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Bundesverfassung  
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

vom 18. April 1999 (Stand am 30. November 2008) 

 

Präambel 

Im Namen Gottes des Allmächtigen! 

Das Schweizervolk und die Kantone, 

in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 

im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit 
zu leben, 

im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegen-
über den künftigen Generationen, 

gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Vol-
kes sich misst am Wohl der Schwachen, 

geben sich folgende Verfassung1: 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft 

Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden 
und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gal-
len, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und 
Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. 

Art. 2 Zweck 

1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des 
Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 

2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren 
Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 

  

 AS 1999 2556 
1 Angenommen in der Volksabstimmung vom 18. April 1999 (BB vom 18. Dez. 1998, 

BRB vom 11. Aug. 1999 – AS 1999 2556; BBl 1997 I 1, 1999 162 5986). 
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3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und 
Bürgern. 

4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. 

Art. 3 Kantone 

Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfas-
sung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind. 

Art. 4 Landessprachen 

Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. 

Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns 

1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. 

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig 
sein. 

3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. 

4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. 

Art. 5a2 Subsidiarität 

Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsi-
diarität zu beachten. 

Art. 6 Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung  

Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften 
zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. 

2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele 

1. Kapitel: Grundrechte 

Art. 7 Menschenwürde 

Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 

Art. 8 Rechtsgleichheit 

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

  

2 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der 
Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebens-
form, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 

3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und 
Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 

4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behin-
derten vor. 

Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben 

Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und 
nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 

Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 

1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 

2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 

3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Bestrafung sind verboten. 

Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen 

1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrt-
heit und auf Förderung ihrer Entwicklung. 

2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 

Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen 

Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf 
Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein uner-
lässlich sind. 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 

1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. 

2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. 

Art. 14 Recht auf Ehe und Familie 

Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. 
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Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit 

1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 

2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung 
frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. 

3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzuge-
hören und religiösem Unterricht zu folgen. 

4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder 
anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu 
folgen. 

Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit 

1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. 

2 Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äus-
sern und zu verbreiten. 

3 Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zu-
gänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. 

Art. 17 Medienfreiheit 

1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffent-
lichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist 
gewährleistet. 

2 Zensur ist verboten. 

3 Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. 

Art. 18 Sprachenfreiheit 

Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet. 

Art. 19 Anspruch auf Grundschulunterricht 

Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist 
gewährleistet. 

Art. 20 Wissenschaftsfreiheit 

Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet. 

Art. 21 Kunstfreiheit 

Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. 

Art. 22 Versammlungsfreiheit 

1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet. 
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2 Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen 
teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben. 

Art. 23 Vereinigungsfreiheit 

1 Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet. 

2 Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten 
oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen. 

3 Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten oder anzu-
gehören. 

Art. 24 Niederlassungsfreiheit 

1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes 
niederzulassen. 

2 Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen. 

Art. 25 Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung 

1 Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; 
sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert 
werden. 

2 Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in 
dem sie verfolgt werden. 

3 Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine 
andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. 

Art. 26 Eigentumsgarantie 

1 Das Eigentum ist gewährleistet. 

2 Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkom-
men, werden voll entschädigt. 

Art. 27 Wirtschaftsfreiheit 

1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. 

2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu 
einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. 

Art. 28 Koalitionsfreiheit 

1 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zu-
sammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzu-
bleiben. 
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2 Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizu-
legen. 

3 Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und 
wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder 
Schlichtungsverhandlungen zu führen. 

4 Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten. 

Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien 

1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch 
auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener 
Frist. 

2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. 

3 Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf 
unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. 
Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf 
unentgeltlichen Rechtsbeistand. 

Art. 29a3 Rechtsweggarantie 

Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine rich-
terliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurtei-
lung in Ausnahmefällen ausschliessen. 

Art. 30 Gerichtliche Verfahren 

1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, 
hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und 
unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. 

2 Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die 
Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen 
Gerichtsstand vorsehen. 

3 Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann 
Ausnahmen vorsehen. 

Art. 31 Freiheitsentzug 

1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen 
und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden. 

  

3  Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 
(BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 – AS 2002 3148, 
2006 1059; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202). 
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2 Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und 
in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über 
ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte 
geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen 
benachrichtigen zu lassen. 

3 Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, 
unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin 
oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder frei-
gelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert 
angemessener Frist. 

4 Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, 
jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die 
Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs. 

Art. 32 Strafverfahren 

1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. 

2 Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über 
die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die 
Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. 

3 Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht über-
prüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als ein-
zige Instanz urteilt. 

Art. 33 Petitionsrecht 

1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus 
keine Nachteile erwachsen. 

2 Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu nehmen. 

Art. 34 Politische Rechte 

1 Die politischen Rechte sind gewährleistet. 

2 Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die un-
verfälschte Stimmabgabe. 

Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte 

1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. 

2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und ver-
pflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. 

3 Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, 
auch unter Privaten wirksam werden. 
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Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten 

1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. 
Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Aus-
genommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. 

2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder 
durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. 

3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. 

4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. 

2. Kapitel: Bürgerrecht und politische Rechte 

Art. 37 Bürgerrechte 

1 Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde 
und das Bürgerrecht des Kantons besitzt. 

2 Niemand darf wegen seiner Bürgerrechte bevorzugt oder benachteiligt werden. 
Ausgenommen sind Vorschriften über die politischen Rechte in Bürgergemeinden 
und Korporationen sowie über die Beteiligung an deren Vermögen, es sei denn, die 
kantonale Gesetzgebung sehe etwas anderes vor. 

Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte 

1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat 
und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen 
Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. 

2 Er erlässt Mindestvorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und 
Ausländern durch die Kantone und erteilt die Einbürgerungsbewilligung. 

3 Er erleichtert die Einbürgerung staatenloser Kinder. 

Art. 39 Ausübung der politischen Rechte 

1 Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen, die 
Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten. 

2 Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt. Bund und Kantone können 
Ausnahmen vorsehen. 

3 Niemand darf die politischen Rechte in mehr als einem Kanton ausüben. 

4 Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen 
und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei 
Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen. 
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Art. 40 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 

1 Der Bund fördert die Beziehungen der Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer untereinander und zur Schweiz. Er kann Organisationen unterstützen, die 
dieses Ziel verfolgen. 

2 Er erlässt Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer, namentlich in Bezug auf die Ausübung der politischen 
Rechte im Bund, die Erfüllung der Pflicht, Militär- oder Ersatzdienst zu leisten, die 
Unterstützung sowie die Sozialversicherungen. 

3. Kapitel: Sozialziele 

Art. 41 
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und 
privater Initiative dafür ein, dass: 

a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat; 

b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; 

c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und 
gefördert werden; 

d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedin-
gungen bestreiten können; 

e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung 
zu tragbaren Bedingungen finden können; 

f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach 
ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können; 

g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial 
verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und 
politischen Integration unterstützt werden. 

2 Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaft-
lichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutter-
schaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist. 

3 Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten 
und ihrer verfügbaren Mittel an. 

4 Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leis-
tungen abgeleitet werden. 
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3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden 

1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen 

1. Abschnitt: Aufgaben von Bund und Kantonen 

Art. 42 Aufgaben des Bundes 

1 Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist. 

2 ...4 

Art. 43 Aufgaben der Kantone 

Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
erfüllen. 

Art. 43a5 Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben 

1 Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen 
oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. 

2 Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, trägt 
deren Kosten. 

3 Das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung trägt, kann über diese 
Leistung bestimmen. 

4 Leistungen der Grundversorgung müssen allen Personen in vergleichbarer Weise 
offen stehen. 

5 Staatliche Aufgaben müssen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erfüllt werden. 

2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen 

Art. 44 Grundsätze 

1 Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
arbeiten zusammen. 

2 Sie schulden einander Rücksicht und Beistand. Sie leisten einander Amts- und 
Rechtshilfe. 

3 Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem Bund werden 
nach Möglichkeit durch Verhandlung und Vermittlung beigelegt. 

  

4 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

5 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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Art. 45 Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes 

1 Die Kantone wirken nach Massgabe der Bundesverfassung an der Willensbildung 
des Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung. 

2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend über seine Vorhaben; 
er holt ihre Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen betroffen sind. 

Art. 46 Umsetzung des Bundesrechts 

1 Die Kantone setzen das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz 
um. 

2 Bund und Kantone können miteinander vereinbaren, dass die Kantone bei der 
Umsetzung von Bundesrecht bestimmte Ziele erreichen und zu diesem Zweck Pro-
gramme ausführen, die der Bund finanziell unterstützt.6 

3 Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den 
kantonalen Besonderheiten Rechnung.7 

Art. 47 Eigenständigkeit der Kantone 

1 Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone. 

2 Er belässt den Kantonen ausreichend eigene Aufgaben und beachtet ihre Organisa-
tionsautonomie. Er belässt den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen und 
trägt dazu bei, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben verfügen.8 

Art. 48 Verträge zwischen Kantonen 

1 Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Organi-
sationen und Einrichtungen schaffen. Sie können namentlich Aufgaben von regio-
nalem Interesse gemeinsam wahrnehmen. 

2 Der Bund kann sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligen. 

3 Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes 
sowie den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur 
Kenntnis zu bringen. 

  

6 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

7 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

8 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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4 Die Kantone können interkantonale Organe durch interkantonalen Vertrag zum 
Erlass rechtsetzender Bestimmungen ermächtigen, die einen interkantonalen Vertrag 
umsetzen, sofern der Vertrag: 

a. nach dem gleichen Verfahren, das für die Gesetzgebung gilt, genehmigt wor-
den ist; 

b. die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt.9 

5 Die Kantone beachten das interkantonale Recht.10 

Art. 48a11 Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht 

1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgenden Aufgabenbereichen 
interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteili-
gung an interkantonalen Verträgen verpflichten: 

a. Straf- und Massnahmenvollzug; 

b.12 Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 genannten Bereiche; 

c.13 kantonale Hochschulen; 

d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 

e. Abfallbewirtschaftung; 

f.  Abwasserreinigung; 

g. Agglomerationsverkehr; 

h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; 

i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden. 

2 Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form eines Bundesbeschlusses. 

3 Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und 
für die Beteiligungsverpflichtung fest und regelt das Verfahren. 

Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts 

1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. 

2 Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. 

  

9 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

10 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

11 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

12 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

13 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 



Schweizerische Eidgenossenschaft 

13 

101 

3. Abschnitt: Gemeinden 

Art. 50 
1 Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des kantonalen Rechts gewährleistet. 

2 Der Bund beachtet bei seinem Handeln die möglichen Auswirkungen auf die 
Gemeinden. 

3 Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglo-
merationen sowie der Berggebiete. 

4. Abschnitt: Bundesgarantien 

Art. 51 Kantonsverfassungen 

1 Jeder Kanton gibt sich eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustim-
mung des Volkes und muss revidiert werden können, wenn die Mehrheit der Stimm-
berechtigten es verlangt. 

2 Die Kantonsverfassungen bedürfen der Gewährleistung des Bundes. Der Bund 
gewährleistet sie, wenn sie dem Bundesrecht nicht widersprechen. 

Art. 52 Verfassungsmässige Ordnung 

1 Der Bund schützt die verfassungsmässige Ordnung der Kantone. 

2 Er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton gestört oder bedroht ist und der 
betroffene Kanton sie nicht selber oder mit Hilfe anderer Kantone schützen kann. 

Art. 53 Bestand und Gebiet der Kantone 

1 Der Bund schützt Bestand und Gebiet der Kantone. 

2 Änderungen im Bestand der Kantone bedürfen der Zustimmung der betroffenen 
Bevölkerung, der betroffenen Kantone sowie von Volk und Ständen. 

3 Gebietsveränderungen zwischen den Kantonen bedürfen der Zustimmung der 
betroffenen Bevölkerung und der betroffenen Kantone sowie der Genehmigung 
durch die Bundesversammlung in der Form eines Bundesbeschlusses. 

4 Grenzbereinigungen können Kantone unter sich durch Vertrag vornehmen. 
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2. Kapitel: Zuständigkeiten 

1. Abschnitt: Beziehungen zum Ausland 

Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten 

1 Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des Bundes. 

2 Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für 
ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der 
Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu 
einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

3 Er nimmt Rücksicht auf die Zuständigkeiten der Kantone und wahrt ihre Interes-
sen. 

Art. 55 Mitwirkung der Kantone an aussenpolitischen Entscheiden 

1 Die Kantone wirken an der Vorbereitung aussenpolitischer Entscheide mit, die ihre 
Zuständigkeiten oder ihre wesentlichen Interessen betreffen. 

2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend und holt ihre Stel-
lungnahmen ein. 

3 Den Stellungnahmen der Kantone kommt besonderes Gewicht zu, wenn sie in 
ihren Zuständigkeiten betroffen sind. In diesen Fällen wirken die Kantone in geeig-
neter Weise an internationalen Verhandlungen mit. 

Art. 56 Beziehungen der Kantone mit dem Ausland 

1 Die Kantone können in ihren Zuständigkeitsbereichen mit dem Ausland Verträge 
schliessen. 

2 Diese Verträge dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie den Rech-
ten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Die Kantone haben den Bund vor Ab-
schluss der Verträge zu informieren. 

3 Mit untergeordneten ausländischen Behörden können die Kantone direkt verkeh-
ren; in den übrigen Fällen erfolgt der Verkehr der Kantone mit dem Ausland durch 
Vermittlung des Bundes. 

2. Abschnitt: Sicherheit, Landesverteidigung, Zivilschutz 

Art. 57 Sicherheit 

1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des 
Landes und den Schutz der Bevölkerung. 

2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen im Bereich der inneren Sicherheit. 
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Art. 58 Armee 

1 Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip orga-
nisiert. 

2 Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; 
sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden 
bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der 
Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben 
vorsehen. 

3 Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes.14 

Art. 59 Militär- und Ersatzdienst 

1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen 
zivilen Ersatzdienst vor. 

2 Für Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig. 

3 Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe. 
Diese wird vom Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt und eingezogen. 

4 Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls. 

5 Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Scha-
den erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen An-
spruch auf angemessene Unterstützung des Bundes. 

Art. 60 Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee 

1 Die Militärgesetzgebung sowie Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der 
Armee sind Sache des Bundes. 

2 ...15 

3 Der Bund kann militärische Einrichtungen der Kantone gegen angemessene Ent-
schädigung übernehmen. 

Art. 61 Zivilschutz 

1 Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz von Personen und Gütern vor den Aus-
wirkungen bewaffneter Konflikte ist Sache des Bundes. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Einsatz des Zivilschutzes bei Katastrophen 
und in Notlagen. 

3 Er kann den Schutzdienst für Männer obligatorisch erklären. Für Frauen ist dieser 
freiwillig. 

  

14 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

15 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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4 Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls. 

5 Personen, die Schutzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden 
oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf ange-
messene Unterstützung des Bundes. 

3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur 

Art. 61a16 Bildungsraum Schweiz 

1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine 
hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz. 

2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch 
gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher. 

3 Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben17 dafür ein, dass allgemein bil-
dende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Aner-
kennung finden. 

Art. 62 Schulwesen* 

1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig. 

2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen 
steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung 
oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich.18 

3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kin-
der und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.19 

4 Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im 
Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bil-
dungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen 
zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften.20 

5 Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.21 

  

16 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

17 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers, Art. 58 Abs. 1 ParlG (SR 171.10). 
* Mit Übergangsbestimmung. 
18 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 

BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 
19 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

20 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

21 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 
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6 Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der 
Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.22 

Art. 6323 Berufsbildung 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung. 

2 Er fördert ein breites und durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung. 

Art. 63a24 Hochschulen 

1 Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere 
Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen 
oder betreiben. 

2 Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkann-
te Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten. 

3 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewähr-
leistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen 
dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen 
Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen 
Aufgaben. 

4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und 
übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die 
Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von 
Organisation und Verfahren der Koordination fest. 

5 Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen 
Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Über-
gänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und 
Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheit-
liche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den 
Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen. 

Art. 64 Forschung 

1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation.25 

2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitäts-
sicherung und die Koordination sichergestellt sind.26 

  

22 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

23 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

24 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

25 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

26 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 
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3 Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben. 

Art. 64a27 Weiterbildung 

1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest. 

2 Er kann die Weiterbildung fördern. 

3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest. 

Art. 65 Statistik 

1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten über den Zustand und 
die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, 
Raum und Umwelt in der Schweiz.28 

2 Er kann Vorschriften über die Harmonisierung und Führung amtlicher Register 
erlassen, um den Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten. 

Art. 66 Ausbildungsbeiträge29 

1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Aufwendungen für Ausbildungs-
beiträge an Studierende von Hochschulen und anderen Institutionen des höheren 
Bildungswesens gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbil-
dungsbeiträge fördern und Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungsbei-
trägen festlegen.30 

2 Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen Massnahmen und unter Wahrung 
der kantonalen Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der Ausbildung 
ergreifen. 

Art. 67 Förderung von Kindern und Jugendlichen31 

1 Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förde-
rungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung. 

2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die ausserschulische 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen.32 

  

27 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

28 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

29 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

30 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

31 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 

32 Angenommen in der Volksabstimmung vom 21. Mai 2006 (BB vom 16. Dez. 2005, 
BRB vom 27. Juli 2006 – AS 2006 3033; BBl 2005 5479 5547 7273, 2006 6725). 
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Art. 68 Sport 

1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung. 

2 Er betreibt eine Sportschule. 

3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den Sportunterricht an 
Schulen obligatorisch erklären. 

Art. 69 Kultur 

1 Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig. 

2 Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse 
unterstützen sowie Kunst und Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung, för-
dern. 

3 Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die kulturelle und die 
sprachliche Vielfalt des Landes. 

Art. 70 Sprachen 

1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Ver-
kehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtsspra-
che des Bundes. 

2 Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den 
Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche 
Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprach-
lichen Minderheiten. 

3 Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den 
Sprachgemeinschaften. 

4 Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonde-
ren Aufgaben. 

5 Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhal-
tung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. 

Art. 71 Film 

1 Der Bund kann die Schweizer Filmproduktion und die Filmkultur fördern. 

2 Er kann Vorschriften zur Förderung der Vielfalt und der Qualität des Filmangebots 
erlassen. 

Art. 72 Kirche und Staat 

1 Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sind die Kantone 
zuständig. 

2 Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Massnahmen treffen 
zur Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiede-
nen Religionsgemeinschaften. 
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3 ...33 

4. Abschnitt: Umwelt und Raumplanung 

Art. 73 Nachhaltigkeit 

Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den 
Menschen anderseits an. 

Art. 74 Umweltschutz  

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natür-
lichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. 

2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Ver-
meidung und Beseitigung tragen die Verursacher. 

3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz 
ihn nicht dem Bund vorbehält. 

Art. 75 Raumplanung 

1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und 
dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geord-
neten Besiedlung des Landes. 

2 Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit 
den Kantonen zusammen. 

3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erforder-
nisse der Raumplanung. 

Art. 75a34 Vermessung  

1 Die Landesvermessung ist Sache des Bundes. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über die amtliche Vermessung. 

3 Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, 
welche Grund und Boden betreffen. 

  

33 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 10. Juni 2001 (BB vom 15. Dez. 2000, 
BRB vom 22. Aug. 2001 – AS 2001 2262; BBl 2000 4038 5581 6108, 2001 4660). 

34 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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Art. 76 Wasser 

1 Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung 
und den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwir-
kungen des Wassers. 

2 Er legt Grundsätze fest über die Erhaltung und die Erschliessung der Wasservor-
kommen, über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für Kühl-
zwecke sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf. 

3 Er erlässt Vorschriften über den Gewässerschutz, die Sicherung angemessener 
Restwassermengen, den Wasserbau, die Sicherheit der Stauanlagen und die Beein-
flussung der Niederschläge. 

4 Über die Wasservorkommen verfügen die Kantone. Sie können für die Wassernut-
zung in den Schranken der Bundesgesetzgebung Abgaben erheben. Der Bund hat 
das Recht, die Gewässer für seine Verkehrsbetriebe zu nutzen; er entrichtet dafür 
eine Abgabe und eine Entschädigung. 

5 Über Rechte an internationalen Wasservorkommen und damit verbundene Abga-
ben entscheidet der Bund unter Beizug der betroffenen Kantone. Können sich Kan-
tone über Rechte an interkantonalen Wasservorkommen nicht einigen, so entscheidet 
der Bund. 

6 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Anliegen der Kan-
tone, aus denen das Wasser stammt. 

Art. 77 Wald 

1 Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktio-
nen erfüllen kann. 

2 Er legt Grundsätze über den Schutz des Waldes fest. 

3 Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes. 

Art. 78 Natur- und Heimatschutz 

1 Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig. 

2 Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des 
Natur- und Heimatschutzes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche 
Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das 
öffentliche Interesse es gebietet. 

3 Er kann Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes unterstützen und Objekte 
von gesamtschweizerischer Bedeutung vertraglich oder durch Enteignung erwerben 
oder sichern. 

4 Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung 
ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Aus-
rottung. 
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5 Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizeri-
scher Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bo-
denveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die 
dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moor-
landschaften dienen. 

Art. 79 Fischerei und Jagd 

Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung der Fischerei und der Jagd, insbe-
sondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild lebenden Säugetiere und 
der Vögel. 

Art. 80 Tierschutz 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz der Tiere. 

2 Er regelt insbesondere: 

a. die Tierhaltung und die Tierpflege; 

b. die Tierversuche und die Eingriffe am lebenden Tier; 

c. die Verwendung von Tieren; 

d. die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen; 

e. den Tierhandel und die Tiertransporte; 

f. das Töten von Tieren. 

3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz 
ihn nicht dem Bund vorbehält. 

5. Abschnitt: Öffentliche Werke und Verkehr 

Art. 81 Öffentliche Werke 

Der Bund kann im Interesse des ganzen oder eines grossen Teils des Landes öffent-
liche Werke errichten und betreiben oder ihre Errichtung unterstützen. 

Art. 82 Strassenverkehr 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Strassenverkehr. 

2 Er übt die Oberaufsicht über die Strassen von gesamtschweizerischer Bedeutung 
aus; er kann bestimmen, welche Durchgangsstrassen für den Verkehr offen bleiben 
müssen. 

3 Die Benützung öffentlicher Strassen ist gebührenfrei. Die Bundesversammlung 
kann Ausnahmen bewilligen. 
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Art. 83 Nationalstrassen* 

1 Der Bund stellt die Errichtung eines Netzes von Nationalstrassen und deren Be-
nützbarkeit sicher. 

2 Der Bund baut, betreibt und unterhält die Nationalstrassen. Er trägt die Kosten 
dafür. Er kann diese Aufgabe ganz oder teilweise öffentlichen, privaten oder ge-
mischten Trägerschaften übertragen.35 

3 ...36 

Art. 84 Alpenquerender Transitverkehr* 

1 Der Bund schützt das Alpengebiet vor den negativen Auswirkungen des Transit-
verkehrs. Er begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr auf ein Mass, das 
für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich ist. 

2 Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der 
Schiene. Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn sie unumgänglich sind. Sie müssen durch ein Gesetz näher bestimmt 
werden. 

3 Die Transitstrassen-Kapazität im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. Von dieser 
Beschränkung ausgenommen sind Umfahrungsstrassen, die Ortschaften vom Durch-
gangsverkehr entlasten. 

Art. 85 Schwerverkehrsabgabe* 

1 Der Bund kann auf dem Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhängige 
Abgabe erheben, soweit der Schwerverkehr der Allgemeinheit Kosten verursacht, 
die nicht durch andere Leistungen oder Abgaben gedeckt sind. 

2 Der Reinertrag der Abgabe wird zur Deckung von Kosten verwendet, die im Zu-
sammenhang mit dem Strassenverkehr stehen. 

3 Die Kantone werden am Reinertrag beteiligt. Bei der Bemessung der Anteile sind 
die besonderen Auswirkungen der Abgabe in Berg- und Randgebieten zu berück-
sichtigen. 

Art. 86 Verbrauchssteuer auf Treibstoffen und übrige Verkehrsabgaben 

1 Der Bund kann auf Treibstoffen eine Verbrauchssteuer erheben. 

2 Er erhebt eine Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen durch Motorfahr-
zeuge und Anhänger, die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
35 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

36 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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3 Er verwendet die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen 
sowie den Reinertrag der Nationalstrassenabgabe für folgende Aufgaben und Auf-
wendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr: 

a. die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb von Nationalstrassen; 

b.37 Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports 
begleiteter Motorfahrzeuge; 

bbis.38 Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und 
Agglomerationen; 

c.39 Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen; 

d. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des 
Umwelt- und Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht; 

e.40 allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motor-
fahrzeugverkehr geöffnet sind; 

f.41 Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen. 

4 Reichen diese Mittel nicht aus, so erhebt der Bund einen Zuschlag zur Verbrauchs-
steuer. 

Art. 87 Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger* 

Die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr, die Seilbahnen, die Schifffahrt sowie 
über die Luft- und Raumfahrt ist Sache des Bundes. 

Art. 88 Fuss- und Wanderwege 

1 Der Bund legt Grundsätze über Fuss- und Wanderwegnetze fest. 

2 Er kann Massnahmen der Kantone zur Anlage und Erhaltung solcher Netze unter-
stützen und koordinieren. 

3 Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf Fuss- und Wanderweg-
netze und ersetzt Wege, die er aufheben muss. 

  

37 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

38 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

39 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

40 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

41 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

* Mit Übergangsbestimmung. 
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6. Abschnitt: Energie und Kommunikation 

Art. 89 Energiepolitik 

1 Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine aus-
reichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energie-
versorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch. 

2 Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer 
Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch. 

3 Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeu-
gen und Geräten. Er fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere in 
den Bereichen des Energiesparens und der erneuerbaren Energien. 

4 Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind vor 
allem die Kantone zuständig. 

5 Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den Anstrengungen der Kantone und Ge-
meinden sowie der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt die Verhältnisse in den 
einzelnen Landesgegenden und die wirtschaftliche Tragbarkeit. 

Art. 90 Kernenergie* 

Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie ist Sache des Bundes. 

Art. 91 Transport von Energie 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Transport und die Lieferung elektrischer 
Energie. 

2 Die Gesetzgebung über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gas-
förmiger Brenn- oder Treibstoffe ist Sache des Bundes. 

Art. 92 Post- und Fernmeldewesen 

1 Das Post- und Fernmeldewesen ist Sache des Bundes. 

2 Der Bund sorgt für eine ausreichende und preiswerte Grundversorgung mit Post- 
und Fernmeldediensten in allen Landesgegenden. Die Tarife werden nach einheit-
lichen Grundsätzen festgelegt. 

Art. 93 Radio und Fernsehen 

1 Die Gesetzgebung über Radio und Fernsehen sowie über andere Formen der öf-
fentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen 
ist Sache des Bundes. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
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2 Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien 
Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten 
des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht 
dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck. 

3 Die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen sowie die Autonomie in der Pro-
grammgestaltung sind gewährleistet. 

4 Auf die Stellung und die Aufgabe anderer Medien, vor allem der Presse, ist Rück-
sicht zu nehmen. 

5 Programmbeschwerden können einer unabhängigen Beschwerdeinstanz vorgelegt 
werden. 

7. Abschnitt: Wirtschaft 

Art. 94 Grundsätze der Wirtschaftsordnung 

1 Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. 

2 Sie wahren die Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit 
der privaten Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherheit der Be-
völkerung bei. 

3 Sie sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für 
die private Wirtschaft. 

4 Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Mass-
nahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten, sind nur zulässig, wenn sie in der 
Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind. 

Art. 95 Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit* 

1 Der Bund kann Vorschriften erlassen über die Ausübung der privatwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit. 

2 Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er gewährleistet, 
dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössi-
schen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in 
der ganzen Schweiz ausüben können. 

Art. 96 Wettbewerbspolitik 

1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche 
Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
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2 Er trifft Massnahmen: 

a. zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung durch marktmäch-
tige Unternehmen und Organisationen des privaten und des öffentlichen 
Rechts; 

b. gegen den unlauteren Wettbewerb. 

Art. 97 Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten 

1 Der Bund trifft Massnahmen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten. 

2 Er erlässt Vorschriften über die Rechtsmittel, welche die Konsumentenorganisa-
tionen ergreifen können. Diesen Organisationen stehen im Bereich der Bundes-
gesetzgebung über den unlauteren Wettbewerb die gleichen Rechte zu wie den 
Berufs- und Wirtschaftsverbänden. 

3 Die Kantone sehen für Streitigkeiten bis zu einem bestimmten Streitwert ein 
Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches Gerichtsverfahren vor. Der 
Bundesrat legt die Streitwertgrenze fest. 

Art. 98 Banken und Versicherungen 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei 
der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung. 

2 Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen. 

3 Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen. 

Art. 99 Geld- und Währungspolitik 

1 Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das 
Recht zur Ausgabe von Münzen und Banknoten zu. 

2 Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- 
und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient; sie wird unter 
Mitwirkung und Aufsicht des Bundes verwaltet. 

3 Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Wäh-
rungsreserven; ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. 

4 Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Drit-
teln an die Kantone. 

Art. 100 Konjunkturpolitik 

1 Der Bund trifft Massnahmen für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung, 
insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Teuerung. 

2 Er berücksichtigt die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Landesgegenden. 
Er arbeitet mit den Kantonen und der Wirtschaft zusammen. 
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3 Im Geld- und Kreditwesen, in der Aussenwirtschaft und im Bereich der öffentli-
chen Finanzen kann er nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abwei-
chen. 

4 Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen in ihrer Einnahmen- und Aus-
gabenpolitik die Konjunkturlage. 

5 Der Bund kann zur Stabilisierung der Konjunktur vorübergehend auf bundesrecht-
lichen Abgaben Zuschläge erheben oder Rabatte gewähren. Die abgeschöpften 
Mittel sind stillzulegen; nach der Freigabe werden direkte Abgaben individuell 
zurückerstattet, indirekte zur Gewährung von Rabatten oder zur Arbeitsbeschaffung 
verwendet. 

6 Der Bund kann die Unternehmen zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven 
verpflichten; er gewährt dafür Steuererleichterungen und kann dazu auch die Kan-
tone verpflichten. Nach der Freigabe der Reserven entscheiden die Unternehmen frei 
über deren Einsatz im Rahmen der gesetzlichen Verwendungszwecke. 

Art. 101 Aussenwirtschaftspolitik 

1 Der Bund wahrt die Interessen der schweizerischen Wirtschaft im Ausland. 

2 In besonderen Fällen kann er Massnahmen treffen zum Schutz der inländischen 
Wirtschaft. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. 

Art. 102 Landesversorgung* 

1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und 
Dienstleistungen sicher für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohun-
gen sowie in schweren Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen 
vermag. Er trifft vorsorgliche Massnahmen. 

2 Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. 

Art. 103 Strukturpolitik* 

Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte Landesgegenden unterstützen sowie Wirt-
schaftszweige und Berufe fördern, wenn zumutbare Selbsthilfemassnahmen zur 
Sicherung ihrer Existenz nicht ausreichen. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit abweichen. 

Art. 104 Landwirtschaft 

1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den 
Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: 

a. sicheren Versorgung der Bevölkerung; 

b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturland-
schaft; 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
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c. dezentralen Besiedlung des Landes. 

2 Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abwei-
chend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der Bund die bodenbewirt-
schaftenden bäuerlichen Betriebe. 

3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen 
Aufgaben erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben: 

a. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung 
eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Vor-
aussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises. 

b. Er fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen Produktionsformen, die 
besonders naturnah, umwelt- und tierfreundlich sind. 

c. Er erlässt Vorschriften zur Deklaration von Herkunft, Qualität, Produktions-
methode und Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel. 

d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen durch überhöhten Einsatz von 
Düngstoffen, Chemikalien und anderen Hilfsstoffen. 

e. Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung för-
dern sowie Investitionshilfen leisten. 

f. Er kann Vorschriften zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes erlassen. 

4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem Bereich der Landwirtschaft und 
allgemeine Bundesmittel ein. 

Art. 105 Alkohol 

Die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr, Reinigung und Verkauf gebrannter 
Wasser ist Sache des Bundes. Der Bund trägt insbesondere den schädlichen Wir-
kungen des Alkoholkonsums Rechnung. 

Art. 106 Glücksspiele* 

1 Die Gesetzgebung über Glücksspiele und Lotterien ist Sache des Bundes. 

2 Für die Errichtung und den Betrieb von Spielbanken ist eine Konzession des Bun-
des erforderlich. Er berücksichtigt bei der Konzessionserteilung die regionalen 
Gegebenheiten und die Gefahren des Glücksspiels. 

3 Der Bund erhebt eine ertragsabhängige Spielbankenabgabe; diese darf 80 Prozent 
der Bruttospielerträge aus dem Betrieb der Spielbanken nicht übersteigen. Sie wird 
zur Deckung des Bundesbeitrags an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung verwendet. 

4 Für die Zulassung von Geschicklichkeitsspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit 
sind die Kantone zuständig. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
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Art. 107 Waffen und Kriegsmaterial 

1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör 
und Munition. 

2 Er erlässt Vorschriften über die Herstellung, die Beschaffung und den Vertrieb 
sowie über die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial. 

8. Abschnitt: Wohnen, Arbeit, soziale Sicherheit und Gesundheit 

Art. 108 Wohnbau- und Wohneigentumsförderung 

1 Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Haus-
eigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und 
Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. 

2 Er fördert insbesondere die Beschaffung und Erschliessung von Land für den 
Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Wohnungsbaus sowie 
die Verbilligung der Wohnkosten. 

3 Er kann Vorschriften erlassen über die Erschliessung von Land für den Wohnungs-
bau und die Baurationalisierung. 

4 Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen von Familien, Betagten, Bedürf-
tigen und Behinderten. 

Art. 109 Mietwesen 

1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen Missbräuche im Mietwesen, namentlich 
gegen missbräuchliche Mietzinse, sowie über die Anfechtbarkeit missbräuchlicher 
Kündigungen und die befristete Erstreckung von Mietverhältnissen. 

2 Er kann Vorschriften über die Allgemeinverbindlicherklärung von Rahmenmiet-
verträgen erlassen. Solche dürfen nur allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn sie 
begründeten Minderheitsinteressen sowie regionalen Verschiedenheiten angemessen 
Rechnung tragen und die Rechtsgleichheit nicht beeinträchtigen. 

Art. 110 Arbeit* 

1 Der Bund kann Vorschriften erlassen über: 

a. den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; 

b. das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, insbesondere 
über die gemeinsame Regelung betrieblicher und beruflicher Angelegenhei-
ten; 

c. die Arbeitsvermittlung; 

d. die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
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2 Gesamtarbeitsverträge dürfen nur allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn sie 
begründeten Minderheitsinteressen und regionalen Verschiedenheiten angemessen 
Rechnung tragen und die Rechtsgleichheit sowie die Koalitionsfreiheit nicht beein-
trächtigen. 

3 Der 1. August ist Bundesfeiertag. Er ist arbeitsrechtlich den Sonntagen gleich-
gestellt und bezahlt. 

Art. 111 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

1 Der Bund trifft Massnahmen für eine ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge. Diese beruht auf drei Säulen, nämlich der eidgenössischen Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge und der 
Selbstvorsorge. 

2 Der Bund sorgt dafür, dass die eidgenössische Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung sowie die berufliche Vorsorge ihren Zweck dauernd erfüllen kön-
nen. 

3 Er kann die Kantone verpflichten, Einrichtungen der eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie der beruflichen Vorsorge von der 
Steuerpflicht zu befreien und den Versicherten und ihren Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern auf Beiträgen und anwartschaftlichen Ansprüchen Steuererleichterun-
gen zu gewähren. 

4 Er fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbstvorsorge namentlich 
durch Massnahmen der Steuer- und Eigentumspolitik. 

Art. 112 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung. 

2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze: 

a. Die Versicherung ist obligatorisch. 

abis.42 Sie gewährt Geld- und Sachleistungen. 

b. Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken. 

c. Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte der Mindestrente. 

d. Die Renten werden mindestens der Preisentwicklung angepasst. 

3 Die Versicherung wird finanziert: 

a. durch Beiträge der Versicherten, wobei die Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte der Beiträge 
bezahlen; 

  

42 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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b.43 durch Leistungen des Bundes. 

4 Die Leistungen des Bundes betragen höchstens die Hälfte der Ausgaben.44 

5 Die Leistungen des Bundes werden in erster Linie aus dem Reinertrag der Tabak-
steuer, der Steuer auf gebrannten Wassern und der Abgabe aus dem Betrieb von 
Spielbanken gedeckt. 

6 ...45 

Art. 112a46 Ergänzungsleistungen  

1 Bund und Kantone richten Ergänzungsleistungen aus an Personen, deren Existenz-
bedarf durch die Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
nicht gedeckt ist. 

2 Das Gesetz legt den Umfang der Ergänzungsleistungen sowie die Aufgaben und 
Zuständigkeiten von Bund und Kantonen fest. 

Art. 112b47 Förderung der Eingliederung Invalider* 

1 Der Bund fördert die Eingliederung Invalider durch die Ausrichtung von Geld- und 
Sachleistungen. Zu diesem Zweck kann er Mittel der Invalidenversicherung ver-
wenden. 

2 Die Kantone fördern die Eingliederung Invalider, insbesondere durch Beiträge an 
den Bau und den Betrieb von Institutionen, die dem Wohnen und dem Arbeiten 
dienen. 

3 Das Gesetz legt die Ziele der Eingliederung und die Grundsätze und Kriterien fest. 

  

43 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

44 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

45 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

46 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

47 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

* Mit Übergangsbestimmung. 
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Art. 112c48 Betagten- und Behindertenhilfe* 

1 Die Kantone sorgen für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zu 
Hause. 

2 Der Bund unterstützt gesamtschweizerische Bestrebungen zu Gunsten Betagter und 
Behinderter. Zu diesem Zweck kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung verwenden. 

Art. 113 Berufliche Vorsorge* 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche Vorsorge. 

2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze: 

a. Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen mit der Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung die Fortsetzung der gewohnten Lebenshal-
tung in angemessener Weise. 

b. Die berufliche Vorsorge ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obli-
gatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. 

c. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber versichern ihre Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung; soweit erforderlich, er-
möglicht ihnen der Bund, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer 
eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu versichern. 

d. Selbstständigerwerbende können sich freiwillig bei einer Vorsorgeeinrich-
tung versichern. 

e. Für bestimmte Gruppen von Selbstständigerwerbenden kann der Bund die 
berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne Risiken obligatorisch erklä-
ren. 

3 Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei 
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Beiträge ihrer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen. 

4 Vorsorgeeinrichtungen müssen den bundesrechtlichen Mindestanforderungen 
genügen; der Bund kann für die Lösung besonderer Aufgaben gesamtschweizerische 
Massnahmen vorsehen. 

Art. 114 Arbeitslosenversicherung 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Arbeitslosenversicherung. 

2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze: 

a. Die Versicherung gewährt angemessenen Erwerbsersatz und unterstützt 
Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

  

48 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

* Mit Übergangsbestimmung. 
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b. Der Beitritt ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer obligatorisch; das 
Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. 

c. Selbstständigerwerbende können sich freiwillig versichern. 

3 Die Versicherung wird durch die Beiträge der Versicherten finanziert, wobei die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die 
Hälfte der Beiträge bezahlen. 

4 Bund und Kantone erbringen bei ausserordentlichen Verhältnissen finanzielle 
Leistungen. 

5 Der Bund kann Vorschriften über die Arbeitslosenfürsorge erlassen. 

Art. 115 Unterstützung Bedürftiger 

Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton unterstützt. Der Bund regelt die Aus-
nahmen und Zuständigkeiten. 

Art. 116 Familienzulagen und Mutterschaftsversicherung 

1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse der 
Familie. Er kann Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen. 

2 Er kann Vorschriften über die Familienzulagen erlassen und eine eidgenössische 
Familienausgleichskasse führen. 

3 Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er kann auch Personen zu Beiträgen 
verpflichten, die nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen gelangen können. 

4 Der Bund kann den Beitritt zu einer Familienausgleichskasse und die Mutter-
schaftsversicherung allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch 
erklären und seine Leistungen von angemessenen Leistungen der Kantone abhängig 
machen. 

Art. 117 Kranken- und Unfallversicherung 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Kranken- und die Unfallversicherung. 

2 Er kann die Kranken- und die Unfallversicherung allgemein oder für einzelne 
Bevölkerungsgruppen obligatorisch erklären. 

Art. 118 Schutz der Gesundheit 

1 Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten Massnahmen zum Schutz der 
Gesundheit. 

2 Er erlässt Vorschriften über: 

a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmitteln, Betäubungsmitteln, 
Organismen, Chemikalien und Gegenständen, welche die Gesundheit ge-
fährden können; 

b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter oder bösartiger Krankhei-
ten von Menschen und Tieren; 
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c. den Schutz vor ionisierenden Strahlen. 

Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 

1 Der Mensch ist vor Missbräuchen der Fortpflanzungsmedizin und der Gentechno-
logie geschützt. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit menschlichem Keim- und 
Erbgut. Er sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, der Persönlichkeit und 
der Familie und beachtet insbesondere folgende Grundsätze: 

a. Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das Erbgut menschlicher Keim-
zellen und Embryonen sind unzulässig. 

b. Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht in menschliches Keimgut 
eingebracht oder mit ihm verschmolzen werden. 

c. Die Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung dürfen nur an-
gewendet werden, wenn die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der Über-
tragung einer schweren Krankheit nicht anders behoben werden kann, nicht 
aber um beim Kind bestimmte Eigenschaften herbeizuführen oder um For-
schung zu betreiben; die Befruchtung menschlicher Eizellen ausserhalb des 
Körpers der Frau ist nur unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen er-
laubt; es dürfen nur so viele menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers 
der Frau zu Embryonen entwickelt werden, als ihr sofort eingepflanzt wer-
den können. 

d. Die Embryonenspende und alle Arten von Leihmutterschaft sind unzulässig. 

e. Mit menschlichem Keimgut und mit Erzeugnissen aus Embryonen darf kein 
Handel getrieben werden. 

f. Das Erbgut einer Person darf nur untersucht, registriert oder offenbart wer-
den, wenn die betroffene Person zustimmt oder das Gesetz es vorschreibt. 

g. Jede Person hat Zugang zu den Daten über ihre Abstammung. 

Art. 119a49 Transplantationsmedizin 

1 Der Bund erlässt Vorschriften auf dem Gebiet der Transplantation von Organen, 
Geweben und Zellen. Er sorgt dabei für den Schutz der Menschenwürde, der Per-
sönlichkeit und der Gesundheit. 

2 Er legt insbesondere Kriterien für eine gerechte Zuteilung von Organen fest. 

3 Die Spende von menschlichen Organen, Geweben und Zellen ist unentgeltlich. Der 
Handel mit menschlichen Organen ist verboten. 

  

49 Angenommen in der Volksabstimmung vom 7. Febr. 1999 (BB vom 26. Juni 1998, 
BRB vom 23. März 1999 – AS 1999 1341; BBl 1997 III 653, 1998 3473, 
1999 2912 8768). 
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Art. 120 Gentechnologie im Ausserhumanbereich* 

1 Der Mensch und seine Umwelt sind vor Missbräuchen der Gentechnologie ge-
schützt. 

2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut von Tieren, 
Pflanzen und anderen Organismen. Er trägt dabei der Würde der Kreatur sowie der 
Sicherheit von Mensch, Tier und Umwelt Rechnung und schützt die genetische 
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. 

9. Abschnitt: 
Aufenthalt und Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern 

Art. 121 
1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlas-
sung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist 
Sache des Bundes. 

2 Ausländerinnen und Ausländer können aus der Schweiz ausgewiesen werden, 
wenn sie die Sicherheit des Landes gefährden. 

10. Abschnitt: Zivilrecht, Strafrecht, Messwesen 

Art. 12250 Zivilrecht 

1 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts und des Zivilprozessrechts ist 
Sache des Bundes. 

2 Für die Organisation der Gerichte und die Rechtsprechung in Zivilsachen sind die 
Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht. 

Art. 12351 Strafrecht 

1 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Strafrechts und des Strafprozessrechts ist 
Sache des Bundes. 

2 Für die Organisation der Gerichte, die Rechtsprechung in Strafsachen sowie den 
Straf- und Massnahmenvollzug sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz nichts 
anderes vorsieht. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
50 Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 

(BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 – AS 2002 3148, 
2006 1059; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202). 

51 Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. April 2003 
(BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 24. Sept. 2002 – 
AS 2002 3148 3147; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202). 
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3 Der Bund kann Vorschriften zum Straf- und Massnahmenvollzug erlassen. Er kann 
den Kantonen Beiträge gewähren: 

a. für die Errichtung von Anstalten; 

b. für Verbesserungen im Straf- und Massnahmenvollzug; 

c. an Einrichtungen, die erzieherische Massnahmen an Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vollziehen.52 

Art. 123a53 
1 Wird ein Sexual- oder Gewaltstraftäter in den Gutachten, die für das Gerichtsurteil 
nötig sind, als extrem gefährlich erachtet und nicht therapierbar eingestuft, ist er 
wegen des hohen Rückfallrisikos bis an sein Lebensende zu verwahren. Frühzeitige 
Entlassung und Hafturlaub sind ausgeschlossen. 

2 Nur wenn durch neue, wissenschaftliche Erkenntnisse erwiesen wird, dass der 
Täter geheilt werden kann und somit keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit dar-
stellt, können neue Gutachten erstellt werden. Sollte auf Grund dieser neuen Gutach-
ten die Verwahrung aufgehoben werden, so muss die Haftung für einen Rückfall des 
Täters von der Behörde übernommen werden, die die Verwahrung aufgehoben hat. 

3 Alle Gutachten zur Beurteilung der Sexual- und Gewaltstraftäter sind von mindes-
tens zwei voneinander unabhängigen, erfahrenen Fachleuten unter Berücksichtigung 
aller für die Beurteilung wichtigen Grundlagen zu erstellen. 

Art. 123b54 Unverjährbarkeit der Strafverfolgung und der Strafe bei sexuellen 
und bei pornografischen Straftaten an Kindern vor der Pubertät 

Die Verfolgung sexueller oder pornografischer Straftaten an Kindern vor der Puber-
tät und die Strafe für solche Taten sind unverjährbar. 

Art. 124 Opferhilfe 

Bund und Kantone sorgen dafür, dass Personen, die durch eine Straftat in ihrer kör-
perlichen, psychischen oder sexuellen Unversehrtheit beeinträchtigt worden sind, 
Hilfe erhalten und angemessen entschädigt werden, wenn sie durch die Straftat in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. 

Art. 125 Messwesen 

Die Gesetzgebung über das Messwesen ist Sache des Bundes. 

  

52 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

53 Angenommen in der Volksabstimmung vom 8. Febr. 2004 (BB vom 20. Juni 2003,  
BRB vom 21. April 2004 – AS 2004 2341; BBl 2000 3336, 2001 3433, 2003 4434,  
2004 2199). 

54 Angenommen in der Volksabstimmung vom 30. Nov. 2008, in Kraft seit 30. Nov. 2008 
(BB vom 13. Juni 2008, BRB vom 23. Jan. 2009 – AS 2009 471; BBl 2006 3657, 2007 
5369, 2008 5245, 2009 605). 
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3. Kapitel: Finanzordnung 

Art. 12655 Haushaltführung* 

1 Der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht. 

2 Der Höchstbetrag der im Voranschlag zu bewilligenden Gesamtausgaben richtet 
sich unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage nach den geschätzten Einnahmen. 

3 Bei ausserordentlichem Zahlungsbedarf kann der Höchstbetrag nach Absatz 2 
angemessen erhöht werden. Über eine Erhöhung beschliesst die Bundesversamm-
lung nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe c. 

4 Überschreiten die in der Staatsrechnung ausgewiesenen Gesamtausgaben den 
Höchstbetrag nach Absatz 2 oder 3, so sind die Mehrausgaben in den Folgejahren zu 
kompensieren. 

5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

Art. 127 Grundsätze der Besteuerung 

1 Die Ausgestaltung der Steuern, namentlich der Kreis der Steuerpflichtigen, der 
Gegenstand der Steuer und deren Bemessung, ist in den Grundzügen im Gesetz 
selbst zu regeln. 

2 Soweit es die Art der Steuer zulässt, sind dabei insbesondere die Grundsätze der 
Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie der Grundsatz der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten. 

3 Die interkantonale Doppelbesteuerung ist untersagt. Der Bund trifft die erforder-
lichen Massnahmen. 

Art. 128 Direkte Steuern* 

1 Der Bund kann eine direkte Steuer erheben: 

a. von höchstens 11,5 Prozent auf dem Einkommen der natürlichen Personen; 

b.56 von höchstens 8,5 Prozent auf dem Reinertrag der juristischen Personen; 

c. ... 57 

2 Der Bund nimmt bei der Festsetzung der Tarife auf die Belastung durch die direk-
ten Steuern der Kantone und Gemeinden Rücksicht. 

  

55 Angenommen in der Volksabstimmung vom 2. Dez. 2001 (BB vom 22. Juni 2001, 
BRB vom 4. Febr. 2002 – AS 2002 241; BBl 2000 4653, 2001 2387 2878, 2002 1209). 

* Mit Übergangsbestimmung. 
56 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006, –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 

57 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 
(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006 –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 
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3 Bei der Steuer auf dem Einkommen der natürlichen Personen werden die Folgen 
der kalten Progression periodisch ausgeglichen. 

4 Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und eingezogen. Vom Rohertrag der 
Steuer fallen ihnen mindestens 17 Prozent zu. Der Anteil kann bis auf 15 Prozent 
gesenkt werden, sofern die Auswirkungen des Finanzausgleichs dies erfordern.58 

Art. 129 Steuerharmonisierung 

1 Der Bund legt Grundsätze fest über die Harmonisierung der direkten Steuern von 
Bund, Kantonen und Gemeinden; er berücksichtigt die Harmonisierungsbestrebun-
gen der Kantone. 

2 Die Harmonisierung erstreckt sich auf Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche 
Bemessung der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht. Von der Harmonisie-
rung ausgenommen bleiben insbesondere die Steuertarife, die Steuersätze und die 
Steuerfreibeträge. 

3 Der Bund kann Vorschriften gegen ungerechtfertigte steuerliche Vergünstigungen 
erlassen. 

Art. 13059 Mehrwertsteuer* 

1 Der Bund kann auf Lieferungen von Gegenständen und auf Dienstleistungen 
einschliesslich Eigenverbrauch sowie auf Einfuhren eine Mehrwertsteuer mit einem 
Normalsatz von höchstens 6,5 Prozent und einem reduzierten Satz von mindestens 
2,0 Prozent erheben. 

2 Das Gesetz kann für die Besteuerung der Beherbergungsleistungen einen Satz 
zwischen dem reduzierten Satz und dem Normalsatz festlegen.60 

3 Ist wegen der Entwicklung des Altersaufbaus die Finanzierung der Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung nicht mehr gewährleistet, so kann in der Form 
eines Bundesgesetzes der Normalsatz um höchstens 1 Prozentpunkt und der redu-
zierte Satz um höchstens 0,3 Prozentpunkte erhöht werden.61 

4 5 Prozent des nicht zweckgebundenen Ertrags werden für die Prämienverbilligung 
in der Krankenversicherung zu Gunsten unterer Einkommensschichten verwendet, 

  

58 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

59 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006, –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 

* Mit Übergangsbestimmung. 
60 Von dieser Kompetenz hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht; vgl. Art. 36 Abs. 2 des 

BG vom 2. Sept. 1999 über die Mehrwertsteuer (SR 641.20). Danach beträgt der  
Mehrwertsteuersatz mit Wirkung ab 1. Jan. 2001 3,6 % (Sondersatz für Beherbergungs-
leistungen bis zum 31. Dez. 2010). 

61 Von dieser Kompetenz hat der Gesetzgeber Gebrauch gemacht; vgl. Art. 36 Abs. 1 und 3 
des BG vom 2. Sept. 1999 über die Mehrwertsteuer (SR 641.20). Danach betragen die 
Mehrwertsteuersätze mit Wirkung ab 1. Jan. 2001 7,6 % (Normalsatz) und 2,4 %  
(ermässigter Satz). 
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sofern nicht durch Gesetz eine andere Verwendung zur Entlastung unterer Einkom-
mensschichten festgelegt wird. 

Art. 131 Besondere Verbrauchssteuern* 

1 Der Bund kann besondere Verbrauchssteuern erheben auf: 

a. Tabak und Tabakwaren; 

b. gebrannten Wassern; 

c. Bier; 

d. Automobilen und ihren Bestandteilen; 

e. Erdöl, anderen Mineralölen, Erdgas und den aus ihrer Verarbeitung gewon-
nenen Produkten sowie auf Treibstoffen. 

2 Er kann auf der Verbrauchssteuer auf Treibstoffen einen Zuschlag erheben. 

3 Die Kantone erhalten 10 Prozent des Reinertrags aus der Besteuerung der gebrann-
ten Wasser. Diese Mittel sind zur Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen von 
Suchtproblemen zu verwenden. 

Art. 132 Stempelsteuer und Verrechnungssteuer 

1 Der Bund kann auf Wertpapieren, auf Quittungen von Versicherungsprämien und 
auf anderen Urkunden des Handelsverkehrs eine Stempelsteuer erheben; ausge-
nommen von der Stempelsteuer sind Urkunden des Grundstück- und Grundpfand-
verkehrs. 

2 Der Bund kann auf dem Ertrag von beweglichem Kapitalvermögen, auf Lotterie-
gewinnen und auf Versicherungsleistungen eine Verrechnungssteuer erheben. Vom 
Steuerertrag fallen 10 Prozent den Kantonen zu.62 

Art. 133 Zölle 

Die Gesetzgebung über Zölle und andere Abgaben auf dem grenzüberschreitenden 
Warenverkehr ist Sache des Bundes. 

Art. 134 Ausschluss kantonaler und kommunaler Besteuerung 

Was die Bundesgesetzgebung als Gegenstand der Mehrwertsteuer, der besonderen 
Verbrauchssteuern, der Stempelsteuer und der Verrechnungssteuer bezeichnet oder 
für steuerfrei erklärt, dürfen die Kantone und Gemeinden nicht mit gleichartigen 
Steuern belasten. 

  

* Mit Übergangsbestimmung. 
62 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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Art. 13563 Finanz- und Lastenausgleich 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über einen angemessenen Finanz- und Lastenaus-
gleich zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen den Kantonen. 

2 Der Finanz- und Lastenausgleich soll insbesondere: 

a. die Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit zwischen den Kanto-
nen verringern; 

b. den Kantonen minimale finanzielle Ressourcen gewährleisten; 

c. übermässige finanzielle Lasten der Kantone auf Grund ihrer geografisch-
topografischen oder soziodemografischen Bedingungen ausgleichen; 

d. die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich fördern; 

e. die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Kantone im nationalen und interna-
tionalen Verhältnis erhalten. 

3 Die Mittel für den Ausgleich der Ressourcen werden durch die ressourcenstarken 
Kantone und den Bund zur Verfügung gestellt. Die Leistungen der ressourcenstar-
ken Kantone betragen mindestens zwei Drittel und höchstens 80 Prozent der Leis-
tungen des Bundes. 

4. Titel: Volk und Stände 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 136 Politische Rechte 

1 Die politischen Rechte in Bundessachen stehen allen Schweizerinnen und Schwei-
zern zu, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht wegen Geistes-
krankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. Alle haben die gleichen politi-
schen Rechte und Pflichten. 

2 Sie können an den Nationalratswahlen und an den Abstimmungen des Bundes teil-
nehmen sowie Volksinitiativen und Referenden in Bundesangelegenheiten ergreifen 
und unterzeichnen. 

Art. 137 Politische Parteien 

Die politischen Parteien wirken an der Meinungs- und Willensbildung des Volkes 
mit. 

  

63 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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2. Kapitel: Initiative und Referendum 

Art. 138 Volksinitiative auf Totalrevision der Bundesverfassung 

1 100 000 Stimmberechtigte können innert 18 Monaten seit der amtlichen Veröffent-
lichung ihrer Initiative eine Totalrevision der Bundesverfassung vorschlagen.64 

2 Dieses Begehren ist dem Volk zur Abstimmung zu unterbreiten. 

Art. 139 (neu)65 Formulierte Volksinitiative auf Teilrevision der  
 Bundesverfassung 

1 100 000 Stimmberechtigte können innert 18 Monaten seit der amtlichen Veröffent-
lichung ihrer Initiative in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs eine Teilrevision 
der Bundesverfassung verlangen. 

2 Verletzt die Initiative die Einheit der Form, die Einheit der Materie oder zwingen-
de Bestimmungen des Völkerrechts, so erklärt die Bundesversammlung sie für ganz 
oder teilweise ungültig. 

3 Die Initiative wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. Die Bundes-
versammlung empfiehlt die Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung. Sie kann 
der Initiative einen Gegenentwurf gegenüberstellen. 

Art. 139 (alt)66  Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung 

1 100 000 Stimmberechtigte können eine Teilrevision der Bundesverfassung ver-
langen. 

2 Die Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung kann die Form der 
allgemeinen Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfs haben. 

3 Verletzt die Initiative die Einheit der Form, die Einheit der Materie oder zwin-
gende Bestimmungen des Völkerrechts, so erklärt die Bundesversammlung sie für 
ganz oder teilweise ungültig. 

4 Ist die Bundesversammlung mit einer Initiative in der Form der allgemeinen Anre-
gung einverstanden, so arbeitet sie die Teilrevision im Sinn der Initiative aus und 
unterbreitet sie Volk und Ständen zur Abstimmung. Lehnt sie die Initiative ab, so 
unterbreitet sie diese dem Volk zur Abstimmung; das Volk entscheidet, ob der 
Initiative Folge zu geben ist. Stimmt es zu, so arbeitet die Bundesversammlung eine 
entsprechende Vorlage aus. 

5 ... 

  

64  Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003  
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 

65 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003  
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 

66 Bis auf weiteres bleiben diese Bestimmungen in Kraft und damit die Initiative in der 
Form der allgemeinen Anregung möglich (siehe Ziff. II des BB vom 19. Juni 2003 –  
AS 2003 1953). 
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6 Volk und Stände stimmen gleichzeitig über die Initiative und den Gegenentwurf 
ab. ... 

Art. 139a67 

Art. 139b68 Verfahren bei Initiative und Gegenentwurf 

1 ... 

2 Sie können beiden Vorlagen zustimmen. In der Stichfrage können sie angeben, 
welcher Vorlage sie den Vorrang geben, falls beide angenommen werden. 

3 Erzielt bei angenommenen Verfassungsänderungen in der Stichfrage die eine 
Vorlage mehr Volks- und die andere mehr Standesstimmen, so tritt die Vorlage in 
Kraft, bei welcher der prozentuale Anteil der Volksstimmen und der prozentuale 
Anteil der Standesstimmen in der Stichfrage die grössere Summe ergeben. 

Art. 140 Obligatorisches Referendum 

1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: 

a. die Änderungen der Bundesverfassung; 

b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranatio-
nalen Gemeinschaften; 

c. die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage ha-
ben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; diese Bundesgesetze müs-
sen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung 
zur Abstimmung unterbreitet werden. 

2 Dem Volk werden zur Abstimmung unterbreitet: 

a. die Volksinitiativen auf Totalrevision der Bundesverfassung; 

b. die Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung in der Form der 
allgemeinen Anregung, die von der Bundesversammlung abgelehnt worden 
sind; 

c. die Frage, ob eine Totalrevision der Bundesverfassung durchzuführen ist, bei 
Uneinigkeit der beiden Räte. 

  

67 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, 
BRB vom 25. März 2003 – AS 2003 1949; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 
2003 3111). Dieser Art. ist noch nicht in Kraft. 

68 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, Abs. 2 und 3 in Kraft seit 
1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). Abs. 1 tritt 
zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft. 
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Art. 141 Fakultatives Referendum 

1 Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 
100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses, so werden dem Volk 
zur Abstimmung vorgelegt:69 

a. Bundesgesetze; 

b. dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; 

c. Bundesbeschlüsse, soweit  Verfassung oder Gesetz dies vorsehen; 

d. völkerrechtliche Verträge, die: 

1. unbefristet und unkündbar sind; 

2. den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen; 

3.70 wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung 
den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. 

2 ...71 

Art. 141a72 Umsetzung von völkerrechtlichen Verträgen 

1 Untersteht der Genehmigungsbeschluss eines völkerrechtlichen Vertrags dem 
obligatorischen Referendum, so kann die Bundesversammlung die Verfassungsände-
rungen, die der Umsetzung des Vertrages dienen, in den Genehmigungsbeschluss 
aufnehmen. 

2 Untersteht der Genehmigungsbeschluss eines völkerrechtlichen Vertrags dem 
fakultativen Referendum, so kann die Bundesversammlung die Gesetzesänderungen, 
die der Umsetzung des Vertrages dienen, in den Genehmigungsbeschluss aufneh-
men. 

Art. 142 Erforderliche Mehrheiten 

1 Die Vorlagen, die dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden, sind angenom-
men, wenn die Mehrheit der Stimmenden sich dafür ausspricht. 

2 Die Vorlagen, die Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet werden, sind 
angenommen, wenn die Mehrheit der Stimmenden und die Mehrheit der Stände sich 
dafür aussprechen. 

3 Das Ergebnis der Volksabstimmung im Kanton gilt als dessen Standesstimme. 

  

69 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003  
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 

70 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003  
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 

71 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, mit Wirkung seit 1. Aug. 2003 
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 

72 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003  
(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). 
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4 Die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden haben je eine halbe Standesstimme. 

5. Titel: Bundesbehörden 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 143 Wählbarkeit 

In den Nationalrat, in den Bundesrat und in das Bundesgericht sind alle Stimm-
berechtigten wählbar. 

Art. 144 Unvereinbarkeiten 

1 Die Mitglieder des Nationalrates, des Ständerates, des Bundesrates sowie die 
Richterinnen und Richter des Bundesgerichts können nicht gleichzeitig einer ande-
ren dieser Behörden angehören. 

2 Die Mitglieder des Bundesrates und die vollamtlichen Richterinnen und Richter 
des Bundesgerichts dürfen kein anderes Amt des Bundes oder eines Kantons beklei-
den und keine andere Erwerbstätigkeit ausüben. 

3 Das Gesetz kann weitere Unvereinbarkeiten vorsehen. 

Art. 145 Amtsdauer 

Die Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin 
oder der Bundeskanzler werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Für die 
Richterinnen und Richter des Bundesgerichts beträgt die Amtsdauer sechs Jahre. 

Art. 146 Staatshaftung 

Der Bund haftet für Schäden, die seine Organe in Ausübung amtlicher Tätigkeiten 
widerrechtlich verursachen. 

Art. 147 Vernehmlassungsverfahren 

Die Kantone, die politischen Parteien und die interessierten Kreise werden bei der 
Vorbereitung wichtiger Erlasse und anderer Vorhaben von grosser Tragweite sowie 
bei wichtigen völkerrechtlichen Verträgen zur Stellungnahme eingeladen. 

2. Kapitel: Bundesversammlung 

1. Abschnitt: Organisation 

Art. 148 Stellung 

1 Die Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen 
die oberste Gewalt im Bund aus. 
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2 Die Bundesversammlung besteht aus zwei Kammern, dem Nationalrat und dem 
Ständerat; beide Kammern sind einander gleichgestellt. 

Art. 149 Zusammensetzung und Wahl des Nationalrates 

1 Der Nationalrat besteht aus 200 Abgeordneten des Volkes. 

2 Die Abgeordneten werden vom Volk in direkter Wahl nach dem Grundsatz des 
Proporzes bestimmt. Alle vier Jahre findet eine Gesamterneuerung statt. 

3 Jeder Kanton bildet einen Wahlkreis. 

4 Die Sitze werden nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt. Jeder Kan-
ton hat mindestens einen Sitz. 

Art. 150 Zusammensetzung und Wahl des Ständerates 

1 Der Ständerat besteht aus 46 Abgeordneten der Kantone. 

2 Die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden wählen je eine Abgeordnete oder einen 
Abgeordneten; die übrigen Kantone wählen je zwei Abgeordnete. 

3 Die Wahl in den Ständerat wird vom Kanton geregelt. 

Art. 151 Sessionen 

1 Die Räte versammeln sich regelmässig zu Sessionen. Das Gesetz regelt die Einbe-
rufung. 

2 Ein Viertel der Mitglieder eines Rates oder der Bundesrat können die Einberufung 
der Räte zu einer ausserordentlichen Session verlangen. 

Art. 152 Vorsitz 

Jeder Rat wählt aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres eine Präsidentin oder 
einen Präsidenten sowie die erste Vizepräsidentin oder den ersten Vizepräsidenten 
und die zweite Vizepräsidentin oder den zweiten Vizepräsidenten. Die Wiederwahl 
für das folgende Jahr ist ausgeschlossen. 

Art. 153 Parlamentarische Kommissionen 

1 Jeder Rat setzt aus seiner Mitte Kommissionen ein. 

2 Das Gesetz kann gemeinsame Kommissionen vorsehen. 

3 Das Gesetz kann einzelne Befugnisse, die nicht rechtsetzender Natur sind, an 
Kommissionen übertragen. 

4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den Kommissionen Auskunftsrechte, Ein-
sichtsrechte und Untersuchungsbefugnisse zu. Deren Umfang wird durch das Gesetz 
geregelt. 
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Art. 154 Fraktionen 

Die Mitglieder der Bundesversammlung können Fraktionen bilden. 

Art. 155 Parlamentsdienste 

Die Bundesversammlung verfügt über Parlamentsdienste. Sie kann Dienststellen der 
Bundesverwaltung beiziehen. Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 

2. Abschnitt: Verfahren 

Art. 156 Getrennte Verhandlung 

1 Nationalrat und Ständerat verhandeln getrennt. 

2 Für Beschlüsse der Bundesversammlung ist die Übereinstimmung beider Räte 
erforderlich. 

3 Das Gesetz sieht Bestimmungen vor, um sicherzustellen, dass bei Uneinigkeit der 
Räte Beschlüsse zu Stande kommen über: 

a. die Gültigkeit oder Teilungültigkeit einer Volksinitiative; 

b. ... 

c. ... 

d. den Voranschlag oder einen Nachtrag.73 

Art. 157 Gemeinsame Verhandlung 

1 Nationalrat und Ständerat verhandeln gemeinsam als Vereinigte Bundesversamm-
lung unter dem Vorsitz der Nationalratspräsidentin oder des Nationalratspräsidenten, 
um: 

a. Wahlen vorzunehmen; 

b. Zuständigkeitskonflikte zwischen den obersten Bundesbehörden zu entschei-
den; 

c. Begnadigungen auszusprechen. 

2 Die Vereinigte Bundesversammlung versammelt sich ausserdem bei besonderen 
Anlässen und zur Entgegennahme von Erklärungen des Bundesrates. 

Art. 158 Öffentlichkeit der Sitzungen 

Die Sitzungen der Räte sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. 

  

73 Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, Bst. a und d in Kraft seit 
1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 – 
AS 2003 1949 1953; BBl 2001 4803 6080, 2002 6485, 2003 3111 3954 3960). Bst. b und 
c treten zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft. 
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Art. 159 Verhandlungsfähigkeit und erforderliches Mehr 

1 Die Räte können gültig verhandeln, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend 
ist. 

2 In beiden Räten und in der Vereinigten Bundesversammlung entscheidet die Mehr-
heit der Stimmenden. 

3 Der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder jedes der beiden Räte bedürfen 
jedoch: 

a. die Dringlicherklärung von Bundesgesetzen; 

b. Subventionsbestimmungen sowie Verpflichtungskredite und Zahlungsrah-
men, die neue einmalige Ausgaben von mehr als 20 Millionen Franken oder 
neue wiederkehrende Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken nach sich 
ziehen; 

c.74 die Erhöhung der Gesamtausgaben bei ausserordentlichem Zahlungsbedarf 
nach Artikel 126 Absatz 3. 

4 Die Bundesversammlung kann die Beträge nach Absatz 3 Buchstabe b mit einer 
Verordnung der Teuerung anpassen.75 

Art. 160 Initiativrecht und Antragsrecht 

1 Jedem Ratsmitglied, jeder Fraktion, jeder parlamentarischen Kommission und 
jedem Kanton steht das Recht zu, der Bundesversammlung Initiativen zu unterbrei-
ten. 

2 Die Ratsmitglieder und der Bundesrat haben das Recht, zu einem in Beratung ste-
henden Geschäft Anträge zu stellen. 

Art. 161 Instruktionsverbot 

1 Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. 

2 Sie legen ihre Interessenbindungen offen. 

Art. 162 Immunität 

1 Die Mitglieder der Bundesversammlung und des Bundesrates sowie die Bundes-
kanzlerin oder der Bundeskanzler können für ihre Äusserungen in den Räten und in 
deren Organen rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

2 Das Gesetz kann weitere Arten der Immunität vorsehen und diese auf weitere Per-
sonen ausdehnen. 

  

74 Angenommen in der Volksabstimmung vom 2. Dez. 2001 (BB vom 22. Juni 2001, 
BRB vom 4. Febr. 2002 – AS 2002 241; BBl 2000 4653, 2001 2387 2878, 2002 1209). 

75 Angenommen in der Volksabstimmung vom 2. Dez. 2001 (BB vom 22. Juni 2001, 
BRB vom 4. Febr. 2002 – AS 2002 241; BBl 2000 4653, 2001 2387 2878, 2002 1209). 
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3. Abschnitt: Zuständigkeiten 

Art. 163 Form der Erlasse der Bundesversammlung 

1 Die Bundesversammlung erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form des 
Bundesgesetzes oder der Verordnung. 

2 Die übrigen Erlasse ergehen in der Form des Bundesbeschlusses; ein Bundes-
beschluss, der dem Referendum nicht untersteht, wird als einfacher Bundesbeschluss 
bezeichnet. 

Art. 164 Gesetzgebung 

1 Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgeset-
zes zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über: 

a. die Ausübung der politischen Rechte; 

b. die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte; 

c. die Rechte und Pflichten von Personen; 

d. den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung 
von Abgaben; 

e. die Aufgaben und die Leistungen des Bundes; 

f. die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des 
Bundesrechts; 

g. die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden. 

2 Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit 
dies nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird. 

Art. 165 Gesetzgebung bei Dringlichkeit 

1 Ein Bundesgesetz, dessen Inkrafttreten keinen Aufschub duldet, kann von der 
Mehrheit der Mitglieder jedes Rates dringlich erklärt und sofort in Kraft gesetzt 
werden. Es ist zu befristen. 

2 Wird zu einem dringlich erklärten Bundesgesetz die Volksabstimmung verlangt, so 
tritt dieses ein Jahr nach Annahme durch die Bundesversammlung ausser Kraft, 
wenn es nicht innerhalb dieser Frist vom Volk angenommen wird. 

3 Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz, das keine Verfassungsgrundlage hat, tritt ein 
Jahr nach Annahme durch die Bundesversammlung ausser Kraft, wenn es nicht 
innerhalb dieser Frist von Volk und Ständen angenommen wird. Es ist zu befristen. 

4 Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz, das in der Abstimmung nicht angenommen 
wird, kann nicht erneuert werden. 
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Art. 166 Beziehungen zum Ausland und völkerrechtliche Verträge 

1 Die Bundesversammlung beteiligt sich an der Gestaltung der Aussenpolitik und 
beaufsichtigt die Pflege der Beziehungen zum Ausland. 

2 Sie genehmigt die völkerrechtlichen Verträge; ausgenommen sind die Verträge, für 
deren Abschluss auf Grund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der Bundes-
rat zuständig ist. 

Art. 167 Finanzen 

Die Bundesversammlung beschliesst die Ausgaben des Bundes, setzt den Voran-
schlag fest und nimmt die Staatsrechnung ab. 

Art. 168 Wahlen 

1 Die Bundesversammlung wählt die Mitglieder des Bundesrates, die Bundeskanzle-
rin oder den Bundeskanzler, die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts sowie 
den General. 

2 Das Gesetz kann die Bundesversammlung ermächtigen, weitere Wahlen vorzu-
nehmen oder zu bestätigen. 

Art. 169 Oberaufsicht 

1 Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht aus über den Bundesrat und die 
Bundesverwaltung, die eidgenössischen Gerichte und die anderen Träger von Auf-
gaben des Bundes. 

2 Den vom Gesetz vorgesehenen besonderen Delegationen von Aufsichtskommis-
sionen können keine Geheimhaltungspflichten entgegengehalten werden. 

Art. 170 Überprüfung der Wirksamkeit 

Die Bundesversammlung sorgt dafür, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden. 

Art. 171 Aufträge an den Bundesrat 

Die Bundesversammlung kann dem Bundesrat Aufträge erteilen. Das Gesetz regelt 
die Einzelheiten, insbesondere die Instrumente, mit welchen die Bundesversamm-
lung auf den Zuständigkeitsbereich des Bundesrates einwirken kann. 

Art. 172 Beziehungen zwischen Bund und Kantonen 

1 Die Bundesversammlung sorgt für die Pflege der Beziehungen zwischen Bund und 
Kantonen. 

2 Sie gewährleistet die Kantonsverfassungen. 

3 Sie genehmigt die Verträge der Kantone unter sich und mit dem Ausland, wenn der 
Bundesrat oder ein Kanton Einsprache erhebt. 
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Art. 173 Weitere Aufgaben und Befugnisse 

1 Die Bundesversammlung hat zudem folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhän-
gigkeit und der Neutralität der Schweiz. 

b. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. 

c. Wenn ausserordentliche Umstände es erfordern, kann sie zur Erfüllung der 
Aufgaben nach den Buchstaben a und b Verordnungen oder einfache Bun-
desbeschlüsse erlassen. 

d. Sie ordnet den Aktivdienst an und bietet dafür die Armee oder Teile davon 
auf. 

e. Sie trifft Massnahmen zur Durchsetzung des Bundesrechts. 

f. Sie befindet über die Gültigkeit zu Stande gekommener Volksinitiativen. 

g. Sie wirkt bei den wichtigen Planungen der Staatstätigkeit mit. 

h. Sie entscheidet über Einzelakte, soweit ein Bundesgesetz dies ausdrücklich 
vorsieht. 

i. Sie entscheidet Zuständigkeitskonflikte zwischen den obersten Bundes-
behörden. 

k. Sie spricht Begnadigungen aus und entscheidet über Amnestie. 

2 Die Bundesversammlung behandelt ausserdem Geschäfte, die in die Zuständigkeit 
des Bundes fallen und keiner anderen Behörde zugewiesen sind. 

3 Das Gesetz kann der Bundesversammlung weitere Aufgaben und Befugnisse über-
tragen. 

3. Kapitel: Bundesrat und Bundesverwaltung 

1. Abschnitt: Organisation und Verfahren 

Art. 174 Bundesrat 

Der Bundesrat ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Bundes. 

Art. 175 Zusammensetzung und Wahl 

1 Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern. 

2 Die Mitglieder des Bundesrates werden von der Bundesversammlung nach jeder 
Gesamterneuerung des Nationalrates gewählt. 

3 Sie werden aus allen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürgern, welche als 
Mitglieder des Nationalrates wählbar sind, auf die Dauer von vier Jahren gewählt.76 

  

76 Angenommen in der Volksabstimmung vom 7. Febr. 1999 (BB vom 9. Okt. 1998, 
BRB vom 2. März 1999 – AS 1999 1239; BBl 1993 IV 554, 1994 III 1370, 1998 4800, 
1999 2475 8768). 
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4 Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Landesgegenden und Sprachregio-
nen angemessen vertreten sind.77 

Art. 176 Vorsitz 

1 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident führt den Vorsitz im Bundesrat. 

2 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident und die Vizepräsidentin oder der 
Vizepräsident des Bundesrates werden von der Bundesversammlung aus den Mit-
gliedern des Bundesrates auf die Dauer eines Jahres gewählt. 

3 Die Wiederwahl für das folgende Jahr ist ausgeschlossen. Die Bundespräsidentin 
oder der Bundespräsident kann nicht zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsidenten 
des folgenden Jahres gewählt werden. 

Art. 177 Kollegial- und Departementalprinzip 

1 Der Bundesrat entscheidet als Kollegium. 

2 Für die Vorbereitung und den Vollzug werden die Geschäfte des Bundesrates nach 
Departementen auf die einzelnen Mitglieder verteilt. 

3 Den Departementen oder den ihnen unterstellten Verwaltungseinheiten werden 
Geschäfte zur selbstständigen Erledigung übertragen; dabei muss der Rechtsschutz 
sichergestellt sein. 

Art. 178 Bundesverwaltung 

1 Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er sorgt für ihre zweckmässige Orga-
nisation und eine zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben. 

2 Die Bundesverwaltung wird in Departemente gegliedert; jedem Departement steht 
ein Mitglied des Bundesrates vor. 

3 Verwaltungsaufgaben können durch Gesetz Organisationen und Personen des 
öffentlichen oder des privaten Rechts übertragen werden, die ausserhalb der Bundes-
verwaltung stehen. 

Art. 179 Bundeskanzlei 

Die Bundeskanzlei ist die allgemeine Stabsstelle des Bundesrates. Sie wird von einer 
Bundeskanzlerin oder einem Bundeskanzler geleitet. 

  

77 Angenommen in der Volksabstimmung vom 7. Febr. 1999 (BB vom 9. Okt. 1998, 
BRB vom 2. März 1999 – AS 1999 1239; BBl 1993 IV 554, 1994 III 1370, 1998 4800, 
1999 2475 8768). 



Schweizerische Eidgenossenschaft 

53 

101 

2. Abschnitt: Zuständigkeiten 

Art. 180 Regierungspolitik 

1 Der Bundesrat bestimmt die Ziele und die Mittel seiner Regierungspolitik. Er plant 
und koordiniert die staatlichen Tätigkeiten. 

2 Er informiert die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend über seine Tätigkeit, 
soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. 

Art. 181 Initiativrecht 

Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung Entwürfe zu ihren Erlassen. 

Art. 182 Rechtsetzung und Vollzug 

1 Der Bundesrat erlässt rechtsetzende Bestimmungen in der Form der Verordnung, 
soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu ermächtigt ist. 

2 Er sorgt für den Vollzug der Gesetzgebung, der Beschlüsse der Bundesversamm-
lung und der Urteile richterlicher Behörden des Bundes. 

Art. 183 Finanzen 

1 Der Bundesrat erarbeitet den Finanzplan, entwirft den Voranschlag und erstellt die 
Staatsrechnung. 

2 Er sorgt für eine ordnungsgemässe Haushaltführung. 

Art. 184 Beziehungen zum Ausland 

1 Der Bundesrat besorgt die auswärtigen Angelegenheiten unter Wahrung der Mit-
wirkungsrechte der Bundesversammlung; er vertritt die Schweiz nach aussen. 

2 Er unterzeichnet die Verträge und ratifiziert sie. Er unterbreitet sie der Bundesver-
sammlung zur Genehmigung. 

3 Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat 
Verordnungen und Verfügungen erlassen. Verordnungen sind zu befristen. 

Art. 185 Äussere und innere Sicherheit 

1 Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unab-
hängigkeit und der Neutralität der Schweiz. 

2 Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. 

3 Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel, Verordnungen und Verfügungen 
erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen. Solche 
Verordnungen sind zu befristen. 
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4 In dringlichen Fällen kann er Truppen aufbieten. Bietet er mehr als 4000 Angehö-
rige der Armee für den Aktivdienst auf oder dauert dieser Einsatz voraussichtlich 
länger als drei Wochen, so ist unverzüglich die Bundesversammlung einzuberufen. 

Art. 186 Beziehungen zwischen Bund und Kantonen 

1 Der Bundesrat pflegt die Beziehungen des Bundes zu den Kantonen und arbeitet 
mit ihnen zusammen. 

2 Er genehmigt die Erlasse der Kantone, wo es die Durchführung des Bundesrechts 
verlangt. 

3 Er kann gegen Verträge der Kantone unter sich oder mit dem Ausland Einsprache 
erheben. 

4 Er sorgt für die Einhaltung des Bundesrechts sowie der Kantonsverfassungen und 
der Verträge der Kantone und trifft die erforderlichen Massnahmen. 

Art. 187 Weitere Aufgaben und Befugnisse 

1 Der Bundesrat hat zudem folgende Aufgaben und Befugnisse: 

a. Er beaufsichtigt die Bundesverwaltung und die anderen Träger von Auf-
gaben des Bundes. 

b. Er erstattet der Bundesversammlung regelmässig Bericht über seine Ge-
schäftsführung sowie über den Zustand der Schweiz. 

c. Er nimmt die Wahlen vor, die nicht einer anderen Behörde zustehen. 

d. Er behandelt Beschwerden, soweit das Gesetz es vorsieht. 

2 Das Gesetz kann dem Bundesrat weitere Aufgaben und Befugnisse übertragen. 

4. Kapitel:78 Bundesgericht und andere richterliche Behörden 

Art. 188 Stellung des Bundesgerichts 

1 Das Bundesgericht ist die oberste rechtsprechende Behörde des Bundes. 

2 Das Gesetz bestimmt die Organisation und das Verfahren. 

3 Das Gericht verwaltet sich selbst. 

Art. 189 Zuständigkeiten des Bundesgerichts 

1 Das Bundesgericht beurteilt Streitigkeiten wegen Verletzung: 

a. von Bundesrecht; 

b. von Völkerrecht; 

  

78 Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 
(BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 – AS 2002 3148, 
2006 1059; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202). 
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c. von interkantonalem Recht; 

d. von kantonalen verfassungsmässigen Rechten; 

e. der Gemeindeautonomie und anderer Garantien der Kantone zu Gunsten von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften; 

f. von eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die politischen 
Rechte. 

2 Es beurteilt Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen. 

3 Das Gesetz kann weitere Zuständigkeiten des Bundesgerichts begründen. 

4 Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates können beim Bundesgericht 
nicht angefochten werden. Ausnahmen bestimmt das Gesetz.  

Art. 190 Massgebendes Recht 

Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechts-
anwendenden Behörden massgebend. 

Art. 191 Zugang zum Bundesgericht 

1 Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. 

2 Für Streitigkeiten, die keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betreffen, 
kann es eine Streitwertgrenze vorsehen. 

3 Für bestimmte Sachgebiete kann das Gesetz den Zugang zum Bundesgericht aus-
schliessen. 
4 Für offensichtlich unbegründete Beschwerden kann das Gesetz ein vereinfachtes 
Verfahren vorsehen. 

Art. 191a79 Weitere richterliche Behörden des Bundes 

1 Der Bund bestellt ein Strafgericht; dieses beurteilt erstinstanzlich Straffälle, die das 
Gesetz der Gerichtsbarkeit des Bundes zuweist. Das Gesetz kann weitere Zuständig-
keiten des Bundesstrafgerichts begründen. 

2 Der Bund bestellt richterliche Behörden für die Beurteilung von öffentlich-
rechtlichen Streitigkeiten aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung. 

3 Das Gesetz kann weitere richterliche Behörden des Bundes vorsehen. 

Art. 191b Richterliche Behörden der Kantone 

1 Die Kantone bestellen richterliche Behörden für die Beurteilung von zivilrecht-
lichen und öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten sowie von Straffällen. 

  

79 Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, Abs. 1 in Kraft seit 
1. April 2003 und die Abs. 2 und 3 seit 1. Sept. 2005 (BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 
17. Mai 2000, BB vom 24. Sept. 2002 und 2. März 2005 – AS 2002 3148 3147,  
2005 1475; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202, 2004 4787). 
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2 Sie können gemeinsame richterliche Behörden einsetzen. 

Art. 191c Richterliche Unabhängigkeit 

Die richterlichen Behörden sind in ihrer rechtsprechenden Tätigkeit unabhängig und 
nur dem Recht verpflichtet. 

6. Titel: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen 

1. Kapitel: Revision 

Art. 192 Grundsatz 

1 Die Bundesverfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden. 

2 Wo die Bundesverfassung und die auf ihr beruhende Gesetzgebung nichts anderes 
bestimmen, erfolgt die Revision auf dem Weg der Gesetzgebung. 

Art. 193 Totalrevision 

1 Eine Totalrevision der Bundesverfassung kann vom Volk oder von einem der bei-
den Räte vorgeschlagen oder von der Bundesversammlung beschlossen werden. 

2 Geht die Initiative vom Volk aus oder sind sich die beiden Räte uneinig, so ent-
scheidet das Volk über die Durchführung der Totalrevision. 

3 Stimmt das Volk der Totalrevision zu, so werden die beiden Räte neu gewählt. 

4 Die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts dürfen nicht verletzt werden. 

Art. 194 Teilrevision 

1 Eine Teilrevision der Bundesverfassung kann vom Volk verlangt oder von der 
Bundesversammlung beschlossen werden. 

2 Die Teilrevision muss die Einheit der Materie wahren und darf die zwingenden 
Bestimmungen des Völkerrechts nicht verletzen. 

3 Die Volksinitiative auf Teilrevision muss zudem die Einheit der Form wahren. 

Art. 195 Inkrafttreten 

Die ganz oder teilweise revidierte Bundesverfassung tritt in Kraft, wenn sie von 
Volk und Ständen angenommen ist. 
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2. Kapitel: Übergangsbestimmungen 

Art. 196 Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss 
vom 18. Dezember 1998 über eine neue Bundesverfassung80 

1.  Übergangsbestimmung zu Art. 84 (Alpenquerender Transitverkehr) 

Die Verlagerung des Gütertransitverkehrs auf die Schiene muss zehn Jahre nach der 
Annahme der Volksinitiative zum Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr 
abgeschlossen sein. 

2.  Übergangsbestimmung zu Art. 85 (Pauschale Schwerverkehrsabgabe) 

1 Der Bund erhebt für die Benützung der dem allgemeinen Verkehr geöffneten Stras-
sen auf in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern mit einem Gesamt-
gewicht von je über 3,5 t eine jährliche Abgabe. 

2 Diese Abgabe beträgt: 

 a. für Lastwagen und Sattelmotorfahrzeuge von 
    Fr. 

  – über 3,5 bis 12 t   650 
  – über 12 bis 18 t 2000 
  – über 18 bis 26 t 3000 
  – über 26 t 4000 

 b. für Anhänger von 
  – über 3,5 bis 8 t   650 
  – über 8 bis 10 t 1500 
  – über 10 t 2000 

 c. für Gesellschaftswagen   650 

3 Die Abgabesätze können in der Form eines Bundesgesetzes angepasst werden, 
sofern die Strassenverkehrskosten dies rechtfertigen. 

4 Ausserdem kann der Bundesrat die Tarifkategorie ab 12 t nach Absatz 2 auf dem 
Verordnungsweg an allfällige Änderungen der Gewichtskategorien im Strassenver-
kehrsgesetz vom 19. Dezember 195881 anpassen. 

5 Der Bundesrat bestimmt für Fahrzeuge, die nicht das ganze Jahr in der Schweiz im 
Verkehr stehen, entsprechend abgestufte Abgabesätze; er berücksichtigt den Erhe-
bungsaufwand. 

6 Der Bundesrat regelt den Vollzug. Er kann für besondere Fahrzeugkategorien die 
Ansätze im Sinne von Absatz 2 festlegen, bestimmte Fahrzeuge von der Abgabe 
befreien und Sonderregelungen treffen, insbesondere für Fahrten im Grenzbereich. 
Dadurch dürfen im Ausland immatrikulierte Fahrzeuge nicht besser gestellt werden 
als schweizerische. Der Bundesrat kann für Übertretungen Bussen vorsehen. Die 
Kantone ziehen die Abgabe für die im Inland immatrikulierten Fahrzeuge ein. 

  

80 Angenommen in der Volksabstimmung vom 3. März 2002 (BB vom 5. Okt. 2001, 
BRB vom 26. April 2002 – AS 2002 885; BBl 2000 2453, 2001 1183 5731, 2002 3690). 

81 SR 741.01 
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7 Auf dem Weg der Gesetzgebung kann ganz oder teilweise auf diese Abgabe ver-
zichtet werden. 

8 Diese Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten des Schwerverkehrsabgabegesetzes 
vom 19. Dezember 1997. 

3.  Übergangsbestimmung zu Art. 87 (Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger) 

1 Die Eisenbahngrossprojekte umfassen die Neue Eisenbahn-Alpentransversale 
(NEAT), BAHN 2000, den Anschluss der Ost- und Westschweiz an das europäische 
Eisenbahn-Hochleistungsnetz sowie die Verbesserung des Lärmschutzes entlang der 
Eisenbahnstrecken durch aktive und passive Massnahmen. 

2 Der Bundesrat kann zur Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte: 

a. den vollen Ertrag der pauschalen Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 196 
Ziffer 2 bis zur Inkraftsetzung der leistungs- oder verbrauchsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 85 verwenden und dafür die Abgabe-
sätze bis um höchstens 100 Prozent erhöhen; 

b. höchstens zwei Drittel des Ertrags der leistungs- oder verbrauchsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 85 verwenden; 

c. Mineralölsteuermittel nach Artikel 86 Absatz 3 Buchstabe b verwenden, um 
25 Prozent der Gesamtaufwendungen für die Basislinien der NEAT zu de-
cken; 

d. Mittel auf dem Kapitalmarkt aufnehmen, höchstens aber 25 Prozent der Ge-
samtaufwendungen für die NEAT, BAHN 2000 und den Anschluss der Ost- 
und Westschweiz an das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz; 

e.82 die in Artikel 130 Absätze 1–3 festgelegten Sätze der Mehrwertsteuer um 
0,1 Prozentpunkt erhöhen; 

f. eine ergänzende Finanzierung durch Private oder durch internationale Orga-
nisationen vorsehen. 

3 Die Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte gemäss Absatz 1 erfolgt über einen 
rechtlich unselbständigen Fonds mit eigener Rechnung. Die Mittel aus den in Ab-
satz 2 erwähnten Abgaben und Steuern werden über die Finanzrechnung des Bundes 
verbucht und im gleichen Jahr in den Fonds eingelegt. Der Bund kann dem Fonds 
Vorschüsse gewähren. Die Bundesversammlung erlässt das Fondsreglement in der 
Form einer Verordnung. 

4 Die vier Eisenbahngrossprojekte gemäss Absatz 1 werden in der Form von Bun-
desgesetzen beschlossen. Für jedes Grossprojekt als Ganzes sind Bedarf und Aus-
führungsreife nachzuweisen. Beim NEAT-Projekt bilden die einzelnen Bauphasen 
Bestandteil des Bundesgesetzes. Die Bundesversammlung bewilligt die erforder-
lichen Mittel mit Verpflichtungskrediten. Der Bundesrat genehmigt die Bauetappen 
und bestimmt den Zeitplan. 

  

82 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006, –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 
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5 Diese Bestimmung gilt bis zum Abschluss der Bauarbeiten und der Finanzierung 
(Rückzahlung der Bevorschussung) der in Absatz 1 erwähnten Eisenbahngrosspro-
jekte. 

4.  Übergangsbestimmung zu Art. 90 (Kernenergie) 

Bis zum 23. September 2000 werden keine Rahmen-, Bau-, Inbetriebnahme- oder 
Betriebsbewilligungen für neue Einrichtungen zur Erzeugung von Kernenergie 
erteilt. 

5.  Übergangsbestimmung zu Art. 95 (Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit) 

Bis zum Erlass einer Bundesgesetzgebung sind die Kantone zur gegenseitigen Aner-
kennung von Ausbildungsabschlüssen verpflichtet. 

6.  Übergangsbestimmung zu Art. 102 (Landesversorgung) 

1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit Brotgetreide und Backmehl sicher. 

2 Diese Übergangsbestimmung bleibt längstens bis zum 31. Dezember 2003 in Kraft. 

7.  Übergangsbestimmung zu Art. 103 (Strukturpolitik) 

Die Kantone können während längstens zehn Jahren ab Inkrafttreten der Verfassung 
bestehende Regelungen beibehalten, welche zur Sicherung der Existenz bedeutender 
Teile eines bestimmten Zweigs des Gastgewerbes die Eröffnung von Betrieben vom 
Bedürfnis abhängig machen. 

8.  Übergangsbestimmung zu Art. 106 (Glücksspiele) 

1 Artikel 106 tritt mit dem Inkrafttreten eines neuen Bundesgesetzes über Glücks-
spiele und Spielbanken in Kraft. 

2 Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

a. Die Errichtung und der Betrieb von Spielbanken sind verboten. 

b. Die Kantonsregierungen können unter den vom öffentlichen Wohl gefor-
derten Beschränkungen den Betrieb der bis zum Frühjahr 1925 in den Kur-
sälen üblich gewesenen Unterhaltungsspiele gestatten, sofern ein solcher Be-
trieb nach dem Ermessen der Bewilligungsbehörde zur Erhaltung oder zur 
Förderung des Fremdenverkehrs als notwendig erscheint und durch eine 
Kursaalunternehmung geschieht, welche diesem Zweck dient. Die Kantone 
können auch Spiele dieser Art verbieten. 

c. Über die vom öffentlichen Wohl geforderten Beschränkungen wird der Bun-
desrat eine Verordnung erlassen. Der Einsatz darf 5 Franken nicht überstei-
gen. 

d. Jede kantonale Bewilligung unterliegt der bundesrätlichen Genehmigung. 

e. Ein Viertel der Roheinnahmen aus dem Spielbetrieb ist dem Bund abzulie-
fern, der diesen Anteil ohne Anrechnung auf seine eigenen Leistungen den 
Opfern von Elementarschäden sowie gemeinnützigen Fürsorgeeinrichtungen 
zuwenden soll. 
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f. Der Bund kann auch in Beziehung auf die Lotterien geeignete Massnahmen 
treffen. 

9.  Übergangsbestimmung zu Art. 110 Abs. 3 (Bundesfeiertag) 

1 Bis zum Inkrafttreten der geänderten Bundesgesetzgebung regelt der Bundesrat die 
Einzelheiten. 

2 Der Bundesfeiertag wird der Zahl der Feiertage nach Artikel 18 Absatz 2 des 
Arbeitsgesetzes vom 13. März 196483 nicht angerechnet. 

10.  ...84 

11.  Übergangsbestimmung zu Art. 113 (Berufliche Vorsorge) 

Versicherte, die zur Eintrittsgeneration gehören und deswegen nicht über die volle 
Beitragszeit verfügen, sollen je nach Höhe ihres Einkommens innert 10 bis 
20 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes den gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
schutz erhalten. 

12.  Übergangsbestimmung zu Art. 12685 (Haushaltführung) 

1 Die Ausgabenüberschüsse in der Finanzrechnung des Bundes sind durch Einspa-
rungen zu verringern, bis der Rechnungsausgleich im Wesentlichen erreicht ist. 

2 Der Ausgabenüberschuss darf im Rechnungsjahr 1999 5 Milliarden Franken und 
im Rechnungsjahr 2000 2,5 Milliarden Franken nicht überschreiten; im Rechnungs-
jahr 2001 muss er auf höchstens 2 Prozent der Einnahmen abgebaut sein. 

3 Wenn es die Wirtschaftslage erfordert, kann die Mehrheit der Mitglieder beider 
Räte die Fristen nach Absatz 2 durch eine Verordnung um insgesamt höchstens zwei 
Jahre erstrecken. 

4 Bundesversammlung und Bundesrat berücksichtigen die Vorgaben nach Absatz 2 
bei der Erstellung des Voranschlags und des mehrjährigen Finanzplans sowie bei der 
Behandlung aller Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen. 

5 Der Bundesrat nutzt beim Vollzug des Voranschlags die sich bietenden Sparmög-
lichkeiten. Dazu kann er bereits bewilligte Verpflichtungs- und Zahlungskredite 
sperren. Gesetzliche Ansprüche und im Einzelfall rechtskräftig zugesicherte Leis-
tungen bleiben vorbehalten. 

6 Werden die Vorgaben nach Absatz 2 verfehlt, so legt der Bundesrat fest, welcher 
Betrag zusätzlich eingespart werden muss. Zu diesem Zweck: 

a. beschliesst er zusätzliche Einsparungen in seiner Zuständigkeit; 

b. beantragt er der Bundesversammlung die für zusätzliche Einsparungen not-
wendigen Änderungen von Gesetzen. 

  

83 SR 822.11 
84 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951) 

85 Es handelt sich um Art. 126 in der Fassung vom 18. April 1999. 
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7 Der Bundesrat bemisst den Gesamtbetrag der zusätzlichen Einsparungen so, dass 
die Vorgaben mit höchstens zweijähriger Verspätung erreicht werden können. Die 
Einsparungen sollen sowohl bei den Leistungen an Dritte als auch im bundeseigenen 
Bereich vorgenommen werden. 

8 Die eidgenössischen Räte beschliessen über die Anträge des Bundesrates in dersel-
ben Session und setzen ihren Erlass nach Artikel 165 der Verfassung in Kraft; sie 
sind an den Betrag der Sparvorhaben des Bundesrates nach Absatz 6 gebunden. 

9 Übersteigt der Ausgabenüberschuss in einem späteren Rechnungsjahr erneut 2 Pro-
zent der Einnahmen, so ist er im jeweils folgenden Rechnungsjahr auf diesen Ziel-
wert abzubauen. Wenn die Wirtschaftslage es erfordert, kann die Bundesversamm-
lung die Frist durch eine Verordnung um höchstens zwei Jahre erstrecken. Im 
Übrigen richtet sich das Vorgehen nach den Absätzen 4–8. 

10 Diese Bestimmung gilt so lange, bis sie durch verfassungsrechtliche Massnahmen 
zur Defizit- und Verschuldensbegrenzung abgelöst wird. 

13.86  Übergangsbestimmung zu Art. 128 (Dauer der Steuererhebung) 

Die Befugnis zur Erhebung der direkten Bundessteuer ist bis Ende 2020 befristet. 

14.87  Übergangsbestimmung zu Art. 130 (Dauer der Steuererhebung) 

Die Befugnis zur Erhebung der Mehrwertsteuer ist bis Ende 2020 befristet. 

15.  Übergangsbestimmung zu Art. 131 (Biersteuer) 

Die Biersteuer wird bis zum Erlass eines Bundesgesetzes nach dem bisherigen Recht 
erhoben. 

16.  ... 88 

Art. 19789 Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfassung  
vom 18. April 1999 

1.  Beitritt der Schweiz zur UNO 

1 Die Schweiz tritt der Organisation der Vereinten Nationen bei. 

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, an den Generalsekretär der Organisation der Ver-
einten Nationen (UNO) ein Gesuch der Schweiz um Aufnahme in diese Organisa-

  

86 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006, –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 

87 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(BB vom 19. März 2004, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 2. Febr. 2006, –  
AS 2006 1057 1058; BBl 2003 1531, 2004 1363, 2005 951). 

88 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951) 

89 Angenommen in der Volksabstimmung vom 3. März 2002 (BB vom 5. Okt. 2001, 
BRB vom 26. April 2002 – AS 2002 885; BBl 2000 2453, 2001 1183 5731, 2002 3690). 
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tion und eine Erklärung zur Erfüllung der in der UN-Charta90 enthaltenen Verpflich-
tungen zu richten. 

2.91 Übergangsbestimmung zu Art. 62 (Schulwesen) 

Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 
200392 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung an die 
Sonderschulung (einschliesslich der heilpädagogischen Früherziehung gemäss 
Art. 19 des BG vom 19. Juni 195993 über die Invalidenversicherung), bis sie über 
kantonal genehmigte Sonderschulkonzepte verfügen, mindestens jedoch während 
drei Jahren. 

3.94 Übergangsbestimmung zu Art. 83 (Nationalstrassen) 

Die Kantone erstellen die im Bundesbeschluss vom 21. Juni 196095 über das Natio-
nalstrassennetz aufgeführten Nationalstrassen (Stand bei Inkrafttreten des BB vom 
3. Okt. 200396 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung 
zwischen Bund und Kantonen) nach den Vorschriften und unter der Oberaufsicht 
des Bundes fertig. Bund und Kantone tragen die Kosten gemeinsam. Der Kosten-
anteil der einzelnen Kantone richtet sich nach ihrer Belastung durch die National-
strassen, nach ihrem Interesse an diesen Strassen und nach ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit. 

4.97 Übergangsbestimmung zu Art. 112b (Förderung der Eingliederung Invalider) 

Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 
200398 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung an Anstal-
ten, Werkstätten und Wohnheime, bis sie über genehmigte Behindertenkonzepte 
verfügen, welche auch die Gewährung kantonaler Beiträge an Bau und Betrieb von 
Institutionen mit ausserkantonalen Platzierungen regeln, mindestens jedoch während 
drei Jahren. 

  

90 SR 0.120 
91 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

92 AS 2007 5765 
93 SR 831.20 
94 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

95 SR 725.113.11 
96 AS 2007 5765 
97 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

98 AS 2007 5765 
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5.99 Übergangsbestimmung zu Art. 112c (Betagten- und Behindertenhilfe) 

Die bisherigen Leistungen gemäss Artikel 101bis des Bundesgesetzes vom 
20. Dezember 1946100 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung an die Hilfe 
und Pflege zu Hause für Betagte und Behinderte werden durch die Kantone weiter 
ausgerichtet bis zum Inkrafttreten einer kantonalen Finanzierungsregelung für die 
Hilfe und Pflege zu Hause. 

7.101  Übergangsbestimmung zu Art. 120 (Gentechnologie im Ausserhumanbereich) 

Die schweizerische Landwirtschaft bleibt für die Dauer von fünf Jahren nach An-
nahme dieser Verfassungsbestimmung gentechnikfrei. Insbesondere dürfen weder 
eingeführt noch in Verkehr gebracht werden: 

a. gentechnisch veränderte vermehrungsfähige Pflanzen, Pflanzenteile und 
Saatgut, welche für die landwirtschaftliche, gartenbauliche oder forstwirt-
schaftliche Anwendung in der Umwelt bestimmt sind;  

b. gentechnisch veränderte Tiere, welche für die Produktion von Lebensmitteln 
und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen bestimmt sind. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2000102 

  

99 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

100 SR 831.10 
101 Angenommen in der Volksabstimmung vom 27. Nov. 2005 (BB vom 17. Juni 2005,  

BRB vom 19. Jan. 2006 – AS 2006 89; BBl 2003 6903, 2004 4937, 2005 4039,  
2006 1061). 

102 BB vom 28. Sept. 1999 (AS 1999 2555; BBl 1999 7922) 
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Schlussbestimmungen des Bundesbeschlusses vom 18. Dezember 1998 

II 

1 Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 
1874103 wird aufgehoben. 

2 Die folgenden Bestimmungen der Bundesverfassung, die in Gesetzesrecht zu über-
führen sind, gelten weiter bis zum Inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen 
Bestimmungen: 

a. Art. 32quater Abs. 6104 

Das Hausieren mit geistigen Getränken sowie ihr Verkauf im Umherziehen sind 
untersagt. 

b. Art. 36quinquies Abs. 1 erster Satz, 2 zweiter–letzter Satz und 4 zweiter Satz105 

1 Der Bund erhebt für die Benützung der Nationalstrassen erster und zweiter Klasse 
auf in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern bis zu einem Gesamt-
gewicht von je 3,5 Tonnen eine jährliche Abgabe von 40 Franken. ... 

2 ... Der Bundesrat kann bestimmte Fahrzeuge von der Abgabe befreien und Sonder-
regelungen treffen, insbesondere für Fahrten im Grenzbereich. Dadurch dürfen im 
Ausland immatrikulierte Fahrzeuge nicht besser gestellt werden als schweizerische. 
Der Bundesrat kann für Übertretungen Bussen vorsehen. Die Kantone ziehen die 
Abgabe für die im Inland immatrikulierten Fahrzeuge ein und überwachen die 
Einhaltung der Vorschriften bei allen Fahrzeugen. 

4 ... Das Gesetz kann die Abgabe auf weitere Fahrzeugkategorien, die nicht der 
Schwerverkehrsabgabe unterstehen, ausdehnen. 

  

103 [BS 1 3; AS 1949 1511, 1951 606, 1957 1027, 1958 362 768 770, 1959 224 912,  
1961 476, 1962 749 1637 1804, 1964 97, 1966 1672, 1969 1249, 1970 1649, 
1971 325 905 907, 1972 1481 1484, 1973 429 1051 1455, 1974 721, 1975 1205, 
1976 713 715 2003, 1977 807 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578, 1979 678, 
1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150, 151 658 659 
1025 1026 1648, 1987 282 1125, 1988 352, 1991 246 247 1122, 1992 1578 1579, 
1993 3040 3041, 1994 258 263 265 267 1096 1097 1099 1101, 1995 1455, 
1996 1490 1491 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341] 

104 Art. 105 
105 Art. 86 Abs. 2 
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c. Art. 121bis Abs. 1, 2 und Abs. 3 erster und zweiter Satz106 

1 Beschliesst die Bundesversammlung einen Gegenentwurf, so werden den Stimm-
berechtigten auf dem gleichen Stimmzettel drei Fragen vorgelegt. Jeder Stimm-
berechtigte kann uneingeschränkt erklären: 

1. ob er das Volksbegehren dem geltenden Recht vorziehe; 

2. ob er den Gegenentwurf dem geltenden Recht vorziehe; 

3. welche der beiden Vorlagen in Kraft treten soll, falls Volk und Stände beide 
Vorlagen dem geltenden Recht vorziehen sollten. 

2 Das absolute Mehr wird für jede Frage getrennt ermittelt. Unbeantwortete Fragen 
fallen ausser Betracht. 

3 Werden sowohl das Volksbegehren als auch der Gegenentwurf angenommen, so 
entscheidet das Ergebnis der dritten Frage. In Kraft tritt die Vorlage, die bei dieser 
Frage mehr Volks- und mehr Standesstimmen erzielt. ... 

III 

Änderungen der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 werden von der Bundesver-
sammlung formal an die neue Bundesverfassung angepasst. Der entsprechende 
Beschluss untersteht nicht dem Referendum. 

IV 

1 Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

2 Die Bundesversammlung bestimmt das Inkrafttreten. 

  

106 Art. 139 Abs. 6 
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Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer 
(DBG) 

vom 14. Dezember 1990 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 41ter und 42quinquies der Bundesverfassung1,2 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. Mai 19833, 

beschliesst: 

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Gegenstand des Gesetzes 

Der Bund erhebt als direkte Bundessteuer nach diesem Gesetz: 

a. eine Einkommenssteuer von den natürlichen Personen; 

b.4 eine Gewinnsteuer von den juristischen Personen; 

c. eine Quellensteuer auf dem Einkommen von bestimmten natürlichen und 
juristischen Personen. 

Art. 2 Steuererhebung 

Die direkte Bundessteuer wird von den Kantonen unter Aufsicht des Bundes veran-
lagt und bezogen. 

  
 AS 1991 1184 
1 [BS 1 3; AS 1971 907, 1975 1205, 1977 1849 1982 138, 1994 258 263 265 267]. 

Den genannten Bestimmungen entsprechen heute Art. 128 und 129 der BV vom 
18. April 1999 (SR 101).    

2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 
(AS 2000 324; BBl 1999 5966). 

3 BBl 1983 III 1 
4 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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Zweiter Teil: Besteuerung der natürlichen Personen 

Erster Titel: Steuerpflicht 

1. Kapitel: Steuerliche Zugehörigkeit 

1. Abschnitt: Persönliche Zugehörigkeit 

Art. 3 

1 Natürliche Personen sind aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, 
wenn sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben. 

2 Einen steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz hat eine Person, wenn sie sich 
hier mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält oder wenn ihr das Bundesrecht 
hier einen besonderen gesetzlichen Wohnsitz zuweist. 

3 Einen steuerrechtlichen Aufenthalt in der Schweiz hat eine Person, wenn sie in der 
Schweiz ungeachtet vorübergehender Unterbrechung: 

a. während mindestens 30 Tagen verweilt und eine Erwerbstätigkeit ausübt; 

b. während mindestens 90 Tagen verweilt und keine Erwerbstätigkeit ausübt. 

4 Keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt begründet eine Person, die 
ihren Wohnsitz im Ausland hat und sich in der Schweiz lediglich zum Besuch einer 
Lehranstalt oder zur Pflege in einer Heilstätte aufhält. 

5 Natürliche Personen sind ferner aufgrund persönlicher Zugehörigkeit am Heimatort 
steuerpflichtig, wenn sie im Ausland wohnen und dort mit Rücksicht auf ein Arbeits-
verhältnis zum Bund oder zu einer andern öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder 
Anstalt des Inlandes von den Einkommenssteuern ganz oder teilweise befreit sind. 
Ist der Steuerpflichtige an mehreren Orten heimatberechtigt, so ergibt sich die Steu-
erpflicht nach dem Bürgerrecht, das er zuletzt erworben hat. Hat er das Schweizer 
Bürgerrecht nicht, so ist er am Wohnsitz oder am Sitz des Arbeitgebers steuerpflich-
tig. Die Steuerpflicht erstreckt sich auch auf den Ehegatten und die Kinder im Sinne 
von Artikel 9. 

2. Abschnitt: Wirtschaftliche Zugehörigkeit 

Art. 4 Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke 

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie: 

a. Inhaber, Teilhaber oder Nutzniesser von Geschäftsbetrieben in der Schweiz 
sind; 

b. in der Schweiz Betriebsstätten unterhalten; 

c. an Grundstücken in der Schweiz Eigentum, dingliche oder diesen wirtschaft-
lich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben; 

d. in der Schweiz gelegene Grundstücke vermitteln oder damit handeln. 
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2 Als Betriebsstätte gilt eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens oder ein freier Beruf ganz oder teilweise ausgeübt wird. 
Betriebsstätten sind insbesondere Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Werk-
stätten, Verkaufsstellen, ständige Vertretungen, Bergwerke und andere Stätten der 
Ausbeutung von Bodenschätzen sowie Bau- oder Montagestellen von mindestens 
zwölf Monaten Dauer. 

Art. 5 Andere steuerbare Werte 

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie: 

a. in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben; 

b. als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristischen Perso-
nen mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz Tantiemen, Sitzungsgelder, 
feste Entschädigungen oder ähnliche Vergütungen beziehen; 

c. Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf Grundstücken in der Schweiz gesichert sind; 

d. Pensionen, Ruhegehälter oder andere Leistungen erhalten, die aufgrund eines 
früheren öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses von einem Arbeitgeber 
oder einer Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in der Schweiz ausgerichtet werden; 

e. Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruf-
lichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvor-
sorge erhalten; 

f. für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines Luft-
fahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Ver-
gütungen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz 
erhalten. 

2 Kommen die Vergütungen nicht den genannten Personen, sondern Dritten zu, so 
sind diese hiefür steuerpflichtig. 

3. Abschnitt: Umfang der Steuerpflicht 

Art. 6 
1 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie erstreckt sich 
aber nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke im Ausland. 

2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf die Teile 
des Einkommens, für die nach den Artikeln 4 und 5 eine Steuerpflicht in der Schweiz 
besteht. Es ist mindestens das in der Schweiz erzielte Einkommen zu versteuern. 

3 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis zum Ausland nach den Grundsätzen des Bundes-
rechts über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung. Wenn ein schweize-
risches Unternehmen Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländi-
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schen Gewinnen verrechnet hat, innert der folgenden sieben Jahre aber aus dieser 
Betriebsstätte Gewinne verzeichnet, so ist im Ausmass der im Betriebsstättestaat ver-
rechenbaren Gewinne eine Revision der ursprünglichen Veranlagung vorzunehmen; 
die Verluste aus dieser Betriebsstätte werden in diesem Fall in der Schweiz nach-
träglich nur satzbestimmend berücksichtigt. In allen übrigen Fällen sind Auslands-
verluste ausschliesslich satzbestimmend zu berücksichtigen. Vorbehalten bleiben die 
in Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Regelungen. 

4 Die nach Artikel 3 Absatz 5 steuerpflichtigen Personen entrichten die Steuer auf 
dem Einkommen, für das sie im Ausland aufgrund völkerrechtlicher Verträge oder 
Übung von den Einkommenssteuern befreit sind. 

4. Abschnitt: Steuerberechnung bei teilweiser Steuerpflicht 

Art. 7 
1 Die natürlichen Personen, die nur für einen Teil ihres Einkommens in der Schweiz 
steuerpflichtig sind, entrichten die Steuer für die in der Schweiz steuerbaren Werte 
nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht. 

2 Steuerpflichtige mit Wohnsitz im Ausland entrichten die Steuern für Geschäfts-
betriebe, Betriebsstätten und Grundstücke in der Schweiz mindestens zu dem Steuer-
satz, der dem in der Schweiz erzielten Einkommen entspricht. 

2. Kapitel: Beginn und Ende der Steuerpflicht 

Art. 8 
1 Die Steuerpflicht beginnt mit dem Tag, an dem der Steuerpflichtige in der Schweiz 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt nimmt oder in der Schweiz steuerbare 
Werte erwirbt. 

2 Die Steuerpflicht endet mit dem Tode oder dem Wegzug des Steuerpflichtigen aus 
der Schweiz oder mit dem Wegfall der in der Schweiz steuerbaren Werte. 

3 Nicht als Beendigung der Steuerpflicht gelten die vorübergehende Sitzverlegung 
ins Ausland und die anderen Massnahmen aufgrund der Bundesgesetzgebung über 
die wirtschaftliche Landesversorgung. 
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3. Kapitel: Besondere Verhältnisse bei der Einkommenssteuer 

Art. 9 Ehegatten; eingetragene Partnerinnen oder Partner; 
Kinder unter elterlicher Sorge5 

1 Das Einkommen der Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
leben, wird ohne Rücksicht auf den Güterstand zusammengerechnet. 

1bis Das Einkommen von Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
eingetragener Partnerschaft leben, wird zusammengerechnet. Die Stellung eingetra-
gener Partnerinnen oder Partner entspricht in diesem Gesetz derjenigen von Ehe-
gatten. Dies gilt auch bezüglich der Unterhaltsbeiträge während des Bestehens der 
eingetragenen Partnerschaft sowie der Unterhaltsbeiträge und der vermögensrecht-
lichen Auseinandersetzung bei Getrenntleben und Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft.6 

2 Das Einkommen von Kindern unter elterlicher Gewalt wird dem Inhaber dieser 
Gewalt zugerechnet; für Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit wird das Kind jedoch 
selbständig besteuert. 

Art. 10 Erbengemeinschaften, Gesellschaften und kollektive Kapitalanlagen7 

1 Das Einkommen von Erbengemeinschaften wird den einzelnen Erben, das Einkom-
men von einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften den 
einzelnen Teilhabern anteilmässig zugerechnet. 

2 Das Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Kollektivanlagen-
gesetz vom 23. Juni 20068 (KAG) wird den Anlegern anteilsmässig zugerechnet; 
ausgenommen hievon sind die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grund-
besitz.9 

Art. 11 Ausländische Handelsgesellschaften und andere ausländische  
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit 

Ausländische Handelsgesellschaften und andere ausländische Personengesamtheiten 
ohne juristische Persönlichkeit, die aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuer-
pflichtig sind, entrichten ihre Steuern nach den Bestimmungen für die juristischen 
Personen. 

  
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 24 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 24 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
7 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
8 SR 951.31 
9 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 



Steuern 

6 

642.11 

Art. 12 Steuernachfolge 

1 Stirbt der Steuerpflichtige, so treten seine Erben in seine Rechte und Pflichten ein. 
Sie haften solidarisch für die vom Erblasser geschuldeten Steuern bis zur Höhe ihrer 
Erbteile, mit Einschluss der Vorempfänge. 

2 Der überlebende Ehegatte haftet mit seinem Erbteil und dem Betrag, den er auf-
grund ehelichen Güterrechts vom Vorschlag oder Gesamtgut über den gesetzlichen 
Anteil nach schweizerischem Recht hinaus erhält. 

3 Die überlebenden eingetragenen Partnerinnen oder Partner haften mit ihrem Erbteil 
und dem Betrag, den sie auf Grund einer vermögensrechtlichen Regelung im Sinne 
von Artikel 25 Absatz 1 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 200410 erhalten 
haben.11 

Art. 13 Haftung und Mithaftung für die Steuer 

1 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, haften solida-
risch für die Gesamtsteuer. Jeder Gatte haftet jedoch nur für seinen Anteil an der 
Gesamtsteuer, wenn einer von beiden zahlungsunfähig ist. Ferner haften sie solida-
risch für denjenigen Teil an der Gesamtsteuer, der auf das Kindereinkommen ent-
fällt. 

2 Bei rechtlich oder tatsächlich getrennter Ehe entfällt die Solidarhaftung auch für 
alle noch offenen Steuerschulden. 

3 Mit dem Steuerpflichtigen haften solidarisch: 

a. die unter seiner elterlichen Gewalt stehenden Kinder bis zum Betrage des auf 
sie entfallenden Anteils an der Gesamtsteuer; 

b. die in der Schweiz wohnenden Teilhaber an einer einfachen Gesellschaft, 
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft bis zum Betrage ihrer Gesellschafts-
anteile für die Steuern der im Ausland wohnenden Teilhaber; 

c. Käufer und Verkäufer einer in der Schweiz gelegenen Liegenschaft bis zu 
3 Prozent der Kaufsumme für die vom Händler oder Vermittler aus dieser 
Tätigkeit geschuldeten Steuern, wenn der Händler oder der Vermittler in der 
Schweiz keinen steuerrechtlichen Wohnsitz hat; 

d. die Personen, die Geschäftsbetriebe oder Betriebsstätten in der Schweiz auf-
lösen oder in der Schweiz gelegene Grundstücke oder durch solche gesi-
cherte Forderungen veräussern oder verwerten, bis zum Betrage des Rein-
erlöses, wenn der Steuerpflichtige keinen steuerrechtlichen Wohnsitz in der 
Schweiz hat. 

  
10 SR 211.231 
11 Eingefügt durch Anhang Ziff. 24 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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4 Mit dem Steuernachfolger haften für die Steuer des Erblassers solidarisch der Erb-
schaftsverwalter und der Willensvollstrecker bis zum Betrage, der nach dem Stand 
des Nachlassvermögens im Zeitpunkt des Todes auf die Steuer entfällt. Die Haftung 
entfällt, wenn der Haftende nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene 
Sorgfalt angewendet hat. 

Art. 14 Besteuerung nach dem Aufwand 

1 Natürliche Personen, die erstmals oder nach mindestens zehnjähriger Landes-
abwesenheit in der Schweiz steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt nehmen und 
hier keine Erwerbstätigkeit ausüben, haben das Recht, bis zum Ende der laufenden 
Steuerperiode anstelle der Einkommenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu ent-
richten. 

2 Sind diese Personen nicht Schweizer Bürger, so steht ihnen das Recht auf Entrich-
tung der Steuer nach dem Aufwand auch weiterhin zu. 

3 Die Steuer wird nach dem Aufwand des Steuerpflichtigen und seiner Familie 
bemessen und nach dem ordentlichen Steuertarif (Art. 36) berechnet. Sie muss aber 
mindestens gleich hoch angesetzt werden wie die nach dem ordentlichen Tarif 
berechnete Steuer vom gesamten Bruttobetrag: 

a. der Einkünfte aus dem in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögen; 

b. der Einkünfte aus der in der Schweiz gelegenen Fahrnis; 

c. der Einkünfte aus dem in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalver-
mögen, mit Einschluss der grundpfändlich gesicherten Forderungen; 

d. der Einkünfte aus den in der Schweiz verwerteten Urheberrechten, Patenten 
und ähnlichen Rechten; 

e. der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen Quellen 
fliessen; 

f. der Einkünfte, für die der Steuerpflichtige aufgrund eines von der Schweiz 
abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung gänz-
lich oder teilweise Entlastung von ausländischen Steuern beansprucht. 

4 Der Bundesrat erlässt die zur Erhebung der Steuer nach dem Aufwand erforder-
lichen Vorschriften. Er kann eine von Absatz 3 abweichende Steuerbemessung und 
Steuerberechnung vorsehen, wenn dies erforderlich ist, um den in den Absätzen 1 
und 2 erwähnten Steuerpflichtigen die Entlastung von den Steuern eines ausländi-
schen Staates zu ermöglichen, mit dem die Schweiz ein Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung abgeschlossen hat. 
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4. Kapitel: Steuerbefreiung 

Art. 15 
1 Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen nach Artikel 2 
Absatz 2 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200712 werden insoweit nicht besteuert, 
als das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vorsieht.13 

2 Bei teilweiser Steuerpflicht gilt Artikel 7 Absatz 1. 

Zweiter Titel: Einkommenssteuer 

1. Kapitel: Steuerbare Einkünfte 

1. Abschnitt: Allgemeines 

Art. 16 
1 Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Ein-
künfte. 

2 Als Einkommen gelten auch Naturalbezüge jeder Art, insbesondere freie Verpfle-
gung und Unterkunft sowie der Wert selbstverbrauchter Erzeugnisse und Waren des 
eigenen Betriebes; sie werden nach ihrem Marktwert bemessen. 

3 Die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen sind steuerfrei. 

2. Abschnitt: Unselbständige Erwerbstätigkeit 

Art. 17 
1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder öffentlichrechtlichem 
Arbeitsverhältnis mit Einschluss der Nebeneinkünfte wie Entschädigungen für 
Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienstalters- und Jubiläumsgeschenke, 
Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen und andere geldwerte Vorteile. 

2 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vorsorgeein-
richtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers werden nach Arti-
kel 38 besteuert. 

  
12 SR 192.12 
13 Fassung gemäss Anhang  Ziff. II 7 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (SR 192.12). 
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3. Abschnitt: Selbständige Erwerbstätigkeit 

Art. 18 Grundsatz 

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständi-
gen Erwerbstätigkeit. 

2 Zu den Einkünften aus selbstständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapital-
gewinne aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von 
Geschäftsvermögen. Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von 
Geschäftsvermögen in das Privatvermögen oder in ausländische Betriebe oder 
Betriebsstätten. Als Geschäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder 
vorwiegend der selbstständigen Erwerbstätigkeit dienen; Gleiches gilt für Beteili-
gungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft, sofern der Eigentümer sie im Zeitpunkt des 
Erwerbs zum Geschäftsvermögen erklärt. Artikel 18b bleibt vorbehalten.14 

3 Für Steuerpflichtige, die eine ordnungsgemässe Buchhaltung führen, gilt Artikel 58 
sinngemäss. 

4 Die Gewinne aus der Veräusserung von land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stücken werden den steuerbaren Einkünften nur bis zur Höhe der Anlagekosten zuge-
rechnet. 

Art. 18a15 Aufschubstatbestände 

1 Wird eine Liegenschaft des Anlagevermögens aus dem Geschäftsvermögen in das 
Privatvermögen überführt, so kann die steuerpflichtige Person verlangen, dass im 
Zeitpunkt der Überführung nur die Differenz zwischen den Anlagekosten und dem 
massgebenden Einkommenssteuerwert besteuert wird. In diesem Fall gelten die 
Anlagekosten als neuer massgebender Einkommenssteuerwert, und die Besteuerung 
der übrigen stillen Reserven als Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 
wird bis zur Veräusserung der Liegenschaft aufgeschoben. 

2 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der steuerpflichtigen 
Person als Überführung in das Privatvermögen. 

3 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erben fortgeführt, so 
wird die Besteuerung der stillen Reserven auf Gesuch der den Betrieb übernehmen-
den Erben bis zur späteren Realisierung aufgeschoben, soweit diese Erben die bishe-
rigen für die Einkommenssteuer massgebenden Werte übernehmen. 

  
14 Fassung gemäss Ziff. II 2 des Unternehmenssteuerreformgesetzes II vom 23. März 2007, 

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2893 2902; BBl 2005 4733). 
15 Eingefügt durch Ziff. II 2 des Unternehmenssteuerreformgesetzes II vom 23. März 2007, 

in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2008 2893 2902; BBl 2005 4733).  
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Art. 18b16 Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen  
des Geschäftsvermögens 

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschafts-
anteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher 
Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im Umfang von 
50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des 
Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstel-
len. 

2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn die 
veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuerpflich-
tigen Person oder des Personenunternehmens waren. 

Art. 19 Umstrukturierungen17 

1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelunternehmen, Personengesell-
schaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spaltung 
oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fort-
besteht und die bisher für die Einkommenssteuer massgeblichen Werte übernommen 
werden:18 

a. bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Personenunter-
nehmung; 

b. bei der Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs auf eine juristi-
sche Person; 

c. beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 
von Umstrukturierungen im Sinne von Artikel 61 Absatz 1 oder von fusions-
ähnlichen Zusammenschlüssen.19 

2 Bei einer Umstrukturierung nach Absatz 1 Buchstabe b werden die übertragenen 
stillen Reserven im Verfahren nach den Artikeln 151–153 nachträglich besteuert, 
soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren Beteiligungs- 
oder Mitgliedschaftsrechte zu einem über dem übertragenen steuerlichen Eigenkapi-
tal liegenden Preis veräussert werden; die juristische Person kann in diesem Fall 
entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen.20 

3 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss für Unternehmen, die im Gesamthandver-
hältnis betrieben werden. 

  
16 Eingefügt durch Ziff. II 2 des Unternehmenssteuerreformgesetzes II vom 23. März 2007, 

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2893 2902; BBl 2005 4733). 
17 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

19 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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4. Abschnitt: Bewegliches Vermögen 

Art. 20 Grundsatz21 
1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 

a.22 Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlter Erträge aus rückkaufs-
fähigen Kapitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall oder bei 
Rückkauf, ausser wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. 
Als der Vorsorge dienend gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab 
dem vollendeten 60. Altersjahr des Versicherten auf Grund eines mindestens 
fünfjährigen Vertragsverhältnisses, das vor Vollendung des 66. Altersjahres 
begründet wurde. In diesem Fall ist die Leistung steuerfrei; 

b. Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit 
überwiegender Einmalverzinsung (globalverzinsliche Obligationen, Diskont-
Obligationen), die dem Inhaber anfallen, 

c.23 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerter-
höhungen u. dgl.). Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne 
von Artikel 4a des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 196524 über die Ver-
rechnungssteuer (VStG) an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahre als realisiert, in welchem 
die Verrechnungssteuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG); 
Absatz 1bis bleibt vorbehalten; 

d. Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nut-
zung beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte; 

e.25 Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die Gesamt-
erträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen. 

f. Einkünfte aus immateriellen Gütern. 

1bis Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus  Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnenn-
werterhöhungen u. dgl.) sind im Umfang von 60 Prozent steuerbar, wenn diese 

  
21 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über dringende Anpassungen bei der 

Unternehmensbesteuerung, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4883 4885; 
BBl 2005 4733). 

22 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

23 Fassung gemäss Ziff. II 2 des Unternehmenssteuerreformgesetzes II vom 23. März 2007, 
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2893 2902; BBl 2005 4733). 

24 SR 642.21 
25 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
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Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.26 

2 Der Erlös aus Bezugsrechten gilt nicht als Vermögensertrag, sofern sie zum Privat-
vermögen des Steuerpflichtigen gehören. 

Art. 20a27 Besondere Fälle 

1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von Artikel 20 Absatz 1 Buchsta-
be c gilt auch: 

a. der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen 
oder einer juristischen Person, soweit innert fünf Jahren nach dem Verkauf, 
unter Mitwirkung des Verkäufers, nicht betriebsnotwendige Substanz ausge-
schüttet wird, die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und handels-
rechtlich ausschüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn innert 
fünf Jahren mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen 
oder Beteiligungen von insgesamt mindestens 20 Prozent verkauft werden; 
ausgeschüttete Substanz wird beim Verkäufer gegebenenfalls im Verfahren 
nach den Artikeln 151 Absatz 1, 152 und 153 nachträglich besteuert; 

b. der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5 Prozent 
am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunter-
nehmung oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder 
Einbringer nach der Übertragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital betei-
ligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der 
übertragenen Beteiligung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehre-
re Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen. 

2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a liegt vor, wenn der Verkäufer 
weiss oder wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung des Kaufpreises 
Mittel entnommen und nicht wieder zugeführt werden. 

5. Abschnitt: Unbewegliches Vermögen 

Art. 21 
1 Steuerbar sind die Erträge aus unbeweglichem Vermögen, insbesondere: 

a. alle Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger 
Nutzung; 

  
26 Eingefügt durch Ziff. II 2 des Unternehmenssteuerreformgesetzes II vom 23. März 2007, 

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2893 2902; BBl 2005 4733). 
27 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über dringende Anpassungen bei der 

Unternehmensbesteuerung, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4883 4885; 
BBl 2005 4733). 



Direkte Bundessteuer – BG 

13 

642.11 

b. der Mietwert von Liegenschaften oder Liegenschaftsteilen, die dem Steuer-
pflichtigen aufgrund von Eigentum oder eines unentgeltlichen Nutzungs-
rechts für den Eigengebrauch zur Verfügung stehen; 

c. Einkünfte aus Baurechtsverträgen; 

d. Einkünfte aus der Ausbeutung von Kies, Sand und anderen Bestandteilen des 
Bodens. 

2 Die Festsetzung des Eigenmietwertes erfolgt unter Berücksichtigung der orts-
üblichen Verhältnisse und der tatsächlichen Nutzung der am Wohnsitz selbst-
bewohnten Liegenschaft. 

6. Abschnitt: Einkünfte aus Vorsorge 

Art. 22 
1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung, aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und aus anerkannten Formen 
der gebundenen Selbstvorsorge, mit Einschluss der Kapitalabfindungen und Rück-
zahlungen von Einlagen, Prämien und Beiträgen. 

2 Als Einkünfte aus der beruflichen Vorsorge gelten insbesondere Leistungen aus 
Vorsorgekassen, aus Spar- und Gruppenversicherungen sowie aus Freizügigkeits-
policen. 

3 Leibrenten sowie Einkünfte aus Verpfründung sind zu 40 Prozent steuerbar.28 

4 Artikel 24 Buchstabe b bleibt vorbehalten. 

7. Abschnitt: Übrige Einkünfte 

Art. 23 

Steuerbar sind auch: 

a. alle anderen Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Erwerbstätig-
keit treten; 

b. einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für bleibende kör-
perliche oder gesundheitliche Nachteile; 

c. Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit; 

d. Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes; 

e. Einkünfte aus Lotterien und lotterieähnlichen Veranstaltungen; 

  
28 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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f. Unterhaltsbeiträge, die ein Steuerpflichtiger bei Scheidung, gerichtlicher 
oder tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Unterhaltsbeiträge, die ein 
Elternteil für die unter seiner elterlichen Gewalt stehenden Kinder erhält. 

2. Kapitel: Steuerfreie Einkünfte 

Art. 24 

Steuerfrei sind: 

a. der Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis, Schenkung oder güter-
rechtlicher Auseinandersetzung; 

b. der Vermögensanfall aus rückkaufsfähiger privater Kapitalversicherung, aus-
genommen aus Freizügigkeitspolicen. Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a bleibt 
vorbehalten; 

c. die Kapitalzahlungen, die bei Stellenwechsel vom Arbeitgeber oder von Ein-
richtungen der beruflichen Vorsorge ausgerichtet werden, wenn sie der Emp-
fänger innert Jahresfrist zum Einkauf in eine Einrichtung der beruflichen 
Vorsorge oder zum Erwerb einer Freizügigkeitspolice verwendet; 

d. die Unterstützungen aus öffentlichen oder privaten Mitteln; 

e. die Leistungen in Erfüllung familienrechtlicher Verpflichtungen, ausgenom-
men die Unterhaltsbeiträge nach Artikel 23 Buchstabe f; 

f.29 der Sold für Militär- und Schutzdienst sowie das Taschengeld für Zivildienst; 

g. die Zahlung von Genugtuungssummen; 

h. die Einkünfte aufgrund der Bundesgesetzgebung über Ergänzungsleistungen 
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; 

i.30 die bei Glücksspielen in Spielbanken im Sinne des Spielbankengesetzes vom 
18. Dezember 199831 erzielten Gewinne. 

  
29 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 

1. Okt. 1996 (SR 824.0). 
30 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Spielbankengesetzes vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 

1. April 2000 (SR 935.52). 
31 SR 935.52 
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3. Kapitel: Ermittlung des Reineinkommens 

1. Abschnitt: Grundsatz 

Art. 2532 

Zur Ermittlung des Reineinkommens werden von den gesamten steuerbaren Ein-
künften die Aufwendungen und allgemeinen Abzüge nach den Artikeln 26–33a 
abgezogen. 

2. Abschnitt: Unselbständige Erwerbstätigkeit 

Art. 26 
1 Als Berufskosten werden abgezogen: 

a. die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte; 

b. die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und 
bei Schichtarbeit; 

c. die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten; 

d. die mit dem Beruf zusammenhängenden Weiterbildungs- und Umschulungs-
kosten. 

2 Für die Berufskosten nach Absatz 1 Buchstaben a–c werden Pauschalansätze fest-
gelegt; im Falle von Absatz 1 Buchstaben a und c steht dem Steuerpflichtigen der 
Nachweis höherer Kosten offen. 

3. Abschnitt: Selbständige Erwerbstätigkeit 

Art. 27 Allgemeines 

1 Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmässig 
begründeten Kosten abgezogen. 

2 Dazu gehören insbesondere: 

a. die Abschreibungen und Rückstellungen nach den Artikeln 28 und 29; 

b. die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen; 

c. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

d.33 Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach 
Artikel 18 Absatz 2 entfallen. 

  
32 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
33 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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3 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizeri-
schen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger.34 

Art. 28 Abschreibungen 

1 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, soweit sie 
buchmässig oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, in besonderen 
Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. 

2 In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsächlichen Wert der einzel-
nen Vermögensteile berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen Gebrauchsdauer 
angemessen verteilt. 

3 Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten aufgewertet wur-
den, können nur vorgenommen werden, wenn die Aufwertungen handelsrechtlich 

zulässig waren und die Verluste im Zeitpunkt der Abschreibung nach Artikel 31 
Absatz 1 verrechenbar gewesen wären. 

Art. 29 Rückstellungen 

1 Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig für: 

a. im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch unbestimmt 
ist; 

b. Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere mit 
Waren und Debitoren, verbunden sind; 

c. andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr bestehen; 

d. künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent 
des steuerbaren Geschäftsertrages, insgesamt jedoch höchstens bis zu 
1 Million Franken. 

2 Bisherige Rückstellungen werden dem steuerbaren Geschäftsertrag zugerechnet, 
soweit sie nicht mehr begründet sind. 

Art. 30 Ersatzbeschaffungen 

1 Beim Ersatz von betriebsnotwendigem Anlagevermögen können die stillen Reser-
ven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; ausgeschlossen ist 
die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. 

2 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im 
Umfange der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rück-
stellung ist innert angemessener Frist zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu ver-
wenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen. 

  
34 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999 über die Unzulässigkeit steuerlicher 

Abzüge von Bestechungsgeldern, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2147 2148; 
BBl 1997 II 1037, IV 1336). 
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3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar 
dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur 
als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

Art. 31 Verluste 

1 Vom durchschnittlichen Einkommen der Bemessungsperiode (Art. 43) können Ver-
lustüberschüsse aus drei vorangegangenen Bemessungsperioden abgezogen werden, 
soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens der Vorjahre nicht 
berücksichtigt werden konnten. 

2 Mit Leistungen Dritter, die zum Ausgleich einer Unterbilanz im Rahmen einer 
Sanierung erbracht werden, können auch Verluste verrechnet werden, die in früheren 
Geschäftsjahren entstanden und noch nicht mit Einkommen verrechnet werden 
konnten. 

4. Abschnitt: Privatvermögen 

Art. 32 
1 Bei beweglichem Privatvermögen können die Kosten der Verwaltung durch Dritte 
und die weder rückforderbaren noch anrechenbaren ausländischen Quellensteuern 
abgezogen werden. 

2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, die Versiche-
rungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen werden. Das 
Eidgenössische Finanzdepartement bestimmt, wieweit Investitionen, die dem Ener-
giesparen und dem Umweltschutz dienen, den Unterhaltskosten gleichgestellt wer-
den können. 

3 Abziehbar sind ferner die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, die der Steuer-
pflichtige aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden 
oder auf deren Anordnung hin vorgenommen hat, soweit diese Arbeiten nicht sub-
ventioniert sind. 

4 Der Steuerpflichtige kann für Grundstücke des Privatvermögens anstelle der tat-
sächlichen Kosten und Prämien einen Pauschalabzug geltend machen. Der Bundesrat 
regelt diesen Pauschalabzug. 
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5. Abschnitt: Allgemeine Abzüge 

Art. 33  Schuldzinsen und andere Abzüge35 
1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

a.36 die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 20 und 21 steu-
erbaren Vermögenserträge und weiterer 50 000 Franken. Nicht abzugsfähig 
sind Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem 
Kapital massgeblich beteiligten oder ihr sonst wie nahe stehenden natür-
lichen Person zu Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäfts-
verkehr unter Dritten üblichen Bedingungen abweichen; 

b.37 die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten; 

c. die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich 
getrennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil 
für die unter dessen elterlicher Gewalt stehenden Kinder, nicht jedoch Leis-
tungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstüt-
zungspflichten; 

d.38 die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und 
Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge; 

e. Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen 
aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge; der Bundesrat legt 
in Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vorsorgeformen und 
die Höhe der abzugsfähigen Beiträge fest; 

f. die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenver-
sicherung und die obligatorische Unfallversicherung; 

g.39 die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die 
nicht unter Buchstabe f fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von 
Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der von ihm unterhaltenen Perso-
nen, bis zum Gesamtbetrag von: 

– 2300 Franken für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe leben; 

– 1200 Franken für die übrigen Steuerpflichtigen; 

  
35 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
36 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
37 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
38 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
39 Siehe heute jedoch die in Art. 3 Abs. 1 und 2 der V vom 4. März 1996 über den 

Ausgleich der Folgen der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten 
Bundessteuer (SR 642.119.2) festgelegten Abzüge. 
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 für Steuerpflichtige ohne Beiträge gemäss den Buchstaben d und e erhöhen 
sich diese Ansätze um die Hälfte. 

 Diese Abzüge erhöhen sich um 500 Franken für jedes Kind oder jede unter-
stützungsbedürftige Person, für die der Steuerpflichtige einen Abzug nach 
Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a oder b geltend machen kann. 

h.40 die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von ihm 
unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten selber trägt 
und diese 5 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 26–33) verminderten 
steuerbaren Einkünfte übersteigen; 

hbis.41 die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm 
unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleich-
stellungsgesetzes vom 13. Dezember 200242, soweit der Steuerpflichtige die 
Kosten selber trägt. 

i. …43 

2 Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe und erzielen beide 
ein Erwerbseinkommen, so werden vom niedrigeren Erwerbseinkommen 50 Prozent, 
jedoch mindestens 7000 Franken und höchstens 11 500 Franken abgezogen. Als 
Erwerbseinkommen gelten die steuerbaren Einkünfte aus unselbständiger 
oder selbständiger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den Arti-
keln 26–31 und der allgemeinen Abzüge nach Absatz 1 Buchstaben d–f. Bei erheb-
licher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des andern Ehe-
gatten oder bei gemeinsamer selbständiger Erwerbstätigkeit wird jedem Ehegatten 
die Hälfte des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewiesen. Eine abweichende 
Aufteilung ist vom Ehepaar nachzuweisen.44 

Art. 33a45 Freiwillige Leistungen 

Von den Einkünften abgezogen werden auch die freiwilligen Leistungen von Geld 
und übrigen Vermögenswerten an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die 
im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht 
befreit sind (Art. 56 Bst. g), wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100 Franken 
erreichen und insgesamt 20 Prozent der um die Aufwendungen (Art. 26–33) ver-
minderten Einkünfte nicht übersteigen. Im gleichen Umfang abzugsfähig sind ent-
sprechende freiwillige Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren Anstal-
ten (Art. 56 Bst. a–c). 

  
40 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 

13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 151.3). 
41 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 

13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 151.3). 
42 SR 151.3  
43 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
44 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (Sofortmassnahmen im Bereich der 

Ehepaarbesteuerung), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 615 616; BBl 2006 4471). 
45 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
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6. Abschnitt: Nicht abziehbare Kosten und Aufwendungen 

Art. 34 

Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen, insbesondere: 

a. die Aufwendungen für den Unterhalt des Steuerpflichtigen und seiner Fami-
lie sowie der durch die berufliche Stellung des Steuerpflichtigen bedingte 
Privataufwand; 

b. die Ausbildungskosten; 

c. die Aufwendungen für Schuldentilgung; 

d. die Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung 
von Vermögensgegenständen; 

e. Einkommens-, Grundstückgewinn- und Vermögenssteuern von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden und gleichartige ausländische Steuern. 

4. Kapitel: Sozialabzüge 

Art. 35 
1 Vom Einkommen werden abgezogen: 

a. 4300 Franken für jedes minderjährige oder in der beruflichen Ausbildung 
stehende Kind, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt; 

b. 4300 Franken für jede erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Per-
son, an deren Unterhalt der Steuerpflichtige mindestens in der Höhe des 
Abzuges beiträgt; der Abzug kann nicht beansprucht werden für den Ehegat-
ten und für Kinder, für die ein Abzug nach Buchstabe a gewährt wird; 

c.46 2300 Franken für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
leben.47 

2 Die Sozialabzüge werden nach den Verhältnissen bei Beginn der Steuerperiode 
(Art. 40) oder der Steuerpflicht festgesetzt. 

3 Bei teilweiser Steuerpflicht werden die Sozialabzüge anteilsmässig gewährt. 

  
46 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (Sofortmassnahmen im Bereich der 

Ehepaarbesteuerung), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 615 616; BBl 2006 4471). 
47 Siehe heute jedoch die in Art. 4 der V vom 4. März 1996 über den Ausgleich der Folgen 

der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer 
(SR 642.119.2) festgelegten Abzüge. 
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5. Kapitel: Steuerberechnung 

1. Abschnitt: Tarife 

Art. 3648 
1 Die Steuer für ein Steuerjahr beträgt: 

– bis 9 600 Franken Einkommen 0 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen –.77 Franken; 
– für 21 000 Franken Einkommen 87.75 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen –.88 Franken mehr; 
    
– für 27 500 Franken Einkommen 144.95 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.64 Franken mehr; 
– für 36 700 Franken Einkommen 387.80 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.97 Franken mehr; 
– für 48 200 Franken Einkommen 729.35 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.94 Franken mehr; 
– für 51 900 Franken Einkommen 949.10 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.60 Franken mehr; 
– für 68 800 Franken Einkommen 2 064.50 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.80 Franken mehr; 
– für 89 400 Franken Einkommen 3 877.30 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.— Franken mehr; 
– für 116 900 Franken Einkommen 6 902.30 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.20 Franken mehr; 
– für 501 600 Franken Einkommen 57 682.70 Franken 
– für 501 700 Franken Einkommen 57 695.50 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr. 

2 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für 
verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige 
Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im glei-
chen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, 
beträgt die jährliche Steuer: 

– bis 18 800 Franken Einkommen 0 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 1.— Franken; 
– für 33 800 Franken Einkommen 150.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.— Franken mehr; 
– für 38 800 Franken Einkommen 250.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 3.— Franken mehr; 
– für 50 000 Franken Einkommen 586.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 4.— Franken mehr; 
– für 60 000 Franken Einkommen 986.— Franken 

  
48 Siehe heute jedoch die in Art. 2 der V vom 4. März 1996 über den Ausgleich der Folgen 

der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer 
(SR 642.119.2) festgelegten Tarife. 
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 und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.— Franken mehr;
– für 68 700 Franken Einkommen 1 421.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.— Franken mehr;
– für 76 200 Franken Einkommen 1 871.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 7.— Franken mehr;
– für 82 500 Franken Einkommen 2 312.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.— Franken mehr;
– für 87 500 Franken Einkommen 2 712.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 9.— Franken mehr;
– für 91 200 Franken Einkommen 3 045.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 10.— Franken mehr;
– für 93 800 Franken Einkommen 3 305.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.— Franken mehr;
– für 95 100 Franken Einkommen 3 448.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 12.— Franken mehr;
– für 96 400 Franken Einkommen 3 604.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.— Franken mehr;
– für 595 200 Franken Einkommen 68 448.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr.

3 Steuerbeträge unter 25 Franken werden nicht erhoben. 

2. Abschnitt: Sonderfälle 

Art. 37 Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen 

Gehören zu den Einkünften Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen, so 
wird die Einkommenssteuer unter Berücksichtigung der übrigen Einkünfte und der 
zulässigen Abzüge zu dem Steuersatz berechnet, der sich ergäbe, wenn anstelle der 
einmaligen Leistung eine entsprechende jährliche Leistung ausgerichtet würde. 

Art. 37a49 Vereinfachtes Abrechnungsverfahren 

1 Für kleine Arbeitsentgelte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist die Steuer ohne 
Berücksichtigung der übrigen Einkünfte, allfälliger Berufskosten und Sozialabzüge 
zu einem Satz von 0,5 Prozent zu erheben; Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber 
die Steuer im Rahmen des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach den Artikeln 2 
und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 200550 gegen die Schwarzarbeit entrichtet. 
Damit ist die Einkommenssteuer abgegolten. 

2 Artikel 88 Absatz 1 Buchstabe a gilt sinngemäss. 

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet, die Steuern periodisch der 
zuständigen AHV-Ausgleichskasse abzuliefern. 

  
49 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des  BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, 

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 
50 SR 822.41 
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4 Die AHV-Ausgleichskasse stellt dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine 
Bestätigung über den Steuerabzug aus. Sie überweist der zuständigen Steuerbehörde 
die einkassierten Steuerzahlungen. 

5 Das Recht auf eine Bezugsprovision nach Artikel 88 Absatz 4 wird auf die zustän-
dige AHV-Ausgleichskasse übertragen. 

6 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten; dabei berücksichtigt er die Vorschriften der 
Artikel 88 und 89. 

Art. 38 Kapitalleistungen aus Vorsorge 

1 Kapitalleistungen nach Artikel 22 sowie Zahlungen bei Tod und für bleibende kör-
perliche oder gesundheitliche Nachteile werden gesondert besteuert. Sie unterliegen 
stets einer vollen Jahressteuer. 

2 Die Steuer wird zu einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 berechnet. 

3 Die Sozialabzüge nach Artikel 35 werden nicht gewährt. 

6. Kapitel: Ausgleich der Folgen der kalten Progression 

Art. 39 
1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen werden die Folgen der 
kalten Progression durch gleichmässige Anpassung der Tarifstufen und der in Fran-
kenbeträgen festgesetzten Abzüge vom Einkommen voll ausgeglichen. Die Beträge 
sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden. 

2 Der Bundesrat beschliesst die Anpassung, wenn sich der Landesindex der Konsu-
mentenpreise seit Inkrafttreten dieses Gesetzes oder seit der letzten Anpassung um 
7 Prozent erhöht hat. Massgeblich ist der Indexstand ein Jahr vor Beginn der Steuer-
periode, erstmals am 31. Dezember des Jahres des Inkrafttretens. 

3 Der Bundesrat orientiert die Bundesversammlung über die beschlossene Anpas-
sung. 

Dritter Titel: Zeitliche Bemessung 

1. Kapitel: Steuerperiode, Steuerjahr 

Art. 40 Zweijährige Steuerperiode 

1 Die Einkommenssteuer wird für eine Steuerperiode festgesetzt und für jedes Steu-
erjahr (Kalenderjahr) erhoben. 

2 Als Steuerperiode gelten zwei aufeinander folgende Kalenderjahre. Die Steuer-
periode beginnt mit dem ersten Tag jedes ungeraden Kalenderjahres. 
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3 Als Steuerjahr gilt das Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nur während eines 
Teils des Steuerjahres, so wird der diesem Zeitraum entsprechende Teilbetrag der 
Steuer erhoben. 

Art. 41 Fakultative einjährige Steuerperiode 

Die Kantone sind frei, in Abweichung von Artikel 40 für die zeitliche Bemessung 
eine einjährige Steuerperiode entsprechend einem Kalenderjahr festzulegen, wobei 
das gleiche Kalenderjahr als Bemessungsperiode heranzuziehen ist. In diesem Fall 
gelten die Vorschriften des 3. Kapitels (Art. 208–220) der Übergangsbestimmungen. 

2. Kapitel: Ordentliche Veranlagung 

Art. 42 Zeitpunkt 

Die ordentliche Veranlagung wird durchgeführt: 

a. bei Beginn der Steuerpflicht für den Rest der laufenden Steuerperiode; 

b. während der Dauer der Steuerpflicht zu Beginn jeder Steuerperiode. 

Art. 43 Bemessung des Einkommens. Regelfall 

1 Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach dem durchschnittlichen Einkommen 
der beiden letzten der Steuerperiode vorangegangenen Kalenderjahre. 

2 Für die Ermittlung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist das 
durchschnittliche Ergebnis der in der Bemessungsperiode abgeschlossenen 
Geschäftsjahre massgebend. 

3 Umfasst ein Geschäftsjahr mehr oder weniger als zwölf Monate, so wird das Ergeb-
nis auf ein Jahreseinkommen umgerechnet. 

Art. 44 Bei Beginn der Steuerpflicht 

1 Bei Beginn der Steuerpflicht wird das steuerbare Einkommen bemessen: 

a. für die laufende Steuerperiode nach dem seit Beginn der Steuerpflicht bis 
zum Ende der Steuerperiode erzielten, auf zwölf Monate berechneten Ein-
kommen; 

b. für die folgende Steuerperiode nach dem seit Beginn der Steuerpflicht wäh-
rend mindestens eines Jahres erzielten, auf zwölf Monate berechneten Ein-
kommen. 

2 Ausserordentliche Einkünfte und Aufwendungen werden nur für die auf den Ein-
tritt in die Steuerpflicht folgende Steuerperiode berücksichtigt. 

3 Die Vorschriften über die Bemessung des Einkommens bei Beginn der Steuer-
pflicht gelten auch für das Kind, das erstmals Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu 
versteuern hat. 
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3. Kapitel: Zwischenveranlagung 

Art. 45 Sachliche Voraussetzungen 

Eine Zwischenveranlagung wird durchgeführt bei: 

a. Scheidung, gerichtlicher oder dauernder tatsächlicher Trennung der Ehe-
gatten; 

b. dauernder und wesentlicher Änderung der Erwerbsgrundlagen infolge Auf-
nahme oder Aufgabe der Erwerbstätigkeit oder Berufswechsels; 

c. Vermögensanfall von Todes wegen. 

Art. 46 Wirkungen 

1 Die Zwischenveranlagung wird auf den Zeitpunkt der Änderung vorgenommen. 

2 Der Zwischenveranlagung wird die bisherige ordentliche Veranlagung, vermehrt 
oder vermindert um die veränderten Einkommensteile, zugrunde gelegt. 

3 Die zufolge Zwischenveranlagung neu hinzugekommenen Teile des Einkommens 
werden nach den Vorschriften bemessen, die bei Beginn der Steuerpflicht gelten. 

4 Bei der nachfolgenden ordentlichen Veranlagung werden die in der Zwischenver-
anlagung weggefallenen Teile des Einkommens nicht mehr berücksichtigt; die neu 
hinzugekommenen Teile werden nach den Regeln bemessen, die bei Beginn der 
Steuerpflicht gelten. 

4. Kapitel: Sonderveranlagungen 

Art. 47 Bei Beendigung der Steuerpflicht oder bei Zwischenveranlagung 

1 Die bei Beendigung der Steuerpflicht oder bei einer Zwischenveranlagung nicht 
oder noch nicht für eine volle Steuerperiode als Einkommen besteuerten Kapital-
gewinne nach Artikel 18 Absatz 2, Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistun-
gen, Einkünfte aus Lotterien oder lotterieähnlichen Veranstaltungen, Entschädigun-
gen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit oder für die Nichtausübung 
eines Rechtes unterliegen für das Steuerjahr, in dem sie zugeflossen sind, gesamthaft 
einer vollen Jahressteuer zu dem Satze, der sich für diese Einkünfte allein ergibt. 

2 Die Sozialabzüge nach Artikel 35 werden nicht gewährt. 

3 Die nach Absatz 1 besteuerten Einkünfte werden bei der ordentlichen Veranlagung 
nicht berücksichtigt. Eine bereits vorgenommene ordentliche Veranlagung ist zu 
revidieren. 

4 Die Jahressteuer nach Absatz 1 wird für das Steuerjahr festgesetzt, in dem die ent-
sprechenden Einkünfte zugeflossen sind. Für die Bestimmung des Steuersatzes wer-
den diese Einkünfte zusammengerechnet. 
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Art. 48 Bei gesondert zu besteuernden Einkünften 

Die Steuern auf Kapitalleistungen aus Vorsorge und auf andern Zahlungen nach 
Artikel 38 werden für das Steuerjahr festgesetzt, in dem die entsprechenden Ein-
künfte zugeflossen sind. 

Dritter Teil: Besteuerung der juristischen Personen 

Erster Titel: Steuerpflicht 

1. Kapitel: Begriff der juristischen Personen 

Art. 49 
1 Als juristische Personen werden besteuert: 

a. die Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesell-
schaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung) und die Genossenschaf-
ten; 

b. die Vereine, die Stiftungen und die übrigen juristischen Personen. 

2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind die kollektiven Kapital-
anlagen mit direktem Grundbesitz nach Artikel 58 KAG51. Die Investmentgesell-
schaften mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG werden wie Kapitalgesellschaften 
besteuert.52 

3 Ausländische juristische Personen sowie nach Artikel 11 steuerpflichtige, ausländi-
sche Handelsgesellschaften und andere ausländische Personengesamtheiten ohne 
juristische Persönlichkeit werden den inländischen juristischen Personen gleich-
gestellt, denen sie rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten sind. 

2. Kapitel: Steuerliche Zugehörigkeit 

Art. 50 Persönliche Zugehörigkeit 

Juristische Personen sind aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sich ihr Sitz oder ihre tatsächliche Verwaltung in der Schweiz befindet. 

Art. 51 Wirtschaftliche Zugehörigkeit 

1 Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch die tatsächliche Verwaltung in der 
Schweiz haben, sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sie: 

  
51 SR 951.31 
52 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
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a. Teilhaber an Geschäftsbetrieben in der Schweiz sind; 

b. in der Schweiz Betriebsstätten unterhalten; 

c. an Grundstücken in der Schweiz Eigentum, dingliche oder diesen wirtschaft-
lich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben; 

d. Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf Grundstücken in der Schweiz gesichert sind; 

e. in der Schweiz gelegene Liegenschaften vermitteln oder damit handeln. 

2 Als Betriebsstätte gilt eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Geschäftstätigkeit 
eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. Betriebsstätten sind insbe-
sondere Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Werkstätten, Verkaufsstellen, 
ständige Vertretungen, Bergwerke und andere Stätten der Ausbeutung von Boden-
schätzen sowie Bau- oder Montagestellen von mindestens zwölf Monaten Dauer. 

Art. 52 Umfang der Steuerpflicht 

1 Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht unbeschränkt; sie erstreckt sich 
aber nicht auf Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke im Ausland. 

2 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit beschränkt sich die Steuerpflicht auf den 
Gewinn, für den nach Artikel 51 eine Steuerpflicht in der Schweiz besteht.53 

3 Die Abgrenzung der Steuerpflicht für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und 
Grundstücke erfolgt im Verhältnis zum Ausland nach den Grundsätzen des Bundes-
rechts über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung. Ein schweizerisches 
Unternehmen kann Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen 
Gewinnen verrechnen, soweit diese Verluste im Betriebsstättenstaat nicht bereits 
berücksichtigt wurden. Verzeichnet diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben 
Geschäftsjahre Gewinne, so erfolgt in diesen Geschäftsjahren im Ausmass der im 
Betriebsstättenstaat verrechneten Verlustvorträge eine Besteuerung. Verluste aus 
ausländischen Liegenschaften können nur dann berücksichtigt werden, wenn im 
betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird. Vorbehalten bleiben die 
in Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Regelungen.54 

4 Steuerpflichtige mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland haben den in der 
Schweiz erzielten Gewinn zu versteuern.55 

Art. 5356 

  
53 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
54 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
55 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
56 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der  

Unternehmensbesteuerung 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669; 
BBl 1997 II 1164). 
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3. Kapitel: Beginn und Ende der Steuerpflicht 

Art. 54 
1 Die Steuerpflicht beginnt mit der Gründung der juristischen Person, mit der Ver-
legung ihres Sitzes oder ihrer tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz oder mit dem 
Erwerb von in der Schweiz steuerbaren Werten. 

2 Die Steuerpflicht endet mit dem Abschluss der Liquidation, mit der Verlegung des 
Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland mit dem Wegfall der in der 
Schweiz steuerbaren Werte. 

3 Überträgt eine juristische Person Aktiven und Passiven auf eine andere juristische 
Person, so sind die von ihr geschuldeten Steuern von der übernehmenden juristischen 
Person zu entrichten. 

4 Nicht als Beendigung der Steuerpflicht gelten die vorübergehende Sitzverlegung 
ins Ausland und die anderen Massnahmen aufgrund der Bundesgesetzgebung über 
die wirtschaftliche Landesversorgung. 

4. Kapitel: Mithaftung 

Art. 55 
1 Endet die Steuerpflicht einer juristischen Person, so haften die mit ihrer Verwal-
tung und die mit ihrer Liquidation betrauten Personen solidarisch für die von ihr 
geschuldeten Steuern bis zum Betrag des Liquidationsergebnisses oder, falls die 
juristische Person ihren Sitz oder tatsächliche Verwaltung ins Ausland verlegt, bis 
zum Betrag des Reinvermögens der juristischen Person. Die Haftung entfällt, wenn 
der Haftende nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt ange-
wendet hat. 

2 Für die Steuern einer aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtigen 
juristischen Person haften solidarisch bis zum Betrag des Reinerlöses Personen, die: 

a. Geschäftsbetriebe oder Betriebsstätten in der Schweiz auflösen; 

b. Grundstücke in der Schweiz oder durch solche Grundstücke gesicherte For-
derungen veräussern oder verwerten. 

3 Käufer und Verkäufer einer in der Schweiz gelegenen Liegenschaft haften für die 
aus der Vermittlungstätigkeit geschuldete Steuer solidarisch bis zu 3 Prozent der 
Kaufsumme, wenn die die Liegenschaft vermittelnde juristische Person in der 
Schweiz weder ihren Sitz noch ihre tatsächliche Verwaltung hat. 

4 Für die Steuern ausländischer Handelsgesellschaften und anderer ausländischer 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit haften die Teilhaber solida-
risch. 
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5. Kapitel: Ausnahmen von der Steuerpflicht 

Art. 56 

Von der Steuerpflicht sind befreit: 

a. der Bund und seine Anstalten; 

b. die Kantone und ihre Anstalten; 

c. die Gemeinden, die Kirchgemeinden und die anderen Gebietskörperschaften 
der Kantone sowie ihre Anstalten; 

d. konzessionierte Verkehrsunternehmen, die von verkehrspolitischer Bedeu-
tung sind und im Steuerjahr keinen Reingewinn erzielt oder im Steuerjahr 
und den zwei vorangegangenen Jahren keine Dividenden oder ähnlichen 
Gewinnanteile ausgerichtet haben; 

e. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, 
Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahe stehenden Unter-
nehmen, sofern die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der 
Personalvorsorge dienen; 

f. inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere 
Arbeitslosen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlasse-
nenversicherungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungs-
gesellschaften; 

g. juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
für den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken 
gewidmet ist.57 Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemein-
nützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbetei-
ligungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der 
Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und 
keine geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden; 

h.58 juristische Personen, die gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfolgen, für 
den Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewid-
met ist; 

i.59 die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich dem unmit-
telbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
bestimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institu-
tionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 
22. Juni 200760 für die Liegenschaften, die Eigentum der institutionellen 
Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden; 

  
57 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
58 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
59 Fassung gemäss Anhang  Ziff. II 7 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (SR 192.12). 
60 SR 192.12 
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j.61 die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anle-
ger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und 
Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind. 

Zweiter Titel: Gewinnsteuer 

1. Kapitel: Steuerobjekt 

1. Abschnitt: Grundsatz 

Art. 57 

Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn. 

2. Abschnitt: Berechnung des Reingewinns 

Art. 58 Allgemeines 

1 Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus: 

a. dem Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrages 
des Vorjahres; 

b. allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Tei-
len des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig 
begründetem Aufwand verwendet werden, wie insbesondere: 

– Kosten für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von 
Gegenständen des Anlagevermögens, 

– geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen und Rückstellungen, 

– Einlagen in die Reserven, 

– Einzahlungen auf das Eigenkapital aus Mitteln der juristischen Person, 
soweit sie nicht aus als Gewinn versteuerten Reserven erfolgen, 

– offene und verdeckte Gewinnausschüttungen und geschäftsmässig nicht 
begründete Zuwendungen an Dritte; 

c. den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, mit Einschluss der 
Kapital-, Aufwertungs- und Liquidationsgewinne, vorbehältlich Artikel 64. 
Der Liquidation ist die Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, eines 
Geschäftsbetriebes oder einer Betriebsstätte ins Ausland gleichgestellt. 

2 Der steuerbare Reingewinn juristischer Personen, die keine Erfolgsrechnung erstel-
len, bestimmt sich sinngemäss nach Absatz 1. 

  
61 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
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3 Leistungen, welche gemischtwirtschaftliche, im öffentlichen Interesse tätige Unter-
nehmen überwiegend an nahe stehende Personen erbringen, sind zum jeweiligen 
Marktpreis, zu den jeweiligen Gestehungskosten zuzüglich eines angemessenen Auf-
schlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzüglich einer angemessenen 
Gewinnmarge zu bewerten; das Ergebnis eines jeden Unternehmens ist entsprechend 
zu berichtigen. 

Art. 59 Geschäftsmässig begründeter Aufwand 

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch: 

a. die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Steuern, nicht aber Steuer-
bussen; 

b. die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen Perso-
nals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 

c.62 die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis zu 
20 Prozent des Reingewinns an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, 
die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der 
Steuerpflicht befreit sind (Art. 56 Bst. g), sowie an Bund, Kantone, Gemein-
den und deren Anstalten (Art. 56 Bst. a–c); 

d. die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem 
Entgelt für Lieferungen und Leistungen sowie zur Verteilung an die Ver-
sicherten bestimmte Überschüsse von Versicherungsgesellschaften. 

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Beste-
chungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische oder 
fremde Amtsträger.63 

Art. 60 Erfolgsneutrale Vorgänge 

Kein steuerbarer Gewinn entsteht durch: 

a. Kapitaleinlagen von Mitgliedern von Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften, einschliesslich Aufgelder und Leistungen à fonds perdu; 

b. Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, eines Geschäftsbetriebes oder einer 
Betriebsstätte innerhalb der Schweiz, soweit keine Veräusserungen oder 
buchmässigen Aufwertungen vorgenommen werden; 

c. Kapitalzuwachs aus Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung. 

  
62 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
63 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. über die Unzulässigkeit steuerlicher Abzüge 

von Bestechungsgeldern, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2147 2148; 
BBl 1997 II 1037, IV 1336). 
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Art. 6164 Umstrukturierungen 

1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, insbe-
sondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die 
Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuer mass-
geblichen Werte übernommen werden: 

a. bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere 
juristische Person; 

b. bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder meh-
rere Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der 
Spaltung bestehenden juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb 
weiterführen; 

c. beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 
von Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 

d. bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Gegenstän-
den des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesell-
schaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, an der die übertragende Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu 
mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital beteiligt ist. 

2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d 
werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den Artikeln 151–153 
nachträglich besteuert, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden 
fünf Jahren die übertragenen Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitglied-
schaftsrechte an der Tochtergesellschaft veräussert werden; die Tochtergesellschaft 
kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend 
machen. 

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit oder auf 
andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen 
von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des 
betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen 
Werten übertragen werden. Die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach 
Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe d bleibt vorbehalten. 

4 Werden im Fall einer Übertragung nach Absatz 3 während der nachfolgenden fünf 
Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während dieser Zeit 
die einheitliche Leitung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen Reserven im 
Verfahren nach den Artikeln 151–153 nachträglich besteuert. Die begünstigte juris-
tische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille 
Reserven geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung unter einheit-

  
64 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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licher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalgesellschaften und Genos-
senschaften haften für die Nachsteuer solidarisch. 

5 Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kapitalgesellschaft 
oder einer Genossenschaft, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft gehören, ein Buchverlust auf der Beteiligung, so 
kann dieser steuerlich nicht abgezogen werden; ein allfälliger Buchgewinn auf der 
Beteiligung wird besteuert. 

Art. 62 Abschreibungen 

1 Geschäftsmässig begründete Abschreibungen von Aktiven sind zulässig, soweit sie 
buchmässig oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, in besonderen 
Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. 

2 In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsächlichen Wert der einzel-
nen Vermögensteile berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen Gebrauchsdauer 
angemessen verteilt. 

3 Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten höher bewertet 
wurden, können nur vorgenommen werden, wenn die Aufwertungen handelsrecht-
lich zulässig waren und die Verluste im Zeitpunkt der Abschreibung nach Artikel 67 
Absatz 1 verrechenbar gewesen wären. 

4 Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf den Gestehungskosten von Beteili-
gungen von mindestens 20 Prozent werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, 
soweit sie nicht mehr begründet sind.65 

Art. 63 Rückstellungen 

1 Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig für: 

a. im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch unbestimmt 
ist; 

b. Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere mit 
Waren und Debitoren, verbunden sind; 

c. andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr bestehen; 

d. künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10 Prozent 
des steuerbaren Gewinnes, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1 Million 
Franken. 

2 Bisherige Rückstellungen werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie 
nicht mehr begründet sind. 

  
65 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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Art. 64 Ersatzbeschaffungen 

1 Beim Ersatz von Gegenständen des betriebsnotwendigen Anlagevermögens können 
die stillen Reserven auf ein Ersatzobjekt mit gleicher Funktion übertragen werden; 
ausgeschlossen ist die Übertragung auf Vermögen ausserhalb der Schweiz. 

1bis Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue Betei-
ligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 20 Prozent 
des Grund- oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft ausmacht und als solche 
während mindestens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft war.66 

2 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im 
Umfange der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstel-
lung ist innert angemessener Frist zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu ver-
wenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen. 

3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar 
dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensobjekte, die dem Unternehmen 
nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

Art. 6567 Zinsen auf verdecktem Eigenkapital 

Zum steuerbaren Gewinn der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften gehören 
auch die Schuldzinsen, die auf jenen Teil des Fremdkapitals entfallen, dem wirt-
schaftlich die Bedeutung von Eigenkapital zukommt. 

Art. 66 Gewinne von Vereinen, Stiftungen und kollektiven Kapitalanlagen68 

1 Die Mitgliederbeiträge an die Vereine und die Einlagen in das Vermögen der Stif-
tungen werden nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet. 

2 Von den steuerbaren Erträgen der Vereine können die zur Erzielung dieser Erträge 
erforderlichen Aufwendungen in vollem Umfange abgezogen werden, andere Auf-
wendungen nur insoweit, als sie die Mitgliederbeiträge übersteigen. 

3 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen der Gewinn-
steuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz.69 

  
66 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
67 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
68 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
69 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
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Art. 67 Verluste 

1 Vom Reingewinn der Steuerperiode können Verluste aus sieben der Steuerperiode 
(Art. 79) vorangegangenen Geschäftsjahren abgezogen werden, soweit sie bei der 
Berechnung des steuerbaren Reingewinnes dieser Jahre nicht berücksichtigt werden 
konnten. 

2 Mit Leistungen zum Ausgleich einer Unterbilanz im Rahmen einer Sanierung, die 
nicht Kapitaleinlagen nach Artikel 60 Buchstabe a sind, können auch Verluste ver-
rechnet werden, die in früheren Geschäftsjahren entstanden und noch nicht mit 
Gewinnen verrechnet werden konnten. 

2. Kapitel: Steuerberechnung 

1. Abschnitt: Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

Art. 6870 

Die Gewinnsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt 8,5 Pro-
zent des Reingewinns. 

2. Abschnitt: Gesellschaften mit Beteiligungen 

Art. 69 Ermässigung 

Ist eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft zu mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital anderer Gesellschaften beteiligt oder macht ihre Beteili-
gung an solchem Kapital einen Verkehrswert von mindestens 2 Millionen Franken 
aus, so ermässigt sich die Gewinnsteuer im Verhältnis des Nettoertrages aus diesen 
Beteiligungen zum gesamten Reingewinn. 

Art. 70 Nettoertrag aus Beteiligungen 

1 Der Nettoertrag aus Beteiligungen nach Artikel 69 entspricht dem Ertrag dieser 
Beteiligungen abzüglich des darauf entfallenden Finanzierungsaufwandes und eines 
Beitrages von 5 Prozent zur Deckung des Verwaltungsaufwandes; der Nachweis des 
effektiven Verwaltungsaufwandes bleibt vorbehalten. Als Finanzierungsaufwand 
gelten Schuldzinsen sowie weiterer Aufwand, der wirtschaftlich den Schuldzinsen 
gleichzustellen ist. Zum Ertrag aus Beteiligungen gehören auch die Kapitalgewinne 
auf diesen Beteiligungen sowie die Erlöse aus dazugehörigen Bezugsrechten. Arti-
kel 207a bleibt vorbehalten.71 

  
70 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
71 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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2 Keine Beteiligungserträge sind: 

a. …72 

b. Erträge, die bei der leistenden Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
geschäftsmässig begründeten Aufwand darstellen; 

c.73 Aufwertungsgewinne auf Beteiligungen. 

3 Der Ertrag aus einer Beteiligung wird bei der Berechnung der Ermässigung nur 
berücksichtigt, soweit auf der gleichen Beteiligung zu Lasten des steuerbaren Rein-
gewinns (Art. 58 ff.) keine Abschreibung vorgenommen wird, die mit diesem Ertrag 
im Zusammenhang steht.74 

4 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung nur berücksichtigt: 

a. soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten übersteigt; 

b. sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 20 Prozent des Grund- oder 
Stammkapitals der anderen Gesellschaft ausmacht und als solche während 
mindestens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft war.75 

5 Transaktionen, die im Konzern eine ungerechtfertigte Steuerersparnis bewirken, 
führen zu einer Berichtigung des steuerbaren Reingewinns oder zu einer Kürzung der 
Ermässigung. Eine ungerechtfertigte Steuerersparnis liegt vor, wenn Kapitalgewinne 
und Kapitalverluste oder Abschreibungen auf Beteiligungen im Sinne der Artikel 62, 
69 und 70 in kausalem Zusammenhang stehen.76 

3. Abschnitt: Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen 

Art. 71 
1 Die Gewinnsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen 
beträgt 4,25 Prozent des Reingewinnes.77 

2 Gewinne unter 5000 Franken werden nicht besteuert. 

  
72 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der  

Unternehmensbesteuerung 1997, mit Wirkung seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669; 
BBl 1997 II 1164). 

73 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-
besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 

74 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-
besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 

75 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-
besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 

76 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-
besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 

77 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-
besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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4. Abschnitt:78 Kollektive Kapitalanlagen 

Art. 72 

Die Gewinnsteuer der kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz beträgt 
4,25 Prozent des Reingewinnes. 

Dritter Titel:79 … 

Art. 73–78 

Vierter Titel: Zeitliche Bemessung 

Art. 79 Steuerperiode 

1 Die Steuer vom Reingewinn wird für jede Steuerperiode festgesetzt und erhoben.80 

2 Als Steuerperiode gilt das Geschäftsjahr. 

3 In jedem Kalenderjahr, ausgenommen im Gründungsjahr, muss ein Geschäfts-
abschluss mit Bilanz und Erfolgrechnung erstellt werden. Ausserdem ist ein 
Geschäftsabschluss erforderlich bei Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, eines 
Geschäftsbetriebes oder einer Betriebsstätte sowie bei Abschluss der Liquidation. 

Art. 80 Bemessung des Reingewinns 

1 Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem Ergebnis der Steuerperiode. 

2 Wird eine juristische Person aufgelöst oder verlegt sie ihren Sitz, die Verwaltung, 
einen Geschäftsbetrieb oder eine Betriebsstätte ins Ausland, so werden die aus nicht 
versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem Reingewinn 
des letzten Geschäftsjahres besteuert. 

Art. 8181 

Art. 82 Steuersätze 

Anwendbar sind die am Ende der Steuerperiode geltenden Steuersätze. 

  
78 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
79 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der  

Unternehmensbesteuerung 1997 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). 
80 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
81 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der  

Unternehmensbesteuerung 1997 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). 
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Vierter Teil:  
Quellensteuern für natürliche und juristische Personen 

Erster Titel: 
Natürliche Personen mit steuerrechtlichem Wohnsitz oder Aufenthalt  
in der Schweiz 

Art. 83 Der Quellensteuer unterworfene Personen 

1 Ausländische Arbeitnehmer, welche die fremdenpolizeiliche Niederlassungsbewil-
ligung nicht besitzen, in der Schweiz jedoch steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
einem Steuerabzug an der Quelle unterworfen. Davon ausgenommen sind Einkünfte, 
die der Besteuerung nach Artikel 37a unterstehen.82 

2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden im 
ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bürger-
recht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt. 

Art. 84 Steuerbare Leistungen 

1 Die Quellensteuer wird von den Bruttoeinkünften berechnet. 

2 Steuerbar sind alle Einkünfte aus Arbeitsverhältnis, mit Einschluss der Nebenein-
künfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen, Zulagen, Dienst-
alters- und Jubiläumsgeschenke, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen und andere 
geldwerte Vorteile sowie die Ersatzeinkünfte wie Taggelder aus Kranken- und 
Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung. 

3 Naturalleistungen und Trinkgelder werden in der Regel nach den für die eidgenös-
sische Alters- und Hinterlassenenversicherung geltenden Ansätzen bewertet. 

Art. 85 Grundlage des Steuertarifs 

1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung bestimmt die Höhe des Steuerabzuges ent-
sprechend den für die Einkommenssteuer natürlicher Personen geltenden Steuer-
sätzen. 

2 Sie bestimmt ferner im Einvernehmen mit der kantonalen Behörde die Ansätze, die 
als direkte Bundessteuer in den kantonalen Tarif einzubauen sind. 

Art. 86 Ausgestaltung des Steuertarifs 

1 Bei der Festsetzung der Steuertarife werden Pauschalen für Berufskosten (Art. 26) 
und Versicherungsprämien (Art. 33 Abs. 1 Bst. d, f und g) sowie Abzüge für Fami-
lienlasten (Art. 35 und 36) berücksichtigt. 

  
82 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die 

Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 



Direkte Bundessteuer – BG 

39 

642.11 

2 Der Steuerabzug für die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebenden 
Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet sich nach Tarifen, die ihrem Gesamt-
einkommen (Art. 9 Abs. 1) Rechnung tragen und die Pauschalen und Abzüge nach 
Absatz 1 sowie den Abzug bei Erwerbstätigkeit beider Ehegatten (Art. 33 Abs. 2) 
berücksichtigen. 

Art. 87 Abgegoltene Steuer 

Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren vom Erwerbsein-
kommen zu veranlagenden direkten Bundessteuer. Für die Fälle nach Artikel 90 
bleibt die ordentliche Veranlagung vorbehalten. 

Art. 88 Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 

a. bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurückzubehalten 
und bei anderen Leistungen (insbesondere Naturalleistungen und Trink-
geldern) die geschuldete Steuer vom Arbeitnehmer einzufordern; 

b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den Steu-
erabzug auszustellen; 

c. die Steuern periodisch der zuständigen Steuerbehörde abzuliefern, mit ihr 
hierüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in 
alle Unterlagen zu gewähren. 

2 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitnehmer in einem 
andern Kanton Wohnsitz oder Aufenthalt hat. 

3 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung der Quellen-
steuer. 

4 Er erhält eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment festlegt. 

Art. 89 Abrechnung mit dem Bund 

Die kantonale Steuerbehörde erstellt jährlich eine Abrechnung über die an der Quelle 
erhobene direkte Bundessteuer. 

Art. 90 Vorbehalt der ordentlichen Veranlagung 

1 Die der Quellensteuer unterliegenden Personen werden für Einkommen, das dem 
Steuerabzug an der Quelle nicht unterworfen ist, im ordentlichen Verfahren veran-
lagt. Für den Steuersatz gilt Artikel 7 sinngemäss. 

2 Betragen die dem Steuerabzug an der Quelle unterworfenen Bruttoeinkünfte des 
Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten, der in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebt, in einem Kalenderjahr mehr als den durch das Eidgenössische Finanzdepar-
tement festgelegten Betrag, so wird eine nachträgliche Veranlagung durchgeführt. 
Die an der Quelle abgezogene Steuer wird dabei angerechnet. 
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Zweiter Titel: 
Natürliche und juristische Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz 
oder Aufenthalt in der Schweiz 

Art. 91 Arbeitnehmer 

Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier für kurze 
Dauer oder als Grenzgänger oder Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung 
erwerbstätig ist, entrichtet für sein Erwerbseinkommen die Quellensteuer nach den 
Artikeln 83–86. 

Art. 92 Künstler, Sportler und Referenten 

1 Im Ausland wohnhafte Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernseh-
künstler, Musiker und Artisten, sowie Sportler und Referenten sind für Einkünfte aus 
ihrer in der Schweiz ausgeübten persönlichen Tätigkeit und für weitere damit ver-
bundene Entschädigungen steuerpflichtig. Dies gilt auch für Einkünfte und Entschä-
digungen, die nicht dem Künstler oder Referenten selber, sondern einem Dritten 
zufliessen, der seine Tätigkeit organisiert hat. 

2 Die Steuer beträgt: 

 – bei Tageseinkünften bis 200 Franken 0,8 %; 
 – bei Tageseinkünften von 201 bis 1000 Franken 2,4 %; 
 – bei Tageseinkünften von 1001 bis 3000 Franken 5 %; 
 – bei Tageseinkünften über 3000 Franken 7 %. 

3 Als Tageseinkünfte gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zulagen und 
Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. 

4 Der mit der Organisation der Darbietung in der Schweiz beauftragte Veranstalter ist 
für die Steuer solidarisch haftbar. 

5 Das Eidgenössische Finanzdepartement ist ermächtigt, in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen Bezugsminima festzulegen. 

Art. 93 Verwaltungsräte 

1 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung von 
juristischen Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung in der Schweiz sind für 
die ihnen ausgerichteten Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschädigungen und 
ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig. 

2 Im Ausland wohnhafte Mitglieder der Verwaltung oder der Geschäftsführung aus-
ländischer Unternehmungen, welche in der Schweiz Betriebsstätten unterhalten, sind 
für die ihnen zu Lasten dieser Betriebsstätten ausgerichteten Tantiemen, Sitzungs-
gelder, festen Entschädigungen und ähnlichen Vergütungen steuerpflichtig. 

3 Die Steuer beträgt 5 Prozent der Bruttoeinkünfte. 
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Art. 94 Hypothekargläubiger 

1 Im Ausland wohnhafte Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen, die durch 
Grund- oder Faustpfand auf Grundstücken in der Schweiz gesichert sind, sind für die 
ihnen ausgerichteten Zinsen steuerpflichtig. 

2 Die Steuer beträgt 3 Prozent der Bruttoeinkünfte. 

Art. 9583 Empfänger von Vorsorgeleistungen aus öffentlich-rechtlichem 
Arbeitsverhältnis 

1 Im Ausland wohnhafte Empfänger von Pensionen, Ruhegehältern oder anderen 
Vergütungen, die sie auf Grund eines früheren öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält-
nisses von einem Arbeitgeber oder einer Vorsorgeeinrichtung mit Sitz in der 
Schweiz erhalten, sind für diese Leistungen steuerpflichtig. 

2 Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; bei Kapitalleistungen 
wird sie nach Artikel 38 Absatz 2 berechnet. 

Art. 96 Empfänger von privatrechtlichen Vorsorgeleistungen 

1 Im Ausland wohnhafte Empfänger von Leistungen aus schweizerischen privat-
rechtlichen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge oder aus anerkannten Formen 
der gebundenen Selbstvorsorge sind hierfür steuerpflichtig. 

2 Die Steuer beträgt bei Renten 1 Prozent der Bruttoeinkünfte; bei Kapitalleistungen 
wird sie gemäss Artikel 38 Absatz 2 berechnet. 

Art. 97 Arbeitnehmer bei internationalen Transporten 

Im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, die für Arbeit im internationalen Verkehr an 
Bord eines Schiffes oder eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der 
Strasse Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder 
Betriebsstätte in der Schweiz erhalten, werden für diese Leistungen nach den Arti-
keln 83–86 besteuert. 

Art. 98 Begriffsbestimmung 

Als im Ausland wohnhafte Steuerpflichtige nach den Artikeln 92–97 gelten natür-
liche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz und 
juristische Personen ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz. 

Art. 99 Abgegoltene Steuer 

Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
direkten Bundessteuer. 

  
83 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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Art. 100 Pflichten des Schuldners der steuerbaren Leistung 

1 Der Schuldner der steuerbaren Leistung ist verpflichtet: 

a. bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurückzubehalten 
und bei anderen Leistungen (insbesondere Naturalleistungen und Trink-
geldern) die geschuldete Steuer vom Steuerpflichtigen einzufordern; 

b. dem Steuerpflichtigen eine Aufstellung oder eine Bestätigung über den Steu-
erabzug auszustellen; 

c. die Steuern periodisch der zuständigen Steuerbehörde abzuliefern, mit ihr 
darüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der Steuererhebung Einblick in 
alle Unterlagen zu gewähren. 

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung haftet für die Entrichtung der Quellen-
steuer. 

3 Er erhält eine Bezugsprovision, deren Ansatz das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment festlegt. 

Art. 101 Abrechnung mit dem Bund 

Die kantonale Steuerbehörde erstellt jährlich eine Abrechnung über die an der Quelle 
erhobene direkte Bundessteuer. 

Fünfter Teil: Verfahrensrecht 

Erster Titel: Steuerbehörden 

1. Kapitel: Eidgenössische Behörden 

Art. 102 Organisation 

1 Die Aufsicht des Bundes über die Steuererhebung (Art. 2) wird vom Eidgenössi-
schen Finanzdepartement ausgeübt. 

2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung sorgt für die einheitliche Anwendung dieses 
Gesetzes. Sie erlässt die Vorschriften für die richtige und einheitliche Veranlagung 
und den Bezug der direkten Bundessteuer. Sie kann die Verwendung bestimmter 
Formulare vorschreiben. 

3 Eidgenössische Beschwerdeinstanz ist das Bundesgericht. 

4 Über Gesuche um Erlass der Steuer, für die nicht eine kantonale Behörde zuständig 
ist, entscheidet die Eidgenössische Erlasskommission für die direkte Bundessteuer. 
Sie setzt sich zusammen aus einem Präsidenten und einem Vizepräsidenten, die vom 
Bundesgericht bezeichnet werden, einem Vertreter der Eidgenössischen Steuerver-
waltung und einem Vertreter der Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kan-
tons, der die Steuer des Gesuchstellers veranlagt hat. Das Eidgenössische Finanz-
departement erlässt ein Geschäftsreglement. 
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Art. 103 Aufsicht 

1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung kann insbesondere: 

a. bei den kantonalen Veranlagungs- und Bezugsbehörden Kontrollen vorneh-
men und in die Steuerakten der Kantone und Gemeinden Einsicht nehmen; 

b. sich bei den Verhandlungen der Veranlagungsbehörden vertreten lassen und 
diesen Anträge stellen; 

c. im Einzelfalle Untersuchungsmassnahmen anordnen oder nötigenfalls selber 
durchführen; 

d. im Einzelfalle verlangen, dass die Veranlagung oder der Einspracheentscheid 
auch ihr eröffnet wird. 

2 Das Eidgenössische Finanzdepartement kann auf Antrag der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung die nötigen Anordnungen treffen, wenn sich ergibt, dass die Veran-
lagungsarbeiten in einem Kanton ungenügend oder unzweckmässig durchgeführt 
werden. Die Eidgenössische Steuerverwaltung weist den Kanton gleichzeitig mit 
dem Antrag an, dass einstweilen keine Veranlagungen eröffnet werden dürfen. 

2. Kapitel: Kantonale Behörden 

1. Abschnitt: Organisation 

Art. 104 
1 Die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer leitet und überwacht den 
Vollzug und die einheitliche Anwendung dieses Gesetzes. Artikel 103 Absatz 1 gilt 
sinngemäss. 

2 Für die Veranlagung der juristischen Personen bezeichnet jeder Kanton eine ein-
zige Amtsstelle. 

3 Jeder Kanton bestellt eine kantonale Steuerrekurskommission. 

4 Das kantonale Recht regelt Organisationen und Amtsführung der kantonalen Voll-
zugsbehörde, soweit das Bundesrecht nichts anderes bestimmt. Können die notwen-
digen Anordnungen von einem Kanton nicht rechtzeitig getroffen werden, so erlässt 
der Bundesrat vorläufig die erforderlichen Bestimmungen. 

2. Abschnitt: Örtliche Zuständigkeit 

Art. 105 Bei persönlicher Zugehörigkeit 

1 Die kantonalen Behörden erheben die direkte Bundessteuer von den natürlichen 
Personen, die zu Beginn der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrecht-
lichen Wohnsitz oder, wenn ein solcher in der Schweiz fehlt, ihren steuerrechtlichen 
Aufenthalt im Kanton haben. Vorbehalten bleiben die Artikel 3 Absatz 5 und 107. 
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2 Kinder unter elterlicher Gewalt werden für ihr Erwerbseinkommen (Art. 9 Abs. 2) 
in dem Kanton besteuert, in dem sie nach den bundesrechtlichen Grundsätzen betref-
fend das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung zu Beginn der Steuerperiode 
oder der Steuerpflicht steuerpflichtig sind. 

3 Die kantonalen Behörden erheben die direkte Bundessteuer von den juristischen 
Personen, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren Sitz oder ihre 
Verwaltung im Kanton haben. 

Art. 106 Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

1 Zur Erhebung der direkten Bundessteuer aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit 
ist der Kanton zuständig, in dem 

– die für natürliche Personen in Artikel 4 genannten Voraussetzungen zu 
Beginn, 

– die in Artikel 51 für juristische Personen genannten Voraussetzungen am 
Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht erfüllt sind. 

– Vorbehalten bleibt Artikel 107. 

2 Treffen die Voraussetzungen der Artikel 4 und 51 gleichzeitig in mehreren Kanto-
nen zu, so ist derjenige Kanton zuständig, in dem sich der grösste Teil der steuer-
baren Werte befindet.84 

Art. 107 Bei Quellensteuern 

1 Zur Erhebung der direkten Bundessteuer, die an der Quelle bezogen wird, ist der 
Kanton zuständig, in dem: 

a. die ausländischen Arbeitnehmer (Art. 83) bei Fälligkeit der steuerbaren Leis-
tung ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben; befindet sich 
der Arbeitsort in einem andern Kanton, so überweist die zuständige Behörde 
am Arbeitsort die bezogenen Quellensteuerbeträge dem Kanton, in dem der 
Arbeitnehmer steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt hat; 

b. die Künstler, Sportler oder Referenten ihre Tätigkeit ausüben. 

2 In allen übrigen Fällen ist der Kanton zuständig, in dem der Schuldner der steuer-
baren Leistung bei Fälligkeit seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt oder 
seinen Sitz oder die Verwaltung hat. Wird die steuerbare Leistung von einer 

Betriebsstätte in einem andern Kanton oder von der Betriebsstätte eines Unterneh-
mens ohne Sitz oder tatsächliche Verwaltung in der Schweiz ausgerichtet, so ist der 
Kanton zuständig, in dem die Betriebsstätte liegt. 

3 Die Zuständigkeit für die ordentliche Veranlagung nach Artikel 90 richtet sich nach 
Artikel 105. 

  
84 Berichtigt durch den Anhang zum BG vom 7. Okt. 1994 (AS 1995 1445; 

BBl 1994 III 1863). 
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Art. 108 Bei ungewisser oder streitiger Zuständigkeit 

1 Ist der Ort der Veranlagung im Einzelfall ungewiss oder streitig, so wird er, wenn 
die Veranlagungsbehörden nur eines Kantons in Frage kommen, von der kantonalen 
Verwaltung für die direkte Bundessteuer, wenn mehrere Kantone in Frage kommen, 
von der Eidgenössischen Steuerverwaltung bestimmt. Die Verfügung der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung unterliegt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestim-
mungen über die Bundesrechtspflege.85 

2 Die Feststellung des Veranlagungsortes kann von der Veranlagungsbehörde, von 
der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer und von den Steuerpflichti-
gen verlangt werden. 

3 Hat im Einzelfall eine örtlich nicht zuständige Behörde bereits gehandelt, so über-
mittelt sie die Akten der zuständigen Behörde. 

Zweiter Titel: Allgemeine Verfahrensgrundsätze 

1. Kapitel: Amtspflichten 

Art. 109 Ausstand 

1 Wer beim Vollzug dieses Gesetzes in einer Sache zu entscheiden oder an einer Ver-
fügung oder Entscheidung in massgeblicher Stellung mitzuwirken hat, ist ver-
pflichtet, in Ausstand zu treten, wenn er: 

a. an der Sache ein persönliches Interesse hat; 

b.86 mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden ist 
oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führt; 

bbis.87 mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seiten-
linie verwandt oder verschwägert ist; 

c. Vertreter einer Partei ist oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig war; 

d. aus andern Gründen in der Sache befangen sein könnte. 

2 Der Ausstandsgrund kann von allen am Verfahren Beteiligten angerufen werden. 

3 Ist ein Ausstandsgrund streitig, so entscheidet für kantonale Beamte die vom kanto-
nalen Recht bestimmte Behörde, für Bundesbeamte das Eidgenössische Finanzdepar-
tement, in beiden Fällen unter Vorbehalt der Beschwerde. 

  
85 Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom  

17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
86 Fassung gemäss Anhang Ziff. 24 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
87 Eingefügt durch Anhang Ziff. 24 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 110 Geheimhaltungspflicht 

1 Wer mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut ist oder dazu beigezogen wird, muss 
über Tatsachen, die ihm in Ausübung seines Amtes bekannt werden, und über die 
Verhandlungen in den Behörden Stillschweigen bewahren und Dritten den Einblick 
in amtliche Akten verweigern. 

2 Eine Auskunft ist zulässig, soweit hiefür eine gesetzliche Grundlage im Bundes-
recht gegeben ist. 

Art. 111 Amtshilfe unter Steuerbehörden 

1 Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden unterstützen sich gegen-
seitig in der Erfüllung ihrer Aufgabe; sie erteilen den Steuerbehörden des Bundes, 
der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden die benötigten Auskünfte kostenlos 
und gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in amtliche Akten. Die in Anwendung 
dieser Vorschrift gemeldeten oder festgestellten Tatsachen unterliegen der Geheim-
haltung nach Artikel 110. 

2 Muss bei einer Veranlagung der kantonale Anteil unter mehrere Kantone aufgeteilt 
werden, so gibt die zuständige Steuerbehörde den beteiligten kantonalen Verwaltun-
gen für die direkte Bundessteuer davon Kenntnis. 

Art. 112 Amtshilfe anderer Behörden 

1 Die Behörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise und Gemeinden erteilen 
den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Ersuchen hin alle 
erforderlichen Auskünfte. Sie können diese Behörden von sich aus darauf aufmerk-
sam machen, wenn sie vermuten, dass eine Veranlagung unvollständig ist. 

2 Die gleiche Pflicht zur Amtshilfe haben Organe von Körperschaften und Anstalten, 
soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. 

3 Von der Auskunfts- und Mitteilungspflicht ausgenommen sind die Organe der 
Schweizerischen Post und der öffentlichen Kreditinstitute für Tatsachen, die einer 
besonderen, gesetzlich auferlegten Geheimhaltung unterstehen.88 

Art. 112a89 Datenbearbeitung 

1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung betreibt zur Erfüllung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz ein Informationssystem. Dieses kann besonders schützenswerte Per-
sonendaten über administrative und strafrechtliche Sanktionen enthalten, die steuer-
rechtlich wesentlich sind. 

  
88 Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des Postorganisationsgesetzes vom 30. April 1997, 

in Kraft seit 1. Jan. 1998 (SR 783.1). 
89 Eingefügt durch Ziff. VI 3 des BG vom 24. März 2000 über die Schaffung und die 

Anpassung gesetzlicher Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten, in Kraft seit 
1. Sept. 2000 (AS 2000 1891 1914; BBl 1999 9005). 
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1bis Die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Behörden nach Artikel 111 sind 
berechtigt, die Versichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194690 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben systematisch zu verwenden.91 

2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Behörden nach Artikel 111 geben 
einander die Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben dienlich sein können. 
Die Behörden nach Artikel 112 geben den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrau-
ten Behörden die Daten weiter, die für die Durchführung dieses Gesetzes von Bedeu-
tung sein können. 

3 Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Datenträgern über-
mittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht werden. 
Diese Amtshilfe ist kostenlos. 

4 Es sind alle diejenigen Daten von Steuerpflichtigen weiterzugeben, die zur Veran-
lagung und Erhebung der Steuer dienen können, namentlich: 

a. die Personalien; 

b. Angaben über den Zivilstand, den Wohn- und Aufenthaltsort, die Aufent-
haltsbewilligung und die Erwerbstätigkeit; 

c. Rechtsgeschäfte; 

d. Leistungen eines Gemeinwesens. 

5 Personendaten und die zu deren Bearbeitung verwendeten Einrichtungen wie 
Datenträger, EDV-Programme und Programmdokumentationen sind vor unbefugtem 
Verwenden, Verändern oder Zerstören sowie vor Diebstahl zu schützen. 

6 Der Bundesrat kann Ausführungsbestimmungen erlassen, insbesondere über die 
Organisation und den Betrieb des Informationssystems, über die Kategorien der zu 
erfassenden Daten, über die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigung, über die Auf-
bewahrungsdauer sowie die Archivierung und Vernichtung der Daten. 

7 Können sich Bundesämter über die Datenbekanntgabe nicht einigen, so entscheidet 
der Bundesrat endgültig. In allen andern Fällen entscheidet das Bundesgericht im 
Verfahren nach Artikel 120 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200592.93 

  
90 SR 831.10 
91 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
92 SR 173.110 
93 Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom  

17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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2. Kapitel: Verfahrensrechtliche Stellung der Ehegatten 

Art. 113 
1 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, üben die nach 
diesem Gesetz dem Steuerpflichtigen zukommenden Verfahrensrechte und Verfah-
renspflichten gemeinsam aus. 

2 Sie unterschreiben die Steuererklärung gemeinsam. Ist die Steuererklärung nur von 
einem der beiden Ehegatten unterzeichnet, so wird dem nichtunterzeichnenden Ehe-
gatten eine Frist eingeräumt. Nach deren unbenutztem Ablauf wird die vertragliche 
Vertretung unter Ehegatten angenommen. 

3 Rechtsmittel und andere Eingaben gelten als rechtzeitig eingereicht, wenn ein Ehe-
gatte innert Frist handelt. 

4 Sämtliche Mitteilungen der Steuerbehörden an verheiratete Steuerpflichtige, die in 
rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, werden an die Ehegatten gemein-
sam gerichtet. 

3. Kapitel: Verfahrensrechte des Steuerpflichtigen 

Art. 114 Akteneinsicht 

1 Steuerpflichtige sind berechtigt, in die von ihnen eingereichten oder von ihnen 
unterzeichneten Akten Einsicht zu nehmen. Gemeinsam zu veranlagenden Ehegatten 
steht ein gegenseitiges Akteneinsichtsrecht zu. 

2 Die übrigen Akten stehen dem Steuerpflichtigen zur Einsicht offen, sofern die 
Ermittlung des Sachverhaltes abgeschlossen ist und soweit nicht öffentliche oder pri-
vate Interessen entgegenstehen. 

3 Wird einem Steuerpflichtigen die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so 
darf darauf zum Nachteil des Steuerpflichtigen nur abgestellt werden, wenn ihm die 
Behörde von dem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich 
Kenntnis und ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegen-
beweismittel zu bezeichnen. 

4 Auf Wunsch des Steuerpflichtigen bestätigt die Behörde die Verweigerung der 
Akteneinsicht durch eine Verfügung, die durch Beschwerde angefochten werden 
kann. 

Art. 115 Beweisabnahme 

Die vom Steuerpflichtigen angebotenen Beweise müssen abgenommen werden, 
soweit sie geeignet sind, die für die Veranlagung erheblichen Tatsachen festzustel-
len. 
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Art. 116 Eröffnung 

1 Verfügungen und Entscheide werden dem Steuerpflichtigen schriftlich eröffnet und 
müssen eine Rechtsmittelbelehrung enthalten. 

2 Ist der Aufenthalt eines Steuerpflichtigen unbekannt oder befindet er sich im Aus-
land, ohne in der Schweiz einen Vertreter zu haben, so kann ihm eine Verfügung 
oder ein Entscheid rechtswirksam durch Publikation im kantonalen Amtsblatt eröff-
net werden. 

Art. 117 Vertragliche Vertretung 

1 Der Steuerpflichtige kann sich vor den mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 
Behörden vertraglich vertreten lassen, soweit seine persönliche Mitwirkung nicht 
notwendig ist. 

2 Als Vertreter wird zugelassen, wer handlungsfähig ist und in bürgerlichen Ehren 
und Rechten steht. Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schrift-
liche Vollmacht auszuweisen. 

3 Haben Ehegatten, welche in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, kei-
nen gemeinsamen Vertreter oder Zustellungsberechtigten bestellt, so ergehen sämt-
liche Zustellungen an die Ehegatten gemeinsam. 

4 Zustellungen an Ehegatten, die in gerichtlich oder tatsächlich getrennter Ehe leben, 
erfolgen an jeden Ehegatten gesondert. 

Art. 118 Notwendige Vertretung 

Die Steuerbehörden können von einem Steuerpflichtigen mit Wohnsitz oder Sitz im 
Ausland verlangen, dass er einen Vertreter in der Schweiz bezeichnet. 

4. Kapitel: Fristen 

Art. 119 
1 Die vom Gesetz bestimmten Fristen können nicht erstreckt werden. 

2 Eine von einer Behörde angesetzte Frist wird erstreckt, wenn zureichende Gründe 
vorliegen und das Erstreckungsgesuch innert der Frist gestellt worden ist. 

5. Kapitel: Verjährung 

Art. 120 Veranlagungsverjährung 

1 Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, verjährt fünf Jahre nach Ablauf der Steuer-
periode. Vorbehalten bleiben die Artikel 152 und 184. 
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2 Die Verjährung beginnt nicht oder steht still: 

a. während eines Einsprache-, Beschwerde- oder Revisionsverfahrens; 

b. solange die Steuerforderung sichergestellt oder gestundet ist; 

c. solange weder der Steuerpflichtige noch der Mithaftende in der Schweiz 
steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben. 

3 Die Verjährung beginnt neu mit: 

a. jeder auf Feststellung oder Geltendmachung der Steuerforderung gerichteten 
Amtshandlung, die einem Steuerpflichtigen oder Mithaftenden zur Kenntnis 
gebracht wird; 

b. jeder ausdrücklichen Anerkennung der Steuerforderung durch den Steuer-
pflichtigen oder den Mithaftenden; 

c. der Einreichung eines Erlassgesuches; 

d. der Einleitung einer Strafverfolgung wegen vollendeter Steuerhinterziehung 
oder wegen Steuervergehens. 

4 Das Recht, eine Steuer zu veranlagen, ist 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode 
auf jeden Fall verjährt. 

Art. 121 Bezugsverjährung 

1 Steuerforderungen verjähren fünf Jahre, nachdem die Veranlagung rechtskräftig 
geworden ist. 

2 Stillstand und Unterbrechung der Verjährung richten sich nach Artikel 120 Absät-
ze 2 und 3. 

3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, in dem 
die Steuern rechtskräftig festgesetzt worden sind. 

Dritter Titel: Veranlagung im ordentlichen Verfahren 

1. Kapitel: Vorbereitung der Veranlagung 

Art. 122 
1 Die Veranlagungsbehörden führen ein Verzeichnis der mutmasslich Steuerpflichti-
gen. 

2 Die zuständigen Behörden der Kantone und Gemeinden übermitteln den mit dem 
Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden die nötigen Angaben aus den Kontroll-
registern. 

3 Für die Vorbereitungsarbeiten können die Veranlagungsbehörden die Mithilfe der 
Gemeindebehörden oder besonderer Vorbereitungsorgane in Anspruch nehmen. 
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2. Kapitel: Verfahrenspflichten 

1. Abschnitt: Aufgaben der Veranlagungsbehörden 

Art. 123 
1 Die Veranlagungsbehörden stellen zusammen mit dem Steuerpflichtigen die für 
eine vollständige und richtige Besteuerung massgebenden tatsächlichen und recht-
lichen Verhältnisse fest. 

2 Sie können insbesondere Sachverständige beiziehen, Augenscheine durchführen 
und Geschäftsbücher und Belege an Ort und Stelle einsehen. Die sich daraus erge-
benden Kosten können ganz oder teilweise dem Steuerpflichtigen oder jeder andern 
zur Auskunft verpflichteten Person auferlegt werden, die diese durch eine schuld-
hafte Verletzung von Verfahrenspflichten notwendig gemacht haben. 

2. Abschnitt: Pflichten des Steuerpflichtigen 

Art. 124 Steuererklärung 

1 Die Steuerpflichtigen werden durch öffentliche Bekanntgabe oder Zustellung des 
Formulars aufgefordert, die Steuererklärung einzureichen. Steuerpflichtige, die kein 
Formular erhalten, müssen es bei der zuständigen Behörde verlangen. 

2 Der Steuerpflichtige muss das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss 
und vollständig ausfüllen, persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschriebenen 
Beilagen fristgemäss der zuständigen Behörde einreichen. 

3 Der Steuerpflichtige, der die Steuererklärung nicht oder mangelhaft ausgefüllt ein-
reicht, wird aufgefordert, das Versäumte innert angemessener Frist nachzuholen. 

4 Bei verspäteter Einreichung und bei verspäteter Rückgabe einer dem Steuerpflichti-
gen zur Ergänzung zurückgesandten Steuererklärung ist die Fristversäumnis zu ent-
schuldigen, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass er durch Militär- oder Zivil-
dienst, Landesabwesenheit, Krankheit oder andere erhebliche Gründe an der recht-
zeitigen Einreichung oder Rückgabe verhindert war und dass er das Versäumte innert 
30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe nachgeholt hat.94 

Art. 125 Beilagen zur Steuererklärung 

1 Natürliche Personen müssen der Steuererklärung insbesondere beilegen: 

a. Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; 

b. Ausweise über Bezüge als Mitglied der Verwaltung oder eines anderen 
Organs einer juristischen Person; 

c. Verzeichnisse über sämtliche Wertschriften, Forderungen und Schulden. 

  
94 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 

1. Okt. 1996 (SR 824.0). 
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2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und juristi-
sche Personen müssen der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen 
(Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der Steuerperiode oder, wenn eine kaufmännische 
Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Aus-
gaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beilegen. 

3 Zudem haben Kapitalgesellschaften und Genossenschaften das ihrer Veranlagung 
zur Gewinnsteuer dienende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuer-
pflicht auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapi-
tal, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie 
aus jenem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Eigen-
kapital zukommt.95 

Art. 126 Weitere Mitwirkungspflichten 

1 Der Steuerpflichtige muss alles tun, um eine vollständige und richtige Veranlagung 
zu ermöglichen. 

2 Er muss auf Verlangen der Veranlagungsbehörde insbesondere mündlich oder 
schriftlich Auskunft erteilen, Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen 
sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen. 

3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und juristi-
sche Personen müssen Geschäftsbücher und Aufstellungen nach Artikel 125 Absatz 
2 und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während 
zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung, der Aufbewahrung und 
der Edition richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts96 (Art. 957 
und 963 Abs. 2).97 

3. Abschnitt: Bescheinigungspflicht Dritter 

Art. 127 
1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigun-
gen verpflichtet: 

a. Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer; 

b. Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung 
von Forderungen; 

c. Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus 
dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen; 

  
95 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
96 SR 220 
97 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 22. Dez. 1999 (Die kaufmännische Buchführung), 

in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 949 952; BBl 1999 5149). 
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d. Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere 
Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung 
haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse; 

e. Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt 
haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen. 

2 Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, 
so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich 
geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten. 

4. Abschnitt: Auskunftspflicht Dritter 

Art. 128 

Gesellschafter, Miteigentümer und Gesamteigentümer müssen auf Verlangen den 
Steuerbehörden über ihr Rechtsverhältnis zum Steuerpflichtigen Auskunft erteilen, 
insbesondere über dessen Anteile, Ansprüche und Bezüge. 

5. Abschnitt: Meldepflicht Dritter 

Art. 129 
1 Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Bescheinigung ein-
reichen: 

a. juristische Personen über die den Mitgliedern der Verwaltung und anderer 
Organe ausgerichteten Leistungen; Stiftungen reichen zusätzlich eine 
Bescheinigung über die ihren Begünstigten erbrachten Leistungen ein; 

b. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge 
über die den Vorsorgenehmern oder Begünstigten erbrachten Leistungen 
(Art. 22 Abs. 2); 

c. einfache Gesellschaften und Personengesellschaften über alle Verhältnisse, 
die für die Veranlagung der Teilhaber von Bedeutung sind, insbesondere 
über ihren Anteil an Einkommen und Vermögen der Gesellschaft. 

2 Dem Steuerpflichtigen ist ein Doppel der Bescheinigung zuzustellen. 

3 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz müssen den Veranla-
gungsbehörden für jede Steuerperiode eine Bescheinigung über alle Verhältnisse 
einreichen, die für die Besteuerung des direkten Grundbesitzes und dessen Erträge 
massgeblich sind.98 

  
98 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 6 des Kollektivanlagengesetzes vom 23. Juni 2006, 

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 951.31). 
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3. Kapitel: Veranlagung 

Art. 130 Durchführung 

1 Die Veranlagungsbehörde prüft die Steuererklärung und nimmt die erforderlichen 
Untersuchungen vor. 

2 Hat der Steuerpflichtige trotz Mahnung seine Verfahrenspflichten nicht erfüllt oder 
können die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger Unterlagen nicht einwandfrei 
ermittelt werden, so nimmt die Veranlagungsbehörde die Veranlagung nach pflicht-
gemässem Ermessen vor. Sie kann dabei Erfahrungszahlen, Vermögensentwicklung 
und Lebensaufwand des Steuerpflichtigen berücksichtigen. 

Art. 131 Eröffnung 

1 Die Veranlagungsbehörde setzt in der Veranlagungsverfügung die Steuerfaktoren 
(steuerbares Einkommen, steuerbarer Reingewinn), den Steuersatz und die Steuer-
beträge fest. Zudem wird den Kapitalgesellschaften und Genossenschaften der sich 
nach der Veranlagung zur Gewinnsteuer und Berücksichtigung von Gewinnaus-
schüttungen ergebende Stand des Eigenkapitals bekannt gegeben.99 

2 Abweichungen von der Steuererklärung gibt sie dem Steuerpflichtigen spätestens 
bei der Eröffnung der Veranlagungsverfügung bekannt. 

3 Die Veranlagungsverfügung wird auch der kantonalen Verwaltung für die direkte 
Bundessteuer sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung eröffnet, wenn diese im 
Veranlagungsverfahren mitgewirkt oder die Eröffnung verlangt haben (Art. 103 
Abs. 1 Bst. d und 104 Abs. 1). 

4. Kapitel: Einsprache 

Art. 132 Voraussetzungen 

1 Gegen die Veranlagungsverfügung kann der Steuerpflichtige innert 30 Tagen nach 
Zustellung bei der Veranlagungsbehörde schriftlich Einsprache erheben. 

2 Richtet sich die Einsprache gegen eine einlässlich begründete Veranlagungsverfü-
gung, so kann sie mit Zustimmung des Einsprechers und der übrigen Antragsteller 
(Art. 103 Abs. 1 Bst. b und 104 Abs. 1) als Beschwerde an die kantonale Steuer-
rekurskommission weitergeleitet werden. 

3 Eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen kann der Steuerpflichtige nur 
wegen offensichtlicher Unrichtigkeit anfechten. Die Einsprache ist zu begründen und 
muss allfällige Beweismittel nennen. 

  
99 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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Art. 133 Fristen 

1 Die Frist beginnt mit dem auf die Eröffnung folgenden Tage. Sie gilt als eingehal-
ten, wenn die Einsprache am letzten Tag der Frist bei der Veranlagungsbehörde ein-
gelangt ist, den schweizerischen PTT-Betrieben100 oder einer schweizerischen diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung im Ausland übergeben wurde. Fällt der 
letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder staatlich anerkannten Feiertag, so läuft 
die Frist am nächstfolgenden Werktag ab. 

2 Eine unzuständige Amtsstelle überweist die bei ihr eingereichte Einsprache ohne 
Verzug der zuständigen Veranlagungsbehörde. Die Frist zur Einreichung der Ein-
sprache gilt als eingehalten, wenn diese am letzten Tag der Frist bei der unzuständi-
gen Amtsstelle eingelangt ist oder den schweizerischen PTT-Betrieben101 übergeben 
wurde. 

3 Auf verspätete Einsprachen wird nur eingetreten, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass er durch Militär- oder Zivildienst, Krankheit, Landesabwesenheit oder 
andere erhebliche Gründe an der rechtzeitigen Einreichung verhindert war und dass 
die Einsprache innert 30 Tagen nach Wegfall der Hinderungsgründe eingereicht 
wurde.102 

Art. 134 Befugnisse der Steuerbehörden 

1 Im Einspracheverfahren haben die Veranlagungsbehörde, die kantonale Verwal-
tung für die direkte Bundessteuer und die Eidgenössische Steuerverwaltung die glei-
chen Befugnisse wie im Veranlagungsverfahren. 

2 Einem Rückzug der Einsprache wird keine Folge gegeben, wenn nach den Umstän-
den anzunehmen ist, dass die Veranlagung unrichtig war. Das Einspracheverfahren 
kann zudem nur mit Zustimmung aller an der Veranlagung beteiligten Steuerbehör-
den eingestellt werden. 

Art. 135 Entscheid 

1 Die Veranlagungsbehörde entscheidet gestützt auf die Untersuchung über die Ein-
sprache. Sie kann alle Steuerfaktoren neu festsetzen und, nach Anhören des Steuer-
pflichtigen, die Veranlagung auch zu dessen Nachteil abändern. 

2 Der Entscheid wird begründet und dem Steuerpflichtigen sowie der kantonalen 
Verwaltung für die direkte Bundessteuer zugestellt. Er wird auch der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung mitgeteilt, wenn diese bei der Veranlagung mitgewirkt oder 
die Eröffnung des Einspracheentscheides verlangt hat (Art. 103 Abs. 1). 

3 Das Einspracheverfahren ist kostenfrei. Artikel 123 Absatz 2 letzter Satz ist ent-
sprechend anwendbar. 

  
100 Heute: der Schweizerischen Post. 
101 Heute: der Schweizerischen Post. 
102 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 

1. Okt. 1996 (SR 824.0). 
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Vierter Titel: Verfahren bei der Erhebung der Quellensteuer 

Art. 136 Verfahrenspflichten 

Der Steuerpflichtige und der Schuldner der steuerbaren Leistung müssen der Veran-
lagungsbehörde auf Verlangen über die für die Erhebung der Quellensteuer mass-
gebenden Verhältnisse mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen. Die Artikel 123–
129 gelten sinngemäss. 

Art. 137 Verfügung 

1 Ist der Steuerpflichtige oder der Schuldner der steuerbaren Leistung mit dem Steu-
erabzug nicht einverstanden, so kann er bis Ende März des auf die Fälligkeit der 
Leistung folgenden Kalenderjahres von der Veranlagungsbehörde eine Verfügung 
über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen. 

2 Der Schuldner der steuerbaren Leistung bleibt bis zum rechtskräftigen Entscheid 
zum Steuerabzug verpflichtet. 

Art. 138 Nachforderung und Rückerstattung 

1 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenü-
gend vorgenommen, so verpflichtet ihn die Veranlagungsbehörde zur Nachzahlung. 
Der Rückgriff des Schuldners auf den Steuerpflichtigen bleibt vorbehalten. 

2 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenom-
men, so muss er dem Steuerpflichtigen die Differenz zurückzahlen. 

Art. 139 Rechtsmittel 

1 Gegen eine Verfügung über die Quellensteuer kann der Betroffene Einsprache nach 
Artikel 132 erheben. 

2 Das kantonale Recht kann in seinen Vollzugsvorschriften bestimmen, dass sich das 
Einspracheverfahren und das Verfahren vor der kantonalen Rekurskommission nach 
den für die Anfechtung und Überprüfung eines Entscheides über kantonalrechtliche 
Quellensteuern massgebenden kantonalen Verfahrensvorschriften richtet, wenn der 
streitige Quellensteuerabzug sowohl auf Bundesrecht wie auf kantonalem Recht 
beruht. 

Fünfter Titel: Beschwerdeverfahren 

1. Kapitel: Vor kantonaler Steuerrekurskommission 

Art. 140 Voraussetzungen für die Beschwerde des Steuerpflichtigen 

1 Der Steuerpflichtige kann gegen den Einspracheentscheid der Veranlagungsbehör-
de innert 30 Tagen nach Zustellung bei einer von der Steuerbehörde unabhängigen 
Rekurskommission schriftlich Beschwerde erheben. Artikel 132 Absatz 2 bleibt vor-
behalten. 
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2 Er muss in der Beschwerde seine Begehren stellen, die sie begründenden Tatsachen 
und Beweismittel angeben sowie Beweisurkunden beilegen oder genau bezeichnen. 
Entspricht die Beschwerde diesen Anforderungen nicht, so wird dem Steuerpflichti-
gen unter Androhung des Nichteintretens eine angemessene Frist zur Verbesserung 
angesetzt. 

3 Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheides und des 
vorangegangenen Verfahrens gerügt werden. 

4 Artikel 133 gilt sinngemäss. 

Art. 141 Voraussetzungen für die Beschwerde der Aufsichtsbehörden 

1 Die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer und die Eidgenössische 
Steuerverwaltung können gegen jede Veranlagungsverfügung und jeden Einsprache-
entscheid der Veranlagungsbehörde Beschwerde bei der kantonalen Steuer-
rekurskommission erheben. 

2 Die Beschwerdefrist beträgt: 

a. gegen Veranlagungsverfügungen und Einspracheentscheide, die der 
beschwerdeführenden Verwaltung eröffnet worden sind, 30 Tage seit Zustel-
lung; 

b. in den andern Fällen 60 Tage seit Eröffnung an den Steuerpflichtigen. 

Art. 142 Verfahren 

1 Die kantonale Steuerrekurskommission fordert die Veranlagungsbehörde zur Stel-
lungnahme und zur Übermittlung der Veranlagungsakten auf. Sie gibt auch der kan-
tonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer und der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

2 Wird die Beschwerde von der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer 
oder von der Eidgenössischen Steuerverwaltung eingereicht, so erhält der Steuer-
pflichtige Gelegenheit zur Stellungnahme. 

3 Enthält die von einer Behörde eingereichte Stellungnahme zur Beschwerde des 
Steuerpflichtigen neue Tatsachen oder Gesichtspunkte, so erhält der Steuerpflichtige 
Gelegenheit, sich auch dazu zu äussern. 

4 Im Beschwerdeverfahren hat die Steuerrekurskommission die gleichen Befugnisse 
wie die Veranlagungsbehörde im Veranlagungsverfahren. 

5 Die Akteneinsicht des Steuerpflichtigen richtet sich nach Artikel 114. 

Art. 143 Entscheid 

1 Die kantonale Steuerrekurskommission entscheidet gestützt auf das Ergebnis ihrer 
Untersuchungen. Sie kann nach Anhören des Steuerpflichtigen die Veranlagung auch 
zu dessen Nachteil abändern. 

2 Sie teilt ihren Entscheid mit schriftlicher Begründung dem Steuerpflichtigen und 
den am Verfahren beteiligten Behörden mit. 
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Art. 144 Kosten 

1 Die Kosten des Verfahrens vor der kantonalen Steuerrekurskommission werden der 
unterliegenden Partei auferlegt; wird die Beschwerde teilweise gutgeheissen, so wer-
den sie anteilmässig aufgeteilt. 

2 Dem obsiegenden Beschwerdeführer werden die Kosten ganz oder teilweise auf-
erlegt, wenn er bei pflichtgemässem Verhalten schon im Veranlagungs- oder Ein-
spracheverfahren zu seinem Recht gekommen wäre oder wenn er die Untersuchung 
der kantonalen Steuerrekurskommission durch trölerisches Verhalten erschwert hat. 

3 Wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen, kann von einer Kostenauflage abge-
sehen werden. 

4 Für die Zusprechung von Parteikosten gilt Artikel 64 Absätze 1–3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968103 sinngemäss. 

5 Die Höhe der Kosten des Verfahrens vor der kantonalen Steuerrekurskommission 
wird durch das kantonale Recht bestimmt. 

2. Kapitel:  
Vor einer weiteren kantonalen Beschwerdeinstanz 

Art. 145 
1 Das kantonale Recht kann den Weiterzug des Beschwerdeentscheides an eine wei-
tere verwaltungsunabhängige kantonale Instanz vorsehen. 

2 Die Artikel 140–144 gelten sinngemäss. 

3. Kapitel: Vor Bundesgericht 

Art. 146 

Der Entscheid der kantonalen Steuerrekurskommission oder, im Fall von Arti-
kel 145, der Entscheid einer weiteren kantonalen Beschwerdeinstanz kann durch 
Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht steht 
auch der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer zu.104 

  
103 SR 172.021 
104 Fassung gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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Sechster Titel: 
Änderung rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide 

1. Kapitel: Revision 

Art. 147 Gründe 

1 Eine rechtskräftige Verfügung oder ein rechtskräftiger Entscheid kann auf Antrag 
oder von Amtes wegen zugunsten des Steuerpflichtigen revidiert werden: 

a. wenn erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel entdeckt wer-
den; 

b. wenn die erkennende Behörde erhebliche Tatsachen oder entscheidende 
Beweismittel, die ihr bekannt waren oder bekannt sein mussten, ausser acht 
gelassen oder in anderer Weise wesentliche Verfahrensgrundsätze verletzt 
hat; 

c. wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen die Verfügung oder den Entscheid 
beeinflusst hat. 

2 Die Revision ist ausgeschlossen, wenn der Antragsteller als Revisionsgrund vor-
bringt, was er bei der ihm zumutbaren Sorgfalt schon im ordentlichen Verfahren 
hätte geltend machen können. 

3 Die Revision bundesgerichtlicher Urteile richtet sich nach dem Bundesgerichts-
gesetz vom 17. Juni 2005105.106 

Art. 148 Frist 

Das Revisionsbegehren muss innert 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrun-
des, spätestens aber innert zehn Jahren nach Eröffnung der Verfügung oder des Ent-
scheides eingereicht werden. 

Art. 149 Verfahren und Entscheid 

1 Für die Behandlung des Revisionsbegehrens ist die Behörde zuständig, welche die 
frühere Verfügung oder den früheren Entscheid erlassen hat. 

2 Ist ein Revisionsgrund gegeben, so hebt die Behörde ihre frühere Verfügung oder 
ihren früheren Entscheid auf und verfügt oder entscheidet von neuem. 

3 Gegen die Abweisung des Revisionsbegehrens und gegen die neue Verfügung oder 
den neuen Entscheid können die gleichen Rechtsmittel wie gegen die frühere Ver-
fügung oder den früheren Entscheid ergriffen werden. 

4 Im Übrigen sind die Vorschriften über das Verfahren anwendbar, in dem die frü-
here Verfügung oder der frühere Entscheid ergangen ist. 

  
105 SR 173.110 
106 Fassung gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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2. Kapitel: Berichtigung von Rechnungsfehlern und Schreibversehen 

Art. 150 
1 Rechnungsfehler und Schreibversehen in rechtskräftigen Verfügungen und Ent-
scheiden können innert fünf Jahren nach Eröffnung auf Antrag oder von Amtes 
wegen von der Behörde, der sie unterlaufen sind, berichtigt werden. 

2 Gegen die Berichtigung oder ihre Ablehnung können die gleichen Rechtsmittel wie 
gegen die Verfügung oder den Entscheid ergriffen werden. 

3. Kapitel: Nachsteuern 

Art. 151 Voraussetzungen 

1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismittel, die der Steuerbehörde nicht 
bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräf-
tige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige 
Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde 
zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer einge-
fordert. 

2 Hat der Steuerpflichtige Einkommen, Vermögen und Reingewinn in seiner Steuer-
erklärung vollständig und genau angegeben und das Eigenkapital zutreffend aus-
gewiesen und haben die Steuerbehörden die Bewertung anerkannt, so kann keine 
Nachsteuer erhoben werden, selbst wenn die Bewertung ungenügend war.107 

Art. 152 Verwirkung 

1 Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf 
der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine 
rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist. 

2 Die Eröffnung der Strafverfolgung wegen Steuerhinterziehung oder Steuerver-
gehens gilt zugleich als Einleitung des Nachsteuerverfahrens. 

3 Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuer-
periode, auf die sie sich bezieht. 

Art. 153 Verfahren 

1 Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich 
mitgeteilt. 

  
107 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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1bis Wenn bei Einleitung des Verfahrens ein Strafverfahren wegen Steuerhinterzie-
hung weder eingeleitet wird, noch hängig ist, noch von vornherein ausgeschlossen 
werden kann, wird die steuerpflichtige Person auf die Möglichkeit der späteren 
Einleitung eines solchen Strafverfahrens aufmerksam gemacht.108 

2 Das Verfahren, das beim Tod des Steuerpflichtigen noch nicht eingeleitet oder 
noch nicht abgeschlossen ist, wird gegenüber den Erben eingeleitet oder fortgesetzt. 

3 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze, das Veran-
lagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar. 

Siebenter Titel: Inventar 

1. Kapitel: Inventarpflicht 

Art. 154 
1 Nach dem Tod eines Steuerpflichtigen wird innert zwei Wochen ein amtliches 
Inventar aufgenommen. 

2 Die Inventaraufnahme kann unterbleiben, wenn anzunehmen ist, dass kein Vermö-
gen vorhanden ist. 

2. Kapitel: Gegenstand 

Art. 155 
1 In das Inventar wird das am Todestag bestehende Vermögen des Erblassers, seines 
in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten und der unter seiner elterlichen Gewalt ste-
henden minderjährigen Kinder aufgenommen. 

2 Tatsachen, die für die Steuerveranlagung von Bedeutung sind, werden festgestellt 
und im Inventar vorgemerkt. 

3. Kapitel: Verfahren 

Art. 156 Sicherung der Inventaraufnahme 

1 Die Erben und die Personen, die das Nachlassvermögen verwalten oder verwahren, 
dürfen über dieses vor Aufnahme des Inventars nur mit Zustimmung der Inventar-
behörde verfügen. 

2 Zur Sicherung des Inventars kann die Inventarbehörde die sofortige Siegelung vor-
nehmen. 

  
108 Eingefügt durch Ziff.  I 1 des BG vom 20. Dez. 2006 über Änderungen des Nachsteuer-

verfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung  auf dem Gebiet der 
direkten Steuern, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2973 2975; BBl 2006 4021 4039). 
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Art. 157 Mitwirkungspflichten 

1 Die Erben, die gesetzlichen Vertreter von Erben, die Erbschaftsverwalter und die 
Willensvollstrecker sind verpflichtet: 

a. über alle Verhältnisse, die für die Feststellung der Steuerfaktoren des Erb-
lassers von Bedeutung sein können, wahrheitsgemäss Auskunft zu erteilen; 

b. alle Bücher, Urkunden, Ausweise und Aufzeichnungen, die über den Nach-
lass Aufschluss verschaffen können, vorzuweisen; 

c. alle Räumlichkeiten und Behältnisse zu öffnen, die dem Erblasser zur Ver-
fügung gestanden haben. 

2 Erben und gesetzliche Vertreter von Erben, die mit dem Erblasser in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt oder Vermögensgegenstände des Erblassers verwahrt oder ver-
waltet haben, müssen auch Einsicht in ihre Räume und Behältnisse gewähren. 

3 Erhält ein Erbe, ein gesetzlicher Vertreter von Erben, ein Erbschaftsverwalter oder 
ein Willensvollstrecker nach Aufnahme des Inventars Kenntnis von Gegenständen 
des Nachlasses, die nicht im Inventar verzeichnet sind, so muss er diese innert zehn 
Tagen der Inventarbehörde bekannt geben. 

4 Der Inventaraufnahme müssen mindestens ein handlungsfähiger Erbe und der 
gesetzliche Vertreter unmündiger oder entmündigter Erben beiwohnen. 

Art. 158 Auskunfts- und Bescheinigungspflicht 

1 Dritte, die Vermögenswerte des Erblassers verwahrten oder verwalteten oder denen 
gegenüber der Erblasser geldwerte Rechte oder Ansprüche hatte, sind verpflichtet, 
den Erben zuhanden der Inventarbehörde auf Verlangen schriftlich alle damit 
zusammenhängenden Auskünfte zu erteilen. 

2 Stehen der Erfüllung dieser Auskunftspflicht wichtige Gründe entgegen, so kann 
der Dritte die verlangten Angaben direkt der Inventarbehörde machen. 

3 Im übrigen gelten die Artikel 127 und 128 sinngemäss. 

4. Kapitel: Behörden 

Art. 159 
1 Für die Inventaraufnahme und die Siegelung ist die kantonale Behörde des Ortes 
zuständig, an dem der Erblasser seinen letzten steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt gehabt oder steuerbare Werte besessen hat. 

2 Ordnet die Vormundschaftsbehörde oder der Richter eine Inventaraufnahme an, so 
wird eine Ausfertigung des Inventars der Inventarbehörde zugestellt. Diese kann es 
übernehmen oder nötigenfalls ergänzen. 

3 Die Zivilstandsämter informieren bei einem Todesfall unverzüglich die Steuer-
behörde am letzten steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt (Art. 3) des Verstor-
benen. 
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Achter Titel: Bezug und Sicherung der Steuer 

1. Kapitel: Bezugskanton 

Art. 160 

Die Steuer wird durch den Kanton bezogen, in dem die Veranlagung vorgenommen 
worden ist. 

2. Kapitel: Fälligkeit der Steuer 

Art. 161 
1 Die Steuer wird in der Regel in dem vom Eidgenössischen Finanzdepartement 
bestimmten Zeitpunkt fällig (allgemeiner Fälligkeitstermin). Sie kann in Raten bezo-
gen werden. 

2 Für die Steuer von Steuerpflichtigen, bei denen das Steuerjahr nicht mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmt (Art. 79 Abs. 2), kann die Steuerbehörde besondere Fäl-
ligkeitstermine festsetzen. 

3 Mit der Zustellung der Veranlagungsverfügung werden fällig: 

a. die Steuer auf Kapitalleistungen aus Vorsorge (Art. 38); 

b. die Steuer auf ausserordentlichen Einkünften bei Beendigung der Steuer-
pflicht (Art. 47); 

c. die Nachsteuer (Art. 151). 

4 In jedem Falle wird die Steuer fällig: 

a. am Tag, an dem der Steuerpflichtige, der das Land dauernd verlassen will, 
Anstalten zur Ausreise trifft; 

b. mit der Anmeldung zur Löschung einer steuerpflichtigen juristischen Person 
im Handelsregister; 

c. im Zeitpunkt, in dem der ausländische Steuerpflichtige seinen Geschäfts-
betrieb oder seine Beteiligung an einem inländischen Geschäftsbetrieb, seine 
inländische Betriebsstätte, seinen inländischen Grundbesitz oder seine durch 
inländische Grundstücke gesicherten Forderungen aufgibt (Art. 4, 5 und 51); 

d. bei der Konkurseröffnung über den Steuerpflichtigen; 

e. beim Tode des Steuerpflichtigen. 

5 Der Fälligkeitstermin bleibt unverändert, auch wenn zu diesem Zeitpunkt dem 
Steuerpflichtigen lediglich eine provisorische Rechnung zugestellt worden ist oder 
wenn er gegen die Veranlagung Einsprache oder Beschwerde erhoben hat. 
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3. Kapitel: Steuerbezug 

Art. 162 Provisorischer und definitiver Bezug 

1 Die direkte Bundessteuer wird gemäss Veranlagung bezogen. Ist die Veranlagung 
im Zeitpunkt der Fälligkeit noch nicht vorgenommen, so wird die Steuer proviso-
risch bezogen. Grundlage dafür ist die Steuererklärung, die letzte Veranlagung oder 
der mutmasslich geschuldete Betrag. 

2 Provisorisch bezogene Steuern werden auf die gemäss definitiver Veranlagung 
geschuldeten Steuern angerechnet. 

3 Zu wenig bezahlte Beträge werden nachgefordert, zu viel bezahlte Beträge zurück-
erstattet. Das Eidgenössische Finanzdepartement bestimmt, inwieweit diese Beträge 
verzinst werden. 

Art. 163 Zahlung 

1 Die Steuer muss innert 30 Tagen nach Fälligkeit entrichtet werden. Vorbehalten 
bleibt der ratenweise Bezug der Steuer (Art. 161 Abs. 1). 

2 Das Eidgenössische Finanzdepartement setzt für Steuerpflichtige, die vor Eintritt 
der Fälligkeit Vorauszahlungen leisten, einen Vergütungszins fest. 

3 Die Kantone geben die allgemeinen Fälligkeits- und Zahlungstermine und die 
kantonalen Einzahlungsstellen öffentlich bekannt. 

Art. 164 Verzugszins 

1 Der Zahlungspflichtige muss für die Beträge, die er nicht fristgemäss entrichtet, 
einen Verzugszins bezahlen, der vom Eidgenössischen Finanzdepartement fest-
gesetzt wird. 

2 Hat der Zahlungspflichtige bei Eintritt der Fälligkeit aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, noch keine Steuerrechnung erhalten, so beginnt die Zinspflicht 30 Tage 
nach deren Zustellung. 

Art. 165 Zwangsvollstreckung 

1 Wird der Steuerbetrag auf Mahnung hin nicht bezahlt, so wird gegen den Zahlungs-
pflichtigen die Betreibung eingeleitet. 

2 Hat der Zahlungspflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder sind ihm gehö-
rende Vermögenswerte mit Arrest belegt, so kann die Betreibung ohne vorherige 
Mahnung eingeleitet werden. 

3 Im Betreibungsverfahren haben die rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen und 
-entscheide der mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten Behörden die gleiche 
Wirkung wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil. 

4 Eine Eingabe der Steuerforderung in öffentliche Inventare und auf Rechnungsrufe 
ist nicht erforderlich. 
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Art. 166 Zahlungserleichterungen 

1 Ist die Zahlung der Steuer, Zinsen und Kosten oder einer Busse wegen Übertretung 
innert der vorgeschriebenen Frist für den Zahlungspflichtigen mit einer erheblichen 
Härte verbunden, so kann die Bezugsbehörde die Zahlungsfrist erstrecken oder 
Ratenzahlungen bewilligen. Sie kann darauf verzichten, wegen eines solchen Zah-
lungsaufschubes Zinsen zu berechnen. 

2 Zahlungserleichterungen können von einer angemessenen Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden. 

3 Zahlungserleichterungen werden widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen 
oder wenn die Bedingungen, an die sie geknüpft sind, nicht erfüllt werden. 

4. Kapitel: Erlass der Steuer 

Art. 167 
1 Dem Steuerpflichtigen, für den infolge einer Notlage die Bezahlung der Steuer, 
eines Zinses oder einer Busse wegen Übertretung eine grosse Härte bedeuten würde, 
können die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen werden. 

2 Das Erlassgesuch muss schriftlich begründet und mit den nötigen Beweismitteln 
der zuständigen kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer eingereicht 
werden. In Quellensteuerfällen ist das Gesuch in Verbindung mit dem Begehren um 
Erlass von Staats- und Gemeindesteuern der in diesem Verfahren zuständigen 
Behörde einzureichen. Diese ermittelt den Bundessteueranteil und leitet ein Doppel 
des Gesuches an die für den Erlass der direkten Bundessteuer zuständige Behörde 
weiter, wenn sie nicht selber auf das Gesuch eintreten darf. 

3 …109 

4 Das Erlassverfahren ist kostenfrei. Dem Gesuchsteller können indessen die Kosten 
ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er ein offensichtlich unbegründetes 
Gesuch eingereicht hat. 

5. Kapitel: Rückforderung bezahlter Steuern 

Art. 168 
1 Der Steuerpflichtige kann einen von ihm bezahlten Steuerbetrag zurückfordern, 
wenn er irrtümlicherweise eine ganz oder teilweise nicht geschuldete Steuer bezahlt 
hat. 

2 Zurückzuerstattende Steuerbeträge werden, wenn seit der Zahlung mehr als 
30 Tage verflossen sind, vom Zeitpunkt der Zahlung an zu dem vom Eidgenössi-
schen Finanzdepartement festgesetzten Ansatz verzinst. 

  
109 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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3 Der Rückerstattungsanspruch muss innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Zahlung geleistet worden ist, bei der kantonalen Verwaltung für 
die direkte Bundessteuer geltend gemacht werden. Weist diese den Antrag ab, so 
stehen dem Betroffenen die gleichen Rechtsmittel zu wie gegen eine Veranlagungs-
verfügung (Art. 132). Der Anspruch erlischt zehn Jahre nach Ablauf des Zahlungs-
jahres. 

6. Kapitel: Steuersicherung 

Art. 169 Sicherstellung 

1 Hat der Steuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder erscheint die Bezah-
lung der von ihm geschuldeten Steuer als gefährdet, so kann die kantonale Verwal-
tung für die direkte Bundessteuer auch vor der rechtskräftigen Feststellung des Steu-
erbetrages jederzeit Sicherstellung verlangen. Die Sicherstellungsverfügung gibt den 
sicherzustellenden Betrag an und ist sofort vollstreckbar. Sie hat im Betreibungsver-
fahren die gleichen Wirkungen wie ein vollstreckbares Gerichtsurteil. 

2 Die Sicherstellung muss in Geld, durch Hinterlegung sicherer, marktgängiger Wert-
schriften oder durch Bankbürgschaft geleistet werden. 

3 Der Steuerpflichtige kann gegen die Sicherstellungsverfügung innert 30 Tagen 
nach Zustellung bei der kantonalen Steuerrekurskommission Beschwerde führen. 
Artikel 146 ist anwendbar.110 

4 Beschwerden gegen Sicherstellungsverfügungen haben keine aufschiebende Wir-
kung.111 

Art. 170 Arrest 

1 Die Sicherstellungsverfügung gilt als Arrestbefehl nach Artikel 274 des Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889112. Der Arrest wird durch das 
zuständige Betreibungsamt vollzogen. 

2 Die Einsprache gegen den Arrestbefehl nach Artikel 278 des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 ist nicht zulässig.113 

Art. 171 Löschung im Handelsregister 

Eine juristische Person darf im Handelsregister erst dann gelöscht werden, wenn die 
kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer dem Handelsregisteramt ange-
zeigt hat, dass die geschuldete Steuer bezahlt oder sichergestellt ist. 

  
110 Fassung gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
111 Fassung gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
112 SR 281.1 
113 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Art. 172 Eintrag im Grundbuch 

1 Veräussert eine in der Schweiz ausschliesslich aufgrund von Grundbesitz (Art. 4 
Abs. 1 Bst. c und 51 Abs. 1 Bst. c) steuerpflichtige natürliche oder juristische Person 
ein in der Schweiz gelegenes Grundstück, so darf der Erwerber im Grundbuch nur 
mit schriftlicher Zustimmung der kantonalen Verwaltung für die direkte Bundes-
steuer als Eigentümer eingetragen werden. 

2 Die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer bescheinigt dem Veräusse-
rer zuhanden des Grundbuchverwalters ihre Zustimmung zum Eintrag, wenn die mit 
dem Besitz und der Veräusserung des Grundstückes in Zusammenhang stehende 
Steuer bezahlt oder sichergestellt ist oder wenn feststeht, dass keine Steuer geschul-
det ist oder der Veräusserer hinreichend Gewähr für die Erfüllung der Steuerpflicht 
bietet. 

3 Verweigert die kantonale Verwaltung die Bescheinigung, so kann dagegen 
Beschwerde bei der kantonalen Steuerrekurskommission erhoben werden. 

Art. 173 Sicherstellung der für die Vermittlungstätigkeit an Grundstücken 
geschuldeten Steuern 

Vermittelt eine natürliche oder juristische Person, die in der Schweiz weder Wohn-
sitz noch Sitz oder die tatsächliche Verwaltung hat, ein in der Schweiz gelegenes 
Grundstück, so kann die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer vom 
Käufer oder Verkäufer verlangen, 3 Prozent der Kaufsumme als Sicherheit des für 
die Vermittlungstätigkeit geschuldeten Steuerbetrages zu hinterlegen. 

Sechster Teil: Steuerstrafrecht 

Erster Titel: 
Verletzung von Verfahrenspflichten und Steuerhinterziehung 

1. Kapitel: Verfahrenspflichten 

Art. 174 
1 Wer einer Pflicht, die ihm nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder nach einer 
aufgrund dieses Gesetzes getroffenen Anordnung obliegt, trotz Mahnung vorsätzlich 
oder fahrlässig nicht nachkommt, insbesondere: 

a. die Steuererklärung oder die dazu verlangten Beilagen nicht einreicht, 

b. eine Bescheinigungs-, Auskunfts- oder Meldepflicht nicht erfüllt, 

c. Pflichten verletzt, die ihm als Erben oder Dritten im Inventarverfahren oblie-
gen, 

wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt bis zu 1000 Franken, in schweren Fällen oder bei Rückfall bis zu 
10 000 Franken. 
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2. Kapitel: Steuerhinterziehung 

Art. 175 Vollendete Steuerhinterziehung 

1 Wer als Steuerpflichtiger vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veran-
lagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollstän-
dig ist,  
wer als zum Steuerabzug an der Quelle Verpflichteter vorsätzlich oder fahrlässig 
einen Steuerabzug nicht oder nicht vollständig vornimmt,  
wer vorsätzlich oder fahrlässig eine unrechtmässige Rückerstattung oder einen 
ungerechtfertigten Erlass erwirkt, 

wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer. Sie kann bei 
leichtem Verschulden bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwerem Verschulden bis 
auf das Dreifache erhöht werden. 

3 Zeigt der Steuerpflichtige die Steuerhinterziehung an, bevor sie der Steuerbehörde 
bekannt ist, so wird die Busse auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer ermässigt. 

Art. 176 Versuchte Steuerhinterziehung 

1 Wer eine Steuer zu hinterziehen versucht, wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt zwei Drittel der Busse, die bei vorsätzlicher und vollendeter 
Steuerhinterziehung festzusetzen wäre. 

Art. 177 Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung 

1 Wer vorsätzlich zu einer Steuerhinterziehung anstiftet, Hilfe leistet oder als Vertre-
ter des Steuerpflichtigen eine Steuerhinterziehung bewirkt oder an einer solchen 
mitwirkt, wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit des Steuerpflichtigen mit Busse 
bestraft und haftet überdies solidarisch für die hinterzogene Steuer. 

2 Die Busse beträgt bis zu 10 000 Franken, in schweren Fällen oder bei Rückfall bis 
zu 50 000 Franken. 

Art. 178 Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlasswerten  
im Inventarverfahren 

1 Wer als Erbe, Erbenvertreter, Testamentsvollstrecker oder Dritter Nachlasswerte, 
zu deren Bekanntgabe er im Inventarverfahren verpflichtet ist, verheimlicht oder bei-
seite schafft in der Absicht, sie der Inventaraufnahme zu entziehen,  
wer zu einer solchen Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet,  
wird mit Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt bis zu 10 000 Franken, in schweren Fällen oder bei Rückfall bis 
zu 50 000 Franken. 

3 Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von Nachlasswerten ist 
ebenfalls strafbar. Die Strafe kann milder sein als bei vollendeter Begehung. 
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Art. 179114 

Art. 180115 Steuerhinterziehung von Ehegatten 

Die steuerpflichtige Person, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt, 
wird nur für die Hinterziehung ihrer eigenen Steuerfaktoren gebüsst. Vorbehalten 
bleibt Artikel 177. Die Mitunterzeichnung der Steuererklärung stellt für sich allein 
keine Widerhandlung nach Artikel 177 dar. 

3. Kapitel: Juristische Personen 

Art. 181 
1 Werden mit Wirkung für eine juristische Person Verfahrenspflichten verletzt, Steu-
ern hinterzogen oder Steuern zu hinterziehen versucht, so wird die juristische Person 
gebüsst. 

2 Werden im Geschäftsbereich einer juristischen Person Teilnahmehandlungen 
(Anstiftung, Gehilfenschaft, Mitwirkung) an Steuerhinterziehungen Dritter began-
gen, so ist Artikel 177 auf die juristische Person anwendbar. 

3 Die Bestrafung der handelnden Organe oder Vertreter nach Artikel 177 bleibt vor-
behalten. 

4 Bei Körperschaften und Anstalten des ausländischen Rechts und bei ausländischen 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit gelten die Absätze 1–3 sinn-
gemäss. 

4. Kapitel: Verfahren 

Art. 182 Allgemeines 

1 Nach Abschluss der Untersuchung erlässt die Behörde eine Verfügung, die sie dem 
Betroffenen schriftlich eröffnet.116 

  
114 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 8. Okt. 2004 über die Aufhebung der Haftung der 

Erben für Steuerbussen, mit Wirkung seit 1. März 2005 (AS 2005 1051 1052; 
BBl 2004 1437 1451). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

115 Fassung gemäss Ziff.  I 1 des BG vom 20. Dez. 2006 über Änderungen des Nachsteuer-
verfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung  auf dem Gebiet der 
direkten Steuern, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2973 2975; BBl 2006 4021 4039). 

116 Fassung gemäss Art. 3 Ziff. 7 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und die 
Umsetzung der bilateralen Abk. zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung 
an Schengen und an Dublin, in Kraft seit 1. März 2008 (SR 362). 
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2 Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide kann beim Bundesgericht nach 
Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005117 Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden. Die Strafgerichtsbarkeit ist aus-
geschlossen.118 

3 Die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze, das Veranlagungs- und das 
Beschwerdeverfahren gelten sinngemäss. 

4 Der Kanton bezeichnet die Amtsstellen, denen die Verfolgung von Steuerhinterzie-
hungen und von Verletzungen von Verfahrenspflichten obliegt. 

Art. 183 Bei Steuerhinterziehungen 

1 Die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung wird der betroffe-
nen Person schriftlich mitgeteilt. Es wird ihr Gelegenheit gegeben, sich zu der gegen 
sie erhobenen Anschuldigung zu äussern; sie wird auf ihr Recht hingewiesen, die 
Aussage und ihre Mitwirkung zu verweigern.119 

1bis Beweismittel aus einem Nachsteuerverfahren dürfen in einem Strafverfahren 
wegen Steuerhinterziehung nur dann verwendet werden, wenn sie weder unter 
Androhung einer Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 130 Abs. 2) 
mit Umkehr der Beweislast nach Artikel 132 Absatz 3 noch unter Androhung einer 
Busse wegen Verletzung von Verfahrenspflichten beschafft wurden.120 

2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung kann die Verfolgung der Steuerhinterziehung 
verlangen. Artikel 258 des Bundesstrafrechtspflegegesetzes vom 15. Juni 1934121 ist 
sinngemäss anwendbar. 

3 Die Straf- oder Einstellungsverfügung der kantonalen Behörde wird auch der Eid-
genössischen Steuerverwaltung eröffnet, wenn sie die Verfolgung verlangt hat oder 
am Verfahren beteiligt war. 

4 Die Kosten besonderer Untersuchungsmassnahmen (Buchprüfung, Gutachten Sach-
verständiger usw.) werden in der Regel demjenigen auferlegt, der wegen Hinter-
ziehung bestraft wird; sie können ihm auch bei Einstellung der Untersuchung aufer-
legt werden, wenn er die Strafverfolgung durch schuldhaftes Verhalten verursacht 
oder die Untersuchung wesentlich erschwert oder verzögert hat. 

  
117 SR 173.110 
118 Fassung gemäss Art. 51 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. März 2008 (SR 173.32). 
119 Fassung gemäss Ziff.  I 1 des BG vom 20. Dez. 2006 über Änderungen des Nachsteuer-

verfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung  auf dem Gebiet der 
direkten Steuern, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2973 2975; BBl 2006 4021 4039). 

120 Eingefügt durch Ziff.  I 1 des BG vom 20. Dez. 2006 über Änderungen des Nachsteuer-
verfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung  auf dem Gebiet der 
direkten Steuern, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2973 2975; BBl 2006 4021 4039). 

121 SR 312.0 
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5. Kapitel: Verjährung der Strafverfolgung 

Art. 184 
1 Die Strafverfolgung verjährt: 

a. bei Verletzung von Verfahrenspflichten zwei Jahre und bei versuchter Steu-
erhinterziehung vier Jahre nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens, in dem die Verfahrenspflichten verletzt oder die versuchte Steuerhin-
terziehung begangen wurden; 

b. bei vollendeter Steuerhinterziehung zehn Jahre nach dem Ablauf der Steuer-
periode, für die der Steuerpflichtige nicht oder unvollständig veranlagt wurde 
oder der Steuerabzug an der Quelle nicht gesetzmässig erfolgte, oder zehn 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem eine unrechtmässige Rücker-
stattung oder ein ungerechtfertigter Erlass erwirkt wurde oder Ver-
mögenswerte im Inventarverfahren verheimlicht oder beiseite geschafft wur-
den. 

2 Die Verjährung wird durch jede Strafverfolgungshandlung gegenüber dem Steuer-
pflichtigen oder gegenüber einer der in Artikel 177 genannten Personen unterbro-
chen. Die Unterbrechung wirkt sowohl gegenüber dem Steuerpflichtigen wie gegen-
über diesen andern Personen. Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist 
neu zu laufen; sie kann aber insgesamt nicht um mehr als die Hälfte ihrer ursprüng-
lichen Dauer hinausgeschoben werden. 

6. Kapitel: Bezug und Verjährung der Bussen und Kosten 

Art. 185 
1 Die im Steuerstrafverfahren auferlegten Bussen und Kosten werden nach den Arti-
keln 160 und 163–172 bezogen. 

2 Die Verjährung richtet sich nach Artikel 121. 

Zweiter Titel: Steuervergehen 

Art. 186 Steuerbetrug 

1 Wer zum Zwecke einer Steuerhinterziehung im Sinne der Artikel 175–177 
gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, 
Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen 
Dritter zur Täuschung gebraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 30 000 Franken bestraft. 

2 Die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung bleibt vorbehalten. 
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Art. 187 Veruntreuung von Quellensteuern 

Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steuern zu sei-
nem oder eines andern Nutzen verwendet, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu 
30 000 Franken bestraft. 

Art. 188 Verfahren 

1 Vermutet die kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer, es sei ein Ver-
gehen nach den Artikeln 186–187 begangen worden, so erstattet sie der für die Ver-
folgung des kantonalen Steuervergehens zuständigen Behörde Anzeige. Diese 
Behörde verfolgt alsdann ebenfalls das Vergehen gegen die direkte Bundessteuer. 

2 Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des kantonalen Strafprozessrech-
tes. 

3 Wird der Täter für das kantonale Steuervergehen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, 
so ist eine Freiheitsstrafe für das Vergehen gegen die direkte Bundessteuer als 
Zusatzstrafe zu verhängen; gegen das letztinstanzliche kantonale Urteil kann 
Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht nach den Artikeln 78–81 des Bun-
desgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005122 erhoben werden.123 

4 Die Eidgenössische Steuerverwaltung kann die Strafverfolgung verlangen. Arti-
kel 258 des Bundesstrafrechtspflegegesetzes vom 15. Juni 1934 ist anwendbar. 

Art. 189 Verjährung der Strafverfolgung 

1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt nach Ablauf von zehn Jahren, seit-
dem der Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat. 

2 Die Verjährung wird durch jede Strafverfolgungshandlung gegenüber dem Täter, 
dem Anstifter oder dem Gehilfen unterbrochen. Die Unterbrechung wirkt gegenüber 
jeder dieser Personen. Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu 
laufen; sie kann aber insgesamt nicht um mehr als fünf Jahre hinausgeschoben wer-
den. 

Dritter Titel: 
Besondere Untersuchungsmassnahmen  
der Eidgenössischen Steuerverwaltung 

Art. 190 Voraussetzungen 

1 Besteht der begründete Verdacht, dass schwere Steuerwiderhandlungen begangen 
wurden oder dass zu solchen Beihilfe geleistet oder angestiftet wurde, so kann der 
Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements die Eidgenössische Steuerver-

  
122 SR 173.110 
123 Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.110). 
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waltung ermächtigen, in Zusammenarbeit mit den kantonalen Steuerverwaltungen 
eine Untersuchung durchzuführen. 

2 Schwere Steuerwiderhandlungen sind insbesondere die fortgesetzte Hinterziehung 
grosser Steuerbeträge (Art. 175 und 176) und die Steuervergehen (Art. 186 und 187). 

Art. 191 Verfahren gegen Täter, Gehilfen und Anstifter 

1 Das Verfahren gegenüber dem Täter, dem Gehilfen und dem Anstifter richtet sich 
nach den Artikeln 19–50 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 1974124. 
Die vorläufige Festnahme nach Artikel 19 Absatz 3 des Verwaltungsstrafrechts-
gesetzes ist ausgeschlossen. 

2 Für die Auskunftspflicht gilt Artikel 126 Absatz 2 sinngemäss. 

Art. 192 Untersuchungsmassnahmen gegen am Verfahren nicht beteiligte 
Dritte 

1 Die Untersuchungsmassnahmen gegenüber den am Verfahren nicht beteiligten 
Dritten richten sich nach den Artikeln 19–50 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes 
vom 22. März 1974125. Die vorläufige Festnahme nach Artikel 19 Absatz 3 des 
Verwaltungsstrafrechtsgesetzes ist ausgeschlossen. 

2 Die Artikel 127–129 betreffend die Bescheinigungs-, Auskunfts- und Meldepflicht 
Dritter bleiben vorbehalten. Die Verletzung dieser Pflichten kann durch die Eid-
genössische Steuerverwaltung mit Busse nach Artikel 174 geahndet werden. Die 
Busse muss vorgängig angedroht werden. 

3 Die nach den Artikeln 41 und 42 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes als Zeugen 
einvernommenen Personen können zur Herausgabe der in ihrem Besitz befindlichen 
sachdienlichen Unterlagen und sonstigen Gegenstände aufgefordert werden. Verwei-
gert ein Zeuge die Herausgabe, ohne dass einer der in den Artikeln 75, 77 und 79 des 
Bundesstrafrechtspflegegesetzes vom 15. Juni 1934126 genannten Gründe zur Zeug-
nisverweigerung vorliegt, so ist er auf die Strafdrohung von Artikel 292 des Straf-
gesetzbuches127 und kann gegebenenfalls wegen Ungehorsams gegen eine amtliche 
Verfügung dem Strafrichter überwiesen werden. 

Art. 193 Abschluss der Untersuchung 

1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung erstellt nach Abschluss der Untersuchung 
einen Bericht, den sie dem Beschuldigten und den interessierten kantonalen Verwal-
tungen für die direkte Bundessteuer zustellt. 

2 Liegt keine Widerhandlung vor, hält der Bericht fest, dass die Untersuchung einge-
stellt worden ist. 

  
124 SR 313.0 
125 SR 313.0 
126 SR 312.0 
127 SR 311.0 
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3 Kommt die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Ergebnis, es liege eine Wider-
handlung vor, kann sich der Beschuldigte während 30 Tagen nach Zustellung des 
Berichtes dazu äussern und Antrag auf Ergänzung der Untersuchung stellen. Im glei-
chen Zeitraum steht ihm das Recht auf Akteneinsicht nach Artikel 114 zu. 

4 Gegen die Eröffnung des Berichtes und seinen Inhalt ist kein Rechtsmittel gegeben. 
Die Ablehnung eines Antrages auf Ergänzung der Untersuchung kann im späteren 
Hinterziehungsverfahren oder Verfahren wegen Steuerbetruges oder Veruntreuung 
von Quellensteuern angefochten werden. 

5 Einem Beschuldigten, der, ohne in der Schweiz einen Vertreter oder ein Zustel-
lungsdomizil zu haben, unbekannten Aufenthalts ist oder im Ausland Wohnsitz oder 
Aufenthalt hat, muss der Bericht nicht eröffnet werden. 

Art. 194 Antrag auf Weiterverfolgung 

1 Kommt die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Ergebnis, dass eine Steuer-
hinterziehung (Art. 175 und 176 begangen wurde, so verlangt sie von der zuständi-
gen kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer die Durchführung des 
Hinterziehungsverfahrens. 

2 Kommt die Eidgenössische Steuerverwaltung zum Schluss, es liege ein Steuerver-
gehen vor, so erstattet sie bei der zuständigen kantonalen Strafverfolgungsbehörde 
Anzeige. 

3 In beiden Fällen gilt Artikel 258 des Bundesstrafrechtspflegegesetzes vom 15. Juni 
1934128. 

Art. 195 Weitere Verfahrensvorschriften 

1 Die Vorschriften über die Amtshilfe (Art. 111 und 112) bleiben anwendbar. 

2 Die mit der Durchführung der besonderen Untersuchungsmassnahmen betrauten 
Beamten der Eidgenössischen Steuerverwaltung unterstehen der Ausstandspflicht 
nach Artikel 109. 

3 Die Kosten der besonderen Untersuchungsmassnahmen werden nach Artikel 183 
Absatz 4 auferlegt. 

4 Allfällige Entschädigungen an den Beschuldigten oder an Dritte werden nach den 
Artikeln 99 und 100 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vom 22. März 1974129 
ausgerichtet. 

5 Für Beschwerdeentscheide nach Artikel 27 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes 
wird eine Spruchgebühr von 10–500 Franken erhoben. 

  
128 SR 312.0 
129 SR 313.0 
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Siebenter Teil:  
Abrechnung zwischen Bund und Kantonen 

Art. 196 Abrechnung mit dem Bund 

1 Die Kantone liefern 83 Prozent der bei ihnen eingegangenen Steuerbeträge, Bussen 
wegen Steuerhinterziehung oder Verletzung von Verfahrenspflichten sowie Zinsen 
dem Bund ab.130 

2 Sie liefern den Bundesanteil an den im Laufe eines Monats bei ihnen eingegange-
nen Beträgen bis zum Ende des folgenden Monats ab. 

3 Über die an der Quelle erhobene direkte Bundessteuer erstellen sie eine jährliche 
Abrechnung. 

Art. 197 Verteilung der kantonalen Anteile 

1 Der kantonale Anteil an den Steuerbeträgen, Bussen wegen Steuerhinterziehung 
oder Verletzung von Verfahrenspflichten sowie Zinsen, die von Steuerpflichtigen 
mit Steuerobjekten in mehreren Kantonen geschuldet sind, wird von den Kantonen 
unter sich nach den bundesrechtlichen Grundsätzen betreffend das Verbot der Dop-
pelbesteuerung verteilt. ...131 

2 Können sich die Kantone nicht einigen, so entscheidet das Bundesgericht als einzi-
ge Instanz.132 

Art. 198 Kosten der Kantone 

Soweit die Durchführung der direkten Bundessteuer den Kantonen obliegt, tragen sie 
die sich daraus ergebenden Kosten. 

Achter Teil: Schlussbestimmungen 

Erster Titel: Ausführungsbestimmungen 

Art. 199 

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 

  
130 Fassung gemäss Ziff. II 11 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

131 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. II 11 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

132 Fassung gemäss Anhang Ziff. 57 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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Zweiter Titel: Kantonale Stempelabgaben 

Art. 200 

Werden in einem Verfahren nach diesem Gesetz Urkunden verwendet, so müssen 
dafür keine kantonalen Stempelabgaben entrichtet werden. 

Dritter Titel:  
Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 

Art. 201 Aufhebung des BdBSt 

Der Bundesratsbeschluss vom 9. Dezember 1940133 über die Erhebung einer direkten 
Bundessteuer (BdBSt) wird aufgehoben. 

Art. 202 Änderung des MVG 

Artikel 47 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. September 1949134 über die Mili-
tärversicherung (MVG) ist nicht anwendbar hinsichtlich der Renten und Kapital-
leistungen, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen beginnen oder fällig wer-
den. 

Art. 203 Änderung des AHVG 

Das Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946135 über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHVG) wird wie folgt geändert: 

Art. 50 Abs. 1bis 

…136 

  
133 [BS 6 350; AS 1950 1467, 1954 1316, 1958 398, 1971 947, 1973 1066, 1975 1213, 

1977 2103, 1978 2066, 1982 144, 1984 584, 1985 1222, 1988 878, 1992 1072] 
134 [AS 1949 1671, 1956 759, 1959 303, 1964 253, 1968 563, 1972 897 Art. 15 Ziff., 

1982 1676 Anhang Ziff. 5 2184 Art. 116, 1990 1882 Anhang Ziff. 9, 
1991 362 Ziff. II 414. AS 1993 3043 Anhang Ziff. 1]. Siehe heute Art. 116 des BG vom 
19. Juni 1992 (SR 833.1). 

135 SR 831.10 
136 Diese Änd. ist bereits durch Art. 75 des BG vom 14. Dez. 1990 über die Harmonisierung 

der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (SR 642.14) eingefügt worden, in Kraft 
getreten am 1. Jan. 1993. 
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Vierter Titel: Übergangsbestimmungen 

1. Kapitel: Natürliche Personen 

Art. 204 Renten und Kapitalabfindungen aus Einrichtungen  
der beruflichen Vorsorge 

1 Renten und Kapitalabfindungen aus beruflicher Vorsorge, die vor dem 1. Januar 
1987 zu laufen begannen oder fällig wurden oder die vor dem 1. Januar 2002 zu lau-
fen beginnen oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das am 
31. Dezember 1986 bereits bestand, sind wie folgt steuerbar: 

a. zu drei Fünfteln, wenn die Leistungen (wie Einlagen, Beiträge, Prämienzah-
lungen), auf denen der Anspruch des Steuerpflichtigen beruht, ausschliess-
lich vom Steuerpflichtigen erbracht worden sind; 

b. zu vier Fünfteln, wenn die Leistungen, auf denen der Anspruch des Steuer-
pflichtigen beruht, nur zum Teil, mindestens aber zu 20 Prozent vom Steuer-
pflichtigen erbracht worden sind; 

c. zum vollen Betrag in den übrigen Fällen. 

2 Den Leistungen des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a und b 
sind die Leistungen von Angehörigen gleichgestellt; dasselbe gilt für die Leistungen 
von Dritten, wenn der Steuerpflichtige den Versicherungsanspruch durch Erbgang, 
Vermächtnis oder Schenkung erworben hat. 

Art. 205 Einkauf von Beitragsjahren 

Beiträge des Versicherten für den Einkauf von Beitragsjahren sind abziehbar, wenn 
die Altersleistungen nach dem 31. Dezember 2001 zu laufen beginnen oder fällig 
werden. 

Art. 205a137 Altrechtliche Kapitalversicherungen mit Einmalprämien 

1 Bei Kapitalversicherungen gemäss Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a, die vor dem 
1. Januar 1994 abgeschlossen wurden, bleiben die Erträge steuerfrei, sofern bei Aus-
zahlung das Vertragsverhältnis mindestens fünf Jahre gedauert oder der Versicherte 
das 60. Altersjahr vollendet hat. 

2 Bei Kapitalversicherungen nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a, die in der Zeit 
vom 1. Januar 1994 bis und mit 31. Dezember 1998 abgeschlossen wurden, bleiben 
die Erträge steuerfrei, sofern bei Auszahlung das Vertragsverhältnis mindestens fünf 
Jahre gedauert und der Versicherte das 60. Altersjahr vollendet hat.138 

  
137 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 

(AS 1995 1445; BBl 1993 I 1196). 
138 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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Art. 205b139 Dringende Anpassungen bei der Unternehmensbesteuerung;  
Rückwirkung 

Artikel 20a Absatz 1 Buchstabe a gilt auch für noch nicht rechtskräftige Veranla-
gungen der in den Steuerjahren ab 2001 erzielten Erträge. 

2. Kapitel: Juristische Personen 

Art. 206 Wechsel der zeitlichen Bemessung für juristische Personen 

1 Die Reingewinnsteuer der juristischen Personen für die erste Steuerperiode nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wird nach altem und nach neuem Recht provisorisch 
veranlagt. Ist die nach neuem Recht berechnete Steuer höher, so wird diese, andern-
falls die nach altem Recht berechnete Steuer geschuldet. 

2 Ausserordentliche Erträge, die in den Geschäftsjahren der Kalenderjahre n-2 und 
n-1 erzielt werden, unterliegen einer nach Artikel 68 bemessenen Sondersteuer, 
soweit sie nicht zur Abdeckung von verrechenbaren Verlusten verwendet werden. 

3 Als ausserordentliche Erträge gelten erzielte Kapitalgewinne, buchmässige Auf-
wertungen von Vermögensgegenständen, die Auflösung von Rückstellungen und die 
Unterlassung geschäftsmässig begründeter Abschreibungen und Rückstellungen. 

4 Soweit das im Kalenderjahr n zu Ende gehende Geschäftsjahr in das Kalenderjahr 
n-1 zurückreicht, wird die Steuer für diesen Zeitraum nach altem Recht festgesetzt 
und auf die für den gleichen Zeitraum nach neuem Recht berechnete Steuer ange-
rechnet; ein Überschuss wird nicht zurückerstattet. 

Art. 207 Steuerermässigung bei Liquidation von Immobiliengesellschaften 

1 Die Steuer auf dem Kapitalgewinn, den eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gegründete Immobiliengesellschaft bei Überführung ihrer Liegenschaft auf den 
Aktionär erzielt, wird um 75 Prozent gekürzt, wenn die Gesellschaft aufgelöst wird. 

2 Die Steuer auf dem Liquidationsergebnis, das dem Aktionär zufliesst, wird im glei-
chen Verhältnis gekürzt. 

3 Liquidation und Löschung der Immobiliengesellschaft müssen spätestens bis zum 
31. Dezember 2003 vorgenommen werden.140 

4 Erwirbt der Aktionär einer Mieter-Aktiengesellschaft durch Hingabe seiner Beteili-
gungsrechte das Stockwerkeigentum an jenen Gebäudeteilen, deren Nutzungsrecht 
die hingegebenen Beteiligungsrechte vermittelt haben, reduziert sich die Steuer auf 
dem Kapitalgewinn der Gesellschaft um 75 Prozent, sofern die Mieter-Aktiengesell-
schaft vor dem 1. Januar 1995 gegründet worden ist. Die Übertragung des Grundstücks 
auf den Aktionär muss spätestens bis zum 31. Dezember 2003 im Grundbuch eingetra-

  
139 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 23. Juni 2006 über dringende Anpassungen bei der 

Unternehmensbesteuerung, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4883 4885; 
BBl 2005 4733). 

140 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 
(AS 2000 324; BBl 1999 5966). 
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gen werden. Unter diesen Voraussetzungen wird die Steuer auf dem Liqui-
dationsergebnis, das dem Aktionär zufliesst, im gleichen Verhältnis gekürzt.141 

Art. 207a142 Übergangsbestimmung zur Änderung vom 10. Oktober 1997 

1 Kapitalgewinne auf Beteiligungen sowie der Erlös aus dem Verkauf von zugehöri-
gen Bezugsrechten werden bei der Berechnung des Nettoertrages nach Artikel 70 
Absatz 1 nicht berücksichtigt, wenn die betreffenden Beteiligungen schon vor dem 
1. Januar 1997 im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft waren und 
die erwähnten Gewinne vor dem 1. Januar 2007 erzielt werden. 

2 Für Beteiligungen, die vor dem 1. Januar 1997 im Besitze der Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft waren, gelten die Gewinnsteuerwerte zu Beginn des Geschäfts-
jahres, das im Kalenderjahr 1997 endet, als Gestehungskosten (Art. 62 Abs. 4 und 
Art. 70 Abs. 4 Bst. a). 

3 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine Beteiligung von min-
destens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital anderer Gesellschaften, die vor 
dem 1. Januar 1997 in ihrem Besitze war, auf eine ausländische Konzerngesellschaft, 
so wird die Differenz zwischen dem Gewinnsteuerwert und dem Verkehrswert der 
Beteiligung zum steuerbaren Reingewinn gerechnet. In diesem Fall gehören die 
betreffenden Beteiligungen weiterhin zum Bestand der vor dem 1. Januar 1997 
gehaltenen Beteiligungen. Gleichzeitig ist die Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft berechtigt, in der Höhe dieser Differenz eine unbesteuerte Reserve zu bilden. 
Diese Reserve ist steuerlich wirksam aufzulösen, wenn die übertragene Beteiligung 
an einen konzernfremden Dritten veräussert wird, wenn die Gesellschaft, deren 
Beteiligungsrechte übertragen wurden, ihre Aktiven und Passiven in wesentlichem 
Umfang veräussert oder wenn sie liquidiert wird. Die Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft hat jeder Steuererklärung ein Verzeichnis der Beteiligungen beizu-
legen, für die eine unbesteuerte Reserve im Sinne dieses Artikels besteht. Am 
31. Dezember 2006 wird die unbesteuerte Reserve steuerneutral aufgelöst. 

4 Sofern das Geschäftsjahr nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 10. Oktober 
1997 endet, wird die Gewinnsteuer für dieses Geschäftsjahr nach neuem Recht fest-
gesetzt. 

3. Kapitel: Einjährige Veranlagung für natürliche Personen 

Art. 208 Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Kantone, die die Steuer für die natür-
lichen Personen gemäss Artikel 41 veranlagen. 

  
141 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000 

(AS 2000 324; BBl 1999 5966). 
142 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der Unternehmens-

besteuerung 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1998 669 677; BBl 1997 II 1164). 
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Art. 209 Steuerperiode, Steuerjahr 

1 Die Einkommenssteuer wird für jede Steuerperiode festgesetzt und erhoben. 

2 Als Steuerperiode gilt das Kalenderjahr. 

3 Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, so wird die 
Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erhoben. Dabei bestimmt 
sich der Steuersatz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf zwölf Monate 
berechneten Einkommen; nicht regelmässig fliessende Einkünfte unterliegen der 
vollen Jahressteuer, werden aber für die Satzbestimmung nicht in ein Jahreseinkom-
men umgerechnet. Artikel 38 bleibt vorbehalten. 

Art. 210 Bemessung des Einkommens 

1 Das steuerbare Einkommen bemisst sich nach den Einkünften in der Steuerperiode. 

2 Für die Ermittlung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist das 
Ergebnis des in der Steuerperiode abgeschlossenen Geschäftsjahres massgebend. 

3 Steuerpflichtige mit selbständiger Erwerbstätigkeit müssen in jeder Steuerperiode 
einen Geschäftsabschluss erstellen. 

Art. 211 Verluste 

Verluste aus den sieben der Steuerperiode (Art. 209) vorangegangenen Geschäfts-
jahren können abgezogen werden, soweit sie bei der Berechnung des steuerbaren 
Einkommens dieser Jahre nicht berücksichtigt werden konnten. 

Art. 212143 Allgemeine Abzüge 

1 Von den Einkünften werden abgezogen die Einlagen, Prämien und Beiträge für die 
Lebens-, Kranken- und nicht unter Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe f fallende Unfall-
versicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen bis zum Gesamtbetrag von: 

– 2500 Franken für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich 
ungetrennter Ehe leben; 

– 1300 Franken für die übrigen Steuerpflichtigen; für Steuerpflichtige ohne 
Beiträge gemäss Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben d und e erhöhen sich diese 
Ansätze um die Hälfte. 

 Diese Abzüge erhöhen sich um 600 Franken für jedes Kind oder jede unter-
stützungsbedürftige Person, für die der Steuerpflichtige einen Abzug nach 
Artikel 213 Absatz 1 Buchstabe a oder b geltend machen kann. 

2 Leben Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe und erzielen beide 
ein Erwerbseinkommen, so werden vom niedrigeren Erwerbseinkommen 50 Prozent, 
jedoch mindestens 7600 Franken und höchstens 12 500 Franken abgezogen. Als 

  
143 Siehe heute jedoch die in Art. 6 der V vom 4. März 1996 über den Ausgleich der Folgen 

der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer 
(SR 642.119.2) festgelegten Abzüge. 
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Erwerbseinkommen gelten die steuerbaren Einkünfte aus unselbständiger 
oder selbständiger Erwerbstätigkeit abzüglich der Aufwendungen nach den Arti-
keln 26–31 und der allgemeinen Abzüge nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben d–f. 
Bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder Gewerbe des 
andern Ehegatten oder bei gemeinsamer selbständiger Erwerbstätigkeit wird jedem 
Ehegatten die Hälfte des gemeinsamen Erwerbseinkommens zugewiesen. Eine 
abweichende Aufteilung ist vom Ehepaar nachzuweisen.144 

3 Im Übrigen gilt Artikel 33. 

Art. 213 Sozialabzüge 

1 Vom Einkommen werden abgezogen: 

a. 4700 Franken für jedes minderjährige oder in der beruflichen Ausbildung 
stehende Kind, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgt; 

b. 4700 Franken für jede erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Per-
son, an deren Unterhalt der Steuerpflichtige mindestens in der Höhe des 
Abzuges beiträgt; der Abzug kann nicht beansprucht werden für die Ehefrau 
und für Kinder, für die ein Abzug nach Buchstabe a gewährt wird; 

c.145 2500 Franken für Ehepaare, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
leben.146 

2 Die Sozialabzüge werden nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode 
(Art. 209) oder der Steuerpflicht festgesetzt. 

3 Bei teilweiser Steuerpflicht werden die Sozialabzüge anteilsmässig gewährt. 

Art. 214147 Tarife 

1 Die Steuer für ein Steuerjahr beträgt: 

– bis 10 600 Franken Einkommen 0 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen –.77 Franken; 
– für 23 100 Franken Einkommen 96.25 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen –.88 Franken mehr; 
– für 30 300 Franken Einkommen 159.60 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.64 Franken mehr; 
– für 40 400 Franken Einkommen 426.20 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.97 Franken mehr; 

  
144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (Sofortmassnahmen im Bereich der 

Ehepaarbesteuerung), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 615 616; BBl 2006 4471). 
145 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (Sofortmassnahmen im Bereich der 

Ehepaarbesteuerung), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 615 616; BBl 2006 4471). 
146 Siehe heute jedoch die in Art. 7 der V vom 4. März 1996 über den Ausgleich der Folgen 

der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer 
(SR 642.119.2) festgelegten Abzüge. 

147 Siehe heute jedoch die in Art. 5 der V vom 4. März 1996 über den Ausgleich der Folgen 
der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der direkten Bundessteuer 
(SR 642.119.2) festgelegten Tarife. 
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– für 53 100 Franken Einkommen 803.35 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.94 Franken mehr;
– für 57 200 Franken Einkommen 1 046.85 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.60 Franken mehr;
– für 75 800 Franken Einkommen 2 274.45 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.80 Franken mehr;
– für 98 500 Franken Einkommen 4 272.05 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.— Franken mehr;
– für 128 800 Franken Einkommen 7 605.05 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.20 Franken mehr;
– für 552 700 Franken Einkommen 63 559.85 Franken 
– für 552 800 Franken Einkommen 63 572.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr.

2 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für 
verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, geschiedene und ledige 
Steuerpflichtige, die mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen im glei-
chen Haushalt zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, 
beträgt die jährliche Steuer: 

– bis 20 700 Franken Einkommen 0 Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 1.— Franken; 
– für 37 200 Franken Einkommen 165.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.— Franken mehr;
– für 42 700 Franken Einkommen 275.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 3.— Franken mehr;
– für 55 000 Franken Einkommen 644.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 4.— Franken mehr;
– für 66 000 Franken Einkommen 1 084.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.— Franken mehr;
– für 75 600 Franken Einkommen 1 564.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.— Franken mehr;
– für 83 900 Franken Einkommen 2 062.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 7.— Franken mehr;
– für 90 800 Franken Einkommen 2 545.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.— Franken mehr;
– für 96 300 Franken Einkommen 2 985.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 9.— Franken mehr;
– für 100 400 Franken Einkommen 3 354.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 10.— Franken mehr;
– für 103 300 Franken Einkommen 3 644.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.— Franken mehr;
– für 104 700 Franken Einkommen 3 798.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 12.— Franken mehr;
– für 106 100 Franken Einkommen 3 966.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.— Franken mehr;
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– für 655 100 Franken Einkommen 75 336.— Franken 
– für 655 200 Franken Einkommen 75 348.— Franken 
 und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr. 

3 Steuerbeträge unter 25 Franken werden nicht erhoben. 

Art. 215 Ausgleich der Folgen der kalten Progression 

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen werden die Folgen der 
kalten Progression durch gleichmässige Anpassung der Tarifstufen und der in Fran-
kenbeträgen festgesetzten Abzüge vom Einkommen voll ausgeglichen. Die Beträge 
sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden. 

2 Der Bundesrat beschliesst die Anpassung, wenn sich der Landesindex der Konsu-
mentenpreise seit Inkrafttreten dieses Gesetzes oder seit der letzten Anpassung um 
7 Prozent erhöht hat. Massgeblich ist der Indexstand ein Jahr vor Beginn der Steuer-
periode.148 

3 Der Bundesrat orientiert die Bundesversammlung über die beschlossene Anpas-
sung. 

Art. 216 Örtliche Zuständigkeit bei persönlicher Zugehörigkeit 

1 Die kantonalen Behörden erheben die direkte Bundessteuer von den natürlichen 
Personen, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren steuerrecht-
lichen Wohnsitz oder, wenn ein solcher in der Schweiz fehlt, ihren steuerrechtlichen 
Aufenthalt im Kanton haben. Vorbehalten bleiben die Artikel 3 Absatz 5 und 107. 

2 Kinder unter elterlicher Gewalt werden für ihr Erwerbseinkommen (Art. 9 Abs. 2) 
in dem Kanton besteuert, in dem sie für solches Einkommen nach den bundesrecht-
lichen Grundsätzen betreffend das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung 
am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht steuerpflichtig sind. 

3 Die kantonalen Behörden erheben die direkte Bundessteuer von den juristischen 
Personen, die am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht ihren Sitz oder den 
Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Kanton haben. 

Art. 217 Örtliche Zuständigkeit bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit 

1 Zur Erhebung der direkten Bundessteuer aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit 
ist der Kanton zuständig, in dem die in Artikel 4 genannten Voraussetzungen am 
Ende der Steuerperiode (Art. 209) oder der Steuerpflicht erfüllt sind. Vorbehalten 
bleibt Artikel 107. 

2 Treffen die Voraussetzungen von Artikel 4 gleichzeitig in mehreren Kantonen zu, 
so ist derjenige Kanton zuständig, in dem sich der grösste Teil der steuerbaren Werte 
befindet. 

  
148 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des BG vom 15. Dez. 2000 zur Koordination 

und Vereinfachung der Veranlagungsverfahren für die direkten Steuern im  
interkantonalen Verhältnis (AS 2001 1050; BBl  2000 3898). 
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Art. 218149 Wechsel der zeitlichen Bemessung 

1 Die Einkommenssteuer der natürlichen Personen für die erste Steuerperiode(n) 
nach dem Wechsel gemäss Artikel 41 wird nach neuem Recht veranlagt. 

2 Ausserordentliche Einkünfte, die in den Jahren n-1 und n-2 oder in einem 
Geschäftsjahr erzielt werden, das in diesen Jahren abgeschlossen wird, unterliegen 
für das Steuerjahr, in dem sie zugeflossen sind, einer vollen Jahressteuer zu dem 
Satz, der sich für diese Einkünfte allein ergibt; vorbehalten bleiben die Artikel 37 
und 38. Die Sozialabzüge nach Artikel 35 werden nicht gewährt. Aufwendungen, die 
mit der Erzielung der ausserordentlichen Einkünfte unmittelbar zusammenhängen, 
können abgezogen werden. 

3 Als ausserordentliche Einkünfte gelten insbesondere Kapitalleistungen, aperiodi-
sche Vermögenserträge, Lotteriegewinne, sowie, in sinngemässer Anwendung von 
Artikel 206 Absatz 3, ausserordentliche Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätig-
keit. 

4 Die im Durchschnitt der Jahre n-1 und n-2 angefallenen ausserordentlichen Auf-
wendungen sind zusätzlich abzuziehen. Der veranlagende Kanton bestimmt, wie der 
Abzug vorgenommen wird. Dieser erfolgt: 

a. von den für die Steuerperiode n-1/n-2 zugrunde gelegten steuerbaren Ein-
kommen; bereits rechtskräftige Veranlagungen werden zugunsten der steuer-
pflichtigen Person revidiert; oder 

b. von den für die Steuerperioden n und n+1 zugrunde gelegten steuerbaren 
Einkommen. 

5 Als ausserordentliche Aufwendungen gelten: 

a. Unterhaltskosten für Liegenschaften, soweit diese jährlich den Pauschal-
Abzug übersteigen; 

b. Beiträge des Versicherten an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge für den 
Einkauf von Beitragsjahren; 

c. Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-, Weiterbildungs- und Umschulungskosten, 
soweit diese die bereits berücksichtigten Aufwendungen übersteigen. 

6 Die kantonalen Steuerbehörden ermitteln die Einkommen aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit der Jahre n-1 und n-2 nach Artikel 9 Absatz 2 des AHVG150 und 
melden diese den Ausgleichskassen. 

7 Bei einem Wechsel nach Artikel 41 gelten die Absätze 1–6 erstmals ab 1. Januar 
1999. 

  
149 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999 

(AS 1999 1308; BBl 1998 4929 4951). 
150 SR 831.10 
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Art. 219 Vereinheitlichung der zeitlichen Bemessung 

Nach Ablauf einer Frist von acht Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes erstattet der 
Bundesrat der Bundesversammlung Bericht und Antrag auf Vereinheitlichung der 
zeitlichen Bemessung. 

Art. 220 Ausführungsbestimmungen 

1 Der Bundesrat erlässt zu den Bestimmungen der Artikel 209–218 die nötigen Aus-
führungsvorschriften. Er regelt insbesondere die Probleme, die sich im Verhältnis 
zwischen Kantonen mit unterschiedlicher Regelung der zeitlichen Bemessung stellen 
(Wohnsitzwechsel, Selbständigerwerbende mit Betriebsstätten in mehreren Kantonen 
und dgl.). 

2 Der Bundesrat sorgt, unabhängig vom System der zeitlichen Bemessung, für eine 
ausgeglichene Steuerbelastung in den Kantonen. Zu diesem Zweck korrigiert er bei 
wesentlichen Abweichungen gegenüber dem System der zweijährigen Veranlagung 
mit Vergangenheitsbemessung die in den Artikeln 212 und 213 festgelegten Abzüge 
sowie die Tarife gemäss Artikel 214. 

Fünfter Titel: Referendum und Inkrafttreten 

Art. 221 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

3 Es tritt mit dem Wegfall der Verfassungsgrundlage ausser Kraft. 

Art. 222151 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 1995152 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 8. Oktober 2004153 

1 Bussen nach Artikel 179154 sind nicht mehr vollstreckbar und können von den 
Steuerbehörden nicht mehr verrechnungsweise geltend gemacht werden. 

2 Entsprechende Eintragungen im Betreibungsregister werden auf Antrag der betrof-
fenen Person gelöscht. 

  
151 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 10. Okt. 1997 über die Reform der  

Unternehmensbesteuerung 1997 (AS 1998 669; BBl 1997 II 1164). 
152 BRB vom 3. Juni 1991 (AS 1991 1255). 
153 AS 2005 1051; BBl 2004 1437 1451 
154 AS 1991 1184 
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Bundesgesetz  
über die Alters- und  
Hinterlassenenversicherung 
(AHVG)1 

vom 20. Dezember 1946 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung2,3 

nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 24. und 29. Mai und vom 
24. September 19464, 

beschliesst: 

Erster Teil: Die Versicherung 

Erster Abschnitt:5 Anwendbarkeit des ATSG 

Art. 1 
1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20006 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die im ersten Teil geregelte 
Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz 
nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. 

2 Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die 
Gewährung von Beiträgen zur Förderung der Altershilfe (Art. 101bis).7 

  

 BS 8 447 
1 Abkürzung beigefügt gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision),  

in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
2 [AS 1973 429]. Dieser Bestimmung entsprechen die Artikel 111–113 der  

Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101). 
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
4 BBl 1946 II 365 589 III 590 
5 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
6 SR 830.1 
7 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
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Erster Abschnitt a:8 Die versicherten Personen 

Art. 1a9 Obligatorisch Versicherte10 

1 Versichert nach diesem Gesetz sind:11 

a.12 die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz; 

b. die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben; 

c.13 Schweizer Bürger, die im Ausland tätig sind: 

1. im Dienste der Eidgenossenschaft, 

2. im Dienste der internationalen Organisationen, mit denen der Bundesrat 
ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im Sinne 
von Artikel 12 gelten, 

3. im Dienste privater, vom Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisa-
tionen nach Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 19. März 197614 über 
die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. 

1bis Der Bundesrat regelt die Einzelheiten von Absatz 1 Buchstabe c.15 

2 Nicht versichert sind: 

a.16 ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten gemäss den 
Regeln des Völkerrechts geniessen; 

b. Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung angehören, sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine 
nicht zumutbare Doppelbelastung bedeuten würde; 

c. Personen, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nur für eine 
verhältnismässig kurze Zeit erfüllen. 

3 Die Versicherung können weiterführen: 

a. Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig 
sind und von ihm entlöhnt werden, sofern dieser sein Einverständnis erklärt; 

  

8 Ursprünglich Erster Abschn. 
9 Ursprünglich Art. 1. 
10 Gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1), wurden sämtliche Randtitel in Sachüberschriften 
umgewandelt. 

11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

12 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

14 SR 974.0 
15 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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b. nicht erwerbstätige Studierende, die ihren Wohnsitz in der Schweiz auf-
geben, um im Ausland einer Ausbildung nachzugehen, bis zum 31. Dezem-
ber des Jahres, in welchem sie das 30. Altersjahr vollenden.17 

4 Der Versicherung können beitreten: 

a. Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die auf Grund einer zwischenstaat-
lichen Vereinbarung nicht versichert sind; 

b.18 Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Ab-
satz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200719, die Vorrechte, Immunitä-
ten und Erleichterungen geniessen, sofern sie aufgrund eines Abkommens 
mit diesem Begünstigten nicht obligatorisch in der Schweiz versichert sind; 

c. im Ausland wohnhafte nicht erwerbstätige Ehegatten von erwerbstätigen 
Personen, die nach Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3 Buchstabe a oder auf 
Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung versichert sind.20 

5 Der Bundesrat bestimmt im Einzelnen die Bedingungen für die Weiterführung der 
Versicherung nach Absatz 3 und für den Beitritt nach Absatz 4; ferner legt er die 
Einzelheiten bezüglich Rücktritt und Ausschluss fest.21 

Art. 222 Freiwillige Versicherung 

1 Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandels-
assoziation leben, können der freiwilligen Versicherung beitreten, falls sie unmittel-
bar vorher während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren obligatorisch ver-
sichert waren.23 

2 Die Versicherten können von der freiwilligen Versicherung zurücktreten. 

3 Versicherte, welche die nötigen Auskünfte nicht erteilen oder ihre Beiträge nicht 
fristgerecht bezahlen, werden aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen. 

  

17 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit  
1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

18 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 10 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (SR 192.12). 

19 SR 192.12 
20 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
21 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
22 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
23 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über 

die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA,  
in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685 700; BBl 2001 4963). 
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4 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten betragen 8,4 Prozent des massgeben-
den Einkommens. Die Versicherten müssen aber in jedem Fall den Mindestbeitrag 
von 648 Franken24 im Jahr entrichten. 

5 Nichterwerbstätige bezahlen je nach ihren sozialen Verhältnissen einen Beitrag von 
64825–8400 Franken im Jahr. 

6 Der Bundesrat erlässt ergänzende Vorschriften über die freiwillige Versicherung; er 
bestimmt insbesondere die Frist und die Modalitäten des Beitritts, des Rücktritts und 
des Ausschlusses. Ferner regelt er die Festsetzung und Erhebung der Beiträge sowie 
die Gewährung von Leistungen. Er kann die Bestimmungen betreffend die Dauer der 
Beitragspflicht, die Berechnung der Beiträge sowie den Beitragsbezug den Beson-
derheiten der freiwilligen Versicherung anpassen. 

Zweiter Abschnitt: Die Beiträge 

A. Die Beiträge der Versicherten 

I. Die Beitragspflicht 

Art. 3 Beitragspflichtige Personen 

1 Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. 
Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung 
des 20. Altersjahres und dauert bis zum Ende des Monats, in welchem Frauen das 
64. und Männer das 65. Altersjahr vollendet haben.26 

2 Von der Beitragspflicht sind befreit: 

a.27 die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie 
das 17. Altersjahr zurückgelegt haben; 

b. und c. …28 

d.29 mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. De-
zember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben. 

e. …30 

  

24 Heute: Fr. 764.– (siehe Art. 2 Abs. 2 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
25 Heute: Fr. 764.– (siehe Art. 2 Abs. 2 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
27 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 
28 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 

BBl 1990 II 1). 
29 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
30 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953 (AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 
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3 Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindes-
tens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei: 

a. nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten; 

b. Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen 
Barlohn beziehen.31 

II. Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten 

Art. 432 Bemessung der Beiträge 

1 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkom-
mens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt. 

2 Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen: 

a. das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit; 

b.33 das von Frauen nach Vollendung des 64., von Männern nach Vollendung des 
65. Altersjahres erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalb-
fachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5. 

Art. 5 Beiträge von Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, im folgenden massgeben-
der Lohn genannt, wird ein Beitrag von 4,2 Prozent erhoben.34 

2 Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit. Der massgebende Lohn umfasst 
auch Teuerungs- und andere Lohnzulagen, Provisionen, Gratifikationen, Naturalleis-
tungen, Ferien- und Feiertagsentschädigungen und ähnliche Bezüge, ferner Trink-
gelder, soweit diese einen wesentlichen Bestandteil des Arbeitsentgeltes darstellen. 

3 Als massgebender Lohn für mitarbeitende Familienglieder gilt nur der Barlohn: 

a. bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollen-
det haben; sowie 

b. nach dem letzten Tag des Monats, in welchem Frauen das 64. und Männer 
das 65. Altersjahr vollendet haben.35 

  

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

32 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

33 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

34 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

35 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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4 Der Bundesrat kann Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfol-
gende Zuwendungen eines Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den 
massgebenden Lohn ausnehmen. 

5 …36 

Art. 637 2. Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber 

1 Die Beiträge der Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht der Beitragspflicht unter-
steht, betragen 7,8 Prozent des massgebenden Lohnes. Dieser wird für die Berech-
nung des Beitrages auf die nächsten 100 Franken abgerundet. Beträgt der mass-
gebende Lohn weniger als 48 300 Franken38 pro Jahr, so vermindert sich der 
Beitragssatz nach einer vom Bundesrat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 
4,2 Prozent.39 

2 Die Beiträge der Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber nicht beitragspflichtig sind, 
können gemäss Artikel 14 Absatz 1 erhoben werden, wenn der Arbeitgeber dem zu-
stimmt. In diesem Falle beträgt der Beitragssatz für den Arbeitgeber und den Arbeit-
nehmer je 4,2 Prozent des massgebenden Lohnes.40 

Art. 7 3. Globallöhne 

Für die Berechnung der Beiträge der Angehörigen von Berufsgruppen, bei denen 
sich die Höhe des massgebenden Lohnes in der Regel nicht oder nur mit grossen 
Schwierigkeiten ermitteln lässt, kann der Bundesrat nach Anhörung der Kantone und 
Berufsverbände Globallöhne festsetzen und deren Anwendung für alle oder be-
stimmte Berufsangehörige verbindlich erklären. 

  

36 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

38 Heute: Fr. 54 800.– (siehe Art. 1 Bst. a der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
39 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit  

1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
40 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 841 Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
1. Grundsatz 

1 Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ein Beitrag von 7,8 Pro-
zent erhoben. Das Einkommen wird für die Berechnung des Beitrages auf die nächs-
ten 100 Franken abgerundet. Beträgt es weniger als 48 300 Franken, aber mindestens 
7800 Franken42 im Jahr, so vermindert sich der Beitragssatz nach einer vom Bundes-
rat aufzustellenden sinkenden Skala bis auf 4,2 Prozent.43 

2 Beträgt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 7700 Franken44 oder 
weniger im Jahr, so ist ein Mindestbeitrag von 324 Franken45 im Jahr zu entrich-
ten.46 Der Bundesrat kann anordnen, dass von geringfügigen Einkommen aus einer 
nebenberuflich ausgeübten selbständigen Erwerbstätigkeit nur auf Verlangen des 
Versicherten Beiträge erhoben werden. 

Art. 9 2. Begriff und Ermittlung 

1 Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist jedes Erwerbseinkommen, das 
nicht Entgelt für in unselbständiger Stellung geleistete Arbeit darstellt. 

2 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird ermittelt, indem vom hier-
durch erzielten rohen Einkommen abgezogen werden: 

a. die zur Erzielung des rohen Einkommens erforderlichen Gewinnungskosten; 

b. die der Entwertung entsprechenden, geschäftsmässig begründeten Abschrei-
bungen und Rückstellungen geschäftlicher Betriebe; 

c. die eingetretenen und verbuchten Geschäftsverluste; 

d.47 die Zuwendungen, die Geschäftsinhaber in der Berechnungsperiode für Zwe-
cke der Wohlfahrt ihres Personals machen, sofern sichergestellt ist, dass jede 
spätere zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist, sowie Zuwendungen 
für ausschliesslich gemeinnützige Zwecke. Ausgenommen hievon sind die 
Beiträge nach Artikel 8 sowie diejenigen nach dem Bundesgesetz vom 
19. Juni 195948 über die Invalidenversicherung (IVG) und dem Bundesgesetz 
vom 25. September 195249 über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleis-
tende in Armee und Zivilschutz; 

  

41 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

42 Heute: Fr. 54 800.– bzw. Fr. 9200.– (siehe Art. 1 Bst. a und b der V 09 vom  
26. Sept. 2008 – SR 831.108). 

43 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit  
1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

44 Heute: 9100.– Fr. (siehe Art. 2 Abs. 1 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
45 Heute: 382.– Fr. (siehe Art. 2 Abs. 2 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
46 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
47 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
48 SR 831.20 
49 SR 834.1. Heute: BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft. 
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e.50 die persönlichen Einlagen in Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, soweit 
sie dem üblichen Arbeitgeberanteil entsprechen; 

f.51 der Zins des im Betrieb eingesetzten eigenen Kapitals. Dieser wird vom Bun-
desrat auf Antrag der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung festgesetzt. 

Der Bundesrat ist befugt, nötigenfalls weitere Abzüge vom rohen Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit zuzulassen. 

3 Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und das im Betrieb eingesetzte 
eigene Kapital werden von den kantonalen Steuerbehörden ermittelt und den Aus-
gleichskassen gemeldet.52 

4 …53 

Art. 9bis 54 Anpassung der sinkenden Beitragsskala 

Der Bundesrat kann die Grenzen der sinkenden Beitragsskala nach den Artikeln 6 
und 8 sowie den Mindestbeitrag nach den Artikeln 2 und 8 dem Rentenindex gemäss 
Artikel 33ter anpassen. 

III. Die Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten 

Art. 1055 
1 Nichterwerbstätige bezahlen je nach ihren sozialen Verhältnissen einen Beitrag von 
32456 bis 8400 Franken pro Jahr. Erwerbstätige, die im Kalenderjahr, gegebenenfalls 
mit Einschluss des Arbeitgeberbeitrages, weniger als 32457 Franken entrichten, 
gelten als Nichterwerbstätige.58 Der Bundesrat kann den Grenzbetrag nach den 
sozialen Verhältnissen des Versicherten erhöhen, wenn dieser nicht dauernd voll 
erwerbstätig ist. Artikel 9bis ist anwendbar. 

2 Nichterwerbstätige Studenten und Versicherte, die aus öffentlichen Mitteln oder 
von Drittpersonen unterhalten oder unterstützt werden, bezahlen den Mindestbeitrag. 

  

50 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

51 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

52 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

53 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). 

54 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit  
1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

56 Heute: 382.– Fr. (siehe Art. 2 Abs. 2 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
57 Heute: 382.– Fr. (siehe Art. 2 Abs. 2 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
58 Fassung des ersten und zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000,  

in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
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Der Bundesrat kann den Mindestbeitrag für weitere Nichterwerbstätige vorsehen, 
denen höhere Beiträge nicht zuzumuten sind. 

3 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über den Kreis der Personen, die als 
Nichterwerbstätige gelten, und über die Bemessung der Beiträge. Er kann bestim-
men, dass vom Erwerbseinkommen bezahlte Beiträge auf Verlangen des Versicher-
ten an die Beiträge angerechnet werden, die dieser als Nichterwerbstätiger schuldet. 

4 Der Bundesrat kann Lehranstalten verpflichten, der zuständigen Ausgleichskasse 
alle Studierenden zu melden, die als Nichterwerbstätige beitragspflichtig sein könn-
ten. Die Ausgleichskasse kann den Bezug der geschuldeten Beiträge der Lehranstalt 
übertragen, falls diese zustimmt.59 

IV. Herabsetzung und Erlass von Beiträgen 

Art. 1160 

1 Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 oder 10 Absatz 1, deren Bezahlung einem 
obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin 
für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen 
jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag. 

2 Der Mindestbeitrag, dessen Bezahlung für einen obligatorisch Versicherten eine 
grosse Härte bedeutet, kann erlassen werden, wenn ein begründetes Gesuch vorliegt 
und eine vom Wohnsitzkanton bezeichnete Behörde angehört worden ist. Für diese 
Versicherten bezahlt der Wohnsitzkanton den Mindestbeitrag. Die Kantone können 
die Wohnsitzgemeinden zur Mittragung heranziehen. 

B. Die Beiträge der Arbeitgeber 

Art. 12 Beitragspflichtige Arbeitgeber 

1 Als Arbeitgeber gilt, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte 
gemäss Artikel 5 Absatz 2 ausrichtet. 

2 Beitragspflichtig sind alle Arbeitgeber, die in der Schweiz eine Betriebsstätte haben 
oder in ihrem Haushalt obligatorisch versicherte Personen beschäftigen.61 

3 Vorbehalten bleibt die Befreiung von der Beitragspflicht auf Grund zwischenstaat-
licher Vereinbarung oder völkerrechtlicher Übung. 

  

59 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

60 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

61 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 1362 Höhe des Arbeitgeberbeitrages 

Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 4,2 Prozent der Summe der an beitragspflichtige Per-
sonen bezahlten massgebenden Löhne. 

C. Der Bezug der Beiträge 

Art. 14 Bezugstermine und -verfahren 

1 Die Beiträge vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit sind bei jeder 
Lohnzahlung in Abzug zu bringen und vom Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeit-
geberbeitrag periodisch zu entrichten. 

2 Die Beiträge vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit, die Beiträge der 
Nichterwerbstätigen sowie die Beiträge der Arbeitnehmer ohne beitragspflichtige 
Arbeitgeber sind periodisch festzusetzen und zu entrichten. Der Bundesrat bestimmt 
die Bemessungs- und Beitragsperioden.63 

2bis Die Beiträge von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Schutzbedürf-
tigen ohne Aufenthaltsbewilligung, die keine Erwerbstätigkeit ausüben, sind erst 
dann festzusetzen und unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 1 zu entrichten, wenn: 

a. diese Personen als Flüchtlinge anerkannt wurden; 

b diesen Personen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird; oder  

c. auf Grund des Alters, des Todes oder der Invalidität dieser Personen ein 
Leistungsanspruch im Sinne dieses Gesetzes oder des IVG64 entsteht.65 

3 In der Regel werden die von den Arbeitgebern zu entrichtenden Beiträge im form-
losen Verfahren nach Artikel 51 ATSG66 eingefordert. Dies gilt in Abweichung von 
Artikel 49 Absatz 1 ATSG auch für erhebliche Beiträge.67 

4 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über: 

a. die Zahlungstermine für die Beiträge; 

b. das Mahn- und Veranlagungsverfahren; 

c.68 die Nachzahlung zu wenig bezahlter Beiträge; 

  

62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

63 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

64 SR 831.20 
65 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 4817 4818; BBl 2002 6845). 
66 SR 830.1 
67 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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d.69 den Erlass der Nachzahlung, auch in Abweichung von Artikel 24 ATSG; 

e. …70.71 

5 Der Bundesrat kann bestimmen, dass auf einem jährlichen massgebenden Lohn bis 
zum Betrag der maximalen monatlichen Altersrente keine Beiträge entrichtet werden 
müssen; er kann diese Möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten ausschliessen. Der 
Arbeitnehmer kann jedoch in jedem Fall verlangen, dass der Arbeitgeber die Bei-
träge entrichtet.72 

Art. 14bis 73 Zuschläge 

1 Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmer, ohne deren Löhne mit der Ausgleichs-
kasse abzurechnen, so erhebt diese einen Zuschlag von 50 Prozent auf den geschul-
deten Beiträgen. Im Wiederholungsfall erhöht die Ausgleichskasse den Zuschlag bis 
auf höchstens 100 Prozent der geschuldeten Beiträge. Der Zuschlag darf dem Ar-
beitnehmer nicht vom Lohn abgezogen werden. 

2 Die Erhebung von Zuschlägen setzt voraus, dass der Arbeitgeber wegen eines 
Vergehens oder einer Übertretung im Sinne der Artikel 87 und 88 verurteilt worden 
ist. 

3 Die Zuschläge werden von der Ausgleichskasse dem Ausgleichsfonds der AHV 
überwiesen. Der Bundesrat legt den Anteil fest, den die Ausgleichskassen zur De-
ckung ihres Aufwandes behalten dürfen. 

Art. 15 Vollstreckung von Beitragsforderungen 

1 Beiträge, die auf erfolgte Mahnung hin nicht bezahlt werden, sind ohne Verzug auf 
dem Wege der Betreibung einzuziehen, soweit sie nicht mit fälligen Renten verrech-
net werden können. 

2 Die Beiträge werden in der Regel auch gegenüber einem der Konkursbetreibung 
unterliegenden Schuldner auf dem Wege der Pfändung eingetrieben (Art. 43 des 
Bundesgesetzes vom 11. April 188974 über Schuldbetreibung und Konkurs). 

  

69 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

70 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

71 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

72 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 

73 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des  BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 

74 SR 281.1 
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Art. 1675 Verjährung 

1 Werden Beiträge nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für wel-
ches sie geschuldet sind, durch Verfügung geltend gemacht, so können sie nicht 
mehr eingefordert oder entrichtet werden. In Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 
ATSG76 endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Artikeln 6, 8 Absatz 1 und 
10 Absatz 1 erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die mass-
gebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde.77 Wird 
eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Straf-
recht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

2 Die gemäss Absatz 1 geltend gemachte Beitragsforderung erlischt fünf Jahre nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in welchem sie rechtskräftig wurde.78 Während der 
Dauer eines öffentlichen Inventars oder einer Nachlassstundung ruht die Frist. Ist bei 
Ablauf der Frist ein Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren hängig, so endet die 
Frist mit dessen Abschluss. Artikel 149 Absatz 5 des Bundesgesetzes über Schuld-
betreibung und Konkurs vom 11. April 188979 ist nicht anwendbar. Bei Entstehung 
des Rentenanspruches nicht erloschene Beitragsforderungen können in jedem Fall 
gemäss Artikel 20 Absatz 380 noch verrechnet werden. 

3 Der Anspruch auf Rückerstattung zuviel bezahlter Beiträge erlischt mit Ablauf 
eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Leistungen Kennt-
nis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Beiträge bezahlt wurden. Sind Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge von Leis-
tungen bezahlt worden, die der direkten Bundessteuer vom Reinertrag juristischer 
Personen unterliegen, so erlischt der Anspruch auf Rückerstattung in Abweichung 
von Artikel 25 Absatz 3 ATSG mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Steuerveran-
lagung rechtskräftig wurde.81 82 

Art. 1783 

  

75 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

76 SR 830.1 
77 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den 

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
78 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
79 SR 281.1. Heute: Art. 149a Abs. 1. 
80 Dem Art. 20 Abs. 3 in der Fassung vom 30. Sept. 1953 entspricht heute Art. 20 Abs. 2  

in der Fassung vom 7. Okt. 1994. 
81 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den 

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
82 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
83 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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Dritter Abschnitt: Die Renten 

A. Der Rentenanspruch 

I. Allgemeines 

Art. 18 Rentenberechtigung84 

1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer 
und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.85 …86 

2 Ausländer sowie ihre Hinterlassenen ohne Schweizer Bürgerrecht sind nur renten-
berechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 
ATSG87) in der Schweiz haben.88 Dieses Erfordernis ist von jeder Person, für die 
eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen.89 Vorbehalten bleiben die besonde-
ren bundesrechtlichen Vorschriften über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der 
Staatenlosen sowie abweichende zwischenstaatliche Vereinbarungen, insbesondere 
mit Staaten, deren Gesetzgebung den Schweizer Bürgern und ihren Hinterlassenen 
Vorteile bietet, die denjenigen dieses Gesetzes ungefähr gleichwertig sind.90 91 

3 Den Ausländern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat 
keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, sowie ihren Hinterlassenen können 
die gemäss den Artikeln 5, 6, 8, 10 oder 13 bezahlten Beiträge rückvergütet werden. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere das Ausmass der Rückver-
gütung.92 93 

Art. 1994 

Art. 2095 Zwangsvollstreckung und Verrechnung bei Renten96 

1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.97 

  

84 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
86 Zweiter Satz aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den  

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
87 SR 830.1 
88 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
89 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
90 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
91 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
92 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
93 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
94 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
96 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
97 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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2 Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden: 

a. die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG98, des Bundesgesetzes 
vom 25. September 195299 über die Erwerbsersatzordnung für Dienstleis-
tende in Armee und Zivilschutz und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
1952100 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft; 

b. Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung; 

c. die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfall-
versicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der 
Krankenversicherung.101 

II. Der Anspruch auf Altersrente 

Art. 21102 Altersrente103 

1 Anspruch auf eine Altersrente haben: 

a. Männer, welche das 65. Altersjahr vollendet haben; 

b. Frauen, welche das 64. Altersjahr vollendet haben. 

2 Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der 
Vollendung des gemäss Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt. Er erlischt mit 
dem Tod. 

Art. 22104 

Art. 22bis 105 Zusatzrente 

1 Männern und Frauen, die bis zur Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente eine 
Zusatzrente der Invalidenversicherung bezogen haben, wird diese Rente weiter-
gewährt, bis ihr Ehegatte einen Anspruch auf eine Altersrente oder eine Invaliden-
rente erwirbt. Eine geschiedene Person ist der verheirateten gleichgestellt, sofern sie 

  

98 SR 831.20 
99 SR 834.1. Heute: BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft. 
100 SR 836.1 
101 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
102 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
103 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10] 
104 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 

BBl 1990 II 1). 
105 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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für die ihr zugesprochenen Kinder überwiegend aufkommt und selbst keine Invali-
den- oder Altersrente beanspruchen kann.106 

2 In Abweichung von Artikel 20 ATSG107 ist die Zusatzrente dem nicht renten-
berechtigten Ehegatten auszuzahlen: 

a. auf sein Verlangen, wenn der rentenberechtigte Ehegatte seiner Unterhalts-
pflicht gegenüber der Familie nicht nachkommt; 

b. auf sein Verlangen, wenn die Ehegatten getrennt leben; 

c. von Amtes wegen, wenn die Ehegatten geschieden sind.108 

3 Abweichende zivilrichterliche Anordnungen bleiben in den Fällen von Absatz 2 
vorbehalten.109 

Art. 22ter 110 Kinderrente 

1 Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle 
ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. 
Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente 
oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genom-
men werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um 
Kinder des andern Ehegatten. 

2 Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten blei-
ben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG111) und 
abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für 
Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus 
getrennter oder geschiedener Ehe.112 

  

106 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
107 SR 830.1 
108 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
109 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
110 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

111 SR 830.1 
112 Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(SR 830.1). 
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III.113 Der Anspruch auf Witwen- und Witwerrente 

Art. 23114 Witwen- und Witwerrente 

1 Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente haben Witwen oder Witwer, sofern 
sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben. 

2 Kindern von Witwen oder Witwern sind gleichgestellt: 

a. Kinder des verstorbenen Ehegatten, die im Zeitpunkt der Verwitwung mit 
der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und von ihr 
oder ihm als Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3 aufgenommen 
werden; 

b. Pflegekinder im Sinne von Artikel 25 Absatz 3, die im Zeitpunkt der Verwit-
wung mit der Witwe oder dem Witwer im gemeinsamen Haushalt leben und 
von ihr oder ihm adoptiert werden. 

3 Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem 
Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats, im Falle der Adoption 
eines Pflegekindes gemäss Absatz 2 Buchstabe b am ersten Tag des der Adoption 
folgenden Monats. 

4 Der Anspruch erlischt: 

a. mit der Wiederverheiratung; 

b. mit dem Tode der Witwe oder des Witwers. 

5 Der Anspruch lebt auf, wenn die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 24115 Besondere Bestimmungen 

1 Witwen haben überdies Anspruch auf eine Witwenrente, wenn sie im Zeitpunkt der 
Verwitwung keine Kinder oder Pflegekinder im Sinne von Artikel 23, jedoch das 
45. Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind. 
War die Witwe mehrmals verheiratet, so wird auf die Gesamtdauer der Ehen abge-
stellt. 

2 Zusätzlich zu den in Artikel 23 Absatz 4 aufgezählten Beendigungsgründen erlischt 
der Anspruch auf die Witwerrente, wenn das letzte Kind des Witwers das 
18. Altersjahr vollendet hat. 

  

113 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

114 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
115 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
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Art. 24a116 Geschiedene Ehegatten 

1 Eine geschiedene Person ist einer verwitweten gleichgestellt, wenn: 

a. sie eines oder mehrere Kinder hat und die geschiedene Ehe mindestens zehn 
Jahre gedauert hat; 

b. die geschiedene Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat und die Scheidung 
nach Vollendung des 45. Altersjahres erfolgte; 

c. das jüngste Kind sein 18. Altersjahr vollendet hat, nachdem die geschiedene 
Person ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat. 

2 Ist nicht mindestens eine der Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt, so besteht ein 
Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente nur, wenn und solange die geschie-
dene Person Kinder unter 18 Jahren hat. 

Art. 24b Zusammentreffen von Witwen- oder Witwerrenten mit Alters- oder 
Invalidenrenten 

Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwer-
rente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem IVG117, so wird nur 
die höhere Rente ausbezahlt. 

IV. Der Anspruch auf Waisenrente 

Art. 25118 Waisenrente 

1 Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisen-
rente. Sind Vater und Mutter gestorben, so haben sie Anspruch auf zwei Waisen-
renten. 

2 Findelkinder haben Anspruch auf eine Waisenrente. 

3 Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente. 

4 Der Anspruch auf die Waisenrente entsteht am ersten Tag des dem Tode des Vaters 
oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 
18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. 

5 Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, dauert der Rentenanspruch bis zu deren 
Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Der Bundesrat kann 
festlegen, was als Ausbildung gilt. 

  

116 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
117 SR 831.20 
118 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 26–28119 

Art. 28bis 120 Zusammentreffen von Waisenrenten mit anderen Renten 

Erfüllt eine Waise gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Waisenrente und eine 
Witwen- oder Witwerrente oder für eine Rente gemäss dem IVG121, so wird nur die 
höhere Rente ausbezahlt. Sind beide Elternteile gestorben, so wird für den Vergleich 
auf die Summe der beiden Waisenrenten abgestellt. 

B. Die ordentlichen Renten 

Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten 

1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die renten-
berechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erzie-
hungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinter-
lassenen.122 

2 Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: 

a. Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer; 

b. Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.123 

I. Grundlagen der Berechnung der ordentlichen Renten 

Art. 29bis 124 Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung 

1 Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erzie-
hungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt 
des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. 

  

119 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). 

120 Eingefügt durch Art. 82 des BG über die Invalidenversicherung (SR 831.20). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

121 SR 831.20 
122 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
123 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
124 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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2 Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung 
des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 
20. Altersjahres sowie der Zusatzjahre.125 

Art. 29ter 126 Vollständige Beitragsdauer 

1 Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre auf-
weist wie ihr Jahrgang. 

2 Als Beitragsjahre gelten Zeiten: 

a. in welchen eine Person Beiträge geleistet hat; 

b. in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 mindestens den doppel-
ten Mindestbeitrag entrichtet hat; 

c. für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden kön-
nen. 

Art. 29quater 127  Durchschnittliches Jahreseinkommen 
 1. Grundsatz 

Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. 
Dieses setzt sich zusammen aus: 

a. den Erwerbseinkommen; 

b. den Erziehungsgutschriften; 

c. den Betreuungsgutschriften. 

Art. 29quinquies 128 2. Erwerbseinkommen sowie Beiträge nichterwerbstätiger 
 Personen 

1 Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen 
Beiträge bezahlt wurden. 

2 Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch 
den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbsein-
kommen angerechnet. 

3 Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen 
Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerech-
net. Die Einkommensteilung wird vorgenommen: 

  

125 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
126 Ursprünglich Art. 29bis. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 

(AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994  
(10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

127 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

128 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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a. wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind; 

b. wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat; 

c. bei Auflösung der Ehe durch Scheidung.129 

4 Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkom-
men: 

a. aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres 
und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, 
welcher zuerst rentenberechtigt wird; und 

b. aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung versichert gewesen sind. Artikel 29bis Absatz 2 
bleibt vorbehalten. 

5 Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Aus-
gleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat. 

Art. 29sexies 130  3. Erziehungsgutschriften 

1 Versicherten wird für diejenigen Jahre eine Erziehungsgutschrift angerechnet, in 
welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 
16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inha-
ber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anrechnung der Erzie-
hungsgutschrift, wenn:131 

a.132 Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge 
zusteht; 

b. lediglich ein Elternteil in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung versichert ist; 

c. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Erziehungsgutschrift nicht 
während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden; 

d.133 geschiedenen oder unverheirateten Eltern gemeinsam die elterliche Sorge 
zusteht. 

2 Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jähr-
lichen Altersrente gemäss Artikel 34 im Zeitpunkt der Entstehung des Renten-
anspruchs. 

  

129 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
130 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
131 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
132 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
133 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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3 Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift während der Kalender-
jahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für 
die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst 
rentenberechtigt wird. 

Art. 29septies 134  4. Betreuungsgutschriften 

1 Versicherte, welche im gemeinsamen Haushalt Verwandte in auf- oder absteigen-
der Linie oder Geschwister mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der 
AHV oder der IV für mindestens mittlere Hilflosigkeit betreuen, haben Anspruch auf 
Anrechnung einer Betreuungsgutschrift. Sie müssen diesen Anspruch jährlich 
schriftlich anmelden. Verwandten sind Ehegatten, Schwiegereltern und Stiefkinder 
gleichgestellt. 

2 Für Zeiten, in welchen gleichzeitig ein Anspruch auf eine Erziehungsgutschrift 
besteht, kann keine Betreuungsgutschrift angerechnet werden. 

3 Der Bundesrat kann das Erfordernis des gemeinsamen Haushaltes näher umschrei-
ben. Er regelt das Verfahren sowie die Anrechnung der Betreuungsgutschrift für die 
Fälle, in denen: 

a. mehrere Personen die Voraussetzungen der Anrechnung einer Betreuungs-
gutschrift erfüllen; 

b. lediglich ein Ehegatte in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung versichert ist; 

c. die Voraussetzungen für die Anrechnung einer Betreuungsgutschrift nicht 
während des ganzen Kalenderjahres erfüllt werden. 

4 Die Betreuungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jähr-
lichen Altersrente gemäss Artikel 34 im Zeitpunkt der Entstehung des Renten-
anspruchs. Sie wird im individuellen Konto vermerkt. 

5 Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert fünf Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres angemeldet, in welchem eine Person betreut wurde, so wird die 
Gutschrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen Konto vermerkt. 

6 Bei verheirateten Personen wird die Betreuungsgutschrift während der Kalender-
jahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für 
die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst 
rentenberechtigt wird. 

  

134 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 



Alters- und Hinterlassenenversicherung 

22 

831.10 

Art. 30135 5. Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens 

1 Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss 
Artikel 33ter aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich fest-
stellen. 

2 Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder 
Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt. 

Art. 30bis 136 Tabellen und Sondervorschriften 

Der Bundesrat stellt verbindliche Tabellen zur Ermittlung der Renten auf. Dabei 
kann er die anrechenbaren Einkommen und die Renten auf- oder abrunden.137 Er 
kann Vorschriften erlassen über die Anrechnung der Bruchteile von Jahren und der 
entsprechenden Einkommen und vorsehen, dass Beitragsjahre und Erwerbseinkom-
men für die Zeit, in der eine Invalidenrente bezogen wurde, nicht angerechnet wer-
den.138 

Art. 30ter 139 Individuelle Konten 

1 Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in 
welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben ein-
getragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. 

2 Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der 
Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle 
Konto eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der 
Ausgleichskasse nicht entrichtet hat.140 

Art. 31141 142 Neufestsetzung der Rente 

Muss eine Altersrente neu festgesetzt werden, weil der Ehegatte rentenberechtigt 
oder die Ehe aufgelöst wird, so bleiben die im Zeitpunkt der erstmaligen Renten-
berechnung geltenden Berechnungsvorschriften massgebend. Die aufgrund dieser 
Bestimmungen neu festgesetzte Rente ist in der Folge auf den neuesten Stand zu 
bringen. 

  

135 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

136 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

137 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

138 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

139 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

140 Eingefügt durch Anhang Ziff. 13 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

141 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

142 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
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Art. 32143 

Art. 33144 145 Hinterlassenenrente 

1 Für die Berechnung der Witwen-, Witwer- und Waisenrente sind die Beitragsdauer 
und das aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer 
Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahresein-
kommen massgebend. Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

2 Sind die Eltern gestorben, so sind für die Berechnung der beiden Waisenrenten die 
Beitragsdauer jedes Elternteils und die nach den allgemeinen Grundsätzen 
(Art. 29quater ff.) ermittelten durchschnittlichen Jahreseinkommen der Verstorbenen 
massgebend. 

3 Hat die verstorbene Person bei ihrem Tode das 45. Altersjahr noch nicht vollendet, 
so wird für die Berechnung der Hinterlassenenrente ihr durchschnittliches Erwerbs-
einkommen prozentual erhöht. Der Bundesrat setzt die Prozentsätze nach dem Alter 
der verstorbenen Person fest. 

Art. 33bis 146 Ablösung einer Invalidenrente147 

1 Für die Berechnung von Alters- oder Hinterlassenenrenten, die an die Stelle einer 
Rente gemäss dem IVG148 treten, ist auf die für die Berechnung der Invalidenrente 
massgebende Grundlage abzustellen, falls dies für den Berechtigten vorteilhafter ist. 

1bis Bei verheirateten Personen ist die Rentenberechnung gemäss Absatz 1 anzupas-
sen, wenn die Voraussetzungen für die Teilung und die gegenseitige Anrechnung der 
Einkommen erfüllt sind.149 

2 Ist die Invalidenrente gemäss Artikel 37 Absatz 2 des IVG bemessen worden, so 
gilt diese Bestimmung sinngemäss auch für die Alters- oder Hinterlassenenrente, die 
auf der für die Invalidenrente massgebenden Grundlage berechnet wird.150 

3 Treten an die Stelle der gemäss den Artikeln 39 Absatz 2 und 40 Absatz 3 des IVG 
bemessenen ausserordentlichen Invalidenrenten ordentliche Alters- oder Hinterlas-
senenrenten, so betragen diese bei vollständiger Beitragsdauer mindestens 
1331/3 Prozent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrenten.151 

  

143 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). 

144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

145 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
146 Eingefügt durch Art. 82 des BG über die Invalidenversicherung, in Kraft seit 1. Jan. 1960 

(SR 831.20). 
147 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
148 SR 831.20 
149 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
151 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
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4 Für die Berechnung der Altersrente einer Person, deren Ehegatte eine Invaliden-
rente bezieht oder bezogen hat, wird das im Zeitpunkt der Entstehung der Invaliden-
rente massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen des invaliden Ehegatten 
während der Dauer des Bezuges der Invalidenrente wie ein Erwerbseinkommen im 
Sinne von Artikel 29quinquies berücksichtigt. Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 
60 Prozent, so wird nur ein entsprechend herabgesetzter Teil des durchschnittlichen 
Jahreseinkommens berücksichtigt.152 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das 
Verfahren.153 

Art. 33ter 154 Anpassung der Renten an die Lohn- und Preisentwicklung 

1 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten in der Regel alle zwei Jahre auf Be-
ginn des Kalenderjahres der Lohn- und Preisentwicklung an, indem er auf Antrag der 
Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversiche-
rung den Rentenindex neu festsetzt. 

2 Der Rentenindex ist das arithmetische Mittel des vom Staatssekretariat für Wirt-
schaft (SECO)155 ermittelten Lohnindexes und des Landesindexes der Konsumenten-
preise. 

3 Der Bundesrat stellt je nach der finanziellen Lage der Versicherung Antrag auf 
Änderung des Verhältnisses zwischen den beiden Indexwerten nach Absatz 2. 

4 Der Bundesrat passt die ordentlichen Renten früher an, wenn der Landesindex der 
Konsumentenpreise innerhalb eines Jahres um mehr als 4 Prozent angestiegen ist.156 

5 Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen, den Rentenindex auf- oder 
abrunden und das Verfahren der Rentenanpassung regeln. 

II. Die Vollrenten 

Art. 34157 Berechnung und Höhe der Vollrenten 
1. Die Altersrente 

1 Die monatliche Altersrente setzt sich zusammen aus (Rentenformel): 

a. einem Bruchteil des Mindestbetrages der Altersrente (fester Rententeil); 

b. einem Bruchteil des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
(variabler Rententeil). 

  

152 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

153 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

154 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

155 Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1997. 
156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 13. Dez. 1991 (AS 1992 1286; BBl 1991 I 217). 
157 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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2 Es gelten folgende Bestimmungen: 

a. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen kleiner oder gleich 
dem 36fachen Mindestbetrag der Altersrente, so beträgt der feste Rententeil 
74/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der variable Rententeil 
13/600 des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens. 

b. Ist das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen grösser als das 
36fache des Mindestbetrages der Altersrente, so beträgt der feste Rententeil 
104/100 des Mindestbetrages der Altersrente und der variable Rententeil 
8/600 des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens. 

3 Der Höchstbetrag der Altersrente entspricht dem doppelten Mindestbetrag. 

4 Der Mindestbetrag wird gewährt, wenn das massgebende durchschnittliche Jahres-
einkommen höchstens zwölfmal grösser ist, und der Höchstbetrag, wenn das mass-
gebende durchschnittliche Jahreseinkommen wenigstens zweiundsiebzigmal grösser 
ist als der Mindestbetrag. 

5 Der Mindestbetrag der vollen Altersrente von 550 Franken158 entspricht dem Ren-
tenindex von 100 Punkten. 

Art. 35159 2. Summe der beiden Renten für Ehepaare 

1 Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des 
Höchstbetrages der Altersrente, wenn: 

a. beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente haben; 

b. ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente und der andere Anspruch auf eine 
Rente der Invalidenversicherung hat. 

2 Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich auf-
gehoben wurde. 

3 Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten 
Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung 
der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer. 

Art. 35bis 160 161 3. Zuschlag für verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von  
 Altersrenten 

Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben Anspruch auf einen 
Zuschlag von 20 Prozent zu ihrer Rente. Rente und Zuschlag dürfen den Höchst-
betrag der Altersrente nicht übersteigen. 

  

158  Heute: 1140.– Fr. (siehe Art. 3 Abs. 1 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
159 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
160 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

161 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
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Art. 35ter 162 4. Kinderrente 

Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommen entsprechenden Altersrente. Haben beide Elternteile einen Anspruch 
auf Kinderrente, so sind die beiden Kinderrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 
60 Prozent der maximalen Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung 
ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 

Art. 36163 5. Witwen- oder Witwerrente 

Die Witwen- oder Witwerrente beträgt 80 Prozent der dem massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. 

Art. 37164 6. Waisenrente 

1 Die Waisenrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommen entsprechenden Altersrente. Die Waisenrente von Kindern, die nur 
zum verstorbenen Elternteil in einem Kindesverhältnis standen, beträgt 60 Prozent 
der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Alters-
rente. 

2 Sind die Eltern gestorben, so sind die Waisenrenten zu kürzen, soweit ihre Summe 
60 Prozent der maximalen Altersrente übersteigt. Für die Durchführung der Kürzung 
ist Artikel 35 sinngemäss anwendbar. 

3 Findelkinder erhalten eine Waisenrente in Höhe von 60 Prozent der maximalen 
Altersrente. 

Art. 37bis 165 7. Zusammentreffen von Waisen- und Kinderrenten 

Sind für das gleiche Kind sowohl die Voraussetzungen für eine Waisenrente als auch 
für eine Kinderrente erfüllt, so beträgt die Summe der beiden Renten höchstens 
60 Prozent der maximalen Altersrente. Für die Durchführung der Kürzung ist Arti-
kel 35 sinngemäss anwendbar. 

  

162 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

163 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

164 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

165 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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III. Die Teilrenten 

Art. 38166 Berechnung 

1 Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der gemäss den Artikeln 34–37 zu ermit-
telnden Vollrente. 

2 Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen 
Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrganges sowie die einge-
tretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt.167 

3 Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Abstufung der Renten.168 

IV. Das flexible Rentenalter169 

Art. 39170 Möglichkeit und Wirkung des Aufschubs 

1 Personen, die Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben, können den Beginn 
des Rentenbezuges mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufschieben und 
innerhalb dieser Frist die Rente von einem bestimmten Monat an abrufen.171 

2 Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösende Hinterlassenenrente 
wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung 
erhöht.172 

3 Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren für Männer und Frauen einheitlich fest 
und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschlies-
sen. 

  

166 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 1959, in Kraft seit 1. Jan. 1960  
(AS 1959 854 857; BBl 1958 II 1137). 

167 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

168 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

169 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

170 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit Jan. 1969 (AS 1969 111; 
BBl 1968 I 602). 

171 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

172 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 40173 Möglichkeit und Wirkung des Vorbezuges 

1 Männer und Frauen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine or-
dentliche Altersrente erfüllen, können die Rente ein oder zwei Jahre vorbeziehen. 
Der Rentenanspruch entsteht in diesen Fällen für Männer am ersten Tag des Monats 
nach Vollendung des 64. oder 63. Altersjahres, für Frauen am ersten Tag des Monats 
nach Vollendung des 63. oder 62. Altersjahres. Während der Dauer des Rentenvor-
bezuges werden keine Kinderrenten ausgerichtet. 

2 Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen-, Witwer- und Waisenrente werden 
gekürzt. 

3 Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungstechnischen Grundsätzen 
fest.174 

V. Die Kürzung der ordentlichen Renten175 

Art. 41176 Kürzung wegen Überversicherung 

1 In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG177 werden Kinder- und 
Waisenrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit der Rente des Vaters oder derjeni-
gen der Mutter 90 Prozent des für diese Rente jeweils massgebenden durchschnitt-
lichen Jahreseinkommens übersteigen.178 

2 Der Bundesrat setzt jedoch einen Mindestbetrag fest.179 

3 Der Bundesrat ist befugt, die Einzelheiten zu regeln und für die Teilrenten beson-
dere Vorschriften zu erlassen. 

  

173 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

174 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
175 Ursprünglich als Ziff. IV vor Art. 39 und später 40. 
176 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
177 SR 830.1 
178 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
179 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1980 (AS 1978 391, 1979 1365 Art. 1; BBl 1976 III 1). 
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C. Die ausserordentlichen Renten180 

Art. 42181 Bezügerkreis 

1 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz 
und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG182) in der Schweiz, die während der 
gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine or-
dentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht wäh-
rend eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind.183 Der An-
spruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. 

2 Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem 
Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. 

3 Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheira-
tet ist und im Ausland lebt, aber gemäss zwischenstaatlicher Vereinbarung oder völ-
kerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines 
Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von 
Schweizer Bürgern gleichgestellt. 

Art. 43 Höhe der ausserordentlichen Renten 

1 Die ausserordentlichen Renten entsprechen dem Mindestbetrag der zutreffenden 
ordentlichen Vollrenten. Vorbehalten bleibt Absatz 3.184 

2 …185 

3 In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG186 werden die ausserordent-
lichen Kinder- und Waisenrenten gekürzt, soweit sie zusammen mit den Renten des 
Vaters und der Mutter einen vom Bundesrat festzusetzenden Höchstbetrag überstei-
gen.187 

  

180 Fassung des Tit. gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 1959, in Kraft seit 1. Jan. 1960  
(AS 1959 854 857; BBl 1958 II 1137). 

181 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

182 SR 830.1 
183 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
185 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 

BBl 1990 II 1). 
186 SR 830.1 
187 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). 

Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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D. Die Hilflosenentschädigung und die Hilfsmittel188 

Art. 43bis 189 Hilflosenentschädigung190 

1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Bezüger von Altersrenten oder 
Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 
ATSG191) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem Grad hilflos (Art. 9 
ATSG) sind.192 Dem Bezug einer Altersrente ist der Rentenvorbezug gleich-
gestellt.193 

2 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, 
in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren oder 
mittleren Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er 
erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr 
gegeben sind.194 

3 Die Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80 Prozent, jene 
für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 Prozent des Mindestbetrages der Alters-
rente nach Artikel 34 Absatz 5.195 

4 Hat eine hilflose Person bis zum Erreichen des Rentenalters oder dem Rentenvor-
bezug eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr 
die Entschädigung mindestens im bisherigen Betrag weitergewährt.196 

4bis Der Bundesrat kann eine anteilmässige Leistung an die Hilflosenentschädigung 
der Unfallversicherung vorsehen, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf einen 
Unfall zurückzuführen ist.197 

  

188 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1955 (AS 1956 651; BBl 1955 II 1088). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

190 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

191 SR 830.1 
192 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
193 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
194 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
195 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
196 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
197 Eingefügt durch Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die Unfall-

versicherung, in Kraft seit 1. Jan. 1984 (SR 832.20, AS 1982 1724 Art. 1 Abs. 1). 
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5 Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des IVG198 sinn-
gemäss anwendbar.199 Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichs-
kassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen200. Der Bundesrat kann ergänzen-
de Vorschriften erlassen. 

Art. 43ter 201 Hilfsmittel 

1 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Bezügerinnen und Bezü-
ger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt (Art. 13 ATSG202) in der Schweiz, die für die Fortbewegung, für die Her-
stellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte 
bedürfen, Anspruch auf Hilfsmittel haben.203 

2 Er bestimmt, in welchen Fällen Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten oder 
Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz 
Anspruch auf Hilfsmittel für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit 
in ihrem Aufgabenbereich haben.204 

3 Er bezeichnet die Hilfsmittel, welche die Versicherung abgibt oder an welche sie 
einen Kostenbeitrag gewährt; er regelt die Abgabe sowie das Verfahren und be-
stimmt, welche Vorschriften des IVG205 anwendbar sind. 

E.206 Verschiedene Bestimmungen 

Art. 43quater 207  Überwachung des finanziellen Gleichgewichtes 

Der Bundesrat lässt periodisch prüfen und durch die Eidgenössische Kommission für 
die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung begutachten, ob sich die 
finanzielle Entwicklung der Versicherung im Gleichgewicht befindet. Er stellt nöti-
genfalls Antrag auf Änderung des Gesetzes. 

  

198 SR 831.20 
199 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
200 Ausdruck gemäss Ziff. II des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1992 (AS 1991 2377 2381; BBl 1988 II 1333). 
201 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 

gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

202 SR 830.1 
203 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
204 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
205 SR 831.20 
206 Nummerierung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  

(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
207 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
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Art. 44208 Auszahlung von Teilrenten im Ausland 

Teilrenten, deren Betrag 10 Prozent der minimalen Vollrente nicht übersteigen, wer-
den in Abweichung von Artikel 19 Absätze 1 und 3 ATSG209 einmal jährlich nach-
schüssig im Dezember ausbezahlt. Der Berechtigte kann die monatliche Auszahlung 
verlangen. 

Art. 45210 

Art. 46211 Nachzahlung nicht bezogener Renten und Hilflosenentschädigungen 

1 Der Anspruch auf Nachzahlung richtet sich nach Artikel 24 Absatz 1 ATSG212. 

2 Macht ein Versicherter den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als 
zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Entschädigung in Abwei-
chung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG lediglich für die zwölf Monate ausgerichtet, 
die der Geltendmachung vorangehen. Weiter gehende Nachzahlungen werden er-
bracht, wenn der Versicherte den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen 
konnte und die Anmeldung innert zwölf Monaten nach Kenntnisnahme vornimmt. 

3 Der Bundesrat kann die Nachzahlung ordentlicher Altersrenten, für die der Auf-
schub in Betracht kommt, in Abweichung von Artikel 24 Absatz 1 ATSG ein-
schränken oder ausschliessen. 

Art. 47213 

Art. 48214 

Art. 48bis–48sexies 215 

  

208 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

209 SR 830.1 
210 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
211 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
212 SR 830.1 
213 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
214 Aufgehoben durch Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 20. März 1981 über die Unfall-

versicherung (SR 832.20). 
215 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision) (AS 1978 391;  

BBl 1976 III 1). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
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Vierter Abschnitt: Die Organisation 

A. Allgemeines 

Art. 49216 Grundsatz 

Die Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung erfolgt unter der Auf-
sicht des Bundes (Art. 76 ATSG217) durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Ver-
bandsausgleichskassen, kantonale Ausgleichskassen, Ausgleichskassen des Bundes 
und eine zentrale Ausgleichsstelle. 

Art. 49a218 Bearbeiten von Personendaten 

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliesslich 
besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder 
bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertrage-
nen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um:219 

a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben; 

b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-
ren und mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren; 

c. Beitragsansprüche zu beurteilen sowie Beiträge zu berechnen, zu gewähren 
und deren Verwendung zu überwachen; 

d. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu ma-
chen; 

e. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

f. Statistiken zu führen; 

g.220 die Versichertennummer zuzuweisen oder zu verifizieren. 

Art. 49b221 

Art. 50222 

  

216 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

217 SR 830.1 
218 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 
219 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
220 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
221 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2749; BBl 2000 255).  

Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3453;  
BBl 2002 803). 

222 Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3453;  
BBl 2002 803). 
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Art. 50a223 Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit 
der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG224 bekannt ge-
ben:225 

a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, wenn die Daten für die 
Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich 
sind; 

b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundes-
gesetz ergibt; 

bbis.226 Organen einer anderen Sozialversicherung und weiteren Stellen oder Insti-
tutionen, die zur Verwendung der Versichertennummer berechtigt sind, wenn 
die Daten für die Zuweisung oder Verifizierung dieser Nummer erforderlich 
sind; 

bter.227  den für den Betrieb der zentralen Datenbank zur Beurkundung des Perso-
nenstandes oder für die Führung des Informationssystems für den Ausländer- 
und den Asylbereich zuständigen Stellen, wenn die Daten für die Zuweisung 
oder Verifizierung dieser Nummer erforderlich sind; 

c. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 
9. Oktober 1992228; 

d. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

e. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 

1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung 
oder Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinde-
rung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind, 

2. Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder 
erbrechtlichen Streitfalles erforderlich sind, 

3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundes-
gesetzes vom 11. April 1889229 über Schuldbetreibung und Konkurs, 

  

223 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 

224 SR 830.1 
225 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
226 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
227 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
228 SR 431.01 
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5. Steuerbehörden, wenn die Daten für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind.230 

2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erforderlichen Daten dürfen von den be-
troffenen Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden nach den Arti-
keln 11 und 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005231 gegen die Schwarzarbeit 
bekannt gegeben werden.232 

3 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht 
werden. Die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.233 

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:234 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegen-
den Interesse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich einge-
willigt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese 
nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden 
darf. 

5 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehen-
den Zweck erforderlich sind. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person. 

7 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige 
Arbeiten erforderlich sind. 

Art. 50b235 Abrufverfahren 

1 Das zentrale Register der Versicherten sowie das zentrale Register der laufenden 
Leistungen (Art. 71 Abs. 4) sind folgenden Stellen durch Abrufverfahren zugänglich: 

a. der Zentralstelle 2. Säule, im Rahmen von Artikel 24d des Freizügigkeits-
gesetzes vom 17. Dezember 1993236; 

  

229 SR 281.1 
230 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
231 SR 822.41 
232 Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3453;  

BBl 2002 803). Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die 
Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 

233 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

234 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

235 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 

236 SR 831.42 
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b. den Ausgleichskassen, den IV-Stellen und dem zuständigen Bundesamt für 
diejenigen Daten, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz und 
dem IVG237 übertragenen Aufgaben zu erfüllen. 

2 Der Bundesrat regelt die Verantwortung für den Datenschutz, die zu erfassenden 
Daten und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff auf die Daten, die Zusammen-
arbeit zwischen den Benützern sowie die Datensicherheit. 

Art. 50c238 Versichertennummer 

1 Eine Versichertennummer wird jeder Person zugewiesen, die: 

a. in der Schweiz Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 13 
ATSG239); 

b. im Ausland wohnt und Beiträge entrichtet oder Leistungen bezieht oder be-
antragt. 

2 Eine Versichertennummer wird einer Person überdies zugewiesen, wenn dies 
notwendig ist: 

a. für die Durchführung der AHV; oder  

b. im Verkehr mit einer Stelle oder Institution, die zur systematischen Verwen-
dung der Nummer berechtigt ist. 

3 Die Zusammensetzung der Versichertennummer darf keine Rückschlüsse auf die 
Person zulassen, der die Nummer zugewiesen wird. 

Art. 50d240 Systematische Verwendung der Versichertennummer  
als Sozialversicherungsnummer 

1 Stellen und Institutionen, die mit Aufgaben der Sozialversicherung ausserhalb der 
AHV betraut sind, können die Versichertennummer systematisch verwenden, wenn 
ein Bundesgesetz dies vorsieht und der Verwendungszweck sowie die Nutzungs-
berechtigten bestimmt sind. 

2 Stellen und Institutionen, die mit Aufgaben der kantonalen Sozialversicherung 
betraut sind, können die Versichertennummer für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben systematisch verwenden. 

  

237 SR 831.20 
238 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
239 SR 830.1 
240 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
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Art. 50e241 Systematische Verwendung der Versichertennummer 
in weiteren Bereichen 

1 Die Versichertennummer kann ausserhalb der Sozialversicherung des Bundes nur 
dann systematisch verwendet werden, wenn ein Bundesgesetz dies vorsieht und der 
Verwendungszweck sowie die Nutzungsberechtigten bestimmt sind. 

2 Folgende Stellen und Institutionen, die mit dem Vollzug von kantonalem Recht 
betraut sind, können die Versichertennummer für die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben systematisch verwenden: 

a. die mit dem Vollzug der Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 
betrauten Stellen;  

b. die mit dem Vollzug der Sozialhilfe betrauten Stellen; 

c. die mit dem Vollzug der Steuergesetzgebung betrauten Stellen; 

d. die Bildungsinstitutionen. 

3 Andere Stellen und Institutionen, die mit dem Vollzug von kantonalem Recht 
betraut sind, können die Versichertennummer zur Erfüllung ihrer Aufgaben systema-
tisch verwenden, wenn ein kantonales Gesetz dies vorsieht. 

Art. 50f242 Bekanntgabe der Versichertennummer beim Vollzug kantonalen 
Rechts 

Stellen und Institutionen, welche die Versichertennummer nach Artikel 50d Absatz 2 
oder Artikel 50e Absätze 2 und 3 systematisch verwenden, können diese bekannt 
geben, wenn keine offensichtlich schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person 
entgegenstehen und: 

a. die Datenbekanntgabe für die Erfüllung der Aufgaben, insbesondere zur Ve-
rifizierung der Nummer erforderlich ist; 

b. die Datenbekanntgabe für den Empfänger oder die Empfängerin im Einzel-
fall für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben unentbehrlich ist; oder 

c. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat oder die Einwilligung 
nach den Umständen vorausgesetzt werden darf. 

Art. 50g243 Sichernde Massnahmen 

1 Stellen und Institutionen, welche die Versichertennummer nach Artikel 50d oder 
50e systematisch verwenden, erstatten der für die Zuweisung der Versichertennum-
mer zuständigen Stelle Meldung. Diese führt eine Liste der Stellen und Institutionen, 
welche die Versichertennummer systematisch verwenden. Die Liste wird jährlich 
veröffentlicht. 

  

241 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

242 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

243 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
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2 Die gemeldeten Stellen und Institutionen müssen: 

a. technische und organisatorische Massnahmen treffen für die Verwendung 
der richtigen Versichertennummer und den Schutz vor deren missbräuch-
licher Verwendung; 

b. der für die Zuweisung der Versichertennummer zuständigen Stelle die not-
wendigen Daten für die Verifizierung der Versichertennummer zur Verfü-
gung stellen; 

c. Korrekturen bei der Versichertennummer vornehmen, die von der für die 
Zuweisung der Versichertennummer zuständigen Stelle angeordnet werden. 

3 Das Eidgenössische Departement des Innern legt in Absprache mit dem Eidgenös-
sischen Finanzdepartement die Mindeststandards für die Massnahmen nach Absatz 2 
Buchstabe a fest. 

4 Die für die Zuweisung der Versichertennummer zuständige Stelle kann für den 
Aufwand, der ihr im Zusammenhang mit der Verwendung der Versichertennummer 
ausserhalb der AHV entsteht, Gebühren erheben. 

B. Die Arbeitgeber 

Art. 51 Aufgaben 

1 Die Arbeitgeber haben von jedem Lohn im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 den Bei-
trag des Arbeitnehmers abzuziehen.244 

2 …245 246 

3 Die Arbeitgeber haben die von den Arbeitnehmern in der Anmeldung zum Bezug 
eines Versicherungsausweises gemachten Angaben auf Grund amtlicher Ausweis-
papiere zu überprüfen. Sie rechnen mit der Ausgleichskasse über die abgezogenen 
und die selbst geschuldeten Beiträge sowie über die ausbezahlten Renten und Hilf-
losenentschädigungen periodisch ab und machen die erforderlichen Angaben für die 
Führung der individuellen Konten der Arbeitnehmer.247 

4 Der Bundesrat kann den Arbeitgebern weitere Aufgaben, die mit dem Beitrags-
bezug oder der Rentenauszahlung in Zusammenhang stehen, übertragen. 

  

244 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

245 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). 

246 Siehe auch die SchlB Änd. 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 
247 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  
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Art. 52248 Haftung 

1 Fügt ein Arbeitgeber durch absichtliche oder grobfahrlässige Missachtung von 
Vorschriften der Versicherung einen Schaden zu, so hat er diesen zu ersetzen. 

2 Die zuständige Ausgleichskasse macht den Schadenersatzanspruch durch Verfü-
gung geltend. 

3 Der Schadenersatzanspruch verjährt zwei Jahre, nachdem die zuständige Aus-
gleichskasse vom Schaden Kenntnis erhalten hat, jedenfalls fünf Jahre nach Eintritt 
des Schadens. Diese Fristen können unterbrochen werden. Der Arbeitgeber kann auf 
die Einrede der Verjährung verzichten. 

4 Wird der Schadenersatzanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die 
das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese Frist. 

5 In Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG249 ist für die Beschwerde das Ver-
sicherungsgericht des Kantons zuständig, in welchem der Arbeitgeber seinen Wohn-
sitz hat. 

6 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen. 

C. Die Ausgleichskassen 

I. Die Verbandsausgleichskassen 

Art. 53250 1. Voraussetzungen 
a. Errichtung von Ausgleichskassen der Arbeitgeber251 

1 Befugt zur Errichtung von Verbandsausgleichskassen sind ein oder mehrere 
schweizerische Berufsverbände sowie ein oder mehrere schweizerische oder regio-
nale zwischenberufliche Verbände von Arbeitgebern oder von Selbständigerwerben-
den, wenn:252 

a.253 aufgrund der Zahl und Zusammensetzung der Verbandsmitglieder anzu-
nehmen ist, dass die zu errichtende Ausgleichskasse mindestens 2000 Arbeit-
geber beziehungsweise Selbständigerwerbende umfassen oder Beiträge von 
mindestens 50 Millionen Franken im Jahr einnehmen wird; 

b. der Beschluss über die Errichtung einer Ausgleichskasse von dem zur Sta-
tutenänderung zuständigen Verbandsorgan mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen Stimmen gefasst und öffentlich beurkundet worden ist. 

  

248 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

249 SR 830.1 
250 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  

(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 
251 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
252 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
253 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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2 Errichten mehrere der in Absatz 1 genannten Verbände gemeinsam eine Aus-
gleichskasse oder will sich ein solcher Verband an der Führung einer bestehenden 
Ausgleichskasse beteiligen, so ist über die gemeinsame Kassenführung von jedem 
Verband gemäss Absatz 1 Buchstabe b Beschluss zu fassen. 

Art. 54 b. Errichtung von paritätischen Ausgleichskassen254 

1 Einzelne oder mehrere Arbeitnehmerverbände gemeinsam, denen mindestens die 
Hälfte der von einer zu errichtenden oder bereits bestehenden Verbandsausgleichs-
kasse erfassten Arbeitnehmer angehört, haben das Recht, die paritätische Mitwirkung 
an der Verwaltung dieser Ausgleichskasse zu verlangen. Dieses Recht steht auch 
Arbeitnehmerverbänden zu, die mindestens ein Drittel der von der Ausgleichskasse 
erfassten Arbeitnehmer umfassen, sofern alle andern Arbeitnehmerverbände, denen 
einzeln oder zusammen mindestens 10 Prozent der von der Kasse erfassten Arbeit-
nehmer angehören, der paritätischen Kassenverwaltung ausdrücklich zustimmen. 

2 Machen Arbeitnehmerverbände von dem ihnen gemäss Absatz 1 zustehenden 
Recht Gebrauch, so haben die beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände 
gemeinsam ein Kassenreglement aufzustellen, in welchem alle für die Kassenfüh-
rung bedeutsamen Fragen abschliessend geregelt sind. 

3 Für die Beurteilung von Streitigkeiten, die bei der Aufstellung des Kassenregle-
mentes entstehen, ist ein von der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversicherung255 aus ihrer Mitte zu bestellendes Schieds-
gericht, in welchem Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl vertreten sein 
müssen, zuständig. Dieses Schiedsgericht hat in seinem Entscheid alle aus der Kas-
senführung erwachsenden Rechte und Pflichten zu gleichen Teilen auf die Arbeit-
geber- und auf die Arbeitnehmerverbände zu verteilen.256 Gegen den Entscheid des 
Schiedsgerichts kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt wer-
den.257 Der Bundesrat ordnet das Schiedsverfahren.258 

4 Arbeitnehmerverbände, welche dem Entscheid des Schiedsgerichtes nicht zustim-
men, verwirken das Recht auf paritätische Mitwirkung an der Kassenverwaltung; 
Arbeitgeberverbände, welche dem Entscheid des Schiedsgerichtes nicht zustimmen, 
verwirken das Recht auf Errichtung einer Verbandsausgleichskasse. 

  

254 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

255 Bezeichnung gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969 
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

256 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

257 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision)  
(AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des Verwaltungs-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

258 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 55 2. Sicherheitsleistung 

1 Verbände, welche eine Ausgleichskasse errichten wollen, haben zur Deckung all-
fälliger Schäden, für die sie gemäss Artikel 78 ATSG259 und Artikel 70 dieses Ge-
setzes haften, Sicherheit zu leisten.260 

2 Die Sicherheit ist nach Wahl der Verbände zu leisten: 

a. durch Hinterlegung eines Geldbetrages in schweizerischer Währung; 

b. durch Verpfändung schweizerischer Wertpapiere; 

c. durch Beibringung einer Bürgschaftsverpflichtung. 

3 Die Sicherheit ist zu leisten in der Höhe eines Zwölftels der Summe der Beiträge, 
welche die Ausgleichskasse voraussichtlich im Jahre vereinnahmen wird; sie muss 
jedoch mindestens 200 000 Franken betragen und darf 500 000 Franken nicht über-
steigen. Weicht die tatsächliche Beitragssumme um mehr als 10 Prozent von der 
Schätzung ab, so ist die Sicherheit entsprechend anzupassen.261 

4 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Sicherheitsleistung. 

Art. 56 3. Verfahren 

1 Verbände, die eine Ausgleichskasse errichten wollen, haben dem Bundesrat ein 
schriftliches Gesuch einzureichen unter Beilage des Entwurfes zu einem Kassen-
reglement. Gleichzeitig haben sie den Nachweis zu erbringen, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 53 und gegebenenfalls des Artikels 54 erfüllt sind. 

2 Der Bundesrat erteilt die Bewilligung zur Errichtung einer Verbandsausgleichs-
kasse, sofern die Voraussetzungen des Artikels 53 und gegebenenfalls des Artikels 
54 erfüllt sind und Sicherheit gemäss Artikel 55 geleistet ist. 

3 Die Verbandsausgleichskasse gilt als errichtet und erlangt das Recht der Persön-
lichkeit mit der Genehmigung des Kassenreglementes durch den Bundesrat. 

Art. 57 4. Kassenreglement 

1 Das Kassenreglement wird von den Gründerverbänden aufgestellt. Diese sind auch 
ausschliesslich zu dessen Abänderung zuständig. Das Kassenreglement und allfällige 
Abänderungen desselben bedürfen der Genehmigung des Bundesrates. 

2 Das Reglement muss Bestimmungen enthalten über: 

a. den Sitz der Ausgleichskasse; 

b. die Zusammensetzung und die Wahlart des Kassenvorstandes; 

c. die Aufgaben und Befugnisse des Kassenvorstandes und des Kassenleiters; 

d. die interne Kassenorganisation; 

  

259 SR 830.1 
260 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
261 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  

(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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e. die Errichtung von Zweigstellen sowie deren Aufgaben und Befugnisse; 

f. die Grundsätze, nach welchen die Verwaltungskostenbeiträge erhoben wer-
den; 

g. die Kassenrevision und die Arbeitgeberkontrolle; 

h.262 falls mehrere Gründerverbände bestehen, deren Beteiligung an der Sicher-
heitsleistung gemäss Artikel 55 und die Regelung des Rückgriffes für den 
Fall der Inanspruchnahme gemäss Artikel 78 ATSG263 und Artikel 70 dieses 
Gesetzes. 

Art. 58 Organisation 
1. Der Kassenvorstand 

1 Oberstes Organ einer Verbandsausgleichskasse ist der Kassenvorstand. 

2 Der Kassenvorstand setzt sich zusammen aus Vertretern der Gründerverbände und 
gegebenenfalls aus Vertretern von Arbeitnehmerorganisationen, sofern diesen insge-
samt mindestens 10 Prozent der von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer 
angehören. Der Präsident sowie die Mehrzahl der Vorstandsmitglieder werden von 
den Gründerverbänden, die übrigen Mitglieder, jedoch mindestens ein Drittel, von 
den beteiligten Arbeitnehmerorganisationen nach Massgabe der Zahl der durch sie 
vertretenen, von der Ausgleichskasse erfassten Arbeitnehmer gewählt. Zu Vorstands-
mitgliedern dürfen nur Schweizer Bürger gewählt werden, welche der betreffenden 
Ausgleichskasse als Versicherte oder Arbeitgeber angeschlossen sind. 

3 Der Vorstand paritätischer Verbandsausgleichskassen setzt sich nach deren Regle-
ment zusammen. 

4 Dem Kassenvorstand obliegen 

a. die interne Organisation der Kasse; 

b. die Ernennung des Kassenleiters; 

c. die Festsetzung der Verwaltungskostenbeiträge; 

d. die Anordnung der Kassenrevisionen und der Arbeitgeberkontrollen; 

e. die Genehmigung von Jahresrechnung und Jahresbericht. 

Dem Kassenvorstand können durch das Reglement weitere Aufgaben und Befug-
nisse übertragen werden. 

Art. 59 2. Der Kassenleiter 

1 Der Kassenleiter führt die Geschäfte der Ausgleichskasse, soweit dafür nicht der 
Kassenvorstand zuständig ist. 

2 Der Kassenleiter hat dem Kassenvorstand jährlich über die Abwicklung der Ge-
schäfte Bericht zu erstatten und ihm eine Jahresabrechnung vorzulegen. 

  

262 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

263 SR 830.1 



Bundesgesetz 

43 

831.10 

Art. 60 Auflösung 

1 Der Beschluss über die Auflösung einer Verbandsausgleichskasse ist von dem zur 
Statutenänderung zuständigen Verbandsorgan mit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen zu fassen, öffentlich beurkunden zu lassen und dem Bun-
desrat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Der Bundesrat bestimmt darauf den 
Zeitpunkt der Auflösung. 

2 Ist eine der in den Artikeln 53 und 55 genannten Voraussetzungen während länge-
rer Zeit nicht erfüllt oder haben sich die Organe einer Ausgleichskasse wiederholt 
schwerer Pflichtverletzungen schuldig gemacht, so wird die Ausgleichskasse vom 
Bundesrat aufgelöst. Vor dem 1. Januar 1973 errichtete Ausgleichskassen werden 
wegen Nichterreichens der Mindestbeitragssumme nur aufgelöst, wenn sie Beiträge 
von weniger als 1 Million Franken im Jahr einnehmen. Für die seit dem 1. Januar 
1973 bis zum Inkrafttreten dieser Bestimmung errichteten Ausgleichskassen gilt ein 
Grenzbetrag von 10 Millionen Franken.264 

3 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Liquidation von Verbands-
ausgleichskassen. 

II. Die kantonalen Ausgleichskassen 

Art. 61 Kantonale Erlasse 

1 Jeder Kanton errichtet durch besonderen Erlass eine kantonale Ausgleichskasse als 
selbständige öffentliche Anstalt. 

2 Der kantonale Erlass bedarf der Genehmigung des Bundes265 und muss Bestim-
mungen enthalten über: 

a. die Aufgaben und Befugnisse des Kassenleiters; 

b. die interne Kassenorganisation; 

c. die Errichtung von Zweigstellen sowie deren Aufgaben und Befugnisse; 

d. die Grundsätze, nach welchen die Verwaltungskostenbeiträge erhoben wer-
den; 

e. die Kassenrevision und die Arbeitgeberkontrolle. 

  

264 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

265 Ausdruck gemäss Ziff. III des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369;  
BBl 1988 II 1333). 
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III. Die Ausgleichskassen des Bundes 

Art. 62266 Errichtung und Aufgaben 

1 Der Bundesrat errichtet eine Ausgleichskasse für das Personal der Bundesverwal-
tung und der Bundesanstalten. 

2 Er errichtet eine Ausgleichskasse, welche die freiwillige Versicherung durchführt, 
die Aufgaben wahrnimmt, die ihr durch zwischenstaatliche Vereinbarungen zuge-
wiesen werden, und die Leistungen an Personen im Ausland ausrichtet. Die Aus-
gleichskasse erfasst ferner die nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe b versicherten 
Studenten.267 268 

IV. Gemeinsame Vorschriften 

Art. 63 Aufgaben der Ausgleichskassen 

1 Den Ausgleichskassen obliegen nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen: 

a. die Festsetzung, die Herabsetzung und der Erlass der Beiträge; 

b. die Festsetzung der Renten und Hilflosenentschädigungen269; 

c.270 der Bezug der Beiträge sowie die Auszahlung der Renten und Hilflosenent-
schädigungen; 

d. die Abrechnung über die bezogenen Beiträge und die ausbezahlten Renten 
und Hilflosenentschädigungen271 mit den ihnen angeschlossenen Arbeit-
gebern, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen einerseits und mit 
der Zentralen Ausgleichsstelle anderseits; 

e. der Erlass von Veranlagungsverfügungen und die Durchführung des Mahn- 
und Vollstreckungsverfahrens; 

f. die Führung der individuellen Konten272; 

g. der Bezug von Verwaltungskostenbeiträgen. 

2 Den kantonalen Ausgleichskassen obliegt überdies die Kontrolle über die Erfas-
sung aller Beitragspflichtigen. 

  

266 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

267 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft 
seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

268 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

269 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

270 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

271 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

272 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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3 Der Bundesrat kann den Ausgleichskassen im Rahmen dieses Gesetzes weitere 
Aufgaben übertragen. Er ordnet die Zusammenarbeit zwischen den Ausgleichskassen 
und der Zentralen Ausgleichsstelle und sorgt für einen zweckmässigen Einsatz tech-
nischer Einrichtungen.273 

4 Den Ausgleichskassen können durch den Bund und, mit Genehmigung des Bundes-
rates, durch die Kantone und die Gründerverbände weitere Aufgaben, insbesondere 
solche auf dem Gebiete des Wehrmanns- und des Familienschutzes, übertragen wer-
den. 

5 Die Ausgleichskassen können Dritte mit bestimmten Aufgaben beauftragen. Sie 
brauchen dazu eine Bewilligung des Bundesrates. Die Bewilligung kann an Bedin-
gungen geknüpft und mit Auflagen verbunden werden. Die Beauftragten und ihr 
Personal unterstehen für von ihnen ausgeführte Kassenaufgaben der Schweigepflicht 
nach Artikel 33 ATSG274. Sie haben zudem die Vorschriften dieses Gesetzes zur 
Datenbearbeitung und -bekanntgabe zu beachten. Die Haftung nach Artikel 78 
ATSG und Artikel 70 dieses Gesetzes für von diesen beauftragten Dritten ausgeführ-
te Kassenaufgaben bleibt bei den Gründerverbänden oder den Kantonen.275 

Art. 64 Kassenzugehörigkeit und Meldepflicht276 

1 Den Verbandsausgleichskassen werden alle Arbeitgeber und Selbständigerwerben-
den angeschlossen, die einem Gründerverband angehören. Arbeitgeber oder Selb-
ständigerwerbende, die sowohl einem Berufsverband wie einem zwischenberuflichen 
Verband angehören, werden nach freier Wahl der Ausgleichskasse eines der beiden 
Verbände angeschlossen. 

2 Den kantonalen Ausgleichskassen werden alle Arbeitgeber und Selbständigerwer-
benden angeschlossen, die keinem Gründerverband einer Verbandsausgleichskasse 
angehören, ferner die Nichterwerbstätigen und die versicherten Arbeitnehmer nicht 
beitragspflichtiger Arbeitgeber. 

3 Die Kassenzugehörigkeit eines Arbeitgebers erstreckt sich auf alle Arbeitnehmer, 
für die er den Arbeitgeberbeitrag zu leisten hat. 

3bis Die nach Artikel 1a Absatz 4 Buchstabe c versicherten Personen gehören der 
gleichen Ausgleichskasse an wie ihr Ehegatte.277 

4 Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Vorschriften über die Kassenzugehörigkeit 
von Arbeitgebern und Selbständigerwerbenden, die mehr als einem Berufsverband 
angehören oder deren Tätigkeit sich auf mehr als einen Kanton erstreckt. Ferner kann 
er bestimmen, unter welchen Bedingungen Versicherte, die ihre Erwerbstätigkeit vor 

  

273 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
274 SR 830.1 
275 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV- Revision) (AS 1978 391;  

BBl 1976 III 1). Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit  
1. Jan. 2003 (AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

276 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

277 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 
Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
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Erreichen der Altersgrenze nach Artikel 21 Absatz 1 aufgeben, als Nichterwerbs-
tätige der bisher zuständigen Verbandsausgleichskasse angeschlossen bleiben.278 

5 Arbeitgeber, Selbständigerwerbende, Nichterwerbstätige und versicherte Arbeit-
nehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, die von keiner Ausgleichskasse erfasst 
wurden, haben sich bei der kantonalen Ausgleichskasse zu melden.279 

6 In Abweichung von Artikel 35 ATSG280 entscheidet bei Streitigkeiten über die 
Kassenzugehörigkeit das zuständige Bundesamt. Sein Entscheid kann von den betei-
ligten Ausgleichskassen und vom Betroffenen innert 30 Tagen nach Erhalt der Mit-
teilung über die Kassenzugehörigkeit angerufen werden.281 

Art. 64a282 Zuständigkeit zur Festsetzung und Auszahlung der Renten von  
Ehepaaren 

Zuständig zur Festsetzung und Auszahlung der Renten von Ehepaaren ist die Aus-
gleichskasse, welcher die Auszahlung der Rente des Ehegatten obliegt, der das Ren-
tenalter zuerst erreicht hat; Artikel 62 Absatz 2 bleibt vorbehalten. Der Bundesrat 
regelt das Verfahren. 

Art. 65 Zweigstellen 

1 Die Verbandsausgleichskassen können in einzelnen Sprachgebieten oder in Kanto-
nen, in denen sich eine grössere Zahl ihnen angeschlossener Arbeitgeber und Selb-
ständigerwerbender befindet, Zweigstellen errichten. Sofern in einem Sprachgebiet 
oder einem Kanton eine grössere Anzahl der Ausgleichskasse angeschlossener 
Arbeitgeber und Selbständigerwerbender dies verlangt, ist daselbst eine Zweigstelle 
zu errichten. 

2 Die kantonalen Ausgleichskassen unterhalten in der Regel für jede Gemeinde eine 
Zweigstelle. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, kann für mehrere Gemeinden eine 
gemeinsame Zweigstelle errichtet werden. 

3 Die Kantonsregierungen sind befugt, für das Personal der kantonalen Verwaltungen 
und Betriebe sowie für die Angestellten und Arbeiter der Gemeinden Zweigstellen 
der kantonalen Ausgleichskasse zu errichten. 

Art. 66 Stellung der Kassen-, Revisions- und Kontrollorgane 

1 …283 

  

278 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

279 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

280 SR 830.1 
281 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
282 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
283 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
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2 Der Kassenleiter einer Verbandsausgleichskasse sowie sein Stellvertreter dürfen in 
keinem Dienstverhältnis zu den Gründerverbänden stehen. 

Art. 67 Abrechnungs- und Zahlungsverkehr; Buchführung 

Über den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr der Ausgleichskassen mit den ange-
schlossenen Arbeitgebern, Selbständigerwerbenden, Nichterwerbstätigen und Ren-
tenbezügern einerseits und mit der Zentralen Ausgleichsstelle anderseits sowie über 
die Buchführung der Ausgleichskassen erlässt der Bundesrat die erforderlichen Vor-
schriften. 

Art. 68 Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen 

1 Jede Ausgleichskasse einschliesslich ihrer Zweigstelle ist periodisch zu revidieren. 
Die Revision hat sich auf die Buchhaltung und die Geschäftsführung zu erstrecken. 
Sie hat durch eine den Anforderungen des Absatzes 3 entsprechende Revisionsstelle 
zu erfolgen. Die Kantone können die Revision ihrer Ausgleichskasse einer geeigne-
ten kantonalen Kontrollstelle übertragen. Der Bundesrat ist befugt, nötigenfalls 
ergänzende Revisionen vornehmen zu lassen. 

2 Die der Ausgleichskasse angeschlossenen Arbeitgeber sind periodisch auf die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen hin zu kontrollieren. Die Kontrolle hat 
durch eine den Anforderungen des Absatzes 3 entsprechende Revisionsstelle oder 
durch eine besondere Abteilung der Ausgleichskasse zu erfolgen. Werden die vorge-
schriebenen Arbeitgeberkontrollen nicht oder nicht ordnungsgemäss durchgeführt, so 
ordnet der Bundesrat ihre Vornahme auf Kosten der betreffenden Ausgleichskasse 
an. 

3 Die gemäss den Absätzen 1 und 2 für die Durchführung der Kassenrevisionen und 
Arbeitgeberkontrollen vorgesehenen Revisionsstellen dürfen an der Kassenführung 
nicht beteiligt sein und für die Gründerverbände keine ausserhalb der Kassenrevisio-
nen und der Arbeitgeberkontrollen stehenden Aufträge ausführen; sie müssen aus-
schliesslich der Revisionstätigkeit obliegen und in jeder Beziehung für eine einwand-
freie und sachgemässe Durchführung der Revisionen und Kontrollen Gewähr bieten. 

4 Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Zulassung von Revisions-
stellen sowie über die Durchführung der Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrol-
len. 

Art. 69 Deckung der Verwaltungskosten 

1 Zur Deckung ihrer Verwaltungskosten erheben die Ausgleichskassen von ihren 
Mitgliedern (Arbeitgeber, Selbstständigerwerbende, Nichterwerbstätige und freiwil-
lig Versicherte nach Art. 2) besondere Beiträge, die nach der Leistungsfähigkeit der 
Pflichtigen abzustufen sind.284 Artikel 15 findet Anwendung. Der Bundesrat ist 
befugt, die nötigen Massnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass die Ansätze für 

  

284 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
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die Verwaltungskostenbeiträge bei den einzelnen Ausgleichskassen allzu sehr von-
einander abweichen. 

2 Den Ausgleichskassen können an ihre Verwaltungskosten Zuschüsse aus dem Aus-
gleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung gewährt werden, deren 
Höhe unter angemessener Berücksichtigung der Struktur und des Aufgabenbereiches 
der einzelnen Kasse vom Bundesrat zu bestimmen ist. 

2bis Für die Durchführung des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach den Arti-
keln 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005285 gegen die Schwarzarbeit 
werden den Ausgleichskassen Entschädigungen aus dem Ausgleichsfonds der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung gewährt, deren Höhe vom Bundesrat festgesetzt 
wird.286 

3 Die Verwaltungskostenbeiträge gemäss Absatz 1 und die Zuschüsse gemäss Ab-
satz 2 sind ausschliesslich zur Deckung der Verwaltungskosten der Ausgleichskas-
sen und ihrer Zweigstellen sowie zur Deckung der Revisions- und Kontrollkosten zu 
verwenden. Die Ausgleichskassen haben darüber besonders Buch zu führen. 

4 Über die Deckung der Verwaltungskosten paritätischer Verbandsausgleichskassen 
können die Gründerverbände besondere Vereinbarungen treffen, die im Kassenregle-
ment niederzulegen sind. 

Art. 70287 Haftung für Schäden 

1 Die Gründerverbände, der Bund und die Kantone haften der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung für Schäden, die von ihren Kassenorganen oder einzelnen Kas-
senfunktionären durch strafbare Handlungen oder durch absichtliche oder grob fahr-
lässige Missachtung von Vorschriften zugefügt wurden. Ersatzforderungen werden 
vom zuständigen Bundesamt durch Verfügung geltend gemacht. Das Verfahren wird 
durch das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968288 geregelt. 

2 Ersatzforderungen von Versicherten und Dritten nach Artikel 78 ATSG289 sind bei 
der zuständigen Ausgleichskasse geltend zu machen; diese entscheidet darüber durch 
Verfügung. 

3 Die Schadenersatzforderung erlischt: 

a. im Falle von Absatz 1, wenn das zuständige Bundesamt nicht innert eines 
Jahres nach Kenntnis des Schadens eine Verfügung erlässt, auf alle Fälle 
zehn Jahre nach der schädigenden Handlung; 

b. im Falle von Absatz 2, wenn der Geschädigte sein Begehren nicht innert ei-
nes Jahres nach Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle zehn Jahre 
nach der schädigenden Handlung. 

  

285 SR 822.41 
286 Eingefügt durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit,  

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 
287 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
288 SR 172.021 
289 SR 830.1 
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4 Schäden, für welche die Gründerverbände einer Verbandsausgleichskasse haften, 
sind aus der geleisteten Sicherheit zu decken. Die Sicherheit ist nötigenfalls inner-
halb von drei Monaten auf den vorgeschriebenen Betrag zu ergänzen. Soweit der 
Schaden die geleistete Sicherheit übersteigt, haften die Gründerverbände der Aus-
gleichskasse solidarisch. 

5 Schäden, für welche die Kantone haften, können mit Bundesbeiträgen verrechnet 
werden. 

D. Die Zentrale Ausgleichsstelle 

Art. 71 Errichtung und Aufgaben 

1 Der Bundesrat errichtet im Rahmen der Bundesverwaltung eine Zentrale Aus-
gleichsstelle. 

2 Die Zentrale Ausgleichsstelle rechnet periodisch mit den Ausgleichskassen über 
die vereinnahmten Beiträge und die ausbezahlten Renten und Hilflosenentschädigun-
gen290 ab. Sie überwacht den Abrechnungsverkehr und kann zu diesem Zweck bei 
den Ausgleichskassen die Abrechnungen an Ort und Stelle prüfen oder Belege ein-
verlangen. 

3 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass die sich aus den Abrechnungen 
ergebenden Saldi von den Ausgleichskassen dem Ausgleichsfonds der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung überwiesen bzw. aus diesem den Ausgleichskassen ver-
gütet werden. Zu diesem Zweck sowie zur Gewährung von Vorschüssen an die Aus-
gleichskassen ist sie befugt, direkt Anweisungen auf den Ausgleichsfonds der Alters- 
und Hinterlassenenversicherung auszustellen. 

4 Die Zentrale Ausgleichsstelle führt: 

a.291 ein zentrales Versichertenregister, worin die den Versicherten zugewiesenen 
Versichertennummern und die Ausgleichskassen, die für eine versicherte 
Person ein individuelles Konto führen, erfasst sind; 

b. ein zentrales Register der laufenden Leistungen, worin die Geldleistungen 
erfasst sind und das dazu dient, ungerechtfertigte Zahlungen zu vermeiden, 
die Anpassung der Leistungen zu erleichtern und den Ausgleichskassen To-
desfälle zu melden.292 

5 Die Zentrale Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass bei Eintritt eines Rentenfalles alle 
individuellen Konten der versicherten Person berücksichtigt werden.293 

  

290 Ausdruck gemäss Ziff. II Bst. b des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

291 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  
in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

292 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 

293 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2749; BBl 2000 255). 
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Art. 71a294 Haftung 

Für die Haftung gilt Artikel 70 Absätze 1–3 sinngemäss. 

E. Die Aufsicht des Bundes 

Art. 72 Aufsichtsbehörde 

1 Zwecks Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion nach Artikel 76 ATSG295 kann der 
Bundesrat das zuständige Bundesamt beauftragen, den mit der Durchführung der 
Versicherung betrauten Stellen für den einheitlichen Vollzug Weisungen zu erteilen. 
Ferner kann er das Bundesamt ermächtigen, verbindliche Tabellen zur Berechnung 
von Beiträgen und Leistungen aufzustellen.296 

2 Kassenfunktionäre, die ihre Obliegenheiten nicht ordnungsgemäss erfüllen, sind in 
Fällen schwerer Pflichtverletzung auf Verlangen des Bundesrates von den Kantonen 
bzw. vom Kassenvorstand ihrer Stellung zu entheben. 

3 In Fällen wiederholter schwerer Missachtung der gesetzlichen Vorschriften durch 
eine Ausgleichskasse kann der Bundesrat deren kommissarische Verwaltung anord-
nen. Vorbehalten bleibt die Auflösung einer Verbandsausgleichskasse gemäss Arti-
kel 60. 

4 Die Ausgleichskassen haben dem Bundesrat periodisch in einheitlicher, von ihm 
vorgeschriebener Form über ihre Geschäftsführung Bericht zu erstatten. Die Revi-
sions- und Kontrollstellen haben dem Bundesrat nach dessen Weisungen über die 
von ihnen gemäss Artikel 68 vorgenommenen Kassenrevisionen und Arbeitgeber-
kontrollen Bericht zu erstatten. Der Bundesrat veranlasst die Behebung festgestellter 
Mängel. 

5 Die Durchführungsorgane stellen dem Bundesrat jährlich die erforderlichen statisti-
schen Angaben zur Verfügung.297 

  

294 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

295 SR 830.1 
296 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
297 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
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Art. 73 Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenversicherung298 

1 Der Bundesrat ernennt eine Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung299, in welcher die Versicherten, die schweizeri-
schen Wirtschaftsverbände, die …300 Versicherungseinrichtungen, der Bund und die 
Kantone angemessen vertreten sein müssen. Die Kommission kann zur Behandlung 
besonderer Geschäfte Ausschüsse bilden. 

2 Der Kommission obliegt ausser den in diesem Gesetz ausdrücklich genannten Auf-
gaben die Begutachtung von Fragen über die Durchführung und Weiterentwicklung 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung zuhanden des Bundesrates. Der Bundes-
rat kann ihr weitere Aufgaben übertragen. Sie hat das Recht, dem Bundesrat von sich 
aus Anregungen zu unterbreiten.301 

Fünfter Abschnitt: … 

Art. 74–83302 

Sechster Abschnitt: Die Rechtspflege 

Art. 84303 Besondere Zuständigkeit 

Über Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Aus-
gleichskassen entscheidet in Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG304 das Ver-
sicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse. 

Art. 85305 

  

298 Bezeichnung gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969 
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

299 Bezeichnung gemäss Ziff. II Bst. a des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969 
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

300 Wort gestrichen durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40). 

301 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  
(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 

302 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40). 

303 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

304 SR 830.1 
305 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
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Art. 85bis 306 Eidgenössische Rekursbehörde 
1 Über Beschwerden von Personen im Ausland entscheidet in Abweichung von 
Artikel 58 Absatz 2 ATSG307 das Bundesverwaltungsgericht. Der Bundesrat kann 
vorsehen, dass diese Zuständigkeit dem Versicherungsgericht des Kantons zugewie-
sen wird, in welchem der Arbeitgeber des Versicherten seinen Wohnsitz oder Sitz 
hat.308 
2 Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos. Einer Partei, die sich mutwillig oder 
leichtsinnig verhält, können jedoch Kosten auferlegt werden.309 
3 Ergibt die Vorprüfung vor oder nach einem Schriftenwechsel, dass die Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, so 
kann ein Einzelrichter mit summarischer Begründung auf Nichteintreten oder Ab-
weisung erkennen.310 

Art. 86311 

Siebenter Abschnitt: Strafbestimmungen des ersten Teiles312 

Art. 87 Vergehen 

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 
oder einen anderen eine Leistung auf Grund dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht 
zukommt, 

wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der 
Beitragspflicht ganz oder teilweise entzieht, 

wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht, sie indessen 
dem vorgesehenen Zwecke entfremdet, 

wer die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine 
Stellung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil 
missbraucht, 

wer die ihm obliegende Meldepflicht (Art. 31 Abs. 1 ATSG313) verletzt,314 

  

306 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Mai 1978 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

307 SR 830.1 
308 Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
309 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des  
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

310 Fassung gemäss Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

311 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

312 Ab 1. Jan. 2007 sind die angedrohten Strafen und die Verjährungsfristen in Anwendung 
von Art. 333 Abs. 2-6 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom  
13. Dez. 2002 (AS 2006 3459) zu interpretieren beziehungsweise umzurechnen. 
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wer als Revisor oder Revisionsgehilfe die ihm bei der Durchführung einer Revision 
bzw. Kontrolle oder bei Abfassung oder Erstattung des Revisions- bzw. Kontroll-
berichtes obliegenden Pflichten in grober Weise verletzt, 

wer die Versichertennummer systematisch verwendet, ohne hiefür berechtigt zu 
sein,315 

wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen 
des Strafgesetzbuches316 vorliegt, mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft.317 

Art. 88318 Übertretungen 

Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt 
oder die Auskunft verweigert, 

wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf andere Weise verunmöglicht, 

wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt, 

wer bei der systematischen Verwendung der Versichertennummer keine Massnah-
men im Sinne von Artikel 50g Absatz 2 Buchstabe a trifft,319 

wird, sofern nicht ein Tatbestand von Artikel 87 erfüllt ist, mit Busse bestraft.320 

Art. 89 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Wird die Widerhandlung im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person, einer 
Personengesellschaft oder einer Einzelfirma begangen, so finden die Strafbestim-
mungen gemäss den Artikeln 87 und 88 auf die Personen Anwendung, welche für sie 
gehandelt haben oder hätten handeln sollen, jedoch in der Regel unter solidarischer 
Haftung der juristischen Person, der Personengesellschaft oder des Inhabers der Ein-
zelfirma für Busse und Kosten. 

2 Absatz 1 findet auch Anwendung auf Widerhandlungen, die im Betriebe einer Kör-
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts begangen werden. 

  

313 SR 830.1 
314 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
315 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
316 SR 311.0 
317 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
318 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
319 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
320 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer),  

in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
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Art. 90321 Zustellung von Urteilen und Einstellungsverfügungen 

Die Urteile sowie die Einstellungsverfügungen sind in vollständiger Ausfertigung 
unverzüglich zuzustellen: 

a. der Bundesanwaltschaft; 

b. der Ausgleichskasse, welche die strafbare Handlung angezeigt hatte. 

Art. 91322 Ordnungsbussen 

1 Wer Ordnungs- und Kontrollvorschriften verletzt, ohne dass die Verletzung gemäss 
Artikel 87 oder 88 unter Strafe gestellt ist, wird von der Ausgleichskasse nach vor-
ausgegangener Mahnung mit einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken belegt. Im 
Wiederholungsfall innert zweier Jahre kann eine Ordnungsbusse bis zu 5000 Fran-
ken ausgesprochen werden.323 

2 Die Bussenverfügung ist zu begründen. Sie kann mit Beschwerde angefochten wer-
den. 

Achter Abschnitt: Verschiedene Bestimmungen 

Art. 92324 

Art. 92a325 

Art. 93326 Meldungen an die Arbeitslosenversicherung 

Die Zentrale Ausgleichstelle gleicht die ihr gemeldeten Taggeldbezüge der Arbeits-
losenversicherung mit den ihr von den Ausgleichskassen gemeldeten Einträgen in 
den individuellen Konten ab. Stellt sie dabei fest, dass eine Person, die ein Taggeld 
der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die gleiche Periode ein Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit erzielt hat, so meldet sie dies von Amtes wegen der zuständigen 
Stelle der Arbeitslosenversicherung zur weiteren Abklärung. 

  

321 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

322 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057).  

323 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

324 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677; BBl 1999 4983). 
325 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) 

(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 
(Neue AHV-Versichertennummer), mit Wirkung seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; 
BBl 2006 501). 

326 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 
17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 
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Art. 94327 

Art. 95328 Kostenübernahme und Posttaxen 

1 Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung vergütet dem 
Bund die Kosten: 

a. der Verwaltung des Ausgleichsfonds; 

b. der Zentralen Ausgleichsstelle; sowie 

c. der in Artikel 62 Absatz 2 genannten Ausgleichskasse für die Durchführung 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Kosten für die Durchfüh-
rung der freiwilligen Versicherung werden nur bis zu demjenigen Betrag 
vergütet, welcher durch die Verwaltungskostenbeiträge nicht gedeckt 
ist.329 330 

1bis Der Ausgleichsfonds vergütet dem Bund überdies die weiteren Kosten, die ihm 
aus der Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung und einer allge-
meinen Information der Versicherten über die Beiträge und Leistungen der Versiche-
rung erwachsen. Der Bundesrat legt nach Anhörung des Verwaltungsrates des Aus-
gleichsfonds den Betrag fest, der für die Information der Versicherten verwendet 
werden darf.331 332 

2 Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung übernimmt die 
Posttaxen, die sich aus der Durchführung der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
ergeben. Sie werden der Post pauschal vergütet. Der Bundesrat erlässt Vorschriften 
über den Umfang der Pauschalfrankatur. 

3 Die Kosten, die der Zentralen Ausgleichsstelle bei der Durchführung des Bundes-
gesetzes vom 20. Juni 1952333 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft 
erwachsen, sowie die Aufwendungen für die Pauschalfrankatur werden nach Mass-
gabe der Artikel 18 Absatz 4 und 19 des genannten Gesetzes gedeckt.334 

  

327 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

328 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, in Kraft seit 1. Jan. 1954 
(AS 1954 211; BBl 1953 II 81). 

329 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1).  

330 Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983).  

331 Deutsche Fassung von der Redaktionskommission der BVers berichtigt  
[Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10]. 

332 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

333 SR 836.1 
334 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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Art. 95a335 

Art. 96336 

Art. 97337 Entzug der aufschiebenden Wirkung 

Die Ausgleichskasse kann in ihrer Verfügung einer allfälligen Beschwerde die auf-
schiebende Wirkung entziehen, auch wenn die Verfügung auf eine Geldleistung 
gerichtet ist; im Übrigen gilt Artikel 55 Absätze 2–4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 20. Dezember 1968338. 

Art. 98339 

Art. 99340 

Art. 100341 

Art. 101342 

Art. 101bis 343 Beiträge zur Förderung der Altershilfe 

1 Die Versicherung kann gesamtschweizerisch tätigen gemeinnützigen privaten 
Institutionen Beiträge an die Personal- und Organisationskosten für die Durchfüh-
rung folgender Aufgaben zugunsten Betagter gewähren:344 

  

335 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; 
BBl 1990 II 1). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den  
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

336 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

337 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

338 SR 172.021 
339 Aufgehoben durch Art. 18 des BG vom 19. März 1965 über Ergänzungsleistungen zur 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [AS 1965 537]. 
340 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 13 des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227;  

BBl 1991 III 1). 
341 Aufgehoben durch Ziff. II 409 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung  

kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 
342 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 
343 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
344 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). Siehe auch die UeB dieser Änd. am 
Ende dieses Textes. 
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a. Beratung, Betreuung und Beschäftigung; 

b. Kurse, die der Erhaltung oder Verbesserung der geistigen oder körperlichen 
Fähigkeiten, der Selbstsorge sowie der Herstellung des Kontaktes mit der 
Umwelt dienen; 

c.345 Koordinations- und Entwicklungsaufgaben; 

d.346 Weiterbildung von Hilfspersonal. 

2 Die Beitragsgewährung erfolgt mittels Leistungsverträgen. Der Bundesrat bestimmt 
die Subventionskriterien und setzt die Höchstgrenzen der Beiträge fest. Er kann 
deren Ausrichtung von weiteren Voraussetzungen abhängig machen oder mit Auf-
lagen verbinden. Das zuständige Bundesamt schliesst die Leistungsverträge ab und 
regelt die Berechnung der Beiträge sowie die Einzelheiten der Anspruchsvorausset-
zungen.347 

3 …348 

4 Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von 
Absatz 1 gewährt werden, richtet die Versicherung keine Beiträge aus. 

Art. 101ter 349 

Zweiter Teil: Die Finanzierung 

Erster Abschnitt: Die Aufbringung der Mittel 

Art. 102350 Grundsatz351 

1 Die Leistungen der Alters- und Hinterlassenenversicherung werden finanziert 
durch: 

  

345 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

346 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

347 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

348 Aufgehoben durch Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

349 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3475; BBl 2002 803).  
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 107 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

350 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
351 Fassung gemäss Ziff. II Bst. c des BG vom 4. Okt. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1969  

(AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
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a. die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber; 

b.352 Beitrag des Bundes; 

c. die Zinsen des Ausgleichsfonds; 

d.353 die Einnahmen aus dem Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

2 Die Hilflosenentschädigung wird ausschliesslich durch den Bund finanziert.354 

Art. 103355 Bundesbeitrag 

1 Der Bundesbeitrag beläuft sich auf 19,55 Prozent der jährlichen Ausgaben der 
Versicherung; davon wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Arti-
kel 102 Absatz 2 abgezogen.356 

2 Zusätzlich überweist der Bund der Versicherung den Ertrag aus der Spielbanken-
abgabe. 

Art. 104357 Deckung des Bundesbeitrages 

1 Der Bund leistet seinen Beitrag vorab aus dem Ertrag der Abgaben auf Tabak und 
gebrannten Wassern. Er entnimmt ihn der Rückstellung nach Artikel 111. 

2 Der Rest wird aus allgemeinen Mitteln gedeckt. 

Art. 105 und 106358 

  

352 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002 2004; BBl 1981 III 737).  

353 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002 2004; BBl 1981 III 737). 

354 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). 
Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

355 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). Siehe auch die UeB dieser Änd. am 
Ende dieses Textes. 

356 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 22. Juni 2007 über den Übergang zur Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in 
Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; BBl 2007 645). 

357 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2002 2004; BBl 1981 III 737). 

358 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 
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Zweiter Abschnitt: 
Der Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Art. 107 Bildung 

1 Unter der Bezeichnung Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung wird ein selbstständiger Fonds gebildet, dem alle Einnahmen gemäss Arti-
kel 102 gutgeschrieben und alle Leistungen gemäss dem ersten Teil, dritter Ab-
schnitt, sowie die Ausgaben auf Grund des Regresses nach den Artikeln 72–75 
ATSG359 und die Zuschüsse gemäss Artikel 69 Absatz 2 dieses Gesetzes belastet 
werden.360 

2 Der Bund leistet seinen Beitrag monatlich an den Ausgleichsfonds.361 

3 Der Ausgleichsfonds darf in der Regel nicht unter den Betrag einer Jahresausgabe 
sinken.362 

Art. 108 Anlage und Rechnungsführung 

1 Die Aktiven des Ausgleichsfonds sind so anzulegen, dass ihre Sicherheit sowie ein 
marktkonformer Ertrag gewährleistet sind. Es sind jederzeit genügend Barmittel 
bereitzuhalten, damit den Ausgleichskassen die Abrechnungssaldi zu ihren Gunsten 
vergütet und ihnen Vorschüsse gewährt werden können.363 

2 Die Jahresrechnung, die Bilanz und der detaillierte Vermögensausweis sind zu ver-
öffentlichen. 

Art. 109 Verwaltung 

1 Der Bundesrat ernennt auf Antrag der Eidgenössischen Kommission für die Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung einen Verwaltungsrat von elf Mitglie-
dern. Den Versicherten, den schweizerischen Wirtschaftsverbänden und dem Bund 
ist eine angemessene Vertretung zu gewähren.364 Der Verwaltungsrat entscheidet 
über die Anlage der Mittel des Ausgleichsfonds, überwacht die Ausführung seiner 
Beschlüsse und legt die Rechnung ab. Er kann zur Durchführung oder Überwachung 
einzelner Geschäfte oder Arten von Geschäften Ausschüsse ernennen. 

  

359 SR 830.1 
360 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
361 Fassung gemäss Ziff. II 24 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

362 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1968 (AS 1969 111; BBl 1968 I 602). Fassung 
gemäss Ziff. I des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973  
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

363 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2000, in Kraft seit 1. Febr. 2001  
(AS 2001 292 293; BBl 2000 3971). 

364 Fassung erster und zweiter Satz gemäss Anhang Ziff. II 5 des BG vom 20. März 2008 
(Neuordnung der ausserparlamentarischen Kommissionen), in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2008 5941 5944; BBl 2007 6641). 
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2 Der Bundesrat erlässt ein Geschäftsreglement, das die Tätigkeit des Verwaltungs-
rates und seiner Ausschüsse, die Sekretariatsführung und den Vollzug seiner Be-
schlüsse regelt. 

Art. 110365 Steuerfreiheit 

Für den Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung gilt die Steuer-
freiheit nach Artikel 80 ATSG366; vorbehalten bleibt die Erhebung von Vermögens-
steuern für Grundeigentum, das keine notwendige und unmittelbare Beziehung zur 
Verwaltungstätigkeit des Ausgleichsfonds hat. 

Dritter Abschnitt:  Die Rückstellung des Bundes367 

Art. 111368 

Die Erträge aus der Belastung des Tabaks und der gebrannten Wasser werden lau-
fend der Rückstellung des Bundes für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung gutgeschrieben. Die Rückstellung wird nicht verzinst. 

Art. 112369 

Vierter Abschnitt: … 

Art. 113–153370 

  

365 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

366 SR 830.1 
367 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
368 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
369 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963 (AS 1964 285; BBl 1963 II 517). 
370 Aufgehoben durch Art. 46 Bst. a des BG vom 21. März 1969 über die Tabakbesteuerung 

(SR 641.31). 
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Dritter Teil:371 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 153a372 

1 Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/71373 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch: 

a. das Abkommen vom 21. Juni 1999374 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-
gliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) in 
der Fassung des Protokolls vom 26. Oktober 2004375 über die Ausdehnung 
des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, sein An-
hang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72376 in ihrer ange-
passten Fassung; 

b.377 das Übereinkommen vom 4. Januar 1960378 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation in der Fassung des Abkommens vom 21. Juni 2001 
zur Änderung des Übereinkommens, sein Anhang K und Anlage 2 zu An-
hang K sowie die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer ange-
passten Fassung. 

2 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die das 
in Absatz 1 Buchstabe a genannte Abkommen gilt. 

  

371 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701 722;  
BBl 1999 6128). 

372 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 6 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

373 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der  
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren  
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils 
gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (SR 0.831.109.268.1) bzw. des  
revidierten EFTA-Übereinkommens. 

374 SR 0.142.112.681 
375 AS 2006 995 
376 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der  
Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeits-
abkommens (SR 0.831.109.268.11) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. 

377 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
378 SR 0.632.31 
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Vierter Teil:379 Schlussbestimmungen 

Art. 154 Inkrafttreten und Vollzug 

1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft. Der Bundesrat ist befugt, nach Auf-
nahme des Gesetzes in die eidgenössische Gesetzessammlung einzelne Bestimmun-
gen organisatorischer Natur380 schon vor dem 1. Januar 1948 in Kraft zu setzen. 

2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiezu erforderlichen 
Verordnungen. 

Art. 155381 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 28. Juni 1974382 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977383 

(9. AHV-Revision) 

a.  Erste Anpassung der Renten durch den Bundesrat384 
1 Die erste Rentenanpassung erfolgt, nachdem der Landesindex der Konsumenten-
preise den Stand von 175,5 Punkten erreicht hat. In diesem Zeitpunkt wird der Ren-
tenindex nach Artikel 33ter Absatz 2 AHVG auf 100 Punkte gesetzt, ebenso seine 
Komponenten Preisindex und Lohnindex.385 

2 Der Mindestbetrag der vollen einfachen Altersrente nach Artikel 34 Absatz 2 
AHVG ist alsdann auf den nächstmöglichen Zeitpunkt auf 550 Franken festzusetzen. 
Bis dahin setzt der Bundesrat den Aufwertungsfaktor nach Artikel 30 Absatz 4 jähr-
lich auf Grund des Indexstandes von 167,5 fest. 

  

379 Ursprünglich Dritter Teil. 
380 Siehe Art. 1 des BRB vom 28. Juli 1947 über Massnahmen zur Einführung der Alters- und 

Hinterlassenenversicherung [AS 63 895]. 
381 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 

Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 

382 AS 1974 1589. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452;  
BBl 2007 6121). 

383 AS 1978 391 III 1; BBl 1976 III 1 
384 Diese Anpassung erfolgte auf 1. Jan. 1980 [Art. 2 der V vom 17. Sept. 1979 über die 

vollständige Inkraftsetzung der 9. AHV-Revision – AS 1979 1365]. 
385 Diese Anpassung erfolgte auf 1. Jan. 1980 [Art. 2 der V vom 17. Sept. 1979 über die 

vollständige Inkraftsetzung der 9. AHV-Revision – AS 1979 1365]. 
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3 Frühestens auf den gleichen Zeitpunkt kann er auch die Einkommensgrenzen nach 
Artikel 42 Absatz 1 AHVG und Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 
19. März 1965386 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung (ELG) sowie die sinkende Skala nach Artikel 6 und 8 AHVG 
entsprechend anpassen. 

b.–d. …387 

e.388  Anwendung des Rückgriffs auf haftpflichtige Dritte 

Die Artikel 72–75 ATSG389 gelten für Fälle, in denen das ersatzbegründende Ereig-
nis nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen eingetreten ist. 

f.  Anwendung des neuen Artikels 30 Absätze 2 und 2bis AHVG 

Artikel 30 Absätze 2 und 2bis AHVG390 gilt für die nach seinem Inkrafttreten neu 
entstehenden Renten. Für die in diesem Zeitpunkt laufenden Renten gelten die bishe-
rigen Bestimmungen weiterhin, selbst wenn die Rentenart ändert. 

g.  … 391 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 20. März 1981392 

Schlussbestimmung gemäss Änderung vom 7. Oktober 1983393 

  

386 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 
1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685 Ziff. I 5 701 Ziff. I 6 
3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8,  2007 5259 ch. IV.  
RO 2007 6055 art. 35]SR 831.30 

387 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 

388 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

389 SR 830.1 
390 SR 831.10 
391 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
392 SR 832.20 Anhang Ziff. 2. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur 

formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 
3452; BBl 2007 6121). 

393 AS 1984 100. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452;  
BBl 2007 6121). 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994  
(10. AHV-Revision)394 

a.  Unterstellung unter die Versicherungspflicht 
1 Für Personen, die nach dem bisherigen Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c versichert 
sind, gilt weiterhin altes Recht. Sie können jedoch erklären, dass sie nach dem neuen 
Recht behandelt werden wollen. Bei einem Arbeitgeberwechsel gilt neues Recht. 

2 Personen nach Artikel 1 Absatz 3, die weniger als drei Jahre nicht versichert waren, 
können im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber innert eines Jahres seit Inkrafttreten 
dieser Gesetzesänderung der Versicherung beitreten. 

b.  … 395 

c.  Einführung des neuen Rentensystems 
1 Die neuen Bestimmungen gelten für alle Renten, auf die der Anspruch nach dem 
31. Dezember 1996 entsteht. Sie gelten auch für laufende einfache Altersrenten von 
Personen, deren Ehegatte nach dem 31. Dezember 1996 einen Anspruch auf eine 
Altersrente erwirbt oder deren Ehe nach diesem Zeitpunkt geschieden wird. 

2 Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und geschiedenen Personen, 
die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, wird eine Übergangsgutschrift berücksich-
tigt, wenn ihnen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- oder Betreuungs-
gutschriften angerechnet werden konnten. 

3 Die Übergangsgutschrift entspricht der Höhe der halben Erziehungsgutschrift. Sie 
wird wie folgt abgestuft: 

Jahrgang Übergangsgutschrift in der Höhe 
der halben Erziehungsgutschrift für 

1945 und älter 16 Jahre 
1946 14 Jahre 
1947 12 Jahre 
1948 10 Jahre 
1949   8 Jahre 
1950   6 Jahre 
1951   4 Jahre 
1952   2 Jahre 

 

Die Übergangsgutschrift darf jedoch höchstens für die Anzahl der Jahre angerechnet 
werden, welche für die Festsetzung der Rentenskala der rentenberechtigten Person 
berücksichtigt werden. 

  

394 AS 1996 2466 Ziff. II 1; BBl 1990 II 1 
395 Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
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4 Bei der Berechnung der Altersrente von geschiedenen Personen wird Arti-
kel 29quinquies Absatz 3 auch angewendet, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 1997 
geschieden wurde. 

5 Laufende Ehepaar-Altersrenten werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung nach folgenden Grundsätzen durch Altersrenten nach neuem 
Recht ersetzt: 

a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 

b. Jedem Ehegatten wird die Hälfte des bisherigen für die Ehepaarrente mass-
gebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens angerechnet. 

c. Jedem Ehegatten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3 angerech-
net. 

6 Falls dies für das Ehepaar höhere Renten ergibt, kann eine Ehefrau ab dem 
1. Januar 1997 verlangen, dass die Ehepaarrente ihres Mannes nach den Grundsätzen 
von Absatz 5 durch zwei einfache Renten ersetzt wird, und dass ihre Rente aufgrund 
der Rentenskala, die sich aus ihrer Beitragsdauer ergibt, festgesetzt wird. 

7 Laufende einfache Altersrenten an Verwitwete und Renten an geschiedene Perso-
nen, die unter Berücksichtigung der Einkommen von Mann und Frau festgesetzt 
worden sind, werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung nach 
folgenden Grundsätzen durch Altersrenten nach neuem Recht ersetzt: 

a. Die bisherige Rentenskala wird beibehalten. 

b. Das für die bisherige Rente massgebende durchschnittliche Jahreseinkom-
men wird halbiert. 

c. Den Berechtigten wird eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3 angerech-
net. 

d. Verwitwete Personen erhalten einen Zuschlag gemäss Artikel 35bis. 

8 Artikel 31 gilt auch für Altersrenten an verwitwete und geschiedene Personen, die 
nach altem Recht festgesetzt wurden, wenn dies zu einer höheren Rente führt. Er ist 
sinngemäss anwendbar auf Renten, die infolge Scheidung oder Wiederverheiratung 
unter dem alten Recht neu festgesetzt werden mussten. Die höheren Renten werden 
jedoch nur auf Antrag und ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung ausgerich-
tet. 

9 Geschiedene Personen, deren bisherige einfache Altersrente ausschliesslich auf-
grund ihrer eigenen Einkommen und ohne Berücksichtigung von Erziehungsgut-
schriften festgesetzt wurde, erhalten vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Geset-
zesänderung eine Übergangsgutschrift gemäss Absatz 3. 

10 Die neuen massgebenden Einkommen dürfen nicht zu tieferen Leistungen führen. 
Der Bundesrat erlässt dafür Berechnungsvorschriften. 
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d.  Erhöhung des Rentenalters der Frauen und Einführung 
des Rentenvorbezuges 
1 Das Rentenalter der Frau wird vier Jahre nach Inkrafttreten der zehnten AHV-Revi-
sion auf 63 Jahre und acht Jahre nach dem Inkrafttreten auf 64 Jahre erhöht. 

2 Der Rentenvorbezug wird eingeführt: 

a. im Zeitpunkt des Inkrafttretens der zehnten AHV-Revision nach Vollendung 
des 64. Altersjahres für Männer; 

b. vier Jahre nach Inkrafttreten nach Vollendung des 63. Altersjahres für Män-
ner sowie des 62. Altersjahres für Frauen. 

3 Die Renten von Frauen, welche zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 
31. Dezember 2009 vom Rentenvorbezug Gebrauch machen, werden um die Hälfte 
des Kürzungssatzes gemäss Artikel 40 Absatz 3 gekürzt. 

e.  Aufhebung der Zusatzrente für die Ehefrau in der AHV 
1 Die untere Altersgrenze der Ehefrau für den Anspruch auf die Zusatzrente gemäss 
dem bisherigen Artikel 22bis Absatz 1 wird wie folgt angepasst: Für jedes Kalender-
jahr nach Inkrafttreten des neuen Artikels 22bis Absatz 1 wird die bisherige Grenze 
von 55 Jahren um ein Jahr erhöht. 

2 Hat ein Versicherter, der seine Altersrente vorbezieht, Anspruch auf eine Zusatz-
rente für seine Ehefrau, so ist die Zusatzrente nach Artikel 40 Absatz 3 zu kürzen. 

f.  Neue Bestimmungen über die Witwenrente und Einführung der  
Witwerrente 
1 Der Anspruch auf Witwenrenten für geschiedene Frauen, welche am 1. Januar 1997 
das 45. Altersjahr zurückgelegt haben, richtet sich nach den bisherigen Bestimmun-
gen, sofern kein Anspruch nach dem neuen Artikel 24a besteht. 

2 Sofern aufgrund der neuen Bestimmungen ein Leistungsanspruch entsteht, sind die 
Artikel 23–24a sowie 33 auch für Versicherungsfälle anwendbar, die vor dem 
1. Januar 1997 eingetreten sind. Die Leistungen werden jedoch nur auf Antrag und 
frühestens vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an ausgerichtet. 

g.  Weitergeltung des bisherigen Rechts 
1 Artikel 2 des Bundesbeschlusses vom 19. Juni 1992396 über Leistungsverbesserun-
gen in der AHV und der IV sowie ihre Finanzierung gilt für Renten, auf die der 
Anspruch vor dem 1. Januar 1997 entstanden ist, auch nach dem 31. Dezember 1995. 
Artikel 2 gilt sinngemäss auch für ledige Versicherte. 

2 Der bisherige Artikel 29bis Absatz 2 gilt für Beitragsjahre vor dem 1. Januar 1997 
auch für Renten, die nach dem Inkrafttreten der zehnten AHV-Revision festgesetzt 
werden. 

  

396 [AS 1992 1982, 1995 510 872 3517 Ziff. I 5] 
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3 Arbeitgeber, welche am 1. Januar 1997 die Renten gestützt auf Artikel 51 Absatz 2 
selbst an ihre Arbeitnehmer oder deren Hinterlassene ausbezahlt haben, können die 
Rentenauszahlungen auch weiterhin unter den bisherigen Voraussetzungen vorneh-
men. 

h.  Leistungen an Angehörige von Staaten ohne Sozialversicherungsabkommen 
mit der Schweiz 

Artikel 18 Absatz 2 gilt auch für Versicherungsfälle, die vor dem 1. Januar 1997 
eingetreten sind, sofern die AHV-Beiträge nicht rückvergütet worden sind. Ein 
Anspruch auf ordentliche Renten entsteht aber frühestens im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens. Artikel 18 Absatz 3 ist auf Personen anwendbar, denen noch keine AHV-
Beiträge rückvergütet worden sind und deren Rückvergütungsanspruch noch nicht 
verjährt ist. 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 19. März 1999397 

1 Der Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1985398 über den Beitrag des Bundes und der 
Kantone an die Finanzierung der Alters- und Hinterlassenenversicherung wird auf-
gehoben. 

2 …399 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. Juni 2000400 

1 Schweizer Bürger, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
leben und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes401 der freiwilligen Versicherung angehö-
ren, können ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes weiterhin angeschlossen bleiben. Die-
jenigen Personen, die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits 
vollendet haben, können die Versicherung bis zum Eintritt des ordentlichen Renten-
alters weiterführen. 

2 Schweizer Bürger, die in einem Staat ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft 
leben und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes402 der freiwilligen Ver-
sicherung angehören, können so lange versichert bleiben, als sie die Versicherungs-
bedingungen erfüllen. 

3 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige im Ausland 
werden auch nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes im bisherigen Betrag 
ausgerichtet, solange sie die einkommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen. 

  

397 AS 1999 2374 Ziff. I 9 2385 Abs. 2 Ziff. 2 Bst. d; BBl 1999 4 
398 [AS 1985 2006, 1996 3441] 
399 Aufgehoben durch Ziff. I 12 des BG vom 19. Dez. 2003 über das Entlastungsprogramm 

2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1633 1647; BBl 2003 5615). 
400 AS 2000 2677 2682; BBl 1999 4983 
401 In Kraft seit dem 1. April 2001. 
402 In Kraft seit dem 1. April 2001. 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 2001403 

1 Personen, die in Island, Liechtenstein oder Norwegen leben und bei Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im 
Abkommen vom 21. Juni 2001404 zur Änderung des Übereinkommens zur Errich-
tung der Europäischen Freihandelsassoziation der freiwilligen Versicherung angehö-
ren, können ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 14. Dezember 2001405 weiterhin 
angeschlossen bleiben. Personen, die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieser 
Änderung bereits vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in 
das ordentliche Rentenalter weiterführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen an schweizerische Staatsangehörige in Island, Liech-
tenstein oder Norwegen werden auch nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 
14. Dezember 2001 im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die einkommensmäs-
sigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

Schlussbestimmung zur Änderung vom 19. Dezember 2003406 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 2004407 

1 Personen, die in der Tschechischen Republik, in Estland, Zypern, Lettland, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slowenien oder in der Slowakischen Republik leben und bei 
Inkrafttreten des Protokolls vom 26. Oktober 2004408 über die Ausdehnung des 
Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten der freiwilligen Versi-
cherung angehören, können ihr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls 
während höchstens sechs aufeinander folgender Jahre weiterhin angeschlossen 
bleiben. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Änderung das 50. Altersjahr bereits 
vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in das ordentliche 
Rentenalter weiterführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige in der Tschechi-
schen Republik, in Estland, Zypern, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowe-
nien und in der Slowakischen Republik werden auch nach Inkrafttreten des Proto-
kolls vom 26. Oktober 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf 
die neuen EG-Mitgliedstaaten im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die Emp-
fänger die einkommensmässigen Voraussetzungen dafür erfüllen. 

  

403 AS 2002 685; BBl 2001 4963 
404 SR 0.632.31; BBl 2001 5028 
405 In Kraft seit dem 1. Juni 2002. 
406 AS 2004 1633. Aufgehoben durch Ziff. II 39 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 

Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452;  
BBl 2007 6121). 

407 AS 2006 979; BBl 2004 5891 6565 
408 AS 2006 995 
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Schlussbestimmungen zur Änderung vom 23. Juni 2006409 

1 Allen Personen, denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung Versicher-
tennummern nach bisherigem Recht zugeteilt sind, wird eine neue Versicherten-
nummer zugeteilt. 

2 Der Bundesrat regelt die Fälle, in denen nach dem Inkrafttreten dieser Änderung 
eine Versichertennummer nach bisherigem Recht zugewiesen werden kann. 

3 Stellen und Institutionen, welche die Voraussetzungen zur systematischen Verwen-
dung der Versichertennummer nach neuem Recht nicht erfüllen, dürfen die Versi-
chertennummer nach bisherigem Recht noch fünf Jahre weiter verwenden. 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 6. Oktober 2006410 

1 Bis zum Inkrafttreten einer kantonalen Finanzierungsregelung für die Hilfe 
und Pflege zu Hause setzen die Kantone den Subventionsbetrag an gemeinnützige 
private Institutionen (Spitex-Träger), die nach Artikel 101bis bisherigen Rechts 
AHV-Subventionen erhielten, auf Grund der Löhne des Vorjahres und des mass-
gebenden Prozentsatzes für die Beitragshöhe im Kalenderjahr vor Inkrafttreten des 
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006411 über die Schaffung und die Änderung von 
Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) fest. Sie bezahlen zudem pro Aufenthaltstag im Tages-
heim dreissig Franken und pro ausgelieferte Mahlzeit einen Franken. 

2 …412 

  

409 AS 2007 5259; BBl 2006 501 
410 AS 2007 5779; BBl 2005 6029 
411 AS 2007 5779 
412 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 22. Juni 2007 über den Übergang zur Neugestal-

tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; BBl 2007 645). 



Alters- und Hinterlassenenversicherung 

70 

831.10 

Anhang 

Tarif der Tabakzölle413 

  

413 Aufgehoben durch Art. 46 Bst. a des BG vom 21. März 1969 über die Tabakbesteuerung 
(SR 641.31). 
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Vorwort 

Die seit 1. Januar 1997 gültige Wegleitung über die Renten (RWL), 
Band 1, wurde bereits durch fünf Nachträge ergänzt. Am 1. Juni 
2002 traten die Bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU in Kraft und am 1. Januar 2003 tritt auch das Bundesgesetz 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in 
Kraft, welches u.a. die Verzugszinspflicht auf Leistungen einführt 
(vgl. Ziffer 10.6.3 RWL). Aus diesen und auch aus technischen 
Gründen wird per 1. Januar 2003 eine neue Ausgabe des 1. Bandes 
aufgelegt, welche die bisherige Fassung ersetzt. Die Wegleitung 
wurde redaktionell überarbeitet und die Randziffern neu nummeriert. 

Gelangten AHV-Renten bei rechtzeitiger Anmeldung erst nach Ab-
lauf von fünf Jahren seit der Entstehung des Rentenanspruchs zur 
Auszahlung, so waren die Akten bisher dem BSV zu unterbreiten 
(Rz 10116 der RWL, gültig bis 2002). Diese Bestimmung wird ab 
2003 aufgehoben. 

Das Kreisschreiben über das Verfahren zur Rentenfestsetzung in 
der AHV/IV (KSBIL), gültig ab 1. Juni 2002, wurde noch nicht in 
diese Neuauflage integriert, weil weitere Erfahrungen abzuwarten 
sind. Das KSBIL wird weiterhin separat in der elektronischen Fas-
sung im AHV-Intranet und im Internet unter 
www.sozialversicherungen.admin.ch geführt (AHV – Grundlagen 
AHV – Weisungen Renten). 

Die neue RWL Band 1 ist in den bestehenden grünen Ordner ein-
zufügen und der vollständig auszuwechselnde bisherige Band 1 ist 
in den dafür mitgelieferten schwarzen Ordner abzulegen. 

Künftige Änderungen und Ergänzungen können wie üblich durch die 
Lieferung von Ersatzseiten eingefügt werden. 

http://www.sozialversicherungen.admin.ch/
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Vorwort 

Der vorliegende Nachtrag 1 enthält die Ersatzseiten mit den auf den 
1. Januar 2004 in Kraft tretenden Änderungen. Die Ersatzseiten sind 
jeweils unten rechts mit dem Datum der Auswechslung gekenn-
zeichnet. Ausserdem wird auf die einzelnen Änderungen mit einem 
Vermerk 1/04 unter jeder betreffenden Randziffer hingewiesen. Die 
ausgewechselten Loseblätter sind in dem dafür vorgesehenen 
schwarzen Ordner systematisch abzulegen. 

Die wesentlichsten Änderungen sind auf das Inkrafttreten der 4. IV-
Revision am 1. Januar 2004 zurückzuführen. Erwähnenswert ist die 
Einführung der Dreiviertels-Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad 
von 60–69 Prozent, die Überführung der Härtefallrenten in die Er-
gänzungsleistungen, die Aufhebung der IV-Zusatzrenten und die 
Einführung der Hilflosenentschädigung der IV für Versicherte, die 
wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit zu Hause leben und 
dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. 

Im Übrigen enthält der vorliegende Nachtrag Ergänzungen, inhalt-
liche Präzisierungen oder redaktionelle Verbesserungen, die auf-
grund der Rechtsprechung des EVG oder der in der Praxis gesam-
melten Erfahrungen notwendig wurden. 
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Vorwort 

Der vorliegende Nachtrag 2 enthält die Ersatzseiten mit den auf den 
1. Januar 2005 in Kraft tretenden Änderungen. Die Ersatzseiten sind 
jeweils unten rechts mit dem Datum der Auswechslung gekenn-
zeichnet. Ausserdem wird auf die einzelnen Änderungen mit einem 
Vermerk 1/05 unter jeder betreffenden Randziffer hingewiesen. Die 
ausgewechselten Loseblätter sind in dem dafür vorgesehenen 
schwarzen Ordner systematisch abzulegen. 

Der vorliegende Nachtrag enthält Ergänzungen, inhaltliche Präzisie-
rungen oder redaktionelle Verbesserungen, die aufgrund der Recht-
sprechung des EVG oder der in der Praxis gesammelten Erfahrun-
gen notwendig wurden. 
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Vorwort 

Der vorliegende Nachtrag 3 enthält die Ersatzseiten mit den auf den 
1. Januar 2006 in Kraft tretenden Änderungen. Die Ersatzseiten sind 
jeweils unten rechts mit dem Datum der Auswechslung gekenn-
zeichnet. Ausserdem wird auf die einzelnen Änderungen mit einem 
Vermerk 1/06 unter jeder betreffenden Randziffer hingewiesen. Die 
ausgewechselten Loseblätter sind in dem dafür vorgesehenen 
schwarzen Ordner systematisch abzulegen. 

Der vorliegende Nachtrag enthält Ergänzungen, inhaltliche Präzi-
sierungen oder redaktionelle Verbesserungen, die aufgrund der 
Rechtsprechung des EVG oder der in der Praxis gesammelten Er-
fahrungen notwendig wurden. 



6 

Vorwort zum Nachtrag 4, gültig ab 1. Januar 2007 

Die wesentlichsten Änderungen sind auf das Inkrafttreten des neuen 
Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichge-
schlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG) am 1. Januar 
2007 zurückzuführen. Die Änderungen werden in einem separaten 
Kapitel (vgl. Ziffer 3.13) behandelt. Zu beachten ist auch die dies-
bezügliche Einführung von vier neuen Zivilstands-Codes (vgl. An-
hang IV, Feld 11). 

Im Übrigen enthält der vorliegende Nachtrag Ergänzungen, inhalt-
liche Präzisierungen oder redaktionelle Verbesserungen, die auf-
grund der Rechtsprechung des EVG oder der in der Praxis gesam-
melten Erfahrungen notwendig wurden. 
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1. Das Anmeldeverfahren 

1.1 Mitwirkung der Zivilstandsämter 

1001 Die kantonalen Ausgleichskassen geben den Zivilstands-
ämtern das Merkblatt 3.03 der AHV-Informationsstelle in 
genügender Anzahl ab, welches die Hinterbliebenen über 
mögliche Rentenansprüche und deren Geltendmachung 
informiert. 

1.2 Mitwirkung der Arbeitgeber 

1002 Die Ausgleichskassen fordern die angeschlossenen Arbeit-
geber auf, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bzw. 
deren Hinterlassene 
– bei Invalidität 
– beim Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze 
– beim Vorbezug der Altersrente 
– beim Tod 
auf die Leistungen der AHV und IV und die Form der Gel-
tendmachung aufmerksam zu machen. 

1.3 Geltendmachung von AHV-Leistungen 

1003 Wer eine Rente oder Hilflosenentschädigung der AHV 
beansprucht, meldet sich bei der zuständigen Ausgleichs-
kasse an (ZAK 1975 S. 377). 

1.4 Legitimation zur Anmeldung 

1.4.1 Im allgemeinen 

1101 Zur Geltendmachung des Anspruchs auf eine Rente oder 
Hilflosenentschädigung der AHV ist grundsätzlich die leis-
tungsberechtigte Person befugt. Ist diese unmündig 
(Art. 14 ZGB) oder entmündigt (Art. 369–372 ZGB), so 
muss der Anspruch durch die gesetzliche Vertretung 
(Art. 407 ZGB) angemeldet werden. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a14.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a369.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a407.html
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1102 Für die versicherte Person können ferner ihr Ehegatte, ihre 
Verwandten in auf- oder absteigender Linie (Eltern, Gross-
eltern, Kinder und Grosskinder) und die Geschwister han-
deln, ungeachtet dessen, ob sie die versicherte Person 
unterstützen oder nicht. 

1103 Schliesslich sind auch andere Personen und Behörden zur 
Anmeldung befugt, welche die leistungsberechtigte Person 
regelmässig unterstützen oder dauernd fürsorgerisch be-
treuen. 

1104 Dritte oder Behörden, welche diese Person nur gelegent-
lich unterstützen oder ihr nur in bestimmten Belangen bei-
stehen, können dagegen die Ansprüche für sie nicht gel-
tend machen. Auch Private, Institutionen oder Behörden, 
die Leistungen erbringen, auf welche die leistungsberech-
tigte Person einen Rechtsanspruch hat, sind zur Anmel-
dung nicht legitimiert (z.B. Pensionskassen und Kranken-
kassen). 

1.4.2 Beim Vorbezug der Altersrente 

1105 Zur Geltendmachung des vorbezogenen Anspruchs auf 
eine Altersrente ist grundsätzlich nur die leistungsberech-
tigte Person befugt. 

1106 Ist diese Person entmündigt (Art. 369–372 ZGB), so muss 
der Vorbezug durch die gesetzliche Vertretung (Art. 407 
ZGB) angemeldet werden. 

1.4.3 Anmeldeformulare 

1107 Für die Anmeldung zum Bezuge von AHV-Leistungen 
stehen folgende Formulare zur Verfügung 
– für Altersrenten Formular (318.370) 
– für Hinterlassenenrenten Formular (318.371) 
– für Hilflosenentschädigungen der AHV Formu-

lar (318.267). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a369.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a407.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a407.html
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1.5 Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung beim 
Vorbezug 

1108 Der Rentenvorbezug kann nicht rückwirkend geltend ge-
macht werden (Art. 67 Abs. 1bis AHVV). 

1109 Die Anmeldung muss deshalb bei der zuständigen Aus-
gleichskasse spätestens im Monat der Vollendung des für 
den Vorbezug massgebenden Altersjahres geltend ge-
macht werden. 

1.6 Beilagen zur Anmeldung 

1.6.1 Im allgemeinen 

1201 Die leistungsberechtigte Person hat ihre Angaben zu be-
legen. 

1202 Handelt es sich um Tatsachen, die in öffentlichen Regis-
tern verurkundet oder festgehalten sind, so kann die Aus-
gleichskasse beim Fehlen von Ausweisschriften eine sol-
che Unterlage einsehen oder sich daraus Auszüge be-
schaffen. 

1.6.2 Im einzelnen 

1203 Die leistungsberechtigten Personen haben der Anmeldung 
jeweils amtliche Ausweisschriften beizulegen, aus denen 
die Personalien ersichtlich sein müssen. Im weitern sind 
der Anmeldung beizulegen 

1204 – sämtliche Versicherungsausweise; 

1205 – Markenhefte der leistungsberechtigten Person; 

1206 – Ausbildungsbescheinigungen und Belege von Lehr-
anstalten oder Arbeitgebern. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
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1.6.3 Ergänzungsblätter 

1207 Werden für Pflege- und Stiefkinder Waisenrenten oder Kin-
derrenten zu Altersrenten beansprucht, so ist zusätzlich 
zum Anmeldeformular das Ergänzungsblatt 2 (Formu-
lar 318.275) einzureichen. 

1208 Das Ergänzungsblatt R (Formular 318.273.01) gelangt zur 
Anwendung, wenn Hinweise dafür bestehen, dass der 
Todesfall auf ein Unfallereignis zurückzuführen ist. 

1.6.4 Vollmacht bei Geltendmachung einer Hilflosen-
entschädigung 

1209 In der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung der AHV 
(Formular 318.267) ist eine Vollmacht enthalten, mit wel-
cher die versicherte Person alle in Betracht fallenden Per-
sonen und Stellen ermächtigt, den zuständigen Aus-
gleichskassen und IV-Stellen die für die Abklärung des 
Anspruchs und für die Durchführung des Rückgriffs auf 
haftpflichtige Dritte erforderlichen Auskünfte zu geben 
(Art. 28 Abs. 3 ATSG). 

1210 Ist die versicherte Person urteilsunfähig, so kann ihre ge-
setzliche Vertretung andere Personen gegenüber den 
Ausgleichskassen und IV-Stellen von der Schweigepflicht 
befreien, soweit dies zur Abklärung des Anspruchs oder für 
den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte erforderlich ist. Ist für 
eine urteilsunfähige versicherte Person keine gesetzliche 
Vertretung bestimmt, so steht diese Befugnis auch der be-
treuenden Person zu, nicht jedoch Behörden, selbst wenn 
diese zur Anmeldung berechtigt sind. 

1.7 Registrierung der Anmeldung 

1211 Die Ausgleichskasse hat auf dem Anmeldeformular das 
Datum der Einreichung anzubringen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a28.html


30 

1.8 Prüfung unter Inanspruchnahme der zentralen 
Register 

1301 Die Anmeldung ist anhand des zentralen Renten- oder 
Versichertenregisters zu prüfen, welches Auskunft gibt, ob 
für eine bestimmte Person  
– laufende Renten und Hilflosenentschädigungen 
– nach der letzten allgemeinen Rentenerhöhung erlo-

schene Renten und Hilflosenentschädigungen 
– vom 1. Januar 1982 bis 31. Dezember 1996 zugespro-

chene einmalige Witwenabfindungen 
erbracht werden oder wurden.  

1302 Im weiteren geben die Register Auskunft über 
– das Splitting bei Scheidung 
– einen früher durchgeführten Zusammenruf der IK 
– Doppelauszahlungen. 

1.9 Für die Geltendmachung von IV-Leistungen 

1303 Für die Geltendmachung von Leistungen der IV sind die 
Bestimmungen des Kreisschreibens über das Verfahren in 
der Invalidenversicherung (KSVI) massgebend. 

1304 Von den amtlichen Ausweisschriften, die der Prüfung der 
Personalien dienten (Niederlassungsbewilligung, Familien-
büchlein, Ausländerausweis etc.) ist bei ausländischen 
Staatsangehörigen vom Ausländerausweis stets eine 
Kopie im Rentendossier aufzubewahren (Rz 46 des Kreis-
schreibens über die Quellensteuer). Die IV-Stelle hat bei 
der Überprüfung der Personalien bei ausländischen Staat-
angehörigen in jedem Fall eine Kopie des Ausländeraus-
weises zu erstellen und der Ausgleichskasse mit der An-
meldung zuzustellen. 

1.10 Rückzug der Anmeldung 

1305 Die versicherte Person oder ihre Vertretung kann die An-
meldung zurückziehen, sofern nicht schutzwürdige Interes-
sen der versicherten Person selbst oder anderer beteiligter 



31 

Personen dem entgegenstehen. Die Rückzugserklärung 
muss schriftlich und vorbehaltlos erfolgen. 

1.11 Verzicht auf Leistungen 

1306 Auf Leistungen der AHV und der IV kann grundsätzlich 
verzichtet werden. Ein Verzicht ist nichtig, sofern schutz-
würdige Interessen von anderen Personen, von Versiche-
rungen (inklusive der AHV und IV) oder Fürsorgestellen 
beeinträchtigt werden oder wenn damit die Umgehung ge-
setzlicher Vorschriften bezweckt wird (vgl. Art. 23 Abs. 2 
ATSG).  

1307 Ein Verzicht auf Leistungen kann durch die leistungsbe-
rechtigte Person nicht rückwirkend, sondern nur für künf-
tige Leistungen geltend gemacht werden. 

1308 Gesuche um Verzicht auf Leistungen sind grundsätzlich mit 
den Akten dem BSV zu unterbreiten, ausser wenn eine 
Ehefrau (auch während der Dauer des Rentenvorbezugs) 
auf ihre eigene Altersrente zu Gunsten der höheren Zu-
satzrente des Ehemannes verzichtet. Die Ausgleichskas-
sen können in diesen Fällen selbst über den Verzicht ent-
scheiden. 

1309 Der Entscheid ist verfügungsweise festzuhalten. Die ver-
zichtende Person ist auf die Folgen des Rentenverzichts 
hinzuweisen. 

1310 Der Verzicht kann jederzeit widerrufen werden. Bei Wider-
ruf des Verzichtes können die Leistungen aber nur für die 
Zukunft ausgerichtet werden. Nachzahlungen für die Zeit 
vor dem Widerruf sind ausgeschlossen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a23.html
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2. Die Kassenzuständigkeit 

2.1 Ordentliche Renten 

2.1.1 Im allgemeinen 

2001 Die AHV-Rente ist durch diejenige Ausgleichskasse festzu-
setzen und auszurichten, welche bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles für den Bezug der Beiträge der betreffenden 
Person bzw. bei Hinterlassenen der verstorbenen Person 
zuständig war (Art. 122 Abs. 1 AHVV). 

2002 Die IV-Rente ist grundsätzlich durch diejenige Ausgleichs-
kasse festzusetzen und auszurichten, welche im Zeitpunkt 
der Anmeldung für den Bezug der Beiträge der invaliden 
Person zuständig war (Art. 44 IVV). 

2003 Bei Personen, welche bis zum Eintritt des Versicherungs-
falls (Alter, Tod oder Invalidität) nie Beiträge entrichtet ha-
ben, ist die kantonale Ausgleichskasse des Wohnsitzkan-
tons für die Festsetzung und Ausrichtung der AHV/IV-
Rente zuständig. 

2004 Für Personen, welche nicht unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls Beiträge entrichtet haben oder entrichten 
mussten, ist diejenige Ausgleichskasse für die Festsetzung 
und Ausrichtung der AHV/IV-Renten zuständig, bei welcher 
der letzte IK-Eintrag vorgenommen wurde. 

2005 Bezog die leistungsberechtigte Person jedoch unmittelbar 
vor dem Rentenanspruch ein Taggeld der Invalidenver-
sicherung oder eine Hilflosenentschädigung der IV, so ist 
diejenige Ausgleichskasse für die Festsetzung der Rente 
zuständig, welcher die Ausrichtung des IV-Taggeldes oder 
der Hilflosenentschädigung oblag. 

2006 Bezieht bei verheirateten Personen im Zeitpunkt der An-
meldung der andere Ehegatte ein Taggeld der IV oder eine 
Hilflosenentschädigung, so ist bei Fortdauer der Zahlung 
die Ausgleichskasse für die Festsetzung der Rente zu-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a122.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a44.html
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ständig, welche bisher das IV-Taggeld oder die Hilflosen-
entschädigung ausrichtete. 

2007 Waren gleichzeitig mehrere Ausgleichskassen für den Bei-
tragsbezug zuständig, so kann die berechtigte Person 
wählen, durch welche Ausgleichskasse sie die Rente fest-
setzen und ausrichten lassen will (Art. 122 Abs. 1 AHVV). 
Das Wahlrecht wird ausgeübt, indem die Anmeldung bei 
einer dieser Ausgleichskassen eingereicht wird. Die Aus-
gleichskasse kann indessen nicht ausgewählt werden, 
wenn im Falle von verheirateten Personen der andere Ehe-
gatte schon rentenberechtigt ist (Rz 2012 ff.). 

2008 Bei arbeitslosen Personen ist die Ausgleichskasse zustän-
dig, welcher vor der Arbeitslosigkeit der AHV-Beitragsbe-
zug oblag. Dies gilt auch, wenn eine Person während der 
Arbeitslosigkeit Beiträge auf einem Zwischenverdienst ent-
richtet. 

2009 Ist die rentenberechtigte Person noch selbständig erwerbs-
tätig und daher beitragspflichtig, so hat die zum Bezug der 
Beiträge zuständige Ausgleichskasse die Rente festzuset-
zen und auszuzahlen (bei verheirateten Personen siehe 
jedoch Rz 2012 ff.). 

2010 Erlischt der Anspruch auf eine Hinterlassenen- oder eine 
Invalidenrente und entsteht später wieder ein Renten-
anspruch, so richtet sich die Kassenzuständigkeit für die 
Festsetzung und Ausrichtung der neuen Rente nach den 
allgemeinen Zuständigkeitsregeln. 

2011 Lebt dagegen ein früherer Rentenanspruch wieder auf, so 
wird die Rente wieder von der früher zuständigen Aus-
gleichskasse zugesprochen und ausbezahlt. Dies ist der 
Fall wenn 
– eine wegen Wiederverheiratung einer Witwe oder eines 

Witwers erloschene Witwen- oder Witwerrente nach der 
Scheidung oder Ungültigerklärung der Ehe wieder auf-
lebt, oder eine wegen Verminderung des Invaliditäts-
grades aufgehobene Rente innert drei Jahren erneut 
zugesprochen wird, weil die auf das selbe Leiden zu-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a122.html
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rückzuführende Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbe-
gründendes Ausmass angenommen hat. 

2.1.2 Regel bei Ehepaaren 

2012 Die beiden Renten eines Ehepaares sind durch diejenige 
Ausgleichskasse festzusetzen und auszurichten, welche 
bereits für die Festsetzung und Ausrichtung der Rente des 
erstrentenberechtigten Ehegatten zuständig war. Diese 
Regel findet auch Anwendung, wenn einem Ehegatten 
rückwirkend eine IV-Rente zugesprochen wird und der Ein-
tritt des Versicherungsfalls vor jenen des bereits rentenbe-
rechtigten Ehegatten zu liegen kommt. 

2013 Wird die Rentenanmeldung eines Ehegatten bei einer nicht 
für den Rentenfall zuständigen Ausgleichskasse einge-
reicht, so bestätigt diese den Erhalt der Anmeldung und 
teilt dem Ehegatten mit, welche Ausgleichskasse für die 
Rentenfestsetzung zuständig ist. Gleichzeitig übermittelt 
sie die Anmeldung mit sämtlichen Beilagen an die zustän-
dige Ausgleichskasse. 

2014 Werden beide Ehegatten im gleichen Monat rentenberech-
tigt, so ist die Rente durch diejenige Ausgleichskasse fest-
zusetzen und auszurichten, die für den Bezug der Beiträge 
des älteren Ehegatten zuständig war. 

2.1.3 Einheit des Rentenfalles 

2015 Alle durch einen Versicherungsfall ausgelösten Renten 
sind durch ein und dieselbe Ausgleichskasse festzusetzen 
und auszuzahlen. 

2016 Verheiraten sich zwei rentenberechtigte Personen, so gel-
ten die Bestimmungen von Rz 2012 sinngemäss. 

2017 Gelangen Waisen- oder Kinderrenten von getrenntleben-
den, geschiedenen oder nicht miteinander verheirateten 
Eltern zur Auszahlung, sind alle durch die beiden Versi-
cherungsfälle ausgelösten Renten durch diejenige Aus-



35 

gleichskasse festzusetzen und auszuzahlen, welche für die 
Hauptrente des erstrentenberechtigten Elternteils zu-
ständig war. 

2018 Werden im Fall von geschiedenen Ehegatten keine Wai-
sen- oder Kinderrenten ausgerichtet, so richtet sich die 
Kassenzuständigkeit nach den allgemeinen Regeln 
(Rz 2001 ff.). Hinsichtlich des Verfahrens für die Einkom-
mensteilung gilt das Kreisschreiben über das Splitting bei 
Scheidung. 

2.1.4 Regel bei Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland 

2019 Renten für im Ausland wohnende oder sich dort aufhal- 
1/08 tende Rentenberechtigte (inkl. Kinder- und Waisenrenten) 

werden von der Schweizerischen Ausgleichskasse festge-
setzt, verfügt und ausbezahlt, auch wenn sämtliche Renten 
in der Schweiz ausbezahlt werden. 

2020 Wohnt die berechtigte Person für die Hauptrente im Inland 
und haben nur Kinder, für die eine Kinderrente bezogen 
wird, Wohnort oder Aufenthalt im Ausland, so richtet sich 
die Kassenzuständigkeit nach den allgemeinen Regeln, 
sofern sämtliche Renten in der Schweiz ausbezahlt wer-
den. Erfolgen dagegen auch Rentenzahlungen nach dem 
Ausland, ist für den Rentenfall stets die Schweizerische 
Ausgleichskasse zuständig. 

2021 Ausnahmsweise sind die Renten für sich im Ausland auf-
haltende Personen weiterhin durch die bisherige Aus-
gleichskasse auszuzahlen, wenn Rentenberechtigte mit 
Wohnsitz in der Schweiz sich nur vorübergehend und kurz-
fristig im Ausland aufhalten (z.B. zu Kur-, Besuchs-, Ferien- 
oder Geschäftszwecken) und nicht ausdrücklich die Aus-
zahlung der Rente ins Ausland verlangen. Vorbehalten 
bleiben im übrigen besondere Bestimmungen für im Aus-
land wohnende Angehörige religiöser Gemeinschaften. 
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2.2 Ausserordentliche Renten 

2022 Für die Festsetzung und Ausrichtung der ausserordentli-
chen AHV- und IV-Renten ist die kantonale Ausgleichs-
kasse des Wohnsitzes der rentenberechtigten Person zu-
ständig. Die Regeln gemäss Rz 2015 ff. über die Einheit 
des Rentenfalls gelten sinngemäss. 

2023 Die Kassenzuständigkeit wechselt, wenn die rentenberech-
tigte Person ihren Wohnsitz in einen anderen Kanton ver-
legt. 

2024 Die mündige Person hat Wohnsitz am Orte, wo sie sich mit 
der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Der einmal 
begründete Wohnsitz bleibt bis zum Erwerb eines neuen 
Wohnsitzes bestehen (Art. 23 und 24 Abs. 1 ZGB). 

2025 Die entmündigte Person hat Wohnsitz am Sitz der Vor-
mundschaftsbehörde (Art. 25 Abs. 2 ZGB). Der Wohnsitz 
eines minderjährigen Kindes befindet sich am Wohnsitz der 
Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohn-
sitz haben, am Wohnsitz des Elternteils, unter dessen 
Obhut das Kind steht (Art. 25 Abs. 1 ZGB). Ist das Kind 
bevormundet, so befindet sich sein Wohnsitz am Sitz der 
Vormundschaftsbehörde (Art. 25 Abs. 2 ZGB), in den übri-
gen Fällen (z.B. bei einem Pflegekind) gilt sein Aufenthalts-
ort als Wohnsitz (Art. 25 Abs. 1 ZGB). 

2026 Für Personen, die von kantonalen oder kommunalen Für-
sorgeorganen in einer Anstalt oder Familie untergebracht 
sind, ist die Ausgleichskasse des Kantons zuständig, in 
welchem das Fürsorgeorgan seinen Sitz hat. 

2.3 Hilflosenentschädigungen 

2027 Die Hilflosenentschädigung ist stets durch diejenige Aus-
gleichskasse festzusetzen und auszuzahlen, welche auch 
die Rente bzw. Ergänzungsleistung ausrichtet. 

2028 Hat eine invalide Person zwar Anspruch auf eine Hilflosen-
entschädigung der IV, ist sie aber nicht gleichzeitig in ren-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a25.html
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tenbegründendem Masse invalid, so dass sie keine Invali-
denrente beanspruchen kann, so finden die Vorschriften 
über die Kassenzuständigkeit im Rentenfall Anwendung. 

2.4 Der Kassenwechsel 

2.4.1 Im allgemeinen 

2029 Ein Kassenwechsel tritt ein, 
– bei der Heirat zweier rentenberechtigter Personen 

(Rz 2016); 
– wenn erstmals eine Kinder- oder Waisenrente für ein 

Kind von geschiedenen oder nicht miteinander verhei-
rateten Eltern zur Auszahlung gelangt (Rz 2017 f.); 

– wenn eine rentenberechtigte Person oder eine Person, 
für die eine Zusatz- oder Kinderrente bezogen wird, sich 
ins Ausland begibt. In diesem Fall werden sämtliche 
Renten von der Schweizerischen Ausgleichskasse fest-
gesetzt und ausbezahlt. 

2030 Kehrt eine rentenberechtigte Person in die Schweiz zurück, 
geht die Zuständigkeit über an die Ausgleichskasse 

2031 – die die Rente vor dem Verlassen der Schweiz ausgerich-
tet hatte; 

2032 – die zuletzt für den Beitragsbezug in der Schweiz zustän-
dig war, wenn der Anspruch auf eine ordentliche Rente 
im Ausland entstanden ist; 

2033 – des Kantons, in dem die rentenberechtigte Person  
1/09  Wohnsitz nimmt, wenn nur Beiträge an die freiwillige 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV) 
geleistet worden sind. 

2034 Die Renten von EL-Bezügern können an die kantonale 
Ausgleichskasse des Wohnsitzkantons abgetreten werden, 
sofern die bisher zuständige Ausgleichskasse ihr grund-
sätzliches Einverständnis erklärt hat (siehe Anhang II). 
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2035 Mit der Aktenübernahme wird die neue Ausgleichskasse 
für sämtliche Vorkehren im betreffenden Rentenfall (insbe-
sondere Rentenänderungen, Nachzahlungen, Rückforde-
rungen) zuständig. 

2036 Bei quellensteuerpflichtigen IV-Leistungen teilt die Aus- 
1/09 gleichskasse den Kantonswechsel der zuständigen Steu-

erverwaltung mit (Rz 33 des Kreisschreibens über die 
Quellensteuer). 

2.4.2 Vorkehrungen der bisher zuständigen 
Ausgleichskasse 

2037 Die bisher zuständige Ausgleichskasse bringt die bisherige 
Rente in Abgang und übermittelt der neu zuständigen 
Ausgleichskasse sämtliche Rentenakten. Wurde auf der 
IV-Rente die Quellensteuer abgezogen, so teilt dies die 
bisher zuständige Ausgleichskasse mit. 

2038 Die Ausgleichskasse meldet der ZAS die Übertragung der 
Zusammenrufe der IK. Sind für eine Person IK unter ver-
schiedenen Versichertennummern zusammengerufen wor-
den, so sind diese einzeln anzugeben. Eine Kopie dieser 
Meldung ist zu den zu übermittelten Akten zu legen. 

2039 Bei IV-Renten hat die Ausgleichskasse die zuständige 
IV-Stelle über den Kassenwechsel in Kenntnis zu setzen. 
Eine Kopie der Meldung ist den Akten beizulegen. 

2.4.3 Vorkehrungen der neu zuständigen 
Ausgleichskasse 

2040 Sofern im Rentenanspruch keine Änderung eintritt, nimmt 
die Ausgleichskasse die Rente in Zuwachs und teilt der 
rentenberechtigten Person in Briefform mit, dass sie nun-
mehr die Rentenauszahlung übernehmen wird.  

2041 Ändert sich der Rentenbetrag (z.B. weil sich zwei renten-
berechtigte Personen verheiraten), so wird die neuberech-
nete Rente in Zuwachs genommen und verfügt. Dabei hat 
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die Ausgleichskasse dafür zu sorgen, dass in der Renten-
auszahlung weder ein Unterbruch noch eine Verzögerung 
eintritt. Allenfalls hat die Ausgleichskasse provisorische 
Zahlungen zu leisten. 

2042 Wurde auf der IV-Rente die Quellensteuer erhoben, so teilt  
1/09 die Ausgleichskasse der zuständigen kantonalen Steuer-

verwaltung den Kassenwechsel mit (Rz 33 des Kreis-
schreibens über die Quellensteuer). 

2.5 Entscheid über Streitigkeiten 

2043 Differenzen über die Kassenzuständigkeit sind dem Bun-
desamt für Sozialversicherung von den beteiligten Aus-
gleichskassen zum Entscheid vorzulegen.  
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3. Die ordentlichen Renten 

3.1 Die Rentenarten 

3001 Die AHV gewährt  
– Altersrenten  
– Zusatzrenten  
– Kinderrenten sowie  
– Hinterlassenenrenten an Witwen, Witwer und Waisen. 

3002 Die IV gewährt  
1/08 – Invalidenrenten  

– Kinderrenten. 

3.2 Die Mindestbeitragsdauer 

1/08 3.2.1 In der AHV 

3003 Anspruch auf eine ordentliche Rente haben rentenberech-
tigte Personen oder ihre Hinterlassenen, denen für min-
destens ein volles Jahr Einkommen oder Erziehungs- bzw. 
Betreuungsgutschriften angerechnet werden können 
(Art. 29 AHVG). 

3004 Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person wäh- 
1/08 rend insgesamt länger als 11 Monaten obligatorisch oder 

freiwillig versichert war und während dieser Zeit 
– den Mindestbeitrag bezahlt hat oder; 
– als nichterwerbstätige Person mit einem Ehegatten ver-

heiratet war, der mindestens den doppelten Mindestbei-
trag bezahlt hat oder; 

– Anspruch auf die Anrechnung von Erziehungs- oder Be-
treuungsgutschriften hat (Art. 50 AHVV). 

(vgl. Ziffer 5.2) 

1/08 3.2.2 In der IV 

3004. Ab dem Inkrafttreten der 5. IV-Revision haben nur Versi- 
1 cherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a50.html


41 

1/08 drei Jahren Beiträge geleistet haben, Anspruch auf eine 
ordentliche Invalidenrente (Art. 36 Abs. 1 IVG). Somit gilt 
für sämtliche Invalidenrenten, bei denen der Versiche-
rungsfall (Eintritt der Invalidität) ab dem Inkrafttreten der 
5. IV-Revision eingetreten ist, die dreijährige Mindestbei-
tragsdauer.  

3004. Massgebend für die Prüfung, ob die ein- oder dreijährige  
2 Mindestbeitragsdauer zur Anwendung kommt, ist das  

1/08 Datum des Eintritts des Versicherungsfalls (Eintritt der 
Invalidität) und nicht etwa dasjenige des Beschlusses der 
IV-Stelle oder der Verfügung. 

3004. Für die Prüfung der Mindestbeitragsdauer in der IV ist im  
3 Einzelnen wie folgt vorzugehen: 

1/08 1. Es ist zu prüfen, ob die dreijährige Mindestbeitragsdauer 
mittels schweizerischen Versicherungszeiten erfüllt ist. 
Drei volle Beitragsjahre liegen vor, wenn eine Person 
während insgesamt länger als 2 Jahren und 11 Monaten 
obligatorisch oder freiwillig versichert war (vgl. Rz 3004). 

2. Falls die dreijährige Mindestbeitragsdauer mittels 
schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, 
müssen für Schweizer Bürger und für Staatsangehörige 
von EU- und EFTA- Staaten für die Erfüllung der drei-
jährigen Mindestbeitragsdauer Beitragszeiten mitbe-
rücksichtigt werden, die in einem EU/EFTA-Staat zu-
rückgelegt worden sind (Art. 40 VO 1408/71, in Verbin-
dung mit Art. 45 VO 1408/71). 

3. Ist die dreijährige Mindestbeitragsdauer zwar mit An-
rechnung von ausländischen Versicherungszeiten erfüllt, 
beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz weniger als 
ein Jahr, kann keine ordentliche schweizerische IV-
Rente ausgerichtet werden. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a36.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a40.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/0_831_109_268_1/a45.html
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3.3 Altersrenten 

3.3.1 Im allgemeinen 

3005 Anspruch auf eine Altersrente haben 
1/05 – über 65jährige Männer und 

– über 64jährige Frauen. 

3006 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Renten-
vorbezug. 

3.3.2 Entstehung des Rentenanspruchs 

3007 Der Anspruch auf eine Altersrente entsteht am ersten Tag 
des der Vollendung des Rentenalters folgenden Monats. 

3008 Ist bei einer Person lediglich das Geburtsjahr, nicht aber 
das genaue Geburtsdatum bekannt, so entsteht der Ren-
tenanspruch am 1. Juli des Jahres, in dem das Rentenalter 
vollendet wird. 

3009 Verlegt eine Person mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 
deren Rente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem Aufent-
halt in der Schweiz ausgerichtet werden kann, ihren Wohn-
sitz vom Ausland in die Schweiz, so kann die Altersrente 
vom nächstfolgenden Monat an beansprucht werden. 

3.3.3 Erlöschen des Rentenanspruchs 

3010 Der Anspruch auf die Altersrente erlischt mit Ablauf des 
Monats, in welchem die rentenberechtigte Person stirbt. 

3011 Verlegt eine Person mit ausländischer Staatsangehörigkeit, 
deren Rente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem Aufent-
halt in der Schweiz ausgerichtet werden kann, ihren Wohn-
sitz ins Ausland, so erlischt die Rente mit Ablauf des Mo-
nats der Ausreise. 
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3.4 Invalidenrenten 

3.4.1 Invalidität und Rentenanspruch 

3101 Der Anspruch auf eine IV-Rente setzt voraus, dass eine 
Person in rentenbegründendem Ausmass invalid ist. Die 
IV-Stelle bestimmt, ob eine solche Invalidität vorliegt und 
welchen Grad sie aufweist. 

1/04 3.4.2 Ganze, Dreiviertels-, halbe und Viertelsrenten 

3.4.2.1 Regel 

3102 Die IV-Renten werden je nach dem Invaliditätsgrad wie  
1/08 folgt als ganze, Dreiviertels-, halbe oder Viertelsrenten 

gewährt (Art. 28 Abs. 2 IVG): 
– ganze Renten bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 

70 Prozent, 
– Dreiviertelsrenten bei einem Invaliditätsgrad von mindes-

tens 60 Prozent 
– halbe Renten bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 

50 Prozent und 
– Viertelsrenten bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 

40 Prozent. 

1/04 3.4.2.2 Ganze Rente bei einem Invaliditätsgrad von 
weniger als 70 Prozent 

3103 Invalide Personen, welche die Voraussetzungen für eine 
Invalidenrente und eine Hinterlassenenrente (Witwen-, 
Witwer- oder Waisenrente) gleichzeitig erfüllen, können 
ungeachtet der Höhe des Invaliditätsgrades eine ganze 
Invalidenrente beanspruchen (Art. 43 Abs. 1 IVG). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a43.html
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1/04 3.4.2.3 Halbe Rente bei einem Invaliditätsgrad von 
weniger als 50 Prozent (Besitzstandsgarantie) 

3104 Bezieht die rentenberechtigte Person vor dem 1. Januar  
1/04 2004 eine Härtefallrente und hat ab dem 1. Januar 2004 

keinen Anspruch auf eine jährliche EL, so besteht als Be-
sitzstandsgarantie weiterhin Anspruch auf eine halbe Inva-
lidenrente, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
– Die versicherte Person hat ihren Wohnsitz und gewöhnli-

chen Aufenthalt in der Schweiz (Art. 13 ATSG). Diese 
Voraussetzung ist auch von Familienangehörigen zu er-
füllen, für die eine Leistung beantragt wird; 

– Der IV-Grad beträgt weiterhin mindestens 40, aber weni-
ger als 50 Prozent; 

– Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Härtefall-
rente nach den bisherigen Bestimmungen sind erfüllt; 

– Die Viertelsrente ist zusammen mit der jährlichen EL 
niedriger als die halbe Invalidenrente. 

3104. Personen, die gemäss Besitzstandsgarantie ab 1. Januar  
1 1988 eine Härtefallrente mit einem IV-Grad von weniger 

1/04 als 40 Prozent beanspruchen können (Sonderfall-Code 34: 
seit 1. Januar 1988 umgerechnete, aber nicht erhöhte, so-
genannte „eingefrorene“ Renten), wird die halbe Rente ab 
1. Januar 2004 weitergewährt, solange die Voraussetzun-
gen des Härtefalls erfüllt sind. 

3105 Ein Härtefall liegt vor, wenn die vom ELG anerkannten 
Ausgaben einer invaliden Person die nach ELG anrechen-
baren Einnahmen übersteigen (Art. 2 Abs. 1 ELG). Es 
gelten jeweils die bundesrechtlichen Höchstansätze (vgl. 
Anhang VI). 

3106 Die anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnah-
men sind nach den EL-Regeln (siehe Wegleitung über die 
Ergänzungsleistungen zur AHV und IV) zu ermitteln.  

3107 In Abweichung dazu findet die Anrechnung eines Mindest-
einkommens bei Teilinvaliden unter 60 Jahren (Art. 14a 
Abs. 2 ELV) keine Anwendung. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a13.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_30/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_301/a14a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_301/a14a.html
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3108 Dagegen sind die Renten, welche ausgerichtet werden  
1/08 müssen, wenn keine Härtefallrente zugesprochen werden 

kann (Viertelsrenten mit Kinderrenten), in jedem Fall anzu-
rechnen. 

3109 Das zumutbare Erwerbseinkommen wird von der IV-Stelle 
bei der Invaliditätsbemessung festgelegt. 

1/08 3.4.3 Eintritt des Versicherungsfalls und Entstehung 
des Auszahlungsanspruchs (Art. 28 und 29 IVG) 

3110 Der Anspruch auf eine Invalidenrente entsteht am ersten  
1/08 Tag des Monats, während dem eine Person während eines 

Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich 
mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) war 
und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent 
invalid ist (Art. 8 ATSG) und wenn die Erwerbsfähigkeit 
nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder 
hergestellt, verbessert oder erhalten werden kann (Art. 28 
IVG). 

3111 Der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität wird durch die  
1/08 IV-Stelle bestimmt. 

3112 Der Anspruch auf eine Invalidenrente kann frühestens vom  
1/08 ersten Tag des der Vollendung des 18. Altersjahres folgen-

den Monats an entstehen (Art. 29 Abs. 1 IVG). 
Der Rentenanspruch entsteht nicht, solange die versicherte 
Person ein Taggeld nach Artikel 22 IVG beanspruchen 
kann (vgl. Art. 29 Abs. 2 IVG und KSTI Ziffer 7.1: Taggeld 
und Renten der IV). 

3113 Verlegt eine Person, deren Rente nur bei Wohnsitz und  
1/08 gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet wer-

den kann, ihren Wohnsitz vom Ausland in die Schweiz, so 
kann die Invalidenrente vom Monat der Einreise an (er-
neut) beansprucht werden. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a6.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a8.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a22.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a29.html
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3114 Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in  
1/08 dem der Rentenanspruch entsteht, jedoch frühestens nach 

Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des 
Leistungsanspruchs nach Art. 29 Abs. 1 ATSG (Art. 29, 
Abs. 1 IVG). 

3115 Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so  
1/08 werden die Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die 

ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Ange-
hörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. 
Vorbehalten ist der Export von Viertelsrenten der IV ge-
mäss Zf. 7.5 KSBIL. 

3.4.4 Erlöschen des Rentenanspruchs 

3116 Der Anspruch auf eine Invalidenrente erlischt mit Ablauf 
des Monats,  

3117 – in welchem die versicherte Person gemäss Feststellung 
der IV-Stelle nicht mehr in rentenbegründendem Aus-
mass invalid ist (betreffend den Zeitpunkt der Einstellung 
der Zahlungen siehe jedoch Art. 88bis Abs. 2 Bst. a IVV); 

3118 – welcher der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters-
rente vorangeht; 

3119 – in welchem die rentenberechtigte Person stirbt. 

3120 Verlegt eine Person, deren Rente nur bei Wohnsitz und 
gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet wer-
den kann, ihren Wohnsitz ins Ausland, so fällt die Rente 
mit dem Monat der Ausreise dahin. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
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1/04 3.5 Zusatzrenten in der AHV1

3201– 
3209 aufgehoben 
1/04 

3210 Eine Person, welche unmittelbar vor der Entstehung des 
Anspruchs auf die Altersrente eine Zusatzrente der IV be-
zogen hat, hat für den Ehegatten bzw. geschiedenen Ehe-
gatten unter den gleichen Voraussetzungen Anspruch auf 
eine Zusatzrente der AHV (Art. 22bis Abs. 1 AHVG). 

3211 Ohne vorgängigen Bezug einer Zusatzrente der IV haben 
während einer Übergangsfrist rentenberechtigte Alters-
rentner Anspruch auf eine Zusatzrente nach altem Recht 
für die noch nicht rentenberechtigte Ehefrau, sofern diese 
vor dem 1. Januar 1942 geboren ist. 

3212 Der Anspruch auf die Zusatzrente setzt das Bestehen  
1/04 eines Anspruchs auf eine Altersrente voraus. Der Ehe-

gatte, für welchen die Zusatzrente bestimmt ist, besitzt 
keinen eigenen Anspruch auf diese Leistung, kann jedoch 
unter bestimmten Voraussetzungen die Auszahlung an 
sich verlangen. 

3.5.1 Entstehung des Anspruchs 

3213 Der Anspruch auf eine Zusatzrente entsteht allgemein mit  
1/04 der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente. 

3214 Verheiratet sich ein rentenberechtigter Mann, so entsteht  
1/04 der Anspruch auf die Zusatzrente für die Ehefrau am 

ersten Tag des auf die Eheschliessung folgenden Monats. 

3215 aufgehoben 
1/04 

                                      
1  Ab 1. Januar 2004 können keine neuen Zusatzrenten der IV entstehen. Für Zusatzrenten in 

der IV mit Eintritt des Versicherungsfalles vor dem 1. Januar 2004 gelten die bis 31. Dezem-
ber 2003 gültigen Weisungen.  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
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3216 aufgehoben 
1/04 

3.5.2 Erlöschen des Anspruchs 

3217 Der Anspruch auf eine Zusatzrente erlischt  

3218 – mit dem Wegfall des Anspruchs der hauptrentenberech- 
1/08  tigten Person auf eine Altersrente, 

3219 – wenn die Person, für die eine Zusatzrente ausgerichtet 
wird, einen eigenen Anspruch auf eine Invaliden- oder 
Altersrente erwirbt, 

3220 – mit Ablauf des Monats, in welchem die Ehe rechtskräftig  
1/04  geschieden wird und sofern die für geschiedene Perso-

nen geltenden besonderen Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind, 

3221 – mit Ablauf des Monats, in welchem der geschiedene  
1/04  Elternteil, dem die Zusatzrente ausbezahlt wird, die be-

sonderen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt, sei es, 
dass er wieder heiratet oder dass ihm die elterliche 
Sorge über die ihm zugesprochenen Kinder entzogen 
wird oder dass er nicht mehr überwiegend für die Kinder 
aufkommt oder dass die Kinder das 18. bzw. – für Kinder 
in Ausbildung – das 25. Altersjahr zurückgelegt haben, 

3222 – mit Ablauf des Monats, welcher demjenigen der Entste-
hung eines eigenen Rentenanspruchs des geschiedenen 
Ehegatten vorangeht, 

3223 – mit Ablauf des Monats, in welchem ein Ehegatte, für den  
1/05  die Zusatzrente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem 

Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet werden kann, aus 
der Schweiz ausreist, 

3224 – mit Ablauf des Monats, in welchem der (geschiedene) 
Ehegatte stirbt. 
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3.6 Waisen- und Kinderrenten 

3.6.1 Waisenrenten 

3.6.1.1 Im allgemeinen 

3301 Kinder haben beim Tode des Vaters oder der Mutter An-
spruch auf eine Waisenrente.  

3302 Sind beide Eltern gestorben, so haben die Kinder Anspruch 
auf zwei Waisenrenten. Ist ein Ehegatte gestorben und der 
andere betagt oder invalid, wird eine Waisenrente und eine 
Kinderrente ausgerichtet. 

3303 Waisen, die nur zum verstorbenen Elternteil in einem Kind-
schaftsverhältnis gestanden sind, erhalten eine Waisen-
rente in Höhe von 60 Prozent der dem massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden 
Altersrente.  

3304 Als Vater gilt: 
– der Vater im Sinne des Zivilrechts (Art. 252 Abs. 2 ZGB), 

sowie 
– der aussereheliche Vater (im Sinne des ZGB in der vor 

dem 1. Januar 1978 geltenden Fassung), sofern er durch 
Gerichtsurteil oder aussergerichtlichen Vergleich zur 
Zahlung von Unterhaltsbeiträgen an sein Kind verpflich-
tet worden ist. 

3305 Der Tod des Vaters oder der Mutter begründet keinen An-
spruch, wenn das Kind in Pflege genommen wurde und es 
wegen des Todes eines Pflegeelternteils bereits eine Wai-
senrente bezieht oder die Pflegeeltern für das Kind schon 
eine Kinderrente der AHV oder IV beziehen.  

3306 Auch das nach dem Tode des Vaters geborene Kind hat 
Anspruch auf eine Waisenrente (Art. 47 AHVV). Für die 
Feststellung der Vaterschaft sind die zivilrechtlichen Be-
stimmungen massgebend (Art. 255–263 ZGB). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a252.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a47.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a255.html
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3.6.1.2 Pflegekinder 

3307 Pflegekinder, die unentgeltlich und dauernd aufgenommen 
worden sind und deren Pflegevater oder deren Pflegemut-
ter gestorben ist, haben Anspruch auf eine Waisenrente 
(Art. 49 Abs. 1 AHVV). Im einzelnen müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sein: 

3308 – Zwischen Pflegekind und Pflegeeltern oder dem Pflege-
elternteil muss ein eigentliches Pflegeverhältnis bestan-
den haben. Das Kind muss zur Pflege und Erziehung 
und nicht zur Arbeitsleistung oder beruflichen Ausbildung 
in die Hausgemeinschaft der Pflegeeltern aufgenommen 
worden sein und dort faktisch die Stellung eines eigenen 
Kindes innegehabt haben. Ohne Belang ist ferner, ob die 
Pflegeeltern mit dem Pflegekind verwandt sind oder 
nicht. Auch Stiefeltern, die ein Stiefkind in die Hausge-
meinschaft aufgenommen haben, gelten zusammen mit 
dem Elternteil als Pflegeeltern. 

3309 – Das Pflegeverhältnis muss vor dem Rentenfall unent-
geltlich gewesen sein. Ergibt sich die Unentgeltlichkeit 
des Pflegeverhältnisses nach dem Eintritt des Renten-
falles, kann für das Pflegekind kein Anspruch auf Wai-
senrente mehr entstehen (ZAK 1967 S. 615). 

3310 Unentgeltlich ist das Pflegeverhältnis, wenn die an die 
Pflegeeltern für das Kind von dritter Seite erbrachten 
Leistungen (z.B. Unterhaltsbeiträge der Eltern oder von 
Verwandten, Alimentenbevorschussung, Kostgelder, So-
zialversicherungsrenten, private Versicherungsleistungen) 
weniger als einen Viertel der tatsächlichen Unterhaltskos-
ten decken (ZAK 1958 S. 335; ZAK 1973 S. 573). 

3311 Wird den Pflegeeltern für das Kind ein Vermögen zum Ver-
brauch oder zur Nutzung überlassen (z.B. eine einmalige 
Abfindung des Vaters), so gilt das Pflegeverhältnis als 
unentgeltlich, wenn das Vermögen im Durchschnitt der 
ganzen Unterhaltsdauer einer monatlichen Leibrente ent-
spricht, die weniger als einen Viertel der tatsächlichen 
Unterhaltskosten deckt (ZAK 1968 S. 636).  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a49.html
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3312 Nicht als Entgelt sind zu betrachten: 
– das eigene Erwerbseinkommen des Kindes, 
– die den Pflegeeltern oder Eltern ausgerichteten Familien- 

und Kinderzulagen, 
– Gelegenheitsgeschenke, 
– Stipendien. 

3313 Bei der Prüfung der Frage, ob die periodischen Leistungen 
oder Zuwendungen Dritter einen Viertel der Unterhalts-
kosten erreichen, ist in der Regel auf die durchschnittliche 
Leistung und den durchschnittlichen Unterhaltsbedarf für 
die ganze Unterhaltsdauer abzustellen. Massgebend sind 
aber grundsätzlich nur die effektiv geleisteten Unterhalts-
beiträge. Rechtlich geschuldete, aber nicht geleistete Bei-
träge sind nur insoweit zu berücksichtigen, als die begrün-
dete Annahme besteht, dass sie in Zukunft tatsächlich be-
zahlt bzw. nachbezahlt werden (ZAK 1979 S. 349; 
ZAK 1985 S. 583). 

3314 Die für die Berechnung der Unentgeltlichkeit massgeben-
den Unterhalts- und Erziehungskosten entsprechen den im 
Anhang III aufgeführten Werten (ZAK 1978 S. 311). 

3315 Das Pflegeverhältnis muss auf Dauer begründet worden 
sein. Das Kind darf von den Pflegeeltern nicht bloss für 
bestimmte Zeit aufgenommen worden sein; ferner muss 
nach dem Tode eines Pflegeelternteils der überlebende 
Teil das Pflegeverhältnis unbefristet fortsetzen. 

3316 Als Indiz für eine dauernde Bindung des Pflegekindes zur 
Pflegefamilie kann der Umstand gelten, dass das Pflege-
verhältnis seit der Begründung nie unterbrochen worden 
ist, dass die Eltern ihre Elternrechte nicht mehr ausüben, 
oder dass das Kind den Namen der Pflegeeltern ange-
nommen hat. Nicht nötig ist dagegen, dass das Pflegever-
hältnis vor dem Rentenfall schon bestimmte Zeit gedauert 
habe. 

3317 Das Pflegekind darf nicht schon wegen des Todes der 
Eltern eine Waisenrente und kein Elternteil darf schon eine 
Kinderrente der AHV oder IV für das Kind beziehen. 
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3.6.1.3 Findelkinder 

3318 Findelkinder, das heisst Kinder, deren Abstammung nach 
der väterlichen und der mütterlichen Seite unbekannt ist, 
haben Anspruch auf eine Waisenrente (Art. 25 Abs. 2 
AHVG). 

3.6.1.4 Entstehung des Anspruchs 

3319 Der Anspruch auf eine Waisenrente entsteht am ersten 
Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden 
Monats. Bei nachgeborenen Kindern entsteht der Anspruch 
am ersten Tag des der Geburt folgenden Monats (Art. 47 
AHVV). 

3320 Dies gilt auch, wenn das Kindesverhältnis erst nachträglich 
durch Anerkennung oder durch den Richter festgestellt 
wird (Art. 252 Abs. 2 ZGB). Eine Nachzahlung von Renten 
ist jedoch immer nur im Rahmen der 5jährigen Verwir-
kungsfrist möglich. 

3321 Bei Wegfall des eigenen Anspruchs der Waise auf eine 
Invalidenrente oder auf eine Witwen- bzw. Witwerrente, 
entsteht der Anspruch auf eine Waisenrente am ersten Tag 
des folgenden Monats. 

3322 Bei 18–25jährigen Waisen, die die Ausbildung erst nach 
zurückgelegtem 18. Altersjahr bzw. nach dem Tode des 
Vaters oder der Mutter aufnehmen, beginnt die Rente mit 
dem Monat nach Beginn der Ausbildung zu laufen.  

3323 Verlegt eine Waise mit ausländischer Staatsangehörigkeit,  
1/05 deren Rente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem Aufent-

halt in der Schweiz ausgerichtet werden kann, ihren Wohn-
sitz vom Ausland in die Schweiz, so kann die Waisenrente 
vom nächstfolgenden Monat an beansprucht werden. 

3323. Für eine Waise mit der Staatsangehörigkeit eines Nichtver- 
1 tragsstaates besteht auch bei Ausreise aus der Schweiz  

1/05 Anspruch auf die Waisenrente, sofern der verstorbene 
Elternteil die Schweizer Staatsbürgerschaft hatte oder 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a47.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a47.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a252.html
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einem Staat angehörte, mit dem die Schweiz ein Sozial-
versicherungsabkommen abgeschlossen hat. 

3324 Auch bei Verschollenheit entsteht der Anspruch auf Wai-
senrente am ersten Tag des dem Tode des Elternteils 
folgenden Monats. Als Zeitpunkt des Todes gilt der im 
Todesregister eingetragene Zeitpunkt, auf den die rich-
terliche Verschollenerklärung zurückbezogen wird. 

3325 Die Auszahlung der Waisenrente darf grundsätzlich nicht 
vor der richterlichen Verschollenerklärung erfolgen. Zu be-
achten ist, dass eine Nachzahlung von Renten nur im Rah-
men der fünfjährigen Verwirkungsfrist möglich ist. Hat je-
doch die Waise bei langer nachrichtenloser Abwesenheit 
den Rentenanspruch innert nützlicher Frist (AHI 1995 
S. 81) nach dem Verschwinden des Elternteils geltend 
gemacht und die Ausgleichskasse den Entscheid bis zur 
richterlichen Verschollenerklärung ausgesetzt, so kann die 
Rente vom ersten Tag des auf den Zeitpunkt des Todes 
folgenden Monats an nachbezahlt werden. 

3326 Beim Vorliegen besonderer Umstände und wenn damit zu 
rechnen ist, dass der verschwundene Elternteil für ver-
schollen erklärt werden wird, kann die Rente in Fällen des 
Verschwindens in hoher Todesgefahr ausnahmsweise vor 
der Verschollenerklärung, frühestens jedoch nach Einlei-
tung des Verschollenheitsverfahrens, gewährt werden. 
Diese Fälle sind dem Bundesamt für Sozialversicherung zu 
unterbreiten, nachdem das Gesuch um Verschollenerklä-
rung eingereicht worden ist. 

3.6.1.5 Erlöschen des Anspruchs 

3327 Der Anspruch auf eine Waisenrente erlischt: 

3328 – mit Ablauf des Monats, in welchem die Waise stirbt oder 
rechtskräftig adoptiert wird, 
Ein Pflegekind, das vom überlebenden Pflegeelternteil 
adoptiert wird, verliert indessen den Anspruch auf die 
ihm durch den Tod des anderen Pflegeelternteils er-
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wachsene Waisenrente nicht. Stirbt der eine Pflege-
elternteil im gleichen Monat, in welchem das Pflegekind 
durch den überlebenden Pflegeelternteil adoptiert wird, 
so schliesst dies die Entstehung des Waisenrentenan-
spruchs nicht aus (ZAK 1976 S. 395). 

3329 – mit Ablauf des Monats, in welchem ein rentenberechtig-
tes Pflegekind zu seinen Eltern zurückkehrt oder von 
diesen Unterhaltsleistungen erhält, 

3330 – mit Ablauf des Monats, welcher demjenigen der Ent-
stehung eines eigenen Anspruchs der Waise auf eine 
Witwen- oder Witwerrente vorangeht. 

3331 – mit Ablauf des Monats, in welchem die Waise das 
18. Altersjahr vollendet, 

3332 – für Waisen, die zwischen dem 18. und dem 25. Altersjahr 
noch in Ausbildung begriffen sind, mit Ablauf des Mo-
nats, in welchem die Ausbildung beendet wird oder die 
Waise das 25. Altersjahr vollendet, 

3333 – mit Ablauf des Monats, in welchem eine Waise mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit, deren Rente nur bei 
Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz 
ausgerichtet werden kann, ihren Wohnsitz ins Ausland 
verlegt. Diese Bestimmung gilt indessen nicht für aus-
ländische Waisen von schweizerischen Staatsangehöri-
gen. 

3.6.2 Kinderrenten der IV und der AHV 

3.6.2.1 Rentenanspruch 

3334 Bezüger von Invaliden- oder Altersrenten haben grund-
sätzlich für jedes Kind oder Pflegekind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beziehen könnte, Anspruch auf 
eine Kinderrente. 

3335 Der Anspruch auf Kinderrente besteht jedoch nicht, wenn 
das Kind einen eigenen Anspruch auf eine Invalidenrente 
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hat. Dagegen kann die Kinderrente beansprucht werden, 
so lange der Anspruch des invaliden Kindes auf eine Inva-
lidenrente ruht, weil Eingliederungsmassnahmen der IV mit 
Unterkunft und Verpflegung gewährt werden. 

3336 Der Anspruch auf Kinderrente besteht ebenfalls nicht, 
wenn das Kind einen eigenen Anspruch auf Witwen- oder 
Witwerrente hat oder wenn für das verheiratete Kind An-
spruch auf eine Zusatzrente besteht. 

3337 Für den Rentenanspruch ist es ohne Bedeutung, ob die 
Eltern des Kindes miteinander verheiratet sind oder nicht. 

3338 Bei Pflegeeltern, die Anspruch auf eine Invaliden- oder 
eine Altersrente haben, können der Pflegevater oder die 
Pflegemutter nur für diejenigen Pflegekinder Kinderrenten 
beanspruchen, bei denen die Voraussetzungen von 
Rz 3307 ff. erfüllt sind und die nicht schon wegen des 
Todes der Eltern Anspruch auf eine Waisenrente haben. 

3339 Kein Anspruch auf Kinderrente entsteht für Kinder, die erst 
nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Alters- oder 
Invalidenrente in Pflege genommen werden, es sei denn, 
es handle sich um Kinder des andern Ehegatten (Art. 22ter 
Abs. 1 AHVG, Art. 35 Abs. 3 IVG). 

3340 Eltern, die Kinder in Pflege gegeben haben, können für 
diese Kinder nur dann Kinderrenten beanspruchen, wenn 
die Kinder keine Waisenrente wegen des Todes der Pfle-
geeltern und die Pflegeeltern für sie keine Kinderrente be-
anspruchen können. 

3.6.2.2 Entstehung des Anspruchs 

3341 Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht allgemein mit 
der Entstehung des Anspruchs des Vaters oder der Mutter 
auf eine Invaliden- oder Altersrente. 

3342 Für Kinder, die nach der Entstehung des Anspruchs der 
Eltern auf eine Invaliden- oder Altersrente geboren werden, 
beginnt der Anspruch auf Kinderrente  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a35.html
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– in der IV am ersten Tag des Geburtsmonats und 
– in der AHV am ersten Tag des der Geburt folgenden 

Monats. 

3342. Verlegt ein Kind mit ausländischer Staatsangehörigkeit,  
1 dessen rentenberechtigter Vater oder Mutter die schweize- 

1/05 rische Staatsangehörigkeit oder eine Staatsangehörigkeit 
besitzt, mit deren Heimatstaat eine zwischenstaatliche 
Vereinbarung besteht, seinen Wohnsitz von der Schweiz 
ins Ausland, so kann die Kinderrente im Ausland weiterhin 
beansprucht werden. 

3343 Der Zeitpunkt des Anspruchsbeginns gemäss Rz 3341 und 
3342 gilt auch, wenn das Kindesverhältnis erst nachträglich 
durch Anerkennung oder durch den Richter festgestellt 
wird (Art. 252 Abs. 2 ZGB). Eine Nachzahlung von Renten 
ist jedoch immer nur im Rahmen der 5jährigen Verwir-
kungsfrist möglich. 

3344 Für Kinder, die nach der Entstehung des Anspruchs des 
Vaters oder der Mutter auf eine Invaliden- oder Altersrente 
adoptiert werden, entsteht der Anspruch auf Kinderrente  
– in der IV am ersten Tag des Monats, in dem der Adop-

tionsentscheid rechtskräftig wird und 
– in der AHV am ersten Tag des auf den Eintritt der 

Rechtskraft des Adoptionsentscheids folgenden Monats. 

3345 Ist ein bisher entgeltliches Pflegeverhältnis unentgeltlich 
geworden, so entsteht der Anspruch auf Kinderrente  
– in der IV am ersten Tag des Monats, in dem diese Ände-

rung eingetreten ist und 
– in der AHV am ersten Tag des Monats, der demjenigen 

folgt, in welchem diese Änderung eingetreten ist. 
So kann z.B. eine Kinderrente vom Zeitpunkt an bean-
sprucht werden, in welchem die bisher vom leiblichen Vater 
bezahlten Unterhaltsbeiträge ausbleiben und trotz aller 
Sorgfalt der Pflegeeltern und der Behörden aller Wahr-
scheinlichkeit nach endgültig uneinbringlich geworden sind. 
Unentgeltlich wird das Pflegeverhältnis unter Umständen 
auch dann, wenn die gemäss Vereinbarung oder Urteil von 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a252.html
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Dritten geschuldeten Beiträge wegen zeitlicher Begrenzung 
dahinfallen. 

3346 Für 18–25jährige Kinder, die die Ausbildung erst nach 
zurückgelegtem 18. Altersjahr und nach Entstehung des 
Anspruchs der Eltern auf eine Invaliden- oder Altersrente 
aufnehmen, beginnt die Kinderrente  
– in der IV mit dem Monat des Beginns der Ausbildung  
– in der AHV mit dem Monat nach Beginn der Ausbildung 
zu laufen. 

3.6.2.3 Erlöschen des Anspruchs 

3347 Der Anspruch auf eine Kinderrente erlischt: 

3348 – mit Ablauf des Monats, in welchem der Anspruch des 
Vaters oder der Mutter auf eine Invaliden- oder Alters-
rente untergeht, 

3349 – mit Ablauf des Monats, in welchem das Kind das 
18. Altersjahr vollendet, 

3350 – für Kinder, die zwischen dem 18. und dem 25. Altersjahr 
noch in Ausbildung begriffen sind, mit Ablauf des Mo-
nats, in welchem die Ausbildung beendet wird oder das 
Kind das 25. Altersjahr vollendet, 

3351 – mit Ablauf des Monats, welcher demjenigen der Ent- 
1/04  stehung 

– eines selbständigen Anspruchs des Kindes auf eine 
eigene Invalidenrente, oder 

– eines eigenen Anspruchs des Kindes auf eine Witwen- 
oder Witwerrente 

vorangeht, 

3352 – mit Ablauf des Monats, in welchem ein Kind, für welches 
die Kinderrente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet werden kann 
(Art. 28 Abs. 1ter IVG), aus der Schweiz ausreist, 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a28.html
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3353 – mit Ablauf des Monats, in welchem das Kind stirbt oder 
von Dritten rechtskräftig adoptiert wird, 

3354 – mit Ablauf des Monats, in welchem ein Pflegekind, für 
das eine Kinderrente zur Rente der Pflegeeltern bezogen 
wird, aus dem Pflegeverhältnis ausscheidet oder ein 
bisher unentgeltliches Pflegeverhältnis zu einem entgelt-
lichen wird (Art. 49 Abs. 2 AHVV). 

3355 Der Anspruch auf eine Kinderrente der IV erlischt ausser-
dem mit Ablauf des Monats, welcher demjenigen der Ent-
stehung des Anspruchs auf eine Kinderrente der AHV vor-
angeht. 

3.6.3 Waisen und Kinder in Ausbildung 

3.6.3.1 Grundsatz 

3356 Für Waisen und Kinder, die zwischen dem 18. und 
25. Altersjahr noch in Ausbildung begriffen sind, besteht 
der Rentenanspruch auch für die Zeit der Ausbildung, 
längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. Dabei ist 
ohne Belang, ob die Ausbildung bei Vollendung des 
18. Altersjahres schon begonnen war oder erst nachher 
aufgenommen worden ist. 

3357 Die Waisen- bzw. Kinderrente für in Ausbildung begriffene 
18–25jährige Waisen oder Kinder erlischt mit Ablauf des 
Monats, in dem die Ausbildung abgeschlossen wird. Findet 
die Ausbildung erst nach vollendetem 25. Altersjahr ihren 
Abschluss, so erlischt der Rentenanspruch mit dem Monat, 
in welchem das 25. Altersjahr vollendet wird. 

3.6.3.2 Begriff der Ausbildung 

3358 Als in Ausbildung begriffen gelten Personen, die während 
einer bestimmten Zeit, mindestens während eines Monats, 
Schulen oder Kurse besuchen oder der beruflichen Ausbil-
dung obliegen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a49.html
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3359 Bei Schulen und Kursen sind Art der Lehranstalt und Aus-
bildungsziel unerheblich; der Mittelschüler und der Student 
an der Hochschule oder an der höheren Lehranstalt sind 
ebenso in Ausbildung begriffen wie das Mädchen, das 
einen zweimonatigen hauswirtschaftlichen Kurs besucht. 
Insbesondere genügt es auch, wenn mit dem Besuch einer 
Schule oder eines Kurses entweder zum vornherein kein 
spezieller Berufsabschluss beabsichtigt und nur die Aus-
übung des betreffenden Berufes angestrebt wird, oder 
wenn es sich um eine Ausbildung handelt, die vorerst nicht 
einem speziellen Beruf dient. Erforderlich sind dabei aber 
immer eine systematische Vorbereitung auf eines dieser 
Ziele, und zwar aufgrund eines ordnungsgemässen, recht-
lich oder faktisch anerkannten Lehrganges, sowie eine 
Auswirkung auf allfällige Erwerbseinkünfte im durch 
Rz 3364 ff. gezogenen Rahmen (ZAK 1983 S. 206). 

3360 Nicht als in Ausbildung begriffen gelten dagegen z.B. Per-
sonen, die zur Hauptsache dem Erwerb nachgehen und 
nur nebenbei Schulen oder Kurse besuchen, wie auch 
Studierende, die neben dem Studium durch eine Erwerbs-
tätigkeit überwiegend beansprucht sind. Ist zu überprüfen, 
ob eine neben der Ausbildung ausgeübte Erwerbstätigkeit 
überwiegt, so bildet in quantitativer Hinsicht nicht der Zeit-, 
sondern der Einkommensvergleich das massgebende Kri-
terium. Eine überwiegende berufliche Ausbildung liegt so-
mit dann vor, wenn ein wesentlich geringeres Einkommen 
erzielt wird, als ein Erwerbstätiger mit abgeschlossener 
Berufsbildung orts- und branchenüblich erhalten würde 
(ZAK 1984 S. 400). 

3361 Eine berufliche Ausbildung liegt nicht nur vor, wenn eine 
Person in einem eigentlichen Lehrverhältnis gemäss dem 
Bundesgesetz über die Berufsbildung steht. Als berufliche 
Ausbildung gilt jede Tätigkeit, die die systematische Vorbe-
reitung auf eine zukünftige Erwerbstätigkeit zum Ziele hat 
und während welcher mit Rücksicht auf den vorherrschen-
den Ausbildungscharakter ein wesentlich geringeres Ein-
kommen erzielt wird, als ein Erwerbstätiger mit abge-
schlossener Berufsbildung orts- und branchenüblich er-
halten würde (z.B. Lehrlingslohn, Entschädigung für Vo-
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lontariate). Unerheblich ist, ob eine solche Tätigkeit zum 
Erwerb bestimmter Vorkenntnisse (z.B. zur Erlernung von 
Sprachen), für eine spätere Berufslehre, zur eigentlichen 
Erlernung eines Berufes oder zur Erlangung besonderer 
beruflicher Fähigkeiten (z.B. zur Spezialisierung im er-
lernten Beruf) ausgeübt wird. 

3362 Ein Sprachaufenthalt im Ausland gilt indessen nur soweit 
als Bestandteil der Ausbildung, als zwischen diesem und 
dem Berufsziel ein Zusammenhang besteht (ZAK 1977 
S. 265). 

3363 Für eine systematische Berufsvorbereitung genügt es 
nicht, wenn eine Person rein formell die dafür vorgeschrie-
benen Schulen und Praktika absolviert. Sie hat vielmehr 
die Ausbildung mit dem ihr objektiv zumutbaren Einsatz zu 
betreiben, um sie innert nützlicher Frist erfolgreich hinter 
sich zu bringen (ZAK 1978 S. 548). 

3364 Das Arbeitsentgelt der in Ausbildung begriffenen Person 
gilt dann als wesentlich geringer als dasjenige eines Voll-
ausgebildeten, wenn es abzüglich der besonderen Ausbil-
dungskosten um mehr als ein Viertel unter den im Zeit-
punkt der Rentenzusprechung (ZAK 1981 S. 170) orts- und 
branchenüblichen Anfangslöhnen für voll ausgebildete 
Erwerbstätige liegt (ZAK 1960 S. 318). 

3365 Als Arbeitsentgelt und massgebendes Vergleichseinkom-
men gilt jenes Einkommen, welches eine Person für die 
Tätigkeit erzielt, der vorwiegend Ausbildungscharakter zu-
kommt (Lehrlingslohn, Entschädigung für Volontariat). 

3366 Geht eine Person überwiegend einer Erwerbstätigkeit 
nach, so dürfen allfällige Kosten für berufsbegleitende 
Kurse nicht vom erzielten Erwerbseinkommen abgezogen 
und der verbleibende Betrag als massgebendes Ver-
gleichseinkommen herangezogen werden (ZAK 1977 
S. 185). 

3367 Der Umstand, dass eine Person während der Ausbildung 
ein Erwerbseinkommen erzielt, mit welchem sie ihren 
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Lebensunterhalt selbst bestreiten kann, steht dem Renten-
anspruch nicht entgegen (ZAK 1981 S. 170). 

3368 Als Ausbildung im Sinne der gesetzlichen Regelung gelten 
grundsätzlich auch von der IV gewährte Eingliederungs-
massnahmen beruflicher Art, sofern sie, wie beispielsweise 
die erstmalige berufliche Ausbildung, systematisch das für 
eine spätere Erwerbstätigkeit nötige Wissen und Können 
vermitteln. 

3.6.3.3 Unterbrechung der Ausbildung 

Ferien 

3369 Die üblichen Ferien werden zur Ausbildungszeit gerechnet, 
nicht aber die Zeit zwischen zwei Kursen (z.B. Winterkurse 
für Landwirte), während der eine Person einem Erwerb 
nachgeht. Die Zeit zwischen Maturität und Studienbeginn 
gilt als Ausbildung, auch wenn während dieser Zeit eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Ausbildung bei der nächstmöglichen Gele-
genheit fortgesetzt wird. 

Militär- und Zivildienst 

3370 Personen, die während der Ausbildung Militär- oder Zivil- 
1/08 dienst leisten, gelten weiterhin als in Ausbildung begriffen 

(ZAK 1967 S. 174). Voraussetzung ist indessen, dass sie 
sich bis zum Eintritt in den Militär- oder Zivildienst in Aus-
bildung befanden und diese nach dem geleisteten Dienst 
bei nächstmöglicher Gelegenheit fortsetzen. 

3371 Übt beispielsweise eine Person zwischen Semesterschluss  
1/09 und Einrücken bzw. zwischen Beendigung des Dienstes 

und Semesterbeginn oder zwischen zwei Dienstleistungen 
eine lückenfüllende Erwerbstätigkeit aus, so liegt grund-
sätzlich keine Unterbrechung der Ausbildung vor. Ebenso-
wenig gilt diese als unterbrochen, wenn z.B. nach der Ma-
tura (da die Ausbildung grundsätzlich noch nicht abge-
schlossen ist) lediglich deshalb eine Erwerbstätigkeit auf-
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genommen wird, um die Zeitspanne bis zum Einrücken zu 
überbrücken. Voraussetzung bleibt allerdings auch in sol-
chen Fällen, dass die Ausbildung nach Beendigung des 
Dienstes fortgesetzt wird (ZAK 1975 S. 427). Anders ver-
hält es sich hingegen bei der Berufsmatura (analog Be-
rufslehre). Hier gilt die Ausbildung grundsätzlich als abge-
schlossen. 

3371. Seit dem Inkrafttreten der Armee XXI (1.1.2004) hat eine  
1 Person die Möglichkeit, freiwillig ihre gesamte obligatori- 

1/08 sche Dienstzeit an einem Stück zu leisten (sog. Durchdie-
ner). Zur Leistung als Durchdiener besteht allerdings keine 
Pflicht. Die Dienst leistende Person entschliesst sich hierfür 
freiwillig zu diesem Dienstleistungsmodell und ist demnach 
während langer Zeit grundsätzlich nicht mehr in Ausbildung 
begriffen. In Anbetracht, dass eine in Ausbildung stehende 
Person sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten auszuschöpfen hat, um die Ausbildung ohne Verzug 
voranzutreiben und abzuschliessen, besteht bei Durchdie-
nern während der gesamten Dienstdauer kein Anspruch 
auf Kinder- oder Waisenrenten. 

3371. Absolviert allerdings eine Person die Rekrutenschule oder  
2 den Kaderanwärterdienst, so kann sie nur dann weiterhin  

1/09 als in Ausbildung betrachtet werden, wenn sie die ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft hat, den 
Dienst zu unterbrechen. In begründeten Fällen (z.B. Stu-
dium) kann nämlich eine Person die Rekrutenschule ein-
mal unterbrechen. Ein angehender Unteroffizier hat diese 
Möglichkeit der Aufteilung der Rekrutenschule bzw. des 
Kaderanwärterdienstes einmal und ein zukünftiger Zugfüh-
rer maximal zweimal. 

Schwangerschaft 

3372 Frauen, die ihre Ausbildung aufgrund einer Schwanger-
schaft unterbrechen, gelten weiterhin als in Ausbildung. 
Voraussetzung dazu ist allerdings, dass die Ausbildung 
nach dem Schwangerschaftsurlaub bei der nächstmögli-
chen Gelegenheit wieder fortgesetzt wird. 
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Krankheit 

3373 Muss die Ausbildung wegen Krankheit oder Unfall unter-
brochen werden, so dauert der Rentenanspruch bis zur 
Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente oder bis 
die Ausbildung abgeschlossen wäre, jedoch in keinem Fall 
länger als 12 Monate an. Dieselbe Regelung gilt, wenn sich 
der Beginn der Ausbildung wegen Krankheit oder Unfall 
verzögert (ZAK 1982 S. 415). 

3374 Für ein 18jähriges Kind, dessen Ausbildung im Zeitpunkt 
der möglichen Entstehung der Waisen- oder Kinderrente 
infolge Krankheit oder Unfall bereits 12 Monate unterbro-
chen war, kann jedoch keine Rente ausgerichtet werden 
(ZAK 1987 S. 158). 

Auflösung eines bestehenden und Begründung eines 
neuen Lehrverhältnisses 

3375 Muss ein bestehendes Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst 
werden, so gilt die Ausbildung nicht als unterbrochen, so-
fern unverzüglich eine neue Lehrstelle gesucht und die 
Ausbildung fortgesetzt wird (ZAK 1975 S. 375). 

3.6.3.4 Erwerbstätigkeit während der Ferien 

3376 Wird eine Erwerbstätigkeit ausschliesslich während den 
offiziellen Ferien ausgeübt, so ist keine Unterbrechung der 
Rentenberechtigung anzunehmen.  

3.7 Witwen- und Witwerrenten 

3.7.1 Anspruchsvoraussetzungen 

3.7.1.1 Besondere Voraussetzungen für Witwen 

3401 Eine Witwe, die im Zeitpunkt der Verwitwung eines oder 
mehrere Kinder hat, hat Anspruch auf eine Witwenrente 
(Art. 23 Abs. 1 AHVG). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
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3402 Mindestens ein Kind muss – unter Vorbehalt von 
Rz 3403 – im Zeitpunkt der Verwitwung leben; dagegen 
berührt der nachträgliche Tod der Kinder den Rentenan-
spruch nicht. Ferner ist unerheblich, wie alt die Kinder sind 
und ob sie selbst Anspruch auf Waisenrente haben oder 
nicht. Schliesslich ist es nicht erforderlich, dass zwischen 
dem verstorbenen Ehegatten und den Kindern ein Kindes-
verhältnis im Sinne von Art. 252 ZGB bestand. 

3403 Als Witwe mit Kind gilt auch die beim Tode des Eheman-
nes schwangere Ehefrau, sofern das Kind lebend geboren 
wird (Art. 46 Abs. 1 AHVV). Es wird in Anlehnung an die 
zivilrechtlichen Bestimmungen eine Schwangerschaft der 
Ehefrau im Zeitpunkt des Todes des Ehemannes vermutet, 
sofern das Kind innert 300 Tagen seit dem Tode des Ehe-
mannes geboren wird. Wird das Kind nach Ablauf von 300 
Tagen seit der Verwitwung der Mutter geboren, so besteht 
kein Anspruch auf eine Witwenrente, es sei denn, die 
Witwe erbringe den Beweis, dass die Schwangerschaft im 
Zeitpunkt der Verwitwung schon bestand. Einen Renten-
anspruch besitzt die im Zeitpunkt der Verwitwung schwan-
gere Ehefrau ferner nur, wenn das Kind lebend geboren 
wird. Für den Rentenanspruch ist dagegen nicht erforder-
lich, dass das Kind während einer bestimmten Zeit am Le-
ben bleibt. 

3404 Eine Witwe, die im Zeitpunkt der Verwitwung keine Kinder 
im Sinne von Art. 23 AHVG hat, hat Anspruch auf eine 
Witwenrente, wenn sie 
– das 45. Altersjahr zurückgelegt hat und 
– mindestens 5 Jahre verheiratet gewesen ist (Art. 24 

Abs. 1 AHVG). 

3405 Verwitwet somit die kinderlose Ehefrau vor dem 45. Alters-
jahr, hat sie keinen Anspruch auf Witwenrente. Ein Ren-
tenanspruch entsteht in einem solchen Fall auch nicht 
nachträglich, wenn die Witwe das 45. Altersjahr erreicht. 

3406 Bei der Feststellung der Ehedauer von mindestens 5 Jah-
ren wird bei einer Witwe, die mehrmals verheiratet war, auf 
die Gesamtdauer der Ehen abgestellt. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a252.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
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3.7.1.2 Besondere Voraussetzungen für Witwer 

3407 Ein verwitweter Mann hat nur solange Anspruch auf eine 
Witwerrente, als er Kinder unter 18 Jahren hat. Die Wit-
werrente erlischt mit Ablauf des Monats, in welchem das 
jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet (Art. 23 und 24 
Abs. 2 AHVG). 

3.7.1.3 Gemeinsame Voraussetzungen für Witwen und 
Witwer 

3408 Eine verwitwete Person,  
– die im Zeitpunkt der Verwitwung für Kinder des verstor-

benen Ehegatten sorgt (Art. 23 Abs. 2 Bst. a AHVG), 
oder  

– die im Zeitpunkt der Verwitwung mit Pflegekindern im 
gemeinsamen Haushalt lebt und diese später adoptiert 
(Art. 23 Abs. 2 Bst. b AHVG), 

hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn 
folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt werden: 

3409 – das Kind steht im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten in 
einem unentgeltlichen Pflegeverhältnis zum überleben-
den Ehegatten; 

3410 – mindestens ein solches Pflegekind lebt im gemeinsamen 
Haushalt mit dem überlebenden Ehegatten. 
Der gemeinsame Haushalt muss im Zeitpunkt der Ver-
witwung bestehen. Kinder, die sich zum Schulbesuch 
oder zu Studienzwecken auswärts aufhalten, aber den 
Kontakt mit der Familie im normalen Rahmen beibehal-
ten, gehören zum gemeinsamen Haushalt. 

3411 – das Pflegekind erwirbt infolge des Todes des Ehegatten 
Anspruch auf eine Waisenrente. 

3412 Im Falle von Art. 23 Abs. 2 Bst. b AHVG entsteht der An-
spruch auf eine Witwen- oder Witwerrente erst ab dem 
Zeitpunkt der Adoption (vgl. Rz 3427). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
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3413 Bei einer verheirateten Person, die vor der Heirat einen 
Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente hatte, lebt der 
Anspruch wieder auf, sofern 
– die neue Ehe geschieden oder ungültig erklärt wird 

(Art. 23 Abs. 5 AHVG) und 
– diese Ehe weniger als 10 Jahre gedauert hat (Art. 46 

Abs. 3 AHVV). Massgebend ist das Datum der Rechts-
kraft der Scheidung bzw. der Ungültigerklärung. 

3414 Ist der Ehegatte zusammen mit dem einzigen Kind oder 
sämtlichen Kindern ums Leben gekommen, und steht nicht 
eindeutig fest, dass eines der Kinder den verstorbenen 
Ehegatten überlebt hat, so gilt der überlebende Ehegatte 
als kinderlos (ZAK 1976 S. 180). 

3.7.2 Geschiedene Personen 

3.7.2.1 Voraussetzungen für geschiedene Frauen 

3415 Eine geschiedene Frau hat beim Tode des geschiedenen 
Ehemannes Anspruch auf eine unbefristete Witwenrente, 
wenn eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

3416 – Sie hat Kinder (Art. 23 Abs. 1 und 2 AHVG) und die 
geschiedene Ehe hat mindestens 10 Jahre gedauert 
(Art. 24a Abs. 1 Bst. a AHVG); 

3417 – Sie war bei der Scheidung älter als 45 Jahre und die 
geschiedene Ehe hat mindestens 10 Jahre gedauert 
(Art. 24a Abs. 1 Bst. b AHVG); 

3418 – Das jüngste Kind vollendet das 18. Altersjahr, nachdem 
die Frau ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat oder haben 
wird (Art. 24a Abs. 1 Bst. c AHVG). 

3419 Eine geschiedene Frau, die nicht mindestens eine der drei 
vorangehenden Voraussetzungen erfüllt, hat nur solange 
Anspruch auf eine Witwenrente, als sie Kinder unter 
18 Jahren hat (Art. 24a Abs. 2 AHVG). Dabei ist nicht Be-
dingung, dass es sich um Kinder des Verstorbenen han-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
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delt. Die Witwenrente erlischt, mit Ablauf des Monats, in 
welchem das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet. 

3420 Der Anspruch auf Witwenrenten für geschiedene Frauen, 
welche am 1. Januar 1997 das 45. Altersjahr zurückgelegt 
haben, richtet sich nach dem bis zum 31. Dezember 1996 
gültigen Art. 23 Abs. 2 AHVG, sofern kein Anspruch nach 
dem neuen Art. 24a besteht (Bst. f Abs. 1 der Übergangs-
bestimmungen der zehnten AHV-Revision). In einem sol-
chen Fall ist eine geschiedene Frau nach dem Tode des 
früheren Ehemannes einer Witwe gleichgestellt, sofern der 
Mann der Frau gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen ver-
pflichtet war und die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert 
hatte.  
In den Genuss dieser Regelung kann namentlich dann eine 
Frau gelangen, wenn 
– sie bei der Scheidung jünger als 45 Jahre war oder 
– das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat, bevor 

sie ihr 45. Altersjahr zurückgelegt hat. 

3.7.2.2 Voraussetzungen für geschiedene Männer 

3421 Ein geschiedener Mann hat nur solange Anspruch auf eine 
Witwerrente, als er Kinder unter 18 Jahren hat. Dabei ist 
nicht Bedingung, dass es sich um Kinder der Verstorbenen 
handelt. 

3422 Die Witwerrente erlischt, mit Ablauf des Monats, in wel-
chem das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet 
(Art. 24a in Verbindung mit Art. 24 AHVG). Es besteht so-
mit kein Unterschied zu nicht geschiedenen Witwern. 

3.7.3 Tod und Verschollenheit 

3.7.3.1 Zeitpunkt des Todes 

3423 Massgebend ist grundsätzlich der im Todesregister einge-
tragene Zeitpunkt des Todes. Wurde die Leiche nicht auf-
gefunden, so ist jener Zeitpunkt des Todes massgebend, 
welcher im Familienregister eingetragen wurde. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
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3424 Ist der Zeitpunkt des Todes im Todesregister nicht einge-
tragen, so ist nach dem Grundsatz der überwiegenden 
Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, wann der Tod eingetreten 
ist (ZAK 1992 S. 40). In diesen Fällen sind die Akten dem 
BSV zu unterbreiten. 

3.7.3.2 Verschollenheit 

3425 Die richterliche Verschollenerklärung gemäss Artikel 35–38 
ZGB ist dem Tod gleichgestellt. Als Zeitpunkt des Todes 
gilt in diesen Fällen der im Familienregister eingetragene 
Zeitpunkt, auf den die richterliche Verschollenerklärung 
zurückbezogen wird. 

3.7.4 Entstehung des Rentenanspruchs 

3426 Der Rentenanspruch entsteht grundsätzlich am ersten Tag 
des dem Tode des (geschiedenen) Ehegatten folgenden 
Monats (Art. 23 Abs. 3 AHVG). 

3427 Bei Adoption eines Pflegekindes entsteht der Rentenan-
spruch am ersten Tag des Monats, der demjenigen folgt, in 
welchem die Adoption rechtskräftig geworden ist (Art. 23 
Abs. 3 AHVG). 

3428 Bei Wiederaufleben des Rentenanspruchs nach Scheidung 
oder Ungültigerklärung der neuen Ehe entsteht der An-
spruch am ersten Tag des Monats, der demjenigen folgt, in 
welchem das Scheidungsurteil oder die richterliche Ungül-
tigerklärung rechtskräftig geworden ist (Art. 46 Abs. 3 
AHVV). 

3429 Verlegt eine verwitwete Person mit ausländischer Staats-
angehörigkeit, deren Rente nur bei Wohnsitz und gewöhn-
lichem Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet werden 
kann, ihren Wohnsitz vom Ausland in die Schweiz, so ent-
steht der Rentenanspruch vom nächstfolgenden Monat an. 

3429. Verlegt eine verwitwete Person mit der Staatsangehörig- 
1 keit eines Nichtvertragsstaates ihren Wohnsitz von der  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a35.html
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1/05 Schweiz ins Ausland und hatte der verstorbene Ehegatte 
die schweizerische Staatsangehörigkeit oder eine Staats-
angehörigkeit besessen, mit deren Heimatstaat eine zwi-
schenstaatliche Vereinbarung besteht, so kann die Witwen- 
oder Witwerrente im Ausland weiterhin beansprucht wer-
den. 

3430 Auch bei Verschollenheit entsteht der Rentenanspruch am 
ersten Tag des dem Tode des Ehegatten folgenden Mo-
nats. Als Zeitpunkt des Todes gilt der im Familienregister 
eingetragene Zeitpunkt, auf den die richterliche Verschol-
lenerklärung zurückbezogen wird. 

3431 Die Auszahlung der Witwen- bzw. Witwerrente darf grund-
sätzlich nicht vor der richterlichen Verschollenerklärung 
erfolgen. Zu beachten ist, dass eine Nachzahlung von 
Renten nur im Rahmen der fünfjährigen Verwirkungsfrist 
möglich ist. Wurde jedoch bei langer nachrichtenloser Ab-
wesenheit der Rentenanspruch innert nützlicher Frist (AHI 
1995 S. 81) nach dem Verschwinden des Ehegatten gel-
tend gemacht und hat die Ausgleichskasse den Entscheid 
bis zur richterlichen Verschollenerklärung ausgesetzt, so 
kann die Rente vom ersten Tag des auf den Zeitpunkt des 
Todes folgenden Monats an nachbezahlt werden. 

3432 Beim Vorliegen besonderer Umstände und wenn damit zu 
rechnen ist, dass der verschwundene Ehegatte für ver-
schollen erklärt werden wird, kann die Rente in Fällen des 
Verschwindens in hoher Todesgefahr ausnahmsweise vor 
der Verschollenerklärung, frühestens jedoch nach Einlei-
tung des Verschollenheitsverfahrens, gewährt werden. 
Diese Fälle sind dem Bundesamt für Sozialversicherung zu 
unterbreiten, nachdem das Gesuch um Verschollenerklä-
rung eingereicht worden ist. 

3.7.5 Erlöschen des Rentenanspruchs 

3433 Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, in 
welchem  
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3434 – eine verwitwete Person stirbt, 

3435 – eine verwitwete Person wieder heiratet, 

3436 – eine verwitwete Person mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit, deren Rente nur bei Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt in der Schweiz ausgerichtet werden kann, 
ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt (Ausnahme bei aus-
ländischen Hinterlassenen von schweizerischen Staats-
angehörigen), 

3437 – das jüngste Kind das 18. Altersjahr vollendet hat und die 
Witwen- oder Witwerrente auf diesen Zeitpunkt befristet 
war (Art. 24 Abs. 2 und Art. 24a Abs. 2 AHVG). 

3.8 Zusammentreffen von Witwen- oder Witwerrenten 
mit Alters- oder Invalidenrenten 

3501 Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für 
eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Alters- oder IV-
Rente (ganze IV-Rente gemäss Art. 43 Abs. 1 IVG), so 
wird nur die höhere Rente ausgerichtet (Art. 24b AHVG). 
Dies gilt namentlich in Fällen, in welchen eine verwitwete 
oder eine geschiedene Person  

3502 – infolge Beitragslücken lediglich Anspruch auf eine nied-
rige Teilrente hat, 

3503 – mit vollständiger Beitragsdauer Anspruch auf eine Alters- 
oder IV-Rente hat, die niedriger ist, als der Maximalbe-
trag der Witwen- bzw. Witwerrente. 

3504 Bezieht eine Person im Zeitpunkt der Verwitwung bereits 
eine Rente der AHV oder der IV, so ist der Vergleich ledig-
lich dann vorzunehmen, wenn die Alters- oder die IV-Rente 
(inkl. Verwitwetenzuschlag gemäss Art. 35bis AHVG) nied-
riger ist als der Maximalbetrag der Witwen- bzw. Witwer-
rente. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a43.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24b.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35bis.html
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3.9 Zusammentreffen von Waisenrenten mit andern 
Renten 

3505 Beim Zusammentreffen einer Waisenrente mit einer 
Witwen- bzw. Witwerrente oder einer IV-Rente (ganze IV-
Rente gemäss Art. 43 Abs. 1 IVG), wird nur die höhere 
Rente ausgerichtet. Sind beide Elternteile gestorben, so ist 
für den Vergleich die Summe der beiden Waisenrenten 
massgebend (Art. 28bis AHVG). 

3.10 Zusammentreffen von Hinterlassenenrenten mit 
Eingliederungsmassnahmen der IV 

3506 Solange der Anspruch einer invaliden verwitweten oder 
verwaisten Person auf eine Invalidenrente ruht, weil Ein-
gliederungsmassnahmen der IV gewährt werden, kann die 
Hinterlassenenrente (Witwen-, Witwer- oder Waisenrente) 
ausgerichtet werden. 

3.11 Verweigerung, Kürzung oder Entzug einer Rente 

3.11.1 In der AHV 

3507 Hat die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätz-
lich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens 
oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert, so kön-
nen ihr die Geldleistungen vorübergehend oder dauernd 
gekürzt oder in schweren Fällen verweigert werden (Art. 21 
Abs. 1 ATSG). 

3508 Wurde der Tod nur in fahrlässiger Weise (leicht oder grob) 
verursacht, so tritt keine solche Sanktion ein. 
Die Art der Sanktion und deren Umfang (zeitliche und be-
tragsmässige Begrenzung) bemisst sich jeweils nach der 
Schwere des Verschuldens. 

3509 Geldleistungen für Angehörige oder Hinterlassene werden 
nur gekürzt oder verweigert, wenn diese den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines 
Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt haben (Art. 21 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a43.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a28bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a28bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a28bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
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Abs. 2 ATSG). Angehörige oder Hinterlassene, die kein 
rechtserhebliches Verschulden trifft, steht der Rentenan-
spruch uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf die allen-
falls gegenüber ihren schuldhaften Angehörigen verfügten 
Massnahmen zu. 

3510 Für die Festlegung der Sanktion sind die Fälle dem BSV zu 
unterbreiten. 

3.11.2 In der IV 

3511 Betreffend Verweigerung, Kürzung oder Entzug von Geld-
leistungen finden die Rz 3507 und 3509 Anwendung. 

3512 Hat sich eine Person einer zumutbaren Eingliederungs-
massnahme, die eine wesentliche Verbesserung der Er-
werbsfähigkeit erwarten lässt, widersetzt oder entzogen, so 
kann ihr die Rente vorübergehend oder dauernd verweigert 
werden (Art. 21 Abs. 4 ATSG). 

3513 Die Abklärung solcher Fälle und die Festlegung einer 
Sanktion obliegen den IV-Stellen. 

3.12 Sistierung der IV-Rente während des Vollzuges 
einer Freiheitsstrafe oder Massnahme 

3514 Während der Dauer einer Strafverbüssung oder jedes an- 
1/09 deren durch den Strafrichter angeordneten Freiheitsentzu-

ges ist die Invalidenrente der davon betroffenen Person zu 
sistieren. Kein Sistierungsgrund liegt hingegen vor, wenn 
eine invalide Person von einer fürsorgerischen Freiheits-
entziehung im Sinne von Artikel 397a ff. ZGB betroffen ist 
(Art. 21 Abs. 5 ATSG). 

3515 Zusatz- und Kinderrenten sind auch während der Sistie-
rung der Hauptrente weiter auszurichten. 

3516 Die Abklärung der Dauer der Sistierung einer IV-Rente und 
die Überwachung obliegen den IV-Stellen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a397a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a21.html
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1/07 3.13 Die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlecht-
licher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG) 

1/07 3.13.1 Im allgemeinen 

3517 Die Grundlage für die Regelung der rechtlichen Situation  
1/07 gleichgeschlechtlicher Paare ist neu im Partnerschaftsge-

setz zu finden. Zwei Personen gleichen Geschlechts kön-
nen ihre Partnerschaft eintragen lassen.  

3518 Das Partnerschaftsgesetz wirkt sich auch in den Sozial- 
1/07 versicherungen aus: Nach dem neuen Artikel 13a ATSG ist 

eine eingetragene Partnerschaft, solange sie dauert, im 
Sozialversicherungsrecht einer Ehe gleichgestellt. Stirbt 
eine Partnerin oder ein Partner, so hat die überlebende 
Person die gleichen Rechtsansprüche gegenüber der AHV 
wie ein Witwer, selbst wenn es sich um eine Frau handelt. 
Schliesslich ist die gerichtliche Auflösung einer eingetra-
genen Partnerschaft der Ehescheidung gleichgestellt. 

3519 Die wichtigsten Regeln in Bezug auf den Rentenanspruch  
1/07 und die Rentenfestsetzung werden im Folgenden aufge-

führt. Soweit nichts ausdrücklich vermerkt wird, gelten im 
Übrigen die allgemeinen Anspruchs- und Berechnungsre-
geln für Ehepaare. 

1/07 3.13.2 Neue Zivilstände und Verfahren 

3520 Die Einführung der eingetragenen Partnerschaft löst neue  
1/07 Zivilstände aus. Dies sind die 

– eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
– gerichtlich aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtli-

cher Paare 
– durch Tod aufgelöste Partnerschaft gleichgeschlechtli-

cher Paare 
– richterlich getrennte Partnerschaft (nur bei Wegfall der 

Plafonierung). 
Für diese neuen Zivilstände sind besondere Zivilstands-
codes erforderlich (vgl. Anhang IV, Feld 11). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a13a.html
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3521 Die Eintragung der Partnerschaft erfolgt beim zuständigen  
1/07 Zivilstandsamt. Der Zivilstandsbeamte registriert die Part-

nerschaft und erlässt eine entsprechende Partnerschafts-
urkunde, welche als Beweisakt dient. 

3522 Zuständig für die Auflösung der eingetragenen Partner- 
1/07 schaften sind die Zivilgerichte. Das Auflösungsurteil ist als 

Beweisakt einem Scheidungsurteil gleichgestellt. 

3523 Auch die Ungültigkeit einer eingetragenen Partnerschaft  
1/07 muss gerichtlich festgestellt und mit einem Ungültigkeits-

urteil nachgewiesen werden.  

3524 Eingetragene Partner oder Partnerinnen können den ge- 
1/07 meinsamen Haushalt mit oder ohne richterliche Genehmi-

gung aufheben und getrennt leben. In der AHV/IV knüpfen 
sich daran dieselben Wirkungen wie bei der Trennung ver-
heirateter Personen (Rz 5508 ff.). 

3525 Im Ausland anerkannte Partnerschaften gleichgeschlechtli- 
1/07 cher Paare sind unter gewissen Voraussetzungen den in 

der Schweiz eingetragenen Partnerschaften gleichgestellt. 
Werden von Personen Rechte aus einer im Ausland ge-
schlossenen Partnerschaft geltend gemacht, ist das BSV 
zu konsultieren. 

1/07 3.13.3 Geltendmachung des Rentenanspruchs 

3526 Für die Dauer der Partnerschaft sind Partner gegenseitig  
1/07 zur Geltendmachung des Rentenanspruchs ermächtigt 

(vgl. Rz 1102). 

3527 Die beiden Renten der Partner sind durch diejenige Aus- 
1/07 gleichskasse auszurichten, welche bereits für die Festset-

zung und Auszahlung der Rente des zuerst berechtigten 
Partners zuständig war. Die Rz 2012 bis 2018 gelten sinn-
gemäss.  
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1/07 3.13.4 Kinder- und Waisenrenten 

3528 Das Partnerschaftsgesetz verbietet die Adoption von Kin- 
1/07 dern. Auch die Adoption von Kindern der Partnerin oder 

des Partners ist nicht möglich. 

3529 Nicht ausgeschlossen ist hingegen, dass eine Partnerin  
1/07 oder ein Partner eigene oder adoptierte Kinder aus einer 

früheren Beziehung oder infolge einer früheren Einzel-
adoption in die Partnerschaft mitbringt. Das Kindsverhältnis 
besteht auch in der Partnerschaft nur zu diesem Elternteil. 
Zur Partnerin oder zum Partner kann ein Pflegeverhältnis 
entstehen (vgl. Rz 3307 ff.). 

1/07 3.13.5 Witwerrente 

3530 Beim Tode einer Partnerin oder eines Partners hat der  
1/07 oder die Hinterbliebene die Rechte eines Witwers. Dies gilt 

auch dann, wenn die überlebende Partnerin eine Frau ist 
(Rz 3401 ff.). Artikel 24a Absatz 2 AHVG findet sinnge-
mäss Anwendung auf Personen, deren eingetragene Part-
nerschaft gerichtlich aufgelöst worden ist. 

3531 Der Anspruch auf eine frühere Witwerrente, der mit der  
1/07 Eintragung der Partnerschaft erloschen ist, lebt am ersten 

Tag des der Auflösung der Partnerschaft folgenden Monats 
wieder auf, wenn die Partnerschaft nach weniger als zehn-
jähriger Dauer aufgelöst oder ungültig erklärt wird. 

1/07 3.13.6 Rentenberechnung 

3532 Zeitabschnitte, für welche erwerbstätige Partner den dop- 
1/07 pelten Mindestbeitrag bezahlt haben, werden den nicht-

erwerbstätigen Partnern während der Partnerschaft als 
Beitragsdauer angerechnet. Die Rz 5027 ff. gelten sinn-
gemäss. 

3533 Die erzielten Erwerbseinkommen der Partner werden  
1/07 während der Kalenderjahre der Partnerschaft gesplittet 

(Rz 5105 ff.) Desgleichen gilt für die Erziehungs- und die 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a24a.html
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Betreuungsgutschriften. Die Rz 5407 ff. und Rz 5501 ff. 
sind anwendbar. 

3534 Sind beide Partner rentenberechtigt, so gelten die allge- 
1/07 meinen Plafonierungsregeln (Rz 5508 ff.) 

3535 Verwitwete rentenberechtigte Partner erhalten zur ihrer  
1/07 Alters- oder Invalidenrente einen Verwitwetenzuschlag 

(Rz 5616 und 5617).  

1/07 3.13.7 Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 

3536 Die gerichtliche Auflösung der eingetragenen Partner- 
1/07 schaft löst das Splittingverfahren aus (vgl. KS Splitting). 

1/07 3.13.8 Auszahlung, Nachzahlung, Rückerstattung und 
Verrechnung 

3537 In Bezug auf die Rentenauszahlung, Nachzahlung, Rück- 
1/07 erstattung sowie die Verrechnung sind alle bestehenden 

Regeln für Ehepaare (Rz 10001 ff.) sinngemäss anwend-
bar. 
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4. Die Prüfung der versicherungsmässigen und 
persönlichen Voraussetzungen 

4.1 Im allgemeinen 

4.1.1 Zuständigkeit für die Prüfung 

4.1.1.1 AHV-Renten 

4001 Bei Alters- und Hinterlassenenrenten sind die versiche-
rungsmässigen und persönlichen Voraussetzungen durch 
die zuständige Ausgleichskasse zu prüfen. 

1/04 4.1.1.2 IV-Renten und Hilflosenentschädigungen für 
volljährige Personen 

4002 Bei den Anmeldungen für IV-Renten und Hilflosenentschä- 
1/04 digungen der AHV und IV für volljährige Personen sind die 

versicherungsmässigen und persönlichen Voraussetzun-
gen von der IV-Stelle zu prüfen. Bezüglich der Mitwirkung 
der Ausgleichskassen gilt das KSIH. 

4003 Nach Abschluss der Abklärungen sind die Akten mit dem  
1/04 Beschluss und vervollständigt mit den erforderlichen Do-

kumenten (AHV-Ausweis, Familienbüchlein, Ausländer-
ausweis, Ausbildungsbestätigung, Ergänzungsblatt 3 zur 
Anmeldung im Härtefall) der zuständigen Ausgleichskasse 
zur Berechnung und Auszahlung der Leistung weiterzulei-
ten. Für das Festsetzungsverfahren der Renten und den 
Verfügungserlass gilt das KSIH. 

4.2 Prüfung der Personalien 

4.2.1 Prüfung durch die Ausgleichskassen 

4004 Die Personalien sind anhand amtlicher Ausweisschriften zu 
überprüfen. Als amtliche Dokumente gelten das Familien-
büchlein, der Heimatschein, die Niederlassungsbewilligung 
(Schriftenempfangsschein), der Pass und die Identitäts-
karte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Änderungen in 
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diesen Dokumenten nicht durchwegs nachgetragen sind. In 
Zweifelsfällen ist ein Personalausweis einzuholen. 

4005 Keinen genügenden Nachweis über den Personenstand 
bieten dagegen das Dienstbüchlein, der Taufschein, Legi-
timationskarten oder andere persönliche Ausweise, Bestä-
tigungen der Arbeitgeber sowie die Anmeldung für einen 
Versicherungsausweis. 

4006 Die Prüfung erstreckt sich auf alle Personen, die einen 
Anspruch auf Leistungen geltend machen, sowie auf alle 
Angehörigen der leistungsberechtigten Person, die für eine 
Zusatz- oder Kinderrente in Frage kommen. 

4007 Die Personalien von ausländischen Personen sind anhand 
entsprechender amtlicher Ausweisschriften wie Reisepass, 
Bescheinigungen der zuständigen heimatlichen Behörden 
(z.B. Auszüge aus Zivilstandsregistern) und Ausländer-
ausweis zu prüfen; vorbehalten bleiben die besonderen 
Weisungen zu den einzelnen Staatsverträgen und zum 
FlüB (s. Wegleitung über die Stellung der Ausländer und 
Staatenlosen). 

4008 Ausgleichskassen, welche die Möglichkeit haben, die An-
gaben der leistungsberechtigten Personen anhand der in 
den Gemeinden bestehenden Register oder hinterlegten 
Ausweisschriften durch ihre Organe überprüfen zu lassen, 
können auf die Einholung amtlicher Ausweisschriften ganz 
oder teilweise verzichten. 

4009 Auf der Anmeldung ist zu vermerken, aufgrund welcher 
Dokumente die Personalien überprüft wurden. 

4.2.2 Mitwirkung der Zivilstandsämter 

4010 Das Zivilstandsamt des Heimatortes der leistungsberech- 
1/08 tigten Person erteilt gemäss Art. 32 ATSG Auskunft über 

deren Personalien, sofern es von der Ausgleichskasse mit 
„Bestätigung der persönlichen Angaben“ (Formular 
318.271) angefragt wird. Eine Bestätigung der Personalien 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a32.html
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ist indessen nur dann mit dem Personalausweis vom Zivil-
standsamt einzuholen, wenn die Angaben in den amtlichen 
Ausweisschriften unvollständig, unklar oder widersprüch-
lich sind. 

4011 Die „Bestätigung der persönlichen Angaben“ kann nur für  
1/08 Auskünfte über Schweizer Bürger verwendet werden. An-

fragen über in der Schweiz niedergelassene ausländische 
Staatsangehörige sind unter Hinweis auf Art. 32 ATSG an 
die Einwohnerkontrolle des Wohn- oder Aufenthaltsortes 
zu richten. 

4012 Die „Bestätigung der persönlichen Angaben“ ist dem Zivil- 
1/08 standsamt im Doppel einzusenden. Das Formular muss 

dabei in der Amtssprache des angefragten Amtes abge-
fasst sein. Die Ausgleichskasse hat alle ihr bereits bekann-
ten Personalien in den Fragebogen einzutragen. 

4013 Für ergänzende Fragen der Ausgleichskasse (z.B. über  
1/08 mehrere Ehen einer Witwe und die Gesamtdauer dieser 

Ehen) und die entsprechenden Auskünfte des Zivilstands-
amtes ist der für besondere Bemerkungen freigelassene 
Raum auf Seite 1 der „Bestätigung der persönlichen Anga-
ben“ vorgesehen. 

4.3 Prüfung des schweizerischen Wohnsitzes 

4.3.1 Zivilrechtlicher Wohnsitz in der Schweiz 

4101 Der zivilrechtliche Wohnsitz ist ahv-rechtlich für die Versi-
cherteneigenschaft einer Person von ausschlaggebender 
Bedeutung. Massgebend ist dabei der zivilrechtliche Wohn-
sitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB. 

4102 Das Vorliegen des zivilrechtlichen Wohnsitzes in der 
Schweiz ist aufgrund der gesamten Verhältnisse im Einzel-
fall zu prüfen. Sachverhalte wie beispielsweise Bezahlung 
der Steuern in der Schweiz, Ausübung politischer Rechte, 
Abschluss eines Wohnmietvertrages, Hinterlegung der 
Schriften und die Erteilung einer Jahresaufenthaltsbewil-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a32.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a23.html
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ligung können eine Wohnsitzbegründung nicht abschlies-
send beweisen. 

4103 Der schweizerische Wohnsitz wird unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit der betroffenen Person nach schwei-
zerischem Recht beurteilt. 

4104 Vorbehalten bleiben anderslautende zwischenstaatliche 
Vereinbarungen, welche den Wohnsitzbegriff gelegentlich 
durch jenen des „gewöhnlichen Aufenthaltes“ ersetzen. Im 
Gegensatz zum Wohnsitzbegriff ist dazu einzig eine län-
gerdauernde oder für eine längere Zeit vorgesehene Auf-
enthaltsdauer notwendig. 

4105 Hinsichtlich Prüfung des zivilrechtlichen Wohnsitzes in der 
Schweiz gelten die Bestimmungen der Wegleitung über die 
Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP). 

4.3.2 Begriff des Wohnsitzes 

4106 Als zivilrechtlicher Wohnsitz gilt der Ort, an dem sich eine 
Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. 
Vorausgesetzt wird dazu einerseits der Wille, an diesem 
Ort dauernd zu verbleiben (subjektives Erfordernis) und 
andererseits der tatsächliche Aufenthalt an diesem Ort 
(objektives Erfordernis). Beide Erfordernisse müssen 
gleichzeitig erfüllt sein. 

4107 Es ist nicht erforderlich, dass eine Person gewillt ist, län-
gere Zeit am gleichen Ort zu bleiben. Auch ein kurzer Auf-
enthalt kann zur Begründung eines Wohnsitzes genügen. 
Dauernd ist im Sinne von „nicht vorübergehend“ zu verste-
hen. Es genügt die erkennbare Absicht, einen bestimmten 
Ort zum Mittelpunkt der Lebensverhältnisse, der persönli-
chen, wirtschaftlichen, familiären und beruflichen Bezie-
hungen zu machen (ZAK 1982 S. 179). 

4108 Dagegen kann ein längerdauernder Aufenthalt in der Regel 
auch dann keinen Wohnsitz begründen, wenn das öffentli-
che Recht (z.B. das Bundesgesetz über Aufenthalt und 
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Niederlassung der Ausländer) die Verwirklichung dieser 
Absicht langfristig verbietet. Dies trifft namentlich auf Per-
sonen zu, die im Besitz einer Kurzaufenthaltsbewilligung L 
sind.  
Kurzaufenthalter sind Ausländerinnen und Ausländer, die 
sich befristet, in der Regel für weniger als ein Jahr, für 
einen bestimmten Aufenthaltszweck mit oder ohne Er-
werbstätigkeit in der Schweiz aufhalten. 

4109 Bei ausländischen Staatsangehörigen, welche im Besitz 
einer Aufenthaltsbewilligung B, einer Niederlassungsbewil-
ligung C oder einer Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstä-
tigkeit Ci sind, kann in der Regel davon ausgegangen wer-
den, dass sie hier ihren zivilrechtlichen Wohnsitz begrün-
den und zwar ab dem Zeitpunkt der letzten Einreise in die 
Schweiz.  
Aufenthalter mit Aufenthaltsbewilligung B sind Ausländerin-
nen und Ausländer, die sich für einen bestimmten Zweck 
längerfristig mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz 
aufhalten. Niedergelassene (Ausweis C) sind Ausländerin-
nen und Ausländer, denen nach einem Aufenthalt von fünf 
oder zehn Jahren in der Schweiz die Niederlassungsbewil-
ligung erteilt worden ist. Die Aufenthaltsbewilligung mit Er-
werbstätigkeit (Ausweis Ci) ist für Familienangehörige 
(Ehegatten und Kinder bis zum 21. Altersjahr) von Beam-
ten intergouvernementaler Organisationen und für Mitglie-
der ausländischer Vertretungen bestimmt. 

4110 Asylsuchende (Ausweis N), Schutzbedürftige (Ausweis S) 
und vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F) in der 
Schweiz begründen hier ihren Wohnsitz, selbst wenn sie 
die Absicht zur Rückkehr in die Heimat haben, sobald es 
die Verhältnisse erlauben. Der Wohnsitz in der Schweiz 
besteht dabei ab dem Zeitpunkt der Einreise.  
Asylsuchende (Ausweis N) sind Personen, die in der 
Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfah-
ren stehen. Der Ausweis für Schutzbedürftige (Ausweis S) 
berechtigt zum vorläufigen Aufenthalt in der Schweiz, je-
doch weder zum Grenzübertritt noch zur Rückkehr in die 
Schweiz. Vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) sind Per-
sonen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei 
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sich aber der Vollzug der Wegweisung als unzulässig (Ver-
stoss gegen Völkerrecht), unzumutbar (konkrete Gefähr-
dung des Ausländers) oder unmöglich (vollzugstechnische 
Gründe) erwiesen hat. 

4111 Die Wohnsitzbegründung ist unabhängig des Zivilstandes  
1/08 für jede Person individuell zu prüfen. Solange Ehegatten 

eine Wohnung teilen, kann der gemeinsame Wohnsitz aber 
vermutet werden. 
Ab dem Inkrafttreten der Bilateralen Abkommen zwischen 
der Schweiz und der EU am 1. Juni 2002 ist das Einreise-
datum in den Aufenthaltsbewilligungen für Angehörige der 
Mitgliedsstaaten der EU und EFTA vorläufig nicht mehr 
aufgeführt. Die Aufenthaltsbewilligungen für Drittstaats-
angehörige hingegen weisen das Einreisedatum weiterhin 
auf. Das Einreisedatum für EU- und EFTA-Angehörige 
kann bei den zuständigen kantonalen Ämtern erfragt wer-
den. Auf der Internet-Site des Bundesamtes für Migration 
(www.bfm.admin.ch) befinden sich unter „Kontakt“ und 
„Adressen und Links zu unseren Partnerbehörden“ die 
Adresslisten der kantonalen Fremdenpolizei- und Arbeits-
marktbehörden. 

4112 Behalten Ehegatten ihre Wohnung in der Schweiz bei, ob-
wohl der eine Ehegatte im Ausland arbeitet, so ist für beide 
schweizerischer Wohnsitz anzunehmen, sofern die Woh-
nung durch den anderen Ehegatten (und durch die Kinder) 
bewohnt wird und der gemeinsame Haushalt nicht aufge-
hoben wurde (Art. 137 Abs. 1, Art. 175 ZGB). 

4113 Nicht versichert sind Personen, die sich ausschliesslich zu  
1/05 Besuchs-, Kur-, Ferien- oder Studienzwecken in der 

Schweiz aufhalten, sofern sie in der Schweiz keine Er-
werbstätigkeit ausüben und keinen Wohnsitz begründen 
(Art. 2 Abs. 1 Bst. a AHVV). 

http://www.bfm.admin.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a137.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a175.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a2.html


83 

4.4 Prüfung der Versicherteneigenschaft 

4.4.1 Im allgemeinen 

4114 Versichert nach Massgabe von Art. 1a Abs. 1 AHVG sind 
grundsätzlich alle natürlichen Personen, die in der Schweiz 
den zivilrechtlichen Wohnsitz haben, hier eine Erwerbstä-
tigkeit ausüben oder als Schweizer Bürger im Ausland im 
Dienste der Eidgenossenschaft oder vom Bundesrat be-
zeichneten Institutionen tätig sind. 

4115 Hinsichtlich Versicherungspflicht und der damit verbunde-
nen Versicherteneigenschaft gelten die Bestimmungen der 
Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV 
(WVP). 

4.4.2 Bestehen der Versicherteneigenschaft 

4116 Bei erwerbstätigen oder nichterwerbstätigen Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz kann in der Regel vom bestehen 
der Versicherteneigenschaft ausgegangen werden.  

4117 Dies trifft in der Regel auch auf Personen mit Wohnsitz in 
der Schweiz zu, die im Ausland eine Erwerbstätigkeit aus-
üben, soweit nicht zwischenstaatliche Vereinbarungen Ab-
weichendes bestimmen. 

4118 Angehörige von Vertragsstaaten mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz in der Schweiz und einer Erwerbstätigkeit im 
betreffenden Vertragsstaat besitzen dagegen die Versi-
cherteneigenschaft in der Regel nicht (z.B. ein Franzose 
mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz und einer Er-
werbstätigkeit in Frankreich). Auf Verlangen können sie 
hingegen freiwillig der obligatorischen AHV/IV-Versiche-
rung beitreten und dadurch die Versicherteneigenschaft 
begründen. 

4119 Schweizerische Staatsangehörige mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz in der Schweiz und einer Erwerbstätigkeit in 
einem Vertragsstaat besitzen in der Regel die Versicher-
teneigenschaft nicht. Auf Verlangen können diese Perso-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
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nen freiwillig der obligatorischen AHV/IV-Versicherung 
beitreten und dadurch die Versicherteneigenschaft be-
gründen (Art. 1a Abs. 4 AHVG). 

4120 Asylbewerber, deren Asylgesuch entsprochen wird, besit-
zen rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Einreise die Versi-
cherteneigenschaft. 

4121 Asylbewerber, deren Asylgesuch abgelehnt wird, die aber 
interniert werden oder welche vorübergehend Asyl genies-
sen, besitzen ab dem Zeitpunkt der Gesuchsablehnung die 
Versicherteneigenschaft. 

1/08 4.5 Erfüllung der Mindestbeitragsdauer 

4201– 
4203 aufgehoben 
1/08 

4204 Die Mindestbeitragsdauer braucht nicht zusammenhän-
gend zu sein. Einzelne Beitragsperioden werden zusam-
mengezählt. Die einzelnen Beitragsperioden werden auf 
den Monat genau ermittelt, wobei angebrochene Kalen-
dermonate als volle Monate angerechnet werden 
(ZAK 1982 S. 373). 

4205 Die Mindestbeitragsdauer muss bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls erfüllt sein. Nachher zurückgelegte Beitragszei-
ten bzw. Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgut-
schriften berücksichtigt werden könnten, können nicht an-
gerechnet werden. 

4206 Besteht nicht schon aufgrund des IK die Vermutung, dass 
die Mindestbeitragsdauer erfüllt ist, so klärt die Ausgleichs-
kasse diese Voraussetzung aufgrund der ihr zur Verfügung 
stehenden Unterlagen (Kassenakten, Arbeitgeberbeschei-
nigungen, amtlicher Ausweise etc.) ab. Die leistungsbe-
rechtigte Person hat den Nachweis anhand solcher Aus-
weise und Bescheinigungen (insbesondere über die Wohn- 
und Arbeitsdauer in der Schweiz) selbst zu erbringen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
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4.6 Prüfung der Flüchtlingseigenschaft und Staaten-
losigkeit 

4.6.1 Flüchtlingseigenschaft 

4.6.1.1 Nachweis 

4207 Beruft sich eine leistungsberechtigte Person auf die Flücht- 
1/06 lingseigenschaft, so hat sie dies mit der besonderen, vom 

Bundesamt für Migration ausgestellten Bestätigung nach-
zuweisen. Das Ausstellungsdatum darf im Zeitpunkt der 
Anmeldung nicht weiter als zwei Monate zurückliegen. Be-
züglich den Einzelheiten gilt die Wegleitung über die Ste-
lung der Ausländer und Staatenlosen in der AHV und IV. 

4.6.1.2 Entzug 

4208 Entzieht das Bundesamt für Migration einer ausländischen  
1/06 Person die Flüchtlingseigenschaft, so sendet es der ZAS 

eine Kopie seines Entscheides mit allen für die Bildung der 
Versichertennummer erforderlichen Angaben (Familien-
name, Vornamen, Geburtsdatum, Geschlecht und Heimat-
staat). 

4209 Die ZAS prüft, ob die betroffene Person leistungsberechtigt  
1/06 ist. Trifft dies zu, so fragt sie beim Ablauf der im Entscheid 

gesetzten Rekursfrist beim Bundesamt für Migration an, ob 
Rekurs erhoben wurde. Dieses erklärt daraufhin, ob sein 
Entscheid rechtskräftig wurde oder ein Rekurs vorliegt und 
setzt im letzteren Falle die ZAS zudem nach Abschluss des 
Rekursverfahrens von dessen Ausgang in Kenntnis. 

4210 Wurde kein Rekurs ergriffen, so leitet die ZAS die Kopie  
1/06 des Entscheides nebst der Auskunft des Bundesamtes für 

Migration und unter Angabe der Versichertennummer und 
Leistungsart an die zuständige Ausgleichskasse weiter. 
Wurde Rekurs ergriffen, so wartet sie den endgültigen 
Bescheid des Bundesamtes für Migration ab und verfährt 
dann ebenso.  
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4211 Bei Leistungen der IV sendet die ZAS die Meldung an die 
IV-Stelle. 

4212 Die Ausgleichskasse prüft, ob sich der Wegfall der Flücht-
lingseigenschaft auf die Leistungsberechtigung der be-
troffenen Person auswirkt. Bei Leistungen der IV obliegt 
diese Aufgabe der IV-Stelle. 

4.6.2 Staatenlosigkeit 

4213 Das Bundesamt für Migration gibt, soweit es davon Kennt- 
1/06 nis erhält, der ZAS auch alle Personen bekannt, welche 

nicht mehr staatenlos sind. Diese meldet sie der zuständi-
gen Ausgleichskasse, falls sie leistungsberechtigt sind. Bei 
Leistungen der IV sendet die ZAS die Meldung an die IV-
Stelle. 

4.7 Besondere Erfordernisse für einzelne Renten 

4.7.1 Im allgemeinen 

4301 Die persönlichen Voraussetzungen für die ordentlichen 
Renten sind im 3. und 5. Teil, jene für ausserordentliche 
Renten im 7. Teil und für die Hilflosenentschädigungen im 
8. Teil geregelt. Nachstehend ist von den wichtigsten per-
sönlichen Erfordernissen die Rede, die besonders belegt 
oder begründet werden müssen. Die Aufzählung ist nicht 
abschliessend. 

4.7.2 Erziehungsgutschriften für Eltern, die nicht 
miteinander verheiratet sind 

4.7.2.1 Gemeinsame elterliche Sorge nach Ehe-
scheidung 

4302 Zur Prüfung, ob und während wie vielen Jahren einer Per-
son, deren (frühere) Ehe aufgelöst wurde, bei der Ermitt-
lung der Rente Erziehungsgutschriften angerechnet wer-
den können, ist eine Kopie des Scheidungsurteils bzw. der 
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Scheidungskonvention einzuverlangen. Dabei genügt eine 
Kopie des Scheidungsdispositivs, wenn daraus hervorgeht, 
welchem Elternteil die Kinder zugesprochen wurden. 

4303 Wurde nach der Auflösung der Ehe beiden Elternteilen die 
elterliche Sorge über eines oder mehrere gemeinsame, 
noch nicht 16jährige Kinder durch den Richter übertragen, 
so ist von den Ex-Ehegatten die schriftliche Vereinbarung 
gemäss Artikel 52 f Absatz 2bis AHVV einzuverlangen. Aus 
der schriftlichen Vereinbarung muss hervorgehen, wel-
chem Elternteil und für welche Dauer die ganzen Erzie-
hungsgutschriften anzurechnen sind. Beim Fehlen einer 
schriftlichen Vereinbarung siehe Rz 5435. 

4304 Die Vereinbarung muss durch beide Elternteile unterzeich-
net worden sein. 

4.7.2.2 Gemeinsame elterliche Sorge gemäss 
Beschluss der Vormundschaftsbehörde 

4305 Wurde Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, durch 
die Vormundschaftsbehörde die gemeinsame elterliche 
Sorge über das oder die gemeinsamen Kinder übertragen, 
haben die Eltern eine schriftliche Vereinbarung gemäss 
Artikel 52 f Absatz 2bis AHVV beizubringen. Diese muss 
durch beide Eltern unterzeichnet sein und darüber Aus-
kunft geben, wie die Erziehungsgutschriften zwischen den 
Eltern aufgeteilt werden sollen. Beim Fehlen einer schriftli-
chen Vereinbarung siehe Rz 5432. 

4.7.3 Kinder- und Waisenrenten bei über 18jährigen 
Kindern in Ausbildung  

4.7.3.1 Ausbildungsbestätigung 

4306 Beruft sich eine leistungsberechtigte Person oder ihr Ver-
treter darauf, dass ein Kind noch in Ausbildung begriffen 
sei, so ist je nach dem Ausbildungs- und Schulungsgang 
der Lehrvertrag oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers, 
ein Ausweis der Lehranstalt, eine Bestätigung der Kanzlei 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
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der Universität oder Hochschule, ein ordnungsgemäss 
ausgefülltes Testatbuch, eine Bestätigung über semester-
liche Zwischenprüfungen oder ein semesterliches Zwi-
schenzeugnis von privaten Unterrichtsanstalten, eine Be-
scheinigung über die Absolvierung von Kursen etc. beizu-
bringen. Diese Bestimmung gilt sowohl für Zeiten, in denen 
eine Person eine Rente bezieht, als auch für Zeiten, in 
denen eine Person die Rente aufschiebt. 

4307 Die Unterlagen müssen sich über Art und vermutliche 
Dauer der Ausbildung, bei praktischer Ausbildung (z.B. 
Volontariat) auch über den vereinbarten Lohn (Lehrlings-
lohn, Entschädigung für Volontariate usw.) aussprechen.  
Können nicht zum voraus genaue Angaben über die vor-
aussichtliche Dauer des Studiums gemacht werden, so ist 
jeweils zu Beginn jedes Semesters zu überprüfen, ob das 
Studium fortgesetzt wird (Bestätigung der Lehranstalt über 
die Immatrikulation, ordnungsgemäss ausgefülltes Testat-
heft). 

4308 Für Kinder, die neben der Ausbildung vorübergehend oder 
dauernd noch dem Erwerb nachgehen und eine Rente be-
anspruchen, sind die für die Abklärung notwendigen Unter-
lagen (z.B. Anstellungsvertrag, Bescheinigung des Arbeit-
gebers, Lohnausweise, Studien- oder Kursbestätigungen) 
zur Einsicht vorzulegen. 

4309 Die Abklärung der Lohnverhältnisse ist jährlich zu wieder-
holen, sofern nicht schon zu Beginn des Lehr- oder Ar-
beitsverhältnisses feststeht, dass der Lohn drei Viertel des 
ortsüblichen Anfangslohnes bis zum Ausbildungsabschluss 
mit Sicherheit nicht übersteigen wird. 

1/05 4.7.3.2 Militär-, Zivil- oder Schutzdienst 

4310 Der Nachweis über den geleisteten Militär-, Zivil- oder  
1/05 Schutzdienst wird in der Regel anhand des Dienstbüch-

leins erbracht, sofern er nicht schon aufgrund der EO-Mel-
dekarte bekannt ist. Der im Ausland absolvierte Militär- 
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oder Zivildienst ist durch eine vom zuständigen Kommando 
unterzeichnete Bestätigung zu belegen. 

4.7.3.3 Krankheit oder Unfall 

4311 Wird die Ausbildung wegen Krankheit oder Unfall für län-
gere Zeit unterbrochen, so muss durch ein Arztzeugnis be-
legt werden, dass die Ausbildung aus Gesundheitsgründen 
nicht weiter verfolgt werden kann. Aus dem ärztlichen 
Zeugnis muss die Dauer des krankheits- oder unfallbe-
dingten Unterbruchs hervorgehen. 

4.7.4 Abklärungen bei Pflegekinder 

4312 Die Anmeldung muss Angaben über Pflegevater, Pflege-
mutter und Pflegekind enthalten. Zudem muss aus der 
Anmeldung die Art und Dauer des Pflegeverhältnisses 
hervorgehen (Ergänzungsblatt 2). 

4313 Der Anmeldung ist eine Bestätigung der mit der Pflegekin-
deraufsicht betrauten zuständigen (Vormundschafts-) Be-
hörde über die Erteilung der Bewilligung für das betref-
fende Pflegekindverhältnis (Art. 316 ZGB) beizulegen. 
Besteht nach den einschlägigen Vorschriften keine Bewilli-
gungspflicht, ist auch dieser Sachverhalt durch eine Be-
scheinigung der genannten Behörde zu belegen. 

4314 Die persönlichen Verhältnisse des Pflegekindes sind in der 
Regel aufgrund eines Personalausweises des heimatlichen 
Zivilstandsamtes zu prüfen. 

4315 Die Angaben über das Pflegeverhältnis sind aufgrund der 
Bestätigung zu überprüfen. Weitere amtliche Auskünfte 
können bei der Pflegekinder-Aufsichtsbehörde (s. Art. 316 
ZGB) eingeholt werden. 

4316 Die Ausgleichskasse kann auf Tatsachen abstellen, die sie 
bei der Durchführung anderer Aufgaben (z.B. bei der Aus-
richtung von Ergänzungsleistungen, Beihilfen, Familienzu-
lagen) festgestellt hat. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a316.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a316.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a316.html
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4317– 
4322 aufgehoben 
1/04 

4.7.5 Hinterlassenenrente 

4.7.5.1 Im allgemeinen 

4323 Für Kinder und Waisen von 18 bis 25 Jahren, für Kinder, 
deren Eltern nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet 
sind, oder für Pflegekinder genügen die im Anmeldefor-
mular vorgesehenen Angaben nicht in allen Fällen. Die 
Ausgleichskasse hat die leistungsberechtigte Person auf-
zufordern, die im Einzelfall erforderlichen zusätzlichen An-
gaben zu machen. 

4324 Für den Bezug der Hinterlassenenrente ist allenfalls das 
Ergänzungsblatt 2 zur Anmeldung (Form. 318.275) aus-
zufüllen. 

4.7.5.2 Witwen- und Witwerrente bei Adoption von 
Pflegekindern 

4325 Wird die Witwen- oder Witwerrente wegen Adoption eines 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Pflegekindes bean-
sprucht (Art. 23 Abs. 2 Bst. b AHVG), so ist zu prüfen, ob 
und wann die Adoption erfolgt ist. 

4.7.5.3 Witwenrente der geschiedenen Frau  

4326 Bei einer erstmals auszurichtenden Witwenrente ist zu 
prüfen,  

4327 – ob die geschiedene Ehe von der Trauung bis zur 
Rechtskraft der Scheidung mindestens 10 Jahre ge-
dauert hat (Scheidungsurteil, evtl. Personalausweis) und 
die geschiedene Frau entweder Kinder hat (diese müs-
sen nicht vom Verstorbenen stammen) oder die Schei-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a23.html
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dung nach Vollendung des 45. Altersjahres der Frau er-
folgte oder 

4328 – wenn die Ehe nicht 10 Jahre gedauert hat, ein Kind nach 
dem 45. Altersjahr der geschiedenen Frau 18jährig wird. 

4.7.5.4 Wiederaufleben der Witwen- oder Witwerrente 

4329 Bei einer wiederauflebenden Witwen- oder Witwerrente ist 
zu prüfen, ob die geschiedene oder für ungültig erklärte 
Ehe von der Trauung bis zur Rechtskraft des Urteils weni-
ger als 10 Jahre gedauert hat (Gerichtsurteil oder Bestäti-
gung des Gerichts). 

4.7.5.5 Verschollenheit des Ehegatten oder eines 
Elternteils 

4330 Beruft sich eine leistungsberechtigte Person auf die Ver-
schollenerklärung des Ehegatten bzw. des Elternteils, so 
hat die Ausgleichskasse das Gerichtsurteil oder eine Be-
stätigung des Zivilstandsamtes des Heimatortes der ver-
schollenen Person (Personalausweis) einzuverlangen. 

4.7.5.6 Rente des Findelkindes 

4331 Die Personalien eines Kindes unbekannter Abstammung 
sind im Geburtsregister des Auffindungsortes eingetragen. 

4332– 
4337 aufgehoben 
1/04 

4.8 Vorgehen bei schuldhafter Herbeiführung des 
Todes oder der Invalidität 

4401 Bestehen bei einer Anmeldung zum Bezug von Hinterlas- 
1/04 senenrenten nähere Anhaltspunkte darüber, dass der Tod 

der verstorbenen Person vorsätzlich oder bei vorsätzlicher 
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Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens durch den 
oder die leistungsberechtigte Person verursacht wurde, so 
sind – z.B. auf Grund von Polizeirapporten – die näheren 
Tatumstände abzuklären (vgl. Rz 3507 ff.). 

4402 Zuständig für die Abklärung und den Entscheid bei schuld-
hafter Herbeiführung der Invalidität sind die IV-Stellen 
(Kreisschreiben über das Verfahren in der IV). 

4.9 Zusammenruf der individuellen Konten 

4.9.1 Im allgemeinen 

4403 Das Vorgehen richtet sich nach den einschlägigen Bestim-
mungen der Wegleitung über Versicherungsausweis und 
individuelles Konto. 

4404 Vor dem ZIK hat die Ausgleichskasse zu prüfen, ob bei ge-
schiedenen Personen die Einkommensteilung im Rahmen 
der seinerzeitigen Scheidung schon vorgenommen wurde. 
Ist dies nicht der Fall, muss die Einkommensteilung vor 
dem ZIK durchgeführt werden. Bezüglich des Verfahrens 
gilt das Kreisschreiben über das Splitting bei Scheidung 
(KS Splitting). Zuständig für die Durchführung des Split-
tingverfahrens ist somit die Ausgleichskasse, welche die 
bereits laufende Rente des geschiedenen Ehegatten aus-
richtet. Hinsichtlich der Kassenzuständigkeit für die Aus-
richtung der beiden Renten gilt indessen Rz 2017 f. 

4405 Die Einkommensteilung kann wie im zweiten Versiche-
rungsfall bei verheirateten Personen durchgeführt werden 
(d.h. ohne Splittingauftrag), wenn eine Ausgleichskasse im 
Zeitpunkt der Rentenanmeldung feststellt, dass ein ge-
schiedener, früher rentenberechtigter Ehegatte bereits 
verstorben ist. 
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4.9.2 Prüfung der zusammengerufenen Konten 

4406 Die rentenfestsetzende Ausgleichskasse überprüft die von 
den mitbeteiligten Ausgleichskassen übermittelten IK 
grundsätzlich nicht.  

4407 Stellt die rentenfestsetzende Ausgleichskasse fest, dass 
Eintragungen fehlen (z.B.: rentenbildende Erwerbseinkom-
men, die bei einem in der Anmeldung aufgeführten Arbeit-
geber erzielt wurden, sind von keiner Ausgleichskasse auf-
gezeichnet worden), so trifft sie die sich aufdrängenden 
Massnahmen oder veranlasst die dafür zuständige Aus-
gleichskasse, die notwendigen Massnahmen zu treffen. 
Dabei ist nach Massgabe der Wegleitung über VA und IK 
zu verfahren; über das Vorgehen bei verloren gegangenen 
Studentenmarkenheften siehe Wegleitung über die Bei-
träge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbs-
tätigen. 

4408 Bei verheirateten Personen hat die Ausgleichskasse dafür 
zu sorgen, dass auch die unter früheren Namen geführten 
IK zusammengerufen werden. 

4.10 Ausserordentliche Renten 

4.10.1 Im allgemeinen 

4409 Damit festgestellt werden kann, ob eine ordentliche oder 
ausserordentliche Rente in Frage kommt, ist in jedem Fall 
der Zusammenruf der IK durchzuführen. Bestehen für eine 
leistungsberechtigte Person keine IK, so sind in der Bestä-
tigung des Zusammenrufs der IK der ZAS die entsprechen-
den Datenfelder leer. 

4410 Als Sicherung vor Doppelauszahlungen ist ein Auftrag für 
den Zusammenruf der IK auch für Geburts- und Kindheits-
invalide zu erlassen, obwohl feststeht, dass sie bis zum 
Eintritt des Versicherungsfalles kein volles Beitragsjahr 
erfüllen konnten. 
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4.10.2 Zusatz- und Kinderrenten 

4411 Bei Ausrichtung von Zusatz- und Kinderrenten ist zu prü-
fen, ob das Wohnsitz- und Aufenthaltserfordernis von jeder 
einzelnen, anspruchsberechtigten Person erfüllt wird. 
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5. Die Berechnung der Renten 

5.1 Berechnungselemente 

5001 Grundlage für die Berechnung der Renten bilden 

5002 – das Verhältnis der vollen Beitragsjahre einer Person zu 
den Beitragsjahren ihres Jahrganges, und 

5003 – das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 

5004 Massgebend für die Ermittlung der einzelnen Berech-
nungselemente ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalles. Dies ist insbesondere dann zu 
beachten, wenn die Rente infolge Verjährung bzw. ver-
späteter Anmeldung oder Mutation nicht rückwirkend auf 
den eigentlichen Anspruchsbeginn nachbezahlt oder aus 
anderen Gründen erst später ausbezahlt werden kann. 

5.2 Beitragsdauer 

5.2.1 Begriff der Beitragsdauer 

5005 Die Beitragsdauer lässt sich allgemein als derjenige Zeit-
abschnitt umschreiben, in dem eine Person der Beitrags-
pflicht unterstellt war und für die ihr Einkommen, Erzie-
hungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden 
können. 

5.2.2 Bestimmung der Beitragsdauer 

5006 Damit ein bestimmter Zeitabschnitt als Beitragsdauer zäh-
len kann, muss eine Person versichert gewesen sein und 
entweder  
– die Beitragspflicht persönlich durch Beitragszahlung er-

füllt haben bzw. noch erfüllen können oder 
– der erwerbstätige Ehegatte hat gemäss Art. 3 Abs. 3 

AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag ent-
richtet oder 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
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– der Person können Erziehungs- oder Betreuungsgut-
schriften angerechnet werden (Art. 29ter AHVG). 

5.2.2.1 Versicherteneigenschaft und Beitragspflicht 

5007 Die Person muss während dieses Zeitabschnittes ver-
sichert und der Beitragspflicht unterstellt gewesen sein 
(Art. 1a–3 AHVG, Art. 1a und 2 IVG). Unerheblich ist, ob 
sie vorübergehend keine Beiträge leisten musste, bei-
spielsweise weil sie bei Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit 
schon die Beiträge von einem bestimmten Mindesteinkom-
men entrichtet hatte und deshalb im betreffenden Kalen-
derjahr gemäss Art. 10 AHVG nicht mehr als Nichterwerbs-
tätige zur Beitragsleistung herangezogen wurde. 

5008 Dagegen gilt die Zeit, während welcher kein Versiche-
rungsverhältnis gemäss Art. 1a und 2 AHVG und Art. 1a 
IVG bestand, nicht als Beitragsdauer.  

5.2.2.2 Erfüllung der Beitragspflicht 

5009 Die von der versicherten Person geschuldeten Beiträge 
müssen bei der Entstehung des Rentenanspruchs geleistet 
sein oder noch entrichtet werden können (Art. 16 Abs. 1 
und 2 AHVG). Wurden Beiträge mangels Erfassung oder 
wegen Uneinbringlichkeit nicht geleistet, und ist die Bei-
tragsschuld bei der Entstehung des Rentenanspruchs ver-
jährt, so ist die entsprechende Beitragsperiode in der Regel 
nicht anzurechnen (vorbehalten bleibt die Anrechnung von 
Beitragszeiten gemäss Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c 
AHVG). 

5010 Kann im übrigen eine Person nachweisen, dass ihr seiner-
zeit die Beiträge vom Lohn abgezogen worden sind oder 
eine Nettolohnvereinbarung bestanden hatte, so können 
die entsprechenden Beitragszeiten angerechnet werden 
(ZAK 1969 S. 585). Schadenersatzleistungen der Arbeit-
geber (Art. 52 AHVG) sowie der Gründerverbände, des 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a10.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a16.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a16.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a52.html
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Bundes und der Kantone (Art. 70 AHVG) gelten ebenfalls 
als Beitragsleistungen. 

5.2.3 Ermittlung der Beitragszeiten anhand von 
entrichteten Beiträgen 

5.2.3.1 Bei Vorliegen des zivilrechtlichen Wohnsitzes 
in der Schweiz 

5011 War eine Person für einen bestimmten Zeitabschnitt versi-
chert und der Beitragspflicht unterstellt, so zählt dann das 
ganze Jahr als Beitragsdauer, wenn im IK für dieses Jahr 
mindestens die im Anhang I dieser Wegleitung zusammen-
gestellten Einkommen eingetragen sind. In solchen Fällen 
ist selbst dann das ganze Jahr als Beitragsdauer zu zäh-
len, wenn die im IK eingetragene effektive Beitragsdauer 
weniger als ein volles Jahr beträgt. 

5012 Erreichen dagegen die im IK für ein Jahr eingetragenen 
Einkommen einer Person die im Anhang I dieser Weglei-
tung zusammengestellten Mindestbeiträge nicht, so wird 
eine von der Beitragsleistung abhängige Anzahl Beitrags-
monate angerechnet.  

5013 Die Anrechnung eines ganzen Jahres bzw. einer von der 
Beitragsleistung abhängigen Anzahl Beitragsmonate ist 
dann nicht möglich, wenn die Person nicht während der 
ganzen entsprechenden Zeit versichert und der Beitrags-
pflicht unterstellt gewesen war (ZAK 1974 S. 196).  

5014 Während den Ehezeiten ist für die Ermittlung der Beitrags-
zeiten bei beiden Ehegatten auf die Beitragsdauer vor der 
Einkommensteilung abzustellen (Ausnahme siehe 
Rz 5031). Dies trifft somit auch zu, wenn die im IK für ein 
Jahr eingetragenen Einkommen einer Person wegen der 
vorgenommenen Einkommensteilung die im Anhang I zu-
sammengestellten Mindestbeiträge nicht mehr erreichen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a70.html
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5.2.3.2 Ohne Vorliegen des zivilrechtlichen Wohn-
sitzes in der Schweiz  

5015 Für die Ermittlung der Beitragszeiten der Jahre ab 1969 
werden in der Regel die im IK aufgezeichneten Beitrags-
zeiten angerechnet (ZAK 1982 S. 373), auch wenn der 
Einkommenseintrag keiner vollen Erwerbstätigkeit ent-
spricht. 

5016 Fehlen im IK ausnahmsweise Aufzeichnungen über die 
Beitragszeiten oder sind diese unvollständig, so prüft die 
rentenfestsetzende Ausgleichskasse, ob für das betref-
fende Kalenderjahr noch weitere IK-Eintragungen vorhan-
den sind, aus denen die Beitragsdauer hervorgehen 
könnte. Sind keine weiteren IK-Eintragungen für das glei-
che Kalenderjahr vorhanden oder ergibt die Addition der 
einzelnen Eintragungen nicht ein volles Beitragsjahr, so 
ermittelt die kontoführende Ausgleichskasse anhand der ihr 
zur Verfügung stehenden Unterlagen die Beitragsdauer. 

5017 Für Zeiten vor 1969, in denen eine Person ihren zivilrechtli-
chen Wohnsitz nicht in der Schweiz hatte, ermittelt die ren-
tenfestsetzende Ausgleichskasse die Beitragszeiten in der 
Regel anhand der „Tabellen zur Ermittlung der mutmass-
lichen Beitragsdauer in den Jahren 1956 bis 1968“ (vgl. 
Anhang IX). Auf die Anwendung dieser Tabellen darf nur 
verzichtet werden, wenn die Dauer der Erwerbstätigkeit 
durch Arbeitszeugnisse, Lohnabrechnungen oder gleich-
wertige Bestätigungen des Arbeitgebers eindeutig ausge-
wiesen ist (ZAK 1982 S. 373).  

5018 Liegen für das gleiche Kalenderjahr mehrere IK-Eintragun-
gen vor, so werden die Einkommen zusammengezählt und 
die Beitragsdauer anhand der Tabelle des entsprechenden 
Erwerbszweiges ermittelt. Erfolgten die Eintragungen für 
verschiedene Erwerbszweige, so werden die Beitragszei-
ten für jeden Erwerbszweig gesondert festgesetzt und 
dann zusammengezählt. Dabei dürfen jedoch höchstens 
12 Monate angerechnet werden. 
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5019 Während den Ehezeiten ist für die Ermittlung der Beitrags-
zeiten bei beiden Ehegatten in jedem Fall auf die Beitrags-
dauer vor der Einkommensteilung abzustellen (Ausnahme 
siehe Rz 5031). Die Einkommen des anderen Ehegatten 
können somit keine Beitragszeiten begründen. 

5.2.4 Anrechenbare Beitragszeiten 

5.2.4.1 Grundsatz 

5020 Für die Bestimmung der vollen Beitragsjahre einer Person 
ist von der in Rz 5005 ff. umschriebenen persönlichen Bei-
tragsdauer auszugehen, die sie vom 1. Januar des der 
Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderjahres 
bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls 
zurückgelegt hat. Als Eintritt des Versicherungsfalls gilt 
dabei die Vollendung des Rentenalters (beim Rentenvor-
bezug die Vollendung des 62., 63. oder 64. Altersjahres) 
bzw. der Zeitpunkt des Invaliditätseintritts oder des Todes. 
Beitragszeiten, die eine Person im Jahr des Eintritts des 
Versicherungsfalls zurückgelegt hat, werden voll ange-
rechnet.  

5021 Sind Beitragsmonate aus dem Jahr des Eintritts des Versi-
cherungsfalls zur Lückenschliessung zu berücksichtigen, 
so sind diese in die entsprechende Beitragslücke zu über-
tragen. Dabei sind die Beitragslücken vom Jahr des Ein-
tritts des Versicherungsfalls an rückwärts aufzufüllen. 
Diese Anrechnung erfolgt jedoch erst, wenn vorhandene 
Beitragslücken entweder durch Jugendjahre oder Zusatz-
zeiten geschlossen worden sind (ZAK 1985 S. 629). 

5022 Beitragszeiten, die von einer Person nach dem Anspruch 
auf die Altersrente zurückgelegt worden sind, werden nicht 
mehr berücksichtigt. Dies trifft auch bei vorbezogenen 
Altersrenten zu. 

5023 Zeiten, für die die Beiträge zwar entrichtet, aber in der 
Folge zurückvergütet oder an eine ausländische Sozialver-
sicherung überwiesen wurden, werden nicht als Beitrags-
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zeiten angerechnet. Dies gilt auch, wenn in diesen Jahren 
der erwerbstätige Ehegatte mindestens den doppelten Min-
destbeitrag bezahlt hat oder die Voraussetzungen für die 
Anrechnung von Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften 
erfüllt waren. 

5.2.4.2 Anrechenbare beitragslose Ehe- und Witwen-
jahre bis zum 31. Dezember 1996 

5024 Zeitabschnitte, für die gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b und c 
AHVG (in der Fassung vor dem 1. Januar 1997) während 
der Ehe und der Witwenschaft keine Beiträge entrichtet 
worden sind und während welcher die Frau versichert war, 
sind als Beitragsdauer anzurechnen. 

5025 Zu beachten ist jedoch, dass nur die beitragslosen Zeit-
abschnitte während der Ehe und der Witwenschaft ange-
rechnet werden können, während welcher die Frau im 
Sinne von Artikel 1a und 2 AHVG versichert war. 

5026 Zeitabschnitte, für die gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b AHVG 
(in der Fassung vor dem 1. Januar 1997) keine Beiträge 
entrichtet wurden, können nur dann angerechnet werden, 
wenn der Ehemann in der betreffenden Zeit auch die 
Versicherteneigenschaft besass. Nicht nötig ist hingegen, 
dass die Beitragspflicht vom Ehemann auch tatsächlich 
erfüllt wurde (ZAK 1976 S. 182). 

5026. Zeitabschnitte, in denen eine Ehefrau eines obligatorisch  
1 in der Schweiz versicherten Mannes mit Wohnsitz im Aus- 

1/05 land den Beitritt zur Freiwilligen Versicherung für Ausland-
schweizer zwischen dem 1. Januar 1984 und 31. Dezem-
ber 1985 nachträglich schriftlich erklärt hatte, sind (auch 
rückwirkend) als Beitragsdauer anzurechnen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
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5.2.4.3 Zeiten, in welchen der erwerbstätige Ehegatte 
den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat 

5027 Zeitabschnitte, für welche die Beiträge während der Ehe  
1/05 gemäss Artikel 3 Absatz 3 AHVG als bezahlt gelten, sind 

als Beitragsdauer anzurechnen. Dies gilt auch für die Ka-
lenderjahre der Heirat und der Auflösung der Ehe infolge 
Scheidung oder Verwitwung (vgl. AHI 2002 S. 25 ff. und 
Rz 2071 ff. WSN). 

5028 Die Bestimmungen über die Anrechnung von Beitragszei-
ten aus Zeitabschnitten, in welchen der erwerbstätige Ehe-
gatte den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat, gelten 
auch für Zeiten vor dem 1. Januar 1997. 

5029 Damit ein entsprechender Zeitabschnitt als ganzes Bei-
tragsjahr angerechnet werden kann, muss in diesem Jahr 
durch den erwerbstätigen Ehegatten der doppelte Mindest-
beitrag entrichtet worden sein. Nicht nötig ist dagegen, 
dass der erwerbstätige Ehegatte ganzjährig versichert war. 
Dabei zählt dann das ganze Jahr als Beitragsdauer, wenn 
im IK des erwerbstätigen Ehegatten für dieses Jahr min-
destens die im Anhang I dieser Wegleitung zusammenge-
stellten Einkommen eingetragen sind.  

5029. Eine versicherte, nichterwerbstätige Person, deren im Ren- 
1 tenalter stehender, erwerbstätiger Ehegatte mehr als den  

1/08 doppelten Mindestbeitrag bezahlt, ist von der Beitrags-
pflicht generell befreit (Rz 2073 ff. WSN; AHV/EL-Mitteilung 
Nr. 206 vom 8. Juni 2007). 

5030 Ist nur einer der Ehegatten erwerbstätig und wurde der 
doppelte Mindestbeitrag im Sinne von Art. 3 Abs. 3 AHVG 
durch den erwerbstätigen Ehegatten nicht oder nur teil-
weise entrichtet, so wird der nichterwerbstätige Ehegatte 
grundsätzlich beitragspflichtig. Das gleiche trifft auch zu, 
wenn beide Ehegatten nichterwerbstätig sind. 

5031 Die persönliche Beitragspflicht jedes der Ehegatten (als 
Selbständig- oder Nichterwerbstätige) geht den Bestim-
mungen von Art. 3 Abs. 3 AHVG vor. Sofern die persönlich 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2822/2822_1_de.pdf
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3008/3008_1_de.pdf
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/3008/3008_1_de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
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geschuldeten Beiträge bei Eintritt des Versicherungsfalls 
noch nicht verjährt sind, sind diese in jedem Fall mit den 
fälligen Leistungen zu verrechnen. Können die durch den 
Ehegatten geschuldeten persönlichen Beiträge infolge Ver-
jährung weder eingefordert noch verrechnet werden, so 
wird eine von den geteilten Einkommen des anderen Ehe-
gatten abhängige Anzahl Beitragsmonate angerechnet. 

5032 Dieses Vorgehen gilt sowohl im ersten als auch im zweiten 
Versicherungsfall. Die anrechenbaren Beitragsmonate 
können der Tabelle im Anhang I dieser Wegleitung ent-
nommen werden. Dem beitragszahlenden Ehegatten wird 
aber in jedem Fall die Beitragsdauer vor der Einkommens-
teilung angerechnet (Rz 5014 und 5019). 

5.2.4.4 Anrechenbare Erziehungs- und Betreuungs-
jahre 

5033 Zeitabschnitte, in denen eine Person zwar die Versicher-
teneigenschaft besass, hingegen die Beitragspflicht nicht 
oder nicht vollständig erfüllte, werden trotzdem als Bei-
tragsdauer angerechnet, wenn ihr für diesen Zeitabschnitt 
Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet 
werden können (Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Die Anrechnung 
von Beitragszeiten aus den anrechenbaren Erziehungs- 
und Betreuungsgutschriften erfolgt erst dann, wenn die 
persönlich geschuldeten Beiträge infolge Verjährung nicht 
mehr eingefordert oder verrechnet werden können. 

5.2.4.5 Anrechenbare Beitragszeiten aus Jugendjahren 

5034 Weist die Beitragsdauer einer Person Lücken auf, so wer-
den Beitragszeiten, die sie vom 1. Januar des der Voll-
endung des 17. Altersjahres folgenden Jahres an zurück-
gelegt hat, angerechnet. 

5035 Dabei ist ein ganzes Jahr anzurechnen, wenn die jugend-
liche Person für das ganze Kalenderjahr kraft Wohnsitz 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
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(Art. 1a Abs. 1 Bst. a AHVG) versichert war und der Min-
destbeitrag entrichtet wurde (Art. 50 AHVV). 

5036 Wurde der Mindestbeitrag nicht entrichtet, so ist die Bei-
tragsdauer gemäss Anhang I festzusetzen, sofern die Vor-
aussetzung der ganzjährigen Versicherteneigenschaft er-
füllt wurde. 

5037 War die jugendliche Person nicht ganzjährig versichert 
(beispielsweise als Kurzaufenthalter mit Bewilligung L), und 
ist die genaue Versicherungszeit nicht feststellbar, so ist für 
Zeiten vor 1969 Rz 5017 f. bzw. für Zeiten ab 1969 
Rz 5015 f. anwendbar. 

5038 Zeitabschnitte, für die einer Person für Zeiten vor dem 
20. Altersjahr Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften an-
gerechnet werden können, werden zur Lückenfüllung 
ebenfalls herangezogen (Art. 52 b AHVV). War die jugend-
liche Person nicht ganzjährig versichert, so werden nur 
diejenigen Monate angerechnet, in welchen sie versichert 
war (über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften für 
den Durchschnitt aus Erziehungsgutschriften siehe 
Rz 5427). 

5039 Nicht anrechenbar sind jedoch zurückgelegte beitragslose 
Witwen- und Ehezeiten, in denen keine Erziehungsgut-
schriften angerechnet werden können. 

5040 Die für die Lückenfüllung benötigte Beitragszeit wird, aus-
gehend vom 31. Dezember des Kalenderjahres, in dem 
das 20. Altersjahr zurückgelegt wurde, rückwärtsgehend 
bestimmt und mit den entsprechenden Einkommen in die 
Beitragslücken übertragen. Dabei werden die am 1. Januar 
des dem zurückgelegten 20. Altersjahr folgenden Kalen-
derjahres am nächsten liegenden Beitragslücken fort-
schreitend mit den zu übertragenden Beitragszeiten und 
Einkommen aufgefüllt. 

5041 Beitragszeiten aus Jugendjahren, welche im Rahmen des 
Verfahrens „Splitting bei Scheidung“ virtuell zur Schlies-
sung von Versicherungslücken verwendet wurden, können 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a50.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52b.html
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bei der Rentenfestsetzung nicht in andere Lücken übertra-
gen werden, auch wenn dies für die Person vorteilhafter 
wäre. 

5.2.4.6 Anrechenbare beitragslose Zeitabschnitte bei 
freiwillig Versicherten 

5042 Anzurechnen als volle Beitragsjahre sind ferner vor dem 
1. Januar 1983 liegende Zeitabschnitte, für welche Bei-
träge freiwillig versicherter Personen mangels Überwei-
sungsmöglichkeiten gestundet worden und in der Folge 
verjährt sind (Art. 2 Abs. 6 AHVG; Art. 19 Abs. 2 VFV). 

5.2.4.7 Anrechenbare ausländische Versicherungs-
zeiten 

5043 Ausländische Versicherungszeiten werden nur angerech-
net, wenn dies in einem Sozialversicherungsabkommen 
vorgesehen ist (s. Wegleitung über die Stellung der Aus-
länder und Staatenlosen). 

5044 Die Anrechnung schweizerischer Beitragszeiten aus 
Jugendjahren geht der Anrechnung ausländischer Bei-
tragszeiten selbst dann vor, wenn letztere nach dem 
31. Dezember nach Vollendung des 20. Altersjahres zu-
rückgelegt wurden. 

5.2.4.8 Anrechenbare Zusatzjahre  

5045 Weist die Beitragsdauer einer Person nach der Berück-
sichtigung sämtlicher anrechenbarer Beitragszeiten weitere 
Lücken auf, so können unter der kumulativen Erfüllung 
nachgenannter Voraussetzungen bis zu 3 Beitragsjahre 
zusätzlich angerechnet werden (Art. 52 d AHVV). Die 
Beitragslücken müssen 

5046 – in Zeiten liegen, in denen die Person tatsächlich ver-
sichert war oder sich hätte versichern können und 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_111/a19.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52d.html
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5047 – sie müssen vor dem 1. Januar 1979 entstanden sein. 

5048 Sofern die Voraussetzungen zur Anrechnung von Zusatz-
jahren erfüllt sind, können folgende zusätzliche Beitrags-
monate angerechnet werden: 
– bei 20 bis 26 vollen Beitragsjahren bis zu 12 zusätzliche 

Beitragsmonate; 
– bei 27 bis 33 vollen Beitragsjahren bis zu 24 zusätzliche 

Beitragsmonate; 
– bei mindestens 34 vollen Beitragsjahren bis zu 36 zu-

sätzliche Beitragsmonate. 

5049 Die Beitragslücken sind von 1978 bzw. vom Jahr vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles an rückwärts aufzufüllen. 

5050 Ist zu prüfen, ob und wie viele fehlende Beitragsjahre einer  
1/04 Person angerechnet werden können, so sind bei der Be-

stimmung der anrechenbaren vollen Beitragsjahre die Bei-
tragsmonate im Jahr des Eintritts des Versicherungsfalls 
immer voll anzurechnen. Bei Invalidenrenten ist auch der 
Beitragsmonat, in welchem der Anspruch auf eine Invali-
denrente entsteht, zur Auffüllung von Beitragslücken zu 
verwenden (vgl. AHI 4/2003 S. 283 ff.) 

5051 Zusatzjahre, welche im Rahmen des Verfahrens „Splitting 
bei Scheidung“ virtuell zur Schliessung von Versicherungs-
lücken verwendet wurden, können bei der Rentenfestset-
zung nicht in andere Lücken übertragen werden, auch 
wenn dies für die Person vorteilhafter wäre. 

1/09 5.2.5 Titel aufgehoben 

5052– 
5054 aufgehoben 
1/09 

5.2.6 Vollständige und unvollständige Beitragsdauer 

5055 Die Beitragsdauer gilt als vollständig, wenn eine Person 
vom 1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres 

http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2831/2831_1_de.pdf
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bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls 
gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang 
(Art. 29ter AHVG). In diesen Fällen wird eine Vollrente aus-
gerichtet. 

5056 Als unvollständig gilt die Beitragsdauer, wenn eine Person 
eine geringere Zahl von Beitragsjahren aufweist als ihr 
Jahrgang. 

5.2.7 Ermittlung der Rentenskala 

5057 Die anwendbare Rentenskala ist durch das Verhältnis zwi-
schen den vollen Beitragsjahren der Person und derjenigen 
ihres Jahrganges bestimmt, wobei die in Artikel 52 AHVV 
enthaltene Abstufung massgebend ist. 

5.2.8 Sonderfall 

5058 Erwirbt eine Person den Anspruch auf eine Invalidenrente 
oder stirbt eine Person bevor ihr Jahrgang eine Beitrags-
dauer von mindestens einem Jahr aufweist (Art. 52 a 
AHVV), so werden bei der Erfüllung der Mindestbeitrags-
dauer stets Vollrenten (Rentenskala 44) gewährt. 

5059 Dabei ist bei der Meldung an das zentrale Rentenregister 
als Beitragsdauer für die Wahl der Rentenskala für die 
leistungsberechtigte bzw. verstorbene Person und für den 
Jahrgang je 1 Jahr 0 Monate anzugeben. 

5.3 Massgebendes durchschnittliches Jahres-
einkommen 

5101 Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufge-
werteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der 
anrechenbaren Erziehungs- und Betreuungsgutschriften 
und allenfalls Übergangsgutschriften. Die Durchschnitte 
werden addiert und auf den nächsthöheren Tabellenwert 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29ter.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52.html
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des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
aufgerundet. 

5102 Geschiedene und verwitwete Personen, welchen nicht für 
mindestens 16 Jahre Erziehungs- und/oder Betreuungs-
gutschriften angerechnet werden können, haben Anspruch 
auf Übergangsgutschriften. Können nebst den Erwerbsein-
kommen auch Übergangsgutschriften berücksichtigt wer-
den, so setzt sich das massgebende durchschnittliche Jah-
reseinkommen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten 
Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der Über-
gangsgutschriften zusammen.  

5103 Können in einem Fall sowohl Erziehungs- und Übergangs-
gutschriften berücksichtigt werden, so ist die Anzahl der 
anrechenbaren Übergangsgutschriften den Erziehungsgut-
schriften hinzuzuzählen. Der Durchschnitt der Erziehungs-
gutschriften kann sich somit aus Übergangs- und Erzie-
hungsgutschriften zusammensetzen. 

5104 Verheiratete Personen, die nie persönlich Beiträge entrich-
tet haben, deren Ehegatte aber während der Zeit, während 
der sie versichert waren, den doppelten Mindestbeitrag 
entrichtet hat und denen weder Erziehungs- noch Betreu-
ungsgutschriften angerechnet werden können, weisen als 
Erstrentenberechtigte ein massgebendes durchschnittli-
ches Jahreseinkommen von null Franken auf. 

5.4 Die Einkommensteilung 

5.4.1 Voraussetzungen der Einkommensteilung 

5105 Gemäss Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG werden die Einkom-
men, welche verheiratete Personen während der Kalender-
jahre der Ehe erzielt haben, geteilt und beiden Ehegatten 
hälftig angerechnet. Die Einkommensteilung wird aber erst 
vorgenommen, wenn 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29quinquies.html
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5106 – beide Ehegatten rentenberechtigt sind, d.h. beim Eintritt 
des Versicherungsfalls des zweitrentenberechtigten 
Ehegatten, 

5107 – im Falle von Waisenrenten beide Eltern verstorben sind 
(Art. 33 Abs. 2 AHVG), 

5108 – eine verwitwete Person Anspruch auf eine eigene Alters- 
oder IV-Rente hat (dies gilt auch, wenn sich die verwit-
wete Person wieder verheiratet), oder 

5109 – die Ehe rechtskräftig geschieden oder ungültig erklärt 
wurde. 

5.4.2 Jahre, welche der Einkommensteilung unter-
liegen 

5110 Der Einkommensteilung unterliegen nur die Kalenderjahre 
zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Alters-
jahres des jüngeren Ehegatten und dem 31. Dezember vor 
– dem Eintritt des Versicherungsfalles infolge Alters beim 

zuerst rentenberechtigten Ehegatten, 
– dem Tode des Ehegatten bzw. des Elternteils, oder 
– der Auflösung der Ehe. 

5111 Die Einkommen, welche die Ehegatten im Jahr der Ehe-
schliessung und der Auflösung der Ehe (Art. 50b Abs. 3 
AHVV), des Todes eines Ehegatten oder des Erreichens 
des Rentenalters des erstrentenberechtigten Ehegatten 
(Art. 29quinquies Abs. 4 Bst. a AHVG) erzielt haben, werden 
nicht geteilt. 

5112 Die Voraussetzungen zur Einkommensteilung sind erfüllt, 
wenn die Ehegatten während der Ehe im gleichen Kalen-
derjahr versichert gewesen sind. Nicht zu prüfen ist dage-
gen, ob die Ehegatten in den gleichen Monaten versichert 
waren. 

5113 Die Einkommensteilung wird auch für jene Jahre vorge-
nommen, in denen dem einen Ehegatten Jugendjahre, Zu-
satzjahre oder Beitragsmonate im Jahr des Eintritts des 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a33.html
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Versicherungsfalls zur Schliessung von Versicherungs-
lücken angerechnet werden können. 

5114 Kalenderjahre, in denen nur einer der Ehegatten versichert  
1/04 war, unterliegen hingegen nicht der Einkommensteilung. 

Dies trifft beispielsweise auf Personen mit Kurzaufenthalts-
bewilligung L oder Grenzgänger zu, wenn nur der eine 
Ehegatte in der Schweiz erwerbstätig war. 

5.4.3 Vornahme der Einkommensteilung 

5115 Grundsätzlich sind alle im IK eingetragenen Einkommen 
während der Ehejahre hälftig aufzuteilen. Dies gilt auch für 
Einkommen aus Jugendjahren, die beim einen Ehegatten 
zur Schliessung von Versicherungslücken berücksichtigt 
wurden. Die Einkommensteilung wird dabei sowohl für 
jedes einzelne IK als auch jedes einzelne Kalenderjahr ge-
sondert vorgenommen. Ein Zusammenziehen der IK ver-
schiedener Ausgleichskasse für das gleiche Kalenderjahr 
bzw. der IK-Eintragungen über die gesamte Ehedauer ist 
nicht zulässig. 

5116 Ergibt die Einkommensteilung in einem Kalenderjahr halbe 
Frankenbeträge, so ist auf den nächsten ganzen Franken 
aufzurunden. 

5117 Sind im IK eines oder beider Ehegatten während der Ehe-
jahre Lohnperioden eingetragen, die sich über zwei Kalen-
derjahre erstrecken, und muss die Einkommensteilung nur 
für ein Jahr vorgenommen werden, so sind diese Einkom-
men vorerst entsprechend der im IK aufgezeichneten Bei-
tragsdauer auf die betreffenden Beitragsjahre aufzuteilen. 
Erst anschliessend kann die Einkommensteilung vorge-
nommen werden. 
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5.5 Summe der Erwerbseinkommen 

5.5.1 Ermittlung im allgemeinen 

5.5.1.1 Renten von ledigen, verheirateten Personen im 
1. Versicherungsfall sowie Hinterlassenen-
renten 

5201 Die anrechenbare Einkommenssumme setzt sich zusam-
men, aus allen eigenen und ungeteilten, seit dem der Voll-
endung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderjahr bis 
zum 31. Dezember des Jahres vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls erzielten Einkommen, für welche von einer Per-
son Beiträge geschuldet und geleistet worden sind. Dabei 
gelten geteilte Erwerbseinkommen aus einer frühren Ehe 
immer als eigene Einkommen (Art. 50 h AHVV). Dies gilt 
auch für in einer früheren Ehe verwitwete Personen. 

5202 Beim Tode beider Elternteile bzw. Ehegatten sind hingegen 
für die Berechnung der Hinterlassenenrenten die Erwerbs-
einkommen während den Ehezeiten nach den allgemeinen 
Regeln zu teilen. In diesen Fällen gilt Rz 5203 ff. sinnge-
mäss. 

5.5.1.2 Verheiratete Personen im 2. Versicherungsfall  

5203 Die anrechenbare Einkommenssumme für Beitragszeiten 
vor der Ehe setzt sich aus allen eigenen und ungeteilten, 
seit dem der Vollendung des 20. Altersjahres folgenden 
Kalenderjahr bis zum 31. Dezember des Jahres der Ehe-
schliessung erzielten Einkommen zusammen, für welche 
von einem Ehegatten Beiträge geschuldet und geleistet 
worden sind. Dabei gelten geteilte Erwerbseinkommen aus 
einer früheren Ehe immer als eigene Einkommen (Art. 50 h 
AHVV). Dies gilt auch für in einer früheren Ehe verwitwete 
Personen. 

5204 Für Beitragszeiten während der Ehe bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalls „Alter“ beim ersten Ehegatten setzt sich 
die anrechenbare Einkommenssumme bei beiden Ehe-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a50h.html
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gatten aus allen Einkommen zusammen, für die sie vom 
1. Januar des der Heirat folgenden Kalenderjahres bis zum 
31. Dezember des dem Versicherungsfalls des erstrenten-
berechtigten Ehegatten vorangehenden Jahres Beiträge 
geschuldet und geleistet haben. Diese Einkommen werden 
zusammengezählt und je zur Hälfte bei der Berechnung 
der Rente jedes Ehegatten berücksichtigt. 

5205 Ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem der 
erste Ehegatte das Rentenalter vollendet, setzt sich die 
anrechenbare Einkommenssumme beim anderen Ehegat-
ten aus den eigenen und ungeteilten Einkommen zusam-
men, welche dieser bis zum 31. Dezember des dem eige-
nen Versicherungsfall vorangehenden Jahres erzielt hat 
(Art. 29quinquies Abs. 4 Bst. a AHVG). 

5206 Ab dem 1. Januar des Kalenderjahres, in welchem ein 
Ehegatte einen Anspruch auf eine IV-Rente erwirbt, ist 
beim anderen Ehegatten für die Dauer des Rentenbezu-
ges, längstens jedoch bis zum 31. Dezember des dem 
eigenen Versicherungsfall vorangehenden Jahres, das für 
die Invalidenrente des invaliden Ehegatten ermittelte mass-
gebende durchschnittliche Jahreseinkommen für die Ein-
kommensteilung zu berücksichtigen (Art. 33bis Abs. 4 
AHVG).  

5207 Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
des invaliden Ehegatten wird für die Einkommensteilung 
wie folgt berücksichtigt: 

5208 – Bezieht der invalide Ehegatte eine ganze oder Dreivier- 
1/06  tels-Invalidenrente, so wird stets das ganze massge-

bende durchschnittliche Jahreseinkommen für die Ein-
kommensteilung berücksichtigt (Art. 51 Abs. 4 AHVV). 
Ein in diese Zeitspanne fallendes Erwerbseinkommen 
aus der Ausübung der Resterwerbsfähigkeit des invali-
den Ehegatten bzw. die in Einkommen umgewandelte 
NE-Beiträge wird dagegen ungeteilt berücksichtigt. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29quinquies.html
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5209 – Bezieht der invalide Ehegatte eine halbe oder Viertels- 
1/06  rente, so ist für die Einkommensteilung lediglich das 

halbe massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
zu berücksichtigen (Art. 51 Abs. 5 AHVV). Dem nicht-
invaliden Ehegatten wird in diesem Fall ein Viertel des 
massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
angerechnet. Wurde in dieser Zeitspanne durch den 
invaliden Ehegatten noch ein Erwerbseinkommen erzielt, 
so unterliegt dieses ebenfalls der Einkommensteilung. 
Dies gilt auch für die in Einkommen umgewandelte 
NE-Beiträge. 

5210 – Waren beide Ehegatten invalid und gelangte eine Ehe-
paar-Invalidenrente zur Ausrichtung, so ist das während 
dem Bezug der Ehepaar-Invalidenrente massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen für die Einkom-
mensteilung zu berücksichtigen. Auszugehen ist indes-
sen stets vom IV-Grad jedes einzelnen Ehegatten. 

5211 – Die Kalenderjahre, in die Anspruchsbeginn und -ende 
des Bezuges einer IV-Rente beim anderen Ehegatten 
fallen, sind immer zu berücksichtigen. 

5212 – Steigt oder sinkt der IV-Grad beim invaliden Ehegatten  
1/05  innerhalb eines Kalenderjahres , so ist für die Berück-

sichtigung des massgebenden durchschnittlichen Jah-
reseinkommens stets vom höheren IV-Grad auszu-
gehen. 

5213 – Hat das massgebende durchschnittliche Jahreseinkom-
men des bisher invaliden Ehegatten innerhalb des glei-
chen Jahres gewechselt, weil der andere Ehegatte eben-
falls invalid wurde, so ist für die Einkommensteilung für 
dieses Jahr das höhere massgebende durchschnittliche 
Jahreseinkommen zu berücksichtigen. 

5214 – Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen  
1/09  des invaliden Ehegatten wird unter Berücksichtigung der 

jeweiligen Rentenanpassungen für die Einkommenstei-
lung herangezogen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51.html
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5215 – Für Zeiten, in denen anstelle des massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommens der durchschnittliche 
Jahresbeitrag Grundlage für die IV-Rente des invaliden 
Ehegatten bildete (1960–73), ist der durchschnittliche 
Jahresbeitrag vorerst mit 25 zu vervielfachen und an-
schliessend jahresweise mit dem Rentenindex (siehe 
Anhang VIII) den allgemeinen Rentenerhöhungen anzu-
passen. Das Resultat ergibt das massgebende durch-
schnittliche Jahreseinkommen. 

5216 Bezog oder bezieht einer der Ehegatten eine ausserordent-
liche IV-Rente ohne dass eine ordentliche Rente zugrunde 
lag, so unterbleibt die Anrechnung eines massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dagegen ist das in 
diese Zeitspanne fallende Erwerbseinkommen aus der 
Ausübung der Resterwerbsfähigkeit – unabhängig des 
IV-Grades – zu teilen. 

5.5.1.3 Geschiedene und verwitwete Personen 

5217 Die Einkommenssumme für Beitragszeiten vor der Ehe 
setzt sich aus allen eigenen und ungeteilten, seit dem der 
Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Kalenderjahr bis 
zum 31. Dezember des Jahres der Eheschliessung er-
zielten Einkommen, für welche von einer Person Beiträge 
geschuldet und geleistet worden sind, zusammen. Dabei 
gelten gesplittete Erwerbseinkommen aus einer früheren 
Ehe immer als eigene Einkommen (Art. 50 h AHVV). 

5218 Für Beitragszeiten während der Ehe setzt sich die Einkom-
menssumme aus allen gegenseitig geteilten Einkommen 
zusammen, für die die Ehegatten vom 1. Januar des der 
Heirat folgenden Kalenderjahres bis zum 31. Dezember 
des der Scheidung bzw. des Todes des Ehegatten voran-
gehenden Jahres Beiträge geschuldet und geleistet haben. 
Über die Berücksichtigung des massgebenden durch-
schnittlichen Jahreseinkommens beim Bezug einer IV-
Rente eines der Ex-Ehegatten siehe Rz 5206 ff. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a50h.html
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5219 Nach der Ehe setzt sich die Einkommenssumme für Bei-
tragszeiten aus allen eigenen und ungeteilten Einkommen 
zusammen, für die vom 1. Januar des Scheidungsjahres 
bzw. des Todesjahres bis zum 31. Dezember des Jahres 
vor Eintritt des Versicherungsfalls Beiträge geschuldet und 
entrichtet worden sind. 

5.5.2 Berücksichtigung von Einkommen, für welche 
keine Beiträge bezahlt wurden 

5220 Zur Summe der Erwerbseinkommen zählen auch Einkom-
men, für welche die Beiträge geschuldet, aber nicht bezahlt 
worden sind (gleichgültig, ob es sich um laufende oder ge-
mäss Art. 39 AHVV nachzuzahlende Beiträge handelt). 
Geschuldet sind alle ausstehenden Beiträge, die noch nicht 
gemäss Art. 16 Abs. 1 und 2 AHVG verjährt sind. Solche 
Beiträge sind nötigenfalls mit der Rente zu verrechnen. 

5221 Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, so 
sind die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkom-
menssumme zu zählen. Werden die Beiträge in einem 
späteren Zeitpunkt nachbezahlt oder können sie verrech-
net werden, hat die Anrechnung des entsprechenden Ein-
kommens zu erfolgen. Die Rente ist anschliessend neu 
festzusetzen. 

5.5.3 Berücksichtigung von Einkommen, für welche zu 
Unrecht Beiträge bezahlt wurden 

5222 Zur Einkommenssumme sind ausnahmsweise auch die 
Einkommen zu zählen, für die eine Person gutgläubig zu 
Unrecht Beiträge geleistet hat, sofern diese Beiträge nicht 
mehr zurückerstattet werden können (ZAK 1972 S. 664; 
1984 S. 496). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a39.html
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5.5.4 Nicht anrechenbare Einkommen 

5.5.4.1 Allgemeine Regel  

5223 Nicht angerechnet werden Erwerbseinkommen, für die eine 
Person 

5224 – in den Kalenderjahren vor der Vollendung des 21. Alters-
jahres Beiträge geleistet hat (Ausnahmen s. Rz 5233 
und 5234); 

5225 – im Jahr des Eintritts des Versicherungsfalls Beiträge ge-
leistet hat (Ausnahme s. Rz 5234); 

5226 – nach der Zurücklegung des Rentenalters Beiträge ge-
leistet hat. 

5227 Personen, bei denen die Kalenderjahre des Bezuges einer 
früheren Invalidenrente nicht berücksichtigt werden, sind 
die in diesen Jahren erzielten Erwerbseinkommen nicht 
anzurechnen. 

5228 Ebenfalls nicht zur Anrechnung gelangen Erwerbseinkom-
men, für welche keine Beiträge geschuldet sind oder nicht 
mehr geschuldet werden, so namentlich Einkommen, für 
welche die Beiträge 

5229 – infolge Herabsetzung gemäss Art. 11 Abs. 1 AHVG weg-
gefallen sind; 

5230 – gemäss Art. 40 AHVV erlassen worden sind; 

5231 – gemäss Art. 16 Abs. 1 und 2 AHVG verjährt sind, insbe-
sondere auch gemäss Art. 34c AHVV als uneinbringlich 
abgeschrieben wurden und verjährt sind. Erwerbsein-
kommen, von denen die Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
beiträge abgeschrieben werden mussten, sind allerdings 
zu berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmerbeitrag sei-
nerzeit vom Lohn abgezogen oder direkt entrichtet wor-
den ist (Art. 138 Abs. 1 AHVV) oder wenn zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachweislich eine Ver-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a11.html
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einbarung über die Ausrichtung eines Nettolohnes be-
standen hat (ZAK 1969 S. 585). 

5232 – zurückbezahlt, zurückvergütet oder an eine ausländische 
Sozialversicherung überwiesen wurden (Art. 41 AHVV; 
Art. 18 Abs. 3 AHVG). 

5.5.4.2 Ausnahme 

5233 Erwerbseinkommen, für die eine Person vor dem 31. De-
zember des Jahres der Vollendung ihres 20. Altersjahres 
Beiträge entrichtet hat, werden angerechnet, sofern und 
soweit die entsprechenden Beitragszeiten zur Auffüllung 
von später entstandenen Beitragslücken herangezogen 
werden. Für volle Beitragsjahre, die zur Lückenfüllung her-
angezogen werden, wird das gesamte (allenfalls geteilte) 
Erwerbseinkommen angerechnet; für einzelne Beitragsmo-
nate wird das (allenfalls geteilte) Einkommen angerechnet, 
das anteilmässig den angerechneten Beitragsmonaten 
entspricht. 

5234 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor eine Person vom  
1/04 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 

31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war, so 
setzt sich die Einkommenssumme in IV-Fällen aus allen 
Erwerbseinkommen zusammen, für die die Person vom 
1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres bis und mit 
dem Monat des Eintritts des Versicherungsfalles Beiträge 
geleistet hat (Art. 52 a AHVV). In AHV-Fällen sind die Ein-
kommen bis und mit Monat des Eintritts des Versiche-
rungsfalls zu berücksichtigen. 

5.6 Aufwertungsfaktor 

5301 Die Einkommenssumme wird mit einem Aufwertungsfaktor 
multipliziert, der nach dem Kalenderjahr bestimmt wird, in 
welchem der massgebende erste IK-Eintrag vorgenommen 
wurde. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a41.html
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5302 Bei vollständiger Beitragsdauer wurde der massgebende 
erste IK-Eintrag im Jahre nach der Vollendung des 
20. Altersjahres vorgenommen. Dies gilt auch dann, wenn 
für dieses Jahr eine Beitragslücke besteht, sofern diese mit 
Jugendjahren aufgefüllt wurde. 

5303 Als massgebender erster IK-Eintrag gelten auch die im 
Rahmen der Einkommensteilung vom anderen Ehegatten 
hinzugesplitteten Einkommen. Die aus Jugendjahren des 
anderen Ehegatten hinzugesplitteten Einkommen zählen 
nicht als massgebender erster IK-Eintrag, sofern diese 
ebenfalls in Zeiten vor Vollendung des 20. Altersjahres 
fallen. 

5304 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor eine Person vom 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war und 
sind deshalb Jugendjahre mit den entsprechenden Ein-
kommen zu berücksichtigen, so ist ausnahmsweise für die 
Bestimmung des Aufwertungsfaktors das erste Jahr mass-
gebend, in dem die Beiträge geleistet worden sind. 

5305 Bei unvollständiger Beitragsdauer ist für den Aufwertungs-
faktor das Kalenderjahr massgebend, in welchem erstmals 
ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr 
zwischen dem der Zurücklegung des 20. Altersjahres fol-
genden Jahr und dem Eintritt des Versicherungsfalles lie-
gen muss (Ausnahme s. Rz 5034). 

5306 Liegen Beitragslücken, welche durch Jugendjahre aufge-
füllt wurden, vor dem ersten IK-Eintrag, so bestimmt sich 
der Aufwertungsfaktor nach dem am weitesten zurücklie-
genden Jahr, in dem eine Beitragslücke aufgefüllt werden 
konnte. 

5307 Nicht als erster IK-Eintrag zählt dagegen ein Jahr, für wel-
ches nur eine Betreuungsgutschrift im IK vermerkt wurde. 
Ebenfalls nicht als erster IK-Eintrag zählt ein Jahr, für das 
ausschliesslich Erziehungsgutschriften angerechnet wer-
den können. 
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5.7 Beitragsjahre für den Durchschnitt aus Erwerbs-
einkommen 

5308 Die für die Ermittlung des durchschnittlichen Erwerbsein-
kommens massgebende Beitragsdauer (Beitragsjahre) 
entspricht grundsätzlich der in Rz 5020 ff. umschriebenen 
Beitragsdauer. Es gelten die gleichen Ermittlungsregeln. 

5309 Die beitragslosen Ehe- und Witwenjahre bis zum 31. De-
zember 1996 bzw. die beitragslosen Ehejahre ab 1. Januar 
1997, in denen der andere Ehegatte den doppelten Min-
destbeitrag entrichtet hat, sind anzurechnen. 

5310 Abweichend davon sind jedoch nicht anzurechnen: 

5311 – die im Jahr des Eintritts des Versicherungsfalls zurück-
gelegten Beitragszeiten (Ausnahme siehe Rz 5234) 

5312 – die von einer Person in einer ausländischen Versiche- 
1/08  rung zurückgelegten Beitragszeiten (Ausnahmen: 

s. KSBIL). 

5313 Werden hingegen einer Person 

5314 – Jugendjahre zur Auffüllung oder Schliessung späterer 
Beitragslücken angerechnet oder 

5315 – Zusatzjahre für fehlende Beitragsjahre vor 1979 ange-
rechnet oder 

5316 – Zeitabschnitte in denen sie zwar die Versicherteneigen-
schaft besass, hingegen die Beitragspflicht nicht oder 
nicht vollständig erfüllte, Erziehungs- oder Betreuungs-
gutschriften angerechnet oder  

5317 – Beitragsjahre in der freiwilligen Versicherung angerech-
net, für welche die Beiträge seinerzeit gestundet wurden 
und in der Folge verjährten, 

5318 so sind diese Zeiten auch bei der für die Ermittlung des 
durchschnittlichen Erwerbseinkommens massgebenden 
Beitragsdauer zu berücksichtigen. 



119 

5319 Zu beachten ist jedoch, dass die massgebende Beitrags-
dauer nach Anrechnung sämtlicher Beitragszeiten dieje-
nige des Jahrganges dieser Person nicht übersteigen darf. 

5320 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor eine Person vom 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war, so 
setzt sich die für die Ermittlung des durchschnittlichen Er-
werbseinkommens massgebende Beitragsdauer aus allen 
Beitragszeiten zusammen, während denen die Person 
Beiträge geleistet und geschuldet hat bzw. ihr Erziehungs- 
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können. 
Somit sind sowohl die vor dem 21. Altersjahr als auch die 
im Jahr des Eintritts des Versicherungsfalls zurückgelegten 
Beitragszeiten zu berücksichtigen. Dabei ist aber in jedem 
Fall von der effektiven Beitragsdauer der Person auszu-
gehen (Art. 52 a AHVV). 

5.8 Ermittlung des Durchschnitts aus Erwerbs-
einkommen 

5.8.1 Im allgemeinen 

5321 Der Durchschnitt aus den Erwerbseinkommen ergibt sich 
aus der Division der mit dem zutreffenden Aufwertungs-
faktor aufgewerteten, anrechenbaren Einkommenssumme 
durch die massgebende Beitragsdauer. 

5.8.2 Bei früherem Bezug einer Invalidenrente 

5322 Bei Personen, die eine Invalidenrente nicht unmittelbar vor 
der Entstehung des Anspruchs auf eine neue Invaliden-
rente oder auf eine Alters- oder Hinterlassenenrente bezo-
gen haben, werden die während des Bezuges einer frühe-
ren Invalidenrente zurückgelegten Beitragszeiten und die 
entsprechenden Erwerbseinkommen nicht angerechnet, 
falls dies für die berechtigte Person günstiger ist (Art. 51 
Abs. 3 AHVV). Zeiten, während denen die Invalidenrente 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51.html
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wegen verspäteter Anmeldung (Art. 48 Abs. 2 IVG) nicht 
ausbezahlt werden konnte und deshalb lediglich ein virtu-
eller Anspruch bestanden hat, fallen bei der Anwendung 
dieser Vorschrift ausser Betracht (ZAK 1971 S. 321). 

5323 Die Kalenderjahre, in die Beginn und Ende des Bezuges 
der früheren Invalidenrente fallen, sind dabei ebenfalls 
nicht anzurechnen. 

5324 Nicht als Zeiten des Bezugs einer früheren Invalidenrente 
gelten die Zeiten, in denen eine Person IV-Taggelder be-
zogen hat (ZAK 1970 S. 630). 

5.8.3 Bei Berücksichtigung der Einkommen im Jahr 
des Eintritts des Versicherungsfalls  

5325 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor eine Person vom 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war, so 
sind bei der Ermittlung des durchschnittlichen Erwerbs-
einkommens die Rz 5234, 5304 und 5320 zu beachten 
(Art. 52 a AHVV). 

1/08 5.9 Karrierezuschlag bei Hinterlassenenrenten 

1/08 5.9.1 Allgemeine Bestimmungen 

5401 Hat eine verstorbene Person bei Eintritt des Versiche- 
1/08 rungsfalles das 45. Altersjahr noch nicht vollendet, so wird 

das durchschnittliche Erwerbseinkommen um einen vom 
Alter dieser Person abhängigen prozentualen Zuschlag er-
höht. 

5402 Dabei ist auf das Alter im Zeitpunkt des Todes abzustellen. 
1/08 

5403 Die Erhöhung des Durchschnitts aus Erwerbseinkommen  
1/08 um den Karrierezuschlag gemäss Art. 33 Abs. 3 AHVG 

beträgt in Prozenten: 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a48.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a33.html
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nach Vollendung des 
... Altersjahres 

vor Vollendung des 
... Altersjahres 

Prozentsatz 

 23 100 
23 24 90 
24 25 80 
25 26 70 
26 27 60 
27 28 50 
28 30 40 
30 32 30 
32 35 20 
35 39 10 
39 45 5 

5404 Dabei ist zu beachten, dass das durchschnittliche Erwerbs-
einkommen vor der Gewährung des Karrierezuschlages 
nicht auf einen Tabellenwert aufzurunden ist. 

1/08 5.9.2 Titel aufgehoben 

5405 aufgehoben 
1/08 

5.9.3 Ermittlung des Karrierezuschlages 

5406 Das durchschnittliche Erwerbseinkommen einer Person 
wird um den Prozentsatz erhöht, welcher für ihr Alter mass-
gebend war. Der Karrierezuschlag ist jedoch ausschliess-
lich auf dem Durchschnitt aus den Erwerbseinkommen zu 
gewähren. Erziehungs- und Betreuungsgutschriften bleiben 
für den Karrierezuschlag unberücksichtigt. 

5.10 Erziehungsgutschriften 

5.10.1 Allgemeine Voraussetzungen 

5407 Erziehungsgutschriften werden für Zeitabschnitte ange-
rechnet, während denen die Eltern oder ein Elternteil Kin-
der hatten und im Sinne von Art. 1a Abs. 1 und 3 oder 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a1a.html
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Art. 2 AHVG versichert waren. Nicht nötig ist, dass eine in 
diesen Zeitabschnitt fallende Beitragspflicht durch die 
Eltern bzw. den Elternteil auch tatsächlich erfüllt wurde. 

5408 Werden einem Elternteil Versicherungslücken durch Ju-
gendjahre, Zusatzjahre oder Beitragsmonate aus dem Jahr 
des Eintritts des Versicherungsfalls geschlossen, können 
für diese Zeiten grundsätzlich keine Erziehungsgutschriften 
angerechnet werden. Anders verhält es sich dagegen, 
wenn Erziehungsgutschriften aus Jugendjahren zur 
Schliessung von Versicherungslücken herangezogen wer-
den (siehe Rz 5427). 

5409 Eine Kumulation von Erziehungsgutschriften für verschie-
dene Kinder (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG) oder Erziehungs-
gutschriften und Betreuungsgutschriften (Art. 29septies 
Abs. 2 AHVG) ist für die gleiche rentenberechtigte Person 
in jedem Fall ausgeschlossen.  

5410 Erziehungsgutschriften können einer Person in der Regel 
vom 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und 
höchstens bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls angerechnet werden (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). 
Bei der Schliessung von Beitragslücken und in Sonderfäl-
len erfolgt die Anrechnung indessen schon vor Vollendung 
des 20. Altersjahres (Rz 5038 und 5234), frühestens je-
doch nach Vollendung des 17. Altersjahres. 

5411 Der Anspruch auf Erziehungsgutschriften entsteht ab dem 
der Geburt des ersten Kindes folgenden Kalenderjahr und 
erlischt spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem das jüngste Kind das 16. Altersjahr vollendet 
(Art. 52 f Abs. 1 AHVV). 

5412 Sowohl hinsichtlich Erfüllung der Versicherteneigenschaft 
und Ausübung der elterlichen Sorge als auch des Zivil-
standes der anspruchsberechtigen Person ist stets auf die 
Verhältnisse im Zeitpunkt der Erziehungsjahre abzustellen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29sexies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29sexies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29sexies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29septies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29septies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29septies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29septies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
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5.10.2 Elterliche Sorge und Obhut 

5413 Anknüpfungspunkt für die Anrechnung von Erziehungsgut-
schriften bildet die elterliche Sorge im Sinne von Artikel 
133 Absatz 3 und Artikel 296–298a ZGB. Nicht erforderlich 
ist, dass sich das Kind auch tatsächlich in der Obhut der 
Eltern oder eines Elternteils befand. 

5414 Das in der Obhut seines Vormundes lebende Kind ist in 
Bezug auf die Erziehungsgutschriften einem leiblichen Kind 
gleichgestellt (AHI 2000 S. 274). Die Bestimmungen von 
Rz 5418 ff. gelten sinngemäss. 

5415 Adoptivkinder sind den leiblichen Kindern gleichgestellt, 
d.h. Adoptiveltern können für ihre Adoptivkinder ab dem 
der Geburt des Kindes folgenden Kalenderjahr eine Erzie-
hungsgutschrift beanspruchen. Dabei ist allerdings zu be-
achten, dass für Jahre ausserhalb der Ehe die Erziehungs-
gutschriften in der Regel der Adoptivmutter angerechnet 
werden. Handelt es sich hingegen bei einem Elternteil um 
einen leiblichen Elternteil und nur beim anderen um den 
Adoptivelternteil, so können für Zeiten ausserhalb der Ehe 
und im Heiratsjahr dem leiblichen Elternteil die ganzen Er-
ziehungsgutschriften angerechnet werden. 

5416 Erziehungsgutschriften werden auch für Jahre angerech-
net, in denen die Eltern ihre Kinder lediglich unter ihrer 
Obhut gehabt haben, ohne die elterliche Sorge über sie 
auszuüben (Art. 52 e AHVV). Dies trifft namentlich für jene 
Fälle zu, in welchen den Eltern aufgrund einer vormund-
schaftlichen Anordnung die elterliche Sorge entzogen wor-
den ist (Art. 311 ff. ZGB). 

5417 Für Pflegekinderverhältnisse besteht kein Anspruch auf Er-
ziehungsgutschriften (AHI 2000 S. 141). Davon ausge-
nommen sind Fälle gemäss Rz 5414. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a133.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a133.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a296.html
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2788/2788_1_de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52e.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a311.html
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2794/2794_1_de.pdf
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5.10.3 Anrechenbare Erziehungsjahre 

5.10.3.1 Im allgemeinen 

5418 Es werden immer ganze Erziehungsjahre angerechnet. 
Dabei wird das Jahr der Entstehung des Anspruchs auf die 
Erziehungsgutschrift in der Regel nicht berücksichtigt 
(Art. 52 f Abs. 1 AHVV). Dies trifft namentlich zu auf das 

5419 – Geburtsjahr des Kindes bzw. 

5420 – das Kalenderjahr der Wiedererlangung der elterlichen 
Sorge oder der Wiederentstehung des Obhutsverhält-
nisses. 

5421 Verstirbt hingegen das Kind im Geburtsjahr, so wird stets 
die Erziehungsgutschrift für ein Jahr angerechnet. Sind 
beide Eltern versichert, so wird die Erziehungsgutschrift 
zwischen den Ehegatten aufgeteilt, auch wenn die Geburt 
ins Kalenderjahr der Heirat fällt (Art. 52 f Abs. 3 AHVV).  

5422 Das Kalenderjahr, in welchem der Anspruch auf die Erzie-
hungsgutschrift erlischt, wird in der Regel ganz berück-
sichtigt. Dies trifft namentlich auf das Kalenderjahr zu, in 
welchem 

5423 – das letzte Kind das 16. Altersjahr vollendet oder 

5424 – den Eltern oder dem Elternteil die elterliche Sorge entzo-
gen, bzw. das Obhutsverhältnis aufgelöst wird (vorbe-
halten bleibt Rz 5434). 

5425 Bei Eltern, welche nicht während des ganzen Kalenderjah-
res versichert sind (beispielsweise das Jahr der Einreise in 
die Schweiz, Einreise und Wiederausreise im gleichen 
Kalenderjahr oder bei Kurzaufenthalter mit Bewilligung L), 
werden für die Bestimmung der ganzen Erziehungsjahre 
die einzelnen Monate, für die Erziehungsgutschriften ange-
rechnet werden können, über das Kalenderjahr hinaus zu-
sammengezählt (Art. 52 f Abs. 5 AHVV). Für je zwölf Mo-
nate kann eine Erziehungsgutschrift angerechnet werden. 
Angebrochene Jahre werden nicht aufgerundet. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
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5426 Verbleiben nach der Addition der angebrochenen Jahre im 
Sinne von Rz 5425 noch einzelne Monate mit halben und 
ganzen Erziehungsgutschriften, so sind diese Monate zu-
sammenzuzählen. Ergibt das Resultat mindestens 12 Mo-
nate, so ist stets eine ganze Erziehungsgutschrift anzu-
rechnen. Dies gilt auch in Kombination mit Viertels-Erzie-
hungsgutschriften. 

5427 Sind aus Jugendjahren anrechenbare Erziehungsgutschrif-
ten zur Lückenfüllung heranzuziehen (Rz 5038), so wird für 
Beitragslücken bis zu sechs Monaten die halbe bzw. für 
sieben und mehr Monate die ganze Erziehungsgutschrift 
angerechnet. 

5.10.3.2 Nicht verheiratete Eltern 

5428 Nicht verheiratete Eltern erhalten für Zeiten, in denen sie 
die elterliche Sorge über eines oder mehrere noch nicht 
16jährige Kinder hatten, in der Regel die ganze Erzie-
hungsgutschrift. Bezüglich Anspruchsbeginn und -ende 
gelten die allgemeinen Bestimmungen (Rz 5409 ff.). 

5429 Haben nicht verheiratete Eltern dagegen eine schriftliche 
Vereinbarung im Sinne von Art. 52 f Abs. 2bis AHVV abge-
schlossen, so richtet sich die Anrechnung der Erziehungs-
gutschriften nach dieser Vereinbarung.  

5430 Das Wahlrecht der Eltern beschränkt sich darauf, welchem 
Elternteil für welches Kalenderjahr die ganze Erziehungs-
gutschrift anzurechnen ist. Auch bei mehreren Kindern 
kann den Eltern für das gleiche Kalenderjahr in jedem Fall 
höchstens eine ganze Erziehungsgutschrift angerechnet 
werden. 

5431 Wurde eine wechselweise Anrechnung der Erziehungsgut-
schriften vereinbart, so kann der jeweilige Wechsel zur 
vollen Anrechnung beim anderen Elternteil nur auf den 
Beginn eines neuen Kalenderjahres erfolgen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a52f.html
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5432 Sofern keine schriftliche Vereinbarung beigebracht wird, 
werden die Erziehungsgutschriften zwischen den Eltern 
geteilt, wenn beiden die elterliche Sorge zusteht. 

5433 Geschiedene und verwitwete Personen haben für Zeiten 
während der Ehe in der Regel Anspruch auf die Hälfte der 
Erziehungsgutschrift, unabhängig davon, welcher der Ehe-
gatten die elterliche Sorge inne hatte (Art. 29sexies Abs. 3 
AHVG). Voraussetzung dazu ist allerdings, dass der an-
dere Ehegatte während dieser Zeit auch tatsächlich versi-
chert war (siehe Rz 5439 ff.). 

5434 Mit dem Kalenderjahr der Auflösung der Ehe (Scheidung, 
Ehenichtigkeit oder Tod) wird die ganze Erziehungsgut-
schrift dem Elternteil angerechnet, welchem das Kind zu-
gesprochen wurde bzw. dem überlebenden Ehegatten. Bei 
Hinterlassenen ist dies jedoch nur der Fall, wenn es sich 
um eigene Kinder des überlebenden Ehegatten handelt. 

5435 Dagegen wird die Erziehungsgutschrift zwischen den 
Eltern weiterhin geteilt, wenn nach der Auflösung der Ehe 
infolge Scheidung oder Nichtigkeit beide Elternteile die 
elterliche Sorge über das oder die gemeinsamen Kinder 
haben (Art. 133 Abs. 3 ZGB) und keine schriftliche Verein-
barung gemäss Art. 52 f Abs. 2bis AHVV getroffen wurde. 
Die Rz 5437–5443 sind sinngemäss anwendbar. 

5436 Die schriftliche Vereinbarung muss spätestens im Zeitpunkt 
des Rentenanspruchs vorliegen. Rückwirkende Abände-
rungen sind nur zulässig, sofern sie laufende Renten nicht 
beeinflussen.  

5.10.3.3 Verheiratete Eltern 

5437 Bei verheirateten Eltern wird die Erziehungsgutschrift wäh-
rend der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe hälftig auf-
geteilt. Dies gilt auch, wenn erst ein Elternteil bzw. Ehe-
gatte rentenberechtigt ist. Unerheblich ist, ob es sich für die 
Zeit während der Ehe bei den Kindern, für die eine Er-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29sexies.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29sexies.html
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ziehungsgutschrift beansprucht wird, um die eigenen oder 
um Stiefkinder handelt. 

5438 Der Teilung unterliegen aber nur die Erziehungsgutschrif-
ten zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 
20. Altersjahres des jüngeren Elternteils bzw. Ehegatten 
und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls 
infolge Alter. 

5439 Die Voraussetzung zur Teilung der Erziehungsgutschrift ist 
grundsätzlich dann erfüllt, wenn die anspruchsberechtigten 
Eltern bzw. Ehegatten während der Ehe im gleichen Ka-
lenderjahr versichert gewesen sind (Art. 29quinquies Abs. 4 
Bst. b AHVG). Ist nur einer der Eltern bzw. Ehegatten in 
der schweizerischen AHV/IV versichert, wird dem versi-
cherten Elternteil bzw. Ehegatten die ihm zustehende Er-
ziehungsgutschrift (halbe oder ganze) ganz angerechnet 
(Art. 52 f Abs. 2bis und 4 AHVV). 

5440 Im Kalenderjahr der Heirat wird die Erziehungsgutschrift für 
vor der Ehe geborene gemeinsame Kinder in der Regel 
ungeteilt der Mutter angerechnet (Ausnahme siehe 
Rz 5421). Handelt es sich nicht um gemeinsame Kinder, 
erhält der leibliche Elternteil die ungeteilte Erziehungsgut-
schrift. 

5441 Auch nach der (Wieder-) Heirat steht den Eltern, welche 
die gemeinschaftliche elterliche Sorge nach der Scheidung 
bzw. gemäss Beschluss der Vormundschaftsbehörde über 
eines oder mehrere gemeinsame Kinder haben, der An-
spruch auf Erziehungsgutschriften für die gemeinsamen 
Kinder zu. Haben dabei die Eltern keine schriftliche Ver-
einbarung über die Anrechnung der ganzen Erziehungs-
gutschriften getroffen, wird die Erziehungsgutschrift beiden 
Elternteile hälftig angerechnet. Der (wieder-) verheiratete 
Elternteil hat aber in diesen Fällen die halbe Erziehungs-
gutschrift mit dem (neuen) Ehegatten zu teilen (Art. 29sexies 
Abs. 3 AHVG), sofern dieser die allgemeinen Vorausset-
zungen dazu erfüllt (Rz 5407 ff.). Demzufolge kann den 
Ehegatten lediglich eine Viertelserziehungsgutschrift ange-
rechnet werden. 
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5442 Die Anrechnung der Viertelserziehungsgutschrift bei ver-
heirateten Eltern unterbleibt dagegen, wenn aus einem 
anderen bzw. neuen Kindesverhältnis der Anspruch auf 
eine höhere Erziehungsgutschrift entsteht. Ehegatten 
haben zusammen für das gleiche Kalenderjahr höchstens 
Anspruch auf eine ganze Erziehungsgutschrift. 

5443 Mit dem Kalenderjahr des Eintritts des Versicherungsfalls 
infolge Alter beim einen Elternteil bzw. Ehegatten werden 
die Erziehungsgutschriften dem noch nicht altersrenten-
berechtigten anderen Elternteil bzw. Ehegatten ungeteilt 
(halbe oder ganze) angerechnet (Art. 29sexies Abs. 3 
AHVG). Dies gilt auch in Fällen des Rentenvorbezuges. 

5.10.4 Die Höhe der Erziehungsgutschriften 

5444 Die Erziehungsgutschrift entspricht der dreifachen minima-
len jährlichen Altersrente im Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalles (Art. 29sexies Abs. 2 AHVG). 

5.10.5 Ermittlung des Durchschnitts aus Erziehungs-
gutschriften 

5.10.5.1 Im allgemeinen 

5445 Der Durchschnitt der Erziehungsgutschriften ergibt sich 
aus der Division der anrechenbaren Erziehungsgutschriften 
durch die für die Ermittlung des Durchschnittes aus Er-
werbseinkommen massgebende Beitragsdauer. 

5446 Es gilt somit folgende Formel: 

(minimale jährliche
Altersrente x 3)

x 
Anzahl Erziehungs-
gutschriften 

anrechenbare Beitragsdauer 
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5.10.5.2 Bei früherem Bezug einer Invalidenrente 

5447 Bei Personen, deren Beitragszeiten und die entsprechen-
den Erwerbseinkommen während des Bezuges einer frü-
heren Invalidenrente für die Ermittlung des durchschnittli-
chen Erwerbseinkommens ausgeklammert wurden, werden 
die in diesen Zeitabschnitt fallende Erziehungsgutschriften 
ebenfalls nicht angerechnet. Die Bestimmungen von 
Rz 5321 ff. gelten sinngemäss. 

5.10.5.3 Bei Berücksichtigung der Erziehungs-
gutschriften im Jahr des Eintritts des 
Versicherungsfalls 

5448 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor eine Person vom 
1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war, so 
sind bei der Ermittlung des Durchschnitts der Erziehungs-
gutschriften die Rz 5234, 5304 und 5320 zu beachten. 

5.10.6 Ermittlung in Sonderfällen 

5449 Tritt der Versicherungsfall der Invalidität oder des Todes 
bei einem Elternteil ein, bevor dessen Jahrgang während 
eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt war und 
sind für die Festsetzung des Rentenanspruchs sowohl Ein-
kommen als auch Beitragszeiten aus Jugendjahren bzw. 
die Berechnungselemente im Jahr des Rentenanspruchs 
zu berücksichtigen, so sind auch für diese Zeiten Erzie-
hungsgutschriften anzurechnen (Art. 52 a AHVV). Hinsicht-
lich der anrechenbaren Erziehungsgutschriften gelten die 
allgemeinen Bestimmungen. 

5450 Erziehungsgutschriften können frühestens ab dem der 
Vollendung des 17. Altersjahr folgenden Kalenderjahres bis 
höchstens zur Entstehung des Rentenanspruchs ange-
rechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass der Durch-
schnitt der Erziehungsgutschriften den in Art. 29sexies Abs. 2 
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AHVG festgelegten Höchstbetrag im Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalles nicht übersteigen darf. 

5451 Erziehungsgutschriften unterliegen der Teilung grundsätz-
lich nur für Zeiten zwischen dem 1. Januar nach Voll-
endung des 20. Altersjahres des jüngeren Elternteils und 
dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls 
„Alter“ beim anderen Elternteil. Hatte der jüngere Elternteil 
vor Vollendung des 20. Altersjahres Kinder und war der 
andere Elternteil damals schon über 20 Jahre alt, werden 
letzterem die ganzen Erziehungsgutschriften angerechnet. 
Weist der jüngere Elternteil später Versicherungs- oder 
Beitragslücken auf und sind diese Lücken durch Jugend-
jahre zu schliessen, so können dem jüngeren Elternteil die 
entsprechenden halben Erziehungsgutschriften angerech-
net werden (Rz 5410). Der ältere Elternteil hat jedoch wei-
terhin Anspruch auf die ganze Erziehungsgutschrift. In die-
sen Fällen kann somit ausnahmsweise für die betroffenen 
Jahre 1 1/2 Erziehungsgutschrift gewährt werden. 

5.11 Betreuungsgutschriften 

5.11.1 Im allgemeinen 

5501 Erfüllt eine Person für das gleiche Kalenderjahr sowohl die 
Anspruchsvoraussetzungen auf eine Betreuungsgutschrift 
als auch auf eine Erziehungsgutschrift, so kann stets nur 
die Erziehungsgutschrift beansprucht werden. Eine Kumu-
lation von Erziehungsgutschriften und Betreuungsgutschrif-
ten (Art. 29septies Abs. 2 AHVG) ist ausgeschlossen. 

5502 Massgebend ist stets der Anteil der Betreuungsgutschrift, 
welche im IK eingetragen ist. Im Gegensatz zu den Erzie-
hungsgutschriften können bei den Betreuungsgutschriften 
nicht nur ganze und halbe Gutschriften zur Anrechnung 
gelangen, sondern auch Viertels-, Sechstels- etc. Gut-
schriften (Art. 52 i AHVV). 
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5503 Die Betreuungsgutschrift entspricht der dreifachen mini-
malen jährlichen Altersrente im Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalls (Art. 29septies Abs. 4 AHVG). 

5.11.2 Ermittlung des Durchschnitts aus Betreuungs-
gutschriften 

5.11.2.1 Im allgemeinen 

5504 Der Durchschnitt der Betreuungsgutschriften ergibt sich 
aus der Division der anrechenbaren Betreuungsgutschrif-
ten durch die für die Ermittlung des Durchschnitts aus Er-
werbseinkommen massgebende Beitragsdauer. 

5505 Es gilt somit folgende Formel: 

(minimale jährliche 
Altersrente x 3)

x 
Anzahl Betreuungs-
gutschriften 

anrechenbare Beitragsdauer 

5.11.2.2 Bei früherem Bezug einer Invalidenrente 

5506 Bei Personen, deren Beitragszeiten und die entsprechen-
den Erwerbseinkommen während des Bezuges einer frü-
heren Invalidenrente für die Ermittlung des durchschnittli-
chen Erwerbseinkommens ausgeklammert wurden, werden 
die in diesen Zeitabschnitt fallende Betreuungsgutschriften 
ebenfalls nicht angerechnet. Die Bestimmungen von 
Rz 5322 ff. gelten sinngemäss. 

5.12 Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommens 

5507 Das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
setzt sich einerseits aus dem Durchschnitt der Erwerbs-
einkommen und andererseits den Durchschnitten Erzie-
hungsgutschriften und Betreuungsgutschriften zusammen. 
Bei geschiedenen oder verwitweten Personen kann das 
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massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen zusätz-
lich Übergangsgutschriften enthalten. 

5.13 Plafonierung der Alters- und Invalidenrenten 

5.13.1 Grundsatz 

5508 Die Summe der beiden Einzelrenten eines Ehepaares darf 
150 Prozent des Höchstbetrages der Alters- oder Invali-
denrente nicht übersteigen (Art. 35 Abs. 1 AHVG). Über-
steigt die Summe beider Einzelrenten den für sie massge-
benden Höchstbetrag, so werden sie im Verhältnis ihrer 
Anteile gekürzt. 

5509 Für die Plafonierung sind die aufgrund der Berechnungs-
grundlagen jedes der Ehegatten ermittelten ungekürzten 
Beträge der Einzelrenten massgebend. 

5510 Bei Ehegatten, deren gemeinsamer Haushalt richterlich 
aufgehoben, die Ehe jedoch noch nicht geschieden wurde, 
unterliegen die beiden Einzelrenten nicht der Plafonierung 
(Art. 35 Abs. 2 AHVG). 

5511 Der gemeinsame Haushalt der Ehegatten gilt als aufgeho-
ben, wenn im Scheidungs- oder Trennungsverfahren die 
Trennung vom Richter festgestellt wurde oder wenn im 
Eheschutzverfahren die Ehe durch richterliche Feststellung 
oder Verfügung vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit 
getrennt wurde. Leben die Ehegatten trotzdem weiterhin 
oder wieder in Hausgemeinschaft, so sind die Renten zu 
plafonieren. 

5512 Eine Plafonierung entfällt auch, wenn die Einzelrente des 
anderen Ehegatten während des Vollzuges einer Freiheits-
strafe oder Massnahme sistiert wurde.  

5513 Ordentliche und ausserordentliche IV-Renten von Ge-
burts-, Kindheits- und Frühinvaliden (Art. 37 Abs. 2 und 
Art. 40 Abs. 3 IVG) sowie die sie ablösenden Altersrenten 
(Art. 33bis Abs. 3 AHVG) haben mindestens 133 1/3 Pro-
zent der Mindestansätze der zutreffenden Vollrente zu be-
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tragen. Sowohl die ordentlichen und ausserordentlichen 
Renten dieser Personen, sowie die dazugehörenden Kin-
derrenten unterliegen nur bis zu den in Art. 37 Abs. 2 IVG 
festgelegten Mindestbeträgen den Plafonierungsbestim-
mungen. Die Rente des anderen Ehegatten wird indessen 
nach den allgemeinen Bestimmungen (Rz 5508) plafoniert. 

5.13.2 Massgebender Zeitpunkt 

5514 Die Alters- oder IV-Renten von Ehegatten werden grund- 
1/08 sätzlich mit dem Monat, in welchem der zweitrentenbe-

rechtigte Ehegatte den Rentenanspruch erwirbt, plafoniert. 
In der IV werden die Renten frühestens auf den Beginn 
der Rentenzahlung gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. 
Rz 5508 ff.) plafoniert. Dieser Zeitpunkt wird von der 
IV-Stelle festgelegt. Beansprucht ein Ehegatte eine Alters- 
oder Invalidenrente und meldet sich der andere Ehegatte 
nicht für eine Leistung der AHV oder der IV an, so darf die 
Rente nicht plafoniert werden. 

5515 Bei der Heirat zweier rentenberechtigter Personen werden 
die Alters- oder IV-Renten erstmals im Monat nach der 
Heirat plafoniert. 

5516 Entfällt dagegen die Plafonierung der Alters- oder IV-Rente 
der Ehegatten, so wird die unplafonierte Rente erstmals ab 
demjenigen Monat ausgerichtet, welcher jenem der Schei-
dung, des Todes eines Ehegatten oder dem Wegfall bzw. 
der Herabsetzung der Invalidität folgt. 

5517 Leben die Ehegatten getrennt, so werden die Renten erst-
mals ab dem der Trennung folgenden Monat unplafoniert 
ausgerichtet. Massgebend ist der vom Richter festgelegte 
Zeitpunkt der Trennung. 

5.13.3 Plafonierung beim flexiblen Rentenalter 

5518 Bei vorbezogenen Altersrenten ist die Plafonierung stets 
vor dem Abzug der Vorbezugskürzung zu prüfen. Die 
Plafonierung ist somit in jedem Fall vor dem Abzug des 
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Kürzungsbetrages auf den ungekürzten Beträgen der Ein-
zelrenten vorzunehmen. 

5519 Wurde eine Altersrente aufgeschoben, so ist die Prüfung 
des Plafonds vor der Anrechnung des Aufschubszuschla-
ges vorzunehmen. 

5.13.4 Bei vollständiger Beitragsdauer 

5520 Weisen beide Ehegatten eine vollständige Beitragsdauer 
auf, so gilt für jede der Einzelrenten folgende Plafonie-
rungsformel: 

5521 Betrag der Einzelrente, multipliziert mit 150 Prozent des  
1/05 Höchstbetrages der (ganzen, Dreiviertels-, halben oder 

Viertels-) Vollrente, dividiert durch die Summe der beiden 
Einzelrenten. 

Rente Mann x 150% der Maximalrente

Rente Mann + Rente Frau 

Rente Frau x 150% der Maximalrente

Rente Frau + Rente Mann 

5522 Die solchermassen ermittelten Beträge der Einzelrenten 
sind nach den allgemeinen Rundungsregeln entweder auf 
den nächsten Franken auf- oder abzurunden (Art. 35 
Abs. 3 AHVG). 

5.13.5 Bei unvollständiger Beitragsdauer 

5523 Ist die Beitragsdauer eines oder beider Ehegatten unvoll-
ständig, so ist der Höchstbetrag wie folgt zu ermitteln: 

5524 Die Rentenskala des Ehegatten mit der höheren Renten-
skala wird mit 2 multipliziert. Dieses Ergebnis ist mit der 
Rentenskala des Ehegatten mit der niedrigeren Renten-
skala zu addieren und das Resultat durch 3 zu dividieren 
und auf die nächste Skala aufzurunden. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35.html
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Beispiel: 
Ehemann Skala 35 
Ehefrau Skala 28 

35 x 2 + 28 

3 

  = Skala 33 (gewichtete Rentenskala) 

5525 Die gewichtete Rentenskala bzw. die entsprechende Pla-
fonierungsgrösse kann auch direkt den Rententabellen 
entnommen werden. 

5526 150 Prozent des Höchstbetrages der solchermassen ermit-
telten Rentenskala bildet die Plafonierungsgrösse für die 
beiden Einzelrenten. Massgebend sind dabei die gerun-
deten Beträge gemäss Rententabellen. 

5527 In einem zweiten Schritt sind nun die plafonierten Beträge 
der beiden Einzelrenten nach der Formel von Rz 5520 ff. 
zu ermitteln. Der Höchstbetrag entspricht der vorher er-
mittelten Plafonierungsgrösse. 

5528 Die Plafonierungsbestimmungen von Rz 5523 ff. gelten 
sinngemäss, wenn die niedrige Teilrente des einen Ehe-
gatten abgefunden wurde. 

5.13.6 Plafonierung bei Invalidenrenten 

5529 Sind die Ehegatten Bezüger von Renten mit unterschied- 
1/04 lichen Bruchteilen (ganze/halbe, halbe/Viertel, ganze/Vier-

tel oder Dreiviertel/Viertel), so wird nicht plafoniert (Art. 32 
Abs. 2 IVV). Dies trifft auch zu, wenn der eine Ehegatte 
eine Altersrente bezieht und der andere Ehegatte zu weni-
ger als 60 Prozent invalid ist. 

5530 Weisen hingegen beide Ehegatten den selben Bruchteil 
der Rente auf, so ist die Plafonierung nach den allgemei-
nen Regeln vorzunehmen. 
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5.13.7 Plafonierung der Kinder- und Waisenrenten 

5531 Sind für das gleiche Kind die Voraussetzungen für zwei 
Kinderrenten, zwei Waisenrenten bzw. eine Waisenrente 
und eine Kinderrente erfüllt, so beträgt die Summe der 
beiden Einzelrenten höchstens 60 Prozent der Maximal-
rente (Art. 37bis AHVG). Übersteigt die Summe beider Ein-
zelrenten den für sie massgebenden Höchstbetrag, so wer-
den sie im Verhältnis zum Maximalbetrag bei Vollrenten 
gekürzt (Art. 35ter AHVG). In Abweichung dazu werden 
Kinderrenten für Kinder von Geburts-, Kindheits- oder 
Frühinvaliden nicht unter die in Art. 37 Abs. 2 IVG festge-
legten Mindestbeträgen plafoniert (Rz 5513). 

5532 Für gemeinsame Kinder ist bei Kinder- und Waisenrenten 
die Plafonierung immer gesondert zu prüfen und zwar un-
abhängig davon, ob die Einzelrenten der Eltern plafoniert 
wurden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der gemeinsame 
Haushalt der Eltern richterlich aufgehoben oder die Ehe 
der Eltern aufgelöst wurde (Scheidung oder Tod). Ebenso 
ist eine Plafonierung der Kinder- und Waisenrente zu prü-
fen, wenn die Eltern nie miteinander verheiratet waren. 

5533 Der für die Kinder- und Waisenrenten massgebende 
Plafond ergibt sich aus den Berechnungsgrundlagen der 
Eltern. Die Bestimmungen über die Plafonierung der 
Hauptrenten finden bei den Kinder- und Waisenrenten 
sinngemäss Anwendung (Art. 37bis AHVG). 

5534 Die Prüfung des Plafonds bei Kinder- und Waisenrenten ist 
in jedem Fall vor einer Kürzung wegen Überversicherung 
bzw. bei aufgeschobenen Altersrenten vor der Anrechnung 
des Aufschubzuschlages vorzunehmen. 

5535 Hinsichtlich des Zeitpunkts der Plafonierung der Kinder- 
und Waisenrenten gelten die Bestimmungen von 
Rz 5514 f. sinngemäss. 
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5.14 Die Berechnungsgrundlagen und die Berechnung 
der Renten im einzelnen 

5.14.1 Alters- und Invalidenrenten 

5.14.1.1 Allgemeine Regel 

5601 Massgebend für die Berechnung der Rente sind die anre-
chenbaren vollen Beitragsjahre der rentenberechtigten 
Person selbst im Verhältnis zu denjenigen ihres Jahrgan-
ges sowie deren massgebendes durchschnittliches Jah-
reseinkommen. Die Beitragsdauer wird gemäss Rz 5020 ff. 
und das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
gemäss Rz 5507 ermittelt. 

5601. Die schweizerische IV-Hauptrente wird grundsätzlich nach  
1 wie vor autonom berechnet, d.h. ohne ausländische Ver- 

1/08 sicherungszeiten (Ausnahmen vgl. Ziffer 5. KSBIL). 

5602 Bestand zu einem früheren Zeitpunkt Anspruch auf eine 
Invalidenrente, so werden die während den Kalenderjahren 
des Bezuges zurückgelegten Beitragszeiten und die ent-
sprechenden Einkommen bzw. Erziehungs- und Betreu-
ungsgutschriften bei der Ermittlung des massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht berücksichtigt, 
wenn dies zu einem günstigeren Ergebnis führt. 

5.14.1.2 Regel bei verheirateten Personen 

5603 Ist der eine Ehegatte rentenberechtigt und wird der andere 
Ehegatte ebenfalls rentenberechtigt, so wird für beide Ehe-
gatten eine (Neu)berechnung nach den allgemeinen Re-
geln vorgenommen. 

5604 Dabei ist zu beachten, das die Einzelrente des erstrenten-
berechtigten Ehegatten nach den Berechnungsvorschriften 
festgesetzt wird, wie sie im Zeitpunkt des Eintritts des 
2. Versicherungsfalls gültig waren. 

5605 Die beim erstrentenberechtigten Ehegatten neu festge-
setzte Rente wird allenfalls noch nach den Bestimmungen 
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über die seitherigen Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt 
des Eintritts des Versicherungsfalls beim zweitrentenbe-
rechtigten Ehegatten nachgeführt. 

5.14.1.3 Regel bei verwitweten Personen 

5606 Die Alters- oder Invalidenrente von verwitweten Personen 
wird nach den allgemeinen Regeln festgesetzt, d.h. auf den 
ungeteilten Erwerbseinkommen und Gutschriften vor der 
Ehe bzw. nach der Verwitwung und den geteilten Erwerbs-
einkommen und Gutschriften während der Ehe (bei Invali-
denrenten ist der Durchschnitt aus den Erwerbseinkommen 
unter Umständen um den Karrierezuschlag zu erhöhen). 

5607 Bei der Berechnung der Alters- und IV-Renten von verwit-
weten Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind, 
wird eine Übergangsgutschrift angerechnet, wenn ihnen 
nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- oder Be-
treuungsgutschriften angerechnet werden konnten (Bst. c 
Abs. 3 UebBest. AHVG zur 10. AHV-Revision). Diese Be-
stimmung findet sowohl Anwendung für Fälle, in denen 
eine verwitwete Person den Anspruch auf eine Alters- oder 
IV-Rente erwirbt, als auch für jene, in denen eine schon 
leistungsberechtigte Person verwitwet. 

5608 Mit der Wiederheirat einer verwitweten Person erlischt der 
Anspruch auf die Übergangsgutschriften nicht, d.h. die 
schon angerechneten Übergangsgutschriften bleiben wei-
terhin Bestandteil der Rentenberechnung. 

5609 Die Übergangsgutschrift entspricht der Höhe der halben 
Erziehungsgutschrift im Zeitpunkt des Eintritts des Ver-
sicherungsfalls. Sie wird wie folgt abgestuft: 
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Jahrgang Übergangsgutschrift (immer 
in Höhe der halben 
Erziehungsgutschrift) für 

1945 und älter 16 Jahre 
1946 14 Jahre 
1947 12 Jahre 
1948 10 Jahre 
1949 8 Jahre 
1950 6 Jahre 
1951 4 Jahre 
1952 2 Jahre 

5610 Die Übergangsgutschrift darf höchstens für die Anzahl der 
Jahre angerechnet werden, welche für die Festsetzung der 
Rentenskala der rentenberechtigten Person berücksichtigt 
wird. Übergangsgutschriften und Erziehungs- oder Betreu-
ungsgutschriften zusammen dürfen aber in keinem Fall 
weder die für die Rentenskala massgebende Beitragsdauer 
übersteigen, noch mehr als 16 anrechenbare Jahre erge-
ben. 

5611 Sofern einer Person bei der Berechnung der IV-Rente aus-
ländische Versicherungszeiten angerechnet werden konn-
ten, dürfen ihr nur Übergangsgutschriften für die Anzahl 
der schweizerischen Versicherungszeiten angerechnet 
werden. 

5612 Können ausser den Erwerbseinkommen nur Übergangs-
gutschriften angerechnet werden, so ergibt sich der Durch-
schnitt der Übergangsgutschriften aus der Division der 
anrechenbaren Übergangsgutschriften durch die für die 
Ermittlung des Durchschnitts aus Erwerbseinkommen 
massgebende Beitragsdauer. 

5613 Es gilt somit folgende Formel: 

(minimale jährliche 
Altersrente x 3)

x 
Anzahl Gutschrifts-
jahre 

anrechenbare Beitragsdauer x 2 
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5614 Das Resultat wird zum Durchschnitt der Erwerbseinkom-
men addiert und auf das nächsthöhere Vielfache gemäss 
den Rententabellen aufgerundet. 

5615 Für Fälle, in denen sowohl Erziehungs- oder Betreuungs-
gutschriften und Übergangsgutschriften angerechnet wer-
den können, sind die anrechenbaren Übergangsgutschrif-
ten zu den Erziehungsgutschriften hinzuzuzählen. Für die 
Ermittlung des Durchschnitts der Gutschriften ist gemäss 
Rz 5445 ff. vorzugehen. 

5616 Verwitwete Personen erhalten zu ihrer Alters- oder IV-
Rente einen Verwitwetenzuschlag in der Höhe von 20 Pro-
zent (Art. 35bis AHVG). Der Verwitwetenzuschlag wird auch 
dann ausgerichtet, wenn die Voraussetzungen für eine 
Witwen- oder Witwerrente nicht erfüllt werden. Rente und 
Verwitwetenzuschlag dürfen jedoch den Betrag der Maxi-
malrente der entsprechenden Rentenskala nicht überstei-
gen. 

5617 Massgebend zur Gewährung des Verwitwetenzuschlages 
ist der Zivilstand der leistungsansprechenden Person. Ge-
schiedene Personen erhalten somit keinen Verwitwetenzu-
schlag zu ihrer IV- oder Altersrente. 

5618 Hatte der überlebende Ehegatte seine Altersrente aufge-
schoben, so ist zu dem ermittelten Rentenbetrag (inkl. Ver-
witwetenzuschlag) zusätzlich der Betrag des Aufschubs-
zuschlags hinzuzurechnen. 

5619 Hat dagegen der überlebende Ehegatte seine Altersrente 
vorbezogen, so ist die Vorbezugskürzung von dem ermit-
telten Rentenbetrag (inkl. Verwitwetenzuschlag) in Abzug 
zu bringen. 

5620 Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für 
eine Alters- oder Invalidenrente sowie die Voraussetzun-
gen für eine Witwen- oder Witwerrente kommt die höhere 
der beiden Renten zur Ausrichtung (Art. 24 b AHVG). Auf 
die allenfalls höhere Witwen- oder Witwerrente besteht 
aber nur in jenen Fällen bzw. solange Anspruch, als dass 
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der überlebende Ehegatte die Anspruchsvoraussetzungen 
für eine Witwen- oder Witwerrente erfüllt. 

5621 Dabei ist die Hinterlassenenrente auf den Berechnungs-
grundlagen des verstorbenen Ehegatten nach den allge-
meinen Regeln zu ermitteln (Art. 33 Abs. 1 AHVG). Wur-
den die Erwerbseinkommen für die Zeit der gemeinsamen 
Ehe schon geteilt, weil der andere Ehegatte ebenfalls ren-
tenberechtigt war, so ist die Einkommensteilung zur Be-
rechnung der Hinterlassenenrente rückgängig zu machen. 
Die Einkommensteilung ist hingegen nicht rückgängig zu 
machen bzw. muss allenfalls noch nachgeholt werden, 
wenn die verstorbene Person geschieden ist oder war. Die 
Bestimmungen über das Splitting bei Scheidung gehen in 
diesen Fällen vor. 

5622 Hatte der verstorbene Ehegatte seine Altersrente aufge- 
1/09 schoben, so ist auf der Hinterlassenenrente der Aufschubs-

zuschlag auszurichten (vgl. Rz 6344). 

5623 Hatte der verstorbene Ehegatte dagegen seine Altersrente  
1/09 vorbezogen, so ist von der Hinterlassenenrente die Vorbe-

zugskürzung in Abzug zu bringen (vgl. Rz 6213). 

5624 Dieses Vorgehen gilt sowohl für Fälle, in denen eine ver-
witwete Person invalid oder altersrentenberechtigt wird, als 
auch eine invalide oder altersrentenberechtigte Person 
verwitwet. Die Berechnung einer Witwen- oder Witwerrente 
muss nicht durchgeführt werden, wenn die Alters- oder In-
validenrente unter Berücksichtigung des Verwitwetenzu-
schlags höher ist als der Maximalbetrag der Witwen- oder 
Witwerrente bzw. die Hinterlassenenrente offensichtlich 
tiefer ist als die Alters- oder Invalidenrente. 

5.14.1.4 Regel bei geschiedenen Personen 

5625 Die Alters- oder IV-Rente von geschiedenen Personen wird 
nach den allgemeinen Regeln festgesetzt, d.h. auf den 
ungeteilten Erwerbseinkommen und Gutschriften vor der 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a33.html
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Ehe bzw. nach der Scheidung und den geteilten Erwerbs-
einkommen und Gutschriften während der Ehe. 

5626 Bei der Berechnung der Alters- und IV-Renten von ge-
schiedenen Personen, die vor dem 1. Januar 1953 gebo-
ren sind, wird eine Übergangsgutschrift angerechnet, wenn 
ihnen nicht während mindestens 16 Jahren Erziehungs- 
oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden konnten 
(Bst. c Abs. 2 UebBest. AHVG zur 10. AHV-Revision). 
Diese Bestimmung findet sowohl Anwendung für Fälle, in 
denen eine geschiedene Person den Anspruch auf eine 
Alters- oder IV-Rente erwirbt, als auch für jene, in denen 
eine schon leistungsberechtigte Person geschieden wird. 

5627 Mit der Wiederheirat einer geschiedenen Person erlischt 
der Anspruch auf die Übergangsgutschrift nicht, d.h. die 
schon angerechneten Übergangsgutschriften bleiben 
weiterhin Bestandteil der Rentenberechnung. 

5628 Hinsichtlich der Ermittlung bzw. der Anrechnung der Über-
gangsgutschriften gilt Rz 5607 ff. sinngemäss. 

5.14.1.5 Ausnahme bei Invalidenrenten 

5629 Ändert infolge einer Änderung im Invaliditätsgrad auch die  
1/04 Höhe des Rentenanspruchs (ganze, Dreiviertels-, halbe 

oder Viertelsrente), so bleiben für die neue Rente die glei-
chen Berechnungsgrundlagen (Rentenskala und massge-
bendes durchschnittliches Jahreseinkommen) massgebend 
wie für die bisherige Rente. Ist der andere Ehegatte eben-
falls Rentenbezüger, so ist der Plafond neu zu prüfen. 

5630 Die gleichen Berechnungsgrundlagen bleiben ferner mass-
gebend wenn 

5631 – einer Person, welche eine Invalidenrente bezog, nach 
Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 8 IVG die 
Rente wegen ausgebliebenem oder nur teilweisem Ein-
gliederungserfolg erneut ausgerichtet wird, ohne dass 
ein neuer Versicherungsfall eintritt; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/index.html
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5632 – eine Invalidenrente, die wegen Verminderung des Invali-
ditätsgrades aufgehoben wurde, erneut zugesprochen 
wird, weil die auf das selbe Leiden zurückzuführende 
Arbeitsunfähigkeit innert drei Jahren erneut ein renten-
begründendes Ausmass annimmt (Art. 29bis IVV) und 
dies für die rentenberechtigte Person günstiger ist als die 
Neufestsetzung der Rente nach den allgemeinen Regeln 
(Art. 32bis IVV, vgl. Rz 5322); 

5633 – die während des Vollzuges einer Freiheitsstrafe oder 
Massnahme sistierte Invalidenrente nach der Entlassung 
wieder ausgerichtet wird. 

5634 In allen anderen Fällen, in denen eine Invalidenrente auf-
grund eines neuen Versicherungsfalls erneut zugespro-
chen wird, nachdem schon früher einmal während be-
grenzter Zeit ein Rentenanspruch bestanden hat, ist diese 
nach den im Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs 
geltenden Berechnungsvorschriften neu festzusetzen. 

1/08 5.14.2 Zusatzrente der AHV und Kinderrenten der 
AHV/IV 

5635 Massgebend für die Berechnung der Zusatzrente für den 
Ehegatten und der Kinderrenten sind die Berechnungs-
grundlagen für diejenige Rente, zu welcher sie gewährt 
werden (Art. 38 Abs. 1 IVG und Art. 35ter AHVG). Die Zu-
satz- und Kinderrenten der IV richten sich in jedem Fall 
nach dem Bruchteil der Hauptrente. 

5636 Die Kinderrenten bzw. die Zusatzrente für den geschiede-
nen Ehegatten werden stets ohne Verwitwetenzuschlag 
ausgerichtet. 

5.14.3 Hinterlassenenrente 

5.14.3.1 Allgemeine Regel 

5637 Massgebend für die Berechnung der Hinterlassenenrente 
sind die anrechenbaren vollen Beitragsjahre der verstor-
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benen Person im Verhältnis zu denjenigen ihres Jahrgan-
ges sowie deren massgebendes durchschnittliches Jahres-
einkommen. Die Beitragsdauer wird gemäss Rz 5020 ff., 
der Durchschnitt aus Erwerbseinkommen gemäss 
Rz 5201 ff. und 5401 ff., der Durchschnitt aus Erziehungs-
gutschriften gemäss Rz 5407 ff. und der Durchschnitt aus 
Betreuungsgutschriften gemäss Rz 5501 ff. ermittelt. 

5638 War die verstorbene Person geschieden, so wird für die 
Berechnung der Hinterlassenenrenten auf die geteilten 
Erwerbseinkommen aus den geschiedenen bzw. den un-
geteilten Einkommen aus der bestehenden Ehe abgestellt. 
Bei der Berechnung der Hinterlassenenrente muss die Ein-
kommensteilung u.U. noch nachgeholt werden. Dies gilt 
auch für Ehen, die vor dem 31. Dezember 1996 aufgelöst 
wurden. Die allgemeinen Bestimmungen über das Splitting 
bei Scheidung gehen in diesen Fällen vor. 

5639 Bestand zu einem früheren Zeitpunkt Anspruch auf eine 
Invalidenrente, so werden die während den Kalenderjahren 
des Bezuges zurückgelegten Beitragszeiten und die ent-
sprechenden Einkommen bzw. Erziehungs- und Betreu-
ungsgutschriften bei der Ermittlung des massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommens nicht berücksichtigt, 
wenn dies zu einem günstigeren Ergebnis führt. 

5.14.3.2 Wiederaufleben der Witwen- und Witwerrente 

5640 Die wiederauflebende Witwen- bzw. Witwerrente wird auf-
grund derselben Berechnungsgrundlagen festgesetzt, wie 
sie anlässlich der für die Wiederverheiratung erloschenen 
Rente massgebend waren. Dabei sind die seinerzeit ermit-
telten Berechnungsgrundlagen aufgrund der seit der Ver-
witwung eingetretenen Rentenanpassungen auf den Zeit-
punkt des Anspruchsbeginns nachzuführen. 
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5.14.3.3 Zusammentreffen von Waisen- und Kinder-
renten 

5641 Sind für das gleiche Kind sowohl die Voraussetzungen für 
eine Waisenrente als auch für eine Kinderrente erfüllt, so 
beträgt die Summe der beiden Renten höchstens 60 Pro-
zent der maximalen Altersrente (Art. 37bis AHVG). 

5642 Ist ausnahmsweise die Alters- oder Invalidenrente des 
überlebenden Elternteils kleiner als die Witwen- oder Wit-
werrente, so gelangt letztere zur Ausrichtung. In solchen 
Fällen ist für die Waise sowohl eine Waisenrente als auch 
eine Kinderrente auszurichten.  

5643 Die Waisenrente berechnet sich dabei nach der Beitrags-
dauer und den ungeteilten Erwerbseinkommen sowie den 
anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften 
des verstorbenen Elternteils. 

5644 Die Kinderrente dagegen berechnet sich nach der Bei-
tragsdauer des überlebenden Ehegatten und nach dessen 
ungeteilten bzw. während den Ehezeiten geteilten Erwerb-
seinkommen sowie den anrechenbaren Erziehungs-, Be-
treuungs- oder Übergangsgutschriften. Dabei ist zu be-
achten, dass die Kinderrente solange als ganze Rente aus-
gerichtet wird, als dass der überlebende Elternteil selbst 
Anspruch auf eine ganze IV-Rente hat oder hätte. Auf der 
Kinderrente wird indessen kein Verwitwetenzuschlag aus-
gerichtet. 

5.14.3.4 Waisenrenten, beim Tode beider Eltern 

5645 Sind die Eltern gestorben, so sind für die Berechnung der 
beiden Waisenrenten die Beitragsdauer jedes Elternteils 
und die nach den allgemeinen Grundsätzen (Art. 29quater ff. 
AHVG) ermittelten durchschnittlichen Jahreseinkommen 
der verstorbenen Eltern massgebend (Art. 33 Abs. 2 
AHVG). 
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5646 Die Erwerbseinkommen werden dabei während der Dauer 
der Ehe zwischen den verstorbenen Eltern nach den allge-
meinen Bestimmungen geteilt. 

5.14.3.5 Findelkinder 

5647 Findelkinder erhalten stets eine Waisenrente in der Höhe 
von 60 Prozent der maximalen Altersrente (Art. 37 Abs. 3 
AHVG). 

5.14.4 Ablösung von IV- durch AHV-Renten 

5.14.4.1 Im allgemeinen 

5648 Wird eine IV-Rente durch eine AHV-Rente abgelöst, so ist 
für die Berechnung der AHV-Rente grundsätzlich auf die 
für die bisherige IV-Rente massgebende Berechnungs-
grundlage, d.h. sowohl auf die Rentenskala als auch auf 
das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen der 
bisherigen Invalidenrente abzustellen, falls dies für die be-
rechtigte Person vorteilhafter ist. 

5649 Belief sich eine Invalidenrente gemäss Art. 37 Abs. 2 IVG 
wegen Frühinvalidität auf mindestens 133 1/3 Prozent des 
Mindestansatzes, so gilt dies auch für die Alters- oder Hin-
terlassenenrente, die anhand der für die Invalidenrente 
massgebenden Berechnungsgrundlagen festgesetzt wird. 

5650 Belief sich eine ausserordentliche Invalidenrente gemäss 
Art. 40 Abs. 3 IVG wegen Geburts- oder Kindheitsinvalidität 
auf 133 1/3 Prozent des Mindestansatzes der ordentlichen 
Rente, so gilt das auch für die sie ablösende Alters- oder 
Hinterlassenenrente, falls die Beitragsdauer vollständig ist 
(Art. 33bis Abs. 3 AHVG). 

5.14.4.2 Ablösungsfälle 

5651 Eine Ablösung der IV-Rente durch eine AHV-Rente im 
Sinne von Art. 33bis AHVG liegt dann vor, wenn eine Alters-
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rente infolge Erreichens des Rentenalters oder eine Hinter-
lassenenrente infolge Ablebens der invaliden Person an 
die Stelle einer IV-Rente tritt. Bei Hinterlassenenrenten trifft 
dies allerdings nur zu, wenn noch keine Einkommenstei-
lung im Sinne von Art. 29quinquies Abs. 3 Bst. a AHVG vorge-
nommen wurde. 

5652 Keine Ablösung im Sinne von Art. 33bis AHVG liegt dage-
gen vor, wenn die IV-Rente nicht unmittelbar vor der Ent-
stehung des Anspruchs auf eine AHV-Rente beansprucht 
werden konnte. 

5653 Ist somit die IV-Rente lediglich während einer weiter zu-
rückliegenden, begrenzten Zeit bezogen worden, so kön-
nen die für die seinerzeitige IV-Rente massgebenden Be-
rechnungsgrundlagen nicht berücksichtigt werden. Vorbe-
halten bleibt das Wiederaufleben der Invalidität (Art. 32bis 
IVV). 

5654 Nicht als Ablösungsfall und daher von der Besitzstands-
garantie ausgenommen gelten jene Fälle, bei denen die 
Einkommen für die Altersrente erstmals im Sinne von 
Art. 29quinquies Abs. 3 AHVG geteilt werden müssen und die 
Altersrente daher tiefer ausfällt als die vorher ausgerichtete 
IV-Rente. 

5.14.4.3 Massgebende Berechnungsgrundlage 

5.14.4.3.1 Regel 

5655 In den Ablösungsfällen ist in der Regel auf die für die bis-
herige IV-Rente massgebende Berechnungsgrundlage ab-
zustellen. Demzufolge ist in solchen Fällen die gleiche 
Rentenskala wie für die IV-Rente anzuwenden. Ferner ist 
das für die IV-Rente massgebende durchschnittliche Jah-
reseinkommen einschliesslich Karrierezuschlag der AHV-
Rente zugrundezulegen. Verwitwete Personen erhalten 
zudem auf dem ermittelten Rentenbetrag einen Verwitwe-
tenzuschlag (nur Hauptrente). Kein Verwitwetenzuschlag 
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wird dagegen auf den Witwen- oder Witwerrente ausge-
richtet, welche anstelle der IV-Rente gewährt werden. 

5.14.4.3.2 Vergleichsrechnung 

5656 Wird eine Vergleichsrechnung angestellt, so ist die zum 
Vergleich heranzuziehende AHV-Rente nach den allge-
mein gültigen Regeln zu bestimmen. 

5657 Die AHV-Rente wird gemäss den im Zeitpunkt der Entste-
hung des Rentenanspruchs geltenden Berechnungsgrund-
lagen ermittelt. Ein Karrierezuschlag zum massgebenden 
durchschnittlichen Jahreseinkommen wird bei dieser Be-
rechnung nicht gewährt, auch wenn ein solcher bei der Be-
rechnung der bisherigen Invalidenrente zu berücksichtigen 
war. Bei verwitweten Personen ist hingegen der Verwitwe-
tenzuschlag zu berücksichtigen. 

5.14.5 Ermittlung des Rentenbetrages in Sonderfällen 

5.14.5.1 Kürzung der Kinder- und Waisenrenten wegen 
Überversicherung 

5.14.5.1.1 Im allgemeinen 

5658 Kinderrenten sind zu kürzen, soweit sie zusammen mit der  
1/08 Rente des Vaters oder derjenigen der Mutter 90 Prozent 

des für diese Rente jeweils massgebenden durchschnittli-
chen Jahreseinkommens übersteigen. Sie dürfen nicht 
unter den in Art. 54bis Abs. 2 AHVV festgelegten Grenzbe-
trag gekürzt werden. 

5659 Für die Kürzung von Waisenrenten gelten die Bestimmun-
gen über die Kinderrenten sinngemäss. Zu beachten ist 
allerdings, dass eine Kürzung bei Waisenrenten auch in 
Betracht fallen kann, wenn nur an die Kinder Waisenrenten 
ausgerichtet werden. 

5660 Die Überversicherung ist auch dann zu prüfen, wenn bei 
einer Rentnerfamilie eine Kinderrente wegfällt oder hinzu-
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tritt, oder eine Mutation mit Veränderung der Berechnungs-
grundlage eintritt. 

5660. Massgebend für die Kürzung der Kinder- und Waisenren- 
1 ten wegen Überversicherung sind bei Mutationen jeweils  

1/08 die gesetzlichen Bestimmungen im Zeitpunkt des Eintritts 
des Versicherungsfalls (Invalidität, Alter, Tod). Ab dem In-
krafttreten der 5. IV-Revision per 1. Januar 2008 werden 
die Kinder- und Waisenrenten demnach wie folgt gekürzt: 
a) Altrenten, die nach den bis 31.12.1996 geltenden Be-

stimmungen berechnet worden sind (Eintritt des Versi-
cherungsfalls vor 1997). Diese sind in den Rententa-
bellen enthalten. 

b) Altrenten, die nach den Bestimmungen der 10. AHV-
Revision bis zum Inkrafttreten der 5. IV-Revision be-
rechnet worden sind (Eintritt des Versicherungsfalls 
zwischen 1.1.1997 und 31.12.2007). 

c) Neurenten (IV und AHV), die nach den Bestimmungen 
ab dem Inkrafttreten der 5. IV-Revision berechnet wer-
den (Eintritt des Versicherungsfalls ab 1.1.2008).  

5661 Zu einer Rentnerfamilie zählen alle rentenberechtigten An-
gehörigen, für welche eine Zusatz- oder Kinderrente bean-
sprucht werden kann (also Vater und Kinder; Mutter und 
Kinder; Mutter, Vater und Kinder; Vater, Mutter und Kinder 
etc.). 

5662 Wird sowohl für den verheirateten, als auch für den ge-
schiedenen Ehegatten eine Zusatzrente gewährt, ist diese 
in die gleiche Überversicherungsberechnung einzubezie-
hen, d.h. es wird nur eine Rentnerfamilie gebildet. 

5663 Unterschiedliche Rentnerfamilien sind dagegen zu bilden, 
wenn Hinterlassenenrenten für Hinterbliebene aus ver-
schiedenen Ehen im gleichen Todesfall beansprucht wer-
den. In diesen Fällen ist eine gesonderte Überversiche-
rungsprüfung vorzunehmen. Zur Rentnerfamilie zählen da-
bei jeweils nur die Hinterlassenenrenten der entsprechen-
den Familie (z.B. 1. Familie: Witwe und Waisen aus erster 
Ehe; 2. Familie: Witwe und Waisen aus zweiter Ehe oder 
nur Waisen aus zweiter Ehe). 
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5664 Für Fälle, in denen der verwitwete Elternteil sowohl die An-
spruchsvoraussetzungen für eine Witwen- oder Witwer-
rente als auch für eine Alters- oder IV-Rente erfüllt, ist für 
die Prüfung der Überversicherung wie folgt vorzugehen. 

5665 – Hat beispielsweise der überlebende Elternteil Anspruch 
auf die höhere Alters- oder IV-Rente, so ist in einem 
ersten Schritt die Prüfung der Überversicherung auf die-
ser Einzelrente und der zur Ausrichtung gelangenden 
Anzahl Kinderrenten vorzunehmen. 

5666 – In einem zweiten Schritt ist sodann die Prüfung der 
Überversicherung auf der hypothetischen Witwen- oder 
Witwerrente und der zur Ausrichtung gelangenden An-
zahl Waisenrenten vorzunehmen. 

5667 Für die Prüfung der Überversicherung und die Ermittlung 
des gekürzten Rentenbetrages sind stets sämtliche Kinder- 
und Zusatzrenten zu berücksichtigen, die zur entsprechen-
den (allenfalls hypothetischen) Einzelrente ausgerichtet 
werden. 

5668 Hat beispielsweise eine altersrentenberechtigte Person  
1/08 Anspruch auf eine Zusatzrente für den Ehegatten, auf drei 

Kinderrenten für die Kinder aus der bestehenden Ehe so-
wie auf zwei Kinderrenten aus einer früheren Ehe, so sind 
sämtliche Kinderrenten in die gleiche Überversicherungs-
berechnung einzubeziehen. 

5669 Eine Prüfung der Überversicherung bei den Kinderrenten 
kann indessen erst vorgenommen werden, nachdem diese 
einer Plafonierungsprüfung im Sinne von Art. 35ter AHVG 
unterzogen wurden. 

5670 In Frühinvaliditätsfällen dürfen die Kinderrenten (sowie 
auch die sie ablösenden Waisenrenten) nicht unter die 
Mindestbeträge gemäss Art. 37 Abs. 2 IVG gekürzt wer-
den. 
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5.14.5.1.2 Ermittlung des gekürzten Rentenbetrages 

5671 Für die Ermittlung der gekürzten Kinderrenten ist wie folgt  
1/08 vorzugehen. In einem ersten Schritt ist die Kürzungsgrenze 

zu bestimmen, welche die jährliche Gesamtrente der Rent-
nerfamilie nicht übersteigen darf. Als Kürzungsgrenze gilt 
dabei 90 Prozent des jeweils massgebenden durchschnitt-
lichen Jahreseinkommens oder der gemäss Art. 54bis 
Abs. 2 AHVV festgelegte Grenzbetrag. Zur Anwendung 
gelangt der höhere der beiden Beträge. 

5672 Werden lediglich Dreiviertels-, halbe oder Viertelsrenten  
1/04 ausgerichtet, so ist die Kürzungsgrenze mit dem entspre-

chenden Bruchteil zu vervielfachen. 

5673 Handelt es sich um Teilrenten, so ist die ermittelte Kür-
zungsgrenze mit dem entsprechenden Teilrentenfaktor zu 
multiplizieren. 

5674 In einem zweiten Schritt werden die einzelnen (plafonier-
ten) Jahresrentenbeträge der Rentnerfamilie zusammen-
gezählt und der ermittelten Kürzungsgrenze gegenüberge-
stellt. Die Rentensumme, welche die Kürzungsgrenze 
übersteigt, ergibt den jährlichen Kürzungsbetrag. 

5675 Der Kürzungsbetrag ist bei jeder einzelnen Kinderrente im 
Verhältnis ihres Anteils an der Summe der Kinderrenten in 
Abzug zu bringen. Dabei gilt folgende Formel: 

Jährlicher Kür-
zungsbetrag 

x 
ungekürzte (plafonierte) 
Kinderrente 

Jährliche Summe sämtlicher ungekürzter 
(plafonierten) Kinderrenten 

5.14.5.2 Erhöhter Mindestbetrag der ordentlichen 
Renten von Frühinvaliden 

5676 Frühinvalide, deren Invalidität zwar nach Erfüllung der Min-
destbeitragsdauer für ordentliche Renten, jedoch vor Voll-
endung des 25. Altersjahres eingetreten ist, und die eine 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a54bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a54bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a54bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a54bis.html
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vollständige Beitragsdauer aufweisen, haben Anspruch auf 
mindestens 133 1/3 Prozent des Mindestansatzes der Voll-
rente. 

5677 Als massgebender Beginn der Invalidität gilt der von der 
IV-Stelle in der Beschlussesmitteilung gemeldete Beginn 
des Rentenanspruches (auch in Fällen, in denen es wegen 
verspäteter Anmeldung zu einer teilweisen Verwirkung des 
Rentenanspruches kommt und die Rentenzahlung deshalb 
später beginnt). 

5678 Beläuft sich bei vollständiger Beitragsdauer die zunächst  
1/08 nach den allgemeinen Regeln berechnete Rente nicht auf 

mindestens 133 1/3 Prozent des Mindestbetrages der Voll-
rente, so werden die erhöhten Mindestansätze gewährt. 
Diese Begünstigung erstreckt sich nicht nur auf die Haupt-
rente, sondern auch auf die Kinderrenten. 

1/08 5.14.5.3 Kürzung der Invalidenrente oder der Hilflosen-
entschädigung der IV 

5679 Falls die versicherte Person den Pflichten und zumutbaren  
1/08 Massnahmen nach Art. 7 IVG und 43 Abs. 2 ATSG nicht 

nachgekommen ist, so wird die Invalidenrente bzw. die 
Hilflosenentschädigung der IV gekürzt (Art. 86bis IVV). Die 
IV-Stelle bestimmt das Ausmass der Kürzung. Der ver-
bleibende Monatsbetrag wird auf- oder abgerundet (Art. 53 
Abs. 2 AHVV). 

5.15 Die Berechnung von mutierten Renten 

5.15.1 Grundsatz 

5701 Der Betrag einer mutierten Rente mit Änderung der Be-
rechnungsgrundlagen wird stets anhand der im Zeitpunkt 
der erstmaligen Rentenberechnung geltenden Berech-
nungsvorschriften und Rententabellen bestimmt (Art. 31 
AHVG). Je nach Art der Mutation ist der Betrag der Rente 
nach unterschiedlichen Regeln zu ermitteln. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a7.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a43.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a86bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a86bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a86bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a53.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a53.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a31.html
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5702 Bei einem Zivilstandswechsel zweier rentenberechtigter 
Personen tritt in der Regel keine Änderung in den Berech-
nungsgrundlagen ein. Dies trifft namentlich zu bei der  

5703 – Heirat oder Wiederheirat von rentenberechtigten Perso-
nen; 

5704 – Scheidung von rentenberechtigten Ehegatten; 

5705 – Verwitwung, wenn vorher beide Ehegatten rentenbe-
rechtigt waren. 

5706 Sind bei einem Zivilstandswechsel (Scheidung oder Tod)  
1/08 nicht beide Ehegatten rentenberechtigt, so ist in der Regel 

eine Neuberechnung der Rente vorzunehmen (vgl. 
Rz 5717 ff.). 

5.15.2 Verheiratete Personen bei Eintritt des 2. Ver-
sicherungsfalls 

5707 Wird der andere Ehegatte ebenfalls rentenberechtigt, so 
muss die Rente des erstrentenberechtigten Ehegatten in 
der Regel neu berechnet werden. Die Neuberechnung die-
ser Rente wird auf den Zeitpunkt des ersten Versiche-
rungsfalls vorgenommen. Dabei sind für den erstrentenbe-
rechtigten Ehegatten die selben Vergleichsrechnungen  
– nunmehr unter Einbezug der geteilten Einkommen – vor-
zunehmen, die für die Festsetzung der bisherigen Rente 
massgebend waren. 

5708 Die für die erstmalige Rentenfestsetzung ermittelte Ren-
tenskala bleibt auch für die neue Rente massgebend. Die 
Erwerbseinkommen werden indessen für Zeiten der ge-
meinsamen Ehe bis zum 31. Dezember vor Eintritt des 
Versicherungsfalls beim erstrentenberechtigten Ehegatten 
geteilt. Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird nun 
anhand der im Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalls 
massgebenden Regeln und Tabellen neu ermittelt. 
Schliesslich wird dieses nach den Bestimmungen über die 
seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpas-
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sungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. 
„Rentenaufbau“). 

5709 Für die beiden neu ermittelten Renten ist der Plafond nach 
den allgemeinen Regeln zu prüfen (Art. 35 AHVG). 

5710 Eine Neuberechnung für den erstrentenberechtigten Ehe-
gatten ist indessen bei Eintritt des Versicherungsfalls beim 
anderen Ehegatten nicht vorzunehmen, wenn für die Ehe-
zeiten keine Erwerbseinkommen zu teilen sind. 

5.15.2.1 Der erstrentenberechtigte Ehegatte war vor 
dem Anspruch auf die Altersrente invalid 

5711 War der erstrentenberechtigte Ehegatte vor dem Anspruch 
auf seine Altersrente in rentenbegründendem Ausmass in-
valid, so ist für diesen nebst der Neuberechnung auf den 
Zeitpunkt des Eintritts des Rentenalters noch eine Neube-
rechnung der Invalidenrente vorzunehmen. Ausgerichtet 
wird die Rente, welche für das Ehepaar im Gesamtbetrag 
(inkl. Rente des anderen Ehegatten und allfälligen Kinder-
renten) günstiger ist. 

5712 Sind die Renten eines Ehepaares auf 150 Prozent des 
Höchstbetrages der maximalen Altersrente zu plafonieren, 
so ist hingegen vom individuell günstigeren Betrag eines 
jeden Ehegatten auszugehen.  

5713 Für ungetrennte Ehepaare sind die beiden plafonierten 
Totale der beiden Altersrenten miteinander zu vergleichen.  

5714 Für richterlich getrennte Ehepaare sind die beiden unplafo-
nierten Totale der beiden Altersrenten miteinander zu ver-
gleichen. 

5715 Die einmal gewählte Berechnungsgrundlage bleibt auch 
bei späteren Mutationen unverändert bestehen (ZAK 1982 
S. 253 und 1986 S. 226). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35.html
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5.15.3 Infolge Wiederverheiratung 

5716 Bei der Heirat zweier rentenberechtigter Personen behält 
jeder der Ehegatten die bisherigen Berechnungsgrundla-
gen seiner Rente bei. Wurde auf der bzw. den bisherigen 
Renten der Ehegatten ein Verwitwetenzuschlag ausge-
richtet, so entfällt dieser ab dem der Heirat folgenden Mo-
nat. Ab diesem Zeitpunkt ist nach den allgemeinen Regeln 
für die beiden Renten der Plafond zu prüfen (Art. 35 
AHVG). 

5.15.4 Infolge Scheidung 

5717 Wird die Ehe zweier rentenberechtigter Personen geschie-
den und sind keine Übergangsgutschriften anzurechnen 
(Rz 5626), so sind lediglich die bereits ermittelten Beträge 
der beiden Renten zu entplafonieren. War dagegen nur 
einer der Ehegatten rentenberechtigt, ist für diesen in der 
Regel eine Neuberechnung vorzunehmen. Die Rente wird 
indessen nicht neu berechnet, wenn der Rentenanspruch 
vor der Ehe entstanden ist und somit keine Erwerbsein-
kommen aus Ehezeiten für die Festsetzung der Rente be-
rücksichtigt worden sind und ausserdem keine Übergangs-
gutschriften anzurechnen sind. 

5718 Muss die Rente aufgrund der Scheidung neu berechnet 
werden, so veranlasst die rentenzahlende Ausgleichskasse 
umgehend einen Auszug aus den IK des/der früheren 
Ehegatten. Bis zum Abschluss des Splitting-Verfahrens 
zahlt sie die Rente provisorisch auf der Grundlage der ge-
splitteten Einkommen während der Ehe(n) aus. Diese pro-
visorische Berechnung kann auf der Grundlage des IK-
Auszuges und den Angaben im Rentendossier vorgenom-
men werden. Nach Abschluss des Splitting-Verfahrens ist 
die Rente gemäss Rz 5719 f. neu festzusetzen. 

5719 Bei der Neuberechnung bleibt die bisherige Rentenskala 
auch für die neue Rente massgebend. Die Erwerbsein-
kommen werden für Zeiten der gemeinsamen Ehe bis zum 
31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls zwischen 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a35.html
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den Ehegatten geteilt. Das durchschnittliche Jahresein-
kommen wird nun anhand der im Zeitpunkt der erstmaligen 
Rentenberechnung massgebenden Regeln und Tabellen 
neu ermittelt. Anschliessend wird dieses nach den Be-
stimmungen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen 
und Rentenanpassungen auf den Zeitpunkt der Mutation 
nachgeführt (sog. „Rentenaufbau“). 

5720 Hinsichtlich der Einkommensteilung für Zeiten nach der 
Entstehung des Anspruchs auf eine Rente gilt ausschliess-
lich das Kreisschreiben Splitting bei Scheidung. 

5.15.5 Infolge Tod des einen Ehegatten 

5721 Beim Tode des nichtrentenberechtigten Ehegatten wird in 
der Regel für den rentenberechtigten Ehegatten eine Neu-
berechnung vorgenommen. Die Neuberechnung dieser 
Rente wird auf den Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalls 
vorgenommen. Dabei sind für den überlebenden Ehegatten 
die selben Vergleichsrechnungen – nunmehr unter Einbe-
zug der geteilten Einkommen – vorzunehmen, die für die 
Festsetzung der bisherigen Rente massgebend waren. 
Massgebend ist diejenige Berechnung, welche die höhere 
monatliche Rente ergibt. Keine Neuberechnung ist indes-
sen vorzunehmen, wenn der Rentenanspruch vor der Ehe 
entstanden ist und somit keine Erwerbseinkommen aus 
Ehezeiten für die Festsetzung der Rente berücksichtigt 
worden sind und ausserdem keine Übergangsgutschriften 
anzurechnen sind. 

5722 Bei der Neuberechnung bleibt die bisherige Rentenskala in 
der Regel auch für die neue Rente des überlebenden Ehe-
gatten massgebend. Die Erwerbseinkommen werden für 
Zeiten der gemeinsamen Ehe bis zum 31. Dezember vor 
Eintritt des Versicherungsfalls beim überlebenden Ehegat-
ten geteilt. Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird 
nun anhand der im Zeitpunkt der erstmaligen Rentenbe-
rechnung massgebenden Regeln und Tabellen neu ermit-
telt. Schliesslich wird dieses nach den Bestimmungen über 
die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpas-
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sungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. 
„Rentenaufbau“). Auf dem solchermassen neu ermittelten 
Rentenbetrag ist anschliessend der Verwitwetenzuschlag 
zu gewähren. Rente und Verwitwetenzuschlag dürfen da-
bei zusammen den Betrag der entsprechenden Maximal-
rente nicht übersteigen. 

5723 Waren beim Tode des einen Ehegatten beide Ehegatten 
rentenberechtigt und sind keine Übergangsgutschriften 
anzurechnen (Rz 5607 ff.), so ist die Einzelrente des über-
lebenden Ehegatten lediglich zu entplafonieren. Auf dem 
solchermassen ermittelten Rentenbetrag ist nun der Ver-
witwetenzuschlag bis höchstens zum Betrag der Maximal-
rente zu gewähren. 

5724 Sind die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwer-
rente erfüllt, so ist zudem eine Hinterlassenenrente ge-
mäss Rz 5637 zu berechnen. Diese Berechnung muss in 
der Regel nicht gemacht werden, wenn der Betrag der 
Alters- oder IV-Rente des überlebenden Ehegatten (inklu-
sive Verwitwetenzuschlag) über dem Maximalbetrag der 
Witwen- oder Witwerrente bei Vollrenten liegt. Die Berech-
nung muss hingegen gemacht werden, wenn noch Wai-
senrenten zur Ausrichtung gelangen. 

5725 War der verstorbene Ehegatte altersrentenberechtigt und 
muss eine Hinterlassenenrente berechnet werden, so ist 
diese auf den Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls 
des Alters (bzw. der Invalidität, falls die Altersrente auf den 
Berechnungsgrundlagen der IV-Rente festgesetzt wurde) 
und nicht auf jenen des Todes festzusetzen. Anschliessend 
werden die Berechnungsgrundlagen nach den Bestimmun-
gen über die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Ren-
tenanpassungen auf den Zeitpunkt des Todes nachgeführt 
(sog. Rentenaufbau). 
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5.15.6 Infolge Wegfalls der rentenbegründenden 
Invalidität beim einen Ehegatten 

5726 Beim Wegfall der rentenbegründenden Invalidität beim 
einen Ehegatten ist für den weiterhin rentenberechtigten 
Ehegatten eine Neuberechnung unter fiktiver Rückgängig-
machung der Einkommensteilung vorzunehmen. Die Ren-
tenberechnungsgrundlagen werden somit aufgrund der 
ungeteilten Einkommen nach den Regeln und Tabellen 
festgesetzt, die bei Eintritt des Versicherungsfalls des wei-
terhin rentenberechtigten Ehegatten massgebend waren. 
Anschliessend werden sie nach den Bestimmungen über 
die seitherigen AHV- und IV-Revisionen und Rentenanpas-
sungen auf den Zeitpunkt der Mutation nachgeführt (sog. 
„Rentenaufbau“). 

1/08 5.15.7 Besitzstandregelung bei laufenden altrecht-
lichen Invalidenrenten mit einjähriger Mindest-
beitragsdauer 

1/08 5.15.7.1 Bei Mutationen 

5727 Ist der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2008 eingetre- 
1/08 ten, gilt für sämtliche Mutationen (Eintritt des zweiten Ver-

sicherungsfalls, Heirat, Ehescheidung, Trennung und Ver-
witwung) das bisherige Recht (einjährige Mindestbeitrags-
dauer, Karrierezuschlag, Kürzung der Kinder- und Waisen-
renten wegen Überversicherung). Bei altrechtlichen Renten 
gilt somit eine Besitzstandsgarantie.  

1/08 5.15.7.2 Beim Wiederaufleben der Invalidität 

5728 Wird oder wurde eine Invalidenrente mit Eintritt der Invali- 
1/08 dität vor dem 1. Januar 2008 nach Verminderung des In-

validitätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den 
folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden 
zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein renten-
begründendes Ausmass, so gilt für die Berechnung der In-
validenrente in jedem Fall weiterhin altes Recht (einjährige 
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Mindestbeitragsdauer, Karrierezuschlag, Kürzung der Kin-
der- und Waisenrenten wegen Überversicherung). 

1/08 5.15.7.3 Bei der Änderung des Invaliditätsgrades 

5729 Ändert die Rentenhöhe infolge einer Herauf- oder Herab- 
1/08 setzung des Invaliditätsgrades (ganze, Dreiviertels-, halbe 

oder Viertelsrente) nach dem Inkrafttreten der 5. IV-Revi-
sion, so gelten weiterhin die bisherigen Berechnungs-
grundlagen gemäss altem Recht (einjährige Mindestbei-
tragsdauer, Karrierezuschlag, Kürzung der Kinder- und 
Waisenrenten wegen Überversicherung). Dies gilt auch für 
altrechtliche Invalidenrenten, welche unter Anrechnung von 
ausländischen Beitragszeiten festgesetzt worden sind. 
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6. Das flexible Rentenalter 

6.1 Der Vorbezug der Altersrente 

6.1.1 Begriff und Wirkung des Rentenvorbezuges 

6001 Beim Rentenvorbezug kann die ordentliche Altersrente ein 
oder zwei Jahre vor Erfüllung des Rentenalters vorbezogen 
werden. Der Rentenvorbezug bewirkt einen vorzeitigen 
Eintritt des Versicherungsfalles „Alter“. Wer die Altersrente 
vorbezieht, muss eine Kürzung der Altersrente in Kauf 
nehmen. 

6002 aufgehoben 
1/05 

6003 Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine 
Kinderrenten ausgerichtet (Art. 40 Abs. 1 AHVG). 

6004 Der Rentenvorbezug ändert nichts an der allgemeinen Bei- 
1/05 tragspflicht. Diese dauert für Männer bis zur Vollendung 

des 65. Altersjahres, bei Frauen bis zur Vollendung des 
64. Altersjahres. Zu beachten ist dabei, dass trotz dem 
Bestehen der Beitragspflicht die Einkommen nicht mehr 
rentenbildend sind (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). 

6005 Der Vorbezug der Altersrente ist auch dann möglich, wenn 
die leistungsberechtigte Person bis zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Vorbezugs eine IV-Rente bezogen hat. 

6.1.2 Geltendmachung des Rentenvorbezuges 

6.1.2.1 Anmeldung und Zuständigkeit 

6101 Der Vorbezug ist von der rentenberechtigten Person mit 
Formular 318.370 „Anmeldung für eine Altersrente“ geltend 
zu machen, und zwar durch Bejahung der unter Ziffer 4.6 
gestellten Frage nach dem Rentenvorbezug. Wird eine 
Anmeldung nicht formgerecht (z.B. in Briefform) oder bei 
einer unzuständigen Stelle eingereicht, so ist für die Ein-
haltung der Fristen und für die an die Anmeldung geknüpf-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a40.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a29bis.html
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ten Rechtswirkungen trotzdem der Zeitpunkt massgebend, 
in dem sie der Post übergeben oder bei der unzuständigen 
Stelle eingereicht wird (Art. 29 Abs. 3 ATSG). 

6102 Zuständig für die Entgegennahme der Anmeldung ist die 
Ausgleichskasse, die für die Festsetzung und die Auszah-
lung der Rente bei Beginn des Vorbezugs zuständig ist. 

6.1.2.2 Frist 

6103 Der Rentenvorbezug muss zum voraus geltend gemacht 
werden. Eine rückwirkende Geltendmachung des Vorbe-
zuges ist – auch bei Rechtsunkenntnis – ausgeschlossen 
(Art. 67 Abs. 1bis AHVV).  

6104 Meldet sich somit eine Person erst nach Ende des Monats 
an, in welchem sie das 62. (für Frauen), bzw. des 63. oder 
64. (für Männer) Altersjahres vollendet hat, so kann die 
Rente erst nach Vollendung des folgenden Altersjahres 
beansprucht werden.  

6.1.3 Entstehung des Rentenanspruchs 

6105 Beim Rentenvorbezug entsteht der Rentenanspruch ge-
mäss Artikel 40 AHVG  
– für Männer am ersten Tag des Monats nach Vollendung 

des 64. oder des 63. Altersjahres und  
– für Frauen am ersten Tag des Monats nach Vollendung 

des 62. oder des 63. (ab dem Jahr 2005) Altersjahres. 

6.1.4 Berechnung der vorbezogenen Rente 

6.1.4.1 Grundsatz 

6201 In einem ersten Schritt wird die Rente auf den Zeitpunkt 
der Entstehung des Rentenanspruchs nach den allgemei-
nen Regeln berechnet. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a29.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a40.html
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6202 Anschliessend wird in einem zweiten Schritt die Höhe des 
Kürzungsbetrages bestimmt und von der nach den allge-
meinen Regeln ermittelten Rente in Abzug gebracht.  

6203 Für den Kürzungsbetrag gelten vor und nach Erreichen des 
gesetzlichen Rentenalters (Art. 21 AHVG und Buchstabe d 
der Übergangsbestimmungen der 10. AHV-Revision) unter-
schiedliche Festsetzungskriterien.  

6.1.4.2 Ermittlung des Kürzungsbetrages vor 
Erreichen des Rentenalters 

6204 Bis zum Erreichen des Rentenalters entspricht der Kür-
zungsbetrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent (bzw. 3,4 Pro-
zent für Frauen der Jahrgänge bis 1947) der vorbezogenen 
Rente. Die vorbezogene Rente wird demnach um  
– 3,4 Prozent (ein Jahr Vorbezug für Frauen) bzw.  
– 6,8 Prozent (2 Jahre Vorbezug für Frauen oder ein Jahr 

Vorbezug bei Männern) oder  
– 13,6 Prozent (2 Jahre Vorbezug bei Männern) gekürzt 

(Art. 56 Abs. 1 AHVV, Bst. c Abs. 3 der Übergangsbe-
stimmungen zur AHVV). 

6205 Besteht Anspruch auf eine Zusatzrente für den Ehegatten,  
1/09 so gilt der gleiche Kürzungssatz wie für die Altersrente. 

6.1.4.3 Ermittlung des Kürzungsbetrages nach 
Vollendung des Rentenalters  

6206 Nach Vollendung des Rentenalters wird der Kürzungsbe-
trag ermittelt, indem die Summe der ungekürzten vorbezo-
genen Rentenbetreffnisse durch die Anzahl Monate divi-
diert wird (12 oder 24 Monate). Dieser Betrag wird mit dem 
zutreffenden Prozentsatz (3,4, 6,8 oder 13,6 Prozent) mul-
tipliziert (Art. 56 Abs. 3 AHVV). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a56.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/index.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a56.html
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6207 Es gilt somit folgende Formel: 

Summe der ungekürzten*
vorbezogenen Renten

x 
Vorbezugs-
prozentsatz

Vorbezugsdauer (= Anzahl Monate) 
*allenfalls plafonierten Renten 

6208 Dieser nach Vollendung des Rentenalters ermittelte Kür-
zungsbetrag bleibt anschliessend unverändert, ausser bei 
der Ablösung der vorbezogenen Altersrente durch Hinter-
lassenenrenten (vgl. Rz 6214–6215). Bei allgemeinen Ren-
tenerhöhungen wird der Kürzungsbetrag der Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst (vgl. Rz 6219). 

6209 Die gleiche Formel gilt auch bei der Bestimmung für den 
Kürzungssatz, wenn die leistungsberechtigte Person wäh-
rend der Vorbezugsdauer stirbt. 

6210 Bestand während dem Vorbezug Anspruch auf eine Zu- 
1/09 satzrente für den Ehegatten, so werden die vorbezogenen 

Zusatzrenten der Summe der vorbezogenen Renten hin-
zugerechnet. 

6211 Gelangen neben der Hauptrente auch Kinder- und Zusatz-
renten zur Ausrichtung, so wird der Kürzungsbetrag an-
teilsmässig auf alle Renten aufgeteilt. Massgebend für die 
Aufteilung ist der prozentuale Anteil an der Altersrente 
(Altersrente 100 Prozent, Altersrente einer verwitweten 
Person 120 Prozent, Zusatzrente 30 Prozent, Kinderrente 
40 Prozent). Die Summe aller Kürzungen darf den gesam-
ten Kürzungsbetrag nicht übersteigen. Bei Änderungen in 
der Anspruchsberechtigung ist der Kürzungsbetrag für die 
einzelnen Renten anzupassen. 

6.1.4.4 Weitere Bestimmungen 

6212 Bei Ehepaaren wird der Kürzungsbetrag für jeden Ehegat-
ten gesondert berechnet. Sind die Renten plafoniert wor-
den, so wird der Kürzungsbetrag von der bereits plafonier-
ten Rente abgezogen (vgl. Rz 5518). 
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6213 Verwitwet eine Person, welche eine vorbezogene Alters- 
1/09 rente bezieht, so wird der bisherige Kürzungsbetrag von 

der um den Verwitwetenzuschlag erhöhten Rente in Abzug 
gebracht (vgl. Rz 5623). 

6214 Wird eine vorbezogene Altersrente durch Hinterlassenen-
renten abgelöst, so sind diese wie die vorbezogene Alters-
rente zu kürzen (Art. 57 AHVV). Massgebend bleibt der für 
die vorbezogene Altersrente festgesetzte Kürzungsbetrag. 
Dabei gilt: 

6215 – der effektive Kürzungsbetrag der Witwen-, Witwer- oder 
Waisenrenten entspricht ihrem prozentualen Anteil an 
der Altersrente (80 Prozent für Witwen- und Witwerren-
ten und 40 Prozent für Waisenrenten); 

6216 – die Summe aller Kürzungen darf den Kürzungsbetrag 
der vorbezogenen Altersrente nicht übersteigen. Bei 
Änderungen in der Anspruchsberechtigung, wie zum 
Beispiel der Wegfall einer Waisenrente, ist der Kür-
zungsbetrag für die weiter gewährten Hinterlassenen-
renten daher neu festzusetzen. 

6217 Sind Kinder- oder Waisenrenten wegen Überversicherung 
zu kürzen (Art. 41 AHVG und Art. 38bis IVG), so ist von der 
ungekürzten Rente auszugehen. Die Vorbezugskürzung 
wird hierauf von der gekürzten Rente abgezogen.  

6218 Ist eine Rente aufgrund von Artikel 21 ATSG zu kürzen, so 
ist vorweg die Vorbezugskürzung in Abzug zu bringen. 

6.1.5 Anpassung der Renten an die Lohn- und Preis-
entwicklung 

6219 Bei allgemeinen Rentenerhöhungen (Art. 33ter AHVG) wird 
die gekürzte Rente und der Kürzungsbetrag der Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst (Art. 56 Abs. 4 AHVV). 
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6.2 Der Aufschub der Altersrente 

6.2.1 Begriff und Wirkung des Rentenaufschubs 

6301 Beim Rentenaufschub verzichtet die rentenberechtigte 
Person während der Dauer des Aufschubes auf den Bezug 
der ihr zustehenden ordentlichen Altersrente. Die Auf-
schubsdauer beträgt mindestens ein Jahr und höchstens 
5 Jahre. Innerhalb dieser Frist kann die Rente auf einen 
bestimmten Monat abgerufen werden (Art. 39 Abs. 1 
AHVG). 

6302 Bei verheirateten Personen steht das Recht zum Renten-
aufschub jedem Ehegatten selbst zu. Es ist somit möglich, 
dass der eine Ehegatte seine Rente aufschiebt und der 
andere Ehegatte die Rente vorbezieht. 

6303 Ist der Ehegatte einer Person, welche die Rente auf-
schiebt, selbst rentenberechtigt, so unterliegt dessen Rente 
bereits während der Aufschubsdauer der Plafonierung 
nach Artikel 35 AHVG. 

6304 Der Rentenaufschub bewirkt, dass die rentenberechtigte 
Person zur ordentlichen Altersrente einen Zuschlag erhält, 
der dem versicherungsmässigen Gegenwert der während 
der Aufschubsdauer nicht bezogenen Leistungen ent-
spricht (ZAK 1973 S. 432). 

6305 Der frankenmässige Zuschlag ist ein Festbetrag, der einem 
Prozentsatz des Durchschnitts der aufgeschobenen Rente 
entspricht (Art. 55ter Abs. 1 AHVV). Mit zunehmender Auf-
schubsdauer steigt der Prozentsatz an. Der prozentuale 
Zuschlag zur aufgeschobenen Rente bemisst sich wie 
folgt: 
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Prozentualer Zuschlag nach einer Aufschubsdauer von 

.. Jahren und .. Monaten 

 0–2 3–5 6–8 9–11 

1 5,2 6,6 8,0 9,4 
2 10,8 12,3 13,9 15,5 
3 17,1 18,8 20,5 22,2 
4 24,0 25,8 27,7 29,6 
5 31,5    

6306 Während der Aufschubsdauer können keine Witwen- oder 
Witwerrenten ausgerichtet werden. 

6.2.2 Geltendmachung des Rentenaufschubes 

6.2.2.1 Form 

6307 Der Aufschub ist von der rentenberechtigten Person mit 
Formular 318.370 „Anmeldung für eine Altersrente“ geltend 
zu machen, und zwar durch Bejahung der unter Ziffer 4.7 
gestellten Frage nach dem Rentenaufschub. Bleibt die 
entsprechende Rubrik leer, ist anzunehmen, dass auf den 
Aufschub verzichtet wird. 

6308 Der Aufschub kann auch in Briefform geltend gemacht 
werden.  

6309 Zuständig für die Entgegennahme des Aufschubsgesuchs 
ist die Ausgleichskasse, die für die Festsetzung und Aus-
zahlung der Rente bei Beginn der Aufschubsdauer zustän-
dig wäre. 

6.2.2.2 Frist 

6310 Der Aufschub ist innerhalb eines Jahres seit Entstehung 
des Rentenanspruchs geltend zu machen (Art. 55quater 
Abs. 1 AHVV). Ist jedoch die Rente bereits durch rechts-
kräftige Verfügung zugesprochen worden oder wurden 
Rentenzahlungen unwidersprochen entgegengenommen 
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(ZAK 1980 S. 225), kann kein Aufschub mehr verlangt 
werden. 

6311 Die Frist zur Geltendmachung des Aufschubes ist eine 
Verwirkungsfrist und kann in keinem Fall – auch nicht bei 
Rechtsunkenntnis – erstreckt werden. Meldet sich somit 
eine versicherte Person erst nach einem Jahr seit Entste-
hung des Rentenanspruchs an, so ist ein Aufschub nicht 
mehr möglich. In diesem Fall wird die Altersrente nach den 
allgemein geltenden Regeln festgesetzt und nachbezahlt. 

6.2.3 Voraussetzungen des Rentenaufschubes 

6.2.3.1 Grundsatz 

6312 Aufschiebbar sind ordentliche Altersrenten. Der Aufschub 
erfasst neben der Altersrente auch die dazugehörigen Zu-
satz- und Kinderrenten. 

6313 Vom Aufschub ausgeschlossen sind: 

6314 – die Altersrenten, die eine Invalidenrente unmittelbar ab-
lösen (Art. 55bis Bst. b AHVV), 

6315 – die Altersrenten, zu denen eine Hilflosenentschädigung 
gewährt wird (Art. 55bis Bst. c AHVV). 

6316 – die Altersrenten für freiwillig Versicherte, die bis zum 
Erreichen des Rentenalters Fürsorgeleistungen der frei-
willigen AHV/IV für Auslandschweizer bezogen haben 
(Art. 55bis Bst. g AHVV). 

6.2.3.2 Massnahmen bei Erfüllung der Voraus-
setzungen 

6317 Kann dem Aufschubsbegehren stattgegeben werden, so 
teilt dies die Ausgleichskasse der rentenberechtigten 
Person und der ZAS anhand des Bestätigungsformulars 
318.385 mit und übermittelt der antragstellenden Person 
gleichzeitig das Formular 318.386 „Abruf der Altersrente“. 
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6.2.3.3 Vorgehen bei Nichterfüllung der Voraus-
setzungen 

6318 Ergibt die Abklärung, dass die Rentenberechtigung nicht  
1/09 gegeben ist oder dass die Rente, für die der Aufschub ver-

langt wurde, nicht aufschiebbar ist, so eröffnet die Aus-
gleichskasse dies der berechtigten Person mit anfechtbarer 
Verfügung. Dabei sind die Bestimmungen des Kreisschrei-
bens über die Rechtspflege in der AHV, der IV, der EO und 
bei den EL anwendbar. 

6319 Sobald die Verfügung über die Ablehnung des Rentenauf-
schubes in Rechtskraft erwachsen ist, berechnet die Aus-
gleichskasse die Altersrente nach den allgemeinen Regeln 
und spricht sie rückwirkend auf den Anspruchsbeginn zu. 

6.2.4 Beginn und Beendigung des Rentenaufschubes 

6.2.4.1 Beginn des Aufschubes 

6320 Der Rentenaufschub beginnt am ersten Tag des Monats, 
welcher der Vollendung des Rentenalters folgt. 

6.2.4.2 Beendigung des Aufschubes 

6321 Der Aufschub wird durch Abruf der Rente oder von Geset-
zes wegen beendet. Wird die Rente nach mindestens ein-
jähriger Aufschubsdauer abgerufen oder tritt ein gesetzli-
cher Beendigungsgrund nach dieser Frist ein, so wird der 
Zuschlag zur Rente gewährt. Wird der Aufschub vor Ablauf 
der einjährigen Aufschubsdauer durch Abruf oder einen 
gesetzlichen Erlöschungsgrund beendigt, so treten die 
Wirkungen der vorzeitigen Beendigung ein. 

6.2.4.2.1 Abruf 

6322 Als Abruf gilt das schriftliche Begehren der rentenberech-
tigten Person um Auszahlung der aufgeschobenen Rente. 
Der Abruf ist auch erforderlich, wenn die Rente für die 
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höchstmögliche gesetzliche Dauer von 5 Jahren aufge-
schoben worden ist. 

6323 Der Abruf kann jederzeit geltend gemacht werden. 
Die aufgeschobene Rente wird grundsätzlich von dem dem 
Abruf folgenden Monat an ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 3 
AHVV), sofern die berechtigte Person nicht ausdrücklich 
einen späteren Auszahlungsbeginn verlangt. 

6324 Anlässlich des Abrufs klärt die Ausgleichskasse ab, ob die 
bei der Anmeldung ermittelten Grundlagen Änderungen 
erfahren haben, insbesondere, ob nicht schon früher ein 
gesetzlicher Beendigungsgrund eingetreten ist. 

6.2.4.2.2 Gesetzliche Beendigungsgründe 

6325 Der Rentenaufschub endet von Gesetzes wegen mit: 

6326 – dem Tod der rentenberechtigten Person (Art. 55quater 
Abs. 4 AHVV), 

6327 – der Gewährung einer Hilflosenentschädigung an die be-
rechtigte Person (Art. 55bis Bst. c AHVV), 

6328 – dem Ablauf der höchstmöglichen gesetzlichen Auf-
schubsdauer von 5 Jahren, wobei jedoch die Renten-
auszahlung von der rentenberechtigten Person durch 
Abruf geltend zu machen ist (Art. 39 Abs. 1 AHVG, 
Art. 55quater Abs. 2 AHVV). 

6329 Die aufgeschobene Rente wird von dem dem Eintritt des 
gesetzlichen Beendigungsgrundes folgenden Monats an 
ausbezahlt. 

6.2.4.2.3 Vorzeitige Beendigung 

6330 Wird vor Ablauf der mindestens einjährigen Aufschubs-
dauer die Rente abgerufen oder tritt in diesem Zeitraum ein 
gesetzlicher Beendigungsgrund ein, so wird der Rentenfall 
behandelt, wie wenn kein Aufschub der Rente erklärt wor-
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den wäre. Die Altersrente wird vom Beginn der Rentenbe-
rechtigung an ohne Zuschlag nachbezahlt. 

6.2.4.3 Aufschubsdauer 

6331 Die Aufschubsdauer umfasst den Zeitraum vom Beginn 
des Aufschubes bis zum letzten Tag des Monats, welcher 
demjenigen vorangeht, in welchem die aufgeschobene 
Rente ausbezahlt wird. 

6.2.5 Berechnung der aufgeschobenen Renten 

6.2.5.1 Grundsatz 

6332 Der Monatsbetrag der aufgeschobenen Rente setzt sich 
zusammen aus dem Monatsbetrag der zutreffenden unauf-
geschobenen Rente (Rentengrundbetrag) und dem Auf-
schubszuschlag. 

6.2.5.2 Rentengrundbetrag 

6333 Der Rentengrundbetrag entspricht dem zu Beginn der Auf-
schubsdauer errechneten und laufend den Rentener-
höhungen angepassten Monatsbetrag der ordentlichen 
Altersrente. Dies gilt auch für die Zusatz- und Kinderrenten. 

6334 Ändern die Berechnungsgrundlagen (infolge Einkommens-
teilung, Verwitwung), so wird der Rentengrundbetrag nach 
den allgemeinen Berechnungsbestimmungen neu festge-
setzt (Rz 5701 ff.) und in der Folge den Rentenerhöhungen 
angepasst. 

6.2.5.3 Zuschlag 

6.2.5.3.1 Regel 

6335 Der Aufschubszuschlag wird ermittelt, indem die Summe 
der aufgeschobenen Monatsbetreffnisse durch die ent-
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sprechende Anzahl Monate dividiert wird. Dieser Betrag 
wird mit dem zutreffenden Prozentsatz gemäss Rz 6305 
multipliziert (Art. 55ter Abs. 2 AHVV).  

6336 Es gilt somit folgende Formel: 

Summe der aufge-
schobenen Renten

x 
Zuschlags-
prozentsatz

Aufschubsdauer (= Anzahl Monate)

6337 Erfasst der Aufschub auch Zusatz- oder Kinderrenten, so 
werden diese Betreffnisse der Summe der aufgeschobe-
nen Renten hinzugerechnet. 

6338 Gelangen neben der Hauptrente auch Zusatz- oder Kinder-
renten zur Ausrichtung, so wird der Aufschubszuschlag 
anteilsmässig auf alle Renten aufgeteilt. Massgebend für 
die Aufteilung ist der prozentuale Anteil an der Altersrente 
(Altersrente 100 Prozent, Altersrente einer verwitweten 
Person 120 Prozent, Zusatzrente 30 Prozent, Kinderrente 
40 Prozent). Die Summe aller Zuschläge darf den Auf-
schubszuschlag nicht übersteigen (Art. 55ter Abs. 3 AHVV). 
Bei Änderungen in der Anspruchsberechtigung ist der An-
teil für die einzelnen Renten anzupassen.  

6339 Bei Ehepaaren wird der Zuschlag zur aufgeschobenen 
Altersrente für jeden Ehegatten gesondert berechnet. Die-
ser Zuschlag fällt nicht unter die Plafonierung. 

6340 Der Zuschlag für Waisenrenten beträgt 40 Prozent und für 
Witwen- und Witwerrenten 80 Prozent des Zuschlags zur 
Altersrente. Die Summe aller Zuschläge zusammen darf 
nicht höher sein als der Zuschlag zur Altersrente. 

6341 Sind Kinder- und Waisenrenten wegen Überversicherung 
zu kürzen (Art. 41 AHVG und Art. 38bis IVG), so ist vom 
Rentengrundbetrag auszugehen. Der Zuschlag wird hierauf 
vollumfänglich zum gekürzten Rentengrundbetrag geschla-
gen. 
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6342 Ist eine Rente aufgrund von Artikel 21 Absatz 1 ATSG zu 
kürzen, so wird die aufgeschobene Rente einschliesslich 
des Zuschlages gekürzt. 

6.2.5.3.2 Mutationen nach Beendigung der Aufschubs-
dauer 

6343 Verwitwet eine Person, welche eine aufgeschobene Alters-
rente bezieht, so wird der bisherige Zuschlag unverändert 
weiter gewährt. 

6344 Wird eine aufgeschobene Altersrente durch Hinterlasse- 
1/09 nenrenten abgelöst, so wird der nach den allgemeinen Be-

rechnungsbestimmungen ermittelte Rentengrundbetrag le-
diglich um einen Prozentsatz des Zuschlags erhöht (vgl. 
Rz 5622). Dieser Prozentsatz beträgt  
– bei Witwen- und Witwerrenten 80 Prozent des Zu-

schlages 
– bei Waisenrenten 40 Prozent des Zuschlages. 

6345 Die Summe der einzelnen Zuschläge darf in solchen Fällen 
den Zuschlag zur abgelösten Altersrente nicht übersteigen 
(Art. 55ter Abs. 4 AHVV). Bei Änderungen in der Anspruchs-
berechtigung, wie z.B. der Wegfall einer Waisenrente, ist 
der Zuschlag für die weiter gewährten Hinterlassenenren-
ten neu zu bestimmen. 

6.2.5.4 Anpassung der Renten an die Lohn- und Preis-
entwicklung 

6346 Bei allgemeinen Rentenerhöhungen (Art. 33ter AHVG) wer-
den sowohl der Rentengrundbetrag als auch der Auf-
schubszuschlag der Lohn- und Preisentwicklung angepasst 
(Art. 55ter Abs. 4 AHVV). 
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6.2.6 Nachzahlung  

6347 Für die Nachzahlung der aufgeschobenen Renten und der 
an ihre Stelle tretenden Hinterlassenenrenten gelten die 
allgemeinen Bestimmungen über die Nachzahlung. 

6348 Zu beachten ist indessen, dass die fünfjährige Verjäh-
rungsfrist im Falle:  

6349 – des Abrufs mit dem Monat beginnt, auf den die Rente 
abgerufen wurde, 

6350 – des Eintritts eines gesetzlichen Beendigungsgrundes mit 
dem Monat beginnt, in dem der Anspruch auf die aufge-
schobene Rente entstanden ist; vorbehalten bleiben die 
besonderen Vorschriften über die Nachzahlung von 
Invalidenrenten, 

6351 – des Ablaufs der fünfjährigen Aufschubsdauer, ohne dass 
innerhalb dieser Frist ein Abruf erfolgt oder ein gesetz-
licher Beendigungsgrund eingetreten ist, mit dem ersten 
Tag des dem Ablauf der fünfjährigen Aufschubsfrist fol-
genden Monats beginnt. 
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7. Die ausserordentlichen Renten 

7.1 Voraussetzungen für den Anspruch auf ausser-
ordentliche Renten 

7.1.1 Im allgemeinen 

7001 Ein Anspruch auf eine ausserordentliche Rente besteht, 
wenn die für den Bezug einer ordentlichen Rente erforder-
liche Mindestbeitragsdauer nicht erfüllt ist, die leistungbe-
rechtigte Person bzw. die verstorbene Person aber wäh-
rend der gleichen Zahl von Monaten versichert war wie ihr 
Jahrgang.  

7002 In der Praxis wird es daher keine ausserordentlichen 
Altersrenten mehr geben, sondern nur noch ausserordent-
liche Hinterlassenenrenten (Witwen-, Witwer- oder Wai-
senrenten oder ausserordentliche IV-Renten mit oder ohne 
Zusatz- und Kinderrenten). 

7003 Die Voraussetzung der vollständigen Versicherungsdauer 
ist erfüllt, wenn eine Person vom 1. Januar nach Voll-
endung des 20. Altersjahres bis zum Eintritt des Versiche-
rungsfalls lückenlos obligatorisch oder freiwillig versichert 
war. Nicht erforderlich ist dagegen, dass sich die Person 
seit Geburt in der Schweiz aufgehalten hat. 

7004 Zusätzliche Voraussetzungen bestehen betreffend die 
Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz und den Aufenthalt. 

7.2 Anspruchsberechtigte Personen 

7.2.1 Ausserordentliche Hinterlassenenrenten 

7005 Der Anspruch auf ausserordentliche Hinterlassenenrenten 
für in der Schweiz wohnende Witwen, Witwer und Waisen 
kann nur noch entstehen, wenn der Versicherungsfall bei 
der verstorbenen Person vor der Vollendung des 
21. Altersjahres eingetreten ist.  
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7.2.2 Ausserordentliche Invalidenrenten 

7006 Ausserordentliche Invalidenrente erhalten in der Schweiz 
wohnende Geburts- und Kindheitsinvalide (Art. 39 Abs. 1 
IVG), d.h. Personen, die von Geburt an invalid sind oder 
vor der Vollendung des 21. Altersjahres in rentenbegrün-
dendem Ausmass invalid geworden sind, aber keinen An-
spruch auf ordentliche Rente erworben haben. 

7007 Die Anspruchsvoraussetzungen auf eine ausserordentliche 
IV-Rente für eine ausländische geburts- oder kindheits-
invalide Person setzen somit nicht voraus, dass sich die 
invalide Person seit Geburt in der Schweiz aufgehalten hat. 
Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn die Ein-
reise in die Schweiz vor Vollendung des 20. Altersjahres 
erfolgte. Die ausserordentliche IV-Rente kann jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt der Erfüllung der erforderlichen Karenz-
frist ausgerichtet werden. 

1/04 7.2.3 Ausserordentliche Kinderrenten 

7008 Besteht ein Anspruch auf eine ausserordentliche Invaliden- 
1/04 rente, so kann die leistungsberechtigte Person auch die 

ausserordentlichen Kinderrenten für ihre Angehörigen be-
anspruchen, sofern sich diese auch in der Schweiz auf-
halten. 

7009 aufgehoben 
1/08 

7010 aufgehoben 
1/04 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a39.html
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7.3 Besondere Voraussetzungen 

7.3.1 Staatsangehörigkeit 

7.3.1.1 Allgemeine Bedeutung für die Renten-
berechtigung 

7101 Anspruch auf ausserordentliche Hinterlassenen- oder Inva-
lidenrenten haben Schweizer Bürger (Art. 42 Abs. 1 AHVG 
und Art. 39 Abs. 1 IVG) sowie Ausländer, Flüchtlinge und 
Staatenlose, denen dieses Recht durch staatsvertragliche 
Vereinbarung oder den Bundesbeschluss über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge und Staatenlosen in der Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (FlüB) aus-
drücklich eingeräumt worden ist (s. Wegleitung über die 
Stellung der Ausländer und Staatenlosen).  

7.3.1.2 Sonderstellung der invaliden Ausländer mit 
Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen vor 
Vollendung des 18. Altersjahres 

7102 Anspruch auf eine ausserordentliche IV-Rente haben auch 
invalide Ausländer, die als Kinder die versicherungsmässi-
gen Voraussetzungen für Eingliederungsmassnahmen er-
füllt haben und solche Leistungen von der Invalidenversi-
cherung bis zur Vollendung des 18. Altersjahres bean-
spruchen konnten oder hätten beanspruchen können 
(Art. 39 Abs. 3 IVG). 

7103 Eine ausserordentliche Invalidenrente kann daher von der 
geburts- oder kindheitsinvaliden ausländischen Person 
unmittelbar nach Zurücklegung des 18. Altersjahres be-
ansprucht werden, wenn sie bis zur Zurücklegung dieser 
Altersgrenze Eingliederungsleistungen bezog oder solche 
hätte beanspruchen können, weil sie selbst bzw. ihre Eltern 
die Voraussetzungen gemäss Art. 9 Abs. 3 IVG erfüllt 
haben. 

7104 Ein Anspruch auf die ausserordentliche Invalidenrente be-
steht dagegen nicht, wenn unmittelbar vor der Zurückle-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a42.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a39.html
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177 

gung des 18. Altersjahres kein Anspruch auf Sachleistun-
gen bestanden hat, sei dies mangels der invaliditäts- oder 
der versicherungsmässigen Voraussetzungen. Ein An-
spruch auf diese besteht vorbehältlich staatsvertraglicher 
Regelung auch nicht für ausländische Staatsangehörige, 
die erst nach der Zurücklegung des 18. Altersjahres in 
rentenbegründendem Ausmass invalid werden. Dies trifft 
auch zu, wenn sie in früheren Jahren einmal Eingliede-
rungsleistungen der Invalidenversicherung haben bean-
spruchen können. 

7.3.1.3 Massgebende Staatsangehörigkeit 

7105 Massgebend ist ausschliesslich die Staatszugehörigkeit 
der rentenberechtigten Person bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls. Massgebend ist somit bei 

7106 – Hinterlassenenrenten die Staatsangehörigkeit der Witwe 
bzw. Witwers und der Waisen; 

7107 – Zusatzrenten der AHV und Kinderrenten die Staatsange- 
1/08  hörigkeit der hauptrentenberechtigten Person. 

7.3.2 Wohnsitz und Aufenthalt 

7.3.2.1 Wohnsitz 

7108 Grundsätzlich haben nur die in der Schweiz wohnhaften 
Personen Anspruch auf ausserordentliche Hinterlassenen- 
und Invalidenrenten. Massgebend ist dabei der zivilrecht-
liche Wohnsitz gemäss Art. 23 ff. ZGB (Art. 13 ATSG). 

7109 Personen, die sich in der Schweiz aufhalten, deren 
Schwerpunkt aller Beziehungen jedoch im Ausland liegt, 
können nicht als in der Schweiz wohnhaft betrachtet wer-
den. Wird der Aufenthalt in der Schweiz einzig wegen der 
Invalidität gewählt, kann in der Regel nicht angenommen 
werden, dieser Schwerpunkt liege in der Schweiz 
(ZAK 1980 S. 129). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a23.html
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7110 Die Voraussetzungen des schweizerischen Wohnsitzes  
1/08 muss von der rentenberechtigten Person persönlich erfüllt 

werden (Art. 42 Abs. 2 AHVG). Werden zu einer Invaliden-
rente Kinderrenten ausgerichtet, müssen auch die Kinder 
das Wohnsitzerfordernis erfüllen. Bei Hinterlassenenrenten 
muss die Witwe bzw. der Witwer und jede Waise die 
Wohnsitzvoraussetzungen persönlich erfüllen.  

7111 Verlegt eine Person, welche eine ausserordentliche Hinter-
lassenen- oder Invalidenrente bezieht, den zivilrechtlichen 
Wohnsitz von der Schweiz ins Ausland, so erlischt der 
Rentenanspruch mit Ablauf des Monats der Wohnsitzver-
legung. 

7.3.2.2 Aufenthalt 

7112 Personen, die eine ausserordentliche Hinterlassenen- oder 
Invalidenrente beziehen, müssen grundsätzlich nicht nur 
den zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben, son-
dern sich auch tatsächlich hier aufhalten. Bloss kurzfristige 
Auslandaufenthalte aus triftigen Gründen, wie etwa zu Be-
suchs-, Ferien-, Geschäfts-, Kur- oder Ausbildungszwe-
cken unterbrechen die Rentenberechtigung nicht. Erstreckt 
sich ein solcher Aufenthalt aufgrund bestimmter unvorher-
gesehener Umstände auf längere Zeit, jedoch höchstens 
ein Jahr, so kann die Rente während dieser Zeit weiter ge-
währt werden, sofern die rentenberechtigte Person ausser 
ihrem Wohnsitz den Schwerpunkt ihrer Beziehungen in der 
Schweiz behält. Die Jahresfrist darf aber nur so weit voll 
ausgeschöpft werden, als für diese Maximaldauer wirklich 
ein triftiger Grund besteht (ZAK 1986 S. 408). 

7113 Dauert hingegen der Aufenthalt im Ausland, auch wenn er 
aus einem der genannten Gründen erfolgt und nur für eine 
vorübergehende Zeit gedacht ist, länger als ein Jahr, so 
entfällt grundsätzlich der Rentenanspruch. 

7114 Ausnahmsweise kann aber einer Person, welche eine aus-
serordentliche Rente bezieht, diese weiterhin ausgerichtet 
werden, wenn der Auslandaufenthalt länger als ein Jahr 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a42.html
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dauert. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass der 
schweizerische Wohnsitz beibehalten wird und sich der 
Schwerpunkt aller Beziehungen dieser Person nach wie 
vor in der Schweiz befindet. Dies trifft namentlich auf Fälle 
zu in denen 

7115 – der als kurzfristig beabsichtigte Auslandaufenthalt wegen 
zwingender unvorhergesehener Umstände (z.B. wegen 
Erkrankung oder Unfall usw.) über ein Jahr hinaus ver-
längert werden muss, oder 

7116 – zum vornherein zwingende Gründe (z.B. Fürsorgemass-
nahmen, Ausbildung, Krankheitsbehandlung usw.) einen 
voraussichtlich überjährigen Auslandaufenthalt erfordern 
(ZAK 1986 S. 408). 

7117 Die Voraussetzung des schweizerischen Aufenthaltes  
1/08 muss von jeder leistungsberechtigten Person persönlich 

erfüllt sein (Art. 42 Abs. 2 AHVG). Werden zu einer Invali-
denrente Kinderrenten beansprucht, so müssen auch die 
Kinder das Aufenthaltserfordernis persönlich erfüllen. Bei 
Hinterlassenenrenten muss das Aufenthaltserfordernis von 
der Witwe bzw. dem Witwer und jeder Waise erfüllt sein. 

7.3.2.3 Mindestaufenthaltsdauer 

7118 Schweizerbürger können die ausserordentlichen Hinterlas-
senen- oder Invalidenrenten unabhängig von einer be-
stimmten Aufenthaltsdauer in der Schweiz beanspruchen. 

7119 Hingegen machen die Staatsverträge oder das gestützt auf 
solche erlassene innerstaatliche Recht, welche die Gewäh-
rung von ausserordentlichen Renten an ausländische 
Staatsangehörige vorsehen, den Anspruch auf solche 
Renten von einer je nach Art der Rente unterschiedlichen 
Mindestaufenthaltsdauer abhängig (s. Wegleitung über die 
Stellung der Ausländer und Staatenlosen). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a42.html
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7.3.2.4 Sonderregelung für gewisse Schweizer Bürger 
im Ausland 

7120 Ehegatten von obligatorisch versicherten Schweizer Bür-
gern im Ausland, die gemäss zwischenstaatlicher Verein-
barung oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenversicherung ihrem Wohnsitzstaat 
nicht angehören, sind den in der Schweiz wohnhaften Ehe-
gatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. 

7121 Es betrifft dies insbesondere die Ehegatten: 
– des schweizerischen diplomatischen und konsularischen 

Personals; 
– von Arbeitnehmern öffentlicher oder privater schweizeri-

scher Unternehmen, die im Ausland tätig sind; 
– von schweizerischen Grenzgängern, die in der Schweiz 

erwerbstätig und im Ausland wohnhaft sind. 

7122 Solche im Ausland sich aufhaltende Ehegatten von 
Schweizer Bürgern können die ausserordentliche Invali-
denrente beanspruchen. Der Anspruch auf die ausser-
ordentliche Invalidenrente besteht indessen nur solange, 
als der Ehegatte im Ausland obligatorisch versichert bleibt. 

7.4 Rentenhöhe 

7.4.1 Höhe der ausserordentlichen Hinterlassenen-
renten 

7201 Die Monatsbeträge der ausserordentlichen Hinterlassenen-
renten entsprechen dem Mindestbetrag der zutreffenden 
Vollrente (Art. 43 Abs. 1 AHVG) und sind in den Rententa-
bellen enthalten. 

7.4.2 Höhe der ausserordentlichen Invalidenrenten 

7202 Die Renten für Geburts- und Kindheitsinvalide betragen  
1/08 133 1/3 Prozent des Mindestansatzes der zutreffenden 

ordentlichen Vollrente (Art. 40 Abs. 3 IVG). Dies gilt auch 
hinsichtlich der Kinderrenten sowie der Fälle, in denen eine 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a43.html
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IV-Rente durch eine AHV-Rente ersetzt wird. Die Renten-
beträge sind in den Rententabellen enthalten.  

7202. Falls eine Person nach dem 1. Dezember des der Voll- 
1 endung des 20. Altersjahres folgenden Jahres, aber vor  

1/08 der Vollendung ihres 23. Altersjahres, invalid wird und die 
Mindestbeitragsdauer von 3 Jahren nicht erfüllt – jedoch 
während der gleichen Zahl von Monaten bzw. Jahren und 
Monaten versichert war wie ihr Jahrgang – entspricht die 
ausserordentliche Invalidenrente lediglich dem Mindestbe-
trag der zutreffenden Vollrente (Art. 40 Abs. 1 IVG).

7203 Wurde eine ausserordentliche Invalidenrente für Geburts- 
und Kindheitsinvalide wegen Verminderung des Invalidi-
tätsgrades aufgehoben, und nimmt die auf das selbe Lei-
den zurückzuführende Arbeitsunfähigkeit innert drei Jahren 
erneut ein rentenbegründendes Ausmass an (Art. 29bis 
IVV), so ist die frühere, den Rentenerhöhungen ange-
passte ausserordentliche Renten erneut zu gewähren, 
wenn dies für die leistungsberechtigte Person günstiger ist 
als die Neufestsetzung der ordentlichen Rente nach den 
allgemeinen Regeln. 

7.5 Kürzung der ausserordentlichen Renten 

7204 Die in Rz 5679 aufgeführten Bestimmungen über die Kür- 
1/09 zung von Invalidenrenten wegen schuldhafter Verursa-

chung der Invalidität sind auch auf ausserordentliche Ren-
ten anwendbar. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a40.html
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1/04 8. Die Hilflosenentschädigung für Volljährige1

8.1 Hilflosenentschädigung der AHV 

8.1.1 Im allgemeinen 

8001 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV haben 
– unter Vorbehalt von Rz 8004 – in der Schweiz wohnhafte 
Personen, welche eine Altersrente oder Ergänzungsleis-
tungen beziehen und die 

8002 – entweder während mindestens einem Jahr ununterbro-
chen in schwerem oder mittelschwerem Grade hilflos 
waren und weiterhin mindestens in mittlerem Grade hilf-
los sind, oder 

8003 – bis zur Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente 
eine Hilflosenentschädigung der IV bezogen haben (vgl. 
Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit). 

8004 Leistungsberechtigte Personen, die bereits eine Hilflosen-
entschädigung der obligatorischen Unfallversicherung be-
ziehen, haben keinen Anspruch auf eine solche Entschä-
digung der AHV (Art. 66 Abs. 3 ATSG). Hingegen kann der 
Unfallversicherer, der eine Hilflosenentschädigung der ob-
ligatorischen Unfallversicherung ausrichtet, die Überwei-
sung des Betrages beantragen. Bezüglich des Verfahrens 
gilt das Kreisschreiben über die Hilflosenentschädigung der 
AHV und IV bei unfallbedingter Hilflosigkeit. 

8005 Leistungsberechtigte Personen, die bereits eine Hilflosen-
entschädigung der Militärversicherung beziehen, haben 
keinen Anspruch auf eine solche Entschädigung der AHV 
(Art. 66 Abs. 3 ATSG). Macht eine Person, die eine Hilflo-
senentschädigung der Militärversicherung bezieht, eine 
Verschlimmerung der Hilflosigkeit geltend, welche nicht mit 

                                      
1  Soweit in dieser Wegleitung von Hilflosenentschädigungen der AHV und IV gesprochen wird, 

handelt es sich gemäss den Bestimmungen der 4. IV-Revision um Hilflosenentschädigungen 
für Erwachsene bzw. volljährige Personen. Die Verfügung und Auszahlung der Hilflosenent-
schädigung für Minderjährige (früher Pflegebeiträge) richtet sich nach einem anderen Ver-
fahren. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a66.html
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dem Versicherungsereignis im Militärdienst in Zusammen-
hang steht, so ist das Dossier dem BSV zu unterbreiten. 

8.1.2 Anspruchsvoraussetzungen 

8.1.2.1 Wohnsitz und Aufenthalt 

8006 Es haben nur die in der Schweiz wohnhaften Personen An-
spruch auf die Hilflosenentschädigung. Nebst dem Wohn-
sitz ist auch der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz er-
forderlich. Bei kurzfristigen Auslandaufenthalten gelten die 
Bestimmungen in Rz 7112 und 7114 sinngemäss. 

8.1.2.2 Hilflosigkeit 

8.1.2.2.1 Beginn des Anspruchs während des Bezuges 
einer Altersrente oder Ergänzungsleistungen 

8007 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV 
setzt grundsätzlich voraus, dass die leistungsberechtigte 
Person gemäss Feststellung der IV-Stelle in mindestens 
mittelschwerem Grade hilflos ist (Art. 43bis Abs. 1 AHVG). 
Wird hingegen der Rentenvorbezug geltend gemacht, so 
kann kein Anspruch mehr auf eine Hilflosenentschädigung 
leichten Grades der IV entstehen. 

8008 Die IV-Stelle bestimmt den Hilflosigkeitsgrad nach dem 
KSIH. 

8009 Die leistungsberechtigte Person muss ununterbrochen 
während mindestens einem Jahr wenigstens in mittel-
schwerem Grade hilflos gewesen sein. Dagegen ist nicht 
von Belang, wie lange diese Hilflosigkeit noch andauern 
wird. 

8010 Der Ablauf der einjährigen Wartefrist bzw. der Leistungs-
beginn wird durch die IV-Stelle bestimmt. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a43bis.html
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8.1.2.2.2 Ablösung der Hilflosenentschädigung der IV 
durch eine solche der AHV 

8011 Unter der Voraussetzung, dass die Hilflosigkeit weiterbe- 
1/04 steht, wird für Personen, die Anspruch auf eine Altersrente 

oder Ergänzungsleistungen haben, die bisherige Hilflosen-
entschädigung der IV in eine solche der AHV in gleicher 
Höhe umgewandelt (Rz 8124 KSIH). Diese Besitzstands-
garantie gilt auch, wenn nach Entstehung des Anspruchs 
auf die Altersrente oder der Ergänzungsleistungen eine 
Hilflosenentschädigung der IV im Rahmen der Verjäh-
rungsvorschrift von Art. 48 Abs. 2 IVG nachzuzahlen ist 
oder wegen Verjährung erst im Alter beginnen kann. 

8.1.2.3 Bezug einer Altersrente oder Ergänzungs-
leistungen 

8012 Die Hilflosenentschädigung der AHV kann nur bei gleich-
zeitigem Bezug einer Altersrente oder von Ergänzungs-
leistungen ausgerichtet werden (Art. 43bis Abs. 1 AHVG). 

8013 Die Hilflosenentschädigung kann auch für die Zeit des 
Rentenvorbezuges gewährt werden. Dagegen kann keine 
Hilflosenentschädigung ausgerichtet werden, wenn die 
leistungsberechtigte Person den Aufschub der Altersrente 
verlangt hat. 

8.1.3 Entstehung und Erlöschen des Anspruchs auf 
die Hilflosenentschädigung der AHV 

8.1.3.1 Entstehung des Anspruchs 

8.1.3.1.1 Während des Bezugs einer Altersrente oder 
von Ergänzungsleistungen 

8014 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV 
entsteht mit dem ersten Tag des Monats, in dem eine 
leistungsberechtigte Person ununterbrochen während min-
destens eines Jahres in wenigstens mittelschwerem Grade 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a48.html
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hilflos gewesen ist und alle übrigen Leistungsvorausset-
zungen erfüllt sind. 

8015 Für die Entstehung des Anspruchs auf eine Hilflosenent- 
1/04 schädigung wegen Hilflosigkeit mittelschweren oder 

schweren Grades für altersrenten- oder ergänzungsleis-
tungsberechtigte Personen, die bisher im Sinne einer Be-
sitzstandsgarantie eine Hilflosenentschädigung wegen 
Hilflosigkeit leichten Grades bezogen haben, sind die für 
die Änderung des Invaliditätsgrades und das Revisions-
verfahren in der IV massgebenden Regeln sinngemäss 
anwendbar (s. dazu Rz 8126 und 8128 KSIH). Ändert sich 
der Aufenthaltsort einer Person, die eine Hilflosenent-
schädigung auf Grund der Besitzstandsgarantie gemäss 
Artikel 43bis Absatz 4 AHVG bezieht, s. Rz 8127 KSIH. 

8016 Der Zeitpunkt des Leistungsbeginns hinsichtlich der Hilf-
losigkeit wird durch die zuständige IV-Stelle bestimmt. 

8.1.3.1.2 Ablösung einer Hilflosenentschädigung der 
IV durch eine solche der AHV 

8017 Die von der IV ausgerichtete Hilflosenentschädigung wird 
gleichzeitig mit der Entstehung des Anspruchs auf eine 
Altersrente oder auf Ergänzungsleistungen durch eine 
entsprechende Hilflosenentschädigung der AHV ersetzt. 

8.1.3.1.3 Bei Wohnsitznahme in der Schweiz 

8018 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV 
entsteht mit dem ersten Tag des Monats, in welchem der 
Wohnsitz und der Aufenthalt in die Schweiz verlegt wird, 
sofern die Voraussetzungen der Hilflosigkeit und des Be-
zugs einer Altersrente oder von Ergänzungsleistungen 
erfüllt sind. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a43bis.html
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8.1.3.1.4 Bei verspäteter Anmeldung 

8019 Die Bestimmungen im Teil 10, Abschnitt Nachzahlung, fin-
den bei verspäteter Anmeldung sowohl bezüglich Auszah-
lungsbeginn als auch Nachzahlung sinngemäss Anwen-
dung. 

8.1.3.2 Erlöschen des Anspruchs 

8.1.3.2.1 Zeitpunkt 

8020 Ist die leistungsberechtigte Person nicht mehr in mindes-
tens mittelschwerem Grade hilflos, so erlischt grundsätzlich 
der Anspruch auf die Hilflosenentschädigung. Der An-
spruch erlischt aber in solchen Fällen frühestens am ersten 
Tag des zweiten der Zustellung der Aufhebungsverfügung 
folgenden Monats.  

8021 Hat jedoch eine leistungsberechtigte Person vor dem Be- 
1/04 zug der Hilflosenentschädigung wegen mindestens mittel-

schwerer Hilflosigkeit aufgrund der Besitzstandsgarantie im 
Sinne von (Art. 43bis Abs. 4 AHVG) eine Hilflosenentschädi-
gung der AHV bezogen und vermindert sich der Grad der 
Hilflosigkeit, so ist diese entsprechend herabzusetzen oder 
aufzuheben (vgl. Rz 8129 KSIH). Ist die Hilflosenentschädi-
gung ganz aufzuheben, weil die Hilflosigkeit den für diese 
Hilflosenentschädigung massgebenden Grad unterschrei-
tet, so erlischt der Anspruch frühestens am ersten Tag des 
zweiten der Zustellung der Aufhebungsverfügung folgen-
den Monats. 

8022 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV 
erlischt zudem mit Ablauf des Monats, 

8023 – in welchem die leistungsberechtigte Person stirbt; 

8024 – in welchem die Anspruchsvoraussetzungen für die Er-
gänzungsleistungen nicht mehr erfüllt sind; 

8025 – in welchem eine leistungsberechtigte Person ihren 
Wohnsitz oder ihren Aufenthalt ins Ausland verlegt (die 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a43bis.html
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Bestimmungen in Teil 7, Abschnitt Ausserordentliche 
Renten gelten bezüglich Wohnsitz und Aufenthalt sinn-
gemäss); 

8026 – der demjenigen vorangeht, von welchem an der Betrag 
der ausfallenden Hilflosenentschädigung der AHV wegen 
Bezuges einer Hilflosenentschädigung der obligatori-
schen Unfallversicherung an den Unfallversicherer zu 
überweisen ist. 

8.1.3.2.2 Zuständigkeit der IV-Stelle 

8027 Den Zeitpunkt des Wegfalls der anspruchsberechtigten  
1/04 Hilflosigkeit sowie den Zeitpunkt und das Ausmass der 

Veränderung im Hilflosigkeitsgrad und den Zeitpunkt der 
Änderung des Aufenthaltsortes (im Heim oder zu Hause) 
bei Besitzstandsgarantiefällen bestimmt die IV-Stelle. 

8.1.4 Die Bemessung der Hilflosenentschädigung 

8028 Die Monatsbeträge der Hilflosenentschädigungen der AHV 
und IV sind in den Rententabellen enthalten. 

8.2 Die Hilflosenentschädigung der IV 

8.2.1 Zuständigkeit der IV-Stellen 

8101 Zuständig für die Abklärung sämtlicher Anspruchsvoraus-
setzungen für die Hilflosenentschädigung der IV sind die 
IV-Stellen (Kreisschreiben über das Verfahren in der Inva-
lidenversicherung). 

8.2.2 Anspruch 

8102 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV besteht 
(sofern keine Hilflosenentschädigung der obligatorischen 
Unfallversicherung beansprucht werden kann) wenn die 
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invalide Person in mindestens leichtem Grade hilflos ist 
und die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

8103 Invalide Personen, die bereits eine Hilflosenentschädigung 
der obligatorischen Unfallversicherung beziehen, haben 
keinen Anspruch auf eine solche Entschädigung der IV. 
Hingegen kann der Unfallversicherer, der eine Hilflosen-
entschädigung der obligatorischen Unfallversicherung aus-
richtet, die Überweisung des Betrages der ausfallenden 
Hilflosenentschädigung der IV beantragen. Bezüglich des 
Verfahrens gilt das Kreisschreiben über die Hilflosenent-
schädigung der AHV und IV bei unfallbedingter Hilflosig-
keit. 

8104 Invalide Personen, die bereits eine Hilflosenentschädigung 
der Militärversicherung beziehen, haben keinen Anspruch 
auf eine solche Entschädigung der IV. 

8.2.3 Anspruchsvoraussetzungen 

8.2.3.1 Grundsatz 

8105 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV haben in 
der Schweiz wohnhafte invalide Personen. Der Anspruch 
auf Hilflosenentschädigung der IV ist grundsätzlich unab-
hängig von der Erfüllung einer bestimmten Mindestbei-
tragsdauer oder einer bestimmten Wohnsitzdauer. 

8106 Der Anspruch ist nicht vom Invaliditätsgrad einer Person 
abhängig. Grundsätzlich kann daher der Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung der IV auch einer hilflosen Person 
zustehen, die weniger als zu 40 Prozent invalid ist und 
keine Invalidenrente beanspruchen kann. 

8.2.3.2 Ausnahme 

8107 Für ausländische Staatsangehörige bestehen indessen be- 
1/04 züglich Mindestbeitragsdauer und Mindestaufenthaltsdauer 

zusätzliche Bedingungen. So können volljährige ausländi-
sche invalide Personen nur dann eine Hilflosenentschädi-
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gung der IV beanspruchen, wenn sie bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalles der Hilflosigkeit 

8108 – während mindestens 1 vollen Jahr Beiträge an die Ver-
sicherung geleistet haben, oder 

8109 – sich seit mindestens 10 Jahren ununterbrochen in der 
Schweiz aufgehalten haben, wobei eine Beitragsleistung 
nicht erforderlich ist. 

8110 Diese Sondervorschriften können durch Staatsverträge 
oder spezielles innerstaatliches Recht für bestimmte oder 
einzelne Personengruppen (Flüchtlinge, Staatenlose) ge-
mildert oder aufgehoben werden (s. Wegleitung über die 
Stellung der Ausländer und Staatenlosen). 

8.2.3.3 Wohnsitz und Aufenthalt 

8111 Es haben nur die in der Schweiz wohnhaften Personen 
Anspruch auf die Hilflosenentschädigung der IV. Nebst 
dem Wohnsitz ist auch der tatsächliche Aufenthalt in der 
Schweiz erforderlich. Für kurzfristige Auslandaufenthalte 
gelten die Bestimmungen von Rz 7112 und 7114 sinnge-
mäss. 

8.2.4 Mindest- und Höchstalter 

8112 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV ent-
steht frühestens am ersten Tag des der Vollendung des 
18. Altersjahres folgenden Monats. 

8113 Ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV kann 
nicht mehr entstehen, wenn der Versicherungsfall der Hilf-
losigkeit nach Ablauf des Monats eintritt, in welchem eine 
invalide Person das Rentenalter erreicht hat. In solchen 
Fällen ist allerdings zu prüfen, ob ein Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung der AHV besteht. 
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8.2.5 Hilflosigkeit und Hilflosigkeitsgrad 

8.2.5.1 Hilflosigkeit 

8114 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV setzt 
voraus, dass die invalide Person vor Erreichen des Ren-
tenalters gemäss Feststellung der IV-Stelle mindestens in 
leichtem Grade hilflos ist. 

8.2.5.2 Hilflosigkeitsgrad 

8115 Die Hilflosenentschädigungen der IV sind nach den drei 
Graden der leichten, mittelschweren und schweren Hilf-
losigkeit abgestuft. Der Grad der Hilflosigkeit wird von der 
zuständigen IV-Stelle bestimmt. 

8.2.6 Entstehung und Erlöschen des Anspruchs auf 
Hilflosenentschädigung der IV 

8.2.6.1 Entstehung des Anspruchs 

8116 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV ent-
steht am ersten Tag des Monats, in dem die invalide Per-
son mindestens in leichtem Grade hilflos geworden ist und 
alle übrigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Der 
Anspruchsbeginn wird von der IV-Stelle bestimmt. 

8.2.6.2 Bei verspäteter Anmeldung 

8117 Die Bestimmungen im Teil 10, Abschnitt Nachzahlung, fin-
den bei verspäteter Anmeldung sowohl bezüglich Auszah-
lungsbeginn als auch bezüglich Nachzahlung sinngemäss 
Anwendung. 

8.2.6.3 Erlöschen des Anspruchs 

8118 Der Zeitpunkt des Wegfalls der leistungsbegründenden 
Hilflosigkeit wird durch die IV-Stelle bestimmt. 
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8.2.7 Bemessung der Hilflosenentschädigung 

8119 Die Hilflosenentschädigung für Versicherte, die wegen der  
1/04 Beeinträchtigung der Gesundheit zu Hause leben und 

dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind, 
beträgt bei hoher lebenspraktischer Begleitung 80 Prozent, 
bei mittlerer lebenspraktischer Begleitung 50 Prozent und 
bei geringer lebenspraktischer Begleitung 20 Prozent des 
Höchstbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 
und 5 AHVG. Die Hilflosenentschädigung für Versicherte, 
die sich in einem Heim aufhalten, beträgt die Hälfte der ge-
nannten prozentualen Ansätze. Die Rententabellen enthal-
ten die monatlichen Beträge der Hilflosenentschädigungen 
der IV und AHV. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a34.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a34.html
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9. Die Verfügung und die Festsetzungsfrist 

9.1 Im allgemeinen 

9001 Jede AHV- oder IV-Rente sowie jede Hilflosenentschädi-
gung der AHV oder IV wird mit einer Verfügung zugespro-
chen. Dies gilt auch dann, wenn ein anderer Rentenbetrag, 
eine andere Rentenart oder ein anderer Betrag der Hilflo-
senentschädigung gewährt werden kann, eine bereits zu-
gesprochene Rente oder Hilflosenentschädigung berichtigt 
wird oder eine erloschene Rente, wie z.B. eine Kinder-
rente, Witwen-, Witwer- oder Waisenrente wieder auflebt. 

9002 Für den Erlass von Verfügungen über Renten und Hilf-
losenentschädigungen der IV sind die IV-Stellen zuständig. 
Die Ausgleichskassen erstellen die Verfügungen und leiten 
sie an die IV-Stellen zum Erlass weiter. Vorbehalten sind 
die Fälle, in welchen die IV-Stellen direkt verfügen (vgl. 
Kreisschreiben über das Verfahren in der IV). 

9003 Die Anpassung der Rente an die Lohn- und Preisentwick-
lung wird nur auf schriftliches Verlangen durch eine Verfü-
gung bekanntgegeben (Art. 51quater AHVV). 

9.2 Inhalt der Verfügung 

9004 Die Verfügung hat folgende obligatorische Angaben zu 
enthalten: 

9005 – Offizieller Kopf der schweizerischen AHV/IV 

9006 – Name und Postadresse der verfügenden Ausgleichs-
kasse bzw. IV-Stelle  

9007 – Name und Adresse der empfangsberechtigten Person 
des Originals der Verfügung 

9008 – Datum der Verfügung 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51quater.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51quater.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a51quater.html
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9009 – Datum des Anspruchsbeginns und – bei ausschliessli-
cher Nachzahlung – Datum der Beendigung des An-
spruchs 

9010 – Angaben zur Leistung; es muss ersichtlich sein, ob es  
1/08  sich um 

– Leistungen der AHV oder der IV 
– ordentliche oder ausserordentliche Renten oder um 

eine Hilflosenentschädigung 
– bei IV-Renten um ganze, Dreiviertel, halbe oder Vier-

tels-Renten  
handelt 

9011 – Angabe der rentenberechtigten Person (Name, Vor-
name, Versichertennummer), der Rentenart (gesetzliche 
Bezeichnung)  

9012 – Hinweis, ob es sich um einen unplafonierten oder plafo-
nierten Rentenbetrag handelt 

9013 – Angabe, ob es sich um eine vorbezogene oder um eine 
aufgeschobene Rente handelt (beim Vorbezug Angabe 
des Kürzungssatzes bzw. beim Aufschub des Auf-
schubszuschlages) 

9014 – Hinweis, dass die Auszahlung jeweils in den ersten 
20 Tagen des Monats erfolgt (ausgenommen bei aus-
schliesslichen Nachzahlungen) 

9015 – Zahladresse (Post- oder Bankkonto, Wohnadresse oder 
Drittempfänger) 

9016 – Rechtsmittelbelehrung 

9017 – Hinweis auf die Meldepflicht 

9018 – Hinweis auf den Abzug der Quellensteuer sowie auf die 
Möglichkeit, von der Veranlagungsbehörde eine Verfü-
gung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht zu 
verlangen. 
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9019 Je nach der Sachlage im Einzelfall sind folgende ergän-
zende Angaben erforderlich: 

9020 – bei ordentlichen Renten 

9021 – genaue Aufstellung über die zurückgelegten Beitrags-
zeiten 

9022 – die für die Ermittlung des durchschnittlichen Jahresein-
kommens massgebende Beitragsdauer (in Jahren und 
Monaten) 

9023 – das massgebende durchschnittliche Jahreseinkom-
men 

9024 – Hinweis über die Anzahl berücksichtigter Erziehungs- 
und Betreuungsjahre 

9025 – die anwendbare Rentenskala 

9026 – bei Invalidenrenten der von der zuständigen IV-Stelle 
festgestellte Invaliditätsgrad in Prozenten 

9027 – bei Hilflosenentschädigungen der von der zuständigen 
IV-Stelle festgestellte Grad der Hilflosigkeit (leicht, 
mittel oder schwer) 

9028 – je nach den Gegebenheiten 

9029 – Abrechnung über Nachzahlung und Verrechnung 

9030 – Begründung von Kürzungen 

9031 – Abrechnung über die Quellensteuer 

9032 – Hinweise auf die im Einzelfall angewandten Sonder-
bestimmungen 

9033 – Hinweis, falls mit der vorliegenden Verfügung eine 
frühere Verfügung ersetzt wird 

9034 – Angabe der Empfänger von Verfügungskopien 
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9035 – Hinweis, dass der nichterwerbstätige und noch nicht 
rentenberechtigte Ehegatte nach dem Erreichen des 
Rentenalters des anderen Ehegatten nun grundsätz-
lich beitragspflichtig wird, sofern der rentenberechtigte 
Ehegatte nicht noch ein als Erwerbstätiger den doppel-
ten Mindestbeitrag entrichtet (Art. 3 Abs. 3 AHVG) 

9036 – Kurze Begründung und Abrechnung über den geschul-
deten Verzugszins. 

9.3 Form der Verfügung 

9.3.1 Im allgemeinen 

9101 Die Ausgleichskassen erstellen ihre Verfügungen mittels 
EDV-Ausdruck. 

9102 Die Verfügung hat eine Rechtsmittelbelehrung zu enthal-
ten. 

9103 Für die Rechtsmittelbelehrung sind die Bestimmungen des  
1/09 Kreisschreibens über die Rechtspflege in der AHV, der IV, 

der EO und bei den EL, anwendbar. 

9104 Die Belehrung über die Meldepflicht hat folgenden Text 
zum Inhalt: 

9105 „Leistungsberechtigte Personen haben der Ausgleichs-
kasse jede Änderung der Verhältnisse, welche den Weg-
fall, die Herabsetzung oder die Erhöhung zugesprochener 
Leistungen zur Folge haben kann, sowie Adressänderun-
gen, unverzüglich zu melden. Dies ist insbesondere erfor-
derlich bei  

9106 – mehr als drei Monate dauerndem Auslandaufenthalt oder 
Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland; 

9107 – Todesfällen sowie Änderungen im Zivilstand (Verheira-
tung, Scheidung) und in Pflegeverhältnissen, auch wenn 
bereits eine Meldung an andere Amtsstellen erfolgt ist; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
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9108 – Unterbrechung oder Beendigung der Ausbildung von 
Kindern, für die nach dem 18. Altersjahr noch Leistungen 
ausgerichtet werden; 

9109 – Änderungen in der Erwerbslage, der Arbeitsfähigkeit und 
im Gesundheitszustand, wenn IV-Renten oder Hilflosen-
entschädigungen zugesprochen wurden; 

9110 – erneuter Hausgemeinschaft von richterlich getrennten 
Ehegatten, deren Renten nicht mehr den Plafonierungs-
bestimmungen unterlagen.“ 

9.3.2 Einzelverfügung und gemeinsame Verfügung 

9111 Jede Rente und jede Hilflosenentschädigung wird grund-
sätzlich mit einer Einzelverfügung zugesprochen.  

9112 Entsteht im gleichen Versicherungsfall der Anspruch auf 
mehrere Renten, so können diese mit einer gemeinsamen 
Verfügung zugesprochen werden, soweit hinsichtlich 
Empfangsberechtigung der Verfügung bzw. der Renten-
zahlung und den Berechnungsgrundlagen völlige Überein-
stimmung herrscht. 

9.3.3 Verfügung in Sonderfällen 

9.3.3.1 Bei Nachzahlung 

9113 Ändert der Betrag einer nachzuzahlenden Leistung infolge 
allgemeiner Rentenanpassungen, so sind die Rentenbe-
träge für jede Periode gesondert anzugeben. 

9114 Den Ausgleichskassen ist es freigestellt, die verschiedenen 
Rentenbeträge mit den Gültigkeitsdaten in der gleichen 
Verfügung aufzuführen oder für jede Periode eine geson-
derte Verfügung zu erlassen. 
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9.3.3.2 Bei der Sistierung von Invalidenrenten während 
des Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder 
Massnahme 

9115 Die Sistierung der Rente ist der leistungsberechtigten Per-
son mit anfechtbarer Verfügung bekanntzugeben. Einer 
Einsprache ist dabei die aufschiebende Wirkung zu ent-
ziehen. Ist die Rente noch nicht zugesprochen worden, so 
ist sie mit einer Verfügung, in der gleichzeitig die Sistierung 
festzuhalten ist, zuzusprechen (über das Vorgehen bei 
erstmaligem Entstehen des Rentenanspruchs während des 
Vollzugs einer Freiheitsstrafe oder Massnahme siehe 
Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit). Bei bereits 
laufenden Renten ist die Sistierung mit einer Verfügung in 
Briefform bekanntzugeben. 

9116 Die Aufhebung der Sistierung ist wahlweise mit einer Ver-
fügung oder mit einer Verfügung in Briefform, in welcher 
die Aufhebung der Sistierung ausdrücklich zu erwähnen ist, 
bekanntzugeben. Hat sich indessen der Rentenbetrag seit 
der Sistierung infolge einer allgemeinen Rentenanpasung 
oder der Einkommensteilung verändert, so darf der hierfür 
erforderliche Verfügungserlass nicht mehr in Briefform 
erfolgen. 

9.4 Verfügung nach der Revision der IV-Rente bzw. der 
Hilflosenentschädigung der AHV oder IV 

9201 Hat die IV-Stelle eine IV-Rente oder Hilflosenentschädi-
gung der AHV oder IV in Revision gezogen, so ist je nach 
dem Ergebnis der Revision wie folgt vorzugehen: 

9.4.1 Bei unverändertem Anspruch 

9202 Ist nach den Angaben in der Beschlusses-Mitteilung trotz 
unverändertem Anspruch eine Verfügung zu erlassen, so 
ist diese in Briefform zu erstellen. 

9203 Eine Änderung des Invaliditätsgrades ist in jedem Fall auch 
an das zentrale Rentenregister zu melden und zwar sowohl 
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hinsichtlich der Hauptrente als auch der Zusatz- und 
Kinderrenten. 

9204 Bei quellensteuerpflichtigen Leistungen ist ausserdem der  
1/09 zuständigen Steuerbehörde die Änderung des IV-Grades 

mitzuteilen, wenn sich der IV-Grad der leistungsberechtig-
ten Person auf 100 Prozent erhöht (Rz 33 des Kreisschrei-
bens über die Quellensteuer). Ändert sich hingegen der 
IV-Grad neu auf weniger als 100 Prozent, so ist gemäss 
Rz 28 des Kreisschreibens über die Quellensteuer vorzu-
gehen und die Quellensteuerpflicht abzuklären. 

9.4.2 Beim Erlöschen des Anspruchs 

9205 Erlischt der Anspruch auf die bisher bezogenen IV-Renten 
bzw. Hilflosenentschädigung der AHV oder IV vollständig, 
so ist in einer mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Ver-
fügung in Briefform mit ausreichender und allgemein ver-
ständlicher Begründung festzuhalten, dass der Anspruch 
mit Ablauf des zutreffenden Monats erlischt bzw. erloschen 
ist. Ohne anderslautenden Hinweis in der Mitteilung des 
Beschlusses der IV-Stelle erfolgt die Einstellung der Zah-
lungen mit Ablauf des Monats, der demjenigen folgt, in 
dem die Verfügung zugestellt wird. 

9206 Bei quellensteuerpflichtigen Leistungen ist zudem die zu- 
1/09 ständige Steuerbehörde in geeigneter Weise über den 

Wegfall des Leistungsanspruchs in Kenntnis zu setzen 
(Rz 33 des Kreisschreibens über die Quellensteuer). 

9207 Für den Fall einer rückwirkenden Aufhebung des Leis-
tungsanspruches (Art. 88bis Abs. 2 Bst. b IVV) kann in der 
Verfügung auch die Rückerstattung geregelt werden. 

9.4.3 Bei Änderung des Anspruchs 

9208 Ändert das Ausmass des Anspruchs auf eine IV-Rente 
oder Hilflosenentschädigung der AHV oder IV, so wird die 
neue Leistung mit einer neuen Verfügung zugesprochen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
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9209 Wird eine höhere Rente oder Hilflosenentschädigung als 
bisher zugesprochen (z.B. eine ganze anstelle der bisheri-
gen halben IV-Rente), so erübrigt sich in der Regel eine 
besondere Begründung. 

9210 Wird dagegen die Rente oder Hilflosenentschädigung auf  
1/04 einen geringeren Betrag herabgesetzt (z.B. eine Hilflosen-

entschädigung für eine Hilflosigkeit leichteren Grades an-
stelle einer solchen für eine Hilflosigkeit mittleren Grades), 
oder wird der Betrag der Hilflosenentschädigung infolge 
Änderung des Aufenthaltsortes (zu Hause oder im Heim) 
angepasst, so ist die Begründung gemäss der Mitteilung 
des Beschlusses der IV-Stelle in der Verfügung festzuhal-
ten. 

9211 Sofern die Mitteilung des Beschlusses der IV-Stelle keinen 
besonderen Hinweis enthält, entsteht der Anspruch auf die 
herabgesetzte Leistung vom ersten Tag des zweiten der 
Zustellung der Verfügung folgenden Monats an. Der An-
spruch auf die erhöhte Leistung entsteht dagegen grund-
sätzlich am ersten Tag des der Zustellung der Verfügung 
folgenden Monats. 

9212 Für den Fall einer rückwirkenden Herabsetzung des Leis-
tungsanspruchs kann in der gleichen Verfügung auch die 
Rückerstattung geregelt werden. 

9.5 Korrektur der Leistungsverfügung 

9.5.1 Bei Änderung im Rentenbetrag 

9213 Stellt sich nach Erlass der Verfügung heraus, dass der 
leistungsberechtigten Person eine falsche Rentenart (z.B. 
eine Hinterlassenenrente statt eine ganze Invalidenrente) 
oder ein falscher Leistungsbetrag zugesprochen wurde 
oder ist die Einzelrente zu plafonieren bzw. zu entplafo-
nieren, so ist eine neue, berichtigte Verfügung zu erlassen, 
wobei durch das Anbringen des Vermerks „Ersetzt Verfü-
gung vom ...“ die Verbindung zur früheren Verfügung her-
zustellen ist. 
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9214 Bei Kinder- und Waisenrenten, deren Beträge sich durch 
die Anwendung der Kürzungsregeln bei Überversicherung 
oder der Plafonierung verändern, ist sinngemäss vorzu-
gehen. 

9.5.2 Beim Wechsel in der Auszahladresse 

9215 Wechselt der Auszahladressat, so ist dies den Betroffenen 
mittels Verfügung mitzuteilen. 

9216 Dieses trifft insbesondere dann zu, wenn nach Erlass der 
Verfügung die Voraussetzungen für die Auszahlung an 
Dritte eintreten oder ein Auftrag zur Drittauszahlung erteilt 
wird. Ferner, wenn dem Ehegatten ein vom Zivilrichter fest-
gesetzter Teil einer Alters- oder Invalidenrente auszuzah-
len ist oder wenn die leistungsberechtigte Person bevor-
mundet oder aus der Vormundschaft entlassen wird. 

9.5.3 Übrige Korrekturen 

9217 Für andere Korrekturen und Änderungen (Änderung des 
massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens 
oder des Invaliditätsgrades ohne Auswirkung auf den Ren-
tenbetrag, Wechsel der IV-Stelle, Namens- und Adress-
änderungen usw.) ist hingegen keine Verfügung zu erlas-
sen.  

9.6 Entzug der aufschiebenden Wirkung 

9218 In der Revisionsverfügung, mit der eine Rente herabge-
setzt oder aufgehoben wird, ist einer Einsprache die auf-
schiebende Wirkung zu entziehen, indem folgender Ver-
merk anzubringen ist: 

9219 „Einer gegen diese Verfügung gerichteten Einsprache oder  
1/04 Beschwerde wird gestützt auf Art. 97 AHVG die aufschie-

bende Wirkung entzogen.“ 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a97.html
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9.7 Abweisungsverfügung 

9301 Steht der leistungsberechtigten Person, welche eine An-
meldung eingereicht hat, keine AHV- oder IV-Rente bzw. 
keine Hilflosenentschädigung der AHV oder IV zu, so ist ihr 
dies mit einer begründeten Verfügung in Briefform und mit 
Rechtsmittelbelehrung mitzuteilen. 

9302 Sind die versicherungsmässigen und persönlichen Voraus-
setzungen nicht erfüllt, so ist von der IV-Stelle ohne weitere 
Abklärungen eine abweisende Verfügung zu erlassen. 

9303 Fehlen die versicherungsmässigen und persönlichen Vor-
aussetzungen hingegen bei einer Leistung der AHV, ist die 
abweisende Verfügung durch die zuständige Ausgleichs-
kasse zu erlassen. 

9304 Bei Abweisungen aus wirtschaftlichen Gründen (keine 
Härtefallrente) kann zur Begründung eine Kopie des Be-
rechnungsblattes verwendet werden. 

9305 Hat die Ausgleichskasse bzw. die IV-Stelle Kenntnis da-
von, dass die Person, deren Leistungsgesuch abgelehnt 
wurde, anderweitige Ansprüche haben könnte (beispiels-
weise Ergänzungsleistungen) oder in absehbarer Zeit sol-
che entstehen können, so teilt sie ihr dies mit. 

9.8 Zustellung der Verfügung 

9.8.1 Im allgemeinen 

9306 Die Person, deren Leistungsanspruch durch die Verfügung 
bejaht oder verneint wird, bzw. ihr gesetzlicher oder gewill-
kürter Vertreter, muss ausnahmslos eine Verfügung er-
halten, selbst wenn – gemäss Art. 67 Abs. 1 AHVV oder 
Art. 66 IVV – Dritte die Anmeldung eingebracht haben 
sollten. Die Verfügung ist den Betroffenen sofort nach Er-
lass zuzustellen. 

9307 Mit der Verfügung über eine Rente bzw. mit der Abwei-
sungsverfügung ist die leistungsberechtigte Person in ge-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a66.html
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eigneter Weise über die Ergänzungsleistungen zur AHV 
und IV zu informieren (beispielsweise durch Beilage eines 
Merkblattes). 

9308 Mit der Verfügung sind verheiratete Rentenberechtigte in 
geeigneter Weise darauf aufmerksam zu machen, dass ihr 
Ehegatte gegebenenfalls neu Beiträge bezahlen muss, 
sofern er nicht ohnehin bereits erwerbstätig ist und selbst 
noch keinen Anspruch auf eine Altersrente hat. Zu diesem 
Zweck kann der Verfügung ein Merkblatt beigelegt werden. 

9.8.2 Empfänger der Verfügung 

9309 Die Verfügung ist sowohl bei der Zusprechung einer Leis-
tung als auch bei deren Abweisung an folgende Personen-
kreise zuzustellen (Art. 68 Abs. 3 AHVV; Art. 76 Abs. 1 
IVV): 

9310 Im Original: 

9311 – der mündigen, nicht durch einen Dritten vertretenen 
leistungsberechtigten Person persönlich; 

9312 – dem nicht durch einen Dritten vertretenen gesetzlichen 
Vertreter der unmündigen oder entmündigten leistungs-
berechtigten Person; 

9313 – dem durch die leistungsberechtigte Person bzw. durch 
deren gesetzlichen Vertreter nachgewiesenermassen 
bevollmächtigten Vertreter (der leistungsberechtigten 
Person bzw. dem gesetzlichen Vertreter können Verfü-
gungskopien zugestellt werden); 

9314 in Kopie: 

9315 – der leistungsberechtigten Person, sofern sie das Original 
nicht erhält, der Person oder Behörde, die gemäss 
Art. 67 Abs. 1 AHVV bzw. Art. 66 IVV den Leistungs-
anspruch geltend gemacht hat oder der die Rente oder 
Hilflosenentschädigung gemäss Art. 1 ATSV ausbezahlt 
wird; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a68.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a76.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a76.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a66.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
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9316 – der zuständigen Ausgleichskasse, welche die Rente 
oder Hilflosenentschädigung festgesetzt hat und ausbe-
zahlt; 

9317 – der zuständigen IV-Stelle, wenn die Ausgleichskasse 
gemäss KSVI (Anhang IV KSVI) für den Versand der 
Verfügung zuständig ist. In diesen Fällen ist der IV-Stelle 
eine vollständige Verfügung, d.h. inkl. der Beiblätter und 
Beilagen (aber ohne Merkblätter) zuzustellen; 

9318 – dem Träger der obligatorischen Unfall- bzw. Krankenver-
sicherung oder der Militärversicherung, sofern dessen 
Leistungspflicht berührt ist oder wenn das amtliche Mel-
deverfahren eingeleitet wurde. Die Unfall- und Renten-
nummer bzw. die MV-Nummer (s. Angaben in der An-
meldung zum Bezug von IV-Leistungen für Erwachsene) 
ist anzuführen; 

9319 – bei IV-Renten dem Arzt, der, ohne Durchführungsstelle 
zu sein, im Auftrag der Versicherung einen Arztbericht 
oder ein Gutachten erstellt hat, wenn er ausdrücklich die 
Zustellung der Verfügung verlangt und der Versicherte 
zugestimmt hat; 

9320 – bei IV-Renten der zuständigen Einrichtung der berufli-
chen Vorsorge, soweit die Verfügung deren Leistungs-
pflicht nach Art. 66 Abs. 2 und 70 ATSG berührt. Steht 
die Zuständigkeit nicht fest, erfolgt die Zustellung an die-
jenige Einrichtung, bei welcher die versicherte Person 
zuletzt versichert war oder bei welcher Leistungsansprü-
che angemeldet sind; 

9321 – weiteren Stellen nur auf Begehren und nach Massgabe 
des Kreisschreibens über die Schweigepflicht und die 
Datenbekanntgabe oder der Übereinkunft gemäss An-
hang zum KSVI. 

9322 – bei IV-Renten der zuständigen kantonalen Steuerbe-
hörde; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a66.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a70.html
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9323 Eine Kopie der Verfügung ist den Steuerbehörden selbst 
dann zuzustellen, wenn es sich ausschliesslich um eine 
Nachzahlung handelt. 

9324 Sofern auf der Verfügung keine Unterschrift erforderlich ist, 
sind die Ausgleichskassen für den Versand der Verfügung 
zuständig. In diesen Fällen ist auch die Ausgleichskasse 
für die Übermittlung der Verfügungskopie an die kantona-
len Steuerbehörden zuständig. 

9325 Ist hingegen die Unterschrift auf der Verfügung erforderlich, 
so ist die IV-Stelle für den Versand der Verfügung an die 
kantonalen Steuerbehörden zuständig. Die für die Erstel-
lung der Verfügung zuständige Ausgleichskasse hat des-
halb der IV-Stelle ein zusätzliches Exemplar zu übermit-
teln. 

9326 Den Ausgleichskassen bzw. IV-Stellen steht es frei, ob sie 
den Steuerbehörden die Verfügungskopien laufend oder 
periodisch übermitteln wollen. 

9327 Die Verfügungskopien dürfen in keinem Fall Angaben über 
das Gebrechen (Kreisschreiben über die Gebrechens- und 
Leistungsstatistik) enthalten. 

9.9 Rücksendung der persönlichen Akten 

9401 Spätestens mit der Verfügung sind der leistungsberechtig-
ten Person die von ihr eingereichten persönlichen Belege 
(Familienbüchlein, Scheidungsurteil usw.) zurückzugeben. 

9.10 Festsetzungsfrist 

9402 Die Verfügungen über Renten und Hilflosenentschädigun- 
1/08 gen der AHV und IV sind in der Regel ohne Verzug spä-

testens nach 60 Tagen nach Eingang der Anmeldung bzw. 
des Beschlusses der IV-Stelle oder, falls der Anspruch erst 
später entsteht, bei Anspruchsbeginn zu erlassen. 
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9403 Um Verzögerungen in der Auszahlung von Rentenleistun- 
1/09 gen im Verrechnungsverfahren mit Sozialversicherungs-

trägern oder bevorschussenden Dritten zu vermeiden, 
kann vorerst nur die laufende Leistung verfügt und ausbe-
zahlt werden. Über die Verrechnung mit dem Sozialversi-
cherungsträger oder dem bevorschussenden Dritten ist an-
schliessend eine separate Verfügung zu erstellen (vgl. 
Rz 10077). 

9404 Ist eine IV-Rente unter Anrechnung von ausländischen 
Versicherungszeiten festzusetzen und ist die Meldung über 
diese Versicherungszeiten noch ausstehend, ist in einem 
ersten Schritt die Leistung nur aufgrund der schweizeri-
schen Versicherungszeiten festzusetzen und zu verfügen. 
Nach dem Eintreffen der Meldung über die ausländischen 
Versicherungszeiten ist sodann die IV-Rente aufgrund der 
totalisierten Versicherungszeiten neu festzusetzen und zu 
verfügen. 

9.11 Provisorische Zahlungen (Vorschusszahlungen 
gemäss Art. 19 Abs. 4 ATSG) 

9.11.1 Geltungsbereich 

9501 Lässt sich die AHV-Rente nicht fristgerecht festsetzen, so 
hat die Ausgleichskasse, falls der Anspruch an sich ausser 
Zweifel steht, nach Möglichkeit innert 30 Tagen, spätestens 
aber innert 60 Tagen nach der Einreichung der Anmeldung 
und aller erforderlichen Unterlagen oder nach Anspruchs-
beginn die leistungsberechtigte Person über die Verzöge-
rungsgründe zu benachrichtigen. Gleichzeitig ist sie darauf 
hinzuweisen, dass sie bis zum Erlass der Rentenverfügung 
provisorische Zahlungen verlangen kann. 

9502 Die gleiche Regelung gilt für IV-Renten, wobei die Frist von 
30 bzw. 60 Tagen vom Eingang des Beschlusses der IV-
Stelle an zu laufen beginnt. 

9503 Für Hilflosenentschädigungen können keine provisorischen  
1/04 Zahlungen gewährt werden.  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a19.html
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9.11.2 Höhe der provisorischen Zahlungen 

9.11.2.1 Im allgemeinen  

9504 Steht fest, dass die Beitragsdauer einer leistungsberech-
tigten Person vollständig ist, so haben die provisorischen 
Rentenauszahlungen in der Regel im Betrage der gesetzli-
chen Mindestrente (Vollrente) zu erfolgen. Der Ausgleichs-
kasse steht es indessen frei, den Betrag der provisorischen 
Zahlungen nach den ihr bekannten Erwerbseinkommen zu 
bemessen. Besteht Grund zur Annahme, dass die Bei-
tragsdauer unvollständig ist, so dürfen die provisorischen 
Zahlungen den voraussichtlichen Betrag der ordentlichen 
Teilrente nicht übersteigen. 

9505 Unterliegt die IV-Leistung des Versicherten der Quellen-
steuer, so ist diese auch auf den provisorischen Zahlungen 
zu erheben. Die leistungsberechtigte Person ist darüber in 
geeigneter Weise zu informieren. 

9.11.2.2 Bei Mutationen 

9506 Ist die bisherige Rente neu festzusetzen, so hat die Aus- 
1/08 gleichskasse dafür zu sorgen, dass in den monatlichen 

Rentenzahlungen kein Unterbruch eintritt (z.B. erstmalige 
Einkommensteilung bei Ehegatten, Altersrente beim Tod 
eines Ehegatten; Ablösung einer IV- durch eine AHV-
Rente). Kann die Neuberechnung nicht rechtzeitig erfolgen, 
so ist ohne besonderes Begehren der rentenberechtigten 
Person eine provisorische Rentenzahlung in der Höhe des 
bisherigen bzw. eines im Verhältnis zur neuen Rente abge-
stuften Betrages zu leisten. 

9.11.3 Vorgehen 

9507 Provisorische Zahlungen (Vorschusszahlungen gemäss 
Art. 19 Abs. 4 ATSG) sind der rentenberechtigten Person 
ohne Verfügungscharakter in Briefform mitzuteilen. Dabei 
kann die Mitteilung folgenden Inhalt haben: 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a19.html
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9508 „Sie haben sich am ... für eine ... angemeldet. Diese be-
misst sich einerseits nach der Beitragsdauer und anderer-
seits nach den Erwerbseinkommen und Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften. Da wir leider noch nicht im Besitz 
aller erforderlichen Angaben sind, richten wir Ihnen vorerst 
provisorische Rentenzahlungen aus. Bis zur definitiven Be-
rechnung erhalten Sie im Monat Fr. ..., ausbezahlt. Nach 
erfolgter Rentenfestsetzung stellen wir Ihnen eine Renten-
verfügung zu. Erst gegen diese kann eine Einsprache er-
hoben werden. Sollte die endgültige Rente höher sein als 
die provisorischen Zahlungen, wird Ihnen die Differenz 
nachbezahlt. Im umgekehrten Fall wird sie mit den laufen-
den Renten verrechnet.“ 

9509 Kann eine IV-Rente nicht fristgerecht ausbezahlt werden, 
so meldet dies die Ausgleichskasse der IV-Stelle, welche 
für die Mitteilung an die leistungsberechtigte Person zu-
ständig ist. 
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10. Die Auszahlung, Nachzahlung, Rückerstattung und 
Verrechnung 

10.1 Auszahlungsbestimmungen 

10.1.1 Auszahlungsberechtigte Stelle 

10.1.1.1 Grundsatz 

10001 Die Renten und Hilflosenentschädigungen der AHV und IV 
werden durch die zuständige Ausgleichskasse ausbezahlt. 

10.1.1.2 Ausnahme 

10002 Richtet ein Arbeitgeber die Rente bzw. die Hilflosenent-
schädigung aus (siehe Bst. c Abs. 3 der Übergangsbe-
stimmungen zur 10. AHV-Revision), so hat ihm die Aus-
gleichskasse den Leistungsberechtigten oder einen Dritt-
empfänger, den Rentenbetrag und den Betrag der Hilflo-
senentschädigung mitzuteilen. Eine Kopie der Rentenver-
fügung darf dazu aber nicht verwendet werden. 

10003 Die Ausgleichskasse hat in den Fällen der delegierten 
Rentenauszahlung laufend eine Kontrolle über die Aus-
zahlungen der Arbeitgeber zu führen. 

10.1.2 Auszahlung der Renten und Hilflosen-
entschädigung an die leistungsberechtigte 
Person 

10004 Die Renten und Hilflosenentschädigungen werden grund-
sätzlich an die rentenberechtigten Personen ausbezahlt 
und zwar auf deren Post- oder Bankkonto. Auf Verlangen 
der leistungsberechtigten Person können die Leistungen 
auch bar ausbezahlt werden. 
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10.1.2.1 Ausrichtung der Waisen- oder Kinderrenten 

10005 Die Waisenrente wird dem gesetzlichen Vertreter des Kin-
des (überlebender Elternteil, Vormund) ausbezahlt. Voll-
jährige Waisen in Ausbildung können die Auszahlung der 
Waisenrente an sich selbst verlangen, sofern die Voraus-
setzung der zweckgemässen Verwendung erfüllt wird. 
Sorgt der überlebende Elternteil nicht für die Kinder, so 
gelten die Vorschriften über die Auszahlung bei unzweck-
gemässer Verwendung (Art. 20 ATSG). 

10006 Die Kinderrenten sind grundsätzlich zusammen mit der 
Hauptrente auszuzahlen. Sorgt die leistungsberechtigte 
Person nicht für die Kinder, so gelten die Vorschriften über 
die Auszahlung bei unzweckgemässer Verwendung 
(Art. 20 ATSG). Die Kinderrenten können in einem solchen 
Fall auch direkt an volljährige Kinder, für die sie bestimmt 
sind, ausbezahlt werden, sofern die Voraussetzung der 
zweckgemässen Verwendung erfüllt ist. 

10007 Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr mitein-
ander verheiratet oder leben sie getrennt, so sind die Kin-
derrenten vorbehältlich abweichender zivilrichterlicher An-
ordnungen auf Verlangen dem nicht rentenberechtigten 
Elternteil auszuzahlen, wenn 

10008 – dieser die elterliche Sorge besitzt, und 

10009 – die Kinder nicht beim rentenberechtigten Elternteil 
wohnen. 

10010 Geht aus den Rentenakten hervor, dass die Eltern getrennt 
leben, so hat die Ausgleichskasse den nichtrentenberech-
tigten Elternteil auf die Möglichkeit der direkten Auszahlung 
der Kinderrenten hinzuweisen. 

10011 Wird vom nicht rentenberechtigten Elternteil die direkte 
Auszahlung der Kinderrenten verlangt und besteht ein ge-
meinsames Sorgerecht, so ist das Dossier dem BSV zu 
unterbreiten. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a20.html
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10012 Nachzahlungen von Kinderrenten können grundsätzlich 
unter den gleichen Voraussetzungen an den nicht renten-
berechtigten Elternteil erfolgen und zwar auch für Zeiten 
vor dem 1. Januar 2000. 

10013 Ist der rentenberechtigte Elternteil seiner Unterhaltspflicht 
nachgekommen, so kann er die Nachzahlung der Kinder-
rente im Umfang der tatsächlich erbrachten Leistungen 
beanspruchen. Belege über die erbrachten Leistungen 
können schriftlich einverlangt werden. 

10014 Wurden die Unterhaltsleistungen von Dritten erbracht (z.B.  
1/05 Alimentenbevorschussung), sind diese zur Rückforderung 

berechtigt. Randziffer 10063 ff. findet dabei sinngemäss 
Anwendung. 

10015 Übersteigt die Nachzahlung der Kinderrenten die Leistun-
gen des unterhaltspflichtigen Elternteils oder der bevor-
schussenden Stelle, so kann dem Antrag des nichtrenten-
berechtigten Elternteils in der Höhe des Überschusses 
entsprochen werden.  

1/08 10.1.2.2 Ausrichtung der Zusatzrente in der AHV 

10016 Die Zusatzrente für den Ehegatten zur Altersrente wird  
1/08 grundsätzlich gemeinsam mit der Hauptrente ausbezahlt. 

Kommt der rentenberechtigte Ehegatte seiner Unterhalts-
pflicht gegenüber der Familie nicht nach oder leben die 
Ehegatten getrennt, so kann der nicht rentenberechtigte 
Ehegatte die Auszahlung der Zusatzrente an sich verlan-
gen. Sind die Ehegatten hingegen geschieden, so wird die 
Zusatzrente von Amtes wegen dem nicht rentenberechtig-
ten Ehegatten ausbezahlt. Abweichende zivilrichterliche 
Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 22bis AHVG). 

10017 Geht aus den Rentenakten hervor, dass die Ehegatten ge- 
1/08 trennt leben, so hat die Ausgleichskasse den nichtrenten-

berechtigten Ehegatten auf die Möglichkeit der direkten 
Auszahlung der Zusatzrente der AHV hinzuweisen 
(AHI 2001 S. 232). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a22bis.html
http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2802/2802_1_de.pdf
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10018 Als getrennt lebend gelten Ehegatten, wenn 

10019 – der gemeinsame Haushalt der Ehegatten durch den 
Richter aufgehoben wurde; 

10020 – die Ehe durch richterliche Verfügung (Art. 176 ff. ZGB) 
oder richterliches Urteil (Art. 117 ff. ZGB) vorübergehend 
oder auf unbestimmte Zeit getrennt ist; 

10021 – eine Scheidungs- oder Trennungsklage anhängig ist 
(Art. 111 und 117 ff. ZGB); 

10022 – eine tatsächliche Trennung mindestens 1 Jahr ohne 
Unterbruch gedauert hat; 

10023 – glaubhaft gemacht wird, dass eine tatsächliche Trennung 
längere Zeit dauern wird. 

10.1.3 Auszahlung der Rente und Hilflosen-
entschädigung an Dritte 

10.1.3.1 Auf Antrag der leistungsberechtigten Person 

10024 Bei Vorliegen besonderer Umstände können die Renten 
und Hilflosenentschädigungen an einen von der leistungs-
berechtigten Person bezeichneten Dritten ausbezahlt wer-
den, sofern 

10025 – die Überweisung auf ein persönliches Post- oder Bank-
konto nicht angezeigt ist, 

10026 – nicht bereits die Voraussetzungen für die Auszahlung an 
einen Dritten erfüllt sind, weil die leistungsberechtigte 
Person entweder bevormundet bzw. verbeiständet ist 
oder die Renten nicht zweckgemäss verwendet werden, 
und 

10027 – keine Gefahr einer Umgehung des Abtretungsverbotes 
(Art. 22 ATSG) besteht. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a176.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a117.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a111.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a117.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a22.html
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10028 Als besondere Umstände gelten beispielsweise die behin-
derungsbedingte Unmöglichkeit, die Rente bar entgegen-
zunehmen, oder Hilfsbedürftigkeit bei der Erledigung der 
finanziellen Angelegenheiten. 

10029 Es ist von Vorteil, das Gesuch um Drittauszahlung mit  
1/07 dem Formular 318.182 geltend zu machen, da dieses mit 

dem Unterschriftenblock der leistungsberechtigten Person 
als auch der des Empfängers versehen ist.  

10.1.3.2 Auf Antrag eines Dritten zur zweckgemässen 
Rentenverwendung 

10030 Verwendet die rentenberechtigte Person die ihr ausgerich- 
1/08 teten Leistungen (Rente, Zusatzrente der AHV, Kinderrente 

oder Hilflosenentschädigung) nicht für den eigenen Le-
bensunterhalt oder für den Unterhalt der Personen, für die 
sie zu sorgen hat, und fallen sie deswegen ganz oder teil-
weise der Fürsorge zur Last, so können die Leistungen 
einer geeigneten Drittperson oder Behörde ausgerichtet 
werden (Art. 20 ATSG, Art. 1 ATSV). Dies trifft auch dann 
zu, wenn die rentenberechtigte Person nachweisbar nicht 
in der Lage sein sollte, die ihr ausgerichteten Leistungen 
für den eigenen Lebensunterhalt oder der Personen, für die 
sie zu sorgen hat, zu verwenden. 

10031 Unzulässig ist dagegen in der Regel die direkte Auszah-
lung der Hilflosenentschädigung einer hospitalisierten, 
leistungsberechtigten Person an das Spital (ZAK 1973 
S. 178). 

10032 Die Tatsache allein, dass jemand von einer Fürsorgebe- 
1/08 hörde unterstützt wird, rechtfertigt noch nicht die Auszah-

lung an diese Behörde. Keine Gewähr für zweckgemässe 
Verwendung der Zusatzrenten der AHV und Kinderrenten 
liegt auch vor, wenn die leistungsberechtigte Person diese 
ihr zustehenden Leistungen nicht für den Unterhalt der 
Familie verwendet und diese deshalb in Not geraten. In 
solchen Fällen kann die Zusatzrente der AHV oder die Kin-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
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derrente direkt an den nicht rentenberechtigten Ehegatten 
bzw. den Vertreter der Kinder ausbezahlt werden. 

10033 Die Auszahlung an Dritte zur Sicherstellung zweckgemäs-
ser Rentenverwendung kann grundsätzlich nur für noch 
nicht ausbezahlte Renten und Hilflosenentschädigungen 
verlangt und verfügt werden (ZAK 1978 S. 554). Hat die 
Ausgleichskasse Renten oder Hilflosenentschädigungen 
bereits der leistungsberechtigten Person ausgerichtet, so 
kann die Auszahlung dieser Leistungen an eine Drittperson 
oder Behörde nicht mehr nachträglich verlangt werden. 

10034 Drittauszahlung der Rente oder Hilflosenentschädigung an 
einen Drittempfänger gemäss Art. 20 ATSG darf nur ange-
ordnet werden, wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben 
sind. Ein entsprechender Antrag von Angehörigen oder Be-
hörden muss einlässlich begründet sein. Die Ausgleichs-
kasse hat dabei die angegebenen Verhältnisse sorgfältig 
zu prüfen. Art und Ergebnis der Prüfung muss aus den 
Akten hervorgehen. 

10035 Der Drittempfänger muss die Rente oder Hilflosenentschä-
digung ausschliesslich für den laufenden Unterhalt der 
leistungsberechtigten Person selbst sowie der Personen, 
für die diese zu sorgen hat, verwenden. Die Verrechnung 
der Rente oder Hilflosenentschädigung mit Leistungen, die 
sie vor der Entstehung des Leistungsanspruchs für die 
leistungsberechtigte Person oder dessen Angehörige er-
bracht hat, ist unzulässig. Auf Verlangen der Ausgleichs-
kasse hat er über die nähere Verwendung Bericht zu er-
statten Art. 1 Abs. 2 ATSV).  

10036 Es ist von Vorteil, das Gesuch um Drittauszahlung mit dem  
1/07 Formular 318.182 geltend zu machen, da dieses mit dem 

Unterschriftenblock der leistungsberechtigten Person als 
auch der des Empfängers versehen ist. 

10037 Zur Orientierung über die Möglichkeiten der Drittauszah-
lung und über das dabei zu befolgende Verfahren steht ein 
Merkblatt der AHV-Informationsstelle zur Verfügung. Die-
ses enthält auch Angaben über das Taschengeld. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a20.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
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10.1.4 Auszahlung auf vormundschaftliche Anordnung 

10038 Die Vormundschaftsbehörde kann schon vor einer bevor-
stehenden Bevormundung im Rahmen vorsorglicher Mass-
nahmen besondere Anordnungen über die Auszahlung der 
Rente treffen. Diese sind für die Ausgleichskasse verbind-
lich. 

10.1.4.1 Auszahlung an den Vormund, Beistand oder 
Beirat 

10039 Ist die rentenberechtigte Person bevormundet, so ist die 
Rente oder die Hilflosenentschädigung dem Vormund aus-
zurichten, soweit dieser nicht die Auszahlung an einen von 
ihm bezeichneten Dritten, eine Behörde oder das Mündel 
selbst verlangt (Art. 1 ATSV). Der Vormund ist in solcher 
Anordnung frei. Für Schaden haften er, die vormund-
schaftlichen Behörden oder der Kanton nach Art. 426 ff. 
ZGB. 

10040 Dagegen haben in der Regel der Beistand (Art. 392 ff. 
ZGB) und der Beirat (Art. 395 ZGB) keine Befugnis zur 
Einkommensverwaltung. Beistand und Beirat dürfen somit 
die Renten nur ausbezahlt werden, wenn die Vorausset-
zungen von Art. 1 ATSV erfüllt sind, oder wenn ihr Verfü-
gungsrecht über die Rente durch einen rechtskräftigen Titel 
ausgewiesen oder die Auszahlung der Rente an den Bei-
stand bzw. Beirat von der zuständigen Vormundschaftsbe-
hörde angeordnet wird. 

10041 In Abweichung zur Beistandschaft gemäss Art. 392 ff. ZGB 
muss beim Vorliegen einer Beistandschaft auf eigenes Be-
gehren (Art. 394 ZGB) der Tatbestand von Art. 1 ATSV 
nicht erfüllt sein. Liegt somit ein Beschluss der Vormund-
schaftsbehörde über die Ernennung eines Beistandes auf 
eigenes Begehren vor, so ist die Auszahlung an den von 
der Vormundschaftsbehörde bestimmten Beistand zu 
überweisen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a426.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a426.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a392.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a392.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a395.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a392.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a394.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
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10042 Wird durch die Behörde die Drittauszahlung der Rente  
1/07 oder Hilflosenentschädigung verlangt, so ist es von Vorteil, 

das dazu vorhandene Formular 318.182 zu verwenden, da 
dieses mit dem Unterschriftenblock der leistungsberech-
tigten Person als auch der des Empfängers versehen ist. 

10.1.4.2 Taschengeld 

10043 Erfolgt die Auszahlung der Rente an einen Vormund, Bei-
rat, Beistand oder eine Fürsorgestelle, so soll in der Regel 
der rentenberechtigten Person ein Teil der Rente als 
Taschengeld, d.h. eine bestimmte Quote der Rente zu-
kommen und zu ihrer freien Verfügung stehen. Die Höhe 
des Taschengeldes entspricht einem Viertel des Mindest-
betrages der Altersrente und wird in einem Merkblatt be-
kanntgegeben. Das Taschengeld soll diesen Mindestbetrag 
pro Person nicht unterschreiten, gleichgültig, ob sie allein-
stehend oder verheiratet ist. 

10044 Die Auszahlung des Taschengeldes obliegt dem Drittemp-
fänger der Rente. Dieser kann von einer Ausrichtung des 
Taschengeldes absehen oder dieses kürzen, wenn dessen 
zweckgemässe Verwendung durch den Rentenberechtig-
ten in Frage gestellt wäre. 

10045 Die Erledigung von Beschwerden wegen des Taschengel-
des fällt nicht in die Zuständigkeit der Ausgleichskassen. 

10046 Beschwerden sind zu richten 

10047 – von Rentenberechtigten mit Vormund, Beirat oder Bei-
stand an die zuständige Vormundschaftsbehörde; 

10048 – von Rentenberechtigten, deren Rente einer Fürsorge-
stelle ausbezahlt wird, an die zuständige Fürsorgebe-
hörde der Gemeinde oder an die zuständige kantonale 
Aufsichtsinstanz. 

10049 Die Ausgleichskassen haben für die Weiterleitung an die 
zuständige Stelle besorgt zu sein, wenn solche Beschwer-
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den bei ihnen eingehen, und dem Rentenberechtigten da-
von Kenntnis zu geben. 

10050 Anders verhält es sich, wenn die rentenberechtigte Person 
oder ihr gesetzlicher Vertreter, nachdem eine Verfügung 
über Drittauszahlung bereits rechtskräftig geworden ist, 
geltend machen, die Rente oder Hilflosenentschädigung 
dürfe nicht oder nicht in dieser Höhe einem Dritten ausbe-
zahlt werden. In diesem Fall hat die Ausgleichskasse die 
getroffene Regelung unter Berücksichtigung der zweck-
gemässen Rentenverwendung zu überprüfen und das Er-
gebnis der rentenberechtigten Person verfügungsweise mit 
Rechtsmittelbelehrung mitzuteilen. 

10.1.5 Auszahlung auf richterliche Anordnungen 

10051 Die Anweisungen des Zivilrichters über die Auszahlung der 
Renten und Hilflosenentschädigung sind für die Aus-
gleichskasse verbindlich. Dies kann somit für Fälle zutref-
fen, in denen der Richter die Ausgleichskasse anweist, die 
Rente oder Hilflosenentschädigung 

10052 – des Ehegatten, welcher seine Unterhaltspflicht gegen- 
1/06  über der Familie nicht erfüllt, ganz oder zum Teil dem 

anderen Ehegatten auszuzahlen (Art. 177 ZGB). Diese 
Möglichkeit gilt im Bezug auf die Hauptrente allerdings 
nur im Ehescheidungsverfahren und nicht nach der Ehe-
scheidung, 

10053 – der Eltern, welche die Sorge für ihr Kind vernachlässi-
gen, ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Vertreter 
des Kindes auszurichten (Art. 291 ZGB). 

10.1.6 Ausrichtung der Nachzahlungen an Dritte 

10.1.6.1 An Durchführungsstellen anderer Sozial-
versicherungsträger 

10054 Hinsichtlich der Verrechnung von Nachzahlungen mit 
Rückforderungen von Durchführungsstellen der obligatori-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a177.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a291.html
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schen Unfallversicherung, der Militärversicherung und der 
Krankenversicherung und des Verfahrens wird auf 

10055 – das Kreisschreiben an die AHV/IV-Organe über das  
1/09  Meldesystem und das Verrechnungswesen zwischen 

AHV/IV und obligatorischer Unfallversicherung (UV),  

10056 – das Kreisschreiben an die AHV/IV-Organe über die Ver- 
1/09  rechnung von Nachzahlungen der AHV und IV mit Leis-

tungsrückforderungen der Militärversicherung (MV), und 

10057 – das Kreisschreiben an die AHV/IV-Organe über die Ver- 
1/09  rechnung von Nachzahlungen der IV mit Leistungsrück-

forderungen von zugelassenen Krankenkassen verwie-
sen. Als solche gelten nur Krankenversicherer, die ge-
stützt auf das Bundesgesetz über die Krankenversiche-
rung Leistungen der Krankengrundversicherung erbrin-
gen. Nicht als Sozialversicherungsträger tritt hingegen 
eine Krankenkasse auf, die Leistungen gemäss Bundes-
gesetz über den Versicherungsvertrag gewährt (z.B. 
Leistungspflicht gestützt auf eine vom Arbeitgeber für 
seine Arbeitnehmer/-innen abgeschlossene Kollektivtag-
geldversicherung; vgl. Rz 10064). Deren Verrechnungs-
ansprüche richten sich nach den Bestimmungen über die 
bevorschussenden Dritten (Rz 10063 ff.). 

10058 Besondere Vorsicht ist deshalb bei Verrechnungsanträgen 
geboten, in denen der Versicherungsträger sowohl als So-
zialversicherungsträger als auch als bevorschussender 
Dritter auftreten kann. Für den gleichen Versicherungsträ-
ger können unter Umständen unterschiedliche Verfahrens-
vorschriften zur Geltendmachung der Verrechnungsan-
sprüche zur Anwendung gelangen. Die Ausgleichskasse 
hat daher zu prüfen, welches Verfahren anzuwenden ist. 

10059 Für Verrechnungsanträge von Durchführungsstellen der 
EL, der Familienzulagen in der Landwirtschaft (FL) und der 
Arbeitslosenversicherung (ALV) gelten die Regelungen 
dieser aufgeführten Kreisschreiben sinngemäss. 
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10060 Gesuche um Ausrichtung von Nachzahlungen von den 
Durchführungsstellen anderer Sozialversicherungsträger 
haben Vorrang vor solchen der bevorschussenden Dritten. 

10061 Sofern jedoch noch Forderungen der AHV oder der IV aus-
stehen, können diese in jedem Fall vorrangig verrechnet 
werden, d.h. vor den Verrechnungsansprüchen anderer 
Sozialversicherungsträger. 

10062 Unterliegt die leistungsberechtigte Person der Quellen- 
1/09 steuerpflicht, so ist zudem Rz 23 des Kreisschreibens über 

die Quellensteuer zu beachten. 

10.1.6.2 An bevorschussende Dritte 

10063 Die von einem Arbeitgeber, einer Vorsorgeeinrichtung des  
1/09 Arbeitgebers oder einer öffentlichen oder privaten Fürsor-

gestelle oder einer Haftpflichtversicherung mit Sitz in der 
Schweiz erbrachten Vorschussleistungen können bis zum 
Betrag der für die gleiche Periode nachzuzahlenden Ren-
ten direkt zurückerstattet werden. 

10063. „Die gleiche Periode“ bzw. „zeitliche Kongruenz“ bedeutet,  
1 dass die gesamte Verrechnungszeitspanne als einheitli- 

1/09 ches Ganzes zu behandeln und die Rentennachzahlung 
nicht nach Monaten oder Kalenderjahren aufzuteilen ist. 
Eine Aufteilung des Zeitraumes hat nur – aber jedes Mal – 
dann Platz zu greifen, wenn die Ausrichtung von Leistun-
gen an bevorschussende Dritte unterbrochen wurde 
(AHI 1995 S. 190 ff. bzw. BGE 121 V 17). 

10064 Als bevorschussender Dritter gilt in der Regel auch eine 
zugelassene Krankenkasse, mit welcher der Arbeitgeber 
eine Kollektivtaggeldversicherung abgeschlossen hat. 

10065 Als Vorschussleistungen, die dem bevorschussenden Drit-
ten direkt zurückvergütet werden können, gelten in diesem 
Zusammenhang 

10066 – die in Erwartung der noch ausstehenden Rente gewähr-
ten freiwilligen Leistungen, welche die leistungsberech-
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tigte Person unter Vorbehalt der Rückerstattung entge-
gengenommen hat und sofern sie der direkten Vergü-
tung an den bevorschussenden Dritten unterschriftlich 
zustimmt; 

10067 – vertraglich oder gesetzlich erbrachte Leistungen, soweit 
aus dem Vertrag oder Gesetz ein eindeutiges Rückfor-
derungsrecht infolge Nachzahlung der Rente abgeleitet 
werden kann (eine vertragliche oder gesetzliche Über-
versicherungsklausel allein genügt hingegen nicht). 

10068 Als vertraglich erbrachte Leistungen gelten etwa solche, 
die gestützt auf allgemeine Versicherungsbedingungen für 
eine Kollektivtaggeldversicherung, als Unfallversicherung 
im überobligatorischen Bereich oder Statuten einer Pen-
sionskasse ausgerichtet worden sind. Bei den gestützt auf 
eine gesetzliche Regelung erbrachten Leistungen sind ins-
besondere solche der öffentlichen Sozialhilfe zu erwähnen. 

10069 Die unterschriftliche Zustimmung ist immer dann erforder-
lich, wenn sich aus Vertrag oder Gesetz kein ausdrückli-
cher direkter Rückforderungsanspruch gegenüber der AHV 
oder der IV ergibt. 

10070 Der bevorschussende Dritte, der Anspruch auf die Rück- 
1/07 erstattung seiner Vorschussleistungen erhebt, hat dies der 

zuständigen Ausgleichskasse auf jeden Fall vor Erlass der 
Rentenverfügung schriftlich anzukündigen. Es ist von Vor-
teil, wenn er dazu das Formular 318.183 verwendet 
(AHI 1993 S. 87). 

10071 Dem Gesuch um Auszahlung von Nachzahlungen an be-
vorschussende Dritte kann nur stattgegeben werden, so-
weit die Nachzahlung nicht von einer Durchführungsstelle 
eines anderen Sozialversicherungsträgers beansprucht 
wird. 

10072 Sobald Höhe und Dauer des rückwirkenden Renten- 
1/07 anspruchs feststehen, aber noch vor Erlass der Renten-

verfügung, lädt die Ausgleichskasse den bevorschussen-
den Dritten ein, seine Rückforderungsansprüche innert 
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20 Tagen betragsmässig bekanntzugeben und entweder 
sein Rückforderungsrecht zu belegen oder die unterschrift-
liche Zustimmung des Versicherten beizubringen. Die Ein-
ladung kann unter Verwendung des Formulars 318.183 
erfolgen. 

10073 Einem Gesuch um direkte Überweisung an bevorschus-
sende Dritte darf nur stattgeben werden, wenn die formel-
len und materiellen Voraussetzungen dazu ausnahmslos 
erfüllt sind. Insbesondere ist zu prüfen, ob es sich um Vor-
schussleistungen handelt und diese tatsächlich für die 
gleiche Periode erbracht wurden, während der die Rente 
nachbezahlt werden kann. Die Rente des Verfügungsmo-
nates bildet nicht Gegenstand der Verrechnung. 

10074 Grundsätzlich kann bei Vorschussleistungen eines bevor- 
1/08 schussenden Dritten auch die Nachzahlung der Zusatz-

rente der AHV und der Kinderrenten mit dem Vorschuss 
verrechnet werden. Sind indessen die Voraussetzungen 
zur Getrenntauszahlung der Zusatzrente der AHV und der 
Kinderrenten erfüllt (Rz 10005 ff.), so bilden diese nicht 
Gegenstand der Verrechnung. 

10075 Haben mehrere bevorschussende Dritte ein Gesuch um 
Überweisung der Nachzahlung eingereicht und erfüllen die 
Gesuchsteller alle Voraussetzungen dazu, so ist die Nach-
zahlung unter den bevorschussenden Dritten im Verhältnis 
zu den erbrachten Vorschussleistungen aufzuteilen. 

10076 Die vorgenommene Verrechnung ist dem bevorschussen- 
1/04 den Dritten unter  Zusendung einer Verfügungskopie mit-

zuteilen. Auch eine Abweisung des Gesuchs ist ihm mit 
einer Verfügungskopie bekanntzugeben. 

10077 Um Verzögerungen bei der Auszahlung der Rentenleistun-
gen zu verhindern, kann in einem ersten Schritt nur die 
laufende Rente, die nicht Gegenstand der Verrechnung 
bildet, verfügt werden. In diesem Fall ist aber über die 
Nachzahlung immer eine separate Verfügung zu erlassen. 
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10078 Den bevorschussenden Dritten ist grundsätzlich eine Ver- 
1/04 fügungskopie zuzustellen. Ist der Leistungsempfänger mit 

der Nachzahlung oder der Drittauszahlung nicht einver-
standen, so kann er eine Einsprache gegen die Verfügung 
der Ausgleichskasse oder IV-Stelle erheben. Im Gegensatz 
zum Verrechnungsverfahren mit Durchführungsstellen 
anderer Sozialversicherungsträger ist ein Hinweis, wonach 
die Einsprache gegenüber dem bevorschussenden Dritten 
zu erheben sei, unzulässig. 

10079 Unterliegt der Leistungsberechtigte der Quellensteuer- 
1/09 pflicht, so ist zudem Rz 23 des Kreisschreibens über die 

Quellensteuer zu beachten. 

10.1.7 Zeitpunkt der Auszahlung 

10080 Die Zahlungsaufträge sind so zu erteilen, dass die laufen- 
1/04 den Renten und Hilflosenentschädigungen möglichst re-

gelmässig zur gleichen Zeit, spätestens aber bis zum 
20. Tag des Monats (Art. 72 AHVV; Art. 82 IVV) zur Aus-
zahlung gelangen. 

10.1.8 Gleichzeitige Ausrichtung anderer Sozial-
leistungen 

10081 Die Ausgleichskassen können Ergänzungsleistungen zu 
den AHV- und IV-Renten sowie andere periodische Leis-
tungen, die sie aufgrund einer ihnen vom Kanton oder 
Gründerverband übertragenen weiteren Aufgabe dem Be-
rechtigten auszurichten haben, zusammen mit der Rente 
oder Hilflosenentschädigung der AHV oder IV überweisen 
(Art. 75 AHVV; Art. 82 IVV). 

10082 Um Unklarheiten über den gesamthaft zur Ausrichtung ge-
langenden Betrag zu vermeiden, ist der rentenberechtigten 
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter in geeigneter 
Weise Aufschluss über die Zusammensetzung dieses Be-
trages zu geben. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a72.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a82.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a75.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a82.html
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10083 Die spätere Änderung der Ausrichtung der Rente und Hilf-
losenentschädigung wird mit einer Verfügung in Briefform 
eröffnet. 

10.2 Zahlungsverkehr 

10.2.1 Im allgemeinen 

10101 Die Renten und Hilflosenentschädigungen werden grund-
sätzlich auf ein Post- oder Bankkonto der leistungsberech-
tigten Person ausgerichtet. Auf ausdrückliches Verlangen 
der rentenberechtigten Person können die Leistungen hin-
gegen auch bar ausbezahlt werden. 

10102 Die Renten und Hilflosenentschädigungen dürfen dagegen 
nicht ausbezahlt werden, wenn und solange der Aufent-
haltsort der anspruchsberechtigten Person unbekannt ist.  

1/08 10.2.2 Zahlungsverkehr mit der Post 

10.2.2.1 Benützung des Elektronischen Zahlungs-
auftrags (EZAG) 

10103 Für die Benützung des Elektronischen Zahlungsauftrages 
(EZAG) der Postfinance durch die Durchführungsstellen 
der AHV/IV/EO sind ausschliesslich die Weisungen über 
die Benützung des Elektronischen Zahlungsauftrages 
massgebend. Dies trifft auch für die Benützung der Daten-
fernübertragung (Dfü) zu. 

10.2.2.2 Nachweis der Zahlung 

10104 Die Rentenzahlung wird durch eine kasseneigene EDV-
Liste und den Verrechnungsausweis der Postfinance bzw. 
eine Kopie des Übertragungsprotokolls der Datenfernüber-
tragung (Dfü) nachgewiesen. 
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10.2.3 Zahlungsverkehr mit der Bank 

10105 Überweisungen auf ein Bankkonto können auch über den 
Datenträgeraustausch der Banken (DTA) geleitet werden. 
Dabei gelten für den Zahlungsnachweis die einschlägigen 
Bestimmungen der Weisungen für die Benützung des 
Elektronischen Zahlungsauftrages (EZAG) sinngemäss 
anwendbar. 

10.2.4 Andere automatisierte Verfahren 

10106 Ausgleichskassen, welche für die Rentenzahlungen andere 
automatisierte Verfahren benützen wollen, setzen sich vor-
gängig mit dem BSV in Verbindung. 

10.2.5 Barauszahlung 

10107 Ordentliche und ausserordentliche AHV- und IV-Renten 
sowie Hilflosenentschädigungen der AHV und IV können 
auf Verlangen der rentenberechtigten Person bar ausbe-
zahlt werden. 

10108 Die rentenberechtigte Person hat die Barauszahlung mit 
besonderem Gesuch zu beantragen. 

10109 Für leistungsberechtigte Personen, die in der Schweiz 
wohnen und die für die übliche Postzustellung am Wohnort 
oder dessen Bereich dauernd ein eigenes Postfach unter-
halten, können die Ausgleichskassen die persönliche Aus-
zahlung an die Postfachadresse zulassen. Auszahlungen 
„postlagernd“ sind dagegen nicht zulässig. 

10110 Der Antrag auf Barauszahlung kann durch die leistungs-
berechtigte Person jederzeit schriftlich widerrufen werden.  
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10.3 Nachzahlung von AHV-Renten 

10.3.1 Grundsatz 

10201 Geschuldete, aber nicht geleistete AHV-Renten werden im 
Rahmen einer fünfjährigen Frist nachbezahlt (Art. 46 
Abs. 1 AHVG; Art. 77 AHVV). Meldet sich eine leistungs-
berechtigte Person erst nach der Entstehung des Renten-
anspruchs an oder zeigt sich nachträglich, dass sie eine zu 
geringe Rente bezogen hat, so hat die Ausgleichskasse 
grundsätzlich alle unverjährten Rentenbeträge von sich aus 
nachzuzahlen. 

10202 Ist die leistungsberechtigte Person gestorben, so geht die 
Zahlung an die Erben oder deren Vertreter. Die Aus-
gleichskasse hat sich allenfalls vor Verfügungserlass und 
vor der Ausrichtung des Nachzahlungsbetrages an die für 
Erbschaftsangelegenheiten zuständige Behörde zu wen-
den.  

10203 Eine Fürsorgebehörde kann dagegen nach dem Tode der 
leistungsberechtigten Person nicht mehr aufgrund von 
Art. 67 Abs. 1 AHVV die Nachzahlung nicht geleisteter 
Renten verlangen (ZAK 1958 S. 182). 

10.3.2 Verjährungsfrist 

10204 Der Anspruch auf die Nachzahlung erlischt mit Ablauf von 
fünf Jahren seit Ende des Monats, für welchen die Rente 
geschuldet ist. 

10205 Wird die Rente erst nach mehr als fünf Jahren seit der Ent-
stehung des Rentenanspruchs geltend gemacht, so wird 
sie für die dem Monat der Anmeldung vorangehenden fünf 
Jahre nachbezahlt. 

10206 Wird die Ausgleichskasse von der leistungsberechtigten 
Person darauf aufmerksam gemacht, dass sie eine zu 
niedrige Rente ausrichtet, so erfolgt die Nachzahlung für 
die dem Monat der Meldung vorangehenden fünf Jahre. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a77.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a67.html
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10207 Bei nachträglichen IK-Eintragungen von Kapitalgewinnen 
(ZAK 1990 S. 249) ist die Nachzahlungsfrist vom Zeitpunkt 
an zu berechnen, an welchem die Meldung der Steuerbe-
hörde bei der Ausgleichskasse eingeht. 

10208 Diese Regeln gelten auch für Fälle, in denen die bisherige 
Altersrente eines Ehegatten rückwirkend neu festgesetzt 
werden muss, weil der nun ebenfalls rentenberechtigte 
andere Ehegatte sich verspätet für den Bezug einer Alters- 
oder IV-Rente angemeldet hat. Die aufgrund der Einkom-
mensteilung höher ausfallende neue Altersrente kann aber 
nur im Rahmen der Verjährungsbestimmungen nachbe-
zahlt werden. 

10209 Die Nachzahlungsperiode ist grundsätzlich ab dem Datum 
der Nachzahlungsverfügung zu bestimmen. So kann z.B. 
im März 2003 eine Nachzahlung frühestens ab 1. März 
1998 verfügt werden. 

10.3.3 Nachzahlungsbetrag 

10210 Die nachzuzahlenden Renten sind nach den in den Nach-
zahlungsperioden jeweils massgebenden Bemessungs-
regeln und Rententabellen zu bestimmen. Wird eine Rente 
geltend gemacht, auf die der Anspruch einige Jahre zuvor 
entstanden ist, so wird der Betrag der Rente nach den im 
Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs geltenden Be-
messungsregeln und Rententabellen festgesetzt und auf 
den neuesten Stand gebracht. 

10211 Wird der leistungsberechtigten Person rückwirkend für die 
gleiche Zeit eine höhere Rente als bisher zugesprochen 
oder wird eine provisorische Zahlung nach Erlass der 
Rentenverfügung rückwirkend durch eine höhere Rente 
abgelöst, so ist jeweils nur die Differenz zwischen der 
Summe der bisher erbrachten Leistungen und der neu 
festgesetzten Renten nachzuzahlen. 
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1/08 10.4 Nachzahlung von rückwirkend erhöhten 
IV-Renten 

10301– 
10303 aufgehoben 

1/08 

1/08 10.4.1 Grundsatz 

10304 Wurden zu niedrige Renten zugesprochen oder wurden  
1/08 verfügte oder geltend gemachte Leistungen nicht bezogen, 

so können sie noch innert fünf Jahren nachbezahlt werden. 
Randziffer 10204 ff. gilt sinngemäss. 

1/08 10.4.2 Nachzahlungsbetrag 

10305 Die nachzuzahlenden Renten sind nach den in den Nach-
zahlungsperioden jeweils massgebenden Bemessungs-
regeln und Rententabellen zu bestimmen. Wird eine Rente 
geltend gemacht, auf die der Anspruch einige Jahre zuvor 
entstanden ist, so wird der Betrag der Rente nach den im 
Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs geltenden Be-
messungsregeln und Rententabellen festgesetzt und auf 
den neuesten Stand gebracht. 

10306 Wird der leistungsberechtigten Person rückwirkend für die 
gleiche Zeit eine höhere Rente als bisher zugesprochen 
oder wird eine provisorische Zahlung nach Erlass der Ren-
tenverfügung rückwirkend durch eine höhere Rente abge-
löst, so ist jeweils nur die Differenz zwischen der Summe 
der bisher erbrachten Leistungen und der neu festgesetz-
ten Renten nachzuzahlen. 



227 

1/08 10.5 Nachzahlung von Hilflosenentschädigungen 

1/08 10.5.1 In der AHV  

10401 Meldet sich eine hilflose Person mehr als zwölf Monate  
1/08 nach Entstehung des Anspruches auf die Hilflosenent-

schädigung an, so kann diese nur für die zwölf letzten 
Monate vor der Anmeldung nachbezahlt werden (Art. 46 
Abs. 2 AHVG).  

10402 Weitergehende Nachzahlungen werden erbracht, wenn die  
1/08 leistungsberechtigte Person den anspruchsbegründenden 

Sachverhalt nicht kennen konnte und die Anmeldung innert 
zwölf Monaten seit Kenntnisnahme vornimmt (Art. 46 
Abs. 2 AHVG). Eine Nachzahlung kann aber jedenfalls nur 
vom Monat der Anmeldung an auf fünf Jahre zurück erfol-
gen (Art. 46 Abs. 1 AHVG). 

10403 Wurde die Altersrente aufgeschoben, so kann die Hilflo-
senentschädigung frühestens nach Ablauf der Aufschubs-
dauer ausbezahlt werden; eine Nachzahlung für die Zeit 
während der Aufschubsdauer ist ausgeschlossen. 

1/08 10.5.2 In der IV 

10404 Die IV-Stelle ist sowohl für die Bestimmung des Eintritts 
des Versicherungsfalles als auch für die Festlegung des 
Auszahlungsbeginns zuständig. 

10405 Die Nachzahlungsfrist bei Hilflosenentschädigungen der IV  
1/08 richtet sich nach Artikel 24 Absatz 1 ATSG. Der Anspruch 

erlischt nach 5 Jahren. 

10.6 Verfahren 

10.6.1 Zuständigkeit 

10501 Die Nachzahlung von Renten und Hilflosenentschädigun-
gen sowie von Differenzbeträgen bei zu niedrig festge-
setzten Leistungen obliegt der Ausgleichskasse, die bei der 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a46.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a24.html
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Feststellung des Nachzahlungsbetrages für die Rentenaus-
zahlung zuständig ist.  

10.6.2 Nachzahlungsverfügung 

10502 Jede Nachzahlung ist stets mit einer Verfügung zuzuspre-
chen. Form und Inhalt der Nachzahlungsverfügung richten 
sich nach den allgemeinen Bestimmungen.  

10.6.3 Verzugszins auf Leistungen 
(Art. 26 Abs. 2 ATSG; Art. 6 und 7 ATSV) 

10503 Ein Anspruch auf Verzugszins besteht, sofern eine Leis-
tung nicht innert 24 Monaten nach der Entstehung des 
Anspruchs ausbezahlt werden kann. Bei verspäteter An-
meldung besteht jedoch frühestens 12 Monate nach der 
Anmeldung Anspruch auf Verzugszins. 

10504 Der Verzugszins läuft ab dem ersten Tag des Monats, in 
welchem der Anspruch auf Verzugszins entstanden ist, bis 
zum Ende des Monats, in welchem die Zahlung ausgelöst 
wird. 

10505 Der Verzugszins wird monatlich auf dem bis Ende des Vor-
monats aufgelaufenen Nachzahlungsbetrag berechnet. Der 
Zinssatz beträgt 5 Prozent im Jahr. Zinseszins wird nicht 
geleistet. 

10506 Der Verzugszins ist von Amtes wegen zu leisten, wenn die 
versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich 
nachgekommen ist. Ein Verschulden der Durchführungs-
stellen ist nicht erforderlich. 

10507 Der Verzugszinspflicht unterliegen ausschliesslich Leistun-
gen, deren Auszahlung an die leistungsberechtigte Person 
bzw. deren Erben oder an Dritte erfolgt, soweit es sich um 
Zahlungen zur Gewährleistung der zweckgemässen Ver-
wendung handelt (vgl. Ziff. 10.1.3 und 10.1.4). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a26.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a6.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a7.html
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10508 Kein Verzugszins wird geleistet, wenn die betroffene Per-
son keinen Schaden erlitten hat, weil ihr die ausstehenden 
Mittel von anderer Seite zur Verfügung gestellt worden 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn  
– Dritte (Arbeitgeber, öffentliche oder private Fürsorge, 

Haftpflichtversicherung) Vorschusszahlungen unter Ab-
tretung der Nachzahlungsforderung (Art. 22 Abs. 2 
ATSG, Art. 85bis IVV) leisten, 

– andere Sozialversicherungen (KV,UV, MV, ALV, FLG) 
Vorleistungen im Sinne von Art. 70 ATSG erbringen,  

– Durchführungsstellen der AHV/IV oder der EL Vorleis-
tungen erbringen. 

10509 Wird nur ein Teil der Nachzahlung im Sinne von Rz 10508 
verrechnet, so ist der Verzugszins nur auf dem Nachzah-
lungsbetrag geschuldet, welcher an die leistungsberech-
tigte Person ausgerichtet wird. Der Verzugszins ist auf der 
gesamten Leistung zu berechnen und entsprechend dem 
Anteil der verzugszinspflichtigen Leistung an der gesamten 
Nachzahlung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 ATSV). 

10510 Muss die Nachzahlung oder nur ein Teil der Nachzahlung 
mit ausstehenden Beiträgen verrechnet werden, ist der 
Verzugszins auf dem gesamten, bis Ende des Vormonats 
aufgelaufenen Nachzahlungsbetrag geschuldet. 

10511 Erhält die rentenberechtigte Person nur einen Teil der 
Nachzahlung, weil ein Rententeil Dritten gemäss Ziff. 
10.1.3–10.1.5 auszuzahlen ist oder weil auf Verlangen die 
Zusatzrente oder eine Kinder-/Waisenrente dem anderen, 
nicht rentenberechtigten Ehegatten bzw. Elternteil auszu-
zahlen ist, so ist der Verzugszins gemäss den Anteilen an 
der gesamten Nachzahlung aufzuteilen und auszuzahlen. 

10512 Der Verzugszins ist auf sämtlichen Leistungsnachzahlun-
gen zu entrichten, die ab 1. Januar 2003 verfügungsweise 
zugesprochen werden. Vor dem 1.  Januar 2003 ist kein 
Verzugszins geschuldet. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a22.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a22.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a85bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a85bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a85bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a70.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a7.html
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10513 Der Verzugszins ist bei Invalidenrenten vor dem Abzug der  
1/05 Quellensteuer zu berechnen (vgl. Kreisschreiben über die 

Quellensteuer).  

10514 Der Verzugszins wird nach den allgemeinen Regeln gerun-
det (Art. 53 Abs. 2 AHVV sowie Art. 32 Abs. 1 IVV). 

10.7 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Renten 
und Hilflosenentschädigungen 

10.7.1 Grundsatz 

10.7.1.1 Kreis der Rückerstattungspflichtigen 

10601 Wer, gleichgültig aus welchem Grunde, eine Rente oder 
Hilflosenentschädigung zu Unrecht bezogen hat, ist rück-
erstattungspflichtig. Die Pflicht trifft primär die leistungs-
berechtigte Person, ihren gesetzlichen Vertreter oder ihre 
Erben.  

10602 Wurde die Rente oder die Hilflosenentschädigung gemäss 
Art. 1 Abs. 2 ATSV einer Drittperson oder Behörde ausbe-
zahlt, so ist diese rückerstattungspflichtig. Neben der leis-
tungsberechtigten Person ist auch ein von ihr bezeichneter 
Drittempfänger rückerstattungspflichtig. Schliesslich ist 
jeder Dritte, dem eine Rente oder Hilflosenentschädigung 
ohne Rechtsgrund ausbezahlt wurde, zu deren Rückerstat-
tung verpflichtet. 

10603 Wurden die unrechtmässig gewährten Leistungen für ein 
unmündiges Kind nicht diesem selber ausbezahlt und be-
steht auch keine Rückerstattungspflicht nach Art. 2 Abs. 1 
Bst. b oder c ATSV, sind die Personen rückerstattungs-
pflichtig, welche im Zeitpunkt der Ausrichtung der Leistun-
gen die elterliche Sorge innehatten (Art. 2 Abs. 2 ATSV). 

10604 Dagegen sind Dritte (z.B. eine Bank), welche die Leistun-
gen im Auftrag der leistungsberechtigten Person lediglich 
als Inkasso- oder Zahlstelle entgegennehmen und somit 
keine eigenen Rechte und Pflichten aus dem Leistungs-

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a53.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a32.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a2.html
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verhältnis haben, nicht rückerstattungspflichtig (ZAK 1985 
S. 123). 

10605 Wurde auf zu Unrecht oder zuviel ausgerichteten IV-Ren- 
1/09 ten Quellensteuer erhoben, so ist diese bei der zuständi-

gen Steuerverwaltung zurückzufordern bzw. von der 
nächsten Überweisung in Abzug zu bringen (Rz 25 des 
Kreisschreibens über die Quellensteuer). Die Steuerver-
waltung ist dabei in geeigneter Weise in Kenntnis zu set-
zen. 

10.7.1.2 Rückerstattungspflichtige Erben 

10606 Die Rückerstattungspflicht der verstorbenen rückerstat- 
1/04 tungspflichtigen Person geht mit der Annahme der Erb-

schaft auf deren Erben über, und zwar auch dann, wenn 
die Rückforderung zu Lebzeiten der rückerstattungspflich-
tigen Person nicht geltend gemacht wurde (ZAK 1959 
S. 438). In diesem Falle ist die Rückerstattungsverfügung 
an alle Erben zu richten und auch grundsätzlich diesen 
allen zuzustellen. Kann die Rückerstattungsverfügung nicht 
allen Erben zugestellt werden, genügt es, wenn diese nur 
an eine einzelne Erbin oder an einen einzelnen Erben ge-
richtet wird (AHI 2/2003 S. 174). 

10.7.2 Rückerstattungsbetrag 

10.7.2.1 Im allgemeinen 

10607 Die rückerstattungspflichtige Person hat grundsätzlich alle 
zu Unrecht bezogenen Versicherungsleistungen mit dem 
vollen Betrag zurückzuerstatten. 

10608 Bei IV-Renten ist jedoch zu beachten, dass die aus der 
Wiedererwägung einer früheren Verfügung resultierende 
Herabsetzung oder Aufhebung nur dann rückwirkend er-
folgen darf und damit eine Rückforderung möglich ist, 
wenn der Fehler, der zur Wiedererwägung führt, 

http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/2835/2835_1_de.pdf
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10609 – einen AHV-analogen Sachverhalt (z.B. versicherungs-
mässige Voraussetzungen, Berechnungsgrundlagen) 
betrifft, oder 

10610 – zwar spezifisch IV-rechtliche Faktoren (z.B. Invaliditäts-
bemessung) betrifft, aber eine Meldepflichtverletzung 
vorliegt (ZAK 1980 S. 129). 

10611 Betrifft der Fehler einen IV-spezifischen Sachverhalt und 
liegt keine Meldepflichtverletzung vor, so ist eine rückwir-
kende Aufhebung bzw. Herabsetzung nicht möglich und 
eine Rückforderung nicht zulässig. 

10.7.2.2 Verrechnung mit Nachzahlungen 

10612 Steht der selben leistungsberechtigten Person für den glei-
chen Zeitabschnitt, für welchen sie zu Unrecht Leistungen 
bezogen hat, eine Nachzahlung von Renten bzw. Hilflo-
senentschädigungen in geringerem Betrage zu (z.B. nach-
trägliche Korrektur des Rentenbetrages), so ist nur die 
Differenz zwischen der zu Unrecht ausbezahlten Leistung 
und dem Nachzahlungsbetrag zurückzufordern. 

10613 Dagegen kann eine Rückforderung von zu Unrecht bezo-
genen Leistungen des einen Ehegatten grundsätzlich nicht 
mit der Rentennachzahlung an den anderen Ehegatten 
verrechnet werden. Eine Verrechnung ist jedoch möglich, 
sofern zwischen den beiden Leistungen ein enger versi-
cherungsrechtlicher Zusammenhang besteht (Rz 10908). 

10614 Steht der leistungsberechtigten Person für den gleichen 
Zeitabschnitt, für welchen sie zu Unrecht Leistungen be-
zogen hat, eine Nachzahlung einer anderen Sozialversi-
cherung zu, ist unter den Sozialversicherungsträgern zu-
erst direkt zu verrechnen, soweit es die Regelungen der 
einzelnen Sozialversicherungsträgern erlauben (Art. 2 
Abs. 3 ATSV). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a2.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a2.html
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10.7.3 Verfahren 

10.7.3.1 Kassenzuständigkeit 

10615 Die zu Unrecht ausbezahlten Leistungen sind zurückzufor-
dern 

10616 – beim Wegfall der Leistungsberechtigung: durch die Aus-
gleichskasse, welche die letzte unrechtmässige Zahlung 
vorgenommen hat; 

10617 – bei Fortdauer der Leistungsberechtigung: durch die Aus-
gleichskasse, welcher die Auszahlung der Rente bzw. 
Hilflosenentschädigung obliegt. 

10.7.3.2 Rückforderungsverfügung 

10618 Die Rückforderung ist grundsätzlich mit einer Verfügung 
gegenüber der rückerstattungspflichtigen Person bzw. 
deren gesetzlichen Vertreter geltend zu machen. Ist die 
rückerstattungspflichtige Person verstorben, so ist die 
Rückforderungsverfügung an den Nachlass zu richten und 
den Erben zuzustellen.  
Ist offensichtlich, dass die Voraussetzungen für den Erlass 
gegeben sind, dann ist der Verzicht auf die Rückforderung 
zu verfügen (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Bei einer gutgläubigen, 
rückerstattungspflichtigen Person ist die grosse Härte bei-
spielsweise dann offensichtlich erfüllt, wenn sie schon Be-
zügerin einer jährlichen Ergänzungsleistung ist. 

10619 Eine Verfügung ist auch dann zu erlassen, wenn der zu 
Unrecht ausbezahlte Betrag ganz oder teilweise mit lau-
fenden Renten bzw. laufenden Monatsbetreffnissen einer 
Hilflosenentschädigung verrechnet werden kann. In sol-
chen Fällen kann aber die Rückforderung in der neuen 
Verfügung über die Renten oder Hilflosenentschädigung 
angeführt werden. 

10620 aufgehoben 
1/05 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a3.html
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10621 Die Verfügung muss neben dem Rückforderungsbetrag 
eine gedrängte Begründung enthalten und auf die Rechts-
mittel und – wenn nicht der Erlass von Amtes wegen aus-
gesprochen wird – auf die Erlassmöglichkeit hinweisen. 

10622 In IV-Fällen wird die Rückforderungsverfügung von der  
1/09 Ausgleichskasse erstellt und durch die zuständige IV-Stelle 

erlassen. Das Datum auf der Verfügung wird durch die IV-
Stelle eingesetzt. 

10623 Im Falle der teilweisen Verrechnung der zu Unrecht be-
zogenen Leistungen mit Nachzahlungen erstreckt sich die 
Rückforderung nur auf den Differenzbetrag. 

10624 Wird der Rückforderungsbetrag vollständig mit einer Nach-
zahlung verrechnet, so wird keine separate Rückforde-
rungsverfügung über die zu Unrecht bezogenen Leistun-
gen erlassen. Die vorgenommene Verrechnung wird indes-
sen auf der Verfügung über die neue Rente bzw. Hilflosen-
entschädigung ausdrücklich vermerkt. 

10.7.4 Verjährung der Rückforderung 

10625 Der Rückforderungsanspruch der Ausgleichskasse verjährt 
mit Ablauf eines Jahres, nachdem sie bei Beachtung der 
ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen musste, dass 
die Voraussetzungen der Rückerstattung gegeben sind 
und nachdem ihr der Umfang der Rückforderung bekannt 
geworden ist (ZAK 1985 S. 527), spätestens aber (unter 
Vorbehalt der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist) 
mit Ablauf von fünf Jahren seit der einzelnen Rentenzah-
lung (Art. 25 ATSG).  

10625. Sind am Erlass der ursprünglichen Leistungsverfügung  
1 zwei verschiedene Verwaltungsstellen (IV-Stelle und Aus- 

1/05 gleichskasse) beteiligt und unterläuft der einen ein Irrtum, 
welchen die andere aufgrund der zugestellten Verfügungs-
kopie nicht bemerkt, ist von einem einzigen Fehler auszu-
gehen. Der für die Auslösung der Einjahresfrist vorausge-
setzte zweite Anlass ist erst zu einem späteren Zeitpunkt 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a25.html
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gegeben, wenn Grund für eine erneute Prüfung des Dos-
siers besteht. 

10626 Massgebend ist dabei einerseits das Datum der Rückfor-
derungsverfügung und andrerseits das Datum, an welchem 
die Leistung effektiv erbracht wurde und nicht der Zeit-
punkt, in dem sie nach Gesetz hätte ausgerichtet werden 
sollen (ZAK 1982 S. 492).  

10627 Zu beachten ist indessen, dass eine rechtskräftig festge-
legte Rückerstattungsforderung nach Ablauf von fünf Jah-
ren verwirkt – im Falle der Einreichung eines Erlassgesu-
ches fünf Jahre nach dessen rechtskräftiger Abweisung – 
und zwar auch dann, wenn die Rückerstattungsforderung 
mit einer laufenden Leistung verrechnet wird. 

10628 Abgeschriebene Rückforderungen sind nach Ablauf von 
fünf Jahren seit Rechtskraft der Rückforderungsverfügung 
selbst dann nicht mehr geltend zu machen, wenn ein Ver-
lustschein vorliegt. 

10629 Wurden für den Zeitraum des Rückforderungsanspruchs 
Quellensteuern erhoben, so können diese grundsätzlich 
nur für Monate zurückgefordert werden, für die auch eine 
Rückforderung der IV-Leistung möglich ist. 

10.8 Erlass der Rückerstattung 

10.8.1 Im allgemeinen 

10701 Die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Renten und 
Hilflosenentschädigungen kann ganz oder teilweise erlas-
sen werden, wenn die beiden Voraussetzungen des guten 
Glaubens und der grossen Härte erfüllt sind (ZAK 1990 
S. 348). 

10702 Wurde auf den zu Unrecht ausgerichteten IV-Leistungen 
die Quellensteuer erhoben, so kann diese beim Erlass der 
Rückerstattung nicht von der Steuerverwaltung zurückge-
fordert werden. 
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10703 Erben kann der Erlass nur gewährt werden, wenn alle 
Erben persönlich gutgläubig waren und die Rückerstattung 
für jeden Erben nach seinen persönlichen Verhältnissen 
eine grosse Härte bedeuten würde. 

10704 Ist der gute Glaube gegeben, so kann der Rückforderungs-
betrag insoweit, als eine grosse Härte vorliegt, teilweise 
oder ganz erlassen werden.  

10705 Steht einer rückerstattungspflichtigen Person für den glei-
chen Zeitabschnitt, für welchen sie Leistungen zu Unrecht 
bezogen hat, eine Nachzahlung von Leistungen in geringe-
rem Masse zu, so kann höchstens der Differenzbetrag 
zwischen den zu Unrecht bezogenen Leistungen und der 
Nachzahlung erlassen werden. Dies gilt auch dann, wenn 
für die Nachzahlung und die Rückforderung nicht die glei-
che Ausgleichskasse zuständig ist. 

10706 Erlassene Rückforderungen gehen unter und können spä-
ter nicht mehr geltend gemacht oder mit späteren Leistun-
gen verrechnet werden, auch wenn dies keine grosse 
Härte mehr bedeuten würde. 

10.8.2 Guter Glaube 

10707 Die rückerstattungspflichtige Person bzw. ihr gesetzlicher 
Vertreter muss die Betreffnisse der Renten bzw. Hilflosen-
entschädigung in gutem Glauben entgegengenommen 
haben. 

10708 Ein den guten Glauben ausschliessender Tatbestand liegt 
vor, wenn die unrechtmässige Auszahlung der Rente bzw. 
Hilflosenentschädigung auf arglistiges oder grobfahrlässi-
ges Verhalten der rückerstattungspflichtigen Person zu-
rückzuführen ist. Dies trifft beispielsweise zu, wenn bei der 
Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglis-
tig oder grobfahrlässig Tatsachen verschwiegen oder un-
richtige Angaben gemacht wurden. Ferner, wenn eine 
Meldepflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht 
rechtzeitig erfüllt wurde oder wenn unrechtmässige Renten 



237 

bzw. Hilflosenentschädigungen arglistig oder grobfahrläs-
sig entgegengenommen wurden. 

10709 Grobfahrlässig handelt, wer bei der Anmeldung, bei der 
Abklärung der Verhältnisse, bei der Erfüllung der Melde-
pflicht oder bei der Entgegennahme der unrechtmässigen 
Renten bzw. Hilflosenentschädigungen nicht das ihm nach 
Fähigkeit und Bildungsgrad zuzumutende Mindestmass an 
Sorgfalt angewendet hat. Grobe Fahrlässigkeit liegt bei-
spielsweise vor, wenn nach dem Tode des Ehegatten des-
sen Einzelrente durch den überlebenden Ehegatten weiter 
bezogen wird. 

10710 Hat die IV-Stelle festgestellt, dass die Leistung rückwirkend 
herabzusetzen oder aufzuheben ist (Art. 88bis Abs. 2 Bst. b 
IVV), so ist der gute Glaube von vornherein nicht gegeben, 
wenn die Meldepflichtverletzung, welche die Rückerstat-
tungspflicht bewirkt, auf arglistiges oder grobfahrlässiges 
Fehlverhalten zurückzuführen ist (ZAK 1981 S. 94).  

10710. Wer die ihm obliegende Meldepflicht verletzt (Art. 31  
1 Abs. 1 ATSG, Rz 11001 ff.), wird mit Gefängnis bis zu  

1/08 sechs Monaten oder mit einer Busse bis zu 30 000 Fran-
ken bestraft, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe be-
drohtes Verbrechen oder Vergehen des Strafgesetzbuches 
vorliegt. Beide Strafen können verbunden werden (Art. 87 
drittes Lemma AHVG, Art. 70 IVG). 

10710. Demnach gelten Meldepflichtverletzungen in der AHV und  
2 in der IV als strafbare Handlungen und können grundsätz- 

1/08 lich strafrechtlich verfolgt werden. Betroffen sind allerdings 
nur Fälle, bei denen die unrechtmässige Auszahlung der 
Leistung auf arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten 
der rückerstattungspflichtigen Person zurückzuführen ist 
und zudem die krasse Verletzung der Meldepflicht eine 
frankenmässig beträchtliche Rückforderung betrifft. 

10711 Stellt hingegen die fehlerhafte Handlung oder Unterlassung 
nur eine leichte Verletzung der Melde- oder Auskunfts-
pflicht dar, so kann sich die rückerstattungspflichtige Per-
son auf den guten Glauben berufen (ZAK 1986 S. 636). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a88bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_1/a31.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a87.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a87.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_20/a70.html
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10.8.3 Grosse Härte 

10.8.3.1 Im allgemeinen 

10712 Die Rückforderung muss für die rückerstattungspflichtige 
Person selber bzw. bei Rückforderungen von den Erben 
der leistungsberechtigten Person für jeden einzelnen Erben 
eine grosse Härte darstellen. 

10713 Eine grosse Härte liegt dann vor, wenn die vom ELG an-
erkannten Ausgaben und eine zusätzliche Ausgabe ge-
mäss Art. 5 Abs. 4 ATSV die nach ELG anrechenbaren 
Einnahmen übersteigen (Art. 5 ATSV). 

10714 Behörden können sich nicht auf die grosse Härte berufen 
(Art. 4 Abs. 3 ATSV). 

10.8.3.2 Anerkannte Ausgaben und anrechenbare 
Einkommen 

10715 Für die Bestimmung der anerkannten Ausgaben und anre-
chenbaren Einnahmen (inkl. Vermögen) sind die Bestim-
mungen des ELG anwendbar. Dabei ist zu beachten, dass 
bei der Ermittlung der anrechenbaren Einnahmen von Per-
sonen, welche eine Invalidenrente beziehen, Art. 14a 
Abs. 2 ELV (Mindesteinkommen) keine Anwendung findet. 

10716 In Abweichung zu den Bestimmungen des ELG, sind im 
Sinne einer einheitlichen Bemessungsregel die anerkann-
ten Ausgaben nach Art. 5 Abs. 2 und 3 ATSV zu berück-
sichtigen. Zudem wird eine zusätzliche Ausgabe ange-
rechnet (Art. 5 Abs. 4 ATSV). Eine Übersicht befindet sich 
in Anhang VI. 

10.8.3.3 Massgebender Berechnungszeitpunkt 

10717 Für die Bestimmung der anrechenbaren Einnahmen und 
des Vermögens ist in der Regel auf die im vorangegange-
nen Kalenderjahr erzielten Einnahmen und auf das am 
1. Januar des Jahres, in dem über die Rückforderung 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a4.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_301/a14a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_301/a14a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html
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rechtskräftig entschieden ist, bestehende Vermögen abzu-
stellen. In Abweichung dazu sind jedoch stets die laufen-
den Renten, Pensionen und anderen wiederkehrenden 
Leistungen (Art. 3c Abs. 1 Bst. d ELG) anzurechnen. 
Haben sich hingegen die wirtschaftlichen Verhältnisse bis 
zum Zeitpunkt, in welchem über die Rückforderung rechts-
kräftig entschieden ist, geändert, so ist diesen neuen Ver-
hältnissen Rechnung zu tragen. 

10718 Für die Bestimmung der vom Gesetz anerkannten Ausga-
ben (einschliesslich jener für den allgemeinen Lebensbe-
darf) ist auf die Verhältnisse im Zeitpunkt, in welchem über 
die Rückforderung rechtskräftig entschieden ist, abzustel-
len. 

10.8.4 Erlass auf Gesuch hin 

10719 Der Erlass wird auf schriftliches Gesuch der rückerstat-
tungspflichtigen Person hin gewährt. Es ist zu begründen 
und spätestens 30 Tage nach Eintritt der Rechtskraft der 
Rückforderungsverfügung bei der Ausgleichskasse einzu-
reichen (Art. 4 Abs. 4 ATSV). 

10720 In IV-Fällen ist das Erlassgesuch bei der IV-Stelle einzurei-
chen.  

10721 Der Entscheid über die Gewährung oder Verweigerung des 
Erlasses ist in einer begründeten Verfügung mit Rechtsmit-
elelehrung zu eröffnen. 

10722 Muss der Erlass wegen Fehlens der grossen Härte abge-
wiesen werden, so kann zur Begründung allenfalls eine 
Kopie des Berechnungsblattes verwendet werden. 

10.8.5 Teilerlass 

10723 Bei einem Einnahmenüberschuss (anrechenbare Einnah-
men grösser als anerkannte Ausgaben), welcher kleiner ist 
als die Rückerstattungssumme, ist die Rückforderung in 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_30/a3c.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a4.html
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dem Umfang zu erlassen, als sie den Einnahmenüber-
schuss übersteigt. 

10.9 Abschreibung der Rückforderung 

10.9.1 Im allgemeinen 

10801 Rückforderungen von Renten und Hilflosenentschädigun-
gen, die sich als uneinbringlich erweisen, müssen abge-
schrieben werden. 

10.9.2 Uneinbringlichkeit 

10802 Als uneinbringlich gilt die Rückforderung einer Rente oder 
Hilflosenentschädigung, wenn zwar weiterhin Leistungen 
ausbezahlt werden, aber eine Verrechnung nicht möglich 
ist, weil das betreibungsrechtliche Existenzminimum unter-
schritten wird. Ebenso ist eine Rückforderung als unein-
bringlich anzusehen, wenn keine Leistungen mehr zur 
Ausrichtung gelangen und die zahlungspflichtige Person 
erfolglos betrieben wurde oder eine Betreibung offensicht-
lich aussichtslos ist. 

10803 Als offensichtlich aussichtslos hat eine Betreibung zu gel-
ten, 

10804 – wenn sie mit Sicherheit zu einem Verlustschein führen 
müsste, insbesondere wenn gegen die rückerstattungs-
pflichtige Person Pfändungs- oder Konkursverlustschei-
ne der letzten zwei Jahre vorliegen oder wenn diese 
nicht über das betreibungsrechtliche Existenzminimum 
verfügt; 

10805 – wenn die rückerstattungspflichtige Person in der Schweiz 
überhaupt nicht oder nur unter unverhältnismässigen 
Schwierigkeiten belangt werden kann, sei es, weil sie im 
Ausland wohnt oder weil ihr schweizerischer Wohn- und 
Aufenthaltsort nicht ausfindig gemacht werden kann. 
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10.9.3 Wirkung der Abschreibung 

10806 Mit der Abschreibung geht die Rückerstattungsschuld nicht 
unter. Vielmehr muss sie bei späterer Tilgungsmöglichkeit 
bis zu deren Verjährung wieder geltend gemacht werden 
(Art. 79bis AHVV; Art. 85 Abs. 3 IVV).  

10.9.4 Verfahren 

10807 Über die abgeschriebenen Rückforderungen haben die 
Ausgleichskassen bis zum Eintritt der Verjährung eine 
Kontrolle zu führen, damit die Rückforderungen bei ein-
tretender Tilgungsmöglichkeit wieder geltend gemacht 
werden können. 

10808 Der rückerstattungspflichtigen Person ist von der erfolgten 
Abschreibung der Rückforderung in der Regel keine Mit-
teilung zu machen. Ist indessen ein Erlassgesuch wegen 
Fehlens des guten Glaubens abzuweisen, steht aber and-
rerseits fest, dass zur Zeit die Forderung uneinbringlich 
und auch eine Verrechnung mit laufenden Leistungen nicht 
möglich ist, so ist in der Abweisungsverfügung darauf hin-
zuweisen, dass angesichts der wirtschaftlichen Lage des 
Rückerstattungspflichtigen vorderhand auf die Eintreibung 
der Rückerstattungsforderung verzichtet werde, jedoch 
darauf zurückgekommen werden müsse, wenn sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse später verbessern sollten. 

10.10 Verrechnung von Forderungen der Aus-
gleichskassen mit Renten und Hilflosen-
entschädigungen 

10.10.1 Im allgemeinen 

10.10.1.1 Grundsatz 

10901 Ist eine Person, welche eine Leistung bezieht, Schuldnerin 
einer Ausgleichskasse und tilgt sie ihre Schuld nicht durch 
Zahlung, so sind verrechenbare Forderungen mit fälligen 
Renten bzw. Hilflosenentschädigungen zu verrechnen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a79bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a79bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a79bis.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_201/a85.html
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10902 Über die Verrechnung von Rückforderungen der obliga-
torischen Unfallversicherung, der Militärversicherung und 
der Krankenversicherung mit Renten bzw. Hilflosenent-
schädigungen geben die einschlägigen Kreisschreiben 
Auskunft. 

10.10.1.2 Verrechenbare Forderungen 

10903 Fällige Leistungen sind unter folgenden Bedingungen mit 
Forderungen verrechenbar: 

10904 Die Forderung muss einer Ausgleichskasse zustehen. 
Gleichgültig ist, ob die rentenauszahlende Kasse selbst 
oder eine dritte Kasse forderungsberechtigt ist. Eine For-
derung der Kasse A kann mit den von der Kasse B ausbe-
zahlten Leistungen verrechnet werden.  

10905 Die Forderung muss sich gegen die leistungsberechtigte 
Person persönlich richten oder in einem engen versiche-
rungsmässigen Zusammenhang zur Rente oder Hilflosen-
entschädigung stehen. So können z.B. die von einer ren-
tenberechtigten Person persönlich oder infolge Erbgangs 
geschuldeten Beiträge und Rückerstattungen mit ihrer 
Rente verrechnet werden.  

10906 Desgleichen können vom verstorbenen Ehegatten persön-
lich – nicht aber als Arbeitgeber – geschuldete Beiträge 
einschliesslich Kosten selbst dann mit den Hinterlassenen-
renten zur Verrechnung gebracht werden, wenn die Hinter-
lassenen die Erbschaft ausgeschlagen haben (ZAK 1954 
S. 193). Geht aber beispielsweise der Anspruch des hin-
terlassenen Ehegatten, welcher die Erbschaft ausgeschla-
gen hat, auf eine auf der eigenen Beitragsdauer und den 
geteilten Einkommen berechnete Altersrente über, so ist 
eine Verrechnung der vom verstorbenen Ehegatten ge-
schuldeten Beiträge ausgeschlossen (ZAK 1967 S. 81). 

10907 Die zu Unrecht bezogenen Leistungen des einen Ehegat-
ten können grundsätzlich nicht mit fälligen Leistungen des 
anderen Ehegatten verrechnet werden. Ebenso ist die Ver-
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rechnung einer Rentenrückerstattungsschuld der Witwe 
oder des Witwers mit einer ihr/ihm ausbezahlbaren Wai-
senrente unzulässig (ZAK 1956 S. 210). 

10908 Eine Verrechnung von Leistungen für Ehegatten ist dage-
gen möglich, wenn zwischen den beiden Leistungen ein 
enger versicherungsrechtlicher Zusammenhang besteht. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn 
– der 2. Versicherungsfall eintritt und die Rente des erst-

rentenberechtigten Ehegatten wegen der Plafonierung 
tiefer ausfällt; 

– die beiden Renten der Ehegatten aufgrund einer Ände-
rung in den Berechnungsgrundlagen neu plafoniert wer-
den müssen; 

– infolge rückwirkender Zusprechung einer IV-Rente für 
den einen Ehegatten beim bisher invaliden Ehegatten 
die bereits ausbezahlte Zusatzrente zurückgefordert 
werden muss. 

10909 Die Forderung muss fällig und unverjährt sein. Beitragsfor-
derungen, die bei der Entstehung des Rentenanspruches 
noch nicht erloschen sind, können in jedem Falle noch mit 
der Rente verrechnet werden (Art. 16 Abs. 2 AHVG). 

10910 Die Forderung muss lauten auf: 

10911 – AHV-, IV-, EO-, ALV- oder FL-Beiträge aller Art (lau-
fende, nachzuzahlende und abgeschriebene Beiträge, 
Verwaltungskostenbeiträge, Verzugszinsen); 

10912 – Rückforderungen von Leistungen der AHV, IV und EO, 
soweit sie nicht erlassen worden sind; 

10913 – Rückforderungen von Ergänzungsleistungen gemäss 
ELG; 

10914 – Rückforderung von Renten und Taggeldern der obliga-
torischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der 
Arbeitslosenversicherung und der vom Bund zuge-
lassenen Krankenkassen; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a16.html
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10915 – Beiträge und Leistungsrückzahlungen gemäss dem 
Bundesgesetz über die Familienzulagen in der Landwirt-
schaft; 

10916 – Mahngebühren, Veranlagungskosten, Betreibungs-
kosten, Ordnungsbussen; 

10917 – Schadenersatzansprüche der Ausgleichskassen (Art. 52 
AHVG). 

10.10.1.3 Verrechnung verschiedenartiger 
Forderungen 

10918 Stehen verschiedenartige Forderungen zur Verrechnung, 
so sind vorweg die rentenbildenden Beiträge zu decken. 

10.10.1.4 Umfang der Verrechnung 

10919 Die Verrechnung einer Rente bzw. Hilflosenentschädigung 
ist grundsätzlich nur zulässig, sofern und soweit bei der 
rückerstattungspflichtigen Person das betreibungsrecht-
liche Existenzminimum nicht unterschritten wird (ZAK 1983 
S. 70). 

10920 Zur Bestimmung des betreibungsrechtlichen Existenzmini- 
1/09 mums (Notbedarf) vgl. 4. Anhänge: Ziffer 4. der Wegleitung 

über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nicht-
erwerbstätigen (WSN) in der AHV, IV und EO. 

10921 Der gleiche Grundsatz gilt auch bei Nachzahlungen von 
Leistungen. Für die Prüfung des betreibungsrechtlichen 
Existenzminimums ist in einem solchen Fall diejenige Zeit-
spanne massgebend, für welche die Nachzahlung be-
stimmt ist. 

10922 Die Verrechnung ist hingegen bei der rückwirkenden 
Ablösung einer Rente durch eine andere in der Regel im 
vollen Umfang zulässig. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a52.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a52.html
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10.10.1.5 Dauer der Verrechnung 

10923 Rechtskräftig festgelegte Rückerstattungsforderungen sind 
innerhalb von fünf Jahren zu vollstrecken. Für die Verre-
chenbarkeit nicht erloschener Beitragsforderungen gilt 
Art. 16 Abs. 2 AHVG. 

10.10.2 Verfahren 

10.10.2.1 Verrechnungsverfügung 

10924 Die Verrechnung ist der rentenberechtigten Person durch 
die rentenauszahlende Ausgleichskasse in der Renten-
verfügung oder in einer besonderen Verfügung mit Rechts-
mittelbelehrung anzuzeigen. Bei IV-Renten obliegt diese 
Aufgabe der IV-Stelle, welche für den Erlass der Renten-
verfügung zuständig ist. 

10.10.2.2 Verrechnungsauftrag 

10925 Zahlt die forderungsberechtigte Ausgleichskasse die Rente 
nicht selbst aus, so hat sie der rentenauszahlenden Kasse 
einen schriftlichen Verrechnungsauftrag zu erteilen. Es ob-
liegt der forderungsberechtigten Ausgleichskasse, vorerst 
abzuklären, ob und in welchem Umfang die Verrechnung 
zulässig ist, damit das betreibungsrechtliche Existenzmi-
nimum nicht unterschritten wird. 

10926 Die beauftragte Kasse muss dem Auftrag Folge geben und 
die Verrechnung vornehmen. 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a16.html
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11. Verschiedene organisatorische Massnahmen und 
Rentenrekapitulation 

11.1 Meldepflicht 

11.1.1 Meldepflicht der leistungsberechtigten Person 
bzw. des Drittempfängers 

11001 Rentenberechtigte Personen bzw. Drittempfänger, die eine 
Rente oder Hilflosenentschädigung ausbezahlt erhalten, 
haben der Ausgleichskasse bzw. der IV-Stelle jede we-
sentliche Änderung der Verhältnisse gemäss den Hinwei-
sen auf der Rückseite der Verfügung zu melden. 

11.1.2 Meldepflicht des Arbeitgebers bei delegierter 
Auszahlung 

11002 Erhält ein die Rente bzw. Hilflosenentschädigung auszah-
lender Arbeitgeber durch Meldung der leistungsberechtig-
ten Person oder von anderer Seite davon Kenntnis, dass 
ein Anspruch durch Tod, Eheschliessung etc. erloschen ist, 
dass bei Bezügern von Invalidenrenten oder Hilflosen-
entschädigungen Tatsachen eingetreten sind, die eine 
Änderung des Invaliditäts- oder Hilflosigkeitsgrades nach 
sich ziehen können, wie z.B. Arbeitsaufnahme und -auf-
gabe des Invaliden, oder dass eine Rentenzahlung aus 
anderen Gründen (z.B. Ausreise ins Ausland) nicht voll-
zogen werden konnte, so hat er dies der Ausgleichskasse 
unverzüglich zu melden. 

1/06 11.2 Informationsfluss zwischen Ausgleichskasse und 
IV- oder EL-Stelle 

11003 Erhält die Ausgleichskasse Kenntnis über Sachverhalte  
1/07 einer leistungsberechtigten Person, die auf eine erhebliche 

Änderung des Invaliditätsgrades (Verbesserung oder Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes, Aufnahme oder 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit, erhebliche Erhöhung oder 
Verminderung des Erwerbseinkommens, Steigerung der 
Arbeitsfähigkeit usw.) oder auf eine erhebliche Änderung 
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der Hilflosigkeit (Verbesserung oder Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes, Angewöhnung an das Gebrechen 
usw.) hindeuten, so hat sie dies der zuständigen IV-Stelle 
ohne Verzug mitzuteilen. 

11004 Fällt eine Invalidenrente oder eine Hilflosenentschädigung  
1/07 der AHV oder IV wegen des Todes der leistungsberech-

tigten Person weg, so ist der Tod der invaliden oder hilflo-
sen leistungsberechtigten Person unter Angabe des To-
desdatums der zuständigen IV-Stelle bekanntzugeben. 
War eine IV-Leistung der Quellensteuerpflicht unterworfen, 
so teilt die zuständige Ausgleichskasse der zuständigen 
Steuerverwaltung das Erlöschen des Leistungsanspruchs 
mit. 

11005 Adress- und Namensänderungen der leistungsberechtigten  
1/07 Person, Änderungen ihrer Versichertennummer sowie der 

Wechsel der Ausgleichskasse sind laufend der zuständi-
gen IV-Stelle bekanntzugeben. Gleiches gilt bei Adress-
änderungen des gesetzlichen Vertreters der leistungsbe-
rechtigten Person sowie bei einem Wechsel des gesetz-
lichen Vertreters oder der den Leistungsberechtigten be-
treuenden Behörde. Bei quellensteuerpflichtigen Leistun-
gen ist ausserdem die zuständige Steuerbehörde über die 
Änderungen in Kenntnis zu setzen. 

11005. Wurde einer Ausgleichskasse von einer EL-Stelle schrift- 
1 lich gemeldet, dass für eine leistungsberechtigte Person  

1/06 eine Ergänzungsleistung ausgerichtet wird, so hat diese 
die Änderung des Rentenbetrages oder der Hilflosenent-
schädigung der zuständigen EL-Stelle ohne Verzug und 
vor dem Erlass der Verfügung schriftlich mitzuteilen. Ände-
rungen anlässlich allgemeiner Rentenanpassungen sind 
hingegen nicht zu melden. 
Auch eine erstmalige Zusprache einer Hilflosenentschädi-
gung ist der zuständigen EL-Stelle vor dem Erlass der 
Verfügung schriftlich mitzuteilen. 
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11.3 Lebenskontrolle 

11.3.1 Im allgemeinen 

11006 Die Ausgleichskassen haben eine ausreichende Kontrolle 
darüber zu führen, ob die Leistungsbezüger und ihre An-
gehörigen leben, und zwar für jede leistungsberechtigte 
Person, für die eine Einzelrente, Zusatz- oder Kinderrente 
beansprucht wird. 

11007 Die Lebenskontrollen erfolgen aufgrund von Angaben, die 
Leistungsberechtigte, Drittempfänger sowie Arbeitgeber 
gemäss ihrer Meldepflicht erstatten, ferner aufgrund von 
rasch erhältlichen laufenden Meldungen amtlicher Stellen 
(Einwohnerkontrollen, Zweigstellen). 

11008 Als zusätzliches, die kasseneigenen Massnahmen ergän-
zendes Kontrollmittel verfügen die Ausgleichskassen über 
die ihnen durch die ZAS zugestellten Todesfallmeldungen. 

11009 Als gezielte und allenfalls noch notwendige Kontrollmass-
nahme im Einzelfall sowie bei den Auslandszahlungen sind 
Lebensbescheinigungen einzuholen. 

11.3.2 Lebensbescheinigung 

11.3.2.1 Bei Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland 

11010 Bei Auslandszahlungen ist von der leistungsberechtigten 
Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter mindestens ein-
mal jährlich eine von der zuständigen Wohnsitzbehörde 
oder einer dortigen Urkundsperson zu bestätigende Be-
scheinigung einzuholen. Aus der Lebensbescheinigung 
muss hervorgehen, dass die namentlich aufgeführten Per-
sonen, die Anspruch auf eine Leistung haben oder geben, 
noch leben. 

11011 Das gleiche gilt sinngemäss, wenn nur einzelne Familien-
angehörige im Ausland wohnen oder sich dort aufhalten, 
die Renten aber in der Schweiz ausbezahlt werden. 
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11012 Bei niedrigen Teilrenten, die nur einmal jährlich ausgerich-
tet werden, ist die Lebensbescheinigung vor der Auszah-
lung einzuholen (Art. 44 AHVG). 

11.3.2.2 Verfahrensbestimmungen 

11013 Für Lebensbescheinigungen in anderen als einer der Lan-
dessprachen wende man sich an die Schweizerische Aus-
gleichskasse, welche allenfalls Textmuster zur Verfügung 
stellen kann. 

11014 Erhält die Ausgleichskasse die Lebensbescheinigung nicht 
innert der festgesetzten Frist zurück, so ist die Auszahlung 
der Leistung einzustellen. 

11.3.2.3 Sonderfall 

11015 Eine Lebensbescheinigung ist auch einzuholen, wenn sich 
zusätzlich zu den laufenden Kontrollen eine nähere Abklä-
rung aufdrängt (z.B. bei vermutlichem Todesfall im Aus-
land). 

11.4 Todesfallmeldungen 

11.4.1 Meldungen der Zivilstandsämter an die ZAS 

11101 Die Zivilstandsämter melden der ZAS laufend sämtliche 
beurkundeten Todesfälle mittels einer Kopie des amtlichen 
Todesscheines. Die ZAS verarbeitet diese Todesscheine 
zu Todesfallmeldungen an die Ausgleichskassen. 

11102 Die Meldungen umfassen alle in der Schweiz eingetrete-
nen Todesfälle von Schweizern, Ausländern und Staaten-
losen, d.h. auch solche von Personen, die sich nur vor-
übergehend in der Schweiz aufhielten. 

11103 Die im Ausland eingetretenen Todesfälle von Schweizer-
bürgern sind in der Meldung nur soweit berücksichtigt, als 
die Zivilstandsämter davon Kenntnis erhalten. Beim Tod 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a44.html
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von Auslandschweizern, die als solche bei der zuständigen 
schweizerischen Auslandsvertretung immatrikuliert waren, 
ist die Meldung in der Regel gewährleistet. 

11104 Keine Meldung erfolgt beim Tod eines Ausländers oder 
Staatenlosen im Ausland, und zwar auch dann nicht, wenn 
dieser seinen zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz 
hatte. 

11.4.2 Meldungen der ZAS an die Ausgleichskassen 

11.4.2.1 Inhalt der Meldungen 

11105 Die ZAS übermittelt die ihr gemeldeten Todesfälle an die 
Ausgleichskassen weiter, soweit sie aufgrund der Auf-
zeichnungen in ihrem Rentenregister feststellen kann, dass 
eine Person mit der gleichen Stammnummer eine Leistung 
bezieht. 

11106 Ist unter der betreffenden Stammnummer mehr als eine 
leistungsberechtigte Person registriert, so kann eine Aus-
scheidung der nicht betroffenen Leistungen durch die ZAS 
nur erfolgen, wenn die Personalien gemäss Todesschein 
mit denjenigen einer in ihrem Rentenregister aufgezeich-
neten leistungsberechtigten Person genau übereinstim-
men. 

11107 Die Todesfallmeldungen können sich zufolge zeitlicher 
Überschneidungen auch auf Fälle erstrecken, die von der 
Ausgleichskasse bereits in Abgang genommen wurden. 
Trifft dies zu, so trägt die Todesfallmeldung der ZAS an die 
Ausgleichskasse einen entsprechenden Vermerk. 

11108 Die den Ausgleichskassen durch die ZAS übermittelten 
Todesmeldungen enthalten: 
– Stammnummer (gebildet aufgrund der Personalien ge-

mäss Todesschein), 
– Namensangaben, 
– Geburtsdatum, 
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– Heimatort (bis zu 12 Stellen; bei Doppel- und Mehrfach-
bürgern wird nur der im amtlichen Todesschein an erster 
Stelle aufgeführte Heimatort angegeben) oder – bei Aus-
ländern und Staatenlosen – Schlüsselzahl des Heimat-
staates gemäss Broschüre „Die Schlüsselzahlen der 
Staaten“ (318.106.11), 

– Wohnort (bis zu 15 Stellen), 
– Todesmonat und -jahr. 
– zuständige Ausgleichskasse, 
– Versichertennummer der leistungsberechtigten Person 
– 1. ergänzende Versichertennummer, 
– Namensangaben gemäss Rentenregister der ZAS, 
– Schlüsselzahl der Leistungsart, 
– Hinweis, falls die Leistung von der Ausgleichskasse 

bereits als Abgang gemeldet worden ist. 

11.4.2.2 Verfahren 

11109 Die ZAS meldet die eingehenden Todesfallmeldungen im 
EDV-Verfahren. Das Verfahren bezüglich die Übermittlung 
der Todesfallmeldungen durch die ZAS an die Ausgleichs-
kassen richtet sich nach den „Technischen Weisungen“. 

11110 Die ZAS erstellt zudem monatlich zuhanden der Aus-
gleichskassen eine Zusammenstellung der Todesfallmel-
dungen auf Papier.  

11.4.3 Verarbeitung der Meldungen durch die 
Ausgleichskassen 

11111 Die Ausgleichskasse prüft, ob die als verstorben gemeldete 
Person identisch ist mit einer Person, die von ihr eine 
Rente bezieht. 

11112 Bei der Überprüfung der Identität ist von den Ausgleichs-
kassen folgendes zu beachten: 

11113 – Wegen der beschränkten Ausscheidungsmöglichkeit 
durch die ZAS werden den Ausgleichskassen allenfalls 
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auch leistungsberechtigte Personen gemeldet, die mit 
der verstorbenen Person nicht identisch sind. 

11114 – Abweichungen in der Schreibweise der Namen, insbe-
sondere der Vornamen, beim ledigen Namen, beim vor-
angestellten bisherigen Namen des Ehegatten oder beim 
Heimatort lassen nicht ohne weiteres den Schluss zu, 
dass es sich nicht um dieselbe Person handelt. 

11115 – Bei Bezügern von Hilflosenentschädigungen, die gleich-
zeitig eine Rente beziehen, ist die Meldung beider Leis-
tungen nicht in allen Fällen gewährleistet. Nötigenfalls ist 
die Verbindung zwischen Hilflosenentschädigung und 
Rente oder umgekehrt herzustellen. 

11116 – Bei Unklarheiten hat die Ausgleichskasse weitere Ab-
klärungen zu treffen. 

11.5 Kontrollen der Ausgleichskassen 

11.5.1 Im allgemeinen 

11117 Die Ausgleichskassen sind verpflichtet, den eingehenden 
Meldungen, soweit sie die in ihren Aufgabenkreis fallenden 
Geschäfte betreffen, ohne Verzug Rechnung zu tragen und 
ihrerseits den Einzelfall zu überwachen. 

11.5.2 Adresskontrolle 

11118 Mindestens alle zwei Jahre haben die Ausgleichskassen 
eine Kontrolle ihrer Adressbestände durchzuführen. 

11.5.3 Bei Renten für Pflegekinder 

11119 Bei Waisen- und Kinderrenten für Pflegekinder hat sich die 
Ausgleichskasse in der Regel jährlich zu vergewissern, ob 
die Pflegekinderbewilligung noch besteht, ob das Pflege-
verhältnis vom überlebenden Pflegeelternteil fortgeführt 
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wird und ob das Pflegekind nicht ganz oder teilweise von 
den leiblichen Eltern unterhalten wird. 

1/09 11.5.4 Bei der AHV-Zusatzrente für den geschiedenen 
Ehegatten 

11120 Bei der AHV-Zusatzrente für den geschiedenen Ehegatten  
1/09 hat sich die Ausgleichskasse in der Regel jährlich zu ver-

gewissern, ob die Voraussetzungen für diese Leistung 
noch bestehen. 

11121 aufgehoben 
1/04 

11.5.5 Vermeidung von Doppelauszahlungen 

11122 Die Ausgleichskassen treffen die notwendigen Vorkehren, 
damit Doppelauszahlungen innerhalb ihres Rentnerbestan-
des vermieden werden. 

11123 Stellt die ZAS aufgrund des zentralen Rentenregisters fest, 
dass möglicherweise für dieselbe Person zwei Renten bzw. 
Hilflosenentschädigungen ausgerichtet werden, so setzt sie 
die beteiligten Ausgleichskassen davon in Kenntnis. 

11.6 Rentenrekapitulation 

11.6.1 Im allgemeinen 

11201 Jede weggefallene oder ersetzte Leistung ist als Abgang 
und jede neu zugesprochene Leistung als Zuwachs in die 
Rentenrekapitulation aufzunehmen. Änderungen und Kor-
rekturen, die keine neue Verfügung erfordern, bleiben bei 
der Erstellung der Rentenrekapitulation unberücksichtigt. 

11202 Die Rentenrekapitulation gibt Auskunft über 
– den Bestand an laufenden Renten und Hilflosenentschä-

digungen zu Beginn und am Ende des Berichtsmonats; 
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– die Mutationen im Bestand an laufenden Renten und 
Hilflosenentschädigungen; 

– die im Berichtsmonat erbrachten einmaligen Leistungen; 
– die im Berichtsmonat auf das entsprechende Konto der 

Betriebsrechnung zurückgebuchten, endgültig nicht 
zustellbaren Leistungen; 

– die gesamte Leistungsverpflichtung im Berichtsmonat. 

11203 Sie ermöglicht damit die Übereinstimmungskontrolle einer-
seits mit den der ZAS gemeldeten Bestandesmutationen 
und andrerseits mit den in den entsprechenden Konten der 
Betriebsrechnung ausgewiesenen tatsächlichen Leistun-
gen. 

11.6.2 Form und Inhalt 

11204 Form und Inhalt der Rentenrekapitulation richten sich nach 
den „Technischen Weisungen“. 

11205 In den einzelnen Rubriken der Rentenrekapitulation wer-
den – getrennt nach Leistungskategorien (ordentliche AHV-
Renten, ausserordentliche AHV-Renten, Hilflosen-
entschädigungen der AHV, ordentliche IV-Renten, ausser-
ordentliche IV-Renten, Hilflosenentschädigungen der IV) – 
nur die Totalwerte des Berichtsmonats angegeben. 

11.6.3 Erstellung der Rentenrekapitulation 

11.6.3.1 Verpflichtung am Ende des Vormonats 

11206 In Position 1 sind die Werte gemäss Position 6 der Ren-
tenrekapitulation des Vormonats zu übernehmen. 

11.6.3.2 Zuwachs 

11207 Unter Position 2 sind die Totale der Monatsbeträge aller 
laufenden Leistungen aufzuführen, die im Berichtsmonat 
erstmals ausgerichtet wurden. 
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11208 Unter laufenden Leistungen sind Renten und Hilflosenent-
schädigungen zu verstehen, auf die der Anspruch im Be-
richtsmonat noch bestand. Leistungen, auf die der An-
spruch im Berichtsmonat bereits wieder erloschen ist, sind 
ausschliesslich als Nachzahlung zu erfassen. 

11209 Eine Leistung gilt in diesem Zusammenhang als ausgerich-
tet, wenn sie auf das Post- oder Bankkonto der leistungs-
berechtigten Person angewiesen oder bar ausbezahlt 
wurde. Für im gleichen Monat zurückerhaltene Zahlungen 
gilt dies allerdings nicht, wenn die Leistung noch im glei-
chen Monat dem entsprechenden Leistungskonto wieder 
gutgeschrieben wurde, weil der Anspruch bereits in einem 
früheren Monat erloschen ist oder überhaupt nicht bestand. 
Ebenso gilt die Leistung als ausgerichtet, wenn diese der 
berechtigten Person gutgeschrieben wurde (z.B. bei Ver-
rechnung mit einer Rückforderung, Beitragsschuld etc., 
oder auf Konto 2115 bei vorübergehender Unzustellbar-
keit). 

11210 Position 3 bleibt in der Regel leer. Bei allgemeinen Renten-
anpassungen dient sie der betragsmässigen Nachführung 
der Verpflichtungen. Die dafür erforderlichen Weisungen 
werden von Fall zu Fall in besonderen Kreisschreiben 
erteilt. 

11.6.3.3 Abgang 

11211 Unter Position 5 sind die Totale der Monatsbeträge aller 
Renten und Hilflosenentschädigungen aufzuführen, die im 
Berichtsmonat erstmals nicht mehr ausgerichtet wurden. 

11.6.3.4 Nachzahlungen 

11212 Unter Position 7 sind die Totalbeträge der Nachzahlungen 
aufzuführen. Als Nachzahlung gelten grundsätzlich die im 
Berichtsmonat für frühere Monate ausgerichteten Leistun-
gen. 
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11213 Die im Berichtsmonat erbrachten provisorischen Zahlungen 
bleiben hingegen bei der Erstellung der Rentenrekapitula-
tion unberücksichtigt. Indessen ist beim Verfügungserlass 
der volle Nachzahlungsbetrag (ohne Abzug der in den 
Vormonaten erbrachten provisorischen Zahlungen) in die 
Rentenrekapitulation aufzunehmen. 

11214 In Fällen, in denen eine Leistung rückwirkend durch eine 
andere Leistung abgelöst wird und in denen gegenüber der 
leistungsberechtigten Person die Nachzahlung der Leis-
tung neuer Art und die bereits erbrachten Leistungen alter 
Art miteinander verrechnet werden, ist der in die Renten-
rekapitulation aufzunehmende Nachzahlungsbetrag ver-
schieden zu ermitteln je nachdem, ob die Brutto- oder die 
Nettomethode angewendet wird. 

11215 – Bruttomethode: Die Betreffnisse der Leistung neuer Art 
für die dem Berichtsmonat vorangehenden Monate wer-
den vollumfänglich als Nachzahlung in die Rentenrekapi-
tulation aufgenommen. Dies setzt andrerseits voraus, 
dass der Totalbetrag der zu verrechnenden Leistungen 
alter Art (einschliesslich derjenigen für den Berichts-
monat) als Rückerstattungsforderung verbucht wird. 

11216 – Nettomethode: Die Betreffnisse der Leistungen neuer Art 
für die dem Berichtsmonat vorangehenden Monate wer-
den dem Totalbetrag der zu verrechnenden Leistungen 
alter Art (einschliesslich derjenigen für den Berichtsmo-
nat) gegenübergestellt. 

11217 Ergibt sich dabei eine Differenz zugunsten der leistungs-
berechtigten Person, so wird dieser Differenzbetrag als 
Nachzahlung in die Rentenrekapitulation übernommen. 

11218 Ergibt sich hingegen eine Differenz zugunsten der Aus-
gleichskasse, so ist kein Nachzahlungsbetrag in die Ren-
tenrekapitulation aufzunehmen, dafür aber der Differenz-
betrag als Rückerstattungsforderung zu verbuchen. 
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11219 Ist keine Differenz zu verzeichnen, so ist weder in die 
Rentenrekapitulation eine Nachzahlung aufzunehmen noch 
eine Rückerstattungsforderung zu verbuchen. 

11220 Bei der Ablösung von AHV-Leistungen durch IV-Leistungen 
und umgekehrt ist zwingend die Bruttomethode anzuwen-
den. Bei Ablösungen innerhalb des gleichen Versiche-
rungszweiges (AHV-AHV oder IV-IV) kann wahlweise nach 
der Brutto- oder nach der Nettomethode vorgegangen wer-
den. 

11.6.3.5 Rückbuchung nicht zustellbarer Aus-
zahlungen 

11221 Unter Position 10 ist das Total der im Berichtsmonat vom  
1/09 Konto 200.2115 „Nicht zustellbare Auszahlungen“ auf das 

entsprechende Konto der Betriebsrechnung zurückgebuch-
ten, endgültig nicht zustellbaren Renten und Hilflosen-
entschädigungen auszuweisen. 

11222 Rückbuchungen von Leistungen, die den Berichtsmonat 
betreffen, sind indessen nicht in das Total einzubeziehen. 
Die Rückbuchung bedingt, dass die entsprechenden Leis-
tungen im gleichen Monat als Abgang erfasst werden. 

11.6.3.6 Zeitpunkt der Meldung an die ZAS 

11223 Die Rentenrekapitulation ist der ZAS im EDV-Verfahren bis 
zum 20. Tag des dem Berichtsmonat folgenden Monat ge-
mäss den „Technischen Weisungen“ zu übermitteln. 

11.6.4 Übereinstimmungskontrollen 

11224 Der ausgewiesene Zuwachs und Abgang muss mit den 
Totalen des der ZAS für den gleichen Monat gemeldeten 
Zuwachses und Abganges übereinstimmen. Bei Abwei-
chungen hat die AK die Begründung bzw. die Art der Be-
hebung in ihren Unterlagen festzuhalten. 
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11225 Das ausgewiesene Total der Leistungen muss mit den 
tatsächlich erbrachten Leistungen gemäss Monatsausweis 
für den gleichen Monat übereinstimmen. Abweichungen 
sind der ZAS in einem separaten Schreiben zu begründen. 

11.7 Rentenregister und Vormerknahmen bei 
Mutationen 

11.7.1 Rentenregister 

11301 Die Ausgleichskasse hat über sämtliche Renten und Hilf-
losenentschädigungen, die sie selbst oder ein angeschlos-
sener Arbeitgeber auszahlt, ein Register zu führen (Art. 70 
AHVV). Dieses soll über den Namen der leistungsberech-
tigten Person bzw. des Drittempfängers, die Auszahl-
adresse, Beginn und Ende der Leistung, die Rentenart und 
den Monatsbetrag der Rente bzw. Hilflosenentschädigung 
Aufschluss geben.  

11302 Das Rentenregister ist so zu gestalten, das eine Auslistung 
der Renten nach bestimmten Kriterien (z.B. Verfügungs-
monat, Monat des Anspruchsbeginns, Leistungsart, Son-
derfall-Codes, etc.) möglich sein wird. Änderungen sind 
laufend nachzutragen. Die Ausgleichskassen können wei-
tere Angaben über die Renten wie z.B. die Rentenskala 
und das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen 
im Register vermerken. 

11.7.2 Vormerknahmen bei Mutationen 

11303 Die Ausgleichskasse hat sämtliche voraussehbaren Muta-
tionen (z.B. Erreichen des Rentenalters bei IV-Renten, Be-
endigung der Ausbildung bei Waisen- und Kinderrenten für 
18–25jährige Kinder, von der IV-Stelle vorgesehene Be-
fristung von Leistungen bzw. von befristeten Rentenkür-
zungen wegen selbstverschuldeter Invalidität) laufend vor-
zumerken.  

11304 Stellt die Ausgleichskasse fest, dass möglicherweise der 
Anspruch auf die bisher ausbezahlte Leistung erlischt, so 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a70.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a70.html
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hat sie die leistungsberechtigte Person bzw. ihren gesetz-
lichen Vertreter rechtzeitig auf den bevorstehenden Wegfall 
der Leistung und auf die Voraussetzungen für den verlän-
gerten Leistungsbezug aufmerksam zu machen. 

11.8 Meldungen an die ZAS 

11.8.1 Im allgemeinen 

11305 Die Meldungen sind der ZAS monatlich zu erstatten. Mass-
gebend ist der Berichtsmonat gemäss Rentenrekapitula-
tion. Somit müssen die in der Rentenrekapitulation ausge-
wiesenen Totale des Zuwachses und des Abgangs mit den 
Totalen der entsprechenden Meldungen für den gleichen 
Berichtsmonat übereinstimmen. Der ZAS sind dabei fol-
gende Daten zu melden: 

11306 – Die Leistungen, die in der Rentenrekapitulation als 
Zuwachs und als Abgang zu berücksichtigen sind; 

11307 – Die ausschliesslichen Nachzahlungen, d.h. Leistungen, 
die in der Rentenrekapitulation nur als Nachzahlung 
erfasst wurden; 

11308 – Nachträgliche Änderungen, die laufende Leistungen 
betreffen. 

11309 Jede Leistung ist einzeln zu melden. Dies gilt auch dann, 
wenn bei Rentnerfamilien die Leistungen mit gemeinsamer 
Verfügung zugesprochen werden. 

11310 Die Mutationsmeldungen sind der ZAS jeweils bis zum 
10. Tag des dem Berichtsmonat folgenden Monats zu 
übermitteln. 

11.8.2 Meldungen über Zuwachs und Abgang 

11311 Die im Einzelfall erforderlichen Angaben für die Zuwachs-
meldung (Code Anwendungsgebiet 44) bzw. die Abgangs-
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meldung (Code Anwendungsgebiet 45) sind im Anhang IV 
aufgeführt. 

11.8.3 Ausschliessliche Nachzahlungen 

11312 Für die Meldung ausschliesslicher Nachzahlungen gelten 
die gleichen Regeln wie für die Zuwachsmeldungen, wobei 
aber nebst den für den Zuwachs verlangten Angaben 
gleichzeitig auch die für den Abgang zusätzlich erforder-
lichen Angaben (Ende des Anspruchs und Mutationscode) 
aufgeführt werden. 

11.8.4 Änderungsmeldungen 

11.8.4.1 Im allgemeinen 

11313 Unter Änderungen sind sowohl Anpassungen von Angaben 
infolge veränderter Verhältnisse (z.B. Änderung des Inva-
liditätsgrades) als auch die Berichtigung von falsch gemel-
deten Angaben zu verstehen. Nicht als Änderung in die-
sem Sinn gilt die Korrektur mangelhafter Meldungen, die 
von der ZAS noch nicht endgültig verarbeitet werden 
konnten. 

11314 Zu melden sind alle Änderungen, die im zentralen Renten-
register gespeicherte Angaben von laufenden Leistungen 
betreffen, sofern nicht der Erlass einer neuen Verfügung 
erforderlich ist. 

11315 Grundsätzlich kann eine Änderung wahlweise im gezielten 
Verfahren oder durch einen Abgang und einen Zuwachs 
gemeldet werden. Änderungen der Schlüsselzahl für die 
Leistungsart und des Monatsbetrages sind indessen aus-
nahmslos mit einem Abgang und einem Zuwachs zu mel-
den.  
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11.8.4.2 Gezieltes Verfahren 

11316 Im gezielten Verfahren hat die Änderungsmeldung in je-
dem Fall folgende Angaben zu enthalten: 
Code Anwendungsgebiet: 46 
Code Folgerecord: 01 
Nummer der Ausgleichskasse 
Nummer der Zweigstelle 
Nummer der Meldung 
Versichertennummer der leistungsberechtigten Person 
Leistungsart 
Berichtsmonat 
Mutationscode: 
– 89, wenn die Versichertennummer der leistungsberech-

tigten Person geändert werden soll; 
– 99, in den übrigen Fällen. 

11317 Ist die Versichertennummer der leistungsberechtigten Per-
son zu ändern, so wird die bisherige Versichertennummer 
in Feld „Versichertennummer der leistungsberechtigten 
Person“ und die neue Versichertennummer in Feld „Neue 
Versichertennummer der leistungsberechtigten Person 
eingesetzt. 

11318 Die Änderung der übrigen Angaben (mit Ausnahme der 
Leistungen und des Monatsbetrages) wird angezeigt, in-
dem zusätzlich zu den Angaben die neu geltenden Anga-
ben im betreffenden Feld eingesetzt werden. 

11319 Mit der gleichen Meldung können sowohl Änderungen der 
Versichertennummer als auch alle Änderungen der übrigen 
Angaben gemeinsam vorgenommen werden; in diesem 
Fall ist der Mutationscode 89 zu verwenden. 

11320 Die Änderung von ergänzenden Versichertennummern gilt 
als Änderung der übrigen Angaben und bedingt den Muta-
tionscode 99, sofern nicht gleichzeitig auch die Versicher-
tennummer der leistungsberechtigten Person ändert. 
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11.8.4.3 Änderung durch Abgang und Zuwachs 

11321 Änderungen können auch gemeldet werden, indem die 
Leistung mit den zu ändernden Angaben in Abgang und 
gleichzeitig die Leistung mit den geänderten Angaben wie-
der in Zuwachs genommen wird. Dieses Verfahren ist bei 
der Änderung der Leistungsart und des Monatsbetrages 
zwingend. 

11322 In der Abgangsmeldung ist als Ende des Anspruchs der-
jenige Monat anzugeben, der dem seinerzeit gemeldeten 
Anspruchsbeginn unmittelbar vorangeht. Zudem ist aus-
nahmslos der Mutationscode 77 zu verwenden. 

11323 In der Zuwachsmeldung ist sodann der ursprüngliche An-
spruchsbeginn anzugeben. Zusätzlich ist der Mutations-
code 78 einzusetzen. 

11.8.4.4 Bestandesänderungen 

11324 Bestandesänderungen bezwecken die Herstellung der 
Übereinstimmung zwischen dem tatsächlichen Rentenbe-
stand der Ausgleichskasse und der im zentralen Rentenre-
gister aufgezeichneten Leistungen. Sie verändern nur die 
Aufzeichnungen im zentralen Rentenregister und beein-
flussen daher die Rentenrekapitulation in keiner Weise. 

11325 Wird festgestellt, dass eine Leistung im zentralen Renten-
register fehlt, so ist eine Zuwachsmeldung nach den allge-
meinen Regeln zu erstatten, die mit dem Mutationcode 78 
ergänzt wird. 

11326 Stellt sich heraus, dass eine Leistung zu Unrecht im zen-
tralen Rentenregister aufgezeichnet ist, so ist eine Ab-
gangsmeldung nach den allgemeinen Regeln zu erstatten. 
Als Anspruchsende ist dabei der Monat anzugeben, in 
welchem die Leistung erloschen ist. 

11327 Falls das Anspruchsende nicht mehr festgestellt werden 
kann oder die Leistung nie im Bestand der Ausgleichs-
kasse war, so ist als Anspruchsende derjenige Monat an-



263 

zugeben, der dem im zentralen Rentenregister aufgezeich-
neten Anspruchsbeginn unmittelbar vorangeht. Zudem ist 
ausnahmslos der Mutationscode 77 anzugeben. 

11328 Ist eine Leistung im zentralen Rentenregister mit einer fal-
schen Leistungsart oder mit einem falschen Monatsbetrag 
aufgezeichnet, so ist die Leistung mit den zu ändernden 
Angaben in Abgang und gleichzeitig mit den genauen An-
gaben wieder in Zuwachs zu nehmen. 

11.9 Rückmeldungen an die Ausgleichskasse 

11.9.1 Rückmeldungen der ZAS 

11401 Nach der Verarbeitung der Meldungen durch die ZAS er-
hält die Ausgleichskasse eine Rückmeldung über die im 
zentralen Rentenregister vollzogenen Mutationen. 

11402 Die ZAS teilt den Ausgleichskassen ebenso mit, welche  
1/04 Mutationen noch nicht endgültig verarbeitet werden konn-

ten. Durch eine individuelle Mängelanzeige setzt die ZAS 
die Ausgleichskassen darüber in Kenntnis, welche Muta-
tionsfälle sie nicht selber bearbeiten kann. 

11403 Die ZAS meldet die Angaben im EDV-Verfahren. Hinsicht-
lich Inhalt und Aufbau des Datenrecords gelten die „Tech-
nischen Weisungen“. 

11.9.2 Überprüfung und Verarbeitung der Rück-
meldungen der ZAS durch die Ausgleichskasse 

11.9.2.1 Vollständigkeitsprüfung 

11404 Die Ausgleichskasse prüft, ob alle von ihr gemeldeten 
Mutationen und Änderungen durch die ZAS bearbeitet 
worden sind. 

11405 Trifft dies nicht zu, so ist der Fall durch Rückfrage beim 
Renten-Kontrollbüro der ZAS abzuklären. 
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11.9.2.2 Verarbeitung von Mängelanzeigen 

11406 Für Fälle, in denen die ZAS eine Mängelanzeige erstellt 
hat, sind die richtigen Angaben auf der Mängelanzeige zu 
vermerken. Das Original der Mängelanzeige ist an das 
Kontrollbüro der ZAS zurückzusenden, die Kopie wird zu 
den Rentenakten gelegt. Das gleiche gilt für Fälle, die 
vorerst mit dem Vermerk noch in Behandlung gemeldet 
wurden und für die die ZAS nachträglich noch eine Män-
gelanzeige zustellt. 

11407 Ergibt indessen die Prüfung, dass der leistungsberechtig-
ten Person eine falsche Leistungsart oder ein falscher Mo-
natsbetrag zugesprochen wurde, so ist die Mängelanzeige 
zu vernichten, die Leistung im nächsten Berichtsmonat als 
ungültig in Abgang zu nehmen (Ende des Anspruchs = 
Monat, der dem gemeldeten Anspruchsbeginn unmittelbar 
vorangeht; Mutationscode = 08), neu zu verfügen und die 
neu verfügte Leistung wiederum als Zuwachs zu melden. 

11408 Die übrigen Fälle sind solange pendent zu halten, bis sie 
zu einem späteren für den betreffenden Berichtsmonat 
durch die ZAS als in Ordnung gemeldet werden. 

11409 Pendente Meldungen, die – gerechnet vom Datum der ent-
sprechenden Nach- oder Korrekturmeldung an – nach drei 
Monaten durch die ZAS immer noch nicht erledigt sind, 
sind von der Ausgleichskasse durch Rückfrage beim Ren-
tenkontrollbüro erneut aufzugreifen. 

11.9.3 Verarbeitung der Nachmeldungen und 
Korrekturen durch die ZAS 

11410 Für die von der Ausgleichskasse nachgemeldeten oder 
durch Rücksendung der Mängelanzeige korrigierten Fälle 
sowie für die von der ZAS selber bereinigten Meldungen 
wird beim nächsten Verarbeitungslauf von der ZAS je Be-
richtsmonat wiederum eine Meldung erstellt. 
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11.9.4 Schlusskontrolle 

11411 Die Ausgleichskasse hat sich zu vergewissern, dass alle 
Zuwachs- und Abgangsmeldungen von der ZAS verarbeitet 
wurden. Dies ist erst der Fall, wenn die Additionen aller 
Totale des Zuwachses bzw. Abganges je Leistungskate-
gorie eines Berichtsmonats mit den entsprechenden Posi-
tionen der Rentenrekapitulation für den gleichen Monat 
übereinstimmen. Abweichungen können sich allerdings in 
Fällen gemäss Rz 11407 ergeben, weil die falsche Rente 
weder als Zuwachs noch als Abgang in einer Meldung er-
scheint. Zuhanden des Revisionsorgans sind die Gründe 
solcher Abweichungen in geeigneter Weise festzuhalten. 

11.10 Schlussbestimmungen 

11.10.1 Inkrafttreten 

11501 Die vorliegende Wegleitung tritt ab 1. Januar 2003 in Kraft. 

11.10.2 Aufhebung früherer Weisungen 

11502 Mit dem Inkrafttreten der neuen Wegleitung wird aufge-
hoben: Wegleitung über die Renten, gültig ab 1. Januar 
1997, inklusive 
– Nachtrag 1, gültig ab 1. Januar 1998 
– Nachtrag 2, gültig ab 1. Januar 1999 
– Nachtrag 3, gültig ab 1. Januar 2000 
– Nachtrag 4, gültig ab 1. Januar 2001 
– Nachtrag 5, gültig ab 1. Januar 2002 

11503 Die materiellen Bestimmungen der aufgehobenen Wei-
sungen behalten ihre Gültigkeit für Rückforderungen und 
Nachzahlungen, die in die Zeit vor dem Inkrafttreten zu-
rückreichen. 
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Anhang I 
1/09 

1. Erfüllung der Mindestbeitragspflicht 

Ob für einen Zeitabschnitt, während welchem eine Person versichert 
und beitragspflichtig war, der entsprechende Mindestbeitrag ent-
richtet worden ist bzw. für welchen Zeitraum die Beitragspflicht als 
erfüllt gilt, ist wie folgt festzustellen (bei Jugendlichen siehe jedoch 
Rz 5320). 

2. Kalenderjahre, für welche im IK Einkommen aufgezeichnet 
wurden 

2.1 Unselbständigerwerbende 

2.1.1 Einfacher Mindestbeitrag 

Jahre Einkommen gemäss IK 

 bis und mit Fr. ab Fr.

1948–1968 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 276

1969–1972 64 129 193 258 322 387 451 516 580 645 709 710
1973–1978 83 166 250 333 416 500 583 666 750 833 916 917
1979–1981 166 333 500 666 833 1000 1166 1333 1500 1666 1833 1834
1982–1985 208 416 625 833 1041 1250 1458 1666 1875 2083 2291 2292
1986–1989 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 2751
1990–1991 267 534 801 1068 1335 1602 1869 2136 2403 2670 2937 2938
1992–1995 297 594 891 1188 1485 1782 2079 2376 2673 2970 3267 3268
1996–2002 322 644 966 1288 1610 1932 2254 2576 2898 3220 3542 3543
2003–2006 351 702 1053 1404 1755 2106 2457 2808 3159 3510 3861 3862
2007–2008 367 734 1101 1468 1835 2202 2569 2936 3303 3670 4037 4038
2009 380 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040 3420 3800 4180 4181

Beitrags-
pflicht er-
füllt für .. 
Monate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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2.1.2 Doppelter Mindestbeitrag 

Zeitabschnitte, für welche die Beiträge während der Ehe gemäss 
Art. 3 Abs. 3 AHVG als bezahlt gelten, werden für den nichterwerbs-
tätigen Ehegatten wie folgt ermittelt. Ausgehend vom IK-Eintrag des 
erwerbstätigen Ehegatten, ist dem nichterwerbstätigen Ehegatten 
die Beitragsdauer gemäss nachstehender Tabelle anzurechnen. 

Beispiel: 
Der erwerbstätige Ehegatte hat für das Jahr 1996 einen IK-Eintrag 
von 6000 Franken. Dem nichterwerbstätigen Ehegatten können 
folglich 10 Monate angerechnet werden. 

Jahre Einkommen gemäss IK 

 bis und mit Fr.        ab Fr.

1948–1968 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 551
1969–1972 128 258 386 516 644 774 902 1032 1160 1290 1418 1419
1973–1978 166 332 500 666 832 1000 1166 1332 1500 1666 1832 1833
1979–1981 332 666 1000 1332 1666 2000 2332 2666 3000 3332 3666 3667
1982–1985 416 832 1250 1666 2082 2500 2916 3332 3750 4166 4582 4583
1986–1989 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 5501
1990–1991 535 1070 1605 2140 2675 3210 3745 4280 4815 5350 5885 5886
1992–1995 594 1188 1782 2376 2970 3564 4158 4752 5346 5940 6534 6535
1996–2002 644 1288 1932 2576 3220 3864 4508 5152 5796 6440 7084 7085
2003–2006 701 1402 2103 2804 3505 4206 4907 5608 6309 7010 7711 7712
2007–2008 734 1468 2202 2936 3670 4404 5138 5872 6606 7340 8074 8075
2009 759 1518 2277 3036 3795 4554 5313 6072 6831 7590 8349 8350

Beitrags-
pflicht er-
füllt für .. 
Monate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_10/a3.html
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2.2 Nichterwerbstätige 

Jahre Einkommen gemäss IK 

 bis und mit Fr.        ab Fr.

1948–1968 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 276
1969–1972 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670 737 738
1973–1978 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830 913 914
1979–1981 167 334 501 668 835 1002 1169 1336 1503 1670 1837 1838
1982–1985 208 416 624 832 1040 1248 1456 1664 1872 2080 2288 2289
1986–1989 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 2751
1990–1991 267 534 801 1068 1335 1602 1869 2136 2403 2670 2937 2938
1992–1995 297 594 891 1188 1485 1782 2079 2376 2673 2970 3267 3268
1996–2002 322 644 966 1288 1610 1932 2254 2576 2898 3220 3542 3543
2003–2006 351 702 1053 1404 1755 2106 2457 2808 3159 3510 3861 3862
2007–2008 367 734 1101 1468 1835 2202 2569 2936 3303 3670 4037 4038
2009 380 760 1140 1520 1900 2280 2660 3040 3420 3800 4180 4181

Beitrags-
pflicht er-
füllt für .. 
Monate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3 Selbständigerwerbende und Arbeitnehmer ohne 
beitragspflichtigen Arbeitgeber 

Wegen der sinkenden Beitragsskala ist bei der Abklärung über die 
Erfüllung der Mindestbeitragspflicht allenfalls in zwei Schritten wie 
folgt vorzugehen: 
Sind im IK mindestens die nachfolgenden Einkommen eingetragen, 
so ist die jährliche Mindestbeitragspflicht – im Falle unterjähriger 
Versicherungs- und Beitragspflicht die Beitragspflicht für die ent-
sprechenden Monate – in jedem Fall erfüllt: 
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2.3.1 Einfacher Mindestbeitrag 

Jahre Einkommen gemäss IK 
von Fr. ... und mehr 

1948–1968 551 
1969–1972 1 412 
1973–1975 1 834 
1976–1978 1 788 
1979–1981 3 631 
1982–1985 4 529 
1986–1989 5 435 
1990–1991 5 809 
1992–1995 6 458 
1996–2002 6 986 
2003–2006 7 613 
2007–2008 7 976 
2009 8 240 

Unterschreiten die im IK eingetragenen Einkommen die oben auf-
geführten Grenzwerte, so ist bei der für den Beitragsbezug zustän-
digen Ausgleichskasse der für das einzelne Kalenderjahr tatsächlich 
bezahlte AHV- (bis 1959) bzw. AHV/IV/EO-Beitrag (ab 1960) zu er-
fragen und gestützt darauf anhand der nachfolgenden Tabelle die 
Anzahl der Monate, für die die Beitragspflicht als erfüllt gilt, zu ermit-
teln (es ist durchaus möglich, dass trotz Unterschreitung der Grenz-
werte gemäss obiger Tabelle anhand der nachstehenden Tabelle 
die jährliche Mindestbeitragspflicht als erfüllt gilt). 
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Jahre Bezahlter Beitrag 

 Art bis und mit Fr. ab 
Fr.

1948–1959 AHV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1960–1968 AHV/IV/EO 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14
1969–1972 AHV/IV/EO 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 45
1973–1975 AHV/IV/EO 7 15 22 30 37 45 52 60 67 75 82 83
1976–1978 AHV/IV/EO 8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 92
1979–1981 AHV/IV/EO 16 33 50 66 83 100 116 133 150 166 183 184
1982–1985 AHV/IV/EO 20 41 62 83 104 125 145 166 187 208 229 230
1986–1989 AHV/IV/EO 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 276
1990–1991 AHV/IV/EO 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 298
1992–1995 AHV/IV/EO 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 331
1996–2002 AHV/IV/EO 32 65 97 130 162 195 227 260 292 325 357 358
2003–2006 AHV/IV/EO 35 70 106 141 177 212 247 283 318 354 389 390
2007–2008 AHV/IV/EO 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370 407 408
2009 AHV/IV/EO 38 76 115 153 191 230 268 306 345 383 421 422

Beitrags-
pflicht er-
füllt für .. 
Monate  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.3.2 Doppelter Mindestbeitrag 

Für die Ermittlung der Beitragsdauer des nichterwerbstätigen Ehe-
gatten einer selbständerwerbenden Person ist analog 2.1.2 vorzu-
gehen. 

Jahre Einkommen gemäss IK 
von Fr. ... und mehr 

1948–1953 1 013 
1954–1968 1 101 
1969–1972 2 751 
1973–1978 3 576 
1979–1981 7 239 
1982–1983 8 801 
1984–1985 8 988 
1986–1989 10 638 
1990–1991 11 364 
1992–1995 12 563 
1996–2002 13 663 
2003–2006 14 851 
2007–2008 15 588 
2009 16 138 
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Jahre Bezahlter Beitrag 

 Art bis und mit Fr.        ab 
Fr.

1948–1959 AHV 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23
1960–1968 AHV/IV/EO 2 4 6 8 12 14 16 18 20 24 26 27
1969–1972 AHV/IV/EO 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 89
1973–1975 AHV/IV/EO 14 30 44 60 74 90 104 120 134 150 164 165
1976–1978 AHV/IV/EO 16 32 50 66 82 100 116 132 150 166 182 183
1979–1981 AHV/IV/EO 32 66 100 132 166 200 232 266 300 332 366 367
1982–1985 AHV/IV/EO 40 82 124 166 208 250 290 332 374 416 458 459
1986–1989 AHV/IV/EO 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 551
1990–1991 AHV/IV/EO 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 595
1992–1995 AHV/IV/EO 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 661
1996–2002 AHV/IV/EO 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650 715 716
2003–2006 AHV/IV/EO 70 141 212 283 354 425 495 566 637 708 779 780
2007–2008 AHV/IV/EO 74 148 222 296 370 445 519 593 667 741 815 816
2009 AHV/IV/EO 76 153 230 306 383 460 536 613 690 766 843 844

Beitrags-
pflicht er-
füllt für .. 
Monate 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Anhang II 

Abtretung von Rentenfällen von EL-Bezügern an die kantonale 
Ausgleichskasse des Wohnsitzkantons 
(Art. 125 Bst. d AHVV; Rz 2034; Kreisschreiben an die AHV-Aus-
gleichskassen vom 30. September 1985) 

1. Die Übernahme von Rentenfällen von EL-Bezügern wurde 
sämtlichen kantonalen Ausgleichskassen bewilligt. 

2. Ausgleichskassen und Zweigstellen, die ihr Einverständnis zur 
Abtretung von Rentenfällen von EL-Bezügern nicht erklärt haben  

Nummer Kurzbezeichnung Sitz 

31 Coop Basel 
35 Chemie Basel 
40 Volkswirtschaftsbund Basel 
59 CICICAM Neuchâtel 
66.1 Entrepreneurs 

– Agence vaudoise 
Tolochenaz 

69 Transport Bern 
71 Gross- und Transithandel Reinach 
79 Spida Zürich 
89 Banken Zürich 
95 EXFOUR Basel 

106 FRSP-CIRAV Genève 
106.1 – Agence FRSP-CIAM Genève 
106.2 – Agence FRSP-CIFA Fribourg 
106.3 – Agence FRSP-CIGA Bulle 
106.4 – Agence FRSP-CIAN Neuchâtel 
106.5 – Agence FRSP-CIAB Porrentruy 
106.7 – Agence FRSP-VALAIS Sion 
109 Industries vaudoises Lausanne 
110 Patrons vaudois Lausanne 
111 MEROBA Genève 
111.1 – Agence de Lausanne Lausanne 
111.2 – Agence de Sion Sion 
114 AGEBAL Basel 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_101/a125.html
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Anhang III 
1/09 

Ansätze zur Bestimmung des Unterhaltsbedarfes für Kinder 

Erläuterungen 

1. Die massgebenden Ansätze des EVG entsprechen den Beträgen 
der von H. Winzeler (Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für 
Kinder, Diss. Zürich 1974) ermittelten Werte (ZAK 1978 S. 311). 
Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die ungekürz-
ten Ansätze (s. AHV-Mitteilung Nr. 32). 

2. Seit 1988 werden die Unterhaltsansätze jeweils im gleichen Zeit-
punkt wie die Renten und im gleichen Ausmass der Lohn- und 
Preisentwicklung angepasst. 

3. Die Ansätze sind in den folgenden Fällen anzuwenden: 

a. der halbe Ansatz zur Prüfung, ob der geschiedene Elternteil 
für die ihm zugesprochenen Kinder überwiegend aufkommt 
und daher eine Zusatzrente zur Rente des geschiedenen 
Ehegatten ausgerichtet werden kann; 

b. der Viertelsansatz zur Bestimmung der Unentgeltlichkeit eines 
Pflegeverhältnisses (Rz 3309 ff.). 
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  Massgebende Ansätze gemäss 
EVG gültig für den halben Ansatz 

Massgebende Ansätze gemäss 
EVG gültig für den Viertelsansatz 

 Altersjahr 2001 2003 2005 2007 2009 2001 2003 2005 2007 2009 

bis 6. 658 674 687 705 728 329 337 343 353 364 
07.–12. 700 717 731 751 775 350 358 365 375 387 
13.–16. 700 717 731 751 775 350 358 365 375 387 

Einzelnes 
Kind 

17. u. älter 802 822 837 860 888 401 411 419 430 444 

bis 6. 551 564 575 591 610 276 282 288 296 305 
07.–12. 597 611 623 640 661 298 306 312 320 330 
13.–16. 605 619 631 649 669 302 310 316 324 335 

Eines von 
zwei Kindern 

17. u. älter 677 693 707 726 749 339 347 353 363 375 

bis 6. 498 510 520 534 551 249 255 260 267 276 
07.–12. 525 537 548 563 581 262 269 274 281 290 
13.–16. 533 545 556 571 589 266 273 278 286 295 

Eines von  
drei Kindern 

17. u. älter 608 623 635 653 673 304 311 317 326 337 

bis 6. 460 471 480 494 509 230 236 240 247 255 
07.–12. 495 506 516 531 547 247 253 258 265 274 
13.–16. 495 506 516 531 547 247 253 258 265 274 

Eines von  
vier oder mehr 
Kindern 

17. u. älter 559 572 583 600 619 280 286 292 300 309 
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Anhang IV 

Der Inhalt der einzelnen Meldungen 

1. Der materielle Inhalt der einzelnen Felder 
1/09 

Element Inhalt und Erläuterungen 

 Bisheriger Code Anwendungsgebiet 
Zuwachsmeldung
O10_Type 

44 = Zuwachsmeldung 

Abgangsmeldung_
Type 

45 = Abgangsmeldung 

Aenderungsmeldu
ngO10_Type 

46 = Änderungsmeldung 

  
KasseZweigstelle Nummer der Ausgleichskasse  

gemäss offiziellem Adressverzeichnis (318.109) 
  
 Nummer der Zweigstelle 

gemäss offiziellem Adressverzeichnis (318.109), wenn 
nur Hauptsitz: 000 

  
Meldungsnummer Nummer der Meldung 

Von der Ausgleichskasse zu bestimmende Laufnummer. 
Sie dient der Identifizierung der Meldung. 

  
KasseneigenerHin
weis 

Kasseneigener Hinweis 
Dieses Feld steht der Ausgleichskasse für interne Be-
dürfnisse (Angabe der Abteilung, des Sachbearbeiters 
usw.) frei zur Verfügung. Die hier gemachten Angaben 
werden in den Rückmeldungen der ZAS wiederholt. 

  
Versichertennumm
er 

Versichertennummer der leistungsberechtigten Person 
Als leistungsberechtigte Person ist die Person zu ver-
stehen, für die die einzelne Leistung ausgerichtet wird.  

  
VNr1Ergaenzend 1. ergänzende Versichertennummer 
  
VNr2Ergaenzend 2. ergänzende Versichertennummer. 
  
GeaenderteVersic
hertennummer 

Neue Versichertennummer der leistungsberechtigten 
Person 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

Zivilstand Zivilstand 
Zivilstand der leistungsberechtigten Person (leistungs-
berechtigte Person im Sinne der Erläuterungen zu 
Feld 7) 
1 = ledig 
2 = verheiratet 
3 = verwitwet 
4 = geschieden 
5 = richterlich getrennt (nur bei rentenberechtigten Ehe-

paaren, bei denen die Plafonierung entfällt. 
6 = eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 

Paare 
7 = gerichtlich aufgelöste Partnerschaft gleichge-

schlechtlicher Paare 
8 = durch Tod aufgelöste Partnerschaft gleichge-

schlechtlicher Paare 
9 = richterlich getrennte Partnerschaft gleichge-

schlechtlicher Paare (nur bei rentenberechtigten 
eingetragenen Partnerschaften, bei denen die 
Plafonierung entfällt) 

  
IstFluechtling Flüchtling 

Flüchtling oder Staatenloser im Sinne des FlüB? 
0 = Nein 
1 = ja 

  
WohnkantonStaat Wohnkanton bzw. -staat 

Es ist stets der aktuelle Wohnkanton bzw. -staat aufzu-
führen 

  
 in der Schweiz 
 001 Zürich 

002 Bern 
003 Luzern 
004 Uri 
005 Schwyz 
006 Obwalden 
007 Nidwalden 
008 Glarus 
009 Zug 

010 Freiburg 
011 Solothurn 
012 Basel-Stadt 
013 Basel-Land 
014 Schaffhausen 
015 Appenzell A. Rh 
016 Appenzell I. Rh 
017 St. Gallen 
018 Graubünden 

019 Aargau 
020 Thurgau 
021 Tessin 
022 Waadt 
023 Wallis 
024 Neuenburg 
025 Genf 
050 Jura 

    
 im Ausland (betrifft nur die Schweizerische Ausgleichs-

kasse)  
Gemäss „Die Schlüsselzahlen der Staaten“ 
(318.106.11) 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

Leistungsart Leistungsarten 
    
 ordent-

liche 
ausseror-
dentliche 

 

   AHV-Rente 
 10 20* Altersrente 
 13 23 Witwen-/Witwerrente 
 14 24 Waisenrente (Vater) 
 15 25 Waisenrente (Mutter) 
 16 26 Waisenrente 60% 
 33  Zusatzrente für den Ehegatten 
 34  Kinderrente (zur Rente des 

Vaters) 
 35 45* Kinderrente (zur Rente der 

Mutter) 
    
   IV-Renten 
 50 70 Invalidenrente 
 54 74 Kinderrente (zur Rente der 

Vaters) 
 55 75 Kinderrente (zur Rente der 

Mutter) 

 AHV IV  
   Hilflosenentschädigungen zu 

Hause 
 85 81 bei Hilflosigkeit leichten Grades 
 86 82 bei Hilflosigkeit mittleren Grades
 87 83 bei Hilflosigkeit schweren 

Grades 
  84 bei Hilflosigkeit leichten Grades 

und lebenspraktischer Beglei-
tung 

  88 bei Hilflosigkeit mittleren Grades 
und lebenspraktischer Beglei-
tung 

   Hilflosenentschädigungen zu 
Hause und im Heim 

 95 91 bei Hilflosigkeit leichten Grades 
 96 92 bei Hilflosigkeit mittleren Grades
 97 93 bei Hilflosigkeit schweren 

Grades 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

 *Diese Leistungsart kann nur noch für Ehefrauen ent-
stehen. Die Frau muss dabei schon eine ausserordent-
liche IV-Rente ohne Einkommensgrenze bezogen 
haben, weil der Ehemann eine vollständige Beitrags-
dauer ausgewiesen hatte. Beim Erreichen des Renten-
alters ist für die Frau der Rentenbetrag der IV garantiert. 

  
Anspruchsbeginn Anspruchsbeginn 

Monat (01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) des An-
spruchsbeginns gemäss Verfügung 

  
Monatsbetrag Monatsbetrag der Leistung 

Gemäss Verfügung, in Franken einschliesslich 
– Vorbezugskürzung 
– Aufschubszuschlag 
– Plafonierungskürzung 
– Differenzbetrag gemäss Abkommen (F) 
– Verwitwetenzuschlag 
– Kürzung der Kinderrenten wegen Überversicherung 

  
Anspruchsende Ende des Anspruchs 

Monat (01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) für welche 
die Leistung letztmals rechtmässig beansprucht werden 
konnte. 

  
Berichtsmonat Berichtsmonat 

Bei regulären Zuwachs- und Abgangsmeldungen Monat 
(01–12) und Jahr (letzte zwei Stellen) der entsprechen-
den Rentenrekapitulation. Bei Änderungsmeldungen 
Monat und Jahr der Bearbeitung. 

  
Mutationscode Mutationscode 
 – Zuwachsmeldungen: 

kein Code 
  
 – Abgangsmeldungen: 
 1 Tod der berechtigten Person* 
 2 Änderung im Zivilstand der leistungsberechtigten 

Person* (Heirat, Verwitwung, Scheidung) 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

  *Als Berechtigte gelten nur die Personen, die An-
spruch auf eine Alters-, Witwen-, Witwer-, Waisen- 
oder Invalidenrente oder auf eine Hilflosenentschä-
digung haben, nicht aber Ehegatten und Kinder, 
die lediglich den Anspruch auf eine Zusatzrente 
oder Kinderrente begründen. Für letztere ist die 
Mutationsart mit der Schlüsselzahl 7 zu bezeich-
nen. 

 3 Erreichen der für die Leistung ausschlaggebenden 
Altersgrenze (Waise wird 18 bzw. 25 Jahre alt, 
über 18jährige Waise beendet Ausbildung; bei 
Witwerrenten, jüngste Waise wird 18 Jahre alt) 

 4 Umwandlung einer ganzen in eine Dreiviertels-, 
halbe oder Viertelsrente und umgekehrt 

 5 Umwandlung einer IV-Leistung in eine AHV-Leis-
tung bzw. Ablösung der Witwen-/Witwerrente 
durch die höhere IV-Rente 

 6 Wegfall der leistungsbegründenden Invalidität oder 
Hilflosigkeit 

 7 Ursachen, welche die Angehörigen der leistungs-
berechtigten Person betreffen 

 – Ehegatte wird ebenfalls rentenberechtigt 
(Splitting, Plafonierung) 

 – Tod des Ehegatten (Entplafonierung, Verwitwe-
tenzuschlag) 

 – Wegfall der Kinderrente 
 – wegen Erreichens des 18. bzw. 25. 

Altersjahres 
– Tod des Kindes 
– Adoption des Kindes 

 8 Übrige Ursachen (z.B. Kassenwechsel, Verlegung 
des Wohnsitzes ins Ausland) 

  
 – Änderungsmeldungen: 

Gemäss Rz 11313  
  
Skala Rentenskala 

gemäss Verfügung 
  
BeitragsdauerVor1
973 

Beitragsdauer für Rentenskala, vor 1973 
gemäss Rz 5052 ff. in Jahren und Monaten (je 2 Stellen)

  
BeitragsdauerAb1
973 

Beitragsdauer für Rentenskala, ab 1973 
gemäss Rz 5052 ff. in Jahren und Monaten (je 2 Stellen)
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Element Inhalt und Erläuterungen 

AnrechnungVor19
73FehlenderBeitra
gsmonate 

Anrechnung fehlender Beitragsmonate in den Jahren  
1948–72 
gemäss Rz 5045 ff. 

  
AnrechnungAb197
3bis1978Fehlende
rBeitragsmonate 

Anrechnung fehlender Beitragsmonate in den Jahren  
1973–78 
gemäss Rz 5045 ff. 

  
BeitragsjahreJahrg
ang 

Beitragsjahre des Jahrganges 
gemäss Jahrgangstabelle, in Jahren 
Ist der Versicherungsfall eingetreten, bevor der Jahr-
gang der leistungsauslösenden Person während eines 
vollen Jahres der Beitragspflicht unterstand (gemäss 
Jahrgangstabelle = 0 Jahre), so ist gleichwohl eine Bei-
tragsdauer von 01 Jahre einzusetzen. 

  
Durchschnittliches
Jahreseinkommen 

Massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen 
gemäss Verfügung, in Franken 

  
GesplitteteEinkom
men 

Code gesplittete Einkommen 
0 = nein 
1 = ja 
Dieser Code ist bei allen Renten, die aufgrund von ge-
teilten Einkommen festgesetzt wurden, auf 1 zu setzen. 

  
BeitragsdauerDurc
hschnittlichesJahr
eseinkommen 

Beitragsdauer für durchschnittliches Jahreseinkommen 
Die für die Ermittlung der Durchschnitte aus Erwerbsein-
kommen, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften anre-
chenbare Beitragsdauer gemäss Verfügung, in Jahren 
und Monaten (je 2 Stellen). 

  
Niveaujahr Niveaujahr 
 Letzte zwei Stellen des Niveaujahres 
 Als Niveaujahr gilt 
 – bei neu entstehenden Renten das Kalenderjahr, in 

welchem der Versicherungsfall eingetreten ist (z.B. 
für leistungsberechtigte Person, die im Dezember 
2003 das Rentenalter erreicht, gilt Niveaujahr 03 

 – bei mutierten Renten das Kalenderjahr, in welchem 
erstmals der Versicherungsfall für die entsprechende 
Rente eingetreten ist (z.B. wenn der andere Ehegatte 
ebenfalls rentenberechtigt wird, gilt für den erstren-
tenberechtigten Ehegatten das Niveaujahr seines 
eigenen Versicherungsfalls) 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

 – bei Verwirkung infolge Verjährung das Kalenderjahr, 
in welchem der Versicherungsfall eingetreten ist 

  
AnzahlErziehungs
gutschrift 

Anzahl Jahre mit Erziehungsgutschriften 
Die anrechenbaren Gutschriften sind stets auf ganze 
Gutschriften umzurechnen. Beispielsweise können wäh-
rend 21 Jahren halbe Gutschriften angerechnet werden. 
Diese werden mit 1050 angegeben. 

  
AnzahlBetreuungs
gutschrift 

Anzahl Jahre mit Betreuungsgutschriften 
Die anrechenbaren Gutschriften sind stets auf ganze 
Gutschriften umzurechnen. Bruchteile sind wie folgt zu 
runden 
1/3 = 34 
2/3 = 67 
Beispielsweise können während 11 Jahren Drittelsgut-
schriften angerechnet werden. Diese werden mit 0367 
angegeben. 

  
AnzahlUebergang
sgutschrift 

Anzahl Jahre mit Übergangsgutschriften 
Die anrechenbaren Übergangsgutschriften sind in ganze 
Gutschriften umzurechnen. 
1 Jahre = 05 
2 Jahre = 10 
3 Jahre = 15 
usw. 

  
IVStelle Zuständige IV-Stelle – leistungsauslösende Person 

 
– IV-Stellen der Kantone 

 301 Zürich 
302 Bern 
303 Luzern 
304 Uri 
305 Schwyz 
306 Obwalden 
307 Nidwalden 
308 Glarus 
309 Zug 

310 Freiburg 
311 Solothurn 
312 Basel-Stadt 
313 Basel-Land 
314 Schaffhausen 
315 Appenzell A. Rh 
316 Appenzell I. Rh 
317 St. Gallen 
318 Graubünden 

319 Aargau 
320 Thurgau 
321 Tessin 
322 Waadt 
323 Wallis 
324 Neuenburg 
325 Genf 
350 Jura 

    
 – IV Stelle des Bundes 

327 IV-Stelle für versicherte Personen im Ausland 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

 Als leistungsauslösende Person gilt die invalide Person, 
d.h. jene, die den gesetzlichen Anspruch auf die ent-
sprechende Hauptrente hat: 
– bei Zusatzrenten für den Ehegatten (LA 53 oder 73) 

der invalide Ehegatte 
– bei Kinderrenten der invalide Vater (LA 54 oder 74), 

oder die invalide Mutter (LA 55 oder 75) 
  
Invaliditaetsgrad Invaliditätsgrad 

Prozentzahl gemäss Beschluss der IV-Stelle 
Die Bruchteile sind wie folgt zu runden 
33 1/3% = 34 
66 2/3% = 67 

  
Gebrechensschlue
sselFunktionsausf
allcode 

Gebrechensschlüssel 
Gebrechens- und Funktionsausfall-Codes gemäss Be-
schluss der IVS (Codes zur Gebrechens- und Leistungs-
statistik 318.108.04). Ist bei mutierten Renten und Hilf-
losenentschädigungen, denen kein neuer Beschluss der 
IVS zugrunde liegt, nur die frühere Kennzeichnung (1 = 
Geburtsgebrechen, 2 = Krankheit, 3 = Unfall) bekannt, 
so ist die Schlüsselzahl gemäss heutigem Verschlüsse-
lungsmodus bei der zuständigen IVS zu erfragen. 

  
DatumVersicherun
gsfall 

Versicherungsfall 
Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen), von welchen 
an die leistungsauslösende Person ununterbrochen 
invalid oder hilflos ist. Unterbrüche in der Rentenberech-
tigung infolge Durchführung von Eingliederungsmass-
nahmen sind unbeachtlich. 

  
IstFruehInvalid Invalidierungsalter 

Eintritt der rentenbegründenden Invalidität vor Voll-
endung des 25. Altersjahres 
0 = nein 
1 = ja 

  
ArtHEAnspruch Art des HE-Anspruchs 

1 = HE der IV einer leistungsberechtigten Person 
2 = HE der IV einer nicht rentenberechtigten Person 
3 = HE der AHV, die eine HE der IV ablöst 
4 = HE der AHV, auf die der Anspruch nach dem 

Rentenalter entstand 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

KuerzungSelbstver
schulden 

Kürzung 
Prozentsatz der Kürzung wegen Selbstverschuldens, 
gemäss Beschluss der IVS. Ist der Prozentsatz gemäss 
Beschluss der IVS um ein Drittel zu kürzen, so ist als 
Prozentsatz die Zahl 33 anzugeben. 

  
SonderfallcodeRe
nte 

Sonderfall – 1. Code 
Gemäss „Liste der Schlüsselzahl für Sonderfälle“ 
318.106.10 

  
SonderfallcodeRe
nte 

Sonderfall – 2. Code 
Gemäss „Liste der Schlüsselzahl für Sonderfälle“ 
318.106.10 

  
SonderfallcodeRe
nte 

Sonderfall – 3. Code 
Gemäss „Liste der Schlüsselzahl für Sonderfälle“ 
318.106.10 

  
SonderfallcodeRe
nte 

Sonderfall – 4. Code 
Gemäss „Liste der Schlüsselzahl für Sonderfälle“ 
318.106.10 

  
SonderfallcodeRe
nte 

Sonderfall – 5. Code 
Gemäss „Liste der Schlüsselzahl für Sonderfälle“ 
318.106.10 

  
AnzahlVorbezugsj
ahre 

Anzahl Jahre des Vorbezuges 

  
Vorbezugsreduktio
n 

Reduktion beim Vorbezug  
Kürzung in Franken 

  
Vorbezugsdatum Datum des Vorbezugbeginns 

Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen), von welchen 
an die leistungsauslösende Person die Renten vorbezo-
gen hat. 

  
Aufschubsdauer Aufschubsdauer 

Anzahl Jahre (1 Stelle) und Monate (2 Stellen) 
  
Aufschubszuschla
g 

Aufschubszuschlag 
Aufschubszuschlag in Franken 

  
Abrufdatum Abrufdatum 

Monat (01–12) und Jahr (letzte 2 Stellen) des Abrufs 
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Element Inhalt und Erläuterungen 

IstInvaliderHinterla
ssener 

Invalide Hinterlassene 
0 = nein 
1 = ja 
Dieses Feld ist bei Witwen- bzw. Witwerrenten stets 
auszufüllen. Wird einer invaliden Person die höhere Wit-
wen- bzw. Witwerrente ausgerichtet, so ist der Code 1 
einzusetzen. Dies gilt auch für invalide Waisen, wenn 
die Waisenrente höher ist, als die eigene IV-Rente. 
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2. Tabelle der im Einzelfall erforderlichen Angaben 
1/09 

In folgenden Fällen anzugeben 

AHV IV 

Kurzbezeichnung 

OR AOR HE OR AOR HE 

Ab- 
gang 

AK-Nummer 1 1 1 1 1 1 1 
Zweigst.-Nr. 1 1 1 1 1 1 1 
Nr. der Meldung 1 1 1 1 1 1 1 
K.e. Hinweis 0 0 0 0 0 0 0 
VN Rentner 1 1 1 1 1 1 1 
1. erg. VN 3 3 3 3 3 3 – 
2. erg. VN 3 3 – 3 3 – – 
neue VN Rentner – – – – – – – 
Zivilstand 1 1 1 1 1 1 – 
Flüchtling 1 1 1 1 1 1 – 
Wohnkt./-staat 1 1 1 1 1 1 – 
Leistungsarten 1 1 1 1 1 1 1 
Anspruchsbeginn 1 1 1 1 1 1 – 
Monatsbetrag 1 1 1 1 1 1 1 
Ende d. Anspruchs 2 2 2 2 2 2 1 
Berichtsmonat 1 1 1 1 1 1 1 
Mutationscode 3 3 3 3 3 3 1 
Reserve – – – – – – – 
Rentenskala 1 – – 1 – –  
BD Skala vor 73 1 – – 1 – –  
BD Skala ab 73 1 – – 1 – –  
Anr. fehl. BM 48–72 1 – – 1 – –  
Anr. fehl. BM 73–78 1 – – 1 – –  
BJ Jahrgang 1 – – 1 – –  
ø Jahreseinkommen 1 – – 1 – –  
gespl. Einkommen 1 – – 1 – –  
Bd. f. ø Jahreseink. 1 – – 1 – –  
Niveaujahr 1 3 – 1 3 –  
Anzahl EGS 3 – – 3 – –  
Anzahl BGS 3 – – 3 – –  
Anzahl UGS 3 – – 3 – –  
IVS – – 1 1 1 1  
Invaliditätsgrad – – – 1 1 –  
Gebr.schlüssel – – 1 1 1 1  
Versicherungsfall – – 1 1 1 1  
Invalidierungsalter – – – 1 1 –  
Art HE-Anspruch – – 1 – – 1  
Kürzung 3 3 – 3 3 –  
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In folgenden Fällen anzugeben 

AHV IV 

Kurzbezeichnung 

OR AOR HE OR AOR HE 

Ab- 
gang 

Sonderfall 1 3 3 3 3 3 3  
Sonderfall 2 3 3 3 3 3 3  
Sonderfall 3 3 3 3 3 3 3  
Sonderfall 4 3 3 3 3 3 3  
Sonderfall 5 3 3 3 3 3 3  
Vorbezugsjahre 3 – – – – –  
Vorbezugsreduktion 3 – – – – –  
Vorbezugsdatum 3 – – – – –  
Aufschubsdauer 3 – – 3 – –  
Aufschubszuschlag 3 – – 3 – –  
Abrufdatum 3 – – 3 – –  
Inv. Hinterlassene 3 3 – – – –  

 

 



287 

3. Angabe der ersten und der zweiten ergänzenden 
Versichertennummer 

Leistungen Personen, deren Versicherten-
nummer anzugeben ist 

Alle Leistungen für verheiratete 
und verwitwete Personen 

(verstorbener) Ehegatte 

Zusatzrente für den Ehegatten leistungsauslösender Ehegatte 
Alle Waisen- und Kinderrenten  
1. ergänzende Versicherten-

nummer 
leistungsauslösender Elternteil* 

2. ergänzende Versicherten-
nummer 

anderer Elternteil* 

*Bei Leistungen für Kinder, deren Vater bzw. Mutter unbekannt ist, 
sowie für Findelkinder werden anstelle der Versichertennummer 
Nullen gesetzt. 
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Anhang V 

Liste der Schlüsselzahlen für Sonderfälle 
1/08 

Gekürzte Leistungen (Monatsbetrag niedriger als Tabellenwert) 

Sonder- 
fall- 
Code 

Erläuterungen 

  
01 Wegen Selbstverschuldens gekürzte Leistung 
02 Wegen Überversicherung gekürzte Waisen- oder Kin-

derrenten 
03 Wegen leichter oder schwerer Pflichtverletzung befristet 

gekürzte Invalidenrente bzw. Hilflosenentschädigung der 
IV 

04 Altersrente gekürzt um den Betrag der norwegischen IV-
Rente 

05 Plafonierte Rente 
06 Differenzbetrag der SAK in Form einer Kinder- oder 

Waisenrente 
91 Aus anderen Gründen gekürzte Leistung 

Erhöhte Leistung (Monatsbetrag höher als Tabellenwert) 

21 Ausserordentliche Rente von Geburts- und Kindheits-
invaliden mit Zuschlag sowie die sie ablösenden ordent-
lichen AHV-Renten 

22 Ordentliche Rente von Frühinvaliden mit erhöhtem Min-
destbetrag sowie die sie ablösenden AHV-Renten 

23 IV-Rente im Betrag der ausfallenden Hinterlassenenrente
24 AHV-Kinderrenten im Betrag der ausfallenden Hinter-

lassenenrente sowie Vollwaisenrente im Betrag der bis-
herigen Mutterwaisenrente 

28 Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 1964 (Teilrenten mit 
früherem durchschnittlichem Jahresbeitrag „A“ 

29 Bisherige Härtefallrente bei einem Invaliditätsgrad unter 
50 Prozent (Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 2004) 

30 Ganze IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 70 Pro-
zent. Besitzstandsgarantie für über 50-jährige Personen 
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Sonder- 
fall- 
Code 
 

Erläuterungen 

 
31 Überführte Rente von Verwitweten nach ihrer Wieder-

heirat mit Garantie auf dem Rentenbetrag gemäss 
9. AHV-Revision 

32 Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 1979 
34 Bisherige Härtefallrente bei einem Invaliditätsgrad unter 

40 Prozent (Besitzstandsgarantie ab 1. Januar 1988) 
36 Waisenrente im Betrag der nach den Bestimmungen über 

die 9. AHV-Revision festgesetzten Waisenrenten 
37 Dreiviertels-IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 

60 Prozent 
38 Ganze IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 70 Pro-

zent 
39 Halbe IV-Rente bei einem Invaliditätsgrad unter 50 Pro-

zent 
78 Besitzstandsgarantie gemäss Zusatzabkommen mit dem 

Fürstentum Liechtenstein 
79 Altersrente mit Differenzbetrag bis zum Betreffnis der 

früheren, unter Anrechnung von französischen Beitrags-
zeiten ermittelten IV-Rente 

92 Aus anderen Gründen erhöhte Leistungen 

Andere Sonderfälle 

44 Rente mit Anrechnung von spanischen Beitragszeiten 
45 Rente mit Anrechnung von niederländischen Beitrags-

zeiten 
46 Rente mit Anrechnung von türkischen Beitragszeiten 
47 Ausserordentliche Rente als Minimalgarantie, bei welcher 

der Betrag der ersetzten ordentlichen Rente nicht dem 
Tabellenwert entspricht (gekürzte oder erhöhte ordent-
liche Rente) 

48 Rente mit Anrechnung von griechischen Beitragszeiten 
49 Rente mit Anrechnung von französischen Beitragszeiten 
50 Rente mit Anrechnung von portugiesischen Beitrags-

zeiten 
51 Rente mit Anrechnung von belgischen Beitragszeiten 
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Sonder- 
fall- 
Code 
 

Erläuterungen 

 
52 Rente mit Anrechnung von norwegischen Beitragszeiten 
53  Rente mit Anrechnung von britischen Beitragszeiten 
54 Kinderrente, die unter Anrechnung von ausländischen 

Versicherungszeiten festgesetzt wurde. 
55 AHV/IV-Rente mit unterjährigen EU/EFTA-Versiche-

rungszeiten 
61 Ab 1. Januar 1979 mutierte Rente mit Anrechnung von 

Zusatzmonaten gemäss der bis dahin geltenden Rege-
lung 

63 Einführung der linearen Rentenskala. 
Besitzstandsgarantie der bisherigen Rentenskala. 

80 Ab 1. Januar 1997 mutierte Renten mit ermittelter Ren-
tenskala gemäss der bis dahin geltenden Regelung 

81 Rente mit Aufschubszuschlag gemäss den Bestimmun-
gen der 9. AHV-Revision 

82 Überführte Rente, Registerwechsel ohne Änderung der 
Berechungsgrundlagen 

83 Aufgrund der 4. IV-Revision noch nicht revidierte IV-
Rente 

93 Aus anderen Gründen nach einer Sonderregelung be-
anspruchte oder festgesetzte Leistung (Monatsbetrag = 
Tabellenwert) 

99 Ausgefallene Hilflosenentschädigung der AHV/IV, deren 
Betrag einem Unfallversicherer überwiesen wird 
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Anhang VI 

Übersicht über die bundesrechtlichen Ansätze für die Härte-
fallberechnung der laufenden Renten (vgl. Rz 3104 ff.) und die 
Berechnung der grossen Härte (Rz 10712 ff.) 
Stand 1. Januar 2009 

Gemeinsame Ansätze 

 Jahresbeträge in 
Franken

Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf 
– für Alleinstehende 18 720
– für Ehepaare 28 080
– für jedes der ersten zwei Kinder 9 780
– für jedes der weiteren zwei Kinder 6 520
– für jedes der übrigen Kinder 3 260
 
Krankenkassenprämie 
– für Erwachsene 5 052
– für junge Erwachsene 4 164
– für Kinder 1 224

Ansätze nur für die Berechnung des Härtefalles 

 Jahresbeträge in 
Franken

Mietzinsausgaben (Bruttomietzins) 
– für Alleinstehende, effektiver jedoch höchstens 13 200
– für Ehepaare1, effektiver jedoch höchstens 15 000
 
1Personen mit rentenberechtigten oder an Renten beteiligten 
Kindern sind Ehepaaren gleichgestellt. 
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Ansätze nur für die Berechnung der grossen Härte 

Mietzinsausgaben (Bruttomietzins) 
– für Alleinstehende 13 200
– für Ehepaare2 15 000
 
Betrag für persönliche Auslagen 4 800
 
Vermögensverzehr für Personen in Heimen und 
Spitälern, die das ordentliche Rentenalter noch 
nicht erreicht haben (Invalidenrenten, Hinterlasse-
nenrenten, Waisenrenten) 1/15
 
Vermögensverzehr für Altersrentnerinnen und  
-rentner sowie Hinterlassenenrentnerinnen und 
-rentner im ordentlichen Rentenalter in Heimen 
und Spitälern 1/10
 
kant. Begrenzung der Heimkosten keine
 
zusätzliche Ausgabe 
– bei Alleinstehenden 8 000
– bei Ehepaaren 12 000
– bei Waisen und Kindern, die einen Anspruch auf 

Kinderrente der AHV oder IV begründen, pro 
Kind 4 000

 
2Personen mit rentenberechtigten oder an Renten beteiligten 
Kindern sind Ehepaaren gleichgestellt. 
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Anhang VII 

Muster einer Verfügung 

Eidgenössische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 
Assurance vieillesse et survivants (AVS) 
Assicurazione federale per la vecciaia i superstiti (AVS) 
 
 
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern 
 
 
 
 
 
Verfügung vom 17. März 2003 

Herrn 
Max Muster 
Kappelenring 55 
3032 Hinterkappelen 

 
 
Sehr geehrter Herr Muster 
 
Mit Wirkung ab 1. April 2003 richten wir folgende monatliche Leistung aus: 

674.39.179.111 Muster, Max ordentliche Altersrente Fr. 1 397 
 
Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares darf nach den gesetzlichen Bestimmungen 
nicht mehr betragen als 150% des Höchstbetrages der Altersrente. Ihre Altersrente musste 
deshalb auf Fr. 1 499 plafoniert werden. Da Sie Ihre Altersrente um ein Jahr vorbezogen haben, 
musste diese noch um 6,8% gekürzt werden. 
 
Die Altersrente wird Ihnen in den ersten 20 Tagen jedes Monats durch die Ausgleichskasse des 
Kantons Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern auf Ihr Postkonto 30-19888-5 ausbezahlt. 
 
Grundlagen der Rentenberechnung 

Angerechnete Erwerbseinkommen: 
 

1960–64 Ihre ungeteilten Einkommen 
1965–02 Ihre geteilten Einkommen 

Angerechnete Erziehungsgutschriften: 18 halbe Jahre 
Beitragsdauer: 43 Jahre 
Massgebendes durchschnittliches Jahresinkommen: Fr. 55 704.– 
Beitragsdauer des Jahrganges: 43 Jahre 
Total angerechnete Beitragsjahre: 43 Jahre 
Anwendbare Rentenskala 44 (Vollrente) 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie bis zur Vollendung des 65. Altersjahres weiterhin 
AHV-Beiträge entrichten müssen. 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

 Ausgleichskasse des Kantons Bern 
(ohne Unterschrift gültig) 

 
Beilage 
– Begründungsblatt 
– Information über die EL 
 
Beachten Sie bitte die Rechtsmittelbelehrung und Hinweise auf die Meldepflicht auf der 
Rückseite! 
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Für die Berechnung der Rente werden lediglich diejenigen Beitragsjahre und Erwerbseinkom-
men berücksichtigt, die eine Person seit dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres 
und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls zurückgelegt bzw. realisiert hat. 
 

Für Beitragszeiten ausserhalb der Ehe werden die Erwerbseinkommen ungeteilt angerechnet. 
Während den Ehejahren werden die Erwerbseinkommen zwischen den Ehegatten geteilt und 
hälftig angerechnet. Im weitern kann für Zeiten, in denen eine Person Kinder unter 16 Jahren 
hatte, eine Erziehungsgutschrift angerechnet werden. Für Zeiten während der Ehe werden die 
Erziehungsgutschriften wie die Einkommen unter den Ehegatten geteilt. 
 

Aufstellung über die angerechneten Beitragsjahre, Erwerbseinkommen und Erziehungsgut-
schriften von 674.39.179.111 Muster, Max 

Jahr Beitrags- 
monate 

Einkommen  Erziehungs- 
gutschriften 

     

1960 12 9 925 ungeteilte Einkommen  
1961 12 11 500 ungeteilte Einkommen  
1962 12 12 150 ungeteilte Einkommen  
1963 12 12 450 ungeteilte Einkommen  
1964 12 12 800 ungeteilte Einkommen  
1965 12 6 750 geteilte Einkommen  
1966 12 7 588 geteilte Einkommen  
1967 12 7 975 geteilte Einkommen  
1968 12 8 638 geteilte Einkommen  
1969 12 9 413 geteilte Einkommen  
1970 12 8 788 geteilte Einkommen  
1971 12 8 963 geteilte Einkommen 1/2 
1972 12 9 525 geteilte Einkommen 1/2 
1973 12 9 850 geteilte Einkommen 1/2 
1974 12 8 000 geteilte Einkommen 1/2 
1975 12 10 459 geteilte Einkommen 1/2 
1976 12 12 341 geteilte Einkommen 1/2 
1977 12 12 780 geteilte Einkommen 1/2 
1978 12 15 525 geteilte Einkommen 1/2 
1979 12 15 020 geteilte Einkommen 1/2 
1980 12 17 325 geteilte Einkommen 1/2 
1981 12 19 775 geteilte Einkommen 1/2 
1982 12 19 825 geteilte Einkommen 1/2 
1983 12 20 500 geteilte Einkommen 1/2 
1984 12 21 388 geteilte Einkommen 1/2 
1985 12 22 335 geteilte Einkommen 1/2 
1986 12 23 054 geteilte Einkommen 1/2 
1987 12 25 325 geteilte Einkommen 1/2 
1988 12 30 331 geteilte Einkommen 1/2 
1989 12 32 970 geteilte Einkommen  
1990 12 33 800 geteilte Einkommen  
1991 12 35 400 geteilte Einkommen  
1992 12 36 550 geteilte Einkommen  
1993 12 41350 geteilte Einkommen  
1994 12 41 350 geteilte Einkommen  
1995 12 44 726 geteilte Einkommen  
1996 12 46 810 geteilte Einkommen  
1997 12 54 018 geteilte Einkommen  
1998 12 55 950 geteilte Einkommen  
1999 12 56 700 geteilte Einkommen  
2000 12 62 000 geteilte Einkommen  
2001 12 64 000 geteilte Einkommen  
2002 12 65 000 geteilte Einkommen  
 



 

Anhang VIII 

Aufwertungstabelle des umgewandelten durchschnittlichen Jahresbeitrages in das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen für die Jahre 1960 bis 1973 (Rz 5215) 

Renten-
beginn 

    

 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1960 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1961*  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1962   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1963   1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1964**   1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1965   1.0 1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 295

1.76 
1966   1.0 1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1967   1.1 1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1968    1.1 1.408 1.408 1.5488 1.5488 1.76 
1969    1.0 1.0 1.1 1.1 1.25 
1970    1.0 1.1 1.1 1.25 
1971    1.1 1.1 1.25 
1972    1.1 1.25 
1973    1.0 
 
* IV-Renten, die vor dem 1. Juli 1961 entstanden sind, erhalten zum durchschnittlichen Jahresbeitrag einen Zuschlag von Fr. 15 
** Bei IV-Renten, die vor 1964 entstanden si nd, ist der durchschnittliche Jahresbeitrag vor der Vervielfachung mit 25 um 1/3 zu erhöhen 
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Vor der Anwendung dieser Tabelle ist der durchschnittliche Jahresbeitrag mit 25 zu vervielfachen, d.h. in das massgebende 
durchschnittliche Jahreseinkommen umzurechnen. Nach der Umrechnung ist das ermittelte massgebende durchschnittliche 
Jahreseinkommen mittels der Aufwertungstabelle den allgemeinen Rentenerhöhungen anzupassen. Ausgehend vom Jahr 
des Rentenbeginns (erste Kolonne), kann das umgerechnete massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen im 
entsprechenden Kalenderjahr (entsprechende Zeile) mit dem massgebenden Faktor multipliziert, d.h. aufgewertet werden. 
 
Beispiel 
Ein verheirateter Mann bezog von 1963 bis 1978 eine IV-Rente. Der seinerzeit ermittelte durchschnittliche Jahresbeitrag 
betrug Fr. 375 Für die Jahre 1963-1973 ist der durchschnittliche Jahresbeitrag wie folgt ins massgebende durchschnittliche 
Jahreseinkommen umzurechnen bzw. aufzuwerten: 
 massgebendes durchschnitt- 
 liches Jahreseinkommen 
1963 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 375 x 25 x Faktor 1.0 9 375 
1964 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 375 erhöht um 1/3 (520*) x 25 x Faktor 1.0 13 000 
1965 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.0 13 000 
1966 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.0 13 000 
1967 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.1 14 300 
1968 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.1 14 300 
1969 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.408 18 304 
1970 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.408 18 304 
1971 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.5488 20 134 
1972 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.5488 20 134 
1973 durchschnittlicher Jahresbeitrag Fr. 520 x 25 x Faktor 1.76  23 400 
Das für das Jahr 1973 ermittelte massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen ist auf das nächste Vielfache von 600 
aufzurunden. 
 
* Der um 1/3 erhöhte durchschnittliche Jahresbeitrag ist auf den nächsthöheren Tabellenwert aufzurunden 
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Anhang IX 

Tabellen zur Ermittlung der mutmasslichen Beitragsdauer in 
den Jahren 1956–1968 

Erläuterungen 

Die Tabellen dienen zur Ermittlung der mutmasslichen Beitrags-
dauer bei IK-Eintragungen der Jahre 1956 bis 1968 und bilden die 
Grundlage für die Anwendung der Bestimmungen der Wegleitung 
über die Renten. 
Ausgehend von dem in einem Kalenderjahr im IK gutgeschriebenen 
Einkommen wird die mutmassliche Beitragsdauer dieses Jahres an-
hand der Tabelle des zutreffenden Erwerbszweiges (letzte zwei 
Zahlen der im IK-Eintrag enthaltenen Abrechnungsnummer oder 
Angabe im Feld 27 des Aufzeichnungsrecords gemäss Ziffer 2.2 der 
Technischen Weisungen) und Geschlechts ermittelt. Liegt das 
massgebende Einkommen unter dem Mindestbetrag oder zwischen 
zwei Beträgen, so ist auf den nächsthöheren Betrag abzustellen; 
übersteigt er den Höchstbetrag, so ist das Kalenderjahr als volles 
Beitragsjahr anzurechnen. 

Beispiel 

Beim IK-Eintrag 
4278.31 1 68 5775 
wird die mutmassliche Beitragsdauer ermittelt, indem in der Tabelle 
für den Erwerbszweig 31 (Chemische Industrie, Männer) auf der 
Zeile des Jahres 1968 der Betrag von 5775 Franken bzw. der 
nächsthöhere Betrag von 6650 Franken gesucht wird; im Kopf der 
betreffenden Spalte kann die anrechenbare mutmassliche Beitrags-
dauer von 5 Monaten abgelesen werden. 
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Erwerbszweig  01 
 
Landwirtschaft 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 275 550 825 1 100 1 375 1 650 1 925 2 200 2 475 2 750 3 025 3 300

1957 300 575 875 1 150 1 450 1 725 2 025 2 300 2 600 2 875 3 175 3 450
1958 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600
1959 325 625 950 1 250 1 575 1 875 2 200 2 500 2 825 3 150 3 450 3 775

1960 350 675 1 025 1 350 1 700 2 025 2 375 2 700 3 050 3 375 3 725 4 050
1961 375 725 1 100 1 450 1 825 2 175 2 550 2 900 3 275 3 650 4 000 4 375
1962 400 800 1 225 1 625 2 025 2 425 2 850 3 250 3 650 4 050 4 475 4 875

1963 450 900 1 375 1 825 2 275 2 725 3 200 3 650 4 100 4 550 5 025 5 475
1964 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150
1965 575 1 125 1 700 2 275 2 850 3 400 3 975 4 550 5 100 5 675 6 250 6 825

1966 600 1 200 1 800 2 375 2 975 3 575 4 175 4 775 5 375 5 950 6 550 7 150
1967 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 950 4 625 5 275 5 950 6 600 7 250 7 925
1968 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400

 
Frauen 

 
1958 200 400 600 800 1 000 1 200 1 425 1 625 1 825 2 025 2 225 2 425
1959 225 425 650 850 1 075 1 275 1 500 1 700 1 925 2 150 2 350 2 575

1960 225 450 675 900 1 125 1 350 1 575 1 800 2 025 2 250 2 475 2 700
1961 250 500 725 975 1 225 1 475 1 700 1 950 2 200 2 450 2 675 2 925
1962 275 550 825 1 100 1 375 1 650 1 925 2 200 2 475 2 750 3 025 3 300

1963 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2 125 2 425 2 725 3 025 3 325 3 625
1964 350 675 1 025 1 350 1 700 2 025 2 375 2 700 3 050 3 375 3 725 4 050
1965 375 750 1 125 1 500 1 850 2 225 2 600 2 975 3 350 3 725 4 100 4 475

1966 400 775 1 175 1 575 1 950 2 350 2 750 3 125 3 525 3 925 4 300 4 700
1967 425 850 1 275 1 700 2 125 2 550 2 975 3 400 3 825 4 250 4 675 5 100
1968 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
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Erwerbszweig  10 
 
Gartenbau 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 525 1 050 1 575 2 100 2 600 3 125 3 650 4 175 4 700 5 225 5 750 6 275

1957 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 825 4 375 4 925 5 475 6 025 6 575
1958 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875
1959 575 1 175 1 750 2 350 2 925 3 525 4 100 4 700 5 275 5 850 6 450 7 025

1960 625 1 225 1 850 2 475 3 075 3 700 4 300 4 925 5 550 6 150 6 775 7 400
1961 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800
1962 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 925 5 625 6 325 7 025 7 725 8 425

1963 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 575 5 325 6 100 6 850 7 625 8 375 9 150
1964 825 1 650 2 475 3 300 4 100 4 925 5 750 6 575 7 400 8 225 9 050 9 875
1965 875 1 775 2 650 3 525 4 425 5 300 6 200 7 075 7 950 8 850 9 725 10 600

1966 925 1 875 2 800 3 725 4 650 5 600 6 525 7 450 8 400 9 325 10 250 11 175
1967 975 1 950 2 900 3 875 4 850 5 825 6 800 7 750 8 725 9 700 10 675 11 650
1968 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 5 975 6 975 7 975 8 975 9 975 10 975 11 975

 
Frauen 

 
1958 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975
1959 425 850 1 300 1 725 2 150 2 575 3 000 3 450 3 875 4 300 4 725 5 150

1960 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1961 475 950 1 425 1 900 2 400 2 875 3 350 3 825 4 300 4 775 5 250 5 725
1962 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150

1963 550 1 100 1 650 2 225 2 775 3 325 3 875 4 425 4 975 5 550 6 100 6 650
1964 600 1 200 1 800 2 375 2 975 3 575 4 175 4 775 5 375 5 950 6 550 7 150
1965 650 1 275 1 925 2 575 3 200 3 850 4 500 5 125 5 775 6 425 7 050 7 700

1966 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 750 5 425 6 125 6 800 7 475 8 150
1967 700 1 425 2 125 2 825 3 550 4 250 4 975 5 675 6 375 7 100 7 800 8 500
1968 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 950 8 675
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Erwerbszweig  11 
 
Forstwirtschaft, Fischerei 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 525 1 075 1 600 2 125 2 650 3 200 3 725 4 250 4 800 5 325 5 850 6 375

1957 550 1 125 1 675 2 225 2 800 3 350 3 900 4 475 5 025 5 575 6 150 6 700
1958 575 1 175 1 750 2 325 2 925 3 500 4 100 4 675 5 250 5 850 6 425 7 000
1959 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 175 4 775 5 375 5 975 6 575 7 175

1960 625 1 250 1 875 2 500 3 150 3 775 4 400 5 025 5 650 6 275 6 900 7 525
1961 675 1 325 2 000 2 650 3 325 3 975 4 650 5 300 5 975 6 650 7 300 7 975
1962 725 1 425 2 150 2 875 3 575 4 300 5 000 5 725 6 450 7 150 7 875 8 600

1963 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975
1964 825 1 625 2 450 3 250 4 075 4 875 5 700 6 500 7 325 8 150 8 950 9 775
1965 875 1 725 2 600 3 475 4 350 5 200 6 075 6 950 7 800 8 675 9 550 10 425

1966 900 1 800 2 725 3 625 4 525 5 425 6 325 7 250 8 150 9 050 9 950 10 850
1967 1 000 2 000 2 975 3 975 4 975 5 975 6 975 7 950 8 950 9 950 10 950 11 925
1968 1 025 2 025 3 050 4 075 5 100 6 100 7 125 8 150 9 175 10 175 11 200 12 225

 
Frauen 

 
1958 375 750 1 125 1 500 1 900 2 275 2 650 3 025 3 400 3 775 4 150 4 525
1959 400 800 1 175 1 575 1 975 2 375 2 750 3 150 3 550 3 950 4 325 4 725

1960 400 825 1 225 1 650 2 050 2 450 2 875 3 275 3 700 4 100 4 500 4 925
1961 450 875 1 325 1 750 2 200 2 625 3 075 3 500 3 950 4 375 4 825 5 250
1962 475 925 1 400 1 875 2 350 2 800 3 275 3 750 4 200 4 675 5 150 5 625

1963 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075
1964 550 1 100 1 625 2 175 2 725 3 275 3 800 4 350 4 900 5 450 5 975 6 525
1965 575 1 175 1 750 2 350 2 925 3 525 4 100 4 700 5 275 5 850 6 450 7 025

1966 625 1 250 1 850 2 475 3 100 3 725 4 350 4 975 5 575 6 200 6 825 7 450
1967 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 875 4 525 5 175 5 825 6 475 7 125 7 775
1968 675 1 325 2 000 2 650 3 325 3 975 4 650 5 300 5 975 6 625 7 300 7 950
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Erwerbszweig  12 
 
Bergbau, Steinbrüche, Gruben 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475

1957 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 575 5 225 5 875 6 525 7 175 7 825
1958 675 1 375 2 050 2 725 3 425 4 100 4 800 5 475 6 150 6 850 7 525 8 200
1959 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400

1960 725 1 475 2 200 2 950 3 675 4 425 5 150 5 900 6 625 7 350 8 100 8 825
1961 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300
1962 850 1 675 2 525 3 350 4 200 5 025 5 875 6 700 7 550 8 375 9 225 10 050

1963 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 450 6 375 7 275 8 200 9 100 10 000 10 925
1964 975 1 975 2 950 3 925 4 900 5 900 6 875 7 850 8 850 9 825 10 800 11 775
1965 1 050 2 100 3 150 4 225 5 275 6 325 7 375 8 425 9 475 10 550 11 600 12 650

1966 1 100 2 225 3 325 4 450 5 550 6 675 7 775 8 900 10 000 11 125 12 225 13 350
1967 1 150 2 325 3 475 4 625 5 800 6 950 8 100 9 250 10 425 11 575 12 725 13 900
1968 1 200 2 375 3 575 4 775 5 950 7 150 8 325 9 525 10 725 11 900 13 100 14 300

 
Frauen 

 
1958 450 875 1 325 1 775 2 200 2 650 3 100 3 525 3 975 4 425 4 850 5 300
1959 450 925 1 375 1 850 2 300 2 750 3 225 3 675 4 150 4 600 5 050 5 525

1960 475 975 1 450 1 925 2 400 2 900 3 375 3 850 4 350 4 825 5 300 5 775
1961 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150
1962 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 825 4 375 4 925 5 475 6 025 6 575

1963 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100
1964 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650
1965 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225

1966 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 550 7 275 8 000 8 725
1967 750 1 525 2 275 3 025 3 800 4 550 5 325 6 075 6 825 7 600 8 350 9 100
1968 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300
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Erwerbszweig  20 
 
Nahrungsmittelindustrie und Gewerbe 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325

1957 625 1 275 1 900 2 525 3 150 3 800 4 425 5 050 5 700 6 325 6 950 7 575
1958 650 1 300 1 950 2 625 3 275 3 925 4 575 5 225 5 875 6 550 7 200 7 850
1959 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 750 5 450 6 125 6 800 7 475 8 150

1960 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 275 4 975 5 700 6 400 7 125 7 825 8 550
1961 750 1 500 2 250 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 725 7 450 8 200 8 950
1962 825 1 625 2 450 3 275 4 075 4 900 5 700 6 525 7 350 8 150 8 975 9 800

1963 875 1 750 2 625 3 500 4 375 5 250 6 125 7 000 7 875 8 750 9 625 10 500
1964 925 1 875 2 800 3 750 4 675 5 625 6 550 7 500 8 425 9 350 10 300 11 225
1965 1 000 2 025 3 025 4 025 5 050 6 050 7 050 8 075 9 075 10 075 11 100 12 100

1966 1 075 2 125 3 200 4 250 5 325 6 400 7 450 8 525 9 575 10 650 11 725 12 775
1967 1 100 2 225 3 325 4 425 5 550 6 650 7 750 8 875 9 975 11 075 12 200 13 300
1968 1 150 2 300 3 450 4 600 5 750 6 875 8 025 9 175 10 325 11 475 12 625 13 775

 
Frauen 

 
1958 400 775 1 175 1 550 1 950 2 350 2 725 3 125 3 500 3 900 4 300 4 675
1959 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800

1960 425 850 1 275 1 700 2 125 2 550 2 975 3 400 3 825 4 250 4 675 5 100
1961 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1962 500 975 1 475 1 975 2 450 2 950 3 450 3 925 4 425 4 925 5 400 5 900

1963 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300
1964 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875
1965 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 675 4 275 4 900 5 500 6 125 6 725 7 350

1966 650 1 300 1 950 2 575 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 475 7 100 7 750
1967 675 1 350 2 000 2 675 3 350 4 025 4 675 5 350 6 025 6 700 7 350 8 025
1968 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225
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Erwerbszweig  21 
 
Getränkeindustrie, Spritfabrikation 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100

1957 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475
1958 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 575 5 225 5 875 6 525 7 175 7 825
1959 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000

1960 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400
1961 750 1 475 2 225 2 950 3 700 4 450 5 175 5 925 6 650 7 400 8 150 8 875
1962 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 575 6 375 7 175 7 975 8 775 9 575

1963 875 1 725 2 600 3 475 4 350 5 200 6 075 6 950 7 800 8 675 9 550 10 425
1964 925 1 875 2 800 3 750 4 675 5 625 6 550 7 500 8 425 9 350 10 300 11 225
1965 1 000 2 000 3 000 4 025 5 025 6 025 7 025 8 025 9 025 10 050 11 050 12 050

1966 1 050 2 125 3 175 4 250 5 300 6 350 7 425 8 475 9 525 10 600 11 650 12 725
1967 1 100 2 200 3 300 4 425 5 525 6 625 7 725 8 825 9 925 11 050 12 150 13 250
1968 1 125 2 275 3 400 4 550 5 675 6 800 7 950 9 075 10 200 11 350 12 475 13 625

 
Frauen 

 
1958 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975
1959 425 875 1 300 1 725 2 150 2 600 3 025 3 450 3 900 4 325 4 750 5 175

1960 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1961 475 950 1 450 1 925 2 400 2 875 3 350 3 850 4 325 4 800 5 275 5 750
1962 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150

1963 550 1 100 1 675 2 225 2 775 3 325 3 900 4 450 5 000 5 550 6 125 6 675
1964 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 175 4 775 5 375 5 975 6 575 7 175
1965 650 1 300 1 925 2 575 3 225 3 875 4 500 5 150 5 800 6 450 7 075 7 725

1966 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 125 6 825 7 500 8 175
1967 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 275 4 975 5 700 6 400 7 100 7 825 8 525
1968 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 975 8 700
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Erwerbszweig  22 
 
Tabakindustrie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550

1957 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 975 4 625 5 300 5 950 6 625 7 275 7 950
1958 700 1 400 2 075 2 775 3 475 4 175 4 850 5 550 6 250 6 950 7 625 8 325
1959 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 250 4 975 5 675 6 400 7 100 7 800 8 525

1960 750 1 500 2 250 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 725 7 450 8 200 8 950
1961 800 1 575 2 375 3 150 3 950 4 725 5 525 6 300 7 100 7 875 8 675 9 450
1962 850 1 700 2 550 3 400 4 250 5 100 5 950 6 800 7 650 8 500 9 350 10 200

1963 925 1 850 2 775 3 700 4 600 5 525 6 450 7 375 8 300 9 225 10 150 11 075
1964 1 000 2 000 3 000 3 975 4 975 5 975 6 975 7 975 8 975 9 950 10 950 11 950
1965 1 075 2 125 3 200 4 275 5 350 6 400 7 475 8 550 9 600 10 675 11 750 12 825

1966 1 125 2 250 3 375 4 500 5 650 6 775 7 900 9 025 10 150 11 275 12 400 13 525
1967 1 175 2 350 3 525 4 700 5 875 7 050 8 225 9 400 10 575 11 750 12 925 14 100
1968 1 200 2 425 3 625 4 825 6 050 7 250 8 450 9 650 10 875 12 075 13 275 14 500

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 175 1 575 1 975 2 375 2 750 3 150 3 550 3 950 4 325 4 725
1959 400 825 1 225 1 625 2 050 2 450 2 850 3 275 3 675 4 075 4 500 4 900

1960 425 850 1 275 1 700 2 150 2 575 3 000 3 425 3 850 4 275 4 700 5 125
1961 450 900 1 375 1 825 2 275 2 725 3 200 3 650 4 100 4 550 5 025 5 475
1962 475 975 1 450 1 950 2 425 2 925 3 400 3 900 4 375 4 850 5 350 5 825

1963 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300
1964 575 1 125 1 700 2 275 2 825 3 400 3 950 4 525 5 100 5 650 6 225 6 800
1965 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325

1966 650 1 300 1 950 2 575 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 450 7 100 7 750
1967 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100
1968 700 1 375 2 075 2 750 3 450 4 125 4 825 5 500 6 200 6 875 7 575 8 250
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Erwerbszweig  23 
 
Bekleidungsgewerbe (ohne Schuhe) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 200 1 825 2 425 3 025 3 625 4 250 4 850 5 450 6 050 6 675 7 275

1957 625 1 275 1 900 2 525 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 600
1958 650 1 300 1 975 2 625 3 275 3 925 4 600 5 250 5 900 6 550 7 225 7 875
1959 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1960 700 1 400 2 100 2 825 3 525 4 225 4 925 5 625 6 325 7 050 7 750 8 450
1961 725 1 475 2 200 2 925 3 675 4 400 5 150 5 875 6 600 7 350 8 075 8 800
1962 775 1 550 2 325 3 100 3 850 4 625 5 400 6 175 6 950 7 725 8 500 9 275

1963 825 1 650 2 475 3 300 4 150 4 975 5 800 6 625 7 450 8 275 9 100 9 925
1964 900 1 800 2 725 3 625 4 525 5 425 6 350 7 250 8 150 9 050 9 975 10 875
1965 950 1 925 2 875 3 825 4 800 5 750 6 700 7 675 8 625 9 575 10 550 11 500

1966 1 025 2 025 3 050 4 050 5 075 6 075 7 100 8 125 9 125 10 150 11 150 12 175
1967 1 050 2 100 3 175 4 225 5 275 6 325 7 375 8 425 9 500 10 550 11 600 12 650
1968 1 100 2 175 3 250 4 350 5 450 6 525 7 600 8 700 9 800 10 875 11 950 13 050

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 225 1 625 2 025 2 425 2 850 3 250 3 650 4 050 4 475 4 875
1959 425 850 1 275 1 700 2 125 2 550 2 975 3 400 3 825 4 250 4 675 5 100

1960 450 900 1 325 1 775 2 225 2 675 3 100 3 550 4 000 4 450 4 875 5 325
1961 475 950 1 425 1 900 2 350 2 825 3 300 3 775 4 250 4 725 5 200 5 675
1962 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 525 4 025 4 525 5 025 5 525 6 025

1963 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 225 3 775 4 300 4 850 5 375 5 925 6 450
1964 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 550 4 125 4 725 5 300 5 900 6 500 7 075
1965 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550

1966 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000
1967 700 1 375 2 075 2 750 3 450 4 125 4 825 5 500 6 200 6 875 7 575 8 250
1968 700 1 425 2 125 2 825 3 525 4 250 4 950 5 650 6 375 7 075 7 775 8 475
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Erwerbszweig  24 
 
Schuhindustrie, Schuhmacherei 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 225 3 775 4 300 4 850 5 375 5 925 6 450

1957 575 1 125 1 700 2 250 2 825 3 375 3 950 4 500 5 075 5 650 6 200 6 775
1958 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100
1959 600 1 200 1 800 2 425 3 025 3 625 4 225 4 825 5 425 6 050 6 650 7 250

1960 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 825 4 450 5 100 5 725 6 350 7 000 7 625
1961 675 1 350 2 025 2 700 3 350 4 025 4 700 5 375 6 050 6 725 7 400 8 075
1962 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 975 8 700

1963 775 1 575 2 350 3 150 3 925 4 725 5 500 6 300 7 075 7 850 8 650 9 425
1964 850 1 700 2 550 3 400 4 250 5 100 5 950 6 800 7 650 8 500 9 350 10 200
1965 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 475 6 375 7 300 8 200 9 125 10 025 10 950

1966 950 1 925 2 875 3 850 4 800 5 775 6 725 7 700 8 650 9 625 10 575 11 550
1967 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000
1968 1 025 2 050 3 100 4 125 5 150 6 175 7 200 8 225 9 275 10 300 11 325 12 350

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 575 1 975 2 375 2 775 3 175 3 575 3 950 4 350 4 750
1959 400 825 1 225 1 650 2 050 2 475 2 875 3 300 3 700 4 125 4 525 4 950

1960 425 850 1 300 1 725 2 150 2 575 3 000 3 450 3 875 4 300 4 725 5 150
1961 450 925 1 375 1 825 2 300 2 750 3 200 3 675 4 125 4 575 5 050 5 500
1962 500 975 1 475 1 950 2 450 2 925 3 425 3 900 4 400 4 875 5 375 5 850

1963 525 1 050 1 600 2 125 2 650 3 175 3 700 4 250 4 775 5 300 5 825 6 350
1964 575 1 150 1 700 2 275 2 850 3 425 4 000 4 550 5 125 5 700 6 275 6 850
1965 625 1 225 1 850 2 450 3 075 3 675 4 300 4 900 5 525 6 150 6 750 7 375

1966 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800
1967 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 100 6 775 7 450 8 125
1968 700 1 375 2 075 2 775 3 450 4 150 4 850 5 525 6 225 6 925 7 600 8 300
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Erwerbszweig  25 
 
Reinigungsgewerbe 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 575 1 150 1 725 2 300 2 875 3 450 4 025 4 600 5 175 5 750 6 325 6 900

1957 600 1 200 1 800 2 425 3 025 3 625 4 225 4 825 5 425 6 050 6 650 7 250
1958 625 1 275 1 900 2 525 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 600
1959 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 525 5 175 5 825 6 475 7 125 7 775

1960 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 750 5 450 6 125 6 800 7 475 8 150
1961 725 1 425 2 150 2 875 3 600 4 300 5 025 5 750 6 450 7 175 7 900 8 625
1962 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300

1963 850 1 675 2 525 3 375 4 200 5 050 5 900 6 725 7 575 8 425 9 250 10 100
1964 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 450 6 375 7 275 8 200 9 100 10 000 10 925
1965 975 1 950 2 925 3 900 4 875 5 850 6 825 7 800 8 775 9 750 10 725 11 700

1966 1 025 2 050 3 100 4 125 5 150 6 175 7 200 8 250 9 275 10 300 11 325 12 350
1967 1 075 2 150 3 225 4 275 5 350 6 425 7 500 8 575 9 650 10 725 11 775 12 850
1968 1 100 2 200 3 300 4 400 5 525 6 625 7 725 8 825 9 925 11 025 12 125 13 225

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800
1959 425 825 1 250 1 675 2 075 2 500 2 900 3 325 3 750 4 150 4 575 5 000

1960 425 875 1 300 1 750 2 175 2 625 3 050 3 500 3 925 4 350 4 800 5 225
1961 475 925 1 400 1 850 2 325 2 775 3 250 3 700 4 175 4 650 5 100 5 575
1962 500 1 000 1 500 1 975 2 475 2 975 3 475 3 975 4 475 4 950 5 450 5 950

1963 525 1 075 1 600 2 150 2 675 3 225 3 750 4 300 4 825 5 350 5 900 6 425
1964 575 1 150 1 725 2 300 2 900 3 475 4 050 4 625 5 200 5 775 6 350 6 925
1965 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475

1966 650 1 325 1 975 2 625 3 300 3 950 4 600 5 275 5 925 6 575 7 250 7 900
1967 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225
1968 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 025 7 725 8 425
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Erwerbszweig  26 
 
Textilindustrie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 575 1 175 1 750 2 325 2 900 3 500 4 075 4 650 5 250 5 825 6 400 6 975

1957 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200
1958 625 1 250 1 850 2 475 3 100 3 725 4 350 4 950 5 575 6 200 6 825 7 450
1959 650 1 275 1 925 2 575 3 200 3 850 4 500 5 125 5 775 6 425 7 050 7 700

1960 675 1 350 2 000 2 675 3 350 4 025 4 700 5 350 6 025 6 700 7 375 8 050
1961 700 1 425 2 125 2 825 3 550 4 250 4 950 5 675 6 375 7 075 7 800 8 500
1962 775 1 550 2 325 3 100 3 900 4 675 5 450 6 225 7 000 7 775 8 550 9 325

1963 825 1 675 2 500 3 325 4 175 5 000 5 850 6 675 7 500 8 350 9 175 10 000
1964 900 1 800 2 700 3 600 4 500 5 400 6 325 7 225 8 125 9 025 9 925 10 825
1965 975 1 925 2 900 3 875 4 850 5 800 6 775 7 750 8 700 9 675 10 650 11 625

1966 1 050 2 075 3 125 4 175 5 200 6 250 7 300 8 325 9 375 10 425 11 450 12 500
1967 1 075 2 125 3 200 4 275 5 325 6 400 7 450 8 525 9 600 10 650 11 725 12 800
1968 1 100 2 200 3 300 4 400 5 475 6 575 7 675 8 775 9 875 10 975 12 075 13 175

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 625 2 025 2 425 2 825 3 225 3 625 4 050 4 450 4 850
1959 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975

1960 425 875 1 300 1 725 2 175 2 600 3 050 3 475 3 900 4 350 4 775 5 200
1961 450 925 1 375 1 825 2 300 2 750 3 200 3 675 4 125 4 575 5 050 5 500
1962 500 975 1 475 1 975 2 450 2 950 3 450 3 925 4 425 4 925 5 400 5 900

1963 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300
1964 575 1 125 1 700 2 275 2 850 3 400 3 975 4 550 5 100 5 675 6 250 6 825
1965 600 1 225 1 825 2 425 3 050 3 650 4 250 4 875 5 475 6 075 6 700 7 300

1966 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 850 4 475 5 125 5 750 6 400 7 050 7 675
1967 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 675 5 325 6 000 6 675 7 325 8 000
1968 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 150 6 825 7 500 8 200

 



309 

Erwerbszweig  27 
 
Papierindustrie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 275 1 900 2 525 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 600

1957 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000
1958 700 1 400 2 100 2 775 3 475 4 175 4 875 5 575 6 275 6 950 7 650 8 350
1959 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 275 4 975 5 700 6 400 7 125 7 825 8 550

1960 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250 6 000 6 750 7 500 8 250 9 000
1961 800 1 575 2 375 3 175 3 950 4 750 5 550 6 325 7 125 7 925 8 700 9 500
1962 850 1 700 2 550 3 425 4 275 5 125 5 975 6 825 7 675 8 550 9 400 10 250

1963 925 1 850 2 775 3 700 4 650 5 575 6 500 7 425 8 350 9 275 10 200 11 125
1964 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000
1965 1 075 2 150 3 225 4 300 5 375 6 450 7 525 8 600 9 675 10 750 11 825 12 900

1966 1 125 2 275 3 400 4 525 5 675 6 800 7 925 9 075 10 200 11 350 12 475 13 600
1967 1 175 2 350 3 550 4 725 5 900 7 075 8 275 9 450 10 625 11 800 13 000 14 175
1968 1 225 2 425 3 650 4 850 6 075 7 275 8 500 9 700 10 925 12 125 13 350 14 550

 
Frauen 

 
1958 400 825 1 225 1 650 2 050 2 475 2 875 3 300 3 700 4 125 4 525 4 950
1959 425 850 1 275 1 700 2 150 2 575 3 000 3 425 3 850 4 275 4 700 5 125

1960 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 125 3 575 4 025 4 475 4 925 5 375
1961 475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 5 225 5 700
1962 500 1 025 1 525 2 025 2 550 3 050 3 550 4 075 4 575 5 075 5 600 6 100

1963 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 850 4 400 4 950 5 500 6 050 6 600
1964 600 1 200 1 775 2 375 2 975 3 575 4 150 4 750 5 350 5 950 6 525 7 125
1965 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650

1966 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100
1967 700 1 400 2 125 2 825 3 525 4 225 4 925 5 650 6 350 7 050 7 750 8 475
1968 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 325 5 050 5 750 6 475 7 200 7 925 8 650
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Erwerbszweig  28 
 
Kautschukindustrie (ohne Kleider und Schuhe) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 825 4 450 5 100 5 725 6 350 7 000 7 625

1957 675 1 325 2 000 2 675 3 350 4 000 4 675 5 350 6 000 6 675 7 350 8 025
1958 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 875 5 575 6 275 6 975 7 675 8 375
1959 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 275 5 000 5 700 6 425 7 150 7 850 8 575

1960 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 275 6 025 6 775 7 525 8 275 9 025
1961 800 1 600 2 375 3 175 3 975 4 775 5 550 6 350 7 150 7 950 8 725 9 525
1962 850 1 700 2 575 3 425 4 275 5 125 6 000 6 850 7 700 8 550 9 425 10 275

1963 925 1 850 2 800 3 725 4 650 5 575 6 500 7 450 8 375 9 300 10 225 11 150
1964 1 000 2 000 3 000 4 025 5 025 6 025 7 025 8 025 9 025 10 050 11 050 12 050
1965 1 075 2 150 3 225 4 300 5 400 6 475 7 550 8 625 9 700 10 775 11 850 12 925

1966 1 150 2 275 3 425 4 550 5 700 6 825 7 975 9 100 10 250 11 375 12 525 13 650
1967 1 175 2 375 3 550 4 725 5 925 7 100 8 275 6 950 10 650 11 825 13 000 14 200
1968 1 225 2 425 3 650 4 875 6 075 7 300 8 525 9 725 10 950 12 175 13 375 14 600

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800
1959 425 825 1 250 1 675 2 075 2 500 2 900 3 325 3 750 4 150 4 575 5 000

1960 425 875 1 300 1 750 2 175 2 625 3 050 3 500 3 925 4 350 4 800 5 225
1961 475 925 1 400 1 850 2 325 2 775 3 250 3 700 4 175 4 650 5 100 5 575
1962 500 1 000 1 500 1 975 2 475 2 975 3 475 3 975 4 475 4 950 5 450 5 950

1963 525 1 075 1 600 2 150 2 675 3 225 3 750 4 300 4 825 5 350 5 900 6 425
1964 575 1 150 1 725 2 300 2 900 3 475 4 050 4 625 5 200 5 775 6 350 6 925
1965 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475

1966 650 1 325 1 975 2 625 3 300 3 950 4 600 5 275 5 925 6 575 7 250 7 900
1967 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225
1968 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 725 8 425
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Erwerbszweig  29 
 
Lederindustrie (ohne Schuhe) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050

1957 625 1 225 1 850 2 475 3 100 3 700 4 325 4 950 5 550 6 175 6 800 7 425
1958 650 1 300 1 950 2 575 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 450 7 100 7 750
1959 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 950 4 625 5 275 5 950 6 600 7 250 7 925

1960 700 1 400 2 075 2 775 3 475 4 175 4 850 5 550 6 250 6 950 7 625 8 325
1961 725 1 475 2 200 2 925 3 675 4 400 5 150 5 875 6 600 7 350 8 075 8 800
1962 800 1 575 2 375 3 175 3 950 4 750 5 550 6 325 7 125 7 925 8 700 9 500

1963 850 1 725 2 575 3 450 4 300 5 150 6 025 6 875 7 750 8 600 9 450 10 325
1964 925 1 850 2 775 3 700 4 650 5 575 6 500 7 425 8 350 9 275 10 200 11 125
1965 1 000 2 000 3 000 3 975 4 975 5 975 6 975 7 975 8 975 9 950 10 950 11 950

1966 1 050 2 100 3 150 4 200 5 250 6 300 7 350 8 400 9 475 10 525 11 575 12 625
1967 1 100 2 200 3 275 4 375 5 475 6 575 7 650 8 750 9 850 10 950 12 050 13 125
1968 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 10 125 11 250 12 375 13 500

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 775 3 175 3 575 3 975 4 375 4 775
1959 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975

1960 425 875 1 300 1 725 2 150 2 600 3 025 3 450 3 900 4 325 4 750 5 175
1961 450 925 1 375 1 850 2 300 2 750 3 225 3 675 4 150 4 600 5 050 5 525
1962 500 975 1 475 1 975 2 450 2 950 3 450 3 925 4 425 4 925 5 400 5 900

1963 525 1 075 1 600 2 125 2 650 3 200 3 725 4 250 4 800 5 325 5 850 6 375
1964 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875
1965 625 1 225 1 850 2 475 3 075 3 700 4 300 4 925 5 550 6 150 6 775 7 400

1966 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 575 5 225 5 875 6 525 7 175 7 825
1967 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 775 5 450 6 125 6 800 7 475 8 175
1968 700 1 400 2 075 2 775 3 475 4 175 4 875 5 575 6 250 6 950 7 650 8 350
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Erwerbszweig  30 
 
Graphisches Gewerbe 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1957 700 1 400 2 100 2 825 3 525 4 225 4 925 5 625 6 325 7 050 7 750 8 450
1958 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250 6 000 6 750 7 500 8 250 9 000
1959 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300

1960 800 1 600 2 425 3 225 4 025 4 825 5 650 6 450 7 250 8 050 8 875 9 675
1961 825 1 625 2 450 3 250 4 075 4 875 5 700 6 500 7 325 8 150 8 950 9 775
1962 875 1 775 2 650 3 525 4 425 5 300 6 200 7 075 7 950 8 850 9 725 10 600

1963 950 1 875 2 825 3 750 4 700 5 625 6 575 7 500 8 450 9 375 10 325 11 250
1964 1 025 2 025 3 050 4 050 5 075 6 075 7 100 8 100 9 125 10 150 11 150 12 175
1965 1 100 2 200 3 325 4 425 5 525 6 625 7 750 8 850 9 950 11 050 12 175 13 275

1966 1 150 2 275 3 425 4 550 5 700 6 850 7 975 9 125 10 250 11 400 12 525 13 675
1967 1 200 2 400 3 600 4 800 6 000 7 200 8 375 9 575 10 775 11 975 13 175 14 375
1968 1 250 2 500 3 725 4 975 6 225 7 475 8 725 9 950 11 200 12 450 13 700 14 950

 
Frauen 

 
1958 400 825 1 225 1 650 2 050 2 475 2 875 3 300 3 700 4 125 4 525 4 950
1959 425 850 1 300 1 725 2 150 2 575 3 000 3 450 3 875 4 300 4 725 5 150

1960 450 900 1 375 1 825 2 275 2 725 3 200 3 650 4 100 4 550 5 025 5 475
1961 475 950 1 400 1 875 2 350 2 825 3 300 3 750 4 225 4 700 5 175 5 650
1962 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075

1963 550 1 075 1 625 2 175 2 700 3 250 3 800 4 325 4 875 5 425 5 950 6 500
1964 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050
1965 650 1 300 1 925 2 575 3 225 3 875 4 500 5 150 5 800 6 450 7 075 7 725

1966 675 1 350 2 025 2 675 3 350 4 025 4 700 5 375 6 050 6 725 7 400 8 050
1967 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 325 5 025 5 750 6 475 7 200 7 900 8 625
1968 750 1 475 2 225 2 950 3 700 4 425 5 175 5 900 6 650 7 400 8 125 8 875
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Erwerbszweig  31 
 
Chemische Industrie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225

1957 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 325 5 050 5 750 6 475 7 200 7 925 8 650
1958 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 275 6 025 6 775 7 525 8 275 9 025
1959 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 575 5 325 6 100 6 850 7 625 8 375 9 150

1960 800 1 600 2 425 3 225 4 025 4 825 5 650 6 450 7 250 8 050 8 875 9 675
1961 850 1 700 2 550 3 375 4 225 5 075 5 925 6 775 7 625 8 450 9 300 10 150
1962 900 1 775 2 675 3 550 4 450 5 350 6 225 7 125 8 000 8 900 9 800 10 675

1963 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 025 8 025 9 025 10 025 11 025 12 025
1964 1 100 2 175 3 275 4 375 5 450 6 550 7 650 8 725 9 825 10 925 12 000 13 100
1965 1 175 2 350 3 525 4 700 5 875 7 050 8 225 9 400 10 575 11 750 12 925 14 100

1966 1 250 2 525 3 775 5 025 6 300 7 550 8 825 10 075 11 325 12 600 13 850 15 100
1967 1 325 2 650 3 950 5 275 6 600 7 925 9 250 10 575 11 875 13 200 14 525 15 850
1968 1 325 2 675 4 000 5 325 6 650 8 000 9 325 10 650 11 975 13 325 14 650 15 975

 
Frauen 

 
1958 450 875 1 325 1 750 2 200 2 625 3 075 3 500 3 950 4 375 4 825 5 250
1959 450 900 1 350 1 775 2 225 2 675 3 125 3 575 4 025 4 450 4 900 5 350

1960 475 950 1 425 1 900 2 350 2 825 3 300 3 775 4 250 4 725 5 200 5 675
1961 500 1 000 1 475 1 975 2 475 2 975 3 450 3 950 4 450 4 950 5 425 5 925
1962 525 1 050 1 550 2 075 2 600 3 125 3 650 4 150 4 675 5 200 5 725 6 250

1963 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200
1964 650 1 300 1 950 2 575 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 450 7 100 7 750
1965 700 1 375 2 075 2 775 3 450 4 150 4 850 5 525 6 225 6 925 7 600 8 300

1966 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 275 6 025 6 775 7 525 8 275 9 025
1967 800 1 600 2 400 3 200 4 025 4 825 5 625 6 425 7 225 8 025 8 825 9 625
1968 825 1 625 2 450 3 275 4 100 4 900 5 725 6 550 7 350 8 175 9 000 9 800
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Erwerbszweig  32 
 
Metall-, Maschinenindustrie, Apparatebau, 
Musikinstrumentenbau 
 

Männer 
 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 225 1 850 2 475 3 100 3 700 4 325 4 950 5 550 6 175 6 800 7 425

1957 650 1 300 1 950 2 575 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 450 7 100 7 750
1958 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 150 6 825 7 500 8 175
1959 700 1 400 2 100 2 775 3 475 4 175 4 875 5 575 6 275 6 950 7 650 8 350

1960 725 1 450 2 200 2 925 3 650 4 375 5 100 5 850 6 575 7 300 8 025 8 750
1961 775 1 550 2 350 3 125 3 900 4 675 5 450 6 250 7 025 7 800 8 575 9 350
1962 850 1 700 2 550 3 375 4 225 5 075 5 925 6 775 7 625 8 450 9 300 10 150

1963 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 475 6 375 7 300 8 200 9 125 10 025 10 950
1964 975 1 950 2 950 3 925 4 900 5 875 6 850 7 850 8 825 9 800 10 775 11 750
1965 1 050 2 100 3 125 4 175 5 225 6 275 7 300 8 350 9 400 10 450 11 475 12 525

1966 1 100 2 200 3 300 4 375 5 475 6 575 7 675 8 775 9 875 10 975 12 050 13 150
1967 1 150 2 275 3 425 4 550 5 700 6 825 7 975 9 100 10 250 11 375 12 525 13 650
1968 1 175 2 350 3 525 4 700 5 900 7 075 8 250 9 425 10 600 11 775 12 950 14 125

 
Frauen 

 
1958 425 875 1 300 1 750 2 175 2 625 3 050 3 500 3 925 4 350 4 800 5 225
1959 450 900 1 350 1 775 2 225 2 675 3 125 3 575 4 025 4 450 4 900 5 350

1960 475 925 1 400 1 875 2 325 2 800 3 250 3 725 4 200 4 650 5 125 5 600
1961 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 050 3 575 4 075 4 600 5 100 5 600 6 125
1962 550 1 100 1 650 2 175 2 725 3 275 3 825 4 375 4 925 5 450 6 000 6 550

1963 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050
1964 625 1 275 1 900 2 525 3 150 3 800 4 425 5 050 5 700 6 325 6 950 7 575
1965 675 1 350 2 025 2 700 3 400 4 075 4 750 5 425 6 100 6 775 7 450 8 125

1966 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 275 5 000 5 700 6 425 7 125 7 850 8 550
1967 750 1 475 2 225 2 975 3 700 4 450 5 200 5 925 6 675 7 425 8 150 8 900
1968 775 1 525 2 300 3 050 3 825 4 575 5 350 6 100 6 875 7 625 8 400 9 150
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Erwerbszweig  33 
 
Uhrenindustrie, Bijouterie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 275 5 000 5 700 6 425 7 150 7 850 8 575

1957 750 1 500 2 250 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 725 7 450 8 200 8 950
1958 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300
1959 775 1 550 2 350 3 125 3 900 4 675 5 450 6 250 7 025 7 800 8 575 9 350

1960 800 1 625 2 425 3 250 4 050 4 875 5 675 6 500 7 300 8 125 8 925 9 750
1961 850 1 700 2 575 3 425 4 275 5 125 6 000 6 850 7 700 8 550 9 425 10 275
1962 900 1 775 2 675 3 550 4 450 5 325 6 225 7 100 8 000 8 875 9 775 10 650

1963 950 1 925 2 875 3 850 4 800 5 775 6 725 7 700 8 650 9 625 10 575 11 550
1964 1 000 2 000 2 975 3 975 4 975 5 975 6 950 7 950 8 950 9 950 10 925 11 925
1965 1 075 2 150 3 225 4 300 5 400 6 475 7 550 8 625 9 700 10 775 11 850 12 925

1966 1 125 2 250 3 375 4 500 5 625 6 750 7 875 9 000 10 125 11 250 12 375 13 500
1967 1 175 2 350 3 550 4 725 5 900 7 075 8 275 9 450 10 625 11 800 13 000 14 175
1968 1 175 2 350 3 550 4 725 5 900 7 075 8 250 9 425 10 625 11 800 12 975 14 150

 
Frauen 

 
1958 525 1 050 1 575 2 100 2 600 3 125 3 650 4 175 4 700 5 225 5 750 6 275
1959 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300

1960 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 850 4 400 4 950 5 500 6 050 6 600
1961 575 1 150 1 750 2 325 2 900 3 475 4 050 4 650 5 225 5 800 6 375 6 950
1962 600 1 200 1 800 2 425 3 025 3 625 4 225 4 825 5 425 6 050 6 650 7 250

1963 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000
1964 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225
1965 750 1 475 2 225 2 950 3 700 4 450 5 175 5 925 6 650 7 400 8 150 8 875

1966 775 1 575 2 350 3 125 3 925 4 700 5 475 6 275 7 050 7 825 8 625 9 400
1967 825 1 650 2 475 3 300 4 125 4 950 5 775 6 600 7 425 8 250 9 075 9 900
1968 825 1 650 2 475 3 300 4 125 4 950 5 800 6 625 7 450 8 275 9 100 9 925
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Erwerbszweig  34 
 
Industrie der Steine und Erden 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050

1957 600 1 225 1 825 2 425 3 050 3 650 4 250 4 875 5 475 6 075 6 700 7 300
1958 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 825 4 450 5 100 5 725 6 350 7 000 7 625
1959 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 950 4 625 5 275 5 950 6 600 7 250 7 925

1960 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 875 5 575 6 275 6 975 7 675 8 375
1961 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975
1962 800 1 625 2 425 3 225 4 050 4 850 5 650 6 475 7 275 8 075 8 900 9 700

1963 875 1 750 2 650 3 525 4 400 5 275 6 150 7 050 7 925 8 800 9 675 10 550
1964 950 1 925 2 875 3 850 4 800 5 775 6 725 7 700 8 650 9 625 10 575 11 550
1965 1 025 2 075 3 100 4 125 5 175 6 200 7 250 8 275 9 300 10 350 11 375 12 400

1966 1 075 2 175 3 250 4 350 5 425 6 500 7 600 8 675 9 775 10 850 11 925 13 025
1967 1 150 2 275 3 425 4 550 5 700 6 850 7 975 9 125 10 275 11 400 12 550 13 675
1968 1 175 2 350 3 525 4 700 5 875 7 050 8 225 9 400 10 575 11 750 12 925 14 100

 
Frauen 

 
1958 400 800 1 200 1 575 1 975 2 375 2 775 3 175 3 575 3 950 4 350 4 750
1959 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975

1960 450 875 1 325 1 750 2 200 2 625 3 075 3 500 3 950 4 375 4 825 5 250
1961 475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 5 225 5 700
1962 525 1 025 1 550 2 075 2 600 3 100 3 625 4 150 4 650 5 175 5 700 6 225

1963 575 1 125 1 700 2 275 2 825 3 400 3 950 4 525 5 100 5 650 6 225 6 800
1964 625 1 225 1 850 2 475 3 075 3 700 4 300 4 925 5 550 6 150 6 775 7 400
1965 675 1 325 2 000 2 650 3 325 3 975 4 650 5 300 5 975 6 650 7 300 7 975

1966 700 1 400 2 100 2 800 3 475 4 175 4 875 5 575 6 275 6 975 7 675 8 375
1967 725 1 475 2 200 2 925 3 675 4 400 5 150 5 875 6 600 7 350 8 075 8 800
1968 775 1 550 2 300 3 075 3 850 4 600 5 375 6 150 6 925 7 700 8 450 9 225
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Erwerbszweig  35 
 
Holz-, Korkindustrie 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 525 1 075 1 600 2 125 2 675 3 200 3 750 4 275 4 800 5 350 5 875 6 400

1957 550 1 100 1 675 2 225 2 775 3 325 3 900 4 450 5 000 5 550 6 125 6 675
1958 575 1 150 1 750 2 325 2 900 3 475 4 050 4 650 5 225 5 800 6 375 6 950
1959 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 225 4 825 5 425 6 025 6 625 7 225

1960 625 1 275 1 900 2 525 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 600
1961 675 1 350 2 025 2 700 3 400 4 075 4 750 5 425 6 100 6 775 7 450 8 125
1962 750 1 500 2 275 3 025 3 775 4 525 5 300 6 050 6 800 7 550 8 325 9 075

1963 825 1 650 2 475 3 300 4 150 4 975 5 800 6 625 7 450 8 275 9 100 9 925
1964 900 1 800 2 700 3 625 4 525 5 425 6 325 7 225 8 125 9 050 9 950 10 850
1965 975 1 950 2 925 3 900 4 900 5 875 6 850 7 825 8 800 9 775 10 750 11 725

1966 1 025 2 050 3 075 4 100 5 125 6 150 7 175 8 200 9 225 10 250 11 275 12 300
1967 1 075 2 125 3 200 4 275 5 325 6 400 7 450 8 525 9 600 10 650 11 725 12 800
1968 1 100 2 225 3 325 4 450 5 550 6 675 7 775 8 900 10 000 11 125 12 225 13 350

 
Frauen 

 
1958 375 775 1 150 1 525 1 925 2 300 2 700 3 075 3 450 3 850 4 225 4 600
1959 400 800 1 200 1 575 1 975 2 375 2 775 3 175 3 575 3 950 4 350 4 750

1960 425 850 1 275 1 700 2 100 2 525 2 950 3 375 3 800 4 225 4 650 5 075
1961 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1962 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 475 3 975 4 475 4 975 5 475 5 975

1963 550 1 100 1 650 2 175 2 725 3 275 3 825 4 375 4 925 5 450 6 000 6 550
1964 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100
1965 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800

1966 700 1 375 2 075 2 775 3 450 4 150 4 850 5 525 6 225 6 925 7 600 8 300
1967 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 325 5 050 5 775 6 500 7 225 7 950 8 675
1968 750 1 475 2 225 2 975 3 725 4 450 5 200 5 950 6 675 7 425 8 175 8 900
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Erwerbszweig  36 
 
Spielwaren, Sportgeräte, Schnitzereien 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 550 1 100 1 675 2 225 2 775 3 325 3 900 4 450 5 000 5 550 6 125 6 675

1957 575 1 175 1 750 2 325 2 925 3 500 4 100 4 675 5 250 5 850 6 425 7 000
1958 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325
1959 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500

1960 650 1 300 1 975 2 625 3 275 3 925 4 600 5 250 5 900 6 550 7 225 7 875
1961 700 1 400 2 075 2 775 3 475 4 175 4 850 5 550 6 250 6 950 7 625 8 325
1962 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975

1963 800 1 625 2 425 3 250 4 050 4 875 5 675 6 500 7 300 8 125 8 925 9 750
1964 875 1 750 2 625 3 500 4 375 5 250 6 125 7 000 7 875 8 750 9 625 10 500
1965 950 1 875 2 825 3 775 4 700 5 650 6 600 7 525 8 475 9 425 10 350 11 300

1966 1 000 1 975 2 975 3 975 4 975 5 950 6 950 7 950 8 925 9 925 10 925 11 925
1967 1 025 2 075 3 100 4 125 5 175 6 200 7 225 8 275 9 300 10 325 11 375 12 400
1968 1 075 2 125 3 200 4 250 5 325 6 375 7 450 8 500 9 575 10 625 11 700 12 750

 
Frauen 

 
1958 375 775 1 150 1 550 1 925 2 325 2 700 3 100 3 475 3 850 4 250 4 625
1959 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 825 3 225 3 625 4 025 4 425 4 825

1960 425 850 1 250 1 675 2 100 2 525 2 950 3 350 3 775 4 200 4 625 5 050
1961 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 125 3 575 4 025 4 475 4 925 5 375
1962 475 950 1 425 1 900 2 400 2 875 3 350 3 825 4 300 4 775 5 250 5 725

1963 525 1 025 1 550 2 075 2 600 3 100 3 625 4 150 4 650 5 175 5 700 6 225
1964 550 1 125 1 675 2 225 2 800 3 350 3 900 4 475 5 025 5 575 6 150 6 700
1965 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200

1966 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 625
1967 650 1 325 2 000 2 650 3 325 3 975 4 650 5 300 5 975 6 625 7 300 7 950
1968 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 750 5 425 6 100 6 775 7 450 8 125
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Erwerbszweig  37 
 
Baugewerbe 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500

1957 650 1 300 1 950 2 625 3 275 3 925 4 575 5 225 5 875 6 550 7 200 7 850
1958 675 1 375 2 050 2 725 3 425 4 100 4 800 5 475 6 150 6 850 7 525 8 200
1959 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400

1960 725 1 475 2 200 2 950 3 675 4 425 5 150 5 900 6 625 7 350 8 100 8 825
1961 775 1 550 2 325 3 100 3 900 4 675 5 450 6 225 7 000 7 775 8 550 9 325
1962 850 1 675 2 525 3 350 4 200 5 050 5 875 6 725 7 550 8 400 9 250 10 075

1963 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 475 6 375 7 300 8 200 9 125 10 025 10 950
1964 975 1 975 2 950 3 925 4 925 5 900 6 900 7 875 8 850 9 850 10 825 11 800
1965 1 050 2 100 3 175 4 225 5 275 6 325 7 400 8 450 9 500 10 550 11 625 12 675

1966 1 125 2 225 3 350 4 450 5 575 6 675 7 800 8 925 10 025 11 150 12 250 13 375
1967 1 150 2 325 3 475 4 650 5 800 6 950 8 125 9 275 10 450 11 600 12 750 13 925
1968 1 200 2 375 3 575 4 775 5 975 7 150 8 350 9 550 10 725 11 925 13 125 14 300

 
Frauen 

 
1958 450 875 1 325 1 775 2 200 2 650 3 100 3 525 3 975 4 425 4 850 5 300
1959 450 925 1 375 1 850 2 300 2 750 3 225 3 675 4 150 4 600 5 050 5 525

1960 475 975 1 450 1 925 2 400 2 900 3 375 3 850 4 350 4 825 5 300 5 775
1961 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150
1962 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 825 4 375 4 925 5 475 6 025 6 575

1963 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100
1964 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650
1965 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225

1966 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 550 7 275 8 000 8 725
1967 750 1 525 2 275 3 025 3 800 4 550 5 325 6 075 6 825 7 600 8 350 9 100
1968 775 1 550 2 325 3 100 3 875 4 650 5 425 6 200 6 975 7 750 8 525 9 300

 



320 

Erwerbszweig  38 
 
Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 975 8 700

1957 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 550 5 325 6 075 6 850 7 600 8 350 9 125
1958 800 1 600 2 400 3 175 3 975 4 775 5 575 6 375 7 175 7 950 8 750 9 550
1959 825 1 625 2 450 3 250 4 075 4 875 5 700 6 500 7 325 8 150 8 950 9 775

1960 850 1 700 2 575 3 425 4 275 5 125 6 000 6 850 7 700 8 550 9 425 10 275
1961 900 1 800 2 700 3 625 4 525 5 425 6 325 7 225 8 125 9 050 9 950 10 850
1962 975 1 950 2 925 3 900 4 875 5 850 6 825 7 800 8 775 9 750 10 725 11 700

1963 1 050 2 125 3 175 4 250 5 300 6 350 7 425 8 475 9 550 10 600 11 650 12 725
1964 1 150 2 300 3 425 4 575 5 725 6 875 8 000 9 150 10 300 11 450 12 575 13 725
1965 1 225 2 450 3 675 4 900 6 150 7 375 8 600 9 825 11 050 12 275 13 500 14 725

1966 1 300 2 600 3 900 5 175 6 475 7 775 9 075 10 375 11 675 12 975 14 250 15 550
1967 1 350 2 700 4 050 5 400 6 750 8 100 9 450 10 800 12 150 13 500 14 850 16 200
1968 1 400 2 775 4 175 5 550 6 950 8 325 9 725 11 100 12 500 13 875 15 275 16 650

 
Frauen 

 
1958 525 1 025 1 550 2 075 2 575 3 100 3 600 4 125 4 650 5 150 5 675 6 200
1959 525 1 075 1 600 2 150 2 675 3 225 3 750 4 300 4 825 5 350 5 900 6 425

1960 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 350 3 925 4 475 5 050 5 600 6 150 6 725
1961 600 1 200 1 800 2 375 2 975 3 575 4 175 4 775 5 375 5 950 6 550 7 150
1962 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650

1963 700 1 375 2 075 2 750 3 450 4 150 4 825 5 525 6 200 6 900 7 600 8 275
1964 750 1 475 2 225 2 975 3 700 4 450 5 200 5 925 6 675 7 425 8 150 8 900
1965 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 6 400 7 200 8 000 8 800 9 600

1966 850 1 700 2 550 3 375 4 225 5 075 5 925 6 775 7 625 8 450 9 300 10 150
1967 875 1 775 2 650 3 525 4 425 5 300 6 175 7 075 7 950 8 825 9 725 10 600
1968 900 1 800 2 700 3 600 4 500 5 400 6 325 7 225 8 125 9 025 9 925 10 825
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Erwerbszweig  40 
 
Grosshandel 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200

1957 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550
1958 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 950 4 625 5 275 5 950 6 600 7 250 7 925
1959 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1960 700 1 425 2 125 2 825 3 550 4 250 4 950 5 675 6 375 7 075 7 800 8 500
1961 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975
1962 800 1 625 2 425 3 225 4 050 4 850 5 650 6 475 7 275 8 075 8 900 9 700

1963 875 1 750 2 625 3 500 4 400 5 275 6 150 7 025 7 900 8 775 9 650 10 525
1964 950 1 900 2 850 3 775 4 725 5 675 6 625 7 575 8 525 9 450 10 400 11 350
1965 1 025 2 025 3 050 4 075 5 075 6 100 7 100 8 125 9 150 10 150 11 175 12 200

1966 1 075 2 150 3 225 4 300 5 375 6 450 7 500 8 575 9 650 10 725 11 800 12 875
1967 1 125 2 225 3 350 4 450 5 575 6 700 7 800 8 925 10 050 11 150 12 275 13 375
1968 1 150 2 300 3 450 4 600 5 750 6 875 8 025 9 175 10 325 11 475 12 625 13 775

 
Frauen 

 
1958 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975
1959 425 850 1 300 1 725 2 150 2 575 3 000 3 450 3 875 4 300 4 725 5 150

1960 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1961 475 950 1 425 1 900 2 400 2 875 3 350 3 825 4 300 4 775 5 250 5 725
1962 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150

1963 550 1 100 1 650 2 225 2 775 3 325 3 875 4 425 4 975 5 550 6 100 6 650
1964 600 1 200 1 800 2 375 2 975 3 575 4 175 4 775 5 375 5 950 6 550 7 150
1965 650 1 275 1 925 2 575 3 200 3 850 4 500 5 125 5 775 6 425 7 050 7 700

1966 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 750 5 425 6 125 6 800 7 475 8 150
1967 700 1 425 2 125 2 825 3 550 4 250 4 975 5 675 6 375 7 100 7 800 8 500
1968 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 950 8 675
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Erwerbszweig  41 
 
Detailhandel 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325

1957 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800
1958 675 1 350 2 000 2 675 3 350 4 025 4 700 5 350 6 025 6 700 7 375 8 050
1959 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225

1960 725 1 450 2 175 2 900 3 600 4 325 5 050 5 775 6 500 7 225 7 950 8 675
1961 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 575 5 325 6 100 6 850 7 625 8 375 9 150
1962 825 1 650 2 475 3 300 4 100 4 925 5 750 6 575 7 400 8 225 9 050 9 875

1963 900 1 775 2 675 3 575 4 450 5 350 6 250 7 125 8 025 8 925 9 800 10 700
1964 975 1 925 2 900 3 850 4 825 5 775 6 750 7 700 8 675 9 650 10 600 11 575
1965 1 025 2 075 3 100 4 125 5 175 6 200 7 250 8 275 9 300 10 350 11 375 12 400

1966 1 100 2 175 3 275 4 375 5 450 6 550 7 625 8 725 9 825 10 900 12 000 13 100
1967 1 125 2 275 3 400 4 550 5 675 6 825 7 950 9 100 10 225 11 375 12 500 13 650
1968 1 175 2 325 3 500 4 675 5 850 7 000 8 175 9 350 10 500 11 675 12 850 14 025

 
Frauen 

 
1958 450 875 1 325 1 750 2 200 2 625 3 075 3 500 3 950 4 375 4 825 5 250
1959 450 900 1 350 1 825 2 275 2 725 3 175 3 625 4 075 4 550 5 000 5 450

1960 475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 5 225 5 700
1961 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075
1962 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 250 3 775 4 325 4 850 5 400 5 950 6 475

1963 575 1 175 1 750 2 350 2 925 3 525 4 100 4 700 5 275 5 850 6 450 7 025
1964 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550
1965 675 1 350 2 025 2 700 3 400 4 075 4 750 5 425 6 100 6 775 7 450 8 125

1966 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 300 5 025 5 750 6 475 7 200 7 900 8 625
1967 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 250 6 000 6 750 7 500 8 250 9 000
1968 775 1 525 2 300 3 050 3 825 4 600 5 350 6 125 6 875 7 650 8 425 9 175
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Erwerbszweig  42 
 
Hilfsdienste des Handels 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 175 1 775 2 375 2 950 3 550 4 150 4 725 5 325 5 925 6 500 7 100

1957 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475
1958 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800
1959 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000

1960 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400
1961 750 1 475 2 225 2 950 3 700 4 425 5 175 5 900 6 650 7 375 8 125 8 850
1962 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 575 6 375 7 175 7 975 8 775 9 575

1963 875 1 725 2 600 3 475 4 325 5 200 6 050 6 925 7 800 8 650 9 525 10 400
1964 925 1 875 2 800 3 725 4 675 5 600 6 550 7 475 8 400 9 350 10 275 11 200
1965 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 025 8 025 9 025 10 025 11 025 12 025

1966 1 050 2 125 3 175 4 225 5 300 6 350 7 400 8 450 9 525 10 575 11 625 12 700
1967 1 100 2 200 3 300 4 400 5 500 6 625 7 725 8 825 9 925 11 025 12 125 13 225
1968 1 125 2 275 3 400 4 525 5 675 6 800 7 925 9 050 10 200 11 325 12 450 13 600

 
Frauen 

 
1958 425 825 1 250 1 650 2 075 2 475 2 900 3 300 3 725 4 150 4 550 4 975
1959 425 875 1 300 1 725 2 150 2 600 3 025 3 450 3 900 4 325 4 750 5 175

1960 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 150 3 600 4 050 4 500 4 950 5 400
1961 475 950 1 450 1 925 2 400 2 875 3 350 3 850 4 325 4 800 5 275 5 750
1962 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150

1963 550 1 100 1 675 2 225 2 775 3 325 3 900 4 450 5 000 5 550 6 125 6 675
1964 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 175 4 775 5 375 5 975 6 575 7 175
1965 650 1 300 1 925 2 575 3 225 3 875 4 500 5 150 5 800 6 450 7 075 7 725

1966 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 125 6 825 7 500 8 175
1967 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 275 4 975 5 700 6 400 7 100 7 825 8 525
1968 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 975 8 700

 



324 

Erwerbszweig  43 
 
Banken, Börsen 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 675 1 325 1 975 2 650 3 300 3 975 4 625 5 300 5 950 6 625 7 275 7 950

1957 700 1 400 2 075 2 775 3 475 4 175 4 850 5 550 6 250 6 950 7 625 8 325
1958 725 1 450 2 175 2 900 3 625 4 350 5 075 5 800 6 525 7 250 7 975 8 700
1959 750 1 500 2 225 2 975 3 725 4 475 5 200 5 950 6 700 7 450 8 175 8 925

1960 775 1 575 2 350 3 125 3 900 4 700 5 475 6 250 7 050 7 825 8 600 9 375
1961 825 1 650 2 475 3 300 4 125 4 950 5 775 6 600 7 425 8 250 9 075 9 900
1962 900 1 775 2 675 3 550 4 450 5 350 6 225 7 125 8 000 8 900 9 800 10 675

1963 975 1 925 2 900 3 875 4 850 5 800 6 775 7 750 8 700 9 675 10 650 11 625
1964 1 050 2 100 3 125 4 175 5 225 6 275 7 300 8 350 9 400 10 450 11 475 12 525
1965 1 125 2 250 3 350 4 475 5 600 6 725 7 850 8 950 10 075 11 200 12 325 13 450

1966 1 175 2 375 3 550 4 725 5 925 7 100 8 275 9 450 10 650 11 825 13 000 14 200
1967 1 225 2 450 3 700 4 925 6 150 7 375 8 625 9 850 11 075 12 300 13 525 14 775
1968 1 275 2 525 3 800 5 050 6 325 7 600 8 850 10 125 11 400 12 650 13 925 15 175

 
Frauen 

 
1958 475 925 1 400 1 850 2 325 2 775 3 250 3 700 4 175 4 650 5 100 5 575
1959 475 975 1 450 1 925 2 400 2 900 3 375 3 850 4 350 4 825 5 300 5 775

1960 500 1 000 1 500 2 025 2 525 3 025 3 525 4 025 4 525 5 050 5 550 6 050
1961 525 1 075 1 600 2 150 2 675 3 225 3 750 4 300 4 825 5 350 5 900 6 425
1962 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875

1963 625 1 250 1 850 2 475 3 100 3 725 4 350 4 950 5 575 6 200 6 825 7 450
1964 675 1 325 2 000 2 675 3 350 4 000 4 675 5 350 6 000 6 675 7 350 8 025
1965 725 1 425 2 150 2 875 3 600 4 300 5 025 5 750 6 450 7 175 7 900 8 625

1966 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 550 5 325 6 075 6 850 7 600 8 350 9 125
1967 800 1 575 2 375 3 175 3 975 4 750 5 550 6 350 7 150 7 925 8 725 9 525
1968 800 1 625 2 425 3 250 4 050 4 850 5 675 6 475 7 300 8 100 8 900 9 725
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Erwerbszweig  44 
 
Versicherungswesen 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 575 5 225 5 875 6 525 7 175 7 825

1957 675 1 375 2 050 2 725 3 425 4 100 4 800 5 475 6 150 6 850 7 525 8 200
1958 725 1 425 2 150 2 875 3 575 4 300 5 000 5 725 6 450 7 150 7 875 8 600
1959 725 1 475 2 200 2 925 3 650 4 400 5 125 5 850 6 600 7 325 8 050 8 775

1960 775 1 550 2 300 3 075 3 850 4 625 5 400 6 150 6 925 7 700 8 475 9 250
1961 825 1 625 2 450 3 250 4 075 4 875 5 700 6 500 7 325 8 150 8 950 9 775
1962 875 1 750 2 625 3 500 4 400 5 275 6 150 7 025 7 900 8 775 9 650 10 525

1963 950 1 900 2 850 3 825 4 775 5 725 6 675 7 625 8 575 9 550 10 500 11 450
1964 1 025 2 050 3 075 4 100 5 150 6 175 7 200 8 225 9 250 10 275 11 300 12 325
1965 1 100 2 200 3 300 4 425 5 525 6 625 7 725 8 825 9 925 11 050 12 150 13 250

1966 1 175 2 325 3 500 4 650 5 825 7 000 8 150 9 325 10 475 11 650 12 825 13 975
1967 1 225 2 425 3 650 4 850 6 075 7 275 8 500 9 700 10 925 12 125 13 350 14 550
1968 1 250 2 500 3 750 5 000 6 225 7 475 8 725 9 975 11 225 12 475 13 725 14 975

 
Frauen 

 
1958 450 900 1 375 1 825 2 275 2 725 3 200 3 650 4 100 4 550 5 025 5 475
1959 475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 5 225 5 700

1960 500 1 000 1 475 1 975 2 475 2 975 3 450 3 950 4 450 4 950 5 425 5 925
1961 525 1 050 1 575 2 100 2 650 3 175 3 700 4 225 4 750 5 275 5 800 6 325
1962 575 1 125 1 700 2 250 2 825 3 375 3 950 4 500 5 075 5 650 6 200 6 775

1963 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325
1964 650 1 300 1 975 2 625 3 275 3 925 4 600 5 250 5 900 6 550 7 225 7 875
1965 700 1 400 2 125 2 825 3 525 4 225 4 950 5 650 6 350 7 050 7 775 8 475

1966 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975
1967 775 1 550 2 350 3 125 3 900 4 675 5 450 6 250 7 025 7 800 8 575 9 350
1968 800 1 600 2 400 3 200 3 975 4 775 5 575 6 375 7 175 7 975 8 775 9 575
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Erwerbszweig  50 
 
Gastgewerbe 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 525 1 075 1 600 2 125 2 675 3 200 3 750 4 275 4 800 5 350 5 875 6 400

1957 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 350 3 925 4 475 5 050 5 600 6 150 6 725
1958 575 1 175 1 750 2 350 2 925 3 525 4 100 4 700 5 275 5 850 6 450 7 025
1959 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200

1960 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550
1961 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000
1962 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 325 5 050 5 750 6 475 7 200 7 925 8 650

1963 775 1 550 2 350 3 125 3 900 4 675 5 450 6 250 7 025 7 800 8 575 9 350
1964 850 1 675 2 525 3 375 4 200 5 050 5 900 6 725 7 575 8 425 9 250 10 100
1965 900 1 800 2 700 3 625 4 525 5 425 6 325 7 225 8 125 9 050 9 950 10 850

1966 950 1 900 2 875 3 825 4 775 5 725 6 700 7 650 8 600 9 550 10 525 11 475
1967 1 000 1 975 2 975 3 975 4 975 5 950 6 950 7 950 8 925 9 925 10 925 11 925
1968 1 025 2 050 3 075 4 100 5 100 6 125 7 150 8 175 9 200 10 225 11 250 12 275

 
Frauen 

 
1958 500 1 000 1 475 1 975 2 475 2 975 3 450 3 950 4 450 4 950 5 425 5 925
1959 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150

1960 525 1 075 1 600 2 150 2 675 3 225 3 750 4 300 4 825 5 350 5 900 6 425
1961 575 1 150 1 700 2 275 2 850 3 425 4 000 4 550 5 125 5 700 6 275 6 850
1962 600 1 225 1 825 2 450 3 050 3 650 4 275 4 875 5 500 6 100 6 700 7 325

1963 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 950 4 625 5 275 5 950 6 600 7 250 7 925
1964 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 250 4 975 5 675 6 400 7 100 7 800 8 525
1965 775 1 525 2 300 3 050 3 825 4 575 5 350 6 100 6 875 7 650 8 400 9 175

1966 800 1 625 2 425 3 225 4 050 4 850 5 650 6 475 7 275 8 100 8 900 9 700
1967 850 1 700 2 525 3 375 4 225 5 075 5 925 6 750 7 600 8 450 9 300 10 150
1968 875 1 725 2 600 3 450 4 325 5 175 6 050 6 900 7 775 8 625 9 500 10 350
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Erwerbszweig  51 
 
Verkehr 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 550 5 200 5 850 6 500 7 150 7 800

1957 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 150 6 825 7 500 8 175
1958 725 1 425 2 150 2 875 3 575 4 300 5 000 5 725 6 450 7 150 7 875 8 600
1959 725 1 475 2 200 2 925 3 650 4 400 5 125 5 850 6 600 7 325 8 050 8 775

1960 775 1 525 2 300 3 075 3 850 4 600 5 375 6 150 6 900 7 675 8 450 9 225
1961 800 1 625 2 425 3 250 4 050 4 875 5 675 6 500 7 300 8 125 8 925 9 750
1962 875 1 750 2 625 3 500 4 375 5 250 6 125 7 000 7 875 8 750 9 625 10 500

1963 950 1 900 2 850 3 800 4 750 5 700 6 675 7 625 8 575 9 525 10 475 11 425
1964 1 025 2 050 3 075 4 100 5 125 6 150 7 175 8 200 9 225 10 250 11 275 12 300
1965 1 100 2 200 3 300 4 400 5 500 6 600 7 725 8 825 9 925 11 025 12 125 13 225

1966 1 175 2 325 3 500 4 650 5 825 6 975 8 150 9 300 10 475 11 625 12 800 13 950
1967 1 200 2 425 3 625 4 850 6 050 7 275 8 475 9 700 10 900 12 125 13 325 14 550
1968 1 250 2 500 3 725 4 975 6 225 7 475 8 725 9 950 11 200 12 450 13 700 14 950

 
Frauen 

 
1958 625 1 250 1 850 2 475 3 100 3 725 4 350 4 950 5 575 6 200 6 825 7 450
1959 650 1 300 1 925 2 575 3 225 3 875 4 500 5 150 5 800 6 450 7 075 7 725

1960 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100
1961 725 1 425 2 150 2 875 3 600 4 300 5 025 5 750 6 450 7 175 7 900 8 625
1962 775 1 525 2 300 3 075 3 825 4 600 5 350 6 125 6 900 7 650 8 425 9 200

1963 825 1 650 2 500 3 325 4 150 4 975 5 800 6 650 7 475 8 300 9 125 9 950
1964 900 1 775 2 675 3 575 4 450 5 350 6 250 7 125 8 025 8 925 9 800 10 700
1965 950 1 925 2 875 3 850 4 800 5 750 6 725 7 675 8 650 9 600 10 550 11 525

1966 1 025 2 025 3 050 4 075 5 075 6 100 7 125 8 125 9 150 10 150 11 175 12 200
1967 1 050 2 125 3 175 4 250 5 300 6 375 7 425 8 500 9 550 10 625 11 675 12 750
1968 1 075 2 175 3 250 4 325 5 425 6 500 7 575 8 675 9 750 10 850 11 925 13 000
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Erwerbszweig  60 
 
Öffentliche Verwaltungen (ohne Betriebe), 
öffentliche Rechtspflege und Militärverwaltung 
 

Männer 
 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1957 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 250 4 975 5 675 6 400 7 100 7 800 8 525
1958 750 1 500 2 225 2 975 3 725 4 475 5 200 5 950 6 700 7 450 8 175 8 925
1959 750 1 525 2 275 3 050 3 800 4 550 5 325 6 075 6 850 7 600 8 350 9 125

1960 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 6 400 7 200 8 000 8 800 9 600
1961 850 1 700 2 525 3 375 4 225 5 075 5 900 6 750 7 600 8 450 9 275 10 125
1962 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 450 6 375 7 275 8 200 9 100 10 000 10 925

1963 1 000 1 975 2 975 3 950 4 950 5 950 6 925 7 925 8 900 9 900 10 900 11 875
1964 1 075 2 125 3 200 4 275 5 350 6 400 7 475 8 550 9 600 10 675 11 750 12 825
1965 1 150 2 300 3 450 4 575 5 725 6 875 8 025 9 175 10 325 11 450 12 600 13 750

1966 1 200 2 425 3 625 4 825 6 050 7 250 8 450 9 675 10 875 12 075 13 300 14 500
1967 1 250 2 525 3 775 5 025 6 300 7 550 8 825 10 075 11 325 12 600 13 850 15 100
1968 1 300 2 600 3 875 5 175 6 475 7 775 9 050 10 350 11 650 12 950 14 225 15 525

 
Frauen 

 
1958 525 1 025 1 550 2 075 2 600 3 100 3 625 4 150 4 650 5 175 5 700 6 225
1959 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 225 3 775 4 300 4 850 5 375 5 925 6 450

1960 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 375 3 925 4 500 5 050 5 625 6 175 6 750
1961 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 200 4 800 5 400 6 000 6 600 7 200
1962 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 850 4 475 5 125 5 750 6 400 7 050 7 675

1963 700 1 375 2 075 2 775 3 450 4 150 4 850 5 525 6 225 6 925 7 600 8 300
1964 750 1 500 2 250 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 725 7 450 8 200 8 950
1965 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 625 6 425 7 225 8 025 8 825 9 625

1966 850 1 700 2 550 3 400 4 250 5 100 5 950 6 800 7 650 8 500 9 350 10 200
1967 875 1 775 2 675 3 550 4 450 5 325 6 225 7 100 8 000 8 875 9 775 10 650
1968 900 1 800 2 725 3 625 4 525 5 425 6 350 7 250 8 150 9 050 9 975 10 875
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Erwerbszweig  61 
 
Rechtsbeistand, Interessenvertretung 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 650 1 325 1 975 2 650 3 300 3 975 4 625 5 300 5 950 6 625 7 275 7 950

1957 700 1 400 2 100 2 775 3 475 4 175 4 875 5 575 6 275 6 950 7 650 8 350
1958 725 1 450 2 175 2 900 3 650 4 375 5 100 5 825 6 550 7 275 8 000 8 725
1959 750 1 500 2 225 2 975 3 725 4 475 5 200 5 950 6 700 7 450 8 175 8 925

1960 775 1 575 2 350 3 125 3 900 4 700 5 475 6 250 7 050 7 825 8 600 9 375
1961 825 1 650 2 475 3 300 4 125 4 950 5 775 6 600 7 425 8 250 9 075 9 900
1962 900 1 775 2 675 3 575 4 450 5 350 6 250 7 125 8 025 8 925 9 800 10 700

1963 975 1 925 2 900 3 875 4 850 5 800 6 775 7 750 8 700 9 675 10 650 11 625
1964 1 050 2 100 3 150 4 175 5 225 6 275 7 325 8 375 9 425 10 450 11 500 12 550
1965 1 125 2 250 3 375 4 500 5 600 6 725 7 850 8 975 10 100 11 225 12 350 13 475

1966 1 175 2 375 3 550 4 750 5 925 7 100 8 300 9 475 10 675 11 850 13 025 14 225
1967 1 225 2 475 3 700 4 925 6 175 7 400 8 625 9 850 11 100 12 325 13 550 14 800
1968 1 275 2 525 3 800 5 075 6 350 7 600 8 875 10 150 11 400 12 675 13 950 15 200

 
Frauen 

 
1958 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075
1959 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300

1960 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 850 4 400 4 950 5 500 6 050 6 600
1961 575 1 175 1 750 2 350 2 925 3 525 4 100 4 700 5 275 5 850 6 450 7 025
1962 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500

1963 675 1 350 2 025 2 700 3 400 4 075 4 750 5 425 6 100 6 775 7 450 8 125
1964 725 1 450 2 200 2 925 3 650 4 375 5 100 5 850 6 575 7 300 8 025 8 750
1965 775 1 575 2 350 3 150 3 925 4 725 5 500 6 300 7 075 7 850 8 650 9 425

1966 825 1 675 2 500 3 325 4 150 5 000 5 825 6 650 7 500 8 325 9 150 9 975
1967 875 1 725 2 600 3 475 4 350 5 200 6 075 6 950 7 825 8 675 9 550 10 425
1968 900 1 775 2 675 3 550 4 450 5 325 6 225 7 125 8 000 8 900 9 775 10 675
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Erwerbszweig  62 
 
Gesundheits-, Körperpflege (ohne Krankenanstalten) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 825 4 450 5 100 5 725 6 350 7 000 7 625

1957 675 1 325 2 000 2 675 3 350 4 000 4 675 5 350 6 000 6 675 7 350 8 025
1958 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400
1959 725 1 425 2 150 2 875 3 575 4 300 5 000 5 725 6 450 7 150 7 875 8 600

1960 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 275 6 025 6 775 7 525 8 275 9 025
1961 800 1 600 2 375 3 175 3 975 4 775 5 550 6 350 7 150 7 950 8 725 9 525
1962 850 1 725 2 575 3 425 4 300 5 150 6 000 6 875 7 725 8 575 9 450 10 300

1963 925 1 875 2 800 3 725 4 650 5 600 6 525 7 450 8 400 9 325 10 250 11 175
1964 1 000 2 000 3 025 4 025 5 025 6 025 7 050 8 050 9 050 10 050 11 075 12 075
1965 1 075 2 150 3 225 4 300 5 400 6 475 7 550 8 625 9 700 10 775 11 850 12 925

1966 1 150 2 275 3 425 4 550 5 700 6 850 7 975 9 125 10 250 11 400 12 525 13 675
1967 1 175 2 375 3 550 4 750 5 925 7 100 8 300 9 475 10 650 11 850 13 025 14 225
1968 1 225 2 450 3 650 4 875 6 100 7 325 8 525 9 750 10 975 12 200 13 400 14 625

 
Frauen 

 
1958 500 975 1 475 1 950 2 450 2 925 3 425 3 900 4 400 4 875 5 375 5 850
1959 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075

1960 525 1 050 1 600 2 125 2 650 3 175 3 700 4 250 4 775 5 300 5 825 6 350
1961 575 1 125 1 700 2 250 2 825 3 375 3 950 4 500 5 075 5 650 6 200 6 775
1962 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 225 4 825 5 425 6 025 6 625 7 225

1963 650 1 300 1 950 2 600 3 250 3 900 4 575 5 225 5 875 6 525 7 175 7 825
1964 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 925 5 625 6 325 7 025 7 725 8 425
1965 750 1 500 2 275 3 025 3 775 4 525 5 300 6 050 6 800 7 550 8 325 9 075

1966 800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800 5 600 6 400 7 200 8 000 8 800 9 600
1967 825 1 675 2 500 3 350 4 175 5 025 5 850 6 675 7 525 8 350 9 200 10 025
1968 850 1 700 2 550 3 400 4 275 5 125 5 975 6 825 7 675 8 525 9 375 10 225
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Erwerbszweig  63 
 
Öffentliches und privates Schulwesen, Wissenschaft 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000

1957 700 1 400 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 5 600 6 300 7 000 7 700 8 400
1958 725 1 475 2 200 2 925 3 650 4 400 5 125 5 850 6 600 7 325 8 050 8 775
1959 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 500 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975

1960 800 1 575 2 375 3 150 3 950 4 725 5 525 6 300 7 100 7 875 8 675 9 450
1961 825 1 675 2 500 3 325 4 150 5 000 5 825 6 650 7 500 8 325 9 150 9 975
1962 900 1 800 2 700 3 600 4 500 5 400 6 275 7 175 8 075 8 975 9 875 10 775

1963 975 1 950 2 925 3 900 4 875 5 850 6 825 7 800 8 775 9 750 10 725 11 700
1964 1 050 2 100 3 150 4 200 5 250 6 300 7 350 8 400 9 450 10 500 11 550 12 600
1965 1 125 2 250 3 375 4 500 5 650 6 775 7 900 9 025 10 150 11 275 12 400 13 525

1966 1 200 2 375 3 575 4 750 5 950 7 150 8 325 9 525 10 725 11 900 13 100 14 275
1967 1 250 2 475 3 725 4 950 6 200 7 450 8 675 9 925 11 150 12 400 13 650 14 875
1968 1 275 2 550 3 825 5 100 6 375 7 650 8 925 10 200 11 475 12 750 14 025 15 300

 
Frauen 

 
1958 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 050 3 575 4 075 4 600 5 100 5 600 6 125
1959 525 1 050 1 600 2 125 2 650 3 175 3 700 4 250 4 775 5 300 5 825 6 350

1960 550 1 100 1 650 2 225 2 775 3 325 3 875 4 425 4 975 5 550 6 100 6 650
1961 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 550 4 125 4 725 5 300 5 900 6 500 7 075
1962 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550

1963 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 150 6 825 7 500 8 175
1964 725 1 475 2 200 2 925 3 675 4 400 5 150 5 875 6 600 7 350 8 075 8 800
1965 800 1 575 2 375 3 175 3 950 4 750 5 550 6 325 7 125 7 925 8 700 9 500

1966 850 1 675 2 525 3 350 4 200 5 025 5 875 6 700 7 550 8 375 9 225 10 050
1967 875 1 750 2 625 3 500 4 375 5 250 6 125 7 000 7 875 8 750 9 625 10 500
1968 900 1 775 2 675 3 575 4 475 5 350 6 250 7 150 8 025 8 925 9 825 10 700
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Erwerbszweig  64 
 
Seelsorge, Kirchendienst 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 600 1 225 1 825 2 425 3 050 3 650 4 250 4 875 5 475 6 075 6 700 7 300

1957 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650
1958 675 1 325 2 000 2 675 3 350 4 000 4 675 5 350 6 000 6 675 7 350 8 025
1959 675 1 375 2 050 2 725 3 400 4 100 4 775 5 450 6 150 6 825 7 500 8 175

1960 725 1 425 2 150 2 875 3 600 4 300 5 025 5 750 6 450 7 175 7 900 8 625
1961 750 1 525 2 275 3 025 3 800 4 550 5 300 6 075 6 825 7 575 8 350 9 100
1962 825 1 625 2 450 3 275 4 100 4 900 5 725 6 550 7 350 8 175 9 000 9 825

1963 900 1 775 2 675 3 550 4 450 5 325 6 225 7 100 8 000 8 875 9 775 10 650
1964 950 1 925 2 875 3 825 4 800 5 750 6 700 7 675 8 625 9 575 10 550 11 500
1965 1 025 2 050 3 100 4 125 5 150 6 175 7 200 8 250 9 275 10 300 11 325 12 350

1966 1 075 2 175 3 250 4 350 5 425 6 525 7 600 8 700 9 775 10 875 11 950 13 050
1967 1 125 2 250 3 400 4 525 5 650 6 775 7 925 9 050 10 175 11 300 12 450 13 575
1968 1 175 2 325 3 500 4 650 5 825 6 975 8 150 9 300 10 475 11 625 12 800 13 950

 
Frauen 

 
1958 475 925 1 400 1 875 2 325 2 800 3 250 3 725 4 200 4 650 5 125 5 600
1959 475 975 1 450 1 925 2 425 2 900 3 400 3 875 4 350 4 850 5 325 5 800

1960 500 1 000 1 525 2 025 2 525 3 025 3 550 4 050 4 550 5 050 5 575 6 075
1961 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 225 3 775 4 300 4 850 5 375 5 925 6 450
1962 575 1 150 1 725 2 300 2 875 3 450 4 025 4 600 5 175 5 750 6 325 6 900

1963 625 1 250 1 875 2 500 3 100 3 725 4 350 4 975 5 600 6 225 6 850 7 475
1964 675 1 350 2 000 2 675 3 350 4 025 4 700 5 350 6 025 6 700 7 375 8 050
1965 725 1 450 2 175 2 900 3 600 4 325 5 050 5 775 6 500 7 225 7 950 8 675

1966 775 1 525 2 300 3 050 3 825 4 575 5 350 6 100 6 875 7 650 8 400 9 175
1967 800 1 600 2 400 3 200 3 975 4 775 5 575 6 375 7 175 7 975 8 775 9 575
1968 825 1 625 2 450 3 250 4 075 4 875 5 700 6 500 7 325 8 150 8 950 9 775
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Erwerbszweig  65 
 
Private Wohlfahrtspflege 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 575 1 125 1 700 2 275 2 850 3 400 3 975 4 550 5 100 5 675 6 250 6 825

1957 600 1 200 1 800 2 375 2 975 3 575 4 175 4 775 5 375 5 950 6 550 7 150
1958 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500
1959 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 825 4 475 5 100 5 750 6 375 7 025 7 650

1960 675 1 350 2 025 2 700 3 350 4 025 4 700 5 375 6 050 6 725 7 400 8 075
1961 700 1 425 2 125 2 850 3 550 4 250 4 975 5 675 6 400 7 100 7 800 8 525
1962 775 1 525 2 300 3 075 3 825 4 600 5 350 6 125 6 900 7 650 8 425 9 200

1963 825 1 675 2 500 3 325 4 150 5 000 5 825 6 650 7 500 8 325 9 150 10 000
1964 900 1 800 2 700 3 575 4 475 5 375 6 275 7 175 8 075 8 950 9 850 10 750
1965 950 1 925 2 875 3 850 4 800 5 775 6 725 7 700 8 650 9 625 10 575 11 550

1966 1 025 2 025 3 050 4 075 5 075 6 100 7 125 8 125 9 150 10 175 11 175 12 200
1967 1 050 2 125 3 175 4 225 5 300 6 350 7 400 8 475 9 525 10 575 11 650 12 700
1968 1 100 2 175 3 275 4 350 5 450 6 525 7 625 8 700 9 800 10 875 11 975 13 050

 
Frauen 

 
1958 425 875 1 300 1 750 2 175 2 625 3 050 3 500 3 925 4 350 4 800 5 225
1959 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 175 3 625 4 075 4 525 4 975 5 425

1960 475 950 1 425 1 900 2 350 2 825 3 300 3 775 4 250 4 725 5 200 5 675
1961 500 1 000 1 500 2 025 2 525 3 025 3 525 4 025 4 525 5 050 5 550 6 050
1962 550 1 075 1 625 2 150 2 700 3 225 3 775 4 300 4 850 5 375 5 925 6 450

1963 575 1 175 1 750 2 325 2 900 3 500 4 075 4 650 5 250 5 825 6 400 6 975
1964 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500
1965 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1966 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 300 5 000 5 725 6 425 7 150 7 850 8 575
1967 750 1 500 2 225 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 700 7 450 8 200 8 950
1968 775 1 525 2 300 3 050 3 825 4 575 5 350 6 100 6 875 7 650 8 400 9 175
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Erwerbszweig  66 
 
Künste, Schaustellungen 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 050 3 575 4 075 4 600 5 100 5 600 6 125

1957 525 1 075 1 600 2 125 2 675 3 200 3 750 4 275 4 800 5 350 5 875 6 400
1958 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 350 3 925 4 475 5 050 5 600 6 150 6 725
1959 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875

1960 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 4 225 4 825 5 425 6 025 6 625 7 225
1961 625 1 275 1 900 2 550 3 175 3 825 4 450 5 100 5 725 6 350 7 000 7 625
1962 675 1 375 2 050 2 750 3 425 4 125 4 800 5 500 6 175 6 850 7 550 8 225

1963 750 1 500 2 250 2 975 3 725 4 475 5 225 5 975 6 725 7 450 8 200 8 950
1964 800 1 600 2 400 3 225 4 025 4 825 5 625 6 425 7 225 8 050 8 850 9 650
1965 875 1 725 2 600 3 450 4 325 5 175 6 050 6 900 7 775 8 650 9 500 10 375

1966 900 1 825 2 725 3 650 4 550 5 475 6 375 7 275 8 200 9 100 10 025 10 925
1967 950 1 900 2 850 3 800 4 750 5 700 6 650 7 600 8 550 9 500 10 425 11 375
1968 975 1 950 2 925 3 900 4 875 5 850 6 825 7 800 8 775 9 750 10 725 11 700

 
Frauen 

 
1958 400 775 1 175 1 550 1 950 2 350 2 725 3 125 3 500 3 900 4 300 4 675
1959 400 800 1 225 1 625 2 025 2 425 2 850 3 250 3 650 4 050 4 475 4 875

1960 425 850 1 275 1 700 2 125 2 550 2 975 3 400 3 825 4 250 4 675 5 100
1961 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 175 3 625 4 075 4 525 4 975 5 425
1962 475 975 1 450 1 925 2 400 2 900 3 375 3 850 4 350 4 825 5 300 5 775

1963 525 1 050 1 575 2 100 2 600 3 125 3 650 4 175 4 700 5 225 5 750 6 275
1964 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 375 3 925 4 500 5 050 5 625 6 175 6 750
1965 600 1 200 1 825 2 425 3 025 3 625 4 250 4 850 5 450 6 050 6 675 7 275

1966 650 1 275 1 925 2 550 3 200 3 850 4 475 5 125 5 750 6 400 7 050 7 675
1967 675 1 350 2 000 2 675 3 350 4 025 4 675 5 350 6 025 6 700 7 350 8 025
1968 700 1 375 2 075 2 750 3 450 4 125 4 825 5 500 6 200 6 900 5 075 8 275
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Erwerbszweig  70 
 
Hausangestellte 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 375 750 1 125 1 500 1 850 2 225 2 600 2 975 3 350 3 725 4 100 4 475

1957 400 775 1 175 1 550 1 950 2 350 2 725 3 125 3 500 3 900 4 300 4 675
1958 400 825 1 225 1 650 2 050 2 450 2 875 3 275 3 700 4 100 4 500 4 925
1959 425 825 1 250 1 675 2 100 2 500 2 925 3 350 3 750 4 175 4 600 5 025

1960 450 875 1 325 1 750 2 200 2 650 3 075 3 525 3 950 4 400 4 850 5 275
1961 475 925 1 400 1 850 2 325 2 775 3 250 3 700 4 175 4 650 5 100 5 575
1962 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 525 4 025 4 525 5 025 5 525 6 025

1963 550 1 100 1 625 2 175 2 725 3 275 3 800 4 350 4 900 5 450 5 975 6 525
1964 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050
1965 625 1 250 1 900 2 525 3 150 3 775 4 400 5 050 5 675 6 300 6 925 7 550

1966 675 1 325 2 000 2 675 3 325 4 000 4 650 5 325 6 000 6 650 7 325 8 000
1967 700 1 375 2 075 2 775 3 450 4 150 4 850 5 525 6 225 6 925 7 600 8 300
1968 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 275 5 000 5 700 6 425 7 125 7 850 8 550

 
Frauen 

 
1958 275 575 850 1 125 1 425 1 700 2 000 2 275 2 550 2 850 3 125 3 400
1959 300 600 900 1 175 1 475 1 775 2 075 2 375 2 675 2 950 3 250 3 550

1960 300 625 925 1 250 1 550 1 850 2 175 2 475 2 800 3 100 3 400 3 725
1961 325 650 1 000 1 325 1 650 1 975 2 300 2 650 2 975 3 300 3 625 3 950
1962 350 675 1 025 1 375 1 700 2 050 2 400 2 725 3 075 3 425 3 750 4 100

1963 375 775 1 150 1 525 1 900 2 300 2 675 3 050 3 450 3 825 4 200 4 575
1964 400 825 1 225 1 650 2 050 2 450 2 875 3 275 3 700 4 100 4 500 4 925
1965 450 875 1 325 1 775 2 200 2 650 3 100 3 525 3 975 4 425 4 850 5 300

1966 475 975 1 425 1 900 2 400 2 875 3 350 3 825 4 300 4 775 5 250 5 725
1967 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 050 3 575 4 075 4 600 5 100 5 600 6 125
1968 525 1 075 1 600 2 125 2 650 3 200 3 725 4 250 4 800 5 325 5 850 6 375
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Erwerbszweig  71 
 
Persönliche Dienste (ohne Hauswirtschaft) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 825 3 225 3 625 4 025 4 425 4 825

1957 425 850 1 275 1 700 2 100 2 525 2 950 3 375 3 800 4 225 4 650 5 075
1958 450 875 1 325 1 775 2 200 2 650 3 100 3 525 3 975 4 425 4 850 5 300
1959 450 900 1 350 1 800 2 250 2 700 3 175 3 625 4 075 4 525 4 975 5 425

1960 475 950 1 425 1 900 2 375 2 850 3 325 3 800 4 275 4 750 5 225 5 700
1961 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 525 4 025 4 525 5 025 5 525 6 025
1962 550 1 075 1 625 2 175 2 700 3 250 3 800 4 325 4 875 5 425 5 950 6 500

1963 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 875 6 475 7 050
1964 625 1 275 1 900 2 525 3 175 3 800 4 450 5 075 5 700 6 350 6 975 7 600
1965 675 1 350 2 050 2 725 3 400 4 075 4 750 5 450 6 125 6 800 7 475 8 150

1966 725 1 450 2 150 2 875 3 600 4 325 5 025 5 750 6 475 7 200 7 900 8 625
1967 750 1 500 2 250 3 000 3 750 4 475 5 225 5 975 6 725 7 475 8 225 8 975
1968 775 1 550 2 300 3 075 3 850 4 625 5 375 6 150 6 925 7 700 8 450 9 225

 
Frauen 

 
1958 300 625 925 1 225 1 550 1 850 2 150 2 475 2 775 3 075 3 400 3 700
1959 325 650 950 1 275 1 600 1 925 2 250 2 550 2 875 3 200 3 525 3 850

1960 325 675 1 000 1 325 1 675 2 000 2 350 2 675 3 000 3 350 3 675 4 000
1961 350 700 1 075 1 425 1 775 2 125 2 500 2 850 3 200 3 550 3 925 4 275
1962 375 750 1 150 1 525 1 900 2 275 2 650 3 050 3 425 3 800 4 175 4 550

1963 400 825 1 225 1 650 2 050 2 475 2 875 3 300 3 700 4 125 4 525 4 950
1964 450 900 1 325 1 775 2 225 2 675 3 100 3 550 4 000 4 450 4 875 5 325
1965 475 950 1 425 1 900 2 400 2 875 3 350 3 825 4 300 4 775 5 250 5 725

1966 525 1 025 1 550 2 075 2 575 3 100 3 600 4 125 4 650 5 150 5 675 6 200
1967 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 850 4 400 4 950 5 500 6 050 6 600
1968 575 1 150 1 725 2 300 2 875 3 450 4 025 4 600 5 175 5 750 6 325 6 900
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Erwerbszweig  72 
 
Taglöhnerei wechselnder Art (ohne Land- und Forstwirtschaft) 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 350 675 1 025 1 350 1 700 2 025 2 375 2 700 3 050 3 375 3 725 4 050

1957 350 700 1 050 1 425 1 775 2 125 2 475 2 825 3 175 3 550 3 900 4 250
1958 375 750 1 125 1 500 1 850 2 225 2 600 2 975 3 350 3 725 4 100 4 475
1959 375 750 1 150 1 525 1 900 2 275 2 650 3 050 3 425 3 800 4 175 4 550

1960 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800
1961 425 850 1 275 1 700 2 100 2 525 2 950 3 375 3 800 4 225 4 650 5 075
1962 450 900 1 375 1 825 2 275 2 725 3 200 3 650 4 100 4 550 5 025 5 475

1963 500 1 000 1 475 1 975 2 475 2 975 3 450 3 950 4 450 4 950 5 425 5 925
1964 525 1 075 1 600 2 125 2 675 3 200 3 750 4 275 4 800 5 350 5 875 6 400
1965 575 1 150 1 725 2 300 2 850 3 425 4 000 4 575 5 150 5 725 6 300 6 875

1966 600 1 200 1 825 2 425 3 025 3 625 4 225 4 850 5 450 6 050 6 650 7 250
1967 625 1 250 1 875 2 525 3 150 3 775 4 400 5 025 5 650 6 300 6 925 7 550
1968 650 1 300 1 950 2 600 3 225 3 875 4 525 5 175 5 825 6 475 7 125 7 775

 
Frauen 

 
1958 250 525 775 1 050 1 300 1 550 1 825 2 075 2 350 2 600 2 850 3 125
1959 275 550 800 1 075 1 350 1 625 1 900 2 150 2 425 2 700 2 975 3 250

1960 275 575 850 1 125 1 400 1 700 1 975 2 250 2 550 2 825 3 100 3 375
1961 300 600 900 1 200 1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600
1962 325 650 950 1 275 1 600 1 925 2 250 2 550 2 875 3 200 3 525 3 850

1963 350 700 1 050 1 400 1 750 2 100 2 425 2 775 3 125 3 475 3 825 4 175
1964 375 750 1 125 1 500 1 875 2 250 2 625 3 000 3 375 3 750 4 125 4 500
1965 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 825 3 225 3 625 4 025 4 425 4 825

1966 425 875 1 300 1 725 2 175 2 600 3 050 3 475 3 900 4 350 4 775 5 200
1967 475 925 1 400 1 850 2 325 2 775 3 250 3 700 4 175 4 650 5 100 5 575
1968 475 975 1 450 1 925 2 425 2 900 3 400 3 875 4 350 4 850 5 325 5 800
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Erwerbszweig  80 
 
Anstaltsbetriebspersonal 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000

1957 525 1 050 1 575 2 100 2 625 3 150 3 675 4 200 4 725 5 250 5 775 6 300
1958 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 850 4 400 4 950 5 500 6 050 6 600
1959 550 1 125 1 675 2 250 2 800 3 375 3 925 4 500 5 050 5 625 6 175 6 750

1960 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 550 4 125 4 725 5 300 5 900 6 500 7 075
1961 625 1 250 1 875 2 500 3 125 3 750 4 375 5 000 5 625 6 250 6 875 7 500
1962 675 1 350 2 025 2 700 3 375 4 050 4 725 5 400 6 075 6 750 7 425 8 100

1963 725 1 475 2 200 2 925 3 650 4 400 5 125 5 850 6 600 7 325 8 050 8 775
1964 800 1 575 2 375 3 150 3 950 4 725 5 525 6 300 7 100 7 875 8 675 9 450
1965 850 1 700 2 550 3 375 4 225 5 075 5 925 6 775 7 625 8 450 9 300 10 150

1966 900 1 775 2 675 3 575 4 475 5 350 6 250 7 150 8 025 8 925 9 825 10 725
1967 925 1 850 2 800 3 725 4 650 5 575 6 500 7 425 8 375 9 300 10 225 11 150
1968 950 1 925 2 875 3 825 4 775 5 750 6 700 7 650 8 600 9 575 10 525 11 475

 
Frauen 

 
1958 375 775 1 150 1 525 1 900 2 300 2 675 3 050 3 450 3 825 4 200 4 575
1959 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 775 3 175 3 575 3 975 4 375 4 775

1960 425 825 1 250 1 675 2 075 2 500 2 900 3 325 3 750 4 150 4 575 5 000
1961 450 875 1 325 1 775 2 200 2 650 3 100 3 525 3 975 4 425 4 850 5 300
1962 475 950 1 425 1 900 2 350 2 825 3 300 3 775 4 250 4 750 5 200 5 675

1963 500 1 025 1 525 2 050 2 550 3 075 3 575 4 100 4 600 5 125 5 625 6 150
1964 550 1 100 1 650 2 200 2 750 3 300 3 875 4 425 4 975 5 525 6 075 6 625
1965 600 1 200 1 775 2 375 2 975 3 575 4 150 4 750 5 350 5 950 6 525 7 125

1966 650 1 275 1 925 2 575 3 200 3 850 4 500 5 125 5 775 6 425 7 050 7 700
1967 675 1 375 2 050 2 725 3 425 4 100 4 800 5 475 6 150 6 850 7 525 8 200
1968 725 1 425 2 150 2 850 3 575 4 275 5 000 5 700 6 425 7 150 7 850 8 575
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Erwerbszweig  81 
 
Anstaltsinsassen mit Erwerbstätigkeit 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 300 600 900 1 225 1 525 1 825 2 125 2 425 2 725 3 050 3 350 3 650

1957 325 625 950 1 275 1 600 1 900 2 225 2 550 2 850 3 175 3 500 3 825
1958 325 675 1 000 1 325 1 675 2 000 2 350 2 675 3 000 3 350 3 675 4 000
1959 350 675 1 025 1 375 1 700 2 050 2 400 2 725 3 075 3 425 3 750 4 100

1960 350 725 1 075 1 425 1 800 2 150 2 500 2 875 3 225 3 575 3 950 4 300
1961 375 750 1 150 1 525 1 900 2 275 2 650 3 050 3 425 3 800 4 175 4 550
1962 400 825 1 225 1 650 2 050 2 450 2 875 3 275 3 700 4 100 4 500 4 925

1963 450 900 1 325 1 775 2 225 2 675 3 100 3 550 4 000 4 450 4 875 5 325
1964 475 950 1 450 1 925 2 400 2 875 3 350 3 850 4 325 4 800 5 275 5 750
1965 525 1 025 1 550 2 050 2 575 3 075 3 600 4 100 4 625 5 150 5 650 6 175

1966 550 1 075 1 625 2 175 2 725 3 250 3 800 4 350 4 875 5 425 5 975 6 500
1967 575 1 125 1 700 2 250 2 825 3 400 3 950 4 525 5 100 5 650 6 225 6 775
1968 600 1 175 1 775 2 350 2 950 3 525 4 125 4 700 5 300 5 900 6 475 7 075

 
Frauen 

 
1958 225 475 700 925 1 150 1 400 1 625 1 850 2 100 2 325 2 550 2 775
1959 250 475 725 975 1 200 1 450 1 700 1 925 2 175 2 425 2 650 2 900

1960 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 775 2 025 2 275 2 525 2 775 3 025
1961 275 550 800 1 075 1 350 1 625 1 900 2 150 2 425 2 700 2 975 3 250
1962 300 575 875 1 150 1 450 1 725 2 025 2 300 2 600 2 875 3 175 3 450

1963 300 625 925 1 250 1 550 1 875 2 175 2 500 2 800 3 125 3 425 3 750
1964 325 675 1 000 1 350 1 675 2 025 2 350 2 700 3 025 3 350 3 700 4 025
1965 350 725 1 075 1 450 1 800 2 150 2 525 2 875 3 250 3 600 3 950 4 325

1966 400 775 1 175 1 550 1 950 2 350 2 725 3 125 3 500 3 900 4 300 4 675
1967 425 825 1 250 1 675 2 075 2 500 2 900 3 325 3 750 4 150 4 575 5 000
1968 425 875 1 300 1 725 2 175 2 600 3 050 3 475 3 900 4 350 4 775 5 200
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Rentner 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 100 200 275 375 475 575 650 750 850 950 1 025 1 125

1957 100 200 300 400 500 575 675 775 875 975 1 075 1 175
1958 100 200 300 400 500 600 700 800 925 1 025 1 125 1 225
1959 100 200 325 425 525 625 725 850 950 1 050 1 150 1 275

1960 100 225 325 425 550 650 775 875 975 1 100 1 200 1 300
1961 125 225 350 450 575 675 800 900 1 025 1 125 1 250 1 350
1962 125 225 350 475 575 700 825 925 1 050 1 175 1 275 1 400

1963 125 250 350 475 600 725 850 975 1 075 1 200 1 325 1 450
1964 125 250 375 500 625 750 875 1 000 1 125 1 250 1 375 1 500
1965 125 250 375 500 650 775 900 1 025 1 150 1 275 1 400 1 525

1966 125 275 400 525 650 800 925 1 050 1 200 1 325 1 450 1 575
1967 125 275 400 550 675 825 950 1 075 1 225 1 350 1 500 1 625
1968 150 275 425 550 700 825 975 1 125 1 250 1 400 1 525 1 675

 
Frauen 

 
1958 75 125 200 275 350 400 475 550 600 675 750 800
1959 75 150 200 275 350 425 500 550 625 700 775 850

1960 75 150 225 300 350 425 500 575 650 725 800 875
1961 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900
1962 75 150 225 300 375 450 550 625 700 775 850 925

1963 75 150 250 325 400 475 550 625 725 800 875 950
1964 75 175 250 325 400 500 575 650 725 825 900 975
1965 75 175 250 325 425 500 600 675 750 850 925 1 000

1966 75 175 250 350 425 525 600 700 775 875 950 1 050
1967 100 175 275 350 450 525 625 700 800 900 975 1 075
1968 100 175 275 375 450 550 625 725 825 900 1 000 1 100
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Pensionierte 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 100 200 275 375 475 575 650 750 850 950 1 025 1 125

1957 100 200 300 400 500 575 675 775 875 975 1 075 1 175
1958 100 200 300 400 500 600 700 800 925 1 025 1 125 1 225
1959 100 200 325 425 525 625 725 850 950 1 050 1 150 1 275

1960 100 225 325 425 550 650 775 875 975 1 100 1 200 1 300
1961 125 225 350 450 575 675 800 900 1 025 1 125 1 250 1 350
1962 125 225 350 475 575 700 825 925 1 050 1 175 1 275 1 400

1963 125 250 350 475 600 725 850 975 1 075 1 200 1 325 1 450
1964 125 250 375 500 625 750 875 1 000 1 125 1 250 1 375 1 500
1965 125 250 375 500 650 775 900 1 025 1 150 1 275 1 400 1 525

1966 125 275 400 525 650 800 925 1 050 1 200 1 325 1 450 1 575
1967 125 275 400 550 675 825 950 1 075 1 225 1 350 1 500 1 625
1968 150 275 425 550 700 825 975 1 125 1 250 1 400 1 525 1 675

 
Frauen 

 
1958 75 125 200 275 350 400 475 550 600 675 750 800
1959 75 150 200 275 350 425 500 550 625 700 775 850

1960 75 150 225 300 350 425 500 575 650 725 800 875
1961 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900
1962 75 150 225 300 375 450 550 625 700 775 850 925

1963 75 150 250 325 400 475 550 625 725 800 875 950
1964 75 175 250 325 400 500 575 650 725 825 900 975
1965 75 175 250 325 425 500 600 675 750 850 925 1 000

1966 75 175 250 350 425 525 600 700 775 875 950 1 050
1967 100 175 275 350 450 525 625 700 800 900 975 1 075
1968 100 175 275 375 450 550 625 725 825 900 1 000 1 100
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Übrige Nichterwerbstätige 

 
Männer 

 
Kalen-
der- 

Mutmassliche Beitragsdauer in Monaten 

jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 bei einem IK-Eintrag (Einkommen) von ... Franken 

1956 100 200 275 375 475 575 650 750 850 950 1 025 1 125

1957 100 200 300 400 500 575 675 775 875 975 1 075 1 175
1958 100 200 300 400 500 600 700 800 925 1 025 1 125 1 225
1959 100 200 325 425 525 625 725 850 950 1 050 1 150 1 275

1960 100 225 325 425 550 650 775 875 975 1 100 1 200 1 300
1961 125 225 350 450 575 675 800 900 1 025 1 125 1 250 1 350
1962 125 225 350 475 575 700 825 925 1 050 1 175 1 275 1 400

1963 125 250 350 475 600 725 850 975 1 075 1 200 1 325 1 450
1964 125 250 375 500 625 750 875 1 000 1 125 1 250 1 375 1 500
1965 125 250 375 500 650 775 900 1 025 1 150 1 275 1 400 1 525

1966 125 275 400 525 650 800 925 1 050 1 200 1 325 1 450 1 575
1967 125 275 400 550 675 825 950 1 075 1 225 1 350 1 500 1 625
1968 150 275 425 550 700 825 975 1 125 1 250 1 400 1 525 1 675

 
Frauen 

 
1958 75 125 200 275 350 400 475 550 600 675 750 800
1959 75 150 200 275 350 425 500 550 625 700 775 850

1960 75 150 225 300 350 425 500 575 650 725 800 875
1961 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900
1962 75 150 225 300 375 450 550 625 700 775 850 925

1963 75 150 250 325 400 475 550 625 725 800 875 950
1964 75 175 250 325 400 500 575 650 725 825 900 975
1965 75 175 250 325 425 500 600 675 750 850 925 1 000

1966 75 175 250 350 425 525 600 700 775 875 950 1 050
1967 100 175 275 350 450 525 625 700 800 900 975 1 075
1968 100 175 275 375 450 550 625 725 825 900 1 000 1 100
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Verordnung 
über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(Freizügigkeitsverordnung, FZV) 

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 26 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) vom 17. Dezember 19931, 
und Artikel 99 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den  
Versicherungsvertrag2 (VVG), 

verordnet: 

1. Abschnitt: Freizügigkeitsfall 

Art. 1 Informationspflichten 

1 Die Arbeitgeber müssen die Adresse oder, wenn diese fehlt, die AHV-Versicher-
tennummer der Versicherten, deren Arbeitsverhältnis aufgelöst oder deren Beschäf-
tigungsgrad reduziert wird, unverzüglich der Vorsorgeeinrichtung melden. Gleich-
zeitig ist mitzuteilen, ob die Auflösung des Arbeitsverhältnisses oder die Änderung 
des Beschäftigungsgrades aus gesundheitlichen Gründen erfolgt ist. 

2 Die Versicherten geben der Vorsorgeeinrichtung vor dem Austritt bekannt, an wel-
che neue Vorsorgeeinrichtung oder an welche Freizügigkeitseinrichtung die Aus-
trittsleistung zu überweisen ist. 

3 Die Arbeitgeber müssen Versicherte, die heiraten oder eine eingetragene Partner-
schaft eingehen, der Vorsorgeeinrichtung melden.3 

Art. 2 Feststellungs- und Mitteilungspflicht 

1 Die Vorsorgeeinrichtung hat für Versicherte, die nach dem 1. Januar 1995 das 
50. Altersjahr erreicht haben, eine Ehe schliessen oder eine eingetragene Partner-
schaft eingehen, die Austrittsleistung zu diesem Zeitpunkt festzuhalten.4 

  

 AS 1994 2399  
1 SR 831.42 
2 SR 221.229.1 
3 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

4 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 
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2 Sie hat ferner für alle Versicherten festzuhalten: 

a. die erste aufgrund von Artikel 24 FZG mitgeteilte Austrittsleistung nach 
dem 1. Januar 1995 und den Zeitpunkt dieser Mitteilung; oder 

b. die erste Austrittsleistung, die nach dem 1. Januar 1995, aber vor der ersten 
Mitteilung nach Artikel 24 FZG fällig wird sowie den Zeitpunkt ihrer Fällig-
keit. 

3 Im Freizügigkeitsfall teilt die Vorsorgeeinrichtung die Angaben nach den Absät-
zen 1 und 2 der neuen Vorsorgeeinrichtung oder der Freizügigkeitseinrichtung mit. 

Art. 3 Übermittlung medizinischer Daten 

Medizinische Daten dürfen nur vom vertrauensärztlichen Dienst der bisherigen Vor-
sorgeeinrichtung demjenigen der neuen Vorsorgeeinrichtung übermittelt werden. Es 
bedarf dazu der Einwilligung der Versicherten. 

Art. 4 Rückerstattung der Austrittsleistung 

Muss die neue Vorsorgeeinrichtung Austrittsleistungen an die frühere nach Artikel 3 
Absatz 2 FZG zurückerstatten, dürfen allfällige Kürzungen der Leistungen wegen 
Überentschädigung bei der Berechnung des Barwertes unberücksichtigt bleiben. Der 
Barwert berechnet sich aufgrund der versicherungstechnischen Grundlagen der leis-
tungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung. 

Art. 5 Berechnung der Austrittsleistung 

Die Vorsorgeeinrichtung hat in ihrem Reglement festzulegen, ob sie die Austritts-
leistung nach Artikel 15 FZG (Beitragsprimat) oder nach Artikel 16 FZG (Leis-
tungsprimat) berechnet. 

Art. 6 Berechnung des Mindestbetrages 

1 Als Grundlage für die Berechnung des Mindestbetrages nach Artikel 17 FZG gel-
ten die Beiträge und Eintrittsleistungen der Versicherten. Wurden während einer 
gewissen Zeit nur Risikobeiträge bezahlt, so fallen diese ausser Betracht. 

2 Der Zinssatz nach Artikel 17 Absätze 1 und 4 FZG entspricht dem Mindestzinssatz 
nach dem Bundesgesetz vom 25. Juni 19825 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG). Während der Dauer einer Unterdeckung kann 
der Zinssatz, sofern das Reglement dies vorsieht, höchstens reduziert werden: 

a. bei Spareinrichtungen: auf den Zinssatz, mit welchem die Sparguthaben ver-
zinst werden; 

  

5 SR 831.40 



Freizügigkeitsverordnung 

3 

831.425

b. bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen und bei Vorsorge-
einrichtungen im Leistungsprimat: auf den um 0.5 Prozentpunkte reduzierten 
BVG-Mindestzinssatz.6 

3 Teile von eingebrachten Eintrittsleistungen, welche für Aufwendungen nach Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstaben a–c FZG verwendet wurden, müssen bei der Ermittlung 
der Mindestleistung nicht berücksichtigt werden. 

4 Beiträge für die Finanzierung von AHV-Überbrückungsrenten können nach Arti-
kel 17 Absatz 2 Buchstabe c FZG abgezogen werden, wenn diese Renten frühestens 
fünf Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters zu laufen beginnen. 
Bei hinreichender Begründung kann diese Frist höchstens zehn Jahre betragen. 

5 Der Zuschlag nach Artikel 17 Absatz 1 FZG beträgt im Alter 21 4 Prozent und 
erhöht sich jährlich um 4 Prozent. 

Art. 6a7  Aufnahme in die reglementarischen Leistungen  

Für den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen (Art. 9 Abs. 2 FZG) gilt 
die Einschränkung nach Artikel 60a der Verordnung vom 18. April 19848 über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2). 

Art. 79 Verzugszinssatz 

Der Verzugszinssatz entspricht dem BVG-Mindestzinssatz plus einem Prozent. 
Artikel 65d Absatz 4 BVG10 ist nicht anwendbar. 

Art. 8 Technischer Zinssatz 

Der Zinsrahmen für den technischen Zinssatz beträgt 3,5–4,5 Prozent. 

Art. 8a11 Zinssatz bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung oder 
gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft12 

1 Bei der Teilung der Austrittsleistung infolge Scheidung nach Artikel 22 FZG wird 
für die Aufzinsung der im Zeitpunkt der Eheschliessung erworbenen Austritts- und 
Freizügigkeitsleistungen und der Einmaleinlagen bis zum Zeitpunkt der Eheschei-

  

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4643). 

7 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3086). 

8 SR 831.441.1 
9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
10 SR 831.40 
11 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Nov. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 3604). 
12 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

4 

831.425 

dung der im entsprechenden Zeitraum gültige BVG-Mindestzinssatz nach Artikel 12 
BVV 213 angewandt. Artikel 65d Absatz 4 BVG14 ist nicht anwendbar.15 

1bis Absatz 1 gilt sinngemäss bei der Teilung der Austrittsleistung infolge gericht-
licher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft, nach Artikel 22d FZG.16 

2 Für die Zeit vor dem 1. Januar 1985 gilt der Zinssatz von 4 Prozent. 

Art. 917 

2. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes 

Art. 10 Formen 

1 Der Vorsorgeschutz wird durch eine Freizügigkeitspolice oder durch ein Frei-
zügigkeitskonto erhalten. 

2 Als Freizügigkeitspolicen gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der 
Vorsorge dienende Kapital- oder Rentenversicherungen, einschliesslich allfälliger 
Zusatzversicherungen für den Todes- oder Invaliditätsfall bei: 

a. einer der ordentlichen Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungsein-
richtung oder einer durch diese Versicherungseinrichtungen gebildeten 
Gruppe; oder 

b. einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung nach Artikel 67 
Absatz 1 des BVG18. 

3 Als Freizügigkeitskonten gelten besondere, ausschliesslich und unwiderruflich der 
Vorsorge dienende Verträge mit einer Stiftung, welche die Voraussetzungen nach 
Artikel 19 erfüllt. Diese Verträge können durch eine Versicherung für den Todes- 
oder Invaliditätsfall ergänzt werden. 

Art. 11 Gesundheitliche Vorbehalte 

Artikel 14 FZG und Artikel 331c des Obligationenrechts (OR)19 gelten sinngemäss 
für Freizügigkeitspolicen sowie für Zusatzversicherungen nach Artikel 10 Absatz 3 
zweiter Satz. 

  

13 SR 831.441.1 
14 SR 831.40 
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
16 Eingefügt durch Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

17 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). 

18 SR 831.40 
19 SR 220 
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Art. 1220 Übertragung 

1 Die Austrittsleistung darf von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung höchstens an 
zwei Freizügigkeitseinrichtungen übertragen werden. 

2 Die Versicherten können jederzeit die Freizügigkeitseinrichtung oder die Form der 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes wechseln. 

Art. 13 Umfang und Art der Leistungen 

1 Der Umfang der Leistungen bei Alter, Tod und Invalidität ergibt sich aus dem 
Vertrag oder Reglement. 

2 Die Leistungen werden nach Vertrag oder Reglement als Rente oder als Kapital-
abfindung ausbezahlt. Als Leistungen gelten auch die Barauszahlung (Art. 5 FZG) 
und der Vorbezug (Art. 30c BVG21 und Art. 331e OR22). 

3 Die Hinterlassenen- und die Invalidenrenten sind im Umfange der gesetzlichen 
Mindestvorsorge der Preisentwicklung nach Artikel 36 Absatz 1 BVG anzupassen. 
Die gesetzliche Mindestvorsorge wird aufgrund des nach BVG erworbenen Alters-
guthabens im Freizügigkeitsfall berechnet. 

4 Die Höhe des Vorsorgekapitals entspricht: 

a. bei der Freizügigkeitspolice dem Deckungskapital; 

b. beim Freizügigkeitskonto der eingebrachten Austrittsleistung mit Zins; Auf-
wendungen für die Deckung der Risiken können abgezogen werden, ebenso 
Verwaltungskosten, wenn dies schriftlich vereinbart ist; 

b.23 beim Freizügigkeitskonto in der Form der reinen Sparlösung: der einge-
brachten Austrittsleistung mit Zins; 

c.24 beim Freizügigkeitskonto in der Form der anlagegebundenen Sparlösung 
(Wertschriftensparen): dem aktuellen Wert der Anlage; Verwaltungskosten 
können abgezogen werden, wenn dies schriftlich vereinbart ist. 

Art. 14 Barauszahlung 

Für die Barauszahlung gilt Artikel 5 FZG sinngemäss. 

  

20 Fassung gemäss Ziff. II der V vom 27. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3086). 

21 SR 831.40 
22 SR 220 
23 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 

(AS 2008 4651). 
24 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 

(AS 2008 4651). 
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Art. 15 Begünstigte Personen 

1 Für die Erhaltung des Vorsorgeschutzes gelten als Begünstigte: 

a. im Erlebensfall die Versicherten; 

b.25 im Todesfall in nachstehender Reihe: 

1.26 die Hinterlassenen nach Artikel 19, 19a und 20 BVG27, 

2. natürliche Personen, die von der versicherten Person in erheblichem 
Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den 
letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebens-
gemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer 
gemeinsamer Kinder aufkommen muss, 

3. die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Arti-
kel 20 BVG nicht erfüllen, die Eltern oder die Geschwister, 

4. die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens. 

2 Die Versicherten können im Vertrag die Ansprüche der Begünstigten näher 
bezeichnen und den Kreis von Personen nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 mit 
solchen nach Ziffer 2 erweitern.28 

Art. 1629 Auszahlung der Altersleistungen 

1 Altersleistungen von Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten dürfen frü-
hestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des Rentenalters 
nach Artikel 13 Absatz 1 BVG30 ausbezahlt werden. 

2 Beziehen die Versicherten eine volle Invalidenrente der Eidgenössischen Invali-
denversicherung und wird das Invaliditätsrisiko nach Artikel 10 Absätze 2 und 3 
zweiter Satz nicht zusätzlich versichert, so wird die Altersleistung auf Begehren der 
Versicherten vorzeitig ausbezahlt. 

Art. 1731 Abtretung und Verpfändung 

Das Vorsorgekapital oder der nicht fällige Leistungsanspruch kann weder verpfändet 
noch abgetreten werden. Vorbehalten bleiben die Artikel 22 und 22d FZG sowie die 
Artikel 30b BVG32 und 331d OR33. 

  

25 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4643). 

26 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

27 SR 831.40 
28 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3450). 
30 SR 831.40 
31 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

32 SR 831.40 
33 SR 220 
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Art. 18 Finanzierung 

1 Die Leistungen werden durch die eingebrachte Austrittsleistung finanziert. 

2 Aufwendungen für die zusätzliche Deckung der Risiken Tod und Invalidität kön-
nen auf dem Vorsorgekapital erhoben oder durch zusätzliche Prämien finanziert 
werden. 

Art. 19 Anlagevorschriften für Freizügigkeitsstiftungen 

1 Die Gelder der Freizügigkeitsstiftung sind als Spareinlagen bei einer dem Banken-
gesetz vom 8. November 193434 unterstellten Bank (Kontolösung) oder im Falle des 
Wertschriftensparens in einer der schweizerischen Aufsicht unterstellten kollektiven 
Anlage anzulegen.35 

2 Gelder, die eine Stiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten als Spar-
einlagen der einzelnen Versicherten im Sinne des Bankengesetzes vom 8. November 
1934. 

3 Für die Anlage des Vermögens beim Wertschriftensparen gelten Artikel 71 
Absatz 1 BVG36 und die Artikel 49–58 BVV 237 sinngemäss.38 

Abschnitt 2a:39 Zentralstelle 2. Säule 

Art. 19a Register der vergessenen Guthaben 

1 Die Zentralstelle 2. Säule führt ein zentrales Register (Register), in dem eingetra-
gen werden: 

a. die vergessenen Guthaben im Sinne von Artikel 24a FZG; 

b. die Freizügigkeitskonten und -policen von Versicherten, mit denen die ent-
sprechenden Einrichtungen keinen Kontakt mehr herstellen können (Art. 24b 
Abs. 2 FZG); 

c. der gesamte Versichertenbestand im Sinne von Artikel 24b Absatz 3 FZG. 

2 Der Sicherheitsfonds ist für die Führung und die Verwaltung des Registers verant-
wortlich. Er sorgt insbesondere für die Beachtung der Bestimmungen der Daten-
schutzgesetzgebung und für die Datensicherheit. 

3 In das Register werden folgende Daten aufgenommen: 

a. Name und Vorname, Geburtsdatum und AHV-Versichertennummer der Ver-
sicherten; sowie 

  

34 SR 952.0 
35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 

(AS 2008 4651). 
36 SR 831.40 
37 SR 831.441.1 
38 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 

(AS 2008 4651). 
39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773). 
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b. der Name der Vorsorgeeinrichtungen oder der Einrichtungen, die für die 
betroffenen Versicherten Freizügigkeitskonten oder -policen führen. 

Art. 19b Einsicht in das Register 

Das Register kann eingesehen werden durch: 

a. das Bundesamt für Sozialversicherungen40 (BSV); 

b. die kantonalen Aufsichtsbehörden. 

Art. 19c Meldepflicht 

1 Vorsorgeeinrichtungen oder Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten und -policen 
führen, melden Versicherte der Zentralstelle 2. Säule, soweit sie die betreffende Per-
son nicht mehr erreichen können. 

2 Die Vorsorgeeinrichtungen oder Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten und 
-policen führen und die auf die periodische Kontaktaufnahme verzichten, melden der 
Zentralstelle 2. Säule ihren gesamten Versichertenbestand mindestens einmal im 
Jahr (Art. 24b Abs. 3 FZG). 

Art. 19d Auskünfte an Versicherte und Begünstigte 

1 Auf Verlangen teilt die Zentralstelle 2. Säule den Versicherten mit, welche Ein-
richtungen sie betreffend Vorsorgeguthaben, Freizügigkeitskonten oder -policen 
führen könnten. 

2 Dieselbe Auskunftspflicht besteht im Todesfall des Versicherten gegenüber den 
Begünstigten. 

Art. 19e Berichterstattung 

Der Sicherheitsfonds berichtet in seinem Jahresbericht über die Tätigkeit der Zen-
tralstelle 2. Säule, insbesondere über die eingegangenen Anfragen und über die 
Anzahl der behandelten und der erledigten Fälle. 

Art. 19f Finanzierung 

1 Der Sicherheitsfonds deckt die in seiner Rechnung separat auszuweisenden Kosten 
für die Zentralstelle 2. Säule aus den Beiträgen nach Artikel 16 der Verordnung vom 
22. Juni 199841 über den Sicherheitsfonds BVG. 

2 Der Sicherheitsfonds kann von Einrichtungen, die Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, jeweils per Jahresende einen kostendeckenden Beitrag für die vermittel-
ten Fälle erheben. 

  

40 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 
Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. 

41 SR 831.432.1 
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3. Abschnitt: Schlussbestimmungen 

Art. 2042 

Art. 21 Aufhebung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 12. November 198643 über die Erhaltung des Vorsorgeschut-
zes und die Freizügigkeit wird aufgehoben. 

Art. 22 Änderung bisherigen Rechts 

1. Die Verordnung vom 18. April 198444 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) wird wie folgt geändert: 

Art. 11 Abs. 3 Bst. a 

… 

2. Die Verordnung vom 13. November 198545 über die steuerliche Abzugs-
berechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 
wird wie folgt geändert: 

Art. 3 Abs. 2 Bst. d 

… 

Art. 2346 

Art. 23a47 

Art. 24 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 200848 

Die Anlage der Gelder der Freizügigkeitsstiftungen ist bis zum 1. Januar 2011 an die 
Bestimmungen dieser Änderung anzupassen. 

  

42 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 

43 [AS 1986 2008] 
44 SR 831.441.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt in der genannten V. 
45 SR 831.461.3. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt in der genannten V. 
46 Aufgehoben durch Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 
47 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. April 1999 (AS 1999 1773). Aufgehoben durch 

Ziff. IV 48 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 

48 AS 2008 4651 
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1 

Verordnung  
über die Invalidenversicherung 
(IVV)1 

vom 17. Januar 1961 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 81 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20002  
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)  
und auf Artikel 86 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19593  
über die Invalidenversicherung (IVG),4 

beschliesst: 

Erster Abschnitt: Die versicherten Personen und die Beiträge 

Art. 1 Versicherungspflicht und Beitragsbezug 

Die Bestimmungen des ersten Abschnittes sowie die Artikel 34–43 der Verordnung 
vom 31. Oktober 19475 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV6) 
finden sinngemäss Anwendung. Die besonderen Vorschriften über die freiwillige 
Versicherung für Auslandschweizer bleiben vorbehalten. 

Art. 1bis 7 Beitragssatz 

1 Im Bereich der sinkenden Skala nach den Artikeln 16 und 21 AHVV2 berechnen 
sich die Beiträge wie folgt: 

  

  
 AS 1961 29 
1 Fassung des Tit. gemäss Ziff. II 1 der V vom 11. Okt. 1972, in Kraft seit  

1. Jan. 1973 (AS 1972 2507). Gemäss derselben Bestimmung wurden die Randtit. in  
Sachüberschriften umgewandelt. 

2 SR 830.1 
3 SR 831.20 
4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3721). 
5 SR 831.101 
6 Abkürzung gemäss Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979  

(AS 1978 420). 
7 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987 (AS 1987 1088). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 26. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 4721). 
2 SR 831.101 
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Jährliches Erwerbseinkommen in Franken  

von mindestens aber weniger als  

Beitragsansatz in Prozenten des  
Erwerbseinkommens 

  9 200 16 000  0,754 
16 000 20 300  0,772 
20 300 22 600  0,790 
22 600 24 900  0,808 
24 900 27 200  0,826 
27 200 29 500  0,844 
29 500 31 800  0,879 
31 800 34 100  0,915 
34 100 36 400  0,951 
36 400 38 700  0,987 
38 700 41 000  1,023  
41 000 43 300  1,059 
43 300 45 600  1,113 
45 600 47 900  1,167 
47 900 50 200  1,221 
50 200 52 500  1,274 
52 500 54 800  1,328 
    

2 Nichterwerbstätige entrichten einen Beitrag von 64 bis 1400 Franken im Jahr. Die 
Artikel 28–30 AHVV gelten sinngemäss. 

Erster Abschnitt a:8 Früherfassung 

Art. 1ter Meldung 

1 Eine versicherte Person kann sich bei der zuständigen IV-Stelle im Sinne von 
Artikel 40 zur Früherfassung melden oder gemeldet werden, wenn sie: 

a. während mindestens 30 Tagen ununterbrochen arbeitsunfähig war; oder 

b. innerhalb eines Jahres wiederholt während kürzerer Zeit aus gesundheit-
lichen Gründen der Arbeit fernbleiben musste. 

2 Die Person oder Stelle, die im Sinne von Artikel 3b Absatz 2 IVG berechtigt ist, 
eine versicherte Person zur Früherfassung zu melden, füllt das Meldeformular aus. 

Art. 1quater Entscheid der IV-Stelle 

1 Die IV-Stelle entscheidet spätestens 30 Tage nach Eingang der Meldung, ob Mass-
nahmen der Frühintervention nach Artikel 7d IVG angezeigt sind. 

  

8 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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2 Sind solche Massnahmen angezeigt, so fordert sie die versicherte Person auf, sich 
bei der IV anzumelden. 

Art. 1quinquies Früherfassungsgespräch 

1 Die IV-Stelle kann die versicherte Person zu einem Früherfassungsgespräch auf-
bieten, um zu beurteilen, ob eine Anmeldung bei der IV angezeigt ist. 

2 Das Früherfassungsgespräch dient insbesondere folgenden Zielen: 

a. Beurteilung der medizinischen, beruflichen und sozialen Situation der ver-
sicherten Person; 

b. Information der versicherten Person über Zweck und Umfang der Abklärun-
gen im Zusammenhang mit der Früherfassung; 

c. Bestimmung der Akteure, die zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit der ver-
sicherten Person beitragen können. 

3 Das Ergebnis des Früherfassungsgesprächs wird schriftlich festgehalten. 

Erster Abschnitt b:9 Massnahmen der Frühintervention 

Art. 1sexies Grundsatz 

Die Massnahmen der Frühintervention nach Artikel 7d Absatz 2 IVG können Ver-
sicherten gewährt werden, die bei der IV angemeldet sind. 

Art. 1septies Dauer der Frühinterventionsphase 

Die Frühinterventionsphase wird beendet mit: 

a. der Verfügung über die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nach 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben abis und b IVG; 

b. der Mitteilung, dass keine Eingliederungsmassnahmen mit Aussicht auf Er-
folg durchgeführt werden können und der Anspruch auf eine Rente geprüft 
wird; oder 

c. der Verfügung, dass weder Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach 
Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben abis und b IVG noch auf eine Rente besteht. 

Art. 1octies Höchstbetrag für Massnahmen der Frühintervention 

Die Kosten für die Massnahmen der Frühintervention dürfen pro versicherte Person 
20 000 Franken nicht übersteigen. 

  

9 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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Zweiter Abschnitt: Eingliederung10 

A.11 Drohende Invalidität 

Art. 1novies 

Drohende Invalidität liegt vor, wenn der Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit überwie-
gend wahrscheinlich ist. Der Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ist 
unerheblich. 

Abis. Medizinische Massnahmen12 

Art. 213 Art der Massnahmen 

1 Als medizinische Massnahmen im Sinne von Artikel 12 IVG gelten namentlich 
chirurgische, physiotherapeutische und psychotherapeutische Vorkehren, die eine als 
Folgezustand eines Geburtsgebrechens, einer Krankheit oder eines Unfalls eingetre-
tene Beeinträchtigung der Körperbewegung, der Sinneswahrnehmung oder der 
Kontaktfähigkeit zu beheben oder zu mildern trachten, um die Erwerbsfähigkeit oder 
die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, dauernd und wesentlich zu 
verbessern oder vor wesentlicher Beeinträchtigung zu bewahren.14 Die Massnahmen 
müssen nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft angezeigt sein 
und den Eingliederungserfolg in einfacher und zweckmässiger Weise anstreben. 

2 Bei Lähmungen und andern motorischen Funktionsausfällen sind medizinische 
Massnahmen gemäss Absatz 1 von dem Zeitpunkt an zu gewähren, in dem nach 
bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft im Allgemeinen die Behand-
lung des ursächlichen Gesundheitsschadens als abgeschlossen gilt oder untergeord-
nete Bedeutung erlangt hat. Bei Querschnittslähmung des Rückenmarks und Polio-
myelitis gilt dieser Zeitpunkt in der Regel nach Ablauf von vier Wochen seit Beginn 
der Lähmung als eingetreten.15 

3 Wird bei Lähmungen und anderen Ausfällen von motorischen Funktionen im Rah-
men von medizinischen Massnahmen gemäss Absatz 1 Physiotherapie durchgeführt, 
so besteht der Anspruch auf diese Massnahme so lange weiter, als damit die Funk-
tionstüchtigkeit, von der die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgaben-
bereich zu betätigen, abhängt, verbessert werden kann.16 

  

10 Ursprünglich vor Art. 2. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

11 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

12 Ursprünglich Bst. A. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004   

(AS 2003 3859). 
15 Fassung von Satz 2 gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 

(AS 1976 2650). 
16 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 11. Okt. 1972 (AS 1972 2507). Fassung gemäss 

Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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4 Nicht als medizinische Massnahme im Sinne von Artikel 12 IVG gilt insbesondere 
die Behandlung von Verletzungen, Infektionen sowie inneren und parasitären 
Krankheiten.17 

5 Bei Anstaltspflege übernimmt die Versicherung für die Zeit, während welcher der 
Aufenthalt vorwiegend der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen dient, 
auch Vorkehren, die zur Behandlung des Leidens an sich gehören.18 

Art. 3 Geburtsgebrechen 

Die Liste der Geburtsgebrechen im Sinne von Artikel 13 IVG bildet Gegenstand 
einer besonderen Verordnung. 

Art. 3bis 19 Aufenthalt in einer Kranken- oder Kuranstalt in Sonderfällen 

Dient der Aufenthalt in einer Kranken- oder Kuranstalt gleichzeitig der Durchfüh-
rung medizinischer und anderer Massnahmen der Versicherung, so übernimmt diese 
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn die medizinische Massnahme in 
einer Heilanstalt durchgeführt werden muss. 

Art. 3ter 20 Unterbringung ausserhalb einer Kranken- oder Kuranstalt 

Erfordert die Durchführung medizinischer Massnahmen auswärtige Unterkunft und 
Verpflegung ausserhalb einer Kranken- oder Kuranstalt, so gewährt die Versiche-
rung Leistungen nach Artikel 90 Absätze 3 und 4. Vorbehalten bleiben tarifliche 
Vereinbarungen (Art. 24 Abs. 2). 

Art. 421 

Art. 4bis 22 Analysen und Arzneimittel 

Die Versicherung übernimmt die Analysen, Arzneimittel und pharmazeutischen 
Spezialitäten, die nach bewährter Erkenntnis der medizinischen Wissenschaft ange-
zeigt sind und den Eingliederungserfolg in einfacher und zweckmässiger Weise 
anstreben. 

  

17 Ursprünglich Abs. 3. 
18 Ursprünglich Abs. 4. 
19 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  

(AS 1976 2650). 
20 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 27. Sept. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 2925). 
21 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
22 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 7. Juli 1982 (AS 1982 1284). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Jan. 1987, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 456). 
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Art. 4ter 23 Kostenübernahme bei Geburt im Ausland 

Für Kinder im Sinne von Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b IVG, die im Ausland inva-
lid geboren sind, übernimmt die Invalidenversicherung bei Geburtsgebrechen die 
Leistungen während drei Monaten nach der Geburt in dem Umfang, in dem sie in 
der Schweiz gewährt werden müssten. 

Ater.24 Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung 

Art. 4quater Anspruch 

1 Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Ein-
gliederung (Integrationsmassnahmen) haben Versicherte, die fähig sind, eine Prä-
senzzeit von mindestens zwei Stunden täglich während mindestens vier Tagen pro 
Woche zu absolvieren. 

2 Anspruch auf Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation haben Versicherte, 
die in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art noch nicht eingliederungsfähig sind. 

3 Anspruch auf Beschäftigungsmassnahmen haben Versicherte, deren Eingliede-
rungsfähigkeit in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art verloren zu gehen droht. 

Art. 4quinquies Art der Massnahmen 

1 Als Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation gelten Massnahmen zur 
Gewöhnung an den Arbeitsprozess, zur Förderung der Arbeitsmotivation, zur Stabi-
lisierung der Persönlichkeit und zum Einüben sozialer Grundfähigkeiten. 

2 Als Beschäftigungsmassnahmen gelten Massnahmen zur Aufrechterhaltung einer 
Tagesstruktur für die Zeit bis zum Beginn von Massnahmen beruflicher Art oder bis 
zu einem Stellenantritt auf dem freien Arbeitsmarkt. 

Art. 4sexies Dauer der Massnahmen 

1 Ein Jahr Integrationsmassnahmen entspricht 230 Massnahmentagen. Massnahmen-
tage sind Arbeitstage. 

2 Kann die versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen während mehr als 
30 aufeinanderfolgenden Kalendertagen nicht an den Massnahmen teilnehmen, so 
werden die Massnahmentage nicht angerechnet. 

  

23 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1996 691). 

24 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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3 Die Integrationsmassnahmen werden insbesondere dann beendet, wenn: 

a. das vereinbarte Ziel erreicht wurde; 

b. sich eine geeignetere Eingliederungsmassnahme aufdrängt; oder 

c. die Weiterführung aus medizinischen Gründen nicht zumutbar wäre. 

4 Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation werden unterbrochen, wenn die 
versicherte Person ihre Präsenz oder Arbeitsleistung nicht mehr steigern kann. 

5 Die Integrationsmassnahmen können verlängert werden, sofern: 

a. sie aus gesundheitlichen Gründen während des ersten Jahres zweimal für ei-
ne längere Dauer unterbrochen werden mussten; und 

b. weitere Integrationsmassnahmen notwendig sind, um die Eingliederungs-
fähigkeit in Bezug auf Massnahmen beruflicher Art zu erreichen. 

6 Hat eine versicherte Person während insgesamt zwei Jahren an Intergationsmass-
nahmen teilgenommen, so hat sie keinen Anspruch mehr auf solche Massnahmen. 

Art. 4septies Begleitung der Massnahmen 

1 Die IV-Stelle begleitet die versicherte Person und überprüft anhand des Einglie-
derungsplans (Art. 70 Abs. 2), ob diese die Zwischenziele erreicht hat. 

2 Werden die Integrationsmassnahmen an der bisherigen Arbeitsstelle durchgeführt, 
so unterstützt die IV-Stelle den Arbeitgeber; sie stützt sich dabei auf den Einglie-
derungsplan. 

Art. 4octies Beitrag an den Arbeitgeber 

1 Der Beitrag an den Arbeitgeber nach Artikel 14a Absatz 5 IVG beträgt höchstens 
60 Franken pro Tag, an dem Integrationsmassnahmen durchgeführt werden. 

2 Die Zentrale Ausgleichsstelle zahlt den Beitrag nach Beendigung der Massnahme 
direkt an den Arbeitgeber. Auf Wunsch des Arbeitgebers kann der Beitrag auch 
periodisch ausgerichtet werden. 

B. Die Massnahmen beruflicher Art 

Art. 525 Erstmalige berufliche Ausbildung 

1 Als erstmalige berufliche Ausbildung gilt jede Berufslehre oder Anlehre sowie, 
nach Abschluss der Volks- oder Sonderschule, der Besuch einer Mittel-, Fach- oder 
Hochschule und die berufliche Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf die Tätig-
keit in einer geschützten Werkstätte. 

  

25 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
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2 Einem Versicherten entstehen aus der erstmaligen beruflichen Ausbildung oder 
Weiterbildung in wesentlichem Umfange zusätzliche Kosten, wenn seine Aufwen-
dungen für die Ausbildung wegen der Invalidität jährlich um 400 Franken höher 
sind, als sie ohne Invalidität gewesen wären.26 

3 Die zusätzlichen Kosten werden ermittelt, indem die Kosten der Ausbildung des 
Invaliden den mutmasslichen Aufwendungen gegenübergestellt werden, die bei der 
Ausbildung eines Gesunden zur Erreichung des gleichen beruflichen Zieles notwen-
dig wären. Hatte der Versicherte vor Eintritt der Invalidität schon eine Ausbildung 
begonnen oder hätte er ohne Invalidität offensichtlich eine weniger kostspielige 
Ausbildung erhalten, so bilden die Kosten dieser Ausbildung die Vergleichsgrund-
lage für die Berechnung der invaliditätsbedingten zusätzlichen Aufwendungen.27 

4 Anrechenbar im Rahmen von Absatz 3 sind die Aufwendungen für die Vermittlung 
der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Kosten für persönliche Werk-
zeuge und Berufskleider sowie die Transportkosten.28 

5 Wird die versicherte Person infolge ihrer Invalidität in einer Ausbildungsstätte 
untergebracht, so übernimmt die Versicherung die Kosten von Verpflegung und 
Unterkunft.29 

6 Bei auswärtiger Verpflegung und Unterkunft ausserhalb einer Ausbildungsstätte 
vergütet die Versicherung vorbehältlich tariflicher Vereinbarungen (Art. 24 Abs. 2): 

a. für die Verpflegung die Beträge nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstaben a und b; 

b. für die Unterkunft die ausgewiesenen notwendigen Kosten, höchstens aber 
den Betrag nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstabe c.30 

Art. 5bis 31 Berufliche Weiterausbildung 

1 Die Versicherung übernimmt bei einer beruflichen Weiterausbildung die Kosten, 
die zusätzlich entstehen, wenn die Aufwendungen der versicherten Person wegen 
der Invalidität um jährlich 400 Franken höher sind, als sie ohne Invalidität gewesen 
wären. 

2 Die zusätzlichen Kosten werden ermittelt, indem die Kosten der invaliden Person 
den mutmasslichen Aufwendungen gegenübergestellt werden, die bei der gleichen 
Ausbildung einer nicht invaliden Person notwendig wären. 

  

26 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Dez. 1980 (AS 1980 1972). 
27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 

(AS 1976 2650). 
28 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 

(AS 1976 2650). 
29 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 26. Nov. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 (AS 1997 3038). 
30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 

(AS 1997 3038). 
31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
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3 Anrechenbar im Rahmen von Absatz 2 sind die Aufwendungen für die Vermittlung 
der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die Kosten für persönliche Werk-
zeuge und Berufskleider, die Transportkosten sowie die Kosten bei invaliditäts-
bedingter auswärtiger Verpflegung und Unterkunft. 

4 Die Vergütung der Kosten für auswärtige Verpflegung und Unterkunft richtet sich 
vorbehaltlich tariflicher Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 6 Buchstaben a und 
b. Fallen bei Weiterausbildungen, die von Institutionen oder Organisationen nach 
Artikel 73 oder 74 IVG angeboten werden und die vom Bundesamt in einer speziel-
len Verordnung umschrieben sind, invaliditätsbedingte Kosten für auswärtige Ver-
pflegung und Unterkunft an, so übernimmt die Versicherung diese Kosten.32 

Art. 633 Umschulung 

1 Als Umschulung gelten Ausbildungsmassnahmen, die Versicherte nach Abschluss 
einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder nach Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit ohne vorgängige berufliche Ausbildung wegen ihrer Invalidität zur Erhaltung 
oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit benötigen.34 

2 Musste eine erstmalige berufliche Ausbildung wegen Invalidität abgebrochen 
werden, so ist eine neue berufliche Ausbildung der Umschulung gleichgestellt, wenn 
das während der abgebrochenen Ausbildung zuletzt erzielte Erwerbseinkommen 
höher war als das Taggeld nach Artikel 23 Absatz 2 IVG.35 

3 Hat ein Versicherter Anspruch auf Umschulung, so übernimmt die Versicherung 
die Kosten für die Ausbildung sowie für die Unterkunft und die Verpflegung in der 
Ausbildungsstätte. 

4 Bei auswärtiger Verpflegung und Unterkunft ausserhalb einer Ausbildungsstätte 
vergütet die Versicherung vorbehältlich tariflicher Vereinbarungen (Art. 24 Abs. 2): 

a. für die Verpflegung die Beträge nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstaben a 
und b; 

b. für die Unterkunft die ausgewiesenen notwendigen Kosten, höchstens aber 
den Betrag nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstabe c.36 

Art. 6bis 37 Entschädigung für Beitragserhöhungen 

1 Der Arbeitgeber kann eine Entschädigung nach Artikel 18 Absatz 3 IVG be-
antragen, sofern die versicherte Person innerhalb eines Jahres während mehr als 

  

32 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 5155). 

33 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 456). 
34 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
35 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
36 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Nov. 1997, in Kraft seit 1. Jan. 1998 

(AS 1997 3038). 
37 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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15 Arbeitstagen krankheitsbedingt fehlt. Die Entschädigung wird ab dem 16. Ab-
senztag ausgerichtet, sofern der Arbeitgeber weiterhin Lohn zahlt oder eine Tag-
geldversicherung Leistungen erbringt. 

2 Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Absenztag: 

a. für Betriebe bis zu 50 Mitarbeitern: 48 Franken; 

b. für Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern: 34 Franken. 

3 Die Entschädigung wird zwei Jahre nach Beginn des Arbeitsverhältnisses abge-
rechnet. Endet das Arbeitsverhältnis vor diesem Zeitpunkt, so kann die Abrechnung 
auch früher erfolgen. 

4 Die Zentrale Ausgleichsstelle zahlt die Entschädigung direkt an den Arbeitgeber. 

Art. 6ter 38 Einarbeitungszuschuss 

1 Der Einarbeitungszuschuss wird während der Anlern- oder Einarbeitungszeit 
gewährt, sofern die Leistungsfähigkeit der versicherten Person noch nicht dem 
vereinbarten Lohn entspricht. 

2 Der Einarbeitungszuschuss darf die Summe des ausgerichteten Lohns einschliess-
lich der darauf zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und 
des Arbeitnehmers nicht übersteigen. Im Zuschuss sind sämtliche nach Artikel 18a 
Absatz 3 IVG geschuldeten Beiträge und Prämien enthalten. 

3 Die Auszahlung des Einarbeitungszuschusses erfolgt an den Arbeitgeber. 

4 Erkrankt oder verunfallt die versicherte Person während der Anlern- oder Ein-
arbeitungszeit, so ist der Zuschuss für die Dauer der Lohnfortzahlung des Arbeit-
gebers geschuldet, längstens aber bis die Höchstdauer nach Artikel 18a Absatz 1 
IVG erreicht ist. 

5 Der Einarbeitungszuschuss ist nicht geschuldet, wenn die versicherte Person: 

a. Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Bundesgesetz vom 25. Septem-
ber 195239 über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft 
(EOG) hat; oder  

b. infolge einer krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsunterbrechung An-
spruch auf Taggelder eines anderen Versicherers hat. 

6 Für das Verfahren gelten die Artikel 80 Absatz 1 und 81 sinngemäss. In Abwei-
chung von Artikel 80 Absatz 1 wird der Einarbeitungszuschuss am Ende der Anlern- 
oder Einarbeitungszeit ausgerichtet. Auf Wunsch des Arbeitgebers kann der Ein-
arbeitungszuschuss auch periodisch ausgerichtet werden. 

  

38 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

39 SR 834.1 
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Art. 7 Kapitalhilfe 

1 Einem eingliederungsfähigen invaliden Versicherten mit Wohnsitz in der Schweiz 
kann eine Kapitalhilfe gewährt werden, sofern er sich in fachlicher und charakter-
licher Hinsicht für eine selbständige Erwerbstätigkeit eignet, die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für eine dauernde existenzsichernde Tätigkeit gegeben sind und für 
eine ausreichende Finanzierung Gewähr geboten ist. 

2 Die Kapitalhilfe kann ohne Rückzahlungspflicht oder als zinsloses oder verzins-
liches Darlehen gewährt werden. Sie kann auch in Form von Betriebseinrichtungen 
oder Garantieleistungen erbracht werden.40 

C. … 

Art. 8–1241 

Art. 1342 

D. Die Hilfsmittel 

Art. 1443 Liste der Hilfsmittel 

Die Liste der im Rahmen von Artikel 21 IVG abzugebenden Hilfsmittel bildet 
Gegenstand einer Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (De-
partement), welches auch nähere Bestimmungen erlässt über:44 

a.45 die Abgabe oder Vergütung der Hilfsmittel; 

b. Beiträge an die Kosten von invaliditätsbedingten Anpassungen von Geräten 
und Immobilien; 

c. Beiträge an die Kosten für Dienstleistungen Dritter, welche anstelle eines 
Hilfsmittels benötigt werden; 

d.46 Amortisationsbeiträge an Versicherte, die ein Hilfsmittel, auf das sie An-
spruch besitzen, auf eigene Kosten angeschafft haben; 

  

40 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
41 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

42 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

43 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 
(AS 1976 2650). 

44 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 5155). 

45 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 5155). 

46 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 
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e.47 die Darlehenssumme bei selbstamortisierenden Darlehen an Versicherte, die 
für die Erwerbstätigkeit in einem Landwirtschafts- oder Gewerbebetrieb An-
spruch auf ein kostspieliges Hilfsmittel haben, das von der Versicherung 
nicht zurückgenommen oder nur schwer wieder abgegeben werden kann. 

Art. 14bis 48 Beschaffung von Hilfsmitteln 

1 Die Versicherung kann Hilfsmittel durch Ausschreibungen beschaffen. Die Be-
stimmungen des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 199449 über das öffentliche 
Beschaffungswesen sind dabei, soweit möglich, zu berücksichtigen. 

2 Die Versicherung kann mit mehreren Hilfsmittelherstellern Verträge abschliessen. 

3 Die Beschaffung kann über eine Logistikzentrale erfolgen. 

Art. 14ter 50 Einschränkung der Austauschbefugnis 

Das Departement kann durch Verordnung bestimmen, für welche Hilfsmittel die 
Austauschbefugnis nicht gilt, sofern dies durch überwiegende Interessen gerecht-
fertigt ist. 

Art. 15–1651 

E. Die Taggelder 

Art. 1752 Abklärungszeiten 

Die versicherte Person, die sich zur Abklärung ihres Leistungsanspruches an min-
destens zwei aufeinanderfolgenden Tagen einer von der IV-Stelle angeordneten 
Untersuchung unterzieht, hat für jeden Abklärungstag Anspruch auf ein Taggeld. 

Art. 17bis 53 Nicht zusammenhängende Tage 

Der Versicherte, der innerhalb eines Monats an mindestens drei nicht zusammenhän-
genden Tagen in Eingliederung steht, hat Anspruch auf ein Taggeld: 

  

47 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

48 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  
(AS 2008 6491). 

49 SR 172.056.1 
50 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Dez. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 6491). 
51 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). 
52 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
53 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Jan. 1987, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 456). 
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a. für die Eingliederungstage, wenn er wegen der Massnahme ganztags verhin-
dert ist, der Arbeit nachzugehen; 

b. für die Eingliederungstage und die dazwischen liegenden Tage, wenn er in 
seiner gewohnten Tätigkeit zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig ist. 

Art. 18 Wartezeiten im Allgemeinen 

1 Die versicherte Person, die zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig ist und auf den 
Beginn einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder einer Umschulung warten 
muss, hat während der Wartezeit Anspruch auf ein Taggeld.54 

2 Der Anspruch entsteht im Zeitpunkt, in welchem die IV-Stelle feststellt, dass eine 
erstmalige berufliche Ausbildung oder eine Umschulung angezeigt ist.55 

3 Rentenbezüger, die sich einer Eingliederungsmassnahme unterziehen, haben kei-
nen Anspruch auf ein Taggeld für die Wartezeit. 

4 Soweit Versicherte einen Anspruch auf ein Taggeld der Arbeitslosenversicherung 
haben, besteht kein Anspruch auf das Taggeld der Invalidenversicherung.56 

Art. 19 Wartezeiten während der Arbeitsvermittlung 

1 Der Versicherte hat für die Zeit, während der er auf die Vermittlung geeigneter 
Arbeit wartet, keinen Anspruch auf Taggeld. Ging jedoch der Arbeitsvermittlung 
eine erstmalige berufliche Ausbildung oder eine Umschulung voraus, so wird das 
bisherige Taggeld während längstens 60 Tagen weitergewährt.57 

2 …58 

Art. 2059 

Art. 20bis 60 

  

54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

55 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

56 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

57 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989  
(AS 1988 1484). 

58 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 912). Aufgehoben durch Ziff. I 
der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

59 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

60 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978 (AS 1978 420). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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Art. 20ter 61 Taggeld und Invalidenrente 

1 Hat die versicherte Person Anspruch auf ein Taggeld einschliesslich Kindergeld 
nach den Artikeln 23 und 23bis IVG, das niedriger wäre als die bisher bezogene 
Rente, so wird anstelle des Taggeldes die Rente weitergewährt. 

2 Hat die versicherte Person Anspruch auf ein Taggeld nach Artikel 23 Absatz 2bis 
IVG, das niedriger wäre als die bisher bezogene Rente, so wird die Rente nach 
Ablauf der Frist nach Artikel 47 Absatz 1 IVG durch ein Taggeld ersetzt, das einem 
Dreissigstel des Rentenbetrages entspricht.62 

Art. 20quater 63 Unterbrüche von Eingliederungsmassnahmen 

1 Müssen Versicherte eine Eingliederungsmassnahme wegen Krankheit, Unfall oder 
Mutterschaft unterbrechen, wird ihnen das Taggeld weitergewährt, wenn sie keinen 
Anspruch auf ein Taggeld einer anderen obligatorischen Sozialversicherung oder auf 
ein Taggeld einer freiwilligen Taggeldversicherung in mindestens der gleichen Höhe 
wie das Taggeld der Invalidenversicherung haben. 

2 Der Anspruch auf ein Taggeld besteht während längstens 30 Tagen pro Krank-
heitsfall und ist auf 60 Taggelder pro Jahr beschränkt. Eine Unterbrechung der 
Eingliederungsmassnahme infolge Unfall oder Schwangerschaft ist dem Krankheits-
fall gleichgestellt. Vorbehalten bleibt Absatz 3. 

3 Nach der Niederkunft haben Versicherte zusätzlich zum Anspruch nach Absatz 2 
Anspruch auf weitere 56 Taggelder. Die Beschränkung der Bezugsdauer pro Jahr 
gilt hier nicht. 

4 Der Anspruch auf das Taggeld entfällt, wenn feststeht, dass die Eingliederungs-
massnahme nicht mehr weitergeführt wird. 

5 Die Ansprüche auf Taggelder nach Artikel 23 Absatz 6 bleiben vorbehalten. 

Art. 20quinquies 64 Taggeld und Erwerbsausfallentschädigung 

Versicherte, denen eine Entschädigung nach dem EOG65 zusteht, haben keinen 
Anspruch auf das Taggeld der IV. 

Art. 20sexies 66 Erwerbstätige Versicherte 

1 Als erwerbstätig gelten Versicherte, die: 

  

61 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978 (AS 1978 420). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

63 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978 (AS 1978 420). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 12. Sept. 1984 (AS 1984 1186). Fassung gemäss Ziff. I der V vom  
21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

64 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 912). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

65 SR 834.1 
66 Eingefügt durch  Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 



IVV 

15 

831.201 

a. unmittelbar vor Beginn ihrer Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG) eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt haben; oder 

b. glaubhaft machen, dass sie nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Er-
werbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten. 

2 Den erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt sind: 

a. arbeitslose Versicherte, die Anspruch auf eine Leistung der Arbeitslosen-
versicherung haben oder mindestens bis zum Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hatten; 

b. Versicherte, die nach krankheits- oder unfallbedingter Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit Taggelder als Ersatzeinkommen beziehen. 

Art. 2167 Bemessungsgrundlagen 

1 …68 

2 Bei der Ermittlung des massgebenden Einkommens im Sinne von Artikel 23 
Absatz 3 IVG werden Tage nicht berücksichtigt, an denen die versicherte Person 
kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat und zwar wegen: 

a. Krankheit; 

b. Unfall; 

c. Arbeitslosigkeit; 

d. Dienst im Sinne von Artikel 1 EOG69; 

e. Mutterschaft; oder 

f. anderen Gründen, die nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen sind. 

3 Liegt die von der versicherten Person zuletzt voll ausgeübte Tätigkeit mehr als 
zwei Jahre zurück, so ist auf das Erwerbseinkommen abzustellen, das die versicherte 
Person durch die gleiche Tätigkeit unmittelbar vor der Eingliederung erzielt hätte, 
wenn sie nicht invalid geworden wäre. 

Art. 21bis 70 Versicherte mit regelmässigem Einkommen 

1 Personen, die in einem auf Dauer angelegten Arbeitsverhältnis stehen und deren 
Einkommen keinen starken Schwankungen ausgesetzt ist, gelten als Versicherte mit 
regelmässigem Einkommen, auch wenn sie ihre Arbeit infolge Krankheit, Unfall, 
Arbeitslosigkeit, Dienst, oder aus anderen, von ihnen nicht verschuldeten Gründen 
unterbrochen haben. 

  

67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

68 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

69 SR 834.1 
70 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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2 Ein auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis liegt vor, wenn es unbefristet ist oder 
für mindestens ein Jahr eingegangen wurde.  

3 Das massgebende Einkommen wird auf den Tag ausgerechnet. Es wird wie folgt 
ermittelt: 

a. Für Versicherte mit Monatslöhnen wird der letzte ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen erzielte Monatslohn mit zwölf vervielfacht. Dem ermittelten 
Jahreslohn wird ein allfälliger 13. Monatslohn hinzugerechnet. Der so ermit-
telte Jahresverdienst wird durch 365 geteilt. 

b. Für Versicherte mit Stundenlöhnen wird der letzte ohne gesundheitliche Ein-
schränkungen erzielte Stundenlohn mit der in der letzten normalen Arbeits-
woche geleisteten Arbeitsstunden vervielfacht und mit 52 multipliziert. Dem 
ermittelten Jahreslohn wird ein allfälliger 13. Monatslohn hinzugerechnet. 
Der so ermittelte Jahresverdienst wird durch 365 geteilt. 

c. Für alle anders entlöhnten Versicherten wird der in den letzten vier Wochen 
ohne gesundheitliche Einschränkungen erzielte Lohn durch vier dividiert 
und mit 52 multipliziert. Dem ermittelten Jahreslohn wird ein allfälliger 
13. Monatslohn hinzugerechnet. Der so ermittelte Jahresverdienst wird 
durch 365 geteilt. 

4 Lohnbestandteile, die zwar regelmässig, jedoch nur einmal im Jahr oder in mehr-
monatigen Abständen ausbezahlt werden, wie Provisionen und Gratifikationen, 
werden zu dem nach Absatz 3 ermittelten massgebenden Einkommen hinzugezählt. 

5 Macht eine versicherte Person glaubhaft, dass sie während der Zeit der Eingliede-
rung ohne Eintritt der Invalidität eine andere Erwerbstätigkeit als die zuletzt voll 
ausgeübte aufgenommen hätte, bemisst sich das Taggeld nach dem Verdienst, der 
mit dieser neuen Tätigkeit erzielt worden wäre. 

Art. 21ter 71 Versicherte mit unregelmässigem Einkommen 

1 Hat die versicherte Person kein regelmässiges Einkommen im Sinne von Arti-
kel 21bis, so wird für die Ermittlung des massgebenden Einkommens auf das wäh-
rend der letzten drei Monate ohne gesundheitliche Einschränkung erzielte und auf 
den Tag umgerechnete Erwerbseinkommen abgestellt. 

2 Ist auf diese Weise die Ermittlung eines angemessenen Erwerbseinkommens nicht 
möglich, so wird das Einkommen einer längeren Zeitspanne berücksichtigt, wobei 
diese maximal zwölf Monate beträgt. 

Art. 21quater 72 Selbständigerwerbende 

1 Grundlage für die Bemessung des Taggeldes für Selbständigerwerbende bildet das 
auf den Tag umgerechnete, zuletzt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung erzielte 

  

71 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

72 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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Erwerbseinkommen, von dem Beiträge nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 
194673 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) erhoben werden. 

2 Das Taggeld für Versicherte, die glaubhaft machen, dass sie während der Einglie-
derung eine selbständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten, 
bemisst sich nach dem Erwerbseinkommen, das sie dabei verdient hätten. 

Art. 21quinquies 74 Versicherte, die gleichzeitig Arbeitnehmende und  
 Selbständigerwerbende sind 

Das massgebende Einkommen von Versicherten, die gleichzeitig Arbeitnehmende 
und Selbständigerwerbende sind, wird ermittelt, indem die nach den Artikeln 21–
21quater massgebenden und auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommen aus 
unselbständiger und selbständiger Tätigkeit zusammengezählt werden. 

Art. 21sexies 75 Änderung des massgebenden Einkommen 

Während der Eingliederung ist alle zwei Jahre von Amtes wegen zu prüfen, ob sich 
das für die Taggeldbemessung massgebende Einkommen geändert hat. 

Art. 21septies 76 Kürzung des Taggeldes 

1 Übt eine versicherte Person während der Eingliederung eine Erwerbstätigkeit aus, 
so wird das Taggeld soweit gekürzt, als es zusammen mit dem aus dieser Tätigkeit 
erzielten Einkommen das gemäss den Artikeln 21–21quinquies massgebende Erwerbs-
einkommen übersteigt. Artikel 22 Absatz 5 bleibt vorbehalten. 

2 Für die Kürzung des Taggeldes ist das Erwerbseinkommen zu berücksichtigen, das 
die versicherte Person mit der während der Eingliederung ausgeübten Tätigkeit 
erzielt hat. Für Arbeitnehmer entspricht dieses Erwerbseinkommen dem mass-
gebenden Lohn im Sinne von Artikel 5 AHVG77, für Selbstständigerwerbende dem 
Einkommen, von dem Beiträge nach dem AHVG erhoben werden.78 

3 Finanzielle Leistungen des Arbeitgebers während der Eingliederung, für die die 
versicherte Person keine spezielle Arbeitsleistung erbringt, werden für die Kürzung 
nicht berücksichtigt (Soziallohn). 

4 Für Versicherte, die Anspruch auf ein Kindergeld nach Artikel 22 Absatz 3 IVG 
haben, erhöht sich das massgebende Einkommen um die auf den Tag umgerechneten 

  

73 SR 831.10 
74 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
75 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
76 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
77 SR 831.10 
78 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
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Mindestansätze der Kinder- oder Ausbildungszulagen nach Artikel 5 des Familien-
zulagengesetzes vom 24. März 200679.80 

Art. 21octies 81 Abzug bei Unterkunft und Verpflegung auf Kosten 
der Invalidenversicherung 

1 Kommt die IV während der Eingliederung für Verpflegung und Unterkunft auf, so 
werden vom Taggeld 20 Prozent, höchstens aber 20 Franken abgezogen. Bei Per-
sonen mit Unterhaltspflichten gegenüber Kindern, die im Falle ihres Todes eine 
Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen könnten, 
beträgt der Abzug 10 Prozent des Taggeldes, höchstens aber 10 Franken.82 

2 Wird das Taggeld zudem nach Artikel 21septies gekürzt, so erfolgt der Abzug ge-
mäss Absatz 1 nach dieser Kürzung.  

Art. 2283 Bemessung in der erstmaligen beruflichen Ausbildung und in 
gleichgestellten Fällen 

1 Das Taggeld von Versicherten in der erstmaligen beruflichen Ausbildung sowie 
von Versicherten vor dem vollendeten 20. Altersjahr, die noch nicht erwerbstätig 
gewesen sind und sich medizinischen Eingliederungsmassnahmen unterziehen, 
entspricht 10 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 
IVG.84 

2 Bei Versicherten, die wegen ihrer Invalidität eine erstmalige berufliche Ausbildung 
abbrechen und eine neue beginnen mussten, erhöht sich das Taggeld gegebenenfalls 
auf einen Dreissigstel des während der abgebrochenen Ausbildung zuletzt erzielten 
Monatseinkommens. Artikel 6 Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

3 …85 

4 Hat die versicherte Person einen Anspruch auf ein Kindergeld nach Artikel 22 
Absatz 3 IVG, so erhöht sich das Taggeld nach den Absätzen 1 und 2 um das Kin-
dergeld nach Artikel 23bis IVG.86 

  

79 SR 836.2 
80 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 
81 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Mai 1999 (AS 1999 1851). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
82 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 
83 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
84 Fassung gemäss Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

85 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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5 Von dem nach den Absätzen 1, 2 und 4 oder nach Artikel 20ter Absatz 2 ermittelten 
Taggeld werden abgezogen:87 

a. ein Dreissigstel des monatlichen Erwerbseinkommens, das die versicherte 
Person während der Ausbildung erzielt; 

b.88 20 Prozent des Taggeldes, höchstens aber 20 Franken, wenn die Verpfle-
gung von der IV übernommen wird. Bei Versicherten mit Unterhaltspflich-
ten gegenüber Kindern, die im Falle des Todes der versicherten Person eine 
Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung beanspruchen 
könnten, beträgt der Abzug 10 Prozent, höchstens aber 10 Franken. Die Ar-
tikel 21septies und 21octies Absatz 2 sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 22bis 89 

Art. 22ter 90 

F. Verschiedene Bestimmungen91 

Art. 22quater 92 Entschädigung für Betreuungskosten 

1 Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet: 

a. Kosten für Mahlzeiten ausser Haus der in Artikel 11a Absatz 2 IVG genann-
ten Personen; 

b. Reise- und Unterbringungskosten für die in Artikel 11a Absatz 2 IVG ge-
nannten Personen, die von Dritten betreut werden; 

c. Löhne für Familien- oder Haushalthilfen; 

d. Kosten für Kinderkrippen, Tages- oder Schulhorte oder Tagesstrukturen; 

e. Reisekosten von Dritten, welche die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten 
Personen im Haushalt der entschädigungsberechtigten Person betreuen. 

2 Es werden die tatsächlichen Kosten vergütet, höchstens aber das der Anzahl der 
effektiven Eingliederungstage entsprechende Vielfache von 20 Prozent des Höchst-
betrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG. 

3 Betreuungskosten von insgesamt weniger als 20 Franken werden nicht vergütet. 

  

87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

88 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

89 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

90 Eingefügt durch Ziff. III der V vom 27. Okt. 1987 (AS 1987 1397). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

91 Ursprünglich vor Art. 23. 
92 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Dez. 2000 (AS 2001 89). Fassung gemäss Ziff. I der 

V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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Art. 22quinquies 93  Kindergeld 

1 Als gesetzliche Zulagen im Sinne von Artikel 22 Absatz 3 IVG gelten Kinder- und 
Ausbildungszulagen gemäss der Bundesgesetzgebung, des kantonalen Rechts sowie 
der ausländischen Gesetzgebung. 

2 Die Ausgleichskasse kann von der versicherten Person den Nachweis verlangen, 
dass kein Anspruch auf eine gesetzliche Kinder- oder Ausbildungszulage besteht. 

3 Besteht ein Anspruch auf eine gesetzliche Kinder- oder Ausbildungszulage und 
wäre das Kindergeld höher als diese, so hat die versicherte Person keinen Anspruch 
auf eine Differenzzahlung. 

Art. 2394 Eingliederungsrisiko 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten für Krankheiten und 
Unfälle, die durch Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen verursacht wurden, 
sofern diese von der IV-Stelle angeordnet oder aus wichtigen Gründen vor der 
Beschlussfassung durchgeführt wurden.95 

2 Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten bei Unfällen, die sich 
im Verlauf von Abklärungs- und Eingliederungsmassnahmen in einem Spital oder 
einer Eingliederungsstätte oder auf dem direkten Weg dorthin oder von dort nach 
Hause ereignen.96 

3 Die versicherte Person, die während einer voll zulasten der Versicherung gehenden 
stationären Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahme in einem Spital oder einer 
Eingliederungsstätte erkrankt, hat Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten während 
längstens 30 Tagen, sofern die Heilbehandlung in diesem Spital oder in dieser Ein-
gliederungsstätte durchgeführt wird.97 

4 Erhebt ein Versicherter Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, deren Durch-
führung mit besonderen Gefahren verbunden ist, so kann die Versicherung einen 
allfälligen späteren Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten gemäss Absatz 1 aus-
schliessen. Artikel 64 Absatz 4 ATSG bleibt vorbehalten.98 

5 …99 

  

93 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

94 Fassung gemäss Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979  
(AS 1978 420). 

95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
96 Fassung gemäss Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

97 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

98 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3721). 

99 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
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6 Besteht Anspruch auf Ersatz der Heilungskosten, so wird während der Heilbehand-
lung unter den gleichen Voraussetzungen wie während der Eingliederung ein Tag-
geld gewährt, in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3 jedoch während längstens 
30 Tagen.100 

7 …101 

Art. 23bis 102 Eingliederungsmassnahmen im Ausland 
für obligatorisch Versicherte 

1 Erweist sich die Durchführung einer Eingliederungsmassnahme in der Schweiz als 
unmöglich, insbesondere weil die erforderlichen Institutionen oder Fachpersonen 
fehlen, so übernimmt die Versicherung die Kosten einer einfachen und zweckmässi-
gen Durchführung im Ausland. 

2 Die Versicherung übernimmt die Kosten für die einfache und zweckmässige 
Durchführung medizinischer Massnahmen, die notfallmässig im Ausland durchge-
führt werden. 

3 Wird eine Eingliederungsmassnahme aus anderen beachtlichen Gründen im Aus-
land durchgeführt, so vergütet die Versicherung die Kosten bis zu dem Umfang, in 
welchem solche Leistungen in der Schweiz zu erbringen gewesen wären. 

Art. 23ter 103 Eingliederungsmassnahmen im Ausland für freiwillig  
Versicherte 

1 Die Versicherung übernimmt die Kosten für Eingliederungsmassnahmen im Aus-
land, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen und die Massnahmen höchst-
wahrscheinlich dazu beitragen, dass die betroffene Person wieder eine Erwerbstätig-
keit ausüben oder sich im Aufgabenbereich betätigen kann.104 

2 Für Personen vor dem vollendeten 20. Altersjahr übernimmt die Versicherung die 
Kosten für die im Ausland durchgeführten Massnahmen, wenn deren Erfolgsaus-
sichten und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person dies rechtfertigen. 

Art. 24 Wahlrecht und Verträge 

1 Der Erlass von Zulassungsvorschriften gemäss Artikel 26bis Absatz 2 IVG wird 
dem Departement übertragen.105 

2 Die Verträge gemäss Artikel 27 IVG werden vom Bundesamt abgeschlossen. 

  

100 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

101 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
102 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 4. Dez. 2000 (AS 2001 89). 
103 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Dez. 2000 (AS 2001 89). 
104 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
105 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
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3 Für Personen und Stellen, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, ohne 
einem bestehenden Vertrag beizutreten, gelten die vertraglich festgelegten beruf-
lichen Bedingungen als Mindestanforderungen der Versicherung im Sinne von 
Artikel 26bis Absatz 1 IVG und die festgesetzten Tarife als Höchstansätze im Sinne 
von Artikel 27 Absatz 3 IVG.106 

Dritter Abschnitt: Die Renten und die Hilflosenentschädigung 

A. Der Rentenanspruch 

I. Bemessung der Invalidität 

Art. 25 Grundlagen107 

1 Als Erwerbseinkommen im Sinne von Artikel 16 ATSG gelten mutmassliche jähr-
liche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss AHVG108 erhoben würden. 
Nicht dazu gehören indessen:109 

a. Leistungen des Arbeitgebers für den Lohnausfall infolge Unfall oder Krank-
heit bei ausgewiesener Arbeitsunfähigkeit; 

b. Lohnbestandteile, für die der Arbeitnehmer nachgewiesenermassen wegen 
beschränkter Arbeitsfähigkeit keine Gegenleistung erbringen kann. 

c.110 Arbeitslosenentschädigungen, Erwerbsausfallentschädigungen gemäss 
EOG111 und Taggelder der Invalidenversicherung. 

2 Die beiden massgebenden Erwerbseinkommen eines invaliden Selbständigerwer-
benden, der zusammen mit Familiengliedern einen Betrieb bewirtschaftet, sind auf 
Grund seiner Mitarbeit im Betrieb zu bestimmen. 

Art. 26 Versicherte ohne Ausbildung 

1 Konnte die versicherte Person wegen der Invalidität keine zureichenden beruf-
lichen Kenntnisse erwerben, so entspricht das Erwerbseinkommen, das sie als Nicht-
invalide erzielen könnte, den folgenden nach Alter abgestuften Prozentsätzen des 
jährlich aktualisierten Medianwertes gemäss der Lohnstrukturerhebung des Bundes-
amtes für Statistik:112 

  

106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  
(AS 1983 912). 

107 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2650). 

108 SR 831.10 
109 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3721). 
110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987, in Kraft seit 1. Jan. 1988  

(AS 1987 1088). 
111 SR 834.1 
112 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 1998 (AS 1999 60). 
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Nach Vollendung  
von … Altersjahren 

Vor Vollendung  
von … Altersjahren 

Prozentsatz  
 

   

 21   70 
21 25   80 
25 30   90 
30  100113 
   
   
   

2 Konnte der Versicherte wegen der Invalidität eine begonnene berufliche Ausbil-
dung nicht abschliessen, so entspricht das Erwerbseinkommen, das er als Nichtinva-
lider erzielen könnte, dem durchschnittlichen Einkommen eines Erwerbstätigen im 
Beruf, für den die Ausbildung begonnen wurde. 

Art. 26bis 114 In Ausbildung begriffene Versicherte 

Die Bemessung der Invalidität von Versicherten, die in Ausbildung begriffen sind, 
und denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, 
erfolgt nach Artikel 28a Absatz 2 IVG. 

Art. 27115 Nichterwerbstätige 

Als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten gelten insbesondere die 
übliche Tätigkeit im Haushalt, die Erziehung der Kinder sowie gemeinnützige und 
künstlerische Tätigkeiten. Als Aufgabenbereich der Angehörigen einer klösterlichen 
Gemeinschaft gilt die gesamte Tätigkeit in der Gemeinschaft. 

Art. 27bis 116 Teilerwerbstätige und Versicherte, die unentgeltlich im Betrieb  
des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten 

Ist bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im 
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, anzunehmen, dass sie im 
Zeitpunkt der Prüfung des Rentenanspruchs ohne Gesundheitsschaden ganztägig 
erwerbstätig wären, so ist die Invaliditätsbemessung ausschliesslich nach den 
Grundsätzen für Erwerbstätige zu bemessen. 

  

113 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2650). 

114 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

115 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

116 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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II. Verschiedene Bestimmungen 

Art. 28 Rente und Eingliederung 

1 …117 

2 …118 

3 Die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Verpflegung gilt beim Wegfall der 
Invalidenrente als überwiegend im Sinne von Artikel 43 Absatz 2 IVG, wenn die 
Versicherung während mindestens fünf Tagen in der Woche für Unterkunft und 
Verpflegung vollständig aufkommt.119 

Art. 28bis 120 

Art. 29121 

Art. 29bis 122 Wiederaufleben der Invalidität nach Aufhebung der Rente 

Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht 
dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurück-
zuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden 
bei der Berechnung der Wartezeit nach Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b IVG früher 
zurückgelegte Zeiten angerechnet. 

Art. 29ter 123 Unterbruch der Arbeitsunfähigkeit 

Ein wesentlicher Unterbruch der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Artikel 28 Ab-
satz 1 Buchstabe b IVG liegt vor, wenn die versicherte Person an mindestens 
30 aufeinanderfolgenden Tagen voll arbeitsfähig war. 

Art. 29quater 124 Wiederaufleben der Rente nach einer beruflichen Integration 

1 Eine versicherte Person, deren Rente wegen einer von ihr gemeldeten Wiederauf-
nahme einer Erwerbstätigkeit oder Erhöhung des Beschäftigungsgrades aufgehoben 

  

117 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

118 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 12. Sept. 1984 (AS 1984 1186). 
119 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979  

(AS 1978 420). 
120 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 912). Aufgehoben durch Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
121 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Aufgehoben durch 

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
123 Ursprünglich Art. 29. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit  

1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
124 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
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oder herabgesetzt wurde, hat in den fünf Jahren nach Aufhebung oder Herabsetzung 
der Rente Anspruch auf Leistungen der IV, wenn sie während 30 Tagen ununter-
brochen arbeitsunfähig war. 

2 Die IV-Stelle prüft den Fall summarisch und entscheidet spätestens 30 Tage nach 
Eingang der Meldung der Arbeitsunfähigkeit, ob Massnahmen zur Erhaltung des 
Arbeitsplatzes angezeigt sind. 

3 Sind keine solchen Massnahmen möglich oder führen sie nicht zum Erfolg, so lebt 
die Rente, auf die vor der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit oder der Erhöhung 
des Beschäftigungsgrades Anspruch bestand, ohne erneute Wartezeit wieder auf. 

Art. 30125 

Art. 30bis 126 

Art. 31127 

B. Die ordentlichen Renten 

Art. 32128 Ermittlung 

1 Die Artikel 50–53bis AHVV129 gelten sinngemäss für die ordentlichen Renten der 
Invalidenversicherung. 

2 Die Kürzung der beiden Renten eines Ehepaares nach Artikel 37 Absatz 1bis IVG 
richtet sich nach dem Anspruch des Ehegatten, welcher den höheren Invaliditätsgrad 
aufweist. 

Art. 32bis 130 Berechnungsgrundlagen bei Wiederaufleben der Invalidität 

Wird ein Versicherter, dessen Rente wegen verminderter Invalidität aufgehoben 
worden ist, innert dreier Jahre infolge desselben Leidens erneut rentenberechtigt 
(Art. 28 IVG), so bleiben die Berechnungsgrundlagen der früheren Rente mass-
gebend, wenn sie für den Versicherten vorteilhafter sind. Hat dessen Ehegatte in 

  

125 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995 (AS 1996 691). Aufgehoben durch  
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

127 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Juli 1982 (AS 1982 1284). 
128 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 691). 
129 SR 831.101 
130 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  

(AS 1983 912). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit  
1. Jan. 1997 (AS 1996 691). 
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dieser Zeit einen Anspruch auf eine Alters- oder Invalidenrente erworben oder ist er 
verstorben, so ist Artikel 29quinquies AHVG131 anwendbar. 

Art. 33132 

Art. 33bis 133 Kürzung der Kinderrenten 

1 Die Kürzung der Kinderrenten nach Artikel 38bis IVG richtet sich nach Arti-
kel 54bis AHVV134. 

2 Die Dreiviertelsrenten, halben Renten und Viertelsrenten bemessen sich nach dem 
Verhältnis zur ganzen Rente. 

Art. 33ter 135 Rentenvorausberechnungen 

1 Ist oder war eine Person versichert, kann sie die Invalidenrente unentgeltlich vor-
ausberechnen lassen. 

2 Die Artikel 59 und 60 AHVV136 sind anwendbar. 

C. Die ausserordentlichen Renten 

Art. 34137 

Für die Kürzung der ausserordentlichen Kinderrenten nach Artikel 40 Absatz 2 IVG 
gilt Artikel 54bis AHVV138 sinngemäss. 

D. Die Hilflosenentschädigung 

Art. 35139 Entstehen und Erlöschen des Anspruchs140 

1 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, 
in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

  

131 SR 831.10 
132 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
133 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 11. Okt. 1972 (AS 1972 2507). Fassung gemäss 

Ziff. I der V vom 22. Sept. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4151). 
134 SR 831.101 
135 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Sept. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2635). 
136 SR 831.101 
137 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 691). 
138 SR 831.101 
139 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss 

Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650). 
140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
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2 Ändert sich in der Folge der Grad der Hilflosigkeit in erheblicher Weise, so finden 
die Artikel 87–88bis Anwendung. Fällt eine der übrigen Anspruchsvoraussetzungen 
dahin oder stirbt die anspruchsberechtigte Person, so erlischt der Anspruch am Ende 
des betreffenden Monats.141 

3 …142 

Art. 35bis 143 Ausschluss des Anspruchs 

1 Versicherte, welche das 18. Altersjahr vollendet haben und sich zur Durchführung 
von Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 IVG während mindestens 
24 Tagen im Kalendermonat in einer Institution aufhalten, haben für den betreffen-
den Kalendermonat keinen Anspruch auf die Hilflosenentschädigung. Vorbehalten 
bleibt Absatz 4. 

2 Minderjährige Versicherte, welche sich zur Durchführung von Eingliederungs-
massnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 IVG in einer Institution aufhalten, haben für 
diese Tage keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt 
Absatz 4. 

3 Als Aufenthalt in einer Institution gelten diejenigen Tage, an welchen die Invali-
denversicherung die Kosten für den Internatsaufenthalt übernimmt. 

4 Von den Einschränkungen nach den Absätzen 1 und 2 nicht betroffen sind Ent-
schädigungen, die für eine Hilflosigkeit nach Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe d 
ausgerichtet werden. 

5 …144 

Art. 36145 Besondere Leistungen für Minderjährige 

1 Der Kostgeldbeitrag nach Artikel 42ter Absatz 2 IVG für Minderjährige, die sich 
nicht zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen in einem Heim aufhalten, 
beträgt 56 Franken pro Übernachtung. 

2 Minderjährige mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, die eine 
intensive Betreuung brauchen und sich nicht in einem Heim aufhalten, haben zusätz-
lich zur Hilflosenentschädigung Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nach 
Artikel 39. 

3 Der Aufenthalt in einer Pflegefamilie ist dem Heimaufenthalt gleichgestellt. 

  

141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

142 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

143 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

144 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

145 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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Art. 37146 Hilflosigkeit: Bemessung 

1 Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos 
ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig 
in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden 
Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. 

2 Die Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abga-
be von Hilfsmitteln: 

a. in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher 
Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; 

b. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheb-
licher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauern-
den persönlichen Überwachung bedarf; oder 

c. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheb-
licher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische 
Begleitung im Sinne von Artikel 38 angewiesen ist. 

3 Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von 
Hilfsmitteln: 

a. in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheb-
licher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; 

b. einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; 

c. einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen 
Pflege bedarf; 

d. wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen 
Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter 
gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder 

e. dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 angewie-
sen ist. 

4 Bei Minderjährigen ist nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher 
Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu 
berücksichtigen. 

…147 

  

146 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

147 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
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Art. 38148 Lebenspraktische Begleitung 
1 Ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Artikel 42 Absatz 3 IVG 
liegt vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und 
infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: 

a. ohne Begleitung einer Drittperson nicht selbstständig wohnen kann; 

b. für Verrichtungen und Kontakte ausserhalb der Wohnung auf Begleitung ei-
ner Drittperson angewiesen ist; oder 

c. ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. 

2 Ist lediglich die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme 
einer Hilflosigkeit gleichzeitig ein Anspruch auf mindestens eine Viertelsrente 
bestehen. 

3 Zu berücksichtigen ist nur diejenige lebenspraktische Begleitung, die regelmässig 
und im Zusammenhang mit den in Absatz 1 erwähnten Situationen erforderlich ist. 
Nicht darunter fallen insbesondere Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten im 
Rahmen vormundschaftlicher Massnahmen nach Artikel 398–419 des Zivilgesetz-
buches149. 

Art. 39150 Intensivpflegezuschlag 
1 Eine intensive Betreuung im Sinne von Artikel 42ter Absatz 3 IVG liegt bei Min-
derjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der 
Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen. 

2 Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege 
im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechen-
bar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche 
durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-
therapeutische Massnahmen. 

3 Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätz-
lich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden 
angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung 
ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar. 

  

148 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). Fassung gemäss 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

149 SR 210 
150 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 4. Dez. 2000 (AS 2001 89). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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E.151 Das Verhältnis zur Unfallversicherung  
und zur Militärversicherung 

Art. 39bis 

1 Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV und entsteht 
später Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversicherung, so über-
weist die Ausgleichskasse die Hilflosenentschädigung der IV dem leistungspflichti-
gen Unfallversicherer. Hilflosenentschädigungen für Minderjährige werden durch 
die Zentrale Ausgleichsstelle überwiesen.152 

2 Hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Unfallversiche-
rung und wird diese aus unfallfremden Gründen später erhöht, so überweist die Aus-
gleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag der Hilflosenent-
schädigung, den die IV dem Versicherten ausrichten würde, wenn er keinen Unfall 
erlitten hätte. Hilflosenentschädigungen für Minderjährige werden durch die Zentra-
le Ausgleichsstelle überwiesen.153 

3 Der Versicherte, dem ein Taggeld oder eine Rente der Militärversicherung für die 
Dauer von Eingliederungsmassnahmen zusteht, hat keinen Anspruch auf das Tag-
geld der IV.154 

…155 

Art. 39ter 156 

Vierter Abschnitt: Die Organisation 

A.157 Die IV-Stellen 

I. Zuständigkeit 

Art. 40 
1 Zuständig zur Entgegennahme und Prüfung der Anmeldungen ist: 

  

151 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 1. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). 

152 Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

153 Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

154 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3721). 

155 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978 (AS 1978 420). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 

156 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978 (AS 1978 420). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 

157 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
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a. die IV-Stelle, in deren Tätigkeitsgebiet die Versicherten ihren Wohnsitz ha-
ben; 

b. für im Ausland wohnende Versicherte unter Vorbehalt von Absatz 2 die IV-
Stelle für Versicherte im Ausland. 

2 Zuständig zur Entgegennahme und Prüfung der Anmeldungen von Grenzgängern 
ist die IV-Stelle, in deren Tätigkeitsgebiet der Grenzgänger eine Erwerbstätigkeit 
ausübt. Dies gilt auch für ehemalige Grenzgänger, sofern sie bei der Anmeldung 
ihren ordentlichen Wohnsitz noch in der benachbarten Grenzzone haben und der 
Gesundheitsschaden auf die Zeit ihrer Tätigkeit als Grenzgänger zurückgeht. Die 
Verfügungen werden von der IV-Stelle für Versicherte im Ausland erlassen. 

3 Die einmal begründete Zuständigkeit der IV-Stelle bleibt im Verlaufe des Verfah-
rens erhalten. 

4 Ist die Zuständigkeit streitig, so bestimmt das Bundesamt die zuständige IV-Stelle. 

II. Aufgaben 

Art. 41 
1 Die IV-Stelle hat über die im Gesetz und in dieser Verordnung genannten Auf-
gaben hinaus namentlich noch folgende:158 

a.159 die Entgegennahme, Überprüfung und Registrierung der Meldungen nach 
Artikel 3b IVG und der Anmeldungen nach Artikel 29 ATSG; 

b.160 die Entgegennahme der mit dem Leistungsanspruch in Zusammenhang ste-
henden Meldungen nach Artikel 77; 

c.161 die unverzügliche Weiterleitung von Meldungen über Ansprüche auf laufen-
de Taggelder, Renten und Hilflosenentschädigungen für Volljährige an die 
zuständige Ausgleichskasse; 

d.162 den Erlass der Mitteilungen, Vorbescheide und Verfügungen sowie die da-
mit zusammenhängende Korrespondenz; 

e.163 die Erstellung des Eingliederungsplans nach Artikel 70 Absatz 2 sowie die 
Überwachung der Durchführung angeordneter Eingliederungsmassnahmen; 

  

158 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1996 691). 

159 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

160 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

161 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

162 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006  
(AS 2006 2007). 

163 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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f.164 die notwendige Beratung und Information der Arbeitgeber bezüglich der 
Eingliederung betroffener Versicherter und damit verbundener sozialver-
sicherungsrechtlicher Fragen; 

g.165 die Auskunftserteilung nach Artikel 27 ATSG; 

h. die Aufbewahrung der IV-Akten; 

i.166 die Stellungnahme in Beschwerdefällen und die Erhebung von Beschwerden 
beim Bundesgericht; 

k.167 die Bemessung der Invalidität von Personen, die eine Ergänzungsleistung 
nach Artikel 2c Buchstabe b des BG vom 19. März 1965168 über Ergän-
zungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung be-
anspruchen. 

2 Die IV-Stellen führen in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern eine Liste offener 
Arbeitsstellen in ihrem Tätigkeitsgebiet.169 

3 …170 

III. Finanzielles 

Art. 42 

Der Geldverkehr der kantonalen und der gemeinsamen IV-Stellen geht über die Aus-
gleichskasse des Kantons, in welchem die IV-Stelle ihren Sitz hat. 

  

164 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

165 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

166 Fassung gemäss Ziff. II 92 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von  
Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

167 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1996 691). 

168 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2,  
1985 2017, 1986 699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701  
Ziff. I 6 3371 Anhang Ziff. 9 3453, 2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8. 
AS 2007 6055 Art. 35]. Heute: nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d des BG vom 6. Okt. 2006  
(SR 831.30). 

169 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

170 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 
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IV. IV-Stelle für Versicherte im Ausland 

Art. 43 
1 Unter der Bezeichnung «IV-Stelle für Versicherte im Ausland» wird bei der Zen-
tralen Ausgleichsstelle eine besondere IV-Stelle errichtet. 

2 Das Eidgenössische Finanzdepartement erlässt im Einvernehmen mit dem Eid-
genössischen Departement des Innern und dem Eidgenössischen Departement für 
auswärtige Angelegenheiten die erforderlichen organisatorischen Vorschriften. 

B.171 Die Ausgleichskassen 

Art. 44172 Zuständigkeit 

Für die Zuständigkeit der Ausgleichskassen für die Berechnung und Auszahlung von 
Renten, Taggeldern und Hilflosenentschädigungen für Volljährige sind die Arti-
kel 122–125bis AHVV173 sinngemäss anwendbar. 

Art. 45 Kassenwechsel 
1 Für den Wechsel der für die Berechnung und Auszahlung von Taggeldern, Renten 
und Hilflosenentschädigungen für Volljährige zuständigen Ausgleichskasse ist Arti-
kel 125 AHVV174 sinngemäss anwendbar.175 

2 Wird eine Rente der Invalidenversicherung durch eine solche der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung abgelöst, so geht auch die Zuständigkeit für die Festsetzung 
der Leistungen und für den Erlass von Verfügungen von der IV-Stelle auf die Aus-
gleichskasse über, welche bisher für die Rentenauszahlung zuständig war. 

Art. 46 Streitigkeiten über die Zuständigkeit 

Ist die Zuständigkeit streitig, so bestimmt das Bundesamt die zuständige Ausgleichs-
kasse. 

  

171 Ursprünglich nach Art. 42. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992  
(AS 1992 1251). 

172 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

173 SR 831.101 
174 SR 831.101 
175 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
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C. Regionale ärztliche Dienste176 

Art. 47177 Regionen 

1 Es werden acht bis zwölf regionale ärztliche Dienste eingerichtet, von denen jeder 
ein bezüglich Einwohnerzahl vergleichbares Einzugsgebiet abdeckt. Das Bundesamt 
kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen. 

2 Die Kantone unterbreiten dem Bundesamt ihre Vorschläge zur Bildung der Regio-
nen. Dieses legt die Regionen fest. 

3 Die IV-Stellen der Regionen errichten und betreiben die regionalen ärztlichen 
Dienste gemeinsam. Die letzteren müssen von den IV-Stellen in personeller Hinsicht 
getrennt sein. 

Art. 48178 Fachdisziplinen 

In den regionalen ärztlichen Diensten sind insbesondere die Fachdisziplinen Innere 
oder Allgemeine Medizin, Orthopädie, Rheumatologie, Pädiatrie und Psychiatrie 
vertreten. 

Art. 49179 Aufgaben 

1 Die regionalen ärztlichen Dienste beurteilen die medizinischen Voraussetzungen 
des Leistungsanspruchs. Die geeigneten Prüfmethoden können sie im Rahmen ihrer 
medizinischen Fachkompetenz und der allgemeinen fachlichen Weisungen des 
Bundesamtes frei wählen. 

2 Die regionalen ärztlichen Dienste können bei Bedarf selber ärztliche Untersuchun-
gen von Versicherten durchführen. Sie halten die Untersuchungsergebnisse schrift-
lich fest. 

3 Sie stehen den IV-Stellen der Region beratend zur Verfügung. 

  

176 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

177 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

178 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

179 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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D. Aufsicht180 

Art. 50181 Fachliche Aufsicht 

1 Das Bundesamt kann im Rahmen der Überprüfungen nach Artikel 64a Absatz 1 
Buchstabe a IVG Massnahmen für die IV-Stellen und die regionalen ärztlichen 
Dienste verlangen oder anordnen, um die notwendigen Optimierungen vorzuneh-
men. 

2 Die IV-Stellen und die regionalen ärztlichen Dienste haben dem Bundesamt nach 
dessen Weisungen über die Erfüllung ihrer Aufgaben periodisch Bericht zu erstatten. 

3 Das Bundesamt kann, nach Anhörung der IV-Stellen, Vorgaben für die Aus- und 
Weiterbildung des Fachpersonals der IV-Stellen und der regionalen ärztlichen 
Dienste machen. Es stellt die entsprechende Aus- und Weiterbildung sicher. 

Art. 51182 Administrative Aufsicht 

Das Bundesamt kann im Rahmen der Überprüfungen der Einhaltung der vorgegebe-
nen Kriterien bezüglich Wirksamkeit, Qualität und Einheitlichkeit nach Artikel 64a 
Absatz 2 IVG Massnahmen für die kantonalen IV-Stellen und die regionalen ärzt-
lichen Dienste verlangen oder anordnen, um die notwendigen Optimierungen vor-
zunehmen. 

Art. 52183 Zielvereinbarungen 

1 Um die Wirksamkeit, Qualität und Einheitlichkeit der Erfüllung der Aufgaben 
nach den Artikeln 57 und 59 Absatz 2 IVG sicherzustellen, schliesst das Bundesamt 
mit jeder kantonalen IV-Stelle eine Zielvereinbarung ab. In der Vereinbarung wird 
insbesondere die zu erreichende Wirkung und Qualität festgelegt und die Bericht-
erstattung geregelt. 

2 Unterzeichnet eine kantonale IV-Stelle die vorgeschlagene Vereinbarung nicht, so 
erlässt das Bundesamt Weisungen, um die Wirksamkeit, Qualität und Einheitlichkeit 
der Erfüllung der Aufgaben sicherzustellen. 

3 Das Bundesamt stellt den kantonalen IV-Stellen die zur Zielerreichung notwendi-
gen Kennzahlen zur Verfügung. 

  

180 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

181 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

182 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

183 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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Art. 53184 Finanzielle Aufsicht 

1 Das Bundesamt übt die finanzielle Aufsicht über die kantonalen IV-Stellen durch 
die Genehmigung der Stellenpläne, des Voranschlages und der Jahresrechnung aus. 

2 Die Ausgleichskasse stellt dem Bundesamt die für die Genehmigung des Voran-
schlages und der Jahresrechnung der kantonalen IV-Stelle erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung. 

3 Für die finanzielle Aufsicht über die IV-Stelle für Versicherte im Ausland gilt 
Artikel 43 Absatz 2. 

Art. 54185 Rechnungsführung und Revision 

1 Die Rechnung wird durch die Ausgleichskasse des Kantons geführt, in dem die IV-
Stelle ihren Sitz hat. Die Rechnung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland wird 
durch die Schweizerische Ausgleichskasse geführt. 

2 Die Ausgleichskasse führt für die IV-Stelle eine eigene Rechnung. Darin sind die 
Beiträge und Leistungen der Versicherung einerseits und die administrativen Durch-
führungskosten der IV-Stelle nach Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a IVG andererseits 
getrennt zu verbuchen. Das Bundesamt erlässt dazu Weisungen. 

3 Für die Revision der Rechnungsführung der IV-Stellen sind die Artikel 159, 160 
und 164–170 AHVV186 sinngemäss anwendbar. In Abweichung von Artikel 160 
Absatz 2 AHVV erfolgt die Überprüfung der materiellen Rechtsanwendung im 
Rahmen von Artikel 64a Absatz 1 Buchstabe a IVG durch das Bundesamt. 

Art. 55187 Kostenvergütung 

1 Das Bundesamt entscheidet über die zu vergütenden Kosten nach Artikel 67 Ab-
satz 1 Buchstabe a IVG. 

2 Die Ausgleichskasse wird für Aufgaben, die sie für die IV wahrnimmt, entschä-
digt. 

Art. 56188 Betriebsräume für die Durchführungsorgane 

1 Der Bund kann im Namen der IV für die Durchführungsorgane der Versicherung 
die notwendigen Betriebsräume zulasten der laufenden IV-Rechnung erwerben oder 
erstellen, wenn sich daraus längerfristig Einsparungen bei den Betriebskosten erge-
ben. 

  

184 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

185 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

186 SR 831.101 
187 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
188 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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2 Für die Verbuchung des Erwerbs und die Aufnahme der Betriebsräume in die 
IV-Rechnung sind das Bundesamt und die Eidgenössische Finanzverwaltung (Zent-
rale Ausgleichsstelle) zuständig. 

3 Im Übrigen gelten für den Erwerb oder die Erstellung von Betriebsräumen durch 
den Bund die allgemeinen Vorschriften, insbesondere jene der Verordnung vom 
14. Dezember 1998189 über das Immobilienmanagement und die Logistik des Bun-
des. 

Art. 57190 Verwaltungskosten der Ausgleichskassen 

1 Die Ausgleichskassen erheben von den Arbeitgebern, selbständigerwerbenden und 
nichterwerbstätigen Versicherten Verwaltungskostenbeiträge; es gelten die gleichen 
Ansätze wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 

2 Allfällige Zuschüsse an die Verwaltungskosten der Ausgleichskassen aus dem 
Ausgleichsfonds werden durch das Departement festgesetzt. 

Art. 58–64191 

Fünfter Abschnitt: Das Verfahren 

A. Die Anmeldung 

Art. 65 Anmeldeformular und Beilagen 

1 Wer auf Leistungen der Versicherung Anspruch erhebt, hat sich mit einem amt-
lichen Formular anzumelden.192 

2 Das Anmeldeformular kann bei den vom Bundesamt bezeichneten Stellen unent-
geltlich bezogen werden. 

3 Der Anmeldung sind der Versicherungsausweis des Versicherten und gegebenen-
falls seiner Ehefrau, allfällige Markenbücher und ein Personalausweis beizulegen.193 

  

189 SR 172.010.21 
190 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
191 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
192 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
193 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  

(AS 1976 2650). 
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Art. 66194 Legitimation 

1 Befugt zur Geltendmachung des Anspruchs sind der Versicherte, sein gesetzlicher 
Vertreter sowie Behörden oder Dritte, die den Versicherten regelmässig unterstützen 
oder dauernd betreuen. 

1bis Wird der Anspruch nicht durch die versicherte Person geltend gemacht, so hat 
diese die in der Anmeldung erwähnten Personen und Stellen zu ermächtigen, den 
Organen der IV alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, die für die Abklärung von Leistungs- und Regeressansprüchen erforderlich 
sind (Art. 6a Abs. 1 IVG).195 

2 Ist die versicherte Person urteilsunfähig, so erteilt ihre gesetzliche Vertretung mit 
der Unterzeichung der Anmeldung die Ermächtigung nach Artikel 6a Absatz 1 
IVG.196 

Art. 67197 Einreichungsort 

1 Die Anmeldung ist bei der nach Artikel 40 zuständigen IV-Stelle einzureichen. 

2 Die Ausgleichskassen sind befugt, Anmeldungen entgegenzunehmen. Sie haben 
das Datum der Einreichung festzuhalten und die Anmeldung ohne Verzug an die 
zuständige IV-Stelle weiterzuleiten. 

3 Die Anmeldung kann einer öffentlichen oder privaten Stelle der Invalidenhilfe zur 
Weiterleitung an die zuständige IV-Stelle übergeben werden. 

Art. 68198 Publikationen 

Die kantonalen und die gemeinsamen IV-Stellen haben in Zusammenarbeit mit den 
kantonalen Ausgleichskassen mindestens einmal jährlich durch Publikationen auf 
die Leistungen der Versicherung, die Anspruchsvoraussetzungen und die Anmel-
dung hinzuweisen. 

B. Die Abklärung der Verhältnisse 

Art. 69199 Allgemeines 

1 Die IV-Stelle prüft, nötigenfalls unter Mitwirkung der gemäss Artikel 44 zuständi-
gen Ausgleichskasse, die versicherungsmässigen Voraussetzungen. 

  

194 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 1983, in Kraft seit 1. Jan. 1984  
(AS 1983 912). Diese Änderung ersetzt jene gemäss Art. 144 der V vom 20. Dez. 1982 
über die Unfallversicherung (SR 832.202). 

195 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

196 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

197 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
198 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
199 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
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2 Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so beschafft die IV-Stelle die erforderlichen 
Unterlagen, insbesondere über den Gesundheitszustand, die Tätigkeit, die Arbeits- 
und Eingliederungsfähigkeit des Versicherten sowie die Zweckmässigkeit bestimm-
ter Eingliederungsmassnahmen. Zu diesem Zwecke können Berichte und Auskünfte 
verlangt, Gutachten eingeholt, Abklärungen an Ort und Stelle vorgenommen sowie 
Spezialisten der öffentlichen oder privaten Invalidenhilfe beigezogen werden. …200 

3 Die IV-Stellen können die Versicherten zu einer Besprechung aufbieten. Der 
Besprechungstermin ist innert angemessener Frist mitzuteilen.201 

4 Zur Prüfung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen unterbreiten die 
IV-Stellen die notwendigen Akten dem zuständigen regionalen ärztlichen Dienst. 
Das Bundesamt kann Ausnahmen von der Prüfung durch den ärztlichen Dienst 
vorsehen.202 

Art. 70203 Assessment 

1 Die IV-Stelle führt mit der versicherten Person in der Regel ein Assessment durch, 
um deren allfällige Eingliederungsfähigkeit festlegen zu können. 

2 Sie erstellt anhand der Ergebnisse des Assessments einen Eingliederungsplan. 

Art. 71204 

Art. 72205 

Art. 72bis 206 Medizinische Abklärungsstellen 

Das Bundesamt trifft mit Spitälern oder anderen geeigneten Stellen Vereinbarungen 
über die Errichtung von medizinischen Abklärungsstellen, welche die zur Beurtei-
lung von Leistungsansprüchen erforderlichen ärztlichen Untersuchungen vorneh-
men. Es regelt Organisation und Aufgaben dieser Stellen und die Kostenvergütung. 

Art. 73207 

  

200  Dritter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
201 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
202 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
203 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
204 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
205 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
206 Eingefügt durch Ziff. II 1 der V vom 5. April 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979  

(AS 1978 420). 
207 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
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C. Festsetzung der Leistungen208 

Art. 73bis 209 Gegenstand und Zustellung des Vorbescheids 

1 Gegenstand des Vorbescheids nach Artikel 57a IVG sind Fragen, die in den Auf-
gabenbereich gemäss Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a–d IVG der IV-Stellen fallen. 

2 Der Vorbescheid ist insbesondere zuzustellen: 

a. dem Versicherten persönlich oder seinem gesetzlichen Vertreter; 

b. der Person oder der Behörde, die den Anspruch geltend gemacht hat oder der 
eine Geldleistung ausgezahlt wird; 

c. der zuständigen Ausgleichskasse, sofern es sich um einen Entscheid betref-
fend eine Rente, ein Taggeld oder eine Hilflosenentschädigung für Volljäh-
rige handelt; 

d. dem zuständigen Unfallversicherer oder der Militärversicherung, sofern de-
ren Leistungspflichten berührt werden; 

e. dem zuständigen Krankenversicherer, sofern dessen Leistungspflicht berührt 
wird; 

f. der zuständigen Einrichtung der beruflichen Vorsorge, sofern die Verfügung 
deren Leistungspflicht nach den Artikeln 66 Absatz 2 und 70 ATSG berührt. 
Steht die Zuständigkeit nicht fest, so erfolgt die Zustellung an die Einrich-
tung, bei welcher die versicherte Person zuletzt versichert war oder bei wel-
cher Leistungsansprüche angemeldet wurden. 

Art. 73ter 210 Vorbescheidverfahren 

1 Die Parteien können innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vor-
bescheid vorbringen. 

2 Die versicherte Person kann ihre Einwände schriftlich oder mündlich bei der 
IV-Stelle vorbringen. Bei mündlich vorgetragenen Einwänden, erstellt die IV-Stelle 
ein summarisches von der versicherten Person zu unterzeichnendes Protokoll. 

3 Die anderen Parteien haben ihre Einwände der IV-Stelle schriftlich vorzubringen. 

4 Für die Anhörung werden weder ein Taggeld ausgerichtet noch Reisekosten vergü-
tet. 

  

208 Ursprünglich vor Art. 74. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

209 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). 

210 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006  
(AS 2006 2007). 
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Art. 74211 Beschlussfassung 

1 Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV- Stelle über 
die Leistungsbegehren. 

2 Die Begründung des Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten 
Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.212 

Art. 74bis 213 

Art. 74ter 214 Leistungszusprache ohne Verfügung 

Sind die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt und wird den Begehren 
der versicherten Person vollumfänglich entsprochen, so können folgende Leistungen 
ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter 
ausgerichtet werden (Art. 58 IVG):215 

a. medizinische Massnahmen; 

abis.216  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliede-
rung; 

b. Massnahmen beruflicher Art; 

c. …217 

d. Hilfsmittel; 

e. Vergütung von Reisekosten; 

f. Renten und Hilflosenentschädigungen nach einer von Amtes wegen durch-
geführten Revision, sofern dabei keine leistungsbeeinflussende Änderung 
der Verhältnisse festgestellt wurde. 

Art. 74quater 218"Mitteilung der Beschlüsse 

Die IV-Stelle teilt die nach Artikel 74ter gefassten Beschlüsse dem Versicherten 
schriftlich mit und macht ihn darauf aufmerksam, dass er den Erlass einer Verfü-
gung verlangen kann, wenn er mit dem Beschluss nicht einverstanden ist. 

  

211 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
212 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
213 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
214 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
215 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
216 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
217 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

218 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
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Art. 75219 

Art. 76220 Zustellung der Verfügung 

1 Die Verfügung ist insbesondere zuzustellen:221 

a.222 den Personen, den Einrichtungen und den Versicherern, denen ein Vor-
bescheid zugestellt wurde; 

b./c. …223 

d.224 der Zentralen Ausgleichsstelle, soweit es sich nicht um Verfügungen über 
Renten oder Hilflosenentschädigungen für Volljährige handelt; 

e. …225 

f. den Durchführungsstellen; 

g. dem Arzt, der, ohne Durchführungsstelle zu sein, im Auftrag der Versiche-
rung einen Arztbericht oder ein Gutachten erstellt hat, wenn er ausdrücklich 
die Zustellung der Verfügung verlangt und der Versicherte zugestimmt hat; 

h. …226 

i. …227. 

2 Für Verfügungen, mit denen eine Rente oder Hilflosenentschädigung für Volljäh-
rige zugesprochen wird, gilt Artikel 70 AHVV228 sinngemäss.229 

Art. 77230 Meldepflicht 

Der Berechtigte oder sein gesetzlicher Vertreter sowie Behörden oder Dritte, denen 
die Leistung zukommt, haben jede für den Leistungsanspruch wesentliche Ände-
rung, namentlich eine solche des Gesundheitszustandes, der Arbeits- oder Erwerbs-
fähigkeit, der Hilflosigkeit oder des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes, des 

  

219 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
220 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
221 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3721). 
222 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. April 2006, in Kraft seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
223 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
224 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
225 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
226 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2007). 
227 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). Aufgehoben durch 

Ziff. I der V vom 26. April 2006, mit Wirkung seit 1. Juli 2006 (AS 2006 2007). 
228 SR 831.101 
229 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
230 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
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für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebenden Aufenthaltsortes, der 
persönlichen und gegebenenfalls der wirtschaftlichen Verhältnisse des Versicherten, 
unverzüglich der IV-Stelle anzuzeigen. 

D. Die Ausrichtung der Leistungen231 

I. Eingliederungs- und Abklärungsmassnahmen, Reisekosten 

Art. 78232 Vergütung 

1 Die Versicherung trägt entsprechend der Kostengutsprache der IV-Stelle die Kos-
ten für Eingliederungsmassnahmen, die vor der Durchführung von der IV-Stelle 
festgelegt worden sind. Sie übernimmt ferner die Kosten für bereits durchgeführte 
Eingliederungsmassnahmen im Rahmen von Artikel 10 Absatz 2 IVG.233 

2 …234 

3 Die Kosten von Abklärungsmassnahmen werden von der Versicherung getragen, 
wenn die Massnahmen durch die IV-Stelle angeordnet wurden oder, falls es an einer 
solchen Anordnung fehlt, soweit sie für die Zusprechung von Leistungen unerläss-
lich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Eingliederungsmassnah-
men bilden. …235.236 

4 Die Kosten für die Eingliederungsmassnahmen, mit Ausnahme der Taggelder, 
sowie die Abklärungs- und Reisekosten werden durch die Zentrale Ausgleichsstelle 
vergütet. Vorbehalten bleiben die Artikel 58, 59 und 79bis.237 

5 Die Zahlung geht in der Regel an die Person oder Stelle, welche die Eingliede-
rungs- oder Abklärungsmassnahmen erbracht hat. 

6 Geht die Leistung an den Versicherten oder seinen gesetzlichen Vertreter und 
besteht Grund zur Annahme, dass sie nicht für den vorgesehenen Zweck verwendet 
würde, so sind geeignete Massnahmen zur Sicherung der zweckgemässen Verwen-
dung der Leistung zu treffen. 

7 Die Rechnungen von Durchführungsstellen und von Personen, die in ständigem 
Kontakt mit der Versicherung stehen, werden durch Überweisung auf ein Post- oder 
Bankkonto beglichen.238 

  

231 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
232 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
233 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
234 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
235 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
236 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
237 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
238 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 912). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). 
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Art. 79239 Rechnungsstellung 

1 Die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer können die Rechnungen für 
Kosten nach Artikel 78: 

a. mit elektronischer Datenübermittlung an die Zentrale Ausgleichsstelle sen-
den; oder 

b. bei der zuständigen IV-Stelle einreichen, welche die Rechnungen an die 
Zentrale Ausgleichsstelle weiterleitet. 

2 Die Rechnungen werden von der IV-Stelle und bei Bedarf vom regionalen ärzt-
lichen Dienst auf ihre Berechtigung und von der Zentralen Ausgleichsstelle auf ihre 
Übereinstimmung mit allfälligen Verträgen überprüft. Die Bezahlung der Rechnung 
erfolgt durch die Zentrale Ausgleichsstelle.240 

3 Die für die Überprüfung notwendigen Angaben werden von der IV-Stelle an die 
Zentrale Ausgleichsstelle bzw. von der Zentralen Ausgleichsstelle an die IV-Stelle 
elektronisch übermittelt.  

4 Ist eine Rechnung streitig oder muss eine Rückerstattungsforderung geltend ge-
macht werden, erlässt die IV-Stelle die erforderlichen Verfügungen. 

5 Das Bundesamt erlässt Richtlinien über die Rechnungsstellung, die Übermittlung, 
die Prüfung und die Bezahlung der Rechnungen. 

Art. 79bis 241 Besondere Zuständigkeitsregelung 

Das Bundesamt kann die Kontrolle der Übereinstimmung mit allfälligen Verträgen 
und die Kostenvergütung für bestimmte Leistungen den IV-Stellen übertragen. 

II. Taggelder 

Art. 80 Auszahlung 

1 Die Ausgleichskassen oder die Arbeitgeber zahlen die Taggelder monatlich nach-
schüssig aus oder verrechnen diese im Sinne von Artikel 19 Absatz 2 ATSG oder 
Artikel 20 Absatz 2 AHVG242.243 In bestimmten Fällen kann das Bundesamt die 
Eingliederungsstätte mit der Auszahlung des Taggeldes betrauen.244 

  

239 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juli 1998, in Kraft seit 15. Aug. 1998  
(AS 1998 1839). 

240 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 

241 Eingefügt durch Ziff. 2 der V vom 18. Okt. 1974 (AS 1974 1594). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 

242 SR 831.10 
243 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3721). 
244 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 456). 
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2 Bedürfen der Versicherte oder seine Angehörigen des Taggeldes in kürzeren Zeit-
abständen, so sind auf Gesuch hin Teilzahlungen auszurichten.245 

3 …246 

Art. 81247 Bescheinigung 

1 Die Stelle oder Person, bei der sich die versicherte Person der Eingliederung oder 
Untersuchung unterzieht oder in einer Anlehre steht, hat der IV-Stelle die Zahl der 
Tage, für welche ein Anspruch auf Taggeld oder auf eine Entschädigung für Betreu-
ungskosten besteht, auf amtlichem Formular zu bescheinigen. Wartezeiten, für die 
ein Taggeldanspruch besteht, werden durch die zuständige IV-Stelle bescheinigt. Ist 
der Anspruch auf Taggeld vom Grad der Arbeitsunfähigkeit abhängig, so holt die 
zuständige IV-Stelle hierüber ein ärztliches Zeugnis ein.248 

2 Die Bescheinigung ist jeweils vor dem Auszahlungstermin auszustellen. Nach 
Abschluss der Massnahme oder nach Ablauf der Zeit, für die der Anspruch auf Tag-
geld besteht, ist die Bescheinigung ohne Verzug der IV-Stelle zuzustellen. 

Art. 81bis 249 Beitragsabrechnung 

1 Für die Erfassung der Taggelder als Erwerbseinkommen im Sinne der AHV und 
ihre Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person gelten die Arti-
kel 37 und 38 der Verordnung vom 24. November 2004250 zum Erwerbsersatzgesetz 
(EOV) sinngemäss. Artikel 37 Absätze 1 und 2 EOV ist auch sinngemäss anwendbar 
auf Eingliederungsstätten, die mit der Auszahlung von Taggeldern betraut werden 
(Art. 80 Abs. 1). 

2 Auf der Entschädigung für Betreuungskosten werden keine Beiträge erhoben.251 

III. Renten und Hilflosenentschädigungen 

Art. 82252 Auszahlung 

1 Für die Auszahlung der Renten und der Hilflosenentschädigungen für Volljährige 
gelten die Artikel 71, 71ter, 72, 73 und 75 AHVV253 sinngemäss. 

  

245 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987, in Kraft seit 1. Juli 1987 (AS 1987 456). 
246 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1995 (AS 1996 691). 
247 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
248 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
249 Eingefügt durch Ziff. III der V vom 27. Okt. 1987 (AS 1987 1397). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 23. Nov. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5635). 
250 SR 834.11 
251 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
252 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
253 SR 831.101 
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2 Ändert sich bei volljährigen Versicherten der für den Ansatz der Hilflosen-
entschädigung massgebende Aufenthaltsort, so wird der neue Ansatz ab dem Folge-
monat berücksichtigt. 

3 Für die Auszahlung der Hilflosenentschädigung für Minderjährige gelten die 
Artikel 78 und 79 sinngemäss. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise.254 

Art. 83 Sichernde Massnahmen 

1 Artikel 74 AHVV255 ist für Renten und Hilflosenentschädigungen für Volljährige 
sinngemäss anwendbar.256 

2 …257 

IV. Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 84258 

Art. 85 Nachzahlung und Rückerstattung 

1 …259 

2 Ergibt eine Überprüfung der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen, dass 
eine Leistung herabgesetzt oder aufgehoben werden muss, so ist die Änderung von 
dem der neuen Verfügung folgenden Monat an vorzunehmen. Für Renten und Hilf-
losenentschädigungen gilt Artikel 88bis Absatz 2.260 

3 Für nicht erlassene und uneinbringliche Rückerstattungen gilt Artikel 79bis AHVV 
sinngemäss.261 

Art. 85bis 262 Nachzahlungen an bevorschussende Dritte 

1 Arbeitgeber, Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Krankenversicherungen, 
öffentliche und private Fürsorgestellen oder Haftpflichtversicherungen mit Sitz in 
der Schweiz, welche im Hinblick auf eine Rente der Invalidenversicherung Vor-
schussleistungen erbracht haben, können verlangen, dass die Nachzahlung dieser 

  

254 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

255 SR 831.101 
256 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
257 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2004  

(AS 2003 3859). 
258 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
259 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
260 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
261 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976 (AS 1976 2650). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). 
262 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Sept. 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994  

(AS 1993 2925). 
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Rente bis zur Höhe ihrer Vorschussleistung verrechnet und an sie ausbezahlt wird. 
Vorbehalten bleibt die Verrechnung nach Artikel 20 AHVG263. Die bevorschussen-
den Stellen haben ihren Anspruch mit besonderem Formular frühestens bei der 
Rentenanmeldung und spätestens im Zeitpunkt der Verfügung der IV-Stelle geltend 
zu machen.264 

2 Als Vorschussleistungen gelten: 

a. freiwillige Leistungen, sofern die versicherte Person zu deren Rückerstat-
tung verpflichtet ist und sie der Auszahlung der Rentennachzahlung an die 
bevorschussende Stelle schriftlich zugestimmt hat; 

b. vertraglich oder aufgrund eines Gesetzes erbrachte Leistungen, soweit aus 
dem Vertrag oder dem Gesetz ein eindeutiges Rückforderungsrecht infolge 
der Rentennachzahlung abgeleitet werden kann. 

3 Die Nachzahlung darf der bevorschussenden Stelle höchstens im Betrag der Vor-
schussleistung und für den Zeitraum, in welchem diese erbracht worden ist, ausbe-
zahlt werden. 

Dbis. Kürzung und Verweigerung von Leistungen265 

Art. 86266 Einstellung von Taggeldern 

1 Kommt die versicherte Person den Pflichten nach Artikel 7 IVG und Artikel 43 
Absatz 2 ATSG nicht nach, so wird das Taggeld während längstens 90 Tagen ein-
gestellt. 

2 In den Fällen nach Artikel 7b Absatz 2 Buchstaben a–d IVG wird das Taggeld 
während längstens 30 Tagen eingestellt. 

Art. 86bis 267 Kürzung und Verweigerung von Renten 

1 Kommt die versicherte Person den Pflichten nach Artikel 7 IVG und Artikel 43 
Absatz 2 ATSG nicht nach, so wird die Rente während längstens sechs Monaten um 
höchstens die Hälfte gekürzt. 

2 In den Fällen nach Artikel 7b Absatz 2 Buchstaben a–d IVG wird die Rente wäh-
rend längstens drei Monaten um höchstens einen Viertel gekürzt. 

3 In besonders schweren Fällen kann die Rente verweigert werden. 

  

263 SR 831.10 
264 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 16. Sept. 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999  

(AS 1998 2581). 
265 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
266 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). Fassung gemäss 

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
267 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
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E. Die Revision der Rente und der Hilflosenentschädigung268 

Art. 86ter 269 Grundsatz 

Bei einer Revision ist nur diejenige Einkommensverbesserung zu berücksichtigen, 
die nicht teuerungsbedingt ist. 

Art. 87 Revisionsgründe 

1 …270 

2 Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn sie im Hinblick auf eine 
mögliche erhebliche Änderung des Invaliditäts- oder Hilflosigkeitsgrades oder des 
invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes bei der Festsetzung der Rente oder Hilf-
losenentschädigung auf einen bestimmten Termin in Aussicht genommen worden ist 
oder wenn Tatsachen bekannt oder Massnahmen angeordnet werden, die eine erheb-
liche Änderung des Grades der Invalidität, der Hilflosigkeit oder des invaliditäts-
bedingten Betreuungsaufwandes als möglich erscheinen lassen.271 

3 Wird ein Gesuch um Revision eingereicht, ist darin glaubhaft zu machen, dass sich 
der Grad der Invalidität oder der Hilflosigkeit oder die Höhe des invaliditätsbeding-
ten Betreuungsaufwandes des Versicherten in einer für den Anspruch erheblichen 
Weise geändert hat.272 

4 Wurde eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung wegen eines zu geringen Inva-
liditätsgrades oder wegen fehlender Hilflosigkeit verweigert, so wird eine neue 
Anmeldung nur geprüft, wenn die Voraussetzungen gemäss Absatz 3 erfüllt sind. 

Art. 88 Verfahren 

1 Die Revisionsverfahren werden von jener IV-Stelle durchgeführt, die bei Eingang 
des Revisionsgesuches oder bei der Wiederaufnahme des Verfahrens von Amtes 
wegen nach Artikel 40 für den Fall zuständig ist.273 

2 …274 

3 Die IV-Stelle gibt das Ergebnis der Überprüfung von Renten oder Hilflosenent-
schädigungen für Volljährige der zuständigen Ausgleichskasse bekannt. Bei Hilf-
losenentschädigungen für Minderjährige gibt sie das Ergebnis der Zentralen Aus-
gleichsstelle bekannt. Die IV-Stelle erlässt eine entsprechende Verfügung, wenn die 

  

268 Ursprünglich vor Art. 86. 
269 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
270 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
271 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
272 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
273 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
274 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
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Versicherungsleistung eine Änderung erfährt oder vom Versicherten eine Änderung 
beantragt wurde.275 

4 Die Artikel 66 und 69–76 sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 88a276 Änderung des Anspruchs 

1 Bei einer Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Auf-
gabenbereich zu betätigen, oder bei einer Verminderung der Hilflosigkeit oder des 
invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes ist die anspruchsbeeinflussende Ände-
rung für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu 
berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere 
Zeit dauern wird.277 Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne 
wesentliche Unterbrechung drei Monate angedauert hat und voraussichtlich weiter-
hin andauern wird. 

2 Bei einer Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Auf-
gabenbereich zu betätigen, oder bei einer Verschlimmerung der Hilflosigkeit oder 
Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes ist die anspruchsbeein-
flussende Änderung zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung 
drei Monate angedauert hat.278 Artikel 29bis ist sinngemäss anwendbar. 

Art. 88bis 279 Wirkung 

1 Die Erhöhung der Renten und Hilflosenentschädigungen erfolgt frühestens: 

a. sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das 
Revisionsbegehren gestellt wurde; 

b. bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diesen vorgesehenen Mo-
nat an; 

c. falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des 
Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Man-
gel entdeckt wurde.280 

2 Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten und Hilflosenentschädigungen 
erfolgt: 

a.281 frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgen-
den Monats an; 

  

275 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

276 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  
(AS 1976 2650). 

277 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

278 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

279 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650). 

280 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
281 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Juli 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983 (AS 1982 1284). 
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b. rückwirkend vom Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn 
die unrichtige Ausrichtung einer Leistung darauf zurückzuführen ist, dass 
der Bezüger sie unrechtmässig erwirkt hat oder der ihm gemäss Artikel 77 
zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist. 

Sechster Abschnitt:282 Das Verhältnis zur Krankenversicherung 

Art. 88ter 283 Meldungen an die Krankenversicherer nach Art. 11 KVG 

Die zuständigen IV-Stellen haben die Versicherten der Krankenversicherer nach 
Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994284 über die Krankenversicherung 
(KVG) – (im folgenden Krankenversicherer genannt), die Anspruch auf medizini-
sche Massnahmen der Versicherung erheben, den betreffenden Krankenversicherern 
oder einer Verbindungsstelle zu melden. 

Art. 88quater 285  Zustellung von Verfügungen der IV-Stellen und 
 Beschwerderecht der Krankenversicherer 

1 Hat ein Krankenversicherer der zuständigen IV-Stelle oder Ausgleichskasse mitge-
teilt, dass er für einen ihr gemeldeten Versicherten Kostengutsprache oder Zahlung 
geleistet habe, so ist dem Krankenversicherer die Verfügung über die Zusprechung 
oder Ablehnung der Leistungen zuzustellen. 

2 und 3 …286 

Art. 88quinquies 287 

Siebenter Abschnitt:288 Verschiedene Bestimmungen 

Art. 89289 Anwendbare Bestimmungen der AHVV 

Soweit im IVG und in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt wird, sind 
die Vorschriften des vierten und des sechsten Abschnittes sowie die Artikel 205–214 
AHVV290 sinngemäss anwendbar. 

  

282 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
283 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung, 

in Kraft seit 1. Jan. 1996 (SR 832.102). 
284 SR 832.10 
285 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung, 

in Kraft seit 1. Jan. 1996 (SR 832.102). 
286 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
287 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 
288 Nummerierung gemäss Ziff. II des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
289 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
290 SR 831.101 
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Art. 89bis 291 

Art. 89ter 292 Legitimation des Bundesamtes zur Beschwerde gegen Entscheide 
der kantonalen Schiedsgerichte293 

1 Die Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte (Art. 27bis IVG) sind dem Bundes-
amt zu eröffnen. 

2 Das Bundesamt ist berechtigt, gegen diese Entscheide beim Bundesgericht Be-
schwerde zu erheben.294 

Art. 90295 Reisekosten im Inland 

1 Als notwendige Reisekosten im Inland gelten im Rahmen von Artikel 51 IVG die 
Kosten von Fahrten zur nächstgelegenen geeigneten Durchführungsstelle. Wählt der 
Versicherte eine entferntere Durchführungsstelle, so hat er die dadurch entstehenden 
Mehrkosten selbst zu tragen. 

2 Vergütet werden die Kosten, die den Preisen der öffentlichen Transportmittel für 
Fahrten auf dem direkten Weg entsprechen. Ist der Versicherte wegen Invalidität auf 
die Benützung eines andern Transportmittels angewiesen, so werden ihm die daraus 
entstehenden Kosten ersetzt. Nicht vergütet werden geringfügige Auslagen für 
Fahrten im Ortskreis. 

3 Ausser den Fahrauslagen werden ein Zehrgeld und die notwendigen Nebenkosten, 
insbesondere die Fahrauslagen und das Zehrgeld für eine unerlässliche Begleitper-
son, vergütet. Bei Urlaubs- oder Besuchsfahrten wird kein Zehrgeld ausgerichtet.296 

4 Das Zehrgeld beträgt: 

a. bei einer Abwesenheit vom Wohnort   
 von fünf bis acht Stunden  11.50 je Tag; 

b. bei einer Abwesenheit vom Wohnort   

 von mehr als acht Stunden  19.— je Tag; 

c. für auswärtiges Übernachten 37.50 je Nacht.297 

  

291 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 26. Nov. 1997 (AS 1997 3038). Aufgehoben durch 
Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3721). 

292 Ursprünglich Art. 89bis. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Jan. 1987 (AS 1987 456). 
Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000 (AS 2000 2907). Fassung gemäss 
Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

293 Fassung gemäss Ziff. II 92 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von  
Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

294 Fassung gemäss Ziff. II 92 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von  
Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). 

295 Fassung gemäss Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
296 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977  

(AS 1976 2650). 
297 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Aug. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992  

(AS 1991 2116). 
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5 Für Reisen mit öffentlichen Transportmitteln werden Gutscheine abgegeben. Das 
Bundesamt bezeichnet die zur Abgabe der Gutscheine berechtigten Stellen. Im übri-
gen sind die Artikel 78 und 79 anwendbar. 

Art. 90bis 298 Reisekosten im Ausland 

Die Beiträge an die Aufwendungen für Fahrten vom Inland nach dem Ausland, vom 
Ausland nach dem Inland und im Ausland setzt das Bundesamt im Einzelfall fest. 

Art. 91299 Erwerbsausfall infolge einer Abklärung 
1 Erleidet ein Versicherter infolge einer Abklärung der Leistungspflicht einen Er-
werbsausfall an Tagen, an welchen er keinen Anspruch auf Taggelder der Versiche-
rung hat, so richtet die Versicherung bei nachgewiesenem Erwerbsausfall ein Tag-
geld in der Höhe von 30 Prozent des Höchstbetrages des versicherten 
Tagesverdienstes nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981300 über die Unfallver-
sicherung aus. 

2 Erleiden Auskunftspersonen infolge einer Abklärung der Leistungspflicht einen 
Erwerbsausfall, so entschädigt die Versicherung den nachgewiesenen Erwerbsaus-
fall in gleicher Weise wie nach Absatz 1. Für die Entschädigung von Reisekosten im 
Inland gelten die Ansätze von Artikel 90. Die Beiträge an Reisekosten im Ausland 
setzt das Bundesamt im Einzelfall fest. 

3 Auf den Entschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 müssen keine Beiträge 
bezahlt werden an die: 

a. Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

b. Invalidenversicherung; 

c. Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivil-
schutz; 

d. Arbeitslosenversicherung. 

Art. 92301 

Art. 92bis 302 

  

298 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
299 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Fassung gemäss  

Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721). 
300 SR 832.20 
301 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5155). 
302 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 
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Art. 93303 

Art. 93bis und 93ter 304 

Art. 94 und 95305 

Art. 96306 Wissenschaftliche Auswertungen 

1 Das Departement erstellt nach Anhörung der Eidgenössischen Kommission für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ein mehrjähriges Programm für 
wissenschaftliche Auswertungen betreffend die Umsetzung des Gesetzes. Es über-
prüft das Programm laufend und legt dessen Budget fest. 

2 Das Bundesamt ist mit dem Vollzug des Programms beauftragt. Es kann dessen 
Umsetzung ganz oder teilweise Dritten übertragen. 

Art. 97307 Information über die Leistungen und das Verfahren 

1 Das Departement erstellt nach Anhörung der Eidgenössischen Kommission für die 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ein mehrjähriges Programm für 
eine allgemeine, gesamtschweizerische Information über die Leistungen der Ver-
sicherung. Es überprüft das Programm laufend und legt dessen Budget fest. 

2 Die Informationen sollen insbesondere: 

a. das Leistungssystem der Versicherung als Ganzes sowie das Verfahren zur 
Geltendmachung und Beurteilung von Ansprüchen auf Leistungen für die 
Versicherten und für Beratungsdienste der Versicherten verständlich darstel-
len; 

b. auf bestimmte Risiko- und Zielgruppen der Versicherung ausgerichtet sein 
und Angaben über die Leistungen sowie das Verfahren zur Geltendmachung 
von Ansprüchen und deren Beurteilung liefern. 

3 Das Bundesamt ist mit dem Vollzug des Programms beauftragt und sorgt dabei für 
die Koordination mit der Öffentlichkeitsarbeit der IV-Stellen. Es kann die Umset-
zung des Programms ganz oder teilweise Dritten übertragen. 

  

303 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

304 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). Aufgehoben durch  
Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

305 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

306 Ursprünglich unter dem 8. Abschn. Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987  
(AS 1987 1088). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit  
1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 

307 Ursprünglich unter dem 8. Abschn. Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987  
(AS 1987 1088). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit  
1. Jan. 2004 (AS 2003 3859). 
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Art. 98308 Pilotversuche 

1 Das Bundesamt hat im Rahmen der Durchführung von Pilotversuchen nach Arti-
kel 68quater IVG folgende Aufgaben: 

a. Es regelt auf dem Verordnungsweg die Kriterien für die Eingaben sowie für 
die Umsetzung der Pilotversuche. 

b. Es entscheidet über die Durchführung von Pilotversuchen. 

c. Es sorgt für die Koordination zwischen den Pilotversuchen nach dem IVG 
sowie zwischen diesen und den Pilotversuchen nach dem Behindertengleich-
stellungsgesetz vom 13. Dezember 2002309 und dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz vom 25. Juni 1982310. 

d. Es überwacht die Evaluation der Pilotversuche. 

2 Die Pilotversuche dürfen die gesetzlichen Ansprüche der Leistungsempfänger 
nicht beeinträchtigen. 

Achter Abschnitt311: Die Förderung der Invalidenhilfe 

A. … 

Art. 99–104312 

Art. 104bis 313 

Art. 104ter 314 

  

308 Ursprünglich unter dem 8. Abschn. Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Juli 1987  
(AS 1987 1088). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5155). 

309 SR 151.3 
310 SR 837.0 
311 Nummerierung gemäss Ziff. II des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
312 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

313 Eingefügt durch Ziff. 2 der V vom 18. Okt. 1974 (AS 1974 1594). Aufgehoben durch 
Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5823). 

314 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. April 2002 (AS 2002 1374). Aufgehoben durch 
Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5823). 
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Art. 105 und 106315 

Art. 106bis 316 

Art. 107317 

Art. 107bis 318 

B. Die Beiträge an Dachorganisationen der privaten Invalidenhilfe  
und an Ausbildungsstätten für Fachpersonal 

I. …319 

Art. 108320 Beitragsberechtigung 

1 Beitragsberechtigt sind gemeinnützige Organisationen der privaten Invalidenfach- 
oder -selbsthilfe für Leistungen, die sie auf gesamtschweizerischer oder sprachregi-
onaler Ebene im Interesse der Invaliden erbringen. Die Organisationen müssen sich 
ganz oder in einem wesentlichen Umfang der Invalidenhilfe widmen und können 
einen Teil der Leistungserbringung an Dritte übertragen. Bei ähnlichen Leistungen 
sind sie verpflichtet, gegenseitige Vereinbarungen zu treffen, um ihre Angebote 
aufeinander abzustimmen.321 

2 Das Bundesamt schliesst mit den Organisationen nach Absatz 1 Leistungsverträge 
auf höchstens drei Jahre über die anrechenbaren Leistungen ab. Kommt keine ver-
tragliche Einigung zustande, erlässt das Bundesamt eine beschwerdefähige Verfü-
gung über die Beitragsberechtigung. 

  

315 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

316 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Juli 2003 (AS 2003 2181). Aufgehoben durch Ziff. I 
17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufga-
benteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823).  

317 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

318 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. April 2002 (AS 2002 1374). Aufgehoben durch 
Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5823). 

319 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

320 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 1199). 

321 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 3859). 
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Art. 108bis 322 Anrechenbare Leistungen 

1 Beiträge werden an folgende in der Schweiz zweckmässig und wirtschaftlich 
erbrachte Leistungen ausgerichtet: 

a. Beratung und Betreuung von Invaliden oder deren Angehörigen; 

b. Kurse für Invalide oder deren Angehörige; 

c. …323 

d. Leistungen zur Unterstützung und Förderung der Eingliederung Invalider. 

2 Das Bundesamt umschreibt die Leistungen im Einzelnen. Die Tätigkeit des Vor-
standes und von Vereins- und Delegiertenversammlungen sowie Sammelaktionen 
für die Beschaffung finanzieller Mittel gelten nicht als anrechenbare Leistungen. 

Art. 108ter 324 Voraussetzungen 

1 Beiträge werden nur ausgerichtet, sofern der Bedarf für die Leistungen nach Arti-
kel 108bis nachgewiesen ist. Das Bundesamt erlässt hiezu Richtlinien. 

2 Die Organisationen sorgen für die statistische Erfassung der Leistungen und deren 
Empfängerinnen und Empfänger. Sie erfüllen die Anforderungen des Rechnungs-
wesens und stellen die Qualität der Leistungserbringung sicher. Das Bundesamt 
erlässt hiezu Richtlinien. 

Art. 108quater 325 Berechnung und Höhe der Beiträge 

1 Der Beitrag an eine Vertragspartei für ein Beitragsjahr entspricht höchstens dem 
für das vorangehende Beitragsjahr ausgerichteten Beitrag zuzüglich eines Teue-
rungszuschlags gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise. Vorbehalten 
bleibt die Ausrichtung von Beiträgen für neue oder erweiterte Leistungen, für die 
nach Artikel 108ter ein Bedarf nachgewiesen ist. 

2 Das Bundesamt kann für jede neue Vertragsperiode für neue oder erweiterte Leis-
tungen, die nach Artikel 108bis anrechenbar sind, einen Zuschlag gewähren. Hierzu 
werden die für das letzte Jahr der vorangehenden Vertragsperiode gesamthaft ausge-
richteten Beiträge mit einer Zuschlagsrate multipliziert. Die Zuschlagsrate entspricht 
der durchschnittlichen Wachstumsrate der Bezügerinnen und Bezüger individueller 
Leistungen der Invalidenversicherung in den drei dem Verhandlungsjahr vorausge-
henden Jahren. Das Verhandlungsjahr ist das Jahr vor Beginn einer Vertragsperiode. 

  

322 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 1199). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

323 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

324 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 1199). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

325 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000 (AS 2000 1199). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 12. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 383). Siehe auch die SchlB 
dieser Änd. am Ende dieses Textes. 
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3 Die Zuschlagsrate gilt für jedes Jahr der Vertragsperiode und darf das Potential-
wachstum des realen Bruttoinlandproduktes nicht übersteigen. 

4 Das Bundesamt kann einen Zuschlag für die Anstellung von Invaliden in den 
Organisationen gewähren. Der jährliche Zuschlag beträgt höchstens 2 Prozent des 
Gesamtbetrages der für das letzte Jahr der vorangehenden Vertragsperiode ausge-
richteten Beiträge.326 

Art. 109327 Beiträge an das Begleitete Wohnen328 

1 …329 

2 Für die Betreuung von Invaliden im Rahmen des Begleiteten Wohnens können 
Beiträge an die Personalkosten von lokal, regional, kantonal, sprachregional oder 
gesamtschweizerisch tätigen Organisationen ausgerichtet werden. Anrechenbar sind 
höchstens vier Betreuungsstunden pro behinderte Person und Woche.330 

3 Die Beiträge betragen höchstens vier Fünftel der anrechenbaren Kosten.331 

4 Die Beiträge werden ausschliesslich an in der Schweiz zweckmässig und wirt-
schaftlich erbrachte Leistungen ausgerichtet. Das Bundesamt umschreibt die Leis-
tungen im Einzelnen. Die Tätigkeit des Vorstandes und von Vereins- und Delegier-
tenversammlungen sowie Sammelaktionen für die Beschaffung finanzieller Mittel 
gelten nicht als anrechenbare Leistungen. 

5 Die Artikel 108ter und 110 Absätze 1, 2 und 5 sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 109bis 332 

Art. 110333 Verfahren 

1 Organisationen nach Artikel 108 Absatz 1, welche Beiträge erhalten wollen, haben 
dem Bundesamt ein Gesuch einzureichen. Das Bundesamt bestimmt, welche Unter-
lagen im Hinblick auf den Abschluss eines Leistungsvertrages einzureichen sind. 

2 Das Bundesamt bestimmt, welche Unterlagen während der Vertragsdauer bis spä-
testens sechs Monate nach Ablauf des Rechnungsjahres einzureichen sind. Bei Vor-
liegen zureichender Gründe kann die Frist vor ihrem Ablauf auf schriftliches Gesuch 

  

326 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004 (AS 2004 743). Fassung gemäss Ziff. I 
der V vom 23. Nov. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5635). 

327 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 1199). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes. 

328 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  
(AS 2004 743). 

329 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Mai 2003, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  
(AS 2003 3859). 

330 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 28. Jan. 2004 am Ende dieses Textes. 
331 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004, in Kraft seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
332 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Juni 1983 (AS 1983 912). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 4. Dez. 2000 (AS 2001 89). 
333 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 1199). 
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hin erstreckt werden. Wird die ordentliche oder die erstreckte Frist ohne triftigen 
Grund nicht eingehalten, so wird der auszurichtende Beitrag bei einer Verspätung 
bis zu einem Monat um einen Fünftel und für jeden weiteren Monat um einen weite-
ren Fünftel gekürzt.334 

3 Die Beitragszahlungen erfolgen jährlich in zwei Raten. 

4 Ein höherer Beitrag infolge über den Vertrag hinausgehender, erweiterter Leistun-
gen ist während der Vertragsdauer nur in Ausnahmefällen möglich und setzt eine 
entsprechende Änderung des Leistungsvertrages voraus. 

5 Die Organisation ist verpflichtet, dem Bundesamt jederzeit über die Verwendung 
der Beiträge Aufschluss zu erteilen und den Kontrollorganen Einsicht in die Kosten-
rechnung zu gewähren. 

II. … 

Art. 111–114335 

Neunter Abschnitt336: Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 115337 

Art. 116338 

Art. 117 Inkrafttreten und Vollzug 

1 Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1961 in Kraft. Sie findet 
auch auf die bei ihrem Inkrafttreten nicht erledigten Leistungsbegehren für das Jahr 
1960 Anwendung. 

2 …339 

3 Das Eidgenössische Departement des Innern ist mit dem Vollzug beauftragt. 

4 Das Bundesamt erlässt die nötigen Vollzugsbestimmungen zu den Artikeln 108–
110.340 

  

334 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 2002, in Kraft seit 1. Juni 2002  
(AS 2002 1374). 

335 Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

336 Nummerierung gemäss Ziff. II des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
337 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). 
338 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
339 Aufgehoben durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968 (AS 1968 43). 
340 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Jan. 2004 (AS 2004 743). Fassung gemäss Ziff. I 

17 der V vom 7. Nov. 2007 über die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der  
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 21. Januar 1987341 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 1. Juli 1987342 

Schlussbestimmung der Änderung vom 15. Juni 1992343 

Diese Änderung gilt, soweit sie die einzelnen IV-Stellen und die Ausgleichskassen 
betrifft, ab Inkrafttreten des kantonalen Einführungsgesetzes bzw. ab Einsetzung der 
IV-Stelle für Versicherte im Ausland. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 27. September 1993344 

Die neuen Bestimmungen von Artikel 21bis Absätze 1345 und 4 Buchstabe a sind 
anwendbar auf die Festsetzung von Taggeldern, auf welche der Anspruch nach dem 
Inkrafttreten dieser Änderung beginnt. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 29. November 1995346 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 28. Februar 1996347 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 30. Oktober 1996348 

1 Der Bedarfsnachweis nach Artikel 108349 muss für neue Dienstleistungsangebote 
ab Inkrafttreten erbracht werden. 

  

Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5823). 

341 AS 1987 456. Aufgehoben durch Ziff. IV 45 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen  
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2007 4477,  
2008 3452). 

342 AS 1987 1088. Aufgehoben durch Ziff. IV 45 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2007 4477,  
2008 3452). 

343 AS 1992 1251 
344 AS 1993 2925 
345 Diese Bestimmung hat heute eine neue Fassung. 
346 AS 1995 5518. Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die  

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und  
Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

347 AS 1996 1005. Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die  
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und  
Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

348 AS 1996 2927 
349 Diese Bestimmung hat heute eine neue Fassung. 
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2 Ab 1. Januar 2000 ist der Bedarfsnachweis nach Artikel 108350 für sämtliche 
Dienstleistungsangebote zu erbringen. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 25. November 1996351 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 2. Februar 2000352 

1 Der Beitrag nach Artikel 108quater 353 an eine Vertragspartei entspricht für die Jahre 
2001 bis 2003 höchstens dem für das Rechnungsjahr 1998 ausbezahlten Beitrag 
zuzüglich dem jährlich aufgerechneten Preisindex gemäss Schätzung der Bundesver-
waltung. Vorbehalten bleibt die Ausrichtung von Beiträgen für neue oder erweiterte 
Leistungen, für die nach Artikel 108ter ein Bedarf nachgewiesen ist. 

2 Das Bundesamt kann einen Zuschlag für die Anstellung von Invaliden in den 
Organisationen gewähren. Das Departement legt die Voraussetzungen für die Ge-
währung des Zuschlags und dessen Höhe fest. Für die Jahre 2001 bis 2003 steht ein 
jährlicher Zuschlag von höchstens 2 Prozent des Gesamtbetrages der im Rech-
nungsjahr 1998 an die Leistungen nach Artikel 108bis ausgerichteten Beiträge zur 
Verfügung. 

3 Das Bundesamt kann einen weiteren Zuschlag für nach Artikel 108bis anrechenbare 
neue oder erweiterte Leistungen gewähren. Für das Jahr 2001 stehen hierzu höchs-
tens 3 Prozent, für die Jahre 2002 und 2003 höchstens 1 Prozent des Gesamtbetrages 
der im Rechnungsjahr 1998 an die Leistungen nach Artikel 108bis ausgerichteten 
Beiträge zur Verfügung. 

4 Für neue oder erweiterte Leistungen nach Artikel 109 stehen für das Jahr 2001 
höchstens 3 Prozent, für die Jahre 2002 und 2003 höchstens 1 Prozent des Gesamt-
betrages der im Rechnungsjahr 1998 an diese Leistungen ausgerichteten Beiträge 
zur Verfügung. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 4. Dezember 2000354 

1 Für Eingliederungsmassnahmen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ände-
rung bereits laufen, gelten weiterhin die bisherigen Bestimmungen dieser Verord-
nung und der Verordnung vom 26. Mai 1961355 über die freiwillige Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenversicherung für Auslandschweizer in der bis zum 31. De-
zember 2000 gültigen Fassung, sofern dies für die Betroffenen vorteilhafter ist. 

  

350 Diese Bestimmung hat heute eine neue Fassung. 
351 AS 1996 3133. Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die  

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und  
Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

352 AS 2000 1199 
353 Diese Bestimmung hat heute eine neue Fassung. 
354 AS 2001 89 
355 SR 831.111. Heute: V über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

versicherung (VFV) 
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2 Die neuen Bestimmungen über die Eingliederungsmassnahmen gelten auch für 
Versicherungsfälle, die vor deren Inkrafttreten entstanden sind, sofern dies für die 
Betroffenen vorteilhafter ist. Ein Anspruch auf Leistungen entsteht aber frühestens 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Änderung an. 

3 Die Geltungsdauer von Artikel 69 Absatz 4 zweiter Satz ist auf drei Jahre befristet. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 12. Februar 2003356 

1 Das Bundesamt kann einen Zuschlag für die Anstellung von Invaliden in den 
Organisationen gewähren. …357 Für die Jahre 2004 bis 2006 steht ein jährlicher 
Zuschlag von höchstens 2 Prozent des Gesamtbetrages der für das letzte Jahr der 
vorangehenden Vertragsperiode ausgerichteten Beiträge zur Verfügung. 

2 Für neue oder erweiterte Leistungen nach Artikel 109 stehen für das Jahr 2004 
höchstens 3 Prozent des Gesamtbetrages der im Rechnungsjahr 2003 an diese Leis-
tungen ausgerichteten Beiträge zur Verfügung. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 2. Juli 2003358 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 21. Mai 2003359 

1 Entfällt eine nach der bisherigen Fassung von Artikel 28 IVG zugesprochene 
Härtefallrente mit dem Inkrafttreten der Änderung des IVG vom 21. März 2003360 
(4. IV-Revision), so überprüft die zuständige kantonale Behörde die Höhe der bisher 
ausgerichteten Ergänzungsleistung und erhöht diese gegebenenfalls auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung. 

2 Die Ausgleichskasse des Wohnsitzkantons der rentenberechtigten Person ist ab 
dem Inkrafttreten der Änderung des IVG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) zur 
Auszahlung der Renten nach Buchstabe d Absatz 2 und 3 der Schlussbestimmungen 
zum Gesetz zuständig. 

3 Die Ausgleichskasse des Wohnsitzkantons prüft periodisch, mindestens aber alle 
vier Jahre die wirtschaftlichen Voraussetzungen des Härtefalles nach bisherigem 
Recht im Sinne von Buchstabe d Absatz 2 der Schlussbestimmungen zum Gesetz. 
Sie prüft jährlich, ob die Viertelsrente und die jährliche Ergänzungsleistung zusam-
men niedriger sind als die halbe Rente. 

  

356 AS 2003 383 
357 Satz aufgehoben durch Ziff. III der V vom 28. Jan. 2004, mit Wirkung seit 1. März 2004  

(AS 2004 743). 
358 AS 2003 2181. Aufgehoben durch Ziff. I 17 der V vom 7. Nov. 2007 über die  

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und  
Kantonen, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5823). 

359 AS 2003 3859 
360 AS 2003 3837 
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4 Die regionalen ärztlichen Dienste (Art. 47 ff.) übernehmen ihre Aufgaben spätes-
tens ein Jahr nach Inkrafttreten der vorliegenden Änderung. 

5 Die Kantone unterbreiten dem Bundesamt ihre Vorschläge zur Bildung der Regio-
nen gemäss Artikel 47 Absatz 2 frühzeitig, spätestens aber innerhalb von drei Mona-
ten nach Inkrafttreten der Verordnung. 

6 Der Übergang von der periodischen zur jährlichen Überprüfung der IV-Stellen 
durch das Bundesamt nach Artikel 92 Absatz 3 erfolgt spätestens zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Änderung. 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 28. Januar 2004361 

1 Der Beitrag nach Artikel 109 Absatz 2 an eine Organisation entspricht für die Jahre 
2005 und 2006 höchstens dem für das Rechnungsjahr 2002 ausgerichteten Beitrag. 

2 Der Beitrag nach Artikel 109 Absatz 2 wird nur ausgerichtet für invalide Personen 
mit einem Betreuungsbedarf, deren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für 
lebenspraktische Begleitung gestützt auf Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c oder Arti-
kel 37 Absatz 3 Buchstabe e von der IV-Stelle mit Verfügung abgelehnt worden ist 
und die Begleitetes Wohnen nachweisbar benötigen. Vorbehalten bleibt Absatz 3. 

3 Personen mit einem bereits bestehenden Betreuungsbedarf müssen sich innerhalb 
eines Jahres seit Inkrafttreten dieser Änderung zwecks Abklärung des Anspruchs auf 
eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung bei der zuständigen 
IV-Stelle anmelden. Personen, deren Betreuungsbedarf erst nach Inkrafttreten dieser 
Änderung entsteht, müssen sich spätestens ein Jahr seit der erstmaligen Inan-
spruchnahme des Begleiteten Wohnens entsprechend bei der zuständigen IV-Stelle 
anmelden. Der Beitrag nach Artikel 109 Absatz 2 wird ausgerichtet bis zum Beginn 
des individuellen Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung für lebenspraktische 
Begleitung. 

Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 6. Oktober 2006  
(5. IV-Revision)362 

Höhe der Familienzulagen 

Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 24. März 2006363 über die Familien-
zulagen gelten in Bezug auf Artikel 21septies Absatz 4 folgende monatliche Ansätze: 

a. Kinderzulagen: 200 Franken; 

b. Ausbildungszulagen: 250 Franken. 

  

361 AS 2004 743 
362 AS 2007 5155 
363 SR 836.2 
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Abzug für Verpflegung und Unterkunft 

Für Personen, die ein Taggeld nach Ziffer II der Übergangsbestimmungen der 5. IV-
Revision beanspruchen können, beträgt der Abzug für Verpflegung und Unterkunft 
gemäss Artikel 21octies Absatz 1 und Artikel 22 Absatz 5 Buchstabe b 18 Franken. 
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318.117.1 df     10.08

Monatliche Vollrenten, Skala 44

AHV/IV

Rentes complètes mensuelles, échelle 44

AVS/AI

Gültig ab 1. Januar 2009

Valables dès le 1er janvier 2009

www.sozialversicherungen.admin.ch



Skala
Echelle

1/1 1/11/11/1

Waisenrente  
60 % *)

Rente d’orphelin  
60 % *)

Waisen- und Kinder-
rente

Rente d’orphelin 
ou pour enfant

Zusatzrente

Rente complémen-
taire

Witwen/Witwer

Veuves/Veufs

Alters- und Invali-
denrente

Rente de vieillesse  
et d’invalidité

Hinterlassenenrenten und Leistungen an Angehörige

Rentes de survivants et rentes complémentaires aux proches parents

et plus

Beträge in Franken
Montants en francs

bis jusqu’à

Bestimmungsgrösse

Base de calcul

Massgebendes
durchschnittliches
Jahreseinkommen

Revenu annuel
moyen déterminant

und mehr

Alters- und 
Invalidenrente für 
Witwen/Witwer

Rente de vieillesse  
et  d’invalidité pour 
veuves/veufs

*) Beträge gelten auch für Vollwaisen- und ganze Doppel-Kinderrenten
*) Montants également applicables aux rentes d’orphelins doubles et aux rentes entières doubles pour enfants

  13 680
 
 15 048
 16 416
 17 784
 19 152
 20 520
 
 21 888
 23 256
 24 624
 25 992
 27 360
 
 28 728
 30 096
 31 464
 32 832
 34 200
 
 35 568
 36 936
 38 304
 39 672
 41 040
 
 42 408
 43 776
 45 144
 46 512
 47 880
 
 49 248
 50 616
 51 984
 53 352
 54 720
 
 56 088
 57 456
 58 824
 60 192
 61 560
 
 62 928
 64 296
 65 664
 67 032
 68 400
 
 69 768
 71 136
 72 504
 73 872
 75 240
 
 76 608
 77 976
 79 344
 80 712
 82 080

Monatliche Vollrenten

Rentes complètes mensuelles
  44

  1 140 1 368  912  342  456  684
      
 1 170 1 404  936  351  468  702
 1 199 1 439  959  360  480  720
 1 229 1 475  983  369  492  737
 1 259 1 510 1 007  378  503  755
 1 288 1 546 1 031  386  515  773
      
 1 318 1 581 1 054  395  527  791
 1 347 1 617 1 078  404  539  808
 1 377 1 653 1 102  413  551  826
 1 407 1 688 1 125  422  563  844
 1 436 1 724 1 149  431  575  862
      
 1 466 1 759 1 173  440  586  880
 1 496 1 795 1 196  449  598  897
 1 525 1 830 1 220  458  610  915
 1 555 1 866 1 244  466  622  933
 1 585 1 902 1 268  475  634  951
      
 1 614 1 937 1 291  484  646  969
 1 644 1 973 1 315  493  658  986
 1 674 2 008 1 339  502  669 1 004
 1 703 2 044 1 362  511  681 1 022
 1 733 2 079 1 386  520  693 1 040
      
 1 751 2 101 1 401  525  700 1 051
 1 769 2 123 1 415  531  708 1 062
 1 788 2 145 1 430  536  715 1 073
 1 806 2 167 1 445  542  722 1 083
 1 824 2 189 1 459  547  730 1 094
      
 1 842 2 211 1 474  553  737 1 105
 1 860 2 232 1 488  558  744 1 116
 1 879 2 254 1 503  564  751 1 127
 1 897 2 276 1 518  569  759 1 138
 1 915 2 280 1 532  575  766 1 149
      
 1 933 2 280 1 547  580  773 1 160
 1 952 2 280 1 561  585  781 1 171
 1 970 2 280 1 576  591  788 1 182
 1 988 2 280 1 590  596  795 1 193
 2 006 2 280 1 605  602  803 1 204
      
 2 025 2 280 1 620  607  810 1 215
 2 043 2 280 1 634  613  817 1 226
 2 061 2 280 1 649  618  824 1 237
 2 079 2 280 1 663  624  832 1 248
 2 098 2 280 1 678  629  839 1 259
      
 2 116 2 280 1 693  635  846 1 269
 2 134 2 280 1 707  640  854 1 280
 2 152 2 280 1 722  646  861 1 291
 2 171 2 280 1 736  651  868 1 302
 2 189 2 280 1 751  657  876 1 313
      
 2 207 2 280 1 766  662  883 1 324
 2 225 2 280 1 780  668  890 1 335
 2 244 2 280 1 795  673  897 1 346
 2 262 2 280 1 809  679  905 1 357
 2 280 2 280 1 824  684  912 1 368

AHV/IV-Renten ab 1. Januar 2009

Rentes AVS/AI dès le 1er janvier 2009



Invalidenrente

Rente d’invalidité

et plus

Skala
EchelleBeträge in Franken

Montants en francs

1/2

Massgebendes
durchschnittliches
Jahreseinkommen

Revenu annuel
moyen déterminant

Bestimmungsgrösse

Base de calcul

bis jusqu’à

und mehr

1/4

Invalidenrente für  
Witwen/Witwer

Rente d’invalidité pour  
veuves/veufs

Leistungen an Angehörige

Rentes complémentaires aux proches parents

Zusatzrente

Rente complémentaire

Kinderrente

Rente pour enfant

Doppel-Kinderrente

Rente double pour enfant

  13 680
 
 15 048
 16 416
 17 784
 19 152
 20 520
 
 21 888
 23 256
 24 624
 25 992
 27 360
 
 28 728
 30 096
 31 464
 32 832
 34 200
 
 35 568
 36 936
 38 304
 39 672
 41 040
 
 42 408
 43 776
 45 144
 46 512
 47 880
 
 49 248
 50 616
 51 984
 53 352
 54 720
 
 56 088
 57 456
 58 824
 60 192
 61 560
 
 62 928
 64 296
 65 664
 67 032
 68 400
 
 69 768
 71 136
 72 504
 73 872
 75 240
 
 76 608
 77 976
 79 344
 80 712
 82 080

3/4 1/2 1/43/4 1/2 1/43/4 1/2 1/43/4 1/2 1/43/4

 44
Monatliche Vollrenten

Rentes complètes mensuelles

AHV/IV-Renten ab 1. Januar 2009

Rentes AVS/AI dès le 1er janvier 2009

    855  570  285 1 026  684  342  257  171  86  342  228  114  513  342  171
               
  878  585  293 1 053  702  351  264  176  88  351  234  117  527  351  176
  900  600  300 1 080  720  360  270  180  90  360  240  120  540  360  180
  922  615  308 1 107  738  369  277  185  93  369  246  123  553  369  185
  945  630  315 1 133  755  378  284  189  95  378  252  126  567  378  189
  966  644  322 1 160  773  387  290  193  97  387  258  129  580  387  194
               
  989  659  330 1 186  791  396  297  198  99  396  264  132  594  396  198
 1 011  674  337 1 213  809  405  303  202  101  405  270  135  606  404  202
 1 033  689  345 1 240  827  414  310  207  104  414  276  138  620  413  207
 1 056  704  352 1 266  844  422  317  211  106  423  282  141  633  422  211
 1 077  718  359 1 293  862  431  324  216  108  432  288  144  647  431  216
               
 1 100  733  367 1 320  880  440  330  220  110  440  293  147  660  440  220
 1 122  748  374 1 347  898  449  337  225  113  449  299  150  673  449  225
 1 144  763  382 1 373  915  458  344  229  115  458  305  153  687  458  229
 1 167  778  389 1 400  933  467  350  233  117  467  311  156  700  467  234
 1 189  793  397 1 427  951  476  357  238  119  476  317  159  714  476  238
               
 1 211  807  404 1 453  969  485  363  242  121  485  323  162  727  485  243
 1 233  822  411 1 480  987  494  370  247  124  494  329  165  740  493  247
 1 256  837  419 1 506 1 004  502  377  251  126  502  335  168  753  502  251
 1 278  852  426 1 533 1 022  511  384  256  128  511  341  171  767  511  256
 1 300  867  434 1 560 1 040  520  390  260  130  520  347  174  780  520  260
               
 1 314  876  438 1 576 1 051  526  394  263  132  525  350  175  789  526  263
 1 327  885  443 1 593 1 062  531  399  266  133  531  354  177  797  531  266
 1 341  894  447 1 609 1 073  537  402  268  134  537  358  179  805  537  269
 1 355  903  452 1 626 1 084  542  407  271  136  542  361  181  813  542  271
 1 368  912  456 1 642 1 095  548  411  274  137  548  365  183  821  547  274
               
 1 382  921  461 1 659 1 106  553  415  277  139  553  369  185  829  553  277
 1 395  930  465 1 674 1 116  558  419  279  140  558  372  186  837  558  279
 1 410  940  470 1 691 1 127  564  423  282  141  564  376  188  846  564  282
 1 423  949  475 1 707 1 138  569  427  285  143  570  380  190  854  569  285
 1 437  958  479 1 710 1 140  570  432  288  144  575  383  192  862  575  288
               
 1 450  967  484 1 710 1 140  570  435  290  145  580  387  194  870  580  290
 1 464  976  488 1 710 1 140  570  439  293  147  586  391  196  879  586  293
 1 478  985  493 1 710 1 140  570  444  296  148  591  394  197  887  591  296
 1 491  994  497 1 710 1 140  570  447  298  149  597  398  199  895  597  299
 1 505 1 003  502 1 710 1 140  570  452  301  151  603  402  201  903  602  301
               
 1 519 1 013  507 1 710 1 140  570  456  304  152  608  405  203  912  608  304
 1 533 1 022  511 1 710 1 140  570  460  307  154  613  409  205  920  613  307
 1 546 1 031  516 1 710 1 140  570  464  309  155  618  412  206  928  619  310
 1 560 1 040  520 1 710 1 140  570  468  312  156  624  416  208  936  624  312
 1 574 1 049  525 1 710 1 140  570  472  315  158  630  420  210  945  630  315
               
 1 587 1 058  529 1 710 1 140  570  477  318  159  635  423  212  952  635  318
 1 601 1 067  534 1 710 1 140  570  480  320  160  641  427  214  960  640  320
 1 614 1 076  538 1 710 1 140  570  485  323  162  646  431  216  969  646  323
 1 629 1 086  543 1 710 1 140  570  489  326  163  651  434  217  977  651  326
 1 642 1 095  548 1 710 1 140  570  493  329  165  657  438  219  985  657  329
               
 1 656 1 104  552 1 710 1 140  570  497  331  166  663  442  221  993  662  331
 1 669 1 113  557 1 710 1 140  570  501  334  167  668  445  223 1 002  668  334
 1 683 1 122  561 1 710 1 140  570  505  337  169  673  449  225 1 010  673  337
 1 697 1 131  566 1 710 1 140  570  510  340  170  679  453  227 1 018  679  340
 1 710 1 140  570 1 710 1 140  570  513  342  171  684  456  228 1 026  684  342
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Bundesgesetz  
über die Invalidenversicherung 
(IVG)1 

vom 19. Juni 1959 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung2,3 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 24. Oktober 19584, 

beschliesst: 

Erster Teil: Die Versicherung 

Erster Abschnitt:5 Anwendbarkeit des ATSG 

Art. 1 
1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20006 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung 
(Art. 1a–26bis und 28–70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht aus-
drücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.7 

2 Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invali-
denhilfe (Art. 71–76). 

  

 AS 1959 827 
1 Abkürzung beigefügt gemäss Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), 

in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
2 [BS 1 3; AS 1973 429]. Der genannten Bestimmung entsprechen heute die Art. 111–113 

der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
3 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23 Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
4 BBl 1958 II 1137 
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
6 SR 830.1 
7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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Erster Abschnitt a:8 Zweck 

Art. 1a 

Die Leistungen dieses Gesetzes sollen: 

a. die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliede-
rungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben; 

b. die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer 
angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen; 

c. zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der 
betroffenen Versicherten beitragen. 

Erster Abschnitt b:9 Die versicherten Personen 

Art. 1b 

Versichert nach Massgabe dieses Gesetzes sind Personen, die gemäss den Arti-
keln 1a und 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194610 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHVG) obligatorisch oder freiwillig versichert sind. 

Zweiter Abschnitt: Die Beiträge 

Art. 2 Beitragspflicht11 

Beitragspflichtig sind die in den Artikeln 3 und 12 AHVG12 genannten Versicherten 
und Arbeitgeber. 

Art. 313 Beitragsbemessung und -bezug 

1 Für die Beitragsbemessung gilt sinngemäss das AHVG14. Die Beiträge vom Ein-
kommen aus einer Erwerbstätigkeit betragen 1,4 Prozent. Die Beiträge der obligato-
risch versicherten Personen, die in Anwendung der sinkenden Beitragsskala berech-
net werden, werden in gleicher Weise abgestuft wie die Beiträge der Alters- und 

  

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

9 Ursprünglich 1. Abschn. a. Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(SR 830.1). 

10 SR 831.10 
11 Soweit die bisherigen Randtitel nicht aufgehoben wurden, sind sie gemäss Ziff. I des BG 

vom 9. Okt. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1988, in Sachüberschriften umgewandelt worden 
(AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17). 

12 SR 831.10 
13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 

(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
14 SR 831.10 
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Hinterlassenenversicherung. Dabei wird das Verhältnis gewahrt zwischen dem vor-
stehend erwähnten Prozentsatz und dem unverminderten Beitragssatz nach Artikel 8 
Absatz 1 AHVG. Dessen Artikel 9bis gilt sinngemäss.15 

1bis Die Nichterwerbstätigen entrichten je nach ihren sozialen Verhältnissen einen 
Beitrag von 5416–1400 Franken pro Jahr, wenn sie obligatorisch versichert sind, und 
von 10817–1400 Franken pro Jahr, wenn sie freiwillig nach Artikel 2 AHVG ver-
sichert sind.18 

2 Die Beiträge werden als Zuschläge zu den Beiträgen der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung erhoben. Die Artikel 11 und 14–16 AHVG19 sind sinngemäss 
anwendbar mit ihren jeweiligen Abweichungen vom ATSG20.21 

Zweiter Abschnitt a:22 Die Früherfassung 

Art. 3a Grundsatz 

1 Durch die frühzeitige Erfassung von arbeitsunfähigen (Art. 6 ATSG23) Versicher-
ten soll bei diesen Personen der Eintritt einer Invalidität (Art. 8 ATSG) verhindert 
werden. 

2 Die IV-Stelle führt die frühzeitige Erfassung in Zusammenarbeit mit anderen 
Versicherungsträgern und mit privaten Versicherungseinrichtungen, die dem Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 200424 unterstehen, durch. 

Art. 3b Meldung 

1 Zur Früherfassung einer versicherten Person werden der zuständigen IV-Stelle die 
Personalien und Angaben der versicherten Person und der meldenden Person oder 
Stelle schriftlich gemeldet. Der Meldung kann ein ärztliches Arbeitsunfähigkeits-
zeugnis beigelegt werden. 

2 Zur Meldung berechtigt sind: 

a. die versicherte Person sowie deren gesetzliche Vertretung; 

b. die im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen der versicher-
ten Person; 

  

15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23 Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

16 Heute: 64.– Fr. (siehe Art. 6 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
17 Heute: 128.– Fr. (siehe Art. 6 der V 09 vom 26. Sept. 2008 – SR 831.108). 
18 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23 Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
19 SR 831.10 
20 SR 830.1 
21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
22 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
23 SR 830.1 
24 SR 961.01 
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c. der Arbeitgeber der versicherten Person; 

d. die behandelnden Ärzte und Chiropraktoren der versicherten Person; 

e. der Krankentaggeldversicherer nach Artikel 12 des Bundesgesetzes vom 
18. März 199425 über die Krankenversicherung (KVG); 

f. private Versicherungseinrichtungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
vom 17. Dezember 200426 unterstehen und eine Krankentaggeld- oder eine 
Rentenversicherung anbieten; 

g. der Unfallversicherer nach Artikel 58 des Bundesgesetzes vom 20. März 
198127 über die Unfallversicherung;  

h. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz 
vom 17. Dezember 199328 unterstehen; 

i. die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung; 

j. die Durchführungsorgane der kantonalen Sozialhilfegesetze; 

k. die Militärversicherung. 

3 Die Personen oder Stellen nach Absatz 2 Buchstaben b–k haben die versicherte 
Person vor der Meldung darüber zu informieren. 

4 Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Arbeitsunfähigkeit als Voraussetzung 
für die Meldung festlegen und weitere Vorschriften über die Meldung erlassen. 

Art. 3c Verfahren 

1 Die IV-Stelle informiert die versicherte Person über Zweck und Umfang der beab-
sichtigten Datenbearbeitung. 

2 Sie klärt die persönliche Situation der versicherten Person, insbesondere die 
Arbeitsunfähigkeit und deren Ursachen und Auswirkungen ab und beurteilt, ob 
Massnahmen zur Frühintervention nach Artikel 7d angezeigt sind. Sie kann die 
versicherte Person und bei Bedarf ihren Arbeitgeber zu einem Beratungsgespräch 
einladen. 

3 Sie fordert die versicherte Person auf, den Arbeitgeber, Leistungserbringer nach 
den Artikeln 36–40 KVG29, Versicherungen sowie Amtsstellen generell zu ermäch-
tigen, alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 
für die Abklärung im Rahmen der Früherfassung erforderlich sind. 

4 Gibt die versicherte Person diese Ermächtigung nicht, so kann ein Arzt des regio-
nalen ärztlichen Dienstes (Art. 59 Abs. 2) die erforderlichen Auskünfte bei den 
behandelnden Ärzten der versicherten Person einholen. Diese sind von ihrer Schwei-
gepflicht entbunden. Der Arzt beurteilt, ob Massnahmen zur Frühintervention nach 

  

25 SR 832.10 
26 SR 961.01 
27 SR 832.20 
28 SR 831.42 
29 SR 832.10 
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Artikel 7d angezeigt sind, und informiert die IV-Stelle, ohne die medizinischen 
Auskünfte und die Unterlagen weiterzuleiten. 

5 Die IV-Stelle informiert die versicherte Person oder deren gesetzliche Vertretung, 
den Krankentaggeldversicherer, die private Versicherungseinrichtung nach Arti-
kel 3b Absatz 2 Buchstabe f oder den Unfallversicherer sowie den Arbeitgeber, 
sofern dieser die versicherte Person zur Früherfassung gemeldet hat, ob Massnah-
men zur Frühintervention nach Artikel 7d angezeigt sind; sie leitet die medizini-
schen Auskünfte und Unterlagen nicht weiter. 

6 Bei Bedarf fordert sie die versicherte Person zu einer Anmeldung bei der Invali-
denversicherung (Art. 29 ATSG30) auf. Sie macht die versicherte Person darauf 
aufmerksam, dass die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können, wenn die 
Anmeldung nicht unverzüglich erfolgt. 

Dritter Abschnitt: Die Leistungen 

A. Die allgemeinen Voraussetzungen 

Art. 4 Invalidität 

1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG31) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder 
Unfall sein.32 

2 Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des 
Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.33 

Art. 534 Sonderfälle 

1 Bei Versicherten mit vollendetem 20. Altersjahr, die vor der Beeinträchtigung ihrer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und 
denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, bestimmt sich die Invali-
dität nach Artikel 8 Absatz 3 ATSG35.36 

2 Bei nicht erwerbstätigen Personen vor dem vollendeten 20. Altersjahr bestimmt 
sich die Invalidität nach Artikel 8 Absatz 2 ATSG. 

  

30 SR 830.1 
31 SR 830.1 
32 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
33 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 

(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
34 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
35 SR 830.1 
36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 



Invalidenversicherung 

6 

831.20 

Art. 637 Versicherungsmässige Voraussetzungen 

1 Schweizerische und ausländische Staatsangehörige sowie Staatenlose haben 
Anspruch auf Leistungen gemäss den nachstehenden Bestimmungen. Artikel 39 
bleibt vorbehalten.38 

1bis Sieht ein von der Schweiz abgeschlossenes Sozialversicherungsabkommen die 
Leistungspflicht nur des einen Vertragsstaates vor, so besteht kein Anspruch auf eine 
Invalidenrente, wenn die von Schweizerinnen und Schweizern oder Angehörigen des 
Vertragsstaates in beiden Ländern zurückgelegten Versicherungszeiten nach der 
Zusammenrechnung einen Rentenanspruch nach dem Recht des andern Vertrags-
staates begründen.39 

2 Ausländische Staatsangehörige sind, vorbehältlich Artikel 9 Absatz 3, nur 
anspruchsberechtigt, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt 
(Art. 13 ATSG40) in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität 
während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen 
während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben. Für im Ausland wohnhafte 
Angehörige dieser Personen werden keine Leistungen gewährt.41 

Art. 6a42 Ermächtigung zur Erteilung von Auskünften 

1 In Abweichung von Artikel 28 Absatz 3 ATSG43 ermächtigt die versicherte Person 
mit der Geltendmachung des Leistungsanspruchs die in der Anmeldung erwähnten 
Personen und Stellen, den Organen der Invalidenversicherung alle Auskünfte zu 
erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Abklärung von 
Leistungs- und Regressansprüchen erforderlich sind. Diese Personen und Stellen 
sind zur Auskunft verpflichtet. 

2 Die in der Anmeldung nicht namentlich erwähnten Arbeitgeber, Leistungserbringer 
nach den Artikeln 36–40 KVG44, Versicherungen und Amtsstellen sind ermächtigt, 
den Organen der Invalidenversicherung auf Anfrage alle Auskünfte zu erteilen und 
alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Abklärung von Leistungs- und 
Regressansprüchen erforderlich sind. Die versicherte Person ist über den Kontakt zu 
diesen Personen und Stellen in Kenntnis zu setzen. 

  

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

38 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 23 Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 

39 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision)  
(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 
23 Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). Siehe die 
SchlB vom 7. Okt. 1994 am Ende dieses Textes. 

40 SR 830.1 
41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
42 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
43 SR 830.1 
44 SR 832.10 
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Art. 745 Pflichten der versicherten Person 

1 Die versicherte Person muss alles ihr Zumutbare unternehmen, um die Dauer und 
das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit (Art. 6 ATSG46) zu verringern und den Eintritt 
einer Invalidität (Art. 8 ATSG) zu verhindern. 

2 Die versicherte Person muss an allen zumutbaren Massnahmen, die zur Erhaltung 
des bestehenden Arbeitsplatzes oder zu ihrer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in 
einen dem Erwerbsleben gleichgestellten Aufgabenbereich (Aufgabenbereich) 
dienen, aktiv teilnehmen. Dies sind insbesondere: 

a. Massnahmen der Frühintervention (Art. 7d); 

b. Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 
(Art. 14a); 

c. Massnahmen beruflicher Art (Art. 15–18 und 18b); 

d. medizinische Behandlungen nach Artikel 25 KVG47. 

Art. 7a48 Zumutbare Massnahmen 

Als zumutbar gilt jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten Person 
dient; ausgenommen sind Massnahmen, die ihrem Gesundheitszustand nicht ange-
messen sind. 

Art. 7b49 Sanktionen 

1 Die Leistungen können nach Artikel 21 Absatz 4 ATSG50 gekürzt oder verweigert 
werden, wenn die versicherte Person den Pflichten nach Artikel 7 dieses Gesetzes 
oder nach Artikel 43 Absatz 2 ATSG nicht nachgekommen ist. 

2 Die Leistungen können in Abweichung von Artikel 21 Absatz 4 ATSG ohne 
Mahn- und Bedenkzeitverfahren gekürzt oder verweigert werden, wenn die ver-
sicherte Person: 

a. trotz Aufforderung der IV-Stelle nach Artikel 3c Absatz 6 nicht unverzüg-
lich eine Anmeldung vorgenommen hat und sich dies nachteilig auf die 
Dauer oder das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit oder der Invalidität aus-
wirkt; 

b. der Meldepflicht nach Artikel 31 Absatz 1 ATSG nicht nachgekommen ist; 

c. Leistungen der Invalidenversicherung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken 
versucht hat; 

  

45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

46 SR 830.1 
47 SR 832.10 
48 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
49 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
50 SR 830.1 
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d. der IV-Stelle die Auskünfte nicht erteilt, welche diese zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgabe benötigt. 

3 Beim Entscheid über die Kürzung oder Verweigerung von Leistungen sind alle 
Umstände des einzelnen Falles, insbesondere das Ausmass des Verschuldens und die 
wirtschaftliche Lage der versicherten Person, zu berücksichtigen. 

4 In Abweichung von Artikel 21 Absatz 1 ATSG werden Taggelder und Hilflosen-
entschädigungen weder verweigert noch gekürzt. 

Art. 7c51 Mitwirkung des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber arbeitet aktiv mit der IV-Stelle zusammen. Er wirkt bei der Herbei-
führung einer angemessenen Lösung im Rahmen des Zumutbaren mit. 

B.52 Massnahmen der Frühintervention 

Art. 7d 

1 Mit Hilfe der Massnahmen der Frühintervention soll der bisherige Arbeitsplatz von 
arbeitsunfähigen (Art. 6 ATSG53) Versicherten erhalten bleiben oder sollen die 
Versicherten an einem neuen Arbeitsplatz innerhalb oder ausserhalb des bisherigen 
Betriebes eingegliedert werden. 

2 Die IV-Stellen können folgende Massnahmen anordnen: 

a. Anpassungen des Arbeitsplatzes; 

b. Ausbildungskurse; 

c. Arbeitsvermittlung; 

d. Berufsberatung; 

e. sozialberufliche Rehabilitation; 

f. Beschäftigungsmassnahmen. 

3 Auf Massnahmen der Frühintervention besteht kein Rechtsanspruch. 

4 Der Bundesrat kann den Massnahmenkatalog erweitern. Er regelt die Dauer der 
Frühinterventionsphase und bestimmt die Höchstgrenze des Betrages, der pro versi-
cherte Person für Frühinterventionsmassnahmen eingesetzt werden darf. 

  

51 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

52 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

53 SR 830.1 
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C.54 Eingliederungsmassnahmen und Taggelder 

I. Der Anspruch 

Art. 855 Grundsatz 

1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG56) bedrohte Versicherte haben 
Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit: 

a. diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, 
sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder 
zu verbessern; und 

b. die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen 
erfüllt sind.57 

1bis Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der 
Massnahmen ist die gesamte noch zu erwartende Dauer des Erwerbslebens zu 
berücksichtigen.58 

2 Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unab-
hängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Auf-
gabenbereich.59 

2bis Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c besteht der Anspruch auf 
Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind 
oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu 
betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.60 

3 Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in: 

a. medizinischen Massnahmen; 

abis.61Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung; 

b.62 Massnahmen beruflicher Art (Berufsberatung, erstmalige berufliche Ausbil-
dung, Umschulung, Arbeitsvermittlung, Kapitalhilfe); 

  

54 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

56 SR 830.1 
57 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
58 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
59 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

60 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

61 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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c. …63 

d. der Abgabe von Hilfsmitteln; 

e. …64 

4 …65 

Art. 966 Versicherungsmässige Voraussetzungen67 

1 Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im 
Ausland, gewährt. 

1bis Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unter-
stellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätes-
tens mit dem Ende der Versicherung.68 

2 Personen, die der Versicherung nicht oder nicht mehr unterstellt sind, haben höchs-
tens bis zum 20. Altersjahr Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, sofern min-
destens ein Elternteil: 

a. freiwillig versichert ist; oder 

b. während einer Erwerbstätigkeit im Ausland obligatorisch versichert ist: 

1. nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG69, 

2. nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, oder 

3. auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung.70 

3 Ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt 
(Art. 13 ATSG71) in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, 
haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzun-
gen nach Artikel 6 Absatz 2 erfüllen oder wenn: 

  

63 Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

64 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

65 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 
(5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

66 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

69 SR 831.10 
70 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677;  

BBl 1999 4983). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), 
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

71 SR 830.1 
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a. ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei 
Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge 
geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz auf-
gehalten haben; und 

b. sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Inva-
lidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der 
Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern 
gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort 
unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten 
hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die 
Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität erge-
ben.72 

Art. 1073 Beginn und Ende des Anspruchs 

1 Der Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche 
Eingliederung sowie auf Massnahmen beruflicher Art entsteht frühestens im Zeit-
punkt der Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 
ATSG74. 

2 Der Anspruch auf die übrigen Eingliederungsmassnahmen entsteht, sobald solche 
im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand der versicherten Person angezeigt 
sind. 

3 Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des Monats, in welchem die versicherte 
Person vom Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG75 Gebrauch macht 
oder in welchem sie das Rentenalter erreicht. 

Art. 1176 Eingliederungsrisiko 

Der Versicherte hat Anspruch auf Vergütung der Behandlungskosten, wenn er im 
Verlaufe von Eingliederungsmassnahmen krank wird oder einen Unfall erleidet. Der 
Bundesrat regelt die Voraussetzungen und den Umfang des Anspruchs. 

  

72 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

73 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

74 SR 830.1 
75 SR 831.10 
76 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit  

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). Siehe auch Bst. e der SchlB Änd. vom 
24. Juni 1977 am Schluss dieses BG. 
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Art. 11a77 Entschädigung für Betreuungskosten 

1 Nicht erwerbstätige Versicherte, die an Eingliederungsmassnahmen teilnehmen und 
die mit Kindern unter 16 Jahren oder mit Familienangehörigen im gemeinsamen 
Haushalt leben, haben Anspruch auf eine Entschädigung für Betreuungskosten, wenn: 

a. sie nachweisen, dass die Eingliederungsmassnahmen zusätzliche Kosten für 
die Betreuung verursachen; und 

b. die Eingliederungsmassnahmen mindestens zwei aufeinander folgende Tage 
dauern. 

2 Der Anspruch auf eine Entschädigung gilt für die Betreuung: 

a. der eigenen Kinder; 

b. der Pflegekinder, die sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung zu 
sich genommen haben; 

c. der Familienangehörigen, für die ihnen ein Anspruch auf Anrechnung einer 
Betreuungsgutschrift nach Artikel 29septies AHVG78 zusteht. 

3 Der Bundesrat setzt den Höchstbetrag der Entschädigung fest. 

II. Die medizinischen Massnahmen 

Art. 12 Anspruch im Allgemeinen 

1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf medizinische 
Massnahmen, die nicht auf die Behandlung des Leidens an sich, sondern unmittelbar 
auf die Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich gerichtet und 
geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu 
betätigen, dauernd und wesentlich zu verbessern oder vor wesentlicher Beeinträchti-
gung zu bewahren.79 

2 Der Bundesrat ist befugt, die Massnahmen gemäss Absatz 1 von jenen, die auf die 
Behandlung des Leidens an sich gerichtet sind, abzugrenzen. Er kann zu diesem 
Zweck insbesondere die von der Versicherung zu gewährenden Massnahmen nach 
Art und Umfang näher umschreiben und Beginn und Dauer des Anspruchs regeln.80 

  

77 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

78 SR 831.10 
79 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
80 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 

(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
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Art. 1381 Anspruch bei Geburtsgebrechen 

1 Versicherte haben bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf die zur 
Behandlung von Geburtsgebrechen (Art. 3 Abs. 2 ATSG82) notwendigen medizini-
schen Massnahmen.83 

2 Der Bundesrat bezeichnet die Gebrechen, für welche diese Massnahmen gewährt 
werden. Er kann die Leistung ausschliessen, wenn das Gebrechen von geringfügiger 
Bedeutung ist. 

Art. 14 Umfang der Massnahmen 

1 Die medizinischen Massnahmen umfassen: 

a.84 die Behandlung, die vom Arzt selbst oder auf seine Anordnung durch medi-
zinische Hilfspersonen in Anstalts- oder Hauspflege vorgenommen wird, mit 
Ausnahme von logopädischen und psychomotorischen Therapien; 

b. die Abgabe der vom Arzt verordneten Arzneien. 

2 Erfolgt die ärztliche Behandlung in einer Kranken- oder Kuranstalt, so hat der Ver-
sicherte überdies Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung in der allgemeinen 
Abteilung. Begibt sich der Versicherte in eine andere Abteilung, obwohl die Mass-
nahme in der allgemeinen Abteilung durchgeführt werden könnte, so hat er 
Anspruch auf Ersatz der Kosten, die der Versicherung bei Behandlung in der all-
gemeinen Abteilung entstanden wären.85 

3 Beim Entscheid über die Gewährung von ärztlicher Behandlung in Anstalts- oder 
Hauspflege ist auf den Vorschlag des behandelnden Arztes oder der behandelnden 
Ärztin und auf die persönlichen Verhältnisse der Versicherten in angemessener 
Weise Rücksicht zu nehmen.86 

  

81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

82 SR 830.1 
83 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
84 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

86 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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IIbis.87 Die Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung 
auf die berufliche Eingliederung 

Art. 14a 

1 Versicherte, die seit mindestens sechs Monaten zu mindestens 50 Prozent arbeits-
unfähig (Art. 6 ATSG88) sind, haben Anspruch auf Integrationsmassnahmen zur 
Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung (Integrationsmassnahmen), sofern 
dadurch die Voraussetzungen für die Durchführung von Massnahmen beruflicher 
Art geschaffen werden können. 

2 Als Integrationsmassnahmen gelten gezielte, auf die berufliche Eingliederung 
gerichtete: 

a. Massnahmen zur sozialberuflichen Rehabilitation; 

b. Beschäftigungsmassnahmen. 

3 Integrationsmassnahmen können mehrmals zugesprochen werden, dürfen aber 
gesamthaft die Dauer von einem Jahr nicht übersteigen. Sie können in Ausnahmefäl-
len um höchstens ein Jahr verlängert werden. 

4 Die IV-Stelle begleitet die Versicherten während der Dauer der Integrationsmass-
nahmen und überwacht den Erfolg der Massnahmen. 

5 Die Massnahmen, welche im Betrieb erfolgen, werden in enger Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitgeber getroffen und umgesetzt. Bleibt der oder die Angestellte weiterhin 
im Betrieb beschäftigt, so kann die Versicherung dem Arbeitgeber einen Beitrag 
leisten. Der Bundesrat legt Betrag, Befristung und Auszahlungsbedingungen fest. 

III. Die Massnahmen beruflicher Art 

Art. 15 Berufsberatung 

Versicherte, die infolge Invalidität in der Berufswahl oder in der Ausübung ihrer bis-
herigen Tätigkeit behindert sind, haben Anspruch auf Berufsberatung. 

Art. 16 Erstmalige berufliche Ausbildung 

1 Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei 
der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfange zusätzliche 
Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung 
den Fähigkeiten des Versicherten entspricht. 

2 Der erstmaligen beruflichen Ausbildung sind gleichgestellt: 

a. die Vorbereitung auf eine Hilfsarbeit oder auf eine Tätigkeit in einer 
geschützten Werkstätte; 

  

87 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

88 SR 830.1 
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b. die berufliche Neuausbildung invalider Versicherter, die nach dem Eintritt 
der Invalidität eine ungeeignete und auf die Dauer unzumutbare Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen haben; 

c.89 die berufliche Weiterausbildung im bisherigen oder in einem anderen 
Berufsfeld, sofern sie geeignet und angemessen ist und dadurch die Erwerbs-
fähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann. Ausgenom-
men sind Weiterausbildungen, die von Institutionen oder Organisationen 
nach den Artikeln 73 und 74 angeboten werden. In begründeten, vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen90 (Bundesamt) umschriebenen Fällen kann 
von dieser Ausnahme abgewichen werden.91 

Art. 17 Umschulung 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, 
wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbs-
fähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.92 

2 Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den 
bisherigen Beruf gleichgestellt. 

Art. 1893 Arbeitsvermittlung 

1 Arbeitsunfähige (Art. 6 ATSG94) Versicherte, welche eingliederungsfähig sind, 
haben Anspruch auf: 

a. aktive Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes; 

b. begleitende Beratung im Hinblick auf die Aufrechterhaltung ihres Arbeits-
platzes. 

2 Die IV-Stelle veranlasst diese Massnahmen unverzüglich, sobald eine summari-
sche Prüfung ergibt, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

3 Die Versicherung kann eine Entschädigung für Beitragserhöhungen der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge und der Krankentaggeldversicherung ausrichten, wenn: 

a. die versicherte Person nach erfolgter Arbeitsvermittlung innert zwei Jahren 
wegen der vorbestehenden Erkrankung erneut arbeitsunfähig wird; 

b. das Arbeitsverhältnis im Zeitpunkt der erneuten Arbeitsunfähigkeit länger 
als drei Monate gedauert hat; und 

  

89 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

90 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 
Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. 

91 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

92 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

93 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

94 SR 830.1 
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c. die Arbeitsunfähigkeit die Beitragserhöhungen verursacht. 

4 Der Bundesrat legt die Höhe der Entschädigung fest und kann weitere Vorausset-
zungen für deren Ausrichtung bezeichnen. 

Art. 18a95 Einarbeitungszuschuss 

1 Versicherten, die im Rahmen der Arbeitsvermittlung einen Arbeitsplatz gefunden 
haben, kann während der erforderlichen Anlern- oder Einarbeitungszeit, längstens 
jedoch während 180 Tagen, ein Einarbeitungszuschuss entrichtet werden. 

2 Der Zuschuss entspricht höchstens der maximalen Höhe der Taggelder. Für seine 
Berechnung gelten die Bestimmungen über die Taggelder. 

3 Auf dem Einarbeitungszuschuss werden Beiträge an die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung, die Invalidenversicherung, den Erwerbsersatz für Dienstleistende 
und bei Mutterschaft sowie an die Arbeitslosenversicherung erhoben. Die Beiträge 
sind je zur Hälfte von den Versicherten und von der Invalidenversicherung zu tra-
gen. Die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und der 
Berufskrankheiten trägt die Invalidenversicherung. Die Prämien für die obligatori-
sche Versicherung der Nichtberufsunfälle gehen zu Lasten des Versicherten. 

Art. 18b96 Kapitalhilfe 

Eingliederungsfähigen invaliden Versicherten kann eine Kapitalhilfe zur Aufnahme 
oder zum Ausbau einer Tätigkeit als Selbständigerwerbende und zur Finanzierung 
von invaliditätsbedingten betrieblichen Umstellungen gewährt werden. Der Bundes-
rat setzt die weiteren Bedingungen fest und umschreibt die Formen der Kapitalhilfe. 

IV. …97 

Art. 1998 

Art. 2099 

  

95 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

96 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

97 Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

98 Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

99 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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V. Die Hilfsmittel 

Art. 21100 Anspruch 

1 Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste 
Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder 
der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbs-
fähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der 
funktionellen Angewöhnung bedarf.101 Kosten für Zahnprothesen, Brillen und 
Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche 
Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden. 

2 Der Versicherte, der infolge seiner Invalidität für die Fortbewegung, für die Her-
stellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte 
bedarf, hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste ohne Rücksicht 
auf die Erwerbsfähigkeit Anspruch auf solche Hilfsmittel. 

3 Die Hilfsmittel werden zu Eigentum oder leihweise in einfacher und zweckmässi-
ger Ausführung abgegeben oder pauschal vergütet.102 Durch eine andere Ausfüh-
rung verursachte zusätzliche Kosten hat der Versicherte selbst zu tragen. Ersetzt ein 
Hilfsmittel Gegenstände, die auch ohne Invalidität angeschafft werden müssen, so 
kann dem Versicherten eine Kostenbeteiligung auferlegt werden. 

4 Der Bundesrat kann nähere Vorschriften erlassen, insbesondere über die pauschale 
Vergütung und über die Weiterverwendung leihweise abgegebener Hilfsmittel nach 
Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen.103 

Art. 21bis 104 Ersatzleistungen 

1 Hat der Versicherte ein Hilfsmittel, auf das er Anspruch besitzt, auf eigene Kosten 
angeschafft, so kann ihm die Versicherung Amortisationsbeiträge gewähren. 

2 An die Kosten von Dienstleistungen Dritter, die an Stelle eines Hilfsmittels benö-
tigt werden, kann die Versicherung Beiträge gewähren. 

2bis Haben Versicherte für die Erwerbstätigkeit in einem Landwirtschafts- oder 
Gewerbebetrieb Anspruch auf ein kostspieliges Hilfsmittel, das von der Versiche-
rung nicht zurückgenommen oder nur schwer wieder abgegeben werden kann, so 

  

100 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

101 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

102 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

103 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

104 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 



Invalidenversicherung 

18 

831.20 

kann die Versicherung an Stelle des Hilfsmittels ein selbstamortisierendes Darlehen 
ausrichten.105 

3 Der Bundesrat setzt die Höhe der Beiträge nach den Absätzen 1 und 2 sowie der 
Darlehenssumme nach Absatz 2bis fest.106 

VI. Die Taggelder 

Art. 22107 Anspruch 

1 Versicherte haben während der Durchführung von Eingliederungsmassnahmen 
nach Artikel 8 Absatz 3 Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie an wenigstens drei 
aufeinander folgenden Tagen wegen der Massnahmen verhindert sind, einer Arbeit 
nachzugehen, oder in ihrer gewohnten Tätigkeit zu mindestens 50 Prozent arbeits-
unfähig (Art. 6 ATSG108) sind.109 

1bis Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung und Versicherte, die das 
20. Altersjahr noch nicht vollendet haben und noch nicht erwerbstätig gewesen sind, 
haben Anspruch auf ein Taggeld, wenn sie ihre Erwerbsfähigkeit ganz oder teilweise 
einbüssen.110 

2 Das Taggeld besteht aus einer Grundentschädigung, auf die alle Versicherten 
Anspruch haben, und einem Kindergeld für Versicherte mit Kindern. 

3 Anspruch auf ein Kindergeld besteht für jedes eigene Kind, welches das 
18. Altersjahr noch nicht vollendet hat. Für Kinder, die noch in Ausbildung sind, 
dauert der Anspruch bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens aber bis zum 
vollendeten 25. Altersjahr. Pflegekinder, die unentgeltlich zu dauernder Pflege und 
Erziehung aufgenommen wurden, sind den eigenen Kindern gleichgestellt. Der 
Anspruch auf ein Kindergeld besteht nicht für Kinder, für die gleichzeitig gesetz-
liche Kinder- und Ausbildungszulagen ausgerichtet werden.111 

4 Das Taggeld wird frühestens ab dem ersten Tag des Monats gewährt, welcher der 
Vollendung des 18. Altersjahres folgt. Der Anspruch erlischt spätestens am Ende des 
Monats, in welchem vom Rentenvorbezug nach Artikel 40 Absatz 1 AHVG112 
Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. 

  

105 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

106 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

107 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

108 SR 830.1 
109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
110 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
111 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
112 SR 831.10 
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5 Für Massnahmen nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c besteht kein Anspruch auf 
ein Taggeld. 

5bis Bezieht eine versicherte Person eine Rente der Invalidenversicherung, so wird 
ihr diese während der Durchführung von Integrationsmassnahmen nach Artikel 14a 
anstelle eines Taggeldes weiter ausgerichtet.113 

6 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Taggelder für nicht 
aufeinander folgende Tage, für Abklärungs- und Wartezeiten sowie für Unterbrüche 
von Eingliederungsmassnahmen infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft ausge-
richtet werden.114 

Art. 23115 Grundentschädigung 

1 Die Grundentschädigung beträgt 80 Prozent des letzten ohne gesundheitliche 
Einschränkung erzielten Erwerbseinkommens, jedoch nicht mehr als 80 Prozent des 
Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1.116 

2 Sie beträgt 30 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 
für Versicherte, die das 20. Altersjahr vollendet haben und ohne Invalidität nach 
abgeschlossener Ausbildung eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hätten.117 

2bis Sie beträgt höchstens 30 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Arti-
kel 24 Absatz 1 für Versicherte in der erstmaligen beruflichen Ausbildung und für 
Versicherte, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben und noch nicht er-
werbstätig gewesen sind. Der Bundesrat setzt die Höhe der Grundentschädigung 
fest.118 

3 Grundlage für die Ermittlung des Erwerbseinkommens nach Absatz 1 bildet das 
durchschnittliche Einkommen, von dem Beiträge nach dem AHVG119 erhoben 
werden (massgebendes Erwerbseinkommen). 

Art. 23bis 120 Kindergeld 

Das Kindergeld beträgt für jedes Kind 2 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes 
nach Artikel 24 Absatz 1. 

  

113 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

114 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

115 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

116 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

117 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

118 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

119 SR 831.10 
120 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 18. Dez. 1998 (AS 1999 1571; BBl 1998 3418). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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Art. 23ter｠23sexies 121 

Art. 24122 Höhe des Taggeldes 

1 Der Höchstbetrag des Taggeldes entspricht dem Höchstbetrag des versicherten 
Tagesverdienstes nach dem Bundesgesetz vom 20. März 1981123 über die Unfall-
versicherung. 

2 Das Taggeld wird gekürzt, soweit es das massgebende Erwerbseinkommen ein-
schliesslich der gesetzlichen Kinder- und Ausbildungszulagen übersteigt.124 

3 …125 

4 Bestand bis zur Eingliederung Anspruch auf ein Taggeld nach dem Bundesgesetz 
vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, so entspricht das Taggeld mindes-
tens dem bisher bezogenen Taggeld der Unfallversicherung. 

5 Der Bundesrat regelt die Anrechnung eines allfälligen Erwerbseinkommens und 
kann für bestimmte Verhältnisse Kürzungen vorsehen. Das Bundesamt stellt ver-
bindliche Tabellen für die Ermittlung der Taggelder mit aufgerundeten Beträgen auf. 

Art. 24bis 126 Abzug bei Unterkunft und Verpflegung auf Kosten  
der Invalidenversicherung 

Kommt die Invalidenversicherung vollständig für die Kosten von Unterkunft und 
Verpflegung auf, so wird vom Taggeld ein Abzug gemacht. Der Bundesrat setzt die 
Höhe des Abzuges fest. Hierbei unterscheidet er, ob die versicherte Person unter-
stützungspflichtig ist oder nicht. 

Art. 24ter–24quinquies 127 

  

121 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 18. Dez. 1998 (AS 1999 1571; BBl 1998 3418). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

122 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

123 SR 832.20 
124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
125 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
126 Eingefügt durch Ziff. II Abs. 3 des BG vom 3. Okt. 1975 (AS 1976 57; BBl 1975 I 1193). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

127 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 18. Dez. 1998 (AS 1999 1571; BBl 1998 3418). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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Art. 25128 Beiträge an Sozialversicherungen 

1 Auf dem Taggeld müssen Beiträge bezahlt werden: 

a. an die Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

b. an die Invalidenversicherung; 

c. an die Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und 
Zivilschutz; 

d. gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung. 

2 Die Beiträge sind je zur Hälfte von den Versicherten und von der Invalidenversi-
cherung zu tragen. Die Versicherung vergütet überdies den Arbeitgeberbeitrag für 
landwirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und -nehmer nach Artikel 18 Absatz 1 des 
Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952129 über die Familienzulagen in der Landwirt-
schaft. 

3 Der Bundesrat kann bestimmte Personengruppen von der Beitragspflicht ausneh-
men und vorsehen, dass auf Taggeldern, für welche nur kurze Zeit ein Anspruch 
besteht, keine Beiträge bezahlt werden müssen. 

Art. 25bis 130 

Art. 25ter 131 

VII. Wahlrecht der Versicherten, Zusammenarbeit und Tarife, 
Schiedsgerichte132 

Art. 26133 Wahl unter Ärzten, Zahnärzten und Apothekern 

1 Dem Versicherten steht die Wahl unter den eidgenössisch diplomierten Ärzten, 
Zahnärzten und Apothekern frei. 

2 Personen, denen ein Kanton auf Grund eines wissenschaftlichen Befähigungsaus-
weises die Bewilligung zur Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufs 
erteilt hat, sind den in Absatz 1 bezeichneten Personen gleichgestellt. 

  

128 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

129 SR 836.1 
130 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom 20. März 1981  

(SR 832.20). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

131 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17).  
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
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3 Eidgenössisch diplomierte Ärzte, denen ein Kanton die Bewilligung zur Führung 
einer Privatapotheke erteilt hat, sind innerhalb der Schranken dieser Bewilligung den 
in Absatz 1 bezeichneten Apothekern gleichgestellt. 

4 Das Wahlrecht der Versicherten ist nur in dem Umfang gewährleistet, als den in 
den Absätzen 1–3 genannten Personen die Befugnis zur ärztlichen Behandlung oder 
zur Abgabe von Arzneien nicht aus wichtigen Gründen entzogen worden ist. Einen 
solchen Entzug darf nur ein kantonales Schiedsgericht nach Artikel 27bis für eine 
von ihm festzusetzende Dauer aussprechen.134 

Art. 26bis 135 Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und  
Abgabestellen für Hilfsmittel 

1 Dem Versicherten steht die Wahl unter den medizinischen Hilfspersonen, den 
Anstalten und Werkstätten, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, sowie den 
Abgabestellen für Hilfsmittel frei, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den 
Anforderungen der Versicherung genügen. 

2 Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisatio-
nen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen 
erlassen. 

Art. 27 Zusammenarbeit und Tarife136 

1 Der Bundesrat ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden der Medizinal-
personen und der medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten, die 
Eingliederungsmassnahmen durchführen, sowie den Abgabestellen für Hilfsmittel 
Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung 
zu regeln und die Tarife festzulegen. 

2 …137 

3 Soweit kein Vertrag besteht, kann der Bundesrat die Höchstbeträge festsetzen, bis 
zu denen den Versicherten die Kosten der Eingliederungsmassnahmen vergütet wer-
den. 

Art. 27bis 138 Kantonales Schiedsgericht 

1 Über Streitigkeiten zwischen der Versicherung und Leistungserbringern entschei-
den die von den Kantonen bezeichneten Schiedsgerichte. 

  

134 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

135 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 
(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 

136 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

137 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

138 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 



IVG 

23 

831.20

2 Zuständig ist das Schiedsgericht am Ort der ständigen Einrichtung oder der Berufs-
ausübung des Leistungserbringers. 

3 Die Kantone können die Aufgaben des Schiedsgerichts dem kantonalen Versiche-
rungsgericht übertragen. 

4 Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus einer neutralen Person, die den Vor-
sitz innehat, und aus je einer Vertretung der beteiligten Parteien in gleicher Zahl. Bei 
der Übertragung der Aufgaben des Schiedsgerichts auf das kantonale Versicherungs-
gericht wird dieses um je eine Vertretung der beteiligten Parteien in gleicher Zahl 
erweitert. 

5 Der schiedsgerichtlichen Behandlung eines Streitfalles hat ein Vermittlungsverfah-
ren vorauszugehen, sofern der Streitfall nicht schon einer vertraglich eingesetzten 
Vermittlungsinstanz unterbreitet worden ist. 

6 Die Entscheide werden den Parteien mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung 
schriftlich eröffnet. 

7 Die Kantone regeln das übrige Verfahren. 

D.139 Die Renten 

I. Der Anspruch 

Art. 28140 Grundsatz 

1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: 

a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betä-
tigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, 
erhalten oder verbessern können; 

b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich min-
destens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG141) gewesen sind; und 

c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) 
sind. 

2 Die Rente wird nach dem Grad der Invalidität wie folgt abgestuft: 

Invaliditätsgrad Rentenanspruch in Bruchteilen einer ganzen Rente 

mindestens 40 Prozent ein Viertel 

mindestens 50 Prozent ein Zweitel 

mindestens 60 Prozent drei Viertel 

mindestens 70 Prozent ganze Rente 
  

  

139 Ursprünglich Bst. C. 
140 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
141 SR 830.1 
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Art. 28a142 Bemessung der Invalidität 

1 Für die Bemessung der Invalidität von erwerbstätigen Versicherten ist Artikel 16 
ATSG143 anwendbar. Der Bundesrat umschreibt das zur Bemessung der Invalidität 
massgebende Erwerbseinkommen. 

2 Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und 
denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für 
die Bemessung der Invalidität in Abweichung von Artikel 16 ATSG darauf abge-
stellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen. 

3 Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im 
Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird für diesen Teil die Inva-
lidität nach Artikel 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgaben-
bereich tätig, so wird die Invalidität für diese Tätigkeit nach Absatz 2 festgelegt. In 
diesem Fall sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit 
im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Auf-
gabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen. 

Art. 29144 Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente 

1 Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach 
Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG145, jedoch 
frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. 

2 Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach 
Artikel 22 beanspruchen kann. 

3 Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch 
entsteht. 

4 Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden 
Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von 
Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. 

Art. 30146 Erlöschen des Anspruchs 

Der Rentenanspruch erlischt mit der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder mit dem Tod des Berechtigten. 

  

142 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

143 SR 830.1 
144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
145 SR 830.1 
146 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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Art. 31147 Herabsetzung oder Aufhebung der Rente 

1 Kann eine rentenberechtigte Person neu ein Erwerbseinkommen erzielen oder ein 
bestehendes Erwerbseinkommen erhöhen, so wird die Rente nur dann im Sinne von 
Artikel 17 Absatz 1 ATSG148 revidiert, wenn die Einkommensverbesserung jährlich 
mehr als 1500 Franken beträgt. 

2 Für die Revision der Rente werden vom Betrag, der 1500 Franken übersteigt, nur 
zwei Drittel berücksichtigt. 

Art. 32–33149 

Art. 34150 

Art. 35151 Kinderrente 

1 Männer und Frauen, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das 
im Falle ihres Todes eine Waisenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. 

2 …152 

3 Für Pflegekinder, die erst nach Eintritt der Invalidität in Pflege genommen werden, 
besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des 
andern Ehegatten.153 

4 Die Kinderrente wird wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört. Vorbehalten 
bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG154) 
und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszah-
lung für Sonderfälle in Abweichung von Artikel 20 ATSG regeln, namentlich für 
Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe.155 

  

147 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 
2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

148 SR 830.1 
149 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) 

(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
150 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
151 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
152 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) 

(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
153 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
154 SR 830.1 
155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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II. Die ordentlichen Renten 

Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung 

1 Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invali-
dität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben.156 

2 Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG157 
sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen.158 

3 …159 

4 Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet. 

Art. 37 Höhe der Invalidenrenten 

1 Die Invalidenrenten entsprechen den Altersrenten der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung.160 

1bis Sind beide Ehegatten rentenberechtigt, so gilt für die Kürzung der beiden Renten 
Artikel 35 AHVG161 sinngemäss.162 

2 Hat ein Versicherter mit vollständiger Beitragsdauer bei Eintritt der Invalidität das 
25. Altersjahr noch nicht zurückgelegt, so betragen seine Invalidenrente und allfäl-
lige Zusatzrenten mindestens 1331/3 Prozent der Mindestansätze der zutreffenden 
Vollrenten.163 

Art. 38164 Höhe der Kinderrenten165 

1 Die Kinderrente beträgt 40 Prozent der dem massgebenden durchschnittlichen 
Jahreseinkommen entsprechenden Invalidenrente.166 Haben beide Elternteile einen 
Anspruch auf Kinderrente, so sind die beiden Kinderrenten zu kürzen, soweit ihre 

  

156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

157 SR 831.10 
158 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
159 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
160 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
161 SR 831.10 
162 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
163 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1980 (AS 1978 391, 1979 1365 Art. 1; BBl 1976 III 1). 

164 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1980 (AS 1978 391, 1979 1365 Art. 1; BBl 1976 III 1). 

165 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

166 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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Summe 60 Prozent der maximalen Invalidenrente übersteigt. Für die Durchführung 
der Kürzung ist Artikel 35 AHVG167 sinngemäss anwendbar.168 

2 Es gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die jeweilige Invalidenrente. 

Art. 38bis 169 Kürzung wegen Überversicherung 

1 In Abweichung von Artikel 69 Absätze 2 und 3 ATSG170 werden Kinderrenten 
gekürzt, soweit sie zusammen mit der Rente des Vaters oder derjenigen der Mutter 
90 Prozent des für diese Rente jeweils massgebenden durchschnittlichen Jahresein-
kommens übersteigen.171 

2 Der Bundesrat setzt jedoch einen Mindestbetrag fest.172 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung von Teilrenten 
sowie von Dreiviertelsrenten, halben und Viertelsrenten.173 

III. Die ausserordentlichen Renten 

Art. 39 Bezügerkreis 

1 Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich 
nach den Bestimmungen des AHVG174.175 

2 …176 

3 Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und 
Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt 
haben.177 

  

167 SR 831.10 
168 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
169 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 

(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 
170 SR 830.1 
171 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
172 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1980 (AS 1978 391, 1979 1365 Art. 1; BBl 1976 III 1). 
173 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
174 SR 831.10 
175 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
176 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) 

(AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). 
177 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 

(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
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Art. 40178 Höhe der Renten 

1 Die ausserordentlichen Renten entsprechen, vorbehältlich der Absätze 2 und 3, 
dem Mindestbetrag der zutreffenden ordentlichen Vollrente. 

2 Die ausserordentlichen Kinderrenten werden in Abweichung von Artikel 69 Absät-
ze 2 und 3 ATSG179 unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Umfang 
gekürzt wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung.180 

3 Die ausserordentlichen Renten für Personen, die vor dem 1. Dezember des der 
Vollendung des 20. Altersjahres folgenden Jahres invalid geworden sind, entspre-
chen 1331/3 Prozent des Mindestbetrages der zutreffenden ordentlichen Vollrente.181 

IV. … 

Art. 41 
1 …182 

2 …183 

E.184 Die Hilflosenentschädigung 

Art. 42185 Anspruch 

1 Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG186) in der 
Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschä-
digung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis. 

2 Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosig-
keit. 

3 Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beein-
trächtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. 
Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer 
Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine 

  

178 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. Jan. 1973 
(AS 1972 2483; BBl 1971 II 1057). 

179 SR 830.1 
180 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
181 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
182 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
183 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). 
184 Ursprünglich Bst. D. 
185 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
186 SR 830.1 
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Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt 
immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis Absatz 5. 

4 Die Hilflosenentschädigung wird frühestens ab der Geburt und spätestens bis Ende 
des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Artikel 40 Absatz 1 
AHVG187 Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter erreicht wird. Der 
Anspruchsbeginn richtet sich nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Artikel 
29 Absatz 1188. 

5 Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entfällt bei einem Aufenthalt in 
einer Institution zur Durchführung von Eingliederungsmassnahmen nach Artikel 8 
Absatz 3. Der Bundesrat definiert den Aufenthalt. Er kann ausnahmsweise auch bei 
einem Aufenthalt einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung vorsehen, wenn 
die versicherte Person wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren 
körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen 
Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann. 

6 Der Bundesrat regelt die Übernahme einer anteilmässigen Leistung an die Hilf-
losenentschädigung der Unfallversicherung, falls die Hilflosigkeit nur zum Teil auf 
einen Unfall zurückzuführen ist. 

Art. 42bis 189 Besondere Voraussetzungen für Minderjährige 

1 Minderjährige Schweizer Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnsitz (Art. 13 Abs. 1 
ATSG190) in der Schweiz sind hinsichtlich der Hilflosenentschädigung den Versi-
cherten gleichgestellt, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 Abs. 2 
ATSG) in der Schweiz haben. 

2 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben auch minderjährige Ausländerin-
nen und Ausländer, sofern sie die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllen. 

3 Bei Versicherten, welche das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, entsteht 
der Anspruch, sobald voraussichtlich während mehr als zwölf Monaten eine Hilf-
losigkeit besteht. 

4 Minderjährige haben nur an den Tagen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, 
an welchen sie sich nicht in einer Institution zur Durchführung von Eingliederungs-
massnahmen nach Artikel 8 Absatz 3 dieses Gesetzes oder, in Abweichung von 
Artikel 67 Absatz 2 ATSG, in einer Heilanstalt zu Lasten der Sozialversicherung 
aufhalten.191 

5 Minderjährige haben keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie 
lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. 

  

187 SR 831.10 
188 Heute gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. b. 
189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
190 SR 830.1 
191 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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Art. 42ter 192 Höhe 

1 Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persön-
lichen Hilflosigkeit. Die Hilflosenentschädigung wird personenbezogen ausgerichtet 
und soll die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern. Die monat-
liche Entschädigung beträgt bei schwerer Hilflosigkeit 80 Prozent, bei mittelschwe-
rer Hilflosigkeit 50 Prozent und bei leichter Hilflosigkeit 20 Prozent des Höchst-
betrages der Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 und 5 AHVG193. Die Ent-
schädigung für minderjährige Versicherte berechnet sich pro Tag. 

2 Die Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, 
beträgt die Hälfte der Ansätze nach Absatz 1. Bei Minderjährigen wird die Entschä-
digung um einen Kostgeldbeitrag erhöht; der Bundesrat setzt dessen Höhe fest. 
Vorbehalten bleiben die Artikel 42 Absatz 4194 und 42bis Absatz 4. 

3 Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive 
Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht; dieser Zuschlag 
wird nicht gewährt bei einem Aufenthalt in einem Heim. Der monatliche Intensiv-
pflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von 
mindestens 8 Stunden pro Tag 60 Prozent, bei einem solchen von mindestens 
6 Stunden pro Tag 40 Prozent und bei einem solchen von mindestens 4 Stunden pro 
Tag 20 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absätze 3 und 5 
AHVG. Der Zuschlag berechnet sich pro Tag. Der Bundesrat regelt im Übrigen die 
Einzelheiten. 

F.195 Das Zusammenfallen von Leistungen 

Art. 43196 Leistungen der Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenversicherung197 

1 Witwen, Witwer und Waisen, welche sowohl die Anspruchsvoraussetzungen für 
eine Hinterlassenenrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung als auch für 
eine Rente der Invalidenversicherung erfüllen, haben Anspruch auf eine ganze Inva-
lidenrente. Es wird aber nur die höhere der beiden Renten ausgerichtet.198 

2 Sind die Anspruchsvoraussetzungen für ein Taggeld der Invalidenversicherung 
erfüllt oder übernimmt die Invalidenversicherung bei Eingliederungsmassnahmen 
die Kosten für Unterkunft und Verpflegung überwiegend oder vollständig, so besteht 
kein Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung. Der Bundesrat kann Aus-

  

192 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

193 SR 831.10 
194 Es muss heissen: «Art. 42 Abs. 5». 
195 Ursprünglich Bst. E 
196 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 

(AS 1968 29 42; BBl 1967 I 653). 
197 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 
198 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 
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nahmen vorsehen und Bestimmungen über die Ablösung des Taggeldes durch eine 
Rente erlassen.199 

3 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung von Überentschädigungen 
beim Zusammenfallen von mehreren Leistungen der Invalidenversicherung und von 
Leistungen dieser Versicherung mit solchen der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung.200 

Art. 44201 Verhältnis zur Unfall- und Militärversicherung 

Der Bundesrat bestimmt, ob und in welcher Höhe Versicherten, die Anspruch auf 
eine Rente der Unfallversicherung, das Taggeld oder eine Rente der Militär-
versicherung haben, ein Taggeld der Invalidenversicherung zusteht. 

Art. 45202 

Art. 45bis 203 

G.204 Verschiedene Bestimmungen 

Art. 46205 

Art. 47206 Auszahlung der Taggelder und Renten 

1 In Abweichung von Artikel 19 Absatz 3 ATSG207 können Renten während der 
Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen weiter gewährt werden, und zwar 
längstens bis zum Ende des dritten vollen Kalendermonats, der dem Beginn der 
Massnahmen folgt. Zusätzlich wird das Taggeld ausgerichtet. Dieses wird jedoch 
während der Dauer des Doppelanspruchs um einen Dreissigstel des Rentenbetrages 
gekürzt. 

  

199 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

200 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

201 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

202 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 4 des Unfallversicherungsgesetzes (SR 832.20). 
203 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). 

Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

204 Ursprünglich Bst. F. 
205 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
206 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
207 SR 830.1 
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2 Löst eine Rente das Taggeld ab, so wird in Abweichung von Artikel 19 Absatz 3 
ATSG die Rente auch für den Monat, in dem der Taggeldanspruch endet, ungekürzt 
ausgerichtet. Hingegen wird das Taggeld in diesem Monat um einen Dreissigstel des 
Rentenbetrags gekürzt. 

3 Teilrenten, deren Betrag 10 Prozent der minimalen Vollrente nicht übersteigen, 
werden in Abweichung von Artikel 19 Absätze 1 und 3 ATSG einmal jährlich nach-
schüssig im Dezember ausbezahlt. Der Berechtigte kann die monatliche Auszahlung 
verlangen. 

Art. 47a208 Auszahlung der Hilflosenentschädigung für Minderjährige 

In Abweichung von Artikel 19 Absatz 3 ATSG209 wird die Hilflosenentschädigung 
für Minderjährige nachschüssig gegen Rechnungsstellung ausbezahlt. 

Art. 48210 

Art. 49211 Durchführung von Eingliederungsmassnahmen 

Der Entscheid über die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen (Art. 28 
Abs. 1 Bst. a) hat spätestens zwölf Monate nach Geltendmachung des Leistungsan-
spruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG212 zu erfolgen. 

Art. 50213 Zwangsvollstreckung und Verrechnung 

1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen. 

2 Für die Verrechnung findet Artikel 20 Absatz 2 AHVG214 sinngemäss Anwen-
dung. 

Art. 51 Reisekosten 

1 Die für die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen notwendigen Reisekos-
ten im Inland werden dem Versicherten vergütet.215 

  

208 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

209 SR 830.1 
210 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
211 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 
6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; 
BBl 2005 4459). 

212 SR 830.1 
213 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
214 SR 831.10 
215 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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2 Ausnahmsweise können Beiträge an die Reisekosten im Ausland gewährt werden. 
Der Bundesrat ordnet die näheren Bedingungen. 

Art. 52216 

Vierter Abschnitt: Organisation217 

Art. 53218 Grundsatz 

1 Die Versicherung wird durch die IV-Stellen in Zusammenarbeit mit den Organen 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung und unter der Aufsicht des Bundes 
(Art. 76 ATSG219) durchgeführt. 

2 Der Bundesrat kann dem Bundesamt Aufgaben der Durchführung übertragen in 
den Bereichen: 

a. Zusammenarbeit und Tarife nach Artikel 27; 

b. wissenschaftliche Auswertungen nach Artikel 68; 

c. gesamtschweizerische Information über die Versicherungsleistungen nach 
Artikel 68ter; 

d. Pilotversuche nach Artikel 68quater; und 

e. Förderung der Invalidenhilfe nach den Artikeln 73–75. 

A.220 Die IV-Stellen 

Art. 54221 Kantonale IV-Stellen 

1 Der Bund sorgt für die Errichtung kantonaler IV-Stellen. Hierzu schliesst er mit 
den Kantonen Vereinbarungen ab. 

2 Die Kantone errichten die IV-Stellen in der Form kantonaler öffentlich-rechtlicher 
Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit. Mehrere Kantone können durch Verein-
barung eine gemeinsame IV-Stelle errichten oder einzelne Aufgaben nach Artikel 57 
einer anderen IV-Stelle übertragen. Die kantonalen Erlasse oder die interkantonalen 
Vereinbarungen regeln namentlich die interne Organisation der IV-Stellen. 

  

216 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

217 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1992 (AS 1991 2377 2381; BBl 1988 II 1333). 

218 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

219 SR 830.1 
220 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1992 (AS 1991 2377 2381; BBl 1988 II 1333). 
221 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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3 Kommt in einem Kanton keine Vereinbarung über die Errichtung der IV-Stelle 
zustande, so kann der Bundesrat die kantonale IV-Stelle als öffentlich-rechtliche 
Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit errichten. 

4 Die Übertragung von Aufgaben nach kantonalem Recht auf eine kantonale 
IV-Stelle bedarf der Genehmigung des Eidgenössischen Departements des Innern. 
Die Genehmigung kann an Bedingungen geknüpft und mit Auflagen verbunden 
werden. 

Art. 55 Zuständigkeit 

1 Zuständig ist in der Regel die IV-Stelle, in deren Kantonsgebiet der Versicherte im 
Zeitpunkt der Anmeldung seinen Wohnsitz hat.222 Der Bundesrat ordnet die Zustän-
digkeit in Sonderfällen. 

2 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Erledigung von Streitigkeiten bezüglich 
der örtlichen Zuständigkeit erlassen und dabei von Artikel 35 ATSG223 abwei-
chen.224 

Art. 56 IV-Stelle des Bundes 

Der Bundesrat setzt eine IV-Stelle für Versicherte im Ausland ein. 

Art. 57 Aufgaben 

1 Die IV-Stellen haben insbesondere folgende Aufgaben: 

a. die Früherfassung; 

b. die Bestimmung und Überwachung sowie die Durchführung der Massnah-
men der Frühintervention; 

c. die Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen; 

d. die Abklärung der Eingliederungsfähigkeit der versicherten Person, die 
Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung; 

e. die Bestimmung und Überwachung der Eingliederungsmassnahmen sowie 
die notwendige Begleitung der versicherten Person während der Massnah-
men; 

f. die Bemessung der Invalidität und der Hilflosigkeit; 

g. den Erlass der Verfügungen über die Leistungen der Invalidenversicherung; 

h. die Öffentlichkeitsarbeit.225 

2 Der Bundesrat kann ihnen weitere Aufgaben zuweisen. 

  

222 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466 2488; BBl 1990 II 1). 

223 SR 830.1 
224 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
225 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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3 Bis zum Erlass einer Verfügung entscheiden die IV-Stellen, welche Abklärungen 
massgebend und notwendig sind.226 

Art. 57a227 Vorbescheid 

1 Die IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein 
Leistungsbegehren oder den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten 
Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat Anspruch auf recht-
liches Gehör im Sinne von Artikel 42 ATSG228. 

2 Berührt der vorgesehene Entscheid die Leistungspflicht eines anderen Versiche-
rungsträgers, so hört die IV-Stelle diesen vor Erlass der Verfügung an. 

Art. 58229 Leistungszusprache ohne Verfügung 

Der Bundesrat kann anordnen, dass in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 
ATSG230 auch für bestimmte erhebliche Leistungen das formlose Verfahren nach 
Artikel 51 ATSG zur Anwendung kommt. 

Art. 59 Organisation und Verfahren, regionale ärztliche Dienste231 

1 Die IV-Stellen haben sich so zu organisieren, dass sie ihre Aufgaben nach Arti-
kel 57 unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Weisungen des Bun-
des fachgerecht und effizient durchführen können.232 

2 Sie richten interdisziplinär zusammengesetzte regionale ärztliche Dienste ein. Der 
Bundesrat legt die Regionen nach Anhörung der Kantone fest.233 

2bis Die regionalen ärztlichen Dienste stehen den IV-Stellen zur Beurteilung der 
medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs zur Verfügung. Sie setzen 
die für die Invalidenversicherung nach Artikel 6 ATSG234 massgebende funktionelle 
Leistungsfähigkeit der Versicherten fest, eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder 
Tätigkeit im Aufgabenbereich auszuüben. Sie sind in ihrem medizinischen Sachent-
scheid im Einzelfall unabhängig.235 

  

226 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

227 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006  
(AS 2006 2003 2006; BBl 2005 3079). 

228 SR 830.1 
229 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
230 SR 830.1 
231 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
232 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
233 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
234 SR 830.1 
235 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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3 Die IV-Stellen können Spezialisten der privaten Invalidenhilfe, Experten, medizi-
nische und berufliche Abklärungsstellen sowie Dienste anderer Sozialversicherungs-
träger beiziehen.236 

4 Die IV-Stellen können mit anderen Versicherungsträgern und den Organen der 
öffentlichen Sozialhilfe Vereinbarungen über den Beizug der regionalen ärztlichen 
Dienste abschliessen.237 

5 Zur Bekämpfung des ungerechtfertigten Leistungsbezugs können die IV-Stellen 
Spezialisten beiziehen.238 

Art. 59a239 Haftung 

Ersatzforderungen nach Artikel 78 ATSG240 sind bei der IV-Stelle geltend zu ma-
chen; diese entscheidet darüber durch Verfügung. 

Art. 59b241 Rechnungsrevisionen  

Die Rechnungsführung der IV-Stellen wird im Rahmen der Revision der für die IV-
Stellen zuständigen Ausgleichskassen nach Artikel 68 Absatz 1 AHVG242 durch 
externe, unabhängige, spezialisierte und vom Bundesamt zugelassene Revisionsstel-
len geprüft. Das Bundesamt ist befugt, notwendige ergänzende Revisionen selbst 
vorzunehmen oder durch die Zentrale Ausgleichsstelle oder eine externe Revisions-
stelle durchführen zu lassen. 

B.243 Die Ausgleichskassen 

Art. 60 Aufgaben 

1 Die Ausgleichskassen der Alters- und Hinterlassenenversicherung haben insbeson-
dere folgende Aufgaben:244 

a. die Mitwirkung bei der Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzun-
gen; 

  

236 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

237 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

238 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

239 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

240 SR 830.1 
241 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
242 SR 831.10 
243 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1992 (AS 1991 2377 2381; BBl 1988 II 1333). 
244 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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b.245 die Berechnung der Renten, Taggelder, Einarbeitungszuschüsse und Ent-
schädigungen für Betreuungskosten; 

c.246 die Auszahlung der Renten, Taggelder, Einarbeitungszuschüsse, Entschädi-
gungen für Betreuungskosten sowie, für Volljährige, die Auszahlung der 
Hilflosenentschädigungen. 

2 Im Übrigen ist Artikel 63 AHVG sinngemäss anwendbar. 

3 Der Bundesrat kann Vorschriften über die Erledigung von Streitigkeiten bezüglich 
der örtlichen Zuständigkeit erlassen und dabei von Artikel 35 ATSG247 abwei-
chen.248 

Art. 61 Zusammenarbeit 

Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den Organen 
der Alters- und Hinterlassenenversicherung. 

Art. 62–63249 

C.250 Die Aufsicht des Bundes 

Art. 64251 Grundsatz 

1 Der Bund überwacht den Vollzug dieses Gesetzes durch die IV-Stellen und sorgt 
für dessen einheitliche Anwendung. Artikel 72 AHVG252 ist sinngemäss anwendbar. 

2 Für die Aufsicht über die Organe der AHV beim Vollzug dieses Gesetzes finden 
die Vorschriften des AHVG sinngemäss Anwendung. 

Art. 64a253 Aufsicht durch das Bundesamt 

1 Das Bundesamt übt die fachliche Aufsicht über die IV-Stellen und über die regio-
nalen ärztlichen Dienste aus. Insbesondere erfüllt es folgende Aufgaben: 

  

245 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

246 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

247 SR 830.1 
248 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
249 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision) (AS 1991 2377; 

BBl 1988 II 1333). Dies gilt auch für den ursprünglichen Bst. C. 
250 Ursprünglich Bst. D. 
251 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
252 SR 831.10 
253 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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a. Es überprüft jährlich die Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 57 durch die 
IV-Stellen und der Aufgaben nach Artikel 59 Absatz 2bis durch die regiona-
len ärztlichen Dienste. 

b. Es erteilt den IV-Stellen allgemeine Weisungen sowie Weisungen im Einzel-
fall. 

c. Es erteilt den regionalen ärztlichen Diensten im medizinischen Fachbereich 
allgemeine Weisungen. 

2 Das Bundesamt übt die administrative Aufsicht über die IV-Stellen einschliesslich 
der regionalen ärztlichen Dienste aus. Es gibt insbesondere Kriterien vor, um die 
Wirksamkeit, Qualität und Einheitlichkeit der Erfüllung der Aufgaben nach den 
Artikeln 57 und 59 Absatz 2bis zu gewährleisten, und überprüft die Einhaltung dieser 
Kriterien. 

Art. 65254 Eidgenössische AHV/IV-Kommission 

Die Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver-
sicherung ist im Rahmen von Artikel 73 AHVG255 auch für Grundsatzfragen der 
Invalidenversicherung zuständig. Sie umfasst auch Vertreter der Behinderten und 
der Invalidenhilfe. 

D.256 Verschiedene Bestimmungen 

Art. 66257 Anwendbare Bestimmungen des AHVG 

Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, finden die Vorschriften des 
AHVG258 sinngemäss Anwendung auf das Bearbeiten von Personendaten, die 
Arbeitgeber, die Ausgleichskassen, den Abrechnungs- und Zahlungsverkehr, die 
Buchführung, die Kassenrevisionen und Arbeitgeberkontrollen, die Deckung der 
Verwaltungskosten, die Kostenübernahme und Posttaxen, die Zentrale Ausgleichs-
stelle, die Versichertennummer und die aufschiebende Wirkung. Die Haftung für 
Schäden richtet sich nach Artikel 78 ATSG259 und sinngemäss nach den Artikeln 52, 
70 und 71a AHVG. 

  

254 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1988 
(AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17). 

255 SR 831.10 
256 Ursprünglich Bst. E. 
257 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
258 SR 831.10 
259 SR 830.1 
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Art. 66a260 Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit 
der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung 
dieses Gesetzes betraut sind, Daten in Abweichung von der Schweigepflicht nach 
Artikel 33 ATSG261 bekannt geben: 

a. Steuerbehörden, wenn die Daten sich auf die Ausrichtung von IV-Renten 
beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze erforderlich sind; 

b. den mit der Durchführung des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1959262 über 
den Wehrpflichtersatz betrauten Behörden, nach Artikel 24 des genannten 
Gesetzes. 

2 Im Übrigen ist Artikel 50a AHVG263 mit seinen Abweichungen vom ATSG sinn-
gemäss anwendbar. 

Art. 66b264 Abrufverfahren 

1 Die Zentrale Ausgleichsstelle (Art. 71 AHVG265) führt ein Register der Bezüger 
und Bezügerinnen von Sachleistungen sowie ein Verzeichnis der diese Leistungen 
betreffenden Rechnungen. Das Register und das Verzeichnis dienen dazu, die Kos-
ten dieser Leistungen zu vergüten. 

2 Dieses Register und dieses Verzeichnis sind den IV-Stellen, den Ausgleichskassen 
und dem zuständigen Bundesamt durch Abrufverfahren für diejenigen Daten 
zugänglich, die für die Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz und das AHVG 
übertragenen Aufgaben erforderlich sind. 

3 Der Bundesrat regelt die Verantwortung für den Datenschutz, die zu erfassenden 
Daten und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff auf die Daten, die Zusammen-
arbeit zwischen den Benützern und Benützerinnen sowie die Datensicherheit. 

Art. 67266 Kostenvergütung 

1 Die Versicherung vergütet folgende Kosten: 

a. die Betriebskosten, die den IV-Stellen einschliesslich der regionalen ärzt-
lichen Dienste aus dem Vollzug dieses Gesetzes im Rahmen einer rationel-
len Betriebsführung entstehen; die Vergütung der Kosten kann von den 
erbrachten Leistungen und den erzielten Resultaten abhängig gemacht wer-
den; 

  

260 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2685; BBl 1999 4983). 
Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

261 SR 830.1 
262 SR 661 
263 SR 831.10 
264 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2685; BBl 1999 4983). 
265 SR 831.10 
266 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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b. die Kosten, die dem Bundesamt aus den ihm vom Bundesrat nach Artikel 53 
zugewiesenen Durchführungsaufgaben und aus der Wahrnehmung der Auf-
sicht entstehen. 

2 Das Eidgenössische Departement des Innern bestimmt die anrechenbaren Kosten 
des Bundesamtes. 

Art. 68267 Wissenschaftliche Auswertungen 

1 Der Bund erstellt wissenschaftliche Auswertungen über die Umsetzung dieses 
Gesetzes oder lässt solche Auswertungen erstellen, um: 

a. dessen Anwendung zu überwachen und zu evaluieren; 

b. dessen Vollzug zu verbessern; 

c. dessen Wirksamkeit zu fördern; 

d. Gesetzesanpassungen vorzuschlagen. 

2 Die Versicherung vergütet dem Bund die Kosten, die sich aus der Erfüllung der 
Aufgaben nach Absatz 1 ergeben. 

Art. 68bis 268 Interinstitutionelle Zusammenarbeit 

1 Um Versicherten, die zur Früherfassung gemeldet sind oder sich bei der IV-Stelle 
zum Leistungsbezug angemeldet haben und deren Erwerbsfähigkeit untersucht wird, 
den Zugang zu den geeigneten Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversiche-
rung, der Arbeitslosenversicherung oder der Kantone zu erleichtern, arbeiten die IV-
Stellen eng zusammen mit: 

a. Versicherungsträgern und Durchführungsorganen der Sozialversicherungen; 

b. privaten Versicherungseinrichtungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz 
vom 17. Dezember 2004269 unterstehen; 

c. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die dem Freizügigkeitsgesetz vom 
17. Dezember 1993270 unterstehen; 

d. kantonalen Durchführungsstellen, die für die Förderung der beruflichen Ein-
gliederung zuständig sind; 

e. Durchführungsorganen der kantonalen Sozialhilfegesetze; 

f. anderen öffentlichen und privaten Institutionen, die für die Eingliederung der 
Versicherten wichtig sind. 

  

267 Aufgehoben durch Ziff. 6 des Anhangs zum BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40). Fassung gemäss Ziff. I des 
BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; 
BBl 2001 3205). 

268 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) 
(AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 
(5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

269 SR 961.01 
270 SR 831.42 
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2 Die IV-Stellen, die Versicherungsträger und die Durchführungsorgane der Sozial-
versicherungen sind gegenseitig von der Schweigepflicht (Art. 33 ATSG271) entbun-
den, sofern: 

a. die betroffenen Versicherungsträger und Durchführungsorgane der Sozial-
versicherungen jeweils über eine entsprechende formellgesetzliche Grund-
lage verfügen; 

b. kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht; und 

c. die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen:  

1. die für die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu 
ermitteln, oder 

2. die Ansprüche der betroffenen Person gegenüber den Sozialversiche-
rungen zu klären. 

3 Die Schweigepflicht der IV-Stellen entfällt unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 Buchstaben b und c auch gegenüber Einrichtungen, kantonalen 
Durchführungsstellen und Institutionen nach Absatz 1 Buchstaben b–f, sofern diese 
jeweils über eine formellgesetzliche Grundlage verfügen und den IV-Stellen 
Gegenrecht gewähren. 

4 Der Datenaustausch nach den Absätzen 2 und 3 darf in Abweichung von Artikel 32 
ATSG und Artikel 50a Absatz 1 AHVG272 im Einzelfall auch mündlich erfolgen. 
Die betroffene Person ist anschliessend über den erfolgten Datenaustausch und 
dessen Inhalt zu informieren. 

5 Erlässt eine IV-Stelle eine Verfügung, welche den Leistungsbereich einer Einrich-
tung oder kantonalen Durchführungsstelle nach Absatz 1 Buchstaben b–f berührt, so 
hat sie diesen eine Kopie der Verfügung zuzustellen. 

Art. 68ter 273 Gesamtschweizerische Information über die  
Versicherungsleistungen 

1 Der Bund sorgt für eine allgemeine, gesamtschweizerische Information über die 
Leistungen der Versicherung. Der Bundesrat erlässt die notwendigen Bestimmungen 
über die Art und Weise der Information. 

2 Die Versicherung vergütet dem Bund die Kosten, die sich aus der Erfüllung der 
Aufgaben nach Absatz 1 ergeben. 

  

271 SR 830.1 
272 SR 831.10 
273 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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Art. 68quater 274 Pilotversuche 

1 Das Bundesamt kann zum Zweck der Eingliederung befristete Pilotversuche bewil-
ligen, die von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen können275. Es hört 
vorgängig die Eidgenössische Kommission für die Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenversicherung an. 

2 Es kann die Bewilligung für Pilotversuche, die sich bewährt haben, um höchstens 
vier Jahre verlängern. 

3 Für die Finanzierung können Mittel der Versicherung herangezogen werden. 

Fünfter Abschnitt: Die Rechtspflege- und Strafbestimmungen 

Art. 69276 Besonderheiten der Rechtspflege 

1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG277 sind die nachstehenden 
Verfügungen wie folgt anfechtbar: 

a. Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungs-
gericht am Ort der IV-Stelle; 

b.278 Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundes-
verwaltungsgericht.279 

1bis Abweichend von Artikel 61 Buchstabe a ATSG ist das Beschwerdeverfahren bei 
Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor 
dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem 
Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200–1000 
Franken festgelegt.280 

2 Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG281 gelten sinngemäss für das 
Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.282 

3 Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27bis kann nach 
Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005283 beim Bundesgericht 
Beschwerde geführt werden.284 

  

274 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision) 
(AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 
(5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

275 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
276 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
277 SR 830.1 
278 Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 2003; BBl 2005 3079). 
279 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2003 2006; BBl 2005 3079). 
280 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Juli 2006  

(AS 2006 2003 2006; BBl 2005 3079). 
281 SR 831.10 
282 Fassung gemäss Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007  

(AS 2006 2003; BBl 2005 3079). 
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Art. 70 Strafbestimmungen 

Die Artikel 87–91 AHVG285 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen 
Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung 
verletzen. 

Zweiter Teil: Die Förderung der Invalidenhilfe 

I. … 

Art. 71286 

II. Die Beiträge an Institutionen 

Art. 72287 

Art. 73288 

Art. 74 Organisationen der privaten Invalidenhilfe289 

1 Die Versicherung gewährt den sprachregional oder national tätigen Dachorganisa-
tionen der privaten Invalidenfachhilfe oder Invalidenselbsthilfe Beiträge, insbeson-
dere an die Kosten der Durchführung folgender Aufgaben:290 

a. Beratung und Betreuung Invalider; 

b. Beratung der Angehörigen Invalider; 

c. Kurse zur Ertüchtigung Invalider; 

d. …291 

  

283 SR 173.110 
284 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision)(AS 2003 3837 3853; 

BBl 2001 3205). Fassung gemäss Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; 
BBl 2007 6121). 

285 SR 831.10 
286 Aufgehoben gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 1991 (3. IV-Revision) 

(AS 1991 2377; BBl 1988 II 1333). 
287 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). 
288 Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). Siehe auch die UeB dieser Änd.  
am Ende dieses Textes. 

289 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

290 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 
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2 Die Beiträge werden weiterhin ausgerichtet, wenn die betroffenen Invaliden das 
Rentenalter der AHV erreichen.292 

Art. 75 Gemeinsame Bestimmungen 

1 Der Bundesrat setzt die Höchstgrenzen der Beiträge nach Artikel 74 fest.293 Er 
kann deren Ausrichtung von weiteren Voraussetzungen abhängig machen oder mit 
Auflagen verbinden. Das Bundesamt regelt die Berechnung der Beiträge und die 
Einzelheiten der Anspruchsvoraussetzungen.294 

2 Soweit auf Grund anderer Bundesgesetze Beiträge an Aufwendungen im Sinne von 
Artikel 74 gewährt werden, entfällt ein Anspruch auf Beiträge der Versicherung.295 

Art. 75bis296 

III. … 

Art. 76297 

Dritter Teil: Die Finanzierung 

Art. 77 Aufbringung der Mittel 

1 Die auf Grund dieses Gesetzes zu erbringenden Leistungen werden finanziert 
durch: 

a. die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber gemäss den Artikeln 2 
und 3; 

b.298 die Beiträge des Bundes; 

  

291 Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

292 Eingefügt durch Ziff. 1 des BG vom 9. Okt. 1986, in Kraft seit 1. Juli 1987 
(AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17).  

293 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

294 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

295 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

296 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 108 des  
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, mit Wirkung seit 1. Jan. 2007  
(SR 173.32). 

297 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23 Juni 2000 (AS 2000 2677; 
BBl 1999 4983). 
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bbis.299 Einnahmen, die sich aus der für die Versicherung bestimmten Anhebung 
der Mehrwertsteuersätze ergeben; 

c.300 die Zinsen des Ausgleichsfonds; 

d.301 die Einnahmen aus dem Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

2 Die Hilflosenentschädigung wird ausschliesslich durch den Bund finanziert.302 

Art. 78303 Bundesbeitrag304 

1 Der Bundesbeitrag beläuft sich auf 37,7 Prozent der jährlichen Ausgaben der 
Versicherung; davon wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Artikel 77 
Absatz 2 abgezogen.305 

2 Artikel 104 AHVG306 ist sinngemäss anwendbar. 

Art. 78bis 307 

  

298 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

299 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

300 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 1979 (AS 1978 391 419; BBl 1976 III 1). 

301 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1986 
(AS 1985 2002 2004; BBl 1981 III 737). 

302 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). 
Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

303 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). Siehe auch die UeB dieser Änd. am 
Ende dieses Textes. 

304 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 22. Juni 2007 über die Änd. von Erlassen im 
Rahmen  des Übergangs zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; 
BBl 2007 645). 

305 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 22. Juni 2007 über die Änd. von Erlassen im 
Rahmen  des Übergangs zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; 
BBl 2007 645). Siehe auch die UeB Änd. 6.10.2006 am Ende dieses Textes. 

306 SR 831.10 
307 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1985 2002; BBl 1981 III 737). 

Aufgehoben durch Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), mit Wirkung 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 
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Art. 79 Rechnungsführung 

1 Dem Ausgleichsfonds gemäss Artikel 107 AHVG308 werden alle Einnahmen 
gemäss Artikel 77 gutgeschrieben und alle Ausgaben gemäss den Artikeln 4–51, 66–
68 und 74–76 sowie die Ausgaben auf Grund des Regresses nach den Artikeln 72–
75 ATSG309 belastet.310 

2 Über Einnahmen und Ausgaben der Invalidenversicherung ist gesondert Rechnung 
zu führen.311 

Art. 80312 Überwachung des finanziellen Gleichgewichts 

Die Bestimmungen des AHVG313 betreffend die Überwachung des finanziellen 
Gleichgewichts sind sinngemäss anwendbar. 

Vierter Teil:314 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 80a315 

1 Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/71316 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch: 

a. das Abkommen vom 21. Juni 1999317 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkom-

  

308 SR 831.10 
309 SR 830.1 
310 Fassung gemäss Ziff. II 25 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

311 Siehe auch die UeB Änd. 6.10.2006 am Ende dieses Textes. 
312 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1988 

(AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17). 
313 SR 831.10 
314 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701 722; 
BBl 1999 6128). 

315 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 7 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

316 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren  
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils 
gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (SR 0.831.109.268.1) bzw. des 
revidierten EFTA-Übereinkommens. 

317 SR 0.142.112.681 
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men) in der Fassung des Protokolls vom 26. Oktober 2004318 über die Aus-
dehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, 
sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72319 in ihrer 
angepassten Fassung; 

b.320 das Übereinkommen vom 4. Januar 1960321 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation in der Fassung des Abkommens vom 21. Juni 2001 
zur Änderung des Übereinkommens, sein Anhang K und Anlage 2 zu 
Anhang K sowie die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer 
angepassten Fassung. 

2 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die 
das in Absatz 1 Buchstabe a genannte Abkommen gilt. 

Fünfter Teil:322 Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 81323 

Art. 82324 

Art. 83 Änderung anderer Bundesgesetze 

1 …325 

2 …326 

Art. 84327 

  

318 AS 2006 995 
319 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der  
Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeits-
abkommens (SR 0.831.109.268.11) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. 

320 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
321 SR 0.632.31 
322 Ursprünglich Vierter Teil. 
323 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
324 Aufgehoben durch Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
325 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 14 des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; 

BBl 1991 III 1). 
326 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). 
327 Aufgehoben durch Ziff. II 410 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung 

kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 
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Art. 85 Übergangsbestimmung 

1 Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes invalid gewordene Personen sind nach 
Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen anspruchsberechtigt. Dabei wird ange-
nommen, die Invalidität sei im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eingetre-
ten. 

2–3 …328 

Art. 86 Inkrafttreten und Vollzug 

1 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er ist befugt, alle Massnahmen für die 
rechtzeitige Einführung der Versicherung zu treffen. 

2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiezu erforderlichen 
Verordnungen. Er kann die Kompetenz zum Erlass solcher Bestimmungen an das 
Bundesamt weiterdelegieren.329 

Datum des Inkrafttretens: 1. Jan. 1960330 

Art. 27 Abs. 1 und 2, 53–59, 60 Abs. 2, 62, 64, 66, 67 Abs. 1, 81, 84: 15. Oktober 1959331 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977332  
(9. AHV-Revision) 

a. … 

b. …333 

c. … 

d. …334 
1 … 

2 Laufende ausserordentliche einfache Invalidenrenten ohne Einkommensgrenze für 
Ehefrauen und geschiedene Frauen werden auch nach dem Inkrafttreten der neunten 
AHV-Revision zu den bisher geltenden Voraussetzungen weitergewährt. 

  

328 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986 (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). 
329 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
330 BRB vom 28. Sept. 1959 (AS 1959 853). 
331 BRB vom 28. Sept. 1959 (AS 1959 853). 
332 AS 1978 391 III 2; BBl 1976 III 1 
333 Aufgehoben durch Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
334 Aufgehoben durch Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
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e.335 Haftung der Versicherung und Anwendung des Rückgriffs auf  
haftpflichtige Dritte 

Artikel 11 IVG und die Artikel 72–75 ATSG336 gelten für Fälle, in denen das ersatz-
begründende Ereignis nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen eingetreten ist. 

f. …337 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 9. Oktober 1986338  
(2. IV-Revision) 

1 Die neue Fassung von Artikel 28 gilt mit folgenden Einschränkungen von ihrem 
Inkrafttreten an auch für laufende Invalidenrenten. 

2 Renten, die auf einem Invaliditätsgrad von weniger als 40 Prozent beruhen, sind 
innert eines Jahres seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Revision zu ziehen 
(Art. 41 IVG). Ergibt die Revision einen Invaliditätsgrad von mindestens 331/3 Pro-
zent, so wird der Betrag der bisherigen Rente weiterhin ausgerichtet, solange die 
Voraussetzungen des Härtefalls erfüllt sind. 

3 …339 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 22. März 1991340  
(3. IV-Revision) 

1 Die Kantone verwirklichen die neue Organisation innert drei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes. 

2 Sie unterbreiten ihre Erlasse und Vereinbarungen über die neue Organisation dem 
Bund spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Genehmigung. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994341 
(10. AHV-Revision) 

1 Die Buchstaben c Absätze 1–9, f Absatz 2 und g Absatz 1 der Übergangsbestim-
mungen zum AHVG342 gelten sinngemäss. 

2 … 

  

335 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

336 SR 830.1 
337 Aufgehoben durch Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
338 AS 1987 447 III; BBl 1985 I 17 
339 Aufgehoben durch Ziff. II 40 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
340 AS 1991 2377 III; BBl 1988 II 1333 
341 AS 1996 2466 Ziff. II 2; BBl 1990 II 1 
342 SR 831.10 
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3 Artikel 9 Absatz 3 gilt auch für Versicherungsfälle, die vor dem Inkrafttreten die-
ser Bestimmung eingetreten sind. Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen 
entsteht aber frühestens im Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

4 Die Übergangsbestimmungen zu Artikel 18 Absatz 2 AHVG sind sinngemäss 
anwendbar. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. Juni 2000343 

1 Schweizer Bürger, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
leben und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes der freiwilligen Versicherung angehören, 
können ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes weiterhin angeschlossen bleiben. Diejenigen 
Personen, die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits vollendet 
haben, können die Versicherung bis zum Eintritt des ordentlichen Rentenalters 
weiterführen.344 

2 Schweizer Bürger, die in einem Staat ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft 
leben und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes der freiwilligen Ver-
sicherung angehören, können so lange versichert bleiben, als sie die Versicherungs-
bedingungen erfüllen.345 

3 Personen, welche im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs der freiwilli-
gen Versicherung angehören, haben auch dann einen Anspruch auf eine Invaliden-
rente, wenn ihnen auf Grund von Artikel 6 Absatz 1bis keine Rente zustünde. 

4 Personen, denen keine Rente zustand, weil sie im Zeitpunkt der Invalidität nicht 
versichert waren, können verlangen, dass ihr Anspruch auf Grund der neuen 
Bestimmungen überprüft wird. Ein Anspruch auf eine Rente entsteht aber frühestens 
mit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung. 

5 Laufende Fürsorgeleistungen für invalide schweizerische Staatsangehörige im 
Ausland werden auch nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes in der Höhe 
des bisherigen Betrages ausgerichtet, solange sie die einkommensmässigen Voraus-
setzungen dafür erfüllen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 2001346 

1 Personen, die in Island, Liechtenstein oder Norwegen leben und bei Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im 
Abkommen vom 21. Juni 2001347 zur Änderung des Übereinkommens zur Errich-
tung der Europäischen Freihandelsassoziation der freiwilligen Versicherung angehö-
ren, können ihr während höchstens sechs aufeinander folgenden Jahren ab dem 

  

343 AS 2000 2677 2684 Anhang Ziff. 1; BBl 1999 4983 
344 In Kraft seit 1. April 2001. 
345 In Kraft seit 1. April 2001. 
346 AS 2002 685; BBl 2001 4963 
347 SR 0.632.31 
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Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 14. Dezember 2001 weiterhin ange-
schlossen bleiben. Personen, die das 50. Altersjahr bei Inkrafttreten dieser Änderung 
bereits vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in das ordent-
liche Rentenalter weiterführen. 

2 Laufende Fürsorgeleistungen an schweizerische Staatsangehörige in Island, Liech-
tenstein oder Norwegen werden auch nach dem Inkrafttreten der Änderung vom 
14. Dezember 2001 im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die einkommensmäs-
sigen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 21. März 2003  
(4. IV-Revision)348 

a. Erhöhung der Hilflosenentschädigungen; Überführung der Pflegebeiträge 
für hilflose Minderjährige und der Beiträge an die Kosten der Hauspflege in die 
Hilflosenentschädigung 

1 Die nach bisherigem Recht zugesprochenen Hilflosenentschädigungen, Pflegebei-
träge für hilflose Minderjährige und Beiträge an die Kosten der Hauspflege sind 
innert eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung zu überprüfen. 

2 Die erhöhten Ansätze der Hilflosenentschädigung gelten ab Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung. Vorbehalten bleibt Absatz 4. 

3 Die Pflegebeiträge für hilflose Minderjährige werden auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung durch die neurechtliche Hilflosenentschädi-
gung ersetzt. Vorbehalten bleiben die Absätze 4 und 6. 

4 Bei Versicherten, denen bisher zusätzlich zum Pflegebeitrag für hilflose Minder-
jährige oder zur Hilflosenentschädigung ein Anspruch auf Beiträge an die Kosten 
der Hauspflege zustand, ist eine Vergleichsrechnung vorzunehmen. Ist die neurecht-
liche Hilflosenentschädigung tiefer als die früheren Leistungen, so werden die 
früheren Leistungen erst ab dem ersten Tag des zweiten Monats, welcher der Zustel-
lung der Verfügung folgt, durch die neurechtliche Hilflosenentschädigung ersetzt. Ist 
die neurechtliche Hilflosenentschädigung höher als die früheren Leistungen, so sind 
die Absätze 2 oder 3 anwendbar. 

5 Massgebend für die Vergleichsrechnung nach Absatz 4 sind: 

a. bei der Hilflosenentschädigung und beim Pflegebeitrag für hilflose Minder-
jährige: der verfügte Betrag pro Monat (ohne Kostgeldbeitrag); 

b. bei den Beiträgen an die Kosten der Hauspflege: der durchschnittlich monat-
lich ausbezahlte Betrag innerhalb der letzten zwölf Monate vor der Überprü-
fung. 

6 Laufende Pflegebeiträge für hilflose Minderjährige sowie Beiträge an die Kosten 
für die Hauspflege im Ausland werden auch nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung im bisherigen Betrag ausgerichtet, solange die Anspruchsvoraussetzungen 
dafür erfüllt sind. 

  

348 AS 2003 3837 Ziff. II; BBl 2001 3205 
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b. Pilotversuche zur Stärkung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten  
Lebensführung von Versicherten mit einem Bedarf an Pflege und Betreuung 

Der Bundesrat veranlasst unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung 
einen oder mehrere Pilotversuche, in denen Erfahrungen mit Massnahmen gesam-
melt werden, die eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung von 
Versicherten mit einem Bedarf an Pflege und Betreuung stärken. Dabei sollen na-
mentlich die Höhe der Hilflosenentschädigung nach dem Ausmass der Hilflosigkeit 
abgestuft und diese personenbezogen ausgerichtet werden sowie die Wahlfreiheit in 
den zentralen Lebensbereichen erleichtert werden. Die Entschädigung soll sich aus 
einer angemessenen Hilflosenentschädigung und einem persönlichen Hilflosen-
budget zusammensetzen, das in einem vernünftigen Verhältnis zu den Heimkosten 
steht. Im Übrigen ist Artikel 68quater Absätze 2–4 anwendbar. 

c. Besitzstandswahrung bei Taggeldern für laufende Eingliederungsmassnahmen 

Die neuen Bestimmungen sind auch anwendbar auf die Taggelder für Eingliede-
rungsmassnahmen, die nach bisherigem Recht zugesprochen wurden. Führt die 
Anwendung der neuen Bestimmungen zu einem Taggeld, das niedriger ist als das 
nach bisherigem Recht entrichtete Taggeld, so wird dieses bis zum Abschluss der 
Eingliederungsmassnahme weiter gewährt. 

d. Besitzstandswahrung bei der Aufhebung der Härtefallrenten 

1 Die neue Fassung von Artikel 28 gilt von ihrem Inkrafttreten an auch für nach 
bisherigem Recht zugesprochene Invalidenrenten. Vorbehalten bleiben die Absät-
ze 2 und 3. 

2 Hat die rentenberechtigte Person im Monat vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung keinen Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung, dann wird die 
halbe Rente der Invalidenversicherung weiterhin ausgerichtet, solange die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt (Art. 13 ATSG349) befinden 
sich in der Schweiz. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu 
erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. 

b. Der Invaliditätsgrad beträgt mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent. 

c. Die wirtschaftliche Voraussetzung des Härtefalles nach bisherigem Recht ist 
erfüllt. 

d. Die Viertelsrente und die jährliche Ergänzungsleistung sind zusammen nied-
riger als die halbe Rente. 

3 Renten, die auf einem Invaliditätsgrad von weniger als 40 Prozent beruhen, sind 
innert eines Jahres seit dem Inkrafttreten der neuen Fassung von Artikel 28 in Revi-
sion zu ziehen (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Ergibt die Revision einen Invaliditätsgrad 
von mindestens 331/3 Prozent und erfuhr der Betrag der Rente gestützt auf Absatz 2 
der Schlussbestimmungen der Änderung vom 9. Oktober 1986 (2. IV-Revision) 
keine Änderung, so wird der Betrag der bisherigen Rente bei Wohnsitz und gewöhn-
lichem Aufenthalt in der Schweiz von der Invalidenversicherung solange ausgerich-

  

349 SR 830.1 
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tet, als der Invaliditätsgrad mindestens 331/3, aber weniger als 50 Prozent beträgt, 
und die wirtschaftliche Voraussetzung des Härtefalles nach bisherigem Recht erfüllt 
ist. 

4 Zuständig für die Prüfung des Härtefalles und die Auszahlung der Renten nach den 
Absätzen 2 und 3 ist die Ausgleichskasse des Wohnsitzkantons der rentenberechtig-
ten Person. Der Bundesrat regelt die weiteren Einzelheiten des Verfahrens. 

e. …350 

f. Besitzstandswahrung bei laufenden ganzen Renten 

Laufende ganze Renten bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 662/3 Prozent 
werden nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung für alle jene Rentenbezüge-
rinnen und Rentenbezüger weitergeführt, welche zu diesem Zeitpunkt das 
50. Altersjahr zurückgelegt haben. Alle anderen ganzen Renten bei einem Invalidi-
tätsgrad unter 70 Prozent werden innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten 
dieser Gesetzesänderung einer Revision unterzogen. 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 16. Dezember 2005 
(Massnahmen zur Verfahrensstraffung)351 

Bisheriges Recht gilt für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 
16. Dezember 2005: 

a. von der IV-Stelle erlassenen, aber noch nicht rechtskräftigen Verfügungen; 

b. bei der IV-Stelle hängigen Einsprachen; 

c. beim kantonalen oder Eidgenössischen Versicherungsgericht oder bei der 
Eidgenössischen Rekurskommission für AHV- und IV-Angelegenheiten 
hängigen Beschwerden. 

Schlussbestimmungen zur Änderung vom 6. Oktober 2006  
(5. IV-Revision)352 

Besitzstandswahrung bei Taggeldern für laufende Eingliederungsmassnahmen 

Das nach bisherigem Recht entrichtete Taggeld wird bis zum Abschluss der Einglie-
derungsmassnahmen, die nach bisherigem Recht gewährt wurden, weiter entrichtet. 
Werden unmittelbar im Anschluss an eine nach bisherigem Recht gewährte Einglie-
derungsmassnahme weitere Eingliederungsmassnahmen verfügt, so wird das nach 
bisherigem Recht entrichtete Taggeld bis zum Abschluss dieser zusätzlichen Mass-
nahmen weiter entrichtet. 

  

350 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

351 AS 2006 2003 Ziff. II; BBl 2005 3079 
352 AS 2007 5129 5147; BBl  2005 4459 
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Schlussbestimmung zur Änderung vom 6. Oktober 2006353 

1 Werden Bauten vor Ablauf von 25 Jahren seit der letzten Zahlung von Beiträgen 
nach dem bisherigen Artikel 73 zweckentfremdet oder auf eine nicht gemeinnützige 
Rechtsträgerschaft übertragen, so sind die Beiträge dem Ausgleichsfonds gemäss 
Artikel 107 AHVG354 zu Gunsten der Rechnung der Invalidenversicherung zurück-
zuerstatten. 

2 Der zurückzuerstattende Betrag vermindert sich pro Jahr bestimmungsgemässer 
Verwendung um vier Prozent. 

3 Die Rückforderung ist vom Bundesamt binnen einer Frist von fünf Jahren seit der 
Zweckentfremdung geltend zu machen. 

4 Die Zahlungen, die nach Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) aufgrund bisherigen 
Rechts zulasten der Sonderrechnung nach Artikel 79 Absatz 2 nachschüssig zu 
erbringen sind, werden im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieser Änderung wie folgt 
abgegolten: 

a. vom Bund durch einen A-fonds-perdu-Beitrag zugunsten der Sonderrech-
nung im Betrag von 981 Millionen Franken; 

b. von den Kantonen durch A-fonds-perdu-Beiträge zugunsten der Sonderrech-
nung im Gesamtbetrag von 490 Millionen Franken.355 

5 Die nach Absatz 4 Buchstabe a abgegoltenen Leistungen sind vom Beitrag des 
Bundes nach Artikel 78 Absatz 1 ausgeschlossen. Die Gesamtbeträge nach Absatz 4 
Buchstabe b werden im Anhang auf die einzelnen Kantone aufgeschlüsselt.356 

  

353 AS 2007 5779; BBl 2005 6029 
354 SR 831.10 
355 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 22. Juni 2007 über die Änd. von Erlassen im 

Rahmen  des Übergangs zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; 
BBl 2007 645). 

356 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 22. Juni 2007 über die Änd. von Erlassen im 
Rahmen  des Übergangs zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955; 
BBl 2007 645). 
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Anhang357 
(Ziff. II) 

Aufteilung der Leistungen der Kantone 

Leistungen 2005 gemäss definitiver Abrechnung der Beträge der Kantone an die IV 
für 2005 in Millionen Franken 

Finanzkraft gemäss Verordnung vom 9. November 2005358 über die Festsetzung der 
Finanzkraft der Kantone für die Jahre 2006 und 2007 

 Berechnung des Verteilschlüssels 

 Leistungen
IV 2005

(in Mio. Fr.)

Finanzkraft
2006/2007

Index 
Min. = 40 

Masszahl Verteilung
in %

Leistungen  
der Kantone 

 
(in Franken) 

 (1) (2) (3) (4) = (1)*(3)  

ZH 1 120 147 140 157 064 22.62 110 818 636 
BE 738 68 73 53 587 7.72 37 808 881 
LU 320 64 69 22 140 3.19 15 620 866 
UR 27 40 49 1 311 0.19 925 297 
SZ 96 110 109 10 445 1.50 7 369 314 
OW 26 30 40 1 052 0.15 742 253 
NW 26 128 124 3 274 0.47 2 309 735 
GL 38 77 80 3 011 0.43 2 124 252 
ZG 72 224 206 14 914 2.15 10 523 105 
FR 272 47 55 14 843 2.14 10 472 990 
SO 256 76 79 20 358 2.93 14 363 551 
BS 267 173 163 43 472 6.26 30 671 999 
BL 285 109 108 30 720 4.42 21 675 009 
SH 72 94 95 6 868 0.99 4 845 572 
AR 48 61 67 3 182 0.46 2 245 186 
AI 11 61 67 719 0.10 507 280 
SG 484 79 82 39 655 5.71 27 979 285 
GR 159 58 64 10 202 1.47 7 197 883 
AG 539 108 107 57 553 8.29 40 607 511 
TG 218 86 88 19 149 2.76 13 510 705 
TI 346 88 90 31 005 4.46 21 876 196 
VD 619 99 99 61 409 8.84 43 328 045 
VS 269 32 42 11 213 1.61 7 911 349 
NE 191 63 68 13 056 1.88 9 212 006 
GE 416 152 145 60 142 8.66 42 433 833 
JU 88 38 47 4 137 0.60 2 919 261 
       

Total 7 004 100 100 694 480 100.00 490 000 000 
       

  

357 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 22. Juni 2007 über die Änd. von Erlassen im 
Rahmen  des Übergangs zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5953 5955;  
BBl 2007 645). 

358 SR 613.11 
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Verordnung  
über die Abgabe von Hilfsmitteln  
durch die Invalidenversicherung 
(HVI)1 

vom 29. November 1976 (Stand am 1. Januar 2008) 

 
Das Eidgenössische Departement des Innern, 

gestützt auf Artikel 14 der Verordnung vom 17. Januar 19612  
über die Invalidenversicherung (IVV), 

verordnet: 

1. Abschnitt: Anwendungsbereich 

Art. 1 

1 Die Verordnung umschreibt den Anspruch auf Hilfsmittel sowie auf Ersatzleistun-
gen nach den Artikeln 21 und 21bis des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die 
Invalidenversicherung3 (im folgenden IVG genannt). 

2 Für die Abgabe von Behandlungsgeräten, die einen notwendigen Bestandteil einer 
medizinischen Eingliederungsmassnahme im Sinne der Artikel 12 und 13 IVG bil-
den und die nicht in der im Anhang enthaltenen Liste aufgeführt sind, gelten die 
Artikel 3–9 sinngemäss. 

2. Abschnitt: Hilfsmittel 

Art. 2 Anspruch auf Hilfsmittel 

1 Im Rahmen der im Anhang aufgeführten Liste besteht Anspruch auf Hilfsmittel, 
soweit diese für die Fortbewegung, die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt 
oder für die Selbstsorge notwendig sind. 

2 Anspruch auf die in dieser Liste mit (*) bezeichneten Hilfsmittel besteht nur, 
soweit diese für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Tätigkeit im Auf-
gabenbereich, für die Schulung, die Ausbildung, die funktionelle Angewöhnung 

  

 AS 1976 2664 
1 Abkürzung gemäss Art. 8 der V des EDI vom 28. Aug. 1978 über die Abgabe von Hilfs-

mitteln durch die Altersversicherung (HVA), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (SR 831.135.1). 
2 SR 831.201 
3 SR 831.20 
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oder für die in der zutreffenden Ziffer des Anhangs ausdrücklich genannte Tätigkeit 
notwendig sind.4 

3 Der Anspruch erstreckt sich auch auf das invaliditätsbedingt notwendige Zubehör 
und die invaliditätsbedingten Anpassungen. 

4 Es besteht nur Anspruch auf Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausfüh-
rung. Durch eine andere Ausführung bedingte zusätzliche Kosten hat der Versicherte 
selbst zu tragen. Fehlen vertraglich vereinbarte Tarife im Sinne von Artikel 27 
Absatz 1 IVG5, so gelten die im Anhang festgelegten Höchstbeiträge. Fehlen auch 
solche Höchstbeiträge, so werden die effektiven Kosten vergütet.6 

5 Begnügt sich ein Versicherter, der Anspruch auf ein in der Liste des Anhangs auf-
geführtes Hilfsmittel hat, mit einem andern, kostengünstigeren Hilfsmittel, das dem 
gleichen Zwecke wie das ihm zustehende dient, so ist ihm dieses selbst dann abzu-
geben, wenn es in der Liste nicht aufgeführt ist.7 

Art. 38 Abgabeform 

1 Die Hilfsmittel werden zu Eigentum abgegeben, sofern in dieser Verordnung nicht 
etwas anderes bestimmt wird. 

2 Kostspielige Hilfsmittel, die ihrer Art nach auch für andere Versicherte Verwen-
dung finden können, werden leihweise abgegeben. 

Art. 3bis 9 Vergütung von Hilfsmitteln 

1 In den im Anhang umschriebenen Fällen kann die Versicherung: 

a. dem Versicherten einmalige oder periodische Beiträge an ein von ihm ange-
schafftes Hilfsmittel zahlen; 

b. dem Versicherten eine Pauschale für die Anschaffung eines Hilfsmittels zah-
len; 

c. die Mietkosten für ein gemietetes Hilfsmittel übernehmen. 

2 Die Höhe der Vergütungen sind im Anhang festgelegt. 

  

4 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 21. Sept. 1982, in Kraft seit 1. Jan. 1983  
(AS 1982 1931). 

5 SR 831.20 
6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
7 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDI vom 24. Nov. 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989  

(AS 1988 2236). 
8 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
9 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
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Art. 4 Überlassung zu weiterem Gebrauch 

1 Fallen die Anspruchsvoraussetzungen von Artikel 21 Absatz 1 IVG10 dahin, so 
können leihweise abgegebene Hilfsmittel dem Versicherten zu weiterem Gebrauch 
überlassen werden, solange er sie zur Fortbewegung, zur Herstellung des Kontaktes 
mit der Umwelt oder zur Selbstsorge benötigt. ...11 

2 Dem Versicherten steht jederzeit das Recht zu, leihweise abgegebene Hilfsmittel 
zu einem angemessenen Kaufpreis als Eigentum zu erwerben. 

Art. 5 Rücknahme zur Weiterverwendung 

Leihweise abgegebene Hilfsmittel, auf die kein Anspruch mehr besteht und die dem 
Versicherten nicht zu weiterem Gebrauch überlassen werden, sind zurückzuerstatten 
und von der Versicherung bis zur Weiterverwendung in geeigneten Depots zu 
lagern. 

Art. 612 Sorgfaltspflicht 

1 Von der Versicherung abgegebene Hilfsmittel sind sorgfältig zu gebrauchen. 

2 Wird ein Hilfsmittel wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht vorzeitig gebrauchs-
untauglich, so hat der Versicherte eine angemessene Entschädigung zu leisten. 

Art. 6bis 13 Zweckmässige Verwendung 

1 Der Versicherte hat die Vergütungen nach Artikel 3bis Absatz 1 Buchstaben a und 
b entsprechend ihrem vorgesehenen Zweck zu verwenden. 

2 Um eine Zweckentfremdung von Hilfsmitteln zu verhindern, kann die Abgabe mit 
Auflagen verbunden werden. Wird ein Hilfsmittel wegen Nichtbeachtung der Auf-
lagen vorzeitig gebrauchsuntauglich, so hat der Versicherte eine angemessene Ent-
schädigung zu leisten. 

Art. 714 Gebrauchstraining, Reparatur und Betrieb 

1 Setzt der Gebrauch eines Hilfsmittels ein besonderes Training des Versicherten 
voraus, so übernimmt die Versicherung die dadurch entstehenden Kosten. 

2 Muss ein von der Versicherung abgegebenes Hilfsmittel trotz sorgfältigem 
Gebrauch repariert, angepasst oder teilweise erneuert werden, so übernimmt die 
Versicherung die Kosten, sofern nicht ein Dritter ersatzpflichtig ist. Von den Versi-
cherten kann eine Kostenbeteiligung verlangt werden. Die Höhe der Kostenbeteili-
gung ist im Anhang festgelegt. 

  

10 SR 831.20 
11 Letzter Satz aufgehoben durch Ziff. I der V des EDI vom 13. Nov. 1985 (AS 1985 2010). 
12 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
13 Eingefügt durch Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
14 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 6039). 
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3 An die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt von Hilfsmitteln gewährt die 
Versicherung einen jährlichen Beitrag in der Höhe der effektiven Kosten, höchstens 
jedoch 485 Franken, sofern im Anhang nicht ein anderer Beitrag festgelegt wird. 
Betriebs- und Unterhaltskosten für Motorfahrzeuge werden von der Versicherung 
nicht übernommen. 

4 An die Kosten für die Haltung eines Blindenführhundes gewährt die Versicherung 
einen monatlichen Beitrag. Dieser ist im Anhang festgelegt. 

3. Abschnitt: Ersatzleistungen 

Art. 815 Anspruch auf Kostenvergütung für Hilfsmittel 

1 Schafft ein Versicherter ein Hilfsmittel nach der im Anhang aufgeführten Liste 
selber an oder kommt er für die Kosten einer invaliditätsbedingten Anpassung selber 
auf, so hat er Anspruch auf Ersatz der Kosten, die der Versicherung bei eigener 
Anschaffung oder Kostenübernahme entstanden wären. 

2 Bei den durch das Bundesamt für Sozialversicherungen zu bezeichnenden kost-
spieligen Hilfsmitteln, die ihrer Art nach auch für andere Versicherte Verwendung 
finden können, wird die Kostenvergütung in Form jährlicher Amortisationsbeiträge 
geleistet; die Beiträge werden entsprechend den Kosten und der möglichen voraus-
sichtlichen Benützungsdauer festgesetzt. 

3 Die Kostenvergütung kann unter Auflagen erfolgen, welche eine Zweckentfrem-
dung des Hilfsmittels verhindern und bei Nichtgebrauch eine Übereinigung des 
Hilfsmittels an die Versicherung vorsehen. 

Art. 9 Anspruch auf Vergütung von Dienstleistungen 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Vergütung der ausgewiesenen invaliditätsbe-
dingten Kosten für besondere Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden und 
anstelle eines Hilfsmittels notwendig sind, um 

a. den Arbeitsweg zu überwinden; 

b. den Beruf auszuüben oder 

c. besondere Fähigkeiten zu erwerben, welche die Aufrechterhaltung des Kon-
takts mit der Umwelt ermöglichen.16  

2 Die monatliche Vergütung darf weder den Betrag des monatlichen Erwerbsein-
kommens der versicherten Person noch den anderthalbfachen Mindestbetrag der 
ordentlichen Altersrente übersteigen.17  

  

15 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 6039). 

16 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 13. Nov. 1985, in Kraft seit 1. Jan. 1986  
(AS 1985 2010). 

17 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 6. Nov. 1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999  
(AS 1998 3024). 
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4. Abschnitt: Schlussbestimmung 

Art. 10 

1 Die Verordnung vom 4. August 197218 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die 
Invalidenversicherung in Sonderfällen (HV) wird aufgehoben. 

2 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. 

 

Schlussbestimmung zur Änderung vom 22. November 200719 

Für Elektrobetten, die vor dem 1. Januar 2008 in Miete genommen werden, 
übernimmt die Versicherung die Kosten im bisherigen Umfang längstens bis zum 
31. Dezember 2008 weiter. 

  

18 [AS 1972 1752] 
19 AS 2007 6039 
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Anhang20 

Liste der Hilfsmittel 

1 Prothesen 

Vergütung gemäss Tarifvertrag mit dem Schweizerischen Verband der Orthopädie-
Techniker (SVOT) 

1.01 Definitive funktionelle Fuss- und Beinprothesen 

1.02 Definitive Hand- und Armprothesen 

1.03 Definitive Brust-Exoprothesen 

 Nach Mamma-Amputation oder bei Vorliegen eines Poland-Syndroms oder 
Agenesie der Mamma. Höchstbeitrag pro Kalenderjahr 500 Franken für 
einseitige und 900 Franken für beidseitige Versorgung.. 

2 Orthesen 

Vergütung gemäss Tarifvertrag mit SVOT 

2.01 Beinorthesen 

2.02 Armorthesen 

2.03 Rumpforthesen, 

 sofern eine funktionelle Insuffizienz der Wirbelsäule mit erheblichen  
Rückenbeschwerden sowie klinisch und radiologisch nachweisbaren Ver-
änderungen der Wirbelsäule vorliegt, die durch medizinische Massnahmen 
nicht oder nur ungenügend zu beeinflussen ist. 

2.04 Halsorthesen 

3 ... 

  

20 Bereinigt gemäss Ziff. I der V des EDI vom 21. Sept. 1982 (AS 1982 1931), vom 
2. Aug. 1983 (AS 1983 1165), vom 13. Nov. 1985 (AS 1985 2010), vom 24. Nov. 1988 
(AS 1988 2236), vom 9. Okt. 1992 (AS 1992 2406), vom 8. Jan. 1996 (AS 1996 768), 
Ziff. II der V des EDI vom 19. Dez.  1996 (AS 1997 563),  Ziff. I der V des EDI vom 
16. Dez. 1999 (AS 2000 616), vom 18. Dez. 2000 (AS 2000 3085), vom 17. Nov. 2003 
(AS 2003 4069) und Ziff. II der V des EDI vom 22. Nov. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(AS 2007 6039). 
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4 Schuhwerk und orthopädische Fusseinlagen 

Vergütung gemäss Tarifvertrag mit dem Schweizerischen Verband Fuss & Schuh 
(SSOMV) 

4.01 Orthopädische Massschuhe und orthopädische Serienschuhe einschliesslich 
Fertigungskosten, 

 sofern eine Versorgung gemäss der Ziffern 4.02–4.04 nicht möglich ist. Die 
Kostenbeteiligung der versicherten Person beträgt bis zum vollendeten  
12.  Altersjahr 70 Franken, ab dem vollendeten 12. Altersjahr 120 Franken. 
Bei Reparaturkosten beträgt die Kostenbeteiligung 70 Franken pro Kalen-
derjahr. 

4.02 Kostspielige orthopädische Änderungen/Schuhzurichtungen an  
Konfektionsschuhen oder orthopädischen Spezialschuhen 

4.03 Orthopädische Spezialschuhe 

 Die Kostenbeteiligung der versicherten Person beträgt bis zum vollendeten 
12. Altersjahr 70 Franken, ab dem vollendeten 12. Altersjahr 120 Franken. 
Bei Reparaturkosten beträgt die Kostenbeteiligung 70 Franken pro Kalen-
derjahr. 

4.04 Invaliditätsbedingter Mehrverbrauch von Konfektionsschuhen 

4.05* Orthopädische Fusseinlagen, 

 sofern sie eine notwendige Ergänzung einer medizinischen Eingliederungs-
massnahme darstellen. 

5 Hilfsmittel für den Kopfbereich 

5.01 Augenprothesen: 

 Vergütung gemäss der Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Sozial-
versicherungen und den Lieferantinnen und Lieferanten von Augenprothesen 
(Höchstbeiträge: 645 Franken inkl. MwSt für Glasaugenprothesen und 
2000 Franken inkl. MwSt für Kunstaugenprothesen). Artikel 24 Absatz 3 
IVV bleibt vorbehalten. 

5.02 Gesichtsepithesen 

5.03 ... 

5.04 ... 

5.05* Zahnprothesen, 

 sofern sie eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmass-
nahmen darstellen. 

5.06 Perücken: 

 Jährlicher Höchstbeitrag: 1500 Franken. 

5.07 Hörgeräte bei Schwerhörigkeit, 
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 sofern das Hörvermögen durch ein solches Gerät namhaft verbessert wird 
und die versicherte Person sich wesentlich besser mit der Umwelt ver-
ständigen kann. Die Abgabe erfolgt leihweise. Vergütung gemäss Tarif-
vertrag mit dem Schweizerischen Fachverband der Hörgeräteakustik und 
dem Hörzentralen-Verband der Schweiz (AKUSTIKA/HZV). Beitrag für 
Batteriekosten: pro Kalenderjahr 90 Franken bei monauraler Versorgung 
und 180 Franken bei binauraler Versorgung. Beitrag für Batteriekosten bei 
Cochlea-Implantaten und FM-Anlagen: pro Kalenderjahr 485 Franken oder 
unter Beilage der Belege die effektiven Kosten bis höchstens 970 Franken. 

5.08 Sprechhilfegeräte nach Kehlkopfoperationen 

6 ... 

7 Brillen und Kontaktlinsen 

7.01* Brillen, 

 sofern sie eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungs-
massnahmen darstellen. Der Höchstbeitrag für das Brillengestell beträgt  
150 Franken. 

7.02* Kontaktlinsen, 

 sofern sie notwendigerweise anstelle von Brillen treten und eine wesentliche 
Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen darstellen. 

8 ... 

9 Rollstühle 

Vergütung gemäss Tarifvertrag mit dem Dachverband der Schweizerischen Handels- 
und Industrievereinigungen der Medizinaltechnik (FASMED) und dem SVOT. 

9.01 Rollstühle ohne motorischen Antrieb: 

 Sofern anstelle eines Rollstuhls ein Kinder-Buggy abgegeben wird, beträgt 
die Kostenbeteiligung für Kinder unter 30 Monaten 300 Franken. Die 
Abgabe erfolgt leihweise. 

9.02 Elektrorollstühle: 

 Für Versicherte, die einen gewöhnlichen Rollstuhl nicht bedienen und sich 
nur dank elektromotorischem Antrieb selbstständig fortbewegen können. 
Die Abgabe erfolgt leihweise. 



Abgabe von Hilfsmitteln 

9 

831.232.51

10 Motorfahrzeuge und Invalidenfahrzeuge 

 für Versicherte, die voraussichtlich dauernd eine existenzsichernde 
Erwerbstätigkeit ausüben und zur Überwindung des Arbeitsweges auf ein 
persönliches Motorfahrzeug angewiesen sind. 

10.01* Motorfahrräder, zwei- bis vierrädrig: 

 Der jährliche Amortisationsbeitrag beträgt 480 Franken für zweirädrige und 
2500 Franken für drei- und vierrädrige Motorfahrräder. 

10.02* Kleinmotorräder und Motorräder: 

 Der jährliche Amortisationsbeitrag beträgt 750 Franken. 

10.03*  ... 

10.04*  Automobile: 

 Der jährliche Amortisationsbeitrag beträgt 3000 Franken. Der Beitrag an 
einen automatischen Garagentoröffner beträgt 1500 Franken. 

10.05  Invaliditätsbedingte Abänderungen von Motorfahrzeugen 

11 Hilfsmittel für Blinde und hochgradig Sehschwache 

11.01  Blindenlangstöcke 

11.02  Blindenführhunde, 

 sofern die Eignung der versicherten Person als Führhundehalterin erwiesen 
ist und sie sich dank dieser Hilfe ausserhalb des Hauses selbstständig fort-
bewegen kann. Die Versicherung übernimmt die Kosten gemäss Tarifvertrag 
mit den Führhundeschulen. 
Der Beitrag an die Futterkosten beträgt pro Monat 150 Franken, der Beitrag 
an die Tierarztkosten 40 Franken. Übersteigen die Tierarztkosten 
480 Franken pro Jahr, so werden die Mehrkosten nur gegen Vorlage der 
entsprechenden Belege zurückerstattet. 

11.03  ... 

11.04  Abspielgeräte für Tonträger: 

 Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte zum Abspielen von auf Tonträger 
gesprochener Literatur. Der Höchstbeitrag beträgt 200 Franken. Die Abgabe 
erfolgt leihweise. 

11.05*  Abspielgeräte für Tonträger, 

 sofern sie für Blinde und hochgradig Sehbehinderte bei der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit oder einer Tätigkeit im Aufgabenbereich invaliditätsbe-
dingt notwendig sind. Die Abgabe erfolgt leihweise. 
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11.06  Lese- und Schreibsysteme: 

 Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte, die nur mit einem solchen System 
lesen oder dadurch mit der Umwelt erheblich leichter Kontakt aufnehmen 
können und die über die notwendigen intellektuellen Fähigkeiten zur 
Bedienung des Systems verfügen. Die Kosten für das Erlernen des 
Maschinenschreibens gehen zulasten der versicherten Person. Die Abgabe 
erfolgt leihweise. 

11.07  Lupenbrillen, Ferngläser und Filtergläser, 

 für hochgradig Sehbehinderte, sofern sie nur mit diesen Behelfen lesen 
können oder dadurch ihre visuelle Situation erheblich verbessert wird. 

11.08  ... 

11.09  ... 

12 Gehhilfen 

12.01 Krückstöcke: 

 Die Abgabe erfolgt leihweise. 

12.02 Gehwagen und Gehböcke: 

 Die Abgabe erfolgt leihweise. 

13 Hilfsmittel am Arbeitsplatz, im Aufgabenbereich,  
 zur Schulung und Ausbildung sowie bauliche Vorkehren  
 zur Überwindung des Arbeitsweges 

13.01* Invaliditätsbedingte Arbeits- und Haushaltgeräte sowie Zusatz-
einrichtungen, Zusatzgeräte und Anpassungen für die Bedienung von 
Apparaten und Maschinen: 

 Bei der Abgabe von Geräten, die auch eine gesunde Person in gewöhnlicher 
Ausführung benötigt, hat sich die versicherte Person an den Kosten zu 
beteiligen. Hilfsmittel, deren Anschaffungskosten den Betrag von 
400 Franken nicht übersteigen, gehen zulasten der versicherten Person. 

13.02* Der Behinderung individuell angepasste Sitz-, Liege- und Stehvorrichtungen: 

 Bei der Abgabe von Geräten, die auch eine gesunde Person in gewöhnlicher 
Ausführung benötigt, hat sich die versicherte Person an den Kosten zu 
beteiligen. Hilfsmittel, deren Anschaffungskosten den Betrag von 
400 Franken nicht übersteigen, gehen zulasten der versicherten Person. 
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13.03* Der Behinderung individuell angepasste Arbeitsflächen: 

 Bei der Abgabe von Geräten, die auch eine gesunde Person in gewöhnlicher 
Ausführung benötigt, hat sich die versicherte Person an den Kosten zu 
beteiligen. Hilfsmittel, deren Anschaffungskosten den Betrag von 
400 Franken nicht übersteigen, gehen zulasten der versicherten Person. 

13.04* Invaliditätsbedingte bauliche Änderungen am Arbeitsplatz und im 
Aufgabenbereich 

13.05* Hebebühnen und Treppenlifte sowie Beseitigung oder Änderung von 
baulichen Hindernissen im und um den Wohn-, Arbeits-, Ausbildungs- und 
Schulungsbereich, 

 sofern damit die Überwindung des Weges zur Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Schulungsstätte oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich ermöglicht wird. Die 
Abgabe erfolgt leihweise. 

13.06* … 

13.07* … 

14 Hilfsmittel für die Selbstsorge 

14.01 WC-Dusch- und WC-Trockenanlagen sowie Zusätze zu bestehenden Sanitär-
einrichtungen, 

 sofern die versicherte Person ohne einen solchen Behelf nicht zur Durch-
führung der betreffenden Körperhygiene fähig ist. Die Abgabe erfolgt leih-
weise. 

14.02 Krankenheber: 

 Zur Verwendung im privaten Wohnbereich. Die Abgabe erfolgt leihweise. 

14.03 Elektrobetten (mit Aufzugbügel, jedoch ohne Matratze und sonstiges Zubehör): 

 Zur Verwendung im privaten Wohnbereich für Versicherte, die darauf 
angewiesen sind, um zu Bett zu gehen und aufzustehen. Die Abgabe erfolgt 
leihweise. Dauernd Bettlägerige sind vom Anspruch ausgeschlossen. 

 Vergütet wird der Kaufpreis eines Bettes bis zum Höchstbeitrag von 
2500 Franken. Der Beitrag an die Auslieferungskosten des Elektrobettes 
beträgt 250 Franken. 

14.04 Invaliditätsbedingte bauliche Änderungen in der Wohnung: 

 Anpassen von Bade-, Dusch- und WC-Räumen an die Invalidität, Versetzen 
oder Entfernen von Trennwänden, Verbreitern oder Auswechseln von Türen, 
Anbringen von Haltestangen, Handläufen und Zusatzgriffen, Entfernen von 
Türschwellen oder Erstellen von Schwellenrampen, Installation von Signal-
anlagen für hochgradig Schwerhörige, Gehörlose und Taubblinde. 
Der Höchstbeitrag für Signalanlagen beträgt 1300 Franken. 
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14.05 Treppenfahrstühle und Rampen: 

 Für Versicherte, die ohne einen solchen Behelf ihre Wohnstätte nicht 
verlassen können. 

 Wird anstelle eines Treppenfahrstuhls ein Treppenlift eingebaut, so beträgt 
der Höchstbeitrag 8000 Franken. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf 
Vergütung von Reparaturkosten. Die Abgabe erfolgt leihweise. 

15 Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt 

15.01 Schreibmaschinen, 

 sofern eine versicherte Person nicht von Hand schreiben kann und über die 
notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur Bedienung 
einer Schreibmaschine verfügt. Die Abgabe erfolgt leihweise. 

15.02 Elektrische und elektronische Kommunikationsgeräte: 

 Für schwer sprech- und schreibbehinderte Versicherte, die zur Pflege des 
täglichen Kontakts mit der Umwelt auf ein solches Gerät angewiesen sind 
und über die notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur 
Bedienung eines solchen Geräts verfügen. Die Abgabe erfolgt leihweise. 

15.03 Abspielgeräte für Tonträger, 

 sofern eine gelähmte versicherte Person, die nicht in der Lage ist, selbst-
ständig Bücher zu lesen, zum Abspielen von auf Tonträger gesprochener 
Literatur auf einen solchen Behelf angewiesen ist. Der Höchstbeitrag beträgt 
200 Franken. Die Abgabe erfolgt leihweise. 

15.04 Seitenwendegeräte, 

 sofern eine versicherte Person, welche die Voraussetzungen von Ziffer 15.03
erfüllt, ein solches Gerät anstelle eines Tonbandgerätes benötigt. 
Die Abgabe erfolgt leihweise. 

15.05 Umweltkontrollgeräte, 

 sofern eine schwerstgelähmte versicherte Person, die nicht in einem Spital 
oder einer spezialisierten Institution für Chronischkranke untergebracht ist, 
nur durch diese Vorrichtung mit der Umwelt in Kontakt treten kann oder 
sofern ihr dadurch die selbstständige Fortbewegung mit dem Elektrofahr-
stuhl innerhalb ihres Wohnbereichs ermöglicht wird. Die Abgabe erfolgt 
leihweise. 
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15.06 Schreibtelefone und Videophone, 

 sofern es einer hochgradig schwerhörigen, gehörlosen oder schwer sprech-
behinderten versicherten Person nicht möglich oder nicht zumutbar ist, die 
notwendigen Kontakte zur Umwelt auf anderem Wege herzustellen und sie 
über die notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur 
Bedienung eines solchen Geräts verfügt. Die Abgabe erfolgt leihweise. 
Der Höchstbeitrag beträgt 2200 Franken für den Erstapparat, 1700 Franken 
für den Zweitapparat, 700 Franken für ein Faxgerät und 1700 Franken für 
Mobiltelefone mit spezieller Software. 

15.07  Beiträge an massgefertigte Kleider, 

 sofern ein Versicherter wegen Zwerg- oder Riesenwuchses oder wegen 
skelettaler Deformationen keine Serienkonfektion tragen kann. 

15.08  Sturzhelme für Epileptiker und Hämophile 

15.09  Ellbogen- und Knieschoner für Hämophile 

15.10 Spezielle Rehab-Kinder-Autositze für Kinder  
ohne Kopf- und Rumpfkontrolle: 

 Die Kostenbeteiligung beträgt für Kinder bis zum vollendeten  
siebten Altersjahr 200 Franken. 
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Bundesgesetz  
über den Allgemeinen Teil  
des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG) 

vom 6. Oktober 2000 (Stand am 1. August 2008) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 112 Absatz 1, 114 Absatz 1 und 117 Absatz 1 
der Bundesverfassung1, 
nach Einsicht in den Bericht einer Kommission des Ständerates 
vom 27. September 19902  
und in die Stellungnahmen des Bundesrates vom 17. April 19913, 
vom 17. August 19944 und vom 26. Mai 19995 
und in den Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des  
Nationalrates vom 26. März 19996, 

beschliesst: 

1. Kapitel: Anwendungsbereich 

Art. 1 Zweck und Gegenstand 

Dieses Gesetz koordiniert das Sozialversicherungsrecht des Bundes, indem es: 

a. Grundsätze, Begriffe und Institute des Sozialversicherungsrechts definiert; 

b. ein einheitliches Sozialversicherungsverfahren festlegt und die Rechtspflege 
regelt; 

c. die Leistungen aufeinander abstimmt; 

d. den Rückgriff der Sozialversicherungen auf Dritte ordnet. 

Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen  
Sozialversicherungsgesetzen 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozial-
versicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungs-
gesetze es vorsehen. 

  

 AS 2002 3371 
1 SR 101 
2 BBl 1991 II 185 
3 BBl 1991 II 910 
4 BBl 1994 V 921 
5 Im Bundesblatt nicht veröffentlicht; siehe AB 1999 N 1241 und 1244. 
6 BBl 1999 4523 

830.1
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2. Kapitel: Definitionen allgemeiner Begriffe 

Art. 3 Krankheit 

1 Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Unter-
suchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.7 

2 Als Geburtsgebrechen gelten diejenigen Krankheiten, die bei vollendeter Geburt 
bestehen. 

Art. 48 Unfall 

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines unge-
wöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchti-
gung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit oder den Tod zur 
Folge hat. 

Art. 5 Mutterschaft 

Mutterschaft umfasst Schwangerschaft und Niederkunft sowie die nachfolgende 
Erholungszeit der Mutter. 

Art. 6 Arbeitsunfähigkeit 

Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bishe-
rigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten.9 Bei langer Dauer 
wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder Aufgabenbereich 
berücksichtigt. 

Art. 710 Erwerbsunfähigkeit 

1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Ein-
gliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf 
dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. 

  

7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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2 Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich 
die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbs-
unfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 
ist.11 

Art. 8 Invalidität 

1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 
teilweise Erwerbsunfähigkeit. 

2 Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung 
ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine 
ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12 

3 Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht 
zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich 
im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss 
anwendbar.13 14 

Art. 9 Hilflosigkeit 

Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für 
alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen 
Überwachung bedarf. 

Art. 10 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten Personen, die in unselbstständiger 
Stellung Arbeit leisten und dafür massgebenden Lohn nach dem jeweiligen Einzel-
gesetz beziehen. 

Art. 11 Arbeitgeber 

Arbeitgeber ist, wer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. 

Art. 12 Selbstständigerwerbende 

1 Selbstständigerwerbend ist, wer Erwerbseinkommen erzielt, das nicht Entgelt für 
eine als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer geleistete Arbeit darstellt. 

2 Selbstständigerwerbende können gleichzeitig auch Arbeitnehmerinnen oder 
Arbeitnehmer sein, wenn sie entsprechendes Erwerbseinkommen erzielen. 

  

11 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

12 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 

13 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), 
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

14 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 21. März 2003 (4. IV-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3837 3853; BBl 2001 3205). 
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Art. 13 Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt 

1 Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23–26 des Zivil-
gesetzbuches15. 

2 Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während 
längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist. 

Art. 13a16 Eingetragene Partnerschaft 

1 Solange eine eingetragene Partnerschaft dauert, ist sie im Sozialversicherungsrecht 
einer Ehe gleichgestellt. 

2 Stirbt eine Partnerin oder ein Partner, so ist die überlebende Person einem Witwer 
gleichgestellt. 

3 Die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist einer Scheidung 
gleichgestellt. 

3. Kapitel: 
Allgemeine Bestimmungen über Leistungen und Beiträge 

1. Abschnitt: Sachleistungen 

Art. 14 

Sachleistungen sind insbesondere die Heilbehandlung (Krankenpflege), die Hilfs-
mittel, die individuellen Vorsorge- und Eingliederungsmassnahmen sowie Aufwen-
dungen für Transporte und ähnliche Leistungen, die von den einzelnen Sozialver-
sicherungen geschuldet oder erstattet werden. 

2. Abschnitt: Geldleistungen 

Art. 15 Allgemeines 

Geldleistungen sind insbesondere Taggelder, Renten, jährliche Ergänzungsleistun-
gen, Hilflosenentschädigungen und Zulagen zu solchen, nicht aber der Ersatz für 
eine von der Versicherung zu erbringende Sachleistung. 

  

15 SR 210 
16 Eingefügt durch Anhang Ziff. 28 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 16 Grad der Invalidität 

Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die 
versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizini-
schen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumut-
bare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung 
gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid 
geworden wäre. 

Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen 

1 Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers 
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft 
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben. 

2 Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von 
Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich 
der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. 

Art. 18 Höchstbetrag des versicherten Verdienstes 

Für Sozialversicherungen mit Geldleistungen, die gesetzlich in Prozenten des ver-
sicherten Verdienstes festgesetzt sind, bestimmt der Bundesrat dessen Höchstbetrag. 

Art. 19 Auszahlung von Geldleistungen 

1 Die periodischen Geldleistungen werden in der Regel monatlich ausbezahlt. 

2 Taggelder und ähnliche Entschädigungen kommen in dem Ausmass dem Arbeit-
geber zu, als er der versicherten Person trotz der Taggeldberechtigung Lohn zahlt. 

3 Renten und Hilflosenentschädigungen werden stets für den ganzen Kalendermonat 
im Voraus ausbezahlt. Eine Leistung, die eine vorangehende ablöst, wird erst für den 
Folgemonat ausgerichtet. 

4 Erscheint der Anspruch auf Leistungen nachgewiesen und verzögert sich deren 
Ausrichtung, so können Vorschusszahlungen ausgerichtet werden. 

Art. 20 Gewährleistung zweckgemässer Verwendung 

1 Geldleistungen können ganz oder teilweise einem geeigneten Dritten oder einer 
Behörde ausbezahlt werden, der oder die der berechtigten Person gegenüber gesetz-
lich oder sittlich unterstützungspflichtig ist oder diese dauernd fürsorgerisch betreut, 
sofern: 

a. die berechtigte Person die Geldleistungen nicht für den eigenen Unterhalt 
oder für den Unterhalt von Personen, für die sie zu sorgen hat, verwendet 
oder dazu nachweisbar nicht im Stande ist; und 

b. die berechtigte Person oder Personen, für die sie zu sorgen hat, aus einem 
Grund nach Buchstabe a auf die Hilfe der öffentlichen oder privaten Für-
sorge angewiesen sind. 
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2 Diese Dritten oder diese Behörde können die Leistungen, die ihnen ausbezahlt 
werden, nicht mit Forderungen gegenüber der berechtigten Person verrechnen. 
Ausgenommen ist die Verrechnung bei Nachzahlungen von Leistungen im Sinne 
von Artikel 22 Absatz 2. 

3. Abschnitt: Kürzung und Verweigerung von Leistungen 

Art. 21 
1 Hat die versicherte Person den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher 
Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt oder verschlimmert, so 
können ihr die Geldleistungen vorübergehend oder dauernd gekürzt oder in schwe-
ren Fällen verweigert werden. 

2 Geldleistungen für Angehörige oder Hinterlassene werden nur gekürzt oder ver-
weigert, wenn diese den Versicherungsfall vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Aus-
übung eines Verbrechens oder Vergehens herbeigeführt haben. 

3 Soweit Sozialversicherungen mit Erwerbsersatzcharakter keine Geldleistungen für 
Angehörige vorsehen, kann höchstens die Hälfte der Geldleistungen nach Absatz 1 
gekürzt werden. Für die andere Hälfte bleibt die Kürzung nach Absatz 2 vorbehal-
ten. 

4 Entzieht oder widersetzt sich eine versicherte Person einer zumutbaren Behandlung 
oder Eingliederung ins Erwerbsleben, die eine wesentliche Verbesserung der 
Erwerbsfähigkeit oder eine neue Erwerbsmöglichkeit verspricht, oder trägt sie nicht 
aus eigenem Antrieb das ihr Zumutbare dazu bei, so können ihr die Leistungen 
vorübergehend oder dauernd gekürzt oder verweigert werden. Sie muss vorher 
schriftlich gemahnt und auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden; ihr ist eine 
angemessene Bedenkzeit einzuräumen. Behandlungs- oder Eingliederungsmass-
nahmen, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellen, sind nicht zumutbar. 

5 Befindet sich die versicherte Person im Straf- oder Massnahmevollzug, so kann 
während dieser Zeit die Auszahlung von Geldleistungen mit Erwerbsersatzcharakter 
ganz oder teilweise eingestellt werden; ausgenommen sind die Geldleistungen für 
Angehörige im Sinne von Absatz 3. 

4. Abschnitt: Spezielle Bestimmungen 

Art. 22 Sicherung der Leistung 

1 Der Anspruch auf Leistungen ist weder abtretbar noch verpfändbar. Jede Abtretung 
oder Verpfändung ist nichtig. 

2 Nachzahlungen von Leistungen des Sozialversicherers können jedoch abgetreten 
werden: 
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a. dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge, soweit diese 
Vorschusszahlungen leisten; 

b. einer Versicherung, die Vorleistungen erbringt. 

Art. 23 Verzicht auf Leistungen 

1 Die berechtigte Person kann auf Versicherungsleistungen verzichten. Sie kann den 
Verzicht jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Verzicht und Widerruf 
sind schriftlich zu erklären. 

2 Verzicht und Widerruf sind nichtig, wenn die schutzwürdigen Interessen von 
andern Personen, von Versicherungen oder Fürsorgestellen beeinträchtigt werden 
oder wenn damit eine Umgehung gesetzlicher Vorschriften bezweckt wird. 

3 Der Versicherer hat der berechtigten Person Verzicht und Widerruf schriftlich zu 
bestätigen. In der Bestätigung sind Gegenstand, Umfang und Folgen des Verzichts 
und des Widerrufs festzuhalten. 

Art. 24 Erlöschen des Anspruchs 

1 Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach 
dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des 
Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. 

2 Hat sich eine beitragspflichtige Person ihren Verpflichtungen durch eine strafbare 
Handlung entzogen, für die das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so 
ist für das Erlöschen der Beitragsforderung diese Frist massgebend. 

Art. 25 Rückerstattung 

1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in 
gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse 
Härte vorliegt. 

2 Der Rückforderungsanspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem die 
Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit dem 
Ablauf von fünf Jahren nach der Entrichtung der einzelnen Leistung. Wird der 
Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das 
Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend. 

3 Zuviel bezahlte Beiträge können zurückgefordert werden. Der Anspruch erlischt 
mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen 
Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden. 

Art. 26 Verzugs- und Vergütungszinsen 

1 Für fällige Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche sind Ver-
zugs- und Vergütungszinsen zu leisten. Der Bundesrat kann für geringe Beträge und 
kurzfristige Ausstände Ausnahmen vorsehen. 
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2 Sofern die versicherte Person ihrer Mitwirkungspflicht vollumfänglich nach-
gekommen ist, werden die Sozialversicherungen für ihre Leistungen nach Ablauf 
von 24 Monaten nach der Entstehung des Anspruchs, frühestens aber 12 Monate 
nach dessen Geltendmachung verzugszinspflichtig. 

3 Keine Verzugszinspflicht entsteht durch Verzögerungen, die von ausländischen 
Versicherungsträgern verursacht werden.17 

4 Keinen Anspruch auf Verzugszinsen haben: 

a. die berechtigte Person oder deren Erben, wenn die Nachzahlung an Dritte 
erfolgt; 

b. Dritte, welche Vorschusszahlungen oder Vorleistungen nach Artikel 22 
Absatz 2 erbracht haben und denen die Nachzahlungen abgetreten worden 
sind; 

c. andere Sozialversicherungen, welche Vorleistungen nach Artikel 70 erbracht 
haben.18 

4. Kapitel: Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

1. Abschnitt: Auskunft, Verwaltungshilfe, Schweigepflicht 

Art. 27 Aufklärung und Beratung 

1 Die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversiche-
rungen sind verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten 
Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. 

2 Jede Person hat Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre 
Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegen-
über die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratun-
gen, die aufwendige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung 
von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen. 

3 Stellt ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehö-
rigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er 
ihnen unverzüglich davon Kenntnis. 

Art. 28 Mitwirkung beim Vollzug 

1 Die Versicherten und ihre Arbeitgeber haben beim Vollzug der Sozialversiche-
rungsgesetze unentgeltlich mitzuwirken. 

2 Wer Versicherungsleistungen beansprucht, muss unentgeltlich alle Auskünfte 
erteilen, die zur Abklärung des Anspruchs und zur Festsetzung der Versicherungs-
leistungen erforderlich sind. 

  

17 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

18 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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3 Personen, die Versicherungsleistungen beanspruchen, haben alle Personen und 
Stellen, namentlich Arbeitgeber, Ärztinnen und Ärzte, Versicherungen sowie Amts-
stellen im Einzelfall zu ermächtigen, die Auskünfte zu erteilen, die für die Abklä-
rung von Leistungsansprüchen erforderlich sind. Diese Personen und Stellen sind 
zur Auskunft verpflichtet. 

Art. 29 Geltendmachung des Leistungsanspruchs 

1 Wer eine Versicherungsleistung beansprucht, hat sich beim zuständigen Versiche-
rungsträger in der für die jeweilige Sozialversicherung gültigen Form anzumelden. 

2 Für die Anmeldung und zur Abklärung des Anspruches auf Leistungen geben die 
Versicherungsträger unentgeltlich Formulare ab, die vom Ansprecher oder seinem 
Arbeitgeber und allenfalls vom behandelnden Arzt vollständig und wahrheitsgetreu 
auszufüllen und dem zuständigen Versicherungsträger zuzustellen sind. 

3 Wird eine Anmeldung nicht formgerecht oder bei einer unzuständigen Stelle 
eingereicht, so ist für die Einhaltung der Fristen und für die an die Anmeldung 
geknüpften Rechtswirkungen trotzdem der Zeitpunkt massgebend, in dem sie der 
Post übergeben oder bei der unzuständigen Stelle eingereicht wird. 

Art. 30 Weiterleitungspflicht 

Alle Stellen, die mit der Durchführung der Sozialversicherung betraut sind, haben 
versehentlich an sie gelangte Anmeldungen, Gesuche und Eingaben entgegenzu-
nehmen. Sie halten das Datum der Einreichung fest und leiten die entsprechenden 
Unterlagen an die zuständige Stelle weiter. 

Art. 31 Meldung bei veränderten Verhältnissen 

1 Jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung massgebenden Verhältnissen 
ist von den Bezügerinnen und Bezügern, ihren Angehörigen oder Dritten, denen die 
Leistung zukommt, dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durch-
führungsorgan zu melden. 

2 Erhält eine an der Durchführung der Sozialversicherung beteiligte Person oder 
Stelle Kenntnis davon, dass sich die für die Leistung massgebenden Verhältnisse 
geändert haben, so ist dies dem Versicherungsträger zu melden. 

Art. 32 Amts- und Verwaltungshilfe 

1 Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, 
Kreise und Gemeinden geben den Organen der einzelnen Sozialversicherungen auf 
schriftliche und begründete Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten 
bekannt, die erforderlich sind für: 

a. die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen; 

b. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge; 
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c. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge; 

d. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

2 Unter den gleichen Bedingungen leisten die Organe der einzelnen Sozialversiche-
rungen einander Verwaltungshilfe. 

Art. 33 Schweigepflicht 

Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung der Sozialversicherungsgesetze beteiligt sind, haben gegenüber 
Dritten Verschwiegenheit zu bewahren. 

2. Abschnitt: Sozialversicherungsverfahren 

Art. 34 Parteien 

Als Parteien gelten Personen, die aus der Sozialversicherung Rechte oder Pflichten 
ableiten, sowie Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel 
gegen die Verfügung eines Versicherungsträgers oder eines ihm gleichgestellten 
Durchführungsorgans zusteht. 

Art. 35 Zuständigkeit 

1 Der Versicherungsträger prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. 

2 Der Versicherungsträger, der sich als zuständig erachtet, stellt dies durch Verfü-
gung fest, wenn eine Partei die Zuständigkeit bestreitet. 

3 Der Versicherungsträger, der sich als unzuständig erachtet, tritt durch Verfügung 
auf die Sache nicht ein, wenn eine Partei die Zuständigkeit behauptet. 

Art. 36 Ausstand 

1 Personen, die Entscheidungen über Rechte und Pflichten zu treffen oder vorzu-
bereiten haben, treten in Ausstand, wenn sie in der Sache ein persönliches Interesse 
haben oder aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten. 

2 Ist der Ausstand streitig, so entscheidet die Aufsichtsbehörde. Handelt es sich um 
den Ausstand eines Mitgliedes eines Kollegiums, so entscheidet das Kollegium unter 
Ausschluss des betreffenden Mitgliedes. 

Art. 37 Vertretung und Verbeiständung 

1 Die Partei kann sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, jederzeit vertreten 
oder, soweit die Dringlichkeit einer Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeistän-
den lassen. 

2 Der Versicherungsträger kann die Vertretung auffordern, sich durch schriftliche 
Vollmacht auszuweisen. 
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3 Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht der Versicherungsträger 
seine Mitteilungen an die Vertretung. 

4 Wo die Verhältnisse es erfordern, wird der gesuchstellenden Person ein unentgelt-
licher Rechtsbeistand bewilligt. 

Art. 38 Berechnung und Stillstand der Fristen 

1 Berechnet sich eine Frist nach Tagen oder Monaten und bedarf sie der Mitteilung 
an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer Mitteilung zu laufen. 

2 Bedarf sie nicht der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie am Tag nach ihrer 
Auslösung zu laufen. 

2bis Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten beziehungsweise der 
Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens 
am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt.19 

3 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht 
oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden 
Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter 
beziehungsweise ihre Vertreterin Wohnsitz oder Sitz hat.20 

4 Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder Monaten bestimmt sind, 
stehen still: 

a. vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; 

b. vom 15. Juli bis und mit dem 15. August; 

c.21 vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. 

Art. 39 Einhaltung der Fristen 

1 Schriftliche Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist dem Versiche-
rungsträger eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer 
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. 

2 Gelangt die Partei rechtzeitig an einen unzuständigen Versicherungsträger, so gilt 
die Frist als gewahrt. 

Art. 40 Fristerstreckung und Säumnisfolgen 

1 Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. 

2 Setzt der Versicherungsträger eine Frist für eine bestimmte Handlung an, so droht 
er gleichzeitig die Folgen eines Versäumnisses an. Andere als die angedrohten 
Folgen treten nicht ein. 

  

19 Eingefügt durch Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32).  

21 Fassung gemäss Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32).  
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3 Eine vom Versicherungsträger angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen 
erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht. 

Art. 4122 Wiederherstellung der Frist 

Ist die gesuchstellende Person oder ihre Vertretung unverschuldeterweise abgehalten 
worden, binnen Frist zu handeln, so wird diese wieder hergestellt, sofern sie unter 
Angabe des Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht 
und die versäumte Rechtshandlung nachholt. 

Art. 42 Rechtliches Gehör 

Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Sie müssen nicht angehört 
werden vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind. 

Art. 43 Abklärung 

1 Der Versicherungsträger prüft die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen 
von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein. Mündlich erteilte 
Auskünfte sind schriftlich festzuhalten. 

2 Soweit ärztliche oder fachliche Untersuchungen für die Beurteilung notwendig und 
zumutbar sind, hat sich die versicherte Person diesen zu unterziehen. 

3 Kommen die versicherte Person oder andere Personen, die Leistungen beanspru-
chen, den Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten in unentschuldbarer Weise nicht 
nach, so kann der Versicherungsträger auf Grund der Akten verfügen oder die Erhe-
bungen einstellen und Nichteintreten beschliessen. Er muss diese Personen vorher 
schriftlich mahnen und auf die Rechtsfolgen hinweisen; ihnen ist eine angemessene 
Bedenkzeit einzuräumen. 

Art. 44 Gutachten 

Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten einer 
oder eines unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren oder 
dessen Namen bekannt. Diese kann den Gutachter aus triftigen Gründen ablehnen 
und kann Gegenvorschläge machen. 

Art. 45 Kosten der Abklärung 

1 Der Versicherungsträger übernimmt die Kosten der Abklärung, soweit er die Mass-
nahmen angeordnet hat. Hat er keine Massnahmen angeordnet, so übernimmt er 
deren Kosten dennoch, wenn die Massnahmen für die Beurteilung des Anspruchs 
unerlässlich waren oder Bestandteil nachträglich zugesprochener Leistungen bilden. 

2 Der Versicherungsträger entschädigt die Partei und die Auskunftspersonen für 
Erwerbsausfall und Spesen. 

  

22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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3 Die Kosten können der Partei auferlegt werden, wenn sie trotz Aufforderung und 
Androhung der Folgen die Abklärung in unentschuldbarer Weise verhindert oder 
erschwert hat. 

Art. 46 Aktenführung 

Für jedes Sozialversicherungsverfahren sind alle Unterlagen, die massgeblich sein 
können, vom Versicherungsträger systematisch zu erfassen. 

Art. 47 Akteneinsicht 

1 Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu: 

a. der versicherten Person für die sie betreffenden Daten; 

b. den Parteien für die Daten, die sie benötigen, um einen Anspruch oder eine 
Verpflichtung nach einem Sozialversicherungsgesetz zu wahren oder zu 
erfüllen oder um ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund desselben Gesetzes 
erlassene Verfügung geltend zu machen; 

c. Behörden, die zuständig sind für Beschwerden gegen auf Grund eines 
Sozialversicherungsgesetzes23 erlassene Verfügungen, für die zur Erfüllung 
dieser Aufgabe erforderlichen Daten; 

d. der haftpflichtigen Person und ihrem Versicherer für die Daten, die sie benö-
tigen, um eine Rückgriffsforderung der Sozialversicherung zu beurteilen. 

2 Handelt es sich um Gesundheitsdaten, deren Bekanntgabe sich für die zur Einsicht 
berechtigte Person gesundheitlich nachteilig auswirken könnte, so kann von ihr 
verlangt werden, dass sie einen Arzt oder eine Ärztin bezeichnet, der oder die ihr 
diese Daten bekannt gibt. 

Art. 48 Massgeblichkeit geheimer Akten 

Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses 
zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr der Versicherungsträger von 
seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich Kenntnis und ihr 
ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu 
bezeichnen. 

Art. 49 Verfügung 

1 Über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit 
denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, hat der Versicherungsträger 
schriftlich Verfügungen zu erlassen. 

2 Dem Begehren um Erlass einer Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn 
die gesuchstellende Person ein schützenswertes Interesse glaubhaft macht. 

  

23 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 



Sozialversicherung 

14 

830.1 

3 Die Verfügungen werden mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. Sie sind zu 
begründen, wenn sie den Begehren der Parteien nicht voll entsprechen. Aus einer 
mangelhaften Eröffnung einer Verfügung darf der betroffenen Person kein Nachteil 
erwachsen. 

4 Erlässt ein Versicherungsträger eine Verfügung, welche die Leistungspflicht eines 
anderen Trägers berührt, so hat er auch ihm die Verfügung zu eröffnen. Dieser kann 
die gleichen Rechtsmittel ergreifen wie die versicherte Person. 

Art. 50 Vergleich 

1 Streitigkeiten über sozialversicherungsrechtliche Leistungen können durch Ver-
gleich erledigt werden. 

2 Der Versicherungsträger hat den Vergleich in Form einer anfechtbaren Verfügung 
zu eröffnen. 

3 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss im Einsprache- und in den Beschwerdever-
fahren. 

Art. 51 Formloses Verfahren 

1 Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die nicht unter Artikel 49 Absatz 1 
fallen, können in einem formlosen Verfahren behandelt werden. 

2 Die betroffene Person kann den Erlass einer Verfügung verlangen. 

Art. 52 Einsprache 

1 Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle 
Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrenslei-
tende Verfügungen. 

2 Die Einspracheentscheide sind innert angemessener Frist zu erlassen. Sie werden 
begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. 

3 Das Einspracheverfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden in der Regel 
nicht ausgerichtet. 

Art. 53 Revision und Wiedererwägung 

1 Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision 
gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach 
deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren 
Beibringung zuvor nicht möglich war. 

2 Der Versicherungsträger kann auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Ein-
spracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn 
ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. 

3 Der Versicherungsträger kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid, 
gegen die Beschwerde erhoben wurde, so lange wiedererwägen, bis er gegenüber der 
Beschwerdebehörde Stellung nimmt. 
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Art. 54 Vollstreckung 

1 Verfügungen und Einspracheentscheide sind vollstreckbar, wenn: 

a. sie nicht mehr durch Einsprache oder Beschwerde angefochten werden kön-
nen; 

b. sie zwar noch angefochten werden können, die zulässige Einsprache oder 
Beschwerde aber keine aufschiebende Wirkung hat; 

c. einer Einsprache oder Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen 
wird. 

2 Vollstreckbare Verfügungen und Einspracheentscheide, die auf Geldzahlung oder 
Sicherheitsleistung gerichtet sind, stehen vollstreckbaren Urteilen im Sinne von 
Artikel 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 188924 über Schuldbetreibung und 
Konkurs gleich. 

Art. 55 Besondere Verfahrensregeln 

1 In den Artikeln 27–54 oder in den Einzelgesetzen nicht abschliessend geregelte 
Verfahrensbereiche bestimmen sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz vom 
20. Dezember 196825. 

1bis Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Bestimmungen des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes vom 20. Dezember 1968 über den elektronischen Verkehr mit Behör-
den auch für Verfahren nach diesem Gesetz gelten.26 

2 Das Verfahren vor einer Bundesbehörde richtet sich nach dem Verwaltungsverfah-
rensgesetz vom 20. Dezember 1968, ausser wenn sie über sozialversicherungsrecht-
liche Leistungen, Forderungen und Anordnungen entscheidet. 

3. Abschnitt: Rechtspflegeverfahren 

Art. 56 Beschwerderecht 

1 Gegen Einspracheentscheide oder Verfügungen, gegen welche eine Einsprache 
ausgeschlossen ist, kann Beschwerde erhoben werden. 

2 Beschwerde kann auch erhoben werden, wenn der Versicherungsträger entgegen 
dem Begehren der betroffenen Person keine Verfügung oder keinen Einspracheent-
scheid erlässt. 

Art. 57 Kantonales Versicherungsgericht 

Jeder Kanton bestellt ein Versicherungsgericht als einzige Instanz zur Beurteilung 
von Beschwerden aus dem Bereich der Sozialversicherung. 

  

24 SR 281.1 
25 SR 172.021 
26 Eingefügt durch Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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Art. 58 Zuständigkeit 

1 Zuständig ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte 
Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung 
Wohnsitz hat. 

2 Befindet sich der Wohnsitz der versicherten Person oder des Beschwerde führen-
den Dritten im Ausland, so ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zustän-
dig, in dem sich ihr letzter schweizerischer Wohnsitz befand oder in dem ihr letzter 
schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat; lässt sich keiner dieser Orte ermitteln, so 
ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem das Durchfüh-
rungsorgan seinen Sitz hat. 

3 Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Beschwerde ohne 
Verzug dem zuständigen Versicherungsgericht. 

Art. 59 Legitimation 

Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den 
Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhe-
bung oder Änderung hat. 

Art. 60 Beschwerdefrist 

1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einsprache-
entscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, 
einzureichen. 

2 Die Artikel 38–41 sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 61 Verfahrensregeln 

Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vor-
behalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezem-
ber 196827 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen: 

a. Das Verfahren muss einfach, rasch, in der Regel öffentlich und für die Par-
teien kostenlos sein; einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig ver-
hält, können jedoch eine Spruchgebühr und die Verfahrenskosten auferlegt 
werden. 

b. Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein 
Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen 
Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde füh-
renden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit 
die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird. 

c. Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den 
Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise 
und ist in der Beweiswürdigung frei. 

  

27 SR 172.021  
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d. Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. 
Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der 
Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie 
verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme 
sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist. 

e. Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung 
vorgeladen werden. 

f. Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die 
Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein 
unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt. 

g. Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der 
Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne 
Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach 
der Schwierigkeit des Prozesses bemessen. 

h. Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechts-
mittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungs-
gerichts schriftlich eröffnet. 

i. Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder 
Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen 
muss gewährleistet sein. 

Art. 6228 Bundesgericht 

1 Gegen Entscheide der kantonalen Versicherungsgerichte kann nach Massgabe des 
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200529 beim Bundesgericht Beschwerde 
geführt werden. 

1bis Der Bundesrat regelt das Beschwerderecht der Durchführungsorgane der einzel-
nen Sozialversicherungen vor dem Bundesgericht. 

2 Für die Vollstreckbarkeit der vorinstanzlichen Beschwerdeentscheide ist Artikel 54 
sinngemäss anwendbar. 

5. Kapitel: Koordinationsregeln 

1. Abschnitt: Leistungskoordination 

Art. 63 Allgemeines 

1 Die Koordinationsbestimmungen dieses Abschnitts beziehen sich auf Leistungen 
verschiedener Sozialversicherungen. 

  

28 Fassung gemäss Anhang Ziff. 106 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

29 SR 173.110 



Sozialversicherung 

18 

830.1 

2 Die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung gelten 
zusammen als eine Sozialversicherung. 

3 Die Koordination von Leistungen innerhalb einer Sozialversicherung richtet sich 
nach dem jeweiligen Einzelgesetz. 

Art. 64 Heilbehandlung 

1 Die Heilbehandlung wird, soweit die Leistungen gesetzlich vorgeschrieben sind, 
ausschliesslich von einer einzigen Sozialversicherung übernommen. 

2 Sind die Voraussetzungen des jeweiligen Einzelgesetzes erfüllt, so geht die Heil-
behandlung im gesetzlichen Umfang und in nachstehender Reihenfolge zu Lasten: 

a. der Militärversicherung; 

b. der Unfallversicherung; 

c. der Invalidenversicherung; 

d. der Krankenversicherung. 

3 Der leistungspflichtige Sozialversicherungsträger übernimmt auch dann allein und 
uneingeschränkt die Heilungskosten bei stationärer Behandlung, wenn der Gesund-
heitsschaden nur zum Teil auf einen von ihm zu deckenden Versicherungsfall 
zurückzuführen ist. 

4 Der leistungspflichtige Sozialversicherungsträger kommt ferner für ausserhalb 
seines Leistungsbereichs liegende Gesundheitsschäden auf, die während einer statio-
nären Heilbehandlung auftreten und nicht getrennt behandelt werden können. 

Art. 65 Andere Sachleistungen 

Andere Sachleistungen, namentlich Hilfsmittel oder Eingliederungsmassnahmen, 
gehen nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzelgesetzes und in nachstehender 
Reihenfolge zu Lasten: 

a. der Militärversicherung oder der Unfallversicherung; 

b. der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung; 

c. der Krankenversicherung. 

Art. 66 Renten und Hilflosenentschädigungen 

1 Renten und Abfindungen verschiedener Sozialversicherungen werden unter Vor-
behalt der Überentschädigung kumulativ gewährt. 

2 Renten und Abfindungen werden nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzel-
gesetzes und in nachstehender Reihenfolge gewährt: 

a. von der Alters- und Hinterlassenenversicherung oder der Invalidenversiche-
rung; 

b. von der Militärversicherung oder der Unfallversicherung; 
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c. von der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach 
dem Bundesgesetz vom 25. Juni 198230 über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). 

3 Hilflosenentschädigungen werden nach den Bestimmungen des jeweiligen Einzel-
gesetzes und in nachstehender Reihenfolge ausschliesslich gewährt: 

a. von der Militärversicherung oder der Unfallversicherung; 

b. von der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. 

Art. 67 Heilbehandlung und Geldleistungen 

1 Hält sich eine taggeld- oder rentenberechtigte Person zu Lasten der Sozialversiche-
rung in einer Heilanstalt auf, so kann der für die Heilbehandlung leistungspflichtige 
Sozialversicherungsträger je nach den Familienlasten der versicherten Person die 
Vergütung für die Unterhaltskosten in der Heilanstalt um einen festen Betrag herab-
setzen. Dieser Abzug kann auf dem Taggeld oder der Rente einbehalten werden. 

2 Hält sich eine Bezügerin oder ein Bezüger einer Hilflosenentschädigung zu Lasten 
der Sozialversicherung in einer Heilanstalt auf, so entfällt der Anspruch auf die 
Entschädigung für jeden vollen Kalendermonat des Aufenthalts in der Heilanstalt.31 

Art. 68 Taggelder und Renten 

Taggelder werden unter Vorbehalt der Überentschädigung kumulativ zu Renten 
anderer Sozialversicherungen gewährt. 

Art. 69 Überentschädigung 

1 Das Zusammentreffen von Leistungen verschiedener Sozialversicherungen darf 
nicht zu einer Überentschädigung der berechtigten Person führen. Bei der Berech-
nung der Überentschädigung werden nur Leistungen gleicher Art und Zweck-
bestimmung berücksichtigt, die der anspruchsberechtigten Person auf Grund des 
schädigenden Ereignisses gewährt werden. 

2 Eine Überentschädigung liegt in dem Masse vor, als die gesetzlichen Sozialver-
sicherungsleistungen den wegen des Versicherungsfalls mutmasslich entgangenen 
Verdienst zuzüglich der durch den Versicherungsfall verursachten Mehrkosten und 
allfälliger Einkommenseinbussen von Angehörigen übersteigen. 

3 Die Leistungen werden um den Betrag der Überentschädigung gekürzt. Von einer 
Kürzung ausgeschlossen sind die Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
und der Invalidenversicherung sowie alle Hilflosen- und Integritätsentschädigungen. 
Bei Kapitalleistungen wird der Rentenwert berücksichtigt. 

  

30 SR 831.40 
31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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Art. 70 Vorleistung 

1 Begründet ein Versicherungsfall einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistun-
gen, bestehen aber Zweifel darüber, welche Sozialversicherung die Leistungen zu 
erbringen hat, so kann die berechtigte Person Vorleistung verlangen. 

2 Vorleistungspflichtig sind: 

a. die Krankenversicherung für Sachleistungen und Taggelder, deren Über-
nahme durch die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Militär-
versicherung oder die Invalidenversicherung umstritten ist; 

b. die Arbeitslosenversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die 
Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Unfallversicherung 
oder die Invalidenversicherung umstritten ist; 

c. die Unfallversicherung für Leistungen, deren Übernahme durch die Unfall-
versicherung oder die Militärversicherung umstritten ist; 

d. die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge nach BVG32 
für Renten, deren Übernahme durch die Unfall- beziehungsweise Militärver-
sicherung oder die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
nach BVG umstritten ist. 

3 Die berechtigte Person hat sich bei den in Frage kommenden Sozialversicherungen 
anzumelden. 

Art. 71 Rückerstattung von Vorleistungen 

Der vorleistungspflichtige Versicherungsträger erbringt die Leistungen nach den für 
ihn geltenden Bestimmungen. Wird der Fall von einem anderen Träger übernom-
men, so hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht zurückzuer-
statten. 

2. Abschnitt: Rückgriff 

Art. 72 Grundsatz 

1 Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt der Versiche-
rungsträger im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistun-
gen in die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen ein. 

2 Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Versicherungsträger 
solidarisch. 

3 Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Ver-
jährungsfristen anwendbar. Für den Regressanspruch des Versicherungsträgers 
beginnen jedoch die relativen Fristen erst mit dessen Kenntnis seiner Leistungen und 
der Person des Ersatzpflichtigen zu laufen. 

  

32 SR 831.40  
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4 Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer, so steht dieses auch dem in ihre Rechte eingetretenen Ver-
sicherungsträger zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, die der geschädigten 
Person nicht entgegengehalten werden dürfen, können auch gegenüber dem 
Regressanspruch des Versicherungsträgers nicht vorgebracht werden. 

5 Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Ausübung des Rückgriffsrechtes. 
Insbesondere kann er anordnen, dass bei Regressnahme gegen einen Haftpflichtigen, 
der nicht haftpflichtversichert ist, mehrere am Rückgriff beteiligte Versicherer ihre 
Regressansprüche von einem einzigen Versicherer für alle geltend machen lassen. 
Der Bundesrat regelt die Vertretung nach aussen für den Fall, dass die betroffenen 
Versicherer sich darüber nicht einigen können. 

Art. 73 Umfang 

1 Die Ansprüche der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen gehen nur so weit 
auf den Versicherungsträger über, als dessen Leistungen zusammen mit dem vom 
Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden 
übersteigen. 

2 Hat jedoch der Versicherungsträger seine Leistungen im Sinne von Artikel 21 
Absatz 1 oder 2 gekürzt, so gehen die Ansprüche der versicherten Person und ihrer 
Hinterlassenen so weit auf den Versicherungsträger über, als dessen ungekürzte 
Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten 
Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen würden. 

3 Die Ansprüche, die nicht auf den Versicherungsträger übergehen, bleiben der 
versicherten Person und ihren Hinterlassenen gewahrt. Kann nur ein Teil des vom 
Dritten geschuldeten Ersatzes eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprü-
che der versicherten Person und ihrer Hinterlassenen zu befriedigen. 

Art. 74 Gliederung der Ansprüche 

1 Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf den Versicherungsträger 
über. 

2 Leistungen gleicher Art sind namentlich: 

a. vom Versicherungsträger und von Dritten zu erbringende Vergütungen für 
Heilungs- und Eingliederungskosten; 

b. Taggeld und Ersatz für Arbeitsunfähigkeit; 

c. Invalidenrenten beziehungsweise an deren Stelle ausgerichtete Altersrenten 
und Ersatz für Erwerbsunfähigkeit; 

d. Leistungen für Hilflosigkeit und Vergütungen für Pflegekosten sowie andere 
aus der Hilflosigkeit erwachsende Kosten; 

e. Integritätsentschädigung und Genugtuung; 

f. Hinterlassenenrenten und Ersatz für Versorgerschaden; 

g. Bestattungs- und Todesfallkosten. 
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Art. 75 Einschränkung des Rückgriffs 

1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten der versicherten Person, deren Verwand-
te in auf- und absteigender Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende 
Personen steht dem Versicherungsträger nur zu, wenn sie den Versicherungsfall 
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt haben. 

2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall 
gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige 
und gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts des Versicherungsträgers entfällt, wenn 
und soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch 
haftpflichtversichert ist.33 

6. Kapitel: Verschiedene Bestimmungen 

Art. 76 Aufsichtsbehörde 

1 Der Bundesrat überwacht die Durchführung der Sozialversicherungen und erstattet 
hierüber regelmässig Bericht. 

2 In Fällen wiederholter schwerer Missachtung der gesetzlichen Vorschriften durch 
einen Versicherungsträger ordnet der Bundesrat die notwendigen Massnahmen zur 
Wiederherstellung der gesetzmässigen Verwaltung an. 

Art. 77 Berichterstattung und Statistik 

Die Träger der Sozialversicherung haben den Aufsichtsbehörden alle Auskünfte zu 
erteilen, die diese für die Überprüfung der Tätigkeit und für die Erstellung aussage-
kräftiger Statistiken benötigen. Sie haben jeweils Jahresberichte und Jahresrechnun-
gen einzureichen. 

Art. 78 Verantwortlichkeit 

1 Für Schäden, die von Durchführungsorganen oder einzelnen Funktionären von 
Versicherungsträgern einer versicherten Person oder Dritten widerrechtlich zugefügt 
wurden, haften die öffentlichen Körperschaften, privaten Trägerorganisationen oder 
Versicherungsträger, die für diese Organe verantwortlich sind. 

2 Die zuständige Behörde entscheidet durch Verfügung über Ersatzforderungen. 

3 Die subsidiäre Haftung des Bundes für ausserhalb der ordentlichen Bundesverwal-
tung stehende Organisationen richtet sich nach Artikel 19 des Verantwortlichkeits-
gesetzes vom 14. März 195834. 

  

33 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 

34 SR 170.32 
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4 Für die Verfahren nach den Absätzen 1 und 3 gelten die Bestimmungen dieses 
Gesetzes. Ein Einspracheverfahren wird nicht durchgeführt. Die Artikel 3–9, 11, 12, 
20 Absatz 1, 21 und 23 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 1958 sind 
sinngemäss anwendbar. 

5 Personen, die als Organe oder Funktionäre eines Versicherungsträgers, einer Revi-
sions- oder Kontrollstelle handeln oder denen durch die Einzelgesetze bestimmte 
Aufgaben übertragen wurden, unterliegen der gleichen strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit wie Behördemitglieder und Beamte nach dem Strafgesetzbuch35. 

Art. 79 Strafbestimmungen 

1 Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches36 sowie Artikel 6 des 
Bundesgesetzes vom 22. März 197437 über das Verwaltungsstrafrecht und Artikel 
258 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 193438 über die Bundesstrafrechtspflege 
finden Anwendung. 

2 Die Strafverfolgung ist Sache der Kantone. 

Art. 80 Steuerfreiheit der Versicherungsträger 

1 Die Versicherungsträger und Durchführungsorgane sind, soweit ihre Einkünfte und 
Vermögenswerte ausschliesslich der Durchführung der Sozialversicherung, der 
Erbringung oder der Sicherstellung von Sozialversicherungsleistungen dienen, von 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden und von Erb-
schafts- und Schenkungssteuern der Kantone und Gemeinden befreit. 

2 Urkunden, die bei der Durchführung der Sozialversicherung im Verkehr mit den 
Versicherten oder mit Drittpersonen und anderen Organisationen verwendet werden, 
sind von den öffentlichen Abgaben und Gebühren befreit. Der Bezug der gesetz-
lichen Versicherungsbeiträge unterliegt der eidgenössischen Stempelabgabe auf 
Prämienquittungen nicht. 

7. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 81 Vollzug 

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er erlässt die Ausführungsbestim-
mungen. 

  

35 SR 311.0 
36 SR 311.0 
37 SR 313.0 
38 SR 312.0 
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Art. 82 Übergangsbestimmungen 

1 Materielle Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bei seinem Inkrafttreten 
laufenden Leistungen und festgesetzten Forderungen nicht anwendbar. Wegen 
Selbstverschulden gekürzte oder verweigerte Invaliden- oder Hinterlassenenrenten 
werden jedoch auf Antrag überprüft und gegebenenfalls frühestens vom Inkrafttreten 
dieses Gesetzes an auf Grund von Artikel 21 Absatz 1 und 2 neu festgesetzt. 

2 ...39 

Art. 83 Änderung bisherigen Rechts 

1 Die im Anhang aufgeführten Artikel werden aufgehoben oder geändert. 

2 Die Bundesversammlung kann vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf dem Verord-
nungsweg den Anhang ändern, um diesen an Änderungen anzupassen, die in den 
betroffenen Gesetzen vorgenommen wurden und seit der Verabschiedung dieses 
Gesetzes in Kraft getreten sind. 

Art. 84 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

3 Artikel 83 Absatz 2 tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem unbenützten 
Ablauf der Referendumsfrist oder mit seiner Annahme in der Volksabstimmung in 
Kraft. 

Datum des Inkrafttretens:40 1. Januar 2003 

Art. 83 Abs. 2: 1. März 2001 

  

39 Aufgehoben durch Ziff. II 38 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 

40 BRB vom 11. Sept. 2002 (AS 2002 3393). 
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Anhang41 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 196242 (GVG) 

Ingress 

... 

Art. 43 Abs. 3 Bst. g 

... 

2. Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196843 (VwVG) 

Ingress 

... 

Art. 1 Abs. 3 zweiter Satz 

... 

Art. 3 Bst. dbis 

... 

3. Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 198344 (KHG) 

Ingress 

... 

  

41 Bereinigt gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 und des BG vom 
21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453 3472 3475; BBl 2002 803). 

42 [AS 1962 636, 1966 1325, 1970 1257, 1972 241 1486, 1974 1051 Ziff. II 1, 1978 688  
Art. 88 Ziff. 2, 1979 114 Art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600  
Art. 16 Ziff. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 Anhang Ziff. 1, 1992 641 2344, 
1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 Anhang Ziff. I 2868, 1997 753 Ziff. II 760 Art. 1 
2022 Anhang Ziff. 4, 1998 646 1418 2847 Anhang Ziff. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 
2001 114 Ziff. I 1, 2003 2119. AS 2003 3543 Anhang Ziff. I 3] 

43 SR 172.021. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
44 SR 732.44. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 9 Abs. 1 

... 

4. Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 195845 (SVG) 

Ingress 

... 

Art. 80 

... 

5. Luftfahrtgesetz vom 21. Dezember 1948 46 (LFG) 

Ingress 

... 

Art. 77 Abs. 1 

... 

6. Zivildienstgesetz vom 6. Oktober 199547 (ZDG) 

Ingress 

... 

Art. 53 Abs. 2 Bst. b 

Aufgehoben 

7. Bundesgesetz vom 20. Dezember 194648 über die Alters- und  
Hinterlassenenversicherung (AHVG) 

Ingress 

... 

  

45 SR 741.01. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
46 SR 748.0. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
47 SR 824.0. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
48 SR 831.10. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

Bisheriger Art. 1 

Art. 14 Abs. 3 und 4 Bst. c–e 

3 ... 

4  

c. ... 

d. ... 

e. Aufgehoben 

Art. 16 Abs. 1 zweiter Satz und 3 zweiter Satz 

... 

Art. 18 Abs. 1 zweiter Satz und 2 erster Satz 

1 ... Aufgehoben 

2 ... 

Art. 20 Sachüberschrift und Abs. 1 

... 

Art. 22bis Abs. 2 und 3 

... 

Art. 22ter Abs. 2 zweiter und dritter Satz 

... 

Art. 41 Abs. 1 

... 



Sozialversicherung 

28 

830.1 

Art. 42 Abs. 1 erster Satz 

... 

Art. 43 Abs. 3 

... 

Art. 43bis Abs. 1 erster Satz und 5 erster Satz 

... 

Art. 43ter Abs. 1 

... 

Art. 44 

... 

Art. 45 

Aufgehoben 

Art. 46 

... 

Art. 47–48sexies 

Aufgehoben 

Art. 49 

... 

Art. 49b 

Aufgehoben 

Art. 50 

Aufgehoben 
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Art. 50a Abs. 1–3 und 4 Einleitungssatz 

1 ... 

2 Aufgehoben 

3 ... 

4 ... 

Art. 52 

... 

Art. 55 Abs. 1 

... 

Art. 57 Abs. 2 Bst h 

... 

Art. 62 Abs. 2 zweiter Satz 

... 

Art. 63 Abs. 5 

... 

Art. 64 Abs. 3bis und 6 

... 

Art. 66 Abs. 1 

Aufgehoben 

Art. 70 

... 

Art. 71a 

... 

Art. 72 Abs. 1 

... 
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Art. 84 

... 

Art. 85 

Aufgehoben 

Art. 85bis Abs. 1 und 2 

1 ... 

2 Aufgehoben 

Art. 86 

... 

Art. 90 

... 

Art. 93, 94, 95a und 96 

Aufgehoben 

Art. 97 

... 

Art. 101ter 

... 

Art. 107 Abs. 1 

... 

Art. 110 

... 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977  
(9. AHV-Revision) 

Bst. e 

... 
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8. Bundesgesetz vom 19. Juni 195949 über die Invalidenversicherung 
(IVG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

... 

Art. 3 Abs. 2 

... 

Art. 4 Abs. 1 

... 

Art. 5 

... 

Art. 6 Abs. 2 

... 

Art. 7 

... 

Art. 8 Abs. 4 

... 

  

49 SR 831.20. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 9 Abs. 3 

... 

Art. 10 Sachüberschrift und Abs. 2 

... 

2 Aufgehoben 

Art. 13 Abs. 1 

... 

Art. 20 Abs. 1 erster Satz 

... 

Art. 22 Abs. 1 erster Satz 

... 

Art. 28 Abs. 1 zweiter Satz, 1ter erster Satz, 2 und 3 

1 Betrifft nur den französischen Text 

1ter ... 

2 Aufgehoben 

3 ... 

Art. 29 Abs. 1 

... 

Art. 30 

... 

Art. 31 

Aufgehoben 

Art. 34 Abs. 1 erster Satz und Buchstabe b, 4 und 5 

... 

Art. 35 Abs. 4 

... 
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Art. 38bis Abs. 1 

... 

Art. 40 Abs. 2 

... 

Art. 41 

Aufgehoben 

Art. 42 Abs. 1 und 2 

1 ... 

2 Aufgehoben 

Art. 44 

... 

Art. 45bis und 46 

Aufgehoben 

Art. 47–48 

... 

Art. 49 

Aufgehoben 

Art. 50 

... 

Art. 51 Abs. 1 

... 

Art. 52 

... 

Art. 53 

... 
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Art. 55 Abs. 2 

... 

Art. 58 

... 

Art. 59a 

... 

Art. 60 Abs. 3 

... 

Art. 64 Abs. 1 

... 

Art. 66 

... 

Art. 66a 

... 

Art. 69 

... 

Art. 75bis 

... 

Art. 79 Abs. 1 

... 

Art. 81 

Aufgehoben 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. Juni 1977 
(9. AHV-Revision) 

Bst. e 

... 
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9. Bundesgesetz vom 19. März 196550 über Ergänzungsleistungen  
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

... 

Art. 2 Abs. 1, 2 Einleitungssatz und  4 

... 

Art. 3 Abs. 2 

... 

Art. 3a Abs. 7 Bst. f 

... 

Art. 3d Abs. 5 

... 

Art. 6 Abs. 2 und 3 

... 

  

50 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2, 1985 
2017, 1986 699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 Ziff. I 6 
3371 Anhang Ziff. 9 3453, 2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8. AS 2007 
6055 Art. 35]. 
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Art. 6a 

... 

Art. 7, 8 und 9a 

Aufgehoben 

Art. 9b 

... 

Art. 12 

... 

Art. 12a  

Aufgehoben 

Art. 13 

... 

Art. 14 Abs. 1 

... 

Art. 15a 

... 

10. Bundesgesetz vom 25. Juni 198251 über die berufliche  
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 

Ingress 

... 

Art. 34 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 34a 

... 

  

51 SR 831.40. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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11. Bundesgesetz vom 18. März 199452 über die Krankenversicherung 
(KVG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

... 

Art. 2 

Aufgehoben 

Art. 3 Abs. 3 Bst. a 

... 

Art. 16 und 17 

Aufgehoben 

Art. 18 Abs. 7 zweiter Satz 

... 

Art. 21 

... 

Art. 27 

... 

  

52 SR 832.10. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 41 Abs. 3 zweiter Satz 

... 

Art. 42 Abs. 1 dritter Satz und 6 

... 

Art. 52 Abs. 2 

... 

Art. 57 Abs. 6 letzter Satz 

... 

Art. 63 Abs. 1 

... 

Art. 68 Abs. 3 

... 

Art. 72 Abs. 2 erster Satz, 3, 5 erster Satz und 6 

... 

Art. 73 Abs. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 78 

... 

Art. 78 

... 

Art. 78a 

... 

Gliederungstitel vor Art. 79 

Aufgehoben 
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Art. 79 

... 

Gliederungstitel vor Art. 80 

... 

Art. 80 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 

... 

1 ... 

2 Aufgehoben 

Art. 81 

Aufgehoben 

Art. 82 

... 

Art. 83 

Aufgehoben 

Art. 84a Abs. 1–4 und 5 Einleitungssatz 

1 ... 

2 Aufgehoben 

3–5 ... 

Gliederungstitel vor Artikel 85 

Aufgehoben 

Art. 85 

... 

Art. 86 

... 

Art. 87 

... 
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Art. 88 

Aufgehoben 

Art. 90a 

... 

Art. 91 

... 

Art. 93 Bst. b 

... 

Art. 93a Abs. 2 

... 

Art. 95 

Aufgehoben 

12. Bundesgesetz vom 20. März 198153 über die Unfallversicherung 
(UVG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

Bisheriger Art. 1 

  

53 SR 832.20. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 



Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts 

41 

830.1 

Art. 7 Abs. 1 Einleitungssatz 

... 

Art. 8 Abs. 1 

... 

Art. 9 Abs. 1 erster Satz und 3 zweiter Satz 

... 

Art. 15 Abs. 3 erster Satz 

... 

Art. 16 Abs. 1 

... 

Art. 17 Abs. 1 erster Satz und 2 

1 ... 

2 Aufgehoben 

Art. 18 

... 

Art. 19 Abs. 1 dritter Satz und Abs. 2 zweiter Satz 

Aufgehoben 

Art. 20 Abs. 2 erster Satz 

... 

Art. 21 Abs. 2 zweiter Satz 

Aufgehoben 

Art. 22 

... 

Art. 26 Abs. 1 und 2 

1 ... 

2 Aufgehoben 
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Art. 27 dritter Satz 

... 

Art. 29 Abs. 5 und 6 dritter Satz 

5 ... 

6 ... Aufgehoben 

Art. 30 Abs. 3 vierter Satz 

Aufgehoben 

Art. 31 Abs. 4 erster Satz 

... 

Gliederungstitel vor Art. 36 

... 

Art. 36 Sachüberschrift 

... 

Gliederungstitel vor Art. 37 

Aufgehoben 

Art. 37 Abs. 2 und 3 

... 

Art. 38 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Artikel 39 

Aufgehoben 

Art. 39 

... 

Gliederungstitel vor Artikel 40 

Aufgehoben 
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Art. 40 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Artikel 41 

Aufgehoben 

Art. 41 

Aufgehoben 

Art. 42 

... 

Art. 43 und 44 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 45 

... 

Art. 45 Abs. 2 

... 

Art. 47 

... 

Art. 48 Abs. 2 

Aufgehoben 

Art. 49 

... 

Art. 50 

... 

Gliederungstitel vor Art. 51 

Aufgehoben 
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Art. 51 und 52 

Aufgehoben 

Art. 61 Abs. 3 erster Satz 

... 

Art. 67 

Aufgehoben 

Art. 71 

... 

Art. 74 und 78 

Aufgehoben 

Art. 79 Abs. 1 

Betrifft nur die französische Version 

Art. 85 Abs. 5 

... 

Art. 94 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 96 

... 

Art. 96 

Bisheriger Art. 97a 

Art. 97 

... 

Art. 97a 

Aufgehoben 
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830.1 

Art. 98 

... 

Gliederungstitel vor Art. 99 

... 

Art. 99 

... 

Art. 100 

... 

Art. 101 

Aufgehoben 

Art. 102 

Aufgehoben 

Art. 102a 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 103 

... 

Art. 103 

... 

Art.104 

... 

Gliederungstitel vor Art. 105 

... 

Art. 105 

... 
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Art. 105a 

... 

Art. 106 

... 

Art. 107 und 108 

Aufgehoben 

Art. 109 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 

... 

Art. 110 

... 

Art. 114 und 115 

Aufgehoben 

13. Bundesgesetz vom 19. Juni 199254 über die Militärversicherung 
(MVG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

bisheriger Art. 1 

  

54 SR 833.1. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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830.1 

Art. 2 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 

... 

Art. 3 Abs. 1 und 2 

... 

Art. 9 Abs. 2 

... 

Art. 10 Abs. 2 

... 

Art. 11 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 3 

1 Aufgehoben 

3 ...  

Art. 12 Abs. 1–3 

1 Aufgehoben 

2 ... 

3 Aufgehoben 

Art. 13 

... 

Art. 14 und 15 

Aufgehoben 

Art. 18 Abs. 1, 2 und 5 

1 Aufgehoben 

2 ... 

5 Aufgehoben 

Art. 20 Abs. 1 

... 

Art. 28 Abs. 3 erster Satz und 4 

... 
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Art. 29 Abs. 2 erster Satz 

... 

Art. 31 

... 

Art. 33 Abs. 1 erster Satz und 3 

1 ... 

3 Aufgehoben 

Art. 40 Abs. 1, 3 und 4 

1 ... 

3 ... 

4 Aufgehoben 

Art. 41 Abs. 4 zweiter Satz 

... 

Art. 44 und 45 

Aufgehoben 

Art. 47 Abs. 2 

... 

Art. 65 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2 

1 ... 

2 Aufgehoben 

Art. 66 Einleitungssatz 

... 

Art. 67 

... 

Art. 68 und 69 

Aufgehoben 
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Art. 70 zweiter Satz 

... 

Art. 71 

... 

Art. 72–74 

Aufgehoben 

Art. 75 

... 

Art. 76 

... 

Art. 77 

... 

Art. 79 

... 

Gliederungstitel vor Art. 81 

... 

Art. 82a 

... 

Gliederungstitel vor Art. 83 

... 

Art. 83 Abs. 3 und 4 

3 Aufgehoben 

4 ... 

Gliederungstitel vor Art. 85 

... 
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Art. 85–87 

Aufgehoben 

Art. 88 

... 

Art. 89–92 

Aufgehoben 

Art. 93 

... 

Art. 94b 

Aufgehoben 

Art. 95 

... 

Art. 95a Abs. 1–5 und 6 Einleitungssatz 

1 ... 

2 Aufgehoben 

3 ... 

4 ... 

5 ... 

6 ... 

Art. 96–103 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 104 

... 

Art. 104–105 

... 

Art. 106 

Aufgehoben 
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Gliederungstitel vor Art. 107 

Aufgehoben 

Art. 107 

... 

Art. 112 Abs. 1 

... 

14. Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 195255 (EOG) 

Ingress 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

... 

Art. 2 

... 

Art. 3 

... 

Art. 17 Abs. 2 zweiter Satz 

... 

  

55 SR 834.1. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 18 Abs. 2 

... 

Art. 19 Abs. 1 und 2 Bst. b und c 

1 Aufgehoben 

2  

b. ... 

c. Aufgehoben 

Art. 20 

Aufgehoben 

Art. 21 Abs. 2 und 3 

... 

Art. 23 Sachüberschrift und Abs. 1 

... 

Art. 24 

... 

Art. 27 Abs. 3 zweiter Satz 

... 

Art. 29 

... 

Art. 29a 

... 

15. Bundesgesetz vom 20. Juni 195256 über die Familienzulagen  
in der Landwirtschaft (FLG) 

Ingress 

... 

  

56 SR 836.1. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

... 

Art. 11 und 12 

Aufgehoben 

Art. 14 Abs. 2 und 3 

... 

Art. 17 

Aufgehoben 

Art. 18 Abs. 3 

... 

Art. 22 

... 

Art. 25 

... 

16. Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 25. Juni 1982 57 (AVIG) 

Ingress 

... 

  

57 SR 837.0. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Gliederungstitel vor Art. 1 

... 

Art. 1 

... 

Gliederungstitel vor Art. 1a 

... 

Art. 1a 

Bisheriger Art. 1 

Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b 

... 

Art. 6 

... 

Art. 12 

... 

Art. 13 Abs. 2 Bst. c und d 

... 

Art. 14 Abs. 1 und 2 erster Satz 

... 

Art. 20 Abs. 4 

Aufgehoben 

Art. 22 Abs. 2 Bst. c 

... 

Art. 23 Abs. 1 zweiter Satz 

... 
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830.1 

Art. 28 Abs. 1 erster Satz 

... 

Art. 55 Abs. 2 

... 

Art. 82 Sachüberschrift sowie Abs. 6 

... 

Art. 82a 

... 

Art. 83 Abs. 1 Bst. f und r 

... 

Art. 85 Abs. 1 Bst. e 

... 

Art. 85a 

Aufgehoben 

Art. 85d 

... 

Art.85e 

... 

Art. 88 Abs. 1 Bst d sowie Abs. 3–5 

... 

Art. 89a 

... 

Art. 92 Abs. 7 dritter Satz 

... 
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Art. 94–95 

... 

Art. 96 

Aufgehoben 

Art. 96a 

Aufgehoben 

Art. 96d 

Aufgehoben 

Art. 97 

Aufgehoben 

Art. 97a Abs. 1–3 und 4 Einleitungssatz 

1 ... 

2 Aufgehoben 

3–4 ... 

98 und 99 

Aufgehoben 

Gliederungstitel vor Art. 100 

... 

Art. 100 

... 

Art. 101 

... 

Art. 102 

... 

Art. 103, 104 und 108 

Aufgehoben 
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Art. 110 

... 

Art. 111 Abs. 2 

... 
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1 

Bundesgesetz 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-,  
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(ELG) 

vom 6. Oktober 20061 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 112a und 112c Absatz 2 der Bundesverfassung2, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 7. September 20053, 

beschliesst: 

1. Kapitel: Anwendbarkeit des ATSG 

Art. 1 

1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20004 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Leistungen nach dem 
2. Kapitel anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine 
Abweichung vom ATSG vorsieht. 

2 Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auf die Leistungen der gemeinnützigen Institu-
tionen nach dem 3. Kapitel anwendbar. 

2. Kapitel: Ergänzungsleistungen 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 2 Grundsatz 

1 Der Bund und die Kantone gewähren Personen, welche die Voraussetzungen nach 
den Artikeln 4–6 erfüllen, Ergänzungsleistungen zur Deckung ihres Existenzbedarfs. 

2 Die Kantone können über den Rahmen dieses Gesetzes hinausgehende Leistungen 
gewähren und dafür besondere Voraussetzungen festlegen. Die Erhebung von 
Arbeitgeberbeiträgen ist ausgeschlossen. 

  

 AS 2007 6055 
1 Ziff. I 3 des BG über die Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung 

des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)  
(AS 2007 5779). 

2 SR 101 
3 BBl 2005 6029 
4 SR 830.1 

831.30
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Art. 3 Bestandteile der Ergänzungsleistungen 

1 Die Ergänzungsleistungen bestehen aus: 

a. der jährlichen Ergänzungsleistung; 

b. der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten. 

2 Die jährliche Ergänzungsleistung ist eine Geldleistung (Art. 15 ATSG5), die Ver-
gütung von Krankheits- und Behinderungskosten eine Sachleistung (Art. 14 ATSG). 

2. Abschnitt: Anspruch auf Ergänzungsleistungen 

Art. 4 Allgemeine Voraussetzungen 

1 Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG6) in der 
Schweiz haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie: 

a. eine Altersrente der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) bezie-
hen oder Anspruch haben auf eine Witwen-, Witwer- oder Waisenrente der 
AHV; 

b. Anspruch hätten auf eine Rente der AHV, wenn: 

1. sie die Mindestbeitragsdauer nach Artikel 29 Absatz 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 19467 über die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHVG) erfüllen würden, oder  

2. die verstorbene Person diese erfüllt hätte; 

c. Anspruch haben auf eine Rente oder eine Hilflosenentschädigung der Invali-
denversicherung (IV) oder ununterbrochen während mindestens sechs 
Monaten ein Taggeld der IV beziehen; oder 

d.8 Anspruch hätten auf eine Rente der IV, wenn sie die Mindestbeitragsdauer 
nach Artikel 36 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19599 über die 
Invalidenversicherung erfüllen würden.. 

2 Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben auch getrennte Ehegatten und geschie-
dene Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der 
Schweiz, wenn sie eine Zusatzrente der AHV oder IV beziehen. 

  

5 SR 830.1 
6 SR 830.1 
7 SR 831.10 
8 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 6. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
9 SR 831.20 
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Art. 5 Zusätzliche Voraussetzungen für Ausländerinnen und Ausländer 

1 Ausländerinnen und Ausländer müssen sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, ab 
dem die Ergänzungsleistung verlangt wird, während zehn Jahren ununterbrochen in 
der Schweiz aufgehalten haben (Karenzfrist). 

2 Für Flüchtlinge und staatenlose Personen beträgt die Karenzfrist fünf Jahre. 

3 Ausländerinnen und Ausländern, die gestützt auf ein Sozialversicherungsabkom-
men Anspruch auf ausserordentliche Renten der AHV oder IV hätten, steht, solange 
sie die Karenzfrist nach Absatz 1 nicht erfüllt haben, eine Ergänzungsleistung 
höchstens in der Höhe des Mindestbetrages der entsprechenden ordentlichen Voll-
rente zu. 

4 Ausländerinnen und Ausländer, die weder Flüchtlinge noch staatenlos sind noch 
unter Absatz 3 fallen, haben nur Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie 
neben der Karenzfrist nach Absatz 1 eine der Voraussetzungen nach Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a, b Ziffer 2 oder c oder die Voraussetzungen nach Artikel 4 
Absatz 2 erfüllen. 

Art. 6 Mindestalter 

Personen mit Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben erst Anspruch auf 
Ergänzungsleistungen, wenn sie das 18. Altersjahr vollendet haben. 

Art. 7 Ausschluss kantonaler Einschränkungen 

Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen darf nicht von einer bestimmten Wohn- 
und Aufenthaltsdauer im betreffenden Kanton oder vom Besitz der bürgerlichen 
Ehren und Rechte abhängig gemacht werden. 

Art. 8 Verweigerung der Ergänzungsleistung 

Die Ergänzungsleistungen werden dauernd oder vorübergehend verweigert, wenn 
eine Rente gestützt auf Artikel 21 Absatz 1 oder 2 ATSG10 verweigert wird. 

3. Abschnitt: Jährliche Ergänzungsleistung 

Art. 9 Berechnung und Höhe der jährlichen Ergänzungsleistung 

1 Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem Betrag, um den die anerkannten 
Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen. 

2 Die anerkannten Ausgaben sowie die anrechenbaren Einnahmen von Ehegatten 
und von Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit Kindern, die einen 
Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, werden zusammenge-
rechnet. Dies gilt auch für rentenberechtigte Waisen, die im gleichen Haushalt leben. 

  

10 SR 830.1 
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3 Bei Ehepaaren, von denen ein Ehegatte oder beide in einem Heim oder Spital 
leben, wird die jährliche Ergänzungsleistung für jeden Ehegatten gesondert berech-
net. Das Vermögen wird hälftig den Ehegatten zugerechnet. Die anerkannten Aus-
gaben und anrechenbaren Einnahmen werden in der Regel je hälftig geteilt. Der 
Bundesrat bestimmt die Ausnahmen. 

4 Kinder, deren anrechenbare Einnahmen die anerkannten Ausgaben übersteigen, 
fallen für die Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung ausser Betracht. 

5 Der Bundesrat bestimmt: 

a. die Zusammenrechnung der anerkannten Ausgaben sowie der anrechenbaren 
Einnahmen von Familienmitgliedern; er kann Ausnahmen von der Zusam-
menrechnung vorsehen, insbesondere bei Kindern, die einen Anspruch auf 
eine Kinderrente der AHV oder IV begründen; 

b. die Bewertung der anrechenbaren Einnahmen, der anerkannten Ausgaben 
und des Vermögens; 

c. die Anrechnung von Einkünften aus einer zumutbaren Erwerbstätigkeit bei 
teilinvaliden Personen und bei Witwen ohne minderjährige Kinder;  

d. die zeitlich massgebenden Einnahmen und Ausgaben; 

e. die Pauschale für die Nebenkosten bei einer Liegenschaft, die von der Per-
son bewohnt wird, die an der Liegenschaft Eigentum oder Nutzniessung hat; 

f. die Pauschale für Heizkosten einer gemieteten Wohnung, sofern diese von 
der Mieterin oder vom Mieter direkt getragen werden müssen; 

g. die Koordination mit der Prämienverbilligung nach dem Bundesgesetz vom 
18. März 199411 über die Krankenversicherung (KVG); 

h. die Definition des Heimes. 

Art. 10 Anerkannte Ausgaben 

1 Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben 
(zu Hause lebende Personen), werden als Ausgaben anerkannt: 

a.12 als Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf pro Jahr: 

1. bei alleinstehenden Personen: 18 140 Franken, 

2. bei Ehepaaren: 27 210 Franken, 

3. bei rentenberechtigten Waisen und bei Kindern, die einen Anspruch auf 
eine Kinderrente der AHV oder IV begründen: 9480 Franken; dabei 
gelten für die ersten zwei Kinder der volle Betrag, für zwei weitere 
Kinder je zwei Drittel und für die übrigen Kinder je ein Drittel dieses 
Betrages; 

  

11 SR 832.10 
12 Heute: 18 720 Franken, resp. 28 080 Franken resp. 9780 Franken (siehe Art. 1 der V 09 

vom 26. Sept. 2008 - SR 831.304). 
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b. der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkos-
ten; wird eine Schlussabrechnung für die Nebenkosten erstellt, so ist weder 
eine Nach- noch eine Rückzahlung zu berücksichtigen; als jährlicher 
Höchstbetrag werden anerkannt: 

1. bei alleinstehenden Personen: 13 200 Franken, 

2. bei Ehepaaren und Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit 
Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV 
begründen: 15 000 Franken, 

3. bei der notwendigen Miete einer rollstuhlgängigen Wohnung: zusätz-
lich 3600 Franken. 

2 Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (in 
Heimen oder Spitälern lebende Personen), werden als Ausgaben anerkannt: 

a. die Tagestaxe; die Kantone können die Kosten begrenzen, die wegen des 
Aufenthaltes in einem Heim oder Spital berücksichtigt werden; 

b. ein vom Kanton zu bestimmender Betrag für persönliche Auslagen. 

3 Bei allen Personen werden zudem als Ausgaben anerkannt: 

a. Gewinnungskosten bis zur Höhe des Bruttoerwerbseinkommens; 

b. Gebäudeunterhaltskosten und Hypothekarzinse bis zur Höhe des Bruttoertra-
ges der Liegenschaft; 

c. Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes unter Ausschluss der Prä-
mien für die Krankenversicherung;  

d. ein jährlicher Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversiche-
rung; der Pauschalbetrag hat der kantonalen beziehungsweise regionalen 
Durchschnittsprämie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
(inkl. Unfalldeckung) zu entsprechen; 

e. geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge. 

Art. 11 Anrechenbare Einnahmen 

1 Als Einnahmen werden angerechnet: 

a. zwei Drittel der Erwerbseinkünfte in Geld oder Naturalien, soweit sie bei 
alleinstehenden Personen jährlich 1 000 Franken und bei Ehepaaren und 
Personen mit rentenberechtigten Waisen oder mit Kindern, die einen 
Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begründen, 1 500 Franken 
übersteigen; bei invaliden Personen mit einem Anspruch auf ein Taggeld der 
IV wird das Erwerbseinkommen voll angerechnet; 

b. Einkünfte aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen; 

c. ein Fünfzehntel, bei Altersrentnerinnen und Altersrentnern ein Zehntel des 
Reinvermögens, soweit es bei alleinstehenden Personen 25 000 Franken, bei 
Ehepaaren 40 000 Franken und bei rentenberechtigten Waisen sowie bei 
Kindern, die einen Anspruch auf eine Kinderrente der AHV oder IV begrün-
den, 15 000 Franken übersteigt; gehört der Bezügerin oder dem Bezüger 
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oder einer Person, die in die Berechnung der Ergänzungsleistung einge-
schlossen ist, eine Liegenschaft, die mindestens von einer dieser Personen 
bewohnt wird, so ist nur der 112 500 Franken übersteigende Wert der Lie-
genschaft beim Vermögen zu berücksichtigen; 

d. Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich 
der Renten der AHV und der IV; 

e. Leistungen aus Verpfründungsvertrag und ähnlichen Vereinbarungen; 

f. Familienzulagen; 

g. Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist; 

h. familienrechtliche Unterhaltsbeiträge. 

2 Für in Heimen oder Spitälern lebende Personen können die Kantone den Vermö-
gensverzehr abweichend von Absatz 1 Buchstabe c festlegen. Die Kantone können 
den Vermögensverzehr auf höchstens einen Fünftel erhöhen. 

3 Nicht angerechnet werden: 

a. Verwandtenunterstützungen nach den Artikeln 328–330 des Zivilgesetz-
buches13; 

b. Unterstützungen der öffentlichen Sozialhilfe; 

c. öffentliche oder private Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorgecharakter; 

d. Hilflosenentschädigungen der Sozialversicherungen; 

e. Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen. 

4 Der Bundesrat bestimmt die Fälle, in denen die Hilflosenentschädigungen der 
Sozialversicherungen als Einnahmen angerechnet werden. 

Art. 12 Beginn und Ende des Anspruchs auf jährliche Ergänzungsleistungen 

1 Der Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht ab Beginn des 
Monats, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, sofern sämtliche gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

2 Wird die Anmeldung innert sechs Monaten nach einem Heim- oder Spitaleintritt 
eingereicht, so besteht der Anspruch ab Beginn des Monats des Heim- oder Spital-
eintritts, sofern sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

3 Der Anspruch erlischt am Ende des Monats, in dem eine der Voraussetzungen 
dahingefallen ist. 

4 Der Bundesrat regelt die Nachzahlung von Leistungen; er kann die in Artikel 24 
Absatz 1 ATSG14 festgelegte Dauer kürzen. 

  

13 SR 210 
14 SR 830.1 
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Art. 13 Finanzierung 

1 Die jährlichen Ergänzungsleistungen werden zu fünf Achteln vom Bund und zu 
drei Achteln von den Kantonen getragen. 

2 Bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen übernimmt der Bund fünf Achtel 
der jährlichen Ergänzungsleistungen, soweit die Beträge für den allgemeinen 
Lebensbedarf nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 1, für den höchstmög-
lichen Mietzins nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1 und für die anerkann-
ten Ausgaben nach Artikel 10 Absatz 3 durch die anrechenbaren Einnahmen nicht 
gedeckt sind; die mit dem Heim- oder Spitalaufenthalt in direktem Zusammenhang 
stehenden Einnahmen werden dabei nicht berücksichtigt. Den Rest tragen die Kan-
tone. 

3 Die Beiträge des Bundes werden aus allgemeinen Mitteln finanziert, soweit sie 
nicht der Rückstellung nach Artikel 111 AHVG15 entnommen werden können. 

4 Der Bundesrat kann Regelungen für eine einfachere Berechnung des Bundesanteils 
erlassen; er regelt das Verfahren für dessen Ausrichtung. 

4. Abschnitt: 
Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten  
durch die Kantone 

Art. 14 Krankheits- und Behinderungskosten 

1 Die Kantone vergüten den Bezügerinnen und Bezügern einer jährlichen Ergän-
zungsleistung ausgewiesene, im laufenden Jahr entstandene Kosten für: 

a. zahnärztliche Behandlung; 

b. Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen; 

c. ärztlich angeordnete Bade- und Erholungskuren; 

d. Diät; 

e. Transporte zur nächstgelegenen Behandlungsstelle; 

f. Hilfsmittel; und 

g. die Kostenbeteiligung nach Artikel 64 KVG16. 

2 Die Kantone bezeichnen die Kosten, die nach Absatz 1 vergütet werden können. 
Sie können die Vergütung auf im Rahmen einer wirtschaftlichen und zweckmässi-
gen Leistungserbringung erforderliche Ausgaben beschränken. 

  

15 SR 831.10 
16 SR 832.10 
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3 Für die zusätzlich zur jährlichen Ergänzungsleistung vergüteten Krankheits- und 
Behinderungskosten können die Kantone Höchstbeträge festlegen. Diese dürfen 
jedoch folgende Beträge pro Jahr nicht unterschreiten: 

 a. bei zu Hause lebenden Personen:  

  1. alleinstehende und verwitwete Personen,  

   Ehegatten von in Heimen oder Spitälern lebenden 
Personen: 

 
25 000 Franken 

  2. Ehepaare: 50 000 Franken 

  3. Vollwaisen: 10 000 Franken 

 b. bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen:   6 000 Franken 

4 Bei zu Hause lebenden Personen mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschä-
digung der IV oder der Unfallversicherung erhöht sich der Mindestbetrag nach 
Absatz 3 Buchstabe a Ziffer 1 bei schwerer Hilflosigkeit auf 90 000 Franken, soweit 
die Kosten für Pflege und Betreuung durch die Hilflosenentschädigung nicht 
gedeckt sind. Der Bundesrat regelt die entsprechende Erhöhung bei mittelschwerer 
Hilflosigkeit und die Erhöhung des Betrages für Ehepaare. 

5 Der Betrag wird auch bei Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschä-
digung der AHV, die vorher eine Hilflosenentschädigung der IV bezogen haben, 
nach Absatz 4 erhöht. 

6 Personen, die auf Grund eines Einnahmenüberschusses keinen Anspruch auf eine 
jährliche Ergänzungsleistung haben, haben Anspruch auf die Vergütung der Krank-
heits- und Behinderungskosten, die den Einnahmenüberschuss übersteigen. 

7 Die Kantone können in Rechnung gestellte Kosten, welche noch nicht bezahlt sind, 
direkt dem Rechnungssteller oder der Rechnungsstellerin vergüten. 

Art. 15 Frist für die Geltendmachung von Krankheits- und  
Behinderungskosten 

Krankheits- und Behinderungskosten werden vergütet, wenn: 

a. die Vergütung innert 15 Monaten nach Rechnungsstellung geltend gemacht 
wird; und 

b. die Kosten in einem Zeitabschnitt entstanden sind, während dem die antrag-
stellende Person die Voraussetzungen nach den Artikeln 4–6 erfüllte. 

Art. 16 Finanzierung 

Die Kantone finanzieren die Leistungen nach Artikel 14. 
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3. Kapitel: Leistungen gemeinnütziger Institutionen 

Art. 17 Beiträge 

1 Der Bund zahlt jährlich: 

a. einen Beitrag von höchstens 16,5 Millionen Franken an die schweizerische 
Stiftung Pro Senectute; 

b. einen Beitrag von höchstens 14,5 Millionen Franken an die schweizerische 
Vereinigung Pro Infirmis; 

c. einen Beitrag von höchstens 2,7 Millionen Franken an die schweizerische 
Stiftung Pro Juventute. 

2 Der Bundesrat erhöht die Obergrenze der Beiträge nach Absatz 1 bei der Neufest-
setzung der Renten nach Artikel 33ter AHVG17. 

3 Er setzt die Höhe der jährlichen Beiträge fest. Er erlässt Bestimmungen über die 
Verteilung der Beiträge zwischen den zentralen und den kantonalen oder regionalen 
Organen der gemeinnützigen Institutionen. 

4 Die Beiträge an die Stiftungen Pro Senectute und Pro Juventute werden aus Mitteln 
der AHV, jene an die Vereinigung Pro Infirmis aus Mitteln der IV geleistet.  

Art. 18 Verwendung 

1 Die Beiträge sind zu verwenden: 

a. für einmalige oder periodische Leistungen an bedürftige Schweizer Bür-
gerinnen und Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Schweiz, die betagt, verwitwet, verwaist oder invalid sind; 

b. für einmalige oder periodische Leistungen an bedürftige Ausländerinnen und 
Ausländer, Flüchtlinge und staatenlose Personen mit Wohnsitz und gewöhn-
lichem Aufenthalt in der Schweiz, die sich seit mindestens fünf Jahren in der 
Schweiz aufhalten und betagt, verwitwet, verwaist oder invalid sind; 

c. für die Finanzierung von Sach- und Dienstleistungen zugunsten von betagten 
und invaliden Personen sowie von Witwen, Witwern und Waisen. 

2 Personen, die dauernd von der öffentlichen Sozialhilfe unterstützt werden, dürfen 
keine Leistungen nach Absatz 1 Buchstaben a und b gewährt werden. 

3 Die gemeinnützigen Institutionen haben Grundsätze über die Verwendung der Bei-
träge festzulegen. 

  

17 SR 831.10 



Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 

10 

831.30 

4 Der Bundesrat kann: 

a. ergänzende Bestimmungen über die Verwendung der Beiträge erlassen; 

b. in Härtefällen eine Sonderregelung für bedürftige invalide Personen, die eine 
Leistung der IV bezogen haben oder voraussichtlich beziehen werden, vor-
sehen; und 

c. die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Institutionen voneinander abgrenzen. 

4. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 19 Anpassung der Leistungen 

Bei der Neufestsetzung der Renten nach Artikel 33ter AHVG18 kann der Bundesrat 
die Höhe der anerkannten Ausgaben (Art. 10 Abs. 1), der anrechenbaren Einnahmen 
(Art. 11 Abs. 1) und der Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 14 Abs. 3 und 4) 
in angemessener Weise anpassen. 

Art. 20 Sicherung der Leistungen 

Die Leistungen nach diesem Gesetz sind der Zwangsvollstreckung entzogen. 

Art. 21 Organisation und Verfahren 

1 Zuständig für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistung ist der 
Kanton, in dem die Bezügerin oder der Bezüger Wohnsitz hat. Der Aufenthalt in 
einem Heim, einem Spital oder einer andern Anstalt und die behördliche oder vor-
mundschaftliche Versorgung einer mündigen oder entmündigten Person in Familien-
pflege begründen keine neue Zuständigkeit. 

2 Die Kantone bezeichnen die Organe, die für die Entgegennahme der Gesuche und 
für die Festsetzung und die Auszahlung der Ergänzungsleistungen zuständig sind. 
Sie können die kantonalen Ausgleichskassen, nicht aber die Sozialhilfebehörden mit 
diesen Aufgaben betrauen. 

3 Die Kantone informieren die möglichen anspruchsberechtigten Personen in ange-
messener Weise. 

4 Die Auszahlung der Ergänzungsleistung kann gemeinsam mit der Rente der AHV 
oder der IV erfolgen. 

Art. 22 Buchführung 

Der Bundesrat erlässt die erforderlichen Buchführungsvorschriften für die Organe 
nach Artikel 21 Absatz 2. 

  

18 SR 831.10 
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Art. 23 Revision 

1 Bei den Stellen, die Ergänzungsleistungen festsetzen und auszahlen, ist jährlich 
mindestens einmal eine Revision durchzuführen. Die Revision hat sich auf die mate-
rielle Rechtsanwendung, die Buchhaltung und die Geschäftsführung zu erstrecken. 

2 Für die Revision einer Ausgleichskasse, die Ergänzungsleistungen festsetzt und 
auszahlt, ist die Revisionsstelle zuständig, welche die Ausgleichskasse nach Arti-
kel 68 AHVG19 revidiert. 

3 Für die Revision anderer Durchführungsstellen bezeichnet der Kanton die Revi-
sionsstelle. Er kann die Aufgabe einer für die Revision von Ausgleichskassen zuge-
lassenen Revisionsstelle oder einer geeigneten kantonalen Kontrollstelle übertragen. 

4 Das Bundesamt für Sozialversicherungen ist befugt, wenn nötig ergänzende Revi-
sionen selber vorzunehmen oder durch andere Stellen durchführen zu lassen. 

Art. 24 Aufteilung der Verwaltungskosten 

1 Die Verwaltungskosten für die Festsetzung und die Auszahlung der jährlichen 
Ergänzungsleistungen werden zwischen Bund und Kantonen im Verhältnis ihrer 
Anteile an den Kosten für Ergänzungsleistungen nach Artikel 13 Absätze 1 und 2 
aufgeteilt. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten der Festsetzung und das Verfahren. Er kann 
Fallpauschalen festlegen. 

Art. 25 Haftung für Schäden 

Die Haftung der Organe nach Artikel 21 Absatz 2 richtet sich, in Abweichung von 
Artikel 78 ATSG20, nach kantonalem Recht. 

Art. 2621 Anwendbarkeit der Bestimmungen des AHVG 

Die Bestimmungen des AHVG22 über das Bearbeiten von Personendaten und die 
Datenbekanntgabe sind mit ihren Abweichungen vom ATSG23 sinngemäss anwend-
bar; dies gilt auch für die Bestimmungen des AHVG über die Versichertennummer. 

Art. 27 Aufschiebende Wirkung 

Artikel 97 AHVG24 über den Entzug der aufschiebenden Wirkung ist sinngemäss 
anwendbar. 

  

19 SR 831.10 
20 SR 830.1 
21 Fassung gemäss Ziff. III 2 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestaltung des Finanz-

ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
(AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

22 SR 831.10 
23 SR 830.1 
24 SR 831.10 
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Art. 28 Aufsicht des Bundes 

1 Der Bundesrat übt die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes aus. Er 
kann das Bundesamt für Sozialversicherungen beauftragen, den mit der Durchfüh-
rung betrauten Stellen Weisungen für den einheitlichen Vollzug zu erteilen. 

2 Die Kantone und die gemeinnützigen Institutionen haben den vom Bundesrat 
bezeichneten Stellen alle Auskünfte zu geben und alle Akten zu unterbreiten, die 
diese für die Aufsicht brauchen. Sie haben zudem dem Bundesrat jeweils Jahres-
bericht und Jahresrechnung mit den verlangten statistischen Angaben einzureichen. 

Art. 29 Genehmigung von Vollzugsbestimmungen und Grundsätzen 

1 Die von den Kantonen erlassenen Vollzugsbestimmungen sind dem Bund zur 
Genehmigung zu unterbreiten. 

2 Die Grundsätze der gemeinnützigen Institutionen sind dem Bundesamt für Sozial-
versicherungen zur Genehmigung zu unterbreiten und sind für die Organe der Insti-
tutionen verbindlich. 

Art. 30 Ausschluss des Rückgriffs 

Die Artikel 72–75 ATSG25 sind nicht anwendbar. 

Art. 31 Strafbestimmungen 

1 Sofern nicht ein mit höherer Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen gemäss 
Strafgesetzbuch26 vorliegt, wird mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer: 

a. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise von 
einem Kanton oder einer gemeinnützigen Institution für sich oder eine ande-
re Person eine Leistung auf Grund dieses Gesetzes erwirkt, die ihm oder der 
anderen Person nicht zukommt; 

b. durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise unrecht-
mässig einen Beitrag auf Grund dieses Gesetzes erwirkt; 

c. die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes sei-
ne amtliche oder berufliche Stellung zum Nachteil Dritter oder zum eigenen 
Vorteil missbraucht; 

d.27 die ihm obliegende Meldepflicht (Art. 31 Abs. 1 ATSG28)verletzt. 

2 Falls nicht ein Tatbestand gemäss Absatz 1 vorliegt, wird mit Busse bis zu 
5000 Franken bestraft, wer: 

a. in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich unwahre Auskunft erteilt 
oder die Auskunft verweigert; 

  

25 SR 830.1 
26 SR 311.0 
27 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 6. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Jan. 2008  

(AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
28 SR 830.1 
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b. sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf andere Weise verunmöglicht. 

3 Artikel 90 AHVG29 findet Anwendung. 

5. Kapitel: Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 32 

1 Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/7130 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch: 

a. das Abkommen vom 21. Juni 199931 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkom-
men) in der Fassung des Protokolls vom 26. Oktober 200432 über die Aus-
dehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, 
sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/7233 in ihrer 
angepassten Fassung; 

b. das Übereinkommen vom 4. Januar 196034 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation in der Fassung des Abkommens vom 21. Juni 2001 
zur Änderung des Übereinkommens, sein Anhang K und Anlage 2 zu 
Anhang K sowie die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer 
angepassten Fassung. 

2 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die 
das in Absatz 1 Buchstabe a genannte Abkommen gilt. 

  

29 SR 831.10 
30 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der 

Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren 
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils 
gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (SR 0.831.109.268.1), bzw. des 
revidierten EFTA-Übereinkommens. 

31 SR 0.142.112.681 
32 AS 2006 995 
33 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf 
Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der  
Gemeinschaft zu- und abwandern in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeits-
abkommens (SR 0.831.109.268.11) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. 

34 SR 0.632.31 



Ergänzungsleistungen zur AHV und IV 

14 

831.30 

6. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 33 Ausführungsbestimmungen 

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 

Art. 34 Übergangsbestimmungen 

Solange die Kantone die Kosten, welche nach Artikel 14 Absatz 1 vergütet werden 
können, nicht bezeichnet haben, gelten die Artikel 3–18 der Verordnung vom 29. 
Dezember 199735 über die Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten bei 
den Ergänzungsleistungen in der am 31. Dezember des Jahres vor dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 200636 über die Schaffung von Erlassen zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen gültigen Fassung sinngemäss weiterhin, längstens jedoch für die Dauer 
von drei Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

Art. 35 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Bundesgesetz vom 19. März 196537 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung wird aufgehoben. 

Datum des Inkrafttreten: 1. Januar 200838 

  

35 [AS 1998 239, 2000 81, 2002 3728, 2003 4299, 2004 5399. AS 2007 5823 Ziff. II 9]. 
36 AS 2007 5779 
37 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2, 

1985 2017, 1986 699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 
Ziff. I 6 3371 Anhang Ziff. 9 3453, 2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8] 

38 BRB vom 7. Nov. 2007 (AS 2007 6068). 
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Stand am 1. Januar 2009

Ergänzungsleistungen können Personen erhalten,

• die einen Anspruch auf eine Rente der AHV (auch bei einem Renten-
vorbezug), eine Rente der IV (ganze, Dreiviertels-, halbe oder Viertelsrente), 
oder nach Vollendung des 18. Altersjahres eine Hilflosenentschädigung 
der IV haben oder während mindestens sechs Monaten ein Taggeld der IV 
erhalten,

Ergänzungsleistungen
zur AHV und IV

5.01

Einführung

Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort,
wo die Renten und das Einkommen nicht die minimalen Lebenskosten
decken. Sie sind ein rechtlicher Anspruch und keine Fürsorge oder Sozial-
hilfe. Zusammen mit der AHV und IV gehören die Ergänzungsleistungen
(EL) zum sozialen Fundament unseres Staates.

Ergänzungsleistungen werden durch die Kantone aus-
gerichtet. Sie bestehen aus zwei Kategorien:

• jährliche Leistungen, die monatlich ausbezahlt werden (vgl. Ziffer 4 
bis 12);

• Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (vgl. Ziffer 13 
bis 18).
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• die in der Schweiz Wohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt haben und
• die Bürgerinnen oder Bürger der Schweiz sind. EL können auch Aus-

länderinnen oder Ausländer erhalten, die seit mindestens zehn Jahren 
ununterbrochen in der Schweiz leben. Für Flüchtlinge oder Staatenlose 
beträgt diese Frist fünf Jahre. Bürgerinnen oder Bürger eines EU-
Mitgliedstaates, für den das Personenfreizügigkeitsabkommen gilt (Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Grossbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Slowakei,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern), oder Staats-
 angehörige der EFTA (Island, Liechtenstein und Norwegen) müssen 
in der Regel keine Karenzfrist erfüllen.

Personen, welche keinen Anspruch auf eine Rente haben, weil sie keine
oder zu wenig lang AHV- und IV-Beiträge bezahlt haben, können unter
gewissen Voraussetzungen einen Anspruch auf EL geltend machen. 

Jährliche Ergänzungsleistungen

Die jährlichen Ergänzungsleistungen entsprechen 
der Differenz zwischen den anerkannten Ausgaben und den Einnahmen,
die angerechnet werden können. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
Personen, die zu Hause leben, und Personen, die in einem Heim wohnen.

Folgende Ausgaben werden bei beiden Berechnungsarten 
anerkannt:

• Berufsauslagen bis zur Höhe des Bruttoerwerbseinkommens;
• Kosten für den Unterhalt von Gebäuden und Hypothekarzinsen bis zur 

Höhe des Bruttoertrags der Liegenschaft;
• Pauschalbeträge für die obligatorische Krankenversicherung. 

Die jährlichen Beträge werden durch den Bund für jeden Kanton einzeln
festgelegt; 

• Beiträge an AHV, IV und EO;
• geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge, z.B. Alimente.

4
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• der jährliche Mietzins und die damit zusammenhängenden Nebenkosten 
einer Wohnung. Bei Personen, die in einer Liegenschaft wohnen, die ihnen
gehört, wird als Mietzins der Eigenmietwert angerechnet.

Für Alleinstehende können maximal 13 200 Franken angerechnet 
werden. Für Ehepaare und für Personen mit Kindern werden höchstens 
15 000 Franken anerkannt.

Wenn die Personen in einer Liegenschaft wohnen, die ihnen gehört, können 
Nebenkosten pauschal in der Höhe von 1680 Franken angerechnet  werden. 
Falls eine rollstuhlgängige Wohnung notwendig ist, so erhöht sich der von 
den Kantonen festgelegte Höchstbetrag für die Mietzinsausgaben um
3600 Franken.

Bei Personen, die in einem Heim oder im Spital leben, 
werden folgende Ausgaben anerkannt:

• die Tagestaxe. Die Kantone können einen Höchstbetrag festlegen;
• der Betrag für persönliche Auslagen wie Kauf von Kleidern, Produkte für 

die Körperhygiene, Zeitungen, Steuern usw. Dieser Betrag wird von den
Kantonen festgelegt.

3

Beispiel:

Nettomiete Fr. 8 100.—

Nebenkosten Fr. 800.—

Angerechnete Miete Fr. 8 900.—

7

für Alleinstehende Fr. 18 720.—

für Ehepaare Fr. 28 080.—

für die ersten zwei Kinder je Fr. 9 780.—

für zwei weitere Kinder je Fr. 6 520.—

für jedes weitere Kind Fr. 3 260.—

Folgende Ausgaben werden für Personen anerkannt,
die zu Hause leben:

• für den allgemeinen Lebensbedarf pro Jahr:

6
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Beispiel für alleinstehenden Altersrentner:

Vermögen (Bank) Fr. 60 000.—

Freibetrag Vermögen – Fr. 25 000.—

Angerechnetes Vermögen Fr. 35 000.—

davon 1/10 Fr. 3 500.—

Voll als Einkommen angerechnet werden:

• Renten der AHV und IV, der Pensionskasse (berufliche Vorsorge), der 
Militär- oder Unfallversicherung und von ausländischen Sozialversiche-
rungen. Dabei werden die Renten des laufenden Jahres berücksichtigt;

• Einkünfte aus dem Vermögen wie Zinsen, Miete, Untermiete, Pacht oder 
Nutzniessung;

• der Eigenmietwert der Wohnung;
• familienrechtliche Unterhaltsbeiträge wie Alimente;
• Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Krankenkasse, der Invalidenversiche-

rung, der Arbeitslosenversicherung oder der Unfallversicherung;
• wiederkehrende Leistungen von Arbeitgebern;
• Erwerbseinkommen bei Bezügern eines IV-Taggeldes;
• Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist;
• ein Teil des Vermögens (Verzehr), das bei Alleinstehenden 25 000 Fran-

ken und bei Ehepaaren 40 000 Franken übersteigt. 

Zusätzlich werden bei selbstbewohnten Liegenschaften 112 500 Fran-
ken nicht als Vermögen berücksichtigt. Sofern diese Freibeträge über-
schritten werden, wird ein Teil davon als Einkommen angerechnet. 

Dieser Anteil beträgt:
bei Invalidenrenten 1/15
bei Hinterlassenenrenten 1/15
bei Altersrenten 1/10

Lebt die versicherte Person in einem Heim, kann dieser Betrag je nach 
kanto naler Regelung bis zu einem Fünftel betragen. 

8

9 Teilweise als Einkommen angerechnet wird das Erwerbs-
einkommen. Von diesem werden die Berufsauslagen, die Sozialversi cherungs-
beiträge und ein Freibetrag von 1000 Franken bei Alleinstehenden und
1500 Franken bei Ehepaaren abgezogen. Vom Rest werden zwei Drittel als
Einkommen angerechnet. Allenfalls kommt ein hypothetisches Einkommen
zur Anrechnung.
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11

10

12

13

14

Nicht als Einkommen angerechnet werden:

• Verwandtenunterstützungen;
• öffentliche oder private Leistun gen der Fürsorge und Sozialhilfe;
• Hilflosenentschädigungen der Sozialversicherungen (mit Ausnahmen bei

Heim aufenthalt);
• Stipendien und andere Unterstützungsbeiträge für die Ausbildung.

Bei Ehepaaren, von denen zumindest der eine Ehegatte 
im Heim resp. im Spital lebt, wird die jährliche EL für jeden Ehegatten
 einzeln berechnet. Dabei werden die anrechenbaren Einnahmen und das
Vermögen des Ehepaares zu gleichen Teilen den Ehegatten zugerechnet.

Wenn sich das Einkommen oder Vermögen eines 
EL-Bezügers oder einer EL-Bezügerin wesentlich verringert oder erhöht,
wird die EL auch im Verlauf des Kalenderjahres entsprechend angepasst
(vgl. Ziffer 22). 

Krankheits- und Behinderungskosten

Die Kosten können nur dann vergütet werden, wenn sie 
nicht bereits durch eine Versicherung (Krankenkasse, Unfall-, Haftpflicht-
oder Invaliditäts ver sich erung usw.) gedeckt sind. 

Zusätzlich zu den jährlichen Ergänzungsleistungen 
können sich Personen mit einem Anspruch auf EL folgende Kosten 
rück erstatten lassen:

• zahnärztliche Behandlung (einfache, wirtschaftliche und zweckmässige 
Behandlung);

• Hilfe, Pflege und Betreuung zu Hause sowie in Tagesstrukturen;
• Mehrkosten für eine lebensnotwendige Diät;
• Transport zur nächstgelegenen Behandlungsstelle;
• Kosten für Hilfsmittel;
• Beteiligung an den Kosten der Krankenkasse (Selbstbehalt und 

Franchise) bis zum Betrag von jährlich 1000 Franken;
• ärztlich angeordnete Bade- und Erholungskuren. 

Die Kantone erlassen die näheren Bestimmungen zu den Krankheitskosten,
die vergütet werden können.
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15

16

Alleinstehende Fr. 25 000.—

Ehepaare Fr. 50 000.—

Heimbewohner Fr. 6 000.—

17

18

19

Wenn keine jährliche EL ausgerichtet werden kann, 
ist trotzdem die Rückerstattung von Krankheits- und Behinderungskosten
durch die EL möglich, wenn nur wegen dieser Kosten die Ausgaben 
die Einnahmen überschreiten.

Für die Krankheits- und Behinderungskosten können 
pro Jahr zusätzlich zu den EL höchstens folgende Beträge vergütet werden:

Die Kantone können jedoch höhere Beträge vorsehen.

Für zu Hause wohnende Personen mit einem Anspruch auf
eine Hilflosenentschädigung der IV oder der Unfallversicherung erhöht sich
der Betrag auf 90000 Franken bei schwerer – resp. 60000 Franken bei
mittelschwerer – Hilflosigkeit, soweit die Kosten für Pflege und Betreuung
durch die Hilflosenentschädigung nicht gedeckt sind.

Die Rückvergütung der Kosten muss innert fünfzehn 
Monaten seit der Rechnungsstellung beantragt werden. Die Krankheits- und
Behinderungskosten sowie die Kosten für Hilfsmittel können nur für jenes
Jahr vergütet werden, in dem die Behandlung oder der Kauf stattgefunden
hat. 

Antrag und Entscheidung, 
Beginn und Ende des Anspruchs

Wer seinen Anspruch auf eine Ergänzungsleistung geltend 
machen will, muss sich bei der zuständigen EL-Stelle melden (vgl. Ziffer 25).
Dort können auch amtliche Formulare für die Anmeldung be zogen  werden.
Diese kann eine anspruchsberechtigte Person, deren  Stell vertreterin oder
Stellvertreter oder nahe Verwandte einreichen.
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Den Entscheid über Ergänzungsleistungen teilt die 
EL-Stelle schriftlich mit. Gegen den Entscheid kann der Betroffene oder 
die Betroffene Einsprache erheben.

Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen besteht erstmals 
für den Monat, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist und die
Voraussetzungen für ihre Ausrichtung gegeben sind. Der Anspruch verfällt
auf Ende des Monats, in dem eine der Voraussetzungen nicht mehr besteht.

Meldepflicht

Jede Änderung der persönlichen und jede grössere Ände-
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse muss der EL-Stelle sofort mitgeteilt
werden. Dies kann ein Bezüger oder eine Bezügerin von EL, der gesetzliche
Vertreter oder eine Drittperson oder Behörde tun. Zu solchen Änderungen
gehören

• Adressänderungen
• Mietzinsänderungen
• Beginn oder Ende einer Erwerbsarbeit
• Erhöhung einer Leistung des gegenwärtigen oder früheren Arbeitgebers, 

einer Pensionskasse oder Vorsorgeeinrichtung
• Erbschaft oder Schenkung
• Vermögensabtretungen
• Liegenschafts- und Grundstücksverkauf
• Ein- und Austritte bei Spital und Heim
• Beginn von regelmässigen Leistungen einer Krankenkasse 

Wer solche Änderungen nicht meldet oder beim Antrag der EL falsche
Angaben macht, muss zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten.

Radio- und T    V-Gebühren

Bezügerinnen und Bezüger von jährlichen Ergänzungs - 
leistungen zur AHV und IV (Bund) sind von der Gebührenpflicht für Radio
und TV befreit. Der Billag AG, Postfach, 1701 Freiburg, ist die EL-Verfügung
einzureichen. Der Antrag auf Gebührenbefreiung kann bereits vor dem
Vorliegen der EL-Verfügung bei ihr gestellt werden.

22



8

25

24

Kanton  Einreichungsstelle

BS: Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, 
Grenzacherstrasse 62, Postfach, 4005 Basel
Für Riehen und Bettingen: 
Gemeindeverwaltung Riehen, 4125 Riehen

GE: Service des prestations complémentaires (SPC), 
route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

ZH: Zusatzleistungsstelle der Wohnsitzgemeinde
Für die Stadt Zürich: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV
der Stadt Zürich, Amtshaus, Molkenstrasse 5/9,
8026 Zürich 4
Für die Stadt Winterthur: Zusatzleistungen zur AHV/IV 
der Stadt Winterthur, Lagerhausstrasse 6, Postfach,
8402 Winterthur

übrige Kantonale Ausgleichskassen bzw.
Kantone: AHV-Gemeindezweigstellen

Selbsteinschätzung und Auskünfte

Wer provisorisch berechnen möchte, ob er oder sie Ergän -
zungsleistungen zugute hat, kann sich von der EL-Stelle ein entspre chendes
Selbstberechnungsblatt zustellen lassen. Gesuche um Ergänzungs leis tungen
zur AHV und IV sind in der Regel der AHV-Zweigstelle am Wohnort  einzu -
reichen. Es ist möglich, Ihren Anspruch auf EL auf der Internetseite der Pro
Senectute unter www.pro-senectute.ch annähernd zu ermitteln.

Für Auskünfte stehen ausserdem die EL-Stellen zur 
Verfügung. Sie befinden sich in der Regel bei der kantonalen Ausgleichs -
kasse des Wohnkantons. Ausnahmen bilden folgende Kantone:
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Ausgaben 

allg. Lebensbedarf Fr. 18 720.—

Bruttomietzins Fr. 11 760. —

Krankenkassenprämien1 Fr. 3 300. —

Total Fr. 33 780.—

Einnahmen

AHV-Rente Fr. 13 260.—

Leistung der Pensionskasse Fr. 3 600.—

Vermögensertrag Fr. 800.—

Vermögensverzehr Fr. 1 500.—

Total Fr. 19 160.—

Ergänzungsleistung

Ausgaben Fr. 33 780.—

abzüglich Einnahmen – Fr. 19 160.—

Jährliche EL Fr. 14 620.—

Monatliche EL Fr. 1 219.—

1 Unterschiedliche Beträge in den Kantonen.

26

27
Ausgaben 

allg. Lebensbedarf Fr. 28 080.—

Bruttomietzins Fr. 12 600. —

Krankenkassenprämien1 Fr. 6 600. —

Total Fr. 47 280.—

Einnahmen

AHV-Rente Fr. 20 400.—

Leistung der Pensionskasse Fr. 5 400.—

Vermögensertrag Fr. 1 200.—

Vermögensverzehr Fr. 2 000.—

Total Fr. 29 000.—

Ergänzungsleistung

Ausgaben Fr. 47 280.—

abzüglich Einnahmen – Fr. 29 000.—

Jährliche EL Fr. 18 280.—

Monatliche EL Fr. 1 524.—

1 Unterschiedliche Beträge in den Kantonen.

EL-Bezüger zu Hause (Ehepaar)

Berechnungsbeispiele 

Alleinstehender EL-Bezüger zu Hause
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Alleinstehender EL-Bezüger im Heim28
Ausgaben

Heimtaxe (365 x 120 Franken) Fr. 43 800.—

Persönliche Auslagen1 Fr. 4 200.—

Krankenkassenprämie1 Fr. 3 300.—

Total Fr. 51 300.—

Einnahmen

AHV-Rente Fr. 13 260.—

Leistung Krankenkasse Fr. 7 300.—

Vermögenserträge Fr. 650.—

Vermögensverzehr Fr. 1 500.—

Total Fr. 22 710.—

Ergänzungsleistung

Ausgaben Fr. 51 300.—

abzüglich Einnahmen – Fr. 22 710.—

Jährliche EL Fr. 28 590.—

Monatliche EL Fr. 2 383.—

1 Unterschiedliche Beträge in den Kantonen.
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Partnerschaftsgesetz

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare ist

• die eingetragene Partnerschaft der Ehe,
• die gerichtliche Auflösung der Partnerschaft der Scheidung,
• die überlebende Person beim Tod ihrer Partnerin oder ihres Partners dem

Witwer 

gleichgestellt.

In diesem Merkblatt haben die Zivilstandsbezeichnungen deshalb auch die
folgende Bedeutung:

• Ehe/Heirat: eingetragene Partnerschaft,
• Scheidung: gerichtliche Auflösung der Partnerschaft,
• Verwitwung: Tod der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners.

Dieses Merkblatt vermittelt nur eine allgemeine Übersicht. 
Für die Beurteilung von Einzelfällen sind ausschliesslich die gesetzlichen
Bestimmungen massgebend.

29



Herausgegeben von der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen. 

Ausgabe Dezember 2008. Auszugsweiser Abdruck unter Quellenangabe
erlaubt. 

Dieses Merkblatt kann bei den AHV-Ausgleichskassen und deren Zweig -
stellen sowie den IV-Stellen bezogen werden. Bestellnummer 5.01/d.

Es ist ebenfalls auf Internet unter www.ahv-iv.info verfügbar.
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      Knappschaftliche Besonderheiten
 
§  79  Grundsatz
§  80  Monatsbetrag der Rente
§  81  Persönliche Entgeltpunkte
§  82  Rentenartfaktor
§  83  Entgeltpunkte für Beitragszeiten
§  84  Entgeltpunkte für beitragsfreie und
       beitragsgeminderte Zeiten (Gesamtleistungsbewertung)
§  85  Entgeltpunkte für ständige Arbeiten unter Tage
       (Leistungszuschlag)
§  86  Abschläge bei Versorgungsausgleich
§  86a Zugangsfaktor
§  87  Zuschlag bei Waisenrenten
 
      Fünfter Titel
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      Ermittlung des Monatsbetrags
      der Rente in Sonderfällen
 
§  88  Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerenten
§  88a Höchstbetrag bei Witwenrenten und Witwerrenten
 
    V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a m m e n t r e f f e n v o n R e n t e n
    u n d v o n E i n k o m m e n
 
§  89  Mehrere Rentenansprüche
§  90  Witwenrente und Witwerrente nach dem vorletzten
       Ehegatten und Ansprüche infolge Auflösung der
       letzten Ehe
§  91  Aufteilung von Witwenrenten und Witwerrenten
       auf mehrere Berechtigte
§  92  Waisenrente und andere Leistungen an Waisen
§  93  Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung
§  94  (weggefallen)
§  95  Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Arbeitslosengeld
§  96  Nachversicherte Versorgungsbezieher
§  96a Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst
§  97  Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes
§  98  Reihenfolge bei der Anwendung von
       Berechnungsvorschriften
 
    F ü n f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e g i n n , Ä n d e r u n g u n d E n d e v o n R e n t e n
 
§  99  Beginn
§ 100  Änderung und Ende
§ 101  Beginn und Änderung in Sonderfällen
§ 102  Befristung und Tod
 
    S e c h s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    A u s s c h l u ß u n d M i n d e r u n g v o n R e n t e n
 
§ 103  Absichtliche Minderung der Erwerbsfähigkeit
§ 104  Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer
       Straftat
§ 105  Tötung eines Angehörigen
§ 105a Witwenrente und Witwerrente in Sonderfällen
 
  Dritter Abschnitt
  Zusatzleistungen
 
§ 106  Zuschuss zur Krankenversicherung
§ 107  Rentenabfindung
§ 108  Beginn, Änderung und Ende von Zusatzleistungen
 
  Vierter Abschnitt
  Serviceleistungen
 
§ 109  Renteninformation und Rentenauskunft
§ 109a Hilfe in Angelegenheiten der Grundsicherung im Alter und bei
       Erwerbsminderung
 
  Fünfter Abschnitt
  Leistungen an Berechtigte im Ausland
 
§ 110  Grundsatz
§ 111  Rehabilitationsleistungen und
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       Krankenversicherungszuschuss
§ 112  Renten bei verminderter Erwerbsfähigkeit
§ 113  Höhe der Rente
§ 114  Besonderheiten
 
  Sechster Abschnitt
  Durchführung
      E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
      B e g i n n u n d A b s c h l u s s d e s V e r f a h r e n s
 
§ 115  Beginn
§ 116  Besonderheiten bei Leistungen zur Teilhabe
§ 117  Abschluss
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    A u s z a h l u n g u n d A n p a s s u n g
 
§ 118  Fälligkeit und Auszahlung
§ 119  Wahrnehmung von Aufgaben durch die Deutsche
       Post AG
§ 120  Verordnungsermächtigung
 
    D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t
    R e n t e n s p l i t t i n g
 
§ 120a Grundsätze für das Rentensplitting unter Ehegatten
§ 120b Tod eines Ehegatten vor Empfang angemessener Leistungen
§ 120c Abänderung des Rentensplittings unter Ehegatten
§ 120d Verfahren und Zuständigkeit
§ 120e Rentensplitting unter Lebenspartnern
 
    V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e r e c h n u n g s g r u n d s ä t z e
 
§ 121  Allgemeine Berechnungsgrundsätze
§ 122  Berechnung von Zeiten
§ 123  Berechnung von Geldbeträgen
§ 124  Berechnung von Durchschnittswerten und
       Rententeilen
 
Drittes Kapitel
Organisation, Datenschutz und Datensicherheit
  Erster Abschnitt
  Organisation
    E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    D e u t s c h e R e n t e n v e r s i c h e r u n g
 
§ 125  Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s t ä n d i g k e i t i n d e r a l l g e m e i n e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g
 
§ 126  Zuständigkeit der Träger der Rentenversicherung
§ 127  Zuständigkeit für Versicherte und Hinterbliebene
§ 128  Örtliche Zuständigkeit der Regionalträger
§ 129  Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
       Knappschaft-Bahn-See für Versicherte
§ 130  Sonderzuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
       Knappschaft-Bahn-See
§ 131  Auskunfts- und Beratungsstellen
 
    D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t
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    Z u s t ä n d i g k e i t i n d e r k n a p p s c h a f t l i c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g
 
§ 132  Versicherungsträger
§ 133  Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
       Knappschaft-Bahn-See für Beschäftigte
§ 134  Knappschaftliche Betriebe und Arbeiten
§ 135  Nachversicherung
§ 136  Sonderzuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
       Knappschaft-Bahn-See
§ 137  Besonderheit bei der Durchführung der Versicherung und bei den
       Leistungen
       
    U n t e r a b s c h n i t t 3 a
    Z u s t ä n d i g k e i t d e r D e u t s c h e n R e n t e n v e r s i c h e r u n g K n a p p s c h a f t -B a h n -
    f ü r d i e S e e m a n n s k a s s e
    
§ 137a Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
       für die Seemannskasse 
§ 137b Besonderheiten bei den Leistungen und bei der Durchführung 
       der Versicherung
§ 137c Vermögen, Haftung
§ 137d Organe
§ 137e Beirat                      
 
    V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    G r u n d s a t z - u n d Q u e r s c h n i t t s a u f g a b e n d e r D e u t s c h e n R e n t e n v e r s i c h e
    E r w e i t e r t e s D i r e k t o r i u m
 
§ 138  Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Deutschen
       Rentenversicherung
§ 139  Erweitertes Direktorium
§ 140  Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung
 
    F ü n f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    V e r e i n i g u n g v o n R e g i o n a l t r ä g e r n
 
§ 141  Vereinigung von Regionalträgern auf Beschluss ihrer
       Vertreterversammlungen
§ 142  Vereinigung von Regionalträgern durch Rechtsverordnung
 
    S e c h s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e s c h ä f t i g t e d e r V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r
 
§ 143  Bundesunmittelbare Versicherungsträger
§ 144  Landesunmittelbare Versicherungsträger
 
    S i e b t e r U n t e r a b s c h n i t t
    D a t e n s t e l l e d e r T r ä g e r d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g
 
§ 145  Datenstelle der Träger der Rentenversicherung
 
§ 146  (weggefallen)
 
  Zweiter Abschnitt
  Datenschutz und Datensicherheit
 
§ 147  Versicherungsnummer
§ 148  Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung
       beim Rentenversicherungsträger
§ 149  Versicherungskonto
§ 150  Dateien bei der Datenstelle
§ 151  Auskünfte der Deutschen Post AG



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 8 -

§ 151a Antragstellung im automatisierten Verfahren beim Versicherungsamt
§ 152  Verordnungsermächtigung
 
Viertes Kapitel
Finanzierung
  Erster Abschnitt
  Finanzierungsgrundsatz
  und Rentenversicherungsbericht
    E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    U m l a g e v e r f a h r e n
 
§ 153  Umlageverfahren
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    R e n t e n v e r s i c h e r u n g s b e r i c h t u n d S o z i a l b e i r a t
 
§ 154  Rentenversicherungsbericht, Stabilisierung des
       Beitragssatzes und Sicherung des Rentenniveaus
§ 155  Aufgabe des Sozialbeirats
§ 156  Zusammensetzung des Sozialbeirats
 
  Zweiter Abschnitt
  Beiträge und Verfahren
    E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e i t r ä g e
      Erster Titel
      Allgemeines
 
§ 157  Grundsatz
§ 158  Beitragssätze
§ 159  Beitragsbemessungsgrenzen
§ 160  Verordnungsermächtigung
 
      Zweiter Titel
      Beitragsbemessungsgrundlagen
 
§ 161  Grundsatz
§ 162  Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter
§ 163  Sonderregelung für beitragspflichtige Einnahmen
       Beschäftigter
§ 164  (weggefallen)
§ 165  Beitragspflichtige Einnahmen selbständig
       Tätiger
§ 166  Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger
       Versicherter
§ 167  Freiwillig Versicherte
 
      Dritter Titel
      Verteilung der Beitragslast
 
§ 168  Beitragstragung bei Beschäftigten
§ 169  Beitragstragung bei selbständig Tätigen
§ 170  Beitragstragung bei sonstigen Versicherten
§ 171  Freiwillig Versicherte
§ 172  Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit
 
      Vierter Titel
      Zahlung der Beiträge
 
§ 173  Grundsatz
§ 174  Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt
       und Arbeitseinkommen
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§ 175  Beitragszahlung bei Künstlern und Publizisten
§ 176  Beitragszahlung und Abrechnung bei Bezug
       von Sozialleistungen
§ 176a Beitragszahlung und Abrechnung bei
       Pflegepersonen
§ 177  Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten
§ 178  Verordnungsermächtigung
 
      Fünfter Titel
      Erstattungen
 
§ 179  Erstattung von Aufwendungen
§ 180  Verordnungsermächtigung
 
      Sechster Titel
      Nachversicherung
 
§ 181  Berechnung und Tragung der Beiträge
§ 182  Zusammentreffen mit vorhandenen Beiträgen
§ 183  Erhöhung und Minderung der Beiträge bei
       Versorgungsausgleich
§ 184  Fälligkeit der Beiträge und Aufschub
§ 185  Zahlung der Beiträge und Wirkung der
       Beitragszahlung
§ 186  Zahlung an eine berufsständische
       Versorgungseinrichtung
 
      Siebter Titel
      Zahlung von Beiträgen in besonderen Fällen
 
§ 187  Zahlung von Beiträgen beim Versorgungsausgleich
§ 187a Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme
       einer Rente wegen Alters
§ 187b Zahlung von Beiträgen bei Abfindung von Anwartschaften
       auf betriebliche Altersversorgung
§ 188  (weggefallen)
 
      Achter Titel
      Berechnungsgrundsätze
 
§ 189  Berechnungsgrundsätze
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    V e r f a h r e n
      Erster Titel
      Meldungen
 
§ 190  Meldepflichten bei Beschäftigten und
       Hausgewerbetreibenden
§ 190a Meldepflicht von versicherungspflichtigen
       selbständig Tätigen
§ 191  Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen
       Personen
§ 192  Meldepflichten bei Einberufung zum Wehrdienst
       oder Zivildienst
§ 193  Meldung von sonstigen rechtserheblichen Zeiten
§ 194  Gesonderte Meldung und Hochrechnung
§ 195  Verordnungsermächtigung
 
      Zweiter Titel
      Auskunfts- und Mitteilungspflichten
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§ 196  Auskunfts- und Mitteilungspflichten
 
      Dritter Titel
      Wirksamkeit der Beitragszahlung
 
§ 197  Wirksamkeit von Beiträgen
§ 198  Neubeginn und Hemmung von Fristen
§ 199  Vermutung der Beitragszahlung
§ 200  Änderung der Beitragsberechnungsgrundlagen
§ 201  Beiträge an nicht zuständige Träger der
       Rentenversicherung
§ 202  Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung
§ 203  Glaubhaftmachung der Beitragszahlung
 
      Vierter Titel
      Nachzahlung
 
§ 204  Nachzahlung von Beiträgen bei Ausscheiden
       aus einer internationalen Organisation
§ 205  Nachzahlung bei Strafverfolgungsmaßnahmen
§ 206  Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute
§ 207  Nachzahlung für Ausbildungszeiten
§ 208
§ 209  Berechtigung und Beitragsberechnung zur
       Nachzahlung
 
      Fünfter Titel
      Beitragserstattung und Beitragsüberwachung
 
§ 210  Beitragserstattung
§ 211  Sonderregelung bei der Zuständigkeit zu Unrecht
       gezahlter Beiträge
§ 212  Beitragsüberwachung
§ 212a Prüfung der Beitragszahlungen und Meldungen für sonstige
       Versicherte und Nachversicherte
§ 212b Prüfung der Beitragszahlung bei versicherungspflichtigen
       Selbständigen
 
  Dritter Abschnitt
  Beteiligung des Bundes, Finanzbeziehungen
  und Erstattungen
    E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e t e i l i g u n g d e s B u n d e s
 
§ 213  Zuschüsse des Bundes
§ 214  Liquiditätssicherung
§ 214a Liquiditätserfassung
§ 215  Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen
       Rentenversicherung
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    N a c h h a l t i g k e i t s r ü c k l a g e u n d F i n a n z a u s g l e i c h
 
§ 216  Nachhaltigkeitsrücklage
§ 217  Anlage der Nachhaltigkeitsrücklage
§ 218  (weggefallen)
§ 219  Finanzverbund in der allgemeinen Rentenversicherung
§ 220  Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe, Verwaltung
       und Verfahren
§ 221  Ausgaben für das Anlagevermögen
§ 222  Ermächtigung
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    D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t
    E r s t a t t u n g e n
 
§ 223  Wanderversicherungsausgleich und Wanderungsausgleich
§ 224  Erstattung durch die Bundesagentur für Arbeit
§ 224a Tragung pauschalierter Beiträge für Renten wegen
       voller Erwerbsminderung
§ 224b Erstattung für Begutachtungen in Angelegenheiten der Grundsicherung im
       Alter und bei Erwerbsminderung
§ 225  Erstattung durch den Träger der Versorgungslast
§ 226  Verordnungsermächtigung
 
    V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    A b r e c h n u n g d e r A u f w e n d u n g e n
 
§ 227  Abrechnung der Aufwendungen
 
Fünftes Kapitel
Sonderregelungen
  Erster Abschnitt
  Ergänzungen für Sonderfälle
    E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    G r u n d s a t z
 
§ 228  Grundsatz
§ 228a Besonderheiten für das Beitrittsgebiet
§ 228b Maßgebende Werte in der Anpassungsphase
 
    Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    V e r s i c h e r t e r P e r s o n e n k r e i s
 
§ 229  Versicherungspflicht
§ 229a Versicherungspflicht im Beitrittsgebiet
§ 230  Versicherungsfreiheit
§ 231  Befreiung von der Versicherungspflicht
§ 231a Befreiung von der Versicherungspflicht im Beitrittsgebiet
§ 232  Freiwillige Versicherung
§ 233  Nachversicherung
§ 233a Nachversicherung im Beitrittsgebiet
 
    D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t
    T e i l h a b e
 
§ 234  Übergangsgeldanspruch und -berechnung bei Arbeitslosenhilfe
§ 234a Übergangsgeldanspruch und -berechnung bei Unterhaltsgeldbezug
 
    V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    A n s p r u c h s v o r a u s s e t z u n g e n
    f ü r e i n z e l n e R e n t e n
 
§ 235  Regelaltersrente
§ 236  Altersrente für langjährig Versicherte
§ 236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen
§ 237  Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
       oder nach Altersteilzeitarbeit
§ 237a Altersrente für Frauen
§ 238  Altersrente für langjährig unter Tage
       beschäftigte Bergleute
§ 239  Knappschaftsausgleichsleistung
§ 240  Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
§ 241  Rente wegen Erwerbsminderung
§ 242  Rente für Bergleute
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§ 242a Witwenrente und Witwerrente
§ 243  Witwenrente und Witwerrente an vor dem
       1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten
§ 243a Rente wegen Todes an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten
       im Beitrittsgebiet
§ 243b Wartezeit
§ 244  Anrechenbare Zeiten
§ 245  Vorzeitige Wartezeiterfüllung
§ 245a Wartezeiterfüllung bei früherem Anspruch auf Hinterbliebenenrente
       im Beitrittsgebiet
§ 246  Beitragsgeminderte Zeiten
§ 247  Beitragszeiten
§ 248  Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und im Saarland
§ 249  Beitragszeiten wegen Kindererziehung
§ 249a Beitragszeiten wegen Kindererziehung im Beitrittsgebiet
§ 249b Berücksichtigungszeiten wegen Pflege
§ 250  Ersatzzeiten
§ 251  Ersatzzeiten bei Handwerkern
§ 252  Anrechnungszeiten
§ 252a Anrechnungszeiten im Beitrittsgebiet
§ 253  Pauschale Anrechnungszeit
§ 253a Zurechnungszeit
§ 254  Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur
       knappschaftlichen Rentenversicherung
§ 254a Ständige Arbeiten unter Tage im Beitrittsgebiet
 
    F ü n f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    R e n t e n h ö h e u n d R e n t e n a n p a s s u n g
 
§ 254b Rentenformel für Monatsbetrag der Rente
§ 254c Anpassung der Renten
§ 254d Entgeltpunkte (Ost)
§ 255  Rentenartfaktor
§ 255a Aktueller Rentenwert (Ost)
§ 255b Verordnungsermächtigung
§ 255c Widerspruch und Klage gegen die Veränderung des Zahlbetrags der Rente
§ 255d Ausgleichsbedarf zum 30. Juni 2007
§ 255e Bestimmung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2005 
       bis zum 1. Juli 2013
§ 255f (weggefallen)
§ 255g Bestimmung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2007
       bis zum 1. Juli 2010
§ 256  Entgeltpunkte für Beitragszeiten
§ 256a Entgeltpunkte für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet
§ 256b (weggefallen)
§ 256c Entgeltpunkte für nachgewiesene Beitragszeiten
       ohne Beitragsbemessungsgrundlage
§ 256d (weggefallen)
§ 257  Entgeltpunkte für Berliner Beitragszeiten
§ 258  Entgeltpunkte für saarländische Beitragszeiten
§ 259  Entgeltpunkte für Beitragszeiten mit Sachbezug
§ 259a Besonderheiten für Versicherte der Geburtsjahrgänge vor 1937
§ 259b Besonderheiten bei Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder
       Sonderversorgungssystem
§ 259c (weggefallen)
§ 260  Beitragsbemessungsgrenzen
§ 261  Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte
§ 262  Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt
§ 263  Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie
       und beitragsgeminderte Zeiten
§ 263a Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie und
       beitragsgeminderte Zeiten mit Entgeltpunkten (Ost)
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§ 264  Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungsausgleich
§ 264a Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungsausgleich im Beitrittsgebiet
§ 264b Zuschlag bei Hinterbliebenenrenten
§ 264c Zugangsfaktor
§ 265  Knappschaftliche Besonderheiten
§ 265a Knappschaftliche Besonderheiten bei rentenrechtlichen
       Zeiten im Beitrittsgebiet
§ 265b (weggefallen)
 
    S e c h s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a m m e n t r e f f e n v o n R e n t e n
    u n d v o n E i n k o m m e n
 
§ 265c Mehrere Rentenansprüche
 
§ 266  Erhöhung des Grenzbetrags
 
§ 267  Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung
 
    S i e b t e r U n t e r a b s c h n i t t
    B e g i n n v o n W i t w e n r e n t e n u n d W i t w e r r e n t e n a n v o r d e m 1 . J u l i 1 9 7 7
    g e s c h i e d e n e E h e g a t t e n u n d Ä n d e r u n g v o n R e n t e n b e i m
    V e r s o r g u n g s a u s g l e i c h
 
§ 268  Beginn von Witwenrenten und Witwerrenten an vor
       dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten
§ 268a Änderung von Renten beim Versorgungsausgleich
 
    A c h t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a t z l e i s t u n g e n
 
§ 269  Steigerungsbeträge
§ 269a Zuschuss zur Krankenversicherung
§ 269b Rentenabfindung bei Wiederheirat von Witwen und Witwern
§ 270  Kinderzuschuss
§ 270a (weggefallen)
 
    N e u n t e r U n t e r a b s c h n i t t
    L e i s t u n g e n a n B e r e c h t i g t e i m A u s l a n d u n d A u s z a h l u n g
 
§ 270b Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
       Berufsunfähigkeit
§ 271  Höhe der Rente
§ 272  Besonderheiten
§ 272a Fälligkeit und Auszahlung laufender Geldleistungen bei Beginn
       vor dem 1. April 2004
 
    Z e h n t e r U n t e r a b s c h n i t t
    O r g a n i s a t i o n
      Datenverarbeitung und Datenschutz
      Erster Titel
      Organisation
 
§ 273  Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
       Knappschaft-Bahn-See
§ 273a Zuständigkeit in Zweifelsfällen
§ 273b (weggefallen)
§ 274  (weggefallen)
§ 274a (weggefallen)
 
      Zweiter Titel
      Datenverarbeitung und Datenschutz



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 14 -

 
§ 274b (weggefallen)
 
      Dritter Titel
      Übergangsvorschriften zur Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger
 
§ 274c Ausgleichsverfahren
§ 274d Zuständigkeit der Träger der Rentenversicherung bis zur
       Errichtung der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen
       Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
 
    E l f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    F i n a n z i e r u n g
      Erster Titel
      Sozialbeirat
 
§ 275  (weggefallen)
 
      Zweiter Titel
      Beiträge
 
§ 275a Beitragsbemessungsgrenzen im Beitrittsgebiet
§ 275b Verordnungsermächtigung
§ 275c Beitragsbemessungsgrenzen für das Jahr 2003
§ 276  Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter
§ 276a (weggefallen)
§ 276b (weggefallen)
§ 276c (weggefallen)
§ 277  Beitragsrecht bei Nachversicherung
§ 277a Durchführung der Nachversicherung im Beitrittsgebiet
§ 278  Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die
       Nachversicherung
§ 278a Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die Nachversicherung
       im Beitrittsgebiet
§ 279  Beitragspflichtige Einnahmen bei Hebammen und
       Handwerkern
§ 279a Beitragspflichtige Einnahmen mitarbeitender Ehegatten im
       Beitrittsgebiet
§ 279b Beitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte
§ 279c Beitragstragung im Beitrittsgebiet
§ 279d Beitragszahlung im Beitrittsgebiet
§ 279e Beitragszahlung von Pflegepersonen
§ 279f Beitragspflichtige Einnahmen und Beitragstragung bei Beziehern von
       Unterhaltsgeld
§ 279g Sonderregelungen bei Altersteilzeitbeschäftigten
§ 280  Höherversicherung für Zeiten vor 1998
§ 281  Nachversicherung
§ 281a Zahlung von Beiträgen im Rahmen des Versorgungsausgleichs im
       Beitrittsgebiet
§ 281b Verordnungsermächtigung
 
      Dritter Titel
      Verfahren
 
§ 281c Meldepflichten im Beitrittsgebiet
§ 282  (weggefallen)
§ 283  (weggefallen)
§ 284  Nachzahlung für Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte
§ 284a (weggefallen)
§ 284b (weggefallen)
§ 285  Nachzahlung bei Nachversicherung
§ 286  Versicherungskarten
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§ 286a Glaubhaftmachung der Beitragszahlung und Aufteilung von Beiträgen
§ 286b Glaubhaftmachung der Beitragszahlung im Beitrittsgebiet
§ 286c Vermutung der Beitragszahlung im Beitrittsgebiet
§ 286d Beitragserstattung
§ 286e Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung
 
      Vierter Titel
      Berechnungsgrundlagen
 
§ 287  Weitergeltung der Beitragssätze des Jahres 2003
§ 287a (weggefallen)
§ 287b Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe
§ 287c (weggefallen)
§ 287d Erstattungen in besonderen Fällen
§ 287e Veränderung des Bundeszuschusses im Beitrittsgebiet
§ 287f Getrennte Abrechnung
§ 288  (weggefallen)
 
      Fünfter Titel
      Erstattungen
 
§ 289  Wanderversicherungsausgleich
§ 289a Besonderheiten beim Wanderversicherungsausgleich
§ 290  Erstattung durch den Träger der Versorgungslast
§ 290a Erstattung durch den Träger der Versorgungslast im Beitrittsgebiet
§ 291  Erstattung für Kinderzuschüsse
§ 291a Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für
       Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit
§ 291b Erstattung nicht beitragsgedeckter Leistungen
§ 291c Erstattung von einigungsbedingten Leistungen
§ 292  Verordnungsermächtigung
§ 292a Verordnungsermächtigung für das Beitrittsgebiet
 
      Sechster Titel
      Vermögensanlagen
 
§ 293  Vermögensanlagen
 
    Z w ö l f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    L e i s t u n g e n f ü r K i n d e r e r z i e h u n g a n M ü t t e r
    d e r G e b u r t s j a h r g ä n g e v o r 1 9 2 1
 
§ 294  Anspruchsvoraussetzungen
§ 294a Besonderheiten für das Beitrittsgebiet
§ 295  Höhe der Leistung
§ 295a Höhe der Leistung im Beitrittsgebiet
§ 296  Beginn und Ende
§ 296a (weggefallen)
§ 297  Zuständigkeit
§ 298  Durchführung
§ 299  Anrechnungsfreiheit
 
  Zweiter Abschnitt
  Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts
      E r s t e r U n t e r a b s c h n i t t
      G r u n d s a t z
 
§ 300  Grundsatz
 
      Z w e i t e r U n t e r a b s c h n i t t
    L e i s t u n g e n z u r T e i l h a b e
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§ 301 Leistungen zur Teilhabe
 
§ 301a Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz
 
  D r i t t e r U n t e r a b s c h n i t t
    A n s p r u c h s v o r a u s s e t z u n g e n f ü r e i n z e l n e R e n t e n
 
§ 302  Anspruch auf Altersrente in Sonderfällen
§ 302a Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Bergmannsvollrenten
§ 302b Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
§ 303  Witwerrente
§ 303a Große Witwenrente und große Witwerrente wegen
       Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit
§ 304  Waisenrente
§ 305  Wartezeit und sonstige zeitliche Voraussetzungen
 
  V i e r t e r U n t e r a b s c h n i t t
    R e n t e n h ö h e
 
§ 306  Grundsatz
§ 307  Umwertung in persönliche Entgeltpunkte
§ 307a Persönliche Entgeltpunkte aus Bestandsrenten des Beitrittsgebiets
§ 307b Bestandsrenten aus überführten Renten des Beitrittsgebiets
§ 307c Durchführung der Neuberechnung von Bestandsrenten
       nach § 307b
§ 307d (weggefallen)
§ 308  Umstellungsrenten
§ 309  Neufeststellung auf Antrag
§ 310  Erneute Neufeststellung von Renten
§ 310a Neufeststellung von Renten mit Zeiten der Beschäftigung
       bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post
§ 310b Neufeststellung von Renten mit überführten Zeiten nach
       dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
§ 310c Neufeststellung von Renten wegen Beschäftigungszeiten
       während des Bezugs einer Invalidenrente
 
    F ü n f t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a m m e n t r e f f e n v o n R e n t e n u n d v o n E i n k o m m e n
 
§ 311  Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung
§ 312  Mindestgrenzbetrag bei Versicherungsfällen vor
       dem 1. Januar 1979
§ 313  Hinzuverdienst bei Renten wegen verminderter
       Erwerbsfähigkeit
§ 313a Renten wegen verminderter
       Erwerbsfähigkeit und Arbeitslosengeld
§ 314  Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes
§ 314a Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes aus dem Beitrittsgebiet
§ 314b Befristung der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder
       Erwerbsunfähigkeit
 
    S e c h s t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a t z l e i s t u n g e n
 
§ 315  Zuschuss zur Krankenversicherung
§ 315a Auffüllbetrag
§ 315b Renten aus freiwilligen Beiträgen des Beitrittsgebiets
§ 316  (weggefallen)
 
    S i e b t e r U n t e r a b s c h n i t t
    L e i s t u n g e n a n B e r e c h t i g t e i m A u s l a n d
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 17 -

§ 317  Grundsatz
§ 318  Ermessensleistungen an besondere Personengruppen
§ 319  Zusatzleistungen
 
    A c h t e r U n t e r a b s c h n i t t
    Z u s a t z l e i s t u n g e n b e i A n s p r u c h a u f R e n t e n
    n a c h d e m Ü b e r g a n g s r e c h t f ü r R e n t e n n a c h d e n
    V o r s c h r i f t e n d e s B e i t r i t t s g e b i e t s
 
§ 319a Rentenzuschlag bei Rentenbeginn in den Jahren 1992 und 1993
 
    N e u n t e r U n t e r a b s c h n i t t
    L e i s t u n g e n
    b e i g l e i c h z e i t i g e m A n s p r u c h a u f R e n t e n n a c h d e m Ü b e r g a n g s r e c h t
    f ü r R e n t e n n a c h d e n V o r s c h r i f t e n d e s B e i t r i t t s g e b i e t s
 
§ 319b Übergangszuschlag
  
    Z e h n t e r U n t e r a b s c h n i t t
    S i e b t e s G e s e t z
    z u r Ä n d e r u n g d e s D r i t t e n B u c h e s
    S o z i a l g e s e t z b u c h u n d a n d e r e r G e s e t z e
 
§ 319c Rente wegen Alters und Arbeitslosengeld
 
Sechstes Kapitel
Bußgeldvorschriften
 
§ 320  Bußgeldvorschriften
§ 321  Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahndung von
       Ordnungswidrigkeiten
 
Anlagen
Anlage 1  Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM
Anlage 2  Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM
Anlage 2a Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in Euro/DM
Anlage 2b Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Anlage 3  Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-,
          Beitrags- oder Gehaltsklassen
Anlage 4  Beitragsbemessungsgrundlage für Beitragsklassen
Anlage 5  Entgeltpunkte für Berliner Beiträge
Anlage 6  Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen
          von Franken in Deutsche Mark
Anlage 7  Entgeltpunkte für saarländische Beiträge
Anlage 8  Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen und
          Beitragsbemessungsgrundlagen in RM/DM für
          Sachbezugszeiten, in denen der Versicherte
          nicht Lehrling oder Anlernling war
Anlage 9  Hauerarbeiten
Anlage 10 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des
          Beitrittsgebiets
Anlage 11 Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet
Anlage 12 Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der
          anpassungsfähigen Bestandsrenten des Beitrittsgebiets
Anlage 13 Definition der Qualifikationsgruppen
Anlage 14 Bereich
Anlage 15 Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten mit
          freiwilligen Beiträgen
Anlage 16 Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten
          ohne freiwillige Zusatzrentenversicherung
Anlage 17 (weggefallen)
Anlage 18 (weggefallen)
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Anlage 19 Anhebung der Altersgrenze bei Altersrente
          wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit
Anlage 20 Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente
          für Frauen
Anlage 21 bis 23 (weggefallen) 

Erstes Kapitel
Versicherter Personenkreis

Erster Abschnitt
Versicherung kraft Gesetzes

§ 1 Beschäftigte

Versicherungspflichtig sind

1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt
sind; während des Bezuges von Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch besteht die
Versicherungspflicht fort,
 

2. behinderte Menschen, die

a)in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten
im Sinne des § 143 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit
tätig sind,
 

b)in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit
eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen
Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch
Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,
 

 

3. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Berufsbildungswerken oder
ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigt
werden sollen; dies gilt auch für Personen während der individuellen betrieblichen
Qualifizierung im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung nach § 38a des Neunten
Buches,
 

3a.Auszubildende, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden,
 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher
Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der Zeit
ihrer außerschulischen Ausbildung.
 

Die Versicherungspflicht von Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer
Berufsausbildung beschäftigt sind, erstreckt sich auch auf Deutsche, die im Ausland bei
einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der Länder oder bei deren Leitern, deutschen
Mitgliedern oder Bediensteten beschäftigt sind. Personen, die Wehrdienst leisten und
nicht in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit stehen, sind
in dieser Beschäftigung nicht nach Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig; sie gelten
als Wehrdienstleistende im Sinne des § 3 Satz 1 Nr. 2 oder 2a und Satz 4. Mitglieder
des Vorstandes einer Aktiengesellschaft sind in dem Unternehmen, dessen Vorstand sie
angehören, nicht versicherungspflichtig beschäftigt, wobei Konzernunternehmen im Sinne
des § 18 des Aktiengesetzes als ein Unternehmen gelten. Die in Satz 1 Nr. 2 bis 4
genannten Personen gelten als Beschäftigte im Sinne des Rechts der Rentenversicherung.

§ 2 Selbständig Tätige

Versicherungspflichtig sind selbständig tätige

1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit
regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
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2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig
sind und im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
 

3. Hebammen und Entbindungspfleger,
 

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswesen,
 

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,
 

6. Hausgewerbetreibende,
 

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören
oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen,
 

8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person
die für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen
erfüllen, wobei Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 der Handwerksordnung
sowie Betriebsfortführungen auf Grund von § 4 der Handwerksordnung außer Betracht
bleiben; ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als
Gewerbetreibender, wer als Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für
die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,
 

9. Personen, die

a)im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und
 

b)auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind; bei
Gesellschaftern gelten als Auftraggeber die Auftraggeber der Gesellschaft,
 

 

10. Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschusses nach § 421l des Dritten Buches.
 

Nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 ist nicht versicherungspflichtig, wer in dieser Tätigkeit
nach Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig ist. Nach Satz 1 Nr. 10 ist nicht
versicherungspflichtig, wer mit der Tätigkeit, für die ein Zuschuss nach § 421l des
Dritten Buches gezahlt wird, die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach dem
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte erfüllt. Als Arbeitnehmer im Sinne des
Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten

1.auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen
beruflicher Bildung erwerben,
 

2.nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die
Versicherungsfreiheit verzichtet haben,
 

3.für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.
 

§ 3 Sonstige Versicherte

Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,

1. für die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind (§ 56),
 

1a. in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches nicht
erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung
pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige
Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung
hat,
 

2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst leisten,
 

2a. in der sie sich in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-
Weiterverwendungsgesetzes befinden, wenn sich der Einsatzunfall während einer Zeit
ereignet hat, in der sie nach Nummer 2 versicherungspflichtig waren,
 

3. für die sie von einem Leistungsträger Krankengeld, Verletztengeld,
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen, wenn sie im
letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versicherungspflichtig waren,
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3a.für die sie von den jeweils zuständigen Trägern nach dem Zweiten Buch
Arbeitslosengeld II beziehen; dies gilt nicht für Empfänger der Leistung,

a)die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder
 

b)nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen oder
 

c)die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen
Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder
 

d)deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst oder
 

e)die versicherungspflichtig beschäftigt oder versicherungspflichtig selbständig
tätig sind, oder eine Leistung beziehen, wegen der sie nach Satz 1 Nr. 3
versicherungspflichtig sind,
 

 

4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn sie unmittelbar vor Beginn der
Leistung versicherungspflichtig waren.
 

Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen ein Arbeitsentgelt
erhalten, das das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im
Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt, gelten als nicht erwerbsmäßig
tätig; sie sind insoweit nicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig. Nicht
erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die daneben regelmäßig mehr als 30 Stunden
wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a
versicherungspflichtig. Wehrdienstleistende oder Zivildienstleistende, die für die
Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weitererhalten oder Leistungen für Selbständige
nach § 13a des Unterhaltssicherungsgesetzes erhalten, sind nicht nach Satz 1 Nr. 2
versicherungspflichtig; die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gilt in diesen
Fällen als nicht unterbrochen. Trifft eine Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3
im Rahmen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit einer Versicherungspflicht
nach § 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 zusammen, geht die Versicherungspflicht vor, nach der
die höheren Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 und 4
erstreckt sich auch auf Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.

§ 4 Versicherungspflicht auf Antrag

(1) Auf Antrag versicherungspflichtig sind

1.Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes, die Entwicklungsdienst
oder Vorbereitungsdienst leisten,
 

2.Deutsche, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind,
 

3.Personen, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind und die
Staatsangehörigkeit eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
anzuwenden ist,
 

wenn die Versicherungspflicht von einer Stelle beantragt wird, die ihren Sitz im Inland
hat. Personen, denen für die Zeit des Dienstes oder der Beschäftigung im Ausland
Versorgungsanwartschaften gewährleistet sind, gelten im Rahmen der Nachversicherung
auch ohne Antrag als versicherungspflichtig.

(2) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die nicht nur vorübergehend
selbständig tätig sind, wenn sie die Versicherungspflicht innerhalb von fünf Jahren
nach der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit oder dem Ende einer Versicherungspflicht
aufgrund dieser Tätigkeit beantragen.

(3) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die

1.eine der in § 3 Satz 1 Nr. 3 genannten Sozialleistungen beziehen und nicht nach
dieser Vorschrift versicherungspflichtig sind,
 

2.nur deshalb keinen Anspruch auf Krankengeld haben, weil sie nicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert sind oder in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne
Anspruch auf Krankengeld versichert sind, für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder
der Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe
am Arbeitsleben, wenn sie im letzten Jahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder
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der Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben zuletzt versicherungspflichtig waren, längstens jedoch für 18 Monate.
 

Dies gilt auch für Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.

(3a) Die Vorschriften über die Versicherungsfreiheit und die Befreiung von der
Versicherungspflicht gelten auch für die Versicherungspflicht auf Antrag nach Absatz 3.
Bezieht sich die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht
auf jede Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, kann ein Antrag nach Absatz 3
nicht gestellt werden. Bezieht sich die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung
von der Versicherungspflicht auf eine bestimmte Beschäftigung oder bestimmte
selbständige Tätigkeit, kann ein Antrag nach Absatz 3 nicht gestellt werden, wenn
die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht auf der
Zugehörigkeit zu einem anderweitigen Alterssicherungssystem, insbesondere einem
abgeschlossenen Lebensversicherungsvertrag oder der Mitgliedschaft in einer öffentlich-
rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer Berufsgruppe (§
6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1), beruht und die Zeit des Bezugs der jeweiligen Sozialleistung in
dem anderweitigen Alterssicherungssystem abgesichert ist oder abgesichert werden kann.

(4) Die Versicherungspflicht beginnt

1.in den Fällen des Absatzes 1 und 2 mit dem Tag, der dem Eingang des Antrags folgt,
frühestens jedoch mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen eingetreten sind,
 

2.in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 mit Beginn der Leistung und in den Fällen
des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 mit Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilitation,
wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten danach gestellt wird, andernfalls
mit dem Tag, der dem Eingang des Antrags folgt, frühestens jedoch mit dem Ende
der Versicherungspflicht aufgrund einer vorausgehenden versicherungspflichtigen
Beschäftigung oder Tätigkeit.
 

Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen weggefallen sind.

§ 5 Versicherungsfreiheit

(1) Versicherungsfrei sind

1.Beamte und Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,
 

2.sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts, deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände oder
ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsätzen Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und
im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der
Gewährleistung gesichert ist,
 

3.Beschäftigte im Sinne von Nummer 2, wenn ihnen nach kirchenrechtlichen Regelungen
eine Anwartschaft im Sinne von Nummer 2 gewährleistet und die Erfüllung der
Gewährleistung gesichert ist, sowie satzungsmäßige Mitglieder geistlicher
Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen
nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche
Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die
Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist,
 

in dieser Beschäftigung und in weiteren Beschäftigungen, auf die die Gewährleistung
einer Versorgungsanwartschaft erstreckt wird. Für Personen nach Satz 1 Nr. 2 gilt dies
nur, wenn sie

1.nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen Anspruch auf Vergütung und bei
Krankheit auf Fortzahlung der Bezüge haben oder
 

2.nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf
Beihilfe oder Heilfürsorge haben oder
 

3.innerhalb von zwei Jahren nach Beginn des Beschäftigungsverhältnisses in ein
Rechtsverhältnis nach Nummer 1 berufen werden sollen oder
 

4.in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.
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Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie nach Satz
2 und die Erstreckung der Gewährleistung auf weitere Beschäftigungen entscheidet
für Beschäftigte beim Bund und bei Dienstherren oder anderen Arbeitgebern, die der
Aufsicht des Bundes unterstehen, das zuständige Bundesministerium, im Übrigen die
oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die Arbeitgeber, Genossenschaften oder
Gemeinschaften ihren Sitz haben. Die Gewährleistung von Anwartschaften begründet
die Versicherungsfreiheit von Beginn des Monats an, in dem die Zusicherung der
Anwartschaften vertraglich erfolgt.

(2) Versicherungsfrei sind Personen, die

1.eine geringfügige Beschäftigung (§ 8 Abs. 1, § 8a Viertes Buch),
 

2.eine geringfügige selbständige Tätigkeit (§ 8 Abs. 3, § 8a Viertes Buch) oder
 

3.eine geringfügige nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit
 

ausüben, in dieser Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder Pflegetätigkeit; §
8 Abs. 2 Viertes Buch ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Zusammenrechnung
mit einer nicht geringfügigen Beschäftigung oder nicht geringfügigen selbständigen
Tätigkeit nur erfolgt, wenn diese versicherungspflichtig ist. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht
für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a des Vierten Buches, die
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit
verzichten; der Verzicht kann nur mit Wirkung für die Zukunft und bei mehreren
geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich erklärt werden und ist für die Dauer
der Beschäftigungen bindend. Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Personen, die im
Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder
nach § 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 beschäftigt sind, von der Möglichkeit einer stufenweisen
Wiederaufnahme einer nicht geringfügigen Tätigkeit (§ 74 Fünftes Buch) Gebrauch machen
oder nach § 2 Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig sind. Eine nicht erwerbsmäßige
Pflegetätigkeit ist geringfügig, wenn die Beitragsbemessungsgrundlage für die
Pflegetätigkeit (§ 166 Abs. 2) auf den Monat bezogen 400 Euro nicht übersteigt; mehrere
nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeiten sind zusammenzurechnen.

(3) Versicherungsfrei sind Personen, die während der Dauer eines Studiums als
ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule ein Praktikum ableisten, das
in ihrer Studienordnung oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist.

(4) Versicherungsfrei sind Personen, die

1.eine Vollrente wegen Alters beziehen,
 

2.nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden
kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen
Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen
oder die in der Gemeinschaft übliche Versorgung im Alter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3
erhalten oder
 

3.bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren oder nach Erreichen
der Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben.
 

§ 6 Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Von der Versicherungspflicht werden befreit

1.Beschäftigte und selbständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige
Tätigkeit, wegen der sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder
auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen
Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe
(berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher
Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, wenn
 

a)am jeweiligen Ort der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit für ihre
Berufsgruppe bereits vor dem 1. Januar 1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur
Mitgliedschaft in der berufsständischen Kammer bestanden hat,
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b)für sie nach näherer Maßgabe der Satzung einkommensbezogene Beiträge
unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen
Versorgungseinrichtung zu zahlen sind und
 

c)aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall verminderter Erwerbsfähigkeit und
des Alters sowie für Hinterbliebene erbracht und angepasst werden, wobei auch die
finanzielle Lage der berufsständischen Versorgungseinrichtung zu berücksichtigen ist,
 

2.Lehrer oder Erzieher, die an nicht-öffentlichen Schulen beschäftigt sind, wenn ihnen
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie
auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung
gesichert ist und wenn diese Personen die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr.
1 und 2 erfüllen,
 

3.nichtdeutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben,
 

4.Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben, wenn für sie mindestens 18 Jahre
lang Pflichtbeiträge gezahlt worden sind, ausgenommen bevollmächtigte
Bezirksschornsteinfeger oder Bezirksschornsteinfegermeister.
 

Die gesetzliche Verpflichtung für eine Berufsgruppe zur Mitgliedschaft in einer
berufsständischen Kammer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 gilt mit dem Tag als entstanden,
an dem das die jeweilige Kammerzugehörigkeit begründende Gesetz verkündet worden
ist. Wird der Kreis der Pflichtmitglieder einer berufsständischen Kammer nach dem 31.
Dezember 1994 erweitert, werden diejenigen Pflichtmitglieder des berufsständischen
Versorgungswerks nicht nach Satz 1 Nr. 1 befreit, die nur wegen dieser Erweiterung
Pflichtmitglieder ihrer Berufskammer geworden sind. Für die Bestimmung des Tages,
an dem die Erweiterung des Kreises der Pflichtmitglieder erfolgt ist, ist Satz 2
entsprechend anzuwenden. Personen, die nach bereits am 1. Januar 1995 geltenden
versorgungsrechtlichen Regelungen verpflichtet sind, für die Zeit der Ableistung
eines gesetzlich vorgeschriebenen Vorbereitungs- oder Anwärterdienstes Mitglied
einer berufsständischen Versorgungseinrichtung zu sein, werden auch dann nach Satz
1 Nr. 1 von der Versicherungspflicht befreit, wenn eine gesetzliche Verpflichtung
zur Mitgliedschaft in einer berufsständischen Kammer für die Zeit der Ableistung des
Vorbereitungs- oder Anwärterdienstes nicht besteht. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die in
Satz 1 Nr. 4 genannten Personen.

(1a) Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig sind, werden von der
Versicherungspflicht befreit

1.für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbständigen
Tätigkeit, die die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt,
 

2.nach Vollendung des 58. Lebensjahres, wenn sie nach einer zuvor ausgeübten
selbständigen Tätigkeit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig werden.
 

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Aufnahme einer zweiten selbständigen
Tätigkeit, die die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt. Tritt nach Ende einer
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 10 Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr.
9 ein, wird die Zeit, in der die dort genannten Merkmale bereits vor dem Eintritt der
Versicherungspflicht nach dieser Vorschrift vorgelegen haben, auf den in Satz 1 Nr. 1
genannten Zeitraum nicht angerechnet. Eine Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit liegt
nicht vor, wenn eine bestehende selbständige Existenz lediglich umbenannt oder deren
Geschäftszweck gegenüber der vorangegangenen nicht wesentlich verändert worden ist.

(1b) Versicherte nach § 3 Satz 1 Nr. 3a werden von der Versicherungspflicht befreit,
wenn sie im letzten Kalendermonat vor dem Bezug von Arbeitslosengeld II nicht
versichert waren und

1.während der Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld II weiterhin Mitglied in einer
berufsständischen Versorgungseinrichtung bleiben,
 

2.eine selbständige Tätigkeit ausgeübt und mit einem öffentlichen oder privaten
Versicherungsunternehmen einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen
haben, der so ausgestaltet ist, dass Leistungen für den Fall der Invalidität und des
Erlebens des 60. oder eines höheren Lebensjahres sowie im Todesfall Leistungen an
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Hinterbliebene erbracht werden und für die Versicherung auch während des Bezugs von
Arbeitslosengeld II monatlich mindestens ebenso viele Beiträge aufgewendet werden,
wie bei einer freiwilligen Versicherung in der Rentenversicherung zu zahlen sind oder
 

3.während der Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld II weiterhin in der Alterssicherung
der Landwirte versichert bleiben.
 

(2) Die Befreiung erfolgt auf Antrag des Versicherten, in den Fällen des Absatzes 1 Nr.
2 und 3 auf Antrag des Arbeitgebers.

(3) Über die Befreiung entscheidet der Träger der Rentenversicherung, nachdem in den
Fällen

1.des Absatzes 1 Nr. 1 die für die berufsständische Versorgungseinrichtung zuständige
oberste Verwaltungsbehörde,
 

2.des Absatzes 1 Nr. 2 die oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem der
Arbeitgeber seinen Sitz hat,
 

das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat.

(4) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie
innerhalb von drei Monaten beantragt wird, sonst vom Eingang des Antrags an.

(5) Die Befreiung ist auf die jeweilige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit
beschränkt. Sie erstreckt sich in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 auch auf eine
andere versicherungspflichtige Tätigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigenart oder
vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die Zeit der
Tätigkeit den Erwerb einkommensbezogener Versorgungsanwartschaften gewährleistet.

Zweiter Abschnitt
Freiwillige Versicherung

§ 7 Freiwillige Versicherung

(1) Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, können sich für Zeiten von der
Vollendung des 16. Lebensjahres an freiwillig versichern. Dies gilt auch für Deutsche,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.

(2) Personen, die versicherungsfrei oder von der Versicherung befreit sind, können
sich nur dann freiwillig versichern, wenn sie die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
Dies gilt nicht für Personen, die wegen Geringfügigkeit einer Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei sind.

(3) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs
einer solchen Rente ist eine freiwillige Versicherung nicht zulässig.

Dritter Abschnitt
Nachversicherung, Versorgungsausgleich und Rentensplitting

§ 8 Nachversicherung, Versorgungsausgleich und Rentensplitting

(1) Versichert sind auch Personen,

1.die nachversichert sind oder
 

2.für die aufgrund eines Versorgungsausgleichs oder eines Rentensplittings
Rentenanwartschaften übertragen oder begründet sind.
 

Nachversicherte stehen den Personen gleich, die versicherungspflichtig sind.

(2) Nachversichert werden Personen, die als

1.Beamte oder Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,
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2.sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts, deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände oder ihrer
Arbeitsgemeinschaften,
 

3.satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen oder Angehörige
ähnlicher Gemeinschaften oder
 

4.Lehrer oder Erzieher an nicht-öffentlichen Schulen oder Anstalten
 

versicherungsfrei waren oder von der Versicherungspflicht befreit worden sind, wenn
sie ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung ausgeschieden
sind oder ihren Anspruch auf Versorgung verloren haben und Gründe für einen Aufschub
der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2) nicht gegeben sind. Die Nachversicherung erstreckt
sich auf den Zeitraum, in dem die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der
Versicherungspflicht vorgelegen hat (Nachversicherungszeitraum). Bei einem Ausscheiden
durch Tod erfolgt eine Nachversicherung nur, wenn ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente
geltend gemacht werden kann.

Zweites Kapitel
Leistungen

Erster Abschnitt
Leistungen zur Teilhabe

Erster Unterabschnitt
Voraussetzungen für die Leistungen

§ 9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe

(1) Die Rentenversicherung erbringt Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie ergänzende Leistungen, um

1.den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu
überwinden und
 

2.dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in das
Erwerbsleben wiedereinzugliedern.
 

Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen
Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
erbringen sind.

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 können erbracht werden, wenn die persönlichen und
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

§ 10 Persönliche Voraussetzungen

(1) Für Leistungen zur Teilhabe haben Versicherte die persönlichen Voraussetzungen
erfüllt,

1.deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung erheblich gefährdet oder gemindert ist und
 

2.bei denen voraussichtlich

a)bei erheblicher Gefährdung der Erwerbsfähigkeit eine Minderung der Erwerbsfähigkeit
durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
abgewendet werden kann,
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b)bei geminderter Erwerbsfähigkeit diese durch Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben wesentlich gebessert oder
wiederhergestellt oder hierdurch deren wesentliche Verschlechterung abgewendet
werden kann,
 

c)bei teilweiser Erwerbsminderung ohne Aussicht auf eine wesentliche Besserung der
Erwerbsfähigkeit der Arbeitsplatz durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
erhalten werden kann.
 

 

(2) Für Leistungen zur Teilhabe haben auch Versicherte die persönlichen Voraussetzungen
erfüllt,

1.die im Bergbau vermindert berufsfähig sind und bei denen voraussichtlich durch die
Leistungen die Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden
kann oder
 

2.bei denen der Eintritt von im Bergbau verminderter Berufsfähigkeit droht und bei
denen voraussichtlich durch die Leistungen der Eintritt der im Bergbau verminderten
Berufsfähigkeit abgewendet werden kann.
 

§ 11 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

(1) Für Leistungen zur Teilhabe haben Versicherte die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen erfüllt, die bei Antragstellung

1.die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben oder
 

2.eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen.
 

(2) Für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben Versicherte die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen auch erfüllt, die

1.in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung sechs Kalendermonate mit
Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben,
 

2.innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer Ausbildung eine versicherte
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit aufgenommen und bis zum Antrag ausgeübt
haben oder nach einer solchen Beschäftigung oder Tätigkeit bis zum Antrag
arbeitsunfähig oder arbeitslos gewesen sind oder
 

3.vermindert erwerbsfähig sind oder bei denen dies in absehbarer Zeit zu erwarten ist,
wenn sie die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
 

§ 55 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2a) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden an Versicherte auch erbracht,

1.wenn ohne diese Leistungen Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu leisten wäre
oder
 

2.wenn sie für eine voraussichtlich erfolgreiche Rehabilitation unmittelbar
im Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation der Träger der
Rentenversicherung erforderlich sind.
 

(3) Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen haben auch überlebende Ehegatten
erfüllt, die Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit haben. Sie gelten für die Vorschriften dieses Abschnitts als
Versicherte.

§ 12 Ausschluss von Leistungen

(1) Leistungen zur Teilhabe werden nicht für Versicherte erbracht, die

1. wegen eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit, einer Schädigung im Sinne
des sozialen Entschädigungsrechts oder wegen eines Einsatzunfalls, der Ansprüche
nach dem Einsatz-Weiterverwendungsgesetz begründet, gleichartige Leistungen eines
anderen Rehabilitationsträgers oder Leistungen zur Eingliederung nach dem Einsatz-
Weiterverwendungsgesetz erhalten können,
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2. eine Rente wegen Alters von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente beziehen oder
beantragt haben,
 

3. eine Beschäftigung ausüben, aus der ihnen nach beamtenrechtlichen oder
entsprechenden Vorschriften Anwartschaft auf Versorgung gewährleistet ist,
 

4. als Bezieher einer Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze versicherungsfrei
sind,
 

4a.eine Leistung beziehen, die regelmäßig bis zum Beginn einer Rente wegen Alters
gezahlt wird, oder
 

5. sich in Untersuchungshaft oder im Vollzug einer Freiheitsstrafe oder
freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung befinden oder
einstweilig nach § 126a Abs. 1 der Strafprozessordnung untergebracht sind. Dies
gilt nicht für Versicherte im erleichterten Strafvollzug bei Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben.
 

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden nicht vor Ablauf von vier Jahren
nach Durchführung solcher oder ähnlicher Leistungen zur Rehabilitation erbracht, deren
Kosten aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften getragen oder bezuschusst worden
sind. Dies gilt nicht, wenn vorzeitige Leistungen aus gesundheitlichen Gründen dringend
erforderlich sind.

Zweiter Unterabschnitt
Umfang der Leistungen

Erster Titel
Allgemeines

§ 13 Leistungsumfang

(1) Der Träger der Rentenversicherung bestimmt im Einzelfall unter Beachtung der
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, Beginn und
Durchführung dieser Leistungen sowie die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemäßem
Ermessen. Die Leistungen können auf Antrag auch als Teil eines trägerübergreifenden
Persönlichen Budgets erbracht werden; § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in
Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches finden Anwendung.

(2) Der Träger der Rentenversicherung erbringt nicht

1.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in der Phase akuter
Behandlungsbedürftigkeit einer Krankheit, es sei denn, die Behandlungsbedürftigkeit
tritt während der Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ein,
 

2.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation anstelle einer sonst erforderlichen
Krankenhausbehandlung,
 

3.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die dem allgemein anerkannten Stand
medizinischer Erkenntnisse nicht entsprechen.
 

(3) Der Träger der Rentenversicherung erbringt nach Absatz 2 Nr. 1 im Benehmen mit
dem Träger der Krankenversicherung für diesen Krankenbehandlung und Leistungen bei
Schwangerschaft und Mutterschaft. Der Träger der Rentenversicherung kann von dem Träger
der Krankenversicherung Erstattung der hierauf entfallenden Aufwendungen verlangen.

(4) Die Träger der Rentenversicherung vereinbaren mit den Spitzenverbänden der
Krankenkassen gemeinsam und einheitlich im Benehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales Näheres zur Durchführung von Absatz 2 Nr. 1 und 2.

§ 14 

(weggefallen)
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Zweiter Titel
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur
Teilhabe am Arbeitsleben

§ 15 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) Die Träger der Rentenversicherung erbringen im Rahmen von Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation Leistungen nach den §§ 26 bis 31 des Neunten Buches,
ausgenommen Leistungen nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 und § 30 des Neunten Buches.
Zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz wird
nur erbracht, wenn sie unmittelbar und gezielt zur wesentlichen Besserung oder
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, insbesondere zur Ausübung des bisherigen
Berufs, erforderlich und soweit sie nicht als Leistung der Krankenversicherung oder als
Hilfe nach dem Fünften Kapitel des Zwölften Buches zu erbringen ist.

(2) Die stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden einschließlich
der erforderlichen Unterkunft und Verpflegung in Einrichtungen erbracht, die unter
ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem
Personal entweder von dem Träger der Rentenversicherung selbst betrieben werden oder
mit denen ein Vertrag nach § 21 des Neunten Buches besteht. Die Einrichtung braucht
nicht unter ständiger ärztlicher Verantwortung zu stehen, wenn die Art der Behandlung
dies nicht erfordert. Die Leistungen der Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation
müssen nach Art oder Schwere der Erkrankung erforderlich sein.

(3) Die stationären Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sollen für längstens
drei Wochen erbracht werden. Sie können für einen längeren Zeitraum erbracht werden,
wenn dies erforderlich ist, um das Rehabilitationsziel zu erreichen.

§ 16 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Die Träger der Rentenversicherung erbringen die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach den §§ 33 bis 38 des Neunten Buches sowie im Eingangsverfahren und
im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen nach § 40 des Neunten
Buches.

§§ 17 bis 19

(weggefallen)

Dritter Titel
Übergangsgeld

§ 20 Anspruch

Anspruch auf Übergangsgeld haben Versicherte, die

1.von einem Träger der Rentenversicherung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
oder Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder sonstigen Leistungen zur Teilhabe
erhalten,
 

2.(weggefallen)
 

3.bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder sonstige Leistungen zur Teilhabe
unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeitsunfähig
sind, unmittelbar vor Beginn der Leistungen

a)Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt und im Bemessungszeitraum Beiträge zur
Rentenversicherung gezahlt haben oder
 

b)Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld,
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Mutterschaftsgeld
bezogen haben und für die von dem der Sozialleistung zugrunde liegenden



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 29 -

Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen oder im Falle des Bezugs von Arbeitslosengeld
II zuvor aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen Beiträge zur Rentenversicherung
gezahlt worden sind.
 

 

§ 21 Höhe und Berechnung

(1) Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes bestimmen sich nach Teil 1 Kapitel 6 des
Neunten Buches, soweit die Absätze 2 bis 4 nichts Abweichendes bestimmen.

(2) Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld wird für Versicherte, die
Arbeitseinkommen erzielt haben, und für freiwillig Versicherte, die Arbeitsentgelt
erzielt haben, aus 80 vom Hundert des Einkommens ermittelt, das den vor Beginn der
Leistungen für das letzte Kalenderjahr (Bemessungszeitraum) gezahlten Beiträgen
zugrunde liegt.

(3) § 49 des Neunten Buches wird mit der Maßgabe angewendet, dass Versicherte
unmittelbar vor dem Bezug der dort genannten Leistungen Pflichtbeiträge geleistet
haben.

(4) Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie
nicht arbeitsunfähig sind, unmittelbar vor Beginn der medizinischen Leistungen
Arbeitslosengeld bezogen und die zuvor Pflichtbeiträge gezahlt haben, erhalten
Übergangsgeld bei medizinischen Leistungen in Höhe des bei Krankheit zu erbringenden
Krankengeldes (§ 47b des Fünften Buches); Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der
Arbeitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeitsunfähig sind, unmittelbar vor Beginn
der medizinischen Leistungen Arbeitslosengeld II bezogen und die zuvor Pflichtbeiträge
gezahlt haben, erhalten Übergangsgeld bei medizinischen Leistungen in Höhe des Betrages
des Arbeitslosengeldes II. Dies gilt nicht für Empfänger der Leistung,

a)die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder
 

b)die nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen, oder
 

c)die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch
auf Ausbildungsförderung haben oder
 

d)deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder
nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst.
 

(5) Für Versicherte, die im Bemessungszeitraum eine Bergmannsprämie bezogen haben, wird
die Berechnungsgrundlage um einen Betrag in Höhe der gezahlten Bergmannsprämie erhöht.

§§ 22 bis 27

(weggefallen)

Vierter Titel
Ergänzende Leistungen

§ 28 Ergänzende Leistungen

Die Leistungen zur Teilhabe werden außer durch das Übergangsgeld ergänzt durch die
Leistungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und Abs. 2 sowie nach den §§ 53 und 54 des
Neunten Buches.

§ 29 

(weggefallen)

§ 30 

(weggefallen)
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Fünfter Titel
Sonstige Leistungen

§ 31 Sonstige Leistungen

(1) Als sonstige Leistungen zur Teilhabe können erbracht werden:

1.Leistungen zur Eingliederung von Versicherten in das Erwerbsleben, insbesondere
nachgehende Leistungen zur Sicherung des Erfolges der Leistungen zur Teilhabe,
 

2.medizinische Leistungen zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit für Versicherte, die eine
besonders gesundheitsgefährdende, ihre Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflussende
Beschäftigung ausüben,
 

3.Nach- und Festigungskuren wegen Geschwulsterkrankungen für Versicherte, Bezieher
einer Rente sowie ihre Angehörigen,
 

4.stationäre Heilbehandlung für Kinder von Versicherten, Beziehern einer Rente wegen
Alters, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder für Bezieher einer Waisenrente, wenn
hierdurch voraussichtlich eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit beseitigt oder
eine beeinträchtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden
kann,
 

5.Zuwendungen für Einrichtungen, die auf dem Gebiet der Rehabilitation forschen oder
die Rehabilitation fördern.
 

Für Kinderheilbehandlungen findet § 12 Abs. 2 Anwendung.

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 setzen voraus, dass die persönlichen
und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, die Leistungen nach Absatz 1 Satz
1 Nr. 2 und die Leistungen für Versicherte nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, dass die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die Leistungen nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 4, dass der Versicherte die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erfüllt. Sie werden nur auf Grund von
Richtlinien der Deutschen Rentenversicherung Bund erbracht, die im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassen werden.

(3) Die Aufwendungen für nichtstationäre Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sowie
für sonstige Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 dürfen im Kalenderjahr 7,5
vom Hundert der Haushaltsansätze für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und die ergänzenden Leistungen nicht
übersteigen.

Sechster Titel
Zuzahlung bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
und bei sonstigen Leistungen

§ 32 Zuzahlung bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und bei
sonstigen Leistungen

(1) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und stationäre Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation in Anspruch nehmen, zahlen für jeden Kalendertag
dieser Leistungen den sich nach § 40 Abs. 5 des Fünften Buches ergebenden Betrag.
Die Zuzahlung ist für längstens 14 Tage und in Höhe des sich nach § 40 Abs. 6 des
Fünften Buches ergebenden Betrages zu leisten, wenn der unmittelbare Anschluss der
stationären Heilbehandlung an eine Krankenhausbehandlung medizinisch notwendig ist
(Anschlussrehabilitation); als unmittelbar gilt auch, wenn die Maßnahme innerhalb
von 14 Tagen beginnt, es sei denn, die Einhaltung dieser Frist ist aus zwingenden
tatsächlichen oder medizinischen Gründen nicht möglich. Hierbei ist eine innerhalb
eines Kalenderjahres an einen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung geleistete
Zuzahlung anzurechnen.
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(2) Absatz 1 gilt auch für Versicherte oder Bezieher einer Rente, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und für sich, ihre Ehegatten oder Lebenspartner sonstige
stationäre Leistungen in Anspruch nehmen.

(3) Bezieht ein Versicherter Übergangsgeld, das nach § 46 Abs. 1 des Neunten Buches
begrenzt ist, hat er für die Zeit des Bezugs von Übergangsgeld eine Zuzahlung nicht zu
leisten.

(4) Der Träger der Rentenversicherung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen von der
Zuzahlung nach Absatz 1 oder 2 abgesehen werden kann, wenn sie den Versicherten oder
den Rentner unzumutbar belasten würde.

(5) Die Zuzahlung steht der Annahme einer vollen Übernahme der Aufwendungen für die
Leistungen zur Teilhabe im Sinne arbeitsrechtlicher Vorschriften nicht entgegen.

Zweiter Abschnitt
Renten

Erster Unterabschnitt
Rentenarten und Voraussetzungen für einen Rentenanspruch

§ 33 Rentenarten

(1) Renten werden geleistet wegen Alters, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder
wegen Todes.

(2) Renten wegen Alters sind

1.Regelaltersrente,
 

2.Altersrente für langjährig Versicherte,
 

3.Altersrente für schwerbehinderte Menschen,
 

4.Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
 

sowie nach den Vorschriften des Fünften Kapitels

5.Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit,
 

6.Altersrente für Frauen.
 

(3) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit sind

1.Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung,
 

2.Rente wegen voller Erwerbsminderung,
 

3.Rente für Bergleute
 

sowie nach den Vorschriften des Fünften Kapitels

4.Rente wegen Berufsunfähigkeit,
 

5.Rente wegen Erwerbsunfähigkeit.
 

(4) Renten wegen Todes sind

1.kleine Witwenrente oder Witwerrente,
 

2.große Witwenrente oder Witwerrente,
 

3.Erziehungsrente,
 

4.Waisenrente.
 

(5) Renten nach den Vorschriften des Fünften Kapitels sind auch die
Knappschaftsausgleichsleistung, Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
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Berufsunfähigkeit und Witwenrente und Witwerrente an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene
Ehegatten.

§ 34 Voraussetzungen für einen Rentenanspruch und Hinzuverdienstgrenze

(1) Versicherte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Rente, wenn die für die
jeweilige Rente erforderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit) erfüllt ist und
die jeweiligen besonderen versicherungsrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen
vorliegen.

(2) Anspruch auf eine Rente wegen Alters besteht vor Erreichen der Regelaltersgrenze
nur, wenn die Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten wird. Sie wird nicht
überschritten, wenn das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung
oder selbständigen Tätigkeit oder vergleichbares Einkommen im Monat die in Absatz 3
genannten Beträge nicht übersteigt, wobei ein zweimaliges Überschreiten um jeweils
einen Betrag bis zur Höhe der Hinzuverdienstgrenze nach Absatz 3 im Laufe eines
jeden Kalenderjahres außer Betracht bleibt. Die in Satz 2 genannten Einkünfte werden
zusammengerechnet. Nicht als Arbeitsentgelt gilt das Entgelt, das

1.eine Pflegeperson von dem Pflegebedürftigen erhält, wenn es das dem Umfang der
Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht
übersteigt, oder
 

2.ein behinderter Mensch von dem Träger einer in § 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Einrichtung
erhält.
 

(3) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt

1.bei einer Rente wegen Alters als Vollrente 400 Euro,
 

2.bei einer Rente wegen Alters als Teilrente von

a)einem Drittel der Vollrente das 0,25fache,
 

b)der Hälfte der Vollrente das 0,19fache,
 

c)zwei Dritteln der Vollrente das 0,13fache
 

der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit der Summe der Entgeltpunkte (§ 66
Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Beginn der ersten Rente wegen
Alters, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten.
 

(4) Nach bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs
einer solchen Rente ist der Wechsel in eine

1.Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit,
 

2.Erziehungsrente oder
 

3.andere Rente wegen Alters
 

ausgeschlossen.

Zweiter Unterabschnitt
Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten

Erster Titel
Renten wegen Alters

§ 35 Regelaltersrente

Versicherte haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn sie

1.die Regelaltersgrenze erreicht und
 

2.die allgemeine Wartezeit erfüllt
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haben. Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht.

§ 36 Altersrente für langjährig Versicherte

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für langjährig Versicherte, wenn sie

1.das 67. Lebensjahr vollendet und
 

2.die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt
 

haben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 63.
Lebensjahres möglich.

§ 37 Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie

1.das 65. Lebensjahr vollendet haben,
 

2.bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch)
anerkannt sind und
 

3.die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.
 

Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62.
Lebensjahres möglich.

§§ 38 und 39

(weggefallen)

§ 40 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte
Bergleute, wenn sie

1.das 62. Lebensjahr vollendet und
 

2.die Wartezeit von 25 Jahren erfüllt
 

haben.

§ 41 Altersrente und Kündigungsschutz

Der Anspruch des Versicherten auf eine Rente wegen Alters ist nicht als ein Grund
anzusehen, der die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber nach
dem Kündigungsschutzgesetz bedingen kann. Eine Vereinbarung, die die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt
vorsieht, zu dem der Arbeitnehmer vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente
wegen Alters beantragen kann, gilt dem Arbeitnehmer gegenüber als auf das Erreichen
der Regelaltersgrenze abgeschlossen, es sei denn, dass die Vereinbarung innerhalb
der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen oder von dem Arbeitnehmer
innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt bestätigt worden ist.

§ 42 Vollrente und Teilrente

(1) Versicherte können eine Rente wegen Alters in voller Höhe (Vollrente) oder als
Teilrente in Anspruch nehmen.

(2) Die Teilrente beträgt ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel der erreichten
Vollrente.

(3) Versicherte, die wegen der beabsichtigten Inanspruchnahme einer Teilrente ihre
Arbeitsleistung einschränken wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er
mit ihnen die Möglichkeiten einer solchen Einschränkung erörtert. Macht der Versicherte
hierzu für seinen Arbeitsbereich Vorschläge, hat der Arbeitgeber zu diesen Vorschlägen
Stellung zu nehmen.

Zweiter Titel



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 34 -

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

§ 43 Rente wegen Erwerbsminderung

(1) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie

1.teilweise erwerbsgemindert sind,
 

2.in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und
 

3.vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
 

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf
nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

(2) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen
voller Erwerbsminderung, wenn sie

1.voll erwerbsgemindert sind,
 

2.in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und
 

3.vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
 

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung
auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Voll
erwerbsgemindert sind auch

1.Versicherte nach § 1 Satz 1 Nr. 2, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können und
 

2.Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt.
 

(3) Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann; dabei ist die
jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.

(4) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung verlängert sich um
folgende Zeiten, die nicht mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit belegt sind:

1.Anrechnungszeiten und Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit,
 

2.Berücksichtigungszeiten,
 

3.Zeiten, die nur deshalb keine Anrechnungszeiten sind, weil durch sie eine versicherte
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist, wenn in den letzten
sechs Kalendermonaten vor Beginn dieser Zeiten wenigstens ein Pflichtbeitrag für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit oder eine Zeit nach Nummer 1 oder 2 liegt,
 

4.Zeiten einer schulischen Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu
sieben Jahren, gemindert um Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung.
 

(5) Eine Pflichtbeitragszeit von drei Jahren für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit ist nicht erforderlich, wenn die Erwerbsminderung aufgrund eines Tatbestandes
eingetreten ist, durch den die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt ist.

(6) Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren und seitdem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind, haben
Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie die Wartezeit von 20 Jahren
erfüllt haben.
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§ 44 

(weggefallen)

§ 45 Rente für Bergleute

(1) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente für
Bergleute, wenn sie

1.im Bergbau vermindert berufsfähig sind,
 

2.in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähigkeit
drei Jahre knappschaftliche Pflichtbeitragszeiten haben und
 

3.vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähigkeit die allgemeine Wartezeit in
der knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt haben.
 

(2) Im Bergbau vermindert berufsfähig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung nicht imstande sind,

1.die von ihnen bisher ausgeübte knappschaftliche Beschäftigung und
 

2.eine andere wirtschaftlich im Wesentlichen gleichwertige knappschaftliche
Beschäftigung, die von Personen mit ähnlicher Ausbildung sowie gleichwertigen
Kenntnissen und Fähigkeiten ausgeübt wird,
 

auszuüben. Die jeweilige Arbeitsmarktlage ist nicht zu berücksichtigen. Nicht im
Bergbau vermindert berufsfähig sind Versicherte, die eine im Sinne des Satzes 1 Nr. 2
wirtschaftlich und qualitativ gleichwertige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit
außerhalb des Bergbaus ausüben.

(3) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch Anspruch auf Rente
für Bergleute, wenn sie

1.das 50. Lebensjahr vollendet haben,
 

2.im Vergleich zu der von ihnen bisher ausgeübten knappschaftlichen Beschäftigung eine
wirtschaftlich gleichwertige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht mehr
ausüben und
 

3.die Wartezeit von 25 Jahren erfüllt haben.
 

(4) § 43 Abs. 4 und 5 ist anzuwenden.

Dritter Titel
Renten wegen Todes

§ 46 Witwenrente und Witwerrente

(1) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet haben, haben nach dem Tod des
versicherten Ehegatten Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente,
wenn der versicherte Ehegatte die allgemeine Wartezeit erfüllt hat. Der Anspruch
besteht längstens für 24 Kalendermonate nach Ablauf des Monats, in dem der Versicherte
verstorben ist.

(2) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet haben, haben nach dem Tod des
versicherten Ehegatten, der die allgemeine Wartezeit erfüllt hat, Anspruch auf große
Witwenrente oder große Witwerrente, wenn sie

1.ein eigenes Kind oder ein Kind des versicherten Ehegatten, das das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, erziehen,
 

2.das 47. Lebensjahr vollendet haben oder
 

3.erwerbsgemindert sind.
 

Als Kinder werden auch berücksichtigt:
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1.Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Erstes Buch), die in den
Haushalt der Witwe oder des Witwers aufgenommen sind,
 

2.Enkel und Geschwister, die in den Haushalt der Witwe oder des Witwers aufgenommen
sind oder von diesen überwiegend unterhalten werden.
 

Der Erziehung steht die in häuslicher Gemeinschaft ausgeübte Sorge für ein eigenes
Kind oder ein Kind des versicherten Ehegatten, das wegen körperlicher, geistiger oder
seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, auch nach dessen
vollendetem 18. Lebensjahr gleich.

(2a) Witwen oder Witwer haben keinen Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente, wenn
die Ehe nicht mindestens ein Jahr gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen
Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder
überwiegende Zweck der Heirat war, einen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung zu
begründen.

(2b) Ein Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente besteht auch nicht von dem
Kalendermonat an, zu dessen Beginn das Rentensplitting durchgeführt ist. Der
Rentenbescheid über die Bewilligung der Witwenrente oder Witwerrente ist mit Wirkung
von diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die §§ 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht
anzuwenden.

(3) Überlebende Ehegatten, die wieder geheiratet haben, haben unter den sonstigen
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 2b Anspruch auf kleine oder große Witwenrente oder
Witwerrente, wenn die erneute Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt ist (Witwenrente
oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten).

(4) Für einen Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente gelten als Heirat auch die
Begründung einer Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Lebenspartnerschaft, als Witwe
und Witwer auch ein überlebender Lebenspartner und als Ehegatte auch ein Lebenspartner.
Der Auflösung oder Nichtigkeit einer erneuten Ehe entspricht die Aufhebung oder
Auflösung einer erneuten Lebenspartnerschaft.

§ 47 Erziehungsrente

(1) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf
Erziehungsrente, wenn

1.ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ihr geschiedener Ehegatte gestorben
ist,
 

2.sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehegatten erziehen (§ 46 Abs. 2),
 

3.sie nicht wieder geheiratet haben und
 

4.sie bis zum Tod des geschiedenen Ehegatten die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
 

(2) Geschiedenen Ehegatten stehen Ehegatten gleich, deren Ehe für nichtig erklärt oder
aufgehoben ist.

(3) Anspruch auf Erziehungsrente besteht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch
für verwitwete Ehegatten, für die ein Rentensplitting durchgeführt wurde, wenn

1.sie ein eigenes Kind oder ein Kind des verstorbenen Ehegatten erziehen (§ 46 Abs. 2),
 

2.sie nicht wieder geheiratet haben und
 

3.sie bis zum Tod des Ehegatten die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
 

(4) Für einen Anspruch auf Erziehungsrente gelten als Scheidung einer Ehe auch die
Aufhebung einer Lebenspartnerschaft, als geschiedener Ehegatte auch der frühere
Lebenspartner, als Heirat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft, als
verwitweter Ehegatte auch ein überlebender Lebenspartner und als Ehegatte auch der
Lebenspartner.

§ 48 Waisenrente

(1) Kinder haben nach dem Tod eines Elternteils Anspruch auf Halbwaisenrente, wenn
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1.sie noch einen Elternteil haben, der unbeschadet der wirtschaftlichen Verhältnisse
unterhaltspflichtig ist, und
 

2.der verstorbene Elternteil die allgemeine Wartezeit erfüllt hat.
 

(2) Kinder haben nach dem Tod eines Elternteils Anspruch auf Vollwaisenrente, wenn

1.sie einen Elternteil nicht mehr haben, der unbeschadet der wirtschaftlichen
Verhältnisse unterhaltspflichtig war, und
 

2.der verstorbene Elternteil die allgemeine Wartezeit erfüllt hat.
 

(3) Als Kinder werden auch berücksichtigt:

1.Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Erstes Buch), die in den
Haushalt des Verstorbenen aufgenommen waren,
 

2.Enkel und Geschwister, die in den Haushalt des Verstorbenen aufgenommen waren oder
von ihm überwiegend unterhalten wurden.
 

(4) Der Anspruch auf Halb- oder Vollwaisenrente besteht längstens

1.bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder
 

2.bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn die Waise

a)sich in Schulausbildung oder Berufsausbildung befindet oder
 

b)sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Kalendermonaten befindet, die
zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und
der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes oder der Ableistung eines
freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstabens c liegt, oder
 

c)ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des
Jugendfreiwilligendienstegesetzes leistet oder
 

d)wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten.
 

 

Eine Schulausbildung oder Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1 liegt nur vor, wenn
die Ausbildung einen tatsächlichen zeitlichen Aufwand von wöchentlich mehr als 20
Stunden erfordert. Der tatsächliche zeitliche Aufwand ist ohne Bedeutung für Zeiten, in
denen das Ausbildungsverhältnis trotz einer Erkrankung fortbesteht und damit gerechnet
werden kann, dass die Ausbildung fortgesetzt wird. Das gilt auch für die Dauer der
Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz.

(5) In den Fällen des Absatzes 4 Nr. 2 Buchstabe a erhöht sich die für den Anspruch
auf Waisenrente maßgebende Altersbegrenzung bei Unterbrechung oder Verzögerung der
Schulausbildung oder Berufsausbildung durch den gesetzlichen Wehrdienst, Zivildienst
oder einen gleichgestellten Dienst um die Zeit dieser Dienstleistung, höchstens um
einen der Dauer des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder Zivildienstes entsprechenden
Zeitraum. Die Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres im Sinne
von Absatz 4 Nr. 2 Buchstabe c ist kein gleichgestellter Dienst im Sinne von Satz 1.

(6) Der Anspruch auf Waisenrente endet nicht dadurch, dass die Waise als Kind
angenommen wird.

§ 49 Renten wegen Todes bei Verschollenheit

Sind Ehegatten, geschiedene Ehegatten oder Elternteile verschollen, gelten sie als
verstorben, wenn die Umstände ihren Tod wahrscheinlich machen und seit einem Jahr
Nachrichten über ihr Leben nicht eingegangen sind. Der Träger der Rentenversicherung
kann von den Berechtigten die Versicherung an Eides statt verlangen, dass ihnen weitere
als die angezeigten Nachrichten über den Verschollenen nicht bekannt sind. Der Träger
der Rentenversicherung ist berechtigt, für die Rentenleistung den nach den Umständen
mutmaßlichen Todestag festzustellen.

Vierter Titel
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Wartezeiterfüllung

§ 50 Wartezeiten

(1) Die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren ist Voraussetzung für einen
Anspruch auf

1.Regelaltersrente,
 

2.Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und
 

3.Rente wegen Todes.
 

Die allgemeine Wartezeit gilt als erfüllt für einen Anspruch auf

1.Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen hat,
 

2.Hinterbliebenenrente, wenn der verstorbene Versicherte bis zum Tod eine Rente bezogen
hat.
 

(2) Die Erfüllung der Wartezeit von 20 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf
Rente wegen voller Erwerbsminderung an Versicherte, die die allgemeine Wartezeit vor
Eintritt der vollen Erwerbsminderung nicht erfüllt haben.

(3) Die Erfüllung der Wartezeit von 25 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf

1.Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute und
 

2.Rente für Bergleute vom 50. Lebensjahr an.
 

(4) Die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf

1.Altersrente für langjährig Versicherte und
 

2.Altersrente für schwerbehinderte Menschen.
 

§ 51 Anrechenbare Zeiten

(1) Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren werden
Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet.

(2) Auf die Wartezeit von 25 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten aufgrund
einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage angerechnet.

(3) Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen
Zeiten angerechnet.

(4) Auf die Wartezeiten werden auch Kalendermonate mit Ersatzzeiten (Fünftes Kapitel)
angerechnet.

§ 52 Wartezeiterfüllung durch Versorgungsausgleich, Rentensplitting
und Zuschläge an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger
versicherungsfreier Beschäftigung

(1) Ist zugunsten von Versicherten ein Versorgungsausgleich durchgeführt, wird
auf die Wartezeit die volle Anzahl an Monaten angerechnet, die sich ergibt, wenn
die Entgeltpunkte für übertragene oder begründete Rentenanwartschaften in der
allgemeinen Rentenversicherung durch die Zahl 0,0313 und in der knappschaftlichen
Rentenversicherung durch die Zahl 0,0234 geteilt werden. Die Anrechnung erfolgt nur
insoweit, als die in die Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit fallenden Kalendermonate
nicht bereits auf die Wartezeit anzurechnen sind.

(1a) Ist ein Rentensplitting durchgeführt, wird dem Ehegatten oder Lebenspartner, der
einen Splittingzuwachs erhalten hat, auf die Wartezeit die volle Anzahl an Monaten
angerechnet, die sich ergibt, wenn die Entgeltpunkte aus dem Splittingzuwachs durch
die Zahl 0,0313 geteilt werden. Die Anrechnung erfolgt nur insoweit, als die in die
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Splittingzeit fallenden Kalendermonate nicht bereits auf die Wartezeit anzurechnen
sind.

(2) Sind Zuschläge an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger
versicherungsfreier Beschäftigung ermittelt, wird auf die Wartezeit die volle Anzahl
an Monaten angerechnet, die sich ergibt, wenn die Zuschläge an Entgeltpunkten durch
die Zahl 0,0313 geteilt wird. Zuschläge an Entgeltpunkten aus einer geringfügigen
versicherungsfreien Beschäftigung, die in Kalendermonaten ausgeübt wurde, die bereits
auf die Wartezeit anzurechnen sind, bleiben unberücksichtigt. Wartezeitmonate für in
die Ehezeit, Lebenspartnerschaftszeit oder Splittingzeit fallende Kalendermonate einer
geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung sind vor Anwendung von Absatz 1 oder 1a
gesondert zu ermitteln.

§ 53 Vorzeitige Wartezeiterfüllung

(1) Die allgemeine Wartezeit ist vorzeitig erfüllt, wenn Versicherte

1.wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit,
 

2.wegen einer Wehrdienstbeschädigung nach dem Soldatenversorgungsgesetz als
Wehrdienstleistende oder Soldaten auf Zeit,
 

3.wegen einer Zivildienstbeschädigung nach dem Zivildienstgesetz als
Zivildienstleistende oder
 

4.wegen eines Gewahrsams (§ 1 Häftlingshilfegesetz)
 

vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben sind. Satz 1 Nr. 1 findet nur Anwendung
für Versicherte, die bei Eintritt des Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit
versicherungspflichtig waren oder in den letzten zwei Jahren davor mindestens ein Jahr
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben. Die Sätze
1 und 2 finden für die Rente für Bergleute nur Anwendung, wenn der Versicherte vor
Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähigkeit zuletzt in der knappschaftlichen
Rentenversicherung versichert war.

(2) Die allgemeine Wartezeit ist auch vorzeitig erfüllt, wenn Versicherte vor Ablauf
von sechs Jahren nach Beendigung einer Ausbildung voll erwerbsgemindert geworden
oder gestorben sind und in den letzten zwei Jahren vorher mindestens ein Jahr
Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben. Der Zeitraum
von zwei Jahren vor Eintritt der vollen Erwerbsminderung oder des Todes verlängert
sich um Zeiten einer schulischen Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu
sieben Jahren.

(3) Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne der
Absätze 1 und 2 liegen auch vor, wenn

1.freiwillige Beiträge gezahlt worden sind, die als Pflichtbeiträge gelten, oder
 

2.Pflichtbeiträge aus den in § 3 oder 4 genannten Gründen gezahlt worden sind oder als
gezahlt gelten oder
 

3.für Anrechnungszeiten Beiträge gezahlt worden sind, die ein Leistungsträger
mitgetragen hat.
 

Fünfter Titel
Rentenrechtliche Zeiten

§ 54 Begriffsbestimmungen

(1) Rentenrechtliche Zeiten sind

1.Beitragszeiten,

a)als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen,
 

b)als beitragsgeminderte Zeiten,
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2.beitragsfreie Zeiten und
 

3.Berücksichtigungszeiten.
 

(2) Zeiten mit vollwertigen Beiträgen sind Kalendermonate, die mit Beiträgen belegt und
nicht beitragsgeminderte Zeiten sind.

(3) Beitragsgeminderte Zeiten sind Kalendermonate, die sowohl mit Beitragszeiten als
auch Anrechnungszeiten, einer Zurechnungszeit oder Ersatzzeiten (Fünftes Kapitel)
belegt sind. Als beitragsgeminderte Zeiten gelten Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen
für eine Berufsausbildung (Zeiten einer beruflichen Ausbildung).

(4) Beitragsfreie Zeiten sind Kalendermonate, die mit Anrechnungszeiten, mit einer
Zurechnungszeit oder mit Ersatzzeiten belegt sind, wenn für sie nicht auch Beiträge
gezahlt worden sind.

§ 55 Beitragszeiten

(1) Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundesrecht Pflichtbeiträge
(Pflichtbeitragszeiten) oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind.
Pflichtbeitragszeiten sind auch Zeiten, für die Pflichtbeiträge nach besonderen
Vorschriften als gezahlt gelten. Als Beitragszeiten gelten auch Zeiten, für die
Entgeltpunkte gutgeschrieben worden sind, weil gleichzeitig Berücksichtigungszeiten
wegen Kindererziehung oder Zeiten der Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für mehrere
Kinder vorliegen.

(2) Soweit ein Anspruch auf Rente eine bestimmte Anzahl an Pflichtbeiträgen für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit voraussetzt, zählen hierzu auch

1.freiwillige Beiträge, die als Pflichtbeiträge gelten, oder
 

2.Pflichtbeiträge, für die aus den in § 3 oder 4 genannten Gründen Beiträge gezahlt
worden sind oder als gezahlt gelten, oder
 

3.Beiträge für Anrechnungszeiten, die ein Leistungsträger mitgetragen hat.
 

§ 56 Kindererziehungszeiten

(1) Kindererziehungszeiten sind Zeiten der Erziehung eines Kindes in dessen ersten drei
Lebensjahren. Für einen Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3
Erstes Buch) wird eine Kindererziehungszeit angerechnet, wenn

1.die Erziehungszeit diesem Elternteil zuzuordnen ist,
 

2.die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist oder einer solchen
gleichsteht und
 

3.der Elternteil nicht von der Anrechnung ausgeschlossen ist.
 

(2) Eine Erziehungszeit ist dem Elternteil zuzuordnen, der sein Kind erzogen hat.
Haben mehrere Elternteile das Kind gemeinsam erzogen, wird die Erziehungszeit einem
Elternteil zugeordnet. Haben die Eltern ihr Kind gemeinsam erzogen, können sie
durch eine übereinstimmende Erklärung bestimmen, welchem Elternteil sie zuzuordnen
ist. Die Zuordnung kann auf einen Teil der Erziehungszeit beschränkt werden. Die
übereinstimmende Erklärung der Eltern ist mit Wirkung für künftige Kalendermonate
abzugeben. Die Zuordnung kann rückwirkend für bis zu zwei Kalendermonate vor Abgabe
der Erklärung erfolgen, es sei denn, für einen Elternteil ist unter Berücksichtigung
dieser Zeiten eine Leistung bindend festgestellt, ein Versorgungsausgleich oder
ein Rentensplitting durchgeführt. Für die Abgabe der Erklärung gilt § 16 des Ersten
Buches über die Antragstellung entsprechend. Haben die Eltern eine übereinstimmende
Erklärung nicht abgegeben, ist die Erziehungszeit der Mutter zuzuordnen. Haben mehrere
Elternteile das Kind erzogen, ist die Erziehungszeit demjenigen zuzuordnen, der das
Kind überwiegend erzogen hat, soweit sich aus Satz 3 nicht etwas anderes ergibt.

(3) Eine Erziehung ist im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt, wenn der
erziehende Elternteil sich mit dem Kind dort gewöhnlich aufgehalten hat. Einer
Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht gleich, wenn der erziehende
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Elternteil sich mit seinem Kind im Ausland gewöhnlich aufgehalten hat und während
der Erziehung oder unmittelbar vor der Geburt des Kindes wegen einer dort ausgeübten
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit Pflichtbeitragszeiten hat. Dies gilt
bei einem gemeinsamen Aufenthalt von Ehegatten oder Lebenspartnern im Ausland
auch, wenn der Ehegatte oder Lebenspartner des erziehenden Elternteils solche
Pflichtbeitragszeiten hat oder nur deshalb nicht hat, weil er zu den in § 5 Abs. 1 und
4 genannten Personen gehörte oder von der Versicherungspflicht befreit war.

(4) Elternteile sind von der Anrechnung ausgeschlossen, wenn sie

1.während der Erziehungszeit oder unmittelbar vor der Geburt des Kindes eine
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
ausgeübt haben, die aufgrund

a)einer zeitlich begrenzten Entsendung in dieses Gebiet (§ 5 Viertes Buch) oder
 

b)einer Regelung des zwischen- oder überstaatlichen Rechts oder einer für Bedienstete
internationaler Organisationen getroffenen Regelung (§ 6 Viertes Buch)
 

den Vorschriften über die Versicherungspflicht nicht unterliegt,
 

2.während der Erziehungszeit zu den in § 5 Abs. 1 und 4 genannten Personen gehören,
eine Teilrente wegen Alters beziehen oder von der Versicherungspflicht befreit waren
und nach dieser Zeit nicht nachversichert worden sind oder
 

3.während der Erziehungszeit Abgeordnete, Minister oder Parlamentarische
Staatssekretäre waren und nicht ohne Anspruch auf Versorgung ausgeschieden sind.
 

(5) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet
nach 36 Kalendermonaten. Wird während dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein
weiteres Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit anzurechnen ist, wird die
Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die Anzahl an Kalendermonaten
der gleichzeitigen Erziehung verlängert.

§ 57 Berücksichtigungszeiten

Die Zeit der Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem zehnten Lebensjahr ist
bei einem Elternteil eine Berücksichtigungszeit, soweit die Voraussetzungen für die
Anrechnung einer Kindererziehungszeit auch in dieser Zeit vorliegen. Dies gilt für
Zeiten einer mehr als geringfügig ausgeübten selbständigen Tätigkeit nur, soweit diese
Zeiten auch Pflichtbeitragszeiten sind.

§ 58 Anrechnungszeiten

(1) Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Versicherte

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind oder Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben,
 

1a.nach dem vollendeten 17. und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr mindestens
einen Kalendermonat krank gewesen sind, soweit die Zeiten nicht mit anderen
rentenrechtlichen Zeiten belegt sind,
 

2. wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem
Mutterschutzgesetz eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht
ausgeübt haben,
 

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur für Arbeit als Arbeitsuchende
gemeldet waren und eine öffentlich-rechtliche Leistung bezogen oder nur wegen des
zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht bezogen haben,
 

3a.nach dem vollendeten 17. Lebensjahr mindestens einen Kalendermonat bei einer
deutschen Agentur für Arbeit als Ausbildungsuchende gemeldet waren, soweit die
Zeiten nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind,
 

4. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr eine Schule, Fachschule oder Hochschule besucht
oder an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teilgenommen haben (Zeiten
einer schulischen Ausbildung), insgesamt jedoch höchstens bis zu acht Jahren, oder
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5. eine Rente bezogen haben, soweit diese Zeiten auch als Zurechnungszeit in der Rente
berücksichtigt waren, und die vor dem Beginn dieser Rente liegende Zurechnungszeit.
 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sind alle beruflichen Bildungsmaßnahmen,
die auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vorbereiten oder der beruflichen
Eingliederung dienen, sowie Vorbereitungslehrgänge zum nachträglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses und allgemeinbildende Kurse zum Abbau von schwerwiegenden
beruflichen Bildungsdefiziten. Zeiten, in denen Versicherte nach Vollendung des 25.
Lebensjahres wegen des Bezugs von Sozialleistungen versicherungspflichtig waren, sind
nicht Anrechnungszeiten.

(2) Anrechnungszeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bis 3a liegen nur vor,
wenn dadurch eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit oder ein
versicherter Wehrdienst oder Zivildienst oder ein versichertes Wehrdienstverhältnis
besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes unterbrochen ist; dies
gilt nicht für Zeiten nach Vollendung des 17. und vor Vollendung des 25. Lebensjahres.
Eine selbständige Tätigkeit ist nur dann unterbrochen, wenn sie ohne die Mitarbeit des
Versicherten nicht weiter ausgeübt werden kann.

(3) Anrechnungszeiten wegen Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung der Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben liegen bei Versicherten,
die nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 versicherungspflichtig werden konnten, erst nach
Ablauf der auf Antrag begründeten Versicherungspflicht vor.

(4) Anrechnungszeiten liegen bei Beziehern von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II
oder Übergangsgeld nicht vor, wenn die Bundesagentur für Arbeit oder in den Fällen des
§ 6a des Zweiten Buches die zugelassenen kommunalen Träger für sie Beiträge an eine
Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung, an ein Versicherungsunternehmen
oder an sie selbst gezahlt haben.

(4a) Zeiten der schulischen Ausbildung neben einer versicherten Beschäftigung oder
Tätigkeit sind nur Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung, wenn der Zeitaufwand
für die schulische Ausbildung unter Berücksichtigung des Zeitaufwands für die
Beschäftigung oder Tätigkeit überwiegt.

(5) Anrechnungszeiten sind nicht für die Zeit der Leistung einer Rente wegen Alters zu
berücksichtigen.

§ 59 Zurechnungszeit

(1) Zurechnungszeit ist die Zeit, die bei einer Rente wegen Erwerbsminderung oder einer
Rente wegen Todes hinzugerechnet wird, wenn der Versicherte das 60. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat.

(2) Die Zurechnungszeit beginnt

1.bei einer Rente wegen Erwerbsminderung mit dem Eintritt der hierfür maßgebenden
Erwerbsminderung,
 

2.bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, auf die erst nach Erfüllung einer
Wartezeit von 20 Jahren ein Anspruch besteht, mit Beginn dieser Rente,
 

3.bei einer Witwenrente, Witwerrente oder Waisenrente mit dem Tod des Versicherten und
 

4.bei einer Erziehungsrente mit Beginn dieser Rente.
 

Die Zurechnungszeit endet mit Vollendung des 60. Lebensjahres.

§ 60 Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur knappschaftlichen
Rentenversicherung

(1) Anrechnungszeiten und eine Zurechnungszeit werden der knappschaftlichen
Rentenversicherung zugeordnet, wenn vor dieser Zeit der letzte Pflichtbeitrag zur
knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden ist.

(2) Anrechnungszeiten wegen einer schulischen Ausbildung werden der knappschaftlichen
Rentenversicherung auch dann zugeordnet, wenn während oder nach dieser Zeit
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die Versicherung beginnt und der erste Pflichtbeitrag zur knappschaftlichen
Rentenversicherung gezahlt worden ist.

§ 61 Ständige Arbeiten unter Tage

(1) Ständige Arbeiten unter Tage sind solche Arbeiten nach dem 31. Dezember 1967, die
nach ihrer Natur ausschließlich unter Tage ausgeübt werden.

(2) Den ständigen Arbeiten unter Tage werden gleichgestellt:

1.Arbeiten, die nach dem Tätigkeitsbereich der Versicherten sowohl unter Tage als
auch über Tage ausgeübt werden, wenn sie während eines Kalendermonats in mindestens
18 Schichten überwiegend unter Tage ausgeübt worden sind; Schichten, die in einem
Kalendermonat wegen eines auf einen Arbeitstag fallenden Feiertags ausfallen, gelten
als überwiegend unter Tage verfahrene Schichten,
 

2.Arbeiten als Mitglieder der für den Einsatz unter Tage bestimmten Grubenwehr, mit
Ausnahme als Gerätewarte, für die Dauer der Zugehörigkeit,
 

3.Arbeiten als Mitglieder des Betriebsrats, wenn die Versicherten bisher ständige
Arbeiten unter Tage oder nach Nummer 1 oder 2 gleichgestellte Arbeiten ausgeübt
haben und im Anschluss daran wegen der Betriebsratstätigkeit von diesen Arbeiten
freigestellt worden sind.
 

(3) Als überwiegend unter Tage verfahren gelten auch Schichten, die in einem
Kalendermonat wegen

1.krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit,
 

2.bezahlten Urlaubs oder
 

3.Inanspruchnahme einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben oder einer Vorsorgekur
 

ausfallen, wenn in diesem Kalendermonat aufgrund von ständigen Arbeiten unter Tage oder
gleichgestellten Arbeiten Beiträge gezahlt worden sind und die Versicherten in den drei
voraufgegangenen Kalendermonaten mindestens einen Kalendermonat ständige Arbeiten unter
Tage oder gleichgestellte Arbeiten ausgeübt haben.

§ 62 Schadenersatz bei rentenrechtlichen Zeiten

Durch die Berücksichtigung rentenrechtlicher Zeiten wird ein Anspruch auf Schadenersatz
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nicht ausgeschlossen oder gemindert.

Dritter Unterabschnitt
Rentenhöhe und Rentenanpassung

Erster Titel
Grundsätze

§ 63 Grundsätze

(1) Die Höhe einer Rente richtet sich vor allem nach der Höhe der während des
Versicherungslebens durch Beiträge versicherten Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen.

(2) Das in den einzelnen Kalenderjahren durch Beiträge versicherte Arbeitsentgelt
und Arbeitseinkommen wird in Entgeltpunkte umgerechnet. Die Versicherung eines
Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens in Höhe des Durchschnittsentgelts eines
Kalenderjahres (Anlage 1) ergibt einen vollen Entgeltpunkt.

(3) Für beitragsfreie Zeiten werden Entgeltpunkte angerechnet, deren Höhe von der Höhe
der in der Übrigen Zeit versicherten Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen abhängig ist.
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(4) Das Sicherungsziel der jeweiligen Rentenart im Verhältnis zu einer Altersrente wird
durch den Rentenartfaktor bestimmt.

(5) Vorteile und Nachteile einer unterschiedlichen Rentenbezugsdauer werden durch einen
Zugangsfaktor vermieden.

(6) Der Monatsbetrag einer Rente ergibt sich, indem die unter Berücksichtigung des
Zugangsfaktors ermittelten persönlichen Entgeltpunkte mit dem Rentenartfaktor und dem
aktuellen Rentenwert vervielfältigt werden.

(7) Der aktuelle Rentenwert wird entsprechend der Entwicklung des Durchschnittsentgelts
unter Berücksichtigung der Veränderung des Beitragssatzes zur allgemeinen
Rentenversicherung jährlich angepasst.

Zweiter Titel
Berechnung und Anpassung der Renten

§ 64 Rentenformel für Monatsbetrag der Rente

Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, wenn

1.die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten persönlichen Entgeltpunkte,
 

2.der Rentenartfaktor und
 

3.der aktuelle Rentenwert
 

mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander vervielfältigt werden.

§ 65 Anpassung der Renten

Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Renten angepasst, indem der bisherige
aktuelle Rentenwert durch den neuen aktuellen Rentenwert ersetzt wird.

§ 66 Persönliche Entgeltpunkte

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte für die Ermittlung des Monatsbetrags der Rente
ergeben sich, indem die Summe aller Entgeltpunkte für

1.Beitragszeiten,
 

2.beitragsfreie Zeiten,
 

3.Zuschläge für beitragsgeminderte Zeiten,
 

4.Zuschläge oder Abschläge aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting,
 

5.Zuschläge aus Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen
Alters oder bei Abfindung von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung,
 

6.Zuschläge an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier
Beschäftigung,
 

7.Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Vierten Buches aufgelösten
Wertguthaben und
 

8.Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters
 

mit dem Zugangsfaktor vervielfältigt und bei Witwenrenten und Witwerrenten sowie bei
Waisenrenten um einen Zuschlag erhöht wird.

(2) Grundlage für die Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte sind die Entgeltpunkte

1.des Versicherten bei einer Rente wegen Alters, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
und bei einer Erziehungsrente,
 

2.des verstorbenen Versicherten bei einer Witwenrente, Witwerrente und Halbwaisenrente,
 

3.der zwei verstorbenen Versicherten mit den höchsten Renten bei einer Vollwaisenrente.
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(3) Der Monatsbetrag einer Teilrente wird aus dem Teil der Summe aller Entgeltpunkte
ermittelt, der dem Anteil der Teilrente an der Vollrente entspricht. Zuschläge an
Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters werden der Ermittlung
der persönlichen Entgeltpunkte erst nach dem Ende der Teilrente zugrunde gelegt.

(4) Der Monatsbetrag einer nur teilweise zu leistenden Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit wird aus dem Teil der Summe aller Entgeltpunkte ermittelt, der
dem Anteil der teilweise zu leistenden Rente an der jeweiligen Rente in voller Höhe
entspricht.

§ 67 Rentenartfaktor

Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte bei
1. Renten wegen Alters 1,0
2. Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 0,5
3. Renten wegen voller Erwerbsminderung 1,0
4. Erziehungsrenten 1,0
5. kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ende

des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der
Ehegatte verstorben ist, 1,0

 anschließend 0,25
6. großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ende des

dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der
Ehegatte verstorben ist, 1,0

 anschließend 0,55
7. Halbwaisenrenten 0,1
8. Vollwaisenrenten 0,2.

§ 68 Aktueller Rentenwert

(1) Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente wegen Alters
der allgemeinen Rentenversicherung entspricht, wenn für ein Kalenderjahr Beiträge
aufgrund des Durchschnittsentgelts gezahlt worden sind. Am 30. Juni 2005 beträgt der
aktuelle Rentenwert 26,13 Euro. Er verändert sich zum 1. Juli eines jeden Jahres, indem
der bisherige aktuelle Rentenwert mit den Faktoren für die Veränderung

1.der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer,
 

2.des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung und
 

3.dem Nachhaltigkeitsfaktor
 

vervielfältigt wird.

(2) Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sind die durch das Statistische
Bundesamt ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in
Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehraufwendungen jeweils nach der
Systematik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Der Faktor für die Veränderung
der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer wird ermittelt, indem deren Wert für
das vergangene Kalenderjahr durch den Wert für das vorvergangene Kalenderjahr geteilt
wird. Dabei wird der Wert für das vorvergangene Kalenderjahr an die Entwicklung der
Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung angepasst, indem er mit dem Faktor
vervielfältigt wird, der sich aus dem Verhältnis der Veränderung der Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer im vorvergangenen Kalenderjahr gegenüber dem dritten
zurückliegenden Kalenderjahr und der Veränderung der aus der Versichertenstatistik der
Deutschen Rentenversicherung Bund ermittelten beitragspflichtigen Bruttolohn- und -
gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich
der Bezieher von Arbeitslosengeld im vorvergangenen Kalenderjahr gegenüber dem dritten
zurückliegenden Kalenderjahr ergibt.

(3) Der Faktor, der sich aus der Veränderung des Beitragssatzes zur allgemeinen
Rentenversicherung ergibt, wird ermittelt, indem

1.der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung
des vergangenen Kalenderjahres von der Differenz aus 100 vom Hundert und dem
Altersvorsorgeanteil für das Jahr 2012 subtrahiert wird,
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2.der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung für
das vorvergangene Kalenderjahr von der Differenz aus 100 vom Hundert und dem
Altersvorsorgeanteil für das Jahr 2012 subtrahiert wird,
 

und anschließend der nach Nummer 1 ermittelte Wert durch den nach Nummer 2 ermittelten
Wert geteilt wird. Altersvorsorgeanteil für das Jahr 2012 ist der Wert, der im Fünften
Kapitel für das Jahr 2012 als Altersvorsorgeanteil bestimmt worden ist.

(4) Der Nachhaltigkeitsfaktor wird ermittelt, indem der um die Veränderung des
Rentnerquotienten im vergangenen Kalenderjahr gegenüber dem vorvergangenen Kalenderjahr
verminderte Wert eins mit einem Parameter alpha vervielfältigt und um den Wert eins
erhöht wird. Der Rentnerquotient wird ermittelt, indem die Anzahl der Äquivalenzrentner
durch die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler dividiert wird. Die Anzahl der
Äquivalenzrentner wird ermittelt, indem das aus den Rechnungsergebnissen auf 1.000
Euro genau bestimmte Gesamtvolumen der Renten abzüglich erstatteter Aufwendungen für
Renten und Rententeile eines Kalenderjahres durch eine Regelaltersrente desselben
Kalenderjahres aus der allgemeinen Rentenversicherung mit 45 Entgeltpunkten dividiert
wird. Die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler wird ermittelt, indem das aus den
Rechnungsergebnissen auf 1.000 Euro genau bestimmte Gesamtvolumen der Beiträge aller
in der allgemeinen Rentenversicherung versicherungspflichtig Beschäftigten, der
geringfügig Beschäftigten (§ 8 Viertes Buch) und der Bezieher von Arbeitslosengeld
eines Kalenderjahres durch den auf das Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 entfallenden
Beitrag der allgemeinen Rentenversicherung desselben Kalenderjahres dividiert wird. Die
jeweilige Anzahl der Äquivalenzrentner und der Äquivalenzbeitragszahler ist auf 1.000
Personen genau zu berechnen. Der Parameter alpha beträgt 0,25.

(5) Der nach den Absätzen 1 bis 4 anstelle des bisherigen aktuellen Rentenwerts zu
bestimmende neue aktuelle Rentenwert wird nach folgender Formel ermittelt:
             BE(tief)t-1  100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-1
ARt=ARt-1  x ----------- x ---------------------------------
             BE(tief)t-2  100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-2
 
               ((    (RQ(tief)t-1)            )
             x ((1 - ------------) x alpha + 1)
               ((    (RQ(tief)t-2)            )
 
Dabei sind:
AR(tief)t         = zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli,
AR(tief)t-1       = bisheriger aktueller Rentenwert,
BE(tief)t-1       = Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im            
                       vergangenen Kalenderjahr,
BE(tief)t-2       = Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im            
                    vorvergangenen Kalenderjahr
                    unter Berücksichtigung der Veränderung der
                    beitragspflichtigen Bruttolöhne und -gehälter je
                    Arbeitnehmer ohne Beamte
                    einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld,
AVA(tief)t-1      = Altersvorsorgeanteil für das Jahr 2012 in Höhe
                    von 4 vom Hundert,
RVB(tief)t-1      = durchschnittlicher Beitragssatz in der
                    allgemeinen Rentenversicherung
                    im vergangenen Kalenderjahr,
RVB(tief)t-2      = durchschnittlicher Beitragssatz in der
                    allgemeinen Rentenversicherung
                    im vorvergangenen Kalenderjahr,
RQ(tief)t-1       = Rentnerquotient im vergangenen Kalenderjahr,
RQ(tief)t-2       = Rentnerquotient im vorvergangenen Kalenderjahr. 

(6) (weggefallen)

(7) Bei der Bestimmung des neuen aktuellen Rentenwerts sind für das vergangene
Kalenderjahr die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn des Kalenderjahres vorliegenden
Daten zu den Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmer und für das vorvergangene und
das dritte zurückliegende Kalenderjahr die bei der Bestimmung des bisherigen aktuellen
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Rentenwerts verwendeten Daten zu den Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmer
zugrunde zu legen. Für die Bestimmung der beitragspflichtigen Bruttolöhne und -gehälter
je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld nach
Absatz 2 Satz 3 sind die der Deutschen Rentenversicherung Bund vorliegenden Daten aus
der Versichertenstatistik zu verwenden. Dabei sind für das vorvergangene Kalenderjahr
die zu Beginn des Kalenderjahres vorliegenden Daten zu den beitragspflichtigen
Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher von
Arbeitslosengeld und für das dritte zurückliegende Kalenderjahr die bei der Bestimmung
des bisherigen aktuellen Rentenwerts verwendeten Daten zu den beitragspflichtigen
Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher
von Arbeitslosengeld zugrunde zu legen. Bei der Ermittlung des Rentnerquotienten
für das vergangene Kalenderjahr sind die der Deutschen Rentenversicherung Bund im
ersten Vierteljahr des Kalenderjahres vorliegenden Daten und für das vorvergangene
Kalenderjahr die bei der Bestimmung des bisherigen aktuellen Rentenwerts verwendeten
Daten zugrunde zu legen.

§ 68a Schutzklausel

(1) Abweichend von § 68 sind der Faktor für die Veränderung des durchschnittlichen
Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und der Nachhaltigkeitsfaktor
soweit nicht anzuwenden, als die Wirkung dieser Faktoren in ihrem Zusammenwirken
den bisherigen aktuellen Rentenwert verringert oder einen geringer als bisher
festzusetzenden aktuellen Rentenwert zusätzlich verringert. Die unterbliebene
Minderungswirkung (Ausgleichsbedarf) wird mit Erhöhungen des aktuellen Rentenwerts
verrechnet. Die Verrechnung darf nicht zu einer Minderung des bisherigen aktuellen
Rentenwerts führen.

(2) In den Jahren, in denen Absatz 1 Satz 1 anzuwenden ist, wird der Ausgleichsbedarf
ermittelt, indem der nach § 68 berechnete aktuelle Rentenwert durch den nach Absatz
1 Satz 1 ermittelten aktuellen Rentenwert geteilt wird (Ausgleichsfaktor). Der Wert
des Ausgleichsbedarfs verändert sich, indem der im Vorjahr bestimmte Wert mit dem
Ausgleichsfaktor des laufenden Jahres vervielfältigt wird.

(3) Ist der nach § 68 berechnete aktuelle Rentenwert höher als der bisherige aktuelle
Rentenwert und ist der im Vorjahr bestimmte Wert des Ausgleichsbedarfs kleiner als
1,0000, wird der neue aktuelle Rentenwert abweichend von § 68 ermittelt, indem der
bisherige aktuelle Rentenwert mit dem hälftigen Anpassungsfaktor vervielfältigt wird.
Der hälftige Anpassungsfaktor wird ermittelt, indem der nach § 68 berechnete aktuelle
Rentenwert durch den bisherigen aktuellen Rentenwert geteilt wird (Anpassungsfaktor)
und dieser Anpassungsfaktor um 1 vermindert, durch 2 geteilt und um 1 erhöht wird. Der
Wert des Ausgleichsbedarfs verändert sich, indem der im Vorjahr bestimmte Wert mit dem
hälftigen Anpassungsfaktor vervielfältigt wird. Übersteigt der Ausgleichsbedarf nach
Anwendung von Satz 3 den Wert 1,0000, wird der bisherige aktuelle Rentenwert abweichend
von Satz 1 mit dem Faktor vervielfältigt, der sich ergibt, wenn der Anpassungsfaktor
mit dem im Vorjahr bestimmten Wert des Ausgleichsbedarfs vervielfältigt wird; der Wert
des Ausgleichsbedarfs beträgt dann 1,0000.

(4) Sind weder Absatz 1 noch Absatz 3 anzuwenden, bleibt der Wert des Ausgleichsbedarfs
unverändert.

§ 69 Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates den
zum 1. Juli eines Jahres maßgebenden aktuellen Rentenwert und den Ausgleichsbedarf zu
bestimmen. Die Bestimmung soll bis zum 31. März des jeweiligen Jahres erfolgen.

(2) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zum
Ende eines jeden Jahres

1.für das vergangene Kalenderjahr das auf volle Euro gerundete Durchschnittsentgelt in
Anlage 1 entsprechend der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
(§ 68 Abs. 2 Satz 1),
 

2.für das folgende Kalenderjahr das auf volle Euro gerundete vorläufige
Durchschnittsentgelt, das sich ergibt, wenn das Durchschnittsentgelt für das
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vergangene Kalenderjahr um das Doppelte des Vomhundertsatzes erhöht wird, um
den das Durchschnittsentgelt des vergangenen Kalenderjahres höher ist als das
Durchschnittsentgelt des vorvergangenen Kalenderjahres,
 

zu bestimmen. Die Bestimmung soll bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres erfolgen.

Dritter Titel
Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte

§ 70 Entgeltpunkte für Beitragszeiten

(1) Für Beitragszeiten werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt (Anlage 1) für dasselbe
Kalenderjahr geteilt wird. Für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das davor
liegende Kalenderjahr wird als Durchschnittsentgelt der Betrag zugrunde gelegt, der für
diese Kalenderjahre vorläufig bestimmt ist.

(2) Kindererziehungszeiten erhalten für jeden Kalendermonat 0,0833 Entgeltpunkte
(Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten). Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten
sind auch Entgeltpunkte, die für Kindererziehungszeiten mit sonstigen Beitragszeiten
ermittelt werden, indem die Entgeltpunkte für sonstige Beitragszeiten um 0,0833 erhöht
werden, höchstens um die Entgeltpunkte bis zum Erreichen der jeweiligen Höchstwerte
nach Anlage 2b.

(3) Aus der Zahlung von Beiträgen für Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1
bis 3 des Vierten Buches aufgelösten Wertguthaben werden zusätzliche Entgeltpunkte
ermittelt, indem dieses Arbeitsentgelt durch das vorläufige Durchschnittsentgelt
(Anlage 1) für das Kalenderjahr geteilt wird, dem das Arbeitsentgelt zugeordnet ist.
Die so ermittelten Entgeltpunkte gelten als Entgeltpunkte für Zeiten mit vollwertigen
Pflichtbeiträgen nach dem 31. Dezember 1991.

(3a) Sind mindestens 25 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorhanden, werden für nach
dem Jahr 1991 liegende Kalendermonate mit Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung
oder mit Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres Entgeltpunkte zusätzlich ermittelt oder gutgeschrieben.
Diese betragen für jeden Kalendermonat

a)mit Pflichtbeiträgen die Hälfte der hierfür ermittelten Entgeltpunkte, höchstens
0,0278 an zusätzlichen Entgeltpunkten,
 

b)in dem für den Versicherten Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder Zeiten
der Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für ein Kind mit entsprechenden Zeiten
für ein anderes Kind zusammentreffen, 0,0278 an gutgeschriebenen Entgeltpunkten,
abzüglich des Wertes der zusätzlichen Entgeltpunkte nach Buchstabe a.
 

Die Summe der zusätzlich ermittelten und gutgeschriebenen Entgeltpunkte ist zusammen
mit den für Beitragszeiten und Kindererziehungszeiten ermittelten Entgeltpunkten auf
einen Wert von höchstens 0,0833 Entgeltpunkte begrenzt.

(4) Ist für eine Rente wegen Alters die voraussichtliche beitragspflichtige
Einnahme für den verbleibenden Zeitraum bis zum Beginn der Rente wegen Alters vom
Rentenversicherungsträger errechnet worden (§ 194 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2),
sind für diese Rente Entgeltpunkte daraus wie aus der Beitragsbemessungsgrundlage
zu ermitteln. Weicht die tatsächlich erzielte beitragspflichtige Einnahme von der
durch den Rentenversicherungsträger errechneten voraussichtlichen beitragspflichtigen
Einnahme ab, bleibt sie für diese Rente außer Betracht.

(5) Für Zeiten, für die Beiträge aufgrund der Vorschriften des Vierten Kapitels
über die Nachzahlung gezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, in
dem die Beiträge gezahlt worden sind.

§ 70 Entgeltpunkte für Beitragszeiten
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(1) Für Beitragszeiten werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt (Anlage 1) für dasselbe
Kalenderjahr geteilt wird. Für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das davor
liegende Kalenderjahr wird als Durchschnittsentgelt der Betrag zugrunde gelegt, der für
diese Kalenderjahre vorläufig bestimmt ist.

(2) Kindererziehungszeiten erhalten für jeden Kalendermonat 0,0833 Entgeltpunkte
(Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten). Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten
sind auch Entgeltpunkte, die für Kindererziehungszeiten mit sonstigen Beitragszeiten
ermittelt werden, indem die Entgeltpunkte für sonstige Beitragszeiten um 0,0833 erhöht
werden, höchstens um die Entgeltpunkte bis zum Erreichen der jeweiligen Höchstwerte
nach Anlage 2b.

(3) Aus der Zahlung von Beiträgen für Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1
bis 4 des Vierten Buches aufgelösten Wertguthaben werden zusätzliche Entgeltpunkte
ermittelt, indem dieses Arbeitsentgelt durch das vorläufige Durchschnittsentgelt
(Anlage 1) für das Kalenderjahr geteilt wird, dem das Arbeitsentgelt zugeordnet ist.
Die so ermittelten Entgeltpunkte gelten als Entgeltpunkte für Zeiten mit vollwertigen
Pflichtbeiträgen nach dem 31. Dezember 1991.

(3a) Sind mindestens 25 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorhanden, werden für nach
dem Jahr 1991 liegende Kalendermonate mit Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung
oder mit Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines pflegebedürftigen Kindes bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres Entgeltpunkte zusätzlich ermittelt oder gutgeschrieben.
Diese betragen für jeden Kalendermonat

a)mit Pflichtbeiträgen die Hälfte der hierfür ermittelten Entgeltpunkte, höchstens
0,0278 an zusätzlichen Entgeltpunkten,
 

b)in dem für den Versicherten Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder Zeiten
der Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für ein Kind mit entsprechenden Zeiten
für ein anderes Kind zusammentreffen, 0,0278 an gutgeschriebenen Entgeltpunkten,
abzüglich des Wertes der zusätzlichen Entgeltpunkte nach Buchstabe a.
 

Die Summe der zusätzlich ermittelten und gutgeschriebenen Entgeltpunkte ist zusammen
mit den für Beitragszeiten und Kindererziehungszeiten ermittelten Entgeltpunkten auf
einen Wert von höchstens 0,0833 Entgeltpunkte begrenzt.

(4) Ist für eine Rente wegen Alters die voraussichtliche beitragspflichtige
Einnahme für den verbleibenden Zeitraum bis zum Beginn der Rente wegen Alters vom
Rentenversicherungsträger errechnet worden (§ 194 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 2),
sind für diese Rente Entgeltpunkte daraus wie aus der Beitragsbemessungsgrundlage
zu ermitteln. Weicht die tatsächlich erzielte beitragspflichtige Einnahme von der
durch den Rentenversicherungsträger errechneten voraussichtlichen beitragspflichtigen
Einnahme ab, bleibt sie für diese Rente außer Betracht.

(5) Für Zeiten, für die Beiträge aufgrund der Vorschriften des Vierten Kapitels
über die Nachzahlung gezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, in
dem die Beiträge gezahlt worden sind.

§ 71 Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten
(Gesamtleistungsbewertung)

(1) Beitragsfreie Zeiten erhalten den Durchschnittswert an Entgeltpunkten, der sich aus
der Gesamtleistung an Beiträgen im belegungsfähigen Zeitraum ergibt. Dabei erhalten
sie den höheren Durchschnittswert aus der Grundbewertung aus allen Beiträgen oder der
Vergleichsbewertung aus ausschließlich vollwertigen Beiträgen.

(2) Für beitragsgeminderte Zeiten ist die Summe der Entgeltpunkte um einen Zuschlag
so zu erhöhen, dass mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten jeweils
als beitragsfreie Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit, wegen
einer schulischen Ausbildung und als Zeiten wegen einer beruflichen Ausbildung oder
als sonstige beitragsfreie Zeiten hätten. Diese zusätzlichen Entgeltpunkte werden



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 50 -

den jeweiligen Kalendermonaten mit beitragsgeminderten Zeiten zu gleichen Teilen
zugeordnet.

(3) Für die Gesamtleistungsbewertung werden jedem Kalendermonat

1.an Berücksichtigungszeit die Entgeltpunkte zugeordnet, die sich ergeben würden, wenn
diese Kalendermonate Kindererziehungszeiten wären,
 

2.mit Zeiten einer beruflichen Ausbildung mindestens 0,0833 Entgeltpunkte zugrunde
gelegt und diese Kalendermonate insoweit nicht als beitragsgeminderte Zeiten
berücksichtigt.
 

Bei der Anwendung von Satz 1 Nr. 2 gelten die ersten 36 Kalendermonate mit
Pflichtbeiträgen für Zeiten einer versicherten Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres stets als Zeiten einer
beruflichen Ausbildung. Eine Zuordnung an Entgeltpunkten für Kalendermonate mit
Berücksichtigungszeiten unterbleibt in dem Umfang, in dem bereits nach § 70 Abs.
3a Entgeltpunkte zusätzlich ermittelt oder gutgeschrieben worden sind. Satz 1 Nr. 2
gilt nicht für Kalendermonate mit Zeiten der beruflichen Ausbildung, für die bereits
Entgeltpunkte nach Satz 1 Nr. 1 zugeordnet werden.

(4) Soweit beitragsfreie Zeiten mit Zeiten zusammentreffen, die bei einer Versorgung
aus einem

1.öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder
 

2.Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen
 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versorgungsfalls als ruhegehaltfähig
anerkannt werden, bleiben sie bei der Gesamtleistungsbewertung unberücksichtigt.

§ 72 Grundbewertung

(1) Bei der Grundbewertung werden für jeden Kalendermonat Entgeltpunkte in der Höhe
zugrunde gelegt, die sich ergibt, wenn die Summe der Entgeltpunkte für Beitragszeiten
und Berücksichtigungszeiten durch die Anzahl der belegungsfähigen Monate geteilt wird.

(2) Der belegungsfähige Gesamtzeitraum umfasst die Zeit vom vollendeten 17. Lebensjahr
bis zum

1.Kalendermonat vor Beginn der zu berechnenden Rente bei einer Rente wegen Alters,
bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, auf die erst nach Erfüllung einer
Wartezeit von 20 Jahren ein Anspruch besteht, oder bei einer Erziehungsrente,
 

2.Eintritt der maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit,
 

3.Tod des Versicherten bei einer Hinterbliebenenrente.
 

Der belegungsfähige Gesamtzeitraum verlängert sich um Kalendermonate mit
rentenrechtlichen Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres.

(3) Nicht belegungsfähig sind Kalendermonate mit

1.beitragsfreien Zeiten, die nicht auch Berücksichtigungszeiten sind, und
 

2.Zeiten, in denen eine Rente aus eigener Versicherung bezogen worden ist, die nicht
auch Beitragszeiten oder Berücksichtigungszeiten sind.
 

§ 73 Vergleichsbewertung

Bei der Vergleichsbewertung werden für jeden Kalendermonat Entgeltpunkte in der
Höhe zugrunde gelegt, die sich ergibt, wenn die Summe der Entgeltpunkte aus der
Grundbewertung ohne Entgeltpunkte für

1.beitragsgeminderte Zeiten,
 

2.Berücksichtigungszeiten, die auch beitragsfreie Zeiten sind, und
 

3.Beitragszeiten oder Berücksichtigungszeiten, in denen eine Rente aus eigener
Versicherung bezogen worden ist,
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durch die Anzahl der belegungsfähigen Monate geteilt wird. Dabei sind von den
belegungsfähigen Monaten aus der Grundbewertung die bei der Vergleichsbewertung außer
Betracht gebliebenen Kalendermonate mit Entgeltpunkten abzusetzen.

§ 74 Begrenzte Gesamtleistungsbewertung

Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird für jeden Kalendermonat
mit Zeiten einer beruflichen Ausbildung, Fachschulausbildung oder der Teilnahme
an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auf 75 vom Hundert begrenzt. Der
so begrenzte Gesamtleistungswert darf für einen Kalendermonat 0,0625 Entgeltpunkte
nicht übersteigen. Zeiten einer beruflichen Ausbildung, Fachschulausbildung oder
der Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden insgesamt für
höchstens drei Jahre bewertet, vorrangig die Zeiten der Fachschulausbildung und der
Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Zeiten einer Schul- oder
Hochschulausbildung und Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil

1.Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen hat, für die Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosengeld II nicht oder Arbeitslosengeld II nur darlehensweise gezahlt worden
ist oder nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches erbracht worden
sind,
 

2.Krankheit nach dem 31. Dezember 1983 vorgelegen hat und nicht Beiträge gezahlt worden
sind,
 

3.Ausbildungssuche vorgelegen hat,
 

werden nicht bewertet.

§ 75 Entgeltpunkte für Zeiten nach Rentenbeginn

(1) Für Zeiten nach Beginn der zu berechnenden Rente werden Entgeltpunkte nur für eine
Zurechnungszeit und für Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer
Rente wegen Alters ermittelt.

(2) Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden für

1.Beitragszeiten und Anrechnungszeiten, die nach Eintritt der hierfür maßgebenden
Minderung der Erwerbsfähigkeit liegen,
 

2.freiwillige Beiträge, die nach Eintritt der hierfür maßgebenden Minderung der
Erwerbsfähigkeit gezahlt worden sind,
 

Entgeltpunkte nicht ermittelt. Dies gilt nicht für

1.eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, auf die erst nach Erfüllung einer Wartezeit
von 20 Jahren ein Anspruch besteht,
 

2.freiwillige Beiträge nach Satz 1 Nr. 2, wenn die Minderung der Erwerbsfähigkeit
während eines Beitragsverfahrens oder eines Verfahrens über einen Rentenanspruch
eingetreten ist.
 

(3) Für eine Rente wegen voller Erwerbsminderung werden auf Antrag Entgeltpunkte auch
für Beitragszeiten und Anrechnungszeiten nach Eintritt der vollen Erwerbsminderung
ermittelt, wenn diese Betragszeiten 20 Jahre umfassen.

(4) Für eine Rente wegen Alters besteht Anspruch auf Ermittlung von Entgeltpunkten auch
für Pflichtbeiträge nach § 119 des Zehnten Buches, wenn diese nach dem Beginn der Rente
aufgrund eines Schadensereignisses vor Rentenbeginn gezahlt worden sind; § 34 Abs. 4
Nr. 3 gilt nicht.

§ 76 Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungsausgleich

(1) Ein zugunsten oder zulasten von Versicherten durchgeführter Versorgungsausgleich
wird durch einen Zuschlag oder Abschlag an Entgeltpunkten berücksichtigt.

(2) Die Übertragung oder Begründung von Rentenanwartschaften zugunsten von Versicherten
führt zu einem Zuschlag an Entgeltpunkten. Der Begründung von Rentenanwartschaften
stehen gleich
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1.die Wiederauffüllung geminderter Rentenanwartschaften (§ 187 Abs. 1 Nr. 1),
 

2.die Abwendung einer Kürzung der Versorgungsbezüge, wenn später eine Nachversicherung
durchgeführt worden ist (§ 183 Abs. 1).
 

Der Zuschlag an Entgeltpunkten darf zusammen mit den in der Ehezeit oder
Lebenspartnerschaftszeit bereits vorhandenen Entgeltpunkten den Wert nicht
übersteigen, der sich ergibt, wenn die Anzahl der Kalendermonate der Ehezeit oder
Lebenspartnerschaftszeit durch sechs geteilt wird; eine Übertragung oder Begründung von
Rentenanwartschaften ist nur bis zu dem entsprechenden Höchstbetrag wirksam.

(3) Die Übertragung von Rentenanwartschaften zu Lasten von Versicherten führt zu einem
Abschlag an Entgeltpunkten.

(4) Die Entgeltpunkte werden in der Weise ermittelt, dass der Monatsbetrag der
Rentenanwartschaften durch den aktuellen Rentenwert mit seinem Wert bei Ende der
Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit geteilt wird.

(5) Ein Zuschlag an Entgeltpunkten, die sich aus der Zahlung von Beiträgen zur
Begründung einer Rentenanwartschaft oder zur Wiederauffüllung einer geminderten
Rentenanwartschaft ergeben, erfolgt nur, wenn die Beiträge bis zu einem Zeitpunkt
gezahlt worden sind, bis zu dem Entgeltpunkte für freiwillig gezahlte Beiträge zu
ermitteln sind.

(6) Der Zuschlag an Entgeltpunkten entfällt zu gleichen Teilen auf die in der Ehezeit
oder Lebenspartnerschaftszeit liegenden Kalendermonate, der Abschlag zu gleichen Teilen
auf die in der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit liegenden Kalendermonate mit
Beitragszeiten und beitragsfreien Zeiten.

(7) Ist eine Rente um einen Zuschlag oder Abschlag aus einem durchgeführten
Versorgungsausgleich zu verändern, ist von der Summe der bisher der Rente zugrunde
liegenden Entgeltpunkte auszugehen.

§ 76a Zuschläge an Entgeltpunkten aus Zahlung von Beiträgen bei
vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters oder bei Abfindung
einer Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung

(1) Entgeltpunkte aus der Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer
Rente wegen Alters werden ermittelt, indem gezahlte Beiträge mit dem zum Zeitpunkt der
Zahlung maßgebenden Umrechnungsfaktor für die Ermittlung von Entgeltpunkten im Rahmen
des Versorgungsausgleichs vervielfältigt werden.

(2) Entgeltpunkte aus der Zahlung von Beiträgen bei Abfindung von Anwartschaften
auf betriebliche Altersversorgung werden ermittelt, indem aus dem Abfindungsbetrag
gezahlte Beiträge mit dem zum Zeitpunkt der Zahlung maßgebenden Umrechnungsfaktor für
die Ermittlung von Entgeltpunkten im Rahmen des Versorgungsausgleichs vervielfältigt
werden.

(3) Ein Zuschlag aus der Zahlung solcher Beiträge erfolgt nur, wenn sie bis zu einem
Zeitpunkt gezahlt worden sind, bis zu dem Entgeltpunkte für freiwillig gezahlte
Beiträge zu ermitteln sind.

§ 76b Zuschläge an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger
versicherungsfreier Beschäftigung

(1) Für Arbeitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier Beschäftigung, für das
der Arbeitgeber einen Beitragsanteil getragen hat, werden Zuschläge an Entgeltpunkten
ermittelt.

(2) Die Zuschläge an Entgeltpunkten werden ermittelt, indem das Arbeitsentgelt, das
beitragspflichtig wäre, wenn die Beschäftigung versicherungspflichtig wäre, durch
das Durchschnittsentgelt (Anlage 1) für dasselbe Kalenderjahr geteilt und mit dem
Verhältnis vervielfältigt wird, das dem vom Arbeitgeber gezahlten Beitragsanteil und
dem Beitrag entspricht, der zu zahlen wäre, wenn das Arbeitsentgelt beitragspflichtig
wäre. Für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das davor liegende Kalenderjahr
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wird als Durchschnittsentgelt der Betrag zugrunde gelegt, der für diese Kalenderjahre
vorläufig bestimmt ist.

(3) Für den Zuschlag an Entgeltpunkten gelten die §§ 75 und 124 entsprechend.

(4) Absatz 1 gilt nicht für Beschäftigte, die

1.als Bezieher einer Vollrente wegen Alters,
 

2.als Versorgungsbezieher,
 

3.wegen des Erreichens der Regelaltersgrenze oder
 

4.wegen einer Beitragserstattung
 

versicherungsfrei sind.

§ 76c Zuschläge oder Abschläge bei Rentensplitting

(1) Ein durchgeführtes Rentensplitting wird beim Versicherten durch Zuschläge oder
Abschläge an Entgeltpunkten berücksichtigt.

(2) Zuschläge an Entgeltpunkten aus einem durchgeführten Rentensplitting entfallen
zu gleichen Teilen auf die in der Splittingzeit liegenden Kalendermonate, Abschläge
zu gleichen Teilen auf die in der Splittingzeit liegenden Kalendermonate mit
Beitragszeiten und beitragsfreien Zeiten.

(3) Ist eine Rente um Zuschläge oder Abschläge aus einem durchgeführten Rentensplitting
zu verändern, ist von der Summe der bisher der Rente zugrunde liegenden Entgeltpunkte
auszugehen.

§ 76d Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente
wegen Alters

Für die Ermittlung von Zuschlägen an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn
einer Rente wegen Alters gelten die Regelungen zur Ermittlung von Entgeltpunkten
für Beitragszeiten oder von Zuschlägen für Arbeitsentgelt aus geringfügiger
versicherungsfreier Beschäftigung entsprechend.

§ 77 Zugangsfaktor

(1) Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter der Versicherten bei Rentenbeginn
oder bei Tod und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Ermittlung des
Monatsbetrags der Rente als persönliche Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind.

(2) Der Zugangsfaktor ist für Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persönlichen
Entgeltpunkten einer Rente waren,

1.bei Renten wegen Alters, die mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens
der Regelaltersgrenze oder eines für den Versicherten maßgebenden niedrigeren
Rentenalters beginnen, 1,0,
 

2.bei Renten wegen Alters, die

a)vorzeitig in Anspruch genommen werden, für jeden Kalendermonat um 0,003 niedriger
als 1,0 und
 

b)nach Erreichen der Regelaltersgrenze trotz erfüllter Wartezeit nicht in Anspruch
genommen werden, für jeden Kalendermonat um 0,005 höher als 1,0,
 

 

3.bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und bei Erziehungsrenten für jeden
Kalendermonat, für den eine Rente vor Ablauf des Kalendermonats der Vollendung des
65. Lebensjahres in Anspruch genommen wird, um 0,003 niedriger als 1,0,
 

4.bei Hinterbliebenenrenten für jeden Kalendermonat,

a)der sich vom Ablauf des Monats, in dem der Versicherte verstorben ist, bis zum
Ablauf des Kalendermonats der Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten
ergibt, um 0,003 niedriger als 1,0 und
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b)für den Versicherte trotz erfüllter Wartezeit eine Rente wegen Alters nach
Erreichen der Regelaltersgrenzen nicht in Anspruch genommen haben, um 0,005 höher
als 1,0.
 

 

Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente vor
Vollendung des 62. Lebensjahres oder ist bei Hinterbliebenenrenten der Versicherte vor
Vollendung des 62. Lebensjahres verstorben, ist die Vollendung des 62. Lebensjahres
für die Bestimmung des Zugangsfaktors maßgebend. Die Zeit des Bezugs einer Rente vor
Vollendung des 62. Lebensjahres des Versicherten gilt nicht als Zeit einer vorzeitigen
Inanspruchnahme. Dem Beginn und der vorzeitigen oder späteren Inanspruchnahme einer
Rente wegen Alters steht für die Ermittlung des Zugangsfaktors für Zuschläge an
Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters der Beginn einer
Vollrente wegen Alters gleich.

(3) Für diejenigen Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten
einer früheren Rente waren, bleibt der frühere Zugangsfaktor maßgebend. Dies gilt
nicht für die Hälfte der Entgeltpunkte, die Grundlage einer Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung waren. Der Zugangsfaktor wird für Entgeltpunkte, die Versicherte bei

1.einer Rente wegen Alters nicht mehr vorzeitig in Anspruch genommen haben, um 0,003
oder
 

2.einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder einer Erziehungsrente mit einem
Zugangsfaktor kleiner als 1,0 nach Ablauf des Kalendermonats der Vollendung des 62.
Lebensjahres bis zum Ende des Kalendermonats der Vollendung des 65. Lebensjahres
nicht in Anspruch genommen haben, um 0,003,
 

3.einer Rente nach Erreichen der Regelaltersgrenze nicht in Anspruch genommen haben, um
0,005
 

je Kalendermonat erhöht.

(4) Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und bei Hinterbliebenenrenten, deren
Berechnung 40 Jahre mit den in § 51 Abs. 3a und 4 und mit den in § 52 Abs. 2 genannten
Zeiten zugrunde liegen, sind die Absätze 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an
die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres die Vollendung des 63. Lebensjahres und
an die Stelle der Vollendung des 62. Lebensjahres die Vollendung des 60. Lebensjahres
tritt.

§ 78 Zuschlag bei Waisenrenten

(1) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Waisenrenten richtet sich nach
der Anzahl an Kalendermonaten mit rentenrechtlichen Zeiten und dem Zugangsfaktor
des verstorbenen Versicherten. Dabei wird der Zuschlag für jeden Kalendermonat mit
Beitragszeiten in vollem Umfang berücksichtigt. Für jeden Kalendermonat mit sonstigen
rentenrechtlichen Zeiten wird der Zuschlag in dem Verhältnis berücksichtigt, in dem die
Anzahl der Kalendermonate mit Beitragszeiten und Berücksichtigungszeiten zur Anzahl der
für die Grundbewertung belegungsfähigen Monate steht.

(2) Bei einer Halbwaisenrente sind der Ermittlung des Zuschlags für jeden Kalendermonat
0,0833 Entgeltpunkte zugrunde zu legen.

(3) Bei einer Vollwaisenrente sind der Ermittlung des Zuschlags für jeden Kalendermonat
des verstorbenen Versicherten mit der höchsten Rente 0,075 Entgeltpunkte zugrunde
zu legen. Auf den Zuschlag werden die persönlichen Entgeltpunkte des verstorbenen
Versicherten mit der zweithöchsten Rente angerechnet.

§ 78a Zuschlag bei Witwenrenten und Witwerrenten

(1) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Witwenrenten und Witwerrenten
richtet sich nach der Dauer der Erziehung von Kindern bis zur Vollendung ihres dritten
Lebensjahres. Die Dauer ergibt sich aus der Summe der Anzahl an Kalendermonaten mit
Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, die der Witwe oder dem Witwer zugeordnet
worden sind, beginnend nach Ablauf des Monats der Geburt, bei Geburten am Ersten eines
Monats jedoch vom Monat der Geburt an. Für die ersten 36 Kalendermonate sinf jeweils
0,1010 Entgeltpunkte, für jeden weiteren Kalendermonat 0,0505 Entgeltpunkte zugrunde zu
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legen. Witwenrenten und Witwerrenten werden nicht um einen Zuschlag erhöht, solange der
Rentenartfaktor mindestens 1,0 beträgt.

(2) Sterben Versicherte vor der Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes, wird
mindestens der Zeitraum zugrunde gelegt, der im Zeitpunkt des Todes an der Vollendung
des dritten Lebensjahres des Kindes fehlt. Sterben Versicherte vor der Geburt des
Kindes, werden 36 Kalendermonate zugrunde gelegt, wenn das Kind innerhalb von 300 Tagen
nach dem Tod geboren wird. Wird das Kind nach Ablauf dieser Frist geboren, erfolgt der
Zuschlag mit Beginn des Monats, der auf den letzten Monat der zu berücksichtigenden
Kindererziehung folgt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Witwe oder der Witwer
zum Personenkreis des § 56 Abs. 4 gehören.

Vierter Titel
Knappschaftliche Besonderheiten

§ 79 Grundsatz

Für die Berechnung von Renten mit Zeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung
sind die vorangehenden Vorschriften über die Rentenhöhe und die Rentenanpassung
anzuwenden, soweit nicht im Folgenden etwas anderes bestimmt ist.

§ 80 Monatsbetrag der Rente

Liegen der Rente persönliche Entgeltpunkte sowohl der knappschaftlichen
Rentenversicherung als auch der allgemeinen Rentenversicherung zugrunde, sind aus
den persönlichen Entgeltpunkten der knappschaftlichen Rentenversicherung und denen
der allgemeinen Rentenversicherung Monatsteilbeträge zu ermitteln, deren Summe den
Monatsbetrag der Rente ergibt.

§ 81 Persönliche Entgeltpunkte

(1) Zur Summe aller Entgeltpunkte der knappschaftlichen Rentenversicherung gehören auch
Entgeltpunkte aus dem Leistungszuschlag.

(2) Grundlage für die Ermittlung des Monatsbetrags einer Rente für Bergleute sind
nur die persönlichen Entgeltpunkte, die auf die knappschaftliche Rentenversicherung
entfallen.

§ 82 Rentenartfaktor

Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte in der knappschaftlichen
Rentenversicherung bei
1. Renten wegen Alters 1,3333
2. Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung  
 a) solange eine in der knappschaftlichen

Rentenversicherung versicherte Beschäftigung ausgeübt
wird 0,6

 b) in den übrigen Fällen 0,9
3. Renten wegen voller Erwerbsminderung 1,3333
4. Renten für Bergleute 0,5333
5. Erziehungsrenten 1,3333
6. kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf

des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der
Ehegatte verstorben ist, 1,3333

 anschließend 0,3333
7. großen Witwenrenten und großen Witwerrenten bis zum Ablauf

des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der
Ehegatte verstorben ist, 1,3333

 anschließend 0,7333
8. Halbwaisenrenten 0,1333
9. Vollwaisenrenten 0,2667.
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Der Rentenartfaktor beträgt abweichend von Satz 1 für persönliche Entgeltpunkte aus
zusätzlichen Entgeltpunkten für ständige Arbeiten unter Tage bei:
1. Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 1,3333
2. Renten für Bergleute 1,3333
3. kleinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten bis zum Ablauf

des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem
der Ehegatte verstorben ist, 1,3333

 anschließend 0,7333.

§ 83 Entgeltpunkte für Beitragszeiten

(1) Kindererziehungszeiten erhalten für jeden Kalendermonat 0,0625 Entgeltpunkte
(Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten). Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten
sind auch Entgeltpunkte, die für Kindererziehungszeiten mit sonstigen Beitragszeiten
der knappschaftlichen Rentenversicherung ermittelt werden, indem die Entgeltpunkte für
diese sonstigen Beitragszeiten um 0,0625 erhöht werden, höchstens aber um drei Viertel
des Unterschiedsbetrags. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich, indem die ermittelten
Entgeltpunkte für sonstige Beitragszeiten um 0,0833, höchstens aber auf den jeweiligen
Höchstbetrag nach Anlage 2b für die knappschaftliche Rentenversicherung erhöht
und um die ermittelten Entgeltpunkte für sonstige Beitragszeiten gemindert werden.
Kindererziehungszeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung werden bei Anwendung
des § 70 Abs. 3a wie Kindererziehungszeiten in der allgemeinen Rentenversicherung
bewertet.

(2) Für Zeiten nach dem 31. Dezember 1971, in denen Versicherte eine Bergmannsprämie
bezogen haben, wird die Beitragsbemessungsgrundlage, aus der die Entgeltpunkte
ermittelt werden, bis zur Beitragsbemessungsgrenze um einen Betrag in Höhe der
gezahlten Bergmannsprämie erhöht. Dies gilt nicht für die Berechnung einer Rente für
Bergleute.

§ 84 Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten
(Gesamtleistungsbewertung)

(1) Für die Gesamtleistungsbewertung werden jedem Kalendermonat mit Beitragszeiten der
knappschaftlichen Rentenversicherung, der gleichzeitig Kindererziehungszeit ist, die um
ein Drittel erhöhten Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten zugeordnet.

(2) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der allgemeinen Rentenversicherung,
die beitragsgeminderte Zeiten sind, weil sie auch mit Anrechnungszeiten oder einer
Zurechnungszeit belegt sind, die der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnet
sind, werden für die Ermittlung des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die
Entgeltpunkte für diese Beitragszeiten zuvor mit 0,75 vervielfältigt.

(3) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung,
die beitragsgeminderte Zeiten sind, weil sie auch mit Anrechnungszeiten oder einer
Zurechnungszeit belegt sind, die der allgemeinen Rentenversicherung zugeordnet sind,
werden für die Ermittlung des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die ohne Anwendung
des Absatzes 1 ermittelten Entgeltpunkte für diese Beitragszeiten zuvor mit 1,3333
vervielfältigt.

§ 85 Entgeltpunkte für ständige Arbeiten unter Tage (Leistungszuschlag)

(1) Versicherte erhalten nach sechs Jahren ständiger Arbeiten unter Tage für jedes
volle Jahr mit solchen Arbeiten
vom sechsten bis zum zehnten Jahr 0,125
vom elften bis zum zwanzigsten Jahr 0,25
für jedes weitere Jahr 0,375
 
zusätzliche Entgeltpunkte. Dies gilt nicht für Zeiten, in denen eine Rente wegen
Erwerbsminderung bezogen worden ist.
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(2) Die zusätzlichen Entgeltpunkte werden den Kalendermonaten mit ständigen Arbeiten
unter Tage zu gleichen Teilen zugeordnet.

§ 86 Abschläge bei Versorgungsausgleich

(1) Bei der Umrechnung von Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte wird der
Monatsbetrag der Anwartschaften für den Versicherten, für den die knappschaftliche
Rentenversicherung die Versicherung durchführt, durch das 1,3333fache des aktuellen
Rentenwerts geteilt.

(2) Entfallen auf die Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit von Versicherten,
zu deren Lasten ein Versorgungsausgleich durchgeführt worden ist, Entgeltpunkte
sowohl der knappschaftlichen Rentenversicherung als auch der allgemeinen
Rentenversicherung, werden übertragene Rentenanwartschaften vor der Umrechnung in
Entgeltpunkte in Teilbeträge der knappschaftlichen Rentenversicherung sowie der
allgemeinen Rentenversicherung entsprechend dem Verhältnis der auf die Ehezeit oder
Lebenspartnerschaftszeit entfallenden jeweiligen Entgeltpunkte aufgeteilt. Vor Bildung
des Verhältnisses werden die Entgeltpunkte der knappschaftlichen Rentenversicherung mit
1,3333 vervielfältigt.

§ 86a Zugangsfaktor

Bei Renten für Bergleute ist als niedrigstes Lebensalter für die Bestimmung des
Zugangsfaktors (§ 77) die Vollendung des 64. Lebensjahres zugrunde zu legen. § 77 Abs.
3 Satz 2 ist bei Renten für Bergleute mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
der Hälfte der Entgeltpunkte drei Fünftel der Entgeltpunkte treten. § 77 Abs. 4 ist bei
Renten für Bergleute mit der Maßgabe anzuwenden, dass als niedrigstes Lebensalter für
die Bestimmung des Zugangsfaktors die Vollendung des 62. Lebensjahres zugrunde zu legen
ist.

§ 87 Zuschlag bei Waisenrenten

(1) Bei der Ermittlung des Zuschlags bei Waisenrenten mit Entgeltpunkten der
knappschaftlichen Rentenversicherung sind für jeden Kalendermonat mit Beitragszeiten
des verstorbenen Versicherten
1. bei einer Halbwaisenrente 0,0625 Entgeltpunkte,
2. bei einer Vollwaisenrente 0,0563 Entgeltpunkte
 
zugrunde zu legen.

(2) Sind persönliche Entgeltpunkte der allgemeinen Rentenversicherung auf den Zuschlag
für eine Vollwaisenrente mit Entgeltpunkten der knappschaftlichen Rentenversicherung
anzurechnen, sind sie zuvor mit 0,75 zu vervielfältigen.

(3) Sind persönliche Entgeltpunkte der knappschaftlichen Rentenversicherung auf den
Zuschlag für eine Vollwaisenrente mit Entgeltpunkten der allgemeinen Rentenversicherung
anzurechnen, sind sie zuvor mit 1,3333 zu vervielfältigen.

Fünfter Titel
Ermittlung des Monatsbetrags der Rente in Sonderfällen

§ 88 Persönliche Entgeltpunkte bei Folgerenten

(1) Hat ein Versicherter eine Rente wegen Alters bezogen, werden ihm für eine spätere
Rente mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Hat ein
Versicherter eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente
bezogen und beginnt spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs
dieser Rente erneut eine Rente, werden ihm für diese Rente mindestens die bisherigen
persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt. Satz 2 gilt bei Renten für Bergleute nur,
wenn ihnen eine Rente für Bergleute vorausgegangen ist.
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(2) Hat der verstorbene Versicherte eine Rente aus eigener Versicherung bezogen
und beginnt spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs dieser
Rente eine Hinterbliebenenrente, werden ihr mindestens die bisherigen persönlichen
Entgeltpunkte des verstorbenen Versicherten zugrunde gelegt. Haben eine Witwe, ein
Witwer oder eine Waise eine Hinterbliebenenrente bezogen und beginnt spätestens
innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs dieser Rente erneut eine solche
Rente, werden ihr mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt.

(3) Haben Beiträge nach Beginn einer Rente wegen Alters noch nicht zu Zuschlägen
an Entgeltpunkten geführt, werden bei der Folgerente zusätzlich zu den bisherigen
persönlichen Entgeltpunkten auch persönliche Entgeltpunkte aus Zuschlägen an
Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn der Rente wegen Alters zugrunde gelegt.

§ 88a Höchstbetrag bei Witwenrenten und Witwerrenten

Der Monatsbetrag einer Witwenrente oder Witwerrente darf den Monatsbetrag der Rente
wegen voller Erwerbsminderung oder die Vollrente wegen Alters des Verstorbenen nicht
überschreiten. Anderenfalls ist der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei
Witwenrenten und Witwerrenten entsprechend zu verringern.

Vierter Unterabschnitt
Zusammentreffen von Renten und Einkommen

§ 89 Mehrere Rentenansprüche

(1) Bestehen für denselben Zeitraum Ansprüche auf mehrere Renten aus eigener
Versicherung, wird nur die höchste Rente geleistet. Bei gleich hohen Renten ist
folgende Rangfolge maßgebend:

1. Regelaltersrente,
 

2. Altersrente für langjährig Versicherte,
 

3. Altersrente für schwerbehinderte Menschen,
 

4. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit (Fünftes
Kapitel),
 

5. Altersrente für Frauen (Fünftes Kapitel),
 

6. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute,
 

7. Rente wegen voller Erwerbsminderung,
 

8. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (Fünftes Kapitel),
 

9. Erziehungsrente,
 

10. Rente wegen Berufsunfähigkeit (Fünftes Kapitel),
 

11. Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung,
 

12. Rente für Bergleute.
 

(2) Für den Zeitraum, für den Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente
besteht, wird eine kleine Witwenrente oder eine kleine Witwerrente nicht geleistet.

(3) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf mehrere Waisenrenten, wird nur die
höchste Waisenrente geleistet. Bei gleich hohen Waisenrenten wird nur die zuerst
beantragte Rente geleistet.

§ 90 Witwenrente und Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten und
Ansprüche infolge Auflösung der letzten Ehe

(1) Auf eine Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten werden
für denselben Zeitraum bestehende Ansprüche auf Witwenrente oder Witwerrente,
auf Versorgung, auf Unterhalt oder auf sonstige Renten nach dem letzten Ehegatten



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 59 -

angerechnet; dabei werden die Vorschriften über die Einkommensanrechnung auf Renten
wegen Todes nicht berücksichtigt.

(2) Wurde bei der Wiederheirat eine Rentenabfindung geleistet und besteht nach
Auflösung oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe Anspruch auf Witwenrente oder
Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten, wird für jeden Kalendermonat, der auf die
Zeit nach Auflösung oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe bis zum Ablauf des 24.
Kalendermonats nach Ablauf des Monats der Wiederheirat entfällt, von dieser Rente ein
Vierundzwanzigstel der Rentenabfindung in angemessenen Teilbeträgen einbehalten. Wurde
die Rentenabfindung nach kleiner Witwenrente oder kleiner Witwerrente in verminderter
Höhe geleistet, vermindert sich der Zeitraum des Einbehalts um die Kalendermonate, für
die eine kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente geleistet wurde. Als Teiler zur
Ermittlung der Höhe des Einbehalts ist dabei die Anzahl an Kalendermonaten maßgebend,
für die die Abfindung geleistet wurde. Wird die Rente verspätet beantragt, mindert
sich die einzubehaltende Rentenabfindung um den Betrag, der dem Berechtigten bei
frühestmöglicher Antragstellung an Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten
Ehegatten zugestanden hätte.

(3) Als Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten gelten auch eine
Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Lebenspartner, als letzter Ehegatte
auch der letzte Lebenspartner, als Wiederheirat auch die erstmalige oder erneute
Begründung einer Lebenspartnerschaft und als erneute Ehe auch die erstmalige oder
erneute Lebenspartnerschaft.

§ 91 Aufteilung von Witwenrenten und Witwerrenten auf mehrere Berechtigte

Besteht für denselben Zeitraum aus den Rentenanwartschaften eines Versicherten Anspruch
auf Witwenrente oder Witwerrente für mehrere Berechtigte, erhält jeder Berechtigte den
Teil der Witwenrente oder Witwerrente, der dem Verhältnis der Dauer seiner Ehe mit dem
Versicherten zu der Dauer der Ehe des Versicherten mit allen Berechtigten entspricht.
Dies gilt nicht für Witwen oder Witwer, solange der Rentenartfaktor der Witwenrente
oder Witwerrente mindestens 1,0 beträgt. Ergibt sich aus der Anwendung des Rechts eines
anderen Staates, dass mehrere Berechtigte vorhanden sind, erfolgt die Aufteilung nach §
34 Abs. 2 des Ersten Buches.

§ 92 Waisenrente und andere Leistungen an Waisen

Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf Waisenrente aus der Rentenanwartschaft
eines verstorbenen Elternteils und auf eine Leistung an Waisen, weil ein anderer
verstorbener Elternteil oder bei einer Vollwaisenrente der Elternteil mit der
zweithöchsten Rente zu den in § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten
Personen gehörte, wird der Zuschlag zur Waisenrente nur insoweit gezahlt, als er diese
Leistung übersteigt. Änderungen der Höhe der anrechenbaren Leistung an Waisen aufgrund
einer regelmäßigen Anpassung sind erst zum Zeitpunkt der Anpassung der Waisenrente zu
berücksichtigen.

§ 93 Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung

(1) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch

1.auf eine Rente aus eigener Versicherung und auf eine Verletztenrente aus der
Unfallversicherung oder
 

2.auf eine Hinterbliebenenrente und eine entsprechende Hinterbliebenenrente aus der
Unfallversicherung,
 

wird die Rente insoweit nicht geleistet, als die Summe der zusammentreffenden
Rentenbeträge vor Einkommensanrechnung den jeweiligen Grenzbetrag übersteigt.

(2) Bei der Ermittlung der Summe der zusammentreffenden Rentenbeträge bleiben
unberücksichtigt

1.bei dem Monatsteilbetrag der Rente, der auf persönlichen Entgeltpunkten der
knappschaftlichen Rentenversicherung beruht,
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a)der auf den Leistungszuschlag für ständige Arbeiten unter Tage entfallende Anteil
und
 

b)15 vom Hundert des verbleibenden Anteils,
 

 

2.bei der Verletztenrente aus der Unfallversicherung

a)ein der Grundrente nach § 31 in Verbindung mit § 84a Satz 1 und 2 des
Bundesversorgungsgesetzes entsprechender Betrag, bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit um 20 vom Hundert zwei Drittel der Mindestgrundrente, bei einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit um 10 vom Hundert ein Drittel der Mindestgrundrente,
und
 

b)je 16,67 vom Hundert des aktuellen Rentenwerts für jeden Prozentpunkt der Minderung
der Erwerbsfähigkeit, wenn diese mindestens 60 vom Hundert beträgt und die Rente
aufgrund einer entschädigungspflichtigen Berufskrankheit nach den Nummern 4101,
4102 oder 4111 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997
geleistet wird.
 

 

(3) Der Grenzbetrag beträgt 70 vom Hundert eines Zwölftels des
Jahresarbeitsverdienstes, der der Berechnung der Rente aus der Unfallversicherung
zugrunde liegt, vervielfältigt mit dem jeweiligen Rentenartfaktor für persönliche
Entgeltpunkte der allgemeinen Rentenversicherung; bei einer Rente für Bergleute beträgt
der Faktor 0,4. Mindestgrenzbetrag ist der Monatsbetrag der Rente ohne die Beträge nach
Absatz 2 Nr. 1.

(4) Die Absätze 1 bis 3 werden auch angewendet,

1.soweit an die Stelle der Rente aus der Unfallversicherung eine Abfindung getreten
ist,
 

2.soweit die Rente aus der Unfallversicherung für die Dauer einer Heimpflege gekürzt
worden ist,
 

3.wenn nach § 10 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes eine Leistung erbracht wird,
die einer Rente aus der Unfallversicherung vergleichbar ist,
 

4.wenn von einem Träger mit Sitz im Ausland eine Rente wegen eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit geleistet wird, die einer Rente aus der Unfallversicherung nach
diesem Gesetzbuch vergleichbar ist.
 

Die Abfindung tritt für den Zeitraum, für den sie bestimmt ist, an die Stelle der
Rente. Im Falle des Satzes 1 Nr. 4 wird als Jahresarbeitsverdienst der 18fache
Monatsbetrag der Rente wegen Arbeitsunfalls oder Berufskrankheit zugrunde gelegt.
Wird die Rente für eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 100 vom Hundert
geleistet, ist von dem Rentenbetrag auszugehen, der sich für eine Minderung der
Erwerbsfähigkeit von 100 vom Hundert ergeben würde.

(5) Die Absätze 1 bis 4 werden nicht angewendet, wenn die Rente aus der
Unfallversicherung

1.für einen Versicherungsfall geleistet wird, der sich nach Rentenbeginn oder nach
Eintritt der für die Rente maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit ereignet hat,
oder
 

2.ausschließlich nach dem Arbeitseinkommen des Unternehmers oder seines Ehegatten oder
Lebenspartners oder nach einem festen Betrag, der für den Unternehmer oder seinen
Ehegatten oder Lebenspartner bestimmt ist, berechnet wird.
 

Als Zeitpunkt des Versicherungsfalls gilt bei Berufskrankheiten der letzte Tag,
an dem der Versicherte versicherte Tätigkeiten verrichtet hat, die ihrer Art nach
geeignet waren, die Berufskrankheit zu verursachen. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für
Hinterbliebenenrenten.

§ 94 (weggefallen)

-
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§ 95 

(weggefallen)

§ 96 Nachversicherte Versorgungsbezieher

Nachversicherten, die ihren Anspruch auf Versorgung ganz und auf Dauer verloren
haben, wird die Rente oder die höhere Rente für den Zeitraum nicht geleistet, für den
Versorgungsbezüge zu leisten sind.

§ 96a Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst

(1) Eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wird nur geleistet, wenn die
Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten wird. Sie wird nicht überschritten, wenn
das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit oder vergleichbares Einkommen im Monat die in Absatz 2 genannten Beträge
nicht übersteigt, wobei ein zweimaliges Überschreiten um jeweils einen Betrag bis zur
Höhe der Hinzuverdienstgrenze nach Absatz 2 im Laufe eines jeden Kalenderjahres außer
Betracht bleibt. Die in Satz 2 genannten Einkünfte werden zusammengerechnet. Nicht als
Arbeitsentgelt gilt das Entgelt, das

1.eine Pflegeperson von dem Pflegebedürftigen erhält, wenn es das dem Umfang der
Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im Sinne des § 37 des Elften Buches nicht
übersteigt, oder
 

2.ein behinderter Mensch von dem Träger einer in § 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Einrichtung
erhält.
 

(1a) Abhängig vom erzielten Hinzuverdienst wird

1.eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung in voller Höhe oder in Höhe der Hälfte,
 

2.eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe, in Höhe von drei Vierteln,
in Höhe der Hälfte oder in Höhe eines Viertels,
 

3.eine Rente für Bergleute in voller Höhe, in Höhe von zwei Dritteln oder in Höhe von
einem Drittel
 

geleistet.

(2) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt

1.bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

a)in voller Höhe das 0,23fache,
 

b)in Höhe der Hälfte das 0,28fache
 

der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit der Summe der Entgeltpunkte (§
66 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der teilweisen
Erwerbsminderung, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten,
 

2.bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe 400 Euro,
 

3.bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung

a)in Höhe von drei Vierteln das 0,17fache,
 

b)in Höhe der Hälfte das 0,23fache,
 

c)in Höhe eines Viertels das 0,28fache
 

der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit der Summe der Entgeltpunkte (§
66 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der vollen
Erwerbsminderung, mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten,
 

4.bei einer Rente für Bergleute

a)in voller Höhe das 0,25fache,
 

b)in Höhe von zwei Dritteln das 0,34fache,
 

c)in Höhe von einem Drittel das 0,42fache
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der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit der Summe der Entgeltpunkte (§
66 Abs. 1 Nr. 1 bis 3) der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt der im Bergbau
verminderten Berufsfähigkeit oder der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 45 Abs. 3,
mindestens jedoch mit 1,5 Entgeltpunkten.
 

(3) Bei der Feststellung eines Hinzuverdienstes, der neben einer Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung oder einer Rente für Bergleute erzielt wird, stehen dem Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen gleich der Bezug von

1.Krankengeld,

a)das aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit geleistet wird, die nach dem Beginn der Rente
eingetreten ist, oder
 

b)das aufgrund einer stationären Behandlung geleistet wird, die nach dem Beginn der
Rente begonnen worden ist,
 

 

2.Versorgungskrankengeld,

a)das aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit geleistet wird, die nach dem Beginn der Rente
eingetreten ist, oder
 

b)das während einer stationären Behandlungsmaßnahme geleistet wird, wenn diesem
ein nach Beginn der Rente erzieltes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde
liegt,
 

 

3.Übergangsgeld,

a)dem ein nach Beginn der Rente erzieltes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
zugrunde liegt oder
 

b)das aus der gesetzlichen Unfallversicherung geleistet wird, und
 

 

4.den weiteren in § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Vierten Buches genannten
Sozialleistungen.
 

Bei der Feststellung eines Hinzuverdienstes, der neben einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung erzielt wird, steht dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen das für
denselben Zeitraum geleistete

1.Verletztengeld und
 

2.Übergangsgeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung
 

gleich. Als Hinzuverdienst ist das der Sozialleistung zugrunde liegende monatliche
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 sind
auch für eine Sozialleistung anzuwenden, die aus Gründen ruht, die nicht in dem
Rentenbezug liegen. Absatz 1 Satz 3 ist nicht für geringfügiges Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen anzuwenden, soweit dieses auf die sonstige Sozialleistung angerechnet
wird.

(4) Absatz 3 wird auch für vergleichbare Leistungen einer Stelle mit Sitz im Ausland
angewendet.

§ 97 Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes

(1) Einkommen (§§ 18a bis 18e Viertes Buch) von Berechtigten, das mit einer

1.Witwenrente oder Witwerrente,
 

2.Erziehungsrente oder
 

3.Waisenrente an ein über 18 Jahre altes Kind
 

zusammentrifft, wird hierauf angerechnet. Dies gilt nicht bei Witwenrenten oder
Witwerrenten, solange deren Rentenartfaktor mindestens 1,0 beträgt.

(2) Anrechenbar ist das Einkommen, das monatlich

1.bei Witwenrenten, Witwerrenten oder Erziehungsrenten das 26,4fache des aktuellen
Rentenwerts,
 

2.bei Waisenrenten das 17,6fache des aktuellen Rentenwerts
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übersteigt. Das nicht anrechenbare Einkommen erhöht sich um das 5,6fache des aktuellen
Rentenwerts für jedes Kind des Berechtigten, das Anspruch auf Waisenrente hat oder
nur deshalb nicht hat, weil es nicht ein Kind des Verstorbenen ist. Von dem danach
verbleibenden anrechenbaren Einkommen werden 40 vom Hundert angerechnet. Führt das
Einkommen auch zur Kürzung oder zum Wegfall einer vergleichbaren Rente in einem
Staat, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 Anwendung findet, ist der anrechenbare
Betrag mit dem Teil zu berücksichtigen, der dem Verhältnis entspricht, in dem die
Entgeltpunkte für Zeiten im Inland zu den Entgeltpunkten für alle im Geltungsbereich
dieser Verordnung zurückgelegten Zeiten stehen; dieses Verhältnis bestimmt sich nach
der in Artikel 46 Abs. 2 Buchstabe b dieser Verordnung vorgesehenen Berechnung.

(3) Für die Einkommensanrechnung ist bei Anspruch auf mehrere Renten folgende Rangfolge
maßgebend:

1.Waisenrente,
 

2.Witwenrente oder Witwerrente,
 

3.Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten.
 

Die Einkommensanrechnung auf eine Hinterbliebenenrente aus der Unfallversicherung hat
Vorrang vor der Einkommensanrechnung auf eine entsprechende Rente wegen Todes. Das
auf eine Hinterbliebenenrente anzurechnende Einkommen mindert sich um den Betrag, der
bereits zu einer Einkommensanrechnung auf eine vorrangige Hinterbliebenenrente geführt
hat.

(4) Trifft eine Erziehungsrente mit einer Hinterbliebenenrente zusammen, ist der
Einkommensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente das Einkommen zugrunde zu legen, das
sich nach Durchführung der Einkommensanrechnung auf die Erziehungsrente ergibt.

§ 98 Reihenfolge bei der Anwendung von Berechnungsvorschriften

Für die Berechnung einer Rente, deren Leistung sich aufgrund eines
Versorgungsausgleichs, eines Rentensplittings, eines Aufenthalts von Berechtigten
im Ausland oder aufgrund eines Zusammentreffens mit Renten oder mit sonstigem
Einkommen erhöht, mindert oder entfällt, sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die
entsprechenden Vorschriften in folgender Reihenfolge anzuwenden:

1. Versorgungsausgleich und Rentensplitting,
 

2. Leistungen an Berechtigte im Ausland,
 

3. Aufteilung von Witwenrenten oder Witwerrenten auf mehrere Berechtigte,
 

4. Waisenrente und andere Leistungen an Waisen,
 

5. Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung,
 

6. Witwenrente und Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten und Ansprüche infolge
Auflösung der letzten Ehe,
 

7. (weggefallen)
 

7a.Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Hinzuverdienst,
 

8. Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes,
 

9. mehrere Rentenansprüche.
 

Einkommen, das bei der Berechnung einer Rente aufgrund einer Regelung über das
Zusammentreffen von Renten und von Einkommen bereits berücksichtigt wurde, wird bei
der Berechnung dieser Rente aufgrund einer weiteren solchen Regelung nicht nochmals
berücksichtigt.

Fünfter Unterabschnitt
Beginn, Änderung und Ende von Renten

§ 99 Beginn
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(1) Eine Rente aus eigener Versicherung wird von dem Kalendermonat an geleistet, zu
dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen für die Rente erfüllt sind, wenn die Rente
bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats beantragt wird, in dem
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Bei späterer Antragstellung wird eine Rente
aus eigener Versicherung von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Rente beantragt
wird.

(2) Eine Hinterbliebenenrente wird von dem Kalendermonat an geleistet, zu dessen Beginn
die Anspruchsvoraussetzungen für die Rente erfüllt sind. Sie wird bereits vom Todestag
an geleistet, wenn an den Versicherten eine Rente im Sterbemonat nicht zu leisten ist.
Eine Hinterbliebenenrente wird nicht für mehr als zwölf Kalendermonate vor dem Monat,
in dem die Rente beantragt wird, geleistet.

§ 100 Änderung und Ende

(1) Ändern sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen die Voraussetzungen für die
Höhe einer Rente nach ihrem Beginn, wird die Rente in neuer Höhe von dem Kalendermonat
an geleistet, zu dessen Beginn die Änderung wirksam ist. Satz 1 gilt nicht beim
Zusammentreffen von Renten und von Einkommen mit Ausnahme von § 96a.

(2) Eine höhere Rente als eine bisher bezogene Teilrente wird von dem Kalendermonat an
geleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen hierfür erfüllt sind, wenn
sie bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats beantragt wird,
in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, bei späterer Antragstellung von dem
Kalendermonat an, in dem sie beantragt wird.

(3) Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen die Anspruchsvoraussetzungen
für eine Rente weg, endet die Rentenzahlung mit dem Beginn des Kalendermonats,
zu dessen Beginn der Wegfall wirksam ist. Entfällt ein Anspruch auf Rente, weil
sich die Erwerbsfähigkeit der Berechtigten nach einer Leistung zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben gebessert hat, endet die Rentenzahlung
erst mit Beginn des vierten Kalendermonats nach der Besserung der Erwerbsfähigkeit.
Die Rentenzahlung nach Satz 2 endet mit Beginn eines dem vierten Kalendermonat
vorangehenden Monats, wenn zu dessen Beginn eine Beschäftigung oder selbständige
Tätigkeit ausgeübt wird, die mehr als geringfügig ist.

(4) Liegen die in § 44 Abs. 1 Satz 1 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen für
die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes vor, weil er
auf einer Rechtsnorm beruht, die nach Erlass des Verwaltungsaktes für nichtig oder für
unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt oder in ständiger Rechtsprechung anders als
durch den Rentenversicherungsträger ausgelegt worden ist, so ist der Verwaltungsakt,
wenn er unanfechtbar geworden ist, nur mit Wirkung für die Zeit ab dem Beginn des
Kalendermonats nach Wirksamwerden der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder
dem Bestehen der ständigen Rechtsprechung zurückzunehmen.

§ 101 Beginn und Änderung in Sonderfällen

(1) Befristete Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden nicht vor Beginn des
siebten Kalendermonats nach dem Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit geleistet.

(2) Befristete große Witwenrenten oder befristete große Witwerrenten wegen Minderung
der Erwerbsfähigkeit werden nicht vor Beginn des siebten Kalendermonats nach dem
Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit geleistet.

(3) Wird nach Beginn der Rente eine Entscheidung des Familiengerichts über den
Versorgungsausgleich zu Lasten des Versicherten wirksam, wird die Rente oder eine
unmittelbar anschließende gleich hohe oder niedrigere Rente erst zu dem Zeitpunkt
um einen Abschlag verändert, zu dem bei einer Rente aus der Versicherung des
Ausgleichsberechtigten ein Zuschlag berücksichtigt wird. Bei einer unmittelbar
anschließenden höheren Rente wird der Abschlag schon vor diesem Zeitpunkt vorgenommen,
soweit dies nicht zu einer Unterschreitung der vorangegangenen Rente führt.
Entsprechendes gilt, wenn sich aufgrund einer Abänderung der Entscheidung über den
Versorgungsausgleich der Zuschlag des Ausgleichsberechtigten mindert. In den Fällen der
Sätze 1 bis 3 und des § 5 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich
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vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105) in der jeweils geltenden Fassung ist der
Rentenbescheid des Leistungsberechtigten bei rückwirkender oder erst nachträglich
bekannt werdender Rentenleistung aus der Versicherung des anderen Ehegatten oder
Lebenspartners mit Wirkung vom Zeitpunkt des Beginns dieser Rente aufzuheben; die §§ 24
und 48 des Zehnten Buches sind nicht anzuwenden.

(4) Ist nach Beginn der Rente ein Rentensplitting durchgeführt, wird die Rente von
dem Kalendermonat an um Zuschläge oder Abschläge an Entgeltpunkten verändert, zu
dessen Beginn das Rentensplitting durchgeführt ist. Der Rentenbescheid ist mit Wirkung
von diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die §§ 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht
anzuwenden. Entsprechendes gilt bei einer Abänderung des Rentensplittings.

(5) Ist nach Beginn einer Waisenrente ein Rentensplitting durchgeführt, durch das
die Waise nicht begünstigt ist, wird die Rente erst zu dem Zeitpunkt um Abschläge
oder Zuschläge an Entgeltpunkten verändert, zu dem eine Rente aus der Versicherung
des überlebenden Elternteils, der durch das Rentensplitting begünstigt ist, beginnt.
Der Rentenbescheid der Waise ist mit Wirkung von diesem Zeitpunkt an aufzuheben; die
§§ 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht anzuwenden. Entsprechendes gilt bei einer
Abänderung des Rentensplittings.

§ 102 Befristung und Tod

(1) Sind Renten befristet, enden sie mit Ablauf der Frist. Dies schließt eine vorherige
Änderung oder ein Ende der Rente aus anderen Gründen nicht aus. Renten dürfen nur auf
das Ende eines Kalendermonats befristet werden.

(2) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und große Witwenrenten oder große
Witwerrenten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit werden auf Zeit geleistet. Die
Befristung erfolgt für längstens drei Jahre nach Rentenbeginn. Sie kann verlängert
werden; dabei verbleibt es bei dem ursprünglichen Rentenbeginn. Verlängerungen erfolgen
für längstens drei Jahre nach dem Ablauf der vorherigen Frist. Renten, auf die ein
Anspruch unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht, werden unbefristet
geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben
werden kann; hiervon ist nach einer Gesamtdauer der Befristung von neun Jahren
auszugehen. Wird unmittelbar im Anschluss an eine auf Zeit geleistete Rente diese Rente
unbefristet geleistet, verbleibt es bei dem ursprünglichen Rentenbeginn.

(2a) Werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben erbracht, ohne dass zum Zeitpunkt der Bewilligung feststeht, wann
die Leistung enden wird, kann bestimmt werden, dass Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit oder große Witwenrenten oder große Witwerrenten wegen Minderung
der Erwerbsfähigkeit mit Ablauf des Kalendermonats enden, in dem die Leistung zur
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben beendet wird.

(3) Große Witwenrenten oder große Witwerrenten wegen Kindererziehung und
Erziehungsrenten werden auf das Ende des Kalendermonats befristet, in dem die
Kindererziehung voraussichtlich endet. Die Befristung kann verlängert werden; dabei
verbleibt es bei dem ursprünglichen Rentenbeginn.

(4) Waisenrenten werden auf das Ende des Kalendermonats befristet, in dem
voraussichtlich der Anspruch auf die Waisenrente entfällt. Die Befristung kann
verlängert werden; dabei verbleibt es bei dem ursprünglichen Rentenbeginn.

(5) Renten werden bis zum Ende des Kalendermonats geleistet, in dem die Berechtigten
gestorben sind.

Sechster Unterabschnitt
Ausschluss und Minderung von Renten

§ 103 Absichtliche Minderung der Erwerbsfähigkeit
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Anspruch auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Altersrente für
schwerbehinderte Menschen oder große Witwenrente oder große Witwerrente besteht
nicht für Personen, die die für die Rentenleistung erforderliche gesundheitliche
Beeinträchtigung absichtlich herbeigeführt haben.

§ 104 Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer Straftat

(1) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Altersrenten für schwerbehinderte
Menschen oder große Witwenrenten oder große Witwerrenten können ganz oder teilweise
versagt werden, wenn die Berechtigten sich die für die Rentenleistung erforderliche
gesundheitliche Beeinträchtigung bei einer Handlung zugezogen haben, die nach
strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen ist. Dies
gilt auch, wenn aus einem in der Person der Berechtigten liegenden Grunde ein
strafgerichtliches Urteil nicht ergeht. Zuwiderhandlungen gegen Bergverordnungen oder
bergbehördliche Anordnungen gelten nicht als Vergehen im Sinne des Satzes 1.

(2) Soweit die Rente versagt wird, kann sie an unterhaltsberechtigte Ehegatten,
Lebenspartner und Kinder geleistet werden. Die Vorschriften der §§ 48 und 49 des Ersten
Buches über die Auszahlung der Rente an Dritte werden entsprechend angewendet.

§ 105 Tötung eines Angehörigen

Anspruch auf Rente wegen Todes und auf Versichertenrente, soweit der Anspruch auf
dem Rentensplitting beruht, besteht nicht für die Personen, die den Tod vorsätzlich
herbeigeführt haben.

§ 105a Witwenrente und Witwerrente in Sonderfällen

Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente für einen überlebenden Lebenspartner besteht
nicht, wenn

1.für denselben Zeitraum aus den Rentenanwartschaften eines Versicherten Anspruch auf
eine Witwenrente oder Witwerrente für einen Ehegatten besteht oder
 

2.ein Rentensplitting durchgeführt wurde.
 

Dritter Abschnitt
Zusatzleistungen

§ 106 Zuschuss zur Krankenversicherung

(1) Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder
bei einem Krankenversicherungsunternehmen, das der deutschen Aufsicht unterliegt,
versichert sind, erhalten zu ihrer Rente einen Zuschuss zu den Aufwendungen für
die Krankenversicherung. Dies gilt nicht, wenn sie gleichzeitig in einer in- oder
ausländischen gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind.

(2) Für Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert sind, wird der monatliche Zuschuss in Höhe des halben Betrages geleistet,
der sich aus der Anwendung des um 0,9 Beitragssatzpunkte verminderten allgemeinen
Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Zahlbetrag der Rente
ergibt.

(3) Für Rentenbezieher, die bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert
sind, das der deutschen Aufsicht unterliegt, wird der monatliche Zuschuss in Höhe des
halben Betrages geleistet, der sich aus der Anwendung des um 0,9 Beitragssatzpunkte
verminderten allgemeinen Beitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung auf
den Zahlbetrag der Rente ergibt. Der monatliche Zuschuss wird auf die Hälfte der
tatsächlichen Aufwendungen für die Krankenversicherung begrenzt. Beziehen Rentner
mehrere Renten, wird ein begrenzter Zuschuss von den Rentenversicherungsträgern
anteilig nach dem Verhältnis der Höhen der Renten geleistet. Er kann auch in einer
Summe zu einer dieser Renten geleistet werden.
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(4) Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung und bei
einem Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, das der deutschen Aufsicht
unterliegt, erhalten zu ihrer Rente ausschließlich einen Zuschuss nach Absatz 2.

§ 107 Rentenabfindung

(1) Witwenrenten oder Witwerrenten werden bei der ersten Wiederheirat der Berechtigten
mit dem 24fachen Monatsbetrag abgefunden. Für die Ermittlung anderer Witwenrenten
oder Witwerrenten aus derselben Rentenanwartschaft wird bis zum Ablauf des 24.
Kalendermonats nach Ablauf des Kalendermonats der Wiederheirat unterstellt, dass
ein Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente besteht. Bei kleinen Witwenrenten oder
kleinen Witwerrenten vermindert sich das 24fache des abzufindenden Monatsbetrags um
die Anzahl an Kalendermonaten, für die eine kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente
geleistet wurde. Entsprechend vermindert sich die Anzahl an Kalendermonaten nach Satz
2.

(2) Monatsbetrag ist der Durchschnitt der für die letzten zwölf Kalendermonate
geleisteten Witwenrente oder Witwerrente. Bei Wiederheirat vor Ablauf des 15.
Kalendermonats nach dem Tod des Versicherten ist Monatsbetrag der Durchschnittsbetrag
der Witwenrente oder Witwerrente, die nach Ablauf des dritten auf den Sterbemonat
folgenden Kalendermonats zu leisten war. Bei Wiederheirat vor Ablauf dieses
Kalendermonats ist Monatsbetrag der Betrag der Witwenrente oder Witwerrente, der für
den vierten auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonat zu leisten wäre.

(3) Für eine Rentenabfindung gelten als erste Wiederheirat auch die erste
Wiederbegründung einer Lebenspartnerschaft, die erste Heirat nach einer
Lebenspartnerschaft sowie die erste Begründung einer Lebenspartnerschaft nach einer
Ehe.

§ 108 Beginn, Änderung und Ende von Zusatzleistungen

Für laufende Zusatzleistungen sind die Vorschriften über Beginn, Änderung und Ende von
Renten entsprechend anzuwenden.

Vierter Abschnitt
Serviceleistungen

§ 109 Renteninformation und Rentenauskunft

(1) Versicherte, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, erhalten jährlich eine
schriftliche Renteninformation. Nach Vollendung des 55. Lebensjahres wird diese alle
drei Jahre durch eine Rentenauskunft ersetzt. Besteht ein berechtigtes Interesse, kann
die Rentenauskunft auch jüngeren Versicherten erteilt werden oder in kürzeren Abständen
erfolgen.

(2) Die Renteninformation und die Rentenauskunft sind mit dem Hinweis zu versehen, dass
sie auf der Grundlage des geltenden Rechts und der im Versicherungskonto gespeicherten
rentenrechtlichen Zeiten erstellt sind und damit unter dem Vorbehalt künftiger
Rechtsänderungen sowie der Richtigkeit und Vollständigkeit der im Versicherungskonto
gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten stehen.

(3) Die Renteninformation hat insbesondere zu enthalten:

1.Angaben über die Grundlage der Rentenberechnung,
 

2.Angaben über die Höhe einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die zu zahlen
wäre, würde der Leistungsfall der vollen Erwerbsminderung vorliegen,
 

3.eine Prognose über die Höhe der zu erwartenden Regelaltersrente,
 

4.Informationen über die Auswirkungen künftiger Rentenanpassungen,
 

5.eine Übersicht über die Höhe der Beiträge, die für Beitragszeiten vom Versicherten,
dem Arbeitgeber oder von öffentlichen Kassen gezahlt worden sind.
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(4) Die Rentenauskunft hat insbesondere zu enthalten:

1.eine Übersicht über die im Versicherungskonto gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten,
 

2.eine Darstellung über die Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte mit der
Angabe ihres derzeitigen Wertes und dem Hinweis, dass sich die Berechnung der
Entgeltpunkte aus beitragsfreien und beitragsgeminderten Zeiten nach der weiteren
Versicherungsbiografie richtet,
 

3.Angaben über die Höhe der Rente, die auf der Grundlage des geltenden Rechts und der
im Versicherungskonto gespeicherten rentenrechtlichen Zeiten ohne den Erwerb weiterer
Beitragszeiten

a)bei verminderter Erwerbsfähigkeit als Rente wegen voller Erwerbsminderung,
 

b)bei Tod als Witwen- oder Witwerrente,
 

c)nach Erreichen der Regelaltersgrenze als Regelaltersrente
 

zu zahlen wäre,
 

4.auf Antrag auch die Höhe der Beitragszahlung, die zum Ausgleich einer Rentenminderung
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters erforderlich ist, und über
die ihr zugrunde liegende Altersrente; diese Auskunft unterbleibt, wenn die Erfüllung
der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine vorzeitige Rente wegen Alters
offensichtlich ausgeschlossen ist,
 

5.allgemeine Hinweise zur Erfüllung der persönlichen und versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen für einen Rentenanspruch.
 

(5) Auf Antrag erhalten Versicherte Auskunft über die Höhe ihrer auf die Ehezeit
entfallenden Rentenanwartschaft. Diese Auskunft erhält auf Antrag auch der Ehegatte
oder geschiedene Ehegatte eines Versicherten, wenn der Träger der Rentenversicherung
diese Auskunft nach § 74 Nr. 2 Buchstabe b des Zehnten Buches erteilen darf, weil der
Versicherte seine Auskunftspflicht gegenüber dem Ehegatten nicht oder nicht vollständig
erfüllt hat. Die nach Satz 2 erteilte Auskunft wird auch dem Versicherten mitgeteilt.

§ 109a Hilfe in Angelegenheiten der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

(1) Die Träger der Rentenversicherung informieren und beraten Personen, die

1.die Regelaltersgrenze erreicht haben oder
 

2.das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage
voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 sind und bei denen es unwahrscheinlich
ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,
 

über die Leistungsvoraussetzungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches,
soweit die genannten Personen rentenberechtigt sind. Personen nach Satz 1, die nicht
rentenberechtigt sind, werden auf Anfrage beraten und informiert. Liegt eine Rente
unter dem 27fachen des aktuellen Rentenwertes, ist der Information zusätzlich ein
Antragsformular beizufügen. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Antrag auf Leistungen
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des
Zwölften Buches auch bei dem zuständigen Träger der Rentenversicherung gestellt werden
kann, der den Antrag an den zuständigen Träger der Sozialhilfe weiterleitet. Darüber
hinaus sind die Träger der Rentenversicherung verpflichtet, mit den zuständigen Trägern
der Sozialhilfe zur Zielerreichung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches zusammenzuarbeiten. Eine Verpflichtung
nach Satz 1 besteht nicht, wenn eine Inanspruchnahme von Leistungen der genannten
Art wegen der Höhe der gezahlten Rente sowie der im Rentenverfahren zu ermittelnden
weiteren Einkünfte nicht in Betracht kommt.

(2) Die Träger der Rentenversicherung prüfen und entscheiden auf ein Ersuchen nach §
45 des Zwölften Buches durch den zuständigen Träger der Sozialhilfe, ob Personen, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll
erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 sind und es unwahrscheinlich ist, dass die
volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Zuständig ist
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1.bei Versicherten der Träger der Rentenversicherung, der für die Erbringung von
Leistungen an den Versicherten zuständig ist,
 

2.bei sonstigen Personen der Regionalträger, der für den Sitz des Trägers der
Sozialhilfe örtlich zuständig ist.
 

Die kommunalen Spitzenverbände und die Deutsche Rentenversicherung Bund können
Vereinbarungen über das Verfahren nach Satz 1 schließen.

Fünfter Abschnitt
Leistungen an Berechtigte im Ausland

§ 110 Grundsatz

(1) Berechtigte, die sich nur vorübergehend im Ausland aufhalten, erhalten für diese
Zeit Leistungen wie Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

(2) Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten diese
Leistungen, soweit nicht die folgenden Vorschriften über Leistungen an Berechtigte im
Ausland etwas anderes bestimmen.

(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind nur anzuwenden, soweit nicht nach über-
oder zwischenstaatlichem Recht etwas anderes bestimmt ist.

§ 111 Rehabilitationsleistungen und Krankenversicherungszuschuss

(1) Berechtigte erhalten die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur
Teilhabe am Arbeitsleben nur, wenn für sie für den Kalendermonat, in dem der Antrag
gestellt ist, Pflichtbeiträge gezahlt oder nur deshalb nicht gezahlt worden sind,
weil sie im Anschluss an eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit
arbeitsunfähig waren.

(2) Berechtigte erhalten keinen Zuschuss zu den Aufwendungen für die
Krankenversicherung.

§ 112 Renten bei verminderter Erwerbsfähigkeit

Berechtigte erhalten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit eine Rente nur, wenn der
Anspruch unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht. Für eine Rente für
Bergleute ist zusätzlich erforderlich, dass die Berechtigten auf diese Rente bereits
für die Zeit, in der sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch im Inland gehabt haben,
einen Anspruch hatten.

§ 113 Höhe der Rente

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtigten werden ermittelt aus

1.Entgeltpunkten für Bundesgebiets-Beitragszeiten,
 

2.dem Leistungszuschlag für Bundesgebiets-Beitragszeiten,
 

3.Zuschlägen an Entgeltpunkten aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting,
 

4.Abschlägen an Entgeltpunkten aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting, soweit sie auf Bundesgebiets-Beitragszeiten entfallen,
 

5.Zuschlägen aus Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente
wegen Alters oder bei Abfindung von Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung,
 

6.Zuschlägen an Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus geringfügiger versicherungsfreier
Beschäftigung,
 

7.zusätzlichen Entgeltpunkten für Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1 bis 3 des
Vierten Buches aufgelösten Wertguthaben,
 

8.Zuschläge an Entgeltpunkten bei Witwenrenten und Witwerrenten und
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9.Zuschlägen an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente wegen Alters.
 

Bundesgebiets-Beitragszeiten sind Beitragszeiten, für die Beiträge nach Bundesrecht
nach dem 8. Mai 1945 gezahlt worden sind, und die diesen im Fünften Kapitel
gleichgestellten Beitragszeiten.

(2) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Waisenrenten von Berechtigten wird
allein aus Bundesgebiets-Beitragszeiten ermittelt.

(3) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtigten, die nicht die Staatsangehörigkeit
eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, werden
zu 70 vom Hundert berücksichtigt. Satz 1 gilt nicht bei Hinterbliebenenrenten, wenn
der verstorbene Versicherte die Staatsangehörigkeit eines Staates hatte, in dem die
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist.

§ 114 Besonderheiten

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtigten, die die Staatsangehörigkeit
eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, werden
zusätzlich ermittelt aus

1.Entgeltpunkten für beitragsfreie Zeiten,
 

2.dem Zuschlag an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten und
 

3.Abschlägen an Entgeltpunkten aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich oder
Rentensplittung, soweit sie auf beitragsfreie Zeiten oder einen Zuschlag an
Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten entfallen.
 

Die nach Satz 1 ermittelten Entgeltpunkte werden dabei in dem Verhältnis
berücksichtigt, in dem die Entgeltpunkte für Bundesgebiets-Beitragszeiten und die
nach § 272 Abs. 1 Nr. 1 sowie § 272 Abs. 3 Satz 1 ermittelten Entgeltpunkte zu
allen Entgeltpunkten für Beitragszeiten einschließlich Beschäftigungszeiten nach dem
Fremdrentengesetz stehen.

(2) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Waisenrenten von Berechtigten, die
die Staatsangehörigkeit eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
anzuwenden ist, wird zusätzlich aus

1.beitragsfreien Zeiten in dem sich nach Absatz 1 Satz 2 ergebenden Verhältnis und
 

2.Berücksichtigungszeiten im Inland
 

ermittelt.

(3) Absatz 1 gilt auch bei Hinterbliebenenrenten und Absatz 2 gilt auch bei
Waisenrenten, wenn der verstorbene Versicherte die Staatsangehörigkeit eines Staates
hatte, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist.

Sechster Abschnitt
Durchführung

Erster Unterabschnitt
Beginn und Abschluss des Verfahrens

§ 115 Beginn

(1) Das Verfahren beginnt mit dem Antrag, wenn nicht etwas anderes bestimmt ist. Eines
Antrags bedarf es nicht, wenn eine Rente wegen der Änderung der tatsächlichen oder
rechtlichen Verhältnisse in niedrigerer als der bisherigen Höhe zu leisten ist.

(2) Anträge von Witwen oder Witwern auf Zahlung eines Vorschusses auf der Grundlage der
für den Sterbemonat an den verstorbenen Ehegatten geleisteten Rente gelten als Anträge
auf Leistung einer Witwenrente oder Witwerrente.
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(3) Haben Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen, ist anschließend
eine Regelaltersrente zu leisten, wenn sie nicht etwas anderes bestimmen. Haben Witwen
oder Witwer bis zum Erreichen der Altersgrenze für eine große Witwenrente oder große
Witwerrente eine kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente bezogen, ist anschließend
eine große Witwenrente oder große Witwerrente zu leisten.

(4) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
können auch von Amts wegen erbracht werden, wenn die Versicherten zustimmen. Die
Zustimmung gilt als Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur
Teilhabe am Arbeitsleben.

(5) Rentenauskünfte werden auch von Amts wegen erteilt.

(6) Die Träger der Rentenversicherung sollen die Berechtigten in geeigneten Fällen
darauf hinweisen, dass sie eine Leistung erhalten können, wenn sie diese beantragen. In
Richtlinien der Deutschen Rentenversicherung Bund kann bestimmt werden, unter welchen
Voraussetzungen solche Hinweise erfolgen sollen.

§ 116 Besonderheiten bei Leistungen zur Teilhabe

(1) (weggefallen)

(2) Der Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben gilt als Antrag auf Rente, wenn Versicherte vermindert erwerbsfähig sind
und

1.ein Erfolg von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am
Arbeitsleben nicht zu erwarten ist oder
 

2.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht
erfolgreich gewesen sind, weil sie die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindert
haben.
 

(3) Ist Übergangsgeld gezahlt worden und wird nachträglich für denselben Zeitraum
der Anspruch auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit festgestellt, gilt
dieser Anspruch bis zur Höhe des gezahlten Übergangsgeldes als erfüllt. Übersteigt das
Übergangsgeld den Betrag der Rente, kann der übersteigende Betrag nicht zurückgefordert
werden.

§ 117 Abschluss

Die Entscheidung über einen Anspruch auf Leistung bedarf der Schriftform.

Zweiter Unterabschnitt
Auszahlung und Anpassung

§ 118 Fälligkeit und Auszahlung

(1) Laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes werden am Ende des Monats
fällig, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind; sie werden am
letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Bei Zahlung auf ein Konto im Inland
ist die Gutschrift der laufenden Geldleistung, auch wenn sie nachträglich erfolgt,
so vorzunehmen, dass die Wertstellung des eingehenden Überweisungsbetrages auf dem
Empfängerkonto unter dem Datum des Tages erfolgt, an dem der Betrag dem Geldinstitut
zur Verfügung gestellt worden ist. Für die rechtzeitige Auszahlung im Sinne von Satz
1 genügt es, wenn nach dem gewöhnlichen Verlauf die Wertstellung des Betrages der
laufenden Geldleistung unter dem Datum des letzten Bankarbeitstages erfolgen kann.

(2) Laufende Geldleistungen, die bei Auszahlungen

1.im Inland den aktuellen Rentenwert,
 

2.im Ausland das Dreifache des aktuellen Rentenwerts nicht übersteigen,
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können für einen angemessenen Zeitraum im Voraus ausgezahlt werden.

(2a) Nachzahlungsbeträge, die ein Zehntel des aktuellen Rentenwerts nicht übersteigen,
sollen nicht ausgezahlt werden.

(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tod des Berechtigten auf ein Konto
bei einem Geldinstitut im Inland überwiesen wurden, gelten als unter Vorbehalt
erbracht. Das Geldinstitut hat sie der überweisenden Stelle oder dem Träger der
Rentenversicherung zurückzuüberweisen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht
zurückfordern. Eine Verpflichtung zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit über
den entsprechenden Betrag bei Eingang der Rückforderung bereits anderweitig verfügt
wurde, es sei denn, dass die Rücküberweisung aus einem Guthaben erfolgen kann. Das
Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung eigener Forderungen
verwenden.

(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach dem Tod des Berechtigten zu Unrecht
erbracht worden sind, sind sowohl die Personen, die die Geldleistungen unmittelbar
in Empfang genommen haben oder an die der entsprechende Betrag durch Dauerauftrag,
Lastschrifteinzug oder sonstiges bankübliches Zahlungsgeschäft auf ein Konto
weitergeleitet wurde (Empfänger), als auch die Personen, die als Verfügungsberechtigte
über den entsprechenden Betrag ein bankübliches Zahlungsgeschäft zu Lasten des Kontos
vorgenommen oder zugelassen haben (Verfügende), dem Träger der Rentenversicherung zur
Erstattung des entsprechenden Betrages verpflichtet. Der Träger der Rentenversicherung
hat Erstattungsansprüche durch Verwaltungsakt geltend zu machen. Ein Geldinstitut, das
eine Rücküberweisung mit dem Hinweis abgelehnt hat, dass über den entsprechenden Betrag
bereits anderweitig verfügt wurde, hat der überweisenden Stelle oder dem Träger der
Rentenversicherung auf Verlangen Name und Anschrift des Empfängers oder Verfügenden
und etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein Anspruch gegen die Erben nach § 50 des
Zehnten Buches bleibt unberührt.

(4a) Die Ansprüche nach den Absätzen 3 und 4 verjähren in vier Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem der Träger der Rentenversicherung Kenntnis von der Überzahlung
und in den Fällen des Absatzes 4 zusätzlich Kenntnis von dem Erstattungspflichtigen
erlangt hat. Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und die Wirkung der
Verjährung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sinngemäß.

(5) Sind laufende Geldleistungen, die nach Absatz 1 auszuzahlen und in dem Monat fällig
geworden sind, in dem der Berechtigte verstorben ist, auf das bisherige Empfängerkonto
bei einem Geldinstitut überwiesen worden, ist der Anspruch der Erben gegenüber dem
Träger der Rentenversicherung erfüllt.

§ 119 Wahrnehmung von Aufgaben durch die Deutsche Post AG

(1) Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung zahlen die laufenden Geldleistungen
mit Ausnahme des Übergangsgeldes durch die Deutsche Post AG aus. Im Übrigen können
die Träger der Rentenversicherung Geldleistungen durch die Deutsche Post AG auszahlen
lassen.

(2) Soweit die Deutsche Post AG laufende Geldleistungen für die Träger der
Rentenversicherung auszahlt, führt sie auch Arbeiten zur Anpassung der Leistungen
durch. Die Anpassungsmitteilungen ergehen im Namen des Trägers der Rentenversicherung.

(3) Die Auszahlung und die Durchführung der Anpassung von Geldleistungen durch die
Deutsche Post AG umfassen auch die Wahrnehmung der damit im Zusammenhang stehenden
Aufgaben der Träger der Rentenversicherung, insbesondere

1.die Überwachung der Zahlungsvoraussetzungen durch die Auswertung der
Sterbefallmitteilungen der Meldebehörden nach § 101a des Zehnten Buches und durch die
Einholung von Lebensbescheinigungen im Rahmen des § 60 Abs. 1 und des § 65 Abs. 1 Nr.
3 des Ersten Buches sowie
 

2.die Erstellung statistischen Materials und dessen Übermittlung an das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und an die Deutsche Rentenversicherung
Bund.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 73 -

(4) Die Träger der Rentenversicherung werden von ihrer Verantwortung gegenüber dem
Leistungsberechtigten nicht entbunden. Der Leistungsberechtigte soll jedoch Änderungen
in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die für die Auszahlung oder die
Durchführung der Anpassung der von der Deutschen Post AG gezahlten Geldleistungen
erheblich sind, unmittelbar der Deutschen Post AG mitteilen.

(5) Zur Auszahlung der Geldleistungen erhält die Deutsche Post AG von den Trägern
der Rentenversicherung monatlich rechtzeitig angemessene Vorschüsse. Die Deutsche
Rentenversicherung Bund setzt für die Träger der allgemeinen Rentenversicherung die
Vorschüsse fest.

(6) Die Deutsche Post AG erhält für ihre Tätigkeit von den Trägern der
Rentenversicherung eine angemessene Vergütung und auf die Vergütung monatlich
rechtzeitig angemessene Vorschüsse. Die Deutsche Rentenversicherung Bund setzt für die
Träger der allgemeinen Rentenversicherung die Vorschüsse fest.

(7) (weggefallen)

§ 120 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen und dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1.den Inhalt der von der Deutschen Post AG wahrzunehmenden Aufgaben der Träger der
Rentenversicherung nach § 119 Abs. 1 bis 3 näher zu bestimmen und die Rechte und
Pflichten der Beteiligten festzulegen,
 

2.die Höhe und Fälligkeit der Vorschüsse, die die Deutsche Post AG von den Trägern der
Rentenversicherung nach § 119 Abs. 5 erhält, näher zu bestimmen,
 

3.die Höhe und Fälligkeit der Vergütung und der Vorschüsse, die die Deutsche Post AG
von den Trägern der Rentenversicherung nach § 119 Abs. 6 erhält, näher zu bestimmen.
 

Dritter Unterabschnitt
Rentensplitting

§ 120a Grundsätze für das Rentensplitting unter Ehegatten

(1) Ehegatten können gemeinsam bestimmen, dass die von ihnen in der Ehe erworbenen
Ansprüche auf eine anpassungsfähige Rente zwischen ihnen aufgeteilt werden
(Rentensplitting unter Ehegatten).

(2) Die Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten ist zulässig, wenn

1.die Ehe nach dem 31. Dezember 2001 geschlossen worden ist oder
 

2.die Ehe am 31. Dezember 2001 bestand und beide Ehegatten nach dem 1. Januar 1962
geboren sind.
 

(3) Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten besteht, wenn

1.erstmalig beide Ehegatten Anspruch auf Leistung einer Vollrente wegen Alters aus der
gesetzlichen Rentenversicherung haben oder
 

2.erstmalig ein Ehegatte Anspruch auf Leistung einer Vollrente wegen Alters aus
der gesetzlichen Rentenversicherung und der andere Ehegatte die Regelaltersgrenze
erreicht hat oder
 

3.ein Ehegatte verstirbt, bevor die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 vorliegen. In
diesem Fall kann der überlebende Ehegatte das Rentensplitting unter Ehegatten allein
herbeiführen.
 

(4) Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten besteht nur, wenn am
Ende der Splittingzeit

1.in den Fällen von Absatz 3 Nr. 1 und 2 bei beiden Ehegatten und
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 74 -

2.im Fall von Absatz 3 Nr. 3 beim überlebenden Ehegatten
 

25 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten vorhanden sind. Im Fall von Satz 1 Nr. 2 gilt als
rentenrechtliche Zeit auch die Zeit vom Zeitpunkt des Todes des verstorbenen Ehegatten
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze des überlebenden Ehegatten in dem Verhältnis,
in dem die Kalendermonate an rentenrechtlichen Zeiten des überlebenden Ehegatten in der
Zeit von seinem vollendeten 17. Lebensjahr bis zum Tod des verstorbenen Ehegatten zu
allen Kalendermonaten in dieser Zeit stehen.

(5) Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten besteht nicht, wenn
der überlebende Ehegatte eine Rentenabfindung erhalten hat.

(6) Der Anspruch auf Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten besteht für die
Zeit vom Beginn des Monats, in dem die Ehe geschlossen worden ist, bis zum Ende des
Monats, in dem der Anspruch entstanden ist (Splittingzeit). Entsteht der Anspruch auf
Durchführung des Rentensplittings unter Ehegatten durch Leistung einer Vollrente wegen
Alters, endet die Splittingzeit mit dem Ende des Monats vor Leistungsbeginn.

(7) Die Höhe der Ansprüche richtet sich nach den Entgeltpunkten der Ehegatten, getrennt
nach

1.Entgeltpunkten der allgemeinen Rentenversicherung und
 

2.Entgeltpunkten der knappschaftlichen Rentenversicherung,
 

die mit demselben aktuellen Rentenwert für die Berechnung einer Rente zu
vervielfältigen sind. Der Ehegatte mit der jeweils niedrigeren Summe solcher
Entgeltpunkte hat Anspruch auf Übertragung der Hälfte des Unterschieds zwischen den
gleichartigen Entgeltpunkten der Ehegatten (Einzelsplitting).

(8) Besteht zwischen den jeweiligen Summen aller Entgeltpunkte der Ehegatten in der
Splittingzeit ein Unterschied, ergibt sich für den Ehegatten mit der niedrigeren
Summe aller Entgeltpunkte ein Zuwachs an Entgeltpunkten in Höhe der Hälfte des
Unterschieds zwischen der Summe aller Entgeltpunkte für den Ehegatten mit der
höheren Summe an Entgeltpunkten und der Summe an Entgeltpunkten des anderen Ehegatten
(Splittingzuwachs).

(9) Das Rentensplitting unter Ehegatten ist durchgeführt, wenn die Entscheidung des
Rentenversicherungsträgers über das Rentensplitting

1.in den Fällen von Absatz 3 Nr. 1 und 2 für beide Ehegatten und
 

2.im Fall von Absatz 3 Nr. 3 für den überlebenden Ehegatten
 

unanfechtbar geworden ist.

§ 120b Tod eines Ehegatten vor Empfang angemessener Leistungen

(1) Ist ein Ehegatte verstorben und sind ihm oder seinen Hinterbliebenen aus dem
Rentensplitting unter Ehegatten Leistungen in Höhe von bis zu zwei Jahresbeträgen einer
auf das Ende des Leistungsbezuges ohne Berücksichtigung des Zugangsfaktors berechneten
Vollrente wegen Alters aus dem erworbenen Anrecht (Grenzwert) erbracht worden, haben
der überlebende Ehegatte oder seine Hinterbliebenen Anspruch auf eine nicht aufgrund
des Rentensplittings gekürzte Rente. Die sich ergebende Erhöhung mindert sich jedoch um
die erhaltenen Leistungen.

(2) Der Grenzwert ergibt sich aus Zuschlägen und Abschlägen an Entgeltpunkten aus
den im Rahmen des Einzelsplittings übertragenen Entgeltpunkten unter Berücksichtigung
des für sie maßgebenden Rentenartfaktors und aktuellen Rentenwerts am Ende des
Leistungsbezuges.

§ 120c Abänderung des Rentensplittings unter Ehegatten

(1) Ehegatten haben Anspruch auf Abänderung des Rentensplittings, wenn sich für sie
eine Abweichung des Wertunterschieds von dem bisher zugrunde liegenden Wertunterschied
ergibt.

(2) Die Änderung der Anspruchshöhe kommt nur in Betracht, wenn durch sie Versicherte



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 75 -

1.eine Übertragung von Entgeltpunkten erhalten, deren Wert insgesamt vom Wert der
bislang insgesamt übertragenen Entgeltpunkte wesentlich abweicht, oder
 

2.eine maßgebende Wartezeit erfüllen.
 

Eine Abweichung ist wesentlich, wenn sie 10 vom Hundert der durch die abzuändernde
Entscheidung insgesamt übertragenen Entgeltpunkte, mindestens jedoch 0,5 Entgeltpunkte
übersteigt, wobei Entgeltpunkte der knappschaftlichen Rentenversicherung zuvor mit
1,3333 zu vervielfältigen sind.

(3) Für den Ehegatten, der einen Splittingzuwachs erhalten hat, entfällt durch die
Abänderung eine bereits erfüllte Wartezeit nicht.

(4) Antragsberechtigt zur Abänderung des Rentensplittings unter Ehegatten sind neben
den Ehegatten auch ihre Hinterbliebenen. Eine Abänderung von Amts wegen ist möglich.

(5) Das Verfahren endet mit dem Tod des antragstellenden Ehegatten oder des
antragstellenden Hinterbliebenen, wenn nicht ein Antragsberechtigter binnen drei
Monaten gegenüber dem Rentenversicherungsträger erklärt, das Verfahren fortsetzen zu
wollen.

(6) Die Ehegatten oder ihre Hinterbliebenen sind verpflichtet, einander die
Auskünfte zu erteilen, die zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach den vorstehenden
Vorschriften erforderlich sind. Sofern ein Ehegatte oder seine Hinterbliebenen die
erforderlichen Auskünfte von dem anderen Ehegatten oder dessen Hinterbliebenen nicht
erhalten, haben sie einen entsprechenden Auskunftsanspruch gegen die betroffenen
Rentenversicherungsträger. § 74 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b des Zehnten Buches findet
entsprechende Anwendung. Die Ehegatten und ihre Hinterbliebenen haben den betroffenen
Rentenversicherungsträgern die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(7) Die Abänderung des Rentensplittings unter Ehegatten ist durchgeführt, wenn die
Entscheidung des Rentenversicherungsträgers über die Abänderung für die Ehegatten und
ihre Hinterbliebenen unanfechtbar geworden ist.

§ 120d Verfahren und Zuständigkeit

(1) Die Erklärung der Ehegatten zum Rentensplitting kann frühestens sechs Monate
vor der voraussichtlichen Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen abgegeben werden.
In den Fällen des § 120a Abs. 3 Nr. 3 ist die Erklärung zum Rentensplitting von
dem überlebenden Ehegatten spätestens bis zum Ablauf von zwölf Kalendermonaten nach
Ablauf des Monats abzugeben (Ausschlussfrist), in dem der Ehegatte verstorben ist. Die
Ausschlussfrist gilt nur für Todesfälle ab dem 1. Januar 2008. Die Frist des Satzes 2
wird durch ein Verfahren bei einem Rentenversicherungsträger unterbrochen; die Frist
beginnt erneut nach Abschluss des Verfahrens. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist ausgeschlossen.

(2) Erklärungen zum Rentensplitting können von einem oder von beiden Ehegatten
widerrufen werden, bis das Rentensplitting durchgeführt ist. Nach diesem Zeitpunkt sind
die Erklärungen unwiderruflich.

(3) Für die Durchführung des Rentensplittings ist der Rentenversicherungsträger
des jüngeren Ehegatten zuständig. Hat ein Ehegatte keine eigenen Anwartschaften
in der gesetzlichen Rentenversicherung erworben, ist der Rentenversicherungsträger
des anderen Ehegatten zuständig. In den Fällen des § 120a Abs. 3 Nr. 3 ist der
Rentenversicherungsträger des verstorbenen Ehegatten zuständig. Ist für einen Ehegatten
die Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gegeben, ist
dieser Rentenversicherungsträger für die Durchführung des Rentensplittings zuständig.

(4) Der am Verfahren über das Rentensplitting unter Ehegatten beteiligte, nicht
zuständige Rentenversicherungsträger ist an die Entscheidung des zuständigen
Rentenversicherungsträgers gebunden.

§ 120e Rentensplitting unter Lebenspartnern

(1) Lebenspartner können gemeinsam bestimmen, dass die von ihnen in der
Lebenspartnerschaft erworbenen Ansprüche auf eine anpassungsfähige Rente zwischen
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ihnen aufgeteilt werden (Rentensplitting unter Lebenspartnern). Die Durchführung
des Rentensplittings, der Anspruch auf eine nicht aufgrund des Rentensplittings
gekürzte Rente, die Abänderung des Rentensplittings unter Lebenspartnern und
das Verfahren sowie die Zuständigkeit richten sich nach den vorangegangenen
Vorschriften dieses Unterabschnitts. Dabei gelten als Eheschließung die Begründung
einer Lebenspartnerschaft, als Ehe eine Lebenspartnerschaft und als Ehegatte ein
Lebenspartner.

(2) Ein Rentensplitting unter Lebenspartnern ist ausgeschlossen, wenn während der
Lebenspartnerschaft eine Ehe geschlossen wurde.

Vierter Unterabschnitt
Berechnungsgrundsätze

§ 121 Allgemeine Berechnungsgrundsätze

(1) Berechnungen werden auf vier Dezimalstellen durchgeführt, wenn nicht etwas anderes
bestimmt ist.

(2) Bei einer auf Dezimalstellen vorzunehmenden Berechnung wird die letzte
Dezimalstelle um 1 erhöht, wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine der Zahlen 5
bis 9 ergeben würde.

(3) Bei einer Berechnung, die auf volle Werte vorzunehmen ist, wird der Wert vor der
ersten Dezimalstelle um 1 erhöht, wenn sich in den ersten vier Dezimalstellen eine der
Zahlen 1 bis 9 ergeben würde.

(4) Bei einer Berechnung werden vor einer Division zunächst die anderen Rechengänge
durchgeführt.

§ 122 Berechnung von Zeiten

(1) Ein Kalendermonat, der nur zum Teil mit rentenrechtlichen Zeiten belegt ist, zählt
als voller Monat.

(2) Ein Zeitraum, der in Jahren bestimmt ist, umfasst für jedes zu berücksichtigende
Jahr zwölf Monate. Ist für den Beginn oder das Ende eines Zeitraums ein bestimmtes
Ereignis maßgebend, wird auch der Kalendermonat, in den das Ereignis fällt,
berücksichtigt.

(3) Sind Zeiten bis zu einer Höchstdauer zu berücksichtigen, werden die am weitesten
zurückliegenden Kalendermonate zunächst berücksichtigt.

§ 123 Berechnung von Geldbeträgen

(1) Berechnungen von Geldbeträgen werden auf zwei Dezimalstellen durchgeführt.

(2) Bei der Ermittlung von Geldbeträgen, für die ausdrücklich ein voller Betrag
vorgegeben oder bestimmt ist, wird der Betrag nur dann um 1 erhöht, wenn sich in der
ersten Dezimalstelle eine der Zahlen 5 bis 9 ergeben würde.

(3) Der auf einen Teilzeitraum entfallende Betrag ergibt sich, wenn der Gesamtbetrag
mit dem Teilzeitraum vervielfältigt und durch den Gesamtzeitraum geteilt wird. Dabei
werden das Kalenderjahr mit 360 Tagen, der Kalendermonat außer bei der anteiligen
Ermittlung einer Monatsrente mit 30 Tagen und die Kalenderwoche mit sieben Tagen
gerechnet.

§ 124 Berechnung von Durchschnittswerten und Rententeilen

(1) Durchschnittswerte werden aus der Summe der Einzelwerte und der für ihre Ermittlung
zugrunde gelegten Summe der jeweiligen Zeiteinheiten ermittelt, soweit nicht eine
andere Summe von Zeiteinheiten ausdrücklich bestimmt ist.
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(2) Die Rente oder Rentenanwartschaft, die auf einen Zeitabschnitt entfällt, ergibt
sich, wenn nach der Ermittlung der Entgeltpunkte für alle rentenrechtlichen Zeiten die
Rente oder Rentenanwartschaft aus den Entgeltpunkten berechnet wird, die auf diesen
Zeitabschnitt entfallen.

Drittes Kapitel
Organisation, Datenschutz und Datensicherheit

Erster Abschnitt
Organisation

Erster Unterabschnitt
Deutsche Rentenversicherung

§ 125 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung

(1) Die Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung (allgemeine Rentenversicherung
und knappschaftliche Rentenversicherung) werden von Regionalträgern und Bundesträgern
wahrgenommen. Der Name der Regionalträger der gesetzlichen Rentenversicherung besteht
aus der Bezeichnung "Deutsche Rentenversicherung" und einem Zusatz für ihre jeweilige
regionale Zuständigkeit.

(2) Bundesträger sind die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Die Deutsche Rentenversicherung Bund nimmt
auch die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben und die gemeinsamen Angelegenheiten der
Träger der Rentenversicherung wahr.

Zweiter Unterabschnitt
Zuständigkeit in der allgemeinen Rentenversicherung

§ 126 Zuständigkeit der Träger der Rentenversicherung

Für die Erfüllung der Aufgaben der Rentenversicherung sind in der allgemeinen
Rentenversicherung die Regionalträger, die Deutsche Rentenversicherung Bund und die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zuständig.

§ 127 Zuständigkeit für Versicherte und Hinterbliebene

(1) Zuständig für Versicherte ist der Träger der Rentenversicherung, der durch die
Datenstelle der Träger der Rentenversicherung bei der Vergabe der Versicherungsnummer
festgelegt worden ist. Ist eine Versicherungsnummer noch nicht vergeben, ist bis zur
Vergabe der Versicherungsnummer die Deutsche Rentenversicherung Bund zuständig.

(2) Das Erweiterte Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmt die
Zuordnung von Versicherten zu einem Träger der Rentenversicherung nach folgenden
Grundsätzen:

1.Die Versicherten werden zu 55 vom Hundert den Regionalträgern, zu 40 vom
Hundert der Deutschen Rentenversicherung Bund und zu 5 vom Hundert der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zugeordnet.
 

2.Im ersten Schritt werden Versicherte gemäß § 129 oder § 133 der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See unter Anrechnung auf ihre Quote nach Nummer 1
zugeordnet.
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3.Im zweiten Schritt werden den Regionalträgern so viele der verbleibenden Versicherten
zugeordnet, dass, für jeden örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Regionalträgers
gesondert, jeweils die Quote nach Nummer 1 hergestellt wird.
 

4.Im dritten Schritt werden die übrigen Versicherten zur Herstellung der Quote nach
Nummer 1 zwischen der Deutschen Rentenversicherung Bund und, unter Anrechnung der
Vorwegzuordnung nach Nummer 2, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See verteilt. Dabei werden der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Versicherte in Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Oberbayern, Sachsen
und im Saarland gleichmäßig zugewiesen.
 

(3) Für Personen, die als Hinterbliebene eines verstorbenen Versicherten Ansprüche
gegen die Rentenversicherung geltend machen, ist der Träger der Rentenversicherung
zuständig, an den zuletzt Beiträge für den verstorbenen Versicherten gezahlt worden
sind. Der so zuständige Träger bleibt auch zuständig, wenn nach dem Tod eines weiteren
Versicherten ein anderer Träger zuständig wäre. Bei gleichzeitigem Tod mehrerer
Versicherter ist der Träger der Rentenversicherung zuständig, an den der letzte Beitrag
gezahlt worden ist. Sind zuletzt an mehrere Träger der Rentenversicherung Beiträge
gezahlt worden, ergibt sich die Zuständigkeit nach folgender Reihenfolge:

1.Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See,
 

2.Deutsche Rentenversicherung Bund,
 

3.Regionalträger.
 

§ 128 Örtliche Zuständigkeit der Regionalträger

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Regionalträger richtet sich, soweit nicht nach über-
und zwischenstaatlichem Recht etwas anderes bestimmt ist, nach folgender Reihenfolge:

1.Wohnsitz,
 

2.gewöhnlicher Aufenthalt,
 

3.Beschäftigungsort,
 

4.Tätigkeitsort
 

der Versicherten oder der Hinterbliebenen im Inland. Bei Leistungsansprüchen ist
für die örtliche Zuständigkeit der Zeitpunkt der Antragstellung maßgebend. Bei
Halbwaisenrenten ist der für den überlebenden Ehegatten, bei Waisenrenten, bei denen
ein überlebender Ehegatte nicht vorhanden ist, der für die jüngste Waise bestimmte
Regionalträger zuständig. Wären bei Leistungsansprüchen von Hinterbliebenen mehrere
Regionalträger zuständig, ist der Regionalträger zuständig, bei dem zuerst ein Antrag
gestellt worden ist.

(2) Liegt der nach Absatz 1 maßgebende Ort nicht im Inland, ist der Regionalträger
zuständig, der zuletzt nach Absatz 1 zuständig war.

(3) Ist nach den Absätzen 1 und 2 die Zuständigkeit eines Trägers der
Rentenversicherung nicht gegeben, ist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland
zuständig.

§ 129 Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
für Versicherte

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist zuständig, wenn die
Versicherten

1.beim Bundeseisenbahnvermögen,
 

2.bei der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft oder den gemäß § 2 Abs. 1 des Deutsche
Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386) ausgegliederten
Aktiengesellschaften,
 

3.bei Unternehmen, die gemäß § 3 Abs. 3 des genannten Gesetzes aus den
Aktiengesellschaften ausgegliedert worden sind, von diesen überwiegend beherrscht
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werden und unmittelbar und überwiegend Eisenbahnverkehrsleistungen erbringen oder
eine Eisenbahninfrastruktur betreiben,
 

4.bei den Bahn-Versicherungsträgern, der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten und
dem Bahnsozialwerk,
 

5.in der Seefahrt (Seeschifffahrt und Seefischerei) oder
 

6.bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
 

beschäftigt sind.

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist auch zuständig
für selbständig Tätige, die als Seelotse, Küstenschiffer oder Küstenfischer
versicherungspflichtig sind.

§ 130 Sonderzuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist für Leistungen zuständig,
wenn ein Beitrag auf Grund einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit nach
§ 129 Abs. 1 oder Abs. 2 gezahlt worden ist. In diesen Fällen führt die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auch die Versicherung durch.

§ 131 Auskunfts- und Beratungsstellen

Die Regionalträger unterhalten für den Bereich der Auskunft und Beratung ein
Dienststellennetz für die Deutsche Rentenversicherung.

Dritter Unterabschnitt
Zuständigkeit in der knappschaftlichen Rentenversicherung

§ 132 Versicherungsträger

Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See.

§ 133 Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
für Beschäftigte

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist zuständig, wenn die
Versicherten

1.in einem knappschaftlichen Betrieb beschäftigt sind,
 

2.ausschließlich oder überwiegend knappschaftliche Arbeiten verrichten oder
 

3.bei Arbeitnehmerorganisationen oder Arbeitgeberorganisationen, die berufsständische
Interessen des Bergbaus wahrnehmen, oder bei den Bergämtern, Oberbergämtern oder
bergmännischen Prüfstellen, Forschungsstellen oder Rettungsstellen beschäftigt
sind und für sie vor Aufnahme dieser Beschäftigung fünf Jahre Beiträge zur
knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden sind.
 

§ 134 Knappschaftliche Betriebe und Arbeiten

(1) Knappschaftliche Betriebe sind Betriebe, in denen Mineralien oder ähnliche Stoffe
bergmännisch gewonnen werden, Betriebe der Industrie der Steine und Erden jedoch nur
dann, wenn sie überwiegend unterirdisch betrieben werden.

(2) Als knappschaftliche Betriebe gelten auch Versuchsgruben des Bergbaus.

(3) Knappschaftliche Betriebe sind auch Betriebsanstalten oder Gewerbeanlagen, die als
Nebenbetriebe eines knappschaftlichen Betriebs mit diesem räumlich und betrieblich
zusammenhängen.
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(4) Knappschaftliche Arbeiten sind nachstehende Arbeiten, wenn sie räumlich und
betrieblich mit einem Bergwerksbetrieb zusammenhängen, aber von einem anderen
Unternehmer ausgeführt werden:

1. alle Arbeiten unter Tage mit Ausnahme von vorübergehenden Montagearbeiten,
 

2. Abraumarbeiten zum Aufschließen der Lagerstätte,
 

3. die Gewinnung oder das Verladen von Versatzmaterial innerhalb des Zechengeländes in
Betrieb befindlicher Werke mit Ausnahme der Arbeiten an Baggern,
 

4. das Umarbeiten (Aufbereiten) von Bergehalden (Erzgruben) innerhalb des
Zechengeländes in Betrieb befindlicher Werke,
 

5. laufende Unterhaltungsarbeiten an Grubenbahnen sowie Grubenanschlussbahnen
innerhalb des Zechengeländes,
 

6. das Rangieren der Wagen auf den Grubenanlagen,
 

7. Arbeiten in den zur Zeche gehörenden Reparaturwerkstätten,
 

8. Arbeiten auf den Zechenholzplätzen, die nur dem Betrieb von Zechen dienen, soweit
das Holz in das Eigentum der Zeche übergegangen ist,
 

9. Arbeiten in den Lampenstuben,
 

10. das Stapeln des Geförderten, das Verladen von gestürzten Produkten, das Aufhalden
und das Abhalden von Produkten, von Bergen und von sonstigen Abfällen innerhalb des
Zechengeländes,
 

11. Sanierungsarbeiten wie beispielsweise Aufräumungsarbeiten und Ebnungsarbeiten sowie
das Laden von Schutt und dergleichen, wenn diese Arbeiten regelmäßig innerhalb des
Zechengeländes ausgeführt werden.
 

(5) Knappschaftliche Arbeiten stehen für die knappschaftliche Versicherung einem
knappschaftlichen Betrieb gleich.

(6) Montagearbeiten unter Tage sind knappschaftliche Arbeiten im Sinne von Absatz 4 Nr.
1, wenn sie die Dauer von drei Monaten überschreiten.

§ 135 Nachversicherung

Für die Nachversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung nur zuständig, soweit diese für
die Zeit einer Beschäftigung bei dem Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung
durchgeführt wird. Sie ist auch zuständig für die Nachversicherung einer Beschäftigung
bei einem Bergamt, Oberbergamt oder einer bergmännischen Prüfstelle, wenn vor Aufgabe
dieser Beschäftigung für fünf Jahre Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversicherung
gezahlt worden sind.

§ 136 Sonderzuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See ist für Leistungen zuständig,
wenn ein Beitrag auf Grund einer Beschäftigung zur knappschaftlichen Rentenversicherung
gezahlt worden ist. In diesen Fällen führt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See auch die Versicherung durch.

§ 137 Besonderheit bei der Durchführung der Versicherung und bei den
Leistungen

Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See führt die Versicherung für
Personen, die wegen

1.einer Kindererziehung,
 

2.eines Wehrdienstes oder Zivildienstes,
 

3.eines Bezuges von Sozialleistungen oder von Vorruhestandsgeld
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bei ihr versichert sind, in der knappschaftlichen Rentenversicherung durch, wenn diese
im letzten Jahr vor Beginn dieser Zeiten zuletzt wegen einer Beschäftigung in der
knappschaftlichen Rentenversicherung versichert waren.

Unterabschnitt 3a
Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See für die Seemannskasse

§ 137a Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
für die Seemannskasse

Die Seemannskasse, die von der See-Berufsgenossenschaft gemäß § 891a der
Reichsversicherungsordnung in der Fassung des Artikels 1 § 4 Nr. 2 des
Rentenreformgesetzes vom 16. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1965) und den dieses ändernden
oder ergänzenden Gesetzen errichtet wurde und durchgeführt wird, wird mit Wirkung vom
1. Januar 2009 unter ihrem Namen durch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See als Träger der allgemeinen Rentenversicherung nach den §§ 137b bis 137e
weitergeführt.

§ 137b Besonderheiten bei den Leistungen und bei der Durchführung der
Versicherung

(1) Aufgabe der Seemannskasse ist die Gewährung eines Überbrückungsgeldes nach
Vollendung des 55. Lebensjahres an die bei ihr versicherten Seeleute sowie an
Küstenschiffer und Küstenfischer, die aus der Seefahrt ausgeschieden sind. Die Satzung
kann ergänzende Leistungen für Versicherte nach Erreichen der Regelaltersgrenze
vorsehen.

(2) Versicherungspflichtig sind in der Seemannskasse

1.Seeleute, die auf Seefahrzeugen gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Siebten Buches bei einer gewerblichen Berufsgenossenschaft
unfallversichert sind und im Rahmen des § 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 129 Abs.
1 Nr. 5 bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See rentenversichert
sind, sofern diese Beschäftigung nicht geringfügig im Sinne von § 8 des Vierten
Buches ausgeübt wird,
 

2.Küstenschiffer und Küstenfischer, die nach § 2 Satz 1 Nr. 7 oder Nr. 10 oder nach §
229a Abs. 1 rentenversichert sind und ihre Tätigkeit nicht im Nebenerwerb ausüben.
 

(3) Die Meldungen zur Seemannskasse sind mit den Meldungen zur Sozialversicherung (§
28a des Vierten Buches) zu verbinden.

§ 137c Vermögen, Haftung

(1) Das Vermögen der Seemannskasse geht zum 1. Januar 2009 mit allen Rechten und
Pflichten auf die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See über.

(2) Das Vermögen der Seemannskasse ist als Sondervermögen getrennt von dem sonstigen
Vermögen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu verwalten. Der
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben ist dem Vermögen zuzuführen; ein etwaiger
Fehlbetrag ist aus diesem zu decken. Der Bewirtschaftungsplan über Einnahmen und
Ausgaben einschließlich der Aufwendungen für Verwaltungskosten ist in einem Einzelplan
des Haushaltsplans der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zu führen.

(3) Die Mittel der Seemannskasse sind im Wege der Umlage durch die Unternehmer
aufzubringen, die bei ihr versichert sind oder die bei ihr Versicherte beschäftigen.
Das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und den Umfang der Leistungen sowie die
Festsetzung und die Zahlung der Beiträge, bestimmt die Satzung der Seemannskasse. Sie
kann auch eine Beteiligung der Seeleute an der Aufbringung der Mittel vorsehen.
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(4) Die Haftung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See für
Verbindlichkeiten der Seemannskasse ist auf das Sondervermögen der Seemannskasse
beschränkt; dieses haftet nicht für Verbindlichkeiten der übrigen Aufgabenbereiche der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

(5) Die Seemannskasse wird von der Aufsichtsbehörde geschlossen, wenn die Erfüllbarkeit
der satzungsmäßigen Leistungspflichten nicht mehr auf Dauer gewährleistet ist.

§ 137d Organe

Die Selbstverwaltungsorgane und die Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See vertreten und verwalten die Seemannskasse nach dem für die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Rentenversicherungsträger
geltenden Recht und nach Maßgabe der Satzung der Seemannskasse.

§ 137e Beirat

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See bildet für die Angelegenheiten
der Seemannskasse einen Beirat aus Vertretern der Unternehmer nach § 137c Abs. 3
sowie Vertretern der in der Seemannskasse versicherten Seeleute. Die Mitglieder des
Beirats und ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag der Tarifvertragsparteien der
Seeschifffahrt durch den Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See berufen. Für ihre Amtsdauer gilt § 58 Abs. 2 des Vierten Buches entsprechend.
Ein Mitglied des Beirats kann aus wichtigem Grund vor Ablauf der Amtsdauer abberufen
werden.

(2) Die §§ 40 bis 42 des Vierten Buches über Ehrenämter, Entschädigung der ehrenamtlich
Tätigen und Haftung gelten entsprechend.

(3) Der Beirat berät die Selbstverwaltungsorgane der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See in den Angelegenheiten der Seemannskasse. Er behandelt die
Entscheidungsvorlagen und legt eigene Beschlussvorschläge vor. Die Satzung der
Seemannskasse kann bestimmen, dass insbesondere in Belangen der Satzung der
Seemannskasse, der Versicherung, der Umlage und des Sondervermögens der Vorstand
und die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See nicht abweichend von dem Beschlussvorschlag des Beirats entscheiden dürfen.
Gelingt es in derartigen Fällen nicht, eine übereinstimmende Meinungsbildung
der am Entscheidungsverfahren beteiligten Gremien herzustellen, entscheidet die
Aufsichtsbehörde. Das Nähere regelt die Satzung der Seemannskasse.

Vierter Unterabschnitt
Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Deutschen
Rentenversicherung, Erweitertes Direktorium

§ 138 Grundsatz- und Querschnittsaufgaben der Deutschen Rentenversicherung

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Bund nimmt die Grundsatz- und Querschnittsaufgaben
der Deutschen Rentenversicherung wahr. Dazu gehören:

1. Vertretung der Rentenversicherung in ihrer Gesamtheit gegenüber Politik,
Bundes-, Landes-, Europäischen und sonstigen nationalen und internationalen
Institutionen sowie Sozialpartnern, Abstimmung mit dem verfahrensführenden
Träger der Rentenversicherung in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, dem
Bundesverfassungsgericht und dem Bundessozialgericht,
 

2. Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Herausgabe von regelmäßigen Informationen
zur Alterssicherung für Arbeitgeber, Versicherte und Rentner und der Grundsätze für
regionale Broschüren,
 

3. Statistik,
 

4. Klärung von grundsätzlichen Fach- und Rechtsfragen zur Sicherung der einheitlichen
Rechtsanwendung aus den Bereichen
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a)Rehabilitation und Teilhabe,
 

b)Sozialmedizin,
 

c)Versicherung,
 

d)Beitrag,
 

e)Beitragsüberwachung,
 

f)Rente,
 

g)Auslandsrecht, Sozialversicherungsabkommen, Recht der Europäischen Union, soweit
es die Rentenversicherung betrifft,
 

 

5. Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs zwischen den
Trägern, insbesondere Erlass von Rahmenrichtlinien für Aufbau und Durchführung
eines zielorientierten Benchmarking der Leistungs- und Qualitätsdaten,
 

6. Grundsätze für die Aufbau- und Ablauforganisation, das Personalwesen und
Investitionen unter Wahrung der Selbständigkeit der Träger,
 

7. Grundsätze und Steuerung der Finanzausstattung und -verwaltung im Rahmen der
Finanzverfassung für das gesamte System,
 

8. Koordinierung der Planung von Rehabilitationsmaßnahmen, insbesondere der
Bettenbedarfs- und Belegungsplanung,
 

9. Grundsätze und Koordinierung der Datenverarbeitung und Servicefunktionen,
 

10. Funktion zur Registrierung und Authentifizierung für die elektronischen
Serviceangebote der Rentenversicherung,
 

11. Funktion als Signaturstelle,
 

12. Grundsätze für die Aus- und Fortbildung,
 

13. Grundsätze der Organisation und Aufgabenzuweisung der Auskunfts- und
Beratungsstellen,
 

14. Bereitstellung von Informationen für die Träger der Rentenversicherung,
 

15. Forschung im Bereich der Alterssicherung und der Rehabilitation und
 

16. Treuhänderschaft gemäß dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter
Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen.
 

(2) Die Entscheidungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zu Grundsatz-
und Querschnittsaufgaben der Deutschen Rentenversicherung sowie die notwendig
werdende Festlegung weiterer Grundsatz- und Querschnittsaufgaben werden durch
die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund gemäß § 64 Abs.
4 des Vierten Buches getroffen; für die Träger der Rentenversicherung sind die
Entscheidungen verbindlich. Die Vertreterversammlung kann die Entscheidungsbefugnis
gemäß § 64 Abs. 4 des Vierten Buches ganz oder teilweise auf den Vorstand der
Deutschen Rentenversicherung Bund übertragen, der gemäß § 64 Abs. 4 des Vierten
Buches entscheidet. Entscheidungen über die Auslegung von Rechtsfragen werden von der
Vertreterversammlung und vom Vorstand mit der einfachen Mehrheit aller gewichteten
Stimmen der satzungsmäßigen Mitgliederzahl getroffen.

(3) Der Vorstand kann die Entscheidungsbefugnis gemäß § 64 Abs. 4 des Vierten Buches
ganz oder teilweise auf einen Ausschuss des Vorstandes übertragen. Die Entscheidungen
dieses Ausschusses müssen einstimmig ergehen. Der Ausschuss legt dem Vorstand die
Entscheidungen vor; der Vorstand kann gemäß § 64 Abs. 4 des Vierten Buches abweichende
Entscheidungen treffen.

(4) Soweit das Direktorium Vorlagen an die Vertreterversammlung oder den Vorstand
unterbreitet, die verbindliche Entscheidungen oder notwendig werdende Festlegungen
weiterer Grundsatz- und Querschnittsaufgaben betreffen, bedürfen diese der
vorherigen Zustimmung durch das Erweiterte Direktorium. Beratungsergebnisse der
Fachausschüsse, in denen alle Träger der Rentenversicherung vertreten sind, sind an die
Vertreterversammlung oder den Vorstand weiterzuleiten. Das Nähere regelt die Satzung.
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(5) Die verbindlichen Entscheidungen und die Festlegung weiterer Grundsatz-
und Querschnittsaufgaben werden im Amtlichen Mitteilungsblatt der Deutschen
Rentenversicherung Bund veröffentlicht.

§ 139 Erweitertes Direktorium

(1) Das Erweiterte Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund besteht aus fünf
Geschäftsführern aus dem Bereich der Regionalträger, den Mitgliedern des Direktoriums
der Deutschen Rentenversicherung Bund und einem Mitglied der Geschäftsführung der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Das Erweiterte Direktorium wählt aus
seiner Mitte mit der Mehrheit von mindestens zwei Dritteln aller gewichteten Stimmen
einen Vorsitzenden. Die Geschäftsführer aus dem Bereich der Regionalträger werden
durch die Vertreter der Regionalträger in der Vertreterversammlung auf Vorschlag der
Vertreter der Regionalträger im Vorstand mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gewählt. Das Nähere zur Beschlussfassung und zur Geschäftsordnung des Erweiterten
Direktoriums bestimmt die Satzung der Deutschen Rentenversicherung Bund.

(2) Beschlüsse des Erweiterten Direktoriums werden mit der Mehrheit von mindestens zwei
Dritteln aller gewichteten Stimmen getroffen. Die Stimmen der Regionalträger werden
mit insgesamt 55 vom Hundert und die der Bundesträger mit insgesamt 45 vom Hundert
gewichtet. Dabei werden die Stimmen der Bundesträger untereinander nach der Anzahl
der Versicherten gewichtet. Das Nähere zur Stimmengewichtung nach Satz 2 regelt die
Satzung.

§ 140 Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung

(1) Vor verbindlichen Entscheidungen der Deutschen Rentenversicherung Bund nach § 138
Abs. 1 über

1.Grundsätze für die Aufbau- und Ablauforganisation und das Personalwesen,
 

2.Grundsätze und Koordinierung der Datenverarbeitung,
 

3.Grundsätze für die Aus- und Fortbildung,
 

4.Grundsätze der Organisation der Auskunfts- und Beratungsstellen sowie
 

5.Entscheidungen, deren Umsetzung in gleicher Weise wie die Umsetzung von
Entscheidungen gemäß den Nummern 1 bis 4 Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten haben können,
 

ist die Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung anzuhören.

(2) Die Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung setzt sich
wie folgt zusammen:

1.drei Mitglieder aus der Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung Bund und
ein Mitglied aus der Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See; Mitglieder sind jeweils der Vorsitzende des Gesamtpersonalrates oder,
falls eine Stufenvertretung besteht, der Vorsitzende des Hauptpersonalrates, bei der
Personalvertretung der Deutschen Rentenversicherung Bund auch die beiden weiteren
Mitglieder des Vorstandes sowie
 

2.je ein Mitglied aus der Personalvertretung eines jeden landesunmittelbaren Trägers
der Rentenversicherung; die Regelungen zur Auswahl dieser Mitglieder und das
Verfahren der Entsendung werden durch Landesrecht bestimmt.
 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Personalvertretung beteiligen ihre
jeweiligen Hauptpersonalvertretungen, sind diese nicht eingerichtet, ihre
Gesamtpersonalvertretungen. Die Arbeitsgruppe Personalvertretung der Deutschen
Rentenversicherung beschließt mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder eine
Geschäftsordnung, die Regelungen über den Vorsitz, das Verfahren zur internen
Willensbildung und zur Beschlussfassung enthalten muss. Ergänzend finden die Regelungen
des Bundespersonalvertretungsgesetzes Anwendung. Kostentragende Dienststelle im Sinne
des § 44 des Bundespersonalvertretungsgesetzes ist die Deutsche Rentenversicherung
Bund.

Fünfter Unterabschnitt
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Vereinigung von Regionalträgern

§ 141 Vereinigung von Regionalträgern auf Beschluss ihrer
Vertreterversammlungen

(1) Regionalträger können sich zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder
Leistungsfähigkeit auf Beschluss ihrer Vertreterversammlungen zu einem Regionalträger
vereinigen, wenn sich durch die Vereinigung der Zuständigkeitsbereich des neuen
Regionalträgers nicht über mehr als drei Länder erstreckt. Der Vereinigungsbeschluss
bedarf der Genehmigung der für die Sozialversicherung zuständigen obersten
Landesbehörden der betroffenen Länder.

(2) Im Vereinigungsbeschluss müssen insbesondere Festlegungen über Name und Sitz des
neuen Regionalträgers getroffen werden. Auf Verlangen der für die Sozialversicherung
zuständigen obersten Landesbehörde mindestens eines betroffenen Landes muss
bei länderübergreifenden Vereinigungen zusätzlich eine Festlegung über die
Arbeitsmengenverteilung auf die Gebiete der Länder getroffen werden, auf die sich die
an der Vereinigung beteiligten Regionalträger erstrecken.

(3) Die beteiligten Regionalträger legen der nach der Vereinigung zuständigen
Aufsichtsbehörde eine Satzung, einen Vorschlag zur Berufung der Mitglieder der Organe
und eine Vereinbarung über die Rechtsbeziehungen zu Dritten vor. Die Aufsichtsbehörde
genehmigt im Einvernehmen mit den Aufsichtsbehörden der übrigen Länder, auf deren
Gebiete sich der Regionalträger erstreckt, die Satzung und die Vereinbarung, beruft
die Mitglieder der Organe und bestimmt den Zeitpunkt, an dem die Vereinigung wirksam
wird. Mit diesem Zeitpunkt tritt der neue Regionalträger in die Rechte und Pflichten
des bisherigen Regionalträgers ein.

(4) Beschlüsse der Vertreterversammlung des neuen Regionalträgers, die von der
im Vereinigungsbeschluss getroffenen Festlegung über den Namen, den Sitz oder die
Arbeitsmengenverteilung wesentlich abweichen, bedürfen der Genehmigung der für die
Sozialversicherung zuständigen obersten Landesbehörden der Länder, auf die sich der
neue Regionalträger erstreckt.

§ 142 Vereinigung von Regionalträgern durch Rechtsverordnung

(1) Haben in einem Land mehrere Regionalträger ihren Sitz, kann die Landesregierung
zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder der Leistungsfähigkeit zwei oder mehrere
Regionalträger durch Rechtsverordnung vereinigen. Das Nähere regelt die Landesregierung
nach Anhörung der beteiligten Regionalträger in der Rechtsverordnung nach Satz 1.

(2) Die Landesregierungen von höchstens drei Ländern können zu den in Absatz 1
genannten Zwecken durch gleichlautende Rechtsverordnungen sich auf ihre Gebiete
erstreckende Regionalträger vereinigen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Sechster Unterabschnitt
Beschäftigte der Versicherungsträger

§ 143 Bundesunmittelbare Versicherungsträger

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und die bundesunmittelbaren Regionalträger besitzen Dienstherrnfähigkeit im
Sinne des § 2 des Bundesbeamtengesetzes.

(2) Die Mitglieder des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund werden von
dem Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für die Dauer von sechs Jahren
zu Beamten auf Zeit ernannt. Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die Laufbahnen
und die Probezeit sind nicht anzuwenden.

(3) Ist ein Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund aus
einem Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit ernannt worden, ruhen für
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die Dauer der Amtszeit die Rechte und Pflichten aus dem zuletzt im Beamten- oder
Richterverhältnis auf Lebenszeit übertragenen Amt mit Ausnahme der Pflicht zur
Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen und Geschenken. § 15a
des Beamtenversorgungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(4) Ist ein Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund nicht
aus einem Beamten- oder Richterverhältnis auf Lebenszeit ernannt worden, ist §
66 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass ein
Anspruch auf Ruhegehalt aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit mit Ablauf des Monats der
Vollendung der für Bundesbeamte geltenden Regelaltersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des
Bundesbeamtengesetzes entsteht. Die Höhe des Ruhegehalts ist entsprechend § 14 Abs. 1
und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes zu berechnen.

(5) Wird ein Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Bund nach seiner Amtszeit
zum Präsidenten der Deutschen Rentenversicherung Bund ernannt, gilt § 66 Abs. 4 Satz 2
des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend.

(6) Die Mitglieder der Geschäftsführungen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See und der bundesunmittelbaren Regionalträger werden auf Vorschlag der
Bundesregierung von dem Bundespräsidenten zu Beamten ernannt.

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ernennt die übrigen Beamten der
Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See und der bundesunmittelbaren Regionalträger auf Vorschlag des jeweiligen Vorstandes.
Es kann seine Befugnisse auf den Vorstand übertragen, dieser für den einfachen,
mittleren und gehobenen Dienst auf das Direktorium oder die Geschäftsführung.
Soweit die Ernennungsbefugnis auf den Vorstand oder auf das Direktorium oder die
Geschäftsführung übertragen wird, bestimmt die Satzung, durch wen die Ernennungsurkunde
zu vollziehen ist.

(8) Oberste Dienstbehörde für die Mitglieder des Direktoriums der Deutschen
Rentenversicherung Bund und für die Mitglieder der Geschäftsführungen der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und der bundesunmittelbaren Regionalträger ist
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, für die übrigen Beamten der Vorstand.
Dieser kann seine Befugnisse auf den Präsidenten, das Direktorium, den Geschäftsführer
oder auf die Geschäftsführung übertragen. § 144 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes und §
83 Abs. 1 des Bundesdisziplinargesetzes bleiben unberührt.

(9) Beschäftigte der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See können
Beschäftigte der See-Berufsgenossenschaft sein. Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See trägt für diese Beschäftigten die Verwaltungskosten einschließlich
der bereits entstandenen und noch entstehenden Pensionslasten. Das Nähere bestimmt die
Satzung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

§ 144 Landesunmittelbare Versicherungsträger

(1) Die landesunmittelbaren Regionalträger besitzen im Rahmen des Absatzes 2
Dienstherrnfähigkeit im Sinne des § 121 des Beamtenrechtsrahmengesetzes.

(2) Die Beamten der landesunmittelbaren Regionalträger sind Beamte des Landes, soweit
nicht eine landesgesetzliche Regelung etwas anderes bestimmt.

(3) Die landesunmittelbaren Regionalträger tragen die Bezüge der Beamten und ihrer
Hinterbliebenen.

Siebter Unterabschnitt
Datenstelle der Träger der Rentenversicherung

§ 145 Datenstelle der Träger der Rentenversicherung

(1) Die Träger der Rentenversicherung unterhalten gemeinsam eine Datenstelle, die
von der Deutschen Rentenversicherung Bund verwaltet wird. Dabei ist sicherzustellen,
dass die Datenbestände, die die Deutsche Rentenversicherung Bund als Träger der
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Rentenversicherung führt, und die Datenbestände der Datenstelle der Träger der
Rentenversicherung dauerhaft getrennt bleiben. Die Träger der Rentenversicherung können
die Datenstelle als Vermittlungsstelle einschalten. Sie können durch die Datenstelle
auch die Ausstellung von Sozialversicherungsausweisen veranlassen.

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Bund darf eine Datei mit Sozialdaten, die nicht
ausschließlich einer Versicherungsnummer der bei ihr Versicherten zugeordnet ist, nur
bei der Datenstelle und nur dann führen, wenn die Einrichtung dieser Datei gesetzlich
bestimmt ist.

(3) Die Datenstelle nimmt für die Träger der Rentenversicherung die Aufgaben als
Bezeichnete Stelle für Datenübermittlungen innerhalb der Europäischen Union wahr.

(4) Die Datenstelle untersteht der Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales, soweit ihr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes Aufgaben zugewiesen
worden sind. Für die Aufsicht gelten die §§ 87 bis 89 des Vierten Buches entsprechend.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Aufsicht ganz oder teilweise dem
Bundesversicherungsamt übertragen.

§ 146 

(weggefallen)

Zweiter Abschnitt
Datenschutz und Datensicherheit

§ 147 Versicherungsnummer

(1) Die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung kann für Personen eine
Versicherungsnummer vergeben, wenn dies zur personenbezogenen Zuordnung der Daten
für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe nach diesem Gesetzbuch erforderlich oder
dies durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmt ist. Für die nach diesem Buche
versicherten Personen hat sie eine Versicherungsnummer zu vergeben.

(2) Die Versicherungsnummer einer Person setzt sich zusammen aus

1.der Bereichsnummer des zuständigen Trägers der Rentenversicherung,
 

2.dem Geburtsdatum,
 

3.dem Anfangsbuchstaben des Geburtsnamens,
 

4.der Seriennummer, die auch eine Aussage über das Geschlecht einer Person enthalten
darf, und
 

5.der Prüfziffer.
 

Weitere personenbezogene Merkmale darf die Versicherungsnummer nicht enthalten.

(3) Jede Person, an die eine Versicherungsnummer vergeben wird, und der für sie
zuständige Träger der Rentenversicherung sind unverzüglich über die vergebene
Versicherungsnummer sowie über die Zuordnung nach § 127 zu unterrichten.

§ 148 Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung beim
Rentenversicherungsträger

(1) Der Träger der Rentenversicherung darf Sozialdaten nur erheben, verarbeiten und
nutzen, soweit dies zur Erfüllung seiner gesetzlich zugewiesenen oder zugelassenen
Aufgaben erforderlich ist. Aufgaben nach diesem Buche sind

1.die Feststellung eines Versicherungsverhältnisses einschließlich einer
Versicherungsfreiheit oder Versicherungsbefreiung,
 

2.der Nachweis von rentenrechtlichen Zeiten,
 

3.die Festsetzung und Durchführung von Leistungen zur Teilhabe,
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4.die Festsetzung, Zahlung, Anpassung, Überwachung, Einstellung oder Abrechnung von
Renten und anderen Geldleistungen,
 

5.die Erteilung von Auskünften sowie die Führung und Klärung der Versicherungskonten,
 

6.der Nachweis von Beiträgen und deren Erstattung.
 

Der Rentenversicherungsträger darf die Versicherungsnummer, den Familiennamen,
den Geburtsnamen, die Vornamen, den Geburtsort und die Anschrift, die ihm die
zentrale Stelle im Rahmen der Datenanforderung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes übermittelt, zur Aktualisierung der im Versicherungskonto
gespeicherten Namens- und Anschriftendaten verarbeiten und nutzen.

(2) Der Träger der Rentenversicherung darf Daten, aus denen die Art einer Erkrankung
erkennbar ist, zusammen mit anderen Daten in einer gemeinsamen Datei nur speichern,
wenn durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt ist, dass die Daten
über eine Erkrankung nur den Personen zugänglich sind, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen.

(3) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung von
Sozialdaten aus Dateien der Träger der Rentenversicherung durch Abruf ermöglicht,
ist nur zwischen den Trägern der Rentenversicherung sowie mit der gesetzlichen
Krankenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit, der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus, soweit sie bei geringfügig
Beschäftigten Aufgaben nach dem Einkommensteuergesetz durchführt, der Deutschen Post
AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, und
den Versicherungsämtern und Gemeindebehörden, soweit sie mit der Aufnahme von Anträgen
auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung betraut sind, zulässig; dabei
dürfen auch Vermittlungsstellen eingeschaltet werden. Sie ist mit Leistungsträgern
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs zulässig, soweit diese Daten zur
Feststellung von Leistungen nach über- und zwischenstaatlichem Recht erforderlich
sind und nicht Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Belange der davon
betroffenen Personen beeinträchtigt werden. Die Übermittlung darf auch durch Abruf im
automatisierten Verfahren erfolgen, ohne dass es einer Genehmigung nach § 79 Abs. 1 des
Zehnten Buches bedarf.

(4) Die Träger der Rentenversicherung dürfen der Datenstelle oder der Deutschen
Rentenversicherung Bund Sozialdaten nur übermitteln, soweit dies zur Führung einer
Datei bei der Datenstelle oder zur Erfüllung einer anderen gesetzlich vorgeschriebenen
oder zugelassenen Aufgabe erforderlich ist. Die Einschränkungen des Satzes 1 gelten
nicht, wenn die Sozialdaten in einer anonymisierten Form übermittelt werden.

§ 149 Versicherungskonto

(1) Der Träger der Rentenversicherung führt für jeden Versicherten ein
Versicherungskonto, das nach der Versicherungsnummer geordnet ist. In dem
Versicherungskonto sind die Daten, die für die Durchführung der Versicherung sowie
die Feststellung und Erbringung von Leistungen einschließlich der Rentenauskunft
erforderlich sind, zu speichern. Ein Versicherungskonto darf auch für Personen geführt
werden, die nicht nach den Vorschriften dieses Buches versichert sind, soweit es
für die Feststellung der Versicherungs- oder Beitragspflicht und für Prüfungen bei
Arbeitgebern (§ 28p des Vierten Buches) erforderlich ist.

(2) Der Träger der Rentenversicherung hat darauf hinzuwirken, dass die im
Versicherungskonto gespeicherten Daten vollständig und geklärt sind. Die Daten sollen
so gespeichert werden, dass sie jederzeit abgerufen und auf maschinell verwertbaren
Datenträgern oder durch Datenübertragung übermittelt werden können. Stellt der Träger
der Rentenversicherung fest, dass für einen Beschäftigten mehrere Beschäftigungen nach
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 oder § 8a des Vierten Buches gemeldet oder die Zeitgrenzen des § 8
Abs. 1 Nr. 2 des Vierten Buches überschritten sind, überprüft er unverzüglich diese
Beschäftigungsverhältnisse. Stellen die Träger der Rentenversicherung fest, dass eine
Beschäftigung infolge einer Zusammenrechnung versicherungspflichtig ist, sie jedoch
nicht oder als versicherungsfrei gemeldet worden ist, teilen sie diese Beschäftigung
mit den notwendigen Daten der Einzugsstelle mit. Satz 4 gilt entsprechend, wenn
die Träger der Rentenversicherung feststellen, dass beim Zusammentreffen mehrerer
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Beschäftigungsverhältnisse die Voraussetzungen für die Anwendung der Vorschriften über
die Gleitzone nicht oder nicht mehr vorliegen.

(3) Der Träger der Rentenversicherung unterrichtet die Versicherten regelmäßig über
die in ihrem Versicherungskonto gespeicherten Sozialdaten, die für die Feststellung der
Höhe einer Rentenanwartschaft erheblich sind (Versicherungsverlauf).

(4) Versicherte sind verpflichtet, bei der Klärung des Versicherungskontos mitzuwirken,
insbesondere den Versicherungsverlauf auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen, alle für die Kontenklärung erheblichen Tatsachen anzugeben und die
notwendigen Urkunden und sonstigen Beweismittel beizubringen.

(5) Hat der Versicherungsträger das Versicherungskonto geklärt oder hat der Versicherte
innerhalb von sechs Kalendermonaten nach Versendung des Versicherungsverlaufs seinem
Inhalt nicht widersprochen, stellt der Versicherungsträger die im Versicherungsverlauf
enthaltenen und nicht bereits festgestellten Daten, die länger als sechs Kalenderjahre
zurückliegen, durch Bescheid fest. Bei Änderung der dem Feststellungsbescheid
zugrunde liegenden Vorschriften ist der Feststellungsbescheid durch einen neuen
Feststellungsbescheid oder im Rentenbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit
aufzuheben; die §§ 24 und 48 des Zehnten Buches sind nicht anzuwenden. Über die
Anrechnung und Bewertung der im Versicherungsverlauf enthaltenen Daten wird erst bei
Feststellung einer Leistung entschieden.

§ 150 Dateien bei der Datenstelle

(1) Bei der Datenstelle darf eine Stammsatzdatei geführt werden, soweit dies
erforderlich ist, um

1.sicherzustellen, dass eine Person nur eine Versicherungsnummer erhält und eine
vergebene Versicherungsnummer nicht noch einmal für eine andere Person verwendet
wird,
 

2.für eine Person die vergebene Versicherungsnummer festzustellen,
 

3.zu erkennen, welcher Träger der Rentenversicherung für die Führung eines
Versicherungskontos zuständig ist oder war,
 

4.Daten, die aufgrund eines Gesetzes oder nach über- und zwischenstaatlichem Recht
entgegenzunehmen sind, an die zuständigen Stellen weiterleiten zu können,
 

5.zu erkennen, bei welchen Trägern der Rentenversicherung oder welchen Leistungsträgern
im Ausland weitere Daten zu einer Person gespeichert sind,
 

6.Mütter über die Versicherungspflicht während der Kindererziehung zu unterrichten,
wenn bei Geburtsmeldungen eine Versicherungsnummer der Mutter nicht eindeutig
zugeordnet werden kann,
 

7.das Zusammentreffen von Renten aus eigener Versicherung und Hinterbliebenenrenten
und Arbeitsentgelt festzustellen, um die ordnungsgemäße Berechnung und Zahlung von
Beiträgen der Rentner zur gesetzlichen Krankenversicherung überprüfen zu können.
 

Weitere Sozialdaten dürfen in der Stammsatzdatei der Datenstelle nur gespeichert
werden, soweit dies zur Erfüllung einer der Deutschen Rentenversicherung Bund
zugewiesenen oder übertragenen Aufgabe erforderlich und dafür die Verarbeitung oder
Nutzung von Sozialdaten in einer anonymisierten Form nicht ausreichend ist.

(2) Die Stammsatzdatei darf außer den personenbezogenen Daten über das Verhältnis einer
Person zur Rentenversicherung nur folgende Daten enthalten:

1.Versicherungsnummer, bei Beziehern einer Rente wegen Todes auch die
Versicherungsnummer des verstorbenen Versicherten,
 

2.Familienname und Vornamen einschließlich des Geburtsnamens,
 

3.Geburtsort einschließlich des Geburtslandes,
 

4.Staatsangehörigkeit,
 

5.Tod,
 

6.Anschrift,
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7.Betriebsnummer des Arbeitgebers,
 

8.Tag der Beschäftigungsaufnahme.
 

(3) Für die Prüfung, ob eine Beschäftigung den Voraussetzungen entspricht, unter denen
gemäß Artikel 11, 11a der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über
die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige,
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (ABl. EG Nr. L 74 S. 1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 647/2005 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13. April 2005 (ABl. EU Nr. L 117 S. 1), eine Bescheinigung über weiterhin
anzuwendende Rechtsvorschriften (Bescheinigung E 101) ausgestellt werden kann, führt
die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung eine Datei. In ihr können gespeichert
werden:

1.die in der Bescheinigung E 101 enthaltenen Daten,
 

2.ein Identifikationsmerkmal des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin oder des
Selbständigen,
 

3.ein Identifikationsmerkmal des ausländischen Arbeitgebers,
 

4.ein Identifikationsmerkmal des inländischen Unternehmens,
 

5.die Mitteilung über eine Anfrage beim ausstellenden Träger einer Bescheinigung E 101
und
 

6.das Ergebnis der Überprüfung einer Bescheinigung E 101.
 

Als Identifikationsmerkmal des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin wird die
Versicherungsnummer verwendet. Ist eine Versicherungsnummer nicht vergeben,
vergibt die Datenstelle ein neues Identifikationsmerkmal. Entsprechendes gilt
für das Identifikationsmerkmal des Selbständigen. Für die Zusammensetzung dieses
Identifikationsmerkmales gilt § 147 Abs. 2 entsprechend. Die Datenstelle vergibt ein
Identifikationsmerkmal des ausländischen Arbeitgebers. Als Identifikationsmerkmal des
Unternehmens im Inland wird die Betriebsnummer verwendet. Ist eine Betriebsnummer noch
nicht vergeben, vergibt die Datenstelle im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit die
Betriebsnummer. Sie erhebt, verarbeitet und nutzt die in Satz 2 genannten Daten, soweit
dieses für die Prüfung, ob die Beschäftigung den Voraussetzungen entspricht, unter
denen eine Bescheinigung E 101 ausgestellt werden kann, erforderlich ist. Die Daten
sind spätestens fünf Jahre nach Erhebung zu löschen. Das Nähere regeln die Deutsche
Rentenversicherung Bund und die Spitzenverbände der gesetzlichen Unfallversicherung in
gemeinsamen Grundsätzen. Die gemeinsamen Grundsätze werden vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen genehmigt.

(4) Bei der Datenstelle darf zu den gesetzlich bestimmten Dateien jeweils eine
weitere Datei geführt werden, soweit dies erforderlich ist, um die Ausführung
des Datenschutzes, insbesondere zur Feststellung der Benutzer der Dateien, zu
gewährleisten.

(5) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens für eine Datei der
Datenstelle ist nur gegenüber den in § 148 Abs. 3 genannten Stellen, der Deutschen
Rentenversicherung Bund, soweit sie als zentrale Stelle Aufgaben nach dem
Einkommensteuergesetz durchführt, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung,
soweit sie prüfen, ob eine Beschäftigung den Voraussetzungen entspricht, unter denen
eine Bescheinigung E 101 ausgestellt werden kann oder für eine Beschäftigung die
Meldungen nach § 110 Abs. 1a Satz 2 des Siebten Buches prüfen, ob die Meldungen nach
§ 28a des Vierten Buches erstattet wurden, und den Behörden der Zollverwaltung, soweit
diese Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes durchführen, zulässig.
Die dort enthaltenen besonderen Voraussetzungen für die Deutsche Post AG, für die
Versicherungsämter und Gemeindebehörden und für Leistungsträger im Ausland müssen auch
bei Satz 1 erfüllt sein.

§ 151 Auskünfte der Deutschen Post AG

(1) Die Deutsche Post AG darf den für Sozialleistungen zuständigen Leistungsträgern
und den diesen Gleichgestellten (§ 35 Erstes Buch sowie § 69 Abs. 2 Zehntes Buch)
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von den Sozialdaten, die ihr im Zusammenhang mit der Zahlung, Anpassung, Überwachung,
Einstellung oder Abrechnung von Renten oder anderen Geldleistungen nach diesem Buche
bekannt geworden sind und die sie nach den Vorschriften des Zweiten Kapitels des
Zehnten Buches übermitteln darf, nur folgende Daten übermitteln:

1. Familienname und Vornamen einschließlich des Geburtsnamens,
 

2. Geburtsdatum,
 

3. Versicherungsnummer,
 

4. Daten über den Familienstand,
 

5. Daten über den Tod einschließlich der Daten, die sich aus den
Sterbefallmitteilungen der Meldebehörden nach § 101a des Zehnten Buches ergeben,
 

6. Daten über das Versicherungsverhältnis,
 

7. Daten über die Art und Höhe der Geldleistung einschließlich der diese Leistung
unmittelbar bestimmenden Daten,
 

8. Daten über Beginn, Änderung und Ende der Geldleistung einschließlich der diese
unmittelbar bestimmenden Daten,
 

9. Daten über die Zahlung einer Geldleistung,
 

10. Daten über Mitteilungsempfänger oder nicht nur vorübergehend Bevollmächtigte sowie
über weitere Forderungsberechtigte.
 

(2) Die Deutsche Post AG darf dem Träger der Rentenversicherung von den Sozialdaten,
die ihr im Zusammenhang mit der Zahlung, Anpassung, Überwachung, Einstellung oder
Abrechnung von Sozialleistungen anderer Sozialleistungsträger sowie von anderen
Geldleistungen der den Sozialleistungsträgern Gleichgestellten bekannt geworden sind,
nur die Daten des Absatzes 1 übermitteln.

(3) Der Träger der Rentenversicherung darf der Deutschen Post AG die für die
Anpassung von Renten oder anderen Geldleistungen erforderlichen Sozialdaten auch
dann übermitteln, wenn diese die Anpassung der Renten oder anderen Geldleistungen der
Rentenversicherung nicht selbst durchführt, diese Daten aber für Auskünfte nach Absatz
1 oder 2 von anderen Sozialleistungsträgern oder diesen Gleichgestellten benötigt
werden.

§ 151a Antragstellung im automatisierten Verfahren beim Versicherungsamt

(1) Für die Aufnahme von Leistungsanträgen bei dem Versicherungsamt oder der
Gemeindebehörde und die Übermittlung der Anträge an den Träger der Rentenversicherung
kann ein automatisiertes Verfahren eingerichtet werden, das es dem Versicherungsamt
oder der Gemeindebehörde ermöglicht, die für das automatisierte Verfahren
erforderlichen Daten der Versicherten, die ihre alleinige Wohnung, ihre Hauptwohnung,
ihren Beschäftigungsort oder ihre Tätigkeit im Bezirk des Versicherungsamtes oder in
der Gemeinde haben, aus der Stammsatzdatei der Datenstelle der Rentenversicherung (§
150 Abs. 2) und dem Versicherungskonto (§ 149 Abs. 1) abzurufen.

(2) Aus der Stammsatzdatei dürfen nur die in § 150 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Daten
übermittelt werden. Aus dem Versicherungskonto dürfen nur folgende Daten übermittelt
werden:

1.Datum des letzten Zuzugs aus dem Ausland unter Angabe des Staates,
 

2.Datum der letzten Kontoklärung,
 

3.Anschrift.
 

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund erstellt im Einvernehmen mit dem Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik ein Sicherheitskonzept für die Einrichtung
des automatisierten Verfahrens, das insbesondere die nach § 78a des Zehnten
Buches erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen enthalten muss.
Einrichtung und Änderungen des Verfahrens bedürfen der vorherigen Zustimmung
der jeweiligen Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde kann eine Ausnahme von
dem Zustimmungserfordernis zulassen, wenn die Prüfung bereits von einer anderen
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Aufsichtsbehörde durchgeführt worden ist. Das Sicherheitskonzept ist im Falle
sicherheitserheblicher Änderungen, spätestens jedoch alle drei Jahre im Einvernehmen
mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu aktualisieren und der
Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann die Fortführung des Verfahrens
untersagen, wenn das Sicherheitskonzept nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.

§ 152 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates

1.Personen, an die eine Versicherungsnummer zu vergeben ist,
 

2.den Zeitpunkt der Vergabe einer Versicherungsnummer,
 

3.das Nähere über die Zusammensetzung der Versicherungsnummer sowie über ihre Änderung,
 

4.die für die Vergabe einer Versicherungsnummer zuständigen Versicherungsträger,
 

5.das Nähere über Voraussetzungen, Form und Inhalt sowie Verfahren der Versendung von
Versicherungsverläufen,
 

6.die Art und den Umfang des Datenaustausches zwischen den Trägern der
Rentenversicherung sowie mit der Deutschen Post AG sowie die Führung des
Versicherungskontos und die Art der Daten, die darin gespeichert werden dürfen,
 

7.Fristen, mit deren Ablauf Sozialdaten spätestens zu löschen sind,
 

8.die Behandlung von Versicherungsunterlagen einschließlich der Voraussetzungen, unter
denen sie vernichtet werden können, sowie die Art, den Umfang und den Zeitpunkt ihrer
Vernichtung
 

zu bestimmen.

Viertes Kapitel
Finanzierung

Erster Abschnitt
Finanzierungsgrundsatz und Rentenversicherungsbericht

Erster Unterabschnitt
Umlageverfahren

§ 153 Umlageverfahren

(1) In der Rentenversicherung werden die Ausgaben eines Kalenderjahres durch die
Einnahmen des gleichen Kalenderjahres und, soweit erforderlich, durch Entnahmen aus der
Nachhaltigkeitsrücklage gedeckt.

(2) Einnahmen der allgemeinen Rentenversicherung sind insbesondere die Beiträge und
die Zuschüsse des Bundes, Einnahmen der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
insbesondere die Beiträge und die Mittel des Bundes zum Ausgleich von Einnahmen und
Ausgaben.

Zweiter Unterabschnitt
Rentenversicherungsbericht und Sozialbeirat

§ 154 Rentenversicherungsbericht, Stabilisierung des Beitragssatzes und
Sicherung des Rentenniveaus
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(1) Die Bundesregierung erstellt jährlich einen Rentenversicherungsbericht. Der Bericht
enthält

1.auf der Grundlage der letzten Ermittlungen der Zahl der Versicherten und
Rentner sowie der Einnahmen, der Ausgaben und der Nachhaltigkeitsrücklage
insbesondere Modellrechnungen zur Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben, der
Nachhaltigkeitsrücklage sowie des jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den
künftigen 15 Kalenderjahren,
 

2.eine Übersicht über die voraussichtliche finanzielle Entwicklung der
Rentenversicherung in den künftigen fünf Kalenderjahren auf der Grundlage der
aktuellen Einschätzung der mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung,
 

3.eine Darstellung, wie sich die Anhebung der Altersgrenzen voraussichtlich auf die
Arbeitsmarktlage, die Finanzlage der Rentenversicherung und andere öffentliche
Haushalte auswirkt,
 

4.bis zur Angleichung der Lohn- und Gehaltssituation im Beitrittsgebiet an die Lohn-
und Gehaltssituation im Bundesgebiet ohne das Beitrittsgebiet eine gesonderte
Darstellung über die Entwicklung der Renten im Beitrittsgebiet.
 

Die Entwicklung in der allgemeinen Rentenversicherung und in der knappschaftlichen
Rentenversicherung ist getrennt darzustellen. Der Bericht ist bis zum 30. November
eines jeden Jahres den gesetzgebenden Körperschaften zuzuleiten.

(2) Der Rentenversicherungsbericht ist einmal in jeder Wahlperiode des Deutschen
Bundestages um einen Bericht zu ergänzen, der insbesondere darstellt:

1.die Leistungen der anderen ganz oder teilweise öffentlich finanzierten
Alterssicherungssysteme sowie deren Finanzierung,
 

2.die Einkommenssituation der Leistungsbezieher der Alterssicherungssysteme,
 

3.das Zusammentreffen von Leistungen der Alterssicherungssysteme,
 

4.in welchem Umfang die steuerliche Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI und § 3 Nr.
63 des Einkommensteuergesetzes in Anspruch genommen worden ist und welchen Grad der
Verbreitung die betriebliche und private Altersvorsorge dadurch erreicht haben und
 

5.die Höhe des Gesamtversorgungsniveaus, das für typische Rentner einzelner
Zugangsjahrgänge unter Berücksichtigung ergänzender Altersvorsorge in Form einer
Rente aus einem geförderten Altersvorsorgevertrag sowie einer Rente aus der Anlage
der Nettoeinkommenserhöhung aus den steuerfrei gestellten Beiträgen zur gesetzlichen
Rentenversicherung und der steuerlichen Belastung ermittelt wird.
 

Die Darstellungen zu der Nummer 4 sind erstmals im Jahre 2005 vorzulegen.

(3) Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen
vorzuschlagen, wenn

1.der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung in der mittleren Variante der
15-jährigen Vorausberechnungen des Rentenversicherungsberichts bis zum Jahre 2020 20
vom Hundert oder bis zum Jahre 2030 22 vom Hundert überschreitet,
 

2.der Verhältniswert aus einer jahresdurchschnittlichen verfügbaren Standardrente
und dem verfügbaren Durchschnittsentgelt in der mittleren Variante der 15-
jährigen Vorausberechnungen des Rentenversicherungsberichts (Sicherungsniveau
vor Steuern) bis zum Jahr 2020 46 vom Hundert oder bis zum Jahr 2030 43 vom
Hundert unterschreitet; verfügbare Standardrente ist die Regelaltersrente aus
der allgemeinen Rentenversicherung mit 45 Entgeltpunkten ohne Berücksichtigung
der auf sie entfallenden Steuern, gemindert um den allgemeinen Beitragsanteil
zur Krankenversicherung und den Beitrag zur Pflegeversicherung; verfügbares
Durchschnittsentgelt ist das Durchschnittsentgelt ohne Berücksichtigung der
darauf entfallenden Steuern, gemindert um den durchschnittlich zu entrichtenden
Arbeitnehmersozialbeitrag einschließlich des durchschnittlichen Aufwands zur
zusätzlichen Altersvorsorge.
 

Die Bundesregierung soll den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnahmen
vorschlagen, wenn sich zeigt, dass durch die Förderung der freiwilligen zusätzlichen
Altersvorsorge eine ausreichende Verbreitung nicht erreicht werden kann.
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(4) Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften vom Jahre 2010 an alle
vier Jahre über die Entwicklung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer zu berichten
und eine Einschätzung darüber abzugeben, ob die Anhebung der Regelaltersgrenze unter
Berücksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der wirtschaftlichen
und sozialen Situation älterer Arbeitnehmer weiterhin vertretbar erscheint und die
getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen bleiben können. In diesem Bericht sind
zur Beibehaltung eines Sicherungsniveauziels vor Steuern von 46 vom Hundert über das
Jahr 2020 hinaus von der Bundesregierung entsprechende Maßnahmen unter Wahrung der
Beitragssatzstabilität vorzuschlagen.

§ 155 Aufgabe des Sozialbeirats

(1) Der Sozialbeirat hat insbesondere die Aufgabe, in einem Gutachten zum
Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung Stellung zu nehmen.

(2) Das Gutachten des Sozialbeirats ist zusammen mit dem Rentenversicherungsbericht den
gesetzgebenden Körperschaften zuzuleiten.

§ 156 Zusammensetzung des Sozialbeirats

(1) Der Sozialbeirat besteht aus

1.vier Vertretern der Versicherten,
 

2.vier Vertretern der Arbeitgeber,
 

3.einem Vertreter der Deutschen Bundesbank und
 

4.drei Vertretern der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
 

Seine Geschäfte führt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

(2) Die Bundesregierung beruft die Mitglieder des Sozialbeirats für die Dauer von vier
Jahren. Es werden

1.vom Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund gemäß § 64 Abs. 4 des Vierten
Buches je drei Vertreter der allgemeinen Rentenversicherung und
 

2.vom Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der
knappschaftlichen Rentenversicherung je ein Vertreter
 

der Versicherten und der Arbeitgeber vorgeschlagen; hierbei ist sicherzustellen, dass
die Regionalträger und die Bundesträger gleichgewichtig im Sozialbeirat vertreten sind.

(3) Die vorgeschlagenen Personen müssen die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in
einem Organ der Selbstverwaltung (§ 51 Viertes Buch) erfüllen. Vor der Berufung der
Vertreter der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. ist die Hochschulrektorenkonferenz
anzuhören.

Zweiter Abschnitt
Beiträge und Verfahren

Erster Unterabschnitt
Beiträge

Erster Titel
Allgemeines

§ 157 Grundsatz



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 95 -

Die Beiträge werden nach einem Vomhundertsatz (Beitragssatz) von
der Beitragsbemessungsgrundlage erhoben, die nur bis zur jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt wird.

§ 158 Beitragssätze

(1) Der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung ist vom 1. Januar eines
Jahres an zu verändern, wenn am 31. Dezember dieses Jahres bei Beibehaltung des
bisherigen Beitragssatzes die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage

1.das 0,2fache der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten der Träger
der allgemeinen Rentenversicherung für einen Kalendermonat (Mindestrücklage)
voraussichtlich unterschreiten oder
 

2.das 1,5fache der in Nummer 1 genannten Ausgaben für einen Kalendermonat
(Höchstnachhaltigkeitsrücklage) voraussichtlich übersteigen.
 

Ausgaben zu eigenen Lasten sind alle Ausgaben nach Abzug des Bundeszuschusses nach §
213 Abs. 2, der Erstattungen und der empfangenen Ausgleichszahlungen.

(2) Der Beitragssatz ist so neu festzusetzen, dass die voraussichtlichen
Beitragseinnahmen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) und der Zahl der
Pflichtversicherten zusammen mit den Zuschüssen des Bundes und den sonstigen Einnahmen
unter Berücksichtigung von Entnahmen aus der Nachhaltigkeitsrücklage ausreichen, um
die voraussichtlichen Ausgaben in dem auf die Festsetzung folgenden Kalenderjahr zu
decken und sicherzustellen, dass die Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage am Ende dieses
Kalenderjahres

1.im Falle von Absatz 1 Nr. 1 dem Betrag der Mindestrücklage oder
 

2.im Falle von Absatz 1 Nr. 2 dem Betrag der Höchstnachhaltigkeitsrücklage
 

voraussichtlich entsprechen. Der Beitragssatz ist auf eine Dezimalstelle aufzurunden.

(3) Der Beitragssatz in der knappschaftlichen Rentenversicherung wird jeweils in dem
Verhältnis verändert, in dem er sich in der allgemeinen Rentenversicherung ändert; der
Beitragssatz ist nur für das jeweilige Kalenderjahr auf eine Dezimalstelle aufzurunden.

(4) Wird der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung vom 1. Januar des
Jahres an nicht verändert, macht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
Bundesgesetzblatt das Weitergelten der Beitragssätze bekannt.

§ 159 Beitragsbemessungsgrenzen

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der allgemeinen Rentenversicherung sowie in der
knappschaftlichen Rentenversicherung ändern sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in
dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz
1) im vergangenen zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen
Kalenderjahr stehen. Die veränderten Beträge werden nur für das Kalenderjahr, für das
die Beitragsbemessungsgrenze bestimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache von 600
aufgerundet.

§ 160 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1.die Beitragssätze in der Rentenversicherung,
 

2.in Ergänzung der Anlage 2 die Beitragsbemessungsgrenzen
 

festzusetzen.

Zweiter Titel
Beitragsbemessungsgrundlagen

§ 161 Grundsatz
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(1) Beitragsbemessungsgrundlage für Versicherungspflichtige sind die
beitragspflichtigen Einnahmen.

(2) Beitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte ist jeder Betrag zwischen
der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (§ 167) und der Beitragsbemessungsgrenze.

§ 162 Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter

Beitragspflichtige Einnahmen sind

1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, das Arbeitsentgelt
aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung, jedoch bei Personen, die zu ihrer
Berufsausbildung beschäftigt werden, mindestens eins vom Hundert der Bezugsgröße,
 

2. bei behinderten Menschen das Arbeitsentgelt, mindestens 80 vom Hundert der
Bezugsgröße,
 

2a.bei behinderten Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer
nach dem Neunten Buch anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen in einem
Integrationsprojekt (§ 132 Neuntes Buch) beschäftigt sind, das Arbeitsentgelt,
mindestens 80 vom Hundert der Bezugsgröße,
 

3. bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen oder im Rahmen
einer Unterstützten Beschäftigung nach § 38a des Neunten Buches individuell
betrieblich qualifiziert werden, ein Arbeitsentgelt in Höhe von 20 vom Hundert der
monatlichen Bezugsgröße,
 

3a.bei Auszubildenden, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden, ein
Arbeitsentgelt in Höhe der Ausbildungsvergütung,
 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher
Gemeinschaften die Geld- und Sachbezüge, die sie persönlich erhalten, jedoch
bei Mitgliedern, denen nach Beendigung ihrer Ausbildung eine Anwartschaft auf
die in der Gemeinschaft übliche Versorgung nicht gewährleistet oder für die die
Gewährleistung nicht gesichert ist (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3), mindestens 40 vom
Hundert der Bezugsgröße,
 

5. bei Personen, deren Beschäftigung nach dem Einkommensteuerrecht als selbständige
Tätigkeit bewertet wird, ein Einkommen in Höhe der Bezugsgröße, bei Nachweis eines
niedrigeren oder höheren Einkommens jedoch dieses Einkommen, mindestens jedoch
monatlich 400 Euro. § 165 Abs. 1 Satz 2 bis 10 gilt entsprechend.
 

§ 163 Sonderregelung für beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter

(1) Für unständig Beschäftigte ist als beitragspflichtige Einnahmen ohne Rücksicht auf
die Beschäftigungsdauer das innerhalb eines Kalendermonats erzielte Arbeitsentgelt
bis zur Höhe der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen. Unständig
ist die Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche entweder nach der Natur der
Sache befristet zu sein pflegt oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag befristet
ist. Bestanden innerhalb eines Kalendermonats mehrere unständige Beschäftigungen
und übersteigt das Arbeitsentgelt insgesamt die monatliche Beitragsbemessungsgrenze,
sind bei der Berechnung der Beiträge die einzelnen Arbeitsentgelte anteilmäßig nur
zu berücksichtigen, soweit der Gesamtbetrag die monatliche Beitragsbemessungsgrenze
nicht übersteigt. Soweit Versicherte oder Arbeitgeber dies beantragen, verteilt die
zuständige Einzugsstelle die Beiträge nach den zu berücksichtigenden Arbeitsentgelten
aus unständigen Beschäftigungen.

(2) Für Seeleute gilt als beitragspflichtige Einnahme der Betrag, der nach dem Recht
der gesetzlichen Unfallversicherung für die Beitragsberechnung maßgebend ist. § 215
Abs. 4 des Siebten Buches gilt entsprechend.

(3) Bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind und deren Arbeitsentgelt infolge der
ehrenamtlichen Tätigkeit gemindert wird, gilt auch der Betrag zwischen dem tatsächlich
erzielten Arbeitsentgelt und dem Arbeitsentgelt, das ohne die ehrenamtliche Tätigkeit
erzielt worden wäre, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze als Arbeitsentgelt
(Unterschiedsbetrag), wenn der Arbeitnehmer dies beim Arbeitgeber beantragt.
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Satz 1 gilt nur für ehrenamtliche Tätigkeiten für Körperschaften, Anstalten oder
Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Verbände einschließlich der Spitzenverbände
oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, Parteien, Gewerkschaften sowie Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die wegen des ausschließlichen und
unmittelbaren Dienstes für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke von der
Körperschaftsteuer befreit sind. Der Antrag kann nur für laufende und künftige Lohn-
und Gehaltsabrechnungszeiträume gestellt werden.

(4) Bei Versicherten, die eine versicherungspflichtige ehrenamtliche Tätigkeit
aufnehmen und für das vergangene Kalenderjahr freiwillige Beiträge gezahlt haben,
gilt jeder Betrag zwischen dem Arbeitsentgelt und der Beitragsbemessungsgrenze als
Arbeitsentgelt (Unterschiedsbetrag), wenn die Versicherten dies beim Arbeitgeber
beantragen. Satz 1 gilt nur für versicherungspflichtige ehrenamtliche Tätigkeiten für
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der Antrag kann nur für laufende und künftige
Lohn- und Gehaltsabrechnungszeiträume gestellt werden.

(5) Bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteilzeitgesetz Aufstockungsbeträge
zum Arbeitsentgelt erhalten, gilt auch mindestens ein Betrag in Höhe von 80 vom
Hundert des Regelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den
Unterschiedsbetrag zwischen 90 vom Hundert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze
und dem Regelarbeitsentgelt, höchstens jedoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze, als
beitragspflichtige Einnahme. Für Personen, die nach § 3 Satz 1 Nr. 3 für die Zeit
des Bezugs von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld
versichert sind, und für Personen, die für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder der
Ausführung von Leistungen zur Teilhabe, in der sie Krankentagegeld von einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen erhalten, nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 versichert sind,
gilt Satz 1 entsprechend.

(6) Soweit Kurzarbeitergeld geleistet wird, gilt als beitragspflichtige Einnahmen 80
vom Hundert des Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach
§ 179 des Dritten Buches.

(7) (weggefallen)

(8) Bei Arbeitnehmern, die eine geringfügige Beschäftigung ausüben und in dieser
Beschäftigung versicherungspflichtig sind, weil sie nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf
die Versicherungsfreiheit verzichtet haben, ist beitragspflichtige Einnahme das
Arbeitsentgelt, mindestens jedoch der Betrag in Höhe von 155 Euro.

(9) Bei Arbeitnehmern, die in einer Beschäftigung Leistungen der Entgeltsicherung
nach § 421j des Dritten Buches erhalten, gilt auch der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung während des Bezugs der Leistungen zur
Entgeltsicherung und 90 vom Hundert des für das Arbeitslosengeld maßgeblichen
Bemessungsentgelts im Sinne des § 421j des Dritten Buches, jedoch höchstens bis zur
Beitragsbemessungsgrenze, als beitragspflichtige Einnahme. Während des Bezugs von
Kurzarbeitergeld gilt weiterhin der nach Satz 1 ermittelte Unterschiedsbetrag als
beitragspflichtige Einnahme. Für Personen, die nach § 3 Satz 1 Nr. 3 für die Zeit
des Bezugs von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld
versichert sind, und für Personen, die für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder der
Ausführung von Leistungen zur Teilhabe, in der sie Krankentagegeld von einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen erhalten, nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 versichert sind,
gilt Satz 1 entsprechend.

(10) Bei Arbeitnehmern, die gegen ein monatliches Arbeitsentgelt bis zum oberen
Grenzbetrag der Gleitzone (§ 20 Abs. 2 Viertes Buch) mehr als geringfügig beschäftigt
sind, ist beitragspflichtige Einnahme der Betrag, der sich aus folgender Formel ergibt:
                   F x 400 + (2 - F) x (AE - 400). 
Dabei ist AE das Arbeitsentgelt und F der Faktor, der sich ergibt, wenn der Wert
30 vom Hundert durch den durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
des Kalenderjahres, in dem der Anspruch auf das Arbeitsentgelt entstanden
ist, geteilt wird. Der durchschnittliche Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
eines Kalenderjahres ergibt sich aus der Summe der zum 1. Januar desselben
Kalenderjahres geltenden Beitragssätze in der allgemeinen Rentenversicherung, in
der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie zur Arbeitsförderung und des allgemeinen
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Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für die Zeit vom 1. Juli
2006 bis zum 31. Dezember 2006 beträgt der Faktor F 0,7160. Der durchschnittliche
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz und der Faktor F sind vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales bis zum 31. Dezember eines Jahres für das folgende Kalenderjahr
im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Abweichend von Satz 1 ist beitragspflichtige
Einnahme das Arbeitsentgelt aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung, wenn der
Arbeitnehmer dies schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklärt. Die Erklärung kann
nur mit Wirkung für die Zukunft und bei mehreren Beschäftigungen nach Satz 1 nur
einheitlich abgegeben werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend. Satz 1
gilt nicht für Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.

§ 164 

(weggefallen)

§ 165 Beitragspflichtige Einnahmen selbständig Tätiger

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind

1.bei selbständig Tätigen ein Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgröße, bei Nachweis
eines niedrigeren oder höheren Arbeitseinkommens jedoch dieses Arbeitseinkommen,
mindestens jedoch monatlich 400 Euro,
 

2.bei Seelotsen das Arbeitseinkommen,
 

3.bei Künstlern und Publizisten das voraussichtliche Jahresarbeitseinkommen (§
12 Künstlersozialversicherungsgesetz), mindestens jedoch 3.900 Euro, wobei
Arbeitseinkommen auch die Vergütung für die Verwertung und Nutzung urheberrechtlich
geschützter Werke oder Leistungen sind,
 

4.bei Hausgewerbetreibenden das Arbeitseinkommen,
 

5.bei Küstenschiffern und Küstenfischern das in der Unfallversicherung maßgebende
beitragspflichtige Arbeitseinkommen.
 

Beitragspflichtige Einnahmen sind bei selbständig Tätigen abweichend von Satz 1 Nr.
1 bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach dem Jahr der Aufnahme der selbständigen
Tätigkeit ein Arbeitseinkommen in Höhe von 50 vom Hundert der Bezugsgröße, auf
Antrag des Versicherten jedoch ein Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgröße. Für
den Nachweis des von der Bezugsgröße abweichenden Arbeitseinkommens nach Satz 1 Nr.
1 und 6 sind die sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid für das zeitnaheste
Kalenderjahr ergebenden Einkünfte aus der versicherungspflichtigen selbständigen
Tätigkeit so lange maßgebend, bis ein neuer Einkommensteuerbescheid vorgelegt wird.
Die Einkünfte sind mit dem Vomhundertsatz zu vervielfältigen, der sich aus dem
Verhältnis des vorläufigen Durchschnittsentgelts (Anlage 1) für das Kalenderjahr,
für das das Arbeitseinkommen nachzuweisen ist, zu dem Durchschnittsentgelt (Anlage 1)
für das maßgebende Veranlagungsjahr des Einkommensteuerbescheides ergibt. Übersteigt
das nach Satz 4 festgestellte Arbeitseinkommen die Beitragsbemessungsgrenze des
nachzuweisenden Kalenderjahres, wird ein Arbeitseinkommen in Höhe der jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze so lange zugrunde gelegt, bis sich aus einem neuen
Einkommensteuerbescheid niedrigere Einkünfte ergeben. Der Einkommensteuerbescheid
ist dem Träger der Rentenversicherung spätestens zwei Kalendermonate nach seiner
Ausfertigung vorzulegen. Statt des Einkommensteuerbescheides kann auch eine
Bescheinigung des Finanzamtes vorgelegt werden, die die für den Nachweis des
Arbeitseinkommens erforderlichen Daten des Einkommensteuerbescheides enthält.
Änderungen des Arbeitseinkommens werden vom Ersten des auf die Vorlage des Bescheides
oder der Bescheinigung folgenden Kalendermonats, spätestens aber vom Beginn des dritten
Kalendermonats nach Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides, an berücksichtigt.
Ist eine Veranlagung zur Einkommensteuer aufgrund der versicherungspflichtigen
selbständigen Tätigkeit noch nicht erfolgt, sind für das Jahr des Beginns der
Versicherungspflicht die Einkünfte zugrunde zu legen, die sich aus den vom Versicherten
vorzulegenden Unterlagen ergeben. Für die Folgejahre ist Satz 4 sinngemäß anzuwenden.

(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 3 ist auf Antrag des Versicherten vom laufenden
Arbeitseinkommen auszugehen, wenn dieses im Durchschnitt voraussichtlich um
wenigstens 30 vom Hundert geringer ist als das Arbeitseinkommen aus dem letzten
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Einkommensteuerbescheid. Das laufende Arbeitseinkommen ist durch entsprechende
Unterlagen nachzuweisen. Änderungen des Arbeitseinkommens werden vom Ersten des auf
die Vorlage der Nachweise folgenden Kalendermonats an berücksichtigt. Das festgestellte
laufende Arbeitseinkommen bleibt solange maßgebend, bis der Einkommensteuerbescheid
über dieses Veranlagungsjahr vorgelegt wird und zu berücksichtigen ist. Für die
Folgejahre ist Absatz 1 Satz 4 sinngemäß anzuwenden.

(1b) Bei Künstlern und Publizisten wird für die Dauer des Bezugs von Elterngeld
oder Erziehungsgeld oder für die Zeit, in der Erziehungsgeld nur wegen des zu
berücksichtigenden Einkommens nicht bezogen wird, auf Antrag des Versicherten das
in diesen Zeiten voraussichtlich erzielte Arbeitseinkommen, wenn es im Durchschnitt
monatlich 325 Euro übersteigt, zugrunde gelegt.

(2) Für Hausgewerbetreibende, die ehrenamtlich tätig sind, gelten die Regelungen für
Arbeitnehmer, die ehrenamtlich tätig sind, entsprechend.

(3) Bei Selbständigen, die auf Antrag versicherungspflichtig sind, gelten als
Arbeitseinkommen im Sinne von § 15 des Vierten Buches auch die Einnahmen, die
steuerrechtlich als Einkommen aus abhängiger Beschäftigung behandelt werden.

§ 166 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind

1. bei Personen, die als Wehr- oder Zivildienstleistende versichert
sind, 60 vom Hundert der Bezugsgröße, jedoch bei Personen, die eine
Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz erhalten, das
Arbeitsentgelt, das dieser Leistung vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen
zugrunde liegt,
 

1a. bei Personen, die in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes versichert sind, die daraus gewährten
Dienstbezüge in dem Umfang, in dem sie bei Beschäftigten als Arbeitsentgelt zu
berücksichtigen wären,
 

2. bei Personen, die Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld
oder Versorgungskrankengeld beziehen, 80 vom Hundert des der Leistung
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens, wobei 80 vom
Hundert des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts aus einem nicht geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis abzuziehen sind, und bei gleichzeitigem Bezug von
Krankengeld neben einer anderen Leistung das dem Krankengeld zugrundeliegende
Einkommen nicht zu berücksichtigen ist,
 

2a. bei Personen, die Arbeitslosengeld II oder im Anschluss an den Bezug
von Arbeitslosengeld II Übergangsgeld, Krankengeld, Verletztengeld oder
Versorgungskrankengeld beziehen, monatlich der Betrag von 205 Euro,
 

2b. (weggefallen)
 

2c. bei Personen, die Teilarbeitslosengeld oder Teilübergangsgeld beziehen, 80 vom
Hundert des dieser Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts,
 

3. bei Beziehern von Vorruhestandsgeld das Vorruhestandsgeld,
 

4. bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deutschen das
Arbeitsentgelt oder, wenn dies günstiger ist, der Betrag, der sich ergibt, wenn
die Beitragsbemessungsgrenze mit dem Verhältnis vervielfältigt wird, in dem
die Summe der Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen für die letzten drei vor
Aufnahme der nach § 4 Abs. 1 versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit
voll mit Pflichtbeiträgen belegten Kalendermonate zur Summe der Beträge der
Beitragsbemessungsgrenzen für diesen Zeitraum steht; der Verhältniswert beträgt
mindestens 0,6667,
 

5. bei Personen, die für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von
Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeld versichert sind, 80 vom
Hundert des zuletzt für einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeitsentgelts
oder Arbeitseinkommens.
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(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen bei
Pflege eines

1.Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 Elftes Buch)

a)80 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 28 Stunden in der Woche gepflegt
wird,
 

b)60 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21 Stunden in der Woche gepflegt
wird,
 

c)40 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14 Stunden in der Woche gepflegt
wird,
 

 

2.Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 Elftes Buch)

a)53,3333 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 21 Stunden in der Woche
gepflegt wird,
 

b)35,5555 vom Hundert der Bezugsgröße, wenn er mindestens 14 Stunden in der Woche
gepflegt wird,
 

 

3.erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Elftes Buch) 26,6667 vom Hundert der
Bezugsgröße.
 

Üben mehrere nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus, sind
beitragspflichtige Einnahmen bei jeder Pflegeperson der Teil des Höchstwerts der
jeweiligen Pflegestufe, der dem Umfang ihrer Pflegetätigkeit im Verhältnis zum Umfang
der Pflegetätigkeit insgesamt entspricht.

§ 167 Freiwillig Versicherte

Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage beträgt für freiwillig Versicherte monatlich 400
Euro.

Dritter Titel
Verteilung der Beitragslast

§ 168 Beitragstragung bei Beschäftigten

(1) Die Beiträge werden getragen

1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, von den Versicherten und
von den Arbeitgebern je zur Hälfte,
 

1a. bei Arbeitnehmern, die Kurzarbeitergeld beziehen, vom Arbeitgeber,
 

1b. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt geringfügig versicherungspflichtig
beschäftigt werden, von den Arbeitgebern in Höhe des Betrages, der 15 vom Hundert
des der Beschäftigung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts entspricht, im Übrigen vom
Versicherten,
 

1c. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt in Privathaushalten geringfügig
versicherungspflichtig beschäftigt werden, von den Arbeitgebern in Höhe
des Betrages, der 5 vom Hundert des der Beschäftigung zugrunde liegenden
Arbeitsentgelts entspricht, im Übrigen vom Versicherten,
 

1d. bei Arbeitnehmern, deren beitragspflichtige Einnahme sich nach § 163 Abs. 10 Satz
1 bestimmt, von den Arbeitgebern in Höhe der Hälfte des Betrages, der sich ergibt,
wenn der Beitragssatz auf das der Beschäftigung zugrunde liegende Arbeitsentgelt
angewendet wird, im Übrigen vom Versicherten.
 

2. bei behinderten Menschen von den Trägern der Einrichtung, wenn ein Arbeitsentgelt
nicht bezogen wird oder das monatliche Arbeitsentgelt 20 vom Hundert der
monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, sowie für den Betrag zwischen dem
monatlichen Arbeitsentgelt und 80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße, wenn
das monatliche Arbeitsentgelt 80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nicht
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übersteigt, im Übrigen von den Versicherten und den Trägern der Einrichtung je zur
Hälfte,
 

2a. bei behinderten Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer
nach dem Neunten Buch anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen in einem
Integrationsprojekt (§ 132 Neuntes Buch) beschäftigt sind, von den Trägern der
Integrationsprojekte für den Betrag zwischen dem monatlichen Arbeitsentgelt und
80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße, wenn das monatliche Arbeitsentgelt
80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, im Übrigen von den
Versicherten und den Trägern der Integrationsprojekte je zur Hälfte,
 

3. bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen, von den Trägern
der Einrichtung,
 

3a. bei Auszubildenden, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden, von
den Trägern der Einrichtung,
 

3b. bei behinderten Menschen während der individuellen betrieblichen Qualifizierung
im Rahmen der Unterstützten Beschäftigung nach § 38a des Neunten Buches von dem
zuständigen Rehabilitationsträger,
 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher
Gemeinschaften von den Genossenschaften oder Gemeinschaften, wenn das monatliche
Arbeitsentgelt 40 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, im
Übrigen von den Mitgliedern und den Genossenschaften oder Gemeinschaften je zur
Hälfte,
 

5. bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind, für den Unterschiedsbetrag von
ihnen selbst,
 

6. bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteilzeitgesetz Aufstockungsbeträge
zum Arbeitsentgelt erhalten, für die sich nach § 163 Abs. 5 Satz 1 ergebende
beitragspflichtige Einnahme von den Arbeitgebern,
 

7. bei Arbeitnehmern, die nach dem Altersteilzeitgesetz Aufstockungsbeträge
zum Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder
Krankentagegeld erhalten, für die sich nach § 163 Abs. 5 Satz 2 ergebende
beitragspflichtige Einnahme

a)von der Bundesagentur oder, im Fall der Leistungserbringung nach § 10 Abs. 2 Satz
2 des Altersteilzeitgesetzes, von den Arbeitgebern, wenn die Voraussetzungen des
§ 4 des Altersteilzeitgesetzes vorliegen,
 

b)von den Arbeitgebern, wenn die Voraussetzungen des § 4 des Altersteilzeitgesetzes
nicht vorliegen,
 

 

8. bei Arbeitnehmern, die in einer Beschäftigung Leistungen der Entgeltsicherung
nach § 421j des Dritten Buches erhalten, für den sich nach § 163 Abs. 9 Satz 1
ergebenden Unterschiedsbetrag von der Bundesagentur für Arbeit,
 

9. bei Arbeitnehmern, die nach § 421j Abs. 6 des Dritten Buches einen Zuschuss
zum Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld,
Übergangsgeld oder Krankentagegeld erhalten, für den sich nach § 163 Abs. 9 Satz 2
und 3 ergebenden Unterschiedsbetrag von der Bundesagentur für Arbeit.
 

(2) Wird infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts die in Absatz 1 Nr. 2 genannte
Grenze von 20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße überschritten, tragen die
Versicherten und die Arbeitgeber die Beiträge von dem diese Grenze übersteigenden Teil
des Arbeitsentgelts jeweils zur Hälfte; im Übrigen tragen die Arbeitgeber den Beitrag
allein.

(3) Personen, die in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert sind, tragen
die Beiträge in Höhe des Vomhundertsatzes, den sie zu tragen hätten, wenn sie in der
allgemeinen Rentenversicherung versichert wären; im Übrigen tragen die Arbeitgeber die
Beiträge.

§ 169 Beitragstragung bei selbständig Tätigen
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Die Beiträge werden getragen

1.bei selbständig Tätigen von ihnen selbst,
 

2.bei Künstlern und Publizisten von der Künstlersozialkasse,
 

3.bei Hausgewerbetreibenden von den Versicherten und den Arbeitgebern je zur Hälfte,
 

4.bei Hausgewerbetreibenden, die ehrenamtlich tätig sind, für den Unterschiedsbetrag
von ihnen selbst.
 

§ 170 Beitragstragung bei sonstigen Versicherten

(1) Die Beiträge werden getragen

1.bei Wehr- oder Zivildienstleistenden, Personen in einem Wehrdienstverhältnis
besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, Beziehern von
Arbeitslosengeld II und für Kindererziehungszeiten vom Bund,
 

2.bei Personen, die

a)Krankengeld oder Verletztengeld beziehen, von den Beziehern der Leistung und
den Leistungsträgern je zur Hälfte, soweit sie auf die Leistung entfallen und
diese Leistungen nicht in Höhe der Leistungen der Bundesagentur für Arbeit zu
zahlen sind, im Übrigen vom Leistungsträger; die Beiträge werden auch dann von
den Leistungsträgern getragen, wenn die Bezieher der Leistung zur Berufsausbildung
beschäftigt sind und das der Leistung zugrunde liegende Arbeitsentgelt auf den
Monat bezogen 400 Euro nicht übersteigt,
 

b)Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen, von den
Leistungsträgern,
 

 

3.bei Bezug von Vorruhestandsgeld von den Beziehern und den zur Zahlung des
Vorruhestandsgeldes Verpflichteten je zur Hälfte,
 

4.bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland beschäftigten Deutschen von den
antragstellenden Stellen,
 

5.bei Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe
ohne Anspruch auf Krankengeld von den Versicherten selbst,
 

6.bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen, die einen

a)in der sozialen Pflegeversicherung versicherten Pflegebedürftigen pflegen, von der
Pflegekasse,
 

b)in der sozialen Pflegeversicherung versicherungsfreien Pflegebedürftigen pflegen,
von dem privaten Versicherungsunternehmen,
 

c)Pflegebedürftigen pflegen, der wegen Pflegebedürftigkeit Beihilfeleistungen oder
Leistungen der Heilfürsorge und Leistungen einer Pflegekasse oder eines privaten
Versicherungsunternehmens erhält, von der Festsetzungsstelle für die Beihilfe oder
vom Dienstherrn und der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen
anteilig; ist ein Träger der Rentenversicherung Festsetzungsstelle für die
Beihilfe, gelten die Beiträge insoweit als gezahlt; dies gilt auch im Verhältnis
der Rentenversicherungsträger untereinander.
 

 

(2) Bezieher von Krankengeld oder Verletztengeld, die in der knappschaftlichen
Rentenversicherung versichert sind, tragen die Beiträge in Höhe des Vomhundertsatzes,
den sie zu tragen hätten, wenn sie in der allgemeinen Rentenversicherung versichert
wären; im Übrigen tragen die Beiträge die Leistungsträger. Satz 1 gilt entsprechend
für Bezieher von Vorruhestandsgeld, die in der knappschaftlichen Rentenversicherung
versichert sind.

§ 171 Freiwillig Versicherte

Freiwillig Versicherte tragen ihre Beiträge selbst.

§ 172 Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 103 -

(1) Für Beschäftigte, die

1.als Bezieher einer Vollrente wegen Alters,
 

2.als Versorgungsbezieher,
 

3.wegen des Erreichens der Regelaltersgrenze oder
 

4.wegen einer Beitragserstattung
 

versicherungsfrei sind, tragen die Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags, der zu zahlen
wäre, wenn die Beschäftigten versicherungspflichtig wären; in der knappschaftlichen
Rentenversicherung ist statt der Hälfte des Beitrags der auf Arbeitgeber entfallende
Beitragsanteil zu zahlen. Satz 1 findet keine Anwendung auf versicherungsfrei
geringfügig Beschäftigte und Beschäftigte nach § 1 Satz 1 Nr. 2.

(2) Für Beschäftigte, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 von der Versicherungspflicht
befreit sind, tragen die Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags zu einer berufsständischen
Versorgungseinrichtung, höchstens aber die Hälfte des Beitrags, der zu zahlen wäre,
wenn die Beschäftigten nicht von der Versicherungspflicht befreit worden wären.

(3) Für Beschäftige nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches, die in dieser
Beschäftigung versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit sind oder
die nach § 5 Abs. 4 versicherungsfrei sind, tragen die Arbeitgeber einen Beitragsanteil
in Höhe von 15 vom Hundert des Arbeitsentgelts, das beitragspflichtig wäre, wenn die
Beschäftigten versicherungspflichtig wären. Dies gilt nicht für Personen, die während
der Dauer eines Studiums als ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule
ein Praktikum ableisten, das nicht in ihrer Studienordnung oder Prüfungsordnung
vorgeschrieben ist.

(3a) Für Beschäftigte in Privathaushalten nach § 8a Satz 1 des Vierten Buches, die
in dieser Beschäftigung versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit
sind oder die nach § 5 Abs. 4 versicherungsfrei sind, tragen die Arbeitgeber einen
Beitragsanteil in Höhe von 5 vom Hundert des Arbeitsentgelts, das beitragspflichtig
wäre, wenn die Beschäftigten versicherungspflichtig wären.

(4) Für den Beitragsanteil des Arbeitgebers gelten die Vorschriften des Dritten
Abschnitts des Vierten Buches sowie die Bußgeldvorschriften des § 111 Abs. 1 Nr. 2 bis
4, 8 und Abs. 2 und 4 des Vierten Buches entsprechend.

Vierter Titel
Zahlung der Beiträge

§ 173 Grundsatz

Die Beiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, von denjenigen, die sie zu
tragen haben (Beitragsschuldner), unmittelbar an die Träger der Rentenversicherung zu
zahlen. Die Beiträge für die Bezieher von Arbeitslosengeld II zahlen die Bundesagentur
für Arbeit oder in den Fällen des § 6a des Zweiten Buches die zugelassenen kommunalen
Träger.

§ 174 Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen

(1) Für die Zahlung der Beiträge von Versicherungspflichtigen aus
Arbeitsentgelt und von Hausgewerbetreibenden gelten die Vorschriften über den
Gesamtsozialversicherungsbeitrag (§§ 28d bis 28n und 28r Viertes Buch).

(2) Für die Beitragszahlung

1.aus dem Arbeitseinkommen von Seelotsen,
 

2.aus Vorruhestandsgeld,
 

3.aus dem für Entwicklungshelfer und für im Ausland beschäftigte Deutsche maßgebenden
Betrag
 

gilt Absatz 1 entsprechend.
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(3) Für die Beitragszahlung nach Absatz 2 gelten als Arbeitgeber

1.die Lotsenbrüderschaften,
 

2.die zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten,
 

3.die antragstellenden Stellen.
 

§ 175 Beitragszahlung bei Künstlern und Publizisten

(1) Die Künstlersozialkasse zahlt für nachgewiesene Zeiten des Bezugs von Krankengeld,
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld sowie für
nachgewiesene Anrechnungszeiten von Künstlern und Publizisten keine Beiträge.

(2) Die Künstlersozialkasse ist zur Zahlung eines Beitrags für Künstler und Publizisten
nur insoweit verpflichtet, als diese ihren Beitragsanteil zur Rentenversicherung nach
dem Künstlersozialversicherungsgesetz an die Künstlersozialkasse gezahlt haben.

§ 176 Beitragszahlung und Abrechnung bei Bezug von Sozialleistungen

(1) Soweit Personen, die Krankengeld oder Verletztengeld beziehen, an den Beiträgen
zur Rentenversicherung beteiligt sind, zahlen die Leistungsträger die Beiträge an die
Träger der Rentenversicherung. Für den Beitragsabzug gilt § 28g Satz 1 des Vierten
Buches entsprechend.

(2) Das Nähere über Zahlung und Abrechnung der Beiträge für Bezieher von
Sozialleistungen können die Leistungsträger und die Deutsche Rentenversicherung Bund
durch Vereinbarung regeln.

(3) Ist ein Träger der Rentenversicherung Träger der Rehabilitation, gelten die
Beiträge als gezahlt.

§ 176a Beitragszahlung und Abrechnung bei Pflegepersonen

Das Nähere über Zahlung und Abrechnung der Beiträge für nicht erwerbsmäßig tätige
Pflegepersonen können die Spitzenverbände der Pflegekassen, der Verband der privaten
Krankenversicherung e.V., die Festsetzungsstellen für die Beihilfe und die Deutsche
Rentenversicherung Bund durch Vereinbarung regeln.

§ 177 Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten

(1) Die Beiträge für Kindererziehungszeiten werden vom Bund gezahlt.

(2) Der Bund zahlt zur pauschalen Abgeltung für die Beitragszahlung für
Kindererziehungszeiten an die allgemeine Rentenversicherung für das Jahr 2000 einen
Betrag in Höhe von 22,4 Milliarden Deutsche Mark. Dieser Betrag verändert sich im
jeweils folgenden Kalenderjahr in dem Verhältnis, in dem

1.die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) im vergangenen
Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen
Kalenderjahr stehen,
 

2.bei Veränderungen des Beitragssatzes der Beitragssatz des Jahres, für das er bestimmt
wird, zum Beitragssatz des laufenden Kalenderjahres steht,
 

3.die Anzahl der unter Dreijährigen im vorvergangenen Kalenderjahr zur entsprechenden
Anzahl der unter Dreijährigen in dem dem vorvergangenen vorausgehenden Kalenderjahr
steht.
 

(3) Bei der Bestimmung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sind für das
vergangene Kalenderjahr die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn eines Kalenderjahres
vorliegenden Daten und für das vorvergangene Kalenderjahr die bei der Bestimmung der
bisherigen Veränderungsrate verwendeten Daten zugrunde zu legen. Bei der Anzahl der
unter Dreijährigen in einem Kalenderjahr sind die für das jeweilige Kalenderjahr zum
Jahresende vorliegenden Daten des Statistischen Bundesamtes zugrunde zu legen.
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(4) Die Beitragszahlung des Bundes erfolgt in zwölf gleichen Monatsraten.
Die Festsetzung und Auszahlung der Monatsraten sowie die Abrechnung führt das
Bundesversicherungsamt entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften durch.

§ 178 Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Verteidigung, dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates

1.eine pauschale Berechnung der Beiträge für Wehrdienstleistende und
Zivildienstleistende sowie die Berechnung der Beiträge für Personen in einem
Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes,
 

2.die Verteilung des Gesamtbetrags auf die Träger der Rentenversicherung und
 

3.die Zahlungsweise sowie das Verfahren
 

zu bestimmen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Berechnungs- und Zahlungsweise sowie
das Verfahren für die Zahlung der Beiträge außerhalb der Vorschriften über den Einzug
des Gesamtsozialversicherungsbeitrags und für die Zahlungsweise von Pflichtbeiträgen
und von freiwilligen Beiträgen bei Aufenthalt im Ausland zu bestimmen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales macht im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen den Betrag, der vom Bund für Kindererziehungszeiten an
die allgemeine Rentenversicherung pauschal zu zahlen ist, im Bundesanzeiger bekannt.

Fünfter Titel
Erstattungen

§ 179 Erstattung von Aufwendungen

(1) Für behinderte Menschen nach § 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a erstattet der Bund den
Trägern der Einrichtung die Beiträge, die auf den Betrag zwischen dem tatsächlich
erzielten monatlichen Arbeitsentgelt und 80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße
entfallen, wenn das tatsächlich erzielte monatliche Arbeitsentgelt 80 vom Hundert der
monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt. Im Übrigen erstatten die Kostenträger den
Trägern der Einrichtung die von diesen getragenen Beiträge für behinderte Menschen. Für
behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer nach dem Neunten
Buch anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen in einem Integrationsprojekt (§
132 Neuntes Buch) beschäftigt sind, gilt Satz 1 entsprechend. Die zuständigen Stellen,
die Erstattungen des Bundes nach Satz 1 oder 3 durchführen, können auch nach erfolgter
Erstattung bei den davon umfassten Einrichtungen, Integrationsprojekten oder bei deren
Trägern die Voraussetzungen der Erstattung prüfen. Soweit es im Einzelfall erforderlich
ist, haben die von der Erstattung umfassten Einrichtungen, Integrationsprojekte oder
deren Träger den zuständigen Stellen auf Verlangen über alle Tatsachen Auskunft zu
erteilen, die für die Prüfung der Voraussetzungen der Erstattung erforderlich sind.
Sie haben auf Verlangen die Geschäftsbücher, Listen oder andere Unterlagen, aus denen
die Angaben über die der Erstattung zu Grunde liegende Beschäftigung hervorgehen,
während der Betriebszeit nach ihrer Wahl entweder in ihren eigenen Geschäftsräumen
oder denen der zuständigen Stelle zur Einsicht vorzulegen. Das Wahlrecht nach Satz 6
entfällt, wenn besondere Gründe eine Prüfung in den Geschäftsräumen der Einrichtungen,
Integrationsprojekte oder deren Trägern gerechtfertigt erscheinen lassen.

(1a) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines
Schadens geht auf den Bund über, soweit dieser aufgrund des Schadensereignisses
Erstattungsleistungen nach Absatz 1 Satz 1 und 3 erbracht hat. Die nach Landesrecht
für die Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche Rentenversicherung der in
Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen zuständige Stelle macht den nach Satz
1 übergegangenen Anspruch geltend. § 116 Abs. 2 bis 7, 9 und die §§ 117 und 118 des
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Zehnten Buches gelten entsprechend. Werden Beiträge nach Absatz 1 Satz 2 erstattet,
gelten die Sätze 1 und 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Anspruch auf den
Kostenträger übergeht. Der Kostenträger erfragt, ob ein Schadensereignis vorliegt und
übermittelt diese Antwort an die Stelle, die den Anspruch auf Ersatz von Beiträgen zur
Rentenversicherung geltend macht.

(2) Bei Entwicklungshelfern und bei im Ausland beschäftigten Deutschen sind unbeschadet
der Regelung über die Beitragstragung Vereinbarungen zulässig, wonach Versicherte den
antragstellenden Stellen die Beiträge ganz oder teilweise zu erstatten haben. Besteht
eine Pflicht zur Antragstellung nach § 11 des Entwicklungshelfer-Gesetzes, so ist eine
Vereinbarung zulässig, soweit die Entwicklungshelfer von einer Stelle im Sinne des §
5 Abs. 2 des Entwicklungshelfer-Gesetzes Zuwendungen erhalten, die zur Abdeckung von
Risiken bestimmt sind, die von der Rentenversicherung abgesichert werden.

§ 180 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattung von Beiträgen für behinderte Menschen, die
Zahlung von Vorschüssen sowie die Prüfung der Voraussetzungen der Erstattungen bei
den Einrichtungen, Integrationsprojekten und bei deren Trägern einschließlich deren
Mitwirkung gemäß § 179 Abs. 1 zu regeln.

Sechster Titel
Nachversicherung

§ 181 Berechnung und Tragung der Beiträge

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach den Vorschriften, die im Zeitpunkt der
Zahlung der Beiträge für versicherungspflichtige Beschäftigte gelten. Als Zeitpunkt
der Zahlung gilt der Tag der Wertstellung des Gegenwerts der Beiträge auf dem Konto des
Rentenversicherungsträgers.

(2) Beitragsbemessungsgrundlage sind die beitragspflichtigen Einnahmen aus der
Beschäftigung im Nachversicherungszeitraum bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze.
Ist die Gewährleistung der Versorgungsanwartschaft auf eine weitere Beschäftigung
erstreckt worden, werden für diesen Zeitraum auch die beitragspflichtigen Einnahmen
aus der weiteren Beschäftigung, bei Entwicklungshelfern oder bei im Ausland
beschäftigten Deutschen der sich aus § 166 Nr. 4 ergebende Betrag bis zur jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze zugrunde gelegt.

(3) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ist ein Betrag in Höhe von 40 vom Hundert der
jeweiligen Bezugsgröße, für Ausbildungszeiten die Hälfte dieses Betrages und für Zeiten
einer Teilzeitbeschäftigung der Teil dieses Betrages, der dem Verhältnis der ermäßigten
zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die
dem Grundwehrdienst entsprechenden Dienstzeiten von Zeit- oder Berufssoldaten ist
der Betrag, der für die Berechnung der Beiträge für Grundwehrdienstleistende in dem
jeweiligen Zeitraum maßgebend war.

(4) Die Beitragsbemessungsgrundlage und die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage werden
für die Berechnung der Beiträge um den Vomhundertsatz angepasst, um den das vorläufige
Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, in dem die Beiträge gezahlt werden, das
Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, für das die Beiträge gezahlt werden,
übersteigt oder unterschreitet.

(5) Die Beiträge werden von den Arbeitgebern, Genossenschaften oder Gemeinschaften
getragen. Ist die Gewährleistung der Versorgungsanwartschaft auf eine weitere
Beschäftigung erstreckt worden, werden die Beiträge für diesen Zeitraum von den
Arbeitgebern, Genossenschaften oder Gemeinschaften getragen, die die Gewährleistung
erstreckt haben; Erstattungsvereinbarungen sind zulässig.

§ 182 Zusammentreffen mit vorhandenen Beiträgen
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(1) Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits Pflichtbeiträge gezahlt
worden, haben die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften die Beiträge
für die Nachversicherung nur insoweit zu zahlen, als dadurch die jeweilige
Beitragsbemessungsgrenze nicht überschritten wird.

(2) Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits freiwillige Beiträge gezahlt worden,
werden sie erstattet. Freiwillige Beiträge, die von den Arbeitgebern, Genossenschaften
oder Gemeinschaften getragen wurden, gelten als bereits gezahlte Beiträge für die
Nachversicherung und werden von dem Gesamtbetrag der Beiträge abgesetzt; ihr Wert
erhöht sich um den Vomhundertsatz, um den das vorläufige Durchschnittsentgelt für
das Kalenderjahr, in dem die Beiträge für die Nachversicherung gezahlt werden, das
Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, für das die freiwilligen Beiträge gezahlt
wurden, übersteigt.

§ 183 Erhöhung und Minderung der Beiträge bei Versorgungsausgleich

(1) Die Beiträge erhöhen sich für Nachzuversichernde, zu deren Lasten ein
Versorgungsausgleich durchgeführt worden ist, wenn diese eine Kürzung ihrer
Versorgungsbezüge durch die Zahlung eines Kapitalbetrags an den Arbeitgeber oder Träger
der Versorgungslast ganz oder teilweise abgewendet haben. Erhöhungsbetrag ist der
Betrag, der im Zeitpunkt der Zahlung der Beiträge für die Nachversicherung erforderlich
ist, um Rentenanwartschaften in der gleichen Höhe zu begründen, in der die Minderung
der Versorgungsanwartschaften abgewendet wurde.

(2) Die Beiträge mindern sich für Nachzuversichernde, zu deren Lasten ein
Versorgungsausgleich durchgeführt worden ist, wenn der Träger der Versorgungslast

1.bereits Aufwendungen des Trägers der Rentenversicherung aus der Versicherung des
Ausgleichsberechtigten erstattet hat (§ 225 Abs. 1),
 

2.zur Ablösung der Erstattungspflicht für die Begründung von Rentenanwartschaften
zugunsten des Ausgleichsberechtigten Beiträge gezahlt hat (§ 225 Abs. 2).
 

Minderungsbetrag ist

1.in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 ein Betrag von zwei Dritteln der erstatteten
Aufwendungen,
 

2.in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 der Betrag der gezahlten Beiträge, erhöht um den
Vomhundertsatz, um den das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, in
dem die Beiträge für die Nachversicherung gezahlt werden, das Durchschnittsentgelt
übersteigt, das für die Berechnung der Beiträge zur Ablösung der Erstattungspflicht
maßgebend war.
 

§ 184 Fälligkeit der Beiträge und Aufschub

(1) Die Beiträge sind zu zahlen, wenn die Voraussetzungen für die Nachversicherung
eingetreten sind, insbesondere Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung nicht
gegeben sind. § 24 des Vierten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Säumnis drei Monate nach Eintritt der Fälligkeit beginnt und für die Ermittlung des
rückständigen Betrages die zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechengrößen anzuwenden sind.
Sind die Beiträge vor dem 1. Oktober 1994 fällig geworden, beginnt die Säumnis am 1.
Januar 1995; für die Berechnung des rückständigen Betrages sind die zu diesem Zeitpunkt
geltenden Rechengrößen anzuwenden.

(2) Die Beitragszahlung wird aufgeschoben, wenn

1.die Beschäftigung nach einer Unterbrechung, die infolge ihrer Eigenart oder
vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist, voraussichtlich wieder aufgenommen wird,
 

2.eine andere Beschäftigung sofort oder voraussichtlich innerhalb von zwei
Jahren nach dem Ausscheiden aufgenommen wird, in der wegen Gewährleistung einer
Versorgungsanwartschaft Versicherungsfreiheit besteht oder eine Befreiung von
der Versicherungspflicht erfolgt, sofern der Nachversicherungszeitraum bei der
Versorgungsanwartschaft aus der anderen Beschäftigung berücksichtigt wird,
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3.eine widerrufliche Versorgung gezahlt wird, die der aus einer Nachversicherung
erwachsenden Rentenanwartschaft mindestens gleichwertig ist.
 

Der Aufschub der Beitragszahlung erstreckt sich in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und
2 auch auf die Zeit der wiederaufgenommenen oder anderen Beschäftigung und endet mit
einem Eintritt der Nachversicherungsvoraussetzungen für diese Beschäftigungen.

(3) Über den Aufschub der Beitragszahlung entscheiden die Arbeitgeber, Genossenschaften
oder Gemeinschaften.

(4) Wird die Beitragszahlung aufgeschoben, erteilen die Arbeitgeber, Genossenschaften
oder Gemeinschaften den ausgeschiedenen Beschäftigten und dem Träger der
Rentenversicherung eine Bescheinigung über den Nachversicherungszeitraum und die Gründe
für einen Aufschub der Beitragszahlung (Aufschubbescheinigung). Die ausgeschiedenen
Beschäftigten und der Träger der Rentenversicherung können verlangen, dass sich die
Aufschubbescheinigung auch auf die beitragspflichtigen Einnahmen erstreckt, die einer
Nachversicherung in den einzelnen Kalenderjahren zugrunde zu legen wären.

§ 185 Zahlung der Beiträge und Wirkung der Beitragszahlung

(1) Die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften zahlen die Beiträge
unmittelbar an den Träger der Rentenversicherung. Sie haben dem Träger der
Rentenversicherung mit der Beitragszahlung mitzuteilen, ob und in welcher Höhe ein
Versorgungsausgleich zu Lasten der Nachversicherten durchgeführt und eine Kürzung der
Versorgungsbezüge durch die Zahlung eines Kapitalbetrags abgewendet wurde. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Arbeitgeber ein Träger der Rentenversicherung ist; in diesen Fällen
gelten die Beiträge als zu dem Zeitpunkt gezahlt, in dem die Voraussetzungen für die
Nachversicherung eingetreten sind.

(2) Die gezahlten Beiträge gelten als rechtzeitig gezahlte Pflichtbeiträge.
Rentenanwartschaften, die das Familiengericht im Versorgungsausgleich vor der
Durchführung der Nachversicherung zu Lasten von Nachversicherten begründet hat, gelten
mit der Zahlung der Beiträge an den Träger der Rentenversicherung oder in Fällen des
Absatzes 1 Satz 3 mit dem Eintritt der Voraussetzungen für die Nachversicherung als
übertragen.

(2a) Beiträge, die für frühere Soldaten auf Zeit während des Bezugs von
Übergangsgebührnissen gezahlt worden sind, gelten bis zum Ablauf von 18 Monaten nach
Wegfall der Übergangsgebührnisse als widerruflich gezahlt. Der Arbeitgeber ist bis
dahin zum Widerruf der Zahlung berechtigt, wenn

1.die Nachversicherten bis zum Ablauf eines Jahres nach Wegfall der
Übergangsgebührnisse eine Beschäftigung aufgenommen haben, in der wegen
Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft Versicherungsfreiheit besteht oder eine
Befreiung von der Versicherungspflicht erfolgt ist,
 

2.der Nachversicherungszeitraum bei der Versorgungsanwartschaft aus dieser
Beschäftigung berücksichtigt wird,
 

3.bis zum Zeitpunkt des Widerrufs Leistungen der Rentenversicherung unter
Berücksichtigung der Nachversicherung weder erbracht wurden noch aufgrund eines bis
zum Zeitpunkt des Widerrufs gestellten Antrags zu erbringen sind und
 

4.bis zum Zeitpunkt des Widerrufs eine Entscheidung über einen Versorgungsausgleich
zu Lasten des Nachversicherten unter Berücksichtigung der Nachversicherung nicht
getroffen worden ist.
 

Wird die Zahlung widerrufen, werden die Beiträge zurückgezahlt. Der Anspruch auf
Rückzahlung der Beiträge ist nach Ablauf von sechs Monaten fällig. Nach Rückzahlung der
Beiträge ist die Nachversicherung als von Anfang an nicht erfolgt und nach § 184 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 aufgeschoben anzusehen.

(3) Die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften erteilen den
Nachversicherten oder den Hinterbliebenen und dem Träger der Rentenversicherung
eine Bescheinigung über den Nachversicherungszeitraum und die der Nachversicherung
in den einzelnen Kalenderjahren zugrunde gelegten beitragspflichtigen Einnahmen
(Nachversicherungsbescheinigung).
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(4) Der Träger der Rentenversicherung teilt den Nachversicherten die aufgrund der
Nachversicherung in ihrem Versicherungskonto gespeicherten Daten mit.

§ 186 Zahlung an eine berufsständische Versorgungseinrichtung

(1) Nachzuversichernde können beantragen, dass die Arbeitgeber, Genossenschaften oder
Gemeinschaften die Beiträge an eine berufsständische Versorgungseinrichtung zahlen,
wenn sie

1.im Nachversicherungszeitraum ohne die Versicherungsfreiheit die Voraussetzungen für
eine Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 erfüllt hätten oder
 

2.innerhalb eines Jahres nach dem Eintritt der Voraussetzungen für die Nachversicherung
aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung
Mitglied dieser Einrichtung werden.
 

(2) Nach dem Tod von Nachzuversichernden steht das Antragsrecht nacheinander zu

1.überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner,
 

2.den Waisen gemeinsam,
 

3.früheren Ehegatten oder Lebenspartner.
 

(3) Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres nach dem Eintritt der Voraussetzungen
für die Nachversicherung gestellt werden.

Siebter Titel
Zahlung von Beiträgen in besonderen Fällen

§ 187 Zahlung von Beiträgen beim Versorgungsausgleich

(1) Im Rahmen des Versorgungsausgleichs können Beiträge gezahlt werden, um

1.Rentenanwartschaften, die um einen Abschlag an Entgeltpunkten gemindert worden sind,
ganz oder teilweise wieder aufzufüllen,
 

2.aufgrund einer Entscheidung des Familiengerichts oder aufgrund einer vom
Familiengericht genehmigten Vereinbarung Rentenanwartschaften zu begründen,
 

3.die Erstattungspflicht für die Begründung von Rentenanwartschaften zugunsten des
Ausgleichsberechtigten abzulösen (§ 225 Abs. 2).
 

(2) Für die Zahlung der Beiträge werden die Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte
umgerechnet. Die Entgeltpunkte werden in der Weise ermittelt, dass der Monatsbetrag
der Rentenanwartschaften durch den aktuellen Rentenwert mit seinem Wert bei Ende
der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit geteilt wird. Der Monatsbetrag der
Rentenanwartschaften der knappschaftlichen Rentenversicherung wird durch das
1,3333fache des aktuellen Rentenwerts geteilt.

(3) Für je einen Entgeltpunkt ist der Betrag zu zahlen, der sich ergibt, wenn der
zum Zeitpunkt der Beitragszahlung geltende Beitragssatz auf das für das Kalenderjahr
der Beitragszahlung bestimmte vorläufige Durchschnittsentgelt angewendet wird. Der
Zahlbetrag wird nach den Rechengrößen zur Durchführung des Versorgungsausgleichs
ermittelt, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bundesgesetzblatt
bekannt macht. Die Rechengrößen enthalten Faktoren zur Umrechnung von Entgeltpunkten in
Beiträge und umgekehrt sowie zur Umrechnung von Kapitalwerten in Entgeltpunkte; dabei
können Rundungsvorschriften der Berechnungsgrundsätze unberücksichtigt bleiben, um
genauere Ergebnisse zu erzielen.

(4) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters ist eine Beitragszahlung
zur Wiederauffüllung oder Begründung von Rentenanwartschaften nicht mehr zulässig.
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(5) Die Beiträge gelten als im Zeitpunkt des Endes der Ehezeit oder
Lebenspartnerschaftszeit gezahlt, wenn sie von Personen, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt

1.im Inland haben, bis zum Ende des dritten Kalendermonats,
 

2.im Ausland haben, bis zum Ende des sechsten Kalendermonats
 

nach Zugang der Mitteilung über die Rechtskraft der Entscheidung des Familiengerichts
gezahlt werden. Ist der Versorgungsausgleich nicht Folgesache im Sinne von § 623
Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozessordnung, tritt an die Stelle des Zeitpunkts des Endes
der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit der Eingang des Antrags auf Durchführung
des Versorgungsausgleichs beim Familiengericht. Im Abänderungsverfahren tritt an die
Stelle des Zeitpunkts des Endes der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit oder des in
Satz 2 genannten Zeitpunkts der Eingang des Abänderungsantrags beim Familiengericht.
Hat das Familiengericht das Verfahren über den Versorgungsausgleich ausgesetzt,
tritt für die Beitragshöhe an die Stelle des Zeitpunkts des Endes der Ehezeit oder
Lebenspartnerschaftszeit oder des in Satz 2 oder 3 genannten Zeitpunkts der Zeitpunkt
der Wiederaufnahme des Verfahrens über den Versorgungsausgleich.

§ 187a Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente
wegen Alters

(1) Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze können Rentenminderungen durch die
vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters durch Zahlung von Beiträgen
ausgeglichen werden. Die Berechtigung zur Zahlung setzt voraus, dass der Versicherte
erklärt, eine solche Rente zu beanspruchen.

(2) Beiträge können bis zu der Höhe gezahlt werden, die sich nach der Auskunft über
die Höhe der zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer
Rente wegen Alters erforderlichen Beitragszahlung als höchstmögliche Minderung an
persönlichen Entgeltpunkten durch eine vorzeitige Inanspruchnahme einer Rente wegen
Alters ergibt. Diese Minderung wird auf der Grundlage der Summe aller Entgeltpunkte
ermittelt, die mit einem Zugangsfaktor zu vervielfältigen ist und die sich bei
Berechnung einer Altersrente unter Zugrundelegung des beabsichtigten Rentenbeginns
ergeben würden. Dabei ist für jeden Kalendermonat an bisher nicht bescheinigten
künftigen rentenrechtlichen Zeiten bis zum beabsichtigten Rentenbeginn von einer
Beitragszahlung nach einem vom Arbeitgeber zu bescheinigenden Arbeitsentgelt
auszugehen. Der Bescheinigung ist das gegenwärtige beitragspflichtige Arbeitsentgelt
aufgrund der bisherigen Beschäftigung und der bisherigen Arbeitszeit zugrunde zu
legen. Soweit eine Vorausbescheinigung nicht vorliegt, ist von den durchschnittlichen
monatlichen Entgeltpunkten der Beitragszeiten des Kalenderjahres auszugehen, für das
zuletzt Entgeltpunkte ermittelt werden können.

(3) Für je einen geminderten persönlichen Entgeltpunkt ist der Betrag zu zahlen, der
sich ergibt, wenn der zur Wiederauffüllung einer im Rahmen des Versorgungsausgleichs
geminderten Rentenanwartschaft für einen Entgeltpunkt zu zahlende Betrag durch den
jeweiligen Zugangsfaktor geteilt wird. Teilzahlungen sind zulässig. Eine Erstattung
gezahlter Beiträge erfolgt nicht.

§ 187b Zahlung von Beiträgen bei Abfindung von Anwartschaften auf
betriebliche Altersversorgung

(1) Versicherte, die bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung eine Abfindung für
eine unverfallbare Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung erhalten haben,
können innerhalb eines Jahres nach Zahlung der Abfindung Beiträge zur allgemeinen
Rentenversicherung bis zur Höhe der geleisteten Abfindung zahlen.

(2) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters ist eine Beitragszahlung
nicht mehr zulässig.

§ 188 

(weggefallen)
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Achter Titel
Berechnungsgrundsätze

§ 189 Berechnungsgrundsätze

Die Berechnungsgrundsätze des Zweiten Kapitels (§§ 121 bis 124) gelten entsprechend,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

Zweiter Unterabschnitt
Verfahren

Erster Titel
Meldungen

§ 190 Meldepflichten bei Beschäftigten und Hausgewerbetreibenden

Versicherungspflichtig Beschäftigte und Hausgewerbetreibende sind nach den Vorschriften
über die Meldepflichten der Arbeitgeber nach dem Dritten Abschnitt des Vierten Buches
zu melden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 190a Meldepflicht von versicherungspflichtigen selbständig Tätigen

(1) Selbständig Tätige nach § 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 9 sind verpflichtet,
sich innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit
beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden. Die Vordrucke des
Rentenversicherungsträgers sind zu verwenden.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Erfassung der nach § 2
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 9 versicherten Selbständigen zu erlassen.

§ 191 Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen Personen

Eine Meldung nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Vierten Buches haben zu erstatten

1.für Seelotsen die Lotsenbrüderschaften,
 

2.für Personen, für die Beiträge aus Sozialleistungen zu zahlen sind, die
Leistungsträger sowie für Bezieher von Arbeitslosengeld II die Bundesagentur für
Arbeit, in den Fällen nach § 6a des Zweiten Buches jedoch der zugelassene kommunale
Träger,
 

3.für Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen, die zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes
Verpflichteten,
 

4.für Entwicklungshelfer oder im Ausland beschäftigte Deutsche die antragstellenden
Stellen.
 

§ 28a Abs. 5 sowie die §§ 28b und 28c des Vierten Buches gelten entsprechend.

§ 192 Meldepflichten bei Einberufung zum Wehrdienst oder Zivildienst

(1) Bei Einberufung zu einem Wehrdienst hat das Bundesministerium der Verteidigung oder
die von ihm bestimmte Stelle Beginn und Ende des Wehrdienstes zu melden.

(2) Bei Einberufung zu einem Zivildienst hat das Bundesamt für den Zivildienst Beginn
und Ende des Zivildienstes zu melden.

(3) § 28a Abs. 5 und § 28c des Vierten Buches gelten entsprechend.

§ 193 Meldung von sonstigen rechtserheblichen Zeiten
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Anrechnungszeiten sowie Zeiten, die für die Anerkennung von Anrechnungszeiten erheblich
sein können, sind für Versicherte durch die zuständige Krankenkasse, die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder durch die Bundesagentur für Arbeit zu
melden.

§ 194 Gesonderte Meldung und Hochrechnung

(1) Arbeitgeber haben auf Verlangen des Rentenantragstellers die beitragspflichtigen
Einnahmen für abgelaufene Zeiträume frühestens drei Monate vor Rentenbeginn gesondert
zu melden. Dies gilt entsprechend bei einem Auskunftsersuchen des Familiengerichts
im Versorgungsausgleichsverfahren. Erfolgt eine Meldung nach Satz 1, errechnet
der Rentenversicherungsträger bei Anträgen auf Altersrente die voraussichtlichen
beitragspflichtigen Einnahmen für den verbleibenden Beschäftigungszeitraum bis zum
Rentenbeginn für bis zu drei Monaten nach den in den letzten zwölf Kalendermonaten
gemeldeten beitragspflichtigen Einnahmen. Die weitere Meldepflicht nach § 28a des
Vierten Buches bleibt unberührt.

(2) Eine gesonderte Meldung nach Absatz 1 Satz 1 haben auch die Leistungsträger
über die beitragspflichtigen Einnahmen von Beziehern von Sozialleistungen und die
Pflegekassen sowie die privaten Versicherungsunternehmen über die beitragspflichtigen
Einnahmen nicht erwerbsmäßig tätiger Pflegepersonen zu erstatten. Absatz 1 Satz 3 gilt
entsprechend. Die Meldepflicht nach § 191 Satz 1 Nr. 2 und nach § 44 Abs. 3 des Elften
Buches bleibt unberührt.

(3) Die Beitragsberechnung erfolgt nach der tatsächlichen beitragspflichtigen Einnahme.

§ 195 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, für Meldungen nach § 193
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen

1.die zu meldenden Anrechnungszeiten und die zu meldenden Zeiten, die für die
Anrechnung von Anrechnungszeiten erheblich sein können,
 

2.die Voraussetzungen und die Art und Weise der Meldungen sowie
 

3.das Nähere über die Bearbeitung, Sicherung und Weiterleitung der in den Meldungen
enthaltenen Angaben.
 

Zweiter Titel
Auskunfts- und Mitteilungspflichten

§ 196 Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) Versicherte oder Personen, für die eine Versicherung durchgeführt werden soll,
haben, soweit sie nicht bereits nach § 28o des Vierten Buches auskunftspflichtig sind,
dem Träger der Rentenversicherung

1.über alle Tatsachen, die für die Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht
und für die Durchführung der den Trägern der Rentenversicherung übertragenen Aufgaben
erforderlich sind, auf Verlangen unverzüglich Auskunft zu erteilen,
 

2.Änderungen in den Verhältnissen, die für die Feststellung der Versicherungs- und
Beitragspflicht erheblich sind und nicht durch Dritte gemeldet werden, unverzüglich
mitzuteilen.
 

Sie haben dem Träger der Rentenversicherung auf dessen Verlangen unverzüglich die
Unterlagen vorzulegen, aus denen die Tatsachen oder die Änderungen in den Verhältnissen
hervorgehen.

(2) Die zuständigen Meldebehörden haben zur Durchführung der Versicherung wegen
Kindererziehung der Datenstelle der Rentenversicherungsträger den Monat und das Jahr
der Entbindung, den Familiennamen (jetziger und früherer Name mit Namensbestandteilen),
den Vornamen, den Tag der Geburt, den Geburtsort und die letzte Anschrift der Mutter,
bei Mehrlingsgeburten zusätzlich die Zahl der Kinder, mitzuteilen.
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(3) Die Handwerkskammern haben den Regionalträgern Anmeldungen, Änderungen und
Löschungen in der Handwerksrolle mitzuteilen. Die Mitteilungen sind von den
Regionalträgern an den zuständigen Träger der Rentenversicherung weiterzuleiten.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch allgemeine
Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des Bundesrates Art und Umfang der Mitteilungen
der Handwerkskammern zu bestimmen.

(4) Die Bundesagentur für Arbeit hat den zuständigen Rentenversicherungsträgern die
Empfänger von Existenzgründungszuschüssen nach § 421l des Dritten Buches zu melden.

Dritter Titel
Wirksamkeit der Beitragszahlung

§ 197 Wirksamkeit von Beiträgen

(1) Pflichtbeiträge sind wirksam, wenn sie gezahlt werden, solange der Anspruch auf
ihre Zahlung noch nicht verjährt ist.

(2) Freiwillige Beiträge sind wirksam, wenn sie bis zum 31. März des Jahres, das dem
Jahr folgt, für das sie gelten sollen, gezahlt werden.

(3) In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei drohendem Verlust der Anwartschaft
auf eine Rente, ist auf Antrag der Versicherten die Zahlung von Beiträgen auch nach
Ablauf der in den Absätzen 1 und 2 genannten Fristen zuzulassen, wenn die Versicherten
an der rechtzeitigen Beitragszahlung ohne Verschulden gehindert waren. Der Antrag kann
nur innerhalb von drei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrundes gestellt werden. Die
Beitragszahlung hat binnen einer vom Träger der Rentenversicherung zu bestimmenden
angemessenen Frist zu erfolgen.

(4) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 27 des Zehnten Buches ist
ausgeschlossen.

§ 198 Neubeginn und Hemmung von Fristen

Die Frist des § 197 Abs. 2 wird durch ein Beitragsverfahren oder ein Verfahren
über einen Rentenanspruch unterbrochen; die Frist beginnt erneut nach Abschluss des
Verfahrens. Diese Tatsachen hemmen auch die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung von
Beiträgen (§ 25 Abs. 1 Viertes Buch) und des Anspruchs auf Erstattung von zu Unrecht
gezahlten Beiträgen (§ 27 Abs. 2 Viertes Buch); die Hemmung endet sechs Monate nach
Abschluss eines der in Satz 1 genannten Verfahren.

§ 199 Vermutung der Beitragszahlung

Bei Beschäftigungszeiten, die den Trägern der Rentenversicherung ordnungsgemäß gemeldet
worden sind, wird vermutet, dass während dieser Zeiten ein versicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis mit dem gemeldeten Arbeitsentgelt bestanden hat und der
Beitrag dafür wirksam gezahlt worden ist. Die Versicherten können von den Trägern
der Rentenversicherung die Feststellung verlangen, dass während einer ordnungsgemäß
gemeldeten Beschäftigungszeit ein gültiges Versicherungsverhältnis bestanden hat. Die
Sätze 1 und 2 sind für Zeiten einer nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege entsprechend
anzuwenden.

§ 200 Änderung der Beitragsberechnungsgrundlagen

Bei der Zahlung von freiwilligen Beiträgen für einen zurückliegenden Zeitraum sind

1.die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage und der Beitragssatz, die zum Zeitpunkt der
Zahlung gelten, und
 

2.die Beitragsbemessungsgrenze des Jahres, für das die Beiträge gezahlt werden,
 

maßgebend. Bei Senkung des Beitragssatzes gilt abweichend von Satz 1 der Beitragssatz,
der in dem Monat maßgebend war, für den der Beitrag gezahlt wird.
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§ 201 Beiträge an nicht zuständige Träger der Rentenversicherung

(1) Beiträge, die an einen nicht zuständigen Träger der Rentenversicherung gezahlt
worden sind, gelten als an den zuständigen Träger der Rentenversicherung gezahlt. Eine
Überweisung an den zuständigen Träger der Rentenversicherung findet nur in den Fällen
des Absatzes 2 statt.

(2) Sind Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als
Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung als nicht zuständigen Träger der
Rentenversicherung gezahlt, sind sie dem zuständigen Träger der Rentenversicherung
zu überweisen. Beiträge sind vom nicht zuständigen Träger der Rentenversicherung an
die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung zu überweisen, soweit sie für die Durchführung der Versicherung
zuständig ist.

(3) Unterschiedsbeträge zwischen den Beiträgen zur knappschaftlichen Rentenversicherung
und den Beiträgen zur allgemeinen Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber nachzuzahlen
oder ihm zu erstatten.

§ 202 Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung

Beiträge, die in der irrtümlichen Annahme der Versicherungspflicht gezahlt und deshalb
beanstandet worden sind, aber nicht zurückgefordert werden, gelten als freiwillige
Beiträge. Werden die Beiträge zurückgefordert, dürfen für diese Zeiträume innerhalb von
drei Monaten, nachdem die Beanstandung unanfechtbar geworden ist, freiwillige Beiträge
gezahlt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, wenn die Berechtigung zur freiwilligen
Versicherung in der Zeit bestand, in der die Beiträge als gezahlt gelten oder für
die Beiträge gezahlt werden sollen. Fordern Arbeitgeber die von ihnen getragenen
Beitragsanteile zurück, sind die Versicherten berechtigt, den an die Arbeitgeber zu
erstattenden Betrag zu zahlen.

§ 203 Glaubhaftmachung der Beitragszahlung

(1) Machen Versicherte glaubhaft, dass sie eine versicherungspflichtige Beschäftigung
gegen Arbeitsentgelt ausgeübt haben und für diese Beschäftigung entsprechende Beiträge
gezahlt worden sind, ist die Beschäftigungszeit als Beitragszeit anzuerkennen.

(2) Machen Versicherte glaubhaft, dass der auf sie entfallende Beitragsanteil vom
Arbeitsentgelt abgezogen worden ist, so gilt der Beitrag als gezahlt.

Vierter Titel
Nachzahlung

§ 204 Nachzahlung von Beiträgen bei Ausscheiden aus einer internationalen
Organisation

(1) Deutsche, die aus den Diensten einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Organisation ausscheiden, können auf Antrag für Zeiten dieses Dienstes freiwillige
Beiträge nachzahlen, wenn

1.der Dienst auf Veranlassung oder im Interesse der Bundesrepublik Deutschland
geleistet wurde und
 

2.ihnen für diese Zeiten eine lebenslange Versorgung oder Anwartschaft auf eine
lebenslange Versorgung für den Fall des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung
durch die Organisation oder eine andere öffentlich-rechtliche juristische Person
nicht gewährleistet ist.
 

Wird die Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen für Zeiten beantragt, die bereits mit
freiwilligen Beiträgen belegt sind, sind die bereits gezahlten Beiträge zu erstatten.

(2) Der Antrag kann nur innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus den
Diensten der Organisation gestellt werden. Ist die Nachzahlung innerhalb dieser
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Frist ausgeschlossen, weil eine lebenslange Versorgung oder Anwartschaft auf eine
lebenslange Versorgung für den Fall des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung
durch eine andere öffentlich-rechtliche juristische Person gewährleistet ist, kann der
Antrag im Fall einer Nachversicherung wegen Ausscheidens aus einer versicherungsfreien
Beschäftigung innerhalb von sechs Monaten nach Durchführung der Nachversicherung
gestellt werden; diese Antragsfrist läuft frühestens am 31. Dezember 1992 ab. Die
Erfüllung der Voraussetzungen für den Bezug einer Rente innerhalb der Antragsfrist
steht der Nachzahlung nicht entgegen. Die Beiträge sind spätestens sechs Monate nach
Eintritt der Bindungswirkung des Nachzahlungsbescheides nachzuzahlen.

§ 205 Nachzahlung bei Strafverfolgungsmaßnahmen

(1) Versicherte, für die ein Anspruch auf Entschädigung für Zeiten von
Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Gesetz über die Entschädigung für
Strafverfolgungsmaßnahmen rechtskräftig festgestellt ist, können auf Antrag freiwillige
Beiträge für diese Zeiten nachzahlen. Wird für Zeiten der Strafverfolgungsmaßnahme,
die bereits mit Beiträgen belegt sind, eine Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen
beantragt, sind die bereits gezahlten Beiträge denjenigen zu erstatten, die sie
getragen haben. Wurde durch die entschädigungspflichtige Strafverfolgungsmaßnahme
eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit unterbrochen, gelten die
nachgezahlten Beiträge als Pflichtbeiträge. Die Erfüllung der Voraussetzungen für den
Bezug einer Rente steht der Nachzahlung nicht entgegen.

(2) Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Kalendermonats des
Eintritts der Rechtskraft der die Entschädigungspflicht der Staatskasse feststellenden
Entscheidung gestellt werden. Die Beiträge sind innerhalb einer von dem Träger der
Rentenversicherung zu bestimmenden angemessenen Frist zu zahlen.

§ 206 Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute

(1) Geistliche und sonstige Beschäftigte der als öffentlich-rechtliche Körperschaften
anerkannten Religionsgesellschaften, Mitglieder geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen und Angehörige vergleichbarer karitativer Gemeinschaften, die als
Vertriebene anerkannt sind und vor ihrer Vertreibung eine Beschäftigung oder Tätigkeit
im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 ausgeübt haben, können, sofern sie eine
gleichartige Beschäftigung oder Tätigkeit im Inland nicht wieder aufgenommen haben, auf
Antrag für die Zeiten der Versicherungsfreiheit, längstens jedoch bis zum 1. Januar
1943 zurück, freiwillige Beiträge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit
Beiträgen belegt sind.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die Zeiten der Versicherungsfreiheit bei
einer Versorgung aus einem

1.öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder
 

2.Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen
 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versorgungsfalls als ruhegehaltfähig
anerkannt werden.

(3) Die Nachzahlung ist nur zulässig, wenn die allgemeine Wartezeit erfüllt ist oder
wenn nach Wohnsitznahme im Inland für mindestens 24 Kalendermonate Pflichtbeiträge
gezahlt sind.

§ 207 Nachzahlung für Ausbildungszeiten

(1) Für Zeiten einer schulischen Ausbildung nach dem vollendeten 16. Lebensjahr,
die nicht als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden, können Versicherte auf Antrag
freiwillige Beiträge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit Beiträgen belegt
sind.

(2) Der Antrag kann nur bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres gestellt werden.
Bis zum 31. Dezember 2004 kann der Antrag auch nach Vollendung des 45. Lebensjahres
gestellt werden. Personen, die aus einer Beschäftigung ausscheiden, in der sie
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versicherungsfrei waren und für die sie nachversichert werden, sowie Personen,
die aus einer Beschäftigung ausscheiden, in der sie von der Versicherungspflicht
befreit waren, können den Antrag auch innerhalb von sechs Monaten nach Durchführung
der Nachversicherung oder nach Wegfall der Befreiung stellen. Die Träger der
Rentenversicherung können Teilzahlungen bis zu einem Zeitraum von fünf Jahren zulassen.

(3) Sind Zeiten einer schulischen Ausbildung, für die Beiträge nachgezahlt worden sind,
als Anrechnungszeiten zu bewerten, kann sich der Versicherte die Beiträge erstatten
lassen. § 210 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 208 

(weggefallen)

§ 209 Berechtigung und Beitragsberechnung zur Nachzahlung

(1) Zur Nachzahlung berechtigt sind Personen, die

1.versicherungspflichtig oder
 

2.zur freiwilligen Versicherung berechtigt
 

sind, sofern sich aus den einzelnen Vorschriften über die Nachzahlung nicht etwas
anderes ergibt. Nachzahlungen sind nur für Zeiten von der Vollendung des 16.
Lebensjahres an zulässig.

(2) Für die Berechnung der Beiträge sind

1.die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage,
 

2.die Beitragsbemessungsgrenze und
 

3.der Beitragssatz
 

maßgebend, die zum Zeitpunkt der Nachzahlung gelten.

Fünfter Titel
Beitragserstattung und Beitragsüberwachung

§ 210 Beitragserstattung

(1) Beiträge werden auf Antrag erstattet

1.Versicherten, die nicht versicherungspflichtig sind und nicht das Recht zur
freiwilligen Versicherung haben,
 

2.Versicherten, die die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine Wartezeit nicht
erfüllt haben,
 

3.Witwen, Witwern, überlebenden Lebenspartnern oder Waisen, wenn wegen nicht erfüllter
allgemeiner Wartezeit ein Anspruch auf Rente wegen Todes nicht besteht, Halbwaisen
aber nur, wenn eine Witwe, ein Witwer oder ein überlebender Lebenspartner nicht
vorhanden ist. Mehreren Waisen steht der Erstattungsbetrag zu gleichen Teilen zu.
Anspruch auf eine Beitragserstattung für einen überlebenden Lebenspartner besteht
nicht, wenn ein Anspruch auf Beitragserstattung für eine Witwe oder einen Witwer
besteht.
 

(2) Beiträge werden nur erstattet, wenn seit dem Ausscheiden aus der
Versicherungspflicht 24 Kalendermonate abgelaufen sind und nicht erneut
Versicherungspflicht eingetreten ist.

(3) Beiträge werden in der Höhe erstattet, in der die Versicherten sie getragen
haben. War mit den Versicherten ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, wird der von den
Arbeitgebern getragene Beitragsanteil der Arbeitnehmer erstattet. Beiträge aufgrund
einer Beschäftigung nach § 20 Abs. 2 des Vierten Buches, einer selbständigen Tätigkeit
oder freiwillige Beiträge werden zur Hälfte erstattet. Beiträge der Höherversicherung
werden in voller Höhe erstattet. Erstattet werden nur Beiträge, die im Bundesgebiet



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 117 -

für Zeiten nach dem 20. Juni 1948, im Land Berlin für Zeiten nach dem 24. Juni 1948
und im Saarland für Zeiten nach dem 19. November 1947 gezahlt worden sind. Beiträge
im Beitrittsgebiet werden nur erstattet, wenn sie für Zeiten nach dem 30. Juni 1990
gezahlt worden sind.

(4) Ist zugunsten oder zulasten der Versicherten ein Versorgungsausgleich durchgeführt,
wird der zu erstattende Betrag um die Hälfte des Betrages erhöht oder gemindert, der
bei Ende der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit als Beitrag für den Zuschlag oder
den zum Zeitpunkt der Beitragserstattung noch bestehenden Abschlag zu zahlen gewesen
wäre. Dies gilt beim Rentensplitting entsprechend.

(5) Haben Versicherte eine Sach- oder Geldleistung aus der Versicherung in Anspruch
genommen, können sie nur die Erstattung der später gezahlten Beiträge verlangen.

(6) Der Antrag auf Erstattung kann nicht auf einzelne Beitragszeiten oder
Teile der Beiträge beschränkt werden. Mit der Erstattung wird das bisherige
Versicherungsverhältnis aufgelöst. Ansprüche aus den bis zur Erstattung nach Absatz 1
zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten bestehen nicht mehr.

§ 211 Sonderregelung bei der Zuständigkeit zu Unrecht gezahlter Beiträge

Die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge (§ 26 Abs. 2 und 3 Viertes Buch) erfolgt
abweichend von den Regelungen des Dritten Kapitels durch

1.die zuständige Einzugsstelle, wenn der Erstattungsanspruch noch nicht verjährt ist
und die Beiträge vom Träger der Rentenversicherung noch nicht beanstandet worden
sind,
 

2.den Leistungsträger, wenn die Beitragszahlung auf Versicherungspflicht wegen des
Bezugs einer Sozialleistung beruht,
 

wenn die Träger der Rentenversicherung dies mit den Einzugsstellen oder den
Leistungsträgern vereinbart haben. Maßgebend für die Berechnung des Erstattungsbetrags
ist die dem Beitrag zugrundeliegende bescheinigte Beitragsbemessungsgrundlage. Der
zuständige Träger der Rentenversicherung ist über die Erstattung zu benachrichtigen.

§ 212 Beitragsüberwachung

Die Träger der Rentenversicherung überwachen die rechtzeitige und vollständige Zahlung
der Pflichtbeiträge, soweit sie unmittelbar an sie zu zahlen sind. Die Träger der
Rentenversicherung sind zur Prüfung der Beitragszahlung berechtigt.

§ 212a Prüfung der Beitragszahlungen und Meldungen für sonstige
Versicherte und Nachversicherte

(1) Die Träger der Rentenversicherung prüfen bei den Stellen, die die Pflichtbeiträge
für sonstige Versicherte sowie für nachversicherte Personen zu zahlen haben
(Zahlungspflichtige), ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach
diesem Gesetzbuch im Zusammenhang mit der Zahlung von Pflichtbeiträgen ordnungsgemäß
erfüllen. Sie prüfen insbesondere die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der
Meldungen. Eine Prüfung erfolgt mindestens alle vier Jahre; die Prüfung soll in
kürzeren Zeitabständen erfolgen, wenn der Zahlungspflichtige dies verlangt.

(2) Ein Zahlungspflichtiger ist jeweils nur von einem Träger der Rentenversicherung
zu prüfen. Die Träger der Rentenversicherung stimmen sich darüber ab, welche
Zahlungspflichtigen sie prüfen. Soweit die Prüfungen durch die Regionalträger
durchgeführt werden, ist örtlich der Regionalträger zuständig, in dessen Bereich der
Zahlungspflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Eine Prüfung beim Arbeitgeber nach
§ 28p des Vierten Buches soll zusammen mit einer Prüfung bei den Zahlungspflichtigen
durchgeführt werden; eine entsprechende Kennzeichnung des Arbeitgebers in der Datei
nach § 28p Abs. 8 Satz 1 des Vierten Buches ist zulässig.

(3) Die Zahlungspflichtigen haben angemessene Prüfhilfen zu leisten. Automatisierte
Abrechnungsverfahren sind in die Prüfung einzubeziehen. Die Zahlungspflichtigen und die
Träger der Rentenversicherung treffen entsprechende Vereinbarungen.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 118 -

(4) Zu prüfen sind auch Rechenzentren und vergleichbare Stellen, soweit sie im
Auftrag der Zahlungspflichtigen oder einer von ihnen beauftragten Stelle die
Pflichtbeiträge berechnen, zahlen oder Meldungen erstatten. Soweit die Prüfungen durch
die Regionalträger durchgeführt werden, richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz der Stelle. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Deutsche Rentenversicherung Bund führt für die Prüfung bei den
Zahlungspflichtigen eine Datei, in der folgende Daten gespeichert werden:

1.der Name,
 

2.die Anschrift,
 

3.die Betriebsnummer und, soweit erforderlich, ein weiteres Identifikationsmerkmal der
Zahlungspflichtigen,
 

4.die für die Planung der Prüfung erforderlichen Daten der Zahlungspflichtigen und
 

5.die Ergebnisse der Prüfung.
 

Sie darf die in dieser Datei gespeicherten Daten nur für die Prüfung bei den
Zahlungspflichtigen und bei den Arbeitgebern verwenden. Die Datenstelle der Träger der
Rentenversicherung führt für die Prüfung der Zahlungspflichtigen eine Datei, in der

1.die Betriebsnummern und, soweit erforderlich, ein weiteres Identifikationsmerkmal der
Zahlungspflichtigen,
 

2.die Versicherungsnummern der Versicherten, für welche die Zahlungspflichtigen
Pflichtbeiträge zu zahlen haben und
 

3.der Beginn und das Ende der Zahlungspflicht
 

gespeichert werden; im Falle des Satzes 4 darf die Datenstelle die Daten der
Stammsatzdatei (§ 150) und der Dateien nach § 28p Abs. 8 Satz 1 und 3 des Vierten
Buches für die Prüfung bei den Zahlungspflichtigen verwenden. Die Datenstelle der
Träger der Rentenversicherung ist verpflichtet, auf Anforderung des prüfenden Trägers
der Rentenversicherung

1.die in den Dateien nach den Sätzen 1 und 3 gespeicherten Daten,
 

2.die in den Versicherungskonten der Träger der Rentenversicherung gespeicherten,
auf den Prüfungszeitraum entfallenden Daten der Versicherten, für die von den
Zahlungspflichtigen Pflichtbeiträge zu zahlen waren oder zu zahlen sind, und
 

3.die bei den Trägern der Rentenversicherung gespeicherten Daten über die Nachweise der
unmittelbar an sie zu zahlenden Pflichtbeiträge
 

zu erheben und zu verwenden, soweit dies für die Prüfung nach Absatz 1 erforderlich
ist. Die dem prüfenden Träger der Rentenversicherung übermittelten Daten sind
unverzüglich nach Abschluss der Prüfung bei der Datenstelle der Träger der
Rentenversicherung und beim prüfenden Träger der Rentenversicherung zu löschen. Die
Zahlungspflichtigen und die Träger der Rentenversicherung sind verpflichtet, der
Deutschen Rentenversicherung Bund und der Datenstelle der Träger der Rentenversicherung
die für die Prüfung nach Absatz 1 erforderlichen Daten zu übermitteln. Die Übermittlung
darf auch durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen, ohne dass es einer
Genehmigung nach § 79 Abs. 1 des Zehnten Buches bedarf.

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Nähere über

1.die Pflichten der Zahlungspflichtigen und der in Absatz 4 genannten Stellen bei
automatisierten Abrechnungsverfahren,
 

2.die Durchführung der Prüfung sowie die Behebung von Mängeln, die bei der Prüfung
festgestellt worden sind, und
 

3.den Inhalt der Datei nach Absatz 5 Satz 1 hinsichtlich der für die Planung und für
die Speicherung der Ergebnisse der Prüfungen bei Zahlungspflichtigen erforderlichen
Daten sowie über den Aufbau und die Aktualisierung dieser Datei
 

bestimmen.
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§ 212b Prüfung der Beitragszahlung bei versicherungspflichtigen
Selbständigen

Die Träger der Rentenversicherung sind berechtigt, Prüfungen bei den
versicherungspflichtigen Selbständigen durchzuführen. § 212a Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs.
3 Satz 1 und Abs. 6 Nr. 1 und 2 gilt entsprechend. § 212a Abs. 4 gilt entsprechend mit
der Maßgabe, dass die Prüfung auch bei von den versicherungspflichtigen Selbständigen
beauftragten steuerberatenden Stellen durchgeführt werden darf. § 98 Abs. 1 Satz 2 bis
4, Abs. 2, 4 und 5 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

Dritter Abschnitt
Beteiligung des Bundes, Finanzbeziehungen und Erstattungen

Erster Unterabschnitt
Beteiligung des Bundes

§ 213 Zuschüsse des Bundes

(1) Der Bund leistet zu den Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung Zuschüsse.

(2) Der Bundeszuschuss zu den Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung ändert sich
im jeweils folgenden Kalenderjahr in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -
gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) im vergangenen Kalenderjahr zu den
entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen.
Bei Veränderungen des Beitragssatzes ändert sich der Bundeszuschuss zusätzlich in
dem Verhältnis, in dem der Beitragssatz des Jahres, für das er bestimmt wird, zum
Beitragssatz des Vorjahres steht. Bei Anwendung von Satz 2 ist jeweils der Beitragssatz
zugrunde zu legen, der sich ohne Berücksichtigung des zusätzlichen Bundeszuschusses
nach Absatz 3 und des Erhöhungsbetrags nach Absatz 4 ergeben würde.

(2a) Der allgemeine Bundeszuschuss wird für das Jahr 2006 um 170 Millionen Euro und
ab dem Jahr 2007 um jeweils 340 Millionen Euro pauschal vermindert. Abweichungen des
pauschalierten Minderungsbetrages von den tatsächlichen zusätzlichen Einnahmen eines
Kalenderjahres durch Mehreinnahmen aus der Begrenzung der Sozialversicherungsfreiheit
für Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge auf einen Stundenlohn bis zu 25 Euro
und aufgrund der Erhöhung der Pauschalabgaben für geringfügige Beschäftigung ohne
Versicherungspflicht im gewerblichen Bereich von 12 vom Hundert auf 15 vom Hundert des
Arbeitsentgelts in der gesetzlichen Rentenversicherung sind mit dem Bundeszuschuss nach
Absatz 2 des auf die Abrechnung folgenden Haushaltsjahres zu verrechnen; Ausgangsbetrag
für den Bundeszuschuss ist der jeweils zuletzt festgestellte Bundeszuschuss nach Absatz
2 ohne Minderungsbetrag.

(3) Der Bund zahlt zur pauschalen Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen an die
allgemeine Rentenversicherung in jedem Kalenderjahr einen zusätzlichen Bundeszuschuss.
Der zusätzliche Bundeszuschuss beträgt für die Monate April bis Dezember des Jahres
1998 9,6 Milliarden Deutsche Mark und für das Jahr 1999 15,6 Milliarden Deutsche
Mark. Für die Kalenderjahre ab 2000 verändert sich der zusätzliche Bundeszuschuss
jährlich entsprechend der Veränderungsrate der Steuern vom Umsatz; hierbei bleiben
Änderungen der Steuersätze im Jahr ihres Wirksamwerdens unberücksichtigt. Der sich
nach Satz 3 ergebende Betrag des zusätzlichen Bundeszuschusses wird für das Jahr
2000 um 1,1 Milliarden Deutsche Mark, für das Jahr 2001 um 1,1 Milliarden Deutsche
Mark, für das Jahr 2002 um 664,679 Millionen Euro und für das Jahr 2003 um 102,258
Millionen Euro gekürzt. Auf den zusätzlichen Bundeszuschuss werden die Erstattungen
nach § 291b angerechnet. Für die Zahlung, Aufteilung und Abrechnung des zusätzlichen
Bundeszuschusses sind die Vorschriften über den Bundeszuschuss anzuwenden.

(4) Der zusätzliche Bundeszuschuss nach Absatz 3 wird um die Einnahmen des Bundes
aus dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform abzüglich eines Betrages
von 2,5 Milliarden Deutsche Mark im Jahr 2000 sowie eines Betrages von 1,9 Milliarden
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Deutsche Mark ab dem Jahr 2001 erhöht (Erhöhungsbetrag). Als Erhöhungsbetrag nach
Satz 1 werden für das Jahr 2000 2,6 Milliarden Deutsche Mark, für das Jahr 2001 8,14
Milliarden Deutsche Mark, für das Jahr 2002 6,81040 Milliarden Euro und für das Jahr
2003 9,51002 Milliarden Euro festgesetzt. Für die Kalenderjahre nach 2003 verändern
sich die Erhöhungsbeträge in dem Verhältnis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter
im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im
vorvergangenen Kalenderjahr stehen; § 68 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend. Für die
Zahlung, Aufteilung und Abrechnung des Erhöhungsbetrags sind die Vorschriften über den
Bundeszuschuss anzuwenden.

(5) Ab dem Jahr 2003 verringert sich der Erhöhungsbetrag um 409 Millionen Euro. Bei
der Feststellung der Veränderung der Erhöhungsbeträge nach Absatz 4 Satz 3 ist der
Abzugsbetrag nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Festsetzung und Auszahlung der Monatsraten sowie die Abrechnung führt das
Bundesversicherungsamt durch.

§ 214 Liquiditätssicherung

(1) Reichen in der allgemeinen Rentenversicherung die liquiden Mittel der
Nachhaltigkeitsrücklage nicht aus, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, leistet der
Bund den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung eine Liquiditätshilfe in Höhe der
fehlenden Mittel (Bundesgarantie).

(2) Die vom Bund als Liquiditätshilfe zur Verfügung gestellten Mittel sind
zurückzuzahlen, sobald und soweit sie im laufenden Kalenderjahr zur Erfüllung der
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr benötigt werden, spätestens bis zum 31. Dezember des
auf die Vergabe folgenden Jahres; Zinsen sind nicht zu zahlen.

§ 214a Liquiditätserfassung

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Bund erfasst arbeitstäglich die Liquiditätslage
der allgemeinen Rentenversicherung. Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung
melden die hierfür erforderlichen Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund.
Das Erweiterte Direktorium bei der Deutschen Rentenversicherung Bund bestimmt die
Einzelheiten des Verfahrens.

(2) Die Deutsche Rentenversicherung Bund legt dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und dem Bundesversicherungsamt monatlich oder auf Anforderung in einer
Schnellmeldung Angaben über die Höhe der aktuellen Liquidität vor. Das Nähere zur
Ausgestaltung dieses Meldeverfahrens wird durch eine Vereinbarung zwischen dem
Bundesversicherungsamt und der Deutschen Rentenversicherung Bund geregelt.

§ 215 Beteiligung des Bundes in der knappschaftlichen Rentenversicherung

In der knappschaftlichen Rentenversicherung trägt der Bund den Unterschiedsbetrag
zwischen den Einnahmen und den Ausgaben eines Kalenderjahres; er stellt hiermit
zugleich deren dauernde Leistungsfähigkeit sicher.

Zweiter Unterabschnitt
Nachhaltigkeitsrücklage und Finanzausgleich

§ 216 Nachhaltigkeitsrücklage

(1) Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung halten eine gemeinsame
Nachhaltigkeitsrücklage (Betriebsmittel und Rücklage), der die Überschüsse der
Einnahmen über die Ausgaben zugeführt werden und aus der Defizite zu decken sind. Das
Verwaltungsvermögen gehört nicht zu der Nachhaltigkeitsrücklage.

(2) Die gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage wird bis zum Umfang von 50 vom
Hundert der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten aller Träger der
allgemeinen Rentenversicherung für einen Kalendermonat dauerhaft von der Deutschen



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 121 -

Rentenversicherung Bund verwaltet. Überschreitet die gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage
über einen längeren Zeitraum diesen Umfang, ist sie insoweit von den Trägern der
allgemeinen Rentenversicherung zu verwalten. Das Nähere hierzu regelt das Erweiterte
Direktorium bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.

§ 217 Anlage der Nachhaltigkeitsrücklage

(1) Die Nachhaltigkeitsrücklage ist liquide anzulegen. Als liquide gelten alle
Vermögensanlagen mit einer Laufzeit, Kündigungsfrist oder Restlaufzeit bis zu zwölf
Monaten, Vermögensanlagen mit einer Kündigungsfrist jedoch nur dann, wenn neben einer
angemessenen Verzinsung ein Rückfluss mindestens in Höhe des angelegten Betrages
gewährleistet ist. Soweit ein Rückfluss mindestens in Höhe des angelegten Betrages
nicht gewährleistet ist, gelten Vermögensanlagen mit einer Kündigungsfrist bis
zu zwölf Monaten auch dann als liquide, wenn der Unterschiedsbetrag durch eine
entsprechend höhere Verzinsung mindestens ausgeglichen wird. Als liquide gelten auch
Vermögensanlagen mit einer Laufzeit oder Restlaufzeit von mehr als zwölf Monaten,
wenn neben einer angemessenen Verzinsung gewährleistet ist, dass die Vermögensanlagen
innerhalb von zwölf Monaten mindestens zu einem Preis in Höhe der Anschaffungskosten
veräußert werden können oder ein Unterschiedsbetrag zu den Anschaffungskosten durch
eine höhere Verzinsung mindestens ausgeglichen wird.

(2) Vermögensanlagen in Anteilscheinen an Sondervermögen gelten als liquide,
wenn das Sondervermögen nur aus Vermögensgegenständen besteht, die die Träger der
Rentenversicherung auch unmittelbar nach Absatz 1 erwerben können.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 darf die Nachhaltigkeitsrücklage ganz oder
teilweise längstens bis zum nächsten gesetzlich vorgegebenen Zahlungstermin festgelegt
werden, wenn gemäß der Liquiditätserfassung nach § 214a erkennbar ist, dass der
allgemeinen Rentenversicherung die liquiden Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage nicht
ausreichen, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

§ 218 

(weggefallen)

§ 219 Finanzverbund in der allgemeinen Rentenversicherung

(1) Die Ausgaben für Renten, Beitragserstattungen, die von der allgemeinen
Rentenversicherung zu tragenden Beiträge zur Krankenversicherung und die sonstigen
Geldleistungen, die nicht Leistungen zur Teilhabe oder Aufwendungen für Verwaltungs-
und Verfahrenskosten sowie Investitionen sind, werden von den Trägern der allgemeinen
Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen jeweils für ein
Kalenderjahr gemeinsam getragen. Die Zuschüsse des Bundes, die Beitragszahlung des
Bundes für Kindererziehungszeiten und die Erstattungen des Bundes, mit Ausnahme
der Erstattung für Kinderzuschüsse nach § 270 und der Erstattung durch den Träger
der Versorgungslast im Beitrittsgebiet nach § 290a an die Träger der allgemeinen
Rentenversicherung, werden nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen zugeordnet.
Die gemeinsame Nachhaltigkeitsrücklage einschließlich der Erträge hieraus wird den
Trägern der allgemeinen Rentenversicherung nach dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen
zugeordnet.

(2) Die Regionalträger und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
als Träger der allgemeinen Rentenversicherung überweisen monatlich vollständig die
von ihnen verwalteten Mittel an den Renten Service der Deutschen Post AG oder an
die Deutsche Rentenversicherung Bund, soweit sie nicht unmittelbar für Leistungen
zur Teilhabe, Verwaltungs- und Verfahrenskosten, Ausgaben für die Schaffung oder
Erhaltung nicht liquider Teile des Anlagevermögens benötigt werden oder von ihnen als
Nachhaltigkeitsrücklage zu verwalten sind. Zu den monatlichen Zahlungsterminen zählen
insbesondere die Termine für die Vorschüsse zur Auszahlung der Rentenleistungen in das
Inland und die Termine für sonstige gemeinsam zu finanzierende Ausgaben einschließlich
der Verpflichtungen der Deutschen Rentenversicherung Bund aus der Durchführung des
Zahlungsverkehrs für den Risikostrukturausgleich gemäß § 266 des Fünften Buches. Das
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Nähere hierzu regelt das Erweiterte Direktorium bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund.

(3) Die Deutsche Rentenversicherung Bund füllt die für die jeweiligen
Zahlungsverpflichtungen der allgemeinen Rentenversicherung fehlenden Mittel unter
Berücksichtigung der Zahlungen Dritter auf. Reichen die verfügbaren Mittel aller Träger
der allgemeinen Rentenversicherung nicht aus, die jeweiligen Zahlungsverpflichtungen zu
erfüllen, beantragt sie zusätzliche finanzielle Hilfen des Bundes.

§ 220 Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe, Verwaltung und Verfahren

(1) Die jährlichen Ausgaben im Bereich der allgemeinen Rentenversicherung und der
knappschaftlichen Rentenversicherung für Leistungen zur Teilhabe werden entsprechend
der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68
Abs. 2 Satz 1) festgesetzt. Überschreiten die Ausgaben am Ende eines Kalenderjahres
den für dieses Kalenderjahr jeweils bestimmten Betrag, wird der sich für den jeweiligen
Bereich für das zweite Kalenderjahr nach dem Jahr der Überschreitung der Ausgaben nach
Satz 1 ergebende Betrag entsprechend vermindert.

(2) Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung stimmen die auf sie entfallenden
Anteile an dem Gesamtbetrag der Leistungen zur Teilhabe in der Deutschen
Rentenversicherung Bund ab. Dabei ist darauf hinzuwirken, dass die Leistungen zur
Teilhabe dem Umfang und den Kosten nach einheitlich erbracht werden. Das Nähere hierzu
regelt das Erweiterte Direktorium bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit der Maßgabe
entsprechend, dass auch die Veränderungen der Zahl der Rentner und der Rentenzugänge
sowie der Verwaltungsaufgaben zu berücksichtigen sind. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund wirkt darauf hin, dass die jährlichen Verwaltungs- und Verfahrenskosten bis
zum Jahr 2010 um 10 vom Hundert der tatsächlichen Ausgaben für Verwaltungs- und
Verfahrenskosten für das Kalenderjahr 2004 vermindert werden. Vom Jahr 2007 an hat
die Deutsche Rentenversicherung Bund jedes Jahr dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales über die Entwicklung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten bei den
einzelnen Trägern und in der gesetzlichen Rentenversicherung sowie über die umgesetzten
und geplanten Maßnahmen zur Optimierung dieser Kosten zu berichten. Dabei ist
gesondert auf die Schlussfolgerungen einzugehen, welche sich aus dem Benchmarking der
Versicherungsträger ergeben.

§ 221 Ausgaben für das Anlagevermögen

Für die Schaffung oder Erhaltung nicht liquider Teile des Anlagevermögens dürfen
Mittel nur aufgewendet werden, wenn dies erforderlich ist, um die ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Träger der Rentenversicherung zu ermöglichen
oder zu sichern. Mittel für die Errichtung, die Erweiterung und den Umbau von Gebäuden
der Eigenbetriebe der Träger der Rentenversicherung dürfen nur unter der zusätzlichen
Voraussetzung aufgewendet werden, dass diese Vorhaben auch unter Berücksichtigung des
Gesamtbedarfs aller Träger der Rentenversicherung erforderlich sind. Die Träger stellen
gemeinsam in der Deutschen Rentenversicherung Bund sicher, dass die Notwendigkeit von
Bauvorhaben nach Satz 2 nach einheitlichen Grundsätzen beurteilt wird.

§ 222 Ermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über den Umfang der gemäß § 221 Satz 1 zur Verfügung stehenden
Mittel zu bestimmen. Dabei kann auch die Zulässigkeit entsprechender Ausgaben zeitlich
begrenzt werden.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des Bundesrates den Umfang des
Verwaltungsvermögens abzugrenzen.

Dritter Unterabschnitt
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Erstattungen

§ 223 Wanderversicherungsausgleich und Wanderungsausgleich

(1) Soweit im Leistungsfall die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung zuständig ist, erstatten ihr
die Träger der allgemeinen Rentenversicherung den von ihnen zu tragenden Anteil der
Leistungen. Zu tragen ist der Anteil der Leistungen, der auf Zeiten in der allgemeinen
Rentenversicherung entfällt.

(2) Soweit im Leistungsfall ein Träger der allgemeinen Rentenversicherung zuständig
ist, erstattet ihm die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der
knappschaftlichen Rentenversicherung den von ihr zu tragenden Anteil der Leistungen.
Zu tragen ist der Anteil der Leistungen, der auf Zeiten in der knappschaftlichen
Rentenversicherung entfällt.

(3) Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe werden im gleichen Verhältnis wie
Rentenleistungen erstattet. Dabei werden nur rentenrechtliche Zeiten bis zum Ablauf des
Kalenderjahres vor der Antragstellung berücksichtigt. Eine pauschale Erstattung kann
vorgesehen werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die von der Rentenversicherung zu
tragenden Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung
sowie für die Zuschüsse zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung.

(5) Bei der Anwendung der Anrechnungsvorschriften bestimmt sich der auf den jeweiligen
Träger der Rentenversicherung entfallende Teil des Anrechnungsbetrags nach dem
Verhältnis der Höhe dieser Leistungsanteile.

(6) Die Träger der allgemeinen Rentenversicherung zahlen der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung einen Wanderungsausgleich. Der auf die Träger der allgemeinen
Rentenversicherung entfallende Anteil am Wanderungsausgleich bestimmt sich nach dem
Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen. Für die Berechnung des Wanderungsausgleichs werden
miteinander vervielfältigt:

1.Die Differenz zwischen der durchschnittlichen Zahl der knappschaftlich Versicherten
in dem Jahr, für das der Wanderungsausgleich gezahlt wird, und der Zahl der am 1.
Januar 1991 in der knappschaftlichen Rentenversicherung Versicherten,
 

2.das Durchschnittsentgelt des Jahres, für das der Wanderungsausgleich gezahlt wird,
wobei für das Beitrittsgebiet das Durchschnittsentgelt durch den Faktor der Anlage 10
für dieses Jahr geteilt wird,
 

3.der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung des Jahres, für das der
Wanderungsausgleich gezahlt wird.
 

Als Versicherte der knappschaftlichen Rentenversicherung gelten auch sonstige
Versicherte (§ 166). Der Betrag des Wanderungsausgleichs ist mit einem Faktor
zu bereinigen, der die längerfristigen Veränderungen der Rentnerzahl und des
Rentenvolumens in der knappschaftlichen Rentenversicherung berücksichtigt.

§ 224 Erstattung durch die Bundesagentur für Arbeit

(1) Zum Ausgleich der Aufwendungen, die der Rentenversicherung für Renten wegen
voller Erwerbsminderung entstehen, bei denen der Anspruch auch von der jeweiligen
Arbeitsmarktlage abhängig ist, zahlt die Bundesagentur für Arbeit den Trägern der
Rentenversicherung einen Ausgleichsbetrag. Dieser bemisst sich pauschal nach der Hälfte
der Aufwendungen für die Renten wegen voller Erwerbsminderung einschließlich der darauf
entfallenden Beteiligung der Rentenversicherung an den Beiträgen zur Kranken- und
Pflegeversicherung und der durchschnittlichen Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld,
der anstelle der Rente wegen voller Erwerbsminderung bestanden hätte.

(2) Auf den Ausgleichsbetrag leistet die Bundesagentur für Arbeit Abschlagszahlungen,
die in Teilbeträgen am Fälligkeitstag der Rentenvorschüsse in das Inland für den
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letzten Monat eines Kalendervierteljahres zu zahlen sind. Als Abschlagszahlung werden
für das Jahr 2001 185 Millionen Deutsche Mark und für das Jahr 2002 192 Millionen Euro
festgesetzt. In den Folgejahren werden die Abschlagszahlungen unter Berücksichtigung
der Ergebnisse der Abrechnung für das jeweilige Vorjahr festgesetzt. Die Abrechnung der
Erstattungsbeträge erfolgt bis zum 30. September des auf das Jahr der Abschlagszahlung
folgenden Jahres.

(3) Das Bundesversicherungsamt führt die Abrechnung und den Zahlungsausgleich
zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung sowie der knappschaftlichen
Rentenversicherung und die Verteilung auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung
durch. Es bestimmt erstmals für das Jahr 2003 die Höhe der jährlichen
Abschlagszahlungen.

(4) Für die Abrechnung und die Verteilung ist § 227 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
Dabei erfolgt die Abrechnung mit dem Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung
entsprechend dem Verhältnis, in dem die Ausgaben dieses Trägers für Renten wegen
voller Erwerbsminderung unter Einbeziehung der im Wanderversicherungsausgleich zu
zahlenden und zu erstattenden Beträge zu den entsprechenden Aufwendungen der Träger der
allgemeinen Rentenversicherung zusammenstehen.

§ 224a Tragung pauschalierter Beiträge für Renten wegen voller
Erwerbsminderung

(1) Das Bundesversicherungsamt führt für den Gesamtbeitrag nach § 345a des Dritten
Buches die Verteilung zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung
sowie der knappschaftlichen Rentenversicherung durch. Der Gesamtbeitrag ist mit dem
Ausgleichsbetrag der Bundesagentur für Arbeit nach § 224 im Rahmen der Jahresabrechnung
für diesen Ausgleichsbetrag zu verrechnen.

(2) Für die Verteilung ist § 227 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. Dabei erfolgt die
Abrechnung mit dem Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung entsprechend dem
Verhältnis, in dem die Ausgaben dieses Trägers für Renten wegen voller Erwerbsminderung
unter Einbeziehung der im Wanderversicherungsausgleich zu zahlenden und zu
erstattenden Beträge zu den entsprechenden Aufwendungen der Träger der allgemeinen
Rentenversicherung zusammen stehen.

§ 224b Erstattung für Begutachtungen in Angelegenheiten der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung

(1) Der Bund erstattet der Deutschen Rentenversicherung Bund zum 1. Mai eines
Jahres, erstmals zum 1. Mai 2010, die Kosten und Auslagen, die den Trägern der
Rentenversicherung durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 109a Abs. 2 für das
vorangegangene Jahr entstanden sind. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
das Bundesministerium der Finanzen und die Deutsche Rentenversicherung Bund vereinbaren
aufwandsgerechte Pauschalbeträge für die nach § 109a Abs. 2 Satz 1 je Fall entstehenden
Kosten und Auslagen.

(2) Das Bundesversicherungsamt führt die Abrechnung durch. Die Deutsche
Rentenversicherung Bund übermittelt dem Bundesversicherungsamt bis zum 1. März eines
Jahres, erstmals zum 1. März 2010, die Zahl der Fälle des vorangegangenen Jahres. Die
Aufteilung des Erstattungsbetrages auf die Träger der Rentenversicherung erfolgt durch
die Deutsche Rentenversicherung Bund. Für die Träger der allgemeinen Rentenversicherung
erfolgt sie buchhalterisch.

§ 225 Erstattung durch den Träger der Versorgungslast

(1) Die Aufwendungen des Trägers der Rentenversicherung aufgrund von
Rentenanwartschaften, die durch Entscheidung des Familiengerichts begründet worden
sind, werden von dem zuständigen Träger der Versorgungslast erstattet. Ist der
Ehegatte oder Lebenspartner, zu dessen Lasten der Versorgungsausgleich durchgeführt
wurde, später nachversichert worden, sind nur die Aufwendungen zu erstatten, die
bis zum Ende des Kalenderjahres entstanden sind, das der Zahlung der Beiträge
für die Nachversicherung oder in Fällen des § 185 Abs. 1 Satz 3 dem Eintritt der
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Voraussetzungen für die Nachversicherung vorausging. Ist die Nachversicherung durch
eine Zahlung von Beiträgen an eine berufsständische Versorgungseinrichtung ersetzt
worden (§ 186 Abs. 1), geht die Erstattungspflicht nach Satz 1 mit dem Ende des in Satz
2 genannten Kalenderjahres auf die berufsständische Versorgungseinrichtung als neuen
Träger der Versorgungslast über.

(2) Wird durch Entscheidung des Familiengerichts eine Rentenanwartschaft begründet,
deren Monatsbetrag 1 vom Hundert der bei Ende der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit
geltenden monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, hat der Träger der Versorgungslast
Beiträge zu zahlen. Absatz 1 ist nicht anzuwenden.

§ 226 Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates das Nähere über die Berechnung und Durchführung der Erstattung von
Aufwendungen durch den Träger der Versorgungslast zu bestimmen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattung gemäß § 223 Abs. 3 zu bestimmen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere zur Ermittlung des Wanderungsausgleichs nach § 223 Abs. 6 zu
bestimmen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Pauschalierung des Ausgleichsbetrags gemäß § 224 zu
bestimmen.

(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Verteilung der
pauschalierten Beiträge für Renten wegen voller Erwerbsminderung gemäß § 224a zu
bestimmen.

Vierter Unterabschnitt
Abrechnung der Aufwendungen

§ 227 Abrechnung der Aufwendungen

(1) Die Deutsche Rentenversicherung Bund verteilt die Beträge nach § 219 Abs. 1 und
§ 223 auf die Träger der allgemeinen Rentenversicherung und führt die Abrechnung
der Träger der allgemeinen Rentenversicherung mit dem Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung sowie mit der Deutschen Post AG durch. Die Ausgleiche der
Zahlungsverpflichtungen zwischen den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung
erfolgen ausschließlich buchhalterisch. Die Zahlungsausgleiche der allgemeinen
Rentenversicherung mit dem Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung und mit der
Deutschen Post AG werden von der Deutschen Rentenversicherung Bund innerhalb von vier
Wochen nach Bekanntgabe der Abrechnung durchgeführt.

(1a) Das Bundesversicherungsamt führt die Abrechnung der Zahlungen des Bundes an
die gesetzliche Rentenversicherung durch. Nachzahlungen des Bundes an die allgemeine
Rentenversicherung werden zugunsten der Deutschen Rentenversicherung Bund und
Nachzahlungen an die knappschaftliche Rentenversicherung werden an den Träger der
knappschaftlichen Rentenversicherung innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe der
Abrechnung ausgeführt.

(2) Die Deutsche Post AG teilt der Deutschen Rentenversicherung Bund und dem
Bundesversicherungsamt zum Ablauf eines Kalenderjahres die Beträge mit, die auf
Anweisung der Träger der allgemeinen Rentenversicherung gezahlt worden sind.
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(3) Im Übrigen obliegt dem Erweiterten Direktorium bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund die Aufstellung von Grundsätzen zur und die Steuerung der Finanzausstattung
und der Finanzverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts für das gesamte System der
Deutschen Rentenversicherung.

Fünftes Kapitel
Sonderregelungen

Erster Abschnitt
Ergänzungen für Sonderfälle

Erster Unterabschnitt
Grundsatz

§ 228 Grundsatz

Die Vorschriften dieses Abschnitts ergänzen die Vorschriften der vorangehenden Kapitel
für Sachverhalte, die von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschriften der
vorangehenden Kapitel an nicht mehr oder nur noch übergangsweise eintreten können.

§ 228a Besonderheiten für das Beitrittsgebiet

(1) Soweit Vorschriften dieses Buches bei Arbeitsentgelten, Arbeitseinkommen oder
Beitragsbemessungsgrundlagen

1.an die Bezugsgröße anknüpfen, ist die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet
(Bezugsgröße (Ost)),
 

2.an die Beitragsbemessungsgrenze anknüpfen, ist die Beitragsbemessungsgrenze für das
Beitrittsgebiet (Beitragsbemessungsgrenze (Ost), Anlage 2a)
 

maßgebend, wenn die Einnahmen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit im Beitrittsgebiet
erzielt werden. Satz 1 gilt für die Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlagen bei
sonstigen Versicherten entsprechend.

(2) Soweit Vorschriften dieses Buches bei Hinzuverdienstgrenzen für Renten an die
Bezugsgröße anknüpfen, ist die monatliche Bezugsgröße mit dem aktuellen Rentenwert
(Ost) zu vervielfältigen und durch den aktuellen Rentenwert zu teilen, wenn
das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschäftigung oder Tätigkeit
im Beitrittsgebiet erzielt wird. Dies gilt nicht, wenn in einem Kalendermonat
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen auch im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne
das Beitrittsgebiet erzielt wird.

(3) Soweit Vorschriften dieses Buches bei Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes
an den aktuellen Rentenwert anknüpfen, ist der aktuelle Rentenwert (Ost) maßgebend,
wenn der Berechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet hat.

§ 228b Maßgebende Werte in der Anpassungsphase

Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland sind, soweit Vorschriften dieses Buches auf die Veränderung der Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) oder auf das Durchschnittsentgelt
abstellen, die für das Bundesgebiet ohne das Beitrittsgebiet ermittelten Werte
maßgebend, sofern nicht in den nachstehenden Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

Zweiter Unterabschnitt
Versicherter Personenkreis
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§ 229 Versicherungspflicht

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 als

1.Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft,
 

2.selbständig tätige Lehrer, Erzieher oder Pflegepersonen im Zusammenhang mit
ihrer selbständigen Tätigkeit keinen Angestellten, aber mindestens einen Arbeiter
beschäftigt haben und
 

versicherungspflichtig waren, bleiben in dieser Tätigkeit versicherungspflichtig. Sie
werden jedoch auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit. Die Befreiung wirkt vom
Eingang des Antrags an. Sie ist auf die jeweilige Tätigkeit beschränkt.

(1a) Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, die am 6. November 2003 in
einer weiteren Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit nicht versicherungspflichtig
waren, bleiben in dieser Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit nicht
versicherungspflichtig. Sie können bis zum 31. Dezember 2004 die Versicherungspflicht
mit Wirkung für die Zukunft beantragen.

(2) Handwerker, die am 31. Dezember 1991 nicht versicherungspflichtig waren, bleiben in
dieser Tätigkeit nicht versicherungspflichtig.

(2a) Handwerker, die am 31. Dezember 2003 versicherungspflichtig waren, bleiben in
dieser Tätigkeit versicherungspflichtig; § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bleibt unberührt.

(3) § 2 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe b zweiter Halbsatz und Satz 4 Nr. 3 ist auch anzuwenden,
soweit die Tätigkeit in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 1. Juli 2006 ausgeübt
worden ist. § 2 Satz 1 Nr. 1, 2 und 9 Buchstabe a in der ab 1. Mai 2007 geltenden
Fassung ist auch anzuwenden, soweit Arbeitnehmer in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum
30. April 2007 beschäftigt wurden.

(4) Bezieher von Sozialleistungen, die am 31. Dezember 1995 auf Antrag
versicherungspflichtig waren und nach § 4 Abs. 3a die Voraussetzungen für die
Versicherungspflicht nicht mehr erfüllen, bleiben für die Zeit des Bezugs der
jeweiligen Sozialleistung versicherungspflichtig.

(5) (weggefallen)

(6) Personen, die am 31. März 2003 in einer Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit ohne einen Verzicht auf die Versicherungsfreiheit (§ 5 Abs. 2 Satz 2)
versicherungspflichtig waren, die die Merkmale einer geringfügigen Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit in der ab 1. April 2003 geltenden Fassung von § 8 des Vierten
Buches oder die Merkmale einer geringfügigen Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
im Privathaushalt (§ 8a Viertes Buch) erfüllt, bleiben in dieser Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit versicherungspflichtig. Sie werden auf ihren Antrag von der
Versicherungspflicht befreit. Die Befreiung wirkt vom 1. April 2003 an, wenn sie bis
zum 30. Juni 2003 beantragt wird, sonst vom Eingang des Antrags an. Sie ist auf die
jeweilige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit beschränkt. Für Personen, die die
Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 10 erfüllen, endet die
Befreiung nach Satz 2 am 31. Juli 2004.

(7) (weggefallen)

(8) Personen, die im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosenhilfe Unterhaltsgeld
beziehen, sind für die Dauer des Bezugs von Unterhaltsgeld versicherungspflichtig.

§ 229a Versicherungspflicht im Beitrittsgebiet

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet versicherungspflichtig waren,
nicht ab 1. Januar 1992 nach den §§ 1 bis 3 versicherungspflichtig geworden sind
und nicht bis zum 31. Dezember 1994 beantragt haben, dass die Versicherungspflicht
enden soll, bleiben in der jeweiligen Tätigkeit oder für die Zeit des jeweiligen
Leistungsbezugs versicherungspflichtig.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 128 -

(2) Im Beitrittsgebiet selbständig tätige Landwirte, die die Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Nr. 1 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte erfüllt
haben, in der Krankenversicherung der Landwirte als Unternehmer versichert waren und
am 1. Januar 1995 in dieser Tätigkeit versicherungspflichtig waren, bleiben in dieser
Tätigkeit versicherungspflichtig.

§ 230 Versicherungsfreiheit

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 als

1.Polizeivollzugsbeamte auf Widerruf,
 

2.Handwerker oder
 

3.Mitglieder der Pensionskasse deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen
 

versicherungsfrei waren, bleiben in dieser Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit versicherungsfrei. Handwerker, die am 31. Dezember 1991 aufgrund eines
Lebensversicherungsvertrages versicherungsfrei waren, und Personen, die am 31. Dezember
1991 als Versorgungsbezieher versicherungsfrei waren, bleiben in jeder Beschäftigung
und jeder selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei.

(2) Personen, die am 31. Dezember 1991 als versicherungspflichtige

1.Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts
oder ihrer Verbände oder
 

2.satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen oder Angehörige
ähnlicher Gemeinschaften,
 

nicht versicherungsfrei und nicht von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben
in dieser Beschäftigung versicherungspflichtig. Sie werden jedoch auf Antrag unter den
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Satz 1 von der Versicherungspflicht befreit. Über die
Befreiung entscheidet der Träger der Rentenversicherung, nachdem für Beschäftigte beim
Bund und bei Arbeitgebern, die der Aufsicht des Bundes unterstehen, das zuständige
Bundesministerium, im Übrigen die oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die
Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften ihren Sitz haben, das Vorliegen der
Voraussetzungen bestätigt hat. Die Befreiung wirkt vom Eingang des Antrags an. Sie ist
auf die jeweilige Beschäftigung beschränkt.

(3) Personen, die am 31. Dezember 1991 als Beschäftigte oder selbständig Tätige nicht
versicherungsfrei und nicht von der Versicherungspflicht befreit waren, werden in
dieser Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit nicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 und 3
versicherungsfrei. Sie werden jedoch auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit.
Die Befreiung wirkt vom Eingang des Antrags an. Sie bezieht sich auf jede Beschäftigung
oder selbständige Tätigkeit.

(4) Personen, die am 1. Oktober 1996 in einer Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit als ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule
versicherungsfrei waren, bleiben in dieser Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
versicherungsfrei. Sie können jedoch beantragen, dass die Versicherungsfreiheit endet.

(5) § 5 Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden, wenn vor dem 1. Februar 2002 aufgrund einer
Entscheidung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 bereits Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 oder 3 vorlag.

(6) Personen, die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember
2008 geltenden Fassung versicherungsfrei waren, bleiben in dieser Beschäftigung
versicherungsfrei.

§ 231 Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 von der Versicherungspflicht befreit
waren, bleiben in derselben Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit von der
Versicherungspflicht befreit. Personen, die am 31. Dezember 1991 als

1.Angestellte im Zusammenhang mit der Erhöhung oder dem Wegfall der
Jahresarbeitsverdienstgrenze,
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2.Handwerker oder
 

3.Empfänger von Versorgungsbezügen
 

von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in jeder Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit und bei Wehrdienstleistungen von der Versicherungspflicht
befreit.

(2) Personen, die aufgrund eines bis zum 31. Dezember 1995 gestellten Antrags
spätestens mit Wirkung von diesem Zeitpunkt an nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in der zu diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung von der Versicherungspflicht befreit sind, bleiben in der
jeweiligen Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit befreit.

(3) Mitglieder von berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die nur deshalb
Pflichtmitglied ihrer berufsständischen Kammer sind, weil die am 31. Dezember 1994 für
bestimmte Angehörige ihrer Berufsgruppe bestehende Verpflichtung zur Mitgliedschaft
in einer berufsständischen Kammer nach dem 31. Dezember 1994 auf weitere Angehörige
der jeweiligen Berufsgruppe erstreckt worden ist, werden bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen nach § 6 Abs.1 von der Versicherungspflicht befreit, wenn

1.die Verkündung des Gesetzes, mit dem die Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer
berufsständischen Kammer auf weitere Angehörige der Berufsgruppe erstreckt worden
ist, vor dem 1. Juli 1996 erfolgt und
 

2.mit der Erstreckung der Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer berufsständischen
Kammer auf weitere Angehörige der Berufsgruppe hinsichtlich des Kreises der Personen,
die der berufsständischen Kammer als Pflichtmitglieder angehören, eine Rechtslage
geschaffen worden ist, die am 31. Dezember 1994 bereits in mindestens der Hälfte
aller Bundesländer bestanden hat.
 

(4) Mitglieder von berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die nur deshalb
Pflichtmitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, weil eine für
ihre Berufsgruppe am 31. Dezember 1994 bestehende Verpflichtung zur Mitgliedschaft
in der berufsständischen Versorgungseinrichtung nach dem 31. Dezember 1994 auf
diejenigen Angehörigen der Berufsgruppe erstreckt worden ist, die einen gesetzlich
vorgeschriebenen Vorbereitungs- oder Anwärterdienst ableisten, werden bei Vorliegen der
übrigen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 von der Versicherungspflicht befreit, wenn

1.die Änderung der versorgungsrechtlichen Regelungen, mit der die Verpflichtung zur
Mitgliedschaft in der berufsständischen Versorgungseinrichtung auf Personen erstreckt
worden ist, die einen gesetzlich vorgeschriebenen Vorbereitungs- oder Anwärterdienst
ableisten, vor dem 1. Juli 1996 erfolgt und
 

2.mit der Erstreckung der Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der berufsständischen
Versorgungseinrichtung auf Personen, die einen gesetzlich vorgeschriebenen
Vorbereitungs- oder Anwärterdienst ableisten, hinsichtlich des Kreises der Personen,
die der berufsständischen Versorgungseinrichtung als Pflichtmitglieder angehören,
eine Rechtslage geschaffen worden ist, die für die jeweilige Berufsgruppe bereits am
31. Dezember 1994 in mindestens einem Bundesland bestanden hat.
 

(5) Personen, die am 31. Dezember 1998 eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben,
in der sie nicht versicherungspflichtig waren, und danach gemäß § 2 Satz 1 Nr. 9
versicherungspflichtig werden, werden auf Antrag von dieser Versicherungspflicht
befreit, wenn sie

1.vor dem 2. Januar 1949 geboren sind oder
 

2.vor dem 10. Dezember 1998 mit einem öffentlichen oder privaten
Versicherungsunternehmen einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen
haben, der so ausgestaltet ist oder bis zum 30. Juni 2000 oder binnen eines Jahres
nach Eintritt der Versicherungspflicht so ausgestaltet wird, dass

a)Leistungen für den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60. oder eines höheren
Lebensjahres sowie im Todesfall Leistungen an Hinterbliebene erbracht werden und
 

b)für die Versicherung mindestens ebenso viel Beiträge aufzuwenden sind, wie Beiträge
zur Rentenversicherung zu zahlen wären, oder
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3.vor dem 10. Dezember 1998 eine vergleichbare Form der Vorsorge betrieben haben oder
nach diesem Zeitpunkt bis zum 30. Juni 2000 oder binnen eines Jahres nach Eintritt
der Versicherungspflicht entsprechend ausgestalten; eine vergleichbare Vorsorge liegt
vor, wenn

a)vorhandenes Vermögen oder
 

b)Vermögen, das aufgrund einer auf Dauer angelegten vertraglichen Verpflichtung
angespart wird,
 

 

insgesamt gewährleisten, dass eine Sicherung für den Fall der Invalidität und des
Erlebens des 60. oder eines höheren Lebensjahres sowie im Todesfall für Hinterbliebene
vorhanden ist, deren wirtschaftlicher Wert nicht hinter dem einer Lebens- oder
Rentenversicherung nach Nummer 2 zurückbleibt. Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für eine
Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung, durch die die leistungsbezogenen und
aufwandsbezogenen Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt werden. Die Befreiung
ist binnen eines Jahres nach Eintritt der Versicherungspflicht zu beantragen; die
Frist läuft nicht vor dem 30. Juni 2000 ab. Die Befreiung wirkt vom Eintritt der
Versicherungspflicht an.

(6) Personen, die am 31. Dezember 1998 eine nach § 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder § 229a
Abs. 1 versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, werden auf Antrag
von dieser Versicherungspflicht befreit, wenn sie

1.glaubhaft machen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt von der Versicherungspflicht keine
Kenntnis hatten, und
 

2.vor dem 2. Januar 1949 geboren sind oder
 

3.vor dem 10. Dezember 1998 eine anderweitige Vorsorge im Sinne des Absatzes 5 Satz
1 Nr. 2 oder Nr. 3 oder Satz 2 für den Fall der Invalidität und des Erlebens des
60. oder eines höheren Lebensjahres sowie im Todesfall für Hinterbliebene getroffen
haben; Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und 3 und Satz 2 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass
an die Stelle des Datums 30. Juni 2000 jeweils das Datum 30. September 2001 tritt.
 

Die Befreiung ist bis zum 30. September 2001 zu beantragen; sie wirkt vom Eintritt der
Versicherungspflicht an.

(7) Personen, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember 2008
geltenden Fassung von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in dieser
Beschäftigung von der Versicherungspflicht befreit.

(8) Personen, die die Voraussetzungen für eine Befreiung von der Versicherungspflicht
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung
erfüllen, nicht aber die Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der ab 1.
Januar 2009 geltenden Fassung, werden von der Versicherungspflicht befreit, wenn ihnen
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf
Hinterbliebenenversorgung durch eine für einen bestimmten Personenkreis geschaffene
Versorgungseinrichtung gewährleistet ist und sie an einer nichtöffentlichen Schule
beschäftigt sind, die vor dem 13. November 2008 Mitglied der Versorgungseinrichtung
geworden ist.

§ 231a Befreiung von der Versicherungspflicht im Beitrittsgebiet

Selbständig Tätige, die am 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet aufgrund eines
Versicherungsvertrages von der Versicherungspflicht befreit waren und nicht bis zum
31. Dezember 1994 erklärt haben, dass die Befreiung von der Versicherungspflicht
enden soll, bleiben in jeder Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit und bei
Wehrdienstleistungen von der Versicherungspflicht befreit.

§ 232 Freiwillige Versicherung

(1) Personen, die nicht versicherungspflichtig sind und vor dem 1. Januar 1992 vom
Recht der Selbstversicherung, der Weiterversicherung oder der freiwilligen Versicherung
Gebrauch gemacht haben, können sich weiterhin freiwillig versichern. Dies gilt für
Personen, die
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1.von dem Recht der Selbstversicherung oder Weiterversicherung Gebrauch gemacht haben,
auch dann, wenn sie nicht Deutsche sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
haben,
 

2.von dem Recht der freiwilligen Versicherung Gebrauch gemacht haben, nur dann, wenn
sie dieses Recht nicht bereits vor dem 1. Januar 1992 nach den jeweils geltenden, dem
§ 7 Abs. 2 sinngemäß entsprechenden Vorschriften verloren haben.
 

(2) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs
einer solchen Rente ist eine freiwillige Versicherung nicht zulässig.

§ 233 Nachversicherung

(1) Personen, die vor dem 1. Januar 1992 aus einer Beschäftigung ausgeschieden sind,
in der sie nach dem jeweils geltenden, dem § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, §
230 Abs. 1 Nr. 1 und 3 oder § 231 Abs. 1 Satz 1 sinngemäß entsprechenden Recht nicht
versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit
waren, werden weiterhin nach den bisherigen Vorschriften nachversichert, wenn sie
ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung ausgeschieden
sind. Dies gilt für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung vor dem 1. Januar 1992
verloren haben, entsprechend. Wehrpflichtige, die während ihres Grundwehrdienstes vom
1. März 1957 bis zum 30. April 1961 nicht versicherungspflichtig waren, werden für
die Zeit des Dienstes nachversichert, auch wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht
vorliegen.

(2) Personen, die nach dem 31. Dezember 1991 aus einer Beschäftigung ausgeschieden
sind, in der sie nach § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 230 Abs. 1 Nr. 1 und 3
oder § 231 Abs. 1 Satz 1 versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit
waren, werden nach den vom 1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften auch für Zeiträume
vorher nachversichert, in denen sie nach dem jeweils geltenden, diesen Vorschriften
sinngemäß entsprechenden Recht nicht versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder von
der Versicherungspflicht befreit waren. Dies gilt für Personen, die ihren Anspruch auf
Versorgung nach dem 31. Dezember 1991 verloren haben, entsprechend.

(3) Die Nachversicherung erstreckt sich auch auf Zeiträume, in denen die
nachzuversichernden Personen mangels einer dem § 4 Abs. 1 Satz 2 entsprechenden
Vorschrift oder in den Fällen des Absatzes 2 wegen Überschreitens der jeweiligen
Jahresarbeitsverdienstgrenze nicht versicherungspflichtig oder versicherungsfrei waren.

§ 233a Nachversicherung im Beitrittsgebiet

(1) Personen, die vor dem 1. Januar 1992 aus einer Beschäftigung im Beitrittsgebiet
ausgeschieden sind, in der sie nach dem jeweils geltenden, dem § 5 Abs. 1, § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 230 Abs. 1 Nr. 3 sinngemäß entsprechenden Recht nicht
versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit
waren, werden nachversichert, wenn sie

1.ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung ausgeschieden
sind und
 

2.einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften dieses Buches zu berechnende Rente
haben oder aufgrund der Nachversicherung erwerben würden.
 

Der Nachversicherung werden die bisherigen Vorschriften, die im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland außerhalb des Beitrittsgebiets anzuwenden sind oder
anzuwenden waren, fiktiv zugrunde gelegt; Regelungen, nach denen eine Nachversicherung
nur erfolgt, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt beantragt worden ist, finden keine Anwendung. Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend

1.für Personen, die aus einer Beschäftigung außerhalb des Beitrittsgebiets
ausgeschieden sind, wenn sie aufgrund ihres gewöhnlichen Aufenthalts im
Beitrittsgebiet nicht nachversichert werden konnten,
 

2.für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung vor dem 1. Januar 1992 verloren
haben.
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 132 -

Für Personen, die aus einer Beschäftigung mit Anwartschaft auf Versorgung nach
kirchenrechtlichen Regelungen oder mit Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche
Versorgung im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ausgeschieden sind, erfolgt eine
Nachversicherung nach Satz 1 oder 2 nur, wenn sie bis zum 31. Dezember 1994 beantragt
wird.

(2) Personen, die nach dem 31. Dezember 1991 aus einer Beschäftigung im Beitrittsgebiet
ausgeschieden sind, in der sie nach § 5 Abs. 1 versicherungsfrei waren, werden nach den
vom 1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften auch für Zeiten vorher nachversichert,
in denen sie nach dieser Vorschrift oder dem jeweils geltenden, dieser Vorschrift
sinngemäß entsprechenden Recht nicht versicherungspflichtig, versicherungsfrei
oder von der Versicherungspflicht befreit waren, wenn sie einen Anspruch auf eine
nach den Vorschriften dieses Buches zu berechnende Rente haben oder aufgrund der
Nachversicherung erwerben würden. Dies gilt für Personen, die ihren Anspruch auf
Versorgung nach dem 31. Dezember 1991 verloren haben, entsprechend.

(3) Pfarrer, Pastoren, Prediger, Vikare und andere Mitarbeiter von
Religionsgesellschaften im Beitrittsgebiet, für die aufgrund von Vereinbarungen
zwischen den Religionsgesellschaften und der Deutschen Demokratischen Republik Beiträge
zur Sozialversicherung für Zeiten im Dienst der Religionsgesellschaften nachgezahlt
wurden, gelten für die Zeiträume, für die Beiträge nachgezahlt worden sind, als
nachversichert, wenn sie einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften dieses Buches zu
berechnende Rente haben oder aufgrund der Nachversicherung erwerben würden.

(4) Diakonissen, für die aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Bund der
Evangelischen Kirchen im Beitrittsgebiet und der Deutschen Demokratischen Republik
Zeiten einer Tätigkeit in den Evangelischen Diakonissenmutterhäusern und Diakoniewerken
vor dem 1. Januar 1985 im Beitrittsgebiet bei der Gewährung und Berechnung von Renten
aus der Sozialversicherung zu berücksichtigen waren, werden für diese Zeiträume
nachversichert, wenn sie einen Anspruch auf eine nach den Vorschriften dieses Buches zu
berechnende Rente haben oder aufgrund der Nachversicherung erwerben würden. Dies gilt
entsprechend für Mitglieder geistlicher Genossenschaften, die vor dem 1. Januar 1985 im
Beitrittsgebiet eine vergleichbare Tätigkeit ausgeübt haben. Für Personen, die nach dem
31. Dezember 1984 aus der Gemeinschaft ausgeschieden sind, geht die Nachversicherung
nach Satz 1 oder 2 für Zeiträume vor dem 1. Januar 1985 der Nachversicherung nach
Absatz 1 oder 2 vor.

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Zeiten, für die Ansprüche oder Anwartschaften
aus einem Sonderversorgungssystem des Beitrittsgebiets im Sinne des Artikels 3 § 1 Abs.
3 des Renten-Überleitungsgesetzes erworben worden sind.

Dritter Unterabschnitt
Teilhabe

§ 234 Übergangsgeldanspruch und -berechnung bei Arbeitslosenhilfe

(1) Bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder sonstigen Leistungen zur
Teilhabe haben Versicherte auch nach dem 31. Dezember 2004 Anspruch auf Übergangsgeld,
die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder wenn sie nicht arbeitsunfähig
waren, unmittelbar vor Beginn der Leistungen Arbeitslosenhilfe bezogen haben,
und für die von dem der Arbeitslosenhilfe zugrunde liegenden Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt worden sind.

(2) Für Anspruchsberechtigte nach Absatz 1 ist für die Berechnung des Übergangsgeldes
§ 21 Abs. 4 in Verbindung mit § 47b des Fünften Buches jeweils in der am 31. Dezember
2004 geltenden Fassung anzuwenden.

§ 234a Übergangsgeldanspruch und -berechnung bei Unterhaltsgeldbezug

(1) Bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder sonstigen Leistungen
zur Teilhabe haben Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit
oder, wenn sie nicht arbeitsunfähig waren, unmittelbar vor Beginn der Leistungen
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Unterhaltsgeld bezogen haben, und für die von dem dem Unterhaltsgeld zugrunde liegenden
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt worden
sind, auch nach dem 31. Dezember 2004 Anspruch auf Übergangsgeld.

(2) Für Anspruchsberechtigte nach Absatz 1 ist für die Berechnung des Übergangsgeldes
§ 21 Abs. 4 dieses Buches in Verbindung mit § 47b des Fünften Buches jeweils in der am
30. Juni 2004 geltenden Fassung anzuwenden.

Vierter Unterabschnitt
Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten

§ 235 Regelaltersrente

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben Anspruch auf
Regelaltersrente, wenn sie

1.die Regelaltersgrenze erreicht und
 

2.die allgemeine Wartezeit erfüllt
 

haben. Die Regelaltersgrenze wird frühestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres
erreicht.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die
Regelaltersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Versicherte, die nach dem
31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:
-------------------------------------------------------------------
     Versicherte   I      Anhebung     I        auf Alter
     Geburtsjahr   I     um Monate     I   Jahr    I   Monat
-------------------------------------------------------------------
 1947              I         1         I    65     I     1
-------------------------------------------------------------------
 1948              I         2         I    65     I     2
-------------------------------------------------------------------
 1949              I         3         I    65     I     3
-------------------------------------------------------------------
 1950              I         4         I    65     I     4
-------------------------------------------------------------------
 1951              I         5         I    65     I     5
-------------------------------------------------------------------
 1952              I         6         I    65     I     6
-------------------------------------------------------------------
 1953              I         7         I    65     I     7
-------------------------------------------------------------------
 1954              I         8         I    65     I     8
-------------------------------------------------------------------
 1955              I         9         I    65     I     9
-------------------------------------------------------------------
 1956              I        10         I    65     I    10
-------------------------------------------------------------------
 1957              I        11         I    65     I    11
-------------------------------------------------------------------
 1958              I        12         I    66     I     0
-------------------------------------------------------------------
 1959              I        14         I    66     I     2
-------------------------------------------------------------------
 1960              I        16         I    66     I     4
-------------------------------------------------------------------
 1961              I        18         I    66     I     6
-------------------------------------------------------------------
 1962              I        20         I    66     I     8
-------------------------------------------------------------------
 1963              I        22         I    66     I    10.
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------------------------------------------------------------------- 
Für Versicherte, die

1.vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit
im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder
 

2.Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

wird die Regelaltersgrenze nicht angehoben.

§ 235a u. 235b

(weggefallen)

§ 235a und 235b

(weggefallen)

§ 236 Altersrente für langjährig Versicherte

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf
Altersrente für langjährig Versicherte, wenn sie

1.das 65. Lebensjahr vollendet und
 

2.die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt
 

haben. Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 63.
Lebensjahres möglich.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1949 geboren sind, haben Anspruch auf diese
Altersrente nach Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Versicherte, die nach dem 31.
Dezember 1948 geboren sind, wird die Altersgrenze von 65 Jahren wie folgt angehoben:
---------------------------------------------------------------------
       Versicherte     I   Anhebung   I         auf Alter
       Geburtsjahr     I  um Monate   I            I
      Geburtsmonat     I              I    Jahr    I   Monat
---------------------------------------------------------------------
 1949                  I              I            I  
---------------------------------------------------------------------
 Januar                I      1       I     65     I      1
---------------------------------------------------------------------
 Februar               I      2       I     65     I      2
---------------------------------------------------------------------
 März – Dezember       I      3       I     65     I      3
---------------------------------------------------------------------
 1950                  I      4       I     65     I      4
---------------------------------------------------------------------
 1951                  I      5       I     65     I      5
---------------------------------------------------------------------
 1952                  I      6       I     65     I      6
---------------------------------------------------------------------
 1953                  I      7       I     65     I      7
---------------------------------------------------------------------
 1954                  I      8       I     65     I      8
---------------------------------------------------------------------
 1955                  I      9       I     65     I      9
---------------------------------------------------------------------
 1956                  I     10       I     65     I     10
---------------------------------------------------------------------
 1957                  I     11       I     65     I     11
---------------------------------------------------------------------
 1958                  I     12       I     66     I      0
---------------------------------------------------------------------
 1959                  I     14       I     66     I      2
---------------------------------------------------------------------
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 1960                  I     16       I     66     I      4
---------------------------------------------------------------------
 1961                  I     18       I     66     I      6
---------------------------------------------------------------------
 1962                  I     20       I     66     I      8
---------------------------------------------------------------------
 1963                  I     22       I     66     I     10.
--------------------------------------------------------------------- 
Für Versicherte, die

1.vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit
im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder
 

2.Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

wird die Altersgrenze von 65 Jahren nicht angehoben.

(3) Für Versicherte, die

1.nach dem 31. Dezember 1947 geboren sind und
 

2.entweder

a)vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit
im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben
 

oder

b)Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

 

bestimmt sich die Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt:
--------------------------------------------------------------
          Versicherte           I        Vorzeitige
          Geburtsjahr           I     Inanspruchnahme   
         Geburtsmonat           I     möglich ab Alter
                                I     Jahr     I     Monat
--------------------------------------------------------------
 1948                           I              I 
--------------------------------------------------------------
 Januar – Februar               I      62      I     11
--------------------------------------------------------------
 März – April                   I      62      I     10
--------------------------------------------------------------
 Mai – Juni                     I      62      I      9
--------------------------------------------------------------
 Juli – August                  I      62      I      8
--------------------------------------------------------------
 September – Oktober            I      62      I      7
--------------------------------------------------------------
 November – Dezember            I      62      I      6
--------------------------------------------------------------
 1949                           I              I       
--------------------------------------------------------------
 Januar – Februar               I      62      I      5
--------------------------------------------------------------
 März – April                   I      62      I      4
--------------------------------------------------------------
 Mai – Juni                     I      62      I      3
--------------------------------------------------------------
 Juli – August                  I      62      I      2
--------------------------------------------------------------
 September – Oktober            I      62      I      1
--------------------------------------------------------------
 November – Dezember            I      62      I      0
--------------------------------------------------------------
 1950 – 1963                    I      62      I      0.
-------------------------------------------------------------- 
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§ 236a Altersrente für schwerbehinderte Menschen

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf
Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie

1.das 63. Lebensjahr vollendet haben,
 

2.bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch)
anerkannt sind und
 

3.die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.
 

Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist frühestens nach Vollendung des
60. Lebensjahres möglich.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben Anspruch auf
diese Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres; für sie ist die vorzeitige
Inanspruchnahme nach Vollendung des 60. Lebensjahres möglich. Für Versicherte, die
nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, werden die Altersgrenze von 63 Jahren und die
Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme wie folgt angehoben:
----------------------------------------------------------------
 Versicherte   I Anhebung I                  I   vorzeitige 
 Geburtsjahr   I   um     I   auf Alter      I Inanspruchnahme
 Geburtsmonat  I  Monate  I                  I möglich ab Alter
               I          I  Jahr  I  Monat  I  Jahr  I  Monat
----------------------------------------------------------------
 1952          I          I        I         I        I
----------------------------------------------------------------
 Januar        I     1    I   63   I    1    I   60   I    1
----------------------------------------------------------------
 Februar       I     2    I   63   I    2    I   60   I    2
----------------------------------------------------------------
 März          I     3    I   63   I    3    I   60   I    3
----------------------------------------------------------------
 April         I     4    I   63   I    4    I   60   I    4
----------------------------------------------------------------
 Mai           I     5    I   63   I    5    I   60   I    5
----------------------------------------------------------------
 Juni –        I          I        I         I        I
 Dezember      I     6    I   63   I    6    I   60   I    6
----------------------------------------------------------------
 1953          I     7    I   63   I    7    I   60   I    7
----------------------------------------------------------------
 1954          I     8    I   63   I    8    I   60   I    8
----------------------------------------------------------------
 1955          I     9    I   63   I    9    I   60   I    9
----------------------------------------------------------------
 1956          I    10    I   63   I   10    I   60   I   10
----------------------------------------------------------------
 1957          I    11    I   63   I   11    I   60   I   11
----------------------------------------------------------------
 1958          I    12    I   64   I    0    I   61   I    0
----------------------------------------------------------------
 1959          I    14    I   64   I    2    I   61   I    2
----------------------------------------------------------------
 1960          I    16    I   64   I    4    I   61   I    4
----------------------------------------------------------------
 1961          I    18    I   64   I    6    I   61   I    6
----------------------------------------------------------------
 1962          I    20    I   64   I    8    I   61   I    8
----------------------------------------------------------------
 1963          I    22    I   64   I   10    I   61   I   10.
---------------------------------------------------------------- 
Für Versicherte, die
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1.am 1. Januar 2007 als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt
waren und
 

2.entweder

a)vor dem 1. Januar 1955 geboren sind und vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeitarbeit
im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben
 

oder

b)Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

 

werden die Altersgrenzen nicht angehoben.

(3) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1951 geboren sind, haben unter den
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 auch Anspruch auf diese Altersrente,
wenn sie bei Beginn der Altersrente berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31.
Dezember 2000 geltenden Recht sind.

(4) Versicherte, die vor dem 17. November 1950 geboren sind und am 16. November 2000
schwerbehindert (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch), berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem
am 31. Dezember 2000 geltenden Recht waren, haben Anspruch auf diese Altersrente, wenn
sie

1.das 60. Lebensjahr vollendet haben,
 

2.bei Beginn der Altersrente

a)als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) anerkannt oder
 

b)berufsunfähig oder erwerbsunfähig nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht
sind und
 

 

3.die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.
 

§ 237 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

(1) Versicherte haben Anspruch auf Altersrente, wenn sie

1.vor dem 1. Januar 1952 geboren sind,
 

2.das 60. Lebensjahr vollendet haben,
 

3.entweder

a)bei Beginn der Rente arbeitslos sind und nach Vollendung eines Lebensalters von 58
Jahren und 6 Monaten insgesamt 52 Wochen arbeitslos waren oder Anpassungsgeld für
entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben
 

oder

b)die Arbeitszeit aufgrund von Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1
Nr. 1 des Altersteilzeitgesetzes für mindestens 24 Kalendermonate vermindert haben,
 

 

4.in den letzten zehn Jahren vor Beginn der Rente acht Jahre Pflichtbeiträge für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben, wobei sich der Zeitraum von zehn
Jahren um Anrechnungszeiten, Berücksichtigungszeiten und Zeiten des Bezugs einer
Rente aus eigener Versicherung, die nicht auch Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer
versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit sind, verlängert, und
 

5.die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben.
 

(2) Anspruch auf diese Altersrente haben auch Versicherte, die

1.während der Arbeitslosigkeit von 52 Wochen nur deshalb der Arbeitsvermittlung
nicht zur Verfügung standen, weil sie nicht arbeitsbereit waren und nicht alle
Möglichkeiten nutzten und nutzen wollten, um ihre Beschäftigungslosigkeit zu beenden,
 

2.nur deswegen nicht 52 Wochen arbeitslos waren, weil sie im Rahmen einer
Arbeitsgelegenheit mit Entschädigung für Mehraufwendungen nach dem Zweiten Buch eine
Tätigkeit von 15 Stunden wöchentlich oder mehr ausgeübt haben, oder
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3.während der 52 Wochen und zu Beginn der Rente nur deswegen nicht als Arbeitslose
galten, weil sie erwerbsfähige Hilfebedürftige waren, die nach Vollendung des 58.
Lebensjahres mindestens für die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung angeboten worden ist.
 

Der Zeitraum von zehn Jahren, in dem acht Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte
Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sein müssen, verlängert sich auch um

1.Arbeitslosigkeitszeiten nach Satz 1,
 

2.Ersatzzeiten,
 

soweit diese Zeiten nicht auch Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit sind. Vom 1. Januar 2008 an werden Arbeitslosigkeitszeiten nach Satz 1 Nr. 1
nur berücksichtigt, wenn die Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 2008 begonnen hat und
der Versicherte vor dem 2. Januar 1950 geboren ist.

(3) Die Altersgrenze von 60 Jahren wird bei Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder
nach Altersteilzeitarbeit für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1936 geboren sind,
angehoben. Die vorzeitige Inanspruchnahme einer solchen Altersrente ist möglich. Die
Anhebung der Altersgrenzen und die Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme der
Altersrenten bestimmen sich nach Anlage 19.

(4) Die Altersgrenze von 60 Jahren bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeitarbeit wird für Versicherte, die

1.bis zum 14. Februar 1941 geboren sind und

a)am 14. Februar 1996 arbeitslos waren oder Anpassungsgeld für entlassene
Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben oder
 

b)deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem 14.
Februar 1996 erfolgt ist, nach dem 13. Februar 1996 beendet worden ist,
 

 

2.bis zum 14. Februar 1944 geboren sind und aufgrund einer Maßnahme nach Artikel 56 § 2
Buchstabe b des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS-V), die vor dem 14. Februar 1996 genehmigt worden ist, aus einem
Betrieb der Montanindustrie ausgeschieden sind oder
 

3.vor dem 1. Januar 1942 geboren sind und 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben, wobei § 55 Abs. 2 nicht für
Zeiten anzuwenden ist, in denen Versicherte wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II versicherungspflichtig waren,
 

wie folgt angehoben:
-------------------------------------------------------------
I                I           I              I   vorzeitige  I
I  Versicherte   I Anhebung  I              I Inanspruchnahme
I  Geburtsjahr   I   um      I  auf Alter   I    möglich    I
I  Geburtsmonat  I Monate    I              I    ab Alter   I
I                I           I------------------------------I
I                I           I Jahr I Monat I Jahr I Monat  I
I-----------------------------------------------------------I
I vor 1941       I      0    I  60  I   0   I  60  I   0    I
I-----------------------------------------------------------I
I 1941           I           I      I       I      I        I
I Januar-April   I      1    I  60  I   1   I  60  I   0    I
I Mai-August     I      2    I  60  I   2   I  60  I   0    I
I September-     I           I      I       I      I        I
I Dezember       I      3    I  60  I   3   I  60  I   0    I
I-----------------------------------------------------------I
I 1942           I           I      I       I      I        I
I Januar-April   I      4    I  60  I   4   I  60  I   0    I
I Mai-August     I      5    I  60  I   5   I  60  I   0    I
I September-     I           I      I       I      I        I
I Dezember       I      6    I  60  I   6   I  60  I   0    I
I-----------------------------------------------------------I
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I 1943           I           I      I       I      I        I
I Januar-April   I      7    I  60  I   7   I  60  I   0    I
I Mai-August     I      8    I  60  I   8   I  60  I   0    I
I September-     I           I      I       I      I        I
I Dezember       I      9    I  60  I   9   I  60  I   0    I
-------------------------------------------------------------
I 1944           I           I      I       I      I        I
I Januar-Februar I     10    I  60  I  10   I  60  I   0    I
------------------------------------------------------------- 
Einer vor dem 14. Februar 1996 abgeschlossenen Vereinbarung über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses steht eine vor diesem Tag vereinbarte Befristung des
Arbeitsverhältnisses oder Bewilligung einer befristeten arbeitsmarktpolitischen
Maßnahme gleich. Ein bestehender Vertrauensschutz wird insbesondere durch die
spätere Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder den Eintritt in eine neue
arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht berührt.

(5) Die Altersgrenze von 60 Jahren für die vorzeitige Inanspruchnahme wird für
Versicherte,

1.die am 1. Januar 2004 arbeitslos waren,
 

2.deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem 1.
Januar 2004 erfolgt ist, nach dem 31. Dezember 2003 beendet worden ist,
 

3.deren letztes Arbeitsverhältnis vor dem 1. Januar 2004 beendet worden ist und die am
1. Januar 2004 beschäftigungslos im Sinne des § 119 Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches
waren,
 

4.die vor dem 1. Januar 2004 Altersteilzeitarbeit im Sinne der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1
des Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder
 

5.die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

nicht angehoben. Einer vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossenen Vereinbarung über die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht eine vor diesem Tag vereinbarte Befristung
des Arbeitsverhältnisses oder Bewilligung einer befristeten arbeitsmarktpolitischen
Maßnahme gleich. Ein bestehender Vertrauensschutz wird insbesondere durch die
spätere Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder den Eintritt in eine neue
arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht berührt.

Fußnote

§ 237 Abs. 3: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG vereinbar gem. BVerfGE v.
11.11.2008 I 2792 - 1 BvL 3/05, 1 BvL 4/05, 1 BvL 5/05, 1 BvL 6/05, 1 BvL 7/05 -
§ 237 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG vereinbar gem.
BVerfGE v. 11.11.2008 I 2792 - 1 BvL 3/05, 1 BvL 4/05, 1 BvL 5/05, 1 BvL 6/05, 1 BvL
7/05 -

§ 237a Altersrente für Frauen

(1) Versicherte Frauen haben Anspruch auf Altersrente, wenn sie

1.vor dem 1. Januar 1952 geboren sind,
 

2.das 60. Lebensjahr vollendet,
 

3.nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als zehn Jahre Pflichtbeiträge für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit und
 

4.die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt
 

haben.

(2) Die Altersgrenze von 60 Jahren wird bei Altersrenten für Frauen für Versicherte,
die nach dem 31. Dezember 1939 geboren sind, angehoben. Die vorzeitige Inanspruchnahme
einer solchen Altersrente ist möglich. Die Anhebung der Altersgrenzen und die
Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme der Altersrenten bestimmen sich nach Anlage
20.
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(3) Die Altersgrenze von 60 Jahren bei der Altersrente für Frauen wird für Frauen, die

1.bis zum 7. Mai 1941 geboren sind und

a)am 7. Mai 1996 arbeitslos waren, Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des
Bergbaus, Vorruhestandsgeld oder Überbrückungsgeld der Seemannskasse bezogen haben
oder
 

b)deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem 7.
Mai 1996 erfolgt ist, nach dem 6. Mai 1996 beendet worden ist,
 

 

2.bis zum 7. Mai 1944 geboren sind und aufgrund einer Maßnahme nach Artikel 56 § 2
Buchstabe b des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS-V), die vor dem 7. Mai 1996 genehmigt worden ist, aus einem Betrieb
der Montanindustrie ausgeschieden sind oder
 

3.vor dem 1. Januar 1942 geboren sind und 45 Jahre mit Pflichtbeiträgen für eine
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben, wobei § 55 Abs. 2 nicht für Zeiten
anzuwenden ist, in denen Versicherte wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe versicherungspflichtig waren,
 

wie folgt angehoben:

auf Alter
vorzeitige Inanspruchnahme

möglich ab Alter
Versicherte
Geburtsjahr

Geburtsmonat

Anhebung
um Monate

Jahr Monat Jahr Monat
vor 1941 0 60 0 60 0
1941      
Januar-April 1 60 1 60 0
Mai-August 2 60 2 60 0
September-Dezember 3 60 3 60 0
1942      
Januar-April 4 60 4 60 0
Mai-August 5 60 5 60 0
September-Dezember 6 60 6 60 0
1943      
Januar-April 7 60 7 60 0
Mai-August 8 60 8 60 0
September-Dezember 9 60 9 60 0
1944      
Januar-April 10 60 10 60 0
Mai 11 60 11 60 0
 
Einer vor dem 7. Mai 1996 abgeschlossenen Vereinbarung über die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses steht eine vor diesem Tag vereinbarte Befristung des
Arbeitsverhältnisses oder Bewilligung einer befristeten arbeitsmarktpolitischen
Maßnahme gleich. Ein bestehender Vertrauensschutz wird insbesondere durch die
spätere Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder den Eintritt in eine neue
arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht berührt.

§ 238 Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, haben frühestens Anspruch auf
Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute, wenn sie

1.das 60. Lebensjahr vollendet und
 

2.die Wartezeit von 25 Jahren erfüllt
 

haben.

(2) Versicherte, die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, haben Anspruch auf diese
Altersrente nach Vollendung des 60. Lebensjahres. Für Versicherte, die nach dem 31.
Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze von 60 Jahren wie folgt angehoben:
--------------------------------------------------
   Versicherte    I  Anhebung  I    auf Alter
   Geburtsjahr    I um Monate  I  Jahr  I  Monat
   Geburtsmonat   I            I        I      
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--------------------------------------------------
 1952             I            I        I 
--------------------------------------------------
 Januar           I     1      I   60   I    1
--------------------------------------------------
 Februar          I     2      I   60   I    2
--------------------------------------------------
 März             I     3      I   60   I    3
--------------------------------------------------
 April            I     4      I   60   I    4
--------------------------------------------------
 Mai              I     5      I   60   I    5
--------------------------------------------------
 Juni – Dezember  I     6      I   60   I    6
--------------------------------------------------
 1953             I     7      I   60   I    7
--------------------------------------------------
 1954             I     8      I   60   I    8
--------------------------------------------------
 1955             I     9      I   60   I    9
--------------------------------------------------
 1956             I    10      I   60   I   10
--------------------------------------------------
 1957             I    11      I   60   I   11
--------------------------------------------------
 1958             I    12      I   61   I    0
--------------------------------------------------
 1959             I    14      I   61   I    2
--------------------------------------------------
 1960             I    16      I   61   I    4
--------------------------------------------------
 1961             I    18      I   61   I    6
--------------------------------------------------
 1962             I    20      I   61   I    8
--------------------------------------------------
 1963             I    22      I   61   I   10.
--------------------------------------------------- 
Für Versicherte, die Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus oder
Knappschaftsausgleichsleistung bezogen haben, wird die Altersgrenze von 60 Jahren nicht
angehoben.

(3) Auf die Wartezeit für eine Rente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
werden auch Anrechnungszeiten wegen Bezugs von Anpassungsgeld nach Vollendung des 50.
Lebensjahres angerechnet, wenn zuletzt vor Beginn dieser Leistung eine Beschäftigung
unter Tage ausgeübt worden ist.

(4) Die Wartezeit für die Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute
ist auch erfüllt, wenn die Versicherten

1.25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter
Tage zusammen mit der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten
haben oder
 

2.25 Jahre mit knappschaftlichen Beitragszeiten allein oder zusammen mit der
knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten haben und

a)15 Jahre mit Hauerarbeiten (Anlage 9) beschäftigt waren oder
 

b)die erforderlichen 25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit
ständigen Arbeiten unter Tage allein oder zusammen mit der knappschaftlichen
Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten erfüllen, wenn darauf

aa) für je zwei volle Kalendermonate mit Hauerarbeiten je drei Kalendermonate und
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bb) für je drei volle Kalendermonate, in denen die Versicherten vor dem 1. Januar
1968 unter Tage mit anderen als Hauerarbeiten beschäftigt waren, je zwei
Kalendermonate oder
 

cc) die vor dem 1. Januar 1968 verrichteten Arbeiten unter Tage bei Versicherten,
die vor dem 1. Januar 1968 Hauerarbeiten verrichtet haben und diese wegen im
Bergbau verminderter Berufsfähigkeit aufgeben mussten,
 

angerechnet werden.
 

 

§ 239 Knappschaftsausgleichsleistung

(1) Versicherte haben Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung, wenn sie

1.nach Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem knappschaftlichen Betrieb ausscheiden,
nach dem 31. Dezember 1971 ihre bisherige Beschäftigung unter Tage infolge im Bergbau
verminderter Berufsfähigkeit wechseln mussten und die Wartezeit von 25 Jahren mit
Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage erfüllt
haben,
 

2.aus Gründen, die nicht in ihrer Person liegen, nach Vollendung des 55. Lebensjahres
oder nach Vollendung des 50. Lebensjahres, wenn sie bis zur Vollendung des 55.
Lebensjahres Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
aus einem knappschaftlichen Betrieb ausscheiden und die Wartezeit von 25 Jahren

a)mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung unter Tage erfüllt haben oder
 

b)mit Beitragszeiten erfüllt haben, eine Beschäftigung unter Tage ausgeübt haben und
diese Beschäftigung wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung
 

aufgeben mussten, oder
 

3.nach Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem knappschaftlichen Betrieb ausscheiden
und die Wartezeit von 25 Jahren mit knappschaftlichen Beitragszeiten erfüllt haben
und

a)vor dem 1. Januar 1972 15 Jahre mit Hauerarbeiten (Anlage 9) beschäftigt waren,
wobei der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnete Ersatzzeiten infolge
einer Einschränkung oder Entziehung der Freiheit oder infolge Verfolgungsmaßnahmen
angerechnet werden, oder
 

b)vor dem 1. Januar 1972 Hauerarbeiten infolge im Bergbau verminderter
Berufsfähigkeit aufgeben mussten und 25 Jahre mit ständigen Arbeiten unter Tage
oder mit Arbeiten unter Tage vor dem 1. Januar 1968 beschäftigt waren oder
 

c)mindestens fünf Jahre mit Hauerarbeiten beschäftigt waren und insgesamt 25 Jahre
mit ständigen Arbeiten unter Tage oder mit Hauerarbeiten beschäftigt waren, wobei
auf diese 25 Jahre für je zwei volle Kalendermonate mit Hauerarbeiten je drei
Kalendermonate angerechnet werden.
 

 

Dem Bezug von Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus nach Nummer 2
steht der Bezug der Bergmannsvollrente für längstens fünf Jahre gleich.

(2) Auf die Wartezeit nach Absatz 1 werden angerechnet

1.Zeiten, in denen Versicherte vor dem 1. Januar 1968 unter Tage beschäftigt waren,
 

2.Anrechnungszeiten wegen Bezugs von Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des
Bergbaus auf die Wartezeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, auf die Wartezeit nach Absatz
1 Nr. 2 Buchstabe a jedoch nur, wenn zuletzt eine Beschäftigung unter Tage ausgeübt
worden ist,
 

3.Ersatzzeiten, die der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnet sind, auf die
Wartezeit nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buchstabe a.
 

(3) Für die Feststellung und Zahlung der Knappschaftsausgleichsleistung werden
die Vorschriften für die Rente wegen voller Erwerbsminderung mit Ausnahme der §§
59 und 85 angewendet. Der Zugangsfaktor beträgt 1,0. Grundlage für die Ermittlung
des Monatsbetrags der Knappschaftsausgleichsleistung sind nur die persönlichen
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Entgeltpunkte, die auf die knappschaftliche Rentenversicherung entfallen. An
die Stelle des Zeitpunkts von § 99 Abs. 1 tritt der Beginn des Kalendermonats,
der dem Monat folgt, in dem die knappschaftliche Beschäftigung endete. Neben der
Knappschaftsausgleichsleistung wird eine Rente aus eigener Versicherung nicht
geleistet. Für den Hinzuverdienst gilt § 34 Abs. 3 Nr. 1 entsprechend.

§ 240 Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit

(1) Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben bei Erfüllung der
sonstigen Voraussetzungen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch Versicherte, die

1.vor dem 2. Januar 1961 geboren und
 

2.berufsunfähig
 

sind.

(2) Berufsunfähig sind Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder
Behinderung im Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich, geistig und seelisch
gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und
Fähigkeiten auf weniger als sechs Stunden gesunken ist. Der Kreis der Tätigkeiten,
nach denen die Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst
alle Tätigkeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter
Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen
Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen Berufstätigkeit zugemutet
werden können. Zumutbar ist stets eine Tätigkeit, für die die Versicherten durch
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult
worden sind. Berufsunfähig ist nicht, wer eine zumutbare Tätigkeit mindestens sechs
Stunden täglich ausüben kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu
berücksichtigen.

§ 241 Rente wegen Erwerbsminderung

(1) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung oder
Berufsunfähigkeit (§ 240), in dem Versicherte für einen Anspruch auf Rente wegen
Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit haben müssen, verlängert sich auch um Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs
einer Knappschaftsausgleichsleistung vor dem 1. Januar 1992.

(2) Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vor Eintritt
der Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit (§ 240) sind für Versicherte nicht
erforderlich, die vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt haben,
wenn jeder Kalendermonat vom 1. Januar 1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der
Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit (§ 240) mit

1.Beitragszeiten,
 

2.beitragsfreien Zeiten,
 

3.Zeiten, die nur deshalb nicht beitragsfreie Zeiten sind, weil durch sie eine
versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist,
wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor Beginn dieser Zeiten wenigstens ein
Pflichtbeitrag, eine beitragsfreie Zeit oder eine Zeit nach Nummer 4, 5 oder 6 liegt,
 

4.Berücksichtigungszeiten,
 

5.Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder
 

6.Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts im Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1992
 

(Anwartschaftserhaltungszeiten) belegt ist oder wenn die Erwerbsminderung
oder Berufsunfähigkeit (§ 240) vor dem 1. Januar 1984 eingetreten ist. Für
Kalendermonate, für die eine Beitragszahlung noch zulässig ist, ist eine Belegung mit
Anwartschaftserhaltungszeiten nicht erforderlich.

§ 242 Rente für Bergleute

(1) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der im Bergbau verminderten
Berufsfähigkeit, in dem Versicherte für einen Anspruch auf Rente wegen im Bergbau
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verminderter Berufsfähigkeit drei Jahre Pflichtbeiträge für eine knappschaftlich
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben müssen, verlängert sich auch um
Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs einer Knappschaftsausgleichsleistung vor dem 1.
Januar 1992.

(2) Pflichtbeiträge für eine knappschaftlich versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit
vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähigkeit sind für Versicherte nicht
erforderlich, die vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt haben,
wenn jeder Kalendermonat vom 1. Januar 1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der im
Bergbau verminderten Berufsfähigkeit mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist oder
wenn die im Bergbau verminderte Berufsfähigkeit vor dem 1. Januar 1984 eingetreten ist.
Für Kalendermonate, für die eine Beitragszahlung noch zulässig ist, ist eine Belegung
mit Anwartschaftserhaltungszeiten nicht erforderlich.

(3) Die Wartezeit für die Rente für Bergleute wegen Vollendung des 50. Lebensjahres ist
auch erfüllt, wenn die Versicherten

1.25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter
Tage zusammen mit der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten
haben oder
 

2.25 Jahre mit knappschaftlichen Beitragszeiten allein oder zusammen mit der
knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten haben und

a)15 Jahre mit Hauerarbeiten (Anlage 9) beschäftigt waren oder
 

b)die erforderlichen 25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung mit
ständigen Arbeiten unter Tage allein oder zusammen mit der knappschaftlichen
Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten erfüllen, wenn darauf

aa) für je zwei volle Kalendermonate mit Hauerarbeiten je drei Kalendermonate und
 

bb) für je drei volle Kalendermonate, in denen Versicherte vor dem 1. Januar
1968 unter Tage mit anderen als Hauerarbeiten beschäftigt waren, je zwei
Kalendermonate oder
 

cc) die vor dem 1. Januar 1968 verrichteten Arbeiten unter Tage bei Versicherten,
die vor dem 1. Januar 1968 Hauerarbeiten verrichtet haben und diese wegen im
Bergbau verminderter Berufsfähigkeit aufgeben mussten,
 

angerechnet werden.
 

 

§ 242a Witwenrente und Witwerrente

(1) Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente besteht ohne Beschränkung
auf 24 Kalendermonate, wenn der Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist. Dies
gilt auch, wenn mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist und die Ehe
vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde.

(2) Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente haben bei Erfüllung der
sonstigen Voraussetzungen auch Witwen oder Witwer, die

1.vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig (§ 240 Abs. 2) sind oder
 

2.am 31. Dezember 2000 bereits berufsunfähig oder erwerbsunfähig waren und dies
ununterbrochen sind.
 

(3) Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente haben bei Erfüllung der sonstigen
Voraussetzungen auch Witwen oder Witwer, die nicht mindestens ein Jahr verheiratet
waren, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde.

(4) Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente besteht ab Vollendung des 45.
Lebensjahres, wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind und der Versicherte vor
dem 1. Januar 2012 verstorben ist.

(5) Die Altersgrenze von 45 Jahren für die große Witwenrente oder große Witwerrente
wird, wenn der Versicherte nach dem 31. Dezember 2011 verstorben ist, wie folgt
angehoben:
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--------------------------------------------------
    Todesjahr     I  Anhebung  I    auf Alter
 des Versicherten I um Monate  I  Jahr  I  Monat
--------------------------------------------------
 2012             I      1     I   45   I    1
--------------------------------------------------
 2013             I      2     I   45   I    2
--------------------------------------------------
 2014             I      3     I   45   I    3
--------------------------------------------------
 2015             I      4     I   45   I    4
--------------------------------------------------
 2016             I      5     I   45   I    5
--------------------------------------------------
 2017             I      6     I   45   I    6
--------------------------------------------------
 2018             I      7     I   45   I    7
--------------------------------------------------
 2019             I      8     I   45   I    8
--------------------------------------------------
 2020             I      9     I   45   I    9
--------------------------------------------------
 2021             I     10     I   45   I   10
--------------------------------------------------
 2022             I     11     I   45   I   11
--------------------------------------------------
 2023             I     12     I   46   I    0
--------------------------------------------------
 2024             I     14     I   46   I    2
--------------------------------------------------
 2025             I     16     I   46   I    4
--------------------------------------------------
 2026             I     18     I   46   I    6
--------------------------------------------------
 2027             I     20     I   46   I    8
--------------------------------------------------
 2028             I     22     I   46   I   10
--------------------------------------------------
 ab 2029          I     24     I   47   I    0.
--------------------------------------------------- 

§ 243 Witwenrente und Witwerrente an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene
Ehegatten

(1) Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine Witwerrente besteht ohne Beschränkung
auf 24 Kalendermonate auch für geschiedene Ehegatten,

1.deren Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden ist,
 

2.die weder wieder geheiratet noch eine Lebenspartnerschaft begründet haben und
 

3.die im letzten Jahr vor dem Tod des geschiedenen Ehegatten (Versicherter) Unterhalt
von diesem erhalten haben oder im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand vor dessen
Tod einen Anspruch hierauf hatten,
 

wenn der Versicherte die allgemeine Wartezeit erfüllt hat und nach dem 30. April 1942
gestorben ist.

(2) Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente besteht auch für geschiedene
Ehegatten,

1.deren Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden ist,
 

2.die weder wieder geheiratet noch eine Lebenspartnerschaft begründet haben und
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3.die im letzten Jahr vor dem Tod des Versicherten Unterhalt von diesem erhalten haben
oder im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand vor dessen Tod einen Anspruch hierauf
hatten und
 

4.die entweder

a)ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten erziehen (§ 46 Abs. 2),
 

b)das 45. Lebensjahr vollendet haben,
 

c)erwerbsgemindert sind,
 

d)vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig (§ 240 Abs. 2) sind oder
 

e)am 31. Dezember 2000 bereits berufsunfähig oder erwerbsunfähig waren und dies
ununterbrochen sind,
 

 

wenn der Versicherte die allgemeine Wartezeit erfüllt hat und nach dem 30. April 1942
gestorben ist.

(3) Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente besteht auch ohne Vorliegen
der in Absatz 2 Nr. 3 genannten Unterhaltsvoraussetzungen für geschiedene Ehegatten,
die

1.einen Unterhaltsanspruch nach Absatz 2 Nr. 3 wegen eines Arbeitsentgelts oder
Arbeitseinkommens aus eigener Beschäftigung oder selbständiger Tätigkeit oder
entsprechender Ersatzleistungen oder wegen des Gesamteinkommens des Versicherten
nicht hatten und
 

2.im Zeitpunkt der Scheidung entweder

a)ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten erzogen haben (§ 46 Abs. 2) oder
 

b)das 45. Lebensjahr vollendet hatten und
 

 

3.entweder

a)ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten erziehen (§ 46 Abs. 2),
 

b)erwerbsgemindert sind,
 

c)vor dem 2. Januar 1961 geboren und berufsunfähig (§ 240 Abs. 2) sind,
 

d)am 31. Dezember 2000 bereits berufsunfähig oder erwerbsunfähig waren und dies
ununterbrochen sind oder
 

e)das 60. Lebensjahr vollendet haben,
 

 

wenn auch vor Anwendung der Vorschriften über die Einkommensanrechnung auf Renten wegen
Todes weder ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente für eine Witwe oder einen Witwer noch
für einen überlebenden Lebenspartner des Versicherten aus dessen Rentenanwartschaften
besteht. Wenn der Versicherte nach dem 31. Dezember 2011 verstorben ist, wird die
Altersgrenze von 60 Jahren wie folgt angehoben:
--------------------------------------------------
    Todesjahr     I  Anhebung  I    auf Alter
 des Versicherten I um Monate  I  Jahr  I  Monat
--------------------------------------------------
 2012             I     1      I   60   I    1
--------------------------------------------------
 2013             I     2      I   60   I    2
--------------------------------------------------
 2014             I     3      I   60   I    3
--------------------------------------------------
 2015             I     4      I   60   I    4
--------------------------------------------------
 2016             I     5      I   60   I    5
--------------------------------------------------
 2017             I     6      I   60   I    6
--------------------------------------------------
 2018             I     7      I   60   I    7
--------------------------------------------------



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 147 -

 2019             I     8      I   60   I    8
--------------------------------------------------
 2020             I     9      I   60   I    9
--------------------------------------------------
 2021             I    10      I   60   I   10
--------------------------------------------------
 2022             I    11      I   60   I   11
--------------------------------------------------
 2023             I    12      I   61   I    0
--------------------------------------------------
 2024             I    14      I   61   I    2
--------------------------------------------------
 2025             I    16      I   61   I    4
--------------------------------------------------
 2026             I    18      I   61   I    6
--------------------------------------------------
 2027             I    20      I   61   I    8
--------------------------------------------------
 2028             I    22      I   61   I   10
--------------------------------------------------
 ab 2029          I    24      I   62   I    0.
--------------------------------------------------- 

(4) Anspruch auf kleine oder große Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten
Ehegatten besteht unter den sonstigen Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 auch für
geschiedene Ehegatten, die wieder geheiratet haben, wenn die erneute Ehe aufgelöst oder
für nichtig erklärt ist oder wenn eine Lebenspartnerschaft begründet und diese wieder
aufgehoben oder aufgelöst ist.

(5) Geschiedenen Ehegatten stehen Ehegatten gleich, deren Ehe für nichtig erklärt oder
aufgehoben ist.

§ 243a Rente wegen Todes an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten im
Beitrittsgebiet

Bestimmt sich der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten nach dem Recht, das
im Beitrittsgebiet gegolten hat, ist § 243 nicht anzuwenden. In diesen Fällen besteht
Anspruch auf Erziehungsrente bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen auch, wenn die
Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden ist.

§ 243b Wartezeit

Die Erfüllung der Wartezeit von 15 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf

1.Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit und
 

2.Altersrente für Frauen.
 

§ 244 Anrechenbare Zeiten

(1) Sind auf die Wartezeit von 35 Jahren eine pauschale Anrechnungszeit und
Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung anzurechnen, die vor dem Ende der
Gesamtzeit für die Ermittlung der pauschalen Anrechnungszeit liegen, darf die Anzahl
an Monaten mit solchen Zeiten nicht die Gesamtlücke für die Ermittlung der pauschalen
Anrechnungszeit überschreiten.

(2) Auf die Wartezeit von 15 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten und
Ersatzzeiten angerechnet.

§ 245 Vorzeitige Wartezeiterfüllung

(1) Die Vorschrift über die vorzeitige Wartezeiterfüllung findet nur Anwendung, wenn
Versicherte nach dem 31. Dezember 1972 vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben
sind.
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(2) Sind Versicherte vor dem 1. Januar 1992 vermindert erwerbsfähig geworden oder
gestorben, ist die allgemeine Wartezeit auch vorzeitig erfüllt, wenn sie

1.nach dem 30. April 1942 wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit,
 

2.nach dem 31. Dezember 1956 wegen einer Wehrdienstbeschädigung nach dem
Soldatenversorgungsgesetz als Wehrdienstleistender oder als Soldat auf Zeit
oder wegen einer Zivildienstbeschädigung nach dem Zivildienstgesetz als
Zivildienstleistender,
 

3.während eines aufgrund gesetzlicher Dienstpflicht oder Wehrpflicht oder während
eines Krieges geleisteten militärischen oder militärähnlichen Dienstes (§§ 2 und 3
Bundesversorgungsgesetz),
 

4.nach dem 31. Dezember 1956 wegen eines Dienstes nach Nummer 3 oder während oder wegen
einer anschließenden Kriegsgefangenschaft,
 

5.wegen unmittelbarer Kriegseinwirkung (§ 5 Bundesversorgungsgesetz),
 

6.nach dem 29. Januar 1933 wegen Verfolgungsmaßnahmen als Verfolgter des
Nationalsozialismus (§§ 1 und 2 Bundesentschädigungsgesetz),
 

7.nach dem 31. Dezember 1956 während oder wegen eines Gewahrsams (§ 1
Häftlingshilfegesetz),
 

8.nach dem 31. Dezember 1956 während oder wegen Internierung oder Verschleppung (§ 250
Abs. 1 Nr. 2) oder
 

9.nach dem 30. Juni 1944 wegen Vertreibung oder Flucht als Vertriebener (§§ 1 bis 5
Bundesvertriebenengesetz),
 

vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben sind.

(3) Sind Versicherte vor dem 1. Januar 1992 und nach dem 31. Dezember 1972
erwerbsunfähig geworden oder gestorben, ist die allgemeine Wartezeit auch vorzeitig
erfüllt, wenn sie

1.wegen eines Unfalls und vor Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung einer Ausbildung
erwerbsunfähig geworden oder gestorben sind und
 

2.in den zwei Jahren vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit oder des Todes mindestens
sechs Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit haben.
 

§ 245a Wartezeiterfüllung bei früherem Anspruch auf Hinterbliebenenrente
im Beitrittsgebiet

Die allgemeine Wartezeit gilt für einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente als
erfüllt, wenn der Berechtigte bereits vor dem 1. Januar 1992 einen Anspruch auf
Hinterbliebenenrente nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets gehabt hat.

§ 246 Beitragsgeminderte Zeiten

Zeiten, für die für Arbeiter in der Zeit vom 1. Oktober 1921 und für Angestellte
in der Zeit vom 1. August 1921 bis zum 31. Dezember 1923 Beiträge gezahlt worden
sind, sind beitragsgeminderte Zeiten. Bei Beginn einer Rente vor dem 1. Januar 2009
gelten die ersten 36 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für Zeiten einer versicherten
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres
stets als Zeiten einer beruflichen Ausbildung. Auf die ersten 36 Kalendermonate werden
Anrechnungszeiten wegen einer Lehre angerechnet.

§ 247 Beitragszeiten

(1) Beitragszeiten sind auch Zeiten, für die in der Zeit vom 1. Januar 1984 bis zum 31.
Dezember 1991 für Anrechnungszeiten Beiträge gezahlt worden sind, die der Versicherte
ganz oder teilweise getragen hat. Die Zeiten sind Pflichtbeitragszeiten, wenn ein
Leistungsträger die Beiträge mitgetragen hat.

(2) Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer versicherten Beschäftigung sind auch Zeiten,
für die die Bundesagentur für Arbeit in der Zeit vom 1. Juli 1978 bis zum 31. Dezember
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1982 oder ein anderer Leistungsträger in der Zeit vom 1. Oktober 1974 bis zum 31.
Dezember 1983 wegen des Bezugs von Sozialleistungen Pflichtbeiträge gezahlt hat.

(2a) Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer versicherten Beschäftigung sind auch
Zeiten, in denen in der Zeit vom 1. Juni 1945 bis 30. Juni 1965 Personen als
Lehrling oder sonst zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt waren und grundsätzlich
Versicherungspflicht bestand, eine Zahlung von Pflichtbeiträgen für diese Zeiten jedoch
nicht erfolgte (Zeiten einer beruflichen Ausbildung).

(3) Beitragszeiten sind auch Zeiten, für die nach den Reichsversicherungsgesetzen
Pflichtbeiträge (Pflichtbeitragszeiten) oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind.
Zeiten vor dem 1. Januar 1924 sind jedoch nur Beitragszeiten, wenn

1.in der Zeit vom 1. Januar 1924 bis zum 30. November 1948 mindestens ein Beitrag für
diese Zeit gezahlt worden ist,
 

2.nach dem 30. November 1948 bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem Ende einer
Ersatzzeit mindestens ein Beitrag gezahlt worden ist oder
 

3.mindestens die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt ist.
 

§ 248 Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und im Saarland

(1) Pflichtbeitragszeiten sind auch Zeiten, in denen Personen aufgrund gesetzlicher
Pflicht nach dem 8. Mai 1945 mehr als drei Tage Wehrdienst oder Zivildienst im
Beitrittsgebiet geleistet haben.

(2) Für Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren und seitdem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind, gelten
Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts im Beitrittsgebiet nach Vollendung des 16.
Lebensjahres und nach Eintritt der vollen Erwerbsminderung in der Zeit vom 1. Juli 1975
bis zum 31. Dezember 1991 als Pflichtbeitragszeiten.

(3) Den Beitragszeiten nach Bundesrecht stehen Zeiten nach dem 8. Mai 1945 gleich,
für die Beiträge zu einem System der gesetzlichen Rentenversicherung nach vor dem
Inkrafttreten von Bundesrecht geltenden Rechtsvorschriften gezahlt worden sind;
dies gilt entsprechend für Beitragszeiten im Saarland bis zum 31. Dezember 1956.
Beitragszeiten im Beitrittsgebiet sind nicht

1.Zeiten der Schul-, Fach- oder Hochschulausbildung,
 

2.Zeiten einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit neben dem Bezug einer
Altersrente oder einer Versorgung wegen Alters,
 

3.Zeiten der freiwilligen Versicherung vor dem 1. Januar 1991 nach der Verordnung über
die freiwillige und zusätzliche Versicherung in der Sozialversicherung vom 28. Januar
1947, in denen Beiträge nicht mindestens in der in Anlage 11 genannten Höhe gezahlt
worden sind.
 

(4) Die Beitragszeiten werden abweichend von den Vorschriften des Dritten Kapitels der
knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnet, wenn für die versicherte Beschäftigung
Beiträge nach einem Beitragssatz für bergbaulich Versicherte gezahlt worden sind.
Zeiten der Versicherungspflicht von selbständig Tätigen im Beitrittsgebiet werden der
allgemeinen Rentenversicherung zugeordnet.

§ 249 Beitragszeiten wegen Kindererziehung

(1) Die Kindererziehungszeit für ein vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind endet zwölf
Kalendermonate nach Ablauf des Monats der Geburt.

(2) Bei der Anrechnung einer Kindererziehungszeit steht der Erziehung im Inland
die Erziehung im jeweiligen Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze gleich.
Dies gilt nicht, wenn Beitragszeiten während desselben Zeitraums aufgrund einer
Versicherungslastregelung mit einem anderen Staat nicht in die Versicherungslast der
Bundesrepublik Deutschland fallen würden.
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(3) Der Ausschluss eines versicherungsfreien oder von der Versicherungspflicht
befreiten Elternteils von der Anrechnung einer Kindererziehungszeit gilt nicht, wenn
er statt einer Nachversicherung eine Abfindung erhalten oder auf die Befreiung von der
Versicherungspflicht verzichtet hat.

(4) Ein Elternteil ist von der Anrechnung einer Kindererziehungszeit ausgeschlossen,
wenn er vor dem 1. Januar 1921 geboren ist.

(5) Für die Feststellung der Tatsachen, die für die Anrechnung von
Kindererziehungszeiten vor dem 1. Januar 1986 erheblich sind, genügt es, wenn sie
glaubhaft gemacht sind.

(6) Ist die Mutter vor dem 1. Januar 1986 gestorben, wird die Kindererziehungszeit
insgesamt dem Vater zugeordnet.

(7) (weggefallen)

§ 249a Beitragszeiten wegen Kindererziehung im Beitrittsgebiet

(1) Elternteile, die am 18. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet
hatten, sind von der Anrechnung einer Kindererziehungszeit ausgeschlossen, wenn sie vor
dem 1. Januar 1927 geboren sind.

(2) Ist ein Elternteil bis zum 31. Dezember 1996 gestorben, wird die
Kindererziehungszeit im Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1992 insgesamt der Mutter
zugeordnet, es sei denn, es wurde eine wirksame Erklärung zugunsten des Vaters
abgegeben.

§ 249b Berücksichtigungszeiten wegen Pflege

Berücksichtigungszeiten sind auf Antrag auch Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege
eines Pflegebedürftigen in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum 31. März 1995, solange
die Pflegeperson

1.wegen der Pflege berechtigt war, Beiträge zu zahlen oder die Umwandlung von
freiwilligen Beiträgen in Pflichtbeiträge zu beantragen, und
 

2.nicht zu den in § 56 Abs. 4 genannten Personen gehört, die von der Anrechnung einer
Kindererziehungszeit ausgeschlossen sind.
 

Die Zeit der Pflegetätigkeit wird von der Aufnahme der Pflegetätigkeit an als
Berücksichtigungszeit angerechnet, wenn der Antrag bis zum Ablauf von drei
Kalendermonaten nach Aufnahme der Pflegetätigkeit gestellt wird.

§ 250 Ersatzzeiten

(1) Ersatzzeiten sind Zeiten vor dem 1. Januar 1992, in denen Versicherungspflicht
nicht bestanden hat und Versicherte nach vollendetem 14. Lebensjahr

1. militärischen oder militärähnlichen Dienst im Sinne der §§ 2 und 3 des
Bundesversorgungsgesetzes aufgrund gesetzlicher Dienstpflicht oder Wehrpflicht oder
während eines Krieges geleistet haben oder aufgrund dieses Dienstes kriegsgefangen
gewesen sind oder deutschen Minenräumdienst nach dem 8. Mai 1945 geleistet
haben oder im Anschluss an solche Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig oder
unverschuldet arbeitslos gewesen sind,
 

2. interniert oder verschleppt oder im Anschluss an solche Zeiten wegen Krankheit
arbeitsunfähig oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind, wenn sie als Deutsche
wegen ihrer Volks- oder Staatsangehörigkeit oder in ursächlichem Zusammenhang
mit den Kriegsereignissen außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland
interniert oder in ein ausländisches Staatsgebiet verschleppt waren, nach dem 8.
Mai 1945 entlassen wurden und innerhalb von zwei Monaten nach der Entlassung im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ständigen Aufenthalt genommen haben, wobei
in die Frist von zwei Monaten Zeiten einer unverschuldeten Verzögerung der Rückkehr
nicht eingerechnet werden,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 151 -

3. während oder nach dem Ende eines Krieges, ohne Kriegsteilnehmer zu sein, durch
feindliche Maßnahmen bis zum 30. Juni 1945 an der Rückkehr aus Gebieten außerhalb
des jeweiligen Geltungsbereichs der Reichsversicherungsgesetze oder danach aus
Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieser Gesetze, soweit es sich nicht um das
Beitrittsgebiet handelt, verhindert gewesen oder dort festgehalten worden sind,
 

4. in ihrer Freiheit eingeschränkt gewesen oder ihnen die Freiheit entzogen worden ist
(§§ 43 und 47 Bundesentschädigungsgesetz) oder im Anschluss an solche Zeiten wegen
Krankheit arbeitsunfähig oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind oder infolge
Verfolgungsmaßnahmen

a)arbeitslos gewesen sind, auch wenn sie der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung
gestanden haben, längstens aber die Zeit bis zum 31. Dezember 1946, oder
 

b)bis zum 30. Juni 1945 ihren Aufenthalt in Gebieten außerhalb des jeweiligen
Geltungsbereichs der Reichsversicherungsgesetze oder danach in Gebieten außerhalb
des Geltungsbereichs der Reichsversicherungsgesetze nach dem Stand vom 30. Juni
1945 genommen oder einen solchen beibehalten haben, längstens aber die Zeit bis
zum 31. Dezember 1949,
 

wenn sie zum Personenkreis des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes gehören
(Verfolgungszeit),
 

5. in Gewahrsam genommen worden sind oder im Anschluss daran wegen Krankheit
arbeitsunfähig oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind, wenn sie zum
Personenkreis des § 1 des Häftlingshilfegesetzes gehören oder nur deshalb nicht
gehören, weil sie vor dem 3. Oktober 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Beitrittsgebiet genommen haben, oder
 

5a. im Beitrittsgebiet in der Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum 30. Juni 1990 einen
Freiheitsentzug erlitten haben, soweit eine auf Rehabilitierung oder Kassation
erkennende Entscheidung ergangen ist, oder im Anschluss an solche Zeiten wegen
Krankheit arbeitsunfähig oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind,
 

6. vertrieben, umgesiedelt oder ausgesiedelt worden oder auf der Flucht oder im
Anschluss an solche Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig oder unverschuldet
arbeitslos gewesen sind, mindestens aber die Zeit vom 1. Januar 1945
bis zum 31. Dezember 1946, wenn sie zum Personenkreis der §§ 1 bis 4 des
Bundesvertriebenengesetzes gehören.
 

(2) Ersatzzeiten sind nicht Zeiten,

1.für die eine Nachversicherung durchgeführt oder nur wegen eines fehlenden Antrags
nicht durchgeführt worden ist,
 

2.in denen außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet eine Rente wegen Alters oder anstelle einer solchen eine andere
Leistung bezogen worden ist,
 

3.in denen nach dem 31. Dezember 1956 die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 und
5 vorliegen und Versicherte eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit auch aus
anderen als den dort genannten Gründen nicht ausgeübt haben.
 

§ 251 Ersatzzeiten bei Handwerkern

(1) Ersatzzeiten werden bei versicherungspflichtigen Handwerkern, die in diesen Zeiten
in die Handwerksrolle eingetragen waren, berücksichtigt, wenn für diese Zeiten Beiträge
nicht gezahlt worden sind.

(2) Zeiten, in denen in die Handwerksrolle eingetragene versicherungspflichtige
Handwerker im Anschluss an eine Ersatzzeit arbeitsunfähig krank gewesen sind, sind
nur dann Ersatzzeiten, wenn sie in ihrem Betrieb mit Ausnahme von Lehrlingen und des
Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades, für Zeiten vor dem 1. Mai 1985 mit
Ausnahme eines Lehrlings, des Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades, Personen
nicht beschäftigt haben, die wegen dieser Beschäftigung versicherungspflichtig waren.
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(3) Eine auf eine Ersatzzeit folgende Zeit der unverschuldeten Arbeitslosigkeit vor dem
1. Juli 1969 ist bei Handwerkern nur dann eine Ersatzzeit, wenn und solange sie in der
Handwerksrolle gelöscht waren.

§ 252 Anrechnungszeiten

(1) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, in denen Versicherte

1.Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben,
 

2.nach dem 31. Dezember 1991 eine Knappschaftsausgleichsleistung bezogen haben,
 

3.nach dem vollendeten 17. Lebensjahr als Lehrling nicht versicherungspflichtig oder
versicherungsfrei waren und die Lehrzeit abgeschlossen haben, längstens bis zum 28.
Februar 1957, im Saarland bis zum 31. August 1957,
 

4.vor dem vollendeten 55. Lebensjahr eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen haben, in der eine
Zurechnungszeit nicht enthalten war,
 

5.vor dem vollendeten 55. Lebensjahr eine Invalidenrente, ein Ruhegeld oder eine
Knappschaftsvollrente bezogen haben, wenn diese Leistung vor dem 1. Januar 1957
weggefallen ist,
 

6.Schlechtwettergeld bezogen haben, wenn dadurch eine versicherte Beschäftigung oder
selbständige Tätigkeit unterbrochen worden ist, längstens bis zum 31. Dezember 1978.
 

(2) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, für die

1.die Bundesagentur für Arbeit in der Zeit vom 1. Januar 1983,
 

2.ein anderer Leistungsträger in der Zeit vom 1. Januar 1984
 

bis zum 31. Dezember 1997 wegen des Bezugs von Sozialleistungen Pflichtbeiträge oder
Beiträge für Anrechnungszeiten gezahlt hat.

(3) Anrechnungszeiten wegen Arbeitsunfähigkeit oder Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben liegen in der Zeit vom 1. Januar 1984
bis zum 31. Dezember 1997 bei Versicherten, die

1.nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren oder
 

2.in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld versichert
waren,
 

nur vor, wenn für diese Zeiten, längstens jedoch für 18 Kalendermonate, Beiträge
nach mindestens 70 vom Hundert, für die Zeit vom 1. Januar 1995 an 80 vom Hundert
des zuletzt für einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeitsentgelts oder
Arbeitseinkommens gezahlt worden sind.

(4) (weggefallen)

(5) Zeiten einer Arbeitslosigkeit vor dem 1. Juli 1969 sind bei Handwerkern nur dann
Anrechnungszeiten, wenn und solange sie in der Handwerksrolle gelöscht waren.

(6) Bei selbständig Tätigen, die auf Antrag versicherungspflichtig waren, und bei
Handwerkern sind Zeiten vor dem 1. Januar 1992, in denen sie

1.wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind oder Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben,
 

2.wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem
Mutterschutzgesetz eine versicherte selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt haben,
 

nur dann Anrechnungszeiten, wenn sie in ihrem Betrieb mit Ausnahme eines Lehrlings, des
Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades Personen nicht beschäftigt haben, die
wegen dieser Beschäftigung versicherungspflichtig waren. Anrechnungszeiten nach dem
30. April 1985 liegen auch vor, wenn die Versicherten mit Ausnahme von Lehrlingen und
des Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades Personen nicht beschäftigt haben, die
wegen dieser Beschäftigung versicherungspflichtig waren.

(7) Zeiten, in denen Versicherte
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1.vor dem 1. Januar 1984 arbeitsunfähig geworden sind oder Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben,
 

2.vor dem 1. Januar 1979 Schlechtwettergeld bezogen haben,
 

3.wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur für Arbeit als Arbeitsuchende
gemeldet waren und

a)vor dem 1. Juli 1978 eine öffentlich-rechtliche Leistung bezogen haben oder
 

b)vor dem 1. Januar 1992 eine öffentlich-rechtliche Leistung nur wegen des zu
berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht bezogen haben,
 

 

werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens einen Kalendermonat andauern. Folgen
mehrere Zeiten unmittelbar aufeinander, werden sie zusammengerechnet.

(8) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten nach dem 30. April 2003, in denen Versicherte

1.nach Vollendung des 58. Lebensjahres wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen
Agentur für Arbeit gemeldet waren,
 

2.der Arbeitsvermittlung nur deshalb nicht zur Verfügung standen, weil sie nicht
arbeitsbereit waren und nicht alle Möglichkeiten nutzten und nutzen wollten, um ihre
Beschäftigungslosigkeit zu beenden und
 

3.eine öffentlich-rechtliche Leistung nur wegen des zu berücksichtigenden Einkommens
oder Vermögens nicht bezogen haben.
 

Für Zeiten nach Satz 1 gelten die Vorschriften über Anrechnungszeiten wegen
Arbeitslosigkeit. Zeiten nach Satz 1 werden nach dem 31. Dezember 2007 nur dann als
Anrechnungszeiten berücksichtigt, wenn die Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 2008
begonnen hat und der Versicherte vor dem 2. Januar 1950 geboren ist.

(9) Anrechnungszeiten liegen bei Beziehern von Arbeitslosenhilfe nicht vor, wenn
die Bundesanstalt für Arbeit für sie Beiträge an eine Versicherungseinrichtung oder
Versorgungseinrichtung, an ein Versicherungsunternehmen oder an sie selbst gezahlt hat.

§ 252a Anrechnungszeiten im Beitrittsgebiet

(1) Anrechnungszeiten im Beitrittsgebiet sind auch Zeiten nach dem 8. Mai 1945, in
denen Versicherte

1.wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der jeweiligen Schutzfristen eine
versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt haben,
 

2.vor dem 1. Januar 1992

a)Lohnersatzleistungen nach dem Recht der Arbeitsförderung,
 

b)Vorruhestandsgeld, Übergangsrente, Invalidenrente bei Erreichen besonderer
Altersgrenzen, befristete erweiterte Versorgung oder
 

c)Unterstützung während der Zeit der Arbeitsvermittlung
 

bezogen haben,
 

3.vor dem 1. März 1990 arbeitslos waren oder
 

4.vor dem vollendeten 55. Lebensjahr Invalidenrente, Bergmannsinvalidenrente,
Versorgung wegen voller Berufsunfähigkeit oder Teilberufsunfähigkeit, Unfallrente
aufgrund eines Körperschadens von 66 2/3 vom Hundert, Kriegsbeschädigtenrente aus
dem Beitrittsgebiet, entsprechende Renten aus einem Sonderversorgungssystem oder eine
berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen bezogen
haben.
 

Anrechnungszeiten nach Satz 1 Nr. 1 liegen vor Vollendung des 17. und nach Vollendung
des 25. Lebensjahres nur vor, wenn dadurch eine versicherte Beschäftigung oder
selbständige Tätigkeit unterbrochen ist. Für Zeiten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 gelten die
Vorschriften über Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit. Zeiten des Fernstudiums
oder des Abendunterrichts in der Zeit vor dem 1. Juli 1990 sind nicht Anrechnungszeiten
wegen schulischer Ausbildung, wenn das Fernstudium oder der Abendunterricht neben einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt worden ist.
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(2) Anstelle von Anrechnungszeiten wegen Krankheit, Schwangerschaft oder Mutterschaft
vor dem 1. Juli 1990 werden pauschal Anrechnungszeiten für Ausfalltage ermittelt,
wenn im Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung Arbeitsausfalltage als Summe
eingetragen sind. Dazu ist die im Ausweis eingetragene Anzahl der Arbeitsausfalltage
mit der Zahl 7 zu vervielfältigen, durch die Zahl 5 zu teilen und dem Ende der für
das jeweilige Kalenderjahr bescheinigten Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
als Anrechnungszeit lückenlos zuzuordnen, wobei Zeiten vor dem 1. Januar 1984 nur
berücksichtigt werden, wenn nach der Zuordnung mindestens ein Kalendermonat belegt ist.
Insoweit ersetzen sie die für diese Zeit bescheinigten Pflichtbeitragszeiten; dies gilt
nicht für die Feststellung von Pflichtbeitragszeiten für einen Anspruch auf Rente.

§ 253 Pauschale Anrechnungszeit

(1) Anrechnungszeit für die Zeit vor dem 1. Januar 1957 ist mindestens die volle Anzahl
an Monaten, die sich ergibt, wenn

1.der Zeitraum vom Kalendermonat, für den der erste Pflichtbeitrag gezahlt ist,
spätestens vom Kalendermonat, in den der Tag nach der Vollendung des 17. Lebensjahres
des Versicherten fällt, bis zum Kalendermonat, für den der letzte Pflichtbeitrag vor
dem 1. Januar 1957 gezahlt worden ist, ermittelt wird (Gesamtzeit),
 

2.die Gesamtzeit um die auf sie entfallenden mit Beiträgen und Ersatzzeiten belegten
Kalendermonate zur Ermittlung der verbleibenden Zeit gemindert wird (Gesamtlücke) und
 

3.die Gesamtlücke, höchstens jedoch ein nach unten gerundetes volles Viertel der auf
die Gesamtzeit entfallenden Beitragszeiten und Ersatzzeiten, mit dem Verhältnis
vervielfältigt wird, in dem die Summe der auf die Gesamtzeit entfallenden mit
Beitragszeiten und Ersatzzeiten belegten Kalendermonate zu der Gesamtzeit steht.
 

Dabei werden Zeiten, für die eine Nachversicherung nur wegen eines fehlenden Antrags
nicht durchgeführt worden ist, wie Beitragszeiten berücksichtigt.

(2) Der Anteil der pauschalen Anrechnungszeit, der auf einen Zeitabschnitt entfällt,
ist die volle Anzahl an Monaten, die sich ergibt, wenn die pauschale Anrechnungszeit
mit der für ihre Ermittlung maßgebenden verbleibenden Zeit in diesem Zeitabschnitt
(Teillücke) vervielfältigt und durch die Gesamtlücke geteilt wird.

§ 253a Zurechnungszeit

Bei Beginn einer Rente vor dem 1. Januar 2004 endet die Zurechnungszeit mit dem
vollendeten 55. Lebensjahr. Die darüber hinausgehende Zeit bis zum vollendeten 60.
Lebensjahr wird in Abhängigkeit vom Beginn der Rente in dem in Anlage 23 geregelten
Umfang zusätzlich als Zurechnungszeit berücksichtigt.

§ 254 Zuordnung betragsfreier Zeiten zur knappschaftlichen
Rentenversicherung

(1) Ersatzzeiten werden der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnet, wenn vor
dieser Zeit der letzte Pflichtbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt
worden ist.

(2) Ersatzzeiten und Anrechnungszeiten wegen einer Lehre werden der knappschaftlichen
Rentenversicherung auch dann zugeordnet, wenn nach dieser Zeit die Versicherung beginnt
und der erste Pflichtbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden
ist.

(3) Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Anpassungsgeld und von
Knappschaftsausgleichsleistung sind Zeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung.

(4) Die pauschale Anrechnungszeit wird der knappschaftlichen Rentenversicherung
in dem Verhältnis zugeordnet, in dem die knappschaftlichen Beitragszeiten und die
der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten bis zur letzten
Pflichtbeitragszeit vor dem 1. Januar 1957 zu allen diesen Beitragszeiten und
Ersatzzeiten stehen.

§ 254a Ständige Arbeiten unter Tage im Beitrittsgebiet
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Im Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1992 überwiegend unter Tage ausgeübte Tätigkeiten
sind ständige Arbeiten unter Tage.

Fünfter Unterabschnitt
Rentenhöhe und Rentenanpassung

§ 254b Rentenformel für den Monatsbetrag der Rente

(1) Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland werden persönliche Entgeltpunkte (Ost) und ein aktueller
Rentenwert (Ost) für die Ermittlung des Monatsbetrags der Rente aus Zeiten außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet gebildet, die an die Stelle der
persönlichen Entgeltpunkte und des aktuellen Rentenwerts treten.

(2) Liegen der Rente auch persönliche Entgeltpunkte zugrunde, die mit dem aktuellen
Rentenwert zu vervielfältigen sind, sind Monatsteilbeträge zu ermitteln, deren Summe
den Monatsbetrag der Rente ergibt.

§ 254c Anpassung der Renten

Renten, denen ein aktueller Rentenwert (Ost) zugrunde liegt, werden angepasst, indem
der bisherige aktuelle Rentenwert (Ost) durch den neuen aktuellen Rentenwert (Ost)
ersetzt wird.

§ 254d Entgeltpunkte (Ost)

(1) An die Stelle der ermittelten Entgeltpunkte treten Entgeltpunkte (Ost) für

1. Zeiten mit Beiträgen für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit,
 

2. Pflichtbeitragszeiten aufgrund der gesetzlichen Pflicht zur Leistung von Wehrdienst
oder Zivildienst oder aufgrund eines Wehrdienstverhältnisses besonderer Art
nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes oder aufgrund des Bezugs von
Sozialleistungen, mit Ausnahme des Bezugs von Arbeitslosengeld II,
 

3. Zeiten der Erziehung eines Kindes,
 

4. Zeiten mit freiwilligen Beiträgen vor dem 1. Januar 1992 oder danach bis zum
31. März 1999 zur Aufrechterhaltung des Anspruchs auf Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit (§ 279b) bei gewöhnlichem Aufenthalt,
 

4a. Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege,
 

4b. zusätzliche Entgeltpunkte für Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1 bis 3 des
Vierten Buches aufgelösten Wertguthaben auf Grund einer Arbeitsleistung
 

im Beitrittsgebiet und

5.Zeiten mit Beiträgen für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit,
 

6.Zeiten der Erziehung eines Kindes,
 

7.Zeiten mit freiwilligen Beiträgen bei gewöhnlichem Aufenthalt
 

im jeweiligen Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland (Reichsgebiets-Beitragszeiten).

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Zeiten vor dem 19. Mai 1990

1.von Versicherten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt am 18. Mai 1990 oder, falls sie
verstorben sind, zuletzt vor dem 19. Mai 1990

a)im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet hatten, solange
sich der Berechtigte im Inland gewöhnlich aufhält, oder
 

b)im Ausland hatten und unmittelbar vor Beginn des Auslandsaufenthalts ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet hatten,
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2.mit Beiträgen aufgrund einer Beschäftigung bei einem Unternehmen im Beitrittsgebiet,
für das Arbeitsentgelte in Deutsche Mark gezahlt worden sind.
 

Satz 1 gilt nicht für Zeiten, die von der Wirkung einer Beitragserstattung nach § 286d
Abs. 2 nicht erfasst werden.

(3) Sind für einen Kalendermonat sowohl Entgeltpunkte als auch Entgeltpunkte (Ost)
zu berücksichtigen, gelten für die Ermittlung des Monatsbetrags der Rente die für
diesen Kalendermonat ermittelten Entgeltpunkte (Ost) als Entgeltpunkte. Für Zeiten
mit Beiträgen für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit und für Zeiten
der Erziehung eines Kindes vor dem 1. Februar 1949 in Berlin gelten ermittelte
Entgeltpunkte nicht als Entgeltpunkte (Ost).

§ 255 Rentenartfaktor

(1) Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte bei großen Witwenrenten
und großen Witwerrenten nach dem Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des
Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, 0,6, wenn der Ehegatte vor dem 1. Januar
2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Tag geschlossen wurde und mindestens ein
Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

(2) Witwenrenten und Witwerrenten aus der Rentenanwartschaft eines vor dem 1. Juli 1977
geschiedenen Ehegatten werden von Beginn an mit dem Rentenartfaktor ermittelt, der für
Witwenrenten und Witwerrenten nach dem Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des
Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, maßgebend ist.

§ 255a Aktueller Rentenwert (Ost)

(1) Der aktuelle Rentenwert (Ost) beträgt am 30. Juni 2005 22,97 Euro. Er verändert
sich zum 1. Juli eines jeden Jahres nach dem für die Veränderung des aktuellen
Rentenwerts geltenden Verfahren. Hierbei sind jeweils die für das Beitrittsgebiet
ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) maßgebend.
§ 68 Abs. 2 Satz 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die für das Beitrittsgebiet
ermittelten beitragspflichtigen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte
einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld zugrunde zu legen sind.

(2) Der aktuelle Rentenwert (Ost) ist mindestens um den Vomhundertsatz anzupassen, um
den der aktuelle Rentenwert angepasst wird.

(3) Abweichend von § 68 Abs. 4 werden bis zur Herstellung einheitlicher
Einkommensverhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Anzahl der
Äquivalenzrentner und die Anzahl der Äquivalenzbeitragszahler für das Bundesgebiet
ohne das Beitrittsgebiet und das Beitrittsgebiet getrennt berechnet. Für die
weitere Berechnung nach § 68 Abs. 4 werden die jeweiligen Ergebnisse anschließend
addiert. Für die Berechnung sind die Werte für das Gesamtvolumen der Beiträge aller
in der allgemeinen Rentenversicherung versicherungspflichtig Beschäftigten, der
geringfügig Beschäftigten (§ 8 Viertes Buch) und der Bezieher von Arbeitslosengeld
eines Kalenderjahres, das Durchschnittsentgelt nach Anlage 1, das Gesamtvolumen
der Renten abzüglich erstatteter Aufwendungen für Renten und Rententeile eines
Kalenderjahres und eine Regelaltersrente mit 45 Entgeltpunkten für das Bundesgebiet
ohne das Beitrittsgebiet und für das Beitrittsgebiet getrennt zu ermitteln und der
Berechnung zugrunde zu legen. Im Beitrittsgebiet ist dabei als Durchschnittsentgelt für
das jeweilige Kalenderjahr der Wert der Anlage 1 dividiert durch den Wert der Anlage
10 zu berücksichtigen und bei der Berechnung der Regelaltersrente mit 45 Entgeltpunkten
der aktuelle Rentenwert (Ost) zugrunde zu legen.

(4) Abweichend von § 68a tritt bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland jeweils an die Stelle des aktuellen
Rentenwerts der aktuelle Rentenwert (Ost), des Ausgleichsbedarfs der Ausgleichsbedarf
(Ost), des Ausgleichsfaktors der Ausgleichsfaktor (Ost) und des Anpassungsfaktors
der Anpassungsfaktor (Ost). Absatz 2 ist auf der Grundlage des nach Satz 1 bestimmten
aktuellen Rentenwerts (Ost) anzuwenden. Für den zu ermittelnden Ausgleichsfaktor (Ost)
bleibt die Veränderung des aktuellen Rentenwerts (Ost) nach Maßgabe des Absatzes 2
außer Betracht. Der Ausgleichsbedarf (Ost) verändert sich bei Anwendung des Absatzes



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 157 -

2 nur dann nach § 68a Abs. 3, wenn der nach Absatz 1 errechnete aktuelle Rentenwert
(Ost) den nach Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2 errechneten aktuellen Rentenwert (Ost)
übersteigt; der Wert des Ausgleichsbedarfs (Ost) verändert sich, indem der im Vorjahr
bestimmte Wert mit dem Anpassungsfaktor (Ost) vervielfältigt wird, der sich ergibt,
wenn der nach Absatz 1 errechnete aktuelle Rentenwert (Ost) durch den nach Satz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 errechneten aktuellen Rentenwert (Ost) geteilt wird.

§ 255b Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates den zum 1. Juli eines Jahres maßgebenden aktuellen Rentenwert (Ost) und
den Ausgleichsbedarf (Ost) zu bestimmen. Die Bestimmung soll bis zum 31. März des
jeweiligen Jahres erfolgen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zum Ende eines jeden Kalenderjahres

1.für das vergangene Kalenderjahr den Wert der Anlage 10
 

2.für das folgende Kalenderjahr den vorläufigen Wert der Anlage 10
 

als das Vielfache des Durchschnittsentgelts der Anlage 1 zum Durchschnittsentgelt im
Beitrittsgebiet zu bestimmen.

§ 255c Widerspruch und Klage gegen die Veränderung des Zahlbetrags der
Rente

Widerspruch und Klage von Rentenbeziehern gegen

1.die Veränderung des Zahlbetrags der Rente,
 

2.die Festsetzung des Beitragszuschusses nach § 106 für Rentenbezieher, die freiwillig
in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind oder
 

3.den Wegfall des Beitragszuschusses nach § 106a
 

zum 1. April 2004 aufgrund einer Veränderung des allgemeinen Beitragssatzes ihrer
Krankenkasse oder der Neuregelung der Tragung der Beiträge zur Pflegeversicherung
haben keine aufschiebende Wirkung. Widerspruch und Klage gegen die Festsetzung des
Beitragszuschusses nach § 106 zum 1. Juli 2004 für Rentenbezieher, die bei einem
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, aufgrund einer Veränderung des
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkassen haben ebenfalls keine
aufschiebende Wirkung.

§ 255d Ausgleichsbedarf zum 30. Juni 2007

(1) Der Ausgleichsbedarf beträgt zum 30. Juni 2007 0,9825.

(2) Der Ausgleichsbedarf (Ost) beträgt zum 30. Juni 2007 0,9870.

§ 255e Bestimmung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2005
bis zum 1. Juli 2013

(1) Bei der Ermittlung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2005 bis zum
1. Juli 2013 tritt an die Stelle des Faktors für die Veränderung des Beitragssatzes
zur allgemeinen Rentenversicherung (§ 68 Abs. 3) der Faktor für die Veränderung des
Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung und des Altersvorsorgeanteils.

(2) Der Faktor, der sich aus der Veränderung des Altersvorsorgeanteils und des
Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung ergibt, wird ermittelt, indem

1.der Altersvorsorgeanteil und der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen
Rentenversicherung des vergangenen Kalenderjahres von 100 vom Hundert subtrahiert
werden,
 

2.der Altersvorsorgeanteil und der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen
Rentenversicherung für das vorvergangene Kalenderjahr von 100 vom Hundert subtrahiert
werden,
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und anschließend der nach Nummer 1 ermittelte Wert durch den nach Nummer 2 ermittelten
Wert geteilt wird.

(3) Der Altersvorsorgeanteil beträgt für die Jahre
vor 2002     0,0 vom Hundert,
    2002     0,5 vom Hundert,
    2003     0,5 vom Hundert,
    2004     1,0 vom Hundert,
    2005     1,5 vom Hundert,
    2006     2,0 vom Hundert,
    2007     2,0 vom Hundert,
    2008     2,0 vom Hundert,
    2009     2,5 vom Hundert,
    2010     3,0 vom Hundert,
    2011     3,5 vom Hundert,
    2012     4,0 vom Hundert. 

(4) Der nach § 68 sowie den Absätzen 1 bis 3 für die Zeit vom 1. Juli 2005 bis zum
1. Juli 2013 anstelle des bisherigen aktuellen Rentenwerts zu bestimmende aktuelle
Rentenwert wird nach folgender Formel ermittelt:
                         BE(tief)t-1  100 - AVA(tief)t11 - RVB(tief)t-1
AR(tief)t=AR(tief)t-1  x ----------- x ------------------------------------
                         BE(tief)t-2  100 - AVA(tief)t-2 - RVB(tief)t-2
 
                         (    RQ(tief)t-1)
                       x (1 - --------------) x alpha + 1)
                         (    RQ(tief)t-2)
 
Dabei sind:
AR(tief)t         = zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli,
AR(tief)t-1       = bisheriger aktueller Rentenwert,
BE(tief)t-1       = Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im            
                    vergangenen Kalenderjahr,
BE(tief)t-2       = Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im            
                    vorvergangenen Kalenderjahr unter Berücksichtigung der     
                    Veränderung der beitragspflichtigen Bruttolöhne und        
                    -gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der   
                    Bezieher von Arbeitslosengeld,
AVA(tief)t-1      = Altersvorsorgeanteil im vergangenen Kalenderjahr,
AVA(tief)t-2      = Altersvorsorgeanteil im vorvergangenen Kalenderjahr,
RVB(tief)t-1      = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen
                    Rentenversicherung im vergangenen Kalenderjahr,
RVB(tief)t-2      = durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen
                    Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr,
RQ(tief)t-1       = Rentnerquotient im vergangenen Kalenderjahr,
RQ(tief)t-2       = Rentnerquotient im vorvergangenen Kalenderjahr. 

(5) Abweichend von § 68a Abs. 1 Satz 1 sind die Faktoren für die Veränderung des
durchschnittlichen Beitragssatzes in der allgemeinen Rentenversicherung und für die
Veränderung des Altersvorsorgeanteils sowie der Nachhaltigkeitsfaktor soweit nicht
anzuwenden, als die Wirkung dieser Faktoren in ihrem Zusammenwirken den bisherigen
aktuellen Rentenwert verringert oder einen geringer als bisher festzusetzenden
aktuellen Rentenwert zusätzlich verringert.

§ 255f (weggefallen)

-

§ 255g Bestimmung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2007
bis zum 1. Juli 2010
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(1) Bei der Bestimmung des aktuellen Rentenwerts zum 1. Juli 2007 ist § 68 Abs. 4 Satz
4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Gesamtvolumen der Beiträge für das Jahr 2006 mit
dem Faktor 0,9375 vervielfältigt wird.

(2) Bei der Bestimmung des aktuellen Rentenwerts für die Zeit vom 1. Juli 2007 bis zum
1. Juli 2010 ist § 68a Abs. 3 nicht anzuwenden.

§ 256 Entgeltpunkte für Beitragszeiten

(1) Für Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung in der Zeit vom 1. Juni 1945
bis 30. Juni 1965 (§ 247 Abs. 2a) werden für jeden Kalendermonat 0,025 Entgeltpunkte
zugrunde gelegt.

(2) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1992, für die für Anrechnungszeiten Beiträge
gezahlt worden sind, die Versicherte ganz oder teilweise getragen haben, ist
Beitragsbemessungsgrundlage der Betrag, der sich ergibt, wenn das 100fache des
gezahlten Beitrags durch den für die jeweilige Zeit maßgebenden Beitragssatz geteilt
wird.

(3) Für Zeiten vom 1. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1991, für die Pflichtbeiträge
gezahlt worden sind für Personen, die aufgrund gesetzlicher Pflicht mehr als drei
Tage Wehrdienst oder Zivildienst geleistet haben, werden für jedes volle Kalenderjahr
0,75 Entgeltpunkte, für die Zeit vom 1. Mai 1961 bis zum 31. Dezember 1981 1,0
Entgeltpunkte, für jeden Teilzeitraum der entsprechende Anteil zugrunde gelegt. Satz
1 ist für Zeiten vom 1. Januar 1990 bis zum 31. Dezember 1991 nicht anzuwenden, wenn
die Pflichtbeiträge bei einer Verdienstausfallentschädigung aus dem Arbeitsentgelt
berechnet worden sind. Für Zeiten vor dem 1. Mai 1961 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass
auf Antrag 0,75 Entgeltpunkte zugrunde gelegt werden.

(4) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1992, für die Pflichtbeiträge für behinderte Menschen
in geschützten Einrichtungen gezahlt worden sind, werden auf Antrag für jedes volle
Kalenderjahr mindestens 0,75 Entgeltpunkte, für jeden Teilzeitraum der entsprechende
Anteil zugrunde gelegt.

(5) Für Zeiten, für die Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen gezahlt
worden sind, werden die Entgeltpunkte der Anlage 3 zugrunde gelegt, wenn die Beiträge
nach dem vor dem 1. März 1957 geltenden Recht gezahlt worden sind. Sind die Beiträge
nach dem in der Zeit vom 1. März 1957 bis zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht gezahlt
worden, werden für jeden Kalendermonat Entgeltpunkte aus der in Anlage 4 angegebenen
Beitragsbemessungsgrundlage ermittelt.

(6) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1957, für die Beiträge aufgrund von Vorschriften
außerhalb des Vierten Kapitels nachgezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte
ermittelt, indem die Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt
des Jahres 1957 in Höhe von 5.043 Deutsche Mark geteilt wird. Für Zeiten, für die
Beiträge nachgezahlt worden sind, ausgenommen die Zeiten, für die Beiträge wegen
Heiratserstattung nachgezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, in
dem die Beiträge gezahlt worden sind.

(7) Für Beiträge, die für Arbeiter in der Zeit vom 1. Oktober 1921 und für Angestellte
in der Zeit vom 1. August 1921 bis zum 31. Dezember 1923 gezahlt worden sind, werden
für jeden Kalendermonat 0,0625 Entgeltpunkte zugrunde gelegt.

§ 256a Entgeltpunkte für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet

(1) Für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet nach dem 8. Mai 1945 werden Entgeltpunkte
ermittelt, indem der mit den Werten der Anlage 10 vervielfältigte Verdienst
(Beitragsbemessungsgrundlage) durch das Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalenderjahr
geteilt wird. Für das Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das davorliegende
Kalenderjahr ist der Verdienst mit dem Wert der Anlage 10 zu vervielfältigen, der für
diese Kalenderjahre vorläufig bestimmt ist. Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden für
Beitragszeiten auf Grund des Bezugs von Arbeitslosengeld II.
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(1a) Arbeitsentgelt aus nach § 23b Abs. 2 Satz 1 bis 3 des Vierten Buches aufgelösten
Wertguthaben, das durch Arbeitsleistung im Beitrittsgebiet erzielt wurde, wird mit
dem vorläufigen Wert der Anlage 10 für das Kalenderjahr vervielfältigt, dem das
Arbeitsentgelt zugeordnet ist.

(2) Als Verdienst zählen der tatsächlich erzielte Arbeitsverdienst und die tatsächlich
erzielten Einkünfte, für die jeweils Pflichtbeiträge gezahlt worden sind, sowie der
Verdienst, für den Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung oder freiwillige
Beiträge zur Rentenversicherung für Zeiten vor dem 1. Januar 1992 oder danach bis
zum 31. März 1999 zur Aufrechterhaltung des Anspruchs auf Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit (§ 279b) gezahlt worden sind. Für Zeiten der Beschäftigung bei der
Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post vor dem 1. Januar 1974 gelten für
den oberhalb der im Beitrittsgebiet geltenden Beitragsbemessungsgrenzen nachgewiesenen
Arbeitsverdienst Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung als gezahlt. Für
Zeiten der Beschäftigung bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post
vom 1. Januar 1974 bis 30. Juni 1990 gelten für den oberhalb der im Beitrittsgebiet
geltenden Beitragsbemessungsgrenzen nachgewiesenen Arbeitsverdienst, höchstens bis zu
650 Mark monatlich, Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung als gezahlt,
wenn ein Beschäftigungsverhältnis bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen
Post am 1. Januar 1974 bereits zehn Jahre ununterbrochen bestanden hat. Für freiwillige
Beiträge nach der Verordnung über die freiwillige und zusätzliche Versicherung in
der Sozialversicherung vom 28. Januar 1947 gelten die in Anlage 11 genannten Beträge,
für freiwillige Beiträge nach der Verordnung über die freiwillige Versicherung auf
Zusatzrente bei der Sozialversicherung vom 15. März 1968 (GBl. II Nr. 29 S. 154) gilt
das Zehnfache der gezahlten Beiträge als Verdienst.

(3) Als Verdienst zählen auch die nachgewiesenen beitragspflichtigen Arbeitsverdienste
und Einkünfte vor dem 1. Juli 1990, für die wegen der im Beitrittsgebiet jeweils
geltenden Beitragsbemessungsgrenzen oder wegen in einem Sonderversorgungssystem
erworbener Anwartschaften Pflichtbeiträge oder Beiträge zur Freiwilligen
Zusatzrentenversicherung nicht gezahlt werden konnten. Für Versicherte, die
berechtigt waren, der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung beizutreten,
gilt dies für Beträge oberhalb der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen zur
Freiwilligen Zusatzrentenversicherung nur, wenn die zulässigen Höchstbeiträge zur
Freiwilligen Zusatzrentenversicherung gezahlt worden sind. Werden beitragspflichtige
Arbeitsverdienste oder Einkünfte, für die nach den im Beitrittsgebiet jeweils geltenden
Vorschriften Pflichtbeiträge oder Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung
nicht gezahlt werden konnten, glaubhaft gemacht, werden diese Arbeitsverdienste oder
Einkünfte zu fünf Sechsteln berücksichtigt. Als Mittel der Glaubhaftmachung können auch
Versicherungen an Eides statt zugelassen werden. Der Träger der Rentenversicherung ist
für die Abnahme eidesstattlicher Versicherungen zuständig.

(3a) Als Verdienst zählen für Zeiten vor dem 1. Juli 1990, in denen Versicherte
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet hatten und Beiträge zu einem System der gesetzlichen Rentenversicherung
des Beitrittsgebiets gezahlt worden sind, die Werte der Anlagen 1 bis 16 zum
Fremdrentengesetz. Für jeden Teilzeitraum wird der entsprechende Anteil zugrunde
gelegt. Dabei zählen Kalendermonate, die zum Teil mit Anrechnungszeiten wegen
Krankheit oder für Ausfalltage belegt sind, als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen.
Für eine Teilzeitbeschäftigung nach dem 31. Dezember 1949 werden zur Ermittlung der
Entgeltpunkte die Beiträge berücksichtigt, die dem Verhältnis der Teilzeitbeschäftigung
zu einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Für Pflichtbeitragszeiten für eine
Berufsausbildung werden für jeden Kalendermonat 0,025 Entgeltpunkte zugrunde gelegt.
Für glaubhaft gemachte Beitragszeiten werden fünf Sechstel der Entgeltpunkte zugrunde
gelegt.

(4) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1992, in denen Personen aufgrund gesetzlicher Pflicht
mehr als drei Tage Wehrdienst oder Zivildienst im Beitrittsgebiet geleistet haben,
werden für jedes volle Kalenderjahr 0,75 Entgeltpunkte, für jeden Teilzeitraum der
entsprechende Anteil zugrunde gelegt.
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(5) Für Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1992 werden für
jedes volle Kalenderjahr mindestens 0,75 Entgeltpunkte, für jeden Teilzeitraum der
entsprechende Anteil zugrunde gelegt.

§ 256b Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten

(1) Für glaubhaft gemachte Pflichtbeitragszeiten nach dem 31. Dezember 1949 werden
zur Ermittlung von Entgeltpunkten als Beitragsbemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr
einer Vollzeitbeschäftigung die Durchschnittsverdienste berücksichtigt, die sich

1.nach Einstufung der Beschäftigung in eine der in Anlage 13 genannten
Qualifikationsgruppen und
 

2.nach Zuordnung der Beschäftigung zu einem der in Anlage 14 genannten Bereiche
 

für dieses Kalenderjahr ergeben, höchstens jedoch fünf Sechstel der jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze; für jeden Teilzeitraum wird der entsprechende Anteil
zugrunde gelegt. Für glaubhaft gemachte Pflichtbeitragszeiten nach Einführung des
Euro werden als Beitragsbemessungsgrundlage Durchschnittsverdienste in Höhe des
Betrages in Euro berücksichtigt, der zur selben Anzahl an Entgeltpunkten führt, wie
er sich für das Kalenderjahr vor Einführung des Euro nach Satz 1 ergeben hätte. Für
eine Teilzeitbeschäftigung werden die Beträge berücksichtigt, die dem Verhältnis
der Teilzeitbeschäftigung zu einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Die Bestimmung
des maßgeblichen Bereichs richtet sich danach, welchem Bereich der Betrieb, in dem
der Versicherte seine Beschäftigung ausgeübt hat, zuzuordnen ist. War der Betrieb
Teil einer größeren Unternehmenseinheit, ist für die Bestimmung des Bereichs diese
maßgeblich. Kommen nach dem Ergebnis der Ermittlungen mehrere Bereiche in Betracht,
ist von ihnen der Bereich mit den niedrigsten Durchschnittsverdiensten des jeweiligen
Jahres maßgeblich. Ist eine Zuordnung zu einem oder zu einem von mehreren Bereichen
nicht möglich, erfolgt die Zuordnung zu dem Bereich mit den für das jeweilige Jahr
niedrigsten Durchschnittsverdiensten. Die Sätze 6 und 7 gelten entsprechend für die
Zuordnung zu einer Qualifikationsgruppe. Für Zeiten vor dem 1. Januar 1950 und für
Zeiten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet vor dem 1.
Januar 1991 werden Entgeltpunkte aus fünf Sechsteln der sich aufgrund der Anlagen 1
bis 16 zum Fremdrentengesetz ergebenden Werte ermittelt, es sei denn, die Höhe der
Arbeitsentgelte ist bekannt oder kann auf sonstige Weise festgestellt werden.

(2) Für glaubhaft gemachte Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbildung werden
für jeden Kalendermonat 0,0208, mindestens jedoch die nach Absatz 1 ermittelten
Entgeltpunkte zugrunde gelegt.

(3) Für glaubhaft gemachte Beitragszeiten mit freiwilligen Beiträgen werden für Zeiten
bis zum 28. Februar 1957 die Entgeltpunkte der Anlage 15 zugrunde gelegt, für Zeiten
danach für jeden Kalendermonat die Entgeltpunkte, die sich aus fünf Sechsteln der
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für freiwillige Beiträge ergeben.

(4) Für glaubhaft gemachte Pflichtbeitragszeiten im Beitrittsgebiet für die Zeit
vom 1. März 1971 bis zum 30. Juni 1990 gilt Absatz 1 nur so weit, wie glaubhaft
gemacht ist, dass Beiträge zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung gezahlt worden
sind. Kann eine solche Beitragszahlung nicht glaubhaft gemacht werden, ist als
Beitragsbemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr höchstens ein Verdienst nach Anlage 16
zu berücksichtigen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind für selbständig Tätige entsprechend anzuwenden.

§ 256c Entgeltpunkte für nachgewiesene Beitragszeiten ohne
Beitragsbemessungsgrundlage

(1) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1991, für die eine Pflichtbeitragszahlung nachgewiesen
ist, werden, wenn die Höhe der Beitragsbemessungsgrundlage nicht bekannt ist oder nicht
auf sonstige Weise festgestellt werden kann, zur Ermittlung von Entgeltpunkten als
Beitragsbemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr einer Vollzeitbeschäftigung die sich
nach den folgenden Absätzen ergebenden Beträge zugrunde gelegt. Für jeden Teilzeitraum
wird der entsprechende Anteil zugrunde gelegt. Für eine Teilzeitbeschäftigung
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nach dem 31. Dezember 1949 werden die Werte berücksichtigt, die dem Verhältnis der
Teilzeitbeschäftigung zu einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen.

(2) Für Zeiten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet
und für Zeiten im Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1950 sind die Beträge maßgebend,
die sich aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum Fremdrentengesetz für dieses Kalenderjahr
ergeben.

(3) Für Zeiten im Beitrittsgebiet nach dem 31. Dezember 1949 sind die um ein Fünftel
erhöhten Beträge maßgebend, die sich

a)nach Einstufung der Beschäftigung in eine der in Anlage 13 genannten
Qualifikationsgruppen und
 

b)nach Zuordnung der Beschäftigung zu einem der in Anlage 14 genannten Bereiche
 

für dieses Kalenderjahr ergeben. § 256b Abs. 1 Satz 4 bis 8 ist anzuwenden.
Für Pflichtbeitragszeiten für die Zeit vom 1. März 1971 bis zum 30. Juni 1990
gilt dies nur soweit, wie glaubhaft gemacht ist, dass Beiträge zur Freiwilligen
Zusatzrentenversicherung gezahlt worden sind. Kann eine solche Beitragszahlung nicht
glaubhaft gemacht werden, ist als Beitragsbemessungsgrundlage für ein Kalenderjahr
höchstens ein um ein Fünftel erhöhter Verdienst nach Anlage 16 zu berücksichtigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn für Zeiten vor dem 1. Juli
1990 im Beitrittsgebiet beitragspflichtige Arbeitsverdienste und Einkünfte
glaubhaft gemacht werden, für die wegen der im Beitrittsgebiet jeweils geltenden
Beitragsbemessungsgrenzen oder wegen in einem Sonderversorgungssystem erworbener
Anwartschaften Pflichtbeiträge oder Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung
nicht gezahlt werden konnten.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind für selbständig Tätige entsprechend anzuwenden.

§ 256d 

(weggefallen)

§ 257 Entgeltpunkte für Berliner Beitragszeiten

(1) Für Zeiten, für die Beiträge zur

1.einheitlichen Sozialversicherung der Versicherungsanstalt Berlin in der Zeit vom 1.
Juli 1945 bis zum 31. Januar 1949,
 

2.einheitlichen Sozial- oder Rentenversicherung der Versicherungsanstalt Berlin (West)
in der Zeit vom 1. Februar 1949 bis zum 31. März 1952 oder
 

3.Rentenversicherung der Landesversicherungsanstalt Berlin vom 1. April 1952 bis zum
31. August 1952
 

gezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem die
Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalenderjahr
geteilt wird. Die Beitragsbemessungsgrundlage beträgt

1.für die Zeit vom 1. Juli 1945 bis zum 31. März 1946 das Fünffache der gezahlten
Beiträge,
 

2.für die Zeit vom 1. April 1946 bis zum 31. Dezember 1950 das Fünffache der gezahlten
Beiträge, höchstens jedoch 7.200 Reichsmark oder Deutsche Mark für ein Kalenderjahr.
 

(2) Für Zeiten, für die freiwillige Beiträge oder Beiträge nach Beitragsklassen gezahlt
worden sind, werden die Entgeltpunkte der Anlage 5 zugrunde gelegt.

§ 258 Entgeltpunkte für saarländische Beitragszeiten

(1) Für Zeiten vom 20. November 1947 bis zum 5. Juli 1959, für die Beiträge in Franken
gezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem das mit den Werten der
Anlage 6 vervielfältigte Arbeitsentgelt (Beitragsbemessungsgrundlage) durch das
Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalenderjahr geteilt wird.
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(2) Für die für Zeiten vom 31. Dezember 1923 bis zum 3. März 1935 zur
Rentenversicherung der Arbeiter und für Zeiten vom 1. Januar 1924 bis zum 28.
Februar 1935 zur Rentenversicherung der Angestellten nach Lohn-, Beitrags- oder
Gehaltsklassen in Franken gezahlten und nach der Verordnung über die Überleitung
der Sozialversicherung des Saarlandes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 826-4, veröffentlichten bereinigten Fassung umgestellten Beiträge
werden die Entgeltpunkte der danach maßgebenden Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklasse der
Anlage 3 zugrunde gelegt. Für die für Zeiten vor dem 1. März 1935 zur knappschaftlichen
Pensionsversicherung gezahlten Einheitsbeiträge werden die aufgrund des § 26 der
Verordnung über die Überleitung der Sozialversicherung des Saarlandes ergangenen
satzungsrechtlichen Bestimmungen angewendet und Entgeltpunkte der danach maßgebenden
Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklasse der Anlage 3 zugrunde gelegt. Für Zeiten, für
die Beiträge vom 20. November 1947 bis zum 31. August 1957 zur Rentenversicherung
der Arbeiter und vom 1. Dezember 1947 bis zum 31. August 1957 zur Rentenversicherung
der Angestellten nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen in Franken oder vom 1.
Januar 1954 bis zum 31. März 1963 zur saarländischen Altersversorgung der Landwirte
und mithelfenden Familienangehörigen gezahlt worden sind, werden die Entgeltpunkte der
Anlage 7 zugrunde gelegt.

(3) Wird nachgewiesen, dass das Arbeitsentgelt in Franken in der Zeit vom 20. November
1947 bis zum 31. August 1957 höher war als der Betrag, nach dem Beiträge gezahlt worden
sind, wird als Beitragsbemessungsgrundlage das tatsächliche Arbeitsentgelt zugrunde
gelegt.

(4) Wird glaubhaft gemacht, dass das Arbeitsentgelt in Franken in der Zeit vom 1.
Januar 1948 bis zum 31. August 1957 in der Rentenversicherung der Angestellten oder
in der Zeit vom 1. Januar 1949 bis zum 31. August 1957 in der Rentenversicherung der
Arbeiter höher war als der Betrag, nach dem Beiträge gezahlt worden sind, wird als
Beitragsbemessungsgrundlage das um 10 vom Hundert erhöhte nachgewiesene Arbeitsentgelt
zugrunde gelegt.

§ 259 Entgeltpunkte für Beitragszeiten mit Sachbezug

Wird glaubhaft gemacht, dass Versicherte vor dem 1. Januar 1957 während mindestens
fünf Jahren, für die Pflichtbeiträge aufgrund einer versicherten Beschäftigung
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten gezahlt worden
sind, neben Barbezügen in wesentlichem Umfang Sachbezüge erhalten haben, werden
für jeden Kalendermonat solcher Zeiten mindestens Entgeltpunkte aufgrund der
Beitragsbemessungsgrundlage oder der Lohn-, Gehalts- oder Beitragsklassen der
Anlage 8, für jeden Teilzeitraum der entsprechende Anteil zugrunde gelegt. Dies
gilt nicht für Zeiten der Ausbildung als Lehrling oder Anlernling. Als Mittel der
Glaubhaftmachung können auch Versicherungen an Eides statt zugelassen werden. Der
Träger der Rentenversicherung ist für die Abnahme eidesstattlicher Versicherungen
zuständig.

§ 259a Besonderheiten für Versicherte der Geburtsjahrgänge vor 1937

(1) Für Versicherte, die vor dem 1. Januar 1937 geboren sind und die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt am 18. Mai 1990 oder, falls sie verstorben sind, zuletzt vor dem 19. Mai
1990

1.im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet hatten oder
 

2.im Ausland hatten und unmittelbar vor Beginn des Auslandsaufenthalts ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet hatten,
 

werden für Pflichtbeitragszeiten vor dem 19. Mai 1990 anstelle der nach den §§
256a bis 256c zu ermittelnden Werte Entgeltpunkte aufgrund der Anlagen 1 bis 16 zum
Fremdrentengesetz ermittelt; für jeden Teilzeitraum wird der entsprechende Anteil
zugrunde gelegt. Dabei zählen Kalendermonate, die zum Teil mit Anrechnungszeiten wegen
Krankheit oder für Ausfalltage belegt sind, als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen.
Für eine Teilzeitbeschäftigung nach dem 31. Dezember 1949 werden zur Ermittlung der
Entgeltpunkte die Beträge berücksichtigt, die dem Verhältnis der Teilzeitbeschäftigung
zu einer Vollzeitbeschäftigung entsprechen. Für Pflichtbeitragszeiten für eine
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Berufsausbildung werden für jeden Kalendermonat 0,025 Entgeltpunkte zugrunde
gelegt. Für Zeiten, in denen Personen vor dem 19. Mai 1990 aufgrund gesetzlicher
Pflicht mehr als drei Tage Wehrdienst oder Zivildienst im Beitrittsgebiet geleistet
haben, werden die Entgeltpunkte nach § 256 Abs. 3 zugrunde gelegt. Für Zeiten
mit freiwilligen Beiträgen bis zum 28. Februar 1957 werden Entgeltpunkte aus
der jeweils niedrigsten Beitragsklasse für freiwillige Beiträge, für Zeiten
danach aus einem Bruttoarbeitsentgelt ermittelt, das für einen Kalendermonat der
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage entspricht; dabei ist von den Werten im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet auszugehen. Für glaubhaft gemachte
Beitragszeiten werden fünf Sechstel der Entgeltpunkte zugrunde gelegt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiten, die von der Wirkung einer Beitragserstattung nach §
286d Abs. 2 nicht erfasst werden.

§ 259b Besonderheiten bei Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder
Sonderversorgungssystem

(1) Für Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem im Sinne
des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I
S. 1677) wird bei der Ermittlung der Entgeltpunkte der Verdienst nach dem AAÜG zugrunde
gelegt. § 259a ist nicht anzuwenden.

(2) Als Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem gelten auch Zeiten, die
vor Einführung eines Versorgungssystems in der Sozialpflichtversicherung oder in der
freiwilligen Zusatzrentenversicherung zurückgelegt worden sind, wenn diese Zeiten,
hätte das Versorgungssystem bereits bestanden, in dem Versorgungssystem zurückgelegt
worden wären.

§ 259c 

(weggefallen)

§ 260 Beitragsbemessungsgrenzen

Für Zeiten, für die Beiträge aufgrund einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
in den dem Deutschen Reich eingegliederten Gebieten gezahlt worden sind, werden
mindestens die im übrigen Deutschen Reich geltenden Beitragsbemessungsgrenzen
angewendet. Für Beitragszeiten im Beitrittsgebiet und im Saarland werden die im
Bundesgebiet geltenden Beitragsbemessungsgrenzen angewendet. Sind vor dem 1. Januar
1984 liegende Arbeitsausfalltage nicht als Anrechnungszeiten zu berücksichtigen,
werden diese Arbeitsausfalltage bei der Bestimmung der Beitragsbemessungsgrenze als
Beitragszeiten berücksichtigt.

§ 261 Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte

Entgeltpunkte werden nicht ermittelt für

1.Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung der Arbeiter für Zeiten vor dem 1.
Januar 1957, soweit für dieselbe Zeit und Beschäftigung auch Pflichtbeiträge zur
Rentenversicherung der Angestellten oder zur knappschaftlichen Rentenversicherung
gezahlt worden sind,
 

2.Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung der Arbeiter oder zur Rentenversicherung
der Angestellten für Zeiten vor dem 1. Januar 1943, soweit für dieselbe Zeit und
Beschäftigung auch Pflichtbeiträge zur knappschaftlichen Pensionsversicherung der
Arbeiter oder der Angestellten gezahlt worden sind.
 

§ 262 Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt

(1) Sind mindestens 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorhanden und ergibt sich aus
den Kalendermonaten mit vollwertigen Pflichtbeiträgen ein Durchschnittswert von weniger
als 0,0625 Entgeltpunkten, wird die Summe der Entgeltpunkte für Beitragszeiten erhöht.
Die zusätzlichen Entgeltpunkte sind so zu bemessen, dass sich für die Kalendermonate
mit vollwertigen Pflichtbeiträgen vor dem 1. Januar 1992 ein Durchschnittswert in Höhe
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des 1,5fachen des tatsächlichen Durchschnittswerts, höchstens aber in Höhe von 0,0625
Entgeltpunkten ergibt.

(2) Die zusätzlichen Entgeltpunkte werden den Kalendermonaten mit vollwertigen
Pflichtbeiträgen vor dem 1. Januar 1992 zu gleichen Teilen zugeordnet; dabei werden
Kalendermonaten mit Entgeltpunkten (Ost) zusätzliche Entgeltpunkte (Ost) zugeordnet.

(3) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 gelten Pflichtbeiträge für Zeiten, in denen
eine Rente aus eigener Versicherung bezogen worden ist, nicht als vollwertige
Pflichtbeiträge.

§ 263 Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie und beitragsgeminderte
Zeiten

(1) Bei der Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten
werden Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, die in der Gesamtlücke für die
Ermittlung der pauschalen Anrechnungszeit liegen, höchstens mit der Anzahl an Monaten
berücksichtigt, die zusammen mit der Anzahl an Monaten mit pauschaler Anrechnungszeit
die Anzahl an Monaten der Gesamtlücke ergibt. Für die Gesamtleistungsbewertung werden
jedem Kalendermonat an Berücksichtigungszeit wegen Pflege 0,0625 Entgeltpunkte
zugeordnet, es sei denn, dass er als Beitragszeit bereits einen höheren Wert hat.

(2) (weggefallen)

(2a) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird für jeden
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosigkeit auf 80
vom Hundert begrenzt. Kalendermonate, die nur deshalb Anrechnungszeiten sind, weil
Arbeitslosigkeit vor dem 1. März 1990 im Beitrittsgebiet, jedoch nicht vor dem 1.
Juli 1978, vorgelegen hat, werden nicht bewertet. Kalendermonate, die nur deshalb
Anrechnungszeiten sind, weil Arbeitslosigkeit nach dem 30. Juni 1978 vorgelegen hat,
für die vor dem 1. Januar 2005 aber keine Arbeitslosenhilfe gezahlt worden ist, werden
nicht bewertet.

(3) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung ergebende Wert wird für jeden
Kalendermonat mit Anrechnungszeiten wegen einer Schul- oder Hochschulausbildung auf 75
vom Hundert begrenzt. Der so begrenzte Gesamtleistungswert darf für einen Kalendermonat
0,0625 Entgeltpunkte nicht übersteigen. Zeiten einer Schul- oder Hochschulausbildung
werden insgesamt für höchstens drei Jahre bewertet; auf die drei Jahre werden
Zeiten einer Fachschulausbildung oder der Teilnahme an einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme angerechnet. Bei der begrenzten Gesamtleistungsbewertung für die
Zeiten der Schul- oder Hochschulausbildung treten an die Stelle
----------------------------------------------
                I        der Werte
   bei Beginn   ------------------------------
  der Rente im  I   75 vom   I    0,0625
                I  Hundert   I Entgeltpunkte
----------------------------------------------
Jahr Monat      I         die Werte
----------------------------------------------
2005 Januar     I   75,00    I    0,0625
     Februar    I   73,44    I    0,0612
     März       I   71,88    I    0,0599
     April      I   70,31    I    0,0586
     Mai        I   68,75    I    0,0573
     Juni       I   67,19    I    0,0560
     Juli       I   65,63    I    0,0547
     August     I   64,06    I    0,0534
     September  I   62,50    I    0,0521
     Oktober    I   60,94    I    0,0508
     November   I   59,38    I    0,0495
     Dezember   I   57,81    I    0,0482
2006 Januar     I   56,25    I    0,0469
     Februar    I   54,69    I    0,0456
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     März       I   53,13    I    0,0443
     April      I   51,56    I    0,0430
     Mai        I   50,00    I    0,0417
     Juni       I   48,44    I    0,0404
     Juli       I   46,88    I    0,0391
     August     I   45,31    I    0,0378
     September  I   43,75    I    0,0365
     Oktober    I   42,19    I    0,0352
     November   I   40,63    I    0,0339
     Dezember   I   39,06    I    0,0326
2007 Januar     I   37,50    I    0,0313
     Februar    I   35,94    I    0,0299
     März       I   34,38    I    0,0286
     April      I   32,81    I    0,0273
     Mai        I   31,25    I    0,0260
     Juni       I   29,69    I    0,0247
     Juli       I   28,13    I    0,0234
     August     I   26,56    I    0,0221
     September  I   25,00    I    0,0208
     Oktober    I   23,44    I    0,0195
     November   I   21,88    I    0,0182
     Dezember   I   20,31    I    0,0169
2008 Januar     I   18,75    I    0,0156
     Februar    I   17,19    I    0,0143
     März       I   15,63    I    0,0130
     April      I   14,06    I    0,0117
     Mai        I   12,50    I    0,0104
     Juni       I   10,94    I    0,0091
     Juli       I    9,38    I    0,0078
     August     I    7,81    I    0,0065
     September  I    6,25    I    0,0052
     Oktober    I    4,69    I    0,0039
     November   I    3,13    I    0,0026
     Dezember   I    1,56    I    0,0013
2009 Januar     I    0,00    I    0,0000
---------------------------------------------- 

(4) Die Summe der Entgeltpunkte für Anrechnungszeiten, die vor dem 1. Januar 1957
liegen, muss mindestens den Wert erreichen, der sich für eine pauschale Anrechnungszeit
ergeben würde. Die zusätzlichen Entgeltpunkte entfallen zu gleichen Teilen auf die
begrenzt zu bewertenden Anrechnungszeiten vor dem 1. Januar 1957.

(5) Die Summe der Entgeltpunkte für Kalendermonate, die als Zeiten einer beruflichen
Ausbildung gelten (§ 246 Satz 2), ist um einen Zuschlag so zu erhöhen, dass
mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten als Zeiten einer Schul- oder
Hochschulausbildung nach Absatz 3 hätten.

(6) Zeiten beruflicher Ausbildung, die für sich alleine oder bei Zusammenrechnung mit
Anrechnungszeiten wegen einer schulischen Ausbildung bis zu drei Jahren, insgesamt drei
Jahre überschreiten, sind um einen Zuschlag so zu erhöhen, dass mindestens der Wert
erreicht wird, den diese Zeiten nach Absatz 3 hätten.

(7) Für glaubhaft gemachte Zeiten beruflicher Ausbildung sind höchstens fünf
Sechstel der im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung ermittelten Entgeltpunkte zu
berücksichtigen. Dies gilt auch für die in den Absätzen 5 und 6 genannten Zeiten.

§ 263a Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie und beitragsgeminderte
Zeiten mit Entgeltpunkten (Ost)

Nach der Gesamtleistungsbewertung ermittelte Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten
und der Zuschlag an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte Zeiten werden in dem
Verhältnis als Entgeltpunkte (Ost) berücksichtigt, in dem die für die Ermittlung des
Gesamtleistungswerts zugrunde gelegten Entgeltpunkte (Ost) zu allen zugrunde gelegten
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Entgeltpunkten stehen. Dabei ist für Entgeltpunkte für Berücksichtigungszeiten § 254d
entsprechend anzuwenden.

§ 264 Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungsausgleich

Sind für Rentenanwartschaften Werteinheiten ermittelt worden, ergeben je
100 Werteinheiten einen Entgeltpunkt. Werteinheiten der knappschaftlichen
Rentenversicherung sind zuvor mit der allgemeinen Bemessungsgrundlage der
knappschaftlichen Rentenversicherung für das Jahr 1991 zu vervielfältigen und durch die
allgemeine Bemessungsgrundlage der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten
für dasselbe Jahr zu teilen.

§ 264a Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungsausgleich im
Beitrittsgebiet

(1) Ein zugunsten oder zulasten von Versicherten durchgeführter Versorgungsausgleich
wird durch einen Zuschlag oder Abschlag an Entgeltpunkten (Ost) berücksichtigt, soweit
das Familiengericht die Umrechnung des Monatsbetrags der übertragenen oder begründeten
Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte (Ost) angeordnet hat.

(2) Die Entgeltpunkte (Ost) werden in der Weise ermittelt, dass der Monatsbetrag
der Rentenanwartschaften durch den aktuellen Rentenwert (Ost) mit seinem Wert bei
Ende der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit geteilt wird. Liegt der Berechnung
des Monatsbetrags der Rentenanwartschaft ein Angleichungsfaktor (§ 3 Abs. 2 Nr.
1 Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz) zugrunde, ist der aktuelle Rentenwert
(Ost) mit seinem Wert bei Ende der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit auf
Anordnung des Familiengerichts vor der Durchführung der Teilung nach Satz 1 mit dem
Angleichungsfaktor zu vervielfältigen.

(3) Die Entgeltpunkte (Ost) treten bei der Anwendung der Vorschriften über den
Versorgungsausgleich an die Stelle von Entgeltpunkten.

§ 264b Zuschlag bei Hinterbliebenenrenten

(1) Der Zuschlag bei Witwenrenten und Witwerrenten besteht aus persönlichen
Entgeltpunkten (Ost), wenn den Zeiten der Kindererziehung ausschließlich Entgeltpunkte
(Ost) zugrunde liegen. Der Zuschlag bei Waisenrenten besteht aus persönlichen
Entgeltpunkten (Ost), wenn der Rente des verstorbenen Versicherten ausschließlich
Entgeltpunkte (Ost) zugrunde liegen.

(2) Die Witwenrente oder Witwerrente erhöht sich nicht um einen Zuschlag an
persönlichen Entgeltpunkten, wenn der Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist
oder die Ehe vor diesem Zeitpunkt geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem
2. Januar 1962 geboren ist.

§ 264c Zugangsfaktor

Beginnt eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vor dem 1. Januar 2024 oder ist
bei einer Rente wegen Todes der Versicherte vor dem 1. Januar 2024 verstorben, ist
bei der Ermittlung des Zugangsfaktors anstelle der Vollendung des 65. Lebensjahres und
des 62. Lebensjahres jeweils das in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Lebensalter
maßgebend:
--------------------------------------------------------------
                         I         tritt an die Stelle
       Bei Beginn        I          des Lebensalters 
 der Rente oder bei Tod  I     65 Jahre     I     62 Jahre
  des Versicherten im    I das Lebensalter  I das Lebensalter
           I             I                  I
   Jahr    I    Monat    I  Jahre  I Monate I  Jahre  I Monate
--------------------------------------------------------------
 vor 2012  I             I   63    I   0    I   60   I   0
--------------------------------------------------------------
 2012      I Januar      I   63    I   1    I   60   I   1
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--------------------------------------------------------------
 2012      I Februar     I   63    I   2    I   60   I   2
--------------------------------------------------------------
 2012      I März        I   63    I   3    I   60   I   3
--------------------------------------------------------------
 2012      I April       I   63    I   4    I   60   I   4
--------------------------------------------------------------
 2012      I Mai         I   63    I   5    I   60   I   5
--------------------------------------------------------------
 2012      I Juni –      I         I        I        I
           I Dezember    I   63    I   6    I   60   I   6
--------------------------------------------------------------
 2013      I             I   63    I   7    I   60   I   7
--------------------------------------------------------------
 2014      I             I   63    I   8    I   60   I   8
--------------------------------------------------------------
 2015      I             I   63    I   9    I   60   I   9
--------------------------------------------------------------
 2016      I             I   63    I  10    I   60   I  10
--------------------------------------------------------------
 2017      I             I   63    I  11    I   60   I  11
--------------------------------------------------------------
 2018      I             I   64    I   0    I   61   I   0
--------------------------------------------------------------
 2019      I             I   64    I   2    I   61   I   2
--------------------------------------------------------------
 2020      I             I   64    I   4    I   61   I   4
--------------------------------------------------------------
 2021      I             I   64    I   6    I   61   I   6
--------------------------------------------------------------
 2022      I             I   64    I   8    I   61   I   8
--------------------------------------------------------------
 2023      I             I   64    I  10    I   61   I  10. 
§ 77 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle von 40 Jahren 35 Jahre
treten.

§ 265 Knappschaftliche Besonderheiten

(1) Für Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversicherung, die für Arbeiter in der Zeit
vom 1. Oktober 1921 und für Angestellte in der Zeit vom 1. August 1921 bis zum 31.
Dezember 1923 gezahlt worden sind, werden für jeden Kalendermonat 0,0625 Entgeltpunkte
zugrunde gelegt.

(2) Für Zeiten, in denen Versicherte eine Bergmannsprämie vor dem 1. Januar 1992
bezogen haben, wird die der Ermittlung von Entgeltpunkten zugrunde zu legende
Beitragsbemessungsgrundlage für jedes volle Kalenderjahr des Bezugs der Bergmannsprämie
um das 200fache der Bergmannsprämie und für jeden Kalendermonat um ein Zwölftel dieses
Jahresbetrags erhöht.

(3) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten, die beitragsgeminderte Zeiten sind, weil sie auch mit Ersatzzeiten
belegt sind, die der knappschaftlichen Rentenversicherung zugeordnet sind, werden für
die Ermittlung des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die Entgeltpunkte für diese
Beitragszeiten zuvor mit 0,75 vervielfältigt.

(4) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung,
die beitragsgeminderte Zeiten sind, weil sie auch mit Ersatzzeiten belegt sind, die der
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten zugeordnet sind, werden für die
Ermittlung des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die ohne Anwendung des § 84 Abs. 1
ermittelten Entgeltpunkte für diese Beitragszeiten zuvor mit 1,3333 vervielfältigt.

(5) Für die Ermittlung der zusätzlichen Entgeltpunkte des Leistungszuschlags für
ständige Arbeiten unter Tage werden auch Zeiten berücksichtigt, in denen Versicherte



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 169 -

vor dem 1. Januar 1968 unter Tage beschäftigt waren, wobei für je drei volle
Kalendermonate mit anderen als Hauerarbeiten je zwei Kalendermonate angerechnet werden.

(6) § 85 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für Zeiten, in denen eine Rente wegen
Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbsunfähigkeit bezogen worden ist.

(7) Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte bei großen Witwenrenten
und großen Witwerrenten in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach dem Ende des
dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, 0,8,
wenn der Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist oder die Ehe vor diesem Tag
geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

(8) Beginnt eine Rente für Bergleute vor dem 1. Januar 2024 ist bei der Ermittlung des
Zugangsfaktors abhängig vom Rentenbeginn anstelle der Vollendung des 64. Lebensjahres
die Vollendung des nachstehend angegebenen Lebensalters maßgebend:
-----------------------------------------------------
                             I  tritt an die Stelle
                             I   des Lebensalters
   Bei Beginn der Rente im   I       64 Jahre
                             I   das Lebensalter
                             I
   Jahr   I      Monat       I   Jahre   I   Monate
-----------------------------------------------------     
 2012     I Januar           I    62     I     1
-----------------------------------------------------
 2012     I Februar          I    62     I     2
-----------------------------------------------------
 2012     I März             I    62     I     3
-----------------------------------------------------
 2012     I April            I    62     I     4
-----------------------------------------------------
 2012     I Mai              I    62     I     5
-----------------------------------------------------
 2012     I Juni – Dezember  I    62     I     6
-----------------------------------------------------
 2013     I                  I    62     I     7
-----------------------------------------------------
 2014     I                  I    62     I     8
-----------------------------------------------------
 2015     I                  I    62     I     9
-----------------------------------------------------
 2016     I                  I    62     I    10
-----------------------------------------------------
 2017     I                  I    62     I    11
-----------------------------------------------------
 2018     I                  I    63     I     0
-----------------------------------------------------
 2019     I                  I    63     I     2
-----------------------------------------------------
 2020     I                  I    63     I     4
-----------------------------------------------------
 2021     I                  I    63     I     6
-----------------------------------------------------
 2022     I                  I    63     I     8
-----------------------------------------------------
 2023     I                  I    63     I    10.
----------------------------------------------------- 
§ 86a ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle von 40 Jahren 35 Jahre treten.

§ 265a Knappschaftliche Besonderheiten bei rentenrechtlichen Zeiten im
Beitrittsgebiet
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(1) Entgeltpunkte aus dem Leistungszuschlag werden in dem Verhältnis als Entgeltpunkte
(Ost) berücksichtigt, in dem die Kalendermonate mit ständigen Arbeiten unter Tage, die
gleichzeitig Beitragszeiten mit Entgeltpunkten (Ost) sind, zu allen Kalendermonaten mit
ständigen Arbeiten unter Tage stehen.

(2) Sind Abschläge bei Versorgungsausgleich in Entgeltpunkten (Ost) zu berücksichtigen
(§ 264a), wird bei der Umrechnung von Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte (Ost) der
Monatsbetrag der Anwartschaften für den Versicherten, für den die knappschaftliche
Rentenversicherung die Versicherung durchführt, durch das 1,3333fache des aktuellen
Rentenwerts (Ost) geteilt.

§ 265b 

(weggefallen)

Sechster Unterabschnitt
Zusammentreffen von Renten und Einkommen

§ 266 Erhöhung des Grenzbetrags

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente nach den Vorschriften im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und auf eine Rente aus der
Unfallversicherung, ist Grenzbetrag für diese und eine sich unmittelbar anschließende
Rente mindestens der sich nach den §§ 311 und 312 ergebende, um die Beträge nach § 93
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 Buchstabe a geminderte Betrag.

§ 267 Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung

Bei der Ermittlung der Summe der zusammentreffenden Rentenbeträge bleibt bei der Rente
aus der Unfallversicherung auch die Kinderzulage unberücksichtigt.

Siebter Unterabschnitt
Beginn von Witwenrenten und Witwerrenten an vor dem 1.
Juli 1977 geschiedene Ehegatten und Änderung von Renten
beim Versorgungsausgleich

§ 268 Beginn von Witwenrenten und Witwerrenten an vor dem 1. Juli 1977
geschiedene Ehegatten

Witwenrenten und Witwerrenten aus der Rentenanwartschaft eines vor dem 1. Juli 1977
geschiedenen Ehegatten werden vom Ablauf des Kalendermonats an geleistet, in dem die
Rente beantragt wird.

§ 268a Änderung von Renten beim Versorgungsausgleich

§ 101 Abs. 3 Satz 4 gilt nicht in den Fällen, in denen vor dem 30. März 2005 die
zunächst nicht aufgrund des Versorgungsausgleichs gekürzte Rente begonnen hat und die
Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich wirksam geworden ist.

Achter Unterabschnitt
Zusatzleistungen

§ 269 Steigerungsbeträge

(1) Für Beiträge der Höherversicherung und für Beiträge nach § 248 Abs. 3 Satz 2 Nr.
3 werden zusätzlich zum Monatsbetrag einer Rente Steigerungsbeträge geleistet. Diese
betragen bei einer Rente aus eigener Versicherung bei Zahlung des Beitrags im Alter
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bis zu 30 Jahren 1,6667 vom Hundert,
von 31 bis 35 Jahren 1,5 vom Hundert,
von 36 bis 40 Jahren 1,3333 vom Hundert,
von 41 bis 45 Jahren 1,1667 vom Hundert,
von 46 bis 50 Jahren 1,0 vom Hundert,
von 51 bis 55 Jahren 0,9167 vom Hundert,
von 56 und mehr Jahren 0,8333 vom Hundert
 
des Nennwerts des Beitrags, bei einer Hinterbliebenenrente vervielfältigt mit dem für
die Rente maßgebenden Rentenartfaktor der allgemeinen Rentenversicherung. Das Alter
des Versicherten bestimmt sich nach dem Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der
Beitragszahlung und dem Geburtsjahr des Versicherten. Für Beiträge, die für Arbeiter in
der Zeit vom 1. Oktober 1921 und für Angestellte in der Zeit vom 1. August 1921 bis zum
31. Dezember 1923 gezahlt worden sind, werden Steigerungsbeträge nicht geleistet.

(2) Werden auf eine Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten
Ansprüche infolge Auflösung der letzten Ehe angerechnet, werden hierauf auch
die zu einer Witwenrente oder Witwerrente nach dem letzten Ehegatten geleisteten
Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höherversicherung angerechnet. Werden zu einer
Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten Steigerungsbeträge aus
Beiträgen der Höherversicherung gezahlt, werden hierauf auch Ansprüche infolge
Auflösung der letzten Ehe angerechnet, soweit sie noch nicht auf die Witwenrente oder
Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten angerechnet worden sind.

(3) Werden Witwenrenten oder Witwerrenten auf mehrere Berechtigte aufgeteilt, werden
im gleichen Verhältnis auch hierzu gezahlte Steigerungsbeträge aus Beiträgen der
Höherversicherung aufgeteilt.

(4) Werden Witwenrenten oder Witwerrenten bei Wiederheirat des Berechtigten abgefunden,
werden auch die hierzu gezahlten Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höherversicherung
abgefunden.

§ 269a Zuschuss zur Krankenversicherung

(1) § 106 Abs. 2 und 3 ist für das Jahr 2004 mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1.für Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert
sind, in der Zeit vom 1. Juli 2003 bis 31. März 2004 und
 

2.für Rentenbezieher, die bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, in
der Zeit vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004
 

der zum 1. Januar 2003 festgestellte durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der
Krankenkassen gilt.

(2) § 106 Abs. 3 ist vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass der zum 1. März 2005 festgestellte durchschnittliche allgemeine Beitragssatz der
Krankenkassen um 0,9 Beitragssatzpunkte zu vermindern ist.

§ 269b Rentenabfindung bei Wiederheirat von Witwen und Witwern

Die Rentenabfindung bei Wiederheirat von Witwen und Witwern erfolgt ohne Anrechnung der
bereits geleisteten kleinen Witwenrente oder kleinen Witwerrente, wenn der vorletzte
Ehegatte vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist. Dies gilt auch, wenn mindestens ein
Ehegatte in der vorletzten Ehe vor dem 2. Januar 1962 geboren ist und diese Ehe vor dem
1. Januar 2002 geschlossen wurde.

§ 270 Kinderzuschuss

(1) Berechtigten, die vor dem 1. Januar 1992 für ein Kind Anspruch auf einen
Kinderzuschuss hatten, wird zu einer Rente aus eigener Versicherung der Kinderzuschuss
für dieses Kind in der zuletzt gezahlten Höhe geleistet. Dies gilt nicht, solange dem
über 18 Jahre alten Kind

1.eine Ausbildungsvergütung von wenigstens 385 Euro monatlich zusteht oder
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2.mit Rücksicht auf die Ausbildung Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld von
wenigstens 315 Euro monatlich zusteht oder nur deswegen nicht zusteht, weil es über
anrechnungsfähiges Einkommen verfügt.
 

Außer Ansatz bleiben Ehegatten- und Kinderzuschläge und einmalige Zuwendungen
sowie vermögenswirksame Leistungen, die dem Auszubildenden über die geschuldete
Ausbildungsvergütung hinaus zustehen, soweit sie den nach dem jeweils geltenden
Vermögensbildungsgesetz begünstigten Höchstbetrag nicht übersteigen.

(2) Der Kinderzuschuss fällt weg, wenn

1.das Kind in seiner Person die Anspruchsvoraussetzungen für eine Waisenrente nicht
mehr erfüllt,
 

2.für das Kind eine Kinderzulage aus der Unfallversicherung geleistet wird,
 

3.für das Kind Anspruch auf Waisenrente entsteht,
 

4.Berechtigte wegen der Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft versicherungsfrei
werden und ihr Arbeitsentgelt Beträge mit Rücksicht auf das Kind enthält oder sie
eine Versorgung mit entsprechenden Beträgen erhalten oder
 

5.Berechtigte Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung werden und
Leistungen hieraus erhalten, in denen Beträge mit Rücksicht auf das Kind enthalten
sind.
 

(3) Bei mehreren Berechtigten wird der Kinderzuschuss für ein Kind nur dem geleistet,
der das Kind überwiegend unterhält.

§ 270a 

(weggefallen)

Neunter Unterabschnitt
Leistungen an Berechtigte im Ausland und Auszahlung

§ 270b Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit

Berechtigte erhalten eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
(§ 240) nur, wenn sie auf diese Rente bereits für die Zeit, in der sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt noch im Inland gehabt haben, einen Anspruch hatten.

§ 271 Höhe der Rente

Bundesgebiets-Beitragszeiten sind auch Zeiten, für die nach den vor dem 9. Mai 1945
geltenden Reichsversicherungsgesetzen

1.Pflichtbeiträge für eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit im Inland oder
 

2.freiwillige Beiträge für die Zeit des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland oder
außerhalb des jeweiligen Geltungsbereichs der Reichsversicherungsgesetze
 

gezahlt worden sind. Kindererziehungszeiten sind Bundesgebiets-Beitragszeiten, wenn die
Erziehung des Kindes im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist.

§ 272 Besonderheiten

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtigten, die die Staatsangehörigkeit eines
Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, die vor dem 19.
Mai 1950 geboren sind und vor dem 19. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
genommen haben, werden zusätzlich ermittelt aus

1.Entgeltpunkten für Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz, begrenzt auf die Höhe
der Entgeltpunkte für Bundesgebiets-Beitragszeiten,
 

2.dem Leistungszuschlag für Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz, begrenzt auf die
Höhe des Leistungszuschlags für Bundesgebiets-Beitragszeiten,
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3.dem Abschlag an Entgeltpunkten aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich oder
Rentensplitting, der auf Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz entfällt, in dem
Verhältnis, in dem die nach Nummer 1 begrenzten Entgeltpunkte für Beitragszeiten nach
dem Fremdrentengesetz zu allen Entgeltpunkten für diese Zeiten stehen und
 

4.dem Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Waisenrenten aus Beitragszeiten nach
dem Fremdrentengesetz in dem sich nach Nummer 3 ergebenden Verhältnis.
 

Satz 1 gilt auch bei Hinterbliebenenrenten, wenn der verstorbene Versicherte die
Staatsangehörigkeit eines Staates hatte, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
anzuwenden ist.

(2) Entgeltpunkte für Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz, die nach Absatz
1 aufgrund von Entgeltpunkten (Ost) zusätzlich zu berücksichtigen sind, gelten als
Entgeltpunkte (Ost).

(3) Zu den Entgeltpunkten von Berechtigten im Sinne von Absatz 1, die auf die Höhe
der Entgeltpunkte für Bundesgebiets-Beitragszeiten begrenzt zu berücksichtigen sind,
gehören auch Reichsgebiets-Beitragszeiten. Bei der Ermittlung von Entgeltpunkten
aus einem Leistungszuschlag, aus einem Abschlag aus einem durchgeführten
Versorgungsausgleich oder Rentensplitting und für den Zuschlag bei einer Waisenrente
sind Reichsgebiets-Beitragszeiten wie Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz zu
berücksichtigen.

§ 272a Fälligkeit und Auszahlung laufender Geldleistungen bei Beginn vor
dem 1. April 2004

(1) Bei Beginn laufender Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes vor
dem 1. April 2004 werden diese zu Beginn des Monats fällig, zu dessen Beginn die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind; sie werden am letzten Bankarbeitstag des Monats
ausgezahlt, der dem Monat der Fälligkeit vorausgeht. § 118 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt auch für aufgrund des § 89 zu zahlende Renten, für Regelaltersrenten,
die im Anschluss an eine Erziehungsrente oder Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
zu zahlen sind, und für Renten wegen Todes, die im Anschluss an eine Rente des
verstorbenen Versicherten zu zahlen sind, wenn aus einem Versicherungskonto bei
ununterbrochen anerkannten Rentenansprüchen der erstmalige Rentenbeginn vor dem 1.
April 2004 liegt.

Zehnter Unterabschnitt
Organisation, Datenverarbeitung und Datenschutz

Erster Titel
Organisation

§ 273 Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

(1) Für Beschäftigte ist die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als
Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung auch zuständig, wenn die Versicherten
auf Grund der Beschäftigung in einem nichtknappschaftlichen Betrieb bereits vor dem
1. Januar 1992 bei der Bundesknappschaft versichert waren, solange diese Beschäftigung
andauert. Werden Beschäftigte in einem Betrieb oder Betriebsteil, für dessen
Beschäftigte die Bundesknappschaft bereits vor dem 1. Januar 1992 zuständig war,
infolge einer Verschmelzung, Umwandlung oder einer sonstigen Maßnahme innerhalb von
18 Kalendermonaten nach dieser Maßnahme in einem anderen Betrieb oder Betriebsteil
des Unternehmens tätig, bleibt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung für die Dauer dieser Beschäftigung
zuständig.

(2) Für Versicherte, die
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1.bis zum 31. Dezember 1955 von dem Recht der Selbstversicherung oder
 

2.bis zum 31. Dezember 1967 von dem Recht der Weiterversicherung
 

in der knappschaftlichen Rentenversicherung Gebrauch gemacht haben, ist die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung für die freiwillige Versicherung zuständig.

(3) Für Personen, die zum Zeitpunkt des Zuständigkeitswechsels nach § 130 und § 136
bereits eine Rente beziehen, bleibt der bisher zuständige Träger der Rentenversicherung
für die Dauer des Bezugs dieser Rente weiterhin zuständig. Bestand am 31. Dezember
2004 bei einem bisher zuständigen Träger der Rentenversicherung ein laufender
Geschäftsvorfall, bleibt die Zuständigkeit bis zu dessen Abschluss erhalten.

(4) Beschäftigte, die bei der Bundesknappschaft beschäftigt sind, sind bis zum
30. September 2005 in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert. Für
Versicherte, die am 30. September 2005 bei der Bundesknappschaft beschäftigt
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung versichert sind, bleibt die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung für die Dauer dieser Beschäftigung zuständig. Dies gilt auch für
Beschäftigte der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, deren Beschäftigung
unmittelbar an ein am 30. September 2005 bei der Bundesknappschaft bestehendes
Ausbildungsverhältnis anschließt.

(5) Für Beschäftigte, die am 31. Dezember 1993 nach § 3 der Satzung der damaligen
Bundesbahn-Versicherungsanstalt bei diesem Versicherungsträger versichert waren
und nicht zu dem Personenkreis gehören, für den die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See nach § 129 Abs. 1 zuständig ist, bleibt die Deutsche
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zuständig.

§ 273a Zuständigkeit in Zweifelsfällen

Ob im Beitrittsgebiet ein Betrieb knappschaftlich ist, einem knappschaftlichen
Betrieb gleichgestellt ist oder die Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung für
Arbeitnehmer außerhalb von knappschaftlichen Betrieben, die denen in knappschaftlichen
Betrieben gleichgestellt sind, gegeben ist, entscheidet in Zweifelsfällen das
Bundesversicherungsamt.

§ 273b 

(weggefallen)

§ 274 

(weggefallen)

§ 274a 

(weggefallen)

Zweiter Titel
Datenverarbeitung und Datenschutz

§ 274b 

(weggefallen)

Dritter Titel
Übergangsvorschriften zur Zuständigkeit der
Rentenversicherungsträger
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§ 274c Ausgleichsverfahren

(1) Versicherte, die vor dem 1. Januar 2005 eine Versicherungsnummer erhalten haben
(Bestandsversicherte), bleiben dem am 31. Dezember 2004 zuständigen Träger zugeordnet.
Ausgenommen sind Zuständigkeitswechsel

1.zwischen den Regionalträgern,
 

2.in die Zuständigkeit der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und
 

3.auf Grund des Ausgleichsverfahrens nach Absatz 2 bis 6.
 

(2) Das Erweiterte Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund beschließt ein
Ausgleichsverfahren, das die Zuständigkeit für Bestandsversicherte so festlegt, dass
in einem Zeitraum von 15 Jahren eine Verteilung von 45 zu 55 vom Hundert zwischen den
Bundesträgern und den Regionalträgern hergestellt wird. Für das Ausgleichsverfahren
wird jährlich für jeden Versichertenjahrgang und jeden örtlichen Zuständigkeitsbereich
eines Regionalträgers gesondert die Differenz zwischen der Ist-Verteilung und der
Soll-Verteilung zwischen den Bundes und den Regionalträgern ermittelt und jeweils
ein der Restlaufzeit entsprechender Anteil der auszugleichenden Versichertenzahl
neu zugeordnet. Erfasst werden erstmalig im Jahr 2005 Bestandsversicherte der
Geburtsjahrgänge ab 1945 und jünger. In den Folgejahren ist der Geburtsjahrgang, ab dem
Bestandsversicherte in das Ausgleichsverfahren einbezogen werden, jeweils um eins zu
erhöhen.

(3) Ausgenommen von dem Ausgleichsverfahren sind Bestandsversicherte,

1.für die die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See zuständig ist,
 

2.die bereits einmal von einem Zuständigkeitswechsel nach Absatz 2 betroffen waren,
 

3.die bereits Leistungen beziehen oder bei denen ein Leistungsverfahren anhängig ist,
oder
 

4.solange deren Anwartschaften oder Rentenansprüche ganz oder teilweise im Sinne der §§
53 und 54 des Ersten Buches übertragen, verpfändet oder gepfändet sind.
 

(4) Bestandsversicherte, für die zwischen- oder überstaatliches Recht zur Anwendung
kommt, sind ebenfalls entsprechend der Quote zwischen Bundes- und Landesebene unter
Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung der Verbindungsstellen auszugleichen.

(5) Die Ausführung des Ausgleichsverfahrens erfolgt durch die Datenstelle der
Träger der Rentenversicherung; der zur Abwicklung verwendete Stammdatensatz
ist entsprechend den Erfordernissen für die Dauer des Ausgleichsverfahrens zu
erweitern. Über Zuständigkeitswechsel sind die betroffenen Versicherten und deren
Rentenversicherungsträger unverzüglich zu unterrichten.

(6) Bis zum Abschluss des Ausgleichsverfahrens veröffentlicht die Deutsche
Rentenversicherung Bund jährlich, erstmals im Jahr 2006, einen Bericht über die
tatsächliche Arbeitsmengenverteilung zwischen den Bundes- und den Regionalträgern
im Berichtsjahr sowie eine Prognose über die künftige Entwicklung auf beiden Ebenen.
Auf dieser Grundlage entscheidet das Erweiterte Direktorium, ob weiterer Bedarf zur
Stabilisierung der Arbeitsmengen zwischen den Trägern der Rentenversicherung besteht
und beschließt die erforderlichen Maßnahmen.

§ 274d Zuständigkeit der Träger der Rentenversicherung bis zur Errichtung
der Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

(1) Bis zum 30. September 2005 tritt an die Stelle der Deutschen Rentenversicherung
Bund in § 125 Abs. 1 und 2 Satz 1, §§ 126 sowie 127 Abs. 2 Nr. 1 und 4 und Abs. 3 Nr. 2
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.

(2) Bis zum 30. September 2005 wird das Zuordnungsverfahren nach § 127 Abs. 2 vom
Vorstand des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger mit einer Mehrheit von
mindestens zwei Dritteln aller Stimmen der satzungsmäßigen Mitgliederzahl festgelegt.
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(3) Bis zum 30. September 2005 treten an die Stelle der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See

1.die Bundesknappschaft in § 127 Abs. 2 Nr. 4, § 129 Abs. 1 Nr. 6 und in den
Vorschriften des Dritten Kapitels Erster Abschnitt Dritter Unterabschnitt,
 

2.die Bundesknappschaft, die Bahnversicherungsanstalt und die Seekasse in §§ 125, 126,
127 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und, in der angegebenen Reihenfolge, in Absatz 3 Nr. 1 sowie
in § 274c Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 1,
 

3.die Bahnversicherungsanstalt in § 129 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 6 sowie in § 130,
 

4.die Seekasse in § 129 Abs. 1 Nr. 5 und 6, Abs. 2 sowie in § 130.
 

Elfter Unterabschnitt
Finanzierung

Erster Titel
(weggefallen)

§ 275 

(weggefallen)

Zweiter Titel
Beiträge

§ 275a Beitragsbemessungsgrenzen im Beitrittsgebiet

Die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) in der allgemeinen Rentenversicherung sowie in
der knappschaftlichen Rentenversicherung verändern sich zum 1. Januar eines jeden
Kalenderjahres auf die Werte, die sich ergeben, wenn die für dieses Kalenderjahr
jeweils geltenden Werte der Anlage 2 durch den für dieses Kalenderjahr bestimmten
vorläufigen Wert der Anlage 10 geteilt werden. Dabei ist von den ungerundeten
Beträgen auszugehen, aus denen die Beitragsbemessungsgrenzen errechnet wurden. Die
Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) sind für das Jahr, für das sie bestimmt werden, auf das
nächsthöhere Vielfache von 600 aufzurunden.

§ 275b Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Beitragsbemessungsgrenzen in Ergänzung der Anlage 2a festzusetzen.

§ 275c Beitragsbemessungsgrenzen für das Jahr 2003

(1) Die Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2003 beträgt in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten 61.200 Euro jährlich und 5.100 Euro monatlich und in
der knappschaftlichen Rentenversicherung 75.000 Euro jährlich und 6.250 Euro monatlich.

(2) Die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) für das Jahr 2003 beträgt in der
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 51.000 Euro jährlich und 4.250
Euro monatlich und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 63.000 Euro jährlich und
5.250 Euro monatlich.

(3) Der Ausgangswert zur Bestimmung der Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2004
beträgt in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 60.792,06 Euro und
in der knappschaftlichen Rentenversicherung 74.816,79 Euro.

§ 276 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter
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(1) Bei Versicherungspflicht wegen des Bezugs einer Sozialleistung sind in der Zeit vom
1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 1994 beitragspflichtige Einnahmen die gezahlten
Sozialleistungen.

(2) Bei Versicherungspflicht für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung
von Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch auf Krankengeld sind in der Zeit vom
1. Januar 1992 bis zum 31. Dezember 1994 70 vom Hundert des zuletzt für einen
vollen Kalendermonat versicherten Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens als
beitragspflichtige Einnahmen zugrunde zu legen.

§ 276a 

(weggefallen)

§ 276b (weggefallen)

-

§ 276c (weggefallen)

-

§ 277 Beitragsrecht bei Nachversicherung

Die Durchführung der Nachversicherung von Personen, die vor dem 1. Januar 1992 aus
einer nachversicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeschieden sind oder ihren Anspruch
auf Versorgung verloren haben und bis zum 31. Dezember 1991 nicht nachversichert worden
sind, richtet sich nach den vom 1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften, soweit nicht
nach Vorschriften außerhalb dieses Buches anstelle einer Zahlung von Beiträgen für die
Nachversicherung eine Erstattung der Aufwendungen aus der Nachversicherung vorgesehen
ist. Eine erteilte Aufschubbescheinigung bleibt wirksam, es sei denn, dass nach den vom
1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung
nicht mehr gegeben sind.

§ 277a Durchführung der Nachversicherung im Beitrittsgebiet

(1) Bei der Durchführung der Nachversicherung von Personen, die eine
nachversicherungspflichtige Beschäftigung im Beitrittsgebiet ausgeübt haben, ist
die Beitragsbemessungsgrundlage für die Berechnung der Beiträge für Zeiten im
Beitrittsgebiet vor dem 1. Januar 1992 mit den entsprechenden Werten der Anlage 10
und mit dem Verhältniswert zu vervielfältigen, in dem zum Zeitpunkt der Zahlung die
Bezugsgröße (Ost) zur Bezugsgröße steht; die Beitragsbemessungsgrundlage ist nur
bis zu einem Betrag zu berücksichtigen, der dem durch die entsprechenden Werte der
Anlage 10 geteilten Betrag der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung entspricht. § 181 Abs. 4 bleibt unberührt. Für Personen, die
nach § 233a Abs. 1 Satz 2 als nachversichert gelten, erfolgt anstelle einer Zahlung
von Beiträgen für die Nachversicherung eine Erstattung der Aufwendungen aus der
Nachversicherung; der Durchführung der Nachversicherung und der Erstattung werden die
bisherigen Vorschriften, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland außerhalb des
Beitrittsgebiets anzuwenden sind, fiktiv zugrunde gelegt.

(2) Für Pfarrer, Pastoren, Prediger, Vikare und andere Mitarbeiter von
Religionsgesellschaften im Beitrittsgebiet, die nach § 233a Abs. 3 als nachversichert
gelten, gilt die Nachversicherung mit den Entgelten als durchgeführt, für die Beiträge
nachgezahlt worden sind. Die Religionsgesellschaften haben den Nachversicherten die
jeweiligen Entgelte zu bescheinigen.

(3) Für Diakonissen und Mitglieder geistlicher Genossenschaften im Beitrittsgebiet, die
nach § 233a Abs. 4 nachversichert werden, ist Beitragsbemessungsgrundlage für Zeiten

1.bis zum 31. Mai 1958 ein monatliches Arbeitsentgelt von 270 Deutsche Mark,
 

2.vom 1. Juni 1958 bis 30. Juni 1967 ein monatliches Arbeitsentgelt von 340 Deutsche
Mark,
 



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 178 -

3.vom 1. Juli 1967 bis 28. Februar 1971 ein monatliches Arbeitsentgelt von 420 Deutsche
Mark,
 

4.vom 1. März 1971 bis 30. September 1976 ein monatliches Arbeitsentgelt von 470
Deutsche Mark und
 

5.vom 1. Oktober 1976 bis 31. Dezember 1984 ein monatliches Arbeitsentgelt von 520
Deutsche Mark.
 

Die Beitragsbemessungsgrundlage ist für die Berechnung der Beiträge mit den
entsprechenden Werten der Anlage 10 und mit dem Verhältniswert zu vervielfältigen, in
dem im Zeitpunkt der Zahlung die Bezugsgröße (Ost) zur Bezugsgröße steht. § 181 Abs. 4
bleibt unberührt.

§ 278 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die Nachversicherung

(1) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ist für Zeiten

1.bis zum 31. Dezember 1956 ein monatliches Arbeitsentgelt von 150 Deutsche Mark,
 

2.vom 1. Januar 1957 bis zum 31. Dezember 1976 ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe
von 20 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten.
 

(2) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Ausbildungszeiten ist

1.bis zum 31. Dezember 1967 ein monatliches Arbeitsentgelt von 150 Deutsche Mark,
 

2.vom 1. Januar 1968 bis zum 31. Dezember 1976 ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe
von 10 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten.
 

(3) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung ist der
Teil des sich aus Absatz 1 ergebenden Betrages, der dem Verhältnis der ermäßigten zur
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

§ 278a Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die Nachversicherung im
Beitrittsgebiet

(1) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ist für Zeiten im Beitrittsgebiet

1.bis zum 31. Dezember 1956 ein monatliches Arbeitsentgelt von 150 Deutsche Mark, das
durch den jeweiligen Wert der Anlage 10 zu teilen ist,
 

2.vom 1. Januar 1957 bis zum 30. Juni 1990 ein monatliches Arbeitsentgelt in
Höhe von 20 vom Hundert der durch den Wert der Anlage 10 geteilten jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten,
 

3.vom 1. Juli 1990 an ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 40 vom Hundert der
jeweiligen Bezugsgröße (Ost).
 

(2) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Ausbildungszeiten im Beitrittsgebiet ist

1.bis zum 31. Dezember 1967 ein monatliches Arbeitsentgelt von 150 Deutsche Mark, das
durch den jeweiligen Wert der Anlage 10 zu teilen ist,
 

2.vom 1. Januar 1968 bis zum 30. Juni 1990 ein monatliches Arbeitsentgelt in
Höhe von 10 vom Hundert der durch den Wert der Anlage 10 geteilten jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten,
 

3.vom 1. Juli 1990 an ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 20 vom Hundert der
jeweiligen Bezugsgröße (Ost).
 

(3) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung ist der
Teil des sich aus Absatz 1 ergebenden Betrages, der dem Verhältnis der ermäßigten zur
regelmäßigen Arbeitszeit entspricht.

§ 279 Beitragspflichtige Einnahmen bei Hebammen und Handwerkern
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(1) Beitragspflichtige Einnahmen bei selbständig tätigen Hebammen mit
Niederlassungserlaubnis sind mindestens 40 vom Hundert der Bezugsgröße.

(2) Beitragspflichtige Einnahmen bei selbständig tätigen Handwerkern, die in ihrem
Gewerbebetrieb mit Ausnahme von Lehrlingen und des Ehegatten oder eines Verwandten
ersten Grades keine wegen dieser Beschäftigung versicherungspflichtigen Personen
beschäftigen (Alleinhandwerker) und die im Jahre 1991 von der Möglichkeit Gebrauch
gemacht haben, Pflichtbeiträge für weniger als zwölf Monate zu zahlen, sind für Zeiten,
die sich ununterbrochen anschließen, mindestens 50 vom Hundert der Bezugsgröße. Für
Alleinhandwerker, die im Jahre 1991 für jeden Monat Beiträge von einem niedrigeren
Arbeitseinkommen als dem Durchschnittsentgelt gezahlt haben, sind beitragspflichtige
Einnahmen für Zeiten, die sich ununterbrochen anschließen und in denen die im
letzten Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Jahreseinkünfte aus Gewerbebetrieb vor
Abzug der Sonderausgaben und Freibeträge weniger als 50 vom Hundert der Bezugsgröße
betragen, mindestens 40 vom Hundert der Bezugsgröße. Abweichend von Satz 2 sind
beitragspflichtige Einnahmen für Alleinhandwerker, die auch die Voraussetzungen von
Satz 1 erfüllen, mindestens 20 vom Hundert der Bezugsgröße. Die Regelungen in den
Sätzen 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn dies bis zum 30. Juni 1992 beantragt wird.

§ 279a Beitragspflichtige Einnahmen mitarbeitender Ehegatten im
Beitrittsgebiet

Beitragspflichtige Einnahmen bei im Beitrittsgebiet mitarbeitenden Ehegatten sind die
Einnahmen aus der Tätigkeit.

§ 279b Beitragsbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte

Für freiwillig Versicherte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet haben,
ist Beitragsbemessungsgrundlage ein Betrag von der Mindestbemessungsgrundlage (§ 167)
bis zur Beitragsbemessungsgrenze. § 228a gilt nicht.

§ 279c Beitragstragung im Beitrittsgebiet

(1) Die Beiträge werden bei Bezug von Vorruhestandsgeld nach den Vorschriften für das
Beitrittsgebiet von der zahlenden Stelle allein getragen.

(2) Die Beiträge werden bei mitarbeitenden Ehegatten von diesen und den selbständig
Tätigen je zur Hälfte getragen.

§ 279d Beitragszahlung im Beitrittsgebiet

Für die Zahlung der Beiträge von mitarbeitenden Ehegatten gelten die Vorschriften über
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Für die Beitragszahlung gelten die selbständig
Tätigen als Arbeitgeber.

§ 279e Beitragszahlung von Pflegepersonen

(1) Freiwillige Beiträge von Pflegepersonen für Zeiten der in der Zeit vom 1. Januar
1992 bis zum 31. März 1995 ausgeübten nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege im Inland
gelten auf Antrag als Pflichtbeiträge, wenn

1.der Pflegebedürftige nicht nur vorübergehend so hilflos ist, dass er für die
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen
Lebens in erheblichem Umfang fremder Hilfe dauernd bedarf, und
 

2.für die Pflege regelmäßig wöchentlich mindestens zehn Stunden aufgewendet werden.
 

(2) Versicherte, die wegen der in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum 31. März 1995
ausgeübten Pflege eine in ihrem zeitlichen Umfang eingeschränkte Beschäftigung ausüben,
können auf Antrag für jeden Betrag zwischen dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt
und dem Doppelten dieses Arbeitsentgelts, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze,
Pflichtbeiträge zahlen, wenn im Übrigen die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.
Versicherte, die nachweisen, dass sie ohne ihre in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum
31. März 1995 ausgeübte Pflegetätigkeit ein Arbeitsentgelt erzielt hätten, das das
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Doppelte des tatsächlich erzielten Arbeitsentgelts übersteigt, können auf Antrag unter
Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze Pflichtbeiträge bis zu diesem Betrag
zahlen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn bei Bezug von Sozialleistungen Beiträge
gezahlt werden.

(3) Eine Unterbrechung der Pflegetätigkeit wegen eines Erholungsurlaubs, wegen einer
Krankheit oder wegen einer anderweitigen Verhinderung von längstens einem Kalendermonat
im Kalenderjahr steht der Anwendung des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 nicht entgegen.

(4) Wird der Antrag nach dem 31. März 1995 und nach Ablauf von drei Kalendermonaten
nach Aufnahme der Pflegetätigkeit gestellt, sind die Absätze 1 und 2 nicht mehr
anzuwenden.

§ 279f Beitragspflichtige Einnahmen und Beitragstragung bei Beziehern von
Unterhaltsgeld

Beitragspflichtige Einnahmen sind bei Personen, die nach § 229 Abs. 8 für die Dauer
des Bezuges von Unterhaltsgeld versicherungspflichtig sind, 80 vom Hundert des
der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens, wobei 80
vom Hundert des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts aus einem nicht geringfügigen
Beschäftigungsverhältnis abzuziehen sind, und bei gleichzeitigem Bezug von Krankengeld
das dem Krankengeld zugrunde liegende Einkommen nicht zu berücksichtigen ist. Bei
Personen, die neben Unterhaltsgeld auch Arbeitslosengeld II beziehen, gilt § 166 Abs. 1
Nr. 2b entsprechend. Die Beiträge werden vom Leistungsträger getragen.

§ 279g Sonderregelungen bei Altersteilzeitbeschäftigten

Bei Arbeitnehmern, für die die Vorschriften des Altersteilzeitgesetzes in der bis zum
30. Juni 2004 geltenden Fassung anzuwenden sind, weil mit der Altersteilzeitarbeit vor
dem 1. Juli 2004 begonnen wurde (§ 15g des Altersteilzeitgesetzes), sind § 163 Abs. 5
und § 168 Abs. 1 Nr. 6 und 7 in der bis zum 30. Juni 2004 geltenden Fassung anzuwenden.

§ 280 Höherversicherung für Zeiten vor 1998

Beiträge für Zeiten vor 1998 sind zur Höherversicherung gezahlt, wenn sie als solche
bezeichnet sind.

§ 281 Nachversicherung

(1) Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits freiwillige Beiträge vor dem 1.
Januar 1992 gezahlt worden, werden diese Beiträge nicht erstattet. Sie gelten als
Beiträge zur Höherversicherung.

(2) Soweit nach dem vor dem 1. Januar 1992 geltenden Recht Beiträge im Rahmen der
Nachversicherung nachzuentrichten waren und noch nicht nachentrichtet sind, gelten
sie erst mit der Zahlung im Sinne des § 181 Abs. 1 Satz 2 als rechtzeitig entrichtete
Pflichtbeiträge.

§ 281a Zahlung von Beiträgen im Rahmen des Versorgungsausgleichs im
Beitrittsgebiet

(1) Im Rahmen des Versorgungsausgleichs können Beiträge gezahlt werden, um

1.Rentenanwartschaften, die durch einen Abschlag an Entgeltpunkten (Ost) gemindert
worden sind, ganz oder teilweise wieder aufzufüllen,
 

2.aufgrund einer Entscheidung des Familiengerichts Rentenanwartschaften zum
Ausgleich angleichungsdynamischer Anrechte (§ 1 Abs. 2 Versorgungsausgleichs-
Überleitungsgesetz) in Entgeltpunkten (Ost) zu begründen,
 

3.die Erstattungspflicht für die Begründung von Rentenanwartschaften in Entgeltpunkten
(Ost) zugunsten des Ausgleichsberechtigten abzulösen (§ 225 Abs. 2, § 264a).
 

(2) Für die Zahlung von Beiträgen werden die Rentenanwartschaften in Entgeltpunkte
(Ost) umgerechnet, soweit das Familiengericht dies angeordnet hat (§ 264a Abs.
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1). Die Entgeltpunkte (Ost) werden in der Weise ermittelt, dass der Monatsbetrag
der Rentenanwartschaften durch den aktuellen Rentenwert (Ost) mit seinem Wert
bei Ende der Ehezeit oder Lebenspartnerschaftszeit geteilt wird. Der Monatsbetrag
der Rentenanwartschaften der knappschaftlichen Rentenversicherung wird durch das
1,3333fache des aktuellen Rentenwerts (Ost) geteilt. Liegt der Berechnung des
Monatsbetrags der Rentenanwartschaften ein Angleichungsfaktor (§ 3 Abs. 2 Nr. 1
Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetz) zugrunde, ist der aktuelle Rentenwert
(Ost) vor der Teilung mit dem Angleichungsfaktor zu vervielfältigen, wenn dies vom
Familiengericht angeordnet worden ist (§ 264a Abs. 2 Satz ?).

(3) Für je einen Entgeltpunkt (Ost) ist der Betrag zu zahlen, der sich ergibt, wenn der
im Zeitpunkt der Beitragszahlung geltende Beitragssatz auf das für das Kalenderjahr der
Beitragszahlung zugrunde zu legende Durchschnittsentgelt im Beitrittsgebiet angewendet
wird. Als Durchschnittsentgelt im Beitrittsgebiet ist das durch den vorläufigen
Wert der Anlage 10 geteilte vorläufige Durchschnittsentgelt im übrigen Bundesgebiet
zugrunde zu legen. Der Zahlbetrag wird nach den Rechengrößen zur Durchführung des
Versorgungsausgleichs ermittelt, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im
Bundesgesetzblatt bekannt macht. Die Rechengrößen enthalten Faktoren zur Umrechnung von
Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge und umgekehrt; dabei können Rundungsvorschriften der
Berechnungsgrundsätze unberücksichtigt bleiben, um genauere Ergebnisse zu erzielen.

(4) § 187 Abs. 4 und 5 gilt auch für die Zahlung von Beiträgen im Rahmen des
Versorgungsausgleichs im Beitrittsgebiet.

§ 281b Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates für die Fälle, in denen nach Vorschriften außerhalb dieses Buches anstelle
einer Zahlung von Beiträgen für die Nachversicherung eine Erstattung der Aufwendungen
aus der Nachversicherung vorgesehen ist (§ 277), das Nähere über die Berechnung und
Durchführung der Erstattung zu regeln.

Dritter Titel
Verfahren

§ 281c Meldepflichten im Beitrittsgebiet

Eine Meldung nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Vierten Buches haben für im Beitrittsgebiet
mitarbeitende Ehegatten die selbständig Tätigen zu erstatten. § 28a Abs. 5 sowie die §§
28b und 28c des Vierten Buches gelten entsprechend.

§§ 282 und 283

(weggefallen)

§ 284 Nachzahlung für Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte

Personen im Sinne der §§ 1 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes und des § 1 des
Bundesevakuiertengesetzes, die

1.vor der Vertreibung, der Flucht oder der Evakuierung selbständig tätig waren und
 

2.binnen drei Jahren nach der Vertreibung, der Flucht oder der Evakuierung oder nach
Beendigung einer Ersatzzeit wegen Vertreibung, Umsiedlung, Aussiedlung oder Flucht
einen Pflichtbeitrag gezahlt haben,
 

können auf Antrag freiwillige Beiträge für Zeiten vor Erreichen der Regelaltersgrenze
bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, längstens aber bis zum 1. Januar 1924 zurück,
nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit Beiträgen belegt sind. Nach bindender
Bewilligung einer Vollrente wegen Alters ist eine Nachzahlung nicht zulässig.

§ 284a 
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(weggefallen)

§ 285 Nachzahlung bei Nachversicherung

Personen, die nachversichert worden sind und die aufgrund der Nachversicherung die
allgemeine Wartezeit vor dem 1. Januar 1984 erfüllen, können für Zeiten nach dem 31.
Dezember 1983 auf Antrag freiwillige Beiträge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht
bereits mit Beiträgen belegt sind. Der Antrag kann nur innerhalb von sechs Monaten nach
Durchführung der Nachversicherung gestellt werden. Die Erfüllung der Voraussetzungen
für den Bezug einer Rente innerhalb der Antragsfrist steht der Nachzahlung nicht
entgegen. Die Beiträge sind spätestens sechs Monate nach Eintritt der Bindungswirkung
des Nachzahlungsbescheides nachzuzahlen.

§ 286 Versicherungskarten

(1) Werden nach dem 31. Dezember 1991 Versicherungskarten, die nicht aufgerechnet sind,
den Trägern der Rentenversicherung vorgelegt, haben die Träger der Rentenversicherung
entsprechend den Regelungen über die Klärung des Versicherungskontos zu verfahren.

(2) Wenn auf einer vor dem 1. Januar 1992 rechtzeitig umgetauschten Versicherungskarte

1.Beschäftigungszeiten, die nicht länger als ein Jahr vor dem Ausstellungstag der Karte
liegen, ordnungsgemäß bescheinigt oder
 

2.Beitragsmarken von Pflichtversicherten oder freiwillig Versicherten ordnungsgemäß
verwendet sind,
 

so wird vermutet, dass während der in Nummer 1 genannten Zeiten ein die
Versicherungspflicht begründendes Beschäftigungsverhältnis mit dem angegebenen
Arbeitsentgelt bestanden hat und die dafür zu zahlenden Beiträge rechtzeitig
gezahlt worden sind und während der mit Beitragsmarken belegten Zeiten ein gültiges
Versicherungsverhältnis vorgelegen hat.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren nach Aufrechnung der Versicherungskarte können von den
Trägern der Rentenversicherung

1.die Richtigkeit der Eintragung der Beschäftigungszeiten, der Arbeitsentgelte und der
Beiträge und
 

2.die Rechtsgültigkeit der Verwendung der in der Aufrechnung der Versicherungskarte
bescheinigten Beitragsmarken
 

nicht mehr angefochten werden. Dies gilt nicht, wenn Versicherte oder ihre Vertreter
oder zur Fürsorge für sie Verpflichtete die Eintragung in die Entgeltbescheinigung oder
die Verwendung der Marken in betrügerischer Absicht herbeigeführt haben. Die Sätze 1
und 2 gelten für die knappschaftliche Rentenversicherung entsprechend.

(4) Verlorene, unbrauchbare oder zerstörte Versicherungskarten werden durch die Träger
der Rentenversicherung vorbehaltlich des § 286a Abs. 1 ersetzt. Nachgewiesene Beiträge
und Arbeitsentgelte werden beglaubigt übertragen.

(5) Machen Versicherte für Zeiten vor dem 1. Januar 1973 glaubhaft, dass sie eine
versicherungspflichtige Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt ausgeübt haben, die vor
dem Ausstellungstag der Versicherungskarte liegt oder nicht auf der Karte bescheinigt
ist, und für diese Beschäftigung entsprechende Beiträge gezahlt worden sind, ist die
Beschäftigungszeit als Beitragszeit anzuerkennen.

(6) § 203 Abs. 2 gilt für Zeiten vor dem 1. Januar 1973 mit der Maßgabe, dass es einer
Eintragung in die Versicherungskarte nicht bedarf.

(7) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für den Nachweis der Seefahrtzeiten und
Durchschnittsheuern der Seeleute.

§ 286a Glaubhaftmachung der Beitragszahlung und Aufteilung von Beiträgen

(1) Fehlen für Zeiten vor dem 1. Januar 1950 die Versicherungsunterlagen, die von einem
Träger der Rentenversicherung aufzubewahren gewesen sind, und wären diese in einem
vernichteten oder nicht erreichbaren Teil des Karten- oder Kontenarchivs aufzubewahren
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gewesen oder ist glaubhaft gemacht, dass die Versicherungskarten bei dem Arbeitgeber
oder Versicherten oder nach den Umständen des Falles auf dem Wege zum Träger der
Rentenversicherung verloren gegangen, unbrauchbar geworden oder zerstört worden sind,
sind die Zeiten der Beschäftigung oder Tätigkeit als Beitragszeit anzuerkennen, wenn
glaubhaft gemacht wird, dass der Versicherte eine versicherungspflichtige Beschäftigung
oder Tätigkeit ausgeübt hat und dass dafür Beiträge gezahlt worden sind. Satz 1 gilt
auch für freiwillig Versicherte, soweit sie die für die Feststellung rechtserheblichen
Zeiten glaubhaft machen. Als Mittel der Glaubhaftmachung können auch Versicherungen an
Eides statt zugelassen werden. Der Träger der Rentenversicherung ist für die Abnahme
eidesstattlicher Versicherungen zuständig.

(2) Sind in Unterlagen

1.Arbeitsentgelte in einem Gesamtbetrag für die über einen Lohn- oder
Gehaltszahlungszeitraum hinausgehende Zeit,
 

2.Anzahl und Höhe von Beiträgen ohne eine bestimmbare zeitliche Zuordnung
 

bescheinigt, sind sie gleichmäßig auf die Beitragszahlungszeiträume zu verteilen.
Bei der Zahlung von Beiträgen nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen sind
die niedrigsten Beiträge an den Beginn und die höchsten Beiträge an das Ende des
Beitragszahlungszeitraums zu legen. Ist der Beginn der Versicherung nicht bekannt, wird
vermutet, dass die Versicherung mit der Vollendung des 14. Lebensjahres, frühestens
am 1. Januar 1923, begonnen hat. Ist das Ende der Versicherung nicht bekannt, wird
vermutet, dass die Versicherung mit dem

1.Kalendermonat vor Beginn der zu berechnenden Rente bei einer Rente wegen Alters, bei
einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, auf die erst nach Erfüllung einer Wartezeit von
20 Jahren ein Anspruch besteht, oder bei einer Erziehungsrente,
 

2.Eintritt der maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit,
 

3.Tod des Versicherten bei einer Hinterbliebenenrente
 

geendet hat. Für die knappschaftliche Rentenversicherung wird als Beginn der
Versicherung die satzungsmäßige Mindestaltersgrenze vermutet.

§ 286b Glaubhaftmachung der Beitragszahlung im Beitrittsgebiet

Machen Versicherte glaubhaft, dass sie im Beitrittsgebiet in der Zeit vom 9. Mai 1945
bis 31. Dezember 1991 ein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
erzielt haben und von diesem entsprechende Beiträge gezahlt worden sind, sind
die dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde liegenden Zeiträume als
Beitragszeit anzuerkennen. Satz 1 gilt auch für freiwillig Versicherte, soweit sie
die für die Feststellung rechtserheblichen Zeiten glaubhaft machen. Als Mittel der
Glaubhaftmachung können auch Versicherungen an Eides statt zugelassen werden. Der
Träger der Rentenversicherung ist für die Abnahme eidesstattlicher Versicherungen
zuständig.

§ 286c Vermutung der Beitragszahlung im Beitrittsgebiet

Sind in den Versicherungsunterlagen des Beitrittsgebiets für Zeiten vor dem 1. Januar
1992 Arbeitszeiten oder Zeiten der selbständigen Tätigkeit ordnungsgemäß bescheinigt,
wird vermutet, dass während dieser Zeiten Versicherungspflicht bestanden hat und für
das angegebene Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen die Beiträge gezahlt worden sind.
Satz 1 gilt nicht für Zeiten, in denen eine Rente aus der Rentenversicherung oder eine
Versorgung bezogen wurde, die nach den bis zum 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet
geltenden Vorschriften zur Versicherungs- oder Beitragsfreiheit führte.

§ 286d Beitragserstattung

(1) Sind Beitragszeiten im Beitrittsgebiet zurückgelegt, gilt § 210 Abs. 5 mit der
Maßgabe, dass eine Sachleistung, die vor dem 1. Januar 1991 im Beitrittsgebiet in
Anspruch genommen worden ist, eine Erstattung nicht ausschließt.
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(2) Die Wirkung der Erstattung umfasst nicht Beitragszeiten, die nach dem 20. Juni
1948 und vor dem 19. Mai 1990 im Beitrittsgebiet oder nach dem 31. Januar 1949 und
vor dem 19. Mai 1990 in Berlin (Ost) zurückgelegt worden sind, wenn die Erstattung
bis zum 31. Dezember 1991 durchgeführt worden ist. Sind für diese Zeiten Beiträge
nachgezahlt worden, werden auf Antrag anstelle der Beitragszeiten nach Satz 1 die
gesamten nachgezahlten Beiträge berücksichtigt. Werden die nachgezahlten Beiträge nicht
berücksichtigt, sind sie zu erstatten.

(3) Für die Verjährung von Ansprüchen, die am 31. Dezember 2001 bestanden haben,
gilt Artikel 229 § 6 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche
entsprechend.

§ 286e Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung

Versicherte, die für die Durchführung der Versicherung sowie für die Feststellung und
Erbringung von Leistungen einschließlich der Rentenauskunft erforderliche Daten mit
Eintragungen in dem Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung nachweisen können, sind
berechtigt,

1.in einer beglaubigten Abschrift des vollständigen Ausweises oder von Auszügen des
Ausweises die Daten unkenntlich zu machen, die für den Träger der Rentenversicherung
nicht erforderlich sind, und
 

2.diese Abschrift dem Träger der Rentenversicherung als Nachweis vorzulegen.
 

Satz 1 gilt entsprechend für Beweismittel im Sinne des § 29 Abs. 4 des Zehnten Buches.

Vierter Titel
Berechnungsgrundlagen

§ 287 Weitergeltung der Beitragssätze des Jahres 2003

Die Beitragssätze des Jahres 2003 gelten so lange, bis sie nach der Regelung über die
Festsetzung der Beitragssätze nach dem Vierten Kapitel neu festzusetzen sind.

§ 287a 

(weggefallen)

§ 287b Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe

(1) Bei der Anwendung von § 220 Abs. 1 ist die Veränderung der Bruttolöhne und -
gehälter für die Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und für das
Beitrittsgebiet jeweils getrennt festzustellen.

(2) Abweichend von der Regelung über die Veränderung der jährlichen Ausgaben
für Leistungen zur Teilhabe (§ 220 Abs. 1) wird die Höhe dieser Ausgaben für das
Kalenderjahr 1997 auf die Höhe der zuvor um 600 Millionen Deutsche Mark verminderten
entsprechenden Ausgaben für das Kalenderjahr 1993 begrenzt. Der nach Satz 1 maßgebende
Betrag wird für das Jahr 1998 um 450 Millionen Deutsche Mark und für das Jahr
1999 um 900 Millionen Deutsche Mark erhöht. Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur
Zuständigkeitsverlagerung der bisher von der Rentenversicherung erbrachten Leistung
"Stationäre Heilbehandlung für Kinder" in die gesetzliche Krankenversicherung wird
von den in Satz 2 genannten Erhöhungsbeträgen jährlich der Betrag von 210 Millionen
Deutsche Mark abgesetzt. Bei der Festsetzung der Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe
(§ 220 Abs. 1) für das Jahr 2000 ist der nach den Sätzen 1 bis 3 für das Jahr 1999
maßgebende Betrag zugrunde zu legen.

§ 287c 

(weggefallen)

§ 287d Erstattungen in besonderen Fällen
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(1) Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversicherung im Beitrittsgebiet die
Aufwendungen für Kriegsbeschädigtenrenten und für die Auszahlung der weiteren
Sonderleistungen.

(2) Das Bundesversicherungsamt verteilt die Beträge nach Absatz 1 auf die allgemeine
und die knappschaftliche Rentenversicherung, setzt die Vorschüsse fest und führt die
Abrechnung durch. Für die Träger der allgemeinen Rentenversicherung ist § 219 Abs. 1
entsprechend anzuwenden.

(3) § 179 Abs. 1a ist anzuwenden, wenn

1.das Erstattungsverfahren am 1. Januar 2001 noch nicht abschließend entschieden war
und
 

2.das Schadensereignis nach dem 30. Juni 1983 eingetreten ist.
 

§ 287e Veränderung des Bundeszuschusses im Beitrittsgebiet

(1) § 213 Abs. 2 gilt für die Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet.

(2) Der Zuschuss des Bundes zu den Ausgaben der allgemeinen Rentenversicherung,
soweit sie für das Beitrittsgebiet zuständig ist (Bundeszuschuss-Beitrittsgebiet),
wird jeweils für ein Kalenderjahr in der Höhe geleistet, die sich ergibt, wenn
die Rentenausgaben für dieses Kalenderjahr einschließlich der Aufwendungen für
Kindererziehungsleistungen für Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1927 und abzüglich
erstatteter Aufwendungen für Renten und Rententeile mit dem Verhältnis vervielfältigt
werden, in dem der Bundeszuschuss in der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet zu den Rentenausgaben desselben Kalenderjahres einschließlich
der Aufwendungen aus der Erbringung von Kindererziehungsleistungen für Mütter der
Geburtsjahrgänge vor 1921 steht. Der Bundeszuschuss-Beitrittsgebiet ist auf die Träger
der allgemeinen Rentenversicherung im Beitrittsgebiet entsprechend ihrem jeweiligen
Verhältnis an den Beitragseinnahmen buchhalterisch aufzuteilen.

§ 287f Getrennte Abrechnung

Bis zur Herstellung einheitlicher Einkommensverhältnisse im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erfolgt die Abrechnung und die Verteilung nach § 227 Abs. 1 und 1a für
die Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und für das Beitrittsgebiet
getrennt.

§ 288 

(weggefallen)

Fünfter Titel
Erstattungen

§ 289 Wanderversicherungsausgleich

(1) Hat ein Träger der allgemeinen Rentenversicherung eine Gesamtleistung
mit einem knappschaftlichen Leistungsanteil festgestellt, so erstattet die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung den auf sie entfallenden Leistungsanteil ohne Kinderzuschuss an die
Träger der allgemeinen Rentenversicherung.

(2) Hat die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der
knappschaftlichen Rentenversicherung eine Gesamtleistung mit einem Leistungsanteil der
allgemeinen Rentenversicherung festgestellt, erstatten ihr die Träger der allgemeinen
Rentenversicherung den von ihnen zu tragenden Leistungsanteil und den Kinderzuschuss.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die von der Rentenversicherung zu
tragenden Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung
sowie für die Zuschüsse zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 186 -

(4) Bei der Anwendung der Anrechnungsvorschriften gilt § 223 Abs. 5 entsprechend.

§ 289a Besonderheiten beim Wanderversicherungsausgleich

Wurde der letzte Beitrag bis zum 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet gezahlt,
erstatten die Regionalträger im Beitrittsgebiet der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung den Anteil der
Leistungen, der nicht auf Zeiten in der knappschaftlichen Rentenversicherung entfällt.
Dabei kann auch eine pauschale Erstattung vorgesehen werden. Die jährliche Abrechnung
führt die Deutsche Rentenversicherung Bund entsprechend § 227 durch.

§ 290 Erstattung durch den Träger der Versorgungslast

Die Aufwendungen des Trägers der Rentenversicherung aufgrund von Rentenanwartschaften,
die durch Entscheidung des Familiengerichts vor dem 1. Januar 1992 begründet worden
sind, werden von dem zuständigen Träger der Versorgungslast erstattet, wenn der
Ehegatte, zu dessen Lasten der Versorgungsausgleich durchgeführt worden ist, vor dem 1.
Januar 1992 nachversichert wurde. Dies gilt nicht, wenn der Träger der Versorgungslast

1.Beiträge zur Ablösung der Erstattungspflicht gezahlt hat,
 

2.ungekürzte Beiträge für die Nachversicherung gezahlt hat, weil die Begründung von
Rentenanwartschaften durch eine Übertragung von Rentenanwartschaften ersetzt worden
ist.
 

§ 290a Erstattung durch den Träger der Versorgungslast im Beitrittsgebiet

Bei Renten, die nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets berechnet worden sind,
werden die Aufwendungen der Träger der Rentenversicherung für die Berücksichtigung von
Zeiten, für die bei Renten, die nach den Vorschriften dieses Buches berechnet werden,
eine Nachversicherung als durchgeführt gilt, pauschal vom Bund und sonstigen Trägern
der Versorgungslast erstattet.

§ 291 Erstattung für Kinderzuschüsse

Die Träger der Rentenversicherung erhalten aus dem Bundeshaushalt des Jahres 2007 eine
abschließende Einmalzahlung in Höhe von 1,1 Millionen Euro, mit der die Aufwendungen
pauschal abgefunden werden, die ihnen ab dem 1. Januar 2007 für Kinderzuschüsse zu
Renten nach § 270 entstehen.

§ 291a Erstattung von Invalidenrenten und Aufwendungen für
Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit

(1) Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversicherung die Aufwendungen für
Rententeile aus der Anrechnung von Pflichtbeitragszeiten bei Erwerbsunfähigkeit im
Beitrittsgebiet in der Zeit vom 1. Juli 1975 bis zum 31. Dezember 1991.

(2) Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversicherung die Aufwendungen für die
Zahlung von Invalidenrenten für behinderte Menschen.

§ 291b Erstattung nicht beitragsgedeckter Leistungen

Der Bund erstattet den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung die Aufwendungen für
Leistungen nach dem Fremdrentenrecht.

§ 291c Erstattung von einigungsbedingten Leistungen

Der Bund erstattet den Trägern der allgemeinen Rentenversicherung die Aufwendungen
für Leistungen nach § 256a Abs. 2 Satz 2 und 3, § 307a Abs. 2 Satz 2 und 3, den §§
315a, 315b, 319a und 319b und dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets sowie für Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher
Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet.

§ 292 Verordnungsermächtigung
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(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattungen gemäß § 287d zu bestimmen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattungen gemäß § 289a zu bestimmen.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattung gemäß § 291a zu bestimmen, wobei eine
pauschale Erstattung vorgesehen werden kann.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattungen gemäß § 291c zu bestimmen, wobei eine
pauschale Erstattung vorgesehen werden kann.

§ 292a Verordnungsermächtigung für das Beitrittsgebiet

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die pauschale
Erstattung nach § 290a unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im
Beitrittsgebiet zu bestimmen. Das Bundesversicherungsamt führt die Abrechnung mit den
Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung durch.

Sechster Titel
Vermögensanlagen

§ 293 Vermögensanlagen

(1) Das am 1. Januar 1992 vorhandene Rücklagevermögen der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung ist nicht
vor Ablauf von Festlegungsfristen aufzulösen. Rückflüsse aus Vermögensanlagen der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung sind Einnahmen der knappschaftlichen Rentenversicherung.

(2) Die am 31. Dezember 1991 vorhandenen Anteile eines Trägers der allgemeinen
Rentenversicherung an Gesellschaften, Genossenschaften, Vereinen und anderen
Einrichtungen, deren Zweck der Bau und die Bewirtschaftung von Wohnungen ist und die
nicht zum Verwaltungsvermögen gehören, können in dem Umfang, in dem sie am 31. Dezember
1991 bestanden haben, gehalten werden.

(3) Das nicht liquide Anlagevermögen und das liquide Beteiligungsvermögen
der Deutschen Rentenversicherung Bund ist unbeschadet von Absatz 2
aufzulösen, soweit es nicht in Eigenbetrieben, Verwaltungsgebäuden,
Gesellschaftsanteilen an Rehabilitationseinrichtungen und Vereinsmitgliedschaften
bei Rehabilitationseinrichtungen oder Darlehen nach § 221 Satz 1 besteht und
soweit die Auflösung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
möglich ist. Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entspricht grundsätzlich eine
Veräußerung zum Verkehrswert, jedoch nicht unter dem Anschaffungswert, bei liquidem
Beteiligungsvermögen mindestens in Höhe des nach dem Ertragswertverfahren zu
ermittelnden Wertes. Bei einer Veräußerung von Grundstücks- und Wohnungseigentum
oder von Beteiligungen nach Absatz 2 sind die berechtigten Interessen der Mieter
zu berücksichtigen. Bis zu einer Auflösung ist auf eine angemessene Verzinsung
hinzuwirken, die auf den Verkehrswert, mindestens auf den Anschaffungswert der
Vermögensanlage bezogen ist. Für die nicht liquiden Teile des Verwaltungsvermögens
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.
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(4) Die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
verpflichtet, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales über die Erfüllung der
Verpflichtungen nach Absatz 3 umfassend in monatlichem Abstand zu unterrichten. Die
Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 3 ist vorrangig durch die vorgenannten Träger
zu bewirken. Im Übrigen ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berechtigt,
die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung im Benehmen mit diesen bei
allen Rechtsgeschäften zu vertreten, die zur Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz
3 vorzunehmen sind; insoweit tritt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales an
die Stelle des jeweiligen Vorstandes. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann sich dabei eines Dritten bedienen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund und die
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung haben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder
dem von diesem beauftragten Dritten die für die Vornahme dieser Rechtsgeschäfte
erforderlichen Unterlagen zu übergeben und die hierfür benötigten Auskünfte zu
erteilen. Rechtsgeschäfte über die nach Absatz 3 aufzulösenden Vermögensgegenstände,
die von der Deutschen Rentenversicherung Bund oder von der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung vorgenommen
werden, bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Zwölfter Unterabschnitt
Leistungen für Kindererziehung an Mütter der
Geburtsjahrgänge vor 1921

§ 294 Anspruchsvoraussetzungen

(1) Eine Mutter, die vor dem 1. Januar 1921 geboren ist, erhält für jedes Kind, das
sie im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland lebend geboren hat, eine Leistung für
Kindererziehung. Der Geburt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht die Geburt
im jeweiligen Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze gleich.

(2) Einer Geburt in den in Absatz 1 genannten Gebieten steht die Geburt außerhalb
dieser Gebiete gleich, wenn die Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes ihren
gewöhnlichen Aufenthalt

1.in diesen Gebieten hatte,
 

2.zwar außerhalb dieser Gebiete hatte, aber im Zeitpunkt der Geburt des Kindes oder
unmittelbar vorher entweder sie selbst oder ihr Ehemann, mit dem sie sich zusammen
dort aufgehalten hat, wegen einer dort ausgeübten Beschäftigung oder Tätigkeit
Pflichtbeitragszeiten hat oder nur deshalb nicht hat, weil sie selbst oder ihr
Ehemann versicherungsfrei oder von der Versicherung befreit war, oder
 

3.bei Geburten bis zum 31. Dezember 1949 zwar außerhalb dieser Gebiete hatte, aber der
gewöhnliche Aufenthalt in den in Absatz 1 genannten Gebieten aus Verfolgungsgründen
im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes aufgegeben worden ist; dies gilt
auch, wenn bei Ehegatten der gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt in den in Absatz
1 genannten Gebieten aufgegeben worden ist und nur beim Ehemann Verfolgungsgründe
vorgelegen haben.
 

(3) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht, wenn Beitragszeiten zum Zeitpunkt der Geburt aufgrund
einer Versicherungslastregelung mit einem anderen Staat nicht in die Versicherungslast
der Bundesrepublik Deutschland fallen würden.

(4) Einer Geburt in den in Absatz 1 genannten Gebieten steht bei einer Mutter, die

1.zu den in § 1 des Fremdrentengesetzes genannten Personen gehört oder
 

2.ihren gewöhnlichen Aufenthalt vor dem 1. September 1939 aus einem Gebiet, in
dem Beiträge an einen nichtdeutschen Träger der gesetzlichen Rentenversicherung
bei Eintritt des Versicherungsfalls wie nach den Vorschriften der
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Reichsversicherungsgesetze entrichtete Beiträge zu behandeln waren, in eines der in
Absatz 1 genannten Gebiete verlegt hat,
 

die Geburt in den jeweiligen Herkunftsgebieten gleich.

(5) Eine Mutter, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, erhält eine Leistung
für Kindererziehung nur, wenn sie zu den in den §§ 18 und 19 des Gesetzes zur Regelung
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung
genannten Personen gehört.

§ 294a Besonderheiten für das Beitrittsgebiet

Hatte eine Mutter am 18. Mai 1990 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet
und bestand für sie am 31. Dezember 1991 ein Anspruch auf eine Altersrente oder
Invalidenrente aufgrund des im Beitrittsgebiet geltenden Rechts, ist § 294 nicht
anzuwenden. Bestand ein Anspruch auf eine solche Rente nicht, besteht Anspruch auf die
Leistung für Kindererziehung bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen auch, wenn die
Mutter vor dem 1. Januar 1927 geboren ist.

§ 295 Höhe der Leistung

Monatliche Höhe der Leistung für Kindererziehung ist der jeweils für die Berechnung von
Renten maßgebende aktuelle Rentenwert.

§ 295a Höhe der Leistung im Beitrittsgebiet

Monatliche Höhe der Leistung der Kindererziehung für Geburten im Beitrittsgebiet ist
der jeweils für die Berechnung von Renten maßgebende aktuelle Rentenwert (Ost). Dies
gilt nicht für Mütter, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt am 18. Mai 1990 entweder

1.im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet oder
 

2.im Ausland hatten und unmittelbar vor Beginn des Auslandsaufenthalts ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet hatten.
 

§ 296 Beginn und Ende

(1) Eine Leistung für Kindererziehung wird von dem Kalendermonat an gezahlt, zu dessen
Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

(2) Die Leistung wird monatlich im Voraus gezahlt.

(3) Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen die Anspruchsvoraussetzungen für
die Leistung weg, endet sie mit dem Kalendermonat, zu dessen Beginn der Wegfall wirksam
ist.

(4) Die Leistung wird bis zum Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem die Berechtigte
gestorben ist.

§ 296a 

(weggefallen)

§ 297 Zuständigkeit

(1) Zuständig für die Leistung für Kindererziehung ist der Versicherungsträger, der der
Mutter eine Versichertenrente zahlt. Bezieht eine Mutter nur Hinterbliebenenrente, ist
der Versicherungsträger zuständig, der die Hinterbliebenenrente aus der Versicherung
des zuletzt verstorbenen Versicherten zahlt. In den übrigen Fällen ist die Deutsche
Rentenversicherung Bund zuständig. Wird für Dezember 1991 eine Leistung für
Kindererziehung gezahlt, bleibt der zahlende Versicherungsträger zuständig.

(2) Die Leistung für Kindererziehung wird als Zuschlag zur Rente gezahlt, wenn die
Mutter eine Rente bezieht, es sei denn, dass die Rente in vollem Umfang übertragen,
verpfändet oder gepfändet ist. Bezieht die Mutter mehrere Renten, wird die Leistung
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für Kindererziehung als Zuschlag zu der Rente gezahlt, für die die Zuständigkeit nach
Absatz 1 maßgebend ist.

(3) In den Fällen des § 104 Abs. 1 Satz 4 des Zehnten Buches ist der Zahlungsempfänger
verpflichtet, die Leistung für Kindererziehung an die Mutter weiterzuleiten.

§ 298 Durchführung

(1) Die Mutter hat das Jahr ihrer Geburt, ihren Familiennamen (jetziger und früherer
Name mit Namensbestandteilen), ihren Vornamen sowie den Vornamen, das Geburtsdatum
und den Geburtsort ihres Kindes nachzuweisen. Für die übrigen anspruchsbegründenden
Tatsachen genügt es, wenn sie glaubhaft gemacht werden.

(2) Den Nachweis über den Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort ihres
Kindes hat die Mutter durch Vorlage einer Personenstandsurkunde oder einer sonstigen
öffentlichen Urkunde zu führen. Eine Glaubhaftmachung dieser Tatsachen genügt, wenn die
Mutter

1.erklärt, dass sie eine solche Urkunde nicht hat und auch in der Familie nicht
beschaffen kann,
 

2.glaubhaft macht, dass die Anforderung einer Geburtsurkunde bei der für die Führung
des Geburtseintrags zuständigen deutschen Stelle erfolglos geblieben ist, wobei die
Anforderung auch als erfolglos anzusehen ist, wenn die zuständige Stelle mitteilt,
dass für die Erteilung einer Geburtsurkunde der Geburtseintrag erneuert werden
müsste, und
 

3.eine von dem für ihren Wohnort zuständigen Standesamt auszustellende Bescheinigung
vorlegt, aus der sich ergibt, dass es ein die Geburt ihres Kindes ausweisendes
Personenstandsregister nicht führt und nach seiner Kenntnis bei dem Standesamt I in
Berlin ein urkundlicher Nachweis über die Geburt ihres Kindes oder eine Mitteilung
hierüber nicht vorliegt.
 

Als Mittel der Glaubhaftmachung können auch Versicherungen an Eides statt zugelassen
werden.

§ 299 Anrechnungsfreiheit

Die Leistung für Kindererziehung bleibt als Einkommen unberücksichtigt, wenn bei
Sozialleistungen aufgrund von Rechtsvorschriften der Anspruch auf diese Leistungen
oder deren Höhe von anderem Einkommen abhängig ist. Bei Bezug einer Leistung für
Kindererziehung findet § 38 des Zwölften Buches keine Anwendung. Auf Rechtsvorschriften
beruhende Leistungen anderer, auf die ein Anspruch nicht besteht, dürfen nicht deshalb
versagt werden, weil die Leistung für Kindererziehung bezogen wird.

Zweiter Abschnitt
Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts

Erster Unterabschnitt
Grundsatz

§ 300 Grundsatz

(1) Vorschriften dieses Gesetzbuchs sind von dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an auf
einen Sachverhalt oder Anspruch auch dann anzuwenden, wenn bereits vor diesem Zeitpunkt
der Sachverhalt oder Anspruch bestanden hat.

(2) Aufgehobene Vorschriften dieses Gesetzbuchs und durch dieses Gesetzbuch
ersetzte Vorschriften sind auch nach dem Zeitpunkt ihrer Aufhebung noch auf den bis
dahin bestehenden Anspruch anzuwenden, wenn der Anspruch bis zum Ablauf von drei
Kalendermonaten nach der Aufhebung geltend gemacht wird.
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(3) Ist eine bereits vorher geleistete Rente neu festzustellen und sind dabei die
persönlichen Entgeltpunkte neu zu ermitteln, sind die Vorschriften maßgebend, die bei
erstmaliger Feststellung der Rente anzuwenden waren.

(3a) (weggefallen)

(3b) Ist eine nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets berechnete Rente neu
festgestellt worden, werden Leistungen für Zeiten vor dem 1. Januar 1992 nicht
erbracht.

(4) Der Anspruch auf eine Leistung, der am 31. Dezember 1991 bestand, entfällt nicht
allein deshalb, weil die Vorschriften, auf denen er beruht, durch Vorschriften dieses
Gesetzbuchs ersetzt worden sind. Verwenden die ersetzenden Vorschriften für den
gleichen Sachverhalt oder Anspruch andere Begriffe als die aufgehobenen Vorschriften,
treten insoweit diese Begriffe an die Stelle der aufgehobenen Begriffe.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit in den folgenden Vorschriften etwas
anderes bestimmt ist.

Zweiter Unterabschnitt
Leistungen zur Teilhabe

§ 301 Leistungen zur Teilhabe

(1) Für Leistungen zur Teilhabe sind bis zum Ende der Leistungen die Vorschriften
weiter anzuwenden, die im Zeitpunkt der Antragstellung oder, wenn den Leistungen
ein Antrag nicht vorausging, der Inanspruchnahme galten. Werden Leistungen zur
Teilhabe nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Recht bewilligt und besteht
deshalb ein Anspruch auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder auf große
Witwenrente oder große Witwerrente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit nicht, besteht
der Anspruch auf Rente weiterhin nicht, solange Übergangsgeld, Verletztengeld oder
Versorgungskrankengeld geleistet wird.

(2) Die Träger der Rentenversicherung können die am 31. Dezember 1991 bestehenden
Fachkliniken zur Behandlung von Erkrankungen der Atmungsorgane, die nicht überwiegend
der Behandlung von Tuberkulose dienen, zur Krankenhausbehandlung weiter betreiben.

(3) Für Leistungen zur Teilhabe haben auch Versicherte die persönlichen Voraussetzungen
erfüllt, die erwerbsunfähig oder berufsunfähig sind und bei denen voraussichtlich durch
die Leistungen die Erwerbsfähigkeit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden
kann.

§ 301a Einmalzahlungs-Neuregelungsgesetz

(1) Für die Ermittlung der Berechnungsgrundlage für Ansprüche auf Übergangsgeld,
die vor dem 1. Januar 2001 entstanden sind, ist § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches
in der vor dem 22. Juni 2000 jeweils geltenden Fassung für Zeiten nach dem 31.
Dezember 1996 mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass sich das Regelentgelt
um 10 vom Hundert, höchstens aber bis zur Höhe des Betrages der kalendertäglichen
Beitragsbemessungsgrenze, erhöht. Das regelmäßige Nettoarbeitsentgelt ist um denselben
Vomhundertsatz zu erhöhen.

(2) Die Erhöhung nach Absatz 1 gilt für Ansprüche, über die vor dem 22. Juni 2000
bereits unanfechtbar entschieden war, nur für Zeiten vom 22. Juni 2000 an bis zum
Ende der Leistungsdauer. Entscheidungen über die Ansprüche auf Übergangsgeld, die vor
dem 22. Juni 2000 unanfechtbar geworden sind, sind nicht nach § 44 Abs. 1 des Zehnten
Buches zurückzunehmen.

Dritter Unterabschnitt
Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten
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§ 302 Anspruch auf Altersrente in Sonderfällen

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente aus eigener Versicherung und
ist der Versicherte vor dem 2. Dezember 1926 geboren, wird die Rente vom 1. Januar 1992
an ausschließlich als Regelaltersrente geleistet.

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets berechnete Rente wegen Alters vor Vollendung des 65. Lebensjahres,
gilt diese Rente vom 1. Januar 1992 an als Regelaltersrente; dies gilt nicht für eine
Bergmannsvollrente.

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente, die vom 1. Januar 1992 an als
Regelaltersrente geleistet wird oder gilt, kann diese weiterhin nur in voller Höhe in
Anspruch genommen werden.

(4) Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehinderte
Menschen, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige, besteht dieser als Anspruch auf
Altersrente für schwerbehinderte Menschen weiter.

(5) (weggefallen)

(6) Bestand am 31. Dezember 2002 Anspruch auf eine Altersrente und dem Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
vergleichbares Einkommen mit Ausnahme von Vorruhestandsgeld, gilt für diese Rente
dieses vergleichbare Einkommen nicht als Hinzuverdienst.

§ 302a Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Bergmannsvollrenten

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets berechnete Invalidenrente oder eine Bergmannsinvalidenrente, ist diese
Rente vom 1. Januar 1992 an als Rente wegen Erwerbsunfähigkeit zu leisten, wenn die
Hinzuverdienstgrenze nach Absatz 2 nicht überschritten wird, andernfalls wird sie als
Rente wegen Berufsunfähigkeit geleistet.

(2) Die Hinzuverdienstgrenze wird nicht überschritten, wenn das Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen aus einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit 400 Euro nicht
übersteigt, wobei ein zweimaliges Überschreiten von jeweils einem Betrag bis zur
Höhe dieses Betrags im Laufe eines jeden Kalenderjahres außer Betracht bleibt. Dem
Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung steht der Bezug von Vorruhestandsgeld gleich.
Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen aus mehreren Beschäftigungen und selbständigen
Tätigkeiten werden zusammengerechnet.

(3) Eine als Rente wegen Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbsunfähigkeit geleistete
Invalidenrente wird bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze geleistet, solange der
Versicherte berufsunfähig oder Erwerbsunfähig ist oder die persönlichen Voraussetzungen
für den Bezug von Blindengeld oder Sonderpflegegeld nach den am 31. Dezember 1991
geltenden Vorschriften des Beitrittsgebiets vorliegen. Bei einer nach § 4 des
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes als Invalidenrenten überführten
Leistung gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Rente auch geleistet wird, solange die
Erwerbsminderung vorliegt, die vor der Überführung für die Bewilligung der Leistung
maßgebend war; war die Leistung befristet, gilt dies bis zum Ablauf der Frist. Die zur
Anwendung von Satz 2 erforderlichen Feststellungen trifft der Versorgungsträger, der
die Leistung vor der Überführung gezahlt hat.

(4) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Bergmannsrente oder eine
Bergmannsvollrente aus dem Beitrittsgebiet, wird diese Rente vom 1. Januar 1992 an als
Rente für Bergleute geleistet.

§ 302b Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

(1) Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit
oder Erwerbsunfähigkeit, besteht der jeweilige Anspruch bis zum Erreichen der
Regelaltersgrenze weiter, solange die Voraussetzungen vorliegen, die für die
Bewilligung der Leistung maßgebend waren. Bei befristeten Renten gilt dies auch für
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einen Anspruch nach Ablauf der Frist. Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, entsteht aus Anlass der Rechtsänderung kein Anspruch
auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung.

(2) Eine als Rente wegen Erwerbsunfähigkeit geleistete Rente, die nach dem
bis zum 31. Dezember 1956 geltenden Recht festgestellt und aufgrund des
Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes ohne Neuberechnung nach diesen Gesetzen umgestellt ist
(Umstellungsrente), gilt bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze als Rente wegen
Erwerbsunfähigkeit.

§ 303 Witwerrente

Ist eine Versicherte vor dem 1. Januar 1986 gestorben oder haben die Ehegatten bis
zum 31. Dezember 1988 eine wirksame Erklärung über die weitere Anwendung des bis zum
31. Dezember 1985 geltenden Hinterbliebenenrechts abgegeben, besteht Anspruch auf
eine Witwerrente unter den sonstigen Voraussetzungen des geltenden Rechts nur, wenn
die Verstorbene den Unterhalt ihrer Familie im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand
vor dem Tod überwiegend bestritten hat. Satz 1 findet auch auf vor dem 1. Juli 1977
geschiedene Ehegatten Anwendung, wenn die Verstorbene den Unterhalt des geschiedenen
Ehemannes im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand vor dem Tod überwiegend bestritten
hat.

§ 303a Große Witwenrente und große Witwerrente wegen Berufsunfähigkeit
oder Erwerbsunfähigkeit

Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf große Witwenrente oder große Witwerrente
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit, besteht der Anspruch weiter, solange
die Voraussetzungen vorliegen, die für die Bewilligung der Leistung maßgebend waren.
Bei befristeten Renten gilt dies auch für einen Anspruch nach Ablauf der Frist.

§ 304 Waisenrente

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Waisenrente für eine Person über deren 25.
Lebensjahr hinaus, weil sie infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande
ist, sich selbst zu unterhalten, besteht der Anspruch weiter, solange dieser Zustand
andauert.

§ 305 Wartezeit und sonstige zeitliche Voraussetzungen

War die Wartezeit oder eine sonstige zeitliche Voraussetzung für eine Rente erfüllt und
bestand Anspruch auf diese Rente vor dem Zeitpunkt, von dem an geänderte Vorschriften
über die Wartezeit oder eine sonstige zeitliche Voraussetzung in Kraft sind, gilt die
Wartezeit oder die sonstige zeitliche Voraussetzung auch dann als erfüllt, wenn dies
nach der Rechtsänderung nicht mehr der Fall ist.

Vierter Unterabschnitt
Rentenhöhe

§ 306 Grundsatz

(1) Bestand Anspruch auf Leistung einer Rente vor dem Zeitpunkt einer Änderung
rentenrechtlicher Vorschriften, werden aus Anlass der Rechtsänderung die einer Rente
zugrunde gelegten persönlichen Entgeltpunkte nicht neu bestimmt, soweit nicht in den
folgenden Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

(2) Wurde die Leistung einer Rente unterbrochen, so ist, wenn die Unterbrechung weniger
als 24 Kalendermonate angedauert hat, die Summe der Entgeltpunkte für diese Rente nur
neu zu bestimmen, wenn für die Zeit der Unterbrechung Entgeltpunkte für Beitragszeiten
zu ermitteln sind.
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(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente, die wegen der
Ansprüche weiterer Hinterbliebener auf die Höhe der Versichertenrente gekürzt war, ist
die Kürzung aufzuheben, wenn der Anspruch eines Hinterbliebenen wegfällt.

(4) (weggefallen)

§ 307 Umwertung in persönliche Entgeltpunkte

(1) Besteht am 1. Januar 1992 Anspruch auf eine Rente, werden dafür persönliche
Entgeltpunkte ermittelt (Umwertung), indem der Monatsbetrag der zu leistenden
anpassungsfähigen Rente einschließlich des Erhöhungsbetrags in einer Halbwaisenrente
durch den aktuellen Rentenwert und den für die Rente zu diesem Zeitpunkt maßgebenden
Rentenartfaktor geteilt wird. Beruht der Monatsbetrag der Rente sowohl auf Zeiten
der allgemeinen Rentenversicherung als auch der knappschaftlichen Rentenversicherung,
erfolgt die Umwertung für die jeweiligen Rententeile getrennt. Über die Umwertung ist
spätestens in der Mitteilung über die Rentenanpassung zum 1. Juli 1992 zu informieren.
Ein besonderer Bescheid ist nicht erforderlich.

(2) Bei der Umwertung ist der Rentenbetrag zugrunde zu legen, der sich vor Anwendung
von Vorschriften dieses Gesetzbuchs über die nur anteilige Leistung der Rente ergibt.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind für die Ermittlung von persönlichen Entgeltpunkten aus
einer vor dem 1. Januar 1992 geleisteten Rente entsprechend anzuwenden.

(4) Abweichend von Absatz 1 sind

1.Erziehungsrenten, auf die am 31. Dezember 1991 ein Anspruch bestand,
 

2.Renten, die nach Artikel 23 §§ 2 oder 3 des Gesetzes zu dem Vertrag vom 18. Mai
1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 25. Juni
1990 (BGBl. 1990 II S. 518) berechnet worden sind und nicht mit einer nach den
Vorschriften des Beitrittsgebiets berechneten Rente zusammentreffen,
 

für die Zeit vom 1. Januar 1992 an neu zu berechnen. Dabei sind mindestens die
persönlichen Entgeltpunkte zugrunde zu legen, die sich bei einer Umwertung des
bisherigen Rentenbetrags ergeben würden.

(5) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die vom 1. Januar 1992 an als
Regelaltersrente geleistet werden, sind auf Antrag neu zu berechnen, wenn nach Eintritt
der Minderung der Erwerbsfähigkeit Beitragszeiten zurückgelegt sind.

§ 307a Persönliche Entgeltpunkte aus Bestandsrenten des Beitrittsgebiets

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets berechnete Rente, werden für den Monatsbetrag der Rente persönliche
Entgeltpunkte (Ost) ermittelt. Dafür werden die durchschnittlichen Entgeltpunkte
je Arbeitsjahr, höchstens jedoch 1,8 Entgeltpunkte, mit der Anzahl an Arbeitsjahren
vervielfältigt. Die Summe der persönlichen Entgeltpunkte erhöht sich für jedes bisher
in der Rente berücksichtigte Kind um 0,75.

(2) Die durchschnittlichen Entgeltpunkte je Arbeitsjahr ergeben sich, wenn

1.die Summe aus dem

a)für Renten der Sozialpflichtversicherung ermittelten 240fachen beitragspflichtigen
Durchschnittseinkommen und
 

b)für Renten aus der freiwilligen Zusatzrentenversicherung ermittelten 600 Mark
übersteigenden Durchschnittseinkommen, vervielfältigt mit der Anzahl der Monate der
Zugehörigkeit zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung,
 

durch
 

2.das Gesamtdurchschnittseinkommen, das sich in Abhängigkeit vom Ende des der
bisherigen Rentenberechnung zugrunde liegenden 20-Jahreszeitraums aus Anlage 12
ergibt,
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geteilt wird. Als Zeiten der Zugehörigkeit zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung
gelten auch Beschäftigungszeiten bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der
Deutschen Post vor dem 1. Januar 1974; für den oberhalb von 600 Mark nachgewiesenen
Arbeitsverdienst gelten Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung als gezahlt.
Als Zeiten der Zugehörigkeit zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung gelten auch
Beschäftigungszeiten bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post vom 1.
Januar 1974 bis 30. Juni 1990, wenn ein Beschäftigungsverhältnis bei der Deutschen
Reichsbahn oder der Deutschen Post am 1. Januar 1974 bereits zehn Jahre ununterbrochen
bestanden hat; für den oberhalb von 600 Mark nachgewiesenen Arbeitsverdienst gelten
Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung höchstens bis zu 650 Mark monatlich
als gezahlt. Sind mindestens 35 Arbeitsjahre zugrunde zu legen und ergeben sich
durchschnittliche Entgeltpunkte je Arbeitsjahr von weniger als 0,75, wird dieser Wert
auf das 1,5fache, höchstens aber auf 0,75 erhöht. Bei den 35 Arbeitsjahren nach Satz
4 ist zusätzlich zu den Arbeitsjahren nach Absatz 3 eine Kindererziehungspauschale zu
berücksichtigen. Die Kindererziehungspauschale beträgt bei einem Kind zehn Jahre, bei
zwei Kindern 15 Jahre und bei mehr als zwei Kindern 20 Jahre, wenn diese Kinder bisher
in der Rente berücksichtigt worden sind.

(3) Als Arbeitsjahre sind zugrunde zu legen

1.die Jahre einer versicherungspflichtigen Tätigkeit und
 

2.die Zurechnungsjahre wegen Invalidität vom Rentenbeginn bis zur Vollendung des 55.
Lebensjahres des Versicherten.
 

(4) Für die bisher in der Rente

1.als Arbeitsjahre im Bergbau berücksichtigten Zeiten werden Entgeltpunkte der
knappschaftlichen Rentenversicherung zugrunde gelegt,
 

2.als volle Jahre der Untertagetätigkeit berücksichtigte Zeiten werden für jedes volle
Jahr vom elften bis zum zwanzigsten Jahr 0,25 und für jedes weitere Jahr 0,375
zusätzliche Entgeltpunkte für einen Leistungszuschlag ermittelt; die zusätzlichen
Entgeltpunkte werden den Kalendermonaten der Untertagetätigkeit zu gleichen Teilen
zugeordnet.
 

(5) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten bei Halbwaisenrenten beträgt 36,8967,
derjenige bei Vollwaisenrenten 33,3374 Entgeltpunkte. Liegen der Rente Entgeltpunkte
aus Arbeitsjahren im Bergbau zugrunde, beträgt der Zuschlag bei Halbwaisenrenten
27,6795 und bei Vollwaisenrenten 24,9999 Entgeltpunkte der knappschaftlichen
Rentenversicherung.

(6) Sind für eine nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets berechnete Rente, auf die
am 31. Dezember 1991 Anspruch bestand, persönliche Entgeltpunkte nach den Absätzen
1 bis 4 ermittelt worden, sind diese persönlichen Entgeltpunkte einer aus der Rente
abgeleiteten Hinterbliebenenrente zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn von dem
Verstorbenen nach Rentenbeginn rentenrechtliche Zeiten zurückgelegt worden sind oder
der Verstorbene eine Rente für Bergleute bezogen hat.

(7) Sind der im Dezember 1991 geleisteten Rente ein beitragspflichtiges
Durchschnittseinkommen oder die Jahre der versicherungspflichtigen Tätigkeit nicht
zugeordnet, sind sie auf der Grundlage des bis zum 31. Dezember 1991 im Beitrittsgebiet
geltenden Rechts zu ermitteln.

(8) Die Träger der Rentenversicherung sind berechtigt, die persönlichen Entgeltpunkte
in einem maschinellen Verfahren aus den vorhandenen Daten über den Rentenbeginn und
das Durchschnittseinkommen zu ermitteln. Dabei sind Hinterbliebenenrenten mindestens
35 Arbeitsjahre mit jeweils 0,75 Entgeltpunkten zugrunde zu legen. Auf Antrag ist die
Rente daraufhin zu überprüfen, ob die zugrunde gelegten Daten der Sach- und Rechtslage
entsprechen. Die Anträge von Berechtigten, die Gründe dafür vortragen, dass dies
nicht der Fall ist, sind vorrangig zu bearbeiten; dabei sollen zunächst die Anträge
älterer Berechtigter bearbeitet werden. Ein Anspruch auf Überprüfung besteht für den
Berechtigten nicht vor dem 1. Januar 1994. Eine Überprüfung kann auch von Amts wegen
vorgenommen werden. Sie soll dann nach Geburtsjahrgängen gestaffelt erfolgen.
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(9) Abweichend von Absatz 1 ist eine Rente nach den Vorschriften dieses Buches neu
zu berechnen, wenn eine nach den am 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften des
Beitrittsgebiets berechnete Rente

1.mit einer Zusatzrente aus Beiträgen an die Versicherungsanstalt Berlin (West), die
Landesversicherungsanstalt Berlin oder die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
in der Zeit vom 1. April 1949 bis zum 31. Dezember 1961,
 

2.mit einer nach Artikel 23 §§ 2 oder 3 des Gesetzes zu dem Vertrag vom 18. Mai
1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 25. Juni
1990 (BGBl. 1990 II S. 518) berechneten Rente oder
 

3.mit einer nach den am 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften über die Erbringung
von Leistungen an Berechtigte im Ausland berechneten Rente
 

zusammentrifft oder

4.geleistet wird und der Versicherte seinen gewöhnlichen Aufenthalt am 18. Mai 1990
oder, falls der Versicherte verstorben ist, zuletzt vor dem 19. Mai 1990

a)im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet hatte oder
 

b)im Ausland hatte und unmittelbar vor Beginn des Auslandsaufenthalts seinen
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das
Beitrittsgebiet hatte.
 

 

(10) Abweichend von Absatz 1 ist eine Rente nach den Vorschriften dieses Buches auch
neu zu berechnen, wenn aus im Bundesgebiet ohne das Beitrittsgebiet zurückgelegten
rentenrechtlichen Zeiten eine Leistung noch nicht erbracht worden ist und die
Voraussetzungen für einen Rentenanspruch nach den Vorschriften dieses Buches erfüllt
sind. Eine Neuberechnung erfolgt nicht, wenn im Bundesgebiet ohne das Beitrittsgebiet
zurückgelegte rentenrechtliche Zeiten bei der Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte
(Ost) als Arbeitsjahre berücksichtigt worden sind.

(11) Abweichend von den Absätzen 1 bis 10 sind Übergangshinterbliebenenrenten, auf die
am 31. Dezember 1991 ein Anspruch bestand, für die Zeit vom 1. Januar 1992 an neu zu
berechnen.

(12) Bestand am 31. Dezember 1991 ein Bescheid nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets und findet auf den neuen Rentenbescheid dieses Buch Anwendung, gilt
das neue Recht vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an ohne Rücksicht auf die Bestandskraft
des alten Bescheides.

§ 307b Bestandsrenten aus überführten Renten des Beitrittsgebiets

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach dem Anspruchs- und
Anwartschaftsüberführungsgesetz überführte Rente des Beitrittsgebiets, ist die Rente
nach den Vorschriften dieses Buches neu zu berechnen. Für die Zeit vom 1. Januar 1992
an ist zusätzlich eine Vergleichsrente zu ermitteln. Die höhere der beiden Renten ist
zu leisten. Eine Nachzahlung für die Zeit vor dem 1. Januar 1992 erfolgt nur, soweit
der Monatsbetrag der neu berechneten Rente den Monatsbetrag der überführten Leistung
einschließlich einer Rente aus der Sozialpflichtversicherung übersteigt.

(2) Die neue Rentenberechnung nach den Vorschriften dieses Buches erfolgt für Zeiten
des Bezugs der als Rente überführten Leistung, frühestens für die Zeit ab 1. Juli 1990.
Dabei tritt anstelle des aktuellen Rentenwerts (Ost) für die Zeit vom 1. Juli 1990 bis
31. Dezember 1990 der Wert 14,93 Deutsche Mark, für die Zeit vom 1. Januar 1991 bis
30. Juni 1991 der Wert 17,18 Deutsche Mark und für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 31.
Dezember 1991 der Wert 19,76 Deutsche Mark. Satz 1 und Absatz 1 Satz 2 gelten auch
bei Änderung des Bescheides über die Neuberechnung. § 44 Abs. 4 Satz 1 des Zehnten
Buches ist nicht anzuwenden, wenn das Überprüfungsverfahren innerhalb von vier Jahren
nach Ablauf des Jahres der erstmaligen Erteilung eines Rentenbescheides nach Absatz 1
begonnen hat.
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(3) Für den Monatsbetrag der Vergleichsrente sind persönliche Entgeltpunkte
(Ost) aufgrund der vorhandenen Daten des bereits geklärten oder noch zu klärenden
Versicherungsverlaufs wie folgt zu ermitteln:

1.Die persönlichen Entgeltpunkte (Ost) ergeben sich, indem die Anzahl der bei der
Rentenneuberechnung berücksichtigten Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten mit
den durchschnittlichen Entgeltpunkten pro Monat, höchstens jedoch mit dem Wert 0,15
vervielfältigt wird. Grundlage der zu berücksichtigenden Kalendermonate einer Rente
für Bergleute sind nur die Monate, die auf die knappschaftliche Rentenversicherung
entfallen.
 

2.Bei der Anzahl der berücksichtigten Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten
bleiben Kalendermonate, die ausschließlich Zeiten der Erziehung eines Kindes sind,
außer Betracht.
 

3.Die durchschnittlichen Entgeltpunkte pro Monat ergeben sich, wenn auf der Grundlage
der letzten 20 Kalenderjahre vor dem Ende der letzten versicherungspflichtigen
Beschäftigung oder Tätigkeit die Summe der Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen,
vervielfältigt mit 240 und geteilt durch die Anzahl der dabei berücksichtigten
Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder
Tätigkeit, durch das Gesamtdurchschnittseinkommen aus Anlage 12 und durch 12 geteilt
wird. Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen sind für Zeiten vor dem 1. März 1971
bis zu höchstens 600 Mark für jeden belegten Kalendermonat zu berücksichtigen. Für
Zeiten vor 1946 werden Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen für die Ermittlung der
durchschnittlichen Entgeltpunkte pro Monat nicht berücksichtigt.
 

4.Sind mindestens 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten einschließlich Zeiten der
Erziehung von Kindern vorhanden und ergeben sich durchschnittliche Entgeltpunkte pro
Monat von weniger als 0,0625, wird dieser Wert auf das 1,5fache, höchstens aber auf
0,0625 erhöht.
 

5.Die Summe der persönlichen Entgeltpunkte (Ost) erhöht sich für jedes Kind, für das
Beitragszeiten wegen Kindererziehung anzuerkennen sind, für die Zeit bis zum 30. Juni
1998 um 0,75, für die Zeit vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999 um 0,85, für die Zeit
vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 um 0,9 und für die Zeit ab 1. Juli 2000 um 1,0.
 

6.Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten (Ost) bei Waisenrenten ist der bei der
Rentenneuberechnung ermittelte Zuschlag.
 

7.Entgeltpunkte (Ost) für ständige Arbeiten unter Tage sind die bei der
Rentenneuberechnung ermittelten zusätzlichen Entgeltpunkte.
 

(4) Die nach Absatz 1 Satz 3 maßgebende Rente ist mit dem um 6,84 vom Hundert erhöhten
Monatsbetrag der am 31. Dezember 1991 überführten Leistung einschließlich einer
Rente aus der Sozialpflichtversicherung (weiterzuzahlender Betrag) und dem nach dem
Einigungsvertrag besitzgeschützten Zahlbetrag, der sich für den 1. Juli 1990 nach
den Vorschriften des im Beitrittsgebiet geltenden Rentenrechts und den maßgebenden
leistungsrechtlichen Regelungen des jeweiligen Versorgungssystems ergeben hätte, zu
vergleichen. Die höchste Rente ist zu leisten. Bei der Ermittlung des Betrages der
überführten Leistung einschließlich der Rente aus der Sozialpflichtversicherung ist
das Rentenangleichungsgesetz vom 28. Juni 1990 (GBl. I Nr. 38 S. 495) mit der Maßgabe
anzuwenden, dass eine vor Angleichung höhere Rente so lange geleistet wird, bis die
anzugleichende Rente den bisherigen Betrag übersteigt.

(5) Der besitzgeschützte Zahlbetrag ist zum 1. Juli eines jeden Jahres mit dem
aktuellen Rentenwert anzupassen. Die Anpassung erfolgt, indem aus dem besitzgeschützten
Zahlbetrag persönliche Entgeltpunkte ermittelt werden. Hierzu wird der besitzgeschützte
Zahlbetrag durch den aktuellen Rentenwert in Höhe von 41,44 Deutsche Mark und den für
diese Rente maßgebenden Rentenartfaktor geteilt.

(6) Der weiterzuzahlende Betrag oder der besitzgeschützte Zahlbetrag wird nur so lange
gezahlt, bis der Monatsbetrag die Rente nach Absatz 1 Satz 3 erreicht. Eine Aufhebung
oder Änderung der bisherigen Bescheide ist nicht erforderlich.

(7) Für die Zeit ab 1. Januar 1992 erfolgt eine Nachzahlung nur, soweit die nach Absatz
4 maßgebende Leistung höher ist als die bereits bezogene Leistung.
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(8) Die Absätze 1 bis 7 sind auch anzuwenden, wenn im Einzelfall festgestellt wird,
dass in einer nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets berechneten Bestandsrente
Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversorgungssystem berücksichtigt
worden sind.

§ 307c Durchführung der Neuberechnung von Bestandsrenten nach § 307b

(1) Für die Neuberechnung von Bestandsrenten nach § 307b sind die erforderlichen
Daten auch aus allen dem Berechtigten zur Verfügung stehenden Nachweisen über
rentenrechtliche Zeiten und erzielte Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen zu
ermitteln. Der Berechtigte wird aufgefordert, die Nachweise zur Verfügung zu stellen
und auch anzugeben, ob er oder die Person, von der sich die Berechtigung ableitet,
Zeiten einer Beschäftigung oder Tätigkeit nach § 6 Abs. 2 oder 3 oder § 7 des
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes hat. Dabei werden die älteren
Berechtigten und die Personen zuerst aufgefordert, deren Leistungen nach § 10 des
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes vorläufig begrenzt sind. Die von dem
Berechtigten für Zeiten im Sinne des § 259b übersandten Unterlagen werden dem nach
§ 8 Abs. 4 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes jeweils zuständigen
Versorgungsträger unverzüglich zur Verfügung gestellt, damit dieser die Mitteilung
nach § 8 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes erstellt. Kommt der
Berechtigte der Aufforderung nicht nach, wird er nach sechs Monaten hieran erinnert.
Gleichzeitig wird der Versorgungsträger aufgefordert, die ihm bekannten Daten
mitzuteilen. Weitere Ermittlungen werden nicht durchgeführt.

(2) Stehen bei der Neuberechnung Unterlagen nicht zur Verfügung und erklärt der
Berechtigte glaubhaft, dass auch er über Unterlagen nicht verfügt und diese auch nicht
beschaffen kann, ist zur Feststellung von Art und Umfang der rentenrechtlichen Zeiten
von seinem Vorbringen auszugehen, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte vor, dass dieses
nicht zutrifft. Lässt sich auch auf diese Weise der Verdienst für Beitragszeiten nicht
feststellen, ist § 256c entsprechend anzuwenden. Lässt sich die Art der ausgeübten
Beschäftigung oder Tätigkeit nicht feststellen, sind die Zeiten der Rentenversicherung
der Angestellten zuzuordnen. Kommt der Berechtigte der Aufforderung nach Absatz 1 nicht
nach, teilt jedoch der Versorgungsträger Daten mit, wird die Neuberechnung ohne weitere
Ermittlungen aus den bekannten Daten vorgenommen.

(3) Unterschreitet der Monatsbetrag der nach Absatz 1 neu berechneten Rente den
Monatsbetrag der zuletzt vor der Neuberechnung gezahlten Rente, wird dieser solange
weitergezahlt, bis die neu berechnete Rente den weiterzuzahlenden Betrag erreicht.

§ 307d 

(weggefallen)

§ 308 Umstellungsrenten

(1) Der Rentenartfaktor beträgt für Umstellungsrenten, die als Renten wegen
Erwerbsunfähigkeit gelten, 0,8667.

(2) Umstellungsrenten als Renten wegen Erwerbsunfähigkeit werden auf Antrag nach den
vom 1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften neu berechnet, wenn für Versicherte nach
Vollendung des 55. Lebensjahres für zwölf Kalendermonate Beiträge gezahlt worden sind
und sie erwerbsunfähig sind. Diese neu berechneten Renten werden nur geleistet, wenn
sie um zwei Dreizehntel höher sind als die Umstellungsrenten.

(3) Entgeltpunkte für am 1. Januar 1992 laufende Umstellungsrenten werden zu gleichen
Teilen lückenlos auf die Zeit vom Kalendermonat der Vollendung des 15. Lebensjahres bis
zum Kalendermonat vor der Vollendung des 55. Lebensjahres der Versicherten verteilt.

§ 309 Neufeststellung auf Antrag

(1) Eine nach den Vorschriften dieses Buches berechnete Rente ist auf Antrag von Beginn
an nach dem am 1. Januar 1996 geltenden Recht neu festzustellen und zu leisten, wenn
sie vor diesem Zeitpunkt begonnen hat und
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1 beitragsgeminderte Zeiten wegen des Besuchs einer Schule, Fachschule oder Hochschule
enthält oder
 

2.Anrechnungszeiten im Beitrittsgebiet wegen des Bezugs einer Übergangsrente, einer
Invalidenrente bei Erreichen besonderer Altersgrenzen, einer befristeten erweiterten
Versorgung oder einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen
Einrichtungen zu berücksichtigen sind oder
 

3.Verfolgungszeiten nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz anerkannt sind.
 

Bei einem Rentenbeginn nach dem 31. Dezember 1995 ist Satz 1 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Rente auf der Grundlage des Rechts festzustellen und zu leisten
ist, das bei erstmaliger Feststellung der Rente anzuwenden war. In Fällen des Satzes
1 Nr. 3 ist bei der Feststellung der Rente nach den Sätzen 1 und 2 der § 11 Satz
2 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur
Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen
Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2662) anzuwenden.

(1a) Eine nach den Vorschriften dieses Buches berechnete Rente ist auf Antrag
vom Beginn an neu festzustellen und zu leisten, wenn Zeiten nach dem Beruflichen
Rehabilitierungsgesetz anerkannt sind oder wenn § 3 Abs. 1 Satz 2 des Beruflichen
Rehabilitierungsgesetzes anzuwenden ist.

(2) Eine Rente ist auf Antrag neu festzustellen, wenn sie vor dem 1. Januar 2001 nach
den Vorschriften dieses Buches bereits neu festgestellt worden war.

§ 310 Erneute Neufeststellung von Renten

Ist eine Rente, die vor dem 1. Januar 2001 nach den Vorschriften dieses Gesetzbuchs
neu festgestellt worden war, erneut neu festzustellen und sind dabei die persönlichen
Entgeltpunkte neu zu ermitteln, sind der neu festzustellenden Rente mindestens die
bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde zu legen; dies gilt nicht, soweit
die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte auf einer rechtswidrigen Begünstigung
beruhen oder eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse zu Ungunsten des
Rentenbeziehers eingetreten ist.

§ 310a Neufeststellung von Renten mit Zeiten der Beschäftigung bei der
Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post

(1) Eine nach den Vorschriften dieses Buches berechnete Rente mit Zeiten der
Beschäftigung bei der Deutschen Reichsbahn oder bei der Deutschen Post und
Arbeitsverdiensten oberhalb der im Beitrittsgebiet geltenden Beitragsbemessungsgrenzen
ist auf Antrag neu festzustellen, wenn sie vor dem 3. August 2001 begonnen hat.
Abweichend von § 300 Abs. 3 sind bei der Neufeststellung der Rente § 256a Abs. 2 und §
307a Abs. 2 in der am 1. Dezember 1998 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Die Neufeststellung erfolgt für die Zeit ab Rentenbeginn, frühestens für die Zeit
ab 1. Dezember 1998.

§ 310b Neufeststellung von Renten mit überführten Zeiten nach dem
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz

Eine nach den Vorschriften dieses Buches berechnete Rente, die Zeiten der Zugehörigkeit
zu einem Versorgungssystem nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
enthält und für die die Arbeitsentgelte oder Arbeitseinkommen nach § 7 des
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes in der Fassung des Renten-
Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606) begrenzt worden sind, oder
die Zeiten enthält, die nach § 22a des Fremdrentengesetzes begrenzt worden sind, ist
neu festzustellen. Bei der Neufeststellung der Rente sind § 6 Abs. 2 oder 3 und § 7
des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes, § 22a des Fremdrentengesetzes
und § 307b in der am 1. Mai 1999 geltenden Fassung anzuwenden. Die Sätze 1 und
2 gelten auf Antrag entsprechend in den Fällen des § 4 Abs. 4 des Anspruchs- und
Anwartschaftsüberführungsgesetzes.
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§ 310c Neufeststellung von Renten wegen Beschäftigungszeiten während des
Bezugs einer Invalidenrente

Wurden während des Bezugs einer Invalidenrente oder einer Versorgung wegen Invalidität
oder wegen des Bezugs von Blindengeld oder Sonderpflegegeld nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets bis zum 31. Dezember 1991 Zeiten einer Beschäftigung zurückgelegt,
besteht ab 1. September 2001 Anspruch auf Neufeststellung einer nach den Vorschriften
dieses Buches berechneten Rente, wenn sie vor dem 1. Juli 2002 begonnen hat. Abweichend
von § 300 Abs. 3 sind bei der Neufeststellung der Rente die Regelungen über die
Berücksichtigung von Beitragszeiten aufgrund einer Beschäftigung oder selbständigen
Tätigkeit während des Bezugs einer Leistung nach Satz 1 in der seit dem 1. Juli
2002 geltenden Fassung anzuwenden. Der neu festgestellten Rente sind mindestens die
bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde zu legen; dies gilt nicht, soweit
die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte auf einer rechtswidrigen Begünstigung
beruhen oder eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse zu Ungunsten des
Rentenbeziehers eingetreten ist.

Fünfter Unterabschnitt
Zusammentreffen von Renten und von Einkommen

§ 311 Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente nach den Vorschriften im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und auf eine Rente aus
der Unfallversicherung, die für die Leistung der Rente zu berücksichtigen war, wird die
Rente insoweit nicht geleistet, als die Summe dieser Renten den Grenzbetrag übersteigt.

(2) Bei der Ermittlung der Summe der zusammentreffenden Renten bleiben unberücksichtigt

1.bei der Rente

a)der Betrag, der den Grenzbetrag übersteigt,
 

b)der auf den Leistungszuschlag für ständige Arbeiten unter Tage entfallende Anteil,
 

c)der auf den Erhöhungsbetrag in Waisenrenten entfallende Anteil,
 

 

2.bei der Verletztenrente aus der Unfallversicherung je 16,67 vom Hundert des
aktuellen Rentenwerts für jeden Prozentpunkt der Minderung der Erwerbsfähigkeit,
wenn diese mindestens 60 vom Hundert beträgt und die Rente aufgrund einer
entschädigungspflichtigen Silikose oder Siliko-Tuberkulose geleistet wird.
 

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente nach den Vorschriften im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet und auf eine Rente aus
der Unfallversicherung, die für die Leistung der Rente nicht zu berücksichtigen war,
verbleibt es für die Leistung dieser Rente dabei.

(4) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente nach den Vorschriften im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet mit Zeiten sowohl der
Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten als auch der knappschaftlichen
Rentenversicherung und ruhte wegen einer Rente aus der Unfallversicherung die Rente
mit den Zeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung vorrangig, verbleibt es für die
Leistung dieser Rente dabei.

(5) Der Grenzbetrag beträgt

1.bei Renten, für die die allgemeine Wartezeit in der knappschaftlichen
Rentenversicherung nicht erfüllt ist,
 

a) bei Renten aus eigener Versicherung 80 vom Hundert,
b) bei Witwenrenten oder Witwerrenten 48 vom Hundert,

2.bei Renten, für die die allgemeine Wartezeit in der knappschaftlichen
Rentenversicherung erfüllt ist,
 

a) bei Renten aus eigener Versicherung 95 vom Hundert,
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b) bei Witwenrenten oder Witwerrenten 57 vom Hundert
 
eines Zwölftels des Jahresarbeitsverdienstes, der der Berechnung der Rente aus der
Unfallversicherung zugrunde liegt, mindestens jedoch des Betrages, der sich ergibt,
wenn der im Dezember 1991 zugrunde liegende persönliche Vomhundertsatz mit zwei
Dritteln des aktuellen Rentenwerts vervielfältigt wird (Mindestgrenzbetrag). Beruht
die Rente ausschließlich auf Zeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung, ist der
persönliche Vomhundertsatz mit 1,0106 zu vervielfältigen. Beruht sie auch auf Zeiten
der Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten, ist ein durchschnittlicher
persönlicher Vomhundertsatz zu ermitteln, indem der Vomhundertsatz nach Satz 2 und der
persönliche Vomhundertsatz der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten mit
der ihrer Ermittlung zugrunde liegenden jeweiligen Anzahl an Monaten vervielfältigt und
die Summe beider Ergebnisse durch die Summe aller Monate geteilt wird. Liegt der Rente
ein persönlicher Vomhundertsatz nicht zugrunde, ist Mindestgrenzbetrag das bei Renten
aus eigener Versicherung das 50fache, bei Witwenrenten oder Witwerrenten das 30fache
des aktuellen Rentenwerts. Für die ersten drei Monate nach Beginn der Witwenrente
oder Witwerrente wird der Grenzbetrag mit dem für eine Rente aus eigener Versicherung
geltenden Vomhundertsatz ermittelt.

(6) Der Grenzbetrag beträgt bei Halbwaisenrenten das 13,33fache, bei Vollwaisenrenten
das 20fache des aktuellen Rentenwerts.

(7) Für die von einem Träger mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs
geleistete Rente wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit ist ein
Jahresarbeitsverdienst nicht festzustellen. Bei einer an eine Witwe oder einen Witwer
geleisteten Rente gilt ihr um zwei Drittel erhöhter Betrag als Vollrente.

(8) Bestand vor Inkrafttreten von Vorschriften über das Zusammentreffen von Renten und
von Leistungen aus der Unfallversicherung Anspruch auf eine Rente und auf eine Rente
aus der Unfallversicherung, die für die Leistung der Rente nicht zu berücksichtigen
war, verbleibt es für die Leistung dieser Rente dabei.

§ 312 Mindestgrenzbetrag bei Versicherungsfällen vor dem 1. Januar 1979

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente, die auf einem
Versicherungsfall vor dem 1. Januar 1979 beruht, und ruhte diese wegen einer Rente aus
der Unfallversicherung, beträgt der Mindestgrenzbetrag
1. bei einer Rente aus eigener Versicherung 85 vom Hundert,
2. bei einer Witwenrente oder Witwerrente 51 vom Hundert
 
des Betrages, der sich ergibt, wenn der im Dezember 1991 zugrunde liegende persönliche
Vomhundertsatz mit zwei Dritteln des aktuellen Rentenwerts vervielfältigt wird.

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente, für die die allgemeine
Wartezeit in der knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt ist und die auf einem
Versicherungsfall vor dem 1. Januar 1979 beruht, und ruhte diese Rente wegen einer
Rente aus der Unfallversicherung, die auf einem Unfall oder Tod vor dem 1. Januar 1979
beruht, beträgt der Mindestgrenzbetrag
1. bei einer Rente aus eigener Versicherung 100 vom Hundert,
2. bei einer Witwenrente oder Witwerrente 60 vom Hundert
 
des Betrages, der sich ergibt, wenn der im Dezember 1991 zugrundeliegende persönliche
Vomhundertsatz mit zwei Dritteln des aktuellen Rentenwerts vervielfältigt wird.

(3) § 311 Abs. 5 Satz 2 und 3, Abs. 7 ist anzuwenden.

§ 313 Hinzuverdienst bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

(1) Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit,
Erwerbsunfähigkeit oder für Bergleute ist § 96a unter Beachtung der
Hinzuverdienstgrenzen des Absatzes 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Regelungen
zur Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung für die Rente wegen Berufsunfähigkeit
und die Regelungen zur Rente wegen voller Erwerbsminderung für die Rente wegen
Erwerbsunfähigkeit entsprechend gelten.
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(2) Abhängig vom erzielten Hinzuverdienst wird

1.eine Rente wegen Berufsunfähigkeit in voller Höhe, in Höhe von zwei Dritteln oder in
Höhe von einem Drittel,
 

2.eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bei Überschreiten der Hinzuverdienstgrenze des
Absatzes 3 Nr. 1 und weiterem Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit in Höhe der Rente
wegen Berufsunfähigkeit unter Beachtung der Hinzuverdienstgrenzen des Absatzes 3 Nr.
2,
 

3.eine Rente für Bergleute in voller Höhe, in Höhe von zwei Dritteln oder in Höhe von
einem Drittel
 

geleistet.

(3) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt

1.bei einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 400 Euro,
 

2.bei einer Rente wegen Berufsunfähigkeit

a)in voller Höhe das 0,57fache,
 

b)in Höhe von zwei Dritteln das 0,76fache,
 

c)in Höhe von einem Drittel das 0,94fache
 

der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit den Entgeltpunkten (§ 66 Abs. 1 Nr.
1 bis 3) des letzten Kalenderjahres vor Eintritt der Berufsunfähigkeit, mindestens
jedoch mit 0,5 Entgeltpunkten,
 

3.bei einer Rente für Bergleute

a)in voller Höhe das 0,76fache,
 

b)in Höhe von zwei Dritteln das 1,01fache,
 

c)in Höhe von einem Drittel das 1,26fache
 

der monatlichen Bezugsgröße, vervielfältigt mit den Entgeltpunkten (§ 66 Abs. 1
Nr. 1 bis 3) des letzten Kalenderjahres vor Eintritt der im Bergbau verminderten
Berufsfähigkeit oder der Erfüllung der Voraussetzungen entsprechend § 45 Abs. 3,
mindestens jedoch mit 0,5 Entgeltpunkten.
 

(4) Bestand am 31. Dezember 2000 neben einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit
Anspruch auf Arbeitslosengeld, das bei der Feststellung eines Hinzuverdienstes dem
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen gleichstand, verbleibt es dabei, solange das
Arbeitslosengeld geleistet wird.

(5) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets berechnete Rente und ist diese Rente nicht nach den Vorschriften
dieses Gesetzes neu zu berechnen, werden als Entgeltpunkte im Sinne des Absatzes 3 die
nach § 307a ermittelten durchschnittlichen Entgeltpunkte zugrunde gelegt.

(6) Für Versicherte, die am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine nach den Vorschriften
des Beitrittsgebiets berechnete Invalidenrente oder Bergmannsinvalidenrente
hatten und die die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Blindengeld
oder Sonderpflegegeld nach den am 31. Dezember 1991 geltenden Vorschriften des
Beitrittsgebiets erfüllen, gilt für diese Rente eine Hinzuverdienstgrenze (Absätze 1
bis 3) nicht.

(7) Bestand am 31. Dezember 2002 Anspruch auf eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit vergleichbares Einkommen mit Ausnahme von
Vorruhestandsgeld, gilt für diese Rente dieses vergleichbare Einkommen bis zum 31.
Dezember 2007 nicht als Hinzuverdienst.

§ 313a Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Arbeitslosengeld

Bestand am 31. Dezember 1998 Anspruch auf eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit, wird auf die Rente das für denselben Zeitraum geleistete
Arbeitslosengeld angerechnet. Eine Anrechnung erfolgt nicht, wenn das Arbeitslosengeld
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1.nur vorläufig bis zur Feststellung der verminderten Erwerbsfähigkeit geleistet wird
oder
 

2.aufgrund einer Anwartschaftszeit geleistet wird, die insgesamt nach dem Beginn der
Rente wegen Berufsunfähigkeit oder der Rente für Bergleute oder nach dem Ende einer
Leistung zur Teilhabe, wegen der der Anspruch auf die Rente nicht bestanden hat,
erfüllt worden ist.
 

Die Sätze 1 und 2 sind nicht auf Arbeitslosengeld anzuwenden, auf das erst nach dem 31.
Dezember 2000 ein Anspruch entsteht.

§ 314 Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes

(1) Ist der Versicherte vor dem 1. Januar 1986 gestorben oder haben die Ehegatten bis
zum 31. Dezember 1988 eine wirksame Erklärung über die weitere Anwendung des bis zum
31. Dezember 1985 geltenden Hinterbliebenenrentenrechts abgegeben, werden auf eine
Witwenrente oder Witwerrente die Vorschriften über die Einkommensanrechnung auf Renten
wegen Todes nicht angewendet.

(2) Ist der Versicherte vor dem 1. Januar 1986 gestorben und ist eine erneute Ehe
der Witwe oder des Witwers aufgelöst oder für nichtig erklärt worden, werden auf eine
Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten die Vorschriften über die
Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes nicht angewendet. Besteht für denselben
Zeitraum Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente oder auf eine solche Rente aus der
Unfallversicherung, werden diese Ansprüche in der Höhe berücksichtigt, die sich nach
Anwendung der Vorschriften über die Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes ergibt.

(3) bis (5) (weggefallen)

§ 314a Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes aus dem Beitrittsgebiet

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente aufgrund
des im Beitrittsgebiet geltenden Rechts oder bestand ein solcher Anspruch nur
deshalb nicht, weil die im Beitrittsgebiet geltenden besonderen Voraussetzungen nicht
erfüllt waren, werden vom 1. Januar 1992 an auf die Witwenrente oder Witwerrente die
Vorschriften über die Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes angewendet.

(2) Hatte der Versicherte oder die Witwe oder der Witwer am 18. Mai 1990 den
gewöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet, ist § 314 nicht anzuwenden.

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Waisenrente aufgrund des im
Beitrittsgebiet geltenden Rechts oder bestand ein solcher Anspruch nur deshalb
nicht, weil die im Beitrittsgebiet geltenden besonderen Voraussetzungen nicht erfüllt
waren, werden vom 1. Januar 1992 an auf die Waisenrente die Vorschriften über die
Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes angewendet.

§ 314b Befristung der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit

Bestand am 31. Dezember 2000 Anspruch auf eine befristete Rente wegen Berufsunfähigkeit
oder Erwerbsunfähigkeit und ist der jeweilige Anspruch nach Ablauf der Frist von
der jeweiligen Arbeitsmarktlage abhängig, ist die Befristung zu wiederholen, es
sei denn, die Versicherten vollenden innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der sich
anschließenden Frist das 60. Lebensjahr.

Sechster Unterabschnitt
Zusatzleistungen

§ 315 Zuschuss zur Krankenversicherung

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf einen Zuschuss zu den Aufwendungen
für die Krankenversicherung und war der Berechtigte bereits zu diesem Zeitpunkt
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem der deutschen Aufsicht
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unterliegenden Krankenversicherungsunternehmen versichert, wird dieser Zuschuss in
der bisherigen Höhe zu der Rente und einer sich unmittelbar daran anschließenden Rente
desselben Berechtigten weitergeleistet.

(2) Besteht am 1. Januar 1992 Anspruch auf einen Zuschuss zu den Aufwendungen
für die Krankenversicherung, der nicht nur nach Anwendung der Vorschriften eines
Rentenanpassungsgesetzes für Dezember 1991 höher als der Beitragsanteil war, den der
Träger der Rentenversicherung als Krankenversicherungsbeitrag für pflichtversicherte
Rentenbezieher zu tragen hat, wird der Zuschuss zu der Rente und einer sich
unmittelbar daran anschließenden Rente desselben Berechtigten mindestens in der
bisherigen Höhe, höchstens in Höhe der Hälfte der tatsächlichen Aufwendungen für die
Krankenversicherung, weitergeleistet.

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 nach einem Rentenanpassungsgesetz Anspruch auf einen
Auffüllbetrag, der als Zuschuss zu den Aufwendungen für die Krankenversicherung gilt,
wird dieser in der bisherigen Höhe weitergeleistet. Rentenerhöhungen, die sich aufgrund
von Rentenanpassungen nach dem 31. Dezember 1991 ergeben, werden hierauf angerechnet.

(4) Bestand am 30. April 2007 Anspruch auf einen Zuschuss zu den Aufwendungen für
die Krankenversicherung und war der Berechtigte bereits zu diesem Zeitpunkt in
einer ausländischen gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert, wird dieser
Zuschuss zu der Rente und einer sich unmittelbar daran anschließenden Rente desselben
Berechtigten weitergeleistet.

§ 315a Auffüllbetrag

Ist der für den Berechtigten nach Anwendung des § 307a ermittelte Monatsbetrag der
Rente für Dezember 1991 niedriger als der für denselben Monat ausgezahlte und nach
dem am 31. Dezember 1991 geltenden Recht oder nach § 302a Abs. 3 weiterhin zustehende
Rentenbetrag einschließlich des Ehegattenzuschlags, wird ein Auffüllbetrag in Höhe
der Differenz geleistet. Bei dem Vergleich werden die für Dezember 1991 nach den
Vorschriften des Beitrittsgebiets geleisteten Rentenbeträge zuvor um 6,84 vom Hundert
erhöht; Zusatzrenten nach § 307a Abs. 9 Nr. 1, Zusatzrenten nach der Verordnung
über die freiwillige und zusätzliche Versicherung in der Sozialversicherung vom 28.
Januar 1947 und Zusatzrenten nach der Verordnung über die freiwillige Versicherung
auf Zusatzrente bei der Sozialversicherung vom 15. März 1968 bleiben außer Betracht.
Bei der Ermittlung der für Dezember 1991 nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets
geleisteten Rentenbeträge ist das Rentenangleichungsgesetz vom 28. Juni 1990 (GBl. Nr.
38 S. 495) mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine vor Angleichung höhere Rente so lange
geleistet wird, bis die anzugleichende Rente den bisherigen Betrag übersteigt. Der
Auffüllbetrag wird vom 1. Januar 1996 an bei jeder Rentenanpassung um ein Fünftel des
Auffüllbetrags, mindestens aber um 20 Deutsche Mark vermindert; durch die Verminderung
darf der bisherige Zahlbetrag der Rente nicht unterschritten werden. Ein danach noch
verbleibender Auffüllbetrag wird bei den folgenden Rentenanpassungen im Umfang dieser
Rentenanpassungen abgeschmolzen.

§ 315b Renten aus freiwilligen Beiträgen des Beitrittsgebiets

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine

1.Rente nach der Verordnung über die Neuregelung der freiwilligen Versicherungen in der
Sozialversicherung vom 25. Juni 1953 (GBl. Nr. 80 S. 823),
 

2.Zusatzrente nach der Verordnung über die freiwillige und zusätzliche Versicherung in
der Sozialversicherung vom 28. Januar 1947,
 

3.Zusatzrente nach der Verordnung über die freiwillige Versicherung auf Zusatzrente bei
der Sozialversicherung vom 15. März 1968,
 

wird diese in Höhe des um 6,84 vom Hundert erhöhten bisherigen Betrages
weitergeleistet.

§ 316 

(weggefallen)
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Siebter Unterabschnitt
Leistungen an Berechtigte im Ausland

§ 317 Grundsatz

(1) Bestand Anspruch auf Leistung einer Rente vor dem Zeitpunkt, von dem an geänderte
Vorschriften über Leistungen an Berechtigte im Ausland gelten, wird die Rente
allein aus Anlass der Rechtsänderung nicht neu berechnet. Dies gilt nicht, wenn dem
Berechtigten die Rente aus Beitragszeiten im Beitrittsgebiet nicht oder nicht in vollem
Umfang gezahlt werden konnte. Die Rente ist mindestens aus den bisherigen persönlichen
Entgeltpunkten weiterzuleisten.

(2) Eine Rente an einen Hinterbliebenen, der die Staatsangehörigkeit eines Staates
hat, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, ist mindestens aus den
persönlichen Entgeltpunkten des verstorbenen Versicherten zu leisten, aus denen seine
Rente geleistet worden ist, wenn er am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Leistung einer
Rente ins Ausland hatte und diese Rente bis zu seinem Tode bezogen hat.

(2a) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente und ist diese Rente aufgrund
einer nach dem 31. Dezember 1991 eingetretenen Änderung in den Verhältnissen, die für
die Anwendung der Vorschriften über Leistungen an Berechtigte im Ausland von Bedeutung
sind, neu festzustellen, ist bei der Neufeststellung das am 1. Januar 1992 geltende
Recht anzuwenden. Hierbei sind für Berechtigte, die die Staatsangehörigkeit eines
Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, mindestens
die nach § 307 ermittelten persönlichen Entgeltpunkte in dem in § 114 Abs. 1 Satz 2
genannten Verhältnis zugrunde zu legen. Satz 2 gilt auch bei Hinterbliebenenrenten,
wenn der verstorbene Versicherte die Staatsangehörigkeit eines Staates hatte, in dem
die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist.

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente, bei der der Anspruch oder
die Höhe von der Minderung der Erwerbsfähigkeit abhängig war, und wurde hierbei die
jeweilige Arbeitsmarktlage berücksichtigt oder hätte sie berücksichtigt werden können,
gilt dies auch weiterhin.

(4) Berechtigte erhalten eine Rente wegen Berufsunfähigkeit nur, wenn sie auf diese
Rente bereits für die Zeit, in der sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt noch im Inland
gehabt haben, einen Anspruch hatten.

§ 318 Ermessensleistungen an besondere Personengruppen

(1) Versicherte, die nicht Deutsche sind und sich gewöhnlich im Ausland aufhalten,
können die Rente wie Deutsche bei einem entsprechenden Aufenthalt erhalten, wenn sie

1.zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 das Gebiet des Deutschen Reiches
oder der Freien Stadt Danzig verlassen haben, um sich einer von ihnen nicht zu
vertretenden und durch die politischen Verhältnisse bedingten besonderen Zwangslage
zu entziehen, oder aus den gleichen Gründen in diese Gebiete nicht zurückkehren
konnten,
 

2.Vertriebene (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Bundesvertriebenengesetz) aus den in den Jahren 1938
und 1939 in das Deutsche Reich eingegliederten Gebieten sind und als solche im Inland
anerkannt sind oder
 

3.früher deutsche Staatsangehörige waren und als Angehörige deutscher geistlicher
Genossenschaften oder ähnlicher Gemeinschaften aus überwiegend religiösen oder
sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht, Seelsorge oder ähnlichen
gemeinnützigen Tätigkeiten außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland nach
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 beschäftigt waren und bis zum 31. Dezember 1984
Anspruch auf eine Rente entstanden ist.
 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Leistung von Renten an Hinterbliebene
der in Absatz 1 genannten Versicherten, die selbst weder Deutsche sind noch zu



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 206 -

den Berechtigten nach Absatz 1 gehören. Sie erhalten 70 vom Hundert der Rente an
Hinterbliebene.

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine Rente als Ermessensleistung
und könnte diese Leistung nach Absatz 1 oder 2 nicht mehr erbracht werden, gelten
Versicherte und ihre Hinterbliebenen insoweit als Berechtigte.

(4) Die Leistungen nach dieser Vorschrift gelten nicht als Leistungen der sozialen
Sicherheit.

§ 319 Zusatzleistungen

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 bei gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland Anspruch auf
einen Zuschuss zu den Aufwendungen für die Krankenversicherung, wird dieser Zuschuss in
der bisherigen Höhe zu der Rente und einer sich unmittelbar daran anschließenden Rente
desselben Berechtigten weitergeleistet.

(2) Berechtigte erhalten für ein Kind einen Kinderzuschuss zu einer Rente nur, wenn
sie bei gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland hierauf am 31. Dezember 1991 einen Anspruch
hatten.

Achter Unterabschnitt
Zusatzleistungen bei gleichzeitigem Anspruch auf Renten
nach dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften
des Beitrittsgebiets

§ 319a Rentenzuschlag bei Rentenbeginn in den Jahren 1992 und 1993

Ist der für den Berechtigten nach Anwendung der Vorschriften dieses Buches ermittelte
Monatsbetrag der Rente bei Rentenbeginn in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 31.
Dezember 1993 niedriger als der für den Monat des Rentenbeginns nach dem Übergangsrecht
für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets einschließlich der darin
enthaltenen Vorschriften über das Zusammentreffen von Renten ermittelte Betrag, wird
ein Rentenzuschlag in Höhe der Differenz geleistet, solange die rentenrechtlichen
Voraussetzungen dafür vorliegen. Der Rentenzuschlag wird vom 1. Januar 1996 an bei
jeder Rentenanpassung um ein Fünftel des Rentenzuschlags, mindestens aber um 20
Deutsche Mark vermindert; durch die Verminderung darf der bisherige Zahlbetrag der
Rente nicht unterschritten werden. Ein danach noch verbleibender Rentenzuschlag wird
bei den folgenden Rentenanpassungen im Umfang dieser Rentenanpassungen abgeschmolzen.

Neunter Unterabschnitt
Leistungen bei gleichzeitigem Anspruch auf Renten nach
dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets

§ 319b Übergangszuschlag

Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf Leistungen nach den Vorschriften dieses
Buches und auf solche nach dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des
Beitrittsgebiets, werden die Leistungen nach den Vorschriften dieses Buches erbracht.
Ist nach Anwendung der jeweiligen Vorschriften über das Zusammentreffen von Renten
und von Einkommen die Gesamtleistung nach dem Übergangsrecht für Renten nach den
Vorschriften des Beitrittsgebiets höher als die Gesamtleistung nach den Vorschriften
dieses Buches, wird zusätzlich zu den Leistungen nach den Vorschriften dieses Buches
ein Übergangszuschlag geleistet. Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine
Rente nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets und liegen die rentenrechtlichen
Voraussetzungen danach noch vor, wird für die Feststellung der Gesamtleistung nach
dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets die am
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31. Dezember 1991 gezahlte und um 6,84 vom Hundert erhöhte Rente berücksichtigt.
Der Übergangszuschlag wird in Höhe der Differenz zwischen der Gesamtleistung nach
dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets und der
Gesamtleistung nach den Vorschriften dieses Buches gezahlt.

Zehnter Unterabschnitt
Siebtes Gesetz zur Änderung des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze

§ 319c Rente wegen Alters und Arbeitslosengeld

Anspruch auf eine Rente wegen Alters besteht nicht, wenn Anspruch auf Arbeitslosengeld
besteht, dessen Anspruchsdauer sich nach § 434r des Dritten Buches erhöht hat. Wurde
eine Rente bereits geleistet, auf die nach Satz 1 kein Anspruch besteht, ist der zur
Zahlung des Arbeitslosengeldes verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig. Der
Umfang des Erstattungsanspruchs richtet sich nach den für den Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung geltenden Rechtsvorschriften. Der Rentenbescheid ist mit Wirkung
vom Zeitpunkt des Beginns der Rente aufzuheben; die §§ 24 und 48 des Zehnten Buches
sind nicht anzuwenden. Nach Ende des Arbeitslosengeldbezuges ist Rente zu leisten,
wenn die Anspruchsvoraussetzungen beim ursprünglichen Rentenbeginn erfüllt waren; bei
der Rentenberechnung werden mindestens die der weggefallenen Rente zugrunde liegenden
persönlichen Entgeltpunkte berücksichtigt.

Sechstes Kapitel
Bußgeldvorschriften

§ 320 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1.entgegen § 190a Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig erstattet,
 

2.entgegen § 196 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft oder eine Änderung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder mitteilt oder
 

3.entgegen § 196 Abs. 1 Satz 2 die erforderlichen Unterlagen nicht, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig vorlegt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro
geahndet werden.

§ 321 Zusammenarbeit zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten arbeiten die
Rentenversicherungsträger im Rahmen der Prüfung bei den Arbeitgebern nach § 28p des
Vierten Buches insbesondere mit der Bundesagentur für Arbeit, den Krankenkassen,
den Behörden der Zollverwaltung, den in § 71 des Aufenthaltsgesetzes genannten
Behörden, den Finanzbehörden, den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zuständigen Behörden, den
Trägern der Sozialhilfe, den Unfallversicherungsträgern und den für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden zusammen, wenn sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

1.Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,
 

2.eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen
Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung
oder eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches,
 

3.Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
Buches gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit, einem Träger
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der gesetzlichen Kranken-, Pflege- oder Unfallversicherung oder einem Träger der
Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,
 

4.Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,
 

5.Verstöße gegen die Bestimmungen des Vierten, Fünften und Siebten Buches sowie dieses
Buches über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, soweit
sie im Zusammenhang mit den in den Nummern 1 bis 4 genannten Verstößen stehen,
 

6.Verstöße gegen die Steuergesetze,
 

7.Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz
 

ergeben. Sie unterrichten die für die Verfolgung und Ahndung zuständigen Behörden,
die Träger der Sozialhilfe sowie die Behörden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes. Die
Unterrichtung kann auch Angaben über die Tatsachen enthalten, die für die Abgabe der
Meldungen des Arbeitgebers und die Einziehung der Beiträge zur Sozialversicherung
erforderlich sind.

Anlage 1 Durchschnittsentgelt in Euro/DM/RM

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 869 - 870,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 
 

Jahr Durchschnittsentgelt
1891 700  
92 700  
93 709  
94 714  
95 714  
96 728  
97 741  
98 755  
99 773  
   
1900 796  
01 814  
02 841  
03 855  
04 887  
05 910  
06 946  
07 987  
08 1.019  
09 1.046  
   
1910 1.078  
11 1.119  
12 1.164  
13 1.182  
14 1.219  
15 1.178  
16 1.233  
17 1.446  
18 1.706  
19 2.010  
   
1920 3.729  
21 9.974  
24 1.233  
25 1.469  
26 1.642  
27 1.742  
28 1.983  
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29 2.110  
   
1930 2.074  
31 1.924  
32 1.651  
33 1.583  
34 1.605  
35 1.692  
36 1.783  
37 1.856  
38 1.947  
39 2.092  
1940 2.156  
41 2.297  
42 2.310  
43 2.324  
44 2.292  
45 1.778  
46 1.778  
47 1.833  
48 2.219  
49 2.838  
   
1950 3.161  
51 3.579  
52 3.852  
53 4.061  
54 4.234  
55 4.548  
56 4.844  
57 5.043  
58 5.330  
59 5.602  
   
1960 6.101  
61 6.723  
62 7.328  
63 7.775  
64 8.467  
65 9.229  
66 9.893  
67 10.219  
68 10.842  
69 11.839  
   
1970 13.343  
71 14.931  
72 16.335  
73 18.295  
74 20.381  
75 21.808  
76 23.335  
77 24.945  
78 26.242  
79 27.685  
   
1980 29.485  
81 30.900  
82 32.198  
83 33.293  
84 34.292  
85 35.286  
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86 36.627  
87 37.726  
88 38.896  
89 40.063  
1990 41.946  
91 44.421  
92 46.820  
93 48.178  
94 49.142  
95 50.665  
96 51.678  
97 52.143  
98 52.925  
99 53.507  
2000 54.256  
01 55.216  
02 28.626  
03 28.938  
04 29.060  
05 29.202  
06 29.494  
07 29.951  
08  ......... 30.084
09 ......... 30.879 .........
-----

*)vorläufiges Durchschnittsentgelt i. S. des § 69 Abs. 2 Nr. 2.
 

Anlage 2 Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in Euro/DM/RM

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 871,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 
 

Allgemeine
Rentenversicherung

Knappschaftliche RentenversicherungZeitraum

Arbeiter Angestellten  
1.1.1924-31.12.1924 1.056 4.080  
1.1.1925-30. 4.1925 1.380 4.080  
1.5.1925-31.12.1925 1.380 6.000  
1.1.1926-31.12.1926 1.908 6.000  
1.1.1927-31.12.1927 2.016 6.000  
1.1.1928-31. 8.1928 2.748 6.000  
1.9.1928-31.12.1928 2.748 8.400  
1.1.1929-31.12.1929 2.928 8.400  
1.1.1930-31.12.1930 2.880 8.400  
1.1.1931-31.12.1931 2.676 8.400  
1.1.1932-31.12.1932 2.292 8.400  
1.1.1933-31.12.1933 2.196 8.400  
1.1.1934-31.12.1934 2.004 7.200  
1.1.1935-31.12.1935 2.112 7.200  
1.1.1936-31.12.1936 2.220 7.200  
1.1.1937-31.12.1937 2.316 7.200  
1.1.1938-31.12.1938 2.700 7.200  
1.1.1939-31.12.1939 3.000 7.200  
1.1.1940-31.12.1940 3.096 7.200  
1.1.1941-31.12.1941 3.300 7.200  
1.1.1942-30.6.1942 3.312 7.200  
1.7.1942-31.12.1942 3.600 7.200  
1.1.1943-28.2.1947 3.600 7.200 4.800
1.3.1947-31.5.1949 3.600 7.200 7.200
1.6.1949-31.8.1952 7.200 8.400
1.9.1952-31.12.1958 9.000 12.000
1.1.1959-31.12.1959 9.600 12.000
1.1.1960-31.12.1960 10.200 12.000
1.1.1961-31.12.1961 10.800 13.200
1.1.1962-31.12.1962 11.400 13.200
1.1.1963-31.12.1963 12.000 14.400
1.1.1964-31.12.1964 13.200 16.800
1.1.1965-31.12.1965 14.400 18.000
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1.1.1966-31.12.1966 15.600 19.200
1.1.1967-31.12.1967 16.800 20.400
1.1.1968-31.12.1968 19.200 22.800
1.1.1969-31.12.1969 20.400 24.000
1.1.1970-31.12.1970 21.600 25.200
1.1.1971-31.12.1971 22.800 27.600
1.1.1972-31.12.1972 25.200 30.000
1.1.1973-31.12.1973 27.600 33.600
1.1.1974-31.12.1974 30.000 37.200
1.1.1975-31.12.1975 33.600 40.800
1.1.1976-31.12.1976 37.200 45.600
1.1.1977-31.12.1977 40.800 50.400
1.1.1978-31.12.1978 44.400 55.200
1.1.1979-31.12.1979 48.000 57.600
1.1.1980-31.12.1980 50.400 61.200
1.1.1981-31.12.1981 52.800 64.800
1.1.1982-31.12.1982 56.400 69.600
1.1.1983-31.12.1983 60.000 73.200
1.1.1984-31.12.1984 62.400 76.800
1.1.1985-31.12.1985 64.800 80.400
1.1.1986-31.12.1986 67.200 82.800
1.1.1987-31.12.1987 68.400 85.200
1.1.1988-31.12.1988 72.000 87.600
1.1.1989-31.12.1989 73.200 90.000
1.1.1990-31.12.1990 75.600 93.600
1.1.1991-31.12.1991 78.000 96.000
1.1.1992-31.12.1992 81.600 100.800
1.1.1993-31.12.1993 86.400 106.800
1.1.1994-31.12.1994 91.200 112.800
1.1.1995-31.12.1995 93.600 115.200
1.1.1996-31.12.1996 96.000 117.600
1.1.1997-31.12.1997 98.400 121.200
1.1.1998-31.12.1998 100.800 123.600
1.1.1999-31.12.1999 102.000 124.800
1.1.2000-31.12.2000 103.200 127.200
1.1.2001-31.12.2001 104.400 128.400
1.1.2002-31.12.2002 54.000 66.600
1.1.2003-31.12.2003 55.200 67.800
1.1.2004-31.12.2004 61.800 76.200
1.1.2005-31.12.2005 62.400 76.800
1.1.2006-31.12.2006 63.000 77.400
1.1.2007-31.12.2007 63.000 77.400
1.1.2008-31.12.2008 63.600 78.600
1.1.2009-31.12.2009 64.800 79.800

Anlage 2a Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen des Beitrittsgebiets in
Euro/DM

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 872,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 
 

Zeitraum
Allgemeine
Rentenversicherung

Knappschaftliche
Rentenversicherung

1.7.1990 - 31.12.1990 32.400 32.400
1.1.1991 - 30. 6.1991 36.000 36.000
1.7.1991 - 31.12.1991 40.800 40.800
1.1.1992 - 31.12.1992 57.600 70.800
1.1.1993 - 31.12.1993 63.600 78.000
1.1.1994 - 31.12.1994 70.800 87.600
1.1.1995 - 31.12.1995 76.800 93.600
1.1.1996 - 31.12.1996 81.600 100.800
1.1.1997 - 31.12.1997 85.200 104.400
1.1.1998 - 31.12.1998 84.000 103.200
1.1.1999 - 31.12.1999 86.400 105.600
1.1.2000 - 31.12.2000 85.200 104.400
1.1.2001 - 31.12.2001 87.600 108.000
1.1.2002 - 31.12.2002 45.000 55.800
1.1.2003 - 31.12.2003 46.200 56.400
1.1.2004 - 31.12.2004 52.200 64.200
1.1.2005 - 31.12.2005 52.800 64.800
1.1.2006 - 31.12.2006 52.800 64.800
1.1.2007 - 31.12.2007 54.600 66.600
1.1.2008 - 31.12.2008 54.000 66.600
1.1.2009 - 31.12.2009 54.600 67.200
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Anlage 2b 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 873,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 

Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Allgemeine Rentenversicherung

Zeitraum
Arbeiter Angestellten

Knappschaftliche
Rentenversicherung

1.1.1935 - 31.12.1935 1,2482 4,2553  
1.1.1936 - 31.12.1936 1,2451 4,0381  
1.1.1937 - 31.12.1937 1,2478 3,8793  
1.1.1938 - 31.12.1938 1,3867 3,6980  
1.1.1939 - 31.12.1939 1,4340 3,4417  
1.1.1940 - 31.12.1940 1,4360 3,3395  
1.1.1941 - 31.12.1941 1,4367 3,1345  
1.1.1942 - 30.06.1942 1,4338 3,1169  
1.7.1942 - 31.12.1942 1,5584 3,1169  
1.1.1943 - 31.12.1943 1,5491 3,0981 2,0654
1.1.1944 - 31.12.1944 1,5707 3,1414 2,0942
1.1.1945 - 31.12.1945 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1946 - 31.12.1946 2,0247 4,0495 2,6997
1.1.1947 - 28.02.1947 1,9640 3,9280 2,6187
1.3.1947 - 31.12.1947 1,9640 3,9280 3,9280
1.1.1948 - 31.12.1948 1,6224 3,2447 3,2447
1.1.1949 - 31.05.1949 1,2685 2,5370 2,5370
1.6.1949 - 31.12.1949 2,5370 2,9598
1.1.1950 - 31.12.1950 2,2778 2,6574
1.1.1951 - 31.12.1951 2,0117 2,3470
1.1.1952 - 31.08.1952 1,8692 2,1807
1.9.1952 - 31.12.1952 2,3364 3,1153
1.1.1953 - 31.12.1953 2,2162 2,9549
1.1.1954 - 31.12.1954 2,1256 2,8342
1.1.1955 - 31.12.1955 1,9789 2,6385
1.1.1956 - 31.12.1956 1,8580 2,4773
1.1.1957 - 31.12.1957 1,7847 2,3795
1.1.1958 - 31.12.1958 1,6886 2,2514
1.1.1959 - 31.12.1959 1,7137 2,1421
1.1.1960 - 31.12.1960 1,6719 1,9669
1.1.1961 - 31.12.1961 1,6064 1,9634
1.1.1962 - 31.12.1962 1,5557 1,8013
1.1.1963 - 31.12.1963 1,5434 1,8521
1.1.1964 - 31.12.1964 1,5590 1,9842
1.1.1965 - 31.12.1965 1,5603 1,9504
1.1.1966 - 31.12.1966 1,5769 1,9408
1.1.1967 - 31.12.1967 1,6440 1,9963
1.1.1968 - 31.12.1968 1,7709 2,1029
1.1.1969 - 31.12.1969 1,7231 2,0272
1.1.1970 - 31.12.1970 1,6188 1,8886
1.1.1971 - 31.12.1971 1,5270 1,8485
1.1.1972 - 31.12.1972 1,5427 1,8365
1.1.1973 - 31.12.1973 1,5086 1,8366
1.1.1974 - 31.12.1974 1,4720 1,8252
1.1.1975 - 31.12.1975 1,5407 1,8709
1.1.1976 - 31.12.1976 1,5942 1,9541
1.1.1977 - 31.12.1977 1,6356 2,0204
1.1.1978 - 31.12.1978 1,6919 2,1035
1.1.1979 - 31.12.1979 1,7338 2,0805
1.1.1980 - 31.12.1980 1,7093 2,0756
1.1.1981 - 31.12.1981 1,7087 2,0971
1.1.1982 - 31.12.1982 1,7517 2,1616
1.1.1983 - 31.12.1983 1,8022 2,1987
1.1.1984 - 31.12.1984 1,8197 2,2396
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1.1.1985 - 31.12.1985 1,8364 2,2785
1.1.1986 - 31.12.1986 1,8347 2,2606
1.1.1987 - 31.12.1987 1,8131 2,2584
1.1.1988 - 31.12.1988 1,8511 2,2522
1.1.1989 - 31.12.1989 1,8271 2,2465
1.1.1990 - 31.12.1990 1,8023 2,2314

 
 

Jährliche Höchstwerte an Entgeltpunkten
Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung

Zeitraum
endgültige vorläufige endgültige vorläufige

1.1.1991 -
31.12.1991

1,7559 1,7761 2,1611 2,1859

1.1.1992 -
31.12.1992

1,7428 1,7782 2,1529 2,1966

1.1.1993 -
31.12.1993

1,7933 1,7397 2,2168 2,1505

1.1.1994 -
31.12.1994

1,8558 1,7580 2,2954 2,1744

1.1.1995 -
31.12.1995

1,8474 1,8363 2,2738 2,2601

1.1.1996 -
31.12.1996

1,8577 1,8784 2,2756 2,3010

1.1.1997 -
31.12.1997

1,8871 1,8288 2,3244 2,2525

1.1.1998 -
31.12.1998

1,9046 1,8755 2,3354 2,2997

1.1.1999 -
31.12.1999

1,9063 1,9216 2,3324 2,3511

1.1.2000 -
31.12.2000

1,9021 1,8931 2,3444 2,3334

1.1.2001 -
31.12.2001

 1,9092  2,3480

1.1.2002 -
31.12.2002

 1,8935  2,3354

Anlage 3 Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder
Gehaltsklassen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 875 - 876
 
                    1. Rentenversicherung der Arbeiter
-------------------------------------------------------------------------------
                      I      Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbeiträge)
                      I--------------------------------------------------------
     Zeitraum         I   I    I   II   I  III   I   IV   I    V   I    VI
                      I  (1)   I   (2)  I  (3)   I   (4)  I   (5)  I    (6)
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1.1891-31.12.1899 I 0,0071 I 0,0118 I 0,0178 I 0,0305 I        I
  1.1.1900-31.12.1906 I 0,0061 I 0,0099 I 0,0152 I 0,0220 I 0,0306 I
  1.1.1907-30. 9.1921 I 0,0044 I 0,0070 I 0,0108 I 0,0155 I 0,0263 I
  1.1.1924-31.12.1933 I 0,0029 I 0,0055 I 0,0089 I 0,0122 I 0,0164 I 0,0223
  1.1.1934-27. 6.1942 I 0,0026 I 0,0045 I 0,0076 I 0,0108 I 0,0138 I 0,0169
 28.6.1942-29. 5.1949 I 0,0024 I 0,0043 I 0,0071 I 0,0100 I 0,0128 I 0,0157
 30.5.1949-31.12.1954 I 0,0014 I 0,0024 I 0,0041 I 0,0057 I 0,0082 I 0,0114
  1.1.1955-31.12.1955 I 0,0011 I 0,0020 I 0,0033 I 0,0046 I 0,0066 I 0,0092
  1.1.1956-31.12.1956 I 0,0010 I 0,0019 I 0,0031 I 0,0043 I 0,0062 I 0,0087
  1.1.1957-28. 2.1957 I 0,0010 I 0,0018 I 0,0030 I 0,0042 I 0,0059 I 0,0083
-------------------------------------------------------------------------------
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                    1. Rentenversicherung der Arbeiter
-------------------------------------------------------------------------------
                      I      Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbeiträge)
                      I--------------------------------------------------------
     Zeitraum         I   VII  I  VIII  I   IX   I   X    I   XI   I   XII
                      I        I        I        I        I        I
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1.1891-31.12.1899 I        I        I        I        I        I
  1.1.1900-31.12.1906 I        I        I        I        I        I
  1.1.1907-30. 9.1921 I        I        I        I        I        I
  1.1.1924-31.12.1933 I 0,0267 I        I        I        I        I
  1.1.1934-27. 6.1942 I 0,0200 I 0,0240 I 0,0276 I 0,0292 I        I
 28.6.1942-29. 5.1949 I 0,0185 I 0,0214 I 0,0244 I 0,0271 I
 30.5.1949-31.12.1954 I 0,0163 I 0,0228 I 0,0294 I 0,0359 I 0,0424 I 0,0534
  1.1.1955-31.12.1955 I 0,0132 I 0,0185 I 0,0237 I 0,0290 I 0,0343 I
  1.1.1956-31.12.1956 I 0,0124 I 0,0173 I 0,0223 I 0,0273 I 0,0322 I
  1.1.1957-28. 2.1957 I 0,0119 I 0,0167 I 0,0214 I 0,0262 I 0,0309 I
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                    2. Rentenversicherung der Angestellten
-------------------------------------------------------------------------------
                      I     Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge)
                      I--------------------------------------------------------
     Zeitraum         I   I    I   II   I  III   I   IV   I    V   I    VI
                      I  (A)   I   (B)  I  (C)   I   (D)  I   (E)  I    (F)
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1.1913-31. 7.1921 I 0,0254 I 0,0443 I 0,0632 I 0,0824 I 0,1085 I 0,1400
  1.1.1924-31.12.1933 I 0,0151 I 0,0421 I 0,0835 I 0,1380 I 0,1975 I 0,2441
  1.1.1934-30. 6.1942 I 0,0136 I 0,0389 I 0,0761 I 0,1265 I 0,1776 I 0,2291
  1.7.1942-31. 5.1949 I 0,0119 I 0,0360 I 0,0716 I 0,1188 I 0,1663 I 0,2143
  1.6.1949-31.12.1954 I 0,0034 I 0,0102 I 0,0170 I 0,0238 I 0,0340 I 0,0476
  1.1.1955-31.12.1955 I 0,0027 I 0,0082 I 0,0137 I 0,0192 I 0,0275 I 0,0385
  1.1.1956-31.12.1956 I 0,0026 I 0,0077 I 0,0129 I 0,0181 I 0,0258 I 0,0361
  1.1.1957-28. 2.1957 I 0,0025 I 0,0074 I 0,0124 I 0,0174 I 0,0248 I 0,0347
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                    2. Rentenversicherung der Angestellten
-------------------------------------------------------------------------------
                      I    Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge)
                      I--------------------------------------------------------
     Zeitraum         I  VII   I  VIII  I   IX   I   X    I   XI   I   XII
                      I  (G)   I  (H)   I   (J)  I  (K)   I        I
-------------------------------------------------------------------------------
  1.1.1913-31. 7.1921 I 0,1714 I 0,2159 I 0,2824 I        I        I
  1.1.1924-31.12.1933 I 0,2996 I 0,3575 I 0,3982 I 0,4513 I        I
  1.1.1934-30. 6.1942 I 0,2816 I 0,3332 I 0,3844 I 0,4357 I        I
  1.7.1942-31. 5.1949 I 0,2617 I 0,3087 I 0,3562 I 0,4037 I        I
  1.6.1949-31.12.1954 I 0,0679 I 0,0951 I 0,1223 I 0,1509 I 0,1809 I 0,2223
  1.1.1955-31.12.1955 I 0,0550 I 0,0770 I 0,0989 I 0,1237 I 0,1512 I
  1.1.1956-31.12.1956 I 0,0516 I 0,0723 I 0,0929 I 0,1161 I 0,1419 I
  1.1.1957-28. 2.1957 I 0,0496 I 0,0694 I 0,0892 I 0,1115 I 0,1363 I
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                    3. Knappschaftliche Rentenversicherung
                                  Arbeiter
-------------------------------------------------------------------------------
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                      I                 Beitragsklassen
     Zeitraum         I--------------------------------------------------------
                      I   I    I   II   I  III   I   IV   I    V   I    VI
-------------------------------------------------------------------------------
       bis 31. 9.1921 I 0,0446 I 0,0595 I 0,0743 I 0,0892 I 0,1040 I 0,1189
  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,0446 I 0,0595 I 0,0743 I 0,0892 I 0,1040 I 0,1189
  1.7.1926-31.12.1938 I 0,0405 I 0,0541 I 0,0676 I 0,0811 I 0,0946 I 0,1081
  1.1.1939-31.12.1942 I 0,0279 I 0,0391 I 0,0503 I 0,0615 I 0,0726 I 0,0838
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
            3. Knappschaftliche Rentenversicherung
                           Arbeiter
-----------------------------------------------------------
                      I         Beitragsklassen
     Zeitraum         I------------------------------------
                      I   VII  I  VIII  I   IX   I   X
-----------------------------------------------------------
       bis 30. 9.1921 I 0,1338 I        I        I
  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,1338 I        I        I
  1.7.1926-31.12.1938 I 0,1216 I 0,1387 I 0,1533 I 0,1705
  1.1.1939-31.12.1942 I 0,0950 I 0,1062 I 0,1173 I
-----------------------------------------------------------
 
 
 
                                 Angestellte
-------------------------------------------------------------------------------
                      I                 Gehaltsklasse
     Zeitraum         I--------------------------------------------------------
                      I    A   I   B    I   C    I   D    I   E    I   F
-------------------------------------------------------------------------------
       bis 31. 7.1921 I 0,0223 I 0,0446 I 0,0892 I 0,1486 I 0,2081 I 0,2378
  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,0223 I 0,0446 I 0,0892 I 0,1486 I 0,2081 I 0,2378
  1.7.1926-31.12.1938 I 0,0203 I 0,0405 I 0,0811 I 0,1351 I 0,1892 I 0,2162
  1.1.1939-31.12.1942 I 0,0168 I 0,0335 I 0,0671 I 0,1118 I 0,1565 I 0,1788
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
                       Angestellte
-----------------------------------------------------------
                      I          Gehaltsklasse
     Zeitraum         I------------------------------------
                      I   G    I   H    I   J    I   K
-----------------------------------------------------------
       bis 31. 7.1921 I 0,2378 I 0,2378 I        I
  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,2378 I 0,2378 I        I
  1.7.1926-31.12.1938 I 0,2162 I 0,2175 I 0,2173 I 0,2173
  1.1.1939-31.12.1942 I 0,1788 I        I        I
-----------------------------------------------------------
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 Doppelversicherung *)         I        I        I        I        I
  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,0297 I 0,0595 I 0,1189 I 0,1982 I 0,2774 I 0,3171
-------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------
 Doppelversicherung *)         I        I        I
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  1.1.1924-30. 6.1926 I 0,3171 I 0,3171 I        I
-----------------------------------------------------------
 
-----
*) Diese Werte sind nur anzusetzen, wenn neben Beiträgen zur
   knappschaftlichen Pensionsversicherung der Angestellten
   Beiträge zur Rentenversicherung der Angestellten gezahlt sind. 

Anlage 4 Beitragsbemessungsgrundlage für Beitragsklassen

< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 877 >
Bezeichnung der Beitragsklasse Beitragsbemessungsgrundlage DM

I   12,50
II   50

III A 100 100
IV   150
V B 200 200

VI   250
VII C 300 300

VIII   350
IX D 400 400
X   450

XI E 500 500
XII   550

XIII F 600 600
XIV   650
XV G 700 700

XVI H  750
XVII J 800 800

XVIII K  850
XIX L 900 900
XX M  950

XXI N 1.000 1.000
XXII O  1.050

XXIII P 1.100 1.100
XXIV Q  1.150
XXV R 1.200 1.200

XXVI S  1.250
XXVII T 1.300 1.300

XXVIII U  1.350
XXIX V 1.400 1.400

  1.500 1.500
  1.600 1.600
  1.700 1.700
  1.800 1.800
  1.900 1.900
  2.000 2.000
  2.100 2.100
  2.200 2.200
  2.300 2.300
  2.400 2.400
  2.500 2.500
  2.600 2.600
  2.800 2.800
  3.100 3.100

Anlage 5 Entgeltpunkte für Berliner Beiträge

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 878
 

1. Freiwillige Beiträge zur Versicherungsanstalt Berlin
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Beitragswert zur Rentenversicherung (Gesamtbeitragswert
zur Kranken- und Rentenversicherung)Zeitraum

6 (12) RM/DM 12 (20) RM/DM
1.7.1945-31. 5.1949 0,0360 0,1188
1.6.1949-31.12.1950 0,0170 0,0340

2. Beiträge nach Beitragsklassen
Zeitraum I/II III IV V VI VII VIII

Monatsbeiträge
1.6.1949-31.12.1954

0,0102 0,0170 0,0238 0,0340 0,0476 0,0679 0,0951
Wochenbeiträge

1.6.1949-31.12.1954
0,0024 0,0041 0,0057 0,0082 0,0114 0,0163 0,0228

2. Beiträge nach Beitragsklassen
Zeitraum IX X XI XII

Monatsbeiträge
0,1223 0,1509 0,1809 0,2223

Wochenbeiträge
1.6.1949-31.12.1954

0,0294 0,0359 0,0424 0,0534

Anlage 6 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen von Franken
in Deutsche Mark

< Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 878 >
Jahr Umrechnungswert
1947 0,0143
1948 0,0143
1949 0,0147
1950 0,0148
1951 0,0127
1952 0,0113
1953 0,0112
1954 0,0113
1955 0,0113
1956 0,0108
1957 0,0103
1958 0,0093
1959 0,0091

Anlage 7 Entgeltpunkte für saarländische Beiträge

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 879 - 880
 

1. Rentenversicherung der Arbeiter Beitragsklassen/Beitragswert in Franken
(Wochenbeiträge)

Lohn- oder Beitragsklassen
Zeitraum

I II III IV V VI
20.11.1947-30. 4.1948 0,0027 0,0054 0,0080 0,0107 0,0134 0,0161
1. 5.1948-31.12.1950 0,0021 0,0041 0,0062 0,0082 0,0103 0,0123
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0014 0,0028 0,0042 0,0056 0,0070 0,0083
1. 9.1951-31.12.1951 0,0015 0,0030 0,0045 0,0067 0,0097 0,0126

 
Lohn- oder Beitragsklassen

Zeitraum
VII VIII IX X XI XII

20.11.1947-30. 4.1948 0,0188 0,0215 0,0241 0,0268   
1. 5.1948-31.12.1950 0,0144 0,0164 0,0185 0,0205 0,0226 0,0247
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0097 0,0111 0,0125 0,0139 0,0153 0,0167
1. 9.1951-31.12.1951 0,0156 0,0186 0,0215 0,0245 0,0275 0,0304

 
Lohn- oder Beitragsklassen

Zeitraum
XIII XIV XV XVI XVII XVIII

20.11.1947-30. 4.1948       
1. 5.1948-31.12.1950 0,0267 0,0288 0,0308    
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0181 0,0195 0,0208 0,0232 0,0236 0,0250
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1. 9.1951-31.12.1951 0,0371 0,0436 0,0516    
 

Lohn- oder Beitragsklassen 
Zeitraum

XIX XX     
20.11.1947-30. 4.1948       
1. 5.1948-31.12.1950       
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0355 0,0436     
1. 9.1951-31.12.1951       

 
(Monatsbeiträge)

Lohn- oder Beitragsklassen
Zeitraum

1 2 3 4 5 6
1. 1.1952-31.12.1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984
1. 1.1956-31.12.1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776
1. 1.1957-31. 8.1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710

 
Lohn- oder Beitragsklassen

Zeitraum
7 8 9 10 11 12

1. 1.1952-31.12.1955 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363   
1. 1.1956-31.12.1956 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
1. 1.1957-31. 8.1957 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273

 
2. Rentenversicherung der Angestellten Beitragsklassen/Beitragswert in Franken

(Monatsbeiträge)
Gehalts- oder Beitragsklassen

A B C D E FZeitraum
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.12.1947-30. 4.1948 0,0112 0,0224 0,0336 0,0449 0,0561 0,0673
1. 5.1948-31.12.1950 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0060 0,0119 0,0179 0,0238 0,0298 0,0358
1. 9.1951-31.12.1951 0,0064 0,0128 0,0193 0,0289 0,0418 0,0547
1. 1.1952-31.12.1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984
1. 1.1956-31.12.1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776
1. 1.1957-31. 8.1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710

 
Gehalts- oder Beitragsklassen

G H J K L MZeitraum
(7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.12.1947-30. 4.1948 0,0785 0,0897 0,1009 0,1122 0,1335 0,1669
1. 5.1948-31.12.1950 0,0617 0,0705 0,0793 0,0881 0,0969 0,1057
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0417 0,0477 0,0537 0,0596 0,0656 0,0715
1. 9.1951-31.12.1951 0,0676 0,0805 0,0934 0,1063 0,1193 0,1322
1. 1.1952-31.12.1955 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363   
1. 1.1956-31.12.1956 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
1. 1.1957-31. 8.1957 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273

 
Gehalts- oder Beitragsklassen

N O P Q R S
Zeitraum

      
1.12.1947-30. 4.1948 0,2003      
1. 5.1948-31.12.1950 0,1145 0,1233 0,1321 0,1573 0,1835 0,2097
1. 1.1951-31. 8.1951 0,0775 0,0835 0,0894 0,0954 0,1013 0,1129
1. 9.1951-31.12.1951 0,1613 0,1936 0,2258    
1. 1.1952-31.12.1955       
1. 1.1956-31.12.1956       
1. 1.1957-31. 8.1957       

 
Gehalts- oder Beitragsklassen

T U     Zeitraum
      

1.12.1947-30. 4.1948       
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1. 5.1948-31.12.1950       
1. 1.1951-31. 8.1951 0,1290 0,1452     
1. 9.1951-31.12.1951       
1. 1.1952-31.12.1955       
1. 1.1956-31.12.1956       
1. 1.1957-31. 8.1957       

 
3. Landwirteversorgung

Lohn- oder Beitragsklassen
Zeitraum

2 3 4 5 6 7
1.1.1954-31.12.1955 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181
1.1.1956-31.12.1956 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931
1.1.1957-31. 8.1957 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852
1.9.1957-31.12.1957 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852
1.1.1958-31.12.1958 0,0121 0,0243 0,0364 0,0486 0,0607 0,0728
1.1.1959-31.12.1959 0,0113 0,0226 0,0339 0,0452 0,0565 0,0678
1.1.1960-31.12.1960 0,0097 0,0194 0,0291 0,0388 0,0485 0,0582
1.1.1961-31.12.1961 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528
1.1.1962-31.12.1962 0,0081 0,0162 0,0242 0,0323 0,0404 0,0485
1.1.1963-31. 3.1963 0,0076 0,0152 0,0228 0,0304 0,0381 0,0457

 
Lohn- oder Beitragsklassen

Zeitraum
8 9 10 11 12

1.1.1954-31.12.1955 0,1575 0,1969 0,2363   
1.1.1956-31.12.1956 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482
1.1.1957-31. 8.1957 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
1.9.1957-31.12.1957 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273
1.1.1958-31.12.1958 0,0789 0,0971 0,1214 0,1457 0,1942
1.1.1959-31.12.1959 0,0735 0,0904 0,1130 0,1356 0,1808
1.1.1960-31.12.1960 0,0630 0,0776 0,0970 0,1164 0,1552
1.1.1961-31.12.1961 0,0572 0,0704 0,0880 0,1056 0,1408
1.1.1962-31.12.1962 0,0525 0,0646 0,0808 0,0969 0,1292
1.1.1963-31. 3.1963 0,0495 0,0609 0,0761 0,0913 0,1218

 

Anlage 8 Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen und
Beitragsbemessungsgrundlagen in RM/DM für Sachbezugszeiten, in denen der
Versicherte nicht Lehrling oder Anlernling war

 Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 881 - 882  
------------------------------------------------------------------------------
I                         I                                   I Renten-      I
I                         I Rentenversicherung der Arbeiter   I versicherung I
I                         I                                   I der          I
I                         I                                   I Angestellten I
I                         I--------------------------------------------------I
I       Zeitraum          I   Arbeiter *)  Arbeiterinnen ++)  I Angestellte  I
I                         I            in der Gruppe          I              I
I                         I--------------------------------------------------I
I                         I   1      2      3      1      2   I männlich     I
I                         I                                   I     weiblich I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1.1.1891-31.12.1899     I    IV    III    III    III     II I   D      B   I
I 1.1.1900-31.12.1906     I    IV     IV    III    III    III I   D      C   I
I 1.1.1907-31. 7.1921     I     V      V     IV    III    III I   E      C   I
I 1.8.1921-30. 9.1921     I     V      V     IV    III    III I   -      -   I
I 1.1.1924-31.12.1925     I     V      V     IV     IV    III I   C      B   I
I 1.1.1926-31.12.1927     I    VI      V      V     IV     IV I   C      C   I
I 1.1.1928-31.12.1933     I   VII     VI      V     IV     IV I   C      C   I
I 1.1.1934-31.12.1938     I    VI      V      V     IV     IV I   C      C   I
I 1.1.1939-28./30.6.1942  I   VII     VI      V      V     IV I   D      C   I
I    1942                 I 2.124  1.824  1.500  1.428  1.176 I 2.604  1.776 I
I    1943                 I 2.160  1.860  1.536  1.440  1.188 I 2.628  1.788 I
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I    1944                 I 2.160  1.860  1.548  1.452  1.200 I 2.604  1.764 I
I    1945                 I 1.872  1.608  1.368  1.272  1.068 I 2.028  1.368 I
I    1946                 I 1.992  1.716  1.452  1.308  1.116 I 2.016  1.332 I
I    1947                 I 2.088  1.788  1.536  1.344  1.152 I 2.088  1.380 I
I    1948                 I 2.424  2.076  1.776  1.584  1.344 I 2.544  1.668 I
I    1949                 I 2.916  2.508  2.124  1.896  1.620 I 3.264  2.136 I
I    1950                 I 2.976  2.556  2.124  1.992  1.668 I 3.612  2.604 I
I    1951                 I 3.396  2.916  2.412  2.280  1.908 I 4.092  2.940 I
I    1952                 I 3.672  3.156  2.592  2.460  2.052 I 4.380  3.156 I
I    1953                 I 3.828  3.300  2.688  2.568  2.100 I 4.584  3.324 I
I    1954                 I 3.972  3.420  2.772  2.664  2.148 I 4.740  3.456 I
I    1955                 I 4.308  3.708  2.976  2.844  2.328 I 4.848  3.528 I
I    1956                 I 4.596  3.948  3.144  3.048  2.484 I 5.124  3.744 I
------------------------------------------------------------------------------
 
                               Angestellte
              ---------------------------------------------
                    Zeitraum           männlich    weiblich
              ---------------------------------------------
              1.1.1891-31.12.1899         IV          II
              1.1.1900-31.12.1906         IV         III
              1.1.1907-31.12.1912          V         III
 
 

*)Arbeiter in der Rentenversicherung der Arbeiter
 

Gruppe 1
Arbeiter, die aufgrund ihrer Fachausbildung ihre Arbeiten unter eigener Verantwortung
selbständig ausführen.
Hierzu gehören u.a.:

Landwirtschaftsmeister
Melkermeister und Alleinmelker
Meister der Tierzucht, des Brennerei- und Molkereifaches, der Gärtner-, Kellerei- und
Weinbauberufe
Handwerksmeister
Haumeister
 

Gruppe 2
Arbeiter, die aufgrund einer abgeschlossenen Lehre oder mehr als sechsjähriger
Berufserfahrung alle anfallenden Arbeiten beherrschen und ohne Anleitung verrichten,
die motorgetriebene landwirtschaftliche Maschinen bedienen, pflegen oder reparieren,
sowie Aufsichtskräfte und Arbeiter, die mit Spezialarbeiten beschäftigt werden.
Hierzu gehören u.a.:

landwirtschaftlicher Gehilfe
Gehilfe und Spezialarbeiter der Tierzucht, des Brennerei- und Molkereifaches, der
Gärtner-, Kellerei- und Weinbauberufe
Vorarbeiter einschließlich "Baumeister"
Treckerfahrer (früher Gespannführer)
Kraftfahrer
Landarbeiter mit Facharbeiterbrief oder mehr als sechsjähriger Berufserfahrung
Waldarbeiter, Waldarbeitergehilfe und angelernter Waldarbeiter mit mehr als
sechsjähriger Berufserfahrung
 

Gruppe 3
Arbeiter, die mit einfachen, als Hilfsarbeiten zu bewertenden Arbeiten beschäftigt
sind, sowie alle sonstigen Arbeiter, die nicht nach der Leistungsgruppe 1 oder 2
einzustufen sind.
Hierzu gehören u.a.:

Landarbeiter mit weniger als sechsjähriger Berufserfahrung
Hilfsarbeiter
angelernter Waldarbeiter mit weniger als sechsjähriger Berufserfahrung
ungelernter Waldarbeiter
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++) Arbeiterinnen in der Rentenversicherung der Arbeiter
 

Gruppe 1
Arbeiterinnen, die aufgrund einer abgeschlossenen Lehre oder mehr als sechsjähriger
Berufserfahrung alle anfallenden Arbeiten beherrschen und ohne Anleitung verrichten,
die motorgetriebene landwirtschaftliche Maschinen bedienen, pflegen oder reparieren,
sowie Aufsichtskräfte und Arbeiterinnen, die mit Spezialarbeiten beschäftigt werden.
Hierzu gehören u.a.:

Gehilfin
Wirtschafterin
Vorarbeiterin
Spezialarbeiterin
Landarbeiterin mit Facharbeiterbrief oder mehr als sechsjähriger Berufserfahrung
Hausgehilfin (auch außerhalb der Landwirtschaft) mit mehr als sechsjähriger
Berufserfahrung
angelernte Waldarbeiterin mit mehr als sechsjähriger Berufserfahrung
 

Gruppe 2
Arbeiterinnen, die mit einfachen, als Hilfsarbeiten zu bewertenden Arbeiten beschäftigt
sind, sowie alle sonstigen Arbeiterinnen, die nicht nach der Leistungsgruppe 1
einzustufen sind.
Hierzu gehören u.a.:

Landarbeiterin mit weniger als sechsjähriger Berufserfahrung
Hausgehilfin (auch außerhalb der Landwirtschaft) mit weniger als sechsjähriger
Berufserfahrung
Hilfsarbeiterin
angelernte Waldarbeiterin mit weniger als sechsjähriger Berufserfahrung
ungelernte Waldarbeiterin
 

Anlage 9 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 883 - 885
 
Folgende im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet ausgeübte
Arbeiten vor dem 1. Januar 1969 sind

I. Hauerarbeiten:
1. Bezeichnung des Versicherten und erforderliche Beschäftigungsmerkmale

Ü b l i c h e B e z e i c h n u n g : E r f o r d e r l i c h e M e r k m a l e d e r
B e s c h ä f t i g u n g

Abdämmer Bohr- und Schießarbeiten im Steinkohlenbergbau Saar
Abteilungssteiger Nummer 8
Anlernhauer  
Anschläger unter Tage Auffahren beladener Förderwagen ohne mechanische

Hilfe in knappschaftlichen Betrieben der Industrie
der Steine und Erden und Nummer 1

Aufsichtshauer Nummern 1, 3 und 4
Ausbildungshauer überwiegender Einsatz unter Tage
Ausbildungssteiger überwiegende Beschäftigung unter Tage in der

Berufsausbildung
Bandmeister im Streb- oder Streckenvortrieb
Bandverleger Nummern 1 und 3
Bediener von Gewinnungs-
, Streckenvortriebs- oder
Lademaschinen

Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3

Berauber im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 4
Betriebsführer unter Tage Nummer 8
Blaser Nummern 1 und 3
Blindschachtreparaturhauer ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder

Schrägschächten und Nummern 2 und 4
Bohrer Nummern 1, 3 und 4 oder 1 und 3

 

Bohrmeister Nummer 5 (einschließlich Streckenvortrieb) oder 6
oder 7
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Drittelführer Nummern 1, 3 und 4
Elektrohauer Nummern 1, 5 oder 6 oder beim Streckenvortrieb
Elektrosteiger Nummer 8
Fahrer von Gewinnungs-,
Streckenvortriebs- oder
Lademaschinen

Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3

Fahrhauer Nummern 1, 3 und 4; 8
Fahrsteiger Nummer 8
Firstankernagler im Erz-, Kali- oder Steinsalzbergbau
Firstankerrauber im Erz-, Kali- oder Steinsalzbergbau
Gedingeschlepper Nummern 1 und 3
Grubensteiger Nummer 8
Hauer Nummern 1, 3 und 4
Kastler Raub- oder Umsetzarbeiten in unter starkem Druck

stehenden abzuwerfenden Strecken in Abbauen oder in
Blindschächten und Nummer 2

Knappe Nummern 1 und 3
Kohlenstoßtränker Nummern 1, 3 und 4
Lehrhauer Nummern 1 und 3
Maschinenhauer Nummern 1, 5 oder 6 oder beim Streckenvortrieb
Maschinensteiger Nummer 8
Maurer in knappschaftlichen Betrieben der Industrie der

Steine und Erden und Nummer 1
Meister im Elektro- oder
Maschinenbetrieb

im Steinkohlenbergbau Saar, Nummer 5 oder 6 oder
beim Streckenvortrieb

Meisterhauer überwiegender Einsatz unter Tage
Neubergmann Nummern 1 und 3
Oberhauer  
Obersteiger unter Tage Nummer 8
Partiemann  
Pfeilerrücker Nummern 1 und 3
Rauber Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3; 2 und Raub-

oder Umsetzarbeiten in unter starkem Druck
stehenden abzuwerfenden Strecken, in Abbauen oder
Blindschächten

Reviersteiger Nummer 8
Rohrleger Nummern 1 und 3
Rutschenverleger Nummern 1 und 3
Rolllochmaurer im Erzbergbau oder in knappschaftlichen Betrieben

der Industrie der Steine und Erden und Nummer 1
Rutschenmeister  
Schachthauer ständige Reparaturarbeiten im Schacht und Nummer 4
Schachtsteiger Nummer 8
Schießmeister  
Schießsteiger überwiegende Beaufsichtigung der durchzuführenden

Schießarbeiten
Schrapperfahrer im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 1
Stapelreparaturhauer ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder

Schrägschächten und Nummern 2 und 4
Stempelwart  
Stückenschießer im Kali- oder Steinsalzbergbau und Nummer 4
Umsetzer Nummern 1 und 3
Vermessungssteiger überwiegend unter Tage
Versetzer Nummern 1 und 3
Wettermann im Pech- oder Steinkohlenbergbau
Wettersteiger im Pech- oder Steinkohlenbergbau
o h n e B e z e i c h n u n g : ständige Reparaturarbeiten im Schacht;

ständige Reparaturarbeiten in Blind- oder
Schrägschächten und Nummer 2;

 

Zimmer-, Reparatur- oder sonstige
Instandsetzungsarbeiten im Abbau, beim
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Streckenvortrieb oder in der Aus- und Vorrichtung
und Nummer 2;
Aufwältigungs- und Gewältigungsarbeiten und Nummer
2;
Erweitern von Strecken und Nummer 2;
Nachreißarbeiten und Nummer 2

 
Es ist unschädlich, wenn der Versicherte unter einer anderen Bezeichnung als der
üblichen beschäftigt war, sofern seine Beschäftigung den erforderlichen Merkmalen
entspricht.

2.Beschreibung der in Nummern bezeichneten Beschäftigungsmerkmale

1.Beschäftigung im Gedinge oder zu besonders vereinbartem Lohn (fester Lohn, der
infolge besonders gelagerter Verhältnisse an Stelle eines regelrechten Gedinges
gezahlt wurde und im Rahmen des möglichen Gedingeverdienstes lag),
 

2.Beschäftigung gegen einen Lohn, der mindestens dem höchsten tariflichen Schichtlohn
entsprach,
 

3.Beschäftigung im Abbau (bei der Gewinnung, beim Ausbau, bei Raubarbeiten, beim
Umbau der Fördermittel oder beim Gewinnen und Einbringen des Versatzes; auch bei
planmäßiger Versatzgewinnung in besonderen Bergemühlen unter Tage außerhalb des
Abbaues) oder beim Streckenvortrieb oder auch in der Aus- und Vorrichtung,
 

4.Beschäftigung als Besitzer eines Hauerscheins oder, soweit für die einzelne
Bergbauart der Besitz eines Hauerscheins für die Ausübung von Hauerarbeiten nicht
eingeführt war, als durch den Betrieb im Einvernehmen mit der Bergbehörde einem
Hauer Gleichgestellter,
 

5.Beschäftigung im Abbau,
 

6.Beschäftigung in der Aus- und Vorrichtung,
 

7.Beschäftigung bei der Entgasung,
 

8.tägliche Beaufsichtigung von Personen, die Arbeiten unter den in Nummern 1 bis
7 genannten Bedingungen ausführten, und zwar während des überwiegenden Teils der
Schicht.
 

 

II. Gleichgestellte Arbeiten:
 

 

 

 

 

 

 

Hauerarbeiten sind auch Zeiten, in denen ein Versicherter

1.vor Ablegen seiner Hauerprüfung als Knappe unter Tage beschäftigt war, wenn er nach
der Hauerprüfung eine der unter I. bezeichneten Beschäftigungen ausübte,
 

2.der für den Einsatz unter Tage bestimmten Grubenwehr - nicht nur als Gerätewart -
angehörte,
 

3.Mitglied des Betriebsrates war, bisher eine der unter I. oder Nummer 1 genannten
Beschäftigungen ausübte und wegen der Betriebsratstätigkeit hiervon freigestellt
wurde,
 

4.bis zu drei Monaten im Kalenderjahr eine sonstige Beschäftigung ausübte, wenn er
aus betrieblichen Gründen aus einer unter I. oder Nummer 1 genannten Beschäftigung
herausgenommen wurde.
 

Anlage 10 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des
Beitrittgebiets

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 886,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 
 
Jahr Umrechnungswert vorläufiger Umrechnungswert
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1945 1.0000  
1946 1.0000  
1947 1.0000  
1948 1.0000  
1949 1.0000  
1950 0,9931  
1951 1,0502  
1952 1,0617  
1953 1,0458  
1954 1,0185  
1955 1,0656  
1956 1,1029  
1957 1,1081  
1958 1,0992  
1959 1,0838  
1960 1,1451  
1961 1,2374  
1962 1,3156  
1963 1,3667  
1964 1,4568  
1965 1,5462  
1966 1,6018  
1967 1,5927  
1968 1,6405  
1969 1,7321  
1970 1,8875  
1971 2,0490  
1972 2,1705  
1973 2,3637  
1974 2,5451  
1975 2,6272  
1976 2,7344  
1977 2,8343  
1978 2,8923  
1979 2,9734  
1980 3,1208  
1981 3,1634  
1982 3,2147  
1983 3,2627  
1984 3,2885  
1985 3,3129  
1986 3,2968  
1987 3,2548  
1988 3,2381  
1989 3,2330  
1. Halbjahr 1990 3,0707  
2. Halbjahr 1990 2,3473  
1991 1,7235  
1992 1,4393  
1993 1,3197  
1994 1,2687  
1995 1,2317  
1996 1,2209  
1997 1,2089  
1998 1,2113  
1999 1,2054  
2000 1,2030  
2001 1,2003  
2002 1,1972  
2003 1,1943  
2004 1,1932  
2005 1,1827  
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2006 1,1827  
2007 1,1841  
2008  1,1827
2009  1,1868

Anlage 11 Verdienst für freiwillige Beiträge im Beitrittsgebiet

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 887
 
 

entsprechender Verdienst im Zeitraum
Monatsbeitrag in Mark 1. Februar 1947 bis

31. Dezember 1961
1. Januar 1962 bis
31. Dezember 1990

3 15
6 30
9 45

12 60

keine Beitragszeit
nach § 248

15 75 75
18 90 90
21 105 105
24 120 120
27 135 135
30 150 150
36 180 180
42 210 210
48 240 240
54 270 270
60 300 300

Anlage 12 Gesamtdurchschnittseinkommen zur Umwertung der anpassungsfähigen
Bestandsrenten des Beitrittsgebiets

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 888
 
 

Ende des 20-Jahreszeitraums
Jahr Monat

Gesamtdurchschnittseinkommen

1991 2. Halbjahr 205.278
1991 1. Halbjahr 197.966
1990 2. Halbjahr 192.565
1989  189.270
1988  183.713
1987  178.310
1986  173.135
1985  168.201
1984  163.519
1983  158.903
1982  154.388
1981  149.942
1980  145.607
1979  141.487
1978  137.345
1977  133.121
1976  128.871
1975  124.729
1974  120.696
1973  116.845
1972  112.988
1971  109.090
1970  105.211
1969  101.325
1968  97.328
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Ende des 20-Jahreszeitraums
Jahr Monat

Gesamtdurchschnittseinkommen

1967  92.938
1966  88.355
1965  83.957
1964  82.093
1963  80.195
1962  78.220
1961  76.146
1960  73.979
1959  71.651
1958  69.211
1957  66.897
1956  64.704
1955  62.390
1954  59.838
1953  56.925
1952  53.963
1951  50.863
1950  47.404
1949  43.340
1948  38.867
1947  36.110

1946 und früher  35.560

Anlage 13 Definition der Qualifikationsgruppen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 889
 
 
Versicherte sind in eine der nachstehenden Qualifikationsgruppen einzustufen, wenn sie
deren Qualifikationsmerkmale erfüllen und eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt haben.
Haben Versicherte aufgrund langjähriger Berufserfahrung Fähigkeiten erworben, die
üblicherweise denen von Versicherten einer höheren Qualifikationsgruppe entsprechen,
sind sie in diese Qualifikationsgruppe einzustufen.

Qualifikationsgruppe 1
Hochschulabsolventen

1. Personen, die in Form eines Direkt-, Fern-, Abend- oder externen Studiums an einer
Universität, Hochschule, Ingenieurhochschule, Akademie oder an einem Institut mit
Hochschulcharakter ein Diplom erworben oder ein Staatsexamen abgelegt haben.

2. Personen, denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder wissenschaftlicher
Leistungen ein wissenschaftlicher Grad oder Titel zuerkannt worden ist (z.B.
Attestation im Bereich Volksbildung, Dr. h.c., Professor).

3. Inhaber gleichwertiger Abschlusszeugnisse staatlich anerkannter höherer Schulen
und Universitäten.

Hierzu zählen nicht Teilnehmer an einem verkürzten Sonderstudium (z.B. Teilstudium),
das nicht mit dem Erwerb eines Diploms oder Staatsexamens abschloss.

Qualifikationsgruppe 2
Fachschulabsolventen

1. Personen, die an einer Ingenieur- oder Fachschule in einer beliebigen Studienform
oder extern den Fachschulabschluss entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften
erworben haben und denen eine Berufsbezeichnung der Fachschulausbildung erteilt
worden ist.

2. Personen, denen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Beitrittsgebiet der
Fachschulabschluss bzw. eine Berufsbezeichnung der Fachschulausbildung zuerkannt
worden ist.

3. Personen, die an staatlich anerkannten mittleren und höheren Fachschulen außerhalb
des Beitrittsgebiets eine Ausbildung abgeschlossen haben, die der Anforderung des
Fachschulabschlusses im Beitrittsgebiet entsprach, und ein entsprechendes Zeugnis
besitzen.

4. Technische Fachkräfte, die berechtigt die Berufsbezeichnung "Techniker"
führten, sowie Fachkräfte, die berechtigt eine dem "Techniker" gleichwertige
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Berufsbezeichnung entsprechend der Systematik der Berufe im Beitrittsgebiet (z.B.
Topograph, Grubensteiger) führten.

Hierzu zählen nicht Teilnehmer an einem Fachschulstudium, das nicht zum
Fachschulabschluss führte, und Meister, auch wenn die Ausbildung an einer Ingenieur-
oder Fachschule erfolgte.

Qualifikationsgruppe 3
Meister

Personen, die einen urkundlichen Nachweis über eine abgeschlossene Qualifikation
als Meister bzw. als Meister des Handwerks besitzen bzw. denen aufgrund langjähriger
Berufserfahrung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Beitrittsgebiet die
Qualifikation als Meister zuerkannt wurde.
Hierzu zählen nicht in Meisterfunktion eingesetzte oder den Begriff "Meister" als
Tätigkeitsbezeichnung führende Personen, die einen Meisterabschluss nicht haben (z.B.
Platzmeister, Wagenmeister).

Qualifikationsgruppe 4
Facharbeiter

Personen, die über die Berufsausbildung oder im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung
nach abgeschlossener Ausbildung in einem Ausbildungsberuf die Facharbeiterprüfung
bestanden haben und im Besitz eines Facharbeiterzeugnisses (Facharbeiterbrief)
sind oder denen aufgrund langjähriger Berufserfahrung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen im Beitrittsgebiet die Facharbeiterqualifikation zuerkannt worden ist.
Hierzu zählen nicht Personen, die im Rahmen der Berufsausbildung oder der
Erwachsenenqualifizierung auf Teilgebieten eines Ausbildungsberufes entsprechend der
Systematik der Ausbildungsberufe im Beitrittsgebiet ausgebildet worden sind.

Qualifikationsgruppe 5
Angelernte und ungelernte Tätigkeiten

1. Personen, die in der Berufsausbildung oder im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung
eine Ausbildung auf Teilgebieten eines Ausbildungsberufes abgeschlossen haben und
im Besitz eines entsprechenden Zeugnisses sind.

2. Personen, die in einer produktionstechnischen oder anderen speziellen Schulung für
eine bestimmte Tätigkeit angelernt worden sind.

3. Personen ohne Ausbildung oder spezielle Schulung für die ausgeübte Tätigkeit.

Anlage 14 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 890 - 914,
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 

Bereich
Energie- und Brennstoffindustrie Tabelle 1
Chemische Industrie Tabelle 2
Metallurgie Tabelle 3
Baumaterialienindustrie Tabelle 4
Wasserwirtschaft Tabelle 5
Maschinen- und Fahrzeugbau Tabelle 6
Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau Tabelle 7
Leichtindustrie (ohne Textilindustrie) Tabelle 8
Textilindustrie Tabelle 9
Lebensmittelindustrie Tabelle 10
Bauwirtschaft Tabelle 11
Sonstige produzierende Bereiche Tabelle 12
Produzierendes Handwerk Tabelle 13
Land- und Forstwirtschaft Tabelle 14
Verkehr Tabelle 15
Post- und Fernmeldewesen Tabelle 16
Handel Tabelle 17
Bildung, Gesundheitswesen, Kultur und Sozialwesen Tabelle 18
Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen Tabelle 19
Staatliche Verwaltung und Gesellschaftliche Organisationen Tabelle 20
Sonstige nichtproduzierende Bereiche Tabelle 21
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften Tabelle 22
Produktionsgenossenschaften des Handwerks Tabelle 23
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Tabelle 1
Bereich:

Energie- und Brennstoffindustrie
Qualifikationsgruppe

Jahr 1 2 3 4 5
1950 5.371 4.139 4.377 3.218 2.622
1951 5.995 4.746 4.976 3.675 3.005
1952 6.404 5.178 5.386 3.995 3.278
1953 6.745 5.550 5.728 4.267 3.513
1954 7.028 5.866 6.011 4.495 3.712
1955 7.582 6.406 6.518 4.892 4.052
1956 7.861 6.709 6.782 5.108 4.243
1957 7.981 6.872 6.902 5.216 4.343
1958 8.289 7.193 7.180 5.443 4.543
1959 8.545 7.465 7.408 5.632 4.712
1960 9.290 8.163 8.056 6.142 5.150
1961 10.150 8.966 8.800 6.727 5.651
1962 10.965 9.730 9.502 7.281 6.128
1963 11.689 10.415 10.120 7.773 6.553
1964 12.720 11.376 11.002 8.469 7.150
1965 13.691 12.285 11.826 9.123 7.712
1966 14.484 13.036 12.494 9.657 8.173
1967 14.656 13.227 12.623 9.776 8.282
1968 15.484 14.009 13.315 10.331 8.758
1969 16.593 15.046 14.244 11.071 9.392
1970 18.545 16.850 15.892 12.372 10.499
1971 20.341 18.516 17.400 13.567 11.516
1972 22.349 20.379 19.082 14.902 12.649
1973 25.037 22.866 21.338 16.688 14.161
1974 27.715 25.348 23.576 18.463 15.661
1975 30.138 27.149 24.314 19.244 16.560
1976 32.525 29.544 26.820 21.008 17.732
1977 35.012 32.063 29.439 22.876 18.959
1978 35.781 32.839 30.225 23.890 20.255
1979 36.981 34.055 31.412 25.166 22.029
1980 40.926 37.726 34.514 27.479 23.435
1981 43.557 40.222 36.538 28.911 24.049
1982 44.903 41.417 37.598 29.631 24.572
1983 46.165 42.545 38.570 30.305 25.066
1984 46.455 42.785 39.320 30.926 25.773
1985 46.723 43.018 40.297 31.387 26.847
1986 47.542 43.602 41.121 32.148 26.900
1987 49.929 45.662 43.249 34.009 27.929
1988 51.441 46.954 44.762 35.088 28.958
1989 52.290 47.678 45.704 35.757 29.662
I/90 26.612 24.265 23.261 18.199 15.097

II/90 30.833 28.113 26.949 21.084 17.491
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 65.305 59.544 57.078 44.656 37.046
1992 68.831 62.759 60.160 47.067 39.046
1993 70.827 64.579 61.905 48.432 40.178
1994 72.244 65.871 63.143 49.401 40.982
1995 74.484 67.913 65.100 50.932 42.252
1996 75.974 69.271 66.402 51.951 43.097
1997 76.658 69.894 67.000 52.419 43.485
1998 77.808 70.942 68.005 53.205 44.137
1999 78.664 71.722 68.753 53.790 44.623
2000 79.765 72.726 69.716 54.543 45.248
2001 81.177 74.013 70.950 55.508 46.049

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 229 -

1991 64.564 58.868 56.431 44.149 36.626
1992 67.463 61.511 58.965 46.132 38.270
1993 73.011 66.571 63.814 49.926 41.418
1994 76.265 69.537 66.657 52.150 43.263
1995 74.935 68.325 65.495 51.241 42.508
1996 75.134 68.506 65.669 51.377 42.621
1997 79.102 72.124 69.136 54.090 44.872
1998 79.013 72.042 69.058 54.029 44.821
1999 78.038 71.152 68.206 53.363 44.268
2000 80.142 73.070 70.045 54.801 45.461
2001 80.395 73.300 70.266 54.973 45.605

 
Tabelle 2

Bereich:
Chemische Industrie

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4.993 3.848 4.070 2.992 2.437
1951 5.574 4.412 4.627 3.417 2.794
1952 5.954 4.814 5.008 3.715 3.048
1953 6.272 5.160 5.326 3.967 3.266
1954 6.535 5.454 5.589 4.180 3.452
1955 7.046 5.952 6.056 4.546 3.765
1956 7.311 6.241 6.308 4.751 3.946
1957 7.430 6.398 6.426 4.856 4.044
1958 7.725 6.703 6.691 5.072 4.234
1959 7.971 6.963 6.910 5.253 4.396
1960 8.645 7.596 7.496 5.715 4.792
1961 9.332 8.242 8.090 6.184 5.195
1962 10.126 8.986 8.774 6.724 5.659
1963 10.778 9.603 9.331 7.167 6.042
1964 11.837 10.587 10.238 7.881 6.654
1965 12.824 11.507 11.078 8.546 7.224
1966 13.587 12.229 11.720 9.060 7.667
1967 13.723 12.385 11.819 9.154 7.754
1968 14.458 13.080 12.432 9.646 8.178
1969 15.538 14.089 13.338 10.367 8.794
1970 17.476 15.879 14.976 11.659 9.894
1971 19.219 17.495 16.440 12.819 10.881
1972 20.796 18.963 17.756 13.866 11.770
1973 23.306 21.285 19.863 15.534 13.182
1974 25.855 23.648 21.994 17.225 14.611
1975 28.383 25.568 22.898 18.124 15.596
1976 30.050 27.296 24.780 19.410 16.382
1977 32.282 29.562 27.143 21.092 17.481
1978 33.148 30.423 28.001 22.132 18.764
1979 34.345 31.627 29.173 23.373 20.459
1980 37.178 34.271 31.354 24.962 21.289
1981 39.004 36.018 32.719 25.889 21.535
1982 40.315 37.185 33.756 26.604 22.062
1983 41.639 38.374 34.789 27.334 22.609
1984 42.016 38.697 35.563 27.971 23.310
1985 42.427 39.063 36.592 28.501 24.379
1986 43.371 39.777 37.514 29.328 24.541
1987 44.970 41.127 38.954 30.631 25.156
1988 46.006 41.993 40.033 31.381 25.898
1989 47.312 43.139 41.353 32.353 26.839
I/90 24.410 22.257 21.335 16.693 13.847

II/90 27.059 24.673 23.651 18.504 15.350
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 57.311 52.258 50.093 39.192 32.511
1992 60.406 55.080 52.798 41.308 34.267
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1993 62.158 56.677 54.329 42.506 35.261
1994 63.401 57.811 55.416 43.356 35.966
1995 65.366 59.603 57.134 44.700 37.081
1996 66.673 60.795 58.277 45.594 37.823
1997 67.273 61.342 58.801 46.004 38.163
1998 68.282 62.262 59.683 46.694 38.735
1999 69.033 62.947 60.340 47.208 39.161
2000 69.999 63.828 61.185 47.869 39.709
2001 71.238 64.958 62.268 48.716 40.412

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 56.661 51.665 49.525 38.747 32.143
1992 59.205 53.985 51.748 40.487 33.586
1993 64.074 58.425 56.004 43.817 36.348
1994 66.930 61.029 58.500 45.769 37.968
1995 65.763 59.964 57.480 44.971 37.306
1996 65.937 60.123 57.633 45.090 37.405
1997 69.419 63.298 60.676 47.471 39.380
1998 69.340 63.227 60.608 47.418 39.336
1999 68.484 62.446 59.859 46.832 38.850
2000 70.330 64.130 61.473 48.095 39.897
2001 70.552 64.332 61.667 48.247 40.023

 
Tabelle 3

Bereich:
Metallurgie

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 5.963 4.596 4.861 3.573 2.911
1951 6.660 5.272 5.528 4.083 3.338
1952 7.117 5.755 5.986 4.440 3.644
1953 7.500 6.171 6.369 4.745 3.906
1954 7.819 6.526 6.687 5.001 4.130
1955 8.430 7.122 7.247 5.440 4.505
1956 8.656 7.388 7.467 5.625 4.672
1957 8.703 7.494 7.526 5.688 4.736
1958 8.952 7.768 7.754 5.878 4.907
1959 9.139 7.984 7.923 6.023 5.040
1960 9.800 8.611 8.498 6.478 5.432
1961 10.578 9.343 9.171 7.010 5.889
1962 11.366 10.086 9.849 7.547 6.352
1963 12.026 10.716 10.412 7.997 6.742
1964 13.225 11.828 11.438 8.805 7.434
1965 14.202 12.744 12.268 9.464 8.000
1966 14.944 13.450 12.890 9.964 8.433
1967 15.043 13.576 12.956 10.034 8.500
1968 15.787 14.283 13.575 10.533 8.930
1969 16.986 15.402 14.581 11.333 9.614
1970 18.919 17.190 16.212 12.622 10.711
1971 20.773 18.909 17.769 13.855 11.760
1972 22.653 20.656 19.342 15.105 12.821
1973 25.204 23.018 21.480 16.799 14.256
1974 27.751 25.381 23.607 18.487 15.682
1975 30.367 27.355 24.498 19.390 16.686
1976 32.171 29.223 26.529 20.780 17.539
1977 34.249 31.364 28.798 22.377 18.546
1978 35.422 32.509 29.921 23.650 20.051
1979 36.662 33.760 31.140 24.949 21.838
1980 39.861 36.744 33.616 26.764 22.826
1981 41.412 38.241 34.739 27.487 22.865
1982 42.765 39.445 35.808 28.220 23.402
1983 43.947 40.501 36.718 28.849 23.862
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1984 43.989 40.514 37.233 29.284 24.405
1985 44.287 40.775 38.196 29.751 25.447
1986 45.478 41.710 39.336 30.752 25.733
1987 46.911 42.901 40.634 31.953 26.241
1988 47.761 43.594 41.560 32.578 26.886
1989 48.503 44.225 42.394 33.168 27.514
I/90 25.129 22.912 21.963 17.184 14.255

II/90 25.335 23.100 22.144 17.325 14.371
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 53.660 48.926 46.901 36.695 30.438
1992 56.558 51.568 49.434 38.677 32.082
1993 58.198 53.063 50.868 39.799 33.012
1994 59.362 54.124 51.885 40.595 33.672
1995 61.202 55.802 53.493 41.853 34.716
1996 62.426 56.918 54.563 42.690 35.410
1997 62.988 57.430 55.054 43.074 35.729
1998 63.933 58.291 55.880 43.720 36.265
1999 64.636 58.932 56.495 44.201 36.664
2000 65.541 59.757 57.286 44.820 37.177
2001 66.701 60.815 58.300 45.613 37.835

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 53.051 48.371 46.369 36.278 30.093
1992 55.433 50.543 48.451 37.907 31.444
1993 59.992 54.700 52.436 41.025 34.030
1994 62.666 57.137 54.773 42.854 35.547
1995 61.573 56.141 53.818 42.107 34.927
1996 61.736 56.289 53.960 42.219 35.019
1997 64.997 59.262 53.810 44.448 36.868
1998 64.923 59.195 56.746 44.398 36.826
1999 64.122 58.464 56.045 43.032 36.372
2000 65.851 60.040 57.556 45.032 37.353
2001 66.058 60.229 57.738 45.173 37.471

 
Tabelle 4

Bereich:
Baumaterialienindustrie

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4.437 3.419 3.616 2.658 2.166
1951 4.955 3.922 4.113 3.037 2.484
1952 5.295 4.281 4.453 3.304 2.711
1953 5.580 4.591 4.739 3.530 2.906
1954 5.817 4.855 4.975 3.720 3.072
1955 6.267 5.294 5.387 4.043 3.349
1956 6.592 5.627 5.687 4.284 3.558
1957 6.791 5.848 5.873 4.438 3.696
1958 7.157 6.211 6.199 4.699 3.923
1959 7.486 6.540 6.490 4.934 4.128
1960 8.237 7.238 7.143 5.445 4.566
1961 8.957 7.912 7.766 5.936 4.987
1962 9.687 8.596 8.394 6.432 5.414
1963 10.362 9.233 8.971 6.891 5.809
1964 11.270 10.079 9.747 7.503 6.335
1965 12.291 11.029 10.617 8.190 6.924
1966 13.082 11.774 11.284 8.722 7.382
1967 13.245 11.953 11.408 8.835 7.484
1968 14.038 12.701 12.072 9.366 7.940
1969 15.980 14.489 13.717 10.662 9.044
1970 17.236 15.660 14.770 11.499 9.758
1971 19.104 17.390 16.341 12.742 10.816
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1972 20.613 18.796 17.600 13.745 11.666
1973 23.006 21.011 19.607 15.334 13.013
1974 25.677 23.484 21.842 17.105 14.510
1975 28.116 25.328 22.683 17.953 15.449
1976 29.814 27.082 24.585 19.257 16.254
1977 31.398 28.753 26.401 20.515 17.003
1978 32.071 29.434 27.091 21.413 18.155
1979 33.187 30.561 28.189 22.585 19.769
1980 35.943 33.133 30.312 24.133 20.582
1981 37.691 34.805 31.618 25.017 20.810
1982 39.112 36.075 32.749 25.810 21.403
1983 40.236 37.081 33.617 26.413 21.847
1984 40.626 37.416 34.386 27.045 22.539
1985 40.611 37.391 35.026 27.281 23.335
1986 41.528 38.086 35.919 28.081 23.498
1987 42.642 38.998 36.937 29.046 23.853
1988 43.310 39.532 37.687 29.542 24.380
1989 44.461 40.540 38.861 30.404 25.221
I/90 23.515 21.442 20.554 16.081 13.340

II/90 26.838 24.470 23.457 18.352 15.224
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 56.843 51.828 49.682 38.870 32.245
1992 59.913 54.627 52.365 40.969 33.986
1993 61.650 56.211 53.884 42.157 34.972
1994 62.883 57.335 54.962 43.000 35.671
1995 64.832 59.112 56.666 44.333 36.777
1996 66.129 60.294 57.799 45.220 37.513
1997 66.724 60.837 58.319 45.627 37.851
1998 67.725 61.750 59.194 46.311 38.419
1999 68.470 62.429 59.845 46.820 38.842
2000 69.429 63.303 60.683 47.475 39.386
2001 70.658 64.423 61.757 48.315 40.083

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 56.198 51.240 49.118 38.429 31.879
1992 58.722 53.540 51.324 40.154 33.310
1993 63.551 57.944 55.545 43.457 36.050
1994 66.384 60.527 58.020 45.394 37.656
1995 65.226 59.471 57.009 44.602 37.000
1996 65.398 59.628 57.160 44.720 37.088
1997 68.852 62.777 60.179 47.082 39.057
1998 68.774 62.706 60.111 47.029 39.014
1999 67.925 61.932 59.369 46.448 38.532
2000 69.757 63.603 60.970 47.700 39.572
2001 69.976 63.802 61.162 47.850 39.697

 
Tabelle 5

Bereich:
Wasserwirtschaft

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4.491 3.461 3.660 2.690 2.192
1951 5.014 3.969 4.162 3.074 2.513
1952 5.357 4.332 4.506 3.342 2.743
1953 5.645 4.644 4.794 3.571 2.940
1954 5.883 4.910 5.032 3.763 3.107
1955 6.336 5.353 5.446 4.088 3.386
1956 6.632 5.661 5.722 4.310 3.579
1957 6.798 5.854 5.879 4.443 3.700
1958 7.129 6.186 6.175 4.681 3.908
1959 7.420 6.482 6.433 4.891 4.092
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1960 8.118 7.134 7.040 5.367 4.500
1961 8.637 7.629 7.488 5.724 4.809
1962 9.268 8.224 8.031 6.154 5.179
1963 9.807 8.738 8.491 6.522 5.498
1964 10.660 9.534 9.220 7.097 5.992
1965 11.735 10.530 10.137 7.820 6.611
1966 12.553 11.298 10.828 8.370 7.083
1967 12.585 11.358 10.839 8.395 7.111
1968 13.362 12.089 11.490 8.915 7.558
1969 14.433 13.087 12.390 9.630 8.169
1970 16.113 14.641 13.808 10.750 9.123
1971 17.895 16.290 15.308 11.936 10.132
1972 19.395 17.686 16.560 12.932 10.977
1973 22.141 20.221 18.869 14.757 12.523
1974 24.532 22.437 20.869 16.343 13.863
1975 27.086 24.400 21.852 17.295 14.883
1976 28.675 26.047 23.646 18.522 15.633
1977 29.592 27.099 24.881 19.334 16.024
1978 29.877 27.421 25.238 19.948 16.913
1979 30.591 28.170 25.984 20.818 18.222
1980 33.218 30.620 28.014 22.303 19.021
1981 35.196 32.501 29.525 23.361 19.433
1982 36.751 33.898 30.772 24.252 20.111
1983 37.611 34.662 31.424 24.690 20.422
1984 38.519 35.475 32.602 25.642 21.370
1985 38.176 35.148 32.925 25.645 21.936
1986 39.464 36.194 34.134 26.686 22.330
1987 40.702 37.223 35.256 27.724 22.768
1988 42.154 38.477 36.681 28.754 23.730
1989 43.397 39.570 37.932 29.676 24.618
I/90 23.236 21.187 20.309 15.890 13.181

II/90 25.345 23.110 22.153 17.331 14.378
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 53.681 48.947 46.920 36.707 30.453
1992 56.580 51.590 49.454 38.689 32.097
1993 58.221 53.086 50.888 39.811 33.028
1994 59.385 54.148 51.906 40.607 33.689
1995 61.226 55.827 53.515 41.866 34.733
1996 62.451 56.944 54.585 42.703 35.428
1997 63.013 57.456 55.076 43.087 35.747
1998 63.958 58.318 55.902 43.733 36.283
1999 64.662 58.959 56.517 44.214 36.682
2000 65.567 59.784 57.308 44.833 37.196
2001 66.728 60.842 58.322 45.627 37.854

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 53.072 48.392 46.388 36.291 30.107
1992 55.455 50.565 48.471 37.920 31.459
1993 60.016 54.723 52.457 41.039 34.047
1994 62.691 57.162 54.795 42.867 35.563
1995 61.598 56.165 53.840 42.120 34.944
1996 61.760 56.314 53.982 42.231 35.037
1997 65.022 59.288 56.833 44.462 36.886
1998 64.949 59.222 56.768 44.411 36.845
1999 64.147 58.490 56.067 43.863 36.390
2000 65.877 60.068 57.579 45.045 37.371
2001 66.085 60.256 57.760 45.187 37.489

 
Tabelle 6

Bereich:
Maschinen- und Fahrzeugbau
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Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 5.191 4.001 4.231 3.110 2.534
1951 5.796 4.588 4.811 3.553 2.906
1952 6.193 5.008 5.209 3.864 3.171
1953 6.525 5.369 5.541 4.128 3.398
1954 6.801 5.676 5.816 4.350 3.592
1955 7.340 6.201 6.309 4.736 3.923
1956 7.543 6.439 6.508 4.902 4.071
1957 7.592 6.537 6.566 4.962 4.132
1958 7.817 6.783 6.771 5.132 4.285
1959 7.988 6.978 6.925 5.265 4.405
1960 8.577 7.537 7.437 5.670 4.754
1961 9.368 8.274 8.122 6.208 5.215
1962 10.221 9.070 8.857 6.787 5.712
1963 10.798 9.621 9.349 7.180 6.053
1964 11.732 10.493 10.147 7.811 6.595
1965 12.757 11.448 11.020 8.501 7.186
1966 13.541 12.187 11.681 9.029 7.641
1967 13.723 12.385 11.819 9.154 7.754
1968 14.458 13.080 12.432 9.646 8.178
1969 15.881 14.400 13.633 10.596 8.989
1970 17.690 16.073 15.159 11.802 10.015
1971 19.392 17.652 16.587 12.934 10.979
1972 21.222 19.352 18.120 14.151 12.011
1973 23.705 21.650 20.203 15.800 13.408
1974 26.213 23.975 22.299 17.463 14.813
1975 28.650 25.809 23.114 18.294 15.742
1976 30.561 27.760 25.201 19.739 16.661
1977 32.242 29.526 27.110 21.065 17.459
1978 33.148 30.423 28.001 22.132 18.764
1979 34.265 31.554 29.105 23.318 20.411
1980 37.093 34.193 31.282 24.905 21.241
1981 39.179 36.180 32.866 26.005 21.632
1982 40.671 37.513 34.055 26.839 22.257
1983 42.046 38.749 35.129 27.601 22.830
1984 42.554 39.192 36.018 28.329 23.609
1985 42.914 39.511 37.012 28.828 24.659
1986 43.942 40.301 38.007 29.714 24.864
1987 45.100 41.245 39.066 30.720 25.228
1988 45.920 41.915 39.958 31.323 25.850
1989 46.844 42.712 40.944 32.033 26.573
I/90 23.933 21.822 20.919 16.366 13.576

II/90 27.354 24.942 23.909 18.705 15.517
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 57.936 52.827 50.639 39.617 32.865
1992 61.065 55.680 53.374 41.756 34.640
1993 62.836 57.295 54.922 42.967 35.645
1994 64.093 58.441 56.020 43.826 36.358
1995 66.080 60.253 57.757 45.185 37.485
1996 67.402 61.458 58.912 46.089 38.235
1997 68.009 62.011 59.442 46.504 38.579
1998 69.029 62.941 60.334 47.202 39.158
1999 69.788 63.633 60.998 47.721 39.589
2000 70.765 64.524 61.852 48.389 40.143
2001 72.018 65.666 62.947 49.245 40.854

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 57.279 52.228 50.065 39.168 32.492
1992 59.851 54.573 52.313 40.927 33.951
1993 64.773 59.061 56.615 44.292 36.743
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1994 67.660 61.693 59.138 46.266 38.381
1995 66.480 60.618 58.107 45.459 37.712
1996 66.657 60.779 58.261 45.579 37.812
1997 70.177 63.989 61.338 47.986 39.809
1998 70.098 63.916 61.268 47.933 39.764
1999 69.233 63.127 60.512 47.341 39.273
2000 71.100 64.829 62.144 48.618 40.333
2001 71.323 65.033 62.340 48.771 40.460

 
Tabelle 7

Bereich:
Elektrotechnik / Elektronik / Gerätebau

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4.814 3.710 3.924 2.884 2.350
1951 5.375 4.255 4.462 3.295 2.694
1952 5.743 4.644 4.830 3.583 2.940
1953 6.051 4.978 5.139 3.828 3.151
1954 6.307 5.264 5.394 4.034 3.331
1955 6.803 5.747 5.848 4.390 3.636
1956 6.975 5.953 6.017 4.532 3.764
1957 7.002 6.030 6.056 4.576 3.811
1958 7.192 6.241 6.230 4.722 3.942
1959 7.332 6.405 6.356 4.832 4.043
1960 7.864 6.910 6.819 5.198 4.359
1961 8.584 7.582 7.442 5.688 4.779
1962 9.344 8.292 8.097 6.204 5.222
1963 9.926 8.844 8.594 6.601 5.564
1964 10.891 9.740 9.420 7.251 6.122
1965 11.913 10.690 10.290 7.938 6.711
1966 12.714 11.443 10.967 8.477 7.174
1967 12.881 11.625 11.094 8.592 7.279
1968 13.665 12.363 11.751 9.117 7.729
1969 15.022 13.621 12.896 10.023 8.502
1970 16.781 15.248 14.381 11.196 9.501
1971 18.528 16.866 15.849 12.358 10.490
1972 20.156 18.380 17.210 13.440 11.408
1973 22.707 20.738 19.352 15.134 12.843
1974 25.033 22.895 21.295 16.677 14.146
1975 27.429 24.709 22.129 17.515 15.071
1976 29.068 26.404 23.970 18.775 15.847
1977 30.636 28.055 25.759 20.016 16.589
1978 31.553 28.958 26.653 21.067 17.861
1979 32.868 30.267 27.918 22.367 19.578
1980 35.730 32.936 30.132 23.990 20.460
1981 37.997 35.088 31.875 25.221 20.979
1982 40.003 36.897 33.495 26.398 21.891
1983 41.277 38.040 34.487 27.096 22.412
1984 41.927 38.614 35.487 27.911 23.260
1985 42.206 38.859 36.401 28.352 24.251
1986 42.845 39.294 37.058 28.971 24.243
1987 43.806 40.062 37.945 29.838 24.505
1988 44.722 40.821 38.916 30.505 25.175
1989 45.482 41.471 39.754 31.102 25.801
I/90 23.276 21.222 20.344 15.916 13.203

II/90 26.886 24.515 23.500 18.385 15.251
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 56.945 51.923 49.773 38.940 32.302
1992 60.020 54.727 52.461 41.043 34.046
1993 61.761 56.314 53.982 42.233 35.033
1994 62.996 57.440 55.062 43.078 35.734
1995 64.949 59.221 56.769 44.413 36.842
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1996 66.248 60.405 57.904 45.301 37.579
1997 66.844 60.949 58.425 45.709 37.917
1998 67.847 61.863 59.301 46.395 38.486
1999 68.593 62.543 59.953 46.905 38.909
2000 69.553 63.419 60.792 47.562 39.454
2001 70.784 64.542 61.868 48.404 40.152

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 56.299 51.334 49.208 38.498 31.935
1992 58.827 53.639 51.418 40.226 33.369
1993 63.665 58.050 55.647 43.535 36.114
1994 66.502 60.638 58.127 45.476 37.723
1995 65.343 59.580 57.113 44.683 37.065
1996 65.516 59.738 57.264 44.801 37.163
1997 68.976 62.893 60.289 47.167 39.126
1998 68.898 62.821 60.220 47.113 39.082
1999 68.047 62.046 59.477 46.532 38.600
2000 69.882 63.719 61.080 47.787 39.641
2001 70.102 63.919 61.272 47.937 39.765

Tabelle 8
Bereich:

Leichtindustrie (ohne Textilindustrie)
Qualifikationsgruppe

Jahr 1 2 3 4 5
1950 4.024 3.101 3.279 2.410 1.964
1951 4.493 3.556 3.729 2.754 2.252
1952 4.800 3.881 4.037 2.995 2.457
1953 5.058 4.161 4.295 3.199 2.634
1954 5.271 4.400 4.508 3.371 2.784
1955 5.695 4.812 4.896 3.675 3.044
1956 5.930 5.062 5.116 3.854 3.201
1957 6.047 5.207 5.229 3.952 3.291
1958 6.308 5.474 5.464 4.142 3.457
1959 6.531 5.705 5.662 4.304 3.601
1960 7.099 6.238 6.156 4.693 3.935
1961 7.675 6.779 6.654 5.086 4.273
1962 8.314 7.378 7.205 5.521 4.646
1963 8.836 7.873 7.650 5.876 4.954
1964 9.693 8.669 8.383 6.453 5.448
1965 10.468 9.393 9.043 6.976 5.897
1966 11.035 9.932 9.519 7.358 6.227
1967 11.288 10.187 9.722 7.529 6.378
1968 11.916 10.781 10.247 7.950 6.740
1969 12.666 11.485 10.873 8.451 7.169
1970 14.376 13.062 12.320 9.591 8.139
1971 15.939 14.509 13.634 10.631 9.024
1972 17.538 15.992 14.974 11.694 9.926
1973 19.677 17.971 16.770 13.115 11.130
1974 21.850 19.984 18.587 14.556 12.347
1975 24.034 21.650 19.389 15.347 13.206
1976 25.651 23.300 21.152 16.568 13.984
1977 26.982 24.709 22.687 17.629 14.611
1978 27.843 25.554 23.519 18.590 15.761
1979 28.914 26.626 24.560 19.677 17.223
1980 31.429 28.972 26.505 21.102 17.997
1981 33.226 30.682 27.872 22.054 18.345
1982 34.969 32.254 29.280 23.076 19.136
1983 36.298 33.452 30.327 23.828 19.709
1984 36.949 34.030 31.274 24.597 20.499
1985 37.246 34.292 32.123 25.020 21.401
1986 38.367 35.188 33.185 25.944 21.709
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1987 39.624 36.238 34.323 26.990 22.165
1988 40.485 36.954 35.229 27.615 22.790
1989 41.610 37.940 36.370 28.454 23.604
I/90 20.924 19.078 18.288 14.308 11.869
II/90 22.406 20.430 19.585 15.322 12.711

Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5
1991 47.456 43.271 41.481 32.452 26.922
1992 50.019 45.608 43.721 34.204 28.376
1993 51.470 46.931 44.989 35.196 29.199
1994 52.499 47.870 45.889 35.900 29.783
1995 54.126 49.354 47.312 37.013 30.706
1996 55.209 50.341 48.258 37.753 31.320
1997 55.706 50.794 48.692 38.093 31.602
1998 56.542 51.556 49.422 38.664 32.076
1999 57.164 52.123 49.966 39.089 32.429
2000 57.964 52.853 50.666 39.636 32.883
2001 58.990 53.788 51.563 40.338 33.465
 

Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5
1991 46.918 42.704 41.011 32.084 26.617
1992 49.024 44.701 42.852 33.525 27.812
1993 53.056 48.377 46.376 36.282 30.099
1994 55.421 50.534 48.443 37.898 31.441
1995 54.455 49.653 47.598 37.237 30.893
1996 54.599 49.785 47.725 37.336 30.974
1997 57.482 52.414 50.245 39.308 32.610
1998 57.417 52.355 50.188 39.263 32.573
1999 56.709 51.708 49.568 38.779 32.171
2000 58.238 53.103 50.905 39.824 33.038
2001 58.422 53.270 51.065 39.949 33.142

Tabelle 9
Bereich:

Textilindustrie
Qualifikationsgruppe

Jahr 1 2 3 4 5
1950 3.539 2.727 2.884 2.120 1.727
1951 3.951 3.128 3.280 2.422 1.981
1952 4.221 3.413 3.551 2.634 2.161
1953 4.448 3.660 3.777 2.814 2.317
1954 4.636 3.869 3.965 2.965 2.449
1955 4.986 4.212 4.286 3.217 2.664
1956 5.246 4.478 4.526 3.409 2.831
1957 5.406 4.655 4.675 3.533 2.942
1958 5.699 4.945 4.936 3.742 3.124
1959 5.963 5.209 5.169 3.930 3.288
1960 6.573 5.776 5.699 4.345 3.643
1961 7.123 6.292 6.176 4.721 3.966
1962 7.761 6.887 6.725 5.153 4.337
1963 8.321 7.414 7.204 5.533 4.665
1964 9.041 8.086 7.819 6.019 5.082
1965 9.779 8.775 8.447 6.517 5.509
1966 10.369 9.332 8.944 6.914 5.851
1967 10.537 9.509 9.075 7.029 5.954
1968 11.124 10.063 9.565 7.421 6.292
1969 12.200 11.062 10.472 8.140 6.905
1970 13.441 12.213 11.518 8.967 7.610
1971 14.961 13.619 12.797 9.979 8.470
1972 16.442 14.993 14.039 10.963 9.306
1973 18.545 16.937 15.805 12.360 10.489
1974 20.634 18.872 17.553 13.746 11.660
1975 22.699 20.448 18.312 14.494 12.472
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1976 24.237 22.015 19.986 15.654 13.213
1977 25.898 23.716 21.775 16.921 14.024
1978 26.806 24.602 22.643 17.897 15.174
1979 27.756 25.559 23.576 18.888 16.533
1980 30.152 27.794 25.428 20.244 17.266
1981 32.175 29.712 26.991 21.356 17.765
1982 33.588 30.980 28.124 22.165 18.381
1983 34.804 32.075 29.079 22.848 18.898
1984 35.335 32.543 29.908 23.523 19.603
1985 35.651 32.824 30.748 23.949 20.485
1986 37.226 34.141 32.198 25.172 21.063
1987 38.805 35.488 33.613 26.432 21.707
1988 40.357 36.836 35.117 27.528 22.718
1989 41.610 37.940 36.370 28.454 23.604
I/90 20.782 18.949 18.166 14.212 11.789
II/90 22.546 20.557 19.706 15.417 12.790

Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5
1991 47.753 43.540 41.737 32.653 27.089
1992 50.332 45.891 43.991 34.416 28.552
1993 51.792 47.222 45.267 35.414 29.380
1994 52.828 48.166 46.172 36.122 29.968
1995 54.466 49.659 47.603 37.242 30.897
1996 55.555 50.652 48.555 37.987 31.515
1997 56.055 51.108 48.992 38.329 31.799
1998 56.896 51.875 49.727 38.904 32.276
1999 57.522 52.446 50.274 39.332 32.631
2000 58.327 53.180 50.978 39.883 33.088
2001 59.359 54.121 51.880 40.589 33.674
 

Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5
1991 47.211 43.046 41.264 32.283 26.782
1992 49.331 44.979 43.117 33.731 27.985
1993 53.388 48.678 46.662 36.506 30.286
1994 55.768 50.847 48.742 38.133 31.636
1995 54.796 49.961 47.892 37.468 31.084
1996 54.941 50.093 48.019 37.567 31.167
1997 57.843 52.738 50.554 39.551 32.813
1998 57.777 52.678 50.497 39.506 32.776
1999 57.064 52.028 49.874 39.019 32.371
2000 58.603 53.431 51.219 40.071 33.244
2001 58.787 53.600 51.380 40.197 33.349

                                                                    Tabelle 10
Bereich:
                       Lebensmittelindustrie
------------------------------------------------------------------------------- 

I                       Qualifikationsgruppe                                  I
 
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   4.095     I   3.156     I   3.338     I   2.454     I   1.999     I
I 1951  I   4.573     I   3.620     I   3.796     I   2.803     I   2.292     I
I 1952  I   4.886     I   3.951     I   4.109     I   3.048     I   2.501     I
I 1953  I   5.148     I   4.235     I   4.372     I   3.257     I   2.681     I
I 1954  I   5.365     I   4.478     I   4.589     I   3.432     I   2.834     I
I 1955  I   5.782     I   4.885     I   4.970     I   3.731     I   3.090     I
I 1956  I   6.053     I   5.167     I   5.222     I   3.934     I   3.267     I
I 1957  I   6.206     I   5.344     I   5.367     I   4.056     I   3.378     I
I 1958  I   6.510     I   5.649     I   5.639     I   4.274     I   3.568     I
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I 1959  I   6.777     I   5.920     I   5.875     I   4.466     I   3.737     I
I 1960  I   7.405     I   6.507     I   6.421     I   4.895     I   4.105     I
I 1961  I   7.960     I   7.031     I   6.901     I   5.275     I   4.432     I
I 1962  I   8.620     I   7.649     I   7.469     I   5.723     I   4.817     I
I 1963  I   9.114     I   8.121     I   7.891     I   6.060     I   5.109     I
I 1964  I   9.987     I   8.932     I   8.638     I   6.649     I   5.614     I
I 1965  I  10.824     I   9.712     I   9.350     I   7.213     I   6.097     I
I 1966  I  11.587     I  10.429     I   9.995     I   7.726     I   6.539     I
I 1967  I  11.925     I  10.762     I  10.271     I   7.955     I   6.738     I
I 1968  I  12.523     I  11.329     I  10.768     I   8.355     I   7.083     I
I 1969  I  13.550     I  12.286     I  11.631     I   9.040     I   7.669     I
I 1970  I  15.232     I  13.839     I  13.052     I  10.162     I   8.623     I
I 1971  I  16.946     I  15.426     I  14.496     I  11.303     I   9.594     I
I 1972  I  18.634     I  16.992     I  15.910     I  12.425     I  10.546     I
I 1973  I  20.842     I  19.035     I  17.763     I  13.892     I  11.789     I
I 1974  I  23.209     I  21.227     I  19.743     I  15.462     I  13.115     I
I 1975  I  25.827     I  23.266     I  20.836     I  16.491     I  14.191     I
I 1976  I  27.418     I  24.905     I  22.610     I  17.710     I  14.948     I
I 1977  I  28.989     I  26.547     I  24.375     I  18.941     I  15.698     I
I 1978  I  29.638     I  27.201     I  25.036     I  19.788     I  16.777     I
I 1979  I  30.631     I  28.207     I  26.018     I  20.845     I  18.246     I
I 1980  I  33.218     I  30.620     I  28.014     I  22.303     I  19.021     I
I 1981  I  34.889     I  32.218     I  29.267     I  23.158     I  19.263     I
I 1982  I  36.395     I  33.569     I  30.474     I  24.017     I  19.916     I
I 1983  I  37.837     I  34.870     I  31.613     I  24.838     I  20.544     I
I 1984  I  38.429     I  35.393     I  32.527     I  25.582     I  21.320     I
I 1985  I  38.574     I  35.515     I  33.269     I  25.913     I  22.165     I
I 1986  I  39.464     I  36.194     I  34.134     I  26.686     I  22.330     I
I 1987  I  40.357     I  36.908     I  34.957     I  27.489     I  22.575     I
I 1988  I  41.298     I  37.696     I  35.936     I  28.170     I  23.248     I
I 1989  I  42.674     I  38.910     I  37.299     I  29.182     I  24.208     I
I I/90  I  22.128     I  20.175     I  19.340     I  15.131     I  12.552     I
I II/90 I  23.889     I  21.782     I  20.880     I  16.335     I  13.551     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  50.597     I  46.134     I  44.224     I  34.598     I  28.701     I
I 1992  I  53.329     I  48.625     I  46.612     I  36.466     I  30.251     I
I 1993  I  54.876     I  50.035     I  47.964     I  37.524     I  31.128     I
I 1994  I  55.974     I  51.036     I  48.923     I  38.274     I  31.751     I
I 1995  I  57.709     I  52.618     I  50.440     I  39.460     I  32.735     I
I 1996  I  58.863     I  53.670     I  51.449     I  40.249     I  33.390     I
I 1997  I  59.393     I  54.153     I  51.912     I  40.611     I  33.691     I
I 1998  I  60.284     I  54.965     I  52.691     I  41.220     I  34.196     I
I 1999  I  60.947     I  55.570     I  53.271     I  41.673     I  34.572     I
I 2000  I  61.800     I  56.348     I  54.017     I  42.256     I  35.056     I
I 2001  I  62.894     I  57.345     I  54.973     I  43.004     I  35.676     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  50.023     I  45.611     I  43.722     I  34.205     I  28.375     I
I 1992  I  52.269     I  47.659     I  45.686     I  35.741     I  29.650     I
I 1993  I  56.568     I  51.578     I  49.443     I  38.681     I  32.088     I
I 1994  I  59.089     I  53.877     I  51.646     I  40.404     I  33.518     I
I 1995  I  58.059     I  52.937     I  50.746     I  39.700     I  32.933     I
I 1996  I  58.213     I  53.077     I  50.880     I  39.805     I  33.021     I
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I 1997  I  61.287     I  55.880     I  53.657     I  41.907     I  34.765     I
I 1998  I  61.218     I  55.817     I  53.507     I  41.859     I  34.726     I
I 1999  I  60.462     I  55.128     I  52.846     I  41.342     I  34.297     I
I 2000  I  62.093     I  56.614     I  54.272     I  42.457     I  35.222     I
I 2001  I  62.288     I  56.793     I  54.443     I  42.590     I  35.333     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 11
Bereich:
                           Bauwirtschaft
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   4.347     I   3.350     I   3.543     I   2.604     I   2.122     I
I 1951  I   4.797     I   3.797     I   3.982     I   2.941     I   2.405     I
I 1952  I   5.066     I   4.096     I   4.261     I   3.161     I   2.594     I
I 1953  I   5.276     I   4.341     I   4.481     I   3.338     I   2.748     I
I 1954  I   5.435     I   4.537     I   4.648     I   3.476     I   2.871     I
I 1955  I   5.765     I   4.870     I   4.955     I   3.719     I   3.081     I
I 1956  I   6.210     I   5.301     I   5.358     I   4.035     I   3.352     I
I 1957  I   6.552     I   5.642     I   5.666     I   4.282     I   3.566     I
I 1958  I   7.071     I   6.136     I   6.125     I   4.643     I   3.876     I
I 1959  I   7.575     I   6.617     I   6.567     I   4.992     I   4.177     I
I 1960  I   8.475     I   7.447     I   7.349     I   5.603     I   4.698     I
I 1961  I   9.260     I   8.180     I   8.029     I   6.137     I   5.156     I
I 1962  I  10.012     I   8.884     I   8.675     I   6.648     I   5.595     I
I 1963  I  10.520     I   9.374     I   9.108     I   6.996     I   5.898     I
I 1964  I  11.480     I  10.267     I   9.929     I   7.643     I   6.453     I
I 1965  I  12.646     I  11.348     I  10.924     I   8.427     I   7.124     I
I 1966  I  13.610     I  12.250     I  11.740     I   9.075     I   7.680     I
I 1967  I  13.882     I  12.528     I  11.957     I   9.260     I   7.844     I
I 1968  I  14.901     I  13.481     I  12.813     I   9.942     I   8.428     I
I 1969  I  16.348     I  14.823     I  14.034     I  10.907     I   9.253     I
I 1970  I  18.465     I  16.777     I  15.823     I  12.319     I  10.454     I
I 1971  I  19.996     I  18.202     I  17.104     I  13.337     I  11.321     I
I 1972  I  21.801     I  19.879     I  18.614     I  14.536     I  12.339     I
I 1973  I  24.305     I  22.197     I  20.714     I  16.199     I  13.747     I
I 1974  I  26.821     I  24.531     I  22.816     I  17.868     I  15.156     I
I 1975  I  29.451     I  26.530     I  23.760     I  18.806     I  16.182     I
I 1976  I  31.307     I  28.438     I  25.816     I  20.221     I  17.068     I
I 1977  I  32.804     I  30.040     I  27.582     I  21.433     I  17.764     I
I 1978  I  33.348     I  30.606     I  28.169     I  22.265     I  18.877     I
I 1979  I  34.026     I  31.333     I  28.902     I  23.155     I  20.268     I
I 1980  I  36.497     I  33.643     I  30.779     I  24.505     I  20.899     I
I 1981  I  38.435     I  35.493     I  32.242     I  25.511     I  21.221     I
I 1982  I  39.736     I  36.651     I  33.271     I  26.221     I  21.745     I
I 1983  I  41.141     I  37.915     I  34.373     I  27.007     I  22.338     I
I 1984  I  41.568     I  38.284     I  35.183     I  27.672     I  23.061     I
I 1985  I  42.206     I  38.859     I  36.401     I  28.352     I  24.251     I
I 1986  I  43.196     I  39.616     I  37.362     I  29.209     I  24.441     I
I 1987  I  44.194     I  40.417     I  38.281     I  30.103     I  24.722     I
I 1988  I  44.936     I  41.016     I  39.102     I  30.651     I  25.296     I
I 1989  I  45.695     I  41.665     I  39.940     I  31.247     I  25.921     I
I I/90  I  23.248     I  21.197     I  20.320     I  15.897     I  13.187     I
I II/90 I  28.102     I  25.623     I  24.563     I  19.217     I  15.941     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
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I 1991  I  59.520     I  54.270     I  52.025     I  40.702     I  33.763     I
I 1992  I  62.734     I  57.201     I  54.834     I  42.900     I  35.586     I
I 1993  I  64.553     I  58.860     I  56.424     I  44.144     I  36.618     I
I 1994  I  65.844     I  60.037     I  57.552     I  45.027     I  37.350     I
I 1995  I  67.885     I  61.898     I  59.336     I  46.423     I  38.508     I
I 1996  I  69.243     I  63.136     I  60.523     I  47.351     I  39.278     I
I 1997  I  69.866     I  63.704     I  61.068     I  47.777     I  39.632     I
I 1998  I  70.914     I  64.660     I  61.984     I  48.494     I  40.226     I
I 1999  I  71.694     I  65.371     I  62.666     I  49.027     I  40.668     I
I 2000  I  72.698     I  66.286     I  63.543     I  49.713     I  41.237     I
I 2001  I  73.985     I  67.459     I  64.668     I  50.593     I  41.967     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  58.845     I  53.654     I  51.434     I  40.240     I  33.380     I
I 1992  I  61.487     I  56.063     I  53.744     I  42.047     I  34.879     I
I 1993  I  66.544     I  60.674     I  58.164     I  45.505     I  37.747     I
I 1994  I  69.509     I  63.379     I  60.756     I  47.533     I  39.429     I
I 1995  I  68.297     I  62.274     I  59.697     I  46.704     I  38.742     I
I 1996  I  68.478     I  62.438     I  59.854     I  46.828     I  38.844     I
I 1997  I  72.094     I  65.736     I  63.015     I  49.301     I  40.895     I
I 1998  I  72.013     I  65.661     I  62.944     I  49.245     I  40.849     I
I 1999  I  71.124     I  64.851     I  62.167     I  48.637     I  40.345     I
I 2000  I  73.041     I  66.600     I  63.844     I  49.949     I  41.433     I
I 2001  I  73.271     I  66.809     I  64.045     I  50.106     I  41.563     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 12
Bereich:
                    Sonstige produzierende Bereiche
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   6.091     I   4.545     I   4.844     I   3.388     I   2.639     I
I 1951  I   6.530     I   5.026     I   5.303     I   3.737     I   2.931     I
I 1952  I   6.690     I   5.277     I   5.517     I   3.914     I   3.087     I
I 1953  I   6.752     I   5.434     I   5.631     I   4.019     I   3.187     I
I 1954  I   6.749     I   5.520     I   5.673     I   4.071     I   3.244     I
I 1955  I   6.970     I   5.781     I   5.894     I   4.251     I   3.402     I
I 1956  I   7.332     I   6.153     I   6.227     I   4.512     I   3.625     I
I 1957  I   7.551     I   6.400     I   6.431     I   4.680     I   3.774     I
I 1958  I   7.968     I   6.812     I   6.799     I   4.967     I   4.019     I
I 1959  I   8.325     I   7.171     I   7.111     I   5.215     I   4.233     I
I 1960  I   9.155     I   7.939     I   7.823     I   5.757     I   4.687     I
I 1961  I   9.880     I   8.618     I   8.442     I   6.233     I   5.088     I
I 1962  I  10.686     I   9.370     I   9.126     I   6.759     I   5.531     I
I 1963  I  11.299     I   9.954     I   9.642     I   7.162     I   5.873     I
I 1964  I  12.244     I  10.831     I  10.437     I   7.774     I   6.388     I
I 1965  I  13.215     I  11.734     I  11.250     I   8.402     I   6.916     I
I 1966  I  13.972     I  12.448     I  11.878     I   8.893     I   7.331     I
I 1967  I  14.131     I  12.628     I  11.994     I   9.001     I   7.430     I
I 1968  I  14.808     I  13.270     I  12.547     I   9.437     I   7.798     I
I 1969  I  15.910     I  14.294     I  13.457     I  10.143     I   8.389     I
I 1970  I  17.697     I  15.936     I  14.941     I  11.284     I   9.338     I
I 1971  I  19.578     I  17.667     I  16.497     I  12.483     I  10.335     I
I 1972  I  21.203     I  19.170     I  17.832     I  13.518     I  11.193     I
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I 1973  I  23.571     I  21.349     I  19.785     I  15.025     I  12.439     I
I 1974  I  25.922     I  23.516     I  21.715     I  16.518     I  13.670     I
I 1975  I  28.308     I  25.240     I  22.329     I  17.125     I  14.369     I
I 1976  I  29.570     I  26.611     I  23.907     I  18.137     I  14.884     I
I 1977  I  30.954     I  28.109     I  25.579     I  19.249     I  15.472     I
I 1978  I  31.667     I  28.846     I  26.340     I  20.266     I  16.781     I
I 1979  I  32.982     I  30.174     I  27.639     I  21.647     I  17.712     I
I 1980  I  35.580     I  32.575     I  29.560     I  22.956     I  18.908     I
I 1981  I  37.108     I  34.021     I  30.610     I  23.548     I  19.499     I
I 1982  I  38.550     I  35.297     I  31.734     I  24.300     I  20.226     I
I 1983  I  39.844     I  36.448     I  32.720     I  24.966     I  20.917     I
I 1984  I  40.299     I  36.870     I  33.633     I  25.790     I  21.579     I
I 1985  I  40.565     I  37.127     I  34.602     I  26.333     I  22.121     I
I 1986  I  41.643     I  37.958     I  35.637     I  27.244     I  22.336     I
I 1987  I  42.525     I  38.649     I  36.457     I  28.063     I  22.540     I
I 1988  I  43.125     I  39.112     I  37.152     I  28.500     I  23.018     I
I 1989  I  44.281     I  40.116     I  38.333     I  29.349     I  23.845     I
I I/90  I  22.856     I  20.706     I  19.785     I  15.149     I  12.308     I
I II/90 I  22.490     I  20.375     I  19.470     I  14.907     I  12.111     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  47.634     I  43.154     I  41.238     I  31.573     I  25.651     I
I 1992  I  50.206     I  45.484     I  43.465     I  33.278     I  27.036     I
I 1993  I  51.662     I  46.803     I  44.725     I  34.243     I  27.820     I
I 1994  I  52.695     I  47.739     I  45.620     I  34.928     I  28.376     I
I 1995  I  54.329     I  49.219     I  47.034     I  36.011     I  29.256     I
I 1996  I  55.416     I  50.203     I  47.975     I  36.731     I  29.841     I
I 1997  I  55.915     I  50.655     I  48.407     I  37.062     I  30.110     I
I 1998  I  56.754     I  51.415     I  49.133     I  37.618     I  30.562     I
I 1999  I  57.378     I  51.981     I  49.673     I  38.032     I  30.898     I
I 2000  I  58.181     I  52.709     I  50.368     I  38.564     I  31.331     I
I 2001  I  59.211     I  53.642     I  51.260     I  39.247     I  31.886     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  47.094     I  42.665     I  40.770     I  31.215     I  25.360     I
I 1992  I  49.208     I  44.581     I  42.600     I  32.617     I  26.499     I
I 1993  I  53.255     I  48.246     I  46.104     I  35.299     I  28.678     I
I 1994  I  55.628     I  50.396     I  48.159     I  36.872     I  29.956     I
I 1995  I  54.658     I  49.518     I  47.319     I  36.229     I  29.434     I
I 1996  I  54.803     I  49.649     I  47.445     I  36.325     I  29.511     I
I 1997  I  57.697     I  52.271     I  49.950     I  38.244     I  31.070     I
I 1998  I  57.633     I  52.211     I  49.894     I  38.200     I  31.035     I
I 1999  I  56.921     I  51.567     I  49.278     I  37.729     I  30.652     I
I 2000  I  58.457     I  52.957     I  50.607     I  38.747     I  31.479     I
I 2001  I  58.640     I  53.125     I  50.766     I  38.869     I  31.578     I
------------------------------------------------------------------------------- 

Tabelle 13
Bereich:

Produzierendes Handwerk
Qualifikationsgruppe

Jahr 1 2 3 4 5
1950 2.820 2.173 2.299 1.689 1.377
1951 3.081 2.439 2.557 1.889 1.544
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1952 3.220 2.604 2.709 2.009 1.649
1953 3.320 2.731 2.819 2.100 1.729
1954 3.385 2.826 2.895 2.165 1.788
1955 3.566 3.013 3.065 2.301 1.906
1956 3.873 3.306 3.341 2.517 2.090
1957 4.119 3.547 3.562 2.692 2.242
1958 4.481 3.889 3.882 2.942 2.456
1959 4.839 4.227 4.195 3.189 2.669
1960 5.486 4.820 4.757 3.627 3.041
1961 6.215 5.490 5.389 4.119 3.460
1962 6.980 6.194 6.048 4.634 3.900
1963 7.370 6.567 6.381 4.901 4.132
1964 7.906 7.070 6.837 5.263 4.444
1965 8.624 7.738 7.449 5.746 4.858
1966 9.541 8.587 8.230 6.362 5.384
1967 9.922 8.955 8.546 6.619 5.607
1968 10.727 9.705 9.224 7.157 6.067
1969 11.267 10.216 9.672 7.517 6.377
1970 12.746 11.581 10.923 8.504 7.216
1971 14.213 12.938 12.158 9.480 8.047
1972 15.589 14.215 13.311 10.395 8.823
1973 17.446 15.933 14.869 11.628 9.868
1974 19.240 17.597 16.366 12.817 10.872
1975 20.944 18.867 16.897 13.373 11.508
1976 22.194 20.160 18.301 14.335 12.099
1977 23.609 21.620 19.851 15.425 12.785
1978 24.253 22.259 20.487 16.193 13.729
1979 24.761 22.801 21.032 16.850 14.749
1980 27.043 24.928 22.806 18.157 15.485
1981 28.323 26.155 23.759 18.799 15.638
1982 29.713 27.406 24.879 19.607 16.260
1983 30.776 28.363 25.714 20.203 16.711
1984 31.523 29.033 26.682 20.985 17.489
1985 31.842 29.318 27.463 21.391 18.297
1986 32.485 29.793 28.097 21.966 18.381
1987 33.070 30.244 28.646 22.526 18.499
1988 34.194 31.211 29.755 23.324 19.249
1989 35.867 32.703 31.349 24.527 20.346
I/90 18.821 17.160 16.450 12.870 10.676

II/90 17.816 16.245 15.572 12.183 10.107
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 37.734 34.407 32.982 25.804 21.407
1992 39.772 36.265 34.763 27.197 22.563
1993 40.925 37.317 35.771 27.986 23.217
1994 41.744 38.063 36.486 28.546 23.681
1995 43.038 39.243 37.617 29.431 24.415
1996 43.899 40.028 38.369 30.020 24.903
1997 44.294 40.388 38.714 30.290 25.127
1998 44.958 40.994 39.295 30.744 25.504
1999 45.453 41.445 39.727 31.082 25.785
2000 46.089 42.025 40.283 31.517 26.146
2001 46.905 42.769 40.996 32.075 26.609

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 37.306 34.017 32.607 25.511 21.164
1992 38.981 35.544 34.072 26.656 22.114
1993 42.187 38.467 36.874 28.849 23.933
1994 44.067 40.182 38.517 30.134 25.000
1995 43.299 39.481 37.846 29.609 24.564
1996 43.414 39.586 37.945 29.688 24.628
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1997 45.706 41.676 39.949 31.256 25.929
1998 45.655 41.629 39.904 31.221 25.899
1999 45.091 41.115 39.411 30.835 25.579
2000 46.307 42.224 40.474 31.666 26.269
2001 46.453 42.357 40.601 31.766 26.352

      
Tabelle 14

Bereich:
Land- und Forstwirtschaft

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 2.793 2.159 2.281 1.684 1.377
1951 3.158 2.506 2.626 1.948 1.598
1952 3.416 2.769 2.879 2.144 1.766
1953 3.644 3.005 3.100 2.319 1.916
1954 3.845 3.216 3.294 2.474 2.050
1955 4.199 3.554 3.616 2.725 2.264
1956 4.605 3.938 3.979 3.009 2.508
1957 4.946 4.266 4.284 3.250 2.716
1958 5.434 4.723 4.714 3.588 3.005
1959 5.926 5.184 5.145 3.927 3.296
1960 6.782 5.968 5.890 4.508 3.792
1961 7.490 6.625 6.504 4.991 4.206
1962 8.172 7.261 7.092 5.455 4.604
1963 8.567 7.643 7.429 5.726 4.841
1964 9.131 8.176 7.910 6.110 5.172
1965 10.345 9.293 8.950 6.927 5.871
1966 11.383 10.257 9.836 7.629 6.475
1967 11.806 10.668 10.187 7.919 6.728
1968 12.815 11.608 11.041 8.600 7.314
1969 14.195 12.888 12.211 9.530 8.112
1970 16.202 14.741 13.916 10.883 9.269
1971 18.243 16.635 15.651 12.274 10.467
1972 19.920 18.187 17.045 13.366 11.383
1973 22.420 20.495 19.139 15.014 12.774
1974 25.169 23.031 21.431 16.813 14.282
1975 27.664 24.933 22.342 17.708 15.255
1976 29.336 26.654 24.203 18.973 16.025
1977 30.791 28.194 25.883 20.102 16.653
1978 31.392 28.810 26.517 20.959 17.769
1979 32.278 29.728 27.424 21.982 19.247
1980 35.005 32.264 29.514 23.488 20.026
1981 36.745 33.923 30.806 24.351 20.237
1982 37.973 35.019 31.784 25.034 20.748
1983 39.601 36.496 33.086 25.996 21.502
1984 39.834 36.695 33.731 26.552 22.146
1985 39.944 36.794 34.480 26.905 23.045
1986 40.556 37.213 35.107 27.493 23.040
1987 41.222 37.717 35.736 28.148 23.155
1988 42.192 38.534 36.747 28.859 23.861
1989 43.738 39.903 38.262 29.990 24.922
I/90 21.340 19.469 18.668 14.633 12.160

II/90 21.574 19.683 18.873 14.793 12.293
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 45.694 41.689 39.973 31.332 26.037
1992 48.161 43.940 42.132 33.024 27.443
1993 49.558 45.214 43.354 33.982 28.239
1994 50.549 46.118 44.221 34.662 28.804
1995 52.116 47.548 45.592 35.737 29.697
1996 53.158 48.499 46.504 36.452 30.291
1997 53.636 48.935 46.923 36.780 30.564
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1998 54.441 49.669 47.627 37.332 31.022
1999 55.040 50.215 48.151 37.743 31.363
2000 55.811 50.918 48.825 38.271 31.802
2001 56.799 51.819 49.689 38.948 32.365

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 45.175 41.216 39.520 30.976 25.742
1992 47.204 43.066 41.294 32.367 26.897
1993 51.086 46.609 44.690 35.029 29.110
1994 53.362 48.686 46.682 36.591 30.407
1995 52.432 47.836 45.869 35.953 29.877
1996 52.571 47.963 45.990 36.048 29.956
1997 55.347 50.496 48.419 37.953 31.538
1998 55.284 50.439 48.364 37.910 31.503
1999 54.601 49.816 47.768 37.442 31.114
2000 56.074 51.159 49.056 38.452 31.953
2001 56.251 51.320 49.210 38.573 32.053

      
Tabelle 15

Bereich:
Verkehr

Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 5.000 3.888 4.103 3.056 2.518
1951 5.545 4.425 4.632 3.465 2.864
1952 5.884 4.792 4.977 3.739 3.101
1953 6.155 5.098 5.256 3.964 3.297
1954 6.370 5.349 5.476 4.145 3.458
1955 6.825 5.799 5.897 4.479 3.746
1956 7.180 6.161 6.225 4.744 3.978
1957 7.396 6.401 6.427 4.913 4.130
1958 7.794 6.795 6.784 5.201 4.381
1959 8.152 7.154 7.101 5.459 4.609
1960 8.973 7.918 7.818 6.026 5.097
1961 10.029 8.894 8.736 6.749 5.719
1962 10.735 9.563 9.345 7.237 6.142
1963 11.292 10.098 9.821 7.621 6.478
1964 12.325 11.061 10.709 8.327 7.086
1965 13.298 11.972 11.540 8.990 7.659
1966 14.295 12.907 12.387 9.668 8.245
1967 14.536 13.158 12.576 9.831 8.390
1968 15.434 14.002 13.329 10.435 8.910
1969 16.741 15.221 14.434 11.317 9.667
1970 18.926 17.243 16.292 12.798 10.938
1971 21.189 19.343 18.214 14.338 12.264
1972 23.049 21.074 19.774 15.582 13.323
1973 26.224 24.007 22.446 17.697 15.117
1974 28.753 26.350 24.550 19.358 16.513
1975 31.734 28.643 25.711 20.468 17.692
1976 33.300 30.298 27.555 21.700 18.400
1977 35.281 32.355 29.752 23.241 19.357
1978 36.206 33.277 30.674 24.368 20.749
1979 37.834 34.892 32.235 25.956 22.801
1980 40.365 37.261 34.146 27.323 23.402
1981 42.411 39.207 35.668 28.339 23.668
1982 43.844 40.482 36.800 29.118 24.239
1983 45.303 41.800 37.954 29.956 24.887
1984 45.724 42.164 38.803 30.659 25.661
1985 46.451 42.823 40.159 31.435 26.989
1986 48.009 44.088 41.618 32.686 27.463
1987 50.234 46.004 43.611 34.451 28.424
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1988 50.657 46.300 44.172 34.780 28.828
1989 51.518 47.033 45.114 35.443 29.517
I/90 26.681 24.359 23.364 18.355 15.287

II/90 28.100 25.654 24.607 19.332 16.100
 Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 59.516 54.335 52.118 40.945 34.100
1992 62.730 57.269 54.932 43.156 35.941
1993 64.549 58.930 56.525 44.408 36.983
1994 65.840 60.109 57.656 45.296 37.723
1995 67.881 61.972 59.443 46.700 38.892
1996 69.239 63.211 60.632 47.634 39.670
1997 69.862 63.780 61.178 48.063 40.027
1998 70.910 64.737 62.096 48.784 40.627
1999 71.690 65.449 62.779 49.321 41.074
2000 72.694 66.365 63.658 50.011 41.649
2001 73.981 67.540 64.785 50.896 42.386

 
 Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)

Jahr 1 2 3 4 5
1991 58.841 53.719 51.527 40.481 33.713
1992 61.483 56.131 53.840 42.298 35.227
1993 66.539 60.747 58.268 45.777 38.124
1994 69.505 63.454 60.865 47.817 39.823
1995 68.293 62.348 59.803 46.984 39.128
1996 68.474 62.513 59.962 47.108 39.232
1997 72.090 65.814 63.128 49.595 41.303
1998 72.009 65.739 63.057 49.539 41.257
1999 71.120 64.928 62.279 48.928 40.747
2000 73.037 66.679 63.959 50.248 41.846
2001 73.267 66.889 64.160 50.406 41.978

                                                                    Tabelle 16
Bereich:
                      Post- und Fernmeldewesen
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
 
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   4.519     I   3.514     I   3.708     I   2.762     I   2.275     I
I 1951  I   4.796     I   3.827     I   4.006     I   2.997     I   2.477     I
I 1952  I   4.869     I   3.966     I   4.119     I   3.095     I   2.566     I
I 1953  I   4.875     I   4.038     I   4.163     I   3.140     I   2.611     I
I 1954  I   4.828     I   4.055     I   4.151     I   3.142     I   2.621     I
I 1955  I   4.949     I   4.205     I   4.276     I   3.248     I   2.717     I
I 1956  I   5.241     I   4.497     I   4.544     I   3.463     I   2.904     I
I 1957  I   5.435     I   4.703     I   4.723     I   3.610     I   3.035     I
I 1958  I   5.766     I   5.027     I   5.018     I   3.847     I   3.241     I
I 1959  I   6.071     I   5.327     I   5.288     I   4.065     I   3.432     I
I 1960  I   6.765     I   5.970     I   5.894     I   4.543     I   3.843     I
I 1961  I   8.743     I   7.754     I   7.616     I   5.884     I   4.986     I
I 1962  I   9.418     I   8.389     I   8.199     I   6.349     I   5.388     I
I 1963  I  10.066     I   9.002     I   8.756     I   6.794     I   5.775     I
I 1964  I  10.895     I   9.778     I   9.467     I   7.361     I   6.264     I
I 1965  I  11.559     I  10.406     I  10.030     I   7.814     I   6.657     I
I 1966  I  12.189     I  11.005     I  10.562     I   8.243     I   7.030     I
I 1967  I  12.313     I  11.145     I  10.652     I   8.327     I   7.106     I
I 1968  I  12.821     I  11.632     I  11.073     I   8.669     I   7.402     I
I 1969  I  13.892     I  12.631     I  11.978     I   9.391     I   8.022     I
I 1970  I  15.438     I  14.065     I  13.289     I  10.439     I   8.922     I
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I 1971  I  17.840     I  16.286     I  15.335     I  12.072     I  10.326     I
I 1972  I  19.479     I  17.810     I  16.711     I  13.169     I  11.259     I
I 1973  I  21.751     I  19.912     I  18.617     I  14.678     I  12.538     I
I 1974  I  24.515     I  22.466     I  20.932     I  16.505     I  14.079     I
I 1975  I  26.180     I  23.630     I  21.211     I  16.886     I  14.595     I
I 1976  I  27.631     I  25.139     I  22.863     I  18.005     I  15.267     I
I 1977  I  28.959     I  26.557     I  24.421     I  19.077     I  15.888     I
I 1978  I  29.475     I  27.091     I  24.972     I  19.838     I  16.892     I
I 1979  I  30.275     I  27.921     I  25.795     I  20.770     I  18.246     I
I 1980  I  33.045     I  30.504     I  27.954     I  22.368     I  19.158     I
I 1981  I  34.958     I  32.317     I  29.400     I  23.359     I  19.508     I
I 1982  I  35.815     I  33.069     I  30.061     I  23.785     I  19.800     I
I 1983  I  37.775     I  34.855     I  31.648     I  24.979     I  20.752     I
I 1984  I  39.127     I  36.081     I  33.204     I  26.236     I  21.958     I
I 1985  I  40.066     I  36.937     I  34.638     I  27.114     I  23.279     I
I 1986  I  40.394     I  37.094     I  35.016     I  27.501     I  23.107     I
I 1987  I  41.001     I  37.548     I  35.596     I  28.119     I  23.200     I
I 1988  I  42.496     I  38.841     I  37.056     I  29.177     I  24.184     I
I 1989  I  43.068     I  39.319     I  37.715     I  29.629     I  24.675     I
I I/90  I  23.690     I  21.628     I  20.745     I  16.297     I  13.573     I
I II/90 I  24.566     I  22.427     I  21.512     I  16.901     I  14.074     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  52.031     I  47.501     I  45.563     I  35.796     I  29.809     I
I 1992  I  54.841     I  50.066     I  48.023     I  37.729     I  31.419     I
I 1993  I  56.431     I  51.518     I  49.416     I  38.823     I  32.330     I
I 1994  I  57.560     I  52.548     I  50.404     I  39.599     I  32.977     I
I 1995  I  59.344     I  54.177     I  51.967     I  40.827     I  33.999     I
I 1996  I  60.531     I  55.261     I  53.006     I  41.644     I  34.679     I
I 1997  I  61.076     I  55.758     I  53.483     I  42.019     I  34.991     I
I 1998  I  61.992     I  56.594     I  54.285     I  42.649     I  35.516     I
I 1999  I  62.674     I  57.217     I  54.882     I  43.118     I  35.907     I
I 2000  I  63.551     I  58.018     I  55.650     I  43.722     I  36.410     I
I 2001  I  64.676     I  59.045     I  56.635     I  44.496     I  37.054     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  51.441     I  46.962     I  45.046     I  35.390     I  29.471     I
I 1992  I  53.750     I  49.070     I  47.068     I  36.979     I  30.794     I
I 1993  I  58.171     I  53.106     I  50.940     I  40.020     I  33.327     I
I 1994  I  60.764     I  55.473     I  53.209     I  41.804     I  34.812     I
I 1995  I  59.704     I  54.506     I  52.282     I  41.075     I  34.205     I
I 1996  I  59.862     I  54.650     I  52.420     I  41.183     I  34.296     I
I 1997  I  63.023     I  57.536     I  55.189     I  43.358     I  36.107     I
I 1998  I  62.952     I  57.471     I  55.126     I  43.310     I  36.066     I
I 1999  I  62.175     I  56.762     I  54.446     I  42.775     I  35.621     I
I 2000  I  63.852     I  58.292     I  55.946     I  43.928     I  36.581     I
I 2001  I  64.053     I  58.089     I  56.089     I  44.067     I  36.697     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 17
Bereich:
                             Handel
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
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-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   4.275     I   3.315     I   3.501     I   2.597     I   2.132     I
I 1951  I   4.606     I   3.667     I   3.840     I   2.862     I   2.359     I
I 1952  I   4.748     I   3.860     I   4.010     I   3.003     I   2.483     I
I 1953  I   4.826     I   3.991     I   4.116     I   3.095     I   2.568     I
I 1954  I   4.853     I   4.070     I   4.167     I   3.146     I   2.619     I
I 1955  I   5.042     I   4.279     I   4.352     I   3.298     I   2.754     I
I 1956  I   5.375     I   4.608     I   4.656     I   3.541     I   2.965     I
I 1957  I   5.611     I   4.853     I   4.873     I   3.719     I   3.121     I
I 1958  I   5.993     I   5.222     I   5.213     I   3.991     I   3.358     I
I 1959  I   6.352     I   5.571     I   5.530     I   4.246     I   3.582     I
I 1960  I   7.079     I   6.244     I   6.165     I   4.747     I   4.013     I
I 1961  I   7.684     I   6.813     I   6.691     I   5.167     I   4.377     I
I 1962  I   8.352     I   7.439     I   7.270     I   5.628     I   4.776     I
I 1963  I   8.764     I   7.838     I   7.623     I   5.917     I   5.029     I
I 1964  I   9.437     I   8.471     I   8.201     I   6.380     I   5.432     I
I 1965  I  10.227     I   9.209     I   8.877     I   6.920     I   5.898     I
I 1966  I  10.816     I   9.767     I   9.375     I   7.322     I   6.248     I
I 1967  I  11.316     I  10.246     I   9.794     I   7.663     I   6.545     I
I 1968  I  12.070     I  10.954     I  10.430     I   8.174     I   6.985     I
I 1969  I  13.120     I  11.935     I  11.320     I   8.889     I   7.602     I
I 1970  I  14.736     I  13.432     I  12.695     I   9.987     I   8.546     I
I 1971  I  16.430     I  14.997     I  14.121     I  11.112     I   9.502     I
I 1972  I  17.798     I  16.263     I  15.252     I  11.994     I  10.239     I
I 1973  I  20.115     I  18.423     I  17.232     I  13.609     I  11.640     I
I 1974  I  22.233     I  20.392     I  19.013     I  15.035     I  12.855     I
I 1975  I  24.507     I  22.142     I  19.899     I  15.889     I  13.765     I
I 1976  I  25.904     I  23.593     I  21.481     I  16.974     I  14.434     I
I 1977  I  27.160     I  24.931     I  22.948     I  17.988     I  15.028     I
I 1978  I  27.402     I  25.204     I  23.252     I  18.520     I  15.805     I
I 1979  I  28.244     I  26.064     I  24.094     I  19.441     I  17.103     I
I 1980  I  30.550     I  28.215     I  25.873     I  20.740     I  17.791     I
I 1981  I  31.894     I  29.501     I  26.857     I  21.384     I  17.895     I
I 1982  I  33.106     I  30.588     I  27.830     I  22.076     I  18.423     I
I 1983  I  34.363     I  31.723     I  28.824     I  22.795     I  18.974     I
I 1984  I  35.081     I  32.367     I  29.805     I  23.598     I  19.789     I
I 1985  I  35.909     I  33.125     I  31.079     I  24.382     I  20.969     I
I 1986  I  36.826     I  33.839     I  31.958     I  25.156     I  21.178     I
I 1987  I  37.198     I  34.084     I  32.323     I  25.581     I  21.144     I
I 1988  I  37.761     I  34.532     I  32.955     I  25.993     I  21.582     I
I 1989  I  38.777     I  35.422     I  33.986     I  26.751     I  22.317     I
I I/90  I  20.799     I  18.999     I  18.229     I  14.348     I  11.971     I
I II/90 I  20.651     I  18.865     I  18.100     I  14.247     I  11.885     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  43.739     I  39.956     I  38.336     I  30.175     I  25.173     I
I 1992  I  46.101     I  42.114     I  40.406     I  31.804     I  26.532     I
I 1993  I  47.438     I  43.335     I  41.578     I  32.726     I  27.301     I
I 1994  I  48.387     I  44.202     I  42.410     I  33.381     I  27.847     I
I 1995  I  49.887     I  45.572     I  43.725     I  34.416     I  28.710     I
I 1996  I  50.885     I  46.483     I  44.600     I  35.104     I  29.284     I
I 1997  I  51.343     I  46.901     I  45.001     I  35.420     I  29.548     I
I 1998  I  52.113     I  47.605     I  45.676     I  35.951     I  29.991     I
I 1999  I  52.686     I  48.129     I  46.178     I  36.346     I  30.321     I
I 2000  I  53.424     I  48.803     I  46.824     I  36.855     I  30.745     I
I 2001  I  54.370     I  49.667     I  47.653     I  37.507     I  31.289     I
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  43.243     I  39.503     I  37.901     I  29.833     I  24.887     I
I 1992  I  45.184     I  41.277     I  39.603     I  31.172     I  26.004     I
I 1993  I  48.901     I  44.671     I  42.860     I  33.736     I  28.144     I
I 1994  I  51.080     I  46.662     I  44.770     I  35.239     I  29.397     I
I 1995  I  50.189     I  45.848     I  43.990     I  34.624     I  28.884     I
I 1996  I  50.322     I  45.970     I  44.106     I  34.716     I  28.961     I
I 1997  I  52.980     I  48.397     I  46.436     I  36.550     I  30.490     I
I 1998  I  52.920     I  48.342     I  46.384     I  36.508     I  30.455     I
I 1999  I  52.267     I  47.745     I  45.811     I  36.058     I  30.080     I
I 2000  I  53.676     I  49.033     I  47.046     I  37.030     I  30.891     I
I 2001  I  53.845     I  49.188     I  47.194     I  37.146     I  30.988     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 18
Bereich:
             Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   4.635     I   3.521     I   3.737     I   2.687     I   2.148     I
I 1951  I   4.971     I   3.888     I   4.088     I   2.960     I   2.380     I
I 1952  I   5.102     I   4.085     I   4.257     I   3.103     I   2.507     I
I 1953  I   5.166     I   4.214     I   4.356     I   3.193     I   2.593     I
I 1954  I   5.168     I   4.282     I   4.392     I   3.236     I   2.639     I
I 1955  I   5.366     I   4.504     I   4.586     I   3.396     I   2.780     I
I 1956  I   5.719     I   4.854     I   4.908     I   3.651     I   3.000     I
I 1957  I   5.964     I   5.111     I   5.133     I   3.834     I   3.162     I
I 1958  I   6.271     I   5.417     I   5.407     I   4.055     I   3.355     I
I 1959  I   6.615     I   5.756     I   5.711     I   4.298     I   3.567     I
I 1960  I   7.396     I   6.476     I   6.389     I   4.825     I   4.015     I
I 1961  I   8.021     I   7.063     I   6.929     I   5.251     I   4.381     I
I 1962  I   8.677     I   7.675     I   7.489     I   5.686     I   4.749     I
I 1963  I   9.152     I   8.127     I   7.889     I   6.000     I   5.017     I
I 1964  I   9.890     I   8.813     I   8.513     I   6.484     I   5.427     I
I 1965  I  10.682     I   9.550     I   9.180     I   7.002     I   5.866     I
I 1966  I  11.351     I  10.177     I   9.737     I   7.437     I   6.234     I
I 1967  I  11.785     I  10.593     I  10.090     I   7.716     I   6.470     I
I 1968  I  12.367     I  11.142     I  10.566     I   8.089     I   6.784     I
I 1969  I  13.298     I  12.006     I  11.338     I   8.689     I   7.287     I
I 1970  I  15.024     I  13.591     I  12.781     I   9.805     I   8.221     I
I 1971  I  17.448     I  15.809     I  14.805     I  11.363     I   9.520     I
I 1972  I  18.719     I  16.986     I  15.845     I  12.169     I  10.187     I
I 1973  I  20.726     I  18.828     I  17.491     I  13.424     I  11.214     I
I 1974  I  22.914     I  20.837     I  19.282     I  14.796     I  12.337     I
I 1975  I  24.323     I  22.116     I  20.473     I  15.668     I  13.044     I
I 1976  I  24.451     I  22.237     I  20.583     I  15.717     I  13.065     I
I 1977  I  25.682     I  23.361     I  21.645     I  16.474     I  13.673     I
I 1978  I  26.234     I  23.869     I  22.115     I  16.777     I  13.905     I
I 1979  I  27.285     I  24.833     I  23.007     I  17.399     I  14.399     I
I 1980  I  28.301     I  25.764     I  23.869     I  17.995     I  14.871     I
I 1981  I  30.672     I  27.930     I  25.874     I  19.448     I  16.050     I
I 1982  I  32.514     I  29.615     I  27.434     I  20.560     I  16.974     I
I 1983  I  33.283     I  30.326     I  28.093     I  20.971     I  17.320     I
I 1984  I  33.911     I  30.881     I  28.608     I  21.304     I  17.577     I



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 250 -

I 1985  I  34.265     I  31.181     I  28.916     I  21.499     I  17.720     I
I 1986  I  35.036     I  31.750     I  29.680     I  22.193     I  17.816     I
I 1987  I  35.667     I  32.229     I  30.285     I  22.840     I  17.942     I
I 1988  I  36.969     I  33.332     I  31.556     I  23.715     I  18.746     I
I 1989  I  39.802     I  35.844     I  34.150     I  25.612     I  20.381     I
I I/90  I  21.302     I  19.184     I  18.276     I  13.707     I  10.908     I
I II/90 I  20.441     I  18.409     I  17.539     I  13.155     I  10.468     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  43.294     I  38.990     I  37.148     I  27.862     I  22.171     I
I 1992  I  45.632     I  41.095     I  39.154     I  29.367     I  23.368     I
I 1993  I  46.955     I  42.287     I  40.289     I  30.219     I  24.046     I
I 1994  I  47.894     I  43.133     I  41.095     I  30.823     I  24.527     I
I 1995  I  49.379     I  44.470     I  42.369     I  31.779     I  25.287     I
I 1996  I  50.367     I  45.359     I  43.216     I  32.415     I  25.793     I
I 1997  I  50.820     I  45.767     I  43.605     I  32.707     I  26.025     I
I 1998  I  51.582     I  46.454     I  44.259     I  33.198     I  26.415     I
I 1999  I  52.149     I  46.965     I  44.746     I  33.563     I  26.706     I
I 2000  I  52.879     I  47.623     I  45.372     I  34.033     I  27.080     I
I 2001  I  53.815     I  48.466     I  46.175     I  34.635     I  27.559     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  42.803     I  38.548     I  36.726     I  27.546     I  21.920     I
I 1992  I  44.725     I  40.279     I  38.375     I  28.783     I  22.904     I
I 1993  I  48.403     I  43.591     I  41.532     I  31.150     I  24.787     I
I 1994  I  50.560     I  45.533     I  43.383     I  32.539     I  25.892     I
I 1995  I  49.678     I  44.740     I  42.626     I  31.972     I  25.441     I
I 1996  I  49.810     I  44.858     I  42.739     I  32.056     I  25.508     I
I 1997  I  52.440     I  47.227     I  44.996     I  33.749     I  26.855     I
I 1998  I  52.382     I  47.173     I  44.945     I  33.712     I  26.825     I
I 1999  I  51.735     I  46.591     I  44.390     I  33.296     I  26.493     I
I 2000  I  53.129     I  47.848     I  45.587     I  34.194     I  27.207     I
I 2001  I  53.296     I  47.998     I  45.730     I  34 301     I  27.294     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 19
Bereich:
                 Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   5.988     I   4.548     I   4.827     I   3.471     I   2.774     I
I 1951  I   6.433     I   5.031     I   5.290     I   3.831     I   3.080     I
I 1952  I   6.624     I   5.302     I   5.526     I   4.027     I   3.255     I
I 1953  I   6.715     I   5.477     I   5.662     I   4.150     I   3.370     I
I 1954  I   6.733     I   5.578     I   5.722     I   4.216     I   3.438     I
I 1955  I   7.012     I   5.885     I   5.993     I   4.437     I   3.633     I
I 1956  I   7.474     I   6.343     I   6.414     I   4.770     I   3.921     I
I 1957  I   7.778     I   6.665     I   6.694     I   5.000     I   4.123     I
I 1958  I   8.220     I   7.101     I   7.088     I   5.315     I   4.397     I
I 1959  I   8.626     I   7.506     I   7.446     I   5.605     I   4.651     I
I 1960  I   9.607     I   8.412     I   8.298     I   6.268     I   5.216     I
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I 1961  I  10.495     I   9.241     I   9.065     I   6.870     I   5.731     I
I 1962  I  11.468     I  10.143     I   9.897     I   7.514     I   6.277     I
I 1963  I  12.140     I  10.780     I  10.465     I   7.959     I   6.655     I
I 1964  I  13.145     I  11.714     I  11.315     I   8.618     I   7.214     I
I 1965  I  14.172     I  12.669     I  12.179     I   9.290     I   7.782     I
I 1966  I  14.963     I  13.415     I  12.835     I   9.804     I   8.217     I
I 1967  I  15.635     I  14.054     I  13.386     I  10.237     I   8.584     I
I 1968  I  16.290     I  14.677     I  13.918     I  10.656     I   8.937     I
I 1969  I  17.535     I  15.832     I  14.950     I  11.458     I   9.609     I
I 1970  I  19.661     I  17.785     I  16.725     I  12.831     I  10.758     I
I 1971  I  22.177     I  20.093     I  18.818     I  14.442     I  12.100     I
I 1972  I  23.995     I  21.774     I  20.312     I  15.599     I  13.059     I
I 1973  I  26.534     I  24.104     I  22.393     I  17.185     I  14.357     I
I 1974  I  29.551     I  26.873     I  24.867     I  19.081     I  15.911     I
I 1975  I  31.589     I  28.723     I  26.590     I  20.348     I  16.941     I
I 1976  I  32.116     I  29.208     I  27.035     I  20.644     I  17.160     I
I 1977  I  33.602     I  30.566     I  28.321     I  21.554     I  17.890     I
I 1978  I  34.639     I  31.518     I  29.202     I  22.153     I  18.360     I
I 1979  I  36.058     I  32.818     I  30.405     I  22.993     I  19.029     I
I 1980  I  37.660     I  34.285     I  31.763     I  23.946     I  19.790     I
I 1981  I  40.619     I  36.988     I  34.265     I  25.756     I  21.255     I
I 1982  I  42.164     I  38.405     I  35.576     I  26.662     I  22.012     I
I 1983  I  43.642     I  39.765     I  36.837     I  27.499     I  22.711     I
I 1984  I  44.824     I  40.818     I  37.814     I  28.160     I  23.233     I
I 1985  I  45.326     I  41.247     I  38.251     I  28.440     I  23.441     I
I 1986  I  45.981     I  41.668     I  38.951     I  29.126     I  23.381     I
I 1987  I  46.815     I  42.302     I  39.751     I  29.979     I  23.550     I
I 1988  I  48.100     I  43.368     I  41.057     I  30.855     I  24.390     I
I 1989  I  50.524     I  45.499     I  43.349     I  32.512     I  25.872     I
I I/90  I  24.512     I  22.074     I  21.032     I  15.773     I  12.552     I
I II/90 I  21.863     I  19.688     I  18.757     I  14.069     I  11.195     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  46.306     I  41.699     I  39.727     I  29.798     I  23.711     I
I 1992  I  48.807     I  43.951     I  41.872     I  31.407     I  24.991     I
I 1993  I  50.222     I  45.226     I  43.086     I  32.318     I  25.716     I
I 1994  I  51.226     I  46.131     I  43.948     I  32.964     I  26.230     I
I 1995  I  52.814     I  47.561     I  45.310     I  33.986     I  27.043     I
I 1996  I  53.870     I  48.512     I  46.216     I  34.666     I  27.584     I
I 1997  I  54.355     I  48.949     I  46.632     I  34.978     I  27.832     I
I 1998  I  55.170     I  49.683     I  47.331     I  35.503     I  28.249     I
I 1999  I  55.777     I  50.230     I  47.852     I  35.894     I  28.560     I
I 2000  I  56.558     I  50.933     I  48.522     I  36.397     I  28.960     I
I 2001  I  57.559     I  51.835     I  49.381     I  37.041     I  29.473     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  45.781     I  41.226     I  39.277     I  29.460     I  23.442     I
I 1992  I  47.836     I  43.077     I  41.040     I  30.783     I  24.495     I
I 1993  I  51.770     I  46.620     I  44.415     I  33.314     I  26.509     I
I 1994  I  54.078     I  48.698     I  46.394     I  34.799     I  27.690     I
I 1995  I  53.135     I  47.849     I  45.585     I  34.192     I  27.208     I
I 1996  I  53.275     I  47.976     I  45.706     I  34.283     I  27.279     I
I 1997  I  56.088     I  50.510     I  48.119     I  36.093     I  28.720     I
I 1998  I  56.025     I  50.452     I  48.065     I  36.053     I  28.687     I
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I 1999  I  55.333     I  49.830     I  47.471     I  35.608     I  28.333     I
I 2000  I  56.825     I  51.173     I  48.751     I  36.568     I  29.096     I
I 2001  I  57.004     I  51.335     I  48.905     I  36.684     I  29.188     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 20
Bereich:
        Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   5.248     I   3.972     I   4.219     I   3.018     I   2.401     I
I 1951  I   5.629     I   4.384     I   4.614     I   3.317     I   2.649     I
I 1952  I   5.755     I   4.584     I   4.783     I   3.455     I   2.770     I
I 1953  I   5.813     I   4.716     I   4.880     I   3.540     I   2.849     I
I 1954  I   5.802     I   4.780     I   4.907     I   3.574     I   2.886     I
I 1955  I   6.001     I   5.007     I   5.102     I   3.730     I   3.021     I
I 1956  I   6.358     I   5.364     I   5.426     I   3.981     I   3.233     I
I 1957  I   6.607     I   5.626     I   5.653     I   4.160     I   3.388     I
I 1958  I   6.926     I   5.946     I   5.934     I   4.381     I   3.577     I
I 1959  I   7.296     I   6.308     I   6.256     I   4.631     I   3.790     I
I 1960  I   8.072     I   7.022     I   6.922     I   5.137     I   4.213     I
I 1961  I   8.820     I   7.714     I   7.560     I   5.625     I   4.622     I
I 1962  I   9.601     I   8.439     I   8.223     I   6.133     I   5.047     I
I 1963  I  10.217     I   9.019     I   8.741     I   6.532     I   5.384     I
I 1964  I  11.022     I   9.767     I   9.417     I   7.052     I   5.820     I
I 1965  I  11.904     I  10.585     I  10.155     I   7.618     I   6.295     I
I 1966  I  12.767     I  11.387     I  10.871     I   8.170     I   6.756     I
I 1967  I  13.252     I  11.854     I  11.263     I   8.478     I   7.016     I
I 1968  I  14.207     I  12.741     I  12.051     I   9.085     I   7.522     I
I 1969  I  15.568     I  13.993     I  13.178     I   9.948     I   8.239     I
I 1970  I  17.491     I  15.754     I  14.773     I  11.167     I   9.248     I
I 1971  I  19.745     I  17.818     I  16.639     I  12.593     I  10.427     I
I 1972  I  21.509     I  19.444     I  18.085     I  13.702     I  11.340     I
I 1973  I  23.706     I  21.464     I  19.886     I  15.083     I  12.473     I
I 1974  I  26.081     I  23.648     I  21.826     I  16.570     I  13.690     I
I 1975  I  27.517     I  24.968     I  23.068     I  17.495     I  14.446     I
I 1976  I  29.238     I  26.532     I  24.555     I  18.625     I  15.347     I
I 1977  I  30.949     I  28.091     I  26.016     I  19.734     I  16.229     I
I 1978  I  31.630     I  28.716     I  26.637     I  20.187     I  16.571     I
I 1979  I  32.960     I  29.931     I  27.783     I  21.064     I  17.265     I
I 1980  I  34.142     I  31.013     I  28.833     I  21.849     I  17.881     I
I 1981  I  35.161     I  31.949     I  29.723     I  22.511     I  18.398     I
I 1982  I  35.861     I  32.570     I  30.348     I  22.979     I  18.732     I
I 1983  I  37.041     I  33.656     I  31.380     I  23.755     I  19.346     I
I 1984  I  37.939     I  34.459     I  32.177     I  24.361     I  19.797     I
I 1985  I  40.702     I  36.956     I  34.588     I  26.166     I  21.220     I
I 1986  I  43.209     I  39.259     I  36.770     I  27.773     I  22.511     I
I 1987  I  43.506     I  39.401     I  37.079     I  28.191     I  22.342     I
I 1988  I  43.661     I  39.454     I  37.399     I  28.328     I  22.580     I
I 1989  I  44.328     I  39.997     I  38.144     I  28.804     I  23.082     I
I I/90  I  21.909     I  19.769     I  18.854     I  14.237     I  11.409     I
I II/90 I  19.304     I  17.418     I  16.611     I  12.544     I  10.052     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  40.886     I  36.891     I  35.182     I  26.568     I  21.290     I
I 1992  I  43.094     I  38.883     I  37.082     I  28.003     I  22.440     I
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I 1993  I  44.344     I  40.011     I  38.157     I  28.815     I  23.091     I
I 1994  I  45.231     I  40.811     I  38.920     I  29.391     I  23.553     I
I 1995  I  46.633     I  42.076     I  40.127     I  30.302     I  24.283     I
I 1996  I  47.566     I  42.918     I  40.930     I  30.908     I  24.769     I
I 1997  I  47.994     I  43.304     I  41.298     I  31.186     I  24.992     I
I 1998  I  48.714     I  43.954     I  41.917     I  31.654     I  25.367     I
I 1999  I  49.250     I  44.437     I  42.378     I  32.002     I  25.646     I
I 2000  I  49.940     I  45.059     I  42.971     I  32.450     I  26.005     I
I 2001  I  50.824     I  45.857     I  43.732     I  33.024     I  26.465     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  40.422     I  36.473     I  34.783     I  26.267     I  21.049     I
I 1992  I  42.237     I  38.111     I  36.345     I  27.446     I  21.994     I
I 1993  I  45.711     I  41.244     I  39.334     I  29.703     I  23.802     I
I 1994  I  47.748     I  43.082     I  41.087     I  31.027     I  24.864     I
I 1995  I  46.916     I  42.332     I  40.370     I  30.486     I  24.430     I
I 1996  I  47.040     I  42.443     I  40.477     I  30.567     I  24.495     I
I 1997  I  49.524     I  44.685     I  42.615     I  32.181     I  25.789     I
I 1998  I  49.469     I  44.635     I  42.567     I  32.144     I  25.760     I
I 1999  I  48.858     I  44.083     I  42.041     I  31.747     I  25.442     I
I 2000  I  50.175     I  45.273     I  43.175     I  32.604     I  26.128     I
I 2001  I  50.334     I  45.415     I  43.310     I  32.706     I  26.210     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 21
Bereich:
                 Sonstige nichtproduzierende Bereiche
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1950  I   6.199     I   4.795     I   5.067     I   3.745     I   3.066     I
I 1951  I   6.621     I   5.260     I   5.511     I   4.094     I   3.364     I
I 1952  I   6.781     I   5.502     I   5.719     I   4.268     I   3.520     I
I 1953  I   6.843     I   5.648     I   5.827     I   4.367     I   3.614     I
I 1954  I   6.820     I   5.710     I   5.848     I   4.402     I   3.654     I
I 1955  I   7.135     I   6.046     I   6.150     I   4.647     I   3.870     I
I 1956  I   7.601     I   6.508     I   6.576     I   4.987     I   4.165     I
I 1957  I   7.809     I   6.745     I   6.773     I   5.154     I   4.316     I
I 1958  I   8.078     I   7.031     I   7.018     I   5.358     I   4.499     I
I 1959  I   8.496     I   7.444     I   7.388     I   5.658     I   4.762     I
I 1960  I   9.364     I   8.252     I   8.146     I   6.257     I   5.278     I
I 1961  I  10.147     I   8.989     I   8.827     I   6.799     I   5.748     I
I 1962  I  10.934     I   9.730     I   9.507     I   7.343     I   6.219     I
I 1963  I  11.458     I  10.238     I   9.956     I   7.709     I   6.541     I
I 1964  I  12.433     I  11.151     I  10.794     I   8.378     I   7.120     I
I 1965  I  13.446     I  12.100     I  11.661     I   9.072     I   7.721     I
I 1966  I  14.332     I  12.936     I  12.413     I   9.679     I   8.248     I
I 1967  I  14.633     I  13.241     I  12.653     I   9.881     I   8.425     I
I 1968  I  15.209     I  13.793     I  13.128     I  10.266     I   8.757     I
I 1969  I  16.152     I  14.679     I  13.917     I  10.897     I   9.299     I
I 1970  I  17.894     I  16.293     I  15.388     I  12.065     I  10.296     I
I 1971  I  19.885     I  18.138     I  17.068     I  13.397     I  11.432     I
I 1972  I  21.185     I  19.354     I  18.140     I  14.260     I  12.165     I
I 1973  I  23.449     I  21.453     I  20.047     I  15.769     I  13.446     I
I 1974  I  25.532     I  23.389     I  21.783     I  17.152     I  14.614     I
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I 1975  I  28.085     I  25.731     I  23.986     I  18.855     I  16.079     I
I 1976  I  27.807     I  25.490     I  23.771     I  18.668     I  15.934     I
I 1977  I  28.271     I  25.904     I  24.195     I  18.988     I  16.200     I
I 1978  I  28.078     I  25.742     I  24.056     I  18.866     I  16.089     I
I 1979  I  29.597     I  27.176     I  25.408     I  19.913     I  16.975     I
I 1980  I  31.343     I  28.795     I  26.935     I  21.095     I  17.976     I
I 1981  I  32.602     I  29.969     I  28.046     I  21.952     I  18.697     I
I 1982  I  33.536     I  30.844     I  28.879     I  22.589     I  19.263     I
I 1983  I  34.254     I  31.522     I  29.527     I  23.082     I  19.705     I
I 1984  I  34.409     I  31.682     I  29.691     I  23.195     I  19.824     I
I 1985  I  35.305     I  32.525     I  30.483     I  23.798     I  20.392     I
I 1986  I  35.811     I  32.864     I  31.007     I  24.293     I  20.367     I
I 1987  I  36.389     I  33.299     I  31.552     I  24.861     I  20.459     I
I 1988  I  36.565     I  33.394     I  31.845     I  25.007     I  20.674     I
I 1989  I  39.454     I  35.991     I  34.509     I  27.039     I  22.462     I
I I/90  I  21.533     I  19.643     I  18.834     I  14.757     I  12.259     I
I II/90 I  21.356     I  19.481     I  18.678     I  14.635     I  12.158     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  45.232     I  41.261     I  39.560     I  30.997     I  25.751     I
I 1992  I  47.675     I  43.489     I  41.696     I  32.671     I  27.142     I
I 1993  I  49.058     I  44.750     I  42.905     I  33.618     I  27.929     I
I 1994  I  50.039     I  45.645     I  43.763     I  34.290     I  28.488     I
I 1995  I  51.590     I  47.060     I  45.120     I  35.353     I  29.371     I
I 1996  I  52.622     I  48.001     I  46.022     I  36.060     I  29.958     I
I 1997  I  53.096     I  48.433     I  46.436     I  36.385     I  30.228     I
I 1998  I  53.892     I  49.159     I  47.133     I  36.931     I  30.681     I
I 1999  I  54.485     I  49.700     I  47.651     I  37.337     I  31.018     I
I 2000  I  55.248     I  50.396     I  48.318     I  37.860     I  31.452     I
I 2001  I  56.226     I  51.288     I  49.173     I  38.530     I  32.009     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  44.719     I  40.793     I  39.111     I  30.645     I  25.459     I
I 1992  I  46.727     I  42.624     I  40.868     I  32.021     I  26.602     I
I 1993  I  50.570     I  46.130     I  44.228     I  34.655     I  28.790     I
I 1994  I  52.824     I  48.186     I  46.199     I  36.199     I  30.073     I
I 1995  I  51.903     I  47.346     I  45.393     I  35.568     I  29.549     I
I 1996  I  52.041     I  47.471     I  45.514     I  35.662     I  29.628     I
I 1997  I  54.789     I  49.978     I  47.917     I  37.545     I  31.192     I
I 1998  I  54.727     I  49.921     I  47.963     I  37.502     I  31.156     I
I 1999  I  54.052     I  49.305     I  47.272     I  37.040     I  30.772     I
I 2000  I  55.509     I  50.634     I  48.547     I  38.039     I  31.601     I
I 2001  I  55.684     I  50.793     I  48.699     I  38.158     I  31.700     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 22
Bereich:
            Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1952  I   3.954     I   3.205     I   3.332     I   2.482     I   2.044     I
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I 1953  I   4.060     I   3.347     I   3.454     I   2.584     I   2.134     I
I 1954  I   4.207     I   3.519     I   3.604     I   2.706     I   2.243     I
I 1955  I   4.415     I   3.737     I   3.802     I   2.865     I   2.381     I
I 1956  I   4.636     I   3.964     I   4.006     I   3.030     I   2.525     I
I 1957  I   4.773     I   4.117     I   4.134     I   3.137     I   2.621     I
I 1958  I   5.040     I   4.380     I   4.373     I   3.328     I   2.787     I
I 1959  I   5.262     I   4.604     I   4.569     I   3.487     I   2.927     I
I 1960  I   5.782     I   5.088     I   5.022     I   3.844     I   3.233     I
I 1961  I   6.389     I   5.651     I   5.548     I   4.257     I   3.588     I
I 1962  I   6.961     I   6.185     I   6.042     I   4.647     I   3.922     I
I 1963  I   7.420     I   6.620     I   6.435     I   4.960     I   4.193     I
I 1964  I   8.091     I   7.245     I   7.009     I   5.414     I   4.583     I
I 1965  I   8.819     I   7.923     I   7.630     I   5.905     I   5.005     I
I 1966  I   9.479     I   8.541     I   8.190     I   6.353     I   5.392     I
I 1967  I   9.757     I   8.816     I   8.419     I   6.545     I   5.561     I
I 1968  I  10.406     I   9.426     I   8.966     I   6.984     I   5.940     I
I 1969  I  11.410     I  10.359     I   9.815     I   7.660     I   6.520     I
I 1970  I  12.941     I  11.774     I  11.115     I   8.693     I   7.404     I
I 1971  I  14.976     I  13.656     I  12.848     I  10.076     I   8.592     I
I 1972  I  16.789     I  15.328     I  14.366     I  11.265     I   9.594     I
I 1973  I  19.339     I  17.678     I  16.509     I  12.951     I  11.018     I
I 1974  I  22.016     I  20.146     I  18.746     I  14.706     I  12.493     I
I 1975  I  25.008     I  22.539     I  20.197     I  16.008     I  13.790     I
I 1976  I  26.381     I  23.969     I  21.765     I  17.062     I  14.411     I
I 1977  I  27.543     I  25.220     I  23.153     I  17.982     I  14.896     I
I 1978  I  28.124     I  25.811     I  23.756     I  18.777     I  15.919     I
I 1979  I  28.961     I  26.672     I  24.606     I  19.722     I  17.269     I
I 1980  I  31.652     I  29.174     I  26.687     I  21.239     I  18.108     I
I 1981  I  33.309     I  30.751     I  27.925     I  22.074     I  18.345     I
I 1982  I  34.388     I  31.713     I  28.784     I  22.671     I  18.790     I
I 1983  I  35.978     I  33.157     I  30.059     I  23.618     I  19.535     I
I 1984  I  37.157     I  34.229     I  31.465     I  24.768     I  20.657     I
I 1985  I  37.591     I  34.626     I  32.449     I  25.320     I  21.687     I
I 1986  I  37.890     I  34.767     I  32.799     I  25.686     I  21.526     I
I 1987  I  38.080     I  34.842     I  33.012     I  26.002     I  21.390     I
I 1988  I  38.688     I  35.333     I  33.695     I  26.463     I  21.879     I
I 1989  I  39.880     I  36.383     I  34.886     I  27.344     I  22.723     I
I I/90  I  25.887     I  23.618     I  22.645     I  17.750     I  14.750     I
I II/90 I  19.249     I  17.561     I  16.839     I  13.199     I  10.968     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  40.770     I  37.194     I  35.665     I  27.956     I  23.230     I
I 1992  I  42.972     I  39.202     I  37.591     I  29.466     I  24.484     I
I 1993  I  44.218     I  40.339     I  38.681     I  30.321     I  25.194     I
I 1994  I  45.102     I  41.146     I  39.455     I  30.927     I  25.698     I
I 1995  I  46.500     I  42.422     I  40.678     I  31.886     I  26.495     I
I 1996  I  47.430     I  43.270     I  41.492     I  32.524     I  27.025     I
I 1997  I  47.857     I  43.659     I  41.865     I  32.817     I  27.268     I
I 1998  I  48.575     I  44.314     I  42.493     I  33.309     I  27.677     I
I 1999  I  49.109     I  44.801     I  42.960     I  33.675     I  27.981     I
I 2000  I  49.797     I  45.428     I  43.561     I  34.146     I  28.373     I
I 2001  I  50.678     I  46.232     I  44.332     I  34.750     I  28.875     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
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I 1991  I  40.307     I  36.772     I  35.260     I  27.638     I  22.967     I
I 1992  I  42.117     I  38.424     I  36.844     I  28.879     I  23.998     I
I 1993  I  45.581     I  41.583     I  39.874     I  31.255     I  25.971     I
I 1994  I  47.613     I  43.436     I  41.651     I  32.648     I  27.128     I
I 1995  I  46.783     I  42.679     I  40.924     I  32.080     I  26.655     I
I 1996  I  46.906     I  42.792     I  41.033     I  32.164     I  26.726     I
I 1997  I  49.383     I  45.052     I  43.200     I  33.863     I  28.138     I
I 1998  I  49.327     I  45.001     I  43.152     I  33.825     I  28.106     I
I 1999  I  48.718     I  44.445     I  42.619     I  33.408     I  27.759     I
I 2000  I  50.032     I  45.643     I  43.768     I  34.308     I  28.507     I
I 2001  I  50.189     I  45.787     I  43.905     I  34.416     I  28.597     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                    Tabelle 23
Bereich:
               Produktionsgenossenschaften des Handwerks
-------------------------------------------------------------------------------
I                       Qualifikationsgruppe                                  I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1953  I   7.062     I   5.810     I   5.997     I   4.467     I   3.678     I
I 1954  I   6.832     I   5.703     I   5.843     I   4.370     I   3.609     I
I 1955  I   6.838     I   5.777     I   5.878     I   4.412     I   3.654     I
I 1956  I   7.306     I   6.236     I   6.303     I   4.748     I   3.943     I
I 1957  I   7.559     I   6.509     I   6.537     I   4.940     I   4.114     I
I 1958  I   7.885     I   6.842     I   6.830     I   5.177     I   4.322     I
I 1959  I   8.256     I   7.212     I   7.157     I   5.441     I   4.553     I
I 1960  I   9.097     I   7.993     I   7.888     I   6.014     I   5.042     I
I 1961  I  10.146     I   8.962     I   8.797     I   6.724     I   5.649     I
I 1962  I  11.163     I   9.906     I   9.673     I   7.412     I   6.238     I
I 1963  I  12.013     I  10.704     I  10.401     I   7.989     I   6.735     I
I 1964  I  13.201     I  11.806     I  11.417     I   8.789     I   7.420     I
I 1965  I  14.496     I  13.008     I  12.522     I   9.660     I   8.166     I
I 1966  I  15.494     I  13.945     I  13.365     I  10.331     I   8.743     I
I 1967  I  15.865     I  14.318     I  13.664     I  10.583     I   8.965     I
I 1968  I  16.805     I  15.204     I  14.450     I  11.212     I   9.505     I
I 1969  I  18.289     I  16.583     I  15.700     I  12.202     I  10.351     I
I 1970  I  20.574     I  18.693     I  17.630     I  13.726     I  11.648     I
I 1971  I  21.659     I  19.716     I  18.527     I  14.446     I  12.262     I
I 1972  I  23.181     I  21.138     I  19.793     I  15.457     I  13.120     I
I 1973  I  24.677     I  22.538     I  21.031     I  16.448     I  13.958     I
I 1974  I  26.952     I  24.650     I  22.927     I  17.955     I  15.230     I
I 1975  I  29.219     I  26.321     I  23.572     I  18.657     I  16.055     I
I 1976  I  30.487     I  27.693     I  25.140     I  19.692     I  16.621     I
I 1977  I  32.303     I  29.582     I  27.161     I  21.106     I  17.492     I
I 1978  I  33.193     I  30.464     I  28.039     I  22.162     I  18.790     I
I 1979  I  33.044     I  30.429     I  28.068     I  22.487     I  19.684     I
I 1980  I  35.638     I  32.851     I  30.055     I  23.928     I  20.407     I
I 1981  I  37.518     I  34.646     I  31.473     I  24.903     I  20.715     I
I 1982  I  38.991     I  35.964     I  32.648     I  25.730     I  21.337     I
I 1983  I  40.942     I  37.731     I  34.207     I  26.876     I  22.230     I
I 1984  I  40.778     I  37.557     I  34.515     I  27.147     I  22.624     I
I 1985  I  39.130     I  36.027     I  33.748     I  26.286     I  22.484     I
I 1986  I  39.152     I  35.907     I  33.864     I  26.474     I  22.153     I
I 1987  I  39.704     I  36.311     I  34.392     I  27.044     I  22.210     I
I 1988  I  40.679     I  37.130     I  35.397     I  27.747     I  22.899     I
I 1989  I  41.776     I  38.091     I  36.514     I  28.567     I  23.698     I
I I/90  I  24.606     I  22.435     I  21.507     I  16.826     I  13.959     I
I II/90 I  22.228     I  20.268     I  19.428     I  15.201     I  12.610     I
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (endgültige Werte)                     I
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-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  47.079     I  42.928     I  41.149     I  32.196     I  26.708     I
I 1992  I  49.621     I  45.246     I  43.371     I  33.935     I  28.150     I
I 1993  I  51.060     I  46.558     I  44.629     I  34.919     I  28.966     I
I 1994  I  52.081     I  47.489     I  45.522     I  35.617     I  29.545     I
I 1995  I  53.696     I  48.961     I  46.933     I  36.721     I  30.461     I
I 1996  I  54.770     I  49.940     I  47.872     I  37.455     I  31.070     I
I 1997  I  55.263     I  50.389     I  48.303     I  37.792     I  31.350     I
I 1998  I  56.092     I  51.145     I  49.028     I  38.359     I  31.820     I
I 1999  I  56.709     I  51.708     I  49.567     I  38.781     I  32.170     I
I 2000  I  57.503     I  52.432     I  50.261     I  39.324     I  32.620     I
I 2001  I  58.521     I  53.360     I  51.151     I  40.020     I  33.197     I
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
I       I         Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)                     I
-------------------------------------------------------------------------------
I Jahr  I      1      I      2      I      3      I      4      I      5      I
-------------------------------------------------------------------------------
I 1991  I  46.545     I  42.441     I  40.682     I  31.831     I  26.405     I
I 1992  I  48.635     I  44.346     I  20.509     I  33.260     I  27.591     I
I 1993  I  52.635     I  47.994     I  46.005     I  35.995     I  29.860     I
I 1994  I  54.980     I  50.133     I  48.055     I  37.600     I  31.190     I
I 1995  I  54.021     I  49.258     I  47.217     I  36.944     I  30.646     I
I 1996  I  54.164     I  49.389     I  47.343     I  37.042     I  30.727     I
I 1997  I  57.025     I  51.997     I  49.843     I  38.998     I  32.350     I
I 1998  I  56.961     I  51.938     I  49.787     I  38.953     I  32.313     I
I 1999  I  56.258     I  51.296     I  49.172     I  38.472     I  31.914     I
I 2000  I  57.775     I  52.679     I  50.499     I  39.510     I  32.775     I
I 2001  I  57.957     I  52.846     I  50.657     I  39.634     I  32.878     I
------------------------------------------------------------------------------- 

Anlage 15 Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten mit
freiwilligen Beiträgen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 914
 
 

Zeitraum
Rentenversicherung der

Arbeiter Wochenbeiträge
bis 27.6.1942 0,0038

28.6.1942 - 29.5.1949 0,0036
30.5.1949 - 31.12.1954 0,0020

1.1.1955 - 31.12.1955 0,0017
1.1.1956 - 31.12.1956 0,0016

1.1.1957 - 28.2.1957 0,0015

Zeitraum
Rentenversicherung der

Angestellten Monatsbeiträge
bis 30.6.1942 0,0324

1.7.1942 - 31.5.1949 0,0300
1.6.1949 - 31.12.1954 0,0085
1.1.1955 - 31.12.1955 0,0068
1.1.1956 - 31.12.1956 0.0064

1.1.1957 - 28.2.1957 0,0062
Knappschaftliche Rentenversicherung Monatsbeiträge

weiterhin nicht mehr
im Bergbau beschäftigte

 

technische kaufmännische
Angestellte

Arbeiter Angestellte

bis 1943 0,1434 0,1434 0,0269 0,0359
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Knappschaftliche Rentenversicherung Monatsbeiträge
weiterhin nicht mehr

im Bergbau beschäftigte

 

technische kaufmännische
Angestellte

Arbeiter Angestellte

1944 0,1454 0,1454 0,0273 0,0364
1945 0,1875 0,1762 0,0352 0,0469
1946 0,1875 0,1762 0,0352 0,0469
1947 0,1819 0,1759 0,0341 0,0455
1948 0,1502 0,1502 0,0282 0,0376
1949 0,1688 0,1688 0,0220 0,0294
1950 0,1845 0,1764 0,0198 0,0264
1951 0,1630 0,1630 0,0175 0,0233
1952 0,1731 0,1731 0,0162 0,0216
1953 0,2052 0,1765 0,0154 0,0205
1954 0,1968 0,1765 0,0148 0,0197
1955 0,1832 0,1763 0,0137 0,0183
1956 0,1720 0,1720 0,0129 0,0172
bis 28. Februar
1957

0,1652 0,1652 0,0124 0,0165

Anlage 16 Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten ohne
freiwillige Zusatzrentenversicherung

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 915
 
 

Kalenderjahr Betrag in Deutsche Mark
1971 12.293,95
1972 13.022,85
1973 14.182,17
1974 15.270,48
1975 15.762,92
1976 16.406,14
1977 17.006,02
1978 17.353,91
1979 17.840,19
1980 18.724,60
1981 18.980,34
1982 19.287,94
1983 19.576,44
1984 19.730,72
1985 19.877,57
1986 19.780,56
1987 19.528,60
1988 19.428,57
1989 19.397,84
1. Januar - 30. Juni 1990 9.212,10

Anlage 17 

(weggefallen)

Anlage 18 

(weggefallen)

Anlage 19 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 917;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
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Anhebung der Altersgrenze bei Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

auf Alter vorzeitige Inanspruchnahme
möglich ab Alter

Versicherte

Geburtsjahr Geburtsmonat

Anhebung

um ... Monat Jahr Monat Jahr Monat
1937      
Januar 1 60 1 60 0
Februar 2 60 2 60 0
März 3 60 3 60 0
April 4 60 4 60 0
Mai 5 60 5 60 0
Juni 6 60 6 60 0
Juli 7 60 7 60 0
August 8 60 8 60 0
September 9 60 9 60 0
Oktober 10 60 10 60 0
November 11 60 11 60 0
Dezember 12 61 0 60 0
1938      
Januar 13 61 1 60 0
Februar 14 61 2 60 0
März 15 61 3 60 0
April 16 61 4 60 0
Mai 17 61 5 60 0
Juni 18 61 6 60 0
Juli 19 61 7 60 0
August 20 61 8 60 0
September 21 61 9 60 0
Oktober 22 61 10 60 0
November 23 61 11 60 0
Dezember 24 62 0 60 0
1939      
Januar 25 62 1 60 0
Februar 26 62 2 60 0
März 27 62 3 60 0
April 28 62 4 60 0
Mai 29 62 5 60 0
Juni 30 62 6 60 0
Juli 31 62 7 60 0
August 32 62 8 60 0
September 33 62 9 60 0
Oktober 34 62 10 60 0
November 35 62 11 60 0
Dezember 36 63 0 60 0
1940      
Januar 37 63 1 60 0
Februar 38 63 2 60 0
März 39 63 3 60 0
April 40 63 4 60 0
Mai 41 63 5 60 0
Juni 42 63 6 60 0
Juli 43 63 7 60 0
August 44 63 8 60 0
September 45 63 9 60 0
Oktober 46 63 10 60 0
November 47 63 11 60 0
Dezember 48 64 0 60 0
1941      
Januar 49 64 1 60 0
Februar 50 64 2 60 0
März 51 64 3 60 0
April 52 64 4 60 0
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Anhebung der Altersgrenze bei Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

auf Alter vorzeitige Inanspruchnahme
möglich ab Alter

Versicherte

Geburtsjahr Geburtsmonat

Anhebung

um ... Monat Jahr Monat Jahr Monat
Mai 53 64 5 60 0
Juni 54 64 6 60 0
Juli 55 64 7 60 0
August 56 64 8 60 0
September 57 64 9 60 0
Oktober 58 64 10 60 0
November 59 64 11 60 0
Dezember 60 65 0 60 0
1942 bis 1945 60 65 0 60 0
1946      
Januar  65 0 60 1
Februar  65 0 60 2
März  65 0 60 3
April  65 0 60 4
Mai  65 0 60 5
Juni  65 0 60 6
Juli  65 0 60 7
August  65 0 60 8
September  65 0 60 9
Oktober  65 0 60 10
November  65 0 60 11
Dezember  65 0 61 0
1947      
Januar  65 0 61 1
Februar  65 0 61 2
März  65 0 61 3
April  65 0 61 4
Mai  65 0 61 5
Juni  65 0 61 6
Juli  65 0 61 7
August  65 0 61 8
September  65 0 61 9
Oktober  65 0 61 10
November  65 0 61 11
Dezember  65 0 62 0
1948      
Januar  65 0 62 1
Februar  65 0 62 2
März  65 0 62 3
April  65 0 62 4
Mai  65 0 62 5
Juni  65 0 62 6
Juli  65 0 62 7
August  65 0 62 8
September  65 0 62 9
Oktober  65 0 62 10
November  65 0 62 11
Dezember  65 0 63 0
1949 - 1951  65 0 63 0

Anlage 20 

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 918
 
 

Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente für Frauen



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 261 -

auf Alter vorzeitige Inanspruchnahme
möglich ab Alter

Versicherte

Geburtsjahr
Geburtsmonat

Anhebung

um ... Monat Jahr Monat Jahr Monat

1940      
Januar 1 60 1 60 0
Februar 2 60 2 60 0
März 3 60 3 60 0
April 4 60 4 60 0
Mai 5 60 5 60 0
Juni 6 60 6 60 0
Juli 7 60 7 60 0
August 8 60 8 60 0
September 9 60 9 60 0
Oktober 10 60 10 60 0
November 11 60 11 60 0
Dezember 12 61 0 60 0
1941      
Januar 13 61 1 60 0
Februar 14 61 2 60 0
März 15 61 3 60 0
April 16 61 4 60 0
Mai 17 61 5 60 0
Juni 18 61 6 60 0
Juli 19 61 7 60 0
August 20 61 8 60 0
September 21 61 9 60 0
Oktober 22 61 10 60 0
November 23 61 11 60 0
Dezember 24 62 0 60 0
1942      
Januar 25 62 1 60 0
Februar 26 62 2 60 0
März 27 62 3 60 0
April 28 62 4 60 0
Mai 29 62 5 60 0
Juni 30 62 6 60 0
Juli 31 62 7 60 0
August 32 62 8 60 0
September 33 62 9 60 0
Oktober 34 62 10 60 0
November 35 62 11 60 0
Dezember 36 63 0 60 0
1943      
Januar 37 63 1 60 0
Februar 38 63 2 60 0
März 39 63 3 60 0
April 40 63 4 60 0
Mai 41 63 5 60 0
Juni 42 63 6 60 0
Juli 43 63 7 60 0
August 44 63 8 60 0
September 45 63 9 60 0
Oktober 46 63 10 60 0
November 47 63 11 60 0
Dezember 48 64 0 60 0
1944      
Januar 49 64 1 60 0
Februar 50 64 2 60 0
März 51 64 3 60 0
April 52 64 4 60 0
Mai 53 64 5 60 0
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Juni 54 64 6 60 0
Juli 55 64 7 60 0
August 56 64 8 60 0
September 57 64 9 60 0
Oktober 58 64 10 60 0
November 59 64 11 60 0
Dezember 60 65 0 60 0
1945 bis 1951 60 65 0 60 0

Anlage 21 (weggefallen)

-

Anlage 22 (weggefallen)

-

Anlage 23 (weggefallen)

-

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt
III
(BGBl. II 1990, 889, 1060)
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -

Abschnitt III
Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden
Maßgaben in Kraft:

1.Rentenreformgesetz 1992 vom 18. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337),
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I S. 2406),
mit folgenden Maßgaben:

a)Artikel 85 Abs. 2 bis 6 ist nicht anzuwenden.
 

b)Artikel 1 § 3 Satz 1 Nr. 2, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 2, § 6 Abs. 1
Nr. 1, Abs. 2 bis 5, § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 2 und 3, §§ 146, 149,
166 Nr. 1, § 170 Abs. 1 Nr. 1, §§ 181, 182, 184 bis 186 und 192 tritt bereits mit
Wirksamwerden des Beitritts in Kraft.
 

c)Bei Anwendung des Artikels 1 § 166 Nr. 1 sind bis zum 31. Dezember 1991 in dem
in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet 70 vom Hundert der für dieses Gebiet
maßgebenden Bezugsgröße beitragspflichtige Einnahmen.
 

d)Die nachfolgenden Vorschriften des Artikels 1 treten am 1. Januar 1991 mit
folgenden Maßgaben in Kraft:
§ 5 Abs. 3, §§ 9 und 10, 11 Abs. 1 und 2, §§ 12 bis 19, 20 Abs. 1 und 2, §§ 21 bis
23, 24 Abs. 1 bis 3, § 25 Abs. 1, 3 und 4, § 26 Abs. 2 und 3, § 27 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3, 5 und 6 Abs. 2, §§ 28 bis 30, 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3 bis 5 und Satz
2, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, §§ 164, 215, 235 und 301 Abs. 1:

aa) Bei Anwendung dieser Vorschriften treten bis 31. Dezember 1991 an die Stelle
des Begriffs

1."Berufsunfähigkeit" oder "Erwerbsunfähigkeit" der Begriff "Invalidität",
 

2."Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit" der Begriff "Invalidenrente",
 

3."Wartezeit von 15 Jahren" der Begriff "Beitragszeit von 15 Jahren",
 

4."allgemeine Wartezeit" der Begriff "Pflichtbeitragszeit von fünf Jahren",
 

5."Verletztenrente" der Begriff "Unfallrente" und
 

6."Kinderzuschuß" oder "Kinderzulage" der Begriff "Kinderzuschlag".
 

Das Übergangsgeld wird in Höhe des Krankengeldes gezahlt, wenn zuvor
Krankengeld bezogen wurde.
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Das Übergangsgeld erhöht sich bis zum 31. Dezember 1991 nach dem Ende des
Bemessungszeitraums jeweils in den Zeitabständen und um den Vomhundertsatz wie
die Renten in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet.
Reisekosten nach § 30 Abs. 2 werden bis zum 31. Dezember 1991 nur für eine
Familienheimfahrt oder eine Fahrt eines Angehörigen übernommen.
 

bb) Bis zum 31. Dezember 1990 kann in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten
Gebiet nach den beim Wirksamwerden des Beitritts geltenden Regeln verfahren
werden.
 

 

e)Bei der Anwendung der in Buchstabe b) und d) genannten Vorschriften sind als
Beitragsbemessungsgrenze und Bezugsgröße die für das in Artikel 3 des Vertrages
genannte Gebiet bestimmten Werte maßgebend.
 

f)Artikel 1 §§ 125 bis 145 findet in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet
ab dem 1. Januar 1991 mit folgenden Maßgaben Anwendung:

aa) In den in Artikel 1 Abs. 1 des Vertrages genannten Ländern wird zum 1. Januar
1991 je eine Landesversicherungsanstalt als Träger der Rentenversicherung der
Arbeiter errichtet. Die Länder bestimmen den Sitz und genehmigen die Satzung
der Landesversicherungsanstalten.
 

bb) Die Zuständigkeit der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, der
Bundesknappschaft, der Bundesbahn-Versicherungsanstalt und der Seekasse
erstreckt sich vom 1. Januar 1991 auf das in Artikel 3 des Vertrages genannte
Gebiet. Die Zuständigkeit der Bundesbahn-Versicherungsanstalt umfaßt auch
Versicherte, die als Arbeiter bei der Deutschen Reichsbahn beschäftigt sind;
Beschäftigte der Bundesbahn-Versicherungsanstalt können auch Beschäftigte der
Deutschen Reichsbahn sein. Die Zuständigkeit der Landesversicherungsanstalt
Berlin erstreckt sich vom 1. Januar 1991 auch auf den Teil des Landes Berlin,
in dem das Grundgesetz bisher nicht galt.
Die Zuständigkeit der Bundesknappschaft erstreckt sich auch auf Beschäftigte,
die am 31. Dezember 1990 in bergbaulichen Betrieben beschäftigt oder solchen
Beschäftigten gleichgestellt sind, solange sie diese Beschäftigung ausüben und
sofern für sie der Beitragssatz der bergbaulich Versicherten gilt.
 

cc) Bis zum 31. Dezember 1990 kann in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten
Gebiet nach den beim Wirksamwerden des Beitritts geltenden Regeln verfahren
werden.
 

 

g)Artikel 1 § 168 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und 3, § 169 Nr. 3 findet bereits mit
Wirksamwerden des Beitritts
mit folgenden Maßgaben Anwendung:

aa) An die Stelle des Betrages von 610 bzw. 750 Deutsche Mark tritt ein Betrag, der
in demselben Verhältnis zu einem Siebtel der in dem in Artikel 3 des Vertrages
genannten Gebiet geltenden monatlichen Bezugsgröße steht wie der Betrag von 610
bzw. 750 Deutsche Mark zu einem Siebtel der in den übrigen Ländern geltenden
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch,
aufgerundet auf volle zehn Deutsche Mark.
 

bb) Bei der Anwendung des § 168 Abs. 1 Nr. 2 treten für die Jahre 1990 und 1991 in
dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet an die Stelle der Worte "80 vom
Hundert der Bezugsgröße" die Worte "70 vom Hundert der für das in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannte Gebiet maßgebenden Bezugsgröße".
 

 

h)Die Artikel 80, 81 und 82 finden ab dem 1. Januar 1992 Anwendung.
 

i)Artikel 85 Abs. 7 wird mit folgenden Maßgaben angewendet:

aa) Artikel 1 § 287 Abs. 4 und § 310 wird nicht übergeleitet.
 

bb) Artikel 1 § 69 Abs. 2, §§ 160, 275 und 292 findet in dem in Artikel 3 des
Vertrages genannten Gebiet ab 1. Januar 1992 Anwendung.
 

cc) Bis zum 31. Dezember 1990 kann in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten
Gebiet nach den beim Wirksamwerden des Beitritts geltenden Regeln verfahren
werden.
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Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter
Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes v. 19.
6.2001, BGBl. I S. 1046)

SGB 9

Ausfertigungsdatum: 19.06.2001

Vollzitat:

"Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2959)"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 22.12.2008 I 2959

Fußnote

 Textnachweis ab: 1.7.2001  
Das G wurde vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art.
68 Abs. 1 G 860-9/1 v. 19.6.2001 I 1046 mWv 1.7.2001 in Kraft getreten. § 56 ist am
1.7.2000, § 50 Abs. 3 und § 144 Abs. 2 sind am 23.6.2001 in Kraft getreten.
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§ 1 Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem
Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu
fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den
besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder
Rechnung getragen.

§ 2 Behinderung

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder
seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem
für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die
Beeinträchtigung zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen behinderte Menschen mit
einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die
übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung
ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 73 nicht erlangen
oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

§ 3 Vorrang von Prävention

Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass der Eintritt einer Behinderung
einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird.

§ 4 Leistungen zur Teilhabe

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um
unabhängig von der Ursache der Behinderung

1.die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu
verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
 

2.Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen
Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu
mindern,
 

3.die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu
sichern oder
 

4.die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu
ermöglichen oder zu erleichtern.
 

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele
nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger geltenden
besonderen Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die Leistungsträger
erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach Lage
des Einzelfalls so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistungen
eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden.

(3) Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant
und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt
und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können. Dabei werden
behinderte Kinder alters- und entwicklungsentsprechend an der Planung und Ausgestaltung
der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten intensiv in Planung und
Gestaltung der Hilfen einbezogen.
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§ 5 Leistungsgruppen

Zur Teilhabe werden erbracht

1.Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
 

2.Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
 

3.unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen,
 

4.Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.
 

§ 6 Rehabilitationsträger

(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein

1.die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,
 

2.die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nr. 2 und 3,
 

3.die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4,
 

4.die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 3,
die Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach § 5 Nr. 1 und 3,
 

5.die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im Rahmen
des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden für Leistungen nach § 5
Nr. 1 bis 4,
 

6.die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4,
 

7.die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 und 4.
 

(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich
wahr.

§ 6a Rehabilitationsträger für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
nach dem Zweiten Buch

Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne
des Zweiten Buches, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist.
Die Zuständigkeit der Arbeitsgemeinschaft oder des zugelassenen kommunalen Trägers
für die Leistungen zur beruflichen Teilhabe behinderter Menschen nach § 16 Abs.
1 des Zweiten Buches bleibt unberührt. Die Bundesagentur für Arbeit unterrichtet
die zuständige Arbeitsgemeinschaft oder den zugelassenen kommunalen Träger und den
Hilfebedürftigen schriftlich über den festgestellten Rehabilitationsbedarf und ihren
Eingliederungsvorschlag. Die Arbeitsgemeinschaft oder der zuständige kommunale Träger
entscheidet unter Berücksichtigung des Eingliederungsvorschlages innerhalb von drei
Wochen über die Leistungen zur beruflichen Teilhabe.

§ 7 Vorbehalt abweichender Regelungen

Die Vorschriften dieses Buches gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich
aus den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen nichts
Abweichendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen
zur Teilhabe richten sich nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden
Leistungsgesetzen.

§ 8 Vorrang von Leistungen zur Teilhabe

(1) Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder unter
Berücksichtigung einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung beantragt oder
erbracht, prüft dieser unabhängig von der Entscheidung über diese Leistungen, ob
Leistungen zur Teilhabe voraussichtlich erfolgreich sind.

(2) Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen
Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu
erbringen wären. Dies gilt während des Bezuges einer Rente entsprechend.
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(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebedürftigkeit
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten.

§ 9 Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen
zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei
wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie
sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten
Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen Bedürfnissen
behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrages sowie den
besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird Rechnung getragen.

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen
sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht werden,
wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich
zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die Beurteilung der Wirksamkeit
stellen die Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur
Verfügung. Der Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn er den Wünschen des
Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht.

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst
viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern ihre
Selbstbestimmung.

(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten.

§ 10 Koordinierung der Leistungen

(1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer
Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der nach § 14 leistende
Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass die beteiligten Rehabilitationsträger
im Benehmen miteinander und in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach
dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen funktionsbezogen
feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen.
Die Leistungen werden entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf
ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten des
Einzelfalls die den Zielen der §§ 1 und 4 Abs. 1 entsprechende umfassende Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen.
Dabei sichern die Rehabilitationsträger durchgehend das Verfahren entsprechend dem
jeweiligen Bedarf und gewährleisten, dass die wirksame und wirtschaftliche Ausführung
der Leistungen nach gleichen Maßstäben und Grundsätzen erfolgt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend auch für die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen
und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 2.

(3) Den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer solchen Behinderung
bedrohter Menschen wird Rechnung getragen.

(4) Die datenschutzrechtlichen Regelungen dieses Gesetzbuchs bleiben unberührt.

§ 11 Zusammenwirken der Leistungen

(1) Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitationsträger
gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation,
während ihrer Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob durch geeignete Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit des behinderten oder von Behinderung
bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder wiederhergestellt werden kann. Er beteiligt
die Bundesagentur für Arbeit nach § 38.

(2) Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass der
bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist, wird mit den Betroffenen sowie dem zuständigen
Rehabilitationsträger unverzüglich geklärt, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
erforderlich sind.
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(3) Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebedarfs nach
Teil 2 auch das Integrationsamt beteiligt.

§ 12 Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger

(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungsvorschrift
getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger verantwortlich, dass

1.die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach
Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht werden,
 

2.Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden,
 

3.Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird,
 

4.Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden sowie
 

5.Prävention entsprechend dem in § 3 genannten Ziel geleistet wird.
 

(2) Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahrnehmung von
Aufgaben zur Teilhabe behinderter Menschen insbesondere regionale Arbeitsgemeinschaften
bilden. § 88 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

§ 13 Gemeinsame Empfehlungen

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren zur Sicherung der
Zusammenarbeit nach § 12 Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen.

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren darüber hinaus
gemeinsame Empfehlungen,

1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu
vermeiden, sowie über die statistische Erfassung der Anzahl, des Umfangs und der
Wirkungen dieser Maßnahmen,
 

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen
notwendige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine durch
eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung zu verhindern,
 

3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im Einzelfall anzustrebenden
Ziele und des Bedarfs an Leistungen schriftlich festzuhalten ist sowie über die
Ausgestaltung des in § 14 bestimmten Verfahrens,
 

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit von den übrigen
Rehabilitationsträgern nach § 38 zu beteiligen ist,
 

5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen Trägern koordiniert werden,
 

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und
-kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und
Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, gefördert
werden,
 

7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur Teilhabe Leistungen zum
Lebensunterhalt (§ 45) untereinander und von anderen Entgeltersatzleistungen
abzugrenzen sind, soweit für diesen Zeitraum Anspruch auf mehrere
Entgeltersatzleistungen besteht,
 

8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und
der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur
Teilhabe einzubinden sind,
 

9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten Beschäftigten, Arbeitgebern und
den in § 83 genannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Erkennung des
individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie
 

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen.
 

(3) Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf Grund gesetzlicher
Vorschriften und soll bei den gemeinsamen Empfehlungen von diesen abgewichen
werden oder sollen die gemeinsamen Empfehlungen Gegenstände betreffen, die nach



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 10 -

den gesetzlichen Vorschriften Gegenstand solcher Rahmenempfehlungen werden sollen,
stellt der Rehabilitationsträger das Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern der
Rahmenempfehlungen sicher.

(4) Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung
der Landwirte können sich bei der Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre
Spitzenverbände vertreten lassen.

(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der
Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereinigung der
Kommunalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger
der Sozialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter sowie die
Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte
Menschen nach dem Teil 2 über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter
und Hauptfürsorgestellen, beteiligt. Die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen
Jugendhilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch an den
vereinbarten Empfehlungen oder können diesen beitreten.

(6) Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter
Frauen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden an
der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen beteiligt. Ihren Anliegen wird bei der
Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung getragen. Die Empfehlungen
berücksichtigen auch die besonderen Bedürfnisse behinderter oder von Behinderung
bedrohter Frauen und Kinder.

(7) Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Empfehlungen
im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern auf der Grundlage eines
von ihnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft vorbereiteten Vorschlags. Der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird beteiligt. Hat das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zu einem Vorschlag aufgefordert, legt die Bundesarbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation den Vorschlag innerhalb von sechs Monaten vor. Dem Vorschlag
wird gefolgt, wenn ihm berechtigte Interessen eines Rehabilitationsträgers nicht
entgegenstehen. Einwände nach Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des
Vorschlags auszuräumen.

(8) Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
jährlich ihre Erfahrungen mit den gemeinsamen Empfehlungen mit, die Träger der Renten-
, Kranken- und Unfallversicherung sowie der Alterssicherung der Landwirte über
ihre Spitzenverbände. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation stellt dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern eine Zusammenfassung zur
Verfügung.

(9) Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständigen
Rehabilitationsträger konkretisiert werden.

§ 14 Zuständigkeitsklärung

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für
ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei den Krankenkassen
umfasst die Prüfung auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 des Fünften Buches.
Stellt er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht zuständig ist, leitet
er den Antrag unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger
zu. Muss für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung geklärt werden und
ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, wird der Antrag unverzüglich
dem Rehabilitationsträger zugeleitet, der die Leistung ohne Rücksicht auf die Ursache
erbringt. Wird der Antrag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der
Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 Feststellungen nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten
Buches und § 22 Abs. 2 des Dritten Buches nicht getroffen.
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(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den
Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. Muss für diese Feststellung ein Gutachten
nicht eingeholt werden, entscheidet der Rehabilitationsträger innerhalb von drei Wochen
nach Antragseingang. Wird der Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 und 2 für den
Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, entsprechend; die
in Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationsträger.
Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird
die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen.
Kann der Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet worden ist, für
die beantragte Leistung nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt er
unverzüglich mit dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger, von
wem und in welcher Weise über den Antrag innerhalb der Fristen nach den Sätzen 2 und 4
entschieden wird und unterrichtet hierüber den Antragsteller.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistungen von
Amts wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag der
Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs.

(4) Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen Rehabilitationsträger nach Absatz
1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung
zuständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht
hat, dessen Aufwendungen nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften. Die
Bundesagentur für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 1 Anträge auf Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten
Buches an die Träger der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte
dafür hat, dass der Träger der Rentenversicherung zur Leistung einer Rente unabhängig
von der jeweiligen Arbeitsmarktlage verpflichtet sein könnte. Für unzuständige
Rehabilitationsträger, die eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben,
ist § 105 des Zehnten Buches nicht anzuwenden, es sei denn, die Rehabilitationsträger
vereinbaren Abweichendes.

(5) Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er Sachverständige beauftragen
kann, bei denen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Ist für die
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, beauftragt der
Rehabilitationsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständigen. Er benennt
den Leistungsberechtigten in der Regel drei möglichst wohnortnahe Sachverständige
unter Berücksichtigung bestehender sozialmedizinischer Dienste. Haben sich
Leistungsberechtigte für einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem Wunsch
Rechnung getragen. Der Sachverständige nimmt eine umfassende sozialmedizinische, bei
Bedarf auch psychologische Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von
zwei Wochen nach Auftragserteilung. Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen
zum Rehabilitationsbedarf werden den Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde
gelegt. Die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben unberührt.

(6) Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere Leistungen zur Teilhabe für
erforderlich und kann er für diese Leistungen nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs.
1 sein, wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. Die Leistungsberechtigten werden
hierüber unterrichtet.

§ 15 Erstattung selbstbeschaffter Leistungen

(1) Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb der in §
14 Abs. 2 genannten Fristen entschieden werden, teilt der Rehabilitationsträger
dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig mit.
Erfolgt die Mitteilung nicht oder liegt ein zureichender Grund nicht vor, können
Leistungsberechtigte dem Rehabilitationsträger eine angemessene Frist setzen und
dabei erklären, dass sie sich nach Ablauf der Frist die erforderliche Leistung
selbst beschaffen. Beschaffen sich Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine
erforderliche Leistung selbst, ist der zuständige Rehabilitationsträger unter Beachtung
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erstattung der Aufwendungen
verpflichtet. Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der Rehabilitationsträger eine
unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen kann oder er eine Leistung zu
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Unrecht abgelehnt hat. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Träger der Sozialhilfe,
der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge.

(2) Die Rehabilitationsträger erfassen,

1.in wie vielen Fällen die Fristen nach § 14 nicht eingehalten wurden,
 

2.in welchem Umfang sich die Verfahrensdauer vom Eingang der Anträge bis zur
Entscheidung über die Anträge verringert hat,
 

3.in wie vielen Fällen eine Kostenerstattung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 erfolgt ist.
 

§ 16 Verordnungsermächtigung

Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, gemeinsame
Empfehlungen nach § 13 oder ändern sie unzureichend gewordene Empfehlungen nicht
innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Regelungen
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Kapitel 2
Ausführung von Leistungen zur Teilhabe

§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe

1.allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern,
 

2.durch andere Leistungsträger oder
 

3.unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützigen
oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19)
 

ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt
insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch wirksamer oder
wirtschaftlicher erbringen kann.

(2) Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget
ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der Ausführung des Persönlichen Budgets
sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträger,
die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird
von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht.
Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen
der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung
bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf
alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder
durch Gutscheine erbracht werden können. An die Entscheidung ist der Antragsteller für
die Dauer von sechs Monaten gebunden.

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei laufenden
Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Persönliche
Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so
bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche
Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets
die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu
erbringenden Leistungen nicht überschreiten.

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der
nach § 14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im Namen der
anderen beteiligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfahren
durch. Ein anderer der beteiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach Satz
1 beauftragt werden, wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit
den Leistungsberechtigten vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches
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entsprechend. Die für den handelnden Leistungsträger zuständige Widerspruchsstelle
erlässt auch den Widerspruchsbescheid.

(5) § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modellvorhaben zur
Erprobung der Einführung Persönlicher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes begonnen haben.

(6) In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Persönliche
Budgets erprobt. Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Bemessung von
budgetfähigen Leistungen in Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen
unter wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung erprobt werden.

§ 18 Leistungsort

Sachleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort bei zumindest
gleicher Qualität und Wirksamkeit wirtschaftlicher ausgeführt werden können. Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben können im grenznahen Ausland auch ausgeführt werden, wenn
sie für die Aufnahme oder Ausübung einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit
erforderlich sind.

§ 19 Rehabilitationsdienste und -einrichtungen

(1) Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregierung
und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und regional erforderlichen
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender Zahl und Qualität zur
Verfügung stehen. Dabei achten sie darauf, dass für eine ausreichende Zahl solcher
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen Zugangs- und Kommunikationsbarrieren nicht
bestehen. Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter
Frauen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und stationären
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände werden
beteiligt.

(2) Soweit die Ziele nach Prüfung des Einzelfalls mit vergleichbarer Wirksamkeit
erreichbar sind, werden Leistungen unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände
in ambulanter, teilstationärer oder betrieblicher Form und gegebenenfalls unter
Einbeziehung familienentlastender und -unterstützender Dienste erbracht.

(3) Bei Leistungen an behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder wird eine
gemeinsame Betreuung behinderter und nichtbehinderter Kinder angestrebt.

(4) Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen besondere Dienste
(Rehabilitationsdienste) oder Einrichtungen (Rehabilitationseinrichtungen) in Anspruch,
erfolgt die Auswahl danach, welcher Dienst oder welche Einrichtung die Leistung
in der am besten geeigneten Form ausführt; dabei werden Dienste und Einrichtungen
freier oder gemeinnütziger Träger entsprechend ihrer Bedeutung für die Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen berücksichtigt und die Vielfalt der Träger von
Rehabilitationsdiensten oder -einrichtungen gewahrt sowie deren Selbständigkeit,
Selbstverständnis und Unabhängigkeit beachtet. § 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 ist anzuwenden.

(5) Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften
Rehabilitationsdienste oder -einrichtungen fördern, wenn dies zweckmäßig ist und die
Arbeit dieser Dienste oder Einrichtungen in anderer Weise nicht sichergestellt werden
kann.

(6) Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen
Arbeitsgemeinschaften bilden.

§ 20 Qualitätssicherung

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 vereinbaren
gemeinsame Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der
Leistungen, insbesondere zur barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die
Durchführung vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives
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Qualitätsmanagement der Leistungserbringer. § 13 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden.
Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 und 7 können den Empfehlungen
beitreten.

(2) Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das durch
zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität der Versorgung
gewährleistet und kontinuierlich verbessert. Stationäre Rehabilitationseinrichtungen
haben sich an dem Zertifizierungsverfahren nach Absatz 2a zu beteiligen.

(2a) Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und
3 bis 5 vereinbaren im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement nach
Absatz 2 Satz 1 sowie ein einheitliches, unabhängiges Zertifizierungsverfahren,
mit dem die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in regelmäßigen
Abständen nachgewiesen wird. Den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden sowie den
Verbänden behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege,
der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen ist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Empfehlungen
nach Absatz 1 vor. Sie beteiligt die Verbände behinderter Menschen einschließlich
der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der
Interessenvertretungen behinderter Frauen sowie die nach § 19 Abs. 6 gebildeten
Arbeitsgemeinschaften und die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und
stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände.
Deren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung
getragen.

(4) § 13 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund gesetzlicher
Vorschriften für die Rehabilitationsträger.

§ 21 Verträge mit Leistungserbringern

(1) Die Verträge über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und
-einrichtungen, die nicht in der Trägerschaft eines Rehabilitationsträgers stehen,
enthalten insbesondere Regelungen über

1.Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Personal und
die begleitenden Fachdienste,
 

2.Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von Vergütungen,
 

3.Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem
Rechtsverhältnis ergeben, das zwischen ihnen und dem Rehabilitationsträger besteht,
 

4.angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der Leistungen,
 

5.Geheimhaltung personenbezogener Daten sowie
 

6.die Beschäftigung eines angemessenen Anteils behinderter, insbesondere
schwerbehinderter Frauen.
 

(2) Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen
Grundsätzen abgeschlossen werden; sie können über den Inhalt der Verträge gemeinsame
Empfehlungen nach § 13 sowie Rahmenverträge mit den Arbeitsgemeinschaften der
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen vereinbaren. Der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz wird beteiligt.

(3) Verträge mit fachlich nicht geeigneten Diensten oder Einrichtungen werden
gekündigt. Stationäre Rehabilitationseinrichtungen sind nur dann als geeignet
anzusehen, wenn sie nach § 20 Abs. 2 Satz 2 zertifiziert sind.

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitationsträger
entsprechend angewendet.

§ 21a Verordnungsermächtigung
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zum Inhalt und Ausführung des Persönlichen
Budgets, zum Verfahren sowie zur Zuständigkeit bei Beteiligung mehrerer Leistungsträger
zu regeln.

Kapitel 3
Gemeinsame Servicestellen

§ 22 Aufgaben

(1) Gemeinsame örtliche Servicestellen der Rehabilitationsträger bieten
behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen, ihren Vertrauenspersonen und
Personensorgeberechtigten nach § 60 Beratung und Unterstützung an. Die Beratung und
Unterstützung umfasst insbesondere,

1.über Leistungsvoraussetzungen, Leistungen der Rehabilitationsträger, besondere Hilfen
im Arbeitsleben sowie über die Verwaltungsabläufe zu informieren,
 

2.bei der Klärung des Rehabilitationsbedarfs, bei der Inanspruchnahme von Leistungen
zur Teilhabe, bei der Inanspruchnahme eines Persönlichen Budgets und der besonderen
Hilfen im Arbeitsleben sowie bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten zu helfen,
 

3.zu klären, welcher Rehabilitationsträger zuständig ist, auf klare und sachdienliche
Anträge hinzuwirken und sie an den zuständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten,
 

4.bei einem Rehabilitationsbedarf, der voraussichtlich ein Gutachten erfordert, den
zuständigen Rehabilitationsträger darüber zu informieren,
 

5.die Entscheidung des zuständigen Rehabilitationsträgers in Fällen, in denen
die Notwendigkeit von Leistungen zur Teilhabe offenkundig ist, so umfassend
vorzubereiten, dass dieser unverzüglich entscheiden kann,
 

6.bis zur Entscheidung oder Leistung des Rehabilitationsträgers den behinderten oder
von Behinderung bedrohten Menschen unterstützend zu begleiten,
 

7.bei den Rehabilitationsträgern auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen hinzuwirken
und
 

8.zwischen mehreren Rehabilitationsträgern und Beteiligten auch während der
Leistungserbringung zu koordinieren und zu vermitteln.
 

Die Beratung umfasst unter Beteiligung der Integrationsämter auch die Klärung eines
Hilfebedarfs nach Teil 2 dieses Buches. Die Pflegekassen werden bei drohender oder
bestehender Pflegebedürftigkeit an der Beratung und Unterstützung durch die gemeinsamen
Servicestellen beteiligt. Verbände behinderter Menschen einschließlich der Verbände
der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen
behinderter Frauen werden mit Einverständnis der behinderten Menschen an der Beratung
beteiligt.

(2) § 14 des Ersten Buches und § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 1 bis 3 und 5 des Zwölften
Buches bleiben unberührt. Auskünfte nach § 15 des Ersten Buches über Leistungen zur
Teilhabe erteilen alle Rehabilitationsträger.

§ 23 Servicestellen

(1) Die Rehabilitationsträger stellen unter Nutzung bestehender Strukturen sicher,
dass in allen Landkreisen und kreisfreien Städten gemeinsame Servicestellen bestehen.
Gemeinsame Servicestellen können für mehrere kleine Landkreise oder kreisfreie Städte
eingerichtet werden, wenn eine ortsnahe Beratung und Unterstützung behinderter und von
Behinderung bedrohter Menschen gewährleistet ist. In den Ländern Berlin, Bremen und
Hamburg werden die Servicestellen entsprechend dem besonderen Verwaltungsaufbau dieser
Länder eingerichtet.

(2) Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung
der Spitzenverbände der Rehabilitationsträger darauf hin, dass die gemeinsamen
Servicestellen unverzüglich eingerichtet werden.
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(3) Die gemeinsamen Servicestellen werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben
umfassend und qualifiziert erfüllen können, Zugangs- und Kommunikationsbarrieren
nicht bestehen und Wartezeiten in der Regel vermieden werden. Hierfür wird
besonders qualifiziertes Personal mit breiten Fachkenntnissen insbesondere des
Rehabilitationsrechts und der Praxis eingesetzt. § 112 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

(4) In den Servicestellen dürfen Sozialdaten nur erhoben, verarbeitet und genutzt
werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 22 Abs. 1 erforderlich ist.

§ 24 Bericht

(1) Die Rehabilitationsträger, die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung
über ihre Spitzenverbände, teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im
Abstand von drei Jahren, erstmals im Jahre 2004, ihre Erfahrungen über die Einrichtung
der gemeinsamen Servicestellen, die Durchführung und Erfüllung ihrer Aufgaben, die
Einhaltung des Datenschutzes und mögliche Verbesserungen mit. Personenbezogene Daten
werden anonymisiert.

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation bereitet die Mitteilungen
der Rehabilitationsträger auf, beteiligt hierbei die zuständigen obersten
Landessozialbehörden, erörtert die Mitteilungen auf Landesebene mit den Verbänden
behinderter Menschen einschließlich der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der
Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen behinderter Frauen und berichtet
unverzüglich dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern.

§ 25 Verordnungsermächtigung

Sind gemeinsame Servicestellen nach § 23 Abs. 1 nicht bis zum 31. Dezember 2002 in
allen Landkreisen und kreisfreien Städten eingerichtet, bestimmt das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das
Nähere über den Ort der Einrichtung, den Rehabilitationsträger, bei dem die gemeinsame
Servicestelle eingerichtet wird und der für die Einrichtung verantwortlich ist, den
Zeitpunkt, zu dem die Einrichtung abgeschlossen sein muss, sowie über die Organisation,
insbesondere entsprechend ihrem Anteil an den Leistungen zur Teilhabe über Art und
Umfang der Beteiligung der Rehabilitationsträger in den gemeinsamen Servicestellen.

Kapitel 4
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

§ 26 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

(1) Zur medizinischen Rehabilitation behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen
werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um

1.Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu
mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder
 

2.Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu
überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen
Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu
mindern.
 

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere

1.Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren
Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden,
einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln,
 

2.Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder,
 

3.Arznei- und Verbandmittel,
 

4.Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
 

5.Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
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6.Hilfsmittel,
 

7.Belastungserprobung und Arbeitstherapie.
 

(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psychologische
und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um
die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten,
insbesondere

1.Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
 

2.Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
 

3.mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und
Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,
 

4.Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
 

5.Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter
anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit
Krisensituationen,
 

6.Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
 

7.Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen
Rehabilitation.
 

§ 27 Krankenbehandlung und Rehabilitation

Die in § 26 Abs. 1 genannten Ziele sowie § 10 gelten auch bei Leistungen der
Krankenbehandlung.

§ 28 Stufenweise Wiedereingliederung

Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung ihre bisherige
Tätigkeit teilweise verrichten und können sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme
ihrer Tätigkeit voraussichtlich besser wieder in das Erwerbsleben eingegliedert
werden, sollen die medizinischen und die sie ergänzenden Leistungen entsprechend dieser
Zielsetzung erbracht werden.

§ 29 Förderung der Selbsthilfe

Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention,
Rehabilitation, Früherkennung, Behandlung und Bewältigung von Krankheiten und
Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, sollen nach einheitlichen Grundsätzen gefördert
werden.

§ 30 Früherkennung und Frühförderung

(1) Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und
von Behinderung bedrohter Kinder nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 umfassen auch

1.die medizinischen Leistungen der mit dieser Zielsetzung fachübergreifend arbeitenden
Dienste und Einrichtungen,
 

2.nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale
Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch in fachübergreifend
arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung
erbracht werden und erforderlich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene
Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen
Behandlungsplan aufzustellen.
 

Leistungen nach Satz 1 werden als Komplexleistung in Verbindung mit heilpädagogischen
Leistungen (§ 56) erbracht.

(2) Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder umfassen des Weiteren nichtärztliche therapeutische, psychologische,
heilpädagogische, sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen und die Beratung
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der Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre Frühförderstellen, wenn sie
erforderlich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen oder die Behinderung durch gezielte Förder- und
Behandlungsmaßnahmen auszugleichen oder zu mildern.

(3) Zur Abgrenzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Leistungen und der sonstigen
Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Übernahme oder Teilung der Kosten
zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinbarung und Abrechnung der
Entgelte sowie zur Finanzierung werden gemeinsame Empfehlungen vereinbart; § 13 Abs.
3, 4 und 6 gilt entsprechend. Landesrecht kann vorsehen, dass an der Komplexleistung
weitere Stellen, insbesondere die Kultusverwaltung, zu beteiligen sind. In diesem Fall
ist eine Erweiterung der gemeinsamen Empfehlungen anzustreben.

§ 31 Hilfsmittel

(1) Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und andere Hilfsmittel)
nach § 26 Abs. 2 Nr. 6 umfassen die Hilfen, die von den Leistungsempfängern getragen
oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen werden können und unter
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles erforderlich sind, um

1.einer drohenden Behinderung vorzubeugen,
 

2.den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder
 

3.eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens
auszugleichen, soweit sie nicht allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens
sind.
 

(2) Der Anspruch umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhaltung,
Ersatzbeschaffung sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. Der
Rehabilitationsträger soll

1.vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung von bisher
benutzten Hilfsmitteln wirtschaftlicher und gleich wirksam ist,
 

2.die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die behinderten Menschen
sie sich anpassen oder sich in ihrem Gebrauch ausbilden lassen.
 

(3) Wählen Leistungsempfänger ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren
Ausführung als notwendig, tragen sie die Mehrkosten selbst.

(4) Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. In diesem Fall gelten die
Absätze 2 und 3 entsprechend.

§ 32 Verordnungsermächtigungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates

1.Näheres zur Abgrenzung der in § 30 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen und der
sonstigen Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen, zur Übernahme oder Teilung
der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur Vereinbarung
und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung zu regeln, wenn gemeinsame
Empfehlungen nach § 30 Abs. 3 nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales dazu aufgefordert hat, vereinbart oder
unzureichend gewordene Empfehlungen nicht innerhalb dieser Frist geändert worden
sind,
 

2.Näheres zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere zum
Verfahren, zur Eignungsprüfung, Dokumentation und leihweisen Überlassung der
Hilfsmittel sowie zur Zusammenarbeit der anderen Rehabilitationsträger mit den
orthopädischen Versorgungsstellen zu regeln.
 

Kapitel 5
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die
Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer
Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und
ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere
durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit
nutzbare Angebote.

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen
zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen,
 

2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung,
 

2a. individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,
 

3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur
Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
 

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht
überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,
 

5. Gründungszuschuss entsprechend § 57 des Dritten Buches durch die
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,
 

6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten Menschen
eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu
ermöglichen und zu erhalten.
 

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit
sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. Soweit
erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung
durchgeführt; in diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach § 53
sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach § 54 übernommen.

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht.

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen,
soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 genannten
Ziele zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu
mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere

1.Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung,
 

2.Aktivierung von Selbsthilfepotentialen,
 

3.mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und
Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen,
 

4.Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,
 

5.Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter
anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit
Krisensituationen,
 

6.Training lebenspraktischer Fähigkeiten,
 

7.Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben,
 

8.Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§ 110).
 

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme

1.der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung
einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen
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Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges der
Teilhabe notwendig ist,
 

2.der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, Lernmittel,
Arbeitskleidung und Arbeitsgerät.
 

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch

1.Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung,
 

2.den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder
einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu einer
Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem Träger oder einer
Einrichtung für behinderte Menschen durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1
Nr. 2 bis 5,
 

3.die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Menschen als Hilfe
zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,
 

4.Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur
Berufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder
zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz
erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers besteht oder
solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht werden können,
 

5.Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur
Berufsausübung erforderlich sind und
 

6.Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungsgerechten
Wohnung in angemessenem Umfang.
 

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht
und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch
das Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. Der Der Rehabilitationsträger
erstattet dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch nach § 102 Abs. 4 bleibt
unberührt.

§ 34 Leistungen an Arbeitgeber

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 können Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, insbesondere als

1.Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen,
 

2.Eingliederungszuschüsse,
 

3.Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb,
 

4.teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung.
 

Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden.

(2) Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können für die gesamte Dauer der
Maßnahme geleistet werden und sollen bei Ausbildungsmaßnahmen die von den Arbeitgebern
im letzten Ausbildungsjahr zu zahlenden monatlichen Ausbildungsvergütungen nicht
übersteigen.

(3) Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 betragen höchstens 50
vom Hundert der vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Entgelte, soweit sie die
tariflichen Arbeitsentgelte oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht,
die für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der
Beitragsbemessungsgrenze in der Arbeitsförderung nicht übersteigen; die Leistungen
sollen im Regelfall für nicht mehr als ein Jahr geleistet werden. Soweit es für
die Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich ist, können die Leistungen um bis zu 20
Prozentpunkte höher festgelegt und bis zu einer Förderungshöchstdauer von zwei Jahren
erbracht werden. Werden sie für mehr als ein Jahr geleistet, sind sie entsprechend
der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfähigkeit der Leistungsberechtigten und den
abnehmenden Eingliederungserfordernissen gegenüber der bisherigen Förderungshöhe,
mindestens um zehn Prozentpunkte, zu vermindern. Bei der Berechnung nach Satz 1 wird
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auch der Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag berücksichtigt.
Eingliederungszuschüsse werden zurückgezahlt, wenn die Arbeitsverhältnisse während des
Förderungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der der Förderungsdauer entspricht,
längstens jedoch von einem Jahr, nach dem Ende der Leistungen beendet werden; dies gilt
nicht, wenn

1.die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das
Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht haben oder
 

2.die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des
Arbeitnehmers liegen, oder aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer
Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen.
 

Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den
im letzten Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gewährten
Förderungsbetrag begrenzt; ungeförderte Nachbeschäftigungszeiten werden anteilig
berücksichtigt.

§ 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation

(1) Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und
vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, soweit Art oder
Schwere der Behinderung oder die Sicherung des Erfolges die besonderen Hilfen dieser
Einrichtungen erforderlich machen. Die Einrichtung muss

1.nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung
und Berufserfahrung der Leitung und der Lehrkräfte sowie der Ausgestaltung der
Fachdienste eine erfolgreiche Ausführung der Leistung erwarten lassen,
 

2.angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbesondere
auch die Beachtung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
gewährleisten,
 

3.den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausführung der Leistungen bieten sowie
 

4.die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,
insbesondere zu angemessenen Vergütungssätzen, ausführen.
 

Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen nach
den §§ 13 und 20.

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der behinderten
Menschen darauf hinwirken, dass Teile dieser Ausbildung auch in Betrieben und
Dienststellen durchgeführt werden. Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
unterstützen die Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und bei der Betreuung der
auszubildenden behinderten Jugendlichen.

§ 36 Rechtsstellung der Teilnehmenden

Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden
die Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Einrichtungen eingegliedert. Sie sind keine
Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und wählen zu ihrer Mitwirkung
besondere Vertreter. Bei der Ausführung werden die arbeitsrechtlichen Grundsätze über
den Persönlichkeitsschutz, die Haftungsbeschränkung sowie die gesetzlichen Vorschriften
über den Arbeitsschutz, den Schutz vor Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf,
den Erholungsurlaub und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen entsprechend
angewendet.

§ 37 Dauer von Leistungen

(1) Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich
ist, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; eine Förderung kann darüber hinaus
erfolgen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.
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(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei
ganztägigem Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das
Teilhabeziel nur über eine länger dauernde Leistung erreicht werden kann oder die
Eingliederungsaussichten nur durch eine länger dauernde Leistung wesentlich verbessert
werden.

§ 38 Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers
zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter Berücksichtigung
arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit gutachterlich Stellung. Dies gilt auch, wenn sich
die Leistungsberechtigten in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen
oder der medizinisch-beruflichen Rehabilitation aufhalten.

§ 38a Unterstützte Beschäftigung

(1) Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist, behinderten Menschen mit besonderem
Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten. Unterstützte Beschäftigung umfasst eine
individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf Berufsbegleitung.

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten behinderte
Menschen insbesondere, um sie für geeignete betriebliche Tätigkeiten zu erproben, auf
ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorzubereiten und bei der
Einarbeitung und Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstützen.
Die Leistungen umfassen auch die Vermittlung von berufsübergreifenden Lerninhalten und
Schlüsselqualifikationen sowie die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der behinderten
Menschen. Die Leistungen werden vom zuständigen Rehabilitationsträger nach § 6 Abs.
1 Nr. 2 bis 5 für bis zu zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder Schwere der
Behinderung erforderlich sind. Sie können bis zu einer Dauer von weiteren zwölf Monaten
verlängert werden, wenn auf Grund der Art oder Schwere der Behinderung der gewünschte
nachhaltige Qualifizierungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht werden kann und
hinreichend gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnahme einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung führt.

(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten behinderte Menschen insbesondere, um
nach Begründung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses
die zu dessen Stabilisierung erforderliche Unterstützung und Krisenintervention zu
gewährleisten. Die Leistungen werden bei Zuständigkeit eines Rehabilitationsträgers
nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 von diesem, im Übrigen von dem Integrationsamt im Rahmen
seiner Zuständigkeit erbracht, solange und soweit sie wegen Art oder Schwere der
Behinderung zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind.

(4) Stellt der Rehabilitationsträger während der individuellen betrieblichen
Qualifizierung fest, dass voraussichtlich eine anschließende Berufsbegleitung
erforderlich ist, für die ein anderer Leistungsträger zuständig ist, beteiligt er
diesen frühzeitig.

(5) Die Unterstützte Beschäftigung kann von Integrationsfachdiensten oder anderen
Trägern durchgeführt werden. Mit der Durchführung kann nur beauftragt werden, wer
über die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt, um seine Aufgaben entsprechend den
individuellen Bedürfnissen der behinderten Menschen erfüllen zu können. Insbesondere
müssen die Beauftragten

1.über Fachkräfte verfügen, die eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale
oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichend Berufserfahrung
besitzen,
 

2.in der Lage sein, den Teilnehmern geeignete individuelle betriebliche
Qualifizierungsplätze zur Verfügung zu stellen und ihre berufliche Eingliederung zu
unterstützen,
 

3.über die erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung verfügen und
 

4.ein System des Qualitätsmanagements im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 anwenden.
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(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 genannten
Qualitätsanforderungen vereinbaren die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis
5 sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen
im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation eine gemeinsame Empfehlung.
Die gemeinsame Empfehlung kann auch Ausführungen zu möglichen Leistungsinhalten und zur
Zusammenarbeit enthalten. § 13 Abs. 4, 6 und 7 und § 16 gelten entsprechend.

§ 39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 136) werden erbracht,
um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu
entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen
weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern.

§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten
Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen

1.im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung
für die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben ist sowie welche Bereiche
der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den behinderten
Menschen in Betracht kommen, und um einen Eingliederungsplan zu erstellen,
 

2.im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs-
oder Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen so weit wie möglich zu entwickeln,
zu verbessern oder wiederherzustellen und erwartet werden kann, dass der behinderte
Mensch nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, wenigstens ein Mindestmaß
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 136 zu erbringen.
 

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei Monate erbracht. Die
Leistungsdauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn während des
Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Leistungsdauer
ausreichend ist.

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. Sie
werden in der Regel für ein Jahr bewilligt. Sie werden für ein weiteres Jahr
bewilligt, wenn auf Grund einer rechtzeitig vor Ablauf des Förderzeitraums nach Satz 2
abzugebenden fachlichen Stellungnahme die Leistungsfähigkeit des behinderten Menschen
weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden kann.

(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen einer Unterstützten
Beschäftigung nach § 38a werden zur Hälfte auf die Dauer des Berufsbildungsbereichs
angerechnet. Allerdings dürfen die Zeiten individueller betrieblicher Qualifizierung
und des Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr als 36 Monate betragen.

§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen
erhalten behinderte Menschen, bei denen

1.eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder
 

2.Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung
(§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4)
 

wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in
Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

(2) Die Leistungen sind gerichtet auf

1.Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des behinderten
Menschen entsprechenden Beschäftigung,
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2.Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der im
Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der
Persönlichkeit sowie
 

3.Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen.
 

(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen
Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Ist der Träger
der Sozialhilfe zuständig, sind die Vorschriften nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften
Buches anzuwenden. Die Vergütungen, in den Fällen des Satzes 2 die Pauschalen und
Beträge nach § 76 Abs. 2 des Zwölften Buches, berücksichtigen

1.alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt
notwendigen Kosten sowie
 

2.die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden
Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der
Werkstatt und der dort beschäftigten behinderten Menschen nach Art und Umfang über
die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten hinausgehen.
 

Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 Nr. 2 im Einzelfall nicht ermittelt
werden, kann eine Vergütungspauschale für diese werkstattspezifischen Kosten der
wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt vereinbart werden.

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Abs. 4 der
Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des
Arbeitsergebnisses dargestellt. Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die
Vergütung Verluste oder Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht
zur Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden.

§ 42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen

1.die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis 4 genannten
Träger zuständig ist,
 

2.die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,
 

3.die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 des
Sechsten Buches,
 

4.die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a des
Bundesversorgungsgesetzes.
 

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen

1.die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene,
 

2.die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des § 27d Abs. 1 Nr. 3
des Bundesversorgungsgesetzes,
 

3.die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des § 35a des
Achten Buches,
 

4.im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Zwölften Buches.
 

§ 43 Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen
Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten
Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld.
Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für jeden im Arbeitsbereich
beschäftigten behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit dem
Arbeitsförderungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt. Ist das Arbeitsentgelt
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höher als 299 Euro, beträgt das Arbeitsförderungsgeld monatlich den Unterschiedsbetrag
zwischen dem Arbeitsentgelt und 325 Euro. Erhöhungen der Arbeitsentgelte auf Grund
der Zuordnung der Kosten im Arbeitsbereich der Werkstatt gemäß § 41 Abs. 3 des
Bundessozialhilfegesetzes in der ab 1. August 1996 geltenden Fassung oder gemäß § 41
Abs. 3 können auf die Zahlung des Arbeitsförderungsgeldes angerechnet werden.

Kapitel 6
Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen

§ 44 Ergänzende Leistungen

(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben
der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Rehabilitationsträger werden ergänzt durch

1.Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld
oder Unterhaltsbeihilfe,
 

2.Beiträge und Beitragszuschüsse

a)zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,
 

b)zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches,
 

c)zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,
 

d)zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches,
 

e)zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches,
 

 

3.ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und
Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte
Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen,
 

4.ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und
Überwachung,
 

5.Reisekosten,
 

6.Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten.
 

(2) Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder Pflege während der Teilnahme
an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht anderweitig sichergestellt, können die
Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld und zur
Pflegeversicherung bei einem Träger der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversicherung
oder, wenn dort im Einzelfall ein Schutz nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen erbracht werden. Arbeitslose Teilnehmer
an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können für die Dauer des Bezuges von
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld einen Zuschuss zu ihrem
Beitrag für eine private Versicherung gegen Krankheit oder für die Pflegeversicherung
erhalten. Der Zuschuss wird nach § 207a Abs. 2 des Dritten Buches berechnet.

§ 45 Leistungen zum Lebensunterhalt

(1) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leisten

1.die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach Maßgabe der §§ 44 und 46 bis 51 des
Fünften Buches und des § 8 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des Zweiten
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte,
 

2.die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach Maßgabe der §§ 45 bis 48, 52
und 55 des Siebten Buches,
 

3.die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach Maßgabe dieses Buches und der §§
20 und 21 des Sechsten Buches,
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4.die Träger der Kriegsopferversorgung Versorgungskrankengeld nach Maßgabe der §§ 16
bis 16h und 18a des Bundesversorgungsgesetzes.
 

(2) Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten Übergangsgeld

1.die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 49 bis 52 des
Siebten Buches,
 

2.die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 20 und 21 des
Sechsten Buches,
 

3.die Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 160 bis 162 des
Dritten Buches,
 

4.die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses Buches und des § 26a des
Bundesversorgungsgesetzes.
 

(3) Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen haben Anspruch auf Übergangsgeld
wie bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den Zeitraum, in dem die berufliche
Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durchgeführt wird (§ 33 Abs. 4 Satz 2) und
sie wegen der Teilnahme kein oder ein geringeres Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
erzielen.

(4) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfängerin einen
Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat; § 52 Nr. 2 des Siebten Buches bleibt unberührt.

(5) Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Ausbildung
behinderter Menschen, berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Leistungen zur
individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung
sowie im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von Werkstätten für behinderte
Menschen leisten

1.die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe der §§ 104 bis 108 des
Dritten Buches,
 

2.die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzungen der
§§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes.
 

(6) Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des § 27d Abs. 1 Nr.
3 des Bundesversorgungsgesetzes ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a des
Bundesversorgungsgesetzes.

(7) Wird bei ambulanter Ausführung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld geleistet, kann der
Rehabilitationsträger im Rahmen der nach § 13 Abs. 2 Nr. 7 vereinbarten Empfehlung eine
Erstattung seiner Aufwendungen für diese Leistungen verlangen.

(8) Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Verletztengeld und das
Übergangsgeld werden für Kalendertage gezahlt; wird die Leistung für einen ganzen
Kalendermonat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen angesetzt.

§ 46 Höhe und Berechnung des Übergangsgelds

(1) Der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 vom Hundert des erzielten regelmäßigen
Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt
(Regelentgelt) zugrunde gelegt, höchstens jedoch das in entsprechender Anwendung des
§ 47 berechnete Nettoarbeitsentgelt; hierbei gilt die für den Rehabilitationsträger
jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze. Bei der Berechnung des Regelentgelts und des
Nettoarbeitsentgelts werden die für die jeweilige Beitragsbemessung und Beitragstragung
geltenden Besonderheiten der Gleitzone nach § 20 Abs. 2 des Vierten Buches nicht
berücksichtigt. Das Übergangsgeld beträgt

1.für Leistungsempfänger, die mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Abs. 1, 3 bis 5 des
Einkommensteuergesetzes haben, oder deren Ehegatten oder Lebenspartner, mit denen
sie in häuslicher Gemeinschaft leben, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben können,
weil sie die Leistungsempfänger pflegen oder selbst der Pflege bedürfen und keinen
Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben, 75 vom Hundert,
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2.für die übrigen Leistungsempfänger 68 vom Hundert des nach Satz 1 oder § 48
maßgebenden Betrages. Bei Übergangsgeld der Träger der Kriegsopferfürsorge wird
unter den Voraussetzungen von Satz 2 Nr. 1 ein Vomhundertsatz von 80, im Übrigen ein
Vomhundertsatz von 70 zugrunde gelegt.
 

(2) Für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts nach Absatz 1 Satz 1 wird der sich aus
dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag nach § 47 Abs. 1 Satz 6 ergebende Anteil am
Nettoarbeitsentgelt mit dem Vomhundertsatz angesetzt, der sich aus dem Verhältnis des
kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach § 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus
diesem Regelentgeltbetrag ergebenden Nettoarbeitsentgelt ergibt. Das kalendertägliche
Übergangsgeld darf das sich aus dem Arbeitsentgelt nach § 47 Abs. 1 Satz 1 bis 5
ergebende kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen.

§ 47 Berechnung des Regelentgelts

(1) Für die Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempfängern
im letzten vor Beginn der Leistung oder einer vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit
abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das während der letzten
abgerechneten vier Wochen (Bemessungszeitraum) erzielte und um einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt durch die Zahl der Stunden geteilt, für
die es gezahlt wurde. Das Ergebnis wird mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des
Arbeitsverhältnisses ergebenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden vervielfacht
und durch sieben geteilt. Ist das Arbeitsentgelt nach Monaten bemessen oder ist
eine Berechnung des Regelentgelts nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der
30. Teil des in dem letzten vor Beginn der Leistung abgerechneten Kalendermonat
erzielten und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als
Regelentgelt. Wird mit einer Arbeitsleistung Arbeitsentgelt erzielt, das für Zeiten
einer Freistellung vor oder nach dieser Arbeitsleistung fällig wird (Wertguthaben
nach § 7b des Vierten Buches), ist für die Berechnung des Regelentgelts das im
Bemessungszeitraum der Beitragsberechnung zugrunde liegende und um einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt maßgebend; Wertguthaben, die nicht gemäß
einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen verwendet werden (§ 23b Abs. 2
des Vierten Buches), bleiben außer Betracht. Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt als
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit, die dem gezahlten Arbeitsentgelt
entspricht. Für die Berechnung des Regelentgelts wird der 360. Teil des einmalig
gezahlten Arbeitsentgelts, das in den letzten zwölf Kalendermonaten vor Beginn der
Leistung nach § 23a des Vierten Buches der Beitragsberechnung zugrunde gelegen hat, dem
nach den Sätzen 1 bis 5 berechneten Arbeitsentgelt hinzugerechnet.

(2) Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeitsentgelt maßgebend, das
in der infolge der Teilarbeitslosigkeit nicht mehr ausgeübten Beschäftigung erzielt
wurde.

(3) Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, wird das regelmäßige
Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das zuletzt vor dem Arbeitsausfall erzielt wurde.

(4) Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilitationsträger jeweils
geltenden Leistungs- oder Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, in der
Rentenversicherung bis zur Höhe des der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Entgelts.

(5) Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig sind, werden
für die Feststellung des entgangenen Nettoarbeitsentgelts die Steuern berücksichtigt,
die bei einer Steuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben würden.

§ 48 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen

Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld während Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben wird aus 65 vom Hundert des auf ein Jahr bezogenen tariflichen oder, wenn
es an einer tariflichen Regelung fehlt, des ortsüblichen Arbeitsentgelts ermittelt, das
für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort der Leistungsempfänger gilt, wenn

1.die Berechnung nach den §§ 46 und 47 zu einem geringeren Betrag führt,
 

2.Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder
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3.der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen länger als drei
Jahre zurückliegt.
 

Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Kalendermonat vor dem Beginn der
Leistungen bis zur jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze für diejenige Beschäftigung, für
die Leistungsempfänger ohne die Behinderung nach ihren beruflichen Fähigkeiten, ihrer
bisherigen beruflichen Tätigkeit und nach ihrem Lebensalter in Betracht kämen. Für den
Kalendertag wird der 360. Teil dieses Betrages angesetzt.

§ 49 Kontinuität der Bemessungsgrundlage

Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder
Übergangsgeld bezogen und wird im Anschluss daran eine Leistung zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben ausgeführt, so wird bei der Berechnung
der diese Leistungen ergänzenden Leistung zum Lebensunterhalt von dem bisher zugrunde
gelegten Arbeitsentgelt ausgegangen; es gilt die für den Rehabilitationsträger jeweils
geltende Beitragsbemessungsgrenze.

§ 50 Anpassung der Entgeltersatzleistungen

(1) Die dem Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld und Übergangsgeld
zugrunde liegende Berechnungsgrundlage wird jeweils nach Ablauf eines Jahres seit
dem Ende des Bemessungszeitraums entsprechend der Veränderung der Bruttolöhne und -
gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches) vom vorvergangenen
zum vergangenen Kalenderjahr an die Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte angepasst.

(2) Der Anpassungsfaktor errechnet sich, indem die Bruttolöhne und -gehälter je
Arbeitnehmer für das vergangene Kalenderjahr durch die entsprechenden Bruttolöhne und -
gehälter für das vorvergangene Kalenderjahr geteilt werden; § 68 Abs. 7 und § 121 Abs.
1 des Sechsten Buches gelten entsprechend.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils zum 30. Juni eines
Kalenderjahres den Anpassungsfaktor, der für die folgenden zwölf Monate maßgebend ist,
im Bundesanzeiger bekannt.

§ 51 Weiterzahlung der Leistungen

(1) Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder von
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben weitere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
erforderlich, während derer dem Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld besteht,
und können diese aus Gründen, die die Leistungsempfänger nicht zu vertreten haben,
nicht unmittelbar anschließend durchgeführt werden, werden das Verletztengeld, das
Versorgungskrankengeld oder das Übergangsgeld für diese Zeit weitergezahlt, wenn

1.die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen Anspruch auf Krankengeld mehr
haben oder
 

2.ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben,
nicht vermittelt werden kann.
 

(2) Leistungsempfänger haben die Verzögerung insbesondere zu vertreten, wenn sie
zumutbare Angebote von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in größerer Entfernung
zu ihren Wohnorten ablehnen. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist § 121 Abs. 4 des
Dritten Buches entsprechend anzuwenden.

(3) Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber voraussichtlich wieder in Anspruch nehmen,
werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende dieser Leistungen, längstens
bis zu sechs Wochen weitergezahlt.

(4) Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur
Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe
während der Arbeitslosigkeit bis zu drei Monate weitergezahlt, wenn sie sich bei der
Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben und einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
von mindestens drei Monaten nicht geltend machen können; die Dauer von drei Monaten
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vermindert sich um die Anzahl von Tagen, für die Leistungsempfänger im Anschluss
an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben einen Anspruch aus
Arbeitslosengeld geltend machen können. In diesem Fall beträgt das Übergangsgeld

1.bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des erhöhten Bemessungssatzes
nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 vorliegen, 67 vom Hundert,
 

2.bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert
 

des sich aus § 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 48 ergebenden Betrages.

(5) Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation eine
stufenweise Wiedereingliederung (§ 28) erforderlich, wird das Übergangsgeld bis zu
deren Ende weitergezahlt.

§ 52 Einkommensanrechnung

(1) Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4 und 5
werden angerechnet

1.Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des Anspruchs auf
Übergangsgeld ausgeübten Tätigkeit, das bei Beschäftigten um die gesetzlichen Abzüge
und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und bei sonstigen Leistungsempfängern um 20
vom Hundert zu vermindern ist,
 

2.Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem
Übergangsgeld das vor Beginn der Leistung erzielte, um die gesetzlichen Abzüge
verminderte Arbeitsentgelt übersteigen,
 

3.Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit einer
Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben erbringt,
 

4.Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrenten in Höhe des sich
aus § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches ergebenden Betrages, wenn sich
die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf die Höhe der Berechnungsgrundlage für das
Übergangsgeld nicht ausgewirkt hat,
 

5.Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demselben Anlass wie die
Leistungen zur Teilhabe erbracht werden, wenn durch die Anrechnung eine unbillige
Doppelleistung vermieden wird,
 

6.Renten wegen Alters, die bei Berechnung des Übergangsgelds aus einem
Teilarbeitsentgelt nicht berücksichtigt wurden,
 

7.Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches,
 

8.den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Leistungen, die von einer Stelle außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs erbracht werden.
 

(2) Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit mit Kinderzuschuss auf das Übergangsgeld bleibt ein
Betrag in Höhe des Kindergeldes nach § 66 des Einkommensteuergesetzes oder § 6 des
Bundeskindergeldgesetzes außer Ansatz.

(3) Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz 1 Nr. 3 zu
kürzen wäre, nicht erfüllt, geht der Anspruch insoweit mit Zahlung des Übergangsgelds
auf den Rehabilitationsträger über; die §§ 104 und 115 des Zehnten Buches bleiben
unberührt.

§ 53 Reisekosten

(1) Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leistung
zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlichen
Fahr-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten übernommen; hierzu gehören auch
die Kosten für besondere Beförderungsmittel, deren Inanspruchnahme wegen Art
oder Schwere der Behinderung erforderlich ist, für eine wegen der Behinderung
erforderliche Begleitperson einschließlich des für die Zeit der Begleitung entstehenden
Verdienstausfalls, für Kinder, deren Mitnahme an den Rehabilitationsort erforderlich



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 30 -

ist, weil ihre anderweitige Betreuung nicht sichergestellt ist, sowie für den
erforderlichen Gepäcktransport.

(2) Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden
Reisekosten auch für im Regelfall zwei Familienheimfahrten je Monat übernommen.
Anstelle der Kosten für die Familienheimfahrten können für Fahrten von Angehörigen vom
Wohnort zum Aufenthaltsort der Leistungsempfänger und zurück Reisekosten übernommen
werden.

(3) Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammenhang mit Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation übernommen, wenn die Leistungen länger als acht Wochen
erbracht werden.

(4) Als Fahrkosten ist für jeden Tag, an dem der behinderte oder von Behinderung
bedrohte Mensch den Ort der Ausführung der Leistung aufsucht, eine Entfernungspauschale
für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Ausführungsort von
0,36 Euro für die ersten zehn Kilometer und 0,40 Euro für jeden weiteren Kilometer
anzusetzen. Bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung ist für die An- und
Abreise sowie für Familienheimfahrten nach Absatz 2 eine Entfernungspauschale von 0,40
Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstands
und dem Ort der Ausführung der Leistung anzusetzen. Für die Bestimmung der Entfernung
ist die kürzeste Straßenverbindung maßgebend. Kosten für Pendelfahrten können nur bis
zur Höhe des Betrages übernommen werden, der bei unter Berücksichtigung von Art oder
Schwere der Behinderung zumutbarer auswärtiger Unterbringung für Unterbringung und
Verpflegung zu leisten wäre.

§ 54 Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten

(1) Haushaltshilfe wird geleistet, wenn

1.den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen
Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die Weiterführung des
Haushalts nicht möglich ist,
 

2.eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und
 

3.im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr
noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.
 

§ 38 Abs. 4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag die Kosten für die Mitnahme oder
anderweitige Unterbringung des Kindes bis zur Höhe der Kosten der sonst zu erbringenden
Haushaltshilfe übernommen, wenn die Unterbringung und Betreuung des Kindes in dieser
Weise sichergestellt ist.

(3) Kosten für die Betreuung der Kinder des Leistungsempfängers können bis zu einem
Betrag von 130 Euro je Kind und Monat übernommen werden, wenn sie durch die Ausführung
einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
unvermeidbar entstehen. Leistungen zur Kinderbetreuung werden nicht neben Leistungen
nach den Absätzen 1 und 2 erbracht. Der in Satz 1 genannte Betrag erhöht sich
entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches; § 77
Abs. 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftlichen Alterskassen
und die landwirtschaftlichen Krankenkassen Betriebs- und Haushaltshilfe nach den §§ 10
und 36 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte und nach den §§ 9 und 10 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, die landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaften für die bei ihnen versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer
und im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten nach den §§ 54 und 55 des Siebten Buches.

Kapitel 7
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
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§ 55 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

(1) Als Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden die Leistungen
erbracht, die den behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
ermöglichen oder sichern oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege machen und
nach den Kapiteln 4 bis 6 nicht erbracht werden.

(2) Leistungen nach Absatz 1 sind insbesondere

1.Versorgung mit anderen als den in § 31 genannten Hilfsmitteln oder den in § 33
genannten Hilfen,
 

2.heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind,
 

3.Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die erforderlich und
geeignet sind, behinderten Menschen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in der
Gemeinschaft zu ermöglichen,
 

4.Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt,
 

5.Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der Erhaltung einer
Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht,
 

6.Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten,
 

7.Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
 

§ 56 Heilpädagogische Leistungen

(1) Heilpädagogische Leistungen nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 werden erbracht, wenn nach
fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1.eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer
Behinderung verlangsamt oder
 

2.die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert
 

werden können. Sie werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte
Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.

(2) In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung (§ 30) und
schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden heilpädagogische Leistungen als
Komplexleistung erbracht.

§ 57 Förderung der Verständigung

Bedürfen hörbehinderte Menschen oder behinderte Menschen mit besonders starker
Beeinträchtigung der Sprachfähigkeit auf Grund ihrer Behinderung zur Verständigung mit
der Umwelt aus besonderem Anlass der Hilfe Anderer, werden ihnen die erforderlichen
Hilfen zur Verfügung gestellt oder angemessene Aufwendungen hierfür erstattet.

§ 58 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Die Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (§ 55 Abs. 2 Nr. 7)
umfassen vor allem

1.Hilfen zur Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen,
 

2.Hilfen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der
Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen,
 

3.die Bereitstellung von Hilfsmitteln, die der Unterrichtung über das Zeitgeschehen
oder über kulturelle Ereignisse dienen, wenn wegen Art oder Schwere der Behinderung
anders eine Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nicht oder nur unzureichend möglich
ist.
 

§ 59 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres
über Voraussetzungen, Gegenstand und Umfang der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der
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Gemeinschaft sowie über das Zusammenwirken dieser Leistungen mit anderen Leistungen zur
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen regeln.

Kapitel 8
Sicherung und Koordinierung der Teilhabe

Titel 1
Sicherung von Beratung und Auskunft

§ 60 Pflichten Personensorgeberechtigter

Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei ihrer Personensorge anvertrauten
Menschen Behinderungen (§ 2 Abs. 1) wahrnehmen oder durch die in § 61 genannten
Personen hierauf hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erziehungs- oder
Betreuungsauftrags die behinderten Menschen einer gemeinsamen Servicestelle oder einer
sonstigen Beratungsstelle für Rehabilitation oder einem Arzt zur Beratung über die
geeigneten Leistungen zur Teilhabe vorstellen.

§ 61 Sicherung der Beratung behinderter Menschen

(1) Die Beratung der Ärzte, denen eine Person nach § 60 vorgestellt wird,
erstreckt sich auf die geeigneten Leistungen zur Teilhabe. Dabei weisen sie auf
die Möglichkeit der Beratung durch eine gemeinsame Servicestelle oder eine sonstige
Beratungsstelle für Rehabilitation hin. Bei Menschen, bei denen der Eintritt
der Behinderung nach allgemeiner ärztlicher Erkenntnis zu erwarten ist, wird
entsprechend verfahren. Werdende Eltern werden auf den Beratungsanspruch bei den
Schwangerschaftsberatungsstellen hingewiesen.

(2) Hebammen, Entbindungspfleger, Medizinalpersonen außer Ärzten, Lehrer,
Sozialarbeiter, Jugendleiter und Erzieher, die bei Ausübung ihres Berufs Behinderungen
(§ 2 Abs. 1) wahrnehmen, weisen die Personensorgeberechtigten auf die Behinderung und
auf die Beratungsangebote nach § 60 hin.

(3) Nehmen Medizinalpersonen außer Ärzten und Sozialarbeiter bei Ausübung ihres
Berufs Behinderungen (§ 2 Abs. 1) bei volljährigen Menschen wahr, empfehlen sie diesen
Menschen oder den für sie bestellten Betreuern, eine Beratungsstelle für Rehabilitation
oder einen Arzt zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur Teilhabe aufzusuchen.

§ 62 Landesärzte

(1) In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere Erfahrungen
in der Hilfe für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen verfügen.

(2) Die Landesärzte haben vor allem die Aufgabe,

1.Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe
zuständig sind, sowie für die zuständigen Träger der Sozialhilfe in besonders
schwierig gelagerten Einzelfällen oder in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung zu
erstatten,
 

2.die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstellen von
Konzeptionen, Situations- und Bedarfsanalysen und bei der Landesplanung zur Teilhabe
behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen zu beraten und zu unterstützen
sowie selbst entsprechende Initiativen zu ergreifen,
 

3.die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen von
Behinderungen und notwendige Hilfen sowie über den Erfolg von Leistungen zur Teilhabe
behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen regelmäßig zu unterrichten.
 

Titel 2
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Klagerecht der Verbände

§ 63 Klagerecht der Verbände

Werden behinderte Menschen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, können an
ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände klagen, die nach ihrer Satzung
behinderte Menschen auf Bundes- oder Landesebene vertreten und nicht selbst am Prozess
beteiligt sind. In diesem Fall müssen alle Verfahrensvoraussetzungen wie bei einem
Rechtsschutzersuchen durch den behinderten Menschen selbst vorliegen.

Titel 3
Koordinierung der Teilhabe behinderter Menschen

§ 64 Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Beirat für die Teilhabe
behinderter Menschen gebildet, der es in Fragen der Teilhabe behinderter Menschen berät
und bei Aufgaben der Koordinierung unterstützt. Zu den Aufgaben des Beirats gehören
insbesondere auch

1.die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und die
Mitwirkung bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds,
 

2.die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der in diesem
Buch getroffenen Regelungen im Rahmen der Rehabilitationsforschung und als
forschungsbegleitender Ausschuss die Unterstützung des Ministeriums bei der
Festlegung von Fragestellungen und Kriterien.
 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trifft Entscheidungen über die Vergabe
der Mittel des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlägen des Beirats.

(2) Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat
der Bundesagentur für Arbeit,
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat
der Bundesagentur für Arbeit,
sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusammensetzung
ihrer Mitglieder dazu berufen sind, behinderte Menschen auf Bundesebene zu vertreten,
16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder,
drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände,
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen,
ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit,
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen,
ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung,
drei Mitglieder auf Vorschlag der Deutschen Rentenversicherung Bund,
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der
Sozialhilfe,
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege,
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte
Beschäftigung,
fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der
medizinischen Rehabilitation, der Berufsförderungswerke, der Berufsbildungswerke, der
Werkstätten für behinderte Menschen und der Integrationsfirmen,
ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und
stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbände,
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der
Bundesärztekammer.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen.
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§ 65 Verfahren des Beirats

Der Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen wählt aus den ihm angehörenden
Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Organisationen behinderter
Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende
und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. Im Übrigen gilt § 106
entsprechend.

§ 66 Berichte über die Lage behinderter Menschen und die Entwicklung ihrer
Teilhabe

(1) Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes
bis zum 31. Dezember 2004 über die Lage behinderter Frauen und Männer sowie die
Entwicklung ihrer Teilhabe, gibt damit eine zusammenfassende Darstellung und Bewertung
der Aufwendungen zu Prävention, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ab und schlägt unter Berücksichtigung
und Bewertung der mit diesem Buch getroffenen Regelungen die zu treffenden Maßnahmen
vor. In dem Bericht wird die Entwicklung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
gesondert dargestellt. Schlägt die Bundesregierung weitere Regelungen vor, erstattet
sie auch über deren Wirkungen einen weiteren Bericht. Die Träger von Leistungen und
Einrichtungen erteilen die erforderlichen Auskünfte. Die obersten Landesbehörden werden
beteiligt. Ein gesonderter Bericht über die Lage behinderter Menschen ist vor diesem
Zeitpunkt nicht zu erstellen.

(2) Bei der Erfüllung der Berichtspflicht nach Absatz 1 unterrichtet die
Bundesregierung die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes auch über die nach dem
Behindertengleichstellungsgesetz getroffenen Maßnahmen, über Zielvereinbarungen im
Sinne von § 5 des Behindertengleichstellungsgesetzes sowie über die Gleichstellung
behinderter Menschen und gibt eine zusammenfassende, nach Geschlecht und Alter
differenzierte Darstellung und Bewertung ab. Der Bericht nimmt zu möglichen weiteren
Maßnahmen zur Gleichstellung behinderter Menschen Stellung. Die zuständigen obersten
Landesbehörden werden beteiligt.

(3) Die Bundesregierung unterrichtet die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes
bis zum 31. Dezember 2006 über die Ausführung der Leistungen des Persönlichen Budgets
nach § 17. Auf der Grundlage des Berichts ist zu prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf
besteht; die obersten Landessozialbehörden werden beteiligt.

§ 67 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften über die Geschäftsführung und das
Verfahren des Beirats nach § 65 erlassen.

Teil 2
Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen (Schwerbehindertenrecht)

Kapitel 1
Geschützter Personenkreis

§ 68 Geltungsbereich

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte
behinderte Menschen.

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs.
3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen
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durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs
des Antrags wirksam. Sie kann befristet werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für
schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und
junge Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben
und Dienststellen, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein
Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. Der Nachweis der Behinderung wird durch
eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c, werden nicht angewendet.

§ 69 Feststellung der Behinderung, Ausweise

(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des
Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das Vorliegen einer Behinderung und
den Grad der Behinderung fest. Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung
der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Abs. 2), gelten die in § 14
Abs. 2 Satz 2 und 4 sowie Abs. 5 Satz 2 und 5 genannten Fristen sowie § 60 Abs.
1 des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der
Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch
Anwendung findet. Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
werden als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Die Maßstäbe
des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes und der auf Grund des § 30 Abs. 17
des Bundesversorgungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung gelten entsprechend. Eine
Feststellung ist nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20
vorliegt. Durch Landesrecht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt
werden.

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung
über das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden
Erwerbsminderung schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder
Gerichtsentscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen
zuständigen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der behinderte
Mensch ein Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. Eine
Feststellung nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinderung.

(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vor,
so wird der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer
Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. Für
diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Absatz 2
eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen worden ist.

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die
zuständigen Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1.

(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf
Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4
über weitere gesundheitliche Merkmale aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die
Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen
nach Teil 2 oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die Gültigkeitsdauer des
Ausweises soll befristet werden. Er wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz
schwerbehinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine
Neufeststellung unanfechtbar geworden ist.

§ 70 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates nähere Vorschriften über die Gestaltung der Ausweise, ihre Gültigkeit und
das Verwaltungsverfahren zu erlassen.
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Kapitel 2
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

§ 71 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich
monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 haben auf wenigstens 5
Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind
schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben
Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeitsplätzen
jahresdurchschnittlich je Monat einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit
jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich
je Monat zwei schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.

(2) (weggefallen)

(3) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 2 gelten

1.jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das
Bundespräsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesrates,
das Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der
Bundesgerichtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das
Bundeseisenbahnvermögen,
 

2.jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe
(Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und
jede sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die eine
gemeinsame Personalverwaltung haben,
 

3.jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften,
 

4.jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts.
 

§ 72 Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen

(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Umfang zu
beschäftigen

1.schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im
Arbeitsleben besonders betroffen sind, insbesondere solche,

a)die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend
einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder
 

b)deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit
außergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder
 

c)die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine
wesentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder
 

d)bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger oder
seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder
 

e)die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbildung im
Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben,
 

 

2.schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben.
 

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende,
haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil
dieser Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Hierüber ist mit der
zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93 und der Schwerbehindertenvertretung
zu beraten.

§ 73 Begriff des Arbeitsplatzes
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(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende
und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden

1.behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3
Nr. 3 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen,
 

2.Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern
vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und
Geistliche öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften,
 

3.Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die
vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,
 

4.Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilnehmen,
 

5.Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden,
 

6.(weggefallen)
 

7.Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr-
oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen Bezuges einer Rente auf Zeit
oder bei Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) ruht,
solange für sie eine Vertretung eingestellt ist.
 

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit
oder nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von
höchstens acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als
18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

§ 74 Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der
Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der
Arbeitsplätze, auf denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind (§ 71), zählen
Stellen, auf denen Auszubildende beschäftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt für
Stellen, auf denen Rechts- oder Studienreferendare und -referendarinnen beschäftigt
werden, die einen Rechtsanspruch auf Einstellung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei
Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen abzurunden.

§ 75 Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 Abs.
1 oder Abs. 2 Nr. 1 oder 4 beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen angerechnet.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als
betriebsüblich, aber nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt wird,
wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Bei
Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden infolge von
Altersteilzeit gilt Satz 1 entsprechend. Wird ein schwerbehinderter Mensch weniger als
18 Stunden wöchentlich beschäftigt, lässt die Bundesagentur für Arbeit die Anrechnung
auf einen dieser Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen Art oder
Schwere der Behinderung notwendig ist.

(2a) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme zur Förderung des
Übergangs aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (§
5 Abs. 4 Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für diese Zeit
auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerechnet.

(3) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen angerechnet.
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(4) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein
schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des § 2 Abs. 2 oder
3 ist, auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet.

§ 76 Mehrfachanrechnung

(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen,
besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1 auf mehr als einen
Pflichtarbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere Schwierigkeiten stößt.
Satz 1 gilt auch für schwerbehinderte Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in
einer Werkstatt für behinderte Menschen und für teilzeitbeschäftigte schwerbehinderte
Menschen im Sinne des § 75 Abs. 2.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Satz 1 gilt auch
während der Zeit einer Ausbildung im Sinne des § 35 Abs. 2, die in einem Betrieb
oder einer Dienststelle durchgeführt wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann die
Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen,
wenn die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art oder Schwere der
Behinderung auf besondere Schwierigkeiten stößt. Bei Übernahme in ein Arbeits- oder
Beschäftigungsverhältnis durch den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im
Anschluss an eine abgeschlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten
Jahr der Beschäftigung auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt
unberührt.

(3) Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. August 1986 erlassen
worden sind, gelten fort.

§ 77 Ausgleichsabgabe

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen
nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe
hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf.
Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittlichen
Beschäftigungsquote ermittelt.

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz

1.105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis
weniger als dem geltenden Pflichtsatz,
 

2.180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis
weniger als 3 Prozent,
 

3.260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2
Prozent.
 

Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz
für schwerbehinderte Menschen

1.für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden
Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem
schwerbehinderten Menschen 105 Euro und
 

2.für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden
Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als
zwei schwerbehinderten Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen
Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro.
 

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach
§ 18 Abs. 1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres,
wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der
Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe
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erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag
der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird. Die sich ergebenden Beträge sind auf den
nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der
Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung
der Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt.
Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt
einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und zieht diese ein. Für
rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt nach dem 31. März
Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung
gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen
von der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Gegenüber
privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das
Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das
Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung
der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach
Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur für
Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstattet.

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im
Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck
nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkommen an
Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten des
Verfahrens nicht bestritten werden. Das Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss
für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt (§ 103) auf dessen Verlangen eine
Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe.

(6) Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten
Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter.
Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das einzelne
Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich
nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich
des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und
dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den
Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen
im Sinne des § 73 beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos
gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur
entsprechenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten
Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden
von diesen gesondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung
der Rechnungen und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen
allgemein maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten
hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der
in § 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber.

§ 78 Ausgleichsfonds

Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen, die den
Interessen mehrerer Länder auf dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
als zweckgebundene Vermögensmasse ein Ausgleichsfonds für überregionale Vorhaben zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gebildet. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales verwaltet den Ausgleichsfonds.
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§ 79 Verordnungsermächtigungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1.die Pflichtquote nach § 71 Abs. 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen
oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentliche
Arbeitgeber höher festgesetzt werden als für private Arbeitgeber,
 

2.nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 77 Abs. 5 und die
Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 78, die Verwendung der Mittel durch ihn für die
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben und das Vergabe-
und Verwaltungsverfahren des Ausgleichsfonds zu erlassen,
 

3.in der Rechtsverordnung nach Nummer 2

a)den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an
Ausgleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der
Aufgaben des Ausgleichsfonds und der Integrationsämter,
 

b)den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder einer
Mehrheit der Länder abweichend von § 77 Abs. 6 Satz 3 sowie
 

c)die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 der
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von § 41 Abs. 2 Nr. 1
dieser Verordnung und von Integrationsbetrieben und -abteilungen abweichend von §
41 Abs. 1 Nr. 3 dieser Verordnung
 

zu regeln,
 

4.die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze
verfügen, für einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundesländer
herabzusetzen oder zu erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigenden schwerbehinderten
Menschen so erheblich übersteigt, dass die Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen zu werden brauchen.
 

Kapitel 3
Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der
schwerbehinderten Menschen

§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und
den Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein
Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten
behinderten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen
und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur für Arbeit und des
Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständig sind,
auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit
einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr,
aufgegliedert nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs
der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe
notwendig sind. Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte Verzeichnis sowie
eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an das für ihren
Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. Dem Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung und dem Beauftragten
des Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsächlicher
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sowie in rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbescheid über die zur Berechnung
der Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und der besetzten
Arbeitsplätze notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur
Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die
Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu erstatten,
die mit dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personengruppen, aufgegliedert
nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrationsamt auf
Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der besonderen Regelungen
zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am
Arbeitsleben notwendig sind.

(6) Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, abgestimmten
Vordrucke der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. Die Bundesagentur für Arbeit soll
zur Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft
ein elektronisches Übermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und des
Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu
geben, soweit es im Interesse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und
Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§
94 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl und ihren
Beauftragten für die Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen (§ 98 Satz 1)
unverzüglich nach der Bestellung der für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle
zuständigen Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt zu benennen.

(9) (weggefallen)

§ 81 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder
arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen
frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit
oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte
Menschen vor. Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von
schwerbehinderten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung
und die in § 93 genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten.
Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richter und Richterinnen wird der Präsidialrat
unterrichtet und gehört, soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der
Prüfung nach Satz 1 beteiligen die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach
§ 95 Abs. 2 und hören die in § 93 genannten Vertretungen an. Erfüllt der Arbeitgeber
seine Beschäftigungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine
in § 93 genannte Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers
nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern.
Dabei wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. Alle Beteiligten
sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe
unverzüglich zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ist die
Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte Mensch die
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ablehnt.

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes.

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben
und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen eine
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möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2
und 3 gilt entsprechend.

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf

1.Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten
und weiterentwickeln können,
 

2.bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bildung
zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,
 

3.Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnahmen
der beruflichen Bildung,
 

4.behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich
der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,
des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer
Berücksichtigung der Unfallgefahr,
 

5.Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen
 

unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung.
Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützt
die Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter
Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der
schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine
Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen
verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden
dabei von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere
der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 82 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber

Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für Arbeit
frühzeitig frei werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 73). Haben
schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie von
der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser beauftragten Integrationsfachdienst
vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine
Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Einer
Integrationsvereinbarung nach § 83 bedarf es nicht, wenn für die Dienststellen dem § 83
entsprechende Regelungen bereits bestehen und durchgeführt werden.

§ 83 Integrationsvereinbarung

(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 93
genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Arbeitgebers (§ 98)
eine verbindliche Integrationsvereinbarung. Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung
wird unter Beteiligung der in § 93 genannten Vertretungen hierüber verhandelt. Ist
eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, steht das Antragsrecht den in §
93 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung
können das Integrationsamt einladen, sich an den Verhandlungen über die
Integrationsvereinbarung zu beteiligen. Der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt,
die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung,
Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über
die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung werden
besondere Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten
Frauen vorgesehen.

(2a) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen werden
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1.zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Besetzung
freier, frei werdender oder neuer Stellen,
 

2.zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemessenen
Anteils schwerbehinderter Frauen,
 

3.zu Teilzeitarbeit,
 

4.zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
 

5.zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches
Eingliederungsmanagement) und zur Gesundheitsförderung,
 

6.über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen über
Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.
 

(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

§ 84 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis,
die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig
die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie
das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung
stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit
denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige
Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen
oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die
Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz
erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird
der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher
Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie
auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen
Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden
vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten
Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die
erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist
des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach
dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein
betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus
fördern.

Kapitel 4
Kündigungsschutz

§ 85 Erfordernis der Zustimmung

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den
Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

§ 86 Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.
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§ 87 Antragsverfahren

(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des
Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich. Der Begriff
des Betriebes und der Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 2 bestimmen sich nach
dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalrates
und der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen an.

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung
hin.

§ 88 Entscheidung des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündlicher
Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an treffen.

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen
zugestellt. Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Entscheidung
übersandt.

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die
Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsamtes zur
Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) In den Fällen des § 89 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe,
dass die Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an zu
treffen ist. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die
Zustimmung als erteilt. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 89 Einschränkungen der Ermessensentscheidung

(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und
Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn
zwischen dem Tage der Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt
wird, mindestens drei Monate liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll es die
Zustimmung auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen erteilen, die nicht
nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn die Gesamtzahl der weiterhin
beschäftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach
§ 71 ausreicht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem
anderen Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem
freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben
Arbeitgebers mit Einverständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den
Arbeitgeber zumutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten
Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das
Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn

1.der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der zu
entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung),
 

2.die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs gemäß §
95 Abs. 2 beteiligt worden ist,
 

3.der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten
Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen nicht größer ist
als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäftigten
übrigen Arbeitnehmer und
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4.die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenausgleich bei
dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 71
ausreicht.
 

§ 90 Ausnahmen

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen,

1.deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne
Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder
 

2.die auf Stellen im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 bis 5 beschäftigt werden oder
 

3.deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie

a)das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschädigung
oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben oder
 

b)Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf
Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus haben,
 

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie
der beabsichtigten Kündigung bis zu deren Ausspruch nicht widersprechen.
 

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus
Witterungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiedereinstellung der
schwerbehinderten Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist.

(2a) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt
der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen ist oder
das Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 69 Abs. 1 Satz 2 eine Feststellung wegen
fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte.

(3) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen schwerbehinderter Menschen in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
unabhängig von der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb
von vier Tagen an.

§ 91 Außerordentliche Kündigung

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 86 auch bei
außerordentlicher Kündigung, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts
Abweichendes ergibt.

(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt werden;
maßgebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen
Kenntnis erlangt.

(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage
des Eingangs des Antrages an. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht
getroffen, gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus einem
Grunde erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht.

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Abs. 2 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustimmung
erklärt wird.

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder einer
Aussperrung fristlos gekündigt worden ist, werden nach Beendigung des Streiks oder der
Aussperrung wieder eingestellt.

§ 92 Erweiterter Beendigungsschutz
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Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf auch
dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts
einer teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit
oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. Die Vorschriften dieses
Kapitels über die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend.

Kapitel 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialrat, Schwerbehindertenvertretung, Beauftragter
des Arbeitgebers

§ 93 Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialrates

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die
Eingliederung schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbesondere darauf, dass die
dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt
werden; sie wirken auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin.

§ 94 Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung

(1) In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte
Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson
und wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson
im Falle der Verhinderung durch Abwesenheit oder Wahrnehmung anderer Aufgaben
vertritt. Ferner wählen bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehinderte
Richter oder Richterinnen angehören, diese einen Richter oder eine Richterin zu
ihrer Schwerbehindertenvertretung. Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte
oder Staatsanwältinnen, soweit für sie eine besondere Personalvertretung gebildet
wird. Betriebe oder Dienststellen, die die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht
erfüllen, können für die Wahl mit räumlich nahe liegenden Betrieben des Arbeitgebers
oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zusammengefasst werden;
soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher Gerichtszweige und Stufen
zusammengefasst werden. Über die Zusammenfassung entscheidet der Arbeitgeber im
Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen einschließlich Gerichten
zuständigen Integrationsamt.

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten
schwerbehinderten Menschen.

(3) Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend
Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb
oder der Dienststelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die
Dienststelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der
sechsmonatigen Zugehörigkeit. Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes dem Betriebs-,
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehören kann.

(4) Bei Dienststellen der Bundeswehr, bei denen eine Vertretung der Soldaten nach dem
Bundespersonalvertretungsgesetz zu wählen ist, sind auch schwerbehinderte Soldaten und
Soldatinnen wahlberechtigt und auch Soldaten und Soldatinnen wählbar.

(5) Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30.
November statt. Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

1.das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes
Mitglied nicht nachrückt,
 

2.die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder
 

3.eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist.
 

Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl
der Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung
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in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu
gewählt. Hat die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zu Beginn für des für die
regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraums noch noch nicht ein Jahr betragen, wird
die Schwerbehindertenvertretung im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu
gewählt.

(6) Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und
unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Im Übrigen sind
die Vorschriften über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der
Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinngemäß
anzuwenden. In Betrieben und Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten
schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied
im vereinfachten Wahlverfahren gewählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht
aus räumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. Ist in einem Betrieb oder
einer Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann das für
den Betrieb oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer Versammlung
schwerbehinderter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen.

(7) Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. Sie beginnt
mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen
Schwerbehindertenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Das Amt
erlischt vorzeitig, wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-,
Dienst- oder Richterverhältnis ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert. Scheidet
die Vertrauensperson vorzeitig aus dem Amt aus, rückt das mit der höchsten Stimmenzahl
gewählte stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt für das
stellvertretende Mitglied entsprechend. Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten
schwerbehinderten Menschen kann der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt
(§ 119) das Erlöschen des Amtes einer Vertrauensperson wegen grober Verletzung ihrer
Pflichten beschließen.

§ 95 Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter
Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb
oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre
Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie

1.darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und
Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den
§§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,
 

2.Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive
Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,
 

3.Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls
sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung
hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das
Ergebnis der Verhandlungen.
 

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach
§ 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades
und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für
Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 schwerbehinderten
Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl
gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heranziehen, in Betrieben und
Dienststellen mit mehr als 200 schwerbehinderten Menschen, das mit der nächsthöchsten
Stimmzahl gewählte weitere stellvertretende Mitglied. Die Heranziehung zu bestimmten
Aufgaben schließt die Abstimmung untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die
einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich
und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die
getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung
einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die
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Beteiligung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu
entscheiden. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren
nach § 81 Abs. 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für
Arbeit nach § 81 Abs. 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf
Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme an
Vorstellungsgesprächen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über
ihn geführte Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die
Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über
den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von
dieser Verpflichtung entbunden hat.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-,
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates und deren Ausschüssen sowie des
Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Angelegenheiten,
die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders betreffen, auf
die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Erachtet sie einen Beschluss des
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates als eine erhebliche
Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter Menschen oder ist sie entgegen
Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden, wird auf ihren Antrag der Beschluss für
die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt; die
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsrechtes
über die Aussetzung von Beschlüssen gelten entsprechend. Durch die Aussetzung
wird eine Frist nicht verlängert. In den Fällen des § 21e Abs. 1 und 3 des
Gerichtsverfassungsgesetzes ist die Schwerbehindertenvertretung, außer in Eilfällen,
auf Antrag eines betroffenen schwerbehinderten Richters oder einer schwerbehinderten
Richterin vor dem Präsidium des Gerichtes zu hören.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach § 74 Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes, § 66 Abs. 1 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sowie
den entsprechenden Vorschriften des sonstigen Personalvertretungsrechtes zwischen dem
Arbeitgeber und den in Absatz 4 genannten Vertretungen hinzugezogen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr
eine Versammlung schwerbehinderter Menschen im Betrieb oder in der Dienststelle
durchzuführen. Die für Betriebs- und Personalversammlungen geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendung.

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter
und Richterinnen als auch die Schwerbehindertenvertretung der übrigen Bediensteten
beteiligt, so handeln sie gemeinsam.

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personalversammlungen in
Betrieben und Dienststellen teilnehmen, für die sie als Schwerbehindertenvertretung
zuständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn die Mitglieder der
Schwerbehindertenvertretung nicht Angehörige des Betriebes oder der Dienststelle sind.

§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der
schwerbehinderten Menschen

(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder
wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre
berufliche Entwicklung.

(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche
persönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs-
und Abordnungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder
Richterrates. Das stellvertretende Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung
und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche persönliche Rechtsstellung wie
die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der in
Satz 1 genannten Vertretungen.
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(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel
wenigstens 200 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf
ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind zulässig. Satz 1 gilt
entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese
Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich
sind. Satz 3 gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende
Mitglied, wenn wegen

1.ständiger Heranziehung nach § 95,
 

2.häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,
 

3.absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist
 

die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.

(5) Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen
Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres
nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes
oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene
berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienststelle nachzuholen. Für
Vertrauenspersonen, die drei volle aufeinander folgende Amtszeiten freigestellt waren,
erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.

(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen
Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrauenspersonen
Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge.

(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,

1.über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und
Angelegenheiten von Beschäftigten im Sinne des § 73, die ihrer Bedeutung oder ihrem
Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren und
 

2.ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als
geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu
offenbaren und nicht zu verwerten.
 

Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten
nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und den
Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenüber
es erfordern, gegenüber den Vertrauenspersonen in den Stufenvertretungen (§ 97)
sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den
entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrechtes genannten Vertretungen,
Personen und Stellen.

(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten
trägt der Arbeitgeber. Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme des mit der
höchsten Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten.

(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-
, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und
laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch der
Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und
sächliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

§ 97 Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung

(1) Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den
Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen
die Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine
Gesamtschwerbehindertenvertretung. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem
der Betriebe oder in einer der Dienststellen gewählt, nimmt sie die Rechte und
Pflichten der Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr.
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(2) Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die
Gesamtschwerbehindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung. Besteht
ein Konzernunternehmen nur aus einem Betrieb, für den eine Schwerbehindertenvertretung
gewählt ist, hat sie das Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung.

(3) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein
Bezirks- oder Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit der
Maßgabe, dass bei den Mittelbehörden von deren Schwerbehindertenvertretung
und den Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen eine
Bezirksschwerbehindertenvertretung zu wählen ist. Bei den obersten Dienstbehörden ist
von deren Schwerbehindertenvertretung und den Bezirksschwerbehindertenvertretungen
des Geschäftsbereichs eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen; ist die
Zahl der Bezirksschwerbehindertenvertretungen niedriger als zehn, sind auch die
Schwerbehindertenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen wahlberechtigt.

(4) Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder
Hauptrichterrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. Sind in einem Zweig der
Gerichtsbarkeit bei den Gerichten der Länder mehrere Schwerbehindertenvertretungen
nach § 94 zu wählen und ist in diesem Zweig kein Hauptrichterrat gebildet, ist in
entsprechender Anwendung von Absatz 3 eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen.
Die Hauptschwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung
gegenüber dem Präsidialrat wahr.

(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen ist, wird
wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt.

(6) Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten
Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe oder
Dienststellen des Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehindertenvertretungen
der einzelnen Betriebe oder Dienststellen nicht geregelt werden können, sowie die
Interessen der schwerbehinderten Menschen, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle
tätig sind, für die eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst
auch Verhandlungen und den Abschluss entsprechender Integrationsvereinbarungen. Satz
1 gilt entsprechend für die Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung
sowie für die Schwerbehindertenvertretung der obersten Dienstbehörde, wenn bei
einer mehrstufigen Verwaltung Stufenvertretungen nicht gewählt sind. Die nach Satz
2 zuständige Schwerbehindertenvertretung ist auch in persönlichen Angelegenheiten
schwerbehinderter Menschen, über die eine übergeordnete Dienststelle entscheidet,
zuständig; sie gibt der Schwerbehindertenvertretung der Dienststelle, die den
schwerbehinderten Menschen beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. Satz 3 gilt nicht in
den Fällen, in denen der Personalrat der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist.

(7) § 94 Abs. 3 bis 7, § 95 Abs. 1 Satz 4, Abs. 2, 4, 5 und 7 und § 96 gelten
entsprechend, § 94 Abs. 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der Gesamt- und
Bezirksschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, die
der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Februar bis 31.
März stattfindet.

(8) § 95 Abs. 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens-
und der Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder
Hauptschwerbehindertenvertretung entsprechend.

§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten
schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt; falls erforderlich, können
mehrere Beauftragte bestellt werden. Der Beauftragte soll nach Möglichkeit selbst
ein schwerbehinderter Mensch sein. Der Beauftragte achtet vor allem darauf, dass dem
Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden.

§ 99 Zusammenarbeit

(1) Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung und
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat arbeiten zur Teilhabe
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schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle eng
zusammen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchführung
des Teils 2 beauftragten Stellen und die Rehabilitationsträger unterstützen sich
gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson und Beauftragter
des Arbeitgebers sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem
Integrationsamt.

§ 100 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates nähere Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der
Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen.

Kapitel 6
Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen

§ 101 Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für
Arbeit

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben nicht durch freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden sie

1.in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration schwerbehinderter
Menschen im Arbeitsleben (Integrationsamt) und
 

2.von der Bundesagentur für Arbeit
 

in enger Zusammenarbeit durchgeführt.

(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden Aufgaben
bleiben unberührt.

§ 102 Aufgaben des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben:

1.die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,
 

2.den Kündigungsschutz,
 

3.die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,
 

4.die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen (§
117).
 

Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend
und qualifiziert erfüllen können. Hierfür wird besonders geschultes Personal mit
Fachkenntnissen des Schwerbehindertenrechts eingesetzt.

(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der
Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie
soll dahin wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung
nicht absinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten
und Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können sowie durch Leistungen
der Rehabilitationsträger und Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am
Arbeitsplatz und im Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten. Dabei
gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen Beschäftigte befristet oder
als Teilzeitbeschäftigte in einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich
beschäftigt werden. Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach
den Umständen des Einzelfalls notwendige psychosoziale Betreuung schwerbehinderter
Menschen. Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfen im
Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier
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gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen beteiligen. Das Integrationsamt soll
außerdem darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert
oder beseitigt werden; es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für
Vertrauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-,
Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. Das Integrationsamt benennt in enger Abstimmung
mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, die in Handwerks-
sowie in Industrie- und Handelskammern für die Arbeitgeber zur Verfügung stehen,
um sie über Funktion und Aufgaben der Integrationsfachdienste aufzuklären, über
Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum
Integrationsfachdienst herzustellen.

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende
Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen
erbringen, insbesondere

1.an schwerbehinderte Menschen

a)für technische Arbeitshilfen,
 

b)zum Erreichen des Arbeitsplatzes,
 

c)zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz,
 

d)zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Wohnung,
 

e)zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und
Fertigkeiten und
 

f)in besonderen Lebenslagen,
 

 

2.an Arbeitgeber

a)zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für
schwerbehinderte Menschen,
 

b)für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der Berufsausbildung
besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener,
 

c)für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter
Jugendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung
schwerbehinderten Menschen nach § 68 Abs. 4 gleichgestellt worden sind,
 

d)für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements und
 

e)für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen im Sinne des § 72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d, von schwerbehinderten
Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für
behinderte Menschen oder im Sinne des § 75 Abs. 2 verbunden sind, vor allem, wenn
ohne diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,
 

 

3.an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste
freier gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von
Integrationsprojekten.
 

Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und
Bildungsmaßnahmen erbringen.

(3a) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes
aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf
Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 38a Abs. 3.

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrationsamtes
für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur
Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer notwendigen
Arbeitsassistenz.

(5) Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und 4 nicht berührt. Leistungen
der Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein
Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den besonderen
Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine
Aufstockung durch Leistungen des Integrationsamtes findet nicht statt.
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(6) § 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leistung zur Teilhabe
am Arbeitsleben beantragt wird. Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem
Rehabilitationsträger gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des Ersten
Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden ist. Ist die unverzügliche
Erbringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so kann das
Integrationsamt die Leistung vorläufig erbringen. Hat das Integrationsamt eine Leistung
erbracht, für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet dieser die auf die
Leistung entfallenden Aufwendungen.

(7) Das Integrationsamt kann seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
auch als persönliches Budget ausführen. § 17 gilt entsprechend.

§ 103 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt

(1) Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Menschen
gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben fördert, das
Integrationsamt bei der Durchführung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt und bei der Vergabe der Mittel der
Ausgleichsabgabe mitwirkt. Soweit die Mittel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen
Förderung verwendet werden, macht der Beratende Ausschuss Vorschläge für die
Entscheidungen des Integrationsamtes.

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus
zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt,
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt.

(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu
berufen. Mitglieder und Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sollen im Bezirk des
Integrationsamtes ihren Wohnsitz haben.

(4) Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag
der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder,
der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied,
der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde ein
Mitglied,
der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der
Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer
Gesamtheit zu vertreten, vier Mitglieder.
Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde und die
Bundesagentur für Arbeit berufen je ein Mitglied.

§ 104 Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit

(1) Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben:

1.die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinderter
Menschen einschließlich der Vermittlung von in Werkstätten für behinderte Menschen
Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt,
 

2.die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen
mit schwerbehinderten Menschen,
 

3.die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere von schwerbehinderten Menschen,

a)die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im
Arbeitsleben besonders betroffen sind (§ 72 Abs. 1),
 

b)die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches sind,
 

c)die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für
behinderte Menschen oder einem Integrationsprojekt eingestellt werden,
 

d)die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder
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e)die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden,
 

 

4.im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die besondere Förderung schwerbehinderter
Menschen,
 

5.die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,
 

6.die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 80 Abs. 2 und 4),
 

7.die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,
 

8.die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§ 75 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und
2),
 

9.die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die
Aufhebung der Anerkennung.
 

(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen näherer
Bestimmung und fachlicher Weisung. Zu den Ergebnissen gehören Angaben über die Zahl
der geförderten Arbeitgeber und schwerbehinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten
Mittel und die durchschnittlichen Förderungsbeträge. Die Bundesagentur für Arbeit
veröffentlicht diese Ergebnisse.

(3) Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete überregionale und regionale
Arbeitsmarktprogramme zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen,
besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen,
sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen durch,
die ihr durch Verwaltungsvereinbarung gemäß § 368 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 1 des
Dritten Buches unter Zuweisung der entsprechenden Mittel übertragen werden. Über den
Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern ist das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales zu unterrichten.

(4) Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 2 und der ihr
im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
übertragenen Aufgaben in allen Agenturen für Arbeit besondere Stellen ein; bei der
personellen Ausstattung dieser Stellen trägt sie dem besonderen Aufwand bei der
Beratung und Vermittlung des zu betreuenden Personenkreises sowie bei der Durchführung
der sonstigen Aufgaben nach Absatz 1 Rechnung.

(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nr. 2 hat die Bundesagentur
für Arbeit

1.dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder
arbeitssuchende schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der Leistungsfähigkeit und
der Auswirkungen der jeweiligen Behinderung auf die angebotene Stelle vorzuschlagen,
 

2.ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich und erforderlich, auch
die entsprechenden Hilfen der Rehabilitationsträger und der begleitenden Hilfe im
Arbeitsleben durch die Integrationsämter.
 

§ 105 Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesagentur
für Arbeit

(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für
behinderte Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben
durch Vorschläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der in
Teil 2 und im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben übertragenen Aufgaben unterstützt.

(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus
zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vertreten,
zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten,
fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten,
einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt,
einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vertritt.
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(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu berufen.

(4) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die Mitglieder, die Arbeitnehmer
und Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat
der Bundesagentur für Arbeit. Er beruft auf Vorschlag der Organisationen behinderter
Menschen, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind,
die behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundesebene zu vertreten, die
Mitglieder, die Organisationen der behinderten Menschen vertreten. Auf Vorschlag der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, beruft er das
Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, und auf Vorschlag des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales das Mitglied, das dieses vertritt.

§ 106 Gemeinsame Vorschriften

(1) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§ 103, 105) wählen aus
den ihnen angehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder
Organisationen behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres einen
Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin.
Die Gewählten dürfen nicht derselben Gruppe angehören. Die Gruppen stellen in
regelmäßig jährlich wechselnder Reihenfolge den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und
den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Die Reihenfolge wird durch die Beendigung
der Amtszeit der Mitglieder nicht unterbrochen. Scheidet der Vorsitzende oder die
Vorsitzende oder der Stellvertreter oder die Stellvertreterin aus, wird er oder sie neu
gewählt.

(2) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse und Entscheidungen
werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen.

(3) Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

§ 107 Übertragung von Aufgaben

(1) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung der
Gültigkeitsdauer der Ausweise nach § 69 Abs. 5, für die eine Feststellung nach § 69
Abs. 1 nicht zu treffen ist, auf andere Behörden übertragen. Im Übrigen kann sie andere
Behörden zur Aushändigung der Ausweise heranziehen.

(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Befugnisse
des Integrationsamtes nach Teil 2 auf örtliche Fürsorgestellen übertragen oder die
Heranziehung örtlicher Fürsorgestellen zur Durchführung der den Integrationsämtern
obliegenden Aufgaben bestimmen.

(3) (weggefallen)

§ 108 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Voraussetzungen des Anspruchs nach § 33 Abs. 8 Nr. 3
und § 102 Abs. 4 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der Leistungen zu regeln.

Kapitel 7
Integrationsfachdienste

§ 109 Begriff und Personenkreis

(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der
Maßnahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden.

(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere
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1.schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender
Betreuung,
 

2.schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werkstatt
für behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben
sollen und dabei auf aufwendige, personalintensive, individuelle arbeitsbegleitende
Hilfen angewiesen sind sowie
 

3.schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes
angewiesen sind.
 

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbesondere
gegeben bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung
oder mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren
vermittlungshemmenden Umständen (Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende
Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt erschwert.

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch
zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert sind,
tätig werden. Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von
einer seelischen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen.

§ 110 Aufgaben

(1) Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften
Beschäftigung) beteiligt werden, indem sie

1.die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze
vermitteln,
 

2.die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten.
 

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es,

1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten
und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und
Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger
Kooperation mit den schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und der abgebenden
Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation zu
erarbeiten,
 

1a. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientierung und
Berufsberatung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen
bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen,
 

1b. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und
lernbehinderter Jugendlicher zu begleiten,
 

2. geeignete Arbeitsplätze (§ 73) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,
 

3. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,
 

4. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim
Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,
 

5. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in
der Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende
Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,
 

6. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen
sowie
 

7. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die
Leistungen für die Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese
Leistungen abzuklären,
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8. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern die
für den schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klären und bei der
Beantragung zu unterstützen.
 

§ 111 Beauftragung und Verantwortlichkeit

(1) Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Integrationsämter oder
der Rehabilitationsträger tätig. Diese bleiben für die Ausführung der Leistung
verantwortlich.

(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst Art,
Umfang und Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des Integrationsfachdienstes
sowie das Entgelt fest.

(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit

1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit,
 

2. dem Integrationsamt,
 

3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der
gesetzlichen Unfallversicherung,
 

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen
Interessenvertretungen,
 

5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder
Rehabilitation mit ihren begleitenden Diensten und internen Integrationsfachkräften
oder -diensten zur Unterstützung von Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben,
 

5a.den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den berufsständigen
Organisationen,
 

6. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen,
 

eng zusammen.

(4) Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie zur
Qualitätssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auftraggeber und dem
Träger des Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. Die Vereinbarungen sollen
im Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren
abgeschlossen werden.

(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und
psychosozialen Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten
konzentriert werden.

§ 112 Fachliche Anforderungen

(1) Die Integrationsfachdienste müssen

1.nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre
gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen,
 

2.über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§ 109 Abs. 2) verfügen,
 

3.mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation,
eine psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichende
Berufserfahrung verfügen, sowie
 

4.rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein.
 

(2) Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkreten
Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Zahl der Betreuungs- und Beratungsfälle,
des durchschnittlichen Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Größe des regionalen
Einzugsbereichs und der Zahl der zu beratenden Arbeitgeber. Den besonderen Bedürfnissen
besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frauen,
und der Notwendigkeit einer psychosozialen Betreuung soll durch eine Differenzierung
innerhalb des Integrationsfachdienstes Rechnung getragen werden.
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(3) Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte
Menschen bevorzugt berücksichtigt. Dabei wird ein angemessener Anteil der Stellen mit
schwerbehinderten Frauen besetzt.

§ 113 Finanzielle Leistungen

(1) Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber vergütet.
Die Vergütung für die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei
Beauftragung durch das Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht
werden.

(2) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen
vereinbart mit den Rehabilitationsträgern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 unter Beteiligung
der maßgeblichen Verbände, darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich die
Integrationsfachdienste zusammengeschlossen haben, eine gemeinsame Empfehlung zur
Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur
Zusammenarbeit und zur Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der
Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger entstehen. § 13 Abs. 7 und 8 gilt
entsprechend.

§ 114 Ergebnisbeobachtung

(1) Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen
Bemühungen um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben. Er erstellt jährlich eine
zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach
deren näherer gemeinsamer Maßgabe vor. Diese Zusammenstellung soll insbesondere
geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu

1.den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr,
 

2.dem Bestand an Betreuungsfällen,
 

3.der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung,
einer befristeten oder unbefristeten Beschäftigung, einer Beschäftigung in einem
Integrationsprojekt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
 

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner
Bemühungen zur Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und die Begleitung
der betrieblichen Ausbildung nach § 110 Abs. 2 Nr. 1a und 1b unter Einbeziehung
geschlechtsdifferenzierter Daten und Besonderheiten sowie der Art der Behinderung.
Er erstellt zum 30. September 2006 eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse
und legt diese dem zuständigen Integrationsamt vor. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen bereitet die Ergebnisse auf und stellt sie
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Vorbereitung des Berichtes nach § 160
Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2006 zur Verfügung.

§ 115 Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die
Aufgaben des Integrationsfachdienstes, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen
und die finanziellen Leistungen zu regeln.

(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und
Hauptfürsorgestellen und die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten,
nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, eine
gemeinsame Empfehlung nach § 113 Abs. 2 oder ändern sie die unzureichend gewordene
Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.

Kapitel 8
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Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen
zur Teilhabe schwerbehinderter und gleichgestellter
behinderter Menschen

§ 116 Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen

(1) Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht angewendet
nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2; wenn sich der Grad der
Behinderung auf weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten
Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des die Verringerung feststellenden
Bescheides.

(2) Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden nach dem
Widerruf oder der Rücknahme der Gleichstellung nicht mehr angewendet. Der Widerruf der
Gleichstellung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 3 in Verbindung
mit § 68 Abs. 2 weggefallen sind. Er wird erst am Ende des dritten Kalendermonats nach
Eintritt seiner Unanfechtbarkeit wirksam.

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden die behinderten Menschen
dem Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
angerechnet.

§ 117 Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen

(1) Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne
berechtigten Grund zurückweist oder aufgibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert,
an einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, oder sonst durch sein
Verhalten seine Teilhabe am Arbeitsleben schuldhaft vereitelt, kann das Integrationsamt
im Benehmen mit der Bundesagentur für Arbeit die besonderen Hilfen für schwerbehinderte
Menschen zeitweilig entziehen. Dies gilt auch für gleichgestellte behinderte Menschen.

(2) Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch gehört.
In der Entscheidung wird die Frist bestimmt, für die sie gilt. Die Frist läuft vom Tage
der Entscheidung an und beträgt nicht mehr als sechs Monate. Die Entscheidung wird dem
schwerbehinderten Menschen bekannt gegeben.

Kapitel 9
Widerspruchsverfahren

§ 118 Widerspruch

(1) Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlässt
bei Verwaltungsakten der Integrationsämter und bei Verwaltungsakten der örtlichen
Fürsorgestellen (§ 107 Abs. 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§
119). Des Vorverfahrens bedarf es auch, wenn den Verwaltungsakt ein Integrationsamt
erlassen hat, das bei einer obersten Landesbehörde besteht.

(2) Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei
Verwaltungsakten, welche die Bundesagentur für Arbeit auf Grund des Teils 2 erlässt,
der Widerspruchsausschuss der Bundesagentur für Arbeit.

§ 119 Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt

(1) Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mitgliedern,
und zwar aus
zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
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einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.

(3) Das Integrationsamt beruft
auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die
Mitglieder, die Arbeitnehmer sind,
auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeitgeberverbände die Mitglieder,
die Arbeitgeber sind, sowie
die Vertrauensperson.
Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. Die Bundesagentur für Arbeit beruft das
Mitglied, dass sie vertritt.
Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des
jeweiligen Mitglieds.

(4) In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer Dienststelle
oder in einem Betrieb beschäftigt sind, der zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung gehört, treten an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitgeber sind,
Angehörige des öffentlichen Dienstes. Dem Integrationsamt werden ein Mitglied und sein
Stellvertreter oder seine Stellvertreterin von den von der Bundesregierung bestimmten
Bundesbehörden benannt. Eines der Mitglieder, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmerinnen sind, muss dem öffentlichen Dienst angehören.

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jahre. Die
Mitglieder der Ausschüsse üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus.

§ 120 Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit

(1) Die Bundesagentur für Arbeit richtet Widerspruchsausschüsse ein, die aus sieben
Mitgliedern bestehen, und zwar aus
zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind,
zwei Mitgliedern, die Arbeitgeber sind,
einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt,
einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt,
einer Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen.

(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen.

(3) Die Bundesagentur für Arbeit beruft
die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der
jeweils zuständigen Organisationen behinderter Menschen, der im Benehmen mit den
jeweils zuständigen Gewerkschaften, die für die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
wesentliche Bedeutung haben, gemacht wird,
die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zuständigen
Arbeitgeberverbände, soweit sie für die Vertretung von Arbeitgeberinteressen
wesentliche Bedeutung haben, sowie
das Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt und
die Vertrauensperson.
Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt.
Entsprechend gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des
jeweiligen Mitglieds.

(4) § 119 Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 121 Verfahrensvorschriften

(1) Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und die
Widerspruchsausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) gilt § 106 Abs. 1 und 2
entsprechend.
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(2) Im Widerspruchsverfahren nach Teil 2 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber und der
schwerbehinderte Mensch vor der Entscheidung gehört; in den übrigen Fällen verbleibt es
bei der Anhörung des Widerspruchsführers.

(3) Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden. Über die Ablehnung entscheidet der Ausschuss, dem das Mitglied angehört.

Kapitel 10
Sonstige Vorschriften

§ 122 Vorrang der schwerbehinderten Menschen

Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Personenkreise
nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen für
schwerbehinderte Menschen.

§ 123 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge

(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem bestehenden
Beschäftigungsverhältnis werden Renten und vergleichbare Leistungen, die wegen der
Behinderung bezogen werden, nicht berücksichtigt. Die völlige oder teilweise Anrechnung
dieser Leistungen auf das Arbeitsentgelt oder die Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich nicht
ausgeübt wird und die Vorschriften über die Zahlung der Rente oder der vergleichbaren
Leistung eine Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbezüge
gezahlt werden.

§ 124 Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

§ 125 Zusatzurlaub

(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub
von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit
des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der
Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit
tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte Menschen
einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberührt.

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten
Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im
Beschäftigungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf
ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die
mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. Der so
ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem nicht
im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert
werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2
rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs
in das nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden
urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

§ 126 Nachteilsausgleich

(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich
behinderungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so
gestaltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der
Behinderung Rechnung tragen.
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(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen,
bleiben unberührt.

§ 127 Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit

(1) Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleichgestellt
sind (§ 1 Abs. 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) und in der Hauptsache für den gleichen
Auftraggeber arbeiten, werden auf die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen
dieses Auftraggebers angerechnet.

(2) Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Menschen
wird die in § 29 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes festgelegte Kündigungsfrist von zwei
Wochen auf vier Wochen erhöht; die Vorschrift des § 29 Abs. 7 des Heimarbeitsgesetzes
ist sinngemäß anzuwenden. Der besondere Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen im
Sinne des Kapitels 4 gilt auch für die in Satz 1 genannten Personen.

(3) Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen
gleichgestellten schwerbehinderten Menschen erfolgt nach den für die Bezahlung ihres
sonstigen Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsätzen. Sofern eine besondere Regelung
nicht besteht, erhalten die schwerbehinderten Menschen als zusätzliches Urlaubsgeld
2 Prozent des in der Zeit vom 1. Mai des vergangenen bis zum 30. April des laufenden
Jahres verdienten Arbeitsentgelts ausschließlich der Unkostenzuschläge.

(4) Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden
oder eines Gleichgestellten beschäftigt werden (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes)
können auf Antrag eines Auftraggebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen angerechnet werden, wenn der Arbeitgeber in der Hauptsache
für diesen Auftraggeber arbeitet. Wird einem schwerbehinderten Menschen im Sinne des
Satzes 1, dessen Anrechnung die Bundesagentur für Arbeit zugelassen hat, durch seinen
Arbeitgeber gekündigt, weil der Auftraggeber die Zuteilung von Arbeit eingestellt oder
die regelmäßige Arbeitsmenge erheblich herabgesetzt hat, erstattet der Auftraggeber dem
Arbeitgeber die Aufwendungen für die Zahlung des regelmäßigen Arbeitsverdienstes an den
schwerbehinderten Menschen bis zur rechtmäßigen Beendigung seines Arbeitsverhältnisses.

(5) Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichgestellten
(§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgesetzes) einem Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf seine
Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet, erstattet der Auftraggeber die
dem Arbeitgeber nach Absatz 3 entstehenden Aufwendungen.

(6) Die den Arbeitgeber nach § 80 Abs. 1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch
für Personen, die Heimarbeit ausgeben.

§ 128 Schwerbehinderte Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen,
Soldaten und Soldatinnen

(1) Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstellen
sind unbeschadet der Geltung des Teils 2 auch für schwerbehinderte Beamte und
Beamtinnen so zu gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen gefördert und ein angemessener Anteil schwerbehinderter Menschen unter den
Beamten und Beamtinnen erreicht wird.

(2) (weggefallen)

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richter und Richterinnen entsprechende
Anwendung.

(4) Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldaten und Soldatinnen
gelten § 2 Abs. 1 und 2, §§ 69, 93 bis 99, 116 Abs. 1 sowie §§ 123, 125, 126 und
145 bis 147. Im Übrigen gelten für Soldaten und Soldatinnen die Vorschriften über
die persönliche Rechtsstellung der schwerbehinderten Menschen, soweit sie mit den
Besonderheiten des Dienstverhältnisses vereinbar sind.

§ 129 Unabhängige Tätigkeit
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Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, soll
schwerbehinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung und
Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt erteilt
werden.

§ 130 Geheimhaltungspflicht

(1) Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesagentur für Arbeit, der
Rehabilitationsträger einschließlich ihrer Beschäftigten in gemeinsamen Servicestellen
sowie der von diesen Stellen beauftragten Integrationsfachdienste und die Mitglieder
der Ausschüsse und des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen (§ 64) und
ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen sowie zur Durchführung ihrer Aufgaben
hinzugezogene Sachverständige sind verpflichtet,

1.über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche
Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten auf Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Menschen, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer
vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren, und
 

2.ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.
 

(2) Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Beendigung
des Auftrages. Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den
Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben gegenüber
schwerbehinderten Menschen es erfordern, gegenüber der Schwerbehindertenvertretung
sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den
entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrechts genannten Vertretungen,
Personen und Stellen.

§ 131 Statistik

(1) Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatistik
durchgeführt. Sie umfasst folgende Tatbestände:

1.die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis,
 

2.persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Wohnort,
 

3.Art, Ursache und Grad der Behinderung.
 

(2) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach § 69
Abs. 1 und 5 zuständigen Behörden.

Kapitel 11
Integrationsprojekte

§ 132 Begriff und Personenkreis

(1) Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen
(Integrationsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern
im Sinne des § 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen
(Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen
sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des
Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt.

(2) Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbesondere

1.schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder
mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im
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Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren
vermittlungshemmenden Umständen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb
eines Integrationsprojekts erschwert oder verhindert,
 

2.schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt
für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang
in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht
kommen und auf diesen Übergang vorbereitet werden sollen, sowie
 

3.schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur
dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, wenn
sie zuvor in einem Integrationsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen
teilnehmen und dort beschäftigt und weiterqualifiziert werden.
 

(3) Integrationsunternehmen beschäftigen mindestens 25 Prozent schwerbehinderte
Menschen im Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der
Regel 50 Prozent nicht übersteigen.

§ 133 Aufgaben

Die Integrationsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung und
arbeitsbegleitende Betreuung an, soweit erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung oder Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen
Maßnahmen und Unterstützung bei der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in
einem Betrieb oder einer Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete
Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem Integrationsprojekt.

§ 134 Finanzielle Leistungen

Integrationsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für
Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer
betriebswirtschaftlichen Beratung und für besonderen Aufwand erhalten.

§ 135 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben
der Integrationsprojekte, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen, die
Aufnahmevoraussetzungen und die finanziellen Leistungen zu regeln.

Kapitel 12
Werkstätten für behinderte Menschen

§ 136 Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter
Menschen am Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 5 des Teils 1 und zur Eingliederung
in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder
Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1.eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung
angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und
 

2.zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu
erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.
 

Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch
geeignete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs-
und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst.
Zum Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgelagerte Plätze auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des
Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten.
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(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unabhängig
von Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass sie
spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist
nicht der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behinderung
angemessenen Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist
oder das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im
Berufsbildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen.

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer
Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert
werden, die der Werkstatt angegliedert sind.

§ 137 Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen

(1) Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem
Einzugsgebiet auf, die die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 136 Abs. 2 erfüllen, wenn
Leistungen durch die Rehabilitationsträger gewährleistet sind; die Möglichkeit zur
Aufnahme in eine andere anerkannte Werkstatt nach Maßgabe des § 9 des Zwölften Buches
oder entsprechender Regelungen bleibt unberührt. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von

1.der Ursache der Behinderung,
 

2.der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für
behinderte Menschen für diese Behinderungsart vorhanden ist, und
 

3.der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem
besonderen Bedarf an Förderung, begleitender Betreuung oder Pflege.
 

(2) Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die
Aufnahmevoraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen.

§ 138 Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen

(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn
sie nicht Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen
Rechtsverhältnis, soweit sich aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis
nichts anderes ergibt.

(2) Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich
beschäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag
in Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie
geltenden Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet,
und einem leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt. Der Steigerungsbetrag
bemisst sich nach der individuellen Arbeitsleistung der behinderten Menschen,
insbesondere unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte.

(3) Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter
Berücksichtigung des zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilitationsträger
bestehenden Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstattverträge zwischen den
behinderten Menschen und dem Träger der Werkstatt näher geregelt.

(4) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren
und im Berufsbildungsbereich gilt § 36 entsprechend.

(5) Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in den Arbeitsbereich einer
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 136 aufgenommen worden
und war er zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so gilt der von ihm geschlossene
Werkstattvertrag in Ansehung einer bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleistung,
soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, als wirksam.

(6) War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss eines Werkstattvertrages
geschäftsunfähig, so kann der Träger einer Werkstatt das Werkstattverhältnis nur unter
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den Voraussetzungen für gelöst erklären, unter denen ein wirksamer Vertrag seitens des
Trägers einer Werkstatt gekündigt werden kann.

(7) Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt bedarf der schriftlichen Form
und ist zu begründen.

§ 139 Mitwirkung

(1) Die in § 138 Abs. 1 genannten behinderten Menschen wirken unabhängig von
ihrer Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen berührenden
Angelegenheiten der Werkstatt mit. Die Werkstatträte berücksichtigen die Interessen der
im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten tätigen behinderten
Menschen in angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine Vertretung nach §
36 nicht besteht.

(2) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei
Mitgliedern zusammen.

(3) Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 138 Abs. 1 genannten behinderten
Menschen; von ihnen sind die behinderten Menschen wählbar, die am Wahltag seit
mindestens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind.

(4) Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behinderte
Menschen gesetzlich vertreten oder mit ihrer Betreuung beauftragt sind, einmal im
Kalenderjahr in einer Eltern- und Betreuerversammlung in angemessener Weise über die
Angelegenheiten der Werkstatt, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, und hören sie
dazu an. In den Werkstätten kann im Einvernehmen mit dem Träger der Werkstatt ein
Eltern- und Betreuerbeirat errichtet werden, der die Werkstatt und den Werkstattrat bei
ihrer Arbeit berät und durch Vorschläge und Stellungnahmen unterstützt.

§ 140 Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe

(1) Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen
zur Beschäftigung behinderter Menschen beitragen, können 50 vom Hundert des auf
die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher Aufträge
(Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe anrechnen.
Dabei wird die Arbeitsleistung des Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung
berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung sonstiger nichtbehinderter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Weiterveräußerung von Erzeugnissen anderer
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen wird die von diesen erbrachte
Arbeitsleistung berücksichtigt. Die Werkstätten bestätigen das Vorliegen der
Anrechnungsvoraussetzungen in der Rechnung.

(2) Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass

1.die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der
Ausgleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt für behinderte Menschen ausgeführt und
vom Auftraggeber bis spätestens 31. März des Folgejahres vergütet werden und
 

2.es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstätten
für behinderte Menschen vergeben, die rechtlich unselbständige Teile dieser
Einrichtung sind.
 

(3) Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für
behinderte Menschen gilt Absatz 2 entsprechend.

§ 141 Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand

Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte
Menschen ausgeführt werden können, werden bevorzugt diesen Werkstätten angeboten.
Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates hierzu allgemeine
Verwaltungsvorschriften.

§ 142 Anerkennungsverfahren
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Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in
Anspruch nehmen wollen, bedürfen der Anerkennung. Die Entscheidung über die Anerkennung
trifft auf Antrag die Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem überörtlichen
Träger der Sozialhilfe. Die Bundesagentur für Arbeit führt ein Verzeichnis der
anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. In dieses Verzeichnis werden auch
Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen aufgenommen.

§ 143 Blindenwerkstätten

Die §§ 140 und 141 sind auch zugunsten von auf Grund des Blindenwarenvertriebsgesetzes
anerkannten Blindenwerkstätten anzuwenden.

§ 144 Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
das Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen, die
Aufnahmevoraussetzungen, die fachlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der
Wirtschaftsführung sowie des Begriffs und der Verwendung des Arbeitsergebnisses sowie
das Verfahren zur Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusammensetzung und
Aufgaben des Werkstattrats, die Fragen, auf die sich die Mitwirkung erstreckt,
einschließlich Art und Umfang der Mitwirkung, die Vorbereitung und Durchführung der
Wahl, einschließlich der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit, die Amtszeit sowie die
Geschäftsführung des Werkstattrats einschließlich des Erlasses einer Geschäftsordnung
und der persönlichen Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats und
der Kostentragung. Die Rechtsverordnung kann darüber hinaus bestimmen, dass die
in ihr getroffenen Regelungen keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre
Einrichtungen finden, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben.

Kapitel 13
Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im
öffentlichen Personenverkehr

§ 145 Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der
Fahrgeldausfälle

(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder
gehörlos sind, werden von Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben,
gegen Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 69 Abs. 5 im
Nahverkehr im Sinne des § 147 Abs. 1 unentgeltlich befördert; die unentgeltliche
Beförderung verpflichtet zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung
zuschlagpflichtiger Züge des Nahverkehrs. Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit
einer gültigen Wertmarke versehen ist. Sie wird gegen Entrichtung eines Betrages von 60
Euro für ein Jahr oder 30 Euro für ein halbes Jahr ausgegeben. Wird sie vor Ablauf der
Gültigkeitsdauer zurückgegeben, wird auf Antrag für jeden vollen Kalendermonat ihrer
Gültigkeit nach Rückgabe ein Betrag von 5 Euro erstattet, sofern der zu erstattende
Betrag 15 Euro nicht unterschreitet; Entsprechendes gilt für jeden vollen Kalendermonat
nach dem Tod des schwerbehinderten Menschen. Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige
Wertmarke, ohne dass der Betrag nach Satz 3 zu entrichten ist, an schwerbehinderte
Menschen ausgegeben,

1.die blind im Sinne des § 72 Abs. 5 des Zwölften Buches oder entsprechender
Vorschriften oder hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes oder
entsprechender Vorschriften sind oder
 

2.die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder für den
Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften
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Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d des Bundesversorgungsgesetzes
erhalten oder
 

3.die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 des
Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehrdienstbeschädigten
sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 1965 (BGBl. I S.
978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom
18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, erfüllten, solange ein Grad
der Schädigungsfolgen von mindestens 70 festgestellt ist oder von mindestens 50
festgestellt ist und sie infolge der Schädigung erheblich gehbehindert sind; das
Gleiche gilt für schwerbehinderte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1. Oktober
1979 nur deshalb nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet hatten.
 

Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange der Ausweis einen gültigen Vermerk über
die Inanspruchnahme von Kraftfahrzeugsteuerermäßigung trägt. Die Ausgabe der Wertmarken
erfolgt auf Antrag durch die nach § 69 Abs. 5 zuständigen Behörden. Die Landesregierung
oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 3 bis 5 ganz
oder teilweise auf andere Behörden übertragen. Für Streitigkeiten in Zusammenhang
mit der Ausgabe der Wertmarke gilt § 51 Abs. 1 Nr. 7 des Sozialgerichtsgesetzes
entsprechend.

(2) Das gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 147, ohne dass die
Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung

1.einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, wenn
die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen und dies im Ausweis
des schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und
 

2.des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit
des Verkehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines
Führhundes; das Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter Mensch
mitführt, in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson
nachgewiesen ist und der ohne Begleitperson fährt.
 

(3) Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 und 2 entstehenden
Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 148 bis 150 erstattet.

§ 146 Persönliche Voraussetzungen

(1) In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist,
wer infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden oder
infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne
erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken
im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt
werden. Der Nachweis der erheblichen Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von
wenigstens 80 nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck
und eingetragenem Merkzeichen G geführt werden, dessen Gültigkeit frühestens mit dem 1.
April 1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender Änderungsvermerk eingetragen ist.

(2) Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt,
die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung
regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind. Die Feststellung bedeutet nicht, dass die
schwerbehinderte Person, wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder
für andere darstellt.

§ 147 Nah- und Fernverkehr

(1) Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit

1.Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes,
 

2.Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach den §§ 42 und 43 des
Personenbeförderungsgesetzes auf Linien, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen
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eine Strecke von 50 Kilometer nicht übersteigt, es sei denn, dass bei den
Verkehrsformen nach § 43 des Personenbeförderungsgesetzes die Genehmigungsbehörde auf
die Einhaltung der Vorschriften über die Beförderungsentgelte gemäß § 45 Abs. 3 des
Personenbeförderungsgesetzes ganz oder teilweise verzichtet hat,
 

3.S-Bahnen in der 2. Wagenklasse,
 

4.Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Streckenabschnitten,
die in ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit den unter Nummer 1, 2 oder
7 genannten Verkehrsmitteln zusammenhängendes Liniennetz mit einheitlichen oder
verbundenen Beförderungsentgelten einbezogen sind,
 

5.Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu bestimmt
sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nahverkehrs),
im Umkreis von 50 Kilometer um den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des
schwerbehinderten Menschen,
 

6.sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Abs. 1 und § 3 Abs.
1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf Strecken, bei denen die
Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht überschreiten,
 

7.Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförderung
von Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Ausgangs- und Endpunkt
innerhalb dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbereich ist der Raum zwischen
benachbarten Gemeinden, die, ohne unmittelbar aneinander grenzen zu müssen, durch
einen stetigen, mehr als einmal am Tag durchgeführten Verkehr wirtschaftlich und
verkehrsmäßig verbunden sind.
 

(2) Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit

1.Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 des Personenbeförderungsgesetzes,
 

2.Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr,
 

3.Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des
Geltungsbereiches dieses Gesetzbuchs angelaufen werden, soweit der Verkehr nicht
Nahverkehr im Sinne des Absatzes 1 ist.
 

(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentlichen
Personenverkehr nach Absatz 1 Nr. 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders darauf hin,
inwieweit eine Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 145 Abs. 1 nicht besteht.

§ 148 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr

(1) Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den
Unternehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet.

(2) Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem
Fahrkartenverkauf zum genehmigten Beförderungsentgelt; sie umfassen auch Erträge
aus der Beförderung von Handgepäck, Krankenfahrstühlen, sonstigen orthopädischen
Hilfsmitteln, Tieren sowie aus erhöhten Beförderungsentgelten.

(3) Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz
mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten die Erträge aus dem
Fahrkartenverkauf zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteilmäßig nach einem
vereinbarten Verteilungsschlüssel zugewiesen, so ist der zugewiesene Anteil Ertrag im
Sinne des Absatzes 2.

(4) Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Landesregierung
oder der von ihr bestimmten Behörde für jeweils ein Jahr bekannt gemacht. Bei der
Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen:

1.der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken
und der Hälfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen
Ausweise im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehinderten Menschen, die das
sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Berechtigung zur Mitnahme einer
Begleitperson im Ausweis eingetragen ist; Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer
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von einem halben Jahr werden zur Hälfte, zurückgegebene Wertmarken für jeden vollen
Kalendermonat vor Rückgabe zu einem Zwölftel gezählt,
 

2.der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende des
Vorjahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung in dem Land abzüglich der Zahl der
Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der Zahlen nach
Nummer 1.
 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen:
Nach Nummer 1 errechnete Zahl
----------------------------- x 100.
Nach Nummer 2 errechnete Zahl 
Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr
werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet.

(5) Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwischen den
nach diesem Kapitel unentgeltlich beförderten Fahrgästen und den sonstigen Fahrgästen
den nach Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel übersteigt,
wird neben dem sich aus der Berechnung nach Absatz 4 ergebenden Erstattungsbetrag auf
Antrag der nachgewiesene, über dem Drittel liegende Anteil erstattet. Die Länder können
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Verkehrszählung durch Dritte auf Kosten des
Unternehmens zu erfolgen hat.

§ 149 Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr

(1) Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den
Unternehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr erstattet.

(2) Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für jeweils zwei Jahre bekannt gemacht. Bei der
Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden, für das letzte Jahr vor Beginn des
Zweijahreszeitraumes vorliegenden Zahlen auszugehen:

1.der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindlichen
gültigen Ausweise nach § 145 Abs. 1 Satz 1, auf denen die Berechtigung zur Mitnahme
einer Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent,
 

2.der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahresende
nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzes abzüglich
der Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der
nach Nummer 1 ermittelten Zahl.
 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen:
Nach Nummer 1 errechnete Zahl
----------------------------- x 100.
Nach Nummer 2 errechnete Zahl 
§ 148 Abs. 4 letzter Satz gilt entsprechend.

§ 150 Erstattungsverfahren

(1) Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei
einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit
einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten können die Anträge auch von einer
Gemeinschaftseinrichtung dieser Unternehmer für ihre Mitglieder gestellt werden. Der
Antrag ist bis zum 31. Dezember für das vorangegangene Kalenderjahr zu stellen, und
zwar für den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und für den Fernverkehr an
das Bundesverwaltungsamt, für den übrigen Nahverkehr bei den in Absatz 3 bestimmten
Behörden.

(2) Die Unternehmer erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende
Kalenderjahr in Höhe von insgesamt 80 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten
Erstattungsbetrages. Die Vorauszahlungen werden je zur Hälfte am 15. Juli und am 15.
November gezahlt. Der Antrag auf Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag im Sinne
des Absatzes 1. Die Vorauszahlungen sind zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, die für die



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 71 -

Berechnung der Erstattung erforderlich sind, nicht bis zum 31. Dezember des auf die
Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind.

(3) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden
fest, die über die Anträge auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die
auf den Bund und das Land entfallenden Beträge auszahlen. § 11 Abs. 2 bis 4 des
Personenbeförderungsgesetzes gilt entsprechend.

(4) Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die
nach Landesrecht zuständigen Landesbehörden dieser Länder darüber, welcher Teil der
Fahrgeldeinnahmen jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt.

(5) Die Unternehmen im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 legen ihren Anträgen an das
Bundesverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr
zugrunde, der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfällt; für den Nahverkehr von
Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 147 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bestimmt sich dieser
Teil nach dem Anteil der Zugkilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes mit Zügen des
Nahverkehrs im jeweiligen Land erbracht werden.

(6) Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 148 für den Nahverkehr nach § 151 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und gemäß § 149 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 2
wird dieses Kapitel in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. Die Verwaltungsaufgaben
des Bundes erledigt das Bundesverwaltungsamt nach fachlichen Weisungen des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in eigener Zuständigkeit.

(7) Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die
entsprechenden Gesetze der Länder. Bei Streitigkeiten über die Erstattungen und die
Vorauszahlungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 151 Kostentragung

(1) Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung

1.im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes
oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden (auch in
Verkehrsverbünden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind,
 

2.im übrigen Nahverkehr für

a)schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 145 Abs. 1, die auf Grund eines
Grades der Schädigungsfolgen von mindestens 50 Anspruch auf Versorgung nach
dem Bundesversorgungsgesetz oder nach anderen Bundesgesetzen in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes haben oder Entschädigung
nach § 28 des Bundesentschädigungsgesetzes erhalten,
 

b)ihre Begleitperson im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 1,
 

c)die mitgeführten Gegenstände im Sinne des § 145 Abs. 2 Nr. 2 sowie
 

 

3.im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des §
145 Abs. 2.
 

Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung der übrigen
Personengruppen und der mitgeführten Gegenstände im Nahverkehr.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 auf den Bund und nach Absatz 1 Satz 2 auf die
einzelnen Länder entfallenden Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung
im Nahverkehr errechnen sich aus dem Anteil der in dem betreffenden Kalenderjahr
ausgegebenen Wertmarken und der Hälfte der am Jahresende in Umlauf befindlichen
gültigen Ausweise im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 von schwerbehinderten Menschen,
die das sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Berechtigung zur Mitnahme
einer Begleitperson im Ausweis eingetragen ist, der jeweils auf die in Absatz 1
genannten Personengruppen entfällt. Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer von einem
halben Jahr werden zur Hälfte, zurückgegebene Wertmarken für jeden vollen Kalendermonat
vor Rückgabe zu einem Zwölftel gezählt.

(3) Die auf den Bund entfallenden Ausgaben für die unentgeltliche Beförderung im
Nahverkehr werden für Rechnung des Bundes geleistet. Die damit zusammenhängenden
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Einnahmen werden an den Bund abgeführt. Persönliche und sächliche Verwaltungskosten
werden nicht erstattet.

(4) Auf die für Rechnung des Bundes geleisteten Ausgaben und die mit ihnen
zusammenhängenden Einnahmen wird § 4 Abs. 2 des Ersten Überleitungsgesetzes in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 603-3, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I S.
2317) geändert worden ist, nicht angewendet.

§ 152 Einnahmen aus Wertmarken

Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen sind an den Bund
abzuführen:

1.die Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne
des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
 

2.ein bundeseinheitlicher Anteil der übrigen Einnahmen, der vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für jeweils ein Jahr
bekannt gemacht wird. Er errechnet sich aus dem Anteil der nach § 151 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 vom Bund zu tragenden Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen von Bund und
Ländern für die unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr, abzüglich der Aufwendungen
für die unentgeltliche Beförderung der in § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten
Personengruppen.
 

Die durch Ausgabe von Wertmarken an schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 151 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 erzielten Einnahmen sind zum 15. Juli und zum 15. November an den Bund
abzuführen. Von den eingegangenen übrigen Einnahmen sind zum 15. Juli und zum 15.
November Abschlagszahlungen in Höhe des Prozentsatzes, der für das jeweilige Vorjahr
nach Satz 1 Nr. 2 bekannt gemacht wird, an den Bund abzuführen. Die auf den Bund
entfallenden Einnahmen sind für jedes Haushaltsjahr abzurechnen.

§ 153 Erfassung der Ausweise

Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 69 Abs. 5 zuständigen Behörden erfassen

1.die am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach

a)Art,
 

b)besonderen Eintragungen und
 

c)Zugehörigkeit zu einer der in § 151 Abs. 1 Satz 1 genannten Gruppen,
 

 

2.die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen
Gültigkeitsdauer, und die daraus erzielten Einnahmen, getrennt nach Zugehörigkeit zu
einer der in § 151 Abs. 1 Satz 1 genannten Gruppen
 

als Grundlage für die nach § 148 Abs. 4 Nr. 1 und § 149 Abs. 2 Nr. 1 zu ermittelnde
Zahl der Ausweise und Wertmarken, für die nach § 151 Abs. 2 zu ermittelnde Höhe
der Aufwendungen sowie für die nach § 152 vorzunehmende Aufteilung der Einnahmen
aus der Ausgabe von Wertmarken. Die zuständigen obersten Landesbehörden teilen dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Ergebnis der Erfassung nach Satz 1
spätestens bis zum 31. März des Jahres mit, in dem die Prozentsätze festzusetzen sind.

§ 154 Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des § 70
nähere Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung mit dem Ausweis
und Vermerke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung
festzulegen, welche Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des
Nahverkehrs im Sinne des § 147 Abs. 1 Nr. 5 und zu den zuschlagpflichtigen Zügen des
Nahverkehrs im Sinne des § 145 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz zählen.
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Kapitel 14
Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften

§ 155 Strafvorschriften

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich
gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm
als Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder sonst bekannt
geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,
namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach
Absatz 1 verpflichtet ist, verwertet.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 156 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.entgegen § 71 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 79
Nr. 1, oder § 71 Abs. 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen nicht beschäftigt,
 

2.entgegen § 80 Abs. 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise führt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 

3.entgegen § 80 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

4.entgegen § 80 Abs. 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt,
 

5.entgegen § 80 Abs. 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht
rechtzeitig gibt,
 

6.entgegen § 80 Abs. 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig
benennt,
 

7.entgegen § 81 Abs. 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen
Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
unterrichtet,
 

8.entgegen § 81 Abs. 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder
 

9.entgegen § 95 Abs. 2 Satz 1 die Schwerbehindertenvertretung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht oder nicht
rechtzeitig hört.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesagentur für Arbeit.

(4) § 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(5) Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. Für ihre Verwendung gilt § 77
Abs. 5.

§ 157 Stadtstaatenklausel

(1) Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die
Schwerbehindertenvertretung für Angelegenheiten, die mehrere oder alle Dienststellen
betreffen, in der Weise zu regeln, dass die Schwerbehindertenvertretungen aller
Dienststellen eine Gesamtschwerbehindertenvertretung wählen. Für die Wahl gilt § 94
Abs. 2, 3, 6 und 7 entsprechend.
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(2) § 97 Abs. 6 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 158 Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst

Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichungen:

1.Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3 als einheitliche
Dienststelle.
 

2.Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach § 80 Abs.
1 zu führenden Verzeichnisses, zur Anzeige nach § 80 Abs. 2 und zur Gewährung von
Einblick nach § 80 Abs. 7 nicht. Die Anzeigepflicht nach § 90 Abs. 3 gilt nur für die
Beendigung von Probearbeitsverhältnissen.
 

3.Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des
Bundesnachrichtendienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehören. § 94 Abs. 1 Satz
4 und 5 sowie § 97 sind nicht anzuwenden. In den Fällen des § 97 Abs. 6 ist die
Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes zuständig.
Im Falle des § 94 Abs. 6 Satz 4 lädt der Leiter oder die Leiterin der Dienststelle
ein. Die Schwerbehindertenvertretung ist in den Fällen nicht zu beteiligen, in denen
die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz
ausgeschlossen ist. Der Leiter oder die Leiterin des Bundesnachrichtendienstes
kann anordnen, dass die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen ist,
Unterlagen nicht vorgelegt oder Auskünfte nicht erteilt werden dürfen, wenn
und soweit dies aus besonderen nachrichtendienstlichen Gründen geboten ist. Die
Rechte und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung ruhen, wenn die Rechte und
Pflichten der Personalvertretung ruhen. § 96 Abs. 7 Satz 3 ist nach Maßgabe der
Sicherheitsbestimmungen des Bundesnachrichtendienstes anzuwenden. § 99 Abs. 2 gilt
nur für die in § 99 Abs. 1 genannten Personen und Vertretungen der Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes.
 

4.Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 119) und die
Widerspruchsausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 120) treten in
Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die beim Bundesnachrichtendienst
beschäftigt sind, an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitnehmer oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sind (§ 119 Abs. 1 und § 120 Abs. 1), Angehörige
des Bundesnachrichtendienstes, an die Stelle der Schwerbehindertenvertretung die
Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Sie werden
dem Integrationsamt und der Bundesagentur für Arbeit vom Leiter oder der Leiterin
des Bundesnachrichtendienstes benannt. Die Mitglieder der Ausschüsse müssen nach den
dafür geltenden Bestimmungen ermächtigt sein, Kenntnis von Verschlusssachen des in
Betracht kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten.
 

5.Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschäftsbereich des
Bundesnachrichtendienstes entstehen, entscheidet im ersten und letzten Rechtszug der
oberste Gerichtshof des zuständigen Gerichtszweiges.
 

§ 159 Übergangsregelung

(1) Abweichend von § 71 Abs. 1 beträgt die Pflichtquote für die in § 71 Abs. 3 Nr. 1
und 4 genannten öffentlichen Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie am
31. Oktober 1999 auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen
beschäftigt hatten.

(2) Auf Leistungen nach § 33 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit
dem Ersten Abschnitt der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung jeweils in der
bis zum 30. September 2000 geltenden Fassung sind die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Rechtsvorschriften weiter anzuwenden, wenn die Entscheidung über die beantragten
Leistungen vor dem 1. Oktober 2000 getroffen worden ist.

(3) Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststellung
über das Vorliegen einer Behinderung, eines Grades der Behinderung und das Vorliegen
weiterer gesundheitlicher Merkmale gelten als Feststellungen nach diesem Buch.
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(4) Die nach § 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen
Richtlinien sind bis zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 141
weiter anzuwenden.

(5) § 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der Maßgabe anzuwenden, dass auf
Antrag Leistungen durch ein Persönliches Budget ausgeführt werden.

(6) Auf Erstattungen nach Teil 2 Kapitel 13 ist § 148 für bis zum 31. Dezember
2004 entstandene Fahrgeldausfälle in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung
anzuwenden.

§ 159a Übergangsvorschrift zum Dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt

§ 73 Abs. 2 Nr. 4 ist in der bis zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung weiter
anzuwenden, solange Personen an Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch
teilnehmen.

§ 160 Überprüfungsregelung

(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum
30. Juni 2005 über die Situation behinderter und schwerbehinderter Frauen und Männer
auf dem Ausbildungsstellenmarkt und schlägt die danach zu treffenden Maßnahmen vor.

(2) Sie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 30. Juni
2007 über die Wirkungen der Instrumente zur Sicherung von Beschäftigung und zur
betrieblichen Prävention. Dabei wird auch die Höhe der Beschäftigungspflichtquote
überprüft.
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I.
Steuerpflicht

§ 1 

(1) 1Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen

Aufenthalt haben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. 2Zum Inland im Sinne
dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am
Festlandsockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes
erforscht oder ausgebeutet werden oder dieser der Energieerzeugung unter Nutzung
erneuerbarer Energien dient.

(2) 1Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind auch deutsche Staatsangehörige, die

1.im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben und
 

2.zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem
Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,
 

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen oder keine Einkünfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich im Inland

einkommensteuerpflichtig sind. 2Dies gilt nur für natürliche Personen, die in dem Staat,
in dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, lediglich in einem
der beschränkten Einkommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Einkommen
herangezogen werden.

(3) 1Auf Antrag werden auch natürliche Personen als unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49

haben. 2Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 Prozent der
deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 nicht
übersteigen; dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im

Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen notwendig und angemessen ist. 3Inländische
Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der
Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, gelten hierbei als nicht der deutschen

Einkommensteuer unterliegend. 4Unberücksichtigt bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte
nach Satz 2 nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegende Einkünfte, die im
Ausland nicht besteuert werden, soweit vergleichbare Einkünfte im Inland steuerfrei

sind. 5Weitere Voraussetzung ist, dass die Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer
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unterliegenden Einkünfte durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen

Steuerbehörde nachgewiesen wird. 6Der Steuerabzug nach § 50a EStG ist ungeachtet der
Sätze 1 bis 4 vorzunehmen.

(4) Natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt
einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben.

Fußnote

§ 1 Abs. 3 Satz 4: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 1a

§ 1a 

(1) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, die
nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder die nach § 1 Abs. 3 als
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln sind, gilt bei Anwendung von § 10
Abs. 1 Nr. 1 und 1a und § 26 Abs. 1 Satz 1 Folgendes:

1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
(§ 10 Abs. 1 Nr. 1) sind auch dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Empfänger

nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 2Voraussetzung ist, dass der
Empfänger seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates hat, auf den

das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet. 3Weitere
Voraussetzung ist, dass die Besteuerung der Unterhaltszahlungen beim Empfänger
durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen
wird;
 

1a.auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Versorgungsleistungen (§ 10 Abs.
1 Nr. 1a) sind auch dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Empfänger nicht

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 2Nummer 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;
 

2. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland wird auf Antrag für die Anwendung des § 26 Abs. 1 Satz

1 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. 2Nummer 1 Satz 2 gilt

entsprechend. 3Bei Anwendung des § 1 Abs. 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider
Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zu
verdoppeln.
 

(2) Für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Personen im Sinne des § 1 Abs. 2,
die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Satz 2 bis 5 erfüllen, und für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Personen im Sinne des § 1 Abs. 3, die die Voraussetzungen des
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen und an einem ausländischen Dienstort tätig sind,
gilt die Regelung des Absatzes 1 Nr. 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass auf Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staat des ausländischen Dienstortes abzustellen ist.

II.
Einkommen

1.
Sachliche Voraussetzungen für die Besteuerung

§ 2 Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen

(1) 1Der Einkommensteuer unterliegen

1.Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
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2.Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
 

3.Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
 

4.Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
 

5.Einkünfte aus Kapitalvermögen,
 

6.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
 

7.sonstige Einkünfte im Sinne des § 22,
 

die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten Einkommensteuerpflicht oder als

inländische Einkünfte während seiner beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielt. 2Zu
welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach den §§
13 bis 24.

(2) 1Einkünfte sind

1.bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit der Gewinn (§§
4 bis 7k),
 

2.bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten
(§§ 8 bis 9a).
 

2Bei Einkünften aus Kapitalvermögen tritt § 20 Abs. 9 vorbehaltlich der Regelung in §
32d Abs. 2 an die Stelle der §§ 9 und 9a.

(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den Altersentlastungsbetrag, den
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende und den Abzug nach § 13 Abs. 3, ist der
Gesamtbetrag der Einkünfte.

(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die Sonderausgaben und die
außergewöhnlichen Belastungen, ist das Einkommen.

(5) 1Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 und um die sonstigen
vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen; dieses bildet

die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer. 2Knüpfen andere Gesetze an
den Begriff des zu versteuernden Einkommens an, ist für deren Zweck das Einkommen in
allen Fällen des § 32 um die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 zu vermindern.

(5a) Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die in den vorstehenden Absätzen
definierten Begriffe (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte,
Einkommen, zu versteuerndes Einkommen) an, erhöhen sich für deren Zwecke diese Größen
um die nach § 32d Abs. 1 und nach § 43 Abs. 5 zu besteuernden Beträge sowie um die
nach § 3 Nr. 40 steuerfreien Beträge und mindern sich um die nach § 3c Abs. 2 nicht
abziehbaren Beträge.

(5b) 1Soweit Rechtsnormen dieses Gesetzes an die in den vorstehenden Absätzen
definierten Begriffe (Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Einkünfte,
Einkommen, zu versteuerndes Einkommen) anknüpfen, sind Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1

und § 43 Abs. 5 nicht einzubeziehen. 2Satz 1 gilt nicht in den Fällen

1.des § 10b Abs. 1, wenn der Steuerpflichtige dies beantragt, sowie
 

2.des § 32 Abs. 4 Satz 2, des § 32d Abs. 2 und 6, des § 33 Abs. 3 und des § 33a Abs. 1
Satz 4 und Abs. 2 Satz 2.
 

(6) 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um den Entlastungsbetrag nach § 32c,
die anzurechnenden ausländischen Steuern und die Steuerermäßigungen, vermehrt um die
Steuer nach § 32d Abs. 3 und 4, die Steuer nach § 34c Abs. 5, die Nachsteuer nach §
10 Abs. 5 und den Zuschlag nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes,

ist die festzusetzende Einkommensteuer. 2Wurde der Gesamtbetrag der Einkünfte in den
Fällen des § 10a Abs. 2 um Sonderausgaben nach § 10a Abs. 1 gemindert, ist für die
Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer der Anspruch auf Zulage nach Abschnitt

XI der tariflichen Einkommensteuer hinzuzurechnen. 3Gleiches gilt für das Kindergeld,
wenn das Einkommen in den Fällen des § 31 um die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 gemindert
wurde.
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(7) 1Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. 2Die Grundlagen für ihre Festsetzung

sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. 3Besteht während eines Kalenderjahres
sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Einkommensteuerpflicht, so sind die während
der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte in eine
Veranlagung zur unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubeziehen.

Fußnote

§ 2 Abs. 2 u. 5a bis 6: Zur erstmaligen Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2009 vgl.
§ 52a Abs. 2

§ 2a Negative Einkünfte mit Auslandsbezug

(1) 1Negative Einkünfte

1.aus einer in einem ausländischen Staat belegenen land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsstätte,
 

2.aus einer in einem ausländischen Staat belegenen gewerblichen Betriebsstätte,
 

3.a)aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts eines zu einem Betriebsvermögen gehörenden
Anteils an einer Körperschaft, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im
Inland hat (ausländische Körperschaft), oder
 

b)aus der Veräußerung oder Entnahme eines zu einem Betriebsvermögen gehörenden
Anteils an einer ausländischen Körperschaft oder aus der Auflösung oder
Herabsetzung des Kapitals einer ausländischen Körperschaft,
 

 

4.in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft, die weder ihre
Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland hat,
 

5.aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter und aus
partiarischen Darlehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung in
einem ausländischen Staat hat,
 

6.a)aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen oder von
Sachinbegriffen, wenn diese in einem ausländischen Staat belegen sind, oder
 

b)aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen, sofern der Überlassende nicht
nachweist, dass diese ausschließlich oder fast ausschließlich im Inland eingesetzt
worden sind, es sei denn, es handelt sich um Handelsschiffe, die

aa) von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen, oder
 

bb) an im Inland ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen, oder
 

cc) insgesamt nur vorübergehend an im Ausland ansässige Ausrüster, die die
Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen
 

worden sind, oder
 

c)aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder der Übertragung eines zu einem
Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der Buchstaben a und b,
 

 

7.a)aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts, der Veräußerung oder Entnahme eines zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils an
 

b)aus der Auflösung oder Herabsetzung des Kapitals,
 

c)in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an
 

einer Körperschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, soweit die negativen
Einkünfte auf einen der in den Nummern 1 bis 6 genannten Tatbestände zurückzuführen
sind,
 

dürfen nur mit positiven Einkünften der jeweils selben Art und - mit Ausnahme der
Fälle der Nummer 6 Buchstabe b - aus demselben Staat, in den Fällen der Nummer 7
auf Grund von Tatbeständen der jeweils selben Art aus demselben Staat, ausgeglichen

werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 2Den negativen Einkünften

sind Gewinnminderungen gleichgestellt. 3Soweit die negativen Einkünfte nicht nach Satz
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1 ausgeglichen werden können, mindern sie die positiven Einkünfte der jeweils selben
Art, die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus demselben
Staat, in den Fällen der Nummer 7 auf Grund von Tatbeständen der jeweils selben Art aus

demselben Staat, erzielt. 4Die Minderung ist nur insoweit zulässig, als die negativen
Einkünfte in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht berücksichtigt werden

konnten (verbleibende negative Einkünfte). 5Die am Schluss eines Veranlagungszeitraums
verbleibenden negativen Einkünfte sind gesondert festzustellen; § 10d Abs. 4 gilt
sinngemäß.

(2) 1Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige nachweist,
dass die negativen Einkünfte aus einer gewerblichen Betriebsstätte im Ausland stammen,
die ausschließlich oder fast ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von
Waren, außer Waffen, die Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Bewirkung gewerblicher
Leistungen zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errichtung oder dem Betrieb
von Anlagen, die dem Fremdenverkehr dienen, oder in der Vermietung oder der Verpachtung
von Wirtschaftsgütern einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern,
Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen bestehen; das unmittelbare Halten einer
Beteiligung von mindestens einem Viertel am Nennkapital einer Kapitalgesellschaft, die
ausschließlich oder fast ausschließlich die vorgenannten Tätigkeiten zum Gegenstand
hat, sowie die mit dem Halten der Beteiligung in Zusammenhang stehende Finanzierung
gilt als Bewirkung gewerblicher Leistungen, wenn die Kapitalgesellschaft weder ihre

Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland hat. 2Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 ist
nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die in Satz 1 genannten
Voraussetzungen bei der Körperschaft entweder seit ihrer Gründung oder während der
letzten fünf Jahre vor und in dem Veranlagungszeitraum vorgelegen haben, in dem die
negativen Einkünfte bezogen werden.

Fußnote

§ 2a Abs. 4: Zur Anwendung für die Veranlagungszeiträume 2006 bis 2008 vgl. § 52 Abs. 3
Satz 5

§ 2b 

(weggefallen)

2.
Steuerfreie Einnahmen

§ 3 

Steuerfrei sind

1. a)Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus einer Pflegeversicherung und aus
der gesetzlichen Unfallversicherung,
 

b)Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Rentenversicherungen
einschließlich der Sachleistungen nach dem Gesetz über die Altershilfe der
Landwirte,
 

c)Übergangsgeld nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch und Geldleistungen nach den
§§ 10, 36 bis 39 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte,
 

d)das Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der Reichsversicherungsordnung
und dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte, die
Sonderunterstützung für im Familienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz sowie der Zuschuss nach § 4a
Mutterschutzverordnung oder einer entsprechenden Landesregelung;
 

 

2. das Arbeitslosengeld, das Teilarbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Winterausfallgeld, die Arbeitslosenhilfe, der Zuschuss zum Arbeitsentgelt, das
Übergangsgeld, das Unterhaltsgeld, die Eingliederungshilfe, das Überbrückungsgeld,
der Gründungszuschuss, der Existenzgründungszuschuss nach dem Dritten Buch
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Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz sowie das aus dem Europäischen
Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld und die aus Landesmitteln ergänzten
Leistungen aus dem Europäischen Sozialfonds zur Aufstockung des Überbrückungsgeldes
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz
und die übrigen Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem
Arbeitsförderungsgesetz und den entsprechenden Programmen des Bundes und der
Länder, soweit sie Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder zur Förderung der
Ausbildung oder Fortbildung der Empfänger gewährt werden, sowie Leistungen auf
Grund der in § 141m Abs. 1 und § 141n Abs. 2 des Arbeitsförderungsgesetzes oder
§ 187 und § 208 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genannten Ansprüche,
Leistungen auf Grund der in § 115 Abs. 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch in
Verbindung mit § 117 Abs. 4 Satz 1 oder § 134 Abs. 4, § 160 Abs. 1 Satz 1 und
§ 166a des Arbeitsförderungsgesetzes oder in Verbindung mit § 143 Abs. 3 oder
§ 198 Satz 2 Nr. 6, § 335 Abs. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genannten
Ansprüche, wenn über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers des Arbeitslosen das
Konkursverfahren, Gesamtvollstreckungsverfahren oder Insolvenzverfahren eröffnet
worden ist oder einer der Fälle des § 141b Abs. 3 des Arbeitsförderungsgesetzes
oder des § 183 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
vorliegt, und der Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag nach § 249e Abs. 4a des
Arbeitsförderungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung;
 

2a. die Arbeitslosenbeihilfe und die Arbeitslosenhilfe nach dem
Soldatenversorgungsgesetz;
 

2b. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch;
 

3. a)Rentenabfindungen nach § 107 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, nach
§ 21 des Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechendem Landesrecht und
nach § 43 des Soldatenversorgungsgesetzes in Verbindung mit § 21 des
Beamtenversorgungsgesetzes,
 

b)Beitragserstattungen an den Versicherten nach den §§ 210 und 286d des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach den §§ 204, 205 und 207 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch, Beitragserstattungen nach den §§ 75 und 117 des Gesetzes
über die Alterssicherung der Landwirte und nach § 26 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch,
 

c)Leistungen aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den Leistungen
nach den Buchstaben a und b entsprechen,
 

d)Kapitalabfindungen und Ausgleichszahlungen nach § 48 des
Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechendem Landesrecht und nach den §§ 28 bis
35 und 38 des Soldatenversorgungsgesetzes;
 

 

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Zollfahndungsdienstes, der
Bereitschaftspolizei der Länder, der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr der
Länder und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des Bundes, der
Länder und Gemeinden

a)der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen überlassenen Dienstkleidung,
 

b)Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschädigungen für die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung Verpflichteten und für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei, und der
Zollfahndungsbeamten
 

c)im Einsatz gewährte Verpflegung oder Verpflegungszuschüsse,
 

d)der Geldwert der auf Grund gesetzlicher Vorschriften gewährten Heilfürsorge;
 

 

5. die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfürsorge, die Soldaten auf Grund des § 1
Abs. 1 Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf Grund des § 35 des
Zivildienstgesetzes erhalten;
 

6. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln
versorgungshalber an Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschädigte oder ihre
Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte
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Personen gezahlt werden, soweit es sich nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;
 

7. Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, Leistungen nach dem
Flüchtlingshilfegesetz, dem Bundesvertriebenengesetz, dem Reparationsschädengesetz,
dem Vertriebenenzuwendungsgesetz, dem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz sowie
Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz und nach dem Ausgleichsleistungsgesetz,
soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 sind;
 

8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistungen im Heilverfahren, die auf Grund
gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts

gewährt werden. 2Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutmachungsgründen
neu begründeten oder wieder begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wieder gewährt werden, bleibt unberührt;
 

9. Erstattungen nach § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 sowie nach § 39 Abs. 4 Satz 2 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch;
 

10. (weggefallen)
 

11. Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung,
die wegen Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt werden,
die Erziehung oder Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu

fördern. 2Darunter fallen nicht Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze, besonderer Tarife oder ähnlicher Vorschriften

gewährt werden. 3Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass der Empfänger mit
den Bezügen nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künstlerischen
Gegenleistung oder zu einer bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet

wird. 4Den Bezügen aus öffentlichen Mitteln wegen Hilfsbedürftigkeit gleichgestellt
sind Beitragsermäßigungen und Prämienrückzahlungen eines Trägers der gesetzlichen
Krankenversicherung für nicht in Anspruch genommene Beihilfeleistungen;
 

12. aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz
oder Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder landesgesetzlicher
Ermächtigung beruhenden Bestimmung oder von der Bundesregierung oder
einer Landesregierung als Aufwandsentschädigung festgesetzt sind und als

Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen werden. 2Das Gleiche gilt
für andere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen an
öffentliche Dienste leistende Personen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt
wird, dass sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder den
Aufwand, der dem Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;
 

13. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekostenvergütungen,

Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder. 2Die als Reisekostenvergütungen
gezahlten Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen sind nur insoweit
steuerfrei, als sie die Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 nicht
übersteigen; Trennungsgelder sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5, Abs. 2 Satz 7 bis 9 und Abs. 5 sowie § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5
abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen;
 

14. Zuschüsse eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung zu den Aufwendungen
eines Rentners für seine Krankenversicherung;
 

15. (weggefallen)
 

16. die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem
Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen
bei doppelter Haushaltsführung erhalten, soweit sie die beruflich veranlassten
Mehraufwendungen, bei Verpflegungsmehraufwendungen die Pauschbeträge nach § 4
Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 und bei Familienheimfahrten mit dem eigenen oder außerhalb des
Dienstverhältnisses zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug die Pauschbeträge nach
§ 9 Abs. 2 nicht übersteigen; Vergütungen zur Erstattung von Mehraufwendungen bei
doppelter Haushaltsführung sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Abs.
1 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 5 sowie § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbaren Aufwendungen
nicht übersteigen;
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17. Zuschüsse zum Beitrag nach § 32 des Gesetzes über die Alterssicherung der
Landwirte;
 

18. das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und Geschädigte
(Lastenausgleichsbank) zugunsten des Ausgleichsfonds (§ 5 des
Lastenausgleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen nach § 7f des
Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 1953 (BGBl. I S.
1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe abzugsfähig war;
 

19. Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über die Entschädigung ehemaliger deutscher
Kriegsgefangener;
 

20. die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsidenten aus sittlichen oder sozialen
Gründen gewährten Zuwendungen an besonders verdiente Personen oder ihre
Hinterbliebenen;
 

21. Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des § 35 Abs. 1 des Allgemeinen
Kriegsfolgengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 653-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung;
 

22. der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 1132-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 1986 (BGBl. I S.
560), gewährt wird;
 

23. die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen
Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem
Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;
 

24. Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeldgesetzes gewährt werden;
 

25. Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.
1045);
 

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher,
Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen
künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker
oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer inländischen
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur

Höhe von insgesamt 2.100 Euro im Jahr. 2Überschreiten die Einnahmen für die in
Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang
stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen
übersteigen.
 

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer
inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der

Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro im Jahr. 2Die Steuerbefreiung
ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise

– eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 12 oder 26 gewährt wird. 3Überschreiten
die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der
steuerfreien Einnahmen übersteigen;
 

27. der Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz
zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit bis zum
Höchstbetrag von 18.407 Euro;
 

28. die Aufstockungsbeträge im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a sowie
die Beiträge und Aufwendungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe
b und des § 4 Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes, die Zuschläge, die
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versicherungsfrei Beschäftigte im Sinne des § 27 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezüge bei Altersteilzeit nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen erhalten sowie die Zahlungen des
Arbeitgebers zur Übernahme der Beiträge im Sinne des § 187a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch, soweit sie 50 vom Hundert der Beiträge nicht übersteigen;
 

29. das Gehalt und die Bezüge,

a)die die diplomatischen Vertreter ausländischer Staaten, die ihnen zugewiesenen

Beamten und die in ihren Diensten stehenden Personen erhalten. 2Dies gilt nicht
für deutsche Staatsangehörige oder für im Inland ständig ansässige Personen;
 

b)der Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und ihres Personals, soweit sie

Angehörige des Entsendestaates sind. 2Dies gilt nicht für Personen, die im Inland
ständig ansässig sind oder außerhalb ihres Amtes oder Dienstes einen Beruf, ein
Gewerbe oder eine andere gewinnbringende Tätigkeit ausüben;
 

 

30. Entschädigungen für die betriebliche Benutzung von Werkzeugen eines Arbeitnehmers
(Werkzeuggeld), soweit sie die entsprechenden Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht
offensichtlich übersteigen;
 

31. die typische Berufskleidung, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich
oder verbilligt überlässt; dasselbe gilt für eine Barablösung eines nicht nur
einzelvertraglichen Anspruchs auf Gestellung von typischer Berufskleidung, wenn
die Barablösung betrieblich veranlasst ist und die entsprechenden Aufwendungen des
Arbeitnehmers nicht offensichtlich übersteigt;
 

32. die unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeförderung eines Arbeitnehmers zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte mit einem vom Arbeitgeber gestellten Beförderungsmittel,
soweit die Sammelbeförderung für den betrieblichen Einsatz des Arbeitnehmers
notwendig ist;
 

33. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des
Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern
der Arbeitnehmer in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen;
 

34. (weggefallen)
 

35. die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG oder Deutsche
Telekom AG beschäftigten Beamten, soweit die Einnahmen ohne Neuordnung des
Postwesens und der Telekommunikation nach den Nummern 11 bis 13 und 64 steuerfrei
wären;
 

36. Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung
bis zur Höhe des Pflegegeldes nach § 37 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
wenn diese Leistungen von Angehörigen des Pflegebedürftigen oder von anderen
Personen, die damit eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33 Abs. 2 gegenüber

dem Pflegebedürftigen erfüllen, erbracht werden. 2Entsprechendes gilt, wenn
der Pflegebedürftige Pflegegeld aus privaten Versicherungsverträgen nach den
Vorgaben des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder eine Pauschalbeihilfe nach
Beihilfevorschriften für häusliche Pflege erhält;
 

37. der Unterhaltsbeitrag und der Maßnahmebeitrag nach dem
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, soweit sie als Zuschuss geleistet werden;
 

38. Sachprämien, die der Steuerpflichtige für die persönliche Inanspruchnahme von
Dienstleistungen von Unternehmen unentgeltlich erhält, die diese zum Zwecke der
Kundenbindung im allgemeinen Geschäftsverkehr in einem jedermann zugänglichen
planmäßigen Verfahren gewähren, soweit der Wert der Prämien 1.080 Euro im
Kalenderjahr nicht übersteigt;
 

39. (weggefallen)
 

40. 40 Prozent

a)der Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung oder
der Entnahme von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des §
20 Abs. 1 Nr. 1 und 9 gehören, oder an einer Organgesellschaft im Sinne der
§§ 14, 17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes, oder aus deren Auflösung
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oder Herabsetzung von deren Nennkapital oder aus dem Ansatz eines solchen
Wirtschaftsguts mit dem Wert, der sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ergibt,
soweit sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb

oder aus selbständiger Arbeit gehören. 2Dies gilt nicht, soweit der Ansatz des
niedrigeren Teilwertes in vollem Umfang zu einer Gewinnminderung geführt hat
und soweit diese Gewinnminderung nicht durch Ansatz eines Wertes, der sich nach

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ergibt, ausgeglichen worden ist. 3Satz 1 gilt außer für
Betriebsvermögensmehrungen aus dem Ansatz mit dem Wert, der sich nach § 6 Abs.
1 Nr. 2 Satz 3 ergibt, ebenfalls nicht, soweit Abzüge nach § 6b oder ähnliche
Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen worden sind,
 

b)des Veräußerungspreises im Sinne des § 16 Abs. 2, soweit er auf die Veräußerung
von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen
entfällt, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Abs.
1 Nr. 1 und 9 gehören, oder an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17

oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes. 2Satz 1 ist in den Fällen des § 16 Abs. 3

entsprechend anzuwenden. 3Buchstabe a Satz 3 gilt entsprechend,
 

c) des Veräußerungspreises oder des gemeinen Wertes im Sinne des § 17 Abs. 2. 2Satz
1 ist in den Fällen des § 17 Abs. 4 entsprechend anzuwenden,
 

d)der Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und der Einnahmen im Sinne des §

20 Abs. 1 Nr. 9. 2Dies gilt für sonstige Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr.
1 Satz 2 und der Einnahmen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 9 zweiter Halbsatz
nur, soweit sie das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht gemindert

haben (§ 8 Abs. 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes). 3Satz 1 Buchstabe
d Satz 2 gilt nicht, soweit die verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen
einer dem Steuerpflichtigen nahe stehenden Person erhöht hat und § 32a des
Körperschaftsteuergesetzes auf die Veranlagung dieser nahe stehenden Person
keine Anwendung findet,
 

e)der Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2,
 

f)der besonderen Entgelte oder Vorteile im Sinne des § 20 Abs. 3, die neben den
in § 20 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichneten Einnahmen
oder an deren Stelle gewährt werden,
 

g)des Gewinns aus der Veräußerung von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a,
 

h)des Gewinns aus der Abtretung von Dividendenansprüchen oder sonstigen Ansprüchen
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 20 Abs. 2
Satz 2,
 

i)der Bezüge im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 2, soweit diese von einer nicht
von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse stammen.
 

j)(weggefallen)
 

2Dies gilt für Satz 1 Buchstabe d bis h nur in Verbindung mit § 20 Abs.

8. 3Satz 1 Buchstabe a, b und d bis h ist nicht anzuwenden für Anteile, die
bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten nach § 1a des
Kreditwesengesetzes dem Handelsbuch zuzurechnen sind; Gleiches gilt für Anteile,
die von Finanzunternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen mit dem Ziel

der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben werden. 4Satz 3
zweiter Halbsatz gilt auch für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute
und Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens.
 

40a. 40 Prozent der Vergütungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 4;
 

41. a)Gewinnausschüttungen, soweit für das Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in
dem sie bezogen werden, oder für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder
Wirtschaftsjahre aus einer Beteiligung an derselben ausländischen Gesellschaft
Hinzurechnungsbeträge (§ 10 Abs. 2 des Außensteuergesetzes) der Einkommensteuer
unterlegen haben, § 11 Abs. 1 und 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung
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des Artikels 12 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht
anzuwenden war und der Steuerpflichtige dies nachweist; § 3c Abs. 2 gilt
entsprechend;
 

b)Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer ausländischen
Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres Kapitals,
soweit für das Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen werden,
oder für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus
einer Beteiligung an derselben ausländischen Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge
(§ 10 Abs. 2 des Außensteuergesetzes) der Einkommensteuer unterlegen haben,
§ 11 Abs. 1 und 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 12 des
Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht anzuwenden war, der
Steuerpflichtige dies nachweist und der Hinzurechnungsbetrag ihm nicht als
Gewinnanteil zugeflossen ist.
 

2Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträge der Einkommensteuer unterlegen haben,
erfolgt im Rahmen der gesonderten Feststellung nach § 18 des Außensteuergesetzes;
 

42. die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-Abkommens gezahlt werden;
 

43. der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus Mitteln der Deutschen
Künstlerhilfe, wenn es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die wegen
der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt werden;
 

44. Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln oder von zwischenstaatlichen
oder überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutschland
als Mitglied angehört, zur Förderung der Forschung oder zur Förderung der
wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung gewährt

werden. 2Das Gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1 bezeichneten
Zwecken von einer Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder von einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des

Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden. 3Voraussetzung für die Steuerfreiheit
ist, dass

a)die Stipendien einen für die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder für die
Bestreitung des Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbildungsbedarfs
erforderlichen Betrag nicht übersteigen und nach den von dem Geber erlassenen
Richtlinien vergeben werden,
 

b)der Empfänger im Zusammenhang mit dem Stipendium nicht zu einer bestimmten
wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer bestimmten
Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet ist;
 

c)(weggefallen)
 

 

45. die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen
Personalcomputern und Telekommunikationsgeräten;
 

46. Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Bergmannsprämien;
 

47. Leistungen nach § 14a Abs. 4 und § 14b des Arbeitsplatzschutzgesetzes;
 

48. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, soweit sie nicht nach dessen § 15
Abs. 1 Satz 2 steuerpflichtig sind;
 

49. laufende Zuwendungen eines früheren alliierten Besatzungssoldaten an seine
im Geltungsbereich des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie auf diese
Zuwendungen angewiesen ist;
 

50. die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhält, um sie für ihn
auszugeben (durchlaufende Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz);
 

51. Trinkgelder, die anlässlich einer Arbeitsleitung dem Arbeitnehmer von Dritten
freiwillig und ohne dass ein Rechtsanspruch auf sie besteht, zusätzlich zu dem
Betrag gegeben werden, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist;
 

52. und 53. (weggefallen);
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54. Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deutsche Auslandsbonds im Sinne der
§§ 52 bis 54 des Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslandsbonds in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprüche gegen den Bund oder die

Länder richten. 2Das Gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschreibungen und
Schuldbuchforderungen, die nach den §§ 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren
Regelung der Entschädigungsansprüche für Auslandsbonds in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4139-3, veröffentlichten bereinigten Fassung vom Bund
oder von den Ländern für Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen werden;
 

55. der in den Fällen des § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes
vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), das zuletzt durch Artikel 8 des
Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung geleistete Übertragungswert nach § 4 Abs. 5 des
Betriebsrentengesetzes, wenn die betriebliche Altersversorgung beim ehemaligen
und neuen Arbeitgeber über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder ein
Unternehmen der Lebensversicherung durchgeführt wird. Satz 1 gilt auch, wenn der
Übertragungswert vom ehemaligen Arbeitgeber oder von einer Unterstützungskasse
an den neuen Arbeitgeber oder eine andere Unterstützungskasse geleistet wird. Die
Leistungen des neuen Arbeitgebers, der Unterstützungskasse, des Pensionsfonds,
der Pensionskasse oder des Unternehmens der Lebensversicherung auf Grund des
Betrages nach Satz 1 und 2 gehören zu den Einkünften, zu denen die Leistungen
gehören würden, wenn die Übertragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des
Betriebsrentengesetzes nicht stattgefunden hätte;
 

56. Zuwendungen des Arbeitgebers nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 aus dem ersten
Dienstverhältnis an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-
, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung in Form einer Rente oder
eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen im Kalenderjahr
1 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht

übersteigen. 2Der in Satz 1 genannte Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf
2 Prozent, ab 1. Januar 2020 auf 3 Prozent und ab 1. Januar 2025 auf 4 Prozent

der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. 3Die Beträge
nach den Sätzen 1 und 2 sind jeweils um die nach § 3 Nr. 63 Satz 1, 3 oder Satz 4
steuerfreien Beträge zu mindern;
 

57. die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten des nach dem
Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten aus dem Aufkommen von
Künstlersozialabgabe und Bundeszuschuss an einen Träger der Sozialversicherung
oder an den Versicherten zahlt;
 

58. das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, die sonstigen Leistungen aus öffentlichen
Haushalten oder Zweckvermögen zur Senkung der Miete oder Belastung im Sinne
des § 11 Abs. 2 Nr. 4 des Wohngeldgesetzes sowie öffentliche Zuschüsse
zur Deckung laufender Aufwendungen und Zinsvorteile bei Darlehen, die aus
öffentlichen Haushalten gewährt werden, für eine zu eigenen Wohnzwecken
genutzte Wohnung im eigenen Haus oder eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte
Eigentumswohnung, soweit die Zuschüsse und Zinsvorteile die Vorteile aus
einer entsprechenden Förderung mit öffentlichen Mitteln nach dem Zweiten
Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur
Wohnraumförderung nicht überschreiten, der Zuschuss für die Wohneigentumsbildung
in innerstädtischen Altbauquartieren nach den Regelungen zum Stadtumbau Ost in den
Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die
Länder nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher
Maßnahmen;
 

59. die Zusatzförderung nach § 88e des Zweiten Wohnungsbaugesetzes und nach § 51f des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland und Geldleistungen, die ein Mieter zum Zwecke
der Wohnkostenentlastung nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz
zur Wohnraumförderung erhält, soweit die Einkünfte dem Mieter zuzurechnen
sind, und die Vorteile aus einer mietweisen Wohnungsüberlassung im Zusammenhang
mit einem Arbeitsverhältnis, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden
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Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz
oder einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung nicht überschreiten;
 

60. Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer des Steinkohlen-,
Pechkohlen- und Erzbergbaues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen- und
Stahlindustrie aus Anlass von Stillegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder
Rationalisierungsmaßnahmen;
 

61. Leistungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2, § 7 Abs. 3, §§ 9, 10 Abs. 1, §§ 13, 15 des
Entwicklungshelfer-Gesetzes;
 

62. Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers, soweit der
Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen
Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung

verpflichtet ist. 2Den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung, die auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, werden gleichgestellt Zuschüsse
des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers

a)für eine Lebensversicherung,
 

b)für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung,
 

c)für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner
Berufsgruppe,
 

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen

Rentenversicherung befreit worden ist. 3Die Zuschüsse sind nur insoweit steuerfrei,
als sie insgesamt bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der allgemeinen
Rentenversicherung die Hälfte und bei Befreiung von der Versicherungspflicht
in der knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel der Gesamtaufwendungen
des Arbeitnehmers nicht übersteigen und nicht höher sind als der Betrag, der als
Arbeitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der allgemeinen Rentenversicherung

oder in der knappschaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre. 4Die Sätze 2 und
3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeitgebers zu einer Pensionskasse, wenn
der Arbeitnehmer bei diesem Arbeitgeber nicht im Inland beschäftigt ist und der
Arbeitgeber keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland leistet;
Beiträge des Arbeitgebers zu einer Rentenversicherung auf Grund gesetzlicher
Verpflichtung sind anzurechnen;
 

63. Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der
zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen
in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S.
1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I
S. 1427) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist,
soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in

der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. 2Dies gilt nicht, soweit
der Arbeitnehmer nach § 1a Abs. 3 des Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass
die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfüllt

werden. 3Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um 1.800 Euro, wenn die Beiträge
im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden,

die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde. 4Aus Anlass der Beendigung des
Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei,
soweit sie 1.800 Euro vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen
das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht
übersteigen; der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1
und 3 steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das
Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren
erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu berücksichtigen;
 

64. bei Arbeitnehmern, die zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen
Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer
inländischen öffentlichen Kasse beziehen, die Bezüge für eine Tätigkeit im
Ausland insoweit, als sie den Arbeitslohn übersteigen, der dem Arbeitnehmer bei
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einer gleichwertigen Tätigkeit am Ort der zahlenden öffentlichen Kasse zustehen

würde. 2Satz 1 gilt auch, wenn das Dienstverhältnis zu einer anderen Person
besteht, die den Arbeitslohn entsprechend den im Sinne des Satzes 1 geltenden
Vorschriften ermittelt, der Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse gezahlt

wird und ganz oder im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht wird. 3Bei
anderen für einen begrenzten Zeitraum in das Ausland entsandten Arbeitnehmern,
die dort einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist der ihnen von
einem inländischen Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich steuerfrei, soweit er
den für vergleichbare Auslandsdienstbezüge nach § 54 des Bundesbesoldungsgesetzes
zulässigen Betrag nicht übersteigt;
 

65. a)Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (§ 14 des Betriebsrentengesetzes)
zugunsten eines Versorgungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an eine
Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung zur Ablösung von
Verpflichtungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im Sicherungsfall
gegenüber dem Versorgungsberechtigten und seinen Hinterbliebenen hat,
 

b)Leistungen zur Übernahme von Versorgungsleistungen oder unverfallbaren
Versorgungsanwartschaften durch eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der
Lebensversicherung in den in § 4 Abs. 4 des Betriebsrentengesetzes bezeichneten
Fällen und
 

c)der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeitnehmer gegenüber einem Dritten
im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in den Fällen des
§ 7 Abs. 1 Satz 4 des Betriebsrentengesetzes, soweit der Dritte neben
dem Arbeitgeber für die Erfüllung von Ansprüchen auf Grund bestehender
Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften gegenüber dem
Arbeitnehmer und dessen Hinterbliebenen einsteht; dies gilt entsprechend, wenn
der Dritte für Wertguthaben aus einer Vereinbarung über die Altersteilzeit
nach dem Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt
geändert durch Artikel 234 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S.
2407), in der jeweils geltenden Fassung oder auf Grund von Wertguthaben aus
einem Arbeitszeitkonto in den im ersten Halbsatz genannten Fällen für den
Arbeitgeber einsteht.
 

2In den Fällen nach Buchstabe a, b und c gehören die Leistungen der Pensionskasse,
des Unternehmens der Lebensversicherung oder des Dritten zu den Einkünften,
zu denen jene Leistungen gehören würden, die ohne Eintritt eines Falles nach

Buchstabe a, b und c zu erbringen wären. 3Soweit sie zu den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 gehören, ist von ihnen Lohnsteuer

einzubehalten. 4Für die Erhebung der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse, das
Unternehmen der Lebensversicherung oder der Dritte als Arbeitgeber und der
Leistungsempfänger als Arbeitnehmer;
 

66. Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen
Pensionsfonds zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen oder
Versorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds, wenn ein Antrag nach § 4d Abs.
3 oder § 4e Abs. 3 gestellt worden ist;
 

67. das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und vergleichbare
Leistungen der Länder, das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz und vergleichbare Leistungen der Länder sowie Leistungen für
Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 nach den §§ 294 bis 299
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und die Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des
Beamtenversorgungsgesetzes oder den §§ 70 bis 74 des Soldatenversorgungsgesetzes;
 

68. die Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem
Hepatitis-C-Virus infizierte Personen vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270);
 

69. die von der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte
Personen" nach dem HIV-Hilfegesetz vom 24. Juli 1995 (BGBl. I S. 972) gewährten
Leistungen.
 

70. die Hälfte

a)der Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung von Grund
und Boden und Gebäuden, die am 1. Januar 2007 mindestens fünf Jahre zum
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Anlagevermögen eines inländischen Betriebsvermögens des Steuerpflichtigen
gehören, wenn diese auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2006 und vor dem 1.
Januar 2010 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrages an eine
REIT-Aktiengesellschaft oder einen Vor-REIT veräußert werden,
 

b)der Betriebsvermögensmehrungen, die auf Grund der Eintragung eines
Steuerpflichtigen in das Handelsregister als REIT-Aktiengesellschaft im Sinne
des REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I S. 914) durch Anwendung des §
13 Abs. 1 und 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes auf Grund und Boden
und Gebäude entstehen, wenn diese Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 2005
angeschafft oder hergestellt wurden, und die Schlussbilanz im Sinne des § 13
Abs. 1 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes auf einen Zeitpunkt vor dem 1.
Januar 2010 aufzustellen ist.
 

2Satz 1 ist nicht anzuwenden,

a)wenn der Steuerpflichtige den Betrieb veräußert oder aufgibt und der
Veräußerungsgewinn nach § 34 besteuert wird,
 

b)soweit der Steuerpflichtige von den Regelungen der §§ 6b und 6c Gebrauch macht,
 

c)soweit der Ansatz des niedrigeren Teilwerts in vollem Umfang zu einer
Gewinnminderung geführt hat und soweit diese Gewinnminderung nicht durch den
Ansatz eines Werts, der sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 ergibt, ausgeglichen
worden ist,
 

d)wenn im Falle des Satzes 1 Buchstabe a der Buchwert zuzüglich der
Veräußerungskosten den Veräußerungserlös oder im Falle des Satzes 1 Buchstabe b

der Buchwert den Teilwert übersteigt. 2Ermittelt der Steuerpflichtige den Gewinn
nach § 4 Abs. 3, treten an die Stelle des Buchwerts die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten verringert um die vorgenommenen Absetzungen für Abnutzung
oder Substanzverringerung,
 

e)soweit vom Steuerpflichtigen in der Vergangenheit Abzüge bei den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern im Sinne des Satzes 1 nach § 6b
oder ähnliche Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen worden sind,
 

f)wenn es sich um eine Übertragung im Zusammenhang mit Rechtsvorgängen handelt,
die dem Umwandlungssteuergesetz unterliegen und die Übertragung zu einem Wert
unterhalb des gemeinen Werts erfolgt.
 

3Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn

a)innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne des
Satzes 1 Buchstabe a der Erwerber oder innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren
nach dem Stichtag der Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b die REIT-
Aktiengesellschaft den Grund und Boden oder das Gebäude veräußert,
 

b)innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne
des Satzes 1 Buchstabe a der Vor-REIT oder ein anderer Vor-REIT als sein
Gesamtrechtsnachfolger nicht als REIT-Aktiengesellschaft in das Handelsregister
eingetragen wird,
 

c)die REIT-Aktiengesellschaft innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem
Vertragsschluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a oder nach dem Stichtag der
Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b in keinem Veranlagungszeitraum
die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt,
 

d)die Steuerbefreiung der REIT-Aktiengesellschaft innerhalb eines Zeitraums von
vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a oder nach
dem Stichtag der Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b endet,
 

e)das Bundeszentralamt für Steuern dem Erwerber im Sinne des Satzes 1 Buchstabe
a den Status als Vor-REIT im Sinne des § 2 Satz 4 des REIT-Gesetzes vom 28. Mai
2007 (BGBl. I S. 914) bestandskräftig aberkannt hat.
 

4Die Steuerbefreiung entfällt auch rückwirkend, wenn die Wirtschaftsgüter im
Sinne des Satzes 1 Buchstabe a vom Erwerber an den Veräußerer oder eine ihm nahe
stehende Person im Sinne des § 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes überlassen werden
und der Veräußerer oder eine ihm nahe stehende Person im Sinne des § 1 Abs. 2 des
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Außensteuergesetzes nach Ablauf einer Frist von zwei Jahren seit Eintragung des
Erwerbers als REIT-Aktiengesellschaft in das Handelsregister an dieser mittelbar

oder unmittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist. 5Der Grundstückserwerber
haftet für die sich aus dem rückwirkenden Wegfall der Steuerbefreiung ergebenden
Steuern.
 

Fußnote

§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 4b Satz 3
 
§ 3 Nr. 40: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 3
 
§ 3 Nr. 40a: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 4c
 
§ 3 Nr. 56: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 5
 
§ 3 Nr. 65: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 7
 
§ 3 Nr. 12 Satz 1 idF v. 26.7.1957: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 3
Abs. 1 GG unvereinbar gem. BVerfGE v. 11.11.1998; 1999 I 370 - 2 BvL 10/95 -

§ 3a 

(weggefallen)

§ 3b Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit

(1) Steuerfrei sind Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, soweit sie

1.für Nachtarbeit 25 Prozent,
 

2.vorbehaltlich der Nummern 3 und 4 für Sonntagsarbeit 50 Prozent,
 

3.vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31. Dezember ab 14 Uhr und an den
gesetzlichen Feiertagen 125 Prozent,
 

4.für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Mai 150
Prozent
 

des Grundlohns nicht übersteigen.

(2) 1Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für
ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum
zusteht; er ist in einen Stundenlohn umzurechnen und mit höchstens 50 Euro

anzusetzen. 2Nachtarbeit ist die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. 3Sonntagsarbeit
und Feiertagsarbeit ist die Arbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen

Tages. 4Die gesetzlichen Feiertage werden durch die am Ort der Arbeitsstätte geltenden
Vorschriften bestimmt.

(3) Wenn die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wird, gilt abweichend von den Absätzen 1
und 2 Folgendes:

1.Für Nachtarbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 4 Uhr erhöht sich der Zuschlagssatz auf 40
Prozent,
 

2.als Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit gilt auch die Arbeit in der Zeit von 0 Uhr bis
4 Uhr des auf den Sonntag oder Feiertag folgenden Tages.
 

§ 3c Anteilige Abzüge

(1) Ausgaben dürfen, soweit sie mit steuerfreien Einnahmen in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten
abgezogen werden; Absatz 2 bleibt unberührt.
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(2) 1Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben, Veräußerungskosten
oder Werbungskosten, die mit den dem § 3 Nr. 40 zugrunde liegenden
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen oder mit Vergütungen nach § 3 Nr. 40a
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem
Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, bei
der Ermittlung der Einkünfte nur zu 60 Prozent abgezogen werden; Entsprechendes
gilt, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte der Wert des Betriebsvermögens oder
des Anteils am Betriebsvermögen oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

oder der an deren Stelle tretende Wert mindernd zu berücksichtigen sind. 2Satz 1
gilt auch für Wertminderungen des Anteils an einer Organgesellschaft, die nicht auf

Gewinnausschüttungen zurückzuführen sind. 3§ 8b Abs. 10 des Körperschaftsteuergesetzes
gilt sinngemäß.

(3) Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausgaben oder Veräußerungskosten, die mit den
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen im Sinne des § 3 Nr. 70 in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die
Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen, nur zur Hälfte abgezogen werden.

Fußnote

§ 3c Abs. 2 Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 4

3.
Gewinn

§ 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen

(1) 1Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss
des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der

Einlagen. 2Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres

entnommen hat. 3Einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke steht der Ausschluss oder die
Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des

Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts gleich. 4Satz 3 gilt
nicht für Anteile an einer Europäischen Gesellschaft oder Europäischen Genossenschaft
in den Fällen

1.einer Sitzverlegung der Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8 der Verordnung
(EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen
Gesellschaft (SE) (ABl. EG Nr. L 294 S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 885/2004 des Rates vom 26. April 2004 (ABl. EU Nr. L 168 S. 1), und
 

2.einer Sitzverlegung der Europäischen Genossenschaft nach Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen
Genossenschaft (SCE) (ABl. EU Nr. L 207 S. 1).
 

5Ein Wirtschaftsgut wird nicht dadurch entnommen, dass der Steuerpflichtige zur

Gewinnermittlung nach § 13a übergeht. 6Eine Änderung der Nutzung eines Wirtschaftsguts,
die bei Gewinnermittlung nach Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermittlung

nach § 13a keine Entnahme. 7Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen
und sonstige Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe
des Wirtschaftsjahres zugeführt hat; einer Einlage steht die Begründung des
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der

Veräußerung eines Wirtschaftsguts gleich. 8Bei der Ermittlung des Gewinns sind die
Vorschriften über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung zu befolgen.
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(2) 1Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht (Bilanz) auch nach ihrer
Einreichung beim Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung unter Befolgung der Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht;
diese Änderung ist nicht zulässig, wenn die Vermögensübersicht (Bilanz) einer
Steuerfestsetzung zugrunde liegt, die nicht mehr aufgehoben oder geändert werden

kann. 2Darüber hinaus ist eine Änderung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur zulässig,
wenn sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer Änderung nach
Satz 1 steht und soweit die Auswirkung der Änderung nach Satz 1 auf den Gewinn reicht.

(3) 1Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind,
Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch keine Bücher führen
und keine Abschlüsse machen, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen

über die Betriebsausgaben ansetzen. 2Hierbei scheiden Betriebseinnahmen und
Betriebsausgaben aus, die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und

verausgabt werden (durchlaufende Posten). 3Die Vorschriften über die Bewertungsfreiheit
für geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 6 Abs. 2), die Bildung eines Sammelpostens
(§ 6 Abs. 2a) und über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

sind zu befolgen. 4Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für Anteile an Kapitalgesellschaften, für
Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen und Rechte, für Grund
und Boden sowie Gebäude des Umlaufvermögens sind erst im Zeitpunkt des Zuflusses des
Veräußerungserlöses oder bei Entnahme im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben

zu berücksichtigen. 5Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter des
Umlaufvermögens im Sinne des Satzes 4 sind unter Angabe des Tages der Anschaffung oder
Herstellung und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des an deren Stelle
getretenen Werts in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufzunehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind.

(4a) 1Schuldzinsen sind nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 nicht abziehbar, wenn

Überentnahmen getätigt worden sind. 2Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die

Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen. 3Die
nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6 Prozent der Überentnahme des
Wirtschaftsjahres zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und
abzüglich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn
und die Einlagen die Entnahmen überstiegen haben (Unterentnahmen), ermittelt;
bei der Ermittlung der Überentnahme ist vom Gewinn ohne Berücksichtigung der nach

Maßgabe dieses Absatzes nicht abziehbaren Schuldzinsen auszugehen. 4Der sich dabei
ergebende Betrag, höchstens jedoch der um 2.050 Euro verminderte Betrag der im

Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. 5Der Abzug von
Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bleibt unberührt. 6Die Sätze 1 bis 5 sind
bei Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden; hierzu sind Entnahmen und
Einlagen gesondert aufzuzeichnen.

(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:

1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des

Steuerpflichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände
insgesamt 35 Euro nicht übersteigen;
 

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus geschäftlichem Anlass,
soweit sie 70 Prozent der Aufwendungen übersteigen, die nach der allgemeinen
Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen und deren Höhe und betriebliche

Veranlassung nachgewiesen sind. 2Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen
Veranlassung der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige schriftlich die folgenden
Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der

Aufwendungen. 3Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so genügen
Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern der Bewirtung; die Rechnung über die
Bewirtung ist beizufügen;
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3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit sie der Bewirtung,
Beherbergung oder Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich außerhalb des Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;
 

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen;
 

5. Mehraufwendungen für die Verpflegung des Steuerpflichtigen, soweit in den folgenden

Sätzen nichts anderes bestimmt ist. 2Wird der Steuerpflichtige vorübergehend von
seiner Wohnung und dem Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten betrieblichen
Tätigkeit entfernt betrieblich tätig, ist für jeden Kalendertag, an dem der
Steuerpflichtige wegen dieser vorübergehenden Tätigkeit von seiner Wohnung und
seinem Tätigkeitsmittelpunkt

a)24 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag von 24 Euro,
 

b)weniger als 24 Stunden, aber mindestens 14 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag
von 12 Euro,
 

c)weniger als 14 Stunden, aber mindestens 8 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag
von 6 Euro
 

abzuziehen; eine Tätigkeit, die nach 16 Uhr begonnen und vor 8 Uhr des
nachfolgenden Kalendertags beendet wird, ohne dass eine Übernachtung stattfindet,
ist mit der gesamten Abwesenheitsdauer dem Kalendertag der überwiegenden

Abwesenheit zuzurechnen. 3Wird der Steuerpflichtige bei seiner individuellen
betrieblichen Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten
oder auf einem Fahrzeug tätig, gilt Satz 2 entsprechend; dabei ist allein die

Dauer der Abwesenheit von der Wohnung maßgebend. 4Bei einer Tätigkeit im Ausland
treten an die Stelle der Pauschbeträge nach Satz 2 länderweise unterschiedliche
Pauschbeträge, die für die Fälle der Buchstaben a, b und c mit 120, 80 und 40
Prozent der höchsten Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz vom
Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder aufgerundet auf volle Euro festgesetzt werden; dabei bestimmt sich der
Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt
erreicht, oder, wenn dieser Ort im Inland liegt nach dem letzten Tätigkeitsort

im Ausland. 5Bei einer längerfristigen vorübergehenden Tätigkeit an derselben
Tätigkeitsstätte beschränkt sich der pauschale Abzug nach Satz 2 auf die ersten

drei Monate. 6Die Abzugsbeschränkung nach Satz 1, die Pauschbeträge nach den
Sätzen 2 und 4 sowie die Dreimonatsfrist nach Satz 5 gelten auch für den Abzug
von Verpflegungsmehraufwendungen bei einer aus betrieblichem Anlass begründeten
doppelten Haushaltsführung; dabei ist für jeden Kalendertag innerhalb der
Dreimonatsfrist, an dem gleichzeitig eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 oder 3
ausgeübt wird, nur der jeweils höchste in Betracht kommende Pauschbetrag abzuziehen
und die Dauer einer Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 an dem Beschäftigungsort, der
zur Begründung der doppelten Haushaltsführung geführt hat, auf die Dreimonatsfrist
anzurechnen, wenn sie ihr unmittelbar vorausgegangen ist;
 

6. (weggefallen)
 

6a. (weggefallen)
 

6b. Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung. 2Dies
gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und
beruflichen Betätigung bildet;
 

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 und 6b bezeichneten Aufwendungen, die die
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit sie nach
allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind;
 

8. von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder von
Organen der Europäischen Gemeinschaften festgesetzte Geldbußen, Ordnungsgelder und

Verwarnungsgelder. 2Dasselbe gilt für Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder
Weisungen, die in einem berufsgerichtlichen Verfahren erteilt werden, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat
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verursachten Schadens dienen. 3Die Rückzahlung von Ausgaben im Sinne der Sätze 1

und 2 darf den Gewinn nicht erhöhen. 4Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt nicht,
soweit der wirtschaftliche Vorteil, der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde,
abgeschöpft worden ist, wenn die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die auf den
wirtschaftlichen Vorteil entfallen, nicht abgezogen worden sind; Satz 3 ist
insoweit nicht anzuwenden;
 

8a. Zinsen auf hinterzogene Steuern nach § 235 der Abgabenordnung;
 

9. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der §§ 14, 17 und 18 des
Körperschaftsteuergesetzes an außenstehende Anteilseigner geleistet werden;
 

10. die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusammenhängende Aufwendungen, wenn die
Zuwendung der Vorteile eine rechtswidrige Handlung darstellt, die den Tatbestand
eines Strafgesetzes oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer

Geldbuße zulässt. 2Gerichte, Staatsanwaltschaften oder Verwaltungsbehörden haben
Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht einer Tat im Sinne des
Satzes 1 begründen, der Finanzbehörde für Zwecke des Besteuerungsverfahrens und

zur Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten mitzuteilen. 3Die
Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit im Sinne des Satzes 1 begründen, der Staatsanwaltschaft oder der

Verwaltungsbehörde mit. 4Diese unterrichten die Finanzbehörde von dem Ausgang des
Verfahrens und den zugrundeliegenden Tatsachen;
 

11. Aufwendungen, die mit unmittelbaren oder mittelbaren Zuwendungen von nicht
einlagefähigen Vorteilen an natürliche oder juristische Personen oder
Personengesellschaften zur Verwendung in Betrieben in tatsächlichem oder
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, deren Gewinn nach § 5a Abs. 1 ermittelt wird;
 

12. Zuschläge nach § 162 Abs. 4 der Abgabenordnung.
 

2Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Nummern 2 bis 4 bezeichneten Zwecke

Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. 3§
12 Nr. 1 bleibt unberührt.

(5a) 1Keine Betriebsausgaben sind die Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und

Betriebsstätte und für Familienheimfahrten. 2Bei der Nutzung eines Kraftfahrzeugs sind
die nicht als Betriebsausgaben abziehbaren Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung
und Betriebsstätte mit 0,03 Prozent des inländischen Listenpreises im Sinne des § 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung je Kalendermonat
für jeden Entfernungskilometer sowie für Familienheimfahrten mit 0,002 vom Hundert des
inländischen Listenpreises im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 des Kraftfahrzeugs im

Zeitpunkt der Erstzulassung für jeden Entfernungskilometer zu ermitteln. 3Ermittelt der
Steuerpflichtige die private Nutzung des Kraftfahrzeugs nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz
1 oder Satz 4, sind die auf diese Fahrten entfallenden tatsächlichen Aufwendungen

maßgebend. 4§ 9 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

(5b) Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen sind keine
Betriebsausgaben.

(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer Zwecke (§ 10b Abs. 2) sind keine
Betriebsausgaben.

(7) 1Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 6b und 7 sind

einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. 2Soweit diese
Aufwendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug ausgeschlossen sind, dürfen sie
bei der Gewinnermittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 besonders
aufgezeichnet sind.

(8) Für Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen
Entwicklungsbereichen sowie bei Baudenkmalen gelten die §§ 11a und 11b entsprechend.

Fußnote
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§ 4 Abs. 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 8b
 
§ 4 Abs. 3 Satz 4 u. 5: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 10 Satz 2 u. 3
 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 Satz 3: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 12 Satz 3
 
§ 4 Abs. 5b: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 12 Satz 7
 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8: Mit GG insoweit vereinbar, als der auf die Abschöpfung des
wirtschaftlichen Vorteils entfallende Teil der Geldbuße vom Abzug als Betriebsausgabe
ausgeschlossen ist, BVerfGE v. 23.1.1990 (1 BvL 4/87, 1 BvL 5/87, 1 BvL 6/87, 1 BvL
7/87)

§ 4a Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) 1Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn nach dem

Wirtschaftsjahr zu ermitteln. 2Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni. 2Durch
Rechtsverordnung kann für einzelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein anderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist;
 

2.bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, der Zeitraum,

für den sie regelmäßig Abschlüsse machen. 2Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf
einen vom Kalenderjahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen wird;
 

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr. 2Sind sie gleichzeitig buchführende
Land- und Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des Finanzamts den nach Nummer 1
maßgebenden Zeitraum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen, wenn sie
für den Gewerbebetrieb Bücher führen und für diesen Zeitraum regelmäßig Abschlüsse
machen.
 

(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden, deren Wirtschaftsjahr
vom Kalenderjahr abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft oder aus
Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des Einkommens in folgender Weise zu berücksichtigen:

1. 1Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirtschaftsjahres auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem das

Wirtschaftsjahr endet, entsprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. 2Bei der
Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im Sinne des § 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahres hinzuzurechnen, in dem sie entstanden sind;
 

2.bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirtschaftsjahres als in dem Kalenderjahr
bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.
 

§ 4b Direktversicherung

1Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversicherung, die von einem
Steuerpflichtigen aus betrieblichem Anlass abgeschlossen wird, ist dem
Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit am Schluss des
Wirtschaftsjahres hinsichtlich der Leistungen des Versicherers die Person, auf
deren Leben die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre Hinterbliebenen

bezugsberechtigt sind. 2Das gilt auch, wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat, sofern er sich der
bezugsberechtigten Person gegenüber schriftlich verpflichtet, sie bei Eintritt des
Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt
wäre.

§ 4c Zuwendungen an Pensionskassen

(1) 1Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendungen
leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit sie auf
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einer in der Satzung oder im Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung oder
auf einer Anordnung der Versicherungsaufsichtsbehörde beruhen oder der Abdeckung von

Fehlbeträgen bei der Kasse dienen. 2Soweit die allgemeinen Versicherungsbedingungen
und die fachlichen Geschäftsunterlagen im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht zum Geschäftsplan gehören, gelten diese als Teil
des Geschäftsplans.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als Betriebsausgaben nicht abgezogen
werden, soweit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar
erbracht würden, bei diesem nicht betrieblich veranlasst wären.

§ 4d Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) 1Zuwendungen an eine Unterstützungskasse dürfen von dem Unternehmen, das die
Zuwendungen leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden,
soweit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht
würden, bei diesem betrieblich veranlasst wären und sie die folgenden Beträge nicht
übersteigen:

1.bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich laufende Leistungen gewähren:

a)das Deckungskapital für die laufenden Leistungen nach der dem Gesetz als Anlage

1 beigefügten Tabelle. 2Leistungsempfänger ist jeder ehemalige Arbeitnehmer des
Trägerunternehmens, der von der Unterstützungskasse Leistungen erhält; soweit die
Kasse Hinterbliebenenversorgung gewährt, ist Leistungsempfänger der Hinterbliebene
eines ehemaligen Arbeitnehmers des Trägerunternehmens, der von der Kasse Leistungen

erhält. 3Dem ehemaligen Arbeitnehmer stehen andere Personen gleich, denen Leistungen
der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass ihrer
ehemaligen Tätigkeit für das Trägerunternehmen zugesagt worden sind;
 

b)in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungsanwärter,

aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung oder nur Hinterbliebenenversorgung
gewährt, jeweils 6 Prozent,
 

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder ohne Einschluss von
Invaliditätsversorgung oder Hinterbliebenenversorgung gewährt, 25 Prozent
 

der jährlichen Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwärter oder, wenn
nur Hinterbliebenenversorgung gewährt wird, dessen Hinterbliebene nach den
Verhältnissen am Schluss des Wirtschaftsjahres der Zuwendung im letzten Zeitpunkt
der Anwartschaft, spätestens im Zeitpunkt der Vollendung des 65. Lebensjahres

erhalten können. 2Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer oder ehemalige
Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, der von der Unterstützungskasse schriftlich
zugesagte Leistungen erhalten kann und am Schluss des Wirtschaftsjahres,
in dem die Zuwendung erfolgt, das 27. Lebensjahr vollendet hat; soweit die
Kasse nur Hinterbliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungsanwärter
jeder Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, der am
Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwendung erfolgt, das 27. Lebensjahr
vollendet hat und dessen Hinterbliebene die Hinterbliebenenversorgung erhalten

können. 3Das Trägerunternehmen kann bei der Berechnung nach Satz 1 statt des dort
maßgebenden Betrags den Durchschnittsbetrag der von der Kasse im Wirtschaftsjahr
an Leistungsempfänger im Sinne des Buchstabens a Satz 2 gewährten Leistungen

zugrunde legen. 4In diesem Fall sind Leistungsanwärter im Sinne des Satzes 2 nur die
Arbeitnehmer oder ehemaligen Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, die am Schluss
des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwendung erfolgt, das 50. Lebensjahr vollendet

haben. 5Dem Arbeitnehmer oder ehemaligen Arbeitnehmer als Leistungsanwärter stehen
andere Personen gleich, denen schriftlich Leistungen der Alters-, Invaliditäts-
oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass ihrer Tätigkeit für das Trägerunternehmen
zugesagt worden sind;
 

c)den Betrag des Beitrages, den die Kasse an einen Versicherer zahlt, soweit sie
sich die Mittel für ihre Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwärter oder
Leistungsempfänger nach den Verhältnissen am Schluss des Wirtschaftsjahres der

Zuwendung erhalten kann, durch Abschluss einer Versicherung verschafft. 2Bei
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Versicherungen für einen Leistungsanwärter ist der Abzug des Beitrages nur
zulässig, wenn der Leistungsanwärter die in Buchstabe b Satz 2 und 5 genannten
Voraussetzungen erfüllt, die Versicherung für die Dauer bis zu dem Zeitpunkt
abgeschlossen ist, für den erstmals Leistungen der Altersversorgung vorgesehen
sind, mindestens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Leistungsanwärter
das 55. Lebensjahr vollendet hat, und während dieser Zeit jährlich Beiträge

gezahlt werden, die der Höhe nach gleich bleiben oder steigen. 3Das Gleiche gilt
für Leistungsanwärter, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, für
Leistungen der Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung, für Leistungen
der Altersversorgung unter der Voraussetzung, dass die Leistungsanwartschaft

bereits unverfallbar ist. 4Ein Abzug ist ausgeschlossen, wenn die Ansprüche aus

der Versicherung der Sicherung eines Darlehens dienen. 5Liegen die Voraussetzungen
der Sätze 1 bis 4 vor, sind die Zuwendungen nach den Buchstaben a und b in dem
Verhältnis zu vermindern, in dem die Leistungen der Kasse durch die Versicherung
gedeckt sind;
 

d)den Betrag, den die Kasse einem Leistungsanwärter im Sinne des Buchstabens
b Satz 2 und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalls als Abfindung für künftige
Versorgungsleistungen gewährt, den Übertragungswert nach § 4 Abs. 5 des
Betriebsrentengesetzes oder den Betrag, den sie an einen anderen Versorgungsträger
zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsverpflichtung übernommen hat.
 

2Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn das Vermögen
der Kasse ohne Berücksichtigung künftiger Versorgungsleistungen am Schluss des

Wirtschaftsjahres das zulässige Kassenvermögen übersteigt. 3Bei der Ermittlung des
Vermögens der Kasse ist am Schluss des Wirtschaftsjahres vorhandener Grundbesitz
mit 200 Prozent der Einheitswerte anzusetzen, die zu dem Feststellungszeitpunkt
maßgebend sind, der dem Schluss des Wirtschaftsjahres folgt; Ansprüche aus einer
Versicherung sind mit dem Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals zuzüglich
der Guthaben aus Beitragsrückerstattung am Schluss des Wirtschaftsjahres anzusetzen,
und das übrige Vermögen ist mit dem gemeinen Wert am Schluss des Wirtschaftsjahres

zu bewerten. 4Zulässiges Kassenvermögen ist die Summe aus dem Deckungskapital für
alle am Schluss des Wirtschaftsjahres laufenden Leistungen nach der dem Gesetz als
Anlage 1 beigefügten Tabelle für Leistungsempfänger im Sinne des Satzes 1 Buchstabe

a und dem Achtfachen der nach Satz 1 Buchstabe b abzugsfähigen Zuwendungen. 5Soweit
sich die Kasse die Mittel für ihre Leistungen durch Abschluss einer Versicherung
verschafft, ist, wenn die Voraussetzungen für den Abzug des Beitrages nach Satz 1
Buchstabe c erfüllt sind, zulässiges Kassenvermögen der Wert des geschäftsplanmäßigen
Deckungskapitals aus der Versicherung am Schluss des Wirtschaftsjahres; in diesem
Fall ist das zulässige Kassenvermögen nach Satz 4 in dem Verhältnis zu vermindern,

in dem die Leistungen der Kasse durch die Versicherung gedeckt sind. 6Soweit die
Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, tritt an die Stelle
des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals der nach § 176 Abs. 3 des Gesetzes
über den Versicherungsvertrag berechnete Zeitwert, beim zulässigen Kassenvermögen

ohne Berücksichtigung des Guthabens aus Beitragsrückerstattung. 7Gewährt eine
Unterstützungskasse an Stelle von lebenslänglich laufenden Leistungen eine einmalige
Kapitalleistung, so gelten 10 Prozent der Kapitalleistung als Jahresbetrag einer
lebenslänglich laufenden Leistung;
 

2.bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Leistungen gewähren, für jedes
Wirtschaftsjahr 0,2 Prozent der Lohn- und Gehaltssumme des Trägerunternehmens,
mindestens jedoch den Betrag der von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten
Leistungen, soweit dieser Betrag höher ist als die in den vorangegangenen fünf
Wirtschaftsjahren vorgenommenen Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen Zeitraum

erbrachten Leistungen. 2Diese Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben
abgezogen werden, wenn das Vermögen der Kasse am Schluss des Wirtschaftsjahres das

zulässige Kassenvermögen übersteigt. 3Als zulässiges Kassenvermögen kann 1 Prozent
der durchschnittlichen Lohn- und Gehaltssumme der letzten drei Jahre angesetzt

werden. 4Hat die Kasse bereits 10 Wirtschaftsjahre bestanden, darf das zulässige
Kassenvermögen zusätzlich die Summe der in den letzten zehn Wirtschaftsjahren

gewährten Leistungen nicht übersteigen. 5Für die Bewertung des Vermögens der Kasse



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 32 -

gilt Nummer 1 Satz 3 entsprechend. 6Bei der Berechnung der Lohn- und Gehaltssumme des
Trägerunternehmens sind Löhne und Gehälter von Personen, die von der Kasse keine
nicht lebenslänglich laufenden Leistungen erhalten können, auszuscheiden.
 

2Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht lebenslänglich laufende

Leistungen, so gilt Satz 1 Nr. 1 und 2 nebeneinander. 3Leistet ein Trägerunternehmen
Zuwendungen an mehrere Unterstützungskassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.

(2) 1Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von dem Trägerunternehmen in
dem Wirtschaftsjahr als Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet

werden. 2Zuwendungen, die bis zum Ablauf eines Monats nach Aufstellung oder Feststellung
der Bilanz des Trägerunternehmens für den Schluss eines Wirtschaftsjahres geleistet
werden, können von dem Trägerunternehmen noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr

durch eine Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden. 3Übersteigen die in einem
Wirtschaftsjahr geleisteten Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen Beträge, so
können die übersteigenden Beträge im Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden
drei Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für diese Wirtschaftsjahre

abzugsfähigen Beträge als Betriebsausgaben behandelt werden. 4§ 5 Abs. 1 Satz 2 ist
nicht anzuwenden.

(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe d und Absatz 2 können
auf Antrag die insgesamt erforderlichen Zuwendungen an die Unterstützungskasse für
den Betrag, den die Kasse an einen Pensionsfonds zahlt, der eine ihr obliegende
Versorgungsverpflichtung ganz oder teilweise übernommen hat, nicht im Wirtschaftsjahr
der Zuwendung, sondern erst in den dem Wirtschaftsjahr der Zuwendung folgenden zehn

Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Betriebsausgaben abgezogen werden. 2Der
Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige Rechtsnachfolger ist an den Antrag gebunden.

§ 4e Beiträge an Pensionsfonds

(1) Beiträge an einen Pensionsfonds im Sinne des § 112 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes dürfen von dem Unternehmen, das die Beiträge leistet
(Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit sie auf einer
festgelegten Verpflichtung beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträgen bei dem Fonds
dienen.

(2) Beiträge im Sinne des Absatzes 1 dürfen als Betriebsausgaben nicht abgezogen
werden, soweit die Leistungen des Fonds, wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar
erbracht würden, bei diesem nicht betrieblich veranlasst wären.

(3) 1Der Steuerpflichtige kann auf Antrag die insgesamt erforderlichen Leistungen an
einen Pensionsfonds zur teilweisen oder vollständigen Übernahme einer bestehenden
Versorgungsverpflichtung oder Versorgungsanwartschaft durch den Pensionsfonds erst in
den dem Wirtschaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig

verteilt als Betriebsausgaben abziehen. 2Der Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige

Rechtsnachfolger ist an den Antrag gebunden. 3Ist eine Pensionsrückstellung nach
§ 6a gewinnerhöhend aufzulösen, ist Satz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Leistungen an den Pensionsfonds im Wirtschaftsjahr der Übertragung in Höhe der
aufgelösten Rückstellung als Betriebsausgaben abgezogen werden können; der die
aufgelöste Rückstellung übersteigende Betrag ist in den dem Wirtschaftsjahr der
Übertragung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Betriebsausgaben

abzuziehen. 4Satz 3 gilt entsprechend, wenn es im Zuge der Leistungen des Arbeitgebers
an den Pensionsfonds zu Vermögensübertragungen einer Unterstützungskasse an den
Arbeitgeber kommt.

§ 4f Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten

1Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt des
Steuerpflichtigen gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Abs. 1, die wegen einer
Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen anfallen, können bei Kindern, die das 14.
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Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder wegen einer vor Vollendung des 25.
Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, in Höhe von zwei Dritteln der
Aufwendungen, höchstens 4.000 Euro je Kind, bei der Ermittlung der Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit wie Betriebsausgaben

abgezogen werden. 2Im Falle des Zusammenlebens der Elternteile gilt Satz 1 nur,

wenn beide Elternteile erwerbstätig sind. 3Satz 1 gilt nicht für Aufwendungen für
Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere

Freizeitbetätigungen. 4Ist das zu betreuende Kind nicht nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, ist der in Satz 1 genannte Betrag zu kürzen,
soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemessen

ist. 5Voraussetzung für den Abzug nach Satz 1 ist, dass der Steuerpflichtige für die
Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der Leistung erfolgt ist.

Fußnote

§ 4f: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 12c Satz 1 F. ab 2006-04-26
 
§ 4f Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 12c Satz 2

§ 4g Bildung eines Ausgleichspostens bei Entnahme nach § 4 Abs. 1 Satz 3

(1) 1Ein unbeschränkt Steuerpflichtiger kann in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen
dem Buchwert und dem nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 zweiter Halbsatz anzusetzenden Wert
eines Wirtschaftsguts des Anlagevermögens auf Antrag einen Ausgleichsposten bilden,
soweit das Wirtschaftsgut infolge seiner Zuordnung zu einer Betriebsstätte desselben
Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß § 4

Abs. 1 Satz 3 als entnommen gilt. 2Der Ausgleichsposten ist für jedes Wirtschaftsgut

getrennt auszuweisen. 3Das Antragsrecht kann für jedes Wirtschaftsjahr nur einheitlich

für sämtliche Wirtschaftsgüter ausgeübt werden. 4Der Antrag ist unwiderruflich. 5Die
Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes bleiben unberührt.

(2) 1Der Ausgleichsposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den vier folgenden

Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen. 2Er ist in vollem
Umfang gewinnerhöhend aufzulösen,

1.wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen des
Steuerpflichtigen ausscheidet,
 

2.wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut aus der Besteuerungshoheit der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausscheidet oder
 

3.wenn die stillen Reserven des als entnommen geltenden Wirtschaftsguts im Ausland
aufgedeckt werden oder in entsprechender Anwendung der Vorschriften des deutschen
Steuerrechts hätten aufgedeckt werden müssen.
 

(3) 1Wird die Zuordnung eines Wirtschaftsguts zu einer anderen Betriebsstätte des
Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union im Sinne des
Absatzes 1 innerhalb der tatsächlichen Nutzungsdauer, spätestens jedoch vor Ablauf von
fünf Jahren nach Änderung der Zuordnung, aufgehoben, ist der für dieses Wirtschaftsgut
gebildete Ausgleichsposten ohne Auswirkungen auf den Gewinn aufzulösen und das
Wirtschaftsgut mit den fortgeführten Anschaffungskosten, erhöht um zwischenzeitlich
gewinnerhöhend berücksichtigte Auflösungsbeträge im Sinne der Absätze 2 und 5 Satz
2 und um den Unterschiedsbetrag zwischen dem Rückführungswert und dem Buchwert im

Zeitpunkt der Rückführung, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. 2Die
Aufhebung der geänderten Zuordnung ist ein Ereignis im Sinne des § 175 Abs. 1 Nr. 2 der
Abgabenordnung.

(4) 1Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung bei der Ermittlung des
Überschusses der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben gemäß § 4 Abs.

3. 2Wirtschaftsgüter, für die ein Ausgleichsposten nach Absatz 1 gebildet worden ist,
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sind in ein laufend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen. 3Der Steuerpflichtige hat
darüber hinaus Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Bildung und Auflösung der

Ausgleichsposten hervorgeht. 4Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 2 und 3 sind der
Steuererklärung beizufügen.

(5) 1Der Steuerpflichtige ist verpflichtet, der zuständigen Finanzbehörde die

Entnahme oder ein Ereignis im Sinne des Absatzes 2 unverzüglich anzuzeigen. 2Kommt der
Steuerpflichtige dieser Anzeigepflicht, seinen Aufzeichnungspflichten nach Absatz 4
oder seinen sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des § 90 der Abgabenordnung nicht
nach, ist der Ausgleichsposten dieses Wirtschaftsguts gewinnerhöhend aufzulösen.

§ 4h Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke)

(1) 1Zinsaufwendungen eines Betriebs sind abziehbar in Höhe des Zinsertrags, darüber
hinaus nur bis zur Höhe von 30 Prozent des um die Zinsaufwendungen und um die nach
§ 6 Abs. 2 Satz 1, § 6 Abs. 2a Satz 2 und § 7 dieses Gesetzes abgesetzten Beträge
erhöhten sowie um die Zinserträge verminderten maßgeblichen Gewinns. Zinsaufwendungen,
die nicht abgezogen werden dürfen, sind in die folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen

(Zinsvortrag). 2Sie erhöhen die Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre, nicht aber den
maßgeblichen Gewinn.

(2) 1Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn

a)der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag der Zinserträge übersteigt,
weniger als eine Million Euro beträgt,
 

b)der Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern gehört oder
 

c)der Betrieb zu einem Konzern gehört und seine Eigenkapitalquote am Schluss des
vorangegangenen Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns

(Eigenkapitalvergleich). 2Ein Unterschreiten der Eigenkapitalquote des Konzerns bis zu
einem Prozentpunkt ist unschädlich.
3Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme; sie bemisst
sich nach dem Konzernabschluss, der den Betrieb umfasst, und ist für den Betrieb auf

der Grundlage des Jahresabschlusses oder Einzelabschlusses zu ermitteln. 4Wahlrechte
sind im Konzernabschluss und im Jahresabschluss oder Einzelabschluss einheitlich
auszuüben; bei gesellschaftsrechtlichen Kündigungsrechten ist insoweit mindestens
das Eigenkapital anzusetzen, das sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs

ergeben würde. 5Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist das
Eigenkapital um einen im Konzernabschluss enthaltenen Firmenwert, soweit er auf
den Betrieb entfällt, und um die Hälfte von Sonderposten mit Rücklagenanteil
(§ 273 des Handelsgesetzbuchs) zu erhöhen sowie um das Eigenkapital, das keine
Stimmrechte vermittelt – mit Ausnahme von Vorzugsaktien –, die Anteile an anderen
Konzerngesellschaften und um Einlagen der letzten sechs Monate vor dem maßgeblichen
Abschlussstichtag, soweit ihnen Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb der
ersten sechs Monate nach dem maßgeblichen Abschlussstichtag gegenüberstehen,

zu kürzen. 6Die Bilanzsumme ist um Kapitalforderungen zu kürzen, die nicht im
Konzernabschluss ausgewiesen sind und denen Verbindlichkeiten im Sinne des Absatzes

3 in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. 7Sonderbetriebsvermögen ist dem Betrieb
der Mitunternehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Konzernvermögen enthalten ist.
8Die für den Eigenkapitalvergleich maßgeblichen Abschlüsse sind einheitlich nach

den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen. 9Hiervon
abweichend können Abschlüsse nach dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union verwendet werden, wenn kein Konzernabschluss nach den IFRS zu
erstellen und offen zu legen ist und für keines der letzten fünf Wirtschaftsjahre
ein Konzernabschluss nach den IFRS erstellt wurde; nach den Generally Accepted
Accounting Principles der Vereinigten Staaten von Amerika (US-GAAP) aufzustellende
und offen zu legende Abschlüsse sind zu verwenden, wenn kein Konzernabschluss
nach den IFRS oder dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union

zu erstellen und offen zu legen ist. 10Der Konzernabschluss muss den Anforderungen
an die handelsrechtliche Konzernrechnungslegung genügen oder die Voraussetzungen
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erfüllen, unter denen ein Abschluss nach den §§ 291 und 292 des Handelsgesetzbuchs

befreiende Wirkung hätte. 11Wurde der Jahresabschluss oder Einzelabschluss nicht
nach denselben Rechnungslegungsstandards wie der Konzernabschluss aufgestellt,
ist die Eigenkapitalquote des Betriebs in einer Überleitungsrechnung nach den

für den Konzernabschluss geltenden Rechnungslegungsstandards zu ermitteln. 12Die

Überleitungsrechnung ist einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen. 13Auf Verlangen
der Finanzbehörde ist der Abschluss oder die Überleitungsrechnung des Betriebs
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, der die Voraussetzungen des § 319 des
Handelsgesetzbuchs erfüllt.
14Ist ein dem Eigenkapitalvergleich zugrunde gelegter Abschluss unrichtig und führt
der zutreffende Abschluss zu einer Erhöhung der nach Absatz 1 nicht abziehbaren
Zinsaufwendungen, ist ein Zuschlag entsprechend § 162 Abs. 4 Satz 1 und 2 der

Abgabenordnung festzusetzen. 15Bemessungsgrundlage für den Zuschlag sind die

nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwendungen. 16§ 162 Abs. 4 Satz 4 bis 6 der
Abgabenordnung gilt sinngemäß.
 

2Ist eine Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen ist,
unmittelbar oder mittelbar einer Körperschaft nachgeordnet, gilt für die Gesellschaft §
8a Abs. 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend.

(3) 1Maßgeblicher Gewinn ist der nach den Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme des

Absatzes 1 ermittelte steuerpflichtige Gewinn. 2Zinsaufwendungen sind Vergütungen für

Fremdkapital, die den maßgeblichen Gewinn gemindert haben. 3Zinserträge sind Erträge

aus Kapitalforderungen jeder Art, die den maßgeblichen Gewinn erhöht haben. 4Die Auf-
und Abzinsung unverzinslicher oder niedrig verzinslicher Verbindlichkeiten oder

Kapitalforderungen führen ebenfalls zu Zinserträgen oder Zinsaufwendungen. 5Ein Betrieb
gehört zu einem Konzern, wenn er nach dem für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 1
Buchstabe c zugrunde gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem oder mehreren anderen

Betrieben konsolidiert wird oder werden könnte. 6Ein Betrieb gehört für Zwecke des
Absatzes 2 auch zu einem Konzern, wenn seine Finanz- und Geschäftspolitik mit einem
oder mehreren anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden kann.

(4) 1Der Zinsvortrag ist gesondert festzustellen. 2Zuständig ist das für die gesonderte
Feststellung des Gewinns und Verlusts der Gesellschaft zuständige Finanzamt, im

Übrigen das für die Besteuerung zuständige Finanzamt. 3§ 10d Abs. 4 gilt sinngemäß.
Feststellungsbescheide sind zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit sich der
nach Satz 1 festzustellende Betrag ändert.

(5) 1Bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs geht ein nicht verbrauchter Zinsvortrag

unter. 2Scheidet ein Mitunternehmer aus einer Gesellschaft aus, geht der Zinsvortrag
anteilig mit der Quote unter, mit der der ausgeschiedene Gesellschafter an der
Gesellschaft beteiligt war.

Fußnote

§ 4h: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 12d

§ 5 Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden

(1) 1Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet
sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine
solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Abs. 1 Satz 1),
das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen

ist. 2Steuerrechtliche Wahlrechte bei der Gewinnermittlung sind in Übereinstimmung mit
der handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuüben.

(1a) Die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absicherung
finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten sind auch für die
steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich.
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(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist ein Aktivposten nur
anzusetzen, wenn sie entgeltlich erworben wurden.

(2a) Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnahmen oder
Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die
Einnahmen oder Gewinne angefallen sind.

(3) 1Rückstellungen wegen Verletzung fremder Patent-, Urheber- oder ähnlicher
Schutzrechte dürfen erst gebildet werden, wenn

1.der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsverletzung geltend gemacht hat oder
 

2.mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverletzung ernsthaft zu rechnen ist.
 

2Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist spätestens in der Bilanz des dritten
auf ihre erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen, wenn
Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

(4) Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer Zuwendung anlässlich eines
Dienstjubiläums dürfen nur gebildet werden, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn
Jahre bestanden hat, das Dienstjubiläum das Bestehen eines Dienstverhältnisses von
mindestens 15 Jahren voraussetzt, die Zusage schriftlich erteilt ist und soweit der
Zuwendungsberechtigte seine Anwartschaft nach dem 31. Dezember 1992 erwirbt.

(4a) 1Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften dürfen nicht

gebildet werden. 2Das gilt nicht für Ergebnisse nach Absatz 1a.

(4b) 1Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren als
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren sind, dürfen

nicht gebildet werden. 2Rückstellungen für die Verpflichtung zur schadlosen Verwertung
radioaktiver Reststoffe sowie ausgebauter oder abgebauter radioaktiver Anlagenteile
dürfen nicht gebildet werden, soweit Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung
oder Verarbeitung von Kernbrennstoffen stehen, die aus der Aufarbeitung bestrahlter
Kernbrennstoffe gewonnen worden sind und keine radioaktiven Abfälle darstellen.

(5) 1Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzusetzen

1.auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen;
 

2.auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
 

2Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen

1.als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern, soweit sie auf am
Abschlussstichtag auszuweisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen,
 

2.als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag auszuweisende
Anzahlungen.
 

(6) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Einlagen, über die Zulässigkeit der
Bilanzänderung, über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung
für Abnutzung oder Substanzverringerung sind zu befolgen.

§ 5a Gewinnermittlung bei Handelsschiffen im internationalen Verkehr

(1) 1An Stelle der Ermittlung des Gewinns nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ist bei einem
Gewerbebetrieb mit Geschäftsleitung im Inland der Gewinn, soweit er auf den Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr entfällt, auf unwiderruflichen Antrag des
Steuerpflichtigen nach der in seinem Betrieb geführten Tonnage zu ermitteln, wenn die

Bereederung dieser Handelsschiffe im Inland durchgeführt wird. 2Der im Wirtschaftsjahr
erzielte Gewinn beträgt pro Tag des Betriebs für jedes im internationalen Verkehr
betriebene Handelsschiff für jeweils volle 100 Nettotonnen (Nettoraumzahl)
0,92 Euro    bei einer Tonnage bis zu 1.000 Nettotonnen,
0,69 Euro    für die 1.000 Nettotonnen übersteigende
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             Tonnage bis zu 10.000 Nettotonnen,
0,46 Euro    für die 10.000 Nettotonnen übersteigende
             Tonnage bis zu 25.000 Nettotonnen,
0,23 Euro    für die 25.000 Nettotonnen übersteigende
             Tonnage. 

(2) 1Handelsschiffe werden im internationalen Verkehr betrieben, wenn eigene oder
gecharterte Seeschiffe, die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen sind, in diesem Wirtschaftsjahr überwiegend zur
Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr mit oder zwischen ausländischen Häfen,
innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwischen einem ausländischen Hafen und der

Hohen See eingesetzt werden. 2Zum Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
gehören auch ihre Vercharterung, wenn sie vom Vercharterer ausgerüstet worden sind,
und die unmittelbar mit ihrem Einsatz oder ihrer Vercharterung zusammenhängenden
Neben- und Hilfsgeschäfte einschließlich der Veräußerung der Handelsschiffe und der

unmittelbar ihrem Betrieb dienenden Wirtschaftsgüter. 3Der Einsatz und die Vercharterung
von gecharterten Handelsschiffen gilt nur dann als Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr, wenn gleichzeitig eigene oder ausgerüstete Handelsschiffe

im internationalen Verkehr betrieben werden. 4Sind gecharterte Handelsschiffe
nicht in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen, gilt Satz 3 unter der
weiteren Voraussetzung, dass im Wirtschaftsjahr die Nettotonnage der gecharterten
Handelsschiffe das Dreifache der nach den Sätzen 1 und 2 im internationalen Verkehr
betriebenen Handelsschiffe nicht übersteigt; für die Berechnung der Nettotonnage
sind jeweils die Nettotonnen pro Schiff mit der Anzahl der Betriebstage nach Absatz

1 zu vervielfältigen. 5Dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
ist gleichgestellt, wenn Seeschiffe, die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem
inländischen Seeschiffsregister eingetragen sind, in diesem Wirtschaftsjahr überwiegend
außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von
Bodenschätzen eingesetzt werden; die Sätze 2 bis 4 sind sinngemäß anzuwenden.

(3) 1Der Antrag auf Anwendung der Gewinnermittlung nach Absatz 1 ist im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung des Handelsschiffs (Indienststellung) mit Wirkung ab

Beginn dieses Wirtschaftsjahres zu stellen. 2Vor Indienststellung des Handelsschiffs
durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr erwirtschaftete
Gewinne sind in diesem Fall nicht zu besteuern; Verluste sind weder ausgleichsfähig

noch verrechenbar. 3Bereits erlassene Steuerbescheide sind insoweit zu ändern. 4Das gilt
auch dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist
endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum

abgelaufen ist, in dem der Gewinn erstmals nach Absatz 1 ermittelt wird. 5Wird
der Antrag auf Anwendung der Gewinnermittlung nach Absatz 1 nicht nach Satz 1 im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des Handelsschiffs (Indienststellung)
gestellt, kann er erstmals in dem Wirtschaftsjahr gestellt werden, das jeweils nach
Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren, vom Beginn des Jahres der Indienststellung

gerechnet, endet. 6Die Sätze 2 bis 4 sind insoweit nicht anwendbar. 7Der Steuerpflichtige
ist an die Gewinnermittlung nach Absatz 1 vom Beginn des Wirtschaftsjahres an, in

dem er den Antrag stellt, zehn Jahre gebunden. 8Nach Ablauf dieses Zeitraumes kann
er den Antrag mit Wirkung für den Beginn jedes folgenden Wirtschaftsjahres bis zum

Ende des Jahres unwiderruflich zurücknehmen. 9An die Gewinnermittlung nach allgemeinen
Vorschriften ist der Steuerpflichtige ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem er
den Antrag zurücknimmt, zehn Jahre gebunden.

(4) 1Zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der erstmaligen Anwendung des Absatzes 1
vorangeht (Übergangsjahr), ist für jedes Wirtschaftsgut, das unmittelbar dem Betrieb
von Handelsschiffen im internationalen Verkehr dient, der Unterschiedsbetrag zwischen

Buchwert und Teilwert in ein besonderes Verzeichnis aufzunehmen. 2Der Unterschiedsbetrag
ist gesondert und bei Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einheitlich

festzustellen. 3Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist dem Gewinn hinzuzurechnen:

1.in den dem letzten Jahr der Anwendung des Absatzes 1 folgenden fünf Wirtschaftsjahren
jeweils in Höhe von mindestens einem Fünftel,
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2.in dem Jahr, in dem das Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen ausscheidet oder
in dem es nicht mehr unmittelbar dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr dient,
 

3.in dem Jahr des Ausscheidens eines Gesellschafters hinsichtlich des auf ihn
entfallenden Anteils.
 

4Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens dem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr zuführt.

(4a) 1Bei Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 tritt für die Zwecke

dieser Vorschrift an die Stelle des Steuerpflichtigen die Gesellschaft. 2Der nach
Absatz 1 ermittelte Gewinn ist den Gesellschaftern entsprechend ihrem Anteil am

Gesellschaftsvermögen zuzurechnen. 3Vergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Satz 2 sind hinzuzurechnen.

(5) 1Gewinne nach Absatz 1 umfassen auch Einkünfte nach § 16. 2§§ 34, 34c Abs. 1 bis 3

und § 35 sind nicht anzuwenden. 3Rücklagen nach den §§ 6b und 6d sind beim Übergang zur
Gewinnermittlung nach Absatz 1 dem Gewinn im Erstjahr hinzuzurechnen; bis zum Übergang
in Anspruch genommene Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Abs. 1 sind nach Maßgabe des

§ 7g Abs. 3 rückgängig zu machen. 4Für die Anwendung des § 15a ist der nach § 4 Abs. 1
oder § 5 ermittelte Gewinn zugrunde zu legen.

(6) 1In der Bilanz zum Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem Absatz 1 letztmalig
angewendet wird, ist für jedes Wirtschaftsgut, das unmittelbar dem Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr dient, der Teilwert anzusetzen.

Fußnote

§ 5a Abs. 5 Satz 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 15 Satz 5 u. 6

§ 6 Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die nach § 4 Abs. 1 oder nach § 5
als Betriebsvermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:

1. 1Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, sind mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden
Wert, vermindert um die Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen,

Sonderabschreibungen, Abzüge nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. 2Ist der
Teilwert auf Grund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger,

so kann dieser angesetzt werden. 3Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des
ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut
ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb

fortführt. 4Wirtschaftsgüter, die bereits am Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen des Steuerpflichtigen gehört haben, sind
in den folgenden Wirtschaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der
Steuerpflichtige weist nach, dass ein niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt
werden kann.
 

1a. 1Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren
nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen
ohne die Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen

(anschaffungsnahe Herstellungskosten). 2Zu diesen Aufwendungen gehören nicht
die Aufwendungen für Erweiterungen im Sinne des § 255 Abs. 2 Satz 1 des
Handelsgesetzbuchs sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich
üblicherweise anfallen.
 

2. 1Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund
und Boden, Beteiligungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden Wert, vermindert um Abzüge
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nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. 2Ist der Teilwert (Nummer 1 Satz 3) auf
Grund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so kann dieser

angesetzt werden. 3Nummer 1 Satz 4 gilt entsprechend.
 

2a. 1Steuerpflichtige, die den Gewinn nach § 5 ermitteln, können für den Wertansatz
gleichartiger Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens unterstellen, dass die zuletzt
angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert
worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung entspricht. 2Der Vorratsbestand am Schluss des Wirtschaftsjahres, das
der erstmaligen Anwendung der Bewertung nach Satz 1 vorangeht, gilt mit seinem

Bilanzansatz als erster Zugang des neuen Wirtschaftsjahres. 3Von der Verbrauchs-
oder Veräußerungsfolge nach Satz 1 kann in den folgenden Wirtschaftsjahren nur mit
Zustimmung des Finanzamts abgewichen werden.
 

3. 1Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Nummer

2 anzusetzen und mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent abzuzinsen. 2Ausgenommen von
der Abzinsung sind Verbindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als
zwölf Monate beträgt, und Verbindlichkeiten, die verzinslich sind oder auf einer
Anzahlung oder Vorausleistung beruhen.
 

3a. 1Rückstellungen sind höchstens insbesondere unter Berücksichtigung folgender
Grundsätze anzusetzen:

a)bei Rückstellungen für gleichartige Verpflichtungen ist auf der Grundlage der
Erfahrungen in der Vergangenheit aus der Abwicklung solcher Verpflichtungen die
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass der Steuerpflichtige nur zu einem
Teil der Summe dieser Verpflichtungen in Anspruch genommen wird;
 

b)Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind mit den Einzelkosten und den
angemessenen Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewerten;
 

c)künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Verpflichtung voraussichtlich
verbunden sein werden, sind, soweit sie nicht als Forderung zu aktivieren sind,
bei ihrer Bewertung wertmindernd zu berücksichtigen;
 

d)Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren Entstehen im wirtschaftlichen
Sinne der laufende Betrieb ursächlich ist, sind zeitanteilig in gleichen Raten

anzusammeln. 2Rückstellungen für gesetzliche Verpflichtungen zur Rücknahme und
Verwertung von Erzeugnissen, die vor Inkrafttreten entsprechender gesetzlicher
Verpflichtungen in Verkehr gebracht worden sind, sind zeitanteilig in gleichen
Raten bis zum Beginn der jeweiligen Erfüllung anzusammeln; Buchstabe e ist

insoweit nicht anzuwenden. 3Rückstellungen für die Verpflichtung, ein Kernkraftwerk
stillzulegen, sind ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung bis zum Zeitpunkt,
in dem mit der Stillegung begonnen werden muss, zeitanteilig in gleichen Raten
anzusammeln; steht der Zeitpunkt der Stillegung nicht fest, beträgt der Zeitraum
für die Ansammlung 25 Jahre; und
 

e)Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent

abzuzinsen; Nummer 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 2Für die Abzinsung
von Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen ist der Zeitraum bis zum

Beginn der Erfüllung maßgebend. 3Für die Abzinsung von Rückstellungen für die
Verpflichtung, ein Kernkraftwerk stillzulegen, ist der sich aus Buchstabe d Satz
3 ergebende Zeitraum maßgebend.
 

 

4. 1Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für andere
betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen; in den Fällen des § 4 Abs.

1 Satz 3 ist die Entnahme mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 2Die private Nutzung
eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, ist
für jeden Kalendermonat mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt
der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattung einschließlich

Umsatzsteuer anzusetzen. 3Bei der Ermittlung der Nutzung im Sinne des Satzes 2 gelten
die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und die Familienheimfahrten als

betriebliche Nutzung. 4Die private Nutzung kann abweichend von Satz 2 mit den auf
die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das
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Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis
der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

nachgewiesen werden. 5Wird ein Wirtschaftsgut unmittelbar nach seiner Entnahme einer
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Verwendung für steuerbegünstigte
Zwecke im Sinne des § 10b Abs. 1 Satz 1 unentgeltlich überlassen, so kann die

Entnahme mit dem Buchwert angesetzt werden. 6Dies gilt für Zuwendungen im Sinne des §

10b Abs. 1 Satz 3 entsprechend. 7Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für die Entnahme von
Nutzungen und Leistungen.
 

5. 1Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie sind
jedoch höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen, wenn das
zugeführte Wirtschaftsgut

a)innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft oder
hergestellt worden ist,
 

b)ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der Steuerpflichtige an der
Gesellschaft im Sinne des § 17 Abs. 1 oder 6 beteiligt ist; § 17 Abs. 2 Satz 5
gilt entsprechend, oder
 

c)ein Wirtschaftsgut im Sinne des § 20 Abs. 2 ist.
 

2Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so sind die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten um Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den Zeitraum
zwischen der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts und der Einlage

entfallen. 3Ist die Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung aus einem
Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen entnommen worden ist, so tritt an die Stelle
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wert, mit dem die Entnahme angesetzt
worden ist, und an die Stelle des Zeitpunkts der Anschaffung oder Herstellung der
Zeitpunkt der Entnahme.
 

5a.In den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 7 zweiter Halbsatz ist das Wirtschaftsgut mit dem
gemeinen Wert anzusetzen.
 

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entsprechend anzuwenden.
 

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert,
höchstens jedoch mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.
 

(2) 1Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach Absatz 1 Nr. 5 bis 6
an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, sind im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des
Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abzusetzen, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Abs.
1), oder der nach Absatz 1 Nr. 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne

Wirtschaftsgut 150 Euro nicht übersteigen. 2Ein Wirtschaftsgut ist einer selbständigen
Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen
mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens genutzt werden kann und die in den
Nutzungszusammenhang eingefügten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt

sind. 3Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszusammenhang
gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammenhang eingefügt werden kann.

(2a) 1Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer
selbständigen Nutzung fähig sind, ist im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung
oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten
zu bilden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin
enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Abs. 1), oder der nach Absatz 1 Nr. 5 bis 6 an deren
Stelle tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro, aber nicht 1.000 Euro

übersteigen. 2Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und den folgenden

vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen. 3Scheidet
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ein Wirtschaftsgut im Sinne des Satzes 1 aus dem Betriebsvermögen aus, wird der
Sammelposten nicht vermindert.

(3) 1Wird ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitunternehmers an einem
Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen
Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die
sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben; dies gilt auch bei der
unentgeltlichen Aufnahme einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelunternehmen
sowie bei der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf

eine natürliche Person. 2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn der bisherige Betriebsinhaber
(Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen derselben
Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den
übernommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht

veräußert oder aufgibt. 3Der Rechtsnachfolger ist an die in Satz 1 genannten Werte
gebunden.

(4) Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut außer in den Fällen der Einlage (§ 4 Abs. 1 Satz
7) unentgeltlich in das Betriebsvermögen eines anderen Steuerpflichtigen übertragen,
gilt sein gemeiner Wert für das aufnehmende Betriebsvermögen als Anschaffungskosten.

(5) 1Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem Betriebsvermögen in ein anderes
Betriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen überführt, ist bei der Überführung der
Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergibt,

sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. 2Satz 1 gilt auch für
die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in dessen
Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie für die
Überführung zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen

bei verschiedenen Mitunternehmerschaften. 3Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein
Wirtschaftsgut

1.unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten aus
einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer
Mitunternehmerschaft und umgekehrt,
 

2.unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten aus dem
Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen derselben
Mitunternehmerschaft oder einer anderen Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt
ist, und umgekehrt oder
 

3.unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen verschiedener
Mitunternehmer derselben Mitunternehmerschaft
 

übertragen wird. 4Wird das nach Satz 3 übertragene Wirtschaftsgut innerhalb einer
Sperrfrist veräußert oder entnommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung
der Teilwert anzusetzen, es sei denn, die bis zur Übertragung entstandenen stillen
Reserven sind durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem übertragenden Gesellschafter
zugeordnet worden; diese Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung
des Übertragenden für den Veranlagungszeitraum, in dem die in Satz 3 bezeichnete

Übertragung erfolgt ist. 5Der Teilwert ist auch anzusetzen, soweit in den Fällen des
Satzes 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
an dem Wirtschaftsgut unmittelbar oder mittelbar begründet wird oder dieser sich

erhöht. 6Soweit innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung des Wirtschaftsguts
nach Satz 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
an dem übertragenen Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund unmittelbar oder mittelbar
begründet wird oder dieser sich erhöht, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Übertragung ebenfalls der Teilwert anzusetzen.

(6) 1Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut im Wege des Tausches übertragen, bemessen sich

die Anschaffungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebenen Wirtschaftsguts. 2Erfolgt
die Übertragung im Wege der verdeckten Einlage, erhöhen sich die Anschaffungskosten
der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft um den Teilwert des eingelegten

Wirtschaftsguts. 3In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe a erhöhen sich die
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Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2 um den Einlagewert des Wirtschaftsguts. 4Absatz
5 bleibt unberührt.

(7) Im Fall des § 4 Abs. 3 sind bei der Bemessung der Absetzungen für Abnutzung oder
Substanzverringerung die sich bei Anwendung der Absätze 3 bis 6 ergebenden Werte als
Anschaffungskosten zugrunde zu legen.

Fußnote

§ 6 Abs. 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 16 Satz 1
 
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 16 Satz 15
 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. c: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 5
 
§ 6 Abs. 2 u. 2a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 16 Satz 17
 
§ 6 Abs. 10 Satz 11: Zur Weiteranwendung vgl. § 52 Abs. 18b Satz 3

§ 6a Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rückstellung (Pensionsrückstellung) nur
gebildet werden, wenn und soweit

1.der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende
Pensionsleistungen hat,
 

2.die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von künftigen
gewinnabhängigen Bezügen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, dass die
Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung gemindert oder entzogen werden kann,
oder ein solcher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt, bei deren Vorliegen
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine Minderung
oder ein Entzug der Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und
 

3.die Pensionszusage schriftlich erteilt ist;
 

die Pensionszusage muss eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen und Höhe der
in Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthalten.

(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet werden

1.vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem die Pensionszusage
erteilt wird, frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte der
Pensionsberechtigte das 27. Lebensjahr vollendet oder für das Wirtschaftsjahr,
in dessen Verlauf die Pensionsanwartschaft gemäß den Vorschriften des
Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird,
 

2.nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem der
Versorgungsfall eintritt.
 

(3) 1Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem Teilwert der

Pensionsverpflichtung angesetzt werden. 2Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt

1.vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberechtigten der Barwert der
künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres abzüglich des sich auf
denselben Zeitpunkt ergebenden Barwerts betragsmäßig gleich bleibender Jahresbeträge,
bei einer Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Betriebsrentengesetzes
mindestens jedoch der Barwert der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes

unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres. 2Die
Jahresbeträge sind so zu bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem
das Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich dem Barwert der künftigen
Pensionsleistungen ist; die künftigen Pensionsleistungen sind dabei mit dem

Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag ergibt. 3Es
sind die Jahresbeträge zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschaftsjahres,
in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage
vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen
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sind. 4Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss
des Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Wirksamwerdens
oder ihres Umfangs ungewiss sind, sind bei der Berechnung des Barwertes der
künftigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst zu berücksichtigen,

wenn sie eingetreten sind. 5Wird die Pensionszusage erst nach dem Beginn des
Dienstverhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die Berechnung der
Jahresbeträge nur insoweit als Wartezeit zu behandeln, als sie in der Pensionszusage

als solche bestimmt ist. 6Hat das Dienstverhältnis schon vor der Vollendung des
27. Lebensjahres des Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es als zu Beginn
des Wirtschaftsjahres begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das
27. Lebensjahr vollendet; in diesem Fall gilt für davor liegende Wirtschaftsjahre
als Teilwert der Barwert der gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres;
 

2.nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberechtigten unter
Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versorgungsfalls
der Barwert der künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres; Nummer
1 Satz 4 gilt sinngemäß.
 

3Bei der Berechnung des Teilwertes der Pensionsverpflichtung sind ein Rechnungszinsfuß
von 6 Prozent und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik anzuwenden.

(4) 1Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirtschaftsjahr höchstens um den
Unterschied zwischen dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des
Wirtschaftsjahres und am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres erhöht

werden. 2Soweit der Unterschiedsbetrag auf der erstmaligen Anwendung neuer oder
geänderter biometrischer Rechnungsgrundlagen beruht, kann er nur auf mindestens drei
Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der Pensionsrückstellung zugeführt werden;

entsprechendes gilt beim Wechsel auf andere biometrische Rechnungsgrundlagen. 3In
dem Wirtschaftsjahr, in dem mit der Bildung einer Pensionsrückstellung frühestens
begonnen werden darf (Erstjahr), darf die Rückstellung bis zur Höhe des Teilwertes
der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirtschaftsjahres gebildet werden; diese
Rückstellung kann auf das Erstjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre

gleichmäßig verteilt werden. 4Erhöht sich in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem
vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen Pensionsleistungen um
mehr als 25 Prozent, so kann die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung
der Pensionsrückstellung auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden folgenden

Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. 5Am Schluss des Wirtschaftsjahres,
in dem das Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten unter Aufrechterhaltung
seiner Pensionsanwartschaft endet oder der Versorgungsfall eintritt, darf die
Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe des Teilwertes der Pensionsverpflichtung
gebildet werden; die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der
Pensionsrückstellung kann auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden folgenden

Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. 6Satz 2 gilt in den Fällen der Sätze 3 bis
5 entsprechend.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn der Pensionsberechtigte zu dem
Pensionsverpflichteten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem Dienstverhältnis
steht.

Fußnote

§ 6a Abs. 2 Nr. 1 u. Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52
Abs. 17

§ 6b Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter
Anlagegüter

(1) 1Steuerpflichtige, die
Grund und Boden,
Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs
zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört,
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Gebäude oder Binnenschiffe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsjahr
der Veräußerung oder im vorangegangenen Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt
worden sind, einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns

abziehen. 2Der Abzug ist zulässig bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten von

1.Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund und Boden entstanden ist,
 

 

2.Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs
zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden entstanden ist,
 

 

3.Gebäuden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund und Boden, von Aufwuchs auf Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden oder Gebäuden entstanden ist, oder
 

 

4.Binnenschiffen, soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Binnenschiffen entstanden
ist.
 

3Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder

ihr Umbau gleich. 4Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem Aufwand für die Erweiterung,
den Ausbau oder den Umbau der Gebäude zulässig.

(2) 1Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis
nach Abzug der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem das veräußerte

Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre. 2Buchwert ist der
Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach § 6 anzusetzen ist.

(3) 1Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1 nicht vorgenommen haben, können
sie im Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn mindernde

Rücklage bilden. 2Bis zur Höhe dieser Rücklage können sie von den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in
den folgenden vier Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt worden sind, im
Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung einen Betrag unter Berücksichtigung

der Einschränkungen des Absatzes 1 Satz 2 bis 4 abziehen. 3Die Frist von vier Jahren
verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden auf sechs Jahre, wenn mit ihrer
Herstellung vor dem Schluss des vierten auf die Bildung der Rücklage folgenden

Wirtschaftsjahres begonnen worden ist. 4Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen

Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. 5Ist eine Rücklage am Schluss des vierten auf ihre
Bildung folgenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt
gewinnerhöhend aufzulösen, soweit nicht ein Abzug von den Herstellungskosten von
Gebäuden in Betracht kommt, mit deren Herstellung bis zu diesem Zeitpunkt begonnen
worden ist; ist die Rücklage am Schluss des sechsten auf ihre Bildung folgenden
Wirtschaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend
aufzulösen.

(4) 1Voraussetzung für die Anwendung der Absätze 1 und 3 ist, dass

1.der Steuerpflichtige den Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermittelt,
 

2.die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der Veräußerung mindestens sechs Jahre
ununterbrochen zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte gehört haben,
 

3.die angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter zum Anlagevermögen einer
inländischen Betriebsstätte gehören,
 

4.der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der Ermittlung des im Inland
steuerpflichtigen Gewinns nicht außer Ansatz bleibt und
 

5.der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und Auflösung der Rücklage nach Absatz 3 in
der Buchführung verfolgt werden können.
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2Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirtschaftsgütern, die zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit dienen,
nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines
Gewerbebetriebs entstanden ist.

(5) An die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne des Absatzes 1
tritt in den Fällen, in denen das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr vor der Veräußerung
angeschafft oder herstellt worden ist, der Buchwert am Schluss des Wirtschaftsjahres
der Anschaffung oder Herstellung.

(6) 1Ist ein Betrag nach Absatz 1 oder 3 abgezogen worden, so tritt für die Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringerung oder in den Fällen des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a
im Wirtschaftsjahr des Abzugs der verbleibende Betrag an die Stelle der Anschaffungs-

oder Herstellungskosten. 2In den Fällen des § 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 sind die um den
Abzugsbetrag nach Absatz 1 oder 3 geminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten
maßgebend.

(7) Soweit eine nach Absatz 3 Satz 1 gebildete Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst wird,
ohne dass ein entsprechender Betrag nach Absatz 3 abgezogen wird, ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr,
in dem die Rücklage bestanden hat, um 6 Prozent des aufgelösten Rücklagenbetrags zu
erhöhen.

(8) 1Werden Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1 zum Zweck der Vorbereitung oder
Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen an einen der
in Satz 3 bezeichneten Erwerber übertragen, sind die Absätze 1 bis 7 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass

1.die Fristen des Absatzes 3 Satz 2, 3 und 5 sich jeweils um drei Jahre verlängern und
 

2.an die Stelle der in Absatz 4 Nr. 2 bezeichneten Frist von sechs Jahren eine Frist
von zwei Jahren tritt.
 

2Erwerber im Sinne des Satzes 1 sind Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Verbände
im Sinne des § 166 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, Planungsverbände nach § 205 des
Baugesetzbuchs, Sanierungsträger nach § 157 des Baugesetzbuchs, Entwicklungsträger nach
§ 167 des Baugesetzbuchs sowie Erwerber, die städtebauliche Sanierungsmaßnahmen als
Eigentümer selbst durchführen (§ 147 Abs. 2 und § 148 Abs. 1 Baugesetzbuch).

(9) Absatz 8 ist nur anzuwenden, wenn die nach Landesrecht zuständige Behörde
bescheinigt, dass die Übertragung der Wirtschaftsgüter zum Zweck der Vorbereitung oder
Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen an einen der in
Absatz 8 Satz 2 bezeichneten Erwerber erfolgt ist.

(10) 1Steuerpflichtige, die keine Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sind, können Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften bis zu einem Betrag von 500.000 Euro auf die im Wirtschaftsjahr
der Veräußerung oder in den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafften Anteile an
Kapitalgesellschaften oder angeschafften oder hergestellten abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgüter oder auf die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung oder in den folgenden
vier Wirtschaftsjahren angeschafften oder hergestellten Gebäude nach Maßgabe der

Sätze 2 bis 11 übertragen. 2Wird der Gewinn im Jahr der Veräußerung auf Gebäude oder
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter übertragen, so kann ein Betrag bis zur Höhe
des bei der Veräußerung entstandenen und nicht nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und
b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten Betrags von den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten für Gebäude oder abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter abgezogen

werden. 3Wird der Gewinn im Jahr der Veräußerung auf Anteile an Kapitalgesellschaften
übertragen, mindern sich die Anschaffungskosten der Anteile an Kapitalgesellschaften in
Höhe des Veräußerungsgewinns einschließlich des nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und

b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten Betrages. 4Absatz 2, Absatz 4 Satz 1 Nr.

1, 2, 3, 5 und Satz 2 sowie Absatz 5 sind sinngemäß anzuwenden. 5Soweit Steuerpflichtige
den Abzug nach den Sätzen 1 bis 4 nicht vorgenommen haben, können sie eine Rücklage
nach Maßgabe des Satzes 1 einschließlich des nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b
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in Verbindung mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten Betrages bilden. 6Bei der Auflösung der

Rücklage gelten die Sätze 2 und 3 sinngemäß. 7Im Fall des Satzes 2 ist die Rücklage
in gleicher Höhe um den nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit §

3c Abs. 2 steuerbefreiten Betrag aufzulösen. 8Ist eine Rücklage am Schluss des vierten
auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem

Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. 9Soweit der Abzug nach Satz 6 nicht vorgenommen
wurde, ist der Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für
jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestanden hat, um 6 Prozent des nicht
nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 steuerbefreiten

aufgelösten Rücklagenbetrags zu erhöhen. 10Für die zum Gesamthandsvermögen von
Personengesellschaften oder Gemeinschaften gehörenden Anteile an Kapitalgesellschaften
gelten die Sätze 1 bis 9 nur, soweit an den Personengesellschaften und Gemeinschaften
keine Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen beteiligt sind.

Fußnote

§ 6b: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 18b

§ 6c Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung bestimmter
Anlagegüter bei der Ermittlung des Gewinns nach § 4 Abs. 3 oder nach
Durchschnittssätzen

(1) 1§ 6b mit Ausnahme des § 6b Abs. 4 Nr. 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn
der Gewinn nach § 4 Abs. 3 oder die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach

Durchschnittssätzen ermittelt werden. 2 Soweit nach § 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe (Abzug) und ihre Auflösung als
Betriebseinnahme (Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum zwischen Abzug und Zuschlag gilt
als Zeitraum, in dem die Rücklage bestanden hat.

(2) 1Voraussetzung für die Anwendung des Absatzes 1 ist, dass die Wirtschaftsgüter,
bei denen ein Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder von dem
Wert nach § 6b Abs. 5 vorgenommen worden ist, in besondere, laufend zu führende

Verzeichnisse aufgenommen werden. 2In den Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung
oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der Abzug nach § 6b Abs.
1 und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen für Abnutzung, die Abschreibungen
sowie die Beträge nachzuweisen, die nach § 6b Abs. 3 in Verbindung mit Absatz 1 als
Betriebsausgaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt worden sind.

§ 6d Euroumrechnungsrücklage

(1) 1Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne des Artikels 43 des
Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch, die auf Währungseinheiten der an der
europäischen Währungsunion teilnehmenden anderen Mitgliedstaaten oder auf die ECU
im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997
(ABl. EG Nr. L 162 S. 1) lauten, sind am Schluss des ersten nach dem 31. Dezember
1998 endenden Wirtschaftsjahres mit dem vom Rat der Europäischen Union gemäß Artikel
109l Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs

umzurechnen und mit dem sich danach ergebenden Wert anzusetzen. 2Der Gewinn, der
sich aus diesem jeweiligen Ansatz für das einzelne Wirtschaftsgut ergibt, kann in

eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage eingestellt werden. 3Die Rücklage ist
gewinnerhöhend aufzulösen, soweit das Wirtschaftsgut, aus dessen Bewertung sich der in

die Rücklage eingestellte Gewinn ergeben hat, aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. 4Die
Rücklage ist spätestens am Schluss des fünften nach dem 31. Dezember 1998 endenden
Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen.

(2) 1In die Euroumrechnungsrücklage gemäß Absatz 1 Satz 2 können auch Erträge
eingestellt werden, die sich aus der Aktivierung von Wirtschaftsgütern auf Grund

der unwiderruflichen Festlegung der Umrechnungskurse ergeben. 2Absatz 1 Satz 3 gilt
entsprechend.
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(3) Die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rücklage müssen in der Buchführung
verfolgt werden können.

§ 7 Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

(1) 1Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen
zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf
die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für

Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen). 2Die Absetzung bemisst sich hierbei nach der

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts. 3Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts eines Gewerbebetriebs oder eines

Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gilt ein Zeitraum von 15 Jahren. 4Im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts vermindert sich für dieses Jahr
der Absetzungsbetrag nach Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat,

der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht. 5Bei Wirtschaftsgütern, die
nach einer Verwendung zur Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4
bis 7 in ein Betriebsvermögen eingelegt worden sind, mindern sich die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung,
Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen, die bis zum Zeitpunkt der Einlage

vorgenommen worden sind. 6Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei
denen es wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der
Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn er den

auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nachweist. 7Absetzungen für
außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig; soweit
der Grund hierfür in späteren Wirtschaftsjahren entfällt, ist in den Fällen der
Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 oder nach § 5 eine entsprechende Zuschreibung
vorzunehmen.

(2) (weggefallen)

(3) (weggefallen)

(4) 1Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als Absetzung für Abnutzung die
folgenden Beträge bis zur vollen Absetzung abzuziehen:

1.bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken
dienen und für die der Bauantrag nach dem 31. März 1985 gestellt worden ist, jährlich
3 Prozent,
 

2.bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht erfüllen und die

a)nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt worden sind, jährlich 2 Prozent,
 

b)vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt worden sind, jährlich 2,5 Prozent
 

 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend. 2Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 weniger
als 33 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe a weniger als 50 Jahre, in den
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b weniger als 40 Jahre, so können an Stelle der
Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen

für Abnutzung vorgenommen werden. 3Absatz 1 letzter Satz bleibt unberührt. 4Bei
Gebäuden im Sinne der Nummer 2 rechtfertigt die für Gebäude im Sinne der Nummer 1
geltende Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1 letzter Satz noch den Ansatz des
niedrigeren Teilwerts (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2).

(5) 1Bei im Inland belegenen Gebäuden, die vom Steuerpflichtigen hergestellt oder bis
zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind, können abweichend von
Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge abgezogen werden:

1.bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1, die vom Steuerpflichtigen auf
Grund eines vor dem 1. Januar 1994 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund
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eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
angeschafft worden sind,
 

    -   im Jahr der Fertigstellung
        und in den folgenden 3 Jahren            jeweils 10    Prozent,
    -   in den darauf folgenden 3 Jahren         jeweils  5    Prozent,
    -   in den darauf folgenden 18 Jahren        jeweils  2,5  Prozent, 

2.bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2, die vom Steuerpflichtigen auf
Grund eines vor dem 1. Januar 1995 gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund
eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
angeschafft worden sind,
 

    -   im Jahr der Fertigstellung
        und in den folgenden 7 Jahren            jeweils  5    Prozent,
    -   in den darauf folgenden 6 Jahren         jeweils  2,5  Prozent,
    -   in den darauf folgenden 36 Jahren        jeweils  1,25 Prozent, 

3.bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2, soweit sie Wohnzwecken dienen, die
vom Steuerpflichtigen

a)auf Grund eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem 1. Januar 1996 gestellten
Bauantrags hergestellt oder nach dem 28. Februar 1989 auf Grund eines nach
dem 28. Februar 1989 und vor dem 1. Januar 1996 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,
 

 

        -   im Jahr der Fertigstellung
            und in den folgenden 3 Jahren        jeweils  7    Prozent,
        -   in den darauf folgenden 6 Jahren     jeweils  5    Prozent,
        -   in den darauf folgenden 6 Jahren     jeweils  2    Prozent,
        -   in den darauf folgenden 24 Jahren    jeweils  1,25 Prozent, 

b)auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor dem 1. Januar 2004 gestellten
Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor dem 1.
Januar 2004 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden
sind,
 

 

        -   im Jahr der Fertigstellung
            und in den folgenden 7 Jahren        jeweils 5     Prozent,
        -   in den darauf folgenden 6 Jahren     jeweils 2,5   Prozent,
        -   in den darauf folgenden 36 Jahren    jeweils 1,25  Prozent, 

c)auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1. Januar 2006 gestellten
Bauantrags hergestellt oder auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1.
Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden
sind,
 

 

        -   im Jahr der Fertigstellung
            und in den folgenden 9 Jahren        jeweils 4     Prozent,
        -   in den darauf folgenden 8 Jahren     jeweils 2,5   Prozent,
        -   in den darauf folgenden 32 Jahren    jeweils 1,25  Prozent, 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 2Im Fall der Anschaffung kann Satz 1 nur
angewendet werden, wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder Absetzungen für
Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen noch erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen in

Anspruch genommen hat. 3Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.

(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum stehende
Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und anderen Betrieben, die einen Verbrauch der
Substanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden; dabei sind Absetzungen
nach Maßgabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für Substanzverringerung).

Fußnote

§ 7 Abs. 2 u. 3: Zur letztmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 21a Satz 3
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§ 7a Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen

(1) 1Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Absetzungen oder
Sonderabschreibungen in Anspruch genommen werden können (Begünstigungszeitraum),
nachträgliche Herstellungskosten aufgewendet, so bemessen sich vom Jahr der Entstehung
der nachträglichen Herstellungskosten an bis zum Ende des Begünstigungszeitraums
die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen
nach den um die nachträglichen Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder

Herstellungskosten. 2Entsprechendes gilt für nachträgliche Anschaffungskosten. 3Werden im
Begünstigungszeitraum die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts
nachträglich gemindert, so bemessen sich vom Jahr der Minderung an bis zum Ende
des Begünstigungszeitraums die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungen nach den geminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

(2) 1Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen
bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder für Teilherstellungskosten
in Anspruch genommen werden, so sind die Vorschriften über erhöhte Absetzungen
und Sonderabschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Anzahlungen auf Anschaffungskosten
oder die Teilherstellungskosten und an die Stelle des Jahres der Anschaffung oder

Herstellung das Jahr der Anzahlung oder Teilherstellung treten. 2Nach Anschaffung oder
Herstellung des Wirtschaftsguts sind erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen
nur zulässig, soweit sie nicht bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten

oder für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen worden sind. 3Anzahlungen auf

Anschaffungskosten sind im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufgewendet. 4Werden
Anzahlungen auf Anschaffungskosten durch Hingabe eines Wechsels geleistet, so sind sie
in dem Zeitpunkt aufgewendet, in dem dem Lieferanten durch Diskontierung oder Einlösung

des Wechsels das Geld tatsächlich zufließt. 5Entsprechendes gilt, wenn an Stelle von
Geld ein Scheck hingegeben wird.

(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Absetzungen in Anspruch genommen werden,
müssen in jedem Jahr des Begünstigungszeitraums mindestens Absetzungen in Höhe der
Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 oder 4 berücksichtigt werden.

(4) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen Sonderabschreibungen in Anspruch genommen werden,
sind die Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 oder 4 vorzunehmen.

(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von
erhöhten Absetzungen oder Sonderabschreibungen auf Grund mehrerer Vorschriften vor,
so dürfen erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur auf Grund einer dieser
Vorschriften in Anspruch genommen werden.

(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen sind bei der Prüfung, ob die in § 141
Abs. 1 Nr. 4 und 5 der Abgabenordnung bezeichneten Buchführungsgrenzen überschritten
sind, nicht zu berücksichtigen.

(7) 1Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzurechnen und sind die
Voraussetzungen für erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur bei einzelnen
Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen

nur anteilig für diese Beteiligten vorgenommen werden. 2Die erhöhten Absetzungen oder
Sonderabschreibungen dürfen von den Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) 1Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu
einem Betriebsvermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein besonderes, laufend zu
führendes Verzeichnis aufgenommen werden, das den Tag der Anschaffung oder Herstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
und die Höhe der jährlichen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und

Sonderabschreibungen enthält. 2Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn
diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.
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(9) Sind für ein Wirtschaftsgut Sonderabschreibungen vorgenommen worden, so bemessen
sich nach Ablauf des maßgebenden Begünstigungszeitraums die Absetzungen für Abnutzung
bei Gebäuden und bei Wirtschaftsgütern im Sinne des § 7 Abs. 5a nach dem Restwert
und dem nach § 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer maßgebenden
Prozentsatz, bei anderen Wirtschaftsgütern nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer.

§ 7b Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und
Eigentumswohnungen

(1) 1Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und
Eigentumswohnungen, die zu mehr als 66 2/3 Prozent Wohnzwecken dienen und die vor dem
1. Januar 1987 hergestellt oder angeschafft worden sind, kann abweichend von § 7 Abs. 4
und 5 der Bauherr im Jahr der Fertigstellung und in den sieben folgenden Jahren jeweils
bis zu 5 Prozent der Herstellungskosten oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung
und in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent der Anschaffungskosten

absetzen. 2Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 2,5 Prozent des Restwerts abzuziehen; § 7 Abs. 4 Satz 2

gilt entsprechend. 3Übersteigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungskosten bei
einem Einfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung 200.000 Deutsche Mark, bei einem
Zweifamilienhaus 250.000 Deutsche Mark, bei einem Anteil an einem dieser Gebäude oder
einer Eigentumswohnung den entsprechenden Teil von 200.000 Deutsche Mark oder von
250.000 Deutsche Mark, so ist auf den übersteigenden Teil der Herstellungskosten oder

der Anschaffungskosten § 7 Abs. 4 anzuwenden. 4Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung oder einen
Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung

1.von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 vorliegen;
 

2.anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der Anschaffung an den Veräußerer
ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder einen Anteil
an einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung veräußert; das gilt auch,
wenn das veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentumswohnung oder der veräußerte
Anteil dem Ehegatten des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten im
Zeitpunkt der Anschaffung und im Zeitpunkt der Veräußerung die Voraussetzungen des §
26 Abs. 1 vorliegen;
 

3.nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder anschafft; das gilt auch, wenn das
Gebäude, die Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der früheren Veräußerung
dem Ehegatten des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen.
 

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten, die für Ausbauten und
Erweiterungen an einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigentumswohnung
aufgewendet worden sind und der Ausbau oder die Erweiterung vor dem 1. Januar 1987
fertig gestellt worden ist, wenn das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964 fertig gestellt und nicht nach dem 31. Dezember

1976 angeschafft worden ist. 2Weitere Voraussetzung ist, dass das Gebäude oder die
Eigentumswohnung im Inland belegen ist und die ausgebauten oder neu hergestellten

Gebäudeteile zu mehr als 80 Prozent Wohnzwecken dienen. 3Nach Ablauf des Zeitraums, in
dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen vorgenommen werden können, ist der Restwert den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden
Wert hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für
das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Prozentsatz zu bemessen.

(3) 1Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im Jahr der Fertigstellung und in
den zwei folgenden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das Jahr

der Fertigstellung folgenden Jahres nachholen. 2Nachträgliche Herstellungskosten, die
bis zum Ende des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres entstehen,
können abweichend von § 7a Abs. 1 vom Jahr ihrer Entstehung an so behandelt werden,

als wären sie bereits im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums entstanden. 3Die Sätze
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1 und 2 gelten für den Erwerber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses oder
einer Eigentumswohnung und bei Ausbauten und Erweiterungen im Sinne des Absatzes 2
entsprechend.

(4) 1Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche
Nutzung als Wohnzwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als ein
Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude befindliche Wohnung untergestellt werden

kann. 2Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als nicht Wohnzwecken
dienend zu behandeln.

(5) 1Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige nur für
ein Einfamilienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine Eigentumswohnung oder
für den Ausbau oder die Erweiterung eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses

oder einer Eigentumswohnung in Anspruch nehmen. 2Ehegatten, bei denen die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Absetzungen nach den Absätzen
1 und 2 für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigentumswohnungen,

Ausbauten oder Erweiterungen in Anspruch nehmen. 3Den erhöhten Absetzungen nach den
Absätzen 1 und 2 stehen die erhöhten Absetzungen nach § 7b in der jeweiligen Fassung
ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I S. 353) und nach § 15
Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 11. Juli

1977 (BGBl. I S. 1213) gleich. 4Ist das Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder
die Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen nicht bis zum Ablauf des
Begünstigungszeitraums zuzurechnen, so kann der Steuerpflichtige abweichend von den
Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einem weiteren Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus
oder einer weiteren Eigentumswohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 (Folgeobjekt) in
Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem ihm das Erstobjekt
letztmals zugerechnet worden ist, anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt
bei einem Ausbau oder einer Erweiterung eines Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses

oder einer Eigentumswohnung. 5Im Fall des Satzes 4 ist der Begünstigungszeitraum für
das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu kürzen, in denen das
Erstobjekt dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden ist; hat der Steuerpflichtige das
Folgeobjekt in einem Veranlagungszeitraum, in dem ihm das Erstobjekt noch zuzurechnen
ist, hergestellt oder angeschafft oder einen Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen,
so beginnt der Begünstigungszeitraum für das Folgeobjekt abweichend von Absatz 1 mit
Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen letztmals
zugerechnet worden ist.

(6) 1Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung mehreren
Steuerpflichtigen zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der
Anteil des Steuerpflichtigen an einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung,
einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswohnung gleichsteht;
Entsprechendes gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen

sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus
oder eine Eigentumswohnung ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem Ehegatten
zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen.

(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen
kann abweichend von Absatz 5 für alle von ihm vor dem 1. Januar 1987 erstellten
Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen im Jahr der
Fertigstellung und im folgenden Jahr erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 5 Prozent
vornehmen.

(8) Führt eine nach § 7c begünstigte Baumaßnahme dazu, dass das bisher begünstigte
Objekt kein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus und keine Eigentumswohnung mehr ist, kann
der Steuerpflichtige die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen für den restlichen Begünstigungszeitraum unter Einbeziehung
der Herstellungskosten für die Baumaßnahme nach § 7c in Anspruch nehmen, soweit er
diese Herstellungskosten nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 7c einbezogen hat.
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§ 7c Erhöhte Absetzungen für Baumaßnahmen an Gebäuden zur Schaffung neuer
Mietwohnungen

(1) Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2, die durch Baumaßnahmen an Gebäuden im
Inland hergestellt worden sind, können abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der
Fertigstellung und in den folgenden vier Jahren Absetzungen jeweils bis zu 20 Prozent
der Bemessungsgrundlage vorgenommen werden.

(2) Begünstigt sind Wohnungen,

1.für die der Bauantrag nach dem 2. Oktober 1989 gestellt worden ist oder, falls
ein Bauantrag nicht erforderlich ist, mit deren Herstellung nach diesem Zeitpunkt
begonnen worden ist,
 

2.die vor dem 1. Januar 1996 fertiggestellt worden sind und
 

3.für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmittelbar oder mittelbar gewährt
werden.
 

(3) 1Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen durch die

Baumaßnahme entstanden sind, höchstens jedoch 60.000 Deutsche Mark je Wohnung. 2Sind
durch die Baumaßnahmen Gebäudeteile hergestellt worden, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, gilt für die Herstellungskosten, für die keine Absetzungen nach
Absatz 1 vorgenommen werden, § 7 Abs. 4; § 7b Abs. 8 bleibt unberührt.

(4) Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn die Wohnung
vom Zeitpunkt der Fertigstellung bis zum Ende des Begünstigungszeitraums fremden
Wohnzwecken dient.

(5) 1Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist ein Restwert den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen;
die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach
dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgebenden Prozentsatz zu

bemessen. 2Satz 1 ist auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter
sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.

§ 7d Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter, die dem Umweltschutz dienen

(1) 1Bei abnutzbaren beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und die nach
dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 angeschafft oder hergestellt worden
sind, können abweichend von § 7 im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung bis
zu 60 Prozent und in den folgenden Wirtschaftsjahren bis zur vollen Absetzung jeweils

bis zu 10 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt werden. 2Nicht

in Anspruch genommene erhöhte Absetzungen können nachgeholt werden. 3Nachträgliche
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die vor dem 1. Januar 1991 entstanden sind,
können abweichend von § 7a Abs. 1 so behandelt werden, als wären sie im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung entstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können nur in Anspruch genommen werden, wenn

1.die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen Betrieb des Steuerpflichtigen
unmittelbar und zu mehr als 70 Prozent dem Umweltschutz dienen und
 

2.die von der Landesregierung bestimmte Stelle bescheinigt, dass

a)die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 bezeichneten Zweck bestimmt und geeignet
sind und
 

b)die Anschaffung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im öffentlichen Interesse
erforderlich ist.
 

 

(3) 1Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umweltschutz, wenn sie dazu verwendet werden,

1.a)den Anfall von Abwasser oder
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b)Schädigungen durch Abwasser oder
 

c)Verunreinigungen der Gewässer durch andere Stoffe als Abwasser oder
 

d)Verunreinigungen der Luft oder
 

e)Lärm oder Erschütterungen
 

zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern oder
 

2.Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseitigungsgesetzes zu beseitigen.
 

2Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Wirtschaftsgüter
zugleich für Zwecke des innerbetrieblichen Umweltschutzes verwendet werden.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar
1991 entstehende nachträgliche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgütern, die dem
Umweltschutz dienen und die vor dem 1. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt
worden sind, mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass im Wirtschaftsjahr der
Fertigstellung der nachträglichen Herstellungsarbeiten erhöhte Absetzungen bis zur

vollen Höhe der nachträglichen Herstellungskosten vorgenommen werden können. 2Das
Gleiche gilt, wenn bei Wirtschaftsgütern, die nicht dem Umweltschutz dienen,
nachträgliche Herstellungskosten nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991
dadurch entstehen, dass ausschließlich aus Gründen des Umweltschutzes Veränderungen
vorgenommen werden.

(5) 1Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können bereits für Anzahlungen auf

Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden. 2§ 7a
Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Summe der erhöhten Absetzungen 60
Prozent der bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres insgesamt aufgewendeten

Anzahlungen oder Teilherstellungskosten nicht übersteigen darf. 3Satz 1 gilt in den
Fällen des Absatzes 4 sinngemäß.

(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 bis 5 werden unter der Bedingung
gewährt, dass die Voraussetzung des Absatzes 2 Nr. 1

1.in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre nach der Anschaffung oder
Herstellung der Wirtschaftsgüter,
 

2.in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens fünf Jahre nach Beendigung der
nachträglichen Herstellungsarbeiten
 

erfüllt wird.

(7) 1Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 durch
Hingabe eines Zuschusses zur Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von abnutzbaren Wirtschaftsgütern im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung
dieser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem Recht abweichend von § 7 erhöhte

Absetzungen nach Maßgabe des Absatzes 1 oder 4 Satz 1 vornehmen. 2Die erhöhten
Absetzungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn der Empfänger

1.den Zuschuss unverzüglich und unmittelbar zur Finanzierung der Anschaffung oder
Herstellung der Wirtschaftsgüter oder der nachträglichen Herstellungsarbeiten bei den
Wirtschaftsgütern verwendet und
 

2.dem Steuerpflichtigen bestätigt, dass die Voraussetzung der Nummer 1 vorliegt und
dass für die Wirtschaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungsarbeiten eine
Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 2 erteilt ist.
 

3Absatz 6 gilt sinngemäß.

(8) 1Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 bis 7 können nicht für
Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstätten
verwendet werden, die in den letzten zwei Jahren vor dem Beginn des Kalenderjahres,
in dem das Wirtschaftsgut angeschafft oder hergestellt worden ist, errichtet worden

sind. 2Die Verlagerung von Betrieben oder Betriebsstätten gilt nicht als Errichtung im
Sinne des Satzes 1, wenn die in Absatz 2 Nr. 2 bezeichnete Behörde bestätigt, dass die
Verlagerung im öffentlichen Interesse aus Gründen des Umweltschutzes erforderlich ist.
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§ 7e 

(weggefallen)

§ 7f Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens privater Krankenhäuser

(1) Steuerpflichtige, die im Inland ein privates Krankenhaus betreiben, können
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die dem Betrieb dieses Krankenhauses dienen, im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den vier folgenden Jahren Sonderabschreibungen vornehmen, und
zwar

1.bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zur Höhe von insgesamt 50
Prozent,
 

2.bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zur Höhe von insgesamt 30
Prozent
 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können nur in Anspruch genommen werden, wenn bei
dem privaten Krankenhaus im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
und im Jahr der Inanspruchnahme der Abschreibungen die in § 67 Abs. 1 oder 2 der
Abgabenordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden.

(4) 1Die Abschreibungen nach den Absätzen 1 und 3 können nur für Wirtschaftsgüter in
Anspruch genommen werden, die der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1996 bestellt

oder herzustellen begonnen hat. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Baumaßnahmen, für
die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt
worden ist.

§ 7g Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen zur Förderung
kleiner und mittlerer Betriebe

(1) 1Steuerpflichtige können für die künftige Anschaffung oder Herstellung eines
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu 40 Prozent der
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen

(Investitionsabzugsbetrag). 2Der Investitionsabzugsbetrag kann nur in Anspruch genommen
werden, wenn

1.der Betrieb am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Abzug vorgenommen wird, die
folgenden Größenmerkmale nicht überschreitet:

a)bei Gewerbebetrieben oder der selbständigen Arbeit dienenden Betrieben, die ihren
Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 ermitteln, ein Betriebsvermögen von 235.000 Euro;
 

b)bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft einen Wirtschaftswert oder einen
Ersatzwirtschaftswert von 125.000 Euro oder
 

c)bei Betrieben im Sinne der Buchstaben a und b, die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3
ermitteln, ohne Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrages einen Gewinn von
100.000 Euro;
 

 

2.der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirtschaftsgut voraussichtlich

a)in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden drei Wirtschaftsjahren anzuschaffen
oder herzustellen;
 

b)mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs
ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich zu nutzen und
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3.der Steuerpflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt
einzureichenden Unterlagen seiner Funktion nach benennt und die Höhe der
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angibt.
 

3Abzugsbeträge können auch dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch ein Verlust

entsteht oder sich erhöht. 4Die Summe der Beträge, die im Wirtschaftsjahr des Abzugs und
in den drei vorangegangenen Wirtschaftsjahren nach Satz 1 insgesamt abgezogen und nicht
nach Absatz 2 hinzugerechnet oder nach Absatz 3 oder 4 rückgängig gemacht wurden, darf
je Betrieb 200.000 Euro nicht übersteigen.

(2) 1Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des begünstigten
Wirtschaftsguts ist der für dieses Wirtschaftsgut in Anspruch genommene
Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 Prozent der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten gewinnerhöhend hinzuzurechnen; die Hinzurechnung darf den

nach Absatz 1 abgezogenen Betrag nicht übersteigen. 2Die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts können in dem in Satz 1 genannten
Wirtschaftsjahr um bis zu 40 Prozent, höchstens jedoch um die Hinzurechnung nach Satz
1, gewinnmindernd herabgesetzt werden; die Bemessungsgrundlage für die Absetzungen für
Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen sowie die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten im Sinne von § 6 Abs. 2 und 2a verringern sich entsprechend.

(3) 1Soweit der Investitionsabzugsbetrag nicht bis zum Ende des dritten auf das
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres nach Absatz 2 hinzugerechnet

wurde, ist der Abzug nach Absatz 1 rückgängig zu machen. 2Wurde der Gewinn des
maßgebenden Wirtschaftsjahres bereits einer Steuerfestsetzung oder einer gesonderten
Feststellung zugrunde gelegt, ist der entsprechende Steuer- oder Feststellungsbescheid

insoweit zu ändern. 3Das gilt auch dann, wenn der Steuer- oder Feststellungsbescheid
bestandskräftig geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die
Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem das dritte auf
das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgende Wirtschaftsjahr endet.

(4) 1Wird in den Fällen des Absatzes 2 das Wirtschaftsgut nicht bis zum Ende des dem
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer
inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich
betrieblich genutzt, sind der Abzug nach Absatz 1 sowie die Herabsetzung der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Verringerung der Bemessungsgrundlage und die

Hinzurechnung nach Absatz 2 rückgängig zu machen. 2Wurden die Gewinne der maßgebenden
Wirtschaftsjahre bereits Steuerfestsetzungen oder gesonderten Feststellungen
zugrunde gelegt, sind die entsprechenden Steuer- oder Feststellungsbescheide

insoweit zu ändern. 3Das gilt auch dann, wenn die Steuer- oder Feststellungsbescheide
bestandskräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen enden insoweit nicht,
bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe b erstmals nicht mehr

vorliegen. 4§ 233a Abs. 2a der Abgabenordnung ist nicht anzuwenden.

(5) Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens können unter den
Voraussetzungen des Absatzes 6 im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier
folgenden Jahren Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 Prozent der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genommen werden.

(6) Die Sonderabschreibungen nach Absatz 5 können nur in Anspruch genommen werden, wenn

1.der Betrieb zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der Anschaffung oder Herstellung
vorangeht, die Größenmerkmale des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 nicht überschreitet, und
 

2.das Wirtschaftsgut im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und im darauf
folgenden Wirtschaftsjahr in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs des
Steuerpflichtigen ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird;
Absatz 4 gilt entsprechend.
 

(7) Bei Personengesellschaften und Gemeinschaften sind die Absätze 1 bis 6 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Steuerpflichtigen die Gesellschaft oder die
Gemeinschaft tritt.
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Fußnote

§ 7g: Zur Weiteranwendung vgl. § 52 Abs. 23 Satz 3 u. 4
 
§ 7g Abs. 1 bis 4 u. 7: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 23 Satz 1
 
§ 7g Abs. 5 u. 6: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 23 Satz 2

§ 7h Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und
städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 1Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige
abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben
Jahren jeweils bis zu 9 Prozent und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7
Prozent der Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im

Sinne des § 177 des Baugesetzbuchs absetzen. 2Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf
Herstellungskosten für Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten
Verwendung eines Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das wegen seiner
geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll,
und zu deren Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen

gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat. 3Der Steuerpflichtige kann die erhöhten
Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme und in den folgenden elf Jahren
auch für Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf Maßnahmen im Sinne
der Sätze 1 und 2 entfallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss
eines obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts

durchgeführt worden sind. 4Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genommen
werden, soweit die Herstellungs- oder Anschaffungskosten durch Zuschüsse aus

Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckt sind. 5Nach Ablauf des
Begünstigungszeitraums ist ein Restwert den Herstellungs- oder Anschaffungskosten
des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die weiteren
Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich
hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgebenden Prozentsatz zu bemessen.

(2) 1Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn
er durch eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde die Voraussetzungen

des Absatzes 1 für das Gebäude und die Maßnahmen nachweist. 2Sind ihm Zuschüsse aus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden, so hat die Bescheinigung
auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu ändern.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum stehende
Räume entsprechend anzuwenden.

§ 7i Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen

(1) 1Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften ein Baudenkmal ist, kann der Steuerpflichtige abweichend von § 7
Abs. 4 und 5 im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren jeweils
bis zu 9 Prozent und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 Prozent der
Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des
Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind,

absetzen. 2Eine sinnvolle Nutzung ist nur anzunehmen, wenn das Gebäude in der Weise
genutzt wird, dass die Erhaltung der schützenswerten Substanz des Gebäudes auf die

Dauer gewährleistet ist. 3Bei einem im Inland belegenen Gebäudeteil, das nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, sind die Sätze 1 und

2 entsprechend anzuwenden. 4Bei einem im Inland belegenen Gebäude oder Gebäudeteil,
das für sich allein nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllt, aber Teil
einer Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften als Einheit geschützt ist, kann der Steuerpflichtige die erhöhten
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Absetzungen von den Herstellungskosten für Baumaßnahmen vornehmen, die nach Art und
Umfang zur Erhaltung des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe

oder Gesamtanlage erforderlich sind. 5Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen
im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in den folgenden elf Jahren auch für
Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf Baumaßnahmen im Sinne der Sätze 1 bis
4 entfallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss eines obligatorischen

Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind. 6Die
Baumaßnahmen müssen in Abstimmung mit der in Absatz 2 bezeichneten Stelle durchgeführt

worden sein. 7Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genommen werden, soweit
die Herstellungs- oder Anschaffungskosten nicht durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen

gedeckt sind. 8§ 7h Abs. 1 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2) 1Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzungen nur in Anspruch nehmen, wenn er
durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung
bestimmten Stelle die Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Gebäude oder Gebäudeteil

und für die Erforderlichkeit der Aufwendungen nachweist. 2Hat eine der für Denkmalschutz
oder Denkmalpflege zuständigen Behörden ihm Zuschüsse gewährt, so hat die Bescheinigung
auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu ändern.

(3) § 7h Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 7k Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung

(1) 1Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2 können abweichend von § 7 Abs. 4 und 5 im
Jahr der Fertigstellung und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 10 Prozent
und in den folgenden fünf Jahren jeweils bis zu 7 Prozent der Herstellungskosten oder

Anschaffungskosten abgesetzt werden. 2Im Fall der Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden,
wenn der Hersteller für die veräußerte Wohnung weder Absetzungen für Abnutzung nach
§ 7 Abs. 5 vorgenommen noch erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen in Anspruch

genommen hat. 3Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind als Absetzungen für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 3 1/3 Prozent des Restwerts abzuziehen; § 7 Abs. 4 Satz 2
gilt entsprechend.

(2) Begünstigt sind Wohnungen im Inland,

1.a)für die der Bauantrag nach dem 28. Februar 1989 gestellt worden ist und die vom
Steuerpflichtigen hergestellt worden sind oder
 

b)die vom Steuerpflichtigen nach dem 28. Februar 1989 auf Grund eines nach diesem
Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind,
 

 

2.die vor dem 1. Januar 1996 fertiggestellt worden sind,
 

3.für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmittelbar oder mittelbar gewährt
werden,
 

4.die im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren
(Verwendungszeitraum) dem Steuerpflichtigen zu fremden Wohnzwecken dienen und
 

5.für die der Steuerpflichtige für jedes Jahr des Verwendungszeitraums, in dem er die
Wohnungen vermietet hat, durch eine Bescheinigung nachweist, dass die Voraussetzungen
des Absatzes 3 vorliegen.
 

(3) 1Die Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 5 ist von der nach § 3 des
Wohnungsbindungsgesetzes zuständigen Stelle, im Saarland von der durch die
Landesregierung bestimmten Stelle (zuständigen Stelle), nach Ablauf des jeweiligen
Jahres des Begünstigungszeitraums für Wohnungen zu erteilen,

1.a)die der Steuerpflichtige nur an Personen vermietet hat, für die

aa) eine Bescheinigung über die Wohnberechtigung nach § 5 des
Wohnungsbindungsgesetzes, im Saarland eine Mieteranerkennung, dass die
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Voraussetzungen des § 14 des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland erfüllt sind,
ausgestellt worden ist, oder
 

bb) eine Bescheinigung ausgestellt worden ist, dass sie die Voraussetzungen des §
88a Abs. 1 Buchstabe b des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saarland des § 51b
Abs. 1 Buchstabe b des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland, erfüllen,
 

und wenn die Größe der Wohnung die in dieser Bescheinigung angegebene Größe nicht
übersteigt, oder
 

b)für die der Steuerpflichtige keinen Mieter im Sinne des Buchstabens a gefunden hat
und für die ihm die zuständige Stelle nicht innerhalb von sechs Wochen nach seiner
Anforderung einen solchen Mieter nachgewiesen hat,
 

und
 

2. bei denen die Höchstmiete nicht überschritten worden ist. 2Die Landesregierungen
werden ermächtigt, die Höchstmiete in Anlehnung an die Beträge nach § 72 Abs. 3 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saarland unter Berücksichtigung der Besonderheiten

des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland durch Rechtsverordnung festzusetzen. 3In
der Rechtsverordnung ist eine Erhöhung der Mieten in Anlehnung an die Erhöhung der

Mieten im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau zuzulassen. 4§ 4 des Gesetzes
zur Regelung der Miethöhe bleibt unberührt.
 

2Bei Wohnungen, für die der Bauantrag nach dem 31. Dezember 1992 gestellt worden ist
und die vom Steuerpflichtigen hergestellt worden sind oder die vom Steuerpflichtigen
auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1992 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind, gilt Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mit der
Maßgabe, dass der Steuerpflichtige die Wohnungen nur an Personen vermietet hat, die im
Jahr der Fertigstellung zu ihm in einem Dienstverhältnis gestanden haben, und ist Satz
1 Nr. 1 Buchstabe b nicht anzuwenden.

4.
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten

§ 8 Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem
Steuerpflichtigen im Rahmen einer der Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 7
zufließen.

(2) 1Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen
und sonstige Sachbezüge), sind mit den um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen

Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. 2Für die private Nutzung eines betrieblichen

Kraftfahrzeugs zu privaten Fahrten gilt § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 entsprechend. 3Kann
das Kraftfahrzeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt
werden, erhöht sich der Wert in Satz 2 für jeden Kalendermonat um 0,03 Prozent des
Listenpreises im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 für jeden Kilometer der Entfernung

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 4Der Wert nach den Sätzen 2 und 3 kann mit dem auf
die private Nutzung und die Nutzung zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
entfallenden Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen angesetzt werden, wenn die
durch das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das
Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 5Die
Nutzung des Kraftfahrzeugs zu einer Familienheimfahrt im Rahmen einer doppelten
Haushaltsführung ist mit 0,002 Prozent des Listenpreises im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2 für jeden Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und
dem Beschäftigungsort anzusetzen; dies gilt nicht, wenn für diese Fahrt ein Abzug wie

Werbungskosten nach § 9 Abs. 2 in Betracht käme; Satz 4 ist sinngemäß anzuwenden. 6Bei
Arbeitnehmern, für deren Sachbezüge durch Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch Werte bestimmt worden sind, sind diese Werte

maßgebend. 7Die Werte nach Satz 6 sind auch bei Steuerpflichtigen anzusetzen, die nicht
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der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen. 8Die oberste Finanzbehörde
eines Landes kann mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen für weitere

Sachbezüge der Arbeitnehmer Durchschnittswerte festsetzen. 9Sachbezüge, die nach
Satz 1 zu bewerten sind, bleiben außer Ansatz, wenn die sich nach Anrechnung der
vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 Euro im
Kalendermonat nicht übersteigen.

(3) 1Erhält ein Arbeitnehmer auf Grund seines Dienstverhältnisses Waren oder
Dienstleistungen, die vom Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner
Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht werden und deren Bezug nicht
nach § 40 pauschal versteuert wird, so gelten als deren Werte abweichend von
Absatz 2 die um 4 Prozent geminderten Endpreise, zu denen der Arbeitgeber oder
der dem Abgabeort nächstansässige Abnehmer die Waren oder Dienstleistungen fremden

Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr anbietet. 2Die sich nach Abzug der vom
Arbeitnehmer gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile sind steuerfrei, soweit sie aus dem
Dienstverhältnis insgesamt 1.080 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.

§ 9 Werbungskosten

(1) 1Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung

der Einnahmen. 2Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen

sind. 3Werbungskosten sind auch

1.Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Renten und
dauernde Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusammenhang

stehen. 2Bei Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich nach § 22 Nr. 1
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb ergibt;
 

2.Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge,
soweit solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände beziehen, die dem
Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung dienen;
 

3.Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;
 

4.(weggefallen)
 

5.notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen einer aus beruflichem
Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung entstehen, und zwar unabhängig davon,

aus welchen Gründen die doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. 2Eine doppelte
Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem
er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungsort
wohnt.
 

6.Aufwendungen für Arbeitsmittel, zum Beispiel für Werkzeuge und typische

Berufskleidung. 2Nummer 7 bleibt unberührt;
 

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringerung und erhöhte Absetzungen. 2§ 6
Abs. 2 Satz 1 bis 3 kann mit der Maßgabe angewendet werden, dass Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bis zu 410 Euro sofort als Werbungskosten abgesetzt werden können.
 

(2) 1Keine Werbungskosten sind die Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege

zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte und für Familienheimfahrten. 2Zur
Abgeltung erhöhter Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte ist ab dem 21. Entfernungskilometer für jeden Arbeitstag, an dem der
Arbeitnehmer die Arbeitsstätte aufsucht, für jeden vollen Kilometer der Entfernung
eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro wie Werbungskosten anzusetzen, höchstens
jedoch 4.500 Euro im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4.500 Euro ist anzusetzen,
soweit der Arbeitnehmer einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen

benutzt. 3Die Entfernungspauschale gilt nicht für Flugstrecken und Strecken mit
steuerfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32; in diesen Fällen sind Aufwendungen
des Arbeitnehmers wie Werbungskosten anzusetzen, bei Sammelbeförderung der auf

Strecken ab dem 21. Entfernungskilometer entfallende Teil. 4Für die Bestimmung der
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Entfernung ist die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
maßgebend; eine andere als die kürzeste Straßenverbindung kann zugrunde gelegt werden,
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und vom Arbeitnehmer regelmäßig

für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wird. 5Nach § 8 Abs. 3
steuerfreie Sachbezüge für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mindern den
nach Satz 2 abziehbaren Betrag; ist der Arbeitgeber selbst der Verkehrsträger,
ist der Preis anzusetzen, den ein dritter Arbeitgeber an den Verkehrsträger zu

entrichten hätte. 6Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnungen, so sind die Wege von einer
Wohnung, die nicht der Arbeitsstätte am nächsten liegt, nur zu berücksichtigen,
wenn sie den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet und nicht

nur gelegentlich aufgesucht wird. 7Aufwendungen für die Wege vom Beschäftigungsort
zum Ort des eigenen Hausstands und zurück (Familienheimfahrten) können jeweils nur

für eine Familienheimfahrt wöchentlich wie Werbungskosten abgezogen werden. 8Zur
Abgeltung der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale
von 0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des
eigenen Hausstands und dem Beschäftigungsort anzusetzen; die Sätze 3 bis 5 sind

entsprechend anzuwenden. 9Aufwendungen für Familienheimfahrten mit einem dem
Steuerpflichtigen im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kraftfahrzeug werden

nicht berücksichtigt. 10Durch die Entfernungspauschalen sind sämtliche Aufwendungen
abgegolten, die durch die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und durch die

Familienheimfahrten veranlasst sind. 11Behinderte Menschen,

1.deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt,
 

2.deren Grad der Behinderung von weniger als 70, aber mindestens 50 beträgt und die in
ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt sind,
 

können an Stelle der Entfernungspauschalen die tatsächlichen Aufwendungen für die

Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und für die Familienheimfahrten ansetzen. 12Die
Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 sind durch amtliche Unterlagen nachzuweisen.

(3) Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 und Absatz 2 gelten bei den Einkunftsarten im Sinne des § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 entsprechend.

(4) (weggefallen)

(5) 1§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5, 6b bis 8a, 10, 12 und Abs. 6 sowie § 4f gelten

sinngemäß. 2§ 6 Abs. 1 Nr. 1a gilt entsprechend.

Fußnote

§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 23e
 
§ 9 Abs. 5 Satz 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 23c Satz 3
 
§ 9 Abs. 2 Satz 1 u. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 3 Abs. 1 GG (100-
1) unvereinbar gem. BVerfGE v. 9.12.2008 I 2888 - 2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2
BvL 2/08 -

§ 9a Pauschbeträge für Werbungskosten

1Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der Einkünfte die folgenden Pauschbeträge
abzuziehen, wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden:

1.a)von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit vorbehaltlich Buchstabe b:
ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro; daneben sind Aufwendungen nach § 4f
gesondert abzuziehen;
 

b)von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, soweit es sich um
Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Abs. 2 handelt:
ein Pauschbetrag von 102 Euro;
 

 

2.(weggefallen)
 

3.von den Einnahmen im Sinne des § 22 Nr. 1, 1a und 5:
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ein Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro.
 

2Der Pauschbetrag nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b darf nur bis zur Höhe der um den
Versorgungsfreibetrag einschließlich des Zuschlags zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs.
2) geminderten Einnahmen, die Pauschbeträge nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 3
dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen werden.

Fußnote

§ 9a: Zur erstmaligen Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2009 vgl. § 52a Abs. 6

4a.
Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

§ 9b 

(1) 1Der Vorsteuerbetrag nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes gehört, soweit er bei der
Umsatzsteuer abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung oder Herstellung er entfällt.

(2) Wird der Vorsteuerabzug nach § 15a des Umsatzsteuergesetzes berichtigt, so
sind die Mehrbeträge als Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbeträge
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu behandeln; die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bleiben unberührt.

5.
Sonderausgaben

§ 10 

(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind oder wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten behandelt
werden:

1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten, wenn der Geber dies mit

Zustimmung des Empfängers beantragt, bis zu 13.805 Euro im Kalenderjahr. 2Der Antrag

kann jeweils nur für ein Kalenderjahr gestellt und nicht zurückgenommen werden. 3Die
Zustimmung ist mit Ausnahme der nach § 894 Abs. 1 der Zivilprozessordnung als

erteilt geltenden bis auf Widerruf wirksam. 4Der Widerruf ist vor Beginn des
Kalenderjahres, für das die Zustimmung erstmals nicht gelten soll, gegenüber dem

Finanzamt zu erklären. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten für Fälle der Nichtigkeit oder der
Aufhebung der Ehe entsprechend;
 

1a. auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende, lebenslange und wiederkehrende
Versorgungsleistungen, die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, die bei der Veranlagung außer Betracht bleiben, wenn der Empfänger

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. 2Dies gilt nur für

a)Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der Übertragung eines
Mitunternehmeranteils an einer Personengesellschaft, die eine Tätigkeit im Sinne
der §§ 13, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder des § 18 Abs. 1 ausübt,
 

b)Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der Übertragung eines Betriebs oder
Teilbetriebs, sowie
 

c)Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der Übertragung eines mindestens 50
Prozent betragenden Anteils an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wenn
der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer diese Tätigkeit
nach der Übertragung übernimmt.
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3Satz 2 gilt auch für den Teil der Versorgungsleistungen, der auf den Wohnteil eines
Betriebs der Land- und Forstwirtschaft entfällt;
 

1b. Leistungen auf Grund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs, soweit die
ihnen zu Grunde liegenden Einnahmen beim Ausgleichsverpflichteten der Besteuerung
unterliegen;
 

2. a)Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen oder landwirtschaftlichen
Alterskassen sowie zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den
gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen;
 

b)Beiträge des Steuerpflichtigen zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten
Altersversorgung, wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen auf
das Leben des Steuerpflichtigen bezogenen lebenslangen Leibrente nicht vor
Vollendung des 60. Lebensjahres oder die ergänzende Absicherung des Eintritts der
Berufsunfähigkeit (Berufsunfähigkeitsrente), der verminderten Erwerbsfähigkeit
(Erwerbsminderungsrente) oder von Hinterbliebenen (Hinterbliebenenrente)
vorsieht; Hinterbliebene in diesem Sinne sind der Ehegatte des Steuerpflichtigen
und die Kinder, für die er Anspruch auf Kindergeld oder auf einen Freibetrag
nach § 32 Abs. 6 hat; der Anspruch auf Waisenrente darf längstens für den
Zeitraum bestehen, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die
Berücksichtigung als Kind im Sinne des § 32 erfüllt; die genannten Ansprüche
dürfen nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar
und nicht kapitalisierbar sein und es darf darüber hinaus kein Anspruch auf
Auszahlungen bestehen.
 

2Zu den Beiträgen nach den Buchstaben a und b ist der nach § 3 Nr. 62
steuerfreie Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und ein diesem

gleichgestellter steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers hinzuzurechnen. 3Beiträge
nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch werden abweichend von Satz 2 nur auf Antrag des Steuerpflichtigen
hinzugerechnet.
 

3. a)Beiträge zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit, zu Erwerbs- und
Berufsunfähigkeitsversicherungen, die nicht unter Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b
fallen, zu Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie zu
Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen;
 

b)Beiträge zu Versicherungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb bis dd in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung, wenn
die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und ein
Versicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde; § 10 Abs. 1 Nr.
2 Satz 2 bis 6 und Abs. 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung
ist in diesen Fällen weiter anzuwenden.
 

 

4. gezahlte Kirchensteuer; dies gilt vorbehaltlich § 32d Abs. 2 und 6 nicht für die
nach § 51a Abs. 2b bis 2d erhobene Kirchensteuer;
 

5. zwei Drittel der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum
Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Abs. 1,
welches das dritte Lebensjahr vollendet, das sechste Lebensjahr aber noch
nicht vollendet hat, höchstens 4.000 Euro je Kind, sofern die Beiträge nicht

nach Nummer 8 zu berücksichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht für Aufwendungen für
Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und

andere Freizeitbetätigungen. 3Ist das zu betreuende Kind nicht nach § 1 Abs. 1
oder Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, ist der in Satz 1 genannte
Betrag zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes

notwendig und angemessen ist. 4Voraussetzung für den Abzug nach Satz 1 ist, dass der
Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung
auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.
 

6. (weggefallen);
 

7. Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bis zu 4.000 Euro im Kalenderjahr. 2Bei
Ehegatten, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen, gilt Satz 1 für

jeden Ehegatten. 3Zu den Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 gehören auch Aufwendungen
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für eine auswärtige Unterbringung. 4§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 und 6b, § 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 5 und Abs. 2 sind bei der Ermittlung der Aufwendungen anzuwenden.
 

8. zwei Drittel der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum
Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Abs. 1, welches
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor Vollendung
des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen
Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, höchstens 4.000 Euro
je Kind, wenn der Steuerpflichtige sich in Ausbildung befindet, körperlich,

geistig oder seelisch behindert oder krank ist. 2Erwachsen die Aufwendungen
wegen Krankheit des Steuerpflichtigen, muss die Krankheit innerhalb eines
zusammenhängenden Zeitraums von mindestens drei Monaten bestanden haben, es sei
denn, der Krankheitsfall tritt unmittelbar im Anschluss an eine Erwerbstätigkeit

oder Ausbildung ein. 3Bei zusammenlebenden Eltern ist Satz 1 nur dann anzuwenden,
wenn bei beiden Elternteilen die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen oder ein
Elternteil erwerbstätig ist und der andere Elternteil sich in Ausbildung befindet,

körperlich, geistig oder seelisch behindert oder krank ist. 4Satz 1 gilt nicht für
Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für

sportliche und andere Freizeitbetätigungen. 5Ist das zu betreuende Kind nicht nach
§ 1 Abs. 1 oder Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, ist der in Satz 1
genannte Betrag zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des

Kindes notwendig und angemessen ist. 6Voraussetzung für den Abzug nach Satz 1 ist,
dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die
Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.
 

9. 30 Prozent des Entgelts, das der Steuerpflichtige für ein Kind, für das er Anspruch
auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder auf Kindergeld hat, für den Besuch
einer gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatlich genehmigten oder nach
Landesrecht erlaubten Ersatzschule sowie einer nach Landesrecht anerkannten
allgemein bildenden Ergänzungsschule entrichtet mit Ausnahme des Entgelts für
Beherbergung, Betreuung und Verpflegung.
 

(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Beträge
(Vorsorgeaufwendungen) ist, dass sie

1.nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen
stehen,
 

2.a)an Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat
des Europäischen Wirtschaftsraums haben und das Versicherungsgeschäft im
Inland betreiben dürfen, und Versicherungsunternehmen, denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist,
 

b)an berufsständische Versorgungseinrichtungen,
 

c)an einen Sozialversicherungsträger oder
 

d)an einen Anbieter im Sinne des § 80
 

geleistet werden.
 

(3) 1Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 Satz 2 sind bis zu 20.000 Euro

zu berücksichtigen. 2Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppelt sich der

Höchstbetrag. 3Der Höchstbetrag nach Satz 1 oder 2 ist bei Steuerpflichtigen, die

1.zum Personenkreis des § 10c Abs. 3 Nr. 1 und 2 gehören, oder
 

2.Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 4 erzielen und die ganz oder teilweise ohne eigene
Beitragsleistung einen Anspruch auf Altersversorgung erwerben,
 

um den Betrag zu kürzen, der, bezogen auf die Einnahmen aus der Tätigkeit, die die
Zugehörigkeit zum genannten Personenkreis begründen, dem Gesamtbeitrag (Arbeitgeber-

und Arbeitnehmeranteil) zur allgemeinen Rentenversicherung entspricht. 4Im Kalenderjahr
2005 sind 60 Prozent der nach den Sätzen 1 bis 3 ermittelten Vorsorgeaufwendungen

anzusetzen. 5Der sich danach ergebende Betrag, vermindert um den nach § 3 Nr. 62
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steuerfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen diesem
gleichgestellten steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers, ist als Sonderausgabe

abziehbar. 6Der Prozentsatz in Satz 4 erhöht sich in den folgenden Kalenderjahren bis

zum Kalenderjahr 2025 um je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr. 7Beiträge nach § 168 Abs.
1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
vermindern den abziehbaren Betrag nach Satz 5 nur, wenn der Steuerpflichtige die
Hinzurechnung dieser Beiträge zu den Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3
beantragt hat.

(4) 1Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 können je Kalenderjahr bis

2.400 Euro abgezogen werden. 2Der Höchstbetrag beträgt 1.500 Euro bei Steuerpflichtigen,
die ganz oder teilweise ohne eigene Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige
oder teilweise Erstattung oder Übernahme von Krankheitskosten haben oder für deren
Krankenversicherung Leistungen im Sinne des § 3 Nr. 9, 14, 57 oder 62 erbracht

werden. 3Bei zusammenveranlagten Ehegatten bestimmt sich der gemeinsame Höchstbetrag aus
der Summe der jedem Ehegatten unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 zustehenden
Höchstbeträge.

(4a) 1Ist in den Kalenderjahren 2005 bis 2019 der Abzug der Vorsorgeaufwendungen nach
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 3 in der für das Kalenderjahr 2004 geltenden Fassung
des § 10 Abs. 3 mit folgenden Höchstbeträgen für den Vorwegabzug
Kalenderjahr Vorwegabzug für den Steuerpflichtigen Vorwegabzug im Falle der

Zusammenveranlagung von Ehegatten
2005 3.068 6.136
2006 3.068 6.136
2007 3.068 6.136
2008 3.068 6.136
2009 3.068 6.136
2010 3.068 6.136
2011 2.700 5.400
2012 2.400 4.800
2013 2.100 4.200
2014 1.800 3.600
2015 1.500 3.000
2016 1.200 2.400
2017    900 1.800
2018    600 1.200
2019    300    600

zuzüglich des Erhöhungsbetrags nach Satz 3 günstiger, ist der sich danach ergebende

Betrag anstelle des Abzugs nach Absatz 3 und 4 anzusetzen. 2Mindestens ist bei
Anwendung des Satzes 1 der Betrag anzusetzen, der sich ergeben würde, wenn
zusätzlich noch die Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b in die
Günstigerprüfung einbezogen werden würden; der Erhöhungsbetrag nach Satz 3 ist nicht

hinzuzurechnen. 3Erhöhungsbetrag sind die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b,
soweit sie nicht den um die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a und den nach §
3 Nr. 62 steuerfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen
diesem gleichgestellten steuerfreien Zuschuss verminderten Höchstbetrag nach Absatz 3
Satz 1 bis 3 überschreiten; Absatz 3 Satz 4 und 6 gilt entsprechend.

(5) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine Nachversteuerung durchzuführen bei
Versicherungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 Buchstabe b, wenn die Voraussetzungen für
den Sonderausgabenabzug nach Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung nicht erfüllt sind.

Fußnote

§ 10 Abs. 1 Nr. 1a: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 23e
 
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 24 F. 20.4.2007
 
§ 10 Abs. 1 Nr. 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52a Abs. 7
 
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 u. 8: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 24

§ 10a Zusätzliche Altersvorsorge
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(1) 1In der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte können
Altersvorsorgebeiträge (§ 82) zuzüglich der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zulage
in den Veranlagungszeiträumen 2002 und 2003 bis zu        525 Euro,
in den Veranlagungszeiträumen 2004 und 2005 bis zu      1.050 Euro,
in den Veranlagungszeiträumen 2006 und 2007 bis zu      1.575 Euro,
ab dem Veranlagungszeitraum   2008 jährlich bis zu      2.100 Euro 
als Sonderausgaben abziehen; das Gleiche gilt für

1.Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem
Landesbesoldungsgesetz,
 

2.Empfänger von Amtsbezügen aus einem Amtsverhältnis, deren Versorgungsrecht die
entsprechende Anwendung des § 69e Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes
vorsieht,
 

3.die nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
versicherungsfrei Beschäftigten, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder nach § 230
Abs. 2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der Versicherungspflicht
befreiten Beschäftigten, deren Versorgungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e
Abs. 3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht,
 

4.Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die ohne Besoldung
beurlaubt sind, für die Zeit einer Beschäftigung, wenn während der Beurlaubung die
Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft unter den Voraussetzungen des § 5 Abs.
1 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auf diese Beschäftigung erstreckt wird,
und
 

5.Steuerpflichtige im Sinne der Nummern 1 bis 4, die beurlaubt sind und deshalb
keine Besoldung, Amtsbezüge oder Entgelt erhalten, sofern sie eine Anrechnung von
Kindererziehungszeiten nach § 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch
nehmen könnten, wenn die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht bestehen würde,
 

wenn sie spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr
(§ 88) folgt, gegenüber der zuständigen Stelle (§ 81a) schriftlich eingewilligt haben,
dass diese der zentralen Stelle (§ 81) jährlich mitteilt, dass der Steuerpflichtige
zum begünstigten Personenkreis gehört, dass die zuständige Stelle der zentralen
Stelle die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86) und die Gewährung der
Kinderzulage (§ 85) erforderlichen Daten übermittelt und die zentrale Stelle diese

Daten für das Zulageverfahren verwenden darf. 2Bei der Erteilung der Einwilligung
ist der Steuerpflichtige darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung vor Beginn
des Kalenderjahres, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, gegenüber der

zuständigen Stelle widerrufen kann. 3Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über
die Alterssicherung der Landwirte sowie Personen, die wegen Arbeitslosigkeit bei
einer inländischen Agentur für Arbeit als Arbeitsuchende gemeldet sind und der
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung nicht unterliegen, weil sie eine
Leistung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nur wegen des zu berücksichtigenden

Einkommens oder Vermögens nicht beziehen, stehen Pflichtversicherten gleich. 4Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Steuerpflichtige, die nicht zum begünstigten
Personenkreis nach Satz 1 gehören und eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfähigkeit oder eine Versorgung wegen Dienstunfähigkeit aus einem der in
Satz 1 genannten Alterssicherungssysteme beziehen, wenn unmittelbar vor dem Bezug
der entsprechenden Leistungen der Leistungsbezieher einer der in Satz 1 genannten
begünstigten Personengruppen angehörte; dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige das
67. Lebensjahr vollendet hat.

(1a) 1Sofern eine Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 2) durch die zentrale Stelle oder
eine Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch noch nicht
vergeben ist, haben die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Steuerpflichtigen über

die zuständige Stelle eine Zulagenummer bei der zentralen Stelle zu beantragen. 2Für
Empfänger einer Versorgung im Sinne des Absatzes 1 Satz 4 gilt Satz 1 entsprechend.

(2) 1Ist der Sonderausgabenabzug nach Absatz 1 für den Steuerpflichtigen günstiger als
der Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt XI, erhöht sich die unter Berücksichtigung
des Sonderausgabenabzugs ermittelte tarifliche Einkommensteuer um den Anspruch
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auf Zulage. 2In den anderen Fällen scheidet der Sonderausgabenabzug aus. 3Die
Günstigerprüfung wird von Amts wegen vorgenommen.

(3) 1Der Abzugsbetrag nach Absatz 1 steht im Fall der Veranlagung von Ehegatten
nach § 26 Abs. 1 jedem Ehegatten unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 gesondert

zu. 2Gehört nur ein Ehegatte zu dem nach Absatz 1 begünstigten Personenkreis
und ist der andere Ehegatte nach § 79 Satz 2 zulageberechtigt, sind bei dem
nach Absatz 1 abzugsberechtigten Ehegatten die von beiden Ehegatten geleisteten
Altersvorsorgebeiträge und die dafür zustehenden Zulagen bei der Anwendung der Absätze

1 und 2 zu berücksichtigen. 3Gehören beide Ehegatten zu dem nach Absatz 1 begünstigten
Personenkreis und liegt ein Fall der Veranlagung nach § 26 Abs. 1 vor, ist bei der
Günstigerprüfung nach Absatz 2 der Anspruch auf Zulage beider Ehegatten anzusetzen.

(4) 1Im Fall des Absatzes 2 Satz 1 stellt das Finanzamt die über den Zulageanspruch
nach Abschnitt XI hinausgehende Steuerermäßigung gesondert fest und teilt diese

der zentralen Stelle (§ 81) mit; § 10d Abs. 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 2Sind
Altersvorsorgebeiträge zugunsten von mehreren Verträgen geleistet worden,
erfolgt die Zurechnung im Verhältnis der nach Absatz 1 berücksichtigten

Altersvorsorgebeiträge. 3Ehegatten ist der nach Satz 1 festzustellende Betrag auch im
Falle der Zusammenveranlagung jeweils getrennt zuzurechnen; die Zurechnung erfolgt

im Verhältnis der nach Absatz 1 berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. 4Werden
Altersvorsorgebeiträge nach Absatz 3 Satz 2 berücksichtigt, die der nach § 79 Satz
2 zulageberechtigte Ehegatte zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertrages
geleistet hat, ist die hierauf entfallende Steuerermäßigung dem Vertrag zuzurechnen,

zu dessen Gunsten die Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden. 5Die Übermittlung an die
zentrale Stelle erfolgt unter Angabe der Vertrags- und Steuernummer sowie der Zulage-
oder Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch.

(5) 1Der Steuerpflichtige hat die zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge durch
eine vom Anbieter auszustellende Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck

nachzuweisen. 2Diese Bescheinigung ist auch auszustellen, wenn im Falle der mittelbaren

Zulageberechtigung (§ 79 Satz 2) keine Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden. 3Ist
die Bescheinigung unzutreffend und wird sie daher nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
vom Anbieter aufgehoben oder korrigiert, kann der Steuerbescheid insoweit geändert

werden. 4Die übrigen Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug nach den Absätzen 1 bis
3 werden im Wege der Datenerhebung und des automatisierten Datenabgleichs nach § 91
überprüft.

Fußnote

§ 10a Abs. 1 Satz 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 24b
 
§ 10a Abs. 5 Satz 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 24c
 
§ 10a Abs. 5 Satz 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 24a

§ 10b Steuerbegünstigte Zwecke

(1) 1Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung an eine inländische juristische
Person des öffentlichen Rechts oder an eine inländische öffentliche Dienststelle
oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse können insgesamt bis zu

1.20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder
 

2.4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne
und Gehälter
 

als Sonderausgaben abgezogen werden. 2Nicht abziehbar sind Mitgliedsbeiträge an
Körperschaften, die
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1.den Sport (§ 52 Abs. 2 Nr. 21 der Abgabenordnung),
 

2.kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen,
 

3.die Heimatpflege und Heimatkunde (§ 52 Abs. 2 Nr. 22 der Abgabenordnung) oder
 

4.Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 23 der Abgabenordnung
 

fördern. 3Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbeträge nach Satz 1 überschreiten
oder die den um die Beträge nach § 10 Abs. 3 und 4, § 10c und § 10d verminderten
Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen, sind im Rahmen der Höchstbeträge in den

folgenden Veranlagungszeiträumen als Sonderausgaben abzuziehen. 4§ 10d Abs. 4 gilt
entsprechend.

(1a) 1Spenden in den Vermögensstock einer Stiftung des öffentlichen Rechts oder einer
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Stiftung des
privaten Rechts können auf Antrag des Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum der
Zuwendung und in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag
von 1 Million Euro zusätzlich zu den Höchstbeträgen nach Absatz 1 Satz 1 abgezogen

werden. 2Der besondere Abzugsbetrag nach Satz 1 bezieht sich auf den gesamten
Zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach innerhalb dieses Zeitraums nur einmal in

Anspruch genommen werden. 3§ 10d Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) 1Zuwendungen an politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes sind bis
zur Höhe von insgesamt 1.650 Euro und im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten

bis zur Höhe von insgesamt 3.300 Euro im Kalenderjahr abzugsfähig. 2Sie können nur
insoweit als Sonderausgaben abgezogen werden, als für sie nicht eine Steuerermäßigung
nach § 34g gewährt worden ist.

(3) 1Als Zuwendung im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von

Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. 2Ist das Wirtschaftsgut
unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebsvermögen entnommen worden, so darf
bei der Ermittlung der Zuwendungshöhe der bei der Entnahme angesetzte Wert nicht

überschritten werden. 3In allen übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Zuwendung

nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts. 4Aufwendungen zugunsten einer
Körperschaft, die zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen berechtigt ist, können
nur abgezogen werden, wenn ein Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch

Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die Erstattung verzichtet worden ist. 5Der
Anspruch darf nicht unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden sein.

(4) 1Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der Bestätigung über Spenden und
Mitgliedsbeiträge vertrauen, es sei denn, dass er die Bestätigung durch unlautere
Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung

bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. 2Wer vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen
nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet

werden, haftet für die entgangene Steuer. 3Diese ist mit 30 Prozent des zugewendeten
Betrags anzusetzen.

Fußnote

§ 10b Abs. 1 Satz 3 u. Abs. 1a idF 14.7.2000: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 24d Satz 1
 
§ 10b Abs. 1 u. 1a: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 24d Satz 2 u. 3

§ 10c Sonderausgaben-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale

(1) Für Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4, 5, 7 bis 9 und nach § 10b
wird ein Pauschbetrag von 36 Euro abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nachweist.

(2) 1Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, wird für die Vorsorgeaufwendungen
(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 und 3) eine Vorsorgepauschale abgezogen, wenn der Steuerpflichtige
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nicht Aufwendungen nachweist, die zu einem höheren Abzug führen. 2Die Vorsorgepauschale
ist die Summe aus

1.dem Betrag, der bezogen auf den Arbeitslohn, 50 Prozent des Beitrags in der
allgemeinen Rentenversicherung entspricht, und
 

2.11 Prozent des Arbeitslohns, jedoch höchstens 1.500 Euro.
 

3Arbeitslohn im Sinne der Sätze 1 und 2 ist der um den Versorgungsfreibetrag (§

19 Abs. 2) und den Altersentlastungsbetrag (§ 24a) verminderte Arbeitslohn. 4In den
Kalenderjahren 2005 bis 2024 ist die Vorsorgepauschale mit der Maßgabe zu ermitteln,
dass im Kalenderjahr 2005 der Betrag, der sich nach Satz 2 Nr. 1 ergibt, auf 20 Prozent
begrenzt und dieser Prozentsatz in jedem folgenden Kalenderjahr um je 4 Prozentpunkte
erhöht wird.

(3) Für Arbeitnehmer, die während des ganzen oder eines Teils des Kalenderjahres

1.in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei oder auf Antrag des
Arbeitgebers von der Versicherungspflicht befreit waren und denen für den Fall ihres
Ausscheidens aus der Beschäftigung auf Grund des Beschäftigungsverhältnisses eine
lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zusteht oder die in
der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern sind oder
 

2.nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit
ausgeübt und im Zusammenhang damit auf Grund vertraglicher Vereinbarungen
Anwartschaftsrechte auf eine Altersversorgung erworben haben oder
 

3.Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Abs. 2 Nr. 1 erhalten haben oder
 

4.Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten haben,
 

beträgt die Vorsorgepauschale 11 Prozent des Arbeitslohns, jedoch höchstens 1.500 Euro.

(4) 1Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Absätze
1 bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Euro-Beträge nach Absatz 1, 2 Satz 2 Nr.

2 sowie Absatz 3 zu verdoppeln sind. 2Wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen haben,
ist Absatz 2 Satz 3 auf den Arbeitslohn jedes Ehegatten gesondert anzuwenden und eine
Vorsorgepauschale abzuziehen, die sich ergibt aus der Summe

1.der Beträge, die sich nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 in Verbindung mit Satz 4 für nicht
unter Absatz 3 fallende Ehegatten ergeben, und
 

2.11 Prozent der Summe der Arbeitslöhne beider Ehegatten, höchstens jedoch 3.000 Euro.
 

3Satz 1 gilt auch, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach § 32a Abs. 6 zu ermitteln
ist.

(5) Soweit in den Kalenderjahren 2005 bis 2019 die Vorsorgepauschale nach der für das
Kalenderjahr 2004 geltenden Fassung des § 10c Abs. 2 bis 4 günstiger ist, ist diese mit
folgenden Höchstbeträgen anzuwenden:
-----------------------------------------------------------------------
           I Betrag nach  I Betrag nach  I Betrag nach  I Betrag nach
 Kalender- I § 10c Abs. 2 I § 10c Abs. 2 I § 10c Abs. 2 I § 10c Abs. 3
   jahr    I Satz 2 Nr. 1 I Satz 2 Nr. 2 I Satz 2 Nr. 3 I   in Euro
           I   in Euro    I   in Euro    I   in Euro    I
-----------------------------------------------------------------------
   2005    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2006    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2007    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2008    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2009    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2010    I    3.068     I    1.334     I     667      I    1.134
   2011    I    2.700     I    1.334     I     667      I    1.134
   2012    I    2.400     I    1.334     I     667      I    1.134
   2013    I    2.100     I    1.334     I     667      I    1.134
   2014    I    1.800     I    1.334     I     667      I    1.134
   2015    I    1.500     I    1.334     I     667      I    1.134
   2016    I    1.200     I    1.334     I     667      I    1.134
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   2017    I      900     I    1.334     I     667      I    1.134
   2018    I      600     I    1.334     I     667      I    1.134
   2019    I      300     I    1.334     I     667      I    1.134
------------------------------------------------------------------- 

§ 10d Verlustabzug

(1) 1Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht
ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 511.500 Euro, bei Ehegatten, die
nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, bis zu einem Betrag von 1.023.000 Euro
vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums
vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen

Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). 2Dabei wird der Gesamtbetrag der Einkünfte
des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums um die Begünstigungsbeträge

nach § 34a Abs. 3 Satz 1 gemindert. 3Ist für den unmittelbar vorangegangenen
Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit

zu ändern, als der Verlustrücktrag zu gewähren oder zu berichtigen ist. 4Das gilt auch
dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist endet
insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen

ist, in dem die negativen Einkünfte nicht ausgeglichen werden. 5Auf Antrag des

Steuerpflichtigen ist ganz oder teilweise von der Anwendung des Satzes 1 abzusehen. 6Im
Antrag ist die Höhe des Verlustrücktrags anzugeben.

(2) 1Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht nach Absatz 1 abgezogen
worden sind, sind in den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag
der Einkünfte von 1 Million Euro unbeschränkt, darüber hinaus bis zu 60 Prozent
des 1 Million Euro übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte vorrangig vor
Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen

(Verlustvortrag). 2Bei Ehegatten, die nach §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, tritt

an die Stelle des Betrags von 1 Million Euro ein Betrag von 2 Millionen Euro. 3Der Abzug
ist nur insoweit zulässig, als die Verluste nicht nach Absatz 1 abgezogen worden sind
und in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht nach Satz 1 und 2 abgezogen
werden konnten.

(3) (weggefallen)

(4) 1Der am Schluss eines Veranlagungszeitraums verbleibende Verlustvortrag ist

gesondert festzustellen. 2Verbleibender Verlustvortrag sind die bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte, vermindert um die
nach Absatz 1 abgezogenen und die nach Absatz 2 abziehbaren Beträge und vermehrt um den
auf den Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellten verbleibenden

Verlustvortrag. 3Zuständig für die Feststellung ist das für die Besteuerung zuständige

Finanzamt. 4Feststellungsbescheide sind zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit
sich die nach Satz 2 zu berücksichtigenden Beträge ändern und deshalb der entsprechende

Steuerbescheid zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern ist. 5Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden, wenn der Erlass, die Aufhebung oder die Änderung des Steuerbescheids

mangels steuerlicher Auswirkungen unterbleibt. 6Die Feststellungsfrist endet nicht,
bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen
Schluss der verbleibende Verlustvortrag gesondert festzustellen ist; § 181 Abs. 5 der
Abgabenordnung ist nur anzuwenden, wenn die zuständige Finanzbehörde die Feststellung
des Verlustvortrags pflichtwidrig unterlassen hat.

Fußnote

§ 10d Abs. 4 Satz 6: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 25 Satz 5

§ 10e Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im
eigenen Haus
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(1) 1Der Steuerpflichtige kann von den Herstellungskosten einer Wohnung in einem im
Inland belegenen eigenen Haus oder einer im Inland belegenen eigenen Eigentumswohnung
zuzüglich der Hälfte der Anschaffungskosten für den dazugehörenden Grund und
Boden (Bemessungsgrundlage) im Jahr der Fertigstellung und in den drei folgenden
Jahren jeweils bis zu 6 Prozent, höchstens jeweils 10.124 Euro, und in den vier
darauffolgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent, höchstens jeweils 8.437 Euro, wie

Sonderausgaben abziehen. 2Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die Wohnung
hergestellt und in dem jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 (Abzugszeitraum)
zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat und die Wohnung keine Ferienwohnung oder

Wochenendwohnung ist. 3Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile
einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen

werden. 4Hat der Steuerpflichtige die Wohnung angeschafft, so sind die Sätze 1 bis 3 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Jahres der Fertigstellung das Jahr der
Anschaffung und an die Stelle der Herstellungskosten die Anschaffungskosten treten;
hat der Steuerpflichtige die Wohnung nicht bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der
Fertigstellung folgenden Jahres angeschafft, kann er von der Bemessungsgrundlage im
Jahr der Anschaffung und in den drei folgenden Jahren höchstens jeweils 4.602 Euro und

in den vier darauffolgenden Jahren höchstens jeweils 3.835 Euro abziehen. 5§ 6b Abs.

6 gilt sinngemäß. 6Bei einem Anteil an der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung
kann der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil der Abzugsbeträge nach Satz 1 wie

Sonderausgaben abziehen. 7Werden Teile der Wohnung nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt,
ist die Bemessungsgrundlage um den auf den nicht zu eigenen Wohnzwecken entfallenden

Teil zu kürzen. 8Satz 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige die Wohnung
oder einen Anteil daran von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten zu eigenen Wohnzwecken genutzter
Ausbauten und Erweiterungen an einer im Inland belegenen, zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Wohnung.

(3) 1Der Steuerpflichtige kann die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2, die er in
einem Jahr des Abzugszeitraums nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des Abzugszeitraums

abziehen. 2Nachträgliche Herstellungskosten oder Anschaffungskosten, die bis zum
Ende des Abzugszeitraums entstehen, können vom Jahr ihrer Entstehung an für die
Veranlagungszeiträume, in denen der Steuerpflichtige Abzugsbeträge nach den Absätzen
1 und 2 hätte abziehen können, so behandelt werden, als wären sie zu Beginn des
Abzugszeitraums entstanden.

(4) 1Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige nur für

eine Wohnung oder für einen Ausbau oder eine Erweiterung abziehen. 2Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, können die Abzugsbeträge nach den
Absätzen 1 und 2 für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Objekte abziehen, jedoch
nicht gleichzeitig für zwei in räumlichem Zusammenhang belegene Objekte, wenn bei den
Ehegatten im Zeitpunkt der Herstellung oder Anschaffung der Objekte die Voraussetzungen

des § 26 Abs. 1 vorliegen. 3Den Abzugsbeträgen stehen die erhöhten Absetzungen nach §
7b in der jeweiligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964 (BGBl.
I S. 353) und nach § 15 Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der jeweiligen

Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. I S. 1213) gleich. 4Nutzt
der Steuerpflichtige die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentumswohnung (Erstobjekt)
nicht bis zum Ablauf des Abzugszeitraums zu eigenen Wohnzwecken und kann er deshalb die
Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 nicht mehr in Anspruch nehmen, so kann er die
Abzugsbeträge nach Absatz 1 bei einer weiteren Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz
1 (Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt innerhalb von zwei Jahren
vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er das Erstobjekt
letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, anschafft oder herstellt; Entsprechendes

gilt bei einem Ausbau oder einer Erweiterung einer Wohnung. 5Im Fall des Satzes 4 ist
der Abzugszeitraum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu
kürzen, in denen der Steuerpflichtige für das Erstobjekt die Abzugsbeträge nach den
Absätzen 1 und 2 hätte abziehen können; hat der Steuerpflichtige das Folgeobjekt
in einem Veranlagungszeitraum, in dem er das Erstobjekt noch zu eigenen Wohnzwecken
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genutzt hat, hergestellt oder angeschafft oder ausgebaut oder erweitert, so beginnt
der Abzugszeitraum für das Folgeobjekt mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem der

Steuerpflichtige das Erstobjekt letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat. 6Für das

Folgeobjekt sind die Prozentsätze der vom Erstobjekt verbliebenen Jahre maßgebend. 7Dem
Erstobjekt im Sinne des Satzes 4 steht ein Erstobjekt im Sinne des § 7b Abs. 5 Satz

4 sowie des § 15 Abs. 1 und des § 15b Abs. 1 des Berlinförderungsgesetzes gleich. 8Ist
für den Steuerpflichtigen Objektverbrauch nach den Sätzen 1 bis 3 eingetreten,
kann er die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 für ein weiteres, in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet belegenes Objekt abziehen, wenn der
Steuerpflichtige oder dessen Ehegatte, bei denen die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1
vorliegen, in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zugezogen ist
und

1.seinen ausschließlichen Wohnsitz in diesem Gebiet zu Beginn des Veranlagungszeitraums
hat oder ihn im Laufe des Veranlagungszeitraums begründet oder
 

2.bei mehrfachem Wohnsitz einen Wohnsitz in diesem Gebiet hat und sich dort überwiegend
aufhält.
 

9Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 8 ist, dass die Wohnung im eigenen Haus
oder die Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1995 hergestellt oder angeschafft oder der

Ausbau oder die Erweiterung vor diesem Zeitpunkt fertig gestellt worden ist. 10Die Sätze
2 und 4 bis 6 sind für im Satz 8 bezeichnete Objekte sinngemäß anzuwenden.

(5) 1Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Wohnung, so ist Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des
Steuerpflichtigen an der Wohnung einer Wohnung gleichsteht; Entsprechendes gilt
bei dem Ausbau oder bei der Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten

Wohnung. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Eigentümer der Wohnung der Steuerpflichtige
und sein Ehegatte sind und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des § 26 Abs.

1 vorliegen. 3Erwirbt im Fall des Satzes 2 ein Ehegatte infolge Erbfalls einen
Miteigentumsanteil an der Wohnung hinzu, so kann er die auf diesen Anteil entfallenden
Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 weiter in der bisherigen Höhe abziehen;
Entsprechendes gilt, wenn im Fall des Satzes 2 während des Abzugszeitraums die
Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 wegfallen und ein Ehegatte den Anteil des anderen
Ehegatten an der Wohnung erwirbt.

(5a) 1Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 können nur für die
Veranlagungszeiträume in Anspruch genommen werden, in denen der Gesamtbetrag der
Einkünfte 61.355 Euro, bei nach § 26b zusammenveranlagten Ehegatten 122.710 Euro

nicht übersteigt. 2Eine Nachholung von Abzugsbeträgen nach Absatz 3 Satz 1 ist nur
für Veranlagungszeiträume möglich, in denen die in Satz 1 genannten Voraussetzungen
vorgelegen haben; Entsprechendes gilt für nachträgliche Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten im Sinne des Absatzes 3 Satz 2.

(6) 1Aufwendungen des Steuerpflichtigen, die bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung
einer Wohnung im Sinne des Absatzes 1 zu eigenen Wohnzwecken entstehen, unmittelbar
mit der Herstellung oder Anschaffung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung oder
der Anschaffung des dazugehörenden Grund und Bodens zusammenhängen, nicht zu den
Herstellungskosten oder Anschaffungskosten der Wohnung oder zu den Anschaffungskosten
des Grund und Bodens gehören und die im Fall der Vermietung oder Verpachtung der
Wohnung als Werbungskosten abgezogen werden könnten, können wie Sonderausgaben

abgezogen werden. 2Wird eine Wohnung bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung zu
eigenen Wohnzwecken vermietet oder zu eigenen beruflichen oder eigenen betrieblichen
Zwecken genutzt und sind die Aufwendungen Werbungskosten oder Betriebsausgaben,

können sie nicht wie Sonderausgaben abgezogen werden. 3Aufwendungen nach Satz 1, die
Erhaltungsaufwand sind und im Zusammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes oder der
Eigentumswohnung stehen, können insgesamt nur bis zu 15 Prozent der Anschaffungskosten
des Gebäudes oder der Eigentumswohnung, höchstens bis zu 15 Prozent von 76.694 Euro,

abgezogen werden. 4Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterungen
an einer zu Wohnzwecken genutzten Wohnung.
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(6a) 1Nimmt der Steuerpflichtige Abzugsbeträge für ein Objekt nach den Absätzen 1
oder 2 in Anspruch oder ist er auf Grund des Absatzes 5a zur Inanspruchnahme von
Abzugsbeträgen für ein solches Objekt nicht berechtigt, so kann er die mit diesem
Objekt in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schuldzinsen, die für die Zeit der
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken entstehen, im Jahr der Herstellung oder Anschaffung und
in den beiden folgenden Kalenderjahren bis zur Höhe von jeweils 12.000 Deutsche Mark
wie Sonderausgaben abziehen, wenn er das Objekt vor dem 1. Januar 1995 fertiggestellt
oder vor diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft

hat. 2Soweit der Schuldzinsenabzug nach Satz 1 nicht in vollem Umfang im Jahr der
Herstellung oder Anschaffung in Anspruch genommen werden kann, kann er in dem dritten
auf das Jahr der Herstellung oder Anschaffung folgenden Kalenderjahr nachgeholt

werden. 3Absatz 1 Satz 6 gilt sinngemäß.

(7) 1Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung, so können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 und die Aufwendungen

nach den Absätzen 6 und 6a gesondert und einheitlich festgestellt werden. 2Die für
die gesonderte Feststellung von Einkünften nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der
Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

§ 10f Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen
Entwicklungsbereichen

(1) 1Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen an einem eigenen Gebäude im Kalenderjahr
des Abschlusses der Baumaßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis
zu 9 Prozent wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 7h oder des

§ 7i vorliegen. 2Dies gilt nur, soweit er das Gebäude in dem jeweiligen Kalenderjahr
zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht in die Bemessungsgrundlage

nach § 10e oder dem Eigenheimzulagengesetz einbezogen hat. 3Für Zeiträume, für die der
Steuerpflichtige erhöhte Absetzungen von Aufwendungen nach § 7h oder § 7i abgezogen
hat, kann er für diese Aufwendungen keine Abzugsbeträge nach Satz 1 in Anspruch

nehmen. 4Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden.

(2) 1Der Steuerpflichtige kann Erhaltungsaufwand, der an einem eigenen Gebäude entsteht
und nicht zu den Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehört, im Kalenderjahr des
Abschlusses der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9
Prozent wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des § 11a Abs. 1 in
Verbindung mit § 7h Abs. 2 oder des § 11b Satz 1 oder 2 in Verbindung mit § 7i Abs.

1 Satz 2 und Abs. 2 vorliegen. 2Dies gilt nur, soweit der Steuerpflichtige das Gebäude
in dem jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt und diese Aufwendungen

nicht nach § 10e Abs. 6 oder § 10i abgezogen hat. 3Soweit der Steuerpflichtige das
Gebäude während des Verteilungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt, ist der
noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr des Übergangs zur

Einkunftserzielung wie Sonderausgaben abzuziehen. 4Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(3) 1Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 kann der Steuerpflichtige nur bei

einem Gebäude in Anspruch nehmen. 2Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 vorliegen, können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 bei insgesamt zwei

Gebäuden abziehen. 3Gebäuden im Sinne der Absätze 1 und 2 stehen Gebäude gleich, für die
Abzugsbeträge nach § 52 Abs. 21 Satz 6 in Verbindung mit § 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe x
oder Buchstabe y des Einkommensteuergesetzes 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657) in Anspruch genommen worden sind; Entsprechendes gilt
für Abzugsbeträge nach § 52 Abs. 21 Satz 7.

(4) 1Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer eines Gebäudes, so ist Absatz 3 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem solchen Gebäude

dem Gebäude gleichsteht. 2Erwirbt ein Miteigentümer, der für seinen Anteil bereits
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Abzugsbeträge nach Absatz 1 oder Absatz 2 abgezogen hat, einen Anteil an demselben
Gebäude hinzu, kann er für danach von ihm durchgeführte Maßnahmen im Sinne der Absätze
1 oder 2 auch die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 in Anspruch nehmen, die

auf den hinzuerworbenen Anteil entfallen. 3§ 10e Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie Abs. 7 ist
sinngemäß anzuwenden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.

§ 10g Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur
Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

(1) 1Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen für Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen
an eigenen schutzwürdigen Kulturgütern im Inland, soweit sie öffentliche oder private
Zuwendungen oder etwaige aus diesen Kulturgütern erzielte Einnahmen übersteigen, im
Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den neun folgenden Kalenderjahren

jeweils bis zu 9 Prozent wie Sonderausgaben abziehen. 2Kulturgüter im Sinne des Satzes
1 sind

1.Gebäude oder Gebäudeteile, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein
Baudenkmal sind,
 

2.Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein nicht die Voraussetzungen für
ein Baudenkmal erfüllen, aber Teil einer nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften als Einheit geschützten Gebäudegruppe oder Gesamtanlage sind,
 

3.gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die keine Gebäude oder Gebäudeteile und
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften unter Schutz gestellt sind,
 

4.Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen,
Bibliotheken oder Archive, die sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der
Familie des Steuerpflichtigen befinden oder in das Verzeichnis national wertvollen
Kulturgutes oder das Verzeichnis national wertvoller Archive eingetragen sind und
deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im
öffentlichen Interesse liegt,
 

wenn sie in einem den Verhältnissen entsprechenden Umfang der wissenschaftlichen
Forschung oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, es sei denn, dem

Zugang stehen zwingende Gründe des Denkmal- oder Archivschutzes entgegen. 3Die
Maßnahmen müssen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denkmal- und Archivpflege
erforderlich und in Abstimmung mit der in Absatz 3 genannten Stelle durchgeführt worden
sein; bei Aufwendungen für Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an Kulturgütern im
Sinne des Satzes 2 Nr. 1 und 2 ist § 7i Abs. 1 Satz 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

(2) 1Die Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 kann der Steuerpflichtige nur in Anspruch
nehmen, soweit er die schutzwürdigen Kulturgüter im jeweiligen Kalenderjahr weder zur
Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 noch Gebäude oder Gebäudeteile zu eigenen
Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht nach § 10e Abs. 6, § 10h Satz 3 oder

§ 10i abgezogen hat. 2Für Zeiträume, für die der Steuerpflichtige von Aufwendungen
Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Sonderabschreibungen oder Beträge
nach § 10e Abs. 1 bis 5, den §§ 10f, 10h, 15b des Berlinförderungsgesetzes oder
§ 7 des Fördergebietsgesetzes abgezogen hat, kann er für diese Aufwendungen keine
Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 in Anspruch nehmen; Entsprechendes gilt, wenn der
Steuerpflichtige für Aufwendungen die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz

in Anspruch genommen hat. 3Soweit die Kulturgüter während des Zeitraums nach Absatz
1 Satz 1 zur Einkunftserzielung genutzt werden, ist der noch nicht berücksichtigte
Teil der Aufwendungen, die auf Erhaltungsarbeiten entfallen, im Jahr des Übergangs zur
Einkunftserzielung wie Sonderausgaben abzuziehen.

(3) 1Der Steuerpflichtige kann den Abzug vornehmen, wenn er durch eine Bescheinigung
der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten Stelle die
Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Kulturgut und für die Erforderlichkeit der

Aufwendungen nachweist. 2Hat eine der für Denkmal- oder Archivpflege zuständigen
Behörde ihm Zuschüsse gewährt, so hat die Bescheinigung auch deren Höhe zu enthalten;
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werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung gewährt, so ist diese
entsprechend zu ändern.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 sind auf Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume

entsprechend anzuwenden. 2§ 10e Abs. 7 gilt sinngemäß.

§ 10h Steuerbegünstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassenen
Wohnung im eigenen Haus

1Der Steuerpflichtige kann von den Aufwendungen, die ihm durch Baumaßnahmen zur
Herstellung einer Wohnung entstanden sind, im Jahr der Fertigstellung und in den drei
folgenden Jahren jeweils bis zu 6 Prozent, höchstens jeweils 10.124 Euro, und in den
vier darauffolgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent, höchstens jeweils 8.437 Euro, wie

Sonderausgaben abziehen. 2Voraussetzung ist, dass

1.der Steuerpflichtige nach dem 30. September 1991 den Bauantrag gestellt oder mit der
Herstellung begonnen hat,
 

2.die Baumaßnahmen an einem Gebäude im Inland durchgeführt worden sind, in dem der
Steuerpflichtige im jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 eine eigene Wohnung zu
eigenen Wohnzwecken nutzt,
 

3.die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wochenendwohnung ist,
 

4.der Steuerpflichtige die Wohnung insgesamt im jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz
1 voll unentgeltlich an einen Angehörigen im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 3 und 4 der
Abgabenordnung auf Dauer zu Wohnzwecken überlassen hat und
 

5.der Steuerpflichtige die Aufwendungen nicht in die Bemessungsgrundlage nach den §§
10e, 10f Abs. 1, § 10g, 52 Abs. 21 Satz 6 oder nach § 7 des Fördergebietsgesetzes
einbezogen hat.
 

3§ 10e Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 3, 5a, 6 und 7 gelten sinngemäß.

§ 10i Vorkostenabzug bei einer nach dem Eigenheimzulagengesetz
begünstigten Wohnung

(1) 1Der Steuerpflichtige kann nachstehende Vorkosten wie Sonderausgaben abziehen:

1.eine Pauschale von 1.790 Euro im Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung, wenn
er für die Wohnung im Jahr der Herstellung oder Anschaffung oder in einem der zwei
folgenden Jahre eine Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz in Anspruch
nimmt, und
 

2.Erhaltungsaufwendungen bis zu 11.504 Euro, die

a)bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken
entstanden sind oder
 

b)bis zum Ablauf des auf das Jahr der Anschaffung folgenden Kalenderjahres entstanden
sind, wenn der Steuerpflichtige eine von ihm bisher als Mieter genutzte Wohnung
anschafft.
 

 

2Die Erhaltungsaufwendungen nach Satz 1 Nr. 2 müssen unmittelbar mit der Herstellung
oder Anschaffung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung zusammenhängen, dürfen
nicht zu den Herstellungskosten oder Anschaffungskosten der Wohnung oder zu den
Anschaffungskosten des Grund und Bodens gehören und müssten im Fall der Vermietung

und Verpachtung der Wohnung als Werbungskosten abgezogen werden können. 3Wird eine
Wohnung bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vermietet
oder zu eigenen beruflichen oder eigenen betrieblichen Zwecken genutzt und sind
die Erhaltungsaufwendungen Werbungskosten oder Betriebsausgaben, können sie nicht

wie Sonderausgaben abgezogen werden. 4Bei einem Anteil an der zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Wohnung kann der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil der Abzugsbeträge

nach Satz 1 wie Sonderausgaben abziehen. 5Die vorstehenden Sätze gelten entsprechend bei
Ausbauten und Erweiterungen an einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung.
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(2) 1Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung, können die Aufwendungen nach Absatz 1 gesondert und einheitlich festgestellt

werden. 2Die für die gesonderte Feststellung von Einkünften nach § 180 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe a der Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

6.
Vereinnahmung und Verausgabung

§ 11 

(1) 1Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem

Steuerpflichtigen zugeflossen sind. 2Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die
dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des
Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als

in diesem Kalenderjahr bezogen. 3Der Steuerpflichtige kann Einnahmen, die auf einer
Nutzungsüberlassung im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 beruhen, insgesamt auf den Zeitraum

gleichmäßig verteilen, für den die Vorauszahlung geleistet wird. 4Für Einnahmen aus

nichtselbständiger Arbeit gilt § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 40 Abs. 3 Satz 2. 5Die
Vorschriften über die Gewinnermittlung (§ 4 Abs. 1, § 5) bleiben unberührt.

(2) 1Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden

sind. 2Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 3Werden
Ausgaben für eine Nutzungsüberlassung von mehr als fünf Jahren im Voraus geleistet,
sind sie insgesamt auf den Zeitraum gleichmäßig zu verteilen, für den die Vorauszahlung

geleistet wird. 4Satz 3 ist auf ein Damnum oder Disagio nicht anzuwenden, soweit dieses

marktüblich ist. 5§ 42 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 6Die Vorschriften über die
Gewinnermittlung (§ 4 Abs. 1, § 5) bleiben unberührt.

Fußnote

§ 11 Abs. 2 Satz 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 30 Satz 2

§ 11a Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in
Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 1Der Steuerpflichtige kann durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder
Entwicklungsförderungsmitteln nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen im
Sinne des § 177 des Baugesetzbuchs an einem im Inland belegenen Gebäude in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. 2Satz 1 ist entsprechend anzuwenden
auf durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht
gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und
funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das
wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten
bleiben soll, und zu deren Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat.

(2) 1Wird das Gebäude während des Verteilungszeitraums veräußert, ist der noch
nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als

Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzusetzen. 2Das Gleiche gilt, wenn ein nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörendes Gebäude in ein Betriebsvermögen eingebracht oder wenn
ein Gebäude aus dem Betriebsvermögen entnommen oder wenn ein Gebäude nicht mehr zur
Einkunftserzielung genutzt wird.

(3) Steht das Gebäude im Eigentum mehrerer Personen, ist der in Absatz 1 bezeichnete
Erhaltungsaufwand von allen Eigentümern auf den gleichen Zeitraum zu verteilen.

(4) § 7h Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 11b Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen

1Der Steuerpflichtige kann durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen nicht gedeckten
Erhaltungsaufwand für ein im Inland belegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, auf zwei bis fünf Jahre
gleichmäßig verteilen, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung
des Gebäudes oder Gebäudeteils als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich und die Maßnahmen in Abstimmung mit der in § 7i Abs. 2 bezeichneten

Stelle vorgenommen worden sind. 2Durch Zuschüsse aus öffentlichen Kassen nicht gedeckten
Erhaltungsaufwand für ein im Inland belegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das für
sich allein nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer
Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften als Einheit geschützt ist, kann der Steuerpflichtige auf zwei bis fünf
Jahre gleichmäßig verteilen, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung
des schützenswerten äußeren Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage
erforderlich und die Maßnahmen in Abstimmung mit der in § 7i Abs. 2 bezeichneten Stelle

vorgenommen worden sind. 3§ 7h Abs. 3 und § 7i Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie § 11a Abs.
2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

7.
Nicht abzugsfähige Ausgaben

§ 12 

Soweit in den §§ 4f, 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 5, 7 bis 9, §§ 10a, 10b und den §§ 33 bis
33b nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden

1.die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner

Familienangehörigen aufgewendeten Beträge. 2Dazu gehören auch die Aufwendungen für
die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der
Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen;
 

2.freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht und Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem
Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegatten, auch wenn
diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung beruhen;
 

3.die Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern sowie die Umsatzsteuer für
Umsätze, die Entnahmen sind, und die Vorsteuerbeträge auf Aufwendungen, für die das
Abzugsverbot der Nummer 1 oder des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5, 7 oder Abs. 7 gilt;
das gilt auch für die auf diese Steuern entfallenden Nebenleistungen;
 

4.in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen, sonstige Rechtsfolgen
vermögensrechtlicher Art, bei denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen
zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit die Auflagen oder Weisungen nicht
lediglich der Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens dienen;
 

5.Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein
Erststudium, wenn diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden.
 

8.
Die einzelnen Einkunftsarten

a)
Land- und Forstwirtschaft (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)
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§ 13 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

1.Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte

gewinnen. 2Zu diesen Einkünften gehören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und
Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
 

    für die ersten 20 Hektar
                                nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
    für die nächsten 10 Hektar
                                nicht mehr als  7 Vieheinheiten,
    für die nächsten 20 Hektar
                                nicht mehr als  6 Vieheinheiten,
    für die nächsten 50 Hektar
                                nicht mehr als  3 Vieheinheiten
    und für die weitere Fläche
                                nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten 

je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig landwirtschaftlich genutzten

Flächen erzeugt oder gehalten werden. 3Die Tierbestände sind nach dem Futterbedarf

in Vieheinheiten umzurechnen. 4§ 51 Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes ist

anzuwenden. 5Die Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung einer Gesellschaft, bei
der die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, gehören
zu den Einkünften im Sinne des Satzes 1, wenn die Voraussetzungen des § 51a des
Bewertungsgesetzes erfüllt sind und andere Einkünfte der Gesellschafter aus dieser
Gesellschaft zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören;
 

2.Einkünfte aus sonstiger land- und forstwirtschaftlicher Nutzung (§ 62
Bewertungsgesetz);
 

3.Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft im Zusammenhang steht;
 

4.Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaften und ähnlichen
Realgemeinden im Sinne des § 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes.
 

(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1 gehören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb. 2Als Nebenbetrieb
gilt ein Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen
bestimmt ist;
 

2.der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichtigen, wenn die Wohnung die bei
Betrieben gleicher Art übliche Größe nicht überschreitet und das Gebäude oder der
Gebäudeteil nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist;
 

3.die Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der
landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit.
 

(3) 1Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft werden bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag von 670 Euro

übersteigen. 2Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Summe der Einkünfte 30.700 Euro nicht

übersteigt. 3Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten verdoppeln sich die Beträge
der Sätze 1 und 2.

(4) 1Absatz 2 Nr. 2 findet nur Anwendung, sofern im Veranlagungszeitraum 1986 bei
einem Steuerpflichtigen für die von ihm zu eigenen Wohnzwecken oder zu Wohnzwecken des
Altenteilers genutzte Wohnung die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 Abs. 2
Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997

(BGBl. I S. 821) vorlagen. 2 Der Steuerpflichtige kann für einen Veranlagungszeitraum
nach dem Veranlagungszeitraum 1998 unwiderruflich beantragen, dass Absatz 2 Nr. 2 ab

diesem Veranlagungszeitraum nicht mehr angewendet wird. 3§ 52 Abs. 21 Satz 4 und 6 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl.
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I S. 821) ist entsprechend anzuwenden. 4Im Fall des Satzes 2 gelten die Wohnung des
Steuerpflichtigen und die Altenteilerwohnung sowie der dazugehörende Grund und Boden zu

dem Zeitpunkt als entnommen, bis zu dem Absatz 2 Nr. 2 letztmals angewendet wird. 5Der

Entnahmegewinn bleibt außer Absatz. 6Werden

1.die Wohnung und der dazugehörende Grund und Boden entnommen oder veräußert, bevor sie
nach Satz 4 als entnommen gelten, oder
 

2.eine vor dem 1. Januar 1987 einem Dritten entgeltlich zur Nutzung überlassene Wohnung
und der dazugehörende Grund und Boden für eigene Wohnzwecke oder für Wohnzwecke eines
Altenteilers entnommen,
 

bleibt der Entnahme- oder Veräußerungsgewinn ebenfalls außer Ansatz; Nummer 2 ist nur
anzuwenden, soweit nicht Wohnungen vorhanden sind, die Wohnzwecken des Eigentümers des
Betriebs oder Wohnzwecken eines Altenteilers dienen und die unter Satz 4 oder unter
Nummer 1 fallen.

(5) Wird Grund und Boden dadurch entnommen, dass auf diesem Grund und Boden die
Wohnung des Steuerpflichtigen oder eine Altenteilerwohnung errichtet wird, bleibt
der Entnahmegewinn außer Ansatz; der Steuerpflichtige kann die Regelung nur für eine
zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung und für eine Altenteilerwohnung in Anspruch
nehmen.

(6) 1Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs
auf einen der gemeinschaftlichen Tierhaltung dienenden Betrieb im Sinne des § 34 Abs.
6a des Bewertungsgesetzes einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder eines
Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten übertragen, so ist die auf den dabei
entstehenden Gewinn entfallende Einkommensteuer auf Antrag in jährlichen Teilbeträgen

zu entrichten. 2Der einzelne Teilbetrag muss mindestens ein Fünftel dieser Steuer
betragen.

(7) § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 1a, Abs. 2 Satz 2 und 3, §§ 15a und 15b sind
entsprechend anzuwenden.

Fußnote

§ 13 Abs. 7: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 30a Satz 2

§ 13a Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittssätzen

(1) 1Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft nach den Absätzen 3
bis 6 zu ermitteln, wenn

1.der Steuerpflichtige nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist,
Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und
 

2.die selbst bewirtschaftete Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung (§ 34 Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe a des Bewertungsgesetzes) ohne Sonderkulturen (§ 52 des Bewertungsgesetzes)
nicht 20 Hektar überschreitet und
 

3.die Tierbestände insgesamt 50 Vieheinheiten (Anlage 1 zum Bewertungsgesetz) nicht
übersteigen und
 

4.der Wert der selbst bewirtschafteten Sondernutzungen nach Absatz 5 nicht mehr als
2.000 Deutsche Mark je Sondernutzung beträgt.
 

2Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach Durchschnittssätzen zu
ermitteln, das nach Bekanntgabe der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde auf
den Beginn der Buchführungspflicht (§ 141 Abs. 2 Abgabenordnung) oder den Wegfall einer
anderen Voraussetzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) 1Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist für einen Betrieb im Sinne des Absatzes 1 der
Gewinn für vier aufeinander folgende Wirtschaftsjahre nicht nach den Absätzen 3 bis 6

zu ermitteln. 2Wird der Gewinn eines dieser Wirtschaftsjahre durch den Steuerpflichtigen
nicht durch Betriebsvermögensvergleich oder durch Vergleich der Betriebseinnahmen
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mit den Betriebsausgaben ermittelt, ist der Gewinn für den gesamten Zeitraum von

vier Wirtschaftsjahren nach den Absätzen 3 bis 6 zu ermitteln. 3Der Antrag ist bis zur
Abgabe der Steuererklärung, jedoch spätestens zwölf Monate nach Ablauf des ersten

Wirtschaftsjahres, auf das er sich bezieht, schriftlich zu stellen. 4Er kann innerhalb
dieser Frist zurückgenommen werden.

(3) 1Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus

1.dem Grundbetrag (Absatz 4),
 

2.den Zuschlägen für Sondernutzungen (Absatz 5),
 

3.den nach Absatz 6 gesondert zu ermittelnden Gewinnen,
 

4.den vereinnahmten Miet- und Pachtzinsen,
 

5.den vereinnahmten Kapitalerträgen, die sich aus Kapitalanlagen von
Veräußerungserlösen im Sinne des Absatzes 6 Satz 1 Nr. 2 ergeben.
 

2Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen und diejenigen Schuldzinsen und dauernden

Lasten, die Betriebsausgaben sind. 3Die abzusetzenden Beträge dürfen insgesamt nicht zu
einem Verlust führen.

(4) 1Die Höhe des Grundbetrags richtet sich bei der landwirtschaftlichen Nutzung ohne
Sonderkulturen nach dem Hektarwert (§ 40 Abs. 1 Satz 3 Bewertungsgesetz) der selbst

bewirtschafteten Fläche. 2Je Hektar der landwirtschaftlichen Nutzung sind anzusetzen
1.  bei einem Hektarwert
    bis    300 Deutsche Mark           205 Euro,
2.  bei einem Hektarwert
    über   300 Deutsche Mark
    bis    500 Deutsche Mark           307 Euro,
3.  bei einem Hektarwert
    über   500 Deutsche Mark
    bis  1.000 Deutsche Mark           358 Euro,
4.  bei einem Hektarwert
    über 1.000 Deutsche Mark
    bis  1.500 Deutsche Mark           410 Euro,
5.  bei einem Hektarwert
    über 1.500 Deutsche Mark
    bis  2.000 Deutsche Mark           461 Euro,
6.  bei einem Hektarwert
    über 2.000 Deutsche Mark           512 Euro. 

(5) 1Als Sondernutzungen gelten die in § 34 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bis e des
Bewertungsgesetzes genannten Nutzungen, die in § 34 Abs. 2 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes
genannten Wirtschaftsgüter, die Nebenbetriebe (§ 34 Abs. 2 Nr. 3 Bewertungsgesetz)

und die Sonderkulturen (§ 52 Bewertungsgesetz). 2Die Werte der Sondernutzungen sind
aus den jeweils zuletzt festgestellten Einheitswerten oder den nach § 125 des

Bewertungsgesetzes ermittelten Ersatzwirtschaftswerten abzuleiten. 3Bei Sondernutzungen,
deren Werte jeweils 500 Deutsche Mark übersteigen, ist für jede Sondernutzung ein

Zuschlag von 512 Euro zu machen. 4Satz 3 ist bei der forstwirtschaftlichen Nutzung nicht
anzuwenden.

(6) 1In den Durchschnittssatzgewinn sind über die nach den Absätzen 4 und 5 zu
ermittelnden Beträge hinaus auch Gewinne, soweit sie insgesamt 1.534 Euro übersteigen,
einzubeziehen aus

1.der forstwirtschaftlichen Nutzung,
 

2.der Veräußerung oder Entnahme von Grund und Boden und Gebäuden sowie der im
Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung stehenden Veräußerung oder Entnahme von
Wirtschaftsgütern des übrigen Anlagevermögens,
 

3.Dienstleistungen und vergleichbaren Tätigkeiten, sofern diese dem Bereich der
Land- und Forstwirtschaft zugerechnet und nicht für andere Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft erbracht werden,
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4.der Auflösung von Rücklagen nach § 6c und von Rücklagen für Ersatzbeschaffung.
 

2Bei der Ermittlung der Gewinne nach den Nummern 1 und 2 ist § 4 Abs. 3 entsprechend

anzuwenden. 3Der Gewinn aus den in Nummer 3 genannten Tätigkeiten beträgt 35 Prozent der
Einnahmen.

§ 14 Veräußerung des Betriebs

1Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören auch Gewinne, die bei der
Veräußerung eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbetriebs oder
eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt

werden. 2§ 16 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der Freibetrag nach § 16 Abs. 4
nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag nach § 14a Abs. 1 gewährt wird.

§ 14a Vergünstigungen bei der Veräußerung bestimmter land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe

(1) 1Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar
2001 seinen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb im Ganzen, so wird auf Antrag der
Veräußerungsgewinn (§ 16 Abs. 2) nur insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er
den Betrag von 150.000 Deutsche Mark übersteigt, wenn

1.der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßgebende Wirtschaftswert (§ 46 des
Bewertungsgesetzes) des Betriebs 40.000 Deutsche Mark nicht übersteigt,
 

2.die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
bis 7 in den dem Veranlagungszeitraum der Veräußerung vorangegangenen beiden
Veranlagungszeiträumen jeweils den Betrag von 35.000 Deutsche Mark nicht überstiegen

haben. 2Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe,
dass die Einkünfte beider Ehegatten zusammen jeweils 70.000 Deutsche Mark nicht
überstiegen haben.
 

2Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1 maßgebender Wirtschaftswert
nicht festgestellt oder sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine
Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert maßgebend, der sich für den Zeitpunkt der
Veräußerung als Wirtschaftswert ergeben würde.

(2) 1Der Anwendung des Absatzes 1 und des § 34 Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude mit dem dazugehörigen

Grund und Boden nicht mitveräußert werden. 2In diesem Fall gelten die Gebäude mit

dem dazugehörigen Grund und Boden als entnommen. 3Der Freibetrag kommt auch dann
in Betracht, wenn zum Betrieb ein forstwirtschaftlicher Teilbetrieb gehört und
dieser nicht mitveräußert, sondern als eigenständiger Betrieb vom Steuerpflichtigen

fortgeführt wird. 4In diesem Falle ermäßigt sich der Freibetrag auf den Teil,
der dem Verhältnis des tatsächlich entstandenen Veräußerungsgewinns zu dem bei
einer Veräußerung des ganzen land- und forstwirtschaftlichen Betriebs erzielbaren
Veräußerungsgewinn entspricht.

(3) 1Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Betriebs, wenn

1.die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind und
 

2.der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb zum Zweck
der Strukturverbesserung abgegeben hat und dies durch eine Bescheinigung der nach
Landesrecht zuständigen Stelle nachweist.
 

2§ 16 Abs. 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(4) 1Veräußert oder entnimmt ein Steuerpflichtiger nach dem 31. Dezember 1979 und
vor dem 1. Januar 2006 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei der Veräußerung oder der Entnahme
entstehende Gewinn auf Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er den

Betrag von 61.800 Euro übersteigt. 2Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn
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1.der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten oder der Grund und Boden
innerhalb von zwölf Monaten nach der Veräußerung oder Entnahme in sachlichem
Zusammenhang mit der Hoferbfolge oder Hofübernahme zur Abfindung weichender Erben
verwendet wird und
 

2.das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Berücksichtigung des Gewinns aus der
Veräußerung oder Entnahme und des Freibetrags in dem dem Veranlagungszeitraum der
Veräußerung oder Entnahme vorangegangenen Veranlagungszeitraum den Betrag von 18.000
Euro nicht überstiegen hat; bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 18.000 Euro auf 36.000 Euro.
 

3Übersteigt das Einkommen den Betrag von 18.000 Euro, so vermindert sich der Betrag
von 61.800 Euro nach Satz 1 je angefangene 250 Euro des übersteigenden Einkommens
um 10.300 Euro; bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen veranlagt werden und
deren Einkommen den Betrag von 36.000 Euro übersteigt, vermindert sich der Betrag
von 61.800 Euro nach Satz 1 je angefangenen 500 Euro des übersteigenden Einkommens

um 10.300 Euro. 4Werden mehrere weichende Erben abgefunden, so kann der Freibetrag
mehrmals, jedoch insgesamt nur einmal je weichender Erbe geltend gemacht werden,
auch wenn die Abfindung in mehreren Schritten oder durch mehrere Inhaber des Betriebs

vorgenommen wird. 5Weichender Erbe ist, wer gesetzlicher Erbe eines Inhabers eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs ist oder bei gesetzlicher Erbfolge wäre, aber nicht
zur Übernahme des Betriebs berufen ist; eine Stellung als Mitunternehmer des Betriebs
bis zur Auseinandersetzung steht einer Behandlung als weichender Erbe nicht entgegen,

wenn sich die Erben innerhalb von zwei Jahren nach dem Erbfall auseinandersetzen. 6Ist
ein zur Übernahme des Betriebs berufener Miterbe noch minderjährig, beginnt die Frist
von zwei Jahren mit Eintritt der Volljährigkeit.

(5) 1Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 31. Dezember 1985 und vor dem 1. Januar
2001 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden Grund und
Bodens, so wird der bei der Veräußerung entstehende Gewinn auf Antrag nur insoweit zur
Einkommensteuer herangezogen, als er den Betrag von 90.000 Deutsche Mark übersteigt,
wenn

1.der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten zur
Tilgung von Schulden verwendet, die zu dem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehören und vor dem 1. Juli 1985 bestanden haben, und
 

2.die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 2 Nr. 2 erfüllt sind.
 

2Übersteigt das Einkommen den Betrag von 35.000 Deutsche Mark, so vermindert sich der
Betrag von 90.000 Deutsche Mark nach Satz 1 für jede angefangenen 500 Deutsche Mark
des übersteigenden Einkommens um 15.000 Deutsche Mark; bei Ehegatten, die nach den §§
26, 26b zusammen veranlagt werden und bei denen das Einkommen den Betrag von 70.000
Deutsche Mark übersteigt, vermindert sich der Betrag von 90.000 Deutsche Mark nach
Satz 1 für jede angefangenen 1.000 Deutsche Mark des übersteigenden Einkommens um

15.000 Deutsche Mark. 3Der Freibetrag von höchstens 90.000 Deutsche Mark wird für alle
Veräußerungen im Sinne des Satzes 1 insgesamt nur einmal gewährt.

(6) Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis oder entnimmt er den Grund und
Boden nur zum Teil zu den in den Absätzen 4 und 5 angegebenen Zwecken, so ist nur der
entsprechende Teil des Gewinns aus der Veräußerung oder Entnahme steuerfrei.

(7) Auf die Freibeträge nach Absatz 4 in dieser Fassung sind die Freibeträge, die
nach Absatz 4 in den vor dem 1. Januar 1986 geltenden Fassungen gewährt worden sind,
anzurechnen.

b)
Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2)

§ 15 Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) 1Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
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1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. 2Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerblicher
Bodenbewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen und aus Betrieben zur Gewinnung
von Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche
Nebenbetriebe sind;
 

2.die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen Handelsgesellschaft, einer
Kommanditgesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern

bezogen hat. 2Der mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften beteiligte
Gesellschafter steht dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter gleich; er ist als
Mitunternehmer des Betriebs der Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar beteiligt
ist, wenn er und die Personengesellschaften, die seine Beteiligung vermitteln,
jeweils als Mitunternehmer der Betriebe der Personengesellschaften anzusehen sind, an
denen sie unmittelbar beteiligt sind;
 

3.die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital entfallen, und die
Vergütungen, die der persönlich haftende Gesellschafter von der Gesellschaft für
seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für
die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat.
 

2Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen, die als nachträgliche Einkünfte (§

24 Nr. 2) bezogen werden. 3§ 13 Abs. 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im
Veranlagungszeitraum 1986 zu einem gewerblichen Betriebsvermögen gehört hat.

(1a) 1In den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 4 ist der Gewinn aus einer späteren
Veräußerung der Anteile ungeachtet der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung in der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung
dieser Anteile an der Europäischen Gesellschaft oder Europäischen Genossenschaft zu

besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte. 2Dies gilt auch,
wenn später die Anteile verdeckt in eine Kapitalgesellschaft eingelegt werden, die
Europäische Gesellschaft oder Europäische Genossenschaft aufgelöst wird oder wenn ihr
Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt wird oder wenn Beträge aus dem steuerlichen
Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder
zurückgezahlt werden.

(2) 1Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen,
unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr
darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land-
und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere

selbständige Arbeit anzusehen ist. 2Eine durch die Betätigung verursachte Minderung

der Steuern vom Einkommen ist kein Gewinn im Sinne des Satzes 1. 3Ein Gewerbebetrieb
liegt, wenn seine Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn die
Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.

(3) Als Gewerbebetrieb gilt in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht
unternommene Tätigkeit

1.einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer anderen
Personengesellschaft, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes
1 Nr. 1 ausübt oder gewerbliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2
bezieht,
 

2.einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nr. 1 ausübt und bei der ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften
persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht
Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte

Personengesellschaft). 2Ist eine gewerblich geprägte Personengesellschaft als
persönlich haftender Gesellschafter an einer anderen Personengesellschaft beteiligt,
so steht für die Beurteilung, ob die Tätigkeit dieser Personengesellschaft
als Gewerbebetrieb gilt, die gewerblich geprägte Personengesellschaft einer
Kapitalgesellschaft gleich.
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(4) 1Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung dürfen weder mit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten

ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 2Die Verluste
mindern jedoch nach Maßgabe des § 10d die Gewinne, die der Steuerpflichtige in dem
unmittelbar vorangegangenen und in den folgenden Wirtschaftsjahren aus gewerblicher

Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielt hat oder erzielt. 3Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für Verluste aus Termingeschäften, durch die der Steuerpflichtige
einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße

bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt. 4Satz 3 gilt nicht für die Geschäfte, die
zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten
und Finanzunternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen gehören oder die

der Absicherung von Geschäften des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dienen. 5Satz 4 gilt
nicht, wenn es sich um Geschäfte handelt, die der Absicherung von Aktiengeschäften
dienen, bei denen der Veräußerungsgewinn nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und
b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 teilweise steuerfrei ist, oder die nach § 8b Abs.
2 des Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz

bleiben. 6Verluste aus stillen Gesellschaften, Unterbeteiligungen oder sonstigen
Innengesellschaften an Kapitalgesellschaften, bei denen der Gesellschafter oder
Beteiligte als Mitunternehmer anzusehen ist, dürfen weder mit Einkünften aus
Gewerbebetrieb noch aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen

auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 7Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe
des § 10d die Gewinne, die der Gesellschafter oder Beteiligte in dem unmittelbar
vorangegangenen Wirtschaftsjahr oder in den folgenden Wirtschaftsjahren aus derselben

stillen Gesellschaft, Unterbeteiligung oder sonstigen Innengesellschaft bezieht. 8Satz 6
und 7 gelten nicht, soweit der Verlust auf eine natürliche Person als unmittelbar oder
mittelbar beteiligter Mitunternehmer entfällt.

Fußnote

§ 15 Abs. 1a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 30a Satz 2
 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 32a
 
§ 15 Abs. 4 Satz 3 bis 5: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 32b

§ 15a Verluste bei beschränkter Haftung

(1) 1Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil am Verlust der Kommanditgesellschaft
darf weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, soweit ein negatives Kapitalkonto des
Kommanditisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit auch nicht nach § 10d

abgezogen werden. 2Haftet der Kommanditist am Bilanzstichtag den Gläubigern der
Gesellschaft auf Grund des § 171 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, so können abweichend
von Satz 1 Verluste des Kommanditisten bis zur Höhe des Betrags, um den die im
Handelsregister eingetragene Einlage des Kommanditisten seine geleistete Einlage
übersteigt, auch ausgeglichen oder abgezogen werden, soweit durch den Verlust

ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. 3Satz 2 ist nur anzuwenden,
wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im Handelsregister eingetragen
ist, das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird und eine Vermögensminderung auf
Grund der Haftung nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht ausgeglichen oder abgezogen werden darf,
mindert er die Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.

(3) 1Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten durch Entnahmen entsteht
oder sich erhöht (Einlageminderung) und soweit nicht auf Grund der Entnahmen eine
nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigende Haftung besteht oder entsteht, ist dem
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Kommanditisten der Betrag der Einlageminderung als Gewinn zuzurechnen. 2Der nach Satz 1
zuzurechnende Betrag darf den Betrag der Anteile am Verlust der Kommanditgesellschaft
nicht übersteigen, der im Wirtschaftsjahr der Einlageminderung und in den zehn

vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgleichs- oder abzugsfähig gewesen ist. 3Wird der
Haftungsbetrag im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und sind
im Wirtschaftsjahr der Haftungsminderung und den zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren
Verluste nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugsfähig gewesen, so ist dem
Kommanditisten der Betrag der Haftungsminderung, vermindert um auf Grund der Haftung

tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn zuzurechnen; Satz 2 gilt sinngemäß. 4Die nach
den Sätzen 1 bis 3 zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die dem Kommanditisten
im Wirtschaftsjahr der Zurechnung oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.

(4) 1Der nach Absatz 1 nicht ausgleichs- oder abzugsfähige Verlust eines
Kommanditisten, vermindert um die nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrt um die
nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechenbarer Verlust), ist jährlich

gesondert festzustellen. 2Dabei ist von dem verrechenbaren Verlust des vorangegangenen

Wirtschaftsjahres auszugehen. 3Zuständig für den Erlass des Feststellungsbescheids
ist das für die gesonderte Feststellung des Gewinns und Verlustes der Gesellschaft

zuständige Finanzamt. 4Der Feststellungsbescheid kann nur insoweit angegriffen werden,
als der verrechenbare Verlust gegenüber dem verrechenbaren Verlust des vorangegangenen

Wirtschaftsjahres sich verändert hat. 5Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können
mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung der einkommensteuerpflichtigen und

körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte verbunden werden. 6In diesen Fällen sind die
gesonderten Feststellungen des verrechenbaren Verlustes einheitlich durchzuführen.

(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Absatz 4 gelten sinngemäß
für andere Unternehmer, soweit deren Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist,
insbesondere für

1.stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im Sinne des § 230 des
Handelsgesetzbuchs, bei der der stille Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist,
 

2.Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit
die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang mit dem
Betrieb durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs
unwahrscheinlich ist,
 

3.Gesellschafter einer ausländischen Personengesellschaft, bei der der Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haftung des
Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb der eines Kommanditisten
oder eines stillen Gesellschafters entspricht oder soweit die Inanspruchnahme
des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,
 

4.Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhängigkeit von Erlösen oder Gewinnen
aus der Nutzung, Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirtschaftsgütern zu
tilgen sind,
 

5.Mitreeder einer Reederei im Sinne des § 489 des Handelsgesetzbuchs, bei der der
Mitreeder als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, wenn die persönliche
Haftung des Mitreeders für die Verbindlichkeiten der Reederei ganz oder teilweise
ausgeschlossen oder soweit die Inanspruchnahme des Mitreeders für Verbindlichkeiten
der Reederei nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.
 

§ 15b Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen

(1) 1Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell dürfen weder mit
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten

ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 2Die
Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 85 -

Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. 3§ 15a ist insoweit nicht
anzuwenden.

(2) 1Ein Steuerstundungsmodell im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn auf Grund einer
modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte erzielt werden

sollen. 2Dies ist der Fall, wenn dem Steuerpflichtigen auf Grund eines vorgefertigten
Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, zumindest in der Anfangsphase der

Investition Verluste mit übrigen Einkünften zu verrechnen. 3Dabei ist es ohne Belang,
auf welchen Vorschriften die negativen Einkünfte beruhen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn innerhalb der Anfangsphase das Verhältnis der
Summe der prognostizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und nach dem Konzept auch
aufzubringenden Kapitals oder bei Einzelinvestoren des eingesetzten Eigenkapitals 10
Prozent übersteigt.

(4) 1Der nach Absatz 1 nicht ausgleichsfähige Verlust ist jährlich gesondert

festzustellen. 2Dabei ist von dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres auszugehen. 3Der
Feststellungsbescheid kann nur insoweit angegriffen werden, als der verrechenbare

Verlust gegenüber dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres sich verändert hat. 4Handelt
es sich bei dem Steuerstundungsmodell um eine Gesellschaft oder Gemeinschaft
im Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der Abgabenordnung, ist das für
die gesonderte und einheitliche Feststellung der einkommensteuerpflichtigen und
körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte aus dem Steuerstundungsmodell zuständige
Finanzamt für den Erlass des Feststellungsbescheids nach Satz 1 zuständig; anderenfalls

ist das Betriebsfinanzamt (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 der Abgabenordnung) zuständig. 5Handelt
es sich bei dem Steuerstundungsmodell um eine Gesellschaft oder Gemeinschaft im
Sinne des § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der Abgabenordnung, können die gesonderten
Feststellungen nach Satz 1 mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung
der einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte aus
dem Steuerstundungsmodell verbunden werden; in diesen Fällen sind die gesonderten
Feststellungen nach Satz 1 einheitlich durchzuführen.

§ 16 Veräußerung des Betriebs

(1) 1Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, die erzielt werden bei
der Veräußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs. 2Als Teilbetrieb gilt auch die das
gesamte Nennkapital umfassende Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft; im Fall der
Auflösung der Kapitalgesellschaft ist § 17 Abs. 4 Satz 3 sinngemäß anzuwenden;
 

2.des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Betriebs anzusehen ist (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2);
 

3.des gesamten Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3).
 

2Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils eines Anteils im Sinne von Satz 1 Nr. 2
oder 3 erzielt werden, sind laufende Gewinne.

(2) 1Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermögens
(Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Satz

1 Nr. 2 und 3) übersteigt. 2Der Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils ist für den

Zeitpunkt der Veräußerung nach § 4 Abs. 1 oder nach § 5 zu ermitteln. 3Soweit auf der
Seite des Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unternehmer
oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn insoweit jedoch als laufender Gewinn.

(3) 1Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewerbebetriebs sowie eines Anteils

im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3. 2Werden im Zuge der Realteilung
einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelne
Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer
übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die
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Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die
Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt

ist; der übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden. 3Dagegen ist
für den jeweiligen Übertragungsvorgang rückwirkend der gemeine Wert anzusetzen,
soweit bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertragen worden
sind, zum Buchwert übertragener Grund und Boden, übertragene Gebäude oder andere
übertragene wesentliche Betriebsgrundlagen innerhalb einer Sperrfrist nach der
Übertragung veräußert oder entnommen werden; diese Sperrfrist endet drei Jahre nach
Abgabe der Steuererklärung der Mitunternehmerschaft für den Veranlagungszeitraum

der Realteilung. 4Satz 2 ist bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter
übertragen werden, nicht anzuwenden, soweit die Wirtschaftsgüter unmittelbar oder
mittelbar auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse übertragen

werden; in diesem Fall ist bei der Übertragung der gemeine Wert anzusetzen. 5Soweit
einzelne dem Betrieb gewidmete Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebs
veräußert werden und soweit auf der Seite des Veräußerers und auf der Seite des
Erwerbers dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn aus

der Aufgabe des Gewerbebetriebs als laufender Gewinn. 6Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die

Veräußerungspreise anzusetzen. 7Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der

gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. 8Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an
dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der gemeine
Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) 1Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet oder ist er im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig, so wird der
Veräußerungsgewinn auf Antrag zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit er 45.000

Euro übersteigt. 2Der Freibetrag ist dem Steuerpflichtigen nur einmal zu gewähren. 3Er
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt.

(5) Werden bei einer Realteilung, bei der Teilbetriebe auf einzelne Mitunternehmer
übertragen werden, Anteile an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse unmittelbar oder mittelbar von einem nicht von § 8b Abs. 2 des
Körperschaftsteuergesetzes begünstigten Steuerpflichtigen auf einen von § 8b Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzes begünstigten Mitunternehmer übertragen, ist abweichend
von Absatz 3 Satz 2 rückwirkend auf den Zeitpunkt der Realteilung der gemeine Wert
anzusetzen, wenn der übernehmende Mitunternehmer die Anteile innerhalb eines Zeitraums
von sieben Jahren nach der Realteilung unmittelbar oder mittelbar veräußert oder durch
einen Vorgang nach § 22 Abs. 1 Satz 6 Nr. 1 bis 5 des Umwandlungssteuergesetzes weiter
überträgt; § 22 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes gilt entsprechend.

Fußnote

§ 16 Abs. 5: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 34 Satz 7

§ 17 Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

(1) 1Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten
fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1

Prozent beteiligt war. 2Die verdeckte Einlage von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft

in eine Kapitalgesellschaft steht der Veräußerung der Anteile gleich. 3Anteile an
einer Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Genussscheine oder ähnliche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche

Beteiligungen. 4Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil innerhalb der letzten fünf
Jahre vor der Veräußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entsprechend, wenn
der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechtsvorgänger innerhalb
der letzten fünf Jahre im Sinne von Satz 1 beteiligt war.

(2) 1Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten
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übersteigt. 2In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die Stelle des

Veräußerungspreises der Anteile ihr gemeiner Wert. 3Weist der Veräußerer nach, dass
ihm die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht
nach § 1 Abs. 1 zuzurechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt entstandene
Vermögenszuwachs auf Grund gesetzlicher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugsstaat
einer der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer unterlegen
hat, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Wegzugsstaat bei
der Berechnung der der Steuer nach § 6 des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer

angesetzt hat, höchstens jedoch der gemeine Wert. 4Satz 3 ist in den Fällen des § 6

Abs. 3 des Außensteuergesetzes nicht anzuwenden. 5Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil unentgeltlich erworben, so sind als Anschaffungskosten des Anteils die
Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich

erworben hat. 6Ein Veräußerungsverlust ist nicht zu berücksichtigen, soweit er auf
Anteile entfällt,

a)die der Steuerpflichtige innerhalb der letzten fünf Jahre unentgeltlich erworben

hatte. 2Dies gilt nicht, soweit der Rechtsvorgänger an Stelle des Steuerpflichtigen
den Veräußerungsverlust hätte geltend machen können;
 

b)die entgeltlich erworben worden sind und nicht innerhalb der gesamten letzten fünf
Jahre zu einer Beteiligung des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 gehört

haben. 2Dies gilt nicht für innerhalb der letzten fünf Jahre erworbene Anteile, deren
Erwerb zur Begründung einer Beteiligung des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1
Satz 1 geführt hat oder die nach Begründung der Beteiligung im Sinne von Absatz 1
Satz 1 erworben worden sind.
 

(3) 1Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit
er den Teil von 9.060 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der

Kapitalgesellschaft entspricht. 2Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den der
Veräußerungsgewinn den Teil von 36.100 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entspricht.

(4) 1Als Veräußerung im Sinne des Absatzes 1 gilt auch die Auflösung einer
Kapitalgesellschaft, die Kapitalherabsetzung, wenn das Kapital zurückgezahlt
wird, und die Ausschüttung oder Zurückzahlung von Beträgen aus dem steuerlichen

Einlagenkonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes. 2In diesen Fällen ist
als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem Steuerpflichtigen zugeteilten oder

zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusehen. 3Satz 1 gilt nicht, soweit
die Bezüge nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen gehören.

(5) 1Die Beschränkung oder der Ausschluss des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile an einer
Kapitalgesellschaft im Fall der Verlegung des Sitzes oder des Orts der Geschäftsleitung
der Kapitalgesellschaft in einen anderen Staat stehen der Veräußerung der Anteile

zum gemeinen Wert gleich. 2Dies gilt nicht in den Fällen der Sitzverlegung einer
Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 und der
Sitzverlegung einer anderen Kapitalgesellschaft in einen anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union. 3In diesen Fällen ist der Gewinn aus einer späteren Veräußerung
der Anteile ungeachtet der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung in der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung
dieser Anteile zu besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung stattgefunden

hätte. 4§ 15 Abs. 1a Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an
Kapitalgesellschaften, an denen der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am
Kapital der Gesellschaft nicht unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent
beteiligt war, wenn

1.die Anteile auf Grund eines Einbringungsvorgangs im Sinne des
Umwandlungssteuergesetzes, bei dem nicht der gemeine Wert zum Ansatz kam, erworben
wurden und
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2.zum Einbringungszeitpunkt für die eingebrachten Anteile die Voraussetzungen von
Absatz 1 Satz 1 erfüllt waren oder die Anteile auf einer Sacheinlage im Sinne von §
20 Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791)
in der jeweils geltenden Fassung beruhen.
 

(7) Als Anteile im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 gelten auch Anteile an einer
Genossenschaft einschließlich der Europäischen Genossenschaft.

c)
Selbständige Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)

§ 18 

(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. 2Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören
die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte,
Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer,
Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten,

Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. 3Ein
Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann
freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte
bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und

eigenverantwortlich tätig wird. 4Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung
steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen;
 

2.Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus
Gewerbebetrieb sind;
 

3.Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B. Vergütungen für die
Vollstreckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied;
 

4.Einkünfte, die ein Beteiligter an einer vermögensverwaltenden Gesellschaft oder
Gemeinschaft, deren Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräußerung von Anteilen
an Kapitalgesellschaften besteht, als Vergütung für Leistungen zur Förderung
des Gesellschafts- oder Gemeinschaftszwecks erzielt, wenn der Anspruch auf die
Vergütung unter der Voraussetzung eingeräumt worden ist, dass die Gesellschafter oder
Gemeinschafter ihr eingezahltes Kapital vollständig zurückerhalten haben; § 15 Abs. 3
ist nicht anzuwenden.
 

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine
vorübergehende Tätigkeit handelt.

(3) 1Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört auch der Gewinn, der bei der
Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des Vermögens oder eines

Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen Arbeit dient. 2§ 16 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 und 2 und Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) 1§ 13 Abs. 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im Veranlagungszeitraum

1986 zu einem der selbständigen Arbeit dienenden Betriebsvermögen gehört hat. 2§ 15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 1a, Abs. 2 Satz 2 und 3, §§ 15a und 15b sind entsprechend
anzuwenden.

Fußnote

§ 18 Abs. 4 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 30a Satz 2



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 89 -

d)
Nichtselbständige Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4)

§ 19 

(1) 1Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören

1.Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst;
 

2.Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen;
 

3.laufende Beiträge und laufende Zuwendungen des Arbeitgebers aus einem bestehenden
Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine

Direktversicherung für eine betriebliche Altersversorgung. 2Zu den Einkünften aus
nichtselbständiger Arbeit gehören auch Sonderzahlungen, die der Arbeitgeber neben
den laufenden Beiträgen und Zuwendungen an eine solche Versorgungseinrichtung
leistet, mit Ausnahme der Zahlungen des Arbeitgebers zur Erfüllung der
Solvabilitätsvorschriften nach den §§ 53c und 114 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
Zahlungen des Arbeitgebers in der Rentenbezugszeit nach § 112 Abs. 1a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder Sanierungsgelder; Sonderzahlungen des
Arbeitgebers sind insbesondere Zahlungen an eine Pensionskasse anlässlich

a)seines Ausscheidens aus einer nicht im Wege der Kapitaldeckung finanzierten
betrieblichen Altersversorgung oder
 

b)des Wechsels von einer nicht im Wege der Kapitaldeckung zu einer anderen nicht im
Wege der Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Altersversorgung.
 

3Von Sonderzahlungen im Sinne des Satzes 2 Buchstabe b ist bei laufenden und
wiederkehrenden Zahlungen entsprechend dem periodischen Bedarf nur auszugehen, soweit
die Bemessung der Zahlungsverpflichtungen des Arbeitgebers in das Versorgungssystem
nach dem Wechsel die Bemessung der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des

Wechsels übersteigt. 4Sanierungsgelder sind Sonderzahlungen des Arbeitgebers
an eine Pensionskasse anlässlich der Systemumstellung einer nicht im Wege der
Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Altersversorgung auf der Finanzierungs-
oder Leistungsseite, die der Finanzierung der zum Zeitpunkt der Umstellung
bestehenden Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften dienen; bei
laufenden und wiederkehrenden Zahlungen entsprechend dem periodischen Bedarf ist nur
von Sanierungsgeldern auszugehen, soweit die Bemessung der Zahlungsverpflichtungen
des Arbeitgebers in das Versorgungssystem nach der Systemumstellung die Bemessung der
Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Systemumstellung übersteigt.
 

2Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt und ob
ein Rechtsanspruch auf sie besteht.

(2) 1Von Versorgungsbezügen bleiben ein nach einem Prozentsatz ermittelter, auf
einen Höchstbetrag begrenzter Betrag (Versorgungsfreibetrag) und ein Zuschlag zum

Versorgungsfreibetrag steuerfrei. 2Versorgungsbezüge sind

1.das Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, der Unterhaltsbeitrag oder ein gleichartiger
Bezug

a)auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher Vorschriften,
 

b)nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden von Körperschaften
 

oder
 

2.in anderen Fällen Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen wegen Erreichens
einer Altersgrenze, verminderter Erwerbsfähigkeit oder Hinterbliebenenbezüge; Bezüge
wegen Erreichens einer Altersgrenze gelten erst dann als Versorgungsbezüge, wenn
der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr oder, wenn er schwerbehindert ist, das 60.
Lebensjahr vollendet hat.
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3 Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
-----------------------------------------------------------
             I   Versorgungsfreibetrag     I   Zuschlag
  Jahr des   -------------------------------     zum
Versorgungs- I   in % der   I Höchstbetrag I Versorgungs-
  beginns    I Versorgungs- I   in Euro    I  freibetrag
             I   bezüge     I              I   in Euro
-----------------------------------------------------------
  bis 2005   I     40,0     I    3.000     I     900
  ab  2006   I     38,4     I    2.880     I     864
      2007   I     36,8     I    2.760     I     828
      2008   I     35,2     I    2.640     I     792
      2009   I     33,6     I    2.520     I     756
      2010   I     32,0     I    2.400     I     720
      2011   I     30,4     I    2.280     I     684
      2012   I     28,8     I    2.160     I     648
      2013   I     27,2     I    2.040     I     612
      2014   I     25,6     I    1.920     I     576
      2015   I     24,0     I    1.800     I     540
      2016   I     22,4     I    1.680     I     504
      2017   I     20,8     I    1.560     I     468
      2018   I     19,2     I    1.440     I     432
      2019   I     17,6     I    1.320     I     396
      2020   I     16,0     I    1.200     I     360
      2021   I     15,2     I    1.140     I     342
      2022   I     14,4     I    1.080     I     324
      2023   I     13,6     I    1.020     I     306
      2024   I     12,8     I      960     I     288
      2025   I     12,0     I      900     I     270
      2026   I     11,2     I      840     I     252
      2027   I     10,4     I      780     I     234
      2028   I      9,6     I      720     I     216
      2029   I      8,8     I      660     I     198
      2030   I      8,0     I      600     I     180
      2031   I      7,2     I      540     I     162
      2032   I      6,4     I      480     I     144
      2033   I      5,6     I      420     I     126
      2034   I      4,8     I      360     I     108
      2035   I      4,0     I      300     I      90
      2036   I      3,2     I      240     I      72
      2037   I      2,4     I      180     I      54
      2038   I      1,6     I      120     I      36
      2039   I      0,8     I       60     I      18
      2040   I      0,0     I        0     I       0
----------------------------------------------------------- 
4Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag ist

a)bei Versorgungsbeginn vor 2005
das Zwölffache des Versorgungsbezugs für Januar 2005,
 

b)bei Versorgungsbeginn ab 2005
das Zwölffache des Versorgungsbezugs für den ersten vollen Monat,
 

jeweils zuzüglich voraussichtlicher Sonderzahlungen im Kalenderjahr, auf die zu diesem

Zeitpunkt ein Rechtsanspruch besteht. 5Der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag darf
nur bis zur Höhe der um den Versorgungsfreibetrag geminderten Bemessungsgrundlage

berücksichtigt werden. 6Bei mehreren Versorgungsbezügen mit unterschiedlichem
Bezugsbeginn bestimmen sich der insgesamt berücksichtigungsfähige Höchstbetrag
des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag nach dem

Jahr des Beginns des ersten Versorgungsbezugs. 7Folgt ein Hinterbliebenenbezug
einem Versorgungsbezug, bestimmen sich der Prozentsatz, der Höchstbetrag des
Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag für den
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Hinterbliebenenbezug nach dem Jahr des Beginns des Versorgungsbezugs. 8Der nach den
Sätzen 3 bis 7 berechnete Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag

gelten für die gesamte Laufzeit des Versorgungsbezugs. 9Regelmäßige Anpassungen des

Versorgungsbezugs führen nicht zu einer Neuberechnung. 10Abweichend hiervon sind der
Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag neu zu berechnen,
wenn sich der Versorgungsbezug wegen Anwendung von Anrechnungs-, Ruhens-, Erhöhungs-

oder Kürzungsregelungen erhöht oder vermindert. 11In diesen Fällen sind die Sätze 3 bis
7 mit dem geänderten Versorgungsbezug als Bemessungsgrundlage im Sinne des Satzes 4
anzuwenden; im Kalenderjahr der Änderung sind der höchste Versorgungsfreibetrag und

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag maßgebend. 12Für jeden vollen Kalendermonat, für den
keine Versorgungsbezüge gezahlt werden, ermäßigen sich der Versorgungsfreibetrag und
der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag in diesem Kalenderjahr um je ein Zwölftel.

Fußnote

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 bis 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 35
 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit Art. 3 Abs. 1 GG
unvereinbar gem. BVerfGE v. 6.3.2002 I 1305 - 2 BvL 17/99 -; idF d. Art. 1 Nr. 12 G v.
13.12.2006 I 2878 mWv 19.12.2006

§ 19a Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer

(1) Erhält ein Arbeitnehmer im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses
unentgeltlich oder verbilligt Sachbezüge in Form von Vermögensbeteiligungen im Sinne
des § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der
Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), so ist der Vorteil
steuerfrei, soweit er nicht höher als der halbe Wert der Vermögensbeteiligung (Absatz
2) ist und insgesamt 135 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt.

(2) 1Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der gemeine Wert anzusetzen. 2Werden einem
Arbeitnehmer Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und
f des Fünften Vermögensbildungsgesetzes überlassen, die am Tag der Beschlussfassung
über die Überlassung an einer deutschen Börse zum regulierten Markt zugelassen
sind, so werden diese mit dem niedrigsten an diesem Tag für sie im regulierten Markt
notierten Kurs angesetzt, wenn am Tag der Überlassung nicht mehr als neun Monate

seit dem Tag der Beschlussfassung über die Überlassung vergangen sind. 3Liegt am Tag
der Beschlussfassung über die Überlassung eine Notierung nicht vor, so werden diese
Vermögensbeteiligungen mit dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor diesem Tag im

regulierten Markt notierten Kurs angesetzt. 4Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend
für Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und f des
Fünften Vermögensbildungsgesetzes, die im Inland in den Freiverkehr einbezogen sind
oder in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums zum Handel an einem
geregelten Markt im Sinne des Artikels 1 Nr. 13 der Richtlinie 93/22/EWG des Rates
vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen (ABl. EG Nr. L 141 S. 27) zugelassen

sind. 5Sind am Tag der Überlassung von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe a, b und f des Fünften Vermögensbildungsgesetzes mehr als neun Monate
seit dem Tag der Beschlussfassung über die Überlassung vergangen, so tritt an die
Stelle des Tages der Beschlussfassung über die Überlassung im Sinne der Sätze 2 bis 4

der Tag der Überlassung. 6Der Wert von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe c des Fünften Vermögensbildungsgesetzes wird mit dem Ausgabepreis am

Tag der Überlassung angesetzt. 7Der Wert von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g, i, k und l des Fünften Vermögensbildungsgesetzes wird mit dem
Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere Umstände einen höheren oder niedrigeren Wert
begründen.

e)
Kapitalvermögen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5)
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§ 20 

(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

1. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Genussrechten, mit denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer
Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie an bergbautreibenden

Vereinigungen, die die Rechte einer juristischen Person haben. 2Zu den sonstigen

Bezügen gehören auch verdeckte Gewinnausschüttungen. 3Die Bezüge gehören nicht
zu den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen,
für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 des

Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gelten. 4Als sonstige Bezüge gelten
auch Einnahmen, die an Stelle der Bezüge im Sinne des Satzes 1 von einem
anderen als dem Anteilseigner nach Absatz 5 bezogen werden, wenn die Aktien mit
Dividendenberechtigung erworben, aber ohne Dividendenanspruch geliefert werden;
 

2. Bezüge, die nach der Auflösung einer Körperschaft oder Personenvereinigung im
Sinne der Nummer 1 anfallen und die nicht in der Rückzahlung von Nennkapital

bestehen; Nummer 1 Satz 3 gilt entsprechend. 2Gleiches gilt für Bezüge, die auf
Grund einer Kapitalherabsetzung oder nach der Auflösung einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft oder Personenvereinigung im Sinne der Nummer 1
anfallen und die als Gewinnausschüttung im Sinne des § 28 Abs. 2 Satz 2 und 4 des
Körperschaftsteuergesetzes gelten;
 

3. (weggefallen)
 

4. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter
und aus partiarischen Darlehen, es sei denn, dass der Gesellschafter oder

Darlehnsgeber als Mitunternehmer anzusehen ist. 2Auf Anteile des stillen
Gesellschafters am Verlust des Betriebes sind § 15 Abs. 4 Satz 6 bis 8 und § 15a
sinngemäß anzuwenden.
 

5. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und Renten aus Rentenschulden. 2Bei
Tilgungshypotheken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der Zahlungen
anzusetzen, der als Zins auf den jeweiligen Kapitalrest entfällt;
 

6. der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf
sie entrichteten Beiträge (Erträge) im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags
bei Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die lebenslange
Rentenzahlung gewählt und erbracht wird, und bei Kapitalversicherungen mit
Sparanteil, wenn der Vertrag nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen worden

ist. 2Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss

ausgezahlt, ist die Hälfte des Unterschiedsbetrags anzusetzen. 3Bei entgeltlichem
Erwerb des Anspruchs auf die Versicherungsleistung treten die Anschaffungskosten

an die Stelle der vor dem Erwerb entrichteten Beiträge. 4Die Sätze 1 bis 3 sind auf
Erträge aus fondsgebundenen Lebensversicherungen, auf Erträge im Erlebensfall bei
Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht, soweit keine lebenslange Rentenzahlung
vereinbart und erbracht wird, und auf Erträge bei Rückkauf des Vertrages bei
Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht entsprechend anzuwenden;
 

7. Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die Rückzahlung des
Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur
Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist, auch wenn die Höhe der Rückzahlung oder

des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. 2Dies gilt unabhängig von der
Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der Kapitalanlage;
 

8. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen einschließlich der Schatzwechsel;
 

9. Einnahmen aus Leistungen einer nicht von der Körperschaftsteuer befreiten
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 3
bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes, die Gewinnausschüttungen im Sinne der Nummer
1 wirtschaftlich vergleichbar sind, soweit sie nicht bereits zu den Einnahmen im
Sinne der Nummer 1 gehören; Nummer 1 Satz 2, 3 und Nummer 2 gelten entsprechend;
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10. a)Leistungen eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs
gewerblicher Art im Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit eigener
Rechtspersönlichkeit, die zu mit Gewinnausschüttungen im Sinne der Nummer 1 Satz
1 wirtschaftlich vergleichbaren Einnahmen führen; Nummer 1 Satz 2, 3 und Nummer 2
gelten entsprechend;
 

b)der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn und verdeckte Gewinnausschüttungen
eines nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs gewerblicher Art im
Sinne des § 4 des Körperschaftsteuergesetzes ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
der den Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt oder Umsätze
einschließlich der steuerfreien Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach § 4 Nr. 8
bis 10 des Umsatzsteuergesetzes, von mehr als 350.000 Euro im Kalenderjahr oder
einen Gewinn von mehr als 30.000 Euro im Wirtschaftsjahr hat, sowie der Gewinn im

Sinne des § 22 Abs. 4 des Umwandlungssteuergesetzes. 2Die Auflösung der Rücklagen
zu Zwecken außerhalb des Betriebs gewerblicher Art führt zu einem Gewinn im Sinne
des Satzes; in Fällen der Einbringung nach dem Sechsten und des Formwechsels
nach dem Achten Teil des Umwandlungssteuergesetzes gelten die Rücklagen als

aufgelöst. 3Bei dem Geschäft der Veranstaltung von Werbesendungen der inländischen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gelten drei Viertel des Einkommens im
Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes als Gewinn im Sinne

des Satzes 1. 4Die Sätze 1 und 2 sind bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der
von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaften, Personenvereinigungen oder

Vermögensmassen entsprechend anzuwenden. 5Nummer 1 Satz 3 gilt entsprechend;
 

 

11. Stillhalterprämien, die für die Einräumung von Optionen vereinnahmt werden;
schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern sich die Einnahmen
aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien.
 

(2) 1Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch

1.der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Körperschaft im Sinne des

Absatzes 1 Nr. 1. 2Anteile an einer Körperschaft sind auch Genussrechte im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1, den Anteilen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ähnliche Beteiligungen
und Anwartschaften auf Anteile im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1;
 

2.der Gewinn aus der Veräußerung

a)von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen durch den Inhaber des Stammrechts,
wenn die dazugehörigen Aktien oder sonstigen Anteile nicht mitveräußert

werden. 2Diese Besteuerung tritt an die Stelle der Besteuerung nach Absatz 1;
 

b)von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den Inhaber oder ehemaligen Inhaber
der Schuldverschreibung, wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen nicht

mitveräußert werden. 2Entsprechendes gilt für die Einlösung von Zinsscheinen und
Zinsforderungen durch den ehemaligen Inhaber der Schuldverschreibung.
 

2Satz 1 gilt sinngemäß für die Einnahmen aus der Abtretung von Dividenden-
oder Zinsansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des Satzes 1, wenn
die dazugehörigen Anteilsrechte oder Schuldverschreibungen nicht in einzelnen

Wertpapieren verbrieft sind. 3Satz 2 gilt auch bei der Abtretung von Zinsansprüchen
aus Schuldbuchforderungen, die in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind;
 

3.der Gewinn

a)bei Termingeschäften, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder
einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder
Vorteil erlangt;
 

b)aus der Veräußerung eines als Termingeschäft ausgestalteten Finanzinstruments;
 

 

4.der Gewinn aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die Erträge im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 4 erzielen;
 

5.der Gewinn aus der Übertragung von Rechten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 5;
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6.der Gewinn aus der Veräußerung von Ansprüchen auf eine Versicherungsleistung im Sinne

des Absatzes 1 Nr. 6. 2Das Versicherungsunternehmen hat nach Kenntniserlangung von
einer Veräußerung unverzüglich Mitteilung an das für den Steuerpflichtigen zuständige
Finanzamt zu machen und auf Verlangen des Steuerpflichtigen eine Bescheinigung über
die Höhe der entrichteten Beiträge im Zeitpunkt der Veräußerung zu erteilen;
 

7.der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen jeder Art im Sinne
des Absatzes 1 Nr. 7;
 

8.der Gewinn aus der Übertragung oder Aufgabe einer die Einnahmen im Sinne des Absatzes
1 Nr. 9 vermittelnden Rechtsposition.
 

2Als Veräußerung im Sinne des Satzes 1 gilt auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung
oder verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft; in den Fällen von Satz 1 Nr. 4

gilt auch die Vereinnahmung eines Auseinandersetzungsguthabens als Veräußerung. 3Die
Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an
einer Personengesellschaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen
Wirtschaftsgüter.

(3) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch besondere Entgelte oder
Vorteile, die neben den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden.

(4) 1Gewinn im Sinne des Absatzes 2 ist der Unterschied zwischen den Einnahmen
aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen
Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten; bei
nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung

und die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen. 2In den
Fällen der verdeckten Einlage tritt an die Stelle der Einnahmen aus der Veräußerung
der Wirtschaftsgüter ihr gemeiner Wert; der Gewinn ist für das Kalenderjahr der

verdeckten Einlage anzusetzen. 3Ist ein Wirtschaftsgut im Sinne des Absatzes 2 in das
Privatvermögen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe überführt worden, tritt an die
Stelle der Anschaffungskosten der nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 oder § 16 Abs. 3 angesetzte

Wert. 4In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 6 gelten die entrichteten Beiträge
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 6 Satz 1 als Anschaffungskosten; ist ein entgeltlicher
Erwerb vorausgegangen, gelten auch die nach dem Erwerb entrichteten Beiträge als

Anschaffungskosten. 5Gewinn bei einem Termingeschäft ist der Differenzausgleich oder
der durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmte Geldbetrag oder Vorteil
abzüglich der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem

Termingeschäft stehen. 6Bei unentgeltlichem Erwerb sind dem Einzelrechtsnachfolger
für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung, die Überführung des Wirtschaftsguts in
das Privatvermögen, der Erwerb eines Rechts aus Termingeschäften oder die Beiträge

im Sinne des Absatzes 1 Nr. 6 Satz 1 durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. 7Bei
vertretbaren Wertpapieren, die einem Verwahrer zur Sammelverwahrung im Sinne des §
5 des Depotgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Januar 1995 (BGBl. I
S. 34), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. April 2004 (BGBl. I S. 502)
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung anvertraut worden sind, ist zu
unterstellen, dass die zuerst angeschafften Wertpapiere zuerst veräußert wurden.

(5) 1Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 erzielt

der Anteilseigner. 2Anteilseigner ist derjenige, dem nach § 39 der Abgabenordnung
die Anteile an dem Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 im Zeitpunkt

des Gewinnverteilungsbeschlusses zuzurechnen sind. 3Sind einem Nießbraucher oder
Pfandgläubiger die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 zuzurechnen, gilt er
als Anteilseigner.

(6) 1Verbleibende positive Einkünfte aus Kapitalvermögen sind nach der Verrechnung
im Sinne des § 43a Abs. 3 zunächst mit Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften

nach Maßgabe des § 23 Abs. 3 Satz 9 und 10 zu verrechnen. 2Verluste aus Kapitalvermögen
dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen

auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 3Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte,
die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen
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erzielt. 4§ 10d Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. 5Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne
des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen,
dürfen nur mit Gewinnen aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 Satz
1, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden; die Sätze 3

und 4 gelten sinngemäß. 6Verluste aus Kapitalvermögen, die der Kapitalertragsteuer
unterliegen, dürfen nur verrechnet werden oder mindern die Einkünfte, die der
Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen erzielt,
wenn eine Bescheinigung im Sinne des § 43a Abs. 3 Satz 4 vorliegt.

(7) 1§ 15b ist sinngemäß anzuwenden. 2Ein vorgefertigtes Konzept im Sinne des § 15b
Abs. 2 Satz 2 liegt auch vor, wenn die positiven Einkünfte nicht der tariflichen
Einkommensteuer unterliegen.

(8) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten Art zu den Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus
Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

(9) 1Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist als Werbungskosten ein
Betrag von 801 Euro abzuziehen (Sparer- Pauschbetrag); der Abzug der tatsächlichen

Werbungskosten ist ausgeschlossen. 2Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird

ein gemeinsamer Sparer-Pauschbetrag von 1.602 Euro gewährt. 3Der gemeinsame Sparer-
Pauschbetrag ist bei der Einkunftsermittlung bei jedem Ehegatten je zur Hälfte
abzuziehen; sind die Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger als 801 Euro, so ist
der anteilige Sparer-Pauschbetrag insoweit, als er die Kapitalerträge dieses Ehegatten

übersteigt, bei dem anderen Ehegatten abzuziehen. 4Der Sparer-Pauschbetrag und der
gemeinsame Sparer-Pauschbetrag dürfen nicht höher sein als die um eine abzuziehende
ausländische Steuer geminderten und nach Maßgabe des Absatzes 6 verrechneten
Kapitalerträge.

Fußnote

§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 37d Satz 1
 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 36 Satz 7
 
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 36 Satz 8
 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52a Abs. 8
 
§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Satz 2 Halbsatz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52
Abs. 37a Satz 6 u. 7
 
§ 20 Abs. 1 Nr. 11: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52a Abs. 9
 
§ 20 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 10
 
§ 20 Abs. 7: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 37d Satz 1

f)
Vermietung und Verpachtung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6)

§ 21 

(1) 1Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind

1.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen, insbesondere
von Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffsregister
eingetragen sind, und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht);
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2.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Sachinbegriffen, insbesondere von
beweglichem Betriebsvermögen;
 

3.Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von Rechten, insbesondere von
schriftstellerischen, künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten, von
gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und Gefällen;
 

4.Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die
Einkünfte im Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind und die Miet- oder
Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer
war.
 

2§§ 15a und 15b sind sinngemäß anzuwenden.

(2) Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger
als 56 Prozent der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung in einen
entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Art sind Einkünften aus anderen
Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

g)
Sonstige Einkünfte (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7)

§ 22 Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind

1.Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den in § 2 Abs. 1 Nr. 1

bis 6 bezeichneten Einkunftsarten gehören; § 15b ist sinngemäß anzuwenden. 2Werden
die Bezüge freiwillig oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht
oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind sie nicht dem
Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkommensteuerpflichtig oder
unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist; dem Empfänger sind dagegen zuzurechnen

a)Bezüge, die von einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung gewährt werden, und
 

b)Bezüge im Sinne des § 1 der Verordnung über die Steuerbegünstigung von
Stiftungen, die an die Stelle von Familienfideikommissen getreten sind, in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 611-4-3, veröffentlichten bereinigten
Fassung.
 

3Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören auch

a)Leibrenten und andere Leistungen,

aa)die aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, den landwirtschaftlichen
Alterskassen, den berufsständischen Versorgungseinrichtungen und aus
Rentenversicherungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b erbracht werden,

soweit sie jeweils der Besteuerung unterliegen. 2Bemessungsgrundlage für den

der Besteuerung unterliegenden Anteil ist der Jahresbetrag der Rente. 3Der der
Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns und dem in
diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
 

 

 

            ------------------------------------
                 Jahr des    I  Besteuerungs-
              Rentenbeginns  I   anteil in %
            ------------------------------------
                 bis 2005            50
                  ab 2006            52
                     2007            54
                     2008            56
                     2009            58
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                     2010            60
                     2011            62
                     2012            64
                     2013            66
                     2014            68
                     2015            70
                     2016            72
                     2017            74
                     2018            76
                     2019            78
                     2020            80
                     2021            81
                     2022            82
                     2023            83
                     2024            84
                     2025            85
                     2026            86
                     2027            87
                     2028            88
                     2029            89
                     2030            90
                     2031            91
                     2032            92
                     2033            93
                     2034            94
                     2035            95
                     2036            96
                     2037            97
                     2038            98
                     2039            99
                     2040           100
            ------------------------------------ 

4Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem der Besteuerung

unterliegenden Anteil der Rente ist der steuerfreie Teil der Rente. 5Dieser gilt
ab dem Jahr, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt, für die gesamte Laufzeit des

Rentenbezugs. 6Abweichend hiervon ist der steuerfreie Teil der Rente bei einer
Veränderung des Jahresbetrags der Rente in dem Verhältnis anzupassen, in dem
der veränderte Jahresbetrag der Rente zum Jahresbetrag der Rente steht, der der

Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente zugrunde liegt. 7Regelmäßige Anpassungen
des Jahresbetrags der Rente führen nicht zu einer Neuberechnung und bleiben bei

einer Neuberechnung außer Betracht. 8Folgen nach dem 31. Dezember 2004 Renten aus
derselben Versicherung einander nach, gilt für die spätere Rente Satz 3 mit der
Maßgabe, dass sich der Prozentsatz nach dem Jahr richtet, das sich ergibt, wenn
die Laufzeit der vorhergehenden Renten von dem Jahr des Beginns der späteren Rente
abgezogen wird; der Prozentsatz kann jedoch nicht niedriger bemessen werden als der
für das Jahr 2005;
 

bb) die nicht solche im Sinne des Doppelbuchstaben aa sind und bei denen in den

einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten sind. 2Dies
gilt auf Antrag auch für Leibrenten und andere Leistungen, soweit diese auf
bis zum 31. Dezember 2004 geleisteten Beiträgen beruhen, welche oberhalb des
Betrags des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurden; der
Steuerpflichtige muss nachweisen, dass der Betrag des Höchstbeitrags mindestens

zehn Jahre überschritten wurde. 3Als Ertrag des Rentenrechts gilt für die gesamte
Dauer des Rentenbezugs der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente
und dem Betrag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente
auf ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser

Laufzeit zu berechnen. 4Der Ertrag des Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der
nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
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            --------------------------------------------------------
             Bei Beginn   I            I Bei Beginn    I
             der Rente    I            I der Rente     I
             vollendetes  I  Ertrags-  I vollendetes   I   Ertrags-
             Lebensjahr   I   anteil   I Lebensjahr    I    anteil
             des Renten-  I    in %    I des Renten-   I     in %
             berechtigten I            I berechtigten  I
            --------------------------------------------------------
               0 bis  1        59         51 bis 52          29
               2 bis  3        58            53              28
               4 bis  5        57            54              27
               6 bis  8        56         55 bis 56          26
               9 bis 10        55            57              25
              11 bis 12        54            58              24
              13 bis 14        53            59              23
              15 bis 16        52         60 bis 61          22
              17 bis 18        51            62              21
              19 bis 20        50            63              20
              21 bis 22        49            64              19
              23 bis 24        48         65 bis 66          18
              25 bis 26        47            67              17
                 27            46            68              16
              28 bis 29        45         69 bis 70          15
              30 bis 31        44            71              14
                 32            43         72 bis 73          13
              33 bis 34        42            74              12
              35               41            75              11
              36 bis 37        40         76 bis 77          10
              38               39         78 bis 79           9
              39 bis 40        38            80               8
                 41            37         81 bis 82           7
                 42            36         83 bis 84           6
              43 bis 44        35         85 bis 87           5
                 45            34         88 bis 91           4
              46 bis 47        33         92 bis 93           3
                 48            32         94 bis 96           2
                 49            31           ab 97             1
                 50            30
            -------------------------------------------------------- 

5Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die vor dem 1. Januar 1955 zu
laufen begonnen haben, und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit mehrerer
Personen oder einer anderen Person als des Rentenberechtigten abhängt, sowie
aus Leibrenten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch eine
Rechtsverordnung bestimmt;
 

 

b)Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge
gewährt werden;
 

 

1a. Einkünfte aus Unterhaltsleistungen, soweit sie nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 vom Geber
abgezogen werden können;
 

1b. Einkünfte aus Versorgungsleistungen, soweit sie beim Zahlungsverpflichteten nach §
10 Abs. 1 Nr. 1a als Sonderausgaben abgezogen werden können;
 

1c. Einkünfte aus Leistungen auf Grund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs,
soweit sie beim Ausgleichsverpflichteten nach § 10 Abs. 1 Nr. 1b als Sonderausgaben
abgezogen werden können;
 

2. Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23;
 

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu anderen Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1
Nr. 1 bis 6) noch zu den Einkünften im Sinne der Nummern 1, 1a, 2 oder 4 gehören,
z.B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen und aus der Vermietung beweglicher

Gegenstände. 2Solche Einkünfte sind nicht einkommensteuerpflichtig, wenn sie weniger
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als 256 Euro im Kalenderjahr betragen haben. 3Übersteigen die Werbungskosten die
Einnahmen, so darf der übersteigende Betrag bei Ermittlung des Einkommens nicht

ausgeglichen werden; er darf auch nicht nach § 10d abgezogen werden. 4Die Verluste
mindern jedoch nach Maßgabe des § 10d die Einkünfte, die der Steuerpflichtige
in dem unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden
Veranlagungszeiträumen aus Leistungen im Sinne des Satzes 1 erzielt hat oder
erzielt; § 10d Abs. 4 gilt entsprechend;
 

4. Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse zu Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder, Überbrückungsgelder, Sterbegelder,
Versorgungsabfindungen, Versorgungsbezüge, die auf Grund des Abgeordnetengesetzes
oder des Europaabgeordnetengesetzes, sowie vergleichbare Bezüge, die auf Grund

der entsprechenden Gesetze der Länder gezahlt werden. 2Werden zur Abgeltung des
durch das Mandat veranlassten Aufwandes Aufwandsentschädigungen gezahlt, so dürfen
die durch das Mandat veranlassten Aufwendungen nicht als Werbungskosten abgezogen

werden. 3Wahlkampfkosten zur Erlangung eines Mandats im Bundestag, im Europäischen
Parlament oder im Parlament eines Landes dürfen nicht als Werbungskosten abgezogen

werden. 4Es gelten entsprechend

a)für Nachversicherungsbeiträge auf Grund gesetzlicher Verpflichtung nach den
Abgeordnetengesetzen im Sinne des Satzes 1 und für Zuschüsse zu Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen § 3 Nr. 62,
 

b)für Versorgungsbezüge § 19 Abs. 2 nur bezüglich des Versorgungsfreibetrags; beim
Zusammentreffen mit Versorgungsbezügen im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 2 bleibt
jedoch insgesamt höchstens ein Betrag in Höhe des Versorgungsfreibetrags nach §
19 Abs. 2 Satz 3 im Veranlagungszeitraum steuerfrei,
 

c)für das Übergangsgeld, das in einer Summe gezahlt wird, und für die
Versorgungsabfindung § 34 Abs. 1;
 

 

5. Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und

Direktversicherungen. 2Soweit die Leistungen nicht auf Beiträgen, auf die § 3 Nr.
63, § 10a oder Abschnitt XI angewendet wurden, nicht auf Zulagen im Sinne des
Abschnitts XI, nicht auf Zahlungen im Sinne des § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und des
§ 92a Abs. 3 Satz 9 Nr. 2, nicht auf steuerfreien Leistungen nach § 3 Nr. 66 und
nicht auf Ansprüchen beruhen, die durch steuerfreie Zuwendungen nach § 3 Nr. 56
erworben wurden,

a)ist bei lebenslangen Renten sowie bei Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und
Hinterbliebenenrenten Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a entsprechend anzuwenden,
 

b)ist bei Leistungen aus Versicherungsverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen und
Direktversicherungen, die nicht solche nach Buchstabe a sind, § 20 Abs. 1 Nr. 6
in der jeweils für den Vertrag geltenden Fassung entsprechend anzuwenden,
 

c)unterliegt bei anderen Leistungen der Unterschiedsbetrag zwischen der Leistung
und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge der Besteuerung; § 20 Abs. 1 Nr.
6 Satz 2 gilt entsprechend.
 

3In den Fällen des § 93 Abs. 1 Satz 1 und 2 gilt das ausgezahlte geförderte
Altersvorsorgevermögen nach Abzug der Zulagen im Sinne des Abschnitts XI als

Leistung im Sinne des Satzes 2. 4Als Leistung im Sinne des Satzes 1 gilt auch der
Verminderungsbetrag nach § 92a Abs. 2 Satz 5 und der Auflösungsbetrag nach § 92a

Abs. 3 Satz 5. 5Der Auflösungsbetrag nach § 92a Abs. 2 Satz 6 wird zu 70 Prozent als

Leistung nach Satz 1 erfasst. 6 Tritt nach dem Beginn der Auszahlungsphase der Fall
des § 92a Abs. 3 Satz 1 ein, dann ist

a)innerhalb eines Zeitraums bis zum zehnten Jahr nach dem Beginn der
Auszahlungsphase das Eineinhalbfache,
 

b)innerhalb eines Zeitraums zwischen dem zehnten und 20. Jahr nach dem Beginn der
Auszahlungsphase das Einfache
 

des nach Satz 5 noch nicht erfassten Auflösungsbetrags als Leistung nach Satz
1 zu erfassen; § 92a Abs. 3 Satz 9 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass als
noch nicht zurückgeführter Betrag im Wohnförderkonto der noch nicht erfasste
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Auflösungsbetrag gilt. 7Bei erstmaligem Bezug von Leistungen, in den Fällen des §
93 Abs. 1 sowie bei Änderung der im Kalenderjahr auszuzahlenden Leistung hat der
Anbieter (§ 80) nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck den Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen

Leistungen im Sinne der Sätze 1 bis 6 je gesondert mitzuteilen. 8In den Fällen des
§ 92a Abs. 2 Satz 10 erster Halbsatz erhält der Steuerpflichtige die Angaben nach
Satz 7 von der zentralen Stelle (§ 81).
 

Fußnote

§ 22 Nr. 1 Satz 1 u. 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 38 Satz 1 u. 2
 
§ 22 Nr. 3 Satz 4 Halbsatz 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 38 Satz 3
 
§ 22 Nr. 3 Satz 3: Soweit er sich auf laufende Einkünfte aus der Vermietung beweglicher
Gegenstände bezieht mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar und nichtig gem. BVerfGE v.
30.9.1998 I 3430 - 2 BvR 1818/91 -

§ 22a Rentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle

(1) 1Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, der Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung für die Träger der Alterssicherung der
Landwirte, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die Pensionskassen, die
Pensionsfonds, die Versicherungsunternehmen, die Unternehmen, die Verträge im Sinne
des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b anbieten, und die Anbieter im Sinne des § 80
(Mitteilungspflichtige) haben der zentralen Stelle (§ 81) bis zum 1. März des Jahres,
das auf das Jahr folgt, in dem eine Leibrente oder andere Leistung nach § 22 Nr. 1 Satz
3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 einem Leistungsempfänger zugeflossen ist, folgende Daten
zu übermitteln (Rentenbezugsmitteilung):

1.Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung), Familienname, Vorname und
Geburtsdatum des Leistungsempfängers;
 

2.je gesondert den Betrag der Leibrenten und anderen Leistungen im Sinne des § 22 Nr.
1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, bb Satz 4 und Doppelbuchstabe bb Satz 5 in
Verbindung mit § 55 Abs. 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sowie im Sinne

des § 22 Nr. 5. 2Der im Betrag der Rente enthaltene Teil, der ausschließlich auf einer
Anpassung der Rente beruht, ist gesondert mitzuteilen;
 

3.Zeitpunkt des Beginns und des Endes des jeweiligen Leistungsbezugs; folgen nach
dem 31. Dezember 2004 Renten aus derselben Versicherung einander nach, ist auch die
Laufzeit der vorhergehenden Renten mitzuteilen;
 

4.Bezeichnung und Anschrift des Mitteilungspflichtigen.
 

2Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch

Datenfernübertragung zu erfolgen. 3Im Übrigen ist § 150 Abs. 6 der Abgabenordnung
entsprechend anzuwenden.

(2) 1Der Leistungsempfänger hat dem Mitteilungspflichtigen seine Identifikationsnummer

mitzuteilen. 2Teilt der Leistungsempfänger die Identifikationsnummer dem
Mitteilungspflichtigen trotz Aufforderung nicht mit, übermittelt das Bundeszentralamt
für Steuern dem Mitteilungspflichtigen auf dessen Anfrage die Identifikationsnummer

des Leistungsempfängers; weitere Daten dürfen nicht übermittelt werden. 3In der
Anfrage dürfen nur die in § 139b Abs. 3 der Abgabenordnung genannten Daten des
Leistungsempfängers angegeben werden, soweit sie dem Mitteilungspflichtigen bekannt

sind. 4Die Anfrage des Mitteilungspflichtigen und die Antwort des Bundeszentralamtes

für Steuern sind über die zentrale Stelle zu übermitteln. 5Die zentrale Stelle führt
eine ausschließlich automatisierte Prüfung der ihr übermittelten Daten daraufhin
durch, ob sie vollständig und schlüssig sind und ob das vorgeschriebene Datenformat

verwendet worden ist. 6Sie speichert die Daten des Leistungsempfängers nur für
Zwecke dieser Prüfung bis zur Übermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern

oder an den Mitteilungspflichtigen. 7Die Daten sind für die Übermittlung zwischen
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der zentralen Stelle und dem Bundeszentralamt für Steuern zu verschlüsseln. 8Für

die Anfrage gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 9Der Mitteilungspflichtige
darf die Identifikationsnummer nur verwenden, soweit dies für die Erfüllung der
Mitteilungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist.

(3) Der Mitteilungspflichtige hat den Leistungsempfänger jeweils darüber zu
unterrichten, dass die Leistung der zentralen Stelle mitgeteilt wird.

§ 23 Private Veräußerungsgeschäfte

(1) 1Private Veräußerungsgeschäfte (§ 22 Nr. 2) sind

1.Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht,
Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung

nicht mehr als zehn Jahre beträgt. 2Gebäude und Außenanlagen sind einzubeziehen,
soweit sie innerhalb dieses Zeitraums errichtet, ausgebaut oder erweitert
werden; dies gilt entsprechend für Gebäudeteile, die selbständige unbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, sowie für Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende

Räume.3Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder
Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der
Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wurden;
 

2.Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgütern, bei denen der Zeitraum zwischen

Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. 2Bei Wirtschaftsgütern im
Sinne von Nummer 2 Satz 1, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zumindest in einem
Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre.
 

2Als Anschaffung gilt auch die Überführung eines Wirtschaftsguts in das Privatvermögen

des Steuerpflichtigen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe. 3Bei unentgeltlichem Erwerb
ist dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung oder
die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger

zuzurechnen. 4Die Anschaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligung an einer Personengesellschaft gilt als Anschaffung oder Veräußerung der

anteiligen Wirtschaftsgüter. 5Als Veräußerung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 gilt auch

1.die Einlage eines Wirtschaftsguts in das Betriebsvermögen, wenn die Veräußerung aus
dem Betriebsvermögen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren seit Anschaffung des
Wirtschaftsguts erfolgt, und
 

2.die verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft.
 

(2) Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften der in Absatz 1 bezeichneten Art sind
den Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

(3) 1Gewinn oder Verlust aus Veräußerungsgeschäften nach Absatz 1 ist der Unterschied
zwischen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

und den Werbungskosten andererseits. 2In den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nr. 1 tritt
an die Stelle des Veräußerungspreises der für den Zeitpunkt der Einlage nach § 6
Abs. 1 Nr. 5 angesetzte Wert, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nr. 2 der gemeine

Wert. 3In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die Stelle der Anschaffungs- oder

Herstellungskosten der nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 oder § 16 Abs. 3 angesetzte Wert. 4Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um Absetzungen für Abnutzung,
erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung der

Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 abgezogen worden sind. 5Gewinne
bleiben steuerfrei, wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften erzielte

Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 Euro betragen hat. 6In den Fällen des
Absatzes 1 Satz 5 Nr. 1 sind Gewinne oder Verluste für das Kalenderjahr, in dem
der Preis für die Veräußerung aus dem Betriebsvermögen zugeflossen ist, in den
Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nr. 2 für das Kalenderjahr der verdeckten Einlage

anzusetzen. 7Verluste dürfen nur bis zur Höhe des Gewinns, den der Steuerpflichtige im
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gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräußerungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen

werden; sie dürfen nicht nach § 10d abgezogen werden. 8Die Verluste mindern jedoch
nach Maßgabe des § 10d die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar
vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus
privaten Veräußerungsgeschäften nach Absatz 1 erzielt hat oder erzielt; § 10d Abs.

4 gilt entsprechend. 9Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23
in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung können abweichend von Satz 7
auch mit Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 2 in der Fassung des

Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ausgeglichen werden. 10Sie
mindern abweichend von Satz 8 nach Maßgabe des § 10d auch die Einkünfte, die der
Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus § 20 Abs. 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) erzielt.

Fußnote

§ 23: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 11

h)
Gemeinsame Vorschriften

§ 24 

Zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 gehören auch

1.Entschädigungen, die gewährt worden sind

a)als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen oder
 

b)für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit, für die Aufgabe einer
Gewinnbeteiligung oder einer Anwartschaft auf eine solche;
 

c)als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter nach § 89b des Handelsgesetzbuchs;
 

 

2.Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus
einem früheren Rechtsverhältnis im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7, und zwar auch
dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen;
 

3.Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme von Grundstücken für öffentliche Zwecke
sowie Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf Entschädigungen, die mit der
Inanspruchnahme von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusammenhängen.
 

§ 24a Altersentlastungsbetrag

1 Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach
einem Prozentsatz ermittelter Betrag des Arbeitslohns und der positiven Summe der

Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind. 2Bei der Bemessung des
Betrags bleiben außer Betracht:

1.Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Abs. 2;
 

2.Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a;
 

3.Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b;
 

4.Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 1, soweit § 52 Abs. 34c anzuwenden ist;
 

5.Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 2 Buchstabe a.
 

3Der Altersentlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Beginn
des Kalenderjahres, in dem er sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet

hatte. 4Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Sätze

1 bis 3 für jeden Ehegatten gesondert anzuwenden. 5Der maßgebende Prozentsatz und der
Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
------------------------------------------------------
    Das auf die     I    Altersentlastungsbetrag
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   Vollendung des   ----------------------------------
  64. Lebensjahres  I    in % der    I  Höchstbetrag
     folgende       I   Einkünfte    I     in Euro
   Kalenderjahr     I                I
------------------------------------------------------
       2005                40,0            1.900
       2006                38,4            1.824
       2007                36,8            1.748
       2008                35,2            1.672
       2009                33,6            1.596
       2010                32,0            1.520
       2011                30,4            1.444
       2012                28,8            1.368
       2013                27,2            1.292
       2014                25,6            1.216
       2015                24,0            1.140
       2016                22,4            1.064
       2017                20,8              988
       2018                19,2              912
       2019                17,6              836
       2020                16,0              760
       2021                15,2              722
       2022                14,4              684
       2023                13,6              646
       2024                12,8              608
       2025                12,0              570
       2026                11,2              532
       2027                10,4              494
       2028                 9,6              456
       2029                 8,8              418
       2030                 8,0              380
       2031                 7,2              342
       2032                 6,4              304
       2033                 5,6              266
       2034                 4,8              228
       2035                 4,0              190
       2036                 3,2              152
       2037                 2,4              114
       2038                 1,6               76
       2039                 0,8               38
       2040                 0,0                0
------------------------------------------------------ 

§ 24b Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

(1) 1Allein stehende Steuerpflichtige können einen Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308
Euro im Kalenderjahr von der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu ihrem Haushalt
mindestens ein Kind gehört, für das ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder

Kindergeld zusteht. 2Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind in

der Wohnung des allein stehenden Steuerpflichtigen gemeldet ist. 3Ist das Kind bei
mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Entlastungsbetrag nach Satz 1 demjenigen
Alleinstehenden zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des Kindergeldes nach §
64 Abs. 2 Satz 1 erfüllt oder erfüllen würde in Fällen, in denen nur ein Anspruch auf
einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 besteht.

(2) 1Allein stehend im Sinne des Absatzes 1 sind Steuerpflichtige, die nicht die
Voraussetzungen für die Anwendung des Splitting-Verfahrens (§ 26 Abs. 1) erfüllen
oder verwitwet sind und keine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen
Person bilden, es sei denn, für diese steht ihnen ein Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder
Kindergeld zu oder es handelt sich um ein Kind im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1, das
einen Dienst nach § 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 leistet oder eine Tätigkeit nach §
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32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 ausübt. 2Ist die andere Person mit Haupt- oder Nebenwohnsitz
in der Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet, wird vermutet, dass sie mit dem

Steuerpflichtigen gemeinsam wirtschaftet (Haushaltsgemeinschaft). 3Diese Vermutung ist
widerlegbar, es sei denn, der Steuerpflichtige und die andere Person leben in einer
eheähnlichen Gemeinschaft oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

(3) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
vorgelegen haben, ermäßigt sich der Entlastungsbetrag um ein Zwölftel.

§ 24c (weggefallen)

-

Fußnote

§ 24c: Zur letztmaligen Anwendung für den Veranlagungszeitraum 2008 vgl. § 52a Abs. 12

III.
Veranlagung

§ 25 Veranlagungszeitraum, Steuererklärungspflicht

(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum)
nach dem Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Veranlagungszeitraum
bezogen hat, soweit nicht nach § 43 Abs. 5 und § 46 eine Veranlagung unterbleibt.

(2) (weggefallen)

(3) 1Der Steuerpflichtige hat für den abgelaufenen Veranlagungszeitraum

eine Einkommensteuererklärung abzugeben. 2Ehegatten haben für den Fall der

Zusammenveranlagung (§ 26b) eine gemeinsame Einkommensteuererklärung abzugeben. 3Wählt
einer der Ehegatten die getrennte Veranlagung (§ 26a) oder wählen beide Ehegatten
die besondere Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung (§ 26c),

hat jeder der Ehegatten eine Einkommensteuererklärung abzugeben. 4Der Steuerpflichtige

hat die Einkommensteuererklärung eigenhändig zu unterschreiben. 5Eine gemeinsame
Einkommensteuererklärung ist von beiden Ehegatten eigenhändig zu unterschreiben.

Fußnote

§ 25: Zur erstmaligen Anwendung ab Veranlagungszeitraum 2009 vgl. § 52a Abs. 13

§ 26 Veranlagung von Ehegatten

(1) 1Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Abs.
1 oder 2 oder des § 1a sind und nicht dauernd getrennt leben und bei denen diese
Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des
Veranlagungszeitraums eingetreten sind, können zwischen getrennter Veranlagung (§ 26a)
und Zusammenveranlagung (§ 26b) wählen; für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung

können sie stattdessen die besondere Veranlagung nach § 26c wählen. 2Eine Ehe, die im
Laufe des Veranlagungszeitraums aufgelöst worden ist, bleibt für die Anwendung des
Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten in demselben Veranlagungszeitraum
wieder geheiratet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die Voraussetzungen des

Satzes 1 ebenfalls vorliegen. 3Satz 2 gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst
worden ist und die Ehegatten der neuen Ehe die besondere Veranlagung nach § 26c wählen.

(2) 1Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer der Ehegatten getrennte

Veranlagung wählt. 2Ehegatten werden zusammen veranlagt oder - für den
Veranlagungszeitraum der Eheschließung - nach § 26c veranlagt, wenn beide Ehegatten
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die betreffende Veranlagungsart wählen. 3Die zur Ausübung der Wahl erforderlichen
Erklärungen sind beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzugeben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärungen nicht abgegeben, so wird
unterstellt, dass die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

Fußnote

§ 26 Abs. 1 Satz 2: Mit GG 100-1 vereinbar, BVerfGE v. 3.6.1987 I 2501 (1 BvL 5/81)

§ 26a Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) 1Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in den in § 26 bezeichneten Fällen sind

jedem Ehegatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. 2Einkünfte eines Ehegatten
sind nicht allein deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei
der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat.

(2) 1Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 und 8 und außergewöhnliche Belastungen (§§
33 bis 33b) werden in Höhe des bei einer Zusammenveranlagung in Betracht kommenden
Betrags bei beiden Veranlagungen jeweils zur Hälfte abgezogen, wenn die Ehegatten

nicht gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen. 2Die nach § 33b Abs. 5 übertragbaren
Pauschbeträge stehen den Ehegatten insgesamt nur einmal zu; sie werden jedem Ehegatten

zur Hälfte gewährt. 3Die nach § 34f zu gewährende Steuerermäßigung steht den Ehegatten
in dem Verhältnis zu, in dem sie erhöhte Absetzungen nach § 7b oder Abzugsbeträge nach

§ 10e Abs. 1 bis 5 oder nach § 15b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen. 4Die
nach § 35a zu gewährende Steuerermäßigung steht den Ehegatten jeweils zur Hälfte zu,
wenn die Ehegatten nicht gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen.

(3) Die Anwendung des § 10d für den Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammenveranlagung zur getrennten Veranlagung,
wenn bei beiden Ehegatten nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.

§ 26b Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten werden die Einkünfte, die die Ehegatten
erzielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und, soweit
nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

§ 26c Besondere Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung

(1) 1Bei besonderer Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung werden

Ehegatten so behandelt, als ob sie diese Ehe nicht geschlossen hätten. 2§ 12 Nr. 2

bleibt unberührt. 3§ 26a Abs. 1 gilt sinngemäß.

(2) Bei der besonderen Veranlagung ist das Verfahren nach § 32a Abs. 5 anzuwenden, wenn
der zu veranlagende Ehegatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums verwitwet war und bei
ihm die Voraussetzungen des § 32a Abs. 6 Nr. 1 vorgelegen hatten.

(3) (weggefallen)

§ 27 

(weggefallen)

§ 28 Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft

Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Einkünfte, die in das Gesamtgut fallen, als
Einkünfte des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt steuerpflichtig ist.

§§ 29 und 30
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(weggefallen)

IV.
Tarif

§ 31 Familienleistungsausgleich

1Die steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums
eines Kindes einschließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbildung
wird im gesamten Veranlagungszeitraum entweder durch die Freibeträge nach § 32 Abs.

6 oder durch Kindergeld nach Abschnitt X bewirkt. 2Soweit das Kindergeld dafür nicht

erforderlich ist, dient es der Förderung der Familie. 3Im laufenden Kalenderjahr wird

Kindergeld als Steuervergütung monatlich gezahlt. 4Bewirkt der Anspruch auf Kindergeld
für den gesamten Veranlagungszeitraum die nach Satz 1 gebotene steuerliche Freistellung
nicht vollständig und werden deshalb bei der Veranlagung zur Einkommensteuer die
Freibeträge nach § 32 Abs. 6 vom Einkommen abgezogen, erhöht sich die unter Abzug
dieser Freibeträge ermittelte tarifliche Einkommensteuer um den Anspruch auf Kindergeld
für den gesamten Veranlagungszeitraum; bei nicht zusammenveranlagten Eltern wird der

Kindergeldanspruch im Umfang des Kinderfreibetrags angesetzt. 5Satz 4 gilt entsprechend

für mit dem Kindergeld vergleichbare Leistungen nach § 65. 6Besteht nach ausländischem
Recht Anspruch auf Leistungen für Kinder, wird dieser insoweit nicht berücksichtigt,
als er das inländische Kindergeld übersteigt.

§ 32 Kinder, Freibeträge für Kinder

(1) Kinder sind

1.im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte Kinder,
 

2.Pflegekinder (Personen, mit denen der Steuerpflichtige durch ein familienähnliches,
auf längere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie nicht
zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen hat und das Obhuts- und
Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht).
 

(2) 1Besteht bei einem angenommenen Kind das Kindschaftsverhältnis zu den leiblichen

Eltern weiter, ist es vorrangig als angenommenes Kind zu berücksichtigen. 2Ist ein im
ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandtes Kind zugleich ein Pflegekind, ist es
vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen.

(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wurde, und in jedem
folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, berücksichtigt.

(4) 1Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn es

1.noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis
steht und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist
oder
 

2.noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und

a)für einen Beruf ausgebildet wird oder
 

b)sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei
Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung
des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder Zivildienst
befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland
nach § 14b des Zivildienstgesetzes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes
im Sinne des Buchstaben d liegt, oder
 

c)eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen
kann oder
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d)ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst im Sinne des
Beschlusses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.
November 2006 zur Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327 S.
30) oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 14b des Zivildienstgesetzes
oder einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne
der Richtlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297) leistet oder
 

 

3.wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich
selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25.
Lebensjahres eingetreten ist.
 

2Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 wird ein Kind nur berücksichtigt, wenn es Einkünfte und
Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder

geeignet sind, von nicht mehr als 7.680 Euro im Kalenderjahr hat. 3Dieser Betrag ist
zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig

und angemessen ist. 4Zu den Bezügen gehören auch steuerfreie Gewinne nach den §§ 14,
16 Abs. 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3, die nach § 19 Abs. 2 steuerfrei bleibenden
Einkünfte sowie Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die

höchstmöglichen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 übersteigen. 5Bezüge, die für
besondere Ausbildungszwecke bestimmt sind, bleiben hierbei außer Ansatz; Entsprechendes

gilt für Einkünfte, soweit sie für solche Zwecke verwendet werden. 6Liegen die
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 nur in einem Teil des Kalendermonats vor, sind

Einkünfte und Bezüge nur insoweit anzusetzen, als sie auf diesen Teil entfallen. 7Für
jeden Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 oder 2 an keinem Tag

vorliegen, ermäßigt sich der Betrag nach Satz 2 oder 3 um ein Zwölftel. 8Einkünfte und

Bezüge des Kindes, die auf diese Kalendermonate entfallen, bleiben außer Ansatz. 9Ein
Verzicht auf Teile der zustehenden Einkünfte und Bezüge steht der Anwendung der Sätze

2, 3 und 7 nicht entgegen. 10Nicht auf Euro lautende Beträge sind entsprechend dem für
Ende September des Jahres vor dem Veranlagungszeitraum von der Europäischen Zentralbank
bekannt gegebenen Referenzkurs umzurechnen.

(5) 1In den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a und b wird ein
Kind, das

1.den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet hat, oder
 

2.sich an Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes freiwillig für die Dauer von nicht
mehr als drei Jahren zum Wehrdienst verpflichtet hat, oder
 

3.eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst befreiende Tätigkeit als
Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes ausgeübt
hat,
 

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit entsprechenden Zeitraum,
höchstens für die Dauer des inländischen gesetzlichen Grundwehrdienstes oder bei
anerkannten Kriegsdienstverweigerern für die Dauer des inländischen gesetzlichen

Zivildienstes über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus berücksichtigt. 2Wird der
gesetzliche Grundwehrdienst oder Zivildienst in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum

Anwendung findet, geleistet, so ist die Dauer dieses Dienstes maßgebend. 3Absatz 4 Satz
2 bis 10 gilt entsprechend.

(6) 1Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind
des Steuerpflichtigen ein Freibetrag von 1.824 Euro für das sächliche Existenzminimum
des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1.080 Euro für den Betreuungs-

und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezogen. 2Bei
Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
verdoppeln sich die Beträge nach Satz 1, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem

Kindschaftsverhältnis steht. 3Die Beträge nach Satz 2 stehen dem Steuerpflichtigen auch
dann zu, wenn
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1.der andere Elternteil verstorben oder nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist
oder
 

2.der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen hat oder das Kind nur zu ihm in einem
Pflegekindschaftsverhältnis steht.
 

4Für ein nicht nach § 1 Abs. 1 oder 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind
können die Beträge nach den Sätzen 1 bis 3 nur abgezogen werden, soweit sie nach

den Verhältnissen seines Wohnsitzstaates notwendig und angemessen sind. 5Für jeden
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für einen Freibetrag nach den Sätzen 1 bis 4

nicht vorliegen, ermäßigen sich die dort genannten Beträge um ein Zwölftel. 6Abweichend
von Satz 1 wird bei einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Elternpaar, bei
dem die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, auf Antrag eines
Elternteils der dem anderen Elternteil zustehende Kinderfreibetrag auf ihn übertragen,
wenn er, nicht jedoch der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind
für das Kalenderjahr im Wesentlichen nachkommt; bei minderjährigen Kindern wird der
dem Elternteil, in dessen Wohnung das Kind nicht gemeldet ist, zustehende Freibetrag
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf Antrag des anderen

Elternteils auf diesen übertragen. 7Die den Eltern nach den Sätzen 1 bis 6 zustehenden
Freibeträge können auf Antrag auch auf einen Stiefelternteil oder Großelternteil
übertragen werden, wenn dieser das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat; dies
kann auch mit Zustimmung des berechtigten Elternteils geschehen, die nur für künftige
Kalenderjahre widerrufen werden kann.

(7) (weggefallen)

Fußnote

§ 32 Abs. 1 Nr. 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 40 Satz 1
 
§ 32 Abs. 4 Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 40 Satz 2ff.
 
§ 32 Abs. 4 Satz 4: Zur erstmaligen Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2009 vgl. §
52a Abs. 14
 
§ 32 Abs. 5 Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 40 Satz 2ff.

§ 32a Einkommensteuertarif

(1) 1Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden

Einkommen. 2Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in
Euro für zu versteuernde Einkommen

1.bis 7.664 Euro (Grundfreibetrag):
0;
 

2.von 7.665 Euro bis 12.739 Euro:
(883,74 * y + 1.500) * y;
 

3.von 12.740 Euro bis 52.151 Euro:
(228,74 * z + 2.397) * z + 989;
 

4.von 52.152 Euro bis 250.000 Euro:
0,42 * x – 7.914;
 

5.von 250.001 Euro an:
0,45 * x – 15.414.
 

"y" ist ein Zehntausendstel des 7.664 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen

Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 3"z" ist ein Zehntausendstel
des 12 739 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten

zu versteuernden Einkommens. 4"x" ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu

versteuernde Einkommen. 5Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen
Euro-Betrag abzurunden.

(2) bis (4) (weggefallen)
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(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a,
34b und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu
versteuernden Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren).

(6) 1Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen
Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen

1.bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem
Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige
und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,
 

2.bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen
bezogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr

a)der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des § 26 Abs.
1 Satz 1 erfüllt haben,
 

b)der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
 

c)der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Voraussetzungen des
§ 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen.
 

2Dies gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst worden ist und die Ehegatten der
neuen Ehe die besondere Veranlagung nach § 26c wählen.
 

2Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige nicht nach
den §§ 26, 26a getrennt zur Einkommensteuer veranlagt wird.

§ 32b Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt
Steuerpflichtiger oder ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr.
2 Anwendung findet,

1.a)Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt,
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe,
Übergangsgeld, Altersübergangsgeld, Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag,
Unterhaltsgeld als Zuschuss, Eingliederungshilfe nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz, das aus dem Europäischen
Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld sowie Leistungen nach § 10 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch, die dem Lebensunterhalt dienen; Insolvenzgeld, das nach
§ 188 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht, ist dem
Arbeitnehmer zuzurechnen,
 

b)Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder vergleichbare
Lohnersatzleistungen nach dem Fünften, Sechsten oder Siebten Buch Sozialgesetzbuch,
der Reichsversicherungsordnung, dem Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte oder dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte,
 

c)Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunterstützung nach dem
Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss nach § 4a der Mutterschutzverordnung oder
einer entsprechenden Landesregelung,
 

d)Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,
 

e)Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045),
 

f)Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem Bundesversorgungsgesetz,
 

g)nach § 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge,
 

h)Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
 

i)(weggefallen)
 

j)Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder
 

 

2.ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen
Einkommensteuer unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 110 -

unbeschränkten Steuerpflicht einschließlich der in § 2 Abs. 7 Satz 3 geregelten
Fälle; ausgenommen sind Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen
Übereinkommen im Sinne der Nummer 4 steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen
nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer
stehen,
 

3.Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei
sind,
 

4.Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem
Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer steuerfrei sind,
 

5.Einkünfte, die bei Anwendung von § 1 Abs. 3 oder § 1a oder § 50 Abs. 5 Satz 2
Nr. 2 im Veranlagungszeitraum bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht der deutschen Einkommensteuer oder einem
Steuerabzug unterliegen; ausgenommen sind Einkünfte, die nach einem sonstigen
zwischenstaatlichen Übereinkommen im Sinne der Nummer 4 steuerfrei sind und die nach
diesem Übereinkommen nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung
der Einkommensteuer stehen,
 

bezogen, so ist auf das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen ein besonderer
Steuersatz anzuwenden.

(1a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen bezogene ausländische
Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 gelten auch die ausländischen Einkünfte, die
eine Organgesellschaft im Sinne des § 14 oder des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes
bezogen hat und die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei
sind, in dem Verhältnis, in dem dem unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen
der Organgesellschaft bezogen auf das gesamte Einkommen der Organgesellschaft im
Veranlagungszeitraum zugerechnet wird.

(2) 1Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der Steuersatz, der sich ergibt, wenn
bei der Berechnung der Einkommensteuer das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen
vermehrt oder vermindert wird um

1.im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 die Summe der Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags (§ 9a Satz 1 Nr. 1), soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist;
 

2.im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5 die dort bezeichneten Einkünfte, wobei die
darin enthaltenen außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu berücksichtigen

sind. 2Bei der Ermittlung der Einkünfte im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 bis 5

a)ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) abzuziehen,
soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
abziehbar ist;
 

b)sind Werbungskosten nur insoweit abzuziehen, als sie zusammen mit den bei der
Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abziehbaren Werbungskosten
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) übersteigen.
 

 

2Ist der für die Berechnung des besonderen Steuersatzes maßgebende Betrag höher als
250.000 Euro und sind im zu versteuernden Einkommen Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 enthalten, ist für den Anteil dieser Einkünfte am zu versteuernden
Einkommen der Steuersatz im Sinne des Satzes 1 nach § 32a mit der Maßgabe zu berechnen,
dass in Absatz 1 Satz 2 die Angabe "§ 32b" und die Nummer 5 entfallen sowie die Nummer
4 in folgender Fassung anzuwenden ist:
"4. von 52.152 Euro an: 0,42 x x – 7.914."
3Für die Bemessung des Anteils im Sinne des Satzes 2 gilt § 32c Abs. 1 Satz 2 und 3
entsprechend.

(3) 1Die Träger der Sozialleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 haben die Daten
über die im Kalenderjahr gewährten Leistungen sowie die Dauer des Leistungszeitraums
für jeden Empfänger bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung zu übermitteln, soweit
die Leistungen nicht auf der Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5)
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auszuweisen sind; § 41b Abs. 2 und § 22a Abs. 2 gelten entsprechend. 2Der Empfänger der
Leistungen ist entsprechend zu informieren und auf die steuerliche Behandlung dieser

Leistungen und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen. 3In den Fällen des § 188
Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ist Empfänger des an Dritte ausgezahlten
Insolvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsentgeltanspruch übertragen hat.

(4) (weggefallen)

Fußnote

§ 32b Abs. 1 Nr. 5: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 43a Satz 1
 
§ 32b Abs. 3 u. 4: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 43a Satz 2 u. 3

§ 32c Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften

(1) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 (Gewinneinkünfte) enthalten, ist von der tariflichen Einkommensteuer nach § 32a
ein Entlastungsbetrag für den Anteil dieser Einkünfte am zu versteuernden Einkommen

abzuziehen. 2Dieser Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis der Gewinneinkünfte zur

Summe der Einkünfte. 3Er beträgt höchstens 100 Prozent. 4Einkünfte, die nach den §§ 34,
34b ermäßigt besteuert werden, gelten nicht als Gewinneinkünfte im Sinne der Sätze 1
und 2.

(2) 1Zur Ermittlung des Entlastungsbetrags im Sinne des Absatzes 1 wird der nach
Absatz 1 Satz 2 ermittelte Anteilssatz auf den Teil des zu versteuernden Einkommens

angewandt, der 250.000 Euro übersteigt. 2Der Entlastungsbetrag beträgt 3 Prozent dieses

Betrags. 3Der Entlastungsbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag aufzurunden.

(3) 1Bei Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt der
Entlastungsbetrag das Zweifache des Entlastungsbetrags, der sich für die Hälfte ihres

gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach den Absätzen 1 und 2 ergibt. 2Die Ehegatten
sind bei der Verhältnisrechnung nach Absatz 1 Satz 2 gemeinsam als Steuerpflichtiger zu

behandeln. 3Satz 1 gilt entsprechend bei Steuerpflichtigen, deren Einkommensteuer nach §
32a Abs. 6 zu ermitteln ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn der Steuersatz nach § 32b zu
ermitteln ist.

Fußnote

§ 32c: Zur letztmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 44

§ 32d Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen

(1) 1Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter §

20 Abs. 8 fallen, beträgt 25 Prozent. 2Die Steuer nach Satz 1 vermindert sich um

die nach Maßgabe des Absatzes 5 anrechenbaren ausländischen Steuern. 3Im Fall der
Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Steuer nach den Sätzen 1 und 2 um 25 Prozent der

auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer. 4Die Einkommensteuer beträgt damit
                               e - 4q
                               ------
                               4 + k. 
5Dabei sind "e" die nach den Vorschriften des § 20 ermittelten Einkünfte, "q" die
nach Maßgabe des Absatzes 5 anrechenbare ausländische Steuer und "k" der für die
Kirchensteuer erhebende Religionsgesellschaft (Religionsgemeinschaft) geltende
Kirchensteuersatz.

(2) Absatz 1 gilt nicht
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1.für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 4 und 7 sowie Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und
7,

a)wenn Gläubiger und Schuldner einander nahe stehende Personen sind,
 

b)wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteilseigner
gezahlt werden, der zu mindestens 10 Prozent an der Gesellschaft oder

Genossenschaft beteiligt ist. 2Dies gilt auch, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge
eine dem Anteilseigner nahe stehende Person ist, oder
 

c)soweit ein Dritter die Kapitalerträge schuldet und diese Kapitalanlage im
Zusammenhang mit einer Kapitalüberlassung an einen Betrieb des Gläubigers

steht. 2Dies gilt entsprechend, wenn Kapital überlassen wird

aa) an eine dem Gläubiger der Kapitalerträge nahestehende Person oder
 

bb) an eine Personengesellschaft, bei der der Gläubiger der Kapitalerträge oder
eine diesem nahestehende Person als Mitunternehmer beteiligt ist oder
 

cc) an eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der der Gläubiger der
Kapitalerträge oder eine diesem nahestehende Person zu mindestens 10 Prozent
beteiligt ist,
 

sofern der Dritte auf den Gläubiger oder eine diesem nahestehende Person

zurückgreifen kann. 3Ein Zusammenhang ist anzunehmen, wenn die Kapitalanlage

und die Kapitalüberlassung auf einem einheitlichen Plan beruhen. 4Hiervon ist
insbesondere dann auszugehen, wenn die Kapitalüberlassung in engem zeitlichen
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage steht oder die jeweiligen Zinsvereinbarungen

miteinander verknüpft sind. 5Von einem Zusammenhang ist jedoch nicht auszugehen,
wenn die Zinsvereinbarungen marktüblich sind oder die Anwendung des Absatzes 1

beim Steuerpflichtigen zu keinem Belastungsvorteil führt. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten
sinngemäß, wenn das überlassene Kapital vom Gläubiger der Kapitalerträge für die
Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 6 und 7 eingesetzt
wird.
 

2Insoweit findet § 20 Abs. 6 und 9 keine Anwendung;
 

2. für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2. 2Insoweit findet § 20 Abs. 6
keine Anwendung.
 

3.auf Antrag für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 aus
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im
Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder
mittelbar

a)zu mindestens 25 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder
 

b)zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für
diese tätig ist.
 

2Insoweit finden § 3 Nr. 40 Satz 2 und § 20 Abs. 6 und 9 keine Anwendung. 3Der Antrag
gilt für die jeweilige Beteiligung erstmals für den Veranlagungszeitraum, für den

er gestellt worden ist. 4Er ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuererklärung
für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen und gilt, solange er nicht
widerrufen wird, auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume, ohne dass die

Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind. 5Die Widerrufserklärung muss dem
Finanzamt spätestens mit der Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum zugehen,

für den die Sätze 1 bis 4 erstmals nicht mehr angewandt werden sollen. 6Nach einem
Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung an der
Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig.
 

(3) 1Steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen

haben, hat der Steuerpflichtige in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. 2Für
diese Kapitalerträge erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer um den nach Absatz 1
ermittelten Betrag.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 113 -

(4) Der Steuerpflichtige kann mit der Einkommensteuererklärung für Kapitalerträge,
die der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, eine Steuerfestsetzung entsprechend
Absatz 3 Satz 2 insbesondere in Fällen eines nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-
Pauschbetrags, einer Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage nach § 43a Abs. 2 Satz
7, eines noch nicht im Rahmen des § 43a Abs. 3 berücksichtigten Verlusts, eines
Verlustvortrags nach § 20 Abs. 6 und noch nicht berücksichtigter ausländischer Steuern,
zur Überprüfung des Steuereinbehalts dem Grund oder der Höhe nach oder zur Anwendung
von Absatz 1 Satz 3 beantragen.

(5) 1Für die Berücksichtigung ausländischer Steuern gilt § 34c Abs. 1 Satz 1 sinngemäß
mit der Maßgabe, dass bei jedem ausländischen Kapitalertrag die jeweilige ausländische

Steuer auf die deutsche Steuer anzurechnen ist. 2Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung die Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche
Einkommensteuer vorgesehen ist, ist Satz 1 in Bezug auf diese Steuern sinngemäß
anzuwenden.

(6) 1Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden anstelle der Anwendung der vorstehenden
Absätze die nach § 20 ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften im Sinne des
§ 2 hinzugerechnet und der tariflichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies zu

einer niedrigeren Einkommensteuer führt (Günstigerprüfung). 2Der Antrag kann für
den jeweiligen Veranlagungszeitraum nur einheitlich für sämtliche Kapitalerträge

gestellt werden. 3Bei zusammenveranlagten Ehegatten kann der Antrag nur für sämtliche
Kapitalerträge beider Ehegatten gestellt werden.

Fußnote

§ 32d Abs. 2: Zur erstmaligen Anwendung für den Veranlagungszeitraum 2009 vgl. § 52a
Abs. 15

§ 33 Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der
überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher
Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass der Teil der Aufwendungen, der
die dem Steuerpflichtigen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen wird.

(2) 1Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihnen
aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und
soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen

Betrag nicht übersteigen. 2Aufwendungen, die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten
oder Sonderausgaben gehören oder unter § 4f oder § 9 Abs. 5 fallen, bleiben dabei
außer Betracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 7 und 9 nur

insoweit, als sie als Sonderausgaben abgezogen werden können. 3Aufwendungen, die durch
Diätverpflegung entstehen, können nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt
werden.

(3) 1Die zumutbare Belastung beträgt
----------------------------------------------------------------
                                                 über
                                                15.340
      bei einem Gesamtbetrag              bis    EUR      über
      der Einkünfte                     15.340    bis    51.130
                                          EUR   51.130     EUR
                                                 EUR
----------------------------------------------------------------
1.  bei Steuerpflichtigen, die keine
    Kinder haben und bei denen die
    Einkommensteuer
    a) nach § 32a Abs. 1, ............    5       6        7
    b) nach § 32a Abs. 5 oder 6
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       (Splitting Verfahren) .........    4       5        6
    zu berechnen ist;
2.  bei Steuerpflichtigen mit
    a) einem Kind
       oder zwei Kindern .............    2       3        4
    b) drei oder mehr Kindern ........    1       1        2
                                        Prozent des Gesamt-
                                        betrags der Einkünfte. 
2Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die, für die er Anspruch auf einen Freibetrag
nach § 32 Abs. 6 oder auf Kindergeld hat.

§ 33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) 1Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaige Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber
gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zu 7.680 Euro im Kalenderjahr vom

Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. 2Der gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gleichgestellt ist eine Person, wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte inländische
öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen

gekürzt werden. 3Voraussetzung ist, dass weder der Steuerpflichtige noch eine andere
Person Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder auf Kindergeld für die
unterhaltene Person hat und die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes

Vermögen besitzt. 4Hat die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Bezüge im Sinne
des § 32 Abs. 4 Satz 2 und 4, so vermindert sich der Betrag von 7.680 Euro um den
Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 624 Euro im Kalenderjahr
übersteigen, sowie um die von der unterhaltenen Person als Ausbildungshilfe aus
öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche

Mittel erhalten, bezogenen Zuschüsse. 5Ist die unterhaltene Person nicht unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig, so können die Aufwendungen nur abgezogen werden, soweit
sie nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig
und angemessen sind, höchstens jedoch der Betrag, der sich nach den Sätzen 1 bis 4
ergibt; ob der Steuerpflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist nach

inländischen Maßstäben zu beurteilen. 6Werden die Aufwendungen für eine unterhaltene
Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei jedem der Teil des sich
hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen
entspricht.

(2) 1Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden,
auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf einen Freibetrag
nach § 32 Abs. 6 oder Kindergeld besteht, kann der Steuerpflichtige einen Freibetrag

in Höhe von 924 Euro je Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. 2Dieser
Freibetrag vermindert sich um die eigenen Einkünfte und Bezüge im Sinne des § 32
Abs. 4 Satz 2 und 4 des Kindes, soweit diese 1.848 Euro im Kalenderjahr übersteigen,
sowie um die von dem Kind als Ausbildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder
von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen

Zuschüsse. 3Für ein nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind mindern

sich die vorstehenden Beträge nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 5. 4Erfüllen mehrere
Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Voraussetzungen nach Satz 1, so kann der

Freibetrag insgesamt nur einmal abgezogen werden. 5Jedem Elternteil steht grundsätzlich

die Hälfte des Abzugsbetrags nach den Sätzen 1 bis 3 zu. 6Auf gemeinsamen Antrag der
Eltern ist eine andere Aufteilung möglich.

(3) 1Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen durch die Beschäftigung einer Hilfe
im Haushalt, so können sie bis zu den folgenden Höchstbeträgen vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden:

1.624 Euro im Kalenderjahr, wenn

a)der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte das 60.
Lebensjahr vollendet hat oder
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b)wegen Krankheit des Steuerpflichtigen oder seines nicht dauernd getrennt lebenden
Ehegatten oder eines zu seinem Haushalt gehörigen Kindes, für das er oder sein
nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32
Abs. 6 oder auf Kindergeld hat, oder einer anderen zu seinem Haushalt gehörigen
unterhaltenen Person, für die eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt wird, die
Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt erforderlich ist,
 

 

2.924 Euro im Kalenderjahr, wenn eine der in Nummer 1 Buchstabe b genannten Personen
hilflos im Sinne des § 33b oder schwer behindert ist.
 

2Erwachsen einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur
dauernden Pflege Aufwendungen, die Kosten für Dienstleistungen enthalten, die mit
denen einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind, so können sie bis zu den folgenden
Höchstbeträgen vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden:

1.624 Euro, wenn der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt lebender
Ehegatte in einem Heim untergebracht ist, ohne pflegebedürftig zu sein,
 

2.924 Euro, wenn die Unterbringung zur dauernden Pflege erfolgt.
 

3Die jeweiligen Höchstbeträge der Sätze 1 und 2 können auch bei Ehegatten, bei denen
die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 vorliegen, insgesamt nur einmal abgezogen werden,
es sei denn, die Ehegatten sind wegen Pflegebedürftigkeit eines der Ehegatten an einer
gemeinsamen Haushaltsführung gehindert.

(4) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten
Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort bezeichneten Beträge

um je ein Zwölftel. 2Eigene Einkünfte und Bezüge der unterhaltenen Person oder des
Kindes, die auf diese Kalendermonate entfallen, vermindern die nach Satz 1 ermäßigten

Höchstbeträge und Freibeträge nicht. 3Als Ausbildungshilfe bezogene Zuschüsse mindern
nur die zeitanteiligen Höchstbeträge und Freibeträge der Kalendermonate, für die die
Zuschüsse bestimmt sind.

(5) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach § 33 nicht in
Anspruch nehmen.

§ 33b Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterbliebene und
Pflegepersonen

(1) 1Wegen der Aufwendungen für die Hilfe bei den gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens, für die Pflege sowie für einen
erhöhten Wäschebedarf können behinderte Menschen unter den Voraussetzungen des Absatzes
2 anstelle einer Steuerermäßigung nach § 33 einen Pauschbetrag nach Absatz 3 geltend

machen (Behinderten-Pauschbetrag). 2Das Wahlrecht kann für die genannten Aufwendungen im
jeweiligen Veranlagungszeitraum nur einheitlich ausgeübt werden.

(2) Die Pauschbeträge erhalten

1.behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung auf mindestens 50 festgestellt ist;
 

2.behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung auf weniger als 50, aber mindestens
auf 25 festgestellt ist, wenn

a)dem behinderten Menschen wegen seiner Behinderung nach gesetzlichen Vorschriften
Renten oder andere laufende Bezüge zustehen, und zwar auch dann, wenn das Recht
auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals
abgefunden worden ist, oder
 

b)die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit geführt
hat oder auf einer typischen Berufskrankheit beruht.
 

 

(3) 1Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach dem dauernden Grad der

Behinderung. 2Als Pauschbeträge werden gewährt bei einem Grad der Behinderung
von 25 und 30           310 Euro,
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von 35 und 40           430 Euro,
von 45 und 50           570 Euro,
von 55 und 60           720 Euro,
von 65 und 70           890 Euro,
von 75 und 80         1.060 Euro,
von 85 und 90         1.230 Euro,
von 95 und 100        1.420 Euro. 
3Für behinderte Menschen, die hilflos im Sinne des Absatzes 6 sind, und für Blinde
erhöht sich der Pauschbetrag auf 3.700 Euro.

(4) 1Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge bewilligt worden sind, erhalten
auf Antrag einen Pauschbetrag von 370 Euro (Hinterbliebenen-Pauschbetrag), wenn die
Hinterbliebenenbezüge geleistet werden

1.nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem anderen Gesetz, das die Vorschriften
des Bundesversorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge für entsprechend anwendbar
erklärt, oder
 

2.nach den Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung oder
 

3.nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinterbliebene eines an den Folgen eines
Dienstunfalls verstorbenen Beamten oder
 

4.nach den Vorschriften des Bundesentschädigungsgesetzes über die Entschädigung für
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.
 

2Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder der
Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden ist.

(5) 1Steht der Behinderten-Pauschbetrag oder der Hinterbliebenen-Pauschbetrag einem
Kind zu, für das der Steuerpflichtige Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6
oder auf Kindergeld hat, so wird der Pauschbetrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen

übertragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt. 2Dabei ist der Pauschbetrag

grundsätzlich auf beide Elternteile je zur Hälfte aufzuteilen. 3Auf gemeinsamen

Antrag der Eltern ist eine andere Aufteilung möglich. 4In diesen Fällen besteht für
Aufwendungen, für die der Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein Anspruch auf eine
Steuerermäßigung nach § 33.

(6) 1Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die einem Steuerpflichtigen durch die
Pflege einer Person erwachsen, die nicht nur vorübergehend hilflos ist, kann er an
Stelle einer Steuerermäßigung nach § 33 einen Pauschbetrag von 924 Euro im Kalenderjahr

geltend machen (Pflege-Pauschbetrag), wenn er dafür keine Einnahmen erhält. 2Zu
diesen Einnahmen zählt unabhängig von der Verwendung nicht das von den Eltern eines

behinderten Kindes für dieses Kind empfangene Pflegegeld. 3Hilflos im Sinne des Satzes
1 ist eine Person, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages

fremder Hilfe dauernd bedarf. 4Diese Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Hilfe
in Form einer Überwachung oder einer Anleitung zu den in Satz 3 genannten Verrichtungen
erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch

eine ständige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist. 5Voraussetzung ist,
dass der Steuerpflichtige die Pflege im Inland entweder in seiner Wohnung oder in der

Wohnung des Pflegebedürftigen persönlich durchführt. 6Wird ein Pflegebedürftiger von
mehreren Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum gepflegt, wird der Pauschbetrag nach
der Zahl der Pflegepersonen, bei denen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 5 vorliegen,
geteilt.

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, dass die Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme der Pauschbeträge vorliegen.

§ 33c 

(weggefallen)
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§ 34 Außerordentliche Einkünfte

(1) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche Einkünfte enthalten,
so ist die auf alle im Veranlagungszeitraum bezogenen außerordentlichen Einkünfte

entfallende Einkommensteuer nach den Sätzen 2 bis 4 zu berechnen. 2Die für die
außerordentlichen Einkünfte anzusetzende Einkommensteuer beträgt das Fünffache
des Unterschiedsbetrags zwischen der Einkommensteuer für das um diese Einkünfte
verminderte zu versteuernde Einkommen (verbleibendes zu versteuerndes Einkommen) und
der Einkommensteuer für das verbleibende zu versteuernde Einkommen zuzüglich eines

Fünftels dieser Einkünfte. 3Ist das verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ und
das zu versteuernde Einkommen positiv, so beträgt die Einkommensteuer das Fünffache der

auf ein Fünftel des zu versteuernden Einkommens entfallenden Einkommensteuer. 4Die Sätze
1 bis 3 gelten nicht für außerordentliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1, wenn
der Steuerpflichtige auf diese Einkünfte ganz oder teilweise § 6b oder § 6c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte kommen nur in Betracht:

1.Veräußerungsgewinne im Sinne der §§ 14, 14a Abs. 1, der §§ 16 und 18 Abs. 3 mit
Ausnahme des steuerpflichtigen Teils der Veräußerungsgewinne, die nach § 3 Nr. 40
Buchstabe b in Verbindung mit § 3c Abs. 2 teilweise steuerbefreit sind;
 

2.Entschädigungen im Sinne des § 24 Nr. 1;
 

3.Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des § 24 Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum
von mehr als drei Jahren nachgezahlt werden;
 

4.Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten; mehrjährig ist eine Tätigkeit, soweit sie
sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr
als zwölf Monaten umfasst;
 

5.Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im Sinne des § 34b Abs. 1 Nr. 1.
 

(3) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 enthalten, so kann auf Antrag abweichend von Absatz 1 die auf den
Teil dieser außerordentlichen Einkünfte, der den Betrag von insgesamt 5 Millionen
Euro nicht übersteigt, entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten Steuersatz
bemessen werden, wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet hat oder

wenn er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. 2Der
ermäßigte Steuersatz beträgt 56 Prozent des durchschnittlichen Steuersatzes, der
sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden
Einkommen zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen

wäre, mindestens jedoch 16 Prozent. 3Auf das um die in Satz 1 genannten Einkünfte
verminderte zu versteuernde Einkommen (verbleibendes zu versteuerndes Einkommen)

sind vorbehaltlich des Absatzes 1 die allgemeinen Tarifvorschriften anzuwenden. 4Die
Ermäßigung nach den Sätzen 1 bis 3 kann der Steuerpflichtige nur einmal im Leben

in Anspruch nehmen. 5Erzielt der Steuerpflichtige in einem Veranlagungszeitraum
mehr als einen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn im Sinne des Satzes 1, kann er die
Ermäßigung nach den Sätzen 1 bis 3 nur für einen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn

beantragen. 6Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

§ 34a Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne

(1) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer für diese Gewinne auf
Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steuersatz von 28,25 Prozent
zu berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Freibetrag nach § 16 Abs. 4
oder die Steuerermäßigung nach § 34 Abs. 3 in Anspruch genommen wird oder es sich um

Gewinne im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 4 handelt. 2Der Antrag nach Satz 1 ist für jeden
Betrieb oder Mitunternehmeranteil für jeden Veranlagungszeitraum gesondert bei dem für

die Einkommensbesteuerung zuständigen Finanzamt zu stellen. 3Bei Mitunternehmeranteilen
kann der Steuerpflichtige den Antrag nur stellen, wenn sein Anteil am nach § 4 Abs.
1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Gewinn mehr als 10 Prozent beträgt oder 10.000 Euro
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übersteigt. 4Der Antrag kann bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids
für den nächsten Veranlagungszeitraum vom Steuerpflichtigen ganz oder teilweise
zurückgenommen werden.

(2) Der nicht entnommene Gewinn des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist der nach
§ 4 Abs. 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven Saldo der
Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres.

(3) 1Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1

auf Antrag begünstigte Gewinn. 2Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungszeitraums,
vermindert um die darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und den darauf
entfallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um den nachversteuerungspflichtigen
Betrag des Vorjahres und den auf diesen Betrieb oder Mitunternehmeranteil nach
Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, vermindert um den
Nachversteuerungsbetrag im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen anderen Betrieb oder
Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag,
ist der nachversteuerungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmeranteils zum

Ende des Veranlagungszeitraums. 3Dieser ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil
jährlich gesondert festzustellen.

(4) 1Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres
bei einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder
§ 5 ermittelten Gewinn (Nachversteuerungsbetrag), ist vorbehaltlich Absatz
5 eine Nachversteuerung durchzuführen, soweit zum Ende des vorangegangenen
Veranlagungszeitraums ein nachversteuerungspflichtiger Betrag nach Absatz 3

festgestellt wurde. 2Die Einkommensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag beträgt 25

Prozent. 3Der Nachversteuerungsbetrag ist um die Beträge, die für die Erbschaftsteuer
(Schenkungsteuer) anlässlich der Übertragung des Betriebs oder Mitunternehmeranteils
entnommen wurden, zu vermindern.

(5) 1Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Abs. 5 Satz

1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. 2Eine
Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den
nachversteuerungspflichtigen Betrag in Höhe des Buchwerts des übertragenen oder
überführten Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in Höhe des Nachversteuerungsbetrags, den
die Übertragung oder Überführung des Wirtschaftsguts ausgelöst hätte, auf den anderen
Betrieb oder Mitunternehmeranteil zu übertragen.

(6) 1Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Absatz 4 ist
durchzuführen

1.in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Abs. 1 und
3 sowie des § 18 Abs. 3,
 

2.in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine
Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des Formwechsels
einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft,
 

3.wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird oder
 

4.wenn der Steuerpflichtige dies beantragt.
 

2In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist die nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer
auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines Rechtsnachfolgers in regelmäßigen
Teilbeträgen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren seit Eintritt der ersten
Fälligkeit zinslos zu stunden, wenn ihre alsbaldige Einziehung mit erheblichen Härten
für den Steuerpflichtigen verbunden wäre.

(7) 1In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder
Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 hat der Rechtsnachfolger den

nachversteuerungspflichtigen Betrag fortzuführen. 2In den Fällen der Einbringung
eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des
Umwandlungssteuergesetzes geht der für den eingebrachten Betrieb oder
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Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteuerungspflichtige Betrag auf den neuen
Mitunternehmeranteil über.

(8) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne
von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10d
abgezogen werden.

(9) 1Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den
nachversteuerungspflichtigen Betrag ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige

Finanzamt. 2Die Feststellungsbescheide können nur insoweit angegriffen werden, als sich
der nachversteuerungspflichtige Betrag gegenüber dem nachversteuerungspflichtigen

Betrag des Vorjahres verändert hat. 3Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können
mit dem Einkommensteuerbescheid verbunden werden.

Fußnote

§ 34a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 48

§ 34b Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft

(1) Zu den außerordentlichen Einkünften aus Holznutzungen gehören:

1.Einkünfte aus Holznutzungen, die aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind

(außerordentliche Holznutzungen). 2Sie liegen nur insoweit vor, als die gesamte
Holznutzung abzüglich der Holznutzung infolge höherer Gewalt den Nutzungssatz (Absatz

4 Nr. 1) übersteigt. 3Bei der Berechnung der zu begünstigenden außerordentlichen
Holznutzungen des laufenden Wirtschaftsjahres sind die eingesparten Nutzungen

der letzten drei Wirtschaftsjahre in Abzug zu bringen. 4Die Differenz zwischen
Nutzungssatz und geringerer tatsächlicher Nutzung eines Wirtschaftsjahres stellt die
eingesparte Nutzung dar;
 

2. Einkünfte aus Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitätsnutzungen). 2Sie sind
durch Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß,

Brand oder durch Naturereignisse mit vergleichbaren Folgen verursacht. 3Hierzu gehören
nicht die Schäden, die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
 

(2) Bei der Ermittlung der außerordentlichen Einkünfte aus Holznutzungen sind

1.die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge,
soweit sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei den Einnahmen aus ordentlichen
Holznutzungen und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die innerhalb des

Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, zu berücksichtigen. 2Sie sind entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus den bezeichneten Holznutzungen auf diese zu verteilen;
 

2.die anderen Betriebsausgaben entsprechend der Höhe der Einnahmen aus allen
Holznutzungsarten auf diese zu verteilen.
 

(3) 1Die Einkommensteuer bemisst sich

1.für die zu begünstigenden außerordentlichen Holznutzungen im Sinne des Absatzes 1 Nr.
1 nach § 34 Abs. 1;
 

2.für die Kalamitätsnutzungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, soweit sie den
Nutzungssatz (Absatz 4 Nr. 1) übersteigen, nach der Hälfte des durchschnittlichen
Steuersatzes, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten
zu versteuernden Einkommen zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden
Einkünfte zu bemessen wäre;
 

3.für Kalamitätsnutzungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2, soweit sie den doppelten
Nutzungssatz übersteigen, nach dem halben Steuersatz der Nummer 2.
 

2Treffen verschiedene Holznutzungsarten innerhalb eines Wirtschaftsjahres
zusammen, sind diese auf die Kalamitätsnutzungen und auf die übrigen Holznutzungen

aufzuteilen. 3Sind die übrigen Holznutzungen nicht geringer als der Nutzungssatz,
sind die ermäßigten Steuersätze des Satzes 1 Nr. 2 und 3 auf die gesamten
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Kalamitätsnutzungen anzuwenden. 4Sind die übrigen Holznutzungen geringer als der
Nutzungssatz, ergibt sich ein Restbetrag, um den die Kalamitätsnutzungen zu mindern

sind. 5Die ermäßigten Steuersätze des Satzes 1 Nr. 2 und 3 finden in diesem Fall nur
Anwendung auf die Einkünfte aus den geminderten Kalamitätsnutzungen.

(4) Außerordentliche Einkünfte aus Holznutzungen sind nur unter den folgenden
Voraussetzungen anzuerkennen:

1.auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgutachtens oder durch ein Betriebswerk

muss periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein. 2Dieser muss den
Nutzungen entsprechen, die unter Berücksichtigung der vollen Ertragsfähigkeit des
Waldes in Festmetern nachhaltig erzielbar sind;
 

2.die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen Nutzungen müssen mengenmäßig
nachgewiesen werden;
 

3.Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüglich nach Feststellung des
Schadensfalls dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.
 

V.
Steuerermäßigungen

1.
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften

§ 34c 

(1) 1Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Einkünften in dem
Staat, aus dem die Einkünfte stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer
entsprechenden Steuer herangezogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte und um
einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer auf die deutsche

Einkommensteuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt. 2Die
auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in der
Weise zu ermitteln, dass die sich bei der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens
- einschließlich der ausländischen Einkünfte - nach den §§ 32a, 32b, 34 und 34b
ergebende deutsche Einkommensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur

Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. 3Bei der Ermittlung der ausländischen Einkünfte
sind die ausländischen Einkünfte nicht zu berücksichtigen, die in dem Staat, aus

dem sie stammen, nach dessen Recht nicht besteuert werden. 4Gehören ausländische
Einkünfte der in § 34d Nr. 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art zum Gewinn
eines inländischen Betriebes, sind bei ihrer Ermittlung Betriebsausgaben und
Betriebsvermögensminderungen abzuziehen, die mit den diesen Einkünften zugrunde

liegenden Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 5Die ausländischen Steuern
sind nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen
Einkünfte entfallen.

(2) Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländische Steuer auf Antrag bei der
Ermittlung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf ausländische Einkünfte entfällt,
die nicht steuerfrei sind.

(3) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine ausländische Steuer vom
Einkommen nach Absatz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die Steuer nicht der
deutschen Einkommensteuer entspricht oder nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem
die Einkünfte stammen, oder weil keine ausländischen Einkünfte vorliegen, ist die
festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte
ausländische Steuer bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf
Einkünfte entfällt, die der deutschen Einkommensteuer unterliegen.

(4) (weggefallen)
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(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten
Finanzbehörden können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die auf
ausländische Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen
zweckmäßig ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig ist.

(6) 1Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2 bis 6 nicht anzuwenden,
wenn die Einkünfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. 2Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung die Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche
Einkommensteuer vorgesehen ist, sind Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend
auf die nach dem Abkommen anzurechnende ausländische Steuer anzuwenden; bei nach
dem Abkommen als gezahlt geltenden ausländischen Steuerbeträgen sind Absatz 1 Satz

3 und Absatz 2 nicht anzuwenden. 3Absatz 1 Satz 3 gilt auch dann entsprechend, wenn
die Einkünfte in dem ausländischen Staat nach dem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung mit diesem Staat nicht besteuert werden können. 4Bezieht sich ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht auf eine Steuer vom Einkommen

dieses Staates, so sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 5In den Fällen des

§ 50d Abs. 9 sind die Absätze 1 bis 3 und Satz 6 entsprechend anzuwenden. 6Absatz 3 ist
anzuwenden, wenn der Staat, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
besteht, Einkünfte besteuert, die nicht aus diesem Staat stammen, es sei denn, die
Besteuerung hat ihre Ursache in einer Gestaltung, für die wirtschaftliche oder sonst
beachtliche Gründe fehlen, oder das Abkommengestattet dem Staat die Besteuerung dieser
Einkünfte.

(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften erlassen werden über

1.die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die ausländischen Einkünfte aus mehreren
fremden Staaten stammen,
 

2.den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und gezahlten ausländischen Steuern,
 

3.die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die nachträglich erhoben oder
zurückgezahlt werden.
 

Fußnote

§ 34c Abs. 6 Satz 5 iVm Satz 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 49 Satz 1
 
§ 34c Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 2: Zur erstmalilgen Anwendung vgl. § 52 Abs. 49 Satz 2
 
§ 34c Abs. 6 Satz 5: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 49 Satz 2

§ 34d Ausländische Einkünfte

Ausländische Einkünfte im Sinne des § 34c Abs. 1 bis 5 sind

1.Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat betriebenen Land- und
Forstwirtschaft (§§ 13 und 14) und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8
Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören;
 

2.Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 und 16),

a)die durch eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte oder durch
einen in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, und
Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie
zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören,
 

b)die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt werden, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat, oder
 

c)die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus
Beförderungen zwischen ausländischen oder von ausländischen zu inländischen Häfen
erzielt werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen Beförderungen
zusammenhängenden, sich auf das Ausland erstreckenden Beförderungsleistungen;
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3.Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), die in einem ausländischen Staat ausgeübt
oder verwertet wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Nummern 4, 6, 7 und
8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören;
 

4.Einkünfte aus der Veräußerung von

a)Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen eines Betriebs gehören, wenn die
Wirtschaftsgüter in einem ausländischen Staat belegen sind,
 

b)Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn die Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz
in einem ausländischen Staat hat;
 

 

5.Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die in einem ausländischen
Staat ausgeübt oder, ohne im Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder worden ist, und Einkünfte, die von
ausländischen öffentlichen Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres

Dienstverhältnis gewährt werden. 2Einkünfte, die von inländischen öffentlichen Kassen
einschließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundesbank mit
Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden, gelten
auch dann als inländische Einkünfte, wenn die Tätigkeit in einem ausländischen Staat
ausgeübt wird oder worden ist;
 

6.Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20), wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz in einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalvermögen durch
ausländischen Grundbesitz gesichert ist;
 

7.Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), soweit das unbewegliche Vermögen
oder die Sachinbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder die Rechte zur
Nutzung in einem ausländischen Staat überlassen worden sind;
 

8.sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, wenn

a)der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge Verpflichtete Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat,
 

b)bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräußerten Wirtschaftsgüter in einem
ausländischen Staat belegen sind,
 

c)bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der Einkünfte aus Leistungen im
Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat.
 

 

2.
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft

§ 34e 

(1) 1Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich in den Veranlagungszeiträumen 1999
und 2000 vorbehaltlich des Absatzes 2 um die Einkommensteuer, die auf den Gewinn
dieser Veranlagungszeiträume aus einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
entfällt, höchstens jedoch um 1.000 Deutsche Mark, wenn der Gewinn der in diesen
Veranlagungszeiträumen beginnenden Wirtschaftsjahre weder geschätzt noch nach § 13a

ermittelt worden ist und den Betrag von 40.000 Deutsche Mark nicht übersteigt. 2Beträgt
der Gewinn mehr als 40.000 Deutsche Mark, so vermindert sich der Höchstbetrag für die
Steuerermäßigung um 10 Prozent des Betrags, um den der Gewinn den Betrag von 40.000

Deutsche Mark übersteigt. 3Sind an einem solchen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
mehrere Steuerpflichtige beteiligt, so ist der Höchstbetrag für die Steuerermäßigung

auf die Beteiligten nach ihrem Beteiligungsverhältnis aufzuteilen. 4Die Anteile der
Beteiligten an dem Höchstbetrag für die Steuerermäßigung sind gesondert festzustellen
(§ 179 Abgabenordnung).



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 123 -

(2) 1Die Steuerermäßigung darf beim Steuerpflichtigen nicht mehr als insgesamt

1.000 Deutsche Mark betragen. 2Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums nach
Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommensteuer bemisst sich nach dem durchschnittlichen
Steuersatz der tariflichen Einkommensteuer; dabei ist dieser Gewinn um den Teil
des Freibetrags nach § 13 Abs. 3 zu kürzen, der dem Verhältnis des Gewinns zu
den Einkünften des Steuerpflichtigen aus Land- und Forstwirtschaft vor Abzug des

Freibetrags entspricht. 3Werden Ehegatten nach den §§ 26, 26b zusammen veranlagt, wird
die Steuerermäßigung jedem der Ehegatten gewährt, soweit sie Inhaber oder Mitinhaber
verschiedener land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
sind.

2a.
Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit Kindern bei
Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder
der Steuerbegünstigungen für eigengenutztes Wohneigentum

§ 34f 

(1) 1Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach § 7b oder nach § 15
des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche
Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der §§ 34g
und 35, auf Antrag um je 600 Deutsche Mark für das zweite und jedes weitere Kind des

Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten. 2Voraussetzung ist,

1.dass der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zweifamilienhaus mindestens eine
Wohnung, zu eigenen Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des Arbeitsortes nicht
zu eigenen Wohnzwecken nutzen kann und
 

2.dass es sich einschließlich des ersten Kindes um Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 bis
5 oder 6 Satz 7 handelt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder in dem
für die erhöhten Absetzungen maßgebenden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn
diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war.
 

(2) 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10e Abs. 1 bis 5
oder nach § 15b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme
des § 34g, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines

Ehegatten im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das
Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung
maßgebenden Zeitraum gehört hat, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder
war.

(3) 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10e Abs. 1, 2, 4 und
5 in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert
um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind
des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 5 oder

6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen
gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, wenn

diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 3Soweit sich der Betrag der
Steuerermäßigung nach Satz 1 bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkommensteuer
nicht steuerentlastend auswirkt, ist er von der tariflichen Einkommensteuer der

zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume abzuziehen. 4Steuerermäßigungen, die nach
den Sätzen 1 und 3 nicht berücksichtigt werden können, können bis zum Ende des
Abzugszeitraums im Sinne des § 10e und in den zwei folgenden Veranlagungszeiträumen

abgezogen werden. 5Ist für einen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid
erlassen worden, so ist er insoweit zu ändern, als die Steuerermäßigung nach den Sätzen
3 und 4 zu gewähren oder zu berichtigen ist; die Verjährungsfristen enden insoweit
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nicht, bevor die Verjährungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, für den
die Steuerermäßigung nach Satz 1 beantragt worden ist.

(4) 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 oder 3 kann der Steuerpflichtige
insgesamt nur bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge nach § 10e Abs.

1 oder 2 in Anspruch nehmen. 2Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1, 2 und 3 Satz 1
kann der Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein Objekt in Anspruch nehmen.

2b.
Steuerermäßigung bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden an
politische Parteien und an unabhängige Wählervereinigungen

§ 34g 

1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit
Ausnahme des § 34f Abs. 3, ermäßigt sich bei Zuwendungen an

1.politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes und
 

2.Vereine ohne Parteicharakter, wenn

a)der Zweck des Vereins ausschließlich darauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit
eigenen Wahlvorschlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der
politischen Willensbildung mitzuwirken, und
 

b)der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der jeweils letzten
Wahl wenigstens ein Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbehörde oder dem
zuständigen Wahlorgan angezeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen auf
Bundes-, Landes- oder Kommunalebene an der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will.
 

2Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl nicht teil, wird die Ermäßigung

nur für die bis zum Wahltag an ihn geleisteten Beiträge und Spenden gewährt. 3Die
Ermäßigung für Beiträge und Spenden an den Verein wird erst wieder gewährt, wenn er

sich mit eigenen Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt hat. 4Die Ermäßigung wird in
diesem Falle nur für Beiträge und Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem
die Wahl stattfindet, geleistet werden.
 

2Die Ermäßigung beträgt 50 Prozent der Ausgaben, höchstens jeweils 825 Euro für
Ausgaben nach den Nummern 1 und 2, im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten

höchstens jeweils 1.650 Euro. 3§ 10b Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

3.
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb

§ 35 

(1) 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit
Ausnahme der §§ 34f und 34g, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden
Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbetrag),

1.bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden
Erhebungszeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen
festgesetzten Steuermessbetrags (Gewerbesteuer-Messbetrag); Absatz 2 Satz 5 ist
entsprechend anzuwenden;
 

2.bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden
Erhebungszeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags.
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2Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermitteln:
Summe der positiven

gewerblichen Einkünfte
Summe aller

positiven Einkünfte

•
geminderte

tarifliche Steuer

3Gewerbliche Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die der Gewerbesteuer
unterliegenden Gewinne und Gewinnanteile, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften

von der Steuerermäßigung nach § 35 ausgenommen sind. 4Geminderte tarifliche
Steuer ist die tarifliche Steuer nach Abzug von Beträgen auf Grund der Anwendung
zwischenstaatlicher Abkommen und nach Anrechnung der ausländischen Steuern nach §

34c Abs. 1 und 6 dieses Gesetzes und § 12 des Außensteuergesetzes. 5Der Abzug des
Steuerermäßigungsbetrags ist auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt.

(2) 1Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder bei
Kommanditgesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ist der
Betrag des Gewerbesteuer-Messbetrags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und
der auf die einzelnen Mitunternehmer oder auf die persönlich haftenden Gesellschafter

entfallende Anteil gesondert und einheitlich festzustellen. 2Der Anteil eines
Mitunternehmers am Gewerbesteuer-Messbetrag richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn
der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels;

Vorabgewinnanteile sind nicht zu berücksichtigen. 3Wenn auf Grund der Bestimmungen
in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Festsetzung des
Gewerbesteuer-Messbetrags für eine Mitunternehmerschaft nur der auf einen Teil der
Mitunternehmer entfallende anteilige Gewerbeertrag berücksichtigt wird, ist der
Gewerbesteuer-Messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels
in voller Höhe auf diese Mitunternehmer entsprechend ihrer Anteile am Gewerbeertrag

der Mitunternehmerschaft aufzuteilen. 4Der anteilige Gewerbesteuer-Messbetrag ist als

Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen gerundet zu ermitteln. 5Bei der Feststellung nach
Satz 1 sind anteilige Gewerbesteuer-Messbeträge, die aus einer Beteiligung an einer
Mitunternehmerschaft stammen, einzubeziehen.

(3) 1Zuständig für die gesonderte Feststellung nach Absatz 2 ist das für die

gesonderte Feststellung der Einkünfte zuständige Finanzamt. 2Für die Ermittlung der
Steuerermäßigung nach Absatz 1 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags, die
Feststellung des Anteils an dem festzusetzenden Gewerbesteuer-Messbetrag nach Absatz

2 Satz 1 und die Festsetzung der Gewerbesteuer Grundlagenbescheide. 3Für die Ermittlung
des anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags nach Absatz 2 sind die Festsetzung des
Gewerbesteuer-Messbetrags und die Festsetzung des anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags
aus der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft Grundlagenbescheide.

(4) Für die Aufteilung und die Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer
bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und bei
Kommanditgesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gelten die
Absätze 2 und 3 entsprechend.

Fußnote

§ 35: Zur erstmaligen Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2008 vgl. § 52 Abs. 50a
Satz 2

§ 35a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme haushaltsnaher
Dienstleistungen

(1) 1Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, die in einem in der Europäischen
Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen
ausgeübt werden, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die
sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um

1.10 Prozent, höchstens 510 Euro, bei geringfügiger Beschäftigung im Sinne des § 8a des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch,
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2.12 Prozent, höchstens 2.400 Euro, bei anderen haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnissen, für die auf Grund der Beschäftigungsverhältnisse
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung entrichtet werden und die
keine geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch darstellen,
 

der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, die nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten
darstellen oder unter die §§ 4f, 9 Abs. 5, § 10 Abs. 1 Nr. 5 oder Nr. 8 fallen und

soweit sie nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt worden sind. 2Für jeden
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorgelegen haben, ermäßigen
sich die dort genannten Höchstbeträge um ein Zwölftel.

(2) 1Für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht
Dienstleistungen nach Satz 2 sind und in einem in der Europäischen Union oder dem
Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht
werden, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 600 Euro, der Aufwendungen des
Steuerpflichtigen; dieser Betrag erhöht sich für die Inanspruchnahme von Pflege- und
Betreuungsleistungen für Personen, bei denen ein Schweregrad der Pflegebedürftigkeit
im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht oder die Leistungen
der Pflegeversicherung beziehen, die in einem in der Europäischen Union oder dem
Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen oder im Haushalt
der vorstehend genannten gepflegten oder betreuten Person erbracht werden, auf

1.200 Euro. 2Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-,
Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem in der Europäischen Union oder
dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht
werden, mit Ausnahme der nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW Förderbank
geförderten Maßnahmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 600 Euro, der

Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 3Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer
nach den Sätzen 1 und 2 gilt nur für Arbeitskosten und nur für Aufwendungen, die
nicht Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Aufwendungen für eine geringfügige
Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch darstellen oder
unter die §§ 4f, 9 Abs. 5, § 10 Abs. 1 Nr. 5 oder Nr. 8 fallen und soweit sie nicht

als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung berücksichtigt worden sind. 4In
den Fällen des Absatzes 1 ist die Inanspruchnahme der Steuerermäßigungen nach den

Sätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 5Voraussetzung für die Steuerermäßigung nach den Sätzen
1 und 2 ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat
und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen Dienstleistung, der
Handwerkerleistung oder der Pflege- oder Betreuungsleistung erfolgt ist.

(3) Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbeträge
nach den Absätzen 1 und 2 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen.

Fußnote

§ 35a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 50b Satz 1 u. 2
 
§ 35a Abs. 1 Satz 1 u. Abs. 2 Satz 1 und 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 50b Satz 3

VI.
Steuererhebung

1.
Erhebung der Einkommensteuer

§ 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
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(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
mit Ablauf des Veranlagungszeitraums.

(2) 1Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:

1.die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen (§ 37);
 

2.die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer, soweit sie auf die bei der
Veranlagung erfassten Einkünfte oder auf die nach § 3 Nr. 40 dieses Gesetzes
oder nach § 8b Abs. 1 und 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes bei der
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz bleibenden Bezüge entfällt und nicht die

Erstattung beantragt oder durchgeführt worden ist. 2Die durch Steuerabzug erhobene
Einkommensteuer wird nicht angerechnet, wenn die in § 45a Abs. 2 oder 3 bezeichnete

Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. 3In den Fällen des § 8b Abs. 6 Satz
2 des Körperschaftsteuergesetzes ist es für die Anrechnung ausreichend, wenn
die Bescheinigung nach § 45a Abs. 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger der
Kapitalerträge ausgestellt worden ist.
 

(3) 1Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nr. 2 sind auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den
durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen
Abzugsteuer aufzurunden.

(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen
ergibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er den
fällig gewordenen, aber nicht entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht,
sofort, im Übrigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu

entrichten (Abschlusszahlung). 2Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten
des Steuerpflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe

des Steuerbescheids ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt die Auszahlung an einen Ehegatten auch für
und gegen den anderen Ehegatten.

§ 37 Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) 1Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember
Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den laufenden

Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden wird. 2Die Einkommensteuer-Vorauszahlung
entsteht jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu
entrichten sind, oder, wenn die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljahres
begründet wird, mit Begründung der Steuerpflicht.

(2) 1Die Oberfinanzdirektionen können für Steuerpflichtige, die überwiegend
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abweichende

Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen. 2Das Gleiche gilt für Steuerpflichtige, die
überwiegend Einkünfte oder Einkunftsteile aus nichtselbständiger Arbeit erzielen, die
der Lohnsteuer nicht unterliegen.

(3) 1Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch Vorauszahlungsbescheid fest. 2Die
Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommensteuer, die sich nach
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge und der Körperschaftsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2

und 3) bei der letzten Veranlagung ergeben hat. 3Das Finanzamt kann bis zum Ablauf
des auf den Veranlagungszeitraum folgenden 15. Kalendermonats die Vorauszahlungen an
die Einkommensteuer anpassen, die sich für den Veranlagungszeitraum voraussichtlich
ergeben wird; dieser Zeitraum verlängert sich auf 21 Monate, wenn die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuerfestsetzung die anderen

Einkünfte voraussichtlich überwiegen werden. 4Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3
bleiben Aufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 bis 9, der §§ 10b
und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach § 33a, wenn die Aufwendungen und abziehbaren

Beträge insgesamt 600 Euro nicht übersteigen, außer Ansatz. 5Die Steuerermäßigung

nach § 34a bleibt außer Ansatz. 6Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleibt der

Sonderausgabenabzug nach § 10a Abs. 1 außer Ansatz. 7Außer Ansatz bleiben bis zur
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Anschaffung oder Fertigstellung der Objekte im Sinne des § 10e Abs. 1 und 2 und §
10h auch die Aufwendungen, die nach § 10e Abs. 6 und § 10h Satz 3 wie Sonderausgaben
abgezogen werden; Entsprechendes gilt auch für Aufwendungen, die nach § 10i für
nach dem Eigenheimzulagengesetz begünstigte Objekte wie Sonderausgaben abgezogen

werden. 8Negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes im
Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden bei der Festsetzung der Vorauszahlungen
nur für Kalenderjahre berücksichtigt, die nach der Anschaffung oder Fertigstellung

dieses Gebäudes beginnen. 9Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung

angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung. 10Satz 8 gilt
nicht für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, für
das erhöhte Absetzungen nach den §§ 14a, 14c oder 14d des Berlinförderungsgesetzes
oder Sonderabschreibungen nach § 4 des Fördergebietsgesetzes in Anspruch genommen

werden. 11Satz 8 gilt für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines
anderen Vermögensgegenstandes im Sinne des § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 entsprechend
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Anschaffung oder Fertigstellung die Aufnahme

der Nutzung durch den Steuerpflichtigen tritt. 12In den Fällen des § 31, in denen die
gebotene steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums
eines Kindes durch das Kindergeld nicht in vollem Umfang bewirkt wird, bleiben bei
der Anwendung der Sätze 2 und 3 Freibeträge nach § 32 Abs. 6 und zu verrechnendes
Kindergeld außer Ansatz.

(4) 1Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vorauszahlungen ist die letzte Vorauszahlung

für den Veranlagungszeitraum anzupassen. 2Der Erhöhungsbetrag ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids zu entrichten.

(5) 1Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie mindestens 200 Euro
im Kalenderjahr und mindestens 50 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt

betragen. 2Festgesetzte Vorauszahlungen sind nur zu erhöhen, wenn sich der
Erhöhungsbetrag im Fall des Absatzes 3 Satz 2 bis 5 für einen Vorauszahlungszeitpunkt
auf mindestens 50 Euro, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens 2.500 Euro beläuft.

§ 37a Pauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte

(1) 1Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass das Unternehmen, das Sachprämien im
Sinne des § 3 Nr. 38 gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien, der nicht

steuerfrei ist, pauschal erhebt. 2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer
ist der gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen Steuerpflichtigen

zufließen. 3Der Pauschsteuersatz beträgt 2,25 Prozent.

(2) 1Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Abs. 3 sinngemäß anzuwenden. 2Das
Unternehmen hat die Prämienempfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten.

(3) 1Über den Antrag entscheidet das Betriebsstättenfinanzamt des Unternehmens (§ 41a

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1). 2Hat das Unternehmen mehrere Betriebsstättenfinanzämter, so ist
das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung

maßgebenden Prämien ermittelt werden. 3Die Genehmigung zur Pauschalierung wird mit
Wirkung für die Zukunft erteilt und kann zeitlich befristet werden; sie erstreckt sich
auf alle im Geltungszeitraum ausgeschütteten Prämien.

(4) Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen
in der Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte im Sinne des Absatzes 3 anzumelden
und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

§ 37b Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen

(1) 1Steuerpflichtige können die Einkommensteuer einheitlich für alle innerhalb eines
Wirtschaftsjahres gewährten

1.betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten
Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, und
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2.Geschenke im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1,
 

die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent

erheben. 2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendungen
des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer; bei Zuwendungen an Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen ist Bemessungsgrundlage mindestens der sich nach § 8 Abs. 3

Satz 1 ergebende Wert. 3Die Pauschalierung ist ausgeschlossen,

1.soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder
 

2.wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung
 

den Betrag von 10.000 Euro übersteigen.

(2) 1Absatz 1 gilt auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin

geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. 2In den Fällen des § 8 Abs. 2 Satz 2 bis 8,
Abs. 3, § 19a sowie § 40 Abs. 2 ist Absatz 1 nicht anzuwenden; Entsprechendes gilt,

soweit die Zuwendungen nach § 40 Abs. 1 pauschaliert worden sind. 3§ 37a Abs. 1 bleibt
unberührt.

(3) 1Die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte

des Empfängers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Abs. 3

sinngemäß anzuwenden. 3Der Steuerpflichtige hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu
unterrichten.

(4) 1Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die
Sachzuwendung gewährenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der
Betriebsstätte nach § 41 Abs. 2 anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach
Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das

Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 2Hat der Steuerpflichtige mehrere Betriebsstätten
im Sinne des Satzes 1, so ist das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die
für die pauschale Besteuerung maßgebenden Sachbezüge ermittelt werden.

2.
Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer)

§ 38 Erhebung der Lohnsteuer

(1) 1Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug
vom Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber
gezahlt wird, der

1.im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung,
seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter im Sinne der §§ 8 bis
13 der Abgabenordnung hat (inländischer Arbeitgeber) oder
 

2.einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung im Inland
überlässt, ohne inländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verleiher).
 

2Inländischer Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 ist in den Fällen der
Arbeitnehmerentsendung auch das in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen,
das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt; Voraussetzung
hierfür ist nicht, dass das Unternehmen dem Arbeitnehmer den Arbeitslohn im eigenen

Namen und für eigene Rechnung auszahlt. 3Der Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen
des Dienstverhältnisses von einem Dritten gewährte Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber
weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen erbracht werden; dies ist
insbesondere anzunehmen, wenn Arbeitgeber und Dritter verbundene Unternehmen im Sinne
von § 15 des Aktiengesetzes sind.

(2) 1Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. 2Die Lohnsteuer entsteht in dem
Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.
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(3) 1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder

Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. 2Bei juristischen Personen des öffentlichen
Rechts hat die öffentliche Kasse, die den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des
Arbeitgebers.

(3a) 1Soweit sich aus einem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstverhältnis
tarifvertragliche Ansprüche des Arbeitnehmers auf Arbeitslohn unmittelbar gegen
einen Dritten mit Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland richten und von
diesem durch die Zahlung von Geld erfüllt werden, hat der Dritte die Pflichten des

Arbeitgebers. 2In anderen Fällen kann das Finanzamt zulassen, dass ein Dritter mit
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland die Pflichten des Arbeitgebers im

eigenen Namen erfüllt. 3Voraussetzung ist, dass der Dritte

1.sich hierzu gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet hat,
 

2.den Lohn auszahlt oder er nur Arbeitgeberpflichten für von ihm vermittelte
Arbeitnehmer übernimmt und
 

3.die Steuererhebung nicht beeinträchtigt wird.
 

4Die Zustimmung erteilt das Betriebsstättenfinanzamt des Dritten auf dessen Antrag
im Einvernehmen mit dem Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers; sie darf mit
Nebenbestimmungen versehen werden, die die ordnungsgemäße Steuererhebung sicherstellen

und die Überprüfung des Lohnsteuerabzugs nach § 42f erleichtern sollen. 5Die Zustimmung

kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 6In den Fällen der Sätze 1 und 2
sind die das Lohnsteuerverfahren betreffenden Vorschriften mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle des Arbeitgebers der Dritte tritt; der Arbeitgeber ist von seinen

Pflichten befreit, soweit der Dritte diese Pflichten erfüllt hat. 7Erfüllt der Dritte
die Pflichten des Arbeitgebers, kann er den Arbeitslohn, der einem Arbeitnehmer in
demselben Lohnabrechnungszeitraum aus mehreren Dienstverhältnissen zufließt, für die
Lohnsteuerermittlung und in der Lohnsteuerbescheinigung zusammenrechnen.

(4) 1Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer nicht
ausreicht, hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen
oder der Arbeitgeber einen entsprechenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitnehmers

zurückzubehalten. 2Soweit der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nachkommt und
der Arbeitgeber den Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung von anderen Bezügen des
Arbeitnehmers aufbringen kann, hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt (§

41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) anzuzeigen. 3Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die von einem
Dritten gewährten Bezüge (Absatz 1 Satz 3) am Ende des jeweiligen Lohnzahlungszeitraums
anzugeben; wenn der Arbeitnehmer keine Angabe oder eine erkennbar unrichtige Angabe

macht, hat der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. 4Das Finanzamt
hat die zuwenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern.

§ 38a Höhe der Lohnsteuer

(1) 1Die Jahreslohnsteuer bemisst sich nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer

im Kalenderjahr bezieht (Jahresarbeitslohn). 2Laufender Arbeitslohn gilt in dem
Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum endet; in den Fällen
des § 39b Abs. 5 Satz 1 tritt der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle des

Lohnzahlungszeitraums. 3Arbeitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird
(sonstige Bezüge), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer
zufließt.

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresarbeitslohn so bemessen, dass sie der
Einkommensteuer entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er ausschließlich
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt.

(3) 1Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer jeweils mit dem auf den
Lohnzahlungszeitraum fallenden Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei

Umrechnung des laufenden Arbeitslohns auf einen Jahresarbeitslohn ergibt. 2Von sonstigen
Bezügen wird die Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit der Lohnsteuer
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für den laufenden Arbeitslohn des Kalenderjahres und für etwa im Kalenderjahr bereits
gezahlte sonstige Bezüge die voraussichtliche Jahreslohnsteuer ergibt.

(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls
durch die Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen (§ 38b), Ausstellung von
entsprechenden Lohnsteuerkarten (§ 39) sowie Feststellung von Freibeträgen und
Hinzurechnungsbeträgen (§ 39a) berücksichtigt.

§ 38b Lohnsteuerklassen

1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden unbeschränkt

einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in Steuerklassen eingereiht. 2Dabei gilt
Folgendes:

1.In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a)ledig sind,
 

b)verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und bei denen die Voraussetzungen für
die Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind;
 

 

2.in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei
ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) zu berücksichtigen ist;
 

3.in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,

a)die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind und nicht dauernd getrennt leben und

aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht oder
 

bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse
V eingereiht wird,
 

 

b)die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und in diesem Zeitpunkt nicht
dauernd getrennt gelebt haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr folgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist,
 

c)deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn

aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide Ehegatten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben und
 

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat, von seinem neuen Ehegatten
nicht dauernd getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig sind,
 

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst worden ist;
 

 

4.in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, wenn beide
Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben
und der Ehegatte des Arbeitnehmers ebenfalls Arbeitslohn bezieht;
 

5.in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn
der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die Steuerklasse III
eingereiht wird;
 

6.die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren
Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom
Arbeitslohn aus dem zweiten und weiteren Dienstverhältnis.
 

3Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und 4 gelten nur
Personen, die die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 oder 2 oder des § 1a erfüllen.

§ 39 Lohnsteuerkarte

(1) 1Die Gemeinden haben den nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern für jedes Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte nach
amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen und zu übermitteln, letztmalig
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für das Kalenderjahr 2010. 2Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander bei mehreren
Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die Gemeinde eine entsprechende

Anzahl Lohnsteuerkarten unentgeltlich auszustellen und zu übermitteln. 3Wenn eine
Lohnsteuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar geworden oder zerstört worden

ist, hat die Gemeinde eine Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. 4Hierfür kann die
ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer eine Gebühr bis 5 Euro erheben; das

Verwaltungskostengesetz ist anzuwenden. 5Die Gemeinde hat die Ausstellung einer Ersatz-
Lohnsteuerkarte dem für den Arbeitnehmer örtlich zuständigen Finanzamt unverzüglich
mitzuteilen.

(2) 1Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die Gemeinde örtlich zuständig,
in deren Bezirk der Arbeitnehmer am 20. September des dem Kalenderjahr, für das
die Lohnsteuerkarte gilt, vorangehenden Jahres oder erstmals nach diesem Stichtag
seine Hauptwohnung oder in Ermangelung einer Wohnung seinen gewöhnlichen Aufenthalt

hatte. 2Bei verheirateten Arbeitnehmern gilt als Hauptwohnung die Hauptwohnung der
Familie oder in Ermangelung einer solchen die Hauptwohnung des älteren Ehegatten, wenn
beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben.

(3) 1Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbesondere einzutragen:

1.die Steuerklasse (§ 38b) in Buchstaben,
 

2.die Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklassen I bis IV, und zwar für jedes
nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Kind im Sinne des § 32 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 3

a)den Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag nach § 32 Abs. 6 Satz 1
zusteht, oder
 

b)den Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag zusteht, weil

aa) die Voraussetzungen des § 32 Abs. 6 Satz 2 vorliegen,
 

bb) der andere Elternteil vor dem Beginn des Kalenderjahres verstorben ist (§ 32
Abs. 6 Satz 3 Nr. 1) oder
 

cc) der Arbeitnehmer allein das Kind angenommen hat (§ 32 Abs. 6 Satz 3 Nr. 2),
 

 

 

3.auf den Lohnsteuerkarten für 2009 und 2010 die Identifikationsnummer (§ 139b der
Abgabenordnung) des Arbeitnehmers.
 

2Für die Eintragung der Steuerklasse III ist das Finanzamt zuständig, wenn der Ehegatte
des Arbeitnehmers nach § 1a Abs. 1 Nr. 2 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu
behandeln ist.

(3a) 1Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträge nach § 32 Abs. 1 bis 6 zustehen,
die nicht nach Absatz 3 von der Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte einzutragen sind,
ist vorbehaltlich des § 39a Abs. 1 Nr. 6 die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
Zahl der Kinderfreibeträge sowie im Fall des § 38b Nr. 2 die Steuerklasse vom

Finanzamt auf Antrag zu ändern. 2Das Finanzamt kann auf nähere Angaben des Arbeitnehmers
verzichten, wenn der Arbeitnehmer höchstens die auf seiner Lohnsteuerkarte für
das vorangegangene Kalenderjahr eingetragene Zahl der Kinderfreibeträge beantragt
und versichert, dass sich die maßgebenden Verhältnisse nicht wesentlich geändert

haben. 3In den Fällen des § 32 Abs. 6 Satz 6 gelten die Sätze 1 und 2 nur, wenn nach den
tatsächlichen Verhältnissen zu erwarten ist, dass die Voraussetzungen auch im Laufe

des Kalenderjahres bestehen bleiben. 4Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck gestellt werden.

(3b) 1Für die Eintragungen nach den Absätzen 3 und 3a sind die Verhältnisse zu

Beginn des Kalenderjahres maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte gilt. 2Auf Antrag
des Arbeitnehmers kann eine für ihn ungünstigere Steuerklasse oder Zahl der

Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. 3In den Fällen der
Steuerklassen III und IV sind bei der Eintragung der Zahl der Kinderfreibeträge
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auch Kinder des Ehegatten zu berücksichtigen. 4Die Eintragungen sind die gesonderte
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 179 Abs. 1 der Abgabenordnung,

die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 5Den Eintragungen braucht eine Belehrung
über den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.

(4) 1Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintragung der Steuerklasse und der Zahl
der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte umgehend ändern zu lassen, wenn die
Eintragung auf der Lohnsteuerkarte von den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres
zugunsten des Arbeitnehmers abweicht oder in den Fällen, in denen die Steuerklasse II
bescheinigt ist, die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags
für Alleinerziehende (§ 24b) im Laufe des Kalenderjahres entfallen; dies gilt nicht,
wenn eine Änderung als Folge einer nach Absatz 3a Satz 3 durchgeführten Übertragung

des Kinderfreibetrags in Betracht kommt. 2Die Änderung von Eintragungen im Sinne des
Absatzes 3 ist bei der Gemeinde, die Änderung von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3a

beim Finanzamt zu beantragen. 3Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach,
so hat die Gemeinde oder das Finanzamt die Eintragung von Amts wegen zu ändern; der
Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem Finanzamt auf Verlangen

vorzulegen. 4Unterbleibt die Änderung der Eintragung, hat das Finanzamt zu wenig
erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 Euro übersteigt;
hierzu hat die Gemeinde dem Finanzamt die Fälle mitzuteilen, in denen eine von ihr
vorzunehmende Änderung unterblieben ist.

(5) 1Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe des Kalenderjahres, für das die
Lohnsteuerkarte gilt, die Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse oder
höhere Zahl der Kinderfreibeträge ein, so kann der Arbeitnehmer bis zum 30. November
bei der Gemeinde, in den Fällen des Absatzes 3a beim Finanzamt die Änderung der

Eintragung beantragen. 2Die Änderung ist mit Wirkung von dem Tage an vorzunehmen, an dem

erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorlagen. 3Ehegatten, die beide in einem
Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des Kalenderjahres einmal, spätestens bis zum
30. November, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren Lohnsteuerkarten eingetragenen
Steuerklassen in andere nach § 38b Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende Steuerklassen zu

ändern. 4Die Gemeinde hat die Änderung mit Wirkung vom Beginn des auf die Antragstellung
folgenden Kalendermonats an vorzunehmen.

(5a) 1Ist ein Arbeitnehmer, für den eine Lohnsteuerkarte ausgestellt worden ist,
zu Beginn des Kalenderjahres beschränkt einkommensteuerpflichtig oder im Laufe des
Kalenderjahres beschränkt einkommensteuerpflichtig geworden, hat er dies dem Finanzamt

unter Vorlage der Lohnsteuerkarte unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanzamt hat die
Lohnsteuerkarte vom Zeitpunkt des Eintritts der beschränkten Einkommensteuerpflicht an

ungültig zu machen. 3Absatz 3b Satz 4 und 5 gilt sinngemäß. 4Unterbleibt die Anzeige, hat
das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese
10 Euro übersteigt.

(6) 1Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuerkarten auszustellen,
Eintragungen auf den Lohnsteuerkarten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche

Landesfinanzbehörden. 2Sie sind insoweit verpflichtet, den Anweisungen des örtlich

zuständigen Finanzamts nachzukommen. 3Das Finanzamt kann erforderlichenfalls

Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich zuständig ist, selbst erlassen. 4Der
Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder andere Personen dürfen die Eintragung auf der
Lohnsteuerkarte nicht ändern oder ergänzen.

§ 39a Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn abzuziehender Freibetrag die Summe
der folgenden Beträge eingetragen:

1.Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anfallen,
soweit sie den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder bei
Versorgungsbezügen den Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) übersteigen,
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2.Sonderausgaben im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 bis 9 und des § 10b,
soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen,
 

3.der Betrag, der nach den §§ 33, 33a und 33b Abs. 6 wegen außergewöhnlicher
Belastungen zu gewähren ist,
 

4.die Pauschbeträge für Behinderte und Hinterbliebene (§ 33b Abs. 1 bis 5),
 

5.die folgenden Beträge, wie sie nach § 37 Abs. 3 bei der Festsetzung von
Einkommensteuer-Vorauszahlungen zu berücksichtigen sind:

a)die Beträge, die nach § 10d Abs. 2, §§ 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, nach § 15b des
Berlinförderungsgesetzes oder nach § 7 des Fördergebietsgesetzes abgezogen werden
können,
 

b)die negative Summe der Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 6 und
7 und der negativen Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr 5,
 

c)das Vierfache der Steuerermäßigung nach den §§ 34f und 35a
 

 

6.die Freibeträge nach § 32 Abs. 6 für jedes Kind im Sinne des § 32 Abs. 1 bis 4, für

das kein Anspruch auf Kindergeld besteht. 2Soweit für diese Kinder Kinderfreibeträge
nach § 39 Abs. 3 auf der Lohnsteuerkarte eingetragen worden sind, ist die
eingetragene Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend zu vermindern,
 

7.ein Betrag auf der Lohnsteuerkarte für ein zweites oder weiteres Dienstverhältnis
insgesamt bis zur Höhe des auf volle Euro abgerundeten zu versteuernden Jahresbetrags
nach § 39b Abs. 2 Satz 5, bis zu dem nach der Steuerklasse des Arbeitnehmers, die
für den Lohnsteuerabzug vom Arbeitslohn aus dem ersten Dienstverhältnis anzuwenden

ist, Lohnsteuer nicht zu erheben ist. 2Voraussetzung ist, dass der Jahresarbeitslohn
aus dem ersten Dienstverhältnis den nach Satz 1 maßgebenden Eingangsbetrag
unterschreitet und dass in Höhe des Betrags zugleich auf der Lohnsteuerkarte
für das erste Dienstverhältnis ein dem Arbeitslohn hinzuzurechnender Betrag

(Hinzurechnungsbetrag) eingetragen wird. 3Soll auf der Lohnsteuerkarte für das erste
Dienstverhältnis auch ein Freibetrag nach den Nummern 1 bis 6 eingetragen werden,
so ist nur der diesen Freibetrag übersteigende Betrag als Hinzurechnungsbetrag
einzutragen; ist der Freibetrag höher als der Hinzurechnungsbetrag, so ist nur der
den Hinzurechnungsbetrag übersteigende Freibetrag einzutragen,
 

8.der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) bei Verwitweten, die nicht in
Steuerklasse II gehören.
 

(2) 1Die Gemeinde hat nach Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträge für Behinderte
und Hinterbliebene bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarten von Amts wegen
einzutragen; dabei ist der Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge,
erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf das Kalenderjahr

gleichmäßig zu verteilen. 2Der Arbeitnehmer kann beim Finanzamt die Eintragung des

nach Absatz 1 insgesamt in Betracht kommenden Freibetrags beantragen. 3Der Antrag kann
nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum 30. November des Kalenderjahres

gestellt werden, für das die Lohnsteuerkarte gilt. 4Der Antrag ist hinsichtlich eines
Freibetrags aus der Summe der nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 8 in Betracht kommenden
Aufwendungen und Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen im Sinne des § 9, soweit sie
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag übersteigen, die Aufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1
Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 bis 9, der §§ 10b und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach den

§§ 24b, 33a und 33b Abs. 6 insgesamt 600 Euro nicht übersteigen. 5Das Finanzamt kann auf
nähere Angaben des Arbeitnehmers verzichten, wenn der Arbeitnehmer höchstens den auf
seiner Lohnsteuerkarte für das vorangegangene Kalenderjahr eingetragenen Freibetrag
beantragt und versichert, dass sich die maßgebenden Verhältnisse nicht wesentlich

geändert haben. 6Das Finanzamt hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge,
erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf die der Antragstellung

folgenden Monate des Kalenderjahres gleichmäßig zu verteilen. 7Abweichend hiervon darf
ein Freibetrag, der im Monat Januar eines Kalenderjahres beantragt wird, mit Wirkung

vom 1. Januar dieses Kalenderjahres an eingetragen werden. 8Die Sätze 5 bis 7 gelten für
den Hinzurechnungsbetrag nach Absatz 1 Nr. 7 entsprechend.
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(3) 1Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 und 8
in Betracht kommenden Beträge gemeinsam zu ermitteln; der in Absatz 1 Nr. 2 genannte

Betrag ist zu verdoppeln. 2Für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 4 ist die Summe der für
beide Ehegatten in Betracht kommenden Aufwendungen im Sinne des § 9, soweit sie jeweils
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag übersteigen, und der Aufwendungen im Sinne des § 10 Abs.
1 Nr. 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 bis 9, der §§ 10b und 33 sowie der abziehbaren Beträge nach

den §§ 24b, 33a und 33b Abs. 6 maßgebend. 3Die nach Satz 1 ermittelte Summe ist je zur
Hälfte auf die Ehegatten aufzuteilen, wenn für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte

ausgeschrieben worden ist und die Ehegatten keine andere Aufteilung beantragen. 4Für
einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte gilt,
aufgelöst worden ist und dessen bisheriger Ehegatte in demselben Kalenderjahr wieder
geheiratet hat, sind die nach Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge ausschließlich

auf Grund der in seiner Person erfüllten Voraussetzungen zu ermitteln. 5Satz 1 zweiter
Halbsatz ist auch anzuwenden, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach § 32a Abs. 6 zu
ermitteln ist.

(4) 1Die Eintragung eines Freibetrags oder eines Hinzurechnungsbetrags auf der
Lohnsteuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer Besteuerungsgrundlage im Sinne

des § 179 Abs. 1 der Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 2Der
Eintragung braucht eine Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt

zu werden. 3Ein mit einer Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf versehener
schriftlicher Bescheid ist jedoch zu erteilen, wenn dem Antrag des Arbeitnehmers

nicht in vollem Umfang entsprochen wird. 4§ 153 Abs. 2 der Abgabenordnung ist nicht
anzuwenden.

(5) Ist zuwenig Lohnsteuer erhoben worden, weil auf der Lohnsteuerkarte ein Freibetrag
unzutreffend eingetragen worden ist, hat das Finanzamt den Fehlbetrag vom Arbeitnehmer
nachzufordern, wenn er 10 Euro übersteigt.

(6) (weggefallen)

§ 39b Durchführung des Lohnsteuerabzugs für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat der unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres

oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. 2Der

Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte während des Dienstverhältnisses aufzubewahren. 3Er
hat sie dem Arbeitnehmer während des Kalenderjahres zur Vorlage beim Finanzamt oder
bei der Gemeinde vorübergehend zu überlassen sowie innerhalb angemessener Frist

nach Beendigung des Dienstverhältnisses herauszugeben. 4Der Arbeitgeber darf die auf
der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale nur für die Einbehaltung der Lohnsteuer
verwerten; er darf sie ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur offenbaren, soweit dies
gesetzlich zugelassen ist.

(2) 1Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn hat der
Arbeitgeber die Höhe des laufenden Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum

festzustellen und auf einen Jahresarbeitslohn hochzurechnen. 2Der Arbeitslohn
eines monatlichen Lohnzahlungszeitraums ist mit zwölf, der Arbeitslohn eines
wöchentlichen Lohnzahlungszeitraums mit 360/7 und der Arbeitslohn eines täglichen

Lohnzahlungszeitraums mit 360 zu vervielfältigen. 3Von dem hochgerechneten
Jahresarbeitslohn sind ein etwaiger Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) und

Altersentlastungsbetrag (§ 24a) abzuziehen. 4Außerdem ist der hochgerechnete
Jahresarbeitslohn um einen etwaigen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers für den
Lohnzahlungszeitraum eingetragenen Freibetrag (§ 39a Abs. 1) oder Hinzurechnungsbetrag
(§ 39a Abs. 1 Nr. 7), vervielfältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2,

zu vermindern oder zu erhöhen. 5Der so verminderte oder erhöhte hochgerechnete
Jahresarbeitslohn, vermindert um
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1.den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder bei
Versorgungsbezügen den Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) und den Zuschlag
zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) in den Steuerklassen I bis V,
 

2.den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c Abs. 1) in den Steuerklassen I, II und IV und
den verdoppelten Sonderausgaben-Pauschbetrag in der Steuerklasse III,
 

3.die Vorsorgepauschale

a)in den Steuerklassen I, II und IV nach Maßgabe des § 10c Abs. 2 oder Abs. 3,
jeweils in Verbindung mit § 10c Abs. 5,
 

b)in der Steuerklasse III nach Maßgabe des § 10c Abs. 2 oder Abs. 3, jeweils in
Verbindung mit § 10c Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5,
 

 

4.den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b) in der Steuerklasse II,
 

ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. 6Für den zu versteuernden Jahresbetrag ist
die Jahreslohnsteuer in den Steuerklassen I, II und IV nach § 32a Abs. 1 sowie in der

Steuerklasse III nach § 32a Abs. 5 zu berechnen. 7In den Steuerklassen V und VI ist die
Jahreslohnsteuer zu berechnen, die sich aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags
zwischen dem Steuerbetrag für das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das
Dreiviertelfache des zu versteuernden Jahresbetrags nach § 32a Abs. 1 ergibt; die
Jahreslohnsteuer beträgt jedoch mindestens 15 Prozent des Jahresbetrags, für den 9.144
Euro übersteigenden Teil des Jahresbetrags höchstens 42 Prozent und für den 25.812
Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags jeweils 42 Prozent sowie
für den 200.000 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags jeweils

45 Prozent. 8Für die Lohnsteuerberechnung ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene

Steuerklasse maßgebend. 9Die monatliche Lohnsteuer ist 1/12, die wöchentliche Lohnsteuer

sind 7/360 und die tägliche Lohnsteuer ist 1/360 der Jahreslohnsteuer. 10Bruchteile
eines Cents, die sich bei der Berechnung nach den Sätzen 2 und 9 ergeben, bleiben

jeweils außer Ansatz. 11Die auf den Lohnzahlungszeitraum entfallende Lohnsteuer ist

vom Arbeitslohn einzubehalten. 12Das Betriebsstättenfinanzamt kann allgemein oder auf
Antrag zulassen, dass die Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des § 42b Abs. 1 nach
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährleistet ist, dass
die zutreffende Jahreslohnsteuer (§ 38a Abs. 2) nicht unterschritten wird.

(3) 1Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber

den voraussichtlichen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug festzustellen. 2Hat
der Arbeitnehmer Lohnsteuerbescheinigungen aus früheren Dienstverhältnissen des
Kalenderjahres nicht vorgelegt, so ist bei der Ermittlung des voraussichtlichen
Jahresarbeitslohns der Arbeitslohn für Beschäftigungszeiten bei früheren Arbeitgebern
mit dem Betrag anzusetzen, der sich ergibt, wenn der laufende Arbeitslohn im Monat
der Zahlung des sonstigen Bezugs entsprechend der Beschäftigungsdauer bei früheren

Arbeitgebern hochgerechnet wird. 3Der voraussichtliche Jahresarbeitslohn ist um den
Versorgungsfreibetrag (§ 19 Abs. 2) und den Altersentlastungsbetrag (§ 24a), wenn
die Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie nach
Maßgabe der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte um einen etwaigen Jahresfreibetrag

zu vermindern und um einen etwaigen Jahreshinzurechnungsbetrag zu erhöhen. 4Für
den so ermittelten Jahresarbeitslohn (maßgebender Jahresarbeitslohn) ist die

Lohnsteuer nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 5 bis 7 zu ermitteln. 5Außerdem ist
die Jahreslohnsteuer für den maßgebenden Jahresarbeitslohn unter Einbeziehung des

sonstigen Bezugs zu ermitteln. 6Dabei ist der sonstige Bezug, soweit es sich nicht um
einen sonstigen Bezug im Sinne des Satzes 9 handelt, um den Versorgungsfreibetrag
und den Altersentlastungsbetrag zu vermindern, wenn die Voraussetzungen für
den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind und soweit sie nicht bei der

Steuerberechnung für den maßgebenden Jahresarbeitslohn berücksichtigt worden sind. 7Für
die Lohnsteuerberechnung ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse

maßgebend. 8Der Unterschiedsbetrag zwischen den ermittelten Jahreslohnsteuerbeträgen ist

die Lohnsteuer, die vom sonstigen Bezug einzubehalten ist. 9Die Lohnsteuer ist bei einem
sonstigen Bezug im Sinne des § 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4 in der Weise zu ermäßigen,
dass der sonstige Bezug bei der Anwendung des Satzes 5 mit einem Fünftel anzusetzen und
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der Unterschiedsbetrag im Sinne des Satzes 8 zu verfünffachen ist; § 34 Abs. 1 Satz 3
ist sinngemäß anzuwenden.

(4) (weggefallen)

(5) 1Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungszeitraum lediglich Abschlagszahlungen
leistet und eine Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohnabrechnungszeitraum)
vornimmt, kann er den Lohnabrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum
behandeln und die Lohnsteuer abweichend von § 38 Abs. 3 bei der Lohnabrechnung

einbehalten. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wochen
übersteigt oder die Lohnabrechnung nicht innerhalb von drei Wochen nach dessen

Ablauf erfolgt. 3Das Betriebsstättenfinanzamt kann anordnen, dass die Lohnsteuer von
den Abschlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die Erhebung der Lohnsteuer sonst

nicht gesichert erscheint. 4Wenn wegen einer besonderen Entlohnungsart weder ein
Lohnzahlungszeitraum noch ein Lohnabrechnungszeitraum festgestellt werden kann, gilt
als Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsächlichen Arbeitstage oder Arbeitswochen.

(6) 1Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der von einem
Arbeitgeber (§ 38) gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizustellen, so erteilt
das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers eine

entsprechende Bescheinigung. 2Der Arbeitgeber hat diese Bescheinigung als Beleg zum
Lohnkonto (§ 41 Abs. 1) aufzubewahren.

(7) (weggefallen)

(8) Das Bundesministerium der Finanzen hat im Einvernehmen mit den obersten
Finanzbehörden der Länder auf der Grundlage der Absätze 2 und 3 einen
Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung der Lohnsteuer aufzustellen und
bekannt zu machen.

§ 39c Durchführung des Lohnsteuerabzugs ohne Lohnsteuerkarte

(1) 1Solange der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
eine Lohnsteuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe der ihm ausgehändigten
Lohnsteuerkarte schuldhaft verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der

Steuerklasse VI zu ermitteln. 2Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage
oder verzögerte Rückgabe der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der
Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Familienverhältnisse des
Arbeitnehmers zugrunde zu legen.

(2) 1Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem Arbeitslohn für den Monat Januar
eines Kalenderjahres abweichend von Absatz 1 auf Grund der Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte für das vorhergehende Kalenderjahr ermitteln, wenn der Arbeitnehmer
eine Lohnsteuerkarte für das neue Kalenderjahr bis zur Lohnabrechnung nicht vorgelegt

hat. 2Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte ist die Lohnsteuerermittlung für den Monat Januar

zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern. 3Legt der Arbeitnehmer bis zum 31. März

keine Lohnsteuerkarte vor, ist nachträglich Absatz 1 anzuwenden. 4Die zu wenig oder zu
viel einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils bei der nächsten Lohnabrechnung auszugleichen.

(3) 1Für Arbeitnehmer, die nach § 1 Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer unabhängig von einer Lohnsteuerkarte zu

ermitteln. 2Dabei ist die Steuerklasse maßgebend, die nach § 39 Abs. 3 bis 5 auf einer

Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen wäre. 3Auf Antrag des Arbeitnehmers
erteilt das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) über die maßgebende
Steuerklasse, die Zahl der Kinderfreibeträge und einen etwa in Betracht kommenden
Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag (§ 39a) eine Bescheinigung, für die die
Vorschriften über die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwenden sind.

(4) 1Arbeitnehmer, die nach § 1 Abs. 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
behandelt werden, haben ihrem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres oder beim

Eintritt in das Dienstverhältnis eine Bescheinigung vorzulegen. 2Die Bescheinigung
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wird auf Antrag des Arbeitnehmers vom Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz

1 Nr. 1) des Arbeitgebers erteilt. 3In die Bescheinigung, für die die Vorschriften
über die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwenden sind, trägt das
Finanzamt die maßgebende Steuerklasse, die Zahl der Kinderfreibeträge und einen

etwa in Betracht kommenden Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag (§ 39a) ein. 4Ist der
Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren inländischen Arbeitgebern tätig, ist für die
Erteilung jeder weiteren Bescheinigung das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, das

die erste Bescheinigung ausgestellt hat. 5Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn von
einem inländischen Arbeitgeber beziehen, ist für die Erteilung der Bescheinigungen das
Betriebsstättenfinanzamt des älteren Ehegatten zuständig.

(5) In den Fällen des § 38 Abs. 3a Satz 1 kann der Dritte die Lohnsteuer für einen
sonstigen Bezug mit 20 Prozent unabhängig von einer Lohnsteuerkarte ermitteln, wenn der
maßgebende Jahresarbeitslohn nach § 39b Abs. 3 zuzüglich des sonstigen Bezugs 10.000
Euro nicht übersteigt; bei der Feststellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns sind nur
die Lohnzahlungen des Dritten zu berücksichtigen.

§ 39d Durchführung des Lohnsteuerabzugs für beschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

(1) 1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden beschränkt

einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in die Steuerklasse I eingereiht. 2§ 38b Nr.

6 ist anzuwenden. 3Das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) erteilt
auf Antrag des Arbeitnehmers über die maßgebende Steuerklasse eine Bescheinigung, für
die die Vorschriften über die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte mit der Maßgabe
sinngemäß anzuwenden sind, dass der Arbeitnehmer eine Änderung der Bescheinigung bis
zum Ablauf des Kalenderjahres, für das sie gilt, beim Finanzamt beantragen kann.

(2) 1In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung trägt das Finanzamt für einen
Arbeitnehmer, bei dem § 50 Abs. 1 Satz 5 anzuwenden ist, auf Antrag Folgendes ein:

1.Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit anfallen (§ 9),
soweit sie den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder bei
Versorgungsbezügen den Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) übersteigen,
 

2.Sonderausgaben im Sinne des § 10b, soweit sie den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c
Abs. 1) übersteigen, und die wie Sonderausgaben abziehbaren Beträge nach § 10e oder
§ 10i, jedoch erst nach Fertigstellung oder Anschaffung des begünstigten Objekts oder
nach Fertigstellung der begünstigten Maßnahme,
 

3.den Freibetrag oder den Hinzurechnungsbetrag nach § 39a Abs. 1 Nr. 7.
 

2Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ablauf des

Kalenderjahres gestellt werden, für das die Bescheinigung gilt. 3Das Finanzamt
hat die Summe der eingetragenen Beträge durch Aufteilung in Monatsbeträge,
erforderlichenfalls Wochen- und Tagesbeträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer

des Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu verteilen. 4§ 39a Abs. 4 und 5
ist sinngemäß anzuwenden.

(3) 1Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1 erteilte Bescheinigung seinem
Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis

vorzulegen. 2Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung aufzubewahren. 3§ 39b Abs. 1 Satz 3

und 4 gilt sinngemäß. 4Der Arbeitgeber hat im Übrigen den Lohnsteuerabzug nach Maßgabe
des § 39b Abs. 2 bis 6, des § 39c Abs. 1, 2 und 5 und des § 41c durchzuführen; dabei

tritt die nach Absatz 1 erteilte Bescheinigung an die Stelle der Lohnsteuerkarte. 5Auf
Verlangen des beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber
bei Beendigung des Dienstverhältnisses oder am Ende des Kalenderjahres eine
Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln oder auszustellen; § 41b ist sinngemäß
anzuwenden.

§ 39e Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
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(1) Das Finanzamt teilt die nach den §§ 39 bis 39d von ihm festzustellenden
Lohnsteuerabzugsmerkmale dem Bundeszentralamt für Steuern zum Zweck der Bereitstellung
für den automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber mit.

(2) 1Für jeden Steuerpflichtigen speichert das Bundeszentralamt für Steuern zum
Zweck der Bereitstellung automatisiert abrufbarer Lohnsteuerabzugsmerkmale für den
Arbeitgeber folgende Daten zu den in § 139b Abs. 3 der Abgabenordnung genannten Daten
hinzu:

1.rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft,
 

2.bei Verheirateten die Identifikationsnummer des Ehegatten und dessen rechtliche
Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft,
 

3.Kinder mit ihrer Identifikationsnummer und soweit bekannt die Rechtsstellung und
Zuordnung der Kinder zu den Eltern sowie die Identifikationsnummer des anderen
Elternteiles,
 

4.Familienstand und gewählte Steuerklassen (§ 38b), Zahl der Lohnsteuerkarten und
beantragte ungünstigere Steuerklasse oder Zahl der Kinderfreibeträge (§ 39),
Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§§ 39a, 39d), amtlicher Gemeindeschlüssel der
Wohnsitzgemeinde.
 

2Die nach Landesrecht zuständigen Behörden haben dem Bundeszentralamt für Steuern unter
Angabe der Identifikationsnummer die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Daten und deren

Änderungen mitzuteilen. 3Diese Behörden sind insoweit, als sie die Grundlagen für die
Bildung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie deren Änderungen mitzuteilen

haben, örtliche Landesfinanzbehörden. 4Sie sind insoweit verpflichtet, den Anweisungen
des örtlich zuständigen Finanzamts nachzukommen.

(3) 1Das Bundeszentralamt für Steuern hält die Identifikationsnummer, den Tag der
Geburt, Merkmale für den Kirchensteuerabzug und folgende Lohnsteuerabzugsmerkmale des
Arbeitnehmers zum unentgeltlichen automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz bereit: Steuerklasse (§ 38b) in Zahlen, die Zahl der

Kinderfreibeträge (§ 39), Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag (§§ 39a, 39d). 2Bezieht
ein Arbeitnehmer nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, so sind für

jedes weitere Dienstverhältnis elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale zu bilden. 3Das
Bundeszentralamt für Steuern führt die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
des Arbeitnehmers zum Zweck ihrer Bereitstellung nach Satz 1 mit der Wirtschafts-
Identifikationsnummer (§ 139c der Abgabenordnung) des Arbeitgebers zusammen.

(4) 1Der Arbeitnehmer hat seinem Arbeitgeber bei Eintritt in das Dienstverhältnis
zum Zweck des Abrufs der Lohnsteuerabzugsmerkmale seine Identifikationsnummer

sowie den Tag seiner Geburt mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat bei Beginn des
Dienstverhältnisses die Lohnsteuerabzugsmerkmale für den Arbeitnehmer beim
Bundeszentralamt für Steuern durch Datenfernübertragung abzurufen und sie in

das Lohnkonto für den Arbeitnehmer zu übernehmen. 3Zur Plausibilitätsprüfung der
Identifikationsnummer hält das Bundeszentralamt für Steuern für den Arbeitgeber

entsprechende Regeln zum Abruf bereit. 4Für den Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale hat
sich der Arbeitgeber zu authentifizieren und seine Wirtschafts-Identifikationsnummer
sowie die Identifikationsnummer und den Tag der Geburt des Arbeitnehmers

mitzuteilen. 5Der Arbeitgeber hat die Beendigung des Dienstverhältnisses unverzüglich

dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. 6Beauftragt der Arbeitgeber einen Dritten
mit der Durchführung des Lohnsteuerabzugs, hat sich der Dritte für den Datenabruf zu
authentifizieren und zusätzlich seine Wirtschafts-Identifikationsnummer mitzuteilen.

(5) 1Auf die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sind die für die Lohnsteuerkarte

geltenden Schutzvorschriften entsprechend anzuwenden. 2Wer Lohnsteuerabzugsmerkmale
vorsätzlich oder leichtfertig für andere Zwecke als die Durchführung des Lohn- und
Kirchensteuerabzugs verwendet, handelt ordnungswidrig; § 50f Abs. 2 ist anzuwenden.

(6) Die abgerufenen Lohnsteuerabzugsmerkmale sind vom Arbeitgeber für die Durchführung
des Lohnsteuerabzugs des Arbeitnehmers anzuwenden bis ihm das Bundeszentralamt
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für Steuern geänderte Lohnsteuerabzugsmerkmale zum Abruf bereitstellt und die
Bereitstellung mitteilt oder der Arbeitgeber dem Bundeszentralamt für Steuern die
Beendigung des Dienstverhältnisses anzeigt.

(7) 1Die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale werden erstmals für die

Durchführung des Lohnsteuerabzugs gebildet. 2Der Steuerpflichtige kann beim
Wohnsitzfinanzamt (§ 19 der Abgabenordnung) beantragen, dass für ihn keine

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale mehr gebildet werden. 3Erstmalig gebildete oder
geänderte elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale sind dem Arbeitnehmer auf Antrag

mitzuteilen oder elektronisch bereitzustellen. 4Werden dem Arbeitnehmer elektronische
Lohnsteuerabzugsmerkmale bekannt, die zu seinen Gunsten von den tatsächlichen
Verhältnissen abweichen, so ist er verpflichtet, sie ändern zu lassen.

(8) 1Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Betriebsstättenfinanzamt zur Vermeidung

unbilliger Härten zulassen, dass der Arbeitgeber nicht am Abrufverfahren teilnimmt. 2Dem
Antrag eines Arbeitgebers ohne maschinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich
Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in seinem Privathaushalt im

Sinne des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt, ist stattzugeben. 3Der
Arbeitgeber hat dem Antrag unter Angabe seiner Wirtschafts-Identifikationsnummer
ein Verzeichnis der beschäftigten Arbeitnehmer mit Angabe der jeweiligen

Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Arbeitnehmers beizufügen. 4Der Antrag

ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen. 5Das Betriebsstättenfinanzamt
übermittelt dem Arbeitgeber für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs für ein
Kalenderjahr eine arbeitgeberbezogene Bescheinigung mit den Lohnsteuerabzugsmerkmalen

für den Arbeitnehmer. 6Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(9) 1Die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale sind für die Durchführung des

Lohnsteuerabzugs ab 2011 anzuwenden. 2Die Gemeinden haben die Lohnsteuerkarte nach

§ 39 letztmals für das Kalenderjahr 2010 auszustellen und zu übermitteln. 3Auf den
Lohnsteuerkarten für 2009 und 2010 ist zusätzlich die Identifikationsnummer des

Arbeitnehmers einzutragen. 4Das Bundeszentralamt für Steuern errichtet unverzüglich
die Datei der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale und das Verfahren für den Abruf

durch den Arbeitgeber zum Zweck der Durchführung des Lohnsteuerabzugs ab 2011. 5Die nach
Landesrecht zuständigen Behörden haben die Daten gemäß Absatz 2 dem Bundeszentralamt
für Steuern in dem mit ihm abzustimmenden Verfahren zu übermitteln und zur Einführung
der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale zusätzlich Folgendes mitzuteilen: die
Zahl der Lohnsteuerkarten für den Arbeitnehmer und die bisherige Steuerklasse oder
Steuerklassen, die Zahl der Kinderfreibeträge, bei Kindern bis zum vollendeten
18. Lebensjahr die Identifikationsnummer der leiblichen Eltern, soweit bekannt,
etwaige Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinterbliebene und den amtlichen

Gemeindeschlüssel. 6Die Verfahren haben die Sicherheitsanforderungen nach dem Stand der
Technik zu erfüllen.

(10) 1Das Bundesministerium der Finanzen kann den Zeitpunkt des erstmaligen
Datenabrufs durch den Arbeitgeber durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes

Schreiben mitteilen. 2Zur Prüfung und zum Nachweis der Funktionsfähigkeit der
Verfahren zur Bildung, Speicherung und Übermittlung, Änderung, Bereitstellung sowie
zum Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale können die elektronischen

Lohnsteuerabzugsmerkmale vor 2010 gebildet, gespeichert und genutzt werden. 3Zur
Erprobung der in Satz 2 genannten Verfahren können das Bundeszentralamt für Steuern
und die an der Erprobung teilnehmenden Arbeitgeber die Regelungen der Absätze 1

bis 6 und Absatz 7 Satz 1 im Kalenderjahr 2010 anwenden. 4Das Bundesministerium der
Finanzen hat auf die Möglichkeit der Erprobung des Verfahrens der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes

Schreiben hinzuweisen. 5Das Bundeszentralamt für Steuern kann mit Zustimmung des
Bundesministeriums der Finanzen die an der Erprobung teilnehmenden Arbeitgeber

auswählen. 6Ist bei der Erprobung oder dem Einsatz des Verfahrens der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale die Wirtschafts-Identifikationsnummer noch nicht oder nicht
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vollständig eingeführt, tritt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a des
Umsatzsteuergesetzes) an die Stelle der Wirtschafts-Identifikationsnummer.

§ 40 Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

(1) 1Das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) kann auf Antrag des
Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der
Vorschriften des § 38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit

1.von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt werden
oder
 

2.in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber
die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.
 

2Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu berücksichtigen, dass die in Absatz
3 vorgeschriebene Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer eine in Geldeswert bestehende Einnahme im Sinne des § 8 Abs. 1 darstellt

(Nettosteuersatz). 3Die Pauschalierung ist in den Fällen der Nummer 1 ausgeschlossen,
soweit der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als 1.000 Euro im

Kalenderjahr gewährt. 4Der Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufügen, aus
der sich der durchschnittliche Steuersatz unter Zugrundelegung der durchschnittlichen
Jahresarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in jeder Steuerklasse
für diejenigen Arbeitnehmer ergibt, denen die Bezüge gewährt werden sollen oder gewährt
worden sind.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 25 Prozent erheben, soweit er

1.arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder
verbilligt abgibt oder Barzuschüsse an ein anderes Unternehmen leistet, das
arbeitstäglich Mahlzeiten an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt

abgibt. 2Voraussetzung ist, dass die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteile vereinbart
sind,
 

2.Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt,
 

3.Erholungsbeihilfen gewährt, wenn diese zusammen mit Erholungsbeihilfen, die in
demselben Kalenderjahr früher gewährt worden sind, 156 Euro für den Arbeitnehmer,
104 Euro für dessen Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind nicht übersteigen und der
Arbeitgeber sicherstellt, dass die Beihilfen zu Erholungszwecken verwendet werden,
 

4.Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Tätigkeit im Sinne
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 bis 4 zahlt, soweit diese die dort bezeichneten
Pauschbeträge um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen,
 

5.den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich
oder verbilligt Personalcomputer übereignet; das gilt auch für Zubehör und

Internetzugang. 2Das Gleiche gilt für Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die
Internetnutzung gezahlt werden.
 

2Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15 Prozent
für Sachbezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung eines
Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und für zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erheben, soweit diese Bezüge den
Betrag nicht übersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 2 wie Werbungskosten

geltend machen könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden. 3Die nach Satz
2 pauschal besteuerten Bezüge mindern die nach § 9 Abs. 2 abziehbaren Beträge; sie
bleiben bei der Anwendung des § 40a Abs. 1 bis 4 außer Ansatz.

(3) 1Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. 2Er ist Schuldner der
pauschalen Lohnsteuer; auf den Arbeitnehmer abgewälzte pauschale Lohnsteuer gilt als

zugeflossener Arbeitslohn und mindert nicht die Bemessungsgrundlage. 3Der pauschal
besteuerte Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung
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zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Ansatz. 4Die pauschale
Lohnsteuer ist weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen.

§ 40a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und
geringfügig Beschäftigte

(1) 1Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte
bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit

einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent des Arbeitslohns erheben. 2Eine kurzfristige
Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich,
nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die Dauer der Beschäftigung 18
zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und

1.der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 62 Euro durchschnittlich je
Arbeitstag nicht übersteigt oder
 

2.die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird.
 

(2) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die
Lohnsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern (einheitliche
Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus geringfügigen Beschäftigungen im Sinne des §
8 Abs. 1 Nr. 1 oder des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, für das er Beiträge
nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c (geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte) oder
nach § 172 Abs. 3 oder 3a (versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte) des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat, mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz in
Höhe von insgesamt 2 Prozent des Arbeitsentgelts erheben.

(2a) Hat der Arbeitgeber in den Fällen des Absatzes 2 keine Beiträge nach § 168 Abs. 1
Nr. 1b oder 1c oder nach § 172 Abs. 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu
entrichten, kann er unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die Lohnsteuer
mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 20 Prozent des Arbeitsentgelts erheben.

(3) 1Abweichend von den Absätzen 1 und 2a kann der Arbeitgeber unter Verzicht auf
die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land-
und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ausschließlich mit typisch
land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem

Pauschsteuersatz von 5 Prozent des Arbeitslohns erheben. 2Aushilfskräfte im Sinne dieser
Vorschrift sind Personen, die für die Ausführung und für die Dauer von Arbeiten, die
nicht ganzjährig anfallen, beschäftigt werden; eine Beschäftigung mit anderen land-
und forstwirtschaftlichen Arbeiten ist unschädlich, wenn deren Dauer 25 Prozent der

Gesamtbeschäftigungsdauer nicht überschreitet. 3Aushilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer,
die zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräften gehören oder die der Arbeitgeber
mehr als 180 Tage im Kalenderjahr beschäftigt.

(4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 3 sind unzulässig

1.bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer durchschnittlich
je Arbeitsstunde 12 Euro übersteigt,
 

2.bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäftigung von demselben Arbeitgeber
Arbeitslohn beziehen, der nach den §§ 39b bis 39d dem Lohnsteuerabzug unterworfen
wird.
 

(5) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist § 40 Abs. 3 anzuwenden.

(6) 1Für die Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer nach Absatz 2 ist die Deutsche

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus zuständig. 2Die

Regelungen zum Steuerabzug vom Arbeitslohn sind entsprechend anzuwenden. 3Für die
Anmeldung, Abführung und Vollstreckung der einheitlichen Pauschsteuer gelten dabei
die Regelungen für die Beiträge nach § 168 Abs. 1 Nr. 1b oder 1c oder nach § 172

Abs. 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 4Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus hat die einheitliche Pauschsteuer
auf die erhebungsberechtigten Körperschaften aufzuteilen; dabei entfallen aus
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Vereinfachungsgründen 90 Prozent der einheitlichen Pauschsteuer auf die Lohnsteuer,

5 Prozent auf den Solidaritätszuschlag und 5 Prozent auf die Kirchensteuern. 5Die
erhebungsberechtigten Kirchen haben sich auf eine Aufteilung des Kirchensteueranteils
zu verständigen und diesen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/

Verwaltungsstelle Cottbus mitzuteilen. 6Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus ist berechtigt, die einheitliche Pauschsteuer nach
Absatz 2 zusammen mit den Sozialversicherungsbeiträgen beim Arbeitgeber einzuziehen.

§ 40b Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten
Zukunftssicherungsleistungen

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Zuwendungen zum Aufbau einer nicht
kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an eine Pensionskasse mit einem
Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Zuwendungen erheben.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden Zuwendungen des Arbeitgebers
für den Arbeitnehmer 1.752 Euro im Kalenderjahr übersteigen oder nicht aus seinem

ersten Dienstverhältnis bezogen werden. 2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in der
Pensionskasse versichert, so gilt als Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Zuwendungen durch die Zahl der
begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbetrag 1.752 Euro nicht übersteigt;
hierbei sind Arbeitnehmer, für die Zuwendungen von mehr als 2.148 Euro im Kalenderjahr

geleistet werden, nicht einzubeziehen. 3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für
den Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses erbracht hat,
vervielfältigt sich der Betrag von 1.752 Euro mit der Anzahl der Kalenderjahre,
in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat;

in diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der vervielfältigte Betrag vermindert
sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Zuwendungen, die der Arbeitgeber
in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs
vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat.

(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers kann der
Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Beiträge
erheben, wenn mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag
versichert sind und der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge
nach Abzug der Versicherungsteuer durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt,
62 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt.

(4) In den Fällen des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 15 Prozent der Sonderzahlungen zu
erheben.

(5) 1§ 40 Abs. 3 ist anzuwenden. 2Die Anwendung des § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 auf Bezüge
im Sinne des Absatzes 1, des Absatzes 3 und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen.

Fußnote

§ 40b Abs. 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 52a Satz 3

§ 41 Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

(1) 1Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebsstätte (Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer

und jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen. 2In das Lohnkonto sind die für
den Lohnsteuerabzug und die Lohnsteuerzerlegung erforderlichen Merkmale aus der

Lohnsteuerkarte oder aus einer entsprechenden Bescheinigung zu übernehmen. 3Bei jeder
Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die
Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie
die einbehaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle der Lohnzahlung

tritt in den Fällen des § 39b Abs. 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. 4Ist die einbehaltene
oder übernommene Lohnsteuer unter Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach §
10c Abs. 3 ermittelt worden, so ist dies durch die Eintragung des Großbuchstabens
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B zu vermerken. 5Ferner sind das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, das
Winterausfallgeld, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der
Zuschuss nach § 4a Mutterschutzverordnung oder einer entsprechenden Landesregelung,
die Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045) sowie die nach § 3 Nr. 28 steuerfreien Aufstockungsbeträge oder

Zuschläge einzutragen. 6Ist während der Dauer des Dienstverhältnisses in anderen Fällen
als in denen des Satzes 5 der Anspruch auf Arbeitslohn für mindestens fünf aufeinander
folgende Arbeitstage im Wesentlichen weggefallen, so ist dies jeweils durch Eintragung

des Grußbuchstabens U zu vermerken. 7Hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem
sonstigen Bezug im ersten Dienstverhältnis berechnet und ist dabei der Arbeitslohn
aus früheren Dienstverhältnissen des Kalenderjahres außer Betracht geblieben, so ist

dies durch Eintragung des Großbuchstabens S zu vermerken. 8Die Bundesregierung wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben,

welche Einzelangaben im Lohnkonto aufzuzeichnen sind. 9Dabei können für Arbeitnehmer mit
geringem Arbeitslohn und für die Fälle der §§ 40 bis 40b Aufzeichnungserleichterungen
sowie für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos zugelassen

werden. 10Die Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres, das auf die
zuletzt eingetragene Lohnzahlung folgt, aufzubewahren.

(2) 1Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs des Arbeitgebers, in dem der

für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt wird. 2Wird
der maßgebende Arbeitslohn nicht in dem Betrieb oder einem Teil des Betriebs des
Arbeitgebers oder nicht im Inland ermittelt, so gilt als Betriebsstätte der Mittelpunkt
der geschäftlichen Leitung des Arbeitgebers im Inland; im Fall des § 38 Abs. 1 Satz
1 Nr. 2 gilt als Betriebsstätte der Ort im Inland, an dem die Arbeitsleistung ganz

oder vorwiegend stattfindet. 3Als Betriebsstätte gilt auch der inländische Heimathafen
deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im Inland keine Niederlassung hat.

§ 41a Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) 1Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraums

1.dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 Abs. 2) befindet
(Betriebsstättenfinanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die Summen
der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),
 

2.die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene und übernommene
Lohnsteuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.
 

2Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem

Weg nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu übermitteln. 3Auf Antrag
kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische
Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Lohnsteuer-Anmeldung vom Arbeitgeber

oder von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person zu unterschreiben. 4Der
Arbeitgeber wird von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen
befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die er Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen
hat, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt mitteilt.

(2) 1Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat. 2Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für
das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 800 Euro, aber nicht mehr als 3.000 Euro
betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 800 Euro betragen

hat. 3Hat die Betriebsstätte nicht während des ganzen vorangegangenen Kalenderjahres
bestanden, so ist die für das vorangegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer
für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums auf einen Jahresbetrag

umzurechnen. 4Wenn die Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch nicht
bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete für den ersten vollen
Kalendermonat nach der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende Lohnsteuer maßgebend.
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(3) 1Die oberste Finanzbehörde des Landes kann bestimmen, dass die Lohnsteuer
nicht dem Betriebsstättenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse erhält insoweit die Stellung

einer Landesfinanzbehörde. 2Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige andere
öffentliche Kasse können anordnen, dass die Lohnsteuer abweichend von dem nach Absatz 1
maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer
nicht gesichert erscheint.

(4) 1Arbeitgeber, die eigene oder gecharterte Handelsschiffe betreiben, dürfen vom
Gesamtbetrag der anzumeldenden und abzuführenden Lohnsteuer einen Betrag von 40 Prozent
der Lohnsteuer der auf solchen Schiffen in einem zusammenhängenden Arbeitsverhältnis

von mehr als 183 Tagen beschäftigten Besatzungsmitglieder abziehen und einbehalten. 2Die
Handelsschiffe müssen in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen sein,
die deutsche Flagge führen und zur Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr
mit oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder

zwischen einem ausländischen Hafen und der Hohen See betrieben werden. 3Die Sätze 1
und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn Seeschiffe im Wirtschaftsjahr überwiegend
außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung
von Bodenschätzen oder zur Vermessung von Energielagerstätten unter dem Meeresboden

eingesetzt werden. 4Ist für den Lohnsteuerabzug die Lohnsteuer nach der Steuerklasse V
oder VI zu ermitteln, so bemisst sich der Betrag nach Satz 1 nach der Lohnsteuer der
Steuerklasse I.

§ 41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs

(1) 1Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder am Ende des Kalenderjahres hat der

Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. 2Auf Grund der Eintragungen
im Lohnkonto hat der Arbeitgeber spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektronischem Weg nach Maßgabe der
Steuerdaten-Übermittlungsverordnung vom 28. Januar 2003 (BGBl. I S. 139), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 20. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3380), in der jeweils
geltenden Fassung, insbesondere folgende Angaben zu übermitteln (elektronische
Lohnsteuerbescheinigung):

1. Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Arbeitnehmers, die auf
der Lohnsteuerkarte oder der entsprechenden Bescheinigung eingetragenen
Besteuerungsmerkmale, den amtlichen Schlüssel der Gemeinde, die die Lohnsteuerkarte
ausgestellt hat, die Bezeichnung und die Nummer des Finanzamts, an das die
Lohnsteuer abgeführt worden ist sowie die Steuernummer des Arbeitgebers,
 

2. die Dauer des Dienstverhältnisses während des Kalenderjahres sowie die Anzahl der
nach § 41 Abs. 1 Satz 6 vermerkten Großbuchstaben U,
 

3. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns sowie den nach § 41 Abs. 1 Satz 7
vermerkten Großbuchstaben S,
 

4. die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer sowie
zusätzlich den Großbuchstaben B, wenn der Arbeitnehmer für einen abgelaufenen
Lohnzahlungszeitraum oder Lohnabrechnungszeitraum des Kalenderjahres unter
Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach § 10c Abs. 3 zu besteuern war,
 

5. das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld, den Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, die Entschädigungen für
Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.
1045), zuletzt geändert durch Artikel 11 § 3 des Gesetzes vom 6. August 2002
(BGBl. I S. 3082), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die nach § 3 Nr. 28
steuerfreien Aufstockungsbeträge oder Zuschläge,
 

6. die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden steuerfreien Arbeitgeberleistungen
für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte,
 

7. die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte,
 

8. (weggefallen)
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9. für die steuerfreie Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32 den Großbuchstaben F,
 

10. die nach § 3 Nr. 13 und 16 steuerfrei gezahlten Verpflegungszuschüsse und
Vergütungen bei doppelter Haushaltsführung,
 

11. Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherungen und an berufsständische
Versorgungseinrichtungen, getrennt nach Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil,
 

12. die nach § 3 Nr. 62 gezahlten Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung,
 

13. den Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ohne den
Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen nach Nummer 11 und die Zuschüsse nach Nummer
12.
 

3Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer einen nach amtlich vorgeschriebenem Muster
gefertigten Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit Angabe des
lohnsteuerlichen Ordnungsmerkmals (Absatz 2) auszuhändigen oder elektronisch

bereitzustellen. 4Wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres beendet wird,

hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte auszuhändigen. 5Nach Ablauf
des Kalenderjahres darf der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte nur aushändigen, wenn
sie eine Lohnsteuerbescheinigung enthält und der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer

veranlagt wird. 6Dem Arbeitnehmer nicht ausgehändigte Lohnsteuerkarten ohne
Lohnsteuerbescheinigungen kann der Arbeitgeber vernichten; nicht ausgehändigte
Lohnsteuerkarten mit Lohnsteuerbescheinigungen hat er dem Betriebsstättenfinanzamt
einzureichen.

(2) 1Für die Datenübermittlung nach Absatz 1 Satz 2 hat der Arbeitgeber aus dem
Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Arbeitnehmers ein Ordnungsmerkmal nach amtlich

festgelegter Regel für den Arbeitnehmer zu bilden und zu verwenden. 2Das lohnsteuerliche
Ordnungsmerkmal darf nur erhoben, gebildet, verarbeitet oder genutzt werden für
die Zuordnung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung oder sonstiger für das
Besteuerungsverfahren erforderlicher Daten zu einem bestimmten Steuerpflichtigen

und für Zwecke des Besteuerungsverfahrens. 3Nach Vergabe der Identifikationsnummer
(§ 139b der Abgabenordnung) hat der Arbeitgeber für die Datenübermittlung anstelle
des lohnsteuerlichen Ordnungsmerkmals die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers

zu verwenden. 4Das Bundesministerium der Finanzen teilt den Zeitpunkt der erstmaligen
Verwendung durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben mit.

(3) 1Ein Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich
Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung in seinem Privathaushalt
im Sinne des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt und keine
elektronische Lohnsteuerbescheinigung erteilt, hat an Stelle der elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende Lohnsteuerbescheinigung auf der

Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers zu erteilen. 2Liegt dem Arbeitgeber eine
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach

amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen. 3Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer
die Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf
des Kalenderjahres beendet wird oder der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt

wird. 4In den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung dem
Betriebsstättenfinanzamt einzureichen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Arbeitnehmer, soweit sie Arbeitslohn bezogen
haben, der nach den §§ 40 bis 40b pauschal besteuert worden ist.

Fußnote

§ 41b Abs. 1 Satz 2 Satzteil vor Nr. 1: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 52b

§ 41c Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher
erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich
einzubehalten,
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1.wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit Eintragungen vorlegt, die auf
einen Zeitpunkt vor Vorlage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder
 

2.wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht vorschriftsmäßig einbehalten
hat; dies gilt auch bei rückwirkender Gesetzesänderung.
 

(2) 1Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für

seine Arbeitnehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernommen hat. 2Wenn die
zu erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an
Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber
auf Antrag vom Betriebsstättenfinanzamt ersetzt.

(3) 1Nach Ablauf des Kalenderjahres oder, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf
des Kalenderjahres endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die
Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der

Lohnsteuerbescheinigung zulässig. 2Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs nach Ablauf
des Kalenderjahres ist die nachträglich einzubehaltende Lohnsteuer nach dem

Jahresarbeitslohn zu ermitteln. 3Eine Erstattung von Lohnsteuer ist nach Ablauf des
Kalenderjahres nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach § 42b zulässig.

(4) 1Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von seiner Berechtigung zur
nachträglichen Einbehaltung von Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder die
Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden kann, weil

1.Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines Arbeitnehmers, die nach Beginn des
Dienstverhältnisses vorgenommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor Beginn des
Dienstverhältnisses zurückwirken,
 

2.der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht mehr bezieht oder
 

3.der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres bereits die Lohnsteuerbescheinigung
übermittelt oder ausgeschrieben hat,
 

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanzamt hat die zuwenig
erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde Betrag 10

Euro übersteigt. 3§ 42d bleibt unberührt.

§§ 42 und 42a

(weggefallen)

§ 42b Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber

(1) 1Der Arbeitgeber ist berechtigt, seinen unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die während des abgelaufenen Kalenderjahres (Ausgleichsjahr)
ständig in einem Dienstverhältnis gestanden haben, die für das Ausgleichsjahr
einbehaltene Lohnsteuer insoweit zu erstatten, als sie die auf den Jahresarbeitslohn

entfallende Jahreslohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich). 2Er ist zur
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs verpflichtet, wenn er am 31. Dezember

des Ausgleichsjahres mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigt. 3Voraussetzung für
den Lohnsteuer-Jahresausgleich ist, dass dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte
und Lohnsteuerbescheinigungen aus etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen

vorliegen. 4Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen, wenn

1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
 

2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen V oder VI zu besteuern war oder
 

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahres nach den Steuerklassen II, III
oder IV zu besteuern war oder
 

3a.bei der Lohnsteuerberechnung ein Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag zu
berücksichtigen war oder
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4. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld,
Winterausfallgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz,
Zuschuss nach § 4a Mutterschutzverordnung oder einer entsprechenden Landesregelung,
Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045) oder nach § 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder
Zuschläge bezogen hat oder
 

4a.die Anzahl der im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbescheinigung eingetragenen
Großbuchstaben U mindestens eins beträgt oder
 

5. der Arbeitslohn im Ausgleichsjahr unter Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach
§ 10c Abs. 2 und der Vorsorgepauschale nach § 10c Abs. 3 zu besteuern war oder
 

6. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr ausländische Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit bezogen hat, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
oder unter Progressionsvorbehalt nach § 34c Abs. 5 von der Lohnsteuer freigestellt
waren.
 

(2) 1Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Arbeitgeber den Jahresarbeitslohn
aus dem zu ihm bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohnsteuerbescheinigungen

aus etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen festzustellen. 2Dabei bleiben Bezüge
im Sinne des § 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4 außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer

nicht jeweils die Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich beantragt. 3Vom
Jahresarbeitslohn sind der etwa in Betracht kommende Versorgungsfreibetrag und Zuschlag
zum Versorgungsfreibetrag und der etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag

abzuziehen. 4Für den so geminderten Jahresarbeitslohn ist nach Maßgabe der auf der
Lohnsteuerkarte zuletzt eingetragenen Steuerklasse die Jahreslohnsteuer nach § 39b

Abs. 2 Satz 6 und 7 zu ermitteln. 5Den Betrag, um den die sich hiernach ergebende
Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die von dem zugrunde gelegten
Jahresarbeitslohn insgesamt erhoben worden ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer

zu erstatten. 6Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer
auszuscheiden, die von den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen einbehalten
worden ist.

(3) 1Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich frühestens bei der
Lohnabrechnung für den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestens bei der Lohnabrechnung für den letzten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat

März des dem Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahres endet, durchführen. 2Die zu
erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine

Arbeitnehmer für den Lohnzahlungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer erhoben hat. 3§ 41c
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

(4) 1Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Ausgleichsjahr den Inhalt etwaiger
Lohnsteuerbescheinigungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des Arbeitnehmers

einzutragen. 2Im Lohnkonto für das Ausgleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich

erstattete Lohnsteuer gesondert einzutragen. 3In der Lohnsteuerbescheinigung für
das Ausgleichsjahr ist der sich nach Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der
erstatteten Lohnsteuer ergebende Betrag als erhobene Lohnsteuer einzutragen.

§ 42c 

(weggefallen)

§ 42d Haftung des Arbeitgebers und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung

(1) Der Arbeitgeber haftet

1.für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzuführen hat,
 

2.für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahresausgleich zu Unrecht erstattet hat,
 

3.für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto
oder in der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wird,
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4.für die Lohnsteuer, die in den Fällen des § 38 Abs. 3a der Dritte zu übernehmen hat.
 

(2) Der Arbeitgeber haftet nicht, soweit Lohnsteuer nach § 39 Abs. 4 oder § 39a Abs. 5
nachzufordern ist und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des § 38 Abs. 4 Satz 2
und 3 und des § 41c Abs. 4.

(3) 1Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht, sind der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer Gesamtschuldner. 2Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuerschuld
oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem Ermessen gegenüber jedem Gesamtschuldner

geltend machen. 3Der Arbeitgeber kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn der

Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird. 4Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der
Gesamtschuldnerschaft nur in Anspruch genommen werden,

1.wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig vom Arbeitslohn
einbehalten hat,
 

2.wenn der Arbeitnehmer weiß, dass der Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer

nicht vorschriftsmäßig angemeldet hat. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer den
Sachverhalt dem Finanzamt unverzüglich mitgeteilt hat.
 

(4) 1Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf es keines Haftungsbescheids und
keines Leistungsgebots, soweit der Arbeitgeber

1.die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat oder
 

2.nach Abschluss einer Lohnsteuer-Außenprüfung seine Zahlungsverpflichtung schriftlich
anerkennt.
 

2Satz 1 gilt entsprechend für die Nachforderung zu übernehmender pauschaler Lohnsteuer.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforderung oder Haftungsforderung ist
abzusehen, wenn diese insgesamt 10 Euro nicht übersteigt.

(6) 1Soweit einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur
Arbeitsleistung überlassen werden, haftet er mit Ausnahme der Fälle, in denen eine
Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 Abs. 3 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes vorliegt,

neben dem Arbeitgeber. 2Der Entleiher haftet nicht, wenn der Überlassung eine Erlaubnis
nach § 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. Februar 1995 (BGBl. I S. 158), das zuletzt durch Artikel 11 Nr. 21 des Gesetzes
vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung zugrunde liegt und soweit er nachweist, dass er den nach § 51 Abs. 1 Nr. 2

Buchstabe d vorgesehenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist. 3Der Entleiher haftet
ferner nicht, wenn er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung ohne Verschulden

irrte. 4Die Haftung beschränkt sich auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihm der

Arbeitnehmer überlassen worden ist. 5Soweit die Haftung des Entleihers reicht, sind

der Arbeitgeber, der Entleiher und der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. 6Der Entleiher
darf auf Zahlung nur in Anspruch genommen werden, soweit die Vollstreckung in das
inländische bewegliche Vermögen des Arbeitgebers fehlgeschlagen ist oder keinen Erfolg

verspricht; § 219 Satz 2 der Abgabenordnung ist entsprechend anzuwenden. 7Ist durch
die Umstände der Arbeitnehmerüberlassung die Lohnsteuer schwer zu ermitteln, so ist
die Haftungsschuld mit 15 Prozent des zwischen Verleiher und Entleiher vereinbarten
Entgelts ohne Umsatzsteuer anzunehmen, solange der Entleiher nicht glaubhaft macht,

dass die Lohnsteuer, für die er haftet, niedriger ist. 8Die Absätze 1 bis 5 sind

entsprechend anzuwenden. 9Die Zuständigkeit des Finanzamts richtet sich nach dem Ort der
Betriebsstätte des Verleihers.

(7) Soweit der Entleiher Arbeitgeber ist, haftet der Verleiher wie ein Entleiher nach
Absatz 6.

(8) 1Das Finanzamt kann hinsichtlich der Lohnsteuer der Leiharbeitnehmer anordnen,
dass der Entleiher einen bestimmten Teil des mit dem Verleiher vereinbarten Entgelts
einzubehalten und abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung des Steueranspruchs notwendig
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ist; Absatz 6 Satz 4 ist anzuwenden. 2Der Verwaltungsakt kann auch mündlich erlassen

werden. 3Die Höhe des einzubehaltenden und abzuführenden Teils des Entgelts bedarf
keiner Begründung, wenn der in Absatz 6 Satz 7 genannte Prozentsatz nicht überschritten
wird.

(9) 1Der Arbeitgeber haftet auch dann, wenn ein Dritter nach § 38 Abs. 3a dessen

Pflichten trägt. 2In diesen Fällen haftet der Dritte neben dem Arbeitgeber. 3Soweit die
Haftung des Dritten reicht, sind der Arbeitgeber, der Dritte und der Arbeitnehmer

Gesamtschuldner. 4Absatz 3 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden; Absatz 4 gilt auch für die

Inanspruchnahme des Dritten. 5Im Fall des § 38 Abs. 3a Satz 2 beschränkt sich die
Haftung des Dritten auf die Lohnsteuer, die für die Zeit zu erheben ist, für die er
sich gegenüber dem Arbeitgeber zur Vornahme des Lohnsteuerabzugs verpflichtet hat;
der maßgebende Zeitraum endet nicht, bevor der Dritte seinem Betriebsstättenfinanzamt

die Beendigung seiner Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber angezeigt hat. 6In
den Fällen des § 38 Abs. 3a Satz 7 ist als Haftungsschuld der Betrag zu ermitteln,
um den die Lohnsteuer, die für den gesamten Arbeitslohn des Lohnzahlungszeitraums
zu berechnen und einzubehalten ist, die insgesamt tatsächlich einbehaltene

Lohnsteuer übersteigt. 7Betrifft die Haftungsschuld mehrere Arbeitgeber, so ist
sie bei fehlerhafter Lohnsteuerberechnung nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne
und für nachträglich zu erfassende Arbeitslohnbeträge nach dem Verhältnis dieser

Beträge auf die Arbeitgeber aufzuteilen. 8In den Fällen des § 38 Abs. 3a ist das
Betriebsstättenfinanzamt des Dritten für die Geltendmachung der Steuer- oder
Haftungsschuld zuständig.

§ 42e Anrufungsauskunft

1Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines Beteiligten darüber Auskunft
zu geben, ob und inwieweit im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer

anzuwenden sind. 2Sind für einen Arbeitgeber mehrere Betriebsstättenfinanzämter
zuständig, so erteilt das Finanzamt die Auskunft, in dessen Bezirk sich die

Geschäftsleitung (§ 10 der Abgabenordnung) des Arbeitgebers im Inland befindet. 3Ist
dieses Finanzamt kein Betriebsstättenfinanzamt, so ist das Finanzamt zuständig, in

dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitnehmern befindet. 4In den
Fällen der Sätze 2 und 3 hat der Arbeitgeber sämtliche Betriebsstättenfinanzämter,
das Finanzamt der Geschäftsleitung und erforderlichenfalls die Betriebsstätte mit
den meisten Arbeitnehmern anzugeben sowie zu erklären, für welche Betriebsstätten die
Auskunft von Bedeutung ist.

§ 42f Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Übernahme und Abführung der Lohnsteuer
ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig.

(2) 1Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei der Außenprüfung gilt § 200 der

Abgabenordnung. 2Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem mit der
Prüfung Beauftragten jede gewünschte Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnahmen zu
geben und auf Verlangen die etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie

die Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. 3Dies gilt auch für Personen,
bei denen es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren.

(3) 1In den Fällen des § 38 Abs. 3a ist für die Außenprüfung das
Betriebsstättenfinanzamt des Dritten zuständig; § 195 Satz 2 der Abgabenordnung

bleibt unberührt. 2Die Außenprüfung ist auch beim Arbeitgeber zulässig; dessen
Mitwirkungspflichten bleiben neben den Pflichten des Dritten bestehen.

3.
Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)
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§ 43 Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) 1Bei den folgenden inländischen und in den Fällen der Nummern 6, 7 Buchstabe
a und Nummern 8 bis 12 sowie Satz 2 auch ausländischen Kapitalerträgen wird die
Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2. 2Entsprechendes gilt für
Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a und Nr. 2 Satz 2;
 

2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen neben der festen Verzinsung
ein Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuldners
richtet (Gewinnobligationen), eingeräumt ist, und Zinsen aus Genussrechten,

die nicht in § 20 Abs. 1 Nr. 1 genannt sind. 2Zu den Gewinnobligationen gehören
nicht solche Teilschuldverschreibungen, bei denen der Zinsfuß nur vorübergehend
herabgesetzt und gleichzeitig eine von dem jeweiligen Gewinnergebnis des
Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe des ursprünglichen Zinsfußes

festgelegt worden ist. 3Zu den Kapitalerträgen im Sinne des Satzes 1 gehören
nicht die Bundesbankgenussrechte im Sinne des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die
Liquidation der Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3123)
geändert worden ist;
 

3. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 4;
 

4. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6; § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2
und 3 in der am 1. Januar 2008 anzuwendenden Fassung bleiben für Zwecke der

Kapitalertragsteuer unberücksichtigt. 2Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist in den
Fällen des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 4 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung
nur vorzunehmen, wenn das Versicherungsunternehmen auf Grund einer Mitteilung
des Finanzamts weiß oder infolge der Verletzung eigener Anzeigeverpflichtungen
nicht weiß, dass die Kapitalerträge nach dieser Vorschrift zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen gehören;
 

5. (weggefallen)
 

6. ausländischen Kapitalerträgen im Sinne der Nummer 1;
 

7. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7, außer bei Kapitalerträgen im Sinne
der Nummer 2, wenn

a)es sich um Zinsen aus Anleihen und Forderungen handelt, die in ein öffentliches
Schuldbuch oder in ein ausländisches Register eingetragen oder über die
Sammelurkunden im Sinne des § 9a des Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibungen
ausgegeben sind;
 

b)der Schuldner der nicht in Buchstabe a genannten Kapitalerträge ein inländisches
Kreditinstitut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des

Gesetzes über das Kreditwesen ist. 2Kreditinstitut in diesem Sinne ist auch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine Bausparkasse, ein Versicherungsunternehmen
für Erträge aus Kapitalanlagen, die mit Einlagegeschäften bei Kreditinstituten
vergleichbar sind, die Deutsche Postbank AG, die Deutsche Bundesbank bei
Geschäften mit jedermann einschließlich ihrer Betriebsangehörigen im Sinne der
§§ 22 und 25 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank und eine inländische
Zweigstelle eines ausländischen Kreditinstituts oder eines ausländischen
Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne der §§ 53 und 53b des Gesetzes über
das Kreditwesen, nicht aber eine ausländische Zweigstelle eines inländischen

Kreditinstituts oder eines inländischen Finanzdienstleistungsinstituts. 3Die
inländische Zweigstelle gilt an Stelle des ausländischen Kreditinstituts oder des
ausländischen Finanzdienstleistungsinstituts als Schuldner der Kapitalerträge;
 

 

7a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 9;
 

7b. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a;
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7c. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b;
 

8. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11;
 

9. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 und 2; 10.
Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 7;
 

11. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3;
 

12. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8.
 

2Dem Steuerabzug unterliegen auch Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 3, die
neben den in den Nummern 1 bis 12 bezeichneten Kapitalerträgen oder an deren Stelle

gewährt werden. 3Der Steuerabzug ist ungeachtet des § 3 Nr. 40 und des § 8b des

Körperschaftsteuergesetzes vorzunehmen. 4Für Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs
gilt die Übertragung eines von einer auszahlenden Stelle verwahrten oder verwalteten
Wirtschaftsguts im Sinne des § 20 Abs. 2 auf einen anderen Gläubiger als Veräußerung

des Wirtschaftsguts. 5Satz 4 gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige der auszahlenden

Stelle mitteilt, dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung handelt. 6Die
auszahlende Stelle hat dies dem für sie zuständigen Betriebsstättenfinanzamt

anzuzeigen. 7Abweichend von den §§ 13 und 21 des Umwandlungssteuergesetzes gelten für
Zwecke des Kapitalertragsteuerabzugs die Anteile an der übertragenden Körperschaft oder
die eingebrachten Anteile als mit dem Wert ihrer Anschaffungskosten veräußert.

(2) 1Der Steuerabzug ist außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 7c nicht
vorzunehmen, wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge (Schuldner) oder die

auszahlende Stelle im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind. 2Der Steuerabzug
ist außerdem nicht vorzunehmen, wenn in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und
8 bis 12 Gläubiger der Kapitalerträge ein inländisches Kreditinstitut oder inländisches
Finanzdienstleistungsinstitut nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b ist.

(3) 1Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 sowie Nr. 2 bis 4
sind inländische, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland

hat. 2Kapitalerträge im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 sind inländische,
wenn der Schuldner der veräußerten Ansprüche die Voraussetzungen des Satzes 1

erfüllt. 3Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 sind inländische, wenn

der Emittent der Aktien Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat. 4Kapitalerträge im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 sind ausländische, wenn weder die Voraussetzungen
nach Satz 1 noch nach Satz 2 vorliegen.

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören.

(5) 1Für Kapitalerträge im Sinne des § 20, die der Kapitalertragsteuer unterlegen
haben, ist die Einkommensteuer mit dem Steuerabzug abgegolten, soweit nicht der
Gläubiger nach § 44 Abs. 1 Satz 7 bis 9 und Abs. 5 in Anspruch genommen werden

kann. 2Dies gilt nicht in Fällen des § 32d Abs. 2 und für Kapitalerträge, die zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger

Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören. 3Auf Antrag des Gläubigers werden
Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 in die besondere Besteuerung von Kapitalerträgen
nach § 32d einbezogen.

Fußnote

§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchst. b Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 53a
Satz 2
 
§ 43 Abs. 3: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 36 Satz 6

§ 43a Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) 1Die Kapitalertragsteuer beträgt
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1.in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 7a und 8 bis 12 sowie Satz 2:
25 Prozent des Kapitalertrags;
 

2.in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7b und 7c:
15 Prozent des Kapitalertrags.
 

2Im Fall einer Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die Kapitalertragsteuer um 25 Prozent

der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer. 3§ 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 gilt
entsprechend.

(2) 1Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapitalerträge ohne jeden Abzug. 2In
den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 bis 12 bemisst sich der Steuerabzug nach
§ 20 Abs. 4, wenn die Wirtschaftsgüter von der die Kapitalerträge auszahlenden
Stelle erworben oder veräußert und seitdem verwahrt oder verwaltet worden

sind. 3Überträgt der Steuerpflichtige die Wirtschaftsgüter auf ein anderes Depot,
hat die abgebende inländische auszahlende Stelle der übernehmenden inländischen

auszahlenden Stelle die Anschaffungsdaten mitzuteilen. 4Satz 3 gilt in den Fällen

des § 43 Abs. 1 Satz 5 entsprechend. 5Handelt es sich bei der abgebenden auszahlenden
Stelle um ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen
Vertragsstaat des EWR-Abkommens vom 3. Januar 1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3) in der
jeweils geltenden Fassung, kann der Steuerpflichtige den Nachweis nur durch eine
Bescheinigung des ausländischen Instituts führen; dies gilt entsprechend für
eine in diesem Gebiet belegene Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts

oder Finanzdienstleistungsinstituts. 6In allen anderen Fällen ist ein Nachweis der

Anschaffungsdaten nicht zulässig. 7Sind die Anschaffungsdaten nicht nachgewiesen,
bemisst sich der Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung

oder Einlösung der Wirtschaftsgüter. 8In den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 4 gilt der

Börsenpreis zum Zeitpunkt der Übertragung als Einnahme aus der Veräußerung. 9§ 19a

Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 10Liegt ein Börsenpreis nicht vor, bemisst sich die

Steuer nach 30 Prozent der Anschaffungskosten. 11Die übernehmende auszahlende Stelle

hat als Anschaffungskosten den Börsenpreis zum Zeitpunkt der Einbuchung anzusetzen. 12§

19a Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 13Liegt ein Börsenpreis nicht vor, bemisst sich
der Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung

der Wirtschaftsgüter. 14Hat die auszahlende Stelle die Wirtschaftsgüter vor dem 1.
Januar 1994 erworben oder veräußert und seitdem verwahrt oder verwaltet, kann sie
den Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung

der Wertpapiere und Kapitalforderungen bemessen. 15Abweichend von den Sätzen 2 bis 14
bemisst sich der Steuerabzug bei Kapitalerträgen aus nicht für einen marktmäßigen
Handel bestimmten schuldbuchfähigen Wertpapieren des Bundes und der Länder oder
bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b aus nicht in
Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieften Kapitalforderungen nach dem vollen
Kapitalertrag ohne jeden Abzug.

(3) 1Die auszahlende Stelle hat ausländische Steuern auf Kapitalerträge nach

Maßgabe des § 32d Abs. 5 zu berücksichtigen. 2Sie hat unter Berücksichtigung des §
20 Abs. 6 Satz 5 im Kalenderjahr negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter

Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszugleichen. 3Der nicht

ausgeglichene Verlust ist auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen. 4Auf Verlangen
des Gläubigers der Kapitalerträge hat sie über die Höhe eines nicht ausgeglichenen
Verlusts eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu erteilen;

der Verlustübertrag entfällt in diesem Fall. 5Der unwiderrufliche Antrag auf
Erteilung der Bescheinigung muss bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres der

auszahlenden Stelle zugehen. 6Überträgt der Gläubiger der Kapitalerträge seine im
Depot befindlichen Wirtschaftsgüter vollständig auf ein anderes Depot, hat die
abgebende auszahlende Stelle der übernehmenden auszahlenden Stelle auf Verlangen des
Gläubigers der Kapitalerträge die Höhe des nicht ausgeglichenen Verlusts mitzuteilen;

eine Bescheinigung nach Satz 4 darf in diesem Fall nicht erteilt werden. 7Die
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vorstehenden Sätze gelten nicht in den Fällen des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb.

(4) 1Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die das Bundesschuldbuch führende
Stelle oder eine Landesschuldenverwaltung als auszahlende Stelle, im Fall des Absatzes
3 jedoch nur, wenn die Wertpapiere oder Forderungen von einem Kreditinstitut oder einem
Finanzdienstleistungsinstitut mit der Maßgabe der Verwahrung und Verwaltung durch
die das Bundesschuldbuch führende Stelle oder eine Landesschuldenverwaltung erworben

worden sind. 2Das Kreditinstitut oder das Finanzdienstleistungsinstitut hat der das
Bundesschuldbuch führenden Stelle oder einer Landesschuldenverwaltung zusammen mit
den im Schuldbuch einzutragenden Wertpapieren und Forderungen den Erwerbszeitpunkt und
die Anschaffungsdaten sowie in Fällen des Absatzes 2 den Erwerbspreis der für einen
marktmäßigen Handel bestimmten schuldbuchfähigen Wertpapiere des Bundes oder der Länder
und außerdem mitzuteilen, dass es diese Wertpapiere und Forderungen erworben oder
veräußert und seitdem verwahrt oder verwaltet hat.

§ 43b Bemessung der Kapitalertragsteuer bei bestimmten Gesellschaften

(1) 1Auf Antrag wird die Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs.
1 Nr. 1, die einer Muttergesellschaft, die weder ihren Sitz noch ihre Geschäftsleitung
im Inland hat, oder einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
gelegenen Betriebsstätte dieser Muttergesellschaft, aus Ausschüttungen einer

Tochtergesellschaft zufließen, nicht erhoben. 2Satz 1 gilt auch für Ausschüttungen
einer Tochtergesellschaft, die einer in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union gelegenen Betriebsstätte einer unbeschränkt steuerpflichtigen Muttergesellschaft

zufließen. 3Ein Zufluss an die Betriebsstätte liegt nur vor, wenn die Beteiligung an der

Tochtergesellschaft tatsächlich zu dem Betriebsvermögen der Betriebsstätte gehört. 4Die
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, die
anlässlich der Liquidation oder Umwandlung einer Tochtergesellschaft zufließen.

(2) 1Muttergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gesellschaft, die die in
der Anlage 2 zu diesem Gesetz bezeichneten Voraussetzungen erfüllt und nach Artikel
3 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über
das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener
Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 1997 Nr. L 16 S. 98),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates vom 20. November 2006
(ABl. EU Nr. L 363 S. 129), im Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer nach
§ 44 Abs. 1 Satz 2 nachweislich mindestens zu 15 Prozent unmittelbar am Kapital der

Tochtergesellschaft (Mindestbeteiligung) beteiligt ist. 2Ist die Mindestbeteiligung zu
diesem Zeitpunkt nicht erfüllt, ist der Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses

maßgeblich. 3Tochtergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 sowie des Satzes 1 ist
jede unbeschränkt steuerpflichtige Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz und in Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 90/435/EWG bezeichneten

Voraussetzungen erfüllt. 4Weitere Voraussetzung ist, dass die Beteiligung nachweislich

ununterbrochen zwölf Monate besteht. 5Wird dieser Beteiligungszeitraum nach dem
Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 vollendet,
ist die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer nach § 50d Abs. 1 zu erstatten;
das Freistellungsverfahren nach § 50d Abs. 2 ist ausgeschlossen.

(2a) Betriebsstätte im Sinne der Absätze 1 und 2 ist eine feste Geschäftseinrichtung
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, durch die die Tätigkeit der
Muttergesellschaft ganz oder teilweise ausgeübt wird, wenn das Besteuerungsrecht
für die Gewinne dieser Geschäftseinrichtung nach dem jeweils geltenden Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung dem Staat, in dem sie gelegen ist, zugewiesen wird und
diese Gewinne in diesem Staat der Besteuerung unterliegen.

(3) Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 gilt auch, wenn die Beteiligung der
Muttergesellschaft am Kapital der Tochtergesellschaft mindestens 10 Prozent beträgt
und der Staat, in dem die Muttergesellschaft nach einem mit einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union abgeschlossenen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
als ansässig gilt, dieser Gesellschaft für Ausschüttungen der Tochtergesellschaft
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eine Steuerbefreiung oder eine Anrechnung der deutschen Körperschaftsteuer auf
die Steuer der Muttergesellschaft gewährt und seinerseits Ausschüttungen an eine
unbeschränkt steuerpflichtige Muttergesellschaft ab der gleichen Beteiligungshöhe von
der Kapitalertragsteuer befreit.

(4) (weggefallen)

§ 44 Entrichtung der Kapitalertragsteuer

(1) 1Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz

1 Nr. 1 bis 7b und 8 bis 12 sowie Satz 2 der Gläubiger der Kapitalerträge. 2Die
Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger

zufließen. 3In diesem Zeitpunkt haben in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
4 sowie 7a und 7b der Schuldner der Kapitalerträge, in den Fällen des § 20 Abs. 1
Nr. 1 Satz 4 jedoch das für den Verkäufer der Aktien den Verkaufsauftrag ausführende
inländische Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 43 Abs.
1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b (den Verkaufsauftrag ausführende Stelle), und in den Fällen
des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle den Steuerabzug für Rechnung des Gläubigers der Kapitalerträge

vorzunehmen. 4Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle ist

1.in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 Buchstabe a und Nr. 8 bis 12 sowie Satz
2

a)das inländische Kreditinstitut oder das inländische Finanzdienstleistungsinstitut
im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b, das inländische
Wertpapierhandelsunternehmen oder die inländische Wertpapierhandelsbank,

aa) das die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an einer
Sammelschuldbuchforderung, die Wertrechte, die Zinsscheine oder sonstigen
Wirtschaftsgüter verwahrt oder verwaltet oder deren Veräußerung durchführt und
die Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt,
 

bb) das die Kapitalerträge gegen Aushändigung der Zinsscheine oder der
Teilschuldverschreibungen einem anderen als einem ausländischen Kreditinstitut
oder einem ausländischen Finanzdienstleistungsinstitut auszahlt oder
gutschreibt;
 

 

b)der Schuldner der Kapitalerträge in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
Buchstabe a und Nr. 10 unter den Voraussetzungen des Buchstabens a, wenn kein
inländisches Kreditinstitut oder kein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle ist;
 

 

2.in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b das inländische Kreditinstitut
oder das inländische Finanzdienstleistungsinstitut, das die Kapitalerträge als
Schuldner auszahlt oder gutschreibt.
 

5Die innerhalb eines Kalendermonats einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum zehnten des
folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteuerung

1.des Schuldners der Kapitalerträge,
 

2.der den Verkaufsauftrag ausführenden Stelle oder
 

3.der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
 

nach dem Einkommen zuständig ist; bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 ist die einbehaltene Steuer, soweit es sich nicht um Kapitalerträge
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 handelt, in dem Zeitpunkt abzuführen, in dem

die Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen. 6Dabei ist die Kapitalertragsteuer, die
zu demselben Zeitpunkt abzuführen ist, jeweils auf den nächsten vollen Eurobetrag

abzurunden. 7Wenn Kapitalerträge ganz oder teilweise nicht in Geld bestehen (§ 8 Abs.
2) und der in Geld geleistete Kapitalertrag nicht zur Deckung der Kapitalertragsteuer
ausreicht, hat der Gläubiger der Kapitalerträge dem zum Steuerabzug Verpflichteten

den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen. 8Soweit der Gläubiger seiner Verpflichtung
nicht nachkommt, hat der zum Steuerabzug Verpflichtete dies dem für ihn zuständigen



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 156 -

Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. 9Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene
Kapitalertragsteuer vom Gläubiger der Kapitalerträge nachzufordern.

(2) 1Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlossen wird, fließen dem
Gläubiger der Kapitalerträge an dem Tag zu (Absatz 1), der im Beschluss als Tag der

Auszahlung bestimmt worden ist. 2Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, ohne dass über
den Zeitpunkt der Auszahlung ein Beschluss gefasst worden ist, so gilt als Zeitpunkt

des Zufließens der Tag nach der Beschlussfassung. 3Für Kapitalerträge im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 gelten diese Zuflusszeitpunkte entsprechend.

(3) 1Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller
Gesellschafter in dem Beteiligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung keine
Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag am Tag nach der Aufstellung der
Bilanz oder einer sonstigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen Gesellschafters,
spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das der

Kapitalertrag ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als zugeflossen. 2Bei
Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt Satz 1 entsprechend.

(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge vor dem Zufließen ausdrücklich
Stundung des Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vorübergehend zur Zahlung
nicht in der Lage ist, so ist der Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist
vorzunehmen.

(5) 1Die Schuldner der Kapitalerträge, die den Verkaufsauftrag ausführenden Stellen
oder die die Kapitalerträge auszahlenden Stellen haften für die Kapitalertragsteuer,
die sie einzubehalten und abzuführen haben, es sei denn, sie weisen nach, dass sie die

ihnen auferlegten Pflichten weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 2Der
Gläubiger der Kapitalerträge wird nur in Anspruch genommen, wenn

1.der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle oder die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat,
 

2.der Gläubiger weiß, dass der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle
oder die die Kapitalerträge auszahlende Stelle die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt oder
 

3.das die Kapitalerträge auszahlende inländische Kreditinstitut oder das inländische
Finanzdienstleistungsinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht ohne Abzug der
Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.
 

3Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitalerträge, der den Verkaufsauftrag
ausführenden Stelle und der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle bedarf es keines
Haftungsbescheids, soweit der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle
oder die die Kapitalerträge auszahlende Stelle die einbehaltene Kapitalertragsteuer
richtig angemeldet hat oder soweit sie ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
Finanzamt oder dem Prüfungsbeamten des Finanzamts schriftlich anerkennen.

(6) 1In den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c gilt die juristische Person des
öffentlichen Rechts und die von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Gläubiger und der Betrieb gewerblicher

Art und der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb als Schuldner der Kapitalerträge. 2Die
Kapitalertragsteuer entsteht, auch soweit sie auf verdeckte Gewinnausschüttungen
entfällt, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vorgenommen worden sind, im
Zeitpunkt der Bilanzerstellung; sie entsteht spätestens acht Monate nach Ablauf
des Wirtschaftsjahres; in den Fällen des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 am
Tag nach der Beschlussfassung über die Verwendung und in den Fällen des § 22 Abs. 4

des Umwandlungssteuergesetzes am Tag nach der Veräußerung. 3Die Kapitalertragsteuer
entsteht in den Fällen des § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 3 zum Ende des

Wirtschaftsjahres. 4Die Absätze 1 bis 4 und 5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden. 5Der
Schuldner der Kapitalerträge haftet für die Kapitalertragsteuer, soweit sie auf
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verdeckte Gewinnausschüttungen und auf Veräußerungen im Sinne des § 22 Abs. 4 des
Umwandlungssteuergesetzes entfällt.

(7) 1In den Fällen des § 14 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes entsteht die
Kapitalertragsteuer in dem Zeitpunkt der Feststellung der Handelsbilanz der
Organgesellschaft; sie entsteht spätestens acht Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs

der Organgesellschaft. 2Die entstandene Kapitalertragsteuer ist an dem auf den
Entstehungszeitpunkt nachfolgenden Werktag an das Finanzamt abzuführen, das für die

Besteuerung der Organgesellschaft nach dem Einkommen zuständig ist. 3Im Übrigen sind die
Absätze 1 bis 4 entsprechend anzuwenden.

Fußnote

§ 44 Abs. 1, 2 u. 5: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 36 Satz 6
 
§ 44 Abs. 6: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 53 Satz 5

§ 44a Abstandnahme vom Steuerabzug

(1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 6, 7 und 8 bis 12
sowie Satz 2, die einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen,
ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen,

1.soweit die Kapitalerträge zusammen mit den Kapitalerträgen, für die die
Kapitalertragsteuer nach § 44b zu erstatten ist, den Sparer-Pauschbetrag nach § 20
Abs. 9 nicht übersteigen,
 

2.wenn anzunehmen ist, dass für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht in
Betracht kommt.
 

(2) 1Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuerabzug nach Absatz 1 ist, dass dem
nach § 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichteten in den Fällen

1.des Absatzes 1 Nr. 1 ein Freistellungsauftrag des Gläubigers der Kapitalerträge nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck oder
 

2.des Absatzes 1 Nr. 2 eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung des für den Gläubiger
zuständigen Wohnsitzfinanzamts
 

vorliegt. 2In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist die Bescheinigung unter dem Vorbehalt

des Widerrufs auszustellen. 3Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei Jahre betragen und

muss am Schluss eines Kalenderjahres enden. 4Fordert das Finanzamt die Bescheinigung
zurück oder erkennt der Gläubiger, dass die Voraussetzungen für ihre Erteilung
weggefallen sind, so hat er dem Finanzamt die Bescheinigung zurückzugeben.

(3) Der nach § 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichtete hat in seinen Unterlagen das
Finanzamt, das die Bescheinigung erteilt hat, den Tag der Ausstellung der Bescheinigung
und die in der Bescheinigung angegebene Steuer- und Listennummer zu vermerken sowie die
Freistellungsaufträge aufzubewahren.

(4) 1Ist der Gläubiger

1.eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder
 

2.eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts,
 

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4, 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 nicht vorzunehmen. 2Dies gilt auch, wenn
es sich bei den Kapitalerträgen um Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und
2 handelt, die der Gläubiger von einer von der Körperschaftsteuer befreiten

Körperschaft bezieht. 3Voraussetzung ist, dass der Gläubiger dem Schuldner oder
dem die Kapitalerträge auszahlenden inländischen Kreditinstitut oder inländischen
Finanzdienstleistungsinstitut durch eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung
oder seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, dass er eine Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 oder 2



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 158 -

ist. 4Absatz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 gelten entsprechend. 5Die in Satz 3 bezeichnete
Bescheinigung wird nicht erteilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen des Satzes 1
Nr. 1 in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von
der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen des Satzes 1
Nr. 2 in einem nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art
anfallen.

(5) 1Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12
sowie Satz 2, die einem unbeschränkt oder beschränkt einkommensteuerpflichtigen
Gläubiger zufließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
Betriebseinnahmen des Gläubigers sind und die Kapitalertragsteuer bei ihm auf Grund
der Art seiner Geschäfte auf Dauer höher wären als die gesamte festzusetzende

Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer. 2Dies ist durch eine Bescheinigung des

für den Gläubiger zuständigen Finanzamts nachzuweisen. 3Die Bescheinigung ist unter

dem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen. 4Ist der Gläubiger eine unbeschränkt
steuerpflichtige oder beschränkt steuerpflichtige Körperschaft, die nicht unter Absatz
4 Satz 1 fällt, so ist der Steuerabzug auf Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1

Satz 1 Nr. 6 und 8 bis 12 nicht vorzunehmen. 5Im Fall des § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des
Körperschaftsteuergesetzes sind die Sätze 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(6) 1Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuerabzug nach den Absätzen 1, 4 und 5
bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2
ist, dass die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an der Sammelschuldbuchforderung,
die Wertrechte, die Einlagen und Guthaben oder sonstigen Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt
des Zufließens der Einnahmen unter dem Namen des Gläubigers der Kapitalerträge bei der

die Kapitalerträge auszahlenden Stelle verwahrt oder verwaltet werden. 2Ist dies nicht
der Fall, ist die Bescheinigung nach § 45a Abs. 2 durch einen entsprechenden Hinweis zu
kennzeichnen.

(7) 1Ist der Gläubiger eine inländische

1.Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9
des Körperschaftsteuergesetzes oder
 

2.Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen
oder mildtätigen Zwecken dient, oder
 

3.juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar
kirchlichen Zwecken dient,
 

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr.

7a bis 7c nicht vorzunehmen. 2Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist außerdem nicht
vorzunehmen bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, soweit
es sich um Erträge aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Namensaktien nicht börsennotierter Aktiengesellschaften und Anteilen an Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften sowie aus Genussrechten handelt, und bei Kapitalerträgen
im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3; Voraussetzung für die Abstandnahme
bei Kapitalerträgen aus Genussrechten im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und
Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist, dass die die Kapitalerträge

auszahlende Stelle nicht Sammelantragsberechtigter im Sinne des § 45b ist. 3 Bei
allen übrigen Kapitalerträgen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 ist § 45b

sinngemäß anzuwenden. 4Voraussetzung für die Anwendung der Sätze 1 und 2 ist, dass der
Gläubiger durch eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz
zuständigen Finanzamts nachweist, dass er eine Körperschaft, Personenvereinigung oder

Vermögensmasse nach Satz 1 ist. 5Absatz 4 gilt entsprechend.

(8) 1Ist der Gläubiger

1.eine nach § 5 Abs. 1 mit Ausnahme der Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes
oder nach anderen Gesetzen von der Körperschaftsteuer befreite Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder
 

2.eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht in Absatz 7
bezeichnet ist,
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so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1, soweit es sich um Erträge aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, Namensaktien nicht börsennotierter Aktiengesellschaften und Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften handelt, sowie von Erträgen aus Genussrechten im Sinne
des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 und 3 unter der Voraussetzung, dass die die Kapitalerträge auszahlende Stelle
nicht Sammelantragsberechtigter nach § 45b ist, und bei Kapitalerträgen im Sinne

des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7a nur in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen. 2Bei allen
übrigen Kapitalerträgen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist § 45b in Verbindung mit
Satz 1 sinngemäß anzuwenden (Erstattung von zwei Fünfteln der gesetzlich in § 43a

vorgeschriebenen Kapitalertragsteuer). 3Voraussetzung für die Anwendung des Satzes
1 ist, dass der Gläubiger durch eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung
oder seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, dass er eine Körperschaft,

Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Satzes 1 ist. 4Absatz 4 gilt
entsprechend.

(9) 1Ist der Gläubiger der Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 4 eine beschränkt steuerpflichtige Körperschaft im Sinne des § 2 Nr. 1
des Körperschaftsteuergesetzes, so werden zwei Fünftel der einbehaltenen und

abgeführten Kapitalertragsteuer erstattet. 2§ 50d Abs. 1 Satz 3 bis 9 ist entsprechend

anzuwenden. 3Der Anspruch auf eine weitergehende Freistellung und Erstattung nach
§ 50d Abs. 1 in Verbindung mit § 43b oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung bleibt unberührt. 4Verfahren nach den vorstehenden Sätzen und nach §
50d Abs. 1 soll das Bundeszentralamt für Steuern verbinden.

Fußnote

§ 44a Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 55f
 
§ 44a Abs. 7 u. 8: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 55g
 
§ 44a Abs. 8 Satz 1 u. 2: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 16 Satz 1 u. 2
 
§ 44a Abs. 9: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52a Abs. 16 Satz 3

§ 44b Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1) 1Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, die einem
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen und in den Fällen des § 44a Abs. 5 auch
einem beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen, wird auf Antrag die
einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer unter den Voraussetzungen des § 44a

Abs. 1, 2 und 5 in dem dort bestimmten Umfang erstattet. 2Dem Antrag auf Erstattung sind

a)der Freistellungsauftrag nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder die Nichtveranlagungs-
Bescheinigung nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sowie eine Steuerbescheinigung nach §
45a Abs. 3 oder
 

b)die Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 sowie eine Steuerbescheinigung nach § 45a Abs. 2
oder Abs. 3 beizufügen.
 

(2) 1Für die Erstattung ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. 2Der Antrag ist
nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu stellen und zu unterschreiben.

(3) 1Die Antragsfrist endet am 31. Dezember des Jahres, das dem Kalenderjahr folgt, in

dem die Einnahmen zugeflossen sind. 2Die Frist kann nicht verlängert werden.

(4) Die Erstattung ist ausgeschlossen, wenn die vorgeschriebenen Steuerbescheinigungen
nicht vorgelegt oder durch einen Hinweis nach § 44a Abs. 6 Satz 2 gekennzeichnet worden
sind.
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(5) 1Ist Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt worden, obwohl eine
Verpflichtung hierzu nicht bestand, oder hat der Gläubiger im Fall des § 44a dem
nach § 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichteten den Freistellungsauftrag oder die
Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder die Bescheinigungen nach § 44a Abs. 4 oder 5 erst
in einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertragsteuer bereits abgeführt war, so
ist auf Antrag des nach § 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichteten die Steueranmeldung
(§ 45a Abs. 1) insoweit zu ändern; stattdessen kann der zum Steuerabzug Verpflichtete
bei der folgenden Steueranmeldung die abzuführende Kapitalertragsteuer entsprechend

kürzen. 2Erstattungsberechtigt ist der Antragsteller.

Fußnote

§ 44b Abs. 1 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 55h

§ 44c 

(weggefallen)

§ 45 Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer

1In den Fällen, in denen die Dividende an einen anderen als an den Anteilseigner
ausgezahlt wird, ist die Erstattung von Kapitalertragsteuer an den Zahlungsempfänger

ausgeschlossen. 2Satz 1 gilt nicht für den Erwerber eines Dividendenscheins in den

Fällen des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a. 3In den Fällen des § 20 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 Buchstabe b ist die Erstattung von Kapitalertragsteuer an den Erwerber von
Zinsscheinen nach § 37 Abs. 2 der Abgabenordnung ausgeschlossen.

§ 45a Anmeldung und Bescheinigung der Kapitalertragsteuer

(1) 1Die Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer ist dem Finanzamt innerhalb
der in § 44 Abs. 1 oder Abs. 7 bestimmten Frist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
auf elektronischem Weg nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu

übermitteln. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller

Höhe vorzunehmen ist. 3Der Grund für die Nichtabführung ist anzugeben. 4Auf Antrag kann
das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung
verzichten; in diesem Fall ist die Kapitalertragsteuer-Anmeldung von dem Schuldner,
der den Verkaufsauftrag ausführenden Stelle, der auszahlenden Stelle oder einer
vertretungsberechtigten Person zu unterschreiben.

(2) 1In den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7a und 7b sind der Schuldner
der Kapitalerträge und in den Fällen des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12
sowie Satz 2 die die Kapitalerträge auszahlende Stelle vorbehaltlich des Absatzes 3
verpflichtet, dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Verlangen eine Bescheinigung nach
amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen, die die nach § 32d erforderlichen Angaben

enthält. 2Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu werden, wenn sie in einem

maschinellen Verfahren ausgedruckt worden ist und den Aussteller erkennen lässt. 3§ 44a
Abs. 6 gilt sinngemäß; über die zu kennzeichnenden Bescheinigungen haben die genannten

Institute und Unternehmen Aufzeichnungen zu führen. 4Diese müssen einen Hinweis auf den
Buchungsbeleg über die Auszahlung an den Empfänger der Bescheinigung enthalten.

(3) 1Werden Kapitalerträge für Rechnung des Schuldners durch ein inländisches
Kreditinstitut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut gezahlt, so hat
an Stelle des Schuldners das Kreditinstitut oder das Finanzdienstleistungsinstitut

die Bescheinigung zu erteilen. 2Satz 1 gilt in den Fällen des § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4
entsprechend; der Emittent der Aktien gilt insoweit als Schuldner der Kapitalerträge.

(4) 1Eine Bescheinigung nach Absatz 2 oder 3 ist auch zu erteilen, wenn in Vertretung
des Gläubigers ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach den § 44b

gestellt worden ist oder gestellt wird. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn nach § 44a Abs.
8 Satz 1 der Steuerabzug nur nicht in voller Höhe vorgenommen worden ist.



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 161 -

(5) 1Eine Ersatzbescheinigung darf nur ausgestellt werden, wenn die Urschrift nach den

Angaben des Gläubigers abhanden gekommen oder vernichtet ist. 2Die Ersatzbescheinigung

muss als solche gekennzeichnet sein. 3Über die Ausstellung von Ersatzbescheinigungen hat
der Aussteller Aufzeichnungen zu führen.

(6) 1Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5 nicht entspricht, hat der Aussteller

zurückzufordern und durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. 2Die berichtigte

Bescheinigung ist als solche zu kennzeichnen. 3Wird die zurückgeforderte Bescheinigung
nicht innerhalb eines Monats nach Zusendung der berichtigten Bescheinigung an den
Aussteller zurückgegeben, hat der Aussteller das nach seinen Unterlagen für den
Empfänger zuständige Finanzamt schriftlich zu benachrichtigen.

(7) 1Der Aussteller einer Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5 nicht entspricht,
haftet für die auf Grund der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht

gewährten Steuervorteile. 2Ist die Bescheinigung nach Absatz 3 durch ein inländisches
Kreditinstitut oder ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut auszustellen, so
haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck der Bescheinigung unrichtige Angaben

macht. 3Der Aussteller haftet nicht

1.in den Fällen des Satzes 2,
 

2.wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat.
 

Fußnote

§ 45a Abs. 1 u. 3: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 36 Satz 6
 
§ 45a Abs. 4 Satz 2: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 55i u. § 52a Abs. 16 Satz
4

§ 45b Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Grund von Sammelanträgen

(1) 1Wird in den Fällen des § 44b Abs. 1 der Antrag auf Erstattung von
Kapitalertragsteuer in Vertretung des Anteilseigners durch ein inländisches
Kreditinstitut oder durch eine inländische Zweigniederlassung eines der in § 53b
Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Institute oder Unternehmen
gestellt, so kann von der Übersendung des Freistellungsauftrags nach § 44a Abs. 2
Satz 1 Nr. 1, der Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder
der Bescheinigung nach § 44a Abs. 5 sowie der Steuerbescheinigung nach § 45a Abs.
2 oder 3 abgesehen werden, wenn das inländische Kreditinstitut oder die inländische
Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen versichert, dass

1.eine Bescheinigung im Sinne des § 45a Abs. 2 oder 3 als ungültig gekennzeichnet oder
nach den Angaben des Gläubigers der Kapitalerträge abhanden gekommen oder vernichtet
ist,
 

2.die Wertpapiere oder die Kapitalforderungen im Zeitpunkt des Zufließens der Einnahmen
in einem auf den Namen des Gläubigers lautenden Wertpapierdepot bei dem inländischen
Kreditinstitut oder bei der inländischen Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs.
1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Institute oder Unternehmen
verzeichnet waren,
 

3.ein Freistellungsauftrag nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder eine Nichtveranlagungs-
Bescheinigung nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder eine Bescheinigung nach § 44a Abs.
5 vorliegt und
 

4.die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
worden sind.
 

2Über Anträge, in denen ein inländisches Kreditinstitut oder eine inländische
Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen versichert, dass die Bescheinigung im Sinne
des § 45a Abs. 2 oder 3 als ungültig gekennzeichnet oder nach den Angaben des
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Anteilseigners abhanden gekommen oder vernichtet ist, haben die Kreditinstitute und
Zweigniederlassungen eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen Aufzeichnungen zu führen.

(2) 1Absatz 1 gilt entsprechend für Anträge, die

1.eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Arbeitnehmer stellt, soweit es sich um
Einnahmen aus Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapitalgesellschaft
überlassen worden sind und von ihr, einem inländischen Kreditinstitut oder einer
inländischen Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen genannten Institute oder Unternehmen verwahrt werden;
 

2.der von einer Kapitalgesellschaft bestellte Treuhänder in Vertretung der Arbeitnehmer
dieser Kapitalgesellschaft stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen handelt,
die den Arbeitnehmern von der Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und
von dem Treuhänder, einem inländischen Kreditinstitut oder einer inländischen
Zweigniederlassung eines der in § 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen verwahrt werden;
 

3.eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft in Vertretung ihrer Mitglieder stellt,
soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft handelt und nicht
die Abstandnahme gemäß § 44a Abs. 8 durchgeführt wurde.
 

2Den Arbeitnehmern im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 und 2 stehen Arbeitnehmer eines mit der
Kapitalgesellschaft verbundenen Unternehmens (§ 15 des Aktiengesetzes) sowie frühere
Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens

gleich. 3Den von der Kapitalgesellschaft überlassenen Anteilen stehen Aktien gleich,
die den Arbeitnehmern bei einer Kapitalerhöhung auf Grund ihres Bezugsrechts aus den
von der Kapitalgesellschaft überlassenen Aktien zugeteilt worden sind oder die den
Arbeitnehmern auf Grund einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gehören.

(2a) 1Sammelanträge auf volle oder hälftige Erstattung können auch
Gesamthandsgemeinschaften für ihre Mitglieder im Sinne von § 44a Abs. 7 und 8

stellen. 2Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(3) 1Erkennt der Vertreter des Gläubigers der Kapitalerträge vor Ablauf der
Festsetzungsfrist im Sinne der §§ 169 bis 171 der Abgabenordnung, dass die
Erstattung ganz oder teilweise zu Unrecht festgesetzt worden ist, so hat er dies dem

Bundeszentralamt für Steuern anzuzeigen. 2Das Bundeszentralamt für Steuern hat die zu
Unrecht erstatteten Beträge von dem Gläubiger zurückzufordern, für den sie festgesetzt

worden sind. 3Der Vertreter des Gläubigers haftet für die zurückzuzahlenden Beträge.

(4) 1§ 44b Abs. 1 bis 4 gilt entsprechend. 2Die Antragsfrist gilt als gewahrt, wenn der
Gläubiger die beantragende Stelle bis zu dem in § 44b Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt
schriftlich mit der Antragstellung beauftragt hat.

(5) Die Vollmacht, den Antrag auf Erstattung von Kapitalertragsteuer zu stellen,
ermächtigt zum Empfang der Steuererstattung.

§ 45c (weggefallen)

-

§ 45d Mitteilungen an das Bundeszentralamt für Steuern

(1) 1Wer nach § 44 Abs. 1 dieses Gesetzes und § 7 des Investmentsteuergesetzes zum
Steuerabzug verpflichtet ist oder auf Grund von Sammelanträgen nach § 45b Abs. 1 und 2
die Erstattung von Kapitalertragsteuer beantragt, hat dem Bundeszentralamt für Steuern
bis zum 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Kapitalerträge den
Gläubigern zufließen, folgende Daten zu übermitteln:

1.Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum der Person - gegebenenfalls auch des
Ehegatten -, die den Freistellungsauftrag erteilt hat (Auftraggeber),
 

2.Anschrift des Auftraggebers,
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3.bei den Kapitalerträgen, für die ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist,

a)die Kapitalerträge, bei denen vom Steuerabzug Abstand genommen worden ist,
 

b)die Kapitalerträge, bei denen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim
Bundeszentralamt für Steuern beantragt worden ist,
 

c)(weggefallen)
 

d)(weggefallen)
 

 

4.Namen und Anschrift des Empfängers des Freistellungsauftrags.
 

2Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf amtlich

vorgeschriebenen maschinell verwertbaren Datenträgern zu erfolgen. 3Im Übrigen findet §

150 Abs. 6 der Abgabenordnung entsprechende Anwendung. 4Das Bundeszentralamt für Steuern
kann auf Antrag eine Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zulassen, wenn
eine Übermittlung nach Satz 2 eine unbillige Härte mit sich bringen würde.

(2) 1Das Bundeszentralamt für Steuern darf den Sozialleistungsträgern die Daten
nach Absatz 1 mitteilen, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu
berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist oder der Betroffene

zustimmt. 2Für Zwecke des Satzes 1 ist das Bundeszentralamt für Steuern berechtigt, die
ihm von den Sozialleistungsträgern übermittelten Daten mit den vorhandenen Daten nach
Absatz 1 im Wege des automatisierten Datenabgleichs zu überprüfen und das Ergebnis den
Sozialleistungsträgern mitzuteilen.

§ 45e Ermächtigung für Zinsinformationsverordnung

1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 (ABl. EU Nr. L 157
S. 38) in der jeweils geltenden Fassung im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen

umzusetzen. 2§ 45d Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 sind entsprechend anzuwenden.

4.
Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften

§ 46 Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

(1) (weggefallen)

(2) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit, von denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine Veranlagung nur
durchgeführt,

1. wenn die positive Summe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, die nicht
dem Steuerabzug vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, vermindert um die darauf
entfallenden Beträge nach § 13 Abs. 3 und § 24a, oder die positive Summe der
Einkünfte und Leistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, jeweils mehr
als 410 Euro beträgt;
 

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn
bezogen hat; das gilt nicht, soweit nach § 38 Abs. 3a Satz 7 Arbeitslohn von
mehreren Arbeitgebern für den Lohnsteuerabzug zusammengerechnet worden ist;
 

3. wenn für einen Steuerpflichtigen, der zu dem Personenkreis des § 10c Abs.
3 gehört, die Lohnsteuer im Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach den Steuerklassen I bis IV unter Berücksichtigung der
Vorsorgepauschale nach § 10c Abs. 2 zu erheben war;
 

3a.wenn von Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer
zu veranlagen sind, beide Arbeitslohn bezogen haben und einer für den
Veranlagungszeitraum oder einen Teil davon nach der Steuerklasse V oder VI
besteuert worden ist;
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4. wenn auf der Lohnsteuerkarte eines Steuerpflichtigen ein Freibetrag im Sinne
des § 39a Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 oder 6 eingetragen worden ist; dasselbe gilt für
einen Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis des § 1 Abs. 2 gehört, wenn diese
Eintragungen auf einer Bescheinigung nach § 39c erfolgt sind;
 

4a.wenn bei einem Elternpaar, bei dem die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht
vorliegen,

a)(weggefallen)
 

b)(weggefallen)
 

c)(weggefallen)
 

d)im Fall des § 33a Abs. 2 Satz 6 das Elternpaar gemeinsam eine Aufteilung des
Abzugsbetrags in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte beantragt oder
 

e)im Fall des § 33b Abs. 5 Satz 3 das Elternpaar gemeinsam eine Aufteilung des
Pauschbetrags für behinderte Menschen oder des Pauschbetrags für Hinterbliebene
in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte beantragt.
 

2Die Veranlagungspflicht besteht für jeden Elternteil, der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit bezogen hat;
 

5. wenn bei einem Steuerpflichtigen die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug im Sinne
des § 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4 nach § 39b Abs. 3 Satz 9 oder für einen sonstigen
Bezug nach § 39c Abs. 5 ermittelt wurde;
 

5a.wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug berechnet hat und
dabei der Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des Kalenderjahres außer
Betracht geblieben ist (§ 39b Abs. 3 Satz 2, § 41 Abs. 1 Satz 7, Großbuchstabe S);
 

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranlagungszeitraum durch Tod, Scheidung oder
Aufhebung aufgelöst worden ist und er oder sein Ehegatte der aufgelösten Ehe im
Veranlagungszeitraum wieder geheiratet hat;
 

7. wenn

a)für einen unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 1 auf der
Lohnsteuerkarte ein Ehegatte im Sinne des § 1a Abs. 1 Nr. 2 berücksichtigt worden
ist oder
 

b)für einen Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis des § 1 Abs. 3 oder des § 1a
gehört, das Betriebsstättenfinanzamt eine Bescheinigung nach § 39c Abs. 4 erteilt
hat; dieses Finanzamt ist dann auch für die Veranlagung zuständig;
 

 

8. wenn die Veranlagung beantragt wird, insbesondere zur Anrechnung von Lohnsteuer auf

die Einkommensteuer. 2Der Antrag ist durch Abgabe einer Einkommensteuererklärung zu
stellen.
 

(2a) (weggefallen)

(3) 1In den Fällen des Absatzes 2 ist ein Betrag in Höhe der einkommensteuerpflichtigen
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
vom Einkommen abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt nicht mehr als 410 Euro

betragen. 2Der Betrag nach Satz 1 vermindert sich um den Altersentlastungsbetrag,
soweit dieser den unter Verwendung des nach § 24a Satz 5 maßgebenden Prozentsatzes zu
ermittelnden Anteil des Arbeitslohns mit Ausnahme der Versorgungsbezüge im Sinne des §
19 Abs. 2 übersteigt, und um den nach § 13 Abs. 3 zu berücksichtigenden Betrag.

(4) 1Kommt nach Absatz 2 eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so
gilt die Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit entfällt,
für den Steuerpflichtigen durch den Lohnsteuerabzug als abgegolten, soweit er nicht für

zuwenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch genommen werden kann. 2§ 42b bleibt unberührt.

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, in denen die
einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, den Betrag von 410 Euro übersteigen, die Besteuerung
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so gemildert werden, dass auf die volle Besteuerung dieser Einkünfte stufenweise
übergeleitet wird.

Fußnote

§ 46 Abs. 2 Nr. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 55j Satz 1
 
§ 46 Abs. 2 Nr. 8: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 55j Satz 2

§ 47 

(weggefallen)

VII.
Steuerabzug bei Bauleistungen

§ 48 Steuerabzug

(1) 1Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung (Leistender) an einen Unternehmer im
Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes oder an eine juristische Person des öffentlichen
Rechts (Leistungsempfänger), ist der Leistungsempfänger verpflichtet, von der
Gegenleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 Prozent für Rechnung des Leistenden
vorzunehmen. Vermietet der Leistungsempfänger Wohnungen, so ist Satz 1 nicht auf
Bauleistungen für diese Wohnungen anzuwenden, wenn er nicht mehr als zwei Wohnungen

vermietet. 3Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung,

Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. 4Als Leistender gilt
auch derjenige, der über eine Leistung abrechnet, ohne sie erbracht zu haben.

(2) 1Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der Leistende
dem Leistungsempfänger eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige
Freistellungsbescheinigung nach § 48b Abs. 1 Satz 1 vorlegt oder die Gegenleistung im
laufenden Kalenderjahr den folgenden Betrag voraussichtlich nicht übersteigen wird:

1.15.000 Euro, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich steuerfreie Umsätze nach § 4
Nr. 12 Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes ausführt,
 

2.5.000 Euro in den übrigen Fällen.
 

2Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben Leistungsempfänger erbrachten
und voraussichtlich zu erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen.

(3) Gegenleistung im Sinne des Absatzes 1 ist das Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer.

(4) Wenn der Leistungsempfänger den Steuerabzugsbetrag angemeldet und abgeführt hat,

1.ist § 160 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung nicht anzuwenden,
 

2.sind § 42d Abs. 6 und 8 und § 50a Abs. 7 nicht anzuwenden.
 

§ 48a Verfahren

(1) 1Der Leistungsempfänger hat bis zum 10. Tag nach Ablauf des Monats, in
dem die Gegenleistung im Sinne des § 48 erbracht wird, eine Anmeldung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, in der er den Steuerabzug für den

Anmeldungszeitraum selbst zu berechnen hat. 2Der Abzugsbetrag ist am 10. Tag nach Ablauf
des Anmeldungszeitraums fällig und an das für den Leistenden zuständige Finanzamt

für Rechnung des Leistenden abzuführen. 3Die Anmeldung des Abzugsbetrags steht einer
Steueranmeldung gleich.

(2) Der Leistungsempfänger hat mit dem Leistenden unter Angabe

1.des Namens und der Anschrift des Leistenden,
 

2.des Rechnungsbetrags, des Rechnungsdatums und des Zahlungstags,
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3.der Höhe des Steuerabzugs und
 

4.des Finanzamts, bei dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist,
 

über den Steuerabzug abzurechnen.

(3) 1Der Leistungsempfänger haftet für einen nicht oder zu niedrig abgeführten

Abzugsbetrag. 2Der Leistungsempfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt der
Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung (§ 48b) vorgelegen hat, auf deren

Rechtmäßigkeit er vertrauen konnte. 3Er darf insbesondere dann nicht auf eine
Freistellungsbescheinigung vertrauen, wenn diese durch unlautere Mittel oder durch
falsche Angaben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit

nicht bekannt war. 4Den Haftungsbescheid erlässt das für den Leistenden zuständige
Finanzamt.

(4) § 50b gilt entsprechend.

§ 48b Freistellungsbescheinigung

(1) 1Auf Antrag des Leistenden hat das für ihn zuständige Finanzamt, wenn der
zu sichernde Steueranspruch nicht gefährdet erscheint und ein inländischer
Empfangsbevollmächtigter bestellt ist, eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck zu erteilen, die den Leistungsempfänger von der Pflicht zum Steuerabzug

befreit. 2Eine Gefährdung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Leistende

1.Anzeigepflichten nach § 138 der Abgabenordnung nicht erfüllt,
 

2.seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach § 90 der Abgabenordnung nicht
nachkommt,
 

3.den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch Bescheinigung der zuständigen
ausländischen Steuerbehörde nicht erbringt.
 

(2) Eine Bescheinigung soll erteilt werden, wenn der Leistende glaubhaft macht, dass
keine zu sichernden Steueransprüche bestehen.

(3) In der Bescheinigung sind anzugeben:

1.Name, Anschrift und Steuernummer des Leistenden,
 

2.Geltungsdauer der Bescheinigung,
 

3.Umfang der Freistellung sowie der Leistungsempfänger, wenn sie nur für bestimmte
Bauleistungen gilt,
 

4.das ausstellende Finanzamt.
 

(4) Wird eine Freistellungsbescheinigung aufgehoben, die nur für bestimmte
Bauleistungen gilt, ist dies den betroffenen Leistungsempfängern mitzuteilen.

(5) Wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt, gilt § 48 Abs. 4 entsprechend.

(6) 1Das Bundeszentralamt für Steuern erteilt dem Leistungsempfänger im Sinne des
§ 48 Abs. 1 Satz 1 im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über die beim

Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Freistellungsbescheinigungen. 2Mit dem Antrag
auf die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung stimmt der Antragsteller zu, dass
seine Daten nach § 48b Abs. 3 beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert werden und
dass über die gespeicherten Daten an die Leistungsempfänger Auskunft gegeben wird.

§ 48c Anrechnung

(1) 1Soweit der Abzugsbetrag einbehalten und angemeldet worden ist, wird er auf vom
Leistenden zu entrichtende Steuern nacheinander wie folgt angerechnet:

1.die nach § 41a Abs. 1 einbehaltene und angemeldete Lohnsteuer,
 

2.die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer,
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3.die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Besteuerungs- oder Veranlagungszeitraums,
in dem die Leistung erbracht worden ist, und
 

4.die vom Leistenden im Sinne der §§ 48, 48a anzumeldenden und abzuführenden
Abzugsbeträge.
 

2Die Anrechnung nach Satz 1 Nr. 2 kann nur für Vorauszahlungszeiträume innerhalb des
Besteuerungs- oder Veranlagungszeitraums erfolgen, in dem die Leistung erbracht worden

ist. 3Die Anrechnung nach Satz 1 Nr. 2 darf nicht zu einer Erstattung führen.

(2) 1Auf Antrag des Leistenden erstattet das nach § 20a Abs. 1 der Abgabenordnung

zuständige Finanzamt den Abzugsbetrag. 2Die Erstattung setzt voraus, dass der Leistende
nicht zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen verpflichtet ist und eine Veranlagung
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht in Betracht kommt oder der Leistende
glaubhaft macht, dass im Veranlagungszeitraum keine zu sichernden Steueransprüche

entstehen werden. 3Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Muster bis zum Ablauf
des zweiten Kalenderjahres zu stellen, das auf das Jahr folgt, in dem der Abzugsbetrag
angemeldet worden ist; weitergehende Fristen nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung bleiben unberührt.

(3) Das Finanzamt kann die Anrechnung ablehnen, soweit der angemeldete Abzugsbetrag
nicht abgeführt worden ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass ein Missbrauch
vorliegt.

§ 48d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen

(1) 1Können Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 48 unterliegen, nach einem Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht besteuert werden, so sind die Vorschriften
über die Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer durch den Schuldner der

Gegenleistung ungeachtet des Abkommens anzuwenden. 2Unberührt bleibt der Anspruch
des Gläubigers der Gegenleistung auf Erstattung der einbehaltenen und abgeführten

Steuer. 3Der Anspruch ist durch Antrag nach § 48c Abs. 2 geltend zu machen. 4Der
Gläubiger der Gegenleistung hat durch eine Bestätigung der für ihn zuständigen

Steuerbehörde des anderen Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist. 5§ 48b gilt

entsprechend. 6Der Leistungsempfänger kann sich im Haftungsverfahren nicht auf die
Rechte des Gläubigers aus dem Abkommen berufen.

(2) Unbeschadet des § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Finanzverwaltungsgesetzes liegt die
Zuständigkeit für Entlastungsmaßnahmen nach Absatz 1 bei dem nach § 20a der
Abgabenordnung zuständigen Finanzamt.

VIII.
Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

§ 49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht (§ 1 Abs. 4)
sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und Forstwirtschaft (§§ 13, 14);
 

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ 15 bis 17),

a)für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger
Vertreter bestellt ist,
 

b)die durch den Betrieb eigener oder gecharterter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge
aus Beförderungen zwischen inländischen und von inländischen zu ausländischen
Häfen erzielt werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit
solchen Beförderungen zusammenhängenden, sich auf das Inland erstreckenden
Beförderungsleistungen,
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c)die von einem Unternehmen im Rahmen einer internationalen Betriebsgemeinschaft
oder eines Pool-Abkommens, bei denen ein Unternehmen mit Sitz oder
Geschäftsleitung im Inland die Beförderung durchführt, aus Beförderungen und
Beförderungsleistungen nach Buchstabe b erzielt werden,
 

d)die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne der Nummern 3 und 4 gehören,
durch im Inland ausgeübte oder verwertete künstlerische, sportliche, artistische
oder ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich der Einkünfte aus
anderen mit diesen Leistungen zusammenhängenden Leistungen, unabhängig davon, wem
die Einnahmen zufließen,
 

e)die unter den Voraussetzungen des § 17 erzielt werden, wenn es sich um Anteile an
einer Kapitalgesellschaft handelt,

aa) die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat oder
 

bb) bei deren Erwerb auf Grund eines Antrags nach § 13 Abs. 2 oder § 21 Abs.
2 Satz 3 Nr. 2 des Umwandlungssteuergesetzes nicht der gemeine Wert der
eingebrachten Anteile angesetzt worden ist oder auf die § 17 Abs. 5 Satz 2
anzuwenden war, oder
 

 

f)die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne des Buchstaben a gehören,
durch Veräußerung von inländischem unbeweglichen Vermögen, von Sachinbegriffen
oder Rechten, die im Inland belegen oder in ein inländisches öffentliches Buch
oder Register eingetragen sind oder deren Verwertung in einer inländischen

Betriebsstätte oder anderen Einrichtung erfolgt, erzielt werden. 2Als Einkünfte
aus Gewerbebetrieb gelten auch die Einkünfte aus Tätigkeiten im Sinne
dieses Buchstabens, die von einer Körperschaft im Sinne des § 2 Nr. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes erzielt werden, die mit einer Kapitalgesellschaft
oder sonstigen juristischen Person im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des
Körperschaftsteuergesetzes vergleichbar ist;
 

 

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18), die im Inland ausgeübt oder verwertet
wird oder worden ist, oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder eine
Betriebsstätte unterhalten wird;
 

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die

a)im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist,
 

b)aus inländischen öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen des
Bundeseisenbahnvermögens und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf ein
gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden, ohne dass ein
Zahlungsanspruch gegenüber der inländischen öffentlichen Kasse bestehen muss,
 

c)als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, Prokurist oder
Vorstandsmitglied einer Gesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen
werden,
 

d)als Entschädigung im Sinne des § 24 Nr. 1 für die Auflösung eines
Dienstverhältnisses gezahlt werden, soweit die für die zuvor ausgeübte Tätigkeit
bezogenen Einkünfte der inländischen Besteuerung unterlegen haben,
 

e)an Bord eines im internationalen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugs ausgeübt
wird, das von einem Unternehmen mit Geschäftsleitung im Inland betrieben wird;
 

 

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des

a)§ 20 Abs. 1 Nr. 1 mit Ausnahme der Erträge aus Investmentanteilen im Sinne des §
2 des Investmentsteuergesetzes, Nr. 2, 4, 6, und 9, wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder wenn es sich um Fälle des § 44 Abs.
1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb dieses Gesetzes handelt; dies gilt
auch für Erträge aus Wandelanleihen und Gewinnobligationen,
 

b)§ 20 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit den §§ 2 und 7 des Investmentsteuergesetzes

aa) bei Erträgen im Sinne des § 7 Abs. 3 des Investmentsteuergesetzes,
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bb) bei Erträgen im Sinne des § 7 Abs. 1, 2 und 4 des Investmentsteuergesetzes,
wenn es sich um Fälle des § 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe
bb dieses Gesetzes handelt,
 

 

c)§ 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen,
oder durch Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister eingetragen

sind, unmittelbar oder mittelbar gesichert ist. 2Ausgenommen sind Zinsen aus
Anleihen und Forderungen, die in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen
oder über die Sammelurkunden im Sinne des § 9a des Depotgesetzes oder
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind, oder
 

bb) das Kapitalvermögen aus Genussrechten besteht, die nicht in § 20 Abs. 1 Nr. 1
genannt sind,
 

 

d)§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe a und Nr. 8 bis 12 sowie Satz 2,
wenn sie von einem Schuldner oder von einem inländischen Kreditinstitut
oder einem inländischen Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 43
Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b gegen Aushändigung der Zinsscheine einem
anderen als einem ausländischen Kreditinstitut oder einem ausländischen
Finanzdienstleistungsinstitut ausgezahlt oder gutgeschrieben werden und
die Teilschuldverschreibungen nicht von dem Schuldner, dem inländischen
Kreditinstitut oder dem inländischen Finanzdienstleistungsinstitut verwahrt
werden.
 

2§ 20 Abs. 3 gilt entsprechend;
 

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), wenn das unbewegliche Vermögen,
die Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen oder in ein inländisches
öffentliches Buch oder Register eingetragen sind oder in einer inländischen
Betriebsstätte oder in einer anderen Einrichtung verwertet werden;
 

7. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a, die von
den inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträgern, den inländischen
landwirtschaftlichen Alterskassen, den inländischen berufsständischen
Versorgungseinrichtungen, den inländischen Versicherungsunternehmen oder sonstigen
inländischen Zahlstellen gewährt werden;
 

8. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 2, soweit es sich um private
Veräußerungsgeschäfte handelt, mit

a)inländischen Grundstücken oder
 

b)inländischen Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen;
 

c)(weggefallen)
 

 

8a.sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 4;
 

9. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 3, auch wenn sie bei Anwendung
dieser Vorschrift einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit es
sich um Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen im Inland oder aus der
Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerblichen, technischen,
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, z.B.
Plänen, Mustern und Verfahren, handelt, die im Inland genutzt werden oder worden
sind; dies gilt nicht, soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne der
Nummern 1 bis 8 handelt.
 

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer
Berücksichtigung inländische Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 nicht angenommen werden
könnten.

(3) 1Bei Schifffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind die Einkünfte im Sinne des Absatzes
1 Nr. 2 Buchstabe b mit 5 Prozent der für diese Beförderungsleistungen vereinbarten

Entgelte anzusetzen. 2Das gilt auch, wenn solche Einkünfte durch eine inländische
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Betriebsstätte oder einen inländischen ständigen Vertreter erzielt werden (Absatz

1 Nr. 2 Buchstabe a). 3Das gilt nicht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe c
oder soweit das deutsche Besteuerungsrecht nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung ohne Begrenzung des Steuersatzes aufrechterhalten bleibt.

(4) 1Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte steuerfrei, die ein beschränkt
Steuerpflichtiger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem ausländischen
Staat durch den Betrieb eigener oder gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus
einem Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich in dem ausländischen Staat

befindet. 2Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass dieser ausländische Staat
Steuerpflichtigen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses
Gesetzes eine entsprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte gewährt und dass
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Steuerbefreiung nach
Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich erklärt hat.

Fußnote

§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e u. f, Nr. 8: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 57
 
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. d, Satz 2 u. Nr. 8: Zur erstmaligen Anwendung vgl. §
52a Abs. 17

§ 50 Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige

(1) 1Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 bis 8) oder
Werbungskosten (§ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften

in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 2§ 10d ist nur anzuwenden, wenn Verluste
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit inländischen Einkünften stehen und sich aus

Unterlagen ergeben, die im Inland aufbewahrt werden. 3Die §§ 4f, 9 Abs. 5 Satz 1, soweit
er § 4f für anwendbar erklärt, die §§ 9a, 10, 10a, 10c, 16 Abs. 4, §§ 24a, 24b, 32,

32a Abs. 6, §§ 33, 33a und 33b sind nicht anzuwenden. 4Abweichend von Satz 4 sind bei
beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern, die Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, § 9a Satz 1 Nr. 1, § 10c Abs. 1 mit
der Möglichkeit, die tatsächlichen Aufwendungen im Sinne des § 10b nachzuweisen, sowie
§ 10c Abs. 2 und 3, jeweils in Verbindung mit § 10c Abs. 5, ohne Möglichkeit, die

tatsächlichen Aufwendungen nachzuweisen, anzuwenden. 5Die Jahres- und Monatsbeträge der
Pauschalen nach § 9a Satz 1 Nr. 1 und § 10c Abs. 1 und § 10c Abs. 2 und 3, jeweils
in Verbindung mit § 10c Abs. 5, ermäßigen sich zeitanteilig, wenn Einkünfte im Sinne
des § 49 Abs. 1 Nr. 4 nicht während eines vollen Kalenderjahres oder Kalendermonats
zugeflossen sind.

(2) 1Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen, und bei Einkünften im Sinne des §
20 Abs. 1 Nr. 5 und 7 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein Ausgleich mit Verlusten

aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig. 2Einkünfte im Sinne des Satzes 1 dürfen bei
einem Verlustabzug (§ 10d) nicht berücksichtigt werden.

(3) 1Die Einkommensteuer bemisst sich bei beschränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt

werden, nach § 32a Abs. 1. 2Die Einkommensteuer beträgt mindestens 25 Prozent des
Einkommens; dies gilt nicht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4.

(4) weggefallen

(5) 1Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom
Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a unterliegen, gilt bei beschränkt

Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die
Einkünfte Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind oder

1.nachträglich festgestellt wird, dass die Voraussetzungen der unbeschränkten
Einkommensteuerpflicht im Sinne des § 1 Abs. 2 oder 3 oder des § 1a nicht vorgelegen
haben; § 39 Abs. 5a ist sinngemäß anzuwenden;
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2.ein beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, der Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 bezieht und Staatsangehöriger eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Staates ist, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und im
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt

hat, eine Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt. 2In diesem Fall wird eine
Veranlagung durch das Betriebsstättenfinanzamt, das die Bescheinigung nach §

39d Abs. 1 Satz 3 erteilt hat, nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 durchgeführt. 3Bei mehreren
Betriebsstättenfinanzämtern ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen

Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. 4Bei Arbeitnehmern mit Steuerklasse
VI ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer

zuletzt unter Anwendung der Steuerklasse I beschäftigt war. 5Absatz 1 Satz 6 ist nicht

anzuwenden. 6Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf
Grund des § 50a unterliegen, werden nur im Rahmen es § 32b berücksichtigt; oder
 

3.ein beschränkt Steuerpflichtiger, dessen Einnahmen dem Steuerabzug nach § 50a Abs.
4 Nr. 1 oder 2 unterliegen, die völlige oder teilweise Erstattung der einbehaltenen

und abgeführten Steuer beantragt. 2Die Erstattung setzt voraus, dass die mit diesen
Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben

oder Werbungskosten höher sind als die Hälfte der Einnahmen. 3Die Steuer wird
erstattet, soweit sie 50 Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen den Einnahmen und
mit diesen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben
oder Werbungskosten übersteigt, im Fall einer Veranstaltungsreihe erst nach deren

Abschluss. 4Der Antrag ist bis zum Ablauf des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr
des Zuflusses der Vergütung folgt, nach amtlich vorgeschriebenem Muster beim
Bundeszentralamt für Steuern zu stellen und zu unterschreiben; die Bescheinigung

nach § 50a Abs. 5 Satz 7 ist beizufügen. 5Über den Inhalt des Erstattungsantrags
und den Erstattungsbetrag kann das Bundeszentralamt für Steuern dem Wohnsitzstaat

des beschränkt Steuerpflichtigen Auskunft geben. 6Abweichend von § 117 Abs. 4

der Abgabenordnung ist eine Anhörung des Beteiligten nicht erforderlich. 7Mit
dem Erstattungsantrag gilt die Zustimmung zur Auskunft an den Wohnsitzstaat als

erteilt. 8Das Bundeszentralamt für Steuern erlässt über den Steuererstattungsbetrag
einen Steuerbescheid.
 

(6) § 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder selbständiger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten wird, entsprechend
anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus einem ausländischen Staat enthalten
sind, mit denen der beschränkt Steuerpflichtige dort in einem der unbeschränkten
Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Einkommen herangezogen wird.

(7) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten
Finanzbehörden können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die
Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil erlassen oder in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist
oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte besonders schwierig ist.

Fußnote

§ 50 Abs. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 58

§ 50a Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats)
von inländischen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien,
Berggewerkschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und sonstigen
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Personenvereinigungen des privaten
und des öffentlichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen von
den genannten Unternehmungen für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).
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(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 Prozent der Aufsichtsratsvergütungen.

(3) 1Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden

Abzug. 2Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) besonders gewährt, so gehören
sie zu den Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Auslagen
übersteigen.

(4) 1Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs
erhoben

1.bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte oder verwertete künstlerische,
sportliche, artistische oder ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich der
Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen zusammenhängenden Leistungen, unabhängig
davon, wem die Einnahmen zufließen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d),
 

2.bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwertung einer Tätigkeit als Künstler,
Berufssportler, Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstatter einschließlich
solcher Tätigkeiten für den Rundfunk oder Fernsehfunk (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4),
es sei denn, es handelt sich um Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 unterliegen,
 

3.bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nutzung beweglicher Sachen oder für
die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten, insbesondere
von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen, technischen,
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, z.B.
Plänen, Mustern und Verfahren, herrühren (§ 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9); das Gleiche
gilt für die Veräußerung von Rechten im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f mit
Ausnahme von Emissionsberechtigungen im Rahmen des europäischen und internationalen
Emissionshandels.
 

2Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Einnahmen einschließlich der Beträge

im Sinne des § 3 Nr. 13 und 16. 3Abzüge, z.B. für Betriebsausgaben, Werbungskosten,

Sonderausgaben und Steuern, sind nicht zulässig. 4Der Steuerabzug beträgt 20 Prozent
der Einnahmen, bei beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften im Sinne des § 2

des Körperschaftsteuergesetzes 15 Prozent. 5Bei im Inland ausgeübten künstlerischen,
sportlichen, artistischen oder ähnlichen Darbietungen beträgt er bei Einnahmen

1.bis 250 Euro
0 Prozent;
 

2.über 250 Euro bis 500 Euro
10 Prozent der gesamten Einnahmen;
 

3.über 500 Euro bis 1.000 Euro
15 Prozent der gesamten Einnahmen;
 

4.über 1.000 Euro
20 Prozent der gesamten Einnahmen.
 

6Satz 5 Nr. 4 gilt nicht bei beschränkt steuerpflichtigen Körperschaften im Sinne des §
2 des Körperschaftsteuergesetzes.

(5) 1Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Aufsichtsratsvergütungen
(Absatz 1) oder die Vergütungen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsratsvergütungen

oder der Vergütungen zufließen. 2In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der
Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung

des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) vorzunehmen. 3Er
hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres einbehaltene Steuer jeweils bis
zum 10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das für ihn zuständige

Finanzamt abzuführen. 4Der beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von

Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütungen Steuerschuldner. 5Der Schuldner der
Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber für die Einbehaltung und

Abführung der Steuer. 6Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,

1.wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung oder der Vergütungen diese nicht
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder
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2.wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger weiß, dass der Schuldner die
einbehaltene Steuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt
nicht unverzüglich mitteilt.
 

7Der Schuldner der Vergütungen ist verpflichtet, dem beschränkt steuerpflichtigen
Gläubiger auf Verlangen die folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu
bescheinigen:

1.den Namen und die Anschrift des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers;
 

2.die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro;
 

3.den Zahlungstag;
 

4.den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Steuer nach § 50a Abs. 4;
 

5.das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt worden ist.
 

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass bei Vergütungen für die Nutzung
oder das Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Nr. 3), wenn die Vergütungen
nicht unmittelbar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftragten geleistet werden,
an Stelle des Schuldners der Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten und
abzuführen hat und für die Einbehaltung und Abführung haftet.

(7) 1Das Finanzamt des Vergütungsgläubigers kann anordnen, dass der Schuldner der
Vergütung für Rechnung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner)
die Einkommensteuer von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese nicht
bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege des Steuerabzugs einzubehalten und

abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. 2Der
Steuerabzug beträgt 25 Prozent der gesamten Einnahmen, bei beschränkt steuerpflichtigen
Körperschaften im Sinne des § 2 des Körperschaftsteuergesetzes 15 Prozent der gesamten
Einnahmen, wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger nicht glaubhaft macht, dass

die voraussichtlich geschuldete Steuer niedriger ist. 3Absatz 5 gilt entsprechend mit
der Maßgabe, dass die Steuer bei dem Finanzamt anzumelden und abzuführen ist, das den

Steuerabzug angeordnet hat. 4§ 50 Abs. 5 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

Fußnote

§ 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 58a

IX.
Sonstige Vorschriften, Bußgeld-, Ermächtigungs- und
Schlussvorschriften

§ 50b Prüfungsrecht

1Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die für die Anrechnung
oder Vergütung von Körperschaftsteuer, für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer, für die Nichtvornahme des Steuerabzugs, für die Ausstellung
der Jahresbescheinigung nach § 24c oder für die Mitteilungen an das Bundeszentralamt
für Steuern nach § 45e von Bedeutung sind oder der Aufklärung bedürfen, bei den

am Verfahren Beteiligten zu prüfen. 2Die §§ 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten
sinngemäß.

Fußnote

§ 50b: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 58c

§ 50c 

(weggefallen)
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§ 50d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen und der §§ 43b
und 50g

(1) 1Können Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug
auf Grund des § 50a unterliegen, nach den §§ 43b, 50g oder nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht oder nur nach einem niedrigeren Steuersatz
besteuert werden, so sind die Vorschriften über die Einbehaltung, Abführung und
Anmeldung der Steuer durch den Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen im Sinne

des § 50a ungeachtet der § 43b und 50g sowie des Abkommens anzuwenden. 2Unberührt
bleibt der Anspruch des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen auf völlige
oder teilweise Erstattung der einbehaltenen und abgeführten oder der auf Grund

Haftungsbescheid oder Nachforderungsbescheid entrichteten Steuer. 3Die Erstattung
erfolgt auf Antrag des Gläubigers der Kapitalerträge oder Vergütungen auf der Grundlage
eines Freistellungsbescheids; der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck

bei dem Bundeszentralamt für Steuern zu stellen. 4Der zu erstattende Betrag wird nach

Bekanntgabe des Freistellungsbescheids ausgezahlt. 5Hat der Gläubiger der Vergütungen
im Sinne des § 50a nach § 50a Abs. 5 Steuern für Rechnung beschränkt steuerpflichtiger
Gläubiger einzubehalten, kann die Auszahlung des Erstattungsanspruchs davon abhängig
gemacht werden, dass er die Zahlung der von ihm einzubehaltenden Steuer nachweist,
hierfür Sicherheit leistet oder unwiderruflich die Zustimmung zur Verrechnung seines

Erstattungsanspruchs mit seiner Steuerzahlungsschuld erklärt. 6Das Bundeszentralamt
für Steuern kann zulassen, dass Anträge auf maschinell verwertbaren Datenträgern

gestellt werden. 7Die Frist für den Antrag auf Erstattung beträgt vier Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Kapitalerträge oder Vergütungen bezogen

worden sind. 8Die Frist nach Satz 7 endet nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach

dem Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer. 9Für die Erstattung der Kapitalertragsteuer

gilt § 45 entsprechend. 10Der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen kann sich
vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht auf die Rechte des Gläubigers aus dem Abkommen
berufen.

(1a) 1Der nach Absatz 1 in Verbindung mit § 50g zu erstattende Betrag ist zu

verzinsen. 2Der Zinslauf beginnt zwölf Monate nach Ablauf des Monats, in dem der Antrag
auf Erstattung und alle für die Entscheidung erforderlichen Nachweise vorliegen,
frühestens am Tag der Entrichtung der Steuer durch den Schuldner der Kapitalerträge

oder Vergütungen. 3Er endet mit Ablauf des Tages, an dem der Freistellungsbescheid

wirksam wird. 4Wird der Freistellungsbescheid aufgehoben, geändert oder nach § 129 der

Abgabenordnung berichtigt, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu ändern. 5§ 233a Abs.

5 der Abgabenordnung gilt sinngemäß. 6Für die Höhe und Berechnung der Zinsen gilt §

238 der Abgabenordnung. 7Auf die Festsetzung der Zinsen ist § 239 der Abgabenordnung

sinngemäß anzuwenden. 8Die Vorschriften dieses Absatzes sind nicht anzuwenden, wenn der
Steuerabzug keine abgeltende Wirkung hat (§ 50 Abs. 5).

(2) 1In den Fällen der §§ 43b, 50a Abs. 4, § 50g kann der Schuldner der Kapitalerträge
oder Vergütungen den Steuerabzug nach Maßgabe von § 43b oder § 50g oder des Abkommens
unterlassen oder nach einem niedrigeren Steuersatz vornehmen, wenn das Bundeszentralamt
für Steuern dem Gläubiger auf Grund eines von ihm nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck gestellten Antrags bescheinigt, dass die Voraussetzungen dafür vorliegen
(Freistellung im Steuerabzugsverfahren); dies gilt auch bei Kapitalerträgen, die einer
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im anderen Vertragsstaat
ansässigen Kapitalgesellschaft, die am Nennkapital einer unbeschränkt steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes zu
mindestens einem Zehntel unmittelbar beteiligt ist und im Staat ihrer Ansässigkeit
den Steuern vom Einkommen oder Gewinn unterliegt, ohne davon befreit zu sein, von der

unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft zufließen. 2Die Freistellung kann
unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt und von Auflagen oder Bedingungen abhängig

gemacht werden. 3Sie kann in den Fällen des § 50a Abs. 4 von der Bedingung abhängig
gemacht werden, dass die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 50a Abs. 5 nachgewiesen
werden, soweit die Vergütungen an andere beschränkt Steuerpflichtige weitergeleitet
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werden. 4Die Geltungsdauer der Bescheinigung nach Satz 1 beginnt frühestens an dem Tag,
an dem der Antrag beim Bundeszentralamt für Steuern ein geht; sie beträgt mindestens
ein Jahr und darf drei Jahre nicht überschreiten; der Gläubiger der Kapitalerträge
oder der Vergütungen ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die

Freistellung unverzüglich dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. 5Voraussetzung
für die Abstandnahme vom Steuerabzug ist, dass dem Schuldner der Kapitalerträge oder

Vergütungen die Bescheinigung nach Satz 1 vorliegt. 6Über den Antrag ist innerhalb

von drei Monaten zu entscheiden. 7Die Frist beginnt mit der Vorlage aller für die

Entscheidung erforderlichen Nachweise. 8Bestehende Anmeldeverpflichtungen bleiben
unberührt.

(3) 1Eine ausländische Gesellschaft hat keinen Anspruch auf völlige oder teilweise
Entlastung nach Absatz 1 oder Absatz 2, soweit Personen an ihr beteiligt sind, denen
die Erstattung oder Freistellung nicht zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar
erzielten, und

1.für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst
beachtliche Gründe fehlen oder
 

2.die ausländische Gesellschaft nicht mehr als 10 Prozent ihrer gesamten Bruttoerträge
des betreffenden Wirtschaftsjahres aus eigener Wirtschaftstätigkeit erzielt oder
 

3.die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen
eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt.
 

2Maßgebend sind ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft;
organisatorische, wirtschaftliche oder sonst beachtliche Merkmale der Unternehmen,
die der ausländischen Gesellschaft nahe stehen (§ 1 Abs. 2 des Außensteuergesetzes),

bleiben außer Betracht. 3An einer eigenen Wirtschaftstätigkeit fehlt es, soweit die
ausländische Gesellschaft ihre Bruttoerträge aus der Verwaltung von Wirtschaftsgütern

erzielt oder ihre wesentlichen Geschäftstätigkeiten auf Dritte überträgt. 4Die
Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der
ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regelmäßiger Handel an einer
anerkannten Börse stattfindet oder für die ausländische Gesellschaft die Vorschriften
des Investmentsteuergesetzes gelten.

(4) 1Der Gläubiger der Kapitalerträge oder Vergütungen im Sinne des § 50a hat nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck durch eine Bestätigung der für ihn zuständigen
Steuerbehörde des anderen Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig ist oder die

Voraussetzungen des § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchstabe c erfüllt sind. 2Das Bundesministerium
der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder
erleichterte Verfahren oder vereinfachte Nachweise zulassen.

(5) 1Abweichend von Absatz 2 kann das Bundeszentralamt für Steuern in den Fällen des §
50a Abs. 4 Nr. 2 und 3 den Schuldner der Vergütung auf Antrag allgemein ermächtigen,
den Steuerabzug zu unterlassen oder nach einem niedrigeren Steuersatz vorzunehmen

(Kontrollmeldeverfahren). 2Die Ermächtigung kann in Fällen geringer steuerlicher

Bedeutung erteilt und mit Auflagen verbunden werden. 3Einer Bestätigung nach Absatz 4

Satz 1 bedarf es im Kontrollmeldeverfahren nicht. 4Inhalt der Auflage kann die Angabe
des Namens, des Wohnortes oder des Ortes des Sitzes oder der Geschäftsleitung des
Schuldners und des Gläubigers, der Art der Vergütung, des Bruttobetrags und des

Zeitpunkts der Zahlungen sowie des einbehaltenen Steuerbetrags sein. 5Mit dem Antrag
auf Teilnahme am Kontrollmeldeverfahren gilt die Zustimmung des Gläubigers und des
Schuldners zur Weiterleitung der Angaben des Schuldners an den Wohnsitz- oder Sitzstaat

des Gläubigers als erteilt. 6Die Ermächtigung ist als Beleg aufzubewahren. 7Absatz 2 Satz
8 gilt entsprechend.

(6) Soweit Absatz 2 nicht anwendbar ist, gilt Absatz 5 auch für Kapitalerträge im
Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, wenn sich im Zeitpunkt der Zahlung des
Kapitalertrags der Anspruch auf Besteuerung nach einem niedrigeren Steuersatz ohne
nähere Ermittlung feststellen lässt.
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(7) Werden Einkünfte im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 aus einer Kasse einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts im Sinne der Vorschrift eines Abkommens zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung über den öffentlichen Dienst gewährt, so ist diese Vorschrift bei
Bestehen eines Dienstverhältnisses mit einer anderen Person in der Weise auszulegen,
dass die Vergütungen für der erstgenannten Person geleistete Dienste gezahlt werden,
wenn sie ganz oder im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht werden.

(8) 1Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger
Arbeit (§ 19) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von der
Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen, wird die Freistellung bei
der Veranlagung ungeachtet des Abkommens nur gewährt, soweit der Steuerpflichtige
nachweist, dass der Staat, dem nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht, auf
dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass die in diesem Staat auf die Einkünfte

festgesetzten Steuern entrichtet wurden. 2Wird ein solcher Nachweis erst geführt,
nachdem die Einkünfte in eine Veranlagung zur Einkommensteuer einbezogen wurden, ist

der Steuerbescheid insoweit zu ändern. 3§ 175 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung ist
entsprechend anzuwenden.

(9) 1Sind Einkünfte eines unbeschränkt Steuerpflichtigen nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer
auszunehmen, so wird die Freistellung der Einkünfte ungeachtet des Abkommens nicht
gewährt, wenn

1.der andere Staat die Bestimmungen des Abkommens so anwendet, dass die Einkünfte
in diesem Staat von der Besteuerung auszunehmen sind oder nur zu einem durch das
Abkommen begrenzten Steuersatz besteuert werden können, oder
 

2.die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht steuerpflichtig sind, weil
sie von einer Person bezogen werden, die in diesem Staat nicht auf Grund ihres
Wohnsitzes, ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung, des Sitzes oder
eines ähnlichen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig ist.
 

2Nummer 2 gilt nicht für Dividenden, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind,
es sei denn, die Dividenden sind bei der Ermittlung des Gewinns der ausschüttenden

Gesellschaft abgezogen worden. 3Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung, die die Freistellung von Einkünften in einem weitergehenden Umfang
einschränken, sowie Absatz 8 und § 20 Abs. 2 des Außensteuergesetzes bleiben unberührt.

Fußnote

§ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 59a Satz 6

§ 50e Bußgeldvorschriften; Nichtverfolgung von Steuerstraftaten bei
geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten

(1) 1Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 45d Abs.
1 Satz 1, der nach § 45e erlassenen Rechtsverordnung oder den unmittelbar geltenden
Verträgen mit den in Artikel 17 der Richtlinie 2003/48/EG genannten Staaten und
Gebieten eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig

abgibt. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 40a Abs. 2 vor, werden Steuerstraftaten (§§
369 bis 376 der Abgabenordnung) als solche nicht verfolgt, wenn der Arbeitgeber in
den Fällen des § 8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch entgegen § 41a Abs. 1 Nr.
1, auch in Verbindung mit Abs. 2 und 3 und § 51a, und § 40a Abs. 6 Satz 3 dieses
Gesetzes in Verbindung mit § 28a Abs. 7 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
für das Arbeitsentgelt die Lohnsteuer-Anmeldung und die Anmeldung der einheitlichen
Pauschsteuer nicht oder nicht rechtzeitig durchführt und dadurch Steuern verkürzt
oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
Die Freistellung von der Verfolgung nach Satz 1 gilt auch für den Arbeitnehmer
einer in Satz 1 genannten Beschäftigung, der die Finanzbehörde pflichtwidrig über
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steuerlich erhebliche Tatsachen aus dieser Beschäftigung in Unkenntnis lässt. Die
Bußgeldvorschriften der §§ 377 bis 384 der Abgabenordnung bleiben mit der Maßgabe
anwendbar, dass § 378 der Abgabenordnung auch bei vorsätzlichem Handeln anwendbar ist.

§ 50f Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 22a Abs. 2
Satz 9 die Identifikationsnummer für andere als die dort genannten Zwecke verwendet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

§ 50g Entlastung vom Steuerabzug bei Zahlungen von Zinsen und
Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener
Mitgliedstaaten der Europäischen Union

(1) 1Auf Antrag werden die Kapitalertragsteuer für Zinsen und die Steuer auf
Grund des § 50a für Lizenzgebühren, die von einem Unternehmen der Bundesrepublik
Deutschland oder einer dort gelegenen Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union als Schuldner an ein Unternehmen eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder an eine in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union gelegene Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaates

der Europäischen Union als Gläubiger gezahlt werden, nicht erhoben. 2Erfolgt die
Besteuerung durch Veranlagung, werden die Zinsen und Lizenzgebühren bei der Ermittlung

der Einkünfte nicht erfasst. 3Voraussetzung für die Anwendung der Sätze 1 und 2 ist,
dass der Gläubiger der Zinsen oder Lizenzgebühren ein mit dem Schuldner verbundenes

Unternehmen oder dessen Betriebsstätte ist. 4Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden,
wenn die Zinsen oder Lizenzgebühren an eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union als Gläubiger gezahlt werden, die in einem Staat
außerhalb der Europäischen Union oder im Inland gelegen ist und in der die Tätigkeit
des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf die Zahlung von

1.Zinsen,

a)die nach deutschem Recht als Gewinnausschüttung behandelt werden (§ 20 Abs. 1 Nr. 1
Satz 2) oder
 

b)die auf Forderungen beruhen, die einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn des
Schuldners begründen;
 

 

2.Zinsen oder Lizenzgebühren, die den Betrag übersteigen, den der Schuldner und der
Gläubiger ohne besondere Beziehungen, die zwischen den beiden oder einem von ihnen
und einem Dritten auf Grund von Absatz 3 Nr. 5 Buchstabe b bestehen, vereinbart
hätten.
 

(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gelten die folgenden Begriffsbestimmungen und
Beschränkungen:

1. Der Gläubiger muss der Nutzungsberechtigte sein. 2Nutzungsberechtigter ist

a)ein Unternehmen, wenn es die Einkünfte im Sinne von § 2 Abs. 1 erzielt;
 

b)eine Betriebsstätte, wenn

aa) die Forderung, das Recht oder der Gebrauch von Informationen, auf Grund derer/
dessen Zahlungen von Zinsen oder Lizenzgebühren geleistet werden, tatsächlich
zu der Betriebsstätte gehört und
 

bb) die Zahlungen der Zinsen oder Lizenzgebühren Einkünfte darstellen, auf Grund
derer die Gewinne der Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat der Europäischen
Union, in dem sie gelegen ist, zu einer der in Nummer 5 Buchstabe a
Doppelbuchstabe cc genannten Steuer beziehungsweise im Fall Belgiens dem
„impôt des nonrésidents/belasting der nietverblijfhouders“ beziehungsweise im
Fall Spaniens dem „Impuesto sobre la Renta de no Residentes“ beziehungsweise
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zu einer mit diesen Steuern identischen oder weitgehend ähnlichen Steuer
herangezogen werden, die nach dem jeweiligen Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Richtlinie 2003/49/EG des Rates vom 3. Juni 2003 über eine gemeinsame
Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen
Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. EU Nr. L 157 S. 49), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl.
EU Nr. L 363 S. 129), anstelle der bestehenden Steuern oder ergänzend zu ihnen
eingeführt wird.
 

 

 

2.Eine Betriebsstätte gilt nur dann als Schuldner der Zinsen oder Lizenzgebühren,
wenn die Zahlung bei der Ermittlung des Gewinns der Betriebsstätte eine steuerlich
abzugsfähige Betriebsausgabe ist.
 

3.Gilt eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union als Schuldner oder Gläubiger von Zinsen oder Lizenzgebühren, so wird
kein anderer Teil des Unternehmens als Schuldner oder Gläubiger der Zinsen oder
Lizenzgebühren angesehen.
 

4.Im Sinne des Absatzes 1 sind

a)"Zinsen" Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert sind, insbesondere Einkünfte aus öffentlichen
Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und
der Gewinne aus Losanleihen; Zuschläge für verspätete Zahlung und die Rückzahlung
von Kapital gelten nicht als Zinsen;
 

b)"Lizenzgebühren" Vergütungen jeder Art, die für die Nutzung oder für das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschließlich kinematografischer Filme und Software, von Patenten,
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für
die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen
gezahlt werden; Zahlungen für die Nutzung oder das Recht auf Nutzung gewerblicher,
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen gelten als Lizenzgebühren.
 

 

5.Die Ausdrücke "Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union",
"verbundenes Unternehmen" und "Betriebsstätte" bedeuten:

a) 1"Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" jedes Unternehmen, das

aa) eine der in Anlage 3 Nr. 1 zu diesem Gesetz aufgeführten Rechtsformen aufweist
und
 

bb) nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaates in diesem Mitgliedstaat ansässig
ist und nicht nach einem zwischen dem betreffenden Staat und einem Staat
außerhalb der Europäischen Union geschlossenen Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von Einkünften für steuerliche Zwecke als außerhalb der
Gemeinschaft ansässig gilt und
 

cc) einer der in Anlage 3 Nr. 2 zu diesem Gesetz aufgeführten Steuern unterliegt

und nicht von ihr befreit ist. 2Entsprechendes gilt für eine mit diesen Steuern
identische oder weitgehend ähnliche Steuer, die nach dem jeweiligen Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Richtlinie 2003/49/EG des Rates vom 3. Juni 2003 (ABl.
EU Nr. L 157 S. 49), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/98/EG des Rates
vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 129), anstelle der bestehenden
Steuern oder ergänzend zu ihnen eingeführt wird.
 

2Ein Unternehmen ist im Sinne von Doppelbuchstabe bb in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union ansässig, wenn es der unbeschränkten Steuerpflicht im
Inland oder einer vergleichbaren Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union nach dessen Rechtsvorschriften unterliegt.
 

b) 1"Verbundenes Unternehmen" jedes Unternehmen, das dadurch mit einem zweiten
Unternehmen verbunden ist, dass

aa) das erste Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 Prozent an dem Kapital des
zweiten Unternehmens beteiligt ist oder
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bb) das zweite Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 Prozent an dem Kapital des
ersten Unternehmens beteiligt ist oder
 

cc) ein drittes Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 Prozent an dem Kapital des
ersten Unternehmens und dem Kapital des zweiten Unternehmens beteiligt ist.
 

2Die Beteiligungen dürfen nur zwischen Unternehmen bestehen, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind.
 

c)"Betriebsstätte" eine feste Geschäftseinrichtung in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, in der die Tätigkeit eines Unternehmens eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union ganz oder teilweise ausgeübt wird.
 

 

6.(weggefallen)
 

(4) 1Die Entlastung nach Absatz 1 ist zu versagen oder zu entziehen, wenn
der hauptsächliche Beweggrund oder einer der hauptsächlichen Beweggründe für

Geschäftsvorfälle die Steuervermeidung oder der Missbrauch sind. 2§ 50d Abs. 3 bleibt
unberührt.

(5) Entlastungen von der Kapitalertragsteuer für Zinsen und der Steuer auf Grund des §
50a nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, die weiter gehen als die
nach Absatz 1 gewährten, werden durch Absatz 1 nicht eingeschränkt.

(6) 1Ist im Fall des Absatzes 1 Satz 1 eines der Unternehmen ein Unternehmen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder ist eine in der Schweizerischen
Eidgenossenschaft gelegene Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen
Mitgliedstaats der Europäischen Union Gläubiger der Zinsen oder Lizenzgebühren,
gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Schweizerische
Eidgenossenschaft insoweit einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gleichgestellt

ist. 2Absatz 3 Nr. 5 Buchstabe a gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass ein Unternehmen
der Schweizerischen Eidgenossenschaft jedes Unternehmen ist, das

1.eine der folgenden Rechtsformen aufweist:

–Aktiengesellschaft/ societe anonyme/ societa anonima;
 

–Gesellschaft mit beschränkter Haftung/ societe a responsabilite limitee/ societa a
responsabilita limitata;
 

–Kommanditaktiengesellschaft/ societe en commandite par actions/ societa in
accomandita per azioni, und
 

 

2.nach dem Steuerrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft dort ansässig ist
und nicht nach einem zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und einem
Staat außerhalb der Europäischen Union geschlossenen Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung von Einkünften für steuerliche Zwecke als außerhalb der
Gemeinschaft oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig gilt, und
 

3.unbeschränkt der schweizerischen Körperschaftsteuer unterliegt, ohne von ihr befreit
zu sein.
 

§ 50h Bestätigung für Zwecke der Entlastung von Quellensteuern in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft

Auf Antrag hat das Finanzamt, das für die Besteuerung eines Unternehmens der
Bundesrepublik Deutschland oder einer dort gelegenen Betriebsstätte eines Unternehmens
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Sinne des § 50g Abs. 3 Nr. 5
oder eines Unternehmens der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Sinne des § 50g Abs.
6 Satz 2 zuständig ist, für die Entlastung von der Quellensteuer dieses Staats auf
Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne des § 50g zu bescheinigen, dass das empfangende
Unternehmen steuerlich im Inland ansässig ist oder die Betriebsstätte im Inland gelegen
ist.

Fußnote
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§ 50h: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 59b Satz 1 u. 2

§ 51 Ermächtigungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates

1.zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen, soweit dies zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseitigung von Unbilligkeiten
in Härtefällen, zur Steuerfreistellung des Existenzminimums oder zur Vereinfachung
des Besteuerungsverfahrens erforderlich ist, und zwar:

a)über die Abgrenzung der Steuerpflicht, die Beschränkung der Steuererklärungspflicht
auf die Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht kommt, über die den
Einkommensteuererklärungen beizufügenden Unterlagen und über die Beistandspflichten
Dritter,
 

b)über die Ermittlung der Einkünfte und die Feststellung des Einkommens
einschließlich der abzugsfähigen Beträge,
 

c)über die Höhe von besonderen Betriebsausgaben-Pauschbeträgen für Gruppen
von Betrieben, bei denen hinsichtlich der Besteuerungsgrundlagen annähernd
gleiche Verhältnisse vorliegen, wenn der Steuerpflichtige Einkünfte aus
Gewerbebetrieb (§ 15) oder selbständiger Arbeit (§ 18) erzielt, in Höhe eines
Prozentsatzes der Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergesetzes;
Umsätze aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind

nicht zu berücksichtigen. 2Einen besonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrag
dürfen nur Steuerpflichtige in Anspruch nehmen, die ihren Gewinn durch

Einnahme-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 ermitteln. 3Bei der Festlegung
der Höhe des besonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrags ist der Zuordnung
der Betriebe entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Fassung

für Steuerstatistiken, Rechnung zu tragen. 4Bei der Ermittlung der besonderen
Betriebsausgaben-Pauschbeträge sind alle Betriebsausgaben mit Ausnahme

der an das Finanzamt gezahlten Umsatzsteuer zu berücksichtigen. 5Bei der
Veräußerung oder Entnahme von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Absetzungen
für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 oder 4 sowie die Veräußerungskosten neben dem

besonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrag abzugsfähig. 6Der Steuerpflichtige kann im
folgenden Veranlagungszeitraum zur Ermittlung der tatsächlichen Betriebsausgaben

übergehen. 7Wechselt der Steuerpflichtige zur Ermittlung der tatsächlichen
Betriebsausgaben, sind die abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Absetzungen
für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 oder 4, in ein laufend zu führendes Verzeichnis

aufzunehmen. 8§ 4 Abs. 3 Satz 5 bleibt unberührt. 9Nach dem Wechsel zur Ermittlung
der tatsächlichen Betriebsausgaben ist eine erneute Inanspruchnahme des
besonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrags erst nach Ablauf der folgenden vier
Veranlagungszeiträume zulässig; die §§ 140 und 141 der Abgabenordnung bleiben
unberührt;
 

d)über die Veranlagung, die Anwendung der Tarifvorschriften und die Regelung der
Steuerentrichtung einschließlich der Steuerabzüge,
 

e)über die Besteuerung der beschränkt Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;
 

 

2.Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen

a)über die sich aus der Aufhebung oder Änderung von Vorschriften dieses Gesetzes
ergebenden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der
Besteuerung oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen erforderlich
ist;
 

b) (weggefallen)

c)über den Nachweis von Zuwendungen im Sinne des § 10b;
 

d)über Verfahren, die in den Fällen des § 38 Abs. 1 Nr. 2 den Steueranspruch der
Bundesrepublik Deutschland sichern oder die sicherstellen, dass bei Befreiungen
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im Ausland ansässiger Leiharbeitnehmer von der Steuer der Bundesrepublik
Deutschland auf Grund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die

ordnungsgemäße Besteuerung im Ausland gewährleistet ist. 2Hierzu kann nach Maßgabe
zwischenstaatlicher Regelungen bestimmt werden, dass

aa) der Entleiher in dem hierzu notwendigen Umfang an derartigen Verfahren
mitwirkt,
 

bb) er sich im Haftungsverfahren nicht auf die Freistellungsbestimmungen des
Abkommens berufen kann, wenn er seine Mitwirkungspflichten verletzt;
 

 

e)bis m) (weggefallen);
 

n)über Sonderabschreibungen

aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pechkohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in unmittelbarem Zusammenhang stehenden, der
Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung und Wetterführung sowie der Aufbereitung
des Minerals dienenden Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens über Tage, soweit
die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förderschachtanlagen, auch in Form von
Anschlussschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus stillliegenden Anlagen bedingten Ausbau der
Wasserhaltung bestehender Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvortrieb, in der Gewinnung, Versatzwirtschaft,
Seilfahrt, Wetterführung und Wasserhaltung sowie in der Aufbereitung,
für die Zusammenfassung von mehreren Förderschachtanlagen zu einer
einheitlichen Förderschachtanlage und
für den Wiederaufschluss stillliegender Grubenfelder und Feldesteile,
 

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues bei bestimmten
Wirtschaftsgütern des beweglichen Anlagevermögens (Grubenaufschluss,
Entwässerungsanlagen, Großgeräte sowie Einrichtungen des Grubenrettungswesens
und der ersten Hilfe und im Erzbergbau auch Aufbereitungsanlagen), die
für die Erschließung neuer Tagebaue, auch in Form von Anschlusstagebauen, für
Rationalisierungsmaßnahmen bei laufenden Tagebauen,
beim Übergang zum Tieftagebau für die Freilegung und Gewinnung der Lagerstätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Tagebaue
 

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach § 5 ermitteln, vor dem 1. Januar 1990

angeschafft oder hergestellt werden. 2Die Sonderabschreibungen können bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten zugelassen

werden. 3Hat der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1990 die Wirtschaftsgüter
bestellt oder mit ihrer Herstellung begonnen, so können die Sonderabschreibungen
auch für nach dem 31. Dezember 1989 und vor dem 1. Januar 1991 angeschaffte
oder hergestellte Wirtschaftsgüter sowie für vor dem 1. Januar 1991 geleistete
Anzahlungen auf Anschaffungskosten und entstandene Teilherstellungskosten

in Anspruch genommen werden. 4Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, dass die Förderungswürdigkeit der bezeichneten
Vorhaben von der obersten Landesbehörde für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie bescheinigt worden ist. 5Die
Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden, und
zwar bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zu insgesamt 50
Prozent, bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zu insgesamt

30 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 6Bei den begünstigten Vorhaben
im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues kann außerdem zugelassen
werden, dass die vor dem 1. Januar 1991 aufgewendeten Kosten für den Vorabraum bis
zu 50 Prozent als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt werden;
 

o)(weggefallen)
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p)über die Bemessung der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
bei nicht zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern, die vor dem
21. Juni 1948 angeschafft oder hergestellt oder die unentgeltlich erworben

sind. 2Hierbei kann bestimmt werden, dass die Absetzungen für Abnutzung oder
Substanzverringerung nicht nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, sondern
nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948 maßgebender Einheitswert, Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Rechtsvorgängers abzüglich der von ihm vorgenommenen
Absetzungen, fiktive Anschaffungskosten an einem noch zu bestimmenden Stichtag) zu

bemessen sind. 3Zur Vermeidung von Härten kann zugelassen werden, dass an Stelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am 21. Juni 1948 maßgebenden Einheitswert
zu bemessen sind, der Betrag abgezogen wird, der für das Wirtschaftsgut in dem
Veranlagungszeitraum 1947 als Absetzung für Abnutzung geltend gemacht werden

konnte. 4Für das Land Berlin tritt in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni
1948 jeweils der 1. April 1949;
 

q)über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskosten

aa) für Maßnahmen, die für den Anschluss eines im Inland belegenen Gebäudes an eine
Fernwärmeversorgung einschließlich der Anbindung an das Heizsystem erforderlich
sind, wenn die Fernwärmeversorgung überwiegend aus Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung, zur Verbrennung von Müll oder zur Verwertung von Abwärme gespeist
wird,
 

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen, Solaranlagen und Anlagen zur
Wärmerückgewinnung in einem im Inland belegenen Gebäude einschließlich der
Anbindung an das Heizsystem,
 

cc) für die Errichtung von Windkraftanlagen, wenn die mit diesen
Anlagen erzeugte Energie überwiegend entweder unmittelbar oder durch
Verrechnung mit Elektrizitätsbezügen des Steuerpflichtigen von einem
Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Versorgung eines im Inland belegenen
Gebäudes des Steuerpflichtigen verwendet wird, einschließlich der Anbindung an
das Versorgungssystem des Gebäudes,
 

dd) für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Gas, das aus pflanzlichen
oder tierischen Abfallstoffen durch Gärung unter Sauerstoffabschluss
entsteht, wenn dieses Gas zur Beheizung eines im Inland belegenen Gebäudes
des Steuerpflichtigen oder zur Warmwasserbereitung in einem solchen Gebäude
des Steuerpflichtigen verwendet wird, einschließlich der Anbindung an das
Versorgungssystem des Gebäudes,
 

ee) für den Einbau einer Warmwasseranlage zur Versorgung von mehr als einer
Zapfstelle und einer zentralen Heizungsanlage oder bei einer zentralen
Heizungs- und Warmwasseranlage für den Einbau eines Heizkessels, eines
Brenners, einer zentralen Steuerungseinrichtung, einer Wärmeabgabeeinrichtung
und eine Änderung der Abgasanlage in einem im Inland belegenen Gebäude oder
in einer im Inland belegenen Eigentumswohnung, wenn mit dem Einbau nicht vor
Ablauf von zehn Jahren seit Fertigstellung dieses Gebäudes begonnen worden ist
und der Einbau nach dem 30. Juni 1985 fertiggestellt worden ist; Entsprechendes
gilt bei Anschaffungskosten für neue Einzelöfen, wenn keine Zentralheizung
vorhanden ist.
 

2Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten Absetzungen ist, dass die Maßnahmen
vor dem 1. Januar 1992 fertiggestellt worden sind; in den Fällen des Satzes
1 Doppelbuchstabe aa müssen die Gebäude vor dem 1. Juli 1983 fertiggestellt
worden sein, es sei denn, dass der Anschluss nicht schon im Zusammenhang mit der

Errichtung des Gebäudes möglich war. 3Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10

Prozent der Aufwendungen nicht übersteigen. 4Sie dürfen nicht gewährt werden, wenn

für dieselbe Maßnahme eine Investitionszulage in Anspruch genommen wird. 5Sind die
Aufwendungen Erhaltungsaufwand und entstehen sie bei einer zu eigenen Wohnzwecken
genutzten Wohnung im eigenen Haus, für die der Nutzungswert nicht mehr besteuert
wird, und liegen in den Fällen des Satzes 1 Doppelbuchstabe aa die Voraussetzungen
des Satzes 2, zweiter Halbsatz, vor, so kann der Abzug dieser Aufwendungen
wie Sonderausgaben mit gleichmäßiger Verteilung auf das Kalenderjahr, in dem
die Arbeiten abgeschlossen worden sind, und die neun folgenden Kalenderjahre
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zugelassen werden, wenn die Maßnahme vor dem 1. Januar 1992 abgeschlossen worden
ist;
 

r)nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendungen

aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebsvermögen gehörenden Gebäuden, die
überwiegend Wohnzwecken dienen,
 

bb) zur Erhaltung eines Gebäudes in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
oder städtebaulichen Entwicklungsbereich, die für Maßnahmen im Sinne des
§ 177 des Baugesetzbuchs sowie für bestimmte Maßnahmen, die der Erhaltung,
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung erhalten
bleiben soll, und zu deren Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat, aufgewendet
worden sind,
 

cc) zur Erhaltung von Gebäuden, die nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften Baudenkmale sind, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich sind,
 

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen können. 2In den Fällen der
Doppelbuchstaben bb und cc ist Voraussetzung, dass der Erhaltungsaufwand vor

dem 1. Januar 1990 entstanden ist. 3In den Fällen von Doppelbuchstabe cc sind die
Denkmaleigenschaft des Gebäudes und die Voraussetzung, dass die Aufwendungen nach
Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind, durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht
zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten Stelle nachzuweisen;
 

s)nach denen bei Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren beweglichen und bei
Herstellung von abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
auf Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5 Prozent der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorgenommen werden kann, wenn
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder sich
abzeichnet, die eine nachhaltige Verringerung der Umsätze oder der Beschäftigung
zur Folge hatte oder erwarten lässt, insbesondere bei einem erheblichen Rückgang

der Nachfrage nach Investitionsgütern oder Bauleistungen. 2Bei der Bemessung des von
der Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt werden

aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern,
die innerhalb eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der ein Jahr nicht
übersteigen darf (Begünstigungszeitraum), angeschafft oder hergestellt werden,
 

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweglichen Wirtschaftsgütern,
die innerhalb des Begünstigungszeitraums bestellt und angezahlt werden oder
mit deren Herstellung innerhalb des Begünstigungszeitraums begonnen wird,
wenn sie innerhalb eines Jahres, bei Schiffen innerhalb zweier Jahre nach

Ablauf des Begünstigungszeitraums geliefert oder fertiggestellt werden. 2Soweit
bewegliche Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1 mit Ausnahme von Schiffen
nach Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf zweier Jahre nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums geliefert oder fertiggestellt werden, dürfen bei
Bemessung des Abzugs von der Einkommensteuer die bis zum Ablauf eines Jahres
nach dem Ende des Begünstigungszeitraums aufgewendeten Anzahlungen und
Teilherstellungskosten berücksichtigt werden,
 

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden, bei denen innerhalb des
Begünstigungszeitraums der Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird, wenn
sie bis zum Ablauf von zwei Jahren nach dem Ende des Begünstigungszeitraums
fertiggestellt werden;
 

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 und

Wirtschaftsgüter, die in gebrauchtem Zustand erworben werden, aus. 3Von der
Begünstigung können außerdem Wirtschaftsgüter ausgeschlossen werden, für
die Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzungen oder die Investitionszulage

nach § 19 des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch genommen werden. 4In den
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Fällen des Satzes 2 Doppelbuchstabe bb und cc können bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags bereits die im Begünstigungszeitraum,
im Fall des Satzes 2 Doppelbuchstabe bb Satz 2 auch die bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeitraums aufgewendeten Anzahlungen und
Teilherstellungskosten berücksichtigt werden; der Abzug von der Einkommensteuer
kann insoweit schon für den Veranlagungszeitraum vorgenommen werden, in dem die

Anzahlungen oder Teilherstellungskosten aufgewendet worden sind. 5Übersteigt der
von der Einkommensteuer abzugsfähige Betrag die für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffung oder Herstellung geschuldete Einkommensteuer, so kann
der übersteigende Betrag von der Einkommensteuer für den darauf folgenden

Veranlagungszeitraum abgezogen werden. 6Entsprechendes gilt, wenn in den Fällen
des Satzes 2 Doppelbuchstabe bb und cc der Abzug von der Einkommensteuer bereits

für Anzahlungen oder Teilherstellungskosten geltend gemacht wird. 7Der Abzug von
der Einkommensteuer darf jedoch die für den Veranlagungszeitraum der Anschaffung
oder Herstellung und den folgenden Veranlagungszeitraum insgesamt zu entrichtende

Einkommensteuer nicht übersteigen. 8In den Fällen des Satzes 2 Doppelbuchstabe bb
Satz 2 gilt dies mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Veranlagungszeitraums
der Anschaffung oder Herstellung der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zuletzt

Anzahlungen oder Teilherstellungskosten aufgewendet worden sind. 9Werden begünstigte
Wirtschaftsgüter von Gesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3
angeschafft oder hergestellt, so ist der abzugsfähige Betrag nach dem Verhältnis

der Gewinnanteile einschließlich der Vergütungen aufzuteilen. 10Die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter, die bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags berücksichtigt worden sind, werden durch

den Abzug von der Einkommensteuer nicht gemindert. 11Rechtsverordnungen auf Grund

dieser Ermächtigung bedürfen der Zustimmung des Bundestages. 12Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn der Bundestag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat;
 

t) (weggefallen);
 

u)über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
die der Forschung oder Entwicklung dienen und nach dem 18. Mai 1983 und

vor dem 1. Januar 1990 angeschafft oder hergestellt werden. 2Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen ist, dass die beweglichen
Wirtschaftsgüter ausschließlich und die unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr

als 33 1/3 Prozent der Forschung oder Entwicklung dienen. 3Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterungen an bestehenden Gebäuden,
Gebäudeteilen, Eigentumswohnungen oder im Teileigentum stehenden Räumen zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 33

1/3 Prozent der Forschung oder Entwicklung dienen. 4Die Wirtschaftsgüter dienen der
Forschung oder Entwicklung, wenn sie verwendet werden

aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagenforschung) oder
 

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder Herstellungsverfahren oder
 

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder Herstellungsverfahren, soweit
wesentliche Änderungen dieser Erzeugnisse oder Verfahren entwickelt werden.
 

5Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen
werden, und zwar

aa) bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zu insgesamt 40
Prozent,
 

bb) bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die zu mehr als 66 2/3
Prozent der Forschung oder Entwicklung dienen, bis zu insgesamt 15 Prozent, die
nicht zu mehr als 66 2/3 Prozent, aber zu mehr als 33 1/3 Prozent der Forschung
oder Entwicklung dienen, bis zu insgesamt 10 Prozent,
 

cc) bei Ausbauten und Erweiterungen an bestehenden Gebäuden, Gebäudeteilen,
Eigentumswohnungen oder im Teileigentum stehenden Räumen, wenn die ausgebauten
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oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 66 2/3 Prozent der Forschung
oder Entwicklung dienen, bis zu insgesamt 15 Prozent, zu nicht mehr als 66 2/3
Prozent, aber zu mehr als 33 1/3 Prozent der Forschung oder Entwicklung dienen,
bis zu insgesamt 10 Prozent
 

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 6Sie können bereits für Anzahlungen

auf Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten zugelassen werden. 7Die
Sonderabschreibungen sind nur unter der Bedingung zuzulassen, dass die
Wirtschaftsgüter und die ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile
mindestens drei Jahre nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in dem
erforderlichen Umfang der Forschung oder Entwicklung in einer inländischen
Betriebsstätte des Steuerpflichtigen dienen;
 

v)(weggefallen);
 

w)über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen, die auf Grund eines vor dem 25.
April 1996 abgeschlossenen Schiffbauvertrags hergestellt, in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen und vor dem 1. Januar 1999 von Steuerpflichtigen

angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Gewinn nach § 5 ermitteln. 2Im
Fall der Anschaffung eines Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung, dass das
Schiff vor dem 1. Januar 1996 in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller oder nach
dem 31. Dezember 1995 auf Grund eines vor dem 25. April 1996 abgeschlossenen
Kaufvertrags bis zum Ablauf des vierten auf das Jahr der Fertigstellung

folgenden Jahres erworben worden ist. 3Bei Steuerpflichtigen, die in eine
Gesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 nach Abschluss des
Schiffbauvertrags (Unterzeichnung des Hauptvertrags) eingetreten sind, dürfen
Sonderabschreibungen nur zugelassen werden, wenn sie der Gesellschaft vor dem

1. Januar 1999 beitreten. 4Die Sonderabschreibungen können im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren bis
zu insgesamt 40 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch

genommen werden. 5Sie können bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und

für Teilherstellungskosten zugelassen werden. 6Die Sonderabschreibungen sind
nur unter der Bedingung zuzulassen, dass die Handelsschiffe innerhalb eines
Zeitraums von acht Jahren nach ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert

werden; für Anteile an einem Handelsschiff gilt dies entsprechend. 7Die Sätze

1 bis 6 gelten für Schiffe, die der Seefischerei dienen, entsprechend. 8Für
Luftfahrzeuge, die vom Steuerpflichtigen hergestellt oder in ungebrauchtem
Zustand vom Hersteller erworben worden sind und die zur gewerbsmäßigen Beförderung
von Personen oder Sachen im internationalen Luftverkehr oder zur Verwendung zu
sonstigen gewerblichen Zwecken im Ausland bestimmt sind, gelten die Sätze 1 bis
4 und 6 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle der Eintragung in ein
inländisches Seeschiffsregister die Eintragung in die deutsche Luftfahrzeugrolle,
an die Stelle des Höchstsatzes von 40 Prozent ein Höchstsatz von 30 Prozent und
bei der Vorschrift des Satzes 6 an die Stelle des Zeitraums von acht Jahren ein
Zeitraum von sechs Jahren treten;
 

x)über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskosten für Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 177 des Baugesetzbuchs sowie für bestimmte
Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung
eines Gebäudes dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder
städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren Durchführung
sich der Eigentümer neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der
Gemeinde verpflichtet hat, die für Gebäude in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich aufgewendet worden sind;
Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen vor dem 1. Januar 1991 abgeschlossen worden

sind. 2Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10 Prozent der Aufwendungen nicht
übersteigen;
 

y)über erhöhte Absetzungen für Herstellungskosten an Gebäuden, die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften Baudenkmale sind, soweit die
Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind; Voraussetzung ist, dass die

Maßnahmen vor dem 1. Januar 1991 abgeschlossen worden sind. 2Die Denkmaleigenschaft
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des Gebäudes und die Voraussetzung, dass die Aufwendungen nach Art und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich sind, sind durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen

oder von der Landesregierung bestimmten Stelle nachzuweisen. 3Die erhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10 Prozent der Aufwendungen nicht übersteigen;
 

 

3.die in § 4a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, § 10 Abs. 5, § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a, § 26a
Abs. 3, § 34c Abs. 7, § 46 Abs. 5 und § 50a Abs. 6 vorgesehenen Rechtsverordnungen zu
erlassen.
 

(2) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu
erlassen, nach denen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und erhöhten
Absetzungen sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden können, wenn eine Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht hat oder erwarten lässt, insbesondere,
wenn die Inlandsnachfrage nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das Angebot

wesentlich übersteigt. 2Die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und erhöhten
Absetzungen sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
darf nur ausgeschlossen werden

1.für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines jeweils festzusetzenden
Zeitraums, der frühestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung ihren
Beschluss über die Verordnung bekannt gibt, und der ein Jahr nicht übersteigen darf,

angeschafft oder hergestellt werden. 2Für bewegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn
dieses Zeitraums bestellt und angezahlt worden sind oder mit deren Herstellung vor
Beginn dieses Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch die Inanspruchnahme von
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nicht ausgeschlossen werden;
 

2.für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude, die in dem in Nummer 1 bezeichneten
Zeitraum bestellt werden oder mit deren Herstellung in diesem Zeitraum begonnen

wird. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der Antrag
auf Baugenehmigung gestellt wird.
 

3Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung bedürfen der Zustimmung des

Bundestages und des Bundesrates. 4Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundesrat
nicht binnen drei Wochen, der Bundestag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der
Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.

(3) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommensteuer einschließlich des
Steuerabzugs vom Arbeitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und des Steuerabzugs
bei beschränkt Steuerpflichtigen

1. um höchstens 10 Prozent herabgesetzt werden kann. 2Der Zeitraum, für den die
Herabsetzung gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem

Kalenderjahr decken. 3Voraussetzung ist, dass eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die eine nachhaltige
Verringerung der Umsätze oder der Beschäftigung zur Folge hatte oder erwarten lässt,
insbesondere bei einem erheblichen Rückgang der Nachfrage nach Investitionsgütern und
Bauleistungen oder Verbrauchsgütern;
 

2. um höchstens 10 Prozent erhöht werden kann. 2Der Zeitraum, für den die Erhöhung
gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr

decken. 3Voraussetzung ist, dass eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten lässt, insbesondere, wenn die Nachfrage nach
Investitionsgütern und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern das Angebot wesentlich
übersteigt.
 

2Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung bedürfen der Zustimmung des
Bundestages.
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(4) 1Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die Vordrucke für

a)(weggefallen)
 

b)(weggefallen)
 

c)die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung sowie die in § 39 Abs. 3a Satz 4 und §
39a Abs. 2 vorgesehenen Anträge,
 

d)die Lohnsteuer-Anmeldung (§ 41a Abs. 1),
 

e)die Anmeldung der Kapitalertragsteuer (§ 45a Abs. 1) und den Freistellungsauftrag
nach § 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,
 

f)die Anmeldung des Abzugsbetrags (§ 48a),
 

g)die Erteilung der Freistellungsbescheinigung (§ 48b),
 

h)die Anmeldung der Abzugsteuer (§ 50a),
 

i)die Entlastung von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a auf
Grund von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
 

und die Muster der Lohnsteuerkarte (§ 39), der Bescheinigungen nach den §§ 39c
und 39d, des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (§ 41b Abs. 1),
das Muster der Lohnsteuerbescheinigung nach § 41b Abs. 3 Satz 2, der Anträge auf
Erteilung einer Bescheinigung nach den §§ 39c und 39d, der in § 45a Abs. 2 und 3
und § 50a Abs. 5 Satz 7 vorgesehenen Bescheinigungen und des Erstattungsantrags
nach § 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 zu bestimmen;
 

1a. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf der Basis der §§
32a und 39b einen Programmablaufplan für die Herstellung von Lohnsteuertabellen

zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer aufzustellen und bekannt zu machen; 2Der

Lohnstufenabstand beträgt bei den Jahrestabellen 36. 3Die in den Tabellenstufen
auszuweisende Lohnsteuer ist aus der Obergrenze der Tabellenstufen zu berechnen und

muss an der Obergrenze mit der maschinell berechneten Lohnsteuer übereinstimmen. 4Die
Monats-, Wochen- und Tagestabellen sind aus den Jahrestabellen abzuleiten;
 

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen
in der jeweils geltenden Fassung satzweise numeriert mit neuem Datum und in
neuer Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu
beseitigen.
 

Fußnote

§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. w Satz 1 bis 3: Änderung gem. Art. 8 Nr. 34 Buchst.
a DBuchst. aa G v. 20.12.1996 I 2049 mWv 28.12.1996 mit GG nach Maßgabe der
Entscheidungsformel vereinbar gem. BVerfGE v. 3.12.1997, 1998 I 725 - 2 BvR 882/97 -

§ 51a Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern

(1) Auf die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der Einkommensteuer
bemessen werden (Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend
anzuwenden.

(2) 1Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Abs. 6
unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 in allen Fällen des § 32

festzusetzen wäre. 2Zur Ermittlung der Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das zu
versteuernde Einkommen um die nach § 3 Nr. 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen und um

die nach § 3c Abs. 2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. 3§ 35 ist bei der Ermittlung
der festzusetzenden Einkommensteuer nach Satz 1 nicht anzuwenden.

(2a) 1Vorbehaltlich des § 40a Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember
2002 (BGBl. I S. 4621) ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn Bemessungsgrundlage
die Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn und beim Jahresausgleich
ist die Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn der nach § 39b Abs. 2 Satz 5 zu
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versteuernde Jahresbetrag für die Steuerklassen I, II und III um den Kinderfreibetrag
von 3.648 Euro sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf von 2.160 Euro und für die Steuerklasse IV um den Kinderfreibetrag
von 1.824 Euro sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf von 1.080 Euro für jedes Kind vermindert wird, für das eine Kürzung

der Freibeträge für Kinder nach § 32 Abs. 6 Satz 4 nicht in Betracht kommt. 2Bei
der Anwendung des § 39b für die Ermittlung der Zuschlagsteuern ist die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragene Zahl der Kinderfreibeträge maßgebend.

(2b) Wird die Einkommensteuer nach § 43 Abs. 1 durch Abzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer) erhoben, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem
Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört,
als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben.

(2c) 1Der zur Vornahme des Steuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge
oder die auszahlende Stelle im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 oder in den Fällen
des Satzes 2 die Person oder Stelle, die die Auszahlung an den Gläubiger vornimmt
(Abzugsverpflichteter), hat die auf Kapitalerträge nach Absatz 2b entfallende
Kirchensteuer auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen hin einzubehalten

(Kirchensteuerabzugsverpflichteter). 2Zahlt der Abzugsverpflichtete die Kapitalerträge
nicht unmittelbar an den Gläubiger aus, ist Kirchensteuerabzugsverpflichteter die
Person oder Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des Schuldners an den
Gläubiger vornimmt; in diesem Fall hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete zunächst
die vom Schuldner der Kapitalerträge erhobene Kapitalertragsteuer gemäß § 43a Abs.
1 Satz 3 in Verbindung mit § 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 zu ermäßigen und im Rahmen
seiner Steueranmeldung nach § 45a Abs. 1 die abzuführende Kapitalertragsteuer

entsprechend zu kürzen. 3Der Antrag nach Satz 1 kann nicht auf Teilbeträge des

Kapitalertrags eingeschränkt werden; er kann nicht rückwirkend widerrufen werden. 4Der

Antrag hat die Religionsangehörigkeit des Steuerpflichtigen zu benennen. 5Der
Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat den Kirchensteuerabzug getrennt nach

Religionsangehörigkeiten an das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. 6Der

abgeführte Steuerabzug ist an die Religionsgemeinschaft weiterzuleiten. 7§ 44
Abs. 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Haftungsbescheid von dem für

den Kirchensteuerabzugsverpflichteten zuständigen Finanzamt erlassen wird. 8Satz

6 gilt entsprechend. 9§ 45a Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass auch die

Religionsgemeinschaft angegeben wird. 10Sind an den Kapitalerträgen mehrere Personen
beteiligt, kann der Antrag nach Satz 1 nur gestellt werden, wenn es sich um Ehegatten

handelt oder alle Beteiligten derselben Religionsgemeinschaft angehören. 11Sind an
den Kapitalerträgen Ehegatten beteiligt, haben diese für den Antrag nach Satz 1
übereinstimmend zu erklären, in welchem Verhältnis der auf jeden Ehegatten entfallende

Anteil der Kapitalerträge zu diesen Erträgen steht. 12Die Kapitalerträge sind
entsprechend diesem Verhältnis aufzuteilen und die Kirchensteuer ist einzubehalten,

soweit ein Anteil einem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten zuzuordnen ist. 13Wird das
Verhältnis nicht erklärt, wird der Anteil nach dem auf ihn entfallenden Kopfteil

ermittelt. 14Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die durch den Kirchensteuerabzug
erlangten Daten nur für den Kirchensteuerabzug verwenden; für andere Zwecke darf er
sie nur verwenden, soweit der Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich
zugelassen ist.

(2d) 1Wird die nach Absatz 2b als Zuschlag auf Kapitalerträge zu
erhebende Kirchensteuer nicht nach Absatz 2c als Kirchensteuerabzug vom
Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, wird sie nach Ablauf des Kalenderjahres
nach dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, der sich ergibt, wenn die Steuer auf
Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 Satz 4 und 5 errechnet wird; wenn Kirchensteuer
auf Kapitalerträge als Kirchensteuerabzug nach Absatz 2c erhoben wurde, wird eine

Veranlagung auf Antrag des Steuerpflichtigen durchgeführt. 2Der Abzugsverpflichtete
hat dem Kirchensteuerpflichtigen auf dessen Verlangen hin eine Bescheinigung über

die einbehaltene Kapitalertragsteuer zu erteilen. 3Der Kirchensteuerpflichtige hat die
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erhobene Kapitalertragsteuer zu erklären und die Bescheinigung nach Satz 2 oder nach §
45a Abs. 2 oder 3 vorzulegen.

(2e) 1Die Auswirkungen der Absätze 2c bis 2d werden unter Beteiligung von Vertretern
von Kirchensteuern erhebenden Religionsgemeinschaften und weiteren Sachverständigen
durch die Bundesregierung mit dem Ziel überprüft, einen umfassenden verpflichtenden
Quellensteuerabzug auf der Grundlage eines elektronischen Informationssystems, das den
Abzugsverpflichteten Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer Kirchensteuer erhebenden

Religionsgemeinschaft gibt, einzuführen. 2Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag
bis spätestens zum 30. Juni 2010 über das Ergebnis.

(3) Ist die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, durch
den Steuerabzug abgegolten oder werden solche Einkünfte bei der Veranlagung zur
Einkommensteuer oder beim Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht erfasst, gilt dies für die
Zuschlagsteuer entsprechend.

(4) 1Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind gleichzeitig mit den festgesetzten
Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten; § 37 Abs. 5 ist nicht

anzuwenden. 2Solange ein Bescheid über die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern nicht
erteilt worden ist, sind die Vorauszahlungen ohne besondere Aufforderung nach Maßgabe

der für die Zuschlagsteuern geltenden Vorschriften zu entrichten. 3§ 240 Abs. 1 Satz 3
der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzuwenden; § 254 Abs. 2 der Abgabenordnung gilt
insoweit sinngemäß.

(5) 1Mit einem Rechtsbehelf gegen die Zuschlagsteuer kann weder die Bemessungsgrundlage

noch die Höhe des zu versteuernden Einkommens angegriffen werden. 2Wird die
Bemessungsgrundlage geändert, ändert sich die Zuschlagsteuer entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Kirchensteuern nach Maßgabe landesrechtlicher
Vorschriften.

Fußnote

§ 51a Abs. 2b bis 2d: Zur Anwendung vgl. § 52a Abs. 18

§ 52 Anwendungsvorschriften

(1) 1Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen und § 52a nichts

anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 2Beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erstmals
auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember 2007
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31.
Dezember 2007 zufließen.

(1a) § 1 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2007 (BGBl. I S. 3150) ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008 anzuwenden, soweit
Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.

(2) § 1a Abs. 1 ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 1996 anzuwenden, soweit
Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind; für Staatsangehörige und für das
Hoheitsgebiet Finnlands, Islands, Norwegens, Österreichs und Schwedens gilt dies ab dem
Veranlagungszeitraum 1994.

(2a) (weggefallen)

(3) 1§ 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 Buchstabe b in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist erstmals auf negative Einkünfte eines
Steuerpflichtigen anzuwenden, die er aus einer entgeltlichen Überlassung von
Schiffen auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1999 rechtswirksam abgeschlossenen
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obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts erzielt. 2§ 2a Abs. 3 und 4 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals für

den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden. 3§ 2a Abs. 3 Satz 3, 5 und 6 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist für Veranlagungszeiträume ab
1999 weiter anzuwenden, soweit sich ein positiver Betrag im Sinne des § 2a Abs. 3 Satz
3 ergibt oder soweit eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte im Sinne
des § 2a Abs. 4 in der Fassung des Satzes 6 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt,

übertragen oder aufgegeben wird. 4Insoweit ist in § 2a Abs. 3 Satz 5 letzter Halbsatz

die Bezeichnung "§ 10d Abs. 3" durch "§ 10d Abs. 4" zu ersetzen. 5§ 2a Abs. 4 ist für
die Veranlagungszeiträume 1999 bis 2005 in der folgenden Fassung anzuwenden:

"(4)Wird eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte

1.in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
 

2.entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
 

3.aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebsstätte ausgeübte
Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise von einer Gesellschaft, an der der
inländische Steuerpflichtige zu mindestens 10 vom Hundert unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, oder von einer ihm nahestehenden Person im Sinne des § 1
Abs. 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember
1996 (BGBl. I S. 2049) fortgeführt,
 

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener Verlust, soweit er nach Absatz 3
Satz 3 nicht wieder hinzugerechnet worden ist oder nicht noch hinzuzurechnen ist,
im Veranlagungszeitraum der Umwandlung, Übertragung oder Aufgabe in entsprechender
Anwendung des Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen."
 

6§ 2a Abs. 4 ist für Veranlagungszeiträume ab 2006 in der folgenden Fassung anzuwenden:

"(4) 1Wird eine in einem ausländischen Staat belegene Betriebsstätte

1.in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
 

2.entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
 

3.aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebsstätte ausgeübte
Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise von einer Gesellschaft, an der der
inländische Steuerpflichtige zu mindestens 10 Prozent unmittelbar oder mittelbar
beteiligt ist, oder von einer ihm nahe stehenden Person im Sinne des § 1 Abs.
2 des Außensteuergesetzes fortgeführt, so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2
abgezogener Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht wieder hinzugerechnet
worden ist oder nicht noch hinzuzurechnen ist, im Veranlagungszeitraum
der Umwandlung, Übertragung oder Aufgabe in entsprechender Anwendung des

Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen. 2Satz 1 gilt
entsprechend bei Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht (§
1 Abs. 1) durch Aufgabe des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts
oder bei Beendigung der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht (§ 1 Abs.
1 des Körperschaftsteuergesetzes) durch Verlegung des Sitzes oder des Orts
der Geschäftsleitung sowie bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht (§
1 Abs. 1) oder unbeschränkter Körperschaftsteuerpflicht (§ 1 Abs. 1 des
Körperschaftsteuergesetzes) bei Beendigung der Ansässigkeit im Inland auf Grund
der Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung."
 

 

(4) § 2b in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210,
2003 I S. 179) ist weiterhin für Einkünfte aus einer Einkunftsquelle im Sinne des §
2b anzuwenden, die der Steuerpflichtige nach dem 4. März 1999 und vor dem 11. November
2005 rechtswirksam erworben oder begründet hat.

(4a) 1§ 3 Nr. 9 in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung ist weiter
anzuwenden für vor dem 1. Januar 2006 entstandene Ansprüche der Arbeitnehmer auf
Abfindungen oder für Abfindungen wegen einer vor dem 1. Januar 2006 getroffenen
Gerichtsentscheidung oder einer am 31. Dezember 2005 anhängigen Klage, soweit die

Abfindungen dem Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 2008 zufließen. 2§ 3 Nr. 10 in der bis
zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden für Entlassungen vor dem
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1. Januar 2006, soweit die Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen dem Arbeitnehmer vor
dem 1. Januar 2008 zufließen, und für an Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit vor
dem 1. Januar 2009 gezahlte Übergangsbeihilfen, wenn das Dienstverhältnis vor dem 1.
Januar 2006 begründet wurde.

(4b) 1§ 3 Nr. 40 ist erstmals anzuwenden für

1.Gewinnausschüttungen, auf die bei der ausschüttenden Körperschaft der nach Artikel
3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) aufgehobene Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nicht mehr anzuwenden ist; für die übrigen in § 3 Nr. 40
genannten Erträge im Sinne des § 20 gilt Entsprechendes;
 

2.Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a, b, c und j nach Ablauf des
ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, für das das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist.
 

2§ 3 Nr. 40 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile,
die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12.

Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 3§ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe d
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist
erstmals auf Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 und auf Einnahmen im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 9 anzuwenden, die nach dem 18. Dezember 2006 zugeflossen sind.

(4c) 1§ 3 Nr. 40a in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S.
2013) ist auf Vergütungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 4 anzuwenden, wenn die
vermögensverwaltende Gesellschaft oder Gemeinschaft nach dem 31. März 2002 und vor dem
1. Januar 2009 gegründet worden ist oder soweit die Vergütungen in Zusammenhang mit
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften stehen, die nach dem 7. November

2003 und vor dem 1. Januar 2009 erworben worden sind. 2§ 3 Nr. 40a in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1672) ist erstmals auf
Vergütungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 4 anzuwenden, wenn die vermögensverwaltende
Gesellschaft oder Gemeinschaft nach dem 31. Dezember 2008 gegründet worden ist.

(4d) § 3 Nr. 41 ist erstmals auf Gewinnausschüttungen oder Gewinne aus der Veräußerung
eines Anteils an einer ausländischen Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auflösung oder
Herabsetzung ihres Kapitals anzuwenden, wenn auf die Ausschüttung oder auf die Gewinne
aus der Veräußerung § 3 Nr. 40 Buchstabe a, b, c und d des Einkommensteuergesetzes
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
anwendbar wäre.

(5) (weggefallen)

(6) 1§ 3 Nr. 63 ist bei Beiträgen für eine Direktversicherung nicht anzuwenden, wenn
die entsprechende Versorgungszusage vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurde und der
Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber für diese Beiträge auf die Anwendung des § 3

Nr. 63 verzichtet hat. 2Der Verzicht gilt für die Dauer des Dienstverhältnisses; er
ist bis zum 30. Juni 2005 oder bei einem späteren Arbeitgeberwechsel bis zur ersten

Beitragsleistung zu erklären. 3§ 3 Nr. 63 Satz 3 und 4 ist nicht anzuwenden, wenn § 40b
Abs. 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung angewendet wird.

(7) § 3 Nr. 65 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl.
I S. 2878) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommensteuer noch nicht
bestandskräftig festgesetzt ist.

(8) (weggefallen)

(8a) 1§ 3c Abs. 2 ist erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die mit Erträgen im

wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, auf die § 3 Nr. 40 erstmals anzuwenden ist. 2§
3c Abs. 2 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile,
die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12.
Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.
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(8b) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl.
I S. 2782) ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende Wirtschaftsjahre
anzuwenden.

(9) § 4 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S.
2601) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(10) 1§ 4 Abs. 3 Satz 4 ist nicht anzuwenden, soweit die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt worden

sind. 2§ 4 Abs. 3 Satz 4 und 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
28. April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für Wirtschaftsgüter anzuwenden,
die nach dem 5. Mai 2006 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen

eingelegt werden. 3Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die vor dem 5. Mai 2006 angeschafft, hergestellt
oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden, sind erst im Zeitpunkt des Zuflusses
des Veräußerungserlöses oder im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben zu
berücksichtigen.

(11) 1§ 4 Abs. 4a in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S.
2601) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember

1998 endet. 2Über- und Unterentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre bleiben

unberücksichtigt. 3Bei vor dem 1. Januar 1999 eröffneten Betrieben sind im Fall der
Betriebsaufgabe bei der Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen
in das Privatvermögen die Buchwerte nicht als Entnahme anzusetzen; im Fall der

Betriebsveräußerung ist nur der Veräußerungsgewinn als Entnahme anzusetzen. 4Die
Aufzeichnungspflichten im Sinne des § 4 Abs. 4a Satz 6 sind erstmals ab dem 1. Januar
2000 zu erfüllen.

(12) 1§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom
29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die

nach dem 31. Dezember 2003 beginnen. 2§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 in der Fassung
des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals

für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 beginnen. 3§ 4 Abs.
5 Satz 1 Nr. 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 28. April 2006
(BGBl. I S. 1095) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.

Dezember 2005 beginnen. 4§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6a in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2002

anzuwenden. 5In den Fällen, in denen die Einkommensteuer für die Veranlagungszeiträume
bis einschließlich 2002 noch nicht formell bestandskräftig oder hinsichtlich der
Aufwendungen für eine betrieblich veranlasste doppelte Haushaltsführung vorläufig
festgesetzt ist, ist § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) anzuwenden; dies gilt auch für unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung ergangene Einkommensteuerbescheide für Veranlagungszeiträume
bis einschließlich 2002, soweit nicht bereits Festsetzungsverjährung eingetreten

ist. 6§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 11 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 2840) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden,

das nach dem 31. Dezember 2003 endet. 7§ 4 Abs. 5b in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) gilt erstmals für Gewerbesteuer, die für
Erhebungszeiträume festgesetzt wird, die nach dem 31. Dezember 2007 enden.

(12a) § 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 5 Nr. 1 des Gesetzes
vom 10. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2838) ist erstmals bei nach dem 31. Dezember 2008
zugesagten Leistungen der betrieblichen Altersversorgung anzuwenden.

(12b) § 4e in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S.
1310) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2001
endet.

(12c) 1§ 4f ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2006 geleistete Aufwendungen
anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach dem 31.

Dezember 2005 erbracht worden sind. 2§ 4f Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des
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Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist erstmals für Kinder anzuwenden, die im
Veranlagungszeitraum 2007 wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst
zu unterhalten; für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in der Zeit ab
Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des 27. Lebensjahres eingetretenen
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich selbst
zu unterhalten, ist § 4f Satz 1 weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 gültigen
Fassung anzuwenden.

(12d) § 4h in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S.
1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai 2007 beginnen
und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden.

(13) 1§ 5 Abs. 4a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31.

Dezember 1996 endet. 2Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften,
die am Schluss des letzten vor dem 1. Januar 1997 endenden Wirtschaftsjahres
zulässigerweise gebildet worden sind, sind in den Schlussbilanzen des ersten nach dem
31. Dezember 1996 endenden Wirtschaftsjahres und der fünf folgenden Wirtschaftsjahre
mit mindestens 25 Prozent im ersten und jeweils mindestens 15 Prozent im zweiten bis
sechsten Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen.

(14) Soweit Rückstellungen für Aufwendungen, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
für ein Wirtschaftsgut sind, in der Vergangenheit gebildet worden sind, sind sie in
dem ersten Veranlagungszeitraum, dessen Veranlagung noch nicht bestandskräftig ist, in
vollem Umfang aufzulösen.

(15) 1Für Gewerbebetriebe, in denen der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1999 bereits
Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr erzielt
hat, kann der Antrag nach § 5a Abs. 3 Satz 1 auf Anwendung der Gewinnermittlung nach
§ 5a Abs. 1 in dem Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 1998 endet, oder in

einem der beiden folgenden Wirtschaftsjahre gestellt werden (Erstjahr). 2§ 5a Abs. 3
in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076)
ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2005

endet. 3§ 5a Abs. 3 Satz 1 in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist weiterhin
anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Anschaffung das Handelsschiff auf
Grund eines vor dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen schuldrechtlichen
Vertrags oder gleichgestellten Rechtsaktes angeschafft oder im Fall der Herstellung mit

der Herstellung des Handelsschiffs vor dem 1. Januar 2006 begonnen hat. 4In Fällen des
Satzes 3 muss der Antrag auf Anwendung des § 5a Abs. 1 spätestens bis zum Ablauf des

Wirtschaftsjahres gestellt werden, das vor dem 1. Januar 2008 endet. 5§ 5a Abs. 5 Satz
3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist

erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 17. August 2007 enden. 6Soweit
Ansparabschreibungen im Sinne von § 7g Abs. 3 in der bis zum 17. August 2007 geltenden
Fassung zum Zeitpunkt des Übergangs zur Gewinnermittlung nach § 5a Abs. 1 noch nicht
gewinnerhöhend aufgelöst worden sind, ist § 5a Abs. 5 Satz 3 in der bis zum 17. August
2007 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(16) 1§ 6 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782) ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende Wirtschaftsjahre

anzuwenden. 2§ 6 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S.
402) ist erstmals für das erste nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr

(Erstjahr) anzuwenden. 3In Höhe von vier Fünfteln des im Erstjahr durch die
Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März
1999 (BGBl. I S. 402) entstehenden Gewinns kann im Erstjahr eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die in den dem Erstjahr folgenden vier
Wirtschaftsjahren jeweils mit mindestens einem Viertel gewinnerhöhend aufzulösen ist

(Auflösungszeitraum). 4Scheidet ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes
Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum ganz oder teilweise aus, ist im Wirtschaftsjahr
des Ausscheidens der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil der Rücklage nach Satz 3

in vollem Umfang oder teilweise gewinnerhöhend aufzulösen. 5Soweit ein der Regelung nach
den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum erneut auf den
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niedrigeren Teilwert abgeschrieben wird, ist der für das Wirtschaftsgut verbleibende

Teil der Rücklage nach Satz 3 in Höhe der Abschreibung gewinnerhöhend aufzulösen. 6§
3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433) und § 8b Abs. 2 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) sind in den Fällen der Sätze 3 bis

5 entsprechend anzuwenden. 7§ 6 Abs. 1 Nr. 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) ist erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, mit

denen nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 8Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für
die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt
wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind,

der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. 9Sämtliche Baumaßnahmen im
Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 an einem Objekt gelten als eine Baumaßnahme im Sinne

des Satzes 7. 10§ 6 Abs. 1 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist auch für Verbindlichkeiten, die bereits zum Ende eines vor dem 1. Januar

1999 endenden Wirtschaftsjahres angesetzt worden sind, anzuwenden. 11Für den Gewinn, der
sich aus der erstmaligen Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3 bei den in Satz 10 genannten
Verbindlichkeiten ergibt, kann jeweils in Höhe von neun Zehnteln eine den Gewinn
mindernde Rücklage gebildet werden, die in den folgenden neun Wirtschaftsjahren jeweils
mit mindestens einem Neuntel gewinnerhöhend aufzulösen ist (Auflösungszeitraum);
scheidet die Verbindlichkeit während des Auflösungszeitraumes aus dem Betriebsvermögen
aus, ist die Rücklage zum Ende des Wirtschaftsjahres des Ausscheidens in vollem

Umfang gewinnerhöhend aufzulösen. 12§ 6 Abs. 1 Nr. 3a in der Fassung des Gesetzes
vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch auf Rückstellungen, die bereits zum
Ende eines vor dem 1. Januar 1999 endenden Wirtschaftsjahres gebildet worden sind,

anzuwenden. 13Steht am Schluss des Erstjahres der Zeitpunkt des Beginns der Stillegung
des Kernkraftwerkes nicht fest, sind bisher gebildete Rückstellungen bis zu dem Betrag
gewinnerhöhend aufzulösen, der sich bei Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe d
Satz 2 und Buchstabe e Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I

S. 402) ergibt. 14Satz 11 ist für die in Satz 12 genannten Rückstellungen entsprechend

anzuwenden. 15§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 28.
April 2006 (BGBl. I S. 1095) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem

31. Dezember 2005 beginnen. 16§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 und 6 in der Fassung des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist auf Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31.

Dezember 1999 erfolgen. 17§ 6 Abs. 2 und 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen

eingelegt werden. 18§ 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 ist erstmals für Einlagen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden.

(16a) 1§ 6 Abs. 5 Satz 3 bis 5 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000

anzuwenden. 2§ 6 Abs. 5 Satz 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.
I S. 3858) ist erstmals auf Anteilsbegründungen und Anteilserhöhungen nach dem 31.
Dezember 2000 anzuwenden.

(16b) § 6a Abs. 2 Nr. 1 erste Alternative und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 erster
Halbsatz in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S.
1310) ist bei Pensionsverpflichtungen gegenüber Berechtigten anzuwenden, denen der
Pensionsverpflichtete erstmals eine Pensionszusage nach dem 31. Dezember 2000 erteilt
hat; § 6a Abs. 2 Nr. 1 zweite Alternative sowie § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 und
§ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 zweiter Halbsatz sind bei Pensionsverpflichtungen
anzuwenden, die auf einer nach dem 31. Dezember 2000 vereinbarten Entgeltumwandlung im
Sinne von § 1 Abs. 2 des Betriebsrentengesetzes beruhen.

(17) § 6a Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels 5 Nr.
2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2838) sind erstmals bei nach dem 31.
Dezember 2008 erteilten Pensionszusagen anzuwenden.

(18) 1§ 6b in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals

auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden. 2Für
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Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6b in der im
Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(18a) 1§ 6b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.
I S. 3858) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001

vorgenommen werden. 2Für Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden
sind, ist § 6b in der im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(18b) 1§ 6b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 26. April 2006 (BGBl. I
S. 1091) ist erstmals auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2005 und letztmals

auf Veräußerungen vor dem 1. Januar 2011 anzuwenden. 2Für Veräußerungen, die vor
diesem Zeitpunkt vorgenommen werden, ist § 6b in der im Veräußerungszeitpunkt

geltenden Fassung weiter anzuwenden. 3§ 6b Abs. 10 Satz 11 in der am 12. Dezember 2006
geltenden Fassung ist für Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des
Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter
anzuwenden.

(19) 1§ 6c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals

auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden. 2Für
Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist § 6c in der im
Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(20) § 6d ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1998 endet.

(21) 1§ 7 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S.
402) ist erstmals für Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen

werden. 2§ 7 Abs. 1 Satz 6 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist erstmals für das nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirtschaftsjahr

anzuwenden. 3§ 7 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2003 angeschafft oder hergestellt worden sind.

(21a) 1§ 7 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezember

2000 angeschafft oder hergestellt worden sind. 2Bei Wirtschaftsgütern, die vor dem
1. Januar 2001 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist § 7 Abs. 2 Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl.

I S. 2601) weiter anzuwenden. 3§ 7 Abs. 2 und 3 in der bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Fassung ist letztmalig anzuwenden für vor dem 1. Januar 2008 angeschaffte
oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgüter.

(21b) 1Bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken
dienen, ist § 7 Abs. 4 Satz 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601) weiter anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der
Herstellung vor dem 1. Januar 2001 mit der Herstellung des Gebäudes begonnen
hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar
2001 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden

Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Gebäuden, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei
baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt,
in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(22) § 7a Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes 1979 in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das
dem Wirtschaftsjahr vorangeht, für das § 15a erstmals anzuwenden ist.

(23) 1§ 7g Abs. 1 bis 4 und 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 17.

August 2007 enden. 2§ 7g Abs. 5 und 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14.
August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach
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dem 31. Dezember 2007 angeschafft oder hergestellt werden. 3Bei Ansparabschreibungen,
die in vor dem 18. August 2007 endenden Wirtschaftsjahren gebildet worden sind, und
Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 2008 angeschafft oder hergestellt worden sind,

ist § 7g in der bis zum 17. August 2007 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 4Soweit
Ansparabschreibungen noch nicht gewinnerhöhend aufgelöst worden sind, vermindert
sich der Höchstbetrag von 200.000 Euro nach § 7g Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) um die noch vorhandenen
Ansparabschreibungen.

(23a) 1§ 7h Abs. 1 Satz 1 und 3 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom
29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) sind erstmals für Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen anzuwenden, mit denen nach dem 31. Dezember 2003 begonnen

wird. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich
ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien
Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die
Bauunterlagen eingereicht werden.

(23b) 1§ 7i Abs. 1 Satz 1 und 5 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) sind erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen

nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die
eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt
wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind,
der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(23c) 1§ 9 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601)

ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. 2Für die Anwendung des §
9 Abs. 5 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003

(BGBl. I S. 2645) gilt Absatz 16 Satz 7 bis 9 entsprechend. 3§ 9 Abs. 5 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 26. April 2006 (BGBl. I S. 1091) ist erstmals
für im Veranlagungszeitraum 2006 geleistete Aufwendungen anzuwenden, soweit die den
Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember 2005 erbracht worden
sind.

(23d) § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2645) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2003 anzuwenden und in Fällen, in denen die Einkommensteuer noch nicht formell
bestandskräftig oder hinsichtlich der Aufwendungen für eine beruflich veranlasste
doppelte Haushaltsführung vorläufig festgesetzt ist.

(23e) § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals für die im Veranlagungszeitraum 2008
angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter anzuwenden.

(23e) (2. Fassung) 1§ 10 Abs. 1 Nr. 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf alle Versorgungsleistungen
anzuwenden, die auf nach dem 31. Dezember 2007 vereinbarten Vermögensübertragungen

beruhen. 2Für Versorgungsleistungen, die auf vor dem 1. Januar 2008 vereinbarten
Vermögensübertragungen beruhen, gilt dies nur, wenn das übertragene Vermögen nur
deshalb einen ausreichenden Ertrag bringt, weil ersparte Aufwendungen mit Ausnahme des
Nutzungsvorteils eines zu eigenen Zwecken vom Vermögensübernehmer genutzten Grundstücks
zu den Erträgen des Vermögens gerechnet werden.

(24) § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 1 ist für Vertragsabschlüsse nach dem 31.
Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Vertrag die Zahlung der Leibrente
nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres vorsehen darf.

(24a) 1§ 10 Abs. 1 Nr. 5 und 8 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 26.
April 2006 (BGBl. I S. 1091) ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2006 geleistete
Aufwendungen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen

nach dem 31. Dezember 2005 erbracht worden sind. 2§ 10 Abs. 1 Nr. 8 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist erstmals für
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Kinder anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum 2007 wegen einer vor Vollendung des
25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; für Kinder, die wegen einer vor dem
1. Januar 2007 in der Zeit ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des
27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, ist § 10 Abs. 1 Nr. 8 weiterhin in der
bis zum 31. Dezember 2006 gültigen Fassung anzuwenden.

(24b) 1§ 10a Abs. 1 Satz 4, § 81a Satz 1 Nr. 5 und § 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509) ist erstmals

für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 2Für Altersvorsorgeverträge, die vor dem
1. Januar 2008 abgeschlossen wurden, gilt für die Anwendung des § 92a Abs. 1 Satz 1,
dass für die Veranlagungszeiträume 2008 und 2009 der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag
mindestens 10.000 Euro betragen muss.

(24c) § 10a Abs. 5 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2007 (BGBl. I S. 3150) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2008 anzuwenden, soweit

1.sich dies zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt oder
 

2.die Steuerfestsetzung bei Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2008 vom 20.
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) noch nicht unanfechtbar war oder unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung stand.
 

(24d) 1§ 10b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a in der Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000
(BGBl. I S. 1034) sind auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999

geleistet werden. 2§ 10b Abs. 1 und 1a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332) ist auf Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31.

Dezember 2006 geleistet werden. 3Für Zuwendungen, die im Veranlagungszeitraum 2007
geleistet werden, gilt auf Antrag des Steuerpflichtigen § 10b Abs. 1 in der am 26. Juli
2000 geltenden Fassung.

(25) 1Auf den am Schluss des Veranlagungszeitraums 1998 festgestellten verbleibenden
Verlustabzug ist § 10d in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821)

anzuwenden. 2Satz 1 ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden. 3§10d in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2840) ist

erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden. 4Auf den Verlustrücktrag aus dem
Veranlagungszeitraum 2004 in den Veranlagungszeitraum 2003 ist § 10d Abs. 1 in der für

den Veranlagungszeitraum 2004 geltenden Fassung anzuwenden. 5§ 10d Abs. 4 Satz 6 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) gilt für
alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgelaufenen Feststellungsfristen.

(26) 1Für nach dem 31. Dezember 1986 und vor dem 1. Januar 1991 hergestellte oder
angeschaffte Wohnungen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen sowie in diesem Zeitraum
fertig gestellte Ausbauten oder Erweiterungen ist § 10e des Einkommensteuergesetzes
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. September 1990 (BGBl. I S. 1898) weiter

anzuwenden. 2Für nach dem 31. Dezember 1990 hergestellte oder angeschaffte Wohnungen
im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen sowie in diesem Zeitraum fertig gestellte
Ausbauten oder Erweiterungen ist § 10e des Einkommensteuergesetzes in der durch Gesetz

vom 24. Juni 1991 (BGBl. I S. 1322) geänderten Fassung weiter anzuwenden. 3Abweichend
von Satz 2 ist § 10e Abs. 1 bis 5 und 6 bis 7 in der durch Gesetz vom 25. Februar
1992 (BGBl. I S. 297) geänderten Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 1991
bei Objekten im Sinne des § 10e Abs. 1 und 2 anzuwenden, wenn im Fall der Herstellung
der Steuerpflichtige nach dem 30. September 1991 den Bauantrag gestellt oder mit
der Herstellung begonnen hat oder im Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige das
Objekt nach dem 30. September 1991 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
hat oder mit der Herstellung des Objekts nach dem 30. September 1991 begonnen worden

ist. 4§ 10e Abs. 5a ist erstmals bei in § 10e Abs. 1 und 2 bezeichneten Objekten
anzuwenden, wenn im Fall der Herstellung der Steuerpflichtige den Bauantrag nach
dem 31. Dezember 1991 gestellt oder, falls ein solcher nicht erforderlich ist, mit



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 198 -

der Herstellung nach diesem Zeitpunkt begonnen hat, oder im Fall der Anschaffung der
Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1991 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft

hat. 5§ 10e Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S.
944) und Abs. 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S.
2310) ist erstmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines
nach dem 31. Dezember 1993 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder

gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. 6§ 10e ist letztmals anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung des
Objekts begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund eines vor dem 1.
Januar 1996 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden

Rechtsakts angeschafft hat. 7Als Beginn der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei
baugenehmigungsfreien Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt,
in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(27) 1§ 10f Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember
2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, die nach dem

31. Dezember 2003 begonnen wurden. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird,
bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der

Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden. 3§ 10f Abs. 2 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist
erstmals auf Erhaltungsaufwand anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 2003 entstanden
ist.

(27a) 1§ 10g in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl.
I S. 3076) ist erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die auf nach dem 31. Dezember

2003 begonnene Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen entfallen. 2Als Beginn gilt bei
Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der
Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen
einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(28) 1§ 10h ist letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1996

mit der Herstellung begonnen hat. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei Baumaßnahmen, für
die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt
wird; bei baugenehmigungsfreien Baumaßnahmen, für die Bauunterlagen einzureichen sind,
der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(29) 1§ 10i in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist
letztmals anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung vor dem 1.
Januar 1999 mit der Herstellung des Objekts begonnen hat oder im Fall der Anschaffung
das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 1999 rechtswirksam abgeschlossenen

obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn
der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der
Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Objekten,
für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen
eingereicht werden.

(30) 1§ 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) sind im Hinblick auf Erbbauzinsen und andere
Entgelte für die Nutzung eines Grundstücks erstmals für Vorauszahlungen anzuwenden,

die nach dem 31. Dezember 2003 geleistet wurden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf ein
Damnum oder Disagio im Zusammenhang mit einem Kredit für ein Grundstück anzuwenden,
das nach dem 31. Dezember 2003 geleistet wurde, in anderen Fällen für ein Damnum oder
Disagio, das nach dem 31. Dezember 2004 geleistet wurde.

(30a) 1Für die Anwendung des § 13 Abs. 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes

vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend. 2§ 13 Abs. 7, §
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15 Abs. 1a sowie § 18 Abs. 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) sind erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende
Wirtschaftsjahre anzuwenden.

(31) 1§ 13a in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790) ist

erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2001 endet. 2§
13a in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 beginnen.

(32) § 14a in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790) ist
erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2001 endet.

(32a) § 15 Abs. 3 Nr. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2006 anzuwenden.

(32b) § 15 Abs. 4 Satz 3 bis 5 ist erstmals auf Verluste anzuwenden, die nach
Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, auf deren Anteile sich die
in § 15 Abs. 4 Satz 4 bezeichneten Geschäfte beziehen, entstehen, für das das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist.

(33) 1§ 15a ist nicht auf Verluste anzuwenden, soweit sie

1.durch Sonderabschreibungen nach § 82f der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung,
 

2.durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nach § 7 Abs. 2 von
den Herstellungskosten oder von den Anschaffungskosten von in ungebrauchtem Zustand
vom Hersteller erworbenen Seeschiffen, die in einem inländischen Seeschiffsregister
eingetragen sind,
 

entstehen; Nummer 1 gilt nur bei Schiffen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten
zu mindestens 30 Prozent durch Mittel finanziert werden, die weder unmittelbar noch
mittelbar in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme von Krediten durch den

Gewerbebetrieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Schiff gehört. 2§ 15a ist in
diesen Fällen erstmals anzuwenden auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1999
beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn der Schiffbauvertrag vor dem 25. April
1996 abgeschlossen worden ist und der Gesellschafter der Gesellschaft vor dem 1. Januar
1999 beigetreten ist; soweit Verluste, die in dem Betrieb der Gesellschaft entstehen
und nach Satz 1 oder nach § 15a Abs. 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugsfähig
sind, zusammen das Eineinviertelfache der insgesamt geleisteten Einlage übersteigen,
ist § 15a auf Verluste anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 1994 beginnenden

Wirtschaftsjahren entstehen. 3Scheidet ein Kommanditist oder ein anderer Mitunternehmer,
dessen Haftung der eines Kommanditisten vergleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der
Steuerbilanz der Gesellschaft auf Grund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten
negativ geworden ist, aus der Gesellschaft aus oder wird in einem solchen Fall die
Gesellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mitunternehmer nicht ausgleichen

muss, als Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16. 4In Höhe der nach Satz 3 als Gewinn
zuzurechnenden Beträge sind bei den anderen Mitunternehmern unter Berücksichtigung der

für die Zurechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlustanteile anzusetzen. 5Bei
der Anwendung des § 15a Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen, auf die § 15a Abs.
1 anzuwenden ist.

(33a) 1§ 15b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I
S. 3683) ist nur auf Verluste der dort bezeichneten Steuerstundungsmodelle anzuwenden,
denen der Steuerpflichtige nach dem 10. November 2005 beigetreten ist oder für die

nach dem 10. November 2005 mit dem Außenvertrieb begonnen wurde. 2Der Außenvertrieb
beginnt in dem Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für die Veräußerung der konkret
bestimmbaren Fondsanteile erfüllt sind und die Gesellschaft selbst oder über ein

Vertriebsunternehmen mit Außenwirkung an den Markt herangetreten ist. 3Dem Beginn des
Außenvertriebs stehen der Beschluss von Kapitalerhöhungen und die Reinvestition von

Erlösen in neue Projekte gleich. 4Besteht das Steuerstundungsmodell nicht im Erwerb
eines Anteils an einem geschlossenen Fonds, ist § 15b in der Fassung des Artikels 1 des
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Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) anzuwenden, wenn die Investition nach
dem 10. November 2005 rechtsverbindlich getätigt wurde.

(34) 1§ 16 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember

2001 erfolgen. 2§ 16 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 2 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach

dem 31. Dezember 1993 erfolgen. 3§ 16 Abs. 3 Satz 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes
vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals auf Veräußerungen und Realteilungen

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 erfolgen. 4§ 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 in
der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals auf

Realteilungen nach dem 31. Dezember 2000 anzuwenden. 5§ 16 Abs. 4 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1995 erfolgen; hat der Steuerpflichtige bereits
für Veräußerungen vor dem 1. Januar 1996 Veräußerungsfreibeträge in Anspruch genommen,

bleiben diese unberücksichtigt. 6§ 16 Abs. 4 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals auf Veräußerungen und Realteilungen anzuwenden,

die nach dem 31. Dezember 2000 erfolgen. 7§ 16 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom
7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals anzuwenden, wenn die ursprüngliche
Übertragung der veräußerten Anteile nach dem 12. Dezember 2006 erfolgt ist.

(34a) 1§ 17 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S.
1433) ist, soweit Anteile an unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaften
veräußert werden, erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, deren Anteile veräußert werden, vorgenommen werden,
für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist; für Veräußerungen, die
vor diesem Zeitpunkt vorgenommen werden, ist § 17 in der Fassung des Gesetzes vom

22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) anzuwenden. 2§ 17 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1999
anzuwenden.

(34b) Für die Anwendung des § 18 Abs. 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend.

(34c) Wird eine Versorgungsverpflichtung nach § 3 Nr. 66 auf einen Pensionsfonds
übertragen und hat der Steuerpflichtige bereits vor dieser Übertragung Leistungen auf
Grund dieser Versorgungsverpflichtung erhalten, so sind insoweit auf die Leistungen aus
dem Pensionsfonds im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 1 die Beträge nach § 9a Satz 1 Nr. 1 und
§ 19 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; § 9a Satz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden.

(35) (weggefallen)

(36) 1§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl.
I S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals

anzuwenden ist. 2§ 20 Abs. 1 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433) und § 20 Abs. 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist erstmals für Erträge anzuwenden, für die

Satz 1 nicht gilt. 3§ 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes vom 7. September 1990
(BGBl. I S. 1898) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen
aus Versicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abgeschlossen

worden sind. 4§ 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1996
(BGBl. I S. 2049) ist erstmals auf Zinsen aus Versicherungsverträgen anzuwenden, bei

denen die Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996 entgeltlich erworben worden sind. 5Für
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen
werden, ist § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung mit der
Maßgabe weiterhin anzuwenden, dass in Satz 3 die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe

b Satz 5" durch die Angabe "§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 6" ersetzt wird. 6§
20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4, § 43 Abs. 3, § 44 Abs. 1, 2 und 5 und § 45a Abs. 1 und 3 in
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der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) sind

erstmals auf Verkäufe anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 getätigt werden. 7§
20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist auf Erträge aus Versicherungsverträgen, die nach dem 31.

Dezember 2004 abgeschlossen werden, anzuwenden. 8§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 3 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals
anzuwenden auf Versicherungsleistungen im Erlebensfall bei Versicherungsverträgen,
die nach dem 31. Dezember 2006 abgeschlossen werden, und auf Versicherungsleistungen

bei Rückkauf eines Vertrages nach dem 31. Dezember 2006. 9§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 ist
für Vertragsabschlüsse nach dem 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Versicherungsleistung nach Vollendung des 62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen
ausgezahlt wird.

(36a) Für die Anwendung des § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend.

(37) § 20 Abs. 1 Nr. 9 ist erstmals auf Einnahmen anzuwenden, die nach Ablauf des
ersten Wirtschaftsjahres der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im
Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt werden, für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist.

(37a) 1§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a ist erstmals auf Leistungen anzuwenden, die
nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs gewerblicher Art mit eigener
Rechtspersönlichkeit erzielt werden, für das das Körperschaftsteuergesetz in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals

anzuwenden ist. 2§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b ist erstmals auf Gewinne anzuwenden,
die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs gewerblicher Art ohne eigene
Rechtspersönlichkeit oder des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs erzielt werden, für
das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23.

Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist. 3§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe

b Satz 3 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. 4§ 20 Abs. 1 Nr. 10
Buchstabe b Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2003 (BGBl.

I S. 1550) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden. 5§ 20 Abs. 1 Nr.
10 Buchstabe b Satz 1 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile,
die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am 12.

Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 6§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b
Satz 2 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782) ist erstmals auf Einbringungen oder Formwechsel anzuwenden, für die
das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember

2006 (BGBl. I S. 2782) anzuwenden ist. 7§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 zweiter
Halbsatz ist auf Einbringungen oder Formwechsel, für die das Umwandlungssteuergesetz
in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) noch
nicht anzuwenden ist, in der folgenden Fassung anzuwenden:
"in Fällen der Einbringung nach dem Achten und des Formwechsels nach dem Zehnten Teil
des Umwandlungssteuergesetzes gelten die Rücklagen als aufgelöst."

(37b) § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Sätze 2 und 4 in der Fassung des Gesetzes vom 20.
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist für alle Veranlagungszeiträume anzuwenden, soweit
Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.

(37c) § 20 Abs. 2a Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals
anzuwenden ist.

(37d) 1§ 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und Abs. 2b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2006

anzuwenden. 2Absatz 33a gilt entsprechend.
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(37e) Für die Anwendung des § 21 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend.

(38) 1§ 22 Nr. 1 Satz 2 ist erstmals auf Bezüge anzuwenden, die nach Ablauf des
Wirtschaftsjahres der Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erzielt
werden, die die Bezüge gewährt, für das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. April 1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4

des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), letztmalig anzuwenden ist. 2Für die
Anwendung des § 22 Nr. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des

Gesetzes vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Absatz 33a entsprechend. 3§ 22 Nr.
3 Satz 4 zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen am 1. Januar 2007
die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

(38a) 1Abweichend von § 22a Abs. 1 Satz 1 kann das Bundeszentralamt für Steuern den
Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung von Rentenbezugsmitteilungen durch ein im

Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben mitteilen. 2Der Mitteilungspflichtige
nach § 22a Abs. 1 kann die Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) eines
Leistungsempfängers, dem in den Jahren 2005 bis 2008 Leistungen zugeflossen sind,

abweichend von § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszentralamt für Steuern erheben. 3Das
Bundeszentralamt für Steuern teilt dem Mitteilungspflichtigen die Identifikationsnummer
des Leistungsempfängers mit, sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b
Abs. 3 der Abgabenordnung beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten

übereinstimmen. 4Stimmen die Daten nicht überein, findet § 22a Abs. 2 Satz 1 und 2
Anwendung.

(39) (weggefallen)

(39a) (weggefallen)

(40) 1§ 32 Abs. 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2645) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommensteuer

noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 2§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d ist
für den Veranlagungszeitraum 2000 in der folgenden Fassung anzuwenden:

"d)ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines
freiwilligen sozialen Jahres, ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres oder einen
Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses Nr. 1686/98/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Einführung des gemeinschaftlichen
Aktionsprogramms "Europäischer Freiwilligendienst für junge Menschen" (ABl. EG Nr.
L 214 S. 1) oder des Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms
"Jugend" (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) leistet oder".
 

3§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d in der Fassung des Gesetzes vom 16. August

2001 (BGBl. I S. 2074) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. 4§
32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d in der Fassung des Artikels 2 Abs. 5 Buchstabe
a des Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) ist auf Freiwilligendienste im
Sinne des Beschlusses Nr. 1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. November 2006 zur Einführung des Programms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr.
L 327 S. 30), die ab dem 1. Januar 2007 begonnen wurden, ab dem Veranlagungszeitraum

2007 anzuwenden. 5Die Regelungen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d in der bis
zum 31. Dezember 2007 anzuwendenden Fassung sind, bezogen auf die Ableistung eines
freiwilligen sozialen Jahres im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres oder eines freiwilligen ökologischen Jahres im Sinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres auch über den 31. Dezember 2007
hinaus anzuwenden, soweit die vorstehend genannten freiwilligen Jahre vor dem 1. Juni
2008 vereinbart oder begonnen wurden und über den 31. Mai 2008 hinausgehen und die
Beteiligten nicht die Anwendung der Vorschriften des Jugendfreiwilligendienstegesetzes

vereinbaren. 6§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006
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das 24. Lebensjahr vollendeten, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der
Angabe "noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat" die Angabe "noch nicht das 26.
Lebensjahr vollendet hat" tritt; für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 25.
oder 26. Lebensjahr vollendeten, ist § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 weiterhin in der bis

zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 7§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist erstmals
für Kinder anzuwenden, die im Veranlagungszeitraum 2007 wegen einer vor Vollendung
des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; für Kinder, die wegen einer vor dem 1.
Januar 2007 in der Zeit ab der Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des
27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, ist § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 weiterhin

in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 8§ 32 Abs. 5 Satz 1
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) ist
für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr vollendeten, mit der
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe "über das 21. oder 25. Lebensjahr
hinaus" die Angabe "über das 21. oder 26. Lebensjahr hinaus" tritt; für Kinder, die im
Veranlagungszeitraum 2006 das 25., 26. oder 27. Lebensjahr vollendeten, ist § 32 Abs.

5 Satz 1 weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fassung anzuwenden. 9Für
die nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und §§ 10a, 82 begünstigten Verträge, die vor
dem 1. Januar 2007 abgeschlossen wurden, gelten für das Vorliegen einer begünstigten
Hinterbliebenenversorgung die Altersgrenzen des § 32 in der bis zum 31. Dezember 2006

geltenden Fassung. 10Dies gilt entsprechend für die Anwendung des § 93 Abs. 1 Satz 3
Buchstabe b.

(40a) (weggefallen)

(41) bis (43) (weggefallen)

(43a) 1§ 32b Abs. 1 Nr. 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2007 (BGBl. I S. 3150) ist bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, die im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt haben, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008

anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind. 2Abweichend von
§ 32b Abs. 3 kann das Bundesministerium der Finanzen den Zeitpunkt der erstmaligen
Übermittlung der Mitteilungen durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes

Schreiben mitteilen. 3Bis zu diesem Zeitpunkt sind § 32b Abs. 3 und 4 in der am 20.
Dezember 2003 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(44) § 32c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S.
2878) ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.

(45) u. (46) (weggefallen)

(46a) § 33b Abs. 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3310) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommensteuer noch
nicht bestandskräftig festgesetzt ist.

(47) 1§ 34 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I

S. 1433) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. 2Auf § 34 Abs. 2
Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist Absatz
4a in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) entsprechend

anzuwenden. 3Satz 2 gilt nicht für die Anwendung des § 34 Abs. 3 in der Fassung des

Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812). 4In den Fällen, in denen nach dem 31.
Dezember eines Jahres mit zulässiger steuerlicher Rückwirkung eine Vermögensübertragung
nach dem Umwandlungssteuergesetz erfolgt oder ein Veräußerungsgewinn im Sinne des §
34 Abs. 2 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)
erzielt wird, gelten die außerordentlichen Einkünfte als nach dem 31. Dezember dieses

Jahres erzielt. 5§ 34 Abs. 3 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000
(BGBl. I S. 1812) ist ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe anzuwenden,
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dass an die Stelle der Angabe "10 Millionen Deutsche Mark" die Angabe "5 Millionen

Euro" tritt. 6§ 34 Abs. 3 Satz 2 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29.
Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 und
ab dem Veranlagungszeitraum 2005 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der

Angabe "16 Prozent" die Angabe "15 Prozent" tritt. 7Für die Anwendung des § 34 Abs. 3
Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812) ist die
Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung nach § 34 in Veranlagungszeiträumen vor dem 1.
Januar 2001 unbeachtlich.

(48) § 34a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S.
1912) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden.

(49) 1§ 34c Abs. 6 Satz 5 in Verbindung mit Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist für alle Veranlagungszeiträume

anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind. 2§ 34c Abs. 6 Satz
2 zweiter Halbsatz ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden, wenn das
den Einkünften zugrundeliegende Rechtsgeschäft vor dem 11. November 1993 abgeschlossen
worden ist.

(50) 1§ 34f Abs. 3 und 4 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl.
I S. 297) ist erstmals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung nach § 10e

Abs. 1 bis 5 in der Fassung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. I S. 297). 2§ 34f
Abs. 4 Satz 1 ist erstmals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung nach §
10e Abs. 1 bis 5 oder nach § 15b des Berlinförderungsgesetzes für nach dem 31. Dezember
1991 hergestellte oder angeschaffte Objekte.

(50a) 1§ 35 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I

S. 2922) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden. 2§ 35 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden.

(50b) 1§ 35a in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621) ist
erstmals für im Veranlagungszeitraum 2003 geleistete Aufwendungen anzuwenden, soweit
die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember 2002 erbracht

worden sind. 2§ 35a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878) ist erstmals für im Veranlagungszeitraum 2006 geleistete Aufwendungen
anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leistungen nach dem 31.

Dezember 2005 erbracht worden sind. 3§ 35a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 und 2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist
in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig
festgesetzt ist.

(50c) 1§ 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und Abs. 3 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes
vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober

2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 2§ 36 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für
Erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt.

(50d) Die §§ 36a bis 36e in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) sind letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals
anzuwenden ist.

(51) 1§ 38b Satz 2 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember

2003 (BGBl. I S. 3076) gilt erstmals für die Ausstellung der Lohnsteuerkarten 2004. 2Für
die Ausstellung der Lohnsteuerkarten 2005 von Amts wegen ist § 38b Satz 2 Nr. 2 in der
Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076) mit der
Maßgabe anzuwenden, dass die Lohnsteuerklasse II nur in den Fällen bescheinigt wird,
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in denen der Arbeitnehmer gegenüber der Gemeinde schriftlich vor dem 20. September 2004
versichert, dass die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags
für Alleinerziehende (§ 24b) vorliegen und ihm seine Verpflichtung bekannt ist, die
Eintragung der Steuerklasse umgehend ändern zu lassen (§ 39 Abs. 4 Satz 1), wenn diese

Voraussetzungen wegfallen. 3Hat ein Arbeitnehmer, auf dessen Lohnsteuerkarte 2004 die
Steuerklasse II bescheinigt worden ist, eine Versicherung nach Satz 2 gegenüber der
Gemeinde nicht abgegeben, so hat die Gemeinde dies dem Finanzamt mitzuteilen.

(52) (weggefallen)

(52a) 1§ 40b Abs. 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ist weiter
anzuwenden auf Beiträge für eine Direktversicherung des Arbeitnehmers und Zuwendungen
an eine Pensionskasse, die auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die

vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurde. 2Sofern die Beiträge für eine Direktversicherung
die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 erfüllen, gilt dies nur, wenn der Arbeitnehmer nach
Absatz 6 gegenüber dem Arbeitgeber für diese Beiträge auf die Anwendung des § 3 Nr.

63 verzichtet hat. 3§ 40b Abs. 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13.
Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals anzuwenden auf Sonderzahlungen, die nach
dem 23. August 2006 gezahlt werden.

(52b) § 41b Abs. 1 Satz 2 Satzteil vor Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmals anzuwenden für
Lohnsteuerbescheinigungen von laufendem Arbeitslohn, der für einen nach dem 31.
Dezember 2008 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und von sonstigen Bezügen,
die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.

(52c) (weggefallen)

(53) 1Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2601) sind letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals

anzuwenden ist. 2Die §§ 43 bis 45c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812), sind auf Kapitalerträge anzuwenden, für die

Satz 1 nicht gilt. 3§ 44 Abs. 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001

(BGBl. I S. 3858) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. 4§ 45d
Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist
für Mitteilungen auf Grund der Steuerabzugspflicht nach § 18a des Auslandinvestment-
Gesetzes auf Kapitalerträge anzuwenden, die den Gläubigern nach dem 31. Dezember 2001

zufließen. 5§ 44 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878) ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht
gilt.

(53a) 1§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 sind erstmals auf Entgelte
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004 zufließen, es sei denn, die Veräußerung

ist vor dem 29. Juli 2004 erfolgt. 2§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b Satz 2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist
erstmals auf Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 abgeschlossen werden.

(54) Bei der Veräußerung oder Einlösung von Wertpapieren und Kapitalforderungen, die
von der das Bundesschuldbuch führenden Stelle oder einer Landesschuldenverwaltung
verwahrt oder verwaltet werden können, bemisst sich der Steuerabzug nach den bis zum
31. Dezember 1993 geltenden Vorschriften, wenn sie vor dem 1. Januar 1994 emittiert
worden sind; dies gilt nicht für besonders in Rechnung gestellte Stückzinsen.

(55) § 43a Abs. 2 Satz 7 ist erstmals auf Erträge aus Wertpapieren und
Kapitalforderungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 erworben worden sind.

(55a) Die Anlage 2 (zu § 43b) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf Ausschüttungen im Sinne des § 43b anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen.
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(55b) (weggefallen)

(55c) § 43b Abs. 2 Satz 1 ist auf Ausschüttungen, die nach dem 31. Dezember 2008
zufließen, mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe "15 Prozent" die
Angabe "10 Prozent" tritt.

(55d) § 43b Abs. 3 ist letztmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar
2009 zugeflossen sind.

(55e) 1§ 44 Abs. 1 Satz 5 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S.
1753) ist erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004

erfolgen. 2§ 44 Abs. 6 Satz 2 und 5 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind
für Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in
der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.

(55f) Für die Anwendung des § 44a Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 auf
Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen, gilt Folgendes:
1Ist ein Freistellungsauftrag vor dem 1. Januar 2007 unter Beachtung des § 20 Abs.
4 in der bis dahin geltenden Fassung erteilt worden, darf der nach § 44 Abs. 1 zum
Steuerabzug Verpflichtete den angegebenen Freistellungsbetrag nur zu 56,37 Prozent

berücksichtigen. 2Sind in dem Freistellungsauftrag der gesamte Sparer-Freibetrag nach
§ 20 Abs. 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S.
1652) und der gesamte Werbungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652) angegeben, ist der
Werbungskosten-Pauschbetrag in voller Höhe zu berücksichtigen.

(55g) 1§ 44a Abs. 7 und 8 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2645) ist erstmals für Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 31.

Dezember 2003 erfolgen. 2Für Ausschüttungen, die vor dem 1. Januar 2004 erfolgen, sind
§ 44a Abs. 7 und § 44c in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl.

I S. 4210, 2003 I S. 179) weiterhin anzuwenden. 3§ 44a Abs. 7 und 8 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) und § 45b Abs. 2a sind
erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004 erfolgen.

(55h) § 44b Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 2006 zufließen.

(55i) § 45a Abs. 4 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2878) ist erstmals ab dem 1. Januar 2007 anzuwenden.

(55j) 1§ 46 Abs. 2 Nr. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember

2006 (BGBl. I S. 2878) ist auch auf Veranlagungszeiträume vor 2006 anzuwenden. 2§ 46
Abs. 2 Nr. 8 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl.
I S. 3150) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden und in Fällen, in
denen am 28. Dezember 2007 über einen Antrag auf Veranlagung zur Einkommensteuer noch
nicht bestandskräftig entschieden ist.

(56) § 48 in der Fassung des Gesetzes vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267) ist
erstmals auf Gegenleistungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 erbracht
werden.

(57) § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e und f sowie Nr. 8 in der Fassung des Gesetzes vom
7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2006
anzuwenden.

(57a) 1§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte
Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes
in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)

letztmals anzuwenden ist. 2§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für Kapitalerträge anzuwenden,
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für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b in der Fassung des Gesetzes
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober

2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 4Für die Anwendung des § 49 Abs. 1
Nr. 5 Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794)
gelten bei Kapitalerträgen, die nach dem 31. Dezember 2000 zufließen, die Sätze 1 und

2 entsprechend. 5§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a und b in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) ist erstmals auf Kapitalerträge, die
nach dem 31. Dezember 2003 zufließen, anzuwenden.

(58) § 50 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150) ist bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Staates, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, die im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt haben, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor 2008
anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.

(58a) § 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2006 zufließen.

(58b) § 50a Abs. 7 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3794) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, für die der Steuerabzug nach dem 22.
Dezember 2001 angeordnet worden ist.

(58c) § 50b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2878) ist erstmals anzuwenden für Jahresbescheinigungen, die nach dem 31. Dezember
2004 ausgestellt werden.

(59) § 50c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist weiter
anzuwenden, wenn für die Anteile vor Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres, für das das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) erstmals anzuwenden ist, ein Sperrbetrag zu bilden war.

(59a) 1§ 50d in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S.
2601) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals

anzuwenden ist. 2§ 50d in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S.

1433) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 3§ 50d in
der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist ab 1. Januar 2002
anzuwenden; für Anträge auf die Erteilung von Freistellungsbescheinigungen, die bis

zum 31. Dezember 2001 gestellt worden sind, ist § 50d Abs. 2 Satz 4 nicht anzuwenden. 4§
50d Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I

S. 2645) ist ab 1. Januar 2002 anzuwenden. 5§ 50d Abs. 1, 1a, 2 und 4 in der Fassung des
Gesetzes vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3112) ist erstmals auf Zahlungen anzuwenden,

die nach dem 31. Dezember 2003 erfolgen. 6§ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) ist für alle
Veranlagungszeiträume anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig
sind.

(59b) Die Anlage 3 (zu § 50g) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20.
Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist auf Zahlungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2006 erfolgen.

(59c) § 51 Abs. 4 Nr. 1 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach § 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmals
anzuwenden ist.
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(59d) 1§ 52 Abs. 8 in der Fassung des Artikels 1 Nr. 59 des Jahressteuergesetzes 1996

vom 11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250) ist nicht anzuwenden. 2§ 52 Abs. 8 in der Fassung
des Artikels 8 Nr. 5 des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vom 24. März 1998 (BGBl.
I S. 529) ist in folgender Fassung anzuwenden:
"(8) § 6b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ist erstmals auf
Veräußerungen anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten des Artikels 7 des Dritten
Finanzmarktförderungsgesetzes vorgenommen werden."

(60) § 55 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für
Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(61) Die §§ 62 und 65 in der Fassung des Gesetzes vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S.
2970) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(61a) 1§ 62 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) ist

erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden. 2§ 62 Abs. 2 in der Fassung des
Artikels 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2915) ist in allen
Fällen anzuwenden, in denen das Kindergeld noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.

(62) § 66 Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821)
ist letztmals für das Kalenderjahr 1997 anzuwenden, so dass Kindergeld auf einen nach
dem 31. Dezember 1997 gestellten Antrag rückwirkend längstens bis einschließlich Juli
1997 gezahlt werden kann.

(63) § 73 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist
weiter für Kindergeld anzuwenden, das der private Arbeitgeber für Zeiträume vor dem 1.
Januar 1999 auszuzahlen hat.

(64) § 86 in der Fassung des Gesetzes vom 15. Januar 2003 ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2002 anzuwenden.

(65) § 91 Abs. 1 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2007 (BGBl. I S. 3150) ist ab Veranlagungszeitraum 2002 anzuwenden.

§ 52a Anwendungsvorschriften zur Einführung einer Abgeltungsteuer auf
Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne

(1) Beim Steuerabzug vom Kapitalertrag ist diese Fassung des Gesetzes erstmals auf
Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist.

(2) § 2 Abs. 2 und 5a bis 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(3) 1§ 3 Nr. 40 Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14.
August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009

anzuwenden. 2Abweichend von Satz 1 ist § 3 Nr. 40 in der bis zum 31. Dezember 2008
anzuwendenden Fassung bei Veräußerungsgeschäften, bei denen § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung nach dem 31. Dezember 2008
Anwendung findet, weiterhin anzuwenden.

(4) 1§ 3c Abs. 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007

(BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 2Abweichend
von Satz 1 ist § 3c Abs. 2 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden
Fassung bei Veräußerungsgeschäften, bei denen § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der bis zum
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung nach dem 31. Dezember 2008 Anwendung findet,
weiterhin anzuwenden.

(5) § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe c in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist auf Einlagen anzuwenden, die nach dem 31.
Dezember 2008 erfolgen.
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(6) § 9a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S.
1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(7) § 10 Abs. 1 Nr. 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2008 zufließen und auf die § 51a Abs. 2b bis 2d anzuwenden ist.

(8) § 20 Abs. 1 Nr. 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 10 Satz 6 bis 8 erstmals
auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.

(9) § 20 Abs. 1 Nr. 11 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende
Stillhalterprämien anzuwenden.

(10) 1§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14.
August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben werden. 2§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912)

ist erstmals auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2008 anzuwenden. 3§ 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl.
I S. 1912) ist erstmals auf Gewinne aus Termingeschäften anzuwenden, bei denen der

Rechtserwerb nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt. 4§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 5 und 8
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist
erstmals auf Gewinne anzuwenden, bei denen die zugrunde liegenden Wirtschaftsgüter,
Rechte oder Rechtspositionen nach dem 31. Dezember 2008 erworben oder geschaffen

werden. 5§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14.
August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf die Veräußerung von Ansprüchen nach dem
31. Dezember 2008 anzuwenden, bei denen der Versicherungsvertrag nach dem 31. Dezember
2004 abgeschlossen wurde; dies gilt auch für Versicherungsverträge, die vor dem 1.
Januar 2005 abgeschlossen wurden, sofern bei einem Rückkauf zum Veräußerungszeitpunkt
die Erträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung

steuerpflichtig wären. 6§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember
2008 zufließende Kapitalerträge aus der Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen

anzuwenden. 7Für Kapitalerträge aus Kapitalforderungen, die zum Zeitpunkt des vor dem 1.
Januar 2009 erfolgten Erwerbs zwar Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 in
der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, aber nicht Kapitalforderungen im Sinne
des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung sind,

ist § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 nicht anzuwenden. 8Bei Kapitalforderungen, die zwar nicht
die Voraussetzungen von § 20 Abs. 1 Nr. 7 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden
Fassung, aber die Voraussetzungen von § 20 Abs. 1 Nr. 7 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) erfüllen, ist § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr.
7 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 Nr. 7 vorbehaltlich der Regelung in Absatz 11 Satz 4
und 6 auf alle nach dem 30. Juni 2009 zufließenden Kapitalerträge anzuwenden, es sei

denn, die Kapitalforderung wurde vor dem 15. März 2007 angeschafft. 9§ 20 Abs. 2 Satz 2
und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912)
ist erstmals auf Veräußerungen, Einlösungen, Abtretungen oder verdeckte Einlagen nach

dem 31. Dezember 2008 anzuwenden. 10§ 20 Abs. 3 bis 9 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember
2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden.

(11) 1§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in der am 1. Januar 2000 geltenden Fassung und
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung sind
auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Veräußerung auf einem nach
dem 31. Dezember 1998 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder

gleichstehenden Rechtsakt beruht. 2§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 und 3 in der am
16. Dezember 2004 geltenden Fassung ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005

anzuwenden. 3§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden,
bei denen die Wirtschaftsgüter nach dem 31. Dezember 2008 auf Grund eines nach diesem
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Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden

Rechtsakts angeschafft wurden. 4§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in der am 1. Januar 1999
geltenden Fassung ist letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die

Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 2009 erworben wurden. 5§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist letztmals auf Veräußerungsgeschäfte
anzuwenden, bei denen die Veräußerung auf einem vor dem 1. Januar 2009 rechtswirksam

abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht. 6§ 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ist auf Termingeschäfte anzuwenden, bei denen der Erwerb des
Rechts auf einen Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nach dem 31. Dezember 1998

und vor dem 1. Januar 2009 erfolgt. 7§ 23 Abs. 1 Satz 5 ist erstmals für Einlagen und

verdeckte Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 vorgenommen werden. 8§ 23
Abs. 3 Satz 4 ist auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der Steuerpflichtige
das Wirtschaftsgut nach dem 31. Juli 1995 anschafft und veräußert oder nach dem

31. Dezember 1998 fertig stellt und veräußert. 9§ 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie §
23 Abs. 3 Satz 3 in der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind für Anteile,
die einbringungsgeboren im Sinne des § 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der am

12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 10§ 23 Abs. 3 Satz 9
zweiter Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878) ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen am 1. Januar 2007 die

Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 11§ 23 Abs. 3 Satz 9 und 10 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist letztmals für den
Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.

(12) § 24c ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden.

(13) § 25 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl.
I S. 1912) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(14) § 32 Abs. 4 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(15) § 32d Abs. 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(16) 1§ 44a Abs. 8 Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14.
August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem

Gläubiger nach dem 31. Dezember 2007 zufließen. 2Für Kapitalerträge im Sinne des §
43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, die nach dem 31. Dezember 2007 und vor dem 1. Januar 2009
zufließen, ist er mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Wörter "drei
Fünftel" die Wörter "drei Viertel" und an die Stelle der Wörter "zwei Fünftel" die

Wörter "ein Viertel" treten. 3§ 44a Abs. 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die

dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 4§ 45a Abs. 4 Satz 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmals auf
Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2007 zufließen.

(17) § 49 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe d, Satz 2 und Nr. 8 in der Fassung des Artikels
1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Kapitalerträge
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.

(18) § 51a Abs. 2b bis 2d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007 (BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende
Kapitalerträge anzuwenden.

§ 53 Sondervorschrift zur Steuerfreistellung des Existenzminimums eines
Kindes in den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995

1In den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995 sind in Fällen, in denen die
Einkommensteuer noch nicht formell bestandskräftig oder hinsichtlich der Höhe
der Kinderfreibeträge vorläufig festgesetzt ist, für jedes bei der Festsetzung
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berücksichtigte Kind folgende Beträge als Existenzminimum des Kindes steuerfrei zu
belassen:
1983 3.732 Deutsche Mark,
1984 3.864 Deutsche Mark,
1985 3.924 Deutsche Mark,
1986 4.296 Deutsche Mark,
1987 4.416 Deutsche Mark,
1988 4.572 Deutsche Mark,
1989 4.752 Deutsche Mark,
1990 5.076 Deutsche Mark,
1991 5.388 Deutsche Mark,
1992 5.676 Deutsche Mark,
1993 5.940 Deutsche Mark,
1994 6.096 Deutsche Mark,
1995 6.168 Deutsche Mark.
 
2Im Übrigen ist § 32 in der für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassung

anzuwenden. 3Für die Prüfung, ob die nach Satz 1 und 2 gebotene Steuerfreistellung
bereits erfolgt ist, ist das dem Steuerpflichtigen im jeweiligen Veranlagungszeitraum
zustehende Kindergeld mit dem auf das bisherige zu versteuernde Einkommen des
Steuerpflichtigen in demselben Veranlagungszeitraum anzuwendenden Grenzsteuersatz
in einen Freibetrag umzurechnen; dies gilt auch dann, soweit das Kindergeld dem

Steuerpflichtigen im Wege eines zivilrechtlichen Ausgleichs zusteht. 4Die Umrechnung
des zustehenden Kindergeldes ist entsprechend dem Umfang der bisher abgezogenen

Kinderfreibeträge vorzunehmen. 5Bei einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Elternpaar, bei dem die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, ist

eine Änderung der bisherigen Inanspruchnahme des Kinderfreibetrags unzulässig. 6Erreicht
die Summe aus dem bei der bisherigen Einkommensteuerfestsetzung abgezogenen
Kinderfreibetrag und dem nach Satz 3 und 4 berechneten Freibetrag nicht den nach
Satz 1 und 2 für den jeweiligen Veranlagungszeitraum maßgeblichen Betrag, ist
der Unterschiedsbetrag vom bisherigen zu versteuernden Einkommen abzuziehen und

die Einkommensteuer neu festzusetzen. 7Im Zweifel hat der Steuerpflichtige die
Voraussetzungen durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachzuweisen.

§ 54 

(weggefallen)

§ 55 Schlussvorschriften
(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach § 4 oder nach
Durchschnittssätzen bei vor dem 1. Juli 1970 angeschafftem Grund und
Boden)

(1) 1Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirtschaftsjahr, in das der 30.
Juni 1970 fällt, nicht nach § 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mit
Ablauf des 30. Juni 1970 zu ihrem Anlagevermögen gehört hat, als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten (§ 4 Abs. 3 Satz 4 und § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1) das Zweifache des

nach den Absätzen 2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangsbetrags. 2Zum Grund und Boden im Sinne
des Satzes 1 gehören nicht die mit ihm in Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgüter und
Nutzungsbefugnisse.

(2) 1Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen (§ 33 Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965 - BGBl. I S. 1861 -, zuletzt geändert durch das
Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli 1971 - BGBl. I S. 1157) gehörenden Grund
und Bodens ist seine Zuordnung zu den Nutzungen und Wirtschaftsgütern (§ 34 Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970 maßgebend; dabei sind die Hof- und Gebäudeflächen
sowie die Hausgärten im Sinne des § 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes nicht in die

einzelne Nutzung einzubeziehen. 2Es sind anzusetzen:
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1.bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBl.
I S. 3150, 3176) in der jeweils geltenden Fassung zu schätzen sind, für jedes
katastermäßig abgegrenzte Flurstück der Betrag in Deutsche Mark, der sich ergibt,
wenn die für das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen Verzeichnis nach § 2
Abs. 2 der Grundbuchordnung (Liegenschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmesszahl

vervierfacht wird. 2Abweichend von Satz 1 sind für Flächen der Nutzungsteile

a)Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau 2,05 Euro je Quadratmeter,
 

b)Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baumschulen 2,56 Euro je Quadratmeter
 

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanzamt gegenüber bis zum 30. Juni 1972
eine Erklärung über die Größe, Lage und Nutzung der betreffenden Flächen abgibt,
 

2.für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je Quadratmeter 0,51 Euro,
 

3.für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag, der sich unter Berücksichtigung
der maßgebenden Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen Weinbaulage, §
39 Abs. 1 Satz 3 und § 57 Bewertungsgesetz), die für ausbauende Betriebsweise mit
Fassweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nachstehenden Tabelle ergibt:
 

    -----------------------------------------------------------
    Lagenvergleichszahl       I        Ausgangsbetrag
                              I        je Quadratmeter
                              I           in Euro
    -----------------------------------------------------------
            bis  20           I             1,28
         21 bis  30           I             1,79
         31 bis  40           I             2,56
         41 bis  50           I             3,58
         51 bis  60           I             4,09
         61 bis  70           I             4,60
         71 bis 100           I             5,11
           über 100           I             6,39
4.  für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen
    Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung findet,
    je Quadratmeter                         0,51 Euro,
5.  für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im Sinne des
    § 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
    je Quadratmeter                         2,56 Euro,
6.  für Flächen des Geringstlandes
    je Quadratmeter                         0,13 Euro,
7.  für Flächen des Abbaulandes
    je Quadratmeter                         0,26 Euro,
8.  für Flächen des Unlandes
    je Quadratmeter                         0,05 Euro. 

(3) 1Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster vor, in dem Ertragsmesszahlen
ausgewiesen sind, so ist der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des Absatzes
2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durchschnittlichen Ertragsmesszahl der
landwirtschaftlichen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage für die

Hauptfeststellung des Einheitswerts auf den 1. Januar 1964 bildet. 2Absatz 2 Nr. 1 Satz
2 bleibt unberührt.

(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Grund und Boden
ist als Ausgangsbetrag anzusetzen:

1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar 1964 festgestellte Einheitswert. 2Wird
auf den 1. Januar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder hat sich der Bestand des
Grundstücks nach dem 1. Januar 1964 und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist der
Wert maßgebend, der sich ergeben würde, wenn das Grundstück nach seinem Bestand vom
1. Juli 1970 und nach den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 zu bewerten wäre;
 

2.für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach Nummer 1 ergeben würde, wenn das
Grundstück unbebaut wäre.
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(5) 1Weist der Steuerpflichtige nach, dass der Teilwert für Grund und Boden im Sinne
des Absatzes 1 am 1. Juli 1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangsbetrags, so ist
auf Antrag des Steuerpflichtigen der Teilwert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten

anzusetzen. 2Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975 bei dem Finanzamt zu stellen,

das für die Ermittlung des Gewinns aus dem Betrieb zuständig ist. 3Der Teilwert ist

gesondert festzustellen. 4Vor dem 1. Januar 1974 braucht diese Feststellung nur zu

erfolgen, wenn ein berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen gegeben ist. 5Die
Vorschriften der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung über die gesonderte
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gelten entsprechend.

(6) 1Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme von Grund und Boden im Sinne
des Absatzes 1 entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Gewinns in Höhe des Betrags
nicht berücksichtigt werden, um den der ausschließlich auf den Grund und Boden
entfallende Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der

Veräußerungskosten unter dem Zweifachen des Ausgangsbetrags liegt. 2Entsprechendes gilt
bei Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach § 4 Abs. 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes 1969 nicht
anzusetzen war, ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem nach Absatz 1
oder 5 maßgebenden Wert anzusetzen.

§ 56 Sondervorschriften für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet

Bei Steuerpflichtigen, die am 31. Dezember 1990 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet und im Jahre
1990 keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im bisherigen Geltungsbereich dieses
Gesetzes hatten, gilt Folgendes:

1.§ 7 Abs. 5 ist auf Gebäude anzuwenden, die in dem Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet nach dem 31. Dezember 1990 angeschafft oder hergestellt worden sind.
 

2.(weggefallen)
 

§ 57 Besondere Anwendungsregeln aus Anlass der Herstellung der Einheit
Deutschlands

(1) Die §§ 7c, 7f, 7g, 7k und 10e dieses Gesetzes, die §§ 76, 78, 82a und 82f
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sowie die §§ 7 und 12 Abs. 3 des
Schutzbaugesetzes sind auf Tatbestände anzuwenden, die in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet nach dem 31. Dezember 1990 verwirklicht worden
sind.

(2) Die §§ 7b und 7d dieses Gesetzes sowie die §§ 81, 82d, 82g und 82i der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung sind nicht auf Tatbestände anzuwenden, die in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet verwirklicht worden sind.

(3) Bei der Anwendung des § 7g Abs. 2 Nr. 1 und des § 14a Abs. 1 ist in dem in Artikel
3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet anstatt vom maßgebenden Einheitswert
des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft und den darin ausgewiesenen Werten vom
Ersatzwirtschaftswert nach § 125 des Bewertungsgesetzes auszugehen.

(4) 1§ 10d Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Sonderausgabenabzug erstmals
von dem für die zweite Hälfte des Veranlagungszeitraums 1990 ermittelten Gesamtbetrag

der Einkünfte vorzunehmen ist. 2§ 10d Abs. 2 und 3 ist auch für Verluste anzuwenden, die
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet im Veranlagungszeitraum
1990 entstanden sind.

(5) § 22 Nr. 4 ist auf vergleichbare Bezüge anzuwenden, die auf Grund des Gesetzes
über Rechtsverhältnisse der Abgeordneten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen
Republik vom 31. Mai 1990 (GBl. I Nr. 30 S. 274) gezahlt worden sind.
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(6) § 34f Abs. 3 Satz 3 ist erstmals auf die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags
genannten Gebiet für die zweite Hälfte des Veranlagungszeitraums 1990 festgesetzte
Einkommensteuer anzuwenden.

§ 58 Weitere Anwendung von Rechtsvorschriften, die vor Herstellung der
Einheit Deutschlands in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet gegolten haben

(1) Die Vorschriften über Sonderabschreibungen nach § 3 Abs. 1 des
Steueränderungsgesetzes vom 6. März 1990 (GBl. I Nr. 17 S. 136) in Verbindung mit §
7 der Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur Änderung der Rechtsvorschriften über die
Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer - Steueränderungsgesetz - vom 16. März
1990 (GBl. I Nr. 21 S. 195) sind auf Wirtschaftsgüter weiter anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1989 und vor dem 1. Januar 1991 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet angeschafft oder hergestellt worden sind.

(2) 1Rücklagen nach § 3 Abs. 2 des Steueränderungsgesetzes vom 6. März 1990 (GBl.
I Nr. 17 S. 136) in Verbindung mit § 8 der Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur
Änderung der Rechtsvorschriften über die Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer
- Steueränderungsgesetz - vom 16. März 1990 (GBl. I Nr. 21 S. 195) dürfen, soweit sie
zum 31. Dezember 1990 zulässigerweise gebildet worden sind, auch nach diesem Zeitpunkt

fortgeführt werden. 2Sie sind spätestens im Veranlagungszeitraum 1995 gewinn- oder sonst

einkünfteerhöhend aufzulösen. 3Sind vor dieser Auflösung begünstigte Wirtschaftsgüter
angeschafft oder hergestellt worden, sind die in Rücklage eingestellten Beträge von
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzuziehen; die Rücklage ist in Höhe des
abgezogenen Betrags im Veranlagungszeitraum der Anschaffung oder Herstellung gewinn-
oder sonst einkünfteerhöhend aufzulösen.

(3) Die Vorschrift über den Steuerabzugsbetrag nach § 9 Abs. 1 der
Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur Änderung der Rechtsvorschriften über die
Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer - Steueränderungsgesetz - vom 16. März
1990 (GBl. I Nr. 21 S. 195) ist für Steuerpflichtige weiter anzuwenden, die vor
dem 1. Januar 1991 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet eine
Betriebsstätte begründet haben, wenn sie von dem Tag der Begründung der Betriebsstätte
an zwei Jahre lang die Tätigkeit ausüben, die Gegenstand der Betriebsstätte ist.

§§ 59 bis 61

(weggefallen)

X.
Kindergeld

§ 62 Anspruchsberechtigte

(1) Für Kinder im Sinne des § 63 hat Anspruch auf Kindergeld nach diesem Gesetz, wer

1.im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder
 

2.ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland

a)nach § 1 Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist oder
 

b)nach § 1 Abs. 3 als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wird.
 

 

(2) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er

1.eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
 

2.eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt
oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde

a)nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,
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b)nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen
bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden,
 

c)nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem Heimatland
oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt
 

oder
 

3.eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und

a)sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im
Bundesgebiet aufhält und
 

b)im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt.
 

 

§ 63 Kinder

(1) 1Als Kinder werden berücksichtigt

1.Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1,
 

2.vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegatten,
 

3.vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Enkel.
 

2§ 32 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 3Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung
findet, haben, werden nicht berücksichtigt, es sei denn, sie leben im Haushalt eines

Berechtigten im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a. 4Kinder im Sinne von § 2 Abs. 4
Satz 2 des Bundeskindergeldgesetzes werden nicht berücksichtigt.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen, dass einem Berechtigten, der im
Inland erwerbstätig ist oder sonst seine hauptsächlichen Einkünfte erzielt, für
seine in Absatz 1 Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Kinder Kindergeld ganz oder
teilweise zu leisten ist, soweit dies mit Rücksicht auf die durchschnittlichen
Lebenshaltungskosten für Kinder in deren Wohnsitzstaat und auf die dort gewährten dem
Kindergeld vergleichbaren Leistungen geboten ist.

§ 64 Zusammentreffen mehrerer Ansprüche

(1) Für jedes Kind wird nur einem Berechtigten Kindergeld gezahlt.

(2) 1Bei mehreren Berechtigten wird das Kindergeld demjenigen gezahlt, der das Kind

in seinen Haushalt aufgenommen hat. 2Ist ein Kind in den gemeinsamen Haushalt von
Eltern, einem Elternteil und dessen Ehegatten, Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen

worden, so bestimmen diese untereinander den Berechtigten. 3Wird eine Bestimmung nicht

getroffen, so bestimmt das Vormundschaftsgericht auf Antrag den Berechtigten. 4Den
Antrag kann stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der Zahlung des Kindergeldes

hat. 5Lebt ein Kind im gemeinsamen Haushalt von Eltern und Großeltern, so wird das
Kindergeld vorrangig einem Elternteil gezahlt; es wird an einen Großelternteil gezahlt,
wenn der Elternteil gegenüber der zuständigen Stelle auf seinen Vorrang schriftlich
verzichtet hat.

(3) 1Ist das Kind nicht in den Haushalt eines Berechtigten aufgenommen, so erhält

das Kindergeld derjenige, der dem Kind eine Unterhaltsrente zahlt. 2Zahlen mehrere
Berechtigte dem Kind Unterhaltsrenten, so erhält das Kindergeld derjenige, der dem

Kind die höchste Unterhaltsrente zahlt. 3Werden gleich hohe Unterhaltsrenten gezahlt
oder zahlt keiner der Berechtigten dem Kind Unterhalt, so bestimmen die Berechtigten

untereinander, wer das Kindergeld erhalten soll. 4Wird eine Bestimmung nicht getroffen,
so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
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§ 65 Andere Leistungen für Kinder

(1) 1Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das eine der folgenden Leistungen
zu zahlen ist oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:

1.Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder Kinderzuschüsse aus den
gesetzlichen Rentenversicherungen,
 

2.Leistungen für Kinder, die im Ausland gewährt werden und dem Kindergeld oder einer
der unter Nummer 1 genannten Leistungen vergleichbar sind,
 

3.Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung
gewährt werden und dem Kindergeld vergleichbar sind.
 

2Soweit es für die Anwendung von Vorschriften dieses Gesetzes auf den Erhalt von

Kindergeld ankommt, stehen die Leistungen nach Satz 1 dem Kindergeld gleich. 3Steht ein
Berechtigter in einem Versicherungspflichtverhältnis zur Bundesagentur für Arbeit nach
§ 24 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder ist er versicherungsfrei nach § 28 Nr.
1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder steht er im Inland in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis, so wird sein Anspruch auf Kindergeld für
ein Kind nicht nach Satz 1 Nr. 3 mit Rücksicht darauf ausgeschlossen, dass sein
Ehegatte als Beamter, Ruhestandsbeamter oder sonstiger Bediensteter der Europäischen
Gemeinschaften für das Kind Anspruch auf Kinderzulage hat.

(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 der Bruttobetrag der anderen Leistung
niedriger als das Kindergeld nach § 66, wird Kindergeld in Höhe des Unterschiedsbetrags
gezahlt, wenn er mindestens 5 Euro beträgt.

Fußnote

§ 65 Abs. 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG vereinbar gem. BVerfGE v.
8.6.2004 I 2570 - 2 BvL 5/00 -

§ 66 Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum

(1) Das Kindergeld beträgt für erste, zweite und dritte Kinder jeweils 154 Euro
monatlich und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 179 Euro monatlich.

(2) Das Kindergeld wird monatlich vom Beginn des Monats an gezahlt, in dem
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, bis zum Ende des Monats, in dem die
Anspruchsvoraussetzungen wegfallen.

§ 67 Antrag

1Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familienkasse schriftlich zu beantragen. 2Den
Antrag kann außer dem Berechtigten auch stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der
Leistung des Kindergeldes hat.

§ 68 Besondere Mitwirkungspflichten

(1) 1Wer Kindergeld beantragt oder erhält, hat Änderungen in den Verhältnissen, die für
die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen

abgegeben worden sind, unverzüglich der zuständigen Familienkasse mitzuteilen. 2Ein
Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist auf Verlangen der Familienkasse
verpflichtet, an der Aufklärung des für die Kindergeldzahlung maßgebenden Sachverhalts
mitzuwirken; § 101 der Abgabenordnung findet insoweit keine Anwendung.

(2) Soweit es zur Durchführung des § 63 erforderlich ist, hat der jeweilige Arbeitgeber
der in dieser Vorschrift bezeichneten Personen der Familienkasse auf Verlangen eine
Bescheinigung über den Arbeitslohn, einbehaltene Steuern und Sozialabgaben sowie den
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Freibetrag auszustellen.

(3) Auf Antrag des Berechtigten erteilt die das Kindergeld auszahlende Stelle eine
Bescheinigung über das für das Kalenderjahr ausgezahlte Kindergeld.
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(4) Die Familienkassen dürfen den die Bezüge im öffentlichen Dienst anweisenden Stellen
Auskunft über den für die jeweilige Kindergeldzahlung maßgebenden Sachverhalt erteilen.

§ 69 Überprüfung des Fortbestehens von Anspruchsvoraussetzungen durch
Meldedaten-Übermittlung

Die Meldebehörden übermitteln in regelmäßigen Abständen den Familienkassen nach
Maßgabe einer auf Grund des § 20 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes zu erlassenden
Rechtsverordnung die in § 18 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes genannten Daten
aller Einwohner, zu deren Person im Melderegister Daten von minderjährigen Kindern
gespeichert sind, und dieser Kinder, soweit die Daten nach ihrer Art für die Prüfung
der Rechtmäßigkeit des Bezuges von Kindergeld geeignet sind.

§ 70 Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes

(1) Das Kindergeld nach § 62 wird von den Familienkassen durch Bescheid festgesetzt und
ausgezahlt.

(2) Soweit in den Verhältnissen, die für den Anspruch auf Kindergeld erheblich sind,
Änderungen eintreten, ist die Festsetzung des Kindergeldes mit Wirkung vom Zeitpunkt
der Änderung der Verhältnisse aufzuheben oder zu ändern.

(3) 1Materielle Fehler der letzten Festsetzung können durch Neufestsetzung oder durch

Aufhebung der Festsetzung beseitigt werden. 2Neu festgesetzt oder aufgehoben wird
mit Wirkung ab dem auf die Bekanntgabe der Neufestsetzung oder der Aufhebung der

Festsetzung folgenden Monat. 3Bei der Neufestsetzung oder Aufhebung der Festsetzung
nach Satz 1 ist § 176 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden; dies gilt nicht
für Monate, die nach der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten
Gerichtshofes des Bundes beginnen.

(4) Eine Kindergeldfestsetzung ist aufzuheben oder zu ändern, wenn nachträglich bekannt
wird, dass die Einkünfte und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag nach § 32 Abs. 4 über-
oder unterschreiten.

§ 71 (weggefallen)

-

§ 72 Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des
öffentlichen Dienstes

(1) 1Steht Personen, die

1.in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-, Amts- oder Ausbildungsverhältnis stehen, mit
Ausnahme der Ehrenbeamten, oder
 

2.Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder
Grundsätzen erhalten oder
 

3.Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder
einer sonstigen Körperschaft, einer Anstalt oder einer Stiftung des öffentlichen
Rechts sind, einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten,
 

Kindergeld nach Maßgabe dieses Gesetzes zu, wird es von den Körperschaften, Anstalten

oder Stiftungen des öffentlichen Rechts festgesetzt und ausgezahlt. 2Die genannten
juristischen Personen sind insoweit Familienkasse.

(2) Der Deutschen Post AG, der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom
AG obliegt die Durchführung dieses Gesetzes für ihre jeweiligen Beamten und
Versorgungsempfänger in Anwendung des Absatzes 1.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Personen, die ihre Bezüge oder Arbeitsentgelt

1.von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich der Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts oder
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2.von einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, einem diesem unmittelbar
oder mittelbar angeschlossenen Mitgliedsverband oder einer einem solchen Verband
angeschlossenen Einrichtung oder Anstalt
 

erhalten.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die voraussichtlich nicht länger als
sechs Monate in den Kreis der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2 Bezeichneten
eintreten.

(5) Obliegt mehreren Rechtsträgern die Zahlung von Bezügen oder Arbeitsentgelt (Absatz
1 Satz 1) gegenüber einem Berechtigten, so ist für die Durchführung dieses Gesetzes
zuständig:

1.bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit anderen Bezügen oder Arbeitsentgelt
der Rechtsträger, dem die Zahlung der anderen Bezüge oder des Arbeitsentgelts
obliegt;
 

2.bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge der Rechtsträger, dem die Zahlung der
neuen Versorgungsbezüge im Sinne der beamtenrechtlichen Ruhensvorschriften obliegt;
 

3.bei Zusammentreffen von Arbeitsentgelt (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) mit Bezügen aus einem
der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Rechtsverhältnisse der Rechtsträger, dem
die Zahlung dieser Bezüge obliegt;
 

4.bei Zusammentreffen mehrerer Arbeitsentgelte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) der
Rechtsträger, dem die Zahlung des höheren Arbeitsentgelts obliegt oder - falls die
Arbeitsentgelte gleich hoch sind - der Rechtsträger, zu dem das zuerst begründete
Arbeitsverhältnis besteht.
 

(6) 1Scheidet ein Berechtigter im Laufe eines Monats aus dem Kreis der in Absatz 1 Satz
1 Nr. 1 bis 3 Bezeichneten aus oder tritt er im Laufe eines Monats in diesen Kreis ein,
so wird das Kindergeld für diesen Monat von der Stelle gezahlt, die bis zum Ausscheiden

oder Eintritt des Berechtigten zuständig war. 2Dies gilt nicht, soweit die Zahlung von
Kindergeld für ein Kind in Betracht kommt, das erst nach dem Ausscheiden oder Eintritt

bei dem Berechtigten nach § 63 zu berücksichtigen ist. 3Ist in einem Fall des Satzes 1
das Kindergeld bereits für einen folgenden Monat gezahlt worden, so muss der für diesen
Monat Berechtigte die Zahlung gegen sich gelten lassen.

(7) 1In den Abrechnungen der Bezüge und des Arbeitsentgelts ist das Kindergeld
gesondert auszuweisen, wenn es zusammen mit den Bezügen oder dem Arbeitsentgelt

ausgezahlt wird. 2Der Rechtsträger hat die Summe des von ihm für alle Berechtigten
ausgezahlten Kindergeldes dem Betrag, den er insgesamt an Lohnsteuer einzubehalten hat,

zu entnehmen und bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung gesondert abzusetzen. 3Übersteigt
das insgesamt ausgezahlte Kindergeld den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer abzuführen
ist, so wird der übersteigende Betrag dem Rechtsträger auf Antrag von dem Finanzamt, an
das die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der Lohnsteuer ersetzt.

(8) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 werden Kindergeldansprüche auf Grund über- oder
zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften durch die Familienkassen der Bundesagentur

für Arbeit festgesetzt und ausgezahlt. 2 Dies gilt auch für Fälle, in denen
Kindergeldansprüche sowohl nach Maßgabe dieses Gesetzes als auch auf Grund über- oder
zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften bestehen.

§ 73 

(weggefallen)

§ 74 Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen

(1) 1Das für ein Kind festgesetzte Kindergeld nach § 66 Abs. 1 kann an das Kind
ausgezahlt werden, wenn der Kindergeldberechtigte ihm gegenüber seiner gesetzlichen

Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 2Kindergeld kann an Kinder, die bei der Festsetzung
des Kindergeldes berücksichtigt werden, bis zur Höhe des Betrages, der sich bei
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entsprechender Anwendung des § 76 ergibt, ausgezahlt werden. 3Dies gilt auch, wenn der
Kindergeldberechtigte mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig ist oder nur
Unterhalt in Höhe eines Betrages zu leisten braucht, der geringer ist als das für die

Auszahlung in Betracht kommende Kindergeld. 4Die Auszahlung kann auch an die Person oder
Stelle erfolgen, die dem Kind Unterhalt gewährt.

(2) Für Erstattungsansprüche der Träger von Sozialleistungen gegen die Familienkasse
gelten die §§ 102 bis 109 und 111 bis 113 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend.

§ 75 Aufrechnung

(1) Mit Ansprüchen auf Rückzahlung von Kindergeld kann die Familienkasse gegen
Ansprüche auf laufendes Kindergeld bis zu deren Hälfte aufrechnen, wenn der
Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er dadurch hilfebedürftig im Sinne der
Vorschriften des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch über die Hilfe zum Lebensunterhalt
oder im Sinne der Vorschriften des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch über die Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts wird.

(2) Absatz 1 gilt für die Aufrechnung eines Anspruchs auf Erstattung von Kindergeld
gegen einen späteren Kindergeldanspruch eines mit dem Erstattungspflichtigen in
Haushaltsgemeinschaft lebenden Berechtigten entsprechend, soweit es sich um laufendes
Kindergeld für ein Kind handelt, das bei beiden berücksichtigt werden kann oder konnte.

§ 76 Pfändung

1Der Anspruch auf Kindergeld kann nur wegen gesetzlicher Unterhaltsansprüche eines
Kindes, das bei der Festsetzung des Kindergeldes berücksichtigt wird, gepfändet

werden. 2Für die Höhe des pfändbaren Betrags gilt:

1. 1Gehört das unterhaltsberechtigte Kind zum Kreis der Kinder, für die dem
Leistungsberechtigten Kindergeld gezahlt wird, so ist eine Pfändung bis zu dem Betrag
möglich, der bei gleichmäßiger Verteilung des Kindergeldes auf jedes dieser Kinder

entfällt. 2Ist das Kindergeld durch die Berücksichtigung eines weiteren Kindes erhöht,
für das einer dritten Person Kindergeld oder dieser oder dem Leistungsberechtigten
eine andere Geldleistung für Kinder zusteht, so bleibt der Erhöhungsbetrag bei der
Bestimmung des pfändbaren Betrags des Kindergeldes nach Satz 1 außer Betracht.
 

2.der Erhöhungsbetrag nach Nummer 1 Satz 2 ist zugunsten jedes bei der Festsetzung des
Kindergeldes berücksichtigten unterhaltsberechtigten Kindes zu dem Anteil pfändbar,
der sich bei gleichmäßiger Verteilung auf alle Kinder, die bei der Festsetzung des
Kindergeldes zu Gunsten des Leistungsberechtigten berücksichtigt werden, ergibt.
 

§ 76a Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld

(1) 1Wird Kindergeld auf das Konto des Berechtigten oder in den Fällen des § 74 Abs.
1 Satz 1 bis 3 bzw. § 76 auf das Konto des Kindes bei einem Geldinstitut überwiesen,
ist die Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, für die Dauer von sieben Tagen

seit der Gutschrift der Überweisung unpfändbar. 2Eine Pfändung des Guthabens gilt als
mit der Maßgabe ausgesprochen, dass sie das Guthaben in Höhe der in Satz 1 bezeichneten
Forderung während der sieben Tage nicht erfasst.

(2) 1Das Geldinstitut ist dem Schuldner innerhalb der sieben Tage zur Leistung aus dem
nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben nur soweit verpflichtet,
als der Schuldner nachweist oder als dem Geldinstitut sonst bekannt ist, dass das

Guthaben von der Pfändung nicht erfasst ist. 2Soweit das Geldinstitut hiernach geleistet
hat, gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.

(3) 1Eine Leistung, die das Geldinstitut innerhalb der sieben Tage aus dem nach Absatz
1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben an den Gläubiger bewirkt, ist dem

Schuldner gegenüber unwirksam. 2Das gilt auch für eine Hinterlegung.
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(4) Bei Empfängern laufender Kindergeldleistungen sind die in Absatz 1 genannten
Forderungen nach Ablauf von sieben Tagen seit der Gutschrift sowie Bargeld insoweit
nicht der Pfändung unterworfen, als ihr Betrag dem unpfändbaren Teil der Leistungen für
die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht.

§ 77 Erstattung von Kosten im Vorverfahren

(1) 1Soweit der Einspruch gegen die Kindergeldfestsetzung erfolgreich ist, hat die
Familienkasse demjenigen, der den Einspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. 2Dies
gilt auch, wenn der Einspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung
einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach § 126 der Abgabenordnung unbeachtlich

ist. 3Aufwendungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsberechtigten entstanden
sind, hat dieser selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen
zuzurechnen.

(2) Die Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten oder Beistandes, der nach
den Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in
Steuersachen befugt ist, sind erstattungsfähig, wenn dessen Zuziehung notwendig war.

(3) 1Die Familienkasse setzt auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Aufwendungen

fest. 2Die Kostenentscheidung bestimmt auch, ob die Zuziehung eines Bevollmächtigten
oder Beistandes im Sinne des Absatzes 2 notwendig war.

§ 78 Übergangsregelungen

(1) bis (4) (weggefallen)

(5) 1Abweichend von § 64 Abs. 2 und 3 steht Berechtigten, die für Dezember 1990 für
ihre Kinder Kindergeld in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
bezogen haben, das Kindergeld für diese Kinder auch für die folgende Zeit zu, solange
sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet beibehalten und die

Kinder die Voraussetzungen ihrer Berücksichtigung weiterhin erfüllen. 2§ 64 Abs. 2 und 3
ist insoweit erst für die Zeit vom Beginn des Monats an anzuwenden, in dem ein hierauf
gerichteter Antrag bei der zuständigen Stelle eingegangen ist; der hiernach Berechtigte
muss die nach Satz 1 geleisteten Zahlungen gegen sich gelten lassen.

XI.
Altersvorsorgezulage

§ 79 Zulageberechtigte

1Nach § 10a Abs. 1 begünstigte unbeschränkt steuerpflichtige Personen haben Anspruch

auf eine Altersvorsorgezulage (Zulage). 2Liegen bei Ehegatten die Voraussetzungen des §
26 Abs. 1 vor und ist nur ein Ehegatte nach Satz 1 begünstigt, so ist auch der andere
Ehegatte zulageberechtigt, wenn ein auf seinen Namen lautender Altersvorsorgevertrag
besteht.

§ 80 Anbieter

Anbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von Altersvorsorgeverträgen gemäß §
1 Abs. 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie die in § 82 Abs. 2
genannten Versorgungseinrichtungen.

§ 81 Zentrale Stelle

Zentrale Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist die Deutsche Rentenversicherung Bund.

§ 81a Zuständige Stelle
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1Zuständige Stelle ist bei einem

1.Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem
Landesbesoldungsgesetz die die Besoldung anordnende Stelle,
 

2.Empfänger von Amtsbezügen im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die die Amtsbezüge
anordnende Stelle,
 

3.versicherungsfrei Beschäftigten sowie bei einem von der Versicherungspflicht
befreiten Beschäftigten im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der die Versorgung
gewährleistende Arbeitgeber der rentenversicherungsfreien Beschäftigung,
 

4.Beamten, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz
1 Nr. 4 der zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtete Arbeitgeber und
 

5.Empfänger einer Versorgung im Sinne des § 10a Abs. 1 Satz 4 die die Versorgung
anordnende Stelle.
 

2Für die in § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Steuerpflichtigen gilt Satz 1
entsprechend.

Fußnote

§ 81a Satz 1 Nr. 5: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 24b

§ 82 Altersvorsorgebeiträge

(1) 1Geförderte Altersvorsorgebeiträge sind im Rahmen der in § 10a genannten Grenzen

1.Beiträge,
 

2.Tilgungsleistungen,
 

die der Zulageberechtigte (§ 79) zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertrags
leistet, der nach § 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zertifiziert

ist (Altersvorsorgevertrag). 2Die Zertifizierung ist Grundlagenbescheid im Sinne des

§ 171 Abs. 10 der Abgabenordnung. 3Als Tilgungsleistungen gelten auch Beiträge, die
zugunsten eines Altersvorsorgevertrags im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes erbracht wurden und die zur Tilgung
eines im Rahmen des Altersvorsorgevertrags abgeschlossenen Darlehens abgetreten

wurden. 4Im Fall der Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen nach § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in einen
Altersvorsorgevertrag im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 3 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes gelten die Beiträge nach Satz 1 Nr. 1 ab dem Zeitpunkt der
Übertragung als Tilgungsleistungen nach Satz 3; eine erneute Förderung nach § 10a oder

Abschnitt XI erfolgt insoweit nicht. 5Tilgungsleistungen nach den Sätzen 1 und 3 werden
nur berücksichtigt, wenn das zugrunde liegende Darlehen für eine nach dem 31. Dezember
2007 vorgenommene wohnungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Abs. 1 Satz 1
eingesetzt wurde.

(2) 1Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch

a)die aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn des Arbeitnehmers geleisteten
Beiträge an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum
Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung und
 

b)Beiträge des Arbeitnehmers und des ausgeschiedenen Arbeitnehmers, die dieser im Fall
der zunächst durch Entgeltumwandlung (§ 1a des Betriebsrentengesetzes) finanzierten
und nach § 3 Nr. 63 oder § 10a und diesem Abschnitt geförderten kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe des § 1a Abs. 4 und § 1b Abs. 5 Satz 1
Nr. 2 des Betriebsrentengesetzes selbst erbringt,
 

wenn eine Auszahlung der zugesagten Altersversorgungsleistung in Form einer Rente
oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist. 2Die §§ 3 und 4 des Betriebsrentengesetzes
stehen dem vorbehaltlich des § 93 nicht entgegen.
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(3) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die Beitragsanteile, die zur
Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit des Zulageberechtigten und zur
Hinterbliebenenversorgung verwendet werden, wenn in der Leistungsphase die Auszahlung
in Form einer Rente erfolgt.

(4) Nicht zu den Altersvorsorgebeiträgen zählen

1.Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen nach dem Fünften
Vermögensbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I
S. 406), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl.
I S. 3076), in der jeweils geltenden Fassung darstellen,
 

2.prämienbegünstigte Aufwendungen nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2678), zuletzt geändert durch Artikel
5 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. I S. 1509), in der jeweils geltenden Fassung,
 

3.Aufwendungen, die im Rahmen des § 10 als Sonderausgaben geltend gemacht werden, oder
 

4.Zahlungen nach § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 9 Nr. 2.
 

§ 83 Altersvorsorgezulage

In Abhängigkeit von den geleisteten Altersvorsorgebeiträgen wird eine Zulage gezahlt,
die sich aus einer Grundzulage (§ 84) und einer Kinderzulage (§ 85) zusammensetzt.

§ 84 Grundzulage

1Jeder Zulageberechtigte erhält eine Grundzulage; diese beträgt
in den Jahren 2002 und 2003 38 Euro,
in den Jahren 2004 und 2005 76 Euro,
in den Jahren 2006 und 2007 114 Euro,
ab dem Jahr 2008 jährlich 154 Euro.
2Für Zulageberechtigte nach § 79 Satz 1, die zu Beginn des Beitragsjahres (§ 88) das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhöht sich die Grundzulage nach Satz 1 um

einmalig 200 Euro. 3Die Erhöhung nach Satz 2 ist für das erste nach dem 31. Dezember
2007 beginnende Beitragsjahr zu gewähren, für das eine Altersvorsorgezulage beantragt
wird.

§ 85 Kinderzulage

(1) 1Die Kinderzulage beträgt für jedes Kind, für das dem Zulageberechtigten Kindergeld
ausgezahlt wird,
in den Jahren 2002 und 2003               46 Euro,
in den Jahren 2004 und 2005               92 Euro,
in den Jahren 2006 und 2007              138 Euro,
ab dem Jahr 2008 jährlich                185 Euro. 
2Für ein nach dem 31. Dezember 2007 geborenes Kind erhöht sich die Kinderzulage

nach Satz 1 auf 300 Euro. 3Der Anspruch auf Kinderzulage entfällt für den

Veranlagungszeitraum, für den das Kindergeld insgesamt zurückgefordert wird. 4Erhalten
mehrere Zulageberechtigte für dasselbe Kind Kindergeld, steht die Kinderzulage
demjenigen zu, dem für den ersten Anspruchszeitraum (§ 66 Abs. 2) im Kalenderjahr
Kindergeld ausgezahlt worden ist.

(2) 1Bei Eltern, die die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllen, wird die

Kinderzulage der Mutter zugeordnet, auf Antrag beider Eltern dem Vater. 2Der Antrag kann
für ein abgelaufenes Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden.

§ 86 Mindesteigenbeitrag

(1) 1Die Zulage nach den §§ 84 und 85 wird gekürzt, wenn der Zulageberechtigte nicht

den Mindesteigenbeitrag leistet. 2Dieser beträgt
in den Jahren 2002 und 2003          1 Prozent,
in den Jahren 2004 und 2005          2 Prozent,
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in den Jahren 2006 und 2007          3 Prozent,
ab dem Jahr 2008 jährlich            4 Prozent 
der Summe der in dem dem Kalenderjahr vorangegangenen Kalenderjahr

1.erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch,
 

2.bezogenen Besoldung und Amtsbezüge,
 

3.in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4 erzielten Einnahmen, die
beitragspflichtig wären, wenn die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht bestehen würde und
 

4.bezogenen Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit oder bezogenen
Versorgungsbezüge wegen Dienstunfähigkeit in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 4,
 

jedoch nicht mehr als die in § 10a Abs. 1 Satz 1 genannten Beträge, vermindert um die
Zulage nach den §§ 84 und 85; gehört der Ehegatte zum Personenkreis nach § 79 Satz
2, berechnet sich der Mindesteigenbeitrag des nach § 79 Satz 1 Begünstigten unter

Berücksichtigung der den Ehegatten insgesamt zustehenden Zulagen. 3Auslandsbezogene
Bestandteile nach den §§ 52 ff. des Bundesbesoldungsgesetzes oder entsprechender

Regelungen eines Landesbesoldungsgesetzes bleiben unberücksichtigt. 4Als Sockelbetrag

sind ab dem Jahr 2005 jährlich 60 Euro zu leisten. 5Ist der Sockelbetrag höher als
der Mindesteigenbeitrag nach Satz 2, so ist der Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag

zu leisten. 6Die Kürzung der Zulage ermittelt sich nach dem Verhältnis der
Altersvorsorgebeiträge zum Mindesteigenbeitrag.

(2) 1Ein nach § 79 Satz 2 begünstigter Ehegatte hat Anspruch auf eine ungekürzte
Zulage, wenn der zum begünstigten Personenkreis nach § 79 Satz 1 gehörende Ehegatte
seinen geförderten Mindesteigenbeitrag unter Berücksichtigung der den Ehegatten

insgesamt zustehenden Zulagen erbracht hat. 2Werden bei einer in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversicherten Person beitragspflichtige Einnahmen zu Grunde
gelegt, die höher sind als das tatsächlich erzielte Entgelt, die Entgeltersatzleistung
oder der nach § 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch als Arbeitslosengeld II
ausgezahlte Betrag, ist das tatsächlich erzielte Entgelt, der Zahlbetrag der
Entgeltersatzleistung oder der nach § 19 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch als
Arbeitslosengeld II ausgezahlte Betrag für die Berechnung des Mindesteigenbeitrags zu

berücksichtigen. 3Satz 2 gilt auch in den Fällen, in denen im vorangegangenen Jahr keine
der in Absatz 1 Satz 2 genannten Beträge bezogen wurden.

(3) 1Für Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über die Alterssicherung der
Landwirte ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass auch die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 13 des zweiten dem Beitragsjahr
vorangegangenen Veranlagungszeitraums als beitragspflichtige Einnahmen des

vorangegangenen Kalenderjahres gelten. 2Negative Einkünfte im Sinne des Satzes 1 bleiben
unberücksichtigt, wenn weitere nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu berücksichtigende
Einnahmen erzielt werden.

(4) Wird nach Ablauf des Beitragsjahres festgestellt, dass die Voraussetzungen für die
Gewährung einer Kinderzulage nicht vorgelegen haben, ändert sich dadurch die Berechnung
des Mindesteigenbeitrags für dieses Beitragsjahr nicht.

Fußnote

§ 86 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4: Zur erstmaligen Anwendung vgl. § 52 Abs. 24b

§ 87 Zusammentreffen mehrerer Verträge

(1) 1Zahlt der nach § 79 Satz 1 Zulageberechtigte Altersvorsorgebeiträge zugunsten

mehrerer Verträge, so wird die Zulage nur für zwei dieser Verträge gewährt. 2Der
insgesamt nach § 86 zu leistende Mindesteigenbeitrag muss zugunsten dieser Verträge

geleistet worden sein. 3Die Zulage ist entsprechend dem Verhältnis der auf diese
Verträge geleisteten Beiträge zu verteilen.
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(2) 1Der nach § 79 Satz 2 Zulageberechtigte kann die Zulage für das jeweilige

Beitragsjahr nicht auf mehrere Altersvorsorgeverträge verteilen. 2Es ist nur der
Altersvorsorgevertrag begünstigt, für den zuerst die Zulage beantragt wird.

§ 88 Entstehung des Anspruchs auf Zulage

Der Anspruch auf die Zulage entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Altersvorsorgebeiträge geleistet worden sind (Beitragsjahr).

§ 89 Antrag

(1) 1Der Zulageberechtigte hat den Antrag auf Zulage nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr (§ 88)

folgt, bei dem Anbieter seines Vertrages einzureichen. 2Hat der Zulageberechtigte
im Beitragsjahr Altersvorsorgebeiträge für mehrere Verträge gezahlt, so hat er mit
dem Zulageantrag zu bestimmen, auf welche Verträge die Zulage überwiesen werden

soll. 3Beantragt der Zulageberechtigte die Zulage für mehr als zwei Verträge, so
wird die Zulage nur für die zwei Verträge mit den höchsten Altersvorsorgebeiträgen

gewährt. 4Sofern eine Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 2) durch die zentrale Stelle (§ 81)
oder eine Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch für den
nach § 79 Satz 2 berechtigten Ehegatten noch nicht vergeben ist, hat dieser über seinen

Anbieter eine Zulagenummer bei der zentralen Stelle zu beantragen. 5Der Antragsteller
ist verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich eine Änderung der Verhältnisse mitzuteilen,
die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt.

(1a) 1Der Zulageberechtigte kann den Anbieter seines Vertrages schriftlich
bevollmächtigen, für ihn abweichend von Absatz 1 die Zulage für jedes Beitragsjahr

zu beantragen. 2Absatz 1 Satz 5 gilt mit Ausnahme der Mitteilung geänderter

beitragspflichtiger Einnahmen entsprechend. 3Ein Widerruf der Vollmacht ist bis zum
Ablauf des Beitragsjahres, für das der Anbieter keinen Antrag auf Zulage stellen soll,
gegenüber dem Anbieter zu erklären.

(2) 1Der Anbieter ist verpflichtet,

a)die Vertragsdaten,
 

b)die Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die
Zulagenummer des Zulageberechtigten und dessen Ehegatten oder einen Antrag auf
Vergabe einer Zulagenummer eines nach § 79 Satz 2 berechtigten Ehegatten,
 

c)die vom Zulageberechtigten mitgeteilten Angaben zur Ermittlung des
Mindesteigenbeitrags (§ 86),
 

d)die für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten,
 

e)die Höhe der geleisteten Altersvorsorgebeiträge und
 

f)das Vorliegen einer nach Absatz 1a erteilten Vollmacht
 

als die für die Ermittlung und Überprüfung des Zulageanspruchs und Durchführung

des Zulageverfahrens erforderlichen Daten zu erfassen. 2Er hat die Daten der bei
ihm im Laufe eines Kalendervierteljahres eingegangenen Anträge bis zum Ende des
folgenden Monats nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte

Datenfernübertragung an die zentrale Stelle zu übermitteln. 3Dies gilt auch im Fall des
Absatzes 1 Satz 5.

(3) 1Ist der Anbieter nach Absatz 1a Satz 1 bevollmächtigt worden, hat er der zentralen
Stelle die nach Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Angaben für jedes Kalenderjahr bis zum

Ablauf des auf das Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 2Liegt die
Bevollmächtigung erst nach dem im Satz 1 genannten Meldetermin vor, hat der Anbieter
die Angaben bis zum Ende des folgenden Kalendervierteljahres nach der Bevollmächtigung,
spätestens jedoch bis zum Ablauf der in Absatz 1 Satz 1 genannten Antragsfrist, zu

übermitteln. 3Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß.
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§ 90 Verfahren

(1) 1Die zentrale Stelle ermittelt auf Grund der von ihr erhobenen oder der ihr

übermittelten Daten, ob und in welcher Höhe ein Zulageanspruch besteht. 2Soweit der
zuständige Träger der Rentenversicherung keine Versicherungsnummer vergeben hat,
vergibt die zentrale Stelle zur Erfüllung der ihr nach diesem Abschnitt zugewiesenen

Aufgaben eine Zulagenummer. 3Die zentrale Stelle teilt im Falle eines Antrags nach §
10a Abs. 1a der zuständigen Stelle, im Falle eines Antrags nach § 89 Abs. 1 Satz 4 dem
Anbieter die Zulagenummer mit; von dort wird sie an den Antragsteller weitergeleitet.

(2) 1Die zentrale Stelle veranlasst die Auszahlung an den Anbieter zugunsten der

Zulageberechtigten durch die zuständige Kasse. 2Ein gesonderter Zulagenbescheid

ergeht vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht. 3Der Anbieter hat die erhaltenen Zulagen

unverzüglich den begünstigten Verträgen gutzuschreiben. 4Zulagen, die nach Beginn
der Auszahlungsphase für das Altersvorsorgevermögen von der zentralen Stelle an
den Anbieter überwiesen werden, können vom Anbieter an den Anleger ausgezahlt

werden. 5Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die zentrale Stelle dies dem Anbieter

durch Datensatz mit. 6Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter die Altersvorsorgebeiträge
im Sinne des § 82, auf die § 10a oder dieser Abschnitt angewendet wurde, durch
Datensatz mit.

(3) 1Erkennt die zentrale Stelle nachträglich, dass der Zulageanspruch ganz oder
teilweise nicht besteht oder weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene
oder ausgezahlte Zulagen zurückzufordern und dies dem Anbieter durch Datensatz

mitzuteilen. 2Bei bestehendem Vertragsverhältnis hat der Anbieter das Konto zu

belasten. 3Die ihm im Kalendervierteljahr mitgeteilten Rückforderungsbeträge hat er bis
zum zehnten Tag des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats in einem Betrag bei der

zentralen Stelle anzumelden und an diese abzuführen. 4Die Anmeldung nach Satz 3 ist nach

amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. 5Sie gilt als Steueranmeldung im Sinne der
Abgabenordnung.

(4) 1Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf besonderen Antrag des

Zulageberechtigten. 2Der Antrag ist schriftlich innerhalb eines Jahres nach Erteilung
der Bescheinigung nach § 92 durch den Anbieter vom Antragsteller an den Anbieter zu

richten. 3Der Anbieter leitet den Antrag der zentralen Stelle zur Festsetzung zu. 4Er
hat dem Antrag eine Stellungnahme und die zur Festsetzung erforderlichen Unterlagen

beizufügen. 5Die zentrale Stelle teilt die Festsetzung auch dem Anbieter mit. 6Im Übrigen
gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 90a (weggefallen)

-

§ 91 Datenerhebung und Datenabgleich

(1) 1Für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie die Überprüfung des Vorliegens
der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a übermitteln die Träger der
gesetzlichen Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit, die Meldebehörden,
die Familienkassen und die Finanzämter der zentralen Stelle auf Anforderung die bei
ihnen vorhandenen Daten nach § 89 Abs. 2 durch Datenfernübertragung; für Zwecke der
Berechnung des Mindesteigenbeitrags für ein Beitragsjahr darf die zentrale Stelle
bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung die beitragspflichtigen Einnahmen
sowie in den Fällen des § 10a Abs. 1 Satz 4 die Höhe der bezogenen Rente wegen voller
Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit erheben, sofern diese nicht vom Anbieter nach

§ 89 übermittelt worden sind. 2Für Zwecke der Überprüfung nach Satz 1 darf die zentrale
Stelle die ihr übermittelten Daten mit den ihr nach § 89 Abs. 2 übermittelten Daten

automatisiert abgleichen. 3Führt die Überprüfung zu einer Änderung der ermittelten oder

festgesetzten Zulage, ist dies dem Anbieter mitzuteilen. 4Ergibt die Überprüfung eine
Abweichung von dem in der Steuerfestsetzung berücksichtigten Sonderausgabenabzug nach
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§ 10a oder der gesonderten Feststellung nach § 10a Abs. 4, ist dies dem Finanzamt
mitzuteilen; die Steuerfestsetzung oder die gesonderte Feststellung ist insoweit zu
ändern.

(2) 1Die zuständige Stelle hat der zentralen Stelle die Daten nach § 10a Abs. 1 Satz 1
zweiter Halbsatz bis zum 31. März des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres durch

Datenfernübertragung zu übermitteln. 2Liegt die Einwilligung nach § 10a Abs. 1 Satz 1
zweiter Halbsatz erst nach dem in Satz 1 genannten Meldetermin vor, hat die zuständige
Stelle die Daten spätestens bis zum Ende des folgenden Kalendervierteljahres nach
Erteilung der Einwilligung nach Maßgabe von Satz 1 zu übermitteln.

Fußnote

§ 91 Abs. 1 Satz 4: Zur Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2002 vgl. § 52 Abs. 65

§ 92 Bescheinigung

1Der Anbieter hat dem Zulageberechtigten jährlich eine Bescheinigung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck zu erteilen über

1.die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge
(Beiträge und Tilgungsleistungen),
 

2.die im abgelaufenen Beitragsjahr getroffenen, aufgehobenen oder geänderten
Ermittlungsergebnisse (§ 90),
 

3.die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres dem Vertrag
gutgeschriebenen Zulagen,
 

4.die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Beitragsjahres geleisteten
Altersvorsorgebeiträge (Beiträge und Tilgungsleistungen),
 

5.den Stand des Altersvorsorgevermögens und
 

6.den Stand des Wohnförderkontos (§ 92a Abs. 2 Satz 1).
 

2In den Fällen des § 92a Abs. 2 Satz 10 erster Halbsatz bedarf es keiner jährlichen
Bescheinigung, wenn zu Satz 1 Nr. 1 und 2 keine Angaben erforderlich sind, sich zu Satz
1 Nr. 3 bis 5 keine Änderungen gegenüber der zuletzt erteilten Bescheinigung ergeben
und der Anbieter dem Zulageberechtigten eine Bescheinigung ausgestellt hat, in der der
jährliche Stand des Wohnförderkontos bis zum Beginn der vereinbarten Auszahlungsphase
ausgewiesen wurde.

§ 92a Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung

(1) 1Der Zulageberechtigte kann das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete und nach §
10a oder diesem Abschnitt geförderte Kapital bis zu 75 Prozent oder zu 100 Prozent wie
folgt verwenden (Altersvorsorge-Eigenheimbetrag):

1.bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar für die Anschaffung oder Herstellung
einer Wohnung oder
 

2.zu Beginn der Auszahlungsphase zur Entschuldung einer Wohnung oder
 

3.für den Erwerb von Geschäftsanteilen (Pflichtanteilen) an einer eingetragenen
Genossenschaft für die Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung.
 

2Eine nach Satz 1 begünstigte Wohnung ist

1.eine Wohnung in einem eigenen Haus oder
 

2.eine eigene Eigentumswohnung oder
 

3.eine Genossenschaftswohnung einer eingetragenen Genossenschaft,
 

wenn diese Wohnung den Lebensmittelpunkt des Zulageberechtigten bildet, im Inland
belegen ist und vom Zulageberechtigten zu eigenen Wohnzwecken als Hauptwohnsitz genutzt

wird. 3Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach Satz 1 gilt nicht als Leistung aus
einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Auszahlung

zufließt. 4Der Anschaffung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung steht
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die Anschaffung eines eigentumsähnlichen oder lebenslangen Dauerwohnrechts nach
§ 33 des Wohnungseigentumsgesetzes gleich, soweit Vereinbarungen nach § 39 des
Wohnungseigentumsgesetzes getroffen werden.

(2) 1Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, die Tilgungsleistungen im Sinne des § 82
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und die hierfür gewährten Zulagen sind vom jeweiligen Anbieter

gesondert zu erfassen (Wohnförderkonto). 2Beiträge, die nach § 82 Abs. 1 Satz 3
wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, sind im Zeitpunkt der unmittelbaren
Darlehenstilgung einschließlich der zur Tilgung eingesetzten Zulagen und Erträge in
das Wohnförderkonto aufzunehmen; dies gilt nicht, wenn Absatz 3 Satz 8 anzuwenden

ist. 3Nach Ablauf eines Beitragsjahres, letztmals für das Beitragsjahr des Beginns der
Auszahlungsphase, ist der sich aus dem Wohnförderkonto ergebende Gesamtbetrag um 2

Prozent zu erhöhen. 4Das Wohnförderkonto ist zu vermindern um

1.Zahlungen des Zulageberechtigten auf einen auf seinen Namen lautenden
zertifizierten Altersvorsorgevertrag nach § 1 Abs. 1 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes zur Minderung der in das Wohnförderkonto eingestellten
Beträge; erfolgt die Einzahlung nicht beim Anbieter, der das Wohnförderkonto führt,
hat der Zulageberechtigte dies den Anbietern, in den Fällen des Satzes 10 erster
Halbsatz auch der zentralen Stelle mitzuteilen,
 

2.den Verminderungsbetrag nach Satz 5.
 

5Verminderungsbetrag ist der sich mit Ablauf des Kalenderjahres des Beginns der
Auszahlungsphase ergebende Stand des Wohnförderkontos dividiert durch die Anzahl der
Jahre bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres des Zulageberechtigten; als Beginn der
Auszahlungsphase gilt der vom Zulageberechtigten und Anbieter vereinbarte Zeitpunkt,
der zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres und des 68. Lebensjahres des
Zulageberechtigten liegen muss; ist ein Auszahlungszeitpunkt nicht vereinbart, so gilt

die Vollendung des 67. Lebensjahres als Beginn der Auszahlungsphase. 6Anstelle einer
Verminderung nach Satz 5 kann der Zulageberechtigte zu Beginn der Auszahlungsphase
von seinem Anbieter, in den Fällen des Satzes 10 erster Halbsatz von der zentralen

Stelle die Auflösung des Wohnförderkontos verlangen (Auflösungsbetrag). 7Der Anbieter
hat bei Einstellung in das Wohnförderkonto die Beträge nach den Sätzen 2 und 4
Nr. 1 und zu Beginn der Auszahlungsphase den vertraglich vorgesehenen Beginn der
Auszahlungsphase sowie ein Verlangen nach Satz 6 der zentralen Stelle nach amtlich

vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung mitzuteilen. 8Wird gefördertes
Altersvorsorgevermögen nach § 93 Abs. 2 Satz 1 von einem Anbieter auf einen anderen
auf den Namen des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen
und wird für den Zulageberechtigten zugleich ein Wohnförderkonto geführt, so ist
das Wohnförderkonto beim Anbieter des bisherigen Vertrags zu schließen und vom

Anbieter des neuen Altersvorsorgevertrags fortzuführen. 9Dies gilt entsprechend

bei Übertragungen nach § 93 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c und § 93 Abs. 1a. 10Wurde die
Geschäftsbeziehung im Hinblick auf den jeweiligen Altersvorsorgevertrag zwischen dem
Zulageberechtigten und dem Anbieter beendet, weil das angesparte Kapital vollständig
aus dem Altersvorsorgevertrag entnommen oder das gewährte Darlehen vollständig getilgt
wurde, wird das Wohnförderkonto bei diesem Anbieter geschlossen und von der zentralen
Stelle weitergeführt; erfolgt eine Zahlung nach Satz 4 Nr. 1 oder nach Absatz 3 Satz
9 Nr. 2, wird das Wohnförderkonto vom Zeitpunkt der Einzahlung vom Anbieter, bei

dem die Einzahlung erfolgt, weitergeführt. 11Der Zulageberechtigte kann abweichend
von Satz 10 bestimmen, dass das Wohnförderkonto nicht von der zentralen Stelle
weitergeführt, sondern mit dem Wohnförderkonto eines weiteren Anbieters, der ebenfalls

ein Wohnförderkonto für den Zulageberechtigten führt, zusammengeführt wird. 12Der

Zulageberechtigte hat dies beiden Anbietern schriftlich mitzuteilen. 13In den Fällen des
Satzes 10 erster Halbsatz teilt der Anbieter dem Zulageberechtigten die beabsichtigte

Übertragung des Wohnförderkontos auf die zentrale Stelle mit. 14Erhält der Anbieter
innerhalb von vier Wochen nach Übersendung der Mitteilung nach Satz 13 keine Mitteilung
des Zulageberechtigten nach Satz 12, teilt der Anbieter der zentralen Stelle nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung den
Stand des Wohnförderkontos und den Zeitpunkt der Beendigung der Geschäftsbeziehung

mit. 15In den Fällen des Satzes 11 hat der Anbieter die Mitteilung des Satzes 14 ergänzt
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um die Angaben zu dem neuen Anbieter der zentralen Stelle zu übermitteln. 16In den
Fällen des Satzes 10 zweiter Halbsatz teilt die zentrale Stelle dem Anbieter nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung den
Stand des Wohnförderkontos mit.

(3) 1Nutzt der Zulageberechtigte die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, für die
ein Altersvorsorge-Eigenheimbetrag verwendet oder für die eine Tilgungsförderung
im Sinne des § 82 Abs. 1 in Anspruch genommen worden ist, nicht nur vorübergehend
nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat er dies dem Anbieter, in der Auszahlungsphase

der zentralen Stelle, unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe mitzuteilen. 2In den
Fällen des Absatzes 2 Satz 10 erster Halbsatz besteht die Mitteilungspflicht auch

in der Zeit bis zum Beginn der Auszahlungsphase gegenüber der zentralen Stelle. 3Die
Mitteilungspflicht gilt entsprechend für den Rechtsnachfolger der begünstigten

Wohnung, wenn der Zulageberechtigte stirbt. 4Die Anzeigepflicht entfällt, wenn das

Wohnförderkonto vollständig zurückgeführt worden ist. 5Im Fall des Satzes 1 gelten
bei einem bestehenden Wohnförderkonto die erfassten Beträge als Leistungen aus
einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulageberechtigten im Zeitpunkt der Aufgabe

zufließen; das Wohnförderkonto ist aufzulösen (Auflösungsbetrag). 6Verstirbt der

Zulageberechtigte, ist der Auflösungsbetrag ihm noch zuzurechnen. 7Der Anbieter hat den
Auflösungsbetrag der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch

Datenfernübertragung unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe mitzuteilen. 8Wurde im Fall
des Satzes 1 eine Tilgungsförderung nach § 82 Abs. 1 Satz 3 in Anspruch genommen und
erfolgte keine Einstellung in das Wohnförderkonto nach Absatz 2 Satz 2, gelten die
Tilgungsleistungen sowie die darauf entfallenden Zulagen und Erträge als gefördertes

Altersvorsorgevermögen. 9Die Sätze 5 und 6 sind nicht anzuwenden, wenn

1.der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags
im Wohnförderkonto innerhalb eines Jahres vor und von vier Jahren nach Ablauf des
Veranlagungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt
hat, für eine weitere Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 verwendet,
 

2.der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des noch nicht zurückgeführten Betrags im
Wohnförderkonto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem
er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, auf einen auf seinen
Namen lautenden zertifizierten Altersvorsorgevertrag zahlt; Absatz 2 Satz 4 Nr. 1 und
Satz 7 ist entsprechend anzuwenden,
 

3.der Ehegatte des verstorbenen Zulageberechtigten innerhalb eines Jahres Eigentümer
der Wohnung wird, er sie zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die Ehegatten im Zeitpunkt
des Todes des Zulageberechtigten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllt haben;
in diesem Fall führt der Anbieter das Wohnförderkonto für den überlebenden Ehegatten
fort und teilt dies der zentralen Stelle mit, oder
 

4.die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder nach der Verordnung über die Behandlung der Ehewohnung
und des Hausrats dem anderen Ehegatten zugewiesen wird.
 

10In den Fällen des Satzes 9 Nr. 1 und 2 hat der Zulageberechtigte dem Anbieter, in
den Fällen des Absatzes 2 Satz 10 erster Halbsatz und in der Auszahlungsphase der
zentralen Stelle, die Reinvestitionsabsicht und den Zeitpunkt der Reinvestition oder
die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht mitzuteilen; in den Fällen des Satzes 9 Nr. 3 und
4 gelten die Sätze 1 bis 8 und Satz 9 Nr. 1 und 2 entsprechend für den Ehegatten, wenn

er die Wohnung nicht nur vorübergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. 11Satz
5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Eingang der Mitteilung der aufgegebenen
Reinvestitionsabsicht als Zeitpunkt der Aufgabe gilt.

(4) 1Absatz 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen nicht anzuwenden, wenn er

1.die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 auf Grund eines beruflich bedingten Umzugs
für die Dauer der beruflich bedingten Abwesenheit nicht selbst nutzt; wird während
dieser Zeit mit einer anderen Person ein Nutzungsrecht für diese Wohnung vereinbart,
ist diese Vereinbarung von vorneherein entsprechend zu befristen,
 

2.beabsichtigt, die Selbstnutzung wieder aufzunehmen und
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3.die Selbstnutzung spätestens mit der Vollendung seines 67. Lebensjahres aufnimmt.
 

2Der Steuerpflichtige hat den Antrag bei der zentralen Stelle zu stellen und dabei die

notwendigen Nachweise zu erbringen. 3Die zentrale Stelle erteilt dem Steuerpflichtigen

einen Bescheid über die Bewilligung des Antrags. 4Entfällt eine der in Satz 1 genannten
Voraussetzungen, ist Absatz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei einem Wegfall
der Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 1 als Zeitpunkt der Aufgabe der Zeitpunkt des
Wegfalls der Voraussetzung und bei einem Wegfall der Voraussetzung nach Satz 1 Nr.
2 oder Nr. 3 der Eingang der Mitteilung des Steuerpflichtigen nach Absatz 3 als
Zeitpunkt der Aufgabe gilt, spätestens jedoch die Vollendung des 67. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen.

§ 92b Verfahren bei Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung

(1) 1Der Zulageberechtigte hat die Verwendung des Kapitals nach § 92a Abs. 1 Satz 1 bei

der zentralen Stelle zu beantragen und dabei die notwendigen Nachweise zu erbringen. 2Er
hat zu bestimmen, aus welchen Altersvorsorgeverträgen welche Beträge ausgezahlt

werden sollen. 3Die zentrale Stelle teilt dem Zulageberechtigten durch Bescheid und den
Anbietern der in Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenfernübertragung mit, welche Beträge förderunschädlich ausgezahlt
werden können.

(2) 1Die Anbieter der in Absatz 1 Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge dürfen den
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung nach Absatz 1

Satz 3 erhalten haben. 2Sie haben der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch Datenfernübertragung Folgendes anzuzeigen:

1.den Auszahlungszeitpunkt und den Auszahlungsbetrag,
 

2.die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem Altersvorsorgevertrag gutgeschriebenen
Zulagen,
 

3.die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleisteten Altersvorsorgebeiträge und
 

4.den Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens im Zeitpunkt der Auszahlung.
 

(3) 1Die zentrale Stelle stellt zu Beginn der Auszahlungsphase und in den Fällen des §
92a Abs. 2 Satz 8 bis 11 sowie Abs. 3 Satz 5 den Stand des Wohnförderkontos, soweit für
die Besteuerung erforderlich, den Verminderungsbetrag und den Auflösungsbetrag von Amts

wegen gesondert fest. 2Die zentrale Stelle teilt die Feststellung dem Zulageberechtigten
durch Bescheid und dem Anbieter nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch

Datenfernübertragung mit. 3Der Anbieter hat auf Anforderung der zentralen Stelle die zur

Feststellung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 4Auf Antrag des Zulageberechtigten

stellt die zentrale Stelle den Stand des Wohnförderkontos gesondert fest. 5§ 90 Abs. 4
Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.

§ 93 Schädliche Verwendung

(1) 1Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nicht unter den in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
und 10 Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder § 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4, 5 und 10 Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen an den
Zulageberechtigten ausgezahlt (schädliche Verwendung), sind die auf das ausgezahlte
geförderte Altersvorsorgevermögen entfallenden Zulagen und die nach § 10a Abs. 4

gesondert festgestellten Beträge (Rückzahlungsbetrag) zurückzuzahlen. 2Dies gilt
auch bei einer Auszahlung nach Beginn der Auszahlungsphase (§ 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) und bei Auszahlungen

im Falle des Todes des Zulageberechtigten. 3Hat der Zulageberechtigte Zahlungen im
Sinne des § 92a Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 oder § 92a Abs. 3 Satz 9 Nr. 2 geleistet, dann
handelt es sich bei dem hierauf beruhenden Altersvorsorgevermögen um gefördertes
Altersvorsorgevermögen im Sinne des Satzes 1; der Rückzahlungsbetrag bestimmt sich
insoweit nach der für die in das Wohnförderkonto eingestellten Beträge gewährten
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Förderung. 4Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht für den Teil der Zulagen und
der Steuerermäßigung,

a)der auf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes angespartes gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt,
wenn es in Form einer Hinterbliebenenrente an die dort genannten Hinterbliebenen
ausgezahlt wird; dies gilt auch für Leistungen im Sinne des § 82 Abs. 3 an
Hinterbliebene des Steuerpflichtigen;
 

b)der den Beitragsanteilen zuzuordnen ist, die für die zusätzliche Absicherung der
verminderten Erwerbsfähigkeit und eine zusätzliche Hinterbliebenenabsicherung ohne
Kapitalbildung verwendet worden sind;
 

c)der auf gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt, das im Falle des Todes
des Zulageberechtigten auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden
Altersvorsorgevertrag übertragen wird, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des
Zulageberechtigten die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 erfüllt haben;
 

d)der auf den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfällt.
 

(1a) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt auch, soweit im Rahmen der
Regelung der Scheidungsfolgen eine Übertragung des geförderten Altersvorsorgevermögens
auf einen Altersvorsorgevertrag des ausgleichsberechtigten Ehegatten erfolgt, zu
Lasten des geförderten Vertrages mit einem öffentlich-rechtlichen Versorgungsträger
für den ausgleichsberechtigten Ehegatten Rentenanwartschaften in der gesetzlichen
Rentenversicherung begründet werden oder das Kapital aus einem geförderten Vertrag
entnommen und von dem ausgleichsberechtigten Ehegatten unmittelbar auf einen auf

seinen Namen lautenden Altersvorsorgevertrag eingezahlt wird. 2Einer Übertragung
steht die Abtretung des geförderten Altersvorsorgevermögens im Rahmen der Regelung

der Scheidungsfolgen gleich. 3Wird von dem berechtigten früheren Ehegatten dieses
Altersvorsorgevermögen schädlich verwendet, gilt Absatz 1 Satz 1 sinngemäß für die
darin enthaltenen Zulagen und die anteilig nach § 10a Abs. 4 gesondert festgestellten
Beträge.

(2) 1Die Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermögen auf einen anderen auf
den Namen des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Abs. 1 Satz
1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) stellt

keine schädliche Verwendung dar. 2Dies gilt sinngemäß in den Fällen des § 4 Abs.
2 und 3 des Betriebsrentengesetzes, wenn das geförderte Altersvorsorgevermögen
auf eine der in § 82 Abs. 2 Buchstabe a genannten Einrichtungen der betrieblichen
Altersversorgung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
übertragen und eine lebenslange Altersversorgung im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr.
4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
und 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember

2004 geltenden Fassung vorgesehen wird. 3In den übrigen Fällen der Abfindung von
Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung gilt dies, soweit das geförderte
Altersvorsorgevermögen zugunsten eines auf den Namen des Zulageberechtigten lautenden
Altersvorsorgevertrages geleistet wird.

(3) 1Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase

gelten nicht als schädliche Verwendung. 2Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei
gleichmäßiger Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung
stehenden Kapitals eine monatliche Rente ergibt, die 1 Prozent der monatlichen

Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigt. 3Bei
der Berechnung dieses Betrags sind alle bei einem Anbieter bestehenden Verträge
des Zulageberechtigten insgesamt zu berücksichtigen, auf die nach diesem Abschnitt
geförderte Altersvorsorgebeiträge geleistet wurden.

§ 94 Verfahren bei schädlicher Verwendung

(1) 1In den Fällen des § 93 Abs. 1 hat der Anbieter der zentralen Stelle vor der
Auszahlung des geförderten Altersvorsorgevermögens die schädliche Verwendung nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung
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anzuzeigen. 2Die zentrale Stelle ermittelt den Rückzahlungsbetrag und teilt

diesen dem Anbieter durch Datensatz mit. 3Der Anbieter hat den Rückzahlungsbetrag
einzubehalten, mit der nächsten Anmeldung nach § 90 Abs. 3 anzumelden und an die

zentrale Stelle abzuführen. 4Der Anbieter hat die einbehaltenen und abgeführten
Beträge der zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich
bestimmte Datenfernübertragung mitzuteilen und diese Beträge sowie die dem Vertrag
bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge dem Zulageberechtigten zu

bescheinigen. 5In den Fällen des § 93 Abs. 3 gilt Satz 1 entsprechend.

(2) 1Eine Festsetzung des Rückzahlungsbetrags erfolgt durch die zentrale Stelle auf
besonderen Antrag des Zulageberechtigten oder sofern die Rückzahlung nach Absatz

1 ganz oder teilweise nicht möglich oder nicht erfolgt ist. 2§ 90 Abs. 4 Satz 2

bis 6 gilt entsprechend. 3Im Rückforderungsbescheid sind auf den Rückzahlungsbetrag
die vom Anbieter bereits einbehaltenen und abgeführten Beträge nach Maßgabe der

Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 4 anzurechnen. 4Der Zulageberechtigte hat den
verbleibenden Rückzahlungsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des

Rückforderungsbescheids an die zuständige Kasse zu entrichten. 5Die Frist für die
Festsetzung des Rückzahlungsbetrags beträgt vier Jahre und beginnt mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Auszahlung im Sinne des § 93 Abs. 1 erfolgt ist.

§ 95 Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht des
Zulageberechtigten

(1) Endet die unbeschränkte Steuerpflicht des Zulageberechtigten durch Aufgabe des
inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder wird für das Beitragsjahr
kein Antrag nach § 1 Abs. 3 gestellt, gelten die §§ 93 und 94 entsprechend.

(2) 1Auf Antrag des Zulageberechtigten ist der Rückzahlungsbetrag (§ 93
Abs. 1 Satz 1) zunächst bis zum Beginn der Auszahlung (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) zu stunden. 2Die Stundung ist zu
verlängern, wenn der Rückzahlungsbetrag mit mindestens 15 Prozent der Leistungen aus

dem Altersvorsorgevertrag getilgt wird. 3Stundungszinsen werden nicht erhoben. 4Die
Stundung endet, wenn das geförderte Altersvorsorgevermögen nicht unter den in § 1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes genannten

Voraussetzungen an den Zulageberechtigten ausgezahlt wird. 5Der Stundungsantrag ist

über den Anbieter an die zentrale Stelle zu richten. 6Die zentrale Stelle teilt ihre
Entscheidung auch dem Anbieter mit.

(3) 1Wird in den Fällen des Absatzes 1 die unbeschränkte Steuerpflicht erneut begründet
oder der Antrag nach § 1 Abs. 3 gestellt, ist bei Stundung des Rückzahlungsbetrags

dieser von der zentralen Stelle zu erlassen. 2Wird die unbeschränkte Steuerpflicht
des Zulageberechtigten nach einer Entsendung im Sinne des § 4 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch, nach überstaatlichem oder zwischenstaatlichem Recht oder nach einer
Zuweisung im Sinne des § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes erneut begründet, ist
die Zulage für die Kalenderjahre der Entsendung unter den Voraussetzungen der §§ 79 bis

87 und 89 zu gewähren. 3Die Zulagen sind nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum
Ablauf des zweiten Kalenderjahres zu beantragen, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem
letztmals keine unbeschränkte Steuerpflicht bestand.

§ 96 Anwendung der Abgabenordnung, allgemeine Vorschriften

(1) 1Auf die Zulagen und die Rückzahlungsbeträge sind die für Steuervergütungen

geltenden Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 2Dies gilt nicht für
§ 163 der Abgabenordnung.

(2) 1Der Anbieter haftet als Gesamtschuldner neben dem Zulageempfänger für die
Zulagen und die nach § 10a Abs. 4 gesondert festgestellten Beträge, die wegen seiner
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung zu Unrecht gezahlt, nicht
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einbehalten oder nicht zurückgezahlt worden sind. 2Für die Inanspruchnahme des Anbieters
ist die zentrale Stelle zuständig.

(3) Die zentrale Stelle hat auf Anfrage des Anbieters Auskunft über die Anwendung des
Abschnitts XI zu geben.

(4) 1Die zentrale Stelle kann beim Anbieter ermitteln, ob er seine Pflichten erfüllt

hat. 2Die §§ 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten sinngemäß. 3Auf Verlangen der
zentralen Stelle hat der Anbieter ihr Unterlagen, soweit sie im Ausland geführt und
aufbewahrt werden, verfügbar zu machen.

(5) Der Anbieter erhält vom Bund oder den Ländern keinen Ersatz für die ihm aus diesem
Verfahren entstehenden Kosten.

(6) 1Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gewordenen Verhältnisse

der Beteiligten nur für das Verfahren verwerten. 2Er darf sie ohne Zustimmung der
Beteiligten nur offenbaren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist.

(7) 1Für die Zulage gelten die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1 bis 4, der §§ 371,
375 Abs. 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Abs. 1 und 4 und

der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. 2Für das Strafverfahren wegen einer
Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen
hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit
nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend.

§ 97 Übertragbarkeit

1Das nach § 10a oder Abschnitt XI geförderte Altersvorsorgevermögen einschließlich
seiner Erträge, die geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge und der Anspruch auf

die Zulage sind nicht übertragbar. 2§ 93 Abs. 1a und § 4 des Betriebsrentengesetzes
bleiben unberührt.

§ 98 Rechtsweg

In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf Grund des Abschnitts XI
ergehenden Verwaltungsakte ist der Finanzrechtsweg gegeben.

§ 99 Ermächtigung

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Vordrucke für die Anträge
nach den §§ 89 und 95 Abs. 3 Satz 3, für die Anmeldung nach § 90 Abs. 3 und für die in
den §§ 92 und 94 Abs. 1 Satz 4 vorgesehenen Bescheinigungen und im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder die Vordrucke für die nach § 10a Abs. 5 Satz 1 und
§ 22 Nr. 5 Satz 7 vorgesehenen Bescheinigungen und den Inhalt und Aufbau der für die
Durchführung des Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu bestimmen.

(2) 1Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium des Innern durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur Durchführung dieses
Gesetzes über das Verfahren für die Ermittlung, Festsetzung, Auszahlung, Rückzahlung
und Rückforderung der Zulage sowie die Rückzahlung und Rückforderung der nach § 10a

Abs. 4 festgestellten Beträge zu erlassen. 2Hierzu gehören insbesondere

1.Vorschriften über Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-, Bescheinigungs- und
Anzeigepflichten des Anbieters,
 

2.Grundsätze des vorgesehenen Datenaustausches zwischen den Anbietern, der zentralen
Stelle, den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der Bundesagentur für
Arbeit, den Meldebehörden, den Familienkassen, den zuständigen Stellen und den
Finanzämtern und
 

3.Vorschriften über Mitteilungspflichten, die für die Erteilung der Bescheinigungen
nach § 22 Nr. 5 Satz 7 und § 92 erforderlich sind.
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Anlage 1 (zu § 4d Abs. 1)
Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals für lebenslänglich
laufende Leistungen von Unterstützungskassen

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1997, 928
 

Die Jahresbeiträge der laufenden Leistungen
sind zu vervielfachen bei LeistungenErreichtes Alter des

Leistungsempfängers (Jahre) an männliche
Leistungsempfänger mit

an weibliche
Leistungsempfänger mit

1 2 3
bis 26 11 17

27 bis 29 12 17
30 13 17

31 bis 35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49 bis 52 13 14
53 bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11

64 11 11
65 bis 67 11 10
68 bis 71 10 9
72 bis 74 9 8
75 bis 77 8 7

78 8 6
79 bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85 bis 87 5 4

88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3

94 3 2
95 und älter 2 2

Anlage 2 (zu § 43b)
Gesellschaften im Sinne der Richtlinie 90/435/EWG

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 3314 - 3316;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Gesellschaft im Sinne der genannten Richtlinie ist jede Gesellschaft, die

1.eine der aufgeführten Formen aufweist:

a) die nach der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. EG Nr. L 294 S. 1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20. November 2006
(ABl. EU Nr. L 363 S. 1) und der Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober
2001 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der
Beteiligung der Arbeitnehmer (ABl. EU Nr. L 294 S. 22) gegründeten Gesellschaften
sowie die nach der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003
über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE) (ABl. EU Nr. L 207 S. 1,
2007 Nr. L 49 S. 35) und nach der Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli
2003 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen Genossenschaft hinsichtlich
der Beteiligung der Arbeitnehmer (ABl. EU Nr. L 207 S. 25) gegründeten
Genossenschaften;
 

b) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung „société anonyme“/„naamloze
vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap
op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap
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met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité
limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société
coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder
firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“,
öffentliche Unternehmen, die eine der genannten Rechtsformen angenommen haben,
und andere nach belgischem Recht gegründete Gesellschaften, die der belgischen
Körperschaftsteuer unterliegen;
 

c) Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung „############# #########“,
„############ #########“, „########### # ########## ###########“, „############
#########“, „############ ######### # #####“, „################# #########“,
„##########“, „############ #####“, „######## ###########“, die nach bulgarischem
Recht gegründet wurden und gewerbliche Tätigkeiten ausüben;
 

d) Gesellschaften tschechischen Rechts mit der Bezeichnung „akciová spole#nost“,
„spole#nost s ru#ením omezeným“;
 

e) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung „aktieselskab“ oder

„anpartsselskab“. 2Weitere nach dem Körperschaftsteuergesetz steuerpflichtige
Gesellschaften, soweit ihr steuerbarer Gewinn nach den allgemeinen
steuerrechtlichen Bestimmungen für die „aktieselskaber“ ermittelt und besteuert
wird;
 

f) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung „Aktiengesellschaft“,
„Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betrieb gewerblicher Art von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts“, und andere nach deutschem Recht gegründete
Gesellschaften, die der deutschen Körperschaftsteuer unterliegen;
 

g) Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung „täisühing“, „usaldusühing“,
„osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;
 

h) Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung „#####µ# ########“,
„######## ########µ#### ####### (#.#.#.)“ und andere nach griechischem Recht
gegründete Gesellschaften, die der griechischen Körperschaftsteuer unterliegen;
 

i) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung „sociedad anónima“,
„sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“,
die öffentlich-rechtlichen Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht
fällt. Andere nach spanischem Recht gegründete Körperschaften, die der spanischen
Körperschaftsteuer („impuesto sobre sociedades“) unterliegen;
 

j) Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung „société anonyme“,
„société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“,
„sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d´assurances mutuelles“,
„caisses d´épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, die automatisch
der Körperschaftsteuer unterliegen, „coopératives“, „unions de coopératives“,
die öffentlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -unternehmen und andere
nach französischem Recht gegründete Gesellschaften, die der französischen
Körperschaftsteuer unterliegen;
 

k) nach irischem Recht gegründete oder eingetragene Gesellschaften, gemäß dem
Industrial and Provident Societies Act eingetragene Körperschaften, gemäß dem
Building Societies Act gegründete „building societies“ und „trustee savings
banks“ im Sinne des Trustee Savings Banks Act von 1989;
 

l) Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung „società per azioni“,
„società in accomandita per azioni“, „società a responsibilità limitata“,
„società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ sowie öffentliche und
private Körperschaften, deren Tätigkeit ganz oder überwiegend handelsgewerblicher
Art ist;
 

m) Gesellschaften zyprischen Rechts mit der Bezeichnung „#########“ im Sinne der
Einkommensteuergesetze;
 

n) Gesellschaften lettischen Rechts mit der Bezeichnung „akciju sabiedr#ba“,
„sabiedr#ba ar ierobežotu atbild#bu“;
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o) Gesellschaften litauischen Rechts;
 

p) Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung „société anonyme“,
„société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“,
„société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société
anonyme“, „association d'assurances mutuelles“, „association d´épargne-
pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l´Etat,
des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des
autres personnes morales de droit public“ sowie andere nach luxemburgischem
Recht gegründete Gesellschaften, die der luxemburgischen Körperschaftsteuer
unterliegen;
 

q) Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Bezeichnung „közkereseti társaság“,
„betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felel#sség# társaság“,
„részvénytársaság“, „egyesülés“, „szövetkezet“;
 

r) Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Bezeichnung „Kumpaniji ta´
Responsabilita´ Limitata“, „So#jetajiet en commandite li l-kapital tag#hom maqsum
f'azzjonijiet“;
 

s) Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung „naamloze
vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „Open
commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“,
„Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging
welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“
und andere nach niederländischem Recht gegründete Gesellschaften, die der
niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen;
 

t) Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung „Aktiengesellschaft“,
„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe
gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“
und andere nach österreichischem Recht gegründete Gesellschaften, die der
österreichischen Körperschaftsteuer unterliegen;
 

u) Gesellschaften polnischen Rechts mit der Bezeichnung „spó#ka akcyjna“, „spó#ka z
ograniczon# odpowiedzialno#ci#“;
 

v) die nach portugiesischem Recht gegründeten Handelsgesellschaften oder
zivilrechtlichen Handelsgesellschaften, Genossenschaften und öffentlichen
Unternehmen;
 

w) Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung „societ##i pe ac#iuni“,
„societ##i în comandit# pe ac#iuni“, „societ##i cu r#spundere limitat#“;
 

x) Gesellschaften slowenischen Rechts mit der Bezeichnung „delniška družba“,
„komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;
 

y) Gesellschaften slowakischen Rechts mit der Bezeichnung „akciová spolo#nos#“,
„spolo#nos# s ru#ením obmedzeným“, „komanditná spolo#nos#“;
 

z) Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung „osakeyhtiö“/„aktiebolag“,
„osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ und „vakuutusyhtiö“/
„försäkringsbolag“;
 

aa)Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung „aktiebolag“,
„försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga
försäkringsbolag“;
 

ab)nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Gesellschaften.
 

 

2.nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in Bezug auf den steuerlichen Wohnsitz als
in diesem Staat ansässig und auf Grund eines mit einem dritten Staat geschlossenen
Doppelbesteuerungsabkommens in Bezug auf den steuerlichen Wohnsitz nicht als
außerhalb der Gemeinschaft ansässig betrachtet wird und
 

3.ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden Steuern

-vennootschapsbelasting/impot des societes in Belgien,
 

-selskabsskat in Dänemark,
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-Körperschaftsteuer in Deutschland,
 

-Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finnland,
 

- ... in Griechenland,
 

- impuesto sobre sociedades in Spanien,
 

- impot sur les societes in Frankreich,
 

-corporation tax in Irland,
 

- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italien,
 

- impot sur le revenu des collectivites in Luxemburg,
 

-vennootschapsbelasting in den Niederlanden,
 

-Körperschaftsteuer in Österreich,
 

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portugal,
 

-Statlig inkomstskatt in Schweden,
 

-corporation tax im Vereinigten Königreich,
 

-Dan z prijmu pravnickych in der Tschechischen Republik,
 

-Tulumaks in Estland,
 

- ... in Zypern,
 

-uznemumu ienakuma nodoklis in Lettland,
 

-Pelno mokestis in Litauen,
 

-Tarsasagi ado, osztalekado in Ungarn,
 

-Taxxa fuq l-income in Malta,
 

-Podatek dochodowy od osob prawnych in Polen,
 

-Davek od dobicka pravnih oseb in Slowenien,
 

-dan z prijmov pravnickych osob in der Slowakei,
 

-############ ##### in Bulgarien,
 

–impozit pe profit in Rumänien
 

oder irgendeiner Steuer, die eine dieser Steuern ersetzt, unterliegt, ohne davon
befreit zu sein.
 

Fußnote

Anlage 2: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 55a

Anlage 3 (zu § 50g)

( Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2007, 3163 - 3165 )
 

1.Unternehmen im Sinne von § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind:

a) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung:
„naamloze vennootschap“/„société anonyme“, „commanditaire vennootschap op
aandelen“/„société en commandite par actions“, „besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid“/„société privée à responsabilité limitée“ sowie
öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht
fällt;
 

b) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung:
„aktieselskab“ und „anpartsselskab“;
 

c) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung:
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“ und „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“;
 

d) Gesellschaften griechischen Rechts mit der Bezeichnung:
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„#####µ# #####í#“;
 

e) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung:
„sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de
responsabilidad limitada“ sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren
Tätigkeit unter das Privatrecht fällt;
 

f) Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung:
„société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité
limitée“ sowie die staatlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -unternehmen;
 

g) Gesellschaften irischen Rechts mit der Bezeichnung:
„public companies limited by shares or by guarantee“, „private companies limited
by shares or by guarantee“, gemäß den „Industrial and Provident Societies Acts“
eingetragene Einrichtungen oder gemäß den „Building Societies Acts“ eingetragene
„building societies“;
 

h) Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung:
„società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a
responsabilità limitata“ sowie staatliche und private Industrie- und
Handelsunternehmen;
 

i) Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung:
„société anonyme“, „société en commandite par actions“ und „société à
responsabilité limitée“;
 

j) Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung:
„naamloze vennootschap“ und „besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid“;
 

k) Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung:
„Aktiengesellschaft“ und „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“;
 

l) Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form von Handelsgesellschaften oder
zivilrechtlichen Handelsgesellschaften sowie Genossenschaften und öffentliche
Unternehmen;
 

m) Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung:
„osakeyhtiö/aktiebolag“, „osuuskunta/andelslag“, „säästöpankki/sparbank“ und
„vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“;
 

n) Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung:
„aktiebolag“ und „försäkringsaktiebolag“;
 

o) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Gesellschaften;
 

p) Gesellschaften tschechischen Rechts mit der Bezeichnung:
„akciová spole#nost“, „spole#nost s ru#ením omezeným“, „ve#ejná obchodní
spole#nost“, „komanditní spole#nost“ und „družstvo“;
 

q) Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung:
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“ und „tulundusühistu“;
 

r) Gesellschaften zyprischen Rechts, die nach dem Gesellschaftsrecht als
Gesellschaften bezeichnet werden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und
sonstige Körperschaften, die als Gesellschaft im Sinne der Einkommensteuergesetze
gelten;
 

s) Gesellschaften lettischen Rechts mit der Bezeichnung:
„akciju sabiedr#ba“ und „sabiedr#ba ar ierobežotu atbild#bu“;
 

t) nach dem Recht Litauens gegründete Gesellschaften;
 

u) Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Bezeichnung:
„közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt
felel#sség# társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“ und
„szövetkezet“;
 

v) Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Bezeichnung:
„Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata“ und „So#jetajiet in akkomandita li l-
kapital tag#hom maqsum f'azzjonijiet“;
 

w) Gesellschaften polnischen Rechts mit der Bezeichnung:
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„spó#ka akcyjna“ und „spó#ka z ograniczon# odpowiedzialno#ci#“;
 

x) Gesellschaften slowenischen Rechts mit der Bezeichnung:
„delniška družba“, „komanditna delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z
omejeno odgovornostjo“ und „družba z neomejeno odgovornostjo“;
 

y) Gesellschaften slowakischen Rechts mit der Bezeichnung:
„akciová spolo#nos“, „spolo#nos# s ru#ením obmedzeným“, „komanditná spolo#nos“,
„verejná obchodná spolo#nos“ und „družstvo“;
 

aa)Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der Bezeichnung:
„############# #########“, „############ #########“, „########### # ##########
###########“, „############ #########“, „############ ######### # #####“,
„##########“, „############ #####“, „######## ###########“, die nach bulgarischem
Recht gegründet wurden und gewerbliche Tätigkeiten ausüben;
 

ab)Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung:
„societ##i pe ac#iuni“, „societ##i în comandit# pe ac#iuni“, „societ##i cu
r#spundere limitat#“.
 

 

2.Steuern im Sinne von § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc sind:

–impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgien,
 

–selskabsskat in Dänemark,
 

–Körperschaftsteuer in Deutschland,
 

–##### ######µ#### ##µ#### ######## in Griechenland,
 

–impuesto sobre sociedades in Spanien,
 

–impôt sur les sociétés in Frankreich,
 

–corporation tax in Irland,
 

–imposta sul reddito delle persone giuridiche in Italien,
 

–impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg,
 

–vennootschapsbelasting in den Niederlanden,
 

–Körperschaftsteuer in Österreich,
 

–imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portugal,
 

–yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finnland,
 

–statlig inkomstskatt in Schweden,
 

–corporation tax im Vereinigten Königreich,
 

–Da# z p#íjm# právnických osob in der Tschechischen Republik,
 

–Tulumaks in Estland,
 

–##### ######µ#### in Zypern,
 

–Uz##mumu ien#kuma nodoklis in Lettland,
 

–Pelno mokestis in Litauen,
 

–Társasági adó in Ungarn,
 

–Taxxa fuq l-income in Malta,
 

–Podatek dochodowy od osób prawnych in Polen,
 

–Davek od dobi#ka pravnih oseb in Slowenien,
 

–Da# z príjmov právnických osôb in der Slowakei,
 

–############ ##### in Bulgarien,
 

–impozit pe profit, impozitul pe veniturile ob#inute din România de nereziden#iin
Rumänien.
 

 

Fußnote
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Anlage 3: Zur Anwendung vgl. § 52 Abs. 59b

Anlage 3a (weggefallen)

-



1 

Bundesgesetz 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge 
(BVG) 

vom 25. Juni 1982 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 34quater der Bundesverfassung1 und auf Artikel 11  
der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung,2 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 19. Dezember 19753, 

beschliesst: 

Erster Teil: Zweck und Geltungsbereich 

Art. 14 Zweck 

1 Berufliche Vorsorge umfasst alle Massnahmen auf kollektiver Basis, die den 
älteren Menschen, den Hinterbliebenen und Invaliden beim Eintreten eines Versi-
cherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidität) zusammen mit den Leistungen der 
eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise erlauben. 

2 Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn oder das versicherbare Ein-
kommen der Selbständigerwerbenden darf das AHV-beitragspflichtige Einkommen 
nicht übersteigen. 

3 Der Bundesrat präzisiert die Grundsätze der Angemessenheit, der Kollektivität, der 
Gleichbehandlung, der Planmässigkeit sowie des Versicherungsprinzips. Er kann ein 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt festlegen. 

  

  
 AS 1983 797 
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute Art. 111–113 

und 196 Ziffern 10 und 11 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit dem 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
3 BBl 1976 I 149 
4 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 25 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer und der Arbeitslosen 

1 Arbeitnehmer, die das 17. Altersjahr überschritten haben und bei einem Arbeit-
geber einen Jahreslohn von mehr als 18 990 Franken6 beziehen (Art. 7), unterstehen 
der obligatorischen Versicherung. 

2 Ist der Arbeitnehmer weniger als ein Jahr lang bei einem Arbeitgeber beschäftigt, 
so gilt als Jahreslohn der Lohn, den er bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen 
würde. 

3 Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung unterstehen für die Risiken 
Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung. 

4 Der Bundesrat regelt die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in Berufen mit 
häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen. Er bestimmt, welche Arbeitneh-
mer aus besonderen Gründen nicht der obligatorischen Versicherung unterstellt sind. 

Art. 3 Obligatorische Versicherung von Selbständigerwerbenden 

Berufsgruppen von Selbständigerwerbenden können vom Bundesrat auf Antrag ihrer 
Berufsverbände der obligatorischen Versicherung allgemein oder für einzelne Risi-
ken unterstellt werden. Voraussetzung ist, dass in den entsprechenden  Berufen die 
Mehrheit der Selbständigerwerbenden dem Verband angehören. 

Art. 4 Freiwillige Versicherung 

1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, die der obligatorischen Versicherung 
nicht unterstellt sind, können sich nach diesem Gesetz freiwillig versichern lassen. 

2 Die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung, insbesondere die in Arti-
kel 8 festgesetzten Einkommensgrenzen, gelten sinngemäss für die freiwillige Ver-
sicherung. 

3 Selbständigerwerbende haben ausserdem die Möglichkeit, sich ausschliesslich bei 
einer Vorsorgeeinrichtung im Bereich der weitergehenden Vorsorge, insbesondere 
auch bei einer Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Register für die berufliche Vor-
sorge eingetragen ist, zu versichern. In diesem Fall finden die Absätze 1 und 2 keine 
Anwendung.7 

4 Die von den Selbstständigerwerbenden geleisteten Beiträge und Einlagen in die 
Vorsorgeeinrichtung müssen dauernd der beruflichen Vorsorge dienen.8 

  

5 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

6 Heute: mehr als 20 520 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 
26. Sept. 2008 – SR 831.441.1). 

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 5 Gemeinsame Bestimmungen 

1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei der eidgenössischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) versichert sind.9 

2 Es gilt nur für die im Register für die berufliche Vorsorge (Art. 48) eingetragenen 
Vorsorgeeinrichtungen. Es gilt bezüglich der Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben c 
und d und 59 Absatz 2 sowie der Bestimmungen über die finanzielle Sicherheit 
(Art. 65 Abs. 1 und 2, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 
67, 69, 71) auch für die dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 199310 (FZG) 
unterstellten Vorsorgeeinrichtungen.11 

Art. 6 Mindestvorschriften 

Der zweite Teil dieses Gesetzes enthält Mindestvorschriften. 

Zweiter Teil: Versicherung 

Erster Titel: Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer 

1. Kapitel: Voraussetzungen der obligatorischen Versicherung 

Art. 7 Mindestlohn und Alter 

1 Arbeitnehmer, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn von mehr als 18 990 
Franken12 beziehen, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres 
für die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjah-
res auch für das Alter der obligatorischen Versicherung.13 

2 Dieser Lohn entspricht dem massgebenden Lohn nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dez. 194614 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der 
Bundesrat kann Abweichungen zulassen. 

  

9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

10 SR 831.42 
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
12 Heute: mehr als 20 520 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 
26. Sept. 2008 – SR 831.441.1). 

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

14 SR 831.10 
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Art. 8 Koordinierter Lohn 

1 Zu versichern ist der Teil des Jahreslohnes von 22 155 bis und mit 75 960 Fran-
ken15. Dieser Teil wird koordinierter Lohn genannt.16 

2 Beträgt der koordinierte Lohn weniger als 3165 Franken17 im Jahr, so muss er auf 
diesen Betrag aufgerundet werden.18 

3 Sinkt der Jahreslohn vorübergehend wegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, 
Mutterschaft oder aus ähnlichen Gründen, so behält der bisherige koordinierte Lohn 
mindestens solange Gültigkeit, als die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers 
nach Artikel 324a des Obligationenrechts19 bestehen würde oder ein Mutterschafts-
urlaub nach Artikel 329f des Obligationenrechts dauert. Die versicherte Person kann 
jedoch die Herabsetzung des koordinierten Lohnes verlangen.20 

Art. 9 Anpassung an die AHV 

Der Bundesrat kann die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 erwähnten Grenzbeträge den 
Erhöhungen der einfachen minimalen Altersrente der AHV anpassen. Bei der obern 
Grenze des koordinierten Lohnes kann dabei auch die allgemeine Lohnentwicklung 
berücksichtigt werden. 

Art. 10 Beginn und Ende der obligatorischen Versicherung 

1 Die obligatorische Versicherung beginnt mit dem Antritt des Arbeitsverhältnisses, 
für Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit dem Tag, für den 
erstmals eine Arbeitslosenentschädigung ausgerichtet wird.21  

2 Unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 3 endet die Versicherungspflicht, wenn: 

a. das ordentliche Rentenalter erreicht wird (Art. 13); 

b. das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird; 

c. der Mindestlohn unterschritten wird; 

d. der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung wegen des 
Ablaufs der Rahmenfrist endet.22 

  

15 Heute: von 23 940 bis und mit 82 080 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über  
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. 
vom 26. Sept. 2008 – SR 831.441.1). 

16 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

17 Heute: weniger als 3 420 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 
26. Sept. 2008 – SR 831.441.1). 

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

19 SR 220 
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  

(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
21 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 

in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
22 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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3 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der Arbeitnehmer während eines Monats 
nach Auflösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung 
versichert.23 Wird vorher ein neues Vorsorgeverhältnis begründet, so ist die neue 
Vorsorgeeinrichtung zuständig.24 

2. Kapitel: Vorsorgepflicht des Arbeitgebers 

Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 

1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss 
eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung 
errichten oder sich einer solchen anschliessen. 

2 Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er 
eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitneh-
mervertretung.25 

3 Der Anschluss erfolgt rückwirkend. 

3bis Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und 
der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber 
erfolgt im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertre-
tung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der Auf-
fangeinrichtung (Art. 60) zu melden.26 27 

3ter Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so 
entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder, 
bei Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird.28 

4 Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer 
registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind.29 

5 Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf, 
sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzu-
schliessen.30 

  

23 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42)  

24 Fassung des Satzes gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 
26. Juni 1982, in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

26 Fassung gemäss Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 

27 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

28 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

29 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

30 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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6 Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht 
fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend 
zum Anschluss.31 

7 Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen 
Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht 
einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 
Bst. d und h).32 

Art. 12 Leistungsansprüche vor dem Anschluss 

1 Die Arbeitnehmer oder ihre Hinterlassenen haben Anspruch auf die gesetzlichen 
Leistungen, auch wenn sich der Arbeitgeber noch nicht einer Vorsorgeeinrichtung 
angeschlossen hat. Diese Leistungen werden von der Auffangeinrichtung erbracht. 

2 In diesem Fall schuldet der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung nicht nur die ent-
sprechenden Beiträge samt Verzugszinsen sondern auch einen Zuschlag als Scha-
denersatz. 

3. Kapitel: Versicherungsleistungen 

1. Abschnitt: Altersleistungen 

Art. 1333 Leistungsanspruch 

1 Anspruch auf Altersleistungen haben: 

a. Männer, die das 65. Altersjahr zurückgelegt haben; 

b. Frauen, die das 62. Altersjahr34 zurückgelegt haben. 

2 Die reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung können abwei-
chend davon vorsehen, dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung 
der Erwerbstätigkeit entsteht. In diesem Fall ist der Umwandlungssatz (Art. 14) ent-
sprechend anzupassen. 

Art. 1435 Höhe der Altersrente 

1 Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) 
berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat. 

  

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

33 Siehe auch die UeB der Änd. vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 
34 Heute: 64. Altersjahr (Art. 62a Abs. 1 der V vom 18. April 1984 über die berufliche 

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 
18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

35 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd.  
vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 
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2 Der Mindestumwandlungssatz beträgt 6,8 Prozent für das ordentliche Rentenalter 
65 von Frau36 und Mann. 

3 Der Bundesrat unterbreitet ab 2011 mindestens alle zehn Jahre einen Bericht über 
die Festlegung des Umwandlungssatzes in den nachfolgenden Jahren. 

Art. 1537 Altersguthaben 

1 Das Altersguthaben besteht aus: 

a. den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte 
der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des 
ordentlichen Rentenalters; 

b. den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen 
überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind. 

2 Der Bundesrat legt den Mindestzins fest. Dabei berücksichtigt er die Entwicklung 
der Rendite marktgängiger Anlagen, insbesondere der Bundesobligationen, sowie 
zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften. 

3 Der Bundesrat überprüft den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Er kon-
sultiert dabei die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge und die 
Sozialpartner. 

Art. 1638 Altersgutschriften 

Die Altersgutschriften werden jährlich in Prozenten des koordinierten Lohnes 
berechnet. Dabei gelten folgende Ansätze: 

Altersjahr Ansatz in Prozenten des koordinierten Lohnes 
  

25–34   7 

35–44 10 

45–54 15 

55–6539 18 
  

  

36 Heute: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. a der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. 
vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

38 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

39 Heute für Frauen: Altersjahr  55-64 (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der 
Fassung der Änd. vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 
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Art. 17 Kinderrente 

Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in 
Höhe der Waisenrente. 

2. Abschnitt: Hinterlassenenleistungen 

Art. 1840 Voraussetzungen 

Ein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen besteht nur, wenn der Verstorbene: 

a. im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursa-
che zum Tode geführt hat, versichert war; oder 

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit min-
destens zu 20 Prozent, aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war 
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt 
hat, auf mindestens 40 Prozent versichert war; oder 

c. als Minderjähriger invalid (Art. 8 Abs. 2 der BG vom 6. Oktober 200041 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) wurde 
und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mindestens zu 20 Prozent, 
aber weniger als zu 40 Prozent arbeitsunfähig war und bei Erhöhung der 
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod geführt hat, auf mindestens 
40 Prozent versichert war; oder 

d. von der Vorsorgeeinrichtung im Zeitpunkt des Todes eine Alters- oder Inva-
lidenrente erhielt. 

Art. 1942 Überlebender Ehegatte 

1 Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente, wenn 
er beim Tod des Ehegatten: 

a. für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss; oder 

b. älter als 45 Jahre ist und die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert hat. 

2 Der überlebende Ehegatte, der keine der Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt, 
hat Anspruch auf eine einmalige Abfindung in Höhe von drei Jahresrenten. 

3 Der Bundesrat regelt den Anspruch geschiedener Personen auf Hinterlassenenleis-
tungen. 

  

40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

41 SR 830.1 
42 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 19a43 Eingetragene Partnerinnen oder Partner 

Überlebende eingetragene Partnerinnen oder Partner haben die gleiche Rechts-
stellung wie Witwer. 

Art. 20 Waisen 

Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur, 
wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte. 

Art. 20a44  Weitere begünstigte Personen 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtig-
ten nach den Artikeln 19 und 20 folgende begünstigte Personen für die Hinterlasse-
nenleistungen vorsehen: 

a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt 
worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis 
zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
muss;  

b. beim Fehlen von begünstigten Personen nach Buchstabe a: die Kinder des 
Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Artikel 20 nicht erfüllen, 
die Eltern oder die Geschwister;  

c. beim Fehlen von begünstigten Personen nach den Buchstaben a und b: die 
übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens, im 
Umfang: 

1. der von der versicherten Person einbezahlten Beiträge, oder 

2. von 50 Prozent des Vorsorgekapitals. 

2 Kein Anspruch auf Hinterlassenenleistungen nach Absatz 1 Buchstabe a besteht, 
wenn die begünstigte Person eine Witwer- oder Witwenrente bezieht. 

Art. 2145 Höhe der Rente 

1 Beim Tod eines Versicherten beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, 
die Waisenrente 20 Prozent der vollen Invalidenrente, auf die der Versicherte 
Anspruch gehabt hätte. 

2 Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt 
die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt 
ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente. 

  

43 Eingefügt durch Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

44 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 
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Art. 22 Beginn und Ende des Anspruchs 

1 Der Anspruch auf Hinterlassenenleistung entsteht mit dem Tode des Versicherten, 
frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung. 

2 Der Anspruch auf Leistungen für Witwen und Witwer erlischt mit der Wiederver-
heiratung oder mit dem Tod der Witwe oder des Witwers.46 

3 Der Anspruch auf Leistungen für Waisen erlischt mit dem Tod des Waisen oder 
mit Vollendung des 18. Altersjahres. Er besteht jedoch bis zur Vollendung des 
25. Altersjahres für Kinder: 

a. bis zum Abschluss der Ausbildung; 

b.47 bis zur Erlangung der Erwerbsfähigkeit, sofern sie zu mindestens 70 Prozent 
invalid sind. 

4 Befand sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese 
Rückgriff nehmen.48 

3. Abschnitt: Invalidenleistungen 

Art. 2349 Leistungsanspruch 

Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: 

a. im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert wa-
ren; 

b. infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu 
mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren 
und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität 
geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren; 

c. als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG50) wurden und deshalb bei 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger 
als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähig-
keit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent 
versichert waren. 

  

46 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

47 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

48 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

49 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

50 SR 830.1 
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Art. 2451 Höhe der Rente 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf: 

a. eine volle Invalidenrente, wenn er im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent 
invalid ist; 

b. eine Dreiviertelsrente, wenn er zu mindestens 60 Prozent invalid ist; 

c. eine halbe Rente, wenn er mindestens zur Hälfte invalid ist; 

d. eine Viertelsrente, wenn er mindestens zu 40 Prozent invalid ist. 

2 Die Invalidenrente wird nach dem gleichen Umwandlungssatz berechnet wie die 
Altersrente im 65. Altersjahr52. Für die Versicherten der Übergangsgeneration gilt 
der vom Bundesrat nach Buchstabe b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-
Revision vom 3. Oktober 2003 festgelegte Umwandlungssatz. 

3 Das der Berechnung zu Grunde liegende Altersguthaben besteht aus: 

a. dem Altersguthaben, das der Versicherte bis zum Beginn des Anspruches 
auf die Invalidenrente erworben hat; 

b. der Summe der Altersgutschriften für die bis zum ordentlichen Rentenalter 
fehlenden Jahre, ohne Zinsen. 

4 Diese Altersgutschriften werden auf dem koordinierten Lohn des Versicherten 
während seines letzten Versicherungsjahres in der Vorsorgeeinrichtung berechnet. 

Art. 25 Kinderrente 

Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle 
ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente 
in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungs-
regeln wie für die Invalidenrente. 

Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs 

1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die ent-
sprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195953 über die Inva-
lidenversicherung (Art. 29 IVG).54 

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vor-
sehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen 
Lohn erhält. 

  

51 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd. vom  
3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

52 Heute: Rentenalter 64 für Frauen (Art. 62a Abs. 2 Bst. c der V vom 18. April 1984 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. 
vom 18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 

53 SR 831.20. Heute: Art. 28 Abs. 1 und 29 Abs. 1/3 IVG. 
54 Fassung gemäss Ziff. II 3 des BG vom 9. Okt. 1986 (2. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 1988 (AS 1987 447 455; BBl 1985 I 17). 
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3 Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder mit dem 
Wegfall der Invalidität. Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 1bis 55 der obli-
gatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge 
freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des 
Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).56 

4 Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der 
leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleis-
tungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeein-
richtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese 
Rückgriff nehmen.57 

4. Kapitel: Freizügigkeitsleistung und Wohneigentumsförderung58 

1. Abschnitt: Freizügigkeitsleistung59 

Art. 2760 

Für die Freizügigkeitsleistung gilt das FZG61. 

Art. 28–3062 

2. Abschnitt:63 Wohneigentumsförderung 

Art. 30a Begriff 

Als Vorsorgeeinrichtung im Sinne dieses Abschnittes gelten alle Einrichtungen, die 
im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind oder die den Vorsorge-
schutz nach Artikel 1 des FZG64 in anderer Form erhalten. 

  

55 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
56 Satz eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 

26. Juni 1982, in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 
57 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
58 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237).  

59 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 

60 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42)  

61 SR 831.42 
62 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). 
63 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung  

mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 

64 SR 831.42 



Bundesgesetz 

13 

831.40 

Art. 30b Verpfändung 

Der Versicherte kann den Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis 
zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331d des Obligationenrechts65 
verpfänden. 

Art. 30c Vorbezug 

1 Der Versicherte kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Alters-
leistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf geltend machen. 

2 Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der Freizügig-
keitsleistung beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dür-
fen höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch 
gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges 
in Anspruch nehmen. 

3 Der Versicherte kann diesen Betrag auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden, wenn er eine 
dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 

4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen ent-
sprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der 
Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Einbusse des Vorsorgeschutzes durch eine 
Leistungskürzung bei Tod oder Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrich-
tung eine Zusatzversicherung an oder vermittelt eine solche. 

5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist der 
Bezug nur zulässig, wenn sein Ehegatte, seine eingetragene Partnerin oder sein 
eingetragener Partner schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen 
oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen.66 

6 Wird vor Eintritt eines Vorsorgefalls die Ehe geschieden oder wird die eingetrage-
ne Partnerschaft gerichtlich aufgelöst, so gilt der Vorbezug als Freizügigkeitsleis-
tung und wird nach den Artikeln 122, 123 und 141 des Zivilgesetzbuches67 sowie 
Artikel 22 FZG68 geteilt.69 

7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der Vorsorgeein-
richtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement eine Prioritätenordnung für das Aufschie-
ben dieser Vorbezüge beziehungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten. 

  

65 SR 220 
66 Fassung gemäss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
67 SR 210 
68 SR 831.42 
69 Fassung gemäss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 30d Rückzahlung 

1 Der bezogene Betrag muss vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vor-
sorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, wenn: 

a. das Wohneigentum veräussert wird; 

b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich 
einer Veräusserung gleichkommen; oder 

c. beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird. 

2 Der Versicherte kann im Übrigen den bezogenen Betrag unter Beachtung der 
Bedingungen von Absatz 3 jederzeit zurückbezahlen. 

3 Die Rückzahlung ist zulässig bis: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen; 

b. zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalls; oder 

c. zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung. 

4 Will der Versicherte den aus einer Veräusserung des Wohneigentums erzielten 
Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren wiederum für sein 
Wohneigentum einsetzen, so kann er diesen Betrag auf eine Freizügigkeitseinrich-
tung überweisen. 

5 Bei Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die Rückzahlungspflicht 
auf den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufspreis abzüglich der hypothekarisch gesi-
cherten Schulden sowie der dem Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 

6 Die Vorsorgeeinrichtung räumt dem Versicherten im Falle der Rückzahlung einen 
entsprechend höheren Leistungsanspruch gemäss ihrem Reglement ein. 

Art. 30e Sicherung des Vorsorgezwecks 

1 Der Versicherte oder seine Erben dürfen das Wohneigentum nur unter Vorbehalt 
von Artikel 30d veräussern. Als Veräusserung gilt auch die Einräumung von Rech-
ten, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Nicht als Veräusserung 
gilt hingegen die Übertragung des Wohneigentums an einen vorsorgerechtlich 
Begünstigten. Dieser unterliegt aber derselben Veräusserungsbeschränkung wie der 
Versicherte. 

2 Die Veräusserungsbeschränkung nach Absatz 1 ist im Grundbuch anzumerken. Die 
Vorsorgeeinrichtung hat die Anmerkung dem Grundbuchamt gleichzeitig mit der 
Auszahlung des Vorbezugs beziehungsweise mit der Pfandverwertung des Vor-
sorgeguthabens anzumelden. 

3 Die Anmerkung darf gelöscht werden: 

a. drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen; 

b. nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; 

c. bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder 
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d. wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum investierte Betrag 
gemäss Artikel 30d an die Vorsorgeeinrichtung des Versicherten oder auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist. 

4 Erwirbt der Versicherte mit dem Vorbezug Anteilscheine einer Wohnbaugenossen-
schaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur Sicherstellung des Vorsorge-
zwecks zu hinterlegen. 

5 Der Versicherte mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung des Vorbezugs 
beziehungsweise vor der Verpfändung des Vorsorgeguthabens nachzuweisen, dass 
er die Mittel der beruflichen Vorsorge für sein Wohneigentum verwendet. 

6 Die Pflicht und das Recht zur Rückzahlung bestehen bis drei Jahre vor Entstehung 
des Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen Vorsorgefalles 
oder bis zur Barauszahlung. 

Art. 30f 70 Einschränkungen während einer Unterdeckung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass während der 
Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbezug und die Rückzahlung 
zeitlich und betragsmässig eingeschränkt oder ganz verweigert werden können. 

2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Einschränkungen 
nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren Umfang. 

Art. 30g71 Ausführungsbestimmungen 

Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verwendungszwecke und den Begriff «Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf» (Art. 30c Abs. 1); 

b. welche Voraussetzungen beim Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbau-
genossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen zu erfüllen sind (Art. 30c 
Abs. 3); 

c. den Mindestbetrag für den Bezug (Art. 30c Abs. 1); 

d. die Modalitäten der Verpfändung, des Vorbezugs, der Rückzahlung und der 
Sicherstellung des Vorsorgezwecks (Art. 30b–30e); 

e. die Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherten im Falle der Ver-
pfändung oder des Vorbezugs über die Auswirkungen auf ihre Vorsorgeleis-
tungen, über die Möglichkeit der Zusatzversicherung für die Risiken Tod 
oder Invalidität und über die steuerlichen Folgen zu informieren. 

  

70 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

71 Ursprünglich Art. 30f. 
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5. Kapitel: Eintrittsgeneration 

Art. 31 Grundsatz 

Der Eintrittsgeneration gehören die Personen an, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes das 25. Altersjahr vollendet und das Rentenalter noch nicht erreicht haben. 

Art. 32 Sonderbestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen 

1 Jede Vorsorgeeinrichtung hat im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten Sonder-
bestimmungen zugunsten der Eintrittsgeneration zu erlassen und dabei namentlich 
ältere Versicherte, vor allem solche mit kleinen Einkommen, bevorzugt zu behan-
deln. 

2 Haben Versicherte Leistungsansprüche aufgrund von Vorsorgeverhältnissen, die 
bei Inkrafttreten des Gesetzes bestehen, so können diese von der Vorsorgeeinrich-
tung berücksichtigt werden. 

Art. 33 Mindestleistungen in der Übergangszeit 

1 Der Bundesrat regelt die Mindestleistungen für Versicherungsfälle während der 
Übergangszeit. Er setzt diese Übergangszeit nach Artikel 11 Absatz 2 der Über-
gangsbestimmungen zur Bundesverfassung72 fest und berücksichtigt dabei insbeson-
dere Versicherte mit kleinen Einkommen.73 

2 Die Vorsorgeeinrichtung regelt die Finanzierung der Mindestleistungen. Sie legt 
darüber Rechenschaft im Rahmen ihres Jahresberichts ab.74 

6. Kapitel: Gemeinsame Bestimmungen für die Leistungen 

Art. 34 Höhe der Leistung in besonderen Fällen 

1 Der Bundesrat regelt die Berechnung der Leistungen in besonderen Fällen, 
namentlich 

a.75 wenn das nach Artikel 24 Absatz 4 massgebende Versicherungsjahr nicht 
vollständig ist oder der Versicherte während dieser Zeit nicht voll erwerbs-
fähig war; 

  

72 [BS 1 3; AS 1973 429]. Der genannten Bestimmung entspricht heute Ziff. 11 von 
Art. 196 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 

73 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 (AS 1994 904; BBl 1993 IV 241). 
74 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
75 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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b. wenn der Versicherte bei Eintritt des neuen Versicherungsfalles nach diesem 
Gesetz bereits eine Invalidenrente bezieht oder eine Invalidenleistung bezo-
gen hat. 

2 …76 

Art. 34a77 Koordination und Vorleistung 

1 Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Verhinderung ungerechtfertigter Vorteile 
des Versicherten oder seiner Hinterlassenen beim Zusammentreffen mehrerer Leis-
tungen. 

2 Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit gleichartigen Leistungen anderer 
Sozialversicherungen zusammen, so findet Artikel 66 Absatz 2 ATSG78 Anwen-
dung. Werden Ehegatten- und Waisenrenten bei ungenügenden Vorsorgeleistungen 
nach Artikel 54 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199279 über die Militärversiche-
rung ausgerichtet, so dürfen Leistungen dieses Gesetzes nicht gekürzt werden. 

3 Für die Vorleistung gelten die Artikel 70 und 71 ATSG. 

Art. 34b80 Subrogation 

Gegenüber einem Dritten, der für den Versicherungsfall haftet, tritt die Vorsorgeein-
richtung im Zeitpunkt des Ereignisses bis auf die Höhe der gesetzlichen Leistungen 
in die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begüns-
tigter nach Artikel 20a ein. 

Art. 35 Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden 

Die Vorsorgeeinrichtung kann ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, 
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der 
Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden her-
beigeführt hat oder sich einer Eingliederungsmassnahme der IV widersetzt. 

Art. 35a81 Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen 

1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Von der Rückforde-
rung kann abgesehen werden, wenn der Leistungsempfänger gutgläubig war und die 
Rückforderung zu einer grossen Härte führt. 

  

76 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

77 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

78 SR 830.1  
79 SR 833.1  
80 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
81 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nachdem die Vor-
sorgeeinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber mit Ablauf von fünf 
Jahren seit der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforderungsanspruch aus 
einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjäh-
rungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

Art. 3682 Anpassung an die Preisentwicklung 

1 Hinterlassenen- und Invalidenrenten, deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, 
werden bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters nach Anordnung des Bun-
desrates der Preisentwicklung angepasst. 

2 Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht nach Absatz 1 der Preisentwick-
lung angepasst werden müssen, sowie die Altersrenten werden entsprechend den 
finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung der Preisentwicklung angepasst. 
Das paritätische oder das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich 
darüber, ob und in welchem Ausmass die Renten angepasst werden. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung erläutert in ihrer Jahresrechnung oder in ihrem Jahres-
bericht die Beschlüsse nach Absatz 2. 

4 Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist anwendbar auf Anpassungen an die Preisent-
wicklung, die das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung unter Würdigung der 
finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtung beschlossen hat.83 

Art. 3784 Form der Leistungen 

1 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenleistungen werden in der Regel als Rente 
ausgerichtet. 

2 Der Versicherte kann verlangen, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das 
für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen (Art. 13 und 
Art. 13a85) massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung kann an Stelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrich-
ten, wenn die Alters- oder die Invalidenrente weniger als 10 Prozent, die Witwen- 
oder Witwerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als 2 Prozent 
der Mindestaltersrente der AHV beträgt. 

4 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass: 

a. die Anspruchsberechtigten eine Kapitalabfindung an Stelle einer Alters-, 
Hinterlassenen- oder Invalidenrente wählen können; 

  

82 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). Siehe auch die UeB der Änd.  
vom 3. Okt. 2003 am Ende dieses Erlasses. 

83 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

84 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

85 Art. 13a war in der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 vorgesehen, die in der  
Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 abgelehnt wurde (siehe BBl 2004 3943). 
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b. die Anspruchsberechtigten eine bestimmte Frist für die Geltendmachung der 
Kapitalabfindung einhalten müssen. 

5 Ist der Versicherte verheiratet oder lebt er in eingetragener Partnerschaft, so ist die 
Auszahlung der Kapitalabfindung nach den Absätzen 2 und 4 nur zulässig, wenn der 
Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner schriftlich 
zustimmt.86 Kann er die Zustimmung nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, 
so kann er das Gericht anrufen. 

Art. 38 Auszahlung der Renten 

Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet. Für den Monat, in dem der 
Anspruch erlischt, wird die Rente voll ausbezahlt. 

Art. 39 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung 

1 Der Leistungsanspruch kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten wer-
den. Vorbehalten bleibt Artikel 30b.87 

2 Der Leistungsanspruch darf mit Forderungen, die der Arbeitgeber der Vorsorgeein-
richtung abgetreten hat, nur verrechnet werden, wenn sie sich auf Beiträge beziehen, 
die nicht vom Lohn abgezogen worden sind. 

3 Rechtsgeschäfte, die diesen Bestimmungen widersprechen, sind nichtig. 

Art. 4088 

Art. 4189 Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung  
von Vorsorgeunterlagen 

1 Die Leistungsansprüche verjähren nicht, sofern die Versicherten im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen haben. 

2 Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere 
nach zehn Jahren. Die Artikel 129–142 des Obligationenrechts90 sind anwendbar. 

3 Guthaben, welche auf Freizügigkeitskonten oder -policen nach Artikel 10 der 
Freizügigkeitsverordnung vom 3. Oktober 199491 angelegt sind, werden nach Ablauf 
von zehn Jahren ab dem ordentlichen Rücktrittsalter (Art. 13) an den Sicherheits-
fonds überwiesen; dieser verwendet sie zur Finanzierung der Zentralstelle 2. Säule. 

  

86 Fassung gemäss Anhang Ziff. 29 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

87 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohn-
eigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995  
(AS 1994 2372 2378; BBl 1992 VI 237). 

88 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (AS 1994 2372; BBl 1992 VI 237). 

89 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

90 SR 220 
91 SR 831.425 
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4 Wenn es nicht möglich ist, das genaue Geburtsdatum des Versicherten zu ermit-
teln, werden diejenigen Freizügigkeitsguthaben, für welche bei den Einrichtungen, 
die sie verwalten, während zehn Jahren keine Nachrichten des Versicherten oder von 
dessen Erben eingegangen sind, bis ins Jahr 2010 von diesen Einrichtungen weiter 
verwaltet. Danach werden sie ebenfalls an den Sicherheitsfonds überwiesen; dieser 
verwendet sie entsprechend Absatz 3. 
5 Der Sicherheitsfonds erfüllt Ansprüche auf nach den Absätzen 3 und 4 an ihn 
überwiesene Guthaben, sofern deren Bestand vom Versicherten oder von dessen 
Erben nachgewiesen wird. 

6 Ansprüche, die nicht nach Absatz 5 geltend gemacht werden, verjähren, wenn der 
Versicherte sein 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. 

7 Die Absätze 1–6 sind auch auf Verpflichtungen aus Verträgen zwischen Vorsorge-
einrichtungen und Versicherungsgesellschaften, welche der Versicherungsaufsicht 
unterstellt sind, anwendbar. 

8 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Aufbewahrung von Vorsorgeunter-
lagen im Hinblick auf die Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten. 

Zweiter Titel:  
Obligatorische Versicherung der Selbständigerwerbenden 

Art. 42 Versicherung von Alter, Tod und Invalidität 

Sind die Selbständigerwerbenden obligatorisch für Alter, Tod und Invalidität ver-
sichert, so sind die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung der Arbeit-
nehmer sinngemäss anwendbar. 

Art. 43 Versicherung einzelner Risiken 

1 Umfasst die obligatorische Versicherung nur die Risiken Tod und Invalidität, so 
kann der Bundesrat ein Leistungssystem zulassen, das von demjenigen in der obliga-
torischen Versicherung der Arbeitnehmer abweicht. 

2 Die Bestimmungen über den Sicherheitsfonds sind nicht anwendbar. 

Dritter Titel: Freiwillige Versicherung 

1. Kapitel: Selbständigerwerbende 

Art. 44 Recht auf Versicherung 

1 Selbständigerwerbende können sich bei der Vorsorgeeinrichtung ihres Berufes 
oder ihrer Arbeitnehmer versichern lassen. 

2 Wer sich nicht bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern lassen kann, ist berechtigt, 
sich bei der Auffangeinrichtung versichern zu lassen. 
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Art. 45 Vorbehalt 

1 Für die Risiken Tod und Invalidität darf ein Vorbehalt aus gesundheitlichen Grün-
den für höchstens drei Jahre gemacht werden. 

2 Dieser Vorbehalt ist unzulässig, wenn der Selbständigerwerbende mindestens 
sechs Monate obligatorisch versichert war und sich innert Jahresfrist freiwillig ver-
sichert. 

2. Kapitel: Arbeitnehmer 

Art. 46 Erwerbstätigkeit im Dienste mehrerer Arbeitgeber 

1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Arbeit-
geber steht und dessen gesamter Jahreslohn 18 990 Franken92 übersteigt, kann sich 
entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der einer 
seiner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern deren 
reglementarische Bestimmungen es vorsehen.93 

2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert, 
kann er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht ausschlies-
sen, oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versichern lassen, den 
er von den anderen Arbeitgebern erhält. 

3 Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorgeeinrichtung bezahlt, 
schuldet jeder Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm bezo-
genen Lohn entfallen. Die Höhe des Arbeitgeber-Beitrages ergibt sich aus einer 
Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung. 

4 Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Arbeitnehmers das Inkasso 
gegenüber den Arbeitgebern. 

Art. 4794 Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung 

1 Scheidet der Versicherte aus der obligatorischen Versicherung aus, so kann er die 
Vorsorge oder bloss die Altersvorsorge im bisherigen Umfang bei derselben Vor-
sorgeeinrichtung, wenn deren Reglement dies zulässt, oder bei der Auffangeinrich-
tung weiterführen. 

2 Der aus der obligatorischen Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1bis 95 ausschei-
dende Versicherte kann die Vorsorge für die Risiken Tod und Invalidität im bisheri-
gen Umfang bei der Auffangeinrichtung weiterführen. 

  

92 Heute: 20 520 Franken (Art. 5 der V vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 26. Sept. 2008  
– SR 831.441.1). 

93 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

94 Fassung gemäss Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 
in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 

95 Heute: nach Art. 2 Abs. 3. 
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Dritter Teil: Organisation 

Erster Titel: Vorsorgeeinrichtungen 

Art. 48 Grundsätze96 

1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung 
teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen 
(Art. 6l), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen. 

2 Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung oder 
einer Genossenschaft haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts sein. Sie 
müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung 
erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden. 

3 Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie: 

a. die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und 
innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen 
Anpassungen nicht vornimmt; 

b. auf die weitere Registrierung verzichtet.97 

4 Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten 
beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die Versichertennummer der AHV 
nach den Bestimmungen des AHVG98 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
systematisch zu verwenden.99 

Art. 49100 Selbständigkeitsbereich 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung 
ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können 
im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestim-
mungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Rentenalters ausgerichtet werden. 

2 Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für 
die weiter gehende Vorsorge die Vorschriften über: 

1. die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicher-
baren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1), 

  

96 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

97 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

98 SR 831.10 
99 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
100 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 Ziff. 7–9,  

12-14, 16 (mit Ausnahme von Art. 66 Abs. 4), 17, 19-23 und 26 in Kraft seit 
1. April 2004, Abs. 1 und 2 Ziff. 3–6, 10, 11, 15, 16 (Art. 66 Abs. 4) und 18 in Kraft seit 
1. Jan. 2005, Abs. 2 Ziff. 1, 24 und 25 in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; 
BBl 2000 2637). 
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2. die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung  
(Art. 13a Abs. 8101), 

3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),  

4. die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a),  

5.102 die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2–4), 

6. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorge-
unterlagen (Art. 41),  

6a.103 die systematische Verwendung der Versichertennummer der AHV(Art. 48 
Abs. 4), 

7. die paritätische Verwaltung (Art. 51), 

8. die Verantwortlichkeit (Art. 52), 

9. die Kontrolle (Art. 53), 

10. die Interessenkonflikte (Art. 53a), 

11. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d), 

12.104 die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 53f), 

13. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5, Art. 56a, 57 und 59), 

14. die Aufsicht (Art. 61, 62 und 64), 

15. die Gebühren (Art. 63a), 

16.105 die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter 
Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 69), 

17. die Transparenz (Art. 65a), 

18. die Rückstellungen (Art. 65b), 

19. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versiche-
rungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4), 

20. die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a), 

21. die Vermögensverwaltung (Art. 71), 

22. die Rechtspflege (Art. 73 und 74), 

23. die Strafbestimmungen (Art. 75–79), 

24. den Einkauf (Art. 79b), 

  

101 Artikel 13a tritt mit der 11. AHV-Revision vom 3. Okt. 2003 (BBl 2003 6629) in Kraft. 
102 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
103 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
104 Fassung gemäss Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 
105 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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25. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c), 

25a.106 die Datenbearbeitung für die Zuweisung oder Verifizierung der Versi-
chertennummer der AHV (Art. 85a Bst. f), 

25b.107 die Datenbekanntgabe für die Zuweisung oder Verifizierung der Versi-
chertennummer der AHV (Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis),  

26. die Information der Versicherten (Art. 86b). 

Art. 50 Reglementarische Bestimmungen 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über 

a. die Leistungen; 

b. die Organisation; 

c. die Verwaltung und Finanzierung; 

d. die Kontrolle; 

e. das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den 
Anspruchsberechtigten. 

2 Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten, im Regle-
ment oder bei einer Einrichtung des öffentlichen Rechts in den vom Bund, vom 
Kanton oder von der Gemeinde erlassenen Vorschriften enthalten sein. 

3 Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlasse-
nen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens 
davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit 
dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar. 

Art. 51 Paritätische Verwaltung 

1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsor-
geeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.108 

2 Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen 
Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln: 

a. die Wahl der Vertreter der Versicherten; 

b. eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien; 

c. die paritätische Vermögensverwaltung; 

d. das Verfahren bei Stimmengleichheit. 

  

106 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

107 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-
Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

108 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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3 Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies 
wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, 
nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulas-
sen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitneh-
mer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuord-
nung des Vorsitzes anders regeln.109 

4 Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im 
gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine 
Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde 
bezeichnet. 

5 Erlässt nach Artikel 50 Absatz 2 der Bund, der Kanton oder die Gemeinde die 
Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung, so ist das paritätisch besetzte Organ vorher 
anzuhören. 

6 Die Vorsorgeeinrichtung hat die Erst- und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertreter im obersten paritätischen Organ auf eine Weise zu gewährleis-
ten, dass diese ihre Führungsaufgaben wahrnehmen können.110 

7 Die Vorsorgeeinrichtung kann vom Mitglied des obersten paritätischen Organs 
angehalten werden, eine angemessene Entschädigung für die Teilnahme an Sitzun-
gen und Schulungskursen auszurichten.111 

Art. 52112 Verantwortlichkeit 

1 Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrich-
tung betrauten Personen sind für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich 
oder fahrlässig zufügen. 

2 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden Bestimmungen 
verantwortlichen Organe verjährt in fünf Jahren von dem Tage an, an dem der 
Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen 
erlangt hat, auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlun-
gen an gerechnet. 

3 Wer als Organ einer Vorsorgeeinrichtung schadenersatzpflichtig wird, hat die 
übrigen regresspflichtigen Organe zu informieren. Die fünfjährige Verjährungsfrist 
für die Geltendmachung von Regressansprüchen nach diesem Absatz beginnt mit 
dem Zeitpunkt der Leistung von Schadenersatz. 

  

109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

110 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

111 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

112 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 53 Kontrolle 

1 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt eine Kontrollstelle für die jährliche Prüfung der 
Geschäftsführung, des Rechnungswesens und der Vermögensanlage. 

1bis Für die Haftung der Kontrollstelle gelten die Bestimmungen des Aktienrechts 
über die Revisionsstelle sinngemäss.113 

2 Die Vorsorgeeinrichtung hat durch einen anerkannten Experten für berufliche Vor-
sorge periodisch überprüfen zu lassen: 

a. ob die Vorsorgeeinrichtung jederzeit Sicherheit dafür bietet, dass sie ihre 
Verpflichtungen erfüllen kann; 

b. ob die reglementarischen versicherungstechnischen Bestimmungen über die 
Leistungen und die Finanzierung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

3 Absatz 2 Buchstabe a ist nicht auf die der Versicherungsaufsicht unterstellten Vor-
sorgeeinrichtungen anwendbar. 

4 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, welche die Kontrollstellen und aner-
kannten Experten erfüllen müssen, damit die sachgemässe Durchführung ihrer Auf-
gaben gewährleistet ist. 

5 Die Kontrollstelle überwacht die Einhaltung der Loyalität in der Vermögensver-
waltung.114 

Art. 53a115 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates 

Der Bundesrat erlässt Bestimmungen: 

a. zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen den Destinatären und 
Personen, welche mit der Vermögensverwaltung betraut sind; 

b. über die Anforderungen, welche Personen erfüllen müssen, die mit der 
Anlage und Verwaltung von Vorsorgevermögen betraut sind; 

c. über die Offenlegung von Vermögensvorteilen dieser Personen, welche sie 
in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtungen erzielt 
haben. 

Art. 53b116 Teilliquidation 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und 
das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind 
vermutungsweise erfüllt, wenn: 

  

113 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

114 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

115 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit  
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

116 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt; 

b. eine Unternehmung restrukturiert wird; 

c. der Anschlussvertrag aufgelöst wird. 

2 Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren 
zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. 

Art. 53c117 Gesamtliquidation 

Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die 
Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und 
genehmigt den Verteilungsplan. 

Art. 53d118 Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation 

1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksich-
tigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grund-
sätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze. 

2 Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten 
einzusetzen. 

3 Vorsorgeeinrichtungen, die sich an den Grundsatz der Bilanzierung in geschlosse-
ner Kasse halten müssen, dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig 
abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird. 

4 Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest: 

a. den genauen Zeitpunkt; 

b. die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil; 

c. den Fehlbetrag und dessen Zuweisung; 

d. den Verteilungsplan. 
5 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner 
über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie 
muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren. 

6 Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraus-
setzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichts-
behörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Ent-
scheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der 
zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter 
dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird 

  

117 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

118 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.119 

Art. 53e120 Auflösung von Verträgen 

1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und 
Vorsorgeeinrichtungen, die dem FZG121 unterstehen, besteht ein Anspruch auf das 
Deckungskapital. 

2 Der Anspruch nach Absatz 1 erhöht sich um eine anteilsmässige Beteiligung an 
den Überschüssen und vermindert sich durch die Rückkaufskosten. Die Versiche-
rungseinrichtung hat der Vorsorgeeinrichtung eine detaillierte, nachvollziehbare 
Abrechnung vorzulegen. 

3 Als Rückkaufskosten gelten Abzüge für das Zinsrisiko. Hat das Vertragsverhältnis 
mindestens fünf Jahre gedauert, so können keine Rückkaufskosten abgezogen wer-
den. Das Altersguthaben nach Artikel 15 darf nicht geschmälert werden, selbst wenn 
der Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat. 

4 Löst der Arbeitgeber den Anschlussvertrag mit seiner Vorsorgeeinrichtung auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der 
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung 
zu einigen, sofern der Anschlussvertrag für diesen Fall keine Regelung vorsieht. 
Fehlt eine Regelung im Anschlussvertrag oder kommt zwischen der bisherigen und 
der neuen Vorsorgeeinrichtung keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die 
Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung. 

4bis Ist im Anschlussvertrag vorgesehen, dass die Rentenbezüger bei der Auflösung 
des Anschlussvertrages die bisherige Vorsorgeeinrichtung verlassen, so kann der 
Arbeitgeber diesen Vertrag erst auflösen, wenn eine neue Vorsorgeeinrichtung 
schriftlich bestätigt hat, dass sie diese Personen zu den gleichen Bedingungen über-
nimmt.122 

5 Löst die Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag mit dem Arbeitgeber auf, so 
haben sich die bisherige und die neue Vorsorgeeinrichtung über den Verbleib der 
Rentenbezüger bei der bisherigen oder den Wechsel zur neuen Vorsorgeeinrichtung 
zu einigen. Kommt keine Vereinbarung zustande, so verbleiben die Rentenbezüger 
bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung. 

6 Verbleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung, so bleibt 
der Anschlussvertrag mit Bezug auf die Rentenbezüger weiter bestehen. Dies gilt 
auch für die Invaliditätsfälle, bei denen die Invalidität nach der Auflösung des 
Anschlussvertrags, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, 
aber vor der Auflösung des Anschlussvertrags eingetreten ist. 

  

119 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von 
Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichts-
gesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). 

120 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

121 SR 831.42 
122 Eingefügt durch Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 
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7 Der Bundesrat regelt die Zugehörigkeit der Rentenbezüger, wenn der Anschluss-
vertrag in Folge der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst wird. 

8 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Anforderungen an die 
Ausweisung der Kosten und die Berechnung des Deckungskapitals. 

Art. 53f123 Gesetzliches Kündigungsrecht 

1 Die Vorsorgeeinrichtung oder die Versicherungseinrichtung muss wesentliche 
Änderungen eines Anschlussvertrages oder eines Versicherungsvertrages mindes-
tens sechs Monate, bevor die Änderungen in Kraft treten sollen, der andern Ver-
tragspartei schriftlich ankündigen.  

2 Die andere Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 30 Tagen schriftlich auf den Zeitpunkt kündigen, auf den die Änderungen 
in Kraft treten sollen. 

3 Sie kann schriftlich verlangen, dass die Vorsorgeeinrichtung oder die Versiche-
rungseinrichtung ihr die für Offerten notwendigen Angaben zur Verfügung stellt. 
Werden ihr diese Angaben nicht innert 30 Tagen übermittelt, nachdem sie verlangt 
wurden, so verschieben sich der Beginn der 30-tägigen Kündigungsfrist und der 
Zeitpunkt, in dem die wesentlichen Änderungen in Kraft treten, entsprechend der 
Verzögerung. Wird vom gesetzlichen Kündigungsrecht kein Gebrauch gemacht, so 
treten die wesentlichen Änderungen auf den angekündigten Termin in Kraft. 

4 Als wesentliche Änderung eines Anschlussvertrages oder Versicherungsvertrages 
nach Absatz 1 gelten: 

a. eine Erhöhung derjenigen Beiträge, denen nicht Gutschriften auf den Gut-
haben der Versicherten entsprechen, um mindestens 10 Prozent innerhalb 
von drei Jahren; 

b. eine Senkung des Umwandlungssatzes, die für Versicherte zu einer Senkung 
ihrer voraussichtlichen Altersleistung um mindestens 5 Prozent führt; 

c. andere Massnahmen, deren Wirkungen denjenigen nach den Buchstaben a 
und b mindestens gleichkommen; 

d. der Wegfall der vollen Rückdeckung. 

5 Änderungen nach Absatz 4 gelten dann nicht als wesentlich, wenn sie Folge einer 
Änderung der rechtlichen Grundlagen sind 

  

123 Eingefügt durch Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 
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Zweiter Titel: Sicherheitsfonds und Auffangeinrichtung 

1. Kapitel: Rechtsträger 

Art. 54 Errichtung 

1 Die Spitzenorganisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber errichten zwei pari-
tätisch zu verwaltende Stiftungen. 

2 Der Bundesrat überträgt: 

a. der einen Stiftung, den Sicherheitsfonds zu führen; 

b. der andern Stiftung, die Verpflichtungen der Auffangeinrichtung zu über-
nehmen. 

3 Kommt die Errichtung einer Stiftung durch die Spitzenorganisationen nicht zustan-
de, so veranlasst der Bundesrat deren Gründung. 

4 Die Stiftungen gelten als Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e 
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968124 über das Verwaltungsverfahren. 

Art. 55 Stiftungsräte 

1 Die Stiftungsräte werden aus gleich vielen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer gebildet. Die öffentliche Verwaltung ist dabei angemessen zu berücksichti-
gen. Die Stiftungsräte können von neutralen Vorsitzenden geleitet werden. 

2 Die Mitglieder der Stiftungsräte werden für eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt. 

3 Die Stiftungsräte konstituieren sich selbst und erlassen die Reglemente über die 
Organisation der Stiftung. Sie überwachen deren Geschäftsführung und setzen eine 
unabhängige Revisionsstelle als Kontrollorgan ein. 

4 Jeder Stiftungsrat bestimmt eine Geschäftsstelle, welche die Stiftung verwaltet und 
vertritt. 

2. Kapitel: Sicherheitsfonds 

Art. 56125 Aufgaben 

1 Der Sicherheitsfonds: 

a. richtet Zuschüsse an jene Vorsorgeeinrichtungen aus, die eine ungünstige 
Altersstruktur aufweisen; 

  

124 SR 172.021 
125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Ende 
dieses Textes. 
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b.126 stellt die gesetzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen oder im 
Falle von vergessenen Guthaben liquidierter Vorsorgeeinrichtungen sicher; 

c. stellt die über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementari-
schen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Vorsorgeeinrichtungen 
sicher, soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhältnissen beruhen, auf die 
das FZG127 anwendbar ist; 

d.128 entschädigt die Auffangeinrichtung für die Kosten, die ihr auf Grund ihrer 
Tätigkeit nach den Artikeln 11 Absatz 3bis und 60 Absatz 2 dieses Gesetzes 
sowie 4 Absatz 2 FZG entstehen und die nicht auf den Verursacher über-
wälzt werden können; 

e. schliesst den Vorsorgeeinrichtungen im Falle einer Teil- oder Gesamtliqui-
dation, die innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten des FZG erfolgt, eine 
durch die Anwendung dieses Gesetzes entstandene Deckungslücke; 

f.129 fungiert als Zentralstelle 2. Säule für die Koordination, die Übermittlung und 
die Aufbewahrung der Angaben nach den Artikeln 24a–24f des FZG; 

g.130 ist für die Anwendung von Artikel 89a Verbindungsstelle zu den Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandels-
assoziation. Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen; 

h.131 entschädigt die Ausgleichskasse der AHV für die Kosten, die ihr auf Grund 
ihrer Tätigkeit nach Artikel 11 entstehen und nicht auf den Verursacher 
überwälzt werden können. 

2 Die Sicherstellung nach Absatz 1 Buchstabe c umfasst höchstens die Leistungen, 
die sich aufgrund eines massgebenden Lohnes nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dezember 1946132 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung in der 
anderthalbfachen Höhe des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 dieses 
Gesetzes ergeben. 

3 Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere wirtschaftlich oder finanziell nicht eng 
miteinander verbundene Arbeitgeber oder mehrere Verbände angeschlossen, so ist 
das zahlungsunfähige Versichertenkollektiv jedes einzelnen Arbeitgebers oder Ver-
bandes den zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich gleichgestellt. 

  

126 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 

127 SR 831.42 
128 Fassung gemäss Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 
129 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 

(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 
130 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten andererseits 
über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss Ziff. I 6 des BG 
vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über die Personenfreizügigkeit im Abk. 
zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA, in Kraft seit 1. Juni 2002 
(AS 2002 685 700; BBl 2001 4963). 

131 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

132 SR 831.10 
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Die Zahlungsunfähigkeit der Versichertenkollektive ist getrennt zu beurteilen. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

4 Der Bundesrat regelt die Leistungsvoraussetzungen. 

5 Der Sicherheitsfonds gewährt keine Sicherstellung der Leistungen, soweit seine 
Leistungen missbräuchlich in Anspruch genommen werden. 

6 Der Sicherheitsfonds führt für jede Aufgabe getrennt Rechnung. 

Art. 56a133 Rückgriff und Rückforderung 

1 Gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung 
oder des Versichertenkollektivs ein Verschulden trifft, kann der Sicherheitsfonds im 
Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die 
Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten.134 

2 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten. 

3 Der Rückforderungsanspruch nach Absatz 2 verjährt ein Jahr, nachdem der Sicher-
heitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätes-
tens aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung. Wird der Rückforde-
rungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht 
eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend. 

Art. 57135 Anschluss an den Sicherheitsfonds 

Die dem FZG136 unterstellten Vorsorgeeinrichtungen sind dem Sicherheitsfonds 
angeschlossen. 

Art. 58  Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur 

1 Eine Vorsorgeeinrichtung erhält Zuschüsse aufgrund ungünstiger Altersstruktur 
(Art. 56 Abs. 1 Bst. a) soweit die Summe der Altersgutschriften 14 Prozent der 
Summe der entsprechenden koordinierten Löhne übersteigt. Die Zuschüsse werden 
jährlich auf der Grundlage des vorangegangenen Kalenderjahres berechnet. 

2 Der Bundesrat kann diesen Ansatz ändern, wenn der Durchschnittssatz der Alters-
gutschriften gesamtschweizerisch wesentlich von 12 Prozent abweicht. 

3 Vorsorgeeinrichtungen können Zuschüsse nur beanspruchen, wenn bei ihnen das 
gesamte der obligatorischen Versicherung unterstellte Personal der angeschlossenen 
Arbeitgeber versichert ist. 

  

133 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 

134 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

135 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 

136 SR 831.42 
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4 Sind mehrere Arbeitgeber der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen, so 
werden die Zuschüsse für das Personal jedes einzelnen Arbeitgebers getrennt 
berechnet. 

5 Selbständigerwerbende werden für die Berechnung der Zuschüsse nur berücksich-
tigt, wenn sie: 

a. sich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Gesetzes oder Aufnahme 
der selbständigen Erwerbstätigkeit freiwillig versichern, oder 

b. während mindestens sechs Monaten der obligatorischen Versicherung unter-
stellt waren und sich unmittelbar danach freiwillig versichern. 

Art. 59137 Finanzierung 

1 Der Sicherheitsfonds wird von den ihm angeschlossenen Vorsorgeeinrichtungen 
finanziert. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

3 Er regelt die Finanzierung der Aufgaben, welche vom Sicherheitsfonds nach Arti-
kel 56 Absatz 1 Buchstabe f übernommen werden.138 

4 Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen kann der Bund dem Sicherheitsfonds 
zur Finanzierung von Insolvenzleistungen gemäss Artikel 56 Absatz 1 Buchstaben b, 
c und d Darlehen zu marktkonformen Bedingungen gewähren. Die Gewährung 
dieser Darlehen kann an Bedingungen geknüpft werden.139 

3. Kapitel: Auffangeinrichtung 

Art. 60 
1 Die Auffangeinrichtung ist eine Vorsorgeeinrichtung. 

2 Sie ist verpflichtet: 

a. Arbeitgeber, die ihrer Pflicht zum Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung 
nicht nachkommen, anzuschliessen; 

b. Arbeitgeber auf deren Begehren anzuschliessen; 

c. Personen als freiwillige Versicherte aufzunehmen; 

d. die Leistungen nach Artikel 12 auszurichten; 

  

137 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Juli 1998 
(AS 1996 3067, 1998 1573; BBl 1996 I 564 580). 

138 Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 

139 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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e.140 die Arbeitslosenversicherung anzuschliessen und für die von dieser Ver-
sicherung gemeldeten Bezüger von Taggeldern die obligatorische Versiche-
rung durchzuführen. 

2bis Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 12 
Absatz 2 kann die Auffangeinrichtung Verfügungen erlassen. Diese sind vollstreck-
baren Urteilen im Sinne von Artikel 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889141 
über Schuldbetreibung und Konkurs gleichgestellt.142 

3 Der Auffangeinrichtung dürfen keine wettbewerbsverzerrenden Vergünstigungen 
gewährt werden. 

4 Die Auffangeinrichtung schafft regionale Zweigstellen. 

5 Die Auffangeinrichtung führt Freizügigkeitskonten gemäss Artikel 4 Absatz 2 des 
FZG143. Sie führt darüber eine besondere Rechnung.144 

6 Die Auffangeinrichtung ist nicht verpflichtet, laufende Rentenverpflichtungen zu 
übernehmen.145 

Dritter Titel: Aufsicht 

Art. 61 Aufsichtsbehörde 

1 Jeder Kanton bezeichnet eine Behörde, welche die Vorsorgeeinrichtungen sowie 
die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz 
auf seinem Gebiet beaufsichtigt.146 

2 Der Bundesrat legt fest, unter welchen Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen 
sowie Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, der 
Aufsicht des Bundes unterstehen.147 

3 Die Gesetzgebung über die Versicherungsaufsicht bleibt vorbehalten. 

  

140 Eingefügt durch Art. 117a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vom 26. Juni 1982, 
in Kraft seit 1. Juli 1997 (SR 837.0). 

141 SR 281.1 
142 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
143 SR 831.42 
144 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 

1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
145 Eingefügt durch Ziff. I  des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung), 

in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 
146 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
147 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 62 Aufgaben 

1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtung sowie die 
Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, die gesetzlichen 
Vorschriften einhalten, indem sie insbesondere:148 

a. die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetz-
lichen Vorschriften prüft; 

b.149 von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem 
Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, 
namentlich über ihre Geschäftstätigkeit; 

c. Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche 
Vorsorge nimmt; 

d. die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft; 

e.150 Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information 
gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist 
für die Versicherten in der Regel kostenlos. 

2 Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 84 Absatz 2, 
85 und 86 des Zivilgesetzbuches151. 

3 Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von 
Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidati-
onen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen.152 

Art. 63 Aufsicht über den Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung 

1 Der Sicherheitsfonds und die Auffangeinrichtung unterstehen der Aufsicht des 
Bundes. 

2 Gründungsurkunde und reglementarische Bestimmungen bedürfen der Genehmi-
gung des Bundesrates. Jahresbericht und Jahresrechnung sind ihm zur Kenntnis zu 
bringen. 

3 …153 

  

148 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

149 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

151 SR 210 
152 Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 

1. Juli 2004 (SR 221.301). 
153 Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 9. Okt. 1987 (AS 1988 414; BBl 1986 III 121). 
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Art. 63a154 Gebühren 

1 Die Aufsichtsbehörde des Bundes erhebt von den ihrer Aufsicht unterstellten 
Einrichtungen zur Deckung der Aufsichtskosten: 

a. eine jährliche Aufsichtsgebühr; 

b. Gebühren für Verfügungen und Dienstleistungen. 

2 Die Aufsichtsgebühr wird bei Vorsorgeeinrichtungen auf der Basis der Summe der 
per 31. Dezember berechneten reglementarischen Austrittsleistungen aller Versi-
cherten nach Artikel 2 FZG155, bei den Annexeinrichtungen auf der Basis des Ver-
mögens und gegebenenfalls der Anzahl Sondervermögen bemessen. 

3 Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren Aufsichtskosten und legt den Gebüh-
rentarif fest. 

Art. 64 Oberaufsicht 

1 Die Aufsichtsbehörden unterstehen der Oberaufsicht des Bundesrates. 

2 Der Bundesrat kann ihnen Weisungen erteilen. 

Vierter Teil:  Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen 

Art. 65 Grundsatz 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die 
übernommenen Verpflichtungen erfüllen können. 

2 Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im 
Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. 

3 Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat 
erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie 
ausgewiesen werden müssen.156 

Art. 65a157 Transparenz 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen haben bei der Regelung des Beitragssystems, der 
Finanzierung, der Kapitalanlagen und bei der Rechnungslegung den Grundsatz der 
Transparenz zu beachten. 

  

154 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

155 SR 831.42 
156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
157 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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2 Mit der Transparenz soll sichergestellt werden, dass: 

a. die tatsächliche finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtung ersichtlich wird; 

b. die Sicherheit der Erfüllung der Vorsorgezwecke belegt werden kann; 

c. das paritätische Organ der Vorsorgeeinrichtung seine Führungsaufgabe 
wahrnehmen kann; 

d. die Informationspflichten gegenüber den Versicherten erfüllt werden kön-
nen. 

3 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen in der Lage sein, Informationen über den 
Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, 
die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den Deckungsgrad 
abgeben zu können. 

4 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie diese Informa-
tionen unter Beachtung der Verhältnismässigkeit des Aufwandes bis auf Stufe der 
Vorsorgewerke ausgewiesen werden müssen. 

5 Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Transparenz 
gewährleistet werden muss. Er erlässt dafür Rechnungslegungsvorschriften und legt 
die Anforderungen an die Kosten- und Ertragstransparenz fest. 

Art. 65b158 Ausführungsbestimmungen des Bundesrates 

Der Bundesrat erlässt Mindestvorschriften über die Errichtung: 

a. der Rückstellungen für die versicherungstechnischen Risiken; 

b. anderer Rückstellungen, die der Sicherung der Finanzierung dienen; 

c. der Schwankungsreserven. 

Art. 65c159 Zeitlich begrenzte Unterdeckung 

1 Eine zeitlich begrenzte Unterdeckung und damit eine zeitlich begrenzte Abwei-
chung vom Grundsatz der jederzeitigen Sicherheit nach Artikel 65 Absatz 1 ist 
zulässig, wenn: 

a. sichergestellt ist, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fällig-
keit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2); und 

b. die Vorsorgeeinrichtung Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung in 
einer angemessenen Frist zu beheben. 

2 Bei Unterdeckung muss die Vorsorgeeinrichtung die Aufsichtsbehörde, den 
Arbeitgeber, die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner über das Aus-
mass und die Ursachen der Unterdeckung sowie über ergriffene Massnahmen infor-
mieren. 

  

158 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

159 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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Art. 65d160 Massnahmen bei Unterdeckung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Unterdeckung selbst beheben. Der Sicherheits-
fonds tritt erst dafür ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung zahlungsunfähig ist. 

2 Die Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung müssen auf einer reglementa-
rischen Grundlage beruhen und der besonderen Situation der Vorsorgeeinrichtung, 
insbesondere den Vermögens- und Verpflichtungsstrukturen wie den Vorsorge-
plänen und der Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes der 
Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner Rechnung tragen. Sie müssen 
verhältnismässig, dem Grad der Unterdeckung angemessen und Teil eines ausge-
wogenen Gesamtkonzeptes sein. Sie müssen zudem geeignet sein, die Unterdeckung 
innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. 

3 Sofern andere Massnahmen nicht zum Ziel führen, kann die Vorsorgeeinrichtung 
während der Dauer einer Unterdeckung: 

a. von Arbeitgeber und Arbeitnehmern Beiträge zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich 
hoch sein wie die Summe der Beiträge der Arbeitnehmer; 

b. von Rentnerinnen und Rentnern einen Beitrag zur Behebung einer Unter-
deckung erheben. Die Erhebung dieses Beitrags erfolgt durch Verrechnung 
mit den laufenden Renten. Der Beitrag darf nur auf dem Teil der laufenden 
Rente erhoben werden, der in den letzten zehn Jahren vor der Einführung 
dieser Massnahme durch gesetzlich oder reglementarisch nicht vorge-
schriebene Erhöhungen entstanden ist. Er darf nicht auf Versicherungsleis-
tungen bei Alter, Tod und Invalidität der obligatorischen Vorsorge erhoben 
werden. Auf Versicherungsleistungen, welche über die Leistungen der obli-
gatorischen Vorsorge hinausgehen, darf er nur dann erhoben werden, wenn 
eine entsprechende reglementarische Grundlage vorhanden ist. Die Höhe der 
Renten bei Entstehung des Rentenanspruchs bleibt jedenfalls gewährleistet. 

4 Sofern sich die Massnahmen nach Absatz 3 als ungenügend erweisen, kann die 
Vorsorgeeinrichtung den Mindestzinssatz nach Artikel 15 Absatz 2 während der 
Dauer der Unterdeckung, höchstens jedoch während fünf Jahren unterschreiten. Die 
Unterschreitung darf höchstens 0,5 Prozent betragen. 

Art. 65e161 Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht 
bei Unterdeckung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass der Arbeitgeber 
im Fall einer Unterdeckung Einlagen in ein gesondertes Konto Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) vornehmen 
und auch Mittel der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve auf dieses Konto über-
tragen kann. 

  

160 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

161 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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2 Die Einlagen dürfen den Betrag der Unterdeckung nicht übersteigen und werden 
nicht verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen eingesetzt, verpfändet, abgetreten 
noch auf andere Weise vermindert werden. 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere: 

a. die Auflösung der AGBR mit Verwendungsverzicht, deren Übertragung in 
die ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve und die Verrechnung mit fälligen 
Arbeitgeberbeiträgen; 

b. den möglichen Gesamtbetrag der Arbeitgeberbeitragsreserven und deren 
Behandlung bei einer Gesamt- und Teilliquidation. 

4 Der Arbeitgeber und die Vorsorgeeinrichtung können vertraglich zusätzliche Rege-
lungen treffen. 

Art. 66 Aufteilung der Beiträge 

1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der 
Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeit-
gebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner 
Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einver-
ständnis festgelegt werden. 

2 Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für 
nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen 
verlangen. 

3 Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorge-
einrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab. 

4 Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende 
des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge 
geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.162 

Art. 67 Deckung der Risiken 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen entscheiden, ob sie die Deckung der Risiken selbst 
übernehmen oder sie ganz oder teilweise einer der Versicherungsaufsicht unterstell-
ten Versicherungseinrichtung oder, unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedin-
gungen, einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung übertragen. 

2 Sie können die Deckung der Risiken selbst übernehmen, wenn sie die vom Bun-
desrat festgesetzten Voraussetzungen erfüllen. 

  

162 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 68 Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen  
und Versicherungseinrichtungen 

1 Versicherungseinrichtungen, welche die Risikodeckung einer nach diesem Gesetz 
registrierten Vorsorgeeinrichtung übernehmen wollen, haben in ihre Angebote 
Tarife einzubeziehen, die lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Risiken für 
Todesfall und Invalidität abdecken. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

2 ...163 

3 Die Versicherungseinrichtungen haben den Vorsorgeeinrichtungen die nötigen 
Angaben zu liefern, damit diese die in Artikel 65a geforderte Transparenz gewähr-
leisten können.164 

4 Zu diesen Angaben gehören insbesondere auch: 

a. eine jährliche, nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteili-
gung; aus der Abrechnung muss insbesondere ersichtlich sein, auf welchen 
Grundlagen die Überschussbeteiligung berechnet und nach welchen 
Grundsätzen sie verteilt wurde; 

b. eine Aufstellung über die Verwaltungskosten; der Bundesrat erlässt 
Bestimmungen über die Art und Weise, wie die Verwaltungskosten ausge-
wiesen werden müssen.165 

Art. 68a166 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen 

1 Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen müssen, nachdem der 
Beschluss betreffend die Anpassung der Renten an die Preisentwicklung gemäss 
Artikel 36 Absätze 2 und 3 gefasst wurde, den Sparguthaben der Versicherten gut-
geschrieben werden. 

2 Von Absatz 1 kann nur abgewichen werden: 

a. bei Vorsorgewerken, die an Sammelstiftungen angeschlossen sind: wenn die 
Vorsorgekommission des Vorsorgewerkes ausdrücklich einen anders lauten-
den Beschluss fasst und ihn der Sammelstiftung mitteilt; 

b. bei Vorsorgeeinrichtungen, die nicht in Form einer Sammelstiftung geführt 
werden: wenn das paritätische Organ ausdrücklich einen anders lautenden 
Beschluss fasst und ihn der Versicherungseinrichtung mitteilt. 

  

163 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom  
17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (SR 961.01). 

164 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

165 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

166 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. April 2004 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 69 Finanzielles Gleichgewicht 

1 Soweit eine Vorsorgeeinrichtung die Deckung der Risiken selbst übernimmt, darf 
sie für die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts nur den vorhandenen Bestand 
an Versicherten und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in 
geschlossener Kasse). 

2 Die Aufsichtsbehörde kann Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften unter den vom Bundesrat festgesetzten Bedingungen ermächtigen, vom 
Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse abzuweichen. 

Art. 70167 

Art. 71 Vermögensverwaltung 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen verwalten ihr Vermögen so, dass Sicherheit und genü-
gender Ertrag der Anlagen, eine angemessene Verteilung der Risiken sowie die 
Deckung des voraussehbaren Bedarfes an flüssigen Mitteln gewährleistet sind. 

2 Die Verpfändung oder Belastung von Ansprüchen einer Vorsorgeeinrichtung aus 
Kollektivlebensversicherungsvertrag oder aus Rückversicherungsvertrag ist nicht 
zulässig.168 

Art. 72 Finanzierung der Auffangeinrichtung 

1 Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener 
Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt. 

2 Die nach Artikel 12 für die Auffangeinrichtung entstehenden Kosten werden vom 
Sicherheitsfonds nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b getragen. 

3 Die der Auffangeinrichtung für ihre Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses 
Gesetzes sowie nach Artikel 4 Absatz 2 des FZG169 entstandenen Kosten, die nicht 
auf den Verursacher überwälzt werden können, werden vom Sicherheitsfonds getra-
gen.170 

  

167 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

169 SR 831.42 
170 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1996 3067 3070; BBl 1996 I 564 580). 
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Fünfter Teil: Rechtspflege und Strafbestimmungen 

Erster Titel: Rechtspflege 

Art. 73 Streitigkeiten und Verantwortlichkeitsansprüche171 

1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitig-
keiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten 
entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: 

a. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sin-
ne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG172 dienen; 

b. Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Arti-
kel 82 Absatz 2 ergeben; 

c. Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52; 

d. den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.173 

2 Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren 
vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. 

3 Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der 
Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde. 

4 ...174 

Art. 74175 Besonderheiten der Rechtspflege 

1 Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundes-
verwaltungsgericht angefochten werden. 

2 Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 
Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig 
oder leichtsinnig. 

  

171 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

172 SR 831.42 
173 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
174 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 

mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
175 Fassung gemäss Ziff. I 14 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von 

Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichts-
gesetzes (AS 2006 5599; BBl 2006 7759). 
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Zweiter Titel: Strafbestimmungen176 

Art. 75 Übertretungen 

1.  Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre Auskunft erteilt 
oder die Auskunft verweigert, 

wer sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf eine andere Weise verunmöglicht, 

wer die erforderlichen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu 10 000 Franken bestraft, sofern nicht ein mit 
schwererer Strafe bedrohtes Vergehen des Strafgesetzbuches177 vorliegt.178 

2.  Bei geringfügigen Fällen kann von der Durchführung eines Verfahrens abgese-
hen werden. 

Art. 76 Vergehen 

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 
oder einen anderen eine Leistung der Vorsorgeeinrichtung oder des Sicherheitsfonds 
erwirkt, die ihm nicht zukommt, 

wer sich durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise der 
Beitragspflicht gegenüber einer Vorsorgeeinrichtung oder dem Sicherheitsfonds ent-
zieht, 

wer als Arbeitgeber einem Arbeitnehmer Beiträge vom Lohn abzieht und sie dem 
vorgesehenen Zweck entfremdet,179 

wer die Schweigepflicht verletzt oder bei der Durchführung dieses Gesetzes seine 
Stellung als Organ oder Funktionär zum Nachteil Dritter oder zum eigenen Vorteil 
missbraucht, 

wer als Inhaber oder Mitglied einer Kontrollstelle oder als anerkannter Experte für 
berufliche Vorsorge die Pflichten nach Artikel 53 in grober Weise verletzt, 

wird, sofern nicht ein mit schwererer Strafe bedrohtes Vergehen oder Verbrechen 
des Strafgesetzbuches180 vorliegt, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Busse bis zu 30 000 Franken bestraft.181 

  

176 Ab 1. Jan. 2007 sind die angedrohten Strafen und die Verjährungsfristen in Anwendung 
von Art. 333 Abs. 2–6 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom 
13. Dez. 2002 (AS 2006 3459) zu interpretieren beziehungsweise umzurechnen. 

177 SR 311.0 
178 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
179 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
180 SR 311.0 
181 Fassung des Lemma gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 77 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 

1 Wird eine Widerhandlung beim Besorgen der Angelegenheiten einer juristischen 
Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personengesamt-
heit ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst in Ausübung geschäftlicher oder dienst-
licher Verrichtungen für einen andern begangen, so finden die Strafbestimmungen 
auf diejenigen natürlichen Personen Anwendung, welche die Tat verübt haben. 

2 Der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätz-
lich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung 
des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkun-
gen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend han-
delnden Täter gelten. 

3 Ist der Geschäftsherr oder Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene eine juristi-
sche Person, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Einzelfirma oder Personen-
gesamtheit ohne Rechtspersönlichkeit, so findet Absatz 2 auf die schuldigen Organe, 
Organmitglieder, geschäftsführenden Gesellschafter, tatsächlich leitenden Personen 
oder Liquidatoren Anwendung. 

4 Fällt eine Busse von höchstens 4000 Franken in Betracht und würde die Ermittlung 
der nach den Absätzen 1–3 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen bedin-
gen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so kann von 
einer Verfolgung dieser Personen Umgang genommen und an ihrer Stelle die juristi-
sche Person, die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzelfirma zur 
Bezahlung der Busse verurteilt werden.182 

Art. 78 Verfahren 

Die Verfolgung und die Beurteilung ist Sache der Kantone. Artikel 258 des Bundes-
gesetzes vom 15. Juni 1934183 über die Bundesstrafrechtspflege ist anwendbar. 

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten 

1 Wer einer Verfügung der zuständigen Aufsichtsbehörde trotz Mahnung und Hin-
weis auf die Strafdrohung dieses Artikels innert nützlicher Frist nicht nachkommt, 
wird von der Aufsichtsbehörde mit einer Ordnungsbusse bis zu 4000 Franken 
bestraft.184 Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten kann eine Verwarnung ausge-
sprochen werden. 

2 Gegen die Bussenverfügungen kann beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde 
geführt werden.185 

  

182 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

183 SR 312.0 
184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
185 Fassung gemäss Anhang Ziff. 109 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  

in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 
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Sechster Teil:  
Umfang der Leistungen, Steuerrecht und besondere Bestimmungen186 

Erster Titel: Umfang der Leistungen187 

Art. 79a188 Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Titels gelten für alle Vorsorgeverhältnisse, unabhängig 
davon, ob die Vorsorgeeinrichtung im Register für die berufliche Vorsorge eingetra-
gen ist oder nicht. 

Art. 79b189 Einkauf 

1 Die Vorsorgeeinrichtung darf den Einkauf höchstens bis zur Höhe der reglementa-
rischen Leistungen ermöglichen. 

2 Der Bundesrat regelt die Fälle der Personen, die im Zeitpunkt, in dem sie den 
Einkauf verlangt haben, noch nie einer Vorsorgeeinrichtung angehört haben. 

3 Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen inner-
halb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen 
werden. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen 
freiwillige Einkäufe erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt 
sind. 

4 Von der Begrenzung ausgenommen sind die Wiedereinkäufe im Falle der Ehe-
scheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft nach 
Artikel 22c FZG190.191 

Art. 79c192 Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen 

Der nach dem Reglement der Vorsorgeeinrichtung versicherbare Lohn der Arbeit-
nehmer oder das versicherbare Einkommen der Selbständigerwerbenden ist auf den 
zehnfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 beschränkt. 

  

186 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

187 Fassung gemäss Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

188 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 
2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

190 SR 831.42 
191 Eingefügt durch Art. 37 Ziff. 3 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
192 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2006 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Zweiter Titel: Steuerrechtliche Behandlung der Vorsorge193 

Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen 

1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die 
nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind. 

2 Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten 
und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte aus-
schliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, 
der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der 
Kantone und Gemeinden befreit. 

3 Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom 
Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden. 

4 Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der all-
gemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst 
werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine 
Gewinnsteuern erhoben werden. 

Art. 81 Abzug der Beiträge 

1 Die Beiträge der Arbeitgeber an die Vorsorgeeinrichtung und die Einlagen in die 
Arbeitgeberbeitragsreserven, einschliesslich derjenigen nach Artikel 65e, gelten bei 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden als Geschäftsauf-
wand.194 

2 Die von den Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden an Vorsorgeeinrichtun-
gen nach Gesetz oder reglementarischen Bestimmungen geleisteten Beiträge sind bei 
den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und Gemeinden abziehbar. 

3 Für den versicherten Arbeitnehmer sind die vom Lohn abgezogenen Beiträge im 
Lohnausweis anzugeben; andere Beiträge sind durch die Vorsorgeeinrichtungen zu 
bescheinigen. 

Art. 81a195 Abzug des Beitrags der Rentnerinnen und Rentner 

Der Beitrag der Rentnerinnen und Rentner zur Behebung einer Unterdeckung nach 
Artikel 65d Absatz 3 Buchstabe b ist bei den direkten Steuern des Bundes, der 
Kantone und Gemeinden abziehbar. 

  

193 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 

194 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

195 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
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Art. 82 Gleichstellung anderer Vorsorgeformen 

1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können auch Beiträge für weitere, aus-
schliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vor-
sorgeformen abziehen. 

2 Der Bundesrat legt in Zusammenarbeit mit den Kantonen die anerkannten Vor-
sorgeformen und die Abzugsberechtigung für Beiträge fest. 

Art. 83 Besteuerung der Leistungen 

Die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen nach den Arti-
keln 80 und 82 sind bei den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden in vollem Umfang als Einkommen steuerbar. 

Art. 83a196 Steuerliche Behandlung der Wohneigentumsförderung 

1 Der Vorbezug und der aus einer Pfandverwertung des Vorsorgeguthabens erzielte 
Erlös sind als Kapitalleistung aus Vorsorge steuerbar. 

2 Bei Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses kann der 
Steuerpflichtige verlangen, dass ihm die beim Vorbezug oder bei der Pfandverwer-
tung für den entsprechenden Betrag bezahlten Steuern zurückerstattet werden. Für 
solche Wiedereinzahlungen ist ein Abzug zur Ermittlung des steuerbaren Einkom-
mens ausgeschlossen. 

3 Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern erlischt nach Ablauf von drei 
Jahren seit Wiedereinzahlung des Vorbezugs oder des Pfandverwertungserlöses an 
eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge. 

4 Alle Vorgänge gemäss den Absätzen 1–3 sind der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung von der betreffenden Vorsorgeeinrichtung unaufgefordert zu melden. 

5 Die Bestimmungen dieses Artikels gelten für die direkten Steuern von Bund, 
Kantonen und Gemeinden. 

Art. 84 Ansprüche aus Vorsorge 

Vor ihrer Fälligkeit sind die Ansprüche aus Vorsorgeeinrichtungen und Vorsorgefor-
men nach den Artikeln 80 und 82 von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden befreit. 

  

196 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung  
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378;  
BBl 1992 VI 237). 
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Dritter Titel: Besondere Bestimmungen197 

Art. 85 Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge 

1 Der Bundesrat bestellt eine Eidgenössische Kommission für die berufliche Vor-
sorge mit höchstens 21 Mitgliedern. Sie setzt sich zusammen aus Vertretern des 
Bundes und der Kantone sowie mehrheitlich aus Vertretern der Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Vorsorgeeinrichtungen. 

2 Die Kommission begutachtet zuhanden des Bundesrates Fragen über die Durchfüh-
rung und Weiterentwicklung der beruflichen Vorsorge. 

Art. 85a198 Bearbeiten von Personendaten 

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliess-
lich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder 
bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertrage-
nen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um:199 

a. die Versicherungsbeiträge zu berechnen und zu erheben; 

b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-
ren und diese mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren; 

c. ein Rückgriffsrecht gegenüber einem haftpflichtigen Dritten geltend zu 
machen; 

d. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

e. Statistiken zu führen; 

f.200 die Versichertennummer der AHV zuzuweisen oder zu verifizieren. 

Art. 85b201 Akteneinsicht 

1 Sofern überwiegende Privatinteressen gewahrt bleiben, steht die Akteneinsicht zu: 

a. der versicherten Person für die sie betreffenden Daten; 

b. Personen, die einen Anspruch oder eine Verpflichtung nach diesem Gesetz 
haben, für diejenigen Daten, die für die Wahrung des Anspruchs oder die 
Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind; 

  

197 Ursprünglich: Zweiter Titel. 
198 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
199 Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
200 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-

Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
201 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
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c. Personen und Institutionen, denen ein Rechtsmittel gegen eine auf Grund 
dieses Gesetzes erlassene Verfügung zusteht, für die zur Ausübung dieses 
Rechts erforderlichen Daten; 

d. Behörden, die zuständig sind für Beschwerden gegen auf Grund dieses 
Gesetzes erlassene Verfügungen, für die zur Erfüllung dieser Aufgabe erfor-
derlichen Daten; 

e. der haftpflichtigen Person und ihrem Versicherer für die zur Beurteilung 
eines Rückgriffsanspruchs der beruflichen Vorsorge erforderlichen Daten. 

2 Handelt es sich um Gesundheitsdaten, deren Bekanntgabe sich für die zur Einsicht 
berechtigte Person gesundheitlich nachteilig auswirken könnte, so kann von ihr 
verlangt werden, dass sie einen Arzt oder eine Ärztin bezeichnet, der oder die ihr 
diese Daten bekannt gibt. 

Art. 86202 Schweigepflicht 

Personen, die an der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes beteiligt sind, haben gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 

Art. 86a203 Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten im Einzel-
fall und auf schriftliches und begründetes Gesuch hin bekannt gegeben werden an: 

a. Sozialhilfebehörden, wenn sie für die Festsetzung, Änderung oder Rückfor-
derung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfer-
tigter Bezüge erforderlich sind; 

b. Zivilgerichte, wenn sie für die Beurteilung eines familien- oder erbrecht-
lichen Streitfalles erforderlich sind; 

c. Strafgerichte und Strafuntersuchungsbehörden, wenn sie für die Abklärung 
eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind; 

d. Betreibungsämter, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes 
vom 11. April 1889204 über Schuldbetreibung und Konkurs; 

e. Steuerbehörden, wenn sie sich auf die Ausrichtung von Leistungen der 
beruflichen Vorsorge beziehen und für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind. 

2 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Daten bekannt 
gegeben werden an: 

  

202 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 

203 Eingefügt durch Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 

204 SR 281.1 
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a. andere mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe, wenn sie für die Erfül-
lung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erforderlich sind; 

b. Organe einer anderen Sozialversicherung, wenn sich eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt; 

bbis.205 Organe einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifi-
zierung der Versichertennummer der AHV; 

c. die für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 
100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990206 über die direkte Bun-
dessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen; 

d. Organe der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 
1992207; 

e. Strafuntersuchungsbehörden, wenn es die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens erfordert; 

f.208 die IV-Stelle zur Früherfassung nach Artikel 3b IVG209 oder im Rahmen der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit nach Artikel 68bis IVG und an die pri-
vaten Versicherungseinrichtungen nach Artikel 68bis Absatz 1 Buchstabe b 
IVG. 

3 Daten dürfen auch der zuständigen Steuerbehörde im Rahmen des Meldeverfah-
rens nach Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 13. Oktober 1965210 über die Verrech-
nungssteuer bekannt gegeben werden. 

4 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten 
muss gewahrt bleiben. 

5 In den übrigen Fällen dürfen Daten an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden: 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegen-
den Interesse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich ein-
gewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, 
diese nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt 
werden darf. 

6 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehen-
den Zweck erforderlich sind. 

7 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person. 

  

205 Eingefügt durch Anhang Ziff. 9 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-
nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

206 SR 642.11 
207 SR 431.01 
208 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 

1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
209 SR 831.20 
210 SR 642.21 
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8 Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der 
Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige 
Arbeiten erforderlich sind. 

Art. 86b211 Information der Versicherten 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form 
informieren über: 

a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das 
Altersguthaben; 

b. die Organisation und die Finanzierung; 

c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51. 

2 Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht 
auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtungen auf Anfrage hin Infor-
mationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die 
Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung sowie den 
Deckungsgrad abzugeben. 

3 Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ 
auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vor-
sorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn 
reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeits-
termin noch nicht überwiesen worden sind. 

4 Artikel 75 ist anwendbar. 

Art. 87212 Amts- und Verwaltungshilfe 

Die Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden des Bundes, der Kantone, Bezirke, 
Kreise und Gemeinden sowie die Organe der anderen Sozialversicherungen geben 
den mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen auf schriftliche und 
begründete Anfrage im Einzelfall kostenlos diejenigen Daten bekannt, die erforder-
lich sind für: 

a. die Kontrolle der Erfassung der Arbeitgeber; 

b. die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen; 

c. die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge; 

d. die Festsetzung und den Bezug der Beiträge; 

e. den Rückgriff auf haftpflichtige Dritte. 

  

211 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Abs. 2 in Kraft seit 
1. April 2004, die übrigen Bestimmungen am 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; 
BBl 2000 2637). 

212 Fassung gemäss Ziff. I des BG von 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2689; BBl 2000 255). 
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Art. 88213 

Art. 89214 

Siebenter Teil:215 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 89a Geltungsbereich 

1 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der sozialen Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsange-
hörige der Schweiz oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind 
oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft wohnen, sowie für deren Familienangehöri-
ge gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes auch die 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit betreffenden Bestimmungen 
des Abkommens vom 21. Juni 1999216 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) in der Fassung des 
Protokolls vom 26. Oktober 2004217 über die Ausdehnung des Freizügigkeits-
abkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten.218 

2 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz, Islands, Liechtensteins oder Norwegens im Bereich der sozialen 
Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige der Schweiz oder Islands, 
Liechtensteins oder Norwegens sind oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der 
Schweiz oder im Gebiet Islands, Liechtensteins oder Norwegens wohnen, sowie für 
deren Familienangehörige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes auch die Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 2001219 zur 
Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-

  

213 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 

214 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 10 des Bundesstatistikgesetzes vom 9. Okt. 1992 
(SR 431.01). 

215 Eingefügt durch Ziff. I 7 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss 
Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

216 SR 0.142.112.681 
217 AS 2006 995 
218 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 9 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 

Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

219 SR 0.632.31 
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schen Freihandelsassoziation (revidiertes EFTA-Abkommen) betreffend die Koordi-
nierung der Systeme der Sozialen Sicherheit. 

3 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die 
das in Absatz 1 genannte Abkommen gilt.220 

Art. 89b Gleichbehandlung 

1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiete eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 89a Absatz 1 gilt, haben, soweit das 
Freizügigkeitsabkommen221 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflich-
ten auf Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige. 

2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und 
für die Artikel 89a Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen222 
nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes 
wie Schweizer Staatsangehörige. 

Art. 89c Verbot von Wohnortsklauseln 

Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf: 

a. soweit das Freizügigkeitsabkommen223 nichts anderes vorsieht, nicht des-
halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt 
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft wohnt; 

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen224 nichts anderes vorsieht, nicht 
deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlag-
nahmt werden, weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechten-
stein oder Norwegen wohnt. 

Art. 89d Leistungsberechnung  

Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt. 

  

220 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 9 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

221 SR 0.142.112.681 
222 SR 0.632.31 
223 SR 0.142.112.681 
224 SR 0.632.31 
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Achter Teil:225 Schlussbestimmungen 

Erster Titel: Änderung von Bundesgesetzen 

Art. 90 

Die Änderungen des geltenden Bundesrechtes stehen im Anhang; dieser ist Bestand-
teil des Gesetzes. 

Zweiter Titel: Übergangsbestimmungen 

Art. 91 Garantie der erworbenen Rechte 

Dieses Gesetz greift nicht in Rechte der Versicherten ein, die sie vor seinem Inkraft-
treten erworben haben. 

Art. 92–94226 

Art. 95 Übergangsordnung für die Altersgutschriften 

Während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten für die 
Berechnung der Altersgutschriften folgende Mindestansätze: 

Altersjahr  Ansatz in Prozenten des 
koordinierten Lohnes 

Männer Frauen   
    

25–34 25–31    7 

35–44 32–41  10 

45–54 42–51  11 

55–65 52–62  13 
    
    

Art. 96227 

Art. 96a228 

  

225 Ursprünglich Siebenter Teil. 
226 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
227 Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
228 Eingefügt durch Ziff. I 10 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998 (AS 1999 2374; BBl 1999 4). Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 
20. März 2008 zur formellen Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 
1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
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Dritter Titel: Vollzug und Inkrafttreten 

Art. 97 Vollzug 

1 Der Bundesrat überwacht die Anwendung des Gesetzes und trifft die Massnahmen 
zur Durchführung der beruflichen Vorsorge. 

1bis Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Durchführung von Erhebungen und 
die Veröffentlichung von Informationen, die der Kontrolle über die Anwendung 
sowie der Evaluation über die Wirkung dieses Gesetzes dienen. Dabei sind insbe-
sondere die Organisation und die Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen, die 
Leistungen und deren Empfänger sowie der Beitrag der beruflichen Vorsorge an die 
Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung zu analysieren.229 

2 Die Kantone erlassen die Ausführungsbestimmungen. …230 

3 Die Kantone bringen die Ausführungsvorschriften dem Eidgenössischen Departe-
ment des Innern zur Kenntnis.231 

Art. 98 Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und berücksichtigt dabei 
insbesondere die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Er kann einzelne Vor-
schriften vor diesem Zeitpunkt in Kraft setzen. 

3 Die Vorschriften in Artikel 81 Absätze 2 und 3 und in den Artikeln 82 und 83 sind 
innerhalb dreier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes in Kraft zu setzen. 

4 Artikel 83 findet keine Anwendung auf Renten und Kapitalabfindungen aus Vor-
sorgeeinrichtungen und Vorsorgeformen im Sinne der Artikel 80 und 82, die: 

a. vor Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen oder fällig werden oder 

b. innerhalb von 15 Jahren seit Inkrafttreten von Artikel 83 zu laufen beginnen 
oder fällig werden und auf einem Vorsorgeverhältnis beruhen, das bei 
Inkrafttreten bereits besteht. 

Datum des Inkrafttretens:232 1. Januar 1985 
Art. 54, 55, 61, 63, 64 und 97: 1. Juli 1983  
Art. 48 und 93: 1. Januar 1984  
Art. 60: 1. Juli 1984  
Art. 81 Abs. 2 und 3. 82 und 83: 1. Januar 1987 

  

229 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

230 Satz aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung 
des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 

231 Fassung gemäss Ziff. II 411 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung 
kantonaler Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; 
BBl 1988 II 1333). 

232 Art. 1 der V vom 29. Juni 1983 [AS 1983 827]. 
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Übergangsbestimmungen der Änderung vom 21. Juni 1996233 

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 3. Oktober 2003  
(1. BVG-Revision)234 

a. Laufende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten 

1 Für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Gesetzesänderung laufen, gilt für den Umwandlungssatz weiterhin das 
bisherige Recht. 

2 Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Gesetzesänderung laufen, werden nach Artikel 36 der Preisentwicklung 
angepasst. 

3 Artikel 21 Absatz 2 findet auch Anwendung auf Witwen- und Witwerrenten sowie 
Waisenrenten, die beim Tod einer versicherten Person entstehen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung bereits eine Alters- oder Invalidenrente 
bezieht. 

b. Mindestumwandlungssatz 

1 Der Bundesrat legt den Mindestumwandlungssatz fest für die Versicherten derjeni-
gen Jahrgänge, die innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzesän-
derung das ordentliche Rentenalter erreichen. Er senkt ihn dabei ab, bis 6,8 Prozent 
erreicht sind. 

2 Solange für Frau und Mann verschiedene ordentliche Rentenalter gelten, kann auch 
der Mindestumwandlungssatz pro Jahr verschieden sein. 

3 Der Bundesrat regelt für die Invalidenrenten: 

a. die Berechnung der Altersgutschriften und des koordinierten Lohnes für die 
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderung fehlenden 
Jahre; 

b. den anwendbaren Mindestumwandlungssatz. 

c. Altersgutschriften 

Für die Berechnung der Altersgutschriften gilt der Ansatz von 18 Prozent für fol-
gende Rentenalter der Frauen235: 

  

233 AS 1996 3067. Aufgehoben durch Ziff. II 41 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 
Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; 
BBl 2007 6121). 

234 AS 2004 1677; BBl 2000 2637 
235 Heute: 64. Altersjahr (Art. 62a Abs. 2 Bst. b der V vom 18. April 1984 über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in der Fassung der Änd. vom 
18. Aug. 2004 – SR 831.441.1). 
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Jahre nach Inkrafttreten Rentenalter der Frau 
  

weniger als 2 63 

ab 2, aber weniger als 6 64 

ab 6 65 
  
  

d. Deckungslücken 

Der Sicherheitsfonds schliesst innerhalb von fünf Jahren seit Inkrafttreten dieser 
Gesetzesänderung den Vorsorgeeinrichtungen nach Artikel 1 Absatz 2 FZG236 eine 
Deckungslücke, die ihnen durch die Anwendung dieser Gesetzesänderung entstan-
den ist und die auf Grund der besonderen finanziellen Struktur der Vorsorgeeinrich-
tung nicht anderweitig gedeckt werden kann.  

e. Koordination mit der 11. AHV-Revision 

Der Bundesrat nimmt bei der Erhöhung des ordentlichen Rentenalters der Frauen 
(Art. 13), dem Umwandlungssatz (Art. 14 und Übergangsbestimmung Bst. b) und 
den Altersgutschriftensätzen (Art. 16) die Anpassungen vor, die durch das Inkraft-
treten der 11. AHV-Revision auf einen späteren Zeitpunkt als auf den 1. Januar 2003 
notwendig geworden sind, und wird die notwendigen Anpassungen vornehmen, falls 
der Anspruch der Frauen auf Altersleistungen mit dem 65. Altersjahr nicht im Jahr 
2009 entsteht. 

f. Invalidenrenten 

1 Die Invalidenrenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung zu laufen 
begonnen haben, unterstehen dem bisherigen Recht. 

2 Während zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung unterstehen 
die Invalidenrenten noch dem Recht, das nach Artikel 24 in der Fassung vom 
25. Juni 1982237 galt. 

3 Sinkt der Invaliditätsgrad bei der Revision einer laufenden Rente, so ist auf diese 
noch das bisherige Recht anwendbar. 

4 Die Dreiviertel-Invalidenrenten werden erst nach dem Inkrafttreten der 4. IVG-
Revision vom 21. März 2003238 eingeführt. 

5 Renten, die nach dem Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzes-
änderung entstehen und die gestützt auf Absatz 4 noch als ganze Renten entstehen, 
werden bei Inkrafttreten der 4. IVG-Revision in dem Mass in Dreiviertelsrenten 
umgewandelt, als sie auch in der Invalidenversicherung zu Dreiviertelsrenten wer-
den. 

  

236 SR 831.42 
237 AS 1983 797 
238 SR 831.20 
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Anhang 

Änderung von Bundeserlassen 

1. Zivilgesetzbuch239 

Art. 89bis Abs. 4 und 6 

… 

2. Obligationenrecht240 

Art. 331 Abs. 3 

… 

Art. 331a Abs. 3bis 

… 

Art. 331b Abs. 3bis 

… 

Art. 331c Abs. 1 

… 

Art. 339d Abs. 1 

… 

Art. 342 Abs. 1 Bst. a 

… 

3. Bundesgesetz vom 2. April 1908241 über den Versicherungsvertrag 

Art. 46 Abs. 1 

… 

  

239 SR 210 
240 SR 220. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
241 SR 221.229.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
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4. Bundesgesetz vom 11. April 1889242 über Schuldbetreibung- und  
Konkurs 

Art. 92 Ziff. 13 

… 

5. Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946243 über die Alters- und  
Hinterlassenenversicherung 

Art. 43quinquies 244 

Aufgehoben 

Art. 49 

Die Wörter «anerkannte Versicherungseinrichtungen» werden gestrichen. 

Art. 73 Abs. 1 

Das Wort «anerkannten» wird gestrichen. 

Art. 74–83 

Aufgehoben 

Art. 109 Abs. 1 

Das Wort «anerkannten» wird gestrichen. 

6. Bundesgesetz vom 19. Juni 1959245 über die Invalidenversicherung 

Art. 68 

Aufgehoben 

  

242 SR 281.1 
243 SR 831.10 
244 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
245 SR 831.20 
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7. Bundesgesetz vom 19. März 1965246 über Ergänzungsleistungen  
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

Art. 3 Abs. 4 Bst. d 

… 

8. Bundesgesetz vom 20. März 1981247 über die Unfallversicherung 

Art. 40 

… 

  

246 [AS 1965 537, 1971 32, 1972 2483 Ziff. III, 1974 1589 Ziff. II, 1978 391 Ziff. II 2, 
1985 2017, 1986 699, 1996 2466 Anhang Ziff. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 
Ziff. I 6 3371 Anhang Ziff. 9 3453, 2003 3837 Anhang Ziff. 4, 2006 979 Art. 2 Ziff. 8. 
AS 2007 6055 Art. 35]. 

247 SR 832.20 
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Bundesgesetz 
über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(Freizügigkeitsgesetz, FZG) 

vom 17. Dezember 1993 (Stand am 1. August 2008) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 34quater und 64 der Bundesverfassung1,2 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. Februar 19923, 

beschliesst: 

1. Abschnitt: Geltungsbereich 

Art. 1 

1 Dieses Gesetz regelt im Rahmen der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge die Ansprüche der Versicherten im Freizügigkeitsfall. 

2 Es ist anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung 
des privaten oder des öffentlichen Rechts aufgrund ihrer Vorschriften (Reglement) 
bei Erreichen der Altersgrenze, bei Tod oder bei Invalidität (Vorsorgefall) einen 
Anspruch auf Leistungen gewährt. 

3 Es ist sinngemäss anwendbar auf Ruhegehaltsordnungen, nach denen die Ver-
sicherten im Vorsorgefall Anspruch auf Leistungen haben. 

2. Abschnitt: 
Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung bei Austritt 
von Versicherten 

Art. 2 Austrittsleistung 

1 Versicherte, welche die Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor ein Vorsorgefall 
eintritt (Freizügigkeitsfall), haben Anspruch auf eine Austrittsleistung. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Austrittsleis-
tung; diese muss mindestens so hoch sein wie die nach den Bestimmungen des 
4. Abschnitts berechnete Austrittsleistung. 

  

 AS 1994 2386 
1 [BS 1 3; AS 1973 429]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die 

Art. 111–113 und 122 der BV vom 18. April 1999 (SR 101). 
2 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2693; BBl 2000 255). 
3 BBl 1992 III 533 
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3 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab 
diesem Zeitpunkt ist sie nach Artikel 15 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 
19824 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) zu 
verzinsen.5 

4 Überweist die Vorsorgeeinrichtung die fällige Austrittsleistung nicht innert 
30 Tagen, nachdem sie die notwendigen Angaben erhalten hat, so ist ab Ende dieser 
Frist ein Verzugszins nach Artikel 26 Absatz 2 zu bezahlen.6 

Art. 3 Übertragung an die neue Vorsorgeeinrichtung 

1 Treten Versicherte in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so hat die frühere Vor-
sorgeeinrichtung die Austrittsleistung an die neue zu überweisen. 

2 Muss die frühere Vorsorgeeinrichtung Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen 
erbringen, nachdem sie die Austrittsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung über-
wiesen hat, so ist ihr diese Austrittsleistung soweit zurückzuerstatten, als dies zur 
Auszahlung der Hinterlassenen- oder Invalidenleistungen nötig ist. 

3 Die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen der früheren Vorsorgeeinrichtung 
können gekürzt werden, soweit eine Rückerstattung unterbleibt. 

Art. 4 Erhaltung des Vorsorgeschutzes in anderer Form 

1 Versicherte, die nicht in eine neue Vorsorgeeinrichtung eintreten, haben ihrer Vor-
sorgeeinrichtung mitzuteilen, in welcher zulässigen Form sie den Vorsorgeschutz 
erhalten wollen. 

2 Bleibt diese Mitteilung aus, so hat die Vorsorgeeinrichtung frühestens sechs Mo-
nate, spätestens aber zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Austrittsleistung 
samt Zins der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG7) zu überweisen.8 

2bis Treten die Versicherten in eine neue Vorsorgeeinrichtung ein, so müssen die 
Freizügigkeitseinrichtungen das Vorsorgekapital für die Erhaltung des Vorsorge-
schutzes der neuen Vorsorgeeinrichtung überweisen. Die Versicherten melden: 

a. der Freizügigkeitseinrichtung den Eintritt in die neue Vorsorgeeinrichtung; 

b. der neuen Vorsorgeeinrichtung die bisherige Freizügigkeitseinrichtung 
sowie die Form des Vorsorgeschutzes.9 

3 Bei der Ausübung der Aufgabe gemäss Absatz 2 wird die Auffangeinrichtung als 
Freizügigkeitseinrichtung für die Führung von Freizügigkeitskonten tätig. 

  

4 SR 831.40  
5 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
7 SR 831.40  
8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
9 Eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 

1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386;  BBl 1999 4). 
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Art. 5 Barauszahlung 

1 Versicherte können die Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen, wenn: 

a.10 sie die Schweiz endgültig verlassen; vorbehalten bleibt Artikel 25f; 

b. sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen; oder 

c. die Austrittsleistung weniger als ihr Jahresbeitrag beträgt. 

2 An Anspruchsberechtigte, die verheiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft 
leben, ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene 
Partnerin oder der eingetragene Partner schriftlich zustimmt.11 

3 Kann die Zustimmung nicht eingeholt werden oder wird sie ohne triftigen Grund 
verweigert, so kann das Gericht angerufen werden. 

Art. 5a12 

Art. 6 Nicht eingebrachte Eintrittsleistung und Erhöhungsbeiträge 

1 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen 
Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, so ist dieser Teil bei der Berechnung 
der Austrittsleistung mitzuberücksichtigen, selbst wenn er nicht oder nur teilweise 
beglichen wurde. Der noch nicht beglichene Teil kann jedoch samt Zinsen von der 
Austrittsleistung abgezogen werden. 

2 Haben Versicherte infolge einer Leistungsverbesserung Erhöhungsbeiträge zu ent-
richten, so ist die Austrittsleistung aufgrund der verbesserten Leistungen zu berech-
nen. Die noch nicht beglichenen Erhöhungsbeiträge können jedoch von der Aus-
trittsleistung abgezogen werden. 

Art. 7 Vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommene 
Eintrittsleistung 

1 Hat der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin die Eintrittsleistung von Versicherten 
ganz oder teilweise übernommen, so kann die Vorsorgeeinrichtung den entspre-
chenden Betrag von der Austrittsleistung abziehen. 

2 Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr um mindestens einen Zehntel 
des vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin übernommenen Betrags. Der nicht 
verbrauchte Teil fällt an ein Beitragsreservenkonto des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin. 

  

10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

12 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Aufgehoben durch 
Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), mit Wirkung seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
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Art. 8 Abrechnung und Information 

1 Im Freizügigkeitsfall muss die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten eine Abrech-
nung über die Austrittsleistung erstellen. Daraus müssen die Berechnung der Aus-
trittsleistung, die Höhe des Mindestbetrages (Art. 17) und die Höhe des Altersgut-
habens (Art. 15 BVG13) ersichtlich sein. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten auf alle gesetzlich und reglementa-
risch vorgesehenen Möglichkeiten der Erhaltung des Vorsorgeschutzes hinweisen; 
namentlich hat sie die Versicherten darauf aufmerksam zu machen, wie diese den 
Vorsorgeschutz für den Todes- und Invaliditätsfall beibehalten können. 

3. Abschnitt: 
Rechte und Pflichten der Vorsorgeeinrichtung bei Eintritt 
der Versicherten 

Art. 9 Aufnahme in die reglementarischen Leistungen 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss den eintretenden Versicherten ermöglichen, ihren 
Vorsorgeschutz aufrechtzuerhalten und weiter aufzubauen, und ihnen die mitge-
brachten Austrittsleistungen gutschreiben. 

2 Hält die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen in einem Leistungsplan fest, so hat 
sie den Versicherten zu ermöglichen, sich bis zu ihren vollen reglementarischen 
Leistungen einzukaufen. Vorbehalten bleibt Artikel 79a des BVG14.15 

3 Bei der Bemessung ihrer Leistungen darf die Vorsorgeeinrichtung nicht unter-
scheiden, ob die Leistungen auf Beiträge oder auf Eintrittsleistungen zurückzuführen 
sind. 

Art. 10 Bemessung und Fälligkeit der Eintrittsleistung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung bestimmt in ihrem Reglement die Höhe der Eintrittsleis-
tung. Diese darf den höheren der Beträge nicht übersteigen, der aus dem Vergleich 
zwischen ihrer Austrittsleistung nach Artikel 15 und 16 und derjenigen nach ihrer 
Tabelle, die Artikel 17 sinngemäss darstellt, resultiert. 

2 Die Eintrittsleistung wird fällig mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung. Ab 
diesem Zeitpunkt ist ein Verzugszins zu zahlen. 

3 Die Amortisation und Verzinsung jenes Teils der Eintrittsleistung, der durch die 
Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung nicht gedeckt ist und der auch 
nicht sofort bezahlt wird, richtet sich nach den reglementarischen Bestimmungen 
oder einer Vereinbarung zwischen der versicherten Person und der Vorsorgeeinrich-
tung. 

  

13 SR 831.40 
14 SR 831.40 
15 Satz eingefügt durch Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungs-

programm 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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Art. 11 Recht auf Einsicht und Einforderung 

1 Die Versicherten haben der Vorsorgeeinrichtung Einsicht in die Abrechnungen 
über die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorgeverhältnis zu gewähren. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Austrittsleistung aus dem früheren Vorsorge-
verhältnis sowie das Vorsorgekapital aus einer Form der Vorsorgeschutzerhaltung 
für Rechnung der Versicherten einfordern.16 

Art. 12 Vorsorgeschutz 

1 Mit dem Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung sind die Versicherten zu den Leistun-
gen versichert, die ihnen nach dem Reglement aufgrund der einzubringenden Ein-
trittsleistung zustehen. 

2 Haben sich Versicherte bei Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, einen 
Teil der Eintrittsleistung selber zu bezahlen, und haben sie diesen Teil bei Eintritt 
eines Vorsorgefalls nicht oder nur teilweise beglichen, so stehen ihnen die regle-
mentarischen Leistungen gleichwohl zu. Der noch nicht bezahlte Teil kann jedoch 
samt Zinsen von den Leistungen abgezogen werden. 

Art. 13 Nicht verwendete Austrittsleistung 

1 Verbleibt ein Teil der eingebrachten Austrittsleistung, nachdem sich die Versicher-
ten in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft haben, so können sie 
damit den Vorsorgeschutz in einer anderen zulässigen Form erhalten. 

2 Die Versicherten können mit dem verbleibenden Teil der eingebrachten Austritts-
leistung auch künftige reglementarisch höhere Leistungen erwerben. Die Vorsorge-
einrichtung hat jährlich darüber abzurechnen. 

Art. 14 Gesundheitliche Vorbehalte 

1 Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten Austrittsleistungen erworben wird, 
darf nicht durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt geschmälert werden. 

2 Die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung abgelaufene Zeit eines Vorbehalts ist auf 
die neue Vorbehaltsdauer anzurechnen. Für die Versicherten günstigere Bedingun-
gen der neuen Vorsorgeeinrichtung gehen vor. 

4. Abschnitt: Berechnung der Austrittsleistung 

Art. 15 Ansprüche im Beitragsprimat 

1 Bei Spareinrichtungen entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Spargut-
haben; bei versicherungsmässig geführten Beitragsprimatkassen entsprechen sie dem 
Deckungskapital. 

  

16 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 
1998, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 1999 2374 2386; BBl 1999 4). 
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2 Das Sparguthaben ist die Summe aller im Hinblick auf Altersleistungen gutge-
schriebenen Beiträge des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und der versicherten 
Person sowie der sonstigen Einlagen; sämtliche Zinsen sind zu berücksichtigen. 

3 Das Deckungskapital ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
im Anwartschaftsdeckungsverfahren gemäss dem Grundsatz der Bilanzierung in 
geschlossener Kasse zu berechnen. 

4 Beiträge für Sondermassnahmen und Solidaritätsleistungen sind zu berücksichti-
gen, wenn sie das persönliche Sparguthaben oder das Deckungskapital erhöht haben. 

Art. 16 Ansprüche im Leistungsprimat 

1 Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der 
Versicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen. 

2 Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet: 

versicherte Leistungen ×
anrechenbare Versicherungsdauer
____________________________________________________________ 

 mögliche Versicherungsdauer 

3 Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. Sie bestimmen sich 
aufgrund der möglichen Versicherungsdauer. Temporäre Leistungen gemäss Arti-
kel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie 
nicht nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden. 

4 Die anrechenbare Versicherungsdauer setzt sich zusammen aus der Beitragsdauer 
und der eingekauften Versicherungsdauer. Sie beginnt frühestens mit der Leistung 
von Beiträgen an die Altersvorsorge. 

5 Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare 
Versicherungsdauer und endet mit der ordentlichen reglementarischen Altersgrenze. 

6 Der Barwert ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu ermit-
teln. Die Barwerte sind im Reglement tabellarisch darzustellen. 

Art. 17 Mindestbetrag bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung 

1 Bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung hat die versicherte Person zumindest 
Anspruch auf die eingebrachten Eintrittsleistungen samt Zinsen sowie auf die von 
ihr während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt einem Zuschlag von 
4 Prozent pro Altersjahr ab dem 20. Altersjahr, höchstens aber von 100 Prozent. Das 
Alter ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. 

2 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen und zur Deckung von Kosten können 
von den Beiträgen der versicherten Person nur abgezogen werden, wenn die Höhe 
der verschiedenen Beiträge im Reglement festgelegt und der Bedarf in der Jahres-
rechnung oder in deren Anhang ausgewiesen ist. Abgezogen werden dürfen: 

a. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Invalidenleistungen bis zum 
Erreichen der ordentlichen Altersgrenze; 

b. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Hinterlassenenleistungen, die 
vor Erreichen der ordentlichen Altersgrenze entstehen; 
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c. Beitrag zur Finanzierung der Ansprüche auf Überbrückungsrenten bis zum 
Erreichen der ordentlichen Altersgrenze. Der Bundesrat setzt die näheren 
Bedingungen für diese Abzugsmöglichkeit fest; 

d. Beitrag für Verwaltungskosten; 

e. Beitrag für Kosten des Sicherheitsfonds; 

f. Beitrag zur Behebung einer Unterdeckung.17 

3 Sofern das Reglement diesen Abzug in Beitragsprozenten vorsieht, können auch 
im Reglement vorgesehene Aufwendungen zur Finanzierung der Anpassung der 
laufenden Renten an die Preisentwicklung nach Artikel 36 BVG18 sowie der Min-
destleistungen für Versicherungsfälle während der Übergangszeit nach Artikel 33 
BVG von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden.19 

4 Beiträge zur Finanzierung von Leistungen nach Absatz 2 Buchstaben a–c können 
nur dann von den Beiträgen der versicherten Person abgezogen werden, wenn der 
nicht für die Leistungen und Kosten nach den Absätzen 2 und 3 verwendete Teil der 
Beiträge verzinst wird.20 

5 Von den gesamten reglementarischen Beiträgen, die der Arbeitgeber oder die 
Arbeitgeberin und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leisten, ist mindestens 
ein Drittel als Arbeitnehmerbeitrag zu betrachten. 

Art. 18 Gewährleistung der obligatorischen Vorsorge 

Registrierte Vorsorgeeinrichtungen haben den austretenden Versicherten mindestens 
das Altersguthaben nach Artikel 15 des BVG21 mitzugeben. 

Art. 19 Versicherungstechnischer Fehlbetrag 

Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, die mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse 
abweichen, dürfen bei der Berechnung von Austrittsleistungen versicherungstechni-
sche Fehlbeträge nicht berücksichtigen. Andere Vorsorgeeinrichtungen dürfen versi-
cherungstechnische Fehlbeträge nur bei Teil- oder bei Gesamtliquidation abziehen 
(Art. 23 Abs. 322). 

  

17 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 

18 SR 831.40  
19 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
21 SR 831.40 
22 Abs. 3 wurde aufgehoben. Sie heute: Art. 23 Abs. 2. 
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5. Abschnitt: Erhaltung des Vorsorgeschutzes in besonderen Fällen 

Art. 20 Änderung des Beschäftigungsgrades 

1 Ändern Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs 
Monaten, so hat die Vorsorgeeinrichtung wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen. 

2 Sieht das Reglement eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Rege-
lung oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vor, so 
kann eine Abrechnung unterbleiben. 

Art. 21 Wechsel innerhalb der Vorsorgeeinrichtung 

1 Sind zwei Arbeitgeber23 der gleichen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen und 
wechselt die versicherte Person vom einen zum anderen, so ist wie im Freizügig-
keitsfall abzurechnen, sofern die versicherte Person das Vorsorgewerk oder den 
Vorsorgeplan wechselt. 

2 Sieht das Reglement eine für die versicherte Person mindestens ebenso günstige 
Regelung vor, so kann eine Abrechnung unterbleiben. 

Art. 2224 Ehescheidung 
a. Grundsatz 

1 Bei Ehescheidung werden die für die Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistungen 
nach den Artikeln 122, 123, 141 und 142 des Zivilgesetzbuches25 geteilt; die Arti-
kel 3–5 sind auf den zu übertragenden Betrag sinngemäss anwendbar. 

2 Die zu teilende Austrittsleistung eines Ehegatten entspricht der Differenz zwischen 
der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der 
Ehescheidung und der Austrittsleistung zuzüglich allfälliger Freizügigkeitsguthaben 
im Zeitpunkt der Eheschliessung (vgl. Art. 24). Für diese Berechnung sind die Aus-
trittsleistung und das Freizügigkeitsguthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung auf 
den Zeitpunkt der Ehescheidung aufzuzinsen. Barauszahlungen während der Ehe-
dauer werden nicht berücksichtigt. 

3 Anteile einer Einmaleinlage, die ein Ehegatte während der Ehe aus Mitteln finan-
ziert hat, die unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung von Gesetzes 
wegen sein Eigengut wären (Art. 198 ZGB), sind zuzüglich Zins von der zu teilen-
den Austrittsleistung abzuziehen. 

  

23 Da die Verwendung von Paarformen die Lesbarkeit des vorliegenden Artikels erschwert, 
wird die männliche Personenbezeichnung als Ausdruck gewählt, der sich auf Personen 
beider Geschlechter bezieht. 

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

25 SR 210 
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Art. 22a26 b. Heirat vor dem 1. Januar 1995 

1 Haben die Ehegatten vor dem 1. Januar 1995 geheiratet, so wird die Austrittslei-
stung im Zeitpunkt der Eheschliessung aufgrund einer vom Eidgenössischen Depar-
tement des Innern erstellten Tabelle berechnet. Hat jedoch ein Ehegatte seit der 
Eheschliessung bis zum 1. Januar 1995 nie die Vorsorgeeinrichtung gewechselt und 
steht fest, wie hoch nach neuem Recht die Austrittsleistung im Zeitpunkt der Ehe-
schliessung gewesen wäre, so ist dieser Betrag für die Berechnung nach Artikel 22 
Absatz 2 massgebend. 

2 Für die Berechnung der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung anhand 
der Tabelle ist von folgenden Eckwerten auszugehen: 

a. Zeitpunkt und Höhe der ersten, nach Artikel 24 von Gesetzes wegen mitge-
teilten Austrittsleistung; ist zwischen der Eheschliessung und dem Zeitpunkt 
der mitgeteilten Austrittsleistung eine Austrittsleistung fällig geworden, so 
ist deren Höhe und der Zeitpunkt ihrer Fälligkeit für die Berechnung mass-
gebend; 

b. Zeitpunkt und Höhe der letzten, vor der Eheschliessung bekannten Eintritts-
leistung in ein neues Vorsorgeverhältnis; ist keine solche Eintrittsleistung 
bekannt, so gelten das Datum des Beginns des Vorsorgeverhältnisses und 
der Wert Null. 

Vom Wert nach Buchstabe a werden der Wert gemäss Buchstabe b und allfällige 
dazwischenliegende Einmaleinlagen samt Zins bis zum Zeitpunkt gemäss Buch-
stabe a abgezogen. Die Tabelle gibt an, welcher Teil des errechneten Betrags als 
Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung gilt. Zu dem aus der Tabelle 
resultierenden Betrag sind die in Abzug gebrachte Eintrittsleistung gemäss Buch-
stabe b und die Einmaleinlagen, die vor der Eheschliessung erbracht worden sind, 
samt Zins bis zur Heirat hinzuzurechnen. 

3 Die Tabelle berücksichtigt die Beitragsdauer zwischen der Erbringung der Ein-
trittsleistung nach Absatz 2 Buchstabe b und der Austrittsleistung gemäss Absatz 2 
Buchstabe a sowie die in dieser Beitragsdauer liegende Ehedauer. 

4 Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäss für Freizügigkeitsguthaben, die vor dem 
1. Januar 1995 erworben worden sind. 

Art. 22b27 c. Entschädigung 

1 Wird einem Ehegatten nach Artikel 124 des Zivilgesetzbuches28 eine angemessene 
Entschädigung zugesprochen, so kann im Scheidungsurteil bestimmt werden, dass 
ein Teil der Austrittsleistung auf Anrechnung an die angemessene Entschädigung 
übertragen wird. 

  

26 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

27 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

28 SR 210 
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2 Das Gericht teilt der Vorsorgeeinrichtung den zu übertragenden Betrag mit den 
nötigen Angaben über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes von Amtes wegen mit; 
für die Übertragung sind die Artikel 3–5 sinngemäss anwendbar. 

Art. 22c29 d. Wiedereinkauf 

Die Vorsorgeeinrichtung hat nach der Ehescheidung dem verpflichteten Ehegatten 
die Möglichkeit zu gewähren, sich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung 
wieder einzukaufen. Die Bestimmungen über den Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung 
gelten sinngemäss. 

Art. 22d30 Eingetragene Partnerschaft 

Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer ein-
getragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar. 

Art. 2331 Teil- oder Gesamtliquidation 

1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung besteht neben dem 
Anspruch auf die Austrittsleistung ein individueller oder kollektiver Anspruch auf 
freie Mittel. 

2 Die Teil- oder Gesamtliquidation richtet sich nach den Artikeln 53b–53d BVG32. 

6. Abschnitt: 
Information der Versicherten und Dokumentation im Hinblick  
auf eine Scheidung33 

Art. 24 
1 Die Vorsorgeeinrichtung hat dem Versicherten jährlich die reglementarische Aus-
trittsleistung nach Artikel 2 mitzuteilen.34 

2 Heiratet der Versicherte oder geht er eine eingetragene Partnerschaft ein, so hat 
ihm die Vorsorgeeinrichtung auf diesen Zeitpunkt seine Austrittsleistung mitzu-
teilen.35 Die Vorsorgeeinrichtung hat diese Angabe in ihren Unterlagen festzuhalten 

  

29 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

30 Eingefügt durch Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

31 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

32 SR 831.40  
33 Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
34 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 

seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 
35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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und bei Austritt des Versicherten der neuen Vorsorge- oder einer allfälligen Freizü-
gigkeitseinrichtung zu übermitteln.36 

3 Im Falle der Ehescheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft hat die Vorsorgeeinrichtung auf Verlangen dem Versicherten oder dem 
Gericht Auskunft über die Höhe der Guthaben zu geben, die für die Berechnung der 
zu teilenden Austrittsleistung massgebend sind.37 

6a. Abschnitt:38 Meldepflichten, Zentralstelle 2. Säule 

Art. 24a39 Vergessene Guthaben 

Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -poli-
cen führen, melden der Zentralstelle 2. Säule die Ansprüche von Personen im Ren-
tenalter im Sinne von Artikel 13 Absatz 1 BVG40, die noch nicht geltend gemacht 
worden sind (vergessene Guthaben). 

Art. 24b41 Meldepflicht der Einrichtungen 

1 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder 
-policen führen, müssen periodisch mit ihren Versicherten in Kontakt treten. 

2 Können sie diese Kontakte nicht herstellen, müssen sie der Zentralstelle 2. Säule 
Meldung erstatten. 

3 Ersatzweise können sie diese Verpflichtungen ebenfalls erfüllen, indem sie perio-
disch ihren gesamten Versichertenbestand der Zentralstelle 2. Säule melden. 

Art. 24c Umfang der Meldepflicht 

Die Meldung umfasst: 

a. Name und Vorname des Versicherten; 

b. seine AHV-Versichertennummer; 

c. sein Geburtsdatum; 

d. Name der Vorsorgeeinrichtung oder der Einrichtung, welche die Freizügig-
keitskonten oder -policen führt. 

  

36 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

37 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118 1144;  
BBl 1996 I 1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Partnerschaftsgesetzes vom  
18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

38 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit. 1. Mai 1999  
(AS 1999 1384 1387; BBl  1998 5569). 

39 Siehe dazu die SchlB der Änd. vom 18. Dez. 1998 am Schluss dieses BG. 
40 SR 831.40 
41 Siehe dazu die SchlB der Änd. vom 18. Dez. 1998 am Schluss dieses BG. 
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Art. 24d Zentralstelle 2. Säule 

1 Die Zentralstelle 2. Säule ist die Verbindungsstelle zwischen den Vorsorgeein-
richtungen, den Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen, 
und den Versicherten. 

2 Sie meldet der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV die vergessenen Guthaben, um 
die zur Identifikation und Lokalisierung der Berechtigten erforderlichen Angaben zu 
erhalten. 

3 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV liefert der Zentralstelle 2. Säule folgende 
Angaben, sofern diese in den zentralen Registern oder elektronischen Dossiers ent-
halten sind: 

a. für in der Schweiz wohnhafte Personen den Namen der AHV-Ausgleichs-
kasse, welche die Rente auszahlt; 

b. die Adressen von Personen im Ausland. 

4 Die Zentralstelle 2. Säule leitet die erhaltenen Angaben an die zuständige Einrich-
tung weiter. Sie nimmt Anfragen einzelner Versicherter betreffend deren Vorsorge-
guthaben entgegen und gibt ihnen die erforderlichen Angaben zur Geltendmachung 
ihrer Ansprüche. 

5 Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten 
oder -policen führen, arbeiten mit der Zentralstelle 2. Säule zusammen. 

Art. 24e Verfahren 

1 Das zuständige Departement regelt das Verfahren. 

2 Das zuständige Bundesamt kann technische Weisungen erlassen. Diese sind ver-
bindlich: 

a. für die kantonalen Aufsichtsbehörden; 

b. für die diesem Gesetz unterstehenden Vorsorgeeinrichtungen und Einrich-
tungen, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führen. 

Art. 24f Aktenaufbewahrung 

Die Zentralstelle 2. Säule bewahrt die Meldungen auf. Die Aufbewahrungspflicht 
erlischt mit Ablauf von zehn Jahren, nachdem der Versicherte das Rentenalter im 
Sinne von Artikel 13 Absatz 1 BVG42 erreicht hat. 

  

42 SR 831.40 
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6b. Abschnitt:43 
Verjährung von Ansprüchen und Aufbewahrung  
von Vorsorgeunterlagen 

Art. 24g 

Für die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 
gilt Artikel 41 BVG44 sinngemäss. 

7. Abschnitt: Anwendbarkeit des BVG45 

Art. 2546 Grundsatz 

Die Bestimmungen des BVG47 betreffend die systematische Verwendung der Ver-
sichertennummer der AHV, die Rechtspflege, das Bearbeiten und die Bekanntgabe 
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die Amts- und 
Verwaltungshilfe sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 25a48 Verfahren bei Scheidung 

1 Können sich die Ehegatten über die bei der Ehescheidung zu übertragende Aus-
trittsleistung (Art. 122, 123 ZGB49) nicht einigen, so hat das am Ort der Scheidung 
nach Artikel 73 Absatz 1 des BVG50 zuständige Gericht gestützt auf den vom Schei-
dungsgericht bestimmten Teilungsschlüssel die Teilung von Amtes wegen durchzu-
führen, nachdem ihm die Streitsache überwiesen worden ist (Art. 142 ZGB). 

2 Die Ehegatten und die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge haben in diesem 
Verfahren Parteistellung. Das Gericht setzt ihnen eine angemessene Frist, um An-
träge zu stellen. 

  

43 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft 
seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

44 SR 831.40  
45 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2693; BBl 2000 255). 
46 Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
47 SR 831.40 
48 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
49 SR 210 
50 SR 831.40 
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8. Abschnitt:51 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 25b Geltungsbereich 

1 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der sozialen Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsange-
hörige der Schweiz oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft sind 
oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft wohnen, sowie für deren Familienangehöri-
ge gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes auch die 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit betreffenden Bestimmungen 
des Abkommens vom 21. Juni 199952 zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa-
ten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) in der Fassung 
des Protokolls vom 26. Oktober 200453 über die Ausdehnung des Freizügigkeits-
abkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten.54 

2 Für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende, für welche die Rechtsvorschriften 
der Schweiz, Islands, Liechtensteins oder Norwegens im Bereich der sozialen 
Sicherheit gelten oder galten, soweit sie Staatsangehörige der Schweiz oder Islands, 
Liechtensteins oder Norwegens sind oder als Staatenlose oder Flüchtlinge in der 
Schweiz oder im Gebiet Islands, Liechtensteins oder Norwegens wohnen, sowie für 
deren Familienangehörige gelten in Bezug auf Leistungen im Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes auch die Bestimmungen des Abkommens vom 21. Juni 200155 zur 
Änderung des Übereinkommens vom 4. Januar 1960 zur Errichtung der Europäi-
schen Freihandelsassoziation (revidiertes EFTA-Abkommen) betreffend die Koordi-
nierung der Systeme der Sozialen Sicherheit. 

3 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die 
das in Absatz 1 genannte Abkommen gilt.56 

  

51 Eingefügt durch Ziff. I 8 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Fassung gemäss 
Anhang Ziff. 3 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2005 
(AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

52 SR 0.142.112.681 
53 AS 2006 995 
54 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 10 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 

Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

55 SR 0.632.31 
56 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 10 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 

Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 
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Art. 25c Gleichbehandlung  

1 Personen, die in der Schweiz oder im Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft wohnen und für die Artikel 25b Absatz 1 gilt, haben, soweit das Freizü-
gigkeitsabkommen57 nichts anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf 
Grund dieses Gesetzes wie Schweizer Staatsangehörige. 

2 Personen, die in der Schweiz, Island, Liechtenstein oder Norwegen wohnen und für 
die Artikel 25b Absatz 2 gilt, haben, soweit das revidierte EFTA-Abkommen58 nichts 
anderes vorsieht, die gleichen Rechte und Pflichten auf Grund dieses Gesetzes wie 
Schweizer Staatsangehörige. 

Art. 25d Verbot von Wohnortsklauseln  

Der Anspruch auf Geldleistungen, der nach diesem Gesetz besteht, darf:  

a. soweit das Freizügigkeitsabkommen59 nichts anderes vorsieht, nicht deshalb 
gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt wer-
den, weil die berechtigte Person im Gebiet eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Gemeinschaft wohnt; 

b. soweit das revidierte EFTA-Abkommen60 nichts anderes vorsieht, nicht des-
halb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt 
werden, weil die berechtigte Person im Gebiet von Island, Liechtenstein oder 
Norwegen wohnt. 

Art. 25e Leistungsberechnung  

Leistungsansprüche im Anwendungsbereich dieses Gesetzes werden ausschliesslich 
auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes festgestellt. 

Art. 25f Einschränkung von Barauszahlungen in die Mitgliedstaaten  
der Europäischen Gemeinschaft, nach Island, Liechtenstein oder 
Norwegen 

1 Versicherte können die Barauszahlung nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a im 
Umfang des bis zum Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung erworbenen Altersgut-
habens nach Artikel 15 BVG61 nicht verlangen, wenn sie: 

a. nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft für die Risiken Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligato-
risch versichert sind; 

b. nach den isländischen oder norwegischen Rechtsvorschriften für die Risiken 
Alter, Tod und Invalidität weiterhin obligatorisch versichert sind; 

c. in Liechtenstein wohnen. 

  

57 SR 0.142.112.681 
58 SR 0.632.31 
59 SR 0.142.112.681 
60 SR 0.632.31 
61 SR 831.40  
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2 Absatz 1 Buchstabe a tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkom-
mens62 in Kraft. 

3 Absatz 1 Buchstabe b tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revidierten EFTA-
Abkommens63 in Kraft. 

9. Abschnitt:64 Schlussbestimmungen 

Art. 26 Vollzug 

1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt die zulässigen For-
men der Erhaltung des Vorsorgeschutzes. 

2 Er setzt den Verzugszinssatz fest und bestimmt einen Zinsrahmen für den techni-
schen Zinssatz von mindestens einem Prozent. Bei der Bestimmung des Zinsrah-
mens sind die tatsächlich verwendeten technischen Zinssätze zu berücksichtigen. 

3 Der Bundesrat bestimmt den Zinssatz, zu dem die im Zeitpunkt der Eheschliessung 
erworbenen Austritts- und Freizügigkeitsleistungen und die Einmaleinlagen für die 
Berechnung der aufzuteilenden Austrittsleistungen nach Artikel 22 aufgezinst wer-
den.65 

Art. 27 Übergangsbestimmungen 

1 Die Eintritts- und die Austrittsleistung berechnen sich nach dem Recht, das zum 
Zeitpunkt des Eintritts in eine Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Austritts 
aus einer solchen gilt. 

2 et 3 ... 66 

Art. 28 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 199567 

  

62 SR 0.142.112.681 
63 SR 0.632.31 
64 Ursprünglich 8. Abschn. 
65 Eingefügt durch Anhang Ziff. 7 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
66 Aufgehoben durch Ziff. II 42 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
67 BRB vom 3. Okt. 1994 (AS 1994 2394) 
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Schlussbestimmung der Änderung vom 18. Dez. 199868 

Die Artikel 24a und 24b des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 gelten 
sinngemäss für Vorsorgeeinrichtungen, die Vorsorge- oder Freizügigkeitsguthaben 
führen, welche aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Änderung des Freizügig-
keitsgesetzes stammen. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 14. Dezember 200169 

1 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 1 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des Frei-
zügigkeitsabkommens70 in Kraft. 

2 Artikel 5a Buchstaben a und b Ziffer 2 tritt fünf Jahre nach Inkrafttreten des revi-
dierten EFTA-Abkommens71 in Kraft. 

  

68 AS 1999 1384; BBl 1998 5569 
69 AS 2002 685; BBl 2001 4963 
70 SR 0.142.112.681 
71 SR 0.632.31 
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Anhang 

Änderung des bisherigen Rechts 

1. Das Zivilgesetzbuch72 wird wie folgt geändert: 

Art. 89bis Abs. 4 73 

... 

2. Das Obligationenrecht74 wird wie folgt geändert: 

Art. 331 Randtitel, Abs. 1, 3 und 4 

... 

Art. 331a 

... 

Art. 331b 

... 

Art. 331c 

... 

Art. 361 Abs. 1 

... 

Art. 362 Abs. 1 

... 

  

72 SR 210 
73 Dieser Abs. ist heute aufgehoben. 
74 SR 220. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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3. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 198275 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge wird wie folgt geändert: 

Art. 5 Abs. 2 zweiter Satz76 

... 

Art. 10 Abs. 3 erster Satz 

... 

Art. 15 Abs. 1 Bst. b77 

... 

Art. 27 

... 

Art. 28–30 

Aufgehoben 

Art. 56 Abs. 1 Bst. c und d78 

... 

Art. 59 Abs. 279 

... 

Art. 60 Abs. 5 

... 

Art. 70 Abs. 380 

... 

Art. 72 Abs. 381 

... 

  

75 SR 831.40. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
76 Dieser Abs. hat heute eine neue Fassung. 
77 Dieser Bst. hat heute eine neue Fassung. 
78 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
79 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
80 Dieser Abs. ist heute aufgehoben. 
81 Dieser Abs. hat heute eine neue Fassung. 
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1 

Bundesgesetz 
betreffend die Ergänzung 
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) 

vom 30. März 1911 (Stand am 1. August 2008) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaften des Bundesrates vom 3. März 1905 und  
1. Juni 19091, 

beschliesst: 

Das Obligationenrecht 

Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen 

Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen 

Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag 

Art. 1 

1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegensei-
tige Willensäusserung der Parteien erforderlich. 

2 Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. 

Art. 2 
1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so 
wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlich-
keit des Vertrages nicht hindern solle. 

2 Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht 
zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes 
zu entscheiden. 

3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge. 

  

 AS 27 317 und BS 2 199 
1 BBl 1905 II 1, 1909 III 725, 1911 I 845 
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Art. 3 
1 Wer einem andern den Antrag zum Abschlusse eines Vertrages stellt 
und für die Annahme eine Frist setzt, bleibt bis zu deren Ablauf an den 
Antrag gebunden. 

2 Er wird wieder frei, wenn eine Annahmeerklärung nicht vor Ablauf 
dieser Frist bei ihm eingetroffen ist. 

Art. 4 
1 Wird der Antrag ohne Bestimmung einer Frist an einen Anwesenden 
gestellt und nicht sogleich angenommen, so ist der Antragsteller nicht 
weiter gebunden. 

2 Wenn die Vertragschliessenden oder ihre Bevollmächtigten sich per-
sönlich des Telefons bedienen, so gilt der Vertrag als unter Anwe-
senden abgeschlossen. 

Art. 5 
1 Wird der Antrag ohne Bestimmung einer Frist an einen Abwesenden 
gestellt, so bleibt der Antragsteller bis zu dem Zeitpunkte gebunden, 
wo er den Eingang der Antwort bei ihrer ordnungsmässigen und recht-
zeitigen Absendung erwarten darf. 

2 Er darf dabei voraussetzen, dass sein Antrag rechtzeitig angekommen 
sei. 

3 Trifft die rechtzeitig abgesandte Annahmeerklärung erst nach jenem 
Zeitpunkte bei dem Antragsteller ein, so ist dieser, wenn er nicht 
gebunden sein will, verpflichtet, ohne Verzug hievon Anzeige zu 
machen. 

Art. 6 

Ist wegen der besonderen Natur des Geschäftes oder nach den 
Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten, so gilt der 
Vertrag als abgeschlossen, wenn der Antrag nicht binnen angemesse-
ner Frist abgelehnt wird. 

Art. 6a2 

1 Die Zusendung einer unbestellten Sache ist kein Antrag. 

2 Der Empfänger ist nicht verpflichtet, die Sache zurückzusenden oder 
aufzubewahren. 

3 Ist eine unbestellte Sache offensichtlich irrtümlich zugesandt worden, 
so muss der Empfänger den Absender benachrichtigen. 

  

2 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 
(AS 1991 846 848; BBl 1986 II 354). 

II. Antrag  
und Annahme 
1. Antrag mit  
Annahmefrist 

2. Antrag ohne 
Annahmefrist 
a. Unter  
Anwesenden 

b. Unter  
Abwesenden 

3. Still-
schweigende 
Annahme 

3a. Zusendung 
unbestellter  
Sachen 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

3 

220 

Art. 7 
1 Der Antragsteller wird nicht gebunden, wenn er dem Antrage eine 
die Behaftung ablehnende Erklärung beifügt, oder wenn ein solcher 
Vorbehalt sich aus der Natur des Geschäftes oder aus den Umständen 
ergibt. 

2 Die Versendung von Tarifen, Preislisten u. dgl. bedeutet an sich kei-
nen Antrag. 

3 Dagegen gilt die Auslage von Waren mit Angabe des Preises in der 
Regel als Antrag. 

Art. 8 
1 Wer durch Preisausschreiben oder Auslobung für eine Leistung eine 
Belohnung aussetzt, hat diese seiner Auskündung gemäss zu entrich-
ten. 

2 Tritt er zurück, bevor die Leistung erfolgt ist, so hat er denjenigen, 
die auf Grund der Auskündung in guten Treuen Aufwendungen 
gemacht haben, hierfür bis höchstens zum Betrag der ausgesetzten 
Belohnung Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihnen die 
Leistung doch nicht gelungen wäre. 

Art. 9 
1 Trifft der Widerruf bei dem anderen Teile vor oder mit dem Antrage 
ein, oder wird er bei späterem Eintreffen dem andern zur Kenntnis 
gebracht, bevor dieser vom Antrag Kenntnis genommen hat, so ist der 
Antrag als nicht geschehen zu betrachten. 

2 Dasselbe gilt für den Widerruf der Annahme. 

Art. 10 

1 Ist ein Vertrag unter Abwesenden zustande gekommen, so beginnen 
seine Wirkungen mit dem Zeitpunkte, wo die Erklärung der Annahme 
zur Absendung abgegeben wurde. 

2 Wenn eine ausdrückliche Annahme nicht erforderlich ist, so begin-
nen die Wirkungen des Vertrages mit dem Empfange des Antrages. 

Art. 11 
1 Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen 
Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt. 

2 Ist über Bedeutung und Wirkung einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Form nicht etwas anderes bestimmt, so hängt von deren Beobachtung 
die Gültigkeit des Vertrages ab. 

4. Antrag ohne 
Verbindlichkeit, 
Auskündung, 
Auslage 

5. Preisaus-
schreiben und 
Auslobung 

6. Widerruf des 
Antrages und der 
Annahme 

III. Beginn der 
Wirkungen 
eines unter 
Abwesenden 
geschlossenen 
Vertrages 

B. Form  
der Verträge 
I. Erfordernis 
und Bedeutung 
im Allgemeinen 
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Art. 12 

Ist für einen Vertrag die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben, 
so gilt diese Vorschrift auch für jede Abänderung, mit Ausnahme von 
ergänzenden Nebenbestimmungen, die mit der Urkunde nicht im 
Widerspruche stehen. 

Art. 13 
1 Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben 
ist, muss die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn ver-
pflichtet werden sollen. 

2 ...3 

Art. 14 
1 Die Unterschrift ist eigenhändig zu schreiben. 

2 Eine Nachbildung der eigenhändigen Schrift auf mechanischem Wege 
wird nur da als genügend anerkannt, wo deren Gebrauch im Verkehr 
üblich ist, insbesondere wo es sich um die Unterschrift auf Wert-
papieren handelt, die in grosser Zahl ausgegeben werden. 

2bis Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist die qualifizierte 
elektronische Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat einer 
anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Bun-
desgesetzes vom 19. Dezember 20034 über die elektronische Signatur 
beruht. Abweichende gesetzliche oder vertragliche Regelungen bleiben 
vorbehalten.5 

3 Für den Blinden ist die Unterschrift nur dann verbindlich, wenn sie 
beglaubigt ist, oder wenn nachgewiesen wird, dass er zur Zeit der 
Unterzeichnung den Inhalt der Urkunde gekannt hat. 

Art. 15 

Kann eine Person nicht unterschreiben, so ist es, mit Vorbehalt der 
Bestimmungen über den Wechsel, gestattet, die Unterschrift durch ein 
beglaubigtes Handzeichen zu ersetzen oder durch eine öffentliche 
Beurkundung ersetzen zu lassen. 

  

3 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

4 SR 943.03 
5 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 

Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

II. Schriftlichkeit 
1. Gesetzlich  
vorgeschriebene 
Form 
a. Bedeutung 

b. Erfordernisse 

c. Unterschrift 

d. Ersatz der  
Unterschrift 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

5 

220 

Art. 16 
1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, 
die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, 
dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wol-
len. 

2 Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeich-
nung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich 
vorgeschriebenen Schriftlichkeit. 

Art. 17 

Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Ver-
pflichtungsgrundes. 

Art. 18 
1 Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach 
Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrich-
tige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den 
Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre 
Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. 

2 Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches 
Schuldbekenntnis erworben hat, kann der Schuldner die Einrede der 
Simulation nicht entgegensetzen. 

Art. 19 
1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes 
beliebig festgestellt werden. 

2 Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind 
nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift auf-
stellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche 
Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Per-
sönlichkeit in sich schliesst. 

Art. 20 
1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat 
oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig. 

2 Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind 
nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nich-
tigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre. 
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Art. 21 
1 Wird ein offenbares Missverhältnis zwischen der Leistung und der 
Gegenleistung durch einen Vertrag begründet, dessen Abschluss von 
dem einen Teil durch Ausbeutung der Notlage, der Unerfahrenheit 
oder des Leichtsinns des andern herbeigeführt worden ist, so kann der 
Verletzte innerhalb Jahresfrist erklären, dass er den Vertrag nicht halte, 
und das schon Geleistete zurückverlangen. 

2 Die Jahresfrist beginnt mit dem Abschluss des Vertrages. 

Art. 22 
1 Durch Vertrag kann die Verpflichtung zum Abschluss eines künfti-
gen Vertrages begründet werden. 

2 Wo das Gesetz zum Schutze der Vertragschliessenden für die Gültig-
keit des künftigen Vertrages eine Form vorschreibt, gilt diese auch für 
den Vorvertrag. 

Art. 23 

Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss 
in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. 

Art. 24 
1 Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher: 

1. wenn der Irrende einen andern Vertrag eingehen wollte als 
denjenigen, für den er seine Zustimmung erklärt hat; 

2. wenn der Wille des Irrenden auf eine andere Sache oder, wo 
der Vertrag mit Rücksicht auf eine bestimmte Person abge-
schlossen wurde, auf eine andere Person gerichtet war, als er 
erklärt hat; 

3. wenn der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem 
Umfange versprochen hat oder eine Gegenleistung von erheb-
lich geringerem Umfange sich hat versprechen lassen, als es 
sein Wille war; 

4. wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom 
Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine 
notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde. 

2 Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Ver-
tragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich. 

3 Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages 
nicht, sind aber zu berichtigen. 

III. Über-
vorteilung 

IV. Vorvertrag 
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1. Wirkung 

2. Fälle  
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Art. 25 
1 Die Berufung auf Irrtum ist unstatthaft, wenn sie Treu und Glauben 
widerspricht. 

2 Insbesondere muss der Irrende den Vertrag gelten lassen, wie er ihn 
verstanden hat, sobald der andere sich hierzu bereit erklärt. 

Art. 26 
1 Hat der Irrende, der den Vertrag nicht gegen sich gelten lässt, seinen 
Irrtum der eigenen Fahrlässigkeit zuzuschreiben, so ist er zum Ersatze 
des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens ver-
pflichtet, es sei denn, dass der andere den Irrtum gekannt habe oder 
hätte kennen sollen. 

2 Wo es der Billigkeit entspricht, kann der Richter auf Ersatz weiteren 
Schadens erkennen. 

Art. 27 

Wird beim Vertragsabschluss Antrag oder Annahme durch einen Boten 
oder auf andere Weise unrichtig übermittelt, so finden die Vorschriften 
über den Irrtum entsprechende Anwendung. 

Art. 28 
1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des 
andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag 
für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein 
wesentlicher war. 

2 Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die 
Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des 
Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen 
sollen. 

Art. 29 
1 Ist ein Vertragschliessender von dem anderen oder von einem Dritten 
widerrechtlich durch Erregung gegründeter Furcht zur Eingehung 
eines Vertrages bestimmt worden, so ist der Vertrag für den Bedrohten 
unverbindlich. 

2 Ist die Drohung von einem Dritten ausgegangen, so hat, wo es der 
Billigkeit entspricht, der Bedrohte, der den Vertrag nicht halten will, 
dem anderen, wenn dieser die Drohung weder gekannt hat noch hätte 
kennen sollen, Entschädigung zu leisten. 

3. Geltend-
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Irrtum 

5. Unrichtige 
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Art. 30 
1 Die Furcht ist für denjenigen eine gegründete, der nach den Umstän-
den annehmen muss, dass er oder eine ihm nahe verbundene Person an 
Leib und Leben, Ehre oder Vermögen mit einer nahen und erheblichen 
Gefahr bedroht sei. 

2 Die Furcht vor der Geltendmachung eines Rechtes wird nur dann 
berücksichtigt, wenn die Notlage des Bedrohten benutzt worden ist, 
um ihm die Einräumung übermässiger Vorteile abzunötigen. 

Art. 31 
1 Wenn der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil 
binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffnet, dass er den Vertrag 
nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordert, so gilt der 
Vertrag als genehmigt. 

2 Die Frist beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit 
der Entdeckung, in den Fällen der Furcht mit deren Beseitigung. 

3 Die Genehmigung eines wegen Täuschung oder Furcht unverbind-
lichen Vertrages schliesst den Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne 
weiteres aus. 

Art. 32 
1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in des-
sen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht 
der Vertreter berechtigt und verpflichtet. 

2 Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher 
zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar 
berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf 
das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleich-
gültig war, mit wem er den Vertrag schliesse. 

3 Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung 
oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen. 

Art. 33 
1 Soweit die Ermächtigung, im Namen eines andern Rechtshandlungen 
vorzunehmen, aus Verhältnissen des öffentlichen Rechtes hervorgeht, 
ist sie nach den Vorschriften des öffentlichen Rechtes des Bundes und 
der Kantone zu beurteilen. 

2 Ist die Ermächtigung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, so beurteilt 
sich ihr Umfang nach dessen Inhalt. 

3 Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mit-
geteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe 
der erfolgten Kundgebung. 
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Art. 34 
1 Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung kann vom Voll-
machtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden, unbeschadet 
der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden 
anderen Rechtsverhältnis, wie Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsver-
trag, Auftrag, ergeben können.6 

2 Ein vom Vollmachtgeber zum voraus erklärter Verzicht auf dieses 
Recht ist ungültig. 

3 Hat der Vertretene die Vollmacht ausdrücklich oder tatsächlich kund-
gegeben, so kann er deren gänzlichen oder teilweisen Widerruf gut-
gläubigen Dritten nur dann entgegensetzen, wenn er ihnen auch diesen 
Widerruf mitgeteilt hat. 

Art. 35 
1 Die durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung erlischt, sofern nicht 
das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäftes hervor-
geht, mit dem Tod, der Verschollenerklärung, dem Verluste der Hand-
lungsfähigkeit oder dem Konkurs des Vollmachtgebers oder des 
Bevollmächtigten. 

2 Die nämliche Wirkung hat die Auflösung einer juristischen Person 
oder einer in das Handelsregister eingetragenen Gesellschaft. 

3 Die gegenseitigen persönlichen Ansprüche werden hievon nicht 
berührt. 

Art. 36 
1 Ist dem Bevollmächtigten eine Vollmachtsurkunde ausgestellt word-
en, so ist er nach dem Erlöschen der Vollmacht zur Rückgabe oder 
gerichtlichen Hinterlegung der Urkunde verpflichtet. 

2 Wird er von dem Vollmachtgeber oder seinen Rechtsnachfolgern 
hierzu nicht angehalten, so sind diese den gutgläubigen Dritten für den 
Schaden verantwortlich. 

Art. 37 
1 Solange das Erlöschen der Vollmacht dem Bevollmächtigten nicht 
bekannt geworden ist, berechtigt und verpflichtet er den Vollmacht-
geber oder dessen Rechtsnachfolger, wie wenn die Vollmacht noch 
bestehen würde. 

2 Ausgenommen sind die Fälle, in denen der Dritte vom Erlöschen der 
Vollmacht Kenntnis hatte. 

  

6 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und UeB des X. Tit.). 
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Art. 38 
1 Hat jemand, ohne dazu ermächtigt zu sein, als Stellvertreter einen 
Vertrag abgeschlossen, so wird der Vertretene nur dann Gläubiger 
oder Schuldner, wenn er den Vertrag genehmigt. 

2 Der andere ist berechtigt, von dem Vertretenen innerhalb einer an-
gemessenen Frist eine Erklärung über die Genehmigung zu verlangen 
und ist nicht mehr gebunden, wenn der Vertretene nicht binnen dieser 
Frist die Genehmigung erklärt. 

Art. 39 
1 Wird die Genehmigung ausdrücklich oder stillschweigend abgelehnt, 
so kann derjenige, der als Stellvertreter gehandelt hat, auf Ersatz des 
aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens belangt 
werden, sofern er nicht nachweist, dass der andere den Mangel der 
Vollmacht kannte oder hätte kennen sollen. 

2 Bei Verschulden des Vertreters kann der Richter, wo es der Billigkeit 
entspricht, auf Ersatz weitern Schadens erkennen. 

3 In allen Fällen bleibt die Forderung aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung vorbehalten. 

Art. 40 

In Bezug auf die Vollmacht der Vertreter und Organe von Gesellschaf-
ten, der Prokuristen und anderer Handlungsbevollmächtigter bleiben 
die besonderen Vorschriften vorbehalten. 

Art. 40a7 

1 Die nachfolgenden Bestimmungen sind auf Verträge über beweg-
liche Sachen und Dienstleistungen, die für den persönlichen oder fami-
liären Gebrauch des Kunden bestimmt sind, anwendbar, wenn: 

a. der Anbieter der Güter oder Dienstleistungen im Rahmen einer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit gehandelt hat und 

b. die Leistung des Kunden 100 Franken übersteigt. 

2 Die Bestimmungen gelten nicht für Versicherungsverträge. 

3 Bei wesentlicher Veränderung der Kaufkraft des Geldes passt der 
Bundesrat den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Betrag entspre-
chend an. 

  

7 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 
(AS 1991 846 848; BBl 1986 II 354). 
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Art. 40b8 

Der Kunde kann seinen Antrag zum Vertragsabschluss oder seine 
Annahmeerklärung widerrufen, wenn ihm das Angebot gemacht 
wurde: 

a.9 an seinem Arbeitsplatz, in Wohnräumen oder in deren unmit-
telbaren Umgebung; 

b. in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf öffentlichen Strassen 
und Plätzen; 

c. an einer Werbeveranstaltung, die mit einer Ausflugsfahrt oder 
einem ähnlichen Anlass verbunden war. 

Art. 40c10 

Der Kunde hat kein Widerrufsrecht, wenn er: 

a. die Vertragsverhandlungen ausdrücklich gewünscht hat; 

b. seine Erklärung an einem Markt- oder Messestand abgegeben 
hat. 

Art. 40d11 

1 Der Anbieter muss den Kunden schriftlich über das Widerrufsrecht 
sowie über Form und Frist des Widerrufs unterrichten und ihm seine 
Adresse bekannt geben. 

2 Diese Angaben müssen datiert sein und die Identifizierung des Ver-
trags ermöglichen. 

3 Sie sind dem Kunden so zu übergeben, dass er sie kennt, wenn er den 
Vertrag beantragt oder annimmt. 

Art. 40e12 

1 Der Kunde muss dem Anbieter den Widerruf schriftlich erklären. 

2 Die Widerrufsfrist beträgt sieben Tage und beginnt, sobald der Kun-
de: 

  

8 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 
(AS 1991 846 848; BBl 1986 II 354). 

9 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994 
(AS 1993 3120 3121; BBl 1993 I 805). 

10 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994 
(AS 1993 3120 3121; BBl 1993 I 805). 

11 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994 
(AS 1993 3120 3121; BBl 1993 I 805). 

12 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. Juni 1993, in Kraft seit 1. Jan. 1994 
(AS 1993 3120 3121; BBl 1993 I 805). 
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a. den Vertrag beantragt oder angenommen hat; und 

b. von den Angaben nach Artikel 40d Kenntnis erhalten hat. 

3 Der Beweis des Zeitpunkts, in dem der Kunde von den Angaben 
nach Artikel 40d Kenntnis erhalten hat, obliegt dem Anbieter. 

4 Die Frist ist eingehalten, wenn die Widerrufserklärung am siebenten 
Tag der Post übergeben wird. 

Art. 40f13 

1 Hat der Kunde widerrufen, so müssen die Parteien bereits empfan-
gene Leistungen zurückerstatten. 

2 Hat der Kunde eine Sache bereits gebraucht, so schuldet er dem 
Anbieter einen angemessenen Mietzins. 

3 Hat der Anbieter eine Dienstleistung erbracht, so muss ihm der 
Kunde Auslagen und Verwendungen nach den Bestimmungen über 
den Auftrag (Art. 402) ersetzen. 

4 Der Kunde schuldet dem Anbieter keine weitere Entschädigung. 

Art. 40g14 

Zweiter Abschnitt:  
Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen 

Art. 41 
1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, 
sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. 

2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen 
die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt. 

Art. 42 
1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. 

2 Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des 
Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf 
die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. 

  

13 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 
(AS 1991 846 848; BBl 1986 II 354). 

14 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 846; BBl 1986 II 354). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
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3 Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder 
Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch 
dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den 
Wert des Tieres übersteigen.15 

Art. 43 
1 Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt 
der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die Grösse des Ver-
schuldens zu würdigen hat. 

1bis Im Falle der Verletzung oder Tötung eines Tieres, das im häus-
lichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehal-
ten wird, kann er dem Affektionswert, den dieses für seinen Halter 
oder dessen Angehörige hatte, angemessen Rechnung tragen.16 

2 Wird Schadenersatz in Gestalt einer Rente zugesprochen, so ist der 
Schuldner gleichzeitig zur Sicherheitsleistung anzuhalten. 

Art. 44 
1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder 
haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder 
Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des 
Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht 
ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden. 

2 Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich noch 
grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in eine 
Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem Grunde die 
Ersatzpflicht ermässigen. 

Art. 45 
1 Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kosten, 
insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen. 

2 Ist der Tod nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch für die 
Kosten der versuchten Heilung und für die Nachteile der Arbeitsunfä-
higkeit Ersatz geleistet werden. 

3 Haben andere Personen durch die Tötung ihren Versorger verloren, 
so ist auch für diesen Schaden Ersatz zu leisten. 

  

15 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

16 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 
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Art. 46 
1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der 
Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder 
teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwe-
rung des wirtschaftlichen Fortkommens. 

2 Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung 
nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter 
bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abände-
rung vorbehalten. 

Art. 47 

Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter 
unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den 
Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genug-
tuung zusprechen. 

Art. 4817 

Art. 4918 

1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat 
Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die 
Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder-
gutgemacht worden ist. 

2 Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine 
andere Art der Genugtuung erkennen. 

Art. 50 
1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als 
Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten soli-
darisch. 

2 Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinan-
der haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. 

3 Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er 
einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung 
Schaden verursacht hat. 

  

17 Aufgehoben durch Art. 21 Abs. 1 des BG vom 30. Sept. 1943 über den unlauteren 
Wettbewerb [BS 2 951]. 

18 Fassung gemäss Ziff. II 1 des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985 
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 
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Art. 51 
1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es 
aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift 
dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über 
den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam ver-
schuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. 

2 Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der 
ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie 
derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung 
nach Gesetzesvorschrift haftbar ist. 

Art. 52 
1 Wer in berechtigter Notwehr einen Angriff abwehrt, hat den Scha-
den, den er dabei dem Angreifer in seiner Person oder in seinem Ver-
mögen zufügt, nicht zu ersetzen. 

2 Wer in fremdes Vermögen eingreift, um drohenden Schaden oder 
Gefahr von sich oder einem andern abzuwenden, hat nach Ermessen 
des Richters Schadenersatz zu leisten. 

3 Wer zum Zwecke der Sicherung eines berechtigten Anspruches sich 
selbst Schutz verschafft, ist dann nicht ersatzpflichtig, wenn nach den 
gegebenen Umständen amtliche Hilfe nicht rechtzeitig erlangt und nur 
durch Selbsthilfe eine Vereitelung des Anspruches oder eine wesent-
liche Erschwerung seiner Geltendmachung verhindert werden konnte. 

Art. 53 
1 Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit 
oder Urteilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über 
strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch 
das Strafgericht nicht gebunden. 

2 Ebenso ist das strafgerichtliche Erkenntnis mit Bezug auf die Beur-
teilung der Schuld und die Bestimmung des Schadens für den Zivil-
richter nicht verbindlich. 

Art. 54 
1 Aus Billigkeit kann der Richter auch eine nicht urteilsfähige Person, 
die Schaden verursacht hat, zu teilweisem oder vollständigem Ersatze 
verurteilen. 

2 Hat jemand vorübergehend die Urteilsfähigkeit verloren und in die-
sem Zustand Schaden angerichtet, so ist er hierfür ersatzpflichtig, 
wenn er nicht nachweist, dass dieser Zustand ohne sein Verschulden 
eingetreten ist. 
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Art. 55 
1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer 
oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder 
geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nach-
weist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet 
hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden 
auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.19 

2 Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestiftet 
hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadenersatzpflich-
tig ist. 

Art. 56 
1 Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe 
hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet 
habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt 
eingetreten wäre. 

2 Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff, wenn das Tier von einem 
andern oder durch das Tier eines andern gereizt worden ist. 

3 ...20 

Art. 57 
1 Der Besitzer eines Grundstückes ist berechtigt, Dritten angehörige 
Tiere, die auf dem Grundstücke Schaden anrichten, zur Sicherung sei-
ner Ersatzforderung einzufangen und in seinen Gewahrsam zu nehmen 
und, wo die Umstände es rechtfertigen, sogar zu töten. 

2 Er ist jedoch verpflichtet, ohne Verzug dem Eigentümer davon 
Kenntnis zu geben und, sofern ihm dieser nicht bekannt ist, zu dessen 
Ermittlung das Nötige vorzukehren. 

Art. 58 
1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den 
Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder 
Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen. 

2 Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür ver-
antwortlich sind. 

  

19 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 2 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 

20 Aufgehoben durch Art. 27 Ziff. 3 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 1986 (SR 922.0). 
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Art. 59 
1 Wer von dem Gebäude oder Werke eines andern mit Schaden 
bedroht ist, kann von dem Eigentümer verlangen, dass er die erforder-
lichen Massregeln zur Abwendung der Gefahr treffe. 

2 Vorbehalten bleiben die Anordnungen der Polizei zum Schutze von 
Personen und Eigentum. 

Art. 59a21 

1 Der Inhaber eines Signaturschlüssels haftet Drittpersonen für Schä-
den, die diese erleiden, weil sie sich auf das qualifizierte gültige Zerti-
fikat einer anerkannten Anbieterin von Zertifizierungsdiensten im 
Sinne des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 200322 über die elek-
tronische Signatur verlassen haben. 

2 Die Haftung entfällt, wenn der Inhaber des Signaturschlüssels glaub-
haft darlegen kann, dass er die nach den Umständen notwendigen und 
zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um den Miss-
brauch des Signaturschlüssels zu verhindern. 

3 Der Bundesrat umschreibt die Sicherheitsvorkehrungen im Sinne von 
Absatz 2. 

Art. 60 
1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt in einem 
Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis vom Scha-
den und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls 
aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden 
Handlung an gerechnet. 

2 Wird jedoch die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für 
die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese 
auch für den Zivilanspruch. 

3 Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine Forde-
rung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch dann ver-
weigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Handlung verjährt 
ist. 

  

21 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

22 SR 943.03 
23 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 

Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 
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Art. 61 
1 Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den 
Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursa-
chen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und 
die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestim-
mungen aufstellen. 

2 Für gewerbliche Verrichtungen von öffentlichen Beamten oder 
Angestellten können jedoch die Bestimmungen dieses Abschnittes 
durch kantonale Gesetze nicht geändert werden. 

Dritter Abschnitt:  
Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung 

Art. 62 
1 Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines andern 
bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. 

2 Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne 
jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nach-
träglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat. 

Art. 63 
1 Wer eine Nichtschuld freiwillig bezahlt, kann das Geleistete nur dann 
zurückfordern, wenn er nachzuweisen vermag, dass er sich über die 
Schuldpflicht im Irrtum befunden hat. 

2 Ausgeschlossen ist die Rückforderung, wenn die Zahlung für eine 
verjährte Schuld oder in Erfüllung einer sittlichen Pflicht geleistet 
wurde. 

3 Vorbehalten bleibt die Rückforderung einer bezahlten Nichtschuld 
nach Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. 

Art. 64 

Die Rückerstattung kann insoweit nicht gefordert werden, als der 
Empfänger nachweisbar zur Zeit der Rückforderung nicht mehr berei-
chert ist, es sei denn, dass er sich der Bereicherung entäusserte und 
hiebei nicht in gutem Glauben war oder doch mit der Rückerstattung 
rechnen musste. 

  

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 
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Art. 65 
1 Der Empfänger hat Anspruch auf Ersatz der notwendigen und nütz-
lichen Verwendungen, für letztere jedoch, wenn er beim Empfange 
nicht in gutem Glauben war, nur bis zum Betrage des zur Zeit der 
Rückerstattung noch vorhandenen Mehrwertes. 

2 Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf 
aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe 
der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne 
Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. 

Art. 66 

Was in der Absicht, einen rechtswidrigen oder unsittlichen Erfolg her-
beizuführen, gegeben worden ist, kann nicht zurückgefordert werden. 

Art. 67 
1 Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf eines Jahres, nach-
dem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in 
jedem Fall aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des 
Anspruchs. 

2 Besteht die Bereicherung in einer Forderung an den Verletzten, so 
kann dieser die Erfüllung auch dann verweigern, wenn der Bereiche-
rungsanspruch verjährt ist. 

Zweiter Titel: Die Wirkung der Obligationen 

Erster Abschnitt: Die Erfüllung der Obligationen 

Art. 68 

Der Schuldner ist nur dann verpflichtet, persönlich zu erfüllen, wenn 
es bei der Leistung auf seine Persönlichkeit ankommt. 

Art. 69 
1 Der Gläubiger braucht eine Teilzahlung nicht anzunehmen, wenn die 
gesamte Schuld feststeht und fällig ist. 

2 Will der Gläubiger eine Teilzahlung annehmen, so kann der Schuld-
ner die Zahlung des von ihm anerkannten Teiles der Schuld nicht ver-
weigern. 
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Art. 70 
1 Ist eine unteilbare Leistung an mehrere Gläubiger zu entrichten, so 
hat der Schuldner an alle gemeinsam zu leisten, und jeder Gläubiger 
kann die Leistung an alle gemeinsam fordern. 

2 Ist eine unteilbare Leistung von mehreren Schuldnern zu entrichten, 
so ist jeder Schuldner zu der ganzen Leistung verpflichtet. 

3 Sofern sich aus den Umständen nicht etwas anderes ergibt, kann als-
dann der Schuldner, der den Gläubiger befriedigt hat, von den übrigen 
Schuldnern verhältnismässigen Ersatz verlangen, und es gehen, soweit 
ihm ein solcher Anspruch zusteht, die Rechte des befriedigten Gläubi-
gers auf ihn über. 

Art. 71 
1 Ist die geschuldete Sache nur der Gattung nach bestimmt, so steht 
dem Schuldner die Auswahl zu, insofern sich aus dem Rechtsverhält-
nis nicht etwas anderes ergibt. 

2 Er darf jedoch nicht eine Sache unter mittlerer Qualität anbieten. 

Art. 72 

Ist die Schuldpflicht in der Weise auf mehrere Leistungen gerichtet, 
dass nur die eine oder die andere erfolgen soll, so steht die Wahl dem 
Schuldner zu, insofern sich aus dem Rechtsverhältnis nicht etwas 
anderes ergibt. 

Art. 73 
1 Geht die Schuldpflicht auf Zahlung von Zinsen und ist deren Höhe 
weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt, so sind 
Zinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen. 

2 Dem öffentlichen Rechte bleibt es vorbehalten, Bestimmungen gegen 
Missbräuche im Zinswesen aufzustellen. 

Art. 74 
1 Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den 
Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt. 

2 Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze: 

1. Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger 
zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat; 

2. wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu über-
geben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand; 

3. andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der 
Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte. 

2. Unteilbare  
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3 Wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz, an dem er die Erfüllung for-
dern kann, nach der Entstehung der Schuld ändert und dem Schuldner 
daraus eine erhebliche Belästigung erwächst, so ist dieser berechtigt, 
an dem ursprünglichen Wohnsitze zu erfüllen. 

Art. 75 

Ist die Zeit der Erfüllung weder durch Vertrag noch durch die Natur 
des Rechtsverhältnisses bestimmt, so kann die Erfüllung sogleich 
geleistet und gefordert werden. 

Art. 76 
1 Ist die Zeit auf Anfang oder Ende eines Monates festgesetzt, so ist 
darunter der erste oder der letzte Tag des Monates zu verstehen. 

2 Ist die Zeit auf die Mitte eines Monates festgesetzt, so gilt der fünf-
zehnte dieses Monates. 

Art. 77 
1 Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechts-
handlung mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluss des 
Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt: 

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag 
der Frist, wobei der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wur-
de, nicht mitgerechnet und, wenn die Frist auf acht oder 
15 Tage lautet, nicht die Zeit von einer oder zwei Wochen ver-
standen wird, sondern volle acht oder 15 Tage; 

2. wenn die Frist nach Wochen bestimmt ist, auf denjenigen Tag 
der letzten Woche, der durch seinen Namen dem Tage des 
Vertragsabschlusses entspricht; 

3. wenn die Frist nach Monaten oder einem mehrere Monate um-
fassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr) bestimmt 
ist, auf denjenigen Tag des letzten Monates, der durch seine 
Zahl dem Tage des Vertragsabschlusses entspricht, und, wenn 
dieser Tag in dem letzten Monate fehlt, auf den letzten Tag 
dieses Monates. 

Der Ausdruck «halber Monat» wird einem Zeitraume von 15 Tagen 
gleichgeachtet, die, wenn eine Frist auf einen oder mehrere Monate 
und einen halben Monat lautet, zuletzt zu zählen sind. 

2 In gleicher Weise wird die Frist auch dann berechnet, wenn sie nicht 
von dem Tage des Vertragsabschlusses, sondern von einem andern 
Zeitpunkte an zu laufen hat. 

3 Soll die Erfüllung innerhalb einer bestimmten Frist geschehen, so 
muss sie vor deren Ablauf erfolgen. 
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Art. 78 
1 Fällt der Zeitpunkt der Erfüllung oder der letzte Tag einer Frist auf 
einen Sonntag oder auf einen andern am Erfüllungsorte staatlich aner-
kannten Feiertag25, so gilt als Erfüllungstag oder als letzter Tag der 
Frist der nächstfolgende Werktag. 

2 Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten. 

Art. 79 

Die Erfüllung muss an dem festgesetzten Tage während der gewöhn-
lichen Geschäftszeit vollzogen und angenommen werden. 

Art. 80 

Ist die vertragsmässige Frist verlängert worden, so beginnt die neue 
Frist, sofern sich aus dem Vertrage nicht etwas anderes ergibt, am 
ersten Tage nach Ablauf der alten Frist. 

Art. 81 
1 Sofern sich nicht aus dem Inhalt oder der Natur des Vertrages oder 
aus den Umständen eine andere Willensmeinung der Parteien ergibt, 
kann der Schuldner schon vor dem Verfalltage erfüllen. 

2 Er ist jedoch nicht berechtigt, einen Diskonto abzuziehen, es sei 
denn, dass Übereinkunft oder Übung einen solchen gestatten. 

Art. 82 

Wer bei einem zweiseitigen Vertrage den andern zur Erfüllung anhal-
ten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbie-
ten, es sei denn, dass er nach dem Inhalte oder der Natur des Vertrages 
erst später zu erfüllen hat. 

Art. 83 
1 Ist bei einem zweiseitigen Vertrag der eine Teil zahlungsunfähig 
geworden, wie namentlich, wenn er in Konkurs geraten oder fruchtlos 
gepfändet ist, und wird durch diese Verschlechterung der Vermögens-
lage der Anspruch des andern gefährdet, so kann dieser seine Leistung 
so lange zurückhalten, bis ihm die Gegenleistung sichergestellt wird. 

2 Wird er innerhalb einer angemessenen Frist auf sein Begehren nicht 
sichergestellt, so kann er vom Vertrage zurücktreten. 

  

25 Hinsichtlich der gesetzlichen Frist des eidgenössischen Rechts und der kraft 
eidgenössischen Rechts von Behörden angesetzten Fristen wird heute der Samstag einem 
anerkannten Feiertag gleichgestellt (Art. 1 des BG vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf 
an Samstagen – SR 173.110.3). 
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Art. 8426 
1 Geldschulden sind in gesetzlichen Zahlungsmitteln der geschuldeten 
Währung zu bezahlen. 

2 Lautet die Schuld auf eine Währung, die am Zahlungsort nicht Lan-
deswährung ist, so kann die geschuldete Summe nach ihrem Wert zur 
Verfallzeit dennoch in Landeswährung bezahlt werden, sofern nicht 
durch den Gebrauch des Wortes «effektiv» oder eines ähnlichen 
Zusatzes die wortgetreue Erfüllung des Vertrags ausbedungen ist.  

Art. 85 
1 Der Schuldner kann eine Teilzahlung nur insoweit auf das Kapital 
anrechnen, als er nicht mit Zinsen oder Kosten im Rückstande ist. 

2 Sind dem Gläubiger für einen Teil seiner Forderung Bürgen gestellt, 
oder Pfänder oder andere Sicherheiten gegeben worden, so ist der 
Schuldner nicht berechtigt, eine Teilzahlung auf den gesicherten oder 
besser gesicherten Teil der Forderung anzurechnen. 

Art. 86 
1 Hat der Schuldner mehrere Schulden an denselben Gläubiger zu 
bezahlen, so ist er berechtigt, bei der Zahlung zu erklären, welche 
Schuld er tilgen will. 

2 Mangelt eine solche Erklärung, so wird die Zahlung auf diejenige 
Schuld angerechnet, die der Gläubiger in seiner Quittung bezeichnet, 
vorausgesetzt, dass der Schuldner nicht sofort Widerspruch erhebt. 

Art. 87 
1 Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine 
Bezeichnung in der Quittung vor, so ist die Zahlung auf die fällige 
Schuld anzurechnen, unter mehreren fälligen auf diejenige Schuld, für 
die der Schuldner zuerst betrieben worden ist, und hat keine Betrei-
bung stattgefunden, auf die früher verfallene. 

2 Sind sie gleichzeitig verfallen, so findet eine verhältnismässige 
Anrechnung statt. 

3 Ist keine der mehreren Schulden verfallen, so wird die Zahlung auf 
die Schuld angerechnet, die dem Gläubiger am wenigsten Sicherheit 
darbietet. 

  

26 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Dez. 1999 über die Währung und die 
Zahlungsmittel, in Kraft seit 1. Mai 2000 (SR 941.10). 

D. Zahlung 
I. Landes-
währung 

II. Anrechnung 
1. Bei Teil-
zahlung 

2. Bei mehreren 
Schulden 
a. Nach 
Erklärung des 
Schuldners oder 
des Gläubigers 

b. Nach 
Gesetzes-
vorschrift 



Obligationenrecht 

24 

220 

Art. 88 
1 Der Schuldner, der eine Zahlung leistet, ist berechtigt, eine Quittung 
und, falls die Schuld vollständig getilgt wird, auch die Rückgabe des 
Schuldscheines oder dessen Entkräftung zu fordern. 

2 Ist die Zahlung keine vollständige oder sind in dem Schuldscheine 
auch andere Rechte des Gläubigers beurkundet, so kann der Schuldner 
ausser der Quittung nur die Vormerkung auf dem Schuldscheine ver-
langen. 

Art. 89 
1 Werden Zinse oder andere periodische Leistungen geschuldet, so 
begründet die für eine spätere Leistung ohne Vorbehalt ausgestellte 
Quittung die Vermutung, es seien die früher fällig gewordenen Leis-
tungen entrichtet. 

2 Ist eine Quittung für die Kapitalschuld ausgestellt, so wird vermutet, 
dass auch die Zinse bezahlt seien. 

3 Die Rückgabe des Schuldscheines an den Schuldner begründet die 
Vermutung, dass die Schuld getilgt sei. 

Art. 90 
1 Behauptet der Gläubiger, es sei der Schuldschein abhanden gekom-
men, so kann der Schuldner bei der Zahlung fordern, dass der Gläubi-
ger die Entkräftung des Schuldscheines und die Tilgung der Schuld in 
einer öffentlichen oder beglaubigten Urkunde erkläre. 

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Kraftloserklärung von 
Wertpapieren. 

Art. 91 

Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die Annahme der gehörig 
angebotenen Leistung oder die Vornahme der ihm obliegenden Vor-
bereitungshandlungen, ohne die der Schuldner zu erfüllen nicht 
imstande ist, ungerechtfertigterweise verweigert. 

Art. 92 
1 Wenn der Gläubiger sich im Verzuge befindet, so ist der Schuldner 
berechtigt, die geschuldete Sache auf Gefahr und Kosten des Gläubi-
gers zu hinterlegen und sich dadurch von seiner Verbindlichkeit zu 
befreien. 
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2 Den Ort der Hinterlegung hat der Richter zu bestimmen, jedoch kön-
nen Waren auch ohne richterliche Bestimmung in einem Lagerhause 
hinterlegt werden.27 

Art. 93 
1 Ist nach der Beschaffenheit der Sache oder nach der Art des 
Geschäftsbetriebes eine Hinterlegung nicht tunlich, oder ist die Sache 
dem Verderben ausgesetzt, oder erheischt sie Unterhaltungs- oder 
erhebliche Aufbewahrungskosten, so kann der Schuldner nach vorgän-
giger Androhung mit Bewilligung des Richters die Sache öffentlich 
verkaufen lassen und den Erlös hinterlegen. 

2 Hat die Sache einen Börsen- oder Marktpreis oder ist sie im Verhält-
nis zu den Kosten von geringem Werte, so braucht der Verkauf kein 
öffentlicher zu sein und kann vom Richter auch ohne vorgängige 
Androhung gestattet werden. 

Art. 94 
1 Der Schuldner ist so lange berechtigt, die hinterlegte Sache wieder 
zurückzunehmen, als der Gläubiger deren Annahme noch nicht erklärt 
hat oder als nicht infolge der Hinterlegung ein Pfandrecht aufgehoben 
worden ist. 

2 Mit dem Zeitpunkte der Rücknahme tritt die Forderung mit allen 
Nebenrechten wieder in Kraft. 

Art. 95 

Handelt es sich um die Verpflichtung zu einer andern als einer Sach-
leistung, so kann der Schuldner beim Verzug des Gläubigers nach den 
Bestimmungen über den Verzug des Schuldners vom Vertrage zurück-
treten. 

Art. 96 

Kann die Erfüllung der schuldigen Leistung aus einem andern in der 
Person des Gläubigers liegenden Grunde oder infolge einer unver-
schuldeten Ungewissheit über die Person des Gläubigers weder an 
diesen noch an einen Vertreter geschehen, so ist der Schuldner zur 
Hinterlegung oder zum Rücktritt berechtigt, wie beim Verzug des 
Gläubigers. 

  

27 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
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Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Nichterfüllung 

Art. 97 
1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht 
gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entste-
henden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm 
keinerlei Verschulden zur Last falle. 

2 Die Art der Zwangsvollstreckung steht unter den Bestimmungen des 
Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes und der eidgenössischen und 
kantonalen Vollstreckungsvorschriften. 

Art. 98 
1 Ist der Schuldner zu einem Tun verpflichtet, so kann sich der Gläubi-
ger, unter Vorbehalt seiner Ansprüche auf Schadenersatz, ermächtigen 
lassen, die Leistung auf Kosten des Schuldners vorzunehmen. 

2 Ist der Schuldner verpflichtet, etwas nicht zu tun, so hat er schon bei 
blossem Zuwiderhandeln den Schaden zu ersetzen. 

3 Überdies kann der Gläubiger die Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustandes verlangen und sich ermächtigen lassen, diesen auf Kosten 
des Schuldners zu beseitigen. 

Art. 99 
1 Der Schuldner haftet im Allgemeinen für jedes Verschulden. 

2 Das Mass der Haftung richtet sich nach der besonderen Natur des 
Geschäftes und wird insbesondere milder beurteilt, wenn das Geschäft 
für den Schuldner keinerlei Vorteil bezweckt. 

3 Im übrigen finden die Bestimmungen über das Mass der Haftung bei 
unerlaubten Handlungen auf das vertragswidrige Verhalten entspre-
chende Anwendung. 

Art. 100 

1 Eine zum voraus getroffene Verabredung, wonach die Haftung für 
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen sein 
würde, ist nichtig. 

2 Auch ein zum voraus erklärter Verzicht auf Haftung für leichtes Ver-
schulden kann nach Ermessen des Richters als nichtig betrachtet wer-
den, wenn der Verzichtende zur Zeit seiner Erklärung im Dienst des 
anderen Teiles stand, oder wenn die Verantwortlichkeit aus dem 
Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes folgt. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften über den Versiche-
rungsvertrag. 
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Art. 101 
1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines 
Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, durch 
eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen 
lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die Hilfsperson in 
Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.28 

2 Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabredung 
beschränkt oder aufgehoben werden. 

3 Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die Ver-
antwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten 
Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes Verschulden 
wegbedungen werden. 

Art. 102 
1 Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch Mahnung 
des Gläubigers in Verzug gesetzt. 

2 Wurde für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, oder 
ergibt sich ein solcher infolge einer vorbehaltenen und gehörig vorge-
nommenen Kündigung, so kommt der Schuldner schon mit Ablauf 
dieses Tages in Verzug. 

Art. 103 
1 Befindet sich der Schuldner im Verzuge, so hat er Schadenersatz 
wegen verspäteter Erfüllung zu leisten und haftet auch für den Zufall. 

2 Er kann sich von dieser Haftung durch den Nachweis befreien, dass 
der Verzug ohne jedes Verschulden von seiner Seite eingetreten ist 
oder dass der Zufall auch bei rechtzeitiger Erfüllung den Gegenstand 
der Leistung zum Nachteile des Gläubigers betroffen hätte. 

Art. 104 
1 Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat 
er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst 
wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen. 

2 Sind durch Vertrag höhere Zinse als fünf vom Hundert, sei es direkt, 
sei es durch Verabredung einer periodischen Bankprovision, aus-
bedungen worden, so können sie auch während des Verzuges gefordert 
werden. 

  

28 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 3 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR. Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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3 Unter Kaufleuten können für die Zeit, wo der übliche Bankdiskonto 
am Zahlungsorte fünf vom Hundert übersteigt, die Verzugszinse zu 
diesem höheren Zinsfusse berechnet werden. 

Art. 105 
1 Ein Schuldner, der mit der Zahlung von Zinsen oder mit der Entrich-
tung von Renten oder mit der Zahlung einer geschenkten Summe im 
Verzuge ist, hat erst vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der 
gerichtlichen Klage an Verzugszinse zu bezahlen. 

2 Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nach den Grundsätzen über 
Konventionalstrafe zu beurteilen. 

3 Von Verzugszinsen dürfen keine Verzugszinse berechnet werden. 

Art. 106 
1 Hat der Gläubiger einen grösseren Schaden erlitten, als ihm durch die 
Verzugszinse vergütet wird, so ist der Schuldner zum Ersatze auch 
dieses Schadens verpflichtet, wenn er nicht beweist, dass ihm keinerlei 
Verschulden zur Last falle. 

2 Lässt sich dieser grössere Schaden zum voraus abschätzen, so kann 
der Richter den Ersatz schon im Urteil über den Hauptanspruch fest-
setzen. 

Art. 107 
1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge 
befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist 
zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige 
Behörde ansetzen zu lassen. 

2 Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der 
Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Ver-
spätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich 
erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz 
des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom 
Vertrage zurücktreten. 

Art. 108 

Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erfor-
derlich: 

1. wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie 
sich als unnütz erweisen würde; 

2. wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den 
Gläubiger nutzlos geworden ist; 
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3. wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, 
dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer 
bestimmten Zeit erfolgen soll. 

Art. 109 
1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung 
verweigern und das Geleistete zurückfordern. 

 2 Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des 
Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nach-
weist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. 

Dritter Abschnitt: Beziehungen zu dritten Personen 

Art. 110 

Soweit ein Dritter den Gläubiger befriedigt, gehen dessen Rechte von 
Gesetzes wegen auf ihn über: 

1. wenn er eine für eine fremde Schuld verpfändete Sache einlöst, 
an der ihm das Eigentum oder ein beschränktes dingliches 
Recht zusteht; 

2. wenn der Schuldner dem Gläubiger anzeigt, dass der Zahlende 
an die Stelle des Gläubigers treten soll. 

Art. 111 

Wer einem andern die Leistung eines Dritten verspricht, ist, wenn sie 
nicht erfolgt, zum Ersatze des hieraus entstandenen Schadens ver-
pflichtet. 

Art. 112 
1 Hat sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine Leistung an 
einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lassen, so ist er berech-
tigt, zu fordern, dass an den Dritten geleistet werde. 

2 Der Dritte oder sein Rechtsnachfolger kann selbständig die Erfüllung 
fordern, wenn es die Willensmeinung der beiden andern war, oder 
wenn es der Übung entspricht. 

3 In diesem Falle kann der Gläubiger den Schuldner nicht mehr ent-
binden, sobald der Dritte dem letzteren erklärt hat, von seinem Rechte 
Gebrauch machen zu wollen. 
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Art. 113 

Wenn ein Dienstherr gegen die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht 
versichert war und der Dienstpflichtige nicht weniger als die Hälfte an 
die Prämien geleistet hat, so steht der Anspruch aus der Versicherung 
ausschliesslich dem Dienstpflichtigen zu. 

Dritter Titel: Das Erlöschen der Obligationen 

Art. 114 
1 Geht eine Forderung infolge ihrer Erfüllung oder auf andere Weise 
unter, so erlöschen alle ihre Nebenrechte, wie namentlich die Bürg-
schaften und Pfandrechte. 

2 Bereits erlaufene Zinse können nur dann nachgefordert werden, wenn 
diese Befugnis des Gläubigers verabredet oder den Umständen zu 
entnehmen ist. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften über das Grund-
pfandrecht, die Wertpapiere und den Nachlassvertrag. 

Art. 115 

Eine Forderung kann durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch 
dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Verbind-
lichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragschliessenden 
gewählt war. 

Art. 116 
1 Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird 
nicht vermutet. 

2 Insbesondere bewirkt die Eingehung einer Wechselverbindlichkeit 
mit Rücksicht auf eine bestehende Schuld oder die Ausstellung eines 
neuen Schuld- oder Bürgschaftsscheines, wenn es nicht anders verein-
bart wird, keine Neuerung der bisherigen Schuld. 

Art. 117 
1 Die Einsetzung der einzelnen Posten in einen Kontokorrent hat keine 
Neuerung zur Folge. 

2 Eine Neuerung ist jedoch anzunehmen, wenn der Saldo gezogen und 
anerkannt wird. 

3 Bestehen für einen einzelnen Posten besondere Sicherheiten, so wer-
den sie, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung, durch die Ziehung und 
Anerkennung des Saldos nicht aufgehoben. 
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Art. 118 
1 Wenn die Eigenschaften des Gläubigers und des Schuldners in einer 
Person zusammentreffen, so gilt die Forderung als durch Vereinigung 
erloschen. 

2 Wird die Vereinigung rückgängig, so lebt die Forderung wieder auf. 

3 Vorbehalten bleiben die besondern Vorschriften über das Grund-
pfandrecht und die Wertpapiere. 

Art. 119 
1 Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, 
seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erlo-
schen. 

2 Bei zweiseitigen Verträgen haftet der hienach freigewordene Schuld-
ner für die bereits empfangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter 
Bereicherung und verliert die noch nicht erfüllte Gegenforderung. 

3 Ausgenommen sind die Fälle, in denen die Gefahr nach Gesetzesvor-
schrift oder nach dem Inhalt des Vertrages vor der Erfüllung auf den 
Gläubiger übergeht. 

Art. 120 
1 Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, 
die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede 
ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forde-
rung verrechnen. 

2 Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn 
seine Gegenforderung bestritten wird. 

3 Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, 
wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden 
konnte, noch nicht verjährt war. 

Art. 121 

Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, soweit 
dem Hauptschuldner das Recht der Verrechnung zusteht. 

Art. 122 

Wer sich zugunsten eines Dritten verpflichtet hat, kann diese Schuld 
nicht mit Forderungen, die ihm gegen den andern zustehen, verrech-
nen. 
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Art. 123 
1 Im Konkurse des Schuldners können die Gläubiger ihre Forderungen, 
auch wenn sie nicht fällig sind, mit Forderungen, die dem Gemein-
schuldner ihnen gegenüber zustehen, verrechnen. 

2 Die Ausschliessung oder Anfechtung der Verrechnung im Konkurse 
des Schuldners steht unter den Vorschriften des Schuldbetreibungs- 
und Konkursrechts. 

Art. 124 
1 Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläu-
biger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung 
Gebrauch machen wolle. 

2 Ist dies geschehen, so wird angenommen, Forderung und Gegenfor-
derung seien, soweit sie sich ausgleichen, schon im Zeitpunkte getilgt 
worden, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstan-
den. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen Übungen des kaufmännischen 
Kontokorrentverkehres. 

Art. 125 

Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht 
getilgt werden: 

1. Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, 
widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener 
Sachen; 

2. Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfül-
lung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und 
Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner 
Familie unbedingt erforderlich sind; 

3. Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem 
Rechte. 

Art. 126 

Auf die Verrechnung kann der Schuldner zum voraus Verzicht leisten. 

Art. 127 

Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das 
Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt. 
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Art. 128 

Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: 

1. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodi-
sche Leistungen; 

2. aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für 
Wirtsschulden; 

3.29 aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher 
Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Pro-
kuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von 
Arbeitnehmern. 

Art. 129 

Die in diesem Titel aufgestellten Verjährungsfristen können durch 
Verfügung der Beteiligten nicht abgeändert werden. 

Art. 130 
1 Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. 

2 Ist eine Forderung auf Kündigung gestellt, so beginnt die Verjährung 
mit dem Tag, auf den die Kündigung zulässig ist. 

Art. 131 
1 Bei Leibrenten und ähnlichen periodischen Leistungen beginnt die 
Verjährung für das Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in 
dem die erste rückständige Leistung fällig war. 

2 Ist das Forderungsrecht im Ganzen verjährt, so sind es auch die ein-
zelnen Leistungen. 

Art. 132 
1 Bei der Berechnung der Frist ist der Tag, von dem an die Verjährung 
läuft, nicht mitzurechnen und die Verjährung erst dann als beendigt zu 
betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist. 

2 Im Übrigen gelten die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der 
Erfüllung auch für die Verjährung. 

Art. 133 

Mit dem Hauptanspruche verjähren die aus ihm entspringenden Zinse 
und andere Nebenansprüche. 

  

29 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 4 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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Art. 134 
1 Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat: 

1.30 für Forderungen der Kinder gegen die Eltern während der 
Dauer der elterlichen Sorge; 

2. für Forderungen der Mündel gegen den Vormund und die vor-
mundschaftlichen Behörden während der Dauer der Vormund-
schaft; 

3. für Forderungen der Ehegatten gegeneinander während der 
Dauer der Ehe; 

3bis.31 für Forderungen von eingetragenen Partnerinnen oder Part-
nern gegeneinander, während der Dauer ihrer eingetragenen 
Partnerschaft; 

4.32 für Forderungen der Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in 
Hausgemeinschaft leben, gegen diesen während der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses; 

5. solange dem Schuldner an der Forderung eine Nutzniessung 
zusteht; 

6. solange eine Forderung vor einem schweizerischen Gerichte 
nicht geltend gemacht werden kann. 

2 Nach Ablauf des Tages, an dem diese Verhältnisse zu Ende gehen, 
nimmt die Verjährung ihren Anfang oder, falls sie begonnen hatte, 
ihren Fortgang. 

3 Vorbehalten bleiben die besondern Vorschriften des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechtes. 

Art. 135 

Die Verjährung wird unterbrochen: 

1. durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, 
namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- 
und Bürgschaftsbestellung; 

2. durch Schuldbetreibung, durch Klage oder Einrede vor einem 
Gerichte oder Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Kon-
kurse und Ladung zu einem amtlichen Sühneversuch. 

  

30 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

31 Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

32 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 5 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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Art. 136 
1 Die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner 
oder den Mitschuldner einer unteilbaren Leistung wirkt auch gegen die 
übrigen Mitschuldner. 

2 Ist die Verjährung gegen den Hauptschuldner unterbrochen, so ist sie 
es auch gegen den Bürgen. 

3 Dagegen wirkt die gegen den Bürgen eingetretene Unterbrechung 
nicht gegen den Hauptschuldner. 

Art. 137 
1 Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. 

2 Wird die Forderung durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder 
durch Urteil des Richters festgestellt, so ist die neue Verjährungsfrist 
stets die zehnjährige. 

Art. 138 
1 Wird die Verjährung durch eine Klage oder Einrede unterbrochen, so 
beginnt im Verlaufe des Rechtsstreites mit jeder gerichtlichen Hand-
lung der Parteien und mit jeder Verfügung oder Entscheidung des 
Richters die Verjährung von neuem. 

2 Erfolgt die Unterbrechung durch Schuldbetreibung, so beginnt mit 
jedem Betreibungsakt die Verjährung von neuem. 

3 Geschieht die Unterbrechung durch Eingabe im Konkurse, so beginnt 
die neue Verjährung mit dem Zeitpunkte, in dem die Forderung nach 
dem Konkursrechte wieder geltend gemacht werden kann. 

Art. 139 

Ist die Klage oder die Einrede wegen Unzuständigkeit des angespro-
chenen Richters oder wegen eines verbesserlichen Fehlers angebrach-
termassen oder als vorzeitig zurückgewiesen worden, so beginnt, falls 
die Verjährungsfrist unterdessen abgelaufen ist, eine neue Frist von 
60 Tagen zur Geltendmachung des Anspruches. 

Art. 140 

Durch das Bestehen eines Fahrnispfandrechtes wird die Verjährung 
einer Forderung nicht ausgeschlossen, ihr Eintritt verhindert jedoch 
den Gläubiger nicht an der Geltendmachung des Pfandrechtes. 
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Art. 141 
1 Auf die Verjährung kann nicht zum voraus verzichtet werden. 

2 Der Verzicht eines Solidarschuldners kann den übrigen Solidar-
schuldnern nicht entgegengehalten werden. 

3 Dasselbe gilt unter mehreren Schuldnern einer unteilbaren Leistung 
und für den Bürgen beim Verzicht des Hauptschuldners. 

Art. 142 

Der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichti-
gen. 

Vierter Titel: Besondere Verhältnisse bei Obligationen 

Erster Abschnitt: Die Solidarität 

Art. 143 
1 Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht, wenn sie erklären, 
dass dem Gläubiger gegenüber jeder einzeln für die Erfüllung der gan-
zen Schuld haften wolle. 

2 Ohne solche Willenserklärung entsteht Solidarität nur in den vom 
Gesetze bestimmten Fällen. 

Art. 144 
1 Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von allen Solidarschuldnern je 
nur einen Teil oder das Ganze fordern. 

2 Sämtliche Schuldner bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze For-
derung getilgt ist. 

Art. 145 
1 Ein Solidarschuldner kann dem Gläubiger nur solche Einreden ent-
gegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnisse zum 
Gläubiger oder aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder Inhalte 
der solidarischen Verbindlichkeit hervorgehen. 

2 Jeder Solidarschuldner wird den andern gegenüber verantwortlich, 
wenn er diejenigen Einreden nicht geltend macht, die allen gemeinsam 
zustehen. 

Art. 146 

Ein Solidarschuldner kann, soweit es nicht anders bestimmt ist, durch 
seine persönliche Handlung die Lage der andern nicht erschweren. 
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Art. 147 
1 Soweit ein Solidarschuldner durch Zahlung oder Verrechnung den 
Gläubiger befriedigt hat, sind auch die übrigen befreit. 

2 Wird ein Solidarschuldner ohne Befriedigung des Gläubigers befreit, 
so wirkt die Befreiung zugunsten der andern nur so weit, als die Um-
stände oder die Natur der Verbindlichkeit es rechtfertigen. 

Art. 148 
1 Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuldnern 
nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger geleisteten 
Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen. 

2 Bezahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Teil, so hat er für den 
Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner. 

3 Was von einem Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übrigen 
gleichmässig zu tragen. 

Art. 149 
1 Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in demselben 
Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen Rechte über. 

2 Der Gläubiger ist dafür verantwortlich, dass er die rechtliche Lage 
des einen Solidarschuldners nicht zum Schaden der übrigen besser 
stelle. 

Art. 150 
1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner 
erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen 
sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen. 

2 Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner 
gegenüber allen. 

3 Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezah-
len will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist. 

Zweiter Abschnitt: Die Bedingungen 

Art. 151 
1 Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritte einer ungewissen 
Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen. 

2 Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem 
die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht 
der Parteien geschlossen werden muss. 
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Art. 152 
1 Der bedingt Verpflichtete darf, solange die Bedingung schwebt, 
nichts vornehmen, was die gehörige Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
hindern könnte. 

2 Der bedingt Berechtigte ist befugt, bei Gefährdung seiner Rechte die-
selben Sicherungsmassregeln zu verlangen, wie wenn seine Forderung 
eine unbedingte wäre. 

3 Verfügungen während der Schwebezeit sind, wenn die Bedingung 
eintritt, insoweit hinfällig, als sie deren Wirkung beeinträchtigen. 

Art. 153 
1 Ist die versprochene Sache dem Gläubiger vor Eintritt der Bedingung 
übergeben worden, so kann er, wenn die Bedingung erfüllt wird, den 
inzwischen bezogenen Nutzen behalten. 

2 Wenn die Bedingung nicht eintritt, so hat er das Bezogene herauszu-
geben. 

Art. 154 
1 Ein Vertrag, dessen Auflösung vom Eintritte einer Bedingung 
abhängig gemacht worden ist, verliert seine Wirksamkeit mit dem 
Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. 

2 Eine Rückwirkung findet in der Regel nicht statt. 

Art. 155 

Ist die Bedingung auf eine Handlung eines der Vertragschliessenden 
gestellt, bei der es auf dessen Persönlichkeit nicht ankommt, so kann 
sie auch von seinen Erben erfüllt werden. 

Art. 156 

Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile 
wider Treu und Glauben verhindert worden ist. 

Art. 157 

Wird eine Bedingung in der Absicht beigefügt, eine widerrechtliche 
oder unsittliche Handlung oder Unterlassung zu befördern, so ist der 
bedingte Anspruch nichtig. 
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Dritter Abschnitt:  
Haft- und Reugeld. Lohnabzüge. Konventionalstrafe 

Art. 158 
1 Das beim Vertragsabschlusse gegebene An- oder Draufgeld gilt als 
Haft-, nicht als Reugeld. 

2 Wo nicht Vertrag oder Ortsgebrauch etwas anderes bestimmen, ver-
bleibt das Haftgeld dem Empfänger ohne Abzug von seinem Anspru-
che. 

3 Ist ein Reugeld verabredet worden, so kann der Geber gegen Zurück-
lassung des bezahlten und der Empfänger gegen Erstattung des dop-
pelten Betrages von dem Vertrage zurücktreten. 

Art. 15933 

Art. 160 
1 Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Erfül-
lung eines Vertrages eine Konventionalstrafe versprochen ist, so ist der 
Gläubiger mangels anderer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfül-
lung oder die Strafe zu fordern. 

2 Wurde die Strafe für Nichteinhaltung der Erfüllungszeit oder des 
Erfüllungsortes versprochen, so kann sie nebst der Erfüllung des 
Vertrages gefordert werden, solange der Gläubiger nicht ausdrücklich 
Verzicht leistet oder die Erfüllung vorbehaltlos annimmt. 

3 Dem Schuldner bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ihm gegen 
Erlegung der Strafe der Rücktritt freistehen sollte. 

Art. 161 
1 Die Konventionalstrafe ist verfallen, auch wenn dem Gläubiger kein 
Schaden erwachsen ist. 

2 Übersteigt der erlittene Schaden den Betrag der Strafe, so kann der 
Gläubiger den Mehrbetrag nur so weit einfordern, als er ein Verschul-
den nachweist. 

  

33 Aufgehoben durch Ziff. II Art. 6 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971 (am Schluss des OR, 
Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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Art. 162 
1 Die Abrede, dass Teilzahlungen im Falle des Rücktrittes dem Gläu-
biger verbleiben sollen, ist nach den Vorschriften über die Konventio-
nalstrafe zu beurteilen. 

2 ...34 

Art. 163 
1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe 
bestimmt werden. 

2 Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches oder 
unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels anderer Abre-
de, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertreten-
den Umstand unmöglich geworden ist. 

3 Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem 
Ermessen herabzusetzen. 

Fünfter Titel:  
Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme 

Art. 164 
1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilli-
gung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, 
Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen. 

2 Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches 
Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht 
enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch 
Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen. 

Art. 165 
1 Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. 

2 Die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages kann 
formlos begründet werden. 

Art. 166 

Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf 
einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirk-
sam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willens-
erklärung des bisherigen Gläubigers bedarf. 

  

34 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 
(SR 221.214.1). 
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Art. 167 

Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die 
Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger 
oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehen-
den Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit. 

Art. 168 
1 Ist die Frage, wem eine Forderung zustehe, streitig, so kann der 
Schuldner die Zahlung verweigern und sich durch gerichtliche Hinter-
legung befreien. 

2 Zahlt der Schuldner, obschon er von dem Streite Kenntnis hat, so tut 
er es auf seine Gefahr. 

3 Ist der Streit vor Gericht anhängig und die Schuld fällig, so kann jede 
Partei den Schuldner zur Hinterlegung anhalten. 

Art. 169 
1 Einreden, die der Forderung des Abtretenden entgegenstanden, kann 
der Schuldner auch gegen den Erwerber geltend machen, wenn sie 
schon zu der Zeit vorhanden waren, als er von der Abtretung Kenntnis 
erhielt. 

2 Ist eine Gegenforderung des Schuldners in diesem Zeitpunkt noch 
nicht fällig gewesen, so kann er sie dennoch zur Verrechnung bringen, 
wenn sie nicht später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist. 

Art. 170 
1 Mit der Forderung gehen die Vorzugs- und Nebenrechte über, mit 
Ausnahme derer, die untrennbar mit der Person des Abtretenden ver-
knüpft sind. 

2 Der Abtretende ist verpflichtet, dem Erwerber die Schuldurkunde 
und alle vorhandenen Beweismittel auszuliefern und ihm die zur Gel-
tendmachung der Forderung nötigen Aufschlüsse zu erteilen. 

3 Es wird vermutet, dass mit der Hauptforderung auch die rückständi-
gen Zinse auf den Erwerber übergehen. 

Art. 171 
1 Bei der entgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende für den 
Bestand der Forderung zur Zeit der Abtretung. 

2 Für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners dagegen haftet der Abtre-
tende nur dann, wenn er sich dazu verpflichtet hat. 

3 Bei der unentgeltlichen Abtretung haftet der Abtretende auch nicht 
für den Bestand der Forderung. 
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Art. 172 

Hat ein Gläubiger seine Forderung zum Zwecke der Zahlung abgetre-
ten ohne Bestimmung des Betrages, zu dem sie angerechnet werden 
soll, so muss der Erwerber sich nur diejenige Summe anrechnen las-
sen, die er vom Schuldner erhält oder bei gehöriger Sorgfalt hätte 
erhalten können. 

Art. 173 
1 Der Abtretende haftet vermöge der Gewährleistung nur für den emp-
fangenen Gegenwert nebst Zinsen und überdies für die Kosten der 
Abtretung und des erfolglosen Vorgehens gegen den Schuldner. 

2 Geht eine Forderung von Gesetzes wegen auf einen andern über, so 
haftet der bisherige Gläubiger weder für den Bestand der Forderung 
noch für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners. 

Art. 174 

Wo das Gesetz für die Übertragung von Forderungen besondere 
Bestimmungen aufstellt, bleiben diese vorbehalten. 

Art. 175 
1 Wer einem Schuldner verspricht, seine Schuld zu übernehmen, ver-
pflichtet sich, ihn von der Schuld zu befreien, sei es durch Befriedi-
gung des Gläubigers oder dadurch, dass er sich an seiner Statt mit 
Zustimmung des Gläubigers zu dessen Schuldner macht. 

2 Der Übernehmer kann zur Erfüllung dieser Pflicht vom Schuldner 
nicht angehalten werden, solange dieser ihm gegenüber den Verpflich-
tungen nicht nachgekommen ist, die dem Schuldübernahmevertrag 
zugrunde liegen. 

3 Unterbleibt die Befreiung des alten Schuldners, so kann dieser vom 
neuen Schuldner Sicherheit verlangen. 

Art. 176 
1 Der Eintritt eines Schuldübernehmers in das Schuldverhältnis an 
Stelle und mit Befreiung des bisherigen Schuldners erfolgt durch Ver-
trag des Übernehmers mit dem Gläubiger. 

2 Der Antrag des Übernehmers kann dadurch erfolgen, dass er, oder 
mit seiner Ermächtigung der bisherige Schuldner, dem Gläubiger von 
der Übernahme der Schuld Mitteilung macht. 

3 Die Annahmeerklärung des Gläubigers kann ausdrücklich erfolgen 
oder aus den Umständen hervorgehen und wird vermutet, wenn der 
Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung annimmt 
oder einer anderen schuldnerischen Handlung zustimmt. 
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Art. 177 
1 Die Annahme durch den Gläubiger kann jederzeit erfolgen, der 
Übernehmer wie der bisherige Schuldner können jedoch dem Gläubi-
ger für die Annahme eine Frist setzen, nach deren Ablauf die Annah-
me bei Stillschweigen des Gläubigers als verweigert gilt. 

2 Wird vor der Annahme durch den Gläubiger eine neue Schuldüber-
nahme verabredet und auch von dem neuen Übernehmer dem Gläubi-
ger der Antrag gestellt, so wird der vorhergehende Übernehmer befreit. 

Art. 178 
1 Die Nebenrechte werden vom Schuldnerwechsel, soweit sie nicht mit 
der Person des bisherigen Schuldners untrennbar verknüpft sind, nicht 
berührt. 

2 Von Dritten bestellte Pfänder sowie die Bürgen haften jedoch dem 
Gläubiger nur dann weiter, wenn der Verpfänder oder der Bürge der 
Schuldübernahme zugestimmt hat. 

Art. 179 
1 Die Einreden aus dem Schuldverhältnis stehen dem neuen Schuldner 
zu wie dem bisherigen. 

2 Die Einreden, die der bisherige Schuldner persönlich gegen den 
Gläubiger gehabt hat, kann der neue Schuldner diesem, soweit nicht 
aus dem Vertrag mit ihm etwas anderes hervorgeht, nicht entgegenhal-
ten. 

3 Der Übernehmer kann die Einreden, die ihm gegen den Schuldner 
aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse 
zustehen, gegen den Gläubiger nicht geltend machen. 

Art. 180 
1 Fällt ein Übernahmevertrag als unwirksam dahin, so lebt die Ver-
pflichtung des frühern Schuldners mit allen Nebenrechten, unter Vor-
behalt der Rechte gutgläubiger Dritter, wieder auf. 

2 Ausserdem kann der Gläubiger von dem Übernehmer Ersatz des 
Schadens verlangen, der ihm hiebei infolge des Verlustes früher 
erlangter Sicherheiten od. dgl. entstanden ist, insoweit der Übernehmer 
nicht darzutun vermag, dass ihm an dem Dahinfallen der Schuldüber-
nahme und an der Schädigung des Gläubigers keinerlei Verschulden 
zur Last falle. 
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Art. 181 
1 Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven 
übernimmt, wird den Gläubigern aus den damit verbundenen Schulden 
ohne weiteres verpflichtet, sobald von dem Übernehmer die Über-
nahme den Gläubigern mitgeteilt oder in öffentlichen Blättern ausge-
kündigt worden ist. 

2 Der bisherige Schuldner haftet jedoch solidarisch mit dem neuen 
noch während dreier Jahre, die für fällige Forderungen mit der Mittei-
lung oder der Auskündigung und bei später fällig werdenden Forde-
rungen mit Eintritt der Fälligkeit zu laufen beginnen.35 

3 Im übrigen hat diese Schuldübernahme die gleiche Wirkung wie die 
Übernahme einer einzelnen Schuld. 

4 Die Übernahme des Vermögens oder des Geschäfts von Handels-
gesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen und Einzel-
unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, richtet sich 
nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200336.37 

Art. 18238 

Art. 183 

Die besondern Bestimmungen betreffend die Schuldübernahme bei 
Erbteilung und bei Veräusserung verpfändeter Grundstücke bleiben 
vorbehalten. 

Zweite Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse 

Sechster Titel: Kauf und Tausch 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 184 
1 Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer 
den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu 
verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezah-
len. 

  

35 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

36 SR 221.301 
37 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003 (SR 221.301). 

Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

38 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung 
seit 1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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2 Sofern nicht Vereinbarung oder Übung entgegenstehen, sind Verkäufer 
und Käufer verpflichtet, ihre Leistungen gleichzeitig – Zug um Zug – zu 
erfüllen. 

3 Der Preis ist genügend bestimmt, wenn er nach den Umständen 
bestimmbar ist. 

Art. 185 
1 Sofern nicht besondere Verhältnisse oder Verabredungen eine Aus-
nahme begründen, gehen Nutzen und Gefahr der Sache mit dem 
Abschlusse des Vertrages auf den Erwerber über. 

2 Ist die veräusserte Sache nur der Gattung nach bestimmt, so muss sie 
überdies ausgeschieden und, wenn sie versendet werden soll, zur Ver-
sendung abgegeben sein. 

3 Bei Verträgen, die unter einer aufschiebenden Bedingung abge-
schlossen sind, gehen Nutzen und Gefahr der veräusserten Sache erst 
mit dem Eintritte der Bedingung auf den Erwerber über. 

Art. 186 

Der kantonalen Gesetzgebung bleibt es vorbehalten, die Klagbarkeit 
von Forderungen aus dem Kleinvertriebe geistiger Getränke, ein-
schliesslich der Forderung für Wirtszeche, zu beschränken oder auszu-
schliessen. 

Zweiter Abschnitt: Der Fahrniskauf 

Art. 187 
1 Als Fahrniskauf ist jeder Kauf anzusehen, der nicht eine Liegenschaft 
oder ein in das Grundbuch als Grundstück aufgenommenes Recht zum 
Gegenstande hat. 

2 Bestandteile eines Grundstückes, wie Früchte oder Material auf 
Abbruch oder aus Steinbrüchen, bilden den Gegenstand eines Fahrnis-
kaufes, wenn sie nach ihrer Lostrennung auf den Erwerber als beweg-
liche Sachen übergehen sollen. 

Art. 188 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart worden oder üblich ist, trägt der 
Verkäufer die Kosten der Übergabe, insbesondere des Messens und 
Wägens, der Käufer dagegen die der Beurkundung und der Abnahme. 
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Art. 189 
1 Muss die verkaufte Sache an einen anderen als den Erfüllungsort ver-
sendet werden, so trägt der Käufer die Transportkosten, sofern nicht 
etwas anderes vereinbart oder üblich ist. 

2 Ist Frankolieferung verabredet, so wird vermutet, der Verkäufer habe 
die Transportkosten übernommen. 

3 Ist Franko- und zollfreie Lieferung verabredet, so gelten die Aus-
gangs-, Durchgangs- und Eingangszölle, die während des Transportes, 
nicht aber die Verbrauchssteuern, die bei Empfang der Sache erhoben 
werden, als mitübernommen. 

Art. 190 
1 Ist im kaufmännischen Verkehr ein bestimmter Lieferungstermin 
verabredet und kommt der Verkäufer in Verzug, so wird vermutet, 
dass der Käufer auf die Lieferung verzichte und Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung beanspruche. 

2 Zieht der Käufer vor, die Lieferung zu verlangen, so hat er es dem 
Verkäufer nach Ablauf des Termines unverzüglich anzuzeigen. 

Art. 191 
1 Kommt der Verkäufer seiner Vertragspflicht nicht nach, so hat er den 
Schaden, der dem Käufer hieraus entsteht, zu ersetzen. 

2 Der Käufer kann als seinen Schaden im kaufmännischen Verkehr die 
Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise, um den er sich 
einen Ersatz für die nicht gelieferte Sache in guten Treuen erworben 
hat, geltend machen. 

3 Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er, ohne 
sich den Ersatz anzuschaffen, die Differenz zwischen dem Vertrags-
preise und dem Preise zur Erfüllungszeit als Schadenersatz verlangen. 

Art. 192 
1 Der Verkäufer hat dafür Gewähr zu leisten, dass nicht ein Dritter aus 
Rechtsgründen, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses bestanden 
haben, den Kaufgegenstand dem Käufer ganz oder teilweise entziehe. 

2 Kannte der Käufer zur Zeit des Vertragsabschlusses die Gefahr der 
Entwehrung, so hat der Verkäufer nur insofern Gewähr zu leisten, als 
er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat. 

3 Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der 
Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer das Recht des Dritten 
absichtlich verschwiegen hat. 
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Art. 193 
1 Wird von einem Dritten ein Recht geltend gemacht, das den Verkäu-
fer zur Gewährleistung verpflichtet, so hat dieser auf ergangene Streit-
verkündung je nach den Umständen und den Vorschriften der Pro-
zessordnung dem Käufer im Prozesse beizustehen oder ihn zu vertre-
ten. 

2 Ist die Streitverkündung rechtzeitig erfolgt, so wirkt ein ungünstiges 
Ergebnis des Prozesses auch gegen den Verkäufer, sofern er nicht 
beweist, dass es durch böse Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des 
Käufers verschuldet worden sei. 

3 Ist sie ohne Veranlassung des Verkäufers unterblieben, so wird dieser 
von der Verpflichtung zur Gewährleistung insoweit befreit, als er zu 
beweisen vermag, dass bei rechtzeitig erfolgter Streitverkündung ein 
günstigeres Ergebnis des Prozesses zu erlangen gewesen wäre. 

Art. 194 
1 Die Pflicht zur Gewährleistung besteht auch dann, wenn der Käufer, 
ohne es zur richterlichen Entscheidung kommen zu lassen, das Recht 
des Dritten in guten Treuen anerkannt oder sich einem Schiedsgericht 
unterworfen hat, sofern dieses dem Verkäufer rechtzeitig angedroht 
und ihm die Führung des Prozesses erfolglos angeboten worden war. 

2 Ebenso besteht sie, wenn der Käufer beweist, dass er zur Herausgabe 
der Sache verpflichtet war. 

Art. 195 
1 Ist die Entwehrung eine vollständige, so ist der Kaufvertrag als auf-
gehoben zu betrachten und der Käufer zu fordern berechtigt: 

1. Rückerstattung des bezahlten Preises samt Zinsen unter 
Abrechnung der von ihm gewonnenen oder versäumten Früch-
te und sonstigen Nutzungen; 

2. Ersatz der für die Sache gemachten Verwendungen, soweit er 
nicht von dem berechtigten Dritten erhältlich ist; 

3. Ersatz aller durch den Prozess veranlassten gerichtlichen und 
aussergerichtlichen Kosten, mit Ausnahme derjenigen, die 
durch Streitverkündung vermieden worden wären; 

4. Ersatz des sonstigen durch die Entwehrung unmittelbar verur-
sachten Schadens. 

2 Der Verkäufer ist verpflichtet, auch den weitern Schaden zu ersetzen, 
sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. 
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Art. 196 
1 Wenn dem Käufer nur ein Teil des Kaufgegenstandes entzogen wird, 
oder wenn die verkaufte Sache mit einer dinglichen Last beschwert ist, 
für die der Verkäufer einzustehen hat, so kann der Käufer nicht die 
Aufhebung des Vertrages, sondern nur Ersatz des Schadens verlangen, 
der ihm durch die Entwehrung verursacht wird. 

2 Ist jedoch nach Massgabe der Umstände anzunehmen, dass der Käu-
fer den Vertrag nicht geschlossen haben würde, wenn er die teilweise 
Entwehrung vorausgesehen hätte, so ist er befugt, die Aufhebung des 
Vertrages zu verlangen. 

3 In diesem Falle muss er den Kaufgegenstand, soweit er nicht ent-
wehrt worden ist, nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen dem Ver-
käufer zurückgeben. 

Art. 196a39 

Für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgütertrans-
fergesetzes vom 20. Juni 200340 verjährt die Klage auf Gewährleistung 
des veräusserten Rechts ein Jahr, nachdem der Käufer den Mangel 
entdeckt hat, in jedem Fall jedoch 30 Jahre nach dem Vertrags-
abschluss. 

Art. 197 
1 Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten 
Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche oder 
rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem 
vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich mindern. 

2 Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. 

Art. 198 

Beim Handel mit Vieh (Pferden, Eseln, Maultieren, Rindvieh, Scha-
fen, Ziegen und Schweinen) besteht eine Pflicht zur Gewährleistung 
nur insoweit, als der Verkäufer sie dem Käufer schriftlich zugesichert 
oder den Käufer absichtlich getäuscht hat. 

Art. 199 

Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährs-
pflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmän-
gel arglistig verschwiegen hat. 

  

39 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 2 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  
in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 

40 SR 444.1 
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Art. 200 
1 Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die der Käufer zur Zeit des 
Kaufes gekannt hat. 

2 Für Mängel, die der Käufer bei Anwendung gewöhnlicher Aufmerk-
samkeit hätte kennen sollen, haftet der Verkäufer nur dann, wenn er 
deren Nichtvorhandensein zugesichert hat. 

Art. 201 
1 Der Käufer soll, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich 
ist, die Beschaffenheit der empfangenen Sache prüfen und, falls sich 
Mängel ergeben, für die der Verkäufer Gewähr zu leisten hat, diesem 
sofort Anzeige machen. 

2 Versäumt dieses der Käufer, so gilt die gekaufte Sache als geneh-
migt, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der übungs-
gemässen Untersuchung nicht erkennbar waren. 

3 Ergeben sich später solche Mängel, so muss die Anzeige sofort nach 
der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls die Sache auch rücksichtlich 
dieser Mängel als genehmigt gilt. 

Art. 202 
1 Enthält beim Handel mit Vieh die schriftliche Zusicherung keine 
Fristbestimmung und handelt es sich nicht um Gewährleistung für 
Trächtigkeit, so haftet der Verkäufer dem Käufer nur, wenn der Man-
gel binnen neun Tagen, von der Übergabe oder vom Annahmeverzug 
an gerechnet, entdeckt und angezeigt wird, und wenn binnen der glei-
chen Frist bei der zuständigen Behörde die Untersuchung des Tieres 
durch Sachverständige verlangt wird. 

2 Das Gutachten der Sachverständigen wird vom Richter nach seinem 
Ermessen gewürdigt. 

3 Im Übrigen wird das Verfahren durch eine Verordnung des Bundes-
rates geregelt. 

Art. 203 

Bei absichtlicher Täuschung des Käufers durch den Verkäufer findet 
eine Beschränkung der Gewährleistung wegen versäumter Anzeige 
nicht statt. 

Art. 204 
1 Wenn die von einem anderen Orte übersandte Sache beanstandet 
wird und der Verkäufer an dem Empfangsorte keinen Stellvertreter 
hat, so ist der Käufer verpflichtet, für deren einstweilige Aufbewah-

3. Vom Käufer 
gekannte Mängel

4. Mängelrüge 
a. Im 
Allgemeinen 

b. Beim Vieh-
handel 

5. Absichtliche 
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Übersendung 
von anderem Ort
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rung zu sorgen, und darf sie dem Verkäufer nicht ohne weiteres 
zurückschicken. 

2 Er soll den Tatbestand ohne Verzug gehörig feststellen lassen, widri-
genfalls ihm der Beweis obliegt, dass die behaupteten Mängel schon 
zur Zeit der Empfangnahme vorhanden gewesen seien. 

3 Zeigt sich Gefahr, dass die übersandte Sache schnell in Verderbnis 
gerate, so ist der Käufer berechtigt und, soweit die Interessen des Ver-
käufers es erfordern, verpflichtet, sie unter Mitwirkung der zuständi-
gen Amtsstelle des Ortes, wo sich die Sache befindet, verkaufen zu 
lassen, hat aber bei Vermeidung von Schadenersatz den Verkäufer so 
zeitig als tunlich hievon zu benachrichtigen. 

Art. 205 
1 Liegt ein Fall der Gewährleistung wegen Mängel der Sache vor, so 
hat der Käufer die Wahl, mit der Wandelungsklage den Kauf rückgän-
gig zu machen oder mit der Minderungsklage Ersatz des Minderwertes 
der Sache zu fordern. 

2 Auch wenn die Wandelungsklage angestellt worden ist, steht es dem 
Richter frei, bloss Ersatz des Minderwertes zuzusprechen, sofern die 
Umstände es nicht rechtfertigen, den Kauf rückgängig zu machen. 

3 Erreicht der geforderte Minderwert den Betrag des Kaufpreises, so 
kann der Käufer nur die Wandelung verlangen. 

Art. 206 
1 Geht der Kauf auf die Lieferung einer bestimmten Menge vertret-
barer Sachen, so hat der Käufer die Wahl, entweder die Wandelungs- 
oder die Minderungsklage anzustellen oder andere währhafte Ware 
derselben Gattung zu fordern. 

2 Wenn die Sachen dem Käufer nicht von einem andern Orte her zuge-
sandt worden sind, ist auch der Verkäufer berechtigt, sich durch sofor-
tige Lieferung währhafter Ware derselben Gattung und Ersatz allen 
Schadens von jedem weiteren Anspruche des Käufers zu befreien. 

Art. 207 
1 Die Wandelung kann auch dann begehrt werden, wenn die Sache 
infolge ihrer Mängel oder durch Zufall untergegangen ist. 

2 Der Käufer hat in diesem Falle nur das zurückzugeben, was ihm von 
der Sache verblieben ist. 

3 Ist die Sache durch Verschulden des Käufers untergegangen, oder 
von diesem weiter veräussert oder umgestaltet worden, so kann er nur 
Ersatz des Minderwertes verlangen. 
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Art. 208 
1 Wird der Kauf rückgängig gemacht, so muss der Käufer die Sache 
nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen dem Verkäufer zurückgeben. 

2 Der Verkäufer hat den gezahlten Verkaufspreis samt Zinsen zurück-
zuerstatten und überdies, entsprechend den Vorschriften über die voll-
ständige Entwehrung, die Prozesskosten, die Verwendungen und den 
Schaden zu ersetzen, der dem Käufer durch die Lieferung fehlerhafter 
Ware unmittelbar verursacht worden ist. 

3 Der Verkäufer ist verpflichtet, den weitern Schaden zu ersetzen, 
sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. 

Art. 209 
1 Sind von mehreren zusammen verkauften Sachen oder von einer ver-
kauften Gesamtsache bloss einzelne Stücke fehlerhaft, so kann nur 
rücksichtlich dieser die Wandelung verlangt werden. 

2 Lassen sich jedoch die fehlerhaften Stücke von den fehlerfreien ohne 
erheblichen Nachteil für den Käufer oder den Verkäufer nicht trennen, 
so muss die Wandelung sich auf den gesamten Kaufgegenstand erstre-
cken. 

3 Die Wandelung der Hauptsache zieht, selbst wenn für die Neben-
sache ein besonderer Preis festgesetzt war, die Wandelung auch dieser, 
die Wandelung der Nebensache dagegen nicht auch die Wandelung der 
Hauptsache nach sich. 

Art. 210 
1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjähren 
mit Ablauf eines Jahres nach deren Ablieferung an den Käufer, selbst 
wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei denn, dass der Ver-
käufer eine Haftung auf längere Zeit übernommen hat. 

1bis Für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgüter-
transfergesetzes vom 20. Juni 200341 verjährt die Klage ein Jahr, 
nachdem der Käufer den Mangel entdeckt hat, in jedem Fall jedoch 
30 Jahre nach dem Vertragsabschluss.42 

2 Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel bleiben beste-
hen, wenn innerhalb eines Jahres nach Ablieferung die vorgeschriebe-
ne Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist. 

3 Die mit Ablauf eines Jahres eintretende Verjährung kann der Ver-
käufer nicht geltend machen, wenn ihm eine absichtliche Täuschung 
des Käufers nachgewiesen wird. 

  

41 SR 444.1 
42 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 2 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  

in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 
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Art. 211 
1 Der Käufer ist verpflichtet, den Preis nach den Bestimmungen des 
Vertrages zu bezahlen und die gekaufte Sache, sofern sie ihm von dem 
Verkäufer vertragsgemäss angeboten wird, anzunehmen. 

2 Die Empfangnahme muss sofort geschehen, wenn nicht etwas ande-
res vereinbart oder üblich ist. 

Art. 212 
1 Hat der Käufer fest bestellt, ohne den Preis zu nennen, so wird ver-
mutet, es sei der mittlere Marktpreis gemeint, der zurzeit und an dem 
Ort der Erfüllung gilt. 

2 Ist der Kaufpreis nach dem Gewichte der Ware zu berechnen, so wird 
die Verpackung (Taragewicht) in Abzug gebracht. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen kaufmännischen Übungen, nach 
denen bei einzelnen Handelsartikeln ein festbestimmter oder nach Pro-
zenten berechneter Abzug vom Bruttogewicht erfolgt oder das ganze 
Bruttogewicht bei der Preisbestimmung angerechnet wird. 

Art. 213 
1 Ist kein anderer Zeitpunkt bestimmt, so wird der Kaufpreis mit dem 
Übergange des Kaufgegenstandes in den Besitz des Käufers fällig. 

2 Abgesehen von der Vorschrift über den Verzug infolge Ablaufs eines 
bestimmten Verfalltages wird der Kaufpreis ohne Mahnung verzins-
lich, wenn die Übung es mit sich bringt, oder wenn der Käufer Früchte 
oder sonstige Erträgnisse des Kaufgegenstandes beziehen kann. 

Art. 214 
1 Ist die verkaufte Sache gegen Vorausbezahlung des Preises oder Zug 
um Zug zu übergeben und befindet sich der Käufer mit der Zahlung 
des Kaufpreises im Verzuge, so hat der Verkäufer das Recht, ohne 
weiteres vom Vertrage zurückzutreten. 

2 Er hat jedoch dem Käufer, wenn er von seinem Rücktrittsrecht 
Gebrauch machen will, sofort Anzeige zu machen. 

3 Ist der Kaufgegenstand vor der Zahlung in den Besitz des Käufers 
übergegangen, so kann der Verkäufer nur dann wegen Verzuges des 
Käufers von dem Vertrage zurücktreten und die übergebene Sache 
zurückfordern, wenn er sich dieses Recht ausdrücklich vorbehalten 
hat. 
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Art. 215 
1 Kommt der Käufer im kaufmännischen Verkehr seiner Zahlungs-
pflicht nicht nach, so hat der Verkäufer das Recht, seinen Schaden 
nach der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Preise zu 
berechnen, um den er die Sache in guten Treuen weiter verkauft hat. 

2 Bei Waren, die einen Markt- oder Börsenpreis haben, kann er ohne 
einen solchen Verkauf die Differenz zwischen dem Vertragspreis und 
dem Markt- und Börsenpreis zur Erfüllungszeit als Schadenersatz 
verlangen. 

Dritter Abschnitt: Der Grundstückkauf 

Art. 216 
1 Kaufverträge, die ein Grundstück zum Gegenstande haben, bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. 

2 Vorverträge sowie Verträge, die ein Vorkaufs-, Kaufs- oder Rück-
kaufsrecht an einem Grundstück begründen, bedürfen zu ihrer Gültig-
keit der öffentlichen Beurkundung.43 

3 Vorkaufsverträge, die den Kaufpreis nicht zum voraus bestimmen, 
sind in schriftlicher Form gültig.44 

Art. 216a45 

Vorkaufs- und Rückkaufsrechte dürfen für höchstens 25 Jahre, Kaufs-
rechte für höchstens zehn Jahre vereinbart und im Grundbuch vorge-
merkt werden. 

Art. 216b46 

1 Ist nichts anderes vereinbart, so sind vertragliche Vorkaufs-, Kaufs- 
und Rückkaufsrechte vererblich, aber nicht abtretbar. 

2 Ist die Abtretung nach Vertrag zulässig, so bedarf sie der gleichen 
Form wie die Begründung. 

  

43 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

44 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

45 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

46 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 216c47 

1 Das Vorkaufsrecht kann geltend gemacht werden, wenn das Grund-
stück verkauft wird, sowie bei jedem andern Rechtsgeschäft, das wirt-
schaftlich einem Verkauf gleichkommt (Vorkaufsfall). 

2 Nicht als Vorkaufsfall gelten namentlich die Zuweisung an einen 
Erben in der Erbteilung, die Zwangsversteigerung und der Erwerb zur 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

Art. 216d48 

1 Der Verkäufer muss den Vorkaufsberechtigten über den Abschluss 
und den Inhalt des Kaufvertrags in Kenntnis setzen. 

2 Wird der Kaufvertrag aufgehoben, nachdem das Vorkaufsrecht aus-
geübt worden ist oder wird eine erforderliche Bewilligung aus Grün-
den, die in der Person des Käufers liegen, verweigert, so bleibt dies 
gegenüber dem Vorkaufsberechtigten ohne Wirkung. 

3 Sieht der Vorkaufsvertrag nichts anderes vor, so kann der Vorkaufs-
berechtigte das Grundstück zu den Bedingungen erwerben, die der 
Verkäufer mit dem Dritten vereinbart hat. 

Art. 216e49 

Will der Vorkaufsberechtigte sein Vorkaufsrecht ausüben, so muss er 
es innert dreier Monate gegenüber dem Verkäufer oder, wenn es im 
Grundbuch vorgemerkt ist, gegenüber dem Eigentümer geltend 
machen. Die Frist beginnt mit Kenntnis von Abschluss und Inhalt des 
Vertrags. 

Art. 217 
1 Ist ein Grundstückkauf bedingt abgeschlossen worden, so erfolgt die 
Eintragung in das Grundbuch erst, wenn die Bedingung erfüllt ist. 

2 Die Eintragung eines Eigentumsvorbehaltes ist ausgeschlossen. 

  

47 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

48 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

49 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 21850 

Für die Veräusserung von landwirtschaftlichen Grundstücken gilt 
zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 199151 über das bäuerliche 
Bodenrecht. 

Art. 219 
1 Der Verkäufer eines Grundstückes hat unter Vorbehalt anderweitiger 
Abrede dem Käufer Ersatz zu leisten, wenn das Grundstück nicht das 
Mass besitzt, das im Kaufvertrag angegeben ist. 

2 Besitzt ein Grundstück nicht das im Grundbuch auf Grund amtlicher 
Vermessung angegebene Mass, so hat der Verkäufer dem Käufer nur 
dann Ersatz zu leisten, wenn er die Gewährleistung hiefür ausdrücklich 
übernommen hat. 

3 Die Pflicht zur Gewährleistung für die Mängel eines Gebäudes ver-
jährt mit dem Ablauf von fünf Jahren, vom Erwerb des Eigentums an 
gerechnet. 

Art. 220 

Ist für die Übernahme des Grundstückes durch den Käufer ein 
bestimmter Zeitpunkt vertraglich festgestellt, so wird vermutet, dass 
Nutzen und Gefahr erst mit diesem Zeitpunkt auf den Käufer über-
gehen. 

Art. 221 

Im Übrigen finden auf den Grundstückkauf die Bestimmungen über 
den Fahrniskauf entsprechende Anwendung. 

Vierter Abschnitt: Besondere Arten des Kaufes 

Art. 222 
1 Bei dem Kaufe nach Muster ist derjenige, dem das Muster anvertraut 
wurde, nicht verpflichtet, die Identität des von ihm vorgewiesenen mit 
dem empfangenen Muster zu beweisen, sondern es genügt seine per-
sönliche Versicherung vor Gericht und zwar auch dann, wenn das 
Muster zwar nicht mehr in der Gestalt, die es bei der Übergabe hatte, 
vorgewiesen wird, diese Veränderung aber die notwendige Folge der 
Prüfung des Musters ist. 

  

50 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 2 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 
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2 In allen Fällen steht der Gegenpartei der Beweis der Unechtheit 
offen. 

3 Ist das Muster bei dem Käufer, wenn auch ohne dessen Verschulden, 
verdorben oder zu Grunde gegangen, so hat nicht der Verkäufer zu 
beweisen, dass die Sache mustergemäss sei, sondern der Käufer das 
Gegenteil. 

Art. 223 
1 Ist ein Kauf auf Probe oder auf Besicht vereinbart, so steht es im 
Belieben des Käufers, ob er die Kaufsache genehmigen will oder nicht. 

2 Solange die Sache nicht genehmigt ist, bleibt sie im Eigentum des 
Verkäufers, auch wenn sie in den Besitz des Käufers übergegangen ist. 

Art. 224 
1 Ist die Prüfung bei dem Verkäufer vorzunehmen, so hört dieser auf, 
gebunden zu sein, wenn der Käufer nicht bis zum Ablaufe der verein-
barten oder üblichen Frist genehmigt. 

2 In Ermangelung einer solchen Frist kann der Verkäufer nach Ablauf 
einer angemessenen Zeit den Käufer zur Erklärung über die Genehmi-
gung auffordern und hört auf, gebunden zu sein, wenn der Käufer auf 
die Aufforderung hin sich nicht sofort erklärt. 

Art. 225 
1 Ist die Sache dem Käufer vor der Prüfung übergeben worden, so gilt 
der Kauf als genehmigt, wenn der Käufer nicht innerhalb der vertrags-
mässigen oder üblichen Frist oder in Ermangelung einer solchen sofort 
auf die Aufforderung des Verkäufers hin die Nichtannahme erklärt 
oder die Sache zurückgibt. 

2 Ebenso gilt der Kauf als genehmigt, wenn der Käufer den Preis ohne 
Vorbehalt ganz oder zum Teile bezahlt oder über die Sache in anderer 
Weise verfügt, als es zur Prüfung nötig ist. 

Art. 22652 

Art. 226a–226d53 

  

52 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
53 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 

Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 
(SR 221.214.1). 
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Art. 226e54 

Art. 226f –226k55 

Art. 226l56 

Art. 226m57 

Art. 22758 

Art. 227a59 

1 Beim Kauf mit ratenweiser Vorauszahlung verpflichtet sich der Käu-
fer, den Kaufpreis für eine bewegliche Sache zum voraus in Teilzah-
lungen zu entrichten, und der Verkäufer, die Sache dem Käufer nach 
der Zahlung des Kaufpreises zu übergeben. 

2 Der Vorauszahlungsvertrag ist nur gültig, wenn er in schriftlicher 
Form abgeschlossen wird und folgende Angaben enthält: 

1. den Namen und den Wohnsitz der Parteien; 

2. den Gegenstand des Kaufes; 

3. die Gesamtforderung des Verkäufers; 

4. die Zahl, die Höhe und die Fälligkeit der Vorauszahlungen 
sowie die Vertragsdauer; 

5. die zur Entgegennahme der Vorauszahlungen befugte Bank; 

6. den dem Käufer geschuldeten Zins; 

7.60 das Recht des Käufers, innert sieben Tagen den Verzicht auf 
den Vertragsabschluss zu erklären; 

  

54 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 1990 (AS 1991 974; BBl 1989 III 1233, 
1990 I 120). 

55 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 
(SR 221.214.1). 

56 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 

57 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 
(SR 221.214.1). 

58 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
59 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 

(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 
60 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit, 

in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 221.214.1). 
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8. das Recht des Käufers, den Vertrag zu kündigen, sowie das 
dabei zu zahlende Reugeld; 

9. den Ort und das Datum der Vertragsunterzeichnung. 

Art. 227b61 

1 Bei einem überjährigen oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 
Vertrag hat der Käufer die Vorauszahlungen an eine dem Banken-
gesetz vom 8. November 1934 62 unterstellte Bank zu leisten. Sie sind 
einem auf seinen Namen lautenden Spar-, Depositen- oder Einlage-
konto gutzuschreiben und in der üblichen Höhe zu verzinsen. 

2 Die Bank hat die Interessen beider Parteien zu wahren. Auszahlun-
gen bedürfen der Zustimmung der Vertragsparteien; diese kann nicht 
im Voraus erteilt werden. 

3 Der Verkäufer verliert bei einer Kündigung des Vertrages durch den 
Käufer gemäss Artikel 227f alle Ansprüche diesem gegenüber.63 

Art. 227c64 

1 Der Käufer ist berechtigt, jederzeit gegen Zahlung des ganzen Kauf-
preises die Übergabe der Kaufsache zu verlangen; er hat dabei dem 
Verkäufer die üblichen Lieferfristen einzuräumen, wenn dieser die 
Kaufsache erst beschaffen muss. 

2 …65 

3 Hat der Käufer mehrere Sachen gekauft oder sich das Recht zur 
Auswahl vorbehalten, so ist er befugt, die Ware in Teillieferungen 
abzurufen, es sei denn, es handle sich um eine Sachgesamtheit. Ist 
nicht der ganze Kaufpreis beglichen worden, so kann der Verkäufer 
nur dann zu Teillieferungen verpflichtet werden, wenn ihm 10 Prozent 
der Restforderung als Sicherheit verbleiben.66 

  

61 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 

62 SR 952.0 
63 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 

(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
64 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 

(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 
65 Aufgehoben durch Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit 

(SR 221.214.1). 
66 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit, 

in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 221.214.1). 
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Art. 227d67 

Bei einem überjährigen oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 
Vertrag ist der Kaufpreis bei der Übergabe der Kaufsache zu beglei-
chen, doch kann der Käufer schon beim Abruf der Ware dem Verkäu-
fer aus seinem Guthaben Beträge bis zu einem Drittel des Kaufpreises 
freigeben. Eine Verpflichtung hierzu darf nicht beim Vertragsabschluss 
ausbedungen werden. 

Art. 227e68 

1 Wird der Kaufpreis bei Vertragsabschluss bestimmt, so ist der Vor-
behalt einer Nachforderung ungültig. 

2 Ist der Käufer verpflichtet, für einen Höchstbetrag Ware nach seiner 
Wahl zu beziehen, deren Preis nicht schon im Vertrag bestimmt wur-
de, so ist ihm die gesamte Auswahl zu den üblichen Barkaufpreisen 
anzubieten. 

3 Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, sofern sie sich für 
den Käufer als günstig erweisen. 

Art. 227f69 

1 Einen überjährigen oder auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Ver-
trag kann der Käufer bis zum Abruf der Ware jederzeit kündigen. 

2 Ein vom Käufer dabei zu zahlendes Reugeld darf 21/2 bzw. 5 Prozent 
der Gesamtforderung des Verkäufers nicht übersteigen und höchstens 
100 bzw. 250 Franken betragen, je nachdem, ob die Kündigung innert 
Monatsfrist seit Vertragsabschluss oder später erfolgt. Anderseits hat 
der Käufer Anspruch auf Rückgabe der vorausbezahlten Beträge samt 
den üblichen Bankzinsen, soweit sie das Reugeld übersteigen. 

3 Wird ein Vertrag wegen des Todes oder der dauernden Erwerbs-
unfähigkeit des Käufers oder wegen des Verlustes der Vorauszahlun-
gen gekündigt oder weil der Verkäufer sich weigert, den Vertrag zu 
handelsüblichen Bedingungen durch einen Abzahlungsvertrag zu 
ersetzen, so kann kein Reugeld verlangt werden. 

  

67 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 

69 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 
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Art. 227g70 

1 Die Pflicht zur Leistung von Vorauszahlungen endigt nach fünf Jah-
ren. 

2 Hat der Käufer bei einem überjährigen oder auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Vertrag die Kaufsache nach acht Jahren nicht abge-
rufen, so erlangt der Verkäufer nach unbenütztem Ablauf einer Mahn-
frist von drei Monaten die gleichen Ansprüche wie bei einer Kündi-
gung des Käufers. 

Art. 227h71 

1 Beim Verzug des Käufers mit einer oder mehreren Vorauszahlungen 
kann der Verkäufer lediglich die fälligen Raten fordern; sind jedoch 
zwei Vorauszahlungen, die zusammen mindestens einen Zehntel der 
Gesamtforderung ausmachen, oder ist eine einzige Vorauszahlung, die 
mindestens einen Viertel der Gesamtforderung ausmacht, oder ist die 
letzte Vorauszahlung verfallen, so ist er überdies befugt, nach unbe-
nütztem Ablauf einer Mahnfrist von einem Monat vom Vertrag 
zurückzutreten. 

2 Tritt der Verkäufer von einem Vertrag zurück, dessen Dauer höchs-
tens ein Jahr beträgt, so kann er vom Käufer nur einen angemessenen 
Kapitalzins sowie Ersatz für eine seit Vertragsabschluss eingetretene 
Wertverminderung der Kaufsache beanspruchen. Eine allfällige Kon-
ventionalstrafe darf 10 Prozent des Barkaufpreises nicht übersteigen.72 

3 Hat der Käufer bei einem überjährigen Vertrag die Kaufsache abge-
rufen, so kann der Verkäufer einen angemessenen Kapitalzins sowie 
Ersatz für eine seit dem Abruf eingetretene Wertverminderung verlan-
gen. Eine allfällige Konventionalstrafe darf 10 Prozent des Kaufprei-
ses nicht übersteigen. 

4 Ist jedoch die Kaufsache schon geliefert worden, so ist jeder Teil ver-
pflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzuerstatten. Der Verkäu-
fer hat überdies Anspruch auf einen angemessenen Mietzins und eine 
Entschädigung für ausserordentliche Abnützung der Sache. Er kann 
jedoch nicht mehr fordern, als er bei der rechtzeitigen Erfüllung des 
Vertrages erhielte.73 

  

70 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 

71 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 
(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 

72 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit, 
in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 221.214.1). 

73 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit, 
in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 221.214.1). 
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Art. 227i74 

Die Artikel 227a–227h finden keine Anwendung, wenn der Käufer als 
Einzelunternehmen oder als Zeichnungsberechtigter eines Einzelunter-
nehmens oder einer Handelsgesellschaft im Handelsregister einge-
tragen ist oder wenn sich der Kauf auf Gegenstände bezieht, die nach 
ihrer Beschaffenheit vorwiegend für einen Gewerbebetrieb oder vor-
wiegend für berufliche Zwecke bestimmt sind. 

Art. 22875 

Folgende für den Konsumkreditvertrag geltenden Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 23. März 200176 über den Konsumkredit gelten 
auch für den Vorauszahlungsvertrag: 

a. Artikel 13 (Zustimmung des gesetzlichen Vertreters); 

b. Artikel 16 (Widerrufsrecht); 

c. Artikel 19 (Einreden); 

d. Artikel 20 (Zahlung und Sicherheit in Form von Wechseln); 

e. Artikel 21 (Mangelhafte Erfüllung des Erwerbsvertrags). 

Art. 229 
1 Auf einer Zwangsversteigerung gelangt der Kaufvertrag dadurch zum 
Abschluss, dass der Versteigerungsbeamte den Gegenstand zuschlägt. 

2 Der Kaufvertrag auf einer freiwilligen Versteigerung, die öffentlich 
ausgekündigt worden ist und an der jedermann bieten kann, wird 
dadurch abgeschlossen, dass der Veräusserer den Zuschlag erklärt. 

3 Solange kein anderer Wille des Veräusserers kundgegeben ist, gilt 
der Leitende als ermächtigt, an der Versteigerung auf das höchste 
Angebot den Zuschlag zu erklären. 

Art. 230 
1 Wenn in rechtswidriger oder gegen die guten Sitten verstossender 
Weise auf den Erfolg der Versteigerung eingewirkt worden ist, so 
kann diese innert einer Frist von zehn Tagen von jedermann, der ein 
Interesse hat, angefochten werden. 

2 Im Falle der Zwangsversteigerung ist die Anfechtung bei der Auf-
sichtsbehörde, in den andern Fällen beim Richter anzubringen. 

  

74 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1962 (AS 1962 1047; BBl 1960 I 523). 
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

75 Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des BG vom 23. März 2001 über den Konsumkredit, 
in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 221.214.1). 
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Art. 231 
1 Der Bietende ist nach Massgabe der Versteigerungsbedingungen an 
sein Angebot gebunden. 

2 Er wird, falls diese nichts anderes bestimmen, frei, wenn ein höheres 
Angebot erfolgt oder sein Angebot nicht sofort nach dem üblichen 
Aufruf angenommen wird. 

Art. 232 
1 Die Zu- oder Absage muss bei Grundstücken an der Steigerung selbst 
erfolgen. 

2 Vorbehalte, durch die der Bietende über die Steigerungsverhandlung 
hinaus bei seinem Angebote behaftet wird, sind ungültig, soweit es 
sich nicht um Zwangsversteigerung oder um einen Fall handelt, wo der 
Verkauf der Genehmigung durch eine Behörde bedarf. 

Art. 233 
1 Bei der Versteigerung hat der Erwerber, wenn die Versteigerungs-
bedingungen nichts anderes vorsehen, Barzahlung zu leisten. 

2 Der Veräusserer kann sofort vom Kauf zurücktreten, wenn nicht 
Zahlung in bar oder gemäss den Versteigerungsbedingungen geleistet 
wird. 

Art. 234 
1 Bei Zwangsversteigerung findet, abgesehen von besonderen Zusiche-
rungen oder von absichtlicher Täuschung der Bietenden, eine Gewähr-
leistung nicht statt. 

2 Der Ersteigerer erwirbt die Sache in dem Zustand und mit den Rech-
ten und Lasten, die durch die öffentlichen Bücher oder die Ver-
steigerungsbedingungen bekannt gegeben sind oder von Gesetzes 
wegen bestehen. 

3 Bei freiwilliger öffentlicher Versteigerung haftet der Veräusserer wie 
ein anderer Verkäufer, kann aber in den öffentlich kundgegebenen 
Versteigerungsbedingungen die Gewährleistung mit Ausnahme der 
Haftung für absichtliche Täuschung von sich ablehnen. 

Art. 235 
1 Der Ersteigerer erwirbt das Eigentum an einer ersteigerten Fahrnis 
mit deren Zuschlag, an einem ersteigerten Grundstück dagegen erst 
mit der Eintragung in das Grundbuch. 
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2 Die Versteigerungsbehörde hat dem Grundbuchverwalter auf Grund-
lage des Steigerungsprotokolls den Zuschlag sofort zur Eintragung 
anzuzeigen. 

3 Vorbehalten bleiben die Vorschriften über den Eigentumserwerb bei 
Zwangsversteigerungen. 

Art. 236 

Die Kantone können in den Schranken der Bundesgesetzgebung wei-
tere Vorschriften über die öffentliche Versteigerung aufstellen. 

Fünfter Abschnitt: Der Tauschvertrag 

Art. 237 

Auf den Tauschvertrag finden die Vorschriften über den Kaufvertrag 
in dem Sinne Anwendung, dass jede Vertragspartei mit Bezug auf die 
von ihr versprochene Sache als Verkäufer und mit Bezug auf die ihr 
zugesagte Sache als Käufer behandelt wird. 

Art. 238 

Wird die eingetauschte Sache entwehrt oder wegen ihrer Mängel 
zurückgegeben, so hat die geschädigte Partei die Wahl, Schadenersatz 
zu verlangen oder die vertauschte Sache zurückzufordern. 

Siebenter Titel: Die Schenkung 

Art. 239 
1 Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand 
aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung 
bereichert. 

2 Wer auf sein Recht verzichtet, bevor er es erworben hat, oder eine 
Erbschaft ausschlägt, hat keine Schenkung gemacht. 

3 Die Erfüllung einer sittlichen Pflicht wird nicht als Schenkung 
behandelt. 

Art. 240 
1 Wer handlungsfähig ist, kann über sein Vermögen schenkungsweise 
verfügen, soweit nicht das eheliche Güterrecht oder das Erbrecht ihm 
Schranken auferlegen. 
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2 Aus dem Vermögen eines Handlungsunfähigen kann eine Schenkung 
nur unter Vorbehalt der Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter, 
sowie unter Beobachtung der Vorschriften des Vormundschaftsrechtes 
gemacht werden. 

3 Eine Schenkung kann auf Klage der Vormundschaftsbehörde für 
ungültig erklärt werden, wenn der Schenker wegen Verschwendung 
entmündigt wird und das Entmündigungsverfahren gegen ihn inner-
halb eines Jahres seit der Schenkung eröffnet worden ist. 

Art. 241 
1 Eine Schenkung entgegennehmen und rechtsgültig erwerben kann 
auch ein Handlungsunfähiger, wenn er urteilsfähig ist. 

2 Die Schenkung ist jedoch nicht erworben oder wird aufgehoben, 
wenn der gesetzliche Vertreter deren Annahme untersagt oder die 
Rückleistung anordnet. 

Art. 242 
1 Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der 
Sache vom Schenker an den Beschenkten. 

2 Bei Grundeigentum und dinglichen Rechten an Grundstücken kommt 
eine Schenkung erst mit der Eintragung in das Grundbuch zustande. 

3 Diese Eintragung setzt ein gültiges Schenkungsversprechen voraus. 

Art. 243 
1 Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schrift-
lichen Form. 

2 Sind Grundstücke oder dingliche Rechte an solchen Gegenstand der 
Schenkung, so ist zu ihrer Gültigkeit die öffentliche Beurkundung 
erforderlich. 

3 Ist das Schenkungsversprechen vollzogen, so wird das Verhältnis als 
Schenkung von Hand zu Hand beurteilt. 

Art. 244 

Wer in Schenkungsabsicht einem andern etwas zuwendet, kann, auch 
wenn er es tatsächlich aus seinem Vermögen ausgesondert hat, die 
Zuwendung bis zur Annahme seitens des Beschenkten jederzeit 
zurückziehen. 
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Art. 245 
1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden 
werden. 

2 Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers 
gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von 
Todes wegen. 

Art. 246 
1 Der Schenker kann die Vollziehung einer vom Beschenkten ange-
nommenen Auflage nach dem Vertragsinhalt einklagen. 

2 Liegt die Vollziehung der Auflage im öffentlichen Interesse, so kann 
nach dem Tode des Schenkers die zuständige Behörde die Vollziehung 
verlangen. 

3 Der Beschenkte darf die Vollziehung einer Auflage verweigern, 
insoweit der Wert der Zuwendung die Kosten der Auflage nicht deckt 
und ihm der Ausfall nicht ersetzt wird. 

Art. 247 
1 Der Schenker kann den Rückfall der geschenkten Sache an sich 
selbst vorbehalten für den Fall, dass der Beschenkte vor ihm sterben 
sollte. 

2 Dieses Rückfallsrecht kann bei Schenkung von Grundstücken oder 
dinglichen Rechten an solchen im Grundbuche vorgemerkt werden. 

Art. 248 
1 Der Schenker ist dem Beschenkten für den Schaden, der diesem aus 
der Schenkung erwächst, nur im Falle der absichtlichen oder der grob-
fahrlässigen Schädigung verantwortlich. 

2 Er hat ihm für die geschenkte Sache oder die abgetretene Forderung 
nur die Gewähr zu leisten, die er ihm versprochen hat. 

Art. 249 

Bei der Schenkung von Hand zu Hand und bei vollzogenen Schen-
kungsversprechen kann der Schenker die Schenkung widerrufen und 
das Geschenkte, soweit der Beschenkte noch bereichert ist, zurückfor-
dern: 

1.77 wenn der Beschenkte gegen den Schenker oder gegen eine die-
sem nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen 
hat; 

  

77 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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2. wenn er gegenüber dem Schenker oder einem von dessen 
Angehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflich-
ten schwer verletzt hat; 

3. wenn er die mit der Schenkung verbundenen Auflagen in 
ungerechtfertigter Weise nicht erfüllt. 

Art. 250 
1 Bei dem Schenkungsversprechen kann der Schenker das Versprechen 
widerrufen und dessen Erfüllung verweigern: 

1. aus den gleichen Gründen, aus denen das Geschenkte bei der 
Schenkung von Hand zu Hand zurückgefordert werden kann; 

2. wenn seit dem Versprechen die Vermögensverhältnisse des 
Schenkers sich so geändert haben, dass die Schenkung ihn aus-
serordentlich schwer belasten würde; 

3. wenn seit dem Versprechen dem Schenker familienrechtliche 
Pflichten erwachsen sind, die vorher gar nicht oder in erheb-
lich geringerem Umfange bestanden haben. 

2 Durch Ausstellung eines Verlustscheines oder Eröffnung des Kon-
kurses gegen den Schenker wird jedes Schenkungsversprechen aufge-
hoben. 

Art. 251 
1 Der Widerruf kann während eines Jahres erfolgen, von dem Zeit-
punkt an gerechnet, wo der Schenker von dem Widerrufsgrund Kennt-
nis erhalten hat. 

2 Stirbt der Schenker vor Ablauf dieses Jahres, so geht das Klagerecht 
für den Rest der Frist auf dessen Erben über. 

3 Die Erben des Schenkers können die Schenkung widerrufen, wenn 
der Beschenkte den Schenker vorsätzlich und rechtswidrig getötet oder 
am Widerruf verhindert hat. 

Art. 252 

Hat sich der Schenker zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet, so 
erlischt die Verbindlichkeit mit seinem Tode, sofern es nicht anders 
bestimmt ist. 
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Achter Titel:78 Die Miete 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 253 

Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter 
eine Sache zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermie-
ter dafür einen Mietzins zu leisten. 

Art. 253a 

1 Die Bestimmungen über die Miete von Wohn- und Geschäftsräumen 
gelten auch für Sachen, die der Vermieter zusammen mit diesen Räu-
men dem Mieter zum Gebrauch überlässt. 

2 Sie gelten nicht für Ferienwohnungen, die für höchstens drei Monate 
gemietet werden. 

3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften. 

Art. 253b 

1 Die Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen Mietzin-
sen (Art. 269ff.) gelten sinngemäss für nichtlandwirtschaftliche Pacht- 
und andere Verträge, die im Wesentlichen die Überlassung von Wohn- 
oder Geschäftsräumen gegen Entgelt regeln. 

2 Sie gelten nicht für die Miete von luxuriösen Wohnungen und Ein-
familienhäusern mit sechs oder mehr Wohnräumen (ohne Anrechnung 
der Küche). 

3 Die Bestimmungen über die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse 
gelten nicht für Wohnräume, deren Bereitstellung von der öffentlichen 
Hand gefördert wurde und deren Mietzinse durch eine Behörde kon-
trolliert werden. 

Art. 254 

Ein Koppelungsgeschäft, das in Zusammenhang mit der Miete von 
Wohn- oder Geschäftsräumen steht, ist nichtig, wenn der Abschluss 
oder die Weiterführung des Mietvertrags davon abhängig gemacht 
wird und der Mieter dabei gegenüber dem Vermieter oder einem Drit-
ten eine Verpflichtung übernimmt, die nicht unmittelbar mit dem 
Gebrauch der Mietsache zusammenhängt. 

  

78 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Juli 1990 
(AS 1990 802 834; BBl 1985 I 1389). Siehe auch Art. 5 der SchlB zu den Tit. VIII und 
VIIIbis am Schluss des OR. 
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Art. 255 
1 Das Mietverhältnis kann befristet oder unbefristet sein. 

2 Befristet ist das Mietverhältnis, wenn es ohne Kündigung mit Ablauf 
der vereinbarten Dauer endigen soll. 

3 Die übrigen Mietverhältnisse gelten als unbefristet. 

Art. 256 
1 Der Vermieter ist verpflichtet, die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt 
in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu über-
geben und in demselben zu erhalten. 

2 Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters sind nichtig, 
wenn sie enthalten sind in: 

a. vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

b. Mietverträgen über Wohn- oder Geschäftsräume. 

Art. 256a 

1 Ist bei Beendigung des vorangegangenen Mietverhältnisses ein 
Rückgabeprotokoll erstellt worden, so muss der Vermieter es dem 
neuen Mieter auf dessen Verlangen bei der Übergabe der Sache zur 
Einsicht vorlegen. 

2 Ebenso kann der Mieter verlangen, dass ihm die Höhe des Mietzinses 
des vorangegangenen Mietverhältnisses mitgeteilt wird. 

Art. 256b 

Der Vermieter trägt die mit der Sache verbundenen Lasten und öffent-
lichen Abgaben. 

Art. 257 

Der Mietzins ist das Entgelt, das der Mieter dem Vermieter für die 
Überlassung der Sache schuldet. 

Art. 257a 

1 Die Nebenkosten sind das Entgelt für die Leistungen des Vermieters 
oder eines Dritten, die mit dem Gebrauch der Sache zusammenhängen. 

2 Der Mieter muss die Nebenkosten nur bezahlen, wenn er dies mit 
dem Vermieter besonders vereinbart hat. 
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Art. 257b 

1 Bei Wohn- und Geschäftsräumen sind die Nebenkosten die tatsäch-
lichen Aufwendungen des Vermieters für Leistungen, die mit dem 
Gebrauch zusammenhängen, wie Heizungs-, Warmwasser- und ähn-
liche Betriebskosten, sowie für öffentliche Abgaben, die sich aus dem 
Gebrauch der Sache ergeben. 

2 Der Vermieter muss dem Mieter auf Verlangen Einsicht in die Bele-
ge gewähren. 

Art. 257c 

Der Mieter muss den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am 
Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, 
wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. 

Art. 257d 

1 Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälli-
ger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Ver-
mieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei 
unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. 
Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäfts-
räumen mindestens 30 Tage. 

2 Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Ver-
mieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von 
mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen. 

Art. 257e 

1 Leistet der Mieter von Wohn- oder Geschäftsräumen eine Sicherheit 
in Geld oder in Wertpapieren, so muss der Vermieter sie bei einer 
Bank auf einem Sparkonto oder einem Depot, das auf den Namen des 
Mieters lautet, hinterlegen. 

2 Bei der Miete von Wohnräumen darf der Vermieter höchstens drei 
Monatszinse als Sicherheit verlangen. 

3 Die Bank darf die Sicherheit nur mit Zustimmung beider Parteien 
oder gestützt auf einen rechtskräftigen Zahlungsbefehl oder auf ein 
rechtskräftiges Gerichtsurteil herausgeben. Hat der Vermieter innert 
einem Jahr nach Beendigung des Mietverhältnisses keinen Anspruch 
gegenüber dem Mieter rechtlich geltend gemacht, so kann dieser von 
der Bank die Rückerstattung der Sicherheit verlangen. 

4 Die Kantone können ergänzende Bestimmungen erlassen. 
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Art. 257f 

1 Der Mieter muss die Sache sorgfältig gebrauchen. 

2 Der Mieter einer unbeweglichen Sache muss auf Hausbewohner und 
Nachbarn Rücksicht nehmen. 

3 Verletzt der Mieter trotz schriftlicher Mahnung des Vermieters seine 
Pflicht zu Sorgfalt oder Rücksichtnahme weiter, so dass dem Vermie-
ter oder den Hausbewohnern die Fortsetzung des Mietverhältnisses 
nicht mehr zuzumuten ist so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- 
und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf 
Ende eines Monats kündigen. 

4 Der Vermieter von Wohn- oder Geschäftsräumen kann jedoch frist-
los kündigen, wenn der Mieter vorsätzlich der Sache schweren Scha-
den zufügt. 

Art. 257g 

1 Der Mieter muss Mängel, die er nicht selber zu beseitigen hat, dem 
Vermieter melden. 

2 Unterlässt der Mieter die Meldung, so haftet er für den Schaden, der 
dem Vermieter daraus entsteht. 

Art. 257h 

1 Der Mieter muss Arbeiten an der Sache dulden, wenn sie zur Beseiti-
gung von Mängeln oder zur Behebung oder Vermeidung von Schäden 
notwendig sind. 

2 Der Mieter muss dem Vermieter gestatten, die Sache zu besichtigen, 
soweit dies für den Unterhalt, den Verkauf oder die Wiedervermietung 
notwendig ist. 

3 Der Vermieter muss dem Mieter Arbeiten und Besichtigungen recht-
zeitig anzeigen und bei der Durchführung auf die Interessen des Mie-
ters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters auf Herabset-
zung des Mietzinses (Art. 259d) und auf Schadenersatz (Art. 259e) 
bleiben vorbehalten. 

Art. 258 
1 Übergibt der Vermieter die Sache nicht zum vereinbarten Zeitpunkt 
oder mit Mängeln, welche die Tauglichkeit zum vorausgesetzten 
Gebrauch ausschliessen oder erheblich beeinträchtigen, so kann der 
Mieter nach den Artikeln 107–109 über die Nichterfüllung von Ver-
trägen vorgehen. 
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2 Übernimmt der Mieter die Sache trotz dieser Mängel und beharrt er 
auf gehöriger Erfüllung des Vertrags, so kann er nur die Ansprüche 
geltend machen, die ihm bei Entstehung von Mängeln während der 
Mietdauer zustünden (Art. 259a–259i). 

3 Der Mieter kann die Ansprüche nach den Artikeln 259a–259i auch 
geltend machen, wenn die Sache bei der Übergabe Mängel hat: 

a. welche die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch zwar 
vermindern, aber weder ausschliessen noch erheblich beein-
trächtigen; 

b. die der Mieter während der Mietdauer auf eigene Kosten besei-
tigen müsste (Art. 259). 

Art. 259 

Der Mieter muss Mängel, die durch kleine, für den gewöhnlichen 
Unterhalt erforderliche Reinigungen oder Ausbesserungen behoben 
werden können, nach Ortsgebrauch auf eigene Kosten beseitigen. 

Art. 259a 

1 Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantwor-
ten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im 
vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen, 
dass der Vermieter: 

a. den Mangel beseitigt; 

b. den Mietzins verhältnismässig herabsetzt; 

c. Schadenersatz leistet; 

d. den Rechtsstreit mit einem Dritten übernimmt. 

2 Der Mieter einer unbeweglichen Sache kann zudem den Mietzins 
hinterlegen. 

Art. 259b 

Kennt der Vermieter einen Mangel und beseitigt er ihn nicht innert 
angemessener Frist, so kann der Mieter: 

a. fristlos kündigen, wenn der Mangel die Tauglichkeit einer 
unbeweglichen Sache zum vorausgesetzten Gebrauch aus-
schliesst oder erheblich beeinträchtigt oder wenn der Mangel 
die Tauglichkeit einer beweglichen Sache zum vorausgesetzten 
Gebrauch vermindert; 
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b. auf Kosten des Vermieters den Mangel beseitigen lassen, wenn 
dieser die Tauglichkeit der Sache zum vorausgesetzten 
Gebrauch zwar vermindert, aber nicht erheblich beeinträchtigt. 

Art. 259c 

Der Mieter hat keinen Anspruch auf Beseitigung des Mangels, wenn 
der Vermieter für die mangelhafte Sache innert angemessener Frist 
vollwertigen Ersatz leistet. 

Art. 259d 

Wird die Tauglichkeit der Sache zum vorausgesetzten Gebrauch 
beeinträchtigt oder vermindert, so kann der Mieter vom Vermieter ver-
langen, dass er den Mietzins vom Zeitpunkt, in dem er vom Mangel 
erfahren hat, bis zur Behebung des Mangels entsprechend herabsetzt. 

Art. 259e 

Hat der Mieter durch den Mangel Schaden erlitten, so muss ihm der 
Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein 
Verschulden trifft. 

Art. 259f 

Erhebt ein Dritter einen Anspruch auf die Sache, der sich mit den 
Rechten des Mieters nicht verträgt, so muss der Vermieter auf Anzeige 
des Mieters hin den Rechtsstreit übernehmen. 

Art. 259g 

1 Verlangt der Mieter einer unbeweglichen Sache vom Vermieter die 
Beseitigung eines Mangels, so muss er ihm dazu schriftlich eine 
angemessene Frist setzen und kann ihm androhen, dass er bei unbe-
nütztem Ablauf der Frist Mietzinse die künftig fällig werden bei einer 
vom Kanton bezeichneten Stelle hinterlegen wird. Er muss die Hinter-
legung dem Vermieter schriftlich ankündigen. 

2 Mit der Hinterlegung gelten die Mietzinse als bezahlt. 

Art. 259h 

1 Hinterlegte Mietzinse fallen dem Vermieter zu, wenn der Mieter 
seine Ansprüche gegenüber dem Vermieter nicht innert 30 Tagen seit 
Fälligkeit des ersten hinterlegten Mietzinses bei der Schlichtungs-
behörde geltend gemacht hat. 

2 Der Vermieter kann bei der Schlichtungsbehörde die Herausgabe der 
zu Unrecht hinterlegten Mietzinse verlangen, sobald ihm der Mieter 
die Hinterlegung angekündigt hat. 
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Art. 259i 

1 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande, so fällt sie 
einen Entscheid über die Ansprüche der Vertragsparteien und die Ver-
wendung der Mietzinse. 

2 Ruft die unterlegene Partei nicht innert 30 Tagen den Richter an, so 
wird der Entscheid rechtskräftig. 

Art. 260 
1 Der Vermieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur 
vornehmen, wenn sie für den Mieter zumutbar sind und wenn das 
Mietverhältnis nicht gekündigt ist. 

2 Der Vermieter muss bei der Ausführung der Arbeiten auf die Interes-
sen des Mieters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters 
auf Herabsetzung des Mietzinses (Art. 259d) und auf Schadenersatz 
(Art. 259e) bleiben vorbehalten. 

Art. 260a 

1 Der Mieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur 
vornehmen, wenn der Vermieter schriftlich zugestimmt hat. 

2 Hat der Vermieter zugestimmt, so kann er die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes nur verlangen, wenn dies schriftlich vereinbart 
worden ist. 

3 Weist die Sache bei Beendigung des Mietverhältnisses dank der 
Erneuerung oder Änderung, welcher der Vermieter zugestimmt hat, 
einen erheblichen Mehrwert auf, so kann der Mieter dafür eine ent-
sprechende Entschädigung verlangen; weitergehende schriftlich ver-
einbarte Entschädigungsansprüche bleiben vorbehalten. 

Art. 261 
1 Veräussert der Vermieter die Sache nach Abschluss des Mietvertrags 
oder wird sie ihm in einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren 
entzogen, so geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum an der Sache 
auf den Erwerber über. 

2 Der neue Eigentümer kann jedoch: 

a. bei Wohn- und Geschäftsräumen das Mietverhältnis mit der 
gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kün-
digen wenn er einen dringenden Eigenbedarf für sich, nahe 
Verwandte oder Verschwägerte geltend macht; 

b. bei einer anderen Sache das Mietverhältnis mit der gesetz-
lichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Termin kündigen, 
wenn der Vertrag keine frühere Auflösung ermöglicht. 

c. Verfahren 
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3 Kündigt der neue Eigentümer früher, als es der Vertrag mit dem bis-
herigen Vermieter gestattet hätte, so haftet dieser dem Mieter für allen 
daraus entstehenden Schaden. 

4 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Enteignung. 

Art. 261a 

Die Bestimmungen über die Veräusserung der Sache sind sinngemäss 
anwendbar, wenn der Vermieter einem Dritten ein beschränktes ding-
liches Recht einräumt und dies einem Eigentümerwechsel gleich-
kommt. 

Art. 261b 

1 Bei der Miete an einem Grundstück kann verabredet werden, dass 
das Verhältnis im Grundbuch vorgemerkt wird. 

2 Die Vormerkung bewirkt, dass jeder neue Eigentümer dem Mieter 
gestatten muss, das Grundstück entsprechend dem Mietvertrag zu 
gebrauchen. 

Art. 262 
1 Der Mieter kann die Sache mit Zustimmung des Vermieters ganz 
oder teilweise untervermieten. 

2 Der Vermieter kann die Zustimmung nur verweigern, wenn: 

a. der Mieter sich weigert, dem Vermieter die Bedingungen der 
Untermiete bekanntzugeben; 

b. die Bedingungen der Untermiete im Vergleich zu denjenigen 
des Hauptmietvertrags missbräuchlich sind; 

c. dem Vermieter aus der Untermiete wesentliche Nachteile ent-
stehen. 

3 Der Mieter haftet dem Vermieter dafür, dass der Untermieter die 
Sache nicht anders gebraucht, als es ihm selbst gestattet ist. Der Ver-
mieter kann den Untermieter unmittelbar dazu anhalten. 

Art. 263 
1 Der Mieter von Geschäftsräumen kann das Mietverhältnis mit 
schriftlicher Zustimmung des Vermieters auf einen Dritten übertragen. 

2 Der Vermieter kann die Zustimmung nur aus wichtigem Grund ver-
weigern. 

3 Stimmt der Vermieter zu, so tritt der Dritte anstelle des Mieters in 
das Mietverhältnis ein. 
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4 Der Mieter ist von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Vermieter 
befreit. Er haftet jedoch solidarisch mit dem Dritten bis zum Zeitpunkt, 
in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder 
beendet werden kann, höchstens aber für zwei Jahre. 

Art. 264 
1 Gibt der Mieter die Sache zurück, ohne Kündigungsfrist oder -termin 
einzuhalten, so ist er von seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Vermieter nur befreit, wenn er einen für den Vermieter zumutbaren 
neuen Mieter vorschlägt; dieser muss zahlungsfähig und bereit sein, 
den Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen zu übernehmen. 

2 Andernfalls muss er den Mietzins bis zu dem Zeitpunkt leisten, in 
dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder been-
det werden kann. 

3 Der Vermieter muss sich anrechnen lassen, was er: 

a. an Auslagen erspart und 

b. durch anderweitige Verwendung der Sache gewinnt oder 
absichtlich zu gewinnen unterlassen hat. 

Art. 265 

Der Vermieter und der Mieter können nicht im Voraus auf das Recht 
verzichten, Forderungen und Schulden aus dem Mietverhältnis zu ver-
rechnen. 

Art. 266 
1 Haben die Parteien eine bestimmte Dauer ausdrücklich oder still-
schweigend vereinbart, so endet das Mietverhältnis ohne Kündigung 
mit Ablauf dieser Dauer. 

2 Setzen die Parteien das Mietverhältnis stillschweigend fort, so gilt es 
als unbefristetes Mietverhältnis. 

Art. 266a 

1 Die Parteien können das unbefristete Mietverhältnis unter Einhaltung 
der gesetzlichen Fristen und Termine kündigen, sofern sie keine län-
gere Frist oder keinen anderen Termin vereinbart haben. 

2 Halten die Parteien die Frist oder den Termin nicht ein, so gilt die 
Kündigung für den nächstmöglichen Termin. 
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Art. 266b 

Bei der Miete von unbeweglichen Sachen und Fahrnisbauten können 
die Parteien mit einer Frist von drei Monaten auf einen ortsüblichen 
Termin oder, wenn es keinen Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer sechs-
monatigen Mietdauer kündigen. 

Art. 266c 

Bei der Miete von Wohnungen können die Parteien mit einer Frist von 
drei Monaten auf einen ortsüblichen Termin oder, wenn es keinen 
Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer dreimonatigen Mietdauer kündigen. 

Art. 266d 

Bei der Miete von Geschäftsräumen können die Parteien mit einer 
Frist von sechs Monaten auf einen ortsüblichen Termin oder, wenn es 
keinen Ortsgebrauch gibt, auf Ende einer dreimonatigen Mietdauer 
kündigen. 

Art. 266e 

Bei der Miete von möblierten Zimmern und von gesondert vermieteten 
Einstellplätzen oder ähnlichen Einrichtungen können die Parteien mit 
einer Frist von zwei Wochen auf Ende einer einmonatigen Mietdauer 
kündigen. 

Art. 266f 

Bei der Miete von beweglichen Sachen können die Parteien mit einer 
Frist von drei Tagen auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen. 

Art. 266g 

1 Aus wichtigen Gründen, welche die Vertragserfüllung für sie unzu-
mutbar machen, können die Parteien das Mietverhältnis mit der gesetz-
lichen Frist auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen. 

2 Der Richter bestimmt die vermögensrechtlichen Folgen der vorzeiti-
gen Kündigung unter Würdigung aller Umstände. 

Art. 266h 

1 Fällt der Mieter nach Übernahme der Sache in Konkurs, so kann der 
Vermieter für künftige Mietzinse Sicherheit verlangen. Er muss dafür 
dem Mieter und der Konkursverwaltung schriftlich eine angemessene 
Frist setzen. 

2 Erhält der Vermieter innert dieser Frist keine Sicherheit, so kann er 
fristlos kündigen. 
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Art. 266i 

Stirbt der Mieter, so können seine Erben mit der gesetzlichen Frist auf 
den nächsten gesetzlichen Termin kündigen. 

Art. 266k 

Der Mieter einer beweglichen Sache, die seinem privaten Gebrauch 
dient und vom Vermieter im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit 
vermietet wird, kann mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf 
Ende einer dreimonatigen Mietdauer kündigen. Der Vermieter hat 
dafür keinen Anspruch auf Entschädigung. 

Art. 266l 

1 Vermieter und Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen 
schriftlich kündigen. 

2 Der Vermieter muss mit einem Formular kündigen, das vom Kanton 
genehmigt ist und das angibt, wie der Mieter vorzugehen hat, wenn er 
die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses 
verlangen will. 

Art. 266m 

1 Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, kann ein Ehe-
gatte den Mietvertrag nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des 
anderen kündigen. 

2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie 
ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er den Richter anrufen. 

3 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften sinnge-
mäss.79 

Art. 266n80 

Die Kündigung durch den Vermieter sowie die Ansetzung einer Zah-
lungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d) sind dem Mieter und 
seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin oder seinem einge-
tragenen Partner separat zuzustellen. 

Art. 266o 

Die Kündigung ist nichtig, wenn sie den Artikeln 266l–266n nicht ent-
spricht. 

  

79 Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

80 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 267 
1 Der Mieter muss die Sache in dem Zustand zurückgeben, der sich aus 
dem vertragsgemässen Gebrauch ergibt. 

2 Vereinbarungen, in denen sich der Mieter im Voraus verpflichtet, bei 
Beendigung des Mietverhältnisses eine Entschädigung zu entrichten, 
die anderes als die Deckung des allfälligen Schadens einschliesst, sind 
nichtig. 

Art. 267a 

1 Bei der Rückgabe muss der Vermieter den Zustand der Sache prüfen 
und Mängel, für die der Mieter einzustehen hat, diesem sofort melden. 

2 Versäumt dies der Vermieter, so verliert er seine Ansprüche, soweit 
es sich nicht um Mängel handelt, die bei übungsgemässer Unter-
suchung nicht erkennbar waren. 

3 Entdeckt der Vermieter solche Mängel später, so muss er sie dem 
Mieter sofort melden. 

Art. 268 
1 Der Vermieter von Geschäftsräumen hat für einen verfallenen Jahres-
zins und den laufenden Halbjahreszins ein Retentionsrecht an den 
beweglichen Sachen, die sich in den vermieteten Räumen befinden 
und zu deren Einrichtung oder Benutzung gehören. 

2 Das Retentionsrecht des Vermieters umfasst die vom Untermieter 
eingebrachten Gegenstände insoweit, als dieser seinen Mietzins nicht 
bezahlt hat. 

3 Ausgeschlossen ist das Retentionsrecht an Sachen, die durch die 
Gläubiger des Mieters nicht gepfändet werden könnten. 

Art. 268a 

1 Die Rechte Dritter an Sachen, von denen der Vermieter wusste oder 
wissen musste, dass sie nicht dem Mieter gehören, sowie an gestohle-
nen, verlorenen oder sonstwie abhanden gekommenen Sachen gehen 
dem Retentionsrecht des Vermieters vor. 

2 Erfährt der Vermieter erst während der Mietdauer, dass Sachen, die 
der Mieter eingebracht hat, nicht diesem gehören, so erlischt sein 
Retentionsrecht an diesen Sachen, wenn er den Mietvertrag nicht auf 
den nächstmöglichen Termin kündigt. 
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Art. 268b 

1 Will der Mieter wegziehen oder die in den gemieteten Räumen 
befindlichen Sachen fortschaffen, so kann der Vermieter mit Hilfe der 
zuständigen Amtsstelle so viele Gegenstände zurückhalten, als zur 
Deckung seiner Forderung notwendig sind. 

2 Heimlich oder gewaltsam fortgeschaffte Gegenstände können innert 
zehn Tagen seit der Fortschaffung mit polizeilicher Hilfe in die ver-
mieteten Räume zurückgebracht werden. 

Zweiter Abschnitt:  
Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen und andern  
missbräuchlichen Forderungen des Vermieters  
bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen 

Art. 269 

Mietzinse sind missbräuchlich, wenn damit ein übersetzter Ertrag aus 
der Mietsache erzielt wird oder wenn sie auf einem offensichtlich 
übersetzten Kaufpreis beruhen. 

Art. 269a 

Mietzinse sind in der Regel nicht missbräuchlich, wenn sie insbeson-
dere: 

a. im Rahmen der orts- oder quartierüblichen Mietzinse liegen; 

b. durch Kostensteigerungen oder Mehrleistungen des Vermieters 
begründet sind; 

c. bei neueren Bauten im Rahmen der kostendeckenden Brutto-
rendite liegen; 

d. lediglich dem Ausgleich einer Mietzinsverbilligung dienen, die 
zuvor durch Umlagerung marktüblicher Finanzierungskosten 
gewahrt wurde, und in einem dem Mieter im Voraus bekannt-
gegebenen Zahlungsplan festgelegt sind; 

e. lediglich die Teuerung auf dem risikotragenden Kapital aus-
gleichen; 

f. das Ausmass nicht überschreiten, das Vermieter- und Mieter-
verbände oder Organisationen, die ähnliche Interessen wahr-
nehmen, in ihren Rahmenverträgen empfehlen. 

Art. 269b 

Die Vereinbarung, dass der Mietzins einem Index folgt, ist nur gültig, 
wenn der Mietvertrag für mindestens fünf Jahre abgeschlossen und als 
Index der Landesindex der Konsumentenpreise vorgesehen wird. 

III. Geltend-
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Art. 269c 

Die Vereinbarung, dass sich der Mietzins periodisch um einen 
bestimmten Betrag erhöht, ist nur gültig, wenn: 

a. der Mietvertrag für mindestens drei Jahre abgeschlossen wird; 

b. Der Mietzins höchstens einmal jährlich erhöht wird; und 

c. der Betrag der Erhöhung in Franken festgelegt wird. 

Art. 269d 

1 Der Vermieter kann den Mietzins jederzeit auf den nächstmöglichen 
Kündigungstermin erhöhen. Er muss dem Mieter die Mietzins-
erhöhung mindestens zehn Tage vor Beginn der Kündigungsfrist auf 
einem vom Kanton genehmigten Formular mitteilen und begründen. 

2 Die Mietzinserhöhung ist nichtig, wenn der Vermieter: 

a. sie nicht mit dem vorgeschriebenen Formular mitteilt; 

b. sie nicht begründet; 

c. mit der Mitteilung die Kündigung androht oder ausspricht. 

3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Vermieter beabsichtigt, 
sonstwie den Mietvertrag einseitig zu Lasten des Mieters zu ändern, 
namentlich seine bisherigen Leistungen zu vermindern oder neue 
Nebenkosten einzuführen. 

Art. 270 
1 Der Mieter kann den Anfangsmietzins innert 30 Tagen nach Über-
nahme der Sache bei der Schlichtungsbehörde als missbräuchlich im 
Sinne der Artikel 269 und 269a anfechten und dessen Herabsetzung 
verlangen, wenn: 

a. er sich wegen einer persönlichen oder familiären Notlage oder 
wegen der Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- 
und Geschäftsräume zum Vertragsabschluss gezwungen sah; 
oder 

b. der Vermieter den Anfangsmietzins gegenüber dem früheren 
Mietzins für dieselbe Sache erheblich erhöht hat. 

2 Im Falle von Wohnungsmangel können die Kantone für ihr Gebiet 
oder einen Teil davon die Verwendung des Formulars gemäss Artikel 
269d beim Abschluss eines neuen Mietvertrags obligatorisch erklären. 
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Art. 270a 

1 Der Mieter kann den Mietzins als missbräuchlich anfechten und die 
Herabsetzung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin verlangen, 
wenn er Grund zur Annahme hat, dass der Vermieter wegen einer 
wesentlichen Änderung der Berechnungsgrundlagen, vor allem wegen 
einer Kostensenkung, einen nach den Artikeln 269 und 269a übersetz-
ten Ertrag aus der Mietsache erzielt. 

2 Der Mieter muss das Herabsetzungsbegehren schriftlich beim Ver-
mieter stellen; dieser muss innert 30 Tagen Stellung nehmen. Ent-
spricht der Vermieter dem Begehren nicht oder nur teilweise oder ant-
wortet er nicht fristgemäss, so kann der Mieter innert 30 Tagen die 
Schlichtungsbehörde anrufen. 

3 Absatz 2 ist nicht anwendbar, wenn der Mieter gleichzeitig mit der 
Anfechtung einer Mietzinserhöhung ein Herabsetzungsbegehren stellt. 

Art. 270b 

1 Der Mieter kann eine Mietzinserhöhung innert 30 Tagen, nachdem 
sie ihm mitgeteilt worden ist, bei der Schlichtungsbehörde als miss-
bräuchlich im Sinne der Artikel 269 und 269a anfechten. 

2 Absatz 1 gilt auch, wenn der Vermieter sonstwie den Mietvertrag 
einseitig zu Lasten des Mieters ändert, namentlich seine bisherigen 
Leistungen vermindert oder neue Nebenkosten einführt. 

Art. 270c 

Unter Vorbehalt der Anfechtung des Anfangsmietzinses kann eine 
Partei vor der Schlichtungsbehörde nur geltend machen, dass die von 
der andern Partei verlangte Erhöhung oder Herabsetzung des Mietzin-
ses durch keine entsprechende Änderung des Indexes gerechtfertigt 
sei. 

Art. 270d 

Unter Vorbehalt der Anfechtung des Anfangsmietzinses kann der 
Mieter gestaffelte Mietzinse nicht anfechten. 

Art. 270e 

Der bestehende Mietvertrag gilt unverändert weiter: 

a. während des Schlichtungsverfahrens, wenn zwischen den Par-
teien keine Einigung zustandekommt, und 

b. während des Gerichtsverfahrens, unter Vorbehalt vorsorglicher 
Massnahmen des Richters. 
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Dritter Abschnitt:  
Kündigungsschutz bei der Miete von Wohn-  
und Geschäftsräumen 

Art. 271 
1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben verstösst. 

2 Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden. 

Art. 271a 

1 Die Kündigung durch den Vermieter ist insbesondere anfechtbar, 
wenn sie ausgesprochen wird: 

a. weil der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem 
Mietverhältnis geltend macht; 

b. weil der Vermieter eine einseitige Vertragsänderung zu Lasten 
des Mieters oder eine Mietzinsanpassung durchsetzen will; 

c. allein um den Mieter zum Erwerb der gemieteten Wohnung zu 
veranlassen; 

d. während eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden 
Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, ausser wenn der Mieter 
das Verfahren missbräuchlich eingeleitet hat; 

e. vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss eines mit dem 
Mietverhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder 
Gerichtsverfahrens, in dem der Vermieter: 

1. zu einem erheblichen Teil unterlegen ist; 

2. seine Forderung oder Klage zurückgezogen oder erheb-
lich eingeschränkt hat; 

3. auf die Anrufung des Richters verzichtet hat; 

4. mit dem Mieter einen Vergleich geschlossen oder sich 
sonstwie geeinigt hat; 

f. wegen Änderungen in der familiären Situation des Mieters, aus 
denen dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entstehen. 

2 Absatz 1 Buchstabe e ist auch anwendbar, wenn der Mieter durch 
Schriftstücke nachweisen kann, dass er sich mit dem Vermieter aus-
serhalb eines Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens über eine Forde-
rung aus dem Mietverhältnis geeinigt hat. 

3 Absatz 1 Buchstaben d und e sind nicht anwendbar bei Kündigungen: 

a. wegen dringenden Eigenbedarfs des Vermieters für sich, nahe 
Verwandte oder Verschwägerte; 

b. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d); 
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durch den Ver-
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c. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt 
und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4); 

d. infolge Veräusserung der Sache (Art. 261); 

e. aus wichtigen Gründen (Art. 266g); 

f. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h). 

Art. 272 
1 Der Mieter kann die Erstreckung eines befristeten oder unbefristeten 
Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung der Miete für ihn 
oder seine Familie eine Härte zur Folge hätte, die durch die Interessen 
des Vermieters nicht zu rechtfertigen wäre. 

2 Bei der Interessenabwägung berücksichtigt die zuständige Behörde 
insbesondere: 

a. die Umstände des Vertragsabschlusses und den Inhalt des Ver-
trags; 

b. die Dauer des Mietverhältnisses; 

c. die persönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Parteien und deren Verhalten; 

d. einen allfälligen Eigenbedarf des Vermieters für sich, nahe 
Verwandte oder Verschwägerte sowie die Dringlichkeit dieses 
Bedarfs; 

e. die Verhältnisse auf dem örtlichen Markt für Wohn- und 
Geschäftsräume. 

3 Verlangt der Mieter eine zweite Erstreckung, so berücksichtigt die 
zuständige Behörde auch, ob er zur Abwendung der Härte alles unter-
nommen hat, was ihm zuzumuten war. 

Art. 272a 

1 Die Erstreckung ist ausgeschlossen bei Kündigungen: 

a. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d); 

b. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt 
und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4); 

c. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h). 

d. eines Mietvertrages, welcher im Hinblick auf ein bevorstehen-
des Umbau- oder Abbruchvorhaben ausdrücklich nur für die 
beschränkte Zeit bis zum Baubeginn oder bis zum Erhalt der 
erforderlichen Bewilligung abgeschlossen wurde. 

2 Die Erstreckung ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der Vermieter 
dem Mieter einen gleichwertigen Ersatz für die Wohn- oder Geschäfts-
räume anbietet. 
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Art. 272b 

1 Das Mietverhältnis kann für Wohnräume um höchstens vier, für 
Geschäftsräume um höchstens sechs Jahre erstreckt werden. Im Rah-
men der Höchstdauer können eine oder zwei Erstreckungen gewährt 
werden. 

2 Vereinbaren die Parteien eine Erstreckung des Mietverhältnisses, so 
sind sie an keine Höchstdauer gebunden, und der Mieter kann auf eine 
zweite Erstreckung verzichten. 

Art. 272c 

1 Jede Partei kann verlangen, dass der Vertrag im Erstreckungsent-
scheid veränderten Verhältnissen angepasst wird. 

2 Ist der Vertrag im Erstreckungsentscheid nicht geändert worden, so 
gilt er während der Erstreckung unverändert weiter; vorbehalten blei-
ben die gesetzlichen Anpassungsmöglichkeiten. 

Art. 272d 

Legt der Erstreckungsentscheid oder die Erstreckungsvereinbarung 
nichts anderes fest, so kann der Mieter das Mietverhältnis wie folgt 
kündigen: 

a. bei Erstreckung bis zu einem Jahr mit einer einmonatigen Frist 
auf Ende eines Monats; 

b. bei Erstreckung von mehr als einem Jahr mit einer dreimonati-
gen Frist auf einen gesetzlichen Termin. 

Art. 273 
1 Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren 
innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehör-
de einreichen. 

2 Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so 
muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen: 

a. bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach 
Empfang der Kündigung; 

b. bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor 
Ablauf der Vertragsdauer. 

3 Das Begehren um eine zweite Erstreckung muss der Mieter der 
Schlichtungsbehörde spätestens 60 Tage vor Ablauf der ersten einrei-
chen. 

4 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande, so fällt sie 
einen Entscheid über die Ansprüche der Vertragsparteien. 
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5 Ruft die unterlegene Partei nicht innert 30 Tagen den Richter an, so 
wird der Entscheid rechtskräftig. 

Art. 273a 

1 Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, so kann auch 
der Ehegatte des Mieters die Kündigung anfechten, die Erstreckung 
des Mietverhältnisses verlangen oder die übrigen Rechte ausüben, die 
dem Mieter bei Kündigung zustehen. 

2 Vereinbarungen über die Erstreckung sind nur gültig, wenn sie mit 
beiden Ehegatten abgeschlossen werden. 

3 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften sinn-
gemäss.81 

Art. 273b 

1 Dieser Abschnitt gilt für die Untermiete, solange das Hauptmietver-
hältnis nicht aufgelöst ist. Die Untermiete kann nur für die Dauer des 
Hauptmietverhältnisses erstreckt werden. 

2 Bezweckt die Untermiete hauptsächlich die Umgehung der Vor-
schriften über den Kündigungsschutz, so wird dem Untermieter ohne 
Rücksicht auf das Hauptmietverhältnis Kündigungsschutz gewährt. 
Wird das Hauptmietverhältnis gekündigt, so tritt der Vermieter anstel-
le des Mieters in den Vertrag mit dem Untermieter ein. 

Art. 273c 

1 Der Mieter kann auf Rechte, die ihm nach diesem Abschnitt zuste-
hen, nur verzichten, wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist. 

2 Abweichende Vereinbarungen sind nichtig. 

Vierter Abschnitt: Behörden und Verfahren 

Art. 274 

Die Kantone bezeichnen die zuständigen Behörden und regeln das 
Verfahren. 

  

81 Eingefügt durch Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 274a 

1 Die Kantone setzen kantonale, regionale oder kommunale Schlich-
tungsbehörden ein, die bei der Miete unbeweglicher Sachen: 

a. die Parteien in allen Mietfragen beraten; 

b. in Streitfällen versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien 
herbeizuführen; 

c. die nach dem Gesetz erforderlichen Entscheide fällen; 

d. die Begehren des Mieters an die zuständige Behörde überwei-
sen, wenn ein Ausweisungsverfahren hängig ist; 

e. als Schiedsgericht amten, wenn die Parteien es verlangen. 

2 Vermieter und Mieter sind durch ihre Verbände oder andere Organi-
sationen, die ähnliche Interessen wahrnehmen, in den Schlichtungs-
behörden paritätisch vertreten. 

3 Die Kantone können die paritätischen Organe, die in Rahmenmiet-
verträgen oder ähnlichen Abkommen vorgesehen sind, als Schlich-
tungsbehörden bezeichnen. 

Art. 274b 

Art. 274c 

Bei der Miete von Wohnräumen dürfen die Parteien die Zuständigkeit 
der Schlichtungsbehörden und der richterlichen Behörden nicht durch 
vertraglich vereinbarte Schiedsgerichte ausschliessen. Artikel 274a 
Absatz 1 Buchstabe e bleibt vorbehalten. 

Art. 274d 

1 Die Kantone sehen für Streitigkeiten aus der Miete von Wohn- und 
Geschäftsräumen ein einfaches und rasches Verfahren vor. 

2 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde ist kostenlos; bei mut-
williger Prozessführung kann jedoch die fehlbare Partei zur gänzlichen 
oder teilweisen Übernahme der Verfahrenskosten und zur Leistung 
einer Entschädigung an die andere Partei verpflichtet werden. 

3 Schlichtungsbehörde und Richter stellen den Sachverhalt von Amtes 
wegen fest und würdigen die Beweise nach freiem Ermessen; die Par-
teien müssen ihnen alle für die Beurteilung des Streitfalls notwendigen 
Unterlagen vorlegen. 
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Art. 274e 

1 Die Schlichtungsbehörde versucht, eine Einigung zwischen den Par-
teien herbeizuführen. Die Einigung gilt als gerichtlicher Vergleich. 

2 Kommt keine Einigung zustande, so fällt die Schlichtungsbehörde in 
den vom Gesetz vorgesehenen Fällen einen Entscheid; in den anderen 
Fällen stellt sie das Nichtzustandekommen der Einigung fest. 

3 Weist die Schlichtungsbehörde ein Begehren des Mieters betreffend 
Anfechtbarkeit der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob 
das Mietverhältnis erstreckt werden kann. 

Art. 274f 

1 Hat die Schlichtungsbehörde einen Entscheid gefällt, so wird dieser 
rechtskräftig, wenn die Partei, die unterlegen ist, nicht innert 30 Tagen 
den Richter anruft; hat sie das Nichtzustandekommen der Einigung 
festgestellt, so muss die Partei, die auf ihrem Begehren beharrt, innert 
30 Tagen den Richter anrufen. 

2 Der Richter entscheidet auch über zivilrechtliche Vorfragen und kann 
für die Dauer des Verfahrens vorsorgliche Massnahmen treffen. 

3 Artikel 274e Absatz 3 gilt sinngemäss. 

Art. 274g 

1 Ficht der Mieter eine ausserordentliche Kündigung an und ist ein 
Ausweisungsverfahren hängig, so entscheidet die für die Ausweisung 
zuständige Behörde auch über die Wirkung der Kündigung, wenn der 
Vermieter gekündigt hat: 

a. wegen Zahlungsrückstand des Mieters (Art. 257d); 

b. wegen schwerer Verletzung der Pflicht des Mieters zu Sorgfalt 
und Rücksichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4); 

c. aus wichtigen Gründen (Art. 266g); 

d. wegen Konkurs des Mieters (Art. 266h). 

2 Hat der Vermieter aus wichtigen Gründen (Art. 266g) vorzeitig 
gekündigt, so entscheidet die für die Ausweisung zuständige Behörde 
auch über die Erstreckung des Mietverhältnisses. 

3 Wendet sich der Mieter mit seinen Begehren an die Schlichtungs-
behörde, so überweist diese die Begehren an die für die Ausweisung 
zuständige Behörde. 
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Achter Titelbis:82 Die Pacht 

Art. 275 

Durch den Pachtvertrag verpflichten sich der Verpächter, dem Pächter 
eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum 
Bezug der Früchte oder Erträgnisse zu überlassen, und der Pächter, 
dafür einen Pachtzins zu leisten. 

Art. 276 

Die Bestimmungen über die Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen 
gelten auch für Sachen, die der Verpächter zusammen mit diesen Räu-
men dem Pächter zur Benutzung überlässt. 

Art. 276a 

1 Für Pachtverträge über landwirtschaftliche Gewerbe oder über 
Grundstücke zur landwirtschaftlichen Nutzung gilt das Bundesgesetz 
vom 4. Oktober 198583 über die landwirtschaftliche Pacht, soweit es 
besondere Regelungen enthält. 

2 Im Übrigen gilt das Obligationenrecht, ausser den Bestimmungen 
über die Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen und denjenigen über 
die Behörden und das Verfahren. 

Art. 277 

Umfasst die Pacht auch Geräte, Vieh oder Vorräte, so muss jede Partei 
der andern ein genaues, von ihr unterzeichnetes Verzeichnis dieser 
Gegenstände übergeben und sich an einer gemeinsamen Schätzung 
beteiligen. 

Art. 278 
1 Der Verpächter ist verpflichtet, die Sache zum vereinbarten Zeit-
punkt in einem zur vorausgesetzten Benutzung und Bewirtschaftung 
tauglichen Zustand zu übergeben. 

2 Ist bei Beendigung des vorangegangenen Pachtverhältnisses ein 
Rückgabeprotokoll erstellt worden, so muss der Verpächter es dem 
neuen Pächter auf dessen Verlangen bei der Übergabe der Sache zur 
Einsicht vorlegen. 

3 Ebenso kann der Pächter verlangen, dass ihm die Höhe des Pacht-
zinses des vorangegangenen Pachtverhältnisses mitgeteilt wird. 

  

82 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Juli 1990 
(AS 1990 802 834; BBl 1985 I 1389). Siehe auch Art. 5 der SchlB zu den Tit. VIII und 
VIIIbis am Schluss des OR. 

83 SR 221.213.2 
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Art. 279 

Der Verpächter ist verpflichtet, grössere Reparaturen an der Sache, die 
während der Pachtzeit notwendig werden, auf eigene Kosten vorzu-
nehmen, sobald ihm der Pächter von deren Notwendigkeit Kenntnis 
gegeben hat. 

Art. 280 

Der Verpächter trägt die mit der Sache verbundenen Lasten und 
öffentlichen Abgaben. 

Art. 281 
1 Der Pächter muss den Pachtzins und allenfalls die Nebenkosten am 
Ende eines Pachtjahres, spätestens aber am Ende der Pachtzeit bezah-
len, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. 

2 Für die Nebenkosten gilt Artikel 257a. 

Art. 282 
1 Ist der Pächter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälli-
ger Pachtzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Ver-
pächter schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens 60 Tagen setzen 
und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Pacht-
verhältnis gekündigt werde. 

2 Bezahlt der Pächter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Ver-
pächter das Pachtverhältnis fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen 
mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kün-
digen. 

Art. 283 
1 Der Pächter muss die Sache sorgfältig gemäss ihrer Bestimmung 
bewirtschaften, insbesondere für nachhaltige Ertragsfähigkeit sorgen. 

2 Der Pächter einer unbeweglichen Sache muss auf Hausbewohner und 
Nachbarn Rücksicht nehmen. 

Art. 284 
1 Der Pächter muss für den ordentlichen Unterhalt der Sache sorgen. 

2 Er muss die kleineren Reparaturen nach Ortsgebrauch vornehmen 
sowie die Geräte und Werkzeuge von geringem Wert ersetzen, wenn 
sie durch Alter oder Gebrauch nutzlos geworden sind. 
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Art. 285 
1 Verletzt der Pächter trotz schriftlicher Mahnung des Verpächters 
seine Pflicht zu Sorgfalt, Rücksichtnahme oder Unterhalt weiter, so 
dass dem Verpächter oder den Hausbewohnern die Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses nicht mehr zuzumuten ist, so kann der Verpächter 
fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindes-
tens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen. 

2 Der Verpächter von Wohn- oder Geschäftsräumen kann jedoch frist-
los kündigen, wenn der Pächter vorsätzlich der Sache schweren Scha-
den zufügt. 

Art. 286 
1 Sind grössere Reparaturen nötig oder masst sich ein Dritter Rechte 
am Pachtgegenstand an, so muss der Pächter dies dem Verpächter 
sofort melden. 

2 Unterlässt der Pächter die Meldung, so haftet er für den Schaden, der 
dem Verpächter daraus entsteht. 

Art. 287 
1 Der Pächter muss grössere Reparaturen dulden, wenn sie zur Beseiti-
gung von Mängeln oder zur Behebung oder Vermeidung von Schäden 
notwendig sind. 

2 Der Pächter muss dem Verpächter gestatten, die Sache zu besichti-
gen, soweit dies für den Unterhalt, den Verkauf oder die Wiederver-
pachtung notwendig ist. 

3 Der Verpächter muss dem Pächter Arbeiten und Besichtigungen 
rechtzeitig anzeigen und bei der Durchführung auf die Interessen des 
Pächters Rücksicht nehmen; für allfällige Ansprüche des Pächters auf 
Herabsetzung des Pachtzinses und auf Schadenersatz gilt das Miet-
recht (Art. 259d und 259e) sinngemäss. 

Art. 288 
1 Das Mietrecht (Art. 258 und Art. 259a–259i) gilt sinngemäss, wenn: 

a. der Verpächter die Sache nicht zum vereinbarten Zeitpunkt 
oder in einem mangelhaften Zustand übergibt; 

b. Mängel an der Sache entstehen, die der Pächter weder zu ver-
antworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder der 
Pächter in der vertragsgemässen Benutzung der Sache gestört 
wird. 
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2 Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Pächters sind nich-
tig, wenn sie enthalten sind in: 

a. vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen; 

b. Pachtverträgen über Wohn- und Geschäftsräume. 

Art. 289 
1 Der Verpächter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache 
nur vornehmen, wenn sie für den Pächter zumutbar sind und wenn das 
Pachtverhältnis nicht gekündigt ist. 

2 Der Verpächter muss bei der Ausführung der Arbeiten auf die Inter-
essen des Pächters Rücksicht nehmen; für allfällige Ansprüche des 
Pächters auf Herabsetzung des Pachtzinses und auf Schadenersatz gilt 
das Mietrecht (Art. 259d und 259e) sinngemäss. 

Art. 289a 

1 Der Pächter braucht die schriftliche Zustimmung des Verpächters 
für: 

a. Änderungen in der hergebrachten Bewirtschaftung, die über 
die Pachtzeit hinaus von wesentlicher Bedeutung sein können; 

b. Erneuerungen und Änderungen an der Sache, die über den or-
dentlichen Unterhalt hinausgehen. 

2 Hat der Verpächter zugestimmt, so kann er die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes nur verlangen, wenn dies schriftlich vereinbart 
worden ist. 

3 Hat der Verpächter einer Änderung nach Absatz 1 Buchstabe a nicht 
schriftlich zugestimmt und macht der Pächter sie nicht innert angemes-
sener Frist rückgängig, so kann der Verpächter fristlos, bei Wohn- und 
Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende 
eines Monats kündigen. 

Art. 290 

Das Mietrecht (Art. 261–261b) gilt sinngemäss bei: 

a. Veräusserung des Pachtgegenstandes; 

b. Einräumung beschränkter dinglicher Rechte am Pachtgegen-
stand; 

c. Vormerkung des Pachtverhältnisses im Grundbuch. 

Art. 291 
1 Der Pächter kann die Sache mit Zustimmung des Verpächters ganz 
oder teilweise unterverpachten oder vermieten. 

F. Erneuerungen 
und Änderungen
I. Durch den  
Verpächter 

II. Durch  
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2 Der Verpächter kann die Zustimmung zur Vermietung einzelner zur 
Sache gehörender Räume nur verweigern, wenn: 

a. der Pächter sich weigert, dem Verpächter die Bedingungen der 
Miete bekanntzugeben; 

b. die Bedingungen der Miete im Vergleich zu denjenigen des 
Pachtvertrages missbräuchlich sind; 

c. dem Verpächter aus der Vermietung wesentliche Nachteile 
entstehen. 

3 Der Pächter haftet dem Verpächter dafür, dass der Unterpächter oder 
der Mieter die Sache nicht anders benutzt, als es ihm selbst gestattet 
ist. Der Verpächter kann Unterpächter und Mieter unmittelbar dazu 
anhalten. 

Art. 292 

Für die Übertragung der Pacht von Geschäftsräumen auf einen Dritten 
gilt Artikel 263 sinngemäss. 

Art. 293 
1 Gibt der Pächter die Sache zurück, ohne Kündigungsfrist oder -ter-
min einzuhalten, so ist er von seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Verpächter nur befreit, wenn er einen für den Verpächter zumutbaren 
neuen Pächter vorschlägt; dieser muss zahlungsfähig und bereit sein, 
den Pachtvertrag zu den gleichen Bedingungen zu übernehmen. 

2 Andernfalls muss er den Pachtzins bis zu dem Zeitpunkt leisten, in 
dem das Pachtverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz endet oder been-
det werden kann. 

3 Der Verpächter muss sich anrechnen lassen, was er: 

a. an Auslagen erspart und 

b. durch anderweitige Verwendung der Sache gewinnt oder 
absichtlich zu gewinnen unterlassen hat. 

Art. 294 

Für die Verrechnung von Forderungen und Schulden aus dem Pacht-
verhältnis gilt Artikel 265 sinngemäss. 

Art. 295 
1 Haben die Parteien eine bestimmte Dauer ausdrücklich oder still-
schweigend vereinbart, so endet das Pachtverhältnis ohne Kündigung 
mit Ablauf dieser Dauer. 

J. Übertragung 
der Pacht auf  
einen Dritten 

K. Vorzeitige 
Rückgabe der  
Sache 

L. Verrechnung 

M. Beendigung 
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I. Ablauf der 
vereinbarten 
Dauer 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

93 

220 

2 Setzen die Parteien das Pachtverhältnis stillschweigend fort, so gilt es 
zu den gleichen Bedingungen jeweils für ein weiteres Jahr, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. 

3 Die Parteien können das fortgesetzte Pachtverhältnis mit der gesetz-
lichen Frist auf das Ende eines Pachtjahres kündigen. 

Art. 296 
1 Die Parteien können das unbefristete Pachtverhältnis mit einer Frist 
von sechs Monaten auf einen beliebigen Termin kündigen, sofern 
durch Vereinbarung oder Ortsgebrauch nichts anderes bestimmt und 
nach Art des Pachtgegenstandes kein anderer Parteiwille anzunehmen 
ist. 

2 Bei der unbefristeten Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen können 
die Parteien mit einer Frist von mindestens sechs Monaten auf einen 
ortsüblichen Termin oder, wenn es keinen Ortsgebrauch gibt, auf Ende 
einer dreimonatigen Pachtdauer kündigen. Sie können eine längere 
Frist und einen anderen Termin vereinbaren. 

3 Halten die Parteien die Frist oder den Termin nicht ein, so gilt die 
Kündigung für den nächstmöglichen Termin. 

Art. 297 
1 Aus wichtigen Gründen, welche die Vertragserfüllung für sie unzu-
mutbar machen, können die Parteien das Pachtverhältnis mit der 
gesetzlichen Frist auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen. 

2 Der Richter bestimmt die vermögensrechtlichen Folgen der vorzeiti-
gen Kündigung unter Würdigung aller Umstände. 

Art. 297a 

1 Fällt der Pächter nach Übernahme der Sache in Konkurs, so endet 
das Pachtverhältnis mit der Konkurseröffnung. 

2 Erhält jedoch der Verpächter für den laufenden Pachtzins und das 
Inventar hinreichende Sicherheiten, so muss er die Pacht bis zum Ende 
des Pachtjahres fortsetzen. 

Art. 297b 

Stirbt der Pächter, so können sowohl seine Erben als auch der Ver-
pächter mit der gesetzlichen Frist auf den nächsten gesetzlichen Ter-
min kündigen. 
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Art. 298 
1 Verpächter und Pächter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen 
schriftlich kündigen. 

2 Der Verpächter muss mit einem Formular kündigen, das vom Kanton 
genehmigt ist und das angibt, wie der Pächter vorzugehen hat, wenn er 
die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Pachtverhältnisses 
verlangen will. 

3 Die Kündigung ist nichtig, wenn sie diesen Anforderungen nicht ent-
spricht. 

Art. 299 
1 Der Pächter gibt die Sache und das gesamte Inventar in dem Zustand 
zurück, in dem sie sich zum Zeitpunkt der Rückgabe befinden. 

2 Für Verbesserungen kann der Pächter Ersatz fordern, wenn sie sich 
ergeben haben aus: 

a. Anstrengungen, die über die gehörige Bewirtschaftung hinaus-
gehen; 

b. Erneuerungen oder Änderungen, denen der Verpächter schrift-
lich zugestimmt hat. 

3 Für Verschlechterungen, die der Pächter bei gehöriger Bewirtschaf-
tung hätte vermeiden können, muss er Ersatz leisten. 

4 Vereinbarungen, in denen sich der Pächter im Voraus verpflichtet, 
bei Beendigung des Pachtverhältnisses eine Entschädigung zu entrich-
ten, die anderes als die Deckung des allfälligen Schadens einschliesst, 
sind nichtig. 

Art. 299a 

1 Bei der Rückgabe muss der Verpächter den Zustand der Sache prüfen 
und Mängel, für die der Pächter einzustehen hat, diesem sofort mel-
den. 

2 Versäumt dies der Verpächter, so verliert er seine Ansprüche, soweit 
es sich nicht um Mängel handelt, die bei übungsgemässer Unter-
suchung nicht erkennbar waren. 

3 Entdeckt der Verpächter solche Mängel später, so muss er sie dem 
Pächter sofort melden. 

Art. 299b 

1 Wurde das Inventar bei der Übergabe der Sache geschätzt, so muss 
der Pächter bei Beendigung der Pacht ein nach Gattung und Schät-
zungswert gleiches Inventar zurückgeben oder den Minderwert erset-
zen. 

IV. Form der 
Kündigung bei 
Wohn- und 
Geschäftsräumen 
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2 Der Pächter muss für fehlende Gegenstände keinen Ersatz leisten, 
wenn er nachweist, dass der Verlust auf ein Verschulden des Verpäch-
ters oder auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. 

3 Der Pächter kann für den Mehrwert, der sich aus seinen Aufwendun-
gen und seiner Arbeit ergeben hat, Ersatz fordern. 

Art. 299c 

Der Verpächter von Geschäftsräumen hat für einen verfallenen und 
einen laufenden Pachtzins das gleiche Retentionsrecht wie der Vermie-
ter für Mietzinsforderungen (Art. 268ff.). 

Art. 300 
1 Für den Kündigungsschutz bei der Pacht von Wohn- und Geschäfts-
räumen gilt das Mietrecht (Art. 271–273c) sinngemäss. 

2 Nicht anwendbar sind die Bestimmungen über die Wohnung der 
Familie (Art. 273a). 

Art. 301 

Bei Streitigkeiten aus dem Pachtverhältnis richten sich die Zuständig-
keit der Behörden und das Verfahren nach dem Mietrecht (Art. 274–
274g). 

Art. 302 
1 Bei der Viehpacht und Viehverstellung, die nicht mit einer landwirt-
schaftlichen Pacht verbunden sind, gehört die Nutzung des eingestell-
ten Viehs dem Einsteller, wenn Vertrag oder Ortsgebrauch nichts 
anderes bestimmen. 

2 Der Einsteller muss die Fütterung und Pflege des Viehs übernehmen 
sowie dem Verpächter oder Versteller einen Zins in Geld oder einen 
Teil des Nutzens entrichten. 

Art. 303 
1 Bestimmen Vertrag oder Ortsgebrauch nichts anderes, so haftet der 
Einsteller für Schäden am eingestellten Vieh, wenn er nicht beweist, 
dass er die Schäden trotz sorgfältiger Hut und Pflege nicht vermeiden 
konnte. 

2 Für ausserordentliche Pflegekosten kann der Einsteller vom Verstel-
ler Ersatz verlangen, wenn er sie nicht schuldhaft verursacht hat. 

3 Der Einsteller muss schwerere Unfälle oder Erkrankungen dem Ver-
steller so bald als möglich melden. 

O. Retentions-
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Art. 304 
1 Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, so kann ihn jede 
Partei auf einen beliebigen Zeitpunkt kündigen, wenn Vertrag oder 
Ortsgebrauch nichts anderes bestimmen. 

2 Die Kündigung soll jedoch in guten Treuen und nicht zur Unzeit 
erfolgen. 

Neunter Titel: Die Leihe 

Erster Abschnitt: Die Gebrauchsleihe 

Art. 305 

Durch den Gebrauchsleihevertrag verpflichten sich der Verleiher, dem 
Entlehner eine Sache zu unentgeltlichem Gebrauche zu überlassen, 
und der Entlehner, dieselbe Sache nach gemachtem Gebrauche dem 
Verleiher zurückzugeben. 

Art. 306 
1 Der Entlehner darf von der geliehenen Sache nur denjenigen 
Gebrauch machen, der sich aus dem Vertrage oder, wenn darüber 
nichts vereinbart ist, aus ihrer Beschaffenheit oder Zweckbestimmung 
ergibt. 

2 Er darf den Gebrauch nicht einem andern überlassen. 

3 Handelt der Entlehner diesen Bestimmungen zuwider, so haftet er 
auch für den Zufall, wenn er nicht beweist, dass dieser die Sache auch 
sonst getroffen hätte. 

Art. 307 
1 Der Entlehner trägt die gewöhnlichen Kosten für die Erhaltung der 
Sache, bei geliehenen Tieren insbesondere die Kosten der Fütterung. 

2 Für ausserordentliche Verwendungen, die er im Interesse des Verlei-
hers machen musste, kann er von diesem Ersatz fordern. 

Art. 308 

Haben mehrere eine Sache gemeinschaftlich entlehnt, so haften sie 
solidarisch. 

III. Kündigung 
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Art. 309 
1 Ist für die Gebrauchsleihe eine bestimmte Dauer nicht vereinbart, so 
endigt sie, sobald der Entlehner den vertragsmässigen Gebrauch 
gemacht hat oder mit Ablauf der Zeit, binnen deren dieser Gebrauch 
hätte stattfinden können. 

2 Der Verleiher kann die Sache früher zurückfordern, wenn der Ent-
lehner sie vertragswidrig gebraucht oder verschlechtert oder einem 
Dritten zum Gebrauche überlässt, oder wenn er selbst wegen eines 
unvorhergesehenen Falles der Sache dringend bedarf. 

Art. 310 

Wenn der Verleiher die Sache zu einem weder der Dauer noch dem 
Zwecke nach bestimmten Gebrauche überlassen hat, so kann er sie 
beliebig zurückfordern. 

Art. 311 

Die Gebrauchsleihe endigt mit dem Tode des Entlehners. 

Zweiter Abschnitt: Das Darlehen 

Art. 312 

Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Über-
tragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertret-
baren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der 
nämlichen Art in gleicher Menge und Güte. 

Art. 313 
1 Das Darlehen ist im gewöhnlichen Verkehre nur dann verzinslich, 
wenn Zinse verabredet sind. 

2 Im kaufmännischen Verkehre sind auch ohne Verabredung Zinse zu 
bezahlen. 

Art. 314 
1 Wenn der Vertrag die Höhe des Zinsfusses nicht bestimmt, so ist 
derjenige Zinsfuss zu vermuten, der zurzeit und am Orte des Dar-
lehensempfanges für die betreffende Art von Darlehen üblich war. 

2 Mangels anderer Abrede sind versprochene Zinse als Jahreszinse zu 
entrichten. 
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3 Die vorherige Übereinkunft, dass die Zinse zum Kapital geschlagen 
und mit diesem weiter verzinst werden sollen, ist ungültig unter Vor-
behalt von kaufmännischen Zinsberechnungen im Kontokorrent und 
ähnlichen Geschäftsformen, bei denen die Berechnung von Zinseszin-
sen üblich ist, wie namentlich bei Sparkassen. 

Art. 315 

Der Anspruch des Borgers auf Aushändigung und der Anspruch des 
Darleihers auf Annahme des Darlehens verjähren in sechs Monaten 
vom Eintritte des Verzuges an gerechnet. 

Art. 316 
1 Der Darleiher kann die Aushändigung des Darlehens verweigern, 
wenn der Borger seit dem Vertragsabschlusse zahlungsunfähig gewor-
den ist. 

2 Diese Befugnis steht dem Darleiher auch dann zu, wenn die Zah-
lungsunfähigkeit schon vor Abschluss des Vertrages eingetreten, ihm 
aber erst nachher bekannt geworden ist. 

Art. 317 
1 Sind dem Borger statt der verabredeten Geldsumme Wertpapiere 
oder Waren gegeben worden, so gilt als Darlehenssumme der Kurs-
wert oder der Marktpreis, den diese Papiere oder Waren zurzeit und 
am Orte der Hingabe hatten. 

2 Eine entgegenstehende Übereinkunft ist nichtig. 

Art. 318 

Ein Darlehen, für dessen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin 
noch eine Kündigungsfrist noch der Verfall auf beliebige Aufforde-
rung hin vereinbart wurde, ist innerhalb sechs Wochen von der ersten 
Aufforderung an zurückzubezahlen. 
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Zehnter Titel:84 Der Arbeitsvertrag 

Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag 

Art. 319 
1 Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Arbeit im 
Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der 
nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit 
(Akkordlohn) bemessen wird. 

2 Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich ein 
Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder 
tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers ver-
pflichtet. 

Art. 320 
1 Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der Einzel-
arbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form. 

2 Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber Arbeit in 
seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung nach den 
Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist. 

3 Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste des 
Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich 
als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem 
Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfül-
len, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder 
andern aufgehoben wird. 

Art. 321 

Der Arbeitnehmer hat die vertraglich übernommene Arbeit in eigener 
Person zu leisten, sofern nichts anderes verabredet ist oder sich aus 
den Umständen ergibt. 

Art. 321a 

1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig auszu-
führen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten 
Treuen zu wahren. 

  

84 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(AS 1971 1465 1507; BBl 1967 II 241). Siehe auch Art. 7 Schl- und Ueb des X. Tit. am 
Schluss des OR. 
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2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und 
Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedienen 
und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 

3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer 
keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er dadurch 
seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurren-
ziert. 

4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie nament-
lich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er im Dienst 
des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses 
nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach dessen Beendigung 
bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. 

Art. 321b 

1 Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was er bei seiner 
vertraglichen Tätigkeit für diesen von Dritten erhält, wie namentlich 
Geldbeträge, Rechenschaft abzulegen und ihm alles sofort herauszu-
geben. 

2 Er hat dem Arbeitgeber auch alles sofort herauszugeben, was er in 
Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt. 

Art. 321c 

1 Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet 
oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver-
trag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so 
ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet, als er sie zu leisten ver-
mag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann. 

2 Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die 
Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes durch Frei-
zeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen. 

3 Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist 
nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag 
oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die 
Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn 
samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel bemisst. 

Art. 321d 

1 Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das Ver-
halten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine Anord-
nungen erlassen und ihnen besondere Weisungen erteilen. 
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2 Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeit-
gebers und die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu und 
Glauben zu befolgen. 

Art. 321e 

1 Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er absicht-
lich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. 

2 Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, 
bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berück-
sichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der Fach-
kenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten 
und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat 
oder hätte kennen sollen. 

Art. 322 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der 
verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamt-
arbeitsvertrag bestimmt ist. 

2 Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so 
bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen 
Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist. 

Art. 322a 

1 Hat der Arbeitnehmer vertraglich Anspruch auf einen Anteil am 
Gewinn oder am Umsatz oder sonst am Geschäftsergebnis, so ist für 
die Berechnung des Anteils das Ergebnis des Geschäftsjahres mass-
gebend, wie es nach den gesetzlichen Vorschriften und allgemein aner-
kannten kaufmännischen Grundsätzen festzustellen ist. 

2 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle einem 
gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten Sachverständi-
gen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die Geschäfts-
bücher zu gewähren, soweit dies zur Nachprüfung erforderlich ist. 

3 Ist ein Anteil am Gewinn des Unternehmens verabredet, so ist dem 
Arbeitnehmer überdies auf Verlangen eine Abschrift der Gewinn- und 
Verlustrechnung des Geschäftsjahres zu übergeben. 

Art. 322b 

1 Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Geschäften ver-
abredet, so entsteht der Anspruch darauf, wenn das Geschäft mit dem 
Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist. 

VI. Haftung des 
Arbeitnehmers 

C. Pflichten des 
Arbeitgebers 
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2 Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungs-
verträgen kann schriftlich verabredet werden, dass der Provisions-
anspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer Leistung ent-
steht. 

3 Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn das 
Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden nicht ausgeführt 
wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt; bei nur 
teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Pro-
vision ein. 

Art. 322c 

1 Ist vertraglich nicht der Arbeitnehmer zur Aufstellung der Provi-
sionsabrechnung verpflichtet, so hat ihm der Arbeitgeber auf jeden 
Fälligkeitstermin eine schriftliche Abrechnung, unter Angabe der 
provisionspflichtigen Geschäfte, zu übergeben. 

2 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle einem 
gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten Sachverständi-
gen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die für die 
Abrechnung massgebenden Bücher und Belege zu gewähren, soweit 
dies zur Nachprüfung erforderlich ist. 

Art. 322d 

1 Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei bestimmten Anlässen, 
wie Weihnachten oder Abschluss des Geschäftsjahres, eine Sonder-
vergütung aus, so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, wenn 
es verabredet ist. 

2 Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur Ausrichtung der 
Sondervergütung eingetreten ist, so hat der Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf einen verhältnismässigen Teil davon, wenn es verabre-
det ist. 

Art. 323 
1 Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet oder 
üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende 
jedes Monats auszurichten. 

2 Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die Provision 
Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die Durchführung 
von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann durch schriftliche 
Abrede die Fälligkeit der Provision für diese Geschäfte hinaus-
geschoben werden. 

b. Abrechnung 

4. Gratifikation 

II. Ausrichtung 
des Lohnes 
1. Zahlungs-
fristen und  
-termine 
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3 Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses fest-
gestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres. 

4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der geleiste-
ten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer 
infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu 
gewähren vermag. 

Art. 323a 

1 Sofern es verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag 
oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, darf der Arbeitgeber einen 
Teil des Lohnes zurückbehalten. 

2 Von dem am einzelnen Zahltag fälligen Lohn darf nicht mehr als ein 
Zehntel des Lohnes und im gesamten nicht mehr als der Lohn für eine 
Arbeitswoche zurückbehalten werden; jedoch kann ein höherer Lohn-
rückbehalt durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag vor-
gesehen werden. 

3 Ist nichts anderes verabredet oder üblich oder durch Normalarbeits-
vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so gilt der zurückbehal-
tene Lohn als Sicherheit für die Forderungen des Arbeitgebers aus dem 
Arbeitsverhältnis und nicht als Konventionalstrafe. 

Art. 323b 

1 Der Geldlohn ist dem Arbeitnehmer in gesetzlicher Währung innert 
der Arbeitszeit auszurichten, sofern nichts anderes verabredet oder 
üblich ist; dem Arbeitnehmer ist eine schriftliche Abrechnung zu 
übergeben. 

2 Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen mit der Lohnforderung nur 
soweit verrechnen, als diese pfändbar ist, jedoch dürfen Ersatzforde-
rungen für absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt verrechnet 
werden. 

3 Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des Arbeit-
gebers sind nichtig. 

Art. 324 
1 Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleis-
tet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der 
Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des Lohnes 
verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet 
ist. 

2 Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen, was er 
wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder durch ander-
weitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat. 

2. Lohnrück-
behalt 

3. Lohn-
sicherung 

III. Lohn bei 
Verhinderung an 
der Arbeits-
leistung 
1. bei Annahme-
verzug des  
Arbeitgebers 
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Art. 324a 

1 Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie 
Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung 
eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleis-
tung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit 
den darauf entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer angemessenen 
Vergütung für ausfallenden Naturallohn, sofern das Arbeitsverhältnis 
mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate ein-
gegangen ist. 

2 Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
nicht längere Zeitabschnitte bestimmt, so hat der Arbeitgeber im ersten 
Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und nachher für eine angemes-
sene längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Arbeitsverhält-
nisses und den besonderen Umständen. 

3 Bei Schwangerschaft der Arbeitnehmerin hat der Arbeitgeber den 
Lohn im gleichen Umfang zu entrichten.85 

4 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende 
Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer mindes-
tens gleichwertig ist. 

Art. 324b 

1 Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschrift gegen die 
wirtschaftlichen Folgen unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus 
Gründen, die in seiner Person liegen, obligatorisch versichert, so hat 
der Arbeitgeber den Lohn nicht zu entrichten, wenn die für die 
beschränkte Zeit geschuldeten Versicherungsleistungen mindestens 
vier Fünftel des darauf entfallenden Lohnes decken. 

2 Sind die Versicherungsleistungen geringer, so hat der Arbeitgeber 
die Differenz zwischen diesen und vier Fünfteln des Lohnes zu ent-
richten. 

3 Werden die Versicherungsleistungen erst nach einer Wartezeit 
gewährt, so hat der Arbeitgeber für diese Zeit mindestens vier Fünftel 
des Lohnes zu entrichten.86 

  

85 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 
(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 

86 Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des Unfallversicherungsgesetzes, in Kraft seit 
1. Jan. 1984 (SR 832.20, 832.201 Art. 1 Abs. 1). 
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Art. 32587 

1 Zur Sicherung familienrechtlicher Unterhalts- und Unterstützungs-
pflichten kann der Arbeitnehmer künftige Lohnforderungen so weit 
abtreten oder verpfänden, als sie pfändbar sind; auf Ansuchen eines 
Beteiligten setzt das Betreibungsamt am Wohnsitz des Arbeitnehmers 
den nach Artikel 93 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 
11. April 188988 unpfändbaren Betrag fest. 

2 Die Abtretung und die Verpfändung künftiger Lohnforderungen zur 
Sicherung anderer Verbindlichkeiten sind nichtig. 

Art. 326 
1 Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkordlohn-
arbeit nur für einen Arbeitgeber zu leisten, so hat dieser genügend 
Arbeit zuzuweisen. 

2 Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande, vertrags-
gemässe Akkordlohnarbeit zuzuweisen oder verlangen die Verhältnis-
se des Betriebes vorübergehend die Leistung von Zeitlohnarbeit, so 
kann dem Arbeitnehmer solche zugewiesen werden. 

3 Ist der Zeitlohn nicht durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder 
Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer den vorher durchschnittlich verdienten Akkordlohn zu entrichten. 

4 Kann der Arbeitgeber weder genügend Akkordlohnarbeit noch Zeit-
lohnarbeit zuweisen, so bleibt er gleichwohl verpflichtet, nach den 
Vorschriften über den Annahmeverzug den Lohn zu entrichten, den er 
bei Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten hätte. 

Art. 326a 

1 Hat der Arbeitnehmer vertraglich Akkordlohnarbeit zu leisten, so hat 
ihm der Arbeitgeber den Akkordlohnansatz vor Beginn der einzelnen 
Arbeit bekanntzugeben. 

2 Unterlässt der Arbeitgeber diese Bekanntgabe, so hat er den Lohn 
nach dem für gleichartige oder ähnliche Arbeiten festgesetzten Ansatz 
zu entrichten. 

Art. 327 
1 Ist nichts anderes verabredet oder üblich, so hat der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer mit den Geräten und dem Material auszurüsten, die die-
ser zur Arbeit benötigt. 

  

87 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 1990, in Kraft seit 1. Juli 1991 
(AS 1991 974 975; BBl 1989 III 1233, 1990 I 120). 

88 SR 281.1 
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2 Stellt im Einverständnis mit dem Arbeitgeber der Arbeitnehmer 
selbst Geräte oder Material für die Ausführung der Arbeit zur Verfü-
gung, so ist er dafür angemessen zu entschädigen, sofern nichts ande-
res verabredet oder üblich ist. 

Art. 327a 

1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung 
der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an 
auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen 
Aufwendungen. 

2 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag kann als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie nament-
lich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung 
festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden 
Auslagen gedeckt werden müssen. 

3 Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz 
oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nichtig. 

Art. 327b 

1 Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber 
für seine Arbeit ein von diesem oder ein von ihm selbst gestelltes 
Motorfahrzeug, so sind ihm die üblichen Aufwendungen für dessen 
Betrieb und Unterhalt nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu 
vergüten. 

2 Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber 
selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm überdies die öffentlichen Abga-
ben für das Fahrzeug, die Prämien für die Haftpflichtversicherung und 
eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahrzeugs 
nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten. 

3 …89 

Art. 327c 

1 Auf Grund der Abrechnung des Arbeitnehmers ist der Auslagener-
satz jeweils zusammen mit dem Lohn auszurichten, sofern nicht eine 
kürzere Frist verabredet oder üblich ist. 

2 Hat der Arbeitnehmer zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 
regelmässig Auslagen zu machen, so ist ihm ein angemessener Vor-
schuss in bestimmten Zeitabständen, mindestens aber jeden Monat 
auszurichten. 

  

89 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 12 des Unfallversicherungsgesetzes (SR 832.20). 
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Art. 328 
1 Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des 
Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit 
gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit 
zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den 
Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entste-
hen.90 

2 Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, 
die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes ange-
messen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhält-
nis und die Natur der Arbeitsleistung91 ihm billigerweise zugemutet 
werden kann.92 

Art. 328a 

1 Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so 
hat dieser für ausreichende Verpflegung und einwandfreie Unterkunft 
zu sorgen. 

2 Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch Krankheit oder 
Unfall an der Arbeitsleistung verhindert, so hat der Arbeitgeber Pflege 
und ärztliche Behandlung für eine beschränkte Zeit zu gewähren, im 
ersten Dienstjahr für drei Wochen und nachher für eine angemessene 
längere Zeit, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den 
besonderen Umständen. 

3 Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin hat der 
Arbeitgeber die gleichen Leistungen zu gewähren. 

Art. 328b93 

Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, 
soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur 
Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich sind. Im Übrigen gel-
ten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 199294 über 
den Datenschutz. 

  

90 Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 
24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (SR 151.1). 

91 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
92 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft 

seit 1. Juli 1996 (SR 151.1). 
93 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft 

seit 1. Juli 1993 (SR 235.1). 
94 SR 235.1 
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Art. 329 
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jede Woche einen freien Tag 
zu gewähren, in der Regel den Sonntag oder, wo dies nach den Ver-
hältnissen nicht möglich ist, einen vollen Werktag. 

2 Unter besonderen Umständen können dem Arbeitnehmer mit dessen 
Zustimmung ausnahmsweise mehrere freie Tage zusammenhängend 
oder statt eines freien Tages zwei freie Halbtage eingeräumt werden. 

3 Dem Arbeitnehmer sind im Übrigen die üblichen freien Stunden und 
Tage und nach erfolgter Kündigung die für das Aufsuchen einer ande-
ren Arbeitsstelle erforderliche Zeit zu gewähren. 

4 Bei der Bestimmung der Freizeit ist auf die Interessen des Arbeit-
gebers wie des Arbeitnehmers angemessen Rücksicht zu nehmen. 

Art. 329a 

1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenigstens 
vier Wochen, dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr 
wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.96 

2 ...97 

3 Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien entsprechend der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffenden Dienstjahr zu gewäh-
ren. 

Art. 329b 

1 Ist der Arbeitnehmer durch sein Verschulden während eines Dienst-
jahres insgesamt um mehr als einen Monat an der Arbeitsleistung ver-
hindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden vollen Monat der 
Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.98 

2 Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als einen Monat im 
Dienstjahr und ist sie durch Gründe, die in der Person des Arbeitneh-
mers liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten, 
Ausübung eines öffentlichen Amtes oder Jugendurlaub, ohne Ver-
schulden des Arbeitnehmers verursacht, so dürfen die Ferien vom 
Arbeitgeber nicht gekürzt werden.99 

  

95 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  
(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 2923, 2004 6641). 

96 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 
(AS 1984 580 581; BBl 1982 III 201). 

97 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983 (AS 1984 580; BBl 1982 III 201). 
98 Fassung gemäss Art. 117 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 1984 

(SR 837.0, 837.01). 
99 Fassung gemäss Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (SR 446.1). 
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3 Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt werden, wenn 
eine Arbeitnehmerin wegen Schwangerschaft bis zu zwei Monaten an 
der Arbeitsleistung verhindert ist oder weil sie die Mutterschafts-
entschädigung im Sinne des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 
1952100 (EOG) bezogen hat.101 

4 Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine 
von den Absätzen 2 und 3 abweichende Regelung getroffen werden, 
wenn sie für den Arbeitnehmer im Ganzen mindestens gleichwertig 
ist.102 

Art. 329c 

1 Die Ferien sind in der Regel im Verlauf des betreffenden Dienstjah-
res zu gewähren; wenigstens zwei Ferienwochen müssen zusammen-
hängen.103 

2 Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und nimmt dabei 
auf die Wünsche des Arbeitnehmers soweit Rücksicht, als dies mit den 
Interessen des Betriebes oder Haushaltes vereinbar ist. 

Art. 329d 

1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den gesamten 
darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für 
ausfallenden Naturallohn zu entrichten. 

2 Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht 
durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten wer-
den. 

3 Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche Arbeit für 
einen Dritten und werden dadurch die berechtigten Interessen des 
Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn verweigern und 
bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen. 

Art. 329e104 

1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 30. Al-
tersjahr für unentgeltliche leitende, betreuende oder beratende Tätig-
keit im Rahmen ausserschulischer Jugendarbeit in einer kulturellen 
oder sozialen Organisation sowie für die dazu notwendige Aus- und 

  

100 SR 834.1 
101 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  

(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
102 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 

(AS 1984 580 581; BBl 1982 III 201). 
103 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1984 

(AS 1984 580 581; BBl 1982 III 201). 
104 Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (SR 446.1). 
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Weiterbildung jedes Dienstjahr Jugendurlaub bis zu insgesamt einer 
Arbeitswoche zu gewähren. 

2 Der Arbeitnehmer hat während des Jugendurlaubs keinen Lohn-
anspruch. Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver-
trag kann zugunsten des Arbeitnehmers eine andere Regelung getrof-
fen werden. 

3 Über den Zeitpunkt und die Dauer des Jugendurlaubs einigen sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer; sie berücksichtigen dabei ihre beidsei-
tigen Interessen. Kommt eine Einigung nicht zustande, dann muss der 
Jugendurlaub gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber die Geltendmachung seines Anspruches zwei Monate im Voraus 
angezeigt hat. Nicht bezogene Jugendurlaubstage verfallen am Ende 
des Kalenderjahres. 

4 Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers seine Tätig-
keiten und Funktionen in der Jugendarbeit nachzuweisen. 

Art. 329f 105 

Nach der Niederkunft hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf einen 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 14 Wochen. 

Art. 330 
1 Übergibt der Arbeitnehmer zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus 
dem Arbeitsverhältnis dem Arbeitgeber eine Kaution, so hat sie dieser 
von seinem Vermögen getrennt zu halten und ihm dafür Sicherheit zu 
leisten. 

2 Der Arbeitgeber hat die Kaution spätestens bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zurückzugeben, sofern nicht durch schriftliche 
Abrede der Zeitpunkt der Rückgabe hinausgeschoben ist. 

3 Macht der Arbeitgeber Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis gel-
tend und sind diese streitig, so kann er die Kaution bis zum Entscheid 
darüber insoweit zurückbehalten, muss aber auf Verlangen des Arbeit-
nehmers den zurückbehaltenen Betrag gerichtlich hinterlegen. 

4 Im Konkurs des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer die Rückgabe 
der von dem Vermögen des Arbeitgebers getrennt gehaltenen Kaution 
verlangen, unter Vorbehalt der Forderungen des Arbeitgebers aus dem 
Arbeitsverhältnis. 

  

105 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  
(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
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Art. 330a 

1 Der Arbeitnehmer kann jederzeit vom Arbeitgeber ein Zeugnis ver-
langen, das sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie 
über seine Leistungen und sein Verhalten ausspricht. 

2 Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat sich das Zeugnis 
auf Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses zu 
beschränken. 

Art. 330b106 

1 Wurde das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit oder für mehr als 
einen Monat eingegangen, so muss der Arbeitgeber spätestens einen 
Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses den Arbeitnehmer schrift-
lich informieren über: 

a. die Namen der Vertragsparteien; 

b. das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses; 

c. die Funktion des Arbeitnehmers; 

d. den Lohn und allfällige Lohnzuschläge; 

e. die wöchentliche Arbeitszeit. 

2 Werden Vertragselemente, die nach Absatz 1 mitteilungspflichtig 
sind, während des Arbeitsverhältnisses geändert, so sind die Änderun-
gen dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nachdem sie wirksam 
geworden sind, schriftlich mitzuteilen. 

Art. 331 
1 Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalvorsorge108 
oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der Arbeitgeber 
diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, eine Genossen-
schaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes zu übertragen. 

2 Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige Beiträge 
des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-, Unfall-, 
Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer der Versiche-
rungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei einer anerkannten 
Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung 

  

106 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die 
neuen EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die 
Genehmigung der Revision der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, 
in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

107 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 

108 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
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gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeit-
nehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges 
Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht. 

3 Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Vorsorgeeinrichtung zu 
leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur gleichen Zeit mindes-
tens gleich hohe Beiträge wie die gesamten Beiträge aller Arbeitneh-
mer zu entrichten; er erbringt seine Beiträge aus eigenen Mitteln oder 
aus Beitragsreserven der Vorsorgeeinrichtung, die von ihm vorgängig 
hierfür geäufnet worden und gesondert ausgewiesen sind. Der Arbeit-
geber muss den vom Lohn des Arbeitnehmers abgezogenen Beitrags-
anteil zusammen mit seinem Beitragsanteil spätestens am Ende des 
ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die 
Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung überweisen.109 

4 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen eine Vor-
sorgeeinrichtung110 oder einen Versicherungsträger zustehenden For-
derungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu erteilen. 

5 Auf Verlangen der Zentralstelle 2. Säule ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, ihr die Angaben zu liefern, die ihm vorliegen und die geeig-
net sind, die Berechtigten vergessener Guthaben oder die Einrichtun-
gen, welche solche Guthaben führen, zu finden.111 

Art. 331a112 

1 Der Vorsorgeschutz beginnt mit dem Tag, an dem das Arbeitsver-
hältnis anfängt, und endet an dem Tag, an welchem der Arbeitnehmer 
die Vorsorgeeinrichtung verlässt. 

2 Der Arbeitnehmer geniesst jedoch einen Vorsorgeschutz gegen Tod 
und Invalidität, bis er in ein neues Vorsorgeverhältnis eingetreten ist, 
längstens aber während eines Monats. 

3 Für den nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses gewährten Vor-
sorgeschutz kann die Vorsorgeeinrichtung vom Arbeitnehmer Risiko-
beiträge verlangen. 

Art. 331b113 

Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen kann vor der Fälligkeit 
gültig weder abgetreten noch verpfändet werden. 

  

109 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2005 (AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

110 Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 

111 Eingefügt durch Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 

112 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 

113 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
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Art. 331c114 

Vorsorgeeinrichtungen dürfen für die Risiken Tod und Invalidität 
einen Vorbehalt aus gesundheitlichen Gründen machen. Dieser darf 
höchstens fünf Jahre betragen. 

Art. 331d115 

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs 
auf Altersleistungen seinen Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder 
einen Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf verpfänden. 

2 Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilschei-
nen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn 
der Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 

3 Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige 
an die Vorsorgeeinrichtung. 

4 Arbeitnehmer, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen 
höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr 
Anspruch gehabt hätten, oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im 
Zeitpunkt der Verpfändung als Pfand einsetzen. 

5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist die Verpfändung nur zulässig, 
wenn sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung 
nicht einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht 
anrufen. Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaf-
ten.116  
6 Wird das Pfand vor dem Vorsorgefall oder vor der Barauszahlung 
verwertet, so finden die Artikel 30d–30f und 83a des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 1982117 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge Anwendung. 

7 Der Bundesrat bestimmt: 

a. die zulässigen Verpfändungszwecke und den Begriff «Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf»; 

b. welche Voraussetzungen bei der Verpfändung von Anteil-
scheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Betei-
ligungen zu erfüllen sind. 

  

114 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 

115 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378; 
BBl 1992 VI 237). 

116 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

117 SR 831.40 
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Art. 331e118 

1 Der Arbeitnehmer kann bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs 
auf Altersleistungen von seiner Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für 
Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend machen. 

2 Arbeitnehmer dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur 
Höhe der Freizügigkeitsleistung beziehen. Versicherte, die das 
50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens die Freizügig-
keitsleistung, auf die sie im 50. Altersjahr Anspruch gehabt hätten, 
oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt des Bezuges in 
Anspruch nehmen. 

3 Der Arbeitnehmer kann diesen Betrag auch für den Erwerb von 
Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteili-
gungen verwenden, wenn er eine dadurch mitfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt. 

4 Mit dem Bezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den tech-
nischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um eine Ein-
busse des Vorsorgeschutzes durch eine Leistungskürzung bei Tod oder 
Invalidität zu vermeiden, bietet die Vorsorgeeinrichtung eine Zusatz-
versicherung an oder vermittelt eine solche. 

5 Ist der Arbeitnehmer verheiratet, so ist der Bezug nur zulässig, wenn 
sein Ehegatte schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht 
einholen oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen. 
Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften.119 

6 Werden Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalls geschieden, so gilt 
der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung und wird nach den Arti-
keln 122, 123 und 141 des Zivilgesetzbuches120 sowie Artikel 22 des 
Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993121 geteilt. Die gleiche 
Regelung gilt bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partner-
schaft.122  
7 Wird durch den Vorbezug oder die Verpfändung die Liquidität der 
Vorsorgeeinrichtung in Frage gestellt, so kann diese die Erledigung 
der entsprechenden Gesuche aufschieben. Sie legt in ihrem Reglement 
eine Prioritätenordnung für das Aufschieben dieser Vorbezüge bezie-
hungsweise Verpfändungen fest. Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten. 

  

118 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 17. Dez. 1993 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2372 2378; 
BBl 1992 VI 237). 

119 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

120 SR 210 
121 SR 831.42 
122 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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8 Im Übrigen gelten die Artikel 30d–30f und 83a des Bundesgesetzes 
vom 25. Juni 1982123 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge. 

 Art. 331f 124 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass 
während der Dauer einer Unterdeckung die Verpfändung, der Vorbe-
zug und die Rückzahlung zeitlich und betragsmässig eingeschränkt 
oder ganz verweigert werden können. 

2 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen die Ein-
schränkungen nach Absatz 1 zulässig sind, und bestimmt deren 
Umfang. 

Art. 332125 
1 Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner 
dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten 
macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören unabhängig 
von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber. 

2 Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von 
Erfindungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei 
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner 
vertraglichen Pflichten gemacht werden. 

3 Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung oder ein Design gemäss 
Absatz 2 macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis zu 
geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob 
er die Erfindung beziehungsweise das Design erwerben will oder sie 
dem Arbeitnehmer freigibt. 

4 Wird die Erfindung oder das Design dem Arbeitnehmer nicht frei-
gegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene 
Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu 
berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfin-
dung beziehungsweise des Designs, die Mitwirkung des Arbeitgebers, 
die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, 
sowie die Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im 
Betrieb. 

  

123 SR 831.40. Heute: Art. 30d, 30e, 30g und 83a. 
124 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
125 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Designgesetzes vom 5. Okt. 2001, in Kraft seit 

1. Juli 2002 (SR 232.12). 
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Art. 332a126 

Art. 333 
1 Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf 
einen Dritten, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und 
Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber über, 
sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.128 

1bis Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag 
anwendbar, so muss der Erwerber diesen während eines Jahres einhal-
ten, sofern er nicht vorher abläuft oder infolge Kündigung endet.129 

2 Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis auf den 
Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst; der Erwerber des 
Betriebes und der Arbeitnehmer sind bis dahin zur Erfüllung des Ver-
trages verpflichtet. 

3 Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes haften 
solidarisch für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Über-
gang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig 
werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt wer-
den könnte oder bei Ablehnung des Überganges durch den Arbeit-
nehmer beendigt wird. 

4 Im übrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte aus dem 
Arbeitsverhältnis auf einen Dritten zu übertragen, sofern nichts ander-
es verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt. 

Art. 333a130 

1 Überträgt ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf 
einen Dritten, so hat er die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine 
solche gibt, die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Vollzug des Über-
gangs zu informieren über: 

a. den Grund des Übergangs; 

b. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Über-
gangs für die Arbeitnehmer. 

  

126 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des Designgesetzes vom 5. Okt. 2001 (SR 232.12). 
127 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 

(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
128 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 

(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
129 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 

(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
130 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 

(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
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2 Sind infolge des Übergangs Massnahmen beabsichtigt, welche die 
Arbeitnehmer betreffen, so ist die Arbeitnehmervertretung oder, falls 
es keine solche gibt, sind die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Ent-
scheid über diese Massnahmen zu konsultieren. 

Art. 334131 

1 Ein befristetes Arbeitsverhältnis endigt ohne Kündigung. 

2 Wird ein befristetes Arbeitsverhältnis nach Ablauf der vereinbarten 
Dauer stillschweigend fortgesetzt, so gilt es als unbefristetes Arbeits-
verhältnis. 

3 Nach Ablauf von zehn Jahren kann jede Vertragspartei ein auf läng-
ere Dauer abgeschlossenes befristetes Arbeitsverhältnis jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Monats 
kündigen. 

Art. 335132  

1 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei 
gekündigt werden. 

2 Der Kündigende muss die Kündigung schriftlich begründen, wenn 
die andere Partei dies verlangt. 

Art. 335a133 

1 Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen keine verschiedenen Kün-
digungsfristen festgesetzt werden; bei widersprechender Abrede gilt 
für beide die längere Frist. 

2 Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wirtschaftlichen Grün-
den gekündigt oder eine entsprechende Absicht kundgetan, so dürfen 
jedoch durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag 
für den Arbeitnehmer kürzere Kündigungsfristen vereinbart werden. 

Art. 335b134 

1 Das Arbeitsverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden; als Probezeit gilt 
der erste Monat eines Arbeitsverhältnisses. 

  

131 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

133 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

134 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 
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2 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag können abweichende Vereinbarungen getroffen werden; die 
Probezeit darf jedoch auf höchstens drei Monate verlängert werden. 

3 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, 
Unfall oder Erfüllung einer nicht freiwillig übernommenen gesetz-
lichen Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlängerung der Probezeit. 

Art. 335c135 

1 Das Arbeitsverhältnis kann im ersten Dienstjahr mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Monat, im zweiten bis und mit dem neunten 
Dienstjahr mit einer Frist von zwei Monaten und nachher mit einer 
Frist von drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt wer-
den. 

2 Diese Fristen dürfen durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag 
oder Gesamtarbeitsvertrag abgeändert werden; unter einen Monat dür-
fen sie jedoch nur durch Gesamtarbeitsvertrag und nur für das erste 
Dienstjahr herabgesetzt werden. 

Art. 335d136 

Als Massenentlassung gelten Kündigungen, die der Arbeitgeber innert 
30 Tagen in einem Betrieb aus Gründen ausspricht, die in keinem 
Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen, und von 
denen betroffen werden: 

1. mindestens 10 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel 
mehr als 20 und weniger als 100 Arbeitnehmer beschäftigen; 

2. mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer in Betrieben, die in 
der Regel mindestens 100 und weniger als 300 Arbeitnehmer 
beschäftigen; 

3. mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel 
mindestens 300 Arbeitnehmer beschäftigen. 

Art. 335e137 

1 Die Bestimmungen über die Massenentlassung gelten auch für befris-
tete Arbeitsverhältnisse, wenn diese vor Ablauf der vereinbarten Dauer 
enden. 

2 Sie gelten nicht für Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher Ent-
scheidungen. 

  

135 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

136 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 

137 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
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Art. 335f 138 

1 Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehmen, 
so hat er die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, 
die Arbeitnehmer zu konsultieren. 

2 Er gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, 
wie die Kündigungen vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie 
ihre Folgen gemildert werden können. 

3 Er muss der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, 
den Arbeitnehmern alle zweckdienlichen Auskünfte erteilen und ihnen 
auf jeden Fall schriftlich mitteilen: 

a. die Gründe der Massenentlassung; 

b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll; 

c. die Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer; 

d. den Zeitraum, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden 
sollen. 

4 Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung nach 
Absatz 3 zu. 

Art. 335g139 

1 Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte 
Massenentlassung schriftlich anzuzeigen und der Arbeitnehmervertre-
tung oder, falls es keine solche gibt, den Arbeitnehmern eine Kopie 
dieser Anzeige zuzustellen. 

2 Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der Arbeitneh-
mervertretung (Art. 335f) und alle zweckdienlichen Angaben über die 
beabsichtigte Massenentlassung enthalten. 

3 Das kantonale Arbeitsamt sucht nach Lösungen für die Probleme, 
welche die beabsichtigte Massenentlassung aufwirft. Die Arbeitneh-
mervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer kön-
nen ihm ihre Bemerkungen einreichen. 

4 Ist das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Massenentlassung gekün-
digt worden, so endet es 30 Tage nach der Anzeige der beabsichtigten 
Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser wenn die Kün-
digung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen auf 
einen späteren Termin wirksam wird. 

  

138 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 

139 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
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Art. 336140 

1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn 
eine Partei sie ausspricht: 

a. wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Per-
sönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in 
einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beein-
trächtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; 

b. weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, 
es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem 
Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusam-
menarbeit im Betrieb; 

c. ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der ande-
ren Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; 

d. weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis geltend macht; 

e.141 weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- 
oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder 
eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt. 

2 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im 
Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird: 

a. weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört 
oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätig-
keit rechtmässig ausübt; 

b. während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in 
einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen ange-
schlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht bewei-
sen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung 
hatte; 

c.142 im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitneh-
mervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitneh-
mer, konsultiert worden sind (Art. 335f). 

3 Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, 
dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet 
(Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls 
das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.143 

  

140 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

141 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 
1. Okt. 1996 (SR 824.0). 

142 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 

143 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 
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Art. 336a144 

1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, hat der 
anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. 

2 Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller 
Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem 
Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatz-
ansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten. 

3 Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c miss-
bräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des 
Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.145 

Art. 336b146 

1 Wer gestützt auf Artikel 336 und 336a eine Entschädigung geltend 
machen will, muss gegen die Kündigung längstens bis zum Ende der 
Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einsprache erheben. 

2 Ist die Einsprache gültig erfolgt und einigen sich die Parteien nicht 
über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so kann die Partei, der 
gekündigt worden ist, ihren Anspruch auf Entschädigung geltend 
machen. Wird nicht innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses eine Klage anhängig gemacht, ist der Anspruch verwirkt. 

Art. 336c147 

1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
nicht kündigen: 

a.148 während die andere Partei schweizerischen obligatorischen 
Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst 
leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf149 Tage 
dauert, während vier Wochen vorher und nachher; 

b. während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch 
Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der 
Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr 
während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr 

  

144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

145 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1993, in Kraft seit 1. Mai 1994 
(AS 1994 804 807; BBl 1993 I 805). 

146 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

147 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

148 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 
1. Okt. 1996 (SR 824.0). 

149 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
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während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 
Tagen; 

c. während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der 
Niederkunft einer Arbeitnehmerin; 

d. während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers 
an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten 
Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. 

2 Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten 
Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor 
Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin 
noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst 
nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. 

3 Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie 
das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht 
mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlän-
gert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. 

Art. 336d150 

1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeitsverhält-
nis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen Funktionen er aus-
zuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst unter den in Artikel 336c 
Absatz 1 Buchstabe a angeführten Voraussetzungen an der Ausübung 
der Tätigkeit verhindert ist und der Arbeitnehmer dessen Tätigkeit 
während der Verhinderung zu übernehmen hat. 

2 Artikel 336c Absätze 2 und 3 sind entsprechend anwendbar. 

Art. 337 
1 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer 
jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss die fristlose 
Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die andere Partei dies 
verlangt.151 

2 Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen Vor-
handensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf. 

3 Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der Richter 
nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete 
Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung als wichtigen 
Grund anerkennen. 

  

150 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

151 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 
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Art. 337a 

Wird der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so kann der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis fristlos auflösen, sofern ihm für seine Forderungen 
aus dem Arbeitsverhältnis nicht innert angemessener Frist Sicherheit 
geleistet wird. 

Art. 337b 

1 Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses im vertragswidrigen Verhalten einer Vertragspartei, so hat 
diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung aller aus 
dem Arbeitsverhältnis entstehenden Forderungen. 

2 In den andern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen 
Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller Umstände nach 
seinem Ermessen. 

Art. 337c152 

1 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichtigen 
Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, 
wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder 
durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit beendigt worden wäre. 

2 Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er infolge 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und was er durch 
anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen 
hat. 

3 Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitnehmer 
eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermessen unter 
Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädigung darf jedoch 
den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht übersteigen. 

Art. 337d 

1 Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht 
an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber Anspruch auf 
eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes für einen Monat 
entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens. 

2 Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden 
erwachsen, als der Entschädigung gemäss dem vorstehenden Absatz 
entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen herabsetzen. 

  

152 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 
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3 Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung, 
so ist er durch Klage oder Betreibung innert 30 Tagen seit dem Nicht-
antritt oder Verlassen der Arbeitsstelle geltend zu machen; andernfalls 
ist der Anspruch verwirkt.153 

4 …154 

Art. 338 
1 Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis. 

2 Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen weiteren Monat und 
nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate, gerechnet vom 
Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten, 
die eingetragene Partnerin, den eingetragenen Partner oder minderjäh-
rige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben andere Personen hinterlässt, 
denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.155 

Art. 338a 

1 Mit dem Tod des Arbeitgebers geht das Arbeitsverhältnis auf die 
Erben über; die Vorschriften betreffend den Übergang des Arbeitsver-
hältnisses bei Betriebsnachfolge sind sinngemäss anwendbar. 

2 Ist das Arbeitsverhältnis wesentlich mit Rücksicht auf die Person des 
Arbeitgebers eingegangen worden, so erlischt es mit dessen Tod; 
jedoch kann der Arbeitnehmer angemessenen Ersatz für den Schaden 
verlangen, der ihm infolge der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses erwächst. 

Art. 339 
1 Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderun-
gen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. 

2 Für Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz oder teilweise 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt werden, kann durch 
schriftliche Abrede die Fälligkeit hinausgeschoben werden, jedoch in 
der Regel nicht mehr als sechs Monate, bei Geschäften mit gestaffelter 
Erfüllung nicht mehr als ein Jahr und bei Versicherungsverträgen 
sowie Geschäften, deren Durchführung mehr als ein halbes Jahr erfor-
dert, nicht mehr als zwei Jahre. 

3 Die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird fällig 
nach Massgabe von Artikel 323 Absatz 3. 

  

153 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). Im Gegensatz zum Entwurf des BR wurde von 
der BVers ein mit der ursprünglichen Fassung völlig identischer Text angenommen. 

154 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 18. März 1988 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). 
155 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

V. Tod des  
Arbeitnehmers 
oder des Arbeit-
gebers 
1. Tod des  
Arbeitnehmers 

2. Tod des  
Arbeitgebers 

VI. Folgen der 
Beendigung des 
Arbeits-
verhältnisses 
1. Fälligkeit der 
Forderungen 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

125 

220 

Art. 339a 

1 Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat jede 
Vertragspartei der andern alles herauszugeben, was sie für dessen 
Dauer von ihr oder von Dritten für deren Rechnung erhalten hat. 

2 Der Arbeitnehmer hat insbesondere Fahrzeuge und Fahrausweise 
zurückzugeben sowie Lohn- oder Auslagenvorschüsse soweit zurück-
zuerstatten, als sie seine Forderungen übersteigen. 

3 Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien. 

Art. 339b 

1 Endigt das Arbeitsverhältnis eines mindestens 50 Jahre alten Arbeit-
nehmers nach 20 oder mehr Dienstjahren, so hat ihm der Arbeitgeber 
eine Abgangsentschädigung auszurichten. 

2 Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses, so ist die 
Entschädigung dem überlebenden Ehegatten, der eingetragenen Part-
nerin, dem eingetragenen Partner oder den minderjährigen Kindern 
oder bei Fehlen dieser Erben anderen Personen auszurichten, denen 
gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.156 

Art. 339c 

1 Die Höhe der Entschädigung kann durch schriftliche Abrede, Nor-
malarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt werden, darf 
aber den Betrag nicht unterschreiten, der dem Lohn des Arbeitnehmers 
für zwei Monate entspricht. 

2 Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist sie vom Rich-
ter unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen festzuset-
zen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeit-
nehmers für acht Monate entspricht. 

3 Die Entschädigung kann herabgesetzt werden oder wegfallen, wenn 
das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund ge-
kündigt oder vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund fristlos aufgelöst 
wird, oder wenn dieser durch die Leistung der Entschädigung in eine 
Notlage versetzt würde. 

4 Die Entschädigung ist mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
fällig, jedoch kann eine spätere Fälligkeit durch schriftliche Abrede, 
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt oder vom 
Richter angeordnet werden. 

  

156 Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 339d 

1 Erhält der Arbeitnehmer Leistungen von einer Personalfürsorgeein-
richtung, so können sie von der Abgangsentschädigung abgezogen 
werden, soweit diese Leistungen vom Arbeitgeber oder aufgrund 
seiner Zuwendungen von der Personalfürsorgeeinrichtung finanziert 
worden sind.157 

2 Der Arbeitgeber hat auch insoweit keine Entschädigung zu leisten, 
als er dem Arbeitnehmer künftige Vorsorgeleistungen verbindlich 
zusichert oder durch einen Dritten zusichern lässt. 

Art. 340 
1 Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem Arbeit-
geber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, insbesondere 
weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben, das mit dem 
des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem solchen Geschäft 
tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen. 

2 Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhält-
nis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrika-
tions- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser 
Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. 

Art. 340a 

1 Das Verbot ist nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu 
begrenzen, so dass eine unbillige Erschwerung des wirtschaftlichen 
Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist; es darf nur unter 
besonderen Umständen drei Jahre überschreiten. 

2 Der Richter kann ein übermässiges Konkurrenzverbot unter Würdi-
gung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken; er hat dabei 
eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berück-
sichtigen. 

Art. 340b 

1 Übertritt der Arbeitnehmer das Konkurrenzverbot, so hat er den dem 
Arbeitgeber erwachsenden Schaden zu ersetzen. 

  

157 Fassung gemäss Ziff. 2 des Anhangs zum BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 1985 
(SR 831.40, [Art. 1 Abs. 1 der V vom 29. Juni 1983 über die Inkraftsetzung und 
Einführung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge; AS 1983 827; AS 2007 4477 Ziff. I 94]). 
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2 Ist bei Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe geschuldet 
und nichts anderes verabredet, so kann sich der Arbeitnehmer durch 
deren Leistung vom Verbot befreien; er bleibt jedoch für weiteren 
Schaden ersatzpflichtig. 

3 Ist es besonders schriftlich verabredet, so kann der Arbeitgeber neben 
der Konventionalstrafe und dem Ersatz weiteren Schadens die Beseiti-
gung des vertragswidrigen Zustandes verlangen, sofern die verletzten 
oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers und das Verhalten des 
Arbeitnehmers dies rechtfertigen. 

Art. 340c 

1 Das Konkurrenzverbot fällt dahin, wenn der Arbeitgeber nachweis-
bar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhalten. 

2 Das Verbot fällt ferner dahin, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis kündigt, ohne dass ihm der Arbeitnehmer dazu begründeten 
Anlass gegeben hat, oder wenn es dieser aus einem begründeten, vom 
Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass auflöst. 

Art. 341 
1 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach 
dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich 
aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren 
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht ver-
zichten. 

2 Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf Forde-
rungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar. 

Art. 342 
1 Vorbehalten bleiben: 

a.158 Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über 
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, soweit sie nicht die 
Artikel 331 Absatz 5 und 331a–331e betreffen; 

b. öffentlich-rechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone 
über die Arbeit und die Berufsbildung. 

2 Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über die 
Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeit-
nehmer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht der 
andern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, 
wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages sein könnte. 

  

158 Fassung gemäss Ziff. II 2 des BG vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 1. Mai 1999 
(AS 1999 1384 1387; BBl 1998 5569). 
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Art. 343 
1 …159 

2 Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis 
zu einem Streitwert von 30 000 Franken ein einfaches und rasches 
Verfahren vorzusehen; der Streitwert bemisst sich nach der einge-
klagten Forderung, ohne Rücksicht auf Widerklagebegehren.160 

3 Bei Streitigkeiten im Sinne des vorstehenden Absatzes dürfen den 
Parteien weder Gebühren noch Auslagen des Gerichts auferlegt wer-
den; jedoch kann bei mutwilliger Prozessführung der Richter gegen 
die fehlbare Partei Bussen aussprechen und ihr Gebühren und Aus-
lagen des Gerichts ganz oder teilweise auferlegen. 

4 Bei diesen Streitigkeiten stellt der Richter den Sachverhalt von 
Amtes wegen fest und würdigt die Beweise nach freiem Ermessen.161 

Zweiter Abschnitt: Besondere Einzelarbeitsverträge 

A.162 Der Lehrvertrag 

Art. 344 

Durch den Lehrvertrag verpflichten sich der Arbeitgeber, die lernende 
Person für eine bestimmte Berufstätigkeit fachgemäss zu bilden, und 
die lernende Person, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Arbeit-
gebers zu leisten. 

Art. 344a 

1 Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form. 

2 Der Vertrag hat die Art und die Dauer der beruflichen Bildung, den 
Lohn, die Probezeit, die Arbeitszeit und die Ferien zu regeln. 

3 Die Probezeit darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als 
drei Monate betragen. Haben die Vertragsparteien im Lehrvertrag 
keine Probezeit festgelegt, so gilt eine Probezeit von drei Monaten. 

4 Die Probezeit kann vor ihrem Ablauf durch Abrede der Parteien und 
unter Zustimmung der kantonalen Behörde ausnahmsweise bis auf 
sechs Monate verlängert werden. 

  

159 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 

160 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Juni 2001 
(AS 2001 1048 1049; BBl 2000 3475 4859). 

161 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

162 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft 
seit 1. Jan. 2004 (SR 412.10). 
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5 Der Vertrag kann weitere Bestimmungen enthalten, wie namentlich 
über die Beschaffung von Berufswerkzeugen, Beiträge an Unterkunft 
und Verpflegung, Übernahme von Versicherungsprämien oder andere 
Leistungen der Vertragsparteien. 

6 Abreden, die die lernende Person im freien Entschluss über die beruf-
liche Tätigkeit nach beendigter Lehre beeinträchtigen, sind nichtig. 

Art. 345 
1 Die lernende Person hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen. 

2 Die gesetzliche Vertretung der lernenden Person hat den Arbeitgeber 
in der Erfüllung seiner Aufgabe nach Kräften zu unterstützen und das 
gute Einvernehmen zwischen dem Arbeitgeber und der lernenden 
Person zu fördern. 

Art. 345a 

1 Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Berufslehre unter der 
Verantwortung einer Fachkraft steht, welche die dafür nötigen beruf-
lichen Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften besitzt. 

2 Er hat der lernenden Person ohne Lohnabzug die Zeit freizugeben, 
die für den Besuch der Berufsfachschule und der überbetrieblichen 
Kurse und für die Teilnahme an den Lehrabschlussprüfungen erforder-
lich ist. 

3 Er hat der lernenden Person bis zum vollendeten 20. Altersjahr für 
jedes Lehrjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren. 

4 Er darf die lernende Person zu anderen als beruflichen Arbeiten und 
zu Akkordlohnarbeiten nur so weit einsetzen, als solche Arbeiten mit 
dem zu erlernenden Beruf in Zusammenhang stehen und die Bildung 
nicht beeinträchtigt wird. 

Art. 346 
1 Das Lehrverhältnis kann während der Probezeit jederzeit mit einer 
Kündigungsfrist von sieben Tagen gekündigt werden. 

2 Aus wichtigen Gründen im Sinne von Artikel 337 kann das Lehrver-
hältnis namentlich fristlos aufgelöst werden, wenn: 

a. der für die Bildung verantwortlichen Fachkraft die erforder-
lichen beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaf-
ten zur Bildung der lernenden Person fehlen; 

b. die lernende Person nicht über die für die Bildung unentbehr-
lichen körperlichen oder geistigen Anlagen verfügt oder 
gesundheitlich oder sittlich gefährdet ist; die lernende Person 
und gegebenenfalls deren gesetzliche Vertretung sind vorgän-
gig anzuhören; 
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c. die Bildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten Ver-
hältnissen zu Ende geführt werden kann. 

Art. 346a 

1 Nach Beendigung der Berufslehre hat der Arbeitgeber der lernenden 
Person ein Zeugnis auszustellen, das die erforderlichen Angaben über 
die erlernte Berufstätigkeit und die Dauer der Berufslehre enthält. 

2 Auf Verlangen der lernenden Person oder deren gesetzlichen Vertre-
tung hat sich das Zeugnis auch über die Fähigkeiten, die Leistungen 
und das Verhalten der lernenden Person auszusprechen. 

B. Der Handelsreisendenvertrag 

Art. 347 
1 Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der Handelsrei-
sende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder 
andern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn 
Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers 
zu vermitteln oder abzuschliessen. 

2 Nicht als Handelsreisender gilt der Arbeitnehmer, der nicht vorwie-
gend eine Reisetätigkeit ausübt oder nur gelegentlich oder vorüber-
gehend für den Arbeitgeber tätig ist, sowie der Reisende, der 
Geschäfte auf eigene Rechnung abschliesst. 

Art. 347a 

1 Das Arbeitsverhältnis ist durch schriftlichen Vertrag zu regeln, der 
namentlich Bestimmungen enthalten soll über 

a. die Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

b. die Vollmachten des Handelsreisenden, 

c. das Entgelt und den Auslagenersatz, 

d. das anwendbare Recht und den Gerichtsstand, sofern eine Ver-
tragspartei ihren Wohnsitz im Ausland hat. 

2 Soweit das Arbeitsverhältnis nicht durch schriftlichen Vertrag gere-
gelt ist, wird der im vorstehenden Absatz umschriebene Inhalt durch 
die gesetzlichen Vorschriften und durch die üblichen Arbeitsbedin-
gungen bestimmt. 

3 Die mündliche Abrede gilt nur für die Festsetzung des Beginns der 
Arbeitsleistung, der Art und des Gebietes der Reisetätigkeit sowie für 
weitere Bestimmungen, die mit den gesetzlichen Vorschriften und dem 
schriftlichen Vertrag nicht in Widerspruch stehen. 

2. Lehrzeugnis 
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Art. 348 
1 Der Handelsreisende hat die Kundschaft in der ihm vorgeschriebenen 
Weise zu besuchen, sofern nicht ein begründeter Anlass eine Ände-
rung notwendig macht; ohne schriftliche Bewilligung des Arbeitgebers 
darf er weder für eigene Rechnung noch für Rechnung eines Dritten 
Geschäfte vermitteln oder abschliessen. 

2 Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, 
so hat er die ihm vorgeschriebenen Preise und andern Geschäftsbedin-
gungen einzuhalten und muss für Änderungen die Zustimmung des 
Arbeitgebers vorbehalten. 

3 Der Handelsreisende hat über seine Reisetätigkeit regelmässig 
Bericht zu erstatten, die erhaltenen Bestellungen dem Arbeitgeber 
sofort zu übermitteln und ihn von erheblichen Tatsachen, die seinen 
Kundenkreis betreffen, in Kenntnis zu setzen. 

Art. 348a 

1 Abreden, dass der Handelsreisende für die Zahlung oder anderwei-
tige Erfüllung der Verbindlichkeiten der Kunden einzustehen oder die 
Kosten der Einbringung von Forderungen ganz oder teilweise zu tra-
gen hat, sind nichtig. 

2 Hat der Handelsreisende Geschäfte mit Privatkunden abzuschliessen, 
so kann er sich schriftlich verpflichten, beim einzelnen Geschäft für 
höchstens einen Viertel des Schadens zu haften, der dem Arbeitgeber 
durch die Nichterfüllung der Verbindlichkeiten der Kunden erwächst, 
vorausgesetzt dass eine angemessene Delcredere-Provision verabredet 
wird. 

3 Bei Versicherungsverträgen kann sich der reisende Versicherungs-
vermittler schriftlich verpflichten, höchstens die Hälfte der Kosten der 
Einbringung von Forderungen zu tragen, wenn eine Prämie oder deren 
Teile nicht bezahlt werden und er deren Einbringung im Wege der 
Klage oder Zwangsvollstreckung verlangt. 

Art. 348b 

1 Ist nichts anderes schriftlich verabredet, so ist der Handelsreisende 
nur ermächtigt, Geschäfte zu vermitteln. 

2 Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, 
so erstreckt sich seine Vollmacht auf alle Rechtshandlungen, welche 
die Ausführung dieser Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt; jedoch 
darf er ohne besondere Ermächtigung Zahlungen von Kunden nicht 
entgegennehmen und keine Zahlungsfristen bewilligen. 
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und Vollmachten 
des Handels-
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3 Artikel 34 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908163 über den Versi-
cherungsvertrag bleibt vorbehalten. 

Art. 349 
1 Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder ein 
bestimmter Kundenkreis zugewiesen und nichts anderes schriftlich 
verabredet, so gilt er als mit Ausschluss anderer Personen bestellt; 
jedoch bleibt der Arbeitgeber befugt, mit den Kunden im Gebiet oder 
Kundenkreis des Handelsreisenden persönlich Geschäfte abzuschlies-
sen. 

2 Der Arbeitgeber kann die vertragliche Bestimmung des Reisegebie-
tes oder Kundenkreises einseitig abändern, wenn ein begründeter 
Anlass eine Änderung vor Ablauf der Kündigungsfrist notwendig 
macht; jedoch bleiben diesfalls Entschädigungsansprüche und das 
Recht des Handelsreisenden zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
aus wichtigem Grund vorbehalten. 

Art. 349a 

1 Der Arbeitgeber hat dem Handelsreisenden Lohn zu entrichten, der 
aus einem festen Gehalt mit oder ohne Provision besteht. 

2 Eine schriftliche Abrede, dass der Lohn ausschliesslich oder vorwie-
gend in einer Provision bestehen soll, ist gültig, wenn die Provision ein 
angemessenes Entgelt für die Tätigkeit des Handelsreisenden ergibt. 

3 Für eine Probezeit von höchstens zwei Monaten kann durch schrift-
liche Abrede der Lohn frei bestimmt werden. 

Art. 349b 

1 Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder ein 
bestimmter Kundenkreis ausschliesslich zugewiesen, so ist ihm die 
verabredete oder übliche Provision auf allen Geschäften auszurichten, 
die von ihm oder seinem Arbeitgeber mit Kunden in seinem Gebiet 
oder Kundenkreis abgeschlossen werden. 

2 Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder ein 
bestimmter Kundenkreis nicht ausschliesslich zugewiesen, so ist ihm 
die Provision nur auf den von ihm vermittelten oder abgeschlossenen 
Geschäften auszurichten. 

3 Ist im Zeitpunkt der Fälligkeit der Provision der Wert eines Geschäf-
tes noch nicht genau bestimmbar, so ist die Provision zunächst auf 
dem vom Arbeitgeber geschätzten Mindestwert und der Rest spätes-
tens bei Ausführung des Geschäftes auszurichten. 

  

163 SR 221.229.1 
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Art. 349c 

1 Ist der Handelsreisende ohne sein Verschulden an der Ausübung der 
Reisetätigkeit verhindert und ist ihm auf Grund des Gesetzes oder des 
Vertrages der Lohn gleichwohl zu entrichten, so bestimmt sich dieser 
nach dem festen Gehalt und einer angemessenen Entschädigung für 
den Ausfall der Provision. 

2 Beträgt die Provision weniger als einen Fünftel des Lohnes, so kann 
schriftlich verabredet werden, dass bei unverschuldeter Verhinderung 
des Handelsreisenden an der Ausübung der Reisetätigkeit eine Ent-
schädigung für die ausfallende Provision nicht zu entrichten ist. 

3 Erhält der Handelsreisende bei unverschuldeter Verhinderung an der 
Reisetätigkeit gleichwohl den vollen Lohn, so hat er auf Verlangen des 
Arbeitgebers Arbeit in dessen Betrieb zu leisten, sofern er sie zu leis-
ten vermag und sie ihm zugemutet werden kann. 

Art. 349d 

1 Ist der Handelsreisende für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig tätig 
und ist die Verteilung des Auslagenersatzes nicht durch schriftliche 
Abrede geregelt, so hat jeder Arbeitgeber einen gleichen Kostenanteil 
zu vergüten. 

2 Abreden, dass der Auslagenersatz ganz oder teilweise im festen 
Gehalt oder in der Provision eingeschlossen sein soll, sind nichtig. 

Art. 349e 

1 Zur Sicherung der fälligen Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis, 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers auch der nicht fälligen For-
derungen, steht dem Handelsreisenden das Retentionsrecht an beweg-
lichen Sachen und Wertpapieren sowie an Zahlungen von Kunden zu, 
die er auf Grund einer Inkassovollmacht entgegengenommen hat. 

2 An Fahrausweisen, Preistarifen, Kundenverzeichnissen und andern 
Unterlagen kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden. 

Art. 350 
1 Beträgt die Provision mindestens einen Fünftel des Lohnes und 
unterliegt sie erheblichen saisonmässigen Schwankungen, so darf der 
Arbeitgeber dem Handelsreisenden, der seit Abschluss der letzten Sai-
son bei ihm gearbeitet hat, während der Saison nur auf das Ende des 
zweiten der Kündigung folgenden Monats kündigen. 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen darf der Handelsreisende dem 
Arbeitgeber, der ihn bis zum Abschluss der Saison beschäftigt hat, bis 
zum Beginn der nächsten nur auf das Ende des zweiten der Kündigung 
folgenden Monats kündigen. 
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Art. 350a 

1 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden 
die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er abgeschlossen 
oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die bis zur Beendi-
gung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt 
ihrer Annahme und ihrer Ausführung. 

2 Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der 
Handelsreisende die ihm für die Reisetätigkeit zur Verfügung gestell-
ten Muster und Modelle, Preistarife, Kundenverzeichnisse und andern 
Unterlagen zurückzugeben; das Retentionsrecht bleibt vorbehalten. 

C. Der Heimarbeitsvertrag 

Art. 351 

Durch den Heimarbeitsvertrag verpflichtet sich der Heimarbeitneh-
mer164, in seiner Wohnung oder in einem andern, von ihm bestimmten 
Arbeitsraum allein oder mit Familienangehörigen Arbeiten im Lohn 
für den Arbeitgeber auszuführen. 

Art. 351a 

1 Vor jeder Ausgabe von Arbeit hat der Arbeitgeber dem Heimarbeit-
nehmer die für deren Ausführung erheblichen Bedingungen bekannt-
zugeben, namentlich die Einzelheiten der Arbeit, soweit sie nicht 
durch allgemein geltende Arbeitsbedingungen geregelt sind; er hat das 
vom Heimarbeitnehmer zu beschaffende Material und schriftlich die 
dafür zu leistende Entschädigung sowie den Lohn anzugeben. 

2 Werden die Angaben über den Lohn und über die Entschädigung für 
das vom Heimarbeitnehmer zu beschaffende Material nicht vor der 
Ausgabe der Arbeit schriftlich bekannt gegeben, so gelten dafür die 
üblichen Arbeitsbedingungen. 

Art. 352 
1 Der Heimarbeitnehmer hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig 
zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen und das 
Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben. 

2 Wird aus Verschulden des Heimarbeitnehmers die Arbeit mangelhaft 
ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des Arbeitser-
zeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben wer-
den können. 

  

164 Ausdruck gemäss Art. 21 Ziff. 1 des Heimarbeitsgesetzes vom 20. März 1981, in Kraft seit 
1. April 1983 (SR 822.31). Diese Änd. ist in den Art. 351-354 und 362 Abs. 1 berück-
sichtigt. 
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Art. 352a 

1 Der Heimarbeitnehmer ist verpflichtet, Material und Geräte, die ihm 
vom Arbeitgeber übergeben werden, mit aller Sorgfalt zu behandeln, 
über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen und den zur Arbeit 
nicht verwendeten Rest des Materials sowie die erhaltenen Geräte 
zurückzugeben. 

2 Stellt der Heimarbeitnehmer bei der Ausführung der Arbeit Mängel 
an dem übergebenen Material oder an den erhaltenen Geräten fest, so 
hat er den Arbeitgeber sofort zu benachrichtigen und dessen Weisun-
gen abzuwarten, bevor er die Ausführung der Arbeit fortsetzt. 

3 Hat der Heimarbeitnehmer Material oder Geräte, die ihm übergeben 
wurden, schuldhaft verdorben, so haftet er dem Arbeitgeber höchstens 
für den Ersatz der Selbstkosten. 

Art. 353 
1 Der Arbeitgeber hat das Arbeitserzeugnis nach Ablieferung zu prüfen 
und Mängel spätestens innert einer Woche dem Heimarbeitnehmer 
bekanntzugeben. 

2 Unterlässt der Arbeitgeber die rechtzeitige Bekanntgabe der Mängel, 
so gilt die Arbeit als abgenommen. 

Art. 353a 

1 Steht der Heimarbeitnehmer ununterbrochen im Dienst des Arbeit-
gebers, so ist der Lohn für die geleistete Arbeit halbmonatlich oder mit 
Zustimmung des Heimarbeitnehmers am Ende jedes Monats, in den 
anderen Fällen jeweils bei Ablieferung des Arbeitserzeugnisses auszu-
richten. 

2 Bei jeder Lohnzahlung ist dem Heimarbeitnehmer eine schriftliche 
Abrechnung zu übergeben, in der für Lohnabzüge der Grund anzuge-
ben ist. 

Art. 353b 

1 Steht der Heimarbeitnehmer ununterbrochen im Dienst des Arbeit-
gebers, so ist dieser nach Massgabe der Artikel 324 und 324a zur Aus-
richtung des Lohnes verpflichtet, wenn er mit der Annahme der 
Arbeitsleistung in Verzug kommt oder wenn der Heimarbeitnehmer 
aus Gründen, die in seiner Person liegen, ohne sein Verschulden an der 
Arbeitsleistung verhindert ist. 

2 In den anderen Fällen ist der Arbeitgeber zur Ausrichtung des Loh-
nes nach Massgabe der Artikel 324 und 324a nicht verpflichtet. 
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Art. 354 
1 Wird dem Heimarbeitnehmer eine Probearbeit übergeben, so gilt das 
Arbeitsverhältnis zur Probe auf bestimmte Zeit eingegangen, sofern 
nichts anderes verabredet ist. 

2 Steht der Heimarbeitnehmer ununterbrochen im Dienst des Arbeit-
gebers, so gilt das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit, in den 
anderen Fällen als auf bestimmte Zeit eingegangen, sofern nichts 
anderes verabredet ist. 

D. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften 

Art. 355 

Auf den Lehrvertrag, den Handelsreisendenvertrag und den Heim-
arbeitsvertrag sind die allgemeinen Vorschriften über den Einzel-
arbeitsvertrag ergänzend anwendbar. 

Dritter Abschnitt:  
Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag 

A. Gesamtarbeitsvertrag 

Art. 356 
1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Ver-
bände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über 
Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse 
der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf. 

2 Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthal-
ten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen 
beschränken. 

3 Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der 
in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln. 

4 Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeit-
nehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Bei-
tritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere 
Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und 
Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig. 

IV. Beendigung 

I. Begriff, Inhalt, 
Form und Dauer 
1. Begriff und 
Inhalt 
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Art. 356a 

1 Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen 
den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum 
Eintritt in einen vertragschliessenden Verband gezwungen werden 
sollen, sind nichtig. 

2 Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen 
den Vertragsparteien, durch die Arbeitnehmer von einem bestimmten 
Beruf oder einer bestimmten Tätigkeit oder von einer hiefür erforder-
lichen Ausbildung ausgeschlossen oder darin beschränkt werden, sind 
nichtig. 

3 Bestimmungen und Abreden im Sinne des vorstehenden Absatzes 
sind ausnahmsweise gültig, wenn sie durch überwiegende schutzwür-
dige Interessen, namentlich zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
von Personen oder der Qualität der Arbeit gerechtfertigt sind; jedoch 
gilt nicht als schutzwürdig das Interesse, neue Berufsangehörige fern-
zuhalten. 

Art. 356b 

1 Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber 
stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der Vertragspar-
teien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten als beteiligte 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

2 Der Gesamtarbeitsvertrag kann den Anschluss näher regeln. Unange-
messene Bedingungen des Anschlusses, insbesondere Bestimmungen 
über unangemessene Beiträge, können vom Richter nichtig erklärt 
oder auf das zulässige Mass beschränkt werden; jedoch sind Bestim-
mungen oder Abreden über Beiträge zugunsten einer einzelnen Ver-
tragspartei nichtig. 

3 Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen 
den Vertragsparteien, durch die Mitglieder von Verbänden zum 
Anschluss gezwungen werden sollen, sind nichtig, wenn diesen Ver-
bänden die Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag oder der Abschluss 
eines sinngemäss gleichen Vertrages nicht offensteht. 

Art. 356c 

1 Der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages, dessen Änderung und 
Aufhebung durch gegenseitige Übereinkunft, der Beitritt einer neuen 
Vertragspartei sowie die Kündigung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen Form, ebenso die Anschlusserklärung einzelner Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und die Zustimmung der Vertragsparteien 
gemäss Artikel 356b Absatz 1 sowie die Kündigung des Anschlusses. 

2. Freiheit  
der Organisation 
und der Berufs-
ausübung 

3. Anschluss 

4. Form  
und Dauer 
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2 Ist der Gesamtarbeitsvertrag nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen 
und sieht er nichts anderes vor, so kann er von jeder Vertragspartei mit 
Wirkung für alle anderen Parteien nach Ablauf eines Jahres jederzeit 
auf sechs Monate gekündigt werden. Diese Bestimmung gilt sinn-
gemäss auch für den Anschluss. 

Art. 357 
1 Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, 
Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse gelten wäh-
rend der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, 
sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. 

2 Abreden zwischen beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die 
gegen die unabdingbaren Bestimmungen verstossen, sind nichtig und 
werden durch die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages ersetzt; 
jedoch können abweichende Abreden zugunsten der Arbeitnehmer 
getroffen werden. 

Art. 357a 

1 Die Vertragsparteien sind verpflichtet, für die Einhaltung des 
Gesamtarbeitsvertrages zu sorgen; zu diesem Zweck haben Verbände 
auf ihre Mitglieder einzuwirken und nötigenfalls die statutarischen und 
gesetzlichen Mittel einzusetzen. 

2 Jede Vertragspartei ist verpflichtet, den Arbeitsfrieden zu wahren 
und sich insbesondere jeder Kampfmassnahme zu enthalten, soweit es 
sich um Gegenstände handelt, die im Gesamtarbeitsvertrag geregelt 
sind; die Friedenspflicht gilt nur unbeschränkt, wenn dies ausdrücklich 
bestimmt ist. 

Art. 357b 

1 In einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag 
können die Vertragsparteien vereinbaren, dass ihnen gemeinsam ein 
Anspruch auf Einhaltung des Vertrages gegenüber den beteiligten 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusteht, soweit es sich um folgende 
Gegenstände handelt: 

a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
wobei der Anspruch nur auf Feststellung geht; 

b. Beiträge an Ausgleichskassen und andere das Arbeitsverhältnis 
betreffende Einrichtungen, Vertretung der Arbeitnehmer in den 
Betrieben und Wahrung des Arbeitsfriedens; 

c. Kontrolle, Kautionen und Konventionalstrafen in Bezug auf 
Bestimmungen gemäss Buchstaben a und b. 

II. Wirkungen 
1. auf die 
beteiligten 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

2. unter den Ver-
tragsparteien 

3. gemeinsame 
Durchführung 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

139 

220 

2 Vereinbarungen im Sinne des vorstehenden Absatzes können getrof-
fen werden, wenn die Vertragsparteien durch die Statuten oder einen 
Beschluss des obersten Verbandsorgans ausdrücklich hiezu ermächtigt 
sind. 

3 Auf das Verhältnis der Vertragsparteien unter sich sind die Vor-
schriften über die einfache Gesellschaft sinngemäss anwendbar, wenn 
der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt. 

Art. 358 

Das zwingende Recht des Bundes und der Kantone geht den Bestim-
mungen des Gesamtarbeitsvertrages vor, jedoch können zugunsten der 
Arbeitnehmer abweichende Bestimmungen aufgestellt werden, wenn 
sich aus dem zwingenden Recht nichts anderes ergibt. 

B. Normalarbeitsvertrag 

Art. 359 
1 Durch den Normalarbeitsvertrag werden für einzelne Arten von 
Arbeitsverhältnissen Bestimmungen über deren Abschluss, Inhalt und 
Beendigung aufgestellt. 

2 Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und 
der Arbeitnehmer im Hausdienst haben die Kantone Normalarbeits-
verträge zu erlassen, die namentlich die Arbeits- und Ruhezeit ordnen 
und die Arbeitsbedingungen der weiblichen und jugendlichen Arbeit-
nehmer regeln. 

3 Artikel 358 ist auf den Normalarbeitsvertrag sinngemäss anwendbar. 

Art. 359a 

1 Erstreckt sich der Geltungsbereich des Normalarbeitsvertrages auf 
das Gebiet mehrerer Kantone, so ist für den Erlass der Bundesrat, 
andernfalls der Kanton zuständig. 

2 Vor dem Erlass ist der Normalarbeitsvertrag angemessen zu veröf-
fentlichen und eine Frist anzusetzen, innert deren jedermann, der ein 
Interesse glaubhaft macht, schriftlich dazu Stellung nehmen kann; aus-
serdem sind Berufsverbände oder gemeinnützige Vereinigungen, die 
ein Interesse haben, anzuhören. 

3 Der Normalarbeitsvertrag tritt in Kraft, wenn er nach den für die 
amtlichen Veröffentlichungen geltenden Vorschriften bekanntgemacht 
worden ist. 

4 Für die Aufhebung und Abänderung eines Normalarbeitsvertrages 
gilt das gleiche Verfahren. 

III. Verhältnis 
zum zwingenden 
Recht 

I. Begriff  
und Inhalt 

II. Zuständigkeit 
und Verfahren 
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Art. 360 
1 Die Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages gelten unmittelbar 
für die ihm unterstellten Arbeitsverhältnisse, soweit nichts anderes 
verabredet wird. 

2 Der Normalarbeitsvertrag kann vorsehen, dass Abreden, die von ein-
zelnen seiner Bestimmungen abweichen, zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen Form bedürfen. 

Art. 360a165 

1 Werden innerhalb einer Branche oder einem Beruf die orts-, berufs- 
oder branchenüblichen Löhne wiederholt in missbräuchlicher Weise 
unterboten und liegt kein Gesamtarbeitsvertrag mit Bestimmungen 
über Mindestlöhne vor, der allgemein verbindlich erklärt werden kann, 
so kann die zuständige Behörde zur Bekämpfung oder Verhinderung 
von Missbräuchen auf Antrag der tripartiten Kommission nach Arti-
kel 360b einen befristeten Normalarbeitsvertrag erlassen, der nach 
Regionen und gegebenenfalls Orten differenzierte Mindestlöhne vor-
sieht. 
2 Die Mindestlöhne dürfen weder dem Gesamtinteresse zuwiderlaufen 
noch die berechtigten Interessen anderer Branchen oder Bevölkerungs-
kreise beeinträchtigen. Sie müssen den auf regionalen oder betrieb-
lichen Verschiedenheiten beruhenden Minderheitsinteressen der 
betroffenen Branchen oder Berufe angemessen Rechnung tragen. 

Art. 360b166 

1 Der Bund und jeder Kanton setzen eine tripartite Kommission ein, 
die sich aus einer gleichen Zahl von Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
vertretern sowie Vertretern des Staates zusammensetzt. 

2 Bezüglich der Wahl ihrer Vertreter nach Absatz 1 steht den Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerverbänden ein Vorschlagsrecht zu. 

3 Die Kommissionen beobachten den Arbeitsmarkt. Stellen sie Miss-
bräuche im Sinne von Artikel 360a Absatz 1 fest, so suchen sie in der 
Regel eine direkte Verständigung mit den betroffenen Arbeitgebern. 
Gelingt dies innert zwei Monaten nicht, so beantragen sie der zustän-
digen Behörde den Erlass eines Normalarbeitsvertrages, der für die 
betroffenen Branchen oder Berufe Mindestlöhne vorsieht. 

4 Ändert sich die Arbeitsmarktsituation in den betroffenen Branchen, 
so beantragt die tripartite Kommission der zuständigen Behörde die 
Änderung oder die Aufhebung des Normalarbeitsvertrags. 

  

165 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2004 (SR 823.20). 

166 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2003 (SR 823.20). 

III. Wirkungen 

IV. Mindest-
löhne 
1. Voraus-
setzungen 

2. Tripartite  
Kommissionen 
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5 Um die ihnen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, haben die 
tripartiten Kommissionen in den Betrieben das Recht auf Auskunft 
und Einsichtnahme in alle Dokumente, die für die Durchführung der 
Untersuchung notwendig sind. Im Streitfall entscheidet eine hierfür 
vom Bund beziehungsweise vom Kanton bezeichnete Behörde. 

6 Die tripartiten Kommissionen können beim Bundesamt für Statistik auf 
Gesuch die für ihre Abklärungen notwendigen Personendaten beziehen, 
die in Firmen-Gesamtarbeitsverträgen enthalten sind.167 

Art. 360c168 

1 Die Mitglieder der tripartiten Kommissionen unterstehen dem Amts-
geheimnis; sie sind insbesondere über betriebliche und private Ange-
legenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur Kenntnis gelangen, zur 
Verschwiegenheit gegenüber Drittpersonen verpflichtet. 

2 Die Pflicht zur Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausscheiden 
aus der tripartiten Kommission bestehen. 

Art. 360d169 

1 Der Normalarbeitsvertrag nach Artikel 360a gilt auch für Arbeit-
nehmer, die nur vorübergehend in seinem örtlichen Geltungsbereich 
tätig sind, sowie für verliehene Arbeitnehmer. 

2 Durch Abrede darf vom Normalarbeitsvertrag nach Artikel 360a 
nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 

Art. 360e170 

Den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmerverbänden steht ein Anspruch 
auf gerichtliche Feststellung zu, ob ein Arbeitgeber den Normal-
arbeitsvertrag nach Artikel 360a einhält. 

  

167 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Protokolls über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die 
neuen EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die 
Genehmigung der Revision der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, 
in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

168 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2003 (SR 823.20). 

169 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2004 (SR 823.20). 

170 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2004 (SR 823.20). 

3. Amts-
geheimnis 

4. Wirkungen 

5. Klagerecht 
der Verbände 
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Art. 360f171 

Erlässt ein Kanton in Anwendung von Artikel 360a einen Normal-
arbeitsvertrag, so stellt er dem zuständigen Bundesamt172 ein Exemp-
lar zu. 

Vierter Abschnitt: Zwingende Vorschriften 

Art. 361 
1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf 
von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Arbeitgebers 
noch des Arbeitnehmers abgewichen werden: 

Artikel 321c: Absatz 1 (Überstundenarbeit) 

Artikel 323: Absatz 4 (Vorschuss) 

Artikel 323b: Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen) 

Artikel 325: Absatz 2 (Abtretung und Verpfändung von Lohn-
forderungen) 

Artikel 326: Absatz 2 (Zuweisung von Arbeit) 

Artikel 329d: Absätze 2 und 3 (Ferienlohn) 

Artikel 331: Absätze 1 und 2 (Zuwendungen für die Personal-
fürsorge) 

Artikel 331b: (Abtretung und Verpfändung von Forderungen auf 
Vorsorgeleistungen)173 

...174  

Artikel 334: Absatz 3 (Kündigung beim langjährigen Arbeits-
verhältnis) 

Artikel 335: (Kündigung des Arbeitsverhältnisses) 

Artikel 336: Absatz 1 (Missbräuchliche Kündigung) 

Artikel 336a: (Entschädigung bei missbräuchlicher Kündigung) 

Artikel 336b: (Geltendmachung der Entschädigung) 

Artikel 336d: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer) 

Artikel 337: Absätze 1 und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen 
Gründen) 

  

171 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 8. Okt. 1999 über die in die Schweiz 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Kraft seit 1. Juni 2004 (SR 823.20). 

172 Gegenwärtig Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). 
173 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 

seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
174 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). 

6. Meldung 

A. Unabänder-
lichkeit zuun-
gunsten des 
Arbeitgebers und 
des Arbeit-
nehmers 
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Artikel 337b: Absatz 1 (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung) 

Artikel 337d: (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder 
Verlassen der Arbeitsstelle) 

Artikel 339: Absatz 1 (Fälligkeit der Forderungen) 

Artikel 339a: (Rückgabepflichten) 

Artikel 340b: Absätze 1 und 2 (Folgen der Übertretung des 
Konkurrenzverbotes) 

Artikel 342: Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des 
öffentlichen Rechts) 

...175  

Artikel 346: (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages) 

Artikel 349c: Absatz 3 (Verhinderung an der Reisetätigkeit) 

Artikel 350: (Besondere Kündigung) 

Artikel 350a: Absatz 2 (Rückgabepflichten).176 

2 Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und 
Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vor-
schriften zuungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers 
abweichen, sind nichtig. 

Art. 362 
1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf 
von den folgenden Vorschriften zuungunsten der Arbeitnehmerin oder 
des Arbeitnehmers nicht abgewichen werden:177 

Artikel 321e: (Haftung des Arbeitnehmers) 

Artikel 322a: Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis) 

Artikel 322b: Absätze 1 und 2 (Entstehung des Provisions-
anspruchs) 

Artikel 322c: (Provisionsabrechnung) 

Artikel 323b: Absatz 1 zweiter Satz (Lohnabrechnung) 

Artikel 324: (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers) 

Artikel 324a: Absätze 1 und 3 (Lohn bei Verhinderung des 
Arbeitnehmers) 

  

  

175 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 

176 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 
(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 

177 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  
(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
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Artikel 324b: (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeit-
nehmers) 

Artikel 326: Absätze 1, 3 und 4 (Akkordlohnarbeit) 

Artikel 326a: (Akkordlohn 

Artikel 327a: Absatz 1 (Auslagenersatz im Allgemeinen) 

Artikel 327b: Absatz 1 (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug) 

Artikel 327c: Absatz 2 (Vorschuss für Auslagen) 

Artikel 328: (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im 
Allgemeinen) 

Artikel 328a: (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft) 

Artikel 328b (Schutz der Persönlichkeit bei der Bearbeitung von 
Personendaten)178 

Artikel 329: Absätze 1, 2 und 3 (Freizeit) 

Artikel 329a: Absätze 1 und 3 (Dauer der Ferien) 

Artikel 329b: Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien) 

Artikel 329c: (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien) 

Artikel 329d: Absatz 1 (Ferienlohn) 

Artikel 329e: Absätze 1 und 3 (Jugendurlaub)179 

Artikel 329f: (Mutterschaftsurlaub)180 

Artikel 330: Absätze 1, 3 und 4 (Kaution) 

Artikel 330a: (Zeugnis) 

Artikel 331: Absätze 3 und 4 (Beitragsleistung und Auskunfts-
pflicht bei Personalfürsorge) 

Artikel 331a: (Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes)181 

…182  

Artikel 332: Absatz 4 (Vergütung bei Erfindungen) 

Artikel 333: Absatz 3 (Haftung bei Übergang des Arbeits-
verhältnisses) 

  

  

178 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz, in Kraft 
seit 1. Juli 1993 (SR 235.1). 

179 Eingefügt durch Art. 13 des JFG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Jan. 1991 (SR 446.1). 
180 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005  

(AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 
181 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993, in Kraft 

seit 1. Jan. 1995 (SR 831.42). 
182 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dez. 1993 

(SR 831.42). 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

145 

220 

Artikel 336: Absatz 2 (Missbräuchliche Kündigung durch den 
Arbeitgeber) 

Artikel 336c: (Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitgeber) 

Artikel 337a: (Fristlose Auflösung wegen Lohngefährdung) 

Artikel 337c: Absatz 1 (Folgen bei ungerechtfertigter Entlassung) 

Artikel 338: (Tod des Arbeitnehmers) 

Artikel 338a: (Tod des Arbeitgebers) 

Artikel 339b: (Voraussetzungen der Abgangsentschädigung) 

Artikel 339d: (Ersatzleistungen) 

Artikel 340: Absatz 1 (Voraussetzungen des Konkurrenz-
verbotes) 

Artikel 340a: Absatz 1 (Beschränkung des Konkurrenzverbotes) 

Artikel 340c: (Wegfall des Konkurrenzverbotes) 

Artikel 341: Absatz 1 (Unverzichtbarkeit) 

Artikel 345a: (Pflichten des Lehrmeisters183) 

Artikel 346a: (Lehrzeugnis) 

Artikel 349a: Absatz 1 (Lohn des Handelsreisenden) 

Artikel 349b: Absatz 3 (Ausrichtung der Provision) 

Artikel 349c: Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Reise-
tätigkeit) 

Artikel 349e: Absatz 1 (Retentionsrecht des Handelsreisenden 

Artikel 350a: Absatz 1 (Provision bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses) 

Artikel 352a: Absatz 3 (Haftung des Heimarbeitnehmers) 

Artikel 353: (Abnahme des Arbeitserzeugnisses) 

Artikel 353a: (Ausrichtung des Lohnes) 

Artikel 353b: Absatz 1 (Lohn bei Verhinderung an der Arbeits-
leistung).184 

2 Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen und 
Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten Vor-
schriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig. 

  

183 Heute: des Arbeitgebers. 
184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 

(AS 1988 1472 1479; BBl 1984 II 551). 
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Elfter Titel: Der Werkvertrag 

Art. 363 

Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Her-
stellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung. 

Art. 364 
1 Der Unternehmer haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie 
der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.185 

2 Er ist verpflichtet, das Werk persönlich auszuführen oder unter seiner 
persönlichen Leitung ausführen zu lassen, mit Ausnahme der Fälle, in 
denen es nach der Natur des Geschäftes auf persönliche Eigenschaften 
des Unternehmers nicht ankommt. 

3 Er hat in Ermangelung anderweitiger Verabredung oder Übung für 
die zur Ausführung des Werkes nötigen Hilfsmittel, Werkzeuge und 
Gerätschaften auf seine Kosten zu sorgen. 

Art. 365 
1 Soweit der Unternehmer die Lieferung des Stoffes übernommen hat, 
haftet er dem Besteller für die Güte desselben und hat Gewähr zu leis-
ten wie ein Verkäufer. 

2 Den vom Besteller gelieferten Stoff hat der Unternehmer mit aller 
Sorgfalt zu behandeln, über dessen Verwendung Rechenschaft abzule-
gen und einen allfälligen Rest dem Besteller zurückzugeben. 

3 Zeigen sich bei der Ausführung des Werkes Mängel an dem vom 
Besteller gelieferten Stoffe oder an dem angewiesenen Baugrunde, 
oder ergeben sich sonst Verhältnisse, die eine gehörige oder rechtzei-
tige Ausführung des Werkes gefährden, so hat der Unternehmer dem 
Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen, widrigenfalls die 
nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen. 

Art. 366 
1 Beginnt der Unternehmer das Werk nicht rechtzeitig oder verzögert 
er die Ausführung in vertragswidriger Weise oder ist er damit ohne 
Schuld des Bestellers so sehr im Rückstande, dass die rechtzeitige 
Vollendung nicht mehr vorauszusehen ist, so kann der Besteller, ohne 
den Lieferungstermin abzuwarten, vom Vertrage zurücktreten. 

  

185 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 6 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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2 Lässt sich während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte 
oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschulden des Unter-
nehmers bestimmt voraussehen, so kann ihm der Besteller eine ange-
messene Frist zur Abhilfe ansetzen oder ansetzen lassen mit der 
Androhung, dass im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die 
Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers 
einem Dritten übertragen werde. 

Art. 367 
1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem 
üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen 
und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen. 

2 Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung des Werkes 
durch Sachverständige und die Beurkundung des Befundes zu verlan-
gen. 

Art. 368 
1 Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so 
sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder 
dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so 
darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Scha-
denersatz fordern. 

2 Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder 
erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes 
entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses 
dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unent-
geltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadener-
satz verlangen. 

3 Bei Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errichtet 
sind und ihrer Natur nach nur mit unverhältnismässigen Nachteilen 
entfernt werden können, stehen dem Besteller nur die im zweiten 
Absatz dieses Artikels genannten Rechte zu. 

Art. 369 

Die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes gegebenen Rechte 
fallen dahin, wenn er durch Weisungen, die er entgegen den ausdrück-
lichen Abmahnungen des Unternehmers über die Ausführung erteilte, 
oder auf andere Weise die Mängel selbst verschuldet hat. 

Art. 370 
1 Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder still-
schweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner Haftpflicht 
befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Abnahme 
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und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar waren oder vom 
Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden. 

2 Stillschweigende Genehmigung wird angenommen, wenn der Bestel-
ler die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige unterlässt. 

3 Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige sofort 
nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch rücksicht-
lich dieser Mängel als genehmigt gilt. 

Art. 371 
1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjähren 
gleich den entsprechenden Ansprüchen des Käufers. 

2 Der Anspruch des Bestellers eines unbeweglichen Bauwerkes wegen 
allfälliger Mängel des Werkes verjährt jedoch gegen den Unternehmer 
sowie gegen den Architekten oder Ingenieur, die zum Zwecke der 
Erstellung Dienste geleistet haben, mit Ablauf von fünf Jahren seit der 
Abnahme. 

Art. 372 
1 Der Besteller hat die Vergütung bei der Ablieferung des Werkes zu 
zahlen. 

2 Ist das Werk in Teilen zu liefern und die Vergütung nach Teilen 
bestimmt, so hat Zahlung für jeden Teil bei dessen Ablieferung zu 
erfolgen. 

Art. 373 
1 Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unter-
nehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und 
darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere 
Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war. 

2 Falls jedoch ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgesehen 
werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenom-
menen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hin-
dern oder übermässig erschweren, so kann der Richter nach seinem 
Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages 
bewilligen. 

3 Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die 
Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen 
war. 
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Art. 374 

Ist der Preis zum voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr 
bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit 
und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt. 

Art. 375 
1 Wird ein mit dem Unternehmer verabredeter ungefährer Ansatz ohne 
Zutun des Bestellers unverhältnismässig überschritten, so hat dieser 
sowohl während als nach der Ausführung des Werkes das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

2 Bei Bauten, die auf Grund und Boden des Bestellers errichtet wer-
den, kann dieser eine angemessene Herabsetzung des Lohnes verlan-
gen oder, wenn die Baute noch nicht vollendet ist, gegen billigen 
Ersatz der bereits ausgeführten Arbeiten dem Unternehmer die Fort-
führung entziehen und vom Vertrage zurücktreten. 

Art. 376 
1 Geht das Werk vor seiner Übergabe durch Zufall zugrunde, so kann 
der Unternehmer weder Lohn für seine Arbeit noch Vergütung seiner 
Auslagen verlangen, ausser wenn der Besteller sich mit der Annahme 
im Verzug befindet. 

2 Der Verlust des zugrunde gegangenen Stoffes trifft in diesem Falle 
den Teil, der ihn geliefert hat. 

3 Ist das Werk wegen eines Mangels des vom Besteller gelieferten 
Stoffes oder des angewiesenen Baugrundes oder infolge der von ihm 
vorgeschriebenen Art der Ausführung zugrunde gegangen, so kann der 
Unternehmer, wenn er den Besteller auf diese Gefahren rechtzeitig 
aufmerksam gemacht hat, die Vergütung der bereits geleisteten Arbeit 
und der im Lohne nicht eingeschlossenen Auslagen und, falls den 
Besteller ein Verschulden trifft, überdies Schadenersatz verlangen. 

Art. 377 

Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller gegen Vergütung 
der bereits geleisteten Arbeit und gegen volle Schadloshaltung des 
Unternehmers jederzeit vom Vertrag zurücktreten. 

Art. 378 
1 Wird die Vollendung des Werkes durch einen beim Besteller einge-
tretenen Zufall unmöglich, so hat der Unternehmer Anspruch auf Ver-
gütung der geleisteten Arbeit und der im Preise nicht inbegriffenen 
Auslagen. 
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2 Hat der Besteller die Unmöglichkeit der Ausführung verschuldet, so 
kann der Unternehmer überdies Schadenersatz fordern. 

Art. 379 
1 Stirbt der Unternehmer oder wird er ohne seine Schuld zur Vollen-
dung des Werkes unfähig, so erlischt der Werkvertrag, wenn er mit 
Rücksicht auf die persönlichen Eigenschaften des Unternehmers ein-
gegangen war. 

2 Der Besteller ist verpflichtet, den bereits ausgeführten Teil des Wer-
kes, soweit dieser für ihn brauchbar ist, anzunehmen und zu bezahlen. 

Zwölfter Titel: Der Verlagsvertrag 

Art. 380 

Durch den Verlagsvertrag verpflichten sich der Urheber eines literari-
schen oder künstlerischen Werkes oder seine Rechtsnachfolger (Ver-
laggeber), das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu 
überlassen, der Verleger dagegen, das Werk zu vervielfältigen und in 
Vertrieb zu setzen. 

Art. 381 
1 Die Rechte des Urhebers werden insoweit und auf so lange dem 
Verleger übertragen, als es für die Ausführung des Vertrages erforder-
lich ist. 

2 Der Verlaggeber hat dem Verleger dafür einzustehen, dass er zur Zeit 
des Vertragsabschlusses zu der Verlagsgabe berechtigt war, und wenn 
das Werk schutzfähig ist, dass er das Urheberrecht daran hatte. 

3 Er hat, wenn das Werk vorher ganz oder teilweise einem Dritten in 
Verlag gegeben oder sonst mit seinem Wissen veröffentlicht war, dem 
Verleger vor dem Vertragsabschlusse hievon Kenntnis zu geben. 

Art. 382 
1 Solange die Auflagen des Werkes, zu denen der Verleger berechtigt 
ist, nicht vergriffen sind, darf der Verlaggeber weder über das Werk im 
Ganzen noch über dessen einzelne Teile zum Nachteile des Verlegers 
anderweitig verfügen. 

2 Zeitungsartikel und einzelne kleinere Aufsätze in Zeitschriften darf 
der Verlaggeber jederzeit weiter veröffentlichen. 

3 Beiträge an Sammelwerke oder grössere Beiträge an Zeitschriften 
darf der Verlaggeber nicht vor Ablauf von drei Monaten nach dem 
vollständigen Erscheinen des Beitrages weiter veröffentlichen. 
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Art. 383 
1 Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts bestimmt, so ist der 
Verleger nur zu einer Auflage berechtigt. 

2 Die Stärke der Auflage wird, wenn darüber nichts vereinbart wurde, 
vom Verleger festgesetzt, er hat aber auf Verlangen des Verlaggebers 
wenigstens so viele Exemplare drucken zu lassen, als zu einem gehöri-
gen Umsatz erforderlich sind, und darf nach Vollendung des ersten 
Druckes keine neuen Abdrücke veranstalten. 

3 Wurde das Verlagsrecht für mehrere Auflagen oder für alle Auflagen 
übertragen und versäumt es der Verleger, eine neue Auflage zu veran-
stalten, nachdem die letzte vergriffen ist, so kann ihm der Verlaggeber 
gerichtlich eine Frist zur Herstellung einer neuen Auflage ansetzen 
lassen, nach deren fruchtlosem Ablauf der Verleger sein Recht ver-
wirkt. 

Art. 384 
1 Der Verleger ist verpflichtet, das Werk ohne Kürzungen, ohne Zusät-
ze und ohne Abänderungen in angemessener Ausstattung zu ver-
vielfältigen, für gehörige Bekanntmachung zu sorgen und die üblichen 
Mittel für den Absatz zu verwenden. 

2 Die Preisbestimmung hängt von dem Ermessen des Verlegers ab, 
doch darf er nicht durch übermässige Preisforderung den Absatz 
erschweren. 

Art. 385 
1 Der Urheber behält das Recht, Berichtigungen und Verbesserungen 
vorzunehmen, wenn sie nicht die Verlagsinteressen verletzen oder die 
Verantwortlichkeit des Verlegers steigern, ist aber für unvorhergese-
hene Kosten, die dadurch verursacht werden, Ersatz schuldig. 

2 Der Verleger darf keine neue Ausgabe oder Auflage machen und 
keinen neuen Abdruck vornehmen, ohne zuvor dem Urheber Gelegen-
heit zu geben, Verbesserungen anzubringen. 

Art. 386 
1 Ist die besondere Ausgabe mehrerer einzelner Werke desselben 
Urhebers zum Verlag überlassen worden, so gibt dieses dem Verleger 
nicht auch das Recht, eine Gesamtausgabe dieser Werke zu veranstal-
ten. 

2 Ebenso wenig hat der Verleger, dem eine Gesamtausgabe sämtlicher 
Werke oder einer ganzen Gattung von Werken desselben Urhebers 
überlassen worden ist, das Recht, von den einzelnen Werken beson-
dere Ausgaben zu veranstalten. 
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Art. 387 

Das Recht, eine Übersetzung des Werkes zu veranstalten, bleibt, wenn 
nichts anderes mit dem Verleger vereinbart ist, ausschliesslich dem 
Verlaggeber vorbehalten. 

Art. 388 
1 Ein Honorar an den Verlaggeber gilt als vereinbart, wenn nach den 
Umständen die Überlassung des Werkes nur gegen ein Honorar zu 
erwarten war. 

2 Die Grösse desselben bestimmt der Richter auf das Gutachten von 
Sachverständigen. 

3 Hat der Verleger das Recht zu mehreren Auflagen, so wird vermutet, 
dass für jede folgende von ihm veranstaltete Auflage dieselben Hono-
rar- und übrigen Vertragsbedingungen gelten, wie für die erste Auf-
lage. 

Art. 389 
1 Das Honorar wird fällig, sobald das ganze Werk oder, wenn es in 
Abteilungen (Bänden, Heften, Blättern) erscheint, sobald die Abtei-
lung gedruckt ist und ausgegeben werden kann. 

2 Wird das Honorar ganz oder teilweise von dem erwarteten Absatze 
abhängig gemacht, so ist der Verleger zu übungsgemässer Abrechnung 
und Nachweisung des Absatzes verpflichtet. 

3 Der Verlaggeber hat mangels einer andern Abrede Anspruch auf die 
übliche Zahl von Freiexemplaren. 

Art. 390 
1 Geht das Werk nach seiner Ablieferung an den Verleger durch Zufall 
unter, so ist der Verleger gleichwohl zur Zahlung des Honorars ver-
pflichtet. 

2 Besitzt der Urheber noch ein zweites Exemplar des untergegangenen 
Werkes, so hat er es dem Verleger zu überlassen, andernfalls ist er 
verpflichtet, das Werk wieder herzustellen, wenn ihm dies mit geringer 
Mühe möglich ist. 

3 In beiden Fällen hat er Anspruch auf eine angemessene Entschädi-
gung. 
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Art. 391 
1 Geht die vom Verleger bereits hergestellte Auflage des Werkes durch 
Zufall ganz oder zum Teile unter, bevor sie vertrieben worden ist, so 
ist der Verleger berechtigt, die untergegangenen Exemplare auf seine 
Kosten neu herzustellen, ohne dass der Verlaggeber ein neues Honorar 
dafür fordern kann. 

2 Der Verleger ist zur Wiederherstellung der untergegangenen Exem-
plare verpflichtet, wenn dies ohne unverhältnismässig hohe Kosten 
geschehen kann. 

Art. 392 
1 Der Verlagsvertrag erlischt, wenn der Urheber vor der Vollendung 
des Werkes stirbt oder unfähig oder ohne sein Verschulden verhindert 
wird, es zu vollenden. 

2 Ausnahmsweise kann der Richter, wenn die ganze oder teilweise 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses möglich und billig erscheint, sie 
bewilligen und das Nötige anordnen. 

3 Gerät der Verleger in Konkurs, so kann der Verlaggeber das Werk 
einem anderen Verleger übertragen, wenn ihm nicht für Erfüllung der 
zur Zeit der Konkurseröffnung noch nicht verfallenen Verlagsverbind-
lichkeiten Sicherheit geleistet wird. 

Art. 393 
1 Wenn einer oder mehrere Verfasser nach einem ihnen vom Verleger 
vorgelegten Plane die Bearbeitung eines Werkes übernehmen, so 
haben sie nur auf das bedungene Honorar Anspruch. 

2 Das Urheberrecht am Werke steht dem Verleger zu. 

Dreizehnter Titel: Der Auftrag 

Erster Abschnitt: Der einfache Auftrag 

Art. 394 
1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauf-
tragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu 
besorgen. 

2 Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart die-
ses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den 
Auftrag. 

3 Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist. 
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Art. 395 

Als angenommen gilt ein nicht sofort abgelehnter Auftrag, wenn er 
sich auf die Besorgung solcher Geschäfte bezieht, die der Beauftragte 
kraft obrigkeitlicher Bestellung oder gewerbsmässig betreibt oder zu 
deren Besorgung er sich öffentlich empfohlen hat. 

Art. 396 
1 Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, 
so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes. 

2 Insbesondere ist in dem Auftrage auch die Ermächtigung zu den 
Rechtshandlungen enthalten, die zu dessen Ausführung gehören. 

3 Einer besonderen Ermächtigung bedarf der Beauftragte, unter Vor-
behalt der Bestimmungen des eidgenössischen oder kantonalen Pro-
zessrechtes, wenn es sich darum handelt, einen Prozess anzuheben, 
einen Vergleich abzuschliessen, ein Schiedsgericht anzunehmen, 
wechselrechtliche Verbindlichkeiten einzugehen, Grundstücke zu ver-
äussern oder zu belasten oder Schenkungen zu machen. 

Art. 397 
1 Hat der Auftraggeber für die Besorgung des übertragenen Geschäftes 
eine Vorschrift gegeben, so darf der Beauftragte nur insofern davon 
abweichen, als nach den Umständen die Einholung einer Erlaubnis 
nicht tunlich und überdies anzunehmen ist, der Auftraggeber würde sie 
bei Kenntnis der Sachlage erteilt haben. 

2 Ist der Beauftragte, ohne dass diese Voraussetzungen zutreffen, zum 
Nachteil des Auftraggebers von dessen Vorschriften abgewichen, so 
gilt der Auftrag nur dann als erfüllt, wenn der Beauftragte den daraus 
erwachsenen Nachteil auf sich nimmt. 

Art. 398 
1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie 
der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.186 

2 Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung 
des ihm übertragenen Geschäftes. 

3 Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er 
zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände 
genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig 
betrachtet wird. 

  

186 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 7 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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Art. 399 
1 Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise 
einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie 
wenn es seine eigenen wären. 

2 War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für gehörige Sorgfalt 
bei der Wahl und Instruktion des Dritten. 

3 In beiden Fällen kann der Auftraggeber die Ansprüche, die dem 
Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen 
geltend machen. 

Art. 400 
1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine 
Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge 
derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten. 

2 Gelder mit deren Ablieferung er sich im Rückstande befindet, hat er 
zu verzinsen. 

Art. 401 
1 Hat der Beauftragte für Rechnung des Auftraggebers in eigenem 
Namen Forderungsrechte gegen Dritte erworben, so gehen sie auf den 
Auftraggeber über, sobald dieser seinerseits allen Verbindlichkeiten 
aus dem Auftragsverhältnisse nachgekommen ist. 

2 Dieses gilt auch gegenüber der Masse, wenn der Beauftragte in Kon-
kurs gefallen ist. 

3 Ebenso kann der Auftraggeber im Konkurse des Beauftragten, unter 
Vorbehalt der Retentionsrechte desselben, die beweglichen Sachen 
herausverlangen, die dieser in eigenem Namen, aber für Rechnung des 
Auftraggebers zu Eigentum erworben hat. 

Art. 402 
1 Der Auftraggeber ist schuldig, dem Beauftragten die Auslagen und 
Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages 
gemacht hat, samt Zinsen zu ersetzen und ihn von den eingegangenen 
Verbindlichkeiten zu befreien. 

2 Er haftet dem Beauftragten für den aus dem Auftrage erwachsenen 
Schaden, soweit er nicht zu beweisen vermag, dass der Schaden ohne 
sein Verschulden entstanden ist. 

Art. 403 
1 Haben mehrere Personen gemeinsam einen Auftrag gegeben, so haf-
ten sie dem Beauftragten solidarisch. 
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2 Haben mehrere Personen einen Auftrag gemeinschaftlich übernom-
men, so haften sie solidarisch und können den Auftraggeber, soweit sie 
nicht zur Übertragung der Besorgung an einen Dritten ermächtigt sind, 
nur durch gemeinschaftliches Handeln verpflichten. 

Art. 404 
1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekün-
digt werden. 

2 Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum 
Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet. 

Art. 405 
1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder 
aus der Natur des Geschäftes gefolgert werden muss, durch den Tod, 
durch eintretende Handlungsunfähigkeit und durch den Konkurs des 
Auftraggebers oder des Beauftragten. 

2 Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftrag-
gebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter 
verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der 
Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu 
tun. 

Art. 406 

Aus den Geschäften, die der Beauftragte führt, bevor er von dem Erlö-
schen des Auftrages Kenntnis erhalten hat, wird der Auftraggeber oder 
dessen Erbe verpflichtet, wie wenn der Auftrag noch bestanden hätte. 

Erster Abschnittbis:187 
Auftrag zur Ehe- oder zur Partnerschaftsvermittlung 

Art. 406a 

1 Wer einen Auftrag zur Ehe- oder zur Partnerschaftsvermittlung 
annimmt, verpflichtet sich, dem Auftraggeber gegen eine Vergütung 
Personen für die Ehe oder für eine feste Partnerschaft zu vermitteln. 

2 Auf die Ehe- oder die Partnerschaftsvermittlung sind die Vorschrif-
ten über den einfachen Auftrag ergänzend anwendbar. 

  

187 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000 
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 406b 

1 Reist die zu vermittelnde Person aus dem Ausland ein oder reist sie 
ins Ausland aus, so hat ihr der Beauftragte die Kosten der Rückreise 
zu vergüten, wenn diese innert sechs Monaten seit der Einreise erfolgt. 

2 Der Anspruch der zu vermittelnden Person gegen den Beauftragten 
geht mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über, wenn dieses für die 
Rückreisekosten aufgekommen ist. 

3 Der Beauftragte kann vom Auftraggeber nur im Rahmen des im Ver-
trag vorgesehenen Höchstbetrags Ersatz für die Rückreisekosten ver-
langen. 

Art. 406c 

1 Die berufsmässige Ehe- oder Partnerschaftsvermittlung von Personen 
oder an Personen aus dem Ausland bedarf der Bewilligung einer vom 
kantonalen Recht bezeichneten Stelle und untersteht deren Aufsicht. 

2 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt 
namentlich: 

a. die Voraussetzungen und die Dauer der Bewilligung; 

b. die Sanktionen, die bei Zuwiderhandlungen gegen den Beauf-
tragten verhängt werden; 

c. die Pflicht des Beauftragten, die Kosten für die Rückreise der 
zu vermittelnden Personen sicherzustellen. 

Art. 406d 

Der Vertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form und hat 
folgende Angaben zu enthalten: 

1. den Namen und Wohnsitz der Parteien; 

2. die Anzahl und die Art der Leistungen, zu denen sich der 
Beauftragte verpflichtet, sowie die Höhe der Vergütung und 
der Kosten, die mit jeder Leistung verbunden sind, namentlich 
die Einschreibegebühr; 

3. den Höchstbetrag der Entschädigung, die der Auftraggeber 
dem Beauftragten schuldet, wenn dieser bei der Vermittlung 
von oder an Personen aus dem Ausland die Kosten für die 
Rückreise getragen hat (Art. 406b); 

4. die Zahlungsbedingungen; 

5. das Recht des Auftraggebers, schriftlich und entschädigungslos 
innerhalb von sieben Tagen vom Vertrag zurückzutreten; 

6. das Verbot für den Beauftragten, vor Ablauf der Frist von sie-
ben Tagen eine Zahlung entgegenzunehmen; 
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7. das Recht des Auftraggebers, den Vertrag jederzeit entschädi-
gungslos zu kündigen, unter Vorbehalt der Schadenersatz-
pflicht wegen Kündigung zur Unzeit. 

Art. 406e 

1 Der Vertrag tritt für den Auftraggeber erst sieben Tage nach Erhalt 
eines beidseitig unterzeichneten Vertragsdoppels in Kraft. Innerhalb 
dieser Frist kann der Auftraggeber dem Beauftragten schriftlich seinen 
Rücktritt vom Vertrag erklären. Ein im Voraus erklärter Verzicht auf 
dieses Recht ist unverbindlich. Die Postaufgabe der Rücktrittserklä-
rung am siebten Tag der Frist genügt. 

2 Vor Ablauf der Frist von sieben Tagen darf der Beauftragte vom 
Auftraggeber keine Zahlung entgegennehmen. 

3 Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, so kann von ihm keine 
Entschädigung verlangt werden. 

Art. 406f 

Die Rücktrittserklärung und die Kündigung bedürfen der Schriftform. 

Art. 406g 

1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber vor der Vertragsunter-
zeichnung und während der Vertragsdauer über besondere Schwierig-
keiten, die im Hinblick auf die persönlichen Verhältnisse des Auftrag-
gebers bei der Auftragserfüllung auftreten können. 

2 Bei der Bearbeitung der Personendaten des Auftraggebers ist der 
Beauftragte zur Geheimhaltung verpflichtet; die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992188 über den Datenschutz bleiben 
vorbehalten. 

Art. 406h 

Sind unverhältnismässig hohe Vergütungen oder Kosten vereinbart 
worden, so kann sie das Gericht auf Antrag des Auftraggebers auf 
einen angemessenen Betrag herabsetzen. 

  

188 SR 235.1 
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Zweiter Abschnitt: Der Kreditbrief und der Kreditauftrag 

Art. 407 
1 Kreditbriefe, durch die der Adressant den Adressaten mit oder ohne 
Angabe eines Höchstbetrages beauftragt, einer bestimmten Person die 
verlangten Beträge auszubezahlen, werden nach den Vorschriften über 
den Auftrag und die Anweisung beurteilt. 

2 Wenn kein Höchstbetrag angegeben ist, so hat der Adressat bei 
Anforderungen, die den Verhältnissen der beteiligten Personen offen-
bar nicht entsprechen, den Adressanten zu benachrichtigen und bis 
zum Empfange einer Weisung desselben die Zahlung zu verweigern. 

3 Der im Kreditbriefe enthaltene Auftrag gilt nur dann als angenom-
men, wenn die Annahme bezüglich eines bestimmten Betrages erklärt 
worden ist. 

Art. 408 
1 Hat jemand den Auftrag erhalten und angenommen, in eigenem 
Namen und auf eigene Rechnung, jedoch unter Verantwortlichkeit des 
Auftraggebers, einem Dritten Kredit zu eröffnen oder zu erneuern, so 
haftet der Auftraggeber wie ein Bürge, sofern der Beauftragte die 
Grenzen des Kreditauftrages nicht überschritten hat. 

2 Für diese Verbindlichkeit bedarf es der schriftlichen Erklärung des 
Auftraggebers. 

Art. 409 

Der Auftraggeber kann dem Beauftragten nicht die Einrede entgegen-
setzen, der Dritte sei zur Eingehung der Schuld persönlich unfähig 
gewesen. 

Art. 410 

Die Haftpflicht des Auftraggebers erlischt, wenn der Beauftragte dem 
Dritten eigenmächtig Stundung gewährt oder es versäumt hat, gemäss 
den Weisungen des Auftraggebers gegen ihn vorzugehen. 

Art. 411 

Das Rechtsverhältnis des Auftraggebers zu dem Dritten, dem ein Kre-
dit eröffnet worden ist, wird nach den Bestimmungen über das Rechts-
verhältnis zwischen dem Bürgen und dem Hauptschuldner beurteilt. 
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Dritter Abschnitt: Der Mäklervertrag 

Art. 412 
1 Durch den Mäklervertrag erhält der Mäkler den Auftrag, gegen eine 
Vergütung, Gelegenheit zum Abschlusse eines Vertrages nachzuwei-
sen oder den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln. 

2 Der Mäklervertrag steht im Allgemeinen unter den Vorschriften über 
den einfachen Auftrag. 

Art. 413 
1 Der Mäklerlohn ist verdient, sobald der Vertrag infolge des Nach-
weises oder infolge der Vermittlung des Mäklers zustande gekommen 
ist. 

2 Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, 
so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn die Bedingung 
eingetreten ist. 

3 Soweit dem Mäkler im Vertrage für Aufwendungen Ersatz zugesi-
chert ist, kann er diesen auch dann verlangen, wenn das Geschäft nicht 
zustande kommt. 

Art. 414 

Wird der Betrag der Vergütung nicht festgesetzt, so gilt, wo eine Taxe 
besteht, diese und in Ermangelung einer solchen der übliche Lohn als 
vereinbart. 

Art. 415 

Ist der Mäkler in einer Weise, die dem Vertrage widerspricht, für den 
andern tätig gewesen, oder hat er sich in einem Falle, wo es wider 
Treu und Glauben geht, auch von diesem Lohn versprechen lassen, so 
kann er von seinem Auftraggeber weder Lohn noch Ersatz für Auf-
wendungen beanspruchen. 

Art. 416189 

  

189 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118;  
BBl 1996 I 1). 
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Art. 417190 

Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss oder für die 
Vermittlung eines Einzelarbeitsvertrages oder eines Grundstückkaufes 
ein unverhältnismässig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann 
ihn der Richter auf Antrag des Schuldners auf einen angemessenen 
Betrag herabsetzen. 

Art. 418 

Es bleibt den Kantonen vorbehalten, über die Verrichtungen der Bör-
senmäkler, Sensale und Stellenvermittler besondere Vorschriften auf-
zustellen. 

Vierter Abschnitt:191 Der Agenturvertrag 

Art. 418a 

1 Agent ist, wer die Verpflichtung übernimmt, dauernd für einen oder 
mehrere Auftraggeber Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen 
und für ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu den Auftraggebern in 
einem Arbeitsverhältnis zu stehen.192 

2 Auf Agenten, die als solche bloss im Nebenberuf tätig sind, finden 
die Vorschriften dieses Abschnittes insoweit Anwendung, als die Par-
teien nicht schriftlich etwas anderes vereinbart haben. Die Vorschriften 
über das Delcredere, das Konkurrenzverbot und die Auflösung des 
Vertrages aus wichtigen Gründen dürfen nicht zum Nachteil des 
Agenten wegbedungen werden. 

Art. 418b 

1 Auf den Vermittlungsagenten sind die Vorschriften über den Mäk-
lervertrag, auf den Abschlussagenten diejenigen über die Kommission 
ergänzend anwendbar. 

2 ...193 

  

190 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 8 bzw. 9 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 
1. Jan. 1972 (am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 

191 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Febr. 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 
(AS 1949 I 802 808; BBl 1947 III 661). Siehe die SchlB zu diesem Abschn. 
(vierter Abschn. des XIII. Tit.) am Schluss des OR. 

192 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 8 bzw. 9 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 
1. Jan. 1972 (am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 

193 Aufgehoben durch Ziff. I Bst. b des Anhangs zum BG vom 18. Dez. 1987 über das 
Internationale Privatrecht (IPRG – SR 291). 
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Art. 418c 

1 Der Agent hat die Interessen des Auftraggebers mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes zu wahren. 

2 Er darf, falls es nicht schriftlich anders vereinbart ist, auch für andere 
Auftraggeber tätig sein. 

3 Eine Verpflichtung, für die Zahlung oder anderweitige Erfüllung der 
Verbindlichkeiten des Kunden einzustehen oder die Kosten der Ein-
bringung von Forderungen ganz oder teilweise zu tragen, kann er nur 
in schriftlicher Form übernehmen. Der Agent erhält dadurch einen 
unabdingbaren Anspruch auf ein angemessenes besonderes Entgelt. 

Art. 418d 

1 Der Agent darf Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers, die ihm 
anvertraut oder auf Grund des Agenturverhältnisses bekannt geworden 
sind, auch nach Beendigung des Vertrages nicht verwerten oder ande-
ren mitteilen. 

2 Auf ein vertragliches Konkurrenzverbot sind die Bestimmungen über 
den Dienstvertrag entsprechend anwendbar. Ist ein Konkurrenzverbot 
vereinbart, so hat der Agent bei Auflösung des Vertrages einen unab-
dingbaren Anspruch auf ein angemessenes besonderes Entgelt. 

Art. 418e 

1 Der Agent gilt nur als ermächtigt, Geschäfte zu vermitteln, Mängel-
rügen und andere Erklärungen, durch die der Kunde sein Recht aus 
mangelhafter Leistung des Auftraggebers geltend macht oder sich vor-
behält, entgegenzunehmen und die dem Auftraggeber zustehenden 
Rechte auf Sicherstellung des Beweises geltend zu machen. 

2 Dagegen gilt er nicht als ermächtigt, Zahlungen entgegenzunehmen, 
Zahlungsfristen zu gewähren oder sonstige Änderungen des Vertrages 
mit den Kunden zu vereinbaren. 

3 Die Artikel 34 und 44 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom 2. April 
1908194 über den Versicherungsvertrag bleiben vorbehalten. 

Art. 418f 

1 Der Auftraggeber hat alles zu tun, um dem Agenten die Ausübung 
einer erfolgreichen Tätigkeit zu ermöglichen. Er hat ihm insbesondere 
die nötigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

  

194 SR 221.229.1 
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2 Er hat den Agenten unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er vor-
aussieht, dass Geschäfte nur in erheblich geringerem Umfange, als 
vereinbart oder nach den Umständen zu erwarten ist, abgeschlossen 
werden können oder sollen. 

3 Ist dem Agenten ein bestimmtes Gebiet oder ein bestimmter Kunden-
kreis zugewiesen, so ist er, soweit nicht schriftlich etwas anderes ver-
einbart wurde, unter Ausschluss anderer Personen beauftragt. 

Art. 418g 

1 Der Agent hat Anspruch auf die vereinbarte oder übliche Vermitt-
lungs- oder Abschlussprovision für alle Geschäfte, die er während des 
Agenturverhältnisses vermittelt oder abgeschlossen hat, sowie, man-
gels gegenteiliger schriftlicher Abrede, für solche Geschäfte, die wäh-
rend des Agenturverhältnisses ohne seine Mitwirkung vom Auftrag-
geber abgeschlossen werden, sofern er den Dritten als Kunden für 
Geschäfte dieser Art geworben hat. 

2 Der Agent, dem ein bestimmtes Gebiet oder ein bestimmter Kunden-
kreis ausschliesslich zugewiesen ist, hat Anspruch auf die vereinbarte 
oder, mangels Abrede, auf die übliche Provision für alle Geschäfte, die 
mit Kunden dieses Gebietes oder Kundenkreises während des Agen-
turverhältnisses abgeschlossen werden. 

3 Soweit es nicht anders schriftlich vereinbart ist, entsteht der 
Anspruch auf die Provision, sobald das Geschäft mit dem Kunden 
rechtsgültig abgeschlossen ist. 

Art. 418h 

1 Der Anspruch des Agenten auf Provision fällt nachträglich insoweit 
dahin, als die Ausführung eines abgeschlossenen Geschäftes aus einem 
vom Auftraggeber nicht zu vertretenden Grunde unterbleibt. 

2 Er fällt hingegen gänzlich dahin, wenn die Gegenleistung für die 
vom Auftraggeber bereits erbrachten Leistungen ganz oder zu einem 
so grossen Teil unterbleibt, dass dem Auftraggeber die Bezahlung 
einer Provision nicht zugemutet werden kann. 

Art. 418i 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart oder üblich ist, wird die Provi-
sion auf das Ende des Kalenderhalbjahres, in dem das Geschäft abge-
schlossen wurde, im Versicherungsgeschäft jedoch nach Massgabe der 
Bezahlung der ersten Jahresprämie fällig. 
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Art. 418k 

1 Ist der Agent nicht durch schriftliche Abrede zur Aufstellung einer 
Provisionsabrechnung verpflichtet, so hat ihm der Auftraggeber auf 
jeden Fälligkeitstermin eine schriftliche Abrechnung unter Angabe der 
provisionspflichtigen Geschäfte zu übergeben. 

2 Auf Verlangen ist dem Agenten Einsicht in die für die Abrechnung 
massgebenden Bücher und Belege zu gewähren. Auf dieses Recht 
kann der Agent nicht zum voraus verzichten. 

Art. 418l 

1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart oder üblich ist, hat der Agent 
Anspruch auf eine Inkassoprovision für die von ihm auftragsgemäss 
eingezogenen und abgelieferten Beträge. 

2 Mit Beendigung des Agenturverhältnisses fallen die Inkassoberechti-
gung des Agenten und sein Anspruch auf weitere Inkassoprovisionen 
dahin. 

Art. 418m 

1 Der Auftraggeber hat dem Agenten eine angemessene Entschädigung 
zu bezahlen, wenn er ihn durch Verletzung seiner gesetzlichen oder 
vertraglichen Pflichten schuldhaft daran verhindert, die Provision in 
dem vereinbarten oder nach den Umständen zu erwartenden Umfange 
zu verdienen. Eine gegenteilige Abrede ist ungültig. 

2 Wird ein Agent, der für keinen andern Auftraggeber gleichzeitig tätig 
sein darf, durch Krankheit, schweizerischen obligatorischen Militär-
dienst oder ähnliche Gründe ohne sein Verschulden an seiner Tätigkeit 
verhindert, so hat er für verhältnismässig kurze Zeit Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung nach Massgabe des eingetretenen Ver-
dienstausfalles, sofern das Agenturverhältnis mindestens ein Jahr 
gedauert hat. Auf dieses Recht kann der Agent nicht zum voraus ver-
zichten. 

Art. 418n 

1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart oder üblich ist, hat der Agent 
keinen Anspruch auf Ersatz für die im regelmässigen Betrieb seines 
Geschäftes entstandenen Kosten und Auslagen, wohl aber für solche, 
die er auf besondere Weisung des Auftraggebers oder als dessen 
Geschäftsführer ohne Auftrag auf sich genommen hat, wie Auslagen 
für Frachten und Zölle. 

2 Die Ersatzpflicht ist vom Zustandekommen des Rechtsgeschäftes 
unabhängig. 
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Art. 418o 

1 Zur Sicherung der fälligen Ansprüche aus dem Agenturverhältnis, 
bei Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers auch der nicht fälligen 
Ansprüche, hat der Agent an den beweglichen Sachen und Wert-
papieren, die er auf Grund des Agenturverhältnisses besitzt, sowie an 
den kraft einer Inkassovollmacht entgegengenommenen Zahlungen 
Dritter ein Retentionsrecht, auf das er nicht zum voraus verzichten 
kann. 

2 An Preistarifen und Kundenverzeichnissen kann das Retentionsrecht 
nicht ausgeübt werden. 

Art. 418p 

1 Ist der Agenturvertrag auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen, oder 
geht eine solche aus seinem Zweck hervor, so endigt er ohne Kündi-
gung mit dem Ablauf dieser Zeit. 

2 Wird ein auf eine bestimmte Zeit abgeschlossenes Agenturverhältnis 
nach Ablauf dieser Zeit für beide Teile stillschweigend fortgesetzt, so 
gilt der Vertrag als für die gleiche Zeit erneuert, jedoch höchstens für 
ein Jahr. 

3 Hat der Auflösung des Vertrages eine Kündigung vorauszugehen, so 
gilt ihre beiderseitige Unterlassung als Erneuerung des Vertrages. 

Art. 418q 

1 Ist ein Agenturvertrag nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen, und 
geht eine solche auch nicht aus seinem Zwecke hervor, so kann er im 
ersten Jahr der Vertragsdauer beiderseits auf das Ende des der Kündi-
gung folgenden Kalendermonates gekündigt werden. Die Verein-
barung einer kürzeren Kündigungsfrist bedarf der schriftlichen Form. 

2 Wenn das Vertragsverhältnis mindestens ein Jahr gedauert hat, kann 
es mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten auf das Ende eines 
Kalendervierteljahres gekündigt werden. Es kann jedoch eine längere 
Kündigungsfrist oder ein anderer Endtermin vereinbart werden. 

3 Für Auftraggeber und Agenten dürfen keine verschiedenen Kündi-
gungsfristen vereinbart werden. 

Art. 418r 

1 Aus wichtigen Gründen kann sowohl der Auftraggeber als auch der 
Agent jederzeit den Vertrag sofort auflösen. 

2 Die Bestimmungen über den Dienstvertrag sind entsprechend 
anwendbar. 
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Art. 418s 

1 Das Agenturverhältnis erlischt durch den Tod und durch den Eintritt 
der Handlungsunfähigkeit des Agenten sowie durch den Konkurs des 
Auftraggebers. 

2 Durch den Tod des Auftraggebers erlischt das Agenturverhältnis, 
wenn der Auftrag wesentlich mit Rücksicht auf dessen Person einge-
gangen worden ist. 

Art. 418t 

1 Für Nachbestellungen eines vom Agenten während des Agenturver-
hältnisses geworbenen Kunden besteht, falls nicht etwas anderes ver-
einbart oder üblich ist, ein Anspruch auf Provision nur, wenn die 
Bestellungen vor Beendigung des Agenturvertrages eingelaufen sind. 

2 Mit der Beendigung des Agenturverhältnisses werden sämtliche 
Ansprüche des Agenten auf Provision oder Ersatz fällig. 

3 Für Geschäfte, die ganz oder teilweise erst nach Beendigung des 
Agenturverhältnisses zu erfüllen sind, kann eine spätere Fälligkeit des 
Provisionsanspruches schriftlich vereinbart werden. 

Art. 418u 

1 Hat der Agent durch seine Tätigkeit den Kundenkreis des Auftrag-
gebers wesentlich erweitert, und erwachsen diesem oder seinem 
Rechtsnachfolger aus der Geschäftsverbindung mit der geworbenen 
Kundschaft auch nach Auflösung des Agenturverhältnisses erhebliche 
Vorteile, so haben der Agent oder seine Erben, soweit es nicht unbillig 
ist, einen unabdingbaren Anspruch auf eine angemessene Entschädi-
gung. 

2 Dieser Anspruch beträgt höchstens einen Nettojahresverdienst aus 
diesem Vertragsverhältnis, berechnet nach dem Durchschnitt der letz-
ten fünf Jahre oder, wenn das Verhältnis nicht so lange gedauert hat, 
nach demjenigen der ganzen Vertragsdauer. 

3 Kein Anspruch besteht, wenn das Agenturverhältnis aus einem 
Grund aufgelöst worden ist, den der Agent zu vertreten hat. 

Art. 418v 

Jede Vertragspartei hat auf den Zeitpunkt der Beendigung des Agen-
turverhältnisses der andern alles herauszugeben, was sie von ihr für die 
Dauer des Vertrages oder von Dritten für ihre Rechnung erhalten hat. 
Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien. 
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Vierzehnter Titel: Die Geschäftsführung ohne Auftrag 

Art. 419 

Wer für einen anderen ein Geschäft besorgt, ohne von ihm beauftragt 
zu sein, ist verpflichtet, das unternommene Geschäft so zu führen, wie 
es dem Vorteile und der mutmasslichen Absicht des anderen ent-
spricht. 

Art. 420 
1 Der Geschäftsführer haftet für jede Fahrlässigkeit. 

2 Seine Haftpflicht ist jedoch milder zu beurteilen, wenn er gehandelt 
hat, um einen dem Geschäftsherrn drohenden Schaden abzuwenden. 

3 Hat er die Geschäftsführung entgegen dem ausgesprochenen oder 
sonst erkennbaren Willen des Geschäftsherrn unternommen und war 
dessen Verbot nicht unsittlich oder rechtswidrig, so haftet er auch für 
den Zufall, sofern er nicht beweist, dass dieser auch ohne seine Ein-
mischung eingetreten wäre. 

Art. 421 
1 War der Geschäftsführer unfähig, sich durch Verträge zu verpflich-
ten, so haftet er aus der Geschäftsführung nur, soweit er bereichert ist 
oder auf böswillige Weise sich der Bereicherung entäussert hat. 

2 Vorbehalten bleibt eine weitergehende Haftung aus unerlaubten 
Handlungen. 

Art. 422 
1 Wenn die Übernahme einer Geschäftsbesorgung durch das Interesse 
des Geschäftsherrn geboten war, so ist dieser verpflichtet, dem 
Geschäftsführer alle Verwendungen, die notwendig oder nützlich und 
den Verhältnissen angemessen waren, samt Zinsen zu ersetzen und ihn 
in demselben Masse von den übernommenen Verbindlichkeiten zu 
befreien sowie für andern Schaden ihm nach Ermessen des Richters 
Ersatz zu leisten. 

2 Diesen Anspruch hat der Geschäftsführer, wenn er mit der gehörigen 
Sorgfalt handelte, auch in dem Falle, wo der beabsichtigte Erfolg nicht 
eintritt. 

3 Sind die Verwendungen dem Geschäftsführer nicht zu ersetzen, so 
hat er das Recht der Wegnahme nach den Vorschriften über die unge-
rechtfertigte Bereicherung. 
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Art. 423 
1 Wenn die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des 
Geschäftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berech-
tigt, die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile sich 
anzueignen. 

2 Zur Ersatzleistung an den Geschäftsführer und zu dessen Entlastung 
ist der Geschäftsherr nur so weit verpflichtet, als er bereichert ist. 

Art. 424 

Wenn die Geschäftsbesorgung nachträglich vom Geschäftsherrn gebil-
ligt wird, so kommen die Vorschriften über den Auftrag zur Anwen-
dung. 

Fünfzehnter Titel: Die Kommission 

Art. 425 
1 Einkaufs- oder Verkaufskommissionär ist, wer gegen eine Kommis-
sionsgebühr (Provision) in eigenem Namen für Rechnung eines ande-
ren (des Kommittenten) den Einkauf oder Verkauf von beweglichen 
Sachen oder Wertpapieren zu besorgen übernimmt. 

2 Für das Kommissionsverhältnis kommen die Vorschriften über den 
Auftrag zur Anwendung, soweit nicht die Bestimmungen dieses Titels 
etwas anderes enthalten. 

Art. 426 
1 Der Kommissionär hat dem Kommittenten die erforderlichen Nach-
richten zu geben und insbesondere von der Ausführung des Auftrages 
sofort Anzeige zu machen. 

2 Er ist zur Versicherung des Kommissionsgutes nur verpflichtet, wenn 
er vom Kommittenten Auftrag dazu erhalten hat. 

Art. 427 
1 Wenn das zum Verkaufe zugesandte Kommissionsgut sich in einem 
erkennbar mangelhaften Zustande befindet, so hat der Kommissionär 
die Rechte gegen den Frachtführer zu wahren, für den Beweis des 
mangelhaften Zustandes und soweit möglich für Erhaltung des Gutes 
zu sorgen und dem Kommittenten ohne Verzug Nachricht zu geben. 

2 Versäumt der Kommissionär diese Pflichten, so ist er für den aus der 
Versäumnis entstandenen Schaden haftbar. 
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3 Zeigt sich Gefahr, dass das zum Verkaufe zugesandte Kommissions-
gut schnell in Verderbnis gerate, so ist der Kommissionär berechtigt 
und, soweit die Interessen des Kommittenten es erfordern, auch ver-
pflichtet, die Sache unter Mitwirkung der zuständigen Amtsstelle des 
Ortes, wo sie sich befindet, verkaufen zu lassen. 

Art. 428 
1 Hat der Verkaufskommissionär unter dem ihm gesetzten Mindest-
betrag verkauft, so muss er dem Kommittenten den Preisunterschied 
vergüten, sofern er nicht beweist, dass durch den Verkauf von dem 
Kommittenten Schaden abgewendet worden ist und eine Anfrage bei 
dem Kommittenten nicht mehr tunlich war. 

2 Ausserdem hat er ihm im Falle seines Verschuldens allen weitern aus 
der Vertragsverletzung entstehenden Schaden zu ersetzen. 

3 Hat der Kommissionär wohlfeiler gekauft, als der Kommittent vor-
ausgesetzt, oder teurer verkauft, als er ihm vorgeschrieben hatte, so 
darf er den Gewinn nicht für sich behalten, sondern muss ihn dem 
Kommittenten anrechnen. 

Art. 429 
1 Der Kommissionär, der ohne Einwilligung des Kommittenten einem 
Dritten Vorschüsse macht oder Kredit gewährt, tut dieses auf eigene 
Gefahr. 

2 Soweit jedoch der Handelsgebrauch am Orte des Geschäftes das 
Kreditieren des Kaufpreises mit sich bringt, ist in Ermangelung einer 
anderen Bestimmung des Kommittenten auch der Kommissionär dazu 
berechtigt. 

Art. 430 
1 Abgesehen von dem Falle, wo der Kommissionär unbefugterweise 
Kredit gewährt, hat er für die Zahlung oder anderweitige Erfüllung der 
Verbindlichkeiten des Schuldners nur dann einzustehen, wenn er sich 
hiezu verpflichtet hat, oder wenn das am Orte seiner Niederlassung 
Handelsgebrauch ist. 

2 Der Kommissionär, der für den Schuldner einsteht, ist zu einer Ver-
gütung (Delcredere-Provision) berechtigt. 

Art. 431 
1 Der Kommissionär ist berechtigt, für alle im Interesse des Kommit-
tenten gemachten Vorschüsse, Auslagen und andere Verwendungen 
Ersatz zu fordern und von diesen Beträgen Zinse zu berechnen. 
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2 Er kann auch die Vergütung für die benutzten Lagerräume und 
Transportmittel, nicht aber den Lohn seiner Angestellten in Rechnung 
bringen. 

Art. 432 
1 Der Kommissionär ist zur Forderung der Provision berechtigt, wenn 
das Geschäft zur Ausführung gekommen oder aus einem in der Person 
des Kommittenten liegenden Grunde nicht ausgeführt worden ist. 

2 Für Geschäfte, die aus einem andern Grunde nicht zur Ausführung 
gekommen sind, hat der Kommissionär nur den ortsüblichen Anspruch 
auf Vergütung für seine Bemühungen. 

Art. 433 
1 Der Anspruch auf die Provision fällt dahin, wenn sich der Kommis-
sionär einer unredlichen Handlungsweise gegenüber dem Kommitten-
ten schuldig gemacht, insbesondere wenn er einen zu hohen Einkaufs 
oder einen zu niedrigen Verkaufspreis in Rechnung gebracht hat. 

2 Überdies steht dem Kommittenten in den beiden letzterwähnten Fäl-
len die Befugnis zu, den Kommissionär selbst als Verkäufer oder als 
Käufer in Anspruch zu nehmen. 

Art. 434 

Der Kommissionär hat an dem Kommissionsgute sowie an dem Ver-
kaufserlöse ein Retentionsrecht. 

Art. 435 
1 Wenn bei Unverkäuflichkeit des Kommissionsgutes oder bei Wider-
ruf des Auftrages der Kommittent mit der Zurücknahme des Gutes 
oder mit der Verfügung darüber ungebührlich zögert, so ist der Kom-
missionär berechtigt, bei der zuständigen Amtsstelle des Ortes, wo die 
Sache sich befindet, die Versteigerung zu verlangen. 

2 Die Versteigerung kann, wenn am Orte der gelegenen Sache weder 
der Kommittent noch ein Stellvertreter desselben anwesend ist, ohne 
Anhören der Gegenpartei angeordnet werden. 

3 Der Versteigerung muss aber eine amtliche Mitteilung an den Kom-
mittenten vorausgehen, sofern das Gut nicht einer schnellen Entwer-
tung ausgesetzt ist. 
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Art. 436 
1 Bei Kommissionen zum Einkauf oder zum Verkauf von Waren, 
Wechseln und anderen Wertpapieren, die einen Börsenpreis oder 
Marktpreis haben, ist der Kommissionär, wenn der Kommittent nicht 
etwas anderes bestimmt hat, befugt, das Gut, das er einkaufen soll, als 
Verkäufer selbst zu liefern, oder das Gut, das er zu verkaufen beauf-
tragt ist, als Käufer für sich zu behalten. 

2 In diesen Fällen ist der Kommissionär verpflichtet, den zur Zeit der 
Ausführung des Auftrages geltenden Börsen- oder Marktpreis in 
Rechnung zu bringen und kann sowohl die gewöhnliche Provision als 
die bei Kommissionsgeschäften sonst regelmässig vorkommenden 
Unkosten berechnen. 

3 Im Übrigen ist das Geschäft als Kaufvertrag zu behandeln. 

Art. 437 

Meldet der Kommissionär in den Fällen, wo der Eintritt als Eigen-
händler zugestanden ist, die Ausführung des Auftrages, ohne eine 
andere Person als Käufer oder Verkäufer namhaft zu machen, so ist 
anzunehmen, dass er selbst die Verpflichtung eines Käufers oder Ver-
käufers auf sich genommen habe. 

Art. 438 

Wenn der Kommittent den Auftrag widerruft und der Widerruf bei 
dem Kommissionär eintrifft, bevor dieser die Anzeige der Ausführung 
abgesandt hat, so ist der Kommissionär nicht mehr befugt, selbst als 
Käufer oder Verkäufer einzutreten. 

Art. 439 

Wer gegen Vergütung die Versendung oder Weitersendung von 
Gütern für Rechnung des Versenders, aber in eigenem Namen, zu 
besorgen übernimmt (Spediteur), ist als Kommissionär zu betrachten, 
steht aber in Bezug auf den Transport der Güter unter den Bestim-
mungen über den Frachtvertrag. 

Sechzehnter Titel: Der Frachtvertrag 

Art. 440 
1 Frachtführer ist, wer gegen Vergütung (Frachtlohn) den Transport 
von Sachen auszuführen übernimmt. 

5. Eintritt als  
Eigenhändler 
a. Preis-
berechnung und 
Provision 

b. Vermutung 
des Eintrittes 

c. Wegfall des 
Eintrittsrechtes 

B. Speditions-
vertrag 

A. Begriff 



Obligationenrecht 

172 

220 

2 Für den Frachtvertrag kommen die Vorschriften über den Auftrag zur 
Anwendung, soweit nicht die Bestimmungen dieses Titels etwas ande-
res enthalten. 

Art. 441 
1 Der Absender hat dem Frachtführer die Adresse des Empfängers und 
den Ort der Ablieferung, die Anzahl, die Verpackung, den Inhalt und 
das Gewicht der Frachtstücke, die Lieferungszeit und den Transport-
weg sowie bei wertvollen Gegenständen auch deren Wert genau zu 
bezeichnen. 

2 Die aus Unterlassung oder Ungenauigkeit einer solchen Angabe ent-
stehenden Nachteile fallen zu Lasten des Absenders. 

Art. 442 
1 Für gehörige Verpackung des Gutes hat der Absender zu sorgen. 

2 Er haftet für die Folgen von äusserlich nicht erkennbaren Mängeln 
der Verpackung. 

3 Dagegen trägt der Frachtführer die Folgen solcher Mängel, die äus-
serlich erkennbar waren, wenn er das Gut ohne Vorbehalt angenom-
men hat. 

Art. 443 
1 Solange das Frachtgut noch in Händen des Frachtführers ist, hat der 
Absender das Recht, dasselbe gegen Entschädigung des Frachtführers 
für Auslagen oder für Nachteile, die aus der Rückziehung erwachsen, 
zurückzunehmen, ausgenommen: 

1. wenn ein Frachtbrief vom Absender ausgestellt und vom 
Frachtführer an den Empfänger übergeben worden ist; 

2. wenn der Absender sich vom Frachtführer einen Empfangs-
schein hat geben lassen und diesen nicht zurückgeben kann; 

3. wenn der Frachtführer an den Empfänger eine schriftliche 
Anzeige von der Ankunft des Gutes zum Zwecke der Abho-
lung abgesandt hat; 

4. wenn der Empfänger nach Ankunft des Gutes am Bestim-
mungsorte die Ablieferung verlangt hat. 

2 In diesen Fällen hat der Frachtführer ausschliesslich die Anweisun-
gen des Empfängers zu befolgen, ist jedoch hiezu, falls sich der 
Absender einen Empfangsschein hat geben lassen und das Gut noch 
nicht am Bestimmungsorte angekommen ist, nur dann verpflichtet, 
wenn dem Empfänger dieser Empfangsschein zugestellt worden ist. 

B. Wirkungen 
I. Stellung des 
Absenders 
1. Notwendige 
Angaben 

2. Verpackung 

3. Verfügung 
über das  
reisende Gut 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

173 

220 

Art. 444 
1 Wenn das Frachtgut nicht angenommen oder die Zahlung der auf 
demselben haftenden Forderungen nicht geleistet wird oder wenn der 
Empfänger nicht ermittelt werden kann, so hat der Frachtführer den 
Absender hievon zu benachrichtigen und inzwischen das Frachtgut auf 
Gefahr und Kosten des Absenders aufzubewahren oder bei einem 
Dritten zu hinterlegen. 

2 Wird in einer den Umständen angemessenen Zeit weder vom Absen-
der noch vom Empfänger über das Frachtgut verfügt, so kann der 
Frachtführer unter Mitwirkung der am Orte der gelegenen Sache 
zuständigen Amtsstelle das Frachtgut zugunsten des Berechtigten wie 
ein Kommissionär verkaufen lassen. 

Art. 445 
1 Sind Frachtgüter schnellem Verderben ausgesetzt, oder deckt ihr 
vermutlicher Wert nicht die darauf haftenden Kosten, so hat der 
Frachtführer den Tatbestand ohne Verzug amtlich feststellen zu lassen 
und kann das Frachtgut in gleicher Weise wie bei Ablieferungshinder-
nissen verkaufen lassen. 

2 Von der Anordnung des Verkaufes sind, soweit möglich, die Betei-
ligten zu benachrichtigen. 

Art. 446 

Der Frachtführer hat bei Ausübung der ihm in Bezug auf die Behand-
lung des Frachtgutes eingeräumten Befugnisse die Interessen des 
Eigentümers bestmöglich zu wahren und haftet bei Verschulden für 
Schadenersatz. 

Art. 447 
1 Wenn ein Frachtgut verloren oder zugrunde gegangen ist, so hat der 
Frachtführer den vollen Wert zu ersetzen, sofern er nicht beweist, dass 
der Verlust oder Untergang durch die natürliche Beschaffenheit des 
Gutes oder durch ein Verschulden oder eine Anweisung des Absenders 
oder des Empfängers verursacht sei oder auf Umständen beruhe, die 
durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht abgewendet 
werden konnten. 

2 Als ein Verschulden des Absenders ist zu betrachten, wenn er den 
Frachtführer von dem besonders hohen Wert des Frachtgutes nicht 
unterrichtet hat. 

3 Verabredungen, wonach ein den vollen Wert übersteigendes Inter-
esse oder weniger als der volle Wert zu ersetzen ist, bleiben vorbehal-
ten. 
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Art. 448 
1 Unter den gleichen Voraussetzungen und Vorbehalten wie beim 
Verlust des Gutes haftet der Frachtführer für allen Schaden, der aus 
Verspätung in der Ablieferung oder aus Beschädigung oder aus teil-
weisem Untergange des Gutes entstanden ist. 

2 Ohne besondere Verabredung kann ein höherer Schadenersatz als für 
gänzlichen Verlust nicht begehrt werden. 

Art. 449 

Der Frachtführer haftet für alle Unfälle und Fehler, die auf dem über-
nommenen Transporte vorkommen, gleichviel, ob er den Transport bis 
zu Ende selbst besorgt oder durch einen anderen Frachtführer ausfüh-
ren lässt, unter Vorbehalt des Rückgriffes gegen den Frachtführer, dem 
er das Gut übergeben hat. 

Art. 450 

Der Frachtführer hat sofort nach Ankunft des Gutes dem Empfänger 
Anzeige zu machen. 

Art. 451 
1 Bestreitet der Empfänger die auf dem Frachtgut haftende Forderung, 
so kann er die Ablieferung nur verlangen, wenn er den streitigen 
Betrag amtlich hinterlegt. 

2 Dieser Betrag tritt in Bezug auf das Retentionsrecht des Frachtfüh-
rers an die Stelle des Frachtgutes. 

Art. 452 
1 Durch vorbehaltlose Annahme des Gutes und Bezahlung der Fracht 
erlöschen alle Ansprüche gegen den Frachtführer, die Fälle von 
absichtlicher Täuschung und grober Fahrlässigkeit ausgenommen. 

2 Ausserdem bleibt der Frachtführer haftbar für äusserlich nicht 
erkennbaren Schaden, falls der Empfänger solchen innerhalb der Zeit, 
in der ihm nach den Umständen die Prüfung möglich oder zuzumuten 
war, entdeckt und den Frachtführer sofort nach der Entdeckung davon 
benachrichtigt hat. 

3 Diese Benachrichtigung muss jedoch spätestens acht Tage nach der 
Ablieferung stattgefunden haben. 
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Art. 453 
1 In allen Streitfällen kann die am Orte der gelegenen Sache zuständige 
Amtsstelle auf Begehren eines der beiden Teile Hinterlegung des 
Frachtgutes in dritte Hand oder nötigenfalls nach Feststellung des 
Zustandes den Verkauf anordnen. 

2 Der Verkauf kann durch Bezahlung oder Hinterlegung des Betrages 
aller angeblich auf dem Gute haftenden Forderungen abgewendet wer-
den. 

Art. 454 
1 Die Ersatzklagen gegen Frachtführer verjähren mit Ablauf eines Jah-
res, und zwar im Falle des Unterganges, des Verlustes oder der Ver-
spätung von dem Tage hinweg, an dem die Ablieferung hätte gesche-
hen sollen, im Falle der Beschädigung von dem Tage an, wo das Gut 
dem Adressaten übergeben worden ist. 

2 Im Wege der Einrede können der Empfänger oder der Absender ihre 
Ansprüche immer geltend machen, sofern sie innerhalb Jahresfrist 
reklamiert haben und der Anspruch nicht infolge Annahme des Gutes 
verwirkt ist. 

3 Vorbehalten bleiben die Fälle von Arglist und grober Fahrlässigkeit 
des Frachtführers. 

Art. 455 
1 Transportanstalten, zu deren Betrieb es einer staatlichen Genehmi-
gung bedarf, sind nicht befugt, die Anwendung der gesetzlichen 
Bestimmungen über die Verantwortlichkeit des Frachtführers zu ihrem 
Vorteile durch besondere Übereinkunft oder durch Reglemente im 
voraus auszuschliessen oder zu beschränken. 

2 Jedoch bleiben abweichende Vertragsbestimmungen, die in diesem 
Titel als zulässig vorgesehen sind, vorbehalten. 

3 Die besonderen Vorschriften für die Frachtverträge der Post, der 
Eisenbahnen und Dampfschiffe bleiben vorbehalten. 

Art. 456 
1 Ein Frachtführer oder Spediteur, der sich zur Ausführung des von 
ihm übernommenen Transportes einer öffentlichen Transportanstalt 
bedient oder zur Ausführung des von einer solchen übernommenen 
Transportes mitwirkt, unterliegt den für diese geltenden besonderen 
Bestimmungen über den Frachtverkehr. 

2 Abweichende Vereinbarungen zwischen dem Frachtführer oder Spe-
diteur und dem Auftraggeber bleiben jedoch vorbehalten. 

3 Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Camionneure. 
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Art. 457 

Der Spediteur, der sich zur Ausführung des Vertrages einer öffent-
lichen Transportanstalt bedient, kann seine Verantwortlichkeit nicht 
wegen mangelnden Rückgriffes ablehnen, wenn er selbst den Verlust 
des Rückgriffes verschuldet hat. 

Siebzehnter Titel:  
Die Prokura und andere Handlungsvollmachten 

Art. 458 
1 Wer von dem Inhaber eines Handels-, Fabrikations- oder eines ande-
ren nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes ausdrücklich oder 
stillschweigend ermächtigt ist, für ihn das Gewerbe zu betreiben und 
«per procura» die Firma zu zeichnen, ist Prokurist. 

2 Der Geschäftsherr hat die Erteilung der Prokura zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden, wird jedoch schon vor der Eintra-
gung durch die Handlungen des Prokuristen verpflichtet. 

3 Zur Betreibung anderer Gewerbe oder Geschäfte kann ein Prokurist 
nur durch Eintragung in das Handelsregister bestellt werden. 

Art. 459 
1 Der Prokurist gilt gutgläubigen Dritten gegenüber als ermächtigt, den 
Geschäftsherrn durch Wechsel-Zeichnungen zu verpflichten und in 
dessen Namen alle Arten von Rechtshandlungen vorzunehmen, die der 
Zweck des Gewerbes oder Geschäftes des Geschäftsherrn mit sich 
bringen kann. 

2 Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist 
nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis ausdrücklich erteilt worden 
ist. 

Art. 460 
1 Die Prokura kann auf den Geschäftskreis einer Zweigniederlassung 
beschränkt werden. 

2 Sie kann mehreren Personen zu gemeinsamer Unterschrift erteilt 
werden (Kollektiv-Prokura), mit der Wirkung, dass die Unterschrift 
des Einzelnen ohne die vorgeschriebene Mitwirkung der übrigen nicht 
verbindlich ist. 

3 Andere Beschränkungen der Prokura haben gegenüber gutgläubigen 
Dritten keine rechtliche Wirkung. 
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Art. 461 
1 Das Erlöschen der Prokura ist in das Handelsregister einzutragen, 
auch wenn bei der Erteilung die Eintragung nicht stattgefunden hat. 

2 Solange die Löschung nicht erfolgt und bekannt gemacht worden ist, 
bleibt die Prokura gegenüber gutgläubigen Dritten in Kraft. 

Art. 462 
1 Wenn der Inhaber eines Handels-, Fabrikations- oder eines andern 
nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes jemanden ohne Ertei-
lung der Prokura, sei es zum Betriebe des ganzen Gewerbes, sei es zu 
bestimmten Geschäften in seinem Gewerbe als Vertreter bestellt, so 
erstreckt sich die Vollmacht auf alle Rechtshandlungen, die der 
Betrieb eines derartigen Gewerbes oder die Ausführung derartiger 
Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt. 

2 Jedoch ist der Handlungsbevollmächtigte zum Eingehen von Wech-
selverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozessfüh-
rung nur ermächtigt, wenn ihm eine solche Befugnis ausdrücklich 
erteilt worden ist. 

Art. 463195 

Art. 464 
1 Der Prokurist, sowie der Handlungsbevollmächtigte, der zum Betrieb 
des ganzen Gewerbes bestellt ist oder in einem Arbeitsverhältnis zum 
Inhaber des Gewerbes steht, darf ohne Einwilligung des Geschäfts-
herrn weder für eigene Rechnung noch für Rechnung eines Dritten 
Geschäfte machen, die zu den Geschäftszweigen des Geschäftsherrn 
gehören.196 

2 Bei Übertretung dieser Vorschrift kann der Geschäftsherr Ersatz des 
verursachten Schadens fordern und die betreffenden Geschäfte auf 
eigene Rechnung übernehmen. 

  

195 Aufgehoben durch Ziff. II Art. 6 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971 (am Schluss des OR, 
Schl- und Ueb des X. Tit.). 

196 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 10 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 
1. Jan. 1972 (am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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Art. 465 
1 Die Prokura und die Handlungsvollmacht sind jederzeit widerruflich, 
unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten 
bestehenden Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Auftrag od. 
dgl. ergeben können.197 

2 Der Tod des Geschäftsherrn oder der Eintritt seiner Handlungs-
unfähigkeit hat das Erlöschen der Prokura oder Handlungsvollmacht 
nicht zur Folge. 

Achtzehnter Titel: Die Anweisung 

Art. 466 

Durch die Anweisung wird der Angewiesene ermächtigt, Geld, Wert-
papiere oder andere vertretbare Sachen auf Rechnung des Anweisen-
den an den Anweisungsempfänger zu leisten, und dieser, die Leistung 
von jenem in eigenem Namen zu erheben. 

Art. 467 
1 Soll mit der Anweisung eine Schuld des Anweisenden an den Emp-
fänger getilgt werden, so erfolgt die Tilgung erst durch die von dem 
Angewiesenen geleistete Zahlung. 

2 Doch kann der Empfänger, der die Anweisung angenommen hat, 
seine Forderung gegen den Anweisenden nur dann wieder geltend 
machen, wenn er die Zahlung vom Angewiesenen gefordert und nach 
Ablauf der in der Anweisung bestimmten Zeit nicht erhalten hat. 

3 Der Gläubiger, der eine von seinem Schuldner ihm erteilte Anwei-
sung nicht annehmen will, hat diesen bei Vermeidung von Schadener-
satz ohne Verzug hievon zu benachrichtigen. 

Art. 468 
1 Der Angewiesene, der dem Anweisungsempfänger die Annahme 
ohne Vorbehalt erklärt, wird ihm zur Zahlung verpflichtet und kann 
ihm nur solche Einreden entgegensetzen, die sich aus ihrem persön-
lichen Verhältnisse oder aus dem Inhalte der Anweisung selbst erge-
ben, nicht aber solche aus seinem Verhältnisse zum Anweisenden. 

2 Soweit der Angewiesene Schuldner des Anweisenden ist und seine 
Lage dadurch, dass er an den Anweisungsempfänger Zahlung leisten 
soll, in keiner Weise verschlimmert wird, ist er zur Zahlung an diesen 
verpflichtet. 

  

197 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 11 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 
1. Jan. 1972 (am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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3 Vor der Zahlung die Annahme zu erklären, ist der Angewiesene 
selbst in diesem Falle nicht verpflichtet, es sei denn, dass er es mit 
dem Anweisenden vereinbart hätte. 

Art. 469 

Verweigert der Angewiesene die vom Anweisungsempfänger gefor-
derte Zahlung oder erklärt er zum voraus, an ihn nicht zahlen zu wol-
len, so ist dieser bei Vermeidung von Schadenersatz verpflichtet, den 
Anweisenden sofort zu benachrichtigen. 

Art. 470 
1 Der Anweisende kann die Anweisung gegenüber dem Anweisungs-
empfänger widerrufen, wenn er sie nicht zur Tilgung seiner Schuld 
oder sonst zum Vorteile des Empfängers erteilt hat. 

2 Gegenüber dem Angewiesenen kann der Anweisende widerrufen, 
solange jener dem Empfänger seine Annahme nicht erklärt hat. 

3 Wird über den Anweisenden der Konkurs eröffnet, so gilt die noch 
nicht angenommene Anweisung als widerrufen. 

Art. 471 
1 Schriftliche Anweisungen zur Zahlung an den jeweiligen Inhaber der 
Urkunde werden nach den Vorschriften dieses Titels beurteilt, in dem 
Sinne, dass dem Angewiesenen gegenüber jeder Inhaber als Anwei-
sungsempfänger gilt, die Rechte zwischen dem Anweisenden und dem 
Empfänger dagegen nur für den jeweiligen Übergeber und Abnehmer 
begründet werden. 

2 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über den Check 
und die wechselähnlichen Anweisungen. 

Neunzehnter Titel: Der Hinterlegungsvertrag 

Art. 472 
1 Durch den Hinterlegungsvertrag verpflichtet sich der Aufbewahrer 
dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser ihm anvertraut, zu 
übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren. 

2 Eine Vergütung kann er nur dann fordern, wenn sie ausdrücklich 
bedungen worden ist oder nach den Umständen zu erwarten war. 

Art. 473 
1 Der Hinterleger haftet dem Aufbewahrer für die mit Erfüllung des 
Vertrages notwendig verbundenen Auslagen. 
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2 Er haftet ihm für den durch die Hinterlegung verursachten Schaden, 
sofern er nicht beweist, dass der Schaden ohne jedes Verschulden von 
seiner Seite entstanden sei. 

Art. 474 
1 Der Aufbewahrer darf die hinterlegte Sache ohne Einwilligung des 
Hinterlegers nicht gebrauchen. 

2 Andernfalls schuldet er dem Hinterleger entsprechende Vergütung 
und haftet auch für den Zufall, sofern er nicht beweist, dass dieser die 
Sache auch sonst getroffen hätte. 

Art. 475 
1 Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem 
Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung 
eine bestimmte Dauer vereinbart wurde. 

2 Jedoch hat er dem Aufbewahrer den Aufwand zu ersetzen, den dieser 
mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit gemacht hat. 

Art. 476 
1 Der Aufbewahrer kann die hinterlegte Sache vor Ablauf der 
bestimmten Zeit nur dann zurückgeben, wenn unvorhergesehene 
Umstände ihn ausserstand setzen, die Sache länger mit Sicherheit oder 
ohne eigenen Nachteil aufzubewahren. 

2 Ist keine Zeit für die Aufbewahrung bestimmt, so kann der Auf-
bewahrer die Sache jederzeit zurückgeben. 

Art. 477 

Die hinterlegte Sache ist auf Kosten und Gefahr des Hinterlegers da 
zurückzugeben, wo sie aufbewahrt werden sollte. 

Art. 478 

Haben mehrere die Sache gemeinschaftlich zur Aufbewahrung erhal-
ten, so haften sie solidarisch. 

Art. 479 
1 Wird an der hinterlegten Sache von einem Dritten Eigentum bean-
sprucht, so ist der Aufbewahrer dennoch zur Rückgabe an den Hinter-
leger verpflichtet, sofern nicht gerichtlich Beschlag auf die Sache 
gelegt oder die Eigentumsklage gegen ihn anhängig gemacht worden 
ist. 
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2 Von diesen Hindernissen hat er den Hinterleger sofort zu benach-
richtigen. 

Art. 480 

Haben mehrere eine Sache, deren Rechtsverhältnisse streitig oder 
unklar sind, zur Sicherung ihrer Ansprüche bei einem Dritten (dem 
Sequester) hinterlegt, so darf dieser die Sache nur mit Zustimmung der 
Beteiligten oder auf Geheiss des Richters herausgeben. 

Art. 481 
1 Ist Geld mit der ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung 
hinterlegt worden, dass der Aufbewahrer nicht dieselben Stücke, son-
dern nur die gleiche Geldsumme zurückzuerstatten habe, so geht Nut-
zen und Gefahr auf ihn über. 

2 Eine stillschweigende Vereinbarung in diesem Sinne ist zu vermuten, 
wenn die Geldsumme unversiegelt und unverschlossen übergeben 
wurde. 

3 Werden andere vertretbare Sachen oder Wertpapiere hinterlegt, so 
darf der Aufbewahrer über die Gegenstände nur verfügen, wenn ihm 
diese Befugnis vom Hinterleger ausdrücklich eingeräumt worden ist. 

Art. 482 
1 Ein Lagerhalter, der sich öffentlich zur Aufbewahrung von Waren 
anerbietet, kann von der zuständigen Behörde die Bewilligung erwir-
ken, für die gelagerten Güter Warenpapiere auszugeben. 

2 Die Warenpapiere sind Wertpapiere und lauten auf die Herausgabe 
der gelagerten Güter. 

3 Sie können als Namen-, Ordre- oder Inhaberpapiere ausgestellt sein. 

Art. 483 
1 Der Lagerhalter ist zur Aufbewahrung der Güter verpflichtet wie ein 
Kommissionär. 

2 Er hat dem Einlagerer, soweit tunlich, davon Mitteilung zu machen, 
wenn Veränderungen an den Waren eintreten, die weitere Massregeln 
als rätlich erscheinen lassen. 

3 Er hat ihm die Besichtigung der Güter und Entnahme von Proben 
während der Geschäftszeit sowie jederzeit die nötigen Erhaltungs-
massregeln zu gestatten. 
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Art. 484 
1 Eine Vermengung vertretbarer Güter mit andern der gleichen Art und 
Güte darf der Lagerhalter nur vornehmen, wenn ihm dies ausdrücklich 
gestattet ist. 

2 Aus vermischten Gütern kann jeder Einlagerer eine seinem Beitrag 
entsprechende Menge herausverlangen. 

3 Der Lagerhalter darf die verlangte Ausscheidung ohne Mitwirkung 
der anderen Einlagerer vornehmen. 

Art. 485 
1 Der Lagerhalter hat Anspruch auf das verabredete oder übliche 
Lagergeld, sowie auf Erstattung der Auslagen, die nicht aus der Auf-
bewahrung selbst erwachsen sind, wie Frachtlohn, Zoll, Ausbesserung. 

2 Die Auslagen sind sofort zu ersetzen, die Lagergelder je nach Ablauf 
von drei Monaten seit der Einlagerung und in jedem Fall bei der voll-
ständigen oder teilweisen Zurücknahme des Gutes zu bezahlen. 

3 Der Lagerhalter hat für seine Forderungen an dem Gute ein Reten-
tionsrecht, solange er im Besitze des Gutes ist oder mit Warenpapier 
darüber verfügen kann. 

Art. 486 
1 Der Lagerhalter hat das Gut gleich einem Aufbewahrer zurückzu-
geben, ist aber an die vertragsmässige Dauer der Aufbewahrung auch 
dann gebunden, wenn infolge unvorhergesehener Umstände ein ge-
wöhnlicher Aufbewahrer vor Ablauf der bestimmten Zeit zur Rück-
gabe berechtigt wäre. 

2 Ist ein Warenpapier ausgestellt, so darf und muss er das Gut nur an 
den aus dem Warenpapier Berechtigten herausgeben. 

Art. 487 
1 Gastwirte, die Fremde zur Beherbergung aufnehmen, haften für jede 
Beschädigung, Vernichtung oder Entwendung der von ihren Gästen 
eingebrachten Sachen, sofern sie nicht beweisen, dass der Schaden 
durch den Gast selbst oder seine Besucher, Begleiter oder Dienstleute 
oder durch höhere Gewalt oder durch die Beschaffenheit der Sache 
verursacht worden ist. 

2 Diese Haftung besteht jedoch, wenn dem Gastwirte oder seinen 
Dienstleuten kein Verschulden zur Last fällt, für die Sachen eines 
jeden einzelnen Gastes nur bis zum Betrage von 1000 Franken. 
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Art. 488 
1 Werden Kostbarkeiten, grössere Geldbeträge oder Wertpapiere dem 
Gastwirte nicht zur Aufbewahrung übergeben, so ist er für sie nur 
haftbar, wenn ihm oder seinen Dienstleuten ein Verschulden zur Last 
fällt. 

2 Hat er die Aufbewahrung übernommen oder lehnt er sie ab, so haftet 
er für den vollen Wert. 

3 Darf dem Gast die Übergabe solcher Gegenstände nicht zugemutet 
werden, so haftet der Gastwirt für sie wie für die andern Sachen des 
Gastes. 

Art. 489 
1 Die Ansprüche des Gastes erlöschen, wenn er den Schaden nicht 
sofort nach dessen Entdeckung dem Gastwirte anzeigt. 

2 Der Wirt kann sich seiner Verantwortlichkeit nicht dadurch entzie-
hen, dass er sie durch Anschlag in den Räumen des Gasthofes ablehnt 
oder von Bedingungen abhängig macht, die im Gesetze nicht genannt 
sind. 

Art. 490 
1 Stallwirte haften für die Beschädigung, Vernichtung oder Entwen-
dung der bei ihnen eingestellten oder von ihnen oder ihren Leuten auf 
andere Weise übernommenen Tiere und Wagen und der dazu gehöri-
gen Sachen, sofern sie nicht beweisen, dass der Schaden durch den 
Einbringenden selbst oder seine Besucher, Begleiter oder Dienstleute 
oder durch höhere Gewalt oder durch die Beschaffenheit der Sache 
verursacht worden ist. 

2 Diese Haftung besteht jedoch, wenn dem Stallwirte oder seinen 
Dienstleuten kein Verschulden zur Last fällt, für die übernommenen 
Tiere, Wagen und dazu gehörigen Sachen eines jeden Einbringenden 
nur bis zum Betrage von 1000 Franken. 

Art. 491 
1 Gastwirte und Stallwirte haben an den eingebrachten Sachen ein 
Retentionsrecht für die Forderungen, die ihnen aus der Beherbergung 
und Unterkunft zustehen. 

2 Die Bestimmungen über das Retentionsrecht des Vermieters finden 
entsprechende Anwendung. 
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Zwanzigster Titel:198 Die Bürgschaft 

Art. 492 
1 Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber 
dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung der Schuld ein-
zustehen. 

2 Jede Bürgschaft setzt eine zu Recht bestehende Hauptschuld voraus. 
Für den Fall, dass die Hauptschuld wirksam werde, kann die Bürg-
schaft auch für eine künftige oder bedingte Schuld eingegangen wer-
den. 

3 Wer für die Schuld aus einem wegen Irrtums oder Vertragsunfähig-
keit für den Hauptschuldner unverbindlichen Vertrag einzustehen 
erklärt, haftet unter den Voraussetzungen und nach den Grundsätzen 
des Bürgschaftsrechts, wenn er bei der Eingehung seiner Verpflich-
tung den Mangel gekannt hat. Dies gilt in gleicher Weise, wenn 
jemand sich verpflichtet, für die Erfüllung einer für den Hauptschuld-
ner verjährten Schuld einzustehen. 

4 Soweit sich aus dem Gesetz nicht etwas anderes ergibt, kann der 
Bürge auf die ihm in diesem Titel eingeräumten Rechte nicht zum vor-
aus verzichten. 

Art. 493 
1 Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung 
des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchst-
betrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. 

2 Die Bürgschaftserklärung natürlicher Personen bedarf ausserdem der 
öffentlichen Beurkundung, die den am Ort ihrer Vornahme geltenden 
Vorschriften entspricht. Wenn aber der Haftungsbetrag die Summe 
von 2000 Franken nicht übersteigt, so genügt die eigenschriftliche 
Angabe des zahlenmässig bestimmten Haftungsbetrages und gegebe-
nenfalls der solidarischen Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. 

3 Bürgschaften, die gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren 
öffentlich-rechtlichen Anstalten oder gegenüber einem Kanton für 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie Zölle, Steuern u. dgl. oder 
für Frachten eingegangen werden, bedürfen in allen Fällen lediglich 
der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlen-
mässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschafts-
urkunde selbst. 

  

198 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 10. Dez. 1941, in Kraft seit 1. Juli 1942 
(AS 58 279 290 644; BBl 1939 II 841). Die UeB zu diesem Tit. siehe am Schluss des OR. 
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4 Ist der Haftungsbetrag zur Umgehung der Form der öffentlichen 
Beurkundung in kleinere Beträge aufgeteilt worden, so ist für die Ver-
bürgung der Teilbeträge die für den Gesamtbetrag vorgeschriebene 
Form notwendig. 

5 Für nachträgliche Abänderungen der Bürgschaft, ausgenommen die 
Erhöhung des Haftungsbetrages und die Umwandlung einer einfachen 
Bürgschaft in eine solidarische, genügt die Schriftform. Wird die 
Hauptschuld von einem Dritten mit befreiender Wirkung für den 
Schuldner übernommen, so geht die Bürgschaft unter, wenn der Bürge 
dieser Schuldübernahme nicht schriftlich zugestimmt hat. 

6 Der gleichen Form wie die Bürgschaft bedürfen auch die Erteilung 
einer besonderen Vollmacht zur Eingehung einer Bürgschaft und das 
Versprechen, dem Vertragsgegner oder einem Dritten Bürgschaft zu 
leisten. Durch schriftliche Abrede kann die Haftung auf denjenigen 
Teil der Hauptschuld beschränkt werden, der zuerst abgetragen wird. 

7 Der Bundesrat kann die Höhe der Gebühren für die öffentliche Beur-
kundung beschränken. 

Art. 494 
1 Die Bürgschaft einer verheirateten Person bedarf zu ihrer Gültigkeit 
der im einzelnen Fall vorgängig oder spätestens gleichzeitig abgege-
benen schriftlichen Zustimmung des Ehegatten, wenn die Ehe nicht 
durch richterliches Urteil getrennt ist. 

2 ...199 

3 Für nachträgliche Abänderungen einer Bürgschaft ist die Zustim-
mung des andern Ehegatten nur erforderlich, wenn der Haftungsbetrag 
erhöht oder eine einfache Bürgschaft in eine Solidarbürgschaft umge-
wandelt werden soll, oder wenn die Änderung eine erhebliche Ver-
minderung der Sicherheiten bedeutet. 

4 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragenen Partnerschaften sinnge-
mäss.200 

Art. 495 
1 Der Gläubiger kann den einfachen Bürgen erst dann zur Zahlung 
anhalten, wenn nach Eingehung der Bürgschaft der Hauptschuldner in 
Konkurs geraten ist oder Nachlassstundung erhalten hat oder vom 
Gläubiger unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bis zur Aus-
stellung eines definitiven Verlustscheines betrieben worden ist oder 

  

199 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2005 (Bürgschaften. Zustimmung des 
Ehegatten), mit Wirkung seit 1. Dez. 2005 (AS 2005 5097 5098; BBl 2004 4955 4965).  

200 Aufgehoben durch Ziff. II 2 des BG vom 5. Okt. 1984 über die Änderung des ZGB 
(AS 1986 122; BBl 1979 II 1191). Fassung gemäss Anhang Ziff. 11 des Partnerschafts-
gesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz nicht mehr 
belangt werden kann, oder wenn infolge Verlegung seines Wohnsitzes 
im Ausland eine erhebliche Erschwerung der Rechtsverfolgung einge-
treten ist. 

2 Bestehen für die verbürgte Forderung Pfandrechte, so kann der ein-
fache Bürge, solange der Hauptschuldner nicht in Konkurs geraten ist 
oder Nachlassstundung erhalten hat, verlangen, dass der Gläubiger 
sich vorerst an diese halte. 

3 Hat sich der Bürge nur zur Deckung des Ausfalls verpflichtet (Schad-
losbürgschaft), so kann er erst belangt werden, wenn gegen den Haupt-
schuldner ein definitiver Verlustschein vorliegt, oder wenn der Haupt-
schuldner den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz 
nicht mehr belangt werden kann, oder wenn infolge Verlegung des 
Wohnsitzes im Ausland eine erhebliche Erschwerung der Rechtsver-
folgung eingetreten ist. Ist ein Nachlassvertrag abgeschlossen worden, 
so kann der Bürge für den nachgelassenen Teil der Hauptschuld sofort 
nach Inkrafttreten des Nachlassvertrages belangt werden. 

4 Gegenteilige Vereinbarungen bleiben vorbehalten. 

Art. 496 
1 Wer sich als Bürge unter Beifügung des Wortes «solidarisch» oder 
mit andern gleichbedeutenden Ausdrücken verpflichtet, kann vor dem 
Hauptschuldner und vor der Verwertung der Grundpfänder belangt 
werden, sofern der Hauptschuldner mit seiner Leistung im Rückstand 
und erfolglos gemahnt worden oder seine Zahlungsunfähigkeit offen-
kundig ist. 

2 Vor der Verwertung der Faustpfand- und Forderungspfandrechte 
kann er nur belangt werden, soweit diese nach dem Ermessen des 
Richters voraussichtlich keine Deckung bieten, oder wenn dies so ver-
einbart worden oder der Hauptschuldner in Konkurs geraten ist oder 
Nachlassstundung erhalten hat. 

Art. 497 
1 Mehrere Bürgen, die gemeinsam die nämliche teilbare Hauptschuld 
verbürgt haben, haften für ihre Anteile als einfache Bürgen und für die 
Anteile der übrigen als Nachbürgen. 

2 Haben sie mit dem Hauptschuldner oder unter sich Solidarhaft über-
nommen, so haftet jeder für die ganze Schuld. Der Bürge kann jedoch 
die Leistung des über seinen Kopfanteil hinausgehenden Betrages 
verweigern, solange nicht gegen alle solidarisch neben ihm haftenden 
Mitbürgen, welche die Bürgschaft vor oder mit ihm eingegangen 
haben und für diese Schuld in der Schweiz belangt werden können, 
Betreibung eingeleitet worden ist. Das gleiche Recht steht ihm zu, 
soweit seine Mitbürgen für den auf sie entfallenden Teil Zahlung 

2. Solidarbürg-
schaft 

3. Mitbürgschaft 
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geleistet oder Realsicherheit gestellt haben. Für die geleisteten Zah-
lungen hat der Bürge, wenn nicht etwas anderes vereinbart worden ist, 
Rückgriff auf die solidarisch neben ihm haftenden Mitbürgen, soweit 
nicht jeder von ihnen den auf ihn entfallenden Teil bereits geleistet hat. 
Dieser kann dem Rückgriff auf den Hauptschuldner vorausgehen. 

3 Hat ein Bürge in der dem Gläubiger erkennbaren Voraussetzung, 
dass neben ihm für die gleiche Hauptschuld noch andere Bürgen sich 
verpflichten werden, die Bürgschaft eingegangen, so wird er befreit, 
wenn diese Voraussetzung nicht eintritt oder nachträglich ein solcher 
Mitbürge vom Gläubiger aus der Haftung entlassen oder seine Bürg-
schaft ungültig erklärt wird. In letzterem Falle kann der Richter, wenn 
es die Billigkeit verlangt, auch bloss auf angemessene Herabsetzung 
der Haftung erkennen. 

4 Haben mehrere Bürgen sich unabhängig voneinander für die gleiche 
Hauptschuld verbürgt, so haftet jeder für den ganzen von ihm ver-
bürgten Betrag. Der Zahlende hat jedoch, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, anteilmässigen Rückgriff auf die andern. 

Art. 498 
1 Der Nachbürge, der sich dem Gläubiger für die Erfüllung der von 
den Vorbürgen übernommenen Verbindlichkeit verpflichtet hat, haftet 
neben diesem in gleicher Weise wie der einfache Bürge neben dem 
Hauptschuldner. 

2 Der Rückbürge ist verpflichtet, dem zahlenden Bürgen für den Rück-
griff einzustehen, der diesem gegen den Hauptschuldner zusteht. 

Art. 499 
1 Der Bürge haftet in allen Fällen nur bis zu dem in der Bürgschafts-
urkunde angegebenen Höchstbetrag. 

2 Bis zu diesem Höchstbetrage haftet der Bürge, mangels anderer 
Abrede, für: 

1. den jeweiligen Betrag der Hauptschuld, inbegriffen die gesetz-
lichen Folgen eines Verschuldens oder Verzuges des Haupt-
schuldners, jedoch für den aus dem Dahinfallen des Vertrages 
entstehenden Schaden und für eine Konventionalstrafe nur 
dann, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist; 

2. die Kosten der Betreibung und Ausklagung des Hauptschuld-
ners, soweit dem Bürgen rechtzeitig Gelegenheit gegeben war, 
sie durch Befriedigung des Gläubigers zu vermeiden, sowie 
gegebenenfalls die Kosten für die Herausgabe von Pfändern 
und die Übertragung von Pfandrechten; 
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3. vertragsmässige Zinse bis zum Betrage des laufenden und 
eines verfallenen Jahreszinses, oder gegebenenfalls für eine 
laufende und eine verfallene Annuität. 

3 Wenn sich nicht etwas anderes aus dem Bürgschaftsvertrag oder aus 
den Umständen ergibt, haftet der Bürge nur für die nach der Unter-
zeichnung der Bürgschaft eingegangenen Verpflichtungen des Haupt-
schuldners. 

Art. 500 
1 Bei Bürgschaften natürlicher Personen verringert sich der Haftungs-
betrag, soweit nicht von vorneherein oder nachträglich etwas anderes 
vereinbart wird, jedes Jahr um drei Hundertstel, wenn aber diese For-
derungen durch Grundpfand gesichert sind, um einen Hundertstel des 
ursprünglichen Haftungsbetrages. In jedem Falle verringert er sich bei 
Bürgschaften natürlicher Personen mindestens im gleichen Verhältnis 
wie die Hauptschuld. 

2 Ausgenommen sind die gegenüber der Eidgenossenschaft oder ihren 
öffentlich-rechtlichen Anstalten oder gegenüber einem Kanton einge-
gangenen Bürgschaften für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, wie 
Zölle, Steuern u. dgl. und für Frachten, sowie die Amts- und Dienst-
bürgschaften und die Bürgschaften für Verpflichtungen mit wechseln-
dem Betrag, wie Kontokorrent, Sukzessivlieferungsvertrag, und für 
periodisch wiederkehrende Leistungen. 

Art. 501 
1 Der Bürge kann wegen der Hauptschuld vor dem für ihre Bezahlung 
festgesetzten Zeitpunkt selbst dann nicht belangt werden, wenn die 
Fälligkeit durch den Konkurs des Hauptschuldners vorgerückt wird. 

2 Gegen Leistung von Realsicherheit kann der Bürge bei jeder Bürg-
schaftsart verlangen, dass der Richter die Betreibung gegen ihn ein-
stellt, bis alle Pfänder verwertet sind und gegen den Hauptschuldner 
ein definitiver Verlustschein vorliegt oder ein Nachlassvertrag abge-
schlossen worden ist. 

3 Bedarf die Hauptschuld zu ihrer Fälligkeit der Kündigung durch den 
Gläubiger oder den Hauptschuldner, so beginnt die Frist für den Bür-
gen erst mit dem Tage zu laufen, an dem ihm diese Kündigung mitge-
teilt wird. 

4 Wird die Leistungspflicht eines im Ausland wohnhaften Haupt-
schuldners durch die ausländische Gesetzgebung aufgehoben oder ein-
geschränkt, wie beispielsweise durch Vorschriften über Verrech-
nungsverkehr oder durch Überweisungsverbote, so kann der in der 
Schweiz wohnhafte Bürge sich ebenfalls darauf berufen, soweit er auf 
diese Einrede nicht verzichtet hat. 
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Art. 502 
1 Der Bürge ist berechtigt und verpflichtet, dem Gläubiger die Ein-
reden entgegenzusetzen, die dem Hauptschuldner oder seinen Erben 
zustehen und sich nicht auf die Zahlungsunfähigkeit des Hauptschuld-
ners stützen. Vorbehalten bleibt die Verbürgung einer für den Haupt-
schuldner wegen Irrtums oder Vertragsunfähigkeit unverbindlichen 
oder einer verjährten Schuld. 

2 Verzichtet der Hauptschuldner auf eine ihm zustehende Ein rede, so 
kann der Bürge sie trotzdem geltend machen. 

3 Unterlässt es der Bürge, Einreden des Hauptschuldners geltend zu 
machen, so verliert er seinen Rückgriff insoweit, als er sich durch 
diese Einreden hätte befreien können, wenn er nicht darzutun vermag, 
dass er sie ohne sein Verschulden nicht gekannt hat. 

4 Dem Bürgen, der eine wegen Spiel und Wette unklagbare Schuld 
verbürgt hat, stehen, auch wenn er diesen Mangel kannte, die gleichen 
Einreden zu wie dem Hauptschuldner. 

Art. 503 
1 Vermindert der Gläubiger zum Nachteil des Bürgen bei der Ein-
gehung der Bürgschaft vorhandene oder vom Hauptschuldner nach-
träglich erlangte und eigens für die verbürgte Forderung bestimmte 
Pfandrechte oder anderweitige Sicherheiten und Vorzugsrechte, so 
verringert sich die Haftung des Bürgen um einen dieser Verminderung 
entsprechenden Betrag, soweit nicht nachgewiesen wird, dass der 
Schaden weniger hoch ist. Die Rückforderung des zuviel bezahlten 
Betrages bleibt vorbehalten. 

2 Bei der Amts- und Dienstbürgschaft ist der Gläubiger dem Bürgen 
überdies verantwortlich, wenn infolge Unterlassung der Aufsicht über 
den Arbeitnehmer, zu der er verpflichtet ist, oder der ihm sonst zumut-
baren Sorgfalt die Schuld entstanden ist oder einen Umfang ange-
nommen hat, den sie andernfalls nicht angenommen hätte.201 

3 Der Gläubiger hat dem Bürgen, der ihn befriedigt, die zur Geltend-
machung seiner Rechte dienlichen Urkunden herauszugeben und die 
nötigen Aufschlüsse zu erteilen. Ebenso hat er ihm die bei der Ein-
gehung der Bürgschaft vorhandenen oder vom Hauptschuldner nach-
träglich eigens für diese Forderung bestellten Pfänder und anderweiti-
gen Sicherheiten herauszugeben oder die für ihre Übertragung erfor-
derlichen Handlungen vorzunehmen. Die dem Gläubiger für andere 
Forderungen zustehenden Pfand- und Retentionsrechte bleiben vorbe-
halten, soweit sie denjenigen des Bürgen im Rang vorgehen. 

  

201 Fassung gemäss Ziff. II Art. 1 Ziff. 12 des BG vom 25. Juni 1971 in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(am Schluss des OR, Schl- und Ueb des X. Tit.). 
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4 Weigert sich der Gläubiger ungerechtfertigterweise, diese Handlun-
gen vorzunehmen, oder hat er sich der vorhandenen Beweismittel oder 
der Pfänder und sonstigen Sicherheiten, für die er verantwortlich ist, 
böswillig oder grobfahrlässig entäussert, so wird der Bürge frei. Er 
kann das Geleistete zurückfordern und für den ihm darüber hinaus 
erwachsenen Schaden Ersatz verlangen. 

Art. 504 
1 Ist die Hauptschuld fällig, sei es auch infolge Konkurses des Haupt-
schuldners, so kann der Bürge jederzeit verlangen, dass der Gläubiger 
von ihm Befriedigung annehme. Haften für eine Forderung mehrere 
Bürgen, so ist der Gläubiger auch zur Annahme einer blossen Teil-
zahlung verpflichtet, wenn sie mindestens so gross ist wie der Kopf-
anteil des zahlenden Bürgen. 

2 Der Bürge wird frei, wenn der Gläubiger die Annahme der Zahlung 
ungerechtfertigterweise verweigert. In diesem Falle vermindert sich 
die Haftung allfälliger solidarischer Mitbürgen um den Betrag seines 
Kopfanteils. 

3 Der Bürge kann den Gläubiger auch vor der Fälligkeit der Haupt-
schuld befriedigen, wenn dieser zur Annahme bereit ist. Der Rückgriff 
auf den Hauptschuldner kann aber erst nach Eintritt der Fälligkeit gel-
tend gemacht werden. 

Art. 505 
1 Ist der Hauptschuldner mit der Bezahlung von Kapital, von Zinsen 
für ein halbes Jahr oder einer Jahresamortisation sechs Monate im 
Rückstand, so hat der Gläubiger dem Bürgen Mitteilung zu machen. 
Auf Verlangen hat er ihm jederzeit über den Stand der Hauptschuld 
Auskunft zu geben. 

2 Im Konkurs und beim Nachlassverfahren des Hauptschuldners hat 
der Gläubiger seine Forderung anzumelden und alles Weitere vorzu-
kehren, was ihm zur Wahrung der Rechte zugemutet werden kann. 
Den Bürgen hat er vom Konkurs und von der Nachlassstundung zu 
benachrichtigen, sobald er von ihnen Kenntnis erhält. 

3 Unterlässt der Gläubiger eine dieser Handlungen, so verliert er seine 
Ansprüche gegen den Bürgen insoweit, als diesem aus der Unterlas-
sung ein Schaden entstanden ist. 

Art. 506 

Der Bürge kann vom Hauptschuldner Sicherstellung und, wenn die 
Hauptschuld fällig ist, Befreiung von der Bürgschaft verlangen: 
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1. wenn der Hauptschuldner den mit dem Bürgen getroffenen 
Abreden zuwiderhandelt, namentlich die auf einen bestimmten 
Zeitpunkt versprochene Entlastung des Bürgen nicht bewirkt; 

2. wenn der Hauptschuldner in Verzug kommt oder durch Ver-
legung seines Wohnsitzes in einen andern Staat seine recht-
liche Verfolgung erheblich erschwert; 

3. wenn durch Verschlimmerung der Vermögensverhältnisse des 
Hauptschuldners, durch Entwertung von Sicherheiten oder 
durch Verschulden des Hauptschuldners die Gefahr für den 
Bürgen erheblich grösser geworden ist, als sie bei der Ein-
gehung der Bürgschaft war. 

Art. 507 
1 Auf den Bürgen gehen in demselben Masse, als er den Gläubiger 
befriedigt hat, dessen Rechte über. Er kann sie sofort nach Eintritt der 
Fälligkeit geltend machen. 

2 Von den für die verbürgte Forderung haftenden Pfandrechten und 
andern Sicherheiten gehen aber, soweit nichts anderes vereinbart wor-
den ist, nur diejenigen auf ihn über, die bei Eingehung der Bürgschaft 
vorhanden waren oder die vom Hauptschuldner nachträglich eigens für 
diese Forderung bestellt worden sind. Geht infolge bloss teilweiser 
Bezahlung der Schuld nur ein Teil eines Pfandrechtes auf den Bürgen 
über, so hat der dem Gläubiger verbleibende Teil vor demjenigen des 
Bürgen den Vorrang. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen Ansprüche und Einreden aus 
dem zwischen Bürgen und Hauptschuldner bestehenden Rechtsver-
hältnis. 

4 Wird ein für eine verbürgte Forderung bestelltes Pfand in Anspruch 
genommen, oder bezahlt der Pfandeigentümer freiwillig, so kann der 
Pfandeigentümer auf den Bürgen hiefür nur Rückgriff nehmen, wenn 
dies zwischen dem Pfandbesteller und dem Bürgen so vereinbart oder 
das Pfand von einem Dritten nachträglich bestellt worden ist. 

5 Die Verjährung der Rückgriffsforderung beginnt mit dem Zeitpunkt 
der Befriedigung des Gläubigers durch den Bürgen zu laufen. 

6 Für die Bezahlung einer unklagbaren Forderung oder einer für den 
Hauptschuldner wegen Irrtums oder Vertragsunfähigkeit unverbind-
lichen Schuld steht dem Bürgen kein Rückgriffsrecht auf den Haupt-
schuldner zu. Hat er jedoch die Haftung für eine verjährte Schuld im 
Auftrag des Hauptschuldners übernommen, so haftet ihm dieser nach 
den Grundsätzen über den Auftrag. 
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Art. 508 
1 Bezahlt der Bürge die Hauptschuld ganz oder teilweise, so hat er dem 
Hauptschuldner Mitteilung zu machen. 

2 Unterlässt er diese Mitteilung und bezahlt der Hauptschuldner, der 
die Tilgung nicht kannte und auch nicht kennen musste, die Schuld 
gleichfalls, so verliert der Bürge seinen Rückgriff auf ihn. 

3 Die Forderung gegen den Gläubiger aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung bleibt vorbehalten. 

Art. 509 
1 Durch jedes Erlöschen der Hauptschuld wird der Bürge befreit. 

2 Vereinigen sich aber die Haftung als Hauptschuldner und diejenige 
aus der Bürgschaft in einer und derselben Person, so bleiben dem 
Gläubiger die ihm aus der Bürgschaft zustehenden besondern Vorteile 
gewahrt. 

3 Jede Bürgschaft natürlicher Personen fällt nach Ablauf von 20 Jahren 
nach ihrer Eingehung dahin. Ausgenommen sind die gegenüber der 
Eidgenossenschaft oder ihren öffentlich-rechtlichen Anstalten oder 
gegenüber einem Kanton für öffentlich-rechtliche Verpflichtungen, 
wie Zölle, Steuern u. dgl., und für Frachten eingegangenen Bürgschaf-
ten sowie die Amts- und Dienstbürgschaften und die Bürgschaften für 
periodisch wiederkehrende Leistungen. 

4 Während des letzten Jahres dieser Frist kann die Bürgschaft, selbst 
wenn sie für eine längere Frist eingegangen worden ist, geltend 
gemacht werden, sofern der Bürge sie nicht vorher verlängert oder 
durch eine neue Bürgschaft ersetzt hat. 

5 Eine Verlängerung kann durch schriftliche Erklärung des Bürgen für 
höchstens weitere zehn Jahre vorgenommen werden. Diese ist aber nur 
gültig, wenn sie nicht früher als ein Jahr vor dem Dahinfallen der 
Bürgschaft abgegeben wird. 

6 Wird die Hauptschuld weniger als zwei Jahre vor dem Dahinfallen 
der Bürgschaft fällig, und konnte der Gläubiger nicht auf einen frühern 
Zeitpunkt kündigen, so kann der Bürge bei jeder Bürgschaftsart ohne 
vorherige Inanspruchnahme des Hauptschuldners oder der Pfänder 
belangt werden. Dem Bürgen steht aber das Rückgriffsrecht auf den 
Hauptschuldner schon vor der Fälligkeit der Hauptschuld zu. 

Art. 510 
1 Ist eine zukünftige Forderung verbürgt, so kann der Bürge die Bürg-
schaft, solange die Forderung nicht entstanden ist, jederzeit durch eine 
schriftliche Erklärung an den Gläubiger widerrufen, sofern die Vermö-
gensverhältnisse des Hauptschuldners sich seit der Unterzeichnung der 
Bürgschaft wesentlich verschlechtert haben oder wenn sich erst nach-
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träglich herausstellt, dass seine Vermögenslage wesentlich schlechter 
ist, als der Bürge in guten Treuen angenommen hatte. Bei einer Amts- 
oder Dienstbürgschaft ist der Rücktritt nicht mehr möglich, wenn das 
Amts- oder Dienstverhältnis zustande gekommen ist. 

2 Der Bürge hat dem Gläubiger Ersatz zu leisten für den Schaden, der 
ihm daraus erwächst, dass er sich in guten Treuen auf die Bürgschaft 
verlassen hat. 

3 Ist die Bürgschaft nur für eine bestimmte Zeit eingegangen, so 
erlischt die Verpflichtung des Bürgen, wenn der Gläubiger nicht 
binnen vier Wochen nach Ablauf der Frist seine Forderung rechtlich 
geltend macht und den Rechtsweg ohne erhebliche Unterbrechung 
verfolgt. 

4 Ist in diesem Zeitpunkt die Forderung nicht fällig, so kann sich der 
Bürge nur durch Leistung von Realsicherheit von der Bürgschaft 
befreien. 

5 Unterlässt er dies, so gilt die Bürgschaft unter Vorbehalt der Bestim-
mung über die Höchstdauer weiter, wie wenn sie bis zur Fälligkeit der 
Hauptschuld vereinbart worden wäre. 

Art. 511 
1 Ist die Bürgschaft auf unbestimmte Zeit eingegangen, so kann der 
Bürge nach Eintritt der Fälligkeit der Hauptschuld vom Gläubiger ver-
langen, dass er, soweit es für seine Belangbarkeit Voraussetzung ist, 
binnen vier Wochen die Forderung gegenüber dem Hauptschuldner 
rechtlich geltend macht, die Verwertung allfälliger Pfänder einleitet 
und den Rechtsweg ohne erhebliche Unterbrechung verfolgt. 

2 Handelt es sich um eine Forderung, deren Fälligkeit durch Kündi-
gung des Gläubigers herbeigeführt werden kann, so ist der Bürge nach 
Ablauf eines Jahres seit Eingehung der Bürgschaft zu dem Verlangen 
berechtigt, dass der Gläubiger die Kündigung vornehme und nach 
Eintritt der Fälligkeit seine Rechte im Sinne der vorstehenden 
Bestimmung geltend mache. 

3 Kommt der Gläubiger diesem Verlangen nicht nach, so wird der 
Bürge frei. 

Art. 512 
1 Eine auf unbestimmte Zeit eingegangene Amtsbürgschaft kann unter 
Wahrung einer Kündigungsfrist von einem Jahr auf das Ende einer 
Amtsdauer gekündigt werden. 

2 Besteht keine bestimmte Amtsdauer, so kann der Amtsbürge die 
Bürgschaft je auf das Ende des vierten Jahres nach dem Amtsantritt 
unter Wahrung einer Kündigungsfrist von einem Jahr kündigen. 
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3 Bei einer auf unbestimmte Zeit eingegangenen Dienstbürgschaft 
steht dem Bürgen das gleiche Kündigungsrecht zu wie dem Amtsbür-
gen bei unbestimmter Amtsdauer. 

4 Gegenteilige Vereinbarungen bleiben vorbehalten. 

Einundzwanzigster Titel: Spiel und Wette 

Art. 513 
1 Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung. 

2 Dasselbe gilt von Darlehen und Vorschüssen, die wissentlich zum 
Behufe des Spieles oder der Wette gemacht werden, sowie von Diffe-
renzgeschäften und solchen Lieferungsgeschäften über Waren oder 
Börsenpapiere, die den Charakter eines Spieles oder einer Wette 
haben. 

Art. 514 
1 Eine Schuldverschreibung oder Wechselverpflichtung, die der Spie-
lende oder Wettende zur Deckung der Spiel- oder Wettsumme 
gezeichnet hat, kann trotz erfolgter Aushändigung, unter Vorbehalt der 
Rechte gutgläubiger Dritter aus Wertpapieren, nicht geltend gemacht 
werden. 

2 Eine freiwillig geleistete Zahlung kann nur zurückgefordert werden, 
wenn die planmässige Ausführung des Spieles oder der Wette durch 
Zufall oder durch den Empfänger vereitelt worden ist, oder wenn die-
ser sich einer Unredlichkeit schuldig gemacht hat. 

Art. 515 
1 Aus Lotterie- oder Ausspielgeschäften entsteht nur dann eine Forde-
rung, wenn die Unternehmung von der zuständigen Behörde bewilligt 
worden ist. 

2 Fehlt diese Bewilligung, so wird eine solche Forderung wie eine 
Spielforderung behandelt. 

3 Für auswärts gestattete Lotterien oder Ausspielverträge wird in der 
Schweiz ein Rechtsschutz nur gewährt, wenn die zuständige schweize-
rische Behörde den Vertrieb der Lose bewilligt hat. 

A. Unklagbarkeit 
der Forderung 

B. Schuldver-
schreibungen 
und freiwillige 
Zahlung 

C. Lotterie-  
und Ausspiel-
geschäfte 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

195 

220 

Art. 515a202 

Aus Glücksspielen in Spielbanken entstehen klagbare Forderungen, 
sofern die Spielbank von der zuständigen Behörde genehmigt wurde. 

Zweiundzwanzigster Titel:  
Der Leibrentenvertrag und die Verpfründung 

Art. 516 
1 Die Leibrente kann auf die Lebenszeit des Rentengläubigers, des 
Rentenschuldners oder eines Dritten gestellt werden. 

2 In Ermangelung einer bestimmten Verabredung wird angenommen, 
sie sei auf die Lebenszeit des Rentengläubigers versprochen. 

3 Eine auf die Lebenszeit des Rentenschuldners oder eines Dritten 
gestellte Leibrente geht, sofern nicht etwas anderes verabredet ist, auf 
die Erben des Rentengläubigers über. 

Art. 517 

Der Leibrentenvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen 
Form. 

Art. 518 
1 Die Leibrente ist halbjährlich und zum voraus zu leisten, wenn nicht 
etwas anderes vereinbart ist. 

2 Stirbt die Person, auf deren Lebenszeit die Leibrente gestellt ist, vor 
dem Ablaufe der Periode, für die zum voraus die Rente zu entrichten 
ist, so wird der volle Betrag geschuldet. 

3 Fällt der Leibrentenschuldner in Konkurs, so ist der Leibrentengläu-
biger berechtigt, seine Ansprüche in Form einer Kapitalforderung gel-
tend zu machen, deren Wert durch das Kapital bestimmt wird, womit 
die nämliche Leibrente zur Zeit der Konkurseröffnung bei einer soli-
den Rentenanstalt bestellt werden könnte. 

  

202 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Spielbankengesetzes vom 18. Dez. 1998, in Kraft seit 
1. April 2000 (SR 935.52). 
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Art. 519 
1 Der Leibrentengläubiger kann, sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist, die Ausübung seiner Rechte abtreten. 

2 ...204 

Art. 520 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Leibrentenvertrag finden 
keine Anwendung auf Leibrentenverträge, die unter dem Bundesgesetz 
vom 2. April 1908205 über den Versicherungsvertrag stehen, vorbehält-
lich der Vorschrift betreffend die Entziehbarkeit des Rentenanspruchs. 

Art. 521 
1 Durch den Verpfründungsvertrag verpflichtet sich der Pfründer, dem 
Pfrundgeber ein Vermögen oder einzelne Vermögenswerte zu übertra-
gen, und dieser, dem Pfründer Unterhalt und Pflege auf Lebenszeit zu 
gewähren. 

2 Ist der Pfrundgeber als Erbe des Pfründers eingesetzt, so steht das 
ganze Verhältnis unter den Bestimmungen über den Erbvertrag. 

Art. 522 
1 Der Verpfründungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit, auch wenn 
keine Erbeinsetzung damit verbunden ist, derselben Form wie der Erb-
vertrag. 

2 Wird der Vertrag mit einer staatlich anerkannten Pfrundanstalt zu 
den von der zuständigen Behörde genehmigten Bedingungen abge-
schlossen, so genügt die schriftliche Vereinbarung. 

Art. 523 

Hat der Pfründer dem Pfrundgeber ein Grundstück übertragen so steht 
ihm für seine Ansprüche das Recht auf ein gesetzliches Pfandrecht an 
diesem Grundstück gleich einem Verkäufer zu. 

Art. 524 
1 Der Pfründer tritt in häusliche Gemeinschaft mit dem Pfrundgeber, 
und dieser ist verpflichtet, ihm zu leisten, was der Pfründer nach dem 
Wert des Geleisteten und nach den Verhältnissen, in denen er bishin 
gestanden hat, billigerweise erwarten darf. 

  

203 Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

204 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227; 
BBl 1991 III 1). 

205 SR 221.229.1 
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2 Er hat ihm Wohnung und Unterhalt in angemessener Weise zu leisten 
und schuldet ihm in Krankheitsfällen die nötige Pflege und ärztliche 
Behandlung. 

3 Pfrundanstalten können diese Leistungen in ihren Hausordnungen 
unter Genehmigung durch die zuständige Behörde als Vertragsinhalt 
allgemein verbindlich festsetzen. 

Art. 525 
1 Ein Verpfründungsvertrag kann von denjenigen Personen angefoch-
ten werden, denen ein gesetzlicher Unterstützungsanspruch gegen den 
Pfründer zusteht, wenn der Pfründer durch die Verpfründung sich der 
Möglichkeit beraubt, seiner Unterstützungspflicht nachzukommen. 

2 Anstatt den Vertrag aufzuheben, kann der Richter den Pfrundgeber 
zu der Unterstützung der Unterstützungsberechtigten verpflichten 
unter Anrechnung dieser Leistungen auf das, was der Pfrundgeber ver-
tragsgemäss dem Pfründer zu entrichten hat. 

3 Vorbehalten bleiben ferner die Klage der Erben auf Herabsetzung 
und die Anfechtung durch die Gläubiger. 

Art. 526 
1 Der Verpfründungsvertrag kann sowohl von dem Pfründer als dem 
Pfrundgeber jederzeit auf ein halbes Jahr gekündigt werden, wenn 
nach dem Vertrag die Leistung des einen dem Werte nach erheblich 
grösser ist, als die des andern, und der Empfänger der Mehrleistung 
nicht die Schenkungsabsicht des andern nachweisen kann. 

2 Massgebend ist hiefür das Verhältnis von Kapital und Leibrente nach 
den Grundsätzen einer soliden Rentenanstalt. 

3 Was im Zeitpunkt der Aufhebung bereits geleistet ist, wird unter 
gegenseitiger Verrechnung von Kapitalwert und Zins zurückerstattet. 

Art. 527 
1 Sowohl der Pfründer als der Pfrundgeber kann die Verpfründung ein-
seitig aufheben, wenn infolge von Verletzung der vertraglichen Pflich-
ten das Verhältnis unerträglich geworden ist oder wenn andere wichti-
ge Gründe dessen Fortsetzung übermässig erschweren oder unmöglich 
machen. 

2 Wird die Verpfründung aus einem solchen Grunde aufgehoben, so 
hat neben der Rückgabe des Geleisteten der schuldige Teil dem 
schuldlosen eine angemessene Entschädigung zu entrichten. 
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3 Anstatt den Vertrag vollständig aufzuheben, kann der Richter auf 
Begehren einer Partei oder von Amtes wegen die häusliche Gemein-
schaft aufheben und dem Pfründer zum Ersatz dafür eine Leibrente 
zusprechen. 

Art. 528 
1 Beim Tode des Pfrundgebers kann der Pfründer innerhalb Jahresfrist 
die Aufhebung des Pfrundverhältnisses verlangen. 

2 In diesem Falle kann er gegen die Erben eine Forderung geltend 
machen, wie sie im Konkurse des Pfrundgebers ihm zustände. 

Art. 529 
1 Der Anspruch des Pfründers ist nicht übertragbar. 

2 Im Konkurse des Pfrundgebers besteht die Forderung des Pfründers 
in dem Betrage, womit die Leistung des Pfrundgebers dem Werte nach 
bei einer soliden Rentenanstalt in Gestalt einer Leibrente erworben 
werden könnte. 

3 Bei der Betreibung auf Pfändung kann der Pfründer für diese Forde-
rung ohne vorgängige Betreibung an der Pfändung teilnehmen. 

Dreiundzwanzigster Titel: Die einfache Gesellschaft 

Art. 530 
1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder meh-
reren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit 
gemeinsamen Kräften oder Mitteln. 

2 Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei 
nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten 
Gesellschaft zutreffen. 

Art. 531 
1 Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, 
Sachen, Forderungen oder Arbeit. 

2 Ist nicht etwas anderes vereinbart, so haben die Gesellschafter glei-
che Beiträge, und zwar in der Art und dem Umfange zu leisten, wie 
der vereinbarte Zweck es erheischt. 

3 In Bezug auf die Tragung der Gefahr und die Gewährspflicht finden, 
sofern der einzelne Gesellschafter den Gebrauch einer Sache zu über-
lassen hat, die Grundsätze des Mietvertrages und, sofern er Eigentum 
zu übertragen hat, die Grundsätze des Kaufvertrages entsprechende 
Anwendung. 
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Art. 532 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, einen Gewinn, der seiner Natur 
nach der Gesellschaft zukommt, mit den andern Gesellschaftern zu 
teilen. 

Art. 533 
1 Wird es nicht anders vereinbart, so hat jeder Gesellschafter, ohne 
Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen Anteil an 
Gewinn und Verlust. 

2 Ist nur der Anteil am Gewinne oder nur der Anteil am Verluste ver-
einbart, so gilt diese Vereinbarung für beides. 

3 Die Verabredung, dass ein Gesellschafter, der zu dem gemeinsamen 
Zwecke Arbeit beizutragen hat, Anteil am Gewinne, nicht aber am 
Verluste haben soll, ist zulässig. 

Art. 534 
1 Gesellschaftsbeschlüsse werden mit Zustimmung aller Gesellschafter 
gefasst. 

2 Genügt nach dem Vertrage Stimmenmehrheit, so ist die Mehrheit 
nach der Personenzahl zu berechnen. 

Art. 535 
1 Die Geschäftsführung steht allen Gesellschaftern zu, soweit sie nicht 
durch Vertrag oder Beschluss einem oder mehreren Gesellschaftern 
oder Dritten ausschliesslich übertragen ist. 

2 Steht die Geschäftsführung entweder allen oder mehreren Gesell-
schaftern zu, so kann jeder von ihnen ohne Mitwirkung der übrigen 
handeln, es hat aber jeder andere zur Geschäftsführung befugte Gesell-
schafter das Recht, durch seinen Widerspruch die Handlung zu ver-
hindern, bevor sie vollendet ist. 

3 Zur Bestellung eines Generalbevollmächtigten und zur Vornahme 
von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der 
gemeinschaftlichen Geschäfte hinausgehen, ist, sofern nicht Gefahr im 
Verzuge liegt, die Einwilligung sämtlicher Gesellschafter erforderlich. 

Art. 536 

Kein Gesellschafter darf zu seinem besonderen Vorteile Geschäfte 
betreiben, durch die der Zweck der Gesellschaft vereitelt oder beein-
trächtigt würde. 
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Art. 537 
1 Für Auslagen oder Verbindlichkeiten, die ein Gesellschafter in den 
Angelegenheiten der Gesellschaft macht oder eingeht, sowie für Ver-
luste, die er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus den 
untrennbar damit verbundenen Gefahren erleidet, sind ihm die übrigen 
Gesellschafter haftbar. 

2 Für die vorgeschossenen Gelder kann er vom Tage des geleisteten 
Vorschusses an Zinse fordern. 

3 Dagegen steht ihm für persönliche Bemühungen kein Anspruch auf 
besondere Vergütung zu. 

Art. 538 
1 Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, in den Angelegenheiten der 
Gesellschaft den Fleiss und die Sorgfalt anzuwenden, die er in seinen 
eigenen anzuwenden pflegt. 

2 Er haftet den übrigen Gesellschaftern für den durch sein Verschulden 
entstandenen Schaden, ohne dass er damit die Vorteile verrechnen 
könnte, die er der Gesellschaft in andern Fällen verschafft hat. 

3 Der geschäftsführende Gesellschafter, der für seine Tätigkeit eine 
Vergütung bezieht, haftet nach den Bestimmungen über den Auftrag. 

Art. 539 
1 Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte 
Befugnis zur Geschäftsführung darf von den übrigen Gesellschaftern 
ohne wichtige Gründe weder entzogen noch beschränkt werden. 

2 Liegen wichtige Gründe vor, so kann sie von jedem der übrigen 
Gesellschafter selbst dann entzogen werden, wenn der Gesellschafts-
vertrag etwas anderes bestimmt. 

3 Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor, wenn der Geschäftsführer 
sich einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht oder die Fähig-
keit zu einer guten Geschäftsführung verloren hat. 

Art. 540 
1 Soweit weder in den Bestimmungen dieses Titels noch im Gesell-
schaftsvertrage etwas anderes vorgesehen ist, kommen auf das Ver-
hältnis der geschäftsführenden Gesellschafter zu den übrigen Gesell-
schaftern die Vorschriften über Auftrag zur Anwendung. 

2 Wenn ein Gesellschafter, der nicht zur Geschäftsführung befugt ist, 
Gesellschaftsangelegenheiten besorgt, oder wenn ein zur Geschäfts-
führung befugter Gesellschafter seine Befugnis überschreitet, so finden 
die Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag Anwendung. 
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Art. 541 
1 Der von der Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter hat 
das Recht, sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangele-
genheiten zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren der 
Gesellschaft Einsicht zu nehmen und für sich eine Übersicht über den 
Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen. 

2 Eine entgegenstehende Vereinbarung ist nichtig. 

Art. 542 
1 Ein Gesellschafter kann ohne die Einwilligung der übrigen Gesell-
schafter keinen Dritten in die Gesellschaft aufnehmen. 

2 Wenn ein Gesellschafter einseitig einen Dritten an seinem Anteile 
beteiligt oder seinen Anteil an ihn abtritt, so wird dieser Dritte dadurch 
nicht zum Gesellschafter der übrigen und erhält insbesondere nicht das 
Recht, von den Gesellschaftsangelegenheiten Einsicht zu nehmen. 

Art. 543 
1 Wenn ein Gesellschafter zwar für Rechnung der Gesellschaft, aber in 
eigenem Namen mit einem Dritten Geschäfte abschliesst, so wird er 
allein dem Dritten gegenüber berechtigt und verpflichtet. 

2 Wenn ein Gesellschafter im Namen der Gesellschaft oder sämtlicher 
Gesellschafter mit einem Dritten Geschäfte abschliesst, so werden die 
übrigen Gesellschafter dem Dritten gegenüber nur insoweit berechtigt 
und verpflichtet, als es die Bestimmungen über die Stellvertretung mit 
sich bringen. 

3 Eine Ermächtigung des einzelnen Gesellschafters, die Gesellschaft 
oder sämtliche Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten, wird 
vermutet, sobald ihm die Geschäftsführung überlassen ist. 

Art. 544 
1 Sachen, dingliche Rechte oder Forderungen, die an die Gesellschaft 
übertragen oder für sie erworben sind, gehören den Gesellschaftern 
gemeinschaftlich nach Massgabe des Gesellschaftsvertrages. 

2 Die Gläubiger eines Gesellschafters können, wo aus dem Gesell-
schaftsvertrage nichts anderes hervorgeht, zu ihrer Befriedigung nur 
den Liquidationsanteil ihres Schuldners in Anspruch nehmen. 

3 Haben die Gesellschafter gemeinschaftlich oder durch Stellvertretung 
einem Dritten gegenüber Verpflichtungen eingegangen, so haften sie 
ihm solidarisch, unter Vorbehalt anderer Vereinbarung. 
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Art. 545 
1 Die Gesellschaft wird aufgelöst: 

1. wenn der Zweck, zu welchem sie abgeschlossen wurde, 
erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist; 

2. wenn ein Gesellschafter stirbt und für diesen Fall nicht schon 
vorher vereinbart worden ist, dass die Gesellschaft mit den 
Erben fortbestehen soll; 

3. wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters zur Zwangs-
verwertung gelangt oder ein Gesellschafter in Konkurs fällt 
oder bevormundet wird; 

4. durch gegenseitige Übereinkunft; 

5. durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft einge-
gangen worden ist; 

6. durch Kündigung von seiten eines Gesellschafters, wenn eine 
solche im Gesellschaftsvertrage vorbehalten oder wenn die 
Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines 
Gesellschafters eingegangen worden ist; 

7. durch Urteil des Richters im Falle der Auflösung aus einem 
wichtigen Grund. 

2 Aus wichtigen Gründen kann die Auflösung der Gesellschaft vor 
Ablauf der Vertragsdauer oder, wenn sie auf unbestimmte Dauer abge-
schlossen worden ist, ohne vorherige Aufkündigung verlangt werden. 

Art. 546 
1 Ist die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines 
Gesellschafters geschlossen worden, so kann jeder Gesellschafter den 
Vertrag auf sechs Monate kündigen. 

2 Die Kündigung soll jedoch in guten Treuen und nicht zur Unzeit 
geschehen und darf, wenn jährliche Rechnungsabschlüsse vorgesehen 
sind, nur auf das Ende eines Geschäftsjahres erfolgen. 

3 Wird eine Gesellschaft nach Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen 
worden ist, stillschweigend fortgesetzt, so gilt sie als auf unbestimmte 
Zeit erneuert. 

Art. 547 
1 Wird die Gesellschaft in anderer Weise als durch Kündigung aufge-
löst, so gilt die Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung zu 
seinen Gunsten gleichwohl als fortbestehend, bis er von der Auflösung 
Kenntnis hat oder bei schuldiger Sorgfalt haben sollte. 
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2 Wird die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst, 
so hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den andern den 
Todesfall unverzüglich anzuzeigen und die von seinem Erblasser zu 
besorgenden Geschäfte in guten Treuen fortzusetzen, bis anderweitige 
Fürsorge getroffen ist. 

3 Die andern Gesellschafter haben in gleicher Weise die Geschäfte 
einstweilen weiter zu führen. 

Art. 548 
1 Bei der Auseinandersetzung, die nach der Auflösung die Gesell-
schafter unter sich vorzunehmen haben, fallen die Sachen, die ein 
Gesellschafter zu Eigentum eingebracht hat, nicht an ihn zurück. 

2 Er hat jedoch Anspruch auf den Wert, für den sie übernommen wor-
den sind. 

3 Fehlt es an einer solchen Wertbestimmung, so geht sein Anspruch 
auf den Wert, den die Sachen zur Zeit des Einbringens hatten. 

Art. 549 
1 Verbleibt nach Abzug der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz 
der Auslagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach 
Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter 
die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen. 

2 Ist nach Tilgung der Schulden und Ersatz der Auslagen und Verwen-
dungen das gemeinschaftliche Vermögen nicht ausreichend, um die 
geleisteten Vermögensbeiträge zurückzuerstatten, so haben die Gesell-
schafter das Fehlende als Verlust zu tragen. 

Art. 550 
1 Die Auseinandersetzung nach Auflösung der Gesellschaft ist von 
allen Gesellschaftern gemeinsam vorzunehmen mit Einschluss derjeni-
gen, die von der Geschäftsführung ausgeschlossen waren. 

2 Wenn jedoch der Gesellschaftsvertrag sich nur auf bestimmte einzel-
ne Geschäfte bezog, die ein Gesellschafter in eigenem Namen auf 
gemeinsame Rechnung zu besorgen hatte, so hat er diese Geschäfte 
auch nach Auflösung der Gesellschaft allein zu erledigen und den 
übrigen Gesellschaftern Rechnung abzulegen. 

Art. 551 

An den Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wird durch die Auflösung 
der Gesellschaft nichts geändert. 
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Dritte Abteilung:206 
Die Handelsgesellschaften und die Genossenschaft 

Vierundzwanzigster Titel: Die Kollektivgesellschaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

Art. 552 
1 Die Kollektivgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der zwei oder meh-
rere natürliche Personen, ohne Beschränkung ihrer Haftung gegenüber 
den Gesellschaftsgläubigern, sich zum Zwecke vereinigen, unter einer 
gemeinsamen Firma ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein anderes 
nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe zu betreiben. 

2 Die Gesellschafter haben die Gesellschaft in das Handelsregister ein-
tragen zu lassen. 

Art. 553 

Betreibt eine solche Gesellschaft kein nach kaufmännischer Art 
geführtes Gewerbe, so entsteht sie als Kollektivgesellschaft erst, wenn 
sie sich in das Handelsregister eintragen lässt. 

Art. 554207 

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem 
sie ihren Sitz hat. 

Art. 555 

In das Handelsregister können nur solche Anordnungen über die Ver-
tretung eingetragen werden, die deren Beschränkung auf einen oder 
einzelne Gesellschafter oder eine Vertretung durch einen Gesellschaf-
ter in Gemeinschaft mit andern Gesellschaftern oder mit Prokuristen 
vorsehen. 

Art. 556 
1 Die Anmeldung der einzutragenden Tatsachen oder ihrer Verände-
rung muss von allen Gesellschaftern persönlich beim Handelsregister-
amt unterzeichnet oder schriftlich mit beglaubigten Unterschriften ein-
gereicht werden. 

  

206 Fassung gemäss BG vom 18. Dez. 1936, in Kraft seit 1. Juli 1937 (AS 53 185; BBl 1928 I 
205, 1932 I 217). Siehe die Schl- und Ueb zu den Tit. XXIV–XXXIII am Schluss des OR. 

207 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Die Gesellschafter, denen die Vertretung der Gesellschaft zustehen 
soll, haben die Firma und ihre Namen persönlich beim Handelsregis-
teramt zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzu-
reichen. 

Zweiter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschafter unter sich 

Art. 557 
1 Das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander richtet sich 
zunächst nach dem Gesellschaftsvertrag. 

2 Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, kommen die Vorschriften 
über die einfache Gesellschaft zur Anwendung, jedoch mit den Abwei-
chungen, die sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergeben. 

Art. 558 
1 Für jedes Geschäftsjahr sind auf Grund der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie der Bilanz der Gewinn oder Verlust zu ermitteln und 
der Anteil jedes Gesellschafters zu berechnen. 

2 Jedem Gesellschafter dürfen für seinen Kapitalanteil Zinse gemäss 
Vertrag gutgeschrieben werden, auch wenn durch den Verlust des 
Geschäftsjahres der Kapitalanteil vermindert ist. Mangels vertraglicher 
Abrede beträgt der Zinssatz vier vom Hundert. 

3 Ein vertraglich festgesetztes Honorar für die Arbeit eines Gesell-
schafters wird bei der Ermittlung von Gewinn und Verlust als Gesell-
schaftsschuld behandelt. 

Art. 559 
1 Jeder Gesellschafter hat das Recht, aus der Gesellschaftskasse 
Gewinn, Zinse und Honorar des abgelaufenen Geschäftsjahres zu ent-
nehmen. 

2 Zinse und Honorare dürfen, soweit dies der Vertrag vorsieht, schon 
während des Geschäftsjahres, Gewinne dagegen erst nach Feststellung 
der Bilanz bezogen werden. 

3 Soweit ein Gesellschafter Gewinne, Zinse und Honorare nicht 
bezieht, werden sie nach Feststellung der Bilanz seinem Kapitalanteil 
zugeschrieben, sofern nicht einer der andern Gesellschafter dagegen 
Einwendungen erhebt. 

A. Vertragsfrei-
heit, Verweisung 
auf die einfache 
Gesellschaft 

B. Gewinn- und 
Verlustrechnung 

C. Anspruch auf 
Gewinn, Zinse 
und Honorar 



Obligationenrecht 

206 

220 

Art. 560 
1 Ist der Kapitalanteil durch Verluste vermindert worden, so behält der 
Gesellschafter seinen Anspruch auf Ausrichtung des Honorars und der 
vom verminderten Kapitalanteil zu berechnenden Zinse; ein Gewinn-
anteil darf erst dann wieder ausbezahlt werden, wenn die durch den 
Verlust entstandene Verminderung ausgeglichen ist. 

2 Die Gesellschafter sind weder verpflichtet, höhere Einlagen zu leis-
ten, als dies im Vertrage vorgesehen ist, noch ihre durch Verlust ver-
minderten Einlagen zu ergänzen. 

Art. 561 

Ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter darf ein Gesellschafter 
in dem Geschäftszweige der Gesellschaft weder für eigene noch für 
fremde Rechnung Geschäfte machen, noch an einer andern Unterneh-
mung als unbeschränkt haftender Gesellschafter, als Kommanditär 
oder als Mitglied einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung teilneh-
men. 

Dritter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten 

Art. 562 

Die Gesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

Art. 563 

Enthält das Handelsregister keine entgegenstehenden Eintragungen, so 
sind gutgläubige Dritte zu der Annahme berechtigt, es sei jeder ein-
zelne Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft ermächtigt. 

Art. 564 
1 Die zur Vertretung befugten Gesellschafter sind ermächtigt, im 
Namen der Gesellschaft alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die der 
Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. 

2 Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretungsbefugnis hat gegen-
über gutgläubigen Dritten keine Wirkung. 

Art. 565 
1 Die Vertretungsbefugnis kann einem Gesellschafter aus wichtigen 
Gründen entzogen werden. 
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2 Macht ein Gesellschafter solche Gründe glaubhaft, so kann auf sei-
nen Antrag der Richter, wenn Gefahr im Verzug liegt, die Vertre-
tungsbefugnis vorläufig entziehen. Diese richterliche Verfügung ist im 
Handelsregister einzutragen. 

Art. 566 

Die Prokura sowie eine Handlungsvollmacht zum Betriebe des ganzen 
Gewerbes können nur mit Einwilligung aller zur Vertretung befugten 
Gesellschafter bestellt, dagegen durch jeden von ihnen mit Wirkung 
gegen Dritte widerrufen werden. 

Art. 567 
1 Die Gesellschaft wird durch die Rechtsgeschäfte, die ein zu ihrer 
Vertretung befugter Gesellschafter in ihrem Namen schliesst, berech-
tigt und verpflichtet. 

2 Diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn die Absicht, für die Gesell-
schaft zu handeln, aus den Umständen hervorgeht. 

3 Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, 
die ein Gesellschafter in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtun-
gen begeht. 

Art. 568 
1 Die Gesellschafter haften für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen. 

2 Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat 
Dritten gegenüber keine Wirkung. 

3 Der einzelne Gesellschafter kann jedoch, auch nach seinem Aus-
scheiden, für Gesellschaftsschulden erst dann persönlich belangt wer-
den, wenn er selbst in Konkurs geraten oder wenn die Gesellschaft 
aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist. Die Haftung des Gesell-
schafters aus einer zugunsten der Gesellschaft eingegangenen Solidar-
bürgschaft bleibt vorbehalten. 

Art. 569 
1 Wer einer Kollektivgesellschaft beitritt, haftet solidarisch mit den 
übrigen Gesellschaftern und mit seinem ganzen Vermögen auch für 
die vor seinem Beitritt entstandenen Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft. 

2 Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat 
Dritten gegenüber keine Wirkung. 
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Art. 570 
1 Die Gläubiger der Gesellschaft haben Anspruch darauf, aus dem 
Gesellschaftsvermögen unter Ausschluss der Privatgläubiger der 
einzelnen Gesellschafter befriedigt zu werden. 

2 Die Gesellschafter können am Konkurse für ihre Kapitaleinlagen und 
laufenden Zinse nicht als Gläubiger teilnehmen, wohl aber für ihre 
Ansprüche auf verfallene Zinse sowie auf Forderungen für Honorar 
oder für Ersatz von im Interesse der Gesellschaft gemachten Auslagen. 

Art. 571 
1 Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesell-
schafter nicht zur Folge. 

2 Ebenso wenig bewirkt der Konkurs eines Gesellschafters den Kon-
kurs der Gesellschaft. 

3 Die Rechte der Gesellschaftsgläubiger im Konkurse des einzelnen 
Gesellschafters richten sich nach den Vorschriften des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889208. 

Art. 572 
1 Die Privatgläubiger eines Gesellschafters sind nicht befugt, das 
Gesellschaftsvermögen zu ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in 
Anspruch zu nehmen. 

2 Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist nur, was dem Schuldner an 
Zinsen, Honorar, Gewinn und Liquidationsanteil aus dem Gesell-
schaftsverhältnis zukommt. 

Art. 573 
1 Gegen eine Forderung der Gesellschaft kann der Schuldner eine For-
derung, die ihm gegen einen einzelnen Gesellschafter zusteht, nicht zur 
Verrechnung bringen. 

2 Ebenso wenig kann ein Gesellschafter gegenüber seinem Gläubiger 
eine Forderung der Gesellschaft verrechnen. 

3 Ist dagegen ein Gesellschaftsgläubiger gleichzeitig Privatschuldner 
eines Gesellschafters, so wird die Verrechnung sowohl zugunsten des 
Gesellschaftsgläubigers als auch des Gesellschafters zugelassen, 
sobald der Gesellschafter für eine Gesellschaftsschuld persönlich 
belangt werden kann. 

  

208 SR 281.1 
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Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden 

Art. 574 
1 Die Gesellschaft wird aufgelöst durch die Eröffnung des Konkurses. 
Im Übrigen gelten für die Auflösung die Bestimmungen über die ein-
fache Gesellschaft, soweit sich aus den Vorschriften dieses Titels nicht 
etwas anderes ergibt. 

2 Die Gesellschafter haben die Auflösung, abgesehen vom Falle des 
Konkurses, beim Handelsregisteramt anzumelden. 

3 Ist eine Klage auf Auflösung der Gesellschaft angebracht, so kann 
der Richter auf Antrag einer Partei vorsorgliche Massnahmen anord-
nen. 

Art. 575 
1 Ist ein Gesellschafter in Konkurs geraten, so kann die Konkursver-
waltung unter Beobachtung einer mindestens sechsmonatigen Kündi-
gungsfrist die Auflösung der Gesellschaft verlangen, auch wenn die 
Gesellschaft auf bestimmte Dauer eingegangen wurde. 

2 Das gleiche Recht steht dem Gläubiger eines Gesellschafters zu, der 
dessen Liquidationsanteil gepfändet hat. 

3 Die Wirkung einer solchen Kündigung kann aber, solange die Auf-
lösung im Handelsregister nicht eingetragen ist, von der Gesellschaft 
oder von den übrigen Gesellschaftern durch Befriedigung der Kon-
kursmasse oder des betreibenden Gläubigers abgewendet werden. 

Art. 576 

Sind die Gesellschafter vor der Auflösung übereingekommen, dass 
trotz des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter die Gesell-
schaft unter den übrigen fortgesetzt werden soll, so endigt sie nur für 
die Ausscheidenden; im Übrigen besteht sie mit allen bisherigen 
Rechten und Verbindlichkeiten fort. 

Art. 577 

Wenn die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigen Gründen verlangt 
werden könnte und diese vorwiegend in der Person eines oder mehre-
rer Gesellschafter liegen, so kann der Richter auf deren Ausschlies-
sung und auf Ausrichtung ihrer Anteile am Gesellschaftsvermögen 
erkennen, sofern alle übrigen Gesellschafter es beantragen. 
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Art. 578 

Fällt ein Gesellschafter in Konkurs oder verlangt einer seiner Gläubi-
ger, der dessen Liquidationsanteil gepfändet hat, die Auflösung der 
Gesellschaft, so können die übrigen Gesellschafter ihn ausschliessen 
und ihm seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen ausrichten. 

Art. 579 
1 Sind nur zwei Gesellschafter vorhanden, so kann derjenige, der keine 
Veranlassung zur Auflösung gegeben hatte, unter den gleichen Vor-
aussetzungen das Geschäft fortsetzen und dem andern Gesellschafter 
seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen ausrichten. 

2 Das gleiche kann der Richter verfügen, wenn die Auflösung wegen 
eines vorwiegend in der Person des einen Gesellschafters liegenden 
wichtigen Grundes gefordert wird. 

Art. 580 
1 Der dem ausscheidenden Gesellschafter zukommende Betrag wird 
durch Übereinkunft festgesetzt. 

2 Enthält der Gesellschaftsvertrag darüber keine Bestimmung und kön-
nen sich die Beteiligten nicht einigen, so setzt der Richter den Betrag 
in Berücksichtigung der Vermögenslage der Gesellschaft im Zeitpunkt 
des Ausscheidens und eines allfälligen Verschuldens des ausscheiden-
den Gesellschafters fest. 

Art. 581 

Das Ausscheiden eines Gesellschafters sowie die Fortsetzung des 
Geschäftes durch einen Gesellschafter müssen in das Handelsregister 
eingetragen werden. 

Fünfter Abschnitt: Liquidation 

Art. 582 

Nach der Auflösung der Gesellschaft erfolgt ihre Liquidation gemäss 
den folgenden Vorschriften, sofern nicht eine andere Art der Ausein-
andersetzung von den Gesellschaftern vereinbart oder über das Ver-
mögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet ist. 

Art. 583 
1 Die Liquidation wird von den zur Vertretung befugten Gesellschaf-
tern besorgt, sofern in ihrer Person kein Hindernis besteht und soweit 
sich die Gesellschafter nicht auf andere Liquidatoren einigen. 
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2 Auf Antrag eines Gesellschafters kann der Richter, sofern wichtige 
Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und andere ernennen. 

3 Die Liquidatoren sind in das Handelsregister einzutragen, auch wenn 
dadurch die bisherige Vertretung der Gesellschaft nicht geändert wird. 

Art. 584 

Die Erben eines Gesellschafters haben für die Liquidation einen 
gemeinsamen Vertreter zu bezeichnen. 

Art. 585 
1 Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die 
Verpflichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forde-
rungen einzuziehen und das Vermögen der Gesellschaft, soweit es die 
Auseinandersetzung verlangt, zu versilbern. 

2 Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden 
Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Ver-
gleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit es die Liquida-
tion erfordert, auch neue Geschäfte eingehen. 

3 Erhebt ein Gesellschafter Widerspruch gegen einen von den Liquida-
toren beschlossenen Verkauf zu einem Gesamtübernahmepreis, gegen 
die Ablehnung eines solchen Verkaufs oder gegen die beschlossene 
Art der Veräusserung von Grundstücken, so entscheidet auf Begehren 
des widersprechenden Gesellschafters der Richter. 

4 Die Gesellschaft haftet für Schaden aus unerlaubten Handlungen, die 
ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen 
begeht. 

Art. 586 
1 Die während der Liquidation entbehrlichen Gelder und Werte werden 
vorläufig auf Rechnung des endgültigen Liquidationsanteiles unter die 
Gesellschafter verteilt. 

2 Zur Deckung streitiger oder noch nicht fälliger Verbindlichkeiten 
sind die erforderlichen Mittel zurückzubehalten. 

Art. 587 
1 Die Liquidatoren haben bei Beginn der Liquidation eine Bilanz auf-
zustellen. 

2 Bei länger andauernder Liquidation sind jährliche Zwischenbilanzen 
zu errichten. 
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Art. 588 
1 Das nach Tilgung der Schulden verbleibende Vermögen wird 
zunächst zur Rückzahlung des Kapitals an die Gesellschafter und 
sodann zur Entrichtung von Zinsen für die Liquidationszeit verwendet. 

2 Ein Überschuss ist nach den Vorschriften über die Gewinnbeteili-
gung unter die Gesellschafter zu verteilen. 

Art. 589 

Nach Beendigung der Liquidation haben die Liquidatoren die 
Löschung der Firma im Handelsregister zu veranlassen. 

Art. 590 
1 Die Bücher und Papiere der aufgelösten Gesellschaft werden wäh-
rend zehn Jahren nach der Löschung der Firma im Handelsregister an 
einem von den Gesellschaftern oder, wenn sie sich nicht einigen, vom 
Handelsregisteramt zu bezeichnenden Ort aufbewahrt. 

2 Die Gesellschafter und ihre Erben behalten das Recht, in die Bücher 
und Papiere Einsicht zu nehmen. 

Sechster Abschnitt: Verjährung 

Art. 591 
1 Die Forderungen von Gesellschaftsgläubigern gegen einen Gesell-
schafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft verjähren in fünf Jah-
ren nach der Veröffentlichung seines Ausscheidens oder der Auf-
lösung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt, sofern 
nicht wegen der Natur der Forderung eine kürzere Verjährungsfrist 
gilt. 

2 Wird die Forderung erst nach dieser Veröffentlichung fällig, so 
beginnt die Verjährung mit dem Zeitpunkt der Fälligkeit. 

3 Auf Forderungen der Gesellschafter untereinander findet diese Ver-
jährung keine Anwendung. 

Art. 592 
1 Die fünfjährige Verjährung kann dem Gläubiger, der seine Befriedi-
gung nur aus ungeteiltem Gesellschaftsvermögen sucht, nicht ent-
gegengesetzt werden. 
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2 Übernimmt ein Gesellschafter das Geschäft mit Aktiven und Passi-
ven, so kann er den Gläubigern die fünfjährige Verjährung nicht ent-
gegenhalten. Dagegen tritt für die ausgeschiedenen Gesellschafter an 
Stelle der fünfjährigen die zweijährige Frist nach den Grundsätzen der 
Schuldübernahme; ebenso wenn ein Dritter das Geschäft mit Aktiven 
und Passiven übernimmt. 

Art. 593 

Die Unterbrechung der Verjährung gegenüber der fortbestehenden 
Gesellschaft oder einem andern Gesellschafter vermag die Verjährung 
gegenüber einem ausgeschiedenen Gesellschafter nicht zu unterbre-
chen. 

Fünfundzwanzigster Titel: Die Kommanditgesellschaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

Art. 594 
1 Eine Kommanditgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der zwei oder 
mehrere Personen sich zum Zwecke vereinigen, ein Handels-, ein 
Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe unter einer gemeinsamen Firma in der Weise zu betreiben, 
dass wenigstens ein Mitglied unbeschränkt, eines oder mehrere aber 
als Kommanditäre nur bis zum Betrag einer bestimmten Vermögens-
einlage, der Kommanditsumme, haften. 

2 Unbeschränkt haftende Gesellschafter können nur natürliche Perso-
nen, Kommanditäre jedoch auch juristische Personen und Handels-
gesellschaften sein. 

3 Die Gesellschafter haben die Gesellschaft in das Handelsregister ein-
tragen zu lassen. 

Art. 595 

Betreibt eine solche Gesellschaft kein nach kaufmännischer Art 
geführtes Gewerbe, so entsteht sie als Kommanditgesellschaft erst, 
wenn sie sich in das Handelsregister eintragen lässt. 
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Art. 596 
1 Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an 
dem sie ihren Sitz hat.210 

2 …211 

3 Soll die Kommanditsumme nicht oder nur teilweise in bar entrichtet 
werden, so ist die Sacheinlage in der Anmeldung ausdrücklich und mit 
bestimmtem Wertansatz zu bezeichnen und in das Handelsregister ein-
zutragen. 

Art. 597 
1 Die Anmeldung der einzutragenden Tatsachen oder ihrer Verände-
rung muss von allen Gesellschaftern beim Handelsregisteramt unter-
zeichnet oder schriftlich mit beglaubigten Unterschriften eingereicht 
werden. 

2 Die unbeschränkt haftenden Gesellschafter, denen die Vertretung der 
Gesellschaft zustehen soll, haben die Firma und ihre Namen persönlich 
beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeichnung in beglau-
bigter Form einzureichen. 

Zweiter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschafter unter sich 

Art. 598 
1 Das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander richtet sich 
zunächst nach dem Gesellschaftsvertrag. 

2 Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, kommen die Vorschriften 
über die Kollektivgesellschaft zur Anwendung, jedoch mit den Abwei-
chungen, die sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergeben. 

Art. 599 

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch den oder die unbe-
schränkt haftenden Gesellschafter besorgt. 

  

209 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

210 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

211 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 600 
1 Der Kommanditär ist als solcher zur Führung der Geschäfte der 
Gesellschaft weder berechtigt noch verpflichtet. 

2 Er ist auch nicht befugt, gegen die Vornahme einer Handlung der 
Geschäftsführung Widerspruch zu erheben, wenn diese Handlung zum 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft gehört. 

3 Er ist berechtigt, eine Abschrift der Gewinn- und Verlustrechnung 
und der Bilanz zu verlangen und deren Richtigkeit unter Einsicht-
nahme in die Bücher und Papiere zu prüfen oder durch einen unbetei-
ligten Sachverständigen prüfen zu lassen; im Streitfalle bezeichnet der 
Richter den Sachverständigen. 

Art. 601 
1 Am Verlust nimmt der Kommanditär höchstens bis zum Betrage sei-
ner Kommanditsumme teil. 

2 Fehlt es an Vereinbarungen über die Beteiligung des Kommanditärs 
am Gewinn und am Verlust, so entscheidet darüber der Richter nach 
freiem Ermessen. 

3 Ist die Kommanditsumme nicht voll einbezahlt oder ist sie nach 
erfolgter Einzahlung vermindert worden, so dürfen ihr Zinse, Gewinne 
und allfällige Honorare nur so weit zugeschrieben werden, bis sie 
ihren vollen Betrag wieder erreicht hat. 

Dritter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten 

Art. 602 

Die Gesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

Art. 603 

Die Gesellschaft wird nach den für die Kollektivgesellschaft geltenden 
Vorschriften durch den oder die unbeschränkt haftenden Gesellschafter 
vertreten. 

Art. 604 

Der unbeschränkt haftende Gesellschafter kann für eine Gesellschafts-
schuld erst dann persönlich belangt werden, wenn die Gesellschaft 
aufgelöst oder erfolglos betrieben worden ist. 
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Art. 605 

Schliesst der Kommanditär für die Gesellschaft Geschäfte ab, ohne 
ausdrücklich zu erklären, dass er nur als Prokurist oder als Bevoll-
mächtigter handle, so haftet er aus diesen Geschäften gutgläubigen 
Dritten gegenüber gleich einem unbeschränkt haftenden Gesellschaf-
ter. 

Art. 606 

Ist die Gesellschaft vor der Eintragung in das Handelsregister im Ver-
kehr aufgetreten, so haftet der Kommanditär für die bis zur Eintragung 
entstandenen Verbindlichkeiten Dritten gegenüber gleich einem unbe-
schränkt haftenden Gesellschafter, wenn er nicht beweist, dass ihnen 
die Beschränkung seiner Haftung bekannt war. 

Art. 607 

Ist der Name des Kommanditärs in die Firma der Gesellschaft aufge-
nommen worden, so haftet dieser den Gesellschaftsgläubigern wie ein 
unbeschränkt haftender Gesellschafter. 

Art. 608 
1 Der Kommanditär haftet Dritten gegenüber mit der im Handelsregis-
ter eingetragenen Kommanditsumme. 

2 Hat er selbst oder hat die Gesellschaft mit seinem Wissen gegenüber 
Dritten eine höhere Kommanditsumme kundgegeben, so haftet er bis 
zu diesem Betrage. 

3 Den Gläubigern steht der Nachweis offen, dass der Wertansatz von 
Sacheinlagen ihrem wirklichen Wert im Zeitpunkt ihres Einbringens 
nicht entsprochen hat. 

Art. 609 
1 Wenn der Kommanditär die im Handelsregister eingetragene oder 
auf andere Art kundgegebene Kommanditsumme durch Vereinbarung 
mit den übrigen Gesellschaftern oder durch Bezüge vermindert, so 
wird diese Veränderung Dritten gegenüber erst dann wirksam, wenn 
sie in das Handelsregister eingetragen und veröffentlicht worden ist. 

2 Für die vor dieser Bekanntmachung entstandenen Verbindlichkeiten 
bleibt der Kommanditär mit der unverminderten Kommanditsumme 
haftbar. 

Art. 610 
1 Während der Dauer der Gesellschaft haben die Gesellschaftsgläubi-
ger kein Klagerecht gegen den Kommanditär. 
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2 Wird die Gesellschaft aufgelöst, so können die Gläubiger, die Liqui-
datoren oder die Konkursverwaltung verlangen, dass die Kommandit-
summe in die Liquidations- oder Konkursmasse eingeworfen werde, 
soweit sie noch nicht geleistet oder soweit sie dem Kommanditär wie-
der zurückerstattet worden ist. 

Art. 611 
1 Auf Auszahlung von Zinsen und Gewinn hat der Kommanditär nur 
Anspruch, wenn und soweit die Kommanditsumme durch die Aus-
zahlung nicht vermindert wird. 

2 Der Kommanditär ist jedoch nicht verpflichtet, Zinse und Gewinn 
zurückzubezahlen, wenn er auf Grund der ordnungsmässigen Bilanz 
gutgläubig annehmen durfte, diese Bedingung sei erfüllt. 

Art. 612 
1 Wer einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft als Kommanditär 
beitritt, haftet mit der Kommanditsumme auch für die vor seinem Bei-
tritt entstandenen Verbindlichkeiten. 

2 Eine entgegenstehende Verabredung unter den Gesellschaftern hat 
Dritten gegenüber keine Wirkung. 

Art. 613 
1 Die Privatgläubiger eines unbeschränkt haftenden Gesellschafters 
oder eines Kommanditärs sind nicht befugt, das Gesellschaftsvermö-
gen zu ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen. 

2 Gegenstand der Zwangsvollstreckung ist nur, was dem Schuldner an 
Zinsen, Gewinn und Liquidationsanteil sowie an allfälligem Honorar 
aus dem Gesellschaftsverhältnis zukommt. 

Art. 614 
1 Ein Gesellschaftsgläubiger, der gleichzeitig Privatschuldner des 
Kommanditärs ist, kann diesem gegenüber eine Verrechnung nur dann 
beanspruchen, wenn der Kommanditär unbeschränkt haftet. 

2 Im Übrigen richtet sich die Verrechnung nach den Vorschriften über 
die Kollektivgesellschaft. 

Art. 615 
1 Der Konkurs der Gesellschaft hat den Konkurs der einzelnen Gesell-
schafter nicht zur Folge. 

2 Ebenso wenig bewirkt der Konkurs eines Gesellschafters den Kon-
kurs der Gesellschaft. 
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Art. 616 
1 Im Konkurse der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen zur 
Befriedigung der Gesellschaftsgläubiger verwendet unter Ausschluss 
der Privatgläubiger der einzelnen Gesellschafter. 

2 Was der Kommanditär auf Rechnung seiner Kommanditsumme an 
die Gesellschaft geleistet hat, kann er nicht als Forderung anmelden. 

Art. 617 

Wenn das Gesellschaftsvermögen zur Befriedigung der Gesellschafts-
gläubiger nicht hinreicht, so sind diese berechtigt, für den ganzen 
unbezahlten Rest ihrer Forderungen aus dem Privatvermögen jedes 
einzelnen unbeschränkt haftenden Gesellschafters in Konkurrenz mit 
seinen Privatgläubigern Befriedigung zu suchen. 

Art. 618 

Im Konkurse des Kommanditärs haben weder die Gesellschaftsgläubi-
ger noch die Gesellschaft ein Vorzugsrecht vor den Privatgläubigern. 

Vierter Abschnitt: Auflösung, Liquidation, Verjährung 

Art. 619 
1 Für die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft und für die Ver-
jährung der Forderungen gegen die Gesellschafter gelten die gleichen 
Bestimmungen wie bei der Kollektivgesellschaft. 

2 Fällt ein Kommanditär in Konkurs oder wird sein Liquidationsanteil 
gepfändet, so sind die für den Kollektivgesellschafter geltenden Be-
stimmungen entsprechend anwendbar. Dagegen haben der Tod und die 
Entmündigung des Kommanditärs die Auflösung der Gesellschaft 
nicht zur Folge. 
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Sechsundzwanzigster Titel:212 Die Aktiengesellschaft 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 620 
1 Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Firma, deren 
zum voraus bestimmtes Kapital (Aktienkapital213) in Teilsummen 
(Aktien) zerlegt ist und für deren Verbindlichkeiten nur das Gesell-
schaftsvermögen haftet. 

2 Die Aktionäre sind nur zu den statutarischen Leistungen verpflichtet 
und haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht persönlich. 

3 Die Aktiengesellschaft kann auch für andere als wirtschaftliche 
Zwecke gegründet werden. 

Art. 621214 

Das Aktienkapital muss mindestens 100 000 Franken betragen. 

Art. 622 
1 Die Aktien lauten auf den Namen oder auf den Inhaber. 

2 Beide Arten von Aktien können in einem durch die Statuten 
bestimmten Verhältnis nebeneinander bestehen. 

3 Die Statuten können bestimmen, dass Namenaktien später in Inha-
beraktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden 
sollen oder dürfen. 

4 Der Nennwert der Aktie muss mindestens 1 Rappen betragen.215 

5 Die Aktientitel müssen durch mindestens ein Mitglied des Verwal-
tungsrates216 unterschrieben sein. Die Gesellschaft kann bestimmen, 
dass auch auf Aktien, die in grosser Zahl ausgegeben werden, mindes-
tens eine Unterschrift eigenhändig beigesetzt werden muss. 

  

212 Siehe auch die SchlB. zu diesem Tit. am Ende des OR. 
213 Ausdruck gemäss Ziff. II 1 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
214 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
215 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Mai 2001 

(AS 2001 1047; BBl 2000 4337 Ziff. 2.2.1 5501).  
216 Ausdruck gemäss Ziff. II 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
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Art. 623 
1 Die Generalversammlung ist befugt, durch Statutenänderung bei 
unverändert bleibendem Aktienkapital die Aktien in solche von kleine-
rem Nennwert zu zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert 
zusammenzulegen. 

2 Die Zusammenlegung von Aktien bedarf der Zustimmung des Aktio-
närs. 

Art. 624 
1 Die Aktien dürfen nur zum Nennwert oder zu einem diesen überstei-
genden Betrage ausgegeben werden. Vorbehalten bleibt die Ausgabe 
neuer Aktien, die an Stelle ausgefallener Aktien treten. 

2–3 …217 

Art. 625218 

Eine Aktiengesellschaft kann durch eine oder mehrere natürliche oder 
juristische Personen oder andere Handelsgesellschaften gegründet 
werden. 

Art. 626219 

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über: 

1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft; 

2. den Zweck der Gesellschaft; 

3. die Höhe des Aktienkapitals und den Betrag der darauf geleis-
teten Einlagen; 

4. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien; 

5. die Einberufung der Generalversammlung und das Stimmrecht 
der Aktionäre; 

6. die Organe für die Verwaltung und für die Revision; 

7. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekannt-
machungen. 

  

217 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
218 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

219 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 627220 

Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten 
Bestimmungen über: 

1. Die Änderung der Statuten, soweit sie von den gesetzlichen 
Bestimmungen abweichen; 

2. die Ausrichtung von Tantiemen; 

3. die Zusicherung von Bauzinsen; 

4. die Begrenzung der Dauer der Gesellschaft; 

5. Konventionalstrafen bei nicht rechtzeitiger Leistung der Ein-
lage; 

6. die genehmigte und die bedingte Kapitalerhöhung; 

7. die Zulassung der Umwandlung von Namenaktien in Inhaber-
aktien und umgekehrt; 

8. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

9. die Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien, über Partizipa-
tionsscheine, Genussscheine und über die Gewährung beson-
derer Vorteile; 

10. die Beschränkung des Stimmrechts und des Rechts der Aktio-
näre, sich vertreten zu lassen; 

11. die im Gesetz nicht vorgesehenen Fälle, in denen die General-
versammlung nur mit qualifizierter Mehrheit Beschluss fassen 
kann; 

12. die Ermächtigung zur Übertragung der Geschäftsführung auf 
einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte; 

13. die Organisation und die Aufgaben der Revisionsstelle, sofern 
dabei über die gesetzlichen Vorschriften hinausgegangen wird. 

Art. 628 
1 Leistet ein Aktionär eine Sacheinlage, so müssen die Statuten den 
Gegenstand und dessen Bewertung sowie den Namen des Einlegers 
und die ihm zukommenden Aktien angeben.222 

  

220 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

221 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

222 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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2 Übernimmt die Gesellschaft von Aktionären oder einer diesen nahe 
stehenden Person Vermögenswerte oder beabsichtigt sie solche Sach-
übernahmen, so müssen die Statuten den Gegenstand, den Namen des 
Veräusserers und die Gegenleistung der Gesellschaft angeben.223 

3 Werden bei der Gründung zugunsten der Gründer oder anderer Per-
sonen besondere Vorteile ausbedungen, so sind die begünstigten Per-
sonen in den Statuten mit Namen aufzuführen, und es ist der gewährte 
Vorteil nach Inhalt und Wert genau zu bezeichnen. 

4 Die Generalversammlung kann nach zehn Jahren Bestimmungen der 
Statuten über Sacheinlagen oder Sachübernahmen aufheben. Bestim-
mungen über Sachübernahmen können auch aufgehoben werden, wenn 
die Gesellschaft endgültig auf die Sachübernahme verzichtet.224 225 

Art. 629226 

1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher 
Urkunde erklären, eine Aktiengesellschaft zu gründen, darin die Statu-
ten festlegen und die Organe bestellen. 

2 In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Aktien und stel-
len fest: 

1. dass sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind; 

2. dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag 
entsprechen; 

3. dass die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die 
Leistung der Einlagen erfüllt sind. 

Art. 630227 

Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit: 

1. der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Aus-
gabebetrag der Aktien; 

2. einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag 
entsprechende Einlage zu leisten. 

  

223 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

224 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

225 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

226 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

227 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 631228 

1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die 
Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Grün-
dern vorgelegen haben. 

2 Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen: 

1. die Statuten; 

2. der Gründungsbericht; 

3. die Prüfungsbestätigung; 

4. die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld; 

5. die Sacheinlageverträge; 

6. bereits vorliegende Sachübernahmeverträge. 

Art. 632229 

1 Bei der Errichtung der Gesellschaft muss die Einlage für mindestens 
20 Prozent des Nennwertes jeder Aktie geleistet sein. 

2 In allen Fällen müssen die geleisteten Einlagen mindestens 50 000 
Franken betragen. 

Art. 633230 

1 Einlagen in Geld müssen bei einem dem Bankengesetz vom 8. No-
vember 1934231 unterstellten Institut zur ausschliesslichen Verfügung 
der Gesellschaft hinterlegt werden. 

2 Das Institut gibt den Betrag erst frei, wenn die Gesellschaft in das 
Handelsregister eingetragen ist. 

Art. 634232 

Sacheinlagen gelten nur dann als Deckung, wenn: 

1. sie gestützt auf einen schriftlichen oder öffentlich beurkunde-
ten Sacheinlagevertrag geleistet werden; 

  

228 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

229 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

230 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

231 SR 952.0 
232 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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2. die Gesellschaft nach ihrer Eintragung in das Handelsregister 
sofort als Eigentümerin darüber verfügen kann oder einen 
bedingungslosen Anspruch auf Eintragung in das Grundbuch 
erhält; 

3. ein Gründungsbericht mit Prüfungsbestätigung vorliegt. 

Art. 634a233 

1 Der Verwaltungsrat beschliesst die nachträgliche Leistung von Ein-
lagen auf nicht voll liberierte Aktien. 

2 Die nachträgliche Leistung kann in Geld, durch Sacheinlage oder 
durch Verrechnung erfolgen. 

Art. 635234 

Die Gründer geben in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft über: 

1. die Art und den Zustand von Sacheinlagen oder Sachübernah-
men und die Angemessenheit der Bewertung; 

2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld; 

3. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile 
zugunsten von Gründern oder anderen Personen. 

Art. 635a235 

Ein zugelassener Revisor prüft den Gründungsbericht und bestätigt 
schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist. 

Art. 636–639236 

Art. 640237 

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem 
sie ihren Sitz hat. 

  

233 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786: BBl 1983 II 745). 

234 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

235 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

236 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
237 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

c. Nachträgliche 
Leistung 

3. Prüfung  
der Einlagen 
a. Gründungs-
bericht 

b. Prüfungs-
bestätigung 

G. Eintragung 
ins Handels-
register 
I. Gesellschaft 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

225 

220 

Art. 641238 

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzutragen, 
an dem sie sich befinden. 

Art. 642239 

Der Gegenstand von Sacheinlagen und die dafür ausgegebenen Aktien, 
der Gegenstand von Sachübernahmen und die Gegenleistung der 
Gesellschaft sowie Inhalt und Wert besonderer Vorteile müssen ins 
Handelsregister eingetragen werden. 

Art. 643 
1 Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch die 
Eintragung in das Handelsregister. 

2 Das Recht der Persönlichkeit wird durch die Eintragung auch dann 
erworben, wenn die Voraussetzungen der Eintragung tatsächlich nicht 
vorhanden waren. 

3 Sind jedoch bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Vor-
schriften missachtet und dadurch die Interessen von Gläubigern oder 
Aktionären in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt worden, so 
kann der Richter auf Begehren solcher Gläubiger oder Aktionäre die 
Auflösung der Gesellschaft verfügen. …241 

4 Das Klagerecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens drei Monate 
nach der Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
angehoben wird. 

Art. 644 
1 Die vor der Eintragung der Gesellschaft ausgegebenen Aktien sind 
nichtig; dagegen werden die aus der Aktienzeichnung hervorgehenden 
Verpflichtungen dadurch nicht berührt. 

2 Wer vor der Eintragung Aktien ausgibt, wird für allen dadurch verur-
sachten Schaden haftbar. 

  

238 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

239 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

240 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

241 Zweiter Satz aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 645 
1 Ist vor der Eintragung in das Handelsregister im Namen der Gesell-
schaft gehandelt worden, so haften die Handelnden persönlich und 
solidarisch. 

2 Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu bil-
denden Gesellschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Gesell-
schaft übernommen, so werden die Handelnden befreit, und es haftet 
nur die Gesellschaft. 

Art. 646242 

Art. 647243 

Jeder Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates 
über eine Änderung der Statuten muss öffentlich beurkundet und ins 
Handelsregister eingetragen werden. 

Art. 648–649244 

Art. 650245 

1 Die Erhöhung des Aktienkapitals wird von der Generalversammlung 
beschlossen; sie ist vom Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten 
durchzuführen. 

2 Der Beschluss der Generalversammlung muss öffentlich beurkundet 
werden und angeben: 

1. den gesamten Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht 
werden soll, und den Betrag der darauf zu leistenden Einlagen; 

2. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie Vorrechte einzel-
ner Kategorien; 

3. den Ausgabebetrag oder die Ermächtigung an den Verwal-
tungsrat, diesen festzusetzen, sowie den Beginn der Dividen-
denberechtigung; 

4. die Art der Einlagen, bei Sacheinlagen deren Gegenstand und 
Bewertung sowie den Namen des Sacheinlegers und die ihm 
zukommenden Aktien; 

  

242 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745) 
243 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

244 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745) 
245 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786: BBl 1983 II 745). 
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5. bei Sachübernahmen den Gegenstand, den Namen des Veräus-
serers und die Gegenleistung der Gesellschaft; 

6. Inhalt und Wert von besonderen Vorteilen sowie die Namen 
der begünstigten Personen; 

7. eine Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien; 

8. eine Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes und 
die Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte; 

9. die Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener 
Bezugsrechte. 

3 Wird die Kapitalerhöhung nicht innerhalb von drei Monaten ins Han-
delsregister eingetragen, so fällt der Beschluss der Generalversamm-
lung dahin. 

Art. 651246 

1 Die Generalversammlung kann durch Statutenänderung den Verwal-
tungsrat ermächtigen, das Aktienkapital innert einer Frist von läng-
stens zwei Jahren zu erhöhen. 

2 Die Statuten geben den Nennbetrag an, um den der Verwaltungsrat 
das Aktienkapital erhöhen kann. Das genehmigte Kapital darf die 
Hälfte des bisherigen Aktienkapitals nicht übersteigen. 

3 Die Statuten enthalten überdies die Angaben, welche für die ordent-
liche Kapitalerhöhung verlangt werden, mit Ausnahme der Angaben 
über den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Sachübernahmen 
und den Beginn der Dividendenberechtigung. 

4 Im Rahmen der Ermächtigung kann der Verwaltungsrat Erhöhungen 
des Aktienkapitals durchführen. Dabei erlässt er die notwendigen 
Bestimmungen, soweit sie nicht schon im Beschluss der Generalver-
sammlung enthalten sind. 

Art. 651a247 

1 Nach jeder Kapitalerhöhung setzt der Verwaltungsrat den Nenn-
betrag des genehmigten Kapitals in den Statuten entsprechend herab. 

2 Nach Ablauf der für die Durchführung der Kapitalerhöhung fest-
gelegten Frist wird die Bestimmung über die genehmigte Kapital-
erhöhung auf Beschluss des Verwaltungsrates aus den Statuten gestri-
chen. 

  

246 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

247 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 652248 

1 Die Aktien werden in einer besonderen Urkunde (Zeichnungsschein) 
nach den für die Gründung geltenden Regeln gezeichnet. 

2 Der Zeichnungsschein muss auf den Beschluss der Generalversamm-
lung über die Erhöhung oder die Ermächtigung zur Erhöhung des 
Aktienkapitals und auf den Beschluss des Verwaltungsrates über die 
Erhöhung Bezug nehmen. Verlangt das Gesetz einen Emissionspro-
spekt, so nimmt der Zeichnungsschein auch auf diesen Bezug. 

3 Enthält der Zeichnungsschein keine Befristung, so endet seine Ver-
bindlichkeit drei Monate nach der Unterzeichnung. 

Art. 652a249 

1 Werden neue Aktien öffentlich zur Zeichnung angeboten, so gibt die 
Gesellschaft in einem Emissionsprospekt Aufschluss über: 

1. den Inhalt der bestehenden Eintragung im Handelsregister, mit 
Ausnahme der Angaben über die zur Vertretung befugten Per-
sonen; 

2. die bisherige Höhe und Zusammensetzung des Aktienkapitals 
unter Angabe von Anzahl, Nennwert und Art der Aktien sowie 
der Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien; 

3. Bestimmungen der Statuten über eine genehmigte oder eine 
bedingte Kapitalerhöhung; 

4. die Anzahl der Genussscheine und den Inhalt der damit ver-
bundenen Rechte; 

5. die letzte Jahresrechnung und Konzernrechnung mit dem Revi-
sionsbericht und, wenn der Bilanzstichtag mehr als sechs 
Monate zurückliegt, über die Zwischenabschlüsse; 

6. die in den letzten fünf Jahren oder seit der Gründung ausge-
richteten Dividenden; 

7. den Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien. 

2 Öffentlich ist jede Einladung zur Zeichnung, die sich nicht an einen 
begrenzten Kreis von Personen richtet. 

  

248 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

249 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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3 Bei Gesellschaften, die über keine Revisionsstelle verfügen, muss der 
Verwaltungsrat durch einen zugelassenen Revisor einen Revisions-
bericht erstellen lassen und über das Ergebnis der Revision im Emis-
sionsprospekt Aufschluss geben.250 

Art. 652b251 

1 Jeder Aktionär hat Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen 
Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. 

2 Der Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung des Akti-
enkapitals darf das Bezugsrecht nur aus wichtigen Gründen aufheben. 
Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Übernahme von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung 
der Arbeitnehmer. Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf nie-
mand in unsachlicher Weise begünstigt oder benachteiligt werden. 

3 Die Gesellschaft kann dem Aktionär, welchem sie ein Recht zum 
Bezug von Aktien eingeräumt hat, die Ausübung dieses Rechtes nicht 
wegen einer statutarischen Beschränkung der Übertragbarkeit von 
Namenaktien verwehren. 

Art. 652c252 

Soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, sind die Einlagen nach 
den Bestimmungen über die Gründung zu leisten. 

Art. 652d253 

1 Das Aktienkapital kann auch durch Umwandlung von frei verwend-
barem Eigenkapital erhöht werden. 

2 Die Deckung des Erhöhungsbetrags ist mit der Jahresrechnung in der 
von den Aktionären genehmigten Fassung und dem Revisionsbericht 
eines zugelassenen Revisors nachzuweisen. Liegt der Bilanzstichtag 
mehr als sechs Monate zurück, so ist ein geprüfter Zwischenabschluss 
erforderlich.254 

  

250 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

251 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

252 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

253 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

254 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 652e255 

Der Verwaltungsrat gibt in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft 
über: 

1. die Art und den Zustand von Sacheinlagen oder Sachübernah-
men und die Angemessenheit der Bewertung; 

2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld; 

3. die freie Verwendbarkeit von umgewandeltem Eigenkapital; 

4. die Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses, insbe-
sondere über die Einschränkung oder die Aufhebung des 
Bezugsrechtes und die Zuweisung nicht ausgeübter oder ent-
zogener Bezugsrechte; 

5. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile 
zugunsten einzelner Aktionäre oder anderer Personen. 

Art. 652f256 

1 Ein zugelassener Revisor prüft den Kapitalerhöhungsbericht und 
bestätigt schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist.257 

2 Keine Prüfungsbestätigung ist erforderlich, wenn die Einlage auf das 
neue Aktienkapital in Geld erfolgt, das Aktienkapital nicht zur Vor-
nahme einer Sachübernahme erhöht wird und die Bezugsrechte nicht 
eingeschränkt oder aufgehoben werden. 

Art. 652g258 

1 Liegen der Kapitalerhöhungsbericht und, sofern erforderlich, die 
Prüfungsbestätigung vor, so ändert der Verwaltungsrat die Statuten 
und stellt dabei fest: 

1. dass sämtliche Aktien gültig gezeichnet sind; 

2. dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag 
entsprechen; 

3. dass die Einlagen entsprechend den Anforderungen des Geset-
zes, der Statuten oder des Generalversammlungsbeschlusses 
geleistet wurden. 

  

255 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

256 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

257 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

258 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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2 Beschluss und Feststellungen sind öffentlich zu beurkunden. Die 
Urkundsperson hat die Belege, die der Kapitalerhöhung zugrunde lie-
gen, einzeln zu nennen und zu bestätigen, dass sie dem Verwaltungsrat 
vorgelegen haben. 

3 Der öffentlichen Urkunde sind die geänderten Statuten, der Kapital-
erhöhungsbericht, die Prüfungsbestätigung sowie die Sacheinlagever-
träge und die bereits vorliegenden Sachübernahmeverträge beizulegen. 

Art. 652h259 

1 Der Verwaltungsrat meldet die Statutenänderung und seine Feststel-
lungen beim Handelsregister zur Eintragung an. 

2 Einzureichen sind: 

1. die öffentlichen Urkunden über die Beschlüsse der Generalver-
sammlung und des Verwaltungsrates mit den Beilagen; 

2. eine beglaubigte Ausfertigung der geänderten Statuten. 

3 Aktien, die vor der Eintragung der Kapitalerhöhung ausgegeben wer-
den, sind nichtig; die aus der Aktienzeichnung hervorgehenden Ver-
pflichtungen werden dadurch nicht berührt. 

Art. 653260 

1 Die Generalversammlung kann eine bedingte Kapitalerhöhung 
beschliessen, indem sie in den Statuten den Gläubigern von neuen 
Anleihens- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft 
oder ihren Konzerngesellschaften sowie den Arbeitnehmern Rechte 
auf den Bezug neuer Aktien (Wandel- oder Optionsrechte) einräumt. 

2 Das Aktienkapital erhöht sich ohne weiteres in dem Zeitpunkt und in 
dem Umfang, als diese Wandel- oder Optionsrechte ausgeübt und die 
Einlagepflichten durch Verrechnung oder Einzahlung erfüllt werden. 

Art. 653a261 

1 Der Nennbetrag, um den das Aktienkapital bedingt erhöht werden 
kann, darf die Hälfte des bisherigen Aktienkapitals nicht übersteigen. 

2 Die geleistete Einlage muss mindestens dem Nennwert entsprechen. 

  

259 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

260 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

261 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 653b262 

1 Die Statuten müssen angeben: 

1. den Nennbetrag der bedingten Kapitalerhöhung; 

2. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien; 

3. den Kreis der Wandel- oder der Optionsberechtigten; 

4. die Aufhebung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre; 

5. Vorrechte einzelner Kategorien von Aktien; 

6. die Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien. 

2 Werden die Anleihens- oder ähnlichen Obligationen, mit denen 
Wandel- oder Optionsrechte verbunden sind, nicht den Aktionären 
vorweg zur Zeichnung angeboten, so müssen die Statuten überdies 
angeben: 

1. die Voraussetzungen für die Ausübung der Wandel- oder der 
Optionsrechte; 

2. die Grundlagen, nach denen der Ausgabebetrag zu berechnen 
ist. 

3 Wandel- oder Optionsrechte, die vor der Eintragung der Statuten-
bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung im Handelsregister 
eingeräumt werden, sind nichtig. 

Art. 653c263 

1 Sollen bei einer bedingten Kapitalerhöhung Anleihens- oder ähnliche 
Obligationen, mit denen Wandel- oder Optionsrechte verbunden sind, 
ausgegeben werden, so sind diese Obligationen vorweg den Aktionä-
ren entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung zur Zeichnung anzubie-
ten. 

2 Dieses Vorwegzeichnungsrecht kann beschränkt oder aufgehoben 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

3 Durch die für eine bedingte Kapitalerhöhung notwendige Aufhebung 
des Bezugsrechtes sowie durch eine Beschränkung oder Aufhebung 
des Vorwegzeichnungsrechtes darf niemand in unsachlicher Weise 
begünstigt oder benachteiligt werden. 

  

262 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

263 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 653d264 

1 Dem Gläubiger oder dem Arbeitnehmer, dem ein Wandel- oder ein 
Optionsrecht zum Erwerb von Namenaktien zusteht, kann die Aus-
übung dieses Rechtes nicht wegen einer Beschränkung der Übertrag-
barkeit von Namenaktien verwehrt werden, es sei denn, dass dies in 
den Statuten und im Emissionsprospekt vorbehalten wird. 

2 Wandel- oder Optionsrechte dürfen durch die Erhöhung des Aktien-
kapitals, durch die Ausgabe neuer Wandel- oder Optionsrechte oder 
auf andere Weise nur beeinträchtigt werden, wenn der Konversions-
preis gesenkt oder den Berechtigten auf andere Weise ein angemesse-
ner Ausgleich gewährt wird, oder wenn die gleiche Beeinträchtigung 
auch die Aktionäre trifft. 

Art. 653e265 

1 Wandel- oder Optionsrechte werden durch eine schriftliche Erklä-
rung ausgeübt, die auf die Statutenbestimmung über die bedingte 
Kapitalerhöhung hinweist; verlangt das Gesetz einen Emissionspro-
spekt, so nimmt die Erklärung auch auf diesen Bezug. 

2 Die Leistung der Einlage durch Geld oder Verrechnung muss bei 
einem Bankinstitut erfolgen, das dem Bankengesetz vom 8. November 
1934 266 unterstellt ist. 

3 Die Aktionärsrechte entstehen mit der Erfüllung der Einlagepflicht. 

Art. 653f267 

1 Ein zugelassener Revisionsexperte prüft nach Abschluss jedes 
Geschäftsjahres, auf Verlangen des Verwaltungsrats schon vorher, ob 
die Ausgabe der neuen Aktien dem Gesetz, den Statuten und, wenn ein 
solcher erforderlich ist, dem Emissionsprospekt entsprochen hat.268 

2 Er bestätigt dies schriftlich. 

  

264 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

265 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

266 SR 952.0 
267 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
268 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 653g269 

1 Nach Eingang der Prüfungsbestätigung stellt der Verwaltungsrat in 
öffentlicher Urkunde Anzahl, Nennwert und Art der neu ausgegebenen 
Aktien sowie die Vorrechte einzelner Kategorien und den Stand des 
Aktienkapitals am Schluss des Geschäftsjahres oder im Zeitpunkt der 
Prüfung fest. Er nimmt die nötigen Statutenanpassungen vor. 

2 In der öffentlichen Urkunde stellt die Urkundsperson fest, dass die 
Prüfungsbestätigung die verlangten Angaben enthält. 

Art. 653h270 

Der Verwaltungsrat meldet dem Handelsregister spätestens drei Mona-
te nach Abschluss des Geschäftsjahres die Statutenänderung an und 
reicht die öffentliche Urkunde und die Prüfungsbestätigung ein. 

Art. 653i271 

1 Sind die Wandel- oder die Optionsrechte erloschen und wird dies von 
einem zugelassenen Revisionsexperten in einem schriftlichen Prü-
fungsbericht bestätigt, so hebt der Verwaltungsrat die Statuten-
bestimmungen über die bedingte Kapitalerhöhung auf. 

2 In der öffentlichen Urkunde stellt die Urkundsperson fest, dass der 
Prüfungsbericht die verlangten Angaben enthält. 

Art. 654 
1 Die Generalversammlung kann nach Massgabe der Statuten oder auf 
dem Wege der Statutenänderung die Ausgabe von Vorzugsaktien 
beschliessen oder bisherige Aktien in Vorzugsaktien umwandeln. 

2 Hat eine Gesellschaft Vorzugsaktien ausgegeben, so können weitere 
Vorzugsaktien, denen Vorrechte gegenüber den bereits bestehenden 
Vorzugsaktien eingeräumt werden sollen, nur mit Zustimmung sowohl 
einer besonderen Versammlung der beeinträchtigten Vorzugsaktionäre 
als auch einer Generalversammlung sämtlicher Aktionäre ausgegeben 
werden. Eine abweichende Ordnung durch die Statuten bleibt vorbe-
halten. 

  

269 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

270 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

271 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

272 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

c. Anpassung  
der Statuten 

d. Eintragung  
in das Handels-
register 

7. Streichung 

III. Vorzugs-
aktien 
1. Voraus-
setzungen272 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

235 

220 

3 Dasselbe gilt, wenn statutarische Vorrechte, die mit Vorzugsaktien 
verbunden sind, abgeändert oder aufgehoben werden sollen. 

Art. 655273 

Art. 656 
1 Die Vorzugsaktien geniessen gegenüber den Stammaktien die Vor-
rechte, die ihnen in den ursprünglichen Statuten oder durch Statu-
tenänderung ausdrücklich eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den 
Stammaktien gleich. 

2 Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder 
ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Bezugs-
rechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien erstrecken. 

Art. 656a275 

1 Die Statuten können ein Partizipationskapital vorsehen, das in Teil-
summen (Partizipationsscheine) zerlegt ist. Diese Partizipationsscheine 
werden gegen Einlage ausgegeben, haben einen Nennwert und gewäh-
ren kein Stimmrecht. 

2 Die Bestimmungen über das Aktienkapital, die Aktie und den Aktio-
när gelten, soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, auch für das 
Partizipationskapital, den Partizipationsschein und den Partizipanten. 

3 Die Partizipationsscheine sind als solche zu bezeichnen. 

Art. 656b276 

1 Das Partizipationskapital darf das Doppelte des Aktienkapitals nicht 
übersteigen. 

2 Die Bestimmungen über das Mindestkapital und über die Mindest-
gesamteinlage finden keine Anwendung. 

3 In den Bestimmungen über die Einschränkungen des Erwerbs eigener 
Aktien, die allgemeine Reserve, die Einleitung einer Sonderprüfung 
gegen den Willen der Generalversammlung und über die Meldepflicht 
bei Kapitalverlust ist das Partizipationskapital dem Aktienkapital 
zuzuzählen. 

  

273 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
274 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
275 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
276 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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4 Eine genehmigte oder eine bedingte Erhöhung des Aktien- und des 
Partizipationskapitals darf insgesamt die Hälfte der Summe die bis-
herigen Aktien- und Partizipationskapitals nicht übersteigen. 

5 Partizipationskapital kann im Verfahren der genehmigten oder 
bedingten Kapitalerhöhung geschaffen werden. 

Art. 656c277 

1 Der Partizipant hat kein Stimmrecht und, sofern die Statuten nichts 
anderes bestimmen, keines der damit zusammenhängenden Rechte. 

2 Als mit dem Stimmrecht zusammenhängende Rechte gelten das 
Recht auf Einberufung einer Generalversammlung, das Teilnahme-
recht, das Recht auf Auskunft, das Recht auf Einsicht und das Antrags-
recht. 

3 Gewähren ihm die Statuten kein Recht auf Auskunft oder Einsicht 
oder kein Antragsrecht auf Einleitung einer Sonderprüfung (Art. 697a 
ff.), so kann der Partizipant Begehren um Auskunft oder Einsicht oder 
um Einleitung einer Sonderprüfung schriftlich zuhanden der General-
versammlung stellen. 

Art. 656d278 

1 Den Partizipanten muss die Einberufung der Generalversammlung 
zusammen mit den Verhandlungsgegenständen und den Anträgen 
bekannt gegeben werden. 

2 Jeder Beschluss der Generalversammlung ist unverzüglich am 
Gesellschaftssitz und bei den eingetragenen Zweigniederlassungen zur 
Einsicht der Partizipanten aufzulegen. Die Partizipanten sind in der 
Bekanntgabe darauf hinzuweisen. 

Art. 656e279 

Die Statuten können den Partizipanten einen Anspruch auf einen Ver-
treter im Verwaltungsrat einräumen. 

  

277 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

278 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

279 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 656f 280 

1 Die Statuten dürfen die Partizipanten bei der Verteilung des Bilanz-
gewinnes und des Liquidationsergebnisses sowie beim Bezug neuer 
Aktien nicht schlechter stellen als die Aktionäre. 

2 Bestehen mehrere Kategorien von Aktien, so müssen die Partizipa-
tionsscheine zumindest der Kategorie gleichgestellt sein, die am 
wenigsten bevorzugt ist. 

3 Statutenänderungen und andere Generalversammlungsbeschlüsse, 
welche die Stellung der Partizipanten verschlechtern, sind nur zulässig, 
wenn sie auch die Stellung der Aktionäre, denen die Partizipanten 
gleichstehen, entsprechend beeinträchtigen. 

4 Sofern die Statuten nichts anderes bestimmen, dürfen die Vorrechte 
und die statutarischen Mitwirkungsrechte von Partizipanten nur mit 
Zustimmung einer besonderen Versammlung der betroffenen Partizi-
panten und der Generalversammlung der Aktionäre beschränkt oder 
aufgehoben werden. 

Art. 656g281 

1 Wird ein Partizipationskapital geschaffen, so haben die Aktionäre ein 
Bezugsrecht wie bei der Ausgabe neuer Aktien. 

2 Die Statuten können vorsehen, dass Aktionäre nur Aktien und Parti-
zipanten nur Partizipationsscheine beziehen können, wenn das Aktien- 
und das Partizipationskapital gleichzeitig und im gleichen Verhältnis 
erhöht werden. 

3 Wird das Partizipationskapital oder das Aktienkapital allein oder 
verhältnismässig stärker als das andere erhöht, so sind die Bezugs-
rechte so zuzuteilen, dass Aktionäre und Partizipanten am gesamten 
Kapital gleich wie bis anhin beteiligt bleiben können. 

Art. 657282 

1 Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen zugunsten 
von Personen vorsehen, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapi-
talbeteiligung oder als Aktionär, Gläubiger, Arbeitnehmer oder in 
ähnlicher Weise verbunden sind. Sie haben die Zahl der ausgegebenen 
Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen Rechte anzuge-
ben. 

  

280 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

281 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

282 Fassung gemäss Ziff I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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2 Durch die Genussscheine können den Berechtigten nur Ansprüche 
auf einen Anteil am Bilanzgewinn oder am Liquidationsergebnis oder 
auf den Bezug neuer Aktien verliehen werden. 

3 Der Genussschein darf keinen Nennwert haben; er darf weder Parti-
zipationsschein genannt noch gegen eine Einlage ausgegeben werden, 
die unter den Aktiven der Bilanz ausgewiesen wird. 

4 Die Berechtigten bilden von Gesetzes wegen eine Gemeinschaft, für 
welche die Bestimmungen über die Gläubigergemeinschaft bei Anlei-
hensobligationen sinngemäss gelten. Den Verzicht auf einzelne oder 
alle Rechte aus den Genussscheinen können jedoch nur die Inhaber der 
Mehrheit aller im Umlauf befindlichen Genussscheintitel verbindlich 
beschliessen. 

5 Zugunsten der Gründer der Gesellschaft dürfen Genussscheine nur 
aufgrund der ursprünglichen Statuten geschaffen werden. 

Art. 658283 

Art. 659284 

1 Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur dann erwerben, wenn frei 
verwendbares Eigenkapital in der Höhe der dafür nötigen Mittel vor-
handen ist und der gesamte Nennwert dieser Aktien 10 Prozent des 
Aktienkapitals nicht übersteigt. 

2 Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung 
Namenaktien erworben, so beträgt die Höchstgrenze 20 Prozent. Die 
über 10 Prozent des Aktienkapitals hinaus erworbenen eigenen Aktien 
sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung 
zu vernichten. 

Art. 659a285 

1 Das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien 
ruhen. 

2 Die Gesellschaft hat für die eigenen Aktien einen dem Anschaf-
fungswert entsprechenden Betrag gesondert als Reserve auszuweisen. 

  

283 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
284 Fassung gemäss Ziff I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
285 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

N. Eigene  
Aktien 
I. Einschränkung 
des Erwerbs 

II. Folgen  
des Erwerbs 
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Art. 659b286 

1 Ist eine Gesellschaft an Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt, 
so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Tochtergesellschaf-
ten die gleichen Einschränkungen und Folgen wie für den Erwerb 
eigener Aktien. 

2 Erwirbt eine Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an einer anderen 
Gesellschaft, die ihrerseits Aktien der Erwerberin hält, so gelten diese 
Aktien als eigene Aktien der Erwerberin. 

3 Die Reservebildung obliegt der Gesellschaft, welche die Mehrheits-
beteiligung hält. 

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Aktionäre 

Art. 660287 

1 Jeder Aktionär hat Anspruch auf einen verhältnismässigen Anteil am 
Bilanzgewinn, soweit dieser nach dem Gesetz oder den Statuten zur 
Verteilung unter die Aktionäre bestimmt ist. 

2 Bei Auflösung der Gesellschaft hat der Aktionär, soweit die Statuten 
über die Verwendung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft 
nichts anderes bestimmen, das Recht auf einen verhältnismässigen 
Anteil am Ergebnis der Liquidation. 

3 Vorbehalten bleiben die in den Statuten für einzelne Kategorien von 
Aktien festgesetzten Vorrechte. 

Art. 661 

Die Anteile am Gewinn und am Liquidationsergebnis sind, sofern die 
Statuten nicht etwas anderes vorsehen, im Verhältnis der auf das 
Aktienkapital einbezahlten Beträge zu berechnen. 

Art. 662288 

1 Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäfts-
bericht, der sich aus der Jahresrechnung, dem Jahresbericht und einer 
Konzernrechnung zusammensetzt, soweit das Gesetz eine solche ver-
langt. 

  

286 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

287 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

288 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

III. Erwerb durch 
Tochtergesell-
schaften 

A. Recht auf  
Gewinn- und 
Liquidations-
anteil 
I. Im 
Allgemeinen 

II. Berechnungs-
art 

B. Geschäfts-
bericht 
I. Im 
Allgemeinen 
1. Inhalt 
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2 Die Jahresrechnung besteht aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und 
dem Anhang. 

Art. 662a289 

1 Die Jahresrechnung wird nach den Grundsätzen der ordnungsmässi-
gen Rechnungslegung so aufgestellt, dass die Vermögens- und 
Ertragslage der Gesellschaft möglichst zuverlässig beurteilt werden 
kann. Sie enthält auch die Vorjahreszahlen. 

2 Die ordnungsmässige Rechnungslegung erfolgt insbesondere nach 
den Grundsätzen der: 

1. Vollständigkeit der Jahresrechnung; 

2. Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben; 

3. Vorsicht; 

4. Fortführung der Unternehmenstätigkeit; 

5. Stetigkeit in Darstellung und Bewertung; 

6. Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven 
sowie von Aufwand und Ertrag. 

3 Abweichungen vom Grundsatz der Unternehmensfortführung, von 
der Stetigkeit der Darstellung und Bewertung und vom Verrechnungs-
verbot sind in begründeten Fällen zulässig. Sie sind im Anhang darzu-
legen. 

4 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die kaufmännische Buch-
führung. 

Art. 663290 

1 Die Erfolgsrechnung weist betriebliche und betriebsfremde sowie 
ausserordentliche Erträge und Aufwendungen aus. 

2 Unter Ertrag werden der Erlös aus Lieferungen und Leistungen, der 
Finanzertrag sowie die Gewinne aus Veräusserungen von Anlagever-
mögen gesondert ausgewiesen. 

3 Unter Aufwand werden Material- und Warenaufwand, Personalauf-
wand, Finanzaufwand sowie Aufwand für Abschreibungen gesondert 
ausgewiesen. 

4 Die Erfolgsrechnung zeigt den Jahresgewinn oder den Jahresverlust. 

  

289 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

290 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

2. Ordnungs-
mässige 
Rechnungs-
legung 

II. Erfolgs-
rechnung; 
Mindest-
gliederung 
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Art. 663a291 

1 Die Bilanz weist das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen, das 
Fremdkapital und das Eigenkapital aus. 

2 Das Umlaufvermögen wird in flüssige Mittel, Forderungen aus Lie-
ferungen und Leistungen, andere Forderungen sowie Vorräte unter-
teilt, das Anlagevermögen in Finanzanlagen, Sachanlagen und imma-
terielle Anlagen. 

3 Das Fremdkapital wird in Schulden aus Lieferungen und Leistungen, 
andere kurzfristige Verbindlichkeiten, langfristige Verbindlichkeiten 
und Rückstellungen unterteilt, das Eigenkapital in Aktienkapital, 
gesetzliche und andere Reserven sowie in einen Bilanzgewinn. 

4 Gesondert angegeben werden auch das nicht einbezahlte Aktienkapi-
tal, die Gesamtbeträge der Beteiligungen, der Forderungen und der 
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaften des Konzerns 
oder Aktionären, die eine Beteiligung an der Gesellschaft halten, die 
Rechnungsabgrenzungsposten sowie ein Bilanzverlust. 

Art. 663b292 

Der Anhang enthält: 

1. den Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 
und Pfandbestellungen zugunsten Dritter; 

2. den Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen 
verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie der Aktiven 
unter Eigentumsvorbehalt; 

3. den Gesamtbetrag der nichtbilanzierten Leasingverbindlichkei-
ten; 

4. die Brandversicherungswerte der Sachanlagen; 

5. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen; 

6. die Beträge, Zinssätze und Fälligkeiten der von der Gesell-
schaft ausgegebenen Anleihensobligationen; 

7. jede Beteiligung, die für die Beurteilung der Vermögens- und 
Ertragslage der Gesellschaft wesentlich ist; 

  

291 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

292 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

293 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

III. Bilanz; 
Mindest-
gliederung 

IV. Anhang 
1. Im  
Allgemeinen293 
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8. den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreser-
ven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit 
dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reser-
ven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis 
wesentlich günstiger dargestellt wird; 

9. Angaben über Gegenstand und Betrag von Aufwertungen; 

10. Angaben über Erwerb, Veräusserung und Anzahl der von der 
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, einschliesslich ihrer 
Aktien, die eine andere Gesellschaft hält, an der sie mehrheit-
lich beteiligt ist; anzugeben sind ebenfalls die Bedingungen, zu 
denen die Gesellschaft die eigenen Aktien erworben oder ver-
äussert hat; 

11. den Betrag der genehmigten und der bedingten Kapitalerhö-
hung; 

12.294 Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung; 

13.295 allenfalls die Gründe, die zum vorzeitigen Rücktritt der Revi-
sionsstelle geführt haben; 

14.296 die anderen vom Gesetz vorgeschriebenen Angaben. 

Art. 663bbis297 

1 Gesellschaften, deren Aktien an einer Börse kotiert sind, haben im 
Anhang zur Bilanz anzugeben: 

1. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegenwärtige 
Mitglieder des Verwaltungsrates ausgerichtet haben; 

2. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an Personen aus-
gerichtet haben, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil 
mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung); 

3. alle Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an gegenwärtige 
Mitglieder des Beirates ausgerichtet haben; 

  

294 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

295 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

296 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

297 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

2. Zusätzliche 
Angaben bei  
Gesellschaften  
mit kotierten  
Aktien 
a. Vergütungen 
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4. Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an frühere Mitglieder 
des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates 
ausgerichtet haben, sofern sie in einem Zusammenhang mit der 
früheren Tätigkeit als Organ der Gesellschaft stehen oder nicht 
marktüblich sind; 

5. nicht marktübliche Vergütungen, die sie direkt oder indirekt an 
Personen ausgerichtet haben, die den in den Ziffern 1–4 
genannten Personen nahe stehen. 

2 Als Vergütungen gelten insbesondere: 

1. Honorare, Löhne, Bonifikationen und Gutschriften; 

2. Tantiemen, Beteiligungen am Umsatz und andere Beteiligun-
gen am Geschäftsergebnis; 

3. Sachleistungen; 

4. die Zuteilung von Beteiligungen, Wandel- und Optionsrechten; 

5. Abgangsentschädigungen; 

6. Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen 
zugunsten Dritter und andere Sicherheiten; 

7. der Verzicht auf Forderungen; 

8. Aufwendungen, die Ansprüche auf Vorsorgeleistungen 
begründen oder erhöhen; 

9. sämtliche Leistungen für zusätzliche Arbeiten. 

3 Im Anhang zur Bilanz sind zudem anzugeben:  

1. alle Darlehen und Kredite, die den gegenwärtigen Mitgliedern 
des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates 
gewährt wurden und noch ausstehen; 

2. Darlehen und Kredite, die zu nicht marktüblichen Bedin-
gungen an frühere Mitglieder des Verwaltungsrates, der 
Geschäftsleitung und des Beirates gewährt wurden und noch 
ausstehen; 

3. Darlehen und Kredite, die zu nicht marktüblichen Bedin-
gungen an Personen, die den in den Ziffern 1 und 2 genannten 
Personen nahe stehen, gewährt wurden und noch ausstehen. 

4 Die Angaben zu Vergütungen und Krediten müssen umfassen: 

1. den Gesamtbetrag für den Verwaltungsrat und den auf jedes 
Mitglied entfallenden Betrag unter Nennung des Namens und 
der Funktion des betreffenden Mitglieds; 

2. den Gesamtbetrag für die Geschäftsleitung und den höchsten 
auf ein Mitglied entfallenden Betrag unter Nennung des 
Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds; 
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3. den Gesamtbetrag für den Beirat und den auf jedes Mitglied 
entfallenden Betrag unter Nennung des Namens und der Funk-
tion des betreffenden Mitglieds. 

5 Vergütungen und Kredite an nahe stehende Personen sind gesondert 
auszuweisen. Die Namen der nahe stehenden Personen müssen nicht 
angegeben werden. Im Übrigen finden die Vorschriften über die 
Angaben zu Vergütungen und Krediten an Mitglieder des Ver-
waltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates entsprechende 
Anwendung. 

Art. 663c298 

1 Gesellschaften, deren Aktien300 an einer Börse kotiert sind, haben im 
Anhang zur Bilanz bedeutende Aktionäre und deren Beteiligungen 
anzugeben, sofern diese ihnen bekannt sind oder bekannt sein müssten. 

2 Als bedeutende Aktionäre gelten Aktionäre und stimmrechtsverbun-
dene Aktionärsgruppen, deren Beteiligung 5 Prozent aller Stimmrechte 
übersteigt. Enthalten die Statuten eine tiefere prozentmässige Begren-
zung der Namenaktien (Art. 685d Abs. 1), so gilt für die Bekanntgabe-
pflicht diese Grenze. 

3 Anzugeben sind weiter die Beteiligungen an der Gesellschaft sowie 
die Wandel- und Optionsrechte jedes gegenwärtigen Mitglieds des 
Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates mit Ein-
schluss der Beteiligungen der ihm nahe stehenden Personen unter 
Nennung des Namens und der Funktion des betreffenden Mitglieds.301 

Art. 663d302 

1 Der Jahresbericht stellt den Geschäftsverlauf sowie die wirtschaft-
liche und finanzielle Lage der Gesellschaft dar. 

2 Er nennt die im Geschäftsjahr eingetretenen Kapitalerhöhungen und 
gibt die Prüfungsbestätigung wieder. 

  

298 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

299 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

300 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
301 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 

Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

302 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

303 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

b. Beteiligun-
gen299 

V. Jahres-
bericht303 
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Art. 663e304 

1 Fasst die Gesellschaft durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise 
eine oder mehrere Gesellschaften unter einheitlicher Leitung zusam-
men (Konzern), so erstellt sie eine konsolidierte Jahresrechnung (Kon-
zernrechnung). 

2 Die Gesellschaft ist von der Pflicht zur Erstellung einer Konzern-
rechnung befreit, wenn sie zusammen mit ihren Untergesellschaften 
zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren nicht überschreitet: 

1. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken; 

2. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken; 

3.306 200 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. 

3 Eine Konzernrechnung ist dennoch zu erstellen wenn: 

1.307 die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat; 

2.308 die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend hat; 

3. Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktien-
kapitals vertreten, es verlangen; 

4. dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der Vermö-
gens und Ertragslage der Gesellschaft notwendig ist. 

Art. 663f 309
  

1 Ist eine Gesellschaft in die Konzernrechnung einer Obergesellschaft 
einbezogen, die nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländi-
schen Vorschriften erstellt und geprüft worden ist, so muss sie keine 
besondere Konzernrechnung erstellen, wenn sie die Konzernrechnung 
der Obergesellschaft ihren Aktionären und Gläubigern wie die eigene 
Jahresrechnung bekanntmacht. 

  

304 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1993 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

305 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

306 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

307 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

308 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

309 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1993 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

VI. Konzern-
rechnung 
1. Pflicht zur 
Erstellung305 

2. Zwischen-
gesellschaften 
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2 Sie ist jedoch verpflichtet, eine besondere Konzernrechnung zu 
erstellen, wenn sie ihre Jahresrechnung veröffentlichen muss oder 
wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktien-
kapitals vertreten, es verlangen. 

Art. 663g310 

1 Die Konzernrechnung untersteht den Grundsätzen ordnungsmässiger 
Rechnungslegung. 

2 Im Anhang zur Konzernrechnung nennt die Gesellschaft die Konso-
lidierungs- und Bewertungsregeln. Weicht sie davon ab, so weist sie 
im Anhang darauf hin und vermittelt in anderer Weise die für den Ein-
blick in die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns nötigen Anga-
ben. 

Art. 663h311 

1 In der Jahresrechnung, im Jahresbericht und in der Konzernrechnung 
kann auf Angaben verzichtet werden, welche der Gesellschaft oder 
dem Konzern erhebliche Nachteile bringen können. Die Revisionsstel-
le ist über die Gründe zu unterrichten. 

2 Die Jahresrechnung kann im Rahmen der Grundsätze der ordnungs-
mässigen Rechnungslegung den Besonderheiten des Unternehmens 
angepasst werden. Sie hat jedoch den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestinhalt aufzuweisen. 

Art. 664313 

Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten, die aus der 
Errichtung, der Erweiterung oder der Umstellung des Geschäfts ent-
stehen, dürfen bilanziert werden. Sie werden gesondert ausgewiesen 
und innerhalb von fünf Jahren abgeschrieben. 

  

310 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1993 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

311 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

312 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

313 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

314 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 2005 (Transparenz betreffend Vergütungen an 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung), in Kraft seit 1. Jan. 2007  
(AS 2006 2629 2632; BBl 2004 4471). 

3. Erstellung 

VII. Schutz und 
Anpassung312 

VIII. Bewertung 
1. Gründungs-, 
Kapital-
erhöhungs- und 
Organisations-
kosten314 
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Art. 665315 

Das Anlagevermögen darf höchstens zu den Anschaffungs- oder den 
Herstellungskosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen 
Abschreibungen. 

Art. 665a316 

1 Zum Anlagevermögen gehören auch Beteiligungen und andere 
Finanzanlagen. 

2 Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, die mit 
der Absicht dauernder Anlage gehalten werden und einen massgeb-
lichen Einfluss vermitteln. 

3 Stimmberechtigte Anteile von mindestens 20 Prozent gelten als 
Beteiligung. 

Art. 666317 

1 Rohmaterialien, teilweise oder ganz fertig gestellte Erzeugnisse 
sowie Waren dürfen höchstens zu den Anschaffungs- oder den Her-
stellungskosten bewertet werden. 

2 Sind die Kosten höher als der am Bilanzstichtag allgemein geltende 
Marktpreis, so ist dieser massgebend. 

Art. 667318 

1 Wertschriften mit Kurswert dürfen höchstens zum Durchschnittskurs 
des letzten Monats vor dem Bilanzstichtag bewertet werden. 

2 Wertschriften ohne Kurswert dürfen höchstens zu den Anschaffungs-
kosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen Wertberichti-
gungen. 

Art. 668319 

  

315 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

316 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

317 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

318 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

319 Aufgehoben durch Ziff I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
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Art. 669320 

1 Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen müssen 
vorgenommen werden, soweit sie nach allgemein anerkannten kauf-
männischen Grundsätzen notwendig sind. Rückstellungen sind insbe-
sondere zu bilden, um ungewisse Verpflichtungen und drohende Ver-
luste aus schwebenden Geschäften zu decken. 

2 Der Verwaltungsrat darf zu Wiederbeschaffungszwecken zusätzliche 
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen vornehmen 
und davon absehen, überflüssig gewordene Rückstellungen aufzulö-
sen. 

3 Stille Reserven, die darüber hinausgehen, sind zulässig, soweit die 
Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens oder auf die 
Ausrichtung einer möglichst gleichmässigen Dividende es unter 
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre rechtfertigt. 

4 Bildung und Auflösung von Wiederbeschaffungsreserven und dar-
über hinausgehenden stillen Reserven sind der Revisionsstelle im ein-
zelnen mitzuteilen. 

Art. 670321 

1 Ist die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven 
infolge eines Bilanzverlustes nicht mehr gedeckt, so dürfen zur Besei-
tigung der Unterbilanz Grundstücke oder Beteiligungen, deren wirk-
licher Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gestiegen 
ist, bis höchstens zu diesem Wert aufgewertet werden. Der Aufwer-
tungsbetrag ist gesondert als Aufwertungsreserve auszuweisen. 

2 Die Aufwertung ist nur zulässig, wenn ein zugelassener Revisor 
zuhanden der Generalversammlung schriftlich bestätigt, dass die 
gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind.322 

Art. 671323 

1 5 Prozent des Jahresgewinnes sind der allgemeinen Reserve zuzuwei-
sen, bis diese 20 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals erreicht. 

2 Dieser Reserve sind, auch nachdem sie die gesetzliche Höhe erreicht 
hat, zuzuweisen: 

  

320 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

321 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

322 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

323 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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1. ein bei der Ausgabe von Aktien nach Deckung der Ausgabe-
kosten über den Nennwert hinaus erzielter Mehrerlös, soweit 
er nicht zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwecken ver-
wendet wird; 

2. was von den geleisteten Einzahlungen auf ausgefallene Aktien 
übrig bleibt, nachdem ein allfälliger Mindererlös aus den dafür 
ausgegebenen Aktien gedeckt worden ist; 

3. 10 Prozent der Beträge, die nach Bezahlung einer Dividende 
von 5 Prozent als Gewinnanteil ausgerichtet werden. 

3 Die allgemeine Reserve darf, soweit sie die Hälfte des Aktienkapitals 
nicht übersteigt, nur zur Deckung von Verlusten oder für Massnahmen 
verwendet werden, die geeignet sind, in Zeiten schlechten Geschäfts-
ganges das Unternehmen durchzuhalten, der Arbeitslosigkeit entge-
genzuwirken oder ihre Folgen zu mildern. 

4 Die Bestimmungen in Absatz 2 Ziffer 3 und Absatz 3 gelten nicht für 
Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an ande-
ren Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften). 

5 Konzessionierte Transportanstalten sind, unter Vorbehalt abwei-
chender Bestimmungen des öffentlichen Rechts, von der Pflicht zur 
Bildung der Reserve befreit. 

6 …324 

Art. 671a325 

Die Reserve für eigene Aktien kann bei Veräusserung oder Vernich-
tung von Aktien im Umfang der Anschaffungswerte aufgehoben wer-
den. 

Art. 671b326 

Die Aufwertungsreserve kann nur durch Umwandlung in Aktienkapi-
tal sowie durch Wiederabschreibung oder Veräusserung der aufgewer-
teten Aktiven aufgelöst werden. 

  

324 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom  
17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (SR 961.01). 

325 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

326 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 672327 

1 Die Statuten können bestimmen, dass der Reserve höhere Beträge als 
5 Prozent des Jahresgewinnes zuzuweisen sind und dass die Reserve 
mehr als die vom Gesetz vorgeschriebenen 20 Prozent des einbezahl-
ten Aktienkapitals betragen muss. 

2 Sie können die Anlage weiterer Reserven vorsehen und deren 
Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen. 

Art. 673328 

Die Statuten können insbesondere auch Reserven zur Gründung und 
Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeitnehmer des 
Unternehmens vorsehen. 

Art. 674329 

1 Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz 
und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen und 
statutarischen Reserven abgezogen worden sind. 

2 Die Generalversammlung kann die Bildung von Reserven beschlies-
sen, die im Gesetz und in den Statuten nicht vorgesehen sind oder über 
deren Anforderungen hinausgehen, soweit 

1. dies zu Wiederbeschaffungszwecken notwendig ist; 

2. die Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens 
oder auf die Ausrichtung einer möglichst gleichmässigen Divi-
dende es unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre 
rechtfertigt. 

3 Ebenso kann die Generalversammlung zur Gründung und Unterstüt-
zung von Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeitnehmer des Unterneh-
mens und zu anderen Wohlfahrtszwecken aus dem Bilanzgewinn auch 
dann Reserven bilden, wenn sie in den Statuten nicht vorgesehen sind. 

Art. 675 
1 Zinse dürfen für das Aktienkapital nicht bezahlt werden. 

2 Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür gebil-
deten Reserven ausgerichtet werden.330 

  

327 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

328 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

329 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

330 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 676 
1 Für die Zeit, die Vorbereitung und Bau bis zum Anfang des vollen 
Betriebes des Unternehmens erfordern, kann den Aktionären ein Zins 
von bestimmter Höhe zu Lasten des Anlagekontos zugesichert werden. 
Die Statuten müssen in diesem Rahmen den Zeitpunkt bezeichnen, in 
dem die Entrichtung von Zinsen spätestens aufhört. 

2 Wird das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien erweitert, so 
kann im Beschlusse über die Kapitalerhöhung den neuen Aktien eine 
bestimmte Verzinsung zu Lasten des Anlagekontos bis zu einem genau 
anzugebenden Zeitpunkt, höchstens jedoch bis zur Aufnahme des 
Betriebes der neuen Anlage zugestanden werden. 

Art. 677331 

Gewinnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nur dem 
Bilanzgewinn entnommen werden und sind nur zulässig, nachdem die 
Zuweisung an die gesetzliche Reserve gemacht und eine Dividende 
von 5 Prozent oder von einem durch die Statuten festgesetzten höheren 
Ansatz an die Aktionäre ausgerichtet worden ist. 

Art. 678332 

1 Aktionäre und Mitglieder des Verwaltungsrates sowie diesen nahe 
stehende Personen, die ungerechtfertigt und in bösem Glauben Divi-
denden, Tantiemen, andere Gewinnanteile oder Bauzinse bezogen 
haben, sind zur Rückerstattung verpflichtet. 

2 Sie sind auch zur Rückerstattung anderer Leistungen der Gesellschaft 
verpflichtet, soweit diese in einem offensichtlichen Missverhältnis zur 
Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft stehen. 

3 Der Anspruch auf Rückerstattung steht der Gesellschaft und dem 
Aktionär zu; dieser klagt auf Leistung an die Gesellschaft. 

4 Die Pflicht zur Rückerstattung verjährt fünf Jahre nach Empfang der 
Leistung. 

  

331 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

332 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 679333 

1 Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwal-
tungsrates alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jahren vor Kon-
kurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei denn, sie weisen 
nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Tantiemen nach 
Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbesondere nachzuwei-
sen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bilanzierung erfolgte. 

2 Die Zeit zwischen Konkursaufschub und Konkurseröffnung zählt bei 
der Berechnung der Frist nicht mit. 

Art. 680 
1 Der Aktionär kann auch durch die Statuten nicht verpflichtet werden, 
mehr zu leisten als den für den Bezug einer Aktie bei ihrer Ausgabe 
festgesetzten Betrag. 

2 Ein Recht, den eingezahlten Betrag zurückzufordern, steht dem 
Aktionär nicht zu. 

Art. 681 
1 Ein Aktionär, der den Ausgabebetrag seiner Aktie nicht zur rechten 
Zeit einbezahlt, ist zur Zahlung von Verzugszinsen verpflichtet. 

2 Der Verwaltungsrat ist überdies befugt, den säumigen Aktionär sei-
ner Rechte aus der Zeichnung der Aktien und seiner geleisteten Teil-
zahlungen verlustig zu erklären und an Stelle der ausgefallenen neue 
Aktien auszugeben. Wenn die ausgefallenen Titel bereits ausgegeben 
sind und nicht beigebracht werden können, so ist die Verlustigerklä-
rung im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in der von den Sta-
tuten vorgesehenen Form zu veröffentlichen. 

3 Die Statuten können einen Aktionär für den Fall der Säumnis auch 
zur Entrichtung einer Konventionalstrafe verpflichten. 

Art. 682 
1 Beabsichtigt der Verwaltungsrat, den säumigen Aktionär seiner Rechte 
aus der Zeichnung verlustig zu erklären oder von ihm die in den Statuten 
vorgesehene Konventionalstrafe zu fordern, so hat er im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgesehenen 
Form mindestens dreimal eine Aufforderung zur Einzahlung zu erlassen, 
unter Ansetzung einer Nachfrist von mindestens einem Monat, von der 
letzten Veröffentlichung an gerechnet. Der Aktionär darf seiner Rechte 
aus der Zeichnung erst verlustig erklärt oder für die Konventionalstrafe 

  

333 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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belangt werden, wenn er auch innerhalb der Nachfrist die Einzahlung 
nicht leistet. 

2 Bei Namenaktien tritt an die Stelle der Veröffentlichungen eine Zah-
lungsaufforderung und Ansetzung der Nachfrist an die im Aktienbuch 
eingetragenen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. In diesem 
Falle läuft die Nachfrist vom Empfang der Zahlungsaufforderung an. 

3 Der säumige Aktionär haftet der Gesellschaft für den Betrag, der 
durch die Leistungen des neuen Aktionärs nicht gedeckt ist. 

Art. 683 
1 Auf den Inhaber lautende Aktien dürfen erst nach der Einzahlung des 
vollen Nennwertes ausgegeben werden. 

2 Vor der Volleinzahlung ausgegebene Aktien sind nichtig. Schaden-
ersatzansprüche bleiben vorbehalten. 

Art. 684334 

1 Die Namenaktien sind, wenn nicht Gesetz oder Statuten es anders 
bestimmen, ohne Beschränkung übertragbar. 

2 Die Übertragung durch Rechtsgeschäft kann durch Übergabe des 
indossierten Aktientitels an den Erwerber erfolgen. 

Art. 685335 

1 Nicht voll liberierte Namenaktien dürfen nur mit Zustimmung der 
Gesellschaft übertragen werden, es sei denn, sie werden durch Erb-
gang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung 
erworben. 

2 Die Gesellschaft kann die Zustimmung nur verweigern, wenn die 
Zahlungsfähigkeit des Erwerbers zweifelhaft ist und die von der 
Gesellschaft geforderte Sicherheit nicht geleistet wird. 

Art. 685a336 

1 Die Statuten können bestimmen, dass Namenaktien nur mit Zustim-
mung der Gesellschaft übertragen werden dürfen. 

2 Diese Beschränkung gilt auch für die Begründung einer Nutznies-
sung. 

  

334 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

335 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

336 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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3 Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so fällt die Beschränkung der 
Übertragbarkeit dahin. 

Art. 685b337 

1 Die Gesellschaft kann das Gesuch um Zustimmung ablehnen, wenn 
sie hierfür einen wichtigen, in den Statuten genannten Grund bekannt-
gibt oder wenn sie dem Veräusserer der Aktien anbietet, die Aktien für 
eigene Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung 
Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu überneh-
men. 

2 Als wichtige Gründe gelten Bestimmungen über die Zusammenset-
zung des Aktionärskreises, die im Hinblick auf den Gesellschafts-
zweck oder die wirtschaftliche Selbständigkeit des Unternehmens die 
Verweigerung rechtfertigen. 

3 Die Gesellschaft kann überdies die Eintragung in das Aktienbuch 
verweigern, wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die 
Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat. 

4 Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht 
oder Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann die Gesellschaft 
das Gesuch um Zustimmung nur ablehnen, wenn sie dem Erwerber die 
Übernahme der Aktien zum wirklichen Wert anbietet. 

5 Der Erwerber kann verlangen, dass der Richter am Sitz der Gesell-
schaft den wirklichen Wert bestimmt. Die Kosten der Bewertung trägt 
die Gesellschaft. 

6 Lehnt der Erwerber das Übernahmeangebot nicht innert eines Mona-
tes nach Kenntnis des wirklichen Wertes ab, so gilt es als angenom-
men. 

7 Die Statuten dürfen die Voraussetzungen der Übertragbarkeit nicht 
erschweren. 

Art. 685c338 

1 Solange eine erforderliche Zustimmung zur Übertragung von Aktien 
nicht erteilt wird, verbleiben das Eigentum an den Aktien und alle 
damit verknüpften Rechte beim Veräusserer. 

2 Beim Erwerb von Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches 
Güterrecht oder Zwangsvollstreckung gehen das Eigentum und die 
Vermögensrechte sogleich, die Mitwirkungsrechte erst mit der Zustim-
mung der Gesellschaft auf den Erwerber über. 

  

337 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

338 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
 (AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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3 Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung innert dreier 
Monate nach Erhalt nicht oder zu Unrecht ab, so gilt die Zustimmung 
als erteilt. 

Art. 685d339 

1 Bei börsenkotierten Namenaktien kann die Gesellschaft einen Erwer-
ber als Aktionär nur ablehnen, wenn die Statuten eine prozentmässige 
Begrenzung der Namenaktien vorsehen, für die ein Erwerber als 
Aktionär anerkannt werden muss, und diese Begrenzung überschritten 
wird. 

2 Die Gesellschaft kann überdies die Eintragung in das Aktienbuch 
verweigern, wenn der Erwerber auf ihr Verlangen nicht ausdrücklich 
erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung erworben hat. 

3 Sind börsenkotierte340 Namenaktien durch Erbgang, Erbteilung oder 
eheliches Güterrecht erworben worden, kann der Erwerber nicht abge-
lehnt werden. 

Art. 685e341 

Werden börsenkotierte Namenaktien börsenmässig verkauft, so meldet 
die Veräussererbank den Namen des Veräusserers und die Anzahl der 
verkauften Aktien unverzüglich der Gesellschaft. 

Art. 685f 342 

1 Werden börsenkotierte Namenaktien börsenmässig erworben, so 
gehen die Rechte mit der Übertragung auf den Erwerber über. Werden 
börsenkotierte Namenaktien ausserbörslich erworben, so gehen die 
Rechte auf den Erwerber über, sobald dieser bei der Gesellschaft ein 
Gesuch um Anerkennung als Aktionär eingereicht hat. 

2 Bis zur Anerkennung des Erwerbers durch die Gesellschaft kann die-
ser weder das mit den Aktien verknüpfte Stimmrecht noch andere mit 
dem Stimmrecht zusammenhängende Rechte ausüben. In der Aus-
übung aller übrigen Aktionärsrechte, insbesondere auch des Bezugs-
rechts, ist der Erwerber nicht eingeschränkt. 

  

339 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

340 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
341 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
342 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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3 Noch nicht von der Gesellschaft anerkannte Erwerber sind nach dem 
Rechtsübergang als Aktionär ohne Stimmrecht ins Aktienbuch einzu-
tragen. Die entsprechenden Aktien gelten in der Generalversammlung 
als nicht vertreten. 

4 Ist die Ablehnung widerrechtlich, so hat die Gesellschaft das Stimm-
recht und die damit zusammenhängenden Rechte vom Zeitpunkt des 
richterlichen Urteils an anzuerkennen und dem Erwerber Schaden-
ersatz zu leisten, sofern sie nicht beweist, dass ihr kein Verschulden 
zur Last fällt. 

Art. 685g343 

Lehnt die Gesellschaft das Gesuch des Erwerbers um Anerkennung 
innert 20 Tagen nicht ab, so ist dieser als Aktionär anerkannt. 

Art. 686344 

1 Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in wel-
ches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse einge-
tragen werden. 

2 Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen Ausweis über den 
Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutznies-
sung voraus. 

3 Die Gesellschaft muss die Eintragung auf dem Aktientitel bescheini-
gen. 

4 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, 
wer im Aktienbuch eingetragen ist. 

Art. 686a345 

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen 
im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben des 
Erwerbers zustande gekommen sind. Dieser muss über die Streichung 
sofort informiert werden. 

  

343 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

344 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

345 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 687 
1 Der Erwerber einer nicht voll einbezahlten Namenaktie ist der 
Gesellschaft gegenüber zur Einzahlung verpflichtet, sobald er im 
Aktienbuch eingetragen ist. 

2 Veräussert der Zeichner die Aktie, so kann er für den nicht einbe-
zahlten Betrag belangt werden, wenn die Gesellschaft binnen zwei 
Jahren seit ihrer Eintragung in das Handelsregister in Konkurs gerät 
und sein Rechtsnachfolger seines Rechtes aus der Aktie verlustig 
erklärt worden ist. 

3 Der Veräusserer, der nicht Zeichner ist, wird durch die Eintragung 
des Erwerbers der Aktie im Aktienbuch von der Einzahlungspflicht 
befreit. 

4 Solange Namenaktien nicht voll einbezahlt sind, ist auf jedem Titel 
der auf den Nennwert einbezahlte Betrag anzugeben. 

Art. 688 
1 Auf den Inhaber lautende Interimsscheine dürfen nur für Inhaber-
aktien ausgegeben werden, deren Nennwert voll einbezahlt ist. Vor der 
Volleinzahlung ausgegebene, auf den Inhaber lautende Interimsscheine 
sind nichtig. Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten. 

2 Werden für Inhaberaktien auf den Namen lautende Interimsscheine 
ausgestellt, so können sie nur nach den für die Abtretung von Forde-
rungen geltenden Bestimmungen übertragen werden, jedoch ist die 
Übertragung der Gesellschaft gegenüber erst wirksam, wenn sie ihr 
angezeigt wird. 

3 Interimsscheine für Namenaktien müssen auf den Namen lauten. Die 
Übertragung solcher Interimsscheine richtet sich nach den für die 
Übertragung von Namenaktien geltenden Vorschriften. 

Art. 689347 

1 Der Aktionär übt seine Rechte in den Angelegenheiten der Gesell-
schaft, wie Bestellung der Organe, Abnahme des Geschäftsberichtes 
und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung, in der General-
versammlung aus. 

2 Er kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten 
oder durch einen Dritten vertreten lassen, der unter Vorbehalt abwei-
chender statutarischer Bestimmungen nicht Aktionär zu sein braucht. 

  

346 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

347 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 689a348 

1 Die Mitgliedschaftsrechte aus Namenaktien kann ausüben, wer durch 
den Eintrag im Aktienbuch ausgewiesen oder vom Aktionär dazu 
schriftlich bevollmächtigt ist. 

2 Die Mitgliedschaftsrechte aus Inhaberaktien kann ausüben, wer sich 
als Besitzer ausweist, indem er die Aktien vorlegt. Der Verwaltungsrat 
kann eine andere Art des Besitzesausweises anordnen. 

Art. 689b349 

1 Wer Mitwirkungsrechte als Vertreter ausübt, muss die Weisungen 
des Vertretenen befolgen. 

2 Wer eine Inhaberaktie aufgrund einer Verpfändung, Hinterlegung 
oder leihweisen Überlassung besitzt, darf die Mitgliedschaftsrechte nur 
ausüben, wenn er vom Aktionär hierzu in einem besonderen Schrift-
stück bevollmächtigt wurde. 

Art. 689c350 

Schlägt die Gesellschaft den Aktionären ein Mitglied ihrer Organe 
oder eine andere abhängige Person für die Stimmrechtsvertretung an 
einer Generalversammlung vor, so muss sie zugleich eine unabhängige 
Person bezeichnen, die von den Aktionären mit der Vertretung beauf-
tragt werden kann. 

Art. 689d351 

1 Wer als Depotvertreter Mitwirkungsrechte aus Aktien, die bei ihm 
hinterlegt sind, ausüben will, ersucht den Hinterleger vor jeder Gene-
ralversammlung um Weisungen für die Stimmabgabe. 

2 Sind Weisungen des Hinterlegers nicht rechtzeitig erhältlich, so übt 
der Depotvertreter das Stimmrecht nach einer allgemeinen Weisung 
des Hinterlegers aus; fehlt eine solche, so folgt er den Anträgen des 
Verwaltungsrates. 

3 Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 
1934352 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensver-
walter. 

  

348 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

349 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

350 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

351 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 689e353 

1 Organe, unabhängige Stimmrechtsvertreter und Depotvertreter geben 
der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen 
vertretenen Aktien bekannt. Unterbleiben diese Angaben, so sind die 
Beschlüsse der Generalversammlung unter den gleichen Voraus-
setzungen anfechtbar wie bei unbefugter Teilnahme an der Generalver-
sammlung. 

2 Der Vorsitzende teilt die Angaben gesamthaft für jede Vertretungsart 
der Generalversammlung mit. Unterlässt er dies, obschon ein Aktionär 
es verlangt hat, so kann jeder Aktionär die Beschlüsse der Generalver-
sammlung mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten. 

Art. 690 
1 Steht eine Aktie in gemeinschaftlichem Eigentum, so können die 
Berechtigten die Rechte aus der Aktie nur durch einen gemeinsamen 
Vertreter ausüben. 

2 Im Falle der Nutzniessung an einer Aktie wird diese durch den Nutz-
niesser vertreten; er wird dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er 
dabei dessen Interessen nicht in billiger Weise Rücksicht trägt. 

Art. 691 
1 Die Überlassung von Aktien zum Zwecke der Ausübung des Stimm-
rechts in der Generalversammlung ist unstatthaft, wenn damit die 
Umgehung einer Stimmrechtsbeschränkung beabsichtigt ist. 

2 Jeder Aktionär ist befugt, gegen die Teilnahme unberechtigter Perso-
nen beim Verwaltungsrat oder zu Protokoll der Generalversammlung 
Einspruch zu erheben. 

3 Wirken Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung 
nicht befugt sind, bei einem Beschlusse mit, so kann jeder Aktionär, 
auch wenn er nicht Einspruch erhoben hat, diesen Beschluss anfech-
ten, sofern die beklagte Gesellschaft nicht nachweist, dass diese Mit-
wirkung keinen Einfluss auf die Beschlussfassung ausgeübt hatte. 

  

353 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

354 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 692 
1 Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach 
Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus. 

2 Jeder Aktionär hat, auch wenn er nur eine Aktie besitzt, zum mindes-
ten eine Stimme. Doch können die Statuten die Stimmenzahl der 
Besitzer mehrerer Aktien beschränken. 

3 Bei der Herabsetzung des Nennwerts der Aktien im Fall einer Sanie-
rung der Gesellschaft kann das Stimmrecht dem ursprünglichen 
Nennwert entsprechend beibehalten werden. 

Art. 693 
1 Die Statuten können das Stimmrecht unabhängig vom Nennwert 
nach der Zahl der jedem Aktionär gehörenden Aktien festsetzen, so 
dass auf jede Aktie eine Stimme entfällt. 

2 In diesem Falle können Aktien, die einen kleineren Nennwert als 
andere Aktien der Gesellschaft haben, nur als Namenaktien ausgege-
ben werden und müssen voll liberiert sein. Der Nennwert der übrigen 
Aktien darf das Zehnfache des Nennwertes der Stimmrechtsaktien 
nicht übersteigen.355 

3 Die Bemessung des Stimmrechts nach der Zahl der Aktien ist nicht 
anwendbar für: 

1. die Wahl der Revisionsstelle; 

2. die Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der 
Geschäftsführung oder einzelner Teile; 

3. die Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung; 

4. die Beschlussfassung über die Anhebung einer Verantwortlich-
keitsklage.356 

Art. 694 

Das Stimmrecht entsteht, sobald auf die Aktie der gesetzlich oder sta-
tutarisch festgesetzte Betrag einbezahlt ist. 

Art. 695 
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben 
Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teil-
genommen haben, kein Stimmrecht. 

2 …357 
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Art. 696358 

1 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind 
der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am 
Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlan-
gen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen 
zugestellt wird. 

2 Namenaktionäre sind hierüber durch schriftliche Mitteilung zu unter-
richten, Inhaberaktionäre durch Bekanntgabe im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt sowie in der von den Statuten vorgeschriebenen 
Form. 

3 Jeder Aktionär kann noch während eines Jahres nach der Generalver-
sammlung von der Gesellschaft den Geschäftsbericht in der von der 
Generalversammlung genehmigten Form sowie den Revisionsbericht 
verlangen. 

Art. 697359 

1 Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung vom Ver-
waltungsrat Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft und 
von der Revisionsstelle über Durchführung und Ergebnis ihrer Prüfung 
zu verlangen. 

2 Die Auskunft ist insoweit zu erteilen, als sie für die Ausübung der 
Aktionärsrechte erforderlich ist. Sie kann verweigert werden, wenn 
durch sie Geschäftsgeheimnisse oder andere schutzwürdige Interessen 
der Gesellschaft gefährdet werden. 

3 Die Geschäftsbücher und Korrespondenzen können nur mit aus-
drücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder durch 
Beschluss des Verwaltungsrates und unter Wahrung der Geschäfts-
geheimnisse eingesehen werden. 

4 Wird die Auskunft oder die Einsicht ungerechtfertigterweise verwei-
gert, so ordnet sie der Richter am Sitz der Gesellschaft auf Antrag an. 

  

355 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

356 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

357 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

358 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

359 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

IV. Kontroll-
rechte der  
Aktionäre 
1. Bekanntgabe 
des Geschäfts-
berichtes 

2. Auskunft  
und Einsicht 



Obligationenrecht 

262 

220 

Art. 697a360 

1 Jeder Aktionär kann der Generalversammlung beantragen, bestimmte 
Sachverhalte durch eine Sonderprüfung abklären zu lassen, sofern dies 
zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist und er das Recht auf 
Auskunft oder das Recht auf Einsicht bereits ausgeübt hat. 

2 Entspricht die Generalversammlung dem Antrag, so kann die Gesell-
schaft oder jeder Aktionär innert 30 Tagen den Richter um Einsetzung 
eines Sonderprüfers ersuchen. 

Art. 697b361 

1 Entspricht die Generalversammlung dem Antrag nicht, so können 
Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals 
oder Aktien im Nennwert von 2 Millionen Franken vertreten, innert 
dreier Monate den Richter ersuchen, einen Sonderprüfer einzusetzen. 

2 Die Gesuchsteller haben Anspruch auf Einsetzung eines Sonderprü-
fers, wenn sie glaubhaft machen, dass Gründer oder Organe Gesetz 
oder Statuten verletzt und damit die Gesellschaft oder die Aktionäre 
geschädigt haben. 

Art. 697c362 

1 Der Richter entscheidet nach Anhörung der Gesellschaft und des sei-
nerzeitigen Antragstellers. 

2 Entspricht der Richter dem Gesuch, so beauftragt er einen unabhän-
gigen Sachverständigen mit der Durchführung der Prüfung. Er um-
schreibt im Rahmen des Gesuches den Prüfungsgegenstand. 

3 Der Richter kann die Sonderprüfung auch mehreren Sachverständi-
gen gemeinsam übertragen. 

Art. 697d363 

1 Die Sonderprüfung ist innert nützlicher Frist und ohne unnötige Stö-
rung des Geschäftsganges durchzuführen. 

2 Gründer, Organe, Beauftragte, Arbeitnehmer, Sachwalter und Liqui-
datoren müssen dem Sonderprüfer Auskunft über erhebliche Tatsachen 
erteilen. Im Streitfall entscheidet der Richter. 

  

360 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

361 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

362 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

363 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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3 Der Sonderprüfer hört die Gesellschaft zu den Ergebnissen der Son-
derprüfung an. 

4 Er ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Art. 697e364 

1 Der Sonderprüfer berichtet einlässlich über das Ergebnis seiner Prü-
fung, wahrt aber das Geschäftsgeheimnis. Er legt seinen Bericht dem 
Richter vor. 

2 Der Richter stellt den Bericht der Gesellschaft zu und entscheidet auf 
ihr Begehren, ob Stellen des Berichtes das Geschäftsgeheimnis oder 
andere schutzwürdige Interessen der Gesellschaft verletzen und des-
halb den Gesuchstellern nicht vorgelegt werden sollen. 

3 Er gibt der Gesellschaft und den Gesuchstellern Gelegenheit, zum 
bereinigten Bericht Stellung zu nehmen und Ergänzungsfragen zu stel-
len. 

Art. 697f 365 

1 Der Verwaltungsrat unterbreitet der nächsten Generalversammlung 
den Bericht und die Stellungnahmen dazu. 

2 Jeder Aktionär kann während eines Jahres nach der Generalver-
sammlung von der Gesellschaft eine Ausfertigung des Berichtes und 
der Stellungnahmen verlangen. 

Art. 697g366 

1 Entspricht der Richter dem Gesuch um Einsetzung eines Sonderprü-
fers, so überbindet er den Vorschuss und die Kosten der Gesellschaft. 
Wenn besondere Umstände es rechtfertigen, kann er die Kosten ganz 
oder teilweise den Gesuchstellern auferlegen. 

2 Hat die Generalversammlung der Sonderprüfung zugestimmt, so 
trägt die Gesellschaft die Kosten. 

  

364 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

365 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

366 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 697h367 

1 Jahresrechnung und Konzernrechnung sind nach der Abnahme durch 
die Generalversammlung mit den Revisionsberichten entweder im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen oder jeder Per-
son, die es innerhalb eines Jahres seit Abnahme verlangt, auf deren 
Kosten in einer Ausfertigung zuzustellen, wenn 

1. die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend hat; 

2. die Aktien der Gesellschaft an einer Börse kotiert sind. 

2 Die übrigen Aktiengesellschaften müssen den Gläubigern, die ein 
schutzwürdiges Interesse nachweisen, Einsicht in die Jahresrechnung, 
die Konzernrechnung und die Revisionsberichte gewähren. Im Streit-
fall entscheidet der Richter. 

Dritter Abschnitt: Organisation der Aktiengesellschaft 

A. Die Generalversammlung 

Art. 698 
1 Oberstes Organ der Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung 
der Aktionäre. 

2 Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revi-
sionsstelle; 

3. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrech-
nung; 

4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere 
die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

6. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der General-
versammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten 
sind.368 

  

367 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

368 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 699 
1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigen-
falls durch die Revisionsstelle370 einberufen. Das Einberufungsrecht 
steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubi-
ger zu. 

2 Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb sechs 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt, ausserordentliche 
Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen. 

3 Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem 
oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent des 
Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Aktionäre, die Aktien im 
Nennwerte von 1 Million Franken vertreten, können die Traktandie-
rung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Einberufung und 
Traktandierung werden schriftlich unter Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes und der Anträge anbegehrt.371 

4 Entspricht der Verwaltungsrat diesem Begehren nicht binnen ange-
messener Frist, so hat der Richter auf Antrag der Gesuchsteller die 
Einberufung anzuordnen. 

Art. 700372 

1 Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versamm-
lungstag in der durch die Statuten vorgeschriebenen Form einzuberu-
fen. 

2 In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die 
Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, 
welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Trakt-
andierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. 

3 Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegen-
ständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind 
Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung, auf Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer 
Revisionsstelle infolge eines Begehrens eines Aktionärs.373 

  

369 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

370 Ausdruck gemäss Ziff. II 2 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

371 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

372 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

373 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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4 Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstän-
de und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner 
vorgängigen Ankündigung. 

Art. 701 
1 Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein 
Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhal-
tung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften 
abhalten. 

2 In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der 
Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und 
Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter 
sämtlicher Aktien anwesend sind. 

Art. 702374 

1 Der Verwaltungsrat trifft die für die Feststellung der Stimmrechte 
erforderlichen Anordnungen. 

2 Er sorgt für die Führung des Protokolls. Dieses hält fest: 

1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den 
Aktionären, von den Organen, von unabhängigen Stimm-
rechtsvertretern und von Depotvertretern vertreten werden; 

2. die Beschlüsse und die Wahlergebnisse; 

3. die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; 

4. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen. 

3 Die Aktionäre sind berechtigt, das Protokoll einzusehen. 

Art. 702a375 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind berechtigt, an der General-
versammlung teilzunehmen. Sie können Anträge stellen. 

  

374 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991. in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

375 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 703 

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre 
Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestim-
men, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. 

Art. 704377 

1 Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel 
der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen 
Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für: 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

2. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung; 

5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder 
zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen 
Vorteilen; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 

7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

8.378 die Auflösung der Gesellschaft. 

2 Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse 
grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, 
können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt werden. 

3 Namenaktionäre, die einem Beschluss über die Zweckänderung oder 
die Einführung von Stimmrechtsaktien nicht zugestimmt haben, sind 
während sechs Monaten nach dessen Veröffentlichung im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt an statutarische Beschränkungen der Über-
tragbarkeit der Aktien nicht gebunden. 

  

376 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

377 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991. in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

378 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003 (SR 221.301). 
Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

V. Beschluss-
fassung und 
Wahlen 
1. Im 
Allgemeinen376 

2. Wichtige  
Beschlüsse 
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Art. 705 
1 Die Generalversammlung ist berechtigt, die Mitglieder des Verwal-
tungsrates und der Revisionsstelle sowie allfällige von ihr gewählte 
Bevollmächtigte und Beauftragte abzuberufen. 

2 Entschädigungsansprüche der Abberufenen bleiben vorbehalten. 

Art. 706 
1 Der Verwaltungsrat und jeder Aktionär können Beschlüsse der Gene-
ralversammlung, die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, 
beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten. 

2 Anfechtbar sind insbesondere Beschlüsse, die 

1. unter Verletzung von Gesetz oder Statuten Rechte von Aktio-
nären entziehen oder beschränken; 

2. in unsachlicher Weise Rechte von Aktionären entziehen oder 
beschränken; 

3. eine durch den Gesellschaftszweck nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung oder Benachteiligung der Aktionäre be-
wirken; 

4. die Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft ohne Zustimmung 
sämtlicher Aktionäre aufheben.381  

3–4 …382 

5 Das Urteil, das einen Beschluss der Generalversammlung aufhebt, 
wirkt für und gegen alle Aktionäre. 

Art. 706a383 

1 Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei 
Monate nach der Generalversammlung angehoben wird. 

2 Ist der Verwaltungsrat Kläger, so bestellt der Richter einen Vertreter 
für die Gesellschaft. 

3 Der Richter verteilt die Kosten bei Abweisung der Klage nach sei-
nem Ermessen auf die Gesellschaft und den Kläger. 

  

379 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

380 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

381 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

382 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
383 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

VI. Abberufung 
des Verwal-
tungsrates und 
der Revisions-
stelle379 

VII. Anfechtung 
von General-
versammlungs-
beschlüssen 
1. Legitimation 
und Gründe 380 

2. Verfahren 
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Art. 706b384 

Nichtig sind insbesondere Beschlüsse der Generalversammlung, die: 

1. das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung, das 
Mindeststimmrecht, die Klagerechte oder andere vom Gesetz 
zwingend gewährte Rechte des Aktionärs entziehen oder 
beschränken; 

2. Kontrollrechte von Aktionären über das gesetzlich zulässige 
Mass hinaus beschränken oder 

3. die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft missachten oder 
die Bestimmungen zum Kapitalschutz verletzen. 

B. Der Verwaltungsrat386 

Art. 707 
1 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehre-
ren Mitgliedern.388 

2 …389 

3 Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Handels-
gesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied des Ver-
waltungsrates wählbar; dagegen können an ihrer Stelle ihre Vertreter 
gewählt werden. 

Art. 708390 

  

384 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

385 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

386 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

387 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

388 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

389 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

390 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

VIII. Nichtig-
keit385 

I. Im 
Allgemeinen 
1. Wählbar-
keit387 
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Art. 709391 

1 Bestehen in Bezug auf das Stimmrecht oder die vermögensrecht-
lichen Ansprüche mehrere Kategorien von Aktien, so ist durch die Sta-
tuten den Aktionären jeder Kategorie die Wahl wenigstens eines Ver-
treters im Verwaltungsrat zu sichern. 

2 Die Statuten können besondere Bestimmungen zum Schutz von 
Minderheiten oder einzelnen Gruppen von Aktionären vorsehen. 

Art. 710393 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt, 
sofern die Statuten nichts anderes bestimmen. Die Amtsdauer darf 
jedoch sechs Jahre nicht übersteigen. 

2 Wiederwahl ist möglich. 

Art. 711395 

Art. 712396 

1 Der Verwaltungsrat bezeichnet seinen Präsidenten und den Sekretär. 
Dieser muss dem Verwaltungsrat nicht angehören. 

2 Die Statuten können bestimmen, dass der Präsident durch die Gene-
ralversammlung gewählt wird. 

Art. 713397 

1 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Der Vorsitzende hat den Stichent-
scheid, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen. 

  

391 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

392 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

393 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

394 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

395 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

396 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

397 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

2. Vertretung 
von Aktionärs-
kategorien und 
-gruppen392 

3. Amtsdauer394 

II. Organisation 
1. Präsident  
und Sekretär 

2. Beschlüsse 
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2 Beschlüsse können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustim-
mung zu einem gestellten Antrag gefasst werden, sofern nicht ein Mit-
glied die mündliche Beratung verlangt. 

3 Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, 
das vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet wird. 

Art. 714398 

Für die Beschlüsse des Verwaltungsrates gelten sinngemäss die glei-
chen Nichtigkeitsgründe wie für die Beschlüsse der Generalversamm-
lung. 

Art. 715399 

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe 
vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlan-
gen. 

Art. 715a400 

1 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Ange-
legenheiten der Gesellschaft verlangen. 

2 In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die 
mit der Geschäftsführung betrauten Personen zur Auskunft verpflich-
tet. 

3 Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der 
Geschäftsführung betrauten Personen Auskunft über den Geschäfts-
gang und, mit Ermächtigung des Präsidenten, auch über einzelne 
Geschäfte verlangen. 

4 Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes 
Mitglied dem Präsidenten beantragen, dass ihm Bücher und Akten 
vorgelegt werden. 

5 Weist der Präsident ein Gesuch auf Auskunft, Anhörung oder Ein-
sicht ab, so entscheidet der Verwaltungsrat. 

6 Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf 
Auskunft und Einsichtnahme der Verwaltungsräte erweitern, bleiben 
vorbehalten. 

  

398 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

399 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

400 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

3. Nichtige  
Beschlüsse 

4. Recht auf 
Einberufung 

5. Recht  
auf Auskunft 
und Einsicht 
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Art. 716401 

1 Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, 
die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt 
sind. 

2 Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er 
die Geschäftsführung nicht übertragen hat. 

Art. 716a402 

1 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare 
Aufgaben: 

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen 
Weisungen; 

2. die Festlegung der Organisation; 

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 
sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der 
Gesellschaft notwendig ist; 

4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung 
und der Vertretung betrauten Personen; 

5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 
Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der 
Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

6. die Erstellung des Geschäftsberichtes403 sowie die Vorberei-
tung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer 
Beschlüsse; 

7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschul-
dung. 

2 Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung sei-
ner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen 
oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene 
Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen. 

Art. 716b404 

1 Die Statuten können den Verwaltungsrat ermächtigen, die Geschäfts-
führung nach Massgabe eines Organisationsreglementes ganz oder 
zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen. 

  

401 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

402 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

403 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
404 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786, BBl 1983 II 745). 

III. Aufgaben 
1. Im 
Allgemeinen 

2. Unübertrag-
bare Aufgaben 

3. Übertragung 
der Geschäfts-
führung 
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2 Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür 
erforderlichen Stellen, umschreibt deren Aufgaben und regelt insbe-
sondere die Berichterstattung. Der Verwaltungsrat orientiert Aktionäre 
und Gesellschaftsgläubiger, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft 
machen, auf Anfrage hin schriftlich über die Organisation der 
Geschäftsführung. 

3 Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie 
allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gesamthaft zu. 

Art. 717405 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie Dritte, die mit der 
Geschäftsführung befasst sind, müssen ihre Aufgaben mit aller Sorg-
falt erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wah-
ren. 

2 Sie haben die Aktionäre unter gleichen Voraussetzungen gleich zu 
behandeln. 

Art. 718406 

1 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Bestimmen 
die Statuten oder das Organisationsreglement nichts anderes, so steht 
die Vertretungsbefugnis jedem Mitglied einzeln zu. 

2 Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mit-
gliedern (Delegierte) oder Dritten (Direktoren) übertragen. 

3 Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung 
befugt sein. 

4 Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, 
die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch ein 
Mitglied des Verwaltungsrates oder einen Direktor erfüllt werden.407 

Art. 718a408 

1 Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der Gesell-
schaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesell-
schaft mit sich bringen kann. 

  

405 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

406 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

407 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

408 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786, BBl 1983 II 745). 

IV. Sorgfalts- 
und Treuepflicht 

V. Vertretung 
1. Im 
Allgemeinen 

2. Umfang und 
Beschränkung 
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2 Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gut-
gläubigen Dritten keine Wirkung; ausgenommen sind die im Handels-
register eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Ver-
tretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder 
über die gemeinsame Vertretung der Gesellschaft. 

Art. 718b409 

Wird die Gesellschaft beim Abschluss eines Vertrages durch diejenige 
Person vertreten, mit der sie den Vertrag abschliesst, so muss der 
Vertrag schriftlich abgefasst werden. Dieses Erfordernis gilt nicht für 
Verträge des laufenden Geschäfts, bei denen die Leistung der Gesell-
schaft den Wert von 1000 Franken nicht übersteigt. 

Art. 719 

Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen haben in der 
Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unter-
schrift beifügen. 

Art. 720 

Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen sind vom Ver-
waltungsrat zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, unter 
Vorlegung einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses. Sie haben 
ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeich-
nung in beglaubigter Form einzureichen. 

Art. 721412 

Der Verwaltungsrat kann Prokuristen und andere Bevollmächtigte 
ernennen. 

  

409 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733, BBl 1983 II 745). 
Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

410 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

411 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

412 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

413 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

3. Verträge 
zwischen der 
Gesellschaft und  
ihrem Vertreter 

4. Zeichnung410 

5. Eintragung411 

6. Prokuristen 
und Bevoll-
mächtigte413 
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Art. 722414 

Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, 
die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte Person in 
Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht. 

Art. 723–724416 

Art. 725417 

1 Zeigt die letzte Jahresbilanz, dass die Hälfte des Aktienkapitals und 
der gesetzlichen Reserven nicht mehr gedeckt ist, so beruft der Ver-
waltungsrat unverzüglich eine Generalversammlung ein und beantragt 
ihr Sanierungsmassnahmen. 

2 Wenn begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht, muss eine 
Zwischenbilanz erstellt und diese einem zugelassenen Revisor zur 
Prüfung vorgelegt werden.418 Ergibt sich aus der Zwischenbilanz, dass 
die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger weder zu Fortführungs- 
noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind, so hat der Verwaltungsrat 
den Richter zu benachrichtigen, sofern nicht Gesellschaftsgläubiger im 
Ausmass dieser Unterdeckung im Rang hinter alle anderen Gesell-
schaftsgläubiger zurücktreten. 

3 Verfügt die Gesellschaft über keine Revisionsstelle, so obliegen dem 
zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfen-
den Revisionsstelle.419 

Art. 725a420 

1 Der Richter eröffnet auf die Benachrichtigung hin den Konkurs. Er 
kann ihn auf Antrag des Verwaltungsrates oder eines Gläubigers auf-
schieben, falls Aussicht auf Sanierung besteht; in diesem Falle trifft er 
Massnahmen zur Erhaltung des Vermögens. 

  

414 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

415 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

416 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
417 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
418 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

419 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

420 Eingefügt durch Ziff I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

VI. Haftung der 
Organe415 

VII. Kapitalver-
lust und Über-
schuldung 
1. Anzeige-
pflichten 

2. Eröffnung 
oder Aufschub 
des Konkurses 
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2 Der Richter kann einen Sachwalter bestellen und entweder dem Ver-
waltungsrat die Verfügungsbefugnis entziehen oder dessen Beschlüsse 
von der Zustimmung des Sachwalters abhängig machen. Er umschreibt 
die Aufgaben des Sachwalters. 

3 Der Konkursaufschub muss nur veröffentlicht werden, wenn dies 
zum Schutze Dritter erforderlich ist. 

Art. 726 
1 Der Verwaltungsrat kann die von ihm bestellten Ausschüsse, Dele-
gierten, Direktoren und andern Bevollmächtigten und Beauftragten 
jederzeit abberufen. 

2 Die von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten und 
Beauftragten können vom Verwaltungsrat jederzeit in ihren Funktio-
nen eingestellt werden, unter sofortiger Einberufung einer Generalver-
sammlung. 

3 Entschädigungsansprüche der Abberufenen oder in ihren Funktionen 
Eingestellten bleiben vorbehalten. 

C.422 Revisionsstelle 

Art. 727 

1 Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebe-
nenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich 
prüfen lassen: 

1. Publikumsgesellschaften; als solche gelten Gesellschaften, die: 

a. Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben, 

b. Anleihensobligationen ausstehend haben, 

c. mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur 
Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Buchstabe a 
oder b beitragen; 

2. Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei 
aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten: 

a. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken, 

b. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken, 

c. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt; 

  

421 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

422 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

VIII. Abberu-
fung und Ein-
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I. Revisions-
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1. Ordentliche 
Revision 
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3. Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung ver-
pflichtet sind. 

2 Eine ordentliche Revision muss auch dann vorgenommen werden, 
wenn Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktien-
kapitals vertreten, dies verlangen. 

3 Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision der Jahresrechnung, 
so können die Statuten vorsehen oder kann die Generalversammlung 
beschliessen, dass die Jahresrechnung ordentlich geprüft wird. 

Art. 727a 

1 Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gege-
ben, so muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revi-
sionsstelle eingeschränkt prüfen lassen. 

2 Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre kann auf die einge-
schränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht 
mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat. 

3 Der Verwaltungsrat kann die Aktionäre schriftlich um Zustimmung 
ersuchen. Er kann für die Beantwortung eine Frist von mindestens 
20 Tagen ansetzen und darauf hinweisen, dass das Ausbleiben einer 
Antwort als Zustimmung gilt. 

4 Haben die Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision verzichtet, so 
gilt dieser Verzicht auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär 
hat jedoch das Recht, spätestens zehn Tage vor der Generalversamm-
lung eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die Generalversamm-
lung muss diesfalls die Revisionsstelle wählen. 

5 Soweit erforderlich passt der Verwaltungsrat die Statuten an und 
meldet dem Handelsregister die Löschung oder die Eintragung der 
Revisionsstelle an. 

Art. 727b 

1 Publikumsgesellschaften müssen als Revisionsstelle ein staatlich 
beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des 
Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005423 bezeichnen. 
Sie müssen Prüfungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften durch 
einen zugelassenen Revisor oder einen zugelassenen Revisionsexper-
ten vorzunehmen sind, ebenfalls von einem staatlich beaufsichtigten 
Revisionsunternehmen durchführen lassen. 

2 Die übrigen Gesellschaften, die zur ordentlichen Revision verpflich-
tet sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisions-
experten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 
16. Dezember 2005 bezeichnen. Sie müssen Prüfungen, die nach den 

  

423 SR 221.302 
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gesetzlichen Vorschriften durch einen zugelassenen Revisor vorzu-
nehmen sind, ebenfalls von einem zugelassenen Revisionsexperten 
durchführen lassen. 

Art. 727c 

Die Gesellschaften, die zur eingeschränkten Revision verpflichtet sind, 
müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vor-
schriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005424 
bezeichnen. 

Art. 728 

1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil 
objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem 
Anschein nach beeinträchtigt sein. 

2 Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere: 

1. die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat, eine andere Entscheid-
funktion in der Gesellschaft oder ein arbeitsrechtliches Ver-
hältnis zu ihr; 

2. eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktien-
kapital oder eine wesentliche Forderung oder Schuld gegen-
über der Gesellschaft; 

3. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied 
des Verwaltungsrats, zu einer anderen Person mit Entscheid-
funktion oder zu einem bedeutenden Aktionär; 

4. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen ande-
rer Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisi-
onsstelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen; 

5. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen 
Abhängigkeit führt; 

6. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedin-
gungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisions-
stelle am Prüfergebnis begründet; 

7. die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen 
Vorteilen. 

3 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der 
Revision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Perso-
nengesellschaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestim-
mungen über die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten 
Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Ent-
scheidfunktion. 
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4 Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt 
sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des 
Verwaltungsrates sein noch eine andere Entscheidfunktion ausüben. 

5 Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die 
Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisions-
stelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des 
obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen mit 
Entscheidfunktion nahe stehen. 

6 Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Gesell-
schaften, die mit der zu prüfenden Gesellschaft oder der Revisions-
stelle unter einheitlicher Leitung stehen. 

Art. 728a 
1 Die Revisionsstelle prüft, ob: 

1. die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung 
den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewähl-
ten Regelwerk entsprechen; 

2. der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung 
über die Verwendung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen 
Vorschriften und den Statuten entspricht; 

3. ein internes Kontrollsystem existiert. 

2 Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der 
Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem. 

3 Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats ist nicht Gegenstand der 
Prüfung durch die Revisionsstelle. 

Art. 728b 
1 Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat einen umfassenden 
Bericht mit Feststellungen über die Rechnungslegung, das interne 
Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Ergebnis der Revi-
sion. 

2 Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich 
einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. 
Dieser Bericht enthält: 

1. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; 

2. Angaben zur Unabhängigkeit; 

3. Angaben zu der Person, welche die Revision geleitet hat, und 
zu deren fachlicher Befähigung; 

4. eine Empfehlung, ob die Jahresrechnung und die Konzern-
rechnung mit oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder 
zurückzuweisen ist. 

2. Aufgaben der 
Revisionsstelle 
a. Gegenstand 
und Umfang der 
Prüfung 

b. Revisions-
bericht 
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3 Beide Berichte müssen von der Person unterzeichnet werden, die die 
Revision geleitet hat. 

Art. 728c 
1 Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten 
oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich 
dem Verwaltungsrat. 

2 Zudem informiert sie die Generalversammlung über Verstösse gegen 
das Gesetz oder die Statuten, wenn: 

1. diese wesentlich sind; oder 

2. der Verwaltungsrat auf Grund der schriftlichen Meldung der 
Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen ergreift. 

3 Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der 
Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das 
Gericht. 

Art. 729 

1 Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsurteil 
objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch dem 
Anschein nach beeinträchtigt sein. 

2 Das Mitwirken bei der Buchführung und das Erbringen anderer 
Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft sind zulässig. Sofern 
das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht, muss durch 
geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verläss-
liche Prüfung sichergestellt werden. 

Art. 729a 

1 Die Revisionsstelle prüft, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu 
schliessen ist, dass: 

1. die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen Vorschriften und 
den Statuten entspricht; 

2. der Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung 
über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht den gesetz-
lichen Vorschriften und den Statuten entspricht. 

2 Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungs-
handlungen und angemessene Detailprüfungen. 

3 Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats ist nicht Gegenstand der 
Prüfung durch die Revisionsstelle. 

c. Anzeige-
pflichten 
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Art. 729b 

1 Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung schriftlich 
einen zusammenfassenden Bericht über das Ergebnis der Revision. 
Dieser Bericht enthält: 

1. einen Hinweis auf die eingeschränkte Natur der Revision; 

2. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung; 

3. Angaben zur Unabhängigkeit und gegebenenfalls zum Mit-
wirken bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, 
die für die zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden; 

4. Angaben zur Person, welche die Revision geleitet hat, und zu 
deren fachlicher Befähigung. 

2 Der Bericht muss von der Person unterzeichnet werden, die die 
Revision geleitet hat. 

Art. 729c 

Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der 
Verwaltungsrat die Anzeige, so benachrichtigt die Revisionsstelle das 
Gericht. 

Art. 730 

1 Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle. 

2 Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristi-
sche Personen oder Personengesellschaften gewählt werden. 

3 Finanzkontrollen der öffentlichen Hand oder deren Mitarbeiter 
können als Revisionsstelle gewählt werden, wenn sie die Anforde-
rungen dieses Gesetzes erfüllen. Die Vorschriften über die Unab-
hängigkeit gelten sinngemäss. 

4 Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, 
seinen Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz 
haben. 

Art. 730a 

1 Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr 
Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wie-
derwahl ist möglich. 

2 Bei der ordentlichen Revision darf die Person, die die Revision leitet, 
das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen. Sie darf das 
gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahren wieder 
aufnehmen. 

b. Revisions-
bericht 

c. Anzeigepflicht

V. Gemeinsame 
Bestimmungen 
1. Wahl der 
Revisionsstelle 

2. Amtsdauer der 
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3 Tritt eine Revisionsstelle zurück, so hat sie den Verwaltungsrat über 
die Gründe zu informieren; dieser teilt sie der nächsten General-
versammlung mit. 

4 Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle jederzeit mit 
sofortiger Wirkung abberufen. 

Art. 730b 

1 Der Verwaltungsrat übergibt der Revisionsstelle alle Unterlagen und 
erteilt ihr die Auskünfte, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
benötigt, auf Verlangen auch schriftlich. 

2 Die Revisionsstelle wahrt das Geheimnis über ihre Feststellungen, 
soweit sie nicht von Gesetzes wegen zur Bekanntgabe verpflichtet ist. 
Sie wahrt bei der Berichterstattung, bei der Erstattung von Anzeigen 
und bei der Auskunftserteilung an die Generalversammlung die 
Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft. 

Art. 730c 

1 Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen doku-
mentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen 
mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten 
müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht 
werden können. 

2 Die Unterlagen müssen es ermöglichen, die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften in effizienter Weise zu prüfen. 

Art. 731 

1 Bei Gesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung und 
gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prü-
fen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die General-
versammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung genehmigt 
und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst. 

2 Wird eine ordentliche Revision durchgeführt, so muss die Revi-
sionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein. Die General-
versammlung kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesen-
heit der Revisionsstelle verzichten. 

3 Liegt der erforderliche Revisionsbericht nicht vor, so sind die 
Beschlüsse zur Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzern-
rechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinnes nichtig. Werden 
die Bestimmungen über die Anwesenheit der Revisionsstelle miss-
achtet, so sind diese Beschlüsse anfechtbar. 

3. Auskunft und 
Geheimhaltung 

4. Dokumenta-
tion und 
Aufbewahrung 

5. Abnahme der 
Rechnung und 
Gewinn-
verwendung 
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Art. 731a 

1 Die Statuten und die Generalversammlung können die Organisation 
der Revisionsstelle eingehender regeln und deren Aufgaben erweitern. 

2 Der Revisionsstelle dürfen weder Aufgaben des Verwaltungsrates, noch 
Aufgaben, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen, zugeteilt werden. 

3 Die Generalversammlung kann zur Prüfung der Geschäftsführung 
oder einzelner Teile Sachverständige ernennen. 

D.425 Mängel in der Organisation der Gesellschaft 

Art. 731b 

1 Fehlt der Gesellschaft eines der vorgeschriebenen Organe oder ist 
eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammengesetzt, so kann ein 
Aktionär, ein Gläubiger oder der Handelsregisterführer dem Richter 
beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. Der Richter 
kann insbesondere: 

1. der Gesellschaft unter Androhung ihrer Auflösung eine Frist 
ansetzen, binnen derer der rechtmässige Zustand wieder herzu-
stellen ist; 

2. das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen; 

3. die Gesellschaft auflösen und ihre Liquidation nach den Vor-
schriften über den Konkurs anordnen. 

2 Ernennt der Richter das fehlende Organ oder einen Sachwalter, so 
bestimmt er die Dauer, für die die Ernennung gültig ist. Er verpflichtet 
die Gesellschaft, die Kosten zu tragen und den ernannten Personen 
einen Vorschuss zu leisten. 

3 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Gesellschaft vom Richter 
die Abberufung von Personen verlangen, die dieser eingesetzt hat. 

Vierter Abschnitt: Herabsetzung des Aktienkapitals 

Art. 732 
1 Beabsichtigt eine Aktiengesellschaft, ihr Aktienkapital herabzuset-
zen, ohne es gleichzeitig bis zur bisherigen Höhe durch neues, voll 
einzubezahlendes Kapital zu ersetzen, so hat die Generalversammlung 
eine entsprechende Änderung der Statuten zu beschliessen. 

  

425 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Sie darf einen solchen Beschluss nur fassen, wenn ein zugelassener 
Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forde-
rungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll 
gedeckt sind. Der Revisionsexperte muss an der Generalversammlung 
anwesend sein.426 

3 Im Beschluss ist das Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen und 
anzugeben, in welcher Art und Weise die Kapitalherabsetzung durch-
geführt werden soll.427 

4 Ein aus der Kapitalherabsetzung allfällig sich ergebender Buch-
gewinn ist ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden. 

5 Das Aktienkapital darf nur unter 100 000 Franken herabgesetzt wer-
den, sofern es gleichzeitig durch neues, voll einzubezahlendes Kapital 
in der Höhe von mindestens 100 000 Franken ersetzt wird.428 

Art. 732a429 
1 Wird das Aktienkapital zum Zwecke der Sanierung auf null herab-
gesetzt und anschliessend wieder erhöht, so gehen die bisherigen 
Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre mit der Herabsetzung unter. 
Ausgegebene Aktien müssen vernichtet werden. 

2 Bei der Wiedererhöhung des Aktienkapitals steht den bisherigen 
Aktionären ein Bezugsrecht zu, das ihnen nicht entzogen werden kann. 

Art. 733 

Hat die Generalversammlung die Herabsetzung des Aktienkapitals 
beschlossen, so veröffentlicht der Verwaltungsrat den Beschluss drei-
mal im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies in der in den 
Statuten vorgesehenen Form und gibt den Gläubigern bekannt, dass sie 
binnen zwei Monaten, von der dritten Bekanntmachung im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt an gerechnet, unter Anmeldung ihrer Forde-
rungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen können. 

  

426 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

427 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

428 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

429 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

430 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 734 

Die Herabsetzung des Aktienkapitals darf erst nach Ablauf der den 
Gläubigern gesetzten Frist und nach Befriedigung oder Sicherstellung 
der angemeldeten Gläubiger durchgeführt und erst in das Handels-
register eingetragen werden, wenn durch öffentliche Urkunde fest-
gestellt ist, dass die Vorschriften dieses Abschnittes erfüllt sind. Der 
Urkunde ist der Prüfungsbericht beizulegen.432 

Art. 735 

Die Aufforderung an die Gläubiger und ihre Befriedigung oder Sicher-
stellung können unterbleiben, wenn das Aktienkapital zum Zwecke der 
Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz in einem 
diese letztere nicht übersteigenden Betrage herabgesetzt wird. 

Fünfter Abschnitt: Auflösung der Aktiengesellschaft 

Art. 736 

Die Gesellschaft wird aufgelöst: 

1. nach Massgabe der Statuten; 

2. durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine 
öffentliche Urkunde zu errichten ist; 

3. durch die Eröffnung des Konkurses; 

4.434 durch Urteil des Richters, wenn Aktionäre, die zusammen min-
destens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, aus wichti-
gen Gründen die Auflösung verlangen. Statt derselben kann 
der Richter auf eine andere sachgemässe und den Beteiligten 
zumutbare Lösung erkennen; 

5. in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. 

  

431 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

432 Fassung zweiter Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

433 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

434 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 737435 

Erfolgt die Auflösung der Gesellschaft nicht durch Konkurs oder 
richterliches Urteil, so ist sie vom Verwaltungsrat zur Eintragung in 
das Handelsregister anzumelden. 

Art. 738436 

Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation, unter Vorbehalt der 
Fälle der Fusion, der Aufspaltung und der Übertragung ihres Vermö-
gens auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

Art. 739 
1 Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Per-
sönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in 
Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären 
durchgeführt ist. 

2 Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt 
der Liquidation auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchfüh-
rung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht 
von den Liquidatoren vorgenommen werden können. 

Art. 740 
1 Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, sofern sie 
nicht in den Statuten oder durch einen Beschluss der Generalversamm-
lung anderen Personen übertragen wird. 

2 Die Liquidatoren sind vom Verwaltungsrat zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, auch wenn die Liquidation vom Verwal-
tungsrat besorgt wird. 

3 Wenigstens einer der Liquidatoren muss in der Schweiz wohnhaft 
und zur Vertretung berechtigt sein.438 

4 Wird die Gesellschaft durch richterliches Urteil aufgelöst, so 
bestimmt der Richter die Liquidatoren.439  

  

435 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

436 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

437 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

438 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

439 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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5 Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquida-
tion nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der 
Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertre-
tung durch sie noch notwendig ist. 

Art. 741440 

1 Die Generalversammlung kann die von ihr ernannten Liquidatoren 
jederzeit abberufen. 

2 Auf Antrag eines Aktionärs kann der Richter, sofern wichtige Grün-
de vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls andere ernen-
nen. 

Art. 742 
1 Die Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz 
aufzustellen. 

2 Die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise 
bekannten Gläubiger sind durch besondere Mitteilung, unbekannte 
Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche 
Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies 
in der von den Statuten vorgesehenen Form von der Auflösung der 
Gesellschaft in Kenntnis zu setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprü-
che aufzufordern. 

Art. 743 
1 Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, noch 
ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen, die Aktiven zu 
verwerten und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz 
und der Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen. 

2 Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, den Richter zu 
benachrichtigen; dieser hat die Eröffnung des Konkurses auszuspre-
chen. 

3 Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden 
Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Ver-
gleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, 
auch neue Geschäfte eingehen. 

4 Sie dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen, wenn die Generalver-
sammlung nichts anderes angeordnet hat. 

5 Sie haben bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischen-
bilanzen aufzustellen. 

  

440 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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6 Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, 
die ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtungen 
begeht. 

Art. 744 
1 Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der 
Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen. 

2 Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern nicht 
den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die Vertei-
lung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Verbind-
lichkeiten ausgesetzt wird. 

Art. 745 
1 Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer 
Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die 
Aktionäre nach Massgabe der einbezahlten Beträge und unter Berück-
sichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien verteilt.441 

2 Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen 
werden, von dem Tage an gerechnet, an dem der Schuldenruf zum 
dritten Mal ergangen ist. 

3 Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, 
wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden 
getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, dass 
keine Interessen Dritter gefährdet werden.442  

Art. 746 

Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den 
Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden. 

Art. 747 

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft sind während zehn 
Jahren an einem sicheren Ort aufzubewahren, der von den Liquidato-
ren, und wenn sie sich nicht einigen, vom Handelsregisteramt zu 
bezeichnen ist. 

  

441 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

442 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 748–750443 

Art. 751 
1 Wird das Vermögen einer Aktiengesellschaft vom Bunde, von einem 
Kanton oder unter Garantie des Kantons von einem Bezirk oder von 
einer Gemeinde übernommen, so kann mit Zustimmung der General-
versammlung vereinbart werden, dass die Liquidation unterbleiben 
soll. 

2 Der Beschluss der Generalversammlung ist nach den Vorschriften 
über die Auflösung zu fassen und beim Handelsregisteramt anzumel-
den. 

3 Mit der Eintragung dieses Beschlusses ist der Übergang des Vermö-
gens der Gesellschaft mit Einschluss der Schulden vollzogen, und es 
ist die Firma der Gesellschaft zu löschen. 

Sechster Abschnitt: Verantwortlichkeit 

Art. 752444 

Sind bei der Gründung einer Gesellschaft oder bei der Ausgabe von 
Aktien, Obligationen oder anderen Titeln in Emissionsprospekten oder 
ähnlichen Mitteilungen unrichtige, irreführende oder den gesetzlichen 
Anforderungen nicht entsprechende Angaben gemacht oder verbreitet 
worden, so haftet jeder, der absichtlich oder fahrlässig dabei mitge-
wirkt hat, den Erwerbern der Titel für den dadurch verursachten Scha-
den. 

Art. 753445 

Gründer, Mitglieder des Verwaltungsrates und alle Personen, die bei 
der Gründung mitwirken, werden sowohl der Gesellschaft als den ein-
zelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden ver-
antwortlich, wenn sie 

  

443 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung 
seit 1. Juli 2004 (SR 221.301). 

444 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

445 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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1. absichtlich oder fahrlässig Sacheinlagen, Sachübernahmen 
oder die Gewährung besonderer Vorteile zugunsten von Aktio-
nären oder anderen Personen in den Statuten, einem Grün-
dungsbericht oder einem Kapitalerhöhungsbericht unrichtig 
oder irreführend angeben, verschweigen oder verschleiern, 
oder bei der Genehmigung einer solchen Massnahme in ande-
rer Weise dem Gesetz zuwiderhandeln; 

2. absichtlich oder fahrlässig die Eintragung der Gesellschaft in 
das Handelsregister aufgrund einer Bescheinigung oder 
Urkunde veranlassen, die unrichtige Angaben enthält; 

3. wissentlich dazu beitragen, dass Zeichnungen zahlungsunfähi-
ger Personen angenommen werden. 

Art. 754446 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und alle mit der Geschäftsfüh-
rung oder mit der Liquidation befassten Personen sind sowohl der 
Gesellschaft als den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern 
für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahr-
lässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen. 

2 Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem anderen 
Organ überträgt, haftet für den von diesem verursachten Schaden, 
sofern er nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung und 
Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet 
hat. 

Art. 755447 

1 Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Grün-
dung, der Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung befassten Perso-
nen sind sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionären 
und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie 
durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursa-
chen. 

2 Wurde die Prüfung von einer Finanzkontrolle der öffentlichen Hand 
oder von einem ihrer Mitarbeiter durchgeführt, so haftet das betref-
fende Gemeinwesen. Der Rückgriff auf die an der Prüfung beteiligten 
Personen richtet sich nach dem öffentlichen Recht.448 

  

446 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

447 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

448 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 756449 

1 Neben der Gesellschaft sind auch die einzelnen Aktionäre berechtigt, 
den der Gesellschaft verursachten Schaden einzuklagen. Der Anspruch 
des Aktionärs geht auf Leistung an die Gesellschaft. 

2 Hatte der Aktionär aufgrund der Sach- und Rechtslage begründeten 
Anlass zur Klage, so verteilt der Richter die Kosten, soweit sie nicht 
vom Beklagten zu tragen sind, nach seinem Ermessen auf den Kläger 
und die Gesellschaft. 

Art. 757450 

1 Im Konkurs der geschädigten Gesellschaft sind auch die Gesell-
schaftsgläubiger berechtigt, Ersatz des Schadens an die Gesellschaft zu 
verlangen. Zunächst steht es jedoch der Konkursverwaltung zu, die 
Ansprüche von Aktionären und Gesellschaftsgläubigern geltend zu 
machen. 

2 Verzichtet die Konkursverwaltung auf die Geltendmachung dieser 
Ansprüche, so ist hierzu jeder Aktionär oder Gläubiger berechtigt. Das 
Ergebnis wird vorab zur Deckung der Forderungen der klagenden 
Gläubiger gemäss den Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und 
Konkursgesetzes vom 11. April 1889451 verwendet. Am Überschuss 
nehmen die klagenden Aktionäre im Ausmass ihrer Beteiligung an der 
Gesellschaft teil; der Rest fällt in die Konkursmasse. 

3 Vorbehalten bleibt die Abtretung von Ansprüchen der Gesellschaft 
gemäss Artikel 260 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 
11. April 1889. 

Art. 758452 

1 Der Entlastungsbeschluss der Generalversammlung wirkt nur für 
bekanntgegebene Tatsachen und nur gegenüber der Gesellschaft sowie 
gegenüber den Aktionären, die dem Beschluss zugestimmt oder die 
Aktien seither in Kenntnis des Beschlusses erworben haben. 

2 Das Klagerecht der übrigen Aktionäre erlischt sechs Monate nach 
dem Entlastungsbeschluss. 

  

449 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

450 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

451 SR 281.1 
452 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 

(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Art. 759453 

1 Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede 
von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der 
Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände per-
sönlich zurechenbar ist. 

2 Der Kläger kann mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtscha-
den einklagen und verlangen, dass der Richter im gleichen Verfahren 
die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten festsetzt. 

3 Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter in Wür-
digung aller Umstände bestimmt. 

Art. 760 
1 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden 
Bestimmungen verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von 
dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von 
der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem 
Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an 
gerechnet. 

2 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das 
Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für 
den Zivilanspruch. 

Art. 761454 

Siebenter Abschnitt:  
Beteiligung von Körperschaften des öffentlichen Rechts 

Art. 762 
1 Haben Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Bund, Kanton, 
Bezirk oder Gemeinde ein öffentliches Interesse an einer Aktiengesell-
schaft, so kann der Körperschaft in den Statuten der Gesellschaft das 
Recht eingeräumt werden, Vertreter in den Verwaltungsrat oder in die 
Revisionsstelle abzuordnen, auch wenn sie nicht Aktionärin ist.455 

  

453 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

454 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 

455 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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2 Bei solchen Gesellschaften sowie bei gemischtwirtschaftlichen 
Unternehmungen, an denen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
als Aktionär beteiligt ist, steht das Recht zur Abberufung der von ihr 
abgeordneten Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle 
nur ihr selbst zu. 

3 Die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten 
Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle haben die 
gleichen Rechte und Pflichten wie die von der Generalversammlung 
gewählten.456  

4 Für die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten 
Mitglieder haftet die Körperschaft der Gesellschaft, den Aktionären 
und den Gläubigern gegenüber, unter Vorbehalt des Rückgriffs nach 
dem Recht des Bundes und der Kantone. 

Achter Abschnitt:  
Ausschluss der Anwendung des Gesetzes  
auf öffentlich-rechtliche Anstalten 

Art. 763 
1 Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder 
Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze 
gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden 
verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung 
für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die 
Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital 
ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von 
Privatpersonen aufgebracht wird. 

2 Auf Gesellschaften und Anstalten, die vor dem 1. Januar 1883 durch 
besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mit-
wirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, finden die Bestim-
mungen über die Aktiengesellschaft auch dann keine Anwendung, 
wenn der Kanton die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten 
nicht übernimmt. 

  

456 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 
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Siebenundzwanzigster Titel:  
Die Kommanditaktiengesellschaft 

Art. 764 
1 Die Kommanditaktiengesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Kapital 
in Aktien zerlegt ist und bei der ein oder mehrere Mitglieder den 
Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt und solidarisch gleich einem 
Kollektivgesellschafter haftbar sind. 

2 Für die Kommanditaktiengesellschaft kommen, soweit nicht etwas 
anderes vorgesehen ist, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft 
zur Anwendung. 

3 Wird ein Kommanditkapital nicht in Aktien zerlegt, sondern in Teile, 
die lediglich das Mass der Beteiligung mehrerer Kommanditäre regeln, 
so gelten die Vorschriften über die Kommanditgesellschaft. 

Art. 765 
1 Die unbeschränkt haftenden Mitglieder bilden die Verwaltung der 
Kommanditaktiengesellschaft. Ihnen steht die Geschäftsführung und 
die Vertretung zu. Sie sind in den Statuten zu nennen. 

2 Der Name, der Wohnsitz, der Heimatort und die Funktion der Mit-
glieder der Verwaltung sowie der zur Vertretung befugten Personen 
sind ins Handelsregister einzutragen.457 

3 Für Änderungen im Bestande der unbeschränkt haftenden Mitglieder 
bedarf es der Zustimmung der bisherigen Mitglieder und der Änderung 
der Statuten. 

Art. 766 

Beschlüsse der Generalversammlung über Umwandlung des Gesell-
schaftszweckes, Erweiterung oder Verengerung des Geschäftsberei-
ches und Fortsetzung der Gesellschaft über die in den Statuten 
bestimmte Zeit hinaus bedürfen der Zustimmung der Mitglieder der 
Verwaltung. 

Art. 767 
1 Den Mitgliedern der Verwaltung kann die Geschäftsführung und 
Vertretung unter den gleichen Voraussetzungen wie bei der Kollektiv-
gesellschaft entzogen werden. 

  

457 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Mit der Entziehung endigt auch die unbeschränkte Haftbarkeit des 
Mitgliedes für die künftig entstehenden Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft. 

Art. 768 
1 Die Kontrolle, in Verbindung mit der dauernden Überwachung der 
Geschäftsführung, ist einer Aufsichtsstelle zu übertragen, der durch die 
Statuten weitere Obliegenheiten zugewiesen werden können. 

2 Bei der Bestellung der Aufsichtsstelle haben die Mitglieder der Ver-
waltung kein Stimmrecht. 

3 Die Mitglieder der Aufsichtsstelle sind in das Handelsregister einzu-
tragen. 

Art. 769 
1 Die Aufsichtsstelle kann namens der Gesellschaft die Mitglieder der 
Verwaltung zur Rechenschaft ziehen und vor Gericht belangen. 

2 Bei arglistigem Verhalten von Mitgliedern der Verwaltung ist die 
Aufsichtsstelle zur Durchführung von Prozessen auch dann berechtigt, 
wenn ein Beschluss der Generalversammlung entgegensteht. 

Art. 770 
1 Die Gesellschaft wird beendigt durch das Ausscheiden, den Tod, die 
Handlungsunfähigkeit oder den Konkurs sämtlicher unbeschränkt 
haftender Gesellschafter. 

2 Im übrigen gelten für die Auflösung der Kommanditaktiengesell-
schaft die gleichen Vorschriften wie für die Auflösung der Aktien-
gesellschaft; doch kann eine Auflösung durch Beschluss der General-
versammlung vor dem in den Statuten festgesetzten Termin nur mit 
Zustimmung der Verwaltung erfolgen. 

3 …458 

Art. 771 
1 Dem unbeschränkt haftenden Gesellschafter steht das Recht der 
Kündigung gleich einem Kollektivgesellschafter zu. 

2 Macht einer von mehreren unbeschränkt haftenden Gesellschaftern 
von seinem Kündigungsrechte Gebrauch, so wird die Gesellschaft, 
sofern die Statuten es nicht anders bestimmen, von den übrigen fort-
gesetzt. 

  

458 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung 
seit 1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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Achtundzwanzigster Titel:459  
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 772 
1 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine personenbezogene 
Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder Handels-
gesellschaften beteiligt sind. Ihr Stammkapital ist in den Statuten 
festgelegt. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Gesellschafts-
vermögen. 

2 Die Gesellschafter sind mindestens mit je einem Stammanteil am 
Stammkapital beteiligt. Die Statuten können für sie Nachschuss- und 
Nebenleistungspflichten vorsehen. 

Art. 773 

Das Stammkapital muss mindestens 20 000 Franken betragen. 

Art. 774 
1 Der Nennwert der Stammanteile muss mindestens 100 Franken 
betragen. Im Falle einer Sanierung kann er bis auf einen Franken 
herabgesetzt werden. 

2 Die Stammanteile müssen mindestens zum Nennwert ausgegeben 
werden. 

Art. 774a 

Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen vorsehen; die 
Vorschriften des Aktienrechts sind entsprechend anwendbar. 

Art. 775 

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann durch eine oder 
mehrere natürliche oder juristische Personen oder andere Handels-
gesellschaften gegründet werden. 

  

459 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 776 

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über: 

1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft; 

2. den Zweck der Gesellschaft; 

3. die Höhe des Stammkapitals sowie die Anzahl und den Nenn-
wert der Stammanteile; 

4. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekannt-
machungen. 

Art. 776a 
1 Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten 
Bestimmungen über: 

1. die Begründung und die Ausgestaltung von Nachschuss- und 
Nebenleistungspflichten; 

2. die Begründung und die Ausgestaltung von Vorhand-, Vor-
kaufs- oder Kaufsrechten der Gesellschafter oder der Gesell-
schaft an den Stammanteilen; 

3. Konkurrenzverbote der Gesellschafter; 

4. Konventionalstrafen zur Sicherung der Erfüllung gesetzlicher 
oder statutarischer Pflichten; 

5. Vorrechte, die mit einzelnen Kategorien von Stammanteilen 
verbunden sind (Vorzugsstammanteile); 

6. Vetorechte von Gesellschaftern betreffend Beschlüsse der 
Gesellschafterversammlung; 

7. die Beschränkung des Stimmrechts und des Rechts der Gesell-
schafter, sich vertreten zu lassen; 

8. Genussscheine; 

9. statutarische Reserven; 

10. Befugnisse der Gesellschafterversammlung, die dieser über die 
gesetzlichen Zuständigkeiten hinaus zugewiesen werden; 

11. die Genehmigung bestimmter Entscheide der Geschäftsführer 
durch die Gesellschafterversammlung; 

12. das Erfordernis der Zustimmung der Gesellschafterversamm-
lung zur Bezeichnung von natürlichen Personen, die für 
Gesellschafter, die juristische Personen oder Handelsgesell-
schaften sind, das Recht zur Geschäftsführung ausüben; 

13. die Befugnis der Geschäftsführer, Direktoren, Prokuristen 
sowie Handlungsbevollmächtigte zu ernennen; 

14. die Ausrichtung von Tantiemen an die Geschäftsführer; 

F. Statuten 
I. Gesetzlich 
vorgeschriebener 
Inhalt 

II. Bedingt 
notwendiger 
Inhalt 



Obligationenrecht 

298 

220 

15. die Zusicherung von Bauzinsen; 

16. die Organisation und die Aufgaben der Revisionsstelle, sofern 
dabei über die gesetzlichen Vorschriften hinausgegangen wird; 

17. die Gewährung eines statutarischen Austrittsrechts, die Bedin-
gungen für dessen Ausübung und die auszurichtende Abfin-
dung; 

18. besondere Gründe für den Ausschluss von Gesellschaftern aus 
der Gesellschaft; 

19. andere als die gesetzlichen Auflösungsgründe. 

2 Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen ebenfalls der Aufnahme in die 
Statuten von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Regelungen: 

1. der Beschlussfassung über die nachträgliche Schaffung von 
neuen Vorzugsstammanteilen; 

2. der Übertragung von Stammanteilen; 

3. der Einberufung der Gesellschafterversammlung; 

4. der Bemessung des Stimmrechts der Gesellschafter; 

5. der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung; 

6. der Beschlussfassung der Geschäftsführer; 

7. der Geschäftsführung und der Vertretung; 

8. zu den Konkurrenzverboten der Geschäftsführer. 

Art. 777 
1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher 
Urkunde erklären, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu 
gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen. 

2 In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Stammanteile und 
stellen fest, dass: 

1. sämtliche Stammanteile gültig gezeichnet sind; 

2. die Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen; 

3. die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die Leis-
tung der Einlagen erfüllt sind; 

4. sie die statutarischen Nachschuss- oder Nebenleistungspflich-
ten übernehmen. 

Art. 777a 
1 Die Zeichnung der Stammanteile bedarf zu ihrer Gültigkeit der 
Angabe von Anzahl, Nennwert und Ausgabebetrag sowie gegebe-
nenfalls der Kategorie der Stammanteile. 

G. Gründung 
I. Errichtungsakt 

II. Zeichnung der 
Stammanteile 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

299 

220 

2 In der Urkunde über die Zeichnung muss hingewiesen werden auf 
statutarische Bestimmungen über: 

1. Nachschusspflichten; 

2. Nebenleistungspflichten; 

3. Konkurrenzverbote für die Gesellschafter; 

4. Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte der Gesellschafter oder 
der Gesellschaft; 

5. Konventionalstrafen. 

Art. 777b 
1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die 
Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den Grün-
dern vorgelegen haben. 

2 Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen: 

1. die Statuten; 

2. der Gründungsbericht; 

3. die Prüfungsbestätigung; 

4. die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld; 

5. die Sacheinlageverträge; 

6. bereits vorliegende Sachübernahmeverträge. 

Art. 777c 
1 Bei der Gründung muss für jeden Stammanteil eine dem Ausgabe-
betrag entsprechende Einlage vollständig geleistet werden. 

2 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 
anwendbar für: 

1. die Angabe der Sacheinlagen, der Sachübernahmen und der 
besonderen Vorteile in den Statuten; 

2. die Eintragung von Sacheinlagen, Sachübernahmen und von 
besonderen Vorteilen ins Handelsregister; 

3. die Leistung und die Prüfung der Einlagen. 

Art. 778 

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem 
sie ihren Sitz hat. 

III. Belege 

IV. Einlagen 
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Art. 778a 

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzutragen, 
an dem sie sich befinden. 

Art. 779 
1 Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit durch die Ein-
tragung ins Handelsregister. 

2 Sie erlangt das Recht der Persönlichkeit auch dann, wenn die Vor-
aussetzungen für die Eintragung tatsächlich nicht erfüllt sind. 

3 Waren bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Voraus-
setzungen nicht erfüllt und sind dadurch die Interessen von Gläubigern 
oder Gesellschaftern in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt 
worden, so kann das Gericht auf Begehren einer dieser Personen die 
Auflösung der Gesellschaft verfügen. 

4 Das Klagerecht erlischt drei Monate nach der Veröffentlichung der 
Gründung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

Art. 779a 
1 Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen der 
Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solidarisch. 

2 Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Namen einge-
gangen werden, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur 
die Gesellschaft. 

Art. 780 

Jeder Beschluss der Gesellschafterversammlung über eine Änderung 
der Statuten muss öffentlich beurkundet und ins Handelsregister einge-
tragen werden. 

Art. 781 
1 Die Gesellschafterversammlung kann die Erhöhung des Stamm-
kapitals beschliessen. 

2 Die Ausführung des Beschlusses obliegt den Geschäftsführern. 

3 Die Zeichnung und die Einlagen richten sich nach den Vorschriften 
über die Gründung. Für den Zeichnungsschein sind zudem die Vor-
schriften über die Erhöhung des Aktienkapitals entsprechend anwend-
bar. Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der Stammanteile ist 
ausgeschlossen. 
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J. Erwerb der 
Persönlichkeit 
I. Zeitpunkt; 
mangelnde 
Voraussetzungen 

II. Vor der 
Eintragung 
eingegangene 
Verpflichtungen 

K. Statuten-
änderung 

L. Erhöhung des 
Stammkapitals 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

301 

220 

4 Die Erhöhung des Stammkapitals muss innerhalb von drei Monaten 
nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung beim Handels-
register zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Beschluss 
dahin. 

5 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts über die ordent-
liche Kapitalerhöhung entsprechend anwendbar für: 

1. die Form und den Inhalt des Beschlusses der Gesellschafter-
versammlung; 

2. das Bezugsrecht der Gesellschafter; 

3. die Erhöhung des Stammkapitals aus Eigenkapital; 

4. den Kapitalerhöhungsbericht und die Prüfungsbestätigung; 

5. die Statutenänderung und die Feststellungen der Geschäfts-
führer; 

6. die Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals ins Handels-
register und die Nichtigkeit vorher ausgegebener Urkunden. 

Art. 782 
1 Die Gesellschafterversammlung kann die Herabsetzung des Stamm-
kapitals beschliessen. 

2 Das Stammkapital darf in keinem Fall unter 20 000 Franken herabge-
setzt werden. 

3 Zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz darf 
das Stammkapital nur herabgesetzt werden, wenn die Gesellschafter 
die in den Statuten vorgesehenen Nachschüsse voll geleistet haben. 

4 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Herabsetzung des Aktien-
kapitals entsprechend anwendbar. 

Art. 783 
1 Die Gesellschaft darf eigene Stammanteile nur dann erwerben, wenn 
frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der dafür nötigen Mittel 
vorhanden ist und der gesamte Nennwert dieser Stammanteile zehn 
Prozent des Stammkapitals nicht übersteigt. 

2 Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung, 
einem Austritt oder einem Ausschluss Stammanteile erworben, so 
beträgt die Höchstgrenze 35 Prozent. Die über 10 Prozent des Stamm-
kapitals hinaus erworbenen eigenen Stammanteile sind innerhalb von 
zwei Jahren zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernich-
ten. 

3 Ist mit den Stammanteilen, die erworben werden sollen, eine Nach-
schusspflicht oder eine Nebenleistungspflicht verbunden, so muss 
diese vor deren Erwerb aufgehoben werden. 

M. Herabsetzung 
des Stamm-
kapitals 

N. Erwerb  
eigener Stamm-
anteile 
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4 Im Übrigen sind für den Erwerb eigener Stammanteile durch die 
Gesellschaft die Vorschriften über eigene Aktien entsprechend 
anwendbar. 

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

Art. 784 
1 Wird über Stammanteile eine Urkunde ausgestellt, so kann diese nur 
als Beweisurkunde oder Namenpapier errichtet werden. 

2 In die Urkunde müssen dieselben Hinweise auf statutarische Rechte 
und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde über die 
Zeichnung der Stammanteile. 

Art. 785 
1  Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur 
Abtretung bedürfen der schriftlichen Form. 

2 In den Abtretungsvertrag müssen dieselben Hinweise auf statuta-
rische Rechte und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde 
über die Zeichnung der Stammanteile. 

Art. 786 
1 Die Abtretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann die 
Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern. 

2 Von dieser Regelung können die Statuten abweichen, indem sie: 

1. auf das Erfordernis der Zustimmung zur Abtretung verzichten; 

2. die Gründe festlegen, die die Verweigerung der Zustimmung 
zur Abtretung rechtfertigen; 

3. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert wer-
den kann, wenn die Gesellschaft dem Veräusserer die Über-
nahme der Stammanteile zum wirklichen Wert anbietet; 

4. die Abtretung ausschliessen; 

5. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert wer-
den kann, wenn die Erfüllung statutarischer Nachschuss- oder 
Nebenleistungspflichten zweifelhaft ist und eine von der 
Gesellschaft geforderte Sicherheit nicht geleistet wird. 

3 Schliessen die Statuten die Abtretung aus oder verweigert die Gesell-
schafterversammlung die Zustimmung zur Abtretung, so bleibt das 
Recht auf Austritt aus wichtigem Grund vorbehalten. 

A. Stammanteile 
I. Urkunde 

II. Übertragung 
1. Abtretung 
a. Form 

b. Zustimmungs-
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Art. 787 
1 Ist für die Abtretung von Stammanteilen die Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung erforderlich, so wird die Abtretung erst mit 
dieser Zustimmung rechtswirksam. 

2 Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Zustimmung 
zur Abtretung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang ab, so 
gilt die Zustimmung als erteilt. 

Art. 788 
1 Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güter-
recht oder Zwangsvollstreckung erworben, so gehen alle Rechte und 
Pflichten, die damit verbunden sind, ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung auf die erwerbende Person über. 

2 Für die Ausübung des Stimmrechts und der damit zusammenhängen-
den Rechte bedarf die erwerbende Person jedoch der Anerkennung der 
Gesellschafterversammlung als stimmberechtigter Gesellschafter. 

3 Die Gesellschafterversammlung kann ihr die Anerkennung nur ver-
weigern, wenn ihr die Gesellschaft die Übernahme der Stammanteile 
zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches anbietet. Das Ange-
bot kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer Gesellschaf-
ter oder Dritter erfolgen. Lehnt die erwerbende Person das Angebot 
nicht innerhalb eines Monates nach Kenntnis des wirklichen Wertes 
ab, so gilt es als angenommen. 

4 Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Anerkennung 
nicht innerhalb von sechs Monaten ab Eingang ab, so gilt die Aner-
kennung als erteilt. 

5 Die Statuten können auf das Erfordernis der Anerkennung verzich-
ten. 

Art. 789 
1 Stellen das Gesetz oder die Statuten auf den wirklichen Wert der 
Stammanteile ab, so können die Parteien verlangen, dass dieser vom 
Gericht bestimmt wird. 

2 Das Gericht verteilt die Kosten des Verfahrens und der Bewertung 
nach seinem Ermessen. 

Art. 789a 
1 Für die Bestellung einer Nutzniessung an einem Stammanteil sind 
die Vorschriften über die Übertragung der Stammanteile entsprechend 
anwendbar. 

2 Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestellung 
einer Nutzniessung an den Stammanteilen ausgeschlossen. 

c. Rechtsüber-
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Art. 789b 
1 Die Statuten können vorsehen, dass die Bestellung eines Pfandrechts 
an Stammanteilen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
bedarf. Diese darf die Zustimmung nur verweigern, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt. 

2 Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestellung 
eines Pfandrechts an den Stammanteilen ausgeschlossen. 

Art. 790 
1 Die Gesellschaft führt über die Stammanteile ein Anteilbuch. 

2 In das Anteilbuch sind einzutragen: 

1. die Gesellschafter mit Namen und Adresse; 

2. die Anzahl, der Nennwert sowie allenfalls die Kategorien der 
Stammanteile jedes Gesellschafters; 

3. die Nutzniesser mit Namen und Adresse; 

4. die Pfandgläubiger mit Namen und Adresse. 

3 Gesellschafter, die nicht zur Ausübung des Stimmrechts und der 
damit zusammenhängenden Rechte befugt sind, müssen als Gesell-
schafter ohne Stimmrecht bezeichnet werden. 

4 Den Gesellschaftern steht das Recht zu, in das Anteilbuch Einsicht 
zu nehmen. 

Art. 791 
1 Die Gesellschafter sind mit Name, Wohnsitz und Heimatort sowie 
mit der Anzahl und dem Nennwert ihrer Stammanteile ins Handels-
register einzutragen. 

2 Die Gesellschaft muss die Eintragung anmelden. 

Art. 792 

Steht ein Stammanteil mehreren Berechtigten ungeteilt zu, so: 

1. haben diese gemeinsam eine Person zu bezeichnen, die sie ver-
tritt; sie können die Rechte aus dem Stammanteil nur durch 
diese Person ausüben; 

2. haften diese für Nachschusspflichten und Nebenleistungs-
pflichten solidarisch. 

5. Pfandrecht 
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Art. 793 
1 Die Gesellschafter sind zur Leistung einer dem Ausgabebetrag ihrer 
Stammanteile entsprechenden Einlage verpflichtet. 

2 Die Einlagen dürfen nicht zurückerstattet werden. 

Art. 794 

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das Gesell-
schaftsvermögen. 

Art. 795 
1 Die Statuten können die Gesellschafter zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichten. 

2 Sehen die Statuten eine Nachschusspflicht vor, so müssen sie den 
Betrag der mit einem Stammanteil verbundenen Nachschusspflicht 
festlegen. Dieser darf das Doppelte des Nennwertes des Stammanteils 
nicht übersteigen. 

3 Die Gesellschafter haften nur für die mit den eigenen Stammanteilen 
verbundenen Nachschüsse. 

Art. 795a 
1 Die Nachschüsse werden durch die Geschäftsführer eingefordert. 

2 Sie dürfen nur eingefordert werden, wenn: 

1. die Summe von Stammkapital und gesetzlichen Reserven nicht 
mehr gedeckt ist; 

2. die Gesellschaft ihre Geschäfte ohne diese zusätzlichen Mittel 
nicht ordnungsgemäss weiterführen kann; 

3. die Gesellschaft aus in den Statuten umschriebenen Gründen 
Eigenkapital benötigt. 

3 Mit Eintritt des Konkurses werden ausstehende Nachschüsse fällig. 

Art. 795b 

Geleistete Nachschüsse dürfen nur dann ganz oder teilweise zurück-
bezahlt werden, wenn der Betrag durch frei verwendbares Eigenkapital 
gedeckt ist und ein zugelassener Revisionsexperte dies schriftlich 
bestätigt. 

Art. 795c 
1 Eine statutarische Nachschusspflicht darf nur dann herabgesetzt oder 
aufgehoben werden, wenn das Stammkapital und die gesetzlichen 
Reserven voll gedeckt sind. 
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2 Die Vorschriften über die Herabsetzung des Stammkapitals sind ent-
sprechend anwendbar. 

Art. 795d 
1 Für Gesellschafter, die aus der Gesellschaft ausscheiden, besteht die 
Nachschusspflicht unter Vorbehalt der nachfolgenden Einschränkun-
gen während dreier Jahre weiter. Der Zeitpunkt des Ausscheidens 
bestimmt sich nach der Eintragung ins Handelsregister. 

2 Ausgeschiedene Gesellschafter müssen Nachschüsse nur leisten, 
wenn die Gesellschaft in Konkurs fällt. 

3 Ihre Nachschusspflicht entfällt, soweit sie von einem Rechtsnach-
folger erfüllt wurde. 

4 Die Nachschusspflicht ausgeschiedener Gesellschafter darf nicht 
erhöht werden. 

Art. 796 
1 Die Statuten können die Gesellschafter zu Nebenleistungen ver-
pflichten. 

2 Sie können nur Nebenleistungspflichten vorsehen, die dem Zweck 
der Gesellschaft, der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit oder der Wah-
rung der Zusammensetzung des Kreises der Gesellschafter dienen. 

3 Gegenstand und Umfang wie auch andere nach den Umständen 
wesentliche Punkte einer mit einem Stammanteil verbundenen Neben-
leistungspflicht müssen in den Statuten bestimmt werden. Für die 
nähere Umschreibung kann auf ein Reglement der Gesellschafter-
versammlung verwiesen werden. 

4 Statutarische Verpflichtungen zur Zahlung von Geld oder zur Leis-
tung anderer Vermögenswerte unterstehen den Bestimmungen über 
Nachschüsse, wenn keine angemessene Gegenleistung vorgesehen 
wird und die Einforderung der Deckung des Eigenkapitalbedarfs der 
Gesellschaft dient. 

Art. 797 

Die nachträgliche Einführung oder Erweiterung statutarischer Nach-
schuss- oder Nebenleistungspflichten bedarf der Zustimmung aller 
davon betroffenen Gesellschafter. 

Art. 798 
1 Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür gebil-
deten Reserven ausgerichtet werden. 
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2 Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Gesetz 
und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die gesetzlichen und 
statutarischen Reserven abgezogen worden sind. 

3 Die Dividenden sind im Verhältnis des Nennwerts der Stammanteile 
festzusetzen; wurden Nachschüsse geleistet, so ist deren Betrag für die 
Bemessung der Dividenden dem Nennwert zuzurechnen; die Statuten 
können eine abweichende Regelung vorsehen. 

Art. 798a 
1 Für das Stammkapital und geleistete Nachschüsse dürfen keine 
Zinsen bezahlt werden. 

2 Die Ausrichtung von Bauzinsen ist zulässig. Die Vorschrift des 
Aktienrechts über Bauzinse ist entsprechend anwendbar 

Art. 798b 

Die Statuten können die Ausrichtung von Tantiemen an Geschäfts-
führer vorsehen. Die Vorschriften des Aktienrechts über Tantiemen 
sind entsprechend anwendbar. 

Art. 799 

Für Vorzugsstammanteile sind die Vorschriften des Aktienrechts über 
Vorzugsaktien entsprechend anwendbar. 

Art. 800 

Für die Rückerstattung von Leistungen der Gesellschaft an Gesell-
schafter, Geschäftsführer sowie diesen nahe stehende Personen sind 
die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

Art. 801 

Für den Geschäftsbericht, für die Reserven sowie für die Offenlegung 
der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sind die Vorschriften 
des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

Art. 801a 
1 Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind den Gesellschaf-
tern spätestens zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Gesell-
schafterversammlung zuzustellen. 

2 Die Gesellschafter können verlangen, dass ihnen nach der Gesell-
schafterversammlung die von ihr genehmigte Fassung des Geschäfts-
berichts zugestellt wird. 

II. Zinsen 

III. Tantiemen 

F. Vorzugs-
stammanteile 
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Art. 802 
1 Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführern Auskunft über 
alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. 

2 Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so kann jeder Gesell-
schafter in die Bücher und Akten uneingeschränkt Einsicht nehmen. 
Hat sie eine Revisionsstelle, so besteht ein Recht zur Einsichtnahme 
nur, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. 

3 Besteht Gefahr, dass der Gesellschafter die erlangten Kenntnisse zum 
Schaden der Gesellschaft für gesellschaftsfremde Zwecke verwendet, 
so können die Geschäftsführer die Auskunft und die Einsichtnahme im 
erforderlichen Umfang verweigern; auf Antrag des Gesellschafters 
entscheidet die Gesellschafterversammlung. 

4 Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder die 
Einsicht ungerechtfertigterweise, so ordnet sie das Gericht auf Antrag 
des Gesellschafters an. 

Art. 803 
1 Die Gesellschafter sind zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses 
verpflichtet. 

2 Sie müssen alles unterlassen, was die Interessen der Gesellschaft 
beeinträchtigt. Insbesondere dürfen sie nicht Geschäfte betreiben, die 
ihnen zum besonderen Vorteil gereichen und durch die der Zweck der 
Gesellschaft beeinträchtigt würde. Die Statuten können vorsehen, dass 
die Gesellschafter konkurrenzierende Tätigkeiten unterlassen müssen. 

3 Die Gesellschafter dürfen Tätigkeiten ausüben, die gegen die Treue-
pflicht oder ein allfälliges Konkurrenzverbot verstossen, sofern alle 
übrigen Gesellschafter schriftlich zustimmen. Die Statuten können 
vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung erforderlich ist. 

4 Die besonderen Vorschriften über das Konkurrenzverbot von 
Geschäftsführern bleiben vorbehalten. 

Dritter Abschnitt: Organisation der Gesellschaft 

Art. 804 
1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 

2 Der Gesellschafterversammlung stehen folgende unübertragbare 
Befugnisse zu: 

1. die Änderung der Statuten; 

2. die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern; 

K. Auskunfts- 
und Einsichts-
recht 

L. Treuepflicht 
und Konkurrenz-
verbot 

A. Gesellschaf-
terversammlung 
I. Aufgaben 
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3. die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder der Revi-
sionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers; 

4. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrech-
nung; 

5. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschluss-
fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbeson-
dere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

6. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer; 

7. die Entlastung der Geschäftsführer; 

8. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungs-
weise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesellschafter; 

9. die Zustimmung zur Bestellung eines Pfandrechts an Stamm-
anteilen, falls die Statuten dies vorsehen; 

10. die Beschlussfassung über die Ausübung statutarischer Vor-
hand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte; 

11. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener 
Stammanteile durch die Gesellschaft oder die Genehmigung 
eines solchen Erwerbs; 

12. die nähere Regelung von Nebenleistungspflichten in einem 
Reglement, falls die Statuten auf ein Reglement verweisen; 

13. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer und der 
Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkur-
renzverbot verstossen, sofern die Statuten auf das Erfordernis 
der Zustimmung aller Gesellschafter verzichten; 

14. die Beschlussfassung darüber, ob dem Gericht beantragt wer-
den soll, ein Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschlies-
sen; 

15. der Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vor-
gesehenen Gründen; 

16. die Auflösung der Gesellschaft; 

17. die Genehmigung von Geschäften der Geschäftsführer, für die 
die Statuten die Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
fordern; 

18. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die das Gesetz 
oder die Statuten der Gesellschafterversammlung vorbehalten 
oder die ihr die Geschäftsführer vorlegen. 

3 Die Gesellschafterversammlung ernennt die Direktoren, die Proku-
risten sowie die Handlungsbevollmächtigten. Die Statuten können 
diese Befugnis auch den Geschäftsführern einräumen. 
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Art. 805 
1 Die Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsführern, 
nötigenfalls durch die Revisionsstelle, einberufen. Das Einberufungs-
recht steht auch den Liquidatoren zu. 

2 Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb von sechs 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche 
Versammlungen werden nach Massgabe der Statuten und bei Bedarf 
einberufen. 

3 Die Gesellschafterversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Ver-
sammlungstag einzuberufen. Die Statuten können diese Frist verlän-
gern oder bis auf zehn Tage verkürzen. Die Möglichkeit einer Univer-
salversammlung bleibt vorbehalten. 

4 Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein 
Gesellschafter die mündliche Beratung verlangt. 

5 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 
anwendbar für: 

1. die Einberufung; 

2. das Einberufungs- und Antragsrecht der Gesellschafter; 

3. die Verhandlungsgegenstände; 

4. die Anträge; 

5. die Universalversammlung; 

6. die vorbereitenden Massnahmen; 

7. das Protokoll; 

8. die Vertretung der Gesellschafter; 

9. die unbefugte Teilnahme. 

Art. 806 
1 Das Stimmrecht der Gesellschafter bemisst sich nach dem Nennwert 
ihrer Stammanteile. Die Gesellschafter haben je mindestens eine 
Stimme. Die Statuten können die Stimmenzahl der Besitzer mehrerer 
Stammanteile beschränken. 

2 Die Statuten können das Stimmrecht unabhängig vom Nennwert so 
festsetzen, dass auf jeden Stammanteil eine Stimme entfällt. In diesem 
Fall müssen die Stammanteile mit dem tiefsten Nennwert mindestens 
einen Zehntel des Nennwerts der übrigen Stammanteile aufweisen. 

II. Einberufung 
und Durch-
führung 

III. Stimmrecht 
1. Bemessung 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

311 

220 

3 Die Bemessung des Stimmrechts nach der Zahl der Stammanteile ist 
nicht anwendbar für: 

1. die Wahl der Mitglieder der Revisionsstelle; 

2. die Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der 
Geschäftsführung oder einzelner Teile davon; 

3. die Beschlussfassung über die Anhebung einer Verantwort-
lichkeitsklage. 

Art. 806a 
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Geschäftsführer haben 
Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teil-
genommen haben, kein Stimmrecht. 

2 Bei Beschlüssen über den Erwerb eigener Stammanteile durch die 
Gesellschaft hat der Gesellschafter, der die Stammanteile abtritt, kein 
Stimmrecht. 

3 Bei Beschlüssen über die Zustimmung zu Tätigkeiten der Gesell-
schafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkurrenzverbot ver-
stossen, hat die betroffene Person kein Stimmrecht. 

Art. 806b 

Im Falle der Nutzniessung an einem Stammanteil stehen das Stimm-
recht und die damit zusammenhängenden Rechte dem Nutzniesser zu. 
Dieser wird dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er bei der Aus-
übung seiner Rechte nicht in billiger Weise auf dessen Interessen 
Rücksicht nimmt. 

Art. 807 
1 Die Statuten können Gesellschaftern ein Vetorecht gegen bestimmte 
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung einräumen. Sie müssen die 
Beschlüsse umschreiben, für die das Vetorecht gilt. 

2 Die nachträgliche Einführung eines Vetorechts bedarf der Zustim-
mung aller Gesellschafter. 

3 Das Vetorecht kann nicht übertragen werden. 

Art. 808 

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht 
ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen, 
soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen. 

2. Aus-
schliessung vom 
Stimmrecht 

3. Nutzniessung 

IV. Vetorecht 

V. Beschluss-
fassung 
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Art. 808a 

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat den Stichent-
scheid. Die Statuten können eine andere Regelung vorsehen. 

Art. 808b 
1 Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei 
Drittel der vertretenen Stimmen sowie die absolute Mehrheit des 
gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein ausübbares 
Stimmrecht verbunden ist, ist erforderlich für: 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

2. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen; 

3. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der 
Übertragbarkeit der Stammanteile; 

4. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungs-
weise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesellschafter; 

5. die Erhöhung des Stammkapitals; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 

7. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer sowie der 
Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkur-
renzverbot verstossen; 

8. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem 
Grund auszuschliessen; 

9. den Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vor-
gesehenen Gründen; 

10. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

11. die Auflösung der Gesellschaft. 

2 Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse 
grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, 
können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt werden. 

Art. 808c 

Für die Anfechtung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

2. Stichentscheid 

3. Wichtige 
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Art. 809 
1 Alle Gesellschafter üben die Geschäftsführung gemeinsam aus. Die 
Statuten können die Geschäftsführung abweichend regeln. 

2 Als Geschäftsführer können nur natürliche Personen eingesetzt wer-
den. Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Handels-
gesellschaft beteiligt, so bezeichnet sie gegebenenfalls eine natürliche 
Person, die diese Funktion an ihrer Stelle ausübt. Die Statuten können 
dafür die Zustimmung der Gesellschafterversammlung verlangen. 

3 Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so muss die Gesell-
schafterversammlung den Vorsitz regeln. 

4 Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so entscheiden diese 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende hat den 
Stichentscheid. Die Statuten können eine andere Regelung der 
Beschlussfassung durch die Geschäftsführer vorsehen. 

Art. 810 
1 Die Geschäftsführer sind zuständig in allen Angelegenheiten, die 
nicht nach Gesetz oder Statuten der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind. 

2 Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen haben die 
Geschäftsführer folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen 
Weisungen; 

2. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und 
Statuten; 

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanz-
kontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Füh-
rung der Gesellschaft notwendig ist; 

4. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäfts-
führung übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die 
Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

5. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung, Jahres-
bericht und gegebenenfalls Konzernrechnung); 

6. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung sowie die 
Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschul-
dung. 

B. Geschäfts-
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Vertretung 
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3 Wer den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, beziehungsweise der 
einzige Geschäftsführer hat folgende Aufgaben: 

1. die Einberufung und Leitung der Gesellschafterversammlung; 

2. Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern; 

3. die Sicherstellung der erforderlichen Anmeldungen beim Han-
delsregister. 

Art. 811 
1 Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Gesell-
schafterversammlung: 

1. bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen müssen; 

2. einzelne Fragen zur Genehmigung vorlegen können. 

2 Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung schränkt die 
Haftung der Geschäftsführer nicht ein. 

Art. 812 
1 Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung 
befasst sind, müssen ihre Aufgabe mit aller Sorgfalt erfüllen und die 
Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren. 

2 Sie unterstehen der gleichen Treuepflicht wie die Gesellschafter. 

3 Sie dürfen keine konkurrenzierenden Tätigkeiten ausüben, es sei 
denn, die Statuten sehen etwas anderes vor oder alle übrigen Gesell-
schafter stimmen der Tätigkeit schriftlich zu. Die Statuten können 
vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung durch die Gesellschafter-
versammlung erforderlich ist. 

Art. 813 

Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst 
sind, haben die Gesellschafter unter gleichen Voraussetzungen gleich 
zu behandeln. 

Art. 814 
1 Jeder Geschäftsführer ist zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt. 

2 Die Statuten können die Vertretung abweichend regeln, jedoch muss 
mindestens ein Geschäftsführer zur Vertretung befugt sein. Für Ein-
zelheiten können die Statuten auf ein Reglement verweisen. 

3 Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, 
die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch einen 
Geschäftsführer oder einen Direktor erfüllt werden. 

III. Genehmi-
gung durch die 
Gesellschafter-
versammlung 
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4 Für den Umfang und die Beschränkung der Vertretungsbefugnis 
sowie für Verträge zwischen der Gesellschaft und der Person, die sie 
vertritt, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwend-
bar. 

5 Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen haben in der 
Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Unter-
schrift beifügen. 

6 Sie müssen ins Handelsregister eingetragen werden. Sie haben ihre 
Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeichnung 
in beglaubigter Form einzureichen. 

Art. 815 
1 Die Gesellschafterversammlung kann von ihr gewählte Geschäfts-
führer jederzeit abberufen. 

2 Jeder Gesellschafter kann dem Gericht beantragen, einem Geschäfts-
führer die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu entziehen 
oder zu beschränken, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, namentlich 
wenn die betreffende Person ihre Pflichten grob verletzt oder die 
Fähigkeit zu einer guten Geschäftsführung verloren hat. 

3 Die Geschäftsführer können Direktoren, Prokuristen oder Hand-
lungsbevollmächtigte jederzeit in ihrer Funktion einstellen. 

4 Sind diese Personen durch die Gesellschafterversammlung eingesetzt 
worden, so ist unverzüglich eine Gesellschafterversammlung einzu-
berufen. 

5 Entschädigungsansprüche der abberufenen oder in ihren Funktionen 
eingestellten Personen bleiben vorbehalten. 

Art. 816 

Für die Beschlüsse der Geschäftsführer gelten sinngemäss die gleichen 
Nichtigkeitsgründe wie für die Beschlüsse der Generalversammlung 
der Aktiengesellschaft. 

Art. 817 

Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, 
die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte Person in 
Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht. 

Art. 818 
1 Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts ent-
sprechend anwendbar. 
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2 Ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, kann eine 
ordentliche Revision der Jahresrechnung verlangen. 

Art. 819 

Bei Mängeln in der Organisation der Gesellschaft sind die Vorschrif-
ten des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

Art. 820 
1 Für die Anzeigepflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung der 
Gesellschaft sowie für die Eröffnung und den Aufschub des Konkurses 
sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

2 Das Gericht kann den Konkurs auf Antrag der Geschäftsführer oder 
eines Gläubigers aufschieben, namentlich wenn ausstehende Nach-
schüsse unverzüglich einbezahlt werden und Aussicht auf Sanierung 
besteht. 

Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden 

Art. 821 
1 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird aufgelöst: 

1. wenn ein in den Statuten vorgesehener Auflösungsgrund ein-
tritt; 

2. wenn die Gesellschafterversammlung dies beschliesst;  

3. wenn der Konkurs eröffnet wird; 

4. in den übrigen vom Gesetz vorgesehenen Fällen. 

2 Beschliesst die Gesellschafterversammlung die Auflösung, so bedarf 
der Beschluss der öffentlichen Beurkundung. 

3 Jeder Gesellschafter kann beim Gericht die Auflösung der Gesell-
schaft aus wichtigem Grund verlangen. Das Gericht kann statt auf 
Auflösung auf eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumut-
bare Lösung erkennen, so insbesondere auf die Abfindung des klagen-
den Gesellschafters zum wirklichen Wert seiner Stammanteile. 

Art. 821a 
1 Für die Folgen der Auflösung sind die Vorschriften des Aktienrechts 
entsprechend anwendbar. 

2 Die Auflösung einer Gesellschaft muss ins Handelsregister einge-
tragen werden. Die Auflösung durch Urteil ist vom Gericht dem Han-
delsregister unverzüglich zu melden. Die Auflösung aus anderen 
Gründen muss die Gesellschaft beim Handelsregister anmelden. 
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Art. 822 
1 Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund beim Gericht auf 
Bewilligung des Austritts klagen. 

2 Die Statuten können den Gesellschaftern ein Recht auf Austritt ein-
räumen und dieses von bestimmten Bedingungen abhängig machen. 

Art. 822a 
1 Reicht ein Gesellschafter eine Klage auf Austritt aus wichtigem 
Grund ein oder erklärt ein Gesellschafter seinen Austritt gestützt auf 
ein statutarisches Austrittsrecht, so müssen die Geschäftsführer unver-
züglich die übrigen Gesellschafter informieren. 

2 Falls andere Gesellschafter innerhalb von drei Monaten nach Zugang 
dieser Mitteilung auf Austritt aus wichtigem Grund klagen oder ein 
statutarisches Austrittsrecht ausüben, sind alle austretenden Gesell-
schafter im Verhältnis des Nennwerts ihrer Stammanteile gleich zu 
behandeln. Wurden Nachschüsse geleistet, so ist deren Betrag dem 
Nennwert zuzurechnen. 

Art. 823 
1 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Gesellschaft beim Gericht 
auf Ausschluss eines Gesellschafters klagen. 

2 Die Statuten können vorsehen, dass die Gesellschafterversammlung 
Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschliessen darf, wenn bestimm-
te Gründe vorliegen. 

3 Die Vorschriften über den Anschlussaustritt sind nicht anwendbar. 

Art. 824 

In einem Verfahren betreffend das Ausscheiden eines Gesellschafters 
kann das Gericht auf Antrag einer Partei bestimmen, dass einzelne 
oder alle mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten der betroffenen 
Person ruhen. 

Art. 825 
1 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er 
Anspruch auf eine Abfindung, die dem wirklichen Wert seiner 
Stammanteile entspricht. 

2 Für das Ausscheiden auf Grund eines statutarischen Austrittsrechts 
können die Statuten die Abfindung abweichend festlegen. 
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Art. 825a 
1 Die Abfindung wird mit dem Ausscheiden fällig, soweit die Gesell-
schaft: 

1. über verwendbares Eigenkapital verfügt; 

2. die Stammanteile der ausscheidenden Person veräussern kann; 

3. ihr Stammkapital unter Beachtung der entsprechenden Vor-
schriften herabsetzen darf. 

2 Ein zugelassener Revisionsexperte muss die Höhe des verwendbaren 
Eigenkapitals feststellen. Reicht dieses zur Auszahlung der Abfindung 
nicht aus, so muss er zudem zur Frage Stellung nehmen, wie weit das 
Stammkapital herabgesetzt werden könnte. 

3 Für den nicht ausbezahlten Teil der Abfindung hat der ausgeschie-
dene Gesellschafter eine unverzinsliche nachrangige Forderung. Diese 
wird fällig, soweit im jährlichen Geschäftsbericht verwendbares 
Eigenkapital festgestellt wird. 

4 Solange die Abfindung nicht vollständig ausbezahlt ist, kann der 
ausgeschiedene Gesellschafter verlangen, dass die Gesellschaft eine 
Revisionsstelle bezeichnet und die Jahresrechnung ordentlich revi-
dieren lässt. 

Art. 826 
1 Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf einen Anteil am Liquidations-
ergebnis, der dem Verhältnis der Nennwerte seiner Stammanteile zum 
Stammkapital entspricht. Wurden Nachschüsse geleistet und nicht 
zurückbezahlt, so ist deren Betrag den Stammanteilen der betreffenden 
Gesellschafter und dem Stammkapital zuzurechnen. Die Statuten 
können eine abweichende Regelung vorsehen. 

2 Für die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation sind die Vor-
schriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

Fünfter Abschnitt: Verantwortlichkeit 

Art. 827 

Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung mit-
wirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liquida-
tion befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 
anwendbar. 

2. Auszahlung 

C. Liquidation 
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Neunundzwanzigster Titel: Die Genossenschaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

Art. 828 
1 Die Genossenschaft ist eine als Körperschaft organisierte Verbin-
dung einer nicht geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsgesell-
schaften, die in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung be-
stimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer 
Selbsthilfe bezweckt. 

2 Genossenschaften mit einem zum voraus festgesetzten Grundkapital 
sind unzulässig. 

Art. 829 

Öffentlich-rechtliche Personenverbände stehen, auch wenn sie genos-
senschaftlichen Zwecken dienen, unter dem öffentlichen Recht des 
Bundes und der Kantone. 

Art. 830 

Die Genossenschaft entsteht nach Aufstellung der Statuten und deren 
Genehmigung in der konstituierenden Versammlung durch Eintragung 
in das Handelsregister. 

Art. 831 
1 Bei der Gründung einer Genossenschaft müssen mindestens sieben 
Mitglieder beteiligt sein. 

2 Sinkt in der Folge die Zahl der Genossenschafter unter diese Min-
destzahl, so sind die Vorschriften des Aktienrechts über Mängel in der 
Organisation der Gesellschaft entsprechend anwendbar.460 

Art. 832 

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über: 

1. den Namen (die Firma) und den Sitz der Genossenschaft; 

2. den Zweck der Genossenschaft; 

3. eine allfällige Verpflichtung der Genossenschafter zu Geld- 
oder andern Leistungen sowie deren Art und Höhe; 

  

460 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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4.461 die Organe für die Verwaltung und für die Revision und die 
Art der Ausübung der Vertretung; 

5. die Form der von der Genossenschaft ausgehenden Bekannt-
machungen. 

Art. 833 

Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten: 

1. Vorschriften über die Schaffung eines Genossenschaftskapitals 
durch Genossenschaftsanteile (Anteilscheine); 

2. Bestimmungen über nicht durch Einzahlung geleistete Einla-
gen auf das Genossenschaftskapital (Sacheinlagen), deren 
Gegenstand und deren Anrechnungsbetrag, sowie über die Per-
son des einlegenden Genossenschafters; 

3. Bestimmungen über Vermögenswerte, die bei der Gründung 
übernommen werden, über die hiefür zu leistende Vergütung 
und über die Person des Eigentümers der zu übernehmenden 
Vermögenswerte; 

4. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschrif-
ten über den Eintritt in die Genossenschaft und über den Ver-
lust der Mitgliedschaft; 

5. Bestimmungen über die persönliche Haftung und die Nach-
schusspflicht der Genossenschafter; 

6. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschrif-
ten über die Organisation, die Vertretung, die Abänderung der 
Statuten und über die Beschlussfassung der Generalversamm-
lung; 

7. Beschränkungen und Erweiterungen in der Ausübung des 
Stimmrechtes; 

8. Bestimmungen über die Berechnung und die Verwendung des 
Reinertrages und des Liquidationsüberschusses. 

Art. 834 
1 Die Statuten sind schriftlich abzufassen und einer von den Gründern 
einzuberufenden Versammlung zur Beratung und Genehmigung vor-
zulegen. 

2 Überdies ist ein schriftlicher Bericht der Gründer über allfällige 
Sacheinlagen und zu übernehmenden Vermögenswerte der Versamm-
lung bekanntzugeben und von ihr zu beraten. 

  

461 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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3 Diese Versammlung bestellt auch die notwendigen Organe. 

4 Bis zur Eintragung der Genossenschaft in das Handelsregister kann 
die Mitgliedschaft nur durch Unterzeichnung der Statuten begründet 
werden. 

Art. 835462 

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an dem 
sie ihren Sitz hat. 

Art. 836463 

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzutragen, 
an dem sie sich befinden. 

Art. 837464 

Genossenschaften, deren Statuten eine persönliche Haftung oder Nach-
schusspflicht vorsehen, müssen dem Handelsregisteramt ein Verzeich-
nis der Genossenschafter einreichen. Dieses wird nicht ins Handelsre-
gister eingetragen, steht jedoch zur Einsicht offen. 

Art. 838 
1 Die Genossenschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch 
die Eintragung in das Handelsregister. 

2 Ist vor der Eintragung im Namen der Genossenschaft gehandelt wor-
den, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch. 

3 Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu bil-
denden Genossenschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der Genos-
senschaft übernommen, so werden die Handelnden befreit, und es 
haftet die Genossenschaft. 

  

462 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

463 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

464 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Zweiter Abschnitt: Erwerb der Mitgliedschaft 

Art. 839 
1 In eine Genossenschaft können jederzeit neue Mitglieder aufgenom-
men werden. 

2 Die Statuten können unter Wahrung des Grundsatzes der nicht 
geschlossenen Mitgliederzahl die nähern Bestimmungen über den Ein-
tritt treffen; sie dürfen jedoch den Eintritt nicht übermässig erschwe-
ren. 

Art. 840 
1 Zum Beitritt bedarf es einer schriftlichen Erklärung. 

2 Besteht bei einer Genossenschaft neben der Haftung des Genossen-
schaftsvermögens eine persönliche Haftung oder eine Nachschuss-
pflicht der einzelnen Genossenschafter, so muss die Beitrittserklärung 
diese Verpflichtungen ausdrücklich enthalten. 

3 Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Verwaltung, 
soweit nicht nach den Statuten die blosse Beitrittserklärung genügt 
oder ein Beschluss der Generalversammlung nötig ist. 

Art. 841 
1 Ist die Zugehörigkeit zur Genossenschaft mit einem Versicherungs-
vertrag bei dieser Genossenschaft verknüpft, so wird die Mitglied-
schaft erworben mit der Annahme des Versicherungsantrages durch 
das zuständige Organ. 

2 Die von einer konzessionierten Versicherungsgenossenschaft mit den 
Mitgliedern abgeschlossenen Versicherungsverträge unterstehen in 
gleicher Weise wie die von ihr mit Dritten abgeschlossenen Versiche-
rungsverträge den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 2. April 
1908465 über den Versicherungsvertrag. 

Dritter Abschnitt: Verlust der Mitgliedschaft 

Art. 842 
1 Solange die Auflösung der Genossenschaft nicht beschlossen ist, 
steht jedem Genossenschafter der Austritt frei. 

  

465 SR 221.229.1 
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2 Die Statuten können vorschreiben, dass der Austretende zur Bezah-
lung einer angemessenen Auslösungssumme verpflichtet ist, wenn 
nach den Umständen durch den Austritt der Genossenschaft ein erheb-
licher Schaden erwächst oder deren Fortbestand gefährdet wird. 

3 Ein dauerndes Verbot oder eine übermässige Erschwerung des Aus-
trittes durch die Statuten oder durch Vertrag sind ungültig. 

Art. 843 
1 Der Austritt kann durch die Statuten oder durch Vertrag auf höchs-
tens fünf Jahre ausgeschlossen werden. 

2 Auch während dieser Frist kann aus wichtigen Gründen der Austritt 
erklärt werden. Die Pflicht zur Bezahlung einer angemessenen Aus-
lösungssumme unter den für den freien Austritt vorgesehenen Voraus-
setzungen bleibt vorbehalten. 

Art. 844 
1 Der Austritt kann nur auf Schluss des Geschäftsjahres und unter 
Beobachtung einer einjährigen Kündigungsfrist stattfinden. 

2 Den Statuten bleibt vorbehalten, eine kürzere Kündigungsfrist vorzu-
schreiben und den Austritt auch im Laufe des Geschäftsjahres zu 
gestatten. 

Art. 845 

Falls die Statuten dem ausscheidenden Mitglied einen Anteil am Ver-
mögen der Genossenschaft gewähren, kann ein dem Genossenschafter 
zustehendes Austrittsrecht in dessen Konkurse von der Konkursver-
waltung oder, wenn dieser Anteil gepfändet wird, vom Betreibungsamt 
geltend gemacht werden. 

Art. 846 
1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Genos-
senschafter ausgeschlossen werden darf. 

2 Überdies kann er jederzeit aus wichtigen Gründen ausgeschlossen 
werden. 

3 Über die Ausschliessung entscheidet die Generalversammlung. Die 
Statuten können die Verwaltung als zuständig erklären, wobei dem 
Ausgeschlossenen ein Rekursrecht an die Generalversammlung 
zusteht. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb drei Monaten die 
Anrufung des Richters offen. 

4 Das ausgeschlossene Mitglied kann unter den für den freien Austritt 
aufgestellten Voraussetzungen zur Entrichtung einer Auslösungs-
summe verhalten werden. 
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Art. 847 
1 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters. 

2 Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne weiteres 
Mitglieder der Genossenschaft sind. 

3 Die Statuten können ferner bestimmen, dass die Erben oder einer 
unter mehreren Erben auf schriftliches Begehren an Stelle des verstor-
benen Genossenschafters als Mitglied anerkannt werden müssen. 

4 Die Erbengemeinschaft hat für die Beteiligung an der Genossen-
schaft einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. 

Art. 848 

Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einer Beamtung 
oder Anstellung verknüpft oder die Folge eines Vertragsverhältnisses, 
wie bei einer Versicherungsgenossenschaft, so fällt die Mitgliedschaft, 
sofern die Statuten es nicht anders ordnen, mit dem Aufhören der 
Beamtung oder Anstellung oder des Vertrages dahin. 

Art. 849 
1 Die Abtretung der Genossenschaftsanteile und, wenn über die Mit-
gliedschaft oder den Genossenschaftsanteil eine Urkunde ausgestellt 
worden ist, die Übertragung dieser Urkunde machen den Erwerber 
nicht ohne weiteres zum Genossenschafter. Der Erwerber wird erst 
durch einen dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Aufnahme-
beschluss Genossenschafter. 

2 Solange der Erwerber nicht als Genossenschafter aufgenommen ist, 
steht die Ausübung der persönlichen Mitgliedschaftsrechte dem Ver-
äusserer zu. 

3 Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einem Vertrage 
verknüpft, so können die Statuten bestimmen, dass die Mitgliedschaft 
mit der Übernahme des Vertrages ohne weiteres auf den Rechtsnach-
folger übergeht. 

Art. 850 
1 Die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft kann durch die Statuten 
vom Eigentum an einem Grundstück oder vom wirtschaftlichen 
Betrieb eines solchen abhängig gemacht werden. 

2 Die Statuten können für solche Fälle vorschreiben, dass mit der Ver-
äusserung des Grundstückes oder mit der Übernahme des wirtschaft-
lichen Betriebes die Mitgliedschaft ohne weiteres auf den Erwerber 
oder den Übernehmer übergeht. 

C. Tod des 
Genossen-
schafters 

D. Wegfall einer 
Beamtung oder 
Anstellung oder 
eines Vertrages 

E. Übertragung 
der Mitglied-
schaft 
I. Im 
Allgemeinen 

II. Durch Über-
tragung von 
Grundstücken 
oder wirtschaft-
lichen Betrieben 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

325 

220 

3 Die Bestimmung betreffend den Übergang der Mitgliedschaft bei 
Veräusserung des Grundstückes bedarf zu ihrer Gültigkeit gegenüber 
Dritten der Vormerkung im Grundbuche. 

Art. 851 

Bei Übertragung und Vererbung der Mitgliedschaft gelten für den 
Rechtsnachfolger die gleichen Austrittsbedingungen wie für das frü-
here Mitglied. 

Vierter Abschnitt:  
Rechte und Pflichten der Genossenschafter 

Art. 852 
1 Die Statuten können vorschreiben, dass für den Ausweis der Mit-
gliedschaft eine Urkunde ausgestellt wird. 

2 Dieser Ausweis kann auch im Anteilschein enthalten sein. 

Art. 853 
1 Bestehen bei einer Genossenschaft Anteilscheine, so hat jeder der 
Genossenschaft Beitretende mindestens einen Anteilschein zu über-
nehmen. 

2 Die Statuten können bestimmen, dass bis zu einer bestimmten 
Höchstzahl mehrere Anteilscheine erworben werden dürfen. 

3 Die Anteilscheine werden auf den Namen des Mitgliedes ausgestellt. 
Sie können aber nicht als Wertpapiere, sondern nur als Beweisurkun-
den errichtet werden. 

Art. 854 

Die Genossenschafter stehen in gleichen Rechten und Pflichten, soweit 
sich aus dem Gesetz nicht eine Ausnahme ergibt. 

Art. 855 

Die Rechte, die den Genossenschaftern in den Angelegenheiten der 
Genossenschaft, insbesondere in Bezug auf die Führung der genossen-
schaftlichen Geschäfte und die Förderung der Genossenschaft zuste-
hen, werden durch die Teilnahme an der Generalversammlung oder in 
den vom Gesetz vorgesehenen Fällen durch schriftliche Stimmabgabe 
(Urabstimmung) ausgeübt. 
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Art. 856 
1 Spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung oder der 
Urabstimmung, die über die Abnahme der Betriebsrechnung und der 
Bilanz zu entscheiden hat, sind die Betriebsrechnung und die Bilanz 
mit dem Revisionsbericht zur Einsicht der Genossenschafter am Sitz 
der Genossenschaft aufzulegen. 

2 Die Statuten können bestimmen, dass jeder Genossenschafter berech-
tigt ist, auf Kosten der Genossenschaft eine Abschrift der Betriebs-
rechnung und der Bilanz zu verlangen. 

Art. 857 
1 Die Genossenschafter können die Revisionsstelle auf zweifelhafte 
Ansätze aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse ver-
langen.466 

2 Eine Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen ist 
nur mit ausdrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung oder 
durch Beschluss der Verwaltung und unter Wahrung des Geschäfts-
geheimnisses gestattet. 

3 Der Richter kann verfügen, dass die Genossenschaft dem Genossen-
schafter über bestimmte, für die Ausübung des Kontrollrechts erheb-
liche Tatsachen durch beglaubigte Abschrift aus ihren Geschäfts-
büchern oder von Korrespondenzen Auskunft zu erteilen hat. Durch 
diese Verfügung dürfen die Interessen der Genossenschaft nicht ge-
fährdet werden. 

4 Das Kontrollrecht der Genossenschafter kann weder durch die Statu-
ten noch durch Beschlüsse eines Genossenschaftsorgans aufgehoben 
oder beschränkt werden. 

Art. 858 
1 Die Berechnung des Reinertrages erfolgt auf Grund der Jahresbilanz, 
die nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung zu 
erstellen ist. 

2 Kreditgenossenschaften und konzessionierte Versicherungsgenossen-
schaften stehen unter den für die Aktiengesellschaft geltenden Bilanz-
vorschriften. 

  

466 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 859 
1 Ein Reinertrag aus dem Betriebe der Genossenschaft fällt, wenn die 
Statuten es nicht anders bestimmen, in seinem ganzen Umfange in das 
Genossenschaftsvermögen. 

2 Ist eine Verteilung des Reinertrages unter die Genossenschafter vor-
gesehen, so erfolgt sie, soweit die Statuten es nicht anders ordnen, 
nach dem Masse der Benützung der genossenschaftlichen Einrichtun-
gen durch die einzelnen Mitglieder. 

3 Bestehen Anteilscheine, so darf die auf sie entfallende Quote des 
Reinertrages den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen 
ohne besondere Sicherheiten nicht übersteigen. 

Art. 860 
1 Soweit der Reinertrag in anderer Weise als zur Äufnung des Genos-
senschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein Zwanzig-
stel einem Reservefonds zuzuweisen. Diese Zuweisung hat während 
mindestens 20 Jahren zu erfolgen; wenn Anteilscheine bestehen, hat 
die Zuweisung auf alle Fälle so lange zu erfolgen, bis der Reserve-
fonds einen Fünftel des Genossenschaftskapitals ausmacht. 

2 Durch die Statuten kann eine weitergehende Äufnung des Reserve-
fonds vorgeschrieben werden. 

3 Soweit der Reservefonds die Hälfte des übrigen Genossenschafts-
vermögens oder, wenn Anteilscheine bestehen, die Hälfte des Genos-
senschaftskapitals nicht übersteigt, darf er nur zur Deckung von Ver-
lusten oder zu Massnahmen verwendet werden, die geeignet sind, in 
Zeiten schlechten Geschäftsganges die Erreichung des Genossen-
schaftszweckes sicherzustellen. 

4 …467 

Art. 861 
1 Kreditgenossenschaften können in den Statuten von den Bestimmun-
gen der vorstehenden Artikel abweichende Vorschriften über die Ver-
teilung des Reinertrages erlassen, doch sind auch sie gehalten, einen 
Reservefonds zu bilden und den vorstehenden Bestimmungen gemäss 
zu verwenden. 

2 Dem Reservefonds ist alljährlich mindestens ein Zehntel des Rein-
ertrages zuzuweisen, bis der Fonds die Höhe von einem Zehntel des 
Genossenschaftskapitals erreicht hat. 

  

467 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom  
17. Dez. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2006 (SR 961.01). 
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3 Wird auf die Genossenschaftsanteile eine Quote des Reinertrages 
verteilt, die den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen ohne 
besondere Sicherheiten übersteigt, so ist von dem diesen Zinsfuss 
übersteigenden Betrag ein Zehntel ebenfalls dem Reservefonds zuzu-
weisen. 

Art. 862 
1 Die Statuten können insbesondere auch Fonds zur Gründung und 
Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Arbei-
ter des Unternehmens sowie für Genossenschafter vorsehen. 

2–4 …468 

Art. 863 
1 Die dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Einlagen in Reser-
ve- und andere Fonds sind in erster Linie von dem zur Verteilung 
gelangenden Reinertrag in Abzug zu bringen. 

2 Soweit die Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens 
es als angezeigt erscheinen lässt, kann die Generalversammlung auch 
solche Reserveanlagen beschliessen, die im Gesetz oder in den Statu-
ten nicht vorgesehen sind oder über deren Anforderungen hinaus-
gehen. 

3 In gleicher Weise können zum Zwecke der Gründung und Unterstüt-
zung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte, Arbeiter und 
Genossenschafter sowie zu andern Wohlfahrtszwecken Beiträge aus 
dem Reinertrag auch dann ausgeschieden werden, wenn sie in den 
Statuten nicht vorgesehen sind; solche Beitrage stehen unter den 
Bestimmungen über die statutarischen Wohlfahrtsfonds. 

Art. 864 
1 Die Statuten bestimmen, ob und welche Ansprüche an das Genossen-
schaftsvermögen den ausscheidenden Genossenschaftern oder deren 
Erben zustehen. Diese Ansprüche sind auf Grund des bilanzmässigen 
Reinvermögens im Zeitpunkt des Ausscheidens mit Ausschluss der 
Reserven zu berechnen. 

2 Die Statuten können dem Ausscheidenden oder seinen Erben ein 
Recht auf gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Anteilscheine mit 
Ausschluss des Eintrittsgeldes zuerkennen. Sie können die Hinaus-
schiebung der Rückzahlung bis auf die Dauer von drei Jahren nach 
dem Ausscheiden vorsehen. 

  

468 Aufgehoben durch Ziff. I Buchst. b des BG vom 21. März 1958 (AS 1958 379; 
BBl 1956 II 825). 
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3 Die Genossenschaft bleibt indessen auch ohne statutarische Bestim-
mung hierüber berechtigt, die Rückzahlung bis auf drei Jahre hinaus-
zuschieben, sofern ihr durch diese Zahlung ein erheblicher Schaden 
erwachsen oder ihr Fortbestand gefährdet würde. Ein allfälliger 
Anspruch der Genossenschaft auf Bezahlung einer angemessenen 
Auslösungssumme wird durch diese Bestimmung nicht berührt. 

4 Die Ansprüche des Ausscheidenden oder seiner Erben verjähren in 
drei Jahren vom Zeitpunkt an gerechnet, auf den die Auszahlung ver-
langt werden kann. 

Art. 865 
1 Enthalten die Statuten keine Bestimmung über einen Abfindungs-
anspruch, so können die ausscheidenden Genossenschafter oder ihre 
Erben keine Abfindung beanspruchen. 

2 Wird die Genossenschaft innerhalb eines Jahres nach dem Ausschei-
den oder nach dem Tode eines Genossenschafters aufgelöst und wird 
das Vermögen verteilt, so steht dem Ausgeschiedenen oder seinen 
Erben der gleiche Anspruch zu wie den bei der Auflösung vorhan-
denen Genossenschaftern. 

Art. 866 

Die Genossenschafter sind verpflichtet, die Interessen der Genossen-
schaft in guten Treuen zu wahren. 

Art. 867 
1 Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht. 

2 Sind die Genossenschafter zur Einzahlung von Genossenschaftsan-
teilen oder zu andern Beitragsleistungen verpflichtet, so hat die Genos-
senschaft diese Leistungen unter Ansetzung einer angemessenen Frist 
und mit eingeschriebenem Brief einzufordern. 

3 Wird auf die erste Aufforderung nicht bezahlt und kommt der Genos-
senschafter auch einer zweiten Zahlungsaufforderung innert Monats-
frist nicht nach, so kann er, sofern ihm dies mit eingeschriebenem 
Brief angedroht worden ist, seiner Genossenschaftsrechte verlustig 
erklärt werden. 

4 Sofern die Statuten es nicht anders ordnen, wird der Genossenschaf-
ter durch die Verlustigerklärung nicht von fälligen oder durch die Aus-
schliessung fällig werdenden Verpflichtungen befreit. 

2. Nach Gesetz 

E. Pflichten 
I. Treuepflicht 

II. Pflicht zu 
Beiträgen und 
Leistungen 
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Art. 868 

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet das Genossen-
schaftsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts 
anderes bestimmen. 

Art. 869 
1 Die Statuten können, ausgenommen bei konzessionierten Versiche-
rungsgenossenschaften, die Bestimmung aufstellen, dass nach dem 
Genossenschaftsvermögen die Genossenschafter persönlich unbe-
schränkt haften. 

2 In diesem Falle haften, soweit die Gläubiger im Genossenschaftskon-
kurse zu Verlust kommen, die Genossenschafter für alle Verbindlich-
keiten der Genossenschaft solidarisch mit ihrem ganzen Vermögen. 
Diese Haftung wird bis zur Beendigung des Konkurses durch die 
Konkursverwaltung geltend gemacht. 

Art. 870 
1 Die Statuten können, ausgenommen bei konzessionierten Versiche-
rungsgenossenschaften, die Bestimmung aufstellen, dass die Genos-
senschafter über die Mitgliederbeiträge und Genossenschaftsanteile 
hinaus für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft nach dem Genos-
senschaftsvermögen persönlich, jedoch nur bis zu einem bestimmten 
Betrage haften. 

2 Wenn Genossenschaftsanteile bestehen, ist der Haftungsbetrag für 
die einzelnen Genossenschafter nach dem Betrag ihrer Genossen-
schaftsanteile zu bestimmen. 

3 Die Haftung wird bis zur Beendigung des Konkurses durch die Kon-
kursverwaltung geltend gemacht. 

Art. 871 
1 Die Statuten können die Genossenschafter an Stelle oder neben der 
Haftung zur Leistung von Nachschüssen verpflichten, die jedoch nur 
zur Deckung von Bilanzverlusten dienen dürfen. 

2 Die Nachschusspflicht kann unbeschränkt sein, sie kann aber auch 
auf bestimmte Beträge oder im Verhältnis zu den Mitgliederbeiträgen 
oder den Genossenschaftsanteilen beschränkt werden. 

3 Enthalten die Statuten keine Bestimmungen über die Verteilung der 
Nachschüsse auf die einzelnen Genossenschafter, so richtet sich diese 
nach dem Betrag der Genossenschaftsanteile oder, wenn solche nicht 
bestehen, nach Köpfen. 

III. Haftung 
1. Der Genossen-
schaft 

2. Der Genossen-
schafter 
a. Unbeschränkte 
Haftung 

b. Beschränkte 
Haftung 

c. Nachschuss-
pflicht 
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4 Die Nachschüsse können jederzeit eingefordert werden. Im Konkurse 
der Genossenschaft steht die Einforderung der Nachschüsse der Kon-
kursverwaltung zu. 

5 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Einforderung der Leistun-
gen und über die Verlustigerklärung anwendbar. 

Art. 872 

Bestimmungen der Statuten, welche die Haftung auf bestimmte Zeit 
oder auf besondere Verbindlichkeiten oder auf einzelne Gruppen von 
Mitgliedern beschränken, sind ungültig. 

Art. 873 
1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit 
Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung 
gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die 
einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile 
oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern. 

2 Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im 
gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Fest-
stellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der 
Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten. 

3 Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschaf-
ter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889469 durch 
Beschwerde angefochten werden. 

4 Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates gere-
gelt.470 

Art. 874 
1 Änderungen an den Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der 
Genossenschafter sowie die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteil-
scheine können nur auf dem Wege der Statutenrevision vorgenommen 
werden. 

2 Auf die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine finden 
überdies die Bestimmungen über die Herabsetzung des Grundkapitals 
bei der Aktiengesellschaft Anwendung. 

3 Von einer Verminderung der Haftung oder der Nachschusspflicht 
werden die vor der Veröffentlichung der Statutenrevision entstandenen 
Verbindlichkeiten nicht betroffen. 

  

469 SR 281.1 
470 Fassung gemäss Ziff. II 10 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
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4 Die Neubegründung oder Vermehrung der Haftung oder der Nach-
schusspflicht wirkt mit der Eintragung des Beschlusses zugunsten aller 
Gläubiger der Genossenschaft. 

Art. 875 
1 Wer in eine Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nach-
schusspflicht der Genossenschafter eintritt, haftet gleich den andern 
Genossenschaftern auch für die vor seinem Eintritt entstandenen Ver-
bindlichkeiten. 

2 Eine entgegenstehende Bestimmung der Statuten oder Verabredung 
unter den Genossenschaftern hat Dritten gegenüber keine Wirkung. 

Art. 876 
1 Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter 
durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung für 
die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort, 
sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statuta-
risch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens 
in das Handelsregister in Konkurs gerät. 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen und für die gleichen Fristen 
besteht auch die Nachschusspflicht fort. 

3 Wird eine Genossenschaft aufgelöst, so bleiben die Mitglieder in 
gleicher Weise haftbar oder zu Nachschüssen verpflichtet, falls inner-
halb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längere Frist seit 
der Eintragung der Auflösung in das Handelsregister der Konkurs über 
die Genossenschaft eröffnet wird. 

Art. 877 
1 Sind die Genossenschafter für die Genossenschaftsschulden unbe-
schränkt oder beschränkt haftbar oder sind sie zu Nachschüssen ver-
pflichtet, so hat die Verwaltung jeden Eintritt oder Austritt eines 
Genossenschafters innerhalb drei Monaten beim Handelsregisteramt 
anzumelden. 

2 Überdies steht jedem austretenden oder ausgeschlossenen Mitgliede 
sowie den Erben eines Mitgliedes die Befugnis zu, die Eintragung des 
Austrittes, des Ausschlusses oder des Todesfalles von sich aus vor-
nehmen zu lassen. Das Handelsregisteramt hat der Verwaltung der 
Genossenschaft von einer solchen Anmeldung sofort Kenntnis zu 
geben. 

3 Die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften sind von der 
Pflicht zur Anmeldung ihrer Mitglieder beim Handelsregisteramt 
befreit. 

g. Haftung neu 
eintretender 
Genossen-
schafter 

h. Haftung nach 
Ausscheiden 
oder nach Auf-
lösung 

i. Anmeldung 
von Ein- und 
Austritt im 
Handelsregister 
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Art. 878 
1 Die Ansprüche der Gläubiger aus der persönlichen Haftung der ein-
zelnen Genossenschafter können noch während der Dauer eines Jahres 
vom Schlusse des Konkursverfahrens an von jedem Gläubiger geltend 
gemacht werden, sofern sie nicht nach gesetzlicher Vorschrift schon 
vorher erloschen sind. 

2 Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich verjährt ebenfalls in 
einem Jahre vom Zeitpunkt der Zahlung an, für die er geltend gemacht 
wird. 

Fünfter Abschnitt: Organisation der Genossenschaft 

Art. 879 
1 Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung der 
Genossenschafter. 

2 Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2.471 Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle; 

3. die Abnahme der Betriebsrechnung und der Bilanz und gege-
benenfalls die Beschlussfassung über die Verteilung des Rein-
ertrages; 

4. die Entlastung der Verwaltung; 

5. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der General-
versammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten 
sind. 

Art. 880 

Bei Genossenschaften, die mehr als 300 Mitglieder zählen oder bei 
denen die Mehrheit der Mitglieder aus Genossenschaften besteht, kön-
nen die Statuten bestimmen, dass die Befugnisse der Generalver-
sammlung ganz oder zum Teil durch schriftliche Stimmabgabe 
(Urabstimmung) der Genossenschafter ausgeübt werden. 

  

471 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 881 
1 Die Generalversammlung wird durch die Verwaltung oder ein ande-
res nach den Statuten dazu befugtes Organ, nötigenfalls durch die 
Revisionsstelle einberufen.472 Das Einberufungsrecht steht auch den 
Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu. 

2 Die Generalversammlung muss einberufen werden, wenn wenigstens 
der zehnte Teil der Genossenschafter oder, bei Genossenschaften von 
weniger als 30 Mitgliedern, mindestens drei Genossenschafter die 
Einberufung verlangen. 

3 Entspricht die Verwaltung diesem Begehren nicht binnen angemes-
sener Frist, so hat der Richter auf Antrag der Gesuchsteller die Ein-
berufung anzuordnen. 

Art. 882 
1 Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehenen 
Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag einzu-
berufen. 

2 Bei Genossenschaften von über 30 Mitgliedern ist die Einberufung 
wirksam, sobald sie durch öffentliche Auskündigung erfolgt. 

Art. 883 
1 Bei der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände, bei Abände-
rung der Statuten der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Ände-
rungen bekanntzugeben. 

2 Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden 
sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, ausser über einen 
Antrag auf Einberufung einer weitern Generalversammlung. 

3 Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschluss-
fassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht. 

Art. 884 

Wenn und solange alle Genossenschafter in einer Versammlung anwe-
send sind, können sie, falls kein Widerspruch erhoben wird, Beschlüs-
se fassen, auch wenn die Vorschriften über die Einberufung nicht 
eingehalten wurden. 

  

472 Fassung erster Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

III. Einberufung 
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Art. 885 

Jeder Genossenschafter hat in der Generalversammlung oder in der 
Urabstimmung eine Stimme. 

Art. 886 
1 Bei der Ausübung seines Stimmrechts in der Generalversammlung 
kann sich ein Genossenschafter durch einen andern Genossenschafter 
vertreten lassen, doch kann kein Bevollmächtigter mehr als einen 
Genossenschafter vertreten. 

2 Bei Genossenschaften mit über 1000 Mitgliedern können die Statuten 
vorsehen, dass jeder Genossenschafter mehr als einen, höchstens aber 
neun andere Genossenschafter vertreten darf. 

3 Den Statuten bleibt vorbehalten, die Vertretung durch einen hand-
lungsfähigen Familienangehörigen zulässig zu erklären. 

Art. 887 
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Perso-
nen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen 
haben, kein Stimmrecht. 

2 …473 

Art. 888 
1 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre 
Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestim-
men, mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dasselbe gilt 
für Beschlüsse und Wahlen, die auf dem Wege der Urabstimmung 
vorgenommen werden. 

2 Für die Auflösung der Genossenschaft sowie für die Abänderung der 
Statuten bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen. Die Statuten können die Bedingungen für diese Beschlüsse 
noch erschweren.474 

Art. 889 
1 Beschlüsse über die Einführung oder die Vermehrung der persön-
lichen Haftung oder der Nachschusspflicht der Genossenschafter 
bedürfen der Zustimmung von drei Vierteilen sämtlicher Genossen-
schafter. 

  

473 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

474 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 
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2 Solche Beschlüsse sind für Genossenschafter, die nicht zugestimmt 
haben, nicht verbindlich, wenn sie binnen drei Monaten seit der Ver-
öffentlichung des Beschlusses den Austritt erklären. Dieser Austritt ist 
wirksam auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses. 

3 Der Austritt darf in diesem Falle nicht von der Leistung einer Aus-
lösungssumme abhängig gemacht werden. 

Art. 890 
1 Die Generalversammlung ist berechtigt, die Mitglieder der Verwal-
tung und der Revisionsstelle sowie andere von ihr gewählte Bevoll-
mächtigte und Beauftragte abzuberufen.476 

2 Auf den Antrag von wenigstens einem Zehntel der Genossenschafter 
kann der Richter die Abberufung verfügen, wenn wichtige Gründe 
vorliegen, insbesondere wenn die Abberufenen die ihnen obliegenden 
Pflichten vernachlässigt haben oder zu erfüllen ausserstande waren. Er 
hat in einem solchen Falle, soweit notwendig, eine Neuwahl durch die 
zuständigen Genossenschaftsorgane zu verfügen und für die Zwi-
schenzeit die geeigneten Anordnungen zu treffen. 

3 Entschädigungsansprüche der Abberufenen bleiben vorbehalten. 

Art. 891 
1 Die Verwaltung und jeder Genossenschafter können von der Gene-
ralversammlung oder in der Urabstimmung gefasste Beschlüsse, die 
gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit Klage 
gegen die Genossenschaft anfechten. Ist die Verwaltung Klägerin, so 
bestimmt der Richter einen Vertreter für die Genossenschaft. 

2 Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei 
Monate nach der Beschlussfassung angehoben wird. 

3 Das Urteil, das einen Beschluss aufhebt, wirkt für und gegen alle 
Genossenschafter. 

Art. 892 
1 Genossenschaften, die mehr als 300 Mitglieder zählen oder bei denen 
die Mehrheit der Mitglieder aus Genossenschaften besteht, können 
durch die Statuten die Befugnisse der Generalversammlung ganz oder 
zum Teil einer Delegiertenversammlung übertragen. 

  

475 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

476 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Zusammensetzung, Wahlart und Einberufung der Delegiertenver-
sammlung werden durch die Statuten geregelt. 

3 Jeder Delegierte hat in der Delegiertenversammlung eine Stimme, 
sofern die Statuten das Stimmrecht nicht anders ordnen. 

4 Im Übrigen gelten für die Delegiertenversammlung die gesetzlichen 
Vorschriften über die Generalversammlung. 

Art. 893 
1 Die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften mit über 1000 
Mitgliedern können durch die Statuten die Befugnisse der Generalver-
sammlung ganz oder zum Teil der Verwaltung übertragen. 

2 Unübertragbar sind die Befugnisse der Generalversammlung zur 
Einführung oder Vermehrung der Nachschusspflicht, zur Auflösung, 
zur Fusion, zur Spaltung und zur Umwandlung der Rechtsform der 
Genossenschaft.477 

Art. 894 
1 Die Verwaltung der Genossenschaft besteht aus mindestens drei Per-
sonen; die Mehrheit muss aus Genossenschaftern bestehen. 

2 Ist an der Genossenschaft eine juristische Person oder eine Handels-
gesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied der Ver-
waltung wählbar; dagegen können an ihrer Stelle ihre Vertreter 
gewählt werden. 

Art. 895478 

Art. 896 
1 Die Mitglieder der Verwaltung werden auf höchstens vier Jahre 
gewählt, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas anderes bestimmen, 
wieder wählbar. 

2 Bei den konzessionierten Versicherungsgenossenschaften finden für 
die Amtsdauer der Verwaltung die für die Aktiengesellschaft gelten-
den Vorschriften Anwendung. 

  

477 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

478 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 897 

Die Statuten können einen Teil der Pflichten und Befugnisse der Ver-
waltung einem oder mehreren von dieser gewählten Verwaltungsaus-
schüssen übertragen. 

Art. 898479 
1 Die Statuten können die Generalversammlung oder die Verwaltung 
ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben 
und die Vertretung an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer 
oder Direktoren zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossen-
schaft zu sein brauchen. 

2 Die Genossenschaft muss durch eine Person vertreten werden kön-
nen, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch 
ein Mitglied der Verwaltung, einen Geschäftsführer oder einen Direk-
tor erfüllt werden. 

Art. 899 
1 Die zur Vertretung befugten Personen sind ermächtigt, im Namen der 
Genossenschaft alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck 
der Genossenschaft mit sich bringen kann. 

2 Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gut-
gläubigen Dritten keine Wirkung, unter Vorbehalt der im Handels-
register eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertre-
tung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder über 
die gemeinsame Führung der Firma. 

3 Die Genossenschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Hand-
lungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte 
Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht. 

Art. 899a480 

Wird die Genossenschaft beim Abschluss eines Vertrages durch dieje-
nige Person vertreten, mit der sie den Vertrag abschliesst, so muss der 
Vertrag schriftlich abgefasst werden. Dieses Erfordernis gilt nicht für 
Verträge des laufenden Geschäfts, bei denen die Leistung der Gesell-
schaft den Wert von 1000 Franken nicht übersteigt. 

  

479 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

480 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 900 

Die zur Vertretung der Genossenschaft befugten Personen haben in der 
Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Genossenschaft ihre Unter-
schrift beifügen. 

Art. 901 

Die zur Vertretung der Genossenschaft befugten Personen sind von der 
Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden unter 
Vorlegung einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses. Sie haben 
ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeich-
nung in beglaubigter Form einzureichen. 

Art. 902 
1 Die Verwaltung hat die Geschäfte der Genossenschaft mit aller Sorg-
falt zu leiten und die genossenschaftliche Aufgabe mit besten Kräften 
zu fördern. 

2 Sie ist insbesondere verpflichtet: 

1. die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und 
deren Beschlüsse auszuführen; 

2. die mit der Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten im 
Hinblick auf die Beobachtung der Gesetze, der Statuten und 
allfälliger Reglemente zu überwachen und sich über den 
Geschäftsgang regelmässig unterrichten zu lassen. 

3 Die Verwaltung ist dafür verantwortlich, dass ihre Protokolle und 
diejenigen der Generalversammlung, die notwendigen Geschäftsbücher 
sowie das Genossenschafterverzeichnis regelmässig geführt werden, 
dass die Betriebsrechnung und die Jahresbilanz nach den gesetzlichen 
Vorschriften aufgestellt und der Revisionsstelle zur Prüfung unterbrei-
tet und die vorgeschriebenen Anzeigen an das Handelsregisteramt über 
Eintritt und Austritt der Genossenschafter gemacht werden.483 

  

481 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

482 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

483 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

4. Zeichnung481 

5. Eintragung482 
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Art. 903 
1 Besteht begründete Besorgnis einer Überschuldung, so hat die Ver-
waltung sofort auf Grund der Veräusserungswerte eine Zwischen-
bilanz aufzustellen. 

2 Zeigt die letzte Jahresbilanz und eine daraufhin zu errichtende Liqui-
dationsbilanz oder zeigt eine Zwischenbilanz, dass die Forderungen 
der Genossenschaftsgläubiger durch die Aktiven nicht mehr gedeckt 
sind, so hat die Verwaltung den Richter zu benachrichtigen. Dieser hat 
die Konkurseröffnung auszusprechen, falls nicht die Voraussetzungen 
eines Aufschubes gegeben sind. 

3 Bei Genossenschaften mit Anteilscheinen hat die Verwaltung unver-
züglich eine Generalversammlung einzuberufen und diese von der 
Sachlage zu unterrichten, wenn die letzte Jahresbilanz ergibt, dass die 
Hälfte des Genossenschaftskapitals nicht mehr gedeckt ist. 

4 Bei Genossenschaften mit Nachschusspflicht muss der Richter erst 
benachrichtigt werden, wenn der durch die Bilanz ausgewiesene Ver-
lust nicht innert drei Monaten durch Nachschüsse der Mitglieder 
gedeckt wird. 

5 Auf Antrag der Verwaltung oder eines Gläubigers kann der Richter, 
falls Aussicht auf Sanierung besteht, die Konkurseröffnung aufschie-
ben. In diesem Falle trifft er die zur Erhaltung des Vermögens geeig-
neten Massnahmen, wie Inventaraufnahme, Bestellung eines Sachwal-
ters. 

6 Bei konzessionierten Versicherungsgenossenschaften gelten die 
Ansprüche der Mitglieder aus Versicherungsverträgen als Gläubiger-
rechte. 

Art. 904 
1 Im Konkurse der Genossenschaft sind die Mitglieder der Verwaltung 
den Genossenschaftsgläubigern gegenüber zur Rückerstattung aller in 
den letzten drei Jahren vor Konkursausbruch als Gewinnanteile oder 
unter anderer Bezeichnung gemachten Bezüge verpflichtet, soweit 
diese ein angemessenes Entgelt für Gegenleistungen übersteigen und 
bei vorsichtiger Bilanzierung nicht hätten ausgerichtet werden sollen. 

2 Die Rückerstattung ist ausgeschlossen, soweit sie nach den Bestim-
mungen über die ungerechtfertigte Bereicherung nicht gefordert wer-
den kann. 

3 Der Richter entscheidet unter Würdigung aller Umstände nach freiem 
Ermessen. 
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Art. 905 
1 Die Verwaltung kann die von ihr bestellten Ausschüsse, Geschäfts-
führer, Direktoren und andern Bevollmächtigten und Beauftragten 
jederzeit abberufen. 

2 Die von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten und 
Beauftragten können von der Verwaltung jederzeit in ihren Funktionen 
eingestellt werden unter sofortiger Einberufung einer Generalver-
sammlung. 

3 Entschädigungsansprüche der Abberufenen oder in ihren Funktionen 
Eingestellten bleiben vorbehalten. 

Art. 906484 
1 Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts ent-
sprechend anwendbar. 

2 Eine ordentliche Revision der Jahresrechnung durch eine Revisions-
stelle können verlangen: 

1. 10 Prozent der Genossenschafter; 

2. Genossenschafter, die zusammen mindestens 10 Prozent des 
Anteilscheinkapitals vertreten; 

3. Genossenschafter, die einer persönlichen Haftung oder einer 
Nachschusspflicht unterliegen. 

Art. 907485 

Bei Genossenschaften mit persönlicher Haftung oder Nachschuss-
pflicht der Genossenschafter hat die Revisionsstelle festzustellen, ob 
das Genossenschafterverzeichnis486 korrekt geführt wird. Verfügt die 
Genossenschaft über keine Revisionsstelle, so muss die Verwaltung 
das Genossenschafterverzeichnis487 durch einen zugelassenen Revisor 
prüfen lassen. 

  

484 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

485 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

486 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
487 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
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Art. 908488 

Bei Mängeln in der Organisation der Genossenschaft sind die Vor-
schriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar. 

Art. 909 und 910489 

Sechster Abschnitt: Auflösung der Genossenschaft 

Art. 911 

Die Genossenschaft wird aufgelöst: 

1. nach Massgabe der Statuten; 

2. durch einen Beschluss der Generalversammlung; 

3. durch Eröffnung des Konkurses; 

4. in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen. 

Art. 912 

Erfolgt die Auflösung der Genossenschaft nicht durch Konkurs, so ist 
sie von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzu-
melden. 

Art. 913 
1 Die Genossenschaft wird, unter Vorbehalt der nachfolgenden 
Bestimmungen, nach den für die Aktiengesellschaft geltenden Vor-
schriften liquidiert. 

2 Das nach Tilgung sämtlicher Schulden und Rückzahlung allfälliger 
Genossenschaftsanteile verbleibende Vermögen der aufgelösten 
Genossenschaft darf nur dann unter die Genossenschafter verteilt wer-
den, wenn die Statuten eine solche Verteilung vorsehen. 

3 Die Verteilung erfolgt in diesem Falle, wenn die Statuten nicht etwas 
anderes bestimmen, unter die zur Zeit der Auflösung vorhandenen 
Genossenschafter oder ihre Rechtsnachfolger nach Köpfen. Der 
gesetzliche Abfindungsanspruch der ausgeschiedenen Genossenschaf-
ter oder ihrer Erben bleibt vorbehalten. 

  

488 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

489 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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4 Enthalten die Statuten keine Vorschrift über die Verteilung unter die 
Genossenschafter, so muss der Liquidationsüberschuss zu genossen-
schaftlichen Zwecken oder zur Forderung gemeinnütziger Bestrebun-
gen verwendet werden. 

5 Der Entscheid hierüber steht, wenn die Statuten es nicht anders ord-
nen, der Generalversammlung zu. 

Art. 914490 

Art. 915 
1 Wird das Vermögen einer Genossenschaft vom Bunde, von einem 
Kanton oder unter Garantie des Kantons von einem Bezirk oder von 
einer Gemeinde übernommen, so kann mit Zustimmung der General-
versammlung vereinbart werden, dass die Liquidation unterbleiben 
soll. 

2 Der Beschluss der Generalversammlung ist nach den Vorschriften 
über die Auflösung zu fassen und beim Handelsregisteramt anzumel-
den. 

3 Mit der Eintragung dieses Beschlusses ist der Übergang des Vermö-
gens der Genossenschaft mit Einschluss der Schulden vollzogen, und 
es ist die Firma der Genossenschaft zu löschen. 

Siebenter Abschnitt: Verantwortlichkeit 

Art. 916491 

Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung, Revision oder Liquidation 
befassten Personen sind der Genossenschaft für den Schaden verant-
wortlich, den sie ihr durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der 
ihnen obliegenden Pflichten verursachen. 

Art. 917 
1 Die Mitglieder der Verwaltung und die Liquidatoren, welche die für 
den Fall der Überschuldung der Genossenschaft vom Gesetz aufge-
stellten Pflichten absichtlich oder fahrlässig verletzen, haften der 
Genossenschaft, den einzelnen Genossenschaftern und den Gläubigern 
für den entstandenen Schaden. 

  

490 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung 
seit 1. Juli 2004 (SR 221.301). 

491 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Der Ersatz des Schadens, der den Genossenschaftern und den Gläu-
bigern nur mittelbar durch Schädigung der Genossenschaft verursacht 
wurde, ist nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschrif-
ten geltend zu machen. 

Art. 918 
1 Sind mehrere Personen für denselben Schaden verantwortlich, so 
haften sie solidarisch. 

2 Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter nach 
dem Grade des Verschuldens des einzelnen bestimmt. 

Art. 919 
1 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden 
Bestimmungen verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von 
dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von 
der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit dem 
Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung an 
gerechnet. 

2 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das 
Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für 
den Zivilanspruch. 

Art. 920 

Bei Kreditgenossenschaften und konzessionierten Versicherungs-
genossenschaften richtet sich die Verantwortlichkeit nach den Bestim-
mungen des Aktienrechts. 

Achter Abschnitt: Genossenschaftsverbände 

Art. 921 

Drei oder mehr Genossenschaften können einen Genossenschaftsver-
band bilden und ihn als Genossenschaft ausgestalten. 

Art. 922 
1 Oberstes Organ des Genossenschaftsverbandes ist, sofern die Statu-
ten es nicht anders ordnen, die Delegiertenversammlung. 

2 Die Statuten bestimmen die Zahl der Delegierten der angeschlosse-
nen Genossenschaften. 

3 Jeder Delegierte hat, unter Vorbehalt anderer Regelung durch die 
Statuten, eine Stimme. 
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Art. 923 

Die Verwaltung wird, sofern die Statuten es nicht anders bestimmen, 
aus Mitgliedern der angeschlossenen Genossenschaften gebildet. 

Art. 924 
1 Die Statuten können der Verwaltung des Verbandes das Recht ein-
räumen, die geschäftliche Tätigkeit der angeschlossenen Genossen-
schaften zu überwachen. 

2 Sie können der Verwaltung des Verbandes das Recht verleihen, 
Beschlüsse, die von den einzelnen angeschlossenen Genossenschaften 
gefasst worden sind, beim Richter durch Klage anzufechten. 

Art. 925 

Der Eintritt in einen Genossenschaftsverband darf für die Mitglieder 
der eintretenden Genossenschaft keine Verpflichtungen zur Folge 
haben, denen sie nicht schon durch das Gesetz oder die Statuten ihrer 
Genossenschaft unterworfen sind. 

Neunter Abschnitt:  
Beteiligung von Körperschaften des öffentlichen Rechts 

Art. 926 
1 Bei Genossenschaften, an denen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, wie Bund, Kanton, Bezirk oder Gemeinde, ein öffentliches 
Interesse besitzen, kann der Körperschaft in den Statuten der Genos-
senschaft das Recht eingeräumt werden, Vertreter in die Verwaltung 
oder in die Revisionsstelle abzuordnen.492 

2 Die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten 
Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die von der 
Genossenschaft gewählten. 

3 Die Abberufung der von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
abgeordneten Mitglieder der Verwaltung und der Revisionsstelle steht 
nur der Körperschaft selbst zu.493 Diese haftet gegenüber der Genos-
senschaft, den Genossenschaftern und den Gläubiger für diese Mitglie-
der, unter Vorbehalt des Rückgriffs nach dem Rechte des Bundes und 
der Kantone. 

  

492 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

493 Fassung erster Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Vierte Abteilung:494  
Handelsregister, Geschäftsfirmen und kaufmännische 
Buchführung 

Dreissigster Titel: Das Handelsregister 

Art. 927 
1 In jedem Kanton wird ein Handelsregister geführt. 

2 Es steht den Kantonen frei, das Handelsregister bezirksweise zu füh-
ren. 

3 Die Kantone haben die Amtsstellen, denen die Führung des Handels-
registers obliegt, und eine kantonale Aufsichtsbehörde zu bestimmen. 

Art. 928 
1 Die Handelsregisterführer und die ihnen unmittelbar vorgesetzten 
Aufsichtsbehörden sind persönlich für allen Schaden haftbar, den sie 
selbst oder die von ihnen ernannten Angestellten durch ihr Verschul-
den verursachen. 

2 Für die Haftbarkeit der Aufsichtsbehörden sind die Vorschriften 
massgebend, die über die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen 
Behörden aufgestellt sind. 

3 Wird der Schaden durch die haftbaren Beamten nicht gedeckt, so hat 
der Kanton den Ausfall zu tragen. 

Art. 929 
1 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die Einrichtung, die 
Führung und die Beaufsichtigung des Handelsregisters sowie über das 
Verfahren, die Anmeldung zur Eintragung, die einzureichenden Belege 
und deren Prüfung, den Inhalt der Eintragungen, die Gebühren und die 
Beschwerdeführung.496 

2 Die Gebühren sollen der wirtschaftlichen Bedeutung des Unterneh-
mens angepasst sein. 

  

494 Fassung gemäss BG vom 18. Dez. 1936, in Kraft seit 1. Juli 1937 (AS 53 185; 
BBl 1928 I 205, 1932 I 217). Siehe die Schl- und UeB zu den Tit. XXIV–XXXIII am 
Schluss des OR. 

495 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

496 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 929a497 

1 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die Führung des Han-
delsregisters mittels Informatik und den elektronischen Datenaus-
tausch zwischen den Handelsregisterbehörden. Insbesondere kann er 
den Kantonen die Führung des Handelsregisters mittels Informatik, die 
Entgegennahme elektronisch eingereichter Belege, die elektronische 
Erfassung von Belegen und die elektronische Datenübermittlung vor-
schreiben. 

2 Der Bundesrat bestimmt, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
elektronische Einreichung von Anmeldungen und Belegen beim Han-
delsregisteramt zulässig ist. Er kann Vorschriften zur elektronischen 
Aufbewahrung von Belegen erlassen und den Kantonen die Aus-
stellung beglaubigter Handelsregisterauszüge in elektronischer Form 
vorschreiben. 

Art. 930 

Das Handelsregister mit Einschluss der Anmeldungen und der Belege 
ist öffentlich. 

Art. 931 
1 Die Eintragungen im Handelsregister werden, soweit nicht eine nur 
teilweise oder auszugsweise Bekanntmachung durch Gesetz oder Ver-
ordnung vorgeschrieben ist, ihrem ganzen Inhalte nach ohne Verzug 
durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht. 

2 Ebenso haben alle vom Gesetze vorgeschriebenen Veröffentlichun-
gen im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu erfolgen. 

2bis Der Bundesrat kann die im Schweizerischen Handelsamtsblatt ver-
öffentlichten Daten dem Publikum auch auf andere Art zur Verfügung 
stellen.498 

3 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die Einrichtung des 
Schweizerischen Handelsamtsblattes. 

  

497 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

498 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

2. Bei Führung  
des Handels-
registers mittels  
Informatik 

IV. Öffentlich-
keit 

V. Handelsamts-
blatt 



Obligationenrecht 

348 

220 

Art. 931a499 
1 Bei juristischen Personen obliegt die Anmeldung zur Eintragung ins 
Handelsregister dem obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan. Spe-
zialgesetzliche Vorschriften betreffend öffentlich-rechtliche Körper-
schaften und Anstalten bleiben vorbehalten. 

2 Die Anmeldung muss von zwei Mitgliedern des obersten Leitungs- 
oder Verwaltungsorgans oder von einem Mitglied mit Einzelzeich-
nungsberechtigung unterzeichnet werden. Die Anmeldung ist beim 
Handelsregisteramt zu unterzeichnen oder mit den beglaubigten Unter-
schriften einzureichen. 

Art. 932 
1 Für die Bestimmung des Zeitpunktes der Eintragung in das Handels-
register ist die Einschreibung der Anmeldung in das Tagebuch mass-
gebend. 

2 Gegenüber Dritten wird eine Eintragung im Handelsregister erst an 
dem nächsten Werktage wirksam, der auf den aufgedruckten Ausgabe-
tag derjenigen Nummer des Schweizerischen Handelsamtsblattes folgt, 
in der die Eintragung veröffentlicht ist. Dieser Werktag ist auch der 
massgebende Tag für den Lauf einer Frist, die mit der Veröffent-
lichung der Eintragung beginnt. 

3 Vorbehalten bleiben die besonderen gesetzlichen Vorschriften, nach 
denen unmittelbar mit der Eintragung auch Dritten gegenüber Rechts-
wirkungen verbunden sind oder Fristen zu laufen beginnen. 

Art. 933 
1 Die Einwendung, dass jemand eine Dritten gegenüber wirksam 
gewordene Eintragung nicht gekannt habe, ist ausgeschlossen. 

2 Wurde eine Tatsache, deren Eintragung vorgeschrieben ist, nicht ein-
getragen, so kann sie einem Dritten nur entgegengehalten werden, 
wenn bewiesen wird, dass sie diesem bekannt war. 

  

499 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

500 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

501 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 934502 
1 Wer ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmän-
nischer Art geführtes Gewerbe betreibt, ist verpflichtet, dieses am Ort 
der Hauptniederlassung ins Handelsregister eintragen zu lassen. 

2 Wer unter einer Firma ein Gewerbe betreibt, das nicht eingetragen 
werden muss, hat das Recht, dieses am Ort der Hauptniederlassung ins 
Handelsregister eintragen zu lassen. 

Art. 935 
1 Schweizerische Zweigniederlassungen von Firmen, deren Hauptsitz 
sich in der Schweiz befindet, sind an ihrem Sitz einzutragen, nachdem 
die Eintragung am Hauptsitz erfolgt ist. 

2 Die schweizerischen Zweigniederlassungen von Firmen mit Haupt-
sitz im Auslande sind einzutragen, und zwar in derselben Weise wie 
diejenigen schweizerischer Firmen, soweit das ausländische Recht 
keine Abweichung nötig macht. Für solche Zweigniederlassungen 
muss ein Bevollmächtigter mit Wohnsitz in der Schweiz und mit dem 
Rechte der geschäftlichen Vertretung bestellt werden. 

Art. 936 

Der Bundesrat erlässt die näheren Vorschriften über die Pflicht zur 
Eintragung in das Handelsregister. 

Art. 936a503 
1 Die im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen, Kollektiv- 
und Kommanditgesellschaften, Kapitalgesellschaften, Genossenschaf-
ten, Vereine, Stiftungen und Institute des öffentlichen Rechts erhalten 
eine Identifikationsnummer.504 

2 Die Identifikationsnummer bleibt während des Bestehens des Rechts-
trägers unverändert, so insbesondere auch bei der Sitzverlegung, der 
Umwandlung und der Änderung des Namens oder der Firma. 

3 Der Bundesrat erlässt Ausführungsvorschriften. Er kann vorsehen, 
dass die Identifikationsnummer nebst der Firma auf Briefen, Bestell-
scheinen und Rechnungen anzugeben ist. 

  

502 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

503 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 
1. Juli 2004 (SR 221.301). 

504 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 937 

Ist eine Tatsache im Handelsregister eingetragen, so muss auch jede 
Änderung dieser Tatsache eingetragen werden. 

Art. 938506 

Wenn ein im Handelsregister eingetragenes Gewerbe zu bestehen 
aufhört oder auf eine andere Person übergeht, so sind die bisherigen 
Inhaber oder deren Erben verpflichtet, die Eintragung löschen zu 
lassen. 

Art. 938a507 
1 Weist eine Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr auf und hat sie 
keine verwertbaren Aktiven mehr, so kann sie der Handelsregister-
führer nach dreimaligem ergebnislosem Rechnungsruf im Handels-
register löschen. 

2 Macht ein Gesellschafter beziehungsweise ein Aktionär oder Genos-
senschafter oder ein Gläubiger ein Interesse an der Aufrechterhaltung 
der Eintragung geltend, so entscheidet der Richter. 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 938b508 
1 Scheiden im Handelsregister als Organ eingetragene Personen aus 
ihrem Amt aus, so muss die betroffene juristische Person unverzüglich 
deren Löschung verlangen. 

2 Die ausgeschiedenen Personen können ihre Löschung auch selbst 
anmelden. Der Registerführer teilt der juristischen Person die 
Löschung unverzüglich mit. 

3 Diese Vorschriften sind für die Löschung eingetragener Zeichnungs-
berechtigter ebenfalls anwendbar. 

  

505 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

506 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

507 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

508 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 939 
1 Ist über eine Handelsgesellschaft oder über eine Genossenschaft der 
Konkurs eröffnet worden, so hat der Handelsregisterführer nach Emp-
fang der amtlichen Mitteilung des Konkurserkenntnisses die dadurch 
bewirkte Auflösung der Gesellschaft oder Genossenschaft in das Han-
delsregister einzutragen. 

2 Wird der Konkurs widerrufen, so ist auf die amtliche Mitteilung des 
Widerrufs hin diese Eintragung im Handelsregister zu löschen. 

3 Nach Schluss des Konkursverfahrens ist auf die amtliche Mitteilung 
des Schlusserkenntnisses hin die Gesellschaft oder Genossenschaft im 
Handelsregister zu löschen. 

Art. 940 
1 Der Registerführer hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Eintragung erfüllt sind. 

2 Bei der Eintragung juristischer Personen ist insbesondere zu prüfen, 
ob die Statuten keinen zwingenden Vorschriften widersprechen und 
den vom Gesetz verlangten Inhalt aufweisen. 

Art. 941 

Der Registerführer hat die Beteiligten zur Erfüllung der Anmeldungs-
pflicht anzuhalten und nötigenfalls die vorgeschriebenen Eintragungen 
von Amtes wegen vorzunehmen. 

Art. 941a511 

1 Bei Mängeln in der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Organisa-
tion der Gesellschaft stellt der Registerführer dem Richter den Antrag, 
die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. 

2 Bei Mängeln in der gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Organi-
sation der Stiftung stellt der Registerführer der Aufsichtsbehörde den 
Antrag, die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. 

  

509 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

510 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

511 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit 
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG 
vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 
Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

VII. Konkurs 
von Handels-
gesellschaften 
und Genossen-
schaften509 

VIII. Pflichten 
des Register-
führers 
1. Prüfungs-
pflicht510 

2. Mahnung. 
Eintragung von 
Amtes wegen 

3. Überweisung 
an den Richter 
oder an die 
Aufsichts-
behörde 



Obligationenrecht 

352 

220 

3 Sind die zwingenden Vorschriften über die Revisionsstelle im Verein 
verletzt, so stellt der Registerführer dem Richter den Antrag, die 
erforderlichen Massnahmen zu ergreifen. 

Art. 942 

Wer zur Anmeldung einer Eintragung in das Handelsregister ver-
pflichtet ist und diese absichtlich oder fahrlässig unterlässt, haftet für 
den dadurch verursachten Schaden. 

Art. 943 
1 Wenn das Gesetz die Beteiligten zur Anmeldung einer Eintragung 
verpflichtet, hat die Registerbehörde von Amtes wegen gegen die 
Fehlbaren mit Ordnungsbussen im Betrage von 10 bis 500 Franken 
einzuschreiten. 

2 Die nämliche Busse ist gegen die Mitglieder der Verwaltung einer 
Aktiengesellschaft auszusprechen, die der Aufforderung zur Auf-
legung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz beim Han-
delsregisteramt nicht nachkommen. 

Einunddreissigster Titel: Die Geschäftsfirmen 

Art. 944 
1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesent-
lichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der 
darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unterneh-
mens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, voraus-
gesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täu-
schungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwi-
derläuft. 

2 Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem 
Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von 
Firmen verwendet werden dürfen. 

  

512 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 945 
1 Wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, muss den wesent-
lichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vor-
namen bilden. 

2 …514 

3 Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts-
verhältnis andeutet. 

Art. 946 
1 Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma515 darf von keinem 
andern Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden, selbst 
dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Familiennamen hat, mit 
dem die ältere Firma gebildet worden ist. 

2 Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Namen 
in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch den diese deutlich von der 
älteren Firma unterschieden wird. 

3 Gegenüber einer an einem andern Orte eingetragenen Einzelfirma516 
bleiben die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb vorbehalten. 

Art. 947 
1 Die Firma einer Kollektivgesellschaft muss, sofern nicht sämtliche 
Gesellschafter namentlich aufgeführt werden, den Familiennamen 
wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Gesellschaftsver-
hältnis andeutenden Zusatz enthalten. 

2 Bei Aufnahme weiterer Gesellschafter kann die Kollektivgesellschaft 
ihre Firma unverändert beibehalten. 

3 Die Firma einer Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktien-
gesellschaft muss den Familiennamen wenigstens eines unbeschränkt 
haftenden Gesellschafters mit einem das Gesellschaftsverhältnis an-
deutenden Zusatz enthalten. 

4 Die Namen anderer Personen als der unbeschränkt haftenden Gesell-
schafter dürfen in der Firma einer Kollektivgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft nicht enthalten sein. 

  

513 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

514 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). 
515 Heute: Firma. 
516 Heute: Firma. 
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Art. 948 
1 Wenn eine Person, deren Familienname in der Firma einer Kollek-
tivgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesell-
schaft enthalten ist, aus der Gesellschaft ausscheidet, so darf auch mit 
Einwilligung dieser Person oder ihrer Erben ihr Name in der Gesell-
schaftsfirma nicht beibehalten werden. 

2 Ausnahmen können bewilligt werden, wenn das Gesellschaftsver-
hältnis durch eine verwandtschaftliche Beziehung ausgedrückt ist, 
solange wenigstens unter zwei unbeschränkt haftenden Gesellschaftern 
noch eine Verwandtschaft oder Schwägerschaft besteht und einer von 
ihnen den in der Firma enthaltenen Familiennamen trägt. 

Art. 949517 

Art. 950518 

Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und 
Genossenschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze 
der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. In der Firma muss die 
Rechtsform angegeben werden. 

Art. 951519 
1 Die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit der eingetragenen 
Firma von Einzelunternehmen gelten auch für die Firma der Kollek-
tivgesellschaft, der Kommanditgesellschaft und der Kommanditak-
tiengesellschaft. 

2 Die Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und der Genossenschaften müssen sich von allen 
in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaften in 
einer dieser Rechtsformen deutlich unterscheiden. 

Art. 952 
1 Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die 
Hauptniederlassung; sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze 
beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen. 

  

517 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

518 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

519 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens, dessen Sitz 
sich im Auslande befindet, muss überdies den Ort der Hauptniederlas-
sung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeich-
nung als solche enthalten. 

Art. 953 
1 Wer ein Geschäft übernimmt, ist an die Vorschriften gebunden, die 
für die Bildung und die Führung einer Firma aufgestellt sind. 

2 Der Übernehmer darf jedoch mit ausdrücklicher oder stillschweigen-
der Zustimmung der früheren Inhaber oder ihrer Erben die bisherige 
Firma weiterführen, sofern in einem Zusatz das Nachfolgeverhältnis 
zum Ausdruck gebracht und der neue Inhaber genannt wird. 

Art. 954 

Die bisherige Firma kann beibehalten werden, wenn der darin enthal-
tene Name des Geschäftsinhabers oder eines Gesellschafters von 
Gesetzes wegen oder durch die zuständige Behörde geändert worden 
ist. 

Art. 954a520 
1 In der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in 
Bekanntmachungen muss die im Handelsregister eingetragene Firma 
oder der im Handelsregister eingetragene Name vollständig und un-
verändert angegeben werden. 

2 Zusätzlich können Kurzbezeichnungen, Logos, Geschäftsbezeich-
nungen, Enseignes und ähnliche Angaben verwendet werden. 

Art. 955 

Der Registerführer ist von Amtes wegen verpflichtet, die Beteiligten 
zur Beobachtung der Bestimmungen über die Firmenbildung anzuhal-
ten. 

  

520 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

521 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 956 
1 Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers 
oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Bere-
chtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu. 

2 Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, 
kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Ver-
schulden auf Schadenersatz klagen. 

Zweiunddreissigster Titel:  
Die kaufmännische Buchführung 

Art. 957523 
1 Wer verpflichtet ist, seine Firma in das Handelsregister eintragen zu 
lassen, ist gehalten, diejenigen Bücher ordnungsgemäss zu führen und 
aufzubewahren, die nach Art und Umfang seines Geschäftes nötig 
sind, um die Vermögenslage des Geschäftes und die mit dem Ge-
schäftsbetriebe zusammenhängenden Schuld- und Forderungsverhält-
nisse sowie die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen. 

2 Die Bücher, die Buchungsbelege und die Geschäftskorrespondenz 
können schriftlich, elektronisch oder in vergleichbarer Weise geführt 
und aufbewahrt werden, soweit dadurch die Übereinstimmung mit den 
zu Grunde liegenden Geschäftsvorfällen gewährleistet ist. 

3 Betriebsrechnung und Bilanz sind schriftlich und unterzeichnet auf-
zubewahren. Die übrigen Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und 
die Geschäftskorrespondenz können auch elektronisch oder in ver-
gleichbarer Weise aufbewahrt werden, wenn sie jederzeit lesbar ge-
macht werden können. 

4 Elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrte Geschäfts-
bücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz haben die 
gleiche Beweiskraft wie solche, die ohne Hilfsmittel lesbar sind. 

5 Der Bundesrat kann die Voraussetzungen näher umschreiben. 

  

522 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

523 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, in Kraft seit 1. Juni 2002 
(AS 2002 949 952; BBl 1999 5149). 
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Art. 958 
1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, hat bei 
Eröffnung des Geschäftsbetriebes ein Inventar und eine Bilanz und auf 
Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar, eine Betriebsrech-
nung und eine Bilanz aufzustellen. 

2 Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind innerhalb einer dem ord-
nungsmässigen Geschäftsgang entsprechenden Frist abzuschliessen. 

Art. 959 

Betriebsrechnung und Jahresbilanz sind nach allgemein anerkannten 
kaufmännischen Grundsätzen vollständig, klar und übersichtlich auf-
zustellen, damit die Beteiligten einen möglichst sicheren Einblick in 
die wirtschaftliche Lage des Geschäftes erhalten. 

Art. 960 
1 Inventar, Betriebsrechnung und Bilanz sind in Landeswährung auf-
zustellen. 

2 Bei ihrer Errichtung sind alle Aktiven höchstens nach dem Werte 
anzusetzen, der ihnen im Zeitpunkt, auf welchen die Bilanz errichtet 
wird, für das Geschäft zukommt. 

3 Vorbehalten bleiben die abweichenden Bilanzvorschriften, die für 
Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung sowie Versicherungs- und Kreditgenossen-
schaften aufgestellt sind. 

Art. 961524 

Betriebsrechnung und Bilanz sind vom Firmeninhaber, gegebenenfalls 
von sämtlichen persönlich haftenden Gesellschaftern und, wenn es 
sich um eine Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft handelt, 
von den mit der Geschäftsführung betrauten Personen zu unterzeich-
nen. 

Art. 962525 

1 Die Geschäftsbücher, die Buchungsbelege und die Geschäftskorres-
pondenz sind während zehn Jahren aufzubewahren. 

  

524 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, in Kraft seit 1. Juni 2002 
(AS 2002 949 952; BBl 1999 5149). 

525 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, in Kraft seit 1. Juni 2002 
(AS 2002 949 952; BBl 1999 5149). 
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2 Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Geschäftsjah-
res, in dem die letzten Eintragungen vorgenommen wurden, die Bu-
chungsbelege entstanden sind und die Geschäftskorrespondenz ein- 
oder ausgegangen ist. 

Art. 963526 

1 Wer zur Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet ist, kann bei 
Streitigkeiten, die das Geschäft betreffen, angehalten werden, 
Geschäftsbücher, Buchungsbelege und Geschäftskorrespondenz vorzu-
legen, wenn ein schutzwürdiges Interesse nachgewiesen wird und das 
Gericht dies für den Beweis als notwendig erachtet. 

2 Werden die Geschäftsbücher, die Buchungsbelege oder die Geschäfts-
korrespondenz elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt, so 
kann das Gericht oder die Behörde, die kraft öffentlichen Rechts ihre 
Edition verlangen kann, anordnen, dass: 

1. sie so vorgelegt werden, dass sie ohne Hilfsmittel gelesen wer-
den können; oder 

2. die Mittel zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie lesbar 
gemacht werden können. 

Art. 964527 

Fünfte Abteilung:528 Die Wertpapiere 

Dreiunddreissigster Titel:  
Die Namen-, Inhaber- und Ordrepapiere 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 965 

Wertpapier ist jede Urkunde, mit der ein Recht derart verknüpft ist, 
dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere 
übertragen werden kann. 

Art. 966 
1 Der Schuldner aus einem Wertpapier ist nur gegen Aushändigung der 
Urkunde zu leisten verpflichtet. 

  

526 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999, in Kraft seit 1. Juni 2002 
(AS 2002 949 952; BBl 1999 5149). 

527 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. Dez. 1999 (AS 2002 949; BBl 1999 5149). 
528 Fassung gemäss BG vom 18. Dez. 1936, in Kraft seit 1. Juli 1937 (AS 53 185; 

BBl 1928 I 205, 1932 I 217). Siehe die Schl- und UeB zu den Tit. XXIV-XXXIII am 
Schluss des OR. 
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2 Der Schuldner wird durch eine bei Verfall erfolgte Leistung an den 
durch die Urkunde ausgewiesenen Gläubiger befreit, wenn ihm nicht 
Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Art. 967 
1 Zur Übertragung des Wertpapiers zu Eigentum oder zu einem 
beschränkten dinglichen Recht bedarf es in allen Fällen der Übertra-
gung des Besitzes an der Urkunde. 

2 Bei Ordrepapieren bedarf es überdies der Indossierung, bei Namen-
papieren einer schriftlichen Erklärung, die nicht auf das Wertpapier 
selbst gesetzt werden muss. 

3 Durch Gesetz oder Vertrag kann für die Übertragung die Mitwirkung 
anderer Personen, wie namentlich des Schuldners, vorgeschrieben 
werden. 

Art. 968 
1 Die Indossierung erfolgt in allen Fällen nach den Vorschriften über 
den Wechsel. 

2 Das ausgefüllte Indossament gilt in Verbindung mit der Übergabe 
der Urkunde als genügende Form der Übertragung. 

Art. 969 

Mit der Indossierung und der Übergabe der indossierten Urkunde 
gehen bei allen übertragbaren Wertpapieren, soweit sich aus dem 
Inhalt oder der Natur der Urkunde nicht etwas anderes ergibt, die 
Rechte des Indossanten auf den Erwerber über. 

Art. 970 
1 Ein Namen- oder Ordrepapier kann nur mit Zustimmung aller 
berechtigten und verpflichteten Personen in ein Inhaberpapier umge-
wandelt werden. Diese Zustimmung ist auf der Urkunde selbst zu 
erklären. 

2 Der gleiche Grundsatz gilt für die Umwandlung von Inhaberpapieren 
in Namen- oder Ordrepapiere. Fehlt in diesem Falle die Zustimmung 
einer der berechtigten oder verpflichteten Personen, so ist die 
Umwandlung wirksam, jedoch nur zwischen dem Gläubiger, der sie 
vorgenommen hat, und seinem unmittelbaren Rechtsnachfolger. 

Art. 971 
1 Wird ein Wertpapier vermisst, so kann es durch den Richter kraftlos 
erklärt werden. 
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2 Die Kraftloserklärung kann verlangen, wer zur Zeit des Verlustes 
oder der Entdeckung des Verlustes an dem Papier berechtigt ist. 

Art. 972 
1 Nach der Kraftloserklärung kann der Berechtigte sein Recht auch 
ohne die Urkunde geltend machen oder die Ausstellung einer neuen 
Urkunde verlangen. 

2 Im übrigen kommen für das Verfahren und die Wirkung der Kraft-
loserklärung die bei den einzelnen Arten von Wertpapieren aufgestell-
ten Bestimmungen zur Anwendung. 

Art. 973 

Die besondern Vorschriften über die Wertpapiere, wie namentlich über 
den Wechsel, den Check und die Pfandtitel, bleiben vorbehalten. 

Zweiter Abschnitt: Die Namenpapiere 

Art. 974 

Ein Wertpapier gilt als Namenpapier, wenn es auf einen bestimmten 
Namen lautet und weder an Ordre gestellt noch gesetzlich als Ordre-
papier erklärt ist. 

Art. 975 
1 Der Schuldner ist nur demjenigen zu leisten verpflichtet, der Inhaber 
der Urkunde ist und der sich als die Person oder als Rechtsnachfolger 
der Person ausweist, auf welche die Urkunde lautet. 

2 Leistet der Schuldner ohne diesen Ausweis, so wird er gegenüber 
einem Dritten, der seine Berechtigung nachweist, nicht befreit. 

Art. 976 

Hat sich der Schuldner im Namenpapier das Recht vorbehalten, jedem 
Inhaber der Urkunde leisten zu dürfen, so wird er durch die in gutem 
Glauben erfolgte Leistung an den Inhaber befreit, auch wenn er den 
Ausweis über das Gläubigerrecht nicht verlangt hat; er ist indessen 
nicht verpflichtet, an den Inhaber zu leisten. 

Art. 977 
1 Die Namenpapiere werden, wenn keine besondern Vorschriften auf-
gestellt sind, nach den für die Inhaberpapiere geltenden Bestimmungen 
kraftlos erklärt. 
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2 Der Schuldner kann in der Urkunde eine vereinfachte Kraftloserklä-
rung durch Herabsetzung der Zahl der öffentlichen Aufforderungen 
oder durch Verkürzung der Fristen vorsehen, oder sich das Recht vor-
behalten, auch ohne Vorweisung der Urkunde und ohne Kraftloserklä-
rung gültig zu leisten, wenn der Gläubiger die Entkräftung des Schuld-
scheins und die Tilgung der Schuld in einer öffentlichen oder beglau-
bigten Urkunde ausspricht. 

Dritter Abschnitt: Die Inhaberpapiere 

Art. 978 
1 Ein Wertpapier gilt als Inhaberpapier, wenn aus dem Wortlaut oder 
der Form der Urkunde ersichtlich ist, dass der jeweilige Inhaber als 
Berechtigter anerkannt wird. 

2 Der Schuldner darf jedoch nicht mehr bezahlen, wenn ein gericht-
liches oder polizeiliches Zahlungsverbot an ihn erlassen worden ist. 

Art. 979 
1 Der Schuldner kann der Forderung aus einem Inhaberpapier nur sol-
che Einreden entgegensetzen, die entweder gegen die Gültigkeit der 
Urkunde gerichtet sind oder aus der Urkunde selbst hervorgehen, 
sowie solche, die ihm persönlich gegen den jeweiligen Gläubiger 
zustehen. 

2 Einreden, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen des Schuldners 
zu einem früheren Inhaber gründen, sind zulässig, wenn der Inhaber 
bei dem Erwerb der Urkunde bewusst zum Nachteil des Schuldners 
gehandelt hat. 

3 Ausgeschlossen ist die Einrede, dass die Urkunde wider den Willen 
des Schuldners in den Verkehr gelangt sei. 

Art. 980 
1 Gegen die Forderung aus Inhaberzinscoupons kann der Schuldner die 
Einrede, dass die Kapitalschuld getilgt sei, nicht erheben. 

2 Der Schuldner ist aber berechtigt, bei Bezahlung der Kapitalschuld 
den Betrag der erst in Zukunft verfallenden Inhaberzinscoupons, die 
ihm nicht mit dem Haupttitel abgeliefert werden, bis nach Ablauf der 
für diese Coupons geltenden Verjährungsfrist zurückzubehalten, es sei 
denn, dass die nicht abgelieferten Coupons kraftlos erklärt worden sind 
oder dass deren Betrag sichergestellt wird. 
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Art. 981 
1 Inhaberpapiere, wie Aktien, Obligationen, Genussscheine, Coupons-
bogen, Bezugsscheine für Couponsbogen, jedoch mit Ausschluss ein-
zelner Coupons, werden auf Begehren des Berechtigten durch den 
Richter kraftlos erklärt. 

2 …530 

3 Der Gesuchsteller hat den Besitz und Verlust der Urkunde glaubhaft 
zu machen. 

4 Ist dem Inhaber eines mit Couponsbogen oder Bezugsschein ver-
sehenen Papiers bloss der Couponsbogen oder Bezugsschein abhanden 
gekommen, so genügt zur Begründung des Begehrens die Vorzeigung 
des Haupttitels. 

Art. 982 
1 Dem aus dem Wertpapier Verpflichteten kann auf Verlangen des 
Gesuchstellers die Einlösung unter Hinweis auf die Gefahr doppelter 
Zahlung verboten werden. 

2 Soll ein Couponsbogen kraftlos erklärt werden, so findet auf die 
während des Verfahrens verfallenden einzelnen Coupons die Bestim-
mung über die Kraftloserklärung der Zinscoupons entsprechende 
Anwendung. 

Art. 983 

Erachtet der Richter die Darstellung des Gesuchstellers über seinen 
frühern Besitz und über den Verlust der Urkunde für glaubhaft, so for-
dert er durch öffentliche Bekanntmachung den unbekannten Inhaber 
auf, das Wertpapier innerhalb bestimmter Frist vorzulegen, widrigen-
falls die Kraftloserklärung ausgesprochen werde. Die Frist ist auf min-
destens sechs Monate festzusetzen; sie läuft vom Tage der ersten 
Bekanntmachung an. 

Art. 984 
1 Die Aufforderung zur Vorlegung der Urkunde ist dreimal im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen. 

2 In besonderen Fällen kann der Richter noch in anderer Weise für 
angemessene Veröffentlichung sorgen. 

  

529 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

530 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 
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Art. 985 
1 Wird das abhanden gekommene Inhaberpapier vorgelegt, so setzt der 
Richter dem Gesuchsteller Frist zur Anhebung der Klage auf Heraus-
gabe der Urkunde. 

2 Klagt der Gesuchsteller nicht binnen dieser Frist, so gibt der Richter 
die Urkunde zurück und hebt das Zahlungsverbot auf. 

Art. 986 
1 Wird das abhanden gekommene Inhaberpapier innert der angesetzten 
Frist nicht vorgelegt, so kann der Richter die Urkunde kraftlos erklären 
oder je nach Umständen weitere Anordnungen treffen. 

2 Die Kraftloserklärung eines Inhaberpapiers ist sofort im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt, nach Ermessen des Richters auch anderweitig 
zu veröffentlichen. 

3 Nach der Kraftloserklärung ist der Gesuchsteller berechtigt, auf seine 
Kosten die Ausfertigung einer neuen Urkunde oder die Erfüllung der 
fälligen Leistung zu fordern. 

Art. 987 
1 Sind einzelne Coupons abhanden gekommen, so hat der Richter auf 
Begehren des Berechtigten zu verfügen, dass der Betrag bei Verfall 
oder, sofern der Coupon bereits verfallen ist, sofort gerichtlich hinter-
legt werde. 

2 Nach Ablauf von drei Jahren seit dem Verfalltage ist, wenn sich 
inzwischen kein Berechtigter gemeldet hat, der Betrag nach Verfügung 
des Richters an den Gesuchsteller herauszugeben. 

Art. 988 

Bei Banknoten und andern in grösserer Anzahl ausgegebenen, auf 
Sicht zahlbaren Inhaberpapieren, die zum Umlauf als Ersatzmittel für 
Geld bestimmt sind und auf feste Beträge lauten, findet eine Kraftlos-
erklärung nicht statt. 

Art. 989 

Vorbehalten bleiben die besondern Bestimmungen über den Schuld-
brief und die Gült, die auf den Inhaber lauten. 

5. Wirkung 
a. Bei Vorlegung 
der Urkunde 

b. Bei Nichtvor-
legung 

II. Bei Coupons 
im besondern 

III. Bei Bank-
noten und 
ähnlichen 
Papieren 

D. Schuldbrief 
und Gült 



Obligationenrecht 

364 

220 

Vierter Abschnitt: Der Wechsel 

A. Wechselfähigkeit 

Art. 990 

Wer sich durch Verträge verpflichten kann, ist wechselfähig. 

B. Gezogener Wechsel 

I. Ausstellung und Form des gezogenen Wechsels 

Art. 991 

Der gezogene Wechsel enthält: 

1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar 
in der Sprache, in der sie ausgestellt ist; 

2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen; 

3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener); 

4. die Angabe der Verfallzeit; 

5. die Angabe des Zahlungsortes; 

6. den Namen dessen, an den oder an dessen Ordre gezahlt wer-
den soll; 

7. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung; 

8. die Unterschrift des Ausstellers. 

Art. 992 
1 Eine Urkunde, der einer der im vorstehenden Artikel bezeichneten 
Bestandteile fehlt, gilt nicht als gezogener Wechsel, vorbehaltlich der 
in den folgenden Absätzen bezeichneten Fälle. 

2 Ein Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwechsel. 

3 Mangels einer besonderen Angabe gilt der bei dem Namen des Bezo-
genen angegebene Ort als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des 
Bezogenen. 

4 Ein Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt 
an dem Orte, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist. 

1. Erfordernisse 

2. Fehlen von 
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Art. 993 
1 Der Wechsel kann an die eigene Ordre des Ausstellers lauten. 

2 Er kann auf den Aussteller selbst gezogen werden. 

3 Er kann für Rechnung eines Dritten gezogen werden. 

Art. 994 

Der Wechsel kann bei einem Dritten, am Wohnorte des Bezogenen 
oder an einem anderen Orte zahlbar gestellt werden. 

Art. 995 
1 In einem Wechsel, der auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach 
Sicht lautet, kann der Aussteller bestimmen, dass die Wechselsumme 
zu verzinsen ist. Bei jedem anderen Wechsel gilt der Zinsvermerk als 
nicht geschrieben. 

2 Der Zinsfuss ist im Wechsel anzugeben; fehlt diese Angabe, so gilt 
der Zinsvermerk als nicht geschrieben. 

3 Die Zinsen laufen vom Tage der Ausstellung des Wechsels, sofern 
nicht ein anderer Tag bestimmt ist. 

Art. 996 
1 Ist die Wechselsumme in Buchstaben und in Ziffern angegeben, so 
gilt bei Abweichungen die in Buchstaben angegebene Summe. 

2 Ist die Wechselsumme mehrmals in Buchstaben oder mehrmals in 
Ziffern angegeben, so gilt bei Abweichungen die geringste Summe. 

Art. 997 

Trägt ein Wechsel Unterschriften von Personen, die eine Wechselver-
bindlichkeit nicht eingehen können, gefälschte Unterschriften, Unter-
schriften erdichteter Personen oder Unterschriften, die aus irgend-
einem anderen Grunde für die Personen, die unterschrieben haben oder 
mit deren Namen unterschrieben worden ist, keine Verbindlichkeit 
begründen, so hat dies auf die Gültigkeit der übrigen Unterschriften 
keinen Einfluss. 

Art. 998 

Wer auf einem Wechsel seine Unterschrift als Vertreter eines anderen 
setzt, ohne hierzu ermächtigt zu sein, haftet selbst wechselmässig und 
hat, wenn er den Wechsel einlöst, dieselben Rechte, die der angeblich 
Vertretene haben würde. Das gleiche gilt von einem Vertreter, der 
seine Vertretungsbefugnis überschritten hat. 

3. Arten 

4. Zahlstellen. 
Domizilwechsel 

5. Zins-
versprechen 

6. Verschiedene 
Bezeichnung der 
Wechselsumme 

7. Unterschriften 
von Wechsel-
unfähigen 

8. Unterschrift 
ohne Ermächti-
gung 



Obligationenrecht 

366 

220 

Art. 999 
1 Der Aussteller haftet für die Annahme und die Zahlung des Wech-
sels. 

2 Er kann die Haftung für die Annahme ausschliessen; jeder Vermerk, 
durch den er die Haftung für die Zahlung ausschliesst, gilt als nicht 
geschrieben. 

Art. 1000 

Wenn ein Wechsel, der bei der Begebung unvollständig war, den 
getroffenen Vereinbarungen zuwider ausgefüllt worden ist, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Vereinbarungen dem Inhaber nicht entgegen-
gesetzt werden, es sei denn, dass er den Wechsel in bösem Glauben 
erworben hat oder ihm beim Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

II. Indossament 

Art. 1001 
1 Jeder Wechsel kann durch Indossament übertragen werden, auch 
wenn er nicht ausdrücklich an Ordre lautet. 

2 Hat der Aussteller in den Wechsel die Worte: «nicht an Ordre» oder 
einen gleichbedeutenden Vermerk aufgenommen, so kann der Wechsel 
nur in der Form und mit den Wirkungen einer gewöhnlichen Abtretung 
übertragen werden. 

3 Das Indossament kann auch auf den Bezogenen, gleichviel ob er den 
Wechsel angenommen hat oder nicht, auf den Aussteller oder auf 
jeden anderen Wechselverpflichteten lauten. Diese Personen können 
den Wechsel weiter indossieren. 

Art. 1002 
1 Das Indossament muss unbedingt sein. Bedingungen, von denen es 
abhängig gemacht wird, gelten als nicht geschrieben. 

2 Ein Teilindossament ist nichtig. 

3 Ein Indossament an den Inhaber gilt als Blankoindossament. 

Art. 1003 
1 Das Indossament muss auf den Wechsel oder auf ein mit dem Wech-
sel verbundenes Blatt (Anhang, Allonge) gesetzt werden. Es muss von 
dem Indossanten unterschrieben werden. 

9. Haftung  
des Ausstellers 

10. Blanko-
wechsel 

1. Übertragbar-
keit 

2. Erfordernisse 

3. Form 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

367 

220 

2 Das Indossament braucht den Indossatar nicht zu bezeichnen und 
kann selbst in der blossen Unterschrift des Indossanten bestehen 
(Blankoindossament). In diesem letzteren Falle muss das Indossament, 
um gültig zu sein, auf die Rückseite des Wechsels oder auf den 
Anhang gesetzt werden. 

Art. 1004 
1 Das Indossament überträgt alle Rechte aus dem Wechsel. 

2 Ist es ein Blankoindossament, so kann der Inhaber 

1. das Indossament mit seinem Namen oder mit dem Namen 
eines anderen ausfüllen; 

2. den Wechsel durch ein Blankoindossament oder an eine 
bestimmte Person weiter indossieren; 

3. den Wechsel weiter begeben, ohne das Blankoindossament 
auszufüllen und ohne ihn zu indossieren. 

Art. 1005 
1 Der Indossant haftet mangels eines entgegenstehenden Vermerks für 
die Annahme und die Zahlung. 

2 Er kann untersagen, dass der Wechsel weiter indossiert wird; in die-
sem Falle haftet er denen nicht, an die der Wechsel weiter indossiert 
wird. 

Art. 1006 
1 Wer den Wechsel in Händen hat, gilt als rechtmässiger Inhaber, 
sofern er sein Recht durch eine ununterbrochene Reihe von Indossa-
menten nachweist, und zwar auch dann, wenn das letzte ein Blanko-
indossament ist. Ausgestrichene Indossamente gelten hiebei als nicht 
geschrieben. Folgt auf ein Blankoindossament ein weiteres Indossa-
ment, so wird angenommen, dass der Aussteller dieses Indossaments 
den Wechsel durch das Blankoindossament erworben hat. 

2 Ist der Wechsel einem früheren Inhaber irgendwie abhanden gekom-
men, so ist der neue Inhaber, der sein Recht nach den Vorschriften des 
vorstehenden Absatzes nachweist, zur Herausgabe des Wechsels nur 
verpflichtet, wenn er ihn in bösem Glauben erworben hat oder ihm 
beim Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Art. 1007 

Wer aus dem Wechsel in Anspruch genommen wird, kann dem Inha-
ber keine Einwendungen entgegensetzen, die sich auf seine unmittel-
baren Beziehungen zu dem Aussteller oder zu einem früheren Inhaber 
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gründen, es sei denn, dass der Inhaber bei dem Erwerb des Wechsels 
bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt hat. 

Art. 1008 
1 Enthält das Indossament den Vermerk «Wert zur Einziehung», «zum 
Inkasso», «in Prokura» oder einen anderen nur eine Bevollmächtigung 
ausdrückenden Vermerk, so kann der Inhaber alle Rechte aus dem 
Wechsel geltend machen; aber er kann ihn nur durch ein weiteres 
Vollmachtsindossament übertragen. 

2 Die Wechselverpflichteten können in diesem Falle dem Inhaber nur 
solche Einwendungen entgegensetzen, die ihnen gegen den Indossan-
ten zustehen. 

3 Die in dem Vollmachtsindossament enthaltene Vollmacht erlischt 
weder mit dem Tod noch mit dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit 
des Vollmachtgebers. 

Art. 1009 
1 Enthält das Indossament den Vermerk «Wert zur Sicherheit», «Wert 
zum Pfande» oder einen anderen eine Verpfändung ausdrückenden 
Vermerk, so kann der Inhaber alle Rechte aus dem Wechsel geltend 
machen; ein von ihm ausgestelltes Indossament hat aber nur die Wir-
kung eines Vollmachtsindossaments. 

2 Die Wechselverpflichteten können dem Inhaber keine Einwendungen 
entgegensetzen, die sich auf ihre unmittelbaren Beziehungen zu dem 
Indossanten gründen, es sei denn, dass der Inhaber bei dem Erwerb des 
Wechsels bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt hat. 

Art. 1010 
1 Ein Indossament nach Verfall hat dieselben Wirkungen wie ein 
Indossament vor Verfall. Ist jedoch der Wechsel erst nach Erhebung 
des Protestes mangels Zahlung oder nach Ablauf der hiefür bestimm-
ten Frist indossiert worden, so hat das Indossament nur die Wirkungen 
einer gewöhnlichen Abtretung. 

2 Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass ein nicht datier-
tes Indossament vor Ablauf der für die Erhebung des Protestes 
bestimmten Frist auf den Wechsel gesetzt worden ist. 
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III. Annahme 

Art. 1011 

Der Wechsel kann von dem Inhaber oder von jedem, der den Wechsel 
auch nur in Händen hat, bis zum Verfall dem Bezogenen an seinem 
Wohnorte zur Annahme vorgelegt werden. 

Art. 1012 
1 Der Aussteller kann in jedem Wechsel mit oder ohne Bestimmung 
einer Frist vorschreiben, dass der Wechsel zur Annahme vorgelegt 
werden muss. 

2 Er kann im Wechsel die Vorlegung zur Annahme untersagen wenn es 
sich nicht um einen Wechsel handelt, der bei einem Dritten oder an 
einem von dem Wohnort des Bezogenen verschiedenen Ort zahlbar ist 
oder der auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lautet. 

3 Er kann auch vorschreiben, dass der Wechsel nicht vor einem 
bestimmten Tage zur Annahme vorgelegt werden darf. 

4 Jeder Indossant kann, wenn nicht der Aussteller die Vorlegung zur 
Annahme untersagt hat, mit oder ohne Bestimmung einer Frist vor-
schreiben, dass der Wechsel zur Annahme vorgelegt werden muss. 

Art. 1013 
1 Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten, müssen bin-
nen einem Jahre nach dem Tage der Ausstellung zur Annahme vorge-
legt werden. 

2 Der Aussteller kann eine kürzere oder eine längere Frist bestimmen. 

3 Die Indossanten können die Vorlegungsfristen abkürzen. 

Art. 1014 
1 Der Bezogene kann verlangen, dass ihm der Wechsel am Tage nach 
der ersten Vorlegung nochmals vorgelegt wird. Die Beteiligten können 
sich darauf, dass diesem Verlangen nicht entsprochen worden ist, nur 
berufen, wenn das Verlangen im Protest vermerkt ist. 

2 Der Inhaber ist nicht verpflichtet, den zur Annahme vorgelegten 
Wechsel in der Hand des Bezogenen zu lassen. 

Art. 1015 
1 Die Annahmeerklärung wird auf den Wechsel gesetzt. Sie wird durch 
das Wort «angenommen» oder ein gleichbedeutendes Wort ausge-
drückt; sie ist vom Bezogenen zu unterschreiben. Die blosse Unter-
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schrift des Bezogenen auf der Vorderseite des Wechsels gilt als 
Annahme. 

2 Lautet der Wechsel auf eine bestimmte Zeit nach Sicht oder ist er 
infolge eines besonderen Vermerks innerhalb einer bestimmten Frist 
zur Annahme vorzulegen, so muss die Annahmeerklärung den Tag 
bezeichnen, an dem sie erfolgt ist, sofern nicht der Inhaber die Angabe 
des Tages der Vorlegung verlangt. Ist kein Tag angegeben, so muss 
der Inhaber, um seine Rückgriffsrechte gegen die Indossanten und den 
Aussteller zu wahren, diese Unterlassung rechtzeitig durch einen Pro-
test feststellen lassen. 

Art. 1016 
1 Die Annahme muss unbedingt sein; der Bezogene kann sie aber auf 
einen Teil der Wechselsumme beschränken. 

2 Wenn die Annahmeerklärung irgendeine andere Abweichung von 
den Bestimmungen des Wechsels enthält, so gilt die Annahme als 
verweigert. Der Annehmende haftet jedoch nach dem Inhalte seiner 
Annahmeerklärung. 

Art. 1017 
1 Hat der Aussteller im Wechsel einen von dem Wohnorte des Bezo-
genen verschiedenen Zahlungsort angegeben, ohne einen Dritten zu 
bezeichnen, bei dem die Zahlung geleistet werden soll, so kann der 
Bezogene bei der Annahmeerklärung einen Dritten bezeichnen. Man-
gels einer solchen Bezeichnung wird angenommen, dass sich der 
Annehmer verpflichtet hat, selbst am Zahlungsorte zu zahlen. 

2 Ist der Wechsel beim Bezogenen selbst zahlbar, so kann dieser in der 
Annahmeerklärung eine am Zahlungsorte befindliche Stelle bezeich-
nen, wo die Zahlung geleistet werden soll. 

Art. 1018 
1 Der Bezogene wird durch die Annahme verpflichtet, den Wechsel bei 
Verfall zu bezahlen. 

2 Mangels Zahlung hat der Inhaber, auch wenn er der Aussteller ist, 
gegen den Annehmer einen unmittelbaren Anspruch aus dem Wechsel 
auf alles, was auf Grund der Artikel 1045 und 1046 gefordert werden 
kann. 

Art. 1019 
1 Hat der Bezogene die auf den Wechsel gesetzte Annahmeerklärung 
vor der Rückgabe des Wechsels gestrichen, so gilt die Annahme als 
verweigert. Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass die 
Streichung vor der Rückgabe des Wechsels erfolgt ist. 
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2 Hat der Bezogene jedoch dem Inhaber oder einer Person, deren 
Unterschrift sich auf dem Wechsel befindet, die Annahme schriftlich 
mitgeteilt, so haftet er diesen nach dem Inhalt seiner Annahmeerklä-
rung. 

IV. Wechselbürgschaft 

Art. 1020 
1 Die Zahlung der Wechselsumme kann ganz oder teilweise durch 
Wechselbürgschaft gesichert werden. 

2 Diese Sicherheit kann von einem Dritten oder auch von einer Person 
geleistet werden, deren Unterschrift sich schon auf dem Wechsel 
befindet. 

Art. 1021 
1 Die Bürgschaftserklärung wird auf den Wechsel oder auf einen 
Anhang (Allonge) gesetzt. 

2 Sie wird durch die Worte «als Bürge» oder einen gleichbedeutenden 
Vermerk ausgedrückt; sie ist von dem Wechselbürgen zu unterschrei-
ben. 

3 Die blosse Unterschrift auf der Vorderseite des Wechsels gilt als 
Bürgschaftserklärung, soweit es sich nicht um die Unterschrift des 
Bezogenen oder des Ausstellers handelt. 

4 In der Erklärung ist anzugeben, für wen die Bürgschaft geleistet 
wird; mangels einer solchen Angabe gilt sie für den Aussteller. 

Art. 1022 
1 Der Wechselbürge haftet in der gleichen Weise wie derjenige, für 
den er sich verbürgt hat. 

2 Seine Verpflichtungserklärung ist auch gültig, wenn die Verbind-
lichkeit, für die er sich verbürgt hat, aus einem andern Grund als 
wegen eines Formfehlers nichtig ist. 

3 Der Wechselbürge, der den Wechsel bezahlt, erwirbt die Rechte aus 
dem Wechsel gegen denjenigen, für den er sich verbürgt hat, und 
gegen alle, die diesem wechselmässig haften. 
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V. Verfall 

Art. 1023 

1 Ein Wechsel kann gezogen werden:  
auf Sicht;  
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht;  
auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung;  
auf einen bestimmten Tag. 

2 Wechsel mit anderen oder mit mehreren aufeinander folgenden Ver-
fallzeiten sind nichtig. 

Art. 1024 
1 Der Sichtwechsel ist bei der Vorlegung fällig. Er muss binnen einem 
Jahre nach der Ausstellung zur Zahlung vorgelegt werden. Der Aus-
steller kann eine kürzere oder eine längere Frist bestimmen. Die Indos-
santen können die Vorlegungsfristen abkürzen. 

2 Der Aussteller kann vorschreiben, dass der Sichtwechsel nicht vor 
einem bestimmten Tage zur Zahlung vorgelegt werden darf. In diesem 
Fall beginnt die Vorlegungsfrist mit diesem Tage. 

Art. 1025 
1 Der Verfall eines Wechsels, der auf eine bestimmte Zeit nach Sicht 
lautet, richtet sich nach dem in der Annahmeerklärung angegebenen 
Tage oder nach dem Tage des Protestes. 

2 Ist in der Annahmeerklärung ein Tag nicht angegeben und ein Protest 
nicht erhoben worden, so gilt dem Annehmer gegenüber der Wechsel 
als am letzten Tage der für die Vorlegung zur Annahme vorgesehenen 
Frist angenommen. 

Art. 1026 
1 Ein Wechsel, der auf einen oder mehrere Monate nach der Ausstel-
lung oder nach Sicht lautet, verfällt an dem entsprechenden Tage des 
Zahlungsmonats. Fehlt dieser Tag, so ist der Wechsel am letzten Tage 
des Monats fällig. 

2 Lautet der Wechsel auf einen oder mehrere Monate und einen halben 
Monat nach der Ausstellung oder nach Sicht, so werden die ganzen 
Monate zuerst gezählt. 

3 Ist als Verfallzeit der Anfang, die Mitte oder das Ende eines Monats 
angegeben, so ist darunter der erste, der fünfzehnte oder der letzte Tag 
des Monats zu verstehen. 
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4 Die Ausdrücke «acht Tage» oder «fünfzehn Tage» bedeuten nicht 
eine oder zwei Wochen, sondern volle acht oder fünfzehn Tage. 

5 Der Ausdruck «halber Monat» bedeutet fünfzehn Tage. 

Art. 1027 
1 Ist ein Wechsel an einem bestimmten Tag an einem Orte zahlbar, 
dessen Kalender von dem des Ausstellungsortes abweicht, so ist für 
den Verfalltag der Kalender des Zahlungsortes massgebend. 

2 Ist ein zwischen zwei Orten mit verschiedenem Kalender gezogener 
Wechsel eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung zahlbar, so wird 
der Tag der Ausstellung in den nach dem Kalender des Zahlungsortes 
entsprechenden Tag umgerechnet und hienach der Verfalltag ermittelt. 

3 Auf die Berechnung der Fristen für die Vorlegung von Wechseln fin-
det die Vorschrift des vorstehenden Absatzes entsprechende Anwen-
dung. 

4 Die Vorschriften dieses Artikels finden keine Anwendung wenn sich 
aus einem Vermerk im Wechsel oder sonst aus dessen Inhalt ergibt, 
dass etwas anderes beabsichtigt war. 

VI. Zahlung 

Art. 1028 
1 Der Inhaber eines Wechsels, der an einem bestimmten Tag oder 
bestimmte Zeit nach der Ausstellung oder nach Sicht zahlbar ist, hat 
den Wechsel am Zahlungstag oder an einem der beiden folgenden 
Werktage zur Zahlung vorzulegen. 

2 Die Einlieferung in eine von der Schweizerischen Nationalbank 
anerkannte Abrechnungsstelle steht der Vorlegung zur Zahlung 
gleich.531 

Art. 1029 
1 Der Bezogene kann vom Inhaber gegen Zahlung die Aushändigung 
des quittierten Wechsels verlangen. 

2 Der Inhaber darf eine Teilzahlung nicht zurückweisen. 

3 Im Falle der Teilzahlung kann der Bezogene verlangen, dass sie auf 
dem Wechsel vermerkt und ihm eine Quittung erteilt wird. 

  

531 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Nationalbankgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft 
seit 1. Mai 2004 (SR 951.11). 
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Art. 1030 
1 Der Inhaber des Wechsels ist nicht verpflichtet, die Zahlung vor Ver-
fall anzunehmen. 

2 Der Bezogene, der vor Verfall zahlt, handelt auf eigene Gefahr. 

3 Wer bei Verfall zahlt, wird von seiner Verbindlichkeit befreit, wenn 
ihm nicht Arglist oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Er ist ver-
pflichtet, die Ordnungsmässigkeit der Reihe der Indossamente, aber 
nicht die Unterschriften der Indossanten zu prüfen. 

Art. 1031 
1 Lautet der Wechsel auf eine Währung, die am Zahlungsorte nicht 
gilt, so kann die Wechselsumme in der Landeswährung nach dem 
Werte gezahlt werden, den sie am Verfalltage besitzt. Wenn der 
Schuldner die Zahlung verzögert, so kann der Inhaber wählen, ob die 
Wechselsumme nach dem Kurs des Verfalltages oder nach dem Kurs 
des Zahlungstages in die Landeswährung umgerechnet werden soll. 

2 Der Wert der fremden Währung bestimmt sich nach den Handels-
gebräuchen des Zahlungsortes. Der Aussteller kann jedoch im Wech-
sel für die zu zahlende Summe einen Umrechnungskurs bestimmen. 

3 Die Vorschriften der beiden ersten Absätze finden keine Anwen-
dung, wenn der Aussteller die Zahlung in einer bestimmten Währung 
vorgeschrieben hat (Effektivvermerk). 

4 Lautet der Wechsel auf eine Geldsorte, die im Lande der Ausstellung 
dieselbe Bezeichnung, aber einen anderen Wert hat als in dem der 
Zahlung, so wird vermutet, dass die Geldsorte des Zahlungsortes 
gemeint ist. 

Art. 1032 

Wird der Wechsel nicht innerhalb der im Artikel 1028 bestimmten 
Frist zur Zahlung vorgelegt, so kann der Schuldner die Wechselsumme 
bei der zuständigen Behörde auf Gefahr und Kosten des Inhabers hin-
terlegen. 

VII. Rückgriff mangels Annahme und mangels Zahlung 

Art. 1033532 

1 Der Inhaber kann gegen die Indossanten, den Aussteller und die 
anderen Wechselverpflichteten bei Verfall des Wechsels Rückgriff 
nehmen, wenn der Wechsel nicht bezahlt worden ist. 

  

532 Im französischen und italienischen Text besteht dieser Artikel aus einem einzigen Absatz. 
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2 Das gleiche Recht steht dem Inhaber schon vor Verfall zu: 

1. wenn die Annahme ganz oder teilweise verweigert worden ist; 

2. wenn über das Vermögen des Bezogenen, gleichviel ob er den 
Wechsel angenommen hat oder nicht, der Konkurs eröffnet 
worden ist oder wenn der Bezogene auch nur seine Zahlungen 
eingestellt hat oder wenn eine Zwangsvollstreckung in sein 
Vermögen fruchtlos verlaufen ist; 

3. wenn über das Vermögen des Ausstellers eines Wechsels, des-
sen Vorlegung zur Annahme untersagt ist, der Konkurs eröff-
net worden ist. 

Art. 1034 
1 Die Verweigerung der Annahme oder der Zahlung muss durch eine 
öffentliche Urkunde (Protest mangels Annahme oder mangels Zah-
lung) festgestellt werden. 

2 Der Protest mangels Annahme muss innerhalb der Frist erhoben wer-
den, die für die Vorlegung zur Annahme gilt. Ist im Falle des Artikels 
1014 Absatz 1 der Wechsel am letzten Tage der Frist zum ersten Male 
vorgelegt worden, so kann der Protest noch am folgenden Tage erho-
ben werden. 

3 Der Protest mangels Zahlung muss bei einem Wechsel, der an einem 
bestimmten Tag oder bestimmte Zeit nach der Ausstellung oder nach 
Sicht zahlbar ist, an einem der beiden auf den Zahlungstag folgenden 
Werktage erhoben werden. Bei einem Sichtwechsel muss der Protest 
mangels Zahlung in den gleichen Fristen erhoben werden, wie sie im 
vorhergehenden Absatz für den Protest mangels Annahme vorgesehen 
sind. 

4 Ist Protest mangels Annahme erhoben worden, so bedarf es weder 
der Vorlegung zur Zahlung noch des Protestes mangels Zahlung. 

5 Hat der Bezogene, gleichviel ob er den Wechsel angenommen hat 
oder nicht, seine Zahlungen eingestellt, oder ist eine Zwangsvollstre-
ckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen, so kann der Inhaber nur 
Rückgriff nehmen, nachdem der Wechsel dem Bezogenen zur Zahlung 
vorgelegt und Protest erhoben worden ist. 

6 Ist über das Vermögen des Bezogenen, gleichviel ob er den Wechsel 
angenommen hat oder nicht, oder über das Vermögen des Ausstellers 
eines Wechsels, dessen Vorlegung zur Annahme untersagt ist, Kon-
kurs eröffnet worden, so genügt es zur Ausübung des Rückgriffsrechts, 
dass der gerichtliche Beschluss über die Eröffnung des Konkurses 
vorgelegt wird. 
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Art. 1035 

Der Protest muss durch eine hierzu ermächtigte Urkundsperson oder 
Amtsstelle erhoben werden. 

Art. 1036 
1 Der Protest enthält: 

1. den Namen der Person oder die Firma, für die und gegen die 
der Protest erhoben wird; 

2. die Angabe, dass die Person oder die Firma, gegen die der Pro-
test erhoben wird, ohne Erfolg zur Vornahme der wechsel-
rechtlichen Leistung aufgefordert worden oder nicht anzutref-
fen gewesen ist oder dass ihr Geschäftslokal oder ihre Woh-
nung sich nicht hat ermitteln lassen; 

3. die Angabe des Ortes und des Tages, an dem die Aufforderung 
vorgenommen oder ohne Erfolg versucht worden ist; 

4. die Unterschrift der den Protest erhebenden Person oder Amts-
stelle. 

2 Wird eine Teilzahlung geleistet, so ist dies im Protest zu vermerken. 

3 Verlangt der Bezogene, dem der Wechsel zur Annahme vorgelegt 
worden ist, die nochmalige Vorlegung am nächsten Tage, so ist auch 
dies im Protest zu vermerken. 

Art. 1037 
1 Der Protest ist auf ein besonderes Blatt zu setzen, das mit dem Wech-
sel verbunden wird. 

2 Wird der Protest unter Vorlegung mehrerer Ausfertigungen dessel-
ben Wechsels oder unter Vorlegung der Urschrift und einer Abschrift 
erhoben, so genügt die Verbindung des Protestes mit einer der Ausfer-
tigungen oder dem Originalwechsel. 

3 Auf den anderen Ausfertigungen oder der Abschrift ist zu vermerken, 
dass sich der Protest auf einer der übrigen Ausfertigungen oder auf der 
Urschrift befindet. 

Art. 1038 

Ist der Wechsel nur zu einem Teil der Wechselsumme angenommen 
worden und wird deshalb Protest erhoben, so ist eine Abschrift des 
Wechsels auszufertigen und der Protest auf diese Abschrift zu setzen. 

Art. 1039 

Muss eine wechselrechtliche Leistung von mehreren Verpflichteten 
verlangt werden, so ist über die Proteste nur eine Urkunde erforderlich. 
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Art. 1040 
1 Die den Protest erhebende Urkundsperson oder Amtsstelle hat eine 
Abschrift der Protesturkunde zu erstellen. 

2 Auf dieser Abschrift sind anzugeben: 

1. der Betrag des Wechsels; 

2. die Verfallzeit; 

3. Ort und Tag der Ausstellung; 

4. der Aussteller des Wechsels, der Bezogene sowie der Name 
der Person oder die Firma, an die oder an deren Ordre gezahlt 
werden soll; 

5. wenn eine vom Bezogenen verschiedene Person oder Firma 
angegeben ist, durch die die Zahlung erfolgen soll, der Name 
dieser Person oder diese Firma; 

6. die Notadressen und Ehrenannehmer. 

3 Die Abschriften der Protesturkunden sind durch die den Protest 
erhebende Urkundsperson oder Amtsstelle in der Zeitfolge geordnet 
aufzubewahren. 

Art. 1041 

Ist der Protest von einer zuständigen Urkundsperson oder Amtsstelle 
unterschrieben worden, so ist er auch dann gültig, wenn er nicht vor-
schriftsgemäss erhoben worden ist oder wenn die darin enthaltenen 
Angaben unrichtig sind. 

Art. 1042 
1 Der Inhaber muss seinen unmittelbaren Vormann und den Aussteller 
von dem Unterbleiben der Annahme oder der Zahlung innerhalb der 
vier Werktage benachrichtigen, die auf den Tag der Protesterhebung 
oder, im Falle des Vermerks «ohne Kosten», auf den Tag der Vor-
legung folgen. Jeder Indossant muss innerhalb zweier Werktage nach 
Empfang der Nachricht seinem unmittelbaren Vormanne von der 
Nachricht, die er erhalten hat, Kenntnis geben und ihm die Namen und 
Adressen derjenigen mitteilen, die vorher Nachricht gegeben haben, 
und so weiter in der Reihenfolge bis zum Aussteller. Die Fristen laufen 
vom Empfang der vorhergehenden Nachricht. 

2 Wird nach Massgabe des vorhergehenden Absatzes einer Person, 
deren Unterschrift sich auf dem Wechsel befindet, Nachricht gegeben, 
so muss die gleiche Nachricht in derselben Frist ihrem Wechselbürgen 
gegeben werden. 
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3 Hat ein Indossant seine Adresse nicht oder in unleserlicher Form 
angegeben, so genügt es, dass sein unmittelbarer Vormann benachrich-
tigt wird. 

4 Die Nachricht kann in jeder Form gegeben werden, auch durch die 
blosse Rücksendung des Wechsels. 

5 Der zur Benachrichtigung Verpflichtete hat zu beweisen, dass er in 
der vorgeschriebenen Frist benachrichtigt hat. Die Frist gilt als einge-
halten, wenn ein Schreiben, das die Benachrichtigung enthält, inner-
halb der Frist zur Post gegeben worden ist. 

6 Wer die rechtzeitige Benachrichtigung versäumt, verliert nicht den 
Rückgriff; er haftet für den etwa durch seine Nachlässigkeit entstande-
nen Schaden, jedoch nur bis zur Höhe der Wechselsumme. 

Art. 1043 
1 Der Aussteller sowie jeder Indossant oder Wechselbürge kann durch 
den Vermerk «ohne Kosten», «ohne Protest» oder einen gleichbedeu-
tenden auf den Wechsel gesetzten und unterzeichneten Vermerk den 
Inhaber von der Verpflichtung befreien, zum Zwecke der Ausübung 
des Rückgriffs Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung erhe-
ben zu lassen. 

2 Der Vermerk befreit den Inhaber nicht von der Verpflichtung, den 
Wechsel rechtzeitig vorzulegen und die erforderlichen Nachrichten zu 
geben. Der Beweis, dass die Frist nicht eingehalten worden ist, liegt 
demjenigen ob, der sich dem Inhaber gegenüber darauf beruft. 

3 Ist der Vermerk vom Aussteller beigefügt, so wirkt er gegenüber 
allen Wechselverpflichteten; ist er von einem Indossanten oder einem 
Wechselbürgen beigefügt, so wirkt er nur diesen gegenüber. Lässt der 
Inhaber ungeachtet des vom Aussteller beigefügten Vermerks Protest 
erheben, so fallen ihm die Kosten zur Last. Ist der Vermerk von einem 
Indossanten oder einem Wechselbürgen beigefügt, so sind alle Wech-
selverpflichteten zum Ersatze der Kosten eines dennoch erhobenen 
Protestes verpflichtet. 

Art. 1044 
1 Alle die einen Wechsel ausgestellt, angenommen, indossiert oder mit 
einer Bürgschaftserklärung versehen haben, haften dem Inhaber als 
Gesamtschuldner. 

2 Der Inhaber kann jeden einzeln oder mehrere oder alle zusammen in 
Anspruch nehmen, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, in der 
sie sich verpflichtet haben. 

3 Das gleiche Recht steht jedem Wechselverpflichteten zu, der den 
Wechsel eingelöst hat. 

4. Protesterlass 

5. Solidarische 
Haftung der 
Wechselver-
pflichteten 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

379 

220 

4 Durch die Geltendmachung des Anspruches gegen einen Wechsel-
verpflichteten verliert der Inhaber nicht seine Rechte gegen die ande-
ren Wechselverpflichteten, auch nicht gegen die Nachmänner desjeni-
gen, der zuerst in Anspruch genommen worden ist. 

Art. 1045 
1 Der Inhaber kann im Wege des Rückgriffs verlangen: 

1. die Wechselsumme, soweit der Wechsel nicht angenommen 
oder nicht eingelöst worden ist, mit den etwa bedungenen Zin-
sen; 

2. Zinsen zu sechs vom Hundert seit dem Verfalltage; 

3. die Kosten des Protestes und der Nachrichten sowie die ande-
ren Auslagen; 

4. eine Provision von höchstens einem Drittel Prozent. 

2 Wird der Rückgriff vor Verfall genommen, so werden von der Wech-
selsumme Zinsen abgezogen. Diese Zinsen werden auf Grund des 
öffentlich bekanntgemachten Diskontsatzes (Satz der Schweizerischen 
Nationalbank) berechnet, der am Tage des Rückgriffs am Wohnorte 
des Inhabers gilt. 

Art. 1046 

Wer den Wechsel eingelöst hat, kann von seinen Vormännern verlan-
gen: 

1. den vollen Betrag, den er gezahlt hat; 

2. die Zinsen dieses Betrages zu sechs vom Hundert seit dem 
Tage der Einlösung; 

3. seine Auslagen; 

4. eine Provision von höchstens 2 Promille. 

Art. 1047 
1 Jeder Wechselverpflichtete, gegen den Rückgriff genommen wird 
oder genommen werden kann, ist berechtigt, zu verlangen, dass ihm 
gegen Entrichtung der Rückgriffssumme der Wechsel mit dem Protest 
und eine quittierte Rechnung ausgehändigt werden. 

2 Jeder Indossant, der den Wechsel eingelöst hat, kann sein Indossa-
ment und die Indossamente seiner Nachmänner ausstreichen. 

6. Inhalt des 
Rückgriffs 
a. Des Inhabers 

b. Des Einlösers 

c. Recht auf 
Aushändigung 
von Wechsel, 
Protest und 
Quittung 



Obligationenrecht 

380 

220 

Art. 1048 

Bei dem Rückgriff nach einer Teilannahme kann derjenige, der den 
nicht angenommenen Teil der Wechselsumme entrichtet, verlangen, 
dass dies auf dem Wechsel vermerkt und ihm darüber Quittung erteilt 
wird. Der Inhaber muss ihm ferner eine beglaubigte Abschrift des 
Wechsels und den Protest aushändigen, um den weiteren Rückgriff zu 
ermöglichen. 

Art. 1049 
1 Wer zum Rückgriff berechtigt ist, kann mangels eines entgegenste-
henden Vermerks den Rückgriff dadurch nehmen, dass er auf einen 
seiner Vormänner einen neuen Wechsel (Rückwechsel) zieht, der auf 
Sicht lautet und am Wohnort dieses Vormannes zahlbar ist. 

2 Der Rückwechsel umfasst, ausser den in den Artikeln 1045 und 1046 
angegebenen Beträgen, die Mäklergebühr und die Stempelgebühr für 
den Rückwechsel. 

3 Wird der Rückwechsel vom Inhaber gezogen, so richtet sich die 
Höhe der Wechselsumme nach dem Kurse, den ein vom Zahlungsorte 
des ursprünglichen Wechsels auf den Wohnort des Vormannes gezo-
gener Sichtwechsel hat. Wird der Rückwechsel von einem Indossanten 
gezogen, so richtet sich die Höhe der Wechselsumme nach dem Kurse, 
den ein vom Wohnorte des Ausstellers des Rückwechsels auf den 
Wohnort des Vormannes gezogener Sichtwechsel hat. 

Art. 1050 
1 Mit der Versäumung der Fristen 

für die Vorlegung eines Wechsels, der auf Sicht oder auf eine 
bestimmte Zeit nach Sicht lautet, 

für die Erhebung des Protestes mangels Annahme oder mangels Zah-
lung, 

für die Vorlegung zur Zahlung im Falle des Vermerkes «ohne Kosten» 

verliert der Inhaber seine Rechte gegen die Indossanten, den Aussteller 
und alle anderen Wechselverpflichteten, mit Ausnahme des Anneh-
mers. 

2 Versäumt der Inhaber die vom Aussteller für die Vorlegung zur 
Annahme vorgeschriebene Frist, so verliert er das Recht, mangels 
Annahme und mangels Zahlung Rückgriff zu nehmen, sofern nicht der 
Wortlaut des Vermerkes ergibt, dass der Aussteller nur die Haftung für 
die Annahme hat ausschliessen wollen. 

3 Ist die Frist für die Vorlegung in einem Indossament enthalten, so 
kann sich nur der Indossant darauf berufen. 

d. Bei Teil-
annahme 

e. Rückwechsel 

7. Präjudizierung 
a. Im 
Allgemeinen 



Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

381 

220 

Art. 1051 
1 Steht der rechtzeitigen Vorlegung des Wechsels oder der rechtzeiti-
gen Erhebung des Protestes ein unüberwindliches Hindernis entgegen 
(gesetzliche Vorschrift eines Staates oder ein anderer Fall höherer 
Gewalt), so werden die für diese Handlungen bestimmten Fristen ver-
längert. 

2 Der Inhaber ist verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann von dem 
Falle der höheren Gewalt unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Benachrichtigung unter Beifügung des Tages und Ortes sowie seiner 
Unterschrift auf dem Wechsel oder einem Anhange zu vermerken; im 
übrigen finden die Vorschriften des Artikels 1042 Anwendung. 

3 Fällt die höhere Gewalt weg, so muss der Inhaber den Wechsel 
unverzüglich zur Annahme oder zur Zahlung vorlegen und gegebenen-
falls Protest erheben lassen. 

4 Dauert die höhere Gewalt länger als 30 Tage nach Verfall, so kann 
Rückgriff genommen werden, ohne dass es der Vorlegung oder der 
Protesterhebung bedarf. 

5 Bei Wechseln, die auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht 
lauten, läuft die dreissigtägige Frist von dem Tage, an dem der Inhaber 
seinen Vormann von dem Falle der höheren Gewalt benachrichtigt hat; 
diese Nachricht kann schon vor Ablauf der Vorlegungsfrist gegeben 
werden. Bei Wechseln, die auf bestimmte Zeit nach Sicht lauten, ver-
längert sich die dreissigtägige Frist um die im Wechsel angegebene 
Nachsichtfrist. 

6 Tatsachen, die rein persönlich den Inhaber oder denjenigen betreffen, 
den er mit der Vorlegung des Wechsels oder mit der Protesterhebung 
beauftragt hat, gelten nicht als Fälle höherer Gewalt. 

Art. 1052 
1 Soweit der Aussteller eines Wechsels und der Annehmer zum Scha-
den des Wechselinhabers ungerechtfertigt bereichert sind bleiben sie 
diesem verpflichtet, auch wenn ihre wechselmässige Verbindlichkeit 
durch Verjährung oder wegen Unterlassung der zur Erhaltung des 
Wechselanspruches gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen erlo-
schen ist. 

2 Der Bereicherungsanspruch besteht auch gegen den Bezogenen, den 
Domiziliaten und die Person oder Firma, für deren Rechnung der Aus-
steller den Wechsel gezogen hat. 

3 Ein solcher Anspruch besteht dagegen nicht gegen die Indossanten, 
deren wechselmässige Verbindlichkeit erloschen ist. 

b. Höhere  
Gewalt 

c. Ungerecht-
fertigte 
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VIII. Übergang der Deckung 

Art. 1053 
1 Ist über den Aussteller eines Wechsels der Konkurs eröffnet worden, 
so geht ein allfälliger zivilrechtlicher Anspruch des Ausstellers gegen 
den Bezogenen auf Rückgabe der Deckung oder Erstattung gutge-
brachter Beträge auf den Inhaber des Wechsels über. 

2 Erklärt der Aussteller auf dem Wechsel, dass er seine Ansprüche aus 
dem Deckungsverhältnisse abtrete, so stehen diese dem jeweiligen 
Wechselinhaber zu. 

3 Der Bezogene darf, sobald der Konkurs veröffentlicht oder ihm die 
Abtretung angezeigt ist, nur an den gehörig ausgewiesenen Inhaber 
gegen Rückgabe des Wechsels Zahlung leisten. 

IX. Ehreneintritt 

Art. 1054 
1 Der Aussteller sowie jeder Indossant oder Wechselbürge kann eine 
Person angeben, die im Notfall annehmen oder zahlen soll. 

2 Der Wechsel kann unter den nachstehend bezeichneten Vorausset-
zungen zu Ehren eines jeden Wechselverpflichteten, gegen den Rück-
griff genommen werden kann, angenommen oder bezahlt werden. 

3 Jeder Dritte, auch der Bezogene, sowie jeder aus dem Wechsel 
bereits Verpflichtete, mit Ausnahme des Annehmers, kann einen 
Wechsel zu Ehren annehmen oder bezahlen. 

4 Wer zu Ehren annimmt oder zahlt, ist verpflichtet, den Wechselver-
pflichteten, für den er eintritt, innerhalb zweier Werktage hiervon zu 
benachrichtigen. Hält er die Frist nicht ein, so haftet er für den etwa 
durch seine Nachlässigkeit entstandenen Schaden, jedoch nur bis zur 
Höhe der Wechselsumme. 

Art. 1055 
1 Die Ehrenannahme ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber 
vor Verfall Rückgriff nehmen kann, es sei denn, dass es sich um einen 
Wechsel handelt, dessen Vorlegung zur Annahme untersagt ist. 

2 Ist auf dem Wechsel eine Person angegeben, die im Notfall am Zah-
lungsort annehmen oder zahlen soll, so kann der Inhaber vor Verfall 
gegen denjenigen, der die Notadresse beigefügt hat, und gegen seine 
Nachmänner nur Rückgriff nehmen, wenn er den Wechsel der in der 
Notadresse bezeichneten Person vorgelegt hat und im Falle der Ver-

1. Allgemeine 
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weigerung der Ehrenannahme die Verweigerung durch einen Protest 
hat feststellen lassen. 

3 In den anderen Fällen des Ehreneintritts kann der Inhaber die Ehren-
annahme zurückweisen. Lässt er sie aber zu, so verliert er den Rück-
griff vor Verfall gegen denjenigen, zu dessen Ehren die Annahme 
erklärt worden ist, und gegen dessen Nachmänner. 

Art. 1056 

Die Ehrenannahme wird auf dem Wechsel vermerkt; sie ist von dem-
jenigen, der zu Ehren annimmt, zu unterschreiben. In der Annahme-
erklärung ist anzugeben, für wen die Ehrenannahme stattfindet; man-
gels einer solchen Angabe gilt sie für den Aussteller. 

Art. 1057 
1 Wer zu Ehren annimmt, haftet dem Inhaber und den Nachmännern 
desjenigen, für den er eingetreten ist, in der gleichen Weise wie dieser 
selbst. 

2 Trotz der Ehrenannahme können der Wechselverpflichtete, zu dessen 
Ehren der Wechsel angenommen worden ist, und seine Vormänner 
vom Inhaber gegen Erstattung des im Artikel 1045 angegebenen 
Betrags die Aushändigung des Wechsels und gegebenenfalls des 
erhobenen Protestes sowie einer quittierten Rechnung verlangen. 

Art. 1058 
1 Die Ehrenzahlung ist in allen Fällen zulässig, in denen der Inhaber 
bei Verfall oder vor Verfall Rückgriff nehmen kann. 

2 Die Ehrenzahlung muss den vollen Betrag umfassen, den der Wech-
selverpflichtete, für den sie stattfindet, zahlen müsste. 

3 Sie muss spätestens am Tage nach Ablauf der Frist für die Erhebung 
des Protestes mangels Zahlung stattfinden. 

Art. 1059 
1 Ist der Wechsel von Personen zu Ehren angenommen, die ihren 
Wohnsitz am Zahlungsort haben, oder sind am Zahlungsort wohnende 
Personen angegeben, die im Notfall zahlen sollen, so muss der Inhaber 
spätestens am Tage nach Ablauf der Frist für die Erhebung des Protes-
tes mangels Zahlung den Wechsel allen diesen Personen vorlegen und 
gegebenenfalls Protest wegen unterbliebener Ehrenzahlung erheben 
lassen. 

2 Wird der Protest nicht rechtzeitig erhoben, so werden derjenige, der 
die Notadresse angegeben hat oder zu dessen Ehren der Wechsel 
angenommen worden ist, und die Nachmänner frei. 
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Art. 1060 

Weist der Inhaber die Ehrenzahlung zurück, so verliert er den Rück-
griff gegen diejenigen, die frei geworden wären. 

Art. 1061 
1 Über die Ehrenzahlung ist auf dem Wechsel eine Quittung auszustel-
len, die denjenigen bezeichnet, für den gezahlt wird. Fehlt die 
Bezeichnung, so gilt die Zahlung für den Aussteller. 

2 Der Wechsel und der etwa erhobene Protest sind dem Ehrenzahler 
auszuhändigen. 

Art. 1062 
1 Der Ehrenzahler erwirbt die Rechte aus dem Wechsel gegen den 
Wechselverpflichteten, für den er gezahlt hat, und gegen die Personen, 
die diesem aus dem Wechsel haften. Er kann jedoch den Wechsel nicht 
weiter indossieren. 

2 Die Nachmänner des Wechselverpflichteten, für den gezahlt worden 
ist, werden frei. 

3 Sind mehrere Ehrenzahlungen angeboten, so gebührt derjenigen der 
Vorzug, durch welche die meisten Wechselverpflichteten frei werden. 
Wer entgegen dieser Vorschrift in Kenntnis der Sachlage zu Ehren 
zahlt, verliert den Rückgriff gegen diejenigen, die sonst frei geworden 
wären. 

X. Ausfertigung mehrerer Stücke eines Wechsels 
(Duplikate), Wechselabschriften (Wechselkopien) 

Art. 1063 
1 Der Wechsel kann in mehreren gleichen Ausfertigungen (Duplika-
ten) ausgestellt werden. 

2 Diese Ausfertigungen müssen im Texte der Urkunde mit fortlaufen-
den Nummern versehen sein; andernfalls gilt jede Ausfertigung als 
besonderer Wechsel. 

3 Jeder Inhaber eines Wechsels kann auf seine Kosten die Übergabe 
mehrerer Ausfertigungen verlangen, sofern nicht aus dem Wechsel zu 
ersehen ist, dass er in einer einzigen Ausfertigung ausgestellt worden 
ist. Zu diesem Zwecke hat sich der Inhaber an seinen unmittelbaren 
Vormann zu wenden, der wieder an seinen Vormann zurückgehen 
muss, und so weiter in der Reihenfolge bis zum Aussteller. Die Indos-
santen sind verpflichtet, ihre Indossamente auf den neuen Ausferti-
gungen zu wiederholen. 
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Zurückweisung 
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Art. 1064 
1 Wird eine Ausfertigung bezahlt, so erlöschen die Rechte aus allen 
Ausfertigungen, auch wenn diese nicht den Vermerk tragen, dass 
durch die Zahlung auf eine Ausfertigung die anderen ihre Gültigkeit 
verlieren. Jedoch bleibt der Bezogene aus jeder angenommenen Aus-
fertigung, die ihm nicht zurückgegeben worden ist, verpflichtet. 

2 Hat ein Indossant die Ausfertigungen an verschiedene Personen über-
tragen, so haften er und seine Nachmänner aus allen Ausfertigungen, 
die ihre Unterschrift tragen und nicht herausgegeben worden sind. 

Art. 1065 
1 Wer eine Ausfertigung zur Annahme versendet, hat auf den anderen 
Ausfertigungen den Namen dessen anzugeben, bei dem sich die ver-
sendete Ausfertigung befindet. Dieser ist verpflichtet, sie dem recht-
mässigen Inhaber einer anderen Ausfertigung auszuhändigen. 

2 Wird die Aushändigung verweigert, so kann der Inhaber nur Rück-
griff nehmen, nachdem er durch einen Protest hat feststellen lassen: 

1. dass ihm die zur Annahme versendete Ausfertigung auf sein 
Verlangen nicht ausgehändigt worden ist; 

2. dass die Annahme oder die Zahlung auch nicht auf eine andere 
Ausfertigung zu erlangen war. 

Art. 1066 
1 Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, Abschriften (Wechsel-
kopien) davon herzustellen. 

2 Die Abschrift muss die Urschrift mit den Indossamenten und allen 
anderen darauf befindlichen Vermerken genau wiedergeben. Es muss 
angegeben sein, wie weit die Abschrift reicht. 

3 Die Abschrift kann auf dieselbe Weise und mit denselben Wirkungen 
indossiert und mit einer Bürgschaftserklärung versehen werden wie die 
Urschrift. 

Art. 1067 
1 In der Abschrift ist der Verwahrer der Urschrift zu bezeichnen. Die-
ser ist verpflichtet, die Urschrift dem rechtmässigen Inhaber der 
Abschrift auszuhändigen. 

2 Wird die Aushändigung verweigert, so kann der Inhaber gegen die 
Indossanten der Abschrift und gegen diejenigen, die eine Bürgschafts-
erklärung auf die Abschrift gesetzt haben, nur Rückgriff nehmen, 
nachdem er durch einen Protest hat feststellen lassen, dass ihm die 
Urschrift auf sein Verlangen nicht ausgehändigt worden ist. 
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3 Enthält die Urschrift nach dem letzten, vor Anfertigung der Abschrift 
daraufgesetzten Indossament den Vermerk «von hier ab gelten Indos-
samente nur noch auf der Abschrift» oder einen gleichbedeutenden 
Vermerk, so ist ein später auf die Urschrift gesetztes Indossament 
nichtig. 

XI. Änderungen des Wechsels 

Art. 1068 

Wird der Text eines Wechsels geändert, so haften diejenigen, die nach 
der Änderung ihre Unterschrift auf den Wechsel gesetzt haben, ent-
sprechend dem geänderten Text. Wer früher unterschrieben hat, haftet 
nach dem ursprünglichen Text. 

XII. Verjährung 

Art. 1069 
1 Die wechselmässigen Ansprüche gegen den Annehmer verjähren in 
drei Jahren vom Verfalltage. 

2 Die Ansprüche des Inhabers gegen die Indossanten und gegen den 
Aussteller verjähren in einem Jahre vom Tage des rechtzeitig erhobe-
nen Protestes oder im Falle des Vermerks «ohne Kosten» vom Verfall-
tage. 

3 Die Ansprüche eines Indossanten gegen andere Indossanten und 
gegen den Aussteller verjähren in sechs Monaten von dem Tage, an 
dem der Wechsel vom Indossanten eingelöst oder ihm gegenüber 
gerichtlich geltend gemacht worden ist. 

Art. 1070 

Die Verjährung wird durch Anhebung der Klage, durch Einreichung 
des Betreibungsbegehrens, durch Streitverkündung oder durch Ein-
gabe im Konkurse unterbrochen. 

Art. 1071 
1 Die Unterbrechung der Verjährung wirkt nur gegen den Wechselver-
pflichteten, in Ansehung dessen die Tatsache eingetreten ist, welche 
die Unterbrechung bewirkt. 

2 Mit der Unterbrechung der Verjährung beginnt eine neue Verjäh-
rungsfrist von gleicher Dauer zu laufen. 
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b. Wirkungen 
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XIII. Kraftloserklärung 

Art. 1072 
1 Derjenige, dem ein Wechsel abhanden gekommen ist, kann beim 
Richter verlangen, dass dem Bezogenen die Bezahlung des Wechsels 
verboten werde.533 

 2 Der Richter ermächtigt mit dem Zahlungsverbot den Bezogenen, am 
Verfalltage den Wechselbetrag zu hinterlegen, und bestimmt den Ort 
der Hinterlegung. 

Art. 1073 
1 Ist der Inhaber des Wechsels bekannt, so setzt der Richter dem 
Gesuchsteller eine angemessene Frist zur Anhebung der Klage auf 
Herausgabe des Wechsels. 

2 Klagt der Gesuchsteller nicht binnen dieser Frist, so hebt der Richter 
das dem Bezogenen auferlegte Zahlungsverbot auf. 

Art. 1074 
1 Ist der Inhaber des Wechsels unbekannt, so kann die Kraftloserklä-
rung des Wechsels verlangt werden. 

2 Wer die Kraftloserklärung begehrt, hat den Besitz und Verlust des 
Wechsels glaubhaft zu machen und entweder eine Abschrift des 
Wechsels oder Angaben über dessen wesentlichen Inhalt beizubringen. 

Art. 1075 

Erachtet der Richter die Darstellung des Gesuchstellers über den frü-
hern Besitz und über den Verlust des Wechsels für glaubhaft, so for-
dert er durch öffentliche Bekanntmachung den Inhaber auf, innerhalb 
bestimmter Frist den Wechsel vorzulegen, widrigenfalls die Kraftlos-
erklärung ausgesprochen werde. 

Art. 1076 
1 Die Vorlegungsfrist beträgt mindestens drei Monate und höchstens 
ein Jahr. 

2 Der Richter ist indessen an die Mindestdauer von drei Monaten nicht 
gebunden, wenn bei verfallenen Wechseln die Verjährung vor Ablauf 
der drei Monate eintreten würde. 

  

533 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

1. Vorsorgliche 
Massnahmen 

2. Bekannter  
Inhaber 

3. Unbekannter 
Inhaber 
a. Pflichten des 
Gesuchstellers 

b. Einleitung  
des Aufgebots 

c. Fristen 



Obligationenrecht 

388 

220 

3 Die Frist läuft bei verfallenen Wechseln vom Tage der ersten öffent-
lichen Bekanntmachung, bei noch nicht verfallenen Wechseln vom 
Verfall an. 

Art. 1077 
1 Die Aufforderung zur Vorlegung des Wechsels ist dreimal im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen. 

2 In besondern Fällen kann der Richter noch in anderer Weise für 
angemessene Veröffentlichung sorgen. 

Art. 1078 
1 Wird der abhanden gekommene Wechsel vorgelegt, so setzt der 
Richter dem Gesuchsteller eine Frist zur Anhebung der Klage auf Her-
ausgabe des Wechsels. 

2 Klagt der Gesuchsteller nicht binnen dieser Frist, so gibt der Richter 
den Wechsel zurück und hebt das dem Bezogenen auferlegte Zah-
lungsverbot auf. 

Art. 1079 
1 Wird der abhanden gekommene Wechsel innert der angesetzten Frist 
nicht vorgelegt, so hat der Richter ihn kraftlos zu erklären. 

2 Nach der Kraftloserklärung des Wechsels kann der Gesuchsteller sei-
nen wechselmässigen Anspruch noch gegen den Annehmenden gel-
tend machen. 

Art. 1080 
1 Der Richter kann schon vor der Kraftloserklärung dem Annehmer die 
Hinterlegung und gegen Sicherstellung selbst die Zahlung des Wech-
selbetrages zur Pflicht machen. 

2 Die Sicherheit haftet dem gutgläubigen Erwerber des Wechsels. Sie 
wird frei, wenn der Wechsel kraftlos erklärt wird oder die Ansprüche 
aus ihm sonst erlöschen. 

XIV. Allgemeine Vorschriften 

Art. 1081 
1 Verfällt der Wechsel an einem Sonntag oder einem anderen staatlich 
anerkannten Feiertag, so kann die Zahlung erst am nächsten Werktage 
verlangt werden. Auch alle anderen auf den Wechsel bezüglichen 
Handlungen, insbesondere die Vorlegung zur Annahme und die Pro-
testerhebung, können nur an einem Werktage stattfinden. 
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2 Fällt der letzte Tag einer Frist, innerhalb deren eine dieser Handlun-
gen vorgenommen werden muss, auf einen Sonntag oder einen ande-
ren staatlich anerkannten Feiertag534, so wird die Frist bis zum nächs-
ten Werktage verlängert. Feiertage, die in den Lauf einer Frist fallen, 
werden bei der Berechnung der Frist mitgezählt. 

Art. 1082 

Bei der Berechnung der gesetzlichen oder im Wechsel bestimmten 
Fristen wird der Tag, von dem sie zu laufen beginnen, nicht mit-
gezählt. 

Art. 1083 

Weder gesetzliche noch richterliche Respekttage werden anerkannt. 

Art. 1084 
1 Die Vorlegung zur Annahme oder zur Zahlung, die Protesterhebung, 
das Begehren um Aushändigung einer Ausfertigung des Wechsels 
sowie alle übrigen bei einer bestimmten Person vorzunehmenden 
Handlungen müssen in deren Geschäftslokal oder in Ermangelung 
eines solchen in deren Wohnung vorgenommen werden. 

2 Geschäftslokal oder Wohnung sind sorgfältig zu ermitteln. 

3 Ist jedoch eine Nachfrage bei der Polizeibehörde oder Post stelle des 
Ortes ohne Erfolg geblieben, so bedarf es keiner weiteren Nachfor-
schungen. 

Art. 1085 
1 Wechselerklärungen müssen eigenhändig unterschrieben sein. 

2 Die Unterschrift kann nicht durch eine auf mechanischem Wege 
bewirkte Nachbildung der eigenhändigen Schrift, durch Handzeichen, 
auch wenn sie beglaubigt sind, oder durch eine öffentliche Beurkun-
dung ersetzt werden. 

3 Die Unterschrift des Blinden muss beglaubigt sein. 

  

534 Hinsichtlich der gesetzlichen Fristen des eidgenössischen Rechts und der kraft 
eidgenössischen Rechts von Behörden angesetzten Fristen wird heute der Samstag einem 
anerkannten Feiertag gleichgestellt (Art. 1 des BG vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf 
an Samstagen – SR 173.110.3). 
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XV. Geltungsbereich der Gesetze 

Art. 1086 
1 Die Fähigkeit einer Person, eine Wechselverbindlichkeit einzugehen, 
bestimmt sich nach dem Recht des Landes, dem sie angehört. Erklärt 
dieses Recht das Recht eines anderen Landes für massgebend, so ist 
das letztere Recht anzuwenden. 

2 Wer nach dem im vorstehenden Absatz bezeichneten Recht nicht 
wechselfähig ist, wird gleichwohl gültig verpflichtet, wenn die Unter-
schrift in dem Gebiet eines Landes abgegeben worden ist, nach dessen 
Recht er wechselfähig wäre. 

Art. 1087 
1 Die Form einer Wechselerklärung bestimmt sich nach dem Recht des 
Landes, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist. 

2 Wenn jedoch eine Wechselerklärung, die nach den Vorschriften des 
vorstehenden Absatzes ungültig ist, dem Recht des Landes entspricht, 
in dessen Gebiet eine spätere Wechselerklärung unterschrieben worden 
ist, so wird durch Mängel in der Form der ersten Wechselerklärung die 
Gültigkeit der späteren Wechselerklärung nicht berührt. 

3 Ebenso ist eine Wechselerklärung, die ein Schweizer im Ausland 
abgegeben hat, in der Schweiz gegenüber einem anderen Schweizer 
gültig, wenn sie den Formerfordernissen des schweizerischen Rechtes 
genügt. 

Art. 1088 

Die Form des Protestes und die Fristen für die Protesterhebung sowie 
die Form der übrigen Handlungen, die zur Ausübung oder Erhaltung 
der Wechselrechte erforderlich sind, bestimmen sich nach dem Recht 
des Landes, in dessen Gebiet der Protest zu erheben oder die Handlung 
vorzunehmen ist. 

Art. 1089 

Die Fristen für die Ausübung der Rückgriffsrechte werden für alle 
Wechselverpflichteten durch das Recht des Ortes bestimmt, an dem 
der Wechsel ausgestellt worden ist. 

Art. 1090 
1 Die Wirkungen der Verpflichtungserklärungen des Annehmers eines 
gezogenen Wechsels und des Ausstellers eines eigenen Wechsels 
bestimmen sich nach dem Recht des Zahlungsorts. 
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2 Die Wirkungen der übrigen Wechselerklärungen bestimmen sich 
nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiete die Erklärungen unter-
schrieben worden sind. 

Art. 1091 

Das Recht des Zahlungsortes bestimmt, ob die Annahme eines gezo-
genen Wechsels auf einen Teil der Summe beschränkt werden kann 
und ob der Inhaber verpflichtet oder nicht verpflichtet ist, eine Teil-
zahlung anzunehmen. 

Art. 1092 

Die Zahlung des Wechsels bei Verfall, insbesondere die Berechnung 
des Verfalltages und des Zahlungstages sowie die Zahlung von Wech-
seln, die auf eine fremde Währung lauten, bestimmen sich nach dem 
Recht des Landes, in dessen Gebiete der Wechsel zahlbar ist. 

Art. 1093 

Der Bereicherungsanspruch gegen den Bezogenen, den Domiziliaten 
und die Person oder Firma, für deren Rechnung der Aussteller den 
Wechsel gezogen hat, bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in 
dessen Gebiet diese Personen ihren Wohnsitz haben. 

Art. 1094 

Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob der Inhaber eines gezo-
genen Wechsels die seiner Ausstellung zugrunde liegende Forderung 
erwirbt. 

Art. 1095 

Das Recht des Zahlungsortes bestimmt die Massnahmen, die bei Ver-
lust oder Diebstahl eines Wechsels zu ergreifen sind. 

C. Eigener Wechsel 

Art. 1096 

Der eigene Wechsel enthält: 

1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar 
in der Sprache, in der sie ausgestellt ist: 

2. das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen; 

3. die Angabe der Verfallzeit; 
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4. die Angabe des Zahlungsortes; 

5. den Namen dessen, an den oder an dessen Ordre gezahlt wer-
den soll; 

6. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung; 

7. die Unterschrift des Ausstellers. 

Art. 1097 
1 Eine Urkunde, der einer der im vorstehenden Artikel bezeichneten 
Bestandteile fehlt, gilt nicht als eigener Wechsel, vorbehaltlich der in 
den folgenden Absätzen bezeichneten Fälle. 

2 Ein eigener Wechsel ohne Angabe der Verfallzeit gilt als Sichtwech-
sel. 

3 Mangels einer besonderen Angabe gilt der Ausstellungsort als Zah-
lungsort und zugleich als Wohnort des Ausstellers. 

4 Ein eigener Wechsel ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als aus-
gestellt an dem Orte, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben 
ist. 

Art. 1098 
1 Für den eigenen Wechsel gelten, soweit sie nicht mit seinem Wesen 
in Widerspruch stehen, die für den gezogenen Wechsel gegebenen 
Vorschriften über:  
das Indossament (Art. 1001–1010);  
den Verfall (Art. 1023–1027);  
die Zahlung (Art. 1028–1032);  
den Rückgriff mangels Zahlung (Art. 1033–1047, 1049–1051);  
die Ehrenzahlung (Art. 1054, 1058–1062);  
die Abschriften (Art. 1066 und 1067);  
die Änderungen (Art. 1068);  
die Verjährung (Art. 1069–1071);  
die Kraftloserklärung (Art. 1072–1080);  
die Feiertage, die Fristenberechnung, das Verbot der Respekttage, den 
Ort der Vornahme wechselrechtlicher Handlungen und die Unter-
schrift (Art. 1081–1085). 

2 Ferner gelten für den eigenen Wechsel die Vorschriften über gezo-
gene Wechsel, die bei einem Dritten oder an einem von dem Wohnort 
des Bezogenen verschiedenen Ort zahlbar sind (Art. 994 und 1017), 
über den Zinsvermerk (Art. 995), über die Abweichungen bei der 
Angabe der Wechselsumme (Art. 996), über die Folgen einer ungülti-
gen Unterschrift (Art. 997) oder die Unterschrift einer Person, die ohne 
Vertretungsbefugnis handelt oder ihre Vertretungsbefugnis überschrei-
tet (Art. 998), und über den Blankowechsel (Art. 1000). 
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3 Ebenso finden auf den eigenen Wechsel die Vorschriften über die 
Wechselbürgschaft Anwendung (Art. 1020–1022); im Falle des Arti-
kels 1021 Absatz 4 gilt die Wechselbürgschaft, wenn die Erklärung 
nicht angibt, für wen sie geleistet wird, für den Aussteller des eigenen 
Wechsels. 

Art. 1099 
1 Der Aussteller eines eigenen Wechsels haftet in der gleichen Weise 
wie der Annehmer eines gezogenen Wechsels. 

2 Eigene Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten, müs-
sen dem Aussteller innerhalb der im Artikel 1013 bezeichneten Fristen 
zur Sicht vorgelegt werden. Die Sicht ist von dem Aussteller auf dem 
Wechsel unter Angabe des Tages und Beifügung der Unterschrift zu 
bestätigen. Die Nachsichtfrist läuft vom Tage des Sichtvermerks. Wei-
gert sich der Aussteller, die Sicht unter Angabe des Tages zu bestäti-
gen, so ist dies durch einen Protest festzustellen (Art. 1015); die Nach-
sichtfrist läuft dann vom Tage des Protestes. 

Fünfter Abschnitt: Der Check 

I. Ausstellung und Form des Checks 

Art. 1100 

Der Check enthält: 

1. die Bezeichnung als Check im Texte der Urkunde, und zwar in 
der Sprache, in der sie ausgestellt ist; 

2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu 
zahlen; 

3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener); 

4. die Angabe des Zahlungsortes; 

5. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung; 

6. die Unterschrift des Ausstellers. 

Art. 1101 
1 Eine Urkunde, in der einer der im vorstehenden Artikel bezeichneten 
Bestandteile fehlt, gilt nicht als Check, vorbehältlich der in den fol-
genden Absätzen bezeichneten Fälle. 

2 Mangels einer besonderen Angabe gilt der bei dem Namen des Bezo-
genen angegebene Ort als Zahlungsort. Sind mehrere Orte bei dem 
Namen des Bezogenen angegeben, so ist der Check an dem an erster 
Stelle angegebenen Orte zahlbar. 
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3 Fehlt eine solche und jede andere Angabe, so ist der Check an dem 
Orte zahlbar, an dem der Bezogene seine Hauptniederlassung hat. 

4 Ein Check ohne Angabe des Ausstellungsortes gilt als ausgestellt an 
dem Orte, der bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist. 

Art. 1102 
1 Auf Checks, die in der Schweiz zahlbar sind kann als Bezogener nur 
ein Bankier bezeichnet werden. 

2 Ein auf eine andere Person gezogener Check gilt nur als Anweisung. 

Art. 1103 
1 Ein Check darf nur ausgestellt werden, wenn der Aussteller beim 
Bezogenen ein Guthaben besitzt und gemäss einer ausdrücklichen oder 
stillschweigenden Vereinbarung, wonach der Aussteller das Recht hat, 
über dieses Guthaben mittels Checks zu verfügen. Die Gültigkeit der 
Urkunde als Check wird jedoch durch die Nichtbeachtung dieser Vor-
schriften nicht berührt. 

2 Kann der Aussteller beim Bezogenen nur über einen Teilbetrag ver-
fügen, so ist der Bezogene zur Zahlung dieses Teilbetrages verpflich-
tet. 

3 Wer einen Check ausstellt, ohne bei dem Bezogenen für den ange-
wiesenen Betrag verfügungsberechtigt zu sein, hat dem Inhaber des 
Checks ausser dem verursachten Schaden fünf vom Hundert des nicht 
gedeckten Betrages der angewiesenen Summe zu vergüten. 

Art. 1104 

Der Check kann nicht angenommen werden. Ein auf den Check 
gesetzter Annahmevermerk gilt als nicht geschrieben. 

Art. 1105 
1 Der Check kann zahlbar gestellt werden:  
an eine bestimmte Person, mit oder ohne den ausdrücklichen Vermerk 
«an Ordre»;  
an eine bestimmte Person, mit dem Vermerk «nicht an Ordre» oder mit 
einem gleichbedeutenden Vermerk;  
an den Inhaber. 

2 Ist dem Check eine bestimmte Person mit dem Zusatz «oder Über-
bringer» oder mit einem gleichbedeutenden Vermerk als Zahlungs-
empfänger bezeichnet, so gilt der Check als auf den Inhaber gestellt. 

3 Ein Check ohne Angabe des Nehmers gilt als zahlbar an den Inhaber. 
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Art. 1106 

Ein in den Check aufgenommener Zinsvermerk gilt als nicht geschrie-
ben. 

Art. 1107 

Der Check kann bei einem Dritten, am Wohnort des Bezogenen oder 
an einem andern Orte zahlbar gestellt werden, sofern der Dritte Ban-
kier ist. 

II. Übertragung 

Art. 1108 
1 Der auf eine bestimmte Person zahlbar gestellte Check mit oder ohne 
den ausdrücklichen Vermerk «an Ordre» kann durch Indossament 
übertragen werden. 

2 Der auf eine bestimmte Person zahlbar gestellte Check mit dem 
Vermerk «nicht an Ordre» oder mit einem gleichbedeutenden Vermerk 
kann nur in der Form und mit den Wirkungen einer gewöhnlichen 
Abtretung übertragen werden. 

3 Das Indossament kann auch auf den Aussteller oder jeden anderen 
Checkverpflichteten lauten. Diese Personen können den Check weiter 
indossieren. 

Art. 1109 
1 Das Indossament muss unbedingt sein. Bedingungen, von denen es 
abhängig gemacht wird, gelten als nicht geschrieben. 

2 Ein Teilindossament ist nichtig. 

3 Ebenso ist ein Indossament des Bezogenen nichtig. 

4 Ein Indossament an den Inhaber gilt als Blankoindossament. 

5 Das Indossament an den Bezogenen gilt nur als Quittung, es sei 
denn, dass der Bezogene mehrere Niederlassungen hat und das Indos-
sament auf eine andere Niederlassung lautet als diejenige, auf die der 
Check gezogen worden ist. 

Art. 1110 

Wer einen durch Indossament übertragbaren Check in Händen hat, gilt 
als rechtmässiger Inhaber, sofern er sein Recht durch eine ununterbro-
chene Reihe von Indossamenten nachweist, und zwar auch dann, wenn 
das letzte ein Blankoindossament ist. Ausgestrichene Indossamente 
gelten hiebei als nicht geschrieben. Folgt auf ein Blankoindossament 
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ein weiteres Indossament, so wird angenommen, dass der Aussteller 
dieses Indossaments den Check durch das Blankoindossament erwor-
ben hat. 

Art. 1111 

Ein Indossament auf einem Inhabercheck macht den Indossanten nach 
den Vorschriften über den Rückgriff haftbar, ohne aber die Urkunde in 
einen Ordrecheck umzuwandeln. 

Art. 1112 

Ist der Check einem früheren Inhaber irgendwie abhanden gekommen, 
so ist der Inhaber, in dessen Hände der Check gelangt ist – sei es, dass 
es sich um einen Inhabercheck handelt, sei es, dass es sich um einen 
durch Indossament übertragbaren Check handelt und der Inhaber sein 
Recht gemäss Artikel 1110 nachweist –, zur Herausgabe des Checks 
nur verpflichtet, wenn er ihm in bösem Glauben erworben hat oder 
ihm beim Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Art. 1113 
1 Ein Indossament, das nach Erhebung des Protests oder nach Vor-
nahme einer gleichbedeutenden Feststellung oder nach Ablauf der 
Vorlegungsfrist auf den Check gesetzt wird, hat nur die Wirkungen 
einer gewöhnlichen Abtretung. 

2 Bis zum Beweis des Gegenteils wird vermutet, dass ein nicht datier-
tes Indossament vor Erhebung des Protests oder vor der Vornahme 
einer gleichbedeutenden Feststellung oder vor Ablauf der Vorlegungs-
frist auf den Check gesetzt worden ist. 

III. Checkbürgschaft 

Art. 1114 
1 Die Zahlung der Checksumme kann ganz oder teilweise durch 
Checkbürgschaft gesichert werden. 

2 Diese Sicherheit kann von einem Dritten, mit Ausnahme des Bezo-
genen, oder auch von einer Person geleistet werden, deren Unterschrift 
sich schon auf dem Check befindet. 
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IV. Vorlegung und Zahlung 

Art. 1115 
1 Der Check ist bei Sicht zahlbar. Jede gegenteilige Angabe gilt als 
nicht geschrieben. 

2 Ein Check, der vor Eintritt des auf ihm angegebenen Ausstellungs-
tages zur Zahlung vorgelegt wird, ist am Tage der Vorlegung zahlbar. 

Art. 1116 
1 Ein Check, der in dem Lande der Ausstellung zahlbar ist, muss bin-
nen acht Tagen zur Zahlung vorgelegt werden. 

2 Ein Check, der in einem anderen Lande als dem der Ausstellung 
zahlbar ist, muss binnen 20 Tagen vorgelegt werden, wenn Ausstel-
lungsort und Zahlungsort sich in demselben Erdteile befinden, und 
binnen 70 Tagen, wenn Ausstellungsort und Zahlungsort sich in ver-
schiedenen Erdteilen befinden. 

3 Hiebei gelten die in einem Lande Europas ausgestellten und in einem 
an das Mittelmeer grenzenden Lande zahlbaren Checks, ebenso wie 
die in einem an das Mittelmeer grenzenden Lande ausgestellten und in 
einem Lande Europas zahlbaren Checks als Checks, die in demselben 
Erdteile ausgestellt und zahlbar sind. 

4 Die vorstehend erwähnten Fristen beginnen an dem Tage zu laufen, 
der in dem Check als Ausstellungstag angegeben ist. 

Art. 1117 

Ist ein Check auf einen Ort gezogen, dessen Kalender von dem des 
Ausstellungsortes abweicht, so wird der Tag der Ausstellung in den 
nach dem Kalender des Zahlungsortes entsprechenden Tag umgerech-
net. 

Art. 1118 

Die Einlieferung in eine von der Schweizerischen Nationalbank aner-
kannte Abrechnungsstelle steht der Vorlegung zur Zahlung gleich.535 

Art. 1119 
1 Ein Widerruf des Checks ist erst nach Ablauf der Vorlegungsfrist 
wirksam. 

2 Wenn der Check nicht widerrufen ist, kann der Bezogene auch nach 
Ablauf der Vorlegungsfrist Zahlung leisten. 

  

535 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Nationalbankgesetzes vom 3. Okt. 2003, in Kraft 
seit 1. Mai 2004 (SR 951.11). 
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3 Behauptet der Aussteller, dass der Check ihm oder einem Dritten 
abhanden gekommen sei, so kann er dem Bezogenen die Einlösung 
verbieten. 

Art. 1120 

Auf die Wirksamkeit des Checks ist es ohne Einfluss, wenn nach der 
Begebung des Checks der Aussteller stirbt oder handlungsunfähig wird 
oder wenn über sein Vermögen der Konkurs eröffnet wird. 

Art. 1121 

Der Bezogene, der einen durch Indossament übertragbaren Check 
einlöst, ist verpflichtet, die Ordnungsmässigkeit der Reihe der Indos-
samente, aber nicht die Unterschriften der Indossanten, zu prüfen. 

Art. 1122 
1 Lautet der Check auf eine Währung, die am Zahlungsorte nicht gilt, 
so kann die Checksumme in der Landeswährung nach dem Werte 
gezahlt werden, den sie am Tage der Vorlegung besitzt. Wenn die Zah-
lung bei Vorlegung nicht erfolgt ist, so kann der Inhaber wählen, ob 
die Checksumme nach dem Kurs des Vorlegungstages oder nach dem 
Kurs des Zahlungstages in die Landeswährung umgerechnet werden 
soll. 

2 Der Wert der fremden Währung bestimmt sich nach den Handels-
gebräuchen des Zahlungsortes. Der Aussteller kann jedoch im Check 
für die zu zahlende Summe einen Umrechnungskurs bestimmen. 

3 Die Vorschriften der beiden ersten Absätze finden keine Anwen-
dung, wenn der Aussteller die Zahlung in einer bestimmten Währung 
vorgeschrieben hat (Effektivvermerk). 

4 Lautet der Check auf eine Geldsorte, die im Lande der Ausstellung 
dieselbe Bezeichnung, aber einen andern Wert hat als in dem der 
Zahlung, so wird vermutet, dass die Geldsorte des Zahlungsortes 
gemeint ist. 

V. Gekreuzter Check und Verrechnungscheck 

Art. 1123 
1 Der Aussteller sowie jeder Inhaber können den Check mit den im 
Artikel 1124 vorgesehenen Wirkungen kreuzen. 

2 Die Kreuzung erfolgt durch zwei gleichlaufende Striche auf der Vor-
derseite des Checks. Die Kreuzung kann allgemein oder besonders 
sein. 
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3 Die Kreuzung ist allgemein, wenn zwischen den beiden Strichen 
keine Angabe oder die Bezeichnung «Bankier» oder ein gleichbedeu-
tender Vermerk steht; sie ist eine besondere, wenn der Name eines 
Bankiers zwischen die beiden Striche gesetzt ist. 

4 Die allgemeine Kreuzung kann in eine besondere, nicht aber die 
besondere Kreuzung in eine allgemeine umgewandelt werden. 

5 Die Streichung der Kreuzung oder des Namens des bezeichneten 
Bankiers gilt als nicht erfolgt. 

Art. 1124 
1 Ein allgemein gekreuzter Check darf vom Bezogenen nur an einen 
Bankier oder an einen Kunden des Bezogenen bezahlt werden. 

2 Ein besonders gekreuzter Check darf vom Bezogenen nur an den 
bezeichneten Bankier oder, wenn dieser selbst der Bezogene ist, an 
dessen Kunden bezahlt werden. Immerhin kann der bezeichnete Ban-
kier einen andern Bankier mit der Einziehung des Checks betrauen. 

3 Ein Bankier darf einen gekreuzten Check nur von einem seiner Kun-
den oder von einem anderen Bankier erwerben. Auch darf er ihn nicht 
für Rechnung anderer als der vorgenannten Personen einziehen. 

4 Befinden sich auf einem Check mehrere besondere Kreuzungen, so 
darf der Check vom Bezogenen nur dann bezahlt werden, wenn nicht 
mehr als zwei Kreuzungen vorliegen und die eine zum Zwecke der 
Einziehung durch Einlieferung in eine Abrechnungsstelle erfolgt ist. 

5 Der Bezogene oder der Bankier, der den vorstehenden Vorschriften 
zuwiderhandelt, haftet für den entstandenen Schaden, jedoch nur bis 
zur Höhe der Checksumme. 

Art. 1125 
1 Der Aussteller sowie jeder Inhaber eines Checks kann durch den quer 
über die Vorderseite gesetzten Vermerk «nur zur Verrechnung» oder 
durch einen gleichbedeutenden Vermerk untersagen, dass der Check 
bar bezahlt wird. 

2 Der Bezogene darf in diesem Falle den Check nur im Wege der Gut-
schrift einlösen (Verrechnung, Überweisung, Ausgleichung). Die Gut-
schrift gilt als Zahlung. 

3 Die Streichung des Vermerks «nur zur Verrechnung» gilt als nicht 
erfolgt. 

4 Der Bezogene, der den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt, 
haftet für den entstandenen Schaden, jedoch nur bis zur Höhe der 
Checksumme. 
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Art. 1126 
1 Der Inhaber eines Verrechnungschecks ist jedoch befugt, vom Bezo-
genen Barzahlung zu verlangen und bei Nichtzahlung Rückgriff zu 
nehmen, wenn über das Vermögen des Bezogenen der Konkurs eröff-
net worden ist oder wenn er seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn 
eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen ist. 

2 Dasselbe gilt, wenn der Inhaber infolge von Massnahmen, die auf 
Grund des Bankengesetzes vom 8. November 1934536 getroffen wor-
den sind, über die Gutschrift beim Bezogenen nicht verfügen kann. 

Art. 1127 

Der Inhaber eines Verrechnungschecks ist ferner berechtigt, Rückgriff 
zu nehmen, wenn er nachweist, dass der Bezogene die bedingungslose 
Gutschrift ablehnt oder dass der Check von der Abrechnungsstelle des 
Zahlungsortes als zur Ausgleichung von Verbindlichkeiten des Inha-
bers ungeeignet erklärt worden ist. 

VI. Rückgriff mangels Zahlung 

Art. 1128 

Der Inhaber kann gegen die Indossanten, den Aussteller und die ande-
ren Checkverpflichteten Rückgriff nehmen, wenn der rechtzeitig vor-
gelegte Check nicht eingelöst und die Verweigerung der Zahlung fest-
gestellt worden ist: 

1. durch eine öffentliche Urkunde (Protest) oder 

2. durch eine schriftliche, datierte Erklärung des Bezogenen auf 
dem Check, die den Tag der Vorlegung angibt, oder 

3. durch eine datierte Erklärung einer Abrechnungsstelle, dass 
der Check rechtzeitig eingeliefert und nicht bezahlt worden ist. 

Art. 1129 
1 Der Protest oder die gleichbedeutende Feststellung muss vor Ablauf 
der Vorlegungsfrist vorgenommen werden. 

2 Ist die Vorlegung am letzten Tage der Frist erfolgt, so kann der Pro-
test oder die gleichbedeutende Feststellung auch noch an dem folgen-
den Werktage vorgenommen werden. 

  

536 SR 952.0 
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Art. 1130 

Der Inhaber kann im Wege des Rückgriffs verlangen: 

1. die Checksumme, soweit der Check nicht eingelöst worden ist; 

2. Zinsen zu sechs vom Hundert seit dem Tage der Vorlegung; 

3. die Kosten des Protestes oder der gleichbedeutenden Feststel-
lung und der Nachrichten sowie die anderen Auslagen; 

4. eine Provision von höchstens einem Drittel Prozent. 

Art. 1131 
1 Steht der rechtzeitigen Vorlegung des Checks oder der rechtzeitigen 
Erhebung des Protestes oder der Vornahme einer gleichbedeutenden 
Feststellung ein unüberwindliches Hindernis entgegen (gesetzliche 
Vorschrift eines Staates oder ein anderer Fall höherer Gewalt), so wer-
den die für diese Handlungen bestimmten Fristen verlängert. 

2 Der Inhaber ist verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann von dem 
Falle der höheren Gewalt unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Benachrichtigung unter Beifügung des Tages und Ortes sowie seiner 
Unterschrift auf dem Check oder einem Anhang zu vermerken; im 
übrigen finden die Vorschriften des Artikels 1042 Anwendung. 

3 Fällt die höhere Gewalt weg, so muss der Inhaber den Check unver-
züglich zur Zahlung vorlegen und gegebenenfalls Protest erheben oder 
eine gleichbedeutende Feststellung vornehmen lassen. 

4 Dauert die höhere Gewalt länger als 15 Tage seit dem Tage, an dem 
der Inhaber selbst vor Ablauf der Vorlegungsfrist seinen Vormann von 
dem Falle der höheren Gewalt benachrichtigt hat, so kann Rückgriff 
genommen werden, ohne dass es der Vorlegung oder der Protesterhe-
bung oder einer gleichbedeutenden Feststellung bedarf. 

5 Tatsachen, die rein persönlich den Inhaber oder denjenigen betreffen, 
den er mit der Vorlegung des Checks oder mit der Erhebung des Pro-
testes oder mit der Herbeiführung einer gleichbedeutenden Feststel-
lung beauftragt hat, gelten nicht als Fälle höherer Gewalt. 

VII. Gefälschter Check 

Art. 1132 

Der aus der Einlösung eines falschen oder verfälschten Checks sich 
ergebende Schaden trifft den Bezogenen, sofern nicht dem in dem 
Check genannten Aussteller ein Verschulden zur Last fällt, wie na-
mentlich eine nachlässige Verwahrung der ihm überlassenen Check-
formulare. 

3. Inhalt der 
Rückgriffs-
forderung 

4. Vorbehalt der 
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VIII. Ausfertigung mehrerer Stücke eines Checks 

Art. 1133 

Checks, die nicht auf den Inhaber gestellt sind und in einem anderen 
Lande als dem der Ausstellung oder in einem überseeischen Gebiete 
des Landes der Ausstellung zahlbar sind, und umgekehrt, oder in dem 
überseeischen Gebiete eines Landes ausgestellt und zahlbar sind, oder 
in dem überseeischen Gebiete eines Landes ausgestellt und in einem 
anderen überseeischen Gebiete desselben Landes zahlbar sind, können 
in mehreren gleichen Ausfertigungen ausgestellt werden. Diese Aus-
fertigungen müssen im Texte der Urkunde mit fortlaufenden Nummern 
versehen sein; andernfalls gilt jede Ausfertigung als besonderer Check. 

IX. Verjährung 

Art. 1134 
1 Die Rückgriffsansprüche des Inhabers gegen die Indossanten, den 
Aussteller und die anderen Checkverpflichteten verjähren in sechs 
Monaten vom Ablauf der Vorlegungsfrist. 

2 Die Rückgriffsansprüche eines Verpflichteten gegen einen andern 
Checkverpflichteten verjähren in sechs Monaten von dem Tage, an 
dem der Check von dem Verpflichteten eingelöst oder ihm gegenüber 
gerichtlich geltend gemacht worden ist. 

X. Allgemeine Vorschriften 

Art. 1135 

In diesem Abschnitt sind unter der Bezeichnung «Bankier» Firmen zu 
verstehen, die dem Bankengesetz vom 8. November 1934537 unterste-
hen. 

Art. 1136 
1 Die Vorlegung und der Protest eines Checks können nur an einem 
Werktage stattfinden. 

  

537 SR 952.0 
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2 Fällt der letzte Tag einer Frist, innerhalb derer eine auf den Check 
bezügliche Handlung, insbesondere die Vorlegung, der Protest oder 
eine gleichbedeutende Feststellung vorgenommen werden muss, auf 
einen Sonntag oder einen anderen staatlich anerkannten Feiertag538, so 
wird die Frist bis zum nächsten Werktag verlängert. 

Feiertage, die in den Lauf einer Frist fallen, werden bei der Berech-
nung der Frist mitgezählt. 

Art. 1137 

Bei der Berechnung der in diesem Gesetz vorgesehenen Fristen wird 
der Tag, an dem sie zu laufen beginnen, nicht mitgezählt. 

XI. Geltungsbereich der Gesetze 

Art. 1138 
1 Das Recht des Landes, in dem der Check zahlbar ist, bestimmt die 
Personen, auf die ein Check gezogen werden kann. 

2 Ist nach diesem Recht der Check im Hinblick auf die Person des 
Bezogenen nichtig, so sind gleichwohl die Verpflichtungen aus Unter-
schriften gültig, die in Ländern auf den Check gesetzt worden sind, 
deren Recht die Nichtigkeit aus einem solchen Grunde nicht vorsieht. 

Art. 1139 
1 Die Form einer Checkerklärung bestimmt sich nach dem Recht des 
Landes, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist. Es 
genügt jedoch die Beobachtung der Form, die das Recht des Zah-
lungsortes vorschreibt. 

2 Wenn eine Checkerklärung, die nach den Vorschriften des vorste-
henden Absatzes ungültig ist, dem Recht des Landes entspricht, in 
dessen Gebiet eine spätere Checkerklärung unterschrieben worden ist, 
so wird durch Mängel in der Form der ersten Checkerklärung die Gül-
tigkeit der späteren Checkerklärung nicht berührt. 

3 Ebenso ist eine Checkerklärung, die ein Schweizer im Ausland abge-
geben hat, in der Schweiz gegenüber einem anderen Schweizer gültig, 
wenn sie den Formerfordernissen des schweizerischen Rechts genügt. 

  

538 Hinsichtlich der gesetzlichen Fristen des eidgenössischen Rechts und der kraft 
eidgenössischen Rechts von Behörden angesetzten Fristen wird heute der Samstag einem 
anerkannten Feiertag gleichgestellt (Art. 1 des BG vom 21. Juni 1963 über den Fristenlauf 
an Samstagen – SR 173.110.3). 
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Art. 1140 

Die Wirkungen der Checkerklärungen bestimmen sich nach dem Recht 
des Landes, in dessen Gebiete die Erklärungen unterschrieben worden 
sind. 

Art. 1141 

Das Recht des Landes, in dessen Gebiet der Check zahlbar ist, 
bestimmt: 

1. ob der Check notwendigerweise bei Sicht zahlbar ist oder ob er 
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht gezogen werden kann und 
welches die Wirkungen sind, wenn auf dem Check ein späterer 
als der wirkliche Ausstellungstag angegeben ist. 

2. die Vorlegungsfrist; 

3. ob ein Check angenommen, zertifiziert, bestätigt oder mit 
einem Visum versehen werden kann, und welches die Wirkun-
gen dieser Vermerke sind; 

4. ob der Inhaber eine Teilzahlung verlangen kann und ob er eine 
solche annehmen muss; 

5. ob ein Check gekreuzt oder mit dem Vermerk «nur zur Ver-
rechnung» oder mit einem gleichbedeutenden Vermerk verse-
hen werden kann, und welches die Wirkungen der Kreuzung 
oder des Verrechnungsvermerks oder eines gleichbedeutenden 
Vermerks sind; 

6. ob der Inhaber besondere Rechte auf die Deckung hat und wel-
ches der Inhalt dieser Rechte ist; 

7. ob der Aussteller den Check widerrufen oder gegen die Ein-
lösung des Checks Widerspruch erheben kann; 

8. die Massnahmen, die im Falle des Verlustes oder des Dieb-
stahls des Checks zu ergreifen sind; 

9. ob ein Protest oder eine gleichbedeutende Feststellung zur 
Erhaltung des Rückgriffs gegen die Indossanten, den Ausstel-
ler und die anderen Checkverpflichteten notwendig ist. 

Art. 1142 

Der Bereicherungsanspruch gegen den Bezogenen oder den Domizi-
liaten bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiet 
diese Personen ihren Wohnsitz haben. 

3. Wirkung der 
Checkerklä-
rungen 
a. Recht des 
Ausstellungs-
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XII. Anwendbarkeit des Wechselrechts 

Art. 1143 
1 Auf den Check finden die nachstehenden Bestimmungen des Wech-
selrechts Anwendung: 

1. Artikel 990 über die Wechselfähigkeit; 

2. Artikel 993 über Wechsel an eigene Ordre, auf den Aussteller 
und für Rechnung eines Dritten; 

3. Artikel 996–1000 über verschiedene Bezeichnung der Wech-
selsumme, Unterschriften von Wechselunfähigen, Unterschrift 
ohne Ermächtigung, Haftung des Ausstellers und Blankowech-
sel; 

4. Artikel 1003–1005 über das Indossament; 

5. Artikel 1007 über die Wechseleinreden; 

6. Artikel 1008 über die Rechte aus dem Vollmachtsindossament; 

7. Artikel 1021 und 1022 über Form und Wirkungen der Wech-
selbürgschaft; 

8. Artikel 1029 über das Recht auf Quittung und Teilzahlung; 

9. Artikel 1035–1037 und 1039–1041 über den Protest; 

10. Artikel 1042 über die Benachrichtigung; 

11. Artikel 1043 über den Protesterlass; 

12. Artikel 1044 über die solidarische Haftung der Wechselver-
pflichteten; 

13. Artikel 1046 und 1047 über die Rückgriffsforderung bei Ein-
lösung des Wechsels und das Recht auf Aushändigung von 
Wechsel, Protest und Quittung; 

14. Artikel 1052 über den Bereicherungsanspruch; 

15. Artikel 1053 über den Übergang der Deckung; 

16. Artikel 1064 über das Verhältnis mehrerer Ausfertigungen; 

17. Artikel 1068 über Änderungen; 

18. Artikel 1070 und 1071 über die Unterbrechung der Verjäh-
rung; 

19. Artikel 1072–1078 und 1079 Absatz 1 über die Kraftloserklä-
rung; 

20. Artikel 1083–1085 über den Ausschluss von Respekttagen, 
den Ort der Vornahme wechselrechtlicher Handlungen und die 
eigenhändige Unterschrift; 
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21. Artikel 1086, 1088 und 1089 über den Geltungsbereich der 
Gesetze in Bezug auf Wechselfähigkeit, Handlungen zur Aus-
übung und Erhaltung des Wechselrechts und Ausübung der 
Rückgriffsrechte. 

2 In Wegfall kommen bei diesen Artikeln die Bestimmungen, die sich 
auf die Annahme des Wechsels beziehen. 

3 Die Artikel 1042 Absatz 1, 1043 Absätze 1 und 3 und 1047 werden 
für die Anwendung auf den Check in dem Sinne ergänzt, dass an die 
Stelle des Protestes die gleichbedeutende Feststellung nach Artikel 
1128 Ziffern 2 und 3 treten kann. 

XIII. Vorbehalt besondern Rechtes 

Art. 1144 

Vorbehalten bleiben die besondern Bestimmungen über den Post-
check. 

Sechster Abschnitt:  
Wechselähnliche und andere Ordrepapiere 

Art. 1145 

Ein Wertpapier gilt als Ordrepapier, wenn es an Ordre lautet oder vom 
Gesetze als Ordrepapier erklärt ist. 

Art. 1146 
1 Wer aus einem Ordrepapier in Anspruch genommen wird, kann sich 
nur solcher Einreden bedienen, die entweder gegen die Gültigkeit der 
Urkunde gerichtet sind oder aus der Urkunde selbst hervorgehen, 
sowie solcher, die ihm persönlich gegen den jeweiligen Gläubiger 
zustehen. 

2 Einreden, die sich auf die unmittelbaren Beziehungen des Schuldners 
zum Aussteller oder zu einem frühern Inhaber gründen, sind zulässig, 
wenn der Inhaber bei dem Erwerb des Ordrepapiers bewusst zum 
Nachteil des Schuldners gehandelt hat. 

Art. 1147 

Anweisungen, die im Texte der Urkunde nicht als Wechsel bezeichnet 
sind, aber ausdrücklich an Ordre lauten und im übrigen den Erforder-
nissen des gezogenen Wechsels entsprechen, stehen den gezogenen 
Wechseln gleich. 

A. Im 
Allgemeinen 
I. Voraus-
setzungen 

II. Einreden  
des Schuldners 
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I. Anweisungen 
an Ordre 
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Art. 1148 
1 Die Anweisung an Ordre ist nicht zur Annahme vorzulegen. 

2 Wird sie trotzdem vorgelegt, aber ihre Annahme verweigert, so steht 
dem Inhaber ein Rückgriffsrecht aus diesem Grunde nicht zu. 

Art. 1149 
1 Wird die Anweisung an Ordre freiwillig angenommen, so steht der 
Annehmer der Anweisung dem Annehmer des gezogenen Wechsels 
gleich. 

2 Der Inhaber kann jedoch nicht vor Verfall Rückgriff nehmen, wenn 
über den Angewiesenen der Konkurs eröffnet worden ist oder wenn 
der Angewiesene seine Zahlungen eingestellt hat oder wenn eine 
Zwangsvollstreckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen ist. 

3 Ebenso steht dem Inhaber der Rückgriff vor Verfall nicht zu, wenn 
über den Anweisenden der Konkurs eröffnet worden ist. 

Art. 1150 

Die Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 
11. April 1889539 betreffend die Wechselbetreibung finden auf die 
Anweisung an Ordre keine Anwendung. 

Art. 1151 
1 Zahlungsversprechen, die im Texte der Urkunde nicht als Wechsel 
bezeichnet sind, aber ausdrücklich an Ordre lauten und im übrigen den 
Erfordernissen des eigenen Wechsels entsprechen, stehen den eigenen 
Wechseln gleich. 

2 Für das Zahlungsversprechen an Ordre gelten jedoch die Bestim-
mungen über die Ehrenzahlung nicht. 

3 Die Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes 
vom 11. April 1889540 betreffend die Wechselbetreibung finden auf 
das Zahlungsversprechen an Ordre keine Anwendung. 

Art. 1152 
1 Urkunden, in denen der Zeichner sich verpflichtet, nach Ort, Zeit und 
Summe bestimmte Geldzahlungen zu leisten oder bestimmte Mengen 
vertretbarer Sachen zu liefern, können, wenn sie ausdrücklich an Ordre 
lauten, durch Indossament übertragen werden. 
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2 Für diese Urkunden sowie für andere indossierbare Papiere, wie 
Lagerscheine, Warrants, Ladescheine, gelten die Vorschriften des 
Wechselrechtes über die Form des Indossaments, die Legitimation des 
Inhabers, die Kraftloserklärung sowie über die Pflicht des Inhabers zur 
Herausgabe. 

3 Dagegen sind die Bestimmungen über den Wechselrückgriff auf sol-
che Papiere nicht anwendbar. 

Siebenter Abschnitt: Die Warenpapiere 

Art. 1153 

Warenpapiere, die von einem Lagerhalter oder Frachtführer als Wert-
papier ausgestellt werden, müssen enthalten: 

1. den Ort und den Tag der Ausstellung und die Unterschrift des 
Ausstellers; 

2. den Namen und den Wohnort des Ausstellers; 

3. den Namen und den Wohnort des Einlagerers oder des Absen-
ders; 

4. die Bezeichnung der eingelagerten oder aufgegebenen Ware 
nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen; 

5. die Gebühren und Löhne, die zu entrichten sind oder die vor-
ausbezahlt wurden; 

6. die besondern Vereinbarungen, die von den Beteiligten über 
die Behandlung der Ware getroffen worden sind; 

7. die Zahl der Ausfertigungen des Warenpapiers; 

8. die Angabe des Verfügungsberechtigten mit Namen oder an 
Ordre oder als Inhaber. 

Art. 1154 
1 Wird von mehreren Warenpapieren eines für die Pfandbestellung 
bestimmt, so muss es als Pfandschein (Warrant) bezeichnet sein und 
im Übrigen der Gestalt eines Warenpapiers entsprechen. 

2 Auf den andern Ausfertigungen ist die Ausstellung des Pfandschei-
nes anzugeben und jede vorgenommene Verpfändung mit Forderungs-
betrag und Verfalltag einzutragen. 

A. Erfordernisse 

B. Der Pfand-
schein 
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Art. 1155 
1 Scheine, die über lagernde oder verfrachtete Waren ausgestellt wer-
den, ohne den gesetzlichen Formvorschriften für Warenpapiere zu ent-
sprechen, werden nicht als Wertpapiere anerkannt, sondern gelten nur 
als Empfangsscheine oder andere Beweisurkunden. 

2 Scheine, die von Lagerhaltern ausgegeben werden, ohne dass die 
zuständige Behörde die vom Gesetz verlangte Bewilligung erteilt hat, 
sind, wenn sie den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen, als 
Wertpapiere anzuerkennen. Ihre Aussteller unterliegen einer von der 
zuständigen kantonalen Behörde zu verhängenden Ordnungsbusse bis 
zu 1000 Franken. 

Vierunddreissigster Titel: Anleihensobligationen 

Erster Abschnitt:  
Prospektzwang bei Ausgabe von Anleihensobligationen 

Art. 1156 
1 Anleihensobligationen dürfen nur auf Grund eines Prospektes öffent-
lich zur Zeichnung aufgelegt oder an der Börse eingeführt werden. 

2 Die Bestimmungen über den Prospekt bei Ausgabe neuer Aktien fin-
den entsprechende Anwendung; überdies soll der Prospekt die nähern 
Angaben enthalten über das Anleihen, insbesondere die Verzinsungs- 
und Rückzahlungsbedingungen, die für die Obligationen bestellten 
besondern Sicherheiten und gegebenenfalls die Vertretung der Anlei-
hensgläubiger. 

3 Sind Obligationen ohne Zugrundelegung eines diesen Vorschriften 
entsprechenden Prospektes ausgegeben worden, oder enthält dieser 
unrichtige oder den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende 
Angaben, so sind die Personen, die absichtlich oder fahrlässig mitge-
wirkt haben, solidarisch für den Schaden haftbar. 

Zweiter Abschnitt:541  
Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen 

Art. 1157 
1 Sind Anleihensobligationen von einem Schuldner, der in der Schweiz 
seinen Wohnsitz oder eine geschäftliche Niederlassung hat, mit ein-
heitlichen Anleihensbedingungen unmittelbar oder mittelbar durch 

  

541 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 1. April 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 
(AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). Siehe die SchlB zu diesem Abschn. 
(zweiter Abschn. des XXXIV. Tit.) am Schluss des OR. 
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öffentliche Zeichnung ausgegeben, so bilden die Gläubiger von Geset-
zes wegen eine Gläubigergemeinschaft. 

2 Sind mehrere Anleihen ausgegeben, so bilden die Gläubiger jedes 
Anleihens eine besondere Gläubigergemeinschaft. 

3 Die Vorschriften dieses Abschnittes sind nicht anwendbar auf Anlei-
hen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden und anderer Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. 

Art. 1158 
1 Vertreter, die durch die Anleihensbedingungen bestellt sind, gelten 
mangels gegenteiliger Bestimmung als Vertreter sowohl der Gläubi-
gergemeinschaft wie des Schuldners. 

2 Die Gläubigerversammlung kann einen oder mehrere Vertreter der 
Gläubigergemeinschaft wählen. 

3 Mehrere Vertreter üben, wenn es nicht anders bestimmt ist, die Ver-
tretung gemeinsam aus. 

Art. 1159 
1 Der Vertreter hat die Befugnisse, die ihm durch das Gesetz, die 
Anleihensbedingungen oder die Gläubigerversammlung übertragen 
werden. 

2 Er verlangt vom Schuldner, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die 
Einberufung einer Gläubigerversammlung, vollzieht deren Beschlüsse 
und vertritt die Gemeinschaft im Rahmen der ihn übertragenen Befug-
nisse. 

3 Soweit der Vertreter zur Geltendmachung von Rechten der Gläubiger 
ermächtigt ist, sind die einzelnen Gläubiger zur selbständigen Aus-
übung ihrer Rechte nicht befugt. 

Art. 1160 
1 Solange der Schuldner sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen 
aus dem Anleihen im Rückstande befindet, ist der Vertreter der Gläu-
bigergemeinschaft befugt, vom Schuldner alle Aufschlüsse zu verlan-
gen, die für die Gemeinschaft von Interesse sind. 

2 Ist eine Aktiengesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung oder Genossenschaft Schuldnerin, so 
kann der Vertreter unter den gleichen Voraussetzungen an den Ver-
handlungen ihrer Organe mit beratender Stimme teilnehmen, soweit 
Gegenstände behandelt werden, welche die Interessen der Anleihens-
gläubiger berühren. 
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3 Der Vertreter ist zu solchen Verhandlungen einzuladen und hat 
Anspruch auf rechtzeitige Mitteilung der für die Verhandlungen mass-
gebenden Grundlagen. 

Art. 1161 
1 Ist für ein Anleihen mit Grundpfandrecht oder mit Fahrnispfand ein 
Vertreter des Schuldners und der Gläubiger bestellt worden, so stehen 
ihm die gleichen Befugnisse zu wie dem Pfandhalter nach Grund-
pfandrecht. 

2 Der Vertreter hat die Rechte der Gläubiger, des Schuldners und des 
Eigentümers der Pfandsache mit aller Sorgfalt und Unparteilichkeit zu 
wahren. 

Art. 1162 
1 Die Gläubigerversammlung kann die Vollmacht, die sie einem Ver-
treter erteilt hat, jederzeit widerrufen oder abändern. 

2 Die Vollmacht eines durch die Anleihensbedingungen bestellten 
Vertreters kann durch einen Beschluss der Gläubigergemeinschaft mit 
Zustimmung des Schuldners jederzeit widerrufen oder abgeändert 
werden. 

3 Der Richter kann aus wichtigen Gründen auf Antrag eines Anlei-
hensgläubigers oder des Schuldners die Vollmacht als erloschen erklä-
ren. 

4 Fällt die Vollmacht aus irgendeinem Grunde dahin, so trifft auf Ver-
langen eines Anleihensgläubigers oder des Schuldners der Richter die 
zum Schutze der Anleihensgläubiger und des Schuldners notwendigen 
Anordnungen. 

Art. 1163 
1 Die Kosten einer in den Anleihensbedingungen vorgesehenen Ver-
tretung sind vom Anleihensschuldner zu tragen. 

2 Die Kosten einer von der Gläubigergemeinschaft gewählten Vertre-
tung werden aus den Leistungen des Anleihensschuldners gedeckt und 
allen Anleihensgläubigern nach Massgabe des Nennwertes der Obli-
gationen, die sie besitzen, in Abzug gebracht. 

Art. 1164 
1 Die Gläubigergemeinschaft ist befugt, in den Schranken des Gesetzes 
die geeigneten Massnahmen zur Wahrung der gemeinsamen Interessen 
der Anleihensgläubiger, insbesondere gegenüber einer Notlage des 
Schuldners, zu treffen. 
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2 Die Beschlüsse der Gläubigergemeinschaft werden von der Gläubi-
gerversammlung gefasst und sind gültig, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind, die das Gesetz im Allgemeinen oder für einzelne Mass-
nahmen vorsieht. 

3 Soweit rechtsgültige Beschlüsse der Gläubigerversammlung entge-
genstehen, können die einzelnen Anleihensgläubiger ihre Rechte nicht 
mehr selbständig geltend machen. 

4 Die Kosten der Einberufung und der Abhaltung der Gläubigerver-
sammlung trägt der Schuldner. 

Art. 1165 
1 Die Gläubigerversammlung wird durch den Schuldner einberufen. 

2 Der Schuldner ist verpflichtet, sie binnen 20 Tagen einzuberufen, 
wenn Anleihensgläubiger, denen zusammen der zwanzigste Teil des 
im Umlauf befindlichen Kapitals zusteht, oder der Anleihensvertreter 
die Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe verlangen. 

3 Entspricht der Schuldner diesem Begehren nicht, so kann der Richter 
die Gesuchsteller ermächtigen, von sich aus eine Gläubigerversamm-
lung einzuberufen. 

4 …542 

Art. 1166 
1 Vom Zeitpunkte der ordnungsmässigen Veröffentlichung der Ein-
ladung zur Gläubigerversammlung an bis zur rechtskräftigen Beendi-
gung des Verfahrens vor der Nachlassbehörde bleiben die fälligen 
Ansprüche der Anleihensgläubiger gestundet. 

2 Diese Stundung gilt nicht als Zahlungseinstellung im Sinne des 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889543; eine 
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung kann nicht verlangt 
werden. 

3 Während der Dauer der Stundung ist der Lauf der Verjährungs- und 
Verwirkungsfristen, welche durch Betreibung unterbrochen werden 
können, für die fälligen Ansprüche der Anleihensgläubiger gehemmt. 

4 Missbraucht der Schuldner das Recht auf Stundung, so kann sie von 
der oberen kantonalen Nachlassbehörde auf Begehren eines Anlei-
hensgläubigers aufgehoben werden. 

  

542 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 
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Art. 1167 
1 Stimmberechtigt ist der Eigentümer einer Obligation oder sein Ver-
treter, bei in Nutzniessung stehenden Obligationen jedoch der Nutz-
niesser oder sein Vertreter. Der Nutzniesser wird aber dem Eigentümer 
ersatzpflichtig, wenn er bei der Ausübung des Stimmrechts auf dessen 
Interessen nicht in billiger Weise Rücksicht nimmt. 

2 Obligationen, die im Eigentum oder in der Nutzniessung des Schuld-
ners stehen, gewähren kein Stimmrecht. Sind hingegen Obligationen 
verpfändet, die dem Schuldner gehören, so steht das Stimmrecht dem 
Pfandgläubiger zu. 

3 Ein dem Schuldner an Obligationen zustehendes Pfandrecht oder 
Retentionsrecht schliesst das Stimmrecht ihres Eigentümers nicht aus. 

Art. 1168 
1 Zur Vertretung von Anleihensgläubigern bedarf es, sofern die Ver-
tretung nicht auf Gesetz beruht, einer schriftlichen Vollmacht. 

2 Die Ausübung der Vertretung der stimmberechtigten Anleihensgläu-
biger durch den Schuldner ist ausgeschlossen. 

Art. 1169 

Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die Einberufung der Gläu-
bigerversammlung, die Mitteilung der Tagesordnung, die Ausweise 
zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung, die Leitung der Ver-
sammlung, die Beurkundung und die Mitteilung der Beschlüsse. 

Art. 1170 
1 Eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln des im Umlauf befind-
lichen Kapitals ist zur Gültigkeit des Beschlusses erforderlich, wenn es 
sich um folgende Massnahmen handelt: 

1. Stundung von Zinsen für die Dauer von höchstens fünf Jahren, 
mit der Möglichkeit der zweimaligen Verlängerung der Stun-
dung um je höchstens fünf Jahre; 

2. Erlass von höchstens fünf Jahreszinsen innerhalb eines Zeit-
raumes von sieben Jahren; 

3. Ermässigung des Zinsfusses bis zur Hälfte des in den Anlei-
hensbedingungen vereinbarten Satzes oder Umwandlung eines 
festen Zinsfusses in einen vom Geschäftsergebnis abhängigen 
Zinsfuss, beides für höchstens zehn Jahre, mit der Möglichkeit 
der Verlängerung um höchstens fünf Jahre; 

4. Verlängerung der Amortisationsfrist um höchstens zehn Jahre 
durch Herabsetzung der Annuität oder Erhöhung der Zahl der 
Rückzahlungsquoten oder vorübergehende Einstellung dieser 
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Leistungen, mit der Möglichkeit der Erstreckung um höchstens 
fünf Jahre; 

5. Stundung eines fälligen oder binnen fünf Jahren verfallenden 
Anleihens oder von Teilbeträgen eines solchen auf höchstens 
zehn Jahre, mit der Möglichkeit der Verlängerung um höchs-
tens fünf Jahre; 

6. Ermächtigung zu einer vorzeitigen Rückzahlung des Kapitals; 

7. Einräumung eines Vorgangspfandrechts für dem Unternehmen 
neu zugeführtes Kapital sowie Änderung an den für ein Anlei-
hen bestellten Sicherheiten oder gänzlicher oder teilweiser 
Verzicht auf solche; 

8. Zustimmung zu einer Änderung der Bestimmungen über 
Beschränkung der Obligationenausgabe im Verhältnis zum 
Aktienkapital; 

9. Zustimmung zu einer gänzlichen oder teilweisen Umwandlung 
von Anleihensobligationen in Aktien. 

2 Diese Massnahmen können miteinander verbunden werden. 

Art. 1171 
1 Bei einer Mehrheit von Gläubigergemeinschaften kann der Schuldner 
eine oder mehrere der im vorangehenden Artikel vorgesehenen Mass-
nahmen den Gemeinschaften gleichzeitig unterbreiten, im ersten Falle 
mit dem Vorbehalte, dass die Massnahme nur gültig sein soll, falls sie 
von allen Gemeinschaften angenommen wird, im zweiten Falle mit 
dem weitern Vorbehalte, dass die Gültigkeit jeder Massnahme von der 
Annahme der übrigen abhängig ist. 

2 Die Vorschläge gelten als angenommen, wenn sie die Zustimmung 
der Vertretung von mindestens zwei Dritteln des im Umlauf befind-
lichen Kapitals aller dieser Gläubigergemeinschaften zusammen 
gefunden haben, gleichzeitig von der Mehrheit der Gemeinschaften 
angenommen worden sind und in jeder Gemeinschaft mindestens die 
einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals zugestimmt hat. 

Art. 1172 
1 Für die Feststellung des im Umlauf befindlichen Kapitals fallen 
Anleihensobligationen, die kein Stimmrecht gewähren, ausser Be-
tracht. 

2 Erreicht ein Antrag in der Gläubigerversammlung nicht die erforder-
liche Stimmenzahl, so kann der Schuldner die fehlenden Stimmen 
durch schriftliche und beglaubigte Erklärungen binnen zwei Monaten 
nach dem Versammlungstage beim Leiter der Versammlung beibrin-
gen und dadurch einen gültigen Beschluss herstellen. 

b. Bei mehreren 
Gemeinschaften 

c. Feststellung 
der Mehrheit 
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Art. 1173 
1 Kein Anleihensgläubiger kann durch Gemeinschaftsbeschluss ver-
pflichtet werden, andere als die in Artikel 1170 vorgesehenen Eingriffe 
in die Gläubigerrechte zu dulden oder Leistungen zu machen, die 
weder in den Anleihensbedingungen vorgesehen noch mit ihm bei der 
Begebung der Obligation vereinbart worden sind. 

2 Zu einer Vermehrung der Gläubigerrechte ist die Gläubigergemein-
schaft ohne Zustimmung des Schuldners nicht befugt. 

Art. 1174 
1 Die einer Gemeinschaft angehörenden Gläubiger müssen alle gleich-
mässig von den Zwangsbeschlüssen betroffen werden, es sei denn, 
dass jeder etwa ungünstiger behandelte Gläubiger ausdrücklich 
zustimmt. 

2 Unter Pfandgläubigern darf die bisherige Rangordnung ohne deren 
Zustimmung nicht abgeändert werden. Vorbehalten bleibt Artikel 1170 
Ziffer 7. 

3 Zusicherungen oder Zuwendungen an einzelne Gläubiger, durch die 
sie gegenüber andern der Gemeinschaft angehörenden Gläubigern 
begünstigt werden, sind ungültig. 

Art. 1175544 

Ein Antrag auf Ergreifung der in Artikel 1170 genannten Massnahmen 
darf vom Schuldner nur eingebracht und von der Gläubigerver-
sammlung nur in Beratung gezogen werden auf Grund eines auf den 
Tag der Gläubigerversammlung aufgestellten Status oder einer ord-
nungsgemäss errichteten und gegebenenfalls von der Revisionsstelle 
als richtig bescheinigten Bilanz, die auf einen höchstens sechs Monate 
zurückliegenden Zeitpunkt abgeschlossen ist. 

Art. 1176 
1 Die Beschlüsse, die einen Eingriff in Gläubigerrechte enthalten, sind 
nur wirksam und für die nicht zustimmenden Anleihensgläubiger ver-
bindlich, wenn sie von der oberen kantonalen Nachlassbehörde 
genehmigt worden sind. 

2 Der Schuldner hat sie dieser Behörde innerhalb eines Monats seit 
dem Zustandekommen zur Genehmigung zu unterbreiten. 

  

544 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen 
im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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3 Die Zeit der Verhandlung wird öffentlich bekanntgemacht mit der 
Anzeige an die Anleihensgläubiger, dass sie ihre Einwendungen 
schriftlich oder in der Verhandlung auch mündlich anbringen können. 

4 Die Kosten des Genehmigungsverfahrens trägt der Schuldner. 

Art. 1177 

Die Genehmigung darf nur verweigert werden: 

1. wenn die Vorschriften über die Einberufung und das Zustande-
kommen der Beschlüsse der Gläubigerversammlung verletzt 
worden sind; 

2. wenn der zur Abwendung einer Notlage des Schuldners 
gefasste Beschluss sich als nicht notwendig herausstellt; 

3. wenn die gemeinsamen Interessen der Anleihensgläubiger 
nicht genügend gewahrt sind; 

4. wenn der Beschluss auf unredliche Weise zustande gekommen 
ist. 

Art. 1178 
1 Wird die Genehmigung erteilt, so kann sie von jedem Anleihens-
gläubiger, der dem Beschluss nicht zugestimmt hat, innerhalb 
30 Tagen beim Bundesgericht wegen Gesetzesverletzung oder Unan-
gemessenheit angefochten werden, wobei das für die Rechtspflege in 
Schuldbetreibungs- und Konkurssachen vorgesehene Verfahren 
Anwendung findet. 

2 Ebenso kann der Entscheid, mit dem die Genehmigung verweigert 
wird, von einem Anleihensgläubiger, der dem Beschluss zugestimmt 
hat, oder vom Schuldner angefochten werden. 

Art. 1179 
1 Stellt sich nachträglich heraus, dass der Beschluss der Gläubigerver-
sammlung auf unredliche Weise zustande gekommen ist, so kann die 
obere kantonale Nachlassbehörde auf Begehren eines Anleihensgläu-
bigers die Genehmigung ganz oder teilweise widerrufen. 

2 Das Begehren ist binnen sechs Monaten, nachdem der Anleihens-
gläubiger vom Anfechtungsgrunde Kenntnis erhalten hat, zu stellen. 

3 Der Widerruf kann vom Schuldner und von jedem Anleihensgläubi-
ger innerhalb 30 Tagen beim Bundesgericht wegen Gesetzesverletzung 
oder Unangemessenheit in dem für die Rechtspflege in Schuldbetrei-
bungs- und Konkurssachen vorgesehenen Verfahren angefochten wer-
den. Ebenso kann die Verweigerung des Widerrufs von jedem Anlei-
hensgläubiger, der den Widerruf verlangt hat, angefochten werden. 
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Art. 1180 
1 Die Zustimmung der Vertretung von mehr als der Hälfte des im 
Umlauf befindlichen Kapitals ist erforderlich für den Widerruf und für 
die Abänderung der einem Anleihensvertreter erteilten Vollmacht. 

2 Der gleichen Mehrheit bedarf ein Beschluss, durch welchen einem 
Anleihensvertreter Vollmacht zur einheitlichen Wahrung der Rechte 
der Anleihensgläubiger im Konkurs erteilt wird. 

Art. 1181 
1 Für Beschlüsse, die weder in die Gläubigerrechte eingreifen noch den 
Gläubigern Leistungen auferlegen, genügt die absolute Mehrheit der 
vertretenen Stimmen, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt oder 
die Anleihensbedingungen nicht strengere Bestimmungen aufstellen. 

2 Diese Mehrheit berechnet sich in allen Fällen nach dem Nennwert 
des in der Versammlung vertretenen stimmberechtigten Kapitals. 

Art. 1182 

Beschlüsse im Sinne der Artikel 1180 und 1181, die das Gesetz oder 
vertragliche Vereinbarungen verletzen, können von jedem Anleihens-
gläubiger der Gemeinschaft, der nicht zugestimmt hat, binnen 
30 Tagen, nachdem er von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Richter 
angefochten werden. 

Art. 1183 
1 Gerät ein Anleihensschuldner in Konkurs, so beruft die Konkursver-
waltung unverzüglich eine Versammlung der Anleihensgläubiger ein, 
die dem bereits ernannten oder einem von ihr zu ernennenden Vertre-
ter die Vollmacht zur einheitlichen Wahrung der Rechte der Anlei-
hensgläubiger im Konkursverfahren erteilt. 

2 Kommt kein Beschluss über die Erteilung einer Vollmacht zustande, 
so vertritt jeder Anleihensgläubiger seine Rechte selbständig. 

Art. 1184 
1 Im Nachlassverfahren wird unter Vorbehalt der Vorschriften über die 
pfandversicherten Anleihen ein besonderer Beschluss der Anleihens-
gläubiger über die Stellungnahme zum Nachlassvertrag nicht gefasst, 
und es gelten für ihre Zustimmung ausschliesslich die Vorschriften des 
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889545. 

  

545 SR 281.1 
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2 Auf die pfandversicherten Anleihensgläubiger kommen, soweit eine 
über die Wirkungen des Nachlassverfahrens hinausgehende Einschrän-
kung ihrer Gläubigerrechte stattfinden soll, die Bestimmungen über 
die Gläubigergemeinschaft zur Anwendung. 

Art. 1185 
1 Auf die Anleihensgläubiger einer Eisenbahn- oder Schifffahrtsunter-
nehmung sind die Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnittes unter 
Vorbehalt der nachfolgenden besondern Vorschriften anwendbar. 

2 Das Gesuch um Einberufung einer Gläubigerversammlung ist an das 
Bundesgericht zu richten. 

3 Für die Einberufung der Gläubigerversammlung, die Beurkundung, 
die Genehmigung und die Ausführung ihrer Beschlüsse ist das Bun-
desgericht zuständig. 

4 Das Bundesgericht kann nach Eingang des Gesuches um Einberu-
fung einer Gläubigerversammlung eine Stundung mit den in Artikel 
1166 vorgesehenen Wirkungen anordnen. 

Art. 1186 
1 Die Rechte, die das Gesetz der Gläubigergemeinschaft und dem 
Anleihensvertreter zuweist, können durch die Anleihensbedingungen 
oder durch besondere Abreden zwischen den Gläubigen und dem 
Schuldner weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

2 Die erschwerenden Bestimmungen der Anleihensbedingungen über 
das Zustandekommen der Beschlüsse der Gläubigerversammlung blei-
ben vorbehalten. 

III. Anleihen von 
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Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes  
vom 30. März 1911 

I. Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches546 wird abgeändert wie folgt: 

Die Artikel 58 und 59 sind aufgehoben. 

Die Artikel 60 und 61 werden zu Artikel 58 und 59. 

Artikel 62 wird zu Artikel 60 und erhält folgende Fassung: 

… 

Artikel 63 Absätze 1 und 2 werden zu Artikel 61. 

II. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft. 

Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874547 betreffend die Volksabstim-
mung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse die Bekanntmachung 
dieses Gesetzes zu veranstalten. 

Schlussbestimmungen der Änderung  
vom 23. März 1962548 

Art. 1 

Artikel 219 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 
11. April 1889549 erhält folgenden Zusatz: 

Dritte Klasse:550 

d. … 

Art. 2 

Die Artikel 1 und 13 des Bundesgesetzes vom 30. September 1943551 
über den unlauteren Wettbewerb werden wie folgt ergänzt (bei Art. 1: 
Bst. i und k, bei Art. 13: Bst. h und i): 

… 

  

546 SR 210. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten Erlass. 
547 [BS 1 173; AS 1962 789 Art. 11 Abs. 3, 1978 712 Art. 89 Bst. b] 
548 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 23. März 1962, in Kraft seit 1. Jan. 1963 

(AS 1962 1047 1056; BBl 1960 I 523). 
549 SR 281.1 
550 Dieser Abschn. hat heute eine neue Fassung. 
551 [BS 2 951; AS 1978 2057, 1988 223 Art. 28] 
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Art. 3 
1 Die Artikel 226f, 226g, 226h, 226i und 226k552 finden auch auf 
Abzahlungsverträge Anwendung, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes abgeschlossen worden sind. 

2 Auf Vorauszahlungsverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes abgeschlossen wurden, findet nur Artikel 226k Anwendung. Sol-
che Verträge sind indessen innert Jahresfrist den Bestimmungen des 
Artikels 227b anzupassen, widrigenfalls sie dahinfallen und dem Käu-
fer sein gesamtes Guthaben mit allen ihm gutgeschriebenen Zinsen 
und Vergünstigungen auszuzahlen ist. 

Art. 4 

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes. 

Übergangsbestimmungen der Änderung  
vom 16. Dezember 2005553 

Art. 1 
1 Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches gilt für dieses Gesetz, soweit 
die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen. 

2 Die Bestimmungen des neuen Gesetzes werden mit seinem Inkraft-
treten auf bestehende Gesellschaften anwendbar. 

Art. 2 
1 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, 
jedoch den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innerhalb 
von zwei Jahren ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmun-
gen anpassen. 

2 Bestimmungen der Statuten und Reglemente, die mit dem neuen 
Recht nicht vereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber 
noch zwei Jahre, in Kraft. 

3 Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, 
finden die Artikel 808a und 809 Absatz 4 zweiter Satz erst nach 
Ablauf der Frist zur Anpassung der Statuten Anwendung. 

  

552 Diese Art. sind heute aufgehoben. 
553 Eingefügt durch Ziff. III des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen  

im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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4 Aktiengesellschaften und Genossenschaften, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind und 
deren Firma den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht, 
müssen ihre Firma innerhalb von zwei Jahren den neuen Bestim-
mungen anpassen. Nach Ablauf dieser Frist ergänzt das Handels-
registeramt die Firma von Amtes wegen. 

Art. 3 
1 Wurden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetra-
gen sind, keine dem Ausgabebetrag aller Stammanteile entsprechenden 
Einlagen geleistet, so müssen diese innerhalb von zwei Jahren erbracht 
werden. 

2 Bis zur vollständigen Leistung der Einlagen in der Höhe des Stamm-
kapitals haften die Gesellschafter nach Artikel 802 des Obligationen-
rechts in der Fassung vom 18. Dezember 1936554. 

Art. 4 
1 Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die einen Nenn-
wert aufweisen und in den Passiven der Bilanz ausgewiesen werden, 
die aber kein Stimmrecht vermitteln (Partizipationsscheine), gelten 
nach Ablauf von zwei Jahren als Stammanteile mit gleichen Vermö-
gensrechten, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist durch Kapitalherab-
setzung vernichtet werden. Werden die Anteile vernichtet, so muss den 
bisherigen Partizipanten eine Abfindung in der Höhe des wirklichen 
Werts ausgerichtet werden. 

2 Die erforderlichen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung kön-
nen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen gefasst 
werden, auch wenn die Statuten etwas anderes vorsehen. 

3 Für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die nicht in 
den Passiven der Bilanz ausgewiesen werden, finden nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes die Vorschriften über die Genussscheine 
Anwendung, dies auch dann, wenn sie als Partizipationsscheine 
bezeichnet sind. Sie dürfen keinen Nennwert angeben und müssen als 
Genussscheine bezeichnet werden. Die Bezeichnung der Titel und die 
Statuten sind innerhalb von zwei Jahren anzupassen. 

Art. 5 

Haben Gesellschaften mit beschränkter Haftung vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eigene Stammanteile erworben, so müssen sie diese, 
soweit sie 10 Prozent des Stammkapitals übersteigen, innerhalb von 
zwei Jahren veräussern oder durch Kapitalherabsetzung vernichten. 

  

554 AS 53 185 
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Art. 6 
1 Statutarische Verpflichtungen zur Leistung von Nachschüssen, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründet wurden und die das 
Doppelte des Nennwerts der Stammanteile übersteigen, bleiben rechts-
gültig und können nur im Verfahren nach Artikel 795c herabgesetzt 
werden. 

2 Im Übrigen finden nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die neuen 
Vorschriften Anwendung, so namentlich für die Einforderung der 
Nachschüsse. 

Art. 7 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Revisionsstelle gelten vom 
ersten Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
danach beginnt. 

Art. 8 
1 Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die das Stimmrecht vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unabhängig vom Nennwert der 
Stammanteile festgelegt haben, müssen die entsprechenden Bestim-
mungen nicht an die Anforderungen von Artikel 806 anpassen. 

2 Bei der Ausgabe neuer Stammanteile muss Artikel 806 Absatz 2 
zweiter Satz in jedem Fall beachtet werden. 

Art. 9 

Hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch blosse Wieder-
gabe von Bestimmungen des alten Rechts Vorschriften in die Statuten 
aufgenommen, die für die Beschlussfassung der Gesellschafterver-
sammlung qualifizierte Mehrheiten vorsehen, so kann die Gesellschaf-
terversammlung innerhalb von zwei Jahren mit der absoluten Mehrheit 
der vertretenen Stimmen die Anpassung dieser Bestimmungen an das 
neue Recht beschliessen. 

Art. 10 

Wurde das Aktienkapital oder das Stammkapital vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zum Zwecke der Sanierung auf null herabgesetzt und 
anschliessend wieder erhöht, so gehen die Mitgliedschaftsrechte der 
früheren Aktionäre oder Gesellschafter mit dem Inkrafttreten unter. 
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Art. 11 

Die Ausschliesslichkeit von Firmen, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes im Handelsregister eingetragen wurden, beurteilt sich nach 
Artikel 951 des Obligationenrechts in der Fassung vom 18. Dezember 
1936555. 

Schlussbestimmungen zum Achten Titel  
und zum Achten Titelbis556 

Art. 1 

Der Bundesbeschluss vom 30. Juni 1972557 über Massnahmen gegen 
Missbräuche im Mietwesen wird aufgehoben. 

Art. 2 

Das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985558 über die landwirtschaft-
liche Pacht wird wie folgt geändert: 

Art. 1 Abs. 4 

… 

Tit. zum 7. Abschnitt (des 2. Kapitels)559 

… 

Art. 22a560 

… 

7. Abschnittbis (des 2. Kapitels) 

… 

Art. 3 

Das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz vom 11. April 1889561 
wird wie folgt geändert: 

Art. 23 Abs. 1 Ziff. 2562 

Aufgehoben 

  

555 AS 53 185 
556 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 15. Dez. 1989, in Kraft seit 1. Juli 1990 

(AS 1990 802 834; BBl 1985 I 1389). 
557 [AS 1972 1502, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189] 
558 SR 221.213.2. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
559 Dieser Tit. hat heute eine neue Fassung. 
560 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
561 SR 281.1. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
562 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 

L. Ausschliess-
lichkeit eingetra-
gener Firmen 
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Neunter Titel: 

… 

Art. 282 

Aufgehoben 

Art. 283 Abs. 1 

… 

Art. 4 

Das Strafgesetzbuch563 wird wie folgt geändert: 

Art. 325bis 

… 

Art. 326 Randtitel564 

… 

Art. 326bis 

… 

Art. 5 
1 Die Vorschriften über den Kündigungsschutz bei Miete und Pacht 
von Wohn- und Geschäftsräumen sind auf alle Miet- und Pachtver-
hältnisse anwendbar, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gekündigt werden. 

2 Wurde jedoch ein Miet- oder Pachtverhältnis vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes, aber mit Wirkung auf einen Zeitpunkt danach gekün-
digt, so beginnen die Fristen für die Anfechtung der Kündigung und 
das Erstreckungsbegehren (Art. 273) mit dem Inkrafttreten des Geset-
zes. 

Art. 6 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

  

563 SR 311.0. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
564 Dieser Art. ist heute aufgehoben. 
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Schluss- und Übergangsbestimmungen zum X. Titel565 

Art. 1 

Das Obligationenrecht566 wird wie folgt geändert: 

1. Art. 34 Abs. 1 

… 

2. Art. 55 Abs. 1 

… 

3. Art. 101 Abs. 1 

… 

4. Art. 128 Ziff. 3 

… 

5. Art. 134 Abs. 1 Ziff. 4 

… 

6. Art. 364 Abs. 1 

… 

7. Art. 398 Abs. 1 

… 

8. Art. 417 

… 

9. Art. 418a Abs. 1 

… 

10. Art. 464 Abs. 1 

… 

11. Art. 465 Abs. 1 

… 

12. Art. 503 Abs. 2 

… 

  

565 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(AS 1971 1465 1507; BBl 1967 II 241). 

566 SR 220. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in diesem BG. 

Änderung  
des OR 
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Art. 2 

Das Zivilgesetzbuch567 wird wie folgt geändert: 

1. Art. 89bis, Randtit. und Abs. 1, 3, 4568 

… 

2. Art. 331 Abs. 2 

… 

Art. 3 

Das Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908569 wird wie folgt 
geändert: 

Art. 87 

… 

Art. 4 

Das Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 1951570 wird wie folgt 
geändert: 

Art. 100 Abs. 1 

… 

Art. 5 

Das Arbeitsgesetz vom 13. März 1964571 wird wie folgt geändert: 

Art. 38 

… 

Art. 39 Randtit. und Abs. 1 

… 

Art. 49 Abs. 3 

… 

  

567 SR 210. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
568 Dieser Abs. ist heute aufgehoben. 
569 SR 221.229.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
570 [AS 1953 1073, 1954 1364 Art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 Art. 14 

1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 Ziff. I 921 942 931, 
1979 2058, 1982 1676 Anhang Ziff. 6, 1988 640, 1989 504 Art. 33 Bst. c, 
1991 362 Ziff. II 51 857 Anhang Ziff. 25 2611, 1992 1860 Art. 75 Ziff. 5 1986 Art. 36 
Abs. 1, 1993 1571 2080 Anhang Ziff. 11 3033 Art. 92 Ziff. 4, 1994 28, 1995 1469 Art. 59 
Ziff. 3 1837 3517 Ziff. I 2, 1996 2588 Anhang Ziff. 2, 2783, 1997 1187 1190, 
1998 1822. AS 1998 3033 Anhang Bst. c] 

571 SR 822.11. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 

Änderung  
des ZGB 

Änderung des 
Versicherungs-
vertragsgesetzes 

Änderung des 
Landwirtschafts-
gesetzes 

Änderung des 
Arbeitsgesetzes 
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Art. 6 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben: 

1. Artikel 159 und 463 des Obligationenrechts, 

2. Artikel 130 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911572 über die 
Kranken- und Unfallversicherung, 

3. Artikel 20 bis 26, 28, 29 und 69 Absätze 2 und 5 des Bundes-
gesetzes vom 18. Juni 1914573 über die Arbeit in den Fabriken, 

4. Artikel 4, 8 Absätze 1, 2 und 5, 9 und 19 des Bundesgesetzes 
vom 12. Dezember 1940574 über die Heimarbeit, 

5. das Bundesgesetz vom 13. Juni 1941575 über das Anstellungs-
verhältnis der Handelsreisenden, 

6. das Bundesgesetz vom 1. April 1949576 über die Beschränkung 
der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst, 

7. Artikel 96 und 97 des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 
1951577, 

8. Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952578 
über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehrpflichtige 
(Erwerbsersatzordnung), 

9. Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956579 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits-
verträgen, 

10. Artikel 49 des Zivilschutzgesetzes580, 

  

572 [BS 8 281; AS 1959 858, 1964 965 Ziff. I-III, 1968 64, 1977 2249 Ziff. I 611, 
1978 1836 Anhang Ziff. 4, 1982 196 1676 Anhang Ziff. 1 2184 Art. 114, 1990 1091, 
1991 362 Ziff. II 412, 1992 288 Anhang Ziff. 37 2350, 1995 511. AS 1995 1328 Anhang 
Ziff. 1] 

573 SR 821.41 
574 [BS 8 229; AS 1951 1231 Art. 14 Abs. 2, 1966 57 Art. 68. AS 1983 108 Art. 21 Ziff. 3] 
575 [BS 2 776; AS 1966 57 Art. 69] 
576 [AS 1949 II 1293] 
577 [AS 1953 1073, 1954 1364 Art. 1, 1958 659, 1959 588, 1960 1279, 1962 203 1144 Art. 14 

1412, 1967 722, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 Ziff. I 921 942 931, 
1979 2058, 1982 1676 Anhang Ziff. 6, 1988 640, 1989 504 Art. 33 Bst. c, 
1991 362 Ziff. II 51 857 Anhang Ziff. 25 2611, 1992 1860 Art. 75 Ziff. 5 1986 Art. 36 
Abs. 1, 1993 1410 Art. 92 Ziff. 4 1571 2080 Anhang Ziff. 11, 1994 28, 1995 1469 Art. 59 
Ziff. 3 1837 3517 Ziff. I 2, 1996 2588 Anhang Ziff. 2 2783, 1997 1187 1190, 
1998 1822. AS 1998 3033 Anhang Bst. c] 

578 SR 834.1. Heute: BG über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft 
(Erwerbsersatzgesetz, EOG). 

579 SR 221.215.311 
580 [AS 1962 1089, 1964 487 Art. 22 Abs. 2 Bst. b, 1968 1025 Art. 35, 1969 310 Ziff. III, 

1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 Anhang Ziff. 7, 1992 288 Anhang Ziff. 22, 
1993 2043 Anhang Ziff. 3, 1994 2626 Art. 71] 

Aufhebung  
eidgenössischer 
Vorschriften 
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11. Artikel 20 Absatz 2 und 59 des Bundesgesetzes vom 20. Sep-
tember 1963581 über die Berufsbildung, 

12. Artikel 64582 und 72 Absatz 2 Buchstabe a des Arbeitsgesetzes 
vom 13. März 1964583. 

Art. 7 

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden 
Arbeitsverträge (Einzelarbeitsverträge, Normalarbeitsverträge und 
Gesamtarbeitsverträge) sind innert der Frist von einem Jahr seinen 
Vorschriften anzupassen; nach Ablauf dieser Frist sind seine Vor-
schriften auf alle Arbeitsverträge anwendbar. 

2 Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens584 bestehenden Personalfürsorge-
einrichtungen haben bis spätestens zum 1. Januar 1977 ihre Statuten 
oder Reglemente unter Beachtung der für die Änderung geltenden 
Formvorschriften den Artikeln 331a, 331b und 331c anzupassen; ab 
1. Januar 1977 sind diese Bestimmungen auf alle Personalfürsorgeein-
richtungen anwendbar.585 

Art. 8 

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes. 

Schlussbestimmungen zum vierten Abschnitt  
des XIII. Titels586 

Art. 1 
1 Auf die beim Inkrafttreten des neuen Rechts bereits bestehenden 
Agenturverträge finden die Artikel 418d Absatz 1, 418f Absatz 1, 418k 
Absatz 2, 418o, 418p, 418r und 418s sofort Anwendung. 

2 Im übrigen sind die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts 
bestehenden Agenturverträge innerhalb der Frist von zwei Jahren sei-
nen Vorschriften anzupassen. Nach Ablauf dieser Frist ist das neue 
Recht auch auf die früher abgeschlossenen Agenturverträge anwend-
bar. 

  

581 [AS 1965 321 428, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 Ziff. III, 1977 2249 Ziff. I 331. 
AS 1979 1687 Art. 75] 

582 Dieser Art. ist heute aufgehoben. 
583 SR 822.11 
584 1. Jan. 1972 
585 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 

(AS 1976 1972 1974; BBl 1976 I 1269). 
586 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 4. Febr. 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 

(AS 1949 I 802 808; BBl 1947 III 661). 

Anpassung 
altrechtlicher 
Verhältnisse 

Inkrafttreten  
des Gesetzes 

A. Übergangs-
recht 
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3 Auf die beim Inkrafttreten des neuen Rechts bestehenden Agentur-
verträge von Agenten, die als solche bloss im Nebenberuf tätig sind, 
finden die Vorschriften dieses Abschnittes mangels gegenteiliger 
Abrede nach Ablauf von zwei Jahren ebenfalls Anwendung. 

Art. 2 

Der Artikel 219 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 
11. April 1889587 erhält folgenden Zusatz: 

Dritte Klasse:588 

c. … 

Art. 3 

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes. 

Übergangsbestimmungen zum XX. Titel589 

1 Die Bestimmungen des neuen Rechts finden Anwendung auf alle 
Bürgschaften, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingegangen 
worden sind. 

2 Auf Bürgschaften, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes einge-
gangen worden sind, finden die Bestimmungen des neuen Rechts nur 
hinsichtlich der später eintretenden Tatsachen und mit folgenden Ein-
schränkungen Anwendung: 

1. Nicht anwendbar sind die neuen Artikel 492 Absatz 3, 496 
Absatz 2, 497 Absätze 3 und 4, 499, 500, 501 Absatz 4, 507 
Absätze 4 und 6, 511 Absatz 1. 

2. Die Vorschriften der neuen Artikel 493 über die Form und 494 
über das Erfordernis der Zustimmung des Ehegatten sind auf 
altrechtliche Bürgschaften nur anwendbar, soweit sie sich auf 
nachträgliche Änderungen der Bürgschaft beziehen. 

3. Artikel 496 Absatz 1 gilt mit der Massgabe, dass der Bürge 
nicht nur vor dem Hauptschuldner und vor Verwertung der 
Grundpfänder, sondern auch vor Verwertung der übrigen 
Pfandrechte belangt werden kann, sofern der Hauptschuldner 
mit seiner Leistung im Rückstand und erfolglos gemahnt wor-
den oder seine Zahlungsunfähigkeit offenkundig ist. 

  

587 SR 281.1 
588 Dieser Abschn. hat heute eine neue Fassung. 
589 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 10. Dez. 1941, in Kraft seit 1. Juli 1942 

(AS 58 279 290 644; BBl 1939 II 841). 

B. Konkurs-
privileg 

C. Inkrafttreten 
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4. Für die Mitteilung des Rückstandes gemäss Artikel 505 
Absatz 1 wird dem Gläubiger eine Frist von sechs Monaten 
nach Eintritt des Rückstandes, mindestens aber eine solche von 
drei Monaten seit dem Inkrafttreten des Gesetzes gewährt. 

5. Die Bestimmung des Artikels 505 Absatz 2 findet nur Anwen-
dung auf Konkurse, die mindestens drei Monate nach Inkraft-
treten des Gesetzes eröffnet, sowie auf Nachlassstundungen, 
die mindestens drei Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 
bewilligt worden sind. 

6. Die in Artikel 509 Absatz 3 genannte Frist beginnt für alt-
rechtliche Bürgschaften erst mit dem Inkrafttreten des Geset-
zes zu laufen. 

3 Die Vorschriften der Artikel 77–80 des Zollgesetzes vom 18."März 
2005590 bleiben vorbehalten.591 

4 Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes. 

Schluss- und Übergangsbestimmungen  
zu den Titeln XXIV–XXXIII592 

Art. 1 

Die Vorschriften des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches593 finden 
auch Anwendung auf dieses Gesetz. 

Art. 2 
1 Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und Genos-
senschaften, die im Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Handelsregister eingetragen sind, jedoch den gesetzlichen Vorschriften 
nicht entsprechen, haben binnen einer Frist von fünf Jahren ihre Sta-
tuten den neuen Bestimmungen anzupassen. 

2 Während dieser Frist unterstehen sie dem bisherigen Rechte, soweit 
ihre Statuten den neuen Bestimmungen widersprechen. 

3 Kommen die Gesellschaften dieser Vorschrift nicht nach, so sind sie 
nach Ablauf der Frist durch den Handelsregisterführer von Amtes 
wegen als aufgelöst zu erklären. 

  

590 SR 631.0 
591 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Zollgesetzes vom 18. März 2005, in Kraft seit 

1. Mai 2007 (SR 631.0). 
592 Eingefügt durch das BG vom 18. Dez. 1936 (AS 53 185; BBl 1928 I 205, 1932 I 217). 
593 SR 210 

A. Anwendbar-
keit des Schluss-
titels 

B. Anpassung  
alter Gesell-
schaften an das 
neue Recht 
I. Im 
Allgemeinen 
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4 Für Versicherungs- und Kreditgenossenschaften kann der Bundesrat 
im einzelnen Fall die Anwendbarkeit des alten Rechts verlängern. Der 
Antrag hierzu muss vor Ablauf von drei Jahren seit Inkrafttreten des 
Gesetzes gestellt werden. 

Art. 3 

Haben Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und 
Genossenschaften vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes Vermögens-
teile zur Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen 
für Angestellte und Arbeiter sowie für Genossenschafter erkennbar 
gewidmet, so haben sie diese Fonds binnen fünf Jahren den Bestim-
mungen der Artikel 673594 und 862595 anzupassen. 

Art. 4596 

Art. 5 
1 Der Bundesrat ist berechtigt, wenn ausserordentliche wirtschaftliche 
Verhältnisse es erfordern, Bestimmungen zu erlassen, die den Bilanz-
pflichtigen Abweichungen von den in diesem Gesetz aufgestellten 
Bilanzierungsvorschriften gestatten. Ein solcher Beschluss des Bun-
desrates ist zu veröffentlichen. 

2 Wenn bei der Aufstellung einer Bilanz ein solcher Bundesrats-
beschluss zur Anwendung gekommen ist, ist dies in der Bilanz zu ver-
merken. 

Art. 6597 

Art. 7 
1 Durch Veränderungen, die nach den Vorschriften dieses Gesetzes in 
den Haftungsverhältnissen der Genossenschafter eintreten, werden die 
Rechte der im Zeitpunkte des Inkrafttretens vorhandenen Gläubiger 
nicht beeinträchtigt. 

2 Genossenschaften, deren Mitglieder lediglich kraft der Vorschrift des 
Artikels 689 des bisherigen Obligationenrechts598 persönlich für die 
Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften, stehen während fünf 
Jahren unter den Bestimmungen des bisherigen Rechts. 

  

594 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
595 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
596 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Fusionsgesetzes vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung 

seit 1. Juli 2004 (SR 221.301). 
597 Gegenstandslos. 
598 AS 27 317 

II. Wohlfahrts-
fonds 

C. Bilanzvor-
schriften 
I. Vorbehalt aus-
serordentlicher 
Verhältnisse 

II. … 

D. Haftungs-
verhältnisse der 
Genossen-
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3 Während dieser Frist können Beschlüsse über ganze oder teilweise 
Ausschliessung der persönlichen Haftung oder über ausdrückliche 
Feststellung der Haftung in der Generalversammlung mit absoluter 
Mehrheit der Stimmen gefasst werden. Die Vorschrift des Artikels 889 
Absatz 2 über den Austritt findet keine Anwendung. 

Art. 8 
1 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden Firmen, die des-
sen Vorschriften nicht entsprechen, dürfen während zwei Jahren von 
diesem Zeitpunkte an unverändert fortbestehen. 

2 Bei irgendwelcher Änderung vor Ablauf dieser Frist sind sie jedoch 
mit gegenwärtigem Gesetze in Einklang zu bringen. 

Art. 9 

Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes als Namenpapiere ausge-
stellten Sparkassen- und Depositenhefte, Spareinlage- und Depositen-
scheine unterstehen den Vorschriften von Artikel 977 über Kraftlos-
erklärung von Schuldurkunden auch dann, wenn der Schuldner in der 
Urkunde sich nicht ausdrücklich vorbehalten hat, ohne Vorweisung 
der Schuldurkunde und ohne Kraftloserklärung zu leisten. 

Art. 10 

Aktien, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden 
sind, können 

1. einen Nennwert unter 100 Franken beibehalten; 

2. innerhalb dreier Jahre seit dem Inkrafttreten des Gesetzes bei 
einer Herabsetzung des Grundkapitals auf einen Nennwert 
unter 100 Franken gebracht werden. 

Art. 11 
1 Auf den Inhaber lautende Aktien und Interimsscheine, die vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes ausgegeben worden sind, unterstehen den 
Bestimmungen der Artikel 683 und 688 Absätze 1 und 3 nicht. 

2 Das Rechtsverhältnis der Zeichner und Erwerber dieser Aktien rich-
tet sich nach dem bisherigen Rechte. 

Art. 12 

Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgestellte Wechsel und 
Checks unterstehen in allen Beziehungen dem bisherigen Rechte. 

E. Geschäfts-
firmen 

F. Früher aus-
gegebene 
Wertpapiere 
I. Namenpapiere 

II. Aktien 
1. Nennwert 

2. Nicht voll 
einbezahlte  
Inhaberaktien 

III. Wechsel und 
Checks 
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Art. 13 

Für Fälle, auf die die Bestimmungen der Verordnung vom 20. Februar 
1918599 betreffend die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligatio-
nen und der ergänzenden Bundesratsbeschlüsse600 angewendet worden 
sind, gelten diese Vorschriften auch fernerhin. 

Art. 14601 

Art. 15 

Das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz vom 11. April 1889602 
wird abgeändert wie folgt: 

...603 

Art. 16 

Die Vorschriften des Bankengesetzes vom 8. November 1934604 
bleiben vorbehalten. 

Art. 17 

Das Bankengesetz vom 8. November 1934605 wird abgeändert wie 
folgt: 

…606 

Art. 18 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Widerspruch 
stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen des Bundes, insbesondere 
die dritte Abteilung des Obligationenrechts, betitelt: «Die Handels-
gesellschaften, Wertpapiere und Geschäftsfirmen» (BG vom 14. Juni 
1881607 über das Obligationenrecht, Art. 552–715 und 720–880), auf-
gehoben. 

  

599 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893] 
600 [AS 51 673, 53 454, 57 1514, 58 934, 62 1088, 63 1342] 
601 Aufgehoben durch Ziff. I Bst. c des Anhangs zum IPRG vom 18. Dez. 1987 (SR 291). 
602 SR 281.1 
603 Es handelt sich um die Änd. der Art. 39 Abs. 1 und 2, 47 Abs. 3, 68a, 178 Abs. 2 Ziff. 2, 

182 Ziff. 4, 183 und 219 Abs. 4 Zweite Klasse Bst. e. Sie wurden eingefügt im genannten 
BG. Art. 39 Abs. 1, 47, 68a, 182 Ziff. 4 und 219 Abs. 4 Zweite Klasse sind inzwischen 
aufgehoben oder haben eine neue Fassung. 

604 SR 952.0 
605 SR 952.0 
606 Es handelt sich um die Art. 11 Abs. 2, 13 Abs. 2, 14 Abs. 4 und 39. Sie wurden eingefügt 

im genannten BG. Art. 14 ist inzwischen aufgehoben und Art. 39 hat eine neue Fassung. 
607 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 Abs. 1. BS 2 3 SchlT Art. 60 Abs. 2] 

G. Gläubiger-
gemeinschaft 

H. … 

J. Abänderung 
des Schuld-
betreibungs- und 
Konkursgesetzes

K. Verhältnis 
zum Banken-
gesetz 
I. Allgemeiner 
Vorbehalt 

II. Abänderung 
einzelner  
Vorschriften 

L. Aufhebung 
von Bundes-
zivilrecht 



Obligationenrecht 

434 

220 

Art. 19 
1 Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1937 in Kraft. 

2 Ausgenommen ist der Abschnitt über die Gläubigergemeinschaft bei 
Anleihensobligationen (Art. 1157–1182), dessen Inkrafttreten der 
Bundesrat festsetzen wird.608 

3 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. 

Schlussbestimmungen zum Sechsundzwanzigsten Titel609 

Art. 1 

Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches610 gilt für dieses Gesetz. 

Art. 2 
1 Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister einge-
tragen sind, jedoch den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entspre-
chen, müssen innert fünf Jahren ihre Statuten den neuen Bestimmun-
gen anpassen. 

2 Gesellschaften die ihre Statuten trotz öffentlicher Aufforderung 
durch mehrfache Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
und in den kantonalen Amtsblättern nicht innert fünf Jahren den 
Bestimmungen über das Mindestkapital, die Mindesteinlage und die 
Partizipations- und Genussscheine anpassen, werden auf Antrag des 
Handelsregisterführers vom Richter aufgelöst. Der Richter kann eine 
Nachfrist von höchstens sechs Monaten ansetzen. Gesellschaften, die 
vor dem 1. Januar 1985 gegründet wurden, sind von der Anpassung 
ihrer Statutenbestimmung über das Mindestkapital ausgenommen. 
Gesellschaften, deren Partizipationskapital am 1. Januar 1985 das 
Doppelte des Aktienkapitals überstieg, sind von dessen Anpassung an 
die gesetzliche Begrenzung ausgenommen. 

3 Andere statutarische Bestimmungen, die mit dem neuen Recht 
unvereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch fünf 
Jahre, in Kraft. 

  

608 Dieser Abschnitt ist in der Fassung des BG vom 1. April 1949 in Kraft gesetzt worden. 
Für den Text in der ursprünglichen Fassung siehe AS 53 185. 

609 Eingefügt durch Ziff. III des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Juli 1992 
(AS 1992 733 786; BBl 1983 II 745). 

610 SR 210 

M. Inkrafttreten 
dieses Gesetzes 
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des Zivilgesetz-
buches 

B. Anpassung an 
das neue Recht 
I. Im 
Allgemeinen 
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Art. 3 
1 Die Artikel 656a, 656b Absätze 2 und 3, 656c und 656d sowie 656g 
gelten für bestehende Gesellschaften mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, auch wenn ihnen die Statuten oder Ausgabebedingungen 
widersprechen. Sie gelten für Titel, die als Partizipationsscheine oder 
Genussscheine bezeichnet sind, einen Nennwert haben und in den Pas-
siven der Bilanz ausgewiesen sind. 

2 Die Gesellschaften müssen für die in Absatz 1 genannten Titel innert 
fünf Jahren die Ausgabebedingungen in den Statuten niederlegen und 
Artikel 656f anpassen, die erforderlichen  

Eintragungen in das Handelsregister veranlassen und die Titel, die sich 
im Umlauf befinden und nicht als Partizipationsscheine bezeichnet 
sind, mit dieser Bezeichnung versehen. 

3 Für andere als in Absatz 1 genannte Titel gelten die neuen Vorschrif-
ten über die Genussscheine, auch wenn sie als Partizipationsscheine 
bezeichnet sind. Innert fünf Jahren müssen sie nach dem neuen Recht 
bezeichnet werden und dürfen keinen Nennwert mehr angeben. Die 
Statuten sind entsprechend abzuändern. Vorbehalten bleibt die 
Umwandlung in Partizipationsscheine. 

Art. 4 

In Ergänzung zu Artikel 685d Absatz 1 kann die Gesellschaft, auf-
grund statutarischer Bestimmung, Personen als Erwerber börsenkotier-
ter Namenaktien ablehnen, soweit und solange deren Anerkennung die 
Gesellschaft daran hindern könnte, durch Bundesgesetze geforderte 
Nachweise über die Zusammensetzung des Kreises der Aktionäre zu 
erbringen. 

Art. 5 

Gesellschaften, die in Anwendung von Artikel 10 der Schluss- und 
Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 
1936 über die Revision der Titel 24–33 des Obligationenrechtes611 
Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von unter zehn Franken bei-
behalten haben, sowie Gesellschaften, bei denen der Nennwert der 
grösseren Aktien mehr als das Zehnfache des Nennwertes der kleine-
ren Aktien beträgt, müssen ihre Statuten dem Artikel 693 Absatz 2 
zweiter Satz nicht anpassen. Sie dürfen jedoch keine neuen Aktien 
mehr ausgeben, deren Nennwert mehr als das Zehnfache des Nenn-
wertes der kleineren Aktien oder weniger als zehn Prozent des Nenn-
wertes der grösseren Aktien beträgt. 

  

611 Siehe hiervor. 

II. Einzelne  
Bestimmungen 
1. Partizipations-
und Genuss-
scheine 

2. Ablehnung 
von Namen-
aktionären 

3. Stimmrechts-
aktien 
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Art. 6 

Hat eine Gesellschaft durch blosse Wiedergabe von Bestimmungen 
des bisherigen Rechts für bestimmte Beschlüsse Vorschriften über 
qualifizierte Mehrheiten in die Statuten übernommen, so kann binnen 
eines Jahres seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes mit absoluter 
Mehrheit aller an einer Generalversammlung vertretenen Aktienstim-
men die Anpassung an das neue Recht beschlossen werden. 

Art. 7 

Es werden geändert: 

1. Bundesgesetz vom 27. Juni 1973612 über die Stempelabgaben 

Art. 1 Abs. 1 Bst. a und b613 

… 

Art. 5 Abs. 1 Bst. a fünfter Strich und Abs. 2 Bst. b 

… 

Art. 6 Abs. 1 Bst. g 

… 

Art. 7 Abs. 1 Bst. a und abis 

… 

Art. 9 Abs. 1 Bst. c614 und d 

… 

Art. 11 Bst. b615 

… 

Art. 13 Abs. 2 Bst. a zweiter Strich 616 

… 

Art. 14 Abs. 1 Bst. a und b617 

… 

  

612 SR 641.10. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
613 Diese Bst. haben heute eine neue Fassung. 
614 Dieser Bst. ist heute aufgehoben. 
615 Dieser Bst. ist heute aufgehoben. 
616 Dieser Abs. hat heute eine neue Fassung. 
617 Diese Bst. haben heute eine neue Fassung. 

4. Qualifizierte 
Mehrheiten 

C. Änderung von 
Bundesgesetzen 
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2. Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965618 über die  
Verrechnungssteuer 

Art. 4 Abs. 1 Bst. b 

… 

3. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 23. Juni 1978619 

Art. 21 Abs. 2–4620 

… 

Art. 42 Abs. 1 Bst. a621 

… 

Art. 8 

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

Art. 9 

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Schlussbestimmungen zum zweiten Abschnitt  
des XXXIV. Titels622 

1. In Artikel 657 des Obligationenrechts wird Absatz 3 gestri-
chen; als letzter Absatz wird beigefügt.623 

 … 

2. Die Artikel 71 Absatz 1, 72 Absatz 1 und 73 des Bundesgeset-
zes vom 28. September 1944624 über rechtliche Schutzmass-
nahmen für die Hotel- und die Stickereiindustrie werden auf-
gehoben und durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

 …625 

  

618 SR 642.21. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
619 [AS 1978 1836, 1988 414, 1992 288 Anhang Ziff. 66 733 SchlB Art. 7 Ziff. 3 2363 

Anhang Ziff. 2, 1993 3204, 1995 1328 Anhang Ziff. 2 3517 Ziff. I 12 5679, 2000 2355 
Anhang Ziff. 28, 2003 232, 2004 1677 Anhang Ziff. 4 2617 Anhang Ziff. 12.  
AS 2005 5269 Anhang Ziff. I 3] 

620 Abs. 4 hat heute eine neue Fassung. 
621 Dieser Bst. hat heute eine neue Fassung. 
622 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 1. April 1949, in Kraft seit 1. Jan. 1950 

(AS 1949 I 791 801; BBl 1947 III 869). 
623 Dieser Art. hat heute eine neue Fassung. 
624 [BS 10 454; AS 1949 I 791 Ziff. II 2, II 1665, 1950 II 963, 1953 509. AS 1955 1107 

Art. 80 Bst. c] 
625 Für den Text dieser Bestimmungen siehe AS 1949 I 791. 

D. Referendum 

E. Inkrafttreten 
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3. Die unter dem bisherigen Recht gefassten Gemeinschafts-
beschlüsse behalten ihre Gültigkeit unter dem neuen Recht. 

 Für Beschlüsse, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gefasst 
werden, sind die Vorschriften des neuen Rechts massgebend. 

 Sind indessen einem Schuldner schon unter dem bisherigen 
Recht durch Gläubigergemeinschaftsbeschlüsse Erleichterun-
gen gewährt worden, die den in Artikel 1170 vorgesehenen 
gleich oder entsprechend sind, so müssen sie bei der Anwen-
dung dieser Vorschrift angemessen berücksichtigt werden. 

 Im Übrigen sind die Schluss- und Übergangsbestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1936 über die Revision 
der Titel XXIV–XXXIII des Obligationenrechts anwendbar. 

4. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die widerspre-
chenden Bestimmungen, insbesondere die Verordnung des 
Bundesrates vom 20. Februar 1918626 betreffend die Gläubi-
gergemeinschaft bei Anleihensobligationen, aufgehoben. 

5. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes. 

  

626 [AS 34 231, 35 297, 36 623 893] 
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a. Sicherung der Vorauszahlungen Art. 227b 

b. Bezugsrecht des Käufers Art. 227c 

c. Zahlung des Kaufpreises Art. 227d 

d. Preisbestimmung Art. 227e 

3. Beendigung des Vertrages 

a. Kündigungsrecht Art. 227f 

b. Vertragsdauer Art. 227g 

4. Verzug des Käufers Art. 227h 

5. Geltungsbereich Art. 227i 

6. Anwendung des Konsumkreditgesetzes Art. 228 

D. Versteigerung 
I. Abschluss des Kaufes Art. 229 

II. Anfechtung Art. 230 

III. Gebundenheit des Bietenden 

1. Im Allgemeinen Art. 231 

2. Bei Grundstücken Art. 232 

IV. Barzahlung Art. 233 

V. Gewährleistung Art. 234 

VI. Eigentumsübergang Art. 235 

VII. Kantonale Vorschriften Art. 236 

Fünfter Abschnitt: Der Tauschvertrag 

A. Verweisung auf den Kauf Art. 237 

B. Gewährleistung Art. 238 

Siebenter Titel: Die Schenkung 
A. Inhalt der Schenkung Art. 239 
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B. Persönliche Fähigkeit 
I. Des Schenkers Art. 240 

II. Des Beschenkten Art. 241 

C. Errichtung der Schenkung 
I. Schenkung von Hand zu Hand Art. 242 

II. Schenkungsversprechen Art. 243 

III. Bedeutung der Annahme Art. 244 

D. Bedingungen und Auflagen 
I. Im Allgemeinen Art. 245 

II. Vollziehung der Auflagen Art. 246 

III. Verabredung des Rückfalls Art. 247 

E. Verantwortlichkeit des Schenkers Art. 248 

F. Aufhebung der Schenkung 
I. Rückforderung der Schenkung Art. 249 

II. Widerruf und Hinfälligkeit des Schenkungsversprechens Art. 250 

III. Verjährung und Klagerecht der Erben Art. 251 

IV. Tod des Schenkers Art. 252 

Achter Titel: Die Miete 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

A. Begriff und Geltungsbereich 
I. Begriff Art. 253 

II. Geltungsbereich 

1. Wohn- und Geschäftsräume Art. 253a 

2. Bestimmungen über den Schutz vor missbräuchlichen 
Mietzinsen Art. 253b 

B. Koppelungsgeschäfte Art. 254 

C. Dauer des Mietverhältnisses Art. 255 

D. Pflichten des Vermieters 
I. Im Allgemeinen Art. 256 

II. Auskunftspflicht Art. 256a 

III. Abgaben und Lasten Art. 256b 

E. Pflichten des Mieters 
I. Zahlung des Mietzinses und der Nebenkosten 

1. Mietzins Art. 257 

2. Nebenkosten 

a. Im Allgemeinen Art. 257a 
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b. Wohn- und Geschäftsräume Art. 257b 

3. Zahlungstermine Art. 257c 

4. Zahlungsrückstand des Mieters Art. 257d 

II. Sicherheiten durch den Mieter Art. 257e 

III. Sorgfalt und Rücksichtnahme Art. 257f 

IV. Meldepflicht Art. 257g 

V. Duldungspflicht Art. 257h 

F. Nichterfüllung oder mangelhafte Erfüllung des Vertrags 
bei Übergabe der Sache Art. 258 

G. Mängel während der Mietdauer 
I. Pflicht des Mieters zu kleinen Reinigungen und  
Ausbesserungen Art. 259 

II. Rechte des Mieters 

1. Im Allgemeinen Art. 259a 

2. Beseitigung des Mangels 

a. Grundsatz Art. 259b 

b. Ausnahme Art. 259c 

3. Herabsetzung des Mietzinses Art. 259d 

4. Schadenersatz Art. 259e 

5. Übernahme des Rechtsstreits Art. 259f 

6. Hinterlegung des Mietzinses 

a. Grundsatz Art. 259g 

b. Herausgabe der hinterlegten Mietzinse Art. 259h 

c. Verfahren Art. 259i 

H. Erneuerungen und Änderungen 
I. Durch den Vermieter Art. 260 

II. Durch den Mieter Art. 260a 

J. Wechsel des Eigentümers 
I. Veräusserung der Sache Art. 261 

II. Einräumung beschränkter dinglicher Rechte Art. 261a 

III. Vormerkung im Grundbuch Art. 261b 

K. Untermiete Art. 262 

L. Übertragung der Miete auf einen Dritten Art. 263 

M. Vorzeitige Rückgabe der Sache Art. 264 

N. Verrechnung Art. 265 

O. Beendigung des Mietverhältnisses 
I. Ablauf der vereinbarten Dauer Art. 266 
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II. Kündigungsfristen und -termine 

1. Im Allgemeinen Art. 266a 

2. Unbewegliche Sachen und Fahrnisbauten Art. 266b 

3. Wohnungen Art. 266c 

4. Geschäftsräume Art. 266d 

5. Möblierte Zimmer und Einstellplätze Art. 266e 

6. Bewegliche Sachen Art. 266f 

III. Ausserordentliche Kündigung 

1. Aus wichtigen Gründen Art. 266g 

2. Konkurs des Mieters Art. 266h 

3. Tod des Mieters Art. 266i 

4. Bewegliche Sachen Art. 266k 

IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen 

1. Im Allgemeinen Art. 266l 

2. Wohnung der Familie 

a. Kündigung durch den Mieter Art. 266m 

b. Kündigung durch den Vermieter Art. 266n 

3. Nichtigkeit der Kündigung Art. 266o 

P. Rückgabe der Sache 
I. Im Allgemeinen Art. 267 

II. Prüfung der Sache und Meldung an den Mieter Art. 267a 

Q. Retentionsrecht des Vermieters 
I. Umfang Art. 268 

II. Sachen Dritter Art. 268a 

III. Geltendmachung Art. 268b 

Zweiter Abschnitt: Schutz vor missbräuchlichen 
Mietzinsen und andern missbräuchlichen Forderungen 
des Vermieters bei der Miete von Wohn- und 
Geschäftsräumen 

A. Missbräuchliche Mietzinse 
I. Regel Art. 269 

II. Ausnahmen Art. 269a 

B. Indexierte Mietzinse Art. 269b 

C. Gestaffelte Mietzinse Art. 269c 

D. Mietzinserhöhungen und andere einseitige Vertrags-
änderungen durch den Vermieter Art. 269d 

E. Anfechtung des Mietzinses 
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I. Herabsetzungsbegehren 

1. Anfangsmietzins Art. 270 

2. Während der Mietdauer Art. 270a 

II. Anfechtung von Mietzinserhöhungen und andern  
einseitigen Vertragsänderungen Art. 270b 

III. Anfechtung indexierter Mietzinse Art. 270c 

IV. Anfechtung gestaffelter Mietzinse Art. 270d 

F. Weitergeltung des Mietvertrages während des Anfech-
tungsverfahrens Art. 270e 

Dritter Abschnitt: Kündigungsschutz bei der Miete von 
Wohn- und Geschäftsräumen 

A. Anfechtbarkeit der Kündigung 
I. Im Allgemeinen Art. 271 

II. Kündigung durch den Vermieter Art. 271a 

B. Erstreckung des Mietverhältnisses 
I. Anspruch des Mieters Art. 272 

II. Ausschluss der Erstreckung Art. 272a 

III. Dauer der Erstreckung Art. 272b 

IV. Weitergeltung des Mietvertrags Art. 272c 

V. Kündigung während der Erstreckung Art. 272d 

C. Verfahren: Behörden und Fristen Art. 273 

D. Wohnung der Familie Art. 273a 

E. Untermiete Art. 273b 

F. Zwingende Bestimmungen Art. 273c 

Vierter Abschnitt: Behörden und Verfahren 

A. Grundsatz Art. 274 

B. Schlichtungsbehörde 

C. … Art. 274a 

 Art. 274b 

D. Schiedsgericht Art. 274c 

E. Verfahren bei der Miete von Wohn- und  
Geschäftsräumen 

I. Grundsatz Art. 274d 

II. Schlichtungsverfahren Art. 274e 

III. Gerichtsverfahren Art. 274f 

F. Ausweisungsbehörde Art. 274g 
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Achter Titelbis: Die Pacht 
A. Begriff und Geltungsbereich 

I. Begriff Art. 275 

II. Geltungsbereich 

1. Wohn- und Geschäftsräume Art. 276 

2. Landwirtschaftliche Pacht Art. 276a 

B. Inventaraufnahme Art. 277 

C. Pflichten des Verpächters 
I. Übergabe der Sache Art. 278 

II. Hauptreparaturen Art. 279 

III. Abgaben und Lasten Art. 280 

D. Pflichten des Pächters 
I. Zahlung des Pachtzinses und der Nebenkosten 

1. Im Allgemeinen Art. 281 

2. Zahlungsrückstand des Pächters Art. 282 

II. Sorgfalt, Rücksichtnahme und Unterhalt 

1. Sorgfalt und Rücksichtnahme Art. 283 

2. Ordentlicher Unterhalt Art. 284 

3. Pflichtverletzung Art. 285 

III. Meldepflicht Art. 286 

IV. Duldungspflicht Art. 287 

E. Rechte des Pächters bei Nichterfüllung des Vertrags 
und bei Mängeln Art. 288 

F. Erneuerungen und Änderungen 
I. Durch den Verpächter Art. 289 

II. Durch den Pächter Art. 289a 

G. Wechsel des Eigentümers Art. 290 

H. Unterpacht Art. 291 

J. Übertragung der Pacht auf einen Dritten Art. 292 

K. Vorzeitige Rückgabe der Sache Art. 293 

L. Verrechnung Art. 294 

M. Beendigung des Pachtverhältnisses 
I. Ablauf der vereinbarten Dauer Art. 295 

II. Kündigungsfristen und -termine Art. 296 

III. Ausserordentliche Beendigung 

1. Aus wichtigen Gründen Art. 297 
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2. Konkurs des Pächters Art. 297a 

3. Tod des Pächters Art. 297b 

IV. Form der Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen Art. 298 

N. Rückgabe der Sache 
I. Im Allgemeinen Art. 299 

II. Prüfung der Sache und Meldung an den Pächter Art. 299a 

III. Ersatz von Gegenständen des Inventars Art. 299b 

O. Retentionsrecht Art. 299c 

P. Kündigungsschutz bei der Pacht von Wohn- und Ge-
schäftsräumen Art. 300 

Q. Behörden und Verfahren Art. 301 

R. Viehpacht und Viehverstellung 
I. Rechte und Pflichten des Einstellers Art. 302 

II. Haftung Art. 303 

III. Kündigung Art. 304 

Neunter Titel: Die Leihe 

Erster Abschnitt: Die Gebrauchsleihe 

A. Begriff Art. 305 

B. Wirkung 
I. Gebrauchsrecht des Entlehners Art. 306 

II. Kosten der Erhaltung Art. 307 

III. Haftung mehrerer Entlehner Art. 308 

C. Beendigung 
I. Bei bestimmtem Gebrauch Art. 309 

II. Bei unbestimmtem Gebrauch Art. 310 

III. Beim Tod des Entlehners Art. 311 

Zweiter Abschnitt: Das Darlehen 

A. Begriff Art. 312 

B. Wirkung 
I. Zinse 

1. Verzinslichkeit Art. 313 

2. Zinsvorschriften Art. 314 

II. Verjährung des Anspruchs auf Aushändigung und Annahme Art. 315 

III. Zahlungsunfähigkeit des Borgers Art. 316 

C. Hingabe an Geldes Statt Art. 317 
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D. Zeit der Rückzahlung Art. 318 

Zehnter Titel: Der Arbeitsvertrag 

Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag 

A. Begriff und Entstehung 
I. Begriff Art. 319 

II. Entstehung Art. 320 

B. Pflichten des Arbeitnehmers 
I. Persönliche Arbeitspflicht Art. 321 

II. Sorgfalts- und Treuepflicht Art. 321a 

III. Rechenschafts- und Herausgabepflicht Art. 321b 

IV. Überstundenarbeit Art. 321c 

V. Befolgung von Anordnungen und Weisungen Art. 321d 

VI. Haftung des Arbeitnehmers Art. 321e 

C. Pflichten des Arbeitgebers 
I. Lohn 

1. Art und Höhe im Allgemeinen Art. 322 

2. Anteil am Geschäftsergebnis Art. 322a 

3. Provision 

a. Entstehung Art. 322b 

b. Abrechnung Art. 322c 

4. Gratifikation Art. 322d 

II. Ausrichtung des Lohnes 

1. Zahlungsfristen und -termine Art. 323 

2. Lohnrückbehalt Art. 323a 

3. Lohnsicherung Art. 323b 

III. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung 

1. bei Annahmeverzug des Arbeitgebers Art. 324 

2. bei Verhinderung des Arbeitnehmers 

a. Grundsatz Art. 324a 

b. Ausnahmen Art. 324b 

IV. Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen Art. 325 

V. Akkordlohnarbeit 

1. Zuweisung von Arbeit Art. 326 

2. Akkordlohn Art. 326a 

VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen 

1. Arbeitsgeräte und Material Art. 327 

2. Auslagen 
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a. im Allgemeinen Art. 327a 

b. Motorfahrzeug Art. 327b 

c. Fälligkeit Art. 327c 

VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers 

1. im Allgemeinen Art. 328 

2. bei Hausgemeinschaft Art. 328a 

3. Bei der Bearbeitung von Personendaten Art. 328b 

VIII. Freizeit, Ferien, Urlaub für Jugendarbeit und  
Mutterschaftsurlaub 

1. Freizeit Art. 329 

2. Ferien 

a. Dauer Art. 329a 

b. Kürzung Art. 329b 

c. Zusammenhang und Zeitpunkt Art. 329c 

d. Lohn Art. 329d 

3. Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit Art. 329e 

4. Mutterschafts- urlaub Art. 329f  

IX. Übrige Pflichten 

1. Kaution Art. 330 

2. Zeugnis Art. 330a 

3. Informationspflicht Art. 330b 

D. Personalvorsorge 
I. Pflichten des Arbeitgebers Art. 331 

II. Beginn und Ende des Vorsorgeschutzes Art. 331a 

III. Abtretung und Verpfändung Art. 331b 

IV. Gesundheitliche Vorbehalte Art. 331c 

V. Wohneigentumsförderung  

1. Verpfändung Art. 331d 

2. Vorbezug Art. 331e 

3. Einschränkungen während einer Unterdeckung der 
Vorsorgeeinrichtung  Art. 331f  

E. Rechte an Erfindungen und Designs Art. 332 
 Art. 332a 

F. Übergang des Arbeitsverhältnisses 
1. Wirkungen Art. 333 

2. Konsultation der Arbeitnehmervertretung Art. 333a 

G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
I. Befristetes Arbeitsverhältnis Art. 334 
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II. Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

1. Kündigung im Allgemeinen Art. 335 

2. Kündigungsfristen 

a. im Allgemeinen Art. 335a 

b. während der Probezeit Art. 335b 

c. nach Ablauf der Probezeit Art. 335c 

IIbis. Massenentlassung 

1. Begriff Art. 335d 

2. Geltungsbereich Art. 335e 

3. Konsultation der Arbeitnehmervertretung Art. 335f  

4. Verfahren Art. 335g 

III. Kündigungsschutz 

1. Missbräuchliche Kündigung 

a. Grundsatz Art. 336 

b. Sanktionen Art. 336a 

c. Verfahren Art. 336b 

2. Kündigung zur Unzeit 

a. durch den Arbeitgeber Art. 336c 

b. durch den Arbeitnehmer Art. 336d 

IV. Fristlose Auflösung 

1. Voraussetzungen 

a. aus wichtigen Gründen Art. 337 

b. wegen Lohngefährdung Art. 337a 

2. Folgen 

a. bei gerechtfertigter Auflösung Art. 337b 

b. bei ungerechtfertigter Entlassung Art. 337c 

c. bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Ar-
beitsstelle Art. 337d 

V. Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers 

1. Tod des Arbeitnehmers Art. 338 

2. Tod des Arbeitgebers Art. 338a 

VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

1. Fälligkeit der Forderungen Art. 339 

2. Rückgabepflichten Art. 339a 

3. Abgangsentschädigung 

a. Voraussetzungen Art. 339b 

b. Höhe und Fälligkeit Art. 339c 

c. Ersatzleistungen Art. 339d 

VII. Konkurrenzverbot 
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1. Voraussetzungen Art. 340 

2. Beschränkungen Art. 340a 

3. Folgen der Übertretung Art. 340b 

4. Wegfall Art. 340c 

H. Unverzichtbarkeit und Verjährung Art. 341 

I. Vorbehalt und zivilrechtliche Wirkungen des  
öffentlichen Rechts Art. 342 

K. Zivilrechtspflege Art. 343 

Zweiter Abschnitt: Besondere Einzelarbeitsverträge 

A. Der Lehrvertrag 
I. Begriff und Entstehung 

1. Begriff Art. 344 

2. Entstehung und Inhalt Art. 344a 

II. Wirkungen 

1. Besondere Pflichten der lernenden Person und ihrer 
gesetzlichen Vertretung Art. 345 

2. Besondere Pflichten des Arbeitgebers Art. 345a 

III. Beendigung 

1. Vorzeitige Auflösung Art. 346 

2. Lehrzeugnis Art. 346a 

B. Der Handelsreisendenvertrag 
I. Begriff und Entstehung 

1. Begriff Art. 347 

2. Entstehung und Inhalt Art. 347a 

II. Pflichten und Vollmachten des Handelsreisenden 

1. Besondere Pflichten Art. 348 

2. Delcredere Art. 348a 

3. Vollmachten Art. 348b 

III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers 

1. Tätigkeitskreis Art. 349 

2. Lohn 

a. im Allgemeinen Art. 349a 

b. Provision Art. 349b 

c. bei Verhinderung an der Reisetätigkeit Art. 349c 

3. Auslagen Art. 349d 

4. Retentionsrecht Art. 349e 
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IV. Beendigung 

1. Besondere Kündigung Art. 350 

2. Besondere Folgen Art. 350a 

C. Der Heimarbeitsvertrag 
I. Begriff und Entstehung 

1. Begriff Art. 351 

2. Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen Art. 351a 

II. Besondere Pflichten des Arbeitnehmers 

1. Ausführung der Arbeit Art. 352 

2. Material und Arbeitsgeräte Art. 352a 

III. Besondere Pflichten des Arbeitgebers 

1. Abnahme des Arbeitserzeugnisses Art. 353 

2. Lohn 

a. Ausrichtung des Lohnes Art. 353a 

b. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung Art. 353b 

IV. Beendigung Art. 354 

D. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften 
 Art. 355 

Dritter Abschnitt: Gesamtarbeitsvertrag und 
Normalarbeitsvertrag 

A. Gesamtarbeitsvertrag 
I. Begriff, Inhalt, Form und Dauer 

1. Begriff und Inhalt Art. 356 

2. Freiheit der Organisation und der Berufsausübung Art. 356a 

3. Anschluss Art. 356b 

4. Form und Dauer Art. 356c 

II. Wirkungen 

1. auf die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer Art. 357 

2. unter den Vertragsparteien Art. 357a 

3. gemeinsame Durchführung Art. 357b 

III. Verhältnis zum zwingenden Recht Art. 358 

B. Normalarbeitsvertrag 
I. Begriff und Inhalt Art. 359 

II. Zuständigkeit und Verfahren Art. 359a 

III. Wirkungen Art. 360 

IV. Mindestlöhne 

1. Voraussetzungen Art. 360a 
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2. Tripartite Kommissionen Art. 360b 

3. Amtsgeheimnis Art. 360c 

4. Wirkungen Art. 360d 

5. Klagerecht der Verbände Art. 360e 

6. Meldung Art. 360f 

Vierter Abschnitt: Zwingende Vorschriften 

A. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitgebers und 
des Arbeitnehmers Art. 361 

B. Unabänderlichkeit zuungunsten des Arbeitnehmers Art. 362 

Elfter Titel: Der Werkvertrag 
A. Begriff Art. 363 

B. Wirkungen 
I. Pflichten des Unternehmers 

1. Im Allgemeinen Art. 364 

2. Betreffend den Stoff Art. 365 

3. Rechtzeitige Vornahme und vertragsgemässe Ausführung 
der Arbeit Art. 366 

4. Haftung für Mängel 

a. Feststellung der Mängel Art. 367 

b. Recht des Bestellers bei Mängeln Art. 368 

c. Verantwortlichkeit des Bestellers Art. 369 

d. Genehmigung des Werkes Art. 370 

e. Verjährung Art. 371 

II. Pflichten des Bestellers 

1. Fälligkeit der Vergütung Art. 372 

2. Höhe der Vergütung 

a. Feste Übernahme Art. 373 

b. Festsetzung nach dem Wert der Arbeit Art. 374 

C. Beendigung 
I. Rücktritt wegen Überschreitung des Kostenansatzes Art. 375 

II. Untergang des Werkes Art. 376 

III. Rücktritt des Bestellers gegen Schadloshaltung Art. 377 

IV. Unmöglichkeit der Erfüllung aus Verhältnissen des 
Bestellers Art. 378 

V. Tod und Unfähigkeit des Unternehmers Art. 379 
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Zwölfter Titel: Der Verlagsvertrag 
A. Begriff Art. 380 

B. Wirkungen 
I. Übertragung des Urheberrechts und Gewährleistung Art. 381 

II. Verfügung des Verlaggebers Art. 382 

III. Bestimmung der Auflagen Art. 383 

IV. Vervielfältigung und Vertrieb Art. 384 

V. Verbesserungen und Berichtigungen Art. 385 

VI. Gesamtausgaben und Einzelausgaben Art. 386 

VII. Übersetzungsrecht Art. 387 

VIII. Honorar des Verlaggebers 

1. Höhe des Honorars Art. 388 

2. Fälligkeit Abrechnung und Freiexemplare Art. 389 

C. Beendigung 
I. Untergang des Werkes Art. 390 

II. Untergang der Auflage Art. 391 

III. Endigungsgründe in der Person des Urhebers und des 
Verlegers Art. 392 

D. Bearbeitung eines Werkes nach Plan des Verlegers Art. 393 

Dreizehnter Titel: Der Auftrag 

Erster Abschnitt: Der einfache Auftrag 

A. Begriff Art. 394 

B. Entstehung Art. 395 

C. Wirkungen 
I. Umfang des Auftrages Art. 396 

II. Verpflichtungen des Beauftragten 

1. Vorschriftsgemässe Ausführung Art. 397 

2. Haftung für getreue Ausführung 

a. Im Allgemeinen Art. 398 

b. Bei Übertragung der Besorgung auf einen Dritten Art. 399 

3. Rechenschaftsablegung Art. 400 

4. Übergang der erworbenen Rechte Art. 401 

III. Verpflichtungen des Auftraggebers Art. 402 

IV. Haftung mehrerer Art. 403 
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D. Beendigung 
I. Gründe 

1. Widerruf, Kündigung Art. 404 

2. Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs Art. 405 

II. Wirkung des Erlöschens Art. 406 

Erster Abschnittbis: Auftrag zur Ehe- oder zur 
Partnerschaftsvermittlung 

A. Begriff und anwendbares Recht Art. 406a 

B. Vermittlung von oder an Personen aus dem Ausland 
I. Kosten der Rückreise Art. 406b 

II. Bewilligungspflicht Art. 406c 

C. Form und Inhalt Art. 406d 

D. Inkrafttreten, Rücktritt Art. 406e 

E. Rücktrittserklärung und Kündigung Art. 406f 

F. Information und Datenschutz Art. 406g 

G. Herabsetzung Art. 406h 

Zweiter Abschnitt: Der Kreditbrief und der Kreditauftrag 

A. Kreditbrief Art. 407 

B. Kreditauftrag 
I. Begriff und Form Art. 408 

II. Vertragsunfähigkeit des Dritten Art. 409 

III. Eigenmächtige Stundung Art. 410 

IV. Kreditnehmer und Auftraggeber Art. 411 

Dritter Abschnitt: Der Mäklervertrag 

A. Begriff und Form Art. 412 

B. Mäklerlohn 
I. Begründung Art. 413 

II. Festsetzung Art. 414 

III. Verwirkung Art. 415 

IV. ... Art. 416 

V. Herabsetzung Art. 417 

C. Vorbehalt kantonalen Rechtes Art. 418 

Vierter Abschnitt: Der Agenturvertrag 

A. Allgemeines 
I. Begriff Art. 418a 



Obligationenrecht 

464 

220 

II. Anwendbares Recht Art. 418b 

B. Pflichten des Agenten 
I. Allgemeines und Delcredere Art. 418c 

II. Geheimhaltungspflicht und Konkurrenzverbot Art. 418d 

C. Vertretungsbefugnis Art. 418e 

D. Pflichten des Auftraggebers 
I. Im Allgemeinen Art. 418f 

II. Provision 

1. Vermittlungs- und Abschlussprovision 

a. Umfang und Entstehung Art. 418g 

b. Dahinfallen Art. 418h 

c. Fälligkeit Art. 418i 

d. Abrechnung Art. 418k 

2. Inkassoprovision Art. 418l 

III. Verhinderung an der Tätigkeit Art. 418m 

IV. Kosten und Auslagen Art. 418n 

V. Retentionsrecht Art. 418o 

E. Beendigung 
I. Zeitablauf Art. 418p 

II. Kündigung 

1. Im Allgemeinen Art. 418q 

2. Aus wichtigen Gründen Art. 418r 

III. Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs Art. 418s 

IV. Ansprüche des Agenten 

1. Provision Art. 418t 

2. Entschädigung für die Kundschaft Art. 418u 

V. Rückgabepflichten Art. 418v 

Vierzehnter Titel: Die Geschäftsführung ohne Auftrag 
A. Stellung des Geschäftsführers 

I. Art der Ausführung Art. 419 

II. Haftung des Geschäftsführers im Allgemeinen Art. 420 

III. Haftung des vertragsunfähigen Geschäftsführers Art. 421 

B. Stellung des Geschäftsherrn 
I. Geschäftsführung im Interesse des Geschäftsherrn Art. 422 

II. Geschäftsführung im Interesse des Geschäftsführers Art. 423 

III. Genehmigung der Geschäftsführung Art. 424 
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Fünfzehnter Titel: Die Kommission 
A. Einkaufs- und Verkaufskommission 

I. Begriff Art. 425 

II. Pflichten des Kommissionärs 

1. Anzeigepflicht, Versicherung Art. 426 

2. Behandlung des Kommissionsgutes Art. 427 

3. Preisansatz des Kommittenten Art. 428 

4. Vorschuss- und Kreditgewährung an Dritte Art. 429 

5. Delcredere-Stehen Art. 430 

III. Rechte des Kommissionärs 

1. Ersatz für Vorschüsse und Auslagen Art. 431 

2. Provision 

a. Anspruch Art. 432 

b. Verwirkung und Umwandlung in Eigengeschäft Art. 433 

3. Retentionsrecht Art. 434 

4. Versteigerung des Kommissionsgutes Art. 435 

5. Eintritt als Eigenhändler 

a. Preisberechnung und Provision Art. 436 

b. Vermutung des Eintrittes Art. 437 

c. Wegfall des Eintrittsrechtes Art. 438 

B. Speditionsvertrag Art. 439 

Sechzehnter Titel: Der Frachtvertrag 
A. Begriff Art. 440 

B. Wirkungen 
I. Stellung des Absenders 

1. Notwendige Angaben Art. 441 

2. Verpackung Art. 442 

3. Verfügung über das reisende Gut Art. 443 

II. Stellung des Frachtführers 

1. Behandlung des Frachtgutes 

a. Verfahren bei Ablieferungshindernissen Art. 444 

b. Verkauf Art. 445 

c. Verantwortlichkeit Art. 446 

2. Haftung des Frachtführers 

a. Verlust und Untergang des Gutes Art. 447 

b. Verspätung, Beschädigung, teilweiser Untergang Art. 448 

c. Haftung für Zwischenfrachtführer Art. 449 
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3. Anzeigepflicht Art. 450 

4. Retentionsrecht Art. 451 

5. Verwirkung der Haftungsansprüche Art. 452 

6. Verfahren Art. 453 

7. Verjährung der Ersatzklagen Art. 454 

C. Staatlich genehmigte und staatliche Transportanstalten Art. 455 

D. Mitwirkung einer öffentlichen Transportanstalt Art. 456 

E. Haftung des Spediteurs Art. 457 

Siebzehnter Titel: Die Prokura und andere 
Handlungsvollmachten 

A. Prokura 
I. Begriff und Bestellung Art. 458 

II. Umfang der Vollmacht Art. 459 

III. Beschränkbarkeit Art. 460 

IV. Löschung der Prokura Art. 461 

B. Andere Handlungsvollmachten Art. 462 

C. ... Art. 463 

D. Konkurrenzverbot Art. 464 

E. Erlöschen der Prokura und der andern Handlungs-
vollmachten Art. 465 

Achtzehnter Titel: Die Anweisung 
A. Begriff Art. 466 

B. Wirkungen 
I. Verhältnis des Anweisenden zum Anweisungsempfänger Art. 467 

II. Verpflichtung des Angewiesenen Art. 468 

III. Anzeigepflicht bei nicht erfolgter Zahlung Art. 469 

C. Widerruf Art. 470 

D. Anweisung bei Wertpapieren Art. 471 

Neunzehnter Titel: Der Hinterlegungsvertrag 
A. Hinterlegung im Allgemeinen 

I. Begriff Art. 472 

II. Pflichten des Hinterlegers Art. 473 

III. Pflichten des Aufbewahrers 

1. Verbot des Gebrauchs Art. 474 
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2. Rückgabe 

a. Recht des Hinterlegers Art. 475 

b. Rechte des Aufbewahrers Art. 476 

c. Ort der Rückgabe Art. 477 

3. Haftung mehrerer Aufbewahrer Art. 478 

4. Eigentumsansprüche Dritter Art. 479 

IV. Sequester Art. 480 

B. Die Hinterlegung vertretbarer Sachen Art. 481 

C. Lagergeschäft 
I. Berechtigung zur Ausgabe von Warenpapieren Art. 482 

II. Aufbewahrungspflicht des Lagerhalters Art. 483 

III. Vermengung der Güter Art. 484 

IV. Anspruch des Lagerhalters Art. 485 

V. Rückgabe der Güter Art. 486 

D. Gast- und Stallwirte 
I. Haftung der Gastwirte 

1. Voraussetzung und Umfang Art. 487 

2. Haftung für Kostbarkeiten insbesondere Art. 488 

3. Aufhebung der Haftung Art. 489 

II. Haftung der Stallwirte Art. 490 

III. Retentionsrecht Art. 491 

Zwanzigster Titel: Die Bürgschaft 
A. Voraussetzungen 

I. Begriff Art. 492 

II. Form Art. 493 

III. Zustimmung des Ehegatten Art. 494 

B. Inhalt 
I. Besonderheiten der einzelnen Bürgschaftsarten 

1. Einfache Bürgschaft Art. 495 

2. Solidarbürgschaft Art. 496 

3. Mitbürgschaft Art. 497 

4. Nachbürgschaft und Rückbürgschaft Art. 498 

II. Gemeinsamer Inhalt 

1. Verhältnis des Bürgen zum Gläubiger 

a. Umfang der Haftung Art. 499 

b. Gesetzliche Verringerung des Haftungsbetrages Art. 500 

c. Belangbarkeit des Bürgen Art. 501 
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d. Einreden Art. 502 

e. Sorgfalts- und Herausgabepflicht des Gläubigers Art. 503 

f. Anspruch auf Zahlungsannahme Art. 504 

g. Mitteilungspflicht des Gläubigers und Anmeldung im 
Konkurs und Nachlassverfahren des Schuldners Art. 505 

2. Verhältnis des Bürgen zum Hauptschuldner 

a. Recht auf Sicherstellung und Befreiung Art. 506 

b. Das Rückgriffsrecht des Bürgen. 

aa. Im Allgemeinen Art. 507 

bb. Anzeigepflicht des Bürgen Art. 508 

C. Beendigung der Bürgschaft 
I. Dahinfallen von Gesetzes wegen Art. 509 

II. Bürgschaft auf Zeit; Rücktritt Art. 510 

III. Unbefristete Bürgschaft Art. 511 

IV. Amts- und Dienstbürgschaft Art. 512 

Einundzwanzigster Titel: Spiel und Wette 
A. Unklagbarkeit der Forderung Art. 513 

B. Schuldverschreibungen und freiwillige Zahlung Art. 514 

C. Lotterie- und Ausspielgeschäfte Art. 515 

D. Spiel in Spielbanken, Darlehen von Spielbanken Art. 515a 

Zweiundzwanzigster Titel: Der Leibrentenvertrag und 
die Verpfründung 

A. Leibrentenvertrag 
I. Inhalt Art. 516 

II. Form der Entstehung Art. 517 

III. Rechte des Gläubigers 

1. Geltendmachung des Anspruchs Art. 518 

2. Übertragbarkeit Art. 519 

IV. Leibrenten nach dem Gesetz über den  
Versicherungsvertrag Art. 520 

B. Verpfründung 
I. Begriff Art. 521 

II. Entstehung 

1. Form Art. 522 

2. Sicherstellung Art. 523 

III. Inhalt Art. 524 

IV. Anfechtung und Herabsetzung Art. 525 
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V. Aufhebung 

1. Kündigung Art. 526 

2. Einseitige Aufhebung Art. 527 

3. Aufhebung beim Tod des Pfrundgebers Art. 528 

VI. Unübertragbarkeit, Geltendmachung bei Konkurs und 
Pfändung Art. 529 

Dreiundzwanzigster Titel: Die einfache Gesellschaft 
A. Begriff Art. 530 

B. Verhältnis der Gesellschafter unter sich 
I. Beiträge Art. 531 

II. Gewinn und Verlust 

1. Gewinnteilung Art. 532 

2. Gewinn- und Verlustbeteiligung Art. 533 

III. Gesellschaftsbeschlüsse Art. 534 

IV. Geschäftsführung Art. 535 

V. Verantwortlichkeit unter sich 

1. Konkurrenzverbot Art. 536 

2. Ansprüche aus der Tätigkeit für die Gesellschaft Art. 537 

3. Mass der Sorgfalt Art. 538 

VI. Entzug und Beschränkung der Geschäftsführung Art. 539 

VII. Geschäftsführende und nicht geschäftsführende Gesell-
schafter 

1. Im Allgemeinen Art. 540 

2. Einsicht in die Gesellschaftsangelegenheiten Art. 541 

VIII. Aufnahme neuer Gesellschafter und Unterbeteiligung Art. 542 

C. Verhältnis der Gesellschafter gegenüber Dritten 
I. Vertretung Art. 543 

II. Wirkung der Vertretung Art. 544 

D. Beendigung der Gesellschaft 
I. Auflösungsgründe 

1. Im Allgemeinen Art. 545 

2. Gesellschaft auf unbestimmte Dauer Art. 546 

II. Wirkung der Auflösung auf die Geschäftsführung Art. 547 

III. Liquidation 

1. Behandlung der Einlagen Art. 548 

2. Verteilung von Überschuss und Fehlbetrag Art. 549 

3. Vornahme der Auseinandersetzung Art. 550 

IV. Haftung gegenüber Dritten Art. 551 
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Dritte Abteilung: Die Handelsgesellschaften und die 
Genossenschaft 

Vierundzwanzigster Titel: Die Kollektivgesellschaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

A. Kaufmännische Gesellschaft Art. 552 

B. Nichtkaufmännische Gesellschaft Art. 553 

C. Registereintrag 
I. Ort der Eintragung Art. 554 

II. Vertretung Art. 555 

III. Formelle Erfordernisse Art. 556 

Zweiter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschafter unter 
sich 

A. Vertragsfreiheit, Verweisung auf die einfache  
Gesellschaft Art. 557 

B. Gewinn- und Verlustrechnung Art. 558 

C. Anspruch auf Gewinn, Zinse und Honorar Art. 559 

D. Verluste Art. 560 

E. Konkurrenzverbot Art. 561 

Dritter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten 

A. Im Allgemeinen Art. 562 

B. Vertretung 
I. Grundsatz Art. 563 

II. Umfang Art. 564 

III. Entziehung Art. 565 

IV. Prokura und Handlungsvollmacht Art. 566 

V. Rechtsgeschäfte und Haftung aus unerlaubten Handlungen Art. 567 

C. Stellung der Gesellschaftsgläubiger 
I. Haftung der Gesellschafter Art. 568 

II. Haftung neu eintretender Gesellschafter Art. 569 

III. Konkurs der Gesellschaft Art. 570 

IV. Konkurs von Gesellschaft und Gesellschaftern Art. 571 

D. Stellung der Privatgläubiger eines Gesellschafters Art. 572 

E. Verrechnung Art. 573 
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Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden 

A. Im Allgemeinen Art. 574 

B. Kündigung durch Gläubiger eines Gesellschafters Art. 575 

C. Ausscheiden von Gesellschaftern 
I. Übereinkommen Art. 576 

II. Ausschliessung durch den Richter Art. 577 

III. Durch die übrigen Gesellschafter Art. 578 

IV. Bei zwei Gesellschaftern Art. 579 

V. Festsetzung des Betrages Art. 580 

VI. Eintragung Art. 581 

Fünfter Abschnitt: Liquidation 

A. Grundsatz Art. 582 

B. Liquidatoren Art. 583 

C. Vertretung von Erben Art. 584 

D. Rechte und Pflichten der Liquidatoren Art. 585 

E. Vorläufige Verteilung Art. 586 

F. Auseinandersetzung 
I. Bilanz Art. 587 

II. Rückzahlung des Kapitals und Verteilung des Überschusses Art. 588 

G. Löschung im Handelsregister Art. 589 

H. Aufbewahrung der Bücher und Papiere Art. 590 

Sechster Abschnitt: Verjährung 

A. Gegenstand und Frist Art. 591 

B. Besondere Fälle Art. 592 

C. Unterbrechung Art. 593 

Fünfundzwanzigster Titel: Die Kommanditgesell-
schaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

A. Kaufmännische Gesellschaft Art. 594 

B. Nichtkaufmännische Gesellschaft Art. 595 

C. Registereintrag 
I. Ort der Eintragung und Sacheinlagen Art. 596 

II. Formelle Erfordernisse Art. 597 
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Zweiter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschafter unter 
sich 

A. Vertragsfreiheit. Verweisung auf die Kollektiv-
gesellschaft Art. 598 

B. Geschäftsführung Art. 599 

C. Stellung des Kommanditärs Art. 600 

D. Gewinn- und Verlustbeteiligung Art. 601 

Dritter Abschnitt: Verhältnis der Gesellschaft zu Dritten 

A. Im Allgemeinen Art. 602 

B. Vertretung Art. 603 

C. Haftung des unbeschränkt haftenden Gesellschafters Art. 604 

D. Haftung des Kommanditärs 
I. Handlungen für die Gesellschaft Art. 605 

II. Mangelnder Eintrag Art. 606 

III. Name des Kommanditärs in der Firma Art. 607 

IV. Umfang der Haftung Art. 608 

V. Verminderung der Kommanditsumme Art. 609 

VI. Klagerecht der Gläubiger Art. 610 

VII. Bezug von Zinsen und Gewinn Art. 611 

VIII. Eintritt in eine Gesellschaft Art. 612 

E. Stellung der Privatgläubiger Art. 613 

F. Verrechnung Art. 614 

G. Konkurs 
I. Im Allgemeinen Art. 615 

II. Konkurs der Gesellschaft Art. 616 

III. Vorgehen gegen den unbeschränkt haftenden  
Gesellschafter Art. 617 

IV. Konkurs des Kommanditärs Art. 618 

Vierter Abschnitt: Auflösung, Liquidation, Verjährung 
 Art. 619 

Sechsundzwanzigster Titel: Die Aktiengesellschaft 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

A. Begriff Art. 620 

B. Mindestkapital Art. 621 
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C. Aktien 
I. Arten Art. 622 

II. Zerlegung und Zusammenlegung Art. 623 

III. Ausgabebetrag Art. 624 

D. Aktionäre Art. 625 

E. Statuten 
I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt Art. 626 

II. Weitere Bestimmungen 

1. Im Allgemeinen Art. 627 

2. Im besonderen Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere 
Vorteile Art. 628 

F. Gründung 
I. Errichtungsakt 

1. Inhalt Art. 629 

2. Aktienzeichnung Art. 630 

II. Belege Art. 631 

III. Einlagen 

1. Mindesteinlage Art. 632 

2. Leistung der Einlagen 

a. Einzahlungen Art. 633 

b. Sacheinlagen Art. 634 

c. Nachträgliche Leistung Art. 634a 

3. Prüfung der Einlagen 

a. Gründungsbericht Art. 635 

b. Prüfungsbestätigung Art. 635a 

 Art. 636–639 

G. Eintragung ins Handelsregister 
I. Gesellschaft Art. 640 

II. Zweigniederlassungen Art. 641 

III. Sacheinlagen, Sachübernahmen, besondere Vorteile Art. 642 

H. Erwerb der Persönlichkeit 
I. Zeitpunkt; mangelnde Voraussetzungen Art. 643 

II. Vor der Eintragung ausgegebene Aktien Art. 644 

III. Vor der Eintragung eingegangene Verpflichtungen Art. 645 

 Art. 646 

J. Statutenänderung Art. 647 
 Art. 648–649 
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K. Erhöhung des Aktienkapitals 
I. Ordentliche und genehmigte Kapitalerhöhung 

1. Ordentliche Kapitalerhöhung Art. 650 

2. Genehmigte Kapitalerhöhung 

a. Statutarische Grundlage Art. 651 

b. Anpassung der Statuten Art. 651a 

3. Gemeinsame Vorschriften 

a. Aktienzeichnung Art. 652 

b. Emissionsprospekt Art. 652a 

c. Bezugsrecht Art. 652b 

d. Leistung der Einlagen Art. 652c 

e. Erhöhung aus Eigenkapital Art. 652d 

f. Kapitalerhöhungsbericht Art. 652e 

g. Prüfungsbestätigung Art. 652f 

h. Statutenänderung und Feststellungen Art. 652g 

i. Eintragung in das Handelsregister; Nichtigkeit vorher  
ausgegebener Aktien Art. 652h 

II. Bedingte Kapitalerhöhung 

1. Grundsatz Art. 653 

2. Schranken Art. 653a 

3. Statutarische Grundlage Art. 653b 

4. Schutz der Aktionäre Art. 653c 

5. Schutz der Wandel- oder Optionsberechtigten Art. 653d 

6. Durchführung der Kapitalerhöhung 

a. Ausübung der Rechte; Einlage Art. 653e 

b. Prüfungsbestätigung Art. 653f 

c. Anpassung der Statuten Art. 653g 

d. Eintragung in das Handelsregister Art. 653h 

7. Streichung Art. 653i 

III. Vorzugsaktien 

1. Voraussetzungen Art. 654 

 Art. 655 

2. Stellung der Vorzugsaktien Art. 656 

L. Partizipationsscheine 
I. Begriff; anwendbare Vorschriften Art. 656a 

II. Partizipations- und Aktienkapital Art. 656b 

III. Rechtsstellung des Partizipanten 

1. Im Allgemeinen Art. 656c 
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2. Bekanntgabe von Einberufung und Beschlüssen der  
Generalversammlung Art. 656d 

3. Vertretung im Verwaltungsrat Art. 656e 

4. Vermögensrechte 

a. Im Allgemeinen Art. 656f 

b. Bezugsrechte Art. 656g 

M. Genussscheine Art. 657 
 Art. 658 

N. Eigene Aktien 
I. Einschränkung des Erwerbs Art. 659 

II. Folgen des Erwerbs Art. 659a 

III. Erwerb durch Tochtergesellschaften Art. 659b 

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Aktionäre 

A. Recht auf Gewinn- und Liquidationsanteil 
I. Im Allgemeinen Art. 660 

II. Berechnungsart Art. 661 

B. Geschäftsbericht 
I. Im Allgemeinen 

1. Inhalt Art. 662 

2. Ordnungsmässige Rechnungslegung Art. 662a 

II. Erfolgsrechnung; Mindestgliederung Art. 663 

III. Bilanz; Mindestgliederung Art. 663a 

IV. Anhang 

1. Im Allgemeinen Art. 663b 

2. Zusätzliche Angaben bei Gesellschaften mit kotierten 
Aktien 

a. Vergütungen Art. 663bbis 

b. Beteiligungen Art. 663c 

V. Jahresbericht Art. 663d 

VI. Konzernrechnung 

1. Pflicht zur Erstellung Art. 663e 

2. Zwischengesellschaften Art. 663f 

3. Erstellung Art. 663g 

VII. Schutz und Anpassung Art. 663h 

VIII. Bewertung 

1. Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten Art. 664 

2. Anlagevermögen 

a. Im Allgemeinen Art. 665 
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b. Beteiligungen Art. 665a 

3. Vorräte Art. 666 

4. Wertschriften Art. 667 

 Art. 668 

5. Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen Art. 669 

6. Aufwertung Art. 670 

C. Reserven 
I. Gesetzliche Reserven 

1. Allgemeine Reserve Art. 671 

2. Reserve für eigene Aktien Art. 671a 

3. Aufwertungsreserve Art. 671b 

II. Statutarische Reserven 

1. Im Allgemeinen Art. 672 

2. Zu Wohlfahrtszwecken für Arbeitnehmer Art. 673 

III. Verhältnis des Gewinnanteils zu den Reserven Art. 674 

D. Dividenden, Bauzinse und Tantiemen 
I. Dividenden Art. 675 

II. Bauzinse Art. 676 

III. Tantiemen Art. 677 

E. Rückerstattung von Leistungen 
I. Im Allgemeinen Art. 678 

II. Tantiemen im Konkurs Art. 679 

F. Leistungspflicht des Aktionärs 
I. Gegenstand Art. 680 

II. Verzugsfolgen 

1. Nach Gesetz und Statuten Art. 681 

2. Aufforderung zur Leistung Art. 682 

G. Ausgabe und Übertragung der Aktien 
I. Inhaberaktien Art. 683 

II. Namenaktien Art. 684 

H. Beschränkung der Übertragbarkeit 
I. Gesetzliche Beschränkung Art. 685 

II. Statutarische Beschränkung 

1. Grundsätze Art. 685a 

2. Nicht börsenkotierte Namenaktien 

a. Voraussetzungen der Ablehnung Art. 685b 

b. Wirkung Art. 685c 
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3. Börsenkotierte Namenaktien 

a. Voraussetzungen der Ablehnung Art. 685d 

b. Meldepflicht Art. 685e 

c. Rechtsübergang Art. 685f 

d. Ablehnungsfrist Art. 685g 

4. Aktienbuch 

a. Eintragung Art. 686 

b. Streichung Art. 686a 

5. Nicht voll einbezahlte Namenaktien Art. 687 

III. Interimsscheine Art. 688 

J. Persönliche Mitgliedschaftsrechte 
I. Teilnahme an der Generalversammlung 

1. Grundsatz Art. 689 

2. Berechtigung gegenüber der Gesellschaft Art. 689a 

3. Vertretung des Aktionärs 

a. Im Allgemeinen Art. 689b 

b. Organvertreter Art. 689c 

c. Depotvertreter Art. 689d 

d. Bekanntgabe Art. 689e 

4. Mehrere Berechtigte Art. 690 

II. Unbefugte Teilnahme Art. 691 

III. Stimmrecht in der Generalversammlung 

1. Grundsatz Art. 692 

2. Stimmrechtsaktien Art. 693 

3. Entstehung des Stimmrechts Art. 694 

4. Ausschliessung vom Stimmrecht Art. 695 

IV. Kontrollrechte der Aktionäre 

1. Bekanntgabe des Geschäftsberichtes Art. 696 

2. Auskunft und Einsicht Art. 697 

V. Recht auf Einleitung einer Sonderprüfung 

1. Mit Genehmigung der Generalversammlung Art. 697a 

2. Bei Ablehnung durch die Generalversammlung Art. 697b 

3. Einsetzung Art. 697c 

4. Tätigkeit Art. 697d 

5. Bericht Art. 697e 

6. Behandlung und Bekanntgabe Art. 697f 

7. Kostentragung Art. 697g 
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K. Offenlegung von Jahresrechnung und Konzern-
rechnung Art. 697h 

Dritter Abschnitt: Organisation der Aktiengesellschaft 

A. Die Generalversammlung 
I. Befugnisse Art. 698 

II. Einberufung und Traktandierung 

1. Recht und Pflicht Art. 699 

2. Form Art. 700 

3. Universalversammlung Art. 701 

III. Vorbereitende Massnahmen; Protokoll Art. 702 

IV. Teilnahme der Mitglieder des Verwaltungsrates Art. 702a 

V. Beschlussfassung und Wahlen 

1. Im Allgemeinen Art. 703 

2. Wichtige Beschlüsse Art. 704 

VI. Abberufung des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Art. 705 

VII. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen 

1. Legitimation und Gründe Art. 706 

2. Verfahren Art. 706a 

VIII. Nichtigkeit Art. 706b 

B. Der Verwaltungsrat 
I. Im Allgemeinen 

1. Wählbarkeit Art. 707 

 Art. 708 

2. Vertretung von Aktionärskategorien und -gruppen Art. 709 

3. Amtsdauer Art. 710 

 Art. 711 

II. Organisation 

1. Präsident und Sekretär Art. 712 

2. Beschlüsse Art. 713 

3. Nichtige Beschlüsse Art. 714 

4. Recht auf Einberufung Art. 715 

5. Recht auf Auskunft und Einsicht Art. 715a 

III. Aufgaben 

1. Im Allgemeinen Art. 716 

2. Unübertragbare Aufgaben Art. 716a 

3. Übertragung der Geschäftsführung Art. 716b 

IV. Sorgfalts- und Treuepflicht Art. 717 

V. Vertretung 
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1. Im Allgemeinen Art. 718 

2. Umfang und Beschränkung Art. 718a 

3. Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrem Vertreter Art. 718b 

4. Zeichnung Art. 719 

5. Eintragung Art. 720 

6. Prokuristen und Bevollmächtigte Art. 721 

VI. Haftung der Organe Art. 722 

 Art. 723–724 

VII. Kapitalverlust und Überschuldung 

1. Anzeigepflichten Art. 725 

2. Eröffnung oder Aufschub des Konkurses Art. 725a 

VIII. Abberufung und Einstellung Art. 726 

C. Revisionsstelle 
I. Revisionspflicht 

1. Ordentliche Revision Art. 727 

2. Eingeschränkte Revision Art. 727a 

II. Anforderungen an die Revisionsstelle 

1. Bei ordentlicher Revision Art. 727b 

2. Bei eingeschränkter Revision Art. 727c 

III. Ordentliche Revision 

1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle Art. 728 

2. Aufgaben der Revisionsstelle 

a. Gegenstand und Umfang der Prüfung Art. 728a 

b. Revisionsbericht Art. 728b 

c. Anzeigepflichten Art. 728c 

IV. Eingeschränkte Revision (Review) 

1. Unabhängigkeit der Revisionsstelle Art. 729 

2. Aufgaben der Revisionsstelle 

a. Gegenstand und Umfang der Prüfung Art. 729a 

b. Revisionsbericht Art. 729b 

c. Anzeigepflicht Art. 729c 

V. Gemeinsame Bestimmungen 

1. Wahl der Revisionsstelle Art. 730 

2. Amtsdauer der Revisionsstelle Art. 730a 

3. Auskunft und Geheimhaltung Art. 730b 

4. Dokumentation und Aufbewahrung Art. 730c 

5. Abnahme der Rechnung und Gewinnverwendung Art. 731 

6. Besondere Bestimmungen Art. 731a 
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D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft 
 Art. 731b 

Vierter Abschnitt: Herabsetzung des Aktienkapitals 

A. Herabsetzungsbeschluss Art. 732 

B. Vernichtung von Aktien im Fall einer Sanierung Art. 732a 

C. Aufforderung an die Gläubiger Art. 733 

D. Durchführung der Herabsetzung Art. 734 

E. Herabsetzung im Fall einer Unterbilanz Art. 735 

Fünfter Abschnitt: Auflösung der Aktiengesellschaft 

A. Auflösung im Allgemeinen 
I. Gründe Art. 736 

II. Anmeldung beim Handelsregister Art. 737 

III. Folgen Art. 738 

B. Auflösung mit Liquidation 
I. Zustand der Liquidation. Befugnisse Art. 739 

II. Bestellung und Abberufung der Liquidatoren 

1. Bestellung Art. 740 

2. Abberufung Art. 741 

III. Liquidationstätigkeit 

1. Bilanz. Schuldenruf Art. 742 

2. Übrige Aufgaben Art. 743 

3. Gläubigerschutz Art. 744 

4. Verteilung des Vermögens Art. 745 

IV. Löschung im Handelsregister Art. 746 

V. Aufbewahrung der Geschäftsbücher Art. 747 

C. Auflösung ohne Liquidation 
I. … Art. 748–750 

II. Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts Art. 751 

Sechster Abschnitt: Verantwortlichkeit 

A. Haftung 
I. Für den Emissionsprospekt Art. 752 

II. Gründungshaftung Art. 753 

III. Haftung für Verwaltung, Geschäftsführung und  
Liquidation Art. 754 

IV. Revisionshaftung Art. 755 
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B. Schaden der Gesellschaft 
I. Ansprüche ausser Konkurs Art. 756 

II. Ansprüche im Konkurs Art. 757 

III. Wirkung des Entlastungsbeschlusses Art. 758 

C. Solidarität und Rückgriff Art. 759 

D. Verjährung Art. 760 
 Art. 761 

Siebenter Abschnitt: Beteiligung von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts 

 Art. 762 

Achter Abschnitt: Ausschluss der Anwendung des 
Gesetzes auf öffentlich-rechtliche Anstalten 

 Art. 763 

Siebenundzwanzigster Titel: Die Kommanditaktienge-
sellschaft 

A. Begriff Art. 764 

B. Verwaltung 
I. Bezeichnung und Befugnisse Art. 765 

II. Zustimmung zu Generalversammlungsbeschlüssen Art. 766 

III. Entziehung der Geschäftsführung und Vertretung Art. 767 

C. Aufsichtsstelle 
I. Bestellung und Befugnisse Art. 768 

II. Verantwortlichkeitsklage Art. 769 

D. Auflösung Art. 770 

E. Kündigung Art. 771 

Achtundzwanzigster Titel: Die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

A. Begriff Art. 772 

B. Stammkapital Art. 773 

C. Stammanteile Art. 774 

D. Genussscheine Art. 774a 

E. Gesellschafter Art. 775 

F. Statuten 
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I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt Art. 776 

II. Bedingt notwendiger Inhalt Art. 776a 

G. Gründung 
I. Errichtungsakt Art. 777 

II. Zeichnung der Stammanteile Art. 777a 

III. Belege Art. 777b 

IV. Einlagen Art. 777c 

H. Eintragung ins Handelsregister 
I. Gesellschaft Art. 778 

II. Zweigniederlassungen Art. 778a 

J. Erwerb der Persönlichkeit 
I. Zeitpunkt; mangelnde Voraussetzungen Art. 779 

II. Vor der Eintragung eingegangene Verpflichtungen Art. 779a 

K. Statutenänderung Art. 780 

L. Erhöhung des Stammkapitals Art. 781 

M. Herabsetzung des Stammkapitals Art. 782 

N. Erwerb eigener Stammanteile Art. 783 

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der 
Gesellschafter 

A. Stammanteile 
I. Urkunde Art. 784 

II. Übertragung 

1. Abtretung 

a. Form Art. 785 

b. Zustimmungserfordernisse Art. 786 

c. Rechtsübergang Art. 787 

2. Besondere Erwerbsarten Art. 788 

3. Bestimmung des wirklichen Werts Art. 789 

4. Nutzniessung Art. 789a 

5. Pfandrecht Art. 789b 

III. Anteilbuch Art. 790 

IV. Eintragung ins Handelsregister Art. 791 

V. Gemeinschaftliches Eigentum Art. 792 

B. Leistung der Einlagen Art. 793 

C. Haftung der Gesellschafter Art. 794 
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D. Nachschüsse und Nebenleistungen 
I. Nachschüsse 

1. Grundsatz und Betrag Art. 795 

2. Einforderung Art. 795a 

3. Rückzahlung Art. 795b 

4. Herabsetzung Art. 795c 

5. Fortdauer Art. 795d 

II. Nebenleistungen Art. 796 

III. Nachträgliche Einführung Art. 797 

E. Dividenden, Zinse, Tantiemen 
I. Dividenden Art. 798 

II. Zinsen Art. 798a 

III. Tantiemen Art. 798b 

F. Vorzugsstammanteile Art. 799 

G. Rückerstattung von Leistungen Art. 800 

H. Geschäftsbericht, Reserven und Offenlegung Art. 801 

J. Zustellung des Geschäftsberichts Art. 801a 

K. Auskunfts- und Einsichtsrecht Art. 802 

L. Treuepflicht und Konkurrenzverbot Art. 803 

Dritter Abschnitt: Organisation der Gesellschaft 
A. Gesellschafterversammlung 

I. Aufgaben Art. 804 

II. Einberufung und Durchführung Art. 805 

III. Stimmrecht 

1. Bemessung Art. 806 

2. Ausschliessung vom Stimmrecht Art. 806a 

3. Nutzniessung Art. 806b 

IV. Vetorecht Art. 807 

V. Beschlussfassung 

1. Im Allgemeinen Art. 808 

2. Stichentscheid Art. 808a 

3. Wichtige Beschlüsse Art. 808b 

VI. Anfechtung von Beschlüssen der Gesellschafter-
versammlung Art. 808c 

B. Geschäftsführung und Vertretung 
I. Bezeichnung der Geschäftsführer und Organisation Art. 809 
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II. Aufgaben der Geschäftsführer Art. 810 

III. Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung Art. 811 

IV. Sorgfalts- und Treuepflicht; Konkurrenzverbot Art. 812 

V. Gleichbehandlung Art. 813 

VI. Vertretung Art. 814 

VII. Abberufung von Geschäftsführern; Entziehung der 
Vertretungsbefugnis Art. 815 

VIII. Nichtigkeit von Beschlüssen Art. 816 

IX. Haftung Art. 817 

C. Revisionsstelle Art. 818 

D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft Art. 819 

E. Kapitalverlust und Überschuldung Art. 820 

Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden 
A. Auflösung 

I. Gründe Art. 821 

II. Folgen Art. 821a 

B. Ausscheiden von Gesellschaftern 
I. Austritt Art. 822 

II. Anschlussaustritt Art. 822a 

III. Ausschluss Art. 823 

IV. Vorsorgliche Massnahme Art. 824 

V. Abfindung 

1. Anspruch und Höhe Art. 825 

2. Auszahlung Art. 825a 

C. Liquidation Art. 826 

Fünfter Abschnitt: Verantwortlichkeit 
 Art. 827 

Neunundzwanzigster Titel: Die Genossenschaft 

Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung 

A. Genossenschaft des Obligationenrechts Art. 828 

B. Genossenschaften des öffentlichen Rechts Art. 829 

C. Errichtung 
I. Erfordernisse 

1. Im Allgemeinen Art. 830 

2. Zahl der Mitglieder Art. 831 
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II. Statuten 

1. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt Art. 832 

2. Weitere Bestimmungen Art. 833 

III. Konstituierende Versammlung Art. 834 

IV. Eintragung ins Handelsregister 

1. Gesellschaft Art. 835 

2. Zweigniederlassungen Art. 836 

3. Verzeichnis der Genossenschafter Art. 837 

V. Erwerb der Persönlichkeit Art. 838 

Zweiter Abschnitt: Erwerb der Mitgliedschaft 

A. Grundsatz Art. 839 

B. Beitrittserklärung Art. 840 

C. Verbindung mit einem Versicherungsvertrag Art. 841 

Dritter Abschnitt: Verlust der Mitgliedschaft 

A. Austritt 
I. Freiheit des Austrittes Art. 842 

II. Beschränkung des Austrittes Art. 843 

III. Kündigungsfrist und Zeitpunkt des Austrittes Art. 844 

IV. Geltendmachung im Konkurs und bei Pfändung Art. 845 

B. Ausschliessung Art. 846 

C. Tod des Genossenschafters Art. 847 

D. Wegfall einer Beamtung oder Anstellung oder eines 
Vertrages Art. 848 

E. Übertragung der Mitgliedschaft 
I. Im Allgemeinen Art. 849 

II. Durch Übertragung von Grundstücken oder wirtschaftlichen 
Betrieben Art. 850 

F. Austritt des Rechtsnachfolgers Art. 851 

Vierter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Genossen-
schafter 

A. Ausweis der Mitgliedschaft Art. 852 

B. Genossenschaftsanteile Art. 853 

C. Rechtsgleichheit Art. 854 

D. Rechte 
I. Stimmrecht Art. 855 
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II. Kontrollrecht der Genossenschafter 

1. Bekanntgabe der Bilanz Art. 856 

2. Auskunfterteilung Art. 857 

III. Allfällige Rechte auf den Reinertrag 

1. Feststellung des Reinertrages Art. 858 

2. Verteilungsgrundsätze Art. 859 

3. Pflicht zur Bildung und Äufnung eines Reservefonds Art. 860 

4. Reinertrag bei Kreditgenossenschaften Art. 861 

5. Fonds zu Wohlfahrtszwecken Art. 862 

6. Weitere Reserveanlagen Art. 863 

IV. Abfindungsanspruch 

1. Nach Massgabe der Statuten Art. 864 

2. Nach Gesetz Art. 865 

E. Pflichten 
I. Treuepflicht Art. 866 

II. Pflicht zu Beiträgen und Leistungen Art. 867 

III. Haftung 

1. Der Genossenschaft Art. 868 

2. Der Genossenschafter 

a. Unbeschränkte Haftung Art. 869 

b. Beschränkte Haftung Art. 870 

c. Nachschusspflicht Art. 871 

d. Unzulässige Beschränkungen Art. 872 

e. Verfahren im Konkurs Art. 873 

f. Änderung der Haftungsbestimmungen Art. 874 

g. Haftung neu eintretender Genossenschafter Art. 875 

h. Haftung nach Ausscheiden oder nach Auflösung Art. 876 

i. Anmeldung von Ein- und Austritt im Handelsregister Art. 877 

k. Verjährung der Haftung Art. 878 

Fünfter Abschnitt: Organisation der Genossenschaft 

A. Generalversammlung 
I. Befugnisse Art. 879 

II. Urabstimmung Art. 880 

III. Einberufung 

1. Recht und Pflicht Art. 881 

2. Form Art. 882 

3. Verhandlungsgegenstände Art. 883 

4. Universalversammlung Art. 884 
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IV. Stimmrecht Art. 885 

V. Vertretung Art. 886 

VI. Ausschliessung vom Stimmrecht Art. 887 

VII. Beschlussfassung 

1. Im Allgemeinen Art. 888 

2. Bei Erhöhung der Leistungen der Genossenschafter Art. 889 

VIII. Abberufung der Verwaltung und der Revisionsstelle Art. 890 

IX. Anfechtung der Generalversammlungsbeschlüsse Art. 891 

X. Delegiertenversammlung Art. 892 

XI. Ausnahmebestimmungen für Versicherungsgenossen-
schaften Art. 893 

B. Verwaltung 
I. Wählbarkeit 

1. Mitgliedschaft Art. 894 

2. … Art. 895 

II. Amtsdauer Art. 896 

III. Verwaltungsausschuss Art. 897 

IV. Geschäftsführung und Vertretung 

1. Im Allgemeinen Art. 898 

2. Umfang und Beschränkung Art. 899 

3. Verträge zwischen der Genossenschaft und ihrem 
Vertreter Art. 899a 

4. Zeichnung Art. 900 

5. Eintragung Art. 901 

V. Pflichten 

1. Im Allgemeinen Art. 902 

2. Anzeigepflicht bei Überschuldung und bei Kapitalverlust Art. 903 

VI. Rückerstattung entrichteter Zahlungen Art. 904 

VII. Einstellung und Abberufung Art. 905 

C. Revisionsstelle 
I. Im Allgemeinen Art. 906 

II. Prüfung des Genossenschafterverzeichnisses Art. 907 

D. Mängel in der Organisation Art. 908 
 Art. 909 und 910 

Sechster Abschnitt: Auflösung der Genossenschaft 

A. Auflösungsgründe Art. 911 

B. Anmeldung beim Handelsregister Art. 912 
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C. Liquidation, Verteilung des Vermögens Art. 913 

D. … Art. 914 

E. Übernahme durch eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts Art. 915 

Siebenter Abschnitt: Verantwortlichkeit 

A. Haftung gegenüber der Genossenschaft Art. 916 

B. Haftung gegenüber Genossenschaft, Genossenschaftern 
und Gläubigern Art. 917 

C. Solidarität und Rückgriff Art. 918 

D. Verjährung Art. 919 

E. Bei Kredit- und Versicherungsgenossenschaften Art. 920 

Achter Abschnitt: Genossenschaftsverbände 

A. Voraussetzungen Art. 921 

B. Organisation 
I. Delegiertenversammlung Art. 922 

II. Verwaltung Art. 923 

III. Überwachung. Anfechtung Art. 924 

IV. Ausschluss neuer Verpflichtungen Art. 925 

Neunter Abschnitt: Beteiligung von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts 

 Art. 926 

Vierte Abteilung: Handelsregister, Geschäftsfirmen und 
kaufmännische Buchführung 

Dreissigster Titel: Das Handelsregister 
A. Zweck und Einrichtung 

I. Im Allgemeinen Art. 927 

II. Haftbarkeit Art. 928 

III. Verordnung 

1. Im Allgemeinen Art. 929 

2. Bei Führung des Handelsregisters mittels Informatik Art. 929a 

IV. Öffentlichkeit Art. 930 

V. Handelsamtsblatt Art. 931 

B. Eintragungen 
I. Anmeldung Art. 931a 
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II. Beginn der Wirksamkeit Art. 932 

III. Wirkungen Art. 933 

IV. Eintragung ins Handelsregister 

1. Recht und Pflicht Art. 934 

2. Zweigniederlassungen Art. 935 

3. Ausführungsbestimmungen Art. 936 

4. Identifikationsnummer Art. 936a 

V. Änderungen Art. 937 

VI. Löschung 

1. Pflicht zur Löschung Art. 938 

2. Löschung von Amtes wegen Art. 938a 

3. Organe und Vertretungsbefugnisse Art. 938b 

VII. Konkurs von Handelsgesellschaften und Genossen-
schaften Art. 939 

VIII. Pflichten des Registerführers 

1. Prüfungspflicht Art. 940 

2. Mahnung. Eintragung von Amtes wegen Art. 941 

3. Überweisung an den Richter oder an die Aufsichtsbehörde Art. 941a 

IX. Nichtbefolgung der Vorschriften 

1. Haftung für Schaden Art. 942 

2. Ordnungsbussen Art. 943 

Einunddreissigster Titel: Die Geschäftsfirmen 
A. Grundsätze der Firmenbildung 

I. Allgemeine Bestimmungen Art. 944 

II. Einzelunternehmen 

1. Wesentlicher Inhalt Art. 945 

2. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma Art. 946 

III. Gesellschaftsfirmen 

1. Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesell-
schaft 

a. Bildung der Firma Art. 947 

b. Änderung der Firma Art. 948 

 Art. 949 

2. Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
und Genossenschaft Art. 950 

3. Ausschliesslichkeit der eingetragenen Firma Art. 951 

IV. Zweigniederlassungen Art. 952 

V. Übernahme eines Geschäftes Art. 953 
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VI. Namensänderung Art. 954 

B. Firmen- und Namensgebrauchspflicht Art. 954a 

C. Überwachung Art. 955 

D. Schutz der Firma Art. 956 

Zweiunddreissigster Titel: Die kaufmännische 
Buchführung 

A. Pflicht zur Führung und Aufbewahrung der Geschäfts-
bücher Art. 957 

B. Bilanzvorschriften 
I. Bilanzpflicht Art. 958 

II. Bilanzgrundsätze 

1. Bilanzwahrheit und -klarheit Art. 959 

2. Wertansätze Art. 960 

III. Unterzeichnung Art. 961 

C. Dauer der Aufbewahrungspflicht Art. 962 

D. Editionspflicht Art. 963 
 Art. 964 

Fünfte Abteilung: Die Wertpapiere 

Dreiunddreissigster Titel: Die Namen-, Inhaber- und 
Ordrepapiere 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

A. Begriff des Wertpapiers Art. 965 

B. Verpflichtung aus dem Wertpapier Art. 966 

C. Übertragung des Wertpapiers 
I. Allgemeine Form Art. 967 

II. Indossierung 

1. Form Art. 968 

2. Wirkung Art. 969 

D. Umwandlung Art. 970 

E. Kraftloserklärung 
I. Geltendmachung Art. 971 

II. Verfahren. Wirkung Art. 972 

F. Besondere Vorschriften Art. 973 
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Zweiter Abschnitt: Die Namenpapiere 

A. Begriff Art. 974 

B. Ausweis über das Gläubigerrecht 
I. In der Regel Art. 975 

II. Beim hinkenden Inhaberpapier Art. 976 

C. Kraftloserklärung Art. 977 

Dritter Abschnitt: Die Inhaberpapiere 

A. Begriff Art. 978 

B. Einreden des Schuldners 
I. Im Allgemeinen Art. 979 

II. Bei Inhaberzinscoupons Art. 980 

C. Kraftloserklärung 
I. Im Allgemeinen 

1. Begehren Art. 981 

2. Zahlungsverbot Art. 982 

3. Aufgebot, Anmeldungsfrist Art. 983 

4. Art der Bekanntmachung Art. 984 

5. Wirkung 

a. Bei Vorlegung der Urkunde Art. 985 

b. Bei Nichtvorlegung Art. 986 

II. Bei Coupons im besondern Art. 987 

III. Bei Banknoten und ähnlichen Papieren Art. 988 

D. Schuldbrief und Gült Art. 989 

Vierter Abschnitt: Der Wechsel 

A. Wechselfähigkeit 
 Art. 990 

B. Gezogener Wechsel 

I. Ausstellung und Form des gezogenen Wechsels 

1. Erfordernisse Art. 991 

2. Fehlen von Erfordernissen Art. 992 

3. Arten Art. 993 

4. Zahlstellen. Domizilwechsel Art. 994 

5. Zinsversprechen Art. 995 

6. Verschiedene Bezeichnung der Wechselsumme Art. 996 

7. Unterschriften von Wechselunfähigen Art. 997 
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8. Unterschrift ohne Ermächtigung Art. 998 

9. Haftung des Ausstellers Art. 999 

10. Blankowechsel Art. 1000 

II. Indossament 

1. Übertragbarkeit Art. 1001 

2. Erfordernisse Art. 1002 

3. Form Art. 1003 

4. Wirkungen 
a. Übertragungsfunktion Art. 1004 

b. Garantiefunktion Art. 1005 

c. Legitimation des Inhabers Art. 1006 

5. Einreden Art. 1007 

6. Vollmachtsindossament Art. 1008 

7. Offenes Pfandindossament Art. 1009 

8. Nachindossament Art. 1010 

III. Annahme 

1. Recht zur Vorlegung Art. 1011 

2. Gebot und Verbot der Vorlegung Art. 1012 

3. Pflicht zur Vorlegung bei Nachsichtwechseln Art. 1013 

4. Nochmalige Vorlegung Art. 1014 

5. Form der Annahme Art. 1015 

6. Einschränkungen der Annahme Art. 1016 

7. Domiziliat und Zahlstelle Art. 1017 

8. Wirkung der Annahme 
a. Im Allgemeinen Art. 1018 

b. Bei Streichung Art. 1019 

IV. Wechselbürgschaft 

1. Wechselbürgen Art. 1020 

2. Form Art. 1021 

3. Wirkungen Art. 1022 

V. Verfall 

1. Im Allgemeinen Art. 1023 

2. Bei Sichtwechseln Art. 1024 
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3. Bei Nachsichtwechseln Art. 1025 

4. Fristenberechnung Art. 1026 

5. Zeitberechnung nach altem Stil Art. 1027 

VI. Zahlung 

1. Vorlegung zur Zahlung  Art. 1028 

2. Recht auf Quittung. Teilzahlung Art. 1029 

3. Zahlung vor und bei Verfall Art. 1030 

4. Zahlung in fremder Währung Art. 1031 

5. Hinterlegung Art. 1032 

VII. Rückgriff mangels Annahme und mangels Zahlung 

1. Rückgriff des Inhabers Art. 1033 

2. Protest 
a. Fristen und Erfordernisse Art. 1034 

b. Zuständigkeit Art. 1035 

c. Inhalt Art. 1036 

d. Form Art. 1037 

e. Bei Teilannahme Art. 1038 

f. Gegen mehrere Personen Art. 1039 

g. Abschrift der Protesturkunde Art. 1040 

h. Mangelhafter Protest Art. 1041 

3. Benachrichtigung Art. 1042 

4. Protesterlass Art. 1043 

5. Solidarische Haftung der Wechselverpflichteten Art. 1044 

6. Inhalt des Rückgriffs 
a. Des Inhabers Art. 1045 

b. Des Einlösers Art. 1046 

c. Recht auf Aushändigung von Wechsel, Protest und Quittung Art. 1047 

d. Bei Teilannahme Art. 1048 

e. Rückwechsel Art. 1049 

7. Präjudizierung 
a. Im Allgemeinen Art. 1050 

b. Höhere Gewalt Art. 1051 

c. Ungerechtfertigte Bereicherung Art. 1052 
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VIII. Übergang der Deckung 
 Art. 1053 

IX. Ehreneintritt 

1. Allgemeine Vorschriften Art. 1054 

2. Ehrenannahme 
a. Voraussetzungen. Stellung des Inhabers Art. 1055 

b. Form Art. 1056 

c. Haftung des Ehrenannehmenden. Wirkung auf das Rück-
griffsrecht Art. 1057 

3. Ehrenzahlung 
a. Voraussetzungen Art. 1058 

b. Verpflichtung des Inhabers Art. 1059 

c. Folge der Zurückweisung Art. 1060 

d. Recht auf Aushändigung von Wechsel, Protest und Quittung Art. 1061 

e. Übergang der Inhaberrechte. Mehrere Ehrenzahlungen Art. 1062 

X. Ausfertigung mehrerer Stücke eines Wechsels 
(Duplikate), Wechselabschriften (Wechselkopien) 

1. Ausfertigungen 
a. Recht auf mehrere Ausfertigungen Art. 1063 

b. Verhältnis der Ausfertigungen Art. 1064 

c. Annahmevermerk Art. 1065 

2. Abschriften 
a. Form und Wirkung Art. 1066 

b. Auslieferung der Urschrift Art. 1067 

XI. Änderungen des Wechsels 
 Art. 1068 

XII. Verjährung 

1. Fristen Art. 1069 

2. Unterbrechung 
a. Gründe Art. 1070 

b. Wirkungen Art. 1071 

XIII. Kraftloserklärung 

1. Vorsorgliche Massnahmen Art. 1072 

2. Bekannter Inhaber Art. 1073 

3. Unbekannter Inhaber 
a. Pflichten des Gesuchstellers Art. 1074 
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b. Einleitung des Aufgebots Art. 1075 

c. Fristen Art. 1076 

d. Veröffentlichung Art. 1077 

4. Wirkung 
a. Bei Vorlegung des Wechsels Art. 1078 

b. Bei Nichtvorlegung Art. 1079 

5. Richterliche Verfügungen Art. 1080 

XIV. Allgemeine Vorschriften 

1. Fristbestimmungen 
a. Feiertage Art. 1081 

b. Fristberechnung Art. 1082 

c. Ausschluss von Respekttagen Art. 1083 

2. Ort der Vornahme wechselrechtlicher Handlungen Art. 1084 

3. Eigenhändige Unterschrift. Unterschrift des Blinden Art. 1085 

XV. Geltungsbereich der Gesetze 

1. Wechselfähigkeit Art. 1086 

2. Form und Fristen der Wechselerklärungen 
a. Im Allgemeinen Art. 1087 

b. Handlungen zur Ausübung und Erhaltung des Wechsel-
rechts Art. 1088 

c. Ausübung des Rückgriffs Art. 1089 

3. Wirkung der Wechselerklärungen 
a. Im Allgemeinen Art. 1090 

b. Teilannahme und Teilzahlung Art. 1091 

c. Zahlung Art. 1092 

d. Bereicherungsanspruch Art. 1093 

e. Übergang der Deckung Art. 1094 

f. Kraftloserklärung Art. 1095 

C. Eigener Wechsel 

1. Erfordernisse Art. 1096 

2. Fehlen von Erfordernissen Art. 1097 

3. Verweisung auf den gezogenen Wechsel Art. 1098 

4. Haftung des Ausstellers. Vorlegung zur Sichtnahme Art. 1099 
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Fünfter Abschnitt: Der Check 

I. Ausstellung und Form des Checks 

1. Erfordernisse Art. 1100 

2. Fehlen von Erfordernissen Art. 1101 

3. Passive Checkfähigkeit Art. 1102 

4. Deckungserfordernis Art. 1103 

5. Ausschluss der Annahme Art. 1104 

6. Bezeichnung des Remittenten Art. 1105 

7. Zinsvermerk Art. 1106 

8. Zahlstellen. Domizilcheck Art. 1107 

II. Übertragung 

1. Übertragbarkeit Art. 1108 

2. Erfordernisse Art. 1109 

3. Legitimation des Inhabers Art. 1110 

4. Inhabercheck Art. 1111 

5. Abhandengekommener Check Art. 1112 

6. Rechte aus dem Nachindossament Art. 1113 

III. Checkbürgschaft 
 Art. 1114 

IV. Vorlegung und Zahlung 

1. Verfallzeit Art. 1115 

2. Vorlegung zur Zahlung Art. 1116 

3. Zeitberechnung nach altem Stil Art. 1117 

4. Einlieferung in eine Abrechnungsstelle Art. 1118 

5. Widerruf 
a. Im Allgemeinen Art. 1119 

b. Bei Tod, Handlungsunfähigkeit, Konkurs Art. 1120 

6. Prüfung der Indossamente Art. 1121 

7. Zahlung in fremder Währung Art. 1122 

V. Gekreuzter Check und Verrechnungscheck 

1. Gekreuzter Check 
a. Begriff Art. 1123 

b. Wirkungen Art. 1124 
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2. Verrechnungscheck 
a. Im Allgemeinen Art. 1125 

b. Rechte des Inhabers bei Konkurs, Zahlungseinstellung, 
Zwangsvollstreckung Art. 1126 

c. Rechte des Inhabers bei Verweigerung der Gutschrift oder 
der Ausgleichung Art. 1127 

VI. Rückgriff mangels Zahlung 

1. Rückgriffsrechte des Inhabers Art. 1128 

2. Protesterhebung. Fristen Art. 1129 

3. Inhalt der Rückgriffsforderung Art. 1130 

4. Vorbehalt der höheren Gewalt Art. 1131 

VII. Gefälschter Check 
 Art. 1132 

VIII. Ausfertigung mehrerer Stücke eines Checks 
 Art. 1133 

IX. Verjährung 
 Art. 1134 

X. Allgemeine Vorschriften 

1. Begriff des «Bankiers» Art. 1135 

2. Fristbestimmungen 
a. Feiertage Art. 1136 

b. Fristberechnung Art. 1137 

XI. Geltungsbereich der Gesetze 

1. Passive Checkfähigkeit Art. 1138 

2. Form und Fristen der Checkerklärungen Art. 1139 

3. Wirkung der Checkerklärungen 
a. Recht des Ausstellungsortes Art. 1140 

b. Recht des Zahlungsortes Art. 1141 

c. Recht des Wohnsitzes Art. 1142 

XII. Anwendbarkeit des Wechselrechts 
 Art. 1143 

XIII. Vorbehalt besondern Rechtes 
 Art. 1144 
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Sechster Abschnitt: Wechselähnliche und andere Ordre-
papiere 

A. Im Allgemeinen 
I. Voraussetzungen Art. 1145 

II. Einreden des Schuldners Art. 1146 

B. Wechselähnliche Papiere 
I. Anweisungen an Ordre 

1. Im Allgemeinen Art. 1147 

2. Keine Annahmepflicht Art. 1148 

3. Folgen der Annahme Art. 1149 

4. Keine Wechselbetreibung Art. 1150 

II. Zahlungsversprechen an Ordre Art. 1151 

C. Andere indossierbare Papiere Art. 1152 

Siebenter Abschnitt: Die Warenpapiere 

A. Erfordernisse Art. 1153 

B. Der Pfandschein Art. 1154 

C. Bedeutung der Formvorschriften Art. 1155 

Vierunddreissigster Titel: Anleihensobligationen 

Erster Abschnitt: Prospektzwang bei Ausgabe von Anlei-
hensobligationen 

 Art. 1156 

Zweiter Abschnitt: Gläubigergemeinschaft bei Anleihens-
obligationen 

A. Voraussetzungen Art. 1157 

B. Anleihensvertreter 
I. Bestellung Art. 1158 

II. Befugnisse 

1. Im Allgemeinen Art. 1159 

2. Kontrolle des Schuldners Art. 1160 

3. Bei pfandgesicherten Anleihen Art. 1161 

III. Dahinfallen der Vollmacht Art. 1162 

IV. Kosten Art. 1163 

C. Gläubigerversammlung 
I. Im Allgemeinen Art. 1164 
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II. Einberufung 

1. Im Allgemeinen Art. 1165 

2. Stundung Art. 1166 

III. Abhaltung 

1. Stimmrecht Art. 1167 

2. Vertretung einzelner Anleihensgläubiger Art. 1168 

IV. Verfahrensvorschriften Art. 1169 

D. Gemeinschaftsbeschlüsse 
I. Eingriffe in die Gläubigerrechte 

1. Zulässigkeit und erforderliche Mehrheit 

a. Bei nur einer Gemeinschaft Art. 1170 

b. Bei mehreren Gemeinschaften Art. 1171 

c. Feststellung der Mehrheit Art. 1172 

2. Beschränkungen 

a. Im Allgemeinen Art. 1173 

b. Gleichbehandlung Art. 1174 

c. Status und Bilanz Art. 1175 

3. Genehmigung 

a. Im Allgemeinen Art. 1176 

b. Voraussetzungen Art. 1177 

c. Weiterzug Art. 1178 

d. Widerruf Art. 1179 

II. Andere Beschlüsse 

1. Vollmacht des Anleihensvertreters Art. 1180 

2. Die übrigen Fälle Art. 1181 

3. Anfechtung Art. 1182 

E. Besondere Anwendungsfälle 
I. Konkurs des Schuldners Art. 1183 

II. Nachlassvertrag Art. 1184 

III. Anleihen von Eisenbahn- oder Schiffahrtsunternehmungen Art. 1185 

F. Zwingendes Recht Art. 1186 



Obligationenrecht 

500 

220 

Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes vom  
30. März 1911 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 23. März 1962 

A. Konkursprivileg Art. 1 

B. Unlauterer Wettbewerb Art. 2 

C. Übergangsrecht Art. 3 

D. Inkrafttreten Art. 4 

Übergangsbestimmungen der Änderung vom 16. 
Dezember 2005 

A. Allgemeine Regel Art. 1 

B. Anpassungsfrist Art. 2 

C. Leistung der Einlagen Art. 3 

D. Partizipationsscheine und Genussscheine Art. 4 

E. Eigene Stammanteile Art. 5 

F. Nachschusspflicht Art. 6 

G. Revisionsstelle Art. 7 

H. Stimmrecht Art. 8 

J. Anpassung statutarischer Mehrheitserfordernisse Art. 9 

K. Vernichtung von Aktien und Stammanteilen im Fall 
einer Sanierung Art. 10 

L. Ausschliesslichkeit eingetragener Firmen Art. 11 

Schlussbestimmungen zum Achten Titel und zum 
Achten Titelbis 

 Art. 1 

 Art. 2 

 Art. 3 

 Art. 4 

 Art. 5 

 Art. 6 

Schluss- und Übergangsbestimmungen zum X. Titel 

Änderung des OR Art. 1 

Änderung des ZGB Art. 2 

Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes Art. 3 

Änderung des Landwirtschaftsgesetzes Art. 4 
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Änderung des Arbeitsgesetzes Art. 5 

Aufhebung eidgenössischer Vorschriften Art. 6 

Anpassung altrechtlicher Verhältnisse Art. 7 

Inkrafttreten des Gesetzes Art. 8 

Schlussbestimmungen zum vierten Abschnitt des  
XIII. Titels 

A. Übergangsrecht Art. 1 

B. Konkursprivileg Art. 2 

C. Inkrafttreten Art. 3 

Übergangsbestimmungen zum XX. Titel 

Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den Titeln 
XXIV–XXXIII 

A. Anwendbarkeit des Schlusstitels Art. 1 

B. Anpassung alter Gesellschaften an das neue Recht 
I. Im Allgemeinen Art. 2 

II. Wohlfahrtsfonds Art. 3 

 Art. 4 

C. Bilanzvorschriften 
I. Vorbehalt ausserordentlicher Verhältnisse Art. 5 

II. … Art. 6 

D. Haftungsverhältnisse der Genossenschafter Art. 7 

E. Geschäftsfirmen Art. 8 

F. Früher ausgegebene Wertpapiere 
I. Namenpapiere Art. 9 

II. Aktien 

1. Nennwert Art. 10 

2. Nicht voll einbezahlte Inhaberaktien Art. 11 

III. Wechsel und Checks Art. 12 

G. Gläubigergemeinschaft Art. 13 

H. … Art. 14 

J. Abänderung des Schuldbetreibungs- und  
Konkursgesetzes Art. 15 

K. Verhältnis zum Bankengesetz 
I. Allgemeiner Vorbehalt Art. 16 

II. Abänderung einzelner Vorschriften Art. 17 
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L. Aufhebung von Bundeszivilrecht Art. 18 

M. Inkrafttreten dieses Gesetzes Art. 19 

Schlussbestimmungen zum Sechsundzwanzigsten Titel 

A. Schlusstitel des Zivilgesetzbuches Art. 1 

B. Anpassung an das neue Recht 
I. Im Allgemeinen Art. 2 

II. Einzelne Bestimmungen 

1. Partizipations- und Genussscheine Art. 3 

2. Ablehnung von Namenaktionären Art. 4 

3. Stimmrechtsaktien Art. 5 

4. Qualifizierte Mehrheiten Art. 6 

C. Änderung von Bundesgesetzen Art. 7 

D. Referendum Art. 8 

E. Inkrafttreten Art. 9 

Schlussbestimmungen zum zweiten Abschnitt des 
XXXIV. Titels 
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Bundesgesetz 
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung 
und die Insolvenzentschädigung 
(Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) 

vom 25. Juni 1982 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 34ter Absatz 1 Buchstaben a und e und 34novies  
der Bundesverfassung1,2 
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Juli 19803, 

beschliesst: 

Erster Titel:4 Anwendbarkeit des ATSG 

Art. 1 
1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20005 über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die obligatorische Arbeits-
losenversicherung und die Insolvenzentschädigung anwendbar, soweit das vorlie-
gende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. 

2 Artikel 21 ATSG ist nicht anwendbar. Artikel 24 Absatz 1 ATSG ist nicht anwend-
bar auf den Anspruch auf ausstehende Leistungen.6 

3 Das ATSG7 ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die 
Gewährung von Beiträgen für kollektive arbeitsmarktliche Massnahmen.8 

  

 AS 1982 2184 
1 [BS 1 3; AS 1976 2003]. Den genannten Bestimmungen entsprechen heute die Art. 110 

Abs. 1 Bst. a und c und 114  der BVers vom 18. April 1999 (SR 101). 
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2677 2681; BBl 1999 4983). 
3 BBl 1980 III 489 
4 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
5 SR 830.1  
6 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3475 3477; BBl 2002 803). 
7 SR 830.1 
8 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Erster Titel a:9 Zweck 

Art. 1a10 

1 Das Gesetz will den versicherten Personen einen angemessenen Ersatz garantieren 
für Erwerbsausfälle wegen: 

a. Arbeitslosigkeit; 

b. Kurzarbeit; 

c. schlechtem Wetter; 

d. Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers. 

2 Es will drohende Arbeitslosigkeit verhüten, bestehende Arbeitslosigkeit bekämpfen 
und die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern.11 

Zweiter Titel: Beiträge 

Art. 2 Beitragspflicht 

1 Für die Arbeitslosenversicherung (Versicherung) ist beitragspflichtig: 

a. der Arbeitnehmer (Art. 10 ATSG12), der nach dem Bundesgesetz vom 
20. Dezember 194613 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger 
Tätigkeit beitragspflichtig ist; 

b. der Arbeitgeber (Art. 11 ATSG), der nach Artikel 12 AHVG beitragspflich-
tig ist.14 

2 Von der Beitragspflicht ausgenommen sind: 

a. Arbeitnehmer, die ihre Beiträge an die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV) mit Beitragsmarken entrichten; 

b.15 mitarbeitende Familienglieder nach Artikel 1a Absatz 2 Buchstaben a und b 
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 195216 über die Familienzulagen in der 
Landwirtschaft, die den selbstständigen Landwirten gleichgestellt sind; 

  

9 Bisheriger Erster Titel. 
10 Bisheriger Art. 1. 
11 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
12 SR 830.1  
13 SR 831.10  
14 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
15 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
16 SR 836.1  
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c. Arbeitnehmer vom Ende des Monats an, in dem sie das für den Anspruch auf 
eine einfache Altersrente nach der AHV-Gesetzgebung massgebende Alters-
jahr zurückgelegt haben; 

d. Arbeitgeber für Lohnzahlungen an Personen nach den Buchstaben a–c; 

e.17 Arbeitslose für Entschädigungen nach Artikel 22a Absatz 1 und die Arbeits-
losenkassen für den entsprechenden Arbeitgeberanteil. 

Art. 2a18 Freiwillige Beiträge 

Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 
des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200719, die Vorrechte, Immunitäten und Erleich-
terungen geniessen, können Beiträge bezahlen, sofern sie auf Grund eines Abkom-
mens mit diesem Begünstigten nicht obligatorisch bei der Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung versichert sind. 

Art. 320 Beitragsbemessung und Beitragssatz 

1 Die Beiträge an die Versicherung sind je Arbeitsverhältnis vom massgebenden 
Lohn im Sinne der AHV-Gesetzgebung zu entrichten. 

2 Bis zum massgebenden, auf den Monat umgerechneten Höchstbetrag des ver-
sicherten Verdienstes der obligatorischen Unfallversicherung beträgt der Beitrags-
satz 2 Prozent. 

3 Arbeitgeber und Arbeitnehmer tragen den Beitrag je zur Hälfte. Arbeitnehmer von 
nicht beitragspflichtigen Arbeitgebern (Art. 6 AHVG21) zahlen den ganzen  Beitrag. 

4 Bei einer Beschäftigungsdauer von weniger als einem Jahr wird der jährliche 
Höchstbetrag des versicherten Verdienstes anteilsmässig angerechnet. Der Bundesrat 
bestimmt den Umrechnungssatz. 

Art. 422 

Art. 4a23 

  

17 Berichtigung des Verweises durch die Redaktionskommission der BVers  
[Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 

18 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2677; 
BBl 1999 4983). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 13 des Gaststaatgesetzes vom 
22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 192.12). 

19 SR 192.12 
20 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
21 SR 831.10 
22 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
23 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
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Art. 5 Beitragszahlung 

1 Der Arbeitgeber zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung 
ab und entrichtet ihn zusammen mit seinem eigenen Anteil der zuständigen AHV-
Ausgleichskasse. 

2 Arbeitnehmer von nicht beitragspflichtigen Arbeitgebern entrichten ihre Beiträge 
zusammen mit den AHV-Beiträgen der AHV-Ausgleichskasse, der sie angeschlos-
sen sind. 

Art. 624 Anwendbare Vorschriften der AHV-Gesetzgebung 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt für den Bereich der Beiträge und 
der Zuschläge auf den Beiträgen die AHV-Gesetzgebung sinngemäss mit ihren 
jeweiligen Abweichungen vom ATSG25. 

Dritter Titel: Leistungen 

Erstes Kapitel: Leistungsarten 

Art. 726 

1 Zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leistet die Versicherung 
finanzielle Beiträge für: 

a. eine effiziente Beratung und Vermittlung; 

b. arbeitsmarktliche Massnahmen für versicherte Personen; 

c. weitere Massnahmen nach diesem Gesetz.27 

2 Die Versicherung richtet folgende Leistungen aus: 

a. Arbeitslosenentschädigung; 

b. …28 

c. Kurzarbeitsentschädigung; 

d. Schlechtwetterentschädigung; 

e. Entschädigung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (Insolvenzentschä-
digung). 

  

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des  BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, 
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 

25 SR 830.1 
26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
27 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
28 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
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Zweites Kapitel: Arbeitslosenentschädigung 

1. Abschnitt: Anspruch 

Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen 

1 Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er: 

a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10); 

b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11); 

c. in der Schweiz wohnt (Art. 12); 

d.29 die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der 
AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht. 

e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist 
(Art. 13 und 14); 

f. vermittlungsfähig ist (Art. 15) und 

g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17). 

2 Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der 
Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemei-
nen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der 
Heimarbeit dies gebieten. 

Art. 9 Rahmenfristen 

1 Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen.30 

2 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

3 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag. 

4 Ist die Rahmenfrist für den Leistungsbezug abgelaufen und beansprucht der Ver-
sicherte wieder Arbeitslosenentschädigung, so gelten, sofern dieses Gesetz nichts 
anderes vorsieht, erneut zweijährige Rahmenfristen für den Leistungsbezug und die 
Beitragszeit.31 

  

29 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

30 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

31 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 9a32 Rahmenfristen nach Aufnahme einer selbstständigen  
Erwerbstätigkeit ohne Förderung durch die Arbeitslosenversicherung 

1 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug von Versicherten, die den Wechsel zu 
einer selbstständigen Erwerbstätigkeit ohne Bezug von Leistungen nach den Arti-
keln 71a–71d vollzogen haben, wird um zwei Jahre verlängert, wenn: 

a. im Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit eine Rah-
menfrist für den Leistungsbezug läuft; und 

b. der Versicherte im Zeitpunkt der Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätig-
keit die Anspruchsvoraussetzung der genügenden Beitragszeit wegen Aus-
übung der selbstständigen Erwerbstätigkeit nicht erfüllt. 

2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit von Versicherten, die den Wechsel zu einer 
selbstständigen Erwerbstätigkeit ohne Bezug von Leistungen vollzogen haben, wird 
um die Dauer der selbstständigen Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch um zwei Jahre 
verlängert. 

3 Die Taggelder dürfen insgesamt die Höchstzahl nach Artikel 27 nicht übersteigen. 

Art. 9b33 Rahmenfristen im Falle von Erziehungszeiten 

1 Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug von Versicherten, die sich der Erziehung 
ihrer Kinder gewidmet haben, wird um zwei Jahre verlängert, sofern: 

a. zu Beginn der einem Kind unter zehn Jahren gewidmeten Erziehung eine 
Rahmenfrist für den Leistungsbezug läuft; und 

b. im Zeitpunkt der Wiederanmeldung die Anspruchsvoraussetzung der genü-
genden Beitragszeit nicht erfüllt ist. 

2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit von Versicherten, die sich der Erziehung ihrer 
Kinder gewidmet haben, beträgt vier Jahre, sofern zu Beginn der einem Kind unter 
zehn Jahren gewidmeten Erziehung keine Rahmenfrist für den Leistungsbezug lief. 

3 Durch jede weitere Niederkunft wird die Rahmenfrist nach Absatz 2 um jeweils 
höchstens zwei Jahre verlängert. 

4 Die Absätze 1–3 sind für die gleiche Erziehungszeit nur auf einen Elternteil und 
nur für ein Kind anwendbar. 

5 Die Taggelder dürfen insgesamt die Höchstzahl nach Artikel 27 nicht übersteigen. 

6 Der Bundesrat bestimmt die Voraussetzungen, unter denen die Verlängerung der 
Rahmenfristen nach den Absätzen 1 und 2 auch im Falle der Unterbringung von 
Kindern zur Adoption anwendbar ist. 

  

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

33 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 10 Arbeitslosigkeit 

1 Als ganz arbeitslos gilt, wer in keinem Arbeitsverhältnis steht und eine Vollzeit-
beschäftigung sucht. 

2 Als teilweise arbeitslos gilt, wer: 

a. in keinem Arbeitsverhältnis steht und lediglich eine Teilzeitbeschäftigung 
sucht oder 

b. eine Teilzeitbeschäftigung hat und eine Vollzeit- oder eine weitere Teilzeit-
beschäftigung sucht. 

2bis Nicht als teilweise arbeitslos gilt ein Arbeitnehmer, dessen normale Arbeitszeit 
vorübergehend verkürzt wurde (Kurzarbeit).34 

3 Der Arbeitsuchende gilt erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos, wenn er sich 
beim Arbeitsamt seines Wohnorts zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. 

4 Der Arbeitslosigkeit gleichgestellt wird die vorläufige Einstellung in einem öffent-
lichrechtlichen Dienstverhältnis, wenn gegen dessen Auflösung durch den Arbeit-
geber eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung hängig ist. 

Art. 11 Anrechenbarer Arbeitsausfall 

1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er einen Verdienstausfall zur Folge hat 
und mindestens zwei aufeinander folgende volle Arbeitstage dauert. 

2 …35 

3 Nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, für den dem Arbeitslosen Lohnansprüche 
oder wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses Entschädigungsansprü-
che zustehen. 

4 Der Versicherte hat Anspruch auf ungekürzte Anrechenbarkeit des Arbeits-
ausfalles, auch wenn er bei der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses eine Ferien-
entschädigung bezogen hat oder eine solche in seinem Lohn eingeschlossen war. Der 
Bundesrat kann für Sonderfälle eine abweichende Regelung erlassen.36 

5 Der Bundesrat bestimmt, wie der Arbeitsausfall bei der vorläufigen Einstellung in 
einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis (Art. 10 Abs. 4) angerechnet wird. 

Art. 11a37 Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bei Auflösung  
des Arbeitsverhältnisses 

1 Der Arbeitsausfall gilt so lange nicht als anrechenbar, als freiwillige Leistungen 
des Arbeitgebers den durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses entstehenden 
Verdienstausfall decken. 

  

34 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

35 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  

(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
37 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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2 Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers werden nur berücksichtigt, soweit sie den 
Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 übersteigen. 

3 Der Bundesrat regelt die Ausnahmen, wenn freiwillige Leistungen in die berufliche 
Vorsorge fliessen. 

Art. 1238 In der Schweiz wohnende Ausländer 

In Abweichung von Artikel 13 ATSG39 gelten Ausländer ohne Niederlassungs-
bewilligung als in der Schweiz wohnend, solange sie sich auf Grund einer Aufent-
haltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit oder einer Saisonbewilligung tatsächlich in 
der Schweiz aufhalten. 

Art. 13 Beitragszeit 

1 Die Beitragszeit hat erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen Rahmenfrist 
(Art. 9 Abs. 3) während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäf-
tigung ausgeübt hat.40 

2 Angerechnet werden auch: 

a. Zeiten, in denen der Versicherte als Arbeitnehmer tätig ist, bevor er das 
Alter erreicht, von dem an er AHV-Beiträge bezahlen muss; 

b.41 schweizerischer Militär-, Zivil- und Schutzdienst, ferner obligatorische 
Hauswirtschaftskurse, die ganztägig und ununterbrochen während mindes-
tens drei Wochen geführt werden; 

c.42 Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber 
wegen Krankheit (Art. 3 ATSG43) oder Unfalls (Art. 4 ATSG) keinen Lohn 
erhält und daher keine Beiträge bezahlt; 

d.44 Arbeitsunterbrüche wegen Mutterschaft (Art. 5 ATSG), soweit sie durch 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeits-
vertraglich vereinbart sind. 

2bis–2ter …45 

  

38 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

39 SR 830.1  
40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
41 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 

1. Okt. 1996 (SR 824.0). 
42 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
43 SR 830.1  
44 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
45 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
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3 Um den ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezug von Altersleistungen der beruf-
lichen Vorsorge und von Arbeitslosenentschädigung zu verhindern, kann der Bun-
desrat die Anrechnung von Beitragszeiten für diejenigen Personen abweichend 
regeln, die vor Erreichen des Rentenalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG46 pensi-
oniert wurden, jedoch weiterhin als Arbeitnehmer tätig sein wollen.47 

4 Für Versicherte, die im Anschluss an eine Tätigkeit in einem Beruf arbeitslos 
werden, in dem häufig wechselnde oder befristete Anstellungen üblich sind, kann 
der Bundesrat die Berechnung und die Dauer der Beitragszeit unter Berücksichti-
gung der besonderen Gegebenheiten regeln.48 

5 Die Einzelheiten regelt die Verordnung.49 

Art. 14 Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit 

1 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die innerhalb der Rah-
menfrist (Art. 9 Abs. 3) während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem 
Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit nicht erfüllen konnten wegen: 

a. einer Schulausbildung, Umschulung oder Weiterbildung, sofern sie während 
mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz hatten; 

b. Krankheit (Art. 3 ATSG50), Unfall (Art. 4 ATSG) oder Mutterschaft (Art. 5 
ATSG), sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten; 

c. eines Aufenthaltes in einer schweizerischen Haft- oder Arbeitserziehungs-
anstalt oder in einer ähnlichen schweizerischen Einrichtung.51 

2 Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind Personen, die wegen 
Trennung oder Scheidung der Ehe, wegen Invalidität (Art. 8 ATSG) oder Todes des 
Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente 
gezwungen sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erwei-
tern.52 Diese Regel gilt nur dann, wenn das betreffende Ereignis nicht mehr als ein 
Jahr zurückliegt und die betroffene Person beim Eintritt dieses Ereignisses ihren 
Wohnsitz in der Schweiz hatte.53 

  

46 SR 831.10 
47 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
48 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
49 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
50 SR 830.1  
51 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3472 3474; BBl 2002 803). 
52 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3472 3474; BBl 2002 803). 
53 Fassung gemäss Ziff. I 12 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der  

Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701 722;  
BBl 1999 6128). 
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3 Schweizer, die nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr in einem Staat, 
der sowohl ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft als auch der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) liegt, in die Schweiz zurückkehren, sind während 
eines Jahres von der Erfüllung der Beitragszeit befreit, sofern sie sich über eine 
entsprechende Beschäftigung als Arbeitnehmer im Ausland ausweisen können. 
Unter den gleichen Voraussetzungen sind Angehörige von Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft und der EFTA, deren Niederlassungsbewilligung nicht erloschen ist, 
von der Erfüllung der Beitragszeit befreit. Der Bundesrat bestimmt zudem, unter 
welchen Voraussetzungen Ausländer, die nicht Angehörige eines Staates der Euro-
päischen Gemeinschaft oder der EFTA sind, und deren Niederlassungsbewilligung 
nicht erloschen ist, nach einem Auslandaufenthalt von über einem Jahr von der 
Erfüllung der Beitragszeit befreit sind.54 

4 …55 

5–5bis …56 

Art. 15 Vermittlungsfähigkeit 

1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt 
ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzu-
nehmen.57 

2 Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei 
ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf 
dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat 
regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung. 

3 Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann 
die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Ver-
sicherung anordnen. 

4 Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwil-
lige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungs-
fähig.58 

Art. 1659 Zumutbare Arbeit 

1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüg-
lich annehmen. 

  

54 Fassung gemäss Ziff. I 11 des BG vom 14. Dez. 2001 betreffend die Bestimmungen über 
die Personenfreizügigkeit im Abk. zur Änd. des Übereink. zur Errichtung der EFTA,  
in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 685 700; BBl 2001 4963). 

55 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
56 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
57 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
58 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
59 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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2 Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die: 

a. den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeits-
vertraglichen Bedingungen nicht entspricht; 

b. nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des 
Versicherten Rücksicht nimmt; 

c. dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand 
des Versicherten nicht angemessen ist; 

d. die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich 
erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht; 

e. in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeits-
streitigkeit nicht normal gearbeitet wird; 

f. einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg 
notwendig macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine 
angemessene Unterkunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer ent-
sprechenden Unterkunft seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehöri-
gen nicht ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann; 

g. eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der 
garantierten Beschäftigung hinaus erfordert; 

h. in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenom-
men hat, Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeits-
bedingungen vorzunehmen; oder 

i. dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des 
versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensa-
tionsleistungen nach Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der 
tripartiten Kommission kann das regionale Arbeitsvermittlungszentrum in 
Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar erklären, deren Entlöhnung 
weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt. 

3 Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht 
anwendbar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher 
die Entlöhnung geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit 
sein müsste. 

Art. 1760 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften 

1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unter-
stützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeits-
losigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu 
suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine 
Bemühungen nachweisen können. 

  

60 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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2 Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, 
für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohn-
gemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsver-
mittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.61 

3 Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf 
Weisung der zuständigen Amtsstelle: 

a.62 an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungs-
fähigkeit fördern; 

b.63 an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fach-
beratungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und 

c. die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der 
Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern. 

4 Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Ver-
sichertenpflichten entbinden. 

5 Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen einen Versicherten einer geeigneten öffent-
lichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen oder psychologi-
schen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter 
Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der 
Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung. 

2. Abschnitt: Entschädigung 

Art. 18 Wartezeiten64 

1 Der Anspruch beginnt nach einer Wartezeit von fünf Tagen kontrollierter Arbeits-
losigkeit.65 

1bis Der Bundesrat nimmt zur Vermeidung von Härtefällen bestimmte Versicherten-
gruppen von der Wartezeit aus.66 

2 Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind (Art. 14), haben vor 
dem erstmaligen Bezug in der Rahmenfrist während einer vom Bundesrat fest-
gesetzten besonderen Wartezeit von längstens zwölf Monaten keinen Anspruch auf 

  

61 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

62 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

63 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

64 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

65 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994 über Sanierungsmassnahmen in der 
Arbeitslosenversicherung (AS 1994 3098; BBl 1994 V 581). Fassung gemäss Ziff. I des 
BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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Arbeitslosenentschädigung. Diese Wartezeit ist zusätzlich zur allgemeinen Wartezeit 
nach Absatz 1 zu bestehen.67 

3 Wird der Versicherte arbeitslos im Anschluss an eine Saisontätigkeit oder an eine 
Tätigkeit in einem Beruf, in dem häufig wechselnde oder befristete Anstellungen 
üblich sind, so wird der Arbeitsausfall während einer vom Bundesrat bestimmten 
Wartezeit nicht angerechnet.68 

4 …69 

5 …70 

Art. 18a71 Kontrollperiode 

Der Bundesrat legt die Kontrollperiode fest. 

Art. 18b72 Heimarbeitnehmer 

Der Bundesrat regelt, wie der Entschädigungsanspruch für Personen bestimmt wird, 
die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der 
allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur so weit abweichen, als die Besonder-
heiten der Heimarbeit dies gebieten. 

Art. 18c73 Altersleistungen 

1 Altersleistungen der beruflichen Vorsorge werden von der Arbeitslosenentschädi-
gung abgezogen. 

2 Absatz 1 gilt auch für Personen, die eine Altersrente einer ausländischen obligato-
rischen oder freiwilligen Altersversicherung beziehen, unabhängig davon, ob es sich 
um eine ordentliche Altersleistung oder um eine Vorruhestandsleistung handelt. 

Art. 1974 

  

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

68 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

69 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

70 Eingefügt durch Ziff. I 12 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit (AS 2002 701; BBl 1999 6128). Aufgehoben durch 
Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

71 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

72 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

73 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

74 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
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Art. 20 Geltendmachung des Anspruchs 

1 Der Arbeitslose macht seinen Entschädigungsanspruch bei einer Kasse geltend, die 
er frei wählen kann. Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 
Abs. 2) ist ein Kassenwechsel nicht zulässig. Der Bundesrat bestimmt die Ausnah-
men. 

2 Der Arbeitslose muss der Kasse eine Arbeitsbescheinigung seines bisherigen 
Arbeitgebers vorlegen. Dieser stellt sie ihm beim Ausscheiden aus seinen Diensten 
aus. Wird der Versicherte erst später arbeitslos, so hat ihm der Arbeitgeber die 
Bescheinigung auf Aufforderung innert einer Woche zuzustellen. 

3 Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innert dreier Monate nach dem Ende der 
Kontrollperiode, auf die er sich bezieht, geltend gemacht wird. Unzustellbare Ent-
schädigungen verfallen drei Jahre nach dem Ende der Kontrollperiode. 

4 …75 

Art. 21 Form der Arbeitslosenentschädigung 

Die Arbeitslosenentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet. Für eine Woche wer-
den fünf Taggelder ausbezahlt. 

Art. 22 Höhe des Taggeldes 

1 Ein volles Taggeld beträgt 80 Prozent des versicherten Verdienstes. Der Versicher-
te erhält zudem einen Zuschlag, der den auf den Tag umgerechneten gesetzlichen 
Kinder- und Ausbildungszulagen entspricht, auf die er Anspruch hätte, wenn er in 
einem Arbeitsverhältnis stände. Dieser Zuschlag wird nur ausbezahlt, soweit: 

a. die Kinderzulagen dem Versicherten während der Arbeitslosigkeit nicht aus-
gerichtet werden; und 

b. für dasselbe Kind kein Anspruch einer erwerbstätigen Person besteht.76 

2 Ein Taggeld in der Höhe von 70 Prozent des versicherten Verdienstes erhalten 
Versicherte, die: 

a. keine Unterhaltspflicht gegenüber Kindern haben; 

b.77 ein volles Taggeld erreichen, das mehr als 140 Franken beträgt; und 

c.78 nicht invalid (Art. 8 ATSG79) sind.80 

  

75 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

76 Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Familienzulagengesetzes vom 24. März 2006, 
in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 836.2). 

77 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

78 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

79 SR 830.1  
80 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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3 Der Bundesrat passt den Mindestansatz nach Absatz 2 Buchstabe b in der Regel 
alle zwei Jahre auf Beginn des Kalenderjahres nach den Grundsätzen der AHV an.81 

4 – 5 …82 

Art. 22a83 Beiträge an die Sozialversicherungen 

1 Die Arbeitslosenentschädigung gilt als massgebender Lohn im Sinne des 
AHVG84.85 

2 Die Kasse zieht den Beitragsanteil des Arbeitnehmers von der Entschädigung ab 
und entrichtet ihn zusammen mit dem von ihr zu übernehmenden Arbeitgeberanteil 
der zuständigen AHV-Ausgleichskasse. Der Bundesrat kann das Verfahren abwei-
chend von den Bestimmungen des AHVG regeln. 

3 Ebenso zieht die Kasse zur Sicherung des Vorsorgeschutzes bei Tod und Invalidi-
tät des Versicherten den Beitragsanteil der beruflichen Vorsorge von der Entschädi-
gung ab und entrichtet ihn zusammen mit dem von ihr zu übernehmenden Arbeit-
geberanteil der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge. Der Bundesrat 
bestimmt die Beitragshöhe unter Berücksichtigung versicherungstechnischer Grund-
sätze sowie das Verfahren.86 

4 Ferner zieht die Kasse höchstens zwei Drittel der Prämie für die obligatorische 
Versicherung der Nichtberufsunfälle von der Entschädigung ab und entrichtet sie 
zusammen mit dem von ihr zu übernehmenden Drittel der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt.87 Für Einstell- und Wartetage werden keine Prämien erhoben. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren. 

Art. 23 Versicherter Verdienst 

1 Als versicherter Verdienst gilt der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende 
Lohn, der während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeits-
verhältnissen normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich ver-
einbarten regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigung für arbeitsbedingte 
Inkonvenienzen darstellen. Der Höchstbetrag des versicherten Verdienstes (Art. 18 
ATSG88) entspricht demjenigen der obligatorischen Unfallversicherung.89 Der Ver-

  

81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

82 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
83 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
84 SR 831.10 
85 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
86 Dieser Abs. tritt erst am 1. Juli 1997 in Kraft (siehe AS 1997 60 Ziff. II 1). 
87 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
88 SR 830.1  
89 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den 

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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dienst gilt nicht als versichert, wenn er eine Mindestgrenze nicht erreicht. Der Bun-
desrat bestimmt den Bemessungszeitraum und die Mindestgrenze.90 

2 Für Versicherte, die im Anschluss an eine Berufslehre Arbeitslosenentschädigung 
beziehen, sowie für Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, 
setzt der Bundesrat Pauschalansätze als versicherten Verdienst fest. Er berücksich-
tigt dabei insbesondere das Alter, den Ausbildungsstand sowie die Umstände, die 
zur Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit geführt haben (Art. 14).91 

2bis Haben Personen, die von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, innerhalb 
der Rahmenfrist für die Beitragszeit während mindestens zwölf Monaten eine bei-
tragspflichtige Beschäftigung ausgeübt, so bestimmt sich der versicherte Verdienst 
auf Grund des erzielten Lohnes und des um den Beschäftigungsgrad gekürzten 
Pauschalansatzes.92 

3 Nicht versichert ist ein Nebenverdienst. Als solcher gilt jeder Verdienst, den ein 
Versicherter ausserhalb seiner normalen Arbeitszeit als Arbeitnehmer oder ausser-
halb des ordentlichen Rahmens seiner selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt. 

4 Beruht die Berechnung des versicherten Verdienstes auf einem Zwischenverdienst, 
den der Versicherte während der Rahmenfrist für die Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3) 
erzielt hat, so werden die Kompensationszahlungen (Art. 24) für die Ermittlung des 
versicherten Verdienstes mit berücksichtigt, wie wenn darauf Beiträge zu entrichten 
wären, sofern der Zwischenverdienst die Mindestgrenze nach Absatz 1 erreicht.93 

5 Der Betrag der zu berücksichtigenden Kompensationszahlungen darf den in der 
Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst nicht übersteigen.94 

Art. 2495 Anrechnung von Zwischenverdienst 

1 Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus unselbstständiger oder selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit, das der Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode 
erzielt. Der Versicherte hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls. Der anzu-
wendende Entschädigungssatz bestimmt sich nach Artikel 22. Der Bundesrat regelt, 
wie das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit ermittelt wird.96 

2 …97 

  

90 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

91 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

92 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

93 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

94 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

95 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

96 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

97 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
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3 Als Verdienstausfall gilt die Differenz zwischen dem in der Kontrollperiode erziel-
ten Zwischenverdienst, mindestens aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die 
betreffende Arbeit, und dem versicherten Verdienst. Ein Nebenverdienst (Art. 23 
Abs. 3) bleibt unberücksichtigt. 

3bis Für Arbeitsverhältnisse, die innerhalb eines Jahres zwischen den gleichen Par-
teien wieder aufgenommen oder im Rahmen einer Änderungskündigung fortgesetzt 
werden, bestimmt der Bundesrat die Anrechenbarkeit des Zwischenverdienstes.98 

4 Der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls besteht längstens während der 
ersten zwölf Monate einer Erwerbstätigkeit nach Absatz 1; bei Versicherten mit 
Unterhaltspflichten gegenüber Kindern sowie bei Versicherten, die über 45 Jahre alt 
sind, besteht er während längstens zwei Jahren.99 

5 Nimmt der Versicherte zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit für wenigstens eine 
ganze Kontrollperiode eine Vollzeitbeschäftigung an, deren Entlöhnung geringer ist 
als die ihm zustehende Arbeitslosenentschädigung, so ist Artikel 11 Absatz 1 wäh-
rend den in Absatz 4 genannten Fristen nicht anwendbar.100 

Art. 25101 

Art. 26102 Entschädigung bei Militär-, Zivil- und Schutzdienst 

Leistet ein Arbeitsloser schweizerischen Militärdienst, ausgenommen die Rekruten-
schule und Beförderungsdienste, oder schweizerischen Zivildienst von nicht mehr 
als 30 Tagen oder Schutzdienst und ist seine Erwerbsausfallentschädigung geringer 
als die Arbeitslosenentschädigung, die er ohne die Dienstleistung beziehen könnte, 
so zahlt ihm die Versicherung die Differenz, solange er nicht alle Taggelder, die er 
nach Artikel 27 beanspruchen kann, bezogen hat. 

Art. 27103 Höchstzahl der Taggelder 

1 Innerhalb der Rahmenfrist für den Leistungsbezug (Art. 9 Abs. 2) bestimmt sich 
die Höchstzahl der Taggelder nach dem Alter der Versicherten sowie nach der Bei-
tragszeit (Art. 9 Abs. 3). 

2 Der Versicherte hat Anspruch auf: 

a. höchstens 400 Taggelder, wenn er eine Beitragszeit von insgesamt zwölf 
Monaten nachweisen kann; 

  

98 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

99 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

100 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

101 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). 
102 Fassung gemäss Anhang Ziff. 13 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 

1. Okt. 1996 (SR 824.0). 
103 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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b. höchstens 520 Taggelder, wenn er das 55. Altersjahr zurückgelegt hat und 
eine Beitragszeit von mindestens 18 Monaten nachweisen kann; 

c. höchstens 520 Taggelder, wenn er: 

1. eine Invalidenrente der Invalidenversicherung oder der obligatorischen 
Unfallversicherung bezieht oder eine solche Rente beantragt hat und der 
Antrag nicht aussichtslos erscheint, und 

2. eine Beitragszeit von mindestens 18 Monaten nachweisen kann. 

3 Der Bundesrat kann für Versicherte, die innerhalb der letzten vier Jahre vor Errei-
chen des AHV-Rentenalters arbeitslos geworden sind und deren Vermittlung all-
gemein oder aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist, 
den Anspruch um höchstens 120 Taggelder erhöhen und die Rahmenfrist für den 
Leistungsbezug um längstens zwei Jahre verlängern. 

4 Anspruch auf höchstens 260 Taggelder haben Personen, die von der Erfüllung der 
Beitragszeit befreit sind. 

5 Der Bundesrat kann in einem Kanton, der von erhöhter Arbeitslosigkeit betroffen 
ist, auf dessen Gesuch hin den Anspruch nach Absatz 2 Buchstabe a um höchstens 
120 Taggelder erhöhen, falls der Kanton sich an den Kosten mit 20 Prozent beteiligt; 
diese Erhöhung ist jeweils auf längstens sechs Monate zu befristen. Diese Mass-
nahme kann auch nur für ein wesentliches Teilgebiet des Kantons gewährt werden. 

Art. 28 Taggeld bei vorübergehend fehlender oder verminderter  
Arbeitsfähigkeit 

1 Versicherte, die wegen Krankheit (Art. 3 ATSG104), Unfall (Art. 4 ATSG) oder 
Schwangerschaft vorübergehend nicht oder nur vermindert arbeits- und vermitt-
lungsfähig sind und deshalb die Kontrollvorschriften nicht erfüllen können, haben, 
sofern sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle 
Taggeld. Dieser dauert längstens bis zum 30. Tag nach Beginn der ganzen oder 
teilweisen Arbeitsunfähigkeit und ist innerhalb der Rahmenfrist auf 44 Taggelder 
beschränkt.105 

1bis …106 

2 Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung, die Erwerbsersatz darstellen, 
werden von der Arbeitslosenentschädigung abgezogen.107 

3 Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. Er regelt insbesondere die Frist für die 
Geltendmachung des Anspruchs und die Folgen einer verspäteten Geltendmachung. 

  

104 SR 830.1 
105 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
106 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 3. Okt. 2003, mit Wirkung seit  
1. Juli 2005 (AS 2005 1429 1437; BBl 2002 7522, 2003 1112 2923). 

107 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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4 Arbeitslose, die ihren Anspruch nach Absatz 1 ausgeschöpft haben und weiterhin 
vorübergehend vermindert arbeitsfähig sind, haben, sofern sie unter Berücksichti-
gung ihrer verminderten Arbeitsfähigkeit vermittelbar sind und alle übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, Anspruch auf das volle Taggeld, wenn sie zu 
mindestens 75 Prozent, und auf das halbe Taggeld, wenn sie zu mindestens 50 Pro-
zent arbeitsfähig sind. 

5 Der Arbeitslose muss seine Arbeitsunfähigkeit beziehungsweise seine Arbeits-
fähigkeit mit einem ärztlichen Zeugnis nachweisen. Die Kantonale Amtsstelle oder 
die Kasse kann in jedem Fall eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der 
Versicherung anordnen. 

Art. 29 Zweifel über Ansprüche aus Arbeitsvertrag 

1 Hat die Kasse begründete Zweifel darüber, ob der Versicherte für die Zeit des 
Arbeitsausfalls gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber Lohn- oder Entschädi-
gungsansprüche im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 hat oder ob sie erfüllt werden, so 
zahlt sie Arbeitslosenentschädigung aus.108 

2 Mit der Zahlung gehen alle Ansprüche des Versicherten samt dem gesetzlichen 
Konkursprivileg im Umfang der ausgerichteten Taggeldentschädigung auf die Kasse 
über.109 Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Kon-
kursverfahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 des Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889110, SchKG). Die Ausgleichs-
stelle kann die Kasse überdies ermächtigen, auf die Geltendmachung zu verzichten, 
wenn sich nachträglich zeigt, dass der Anspruch offensichtlich unberechtigt ist oder 
sich nur mit übermässigen Kosten durchsetzen lässt.111 

3 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Geltend-
machung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im Ausland 
belangt werden muss. 

3. Abschnitt: Sanktionen112 

Art. 30 Einstellung in der Anspruchsberechtigung113 

1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er: 

  

108 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

110 SR 281.1 
111 Fassung des zweiten und dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990,  

in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
112 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
113 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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a. durch eigenes Verschulden arbeitslos ist; 

b. zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegen-
über dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat; 

c. sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht; 

d.114 die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle 
nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine 
arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, 
abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beein-
trächtigt oder verunmöglicht; 

e. unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die 
Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat; 

f. Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht 
hat, oder 

g.115 während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a 
Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden 
keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. 

2 Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und 
g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegen-
über ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die 
Kassen.116 

3 Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der 
Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach 
Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des 
Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von 
Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.117 Der Vollzug der Einstellung fällt bin-
nen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.118 

3bis Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.119 

4 Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, 
obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Ein-
stellung. 

  

114 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

115 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

116 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

117 Fassung des dritten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit  
1. Jan. 1996 (AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

118 Fassung des vierten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit  
1. Juli 2003 (AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

119 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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Art. 30a120 

Drittes Kapitel: Kurzarbeitsentschädigung 

Art. 31 Anspruchsvoraussetzungen 

1 Arbeitnehmer, deren normale Arbeitszeit verkürzt oder deren Arbeit ganz ein-
gestellt ist, haben Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung, wenn: 

a.121 sie für die Versicherung beitragspflichtig sind oder das Mindestalter für die 
Beitragspflicht in der AHV noch nicht erreicht haben; 

b. der Arbeitsausfall anrechenbar ist (Art. 32); 

c. das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt ist; 

d. der Arbeitsausfall voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden 
darf, dass durch Kurzarbeit ihre Arbeitsplätze erhalten werden können. 

1bis Zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzung nach Absatz 1 Buchstabe d kann in 
Ausnahmefällen eine Betriebsanalyse zu Lasten des Ausgleichsfonds durchgeführt 
werden.122 

2 Der Bundesrat kann abweichende Bestimmungen erlassen über die Kurzarbeitsent-
schädigung: 

a. für Heimarbeitnehmer; 

b. für Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit innerhalb vertraglich festgelegter Gren-
zen veränderlich ist.123 

3 Keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben: 

a. Arbeitnehmer, deren Arbeitsausfall nicht bestimmbar oder deren Arbeitszeit 
nicht ausreichend kontrollierbar ist; 

b. der mitarbeitende Ehegatte des Arbeitgebers; 

c. Personen, die in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter, als finanziell am 
Betrieb Beteiligte oder als Mitglieder eines obersten betrieblichen Entschei-
dungsgremiums die Entscheidungen des Arbeitgebers bestimmen oder mass-
geblich beeinflussen können, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten. 

  

120 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

121 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

122 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

123 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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Art. 32 Anrechenbarer Arbeitsausfall 

1 Ein Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn er: 

a. auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist und 

b. je Abrechnungsperiode mindestens 10 Prozent der Arbeitsstunden ausmacht, 
die von den Arbeitnehmern des Betriebes normalerweise insgesamt geleistet 
werden. 

2 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode eine vom 
Bundesrat festgelegte Karenzzeit von höchstens drei Tagen abgezogen.124 

3 Der Bundesrat regelt für Härtefälle die Anrechenbarkeit von Arbeitsausfällen, die 
auf behördliche Massnahmen, auf wetterbedingte Kundenausfälle oder auf andere 
vom Arbeitgeber nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen sind. Er kann für 
diese Fälle von Absatz 2 abweichende längere Karenzfristen vorsehen und bestim-
men, dass der Arbeitsausfall nur bei vollständiger Einstellung oder erheblicher Ein-
schränkung des Betriebes anrechenbar ist.125 

4 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine Betriebsabteilung 
einem Betrieb gleichgestellt ist. 

5 Als Abrechnungsperiode gilt ein Zeitraum von einem Monat oder von vier zusam-
menhängenden Wochen. 

Art. 33 Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall 

1 Ein Arbeitsausfall ist nicht anrechenbar: 

a. wenn er durch betriebsorganisatorische Massnahmen wie Reinigungs-, 
Reparatur- oder Unterhaltsarbeiten sowie andere übliche und wiederkeh-
rende Betriebsunterbrechungen oder durch Umstände verursacht wird, die 
zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören: 

b. wenn er branchen-, berufs- oder betriebsüblich ist oder durch saisonale 
Beschäftigungsschwankungen verursacht wird; 

c. soweit er auf Feiertage fällt, durch Betriebsferien verursacht oder nur für 
einzelne Tage unmittelbar vor oder nach Feiertagen oder Betriebsferien gel-
tend gemacht wird; 

d. wenn der Arbeitnehmer mit der Kurzarbeit nicht einverstanden ist und des-
halb nach Arbeitsvertrag entlöhnt werden muss; 

e. soweit er Personen betrifft, die in einem Arbeitsverhältnis auf bestimmte 
Dauer, einem Lehrverhältnis oder im Dienste einer Organisation für Tempo-
rärarbeit stehen oder 

f. wenn er durch eine kollektive Arbeitsstreitigkeit im Betrieb verursacht wird, 
in dem der Versicherte arbeitet. 

  

124 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

125 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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2 Um zu verhindern, dass Kurzarbeitsentschädigung missbräuchlich beansprucht 
wird, kann der Bundesrat weitere Arbeitsausfälle als nicht anrechenbar erklären. 

3 Der Bundesrat umschreibt den Begriff der saisonalen Beschäftigungsschwankun-
gen.126 

Art. 34 Bemessung der Kurzarbeitsentschädigung 

1 Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt 80 Prozent des anrechenbaren Verdienstaus-
falls. 

2 Massgebend ist, bis zum Höchstbetrag für die Beitragsbemessung (Art. 3), der 
vertraglich vereinbarte Lohn in der letzten Zahltagsperiode vor Beginn der Kurz-
arbeit. Eingeschlossen sind Ferienentschädigungen und die vertraglich vereinbarten 
regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht während der Kurzarbeit weiter bezahlt wer-
den oder Entschädigung für arbeitsbedingte Inkonvenienzen sind.127 Die durch 
Gesamtarbeitsvertrag vereinbarten und während der Kurzarbeit eintretenden Lohn-
erhöhungen werden mitberücksichtigt. 

3 Der Bundesrat bestimmt die Bemessungsgrundlagen bei erheblich schwankendem 
Lohn. 

Art. 35 Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung 

1 Innerhalb von zwei Jahren wird die Kurzarbeitsentschädigung während höchstens 
zwölf Abrechnungsperioden ausgerichtet. Diese Frist gilt für den Betrieb und 
beginnt mit dem ersten Tag der ersten Abrechnungsperiode, für die Kurzarbeitsent-
schädigung ausgerichtet wird.128 

1bis Der Arbeitsausfall darf während längstens vier Abrechnungsperioden 85 Prozent 
der normalen betrieblichen Arbeitszeit überschreiten.129 

2 Der Bundesrat kann bei andauernder erheblicher Arbeitslosigkeit die Höchstdauer 
der Leistungen allgemein oder für einzelne besonders hart betroffene Regionen oder 
Wirtschaftszweige um höchstens sechs Abrechnungsperioden verlängern. 

Art. 36 Voranmeldung von Kurzarbeit und Überprüfung der  
Voraussetzungen 

1 Beabsichtigt ein Arbeitgeber, für seine Arbeitnehmer Kurzarbeitsentschädigung 
geltend zu machen, so muss er dies der kantonalen Amtsstelle mindestens zehn Tage 
vor Beginn der Kurzarbeit schriftlich melden. Der Bundesrat kann für Ausnahme-

  

126 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

127 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit  
1. Jan. 1992 (AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

128 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

129 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
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fälle kürzere Anmeldefristen vorsehen. Die Meldung ist zu erneuern, wenn die 
Kurzarbeit länger als sechs Monate dauert. 

2 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung angeben: 

a. die Zahl der im Betrieb beschäftigten und die Zahl der von Kurzarbeit 
betroffenen Arbeitnehmer; 

b. Ausmass und voraussichtliche Dauer der Kurzarbeit; 

c. die Kasse, bei der er den Anspruch geltend machen will. 

3 Der Arbeitgeber muss in der Voranmeldung die Notwendigkeit der Kurzarbeit 
begründen und anhand der durch den Bundesrat bestimmten Unterlagen glaubhaft 
machen, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach den Artikeln 31 Absatz 1 und 32 
Absatz 1 Buchstabe a erfüllt sind. Die kantonale Amtsstelle kann weitere zur Prü-
fung nötige Unterlagen einverlangen. 

4 Hält die kantonale Amtsstelle eine oder mehrere Anspruchsvoraussetzungen für 
nicht erfüllt, erhebt sie durch Verfügung Einspruch gegen die Auszahlung der Ent-
schädigung. Sie benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitgeber und die von ihm 
bezeichnete Kasse. 

Art. 37 Pflichten des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet: 

a. die Kurzarbeitsentschädigung vorzuschiessen und den Arbeitnehmern am 
ordentlichen Zahltagstermin auszurichten: 

b.130 die Kurzarbeitsentschädigung für die Karenzzeit (Art. 32 Abs. 2) zu seinen 
Lasten zu übernehmen; 

c.131 während der Kurzarbeit die vollen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten 
Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der normalen Arbeitszeit zu 
bezahlen; er ist berechtigt, die vollen Beitragsanteile der Arbeitnehmer vom 
Lohn abzuziehen, sofern nichts anderes vereinbart war. 

Art. 38 Geltendmachung des Anspruchs 

1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer innert 
dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den Betrieb bei 
der von ihm bezeichneten Kasse geltend. 

2 Während der Zweijahresfrist nach Artikel 35 Absatz 1 sind sämtliche Entschädi-
gungsansprüche für einen Betrieb bei der gleichen Kasse geltend zu machen. Der 
Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen. 

  

130 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

131 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein: 

a. die für die weitere Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berech-
nung der Entschädigung erforderlichen Unterlagen; 

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Kurzarbeits-
entschädigung; 

c. eine Bestätigung, dass er die Verpflichtung zur Fortzahlung der Sozialver-
sicherungsbeiträge (Art. 37 Bst. c) übernimmt. 

 Die Kasse kann wenn nötig weitere Unterlagen verlangen. 

Art. 39 Vergütung der Kurzarbeitsentschädigung 

1 Die Kasse prüft die persönlichen Voraussetzungen nach Artikel 31 Absatz 3 sowie 
die Voraussetzung nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b. 

2 Sofern alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der kanto-
nalen Amtsstelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die rechtmässig aus-
gerichtete Kurzarbeitsentschädigung unter Abzug der Karenzzeit (Art. 37 Bst. b) in 
der Regel innerhalb eines Monats. Sie vergütet ihm ausserdem die auf die anrechen-
baren Ausfallzeiten entfallenden Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/EO/ALV.132 

3 Entschädigungen, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 38 Abs. 1) geltend 
macht, werden ihm nicht vergütet. 

Art. 40133 Kontrollvorschriften 

1 Bei Kurzarbeit wird in der Regel keine Stempelkontrolle durchgeführt. 

2 Die kantonale Amtsstelle kann eine Stempelkontrolle anordnen. 

Art. 41 Zwischenbeschäftigung 

1 Die kantonale Amtsstelle kann Arbeitnehmern, die von ganz- oder halbtägigem 
Arbeitsausfall betroffen sind, eine geeignete zumutbare Zwischenbeschäftigung 
(Art. 16) zuweisen. Arbeitnehmer, deren Arbeit länger als einen Monat ganz einge-
stellt ist, müssen sich ausserdem selber um eine solche bemühen.134 

2 Der Arbeitnehmer, der eine Zwischenbeschäftigung annimmt, braucht dafür die 
Zustimmung seines Arbeitgebers. Dieser darf die Zustimmung nur verweigern, wenn 
der Arbeitnehmer wegen der Zwischenbeschäftigung seine arbeitsvertraglichen Ver-
pflichtungen nicht einhalten könnte. Verweigert er sie ungerechtfertigterweise, so 
verfügt die kantonale Amtsstelle, dass er den Anspruch auf Vergütung der Kurz-
arbeitsentschädigung für den betreffenden Arbeitnehmer verliert. 

  

132 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

133 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

134 Fassung des letzten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit  
1. Jan. 1992 (AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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3 Der Arbeitnehmer muss das während der Kurzarbeit durch Zwischenbeschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit erzielte Einkommen dem Arbeitgeber mitteilen. Dieser 
benachrichtigt die Kasse. 

4 Der Bundesrat bestimmt, auf welche Weise und in welchem Umfange das durch 
Zwischenbeschäftigung erzielte Einkommen bei der Festlegung des anrechenbaren 
Verdienstausfalles berücksichtigt wird. 

5 Nimmt der Arbeitnehmer eine ihm zugewiesene zumutbare Zwischenbeschäfti-
gung nicht an, bemüht er sich nicht genügend um Zwischenbeschäftigung oder gibt 
er eine solche ungerechtfertigterweise auf, so verfügt die kantonale Amtsstelle, dass 
ihm je nach Grad des Verschuldens mindestens 100 und höchstens 1000 Franken 
von seiner Kurzarbeitsentschädigung abgezogen werden. 

Viertes Kapitel: Schlechtwetterentschädigung 

Art. 42 Anspruchsvoraussetzungen 

1 Arbeitnehmer in Erwerbszweigen, in denen wetterbedingte Arbeitsausfälle üblich 
sind, haben Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung, wenn: 

a.135 sie für die Versicherung beitragspflichtig sind oder das Mindestalter für die 
Beitragspflicht in der AHV noch nicht erreicht haben und 

b. sie einen anrechenbaren Arbeitsausfall (Art. 43) erleiden. 

2 Der Bundesrat bestimmt die Erwerbszweige, in denen die Schlechtwetterentschä-
digung ausgerichtet werden kann. 

3 Keinen Anspruch auf Schlechtwetterentschädigung haben Personen nach Arti-
kel 31 Absatz 3. 

Art. 43 Anrechenbarer Arbeitsausfall 

1 Der Arbeitsausfall ist anrechenbar, wenn: 

a. er ausschliesslich durch das Wetter verursacht wird; 

b.136 die Fortführung der Arbeiten trotz genügender Schutzvorkehrungen tech-
nisch unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist oder den Arbeitnehmern 
nicht zugemutet werden kann; und 

c. er vom Arbeitgeber ordnungsgemäss gemeldet wird.137 

2 Es werden nur ganze oder halbe Tage angerechnet. 

  

135 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

136 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

137 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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3 Vom anrechenbaren Arbeitsausfall wird für jede Abrechnungsperiode eine vom 
Bundesrat festgelegte Karenzzeit von höchstens drei Tagen abgezogen.138 

4 Als Abrechnungsperiode gilt ein Zeitraum von einem Monat oder von vier zusam-
menhängenden Wochen. 

5 …139 

Art. 43a140 Nicht anrechenbarer Arbeitsausfall 

Der Arbeitsausfall ist insbesondere nicht anrechenbar, wenn: 

a. er nur mittelbar auf das Wetter zurückzuführen ist (Kundenausfälle, Termin-
verzögerungen); 

b. es sich um saisonübliche Ausfälle der Landwirtschaft handelt; 

c. der Arbeitnehmer mit der Arbeitseinstellung141 nicht einverstanden ist und 
deshalb nach Arbeitsvertrag entlöhnt werden muss; 

d. er Personen betrifft, die im Dienste einer Organisation für Temporärarbeit 
stehen. 

Art. 44142 Bemessung der Schlechtwetterentschädigung 

Die Bemessung der Entschädigung richtet sich nach Artikel 34. 

Art. 44a143 Dauer der Schlechtwetterentschädigung 

1 Innerhalb einer Periode von zwei Jahren darf die Schlechtwetterentschädigung 
während längstens sechs Abrechnungsperioden ausgerichtet werden. 

2 Für die Ermittlung der Entschädigungshöchstdauer nach Artikel 35 werden die 
Abrechnungsperioden der Kurzarbeits- und der Schlechtwetterentschädigung zusam-
mengezählt. 

Art. 45 Meldung und Überprüfung des Arbeitsausfalls 

1 Der Bundesrat regelt das Meldeverfahren.144 

2–3 …145 

  

138 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

139 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). 
140 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  

(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
141 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers [Art. 33 GVG – AS 1974 1051]. 
142 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
143 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
144 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  

(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
145 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990 (AS 1991 2125; BBl 1989 III 377). 
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4 Hat die kantonale Amtsstelle Zweifel an der Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles, 
so nimmt sie die geeigneten Abklärungen vor. Erachtet sie den Arbeitsausfall als 
nicht anrechenbar oder ist er zu spät gemeldet worden, so erhebt sie durch Ver-
fügung Einspruch gegen die Auszahlung der Schlechtwetterentschädigung. Sie 
benachrichtigt in jedem Fall den Arbeitgeber und die von ihm bezeichnete Kasse. 

Art. 46 Pflichten des Arbeitgebers 

Artikel 37 gilt sinngemäss. 

Art. 47 Geltendmachung des Anspruchs 

1 Der Arbeitgeber macht den Entschädigungsanspruch seiner Arbeitnehmer innert 
dreier Monate nach Ablauf jeder Abrechnungsperiode gesamthaft für den Betrieb 
oder die Arbeitsstelle bei der von ihm bezeichneten Kasse geltend. 

2 Läuft für den Betrieb eine Zweijahresfrist nach Artikel 35 Absatz 1, so ist der Ent-
schädigungsanspruch in der Regel bei derselben Kasse geltend zu machen, welche 
die Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet hat. Der Bundesrat bestimmt die Aus-
nahmen. 

3 Der Arbeitgeber reicht der Kasse ein: 

a. die für die Beurteilung der Anspruchsberechtigung und die Berechnung der 
Entschädigung erforderlichen Unterlagen; 

b. eine Abrechnung über die an seine Arbeitnehmer ausgerichtete Schlecht-
wetterentschädigung. 

Art. 48 Vergütung der Schlechtwetterentschädigung 

1 Die Kasse prüft die Voraussetzungen für die Ausrichtung der Schlechtwetterent-
schädigung (Art. 42 und 43). 

2 Sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind und kein Einspruch der kantonalen Amts-
stelle vorliegt, vergütet die Kasse dem Arbeitgeber die rechtmässig ausgerichtete 
Schlechtwetterentschädigung unter Abzug der Karenzzeit (Art. 43 Abs. 3) in der 
Regel innerhalb eines Monats. Sie vergütet ihm ausserdem die auf die anrechenbaren 
Ausfallzeiten entfallenden Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/EO/ALV.146 

3 Entschädigungen, die der Arbeitgeber nicht fristgemäss (Art. 47 Abs. 1) geltend 
macht, werden ihm nicht vergütet. 

Art. 49 Kontrollvorschriften 

1 Der Bundesrat erlässt die Kontrollvorschriften für die von wetterbedingtem 
Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer. 

  

146 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 
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2 Die kantonale Amtsstelle kann zur Vermeidung von Missbräuchen in Einzelfällen 
weitergehende Kontrollen anordnen.147 

Art. 50 Zwischenbeschäftigung 

Artikel 41 gilt sinngemäss. 

Fünftes Kapitel: Insolvenzentschädigung 

Art. 51 Anspruchsvoraussetzungen 

1 Beitragspflichtige Arbeitnehmer von Arbeitgebern, die in der Schweiz der Zwangs-
vollstreckung unterliegen oder in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen, haben 
Anspruch auf Insolvenzentschädigung, wenn: 

a. gegen ihren Arbeitgeber der Konkurs eröffnet wird und ihnen in diesem 
Zeitpunkt Lohnforderungen zustehen oder 

b.148 der Konkurs nur deswegen nicht eröffnet wird, weil sich infolge offensicht-
licher Überschuldung des Arbeitgebers kein Gläubiger bereit findet, die Kos-
ten vorzuschiessen, oder 

c.149 sie gegen ihren Arbeitgeber für Lohnforderungen das Pfändungsbegehren 
gestellt haben. 

2 Keinen Anspruch auf Insolvenzentschädigung haben Personen, die in ihrer Eigen-
schaft als Gesellschafter, als finanziell am Betrieb Beteiligte oder als Mitglieder 
eines obersten betrieblichen Entscheidungsgremiums die Entscheidungen des 
Arbeitgebers bestimmen oder massgeblich beeinflussen können, sowie ihre mit-
arbeitenden Ehegatten.150 

Art. 52 Umfang der Insolvenzentschädigung 

1 Die Insolvenzentschädigung deckt die Lohnforderung für die letzten vier Monate 
des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung sowie allfällige Lohnforderun-
gen für Arbeitsleistungen nach der Konkurseröffnung, für jeden Monat jedoch nur 
bis zum Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2. Als Lohn gelten auch die geschulde-
ten Zulagen.151 

  

147 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

148 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

149 Ursprünglich Bst. b. 
150 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
151 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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2 Von der Insolvenzentschädigung müssen die gesetzlichen Sozialversicherungsbei-
träge bezahlt werden. Die Kasse hat die vorgeschriebenen Beiträge mit den zustän-
digen Organen abzurechnen und den Arbeitnehmern die von ihnen geschuldeten 
Beitragsanteile abzuziehen. 

Art. 53 Geltendmachung des Anspruchs 

1 Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so muss der Arbeitnehmer seinen 
Entschädigungsanspruch spätestens 60 Tage nach der Veröffentlichung des Konkur-
ses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der öffentlichen Kasse stellen, die am 
Ort des Betreibungs- und Konkursamtes zuständig ist. 

2 Bei Pfändung des Arbeitgebers muss der Arbeitnehmer seinen Entschädigungs-
anspruch innert 60 Tagen nach dem Pfändungsvollzug geltend machen. 

3 Mit dem Ablauf dieser Fristen erlischt der Anspruch auf Insolvenzentschädigung. 

Art. 54 Übergang der Forderung an die Kasse 

1 Mit der Ausrichtung der Entschädigung gehen die Lohnansprüche des Versicherten 
im Ausmasse der bezahlten Entschädigung und der von der Kasse entrichteten Sozi-
alversicherungsbeiträge samt dem gesetzlichen Konkursprivileg auf die Kasse über. 
Diese darf auf die Geltendmachung nicht verzichten, es sei denn, das Konkursver-
fahren werde durch das Konkursgericht eingestellt (Art. 230 SchKG152). 

2 Der Bundesrat bestimmt, unter welchen Umständen die Kasse auf die Geltend-
machung der Forderung verzichten kann, wenn der Arbeitgeber dafür im Ausland 
belangt werden muss. 

3 Hat der Versicherte bereits einen Verlustschein erhalten, so muss er ihn der Kasse 
abtreten. 

Art. 55 Pflichten des Versicherten 

1 Der Arbeitnehmer muss im Konkurs- oder Pfändungsverfahren alles unternehmen, 
um seine Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu wahren, bis die Kasse ihm mit-
teilt, dass sie an seiner Stelle in das Verfahren eingetreten ist. Danach muss er die 
Kasse bei der Verfolgung ihres Anspruchs in jeder zweckdienlichen Weise unter-
stützen. 

2 Der Arbeitnehmer muss die Insolvenzentschädigung in Abweichung von Arti-
kel 25 Absatz 1 ATSG153 zurückerstatten, soweit die Lohnforderung im Konkurs 
oder in der Pfändung abgewiesen oder aus Gründen nicht gedeckt wird, die der 
Arbeitnehmer absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat, ebenso soweit sie 
vom Arbeitgeber nachträglich erfüllt wird.154 

  

152 SR 281.1 
153 SR 830.1 
154 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 



AVIG 

31 

837.0

Art. 56 Auskunftspflicht 

Der Arbeitgeber sowie das Betreibungs- und Konkursamt sind verpflichtet, der 
Kasse alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen, damit der Anspruch des Arbeitneh-
mers beurteilt und die Insolvenzentschädigung festgelegt werden kann. 

Art. 57 Finanzierung 

Die Insolvenzentschädigung wird aus den Mitteln der Versicherung finanziert. 

Art. 58155 Nachlassstundung 

Bei einer Nachlassstundung oder einem richterlichen Konkursaufschub gilt dieses 
Kapitel sinngemäss für diejenigen Arbeitnehmer, die aus dem Betrieb ausgeschieden 
sind. 

Sechstes Kapitel: Arbeitsmarktliche Massnahmen156 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen157 

Art. 59158 Grundsätze 

1 Die Versicherung erbringt finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnah-
men zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosig-
keit bedroht sind. 

2 Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die 
aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden. 
Solche Massnahmen sollen insbesondere: 

a. die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch 
und dauerhaft wieder eingegliedert werden können; 

b. die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeits-
markts fördern; 

c. die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern; oder 

d. die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln. 

  

155 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

156 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

157 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

158 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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3 Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60–71d 
müssen erfüllt sein: 

a. die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes 
bestimmt ist; und 

b. die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme. 

4 Im Hinblick auf die Eingliederung von behinderten Versicherten arbeiten die 
zuständigen Amtsstellen mit den Organen der Invalidenversicherung zusammen. 

Art. 59a159 Evaluation der Bedürfnisse und Erfahrungen160 

Die Ausgleichsstelle sorgt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Amtsstellen 
dafür, dass:161 

a.162 der Bedarf an arbeitsmarktlichen Massnahmen systematisch und dabei auch 
in Bezug auf ihre geschlechtsspezifischen Auswirkungen analysiert wird; 

b. der Erfolg der geförderten Massnahmen kontrolliert und bei der Vorberei-
tung und Durchführung weiterer Massnahmen berücksichtigt wird; 

c.163 die im In- und Ausland gesammelten Erfahrungen ausgewertet und den für 
die Durchführung zuständigen Amtsstellen entsprechende konkrete Mass-
nahmen empfohlen werden; im Vordergrund stehen  Massnahmen zur För-
derung jugendlicher und weiblicher Arbeitsloser sowie von Versicherten, die 
schon lange arbeitslos sind. 

Art. 59b164 Leistungen bei Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen 

1 Die Versicherung richtet Taggelder an Versicherte aus für Tage, an denen sie auf 
Grund eines Entscheides der zuständigen Amtsstelle an einer Bildungs- oder 
Beschäftigungsmassnahme teilnehmen oder sich der Planung einer selbstständigen 
Erwerbstätigkeit nach Artikel 71a widmen. 

2 Der Bundesrat legt für Versicherte, die an einer Beschäftigungsmassnahme nach 
Artikel 64a Absatz 1 Buchstabe a oder b teilnehmen, welche einen Bildungsanteil 
von höchstens 40 Prozent aufweist, ein Mindesttaggeld fest. Beträgt der Beschäfti-
gungsgrad weniger als 100 Prozent, so wird das Mindesttaggeld entsprechend 
gekürzt. 

  

159 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

160 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

161 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

162 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

163 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

164 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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3 Die Versicherung gewährt zudem: 

a. Einarbeitungszuschüsse (Art. 65); 

b. Ausbildungszuschüsse (Art. 66a); 

c. Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge (Art. 68). 

Art. 59c165 Zuständigkeit und Verfahren 

1 Beitragsgesuche für arbeitsmarktliche Massnahmen sind begründet und rechtzeitig 
vor Beginn der zuständigen Amtsstelle einzureichen. 

2 Die zuständige Amtsstelle entscheidet über Beitragsgesuche für spezielle Mass-
nahmen nach den Artikeln 65–71d und für individuelle Bildungsmassnahmen. 

3 Sie leitet Beitragsgesuche für kollektive Bildungs- und für Beschäftigungsmass-
nahmen mit einer Stellungnahme an die Ausgleichsstelle weiter. Diese entscheidet 
über die Beitragsgewährung. Sie erstattet der Aufsichtskommission periodisch 
Bericht. 

4 Wird eine arbeitsmarktliche Massnahme gesamtschweizerisch organisiert, so ist 
das Beitragsgesuch direkt der Ausgleichsstelle einzureichen. 

5 Der Bundesrat kann die Ausgleichsstelle ermächtigen, die Entscheidkompetenz 
über Beitragsgesuche für kollektive Bildungs- und für Beschäftigungsmassnahmen 
bis zu einem von ihm bestimmten Höchstbetrag den zuständigen Amtsstellen zu 
übertragen. Er kann zu diesem Zweck Richtlinien für die Qualitätsprüfung bei den 
Bildungsmassnahmen aufstellen. 

Art. 59d166 Leistungen für Personen, die weder die Beitragszeit erfüllen  
noch von deren Erfüllung befreit sind und für Personen, deren  
Vermittlungsfähigkeit wieder hergestellt werden kann 

1 Personen, die weder die Beitragszeit erfüllen noch von der Erfüllung der Beitrags-
zeit befreit sind, können innerhalb einer zweijährigen Frist während längstens 
260 Tagen Leistungen nach Artikel 62 Absatz 2 beanspruchen, wenn sie auf Grund 
eines Entscheides der zuständigen Amtsstelle an einer Bildungs- oder Beschäfti-
gungsmassnahme teilnehmen, die sie zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als 
Arbeitnehmer befähigt. Der Anspruch besteht auch nach Erschöpfung des Anspruchs 
auf Arbeitslosenentschädigung. 

2 Personen, deren Vermittlungsfähigkeit mit geeigneten Bildungs- und Beschäfti-
gungsmassnahmen wiederherstellt werden kann, können innerhalb einer zweijähri-
gen Frist während längstens 260 Tagen Leistungen nach Artikel 62 Absatz 2 bean-
spruchen, wenn sie auf Grund eines Entscheides der zuständigen Amtsstelle an einer 
Bildungs- oder Beschäftigungsmassnahme teilnehmen, die sie zur Aufnahme einer 

  

165 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

166 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 
1. Jan. 2008 (AS 2007 5129 5147; BBl 2005 4459). 
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Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer befähigt. Der Anspruch besteht unabhängig 
davon, ob die Personen die Beitragszeit erfüllen. 

3 Die Versicherung übernimmt 80 Prozent, die Kantone 20 Prozent der Kosten für 
Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach den Absätzen 1 und 2. 

2. Abschnitt: Bildungsmassnahmen167 

Art. 60168 Teilnahme an Bildungsmassnahmen 

1 Als Bildungsmassnahmen gelten namentlich individuelle oder kollektive Kurse zur 
Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung sowie Übungsfirmen und Ausbil-
dungspraktika. 

2 Für die Teilnahme an Kursen können Leistungen beanspruchen: 

a. Versicherte nach Artikel 59b Absatz 1; 

b. Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind, nach Artikel 62 
Absatz 2. 

3 Wer von sich aus an einem Kurs teilnehmen will, muss der zuständigen Amtsstelle 
rechtzeitig vor Beginn ein begründetes Gesuch mit den erforderlichen Unterlagen 
einreichen. 

4 Soweit der Kurs es erfordert, braucht der Teilnehmer während dessen Dauer nicht 
vermittlungsfähig zu sein. 

5 Die Bildungsmassnahmen nach diesem Gesetz sind, soweit möglich, nach den 
Grundsätzen des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002169 (BBG) zu 
gestalten beziehungsweise auszuwählen. Die Koordination der arbeitsmarktlichen 
Massnahmen und der Massnahmen nach BBG hat zum Ziel, einen einheitlichen und 
transparenten Arbeitsmarkt zu fördern. 

Art. 61170 Beiträge an Organisationen, die Bildungsmassnahmen durchführen 

1 Die Versicherung kann Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner, Kantonen und Gemeinden sowie 
anderen öffentlichen und privaten Institutionen Beiträge an die Kosten der Durch-
führung von Bildungsmassnahmen nach Artikel 60 gewähren. 

  

167 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

168 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

169 SR 412.10  
170 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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2 Die Beiträge werden nur gewährt, wenn die Bildungsmassnahme: 

a. zweckmässig organisiert und von sachkundigen Personen durchgeführt wird; 
und 

b. allen Personen offen steht, die das erforderliche Alter und die nötige Vorbil-
dung haben. 

Art. 62171 Umfang der Leistungen 

1 Die Versicherung erstattet den Organisationen die nachgewiesenen notwendigen 
Kosten für die Durchführung von kollektiven Kursen, Übungsfirmen und Ausbil-
dungspraktika. Sie kann dabei die mit diesen Massnahmen erzielte Wirkung berück-
sichtigen. 

2 Sie erstattet dem Teilnehmer die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die 
Teilnahme an der Bildungsmassnahme. 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 63–64172 

3. Abschnitt:173 Beschäftigungsmassnahmen 

Art. 64a Programme zur vorübergehenden Beschäftigung, Berufspraktika  
und Motivationssemester 

1 Als Beschäftigungsmassnahmen gelten namentlich vorübergehende Beschäftigun-
gen im Rahmen von: 

a. Programmen öffentlicher oder privater, nicht gewinnorientierter Institutio-
nen; solche Programme dürfen die Privatwirtschaft nicht unmittelbar kon-
kurrenzieren; 

b. Berufspraktika in Unternehmen und in der Verwaltung; 

c. Motivationssemestern für Versicherte, die nach Abschluss der schweizeri-
schen obligatorischen Schulpflicht einen Ausbildungsplatz suchen. 

2 Für die Teilnahme an einer vorübergehenden Beschäftigung nach Absatz 1 Buch-
stabe a gilt Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c sinngemäss. 

3 Für die Teilnahme an einer vorübergehenden Beschäftigung nach Absatz 1 Buch-
stabe b gilt Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben c und e–h sinngemäss. 

4 Für die Teilnahme an einer vorübergehenden Beschäftigung nach Absatz 1 Buch-
stabe c gelten die Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c und 59d Absatz 1 sinngemäss. 

  

171 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

172 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
173 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 64b Umfang der Leistungen 

1 Die Versicherung erstattet den Organisatoren die nachgewiesenen notwendigen 
Kosten für die Durchführung von Beschäftigungsmassnahmen. Sie kann dabei die 
mit diesen Massnahmen erzielte Wirkung berücksichtigen. Der Bundesrat regelt die 
Einzelheiten. 

2 Der Bundesrat kann für die vorübergehende Beschäftigung im Rahmen von 
Berufspraktika Minimalvorschriften über die finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber 
erlassen. 

4. Abschnitt: Spezielle Massnahmen174 

Art. 65 Einarbeitungszuschüsse175 

Versicherten, deren Vermittlung erschwert ist, können für die Einarbeitung in einem 
Betrieb bei vermindertem Lohn Einarbeitungszuschüsse gewährt werden, wenn:176 

a. …177 

b. der verminderte Lohn mindestens der während der Einarbeitungszeit 
erbrachten Arbeitsleistung entspricht und 

c. der Versicherte nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und 
branchenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dau-
ernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen kann. 

Art. 65a178 

Art. 66 Höhe und Dauer der Einarbeitungszuschüsse179 

1 Die Einarbeitungszuschüsse decken den Unterschied zwischen dem tatsächlich 
bezahlten Lohn und dem normalen Lohn, den der Versicherte nach der Einarbeitung 
unter Berücksichtigung seiner Leistungsfähigkeit erwarten darf, höchstens jedoch 
60 Prozent des normalen Lohnes. 

  

174 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

175 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

176 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

177 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
178 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
179 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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2 Sie werden innerhalb der Rahmenfrist für längstens sechs Monate, in Ausnahme-
fällen, insbesondere für ältere Arbeitslose, für längstens zwölf Monate ausgerichtet. 
Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten.180 

3 Die Einarbeitungszuschüsse werden nach jedem Drittel der vorgesehenen Ein-
arbeitungszeit, frühestens aber nach jeweils zwei Monaten, um je einen Drittel des 
ursprünglichen Betrages gekürzt.181 

4 Die Einarbeitungszuschüsse werden zusammen mit dem vereinbarten Lohn vom 
Arbeitgeber ausbezahlt. Der Arbeitgeber hat darauf die üblichen Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten und dem Arbeitnehmer den auf ihn entfallenden Anteil 
abzuziehen.182 

Art. 66a183 Ausbildungszuschüsse184 

1 Die Versicherung kann Zuschüsse an eine höchstens dreijährige Ausbildung von 
Versicherten gewähren, welche: 

a. …185 

b. mindestens 30 Jahre alt sind; und 

c. über keine abgeschlossene berufliche Ausbildung verfügen oder in ihrem 
erlernten Beruf erhebliche Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden. 

2 In begründeten Fällen kann die Ausgleichsstelle eine Abweichung von der Ausbil-
dungsdauer und der Altersgrenze nach Absatz 1 bewilligen.186 

3 Versicherte, die über einen Abschluss einer Hochschule oder einer höheren Fach-
schule oder über eine mindestens dreijährige Ausbildung ohne Abschluss an einer 
dieser Ausbildungsstätten verfügen, erhalten keine Ausbildungszuschüsse. 

4 Ausbildungszuschüsse werden nur gewährt, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt, 
der ein Ausbildungskonzept und nach Abschluss der Ausbildung ein Zeugnis vor-
sieht.187 

  

180 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

181 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

182 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 2125 2131; BBl 1989 III 377). 

183 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

184 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

185 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
186 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
187 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 66b188 

Art. 66c189 Höhe und Dauer der Ausbildungszuschüsse 

1 Der Arbeitgeber bezahlt dem Arbeitnehmer eine Entlöhnung, die mindestens gleich 
hoch ist wie der entsprechende Lehrlingslohn und die angemessen auf seine beruf-
lichen Erfahrungen Rücksicht nimmt. Er entrichtet auf dem Lohn die üblichen 
Sozialversicherungsbeiträge und zieht dem Arbeitnehmer den auf ihn entfallenden 
Anteil ab.190 

2 Die Ausbildungszuschüsse entsprechen der Differenz zwischen dem tatsächlich 
ausbezahlten Lohn und einem Höchstbetrag, der vom Bundesrat festgelegt wird. 

3 Die Kasse zahlt die Ausbildungszuschüsse direkt dem Arbeitnehmer aus, entrichtet 
die üblichen Sozialversicherungsbeiträge und zieht dem Arbeitnehmer den auf ihn 
entfallenden Anteil ab.191 

4 Die Rahmenfrist verlängert sich bis zum Ende der bewilligten Ausbildung.192 

Art. 67193 

…194 

Art. 68195 Pendlerkosten- und Wochenaufenthalterbeiträge.  
Anspruchsvoraussetzungen 

1 Die Versicherung gewährt Versicherten Pendlerkosten- oder Wochenaufenthalter-
beiträge, wenn: 

a. ihnen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermittelt werden kann; 
und 

b. sie die Beitragszeit nach Artikel 13 erfüllt haben. 

2 Die betroffenen Versicherten erhalten die Beiträge innerhalb der Rahmenfrist 
während längstens sechs Monaten. 

  

188 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

189 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
 (AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

190 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

191 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

192 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

193 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
194 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
195 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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3 Sie erhalten nur so weit Beiträge, als ihnen im Vergleich zu ihrer letzten Tätigkeit 
durch die auswärtige Arbeit finanzielle Einbussen entstehen. 

Art. 69 Pendlerkostenbeitrag 

Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von 
Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren. 

Art. 70 Wochenaufenthalterbeitrag196 

Der Beitrag an Wochenaufenthalter deckt Kosten, die dem Versicherten dadurch 
entstehen, dass er nicht täglich an seinen Wohnort zurückkehren kann. Er setzt sich 
zusammen aus einer Pauschalentschädigung für die auswärtige Unterkunft und den 
Mehrkosten der Verpflegung sowie aus dem Ersatz der nachgewiesenen notwendi-
gen Kosten für eine Fahrt pro Woche vom Wohnort an den Arbeitsort und zurück. 

Art. 71197 

…198 

Art. 71a199 Unterstützung zur Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit200 

1 Die Versicherung kann Versicherte, die eine dauernde selbstständige Erwerbs-
tätigkeit aufnehmen wollen, durch die Ausrichtung von höchstens 90 Taggeldern 
während der Planungsphase eines Projektes unterstützen.201 

2 Die Versicherung kann zugunsten dieses Personenkreises 20 Prozent des Verlust-
risikos für eine nach Massgabe des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006202 über die 
Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen gewährte Bürgschaft 
übernehmen. Der Taggeldanspruch des Versicherten wird im Verlustfall um den 
vom Ausgleichsfonds bezahlten Betrag herabgesetzt.203 

  

196 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

197 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
198 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
199 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
200 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
201 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
202 SR 951.25 
203 Fassung gemäss Art. 13 Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 über die Finanzhilfen an  

gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen, in Kraft seit 15. Juli 2007 (SR 951.25). 
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Art. 71b204 Anspruchsvoraussetzungen 

1 Versicherte können die Unterstützung nach Artikel 71a Absatz 1 beanspruchen, 
wenn sie: 

a.205 ohne eigenes Verschulden arbeitslos sind; 

b. …206 

c. mindestens 20 Jahre alt sind; und 

d. ein Grobprojekt zur Aufnahme einer wirtschaftlich tragfähigen und dauer-
haften selbständigen Erwerbstätigkeit vorweisen. 

2 Versicherte, die einer vom Bund anerkannten Organisation nach Artikel 3 des 
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006207 über die Finanzhilfen an gewerbeorientier-
te Bürgschaftsorganisationen innert neun Monaten kontrollierter Arbeitslosigkeit ein 
ausgearbeitetes Projekt zur Aufnahme einer wirtschaftlich tragfähigen und dauerhaf-
ten selbstständigen Erwerbstätigkeit vorlegen und die Anspruchsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 Buchstaben a und c erfüllen, können die Unterstützung nach Arti-
kel 71a Absatz 2 beanspruchen.208 

3 Während der Planungsphase muss der Versicherte nicht vermittlungsfähig sein; er 
ist von seinen Pflichten nach Artikel 17 befreit.209 

Art. 71c210 

Art. 71d211 Abschluss der Planungsphase 

1 Der Versicherte muss der zuständigen Amtsstelle nach Abschluss der Planungs-
phase, spätestens aber mit dem Bezug des letzten Taggeldes mitteilen, ob er eine 
selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. Hat der Versicherte einer Organisation 
nach Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2006212 über die Finanzhilfen 
an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen ein Projekt zur Beurteilung vorge-
legt, so obliegt die Mitteilungspflicht dieser.213 

  

204 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
205 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
206 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
207 SR 951.25 
208 Fassung gemäss Art. 13 Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 über die Finanzhilfen an  

gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen, in Kraft seit 15. Juli 2007 (SR 951.25). 
209 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
210 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
211 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

212 SR 951.25 
213 Fassung gemäss Art. 13 Ziff. 2 des BG vom 6. Okt. 2006 über die Finanzhilfen an  

gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen, in Kraft seit 15. Juli 2007 (SR 951.25). 
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2 Nimmt der Versicherte eine selbstständige Erwerbstätigkeit auf, so gilt für den 
allfälligen Bezug weiterer Taggelder eine Rahmenfrist von vier Jahren. Die Tag-
gelder dürfen insgesamt die Höchstzahl nach Artikel 27 nicht übersteigen. 

…214 

Art. 72215 

Art. 72a–72c216 

Siebentes Kapitel: Weitere Massnahmen217 

Art. 73 Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung 

1 Die Versicherung kann im Hinblick auf die Schaffung eines ausgeglichenen 
Arbeitsmarktes die angewandte Arbeitsmarktforschung durch Beiträge fördern. 

2 Über Beiträge entscheidet die Aufsichtskommission. Solche Beiträge betragen 20–
50 Prozent der anrechenbaren Kosten. Der Bundesrat bestimmt die anrechenbaren 
Kosten.218 

3 Die Ausgleichsstelle kann mit Zustimmung der Aufsichtskommission selber For-
schungsaufträge erteilen. Sie deckt die vollen Kosten, soweit sie nicht mit andern 
Stellen die Kostenteilung vereinbart hat.219 

Art. 73a220 Evaluation 

Die Ausgleichsstelle sorgt nach Rücksprache mit der Aufsichtskommission dafür, 
dass die Massnahmen der Versicherung auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. 
Wichtige Evaluationsergebnisse werden dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht und 
veröffentlicht. 

  

214 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
215 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
216 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 

Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
217 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
218 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
219 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
220 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 74–75221 

Art. 75a222 Pilotversuche 

1 Nach Rücksprache mit der Aufsichtskommission kann die Ausgleichsstelle zeitlich 
befristete, vom Gesetz abweichende Pilotversuche zulassen. Solche Versuche kön-
nen bewilligt werden, sofern sie dazu dienen: 

a. Erfahrungen mit neuen arbeitsmarktlichen Massnahmen zu sammeln; 

b. bestehende Arbeitsplätze zu erhalten; oder 

c. Arbeitslose wieder einzugliedern. 

2 Bei Massnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a sind Abweichungen von den Arti-
keln 1a–6, 8, 16, 18 Absätze 1 und 1bis, 18a, 18b, 18c, 22–27, 30, 51–58 und 90–121 
ausgeschlossen. 

3 Bei Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b und c sind Abweichungen von den 
Artikeln 1a–6, 16, 51–58 und 90–121 ausgeschlossen. 
4 Die gesetzlichen Ansprüche der Leistungsempfänger dürfen durch Pilotversuche 
nicht beeinträchtigt werden. 

Art. 75b223 Einführung neuer arbeitsmarktlicher Massnahmen 

Der Bundesrat kann die im Rahmen von Pilotversuchen nach Artikel 75a durchge-
führten neuen arbeitsmarktlichen Massnahmen, die sich bewährt haben, auf höchs-
tens vier Jahre befristet einführen. 

Vierter Titel: Organisation 

Erstes Kapitel: Durchführungsorgane224 

Art. 76 
1 Mit der Durchführung der Versicherung sind beauftragt: 

a. die öffentlichen und die anerkannten privaten Arbeitslosenkassen (Art. 77–82); 

b. die Ausgleichsstelle der Versicherung mit dem Ausgleichsfonds (Art. 83 und 84); 

c. die von den Kantonen bezeichneten kantonalen Durchführungsorgane: die 
kantonale Amtsstelle (Art. 85), die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV, Art. 85b) und die Logistikstelle für arbeitsmarktliche Massnahmen 
(LAM-Stelle, Art. 85c); 

  

221 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
222 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
223 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
224 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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d. die tripartiten Kommissionen (Art. 85d); 

e. die AHV-Ausgleichskassen (Art. 86); 

f. die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV (Art. 87); 

g. die Arbeitgeber (Art. 88); 

h. die Aufsichtskommission (Art. 89).225 

2 Die Kantone und die Sozialpartner wirken bei der Durchführung mit; der Bund 
führt die Aufsicht. 

Zweites Kapitel: Arbeitslosenkassen 

Art. 77 Öffentliche Kassen 

1 In jedem Kanton besteht eine öffentliche Kasse, die allen versicherten Einwohnern 
des Kantons und den im Kanton arbeitenden versicherten Grenzgängern zur Ver-
fügung steht. Sie steht ferner den im Kanton gelegenen Betrieben zur Verfügung, um 
für alle betroffenen Arbeitnehmer, unabhängig von ihrem Wohnort, die Kurzarbeits- 
und Schlechtwetterentschädigung auszurichten. Sie ist zuständig zur Auszahlung der 
Insolvenzentschädigung (Art. 53 Abs. 1). 

2 Träger der Kasse ist der Kanton. 

3 …226 

4 Mehrere Kantone können mit Zustimmung des Bundesamt für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit (BIGA)227 für ihre Gebiete eine gemeinsame öffentliche Kasse führen. 

Art. 78228 Private Kassen 

1 Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen von gesamtschweizerischer, regio-
naler oder kantonaler Bedeutung können einzeln oder gemeinsam private Kassen 
errichten. Sie müssen dafür die Anerkennung der Ausgleichsstelle einholen. Kassen 
werden anerkannt, wenn ihre Träger Gewähr für eine ordnungsgemässe und rationel-
le Geschäftsführung bieten. 

2 Private Kassen können ihren Tätigkeitsbereich auf ein bestimmtes Gebiet oder auf 
einen bestimmten Personen- oder Berufskreis beschränken. 

  

225 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

226 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
227 Heute:«Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)» (Art. 5 der Organisationsverordnung für 

das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement vom 14. Juni 1999 – SR 172.216.1;  
AS 2000 187 Art. 8). 

228 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 79 Errichtung, Organisation und Rechtsnatur der Kassen 

1 Die Träger ordnen in einem Reglement die Organisation ihrer Kasse, allfällige 
Beschränkungen des Tätigkeitsbereichs sowie, wenn die Kasse mehrere Träger hat, 
die internen Haftungsverhältnisse. Sie müssen das Reglement der Ausgleichsstelle 
zur Genehmigung vorlegen.229 

2 Die Kassen haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, handeln jedoch nach aussen 
im eigenen Namen und können vor den Organen der Rechtsprechung als Partei auf-
treten. 

3 Der Zahlungsverkehr einer privaten Kasse muss, mit Ausnahme von Barauszah-
lungen, über Bank- oder Postcheckkonten abgewickelt werden, die ausschliesslich 
für diesen Zweck verwendet werden dürfen.230 Im Konkurs des Trägers fallen die 
Guthaben auf diesen Konten nicht in die Konkursmasse. Artikel 242 SchKG231 gilt 
sinngemäss. 

Art. 80 Wegfall der Anerkennung 

1 Private Kassen können durch schriftliche Mitteilung an die Ausgleichsstelle auf die 
Anerkennung verzichten.232 Der Verzicht wird unter Vorbehalt besonderer Verhält-
nisse auf Ende des Kalenderjahres wirksam, frühestens aber nach sechs Monaten. 

2 Die Ausgleichsstelle kann privaten Kassen die Anerkennung entziehen, wenn:233 

a. die Geschäftsführung nicht ordnungsgemäss oder nicht rationell ist und die 
Mängel trotz Mahnung durch die Ausgleichsstelle nicht innert nützlicher 
Frist behoben werden; 

b. die Kasse formelle Weisungen der Ausgleichsstelle wiederholt missachtet 
oder 

c. der Träger seinen gesetzlichen Haftungsverpflichtungen nicht nachkommt. 

3 Mit dem Wegfall der Anerkennung gilt die Kasse als aufgelöst und wird liquidiert. 

Art. 81 Aufgaben der Kassen 

1 Die Kassen erfüllen insbesondere die folgenden Aufgaben: 

a. sie klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit diese Aufgabe nicht aus-
drücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist; 

  

229 Fassung des Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

230 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

231 SR 281.1 
232 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
233 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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b. sie stellen den Versicherten in den Fällen von Artikel 30 Absatz 1 in der 
Anspruchsberechtigung ein, soweit diese Befugnis nicht nach Absatz 2 der 
kantonalen Amtsstelle zusteht; 

c. sie richten die Leistungen aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt; 

d. sie verwalten das Betriebskapital nach den Bestimmungen der Verordnung; 

e.234 sie legen nach den Weisungen der Ausgleichsstelle periodisch Rechnung ab. 

2 Die Kasse kann einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid unterbreiten, 
wenn Zweifel bestehen:235 

a. ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist; 

b. ob, für wie viele Tage oder auf welchen Zeitpunkt ein Versicherter in der 
Anspruchsberechtigung eingestellt werden muss. 

Art. 82 Haftung der Träger gegenüber dem Bund236 

1 Der Träger haftet dem Bund für Schäden, die seine Kasse durch mangelhafte 
Erfüllung ihrer Aufgaben absichtlich oder fahrlässig verursacht.237 

2 Mehrere Träger einer Kasse haften solidarisch. 

3 Die Ausgleichsstelle macht Schadenersatzansprüche durch Verfügung geltend. Bei 
leichtem Verschulden kann sie auf das Geltendmachen ihrer Ansprüche verzich-
ten.238 

4 Die vom Träger geleisteten Zahlungen werden dem Ausgleichsfonds gutgeschrie-
ben. 

5 Der Ausgleichsfonds vergütet dem Träger das Haftungsrisiko angemessen. Er kann 
für ihn eine Haftungsrisikoversicherung abschliessen. Der Bundesrat legt jährlich die 
Ansätze für die Berechnung der Haftungsrisikovergütung fest.239 

6 Die Haftung erlischt, wenn die Ausgleichsstelle nicht innert eines Jahres seit 
Kenntnis des Schadens eine Verfügung erlässt, auf alle Fälle zehn Jahre nach der 
schädigenden Handlung.240 

  

234 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

235 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

236  Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 

237 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

238 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

239 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 3093; BBl 2000 1673). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

240 Eingefügt durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  
(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
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Art. 82a241 Haftung gegenüber Versicherten und Dritten 

1 Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Artikel 78 ATSG242 sind bei 
der zuständigen Kasse geltend zu machen; diese entscheidet darüber durch Verfü-
gung. 

2 Die Haftung erlischt, wenn der Geschädigte sein Begehren nicht innert eines Jahres 
nach Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle zehn Jahre nach der schädi-
genden Handlung. 

Drittes Kapitel: Übrige Durchführungsstellen 

Art. 83 Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung 

1 Die Ausgleichsstelle: 

a. verbucht die beim Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung eingegan-
genen Beiträge; 

b. führt die Rechnung des Ausgleichsfonds; 

c.243 prüft periodisch die Geschäftsführung der Kassen und der kantonalen Amts-
stellen; die Prüfung der Kassen kann sie ganz oder teilweise den Kantonen 
oder Dritten übertragen; 

cbis.244 prüft die Erfüllung der den Kassen und den kantonalen Amtsstellen über-
tragenen Aufgaben; 

d. überprüft die Auszahlungen der Kassen oder überträgt die Revision ganz 
oder teilweise den Kantonen oder einer anderen Stelle; 

e.245 erteilt den Kassenträgern und den kantonalen Amtsstellen Weisungen; 

f.246 entscheidet über Ersatzansprüche des Bundes gegenüber dem Träger, dem 
Kanton, dem Arbeitgeber und der AHV-Ausgleichskasse (Art. 82, 85d, 88 
und 89a); 

g. weist den Kassen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und der Verord-
nung die nötigen Mittel aus dem Ausgleichsfonds zu; 

h.247 trifft Vorkehren zur Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge und setzt dazu 
bei andauernder und erheblicher Arbeitslosigkeit ausserordentliche Inspekto-
ren ein; 

  

241 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

242 SR 830.1  
243 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 
244 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 
245 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 
246 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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i.248 betreibt Informationssysteme zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben sowie 
für statistische Zwecke; 

k.249 trifft die Entscheide nach Artikel 59c Absatz 3 und richtet die Beiträge nach 
den Artikeln 62 und 64b aus; 

l. überwacht die Entscheide der kantonalen Amtsstellen; 

m.250 entscheidet über die Anrechenbarkeit von Verwaltungskosten der Kassen, 
der kantonalen Amtsstelle, der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und 
der Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen; 

n. sorgt für die Koordination mit den übrigen Sozialversicherungen; 

nbis.251 sorgt zusammen mit den Kantonen für die Zusammenarbeit im Rahmen 
des EURES-Netzes (European Employment Services) nach Artikel 11 des 
Anhangs I zum Abkommen vom 21. Juni 1999252 zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeits-
abkommen) in der Fassung des Protokolls vom 26. Oktober 2004253 über die 
Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitglied-
staaten; 

o.254 führt das Informatikzentrum der Arbeitslosenkassen; 

p.255 koordiniert die Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen und kann 
solche konzeptionell vorbereiten; 

q.256 trifft Vorkehren zur Anwendung von Artikel 59a; 

r.257 entscheidet in Abweichung von Artikel 35 ATSG258 Streitigkeiten über die 
örtliche Zuständigkeit der kantonalen Amtsstellen; 

  

247 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

248 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2772; BBl 2000 255). 

249 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

250 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

251 Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 15 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

252 SR 0.142.112.681 
253 AS 2006 995 
254 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
255 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
256 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  

(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 
257 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
258 SR 830.1 
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s.259 entscheidet Fälle nach Artikel 31 Absatz 1bis, die ihr von der kantonalen 
Amtsstelle unterbreitet werden. 

2 Die Ausgleichsstelle unterbreitet der Aufsichtskommission: 

a. die Betriebs- und Vermögensrechnung des Ausgleichsfonds sowie den Jahr-
esbericht zur Stellungnahme zuhanden des Bundesrates; 

b. weitere periodische Rechnungsablagen; 

c.260 periodische Berichte über Geschäftsführungsprüfungen und Revisionen der 
Auszahlungen bei den Kassen sowie über die Entscheide der kantonalen 
Amtsstellen im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen; 

d.261 Gesuche um Beiträge zur Förderung der Arbeitsmarktforschung (Art. 73); 

e.262 die Rechenschaftsberichte nach Artikel 59c Absatz 3; 

f.263 Budget und Rechnung des Informatikzentrums. 

3 Das BIGA264 führt die Ausgleichsstelle. 

Art. 83a265 Revision und Arbeitgeberkontrolle 

1 Stellt die Ausgleichsstelle fest, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht oder nicht 
richtig angewendet wurden, so erteilt sie der Kasse oder der zuständigen Amtsstelle 
die erforderlichen Weisungen. 

2 Vorbehalten bleibt der Erlass einer Verfügung nach den Artikeln 82 Absatz 3 und 
85g Absatz 2. 

3 Bei Arbeitgeberkontrollen verfügt die Ausgleichsstelle. Das Inkasso obliegt der 
Kasse. 

Art. 84 Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung 

1 Der Ausgleichsfonds ist ein rechtlich unselbständiger Fonds mit eigener Rechnung. 

2 Die Auszahlungen für die verschiedenen Leistungsarten (Art. 7) werden in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3 Das Vermögen des Ausgleichsfonds wird vom Bund verwaltet. 

  

259 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

260 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

261 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

262 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

263 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

264 Heute:«Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)» (Art. 5 der Organisationsverordnung für 
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement vom 14. Juni 1999 – SR 172.216.1;  
AS 2000 187 Art. 8). 

265 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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4 Es ist gemäss den Richtlinien der Aufsichtskommission auf Rechnung der Ver-
sicherung so anzulegen, dass eine genügende Liquidität, Sicherheit sowie ein markt-
konformer Ertrag gewährleistet sind.266 

5 Die Jahresrechnung und die Bilanz werden veröffentlicht. 

Art. 85 Kantonale Amtsstellen 

1 Die kantonalen Amtsstellen: 

a.267 beraten die Arbeitslosen und bemühen sich, ihnen Arbeit zu vermitteln, 
allenfalls in Zusammenarbeit mit paritätischen oder von Trägerorganisatio-
nen geführten Stellenvermittlungsinstitutionen oder mit privaten Stellenver-
mittlern; sie sorgen innerhalb des ersten Monats kontrollierter Arbeitslosig-
keit für eine umfassende Abklärung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten 
des Versicherten; 

b. klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit ihnen diese Aufgabe durch die-
ses Gesetz übertragen ist; 

c. entscheiden über die Zumutbarkeit einer Arbeit, weisen den Versicherten 
zumutbare Arbeit zu und erteilen ihnen Weisungen nach Artikel 17 
Absatz 3; 

d. überprüfen die Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen; 

e.268 entscheiden die Fälle, die ihnen von den Kassen nach den Artikeln 81 
Absatz 2 und 95 Absatz 3 unterbreitet werden; 

f. führen die Kontrollvorschriften des Bundesrates durch; 

g. stellen den Versicherten in den in Artikel 30 Absätze 2 und 4 vorgesehe-
nen Fällen in der Anspruchsberechtigung ein und entscheiden über Abzüge 
vom Anspruch auf Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädigung (Art. 41 
Abs. 5 und 50); 

h.269 nehmen Stellung zu Gesuchen um Beiträge für arbeitsmarktliche Massnah-
men (Art. 59c Abs. 3) und sorgen für ein bedarfsbezogenes und ausreichen-
des Angebot an solchen Massnahmen; 

i.270 üben die übrigen Befugnisse aus, die ihnen das Gesetz überträgt, insbeson-
dere nach den Artikeln 36 Absatz 4, 45 Absatz 4 und 59c Absatz 2; 

  

266 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

267 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

268 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

269 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

270 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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j.271 erstatten der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichtskommission periodisch 
Bericht über ihre Entscheide im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnah-
men; 

k.272 legen nach den Weisungen der Ausgleichsstelle zuhanden der Aufsichts-
kommission periodisch Rechnung ab über die Verwaltungskosten der kanto-
nalen Amtsstelle, der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Logis-
tikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen. 

2 …273 

Art. 85a274 

Art. 85b275 Regionale Arbeitsvermittlungszentren 

1 Die Kantone richten Regionale Arbeitsvermittlungszentren ein. Sie übertragen 
ihnen Aufgaben der kantonalen Amtsstelle. Sie können ihnen die Durchführung der 
Anmeldung zur Arbeitsvermittlung nach Artikel 17 Absatz 2 übertragen.276 

2 Die Arbeitsvermittlungszentren können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Private bei-
ziehen. 

3 Die Kantone melden der Ausgleichsstelle die dem regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum übertragenen Aufgaben und Kompetenzen. 

4 Der Bundesrat legt die beruflichen Anforderungen für die mit der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung betrauten Personen fest.277 

Art. 85c278 Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen 

Jeder Kanton kann zur Bereitstellung arbeitsmarktlicher Massnahmen höchstens eine 
Logistikstelle einrichten. Er kann ihr Aufgaben der kantonalen Amtsstelle übertra-
gen. 

  

271 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

272 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

273 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
274 Eingefügt durch Art. 42 Abs. 1 des BG vom 6. Okt. 1989 über die Arbeitsvermittlung und 

den Personalverleih (AVG) (SR 823.11). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 
6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

275 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

276 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

277 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

278 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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Art. 85d279 Tripartite Kommissionen 

1 Die tripartiten Kommissionen beraten die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
und erteilen die Zustimmung nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe i. 

2 Die Kantone bezeichnen die für die einzelnen Regionalen Arbeitsvermittlungszent-
ren zuständigen tripartiten Kommissionen. Diese setzen sich jeweils aus gleich 
vielen Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Arbeitsmarktbehörde 
zusammen. Je ein Vertreter der öffentlichen Kasse und der kantonalen Berufsbil-
dungsbehörde gehören der tripartiten Kommission mit beratender Stimme an. 

3 Die tripartiten Kommissionen haben das Recht, von den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren über deren Tätigkeit informiert zu werden. 

4 Die Kantone können den tripartiten Kommissionen im Einverständnis mit den 
Sozialpartnern Aufgaben nach Artikel 85 übertragen. 

5 Die Vertreter der Sozialpartner in den tripartiten Kommissionen wirken in ihren 
Organisationen darauf hin, dass diese zu einem ausreichenden Angebot an arbeits-
marktlichen Massnahmen beitragen. 

Art. 85e280 Förderung der interkantonalen Zusammenarbeit 

1 Mehrere Kantone können mit Zustimmung der Ausgleichsstelle für ihre Gebiete 
eine gemeinsame kantonale Amtsstelle, gemeinsame Regionale Arbeitsvermitt-
lungszentren und gemeinsame Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen 
führen. 

2 Der Bundesrat und die Ausgleichsstelle geben den Kantonen betriebliche und 
finanzielle Rahmenbedingungen vor, welche die interkantonale Zusammenarbeit 
fördern. 

Art. 85f 281 Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit 

1 Die kantonalen Amtsstellen, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Logis-
tikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen und die Kassen arbeiten eng zusammen 
mit: 

a. den Berufsberatungsstellen; 

b. den Sozialdiensten; 

c. den Durchführungsorganen der kantonalen Arbeitslosenhilfegesetze; 

d. den Durchführungsorganen der Invaliden- und Krankenversicherung; 

e. den Durchführungsorganen der Asylgesetzgebung; 

  

279 Eingefügt durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3453;  
BBl 2002 803). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit  
1. Juli 2003 (AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

280 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom  
22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

281 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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f. den kantonalen Berufsbildungsbehörden; 

g. der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA); 

h. anderen privaten und öffentlichen Institutionen, die für die Eingliederung 
Versicherter wichtig sind. 

2 Den in Absatz 1 Buchstaben a–h genannten Stellen kann in Abweichung von den 
Artikeln 32 und 33 ATSG282 im Einzelfall Zugriff auf Akten sowie Daten aus dem 
Informationssystem nach Artikel 35a Absatz 1 des Arbeitsvermittlungsgesetzes vom 
6. Oktober 1989283 gewährt werden, sofern: 

a. die betroffene Person Leistungen von einer dieser Stellen bezieht und der 
Gewährung des Zugriffs zustimmt; und 

b. die genannten Stellen den Durchführungsorganen der Arbeitslosenversiche-
rung Gegenrecht gewähren. 

3 Die Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung und die Invalidenversiche-
rungsstellen sind gegenseitig von der Schweigepflicht (Art. 33 ATSG) entbunden, 
sofern: 

a. kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht; und 

b. die Auskünfte und Unterlagen dazu dienen, in Fällen, in denen die zustän-
dige Kostenträgerin noch nicht klar bestimmbar ist: 

1. die für die betroffene Person geeigneten Eingliederungsmassnahmen zu 
ermitteln, und 

2. die Ansprüche der betroffenen Person gegenüber der Arbeitslosenversi-
cherung und der Invalidenversicherung zu klären. 

4 Der Datenaustausch nach Absatz 3 darf auch ohne Zustimmung der betroffenen 
Person und in Abweichung von Artikel 32 ATSG im Einzelfall auch mündlich 
erfolgen. Die betroffene Person ist anschliessend über den erfolgten Datenaustausch 
und dessen Inhalt zu informieren. 

Art. 85g284 Haftung der Kantone gegenüber dem Bund 

1 Der Kanton haftet dem Bund für Schäden, die seine Amtsstellen, seine Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren, seine Logistikstelle für arbeitsmarktliche Massnahmen, 
seine tripartiten Kommissionen oder die Arbeitsämter seiner Gemeinden durch straf-
bare Handlungen oder durch absichtliche oder fahrlässige Missachtung von Vor-
schriften verursachen. 

2 Die Ausgleichsstelle macht Schadenersatzansprüche durch Verfügung geltend. Bei 
leichtem Verschulden kann sie auf das Geltendmachen ihrer Ansprüche verzichten. 

3 Die vom Kanton geleisteten Zahlungen werden dem Ausgleichsfonds gutgeschrie-
ben. 

  

282 SR 830.1 
283 SR 823.11 
284 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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4 Die Haftung erlischt, wenn die Ausgleichsstelle nicht innert eines Jahres nach 
Kenntnis des Schadens eine Verfügung erlässt, auf alle Fälle zehn Jahre nach der 
schädigenden Handlung. 

5 Der Ausgleichsfonds vergütet dem Kanton das Haftungsrisiko angemessen. Er 
kann für ihn eine Haftungsrisikoversicherung abschliessen. Der Bundesrat legt 
jährlich die Ansätze für die Berechnung der Haftungsrisikovergütung fest. 

Art. 85 h285 Haftung der Kantone gegenüber Versicherten und Dritten 

1 Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Artikel 78 ATSG286 sind bei 
der zuständigen kantonalen Behörde geltend zu machen; diese entscheidet darüber 
durch Verfügung. 

2 Die Haftung erlischt, wenn der Geschädigte sein Begehren nicht innert eines Jahres 
nach Kenntnis des Schadens einreicht, auf alle Fälle zehn Jahre nach der schädigen-
den Handlung. 

Art. 86 AHV-Ausgleichskassen 

Die AHV-Ausgleichskassen ziehen die Beiträge ein und überweisen sie der Zentra-
len Ausgleichsstelle der AHV. 

Art. 87 Zentrale Ausgleichsstelle der AHV 

1 Die Zentrale Ausgleichsstelle der AHV: 

a. überwacht die Abrechnungen der AHV-Ausgleichskassen; 

b. überweist die eingenommenen Beiträge dem Ausgleichsfonds der Arbeits-
losenversicherung; 

c. legt der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung jährlich Rechnung ab. 

2 Der Bundesrat regelt die Zusammenarbeit zwischen der Zentralen Ausgleichsstelle 
der AHV und der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung. 

Art. 88 Arbeitgeber 

1 Die Arbeitgeber: 

a. rechnen über ihre Beiträge und die ihrer Arbeitnehmer mit der zuständigen 
AHV-Ausgleichskasse ab (Art. 5 Abs. 1 und Art. 6); 

b. stellen rechtzeitig die Bescheinigungen aus, welche die Arbeitnehmer für die 
Geltendmachung von Leistungsansprüchen benötigen; 

  

285 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

286 SR 830.1 
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c. erfüllen die sie betreffenden Vorschriften über die Kurzarbeits-, Schlecht-
wetter- und Insolvenzentschädigung; 

d.287 erfüllen die vorgeschriebene Auskunfts- und Meldepflicht. 

2 Sie haften dem Bund für alle Schäden, die sie oder von ihnen beauftragte Personen 
absichtlich oder fahrlässig verursachen. Artikel 82 Absätze 3 und 4 gilt sinnge-
mäss.288 

2bis Entstehen durch missbräuchlichen Bezug von Leistungen Mehrkosten im Rah-
men der Arbeitgeberkontrolle, so sind diese von den Arbeitgebern zu tragen.289 

2ter Hat der Arbeitgeber missbräuchlich Kurzarbeits- oder Schlechtwetterentschädi-
gung erwirkt, so kann die Ausgleichsstelle verfügen, dass er in Abweichung von 
Artikel 25 Absatz 1 ATSG290 einen Betrag bis zum Doppelten der erhaltenen Leis-
tungen zu bezahlen hat. Das Inkasso obliegt der Kasse.291 

3 Der Schadenersatzanspruch verjährt zwei Jahre, nachdem die Ausgleichsstelle vom 
Schaden Kenntnis erhalten hat, jedenfalls fünf Jahre nach Eintritt des Schadens. 
Diese Fristen können unterbrochen werden. Der Arbeitgeber kann auf die Einrede 
der Verjährung verzichten.292 

4 Wird der Schadenersatzanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die 
das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese Frist.293 

5 Die Haftung nach Artikel 78 ATSG ist ausgeschlossen.294 

Art. 89 Aufsichtskommission 

1 Die Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung 
überwacht Stand und Entwicklung des Fonds und prüft Jahresrechnung und Jahres-
bericht der Versicherung zuhanden des Bundesrates; sie kann den Jahresbericht auch 
selbst erstellen. Sie erlässt Richtlinien für die Anlage des Ausgleichsfonds. 

2 Sie berät den Bundesrat in allen finanziellen Fragen der Versicherung, insbesonde-
re bei Änderungen des Beitragssatzes, wobei sie selbst Antrag stellen kann, sowie 
bei der Bestimmung der anrechenbaren Verwaltungskosten der Kassen, der kantona-

  

287 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

288 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

289 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

290 SR 830.1 
291 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
292 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
293 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
294 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
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len Amtsstellen, der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Logistikstellen 
für arbeitsmarktliche Massnahmen.295 

3 Sie berät den Bundesrat im Rechtsetzungsverfahren und kann ihm Anträge stellen, 
besonders im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen.296 

4 Sie entscheidet über Beiträge für die Arbeitsmarktforschung (Art. 73 Abs. 2).297 Sie 
ist befugt, zuhanden der Ausgleichsstelle im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
allgemeine Richtlinien für die Durchführung arbeitsmarktlicher Massnahmen zu 
erlassen.298 

5 Sie hat bezüglich der Verwaltungskosten der Kassen und der Kantone sowie der 
Ausgleichsstelle (Art. 92) eine Budget- und Rechnungskompetenz.299 

6 Die Kommission besteht aus je sieben Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer sowie aus sieben Vertretern von Bund, Kantonen und Wissenschaft. 

7 Der Bundesrat wählt die Mitglieder und bestimmt den Vorsitzenden. 

Art. 89a300 Haftung von Bundesstellen und Ausgleichskassen 

1 Ersatzansprüche von Versicherten und Dritten nach Artikel 78 ATSG301 gegen die 
Ausgleichsstelle, den Ausgleichsfonds, AHV-Ausgleichskassen, die Zentrale Aus-
gleichsstelle der AHV oder die Aufsichtskommission sind bei der betreffenden 
Stelle einzureichen; diese entscheidet darüber durch Verfügung. 

2 Für die Haftung der AHV-Ausgleichskassen gegenüber dem Bund gilt Artikel 70 
AHVG302 sinngemäss. Die Ansprüche werden von der Ausgleichsstelle durch Ver-
fügung geltend gemacht. 

  

295 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

296 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

297 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

298 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

299 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

300 Eingefügt durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

301 SR 830.1  
302 SR 831.10  
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Fünfter Titel: Finanzierung 

Art. 90303 Beschaffung der Mittel 

Die Versicherung wird finanziert durch: 

a. Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber (Art. 3); 

b. eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für Vermittlung und arbeits-
marktliche Massnahmen; 

c. die Vermögenserträge des Ausgleichsfonds. 

Art. 90a304 Beteiligung des Bundes 

Die Beteiligung nach Artikel 90 Buchstabe b beträgt 0,15 Prozent der von der Bei-
tragspflicht erfassten Lohnsumme.305 

Art. 90b306 Jährlicher Rechnungsausgleich 

Reichen die Mittel nach Artikel 90 nicht aus, um die Ausgaben der Versicherung zu 
decken, so gewährt der Bund Tresoreriedarlehen zu Marktbedingungen nach Arti-
kel 36 des Finanzhaushaltgesetzes vom 6. Oktober 1989307. 

Art. 90c308 Konjunkturrisiko 

1 Erreicht der Schuldenstand des Ausgleichsfonds Ende Jahr 2,5 Prozent der von der 
Beitragspflicht erfassten Lohnsumme, so muss der Bundesrat innert einem Jahr eine 
Gesetzesrevision für eine Neuregelung der Finanzierung vorlegen. Er erhöht vor-
gängig den Beitragssatz nach Artikel 3 Absatz 2 um höchstens 0,5 Lohnprozente 
und den beitragspflichtigen Lohn um maximal das Zweieinhalbfache des versicher-
ten Verdienstes. Für den Betrag zwischen dem Höchstbetrag und dem Zweieinhalb-
fachen des versicherten Verdienstes darf der Beitrag höchstens 1 Prozent betragen. 

2 Erreicht das Eigenkapital des Ausgleichsfonds abzüglich des für den Betrieb not-
wendigen Betriebskapitals von 2 Milliarden Franken Ende Jahr 2,5 Prozent der von 
der Beitragspflicht erfassten Lohnsumme, so muss der Bundesrat innert einem Jahr 
die Beitragssätze nach Artikel 3 Absätze 2 und 3 senken. Gleichzeitig muss er auch 

  

303 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

304 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245).   

305 Siehe jedoch Art. 120a hiernach. 
306 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
307 [AS 1990 985, 1995 836 Ziff. II, 1996 3042, 1997 2022 Anhang Ziff. 2 2465 Anhang 

Ziff. 11, 1998 1202 Art. 7 Ziff. 3, 2847 Anhang Ziff. 5, 1999 3131, 2000 273 Anhang 
Ziff. 7, 2001 707 Art. 31 Ziff. 2, 2002 2471, 2003 535, 3543 Anhang Ziff. II 7 4265 5191,  
2004 1633 Ziff. I 6 1985 Anhang Ziff. II 3 2143. AS 2006 1275 Art. 64]. Siehe heute das 
Finanzhaushaltgesetz vom 7. Oktober 2005 (SR 611.0). 

308 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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die Beteiligung des Bundes nach Artikel 90 Buchstabe b und die Beteiligung der 
Kantone nach Artikel 92 Absatz 7bis im gleichen Verhältnis senken. Er kann von 
einer Senkung absehen, wenn auf Grund der Konjunkturaussichten ein unmittelbarer 
starker Anstieg der Arbeitslosigkeit zu erwarten ist. Verschlechtert sich der Stand 
des Eigenkapitals wieder, so kann der Bundesrat die Beitragssätze bis zu den ordent-
lichen Höchstbeträgen nach Artikel 3 Absätze 2 und 3 erhöhen. 

Art. 91 Betriebskapital der Kassen 

1 Die Ausgleichsstelle sorgt dafür, dass jeder Kasse ein Betriebskapital aus dem 
Ausgleichsfonds zur Verfügung steht, das ihrer Belastung angemessen ist. Die Kasse 
verwaltet ihr Betriebskapital treuhänderisch. 

2 Bei Bedarf können die Kassen bei der Ausgleichsstelle Vorschüsse beantragen. 

Art. 92 Verwaltungskosten 

1 Der Aufwand der AHV-Ausgleichskassen für den Beitragsbezug wird aus dem 
Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung angemessen vergütet. 

2 Die Verwaltungskosten, die der Zentralen Ausgleichsstelle der AHV durch die 
Arbeitslosenversicherung entstehen, werden aus dem Ausgleichsfonds der Arbeits-
losenversicherung gedeckt. 

3 Die Verwaltungskosten der Ausgleichsstelle für die Durchführung der Versiche-
rung gehen zu Lasten des Ausgleichsfonds.309 

4 Die übrigen Verwaltungskosten der Ausgleichsstelle wie Aufwendungen für Füh-
rungs- oder Stabsaufgaben werden aus allgemeinen Bundesmitteln gedeckt.310 

5 Die Kosten der Aufsichtskommission gehen zu Lasten des Ausgleichsfonds.311 

6 Der Ausgleichsfonds vergütet den Trägern der Kassen die anrechenbaren Kosten, 
die ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Artikel 81 entstehen. Der Bundesrat 
bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskommission die anrechenbaren Kosten. Er 
berücksichtigt die Bereitschaftskosten zur Überbrückung von Schwankungen des 
Arbeitsmarktes und das Haftungsrisiko (Art. 82) angemessen. Die anrechenbaren 
Kosten werden in Abhängigkeit zur erbrachten Leistung vergütet. Das Eidgenössi-
sche Volkswirtschaftsdepartement (EVD) kann mit den Trägern Leistungsvereinba-
rungen abschliessen.312 

7 Der Ausgleichsfonds vergütet den Kantonen die anrechenbaren Kosten, die ihnen 
bei der Durchführung der öffentlichen Arbeitsvermittlung, bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach den Artikeln 83 Absatz 1 Buchstabe nbis und 85 Absatz 1 Buchsta-

  

309 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

310 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

311 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 

312 Eingefügt durch Art. 42 Abs. 1 AVG (SR 823.11, 823.110). Fassung gemäss Ziff. I des 
BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3093 3096; BBl 2000 1673). 
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ben d, e und g-k sowie aus dem Betrieb der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
nach Artikel 85b und der Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen nach 
Artikel 85c entstehen.313 Der Bundesrat bestimmt auf Vorschlag der Aufsichtskom-
mission die anrechenbaren Kosten. Er berücksichtigt angemessen die Bereitschafts-
kosten zur Überbrückung von Schwankungen des Arbeitsmarktes, das Haftungs-
risiko (Art. 85g) sowie die vorübergehenden Mehrkosten, die auf Grund der 
interkantonalen (Art. 85e) und der interinstitutionellen (Art. 85f) Zusammenarbeit 
entstehen. Die anrechenbaren Kosten werden in Abhängigkeit zur Wirkung der 
erbrachten Leistungen vergütet. Das EVD kann mit den Kantonen Leistungsverein-
barungen abschliessen.314 

7bis Die Kantone beteiligen sich mit einem Betrag, der 0,05 Prozent der von der 
Beitragspflicht erfassten Lohnsumme entspricht, an den Kosten für die Durchfüh-
rung der öffentlichen Arbeitsvermittlung und der arbeitsmarktlichen Massnahmen. 
Der Bundesrat setzt die Anteile der Kantone in einem Verteilungsschlüssel fest; er 
berücksichtigt dabei die jährliche Anzahl der Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit.315 
Der Kantonsanteil wird den Kantonen von ihrer Vergütung nach Absatz 7 abgezo-
gen.316 

8 Die Verwaltungskosten des Informatikzentrums gehen zu Lasten des Ausgleichs-
fonds.317 

9 Der Aufwand für die Durchführung der beruflichen Vorsorge nach Artikel 60 
Absatz 2 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982318 über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge wird der Auffangeinrichtung aus 
dem Ausgleichsfonds angemessen vergütet.319 

Art. 93 Gerichts- und Parteikosten 

Der Ausgleichsfonds ersetzt einer Kasse oder einer kantonalen Amtsstelle die 
Gerichts- und Parteikosten, die ihr im Zusammenhang mit der Durchführung dieses 
Gesetzes auferlegt werden, wenn sie nicht leichtsinnig oder mutwillig verursacht 
wurden. Nicht ersetzt werden Kosten, die dem Träger einer Kasse oder einem Kan-

  

313 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 15 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

314 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

315 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. II 28 des BG vom 6. Okt. 2006 zur Neugestal-
tung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029). 

316 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

317 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

318 SR 831.40 
319 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1996 273, 1997 60 Ziff. II 1; BBl 1994 I 340). 
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ton in einem Verfahren gegen die Ausgleichsstelle oder gegen den Bund auferlegt 
werden. 

Sechster Titel: Verschiedene Bestimmungen 

Art. 94320 Verrechnung 

1 Rückforderungen und fällige Leistungen auf Grund dieses Gesetzes können sowohl 
untereinander als auch mit Rückforderungen sowie fälligen Renten und Taggeldern 
der AHV, der Invalidenversicherung, der beruflichen Vorsorge, der Erwerbsersatz-
ordnung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz, der Militärver-
sicherung, der obligatorischen Unfallversicherung, der Krankenversicherung sowie 
von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und von gesetzlichen Familienzulagen 
verrechnet werden. 

2 Hat eine Kasse einem andern Sozialversicherer die Verrechnung einer fälligen 
Leistung angezeigt, so kann dieser seine Leistung im Umfang der Verrechnung nicht 
mehr befreiend an die versicherte Person bezahlen. Diese Regelung gilt auch für den 
umgekehrten Fall. 

Art. 95321 Rückforderung von Leistungen 

1 Die Rückforderung richtet sich mit Ausnahme der Fälle von Artikel 55 nach Arti-
kel 25 ATSG322. 

1bis Eine versicherte Person, die Arbeitslosenentschädigung bezogen hat und später 
für denselben Zeitraum Renten oder Taggelder der Invalidenversicherung, der beruf-
lichen Vorsorge, der Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende in Armee, Zivil-
dienst und Zivilschutz, der Militärversicherung, der obligatorischen Unfallversiche-
rung, der Krankenversicherung oder gesetzliche Familienzulagen erhält, ist zur 
Rückerstattung der in diesem Zeitraum bezogenen Arbeitslosentaggelder verpflich-
tet. In Abweichung von Artikel 25 Absatz 1 ATSG beschränkt sich die Rückforde-
rungssumme auf die Höhe der von den obgenannten Institutionen für denselben 
Zeitraum ausgerichteten Leistungen.323 

1ter Hat eine Kasse für Umschulungen, Weiterbildungen oder Eingliederungen finan-
zielle Leistungen erbracht, für die ein anderer Sozialversicherer hätte aufkommen 
müssen, so fordert sie ihre Leistungen von diesem zurück.324 

  

320 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

321 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 

322 SR 830.1  
323 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
324 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 



Arbeitslosenversicherung 

60 

837.0 

2 Zu Unrecht ausbezahlte Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigungen fordert 
die Kasse vom Arbeitgeber zurück. Hat der Arbeitgeber die unrechtmässige Auszah-
lung zu verantworten, so ist für ihn jede Rückforderung gegenüber den Arbeitneh-
mern ausgeschlossen. 

3 Die Kasse unterbreitet ein Erlassgesuch der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid. 

Art. 96325 Verwendung der Versichertennummer der AHV 

Die mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragten Stellen sind berechtigt, die 
Versichertennummer der AHV nach den Bestimmungen des AHVG326 für die Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden. 

Art. 96a327 

Art. 96b328 Bearbeiten von Personendaten 

Die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Organe sind befugt, die Personendaten, einschliess-
lich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofile, zu bearbeiten oder 
bearbeiten zu lassen, die sie benötigen, um die ihnen nach diesem Gesetz übertrage-
nen Aufgaben zu erfüllen, namentlich um:329 

a. Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen, zu erfassen, zu ver-
mitteln und zu beraten; 

b. Leistungsansprüche zu beurteilen sowie Leistungen zu berechnen, zu gewäh-
ren und mit Leistungen anderer Sozialversicherungen zu koordinieren; 

c. Beitragsansprüche zu beurteilen sowie Beiträge zu berechnen, zu gewähren 
und deren Verwendung zu kontrollieren; 

d. Versicherungsbeiträge an andere Sozialversicherungen zu erheben; 

e. Quellensteuern zu erheben; 

f. arbeitsmarktliche Massnahmen durchzuführen; 

g. der Versicherung zustehende Ansprüche geltend zu machen; 

  

325 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des BG vom 
23. Juni 2006 (Neue AHV-Versichertennummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007  
(AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

326 SR 831.10 
327 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2772; BBl 2000 255). Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom  
21. Juni 2002 (AS 2002 3453; BBl 2002 803). 

328 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2772; BBl 2000 255). 

329 Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-
nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
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h. die Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes auszuüben; 

i. Statistiken zu führen; 

j.330 die Versichertennummer der AHV zuzuweisen oder zu verifizieren. 

Art. 96c331 Abrufverfahren 

1 Die folgenden Stellen dürfen mittels Abrufverfahren zur Erfüllung der in Absatz 2 
genannten Aufgaben auf die von der Ausgleichsstelle betriebenen Informations-
systeme (Art. 83 Abs. 1 Bst. i) zugreifen: 

a. die Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung; 

b. die Arbeitslosenkassen; 

c. die von den Kantonen bezeichneten, mit der Anwendung dieses Gesetzes 
betrauten Amtsstellen; 

d. die regionalen Arbeitsvermittlungszentren; 

e. die Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen. 

2 Sie dürfen diejenigen Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter 
Daten und Persönlichkeitsprofile, abrufen, die sie benötigen, um die folgenden ihnen 
nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben zu erfüllen: 

a. Beaufsichtigung und Kontrolle der Durchführung dieses Gesetzes; 

b. Zuweisung der nötigen Mittel an die Kassen; 

c. Festlegung und Vergütung der Verwaltungskosten; 

d. Beratung und Vermittlung; 

e. Abklärung der Anspruchsberechtigung; 

f. Durchführung der Kontrollvorschriften; 

g. Berechnung und Auszahlung der Leistungen; 

h. Erlass der gesetzlich oder verfahrensrechtlich vorgesehenen Verfügungen; 

i. Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an arbeitsmarktlichen Mass-
nahmen. 

3 Der Bundesrat regelt die Verantwortung für den Datenschutz, die zu erfassenden 
Daten und deren Aufbewahrungsfristen, den Zugriff auf die Daten, die Organisation 
und den Betrieb der Informationssysteme, die Zusammenarbeit zwischen den in 
Absatz 1 aufgeführten Behörden und die Datensicherheit. 

  

330 Eingefügt durch Anhang Ziff. 14 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-
nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 

331 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2772; BBl 2000 255). 
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Art. 96d332 

Art. 97333 

Art. 97a334 Datenbekanntgabe 

1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit 
der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses 
Gesetzes betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG335 bekannt 
geben:336 

a. anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung 
der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organen, wenn die Daten für 
die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben erfor-
derlich sind; 

b. Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von 
Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundes-
gesetz ergibt; 

bbis.337Organen einer anderen Sozialversicherung für die Zuweisung oder Verifi-
zierung der Versichertennummer der AHV; 

c. den für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 
100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990338 über die direkte Bun-
dessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen; 

d. den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 
9. Oktober 1992339; 

e. den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung 
eines Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert; 

f. im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin: 

1. Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung 
oder Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinde-
rung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind, 

2. Zivilgerichten, wenn die Daten  für die Beurteilung eines familien- oder 
erbrechtlichen Streitfalles erforderlich sind, 

  

332 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 2772; BBl 2000 255). 
Aufgehoben durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002 (AS 2002 3453;  
BBl 2002 803). 

333 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 
des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 

334 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  
(AS 2000 2772; BBl 2000 255). 

335 SR 830.1 
336 Fassung gemäss Anhang Ziff. 14 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
337 Eingefügt durch Anhang Ziff. 14 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
338 SR 642.11 
339 SR 431.01 
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3. Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die 
Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind, 

4. Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des SchKG340, 

5. Steuerbehörden, wenn die Daten für die Anwendung der Steuergesetze 
erforderlich sind.341 

2 Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit erforderlichen Daten dürfen von den 
betroffenen Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden nach den Arti-
keln 11 und 12 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005342 gegen die Schwarzarbeit 
bekannt gegeben werden.343 

3 Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses 
Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht 
werden. Die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.344 

4 In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte 
wie folgt bekannt gegeben werden:345 

a. nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegen-
den Interesse entspricht; 

b. Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich einge-
willigt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese 
nach den Umständen als im Interesse des Versicherten vorausgesetzt werden 
darf. 

5 Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehen-
den Zweck erforderlich sind. 

6 Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der 
betroffenen Person. 

7 Die Datenbekanntgabe erfolgt in der Regel schriftlich und kostenlos. Der Bundes-
rat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten 
erforderlich sind. 

Art. 98346 

  

340 SR 281.1 
341 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
342 SR 822.41 
343 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 17. Juni 2005 gegen die Schwarzarbeit, in 

Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 822.41). 
344 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
345 Fassung gemäss Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3453 3471; BBl 2002 803). 
346 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
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Art. 98a347 Verhältnis zur Militärversicherung 

Treffen Leistungen nach diesem Gesetz mit solchen nach dem Bundesgesetz vom 
19. Juni 1992348 über die Militärversicherung zusammen, so gehen grundsätzlich die 
Leistungen der Militärversicherung vor. 

Art. 99349 

Siebenter Titel:350 
Besonderheiten des Verfahrens und der Rechtspflege 

Art. 100 Grundsätze 

1 Verfügungen sind in den Fällen nach den Artikeln 36 Absatz 4, 45 Absatz 4 und 
59c sowie in den besonders bezeichneten Fällen für Ersatzansprüche zu erlassen.351 
Im Übrigen kommt in Abweichung von Artikel 49 Absatz 1 ATSG352 das formlose 
Verfahren nach Artikel 51 ATSG zur Anwendung, ausser in den Fällen, in denen 
dem Ersuchen des Betroffenen nicht oder nicht vollumfänglich entsprochen wird. 

2 In Abweichung von Artikel 52 Absatz 1 ATSG können die Kantone eine andere als 
die verfügende Stelle für die Behandlung der Einsprache als zuständig erklären. 

3 Der Bundesrat kann die örtliche Zuständigkeit des kantonalen Versicherungs-
gerichtes in Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 und 2 ATSG regeln.353 

4 Einsprachen oder Beschwerden gegen Verfügungen nach den Artikeln 15 und 30 
haben keine aufschiebende Wirkung.354 

Art. 101355 Besondere Beschwerdeinstanz 

Gegen Entscheide und Beschwerdeentscheide des BIGA356 sowie gegen Entscheide 
der Ausgleichsstelle kann in Abweichung von Artikel 58 Absatz 1 ATSG357 beim 
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. 

  

347 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des BG vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 833.1). 

348 SR 833.1 
349 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
350 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
351 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
352 SR 830.1  
353 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3475 3477; BBl 2002 803). 
354 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

Fassung gemäss Ziff. II 46 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, in Kraft seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3427 3452; BBl 2007 6121). 

355 Fassung gemäss Anhang Ziff. 115 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
in Kraft seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

356 Heute «Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)». 
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Art. 102358 Besondere Beschwerdelegitimation 

1 Gegen Entscheide der kantonalen Amtsstellen, der regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren und der Kassen ist auch das BIGA359 zur Beschwerde vor dem kantonalen 
Versicherungsgericht berechtigt. 

2 Gegen Entscheide des kantonalen Versicherungsgerichts sind auch das BIGA, die 
kantonalen Amtsstellen und die Kassen zur Beschwerde vor dem Eidgenössischen 
Versicherungsgericht berechtigt. 

Art. 103–104 

Aufgehoben 

Achter Titel: Strafbestimmungen360 

Art. 105 Vergehen 

Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich 
oder einen andern zu Unrecht Versicherungsleistungen erwirkt; 

wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise Leistungen 
zugunsten des Trägers einer Kasse aus dem Ausgleichsfonds erwirkt, die dem Träger 
nicht zustehen: 

wer die Schweigepflicht verletzt; 

wer bei der Durchführung dieses Gesetzes seine Stellung als Funktionär einer Kasse 
zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil des Trägers oder zum Nachteil eines anderen 
missbraucht, 

wird, sofern nicht ein mit einer höheren Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen 
des Strafgesetzbuches361 vorliegt, mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Busse bis zu 30 000 Franken bestraft. Beide Strafen können miteinander verbunden 
werden.362 

Art. 106 Übertretungen 

Wer die Auskunftspflicht verletzt, indem er wissentlich unwahre oder unvollständige 
Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert; 

  

357 SR 830.1 
358 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3475 3477; BBl 2002 803). 
359 Heute: «Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO)» (Art. 5 der Organisationsverordnung für 

das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement vom 14. Juni 1999 – SR 172.216.1;  
AS 2000 187; Art. 8) 

360 Ab 1. Jan. 2007 sind die angedrohten Strafen und die Verjährungsfristen in Anwendung 
von Art. 333 Abs. 2–6 des Strafgesetzbuches (SR 311.0) in der Fassung des BG vom  
13. Dez. 2002 (AS 2006 3459) zu interpretieren beziehungsweise umzurechnen. 

361 SR 311.0 
362 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  

(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 
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wer seine Meldepflicht verletzt; 

wer sich einer von der zuständigen Stelle angeordneten Kontrolle widersetzt oder 
diese auf andere Weise verunmöglicht;  

wer die vorgeschriebenen Formulare nicht oder nicht wahrheitsgetreu ausfüllt; 

wer als Angestellter einer Kasse oder einer kantonalen Vollzugsstelle deren 
Geschäftsverhältnisse in Rechnungen oder in sonstigen Unterlagen vorsätzlich 
unrichtig oder unvollständig darstellt oder363 

wer als Träger einer Verbandskasse für deren Zahlungsverkehr keine besonderen 
Konten führt oder diese zweckwidrig verwendet, 

wird, falls nicht ein Tatbestand nach Artikel 105 vorliegt, mit Busse bis zu 5000 
Franken bestraft. 

Art. 107 Vergehen und Übertretungen in Geschäftsbetrieben 

Wird das Vergehen oder die Übertretung im Geschäftsbetrieb einer juristischen Per-
son, einer Personengesellschaft oder einer Einzelfirma oder im Betrieb einer Körper-
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts begangen, so gelten die Artikel 6 und 7 
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974364 über das Verwaltungsstrafrecht. 

Art. 108365 

Neunter Titel: Schlussbestimmungen 

Erstes Kapitel: Vollzugsbestimmungen 

1. Abschnitt: Bund 

Art. 109 Ausführungsbestimmungen 

Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er hört zuvor die Kantone 
und die interessierten Organisationen an. 

Art. 110366 Aufsicht 

Die Aufsichtsbehörden (Art. 76 ATSG367) sorgen insbesondere für die einheitliche 
Rechtsanwendung. Sie können den Durchführungsorganen Weisungen erteilen. 

  

363 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003  
(AS 2003 1728 1755; BBl 2001 2245). 

364 SR 313.0 
365 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1). 
366 Fassung gemäss Anhang Ziff. 16 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 830.1). 
367 SR 830.1  
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Art. 110a–110b368 

Art. 111–112369 

2. Abschnitt: Kantone 

Art. 113 
1 Die Kantone vollziehen die Massnahmen, die ihnen dieses Gesetz und der Bundes-
rat übertragen. Sie erlassen die Ausführungsbestimmungen und legen sie dem 
Bund370 zur Genehmigung vor. 

2 Die Kantone: 

a. führen die in diesem Gesetz vorgesehenen kantonalen Kassen; 

b. bezeichnen die zuständigen Amtsstellen und Beschwerdeinstanzen; 

c.371 richten regionale Arbeitsvermittlungszentren nach Artikel 85b ein; 

d.372 setzen tripartite Kommissionen nach Artikel 85c ein; 

e.373 erlassen die Verfahrensvorschriften; 

f.374 sorgen für eine wirksame Zusammenarbeit der für die Versicherung und für 
die Arbeitsvermittlung zuständigen Stellen; 

g.375 bezeichnen fünf Feiertage, für die nach Artikel 19 Anspruch auf Arbeits-
losenentschädigung besteht. 

3 …376 

  

368 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 

369 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 2002 (AS 2003 1728; BBl 2001 2245). 
370 Ausdruck gemäss Ziff. III des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 

Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369;  
BBl 1988 II 1333). 

371 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

372 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

373 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

374 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

375 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1996 273 293; BBl 1994 I 340). 

376 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995 (AS 1996 273; BBl 1994 I 340). 
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Zweites Kapitel: 
Änderung, Aufhebung und Verlängerung bisherigen Rechts 

1. Abschnitt: Änderung bisherigen Rechts 

Art. 114377 

Art. 115 Versicherungsvertragsgesetz 

Das Versicherungsvertragsgesetz vom 2. April 1908378 wird wie folgt geändert: 

Art. 9 

… 

Art. 100 Abs. 2 

… 

Art. 116379 

Art. 117 Obligationenrecht 

Das Obligationenrecht380 wird wie folgt geändert: 

Art. 329 b Abs. 1 

… 

Art. 117a381 Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge 

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982382 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge wird wie folgt geändert: 

Art. 2 Sachüberschrift und Abs. 1bis 

… 

Art. 10 Abs. 1, 2 erster Satz und 3 zweiter Satz 

… 

Art. 26 Abs. 3 zweiter Satz 

… 

  

377 Aufgehoben durch Ziff. II 46 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3427 3452; BBl 2007 6121). 

378 SR 221.229.1. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
379 Aufgehoben durch Ziff. II 46 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3427 3452; BBl 2007 6121). 
380 SR 220. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
381 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997  

(AS 1996 273, 1997 60 Ziff. II 1 806; BBl 1994 I 340). 
382 SR 831.40. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 47 

… 

Art. 60 Abs. 2 Bst. e 

… 

Art. 118 Abs. 1 Bst. d 

… 

2. Abschnitt: Aufhebung bisherigen Rechts 

Art. 118 
1 Es werden aufgehoben: 

a. der Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1976383 über die Einführung der obli-
gatorischen Arbeitslosenversicherung (Übergangsordnung); 

b. das Bundesgesetz vom 22. Juni 1951384 über die Arbeitslosenversicherung; 

c. die Ziffern I–III sowie VI des Bundesbeschlusses vom 20. Juni 1975385 über 
Massnahmen auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung und des 
Arbeitsmarktes zur Bekämpfung von Beschäftigungs- und Einkommensein-
brüchen. 

2 Die aufgehobenen Bestimmungen gelten weiterhin für Tatsachen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten sind. 

Art. 119386 

Drittes Kapitel: Übergangsbestimmungen387 

Art. 120 Anerkannte Kassen388 

Von den beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehenden Kassen gelten ohne 
neues Anerkennungsverfahren weiterhin als anerkannt: 

  

383 [AS 1977 208, 1982 166 1894] 
384 [AS 1951 1163, 1959 537, 1965 321 Art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 

1975 1078 Ziff. I, II, VI, 1977 208 Art. 38 Abs. 1 Bst. a, 1982 1209] 
385 [AS 1975 1078, 1977 208 Art. 37] 
386 Aufgehoben durch Ziff. II 46 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3427 3452; BBl 2007 6121). 
387 Fassung gemäss Ziff. I 5 des BG vom 17. Juni 2005 über das Entlastungsprogramm 2004, 

in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5427 5431; BBl 2005 759). 
388 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 17. Juni 2005 über das Entlastungsprogramm 2004, 

in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5427 5431; BBl 2005 759). 
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a. die öffentlichen Kassen, deren Träger ein Kanton ist und deren Tätigkeits-
bereich sich auf den ganzen Kanton erstreckt; 

b. die Verbandskassen mit Ausnahme der Betriebskassen. 

Art. 120a389 Beteiligung des Bundes in den Jahren 2006–2008 

1 In Abweichung von Artikel 90a beträgt die Beteiligung des Bundes nach Artikel 
90 Buchstabe b in den Jahren 2006–2008 0,12 Prozent der von der Beitragspflicht 
erfassten Lohnsumme. 

2 Erreicht der Schuldenstand des Ausgleichsfonds Ende 2006 oder Ende 2007 
2,5 Prozent der von der Beitragspflicht erfassten Lohnsumme, so wird die Kürzung 
der Bundesbeteiligung nicht weiter geführt. 

Viertes Kapitel:390 Verhältnis zum europäischen Recht 

Art. 121391 
1 Für die in Artikel 2 der Verordnung Nr. 1408/71392 bezeichneten Personen und in 
Bezug auf die in Artikel 4 dieser Verordnung vorgesehenen Leistungen, soweit sie 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes liegen, gelten auch: 

  

389 Eingefügt durch Ziff. I 5 des BG vom 17. Juni 2005 über das Entlastungsprogramm 2004, 
in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5427 5431; BBl 2005 759). 

390 Eingefügt durch Ziff. I 12 des BG vom 8. Okt. 1999 zum Abk. zwischen der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der EG sowie ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die Freizügigkeit, in Kraft seit 1. Juni 2002 (AS 2002 701 722;  
BBl 1999 6128). 

391 Fassung gemäss Art. 2 Ziff. 15 des BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und 
Umsetzung des Prot. über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen 
EG-Mitgliedstaaten zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der 
EG und ihren Mitgliedstaaten andererseits sowie über die Genehmigung der Revision der 
flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, in Kraft seit 1. April 2006  
(AS 2006 979 994; BBl 2004 5891 6565). 

392 Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der  
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren  
Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils 
gültigen Fassung des Freizügigkeitsabkommens (SR 0.831.109.268.1) bzw. des  
revidierten EFTA-Übereinkommens. 
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a. das Abkommen vom 21. Juni 1999393 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkom-
men) in der Fassung des Protokolls vom 26. Oktober 2004394 über die Aus-
dehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, 
sein Anhang II und die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72395 in ihrer 
angepassten Fassung; 

b.396 das Übereinkommen vom 4. Januar 1960397 zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation in der Fassung des Abkommens vom 21. Juni 2001 
zur Änderung des Übereinkommens, sein Anhang K und Anlage 2 zu 
Anhang K sowie die Verordnungen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer 
angepassten Fassung. 

2 Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes den Ausdruck «Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Gemeinschaft» verwenden, sind darunter die Staaten zu verstehen, für die 
das in Absatz 1 Buchstabe a genannte Abkommen gilt. 

Fünftes Kapitel:398 Referendum und Inkrafttreten 

Art. 122399 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 
Art. 51–58 und 109: 1. Januar 1983400 
Die übrigen Artikel: 1. Januar 1984401 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom 22. März 2002402 

  

393 SR 0.142.112.681 
394 AS 2006 995 
395 Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung  

der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit 
auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der 
Gemeinschaft zu- und abwandern; in der jeweils gültigen Fassung des Freizügigkeits-
abkommens (SR 0.831.109.268.11) bzw. des revidierten EFTA-Übereinkommens. 

396 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
397 SR 0.632.31 
398 Ursprünglich Viertes Kap. 
399 Ursprünglich Art. 121. 
400 BRB vom 6. Dez. 1982 (AS 1982 2223). 
401 V vom 31. Aug. 1983 [AS 1983 1204]. 
402 AS 2003 1728. Aufgehoben durch Ziff. II 46 des BG vom 20. März 2008 zur formellen 

Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; 
BBl 2007 6121). 
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1 

Verordnung  
über die Ansprüche der Auffangeinrichtung  
der beruflichen Vorsorge 

vom 28. August 1985 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), 

verordnet: 

Art. 1 Gegenstand 

Diese Verordnung regelt: 

a. die Ansprüche der Auffangeinrichtung gegenüber einem Arbeitgeber, der 
sich noch keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen hat, wenn sie seinen 
Arbeitnehmern oder deren Hinterlassenen die gesetzlichen Leistungen zu 
erbringen hat (Art. 12 BVG); 

b. die Übernahme der Kosten der Auffangeinrichtung durch den Sicherheits-
fonds (Art. 72 Abs. 2 BVG). 

Art. 2 Anschluss des Arbeitgebers von Gesetzes wegen 

1 Entsteht der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf Versicherungs- oder 
Freizügigkeitsleistung zu einem Zeitpunkt, an dem sein Arbeitgeber noch keiner 
Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, so wird der Arbeitgeber von Gesetzes wegen 
für alle dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer der Auffangeinrichtung ange-
schlossen. 

2 Weist der Arbeitgeber nach, dass eine andere Vorsorgeeinrichtung auch die bishe-
rigen Verpflichtungen der Auffangeinrichtung übernimmt, so wird der Anschluss 
des Arbeitgebers bei der Auffangeinrichtung auf den Zeitpunkt der Verpflichtungs-
übernahme durch die andere Vorsorgeeinrichtung aufgehoben. 

Art. 3  Ansprüche der Auffangeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber 

1 Der Arbeitgeber hat der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem Gesetz 
unterstellten Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei 
einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen. 

2 Der Verzugszins entspricht dem jeweils von der Auffangeinrichtung für geschul-
dete Beiträge geforderten Zinssatz. 

  

 AS 1985 1256 
1 SR 831.40 

831.434
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3 Der Arbeitgeber muss bei Tod oder Invalidität eines dem Obligatorium unterstell-
ten Arbeitnehmers einen Zuschlag in der Höhe der vierfachen Beiträge für die Risi-
ken Tod und Invalidität aller dem Obligatorium unterstellten Arbeitnehmer als Scha-
denersatz entrichten. Dieser Zuschlag wird von dem Zeitpunkt an berechnet, von 
dem an der Arbeitgeber bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein 
müssen bis zum Eintritt des Versicherungsfalles. Der Zuschlag ist auf das versiche-
rungstechnisch notwendige Deckungskapital, vermindert um das Altersguthaben des 
betreffenden Arbeitnehmers, begrenzt. 

4 Der Arbeitgeber muss der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen ersetzen, die ihr 
im Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. 

Art. 4  Leistungen des Sicherheitsfonds an die Auffangeinrichtung 

1 Der Sicherheitsfonds ersetzt der Auffangeinrichtung: 

a. den Barwert der Hinterlassenen- und Invalidenleistung nach Artikel 12 
Absatz 1 BVG; davon werden abgezogen: 

1. das Altersguthaben des Versicherten, 

2. die Summe der für alle obligatorisch zu versichernden Arbeitnehmer 
rückwirkend geschuldeten Beiträge für die Risiken Tod und Invalidität, 
und 

3. der vom Arbeitgeber gemäss Artikel 3 Absatz 3 geschuldete Schaden-
ersatz; 

b. die Aufwendungen für die spätere Anpassung der Hinterlassenen- und Inva-
lidenrenten nach Buchstabe a an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 1 BVG). 

2 Ist der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so ersetzt der Sicherheitsfonds der Auffang-
einrichtung zudem: 

a. die gemäss Absatz 1 Buchstabe a abgezogenen, jedoch nicht einbringbaren 
Beträge; 

b. die nicht einbringbaren Beiträge im Fall von erbrachten Alters- oder Frei-
zügigkeitsleistungen zugunsten des Versicherten; 

c. die nicht einbringbaren Beträge gemäss Artikel 3 Absatz 4. 

3 Wird die Auffangeinrichtung nachträglich von ihrer Leistungspflicht befreit (Art. 2 
Abs. 2) oder erhält sie erbrachte Leistungen zurück, so erstattet sie dem Sicherheits-
fonds die von ihm erhaltenen Beträge entsprechend zurück. 

Art. 5  Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1985 in Kraft. 
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Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

vom 10. Dezember 1907 (Stand am 5. Dezember 2008) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung1,2  
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 19043, 

beschliesst: 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

Einleitung 

Art. 1 

1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach 
Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. 

2 Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das 
Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach 
der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. 

3 Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung. 

Art. 2 
1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung 
seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. 

2 Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. 

Art. 3 
1 Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Per-
son geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten. 

2 Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm 
verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berech-
tigt, sich auf den guten Glauben zu berufen. 

  

 AS 24 233, 27 207 und BS 2 3 
1 [BS 1 3]. Dieser Bestimmung entspricht Artikel 122 der Bundesverfassung vom  

18. April 1999 (SR 101). 
2 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 

seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
3 BBl 1904 IV 1, 1907 VI 367 
4 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
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Art. 4 

Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung 
der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Ent-
scheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen. 

Art. 5 
1 Soweit das Bundesrecht die Geltung kantonalen Rechtes vorbehält, 
sind die Kantone befugt, zivilrechtliche Bestimmungen aufzustellen 
oder aufzuheben. 

2 Wo das Gesetz auf die Übung oder den Ortsgebrauch verweist, gilt 
das bisherige kantonale Recht als deren Ausdruck, solange nicht eine 
abweichende Übung nachgewiesen ist. 

Art. 6 
1 Die Kantone werden in ihren öffentlich-rechtlichen Befugnissen 
durch das Bundeszivilrecht nicht beschränkt. 

2 Sie können in den Schranken ihrer Hoheit den Verkehr mit gewissen 
Arten von Sachen beschränken oder untersagen oder die Rechts-
geschäfte über solche Sachen als ungültig bezeichnen. 

Art. 7 

Die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechtes6 über die 
Entstehung, Erfüllung und Aufhebung der Verträge finden auch An-
wendung auf andere zivilrechtliche Verhältnisse. 

Art. 8 

Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhan-
densein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte 
ableitet. 

Art. 9 
1 Öffentliche Register und öffentliche Urkunden erbringen für die 
durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, solange nicht die Un-
richtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. 

2 Dieser Nachweis ist an keine besondere Form gebunden. 

  

5 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

6 SR 220 
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Art. 10 

Wo das Bundesrecht für die Gültigkeit eines Rechtsgeschäftes keine 
besondere Form vorsieht, darf das kantonale Recht auch für die Be-
weisbarkeit des Rechtsgeschäftes eine solche nicht vorschreiben. 

Erster Teil: Das Personenrecht 

Erster Titel: Die natürlichen Personen 

Erster Abschnitt: Das Recht der Persönlichkeit 

Art. 11 
1 Rechtsfähig ist jedermann. 

2 Für alle Menschen besteht demgemäss in den Schranken der Rechts-
ordnung die gleiche Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben. 

Art. 12 

Wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit, durch seine Handlungen 
Rechte und Pflichten zu begründen. 

Art. 13 

Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer mündig und urteilsfähig ist. 

Art. 147 

Mündig ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

Art. 158 

Art. 16 

Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist ein jeder, dem nicht wegen 
seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwä-
che, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, 
vernunftgemäss zu handeln. 

  

7 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 1126 1131; BBl 1993 I 1169). 

8 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169). 
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Art. 17 

Handlungsunfähig sind die Personen, die nicht urteilsfähig, oder die 
unmündig oder entmündigt sind. 

Art. 18 

Wer nicht urteilsfähig ist, vermag unter Vorbehalt der gesetzlichen 
Ausnahmen durch seine Handlungen keine rechtliche Wirkung herbei-
zuführen. 

Art. 19 
1 Urteilsfähige unmündige oder entmündigte Personen können sich 
nur mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter durch ihre Handlun-
gen verpflichten. 

2 Ohne diese Zustimmung vermögen sie Vorteile zu erlangen, die 
unentgeltlich sind, und Rechte auszuüben, die ihnen um ihrer Persön-
lichkeit willen zustehen. 

3 Sie werden aus unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig. 

Art. 20 
1 Der Grad der Verwandtschaft10 bestimmt sich nach der Zahl der sie 
vermittelnden Geburten. 

2 In gerader Linie sind zwei Personen miteinander verwandt, wenn die 
eine von der andern abstammt, und in der Seitenlinie, wenn sie von 
einer dritten Person abstammen und unter sich nicht in gerader Linie 
verwandt sind. 

Art. 2111 
1 Wer mit einer Person verwandt ist, ist mit deren Ehegatten, deren 
eingetragener Partnerin oder deren eingetragenem Partner in der 
gleichen Linie und in dem gleichen Grade verschwägert. 

2 Die Schwägerschaft wird durch die Auflösung der Ehe oder der 
eingetragenen Partnerschaft, die sie begründet hat, nicht aufgehoben. 

  

9  Fassung des Randtit. gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit  
1. April 1973 (AS 1972 2819 2829, 1973 92; BBl 1971 I 1200). 

10 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit  
1. April 1973 (AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

III. Handlungs-
unfähigkeit 
1. Im  
Allgemeinen 

2. Fehlen der  
Urteilsfähigkeit 

3. Urteilsfähige 
Unmündige oder 
Entmündigte 

IV.9 Verwandt-
schaft und  
Schwägerschaft 
1. Verwandt-
schaft 

2. Schwäger-
schaft 
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Art. 22 
1 Die Heimat einer Person bestimmt sich nach ihrem Bürgerrecht. 

2 Das Bürgerrecht wird durch das öffentliche Recht bestimmt. 

3 Wenn einer Person das Bürgerrecht an mehreren Orten zusteht, so ist 
für ihre Heimatangehörigkeit der Ort entscheidend, wo sie zugleich 
ihren Wohnsitz hat oder zuletzt gehabt hat, und mangels eines solchen 
Wohnsitzes der Ort, dessen Bürgerrecht von ihr oder ihren Vorfahren 
zuletzt erworben worden ist. 

Art. 23 
1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich 
mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. 

2 Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben. 

3 Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht 
betroffen. 

Art. 24 
1 Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis 
zum Erwerbe eines neuen Wohnsitzes. 

2 Ist ein früher begründeter Wohnsitz nicht nachweisbar oder ist ein 
im Ausland begründeter Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz 
kein neuer begründet worden, so gilt der Aufenthaltsort als Wohnsitz. 

Art. 2512 

1 Als Wohnsitz des Kindes unter elterlicher Sorge13 gilt der Wohnsitz 
der Eltern oder, wenn die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz 
haben, der Wohnsitz des Elternteils, unter dessen Obhut das Kind 
steht; in den übrigen Fällen gilt sein Aufenthaltsort als Wohnsitz. 

2 Bevormundete Personen haben ihren Wohnsitz am Sitz der Vor-
mundschaftsbehörde. 

Art. 26 

Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuches einer Lehr-
anstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Ver-
sorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen keinen Wohnsitz. 

  

12 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

13 Ausdruck gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

V. Heimat und 
Wohnsitz 
1. Heimat-
angehörigkeit 

2. Wohnsitz 
a. Begriff 

b. Wechsel im 
Wohnsitz oder  
Aufenthalt 

c. Wohnsitz  
nicht selbständi-
ger Personen 

d. Aufenthalt  
in Anstalten 
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Art. 27 
1 Auf die Rechts- und Handlungsfähigkeit kann niemand ganz oder 
zum Teil verzichten. 

2 Niemand kann sich seiner Freiheit entäussern oder sich in ihrem 
Gebrauch in einem das Recht oder die Sittlichkeit verletzenden Grade 
beschränken. 

Art. 2815 

1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu 
seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das 
Gericht anrufen. 

2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilli-
gung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffent-
liches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 

Art. 28a16 

1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen: 

1. eine drohende Verletzung zu verbieten; 

2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen; 

3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn 
sich diese weiterhin störend auswirkt. 

2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das 
Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht wird. 

3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung 
sowie auf Herausgabe eines Gewinns entsprechend den Bestimmun-
gen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 

  

14 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

15 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

16 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

17 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen 
Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137 139;  
BBl 2005 6871 6897). 

B. Schutz der  
Persönlichkeit 
I. Vor übermäs-
siger Bindung14 

II. Gegen  
Verletzungen 
1. Grundsatz 

2. Klage 
a. Im  
Allgemeinen17 
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Art. 28b18 

1 Zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen kann 
die klagende Person dem Gericht beantragen, der verletzenden Person 
insbesondere zu verbieten: 

1. sich ihr anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis 
ihrer Wohnung aufzuhalten; 

2. sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, 
Plätzen oder Quartieren, aufzuhalten;  

3. mit ihr Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, 
schriftlichem oder elektronischem Weg, oder sie in anderer 
Weise zu belästigen. 

2 Lebt die klagende Person mit der verletzenden Person in einer Woh-
nung zusammen, so kann sie dem Gericht zudem beantragen, die 
verletzende Person für eine bestimmte Zeit aus der Wohnung auszu-
weisen. Aus wichtigen Gründen kann diese Frist einmal verlängert 
werden. 

3 Das Gericht kann, sofern dies nach den gesamten Umständen als 
gerechtfertigt erscheint, der klagenden Person: 

1. für die ausschliessliche Benützung der Wohnung eine ange-
messene Entschädigung der verletzenden Person auferlegen; 
oder  

2. mit Zustimmung des Vermieters die Rechte und Pflichten aus 
einem Mietvertrag allein übertragen. 

4 Die Kantone bezeichnen eine Stelle, die im Krisenfall die sofortige 
Ausweisung der verletzenden Person aus der gemeinsamen Wohnung 
verfügen kann, und regeln das Verfahren. 

Art. 28c19 

1 Wer glaubhaft macht, dass er in seiner Persönlichkeit widerrechtlich 
verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss und dass ihm 
aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil 
droht, kann die Anordnung vorsorglicher Massnahmen verlangen. 

  

18 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983 (AS 1984 778; BBl 1982 II 636). 
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit 
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007  
 (AS 2007 137 139; BBl 2005 6871 6897). 

19 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

20 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen 
Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137 139;  
BBl 2005 6871 6897). 

b. Gewalt, 
Drohungen oder 
Nachstellungen 

3. Vorsorgliche 
Massnahmen 
a. Voraus-
setzungen20 
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2 Das Gericht kann insbesondere: 

1. die Verletzung vorsorglich verbieten oder beseitigen; 

2. die notwendigen Massnahmen ergreifen, um Beweise zu si-
chern. 

3 Eine Verletzung durch periodisch erscheinende Medien kann das 
Gericht jedoch nur dann vorsorglich verbieten oder beseitigen, wenn 
sie einen besonders schweren Nachteil verursachen kann, offensicht-
lich kein Rechtfertigungsgrund vorliegt und die Massnahme nicht 
unverhältnismässig erscheint. 

Art. 28d21 

1 Das Gericht gibt dem Gesuchsgegner Gelegenheit, sich zu äussern. 

2 Ist es jedoch wegen dringender Gefahr nicht mehr möglich, den 
Gesuchsgegner vorgängig anzuhören, so kann das Gericht schon auf 
Einreichung des Gesuchs hin Massnahmen vorläufig anordnen, es sei 
denn, der Gesuchsteller habe sein Gesuch offensichtlich hinausgezö-
gert. Diese Einschränkung gilt nicht bei vorläufigen Massnahmen zum 
Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen.22 

3 Kann eine vorsorgliche Massnahme dem Gesuchsgegner schaden, so 
kann das Gericht vom Gesuchsteller eine Sicherheitsleistung verlan-
gen; dies gilt nicht für vorsorgliche Massnahmen zum Schutz gegen 
Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen.23 

Art. 28e24 

1 Vorsorgliche Massnahmen werden in allen Kantonen wie Urteile 
vollstreckt. 

2 Vorsorgliche Massnahmen, die angeordnet werden, bevor die Klage 
rechtshängig ist, fallen dahin, wenn der Gesuchsteller nicht innerhalb 
der vom Gericht festgesetzten Frist, spätestens aber innert 30 Tagen, 
Klage erhebt. 

  

21 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

22 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit 
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 137 139; BBl 2005 6871 6897). 

23 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen 
Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137 139;  
BBl 2005 6871 6897). 

24 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

b. Verfahren 

c. Vollstreckung 
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Art. 28f25 

1 Der Gesuchsteller hat den durch eine vorsorgliche Massnahme ent-
standenen Schaden zu ersetzen, wenn der Anspruch, für den sie bewil-
ligt worden ist, nicht zu Recht bestanden hat; trifft ihn jedoch kein 
oder nur ein leichtes Verschulden, so kann das Gericht Begehren 
abweisen oder die Entschädigung herabsetzen. 

2 …26 

3 Eine bestellte Sicherheit ist freizugeben, wenn feststeht, dass keine 
Schadenersatzklage erhoben wird; bei Ungewissheit setzt das Gericht 
Frist zur Klage. 

Art. 28g27 

1 Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden 
Medien, insbesondere Presse, Radio und Fernsehen, in seiner Persön-
lichkeit unmittelbar betroffen ist, hat Anspruch auf Gegendarstellung. 

2 Kein Anspruch auf Gegendarstellung besteht, wenn über öffentliche 
Verhandlungen einer Behörde wahrheitsgetreu berichtet wurde und 
die betroffene Person an den Verhandlungen teilgenommen hat. 

Art. 28h29 

1 Der Text der Gegendarstellung ist in knapper Form auf den Gegen-
stand der beanstandeten Darstellung zu beschränken. 

2 Die Gegendarstellung kann verweigert werden, wenn sie offensicht-
lich unrichtig ist oder wenn sie gegen das Recht oder die guten Sitten 
verstösst. 

Art. 28i30 

1 Der Betroffene muss den Text der Gegendarstellung innert 20 Ta-
gen, nachdem er von der beanstandeten Tatsachendarstellung Kennt-
nis erhalten hat, spätestens jedoch drei Monate nach der Verbreitung, 
an das Medienunternehmen absenden. 

  

25 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

26 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

27 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

28 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit gegen 
Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007 (AS 2007 137 139;  
BBl 2005 6871 6897). 

29 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

30 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

d. Schadenersatz

4. Recht auf  
Gegen-
darstellung 
a. Grundsatz28 

b. Form  
und Inhalt 

c. Verfahren 
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2 Das Medienunternehmen teilt dem Betroffenen unverzüglich mit, 
wann es die Gegendarstellung veröffentlicht oder weshalb es sie 
zurückweist. 

Art. 28k31 

1 Die Gegendarstellung ist sobald als möglich zu veröffentlichen, und 
zwar so, dass sie den gleichen Personenkreis wie die beanstandete Tat-
sachendarstellung erreicht. 

2 Die Gegendarstellung ist als solche zu kennzeichnen; das Medien-
unternehmen darf dazu nur die Erklärung beifügen, ob es an seiner 
Tatsachendarstellung festhält oder auf welche Quellen es sich stützt. 

3 Die Veröffentlichung der Gegendarstellung erfolgt kostenlos. 

Art. 28l32 

1 Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstel-
lungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es 
diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen. 

2 …33 

3 Das Gericht entscheidet unverzüglich aufgrund der verfügbaren 
Beweismittel. 

4 Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung. 

Art. 29 
1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er 
auf Feststellung seines Rechtes klagen. 

2 Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen 
Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie 
bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchti-
gung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung 
klagen. 

  

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1983, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1984 778 782; BBl 1982 II 636). 

33  Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

d. Veröffent-
lichung 

e. Anrufung  
des Gerichts 

III. Recht  
auf den Namen 
1. Namensschutz 
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Art. 30 
1 Die Regierung des Wohnsitzkantons kann einer Person die Ände-
rung des Namens bewilligen, wenn wichtige Gründe vorliegen.34 

2 Das Gesuch der Brautleute, von der Trauung an den Namen der Ehe-
frau als Familiennamen zu führen, ist zu bewilligen, wenn achtens-
werte Gründe vorliegen.35 

3 Wer durch Namensänderung verletzt wird, kann sie binnen Jahres-
frist, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, gerichtlich anfechten. 

Art. 31 
1 Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten 
Geburt und endet mit dem Tode. 

2 Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es 
lebendig geboren wird. 

Art. 32 
1 Wer zur Ausübung eines Rechtes sich darauf beruft, dass eine Person 
lebe oder gestorben sei oder zu einer bestimmten Zeit gelebt oder eine 
andere Person überlebt habe, hat hiefür den Beweis zu erbringen. 

2 Kann nicht bewiesen werden, dass von mehreren gestorbenen Perso-
nen die eine die andere überlebt habe, so gelten sie als gleichzeitig 
gestorben. 

Art. 33 
1 Der Beweis für die Geburt oder den Tod einer Person wird mit den 
Zivilstandsurkunden geführt. 

2 Fehlen solche oder sind die vorhandenen als unrichtig erwiesen, so 
kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden. 

Art. 34 

Der Tod einer Person kann, auch wenn niemand die Leiche gesehen 
hat, als erwiesen betrachtet werden, sobald die Person unter Umstän-
den verschwunden ist, die ihren Tod als sicher erscheinen lassen. 

  

34 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

35 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). 
Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

2. Namens-
änderung 

C. Anfang  
und Ende der  
Persönlichkeit 
I. Geburt  
und Tod 

II. Beweis 
1. Beweislast 

2. Beweismittel 
a. Im 
Allgemeinen 

b. Anzeichen  
des Todes 
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Art. 35 
1 Ist der Tod einer Person höchst wahrscheinlich, weil sie in hoher 
Todesgefahr verschwunden oder seit langem nachrichtlos abwesend 
ist, so kann sie das Gericht auf das Gesuch derer, die aus ihrem Tode 
Rechte ableiten, für verschollen erklären. 

2 …36 

Art. 36 
1 Das Gesuch kann nach Ablauf von mindestens einem Jahre seit dem 
Zeitpunkte der Todesgefahr oder von fünf Jahren seit der letzten 
Nachricht angebracht werden. 

2 Das Gericht hat jedermann, der Nachrichten über den Verschwunde-
nen oder Abwesenden geben kann, in angemessener Weise öffentlich 
aufzufordern, sich binnen einer bestimmten Frist zu melden. 

3 Diese Frist ist auf mindestens ein Jahr seit der erstmaligen Auskün-
dung anzusetzen. 

Art. 37 

Meldet sich innerhalb der Frist der Verschwundene oder Abwesende, 
oder laufen Nachrichten über ihn ein, oder wird der Zeitpunkt seines 
Todes nachgewiesen, so fällt das Gesuch dahin. 

Art. 38 
1 Läuft während der angesetzten Zeit keine Meldung ein, so wird der 
Verschwundene oder Abwesende für verschollen erklärt, und es kön-
nen die aus seinem Tode abgeleiteten Rechte geltend gemacht werden, 
wie wenn der Tod bewiesen wäre. 

2 Die Wirkung der Verschollenerklärung wird auf den Zeitpunkt der 
Todesgefahr oder der letzten Nachricht zurückbezogen. 

3 Die Verschollenerklärung löst die Ehe auf.37 

  

36 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

37 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

III. Verschollen-
erklärung 
1. Im 
Allgemeinen 

2. Verfahren 

3. Wegfallen  
des Gesuches 

4. Wirkung 
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Zweiter Abschnitt:38 Die Beurkundung des 
Personenstandes 

Art. 39 
1 Zur Beurkundung des Personenstandes werden elektronische Regis-
ter geführt.39 

2 Zum Personenstand gehören insbesondere: 

1. die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen 
wie die Geburt, die Heirat, der Tod; 

2. die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie 
die Mündigkeit, die Abstammung, die Ehe; 

3. die Namen; 

4. die Kantons- und Gemeindebürgerrechte; 

5. die Staatsangehörigkeit. 

Art. 40 
1 Der Bundesrat bestimmt die Personen und Behörden, die verpflichtet 
sind, die zur Beurkundung des Personenstandes nötigen Angaben zu 
melden. 

2 Er kann vorsehen, dass Verstösse gegen die Meldepflicht mit Busse 
geahndet werden. 

3 …41 

Art. 41 
1 Wenn Angaben über den Personenstand durch Urkunden zu belegen 
sind, kann die kantonale Aufsichtsbehörde den Nachweis durch Abga-
be einer Erklärung vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstands-
beamten bewilligen, sofern es sich nach hinreichenden Bemühungen 
als unmöglich oder unzumutbar erweist, die Urkunden zu beschaffen, 
und die Angaben nicht streitig sind. 

2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte ermahnt die 
erklärende Person zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen einer 
falschen Erklärung hin. 

  

38 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

39 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 

40 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 

41 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), mit Wirkung seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913;  
BBl 2001 1639). 

A. Register 
I. Allgemeines 

II. Melde-
pflicht40 

III. Nachweis  
nicht streitiger  
Angaben 
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Art. 42 
1 Wer ein schützenswertes persönliches Interesse glaubhaft macht, 
kann beim Gericht auf Eintragung von streitigen Angaben über den 
Personenstand, auf Berichtigung oder auf Löschung einer Eintragung 
klagen. Das Gericht hört die betroffenen kantonalen Aufsichtsbehör-
den an und stellt ihnen das Urteil zu. 

2 Die kantonalen Aufsichtsbehörden sind ebenfalls klageberechtigt. 

Art. 43 

Die Zivilstandsbehörden beheben von Amtes wegen Fehler, die auf 
einem offensichtlichen Versehen oder Irrtum beruhen. 

Art. 43a42 
1 Der Bundesrat sorgt auf dem Gebiet der Beurkundung des Personen-
standes für den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte der 
Personen, über die Daten bearbeitet werden. 

2 Er regelt die Bekanntgabe von Daten an Private, die ein unmittel-
bares schutzwürdiges Interesse nachweisen können. 

3 Er bestimmt die Behörden ausserhalb des Zivilstandswesens, denen 
die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nötigen Daten regel-
mässig oder auf Anfrage bekannt gegeben werden. Vorbehalten bleiben 
die Vorschriften über die Bekanntgabe nach einem kantonalen Gesetz. 

4 Auf Daten, die für die Überprüfung der Identität einer Person not-
wendig sind, haben im Abrufverfahren Zugriff: 

1. die ausstellenden Behörden nach dem Bundesgesetz vom 
22. Juni 200143 über die Ausweise für Schweizer Staatsange-
hörige; 

2.44 die für die Führung des automatisierten Polizeifahndungssys-
tem nach Artikel 15 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 200845 
über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes zu-
ständige Stelle des Bundes und die Filtrierstellen der im Fahn-
dungssystem ausschreibenden kantonalen und städtischen Po-
lizeikorps; 

3. die für die Führung des automatisierten Strafregisters nach Arti-
kel 35946 des Strafgesetzbuches zuständige Stelle des Bundes; 

  

42 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 

43 SR 143.1 
44 Fassung gemäss Anhang 1 Ziff. 4 des BG vom 13. Juni 2008 über die polizeilichen 

Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 (SR 361). 
45 SR 361 
46 Heute: Art. 365. 
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4. die für die Nachforschungen nach vermissten Personen zustän-
dige Stelle des Bundes47. 

Art. 44 
1 Die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erfüllen insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

1. Sie führen die Register. 

2. Sie erstellen die Mitteilungen und Auszüge. 

3. Sie führen das Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung 
durch und vollziehen die Trauung. 

4. Sie nehmen Erklärungen zum Personenstand entgegen. 

2 Der Bundesrat kann ausnahmsweise eine Vertreterin oder einen Ver-
treter der Schweiz im Ausland mit diesen Aufgaben betrauen. 

Art. 45 
1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde. 

2 Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter. 

2. Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter. 

3. Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungs-
verfahren der Eheschliessung mit. 

4. Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Ein-
tragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie 
ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betref-
fen. 

5. Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstands-
wesen tätigen Personen. 

3 Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der 
Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichts-
behörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.48 

Art. 45a49 
1 Der Bund betreibt für die Kantone eine zentrale Datenbank. 

2 Die Datenbank wird von den Kantonen finanziert. Die Kosten wer-
den nach der Einwohnerzahl aufgeteilt. 

  

47 Zurzeit das Bundesamt für Polizei 
48 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 

Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 
49 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 

Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 
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3 Der Bundesrat regelt im Rahmen des Gesetzes und unter Mitwirkung 
der Kantone: 

1. das Verfahren der Zusammenarbeit; 

2. die Zugriffsrechte der Zivilstandsbehörden; 

3. die zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicher-
heit erforderlichen organisatorischen und technischen Massnah-
men; 

4. die Archivierung. 

Art. 46 
1 Wer durch die im Zivilstandswesen tätigen Personen in Ausübung 
ihrer amtlichen Tätigkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch 
auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung es rechtfertigt, 
auf Genugtuung. 

2 Haftbar ist der Kanton; er kann auf die Personen, welche die Verlet-
zung absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben, Rückgriff neh-
men. 

3 Auf Personen, die vom Bund angestellt sind, findet das Verantwort-
lichkeitsgesetz vom 14. März 195850 Anwendung. 

Art. 47 
1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der auf den 
Zivilstandsämtern tätigen Personen werden von der kantonalen Auf-
sichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet. 

2 Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 
1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung. 

3 Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung. 

Art. 48 
1 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. 

2 Er regelt namentlich: 

1. die zu führenden Register und die einzutragenden Angaben; 

2. die Verwendung der Versichertennummer nach Artikel 50c des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 194651 über die Alters- und 
Hinterlassenenversicherung zum Zweck des elektronischen Da-
tenaustauschs zwischen amtlichen Personenregistern; 

  

50 SR 170.32 
51 SR 831.10; AS 2006 5259 (BBl 2006 5777) 
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3. die Registerführung; 

4. die Aufsicht.52 

3 Zur Sicherstellung eines fachlich zuverlässigen Vollzugs kann der 
Bundesrat Mindestanforderungen an die Aus- und Weiterbildung der 
im Zivilstandswesen tätigen Personen sowie an den Beschäftigungs-
grad der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten erlassen. 

4 Er legt die im Zivilstandswesen zu erhebenden Gebühren fest. 

5 Er bestimmt, unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist, auf 
elektronischem Weg: 

1. Zivilstandsfälle zu melden; 

2. Erklärungen zum Personenstand abzugeben; 

3. Mitteilungen und Registerauszüge zuzustellen.53 

Art. 49 
1 Die Kantone legen die Zivilstandskreise fest. 

2 Sie erlassen im Rahmen des Bundesrechts die nötigen Ausführungs-
bestimmungen. 

3 Die kantonalen Vorschriften, ausgenommen diejenigen über die 
Besoldung der im Zivilstandswesen tätigen Personen, bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes. 

Art. 50 und 51 

Aufgehoben 

Zweiter Titel: Die juristischen Personen 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 52 
1 Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die 
einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten 
erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das 
Handelsregister. 

2 Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaf-
ten und Anstalten, die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke ver-
folgen, die kirchlichen Stiftungen und die Familienstiftungen. 

  

52 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Registerharmonisierungsgesetzes vom 23. Juni 2006,  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 431.02). 

53 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 
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3 Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen oder wider-
rechtlichen Zwecken können das Recht der Persönlichkeit nicht erlan-
gen. 

Art. 53 

Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die 
nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Ge-
schlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraus-
setzung haben. 

Art. 54 

Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz 
und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt sind. 

Art. 55 
1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Aus-
druck zu geben. 

2 Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss 
von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten. 

3 Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem per-
sönlich verantwortlich. 

Art. 5654 

Der Sitz der juristischen Personen befindet sich, wenn ihre Statuten es 
nicht anders bestimmen, an dem Orte, wo ihre Verwaltung geführt 
wird. 

Art. 57 
1 Wird eine juristische Person aufgehoben, so fällt ihr Vermögen, 
wenn das Gesetz, die Statuten, die Stiftungsurkunde oder die zuständi-
gen Organe es nicht anders bestimmen, an das Gemeinwesen (Bund, 
Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehört hat. 

2 Das Vermögen ist dem bisherigen Zwecke möglichst entsprechend 
zu verwenden. 

  

54 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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3 Wird eine juristische Person wegen Verfolgung unsittlicher oder 
widerrechtlicher Zwecke aufgehoben, so fällt das Vermögen an das 
Gemeinwesen, auch wenn etwas anderes bestimmt worden ist.55 

Art. 58 

Das Verfahren bei der Liquidation des Vermögens der juristischen 
Personen richtet sich nach den Vorschriften, die für die Genossen-
schaften aufgestellt sind. 

Art. 59 
1 Für die öffentlich-rechtlichen und kirchlichen Körperschaften und 
Anstalten bleibt das öffentliche Recht des Bundes und der Kantone 
vorbehalten. 

2 Personenverbindungen, die einen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, 
stehen unter den Bestimmungen über die Gesellschaften und Genos-
senschaften. 

3 Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften verbleiben 
unter den Bestimmungen des kantonalen Rechtes. 

Zweiter Abschnitt: Die Vereine 

Art. 60 
1 Vereine, die sich einer politischen, religiösen, wissenschaftlichen, 
künstlerischen, wohltätigen, geselligen oder andern nicht wirtschaft-
lichen Aufgabe widmen, erlangen die Persönlichkeit, sobald der Wille, 
als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten ersichtlich ist. 

2 Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet sein und über den 
Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss 
geben. 

Art. 61 
1 Sind die Vereinsstatuten angenommen und ist der Vorstand bestellt, 
so ist der Verein befugt, sich in das Handelsregister eintragen zu las-
sen. 

  

55 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

56 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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2 Der Verein ist zur Eintragung verpflichtet, wenn er: 

1. für seinen Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Ge-
werbe betreibt; 

2. revisionspflichtig ist.57 

3 Der Anmeldung sind die Statuten und das Verzeichnis der Vor-
standsmitglieder beizufügen. 

Art. 62 

Vereine, denen die Persönlichkeit nicht zukommt, oder die sie noch 
nicht erlangt haben, sind den einfachen Gesellschaften gleichgestellt. 

Art. 63 
1 Soweit die Statuten über die Organisation und über das Verhältnis 
des Vereins zu seinen Mitgliedern keine Vorschriften aufstellen, fin-
den die nachstehenden Bestimmungen Anwendung. 

2 Bestimmungen, deren Anwendung von Gesetzes wegen vorgeschrie-
ben ist, können durch die Statuten nicht abgeändert werden. 

Art. 64 
1 Die Versammlung der Mitglieder bildet das oberste Organ des Ver-
eins. 

2 Sie wird vom Vorstand einberufen. 

3 Die Einberufung erfolgt nach Vorschrift der Statuten und überdies 
von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung 
verlangt. 

Art. 65 
1 Die Vereinsversammlung beschliesst über die Aufnahme und den 
Ausschluss von Mitgliedern, wählt den Vorstand und entscheidet in 
allen Angelegenheiten, die nicht andern Organen des Vereins über-
tragen sind. 

2 Sie hat die Aufsicht über die Tätigkeit der Organe und kann sie 
jederzeit abberufen, unbeschadet der Ansprüche, die den Abberufenen 
aus bestehenden Verträgen zustehen. 

3 Das Recht der Abberufung besteht, wenn ein wichtiger Grund sie 
rechtfertigt, von Gesetzes wegen. 

  

57 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 66 
1 Vereinsbeschlüsse werden von der Vereinsversammlung gefasst. 

2 Die schriftliche Zustimmung aller Mitglieder zu einem Antrag ist 
einem Beschlusse der Vereinsversammlung gleichgestellt. 

Art. 67 
1 Alle Mitglieder haben in der Vereinsversammlung das gleiche 
Stimmrecht. 

2 Die Vereinsbeschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder gefasst. 

3 Über Gegenstände, die nicht gehörig angekündigt sind, darf ein 
Beschluss nur dann gefasst werden, wenn die Statuten es ausdrücklich 
gestatten. 

Art. 68 

Jedes Mitglied ist von Gesetzes wegen vom Stimmrechte ausgeschlos-
sen bei der Beschlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder einen 
Rechtsstreit zwischen ihm, seinem Ehegatten oder einer mit ihm in 
gerader Linie verwandten Person einerseits und dem Vereine ander-
seits. 

Art. 69 

Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht, nach den Befugnissen, die 
die Statuten ihm einräumen, die Angelegenheiten des Vereins zu 
besorgen und den Verein zu vertreten. 

Art. 69a59 

Der Vorstand führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben sowie 
über die Vermögenslage des Vereins. Ist der Verein zur Eintragung in 
das Handelsregister verpflichtet, so finden die Vorschriften des Obli-
gationenrechts60 über die kaufmännische Buchführung Anwendung. 

  

58 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

59 Eingefügt durch  Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

60 SR 220 
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Art. 69b61 

1 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle 
ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der nachstehenden Grössen in 
zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden: 

1. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken; 

2. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken; 

3. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt. 

2 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle ein-
geschränkt prüfen lassen, wenn ein Vereinsmitglied, das einer per-
sönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies ver-
langt. 

3 Die Vorschriften des Obligationenrechts62 über die Revisionsstelle 
bei Aktiengesellschaften sind entsprechend anwendbar. 

4 In den übrigen Fällen sind die Statuten und die Vereinsversamm-
lung63 in der Ordnung der Revision frei. 

Art. 69c64 

1 Fehlt dem Verein eines der vorgeschriebenen Organe, so kann ein 
Mitglied oder ein Gläubiger dem Gericht beantragen, die erforder-
lichen Massnahmen zu ergreifen. 

2 Das Gericht kann dem Verein insbesondere eine Frist zur Wieder-
herstellung des rechtmässigen Zustandes ansetzen und, wenn nötig, 
einen Sachwalter ernennen. 

3 Der Verein trägt die Kosten der Massnahmen. Das Gericht kann den 
Verein verpflichten, den ernannten Personen einen Vorschuss zu leis-
ten. 

4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann der Verein vom Gericht die 
Abberufung von Personen verlangen, die dieses eingesetzt hat. 

  

61 Eingefügt durch  Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

62 SR 220 
63 Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG – SR 171.10). 
64 Eingefügt durch  Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 70 
1 Der Eintritt von Mitgliedern kann jederzeit erfolgen. 

2 Der Austritt ist von Gesetzes wegen zulässig, wenn er mit Beobach-
tung einer halbjährigen Frist auf das Ende des Kalenderjahres oder, 
wenn eine Verwaltungsperiode vorgesehen ist, auf deren Ende ange-
sagt wird. 

3 Die Mitgliedschaft ist weder veräusserlich noch vererblich. 

Art. 7165 

Beiträge können von den Mitgliedern verlangt werden, sofern die 
Statuten dies vorsehen. 

Art. 72 
1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Mitglied 
ausgeschlossen werden darf, sie können aber auch die Ausschliessung 
ohne Angabe der Gründe gestatten. 

2 Eine Anfechtung der Ausschliessung wegen ihres Grundes ist in die-
sen Fällen nicht statthaft. 

3 Enthalten die Statuten hierüber keine Bestimmung, so darf die Aus-
schliessung nur durch Vereinsbeschluss und aus wichtigen Gründen 
erfolgen. 

Art. 73 
1 Mitglieder, die austreten oder ausgeschlossen werden, haben auf das 
Vereinsvermögen keinen Anspruch. 

2 Für die Beiträge haften sie nach Massgabe der Zeit ihrer Mitglied-
schaft. 

Art. 74 

Eine Umwandlung des Vereinszweckes kann keinem Mitgliede aufge-
nötigt werden. 

Art. 75 

Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes 
Mitglied, das nicht zugestimmt hat, von Gesetzes wegen binnen Mo-
natsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht 
anfechten. 

  

65 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004 (Festlegung der Beitragspflicht von 
Vereinsmitgliedern), in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 2117 2118;  
BBl 2004 4835 4843). 
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Art. 75a66 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet das Vereinsvermögen. Es 
haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen. 

Art. 76 

Die Auflösung des Vereins kann jederzeit durch Vereinsbeschluss 
herbeigeführt werden. 

Art. 77 

Die Auflösung erfolgt von Gesetzes wegen, wenn der Verein zah-
lungsunfähig ist, sowie wenn der Vorstand nicht mehr statutengemäss 
bestellt werden kann. 

Art. 78 

Die Auflösung erfolgt durch das Gericht auf Klage der zuständigen 
Behörde oder eines Beteiligten, wenn der Zweck des Vereins wider-
rechtlich oder unsittlich ist. 

Art. 79 

Ist der Verein im Handelsregister eingetragen, so hat der Vorstand 
oder das Gericht dem Registerführer die Auflösung behufs Löschung 
des Eintrages mitzuteilen. 

Dritter Abschnitt: Die Stiftungen 

Art. 80 

Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermö-
gens für einen besondern Zweck. 

Art. 81 
1 Die Stiftung wird durch eine öffentliche Urkunde oder durch eine 
Verfügung von Todes wegen errichtet.67 

  

66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2004 (Festlegung der Beitragspflicht von 
Vereinsmitgliedern), in Kraft seit 1. Juni 2005 (AS 2005 2117 2118;  
BBl 2004 4835 4843). 

67 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
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2 Die Eintragung in das Handelsregister erfolgt auf Grund der Stif-
tungsurkunde und nötigenfalls nach Anordnung der Aufsichtsbehörde 
unter Angabe der Mitglieder der Verwaltung. 

3 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt 
dem Handelsregisterführer die Errichtung der Stiftung mit.68 

Art. 82 

Eine Stiftung kann von den Erben oder den Gläubigern des Stifters 
gleich einer Schenkung angefochten werden. 

Art. 8369 

Die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung werden durch die 
Stiftungsurkunde festgestellt. 

Art. 83a70 

1 Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung 
nach den Vorschriften des Obligationenrechts71 über die kaufmän-
nische Buchführung. 

2 Betreibt die Stiftung für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art 
geführtes Gewerbe, so sind die Vorschriften des Obligationenrechts 
über die Rechnungslegung und die Offenlegung der Jahresrechnung 
für Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar. 

Art. 83b72 

1 Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet eine Revisionsstelle. 

2 Die Aufsichtsbehörde kann eine Stiftung von der Pflicht befreien, 
eine Revisionsstelle zu bezeichnen. Der Bundesrat legt die Voraus-
setzungen der Befreiung fest. 

  

68 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

69 Fassung gemäss  Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

70 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht) 
(AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Fassung gemäss  Anhang Ziff. 1 des BG vom  
16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 
Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839;  
BBl 2002 3148, 2004 3969). 

71 SR 220 
72 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht)  

(AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Fassung gemäss  Anhang Ziff. 1 des BG vom  
16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 
Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839;  
BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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3 Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind 
die Vorschriften des Obligationenrechts73 über die Revisionsstelle bei 
Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar. 

4 Ist die Stiftung zu einer eingeschränkten Revision verpflichtet, so 
kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche Revision verlangen, wenn 
dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage 
der Stiftung notwendig ist. 

Art. 83c74 

Die Revisionsstelle übermittelt der Aufsichtsbehörde eine Kopie des 
Revisionsberichts sowie aller wichtigen Mitteilungen an die Stiftung. 

Art. 83d75 

1 Ist die vorgesehene Organisation nicht genügend, fehlt der Stiftung 
eines der vorgeschriebenen Organe oder ist eines dieser Organe nicht 
rechtmässig zusammengesetzt, so muss die Aufsichtsbehörde die er-
forderlichen Massnahmen ergreifen. Sie kann insbesondere: 

1. der Stiftung eine Frist ansetzen, binnen derer der rechtmässige 
Zustand wieder herzustellen ist; oder 

2. das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen. 

2 Kann eine zweckdienliche Organisation nicht gewährleistet werden, 
so hat die Aufsichtsbehörde das Vermögen einer anderen Stiftung mit 
möglichst gleichartigem Zweck zuzuwenden. 

3 Die Stiftung trägt die Kosten der Massnahmen. Die Aufsichts-
behörde kann die Stiftung verpflichten, den ernannten Personen einen 
Vorschuss zu leisten. 

4 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Stiftung von der Auf-
sichtsbehörde die Abberufung von Personen verlangen, die diese ein-
gesetzt hat. 

Art. 84 
1 Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, 
Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehören. 

  

73 SR 220 
74 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

75 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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1bis Die Kantone können die ihren Gemeinden angehörenden Stiftun-
gen der kantonalen Aufsichtsbehörde unterstellen.76 

2 Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermö-
gen seinen Zwecken gemäss verwendet wird. 

Art. 84a77 

1 Besteht begründete Besorgnis, dass die Stiftung überschuldet ist oder 
ihre Verbindlichkeiten längerfristig nicht mehr erfüllen kann, so stellt 
das oberste Stiftungsorgan auf Grund der Veräusserungswerte eine 
Zwischenbilanz auf und legt sie der Revisionsstelle zur Prüfung vor. 
Verfügt die Stiftung über keine Revisionsstelle, so legt das oberste 
Stiftungsorgan die Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor. 

2 Stellt die Revisionsstelle fest, dass die Stiftung überschuldet ist oder 
ihre Verbindlichkeiten längerfristig nicht erfüllen kann, so legt sie die 
Zwischenbilanz der Aufsichtsbehörde vor. 

3 Die Aufsichtsbehörde hält das oberste Stiftungsorgan zur Einleitung 
der erforderlichen Massnahmen an. Bleibt dieses untätig, so trifft die 
Aufsichtsbehörde die nötigen Massnahmen. 

4 Nötigenfalls beantragt die Aufsichtsbehörde vollstreckungsrechtliche 
Massnahmen; die aktienrechtlichen Bestimmungen über die Eröffnung 
oder den Aufschub des Konkurses sind sinngemäss anwendbar. 

Art. 84b78 

Art. 8579 

Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der 
Aufsichtsbehörde und nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans 
die Organisation der Stiftung ändern, wenn die Erhaltung des Ver-
mögens oder die Wahrung des Stiftungszwecks die Änderung drin-
gend erfordert. 

  

76 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

77 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

78 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht)  
(AS 2005 4545; BBl 2003 8153 8191). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom  
16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 
Handelsregister- und Firmenrecht), mit Wirkung  seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; 
BBl 2002 3148, 2004 3969). 

79 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
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Art. 86 
1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der 
Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans den Zweck der 
Stiftung ändern, wenn deren ursprünglicher Zweck eine ganz andere 
Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung dem Willen 
des Stifters offenbar entfremdet worden ist.81 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen können Auflagen oder Bedin-
gungen, die den Stiftungszweck beeinträchtigen, aufgehoben oder 
abgeändert werden. 

Art. 86a82 

1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde ändert den Zweck 
einer Stiftung auf Antrag des Stifters oder auf Grund von dessen Ver-
fügung von Todes wegen, wenn in der Stiftungsurkunde eine Zweck-
änderung vorbehalten worden ist und seit der Errichtung der Stiftung 
oder seit der letzten vom Stifter verlangten Änderung mindestens 
zehn Jahre verstrichen sind. 

2 Verfolgt die Stiftung einen öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck 
nach Artikel 56 Buchstabe g des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
199083 über die direkte Bundessteuer, so muss der geänderte Zweck 
ebenfalls öffentlich oder gemeinnützig sein. 

3 Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks ist unvererblich und 
unübertragbar. Ist der Stifter eine juristische Person, so erlischt dieses 
Recht spätestens 20 Jahre nach der Errichtung der Stiftung. 

4 Haben mehrere Personen die Stiftung errichtet, so können sie die 
Änderung des Stiftungszwecks nur gemeinsam verlangen. 

5 Die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen eröffnet, teilt 
der zuständigen Aufsichtsbehörde die Anordnung zur Änderung des 
Stiftungszwecks mit. 

Art. 86b84 

Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung des obersten Stiftungs-
organs unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde vornehmen, 
sofern dies aus triftigen sachlichen Gründen als geboten erscheint und 
keine Rechte Dritter beeinträchtigt. 

  

80 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

81 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

82 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

83 SR 642.11 
84 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 
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Art. 87 
1 Die Familienstiftungen und die kirchlichen Stiftungen sind unter 
Vorbehalt des öffentlichen Rechtes der Aufsichtsbehörde nicht unter-
stellt. 

1bis Sie sind von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeich-
nen.85 

2 Über Anstände privatrechtlicher Natur entscheidet das Gericht. 

Art. 8886 

1 Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde hebt die Stiftung auf 
Antrag oder von Amtes wegen auf, wenn: 

1. deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung durch 
eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhalten 
werden kann; oder 

2. deren Zweck widerrechtlich oder unsittlich geworden ist. 

2 Familienstiftungen und kirchliche Stiftungen werden durch das 
Gericht aufgehoben. 

Art. 8987 

1 Zur Antragsstellung oder zur Klage auf Aufhebung der Stiftung 
berechtigt ist jede Person, die ein Interesse hat. 

2 Die Aufhebung ist dem Registerführer zur Löschung des Eintrags 
anzumelden. 

Art. 89bis88 

1 Für Personalfürsorgeeinrichtungen, die gemäss Artikel 331 des Obli-
gationenrechts90 in Form der Stiftung errichtet worden sind, gelten 
überdies noch folgende Bestimmungen.91 

  

85 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

86 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

87 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 2004 (Stiftungsrecht), in Kraft seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4545 4549; BBl 2003 8153 8191). 

88 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 21. März 1958, in Kraft seit 1. Juli 1958  
(AS 1958 379 381; BBl 1956 II 825). 

89 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(SR 220 am Schluss, Schl- und UeB zum X. Tit.). 

90 SR 220 
91 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 

(SR 220 am Schluss, Schl- und UeB zum X. Tit.). 
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2 Die Stiftungsorgane haben den Begünstigten über die Organisation, 
die Tätigkeit und die Vermögenslage der Stiftung den erforderlichen 
Aufschluss zu erteilen. 

3 Leisten die Arbeitnehmer Beiträge an die Stiftung, so sind sie an der 
Verwaltung wenigstens nach Massgabe dieser Beiträge zu beteiligen; 
soweit möglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung aus dem Per-
sonal des Arbeitgebers zu wählen.92 

4 …93 

5 Die Begünstigten können auf Ausrichtung von Leistungen der Stif-
tung klagen, wenn sie Beiträge an diese entrichtet haben oder wenn 
ihnen nach den Stiftungsbestimmungen ein Rechtsanspruch auf Leis-
tungen zusteht. 

6 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge tätig sind, gelten überdies die 
folgenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198294 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
über: 

1. die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie 
des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkom-
mens (Art. 1), 

2. die zusätzlichen Einkäufe für den Vorbezug der Altersleistung 
(Art. 13a Abs. 895), 

3. die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a),  

4.96 die Anpassung der reglementarischen Leistungen an die Preis-
entwicklung (Art. 36 Abs. 2–4), 

5. die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von 
Vorsorgeunterlagen (Art. 41), 

5a.97  die Verwendung, Bearbeitung und Bekanntgabe der Ver-
sichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(Art. 48 Abs. 4, Art. 85a Bst. f und Art. 86a Abs. 2 Bst. bbis), 

6. die Verantwortlichkeit (Art. 52), 

7. die Kontrolle (Art. 53), 

8. die Interessenkonflikte (Art. 53a), 

  

92 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(SR 220 am Schluss, Schl- und UeB zum X. Tit.). 

93 Aufgehoben durch Ziff. III des BG vom 21. Juni 1996 (AS 1996 3067;  
BBl 1996 I 564 580). 

94 SR 831.40 
95 Art. 13a tritt mit einer 11. AHV-Revision in Kraft. 
96 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4635 4638; BBl 2003 6399). 
97 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 23. Juni 2006 (Neue AHV-Versicherten-

nummer), in Kraft seit 1. Dez. 2007 (AS 2007 5259 5263; BBl 2006 501). 
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9. die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b–53d), 

10.98  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e und 53f), 

11. den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2–5, 
Art. 56a, 57 und 59), 

12. die Aufsicht (Art. 61, 62 und 64), 

13. die Gebühren (Art. 63a), 

14. die finanzielle Sicherheit (Art. 65 Abs. 1 und 3, Art. 66 
Abs. 4, Art. 67 und 69), 

15. die Transparenz (Art. 65a), 

16. die Rückstellungen (Art. 65b), 

17. die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen 
und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4), 

18. die Vermögensverwaltung (Art. 71), 

19. die Rechtspflege (Art. 73 und 74), 

20. die Strafbestimmungen (Art. 75–79), 

21. den Einkauf (Art. 79b), 

22. den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen 
(Art. 79c), 

23. die Information der Versicherten (Art. 86b).99 

Zweiter Teil: Das Familienrecht 

Erste Abteilung: Das Eherecht 

Dritter Titel:100 Die Eheschliessung 

Erster Abschnitt: Das Verlöbnis 

Art. 90 
1 Das Verlöbnis wird durch das Eheversprechen begründet. 

2 Unmündige oder Entmündigte werden ohne Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters durch ihre Verlobung nicht verpflichtet. 

  

98 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 20. Dez. 2006 (Wechsel der Vorsorgeeinrichtung),  
in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1803 1805; BBl 2005 5941 5953). 

99 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (SR 831.40). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des 
BG vom 3. Okt. 2003 (1. BVG-Revision), Ziff. 6, 7, 10-12, 14 (mit Ausnahme von Art. 66 
Abs. 4), 15, 17-20 und 23 in Kraft seit 1. April 2004, Ziff. 3-5, 8, 9, 13, 14 (Art. 66  
Abs. 4) und 16 in Kraft seit 1. Jan. 2005, Ziff. 1, 21 und 22 in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2004 1677 1700; BBl 2000 2637). 

100 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

A. Verlobung 
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3 Aus dem Verlöbnis entsteht kein klagbarer Anspruch auf Eingehung 
der Ehe. 

Art. 91 
1 Mit Ausnahme der gewöhnlichen Gelegenheitsgeschenke können die 
Verlobten Geschenke, die sie einander gemacht haben, bei Auflösung 
des Verlöbnisses zurückfordern, es sei denn, das Verlöbnis sei durch 
Tod aufgelöst worden. 

2 Sind die Geschenke nicht mehr vorhanden, so richtet sich die Rück-
erstattung nach den Bestimmungen über die ungerechtfertigte Berei-
cherung. 

Art. 92 

Hat einer der Verlobten im Hinblick auf die Eheschliessung in guten 
Treuen Veranstaltungen getroffen, so kann er bei Auflösung des Ver-
löbnisses vom andern einen angemessenen Beitrag verlangen, sofern 
dies nach den gesamten Umständen nicht als unbillig erscheint. 

Art. 93 

Die Ansprüche aus dem Verlöbnis verjähren mit Ablauf eines Jahres 
nach der Auflösung. 

Zweiter Abschnitt: Die Ehevoraussetzungen 

Art. 94 
1 Um die Ehe eingehen zu können, müssen die Brautleute das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und urteilsfähig sein. 

2 Die entmündigte Person braucht die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters. Sie kann gegen die Verweigerung dieser Zustimmung das 
Gericht anrufen. 

Art. 95 
1 Die Eheschliessung ist zwischen Verwandten in gerader Linie sowie 
zwischen Geschwistern oder Halbgeschwistern, gleichgültig ob sie 
miteinander durch Abstammung oder durch Adoption verwandt sind, 
verboten.102 

  

101 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2006 (SR 211.231). 

102 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2006 (SR 211.231). 
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2 Die Adoption hebt das Ehehindernis der Verwandtschaft zwischen 
dem Adoptivkind und seinen Nachkommen einerseits und seiner ange-
stammten Familie anderseits nicht auf. 

Art. 96 

Wer eine neue Ehe eingehen will, hat den Nachweis zu erbringen, dass 
die frühere Ehe für ungültig erklärt oder aufgelöst worden ist. 

Dritter Abschnitt:  
Vorbereitung der Eheschliessung und Trauung 

Art. 97 
1 Die Ehe wird nach dem Vorbereitungsverfahren vor der Zivilstands-
beamtin oder dem Zivilstandsbeamten geschlossen. 

2 Die Verlobten können sich im Zivilstandskreis ihrer Wahl trauen las-
sen. 

3 Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durch-
geführt werden. 

Art. 97a103 

1 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte tritt auf das 
Gesuch nicht ein, wenn die Braut oder der Bräutigam offensichtlich 
keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen 
über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern 
umgehen will. 

2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte hört die Braut-
leute an und kann bei anderen Behörden oder bei Drittpersonen Aus-
künfte einholen. 

Art. 98 
1 Die Verlobten stellen das Gesuch um Durchführung des Vorberei-
tungsverfahrens beim Zivilstandsamt des Wohnortes der Braut oder 
des Bräutigams. 

2 Sie müssen persönlich erscheinen. Falls sie nachweisen, dass dies für 
sie offensichtlich unzumutbar ist, wird die schriftliche Durchführung 
des Vorbereitungsverfahrens bewilligt. 

  

103 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und 
Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 142.20). 
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3 Sie haben ihre Personalien mittels Dokumenten zu belegen und beim 
Zivilstandsamt persönlich zu erklären, dass sie die Ehevoraussetzun-
gen erfüllen; sie legen die nötigen Zustimmungen vor. 

Art. 99 
1 Das Zivilstandsamt prüft, ob: 

1. das Gesuch ordnungsgemäss eingereicht worden ist; 

2. die Identität der Verlobten feststeht; und  

3. die Ehevoraussetzungen erfüllt sind. 

2 Sind diese Anforderungen erfüllt, teilt es den Verlobten den Ab-
schluss des Vorbereitungsverfahrens sowie die gesetzlichen Fristen für 
die Trauung mit. 

3 Es legt im Einvernehmen mit den Verlobten im Rahmen der kanto-
nalen Vorschriften den Zeitpunkt der Trauung fest oder stellt auf 
Antrag eine Ermächtigung zur Trauung in einem andern Zivilstands-
kreis aus. 

Art. 100 
1 Die Trauung kann frühestens zehn Tage und spätestens drei Monate, 
nachdem der Abschluss des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde, 
stattfinden. 

2 Ist einer der Verlobten in Todesgefahr und ist zu befürchten, dass die 
Trauung bei Beachtung der Frist von zehn Tagen nicht mehr möglich 
ist, so kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte auf 
ärztliche Bestätigung hin die Frist abkürzen oder die Trauung unver-
züglich vornehmen. 

Art. 101 
1 Die Trauung findet im Trauungslokal des Zivilstandskreises statt, 
den die Verlobten gewählt haben. 

2 Ist das Vorbereitungsverfahren in einem andern Zivilstandskreis 
durchgeführt worden, so müssen die Verlobten eine Trauungsermäch-
tigung vorlegen. 

3 Weisen die Verlobten nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar 
ist, sich in das Trauungslokal zu begeben, so kann die Trauung an 
einem andern Ort stattfinden. 

Art. 102 
1 Die Trauung ist öffentlich und findet in Anwesenheit von zwei mün-
digen und urteilsfähigen Zeuginnen oder Zeugen statt. 
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2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte richtet an die 
Braut und an den Bräutigam einzeln die Frage, ob sie miteinander die 
Ehe eingehen wollen. 

3 Bejahen die Verlobten die Frage, wird die Ehe durch ihre beidseitige 
Zustimmung als geschlossen erklärt. 

Art. 103 

Der Bundesrat und, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, die Kantone 
erlassen die nötigen Ausführungsbestimmungen. 

Vierter Abschnitt: Die Eheungültigkeit 

Art. 104 

Die vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten ge-
schlossene Ehe kann nur aus einem in diesem Abschnitt vorgesehenen 
Grund für ungültig erklärt werden. 

Art. 105 

Ein Ungültigkeitsgrund liegt vor, wenn: 

1. zur Zeit der Eheschliessung einer der Ehegatten104 bereits ver-
heiratet ist und die frühere Ehe nicht durch Scheidung oder 
Tod des Partners aufgelöst worden ist; 

2. zur Zeit der Eheschliessung einer der Ehegatten nicht urteils-
fähig ist und seither nicht wieder urteilsfähig geworden ist; 

3.105 die Eheschliessung infolge Verwandtschaft unter den Ehegat-
ten verboten ist; 

4.106 einer der Ehegatten nicht eine Lebensgemeinschaft begründen, 
sondern die Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt 
von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will. 

Art. 106 
1 Die Klage ist von der zuständigen kantonalen Behörde am Wohnsitz 
der Ehegatten von Amtes wegen zu erheben; überdies kann jedermann 
klagen, der ein Interesse hat. 

  

104 Es handelt sich um einen feststehenden Rechtsbegriff, der sich auf Personen beider 
Geschlechter bezieht (im Gegensatz zu den Ausdrücken «Ehemann» und «Ehefrau»). 

105 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2006 (SR 211.231). 

106 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und 
Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 142.20). 
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2 Nach Auflösung der Ehe wird deren Ungültigkeit nicht mehr von 
Amtes wegen verfolgt; es kann aber jedermann, der ein Interesse hat, 
die Ungültigerklärung verlangen. 

3 Die Klage kann jederzeit eingereicht werden. 

Art. 107 

Ein Ehegatte kann verlangen, dass die Ehe für ungültig erklärt wird, 
wenn er: 

1. bei der Trauung aus einem vorübergehenden Grund nicht ur-
teilsfähig war; 

2. sich aus Irrtum hat trauen lassen, sei es, dass er die Ehe selbst 
oder die Trauung mit der betreffenden Person nicht gewollt 
hat; 

3. die Ehe geschlossen hat, weil er über wesentliche persönliche 
Eigenschaften des anderen absichtlich getäuscht worden ist; 

4. die Ehe geschlossen hat, weil er mit einer nahen und erheb-
lichen Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die Ehre sei-
ner selbst oder einer ihm nahe verbundenen Person bedroht 
wurde. 

Art. 108 
1 Die Ungültigkeitsklage ist innerhalb von sechs Monaten seit Kennt-
nis des Ungültigkeitsgrundes oder seit dem Wegfall der Drohung ein-
zureichen, in jedem Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der Ehe-
schliessung. 

2 Das Klagerecht geht nicht auf die Erben über; ein Erbe kann jedoch 
an der bereits erhobenen Klage festhalten. 

Art. 109 
1 Die Ungültigkeit einer Ehe wird erst wirksam, nachdem das Gericht 
die Ungültigerklärung ausgesprochen hat; bis zum Urteil hat die Ehe 
mit Ausnahme der erbrechtlichen Ansprüche, die der überlebende 
Ehegatte in jedem Fall verliert, alle Wirkungen einer gültigen Ehe. 

2 Für die Wirkungen der gerichtlichen Ungültigerklärung auf die Ehe-
gatten und die Kinder gelten sinngemäss die Bestimmungen über die 
Scheidung. 
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3 Die Vaterschaftsvermutung des Ehemannes entfällt, wenn die Ehe 
für ungültig erklärt worden ist, weil sie dazu diente, die Bestimmun-
gen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Auslän-
dern zu umgehen.107 

Art. 110 

Die Zuständigkeit und das Verfahren richten sich sinngemäss nach 
den Vorschriften des Scheidungsrechts. 

Vierter Titel:108 Die Ehescheidung und die Ehetrennung 

Erster Abschnitt: Die Scheidungsvoraussetzungen 

Art. 111 
1 Verlangen die Ehegatten gemeinsam die Scheidung und reichen sie 
eine vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen mit den 
nötigen Belegen und mit gemeinsamen Anträgen hinsichtlich der Kin-
der ein, so hört das Gericht sie getrennt und zusammen an; es über-
zeugt sich davon, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung 
auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Verein-
barung voraussichtlich genehmigt werden kann. 

2 Bestätigen beide Ehegatten nach einer zweimonatigen Bedenkzeit 
seit der Anhörung schriftlich ihren Scheidungswillen und ihre Verein-
barung, so spricht das Gericht die Scheidung aus und genehmigt die 
Vereinbarung. 

3 Das Gericht kann eine zweite Anhörung anordnen. 

Art. 112 
1 Die Ehegatten können gemeinsam die Scheidung verlangen und 
erklären, dass das Gericht die Scheidungsfolgen beurteilen soll, über 
die sie sich nicht einig sind. 

2 Das Gericht hört sie wie bei der umfassenden Einigung zum Schei-
dungsbegehren, zu den Scheidungsfolgen, über die sie sich geeinigt 
haben, sowie zur Erklärung, dass die übrigen Folgen gerichtlich zu 
beurteilen sind, an. 

3 Zu den Scheidungsfolgen, über die sie sich nicht einig sind, stellt 
jeder Ehegatte Anträge, über welche das Gericht im Scheidungsurteil 
entscheidet. 

  

107 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 4 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und 
Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 142.20). 

108  Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 113 

Gelangt das Gericht zum Entscheid, dass die Voraussetzungen für eine 
Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt sind, so setzt es 
jedem Ehegatten eine Frist, um das Scheidungsbegehren durch eine 
Klage zu ersetzen. 

Art. 114109 

Ein Ehegatte kann die Scheidung verlangen, wenn die Ehegatten bei 
Eintritt der Rechtshängigkeit der Klage oder bei Wechsel zur Schei-
dung auf Klage mindestens zwei Jahre getrennt gelebt haben. 

Art. 115110 

Vor Ablauf der zweijährigen Frist kann ein Ehegatte die Scheidung 
verlangen, wenn ihm die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden 
Gründen, die ihm nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet werden 
kann. 

Art. 116 

Verlangt ein Ehegatte die Scheidung nach Getrenntleben oder wegen 
Unzumutbarkeit und stimmt der andere Ehegatte ausdrücklich zu oder 
erhebt er Widerklage, so sind die Bestimmungen über die Scheidung 
auf gemeinsames Begehren sinngemäss anwendbar. 

Zweiter Abschnitt: Die Ehetrennung 

Art. 117 
1 Die Ehegatten können die Trennung unter den gleichen Vorausset-
zungen wie bei der Scheidung verlangen. 

2 Die Bestimmungen über das Scheidungsverfahren sind sinngemäss 
anwendbar. 

3 Das Recht, die Scheidung zu verlangen, wird durch das Trennungs-
urteil nicht berührt. 

  

109 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), 
in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161 2162; BBl 2003 3927 5825). 

110 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), 
in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161 2162; BBl 2003 3927 5825). 
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Art. 118 
1 Mit der Trennung tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. 

2 Im Übrigen finden die Bestimmungen über Massnahmen zum Schutz 
der ehelichen Gemeinschaft sinngemäss Anwendung. 

Dritter Abschnitt: Die Scheidungsfolgen 

Art. 119 
1 Der Ehegatte, der seinen Namen geändert hat, behält den bei der 
Heirat erworbenen Familiennamen, sofern er nicht binnen einem Jahr, 
nachdem das Urteil rechtskräftig geworden ist, gegenüber der Zivil-
standsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklärt, dass er den ange-
stammten Namen oder den Namen, den er vor der Heirat trug, wieder 
führen will. 

2 Das Kantons- und Gemeindebürgerrecht wird von der Scheidung 
nicht berührt. 

Art. 120 
1 Für die güterrechtliche Auseinandersetzung gelten die Bestimmun-
gen über das Güterrecht. 

2 Geschiedene Ehegatten haben zueinander kein gesetzliches Erbrecht 
und können aus Verfügungen von Todes wegen, die sie vor der 
Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens errichtet haben, keine 
Ansprüche erheben. 

Art. 121 
1 Ist ein Ehegatte wegen der Kinder oder aus anderen wichtigen Grün-
den auf die Wohnung der Familie angewiesen, so kann das Gericht 
ihm die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag allein übertragen, 
sofern dies dem anderen billigerweise zugemutet werden kann. 

2 Der bisherige Mieter haftet solidarisch für den Mietzins bis zum 
Zeitpunkt, in dem das Mietverhältnis gemäss Vertrag oder Gesetz 
endet oder beendet werden kann, höchstens aber während zweier 
Jahre; wird er für den Mietzins belangt, so kann er den bezahlten 
Betrag ratenweise in der Höhe des monatlichen Mietzinses mit den 
Unterhaltsbeiträgen, die er dem anderen Ehegatten schuldet, verrech-
nen. 

3 Gehört die Wohnung der Familie einem Ehegatten, so kann das 
Gericht dem anderen unter den gleichen Voraussetzungen und gegen 
angemessene Entschädigung oder unter Anrechnung auf Unterhalts-
beiträge ein befristetes Wohnrecht einräumen. Wenn wichtige neue 
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Tatsachen es erfordern, ist das Wohnrecht einzuschränken oder aufzu-
heben. 

Art. 122 
1 Gehört ein Ehegatte oder gehören beide Ehegatten einer Einrichtung 
der beruflichen Vorsorge an und ist bei keinem Ehegatten ein Vorsor-
gefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf die Hälfte der 
nach dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993111 für die 
Ehedauer zu ermittelnden Austrittsleistung des anderen Ehegatten. 

2 Stehen den Ehegatten gegenseitig Ansprüche zu, so ist nur der Diffe-
renzbetrag zu teilen. 

Art. 123 
1 Ein Ehegatte kann in der Vereinbarung auf seinen Anspruch ganz 
oder teilweise verzichten, wenn eine entsprechende Alters- und Invali-
denvorsorge auf andere Weise gewährleistet ist. 

2 Das Gericht kann die Teilung ganz oder teilweise verweigern, wenn 
sie aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der wirt-
schaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung offensichtlich unbillig 
wäre. 

Art. 124 
1 Ist bei einem oder bei beiden Ehegatten ein Vorsorgefall bereits ein-
getreten oder können aus andern Gründen Ansprüche aus der beruf-
lichen Vorsorge, die während der Dauer der Ehe erworben worden 
sind, nicht geteilt werden, so ist eine angemessene Entschädigung 
geschuldet. 

2 Das Gericht kann den Schuldner verpflichten, die Entschädigung 
sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen. 

Art. 125 
1 Ist einem Ehegatten nicht zuzumuten, dass er für den ihm gebühren-
den Unterhalt unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge 
selbst aufkommt, so hat ihm der andere einen angemessenen Beitrag 
zu leisten. 

2 Beim Entscheid, ob ein Beitrag zu leisten sei und gegebenenfalls in 
welcher Höhe und wie lange, sind insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Aufgabenteilung während der Ehe; 

2. die Dauer der Ehe; 

  

111 SR 831.42 

D. Berufliche 
Vorsorge 
I. Vor Eintritt  
eines Vorsorge-
falls 
1. Teilung  
der Austritts-
leistungen 

2. Verzicht  
und Ausschluss 

II. Nach Eintritt 
eines Vorsorge-
falls oder bei  
Unmöglichkeit  
der Teilung 

E. Nachehelicher 
Unterhalt 
I. Voraus-
setzungen 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

41 

210 

3. die Lebensstellung während der Ehe; 

4. das Alter und die Gesundheit der Ehegatten; 

5. Einkommen und Vermögen der Ehegatten; 

6. der Umfang und die Dauer der von den Ehegatten noch zu lei-
stenden Betreuung der Kinder; 

7. die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten der Ehe-
gatten sowie der mutmassliche Aufwand für die berufliche 
Eingliederung der anspruchsberechtigten Person; 

8. die Anwartschaften aus der eidgenössischen Alters- und Hin-
terlassenenversicherung und aus der beruflichen oder einer 
anderen privaten oder staatlichen Vorsorge einschliesslich des 
voraussichtlichen Ergebnisses der Teilung der Austrittsleistun-
gen. 

3 Ein Beitrag kann ausnahmsweise versagt oder gekürzt werden, wenn 
er offensichtlich unbillig wäre, insbesondere weil die berechtigte Per-
son: 

1. ihre Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, grob ver-
letzt hat; 

2. ihre Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt hat; 

3. gegen die verpflichtete Person oder eine dieser nahe verbunde-
nen Person eine schwere Straftat begangen hat. 

Art. 126 
1 Das Gericht setzt als Unterhaltsbeitrag eine Rente fest und bestimmt 
den Beginn der Beitragspflicht. 

2 Rechtfertigen es besondere Umstände, so kann anstelle einer Rente 
eine Abfindung festgesetzt werden. 

3 Das Gericht kann den Unterhaltsbeitrag von Bedingungen abhängig 
machen. 

Art. 127 

Die Ehegatten können in der Vereinbarung die Änderung der darin 
festgesetzten Rente ganz oder teilweise ausschliessen. 

Art. 128 

Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei be-
stimmten Veränderungen der Lebenskosten ohne weiteres erhöht oder 
vermindert. 
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Art. 129 
1 Bei erheblicher und dauernder Veränderung der Verhältnisse kann 
die Rente herabgesetzt, aufgehoben oder für eine bestimmte Zeit ein-
gestellt werden; eine Verbesserung der Verhältnisse der berechtigten 
Person ist nur dann zu berücksichtigen, wenn im Scheidungsurteil eine 
den gebührenden Unterhalt deckende Rente festgesetzt werden konn-
te. 

2 Die berechtigte Person kann für die Zukunft eine Anpassung der 
Rente an die Teuerung verlangen, wenn das Einkommen der ver-
pflichteten Person nach der Scheidung unvorhergesehenerweise ge-
stiegen ist. 

3 Die berechtigte Person kann innerhalb von fünf Jahren seit der 
Scheidung die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung verlan-
gen, wenn im Urteil festgehalten worden ist, dass keine zur Deckung 
des gebührenden Unterhalts ausreichende Rente festgesetzt werden 
konnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person 
sich aber entsprechend verbessert haben. 

Art. 130 
1 Die Beitragspflicht erlischt mit dem Tod der berechtigten oder der 
verpflichteten Person. 

2 Vorbehältlich einer anderen Vereinbarung entfällt sie auch bei Wie-
derverheiratung der berechtigten Person. 

Art. 131 
1 Erfüllt die verpflichtete Person die Unterhaltspflicht nicht, so hat die 
Vormundschaftsbehörde oder eine andere vom kantonalen Recht 
bezeichnete Stelle der berechtigten Person auf Gesuch hin bei der 
Vollstreckung des Unterhaltsanspruchs in geeigneter Weise und in der 
Regel unentgeltlich zu helfen. 

2 Dem öffentlichen Recht bleibt vorbehalten, die Ausrichtung von 
Vorschüssen zu regeln, wenn die verpflichtete Person ihrer Unter-
haltspflicht nicht nachkommt. 

3 Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person 
aufkommt, geht der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das 
Gemeinwesen über. 

Art. 132 
1 Vernachlässigt die verpflichtete Person die Erfüllung der Unterhalts-
pflicht, so kann das Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen 
ganz oder teilweise an die berechtigte Person zu leisten. 
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2 Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der 
Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht 
trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann 
sie verpflichtet werden, für die künftigen Unterhaltsbeiträge angemes-
sene Sicherheit zu leisten. 

Art. 133 
1 Das Gericht teilt die elterliche Sorge einem Elternteil zu und regelt 
nach den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses 
den Anspruch auf persönlichen Verkehr und den Unterhaltsbeitrag des 
andern Elternteils. Der Unterhaltsbeitrag kann über die Mündigkeit 
hinaus festgelegt werden. 

2 Für die Zuteilung der elterlichen Sorge und die Regelung des per-
sönlichen Verkehrs sind alle für das Kindeswohl wichtigen Umstände 
massgebend; auf einen gemeinsamen Antrag der Eltern und, soweit 
tunlich, auf die Meinung des Kindes ist Rücksicht zu nehmen. 

3 Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähigen Vereinbarung 
über ihre Anteile an der Betreuung des Kindes und die Verteilung der 
Unterhaltskosten verständigt, so belässt das Gericht auf gemeinsamen 
Antrag beiden Eltern die elterliche Sorge, sofern dies mit dem Kin-
deswohl vereinbar ist. 

Art. 134 
1 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Vormund-
schaftsbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge neu zu regeln, 
wenn dies wegen wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum 
Wohl des Kindes geboten ist. 

2 Die Voraussetzungen für eine Änderung des Unterhaltsbeitrages 
oder des Anspruchs auf persönlichen Verkehr richten sich nach den 
Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses. 

3 Sind sich die Eltern einig oder ist ein Elternteil verstorben, so ist die 
Vormundschaftsbehörde für die Neuregelung der elterlichen Sorge 
und die Genehmigung eines Unterhaltsvertrages zuständig. In den 
übrigen Fällen entscheidet das für die Abänderung des Scheidungsur-
teils zuständige Gericht. 

4 Hat das Gericht über die Änderung der elterlichen Sorge oder des 
Unterhaltsbeitrages für das unmündige Kind zu befinden, so regelt es 
nötigenfalls auch den persönlichen Verkehr neu; in den andern Fällen 
entscheidet die Vormundschaftsbehörde über die Änderung des per-
sönlichen Verkehrs. 
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Vierter Abschnitt: Das Scheidungsverfahren 

Art. 135 
1 Die örtliche Zuständigkeit für die Scheidung, die Abänderung des 
Scheidungsurteils, die Anweisung an die Schuldner und die Sicher-
stellung der Unterhaltsbeiträge richtet sich nach dem Gerichtsstands-
gesetz vom 24. März 2000112.113 

2 Wird eine Neufestsetzung von Unterhaltsbeiträgen für das mündige 
Kind verlangt, so richtet sich die Zuständigkeit nach den Bestimmun-
gen über die Unterhaltspflicht der Eltern. 

Art. 136 
1 Das gemeinsame Scheidungsbegehren wird ohne vorausgehendes 
Sühneverfahren direkt beim Gericht rechtshängig gemacht. 

2 Die Rechtshängigkeit der Klage eines Ehegatten auf Scheidung oder 
Abänderung des Scheidungsurteils tritt mit der Klageanhebung ein. 

Art. 137 
1 Jeder Ehegatte kann nach Eintritt der Rechtshängigkeit für die Dauer 
des Verfahrens den gemeinsamen Haushalt aufheben. 

2 Das Gericht trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen. Es kann 
vorsorgliche Massnahmen auch dann anordnen, wenn die Ehe auf-
gelöst ist, aber das Verfahren über Scheidungsfolgen fortdauert. Die 
Bestimmungen über die Massnahmen zum Schutz der ehelichen 
Gemeinschaft sind sinngemäss anwendbar. Unterhaltsbeiträge können 
für die Zukunft und für das Jahr vor Einreichung des Begehrens ge-
fordert werden. 

Art. 138 
1 In der oberen kantonalen Instanz können neue Tatsachen und Be-
weismittel vorgebracht werden; neue Rechtsbegehren müssen zugelas-
sen werden, sofern sie durch neue Tatsachen oder Beweismittel ver-
anlasst worden sind. 

2 Die Scheidungsklage kann jederzeit in eine Trennungsklage umge-
wandelt werden. 

  

112 SR 272 
113 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 

seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
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Art. 139 
1 Das Gericht würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. 

2 Es darf Tatsachen, die zur Begründung einer Klage auf Scheidung 
dienen, nur dann als erwiesen annehmen, wenn es sich von deren Vor-
handensein überzeugt hat. 

3 Wer bei einer Ehe- oder Familienberatung oder bei einer Stelle für 
Familienmediation für die Ehegatten tätig gewesen ist, kann weder 
Zeugnis ablegen noch Auskunftsperson sein. 

Art. 140 
1 Die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen ist erst rechtsgültig, 
wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Urteilsdispositiv 
aufzunehmen. 

2 Das Gericht spricht die Genehmigung aus, wenn es sich davon über-
zeugt hat, dass die Ehegatten aus freiem Willen und nach reiflicher 
Überlegung die Vereinbarung geschlossen haben und diese klar, voll-
ständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. 

Art. 141 
1 Haben sich die Ehegatten über die Teilung der Austrittsleistungen 
sowie die Art der Durchführung der Teilung geeinigt und legen sie 
eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vor-
sorge über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung und die 
Höhe der Guthaben vor, die für die Berechnung der zu teilenden Aus-
trittsleistungen massgebend sind, so wird die Vereinbarung mit der 
Genehmigung durch das Gericht auch für die Einrichtungen der beruf-
lichen Vorsorge verbindlich. 

2 Das Gericht eröffnet den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge das 
rechtskräftige Urteil bezüglich der sie betreffenden Punkte unter Ein-
schluss der nötigen Angaben für die Überweisung des vereinbarten 
Betrages. 

3 Verzichtet ein Ehegatte in der Vereinbarung ganz oder teilweise auf 
seinen Anspruch, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob eine ent-
sprechende Alters- und Invalidenvorsorge auf andere Weise gewähr-
leistet ist. 

Art. 142 
1 Kommt keine Vereinbarung zustande, so entscheidet das Gericht 
über das Verhältnis, in welchem die Austrittsleistungen zu teilen sind. 
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2 Sobald der Entscheid über das Teilungsverhältnis rechtskräftig ist, 
überweist das Gericht die Streitsache von Amtes wegen dem nach 
dem Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 1993114 zuständigen 
Gericht. 

3 Diesem ist insbesondere mitzuteilen: 

1. der Entscheid über das Teilungsverhältnis; 

2. das Datum der Eheschliessung und das Datum der Eheschei-
dung; 

3. die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den 
Ehegatten voraussichtlich Guthaben zustehen; 

4. die Höhe der Guthaben der Ehegatten, die diese Einrichtungen 
gemeldet haben. 

Art. 143 

Werden durch Vereinbarung oder Urteil Unterhaltsbeiträge festgelegt, 
so ist anzugeben: 

1. von welchem Einkommen und Vermögen jedes Ehegatten aus-
gegangen wird; 

2. wie viel für den Ehegatten und wie viel für jedes Kind be-
stimmt ist; 

3. welcher Betrag zur Deckung des gebührenden Unterhalts des 
berechtigten Ehegatten fehlt, wenn eine nachträgliche Erhö-
hung der Rente vorbehalten wird; 

4. ob und in welchem Ausmass die Rente sich den Veränderun-
gen der Lebenskosten anpasst. 

Art. 144 
1 Sind Anordnungen über Kinder zu treffen, so hört das Gericht die 
Eltern persönlich an. 

2 Die Kinder werden in geeigneter Weise durch das Gericht oder 
durch eine beauftragte Drittperson persönlich angehört, soweit nicht 
ihr Alter oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen. 

Art. 145 
1 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und wür-
digt die Beweise nach freier Überzeugung. 

2 Nötigenfalls zieht es Sachverständige bei und erkundigt sich bei der 
Vormundschaftsbehörde oder einer in der Jugendhilfe tätigen Stelle. 

  

114 SR 831.42 
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Art. 146 
1 Das Gericht ordnet aus wichtigen Gründen die Vertretung des Kin-
des im Prozess durch einen Beistand an. 

2 Es prüft die Anordnung der Beistandschaft insbesondere dann, wenn: 

1. die Eltern bezüglich der Zuteilung der elterlichen Sorge oder 
wichtiger Fragen des persönlichen Verkehrs unterschiedliche 
Anträge stellen; 

2. die Vormundschaftsbehörde es beantragt; 

3. die Anhörung der Eltern oder des Kindes oder andere Gründe 
erhebliche Zweifel an der Angemessenheit der gemeinsamen 
Anträge der Eltern über die Zuteilung der elterlichen Sorge 
oder den persönlichen Verkehr erwecken oder Anlass geben, 
den Erlass von Kindesschutzmassnahmen zu erwägen. 

3 Auf Antrag des urteilsfähigen Kindes ist die Beistandschaft anzuord-
nen. 

Art. 147 
1 Die Vormundschaftsbehörde bezeichnet als Beistand eine in fürsor-
gerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person. 

2 Der Beistand des Kindes kann Anträge stellen und Rechtsmittel ein-
legen, soweit es um die Zuteilung der elterlichen Sorge, um grund-
legende Fragen des persönlichen Verkehrs oder um Kindesschutz-
massnahmen geht. 

3 Dem Kind dürfen keine Gerichts- oder Parteikosten auferlegt wer-
den. 

Art. 148 
1 Die Einlegung eines Rechtsmittels hemmt den Eintritt der Rechts-
kraft nur im Umfang der Anträge; wird jedoch der Unterhaltsbeitrag 
für den Ehegatten angefochten, so können auch die Unterhaltsbeiträge 
für die Kinder neu beurteilt werden. 

2 Die rechtskräftige Vereinbarung über die vermögensrechtlichen 
Scheidungsfolgen kann bei Mängeln im Vertragsschluss mit Revision 
angefochten werden. 

Art. 149 
1 Bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren kann die Auflösung 
der Ehe mit einem ordentlichen Rechtsmittel nur wegen Willensmän-
geln oder Verletzung bundesrechtlicher Verfahrensvorschriften über 
die Scheidung auf gemeinsames Begehren angefochten werden. 
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2 Ficht eine Partei mit einem ordentlichen Rechtsmittel die einver-
ständlich geregelten Scheidungsfolgen an, so kann die andere Partei 
innert einer vom Gericht angesetzten Frist erklären, dass sie ihre 
Zustimmung zur Scheidung auf gemeinsames Begehren widerruft, 
wenn der betreffende Teil des Urteils geändert würde. 

Art. 150–158 

Aufgehoben 

Fünfter Titel:115 Die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen 

Art. 159 
1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemein-
schaft verbunden. 

2 Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in ein-
trächtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemein-
sam zu sorgen. 

3 Sie schulden einander Treue und Beistand. 

Art. 160 
1 Der Name des Ehemannes ist der Familienname der Ehegatten. 

2 Die Braut kann jedoch gegenüber dem Zivilstandsbeamten erklären, 
sie wolle ihren bisherigen Namen dem Familiennamen voranstellen. 

3 Trägt sie bereits einen solchen Doppelnamen, so kann sie lediglich 
den ersten Namen voranstellen. 

Art. 161 

Die Ehefrau erhält das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Ehe-
mannes, ohne das Kantons- und Gemeindebürgerrecht zu verlieren, 
das sie als ledig hatte. 

Art. 162 

Die Ehegatten bestimmen gemeinsam die eheliche Wohnung. 

  

115 Fassung des fünften Titels gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit  
1. Jan. 1988 (AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). Siehe auch die  
Art. 8–8b des SchlT hiernach. 
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Art. 163 
1 Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für 
den gebührenden Unterhalt der Familie. 

2 Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, 
namentlich durch Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen 
der Kinder oder durch Mithilfe im Beruf oder Gewerbe des andern. 

3 Dabei berücksichtigen sie die Bedürfnisse der ehelichen Gemein-
schaft und ihre persönlichen Umstände. 

Art. 164 
1 Der Ehegatte, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem 
andern im Beruf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der 
andere ihm regelmässig einen angemessenen Betrag zur freien Verfü-
gung ausrichtet. 

2 Bei der Festsetzung des Betrages sind eigene Einkünfte des berech-
tigten Ehegatten und eine verantwortungsbewusste Vorsorge für 
Familie, Beruf oder Gewerbe zu berücksichtigen. 

Art. 165 
1 Hat ein Ehegatte im Beruf oder Gewerbe des andern erheblich mehr 
mitgearbeitet, als sein Beitrag an den Unterhalt der Familie verlangt, 
so hat er dafür Anspruch auf angemessene Entschädigung. 

2 Dies gilt auch, wenn ein Ehegatte aus seinem Einkommen oder Ver-
mögen an den Unterhalt der Familie bedeutend mehr beigetragen hat, 
als er verpflichtet war. 

3 Ein Ehegatte kann aber keine Entschädigung fordern, wenn er seinen 
ausserordentlichen Beitrag aufgrund eines Arbeits-, Darlehens- oder 
Gesellschaftsvertrages oder eines andern Rechtsverhältnisses geleistet 
hat. 

Art. 166 
1 Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche 
Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie. 

2 Für die übrigen Bedürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die ehe-
liche Gemeinschaft nur vertreten: 

1. wenn er vom andern oder vom Gericht dazu ermächtigt wor-
den ist; 

2. wenn das Interesse der ehelichen Gemeinschaft keinen Auf-
schub des Geschäftes duldet und der andere Ehegatte wegen 
Krankheit, Abwesenheit oder ähnlichen Gründen nicht zustim-
men kann. 
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3 Jeder Ehegatte verpflichtet sich durch seine Handlungen persönlich 
und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungs-
befugnis hinausgehen, solidarisch auch den andern Ehegatten. 

Art. 167 

Bei der Wahl und Ausübung seines Berufes oder Gewerbes nimmt 
jeder Ehegatte auf den andern und das Wohl der ehelichen Gemein-
schaft Rücksicht. 

Art. 168 

Jeder Ehegatte kann mit dem andern oder mit Dritten Rechtsgeschäfte 
abschliessen, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Art. 169 
1 Ein Ehegatte kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des 
andern einen Mietvertrag kündigen, das Haus oder die Wohnung der 
Familie veräussern oder durch andere Rechtsgeschäfte die Rechte an 
den Wohnräumen der Familie beschränken. 

2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie 
ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht anrufen. 

Art. 170 
1 Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, 
Vermögen und Schulden verlangen. 

2 Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder 
Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
notwendigen Urkunden vorzulegen. 

3 Vorbehalten bleibt das Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Notare, 
Ärzte, Geistlichen und ihrer Hilfspersonen. 

Art. 171 

Die Kantone sorgen dafür, dass sich die Ehegatten bei Eheschwierig-
keiten gemeinsam oder einzeln an Ehe- oder Familienberatungsstellen 
wenden können. 
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Art. 172 
1 Erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder 
sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen 
Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das 
Gericht um Vermittlung anrufen. 

2 Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht, sie 
zu versöhnen; es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige bei-
ziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen. 

3 Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom 
Gesetz vorgesehenen Massnahmen. Die Bestimmung über den Schutz 
der Persönlichkeit gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen ist 
sinngemäss anwendbar.116 

Art. 173 
1 Auf Begehren eines Ehegatten setzt das Gericht die Geldbeiträge an 
den Unterhalt der Familie fest. 

2 Ebenso setzt es auf Begehren eines Ehegatten den Betrag für den 
Ehegatten fest, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem 
andern im Beruf oder Gewerbe hilft. 

3 Die Leistungen können für die Zukunft und für das Jahr vor Einrei-
chung des Begehrens gefordert werden. 

Art. 174 
1 Überschreitet ein Ehegatte seine Befugnis zur Vertretung der ehe-
lichen Gemeinschaft oder erweist er sich als unfähig, sie auszuüben, 
so kann ihm das Gericht auf Begehren des andern die Vertretungs-
befugnis ganz oder teilweise entziehen. 

2 Der Ehegatte, der das Begehren stellt, darf Dritten den Entzug nur 
durch persönliche Mitteilung bekannt geben. 

3 Gutgläubigen Dritten gegenüber ist der Entzug nur wirksam, wenn er 
auf Anordnung des Gerichts veröffentlicht worden ist. 

Art. 175 

Ein Ehegatte ist berechtigt, den gemeinsamen Haushalt für solange 
aufzuheben, als seine Persönlichkeit, seine wirtschaftliche Sicherheit 
oder das Wohl der Familie durch das Zusammenleben ernstlich ge-
fährdet ist. 

  

116 Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2006 (Schutz der Persönlichkeit 
gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen), in Kraft seit 1. Juli 2007  
(AS 2007 137 139; BBl 2005 6871 6897). 
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Art. 176 
1 Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes begründet, so muss 
das Gericht auf Begehren eines Ehegatten: 

1. die Geldbeiträge, die der eine Ehegatte dem andern schuldet, 
festsetzen; 

2. die Benützung der Wohnung und des Hausrates regeln; 

3. die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtferti-
gen. 

2 Diese Begehren kann ein Ehegatte auch stellen, wenn das Zusam-
menleben unmöglich ist, namentlich weil der andere es grundlos 
ablehnt. 

3 Haben die Ehegatten unmündige Kinder, so trifft das Gericht nach 
den Bestimmungen über die Wirkungen des Kindesverhältnisses die 
nötigen Massnahmen. 

Art. 177 

Erfüllt ein Ehegatte seine Unterhaltspflicht gegenüber der Familie 
nicht, so kann das Gericht dessen Schuldner anweisen, ihre Zahlungen 
ganz oder teilweise dem andern Ehegatten zu leisten. 

Art. 178 
1 Soweit es die Sicherung der wirtschaftlichen Grundlagen der Familie 
oder die Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der 
ehelichen Gemeinschaft erfordert, kann das Gericht auf Begehren 
eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von 
dessen Zustimmung abhängig machen. 

2 Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen. 

3 Untersagt es einem Ehegatten, über ein Grundstück zu verfügen, 
lässt es dies von Amtes wegen im Grundbuch anmerken. 

Art. 179117 
1 Verändern sich die Verhältnisse, so passt das Gericht auf Begehren 
eines Ehegatten die Massnahmen an oder hebt sie auf, wenn ihr Grund 
weggefallen ist; in Bezug auf den persönlichen Verkehr und die Kin-
desschutzmassnahmen bleibt die Zuständigkeit der vormundschaft-
lichen Behörden vorbehalten. 

2 Nehmen die Ehegatten das Zusammenleben wieder auf, so fallen die 
für das Getrenntleben angeordneten Massnahmen mit Ausnahme der 
Gütertrennung und der Kindesschutzmassnahmen dahin. 

  

117 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 180118 

Sechster Titel:119 Das Güterrecht der Ehegatten 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

Art. 181 

Die Ehegatten unterstehen den Vorschriften über die Errungenschafts-
beteiligung, sofern sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes verein-
baren oder der ausserordentliche Güterstand eingetreten ist. 

Art. 182 
1 Ein Ehevertrag kann vor oder nach der Heirat geschlossen werden. 

2 Die Brautleute oder Ehegatten können ihren Güterstand nur inner-
halb der gesetzlichen Schranken wählen, aufheben oder ändern. 

Art. 183 
1 Wer einen Ehevertrag schliessen will, muss urteilsfähig sein. 

2 Unmündige oder Entmündigte brauchen die Zustimmung ihres 
gesetzlichen Vertreters. 

Art. 184 

Der Ehevertrag muss öffentlich beurkundet und von den vertragschlie-
ssenden Personen sowie gegebenenfalls vom gesetzlichen Vertreter 
unterzeichnet werden. 

Art. 185 
1 Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht 
angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 

2 Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor: 

1. wenn der andere Ehegatte überschuldet ist oder sein Anteil am 
Gesamtgut gepfändet wird; 

2. wenn der andere Ehegatte die Interessen des Gesuchstellers 
oder der Gemeinschaft gefährdet; 

  

118 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

119 Fassung des sechsten Titels gemäss Ziff. I 1 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit  
1. Jan. 1988 (AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). Siehe auch die  
Art. 9–11a des SchlT hiernach. 
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3. wenn der andere Ehegatte in ungerechtfertigter Weise die er-
forderliche Zustimmung zu einer Verfügung über das Gesamt-
gut verweigert; 

4. wenn der andere Ehegatte dem Gesuchsteller die Auskunft 
über sein Einkommen, sein Vermögen und seine Schulden 
oder über das Gesamtgut verweigert; 

5. wenn der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist. 

3 Ist ein Ehegatte dauernd urteilsunfähig, so kann sein gesetzlicher 
Vertreter auch aus diesem Grund die Anordnung der Gütertrennung 
verlangen. 

Art. 186120 

Art. 187 
1 Die Ehegatten können jederzeit durch Ehevertrag wieder ihren frühe-
ren oder einen andern Güterstand vereinbaren. 

2 Ist der Grund der Gütertrennung weggefallen, so kann das Gericht 
auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung des früheren 
Güterstandes anordnen. 

Art. 188 

Wird über einen Ehegatten, der in Gütergemeinschaft lebt, der Kon-
kurs eröffnet, so tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. 

Art. 189 

Ist ein Ehegatte, der in Gütergemeinschaft lebt, für eine Eigenschuld 
betrieben und sein Anteil am Gesamtgut gepfändet worden, so kann 
die Aufsichtsbehörde in Betreibungssachen beim Gericht die Anord-
nung der Gütertrennung verlangen. 

Art. 190 
1 Das Begehren richtet sich gegen beide Ehegatten. 

2 …122 

  

120 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

121 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

122 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 
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Art. 191 
1 Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren 
eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anord-
nen. 

2 Die Ehegatten können durch Ehevertrag Errungenschaftsbeteiligung 
vereinbaren. 

Art. 192 

Tritt Gütertrennung ein, so gelten für die güterrechtliche Auseinander-
setzung die Bestimmungen des bisherigen Güterstandes, sofern das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Art. 193 
1 Durch Begründung oder Änderung des Güterstandes oder durch 
güterrechtliche Auseinandersetzungen kann ein Vermögen, aus dem 
bis anhin die Gläubiger eines Ehegatten oder der Gemeinschaft Be-
friedigung verlangen konnten, dieser Haftung nicht entzogen werden. 

2 Ist ein solches Vermögen auf einen Ehegatten übergegangen, so hat 
er die Schulden zu bezahlen, kann sich aber von dieser Haftung so 
weit befreien, als er nachweist, dass das empfangene Vermögen hiezu 
nicht ausreicht. 

Art. 194123 

Art. 195 
1 Hat ein Ehegatte dem andern ausdrücklich oder stillschweigend die 
Verwaltung seines Vermögens überlassen, so gelten die Bestimmun-
gen über den Auftrag, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

2 Die Bestimmungen über die Tilgung von Schulden zwischen Ehe-
gatten bleiben vorbehalten. 

Art. 195a 

1 Jeder Ehegatte kann jederzeit vom andern verlangen, dass er bei der 
Aufnahme eines Inventars ihrer Vermögenswerte mit öffentlicher 
Urkunde mitwirkt. 

2 Ein solches Inventar wird als richtig vermutet, wenn es binnen eines 
Jahres seit Einbringen der Vermögenswerte errichtet wurde. 

  

123 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 
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Zweiter Abschnitt:  
Der ordentliche Güterstand der 
Errungenschaftsbeteiligung 

Art. 196 

Der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung umfasst die Errungen-
schaft und das Eigengut jedes Ehegatten. 

Art. 197 
1 Errungenschaft sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während 
der Dauer des Güterstandes entgeltlich erwirbt. 

2 Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere: 

1. seinen Arbeitserwerb; 

2. die Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen, Sozialver-
sicherungen und Sozialfürsorgeeinrichtungen; 

3. die Entschädigungen wegen Arbeitsunfähigkeit; 

4. die Erträge seines Eigengutes; 

5. Ersatzanschaffungen für Errungenschaft. 

Art. 198 

Eigengut sind von Gesetzes wegen: 

1. die Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum 
persönlichen Gebrauch dienen; 

2. die Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Gü-
terstandes gehören oder ihm später durch Erbgang oder sonst-
wie unentgeltlich zufallen; 

3. Genugtuungsansprüche; 

4. Ersatzanschaffungen für Eigengut. 

Art. 199 
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag Vermögenswerte der Errun-
genschaft, die für die Ausübung eines Berufes oder den Betrieb eines 
Gewerbes bestimmt sind, zu Eigengut erklären. 

2 Überdies können die Ehegatten durch Ehevertrag vereinbaren, dass 
Erträge aus dem Eigengut nicht in die Errungenschaft fallen. 
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Art. 200 
1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des 
einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen. 

2 Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum bei-
der Ehegatten angenommen. 

3 Alles Vermögen eines Ehegatten gilt bis zum Beweis des Gegenteils 
als Errungenschaft. 

Art. 201 
1 Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehe-
gatte seine Errungenschaft und sein Eigengut und verfügt darüber. 

2 Steht ein Vermögenswert im Miteigentum beider Ehegatten, so kann 
kein Ehegatte ohne Zustimmung des andern über seinen Anteil verfü-
gen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

Art. 202 

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermö-
gen. 

Art. 203 
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden 
zwischen Ehegatten. 

2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung 
geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwie-
rigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er 
verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist 
sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen. 

Art. 204 
1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten oder mit der Ver-
einbarung eines andern Güterstandes aufgelöst. 

2 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gericht-
licher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güter-
standes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht 
worden ist. 
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Art. 205 
1 Jeder Ehegatte nimmt seine Vermögenswerte zurück, die sich im 
Besitz des andern Ehegatten befinden. 

2 Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein 
überwiegendes Interesse nach, so kann er neben den übrigen gesetz-
lichen Massnahmen verlangen, dass ihm dieser Vermögenswert gegen 
Entschädigung des andern Ehegatten ungeteilt zugewiesen wird. 

3 Die Ehegatten regeln ihre gegenseitigen Schulden. 

Art. 206 
1 Hat ein Ehegatte zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung 
von Vermögensgegenständen des andern ohne entsprechende Gegen-
leistung beigetragen und besteht im Zeitpunkt der Auseinandersetzung 
ein Mehrwert, so entspricht seine Forderung dem Anteil seines Beitra-
ges und wird nach dem gegenwärtigen Wert der Vermögensgegen-
stände berechnet; ist dagegen ein Minderwert eingetreten, so ent-
spricht die Forderung dem ursprünglichen Beitrag. 

2 Ist einer dieser Vermögensgegenstände vorher veräussert worden, so 
berechnet sich die Forderung nach dem bei der Veräusserung erzielten 
Erlös und wird sofort fällig. 

3 Die Ehegatten können durch schriftliche Vereinbarung den Mehr-
wertanteil ausschliessen oder ändern. 

Art. 207 
1 Errungenschaft und Eigengut jedes Ehegatten werden nach ihrem 
Bestand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes ausgeschieden. 

2 Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung 
oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, wird im Betrag des Kapi-
talwertes der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstan-
des zustünde, dem Eigengut zugerechnet. 

Art. 208 
1 Zur Errungenschaft hinzugerechnet werden: 

1. unentgeltliche Zuwendungen, die ein Ehegatte während der 
letzten fünf Jahre vor Auflösung des Güterstandes ohne Zu-
stimmung des andern Ehegatten gemacht hat, ausgenommen 
die üblichen Gelegenheitsgeschenke; 

2. Vermögensentäusserungen, die ein Ehegatte während der 
Dauer des Güterstandes vorgenommen hat, um den Beteili-
gungsanspruch des andern zu schmälern. 
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2 Bei Streitigkeiten über solche Zuwendungen oder Entäusserungen 
kann das Urteil dem begünstigten Dritten entgegengehalten werden, 
wenn ihm der Streit verkündet worden ist. 

Art. 209 
1 Sind Schulden der Errungenschaft aus dem Eigengut oder Schulden 
des Eigengutes aus der Errungenschaft eines Ehegatten bezahlt wor-
den, so besteht bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine 
Ersatzforderung. 

2 Eine Schuld belastet die Vermögensmasse, mit welcher sie sachlich 
zusammenhängt, im Zweifel aber die Errungenschaft. 

3 Haben Mittel der einen Vermögensmasse zum Erwerb, zur Verbesse-
rung oder zur Erhaltung von Vermögensgegenständen der andern bei-
getragen und ist ein Mehr- oder ein Minderwert eingetreten, so ent-
spricht die Ersatzforderung dem Anteil des Beitrages und wird nach 
dem Wert der Vermögensgegenstände im Zeitpunkt der Auseinander-
setzung oder der Veräusserung berechnet. 

Art. 210 
1 Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzu-
gerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug 
der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag. 

2 Ein Rückschlag wird nicht berücksichtigt. 

Art. 211 

Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die Vermögens-
gegenstände zu ihrem Verkehrswert einzusetzen. 

Art. 212 
1 Ein landwirtschaftliches Gewerbe, das ein Ehegatte als Eigentümer 
selber weiterbewirtschaftet oder für das der überlebende Ehegatte oder 
ein Nachkomme begründet Anspruch auf ungeteilte Zuweisung er-
hebt, ist bei Berechnung des Mehrwertanteils und der Beteiligungs-
forderung zum Ertragswert einzusetzen. 

2 Der Eigentümer des landwirtschaftlichen Gewerbes oder seine Erben 
können gegenüber dem andern Ehegatten als Mehrwertanteil oder als 
Beteiligungsforderung nur den Betrag geltend machen, den sie bei 
Anrechnung des Gewerbes zum Verkehrswert erhielten. 

3 Die erbrechtlichen Bestimmungen über die Bewertung und über den 
Anteil der Miterben am Gewinn gelten sinngemäss. 
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Art. 213 
1 Der Anrechnungswert kann angemessen erhöht werden, wenn beson-
dere Umstände es rechtfertigen. 

2 Als besondere Umstände gelten insbesondere die Unterhaltsbedürf-
nisse des überlebenden Ehegatten, der Ankaufspreis des landwirt-
schaftlichen Gewerbes einschliesslich der Investitionen oder die Ver-
mögensverhältnisse des Ehegatten, dem das landwirtschaftliche 
Gewerbe gehört. 

Art. 214 
1 Massgebend für den Wert der bei der Auflösung des Güterstandes 
vorhandenen Errungenschaft ist der Zeitpunkt der Auseinanderset-
zung. 

2 Für Vermögenswerte, die zur Errungenschaft hinzugerechnet wer-
den, ist der Zeitpunkt massgebend, in dem sie veräussert worden sind. 

Art. 215 
1 Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlages 
des andern zu. 

2 Die Forderungen werden verrechnet. 

Art. 216 
1 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag ver-
einbart werden. 

2 Solche Vereinbarungen dürfen die Pflichtteilsansprüche der nicht-
gemeinsamen Kinder und deren Nachkommen nicht beeinträchtigen. 

Art. 217 

Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gericht-
licher Anordnung der Gütertrennung gelten Vereinbarungen über die 
Änderung der gesetzlichen Beteiligung am Vorschlag nur, wenn der 
Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht. 

Art. 218 
1 Bringt die sofortige Bezahlung der Beteiligungsforderung und des 
Mehrwertanteils den verpflichteten Ehegatten in ernstliche Schwierig-
keiten, so kann er verlangen, dass ihm Zahlungsfristen eingeräumt 
werden. 
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2 Die Beteiligungsforderung und der Mehrwertanteil sind, soweit die 
Parteien nichts anderes vereinbaren, vom Abschluss der Auseinander-
setzung an zu verzinsen und, wenn es die Umstände rechtfertigen, 
sicherzustellen. 

Art. 219 
1 Damit der überlebende Ehegatte seine bisherige Lebensweise beibe-
halten kann, wird ihm auf sein Verlangen am Haus oder an der Woh-
nung, worin die Ehegatten gelebt haben und die dem verstorbenen 
Ehegatten gehört hat, die Nutzniessung oder ein Wohnrecht auf An-
rechnung zugeteilt; vorbehalten bleibt eine andere ehevertragliche Re-
gelung. 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann er die Zuteilung des 
Eigentums am Hausrat verlangen. 

3 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des über-
lebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbe-
nen statt der Nutzniessung oder des Wohnrechts das Eigentum am 
Haus oder an der Wohnung eingeräumt werden. 

4 An Räumlichkeiten, in denen der Erblasser einen Beruf ausübte oder 
ein Gewerbe betrieb und die ein Nachkomme zu dessen Weiterfüh-
rung benötigt, kann der überlebende Ehegatte diese Rechte nicht 
beanspruchen; die Vorschriften des bäuerlichen Erbrechts bleiben vor-
behalten. 

Art. 220 
1 Deckt das Vermögen des verpflichteten Ehegatten oder seine Erb-
schaft bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung die Beteiligungs-
forderung nicht, so können der berechtigte Ehegatte oder seine Erben 
Zuwendungen, die der Errungenschaft hinzuzurechnen sind, bis zur 
Höhe des Fehlbetrages bei den begünstigten Dritten einfordern. 

2 Das Klagerecht erlischt ein Jahr nachdem der Ehegatte oder seine 
Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erhalten haben, in 
jedem Fall aber zehn Jahre nach der Auflösung des Güterstandes. 

3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die erbrechtliche Herab-
setzungsklage sinngemäss.124 

  

124 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
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Dritter Abschnitt: Die Gütergemeinschaft 

Art. 221 

Der Güterstand der Gütergemeinschaft umfasst das Gesamtgut und 
das Eigengut jedes Ehegatten. 

Art. 222 
1 Die allgemeine Gütergemeinschaft vereinigt das Vermögen und die 
Einkünfte der Ehegatten zu einem Gesamtgut, mit Ausnahme der 
Gegenstände, die von Gesetzes wegen Eigengut sind. 

2 Das Gesamtgut gehört beiden Ehegatten ungeteilt. 

3 Kein Ehegatte kann über seinen Anteil am Gesamtgut verfügen. 

Art. 223 
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag die Gemeinschaft auf die 
Errungenschaft beschränken. 

2 Die Erträge des Eigengutes fallen in das Gesamtgut. 

Art. 224 
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag bestimmte Vermögenswerte 
oder Arten von Vermögenswerten, wie Grundstücke, den Arbeits-
erwerb eines Ehegatten oder Vermögenswerte, mit denen dieser einen 
Beruf ausübt oder ein Gewerbe betreibt, von der Gemeinschaft aus-
schliessen. 

2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, fallen die Erträge dieser Vermö-
genswerte nicht in das Gesamtgut. 

Art. 225 
1 Eigengut entsteht durch Ehevertrag, durch Zuwendung Dritter oder 
von Gesetzes wegen. 

2 Von Gesetzes wegen umfasst das Eigengut jedes Ehegatten die 
Gegenstände, die ihm ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch die-
nen, sowie die Genugtuungsansprüche. 

3 Was ein Ehegatte als Pflichtteil zu beanspruchen hat, kann ihm von 
seinen Verwandten nicht als Eigengut zugewendet werden, sofern der 
Ehevertrag vorsieht, dass diese Vermögenswerte Gesamtgut sind. 
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Art. 226 

Alle Vermögenswerte gelten als Gesamtgut, solange nicht bewiesen 
ist, dass sie Eigengut eines Ehegatten sind. 

Art. 227 
1 Die Ehegatten verwalten das Gesamtgut im Interesse der ehelichen 
Gemeinschaft. 

2 Jeder Ehegatte kann in den Schranken der ordentlichen Verwaltung 
die Gemeinschaft verpflichten und über das Gesamtgut verfügen. 

Art. 228 
1 Die Ehegatten können ausser für die ordentliche Verwaltung nur 
gemeinsam oder der eine nur mit Einwilligung des andern die Ge-
meinschaft verpflichten und über das Gesamtgut verfügen. 

2 Dritte dürfen diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie nicht wis-
sen oder wissen sollten, dass sie fehlt. 

3 Die Bestimmungen über die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft 
bleiben vorbehalten. 

Art. 229 

Übt ein Ehegatte mit Zustimmung des andern mit Mitteln des Ge-
samtgutes allein einen Beruf aus oder betreibt er allein ein Gewerbe, 
so kann er alle Rechtsgeschäfte vornehmen, die diese Tätigkeiten mit 
sich bringen. 

Art. 230 
1 Ohne Zustimmung des andern kann ein Ehegatte weder eine Erb-
schaft, die ins Gesamtgut fallen würde, ausschlagen noch eine über-
schuldete Erbschaft annehmen. 

2 Kann der Ehegatte diese Zustimmung nicht einholen oder wird sie 
ihm ohne triftigen Grund verweigert, so kann er das Gericht an seinem 
Wohnsitz anrufen. 

Art. 231 
1 Für Handlungen, die das Gesamtgut betreffen, ist jeder Ehegatte bei 
Auflösung des Güterstandes gleich einem Beauftragten verantwort-
lich. 

2 Die Kosten der Verwaltung werden dem Gesamtgut belastet. 

IV. Beweis 

B. Verwaltung  
und Verfügung 
I. Gesamtgut 
1. Ordentliche  
Verwaltung 

2. Ausserordent-
liche Verwaltung

3. Beruf oder  
Gewerbe der  
Gemeinschaft 

4. Ausschlagung 
und Annahme  
von Erbschaften 

5. Verantwort-
lichkeit und Ver-
waltungskosten 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

64 

210 

Art. 232 
1 Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet jeder Ehegatte sein 
Eigengut und verfügt darüber. 

2 Fallen die Erträge in das Eigengut, werden die Kosten der Verwal-
tung diesem belastet. 

Art. 233 

Jeder Ehegatte haftet mit seinem Eigengut und dem Gesamtgut: 

1. für Schulden, die er in Ausübung seiner Befugnisse zur Ver-
tretung der ehelichen Gemeinschaft oder zur Verwaltung des 
Gesamtgutes eingeht; 

2. für Schulden, die er in Ausübung eines Berufes oder Gewer-
bes eingeht, sofern für diese Mittel des Gesamtgutes verwen-
det werden oder deren Erträge ins Gesamtgut fallen; 

3. für Schulden, für die auch der andere Ehegatte persönlich ein-
zustehen hat; 

4. für Schulden, bei welchen die Ehegatten mit dem Dritten ver-
einbart haben, dass das Gesamtgut neben dem Eigengut des 
Schuldners haftet. 

Art. 234 
1 Für alle übrigen Schulden haftet ein Ehegatte nur mit seinem Eigen-
gut und der Hälfte des Wertes des Gesamtgutes. 

2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche wegen Bereicherung der Ge-
meinschaft. 

Art. 235 
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden 
zwischen Ehegatten. 

2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung 
geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwie-
rigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er 
verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist 
sicherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen. 

Art. 236 
1 Der Güterstand wird mit dem Tod eines Ehegatten, mit der Verein-
barung eines andern Güterstandes oder mit der Konkurseröffnung über 
einen Ehegatten aufgelöst. 
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2 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder gericht-
licher Anordnung der Gütertrennung wird die Auflösung des Güter-
standes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Begehren eingereicht 
worden ist. 

3 Für die Zusammensetzung des Gesamtgutes und des Eigengutes ist 
der Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes massgebend. 

Art. 237 

Die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung 
oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat und die Gesamtgut gewor-
den ist, wird im Betrag des Kapitalwertes der Rente, die dem Ehegat-
ten bei Auflösung des Güterstandes zustünde, dem Eigengut zugerech-
net. 

Art. 238 
1 Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung bestehen zwischen dem 
Gesamtgut und dem Eigengut jedes Ehegatten Ersatzforderungen, 
wenn Schulden, die die eine Vermögensmasse belasten, mit Mitteln 
der andern bezahlt worden sind. 

2 Eine Schuld belastet die Vermögensmasse, mit welcher sie zusam-
menhängt, im Zweifel aber das Gesamtgut. 

Art. 239 

Hat das Eigengut eines Ehegatten oder das Gesamtgut zum Erwerb, 
zur Verbesserung oder zur Erhaltung eines Vermögensgegenstandes 
einer andern Vermögensmasse beigetragen, so gelten sinngemäss die 
Bestimmungen über den Mehrwertanteil bei der Errungenschaftsbetei-
ligung. 

Art. 240 

Massgebend für den Wert des bei Auflösung des Güterstandes vorhan-
denen Gesamtgutes ist der Zeitpunkt der Auseinandersetzung. 

Art. 241 
1 Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten oder durch 
Vereinbarung eines andern Güterstandes aufgelöst, so steht jedem 
Ehegatten oder seinen Erben die Hälfte des Gesamtgutes zu. 

2 Durch Ehevertrag kann eine andere Teilung vereinbart werden. 

3 Solche Vereinbarungen dürfen die Pflichtteilsansprüche der Nach-
kommen nicht beeinträchtigen. 
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Art. 242 
1 Bei Scheidung, Trennung, Ungültigerklärung der Ehe oder Eintritt 
der gesetzlichen oder gerichtlichen Gütertrennung nimmt jeder Ehe-
gatte vom Gesamtgut zurück, was unter der Errungenschaftsbeteili-
gung sein Eigengut wäre. 

2 Das übrige Gesamtgut fällt den Ehegatten je zur Hälfte zu. 

3 Vereinbarungen über die Änderung der gesetzlichen Teilung gelten 
nur, wenn der Ehevertrag dies ausdrücklich vorsieht. 

Art. 243 

Wird die Gütergemeinschaft durch Tod eines Ehegatten aufgelöst, so 
kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm auf Anrechnung 
überlassen wird, was unter der Errungenschaftsbeteiligung sein Eigen-
gut wäre. 

Art. 244 
1 Gehören das Haus oder die Wohnung, worin die Ehegatten gelebt 
haben, oder Hausratsgegenstände zum Gesamtgut, so kann der über-
lebende Ehegatte verlangen, dass ihm das Eigentum daran auf Anrech-
nung zugeteilt wird. 

2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des über-
lebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbe-
nen statt des Eigentums die Nutzniessung oder ein Wohnrecht einge-
räumt werden. 

3 Wird die Gütergemeinschaft nicht durch Tod aufgelöst, kann jeder 
Ehegatte diese Begehren stellen, wenn er ein überwiegendes Interesse 
nachweist. 

Art. 245 

Weist ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse nach, so kann er ver-
langen, dass ihm auch andere Vermögenswerte auf Anrechnung zuge-
teilt werden. 

Art. 246 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Teilung von Miteigen-
tum und die Durchführung der Erbteilung sinngemäss. 
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Vierter Abschnitt: Die Gütertrennung 

Art. 247 

Innerhalb der gesetzlichen Schranken verwaltet und nutzt jeder Ehe-
gatte sein Vermögen und verfügt darüber. 

Art. 248 
1 Wer behauptet, ein bestimmter Vermögenswert sei Eigentum des 
einen oder andern Ehegatten, muss dies beweisen. 

2 Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, so wird Miteigentum bei-
der Ehegatten angenommen. 

Art. 249 

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermö-
gen. 

Art. 250 
1 Der Güterstand hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit von Schulden 
zwischen Ehegatten. 

2 Bereitet indessen die Zahlung von Geldschulden oder die Erstattung 
geschuldeter Sachen dem verpflichteten Ehegatten ernstliche Schwie-
rigkeiten, welche die eheliche Gemeinschaft gefährden, so kann er 
verlangen, dass ihm Fristen eingeräumt werden; die Forderung ist si-
cherzustellen, wenn es die Umstände rechtfertigen. 

Art. 251 

Steht ein Vermögenswert im Miteigentum und weist ein Ehegatte ein 
überwiegendes Interesse nach, so kann er bei Auflösung des Güter-
standes neben den übrigen gesetzlichen Massnahmen verlangen, dass 
ihm dieser Vermögenswert gegen Entschädigung des andern Ehegat-
ten ungeteilt zugewiesen wird. 
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Zweite Abteilung: Die Verwandtschaft 

Siebenter Titel: Die Entstehung des Kindesverhältnisses125 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen126 

Art. 252127 

1 Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter 
mit der Geburt. 

2 Zwischen dem Kind und dem Vater wird es kraft der Ehe der Mutter 
begründet oder durch Anerkennung oder durch das Gericht festge-
stellt. 

3 Ausserdem entsteht das Kindesverhältnis durch Adoption. 

Art. 253128 

Art. 254129 

Das Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung des Kindesverhält-
nisses wird durch das kantonale Prozessrecht geordnet unter Vorbehalt 
folgender Vorschriften: 

1. Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und 
würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. 

2. Die Parteien und Dritte haben an Untersuchungen mitzuwir-
ken, die zur Aufklärung der Abstammung nötig und ohne Ge-
fahr für die Gesundheit sind. 

  

125 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

126 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

127 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

128 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000 
(SR 272). 

129 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Zweiter Abschnitt: Die Vaterschaft des Ehemannes130 

Art. 255131 

1 Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als 
Vater. 

2 Stirbt der Ehemann, so gilt er als Vater, wenn das Kind innert 
300 Tagen nach seinem Tod geboren wird oder bei späterer Geburt 
nachgewiesenermassen vor dem Tod des Ehemannes gezeugt worden 
ist. 

3 Wird der Ehemann für verschollen erklärt, so gilt er als Vater, wenn 
das Kind vor Ablauf von 300 Tagen seit dem Zeitpunkt der Todes-
gefahr oder der letzten Nachricht geboren worden ist. 

Art. 256132 

1 Die Vermutung der Vaterschaft kann beim Gericht angefochten wer-
den: 

1. vom Ehemann; 

2. vom Kind, wenn während seiner Unmündigkeit der gemein-
same Haushalt der Ehegatten aufgehört hat. 

2 Die Klage des Ehemannes richtet sich gegen das Kind und die Mut-
ter, die Klage des Kindes gegen den Ehemann und die Mutter. 

3 Der Ehemann hat keine Klage, wenn er der Zeugung durch einen 
Dritten zugestimmt hat. Für das Anfechtungsrecht des Kindes bleibt 
das Fortpflanzungsmedizingesetz vom 18. Dezember 1998133 vorbe-
halten.134 

  

130 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

131 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

132 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

133 SR 810.11 
134 Fassung gemäss Art. 39 des Fortpflanzungsmedizingesetzes vom 18. Dez. 1998,  

in Kraft seit 1. Jan. 2001 (SR 810.11). 
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Art. 256a135 

1 Ist ein Kind während der Ehe gezeugt worden, so hat der Kläger 
nachzuweisen, dass der Ehemann nicht der Vater ist. 

2 Ist das Kind frühestens 180 Tage nach Abschluss und spätestens 
300 Tage nach Auflösung der Ehe durch Tod geboren, so wird vermu-
tet, dass es während der Ehe gezeugt worden ist.136 

Art. 256b137 

1 Ist ein Kind vor Abschluss der Ehe oder zu einer Zeit gezeugt wor-
den, da der gemeinsame Haushalt aufgehoben war, so ist die Anfech-
tung nicht weiter zu begründen. 

2 Die Vaterschaft des Ehemannes wird jedoch auch in diesem Fall 
vermutet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass er um die Zeit der Emp-
fängnis der Mutter beigewohnt hat. 

Art. 256c138 

1 Der Ehemann hat die Klage binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem 
er die Geburt und die Tatsache erfahren hat, dass er nicht der Vater ist 
oder dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beige-
wohnt hat, in jedem Fall aber vor Ablauf von fünf Jahren seit der 
Geburt. 

2 Die Klage des Kindes ist spätestens ein Jahr nach Erreichen des 
Mündigkeitsalters zu erheben. 

3 Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die 
Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird. 

Art. 257139 

1 Ist ein Kind vor Ablauf von 300 Tagen seit der Auflösung der Ehe 
durch Tod geboren und hat die Mutter inzwischen eine neue Ehe 
geschlossen, so gilt der zweite Ehemann als Vater.140 

2 Wird diese Vermutung beseitigt, so gilt der erste Ehemann als Vater. 

  

135 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

136 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

137 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

138 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

139 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

140 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 258141 

1 Ist der Ehemann vor Ablauf der Klagefrist gestorben oder urteils-
unfähig geworden, so kann die Anfechtungsklage von seinem Vater 
oder seiner Mutter erhoben werden. 

2 Die Bestimmungen über die Anfechtung durch den Ehemann finden 
entsprechende Anwendung. 

3 Die einjährige Klagefrist beginnt frühestens mit der Kenntnis des 
Todes oder der Urteilsunfähigkeit des Ehemannes. 

Art. 259142 

1 Heiraten die Eltern einander, so finden auf das vorher geborene Kind 
die Bestimmungen über das während der Ehe geborene entsprechende 
Anwendung, sobald die Vaterschaft des Ehemannes durch Anerken-
nung oder Urteil festgestellt ist. 

2 Die Anerkennung kann angefochten werden: 

1. von der Mutter; 

2. vom Kind, oder nach seinem Tode von den Nachkommen, 
wenn während seiner Unmündigkeit der gemeinsame Haushalt 
der Ehegatten aufgehört hat oder die Anerkennung erst nach 
Vollendung seines zwölften Altersjahres ausgesprochen wor-
den ist; 

3. von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Ehemannes; 

4. vom Ehemann. 

3 Die Vorschriften über die Anfechtung der Anerkennung finden ent-
sprechende Anwendung. 

Dritter Abschnitt: Anerkennung und Vaterschaftsurteil143 

Art. 260144 

1 Besteht das Kindesverhältnis nur zur Mutter, so kann der Vater das 
Kind anerkennen. 

2 Ist der Anerkennende unmündig oder entmündigt, so ist die Zustim-
mung seiner Eltern oder seines Vormundes notwendig. 

  

141 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

142 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

143 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

144 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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3 Die Anerkennung erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeam-
ten oder durch letztwillige Verfügung oder, wenn eine Klage auf Fest-
stellung der Vaterschaft hängig ist, vor dem Gericht. 

Art. 260a145 

1 Die Anerkennung kann von jedermann, der ein Interesse hat, beim 
Gericht angefochten werden, namentlich von der Mutter, vom Kind 
und nach seinem Tode von den Nachkommen sowie von der Heimat- 
oder Wohnsitzgemeinde des Anerkennenden. 

2 Dem Anerkennenden steht diese Klage nur zu, wenn er das Kind 
unter dem Einfluss einer Drohung mit einer nahen und erheblichen 
Gefahr für das Leben, die Gesundheit, die Ehre oder das Vermögen 
seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person oder in einem Irr-
tum über seine Vaterschaft anerkannt hat. 

3 Die Klage richtet sich gegen den Anerkennenden und das Kind, 
soweit diese nicht selber klagen. 

Art. 260b146 

1 Der Kläger hat zu beweisen, dass der Anerkennende nicht der Vater 
des Kindes ist. 

2 Mutter und Kind haben diesen Beweis jedoch nur zu erbringen, 
wenn der Anerkennende glaubhaft macht, dass er der Mutter um die 
Zeit der Empfängnis beigewohnt habe. 

Art. 260c147 

1 Die Klage ist binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem der Kläger 
von der Anerkennung und von der Tatsache Kenntnis erhielt, dass der 
Anerkennende nicht der Vater ist oder dass ein Dritter der Mutter um 
die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat, oder seitdem er den Irrtum 
entdeckte oder seitdem die Drohung wegfiel, in jedem Fall aber vor 
Ablauf von fünf Jahren seit der Anerkennung. 

2 Die Klage des Kindes kann in jedem Fall bis zum Ablauf eines Jah-
res seit Erreichen des Mündigkeitsalters erhoben werden. 

3 Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die 
Verspätung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird. 

  

145 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

146 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

147 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 261148 

1 Sowohl die Mutter als das Kind können auf Feststellung des Kindes-
verhältnisses zwischen dem Kind und dem Vater klagen. 

2 Die Klage richtet sich gegen den Vater oder, wenn er gestorben ist, 
nacheinander gegen seine Nachkommen, Eltern oder Geschwister 
oder, wenn solche fehlen, gegen die zuständige Behörde seines letzten 
Wohnsitzes. 

3 Ist der Vater gestorben, so wird seiner Ehefrau zur Wahrung ihrer 
Interessen die Einreichung der Klage vom Gericht mitgeteilt. 

Art. 262149 

1 Hat der Beklagte in der Zeit vom 300. bis zum 180. Tag vor der 
Geburt des Kindes der Mutter beigewohnt, so wird seine Vaterschaft 
vermutet. 

2 Diese Vermutung gilt auch, wenn das Kind vor dem 300. oder nach 
dem 180. Tag vor der Geburt gezeugt worden ist und der Beklagte der 
Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat. 

3 Die Vermutung fällt weg, wenn der Beklagte nachweist, dass seine 
Vaterschaft ausgeschlossen oder weniger wahrscheinlich ist als die 
eines Dritten. 

Art. 263150 

1 Die Klage kann vor oder nach der Niederkunft angebracht werden, 
ist aber einzureichen: 

1. von der Mutter vor Ablauf eines Jahres seit der Geburt; 

2. vom Kind vor Ablauf eines Jahres seit Erreichen des Mündig-
keitsalters. 

2 Besteht schon ein Kindesverhältnis zu einem andern Mann, so kann 
die Klage in jedem Fall innerhalb eines Jahres seit dem Tag, da es 
beseitigt ist, angebracht werden. 

3 Nach Ablauf der Frist wird eine Klage zugelassen, wenn die Verspä-
tung mit wichtigen Gründen entschuldigt wird. 

  

148 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

149 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

150 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Vierter Abschnitt151: Die Adoption 

Art. 264152 

Ein Kind darf adoptiert werden, wenn ihm die künftigen Adoptiveltern 
während wenigstens eines Jahres Pflege und Erziehung erwiesen 
haben und nach den gesamten Umständen zu erwarten ist, die Begrün-
dung eines Kindesverhältnisses diene seinem Wohl, ohne andere 
Kinder der Adoptiveltern in unbilliger Weise zurückzusetzen. 

Art. 264a153 

1 Ehegatten können nur gemeinschaftlich adoptieren; anderen Perso-
nen ist die gemeinschaftliche Adoption nicht gestattet. 

2 Die Ehegatten müssen 5 Jahre verheiratet sein oder das 35. Alters-
jahr zurückgelegt haben. 

3 Eine Person darf das Kind ihres Ehegatten adoptieren, wenn die 
Ehegatten seit mindestens fünf Jahren verheiratet sind.154 

Art. 264b155 

1 Eine unverheiratete Person darf allein adoptieren, wenn sie das 
35. Altersjahr zurückgelegt hat. 

2 Eine verheiratete Person, die das 35. Altersjahr zurückgelegt hat, 
darf allein adoptieren, wenn sich die gemeinschaftliche Adoption als 
unmöglich erweist, weil der Ehegatte dauernd urteilsunfähig oder seit 
mehr als 2 Jahren mit unbekanntem Aufenthalt abwesend, oder wenn 
die Ehe seit mehr als 3 Jahren gerichtlich getrennt ist. 

Art. 265156 

1 Das Kind muss wenigstens 16 Jahre jünger sein als die Adoptiv-
eltern. 

2 Ist das Kind urteilsfähig, so ist zur Adoption seine Zustimmung not-
wendig. 

  

151 Ursprünglich Dritter Abschnitt. 
152 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager 

Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei 
internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 

153 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

154 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

155 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

156 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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3 Ist es bevormundet, so kann, auch wenn es urteilsfähig ist, die Adop-
tion nur mit Zustimmung der vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde 
erfolgen. 

Art. 265a157 

1 Die Adoption bedarf der Zustimmung des Vaters und der Mutter des 
Kindes. 

2 Die Zustimmung ist bei der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz 
oder Aufenthaltsort der Eltern oder des Kindes mündlich oder schrift-
lich zu erklären und im Protokoll vorzumerken. 

3 Sie ist gültig, selbst wenn die künftigen Adoptiveltern nicht genannt 
oder noch nicht bestimmt sind. 

Art. 265b158 

1 Die Zustimmung darf nicht vor Ablauf von sechs Wochen seit der 
Geburt des Kindes erteilt werden. 

2 Sie kann binnen sechs Wochen seit ihrer Entgegennahme widerrufen 
werden. 

3 Wird sie nach einem Widerruf erneuert, so ist sie endgültig. 

Art. 265c159 

Von der Zustimmung eines Elternteils kann abgesehen werden, 

1. wenn er unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwe-
send oder dauernd urteilsunfähig ist, 

2. wenn er sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert hat. 

Art. 265d160 

1 Wird das Kind zum Zwecke späterer Adoption untergebracht und 
fehlt die Zustimmung eines Elternteils, so entscheidet die Vormund-
schaftsbehörde am Wohnsitz des Kindes, auf Gesuch einer Vermitt-
lungsstelle oder der Adoptiveltern und in der Regel vor Beginn der 
Unterbringung, ob von dieser Zustimmung abzusehen sei. 

2 In den andern Fällen ist hierüber anlässlich der Adoption zu ent-
scheiden. 

  

157 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

158 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

159 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

160 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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3 Wird von der Zustimmung eines Elternteils abgesehen, weil er sich 
um das Kind nicht ernstlich gekümmert hat, so ist ihm der Entscheid 
schriftlich mitzuteilen. 

Art. 266161 
1 Fehlen Nachkommen, so darf eine mündige oder entmündigte Person 
adoptiert werden, 

1. wenn sie infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen dau-
ernd hilfsbedürftig ist und die Adoptiveltern ihr während we-
nigstens fünf Jahren Pflege erwiesen haben, 

2. wenn ihr während ihrer Unmündigkeit die Adoptiveltern we-
nigstens fünf Jahre lang Pflege und Erziehung erwiesen haben, 

3. wenn andere wichtige Gründe vorliegen und die zu adoptie-
rende Person während wenigstens fünf Jahren mit den Adop-
tiveltern in Hausgemeinschaft gelebt hat. 

2 Eine verheiratete Person kann nur mit Zustimmung ihres Ehegatten 
adoptiert werden. 

3 Im übrigen finden die Bestimmungen über die Adoption Unmündi-
ger entsprechende Anwendung. 

Art. 267162 

1 Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines Kindes der Adop-
tiveltern. 

2 Das bisherige Kindesverhältnis erlischt; vorbehalten bleibt es zum 
Elternteil, der mit dem Adoptierenden verheiratet ist. 

3 Bei der Adoption kann dem Kind ein neuer Vorname gegeben wer-
den. 

Art. 267a163 

Das unmündige Kind erhält anstelle seines bisherigen das Kantons- 
und Gemeindebürgerrecht der Adoptiveltern. 

  

161 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

162 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

163 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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Art. 268164 

1 Die Adoption wird von der zuständigen kantonalen Behörde am 
Wohnsitz der Adoptiveltern ausgesprochen. 

2 Ist das Adoptionsgesuch eingereicht, so hindert Tod oder Eintritt der 
Urteilsunfähigkeit des Adoptierenden die Adoption nicht, sofern deren 
Voraussetzungen im Übrigen nicht berührt werden. 

3 Wird das Kind nach Einreichung des Gesuches mündig, so bleiben 
die Bestimmungen über die Adoption Unmündiger anwendbar, wenn 
deren Voraussetzungen vorher erfüllt waren. 

Art. 268a165 

1 Die Adoption darf erst nach umfassender Untersuchung aller wesent-
lichen Umstände, nötigenfalls unter Beizug von Sachverständigen, 
ausgesprochen werden. 

2 Namentlich sind die Persönlichkeit und die Gesundheit der Adoptiv-
eltern und des Adoptivkindes, ihre gegenseitige Beziehung, die erzie-
herische Eignung, die wirtschaftliche Lage, die Beweggründe und die 
Familienverhältnisse der Adoptiveltern sowie die Entwicklung des 
Pflegeverhältnisses abzuklären. 

3 Haben die Adoptiveltern Nachkommen, so ist deren Einstellung zur 
Adoption zu würdigen. 

Art. 268b166 

Die Adoptiveltern dürfen ohne ihre Zustimmung den Eltern des Kin-
des nicht bekannt gegeben werden. 

 Art. 268c168 

1 Hat das Kind das 18. Lebensjahr vollendet, so kann es jederzeit Aus-
kunft über die Personalien seiner leiblichen Eltern verlangen; vorher 
kann es Auskunft verlangen, wenn es ein schutzwürdiges Interesse 
hat. 

  

164 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

165 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

166 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

167 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager 
Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei 
internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 

168 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager 
Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei 
internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 
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2 Bevor die Behörde oder Stelle, welche über die gewünschten Anga-
ben verfügt, Auskunft erteilt, informiert sie wenn möglich die leib-
lichen Eltern. Lehnen diese den persönlichen Kontakt ab, so ist das 
Kind darüber zu informieren und auf die Persönlichkeitsrechte der 
leiblichen Eltern aufmerksam zu machen. 

3 Die Kantone bezeichnen eine geeignete Stelle, welche das Kind auf 
Wunsch beratend unterstützt. 

Art. 269169 

1 Ist eine Zustimmung ohne gesetzlichen Grund nicht eingeholt wor-
den, so können die Zustimmungsberechtigten die Adoption beim 
Gericht anfechten, sofern dadurch das Wohl des Kindes nicht ernstlich 
beeinträchtigt wird. 

2 Den Eltern steht diese Klage jedoch nicht zu, wenn sie den Entscheid 
ans Bundesgericht weiterziehen können. 

Art. 269a170 

1 Leidet die Adoption an anderen schwerwiegenden Mängeln, so kann 
jedermann, der ein Interesse hat, namentlich auch die Heimat- oder 
Wohnsitzgemeinde, sie anfechten. 

2 Die Anfechtung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Mangel inzwi-
schen behoben ist oder ausschliesslich Verfahrensvorschriften betrifft. 

Art. 269b171 

Die Klage ist binnen sechs Monaten seit Entdeckung des Anfech-
tungsgrundes und in jedem Falle binnen zwei Jahren seit der Adoption 
zu erheben. 

Art. 269c172 

1 Der Bund übt die Aufsicht über die Vermittlung von Kindern zur 
Adoption aus. 

  

169 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

170 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

171 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

172 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). 
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager Adoptionsüber-
einkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei internationalen 
Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 

E. Anfechtung 
I. Gründe 
1. Fehlen der  
Zustimmung 

2. Andere  
Mängel 

II. Klagefrist 

F. Adoptiv-
kinder-
vermittlung 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

79 

210 

2 Wer diese Vermittlung berufsmässig oder im Zusammenhang mit 
seinem Beruf betreibt, bedarf einer Bewilligung; die Vermittlung 
durch vormundschaftliche Organe bleibt vorbehalten. 

3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen und regelt die 
Mitwirkung der für die Aufnahme von Kindern zum Zweck späterer 
Adoption zuständigen kantonalen Behörde bei der Abklärung der 
Bewilligungsvoraussetzungen und bei der Aufsicht. 

4 …173 

Achter Titel: Die Wirkungen des Kindesverhältnisses174 

Erster Abschnitt:  
Die Gemeinschaft der Eltern und Kinder175 

Art. 270176 

1 Sind die Eltern miteinander verheiratet, so erhält das Kind ihren 
Familiennamen. 

2 Sind sie nicht miteinander verheiratet, so erhält das Kind den Namen 
der Mutter, oder, wenn diese infolge früherer Eheschliessung einen 
Doppelnamen führt, den ersten Namen.177 

Art. 271178 

1 Sind die Eltern miteinander verheiratet, so erhält das Kind das Kan-
tons- und Gemeindebürgerrecht des Vaters. 

2 Sind sie nicht miteinander verheiratet, so erhält das Kind das Kan-
tons- und Gemeindebürgerrecht der Mutter. 

3 Erwirbt das Kind unverheirateter Eltern durch Namensänderung den 
Familiennamen des Vaters, weil es unter seiner elterlichen Sorge auf-
wächst, so erhält es das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des 
Vaters. 

  

173 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 15 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,  
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

174 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

175 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

176 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

177 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

178 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 272179 

Eltern und Kinder sind einander allen Beistand, alle Rücksicht und 
Achtung schuldig, die das Wohl der Gemeinschaft erfordert. 

Art. 273180 
1 Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das 
unmündige Kind haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen per-
sönlichen Verkehr. 

2 Die Vormundschaftsbehörde kann Eltern, Pflegeeltern oder das Kind 
ermahnen und ihnen Weisungen erteilen, wenn sich die Ausübung 
oder Nichtausübung des persönlichen Verkehrs für das Kind nachtei-
lig auswirkt oder wenn eine Ermahnung oder eine Weisung aus ande-
ren Gründen geboten ist. 

3 Der Vater oder die Mutter können verlangen, dass ihr Anspruch auf 
persönlichen Verkehr geregelt wird. 

Art. 274181 

1 Der Vater und die Mutter haben alles zu unterlassen, was das Ver-
hältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Auf-
gabe der erziehenden Person erschwert.182 

2 Wird das Wohl des Kindes durch den persönlichen Verkehr gefähr-
det, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernst-
haft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, 
so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder 
entzogen werden. 

3 Haben die Eltern der Adoption ihres Kindes zugestimmt oder kann 
von ihrer Zustimmung abgesehen werden, so erlischt das Recht auf 
persönlichen Verkehr, sobald das Kind zum Zwecke künftiger Adop-
tion untergebracht wird. 

Art. 274a183 

1 Liegen ausserordentliche Umstände vor, so kann der Anspruch auf 
persönlichen Verkehr auch andern Personen, insbesondere Verwand-
ten, eingeräumt werden, sofern dies dem Wohle des Kindes dient. 

  

179 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

180 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

181 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

182  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

183 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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2 Die für die Eltern aufgestellten Schranken des Besuchsrechtes gelten 
sinngemäss. 

Art. 275184 

1 Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Vormund-
schaftsbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie 
Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an sei-
nem Aufenthaltsort. 

2 Teilt das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung 
und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die elterliche Sorge oder 
die Obhut zu, oder hat es über die Änderung dieser Zuteilung oder des 
Unterhaltsbeitrages zu befinden, so regelt es auch den persönlichen 
Verkehr. 

3 Bestehen noch keine Anordnungen über den Anspruch von Vater 
und Mutter, so kann der persönliche Verkehr nicht gegen den Willen 
der Person ausgeübt werden, welcher die elterliche Sorge oder Obhut 
zusteht. 

Art. 275a185 

1 Eltern ohne elterliche Sorge sollen über besondere Ereignisse im 
Leben des Kindes benachrichtigt und vor Entscheidungen, die für die 
Entwicklung des Kindes wichtig sind, angehört werden. 

2 Sie können bei Drittpersonen, die an der Betreuung des Kindes 
beteiligt sind, wie namentlich bei Lehrkräften, Ärztinnen und Ärzten, 
in gleicher Weise wie der Inhaber der elterlichen Sorge Auskünfte 
über den Zustand und die Entwicklung des Kindes einholen. 

3 Die Bestimmungen über die Schranken des persönlichen Verkehrs 
und die Zuständigkeit gelten sinngemäss. 

Zweiter Abschnitt: Die Unterhaltspflicht der Eltern186 

Art. 276187 

1 Die Eltern haben für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbe-
griffen die Kosten von Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmass-
nahmen. 

  

184 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

185 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

186 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

187 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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2 Der Unterhalt wird durch Pflege und Erziehung oder, wenn das Kind 
nicht unter der Obhut der Eltern steht, durch Geldzahlung geleistet. 

3 Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als 
dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Ar-
beitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten. 

Art. 277188 

1 Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert bis zur Mündigkeit des Kin-
des. 

2 Hat es dann noch keine angemessene Ausbildung, so haben die 
Eltern, soweit es ihnen nach den gesamten Umständen zugemutet wer-
den darf, für seinen Unterhalt aufzukommen, bis eine entsprechende 
Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann.189 

Art. 278190 

1 Während der Ehe tragen die Eltern die Kosten des Unterhaltes nach 
den Bestimmungen des Eherechts. 

2 Jeder Ehegatte hat dem andern in der Erfüllung der Unterhaltspflicht 
gegenüber vorehelichen Kindern in angemessener Weise beizustehen. 

Art. 279191 

1 Das Kind kann gegen den Vater oder die Mutter oder gegen beide 
klagen auf Leistung des Unterhalts für die Zukunft und für ein Jahr 
vor Klageerhebung. 

2–3 …193 

Art. 280194 

1 Die Kantone haben für Streitigkeiten über die Unterhaltspflicht ein 
einfaches und rasches Verfahren vorzusehen. 

  

188 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

189 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 1126 1131; BBl 1993 I 1169). 

190 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

191 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

192 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

193 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 

194 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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2 Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen und wür-
digt die Beweise nach freier Überzeugung. 

3 Die Unterhaltsklage kann mit der Vaterschaftsklage verbunden wer-
den. 

Art. 281195 

1 Ist die Klage eingereicht, so trifft das Gericht auf Begehren des Klä-
gers für die Dauer des Prozesses die nötigen vorsorglichen Mass-
regeln. 

2 Steht das Kindesverhältnis fest, so kann der Beklagte verpflichtet 
werden, angemessene Beiträge zu hinterlegen oder vorläufig zu zah-
len. 

3 Die Hinterlegung erfolgt durch Zahlung an eine vom Gericht be-
zeichnete Kasse. 

Art. 282196 

Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage einge-
reicht worden und die Vaterschaft glaubhaft gemacht, so hat der 
Beklagte auf Begehren des Klägers schon vor dem Urteil die Entbin-
dungskosten und angemessene Beiträge an den Unterhalt von Mutter 
und Kind zu hinterlegen. 

Art. 283197 

Ist die Vaterschaft zu vermuten und wird die Vermutung durch die 
ohne Verzug verfügbaren Beweismittel nicht zerstört, so hat der 
Beklagte auf Begehren des Klägers schon vor dem Urteil angemessene 
Beiträge an den Unterhalt des Kindes zu zahlen. 

Art. 284198 

Über die Hinterlegung, die vorläufige Zahlung, die Auszahlung hinter-
legter Beiträge und die Rückerstattung vorläufiger Zahlungen ent-
scheidet das für die Beurteilung der Klage zuständige Gericht. 

  

195 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

196 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

197 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

198 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 285199 

1 Der Unterhaltsbeitrag soll den Bedürfnissen des Kindes sowie der 
Lebensstellung und Leistungsfähigkeit der Eltern entsprechen und 
ausserdem Vermögen und Einkünfte des Kindes sowie den Beitrag des 
nicht obhutsberechtigten Elternteils an der Betreuung des Kindes 
berücksichtigen.200 

2 Kinderzulagen, Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den 
Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem Unterhalts-
pflichtigen zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, 
soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. 

2bis Erhält der Unterhaltspflichtige infolge Alter oder Invalidität nach-
träglich Sozialversicherungsrenten oder ähnliche für den Unterhalt des 
Kindes bestimmte Leistungen, die Erwerbseinkommen ersetzen, so hat 
er diese Beträge dem Kind zu zahlen; der bisherige Unterhaltsbeitrag 
vermindert sich von Gesetzes wegen im Umfang dieser neuen Leistun-
gen.201 

3 Der Unterhaltsbeitrag ist zum voraus auf die Termine zu entrichten, 
die das Gericht festsetzt. 

Art. 286202 

1 Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei 
bestimmten Veränderungen der Bedürfnisse des Kindes oder der Leis-
tungsfähigkeit der Eltern oder der Lebenskosten ohne weiteres erhöht 
oder vermindert. 

2 Bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse setzt das Gericht den 
Unterhaltsbeitrag auf Antrag eines Elternteils oder des Kindes neu fest 
oder hebt ihn auf. 

3 Bei nicht vorhergesehenen ausserordentlichen Bedürfnissen des Kin-
des kann das Gericht die Eltern zur Leistung eines besonderen Bei-
trags verpflichten.203 

  

199 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

200 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

201 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

202 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

203 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 287204 

1 Unterhaltsverträge werden für das Kind erst mit der Genehmigung 
durch die Vormundschaftsbehörde verbindlich. 

2 Vertraglich festgelegte Unterhaltsbeiträge können geändert werden, 
soweit dies nicht mit Genehmigung der vormundschaftlichen Auf-
sichtsbehörde ausgeschlossen worden ist. 

3 Wird der Vertrag in einem gerichtlichen Verfahren geschlossen, so 
ist für die Genehmigung das Gericht zuständig. 

Art. 288205 

1 Die Abfindung des Kindes für seinen Unterhaltsanspruch kann ver-
einbart werden, wenn sein Interesse es rechtfertigt, 

2 Die Vereinbarung wird für das Kind erst verbindlich: 

1. wenn die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde, oder bei Ab-
schluss in einem gerichtlichen Verfahren, das Gericht die Ge-
nehmigung erteilt hat, und 

2. wenn die Abfindungssumme an die dabei bezeichnete Stelle 
entrichtet worden ist. 

Art. 289206 

1 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, 
solange das Kind unmündig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen 
Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt.207 

2 Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der 
Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. 

Art. 290208 

Erfüllt der Vater oder die Mutter die Unterhaltspflicht nicht, so hat die 
Vormundschaftsbehörde oder eine andere vom kantonalen Recht 
bezeichnete Stelle auf Gesuch dem anderen Elternteil bei der Voll-
streckung des Unterhaltsanspruches in geeigneter Weise und unent-
geltlich zu helfen. 

  

204 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

205 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

206 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

207 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

208 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 291209 

Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann das 
Gericht ihre Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil 
an den gesetzlichen Vertreter des Kindes zu leisten. 

Art. 292210 

Vernachlässigen die Eltern beharrlich die Erfüllung ihrer Unterhalts-
pflicht, oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht treffen oder 
ihr Vermögen verschleudern oder beiseite schaffen, so kann das 
Gericht sie verpflichten, für die künftigen Unterhaltsbeiträge ange-
messene Sicherheit zu leisten. 

Art. 293211 

1 Das öffentliche Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unterstützungs-
pflicht der Verwandten, wer die Kosten des Unterhaltes zu tragen hat, 
wenn weder die Eltern noch das Kind sie bestreiten können. 

2 Ausserdem regelt das öffentliche Recht die Ausrichtung von Vor-
schüssen für den Unterhalt des Kindes, wenn die Eltern ihrer Unter-
haltspflicht nicht nachkommen. 

Art. 294212 

1 Pflegeeltern haben Anspruch auf ein angemessenes Pflegegeld, 
sofern nichts Abweichendes vereinbart ist oder sich eindeutig aus den 
Umständen ergibt. 

2 Unentgeltlichkeit ist zu vermuten, wenn Kinder von nahen Verwand-
ten oder zum Zweck späterer Adoption aufgenommen werden. 

Art. 295213 

1 Die Mutter kann spätestens bis ein Jahr nach der Geburt bei dem für 
die Vaterschaftsklage zuständigen Gericht gegen den Vater oder des-
sen Erben auf Ersatz klagen: 

  

209 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

210 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

211 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

212 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

213 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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1. für die Entbindungskosten; 

2. für die Kosten des Unterhaltes während mindestens vier Wo-
chen vor und mindestens acht Wochen nach der Geburt; 

3. für andere infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung 
notwendig gewordene Auslagen unter Einschluss der ersten 
Ausstattung des Kindes. 

2 Aus Billigkeit kann das Gericht teilweisen oder vollständigen Ersatz 
der entsprechenden Kosten zusprechen, wenn die Schwangerschaft 
vorzeitig beendigt wird. 

3 Leistungen Dritter, auf welche die Mutter nach Gesetz oder Vertrag 
Anspruch hat, sind anzurechnen, soweit es die Umstände rechtferti-
gen. 

Dritter Abschnitt: Die elterliche Sorge214 

Art. 296215 
1 Die Kinder stehen, solange sie unmündig sind, unter elterlicher 
Sorge. 

2 Unmündigen und Entmündigten steht keine elterliche Sorge zu. 

Art. 297216 
1 Während der Ehe üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam 
aus. 

2 Wird der gemeinsame Haushalt aufgehoben oder die Ehe getrennt, 
so kann das Gericht die elterliche Sorge einem Ehegatten allein zutei-
len. 

3 Nach dem Tode eines Ehegatten steht die elterliche Sorge dem über-
lebenden Ehegatten zu; bei Scheidung entscheidet das Gericht nach 
den Bestimmungen über die Ehescheidung. 

  

214 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

215 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

216 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 298217 
1 Sind die Eltern nicht verheiratet, so steht die elterliche Sorge der 
Mutter zu. 

2 Ist die Mutter unmündig, entmündigt oder gestorben oder ist ihr die 
elterliche Sorge entzogen, so überträgt die Vormundschaftbehörde die 
elterliche Sorge dem Vater oder bestellt dem Kind einen Vormund, je 
nachdem, was das Wohl des Kindes erfordert. 

Art. 298a218 

1 Haben die Eltern sich in einer genehmigungsfähigen Vereinbarung 
über ihre Anteile an der Betreuung des Kindes und die Verteilung der 
Unterhaltskosten verständigt, so überträgt ihnen die Vormundschafts-
behörde auf gemeinsamen Antrag die elterliche Sorge, sofern dies mit 
dem Kindeswohl vereinbar ist. 

2 Auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder der Vormund-
schaftsbehörde ist die Zuteilung der elterlichen Sorge durch die vor-
mundschaftliche Aufsichtsbehörde neu zu regeln, wenn dies wegen 
wesentlicher Veränderung der Verhältnisse zum Wohl des Kindes 
geboten ist. 

Art. 299219 

Jeder Ehegatte hat dem andern in der Ausübung der elterlichen Sorge 
gegenüber dessen Kindern in angemessener Weise beizustehen und 
ihn zu vertreten, wenn es die Umstände erfordern. 

Art. 300220 

1 Wird ein Kind Dritten zur Pflege anvertraut, so vertreten sie, unter 
Vorbehalt abweichender Anordnungen, die Eltern in der Ausübung 
der elterlichen Sorge, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgabe 
angezeigt ist. 

2 Vor wichtigen Entscheidungen sollen die Pflegeeltern angehört wer-
den. 

  

217 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

218 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

219 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

220 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 301221 

1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und 
Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähig-
keit die nötigen Entscheidungen. 

2 Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem 
Kind die seiner Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung 
und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine 
Meinung Rücksicht. 

3 Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemein-
schaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzo-
gen werden. 

4 Die Eltern geben dem Kind den Vornamen. 

Art. 302222 

1 Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu 
erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu 
fördern und zu schützen. 

2 Sie haben dem Kind, insbesondere auch dem körperlich oder geistig 
gebrechlichen, eine angemessene, seinen Fähigkeiten und Neigungen 
soweit möglich entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung 
zu verschaffen. 

3 Zu diesem Zweck sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und, 
wo es die Umstände erfordern, mit der öffentlichen und gemeinnützi-
gen Jugendhilfe zusammenarbeiten. 

Art. 303223  

1 Über die religiöse Erziehung verfügen die Eltern. 

2 Ein Vertrag, der diese Befugnis beschränkt, ist ungültig. 

3 Hat ein Kind das 16. Altersjahr zurückgelegt, so entscheidet es selb-
ständig über sein religiöses Bekenntnis. 

  

221 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

222 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

223 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 304224 

1 Die Eltern haben von Gesetzes wegen die Vertretung des Kindes 
gegenüber Drittpersonen im Umfang der ihnen zustehenden elter-
lichen Sorge.225 

2 Sind beide Eltern Inhaber der elterlichen Sorge, so dürfen gutgläu-
bige Drittpersonen voraussetzen, dass jeder Elternteil im Einverneh-
men mit dem andern handelt.226 

3 Die Bestimmungen über die Vertretung des Bevormundeten finden 
entsprechende Anwendung mit Ausschluss der Vorschriften über die 
Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden. 

Art. 305227 

1 Das Kind hat unter der elterlichen Sorge die gleiche beschränkte 
Handlungsfähigkeit wie eine bevormundete Person. 

2 Für Verpflichtungen des Kindes haftet sein Vermögen ohne Rück-
sicht auf die elterlichen Vermögensrechte. 

Art. 306228 

1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit 
Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten 
damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.229 

2 Haben die Eltern in einer Angelegenheit Interessen, die denen des 
Kindes widersprechen, so finden die Bestimmungen über die Vertre-
tungsbeistandschaft Anwendung. 

Art. 307230 

1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von 
sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Vor-
mundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des 
Kindes. 

  

224 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

225 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

226 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

227 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

228 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

229 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

230 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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2 Die Vormundschaftsbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern ver-
pflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb 
der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben. 

3 Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind 
ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder 
Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, 
der Einblick und Auskunft zu geben ist. 

Art. 308231 

1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Vormundschaftsbehör-
de dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das 
Kind mit Rat und Tat unterstützt. 

2 Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich 
die Vertretung des Kindes bei der Wahrung seines Unterhalts-
anspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönli-
chen Verkehrs. 

3 Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden. 

Art. 309232 

1 Sobald eine unverheiratete Frau während der Schwangerschaft die 
Vormundschaftsbehörde darum ersucht oder diese von der Nieder-
kunft Kenntnis erhält, wird dem Kind ein Beistand ernannt, der für die 
Feststellung des Kindesverhältnisses zum Vater zu sorgen und die 
Mutter in der nach den Umständen gebotenen Weise zu beraten und zu 
betreuen hat. 

2 Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehörde, wenn ein 
Kindesverhältnis infolge Anfechtung beseitigt worden ist. 

3 Ist das Kindesverhältnis festgestellt oder die Vaterschaftsklage bin-
nen zwei Jahren seit der Geburt nicht erhoben worden, so hat die Vor-
mundschaftsbehörde auf Antrag des Beistandes darüber zu entschei-
den, ob die Beistandschaft aufzuheben oder andere Kindesschutzmass-
nahmen anzuordnen seien. 

  

231 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

232 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 310233 

1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so 
hat die Vormundschaftsbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei 
Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise 
unterzubringen. 

2 Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehörde auf Begeh-
ren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört 
ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzu-
mutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen 
werden kann. 

3 Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Vor-
mundschaftsbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn 
diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht. 

Art. 311234 

1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder 
erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die vor-
mundschaftliche Aufsichtsbehörde die elterliche Sorge: 

1. Wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebre-
chen, Ortsabwesenheit oder ähnlichen Gründen ausserstande 
sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben; 

2. wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert 
oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt ha-
ben. 

2 Wird beiden Eltern die Sorge entzogen, so erhalten die Kinder einen 
Vormund. 

3 Die Entziehung ist, wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil angeord-
net wird, gegenüber allen, auch den später geborenen Kindern wirk-
sam. 

Art. 312235 

Die Vormundschaftsbehörde entzieht die elterliche Sorge: 

1. wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen; 

2. wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch unge-
nannte Dritte eingewilligt haben. 

  

233 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

234 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

235 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 313236 

1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum 
Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen. 

2 Die elterliche Sorge darf in keinem Fall vor Ablauf eines Jahres nach 
ihrer Entziehung wiederhergestellt werden. 

Art. 314237 

Das Verfahren wird durch das kantonale Recht geordnet unter Vor-
behalt folgender Vorschriften: 

1.239Vor dem Erlass von Kindesschutzmassnahmen ist das Kind in 
geeigneter Weise durch die vormundschaftliche Behörde oder 
durch eine beauftragte Drittperson persönlich anzuhören, so-
weit nicht sein Alter oder andere wichtige Gründe dagegen 
sprechen. 

2. Hat eine Beschwerde gegen eine Kindesschutzmassnahme 
aufschiebende Wirkung, so kann ihr diese von der anordnen-
den oder von der Beschwerdeinstanz entzogen werden. 

Art. 314a240 

1 Wird das Kind von einer Behörde in einer Anstalt untergebracht, so 
gelten die Vorschriften über die gerichtliche Beurteilung und das Ver-
fahren bei fürsorgerischer Freiheitsentziehung gegenüber mündigen 
oder entmündigten Personen sinngemäss. 

2 Hat das Kind das 16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt, so kann es 
nicht selber gerichtliche Beurteilung verlangen. 

3 Für die Fälle, in denen Gefahr im Verzuge liegt oder das Kind psy-
chisch krank ist, können die Kantone die Zuständigkeit zur Unterbrin-
gung in einer Anstalt ausser der Vormundschaftsbehörde auch andern 
geeigneten Stellen einräumen. 

  

236 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

237 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

238 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

239 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

240 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978. in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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Art. 315241 

1 Die Kindesschutzmassnahmen werden von den vormundschaftlichen 
Behörden am Wohnsitz des Kindes angeordnet. 

2 Lebt das Kind bei Pflegeeltern oder sonst ausserhalb der häuslichen 
Gemeinschaft der Eltern oder liegt Gefahr im Verzug, so sind auch die 
Behörden am Ort zuständig, wo sich das Kind aufhält. 

3 Trifft die Behörde am Aufenthaltsort eine Kindesschutzmassnahme, 
so benachrichtigt sie die Wohnsitzbehörde. 

Art. 315a243 

1 Hat das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung 
oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die Beziehungen der 
Eltern zu den Kindern zu gestalten, so trifft es auch die nötigen Kin-
desschutzmassnahmen und betraut die vormundschaftlichen Behörden 
mit dem Vollzug. 

2 Bestehende Kindesschutzmassnahmen können auch vom Gericht den 
neuen Verhältnissen angepasst werden. 

3 Die vormundschaftlichen Behörden bleiben jedoch befugt: 

1. ein vor dem gerichtlichen Verfahren eingeleitetes Kindes-
schutzverfahren weiterzuführen; 

2. die zum Schutz des Kindes sofort notwendigen Massnahmen 
anzuordnen, wenn sie das Gericht voraussichtlich nicht recht-
zeitig treffen kann. 

Art. 315b244 

1 Zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszutei-
lung und den Kindesschutz ist das Gericht zuständig: 

1. während des Scheidungsverfahrens; 

2. im Verfahren zur Abänderung des Scheidungsurteils gemäss 
den Vorschriften über die Ehescheidung; 

3. im Verfahren zur Änderung von Eheschutzmassnahmen; die 
Vorschriften über die Ehescheidung sind sinngemäss anwend-
bar. 

  

241 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

242 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

243 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). 
Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

244 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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2 In den übrigen Fällen sind die vormundschaftlichen Behörden zu-
ständig. 

Art. 316245 

1 Wer Pflegekinder aufnimmt, bedarf einer Bewilligung der Vormund-
schaftsbehörde oder einer andern vom kantonalen Recht bezeichneten 
Stelle seines Wohnsitzes und steht unter deren Aufsicht. 

1bis Wird ein Pflegekind zum Zweck der späteren Adoption aufge-
nommen, so ist eine einzige kantonale Behörde zuständig.246 

2 Der Bundesrat erlässt Ausführungsvorschriften. 

Art. 317247 

Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige 
Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivil-
rechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen 
Jugendhilfe. 

Vierter Abschnitt: Das Kindesvermögen248 

Art. 318249 

1 Die Eltern haben, solange ihnen die elterliche Sorge zusteht, das 
Recht und die Pflicht, das Kindesvermögen zu verwalten. 

2 Steht die elterliche Sorge nur einem Elternteil zu, so hat dieser der 
Vormundschaftsbehörde ein Inventar über das Kindesvermögen einzu-
reichen. 

3 Erachtet es die Vormundschaftsbehörde nach Art und Grösse des 
Kindesvermögens und nach den persönlichen Verhältnissen der Eltern 
für angezeigt, so ordnet sie die periodische Rechnungsstellung und 
Berichterstattung an. 

  

245 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

246 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager 
Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei 
internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 

247 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

248 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

249 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 319250 

1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, 
Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit 
entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden. 

2 Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen. 

Art. 320251 

1 Abfindungen, Schadenersatz und ähnliche Leistungen dürfen in Teil-
beträgen entsprechend den laufenden Bedürfnissen für den Unterhalt 
des Kindes verbraucht werden. 

2 Erweist es sich für die Bestreitung der Kosten des Unterhalts, der 
Erziehung oder der Ausbildung als notwendig, so kann die Vormund-
schaftsbehörde den Eltern gestatten, auch das übrige Kindesvermögen 
in bestimmten Beträgen anzugreifen. 

Art. 321252 

1 Die Eltern dürfen Erträge des Kindesvermögens nicht verbrauchen, 
wenn es dem Kind mit dieser ausdrücklichen Auflage oder unter der 
Bestimmung zinstragender Anlage oder als Spargeld zugewendet wor-
den ist. 

2 Die Verwaltung durch die Eltern ist nur dann ausgeschlossen, wenn 
dies bei der Zuwendung ausdrücklich bestimmt wird. 

Art. 322253 

1 Durch Verfügung von Todes wegen kann auch der Pflichtteil des 
Kindes von der elterlichen Verwaltung ausgenommen werden. 

2 Überträgt der Erblasser die Verwaltung einem Dritten, so kann die 
Vormundschaftsbehörde diesen zur periodischen Rechnungsstellung 
und Berichterstattung anhalten. 

  

250 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

251 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

252 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

253 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 323254 

1 Was das Kind durch eigene Arbeit erwirbt und was es von den Eltern 
aus seinem Vermögen zur Ausübung eines Berufes oder eines eigenen 
Gewerbes herausbekommt, steht unter seiner Verwaltung und Nut-
zung. 

2 Lebt das Kind mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so können 
sie verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt 
leistet. 

Art. 324255 

1 Ist die sorgfältige Verwaltung nicht hinreichend gewährleistet, so 
trifft die Vormundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum 
Schutz des Kindesvermögens. 

2 Sie kann namentlich Weisungen für die Verwaltung erteilen und, 
wenn die periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung nicht 
ausreichen, die Hinterlegung oder Sicherheitsleistung anordnen. 

3 Auf das Verfahren und die Zuständigkeit finden die Bestimmungen 
über den Kindesschutz entsprechende Anwendung. 

Art. 325256 

1 Kann der Gefährdung des Kindesvermögens auf andere Weise nicht 
begegnet werden, so überträgt die Vormundschaftsbehörde die Ver-
waltung einem Beistand. 

2 Die Vormundschaftsbehörde trifft die gleiche Anordnung, wenn 
Kindesvermögen, das nicht von den Eltern verwaltet wird, gefährdet 
ist. 

3 Ist zu befürchten, dass die Erträge oder die für den Verbrauch be-
stimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens nicht 
bestimmungsgemäss verwendet werden, so kann die Vormundschafts-
behörde auch deren Verwaltung einem Beistand übertragen. 

Art. 326257 

Endet die elterliche Sorge oder Verwaltung, so haben die Eltern das 
Kindesvermögen aufgrund einer Abrechnung an das mündige Kind 
oder an den Vormund oder Beistand des Kindes herauszugeben. 

  

254 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

255 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

256 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

257 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 327258 

1 Für die Rückleistung sind die Eltern gleich einem Beauftragten ver-
antwortlich. 

2 Für das, was sie in guten Treuen veräussert haben, ist der Erlös zu 
erstatten. 

3 Für die Beträge, die sie befugtermassen für das Kind oder den Haus-
halt verwendet haben, schulden sie keinen Ersatz. 

Neunter Titel: Die Familiengemeinschaft 

Erster Abschnitt: Die Unterstützungspflicht 

Art. 328259 

1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in 
auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand 
in Not geraten würden. 

2 Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetrage-
nen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.260 

Art. 329 
1 Der Anspruch auf Unterstützung ist gegen die Pflichtigen in der Rei-
henfolge ihrer Erbberechtigung geltend zu machen und geht auf die 
Leistung, die zum Lebensunterhalt des Bedürftigen erforderlich und 
den Verhältnissen des Pflichtigen angemessen ist. 

2 Erscheint die Heranziehung eines Pflichtigen wegen besonderer 
Umstände als unbillig, so kann das Gericht die Unterstützungspflicht 
ermässigen oder aufheben.262 

3 Die Bestimmungen über die Unterhaltsklage des Kindes und über 
den Übergang seines Unterhaltsanspruches auf das Gemeinwesen fin-
den entsprechende Anwendung.263 

  

258 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

259 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

260 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

261 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

262 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

263 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 330 
1 Findelkinder werden von der Gemeinde unterhalten, in der sie einge-
bürgert worden sind. 

2 Wird die Abstammung eines Findelkindes festgestellt, so kann diese 
Gemeinde die unterstützungspflichtigen Verwandten und in letzter 
Linie das unterstützungspflichtige Gemeinwesen zum Ersatz der Aus-
lagen anhalten, die sein Unterhalt ihr verursacht hat. 

Zweiter Abschnitt: Die Hausgewalt 

Art. 331 
1 Haben Personen, die in gemeinsamem Haushalte leben, nach Vor-
schrift des Gesetzes oder nach Vereinbarung oder Herkommen ein 
Familienhaupt, so steht diesem die Hausgewalt zu. 

2 Die Hausgewalt erstreckt sich auf alle Personen, die als Ver-
wandte264 und Verschwägerte oder auf Grund eines Vertragsver-
hältnisses als Arbeitnehmer oder in ähnlicher Stellung in dem gemein-
samen Haushalte leben.265 

Art. 332 
1 Die Ordnung, der die Hausgenossen unterstellt sind, hat auf die 
Interessen aller Beteiligten in billiger Weise Rücksicht zu nehmen. 

2 Insbesondere soll den Hausgenossen für ihre Ausbildung, ihre Be-
rufsarbeit und für die Pflege der religiösen Bedürfnisse die nötige 
Freiheit gewährt werden. 

3 Die von den Hausgenossen eingebrachten Sachen hat das Familien-
haupt mit der gleichen Sorgfalt zu verwahren und gegen Schaden 
sicherzustellen wie die eigenen. 

Art. 333 
1 Verursacht ein unmündiger oder entmündigter, ein geistesschwacher 
oder geisteskranker Hausgenosse einen Schaden, so ist das Familien-
haupt dafür haftbar, insofern es nicht darzutun vermag, dass es das 
übliche und durch die Umstände gebotene Mass von Sorgfalt in der 
Beaufsichtigung beobachtet hat. 

  

264 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit  
1. April 1973 (AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

265 Fassung gemäss Ziff. II Art. 2 Ziff. 2 des BG vom 25. Juni 1971, in Kraft seit 1. Jan. 1972 
(SR 220 am Schluss, Schl- und UeB zum X. Tit.). 
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2 Das Familienhaupt ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass aus dem 
Zustande eines geisteskranken oder geistesschwachen Hausgenossen 
weder für diesen selbst noch für andere Gefahr oder Schaden er-
wächst. 

3 Nötigenfalls soll es bei der zuständigen Behörde zwecks Anordnung 
der erforderlichen Vorkehrungen Anzeige machen. 

Art. 334266 

1 Mündige Kinder oder Grosskinder, die ihren Eltern oder Grosseltern 
in gemeinsamem Haushalt ihre Arbeit oder ihre Einkünfte zugewendet 
haben, können hiefür eine angemessene Entschädigung verlangen. 

2 Im Streitfalle entscheidet das Gericht über die Höhe der Entschädi-
gung, ihre Sicherung und die Art und Weise der Bezahlung. 

Art. 334bis 267 

1 Die den Kindern oder Grosskindern zustehende Entschädigung kann 
mit dem Tode des Schuldners geltend gemacht werden. 

2 Schon zu Lebzeiten des Schuldners kann sie geltend gemacht wer-
den, wenn gegen ihn eine Pfändung erfolgt oder über ihn der Konkurs 
eröffnet wird, wenn der gemeinsame Haushalt aufgehoben wird oder 
wenn der Betrieb in andere Hände übergeht. 

3 Sie unterliegt keiner Verjährung, muss aber spätestens bei der Tei-
lung der Erbschaft des Schuldners geltend gemacht werden. 

Dritter Abschnitt: Das Familienvermögen 

Art. 335 
1 Ein Vermögen kann mit einer Familie dadurch verbunden werden, 
dass zur Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausstattung oder 
Unterstützung von Familienangehörigen oder zu ähnlichen Zwecken 
eine Familienstiftung nach den Regeln des Personenrechts oder des 
Erbrechts errichtet wird. 

2 Die Errichtung von Familienfideikommissen ist nicht mehr gestattet. 

  

266 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973  
(AS 1973 93 102; BBl 1970 I 805, 1971 I 737). 

267 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973  
(AS 1973 93 102; BBl 1970 I 805, 1971 I 737). 
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Art. 336 

Ein Vermögen kann mit einer Familie dadurch verbunden werden, 
dass Verwandte entweder eine Erbschaft ganz oder zum Teil als 
Gemeinderschaftsgut fortbestehen lassen, oder dass sie Vermögen zu 
einer Gemeinderschaft zusammenlegen. 

Art. 337 

Der Vertrag über die Begründung einer Gemeinderschaft bedarf zu 
seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und der Unterschrift 
aller Gemeinder oder ihrer Vertreter. 

Art. 338 
1 Die Gemeinderschaft kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
geschlossen werden. 

2 Ist sie auf unbestimmte Zeit geschlossen, so kann sie jeder Gemein-
der auf sechs Monate kündigen. 

3 Bei landwirtschaftlichem Betriebe des Gesamtgutes ist eine Kündi-
gung nur auf einen dem Ortsgebrauch entsprechenden Frühjahrs- oder 
Herbsttermin zulässig. 

Art. 339 
1 Die Gemeinderschaft verbindet die Gemeinder zu gemeinsamer wirt-
schaftlicher Tätigkeit. 

2 Sie sind mangels anderer Anordnung zu gleichen Rechten an der 
Gemeinderschaft beteiligt. 

3 Sie können während der Gemeinderschaft weder eine Teilung bean-
spruchen noch über ihre Gemeinschaftsanteile verfügen. 

Art. 340 
1 Die Angelegenheiten der Gemeinderschaft werden von allen Ge-
meindern gemeinsam geordnet. 

2 Jeder von ihnen kann ohne Mitwirkung der übrigen gewöhnliche 
Verwaltungshandlungen vornehmen. 

Art. 341 
1 Die Gemeinder können eines der Glieder als Haupt der Gemeinder-
schaft bezeichnen. 

2 Das Haupt der Gemeinderschaft hat die Vertretung im Umfang ihrer 
Angelegenheiten und leitet deren wirtschaftliche Tätigkeit. 
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3 Die Ausschliessung der andern von der Vertretung ist jedoch gut-
gläubigen Dritten gegenüber nur dann wirksam, wenn der Vertreter im 
Handelsregister eingetragen ist. 

Art. 342 
1 Die Vermögenswerte der Gemeinderschaft stehen im Gesamteigen-
tum aller Gemeinder. 

2 Für die Schulden haften die Gemeinder solidarisch. 

3 Was ein einzelner Gemeinder neben dem Gemeinschaftsgut an Ver-
mögen besitzt oder während der Gemeinschaft durch Erbgang oder auf 
andere Weise unentgeltlich für sich allein erwirbt, ist, wenn es nicht 
anders verabredet wird, sein persönliches Vermögen. 

Art. 343 

Die Aufhebung der Gemeinderschaft erfolgt: 

1. nach Vereinbarung oder Kündigung; 

2. mit Ablauf der Zeit, für die eine Gemeinderschaft begründet 
worden ist, insofern sie nicht stillschweigend fortgesetzt wird; 

3. wenn der gepfändete Anteil eines Gemeinders am Gemein-
schaftsgute zur Verwertung gelangt ist; 

4. wenn ein Gemeinder in Konkurs geraten ist; 

5. auf Verlangen eines Gemeinders aus wichtigen Gründen. 

Art. 344 
1 Kündigt ein Gemeinder die Gemeinderschaft, oder ist einer der 
Gemeinder in Konkurs geraten, oder gelangt der gepfändete Anteil 
eines Gemeinders zur Verwertung, so können die übrigen die Ge-
meinderschaft miteinander fortsetzen, indem sie den Ausscheidenden 
oder seine Gläubiger abfinden. 

2 Verheiratet sich ein Gemeinder, so kann er ohne Kündigung die 
Abfindung beanspruchen. 

Art. 345 
1 Stirbt ein Gemeinder, so können die Erben, die nicht in der Gemein-
derschaft stehen, nur die Abfindung beanspruchen. 

2 Hinterlässt er erbberechtigte Nachkommen, so können diese mit 
Zustimmung der übrigen Gemeinder an Stelle des Erblassers in die 
Gemeinderschaft eintreten. 
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Art. 346 
1 Die Teilung des Gemeinschaftsgutes oder die Abfindung eines aus-
scheidenden Gemeinders findet nach der Vermögenslage statt, wie sie 
beim Eintritt des Aufhebungsgrundes vorhanden ist. 

2 Ihre Durchführung darf nicht zur Unzeit verlangt werden. 

Art. 347 
1 Die Gemeinder können die Bewirtschaftung des Gemeinschaftsgutes 
und die Vertretung einem einzigen unter ihnen übertragen, mit der 
Bestimmung, dass dieser jedem der Gemeinder jährlich einen Anteil 
vom Reingewinn zu entrichten hat. 

2 Dieser Anteil ist, wenn keine andere Abrede getroffen wird, nach 
dem Durchschnittsertrage des Gemeinschaftsgutes für eine angemes-
sene längere Periode in billiger Weise festzusetzen, unter Berücksich-
tigung der Leistungen des Übernehmers. 

Art. 348 
1 Wird das Gemeinschaftsgut von dem Übernehmer nicht ordentlich 
bewirtschaftet, oder kommt dieser seinen Verpflichtungen gegenüber 
den Gemeindern nicht nach, so kann die Gemeinderschaft aufgehoben 
werden. 

2 Auf Verlangen eines Gemeinders kann das Gericht aus wichtigen 
Gründen dessen Eintritt in die Wirtschaft des Übernehmers verfügen, 
unter Berücksichtigung der Vorschriften über die erbrechtliche Tei-
lung. 

3 Im Übrigen steht die Ertragsgemeinderschaft unter den Regeln der 
Gemeinderschaft mit gemeinsamer Wirtschaft. 

Art. 349–358268 

Art. 359269 

  

268 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). 
269 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung 

kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 
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Dritte Abteilung: Die Vormundschaft 

Zehnter Titel: Die allgemeine Ordnung der Vormundschaft 

Erster Abschnitt: Die vormundschaftlichen Organe 

Art. 360 

Vormundschaftliche Organe sind: die vormundschaftlichen Behörden, 
der Vormund und der Beistand. 

Art. 361 
1 Vormundschaftliche Behörden sind: die Vormundschaftsbehörde 
und die Aufsichtsbehörde. 

2 Die Kantone bestimmen diese Behörden und ordnen, wo zwei In-
stanzen der Aufsichtsbehörde vorgesehen sind, die Zuständigkeit die-
ser Instanzen. 

Art. 362 
1 Eine Familienvormundschaft kann ausnahmsweise für die Fälle 
gestattet werden, wo die Interessen des Bevormundeten wegen Fort-
führung eines Gewerbes, einer Gesellschaft u. dgl. es rechtfertigen. 

2 Sie besteht darin, dass die Befugnisse und Pflichten und die Verant-
wortlichkeit der Vormundschaftsbehörde auf einen Familienrat über-
tragen werden. 

Art. 363 

Die Familienvormundschaft wird auf Antrag von zwei nahen hand-
lungsfähigen Verwandten270 oder auf Antrag eines nahen Verwand-
ten271 und des Ehegatten des Bevormundeten durch Beschluss der 
Aufsichtsbehörde angeordnet. 

Art. 364 
1 Der Familienrat wird von der Aufsichtsbehörde aus wenigstens drei 
zur Besorgung einer Vormundschaft geeigneten Verwandten272 des 
Bevormundeten auf je vier Jahre zusammengesetzt. 

2 Der Ehegatte des Bevormundeten kann dem Familienrat angehören. 

  

270 Im französischen Text «parents ou alliés» (Verwandten oder Verschwägerten). 
271 Im französischen Text «parents ou alliés» (Verwandten oder Verschwägerten). 
272 Im französischen Text «parents ou alliés» (Verwandten oder Verschwägerten). 
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Art. 365 
1 Die Mitglieder des Familienrates haben für die richtige Erfüllung 
ihrer Pflichten Sicherheit zu leisten. 

2 Ohne diese Sicherstellung darf eine Familienvormundschaft nicht 
angeordnet werden. 

Art. 366 

Die Aufsichtsbehörde kann die Familienvormundschaft jederzeit auf-
heben, wenn der Familienrat seine Pflicht nicht erfüllt oder wenn die 
Interessen des Bevormundeten es erfordern. 

Art. 367 
1 Der Vormund hat die gesamten persönlichen und vermögensrecht-
lichen Interessen des unmündigen oder entmündigten Bevormundeten 
zu wahren und ist dessen Vertreter. 

2 Der Beistand ist für einzelne Geschäfte eingesetzt oder mit Vermö-
gensverwaltung betraut. 

3 Für den Beistand gelten, soweit keine besonderen Vorschriften auf-
gestellt sind, die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Vormund. 

Zweiter Abschnitt: Die Bevormundungsfälle 

Art. 368 
1 Unter Vormundschaft gehört jede unmündige Person, die sich nicht 
unter der elterlichen Sorge befindet. 

2 Die Zivilstandsbeamten, Verwaltungsbehörden und Gerichte haben 
der zuständigen Behörde Anzeige zu machen, sobald sie in ihrer 
Amtstätigkeit von dem Eintritt eines solchen Bevormundungsfalles 
Kenntnis erhalten. 

Art. 369 
1 Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die infolge von 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche ihre Angelegenheiten nicht zu 
besorgen vermag, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der 
Fürsorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefährdet. 

2 Die Verwaltungsbehörden und Gerichte haben der zuständigen 
Behörde Anzeige zu machen, sobald sie in ihrer Amtstätigkeit von 
dem Eintritt eines solchen Bevormundungsfalles Kenntnis erhalten. 
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Art. 370 

Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die durch Ver-
schwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandel oder durch die 
Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung sich oder ihre Familie der 
Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem 
Schutze dauernd des Beistandes und der Fürsorge bedarf oder die 
Sicherheit anderer gefährdet. 

Art. 371 
1 Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die zu einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr oder darüber verurteilt worden ist. 

2 Die Strafvollzugsbehörde hat, sobald ein solcher Verurteilter seine 
Strafe antritt, der zuständigen Behörde Mitteilung zu machen. 

Art. 372 

Einer mündigen Person kann auf ihr Begehren ein Vormund gegeben 
werden, wenn sie dartut, dass sie infolge von Altersschwäche oder 
andern Gebrechen oder von Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten 
nicht gehörig zu besorgen vermag. 

Art. 373 
1 Die Kantone bestimmen die für die Entmündigung zuständigen 
Behörden und das Verfahren. 

2 Die Weiterziehung an das Bundesgericht bleibt vorbehalten. 

Art. 374 
1 Wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandels 
oder der Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung darf eine Person 
nicht entmündigt werden, ohne dass sie vorher angehört worden ist. 

2 Die Entmündigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
darf nur nach Einholung des Gutachtens von Sachverständigen erfol-
gen, das sich auch über die Zulässigkeit einer vorgängigen Anhörung 
des zu Entmündigenden auszusprechen hat. 

Art. 375 
1 Ist ein Mündiger bevormundet, so muss die Bevormundung, sobald 
sie rechtskräftig geworden ist, wenigstens einmal in einem amtlichen 
Blatte seines Wohnsitzes und seiner Heimat veröffentlicht werden. 

2 Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde kann auf eine Veröffent-
lichung verzichtet werden, wenn die Handlungsunfähigkeit für Dritte 
offenkundig ist oder der Geisteskranke, Geistesschwache oder Trunk-
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süchtige in einer Anstalt untergebracht ist; die Bevormundung ist aber 
dem Betreibungsamt mitzuteilen.273 

3 Vor der Veröffentlichung kann die Bevormundung gutgläubigen 
Dritten nicht entgegengehalten werden. 

Dritter Abschnitt: Die Zuständigkeit 

Art. 376 
1 Die Bevormundung erfolgt am Wohnsitze der zu bevormundenden 
Person. 

2 Die Kantone sind berechtigt, für ihre im Kanton wohnenden Bürger 
die vormundschaftlichen Behörden der Heimat als zuständig zu erklä-
ren, insofern auch die Armenunterstützung ganz oder teilweise der 
Heimatgemeinde obliegt. 

Art. 377 
1 Ein Wechsel des Wohnsitzes kann nur mit Zustimmung der Vor-
mundschaftsbehörde stattfinden. 

2 Ist er erfolgt, so geht die Vormundschaft auf die Behörde des neuen 
Wohnsitzes über. 

3 Die Bevormundung ist in diesem Falle am neuen Wohnsitze zu ver-
öffentlichen. 

Art. 378 
1 Die Vormundschaftsbehörde der Heimat ist befugt, die Bevormun-
dung von Angehörigen, die in einem andern Kanton ihren Wohnsitz 
haben, bei der Wohnsitzbehörde zu beantragen. 

2 Sie kann zur Wahrung der Interessen eines Angehörigen, der in 
einem andern Kanton bevormundet werden sollte oder bevormundet 
ist, bei der zuständigen Behörde Beschwerde führen. 

3 Wenn über die religiöse Erziehung eines bevormundeten Unmündi-
gen eine Verfügung zu treffen ist, so hat die Behörde des Wohnsitzes 
die Weisung der heimatlichen Vormundschaftsbehörde einzuholen 
und zu befolgen. 

  

273 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Vierter Abschnitt: Die Bestellung des Vormundes 

Art. 379 
1 Als Vormund hat die Vormundschaftsbehörde eine mündige Person 
zu wählen, die zu diesem Amte geeignet erscheint. 

2 Bei besondern Umständen können mehrere Personen gewählt wer-
den, die das Amt gemeinsam oder auf Grund einer amtlichen Aus-
scheidung der Befugnisse führen. 

3 Die gemeinsame Führung einer Vormundschaft kann jedoch mehre-
ren Personen nur mit ihrem Einverständnis übertragen werden. 

Art. 380 

Sprechen keine wichtigen Gründe dagegen, so hat die Behörde einem 
tauglichen nahen Verwandten274 oder dem Ehegatten des zu Bevor-
mundenden bei der Wahl den Vorzug zu geben, unter Berücksichti-
gung der persönlichen Verhältnisse und der Nähe des Wohnsitzes. 

Art. 381 

Hat die zu bevormundende Person oder deren Vater oder Mutter 
jemand als den Vormund ihres Vertrauens bezeichnet, so soll dieser 
Bezeichnung, wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen, Folge 
geleistet werden. 

Art. 382 
1 Zur Übernahme des Amtes sind verpflichtet die Verwandten und der 
Ehegatte der zu bevormundenden Person sowie alle Personen, die im 
Vormundschaftskreis wohnen.275 

2 Die Pflicht zur Übernahme des Amtes besteht nicht, wenn der Vor-
mund durch den Familienrat ernannt wird. 

Art. 383 

Die Übernahme des Amtes können ablehnen: 

1. wer das 60. Altersjahr zurückgelegt hat; 

2. wer wegen körperlicher Gebrechen das Amt nur mit Mühe 
führen könnte; 

3. wer über mehr als vier Kinder die elterliche Sorge ausübt; 

  

274 Im französischen Text «parents ou alliés» (Verwandten oder Verschwägerten). 
275 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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4. wer bereits eine besonders zeitraubende oder zwei andere Vor-
mundschaften besorgt; 

5. die Mitglieder des Bundesrates, der Kanzler der Eidgenossen-
schaft und die Mitglieder des Bundesgerichtes; 

6. die von den Kantonen bezeichneten Beamten und Mitglieder 
kantonaler Behörden. 

Art. 384 

Zu dem Amte sind nicht wählbar: 

1. wer selbst bevormundet ist; 

2. wer nicht im Besitz der bürgerlichen Ehren und Rechte276 
steht, oder einen unehrenhaften Lebenswandel führt; 

3. wer Interessen hat, die in erheblicher Weise denjenigen der zu 
bevormundenden Person widerstreiten, oder wer mit ihr ver-
feindet ist; 

4. die Mitglieder der beteiligten vormundschaftlichen Behörden, 
solange andere taugliche Personen vorhanden sind. 

Art. 385 
1 Die Vormundschaftsbehörde hat mit aller Beförderung den Vormund 
zu bestellen. 

2 Das Entmündigungsverfahren kann nötigenfalls schon eingeleitet 
werden, bevor der zu Bevormundende das Mündigkeitsalter erreicht 
hat. 

3 Wenn mündige Kinder entmündigt werden, so tritt an Stelle der 
Vormundschaft in der Regel die elterliche Sorge. 

Art. 386 
1 Wird es vor der Wahl notwendig, vormundschaftliche Geschäfte zu 
besorgen, so trifft die Vormundschaftsbehörde von sich aus die erfor-
derlichen Massregeln. 

  

276 Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ist heute abgeschafft (Aufhebung der 
Art. 52, 76, 171 und 284 StGB – SR 311.0 – sowie der Art. 28 Abs. 2 Satz 2 in der 
Fassung vom 13. Juni 1927 – BS 3 391 –, 29 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung vom  
13. Juni 1941 – BS 3 391 –, 39 und 57 MStG, in der Fassung vom 13. Juni 1941 –  
SR 321.0). Jedoch fallen die Folgen einer solchen, in einem Urteil des bürgerlichen 
Strafrechtes vor dem 1. Juli 1971 ausgesprochenen Einstellung in Bezug auf die 
Wählbarkeit in Behörden und öffentliche Ämter nicht dahin (SR 311.0 am Schluss,  
SchlB Änd. vom 18. März 1971 Ziff. III 3 Abs. 3) und ebenso nicht die Folgen der 
Einstellung, die gemäss dem Militärstrafrecht in Urteilen vor dem 1. Febr. 1975 
ausgesprochen wurde (SR 321.0 am Schluss, SchlB Änd. vom 4. Okt. 1974 Ziff. II 2). 
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2 Sie kann insbesondere die vorläufige Entziehung der Handlungs-
fähigkeit aussprechen und eine Vertretung anordnen. 

3 Eine solche Massregel ist zu veröffentlichen. 

Art. 387 
1 Dem Gewählten wird unverzüglich seine Ernennung schriftlich mit-
geteilt. 

2 Zugleich wird die Wahl im Falle der Auskündung der Bevormun-
dung in einem amtlichen Blatte des Wohnsitzes und der Heimat ver-
öffentlicht. 

Art. 388 
1 Der Gewählte kann binnen zehn Tagen nach Mitteilung der Wahl 
einen Ablehnungsgrund geltend machen. 

2 Ausserdem kann jedermann, der ein Interesse hat, die Wahl binnen 
zehn Tagen, nachdem er von ihr Kenntnis erhalten hat, als gesetzwid-
rig anfechten. 

3 Wird von der Vormundschaftsbehörde die Ablehnung oder Anfech-
tung als begründet anerkannt, so trifft sie eine neue Wahl, andernfalls 
unterbreitet sie die Angelegenheit mit ihrem Berichte der Aufsichts-
behörde zur Entscheidung. 

Art. 389 

Der Gewählte ist trotz der Ablehnung oder Anfechtung bei seiner Ver-
antwortlichkeit verpflichtet, die Vormundschaft zu führen, bis er des 
Amtes enthoben wird. 

Art. 390 
1 Von der Entscheidung macht die Aufsichtsbehörde sowohl dem 
Gewählten als der Vormundschaftsbehörde Anzeige. 

2 Wird der Gewählte entlassen, so trifft die Vormundschaftsbehörde 
unverweilt eine neue Wahl. 

Art. 391 

Ist die Wahl endgültig getroffen, so erfolgt die Übergabe des Amtes 
an den Vormund durch die Vormundschaftsbehörde. 
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Fünfter Abschnitt: Die Beistandschaft 

Art. 392 

Auf Ansuchen eines Beteiligten oder von Amtes wegen ernennt die 
Vormundschaftsbehörde einen Beistand da, wo das Gesetz es beson-
ders vorsieht, sowie in folgenden Fällen: 

1. wenn eine mündige Person in einer dringenden Angelegenheit 
infolge von Krankheit, Abwesenheit od. dgl. weder selbst zu 
handeln, noch einen Vertreter zu bezeichnen vermag; 

2. wenn der gesetzliche Vertreter einer unmündigen oder ent-
mündigten Person in einer Angelegenheit Interessen hat, die 
denen des Vertretenen widersprechen; 

3. wenn der gesetzliche Vertreter an der Vertretung verhindert 
ist. 

Art. 393 

Fehlt einem Vermögen die nötige Verwaltung, so hat die Vormund-
schaftsbehörde das Erforderliche anzuordnen und namentlich in fol-
genden Fällen einen Beistand zu ernennen: 

1. bei längerer Abwesenheit einer Person mit unbekanntem Auf-
enthalt; 

2. bei Unfähigkeit einer Person, die Verwaltung ihres Vermö-
gens selbst zu besorgen oder einen Vertreter zu bestellen, falls 
nicht die Vormundschaft anzuordnen ist; 

3. bei Ungewissheit der Erbfolge und zur Wahrung der Interes-
sen des Kindes vor der Geburt; 

4. …277 

5. bei öffentlicher Sammlung von Geldern für wohltätige und 
andere dem öffentlichen Wohle dienende Zwecke, solange für 
die Verwaltung oder Verwendung nicht gesorgt ist. 

Art. 394 

Einer mündigen Person kann auf ihr Begehren ein Beistand gegeben 
werden, wenn die Voraussetzungen der Bevormundung auf eigenes 
Begehren vorliegen. 

  

277 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), mit 
Wirkung  seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Art. 395 
1 Wenn für die Entmündigung einer Person kein genügender Grund 
vorliegt, gleichwohl aber zu ihrem Schutze eine Beschränkung der 
Handlungsfähigkeit als notwendig erscheint, so kann ihr ein Beirat 
gegeben werden, dessen Mitwirkung für folgende Fälle erforderlich 
ist: 

1. Prozessführung und Abschluss von Vergleichen; 

2. Kauf, Verkauf, Verpfändung und andere dingliche Belastung 
von Grundstücken; 

3. Kauf, Verkauf und Verpfändung von Wertpapieren; 

4. Bauten, die über die gewöhnlichen Verwaltungshandlungen 
hinausgehen; 

5. Gewährung und Aufnahme von Darlehen; 

6. Entgegennahme von Kapitalzahlungen; 

7. Schenkungen; 

8. Eingehung wechselrechtlicher Verbindlichkeiten; 

9. Eingehung von Bürgschaften. 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Verwaltung des Ver-
mögens dem Schutzbedürftigen entzogen werden, während er über die 
Erträgnisse die freie Verfügung behält. 

Art. 396 
1 Die Vertretung durch einen Beistand wird für die der Beistandschaft 
bedürftige Person von der Vormundschaftsbehörde ihres Wohnsitzes 
angeordnet. 

2 Die Anordnung einer Vermögensverwaltung erfolgt durch die Vor-
mundschaftsbehörde des Ortes, wo das Vermögen in seinem Haupt-
bestandteil verwaltet worden oder der zu vertretenden Person zugefal-
len ist. 

3 Der Heimatgemeinde stehen zur Wahrung der Interessen ihrer Ange-
hörigen die gleichen Befugnisse zu wie bei der Vormundschaft. 

Art. 397 
1 Für das Verfahren gelten die gleichen Vorschriften wie bei der 
Bevormundung. 

2 Die Ernennung wird nur veröffentlicht, wenn es der Vormund-
schaftsbehörde als zweckmässig erscheint. 
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3 Wird die Ernennung nicht veröffentlicht, so wird sie dem Betrei-
bungsamt am jeweiligen Wohnsitz der betroffenen Person mitgeteilt, 
sofern dies nicht als unzweckmässig erscheint.278 

Sechster Abschnitt:  
Die fürsorgerische Freiheitsentziehung279 

Art. 397a280 

1 Eine mündige oder entmündigte Person darf wegen Geisteskrank-
heit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen Suchterkrankungen oder 
schwerer Verwahrlosung in einer geeigneten Anstalt untergebracht 
oder zurückbehalten werden, wenn ihr die nötige persönliche Fürsorge 
nicht anders erwiesen werden kann. 

2 Dabei ist auch die Belastung zu berücksichtigen, welche die Person 
für ihre Umgebung bedeutet. 

3 Die betroffene Person muss entlassen werden, sobald ihr Zustand es 
erlaubt. 

Art. 397b281 

1 Zuständig für den Entscheid ist eine vormundschaftliche Behörde am 
Wohnsitz oder, wenn Gefahr im Verzuge liegt, eine vormundschaft-
liche Behörde am Aufenthaltsort der betroffenen Person. 

2 Für die Fälle, in denen Gefahr im Verzuge liegt oder die Person psy-
chisch krank ist, können die Kantone diese Zuständigkeit ausserdem 
andern geeigneten Stellen einräumen. 

3 Hat eine vormundschaftliche Behörde die Unterbringung oder Zu-
rückbehaltung angeordnet, so befindet sie auch über die Entlassung; in 
den andern Fällen entscheidet darüber die Anstalt. 

Art. 397c282 

Die vormundschaftliche Behörde am Aufenthaltsort und die andern 
vom kantonalen Recht bezeichneten Stellen benachrichtigen die vor-
mundschaftliche Behörde am Wohnsitz, wenn sie eine entmündigte 

  

278 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

279 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

280 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

281 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

282 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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Person in einer Anstalt unterbringen oder zurückbehalten oder wenn 
sie für eine mündige Person weitere vormundschaftliche Massnahmen 
als notwendig erachten. 

Art. 397d283 

1 Die betroffene oder eine ihr nahe stehende Person kann gegen den 
Entscheid innert zehn Tagen nach der Mitteilung schriftlich das Ge-
richt anrufen. 

2 Dieses Recht besteht auch bei Abweisung eines Entlassungsgesu-
ches. 

Art. 397e284 

Das Verfahren wird durch das kantonale Recht geordnet mit folgenden 
Vorbehalten: 

1. Bei jedem Entscheid muss die betroffene Person über die 
Gründe der Anordnung unterrichtet und schriftlich darauf auf-
merksam gemacht werden, dass sie das Gericht anrufen kann. 

2. Jeder, der in eine Anstalt eintritt, muss sofort schriftlich dar-
über unterrichtet werden, dass er bei Zurückbehaltung oder bei 
Abweisung eines Entlassungsgesuches das Gericht anrufen 
kann. 

3. Ein Begehren um gerichtliche Beurteilung ist unverzüglich an 
das zuständige Gericht weiterzuleiten. 

4. Die Stelle, welche die Einweisung angeordnet hat, oder das 
Gericht kann dem Begehren um gerichtliche Beurteilung auf-
schiebende Wirkung erteilen. 

5. Bei psychisch Kranken darf nur unter Beizug von Sachver-
ständigen entschieden werden; ist dies in einem gerichtlichen 
Verfahren bereits einmal erfolgt, so können obere Gerichte 
darauf verzichten. 

Art. 397f285 

1 Das Gericht entscheidet in einem einfachen und raschen Verfahren. 

2 Es bestellt der betroffenen Person wenn nötig einen Rechtsbeistand. 

3 Das Gericht erster Instanz muss diese Person mündlich einverneh-
men. 

  

283 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

284 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

285 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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Elfter Titel: Die Führung der Vormundschaft 

Erster Abschnitt: Das Amt des Vormundes 

Art. 398 
1 Bei Übernahme der Vormundschaft ist über das zu verwaltende Ver-
mögen durch den Vormund und einen Vertreter der Vormundschafts-
behörde ein Inventar aufzunehmen. 

2 Ist der Bevormundete urteilsfähig, so wird er, soweit tunlich, zur 
Inventaraufnahme zugezogen. 

3 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die Aufsichtsbehörde auf 
Antrag des Vormundes und der Vormundschaftsbehörde die Aufnah-
me eines öffentlichen Inventars anordnen, das für die Gläubiger die 
gleiche Wirkung hat wie das öffentliche Inventar des Erbrechts. 

Art. 399 

Wertschriften, Kostbarkeiten, wichtige Dokumente u. dgl. sind, soweit 
es die Verwaltung des Mündelvermögens gestattet, unter Aufsicht der 
Vormundschaftsbehörde an sicherem Orte aufzubewahren. 

Art. 400 
1 Andere bewegliche Gegenstände sind, soweit es die Interessen des 
Bevormundeten erheischen, nach Weisung der Vormundschafts-
behörde öffentlich zu versteigern oder aus freier Hand zu veräussern. 

2 Gegenstände, die für die Familie oder den Bevormundeten persön-
lich einen besondern Wert haben, sollen wenn immer möglich nicht 
veräussert werden. 

Art. 401 
1 Bares Geld hat der Vormund, soweit er dessen nicht für den Bevor-
mundeten bedarf, beförderlich in einer von der Vormundschafts-
behörde oder durch kantonale Verordnung hiefür bezeichneten Kasse 
oder in Werttiteln, die von der Vormundschaftsbehörde nach Prüfung 
ihrer Sicherheit genehmigt werden, zinstragend anzulegen. 

2 Unterlässt der Vormund diese Anlage länger als einen Monat, so 
wird er selbst zinspflichtig. 

Art. 402 
1 Kapitalanlagen, die nicht genügende Sicherheit bieten, sind durch 
sichere Anlagen zu ersetzen. 

2 Die Umwandlung soll aber nicht zur Unzeit, sondern unter Wahrung 
der Interessen des Bevormundeten vorgenommen werden. 
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Art. 403 

Findet sich in dem Vermögen ein Geschäft, ein Gewerbe od. dgl., so 
hat die Vormundschaftsbehörde die nötigen Weisungen zur Liquida-
tion oder zur Weiterführung zu erteilen. 

Art. 404 
1 Die Veräusserung von Grundstücken erfolgt nach Weisung der Vor-
mundschaftsbehörde und ist nur in den Fällen zu gestatten, wo die 
Interessen des Bevormundeten es erfordern. 

2 Die Veräusserung erfolgt durch öffentliche Versteigerung, unter 
Vorbehalt der Genehmigung des Zuschlags durch die Vormund-
schaftsbehörde, die beförderlich darüber zu entscheiden hat. 

3 Ausnahmsweise kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde der 
Verkauf aus freier Hand stattfinden. 

Art. 405 
1 Ist der Bevormundete unmündig, so hat der Vormund die Pflicht, für 
dessen Unterhalt und Erziehung das Angemessene anzuordnen. 

2 Zu diesem Zwecke stehen ihm die gleichen Rechte zu wie den El-
tern, unter Vorbehalt der Mitwirkung der vormundschaftlichen Behör-
den. 

Art. 405a287 

1 Über die Unterbringung des Unmündigen in einer Anstalt entschei-
det auf Antrag des Vormundes die Vormundschaftsbehörde oder, 
wenn Gefahr im Verzuge liegt, auch der Vormund. 

2 Im übrigen gelten die Vorschriften über die Zuständigkeit, die ge-
richtliche Beurteilung und das Verfahren bei fürsorgerischer Freiheits-
entziehung gegenüber mündigen oder entmündigten Personen sinnge-
mäss. 

3 Hat das Kind das 16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt, so kann es 
nicht selber gerichtliche Beurteilung verlangen. 

  

286 Berichtigung durch die Redaktionskommission der Bundesversammlung [Art. 33 GVG – 
AS 1974 1051]. 

287 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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Art. 406288 

1 Steht der Bevormundete im Mündigkeitsalter, so erstreckt sich die 
Fürsorge auf den Schutz und Beistand in allen persönlichen Angele-
genheiten. 

2 Liegt Gefahr im Verzuge, so kann der Vormund nach den Bestim-
mungen über die fürsorgerische Freiheitsentziehung die Unterbrin-
gung oder Zurückbehaltung in einer Anstalt anordnen. 

Art. 407 

Der Vormund vertritt den Bevormundeten in allen rechtlichen Angele-
genheiten, unter Vorbehalt der Mitwirkung der vormundschaftlichen 
Behörden. 

Art. 408 

Zu Lasten des Bevormundeten dürfen keine Bürgschaften eingegan-
gen, keine erheblichen Schenkungen vorgenommen und keine Stiftun-
gen errichtet werden. 

Art. 409 
1 Ist der Bevormundete urteilsfähig und wenigstens 16 Jahre alt, so hat 
ihn der Vormund bei wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, vor 
der Entscheidung um seine Ansicht zu befragen. 

2 Die Zustimmung des Bevormundeten befreit den Vormund nicht von 
seiner Verantwortlichkeit. 

Art. 410 
1 Ist der Bevormundete urteilsfähig, so kann er Verpflichtungen einge-
hen oder Rechte aufgeben, sobald der Vormund ausdrücklich oder 
stillschweigend zum voraus seine Zustimmung gegeben hat oder nach-
träglich das Geschäft genehmigt. 

2 Der andere Teil wird frei, wenn die Genehmigung nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist erfolgt, die er selber ansetzt oder durch das 
Gericht ansetzen lässt. 

Art. 411 
1 Erfolgt die Genehmigung des Vormundes nicht, so kann jeder Teil 
die vollzogenen Leistungen zurückfordern, der Bevormundete haftet 
jedoch nur insoweit, als die Leistung in seinem Nutzen verwendet 

  

288 Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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wurde, oder als er zur Zeit der Rückforderung noch bereichert ist oder 
sich böswillig der Bereicherung entäussert hat. 

2 Hat der Bevormundete den andern Teil zu der irrtümlichen Annahme 
seiner Handlungsfähigkeit verleitet, so ist er ihm für den verursachten 
Schaden verantwortlich. 

Art. 412 

Der Bevormundete, dem die Vormundschaftsbehörde den selbständi-
gen Betrieb eines Berufes oder Gewerbes ausdrücklich oder still-
schweigend gestattet, kann alle Geschäfte vornehmen, die zu dem 
regelmässigen Betriebe gehören, und haftet hieraus mit seinem ganzen 
Vermögen. 

Art. 413 
1 Der Vormund hat das Vermögen des Bevormundeten sorgfältig zu 
verwalten. 

2 Er hat über die Verwaltung Rechnung zu führen und diese der Vor-
mundschaftsbehörde in den von ihr angesetzten Perioden, mindestens 
aber alle zwei Jahre, zur Prüfung vorzulegen. 

3 Ist der Bevormundete urteilsfähig und wenigstens 16 Jahre alt, so 
soll er, soweit tunlich, zur Rechnungsablegung zugezogen werden. 

Art. 414 

Was einem Bevormundeten zur freien Verwendung zugewiesen wird, 
oder was er mit Einwilligung des Vormundes durch eigene Arbeit 
erwirbt, kann er frei verwalten. 

Art. 415 
1 Die Vormundschaft wird in der Regel auf zwei Jahre übertragen. 

2 Nach Ablauf der Amtsdauer kann der Vormund je auf weitere zwei 
Jahre mit einfacher Bestätigung im Amte bleiben. 

3 Nach Ablauf von vier Jahren ist er befugt, die Weiterführung der 
Vormundschaft abzulehnen. 

Art. 416 

Der Vormund hat Anspruch auf eine Entschädigung, die aus dem Ver-
mögen des Bevormundeten entrichtet und von der Vormundschafts-
behörde für jede Rechnungsperiode nach der Mühe, die die Verwal-
tung verursacht, und nach dem Ertrage des Vermögens festgesetzt 
wird. 
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Zweiter Abschnitt: Das Amt des Beistandes 

Art. 417 
1 Die Beistandschaft hat unter Vorbehalt der Bestimmungen über die 
Mitwirkung eines Beirates auf die Handlungsfähigkeit der verbeistän-
deten Person keinen Einfluss. 

2 Die Amtsdauer und die Entschädigung werden von der Vormund-
schaftsbehörde festgestellt. 

Art. 418 

Wird dem Beistand die Besorgung einer einzelnen Angelegenheit 
übertragen, so hat er die Anweisungen der Vormundschaftsbehörde 
genau zu beobachten. 

Art. 419 
1 Wird dem Beistand die Verwaltung oder Überwachung eines Ver-
mögens übertragen, so hat er sich auf die Verwaltung und die Fürsor-
ge für die Erhaltung des Vermögens zu beschränken. 

2 Verfügungen, die darüber hinausgehen, darf er nur auf Grund beson-
derer Ermächtigung vornehmen, die ihm der Vertretene selbst oder, 
wenn dieser hiezu nicht fähig ist, die Vormundschaftsbehörde erteilt. 

Dritter Abschnitt:  
Die Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden 

Art. 420 
1 Gegen die Handlungen des Vormundes kann der Bevormundete, der 
urteilsfähig ist, sowie jedermann, der ein Interesse hat, bei der Vor-
mundschaftsbehörde Beschwerde führen. 

2 Gegen die Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde kann binnen zehn 
Tagen nach deren Mitteilung bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde 
geführt werden. 

Art. 421 

Die Zustimmung der Vormundschaftsbehörde wird für folgende Fälle 
gefordert: 

1. Kauf, Verkauf, Verpfändung und andere dingliche Belastung 
von Grundstücken; 
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2. Kauf, Verkauf und Verpfändung anderer Vermögenswerte, 
sobald diese Geschäfte nicht unter die Führung der gewöhn-
lichen Verwaltung und Bewirtschaftung fallen; 

3. Bauten, die über die gewöhnlichen Verwaltungshandlungen 
hinausgehen; 

4. Gewährung und Aufnahme von Darlehen; 

5. Eingehung wechselrechtlicher Verbindlichkeiten; 

6. Pachtverträge, sobald sie auf ein Jahr oder länger, und Miet-
verträge über Räumlichkeiten, sobald sie auf wenigstens drei 
Jahre abgeschlossen werden; 

7. Ermächtigung des Bevormundeten zum selbständigen Betrieb 
eines Berufes oder Gewerbes; 

8. Prozessführung, Abschluss eines Vergleichs, eines Schieds-
vertrages oder eines Nachlassvertrages, unter Vorbehalt der 
vorläufigen Verfügungen des Vormundes in dringenden Fäl-
len; 

9. Eheverträge und Erbteilungsverträge; 

10. Erklärung der Zahlungsunfähigkeit; 

11. Versicherungsverträge auf das Leben des Bevormundeten; 

12. Verträge über die berufliche Ausbildung des Bevormundeten; 

13. …289 

14. Verlegung des Wohnsitzes des Bevormundeten. 

Art. 422 

Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde wird, nachdem die Beschluss-
fassung der Vormundschaftsbehörde vorausgegangen ist, für folgende 
Fälle gefordert: 

1.290 Adoption eines Bevormundeten oder durch einen Bevormun-
deten; 

2. Erwerb eines Bürgerrechts oder Verzicht auf ein solches; 

3. Übernahme oder Liquidation eines Geschäftes, Eintritt in eine 
Gesellschaft mit persönlicher Haftung oder erheblicher Kapi-
talbeteiligung; 

4. Leibgedings-, Leibrenten- und Verpfründungsverträge; 

5. Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft und Abschluss 
eines Erbvertrages; 

  

289 Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). 
290 Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  

(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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6. …291 

7. Verträge zwischen Mündel und Vormund. 

Art. 423 
1 Die Vormundschaftsbehörde prüft die periodischen Berichte und 
Rechnungen des Vormundes und verlangt, wo es ihr notwendig er-
scheint, deren Ergänzung und Berichtigung. 

2 Sie erteilt oder verweigert die Genehmigung der Berichte und Rech-
nungen und trifft nötigenfalls die für die Wahrung der Interessen des 
Mündels angezeigten Massregeln. 

3 Die Kantone können der Aufsichtsbehörde eine Nachprüfung und 
die Genehmigung übertragen. 

Art. 424 

Ist ein Geschäft ohne die vom Gesetze verlangte Zustimmung der 
zuständigen vormundschaftlichen Behörde für den Bevormundeten 
abgeschlossen worden, so hat es für ihn nur die Wirkung eines ohne 
Zustimmung seines Vertreters von ihm selbst abgeschlossenen Ge-
schäftes. 

Art. 425 
1 Die Kantone haben die Mitwirkung der Behörden auf dem Wege der 
Verordnung näher zu regeln. 

2 Sie haben namentlich Bestimmungen aufzustellen über die Anlage 
und Verwahrung des Mündelvermögens sowie die Art der Rech-
nungsführung und Rechnungsstellung und der Berichterstattung. 

3 Diese Erlasse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des 
Bundes292. 

Vierter Abschnitt:  
Die Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe 

Art. 426 

Der Vormund und die Mitglieder der vormundschaftlichen Behörden 
haben bei der Ausübung ihres Amtes die Regeln einer sorgfältigen 
Verwaltung zu beobachten und haften für den Schaden, den sie ab-
sichtlich oder fahrlässig verschulden. 

  

291 Aufgehoben durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1). 
292 Ausdruck gemäss Ziff. III des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 

Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 
Diese Änderung ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 
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Art. 427 
1 Wird der Schaden durch den Vormund oder die Mitglieder der vor-
mundschaftlichen Behörden nicht gedeckt, so haftet für den Ausfall 
der Kanton. 

2 Es bleibt jedoch den Kantonen vorbehalten, hinter dem Vormund 
und der Vormundschaftsbehörde vorerst die beteiligten Gemeinden 
oder Kreise haften zu lassen. 

Art. 428 
1 Wird die vormundschaftliche Behörde aus der Führung der Vor-
mundschaft verantwortlich, so ist ein jedes Mitglied haftbar soweit es 
nicht nachweisen kann, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt. 

2 Jedes der haftbaren Mitglieder trägt den Schaden für seinen Anteil. 

Art. 429 
1 Sind der Vormund und die Mitglieder der Vormundschaftsbehörde 
zugleich haftbar, so haften letztere nur für das, was vom Vormund 
nicht erhältlich ist. 

2 Sind die Mitglieder der Aufsichtsbehörde und diejenigen der Vor-
mundschaftsbehörde zugleich haftbar, so haften die erstern nur für 
das, was von den letztern nicht erhältlich ist. 

3 Aus Arglist haften alle verantwortlichen Personen unmittelbar und 
solidarisch. 

Art. 429a293 

1 Wer durch eine widerrechtliche Freiheitsentziehung verletzt wird, 
hat Anspruch auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung 
es rechtfertigt, auf Genugtuung. 

2 Haftbar ist der Kanton unter Vorbehalt des Rückgriffs gegen die Per-
sonen, welche die Verletzung absichtlich oder grobfahrlässig verur-
sacht haben. 

Art. 430 
1 Über die Verantwortlichkeitsklage gegen den Vormund und die Mit-
glieder der vormundschaftlichen Behörden sowie gegen die Gemein-
den oder Kreise und den Kanton entscheidet das Gericht. 

2 Die Klage aus der Verantwortlichkeit darf nicht von der vorgängigen 
Prüfung durch eine Verwaltungsbehörde abhängig gemacht werden. 

  

293 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 

294 Ursprünglich Bst. C. 
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Zwölfter Titel: Das Ende der Vormundschaft 

Erster Abschnitt: Das Ende der Bevormundung 

Art. 431 
1 Die Vormundschaft über eine unmündige Person hört mit dem Zeit-
punkt auf, da die Mündigkeit eintritt. 

2 …295 

Art. 432 
1 Die Vormundschaft über eine zu Freiheitsstrafe verurteilte Person 
hört auf mit der Beendigung der Haft. 

2 Die zeitweilige oder bedingte Entlassung hebt die Vormundschaft 
nicht auf. 

Art. 433 
1 Die Vormundschaft über andere Personen endigt mit der Aufhebung 
durch die zuständige Behörde. 

2 Die Behörde ist zu dieser Aufhebung verpflichtet, sobald ein Grund 
zur Bevormundung nicht mehr besteht. 

3 Der Bevormundete sowie jedermann, der ein Interesse hat, kann die 
Aufhebung der Vormundschaft beantragen. 

Art. 434 
1 Die Ordnung des Verfahrens erfolgt durch die Kantone. 

2 Die Weiterziehung an das Bundesgericht bleibt vorbehalten. 

Art. 435 
1 Wurde die Entmündigung veröffentlicht, so ist auch die Aufhebung 
zu veröffentlichen. 

2 Die Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit hängt von der Veröf-
fentlichung nicht ab. 

3 Wurde die Entmündigung dem Betreibungsamt mitgeteilt, so ist 
auch die Aufhebung oder die Übertragung an einen neuen Wohnort 
mitzuteilen.296 

  

295 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (AS 1995 1126; BBl 1993 I 1169). 
296 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  

(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Art. 436 

Die Aufhebung einer wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche 
angeordneten Vormundschaft darf nur erfolgen, nachdem das Gutach-
ten von Sachverständigen eingeholt und festgestellt ist, dass der Be-
vormundungsgrund nicht mehr besteht. 

Art. 437 

Die Aufhebung einer wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften 
Lebenswandels oder wegen der Art und Weise der Vermögensverwal-
tung angeordneten Vormundschaft darf der Bevormundete nur dann 
beantragen, wenn er seit mindestens einem Jahre mit Hinsicht auf den 
Bevormundungsgrund nicht mehr Anlass zu Beschwerden gegeben 
hat. 

Art. 438 

Die Aufhebung einer auf eigenes Begehren des Bevormundeten ange-
ordneten Vormundschaft darf nur erfolgen, wenn der Grund des 
Begehrens dahingefallen ist. 

Art. 439 
1 Die Vertretung durch den Beistand hört auf mit der Erledigung der 
Angelegenheit, für die er bestellt worden ist. 

2 Die Vermögensverwaltung hört auf, sobald der Grund, aus dem sie 
angeordnet wurde, weggefallen und der Beistand entlassen ist. 

3 Die Beistandschaft des Beirates endigt mit der Aufhebung durch die 
zuständige Behörde nach den Vorschriften über die Aufhebung der 
Vormundschaft. 

Art. 440 
1 Das Aufhören der Beistandschaft ist in einem amtlichen Blatt zu ver-
öffentlichen, wenn deren Anordnung veröffentlicht wurde oder die 
Vormundschaftsbehörde es sonst für angezeigt erachtet. 

2 Das Aufhören der Beistandschaft oder der Wechsel des Wohnsitzes 
der verbeiständeten Person ist dem Betreibungsamt mitzuteilen, wenn 
die Ernennung des Beistandes mitgeteilt wurde.298 

  

297 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

298 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 
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Zweiter Abschnitt:  
Das Ende des vormundschaftlichen Amtes 

Art. 441 

Das Amt des Vormundes hört mit dem Zeitpunkt auf, da er handlungs-
unfähig wird oder stirbt. 

Art. 442 

Das Amt des Vormundes hört auf mit Ablauf der Zeit, für die er 
bestellt worden ist, sofern er nicht bestätigt wird. 

Art. 443 
1 Tritt während der Vormundschaft ein Ausschliessungsgrund ein, so 
hat der Vormund das Amt niederzulegen. 

2 Tritt ein Ablehnungsgrund ein, so kann der Vormund in der Regel 
die Entlassung vor Ablauf der Amtsdauer nicht verlangen. 

Art. 444 

Der Vormund ist verpflichtet, die notwendigen Geschäfte der Vor-
mundschaft weiter zu führen, bis sein Nachfolger das Amt übernom-
men hat. 

Art. 445 
1 Macht sich der Vormund einer groben Nachlässigkeit oder eines 
Missbrauchs seiner amtlichen Befugnisse schuldig, begeht er eine 
Handlung, die ihn der Vertrauensstellung unwürdig erscheinen lässt, 
oder wird er zahlungsunfähig, so ist er von der Vormundschafts-
behörde seines Amtes zu entheben. 

2 Genügt er seinen vormundschaftlichen Pflichten nicht, so kann ihn 
die Vormundschaftsbehörde, auch wenn ihn kein Verschulden trifft, 
aus dem Amte entlassen, sobald die Interessen des Bevormundeten 
gefährdet sind. 

Art. 446 
1 Die Amtsenthebung kann sowohl von dem Bevormundeten, der 
urteilsfähig ist, als auch von jedermann, der ein Interesse hat, bean-
tragt werden. 

2 Wird der Vormundschaftsbehörde auf anderem Wege ein Ent-
hebungsgrund bekannt, so hat sie von Amtes wegen zur Enthebung zu 
schreiten. 
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Art. 447 
1 Vor der Enthebung hat die Vormundschaftsbehörde die Umstände 
des Falles zu untersuchen und den Vormund anzuhören. 

2 Bei geringen Unregelmässigkeiten kann die Enthebung bloss ange-
droht und dem Vormund eine Busse bis auf 100 Franken auferlegt 
werden. 

Art. 448 

Ist Gefahr im Verzuge, so kann die Vormundschaftsbehörde den Vor-
mund vorläufig im Amte einstellen und nötigenfalls seine Verhaftung 
und die Beschlagnahme seines Vermögens veranlassen. 

Art. 449 

Neben der Amtsenthebung und der Verhängung von Strafen hat die 
Vormundschaftsbehörde die zur Sicherung des Bevormundeten nöti-
gen Massregeln zu treffen. 

Art. 450 

Gegen die Verfügungen der Vormundschaftsbehörde kann die Ent-
scheidung der Aufsichtsbehörde angerufen werden. 

Dritter Abschnitt: Die Folgen der Beendigung 

Art. 451 

Geht das vormundschaftliche Amt zu Ende, so hat der Vormund der 
Vormundschaftsbehörde einen Schlussbericht zu erstatten und eine 
Schlussrechnung einzureichen sowie das Vermögen zur Übergabe an 
den Bevormundeten, an dessen Erben oder an den Amtsnachfolger 
bereit zu halten. 

Art. 452 

Der Schlussbericht und die Schlussrechnung werden durch die vor-
mundschaftlichen Behörden in gleicher Weise geprüft und genehmigt 
wie die periodische Berichterstattung und Rechnungsstellung. 

Art. 453 
1 Sind der Schlussbericht und die Schlussrechnung genehmigt und das 
Mündelvermögen dem Bevormundeten, dessen Erben oder dem Amts-
nachfolger zur Verfügung gestellt, so spricht die Vormundschafts-
behörde die Entlassung des Vormundes aus. 
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2 Die Schlussrechnung ist dem Bevormundeten, dessen Erben oder 
dem neuen Vormunde zuzustellen unter Hinweis auf die Bestimmun-
gen über die Geltendmachung der Verantwortlichkeit. 

3 Gleichzeitig ist ihnen von der Entlassung des Vormundes oder von 
der Verweigerung der Genehmigung der Schlussrechnung Mitteilung 
zu machen. 

Art. 454 
1 Die Verantwortlichkeitsklage gegenüber dem Vormund und den 
unmittelbar haftbaren Mitgliedern der vormundschaftlichen Behörden 
verjährt mit Ablauf eines Jahres nach Zustellung der Schlussrechnung. 

2 Gegenüber den Mitgliedern der vormundschaftlichen Behörden, die 
nicht unmittelbar haftbar sind, sowie gegenüber den Gemeinden oder 
Kreisen und dem Kanton verjährt die Klage mit Ablauf eines Jahres, 
nachdem sie erhoben werden konnte. 

3 Die Verjährung der Klage gegen die Mitglieder der vormundschaft-
lichen Behörden, gegen die Gemeinden oder Kreise oder den Kanton 
beginnt in keinem Falle vor dem Aufhören der Vormundschaft. 

Art. 455 
1 Liegt ein Rechnungsfehler vor oder konnte ein Verantwortlichkeits-
grund und erst nach Beginn der ordentlichen Verjährungsfrist entdeckt 
werden, so verjährt die Verantwortlichkeitsklage mit Ablauf eines Jah-
res, nachdem der Fehler oder der Verantwortlichkeitsgrund entdeckt 
worden ist, in jedem Falle aber mit Ablauf von zehn Jahren seit Be-
ginn der ordentlichen Verjährungsfrist. 

2 Wird die Verantwortlichkeitsklage aus einer strafbaren Handlung 
hergeleitet, so kann sie auch nach Ablauf dieser Fristen noch so lange 
geltend gemacht werden, als die Strafklage nicht verjährt ist. 

Art. 456299 

  

299 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994 (AS 1995 1227;  
BBl 1991 III 1). 
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Dritter Teil: Das Erbrecht 

Erste Abteilung: Die Erben 

Dreizehnter Titel: Die gesetzlichen Erben 

Art. 457 
1 Die nächsten Erben eines Erblassers sind seine Nachkommen. 

2 Die Kinder erben zu gleichen Teilen. 

3 An die Stelle vorverstorbener Kinder treten ihre Nachkommen, und 
zwar in allen Graden nach Stämmen. 

Art. 458 
1 Hinterlässt der Erblasser keine Nachkommen, so gelangt die Erb-
schaft an den Stamm der Eltern. 

2 Vater und Mutter erben nach Hälften. 

3 An die Stelle von Vater oder Mutter, die vorverstorben sind, treten 
ihre Nachkommen, und zwar in allen Graden nach Stämmen. 

4 Fehlt es an Nachkommen auf einer Seite, so fällt die ganze Erbschaft 
an die Erben der andern Seite. 

Art. 459 
1 Hinterlässt der Erblasser weder Nachkommen noch Erben des elter-
lichen Stammes, so gelangt die Erbschaft an den Stamm der Gross-
eltern. 

2 Überleben die Grosseltern der väterlichen und die der mütterlichen 
Seite den Erblasser, so erben sie auf jeder Seite zu gleichen Teilen. 

3 An die Stelle eines vorverstorbenen Grossvaters oder einer vorver-
storbenen Grossmutter treten ihre Nachkommen, und zwar in allen 
Graden nach Stämmen. 

4 Ist der Grossvater oder die Grossmutter auf der väterlichen oder der 
mütterlichen Seite vorverstorben, und fehlt es auch an Nachkommen 
des Vorverstorbenen, so fällt die ganze Hälfte an die vorhandenen 
Erben der gleichen Seite. 

5 Fehlt es an Erben der väterlichen oder der mütterlichen Seite, so fällt 
die ganze Erbschaft an die Erben der andern Seite. 

  

300 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit  
1. April 1973 (AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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Art. 460301 

Mit dem Stamm der Grosseltern hört die Erbberechtigung der Ver-
wandten auf. 

Art. 461302 

Art. 462303 

Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene Partnerinnen 
oder Partner erhalten: 

1. wenn sie mit Nachkommen zu teilen haben, die Hälfte der 
Erbschaft; 

2. wenn sie mit Erben des elterlichen Stammes zu teilen haben, 
drei Viertel der Erbschaft; 

3. wenn auch keine Erben des elterlichen Stammes vorhanden 
sind, die ganze Erbschaft. 

Art. 463–464304 

Art. 465305 

Art. 466306 

Hinterlässt der Erblasser keine Erben, so fällt die Erbschaft an den 
Kanton, in dem der Erblasser den letzten Wohnsitz gehabt hat, oder an 
die Gemeinde, die von der Gesetzgebung dieses Kantons als berech-
tigt bezeichnet wird. 

  

301 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

302 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976 (AS 1977 237; BBl 1974 II 1). 
303 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 

seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
304 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191) 
305 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972 (AS 1972 2819; BBl 1971 I 1200). 

Siehe jedoch Art. 12a SchlT hiernach. 
306 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  

(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 
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Vierzehnter Titel: Die Verfügungen von Todes wegen 

Erster Abschnitt: Die Verfügungsfähigkeit 

Art. 467 

Wer urteilsfähig ist und das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, ist befugt, 
unter Beobachtung der gesetzlichen Schranken und Formen über sein 
Vermögen letztwillig zu verfügen. 

Art. 468 

Zur Abschliessung eines Erbvertrages bedarf der Erblasser der Mün-
digkeit. 

Art. 469 
1 Verfügungen, die der Erblasser unter dem Einfluss von Irrtum, arg-
listiger Täuschung, Drohung oder Zwang errichtet hat, sind ungültig. 

2 Sie erlangen jedoch Gültigkeit, wenn sie der Erblasser nicht binnen 
Jahresfrist aufhebt, nachdem er von dem Irrtum oder von der Täu-
schung Kenntnis erhalten hat oder der Einfluss von Zwang oder Dro-
hung weggefallen ist. 

3 Enthält eine Verfügung einen offenbaren Irrtum in Bezug auf Perso-
nen oder Sachen, und lässt sich der wirkliche Wille des Erblassers mit 
Bestimmtheit feststellen, so ist die Verfügung in diesem Sinne richtig 
zu stellen. 

Zweiter Abschnitt: Die Verfügungsfreiheit 

Art. 470 
1 Wer Nachkommen, Eltern, den Ehegatten, eine eingetragene Partne-
rin oder einen eingetragenen Partner hinterlässt, kann bis zu deren 
Pflichtteil über sein Vermögen von Todes wegen verfügen.307 

2 Wer keine der genannten Erben hinterlässt, kann über sein ganzes 
Vermögen von Todes wegen verfügen. 

  

307 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 
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Art. 471308 

Der Pflichtteil beträgt: 

1. für einen Nachkommen drei Viertel des gesetzlichen Erb-
anspruches; 

2. für jedes der Eltern die Hälfte; 

3.309 für den überlebenden Ehegatten, die eingetragene Partnerin 
oder den eingetragenen Partner die Hälfte. 

Art. 472310 

Art. 473 
1 Der Erblasser kann dem überlebenden Ehegatten durch Verfügung 
von Todes wegen gegenüber den gemeinsamen Nachkommen die 
Nutzniessung an dem ganzen ihnen zufallenden Teil der Erbschaft 
zuwenden.311 

2 Diese Nutzniessung tritt an die Stelle des dem Ehegatten neben die-
sen Nachkommen zustehenden gesetzlichen Erbrechts. Neben dieser 
Nutzniessung beträgt der verfügbare Teil einen Viertel des Nach-
lasses.312 

3 Im Falle der Wiederverheiratung entfällt die Nutzniessung auf jenem 
Teil der Erbschaft, der im Zeitpunkt des Erbganges nach den ordent-
lichen Bestimmungen über den Pflichtteil der Nachkommen nicht 
hätte mit der Nutzniessung belastet werden können.313 

Art. 474 
1 Der verfügbare Teil berechnet sich nach dem Stande des Vermögens 
zur Zeit des Todes des Erblassers. 

  

308 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

309 Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

310 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191). 
311 Fassung gemäss Ziff. I des ZGB vom 5. Okt 2001, in Kraft seit 1. März 2002  

(AS 2002 269 270; BBl 2001 1121 2011 2111). 
312 Fassung gemäss Ziff. I des ZGB vom 5. Okt 2001, in Kraft seit 1. März 2002  

(AS 2002 269 270; BBl 2001 1121 2011 2111). 
313 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  

(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 
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2 Bei der Berechnung sind die Schulden des Erblassers, die Auslagen 
für das Begräbnis, für die Siegelung und Inventaraufnahme sowie die 
Ansprüche der Hausgenossen auf Unterhalt während eines Monats 
von der Erbschaft abzuziehen. 

Art. 475 

Die Zuwendungen unter Lebenden werden insoweit zum Vermögen 
hinzugerechnet, als sie der Herabsetzungsklage unterstellt sind. 

Art. 476 

Ist ein auf den Tod des Erblassers gestellter Versicherungsanspruch 
mit Verfügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines 
Dritten begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf 
einen Dritten übertragen worden, so wird der Rückkaufswert des Ver-
sicherungsanspruches im Zeitpunkt des Todes des Erblassers zu des-
sen Vermögen gerechnet. 

Art. 477 

Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen einem 
Erben den Pflichtteil zu entziehen: 

1.314 wenn der Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine diesem 
nahe verbundene Person eine schwere Straftat begangen hat; 

2. wenn er gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen An-
gehörigen die ihm obliegenden familienrechtlichen Pflichten 
schwer verletzt hat. 

Art. 478 
1 Der Enterbte kann weder an der Erbschaft teilnehmen noch die Her-
absetzungsklage geltend machen. 

2 Der Anteil des Enterbten fällt, sofern der Erblasser nicht anders ver-
fügt hat, an die gesetzlichen Erben des Erblassers, wie wenn der Ent-
erbte den Erbfall nicht erlebt hätte. 

3 Die Nachkommen des Enterbten behalten ihr Pflichtteilsrecht, wie 
wenn der Enterbte den Erbfall nicht erlebt hätte. 

Art. 479 
1 Eine Enterbung ist nur dann gültig, wenn der Erblasser den Ent-
erbungsgrund in seiner Verfügung angegeben hat. 

  

314  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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2 Ficht der Enterbte die Enterbung wegen Unrichtigkeit dieser Angabe 
an, so hat der Erbe oder Bedachte, der aus der Enterbung Vorteil zieht, 
deren Richtigkeit zu beweisen. 

3 Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden oder ist ein Ent-
erbungsgrund nicht angegeben, so wird die Verfügung insoweit auf-
recht erhalten, als sich dies mit dem Pflichtteil des Enterbten verträgt, 
es sei denn, dass der Erblasser die Verfügung in einem offenbaren 
Irrtum über den Enterbungsgrund getroffen hat. 

Art. 480 
1 Bestehen gegen einen Nachkommen des Erblassers Verlustscheine, 
so kann ihm der Erblasser die Hälfte seines Pflichtteils entziehen, 
wenn er diese den vorhandenen und später geborenen Kindern dessel-
ben zuwendet. 

2 Diese Enterbung fällt jedoch auf Begehren des Enterbten dahin, 
wenn bei der Eröffnung des Erbganges Verlustscheine nicht mehr 
bestehen, oder wenn deren Gesamtbetrag einen Vierteil des Erbteils 
nicht übersteigt. 

Dritter Abschnitt: Die Verfügungsarten 

Art. 481 
1 Der Erblasser kann in den Schranken der Verfügungsfreiheit über 
sein Vermögen mit letztwilliger Verfügung oder mit Erbvertrag ganz 
oder teilweise verfügen. 

2 Der Teil, über den er nicht verfügt hat, fällt an die gesetzlichen 
Erben. 

Art. 482 
1 Der Erblasser kann seinen Verfügungen Auflagen oder Bedingungen 
anfügen, deren Vollziehung, sobald die Verfügung zur Ausführung 
gelangt ist, jedermann verlangen darf, der an ihnen ein Interesse hat. 

2 Unsittliche oder rechtswidrige Auflagen und Bedingungen machen 
die Verfügung ungültig. 

3 Sind sie lediglich für andere Personen lästig oder sind sie unsinnig, 
so werden sie als nicht vorhanden betrachtet. 

4 Wird ein Tier mit einer Zuwendung von Todes wegen bedacht, so 
gilt die entsprechende Verfügung als Auflage, für das Tier tiergerecht 
zu sorgen.315 

  

315  Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 
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Art. 483 
1 Der Erblasser kann für die ganze Erbschaft oder für einen Bruchteil 
einen oder mehrere Erben einsetzen. 

2 Als Erbeinsetzung ist jede Verfügung zu betrachten, nach der ein 
Bedachter die Erbschaft insgesamt oder zu einem Bruchteil erhalten 
soll. 

Art. 484 
1 Der Erblasser kann einem Bedachten, ohne ihn als Erben einzuset-
zen, einen Vermögensvorteil als Vermächtnis zuwenden. 

2 Er kann ihm eine einzelne Erbschaftssache oder die Nutzniessung an 
der Erbschaft im ganzen oder zu einem Teil vermachen oder die Erben 
oder Vermächtnisnehmer beauftragen, ihm Leistungen aus dem Werte 
der Erbschaft zu machen oder ihn von Verbindlichkeiten zu befreien. 

3 Vermacht der Erblasser eine bestimmte Sache, so wird der Be-
schwerte, wenn sich diese in der Erbschaft nicht vorfindet und kein 
anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, nicht 
verpflichtet. 

Art. 485 
1 Die Sache ist dem Bedachten in dem Zustande und in der Beschaf-
fenheit, mit Schaden und mit Zuwachs, frei oder belastet auszuliefern, 
wie sie sich zur Zeit der Eröffnung des Erbganges vorfindet. 

2 Für Aufwendungen, die der Beschwerte seit der Eröffnung des Erb-
ganges auf die Sache gemacht hat, sowie für Verschlechterungen, die 
seither eingetreten sind, steht er in den Rechten und Pflichten eines 
Geschäftsführers ohne Auftrag. 

Art. 486 
1 Übersteigen die Vermächtnisse den Betrag der Erbschaft oder der 
Zuwendung an den Beschwerten oder den verfügbaren Teil, so kann 
ihre verhältnismässige Herabsetzung verlangt werden. 

2 Erleben die Beschwerten den Tod des Erblassers nicht, oder sind sie 
erbunwürdig, oder erklären sie die Ausschlagung, so bleiben die Ver-
mächtnisse gleichwohl in Kraft. 

3 Hat der Erblasser ein Vermächtnis zugunsten eines der gesetzlichen 
oder eingesetzten Erben aufgestellt, so kann dieser es auch dann bean-
spruchen, wenn er die Erbschaft ausschlägt. 
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Art. 487 

Der Erblasser kann in seiner Verfügung eine oder mehrere Personen 
bezeichnen, denen die Erbschaft oder das Vermächtnis für den Fall 
des Vorabsterbens oder der Ausschlagung des Erben oder Vermächt-
nisnehmers zufallen soll. 

Art. 488 
1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben 
als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft einem andern als Nacher-
ben auszuliefern. 

2 Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden. 

3 Die gleichen Bestimmungen gelten für das Vermächtnis. 

Art. 489 
1 Als Zeitpunkt der Auslieferung ist, wenn die Verfügung es nicht 
anders bestimmt, der Tod des Vorerben zu betrachten. 

2 Wird ein anderer Zeitpunkt genannt, und ist dieser zur Zeit des 
Todes des Vorerben noch nicht eingetreten, so geht die Erbschaft 
gegen Sicherstellung auf die Erben des Vorerben über. 

3 Kann der Zeitpunkt aus irgendeinem Grunde nicht mehr eintreten, so 
fällt die Erbschaft vorbehaltlos an die Erben des Vorerben. 

Art. 490 
1 In allen Fällen der Nacherbeneinsetzung hat die zuständige Behörde 
die Aufnahme eines Inventars anzuordnen. 

2 Die Auslieferung der Erbschaft an den Vorerben erfolgt, sofern ihn 
der Erblasser nicht ausdrücklich von dieser Pflicht befreit hat, nur 
gegen Sicherstellung, die bei Grundstücken durch Vormerkung der 
Auslieferungspflicht im Grundbuch geleistet werden kann. 

3 Vermag der Vorerbe diese Sicherstellung nicht zu leisten, oder 
gefährdet er die Anwartschaft des Nacherben, so ist die Erbschaftsver-
waltung anzuordnen. 

Art. 491 
1 Der Vorerbe erwirbt die Erbschaft wie ein anderer eingesetzter Erbe. 

2 Er wird Eigentümer der Erbschaft unter der Pflicht zur Auslieferung. 

Art. 492 
1 Der Nacherbe erwirbt die Erbschaft des Erblassers, wenn er den für 
die Auslieferung bestimmten Zeitpunkt erlebt hat. 
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2 Erlebt er diesen Zeitpunkt nicht, so verbleibt die Erbschaft, wenn der 
Erblasser nicht anders verfügt hat, dem Vorerben. 

3 Erlebt der Vorerbe den Tod des Erblassers nicht, oder ist er erb-
unwürdig, oder schlägt er die Erbschaft aus, so fällt sie an den Nach-
erben. 

Art. 493 
1 Der Erblasser ist befugt, den verfügbaren Teil seines Vermögens 
ganz oder teilweise für irgendeinen Zweck als Stiftung zu widmen. 

2 Die Stiftung ist jedoch nur dann gültig, wenn sie den gesetzlichen 
Vorschriften entspricht. 

Art. 494 
1 Der Erblasser kann sich durch Erbvertrag einem andern gegenüber 
verpflichten, ihm oder einem Dritten seine Erbschaft oder ein Ver-
mächtnis zu hinterlassen. 

2 Er kann über sein Vermögen frei verfügen. 

3 Verfügungen von Todes wegen oder Schenkungen, die mit seinen 
Verpflichtungen aus dem Erbvertrag nicht vereinbar sind, unterliegen 
jedoch der Anfechtung. 

Art. 495 
1 Der Erblasser kann mit einem Erben einen Erbverzichtvertrag oder 
Erbauskauf abschliessen. 

2 Der Verzichtende fällt beim Erbgang als Erbe ausser Betracht. 

3 Wo der Vertrag nicht etwas anderes anordnet, wirkt der Erbverzicht 
auch gegenüber den Nachkommen des Verzichtenden. 

Art. 496 
1 Sind im Erbvertrag bestimmte Erben an Stelle des Verzichtenden 
eingesetzt, so fällt der Verzicht dahin, wenn diese die Erbschaft aus 
irgendeinem Grunde nicht erwerben. 

2 Ist der Verzicht zugunsten von Miterben erfolgt, so wird vermutet, 
dass er nur gegenüber den Erben des Stammes, der sich vom nächsten 
ihnen gemeinsamen Vorfahren ableitet, ausgesprochen sei und gegen-
über entfernteren Erben nicht bestehe. 

Art. 497 

Ist der Erblasser zur Zeit der Eröffnung des Erbganges zahlungs-
unfähig, und werden seine Gläubiger von den Erben nicht befriedigt, 
so können der Verzichtende und seine Erben insoweit in Anspruch 
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genommen werden, als sie für den Erbverzicht innerhalb der letzten 
fünf Jahre vor dem Tode des Erblassers aus dessen Vermögen eine 
Gegenleistung erhalten haben und hieraus zur Zeit des Erbganges 
noch bereichert sind. 

Vierter Abschnitt: Die Verfügungsformen 

Art. 498 

Der Erblasser kann eine letztwillige Verfügung entweder mit öffent-
licher Beurkundung oder eigenhändig oder durch mündliche Erklä-
rung errichten. 

Art. 499 

Die öffentliche letztwillige Verfügung erfolgt unter Mitwirkung von 
zwei Zeugen vor dem Beamten, Notar oder einer anderen Urkundsper-
son, die nach kantonalem Recht mit diesen Geschäften betraut sind. 

Art. 500 
1 Der Erblasser hat dem Beamten seinen Willen mitzuteilen, worauf 
dieser die Urkunde aufsetzt oder aufsetzen lässt und dem Erblasser zu 
lesen gibt. 

2 Die Urkunde ist vom Erblasser zu unterschreiben. 

3 Der Beamte hat die Urkunde zu datieren und ebenfalls zu unter-
schreiben. 

Art. 501 
1 Der Erblasser hat unmittelbar nach der Datierung und Unterzeich-
nung den zwei Zeugen in Gegenwart des Beamten zu erklären, dass er 
die Urkunde gelesen habe und dass sie seine letztwillige Verfügung 
enthalte. 

2 Die Zeugen haben auf der Urkunde mit ihrer Unterschrift zu bestäti-
gen, dass der Erblasser vor ihnen diese Erklärung abgegeben und dass 
er sich nach ihrer Wahrnehmung dabei im Zustande der Verfügungs-
fähigkeit befunden habe. 

3 Es ist nicht erforderlich, dass die Zeugen vom Inhalt der Urkunde 
Kenntnis erhalten. 
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Art. 502 
1 Wenn der Erblasser die Urkunde nicht selbst liest und unterschreibt, 
so hat sie ihm der Beamte in Gegenwart der beiden Zeugen vorzule-
sen, und der Erblasser hat daraufhin zu erklären, die Urkunde enthalte 
seine Verfügung. 

2 Die Zeugen haben in diesem Falle nicht nur die Erklärung des Erb-
lassers und ihre Wahrnehmung über seine Verfügungsfähigkeit zu 
bezeugen, sondern auch mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass die 
Urkunde in ihrer Gegenwart dem Erblasser vom Beamten vorgelesen 
worden sei. 

Art. 503 
1 Personen, die nicht handlungsfähig sind, die sich infolge eines straf-
gerichtlichen Urteils nicht im Besitz der bürgerlichen Ehren und 
Rechte316 befinden, oder die des Schreibens und Lesens unkundig 
sind, sowie die Verwandten317 in gerader Linie und Geschwister des 
Erblassers und deren Ehegatten und der Ehegatte des Erblassers selbst 
können bei der Errichtung der öffentlichen Verfügung weder als beur-
kundender Beamter noch als Zeugen mitwirken. 

2 Der beurkundende Beamte und die Zeugen sowie die Verwandten in 
gerader Linie und die Geschwister oder Ehegatten dieser Personen 
dürfen in der Verfügung nicht bedacht werden. 

Art. 504 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die mit der Beurkundung 
betrauten Beamten die Verfügungen im Original oder in einer Ab-
schrift entweder selbst aufbewahren oder einer Amtsstelle zur Aufbe-
wahrung übergeben. 

  

316 Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ist heute abgeschafft (Aufhebung der 
Art. 52, 76, 171 und 284 StGB – SR 311.0 – sowie der Art. 28 Abs. 2 Satz 2 in der 
Fassung vom 13. Juni 1927 – BS 3 391 –, 29 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung vom  
13. Juni 1941 – BS 3 391 –, 39 und 57 MStG, in der Fassung vom 13. Juni 1941 –  
SR 321.0). Jedoch fallen die Folgen einer solchen, in einem Urteil des bürgerlichen 
Strafrechtes vor dem 1. Juli 1971 ausgesprochenen Einstellung in Bezug auf die 
Wählbarkeit in Behörden und öffentliche Ämter nicht dahin (SR 311.0 am Schluss,  
SchlB Änd. vom 18. März 1971 Ziff. III 3 Abs. 3) und ebenso nicht die Folgen der 
Einstellung, die gemäss dem Militärstrafrecht in Urteilen vor dem 1. Febr. 1975 
ausgesprochen wurde (SR 321.0 am Schluss, SchlB Änd. vom 4. Okt. 1974 Ziff. II 2). 

317 Fassung dieses Wortes gemäss Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit  
1. April 1973 (AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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Art. 505 
1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von 
Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und 
Tag der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner 
Unterschrift zu versehen.318 

2 Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass solche Verfügungen offen 
oder verschlossen einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben wer-
den können. 

Art. 506 
1 Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände, wie nahe 
Todesgefahr, Verkehrssperre, Epidemien oder Kriegsereignisse ver-
hindert, sich einer der andern Errichtungsformen zu bedienen, so ist er 
befugt, eine mündliche letztwillige Verfügung zu errichten. 

2 Zu diesem Zwecke hat er seinen letzten Willen vor zwei Zeugen zu 
erklären und sie zu beauftragen, seiner Verfügung die nötige Beurkun-
dung zu verschaffen. 

3 Für die Zeugen gelten die gleichen Ausschliessungsvorschriften wie 
bei der öffentlichen Verfügung. 

Art. 507 
1 Die mündliche Verfügung ist sofort von einem der Zeugen unter 
Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung in Schrift zu 
verfassen, von beiden Zeugen zu unterschreiben und hierauf mit der 
Erklärung, dass der Erblasser ihnen im Zustande der Verfügungsfähig-
keit unter den obwaltenden besonderen Umständen diesen seinen 
letzten Willen mitgeteilt habe, ohne Verzug bei einer Gerichtsbehörde 
niederzulegen. 

2 Die beiden Zeugen können stattdessen die Verfügung mit der glei-
chen Erklärung bei einer Gerichtsbehörde zu Protokoll geben. 

3 Errichtet der Erblasser die mündliche Verfügung im Militärdienst, so 
kann ein Offizier mit Hauptmanns- oder höherem Rang die Gerichts-
behörde ersetzen. 

Art. 508 

Wird es dem Erblasser nachträglich möglich, sich einer der andern 
Verfügungsformen zu bedienen, so verliert nach 14 Tagen, von die-
sem Zeitpunkt an gerechnet, die mündliche Verfügung ihre Gültigkeit. 

  

318 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 4882 4883; BBl 1994 III 516, V 607). 
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Art. 509 
1 Der Erblasser kann seine letztwillige Verfügung jederzeit in einer 
der Formen widerrufen, die für die Errichtung vorgeschrieben sind. 

2 Der Widerruf kann die Verfügung ganz oder zum Teil beschlagen. 

Art. 510 
1 Der Erblasser kann seine letztwillige Verfügung dadurch widerrufen, 
dass er die Urkunde vernichtet. 

2 Wird die Urkunde durch Zufall oder aus Verschulden anderer ver-
nichtet, so verliert die Verfügung unter Vorbehalt der Ansprüche auf 
Schadenersatz gleichfalls ihre Gültigkeit, insofern ihr Inhalt nicht 
genau und vollständig festgestellt werden kann. 

Art. 511 
1 Errichtet der Erblasser eine letztwillige Verfügung, ohne eine früher 
errichtete ausdrücklich aufzuheben, so tritt sie an die Stelle der frühe-
ren Verfügung, soweit sie sich nicht zweifellos als deren blosse Ergän-
zung darstellt. 

2 Ebenso wird eine letztwillige Verfügung über eine bestimmte Sache 
dadurch aufgehoben, dass der Erblasser über die Sache nachher eine 
Verfügung trifft, die mit jener nicht vereinbar ist. 

Art. 512 
1 Der Erbvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der Form der öffentlichen 
letztwilligen Verfügung. 

2 Die Vertragschliessenden haben gleichzeitig dem Beamten ihren 
Willen zu erklären und die Urkunde vor ihm und den zwei Zeugen zu 
unterschreiben. 

Art. 513 
1 Der Erbvertrag kann von den Vertragschliessenden jederzeit durch 
schriftliche Übereinkunft aufgehoben werden. 

2 Der Erblasser kann einseitig einen Erbeinsetzungs- oder Vermächt-
nisvertrag aufheben, wenn sich der Erbe oder Bedachte nach dem 
Abschluss des Vertrages dem Erblasser gegenüber eines Verhaltens 
schuldig macht, das einen Enterbungsgrund darstellt. 

3 Die einseitige Aufhebung hat in einer der Formen zu erfolgen, die 
für die Errichtung der letztwilligen Verfügungen vorgeschrieben sind. 
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Art. 514 

Wer auf Grund eines Erbvertrages Leistungen unter Lebenden zu for-
dern hat, kann, wenn sie nicht vertragsgemäss erfüllt oder sicher-
gestellt werden, nach den Bestimmungen des Obligationenrechtes319 
den Rücktritt erklären. 

Art. 515 
1 Erlebt der Erbe oder Vermächtnisnehmer den Tod des Erblassers 
nicht, so fällt der Vertrag dahin. 

2 Ist der Erblasser zur Zeit des Todes des Erben aus dem Vertrage 
bereichert, so können die Erben des Verstorbenen, wenn es nicht 
anders bestimmt ist, diese Bereicherung herausverlangen. 

Art. 516 

Tritt für den Erblasser nach Errichtung einer Verfügung von Todes 
wegen eine Beschränkung der Verfügungsfreiheit ein, so wird die 
Verfügung nicht aufgehoben, wohl aber der Herabsetzungsklage 
unterstellt. 

Fünfter Abschnitt: Die Willensvollstrecker 

Art. 517 
1 Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung eine oder meh-
rere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines Willens 
beauftragen. 

2 Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie 
haben sich binnen 14 Tagen, von dieser Mitteilung an gerechnet, über 
die Annahme des Auftrages zu erklären, wobei ihr Stillschweigen als 
Annahme gilt. 

3 Sie haben Anspruch auf angemessene Vergütung für ihre Tätigkeit. 

Art. 518 
1 Die Willensvollstrecker stehen, soweit der Erblasser nichts anderes 
verfügt, in den Rechten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsver-
walters. 

2 Sie haben den Willen des Erblassers zu vertreten und gelten ins-
besondere als beauftragt, die Erbschaft zu verwalten, die Schulden des 
Erblassers zu bezahlen, die Vermächtnisse auszurichten und die Tei-
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lung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach 
Vorschrift des Gesetzes auszuführen. 

3 Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen diese 
Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers 
gemeinsam zu. 

Sechster Abschnitt:  
Die Ungültigkeit und Herabsetzung der Verfügungen 

Art. 519 
1 Eine Verfügung von Todes wegen wird auf erhobene Klage für 
ungültig erklärt: 

1. wenn sie vom Erblasser zu einer Zeit errichtet worden ist, da 
er nicht verfügungsfähig war; 

2. wenn sie aus mangelhaftem Willen hervorgegangen ist; 

3. wenn ihr Inhalt oder eine ihr angefügte Bedingung unsittlich 
oder rechtswidrig ist. 

2 Die Ungültigkeitsklage kann von jedermann erhoben werden, der als 
Erbe oder Bedachter ein Interesse daran hat, dass die Verfügung für 
ungültig erklärt werde. 

Art. 520 
1 Leidet die Verfügung an einem Formmangel, so wird sie auf erho-
bene Klage für ungültig erklärt. 

2 Liegt die Formwidrigkeit in der Mitwirkung von Personen, die selber 
oder deren Angehörige in der Verfügung bedacht sind, so werden nur 
diese Zuwendungen für ungültig erklärt. 

3 Für das Recht zur Klage gelten die gleichen Vorschriften wie im 
Falle der Verfügungsunfähigkeit. 

Art. 520a321 

Liegt der Mangel einer eigenhändigen letztwilligen Verfügung darin, 
dass Jahr, Monat oder Tag nicht oder unrichtig angegeben sind, so 
kann sie nur dann für ungültig erklärt werden, wenn sich die erforder-
lichen zeitlichen Angaben nicht auf andere Weise feststellen lassen 
und das Datum für die Beurteilung der Verfügungsfähigkeit, der Rei-

  

320 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 4882 4883; BBl 1994 III 516, V 607). 

321 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 4882 4883; BBl 1994 III 516, V 607). 
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henfolge mehrerer Verfügungen oder einer anderen, die Gültigkeit der 
Verfügung betreffenden Frage notwendig ist. 

Art. 521 
1 Die Ungültigkeitsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres, von dem 
Zeitpunkt an gerechnet, da der Kläger von der Verfügung und dem 
Ungültigkeitsgrund Kenntnis erhalten hat, und in jedem Falle mit 
Ablauf von zehn Jahren, vom Tage der Eröffnung der Verfügung an 
gerechnet. 

2 Gegenüber einem bösgläubigen Bedachten verjährt sie im Falle der 
Verfügungsunfähigkeit des Erblassers oder der Rechtswidrigkeit oder 
Unsittlichkeit unter allen Umständen erst mit dem Ablauf von 30 Jah-
ren. 

3 Einredeweise kann die Ungültigkeit einer Verfügung jederzeit gel-
tend gemacht werden. 

Art. 522 
1 Hat der Erblasser seine Verfügungsbefugnis überschritten, so können 
die Erben, die nicht dem Werte nach ihren Pflichtteil erhalten, die 
Herabsetzung der Verfügung auf das erlaubte Mass verlangen. 

2 Enthält die Verfügung Bestimmungen über die Teile der gesetzli-
chen Erben, so sind sie, wenn kein anderer Wille des Erblassers aus 
der Verfügung ersichtlich ist, als blosse Teilungsvorschriften aufzu-
fassen. 

Art. 523 

Enthält eine Verfügung von Todes wegen Zuwendungen an mehrere 
pflichtteilsberechtigte Erben im Sinne einer Begünstigung, so findet 
bei Überschreitung der Verfügungsbefugnis unter den Miterben eine 
Herabsetzung im Verhältnis der Beträge statt, die ihnen über ihren 
Pflichtteil hinaus zugewendet sind. 

Art. 524 
1 Die Konkursverwaltung eines Erben oder dessen Gläubiger die zur 
Zeit des Erbganges Verlustscheine besitzen, können, wenn der Erblas-
ser den verfügbaren Teil zum Nachteil des Erben überschritten hat und 
dieser auf ihre Aufforderung hin die Herabsetzungsklage nicht anhebt, 
innerhalb der dem Erben gegebenen Frist die Herabsetzung verlangen, 
soweit dies zu ihrer Deckung erforderlich ist. 

2 Die gleiche Befugnis besteht auch gegenüber einer Enterbung, die 
der Enterbte nicht anficht. 
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B. Herabset-
zungsklage 
I. Voraus-
setzungen 
1. Im  
Allgemeinen 

2. Begünstigung 
der Pflichtteils-
berechtigten 

3. Rechte  
der Gläubiger 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

144 

210 

Art. 525 
1 Die Herabsetzung erfolgt für alle eingesetzten Erben und Bedachten 
im gleichen Verhältnis, soweit nicht aus der Verfügung ein anderer 
Wille des Erblassers ersichtlich ist. 

2 Wird die Zuwendung an einen Bedachten, der zugleich mit Ver-
mächtnissen beschwert ist, herabgesetzt, so kann er unter dem glei-
chen Vorbehalt verlangen, dass auch diese Vermächtnisse verhältnis-
mässig herabgesetzt werden. 

Art. 526 

Gelangt das Vermächtnis einer einzelnen Sache, die ohne Schädigung 
ihres Wertes nicht geteilt werden kann, zur Herabsetzung, so kann der 
Bedachte entweder gegen Vergütung des Mehrbetrages die Sache 
selbst oder anstatt der Sache den verfügbaren Betrag beanspruchen. 

Art. 527 

Der Herabsetzung unterliegen wie die Verfügungen von Todes wegen: 

1. die Zuwendungen auf Anrechnung an den Erbteil, als Heirats-
gut, Ausstattung oder Vermögensabtretung, wenn sie nicht der 
Ausgleichung unterworfen sind; 

2. die Erbabfindungen und Auskaufsbeträge; 

3. die Schenkungen, die der Erblasser frei widerrufen konnte, 
oder die er während der letzten fünf Jahre vor seinem Tode 
ausgerichtet hat, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheits-
geschenke; 

4. die Entäusserung von Vermögenswerten, die der Erblasser of-
fenbar zum Zwecke der Umgehung der Verfügungsbeschrän-
kung vorgenommen hat. 

Art. 528 
1 Wer sich in gutem Glauben befindet, ist zu Rückleistungen nur inso-
weit verbunden, als er zur Zeit des Erbganges aus dem Rechts-
geschäfte mit dem Erblasser noch bereichert ist. 

2 Muss sich der durch Erbvertrag Bedachte eine Herabsetzung gefallen 
lassen, so ist er befugt, von der dem Erblasser gemachten Gegenleis-
tung einen entsprechenden Betrag zurückzufordern. 

Art. 529 

Versicherungsansprüche auf den Tod des Erblassers, die durch Ver-
fügung unter Lebenden oder von Todes wegen zugunsten eines Dritten 
begründet oder bei Lebzeiten des Erblassers unentgeltlich auf einen 
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Dritten übertragen worden sind, unterliegen der Herabsetzung mit 
ihrem Rückkaufswert. 

Art. 530 

Hat der Erblasser seine Erbschaft mit Nutzniessungsansprüchen und 
Renten derart beschwert, dass deren Kapitalwert nach der mutmass-
lichen Dauer der Leistungspflicht den verfügbaren Teil der Erbschaft 
übersteigt, so können die Erben entweder eine verhältnismässige Her-
absetzung der Ansprüche oder, unter Überlassung des verfügbaren 
Teiles der Erbschaft an die Bedachten, deren Ablösung verlangen. 

Art. 531 

Eine Nacherbeneinsetzung ist gegenüber einem pflichtteilsberechtig-
ten Erben im Umfange des Pflichtteils ungültig. 

Art. 532 

Der Herabsetzung unterliegen in erster Linie die Verfügungen von 
Todes wegen und sodann die Zuwendungen unter Lebenden, und zwar 
diese in der Weise, dass die spätern vor den frühern herabgesetzt wer-
den, bis der Pflichtteil hergestellt ist. 

Art. 533 
1 Die Herabsetzungsklage verjährt mit Ablauf eines Jahres von dem 
Zeitpunkt an gerechnet, da die Erben von der Verletzung ihrer Rechte 
Kenntnis erhalten haben, und in jedem Fall mit Ablauf von zehn Jah-
ren, die bei den letztwilligen Verfügungen von dem Zeitpunkte der 
Eröffnung, bei den andern Zuwendungen aber vom Tode des Erb-
lassers an gerechnet werden. 

2 Ist durch Ungültigerklärung einer späteren Verfügung eine frühere 
gültig geworden, so beginnen die Fristen mit diesem Zeitpunkte. 

3 Einredeweise kann der Herabsetzungsanspruch jederzeit geltend 
gemacht werden. 

Siebenter Abschnitt: Klagen aus Erbverträgen 

Art. 534 
1 Überträgt der Erblasser sein Vermögen bei Lebzeiten auf den Ver-
tragserben, so kann dieser ein öffentliches Inventar aufnehmen lassen. 
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2 Hat der Erblasser nicht alles Vermögen übertragen oder nach der 
Übertragung Vermögen erworben, so bezieht sich der Vertrag unter 
Vorbehalt einer anderen Anordnung nur auf das übertragene Vermö-
gen. 

3 Soweit die Übergabe bei Lebzeiten stattgefunden hat, gehen Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag unter Vorbehalt einer anderen Anord-
nung auf die Erben des eingesetzten Erben über. 

Art. 535 
1 Hat der Erblasser dem verzichtenden Erben bei Lebzeiten Leistun-
gen gemacht, die den verfügbaren Teil seiner Erbschaft übersteigen, 
so können die Miterben die Herabsetzung verlangen. 

2 Der Herabsetzung unterliegt die Verfügung jedoch nur für den 
Betrag, um den sie den Pflichtteil des Verzichtenden übersteigt. 

3 Die Anrechnung der Leistungen erfolgt nach den gleichen Vorschrif-
ten wie bei der Ausgleichung. 

Art. 536 

Wird der Verzichtende auf Grund der Herabsetzung zu einer Rück-
leistung an die Erbschaft verpflichtet, so hat er die Wahl, entweder 
diese Rückleistung auf sich zu nehmen oder die ganze Leistung in die 
Teilung einzuwerfen und an dieser teilzunehmen, als ob er nicht ver-
zichtet hätte. 

Zweite Abteilung: Der Erbgang 

Fünfzehnter Titel: Die Eröffnung des Erbganges 

Art. 537 
1 Der Erbgang wird durch den Tod des Erblassers eröffnet. 

2 Insoweit den Zuwendungen und Teilungen, die bei Lebzeiten des 
Erblassers erfolgt sind, erbrechtliche Bedeutung zukommt, werden sie 
nach dem Stande der Erbschaft berücksichtigt, wie er beim Tode des 
Erblassers vorhanden ist. 
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Art. 538 
1 Die Eröffnung des Erbganges erfolgt für die Gesamtheit des Ver-
mögens am letzten Wohnsitze des Erblassers. 

2 …323 

Art. 539 
1 Jedermann ist fähig, Erbe zu sein und aus Verfügungen von Todes 
wegen zu erwerben, sobald er nicht nach Vorschrift des Gesetzes erb-
unfähig ist. 

2 Zuwendungen mit Zweckbestimmung an eine Mehrheit von Perso-
nen insgesamt werden, wenn dieser das Recht der Persönlichkeit nicht 
zukommt, von allen Zugehörigen unter der vom Erblasser aufgestell-
ten Zweckbestimmung erworben oder gelten, wo dieses nicht angeht, 
als Stiftung. 

Art. 540 
1 Unwürdig, Erbe zu sein oder aus einer Verfügung von Todes wegen 
irgendetwas zu erwerben, ist: 

1. wer vorsätzlich und rechtswidrig den Tod des Erblassers her-
beigeführt oder herbeizuführen versucht hat; 

2. wer den Erblasser vorsätzlich und rechtswidrig in einen Zu-
stand bleibender Verfügungsunfähigkeit gebracht hat; 

3. wer den Erblasser durch Arglist, Zwang oder Drohung dazu 
gebracht oder daran verhindert hat, eine Verfügung von Todes 
wegen zu errichten oder zu widerrufen; 

4. wer eine Verfügung von Todes wegen vorsätzlich und rechts-
widrig unter Umständen, die dem Erblasser deren Erneuerung 
nicht mehr ermöglichten, beseitigt oder ungültig gemacht hat. 

2 Durch Verzeihung des Erblassers wird die Erbunwürdigkeit aufge-
hoben. 

Art. 541 
1 Die Unfähigkeit besteht nur für den Unwürdigen selbst. 

2 Seine Nachkommen beerben den Erblasser, wie wenn er vor dem 
Erblasser gestorben wäre. 

  

322 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

323 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 
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Art. 542 
1 Um die Erbschaft erwerben zu können, muss der Erbe den Erbgang 
in erbfähigem Zustand erleben. 

2 Stirbt ein Erbe, nachdem er den Erbgang erlebt hat, so vererbt sich 
sein Recht an der Erbschaft auf seine Erben. 

Art. 543 
1 Der Vermächtnisnehmer erwirbt den Anspruch auf das Vermächtnis, 
wenn er den Erbgang in erbfähigem Zustand erlebt hat. 

2 Stirbt er vor dem Erblasser, so fällt sein Vermächtnis, wenn kein 
anderer Wille aus der Verfügung nachgewiesen werden kann, zuguns-
ten desjenigen weg, der zur Ausrichtung verpflichtet gewesen wäre. 

Art. 544 
1 Das Kind ist vom Zeitpunkt der Empfängnis an unter dem Vorbehalt 
erbfähig, dass es lebendig geboren wird. 

2 Wird es tot geboren, so fällt es für den Erbgang ausser Betracht. 

Art. 545 
1 Auf dem Wege der Nacherbeneinsetzung oder des Nachvermächtnis-
ses kann die Erbschaft oder eine Erbschaftssache einer Person zuge-
wendet werden, die zur Zeit des Erbfalles noch nicht lebt. 

2 Ist kein Vorerbe genannt, so gelten die gesetzlichen Erben als Vor-
erben. 

Art. 546 
1 Wird jemand für verschollen erklärt, so haben die Erben oder Be-
dachten vor der Auslieferung der Erbschaft für die Rückgabe des 
Vermögens an besser Berechtigte oder an den Verschollenen selbst 
Sicherheit zu leisten. 

2 Diese Sicherheit ist im Falle des Verschwindens in hoher Todes-
gefahr auf fünf Jahre und im Falle der nachrichtlosen Abwesenheit auf 
15 Jahre zu leisten, in keinem Falle aber länger als bis zu dem Tage, 
an dem der Verschollene 100 Jahre alt wäre. 

3 Die fünf Jahre werden vom Zeitpunkte der Auslieferung der Erb-
schaft und die 15 Jahre von der letzten Nachricht an gerechnet. 

Art. 547 
1 Kehrt der Verschollene zurück, oder machen besser Berechtigte ihre 
Ansprüche geltend, so haben die Eingewiesenen die Erbschaft nach 
den Besitzesregeln herauszugeben. 
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2 Den besser Berechtigten haften sie, wenn sie in gutem Glauben sind, 
nur während der Frist der Erbschaftsklage. 

Art. 548 
1 Kann für den Zeitpunkt des Erbganges Leben oder Tod eines Erben 
nicht nachgewiesen werden, weil dieser verschwunden ist, so wird 
sein Anteil unter amtliche Verwaltung gestellt. 

2 Die Personen, denen bei Nichtvorhandensein des Verschwundenen 
sein Erbteil zugefallen wäre, haben das Recht, ein Jahr seit dem Ver-
schwinden in hoher Todesgefahr oder fünf Jahre seit der letzten Nach-
richt über den Verschwundenen beim Gericht um die Verschollener-
klärung und, nachdem diese erfolgt ist, um die Aushändigung des 
Anteils nachzusuchen. 

3 Die Auslieferung des Anteils erfolgt nach den Vorschriften über die 
Auslieferung an die Erben eines Verschollenen. 

Art. 549 
1 Haben die Erben des Verschollenen die Einweisung in sein Vermö-
gen bereits erwirkt, so können sich seine Miterben, wenn ihm eine 
Erbschaft anfällt, hierauf berufen und die angefallenen Vermögens-
werte herausverlangen, ohne dass es einer neuen Verschollenerklärung 
bedarf. 

2 Ebenso können die Erben des Verschollenen sich auf die Verschol-
lenerklärung berufen, die von seinen Miterben erwirkt worden ist. 

Art. 550 
1 Stand das Vermögen oder der Erbteil eines Verschwundenen wäh-
rend zehn Jahren in amtlicher Verwaltung, oder hätte dieser ein Alter 
von 100 Jahren erreicht, so wird auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde die Verschollenerklärung von Amtes wegen durchgeführt. 

2 Melden sich alsdann innerhalb der Auskündungsfrist keine Berech-
tigten, so fallen die Vermögenswerte an das erbberechtigte Gemein-
wesen oder, wenn der Verschollene niemals in der Schweiz gewohnt 
hat, an den Heimatkanton. 

3 Gegenüber dem Verschollenen selbst und den besser Berechtigten 
besteht die gleiche Pflicht zur Rückerstattung wie für die eingewiese-
nen Erben. 
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Sechzehnter Titel: Die Wirkung des Erbganges 

Erster Abschnitt: Die Sicherungsmassregeln 

Art. 551 
1 Die zuständige Behörde hat von Amtes wegen die zur Sicherung des 
Erbganges nötigen Massregeln zu treffen.324 

2 Solche Massregeln sind insbesondere in den vom Gesetze vorgese-
henen Fällen die Siegelung der Erbschaft, die Aufnahme des Inven-
tars, die Anordnung der Erbschaftsverwaltung und die Eröffnung der 
letztwilligen Verfügungen. 

3 …325 

Art. 552 

Die Siegelung der Erbschaft wird in den Fällen angeordnet, für die das 
kantonale Recht sie vorsieht. 

Art. 553 
1 Die Aufnahme eines Inventars wird angeordnet: 

1. wenn ein Erbe zu bevormunden ist oder unter Vormundschaft 
steht; 

2. wenn ein Erbe dauernd und ohne Vertretung abwesend ist; 

3. wenn einer der Erben sie verlangt. 

2 Sie erfolgt nach den Vorschriften des kantonalen Rechtes und ist in 
der Regel binnen zwei Monaten seit dem Tode des Erblassers durch-
zuführen. 

3 Die Aufnahme eines Inventars kann durch die kantonale Gesetz-
gebung für weitere Fälle vorgeschrieben werden. 

Art. 554 
1 Die Erbschaftsverwaltung wird angeordnet: 

1. wenn ein Erbe dauernd und ohne Vertretung abwesend ist, so-
fern es seine Interessen erfordern; 

2. wenn keiner der Ansprecher sein Erbrecht genügend nachzu-
weisen vermag oder das Vorhandensein eines Erben ungewiss 
ist; 

  

324 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 

325 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000  
(SR 272). 
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3. wenn nicht alle Erben des Erblassers bekannt sind; 

4. wo das Gesetz sie für besondere Fälle vorsieht. 

2 Hat der Erblasser einen Willensvollstrecker bezeichnet, so ist diesem 
die Verwaltung zu übergeben. 

3 Stirbt eine bevormundete Person, so liegt, wenn keine andere Anord-
nung getroffen wird, die Erbschaftsverwaltung dem Vormunde ob. 

Art. 555 
1 Ist die Behörde im ungewissen, ob der Erblasser Erben hinterlassen 
hat oder nicht, oder ob ihr alle Erben bekannt sind, so sind die Berech-
tigten in angemessener Weise öffentlich aufzufordern, sich binnen 
Jahresfrist zum Erbgange zu melden. 

2 Erfolgt während dieser Frist keine Anmeldung und sind der Behörde 
keine Erben bekannt, so fällt die Erbschaft unter Vorbehalt der Erb-
schaftsklage an das erbberechtigte Gemeinwesen. 

Art. 556 
1 Findet sich beim Tode des Erblassers eine letztwillige Verfügung 
vor, so ist sie der Behörde unverweilt einzuliefern, und zwar auch 
dann, wenn sie als ungültig erachtet wird. 

2 Der Beamte, bei dem die Verfügung protokolliert oder hinterlegt ist, 
sowie jedermann, der eine Verfügung in Verwahrung genommen oder 
unter den Sachen des Erblassers vorgefunden hat, ist bei persönlicher 
Verantwortlichkeit verbunden, dieser Pflicht nachzukommen, sobald 
er vom Tode des Erblassers Kenntnis erhalten hat. 

3 Nach der Einlieferung hat die Behörde, soweit tunlich nach Anhö-
rung der Beteiligten, entweder die Erbschaft einstweilen den gesetz-
lichen Erben zu überlassen oder die Erbschaftsverwaltung anzuord-
nen. 

Art. 557 
1 Die Verfügung des Erblassers muss binnen Monatsfrist nach der 
Einlieferung von der zuständigen Behörde eröffnet werden. 

2 Zu der Eröffnung werden die Erben, soweit sie den Behörden be-
kannt sind, vorgeladen. 

3 Hinterlässt der Erblasser mehr als eine Verfügung, so sind sie alle 
der Behörde einzuliefern und von ihr zu eröffnen. 

Art. 558 
1 Alle an der Erbschaft Beteiligten erhalten auf Kosten der Erbschaft 
eine Abschrift der eröffneten Verfügung, soweit diese sie angeht. 
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2 An Bedachte unbekannten Aufenthalts erfolgt die Mitteilung durch 
eine angemessene öffentliche Auskündung. 

Art. 559 
1 Nach Ablauf eines Monats seit der Mitteilung an die Beteiligten wird 
den eingesetzten Erben, wenn die gesetzlichen Erben oder die aus 
einer früheren Verfügung Bedachten nicht ausdrücklich deren Berech-
tigung bestritten haben, auf ihr Verlangen von der Behörde eine Be-
scheinigung darüber ausgestellt, dass sie unter Vorbehalt der Ungül-
tigkeitsklage und der Erbschaftsklage als Erben anerkannt seien. 

2 Zugleich wird gegebenen Falles der Erbschaftsverwalter angewiesen, 
ihnen die Erbschaft auszuliefern. 

Zweiter Abschnitt: Der Erwerb der Erbschaft 

Art. 560 
1 Die Erben erwerben die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode des 
Erblassers kraft Gesetzes. 

2 Mit Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen gehen die Forderungen, 
das Eigentum, die beschränkten dinglichen Rechte und der Besitz des 
Erblassers ohne weiteres auf sie über, und die Schulden des Erblassers 
werden zu persönlichen Schulden der Erben. 

3 Der Erwerb der eingesetzten Erben wird auf den Zeitpunkt der Eröff-
nung des Erbganges zurückbezogen, und es haben die gesetzlichen 
Erben ihnen die Erbschaft nach den Besitzesregeln herauszugeben. 

Art. 561326 

Art. 562 
1 Die Vermächtnisnehmer haben gegen die Beschwerten oder, wenn 
solche nicht besonders genannt sind, gegen die gesetzlichen oder ein-
gesetzten Erben einen persönlichen Anspruch. 

2 Wenn aus der Verfügung nichts anderes hervorgeht, so wird der 
Anspruch fällig, sobald der Beschwerte die Erbschaft angenommen 
hat oder sie nicht mehr ausschlagen kann. 

  

326 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191). 

IV. Auslieferung 
der Erbschaft 

A. Erwerb 
I. Erben 

II. … 

III. Vermächtnis-
nehmer 
1. Erwerb 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

153 

210 

3 Kommen die Erben ihrer Verpflichtung nicht nach, so können sie zur 
Auslieferung der vermachten Erbschaftssachen, oder wenn irgendeine 
Handlung den Gegenstand der Verfügung bildet, zu Schadenersatz 
angehalten werden. 

Art. 563 
1 Ist dem Bedachten eine Nutzniessung oder eine Rente oder eine 
andere zeitlich wiederkehrende Leistung vermacht, so bestimmt sich 
sein Anspruch, wo es nicht anders angeordnet ist, nach den Vorschrif-
ten des Sachen- und Obligationenrechtes. 

2 Ist ein Versicherungsanspruch auf den Tod des Erblassers vermacht, 
so kann ihn der Bedachte unmittelbar geltend machen. 

Art. 564 
1 Die Gläubiger des Erblassers gehen mit ihren Ansprüchen den Ver-
mächtnisnehmern vor. 

2 Die Gläubiger des Erben stehen, wenn dieser die Erbschaft vorbe-
haltlos erworben hat, den Gläubigern des Erblassers gleich. 

Art. 565 
1 Zahlen die Erben nach Ausrichtung der Vermächtnisse Erbschafts-
schulden, von denen sie vorher keine Kenntnis hatten, so sind sie 
befugt, die Vermächtnisnehmer insoweit zu einer verhältnismässigen 
Rückleistung anzuhalten, als sie die Herabsetzung der Vermächtnisse 
hätten beanspruchen können. 

2 Die Vermächtnisnehmer können jedoch höchstens im Umfange der 
zur Zeit der Rückforderung noch vorhandenen Bereicherung in An-
spruch genommen werden. 

Art. 566 
1 Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die 
Erbschaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen. 

2 Ist die Zahlungsunfähigkeit des Erblassers im Zeitpunkt seines 
Todes amtlich festgestellt oder offenkundig, so wird die Ausschlagung 
vermutet. 

Art. 567 
1 Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate. 

2 Sie beginnt für die gesetzlichen Erben, soweit sie nicht nachweisbar 
erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeit-
punkte, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden, und für 
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die eingesetzten Erben mit dem Zeitpunkte, da ihnen die amtliche 
Mitteilung von der Verfügung des Erblassers zugekommen ist. 

Art. 568 

Ist ein Inventar als Sicherungsmassregel aufgenommen worden, so 
beginnt die Frist zur Ausschlagung für alle Erben mit dem Tage, an 
dem die Behörde ihnen von dem Abschlusse des Inventars Kenntnis 
gegeben hat. 

Art. 569 
1 Stirbt ein Erbe vor der Ausschlagung oder Annahme der Erbschaft, 
so geht die Befugnis zur Ausschlagung auf seine Erben über. 

2 Die Frist zur Ausschlagung beginnt für diese Erben mit dem Zeit-
punkte, da sie von dem Anfall der Erbschaft an ihren Erblasser Kennt-
nis erhalten, und endigt frühestens mit dem Ablauf der Frist, die ihnen 
gegenüber ihrem eigenen Erblasser für die Ausschlagung gegeben ist. 

3 Schlagen die Erben aus und gelangt die Erbschaft an andere Erben, 
die vorher nicht berechtigt waren, so beginnt für diese die Frist mit 
dem Zeitpunkte, da sie von der Ausschlagung Kenntnis erhalten 
haben. 

Art. 570 
1 Die Ausschlagung ist von dem Erben bei der zuständigen Behörde 
mündlich oder schriftlich zu erklären. 

2 Sie muss unbedingt und vorbehaltlos geschehen. 

3 Die Behörde hat über die Ausschlagungen ein Protokoll zu führen. 

Art. 571 
1 Erklärt der Erbe während der angesetzten Frist die Ausschlagung 
nicht, so hat er die Erbschaft vorbehaltlos erworben. 

2 Hat ein Erbe sich vor Ablauf der Frist in die Angelegenheiten der 
Erbschaft eingemischt oder Handlungen vorgenommen, die nicht 
durch die blosse Verwaltung der Erbschaft und durch den Fortgang 
der Geschäfte des Erblassers gefordert waren, oder hat er Erbschafts-
sachen sich angeeignet oder verheimlicht, so kann er die Erbschaft 
nicht mehr ausschlagen. 

Art. 572 
1 Hinterlässt der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen und 
schlägt einer unter mehreren Erben die Erbschaft aus, so vererbt sich 
sein Anteil, wie wenn er den Erbfall nicht erlebt hätte. 
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2 Hinterlässt der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen, so 
gelangt der Anteil, den ein eingesetzter Erbe ausschlägt, wenn kein 
anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersichtlich ist, an des-
sen nächsten gesetzlichen Erben. 

Art. 573 
1 Wird die Erbschaft von allen nächsten gesetzlichen Erben ausge-
schlagen, so gelangt sie zur Liquidation durch das Konkursamt. 

2 Ergibt sich in der Liquidation nach Deckung der Schulden ein Über-
schuss, so wird dieser den Berechtigten überlassen, wie wenn keine 
Ausschlagung stattgefunden hätte. 

Art. 574 

Haben die Nachkommen die Erbschaft ausgeschlagen, so wird der 
überlebende Ehegatte von der Behörde hievon in Kenntnis gesetzt und 
kann binnen Monatsfrist die Annahme erklären. 

Art. 575 
1 Die Erben können bei der Ausschlagung verlangen, dass die auf sie 
folgenden Erben noch angefragt werden, bevor die Erbschaft liquidiert 
wird. 

2 In diesem Falle ist seitens der Behörde den folgenden Erben von der 
Ausschlagung der vorgehenden Kenntnis zu geben, und wenn darauf 
jene Erben nicht binnen Monatsfrist die Annahme der Erbschaft erklä-
ren, so ist sie auch von ihnen ausgeschlagen. 

Art. 576 

Aus wichtigen Gründen kann die zuständige Behörde den gesetzlichen 
und den eingesetzten Erben eine Fristverlängerung gewähren oder 
eine neue Frist ansetzen. 

Art. 577 

Schlägt ein Vermächtnisnehmer das Vermächtnis aus, so fällt es 
zugunsten des Beschwerten weg, wenn kein anderer Wille des Erb-
lassers aus der Verfügung ersichtlich ist. 

Art. 578 
1 Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausge-
schlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese 
oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten 
anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden. 
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2 Wird ihre Anfechtung gutgeheissen, so gelangt die Erbschaft zur 
amtlichen Liquidation. 

3 Ein Überschuss dient in erster Linie zur Befriedigung der anfechten-
den Gläubiger und fällt nach Deckung der übrigen Schulden an die 
Erben, zu deren Gunsten ausgeschlagen wurde. 

Art. 579 
1 Schlagen die Erben eines zahlungsunfähigen Erblassers die Erb-
schaft aus, so haften sie dessen Gläubigern gleichwohl insoweit, als 
sie vom Erblasser innerhalb der letzten fünf Jahre vor seinem Tode 
Vermögenswerte empfangen haben, die bei der Erbteilung der Aus-
gleichung unterworfen sein würden. 

2 Die landesübliche Ausstattung bei der Verheiratung sowie die Kos-
ten der Erziehung und Ausbildung werden von dieser Haftung nicht 
getroffen. 

3 Gutgläubige Erben haften nur, soweit sie noch bereichert sind. 

Dritter Abschnitt: Das öffentliche Inventar 

Art. 580 
1 Jeder Erbe, der die Befugnis hat, die Erbschaft auszuschlagen, ist 
berechtigt, ein öffentliches Inventar zu verlangen. 

2 Das Begehren muss binnen Monatsfrist in der gleichen Form wie die 
Ausschlagung bei der zuständigen Behörde angebracht werden. 

3 Wird es von einem der Erben gestellt, so gilt es auch für die übrigen. 

Art. 581 
1 Das öffentliche Inventar wird durch die zuständige Behörde nach 
den Vorschriften des kantonalen Rechtes errichtet und besteht in der 
Anlegung eines Verzeichnisses der Vermögenswerte und Schulden der 
Erbschaft, wobei alle Inventarstücke mit einer Schätzung zu versehen 
sind. 

2 Wer über die Vermögensverhältnisse des Erblassers Auskunft geben 
kann, ist bei seiner Verantwortlichkeit verpflichtet, der Behörde alle 
von ihr verlangten Aufschlüsse zu erteilen. 

3 Insbesondere haben die Erben der Behörde die ihnen bekannten 
Schulden des Erblassers mitzuteilen. 
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Art. 582 
1 Mit der Aufnahme des Inventars verbindet die Behörde einen Rech-
nungsruf, durch den auf dem Wege angemessener öffentlicher Aus-
kündung die Gläubiger und Schuldner des Erblassers mit Einschluss 
der Bürgschaftsgläubiger aufgefordert werden, binnen einer bestimm-
ten Frist ihre Forderungen und Schulden anzumelden. 

2 Die Gläubiger sind dabei auf die Folgen der Nichtanmeldung auf-
merksam zu machen. 

3 Die Frist ist auf mindestens einen Monat, vom Tage der ersten Aus-
kündung an gerechnet, anzusetzen. 

Art. 583 
1 Forderungen und Schulden, die aus öffentlichen Büchern oder aus 
den Papieren des Erblassers ersichtlich sind, werden von Amtes we-
gen in das Inventar aufgenommen. 

2 Die Aufnahme ist den Schuldnern und Gläubigern anzuzeigen. 

Art. 584 
1 Nach Ablauf der Auskündungsfrist wird das Inventar geschlossen 
und hierauf während wenigstens eines Monats zur Einsicht der Betei-
ligten aufgelegt. 

2 Die Kosten werden von der Erbschaft und, wo diese nicht ausreicht, 
von den Erben getragen, die das Inventar verlangt haben. 

Art. 585 
1 Während der Dauer des Inventars dürfen nur die notwendigen Ver-
waltungshandlungen vorgenommen werden. 

2 Gestattet die Behörde die Fortsetzung des Geschäftes des Erblassers 
durch einen Erben, so sind dessen Miterben befugt, Sicherstellung zu 
verlangen. 

Art. 586 
1 Die Betreibung für die Schulden des Erblassers ist während der 
Dauer des Inventars ausgeschlossen. 

2 Eine Verjährung läuft nicht. 

3 Prozesse können mit Ausnahme von dringenden Fällen weder fort-
gesetzt noch angehoben werden. 
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Art. 587 
1 Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich bin-
nen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären. 

2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur 
Einholung von Schätzungen, zur Erledigung von streitigen Ansprü-
chen u. dgl. eine weitere Frist einräumen. 

Art. 588 
1 Der Erbe kann während der angesetzten Frist ausschlagen oder die 
amtliche Liquidation verlangen oder die Erbschaft unter öffentlichem 
Inventar oder vorbehaltlos annehmen. 

2 Gibt er keine Erklärung ab, so hat er die Erbschaft unter öffent-
lichem Inventar angenommen. 

Art. 589 
1 Übernimmt ein Erbe die Erbschaft unter öffentlichem Inventar, so 
gehen die Schulden des Erblassers, die im Inventar verzeichnet sind, 
und die Vermögenswerte auf ihn über. 

2 Der Erwerb der Erbschaft mit Rechten und Pflichten wird auf den 
Zeitpunkt der Eröffnung des Erbganges zurückbezogen. 

3 Für die Schulden, die im Inventar verzeichnet sind, haftet der Erbe 
sowohl mit der Erbschaft als mit seinem eigenen Vermögen. 

Art. 590 
1 Den Gläubigern des Erblassers, deren Forderungen aus dem Grunde 
nicht in das Inventar aufgenommen worden sind, weil sie deren An-
meldung versäumt haben, sind die Erben weder persönlich noch mit 
der Erbschaft haftbar. 

2 Haben die Gläubiger ohne eigene Schuld die Anmeldung zum Inven-
tar unterlassen, oder sind deren Forderungen trotz Anmeldung in das 
Verzeichnis nicht aufgenommen worden, so haftet der Erbe, soweit er 
aus der Erbschaft bereichert ist. 

3 In allen Fällen können die Gläubiger ihre Forderungen geltend 
machen, soweit sie durch Pfandrecht an Erbschaftssachen gedeckt 
sind. 

Art. 591 

Bürgschaftsschulden des Erblassers werden im Inventar besonders 
aufgezeichnet und können gegen den Erben, auch wenn er die Erb-
schaft annimmt, nur bis zu dem Betrage geltend gemacht werden, der 
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bei der konkursmässigen Tilgung aller Schulden aus der Erbschaft auf 
die Bürgschaftsschulden fallen würde. 

Art. 592 

Fällt eine Erbschaft an das Gemeinwesen, so wird von Amtes wegen 
ein Rechnungsruf vorgenommen, und es haftet das Gemeinwesen für 
die Schulden der Erbschaft nur im Umfange der Vermögenswerte, die 
es aus der Erbschaft erworben hat. 

Vierter Abschnitt: Die amtliche Liquidation 

Art. 593 
1 Jeder Erbe ist befugt, anstatt die Erbschaft auszuschlagen oder unter 
öffentlichem Inventar anzunehmen, die amtliche Liquidation zu ver-
langen. 

2 Solange jedoch ein Miterbe die Annahme erklärt, kann dem Begeh-
ren keine Folge gegeben werden. 

3 Im Falle der amtlichen Liquidation werden die Erben für die Schul-
den der Erbschaft nicht haftbar. 

Art. 594 
1 Haben die Gläubiger des Erblassers begründete Besorgnis, dass ihre 
Forderungen nicht bezahlt werden, und werden sie auf ihr Begehren 
nicht befriedigt oder sichergestellt, so können sie binnen drei Mona-
ten, vom Tode des Erblassers oder der Eröffnung der Verfügung an 
gerechnet, die amtliche Liquidation der Erbschaft verlangen. 

2 Die Vermächtnisnehmer können unter der gleichen Voraussetzung 
zu ihrer Sicherstellung vorsorgliche Massregeln verlangen. 

Art. 595 
1 Die amtliche Liquidation wird von der zuständigen Behörde oder in 
deren Auftrag von einem oder mehreren Erbschaftsverwaltern durch-
geführt. 

2 Sie beginnt mit der Aufnahme eines Inventars, womit ein Rech-
nungsruf verbunden wird. 

3 Der Erbschaftsverwalter steht unter der Aufsicht der Behörde, und 
die Erben sind befugt, bei dieser gegen die von ihm beabsichtigten 
oder getroffenen Massregeln Beschwerde zu erheben. 
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Art. 596 
1 Zum Zwecke der Liquidation sind die laufenden Geschäfte des 
Erblassers zu beendigen, seine Verpflichtungen zu erfüllen, seine 
Forderungen einzuziehen, die Vermächtnisse nach Möglichkeit aus-
zurichten, die Rechte und Pflichten des Erblassers, soweit nötig, 
gerichtlich festzustellen und sein Vermögen zu versilbern. 

2 Die Veräusserung von Grundstücken des Erblassers erfolgt durch 
öffentliche Versteigerung und darf nur mit Zustimmung aller Erben 
aus freier Hand stattfinden. 

3 Die Erben können verlangen, dass ihnen die Sachen und Gelder der 
Erbschaft, die für die Liquidation entbehrlich sind, schon während 
derselben ganz oder teilweise ausgeliefert werden. 

Art. 597 

Ist die Erbschaft überschuldet, so erfolgt die Liquidation durch das 
Konkursamt nach den Vorschriften des Konkursrechtes. 

Fünfter Abschnitt: Die Erbschaftsklage 

Art. 598 
1 Wer auf eine Erbschaft oder auf Erbschaftssachen als gesetzlicher 
oder eingesetzter Erbe ein besseres Recht zu haben glaubt als der 
Besitzer, ist befugt, sein Recht mit der Erbschaftsklage geltend zu 
machen. 

2 Das Gericht trifft auf Verlangen des Klägers die zu dessen Sicherung 
erforderlichen Massregeln, wie Anordnung von Sicherstellung oder 
Ermächtigung zu einer Vormerkung im Grundbuch. 

Art. 599 
1 Wird die Klage gutgeheissen, so hat der Besitzer die Erbschaft oder 
die Erbschaftssachen nach den Besitzesregeln an den Kläger herauszu-
geben. 

2 Auf die Ersitzung an Erbschaftssachen kann sich der Beklagte ge-
genüber der Erbschaftsklage nicht berufen. 

Art. 600 
1 Die Erbschaftsklage verjährt gegenüber einem gutgläubigen Beklag-
ten mit Ablauf eines Jahres, von dem Zeitpunkte an gerechnet, da der 
Kläger von dem Besitz des Beklagten und von seinem eigenen bessern 
Recht Kenntnis erhalten hat, in allen Fällen aber mit dem Ablauf von 
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zehn Jahren, vom Tode des Erblassers oder dem Zeitpunkte der Eröff-
nung seiner letztwilligen Verfügung an gerechnet. 

2 Gegenüber einem bösgläubigen Beklagten beträgt die Verjährungs-
frist stets 30 Jahre. 

Art. 601 

Die Klage des Vermächtnisnehmers verjährt mit dem Ablauf von zehn 
Jahren, von der Mitteilung der Verfügung oder vom Zeitpunkt an 
gerechnet, auf den das Vermächtnis später fällig wird. 

Siebenzehnter Titel: Die Teilung der Erbschaft 

Erster Abschnitt: Die Gemeinschaft vor der Teilung 

Art. 602 
1 Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen, bis die 
Erbschaft geteilt wird, infolge des Erbganges eine Gemeinschaft aller 
Rechte und Pflichten der Erbschaft. 

2 Sie werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfü-
gen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- 
und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam. 

3 Auf Begehren eines Miterben kann die zuständige Behörde für die 
Erbengemeinschaft bis zur Teilung eine Vertretung bestellen. 

Art. 603 
1 Für die Schulden des Erblassers werden die Erben solidarisch haft-
bar. 

2 Die angemessene Entschädigung, die den Kindern oder Grosskin-
dern für Zuwendungen an den mit dem Erblasser gemeinsam geführ-
ten Haushalt geschuldet wird, ist zu den Erbschaftsschulden zu rech-
nen, soweit dadurch nicht eine Überschuldung der Erbschaft ent-
steht.327 

Art. 604 
1 Jeder Miterbe kann zu beliebiger Zeit die Teilung der Erbschaft ver-
langen, soweit er nicht durch Vertrag oder Vorschrift des Gesetzes zur 
Gemeinschaft verpflichtet ist. 

  

327 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972, in Kraft seit 15. Febr. 1973  
(AS 1973 93 102; BBl 1970 I 805, 1971 I 737). 

D. Klage der  
Vermächtnis-
nehmer 

A. Wirkung  
des Erbganges 
I. Erbengemein-
schaft 

II. Haftung  
der Erben 

B. Teilungs-
anspruch 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

162 

210 

2 Auf Ansuchen eines Erben kann das Gericht vorübergehend eine 
Verschiebung der Teilung der Erbschaft oder einzelner Erbschafts-
sachen anordnen, wenn deren sofortige Vornahme den Wert der Erb-
schaft erheblich schädigen würde. 

3 Den Miterben eines zahlungsunfähigen Erben steht die Befugnis zu, 
zur Sicherung ihrer Ansprüche sofort nach dem Erbgange vorsorgliche 
Massregeln zu verlangen. 

Art. 605 
1 Ist beim Erbgang auf ein noch nicht geborenes Kind Rücksicht zu 
nehmen, so muss die Teilung bis zum Zeitpunkte seiner Geburt ver-
schoben werden. 

2 Ebenso lange hat die Mutter, soweit dies für ihren Unterhalt erfor-
derlich ist, Anspruch auf den Genuss am Gemeinschaftsvermögen. 

Art. 606 

Erben, die zur Zeit des Todes des Erblassers in dessen Haushaltung 
ihren Unterhalt erhalten haben, können verlangen, dass ihnen nach 
dem Tode des Erblassers der Unterhalt noch während eines Monats 
auf Kosten der Erbschaft zuteil werde. 

Zweiter Abschnitt: Die Teilungsart 

Art. 607 
1 Gesetzliche Erben haben sowohl unter sich als mit eingesetzten 
Erben nach den gleichen Grundsätzen zu teilen. 

2 Sie können, wo es nicht anders angeordnet ist, die Teilung frei ver-
einbaren. 

3 Miterben, die sich im Besitze von Erbschaftssachen befinden oder 
Schuldner des Erblassers sind, haben hierüber bei der Teilung genauen 
Aufschluss zu geben. 

Art. 608 
1 Der Erblasser ist befugt, durch Verfügung von Todes wegen seinen 
Erben Vorschriften über die Teilung und Bildung der Teile zu ma-
chen. 

2 Unter Vorbehalt der Ausgleichung bei einer Ungleichheit der Teile, 
die der Erblasser nicht beabsichtigt hat, sind diese Vorschriften für die 
Erben verbindlich. 
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3 Ist nicht ein anderer Wille des Erblassers aus der Verfügung ersicht-
lich, so gilt die Zuweisung einer Erbschaftssache an einen Erben als 
eine blosse Teilungsvorschrift und nicht als Vermächtnis. 

Art. 609 
1 Auf Verlangen eines Gläubigers, der den Anspruch eines Erben auf 
eine angefallene Erbschaft erworben oder gepfändet hat, oder der 
gegen ihn Verlustscheine besitzt, hat die Behörde an Stelle dieses 
Erben bei der Teilung mitzuwirken. 

2 Dem kantonalen Recht bleibt es vorbehalten, noch für weitere Fälle 
eine amtliche Mitwirkung bei der Teilung vorzusehen. 

Art. 610 
1 Die Erben haben bei der Teilung, wenn keine andern Vorschriften 
Platz greifen, alle den gleichen Anspruch auf die Gegenstände der 
Erbschaft. 

2 Sie haben einander über ihr Verhältnis zum Erblasser alles mitzutei-
len, was für die gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft 
in Berücksichtigung fällt. 

3 Jeder Miterbe kann verlangen, dass die Schulden des Erblassers vor 
der Teilung der Erbschaft getilgt oder sichergestellt werden. 

Art. 611 
1 Die Erben bilden aus den Erbschaftssachen so viele Teile oder Lose, 
als Erben oder Erbstämme sind. 

2 Können sie sich nicht einigen, so hat auf Verlangen eines der Erben 
die zuständige Behörde unter Berücksichtigung des Ortsgebrauches, 
der persönlichen Verhältnisse und der Wünsche der Mehrheit der Mit-
erben die Lose zu bilden. 

3 Die Verteilung der Lose erfolgt nach Vereinbarung oder durch Los-
ziehung unter den Erben. 

Art. 612 
1 Eine Erbschaftssache, die durch Teilung an ihrem Werte wesentlich 
verlieren würde, soll einem der Erben ungeteilt zugewiesen werden. 

2 Können die Erben sich über die Teilung oder Zuweisung einer Sache 
nicht einigen, so ist die Sache zu verkaufen und der Erlös zu teilen. 

3 Auf Verlangen eines Erben hat der Verkauf auf dem Wege der Ver-
steigerung stattzufinden, wobei, wenn die Erben sich nicht einigen, die 
zuständige Behörde entscheidet, ob die Versteigerung öffentlich oder 
nur unter den Erben stattfinden soll. 
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Art. 612a328 

1 Befinden sich das Haus oder die Wohnung, worin die Ehegatten 
gelebt haben, oder Hausratsgegenstände in der Erbschaft, so kann der 
überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm das Eigentum daran auf 
Anrechnung zugeteilt wird. 

2 Wo die Umstände es rechtfertigen, kann auf Verlangen des über-
lebenden Ehegatten oder der andern gesetzlichen Erben des Verstorbe-
nen statt des Eigentums die Nutzniessung oder ein Wohnrecht einge-
räumt werden. 

3 An Räumlichkeiten, in denen der Erblasser einen Beruf ausübte oder 
ein Gewerbe betrieb und die ein Nachkomme zu dessen Weiterfüh-
rung benötigt, kann der überlebende Ehegatte diese Rechte nicht 
beanspruchen; die Vorschriften des bäuerlichen Erbrechts bleiben vor-
behalten. 

4 Die gleiche Regelung gilt bei eingetragener Partnerschaft sinn-
gemäss.329 

Art. 613 
1 Gegenstände, die ihrer Natur nach zusammengehören, sollen, wenn 
einer der Erben gegen die Teilung Einspruch erhebt, nicht von einan-
der getrennt werden. 

2 Familienschriften und Gegenstände, die für die Familie einen beson-
deren Erinnerungswert haben, sollen, sobald ein Erbe widerspricht, 
nicht veräussert werden. 

3 Können sich die Erben nicht einigen, so entscheidet die zuständige 
Behörde über die Veräusserung oder die Zuweisung mit oder ohne 
Anrechnung, unter Berücksichtigung des Ortsgebrauches und, wo ein 
solcher nicht besteht, der persönlichen Verhältnisse der Erben. 

Art. 613a330 

Stirbt der Pächter eines landwirtschaftlichen Gewerbes und führt einer 
seiner Erben die Pacht allein weiter, so kann dieser verlangen, dass 
ihm das gesamte Inventar (Vieh, Gerätschaften, Vorräte usw.) unter 
Anrechnung auf seinen Erbteil zum Nutzwert zugewiesen wird. 

  

328 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

329 Eingefügt durch Anhang Ziff. 8 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (SR 211.231). 

330 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

IV. Zuweisung 
der Wohnung 
und des Haus-
rates an den 
überlebenden 
Ehegatten 

D. Besondere 
Gegenstände 
I. Zusammen-
gehörende  
Sachen,  
Familien-
schriften 

I.bis Landwirt-
schaftliches  
Inventar 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

165 

210 

Art. 614 

Forderungen, die der Erblasser an einen der Erben gehabt hat, sind bei 
der Teilung diesem anzurechnen. 

Art. 615 

Erhält ein Erbe bei der Teilung eine Erbschaftssache, die für Schulden 
des Erblassers verpfändet ist, so wird ihm auch die Pfandschuld über-
bunden. 

Art. 616331 

Art. 617332 

Grundstücke sind den Erben zum Verkehrswert anzurechnen, der 
ihnen im Zeitpunkt der Teilung zukommt. 

Art. 618 
1 Können sich die Erben über den Anrechnungswert nicht verständi-
gen, so wird er durch amtlich bestellte Sachverständige endgültig fest-
gestellt. 

2 …333 

Art. 619334 

Für die Übernahme und Anrechnung von landwirtschaftlichen Gewer-
ben und Grundstücken gilt das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991335 
über das bäuerliche Bodenrecht. 

Art. 620–625336 

  

331 Aufgehoben durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt 1991 über das bäuerliche 
Bodenrecht (SR 211.412.11). 

332 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

333 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805,  
1971 I 737). 

334 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

335 SR 211.412.11 
336 Aufgehoben durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt 1991 über das bäuerliche 

Bodenrecht (SR 211.412.11). 
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Dritter Abschnitt: Die Ausgleichung 

Art. 626 
1 Die gesetzlichen Erben sind gegenseitig verpflichtet, alles zur Aus-
gleichung zu bringen, was ihnen der Erblasser bei Lebzeiten auf 
Anrechnung an ihren Erbanteil zugewendet hat. 

2 Was der Erblasser seinen Nachkommen als Heiratsgut, Ausstattung 
oder durch Vermögensabtretung, Schulderlass u. dgl. zugewendet hat, 
steht, sofern der Erblasser nicht ausdrücklich das Gegenteil verfügt, 
unter der Ausgleichungspflicht. 

Art. 627 
1 Fällt ein Erbe vor oder nach dem Erbgang weg, so geht seine Aus-
gleichungspflicht auf die Erben über, die an seine Stelle treten. 

2 Nachkommen eines Erben sind in Bezug auf die Zuwendungen, die 
dieser erhalten hat, auch dann zur Ausgleichung verpflichtet, wenn die 
Zuwendungen nicht auf sie übergegangen sind. 

Art. 628 
1 Die Erben haben die Wahl, die Ausgleichung durch Einwerfung in 
Natur oder durch Anrechnung dem Werte nach vorzunehmen, und 
zwar auch dann, wenn die Zuwendungen den Betrag des Erbanteils 
übersteigen. 

2 Vorbehalten bleiben abweichende Anordnungen des Erblassers 
sowie die Ansprüche der Miterben auf Herabsetzung der Zuwendun-
gen. 

Art. 629 
1 Übersteigen die Zuwendungen den Betrag eines Erbanteiles, so ist 
der Überschuss unter Vorbehalt des Herabsetzungsanspruches der 
Miterben nicht auszugleichen, wenn nachweisbar der Erblasser den 
Erben damit begünstigen wollte. 

2 Diese Begünstigung wird vermutet bei den Ausstattungen, die den 
Nachkommen bei ihrer Verheiratung in üblichem Umfange zugewen-
det worden sind. 

Art. 630 
1 Die Ausgleichung erfolgt nach dem Werte der Zuwendungen zur 
Zeit des Erbganges oder, wenn die Sache vorher veräussert worden ist, 
nach dem dafür erzielten Erlös. 
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2 Verwendungen und Schaden sowie bezogene Früchte sind unter den 
Erben nach den Besitzesregeln in Anschlag zu bringen. 

Art. 631 
1 Die Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung ein-
zelner Kinder sind, wenn kein anderer Wille des Erblassers nach-
gewiesen wird, der Ausgleichungspflicht nur insoweit unterworfen, als 
sie das übliche Mass übersteigen. 

2 Kindern, die noch in der Ausbildung stehen oder die gebrechlich 
sind, ist bei der Teilung ein angemessener Vorausbezug einzuräu-
men.337 

Art. 632 

Übliche Gelegenheitsgeschenke stehen nicht unter der Ausgleichungs-
pflicht. 

Art. 633338 

Vierter Abschnitt: Abschluss und Wirkung der Teilung 

Art. 634 
1 Die Teilung wird für die Erben verbindlich mit der Aufstellung und 
Entgegennahme der Lose oder mit dem Abschluss des Teilungsvertra-
ges. 

2 Der Teilungsvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen 
Form. 

Art. 635 
1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.339 

2 Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so 
geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern 
nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung 
zugewiesen wird. 

  

337 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

338 Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 6. Okt. 1972 (AS 1973 93; BBl 1970 I 805,  
1971 I 737). 

339 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 
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Art. 636 
1 Verträge, die ein Erbe über eine noch nicht angefallene Erbschaft 
ohne Mitwirkung und Zustimmung des Erblassers mit einem Miterben 
oder einem Dritten abschliesst, sind nicht verbindlich. 

2 Leistungen, die auf Grund solcher Verträge gemacht worden sind, 
können zurückgefordert werden. 

Art. 637 
1 Nach Abschluss der Teilung haften die Miterben einander für die 
Erbschaftssachen wie Käufer und Verkäufer. 

2 Sie haben einander den Bestand der Forderungen, die ihnen bei der 
Teilung zugewiesen werden, zu gewährleisten und haften einander, 
soweit es sich nicht um Wertpapiere mit Kurswert handelt, für die 
Zahlungsfähigkeit des Schuldners im angerechneten Forderungsbetrag 
wie einfache Bürgen. 

3 Die Klage aus der Gewährleistungspflicht verjährt mit Ablauf eines 
Jahres nach der Teilung oder nach dem Zeitpunkt, auf den die Forde-
rungen später fällig werden. 

Art. 638 

Die Anfechtung des Teilungsvertrages erfolgt nach den Vorschriften 
über die Anfechtung der Verträge im Allgemeinen. 

Art. 639 
1 Für die Schulden des Erblassers sind die Erben den Gläubigern auch 
nach der Teilung solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen haftbar, 
solange die Gläubiger in eine Teilung oder Übernahme der Schulden 
nicht ausdrücklich oder stillschweigend eingewilligt haben. 

2 Die solidare Haftung der Miterben verjährt mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach der Teilung oder nach dem Zeitpunkt, auf den die Forderung 
später fällig geworden ist. 

Art. 640 
1 Hat ein Erbe eine Schuld des Erblassers bezahlt, die ihm bei der 
Teilung nicht zugewiesen worden ist, oder hat er von einer Schuld 
mehr bezahlt, als er übernommen, so ist er befugt, auf seine Miterben 
Rückgriff zu nehmen. 

2 Dieser Rückgriff richtet sich zunächst gegen den, der die bezahlte 
Schuld bei der Teilung übernommen hat. 

3 Im Übrigen haben die Erben mangels anderer Abrede die Schulden 
unter sich im Verhältnis der Erbanteile zu tragen. 
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Vierter Teil: Das Sachenrecht 

Erste Abteilung: Das Eigentum 

Achtzehnter Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 641 
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechts-
ordnung über sie nach seinem Belieben verfügen. 

2 Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszu-
verlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren. 

Art. 641a341 
1 Tiere sind keine Sachen. 

2 Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für 
sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften. 

Art. 642 
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum an allen ihren 
Bestandteilen. 

2 Bestandteil einer Sache ist alles, was nach der am Orte üblichen Auf-
fassung zu ihrem Bestande gehört und ohne ihre Zerstörung, Beschä-
digung oder Veränderung nicht abgetrennt werden kann. 

Art. 643 
1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum auch an ihren 
natürlichen Früchten. 

2 Natürliche Früchte sind die zeitlich wiederkehrenden Erzeugnisse 
und die Erträgnisse, die nach der üblichen Auffassung von einer Sache 
ihrer Bestimmung gemäss gewonnen werden. 

3 Bis zur Trennung sind die natürlichen Früchte Bestandteil der Sache. 

Art. 644 
1 Die Verfügung über eine Sache bezieht sich, wenn keine Ausnahme 
gemacht wird, auch auf ihre Zugehör. 

  

340 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

341 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 
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2 Zugehör sind die beweglichen Sachen, die nach der am Orte übli-
chen Auffassung oder nach dem klaren Willen des Eigentümers der 
Hauptsache dauernd für deren Bewirtschaftung, Benutzung oder Ver-
wahrung bestimmt und durch Verbindung, Anpassung oder auf andere 
Weise in die Beziehung zur Hauptsache gebracht sind, in der sie ihr zu 
dienen haben. 

3 Ist eine Sache Zugehör, so vermag eine vorübergehende Trennung 
von der Hauptsache ihr diese Eigenschaft nicht zu nehmen. 

Art. 645 

Zugehör sind niemals solche bewegliche Sachen, die dem Besitzer der 
Hauptsache nur zum vorübergehenden Gebrauche oder zum Verbrau-
che dienen, oder die zu der Eigenart der Hauptsache in keiner Bezie-
hung stehen, sowie solche, die nur zur Aufbewahrung oder zum Ver-
kauf oder zur Vermietung mit der Hauptsache in Verbindung gebracht 
sind. 

Art. 646 
1 Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äus-
serliche Abteilung in ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer. 

2 Ist es nicht anders festgestellt, so sind sie Miteigentümer zu gleichen 
Teilen. 

3 Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten 
eines Eigentümers, und es kann dieser Anteil von ihm veräussert und 
verpfändet und von seinen Gläubigern gepfändet werden. 

Art. 647342 

1 Die Miteigentümer können eine von den gesetzlichen Bestimmungen 
abweichende Nutzungs- und Verwaltungsordnung vereinbaren und im 
Grundbuch anmerken lassen. 

2 Nicht aufheben oder beschränken können sie die jedem Miteigen-
tümer zustehenden Befugnisse: 

1. zu verlangen, dass die für die Erhaltung des Wertes und der 
Gebrauchsfähigkeit der Sache notwendigen Verwaltungshand-
lungen durchgeführt und nötigenfalls vom Gericht angeordnet 
werden; 

2. von sich aus auf Kosten aller Miteigentümer die Massnahmen 
zu ergreifen, die sofort getroffen werden müssen, um die Sa-
che vor drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren. 

  

342 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 647a343 

1 Zu den gewöhnlichen Verwaltungshandlungen ist jeder Miteigen-
tümer befugt, insbesondere zur Vornahme von Ausbesserungen, 
Anbau- und Erntearbeiten, zur kurzfristigen Verwahrung und Aufsicht 
sowie zum Abschluss der dazu dienenden Verträge und zur Ausübung 
der Befugnisse, die sich aus ihnen und aus den Miet-, Pacht- und 
Werkverträgen ergeben, einschliesslich der Bezahlung und Ent-
gegennahme von Geldbeträgen für die Gesamtheit. 

2 Mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer kann die Zustän-
digkeit zu diesen Verwaltungshandlungen unter Vorbehalt der Be-
stimmungen des Gesetzes über die notwendigen und dringlichen 
Massnahmen anders geregelt werden. 

Art. 647b344 

1 Mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den 
grösseren Teil der Sache vertritt, können wichtigere Verwaltungs-
handlungen durchgeführt werden, insbesondere die Änderung der 
Kulturart oder Benutzungsweise, der Abschluss und die Auflösung 
von Miet- und Pachtverträgen, die Beteiligung an Bodenverbesserun-
gen und die Bestellung eines Verwalters, dessen Zuständigkeit nicht 
auf gewöhnliche Verwaltungshandlungen beschränkt ist. 

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die notwendigen bau-
lichen Massnahmen. 

Art. 647c345 

Unterhalts-, Wiederherstellungs- und Erneuerungsarbeiten, die für die 
Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Sache nötig 
sind, können mit Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer aus-
geführt werden, soweit sie nicht als gewöhnliche Verwaltungshand-
lungen von jedem einzelnen vorgenommen werden dürfen. 

Art. 647d346 

1 Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der 
Sache bezwecken, bedürfen der Zustimmung der Mehrheit aller Mit-
eigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt. 

  

343 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

344 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

345 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

346 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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2 Änderungen, die einem Miteigentümer den Gebrauch oder die Be-
nutzung der Sache zum bisherigen Zweck erheblich und dauernd 
erschweren oder unwirtschaftlich machen, können nicht ohne seine 
Zustimmung durchgeführt werden. 

3 Verlangt die Änderung von einem Miteigentümer Aufwendungen, 
die ihm nicht zumutbar sind, insbesondere weil sie in einem Missver-
hältnis zum Vermögenswert seines Anteils stehen, so kann sie ohne 
seine Zustimmung nur durchgeführt werden, wenn die übrigen Mit-
eigentümer seinen Kostenanteil auf sich nehmen, soweit er den ihm 
zumutbaren Betrag übersteigt. 

Art. 647e347 

1 Bauarbeiten, die lediglich der Verschönerung, der Ansehnlichkeit 
der Sache oder der Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, dürfen nur 
mit Zustimmung aller Miteigentümer ausgeführt werden. 

2 Werden solche Arbeiten mit Zustimmung der Mehrheit aller Mit-
eigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, ange-
ordnet, so können sie auch gegen den Willen eines nicht zustimmen-
den Miteigentümers ausgeführt werden, sofern dieser durch sie in 
seinem Nutzungs- und Gebrauchsrecht nicht dauernd beeinträchtigt 
wird, und die übrigen Miteigentümer ihm für eine bloss vorüber-
gehende Beeinträchtigung Ersatz leisten und seinen Kostenanteil über-
nehmen. 

Art. 648348 

1 Jeder Miteigentümer ist befugt, die Sache insoweit zu vertreten, zu 
gebrauchen und zu nutzen, als es mit den Rechten der andern verträg-
lich ist. 

2 Zur Veräusserung oder Belastung der Sache sowie zur Veränderung 
ihrer Zweckbestimmung bedarf es der Übereinstimmung aller Mitei-
gentümer, soweit diese nicht einstimmig eine andere Ordnung verein-
bart haben. 

3 Bestehen Grundpfandrechte oder Grundlasten an Miteigentumsantei-
len, so können die Miteigentümer die Sache selbst nicht mehr mit sol-
chen Rechten belasten. 

  

347 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

348 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 649349 

1 Die Verwaltungskosten, Steuern und anderen Lasten, die aus dem 
Miteigentum erwachsen oder auf der gemeinschaftlichen Sache ruhen, 
werden von den Miteigentümern, wo es nicht anders bestimmt ist, im 
Verhältnis ihrer Anteile getragen. 

2 Hat ein Miteigentümer solche Ausgaben über diesen Anteil hinaus 
getragen, so kann er von den anderen nach dem gleichen Verhältnis 
Ersatz verlangen. 

Art. 649a350 

Die von den Miteigentümern vereinbarte Nutzungs- und Verwaltungs-
ordnung und die von ihnen gefassten Verwaltungsbeschlüsse sowie 
die gerichtlichen Urteile und Verfügungen sind auch für den Rechts-
nachfolger eines Miteigentümers und für den Erwerber eines dingli-
chen Rechtes an einem Miteigentumsanteil verbindlich. 

Art. 649b351 

1 Der Miteigentümer kann durch gerichtliches Urteil aus der Gemein-
schaft ausgeschlossen werden, wenn durch sein Verhalten oder das 
Verhalten von Personen, denen er den Gebrauch der Sache überlassen 
oder für die er einzustehen hat, Verpflichtungen gegenüber allen oder 
einzelnen Mitberechtigten so schwer verletzt werden, dass diesen die 
Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. 

2 Umfasst die Gemeinschaft nur zwei Miteigentümer, so steht jedem 
das Klagerecht zu; im übrigen bedarf es zur Klage, wenn nichts ande-
res vereinbart ist, der Ermächtigung durch einen Mehrheitsbeschluss 
aller Miteigentümer mit Ausnahme des Beklagten. 

3 Erkennt das Gericht auf Ausschluss des Beklagten, so verurteilt es 
ihn zur Veräusserung seines Anteils und ordnet für den Fall, dass der 
Anteil nicht binnen der angesetzten Frist veräussert wird, dessen 
öffentliche Versteigerung nach den Vorschriften über die Zwangsver-
wertung von Grundstücken an unter Ausschluss der Bestimmungen 
über die Auflösung des Miteigentumsverhältnisses. 

  

349 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

350 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

351 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 649c352 

Die Bestimmungen über den Ausschluss eines Miteigentümers sind 
auf den Nutzniesser und auf den Inhaber eines anderen dinglichen 
oder vorgemerkten persönlichen Nutzungsrechtes an einem Miteigen-
tumsanteil sinngemäss anwendbar. 

Art. 650353 

1 Jeder Miteigentümer hat das Recht, die Aufhebung des Miteigen-
tums zu verlangen, wenn sie nicht durch ein Rechtsgeschäft, durch 
Aufteilung zu Stockwerkeigentum oder durch die Bestimmung der 
Sache für einen dauernden Zweck ausgeschlossen ist. 

2 Die Aufhebung kann auf höchstens 30 Jahre durch eine Verein-
barung ausgeschlossen werden, die für Grundstücke zu ihrer Gültig-
keit der öffentlichen Beurkundung bedarf und im Grundbuch vorge-
merkt werden kann. 

3 Die Aufhebung darf nicht zur Unzeit verlangt werden. 

Art. 651 
1 Die Aufhebung erfolgt durch körperliche Teilung, durch Verkauf aus 
freier Hand oder auf dem Wege der Versteigerung mit Teilung des 
Erlöses oder durch Übertragung der ganzen Sache auf einen oder meh-
rere der Miteigentümer unter Auskauf der übrigen. 

2 Können sich die Miteigentümer über die Art der Aufhebung nicht 
einigen, so wird nach Anordnung des Gerichts die Sache körperlich 
geteilt oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes 
nicht möglich ist, öffentlich oder unter den Miteigentümern verstei-
gert. 

3 Mit der körperlichen Teilung kann bei ungleichen Teilen eine Aus-
gleichung der Teile in Geld verbunden werden. 

Art. 651a354 
1 Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder 
Erwerbszwecken gehalten werden, spricht das Gericht im Streitfall das 
Alleineigentum derjenigen Partei zu, die in tierschützerischer Hinsicht 
dem Tier die bessere Unterbringung gewährleistet. 

  

352 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

353 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

354 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 
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2 Das Gericht kann die Person, die das Tier zugesprochen erhält, zur 
Leistung einer angemessenen Entschädigung an die Gegenpartei ver-
pflichten; es bestimmt deren Höhe nach freiem Ermessen. 

3 Es trifft die nötigen vorsorglichen Massnahmen, namentlich in 
Bezug auf die vorläufige Unterbringung des Tieres. 

Art. 652 

Haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvorschrift oder Vertrag 
zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache kraft ihrer Gemein-
schaft zu Eigentum, so sind sie Gesamteigentümer, und es geht das 
Recht eines jeden auf die ganze Sache. 

Art. 653 
1 Die Rechte und Pflichten der Gesamteigentümer richten sich nach 
den Regeln, unter denen ihre gesetzliche oder vertragsmässige Ge-
meinschaft steht. 

2 Besteht keine andere Vorschrift, so bedarf es zur Ausübung des 
Eigentums und insbesondere zur Verfügung über die Sache des ein-
stimmigen Beschlusses aller Gesamteigentümer. 

3 Solange die Gemeinschaft dauert, ist ein Recht auf Teilung oder die 
Verfügung über einen Bruchteil der Sache ausgeschlossen. 

Art. 654 
1 Die Aufhebung erfolgt mit der Veräusserung der Sache oder dem 
Ende der Gemeinschaft. 

2 Die Teilung geschieht, wo es nicht anders bestimmt ist, nach den 
Vorschriften über das Miteigentum. 

Art. 654a355 

Für die Aufhebung von gemeinschaftlichem Eigentum an landwirt-
schaftlichen Gewerben und Grundstücken gilt zudem das Bundes-
gesetz vom 4. Oktober 1991356 über das bäuerliche Bodenrecht. 

  

355 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

356 SR 211.412.11 
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Neunzehnter Titel: Das Grundeigentum 

Erster Abschnitt:  
Gegenstand, Erwerb und Verlust des Grundeigentums 

Art. 655357 

1 Gegenstand des Grundeigentums sind die Grundstücke. 

2 Grundstücke im Sinne dieses Gesetzes sind: 

1. die Liegenschaften; 

2. die in das Grundbuch aufgenommenen selbständigen  
und dauernden Rechte; 

3. die Bergwerke; 

4. die Miteigentumsanteile an Grundstücken. 

Art. 656 
1 Zum Erwerbe des Grundeigentums bedarf es der Eintragung in das 
Grundbuch. 

2 Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder 
gerichtlichem Urteil erlangt indessen der Erwerber schon vor der Ein-
tragung das Eigentum, kann aber im Grundbuch erst dann über das 
Grundstück verfügen, wenn die Eintragung erfolgt ist. 

Art. 657 
1 Der Vertrag auf Eigentumsübertragung bedarf zu seiner Verbindlich-
keit der öffentlichen Beurkundung. 

2 Die Verfügung von Todes wegen und der Ehevertrag bedürfen der 
im Erbrecht und im ehelichen Güterrecht vorgeschriebenen Formen. 

Art. 658 
1 Die Aneignung eines im Grundbuch eingetragenen Grundstückes 
kann nur stattfinden, wenn dieses nach Ausweis des Grundbuches her-
renlos ist. 

2 Die Aneignung von Land, das nicht im Grundbuch aufgenommen 
ist, steht unter den Bestimmungen über die herrenlosen Sachen. 

  

357 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 659 
1 Entsteht durch Anschwemmung, Anschüttung, Bodenverschiebung, 
Veränderungen im Lauf oder Stand eines öffentlichen Gewässers oder 
in anderer Weise aus herrenlosem Boden der Ausbeutung fähiges 
Land, so gehört es dem Kanton, in dessen Gebiet es liegt. 

2 Es steht den Kantonen frei, solches Land den Anstössern zu überlas-
sen. 

3 Vermag jemand nachzuweisen, dass Bodenteile seinem Eigentume 
entrissen worden sind, so kann er sie binnen angemessener Frist 
zurückholen. 

Art. 660 
1 Bodenverschiebungen von einem Grundstück auf ein anderes bewir-
ken keine Veränderung der Grenzen. 

2 Bodenteile und andere Gegenstände, die hiebei von dem einen 
Grundstück auf das andere gelangt sind, unterliegen den Bestimmun-
gen über die zugeführten Sachen oder die Sachverbindungen. 

Art. 660a359 

1 Der Grundsatz, wonach Bodenverschiebungen keine Änderung der 
Grenzen bewirken, gilt nicht für Gebiete mit dauernden Bodenver-
schiebungen, wenn diese Gebiete vom Kanton als solche bezeichnet 
worden sind. 

2 Bei der Bezeichnung der Gebiete ist die Beschaffenheit der betroffe-
nen Grundstücke zu berücksichtigen. 

3 Die Zugehörigkeit eines Grundstücks zu einem solchen Gebiet ist in 
geeigneter Weise den Beteiligten mitzuteilen und im Grundbuch 
anzumerken. 

Art. 660b360 

1 Wird eine Grenze wegen einer Bodenverschiebung unzweckmässig, 
so kann jeder betroffene Grundeigentümer verlangen, dass sie neu 
festgesetzt wird. 

2 Ein Mehr- oder Minderwert ist auszugleichen. 

  

358 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

359 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

360 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

3. Bildung  
neuen Landes 

4. Bodenver-
schiebung 
a. im  
Allgemeinen358 

b. dauernde 

c. Neufest-
setzung  
der Grenze 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

178 

210 

Art. 661 

Ist jemand ungerechtfertigt im Grundbuch als Eigentümer eingetragen, 
so kann sein Eigentum, nachdem er das Grundstück in gutem Glauben 
zehn Jahre lang ununterbrochen und unangefochten besessen hat, nicht 
mehr angefochten werden. 

Art. 662 
1 Besitzt jemand ein Grundstück, das nicht im Grundbuch aufgenom-
men ist, ununterbrochen und unangefochten während 30 Jahren als 
sein Eigentum, so kann er verlangen, dass er als Eigentümer eingetra-
gen werde. 

2 Unter den gleichen Voraussetzungen steht dieses Recht dem Besitzer 
eines Grundstückes zu, dessen Eigentümer aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich ist oder bei Beginn der Ersitzungsfrist von 30 Jahren tot 
oder für verschollen erklärt war. 

3 Die Eintragung darf jedoch nur auf Verfügung des Gerichts erfolgen, 
nachdem binnen einer durch amtliche Auskündung angesetzten Frist 
kein Einspruch erhoben oder der erfolgte Einspruch abgewiesen wor-
den ist. 

Art. 663 

Für die Berechnung der Fristen, die Unterbrechung und den Stillstand 
der Ersitzung finden die Vorschriften über die Verjährung von Forde-
rungen entsprechende Anwendung. 

Art. 664 
1 Die herrenlosen und die öffentlichen Sachen stehen unter der Hoheit 
des Staates, in dessen Gebiet sie sich befinden. 

2 An den öffentlichen Gewässern sowie an dem der Kultur nicht fähi-
gen Lande, wie Felsen und Schutthalden, Firnen und Gletschern, und 
den daraus entspringenden Quellen besteht unter Vorbehalt anderwei-
tigen Nachweises kein Privateigentum. 

3 Das kantonale Recht stellt über die Aneignung des herrenlosen 
Landes, die Ausbeutung und den Gemeingebrauch der öffentlichen 
Sachen, wie der Strassen und Plätze, Gewässer und Flussbetten die 
erforderlichen Bestimmungen auf. 

Art. 665 
1 Der Erwerbsgrund gibt dem Erwerber gegen den Eigentümer einen 
persönlichen Anspruch auf Eintragung und bei Weigerung des Eigen-
tümers das Recht auf gerichtliche Zusprechung des Eigentums. 
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2 Bei Aneignung, Erbgang, Enteignung, Zwangsvollstreckung oder 
Urteil des Gerichts kann der Erwerber die Eintragung von sich aus 
erwirken. 

3 Änderungen am Grundeigentum, die von Gesetzes wegen durch 
Gütergemeinschaft oder deren Auflösung eintreten, werden auf An-
meldung eines Ehegatten hin im Grundbuch eingetragen.361 

Art. 666 
1 Das Grundeigentum geht unter mit der Löschung des Eintrages so-
wie mit dem vollständigen Untergang des Grundstückes. 

2 Der Zeitpunkt, auf den im Falle der Enteignung der Verlust eintritt, 
wird durch das Enteignungsrecht des Bundes und der Kantone be-
stimmt. 

Zweiter Abschnitt:  
Inhalt und Beschränkung des Grundeigentums 

Art. 667 
1 Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach oben und 
unten auf den Luftraum und das Erdreich, soweit für die Ausübung 
des Eigentums ein Interesse besteht. 

2 Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten 
und Pflanzen sowie die Quellen. 

Art. 668 
1 Die Grenzen werden durch die Grundbuchpläne und durch die Ab-
grenzungen auf dem Grundstücke selbst angegeben. 

2 Widersprechen sich die bestehenden Grundbuchpläne und die Ab-
grenzungen, so wird die Richtigkeit der Grundbuchpläne vermutet. 

3 Die Vermutung gilt nicht für die vom Kanton bezeichneten Gebiete 
mit Bodenverschiebungen.362 

  

361 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

362 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 669 

Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, auf das Begehren seines Nach-
barn zur Feststellung einer ungewissen Grenze mitzuwirken, sei es bei 
Berichtigung der Grundbuchpläne oder bei Anbringung von Grenz-
zeichen. 

Art. 670 

Stehen Vorrichtungen zur Abgrenzung zweier Grundstücke, wie Mau-
ern, Hecken, Zäune, auf der Grenze, so wird Miteigentum der beiden 
Nachbarn vermutet. 

Art. 671 
1 Verwendet jemand zu einem Bau auf seinem Boden fremdes Mate-
rial oder eigenes Material auf fremdem Boden, so wird es Bestandteil 
des Grundstückes. 

2 Der Eigentümer des Materials ist jedoch, wenn die Verwendung 
ohne seinen Willen stattgefunden hat, berechtigt, auf Kosten des 
Grundeigentümers die Trennung des Materials und dessen Herausgabe 
zu verlangen, insoweit dies ohne unverhältnismässige Schädigung 
möglich ist. 

3 Unter der gleichen Voraussetzung kann der Grundeigentümer, wenn 
die Verwendung ohne seinen Willen stattgefunden hat, auf Kosten des 
Bauenden die Wegschaffung des Materials verlangen. 

Art. 672 
1 Findet keine Trennung des Materials vom Boden statt, so hat der 
Grundeigentümer für das Material eine angemessene Entschädigung 
zu leisten. 

2 Bei bösem Glauben des bauenden Grundeigentümers kann das 
Gericht auf vollen Schadenersatz erkennen. 

3 Bei bösem Glauben des bauenden Materialeigentümers kann es auch 
nur dasjenige zusprechen, was der Bau für den Grundeigentümer 
allermindestens wert ist. 

Art. 673 

Übersteigt der Wert des Baues offenbar den Wert des Bodens, so kann 
derjenige, der sich in gutem Glauben befindet, verlangen, dass das 
Eigentum an Bau und Boden gegen angemessene Entschädigung dem 
Materialeigentümer zugewiesen werde. 
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Art. 674 
1 Bauten und andere Vorrichtungen, die von einem Grundstücke auf 
ein anderes überragen, verbleiben Bestandteil des Grundstückes, von 
dem sie ausgehen, wenn dessen Eigentümer auf ihren Bestand ein 
dingliches Recht hat. 

2 Das Recht auf den Überbau kann als Dienstbarkeit in das Grundbuch 
eingetragen werden. 

3 Ist ein Überbau unberechtigt, und erhebt der Verletzte, trotzdem dies 
für ihn erkennbar geworden ist, nicht rechtzeitig Einspruch, so kann, 
wenn es die Umstände rechtfertigen, dem Überbauenden, der sich in 
gutem Glauben befindet, gegen angemessene Entschädigung das ding-
liche Recht auf den Überbau oder das Eigentum am Boden zu-
gewiesen werden. 

Art. 675 
1 Bauwerke und andere Vorrichtungen, die auf fremdem Boden einge-
graben, aufgemauert oder sonstwie dauernd auf oder unter der Boden-
fläche mit dem Grundstücke verbunden sind, können einen beson-
deren Eigentümer haben, wenn ihr Bestand als Dienstbarkeit in das 
Grundbuch eingetragen ist. 

2 Die Bestellung eines Baurechtes an einzelnen Stockwerken eines 
Gebäudes ist ausgeschlossen. 

Art. 676 
1 Leitungen für Wasser, Gas, elektrische Kraft u. dgl., die sich ausser-
halb des Grundstückes befinden, dem sie dienen, werden, wo es nicht 
anders geordnet ist, als Zugehör des Werkes, von dem sie ausgehen, 
und als Eigentum des Werkeigentümers betrachtet. 

2 Soweit nicht das Nachbarrecht Anwendung findet, erfolgt die ding-
liche Belastung der fremden Grundstücke mit solchen Leitungen 
durch die Errichtung einer Dienstbarkeit. 

3 Die Dienstbarkeit entsteht, wenn die Leitung nicht äusserlich wahr-
nehmbar ist, mit der Eintragung in das Grundbuch und in den andern 
Fällen mit der Erstellung der Leitung. 

Art. 677 
1 Hütten, Buden, Baracken u. dgl. behalten, wenn sie ohne Absicht 
bleibender Verbindung auf fremdem Boden aufgerichtet sind, ihren 
besondern Eigentümer. 

2 Ihr Bestand wird nicht in das Grundbuch eingetragen. 
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Art. 678 
1 Verwendet jemand fremde Pflanzen auf eigenem Grundstücke, oder 
eigene Pflanzen auf fremdem Grundstücke, so entstehen die gleichen 
Rechte und Pflichten, wie beim Verwenden von Baumaterial oder bei 
Fahrnisbauten. 

2 Eine dem Baurecht entsprechende Dienstbarkeit für einzelne Pflan-
zen und Anlagen von Pflanzen kann auf mindestens zehn und auf 
höchstens 100 Jahre errichtet werden.363 

3 Der belastete Eigentümer kann vor Ablauf der vereinbarten Dauer 
die Ablösung der Dienstbarkeit verlangen, wenn er mit dem Dienst-
barkeitsberechtigten einen Pachtvertrag über die Nutzung des Bodens 
abgeschlossen hat und dieser Vertrag beendigt wird. Das Gericht 
bestimmt die vermögensrechtlichen Folgen unter Würdigung aller 
Umstände.364 

Art. 679 

Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht 
überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf 
Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Scha-
den und auf Schadenersatz klagen. 

Art. 680 
1 Die gesetzlichen Eigentumsbeschränkungen bestehen ohne Eintrag 
im Grundbuch. 

2 Ihre Aufhebung oder Abänderung durch Rechtsgeschäft bedarf zur 
Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und der Eintragung in das 
Grundbuch. 

3 Ausgeschlossen ist die Aufhebung oder Abänderung von Eigentums-
beschränkungen öffentlich-rechtlichen Charakters. 

  

363 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 4121 4122; BBl 2002 4721). 

364 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 4121 4122; BBl 2002 4721). 
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Art. 681365 

1 Gesetzliche Vorkaufsrechte können auch bei der Zwangsversteige-
rung ausgeübt werden, aber nur an der Steigerung selbst und zu den 
Bedingungen, zu welchen das Grundstück dem Ersteigerer zugeschla-
gen wird; im übrigen können die gesetzlichen Vorkaufsrechte unter 
den Voraussetzungen geltend gemacht werden, die für die vertrag-
lichen Vorkaufsrechte gelten. 

2 Das Vorkaufsrecht entfällt, wenn das Grundstück an eine Person ver-
äussert wird, der ein Vorkaufsrecht im gleichen oder in einem vorde-
ren Rang zusteht. 

3 Gesetzliche Vorkaufsrechte können weder vererbt noch abgetreten 
werden. Sie gehen den vertraglichen Vorkaufsrechten vor. 

Art. 681a366 
1 Der Verkäufer muss die Vorkaufsberechtigten über den Abschluss 
und den Inhalt des Kaufvertrags in Kenntnis setzen. 

2 Will der Vorkaufsberechtigte sein Recht ausüben, so muss er es 
innert dreier Monate seit Kenntnis von Abschluss und Inhalt des Ver-
trages geltend machen. Nach Ablauf von zwei Jahren seit der Eintra-
gung des neuen Eigentümers in das Grundbuch kann das Recht nicht 
mehr geltend gemacht werden. 

3 Der Vorkaufsberechtigte kann seinen Anspruch innerhalb dieser Fri-
sten gegenüber jedem Eigentümer des Grundstücks geltend machen. 

Art. 681b367 

1 Die Vereinbarung, mit welcher ein gesetzliches Vorkaufsrecht aus-
geschlossen oder abgeändert wird, bedarf zu ihrer Gültigkeit der 
öffentlichen Beurkundung. Sie kann im Grundbuch vorgemerkt wer-
den, wenn das Vorkaufsrecht dem jeweiligen Eigentümer eines andern 
Grundstücks zusteht. 

2 Nach Eintritt des Vorkaufsfalls kann der Berechtigte schriftlich auf 
die Ausübung eines gesetzlichen Vorkaufsrechts verzichten. 

  

365 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

366 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

367 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 682368 

1 Miteigentümer haben ein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Nichtmit-
eigentümer, der einen Anteil erwirbt. Machen mehrere Miteigentümer 
ihr Vorkaufsrecht geltend, so wird ihnen der Anteil im Verhältnis ihrer 
bisherigen Miteigentumsanteile zugewiesen.370 

2 Ein Vorkaufsrecht gegenüber jedem Erwerber haben auch der Eigen-
tümer eines Grundstückes, das mit einem selbständigen und dauernden 
Baurecht belastet ist, an diesem Recht und der Inhaber dieses Rechts 
am belasteten Grundstück, soweit dieses durch die Ausübung seines 
Rechtes in Anspruch genommen wird. 

3…371 

Art. 682a372 

Für die Vorkaufsrechte an landwirtschaftlichen Gewerben und Grund-
stücken gilt zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991373 über 
das bäuerliche Bodenrecht. 

Art. 683374 

Art. 684 
1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie 
namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, 
sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn 
zu enthalten. 

2 Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und 
Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht ge-
rechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, 
Lärm oder Erschütterung. 

  

368 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

369 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

370 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

371 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf) 
(AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). 

372 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

373 SR 211.412.11 
374 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 

Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf)  
(AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). 
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Art. 685 
1 Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die nachbarlichen 
Grundstücke nicht dadurch schädigen, dass er ihr Erdreich in Bewe-
gung bringt oder gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen beein-
trächtigt. 

2 Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechtes zuwiderlaufen, 
finden die Bestimmungen betreffend überragende Bauten Anwendung. 

Art. 686 
1 Die Kantone sind befugt, die Abstände festzusetzen, die bei Grabun-
gen und Bauten zu beobachten sind. 

2 Es bleibt ihnen vorbehalten, weitere Bauvorschriften aufzustellen. 

Art. 687 
1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, 
wenn sie sein Eigentum schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht 
binnen angemessener Frist beseitigt werden, kappen und für sich 
behalten. 

2 Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebauten 
oder überbauten Boden, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsen-
den Früchte (Anries). 

3 Auf Waldgrundstücke, die aneinander grenzen, finden diese Vor-
schriften keine Anwendung. 

Art. 688 

Die Kantone sind befugt, für Anpflanzungen je nach der Art des 
Grundstückes und der Pflanzen bestimmte Abstände vom nachbar-
lichen Grundstück vorzuschreiben oder den Grundeigentümer zu ver-
pflichten, das Übergreifen von Ästen oder Wurzeln fruchttragender 
Bäume zu gestatten und für diese Fälle das Anries zu regeln oder auf-
zuheben. 

Art. 689 
1 Jeder Grundeigentümer ist verpflichtet, das Wasser, das von dem 
oberhalb liegenden Grundstück natürlicherweise abfliesst, aufzuneh-
men, wie namentlich Regenwasser, Schneeschmelze und Wasser von 
Quellen, die nicht gefasst sind. 

2 Keiner darf den natürlichen Ablauf zum Schaden des Nachbarn ver-
ändern. 
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3 Das für das untere Grundstück nötige Abwasser darf diesem nur 
insoweit entzogen werden, als es für das obere Grundstück unentbehr-
lich ist. 

Art. 690 
1 Bei Entwässerungen hat der Eigentümer des unterhalb liegenden 
Grundstückes das Wasser, das ihm schon vorher auf natürliche Weise 
zugeflossen ist, ohne Entschädigung abzunehmen. 

2 Wird er durch die Zuleitung geschädigt, so kann er verlangen, dass 
der obere Eigentümer die Leitung auf eigene Kosten durch das untere 
Grundstück weiter führe. 

Art. 691 
1 Jeder Grundeigentümer ist gehalten, die Durchleitung von Brunnen, 
Drainierröhren, Gasröhren u. dgl. sowie von elektrischen ober- oder 
unterirdischen Leitungen gegen vorgängigen vollen Ersatz des da-
durch verursachten Schadens zu gestatten, insofern sich die Leitung 
ohne Inanspruchnahme seines Grundstückes gar nicht oder nur mit 
unverhältnismässigen Kosten durchführen lässt. 

2 Das Recht auf Durchleitung aus Nachbarrecht kann in den Fällen 
nicht beansprucht werden, in denen das kantonale Recht oder das 
Bundesrecht auf den Weg der Enteignung verweist. 

3 Solche Durchleitungen werden, wenn es der Berechtigte verlangt, 
auf seine Kosten in das Grundbuch eingetragen. 

Art. 692 
1 Der belastete Grundeigentümer hat Anspruch darauf, dass auf seine 
Interessen in billiger Weise Rücksicht genommen werde. 

2 Wo ausserordentliche Umstände es rechtfertigen, kann er bei ober-
irdischen Leitungen verlangen, dass ihm das Stück Land, über das 
diese Leitungen geführt werden sollen, in angemessenem Umfange 
gegen volle Entschädigung abgenommen werde. 

Art. 693 
1 Ändern sich die Verhältnisse, so kann der Belastete eine seinen 
Interessen entsprechende Verlegung der Leitung verlangen. 

2 Die Kosten der Verlegung hat in der Regel der Berechtigte zu tragen. 

3 Wo besondere Umstände es rechtfertigen, kann jedoch ein angemes-
sener Teil der Kosten dem Belasteten auferlegt werden. 
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Art. 694 
1 Hat ein Grundeigentümer keinen genügenden Weg von seinem 
Grundstück auf eine öffentliche Strasse, so kann er beanspruchen, dass 
ihm die Nachbarn gegen volle Entschädigung einen Notweg einräu-
men. 

2 Der Anspruch richtet sich in erster Linie gegen den Nachbarn, dem 
die Gewährung des Notweges der früheren Eigentums- und Wegever-
hältnisse wegen am ehesten zugemutet werden darf, und im weitern 
gegen denjenigen, für den der Notweg am wenigsten schädlich ist. 

3 Bei der Festsetzung des Notweges ist auf die beidseitigen Interessen 
Rücksicht zu nehmen. 

Art. 695 

Den Kantonen bleibt es vorbehalten, über die Befugnis des Grund-
eigentümers, zum Zwecke der Bewirtschaftung oder Vornahme von 
Ausbesserungen und Bauten das nachbarliche Grundstück zu betreten, 
sowie über das Streck- oder Tretrecht, den Tränkweg, Winterweg, 
Brachweg, Holzlass, Reistweg u. dgl. nähere Vorschriften aufzustel-
len. 

Art. 696 
1 Wegrechte, die das Gesetz unmittelbar begründet, bestehen ohne 
Eintragung zu Recht. 

2 Sie werden jedoch, wenn sie von bleibendem Bestande sind, im 
Grundbuche angemerkt. 

Art. 697 
1 Die Kosten der Einfriedigung eines Grundstückes trägt dessen Ei-
gentümer, unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Miteigentum 
an Grenzvorrichtungen. 

2 In Bezug auf die Pflicht und die Art der Einfriedigung bleibt das 
kantonale Recht vorbehalten. 

Art. 698 

An die Kosten der Vorrichtungen zur Ausübung der nachbarrecht-
lichen Befugnisse haben die Grundeigentümer im Verhältnis ihres 
Interesses beizutragen. 
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Art. 699 
1 Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung wildwachsen-
der Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann 
gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständi-
gen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden. 

2 Über das Betreten fremden Eigentums zur Ausübung von Jagd und 
Fischerei kann das kantonale Recht nähere Vorschriften aufstellen. 

Art. 700 
1 Werden Sachen durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere Natur-
gewalt oder zufällige Ereignisse auf ein fremdes Grundstück gebracht, 
oder geraten Tiere, wie Gross- und Kleinvieh, Bienenschwärme, 
Geflügel und Fische auf fremden Boden, so hat der Grundeigentümer 
dem Berechtigten deren Aufsuchung und Wegschaffung zu gestatten. 

2 Für den hieraus entstehenden Schaden kann er Ersatz verlangen und 
hat hiefür an diesen Sachen ein Retentionsrecht. 

Art. 701 
1 Kann jemand einen drohenden Schaden oder eine gegenwärtige 
Gefahr nur dadurch von sich oder andern abwenden, dass er in das 
Grundeigentum eines Dritten eingreift, so ist dieser verpflichtet, den 
Eingriff zu dulden, sobald Gefahr oder Schaden ungleich grösser sind 
als die durch den Eingriff entstehende Beeinträchtigung. 

2 Für den hieraus entstehenden Schaden ist angemessener Ersatz zu 
leisten. 

Art. 702 

Dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es vorbehalten, 
Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzu-
stellen, wie namentlich betreffend die Bau-, Feuer- und Gesundheits-
polizei, das Forst- und Strassenwesen, den Reckweg, die Errichtung 
von Grenzmarken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserun-
gen, die Zerstückelung der Güter, die Zusammenlegung von ländli-
chen Fluren und von Baugebiet, die Erhaltung von Altertümern und 
Naturdenkmälern, die Sicherung der Landschaften und Aussichts-
punkte vor Verunstaltung und den Schutz von Heilquellen. 
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Art. 703375 

1 Können Bodenverbesserungen, wie Gewässerkorrektionen, Entwäs-
serungen, Bewässerungen, Aufforstungen, Weganlagen, Güterzusam-
menlegungen u. dgl. nur durch ein gemeinschaftliches Unternehmen 
ausgeführt werden, und hat die Mehrheit der beteiligten Grundeigen-
tümer, denen zugleich mehr als die Hälfte des beteiligten Bodens 
gehört, dem Unternehmen zugestimmt, so sind die übrigen Grund-
eigentümer zum Beitritt verpflichtet. Die an der Beschlussfassung 
nicht mitwirkenden Grundeigentümer gelten als zustimmend. Der 
Beitritt ist im Grundbuch anzumerken. 

2 Die Kantone ordnen das Verfahren. Sie haben insbesondere für 
Güterzusammenlegungen eine einlässliche Ordnung zu treffen. 

3 Die kantonale Gesetzgebung kann die Durchführung solcher Boden-
verbesserungen noch weiter erleichtern und die entsprechenden Vor-
schriften auf Baugebiete und Gebiete mit dauernden Bodenverschie-
bungen anwendbar erklären.376 

Art. 704 
1 Quellen sind Bestandteile der Grundstücke und können nur zugleich 
mit dem Boden, dem sie entspringen, zu Eigentum erworben werden. 

2 Das Recht an Quellen auf fremdem Boden wird als Dienstbarkeit 
durch Eintragung in das Grundbuch begründet. 

3 Das Grundwasser ist den Quellen gleichgestellt. 

Art. 705 
1 Durch das kantonale Recht kann zur Wahrung des allgemeinen 
Wohles die Fortleitung von Quellen geordnet, beschränkt oder unter-
sagt werden. 

2 Ergeben sich hieraus Anstände unter Kantonen, so entscheidet dar-
über endgültig der Bundesrat. 

Art. 706 
1 Werden Quellen und Brunnen, die in erheblicher Weise benutzt oder 
zum Zwecke der Verwertung gefasst worden sind, zum Nachteil des 
Eigentümers oder Nutzungsberechtigten durch Bauten, Anlagen oder 
Vorkehrungen anderer Art abgegraben, beeinträchtigt oder verunrei-
nigt, so kann dafür Schadenersatz verlangt werden. 

  

375 Fassung gemäss Art. 121 des Landwirtschaftsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 1954  
[AS 1953 1073]. 

376 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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2 Ist der Schaden weder absichtlich noch fahrlässig zugefügt oder trifft 
den Beschädigten selbst ein Verschulden, so bestimmt das Gericht 
nach seinem Ermessen, ob, in welchem Umfange und in welcher 
Weise Ersatz zu leisten ist. 

Art. 707 
1 Werden Quellen und Brunnen, die für die Bewirtschaftung oder 
Bewohnung eines Grundstückes oder für Trinkwasserversorgungen 
unentbehrlich sind, abgegraben oder verunreinigt, so kann, soweit 
überhaupt möglich, die Wiederherstellung des früheren Zustandes 
verlangt werden. 

2 In den andern Fällen kann diese Wiederherstellung nur verlangt wer-
den, wo besondere Umstände sie rechtfertigen. 

Art. 708 
1 Bilden benachbarte Quellen verschiedener Eigentümer als Ausfluss 
eines gemeinsamen Sammelgebietes zusammen eine Quellengruppe, 
so kann jeder Eigentümer beantragen, dass sie gemeinschaftlich ge-
fasst und den Berechtigten im Verhältnis der bisherigen Quellenstärke 
zugeleitet werden. 

2 Die Kosten der gemeinschaftlichen Anlage tragen die Berechtigten 
im Verhältnis ihres Interesses. 

3 Widersetzt sich einer der Berechtigten, so ist jeder von ihnen zur 
ordnungsgemässen Fassung und Ableitung seiner Quelle auch dann 
befugt, wenn die Stärke der anderen Quellen dadurch beeinträchtigt 
wird, und hat hiefür nur insoweit Ersatz zu leisten, als seine Quelle 
durch die neuen Vorrichtungen verstärkt worden ist. 

Art. 709 

Den Kantonen bleibt es vorbehalten, zu bestimmen, in welchem 
Umfange Quellen, Brunnen und Bäche, die sich in Privateigentum 
befinden, auch von den Nachbarn und von andern Personen zum 
Wasserholen, Tränken u. dgl. benutzt werden dürfen. 

Art. 710 
1 Entbehrt ein Grundstück des für Haus und Hof notwendigen Wassers 
und lässt sich dieses ohne ganz unverhältnismässige Mühe und Kosten 
nicht von anderswo herleiten, so kann der Eigentümer vom Nachbarn, 
der ohne eigene Not ihm solches abzugeben vermag, gegen volle Ent-
schädigung die Abtretung eines Anteils an Brunnen oder Quellen ver-
langen. 

2 Bei der Festsetzung des Notbrunnens ist vorzugsweise auf das Inter-
esse des zur Abgabe Verpflichteten Rücksicht zu nehmen. 
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3 Ändern sich die Verhältnisse, so kann eine Abänderung der getroffe-
nen Ordnung verlangt werden. 

Art. 711 
1 Sind Quellen, Brunnen oder Bäche ihrem Eigentümer von keinem 
oder im Verhältnis zu ihrer Verwertbarkeit von ganz geringem Nut-
zen, so kann vom Eigentümer verlangt werden, dass er sie gegen volle 
Entschädigung für Trinkwasserversorgungen, Hydrantenanlagen oder 
andere Unternehmungen des allgemeinen Wohles abtrete. 

2 Diese Entschädigung kann in der Zuleitung von Wasser aus der 
neuen Anlage bestehen. 

Art. 712 

Eigentümer von Trinkwasserversorgungen können auf dem Wege der 
Enteignung die Abtretung des umliegenden Bodens verlangen, soweit 
es zum Schutz ihrer Quellen gegen Verunreinigung notwendig ist. 

Dritter Abschnitt:377 Das Stockwerkeigentum 

Art. 712a 

1 Stockwerkeigentum ist der Miteigentumsanteil an einem Grund-
stück, der dem Miteigentümer das Sonderrecht gibt, bestimmte Teile 
eines Gebäudes ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen. 

2 Der Stockwerkeigentümer ist in der Verwaltung, Benutzung und 
baulichen Ausgestaltung seiner eigenen Räume frei, darf jedoch 
keinem anderen Stockwerkeigentümer die Ausübung des gleichen 
Rechtes erschweren und die gemeinschaftlichen Bauteile, Anlagen 
und Einrichtungen in keiner Weise beschädigen oder in ihrer Funktion 
und äusseren Erscheinung beeinträchtigen. 

3 Er ist verpflichtet, seine Räume so zu unterhalten, wie es zur Erhal-
tung des Gebäudes in einwandfreiem Zustand und gutem Aussehen 
erforderlich ist. 

Art. 712b 

1 Gegenstand des Sonderrechts können einzelne Stockwerke oder 
Teile von Stockwerken sein, die als Wohnungen oder als Einheiten 
von Räumen zu geschäftlichen oder anderen Zwecken mit eigenem 
Zugang in sich abgeschlossen sein müssen, aber getrennte Neben-
räume umfassen können. 

  

377 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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2 Dem Stockwerkeigentümer können nicht zu Sonderrecht zugeschie-
den werden: 

1. der Boden der Liegenschaft und das Baurecht, kraft dessen 
gegebenenfalls das Gebäude erstellt wird; 

2. die Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung 
und Festigkeit des Gebäudes oder der Räume anderer Stock-
werkeigentümer von Bedeutung sind oder die äussere Gestalt 
und das Aussehen des Gebäudes bestimmen; 

3. die Anlagen und Einrichtungen, die auch den andern Stock-
werkeigentümern für die Benutzung ihrer Räume dienen. 

3 Andere Bestandteile des Gebäudes können im Begründungsakt und 
in gleicher Form auch durch nachherige Vereinbarung der Stockwerk-
eigentümer als gemeinschaftlich erklärt werden; ist dies nicht gesche-
hen, so gilt die Vermutung, dass sie zu Sonderrecht ausgeschieden 
sind. 

Art. 712c 

1 Von Gesetzes wegen hat der Stockwerkeigentümer kein Vorkaufs-
recht gegenüber jedem Dritten, der einen Anteil erwirbt, doch kann es 
im Begründungsakt oder durch nachherige Vereinbarung errichtet und 
im Grundbuch vorgemerkt werden. 

2 In gleicher Weise kann bestimmt werden, dass die Veräusserung 
eines Stockwerkes, dessen Belastung mit einer Nutzniessung oder 
einem Wohnrecht sowie die Vermietung nur rechtsgültig ist, wenn die 
übrigen Stockwerkeigentümer dagegen nicht auf Grund eines von 
ihnen gefassten Beschlusses binnen 14 Tagen seit der ihnen gemach-
ten Mitteilung Einsprache erhoben haben. 

3 Die Einsprache ist unwirksam, wenn sie ohne wichtigen Grund erho-
ben worden ist, worüber auf Begehren des Einspruchsgegners das 
Gericht im summarischen Verfahren entscheidet. 

Art. 712d 

1 Das Stockwerkeigentum wird durch Eintragung im Grundbuch 
begründet. 

2 Die Eintragung kann verlangt werden: 

1. auf Grund eines Vertrages der Miteigentümer über die Aus-
gestaltung ihrer Anteile zu Stockwerkeigentum; 

2. auf Grund einer Erklärung des Eigentümers der Liegenschaft 
oder des Inhabers eines selbständigen und dauernden Bau-
rechtes über die Bildung von Miteigentumsanteilen und deren 
Ausgestaltung zu Stockwerkeigentum. 

III. Verfügung 
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3 Das Rechtsgeschäft bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen 
Beurkundung oder, wenn es eine Verfügung von Todes wegen oder 
ein Erbteilungsvertrag ist, der im Erbrecht vorgeschriebenen Form. 

Art. 712e 

1 Im Begründungsakt ist ausser der räumlichen Ausscheidung der 
Anteil eines jeden Stockwerkes in Hundertsteln oder Tausendsteln des 
Wertes der Liegenschaft oder des Baurechts anzugeben. 

2 Änderungen der Wertquoten bedürfen der Zustimmung aller unmit-
telbar Beteiligten und der Genehmigung der Versammlung der Stock-
werkeigentümer; doch hat jeder Stockwerkeigentümer Anspruch auf 
Berichtigung, wenn seine Quote aus Irrtum unrichtig festgesetzt wurde 
oder infolge von baulichen Veränderungen des Gebäudes oder seiner 
Umgebung unrichtig geworden ist. 

Art. 712f 

1 Das Stockwerkeigentum endigt mit dem Untergang der Liegenschaft 
oder des Baurechtes und mit der Löschung im Grundbuch. 

2 Die Löschung kann auf Grund einer Aufhebungsvereinbarung und 
ohne solche von einem Stockwerkeigentümer, der alle Anteile in sei-
ner Hand vereinigt, verlangt werden, bedarf jedoch der Zustimmung 
der an den einzelnen Stockwerken dinglich berechtigten Personen, 
deren Rechte nicht ohne Nachteil auf das ganze Grundstück übertra-
gen werden können. 

3 Die Aufhebung kann von jedem Stockwerkeigentümer verlangt wer-
den, wenn das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört 
und der Wiederaufbau nicht ohne eine für ihn schwer tragbare Belas-
tung durchführbar ist; doch können die Stockwerkeigentümer, welche 
die Gemeinschaft fortsetzen wollen, die Aufhebung durch Abfindung 
der übrigen abwenden. 

Art. 712g 

1 Für die Zuständigkeit zu Verwaltungshandlungen und baulichen 
Massnahmen gelten die Bestimmungen über das Miteigentum. 

2 Soweit diese Bestimmungen es nicht selber ausschliessen, können 
sie durch eine andere Ordnung ersetzt werden, jedoch nur im Begrün-
dungsakt oder mit einstimmigem Beschluss aller Stockwerkeigen-
tümer. 

3 Im übrigen kann jeder Stockwerkeigentümer verlangen, dass ein 
Reglement über die Verwaltung und Benutzung aufgestellt und im 
Grundbuch angemerkt werde, das zu seiner Verbindlichkeit der An-
nahme durch Beschluss mit der Mehrheit der Stockwerkeigentümer, 
die zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsberechtigt ist, bedarf und 
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mit dieser Mehrheit, auch wenn es im Begründungsvertrag aufgestellt 
worden ist, geändert werden kann. 

Art. 712h 

1 Die Stockwerkeigentümer haben an die Lasten des gemeinschaft-
lichen Eigentums und an die Kosten der gemeinschaftlichen Verwal-
tung Beiträge nach Massgabe ihrer Wertquoten zu leisten. 

2 Solche Lasten und Kosten sind namentlich: 

1. die Auslagen für den laufenden Unterhalt, für Reparaturen und 
Erneuerungen der gemeinschaftlichen Teile des Grundstückes 
und Gebäudes sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Ein-
richtungen; 

2. die Kosten der Verwaltungstätigkeit einschliesslich der Ent-
schädigung des Verwalters; 

3. die den Stockwerkeigentümern insgesamt auferlegten öffent-
lich-rechtlichen Beiträge und Steuern; 

4. die Zins- und Amortisationszahlungen an Pfandgläubiger, de-
nen die Liegenschaft haftet oder denen sich die Stockwerkei-
gentümer solidarisch verpflichtet haben. 

3 Dienen bestimmte gemeinschaftliche Bauteile, Anlagen oder Ein-
richtungen einzelnen Stockwerkeinheiten nicht oder nur in ganz gerin-
gem Masse, so ist dies bei der Verteilung der Kosten zu berücksichti-
gen. 

Art. 712i 

1 Die Gemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden 
Beitragsforderungen Anspruch gegenüber jedem jeweiligen Stockwer-
keigentümer auf Errichtung eines Pfandrechtes an dessen Anteil. 

2 Die Eintragung kann vom Verwalter oder, wenn ein solcher nicht 
bestellt ist, von jedem dazu durch Mehrheitsbeschluss oder durch das 
Gericht ermächtigten Stockwerkeigentümer und vom Gläubiger, für 
den die Beitragsforderung gepfändet ist, verlangt werden. 

3 Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Errichtung des Bau-
handwerkerpfandrechts sinngemäss anwendbar. 

Art. 712k 

Die Gemeinschaft hat für die auf die letzten drei Jahre entfallenden 
Beitragsforderungen an den beweglichen Sachen, die sich in den 
Räumen eines Stockwerkeigentümers befinden und zu deren Einrich-
tung oder Benutzung gehören, ein Retentionsrecht wie ein Vermieter. 
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Art. 712l 

1 Unter ihrem eigenen Namen erwirbt die Gemeinschaft das sich aus 
ihrer Verwaltungstätigkeit ergebende Vermögen, wie namentlich die 
Beitragsforderungen und die aus ihnen erzielten verfügbaren Mittel, 
wie den Erneuerungsfonds. 

2 Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer kann unter ihrem Na-
men klagen und betreiben sowie beklagt und betrieben werden.378 

Art. 712m 

1 Ausser den in andern Bestimmungen genannten hat die Versamm-
lung der Stockwerkeigentümer insbesondere die folgenden Befug-
nisse: 

1. in allen Verwaltungsangelegenheiten, die nicht dem Verwalter 
zustehen, zu entscheiden; 

2. den Verwalter zu bestellen und die Aufsicht über dessen Tä-
tigkeit zu führen; 

3. einen Ausschuss oder einen Abgeordneten zu wählen, dem sie 
Verwaltungsangelegenheiten übertragen kann, wie namentlich 
die Aufgabe, dem Verwalter beratend zur Seite zu stehen, des-
sen Geschäftsführung zu prüfen und der Versammlung dar-
über Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen; 

4. jährlich den Kostenvoranschlag, die Rechnung und die Vertei-
lung der Kosten unter den Eigentümern zu genehmigen; 

5. über die Schaffung eines Erneuerungsfonds für Unterhalts- 
und Erneuerungsarbeiten zu befinden; 

6. das Gebäude gegen Feuer und andere Gefahren zu versichern 
und die üblichen Haftpflichtversicherungen abzuschliessen, 
ferner den Stockwerkeigentümer, der seine Räume mit ausser-
ordentlichen Aufwendungen baulich ausgestaltet hat, zur Leis-
tung eines zusätzlichen Prämienanteils zu verpflichten, wenn 
er nicht eine Zusatzversicherung auf eigene Rechnung ab-
schliesst. 

2 Soweit das Gesetz nicht besondere Bestimmungen enthält, finden auf 
die Versammlung der Stockwerkeigentümer und auf den Ausschuss 
die Vorschriften über die Organe des Vereins und über die Anfech-
tung von Vereinsbeschlüssen Anwendung. 

  

378  Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des Gerichtsstandsgesetzes vom 24. März 2000, in Kraft 
seit 1. Jan. 2001 (SR 272). 
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Art. 712n 

1 Die Versammlung der Stockwerkeigentümer wird vom Verwalter 
einberufen und geleitet, wenn sie nicht anders beschlossen hat. 

2 Die Beschlüsse sind zu protokollieren, und das Protokoll ist vom 
Verwalter oder von dem den Vorsitz führenden Stockwerkeigentümer 
aufzubewahren. 

Art. 712o 

1 Mehrere Personen, denen ein Stockwerk gemeinschaftlich zusteht, 
haben nur eine Stimme, die sie durch einen Vertreter abgeben. 

2 Ebenso haben sich der Eigentümer und der Nutzniesser eines Stock-
werkes über die Ausübung des Stimmrechtes zu verständigen, ansonst 
der Nutzniesser in allen Fragen der Verwaltung mit Ausnahme der 
bloss nützlichen oder der Verschönerung und Bequemlichkeit dienen-
den baulichen Massnahmen als stimmberechtigt gilt. 

Art. 712p 

1 Die Versammlung der Stockwerkeigentümer ist beschlussfähig, 
wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte 
anteilsberechtigt ist, mindestens aber zwei Stockwerkeigentümer, 
anwesend oder vertreten sind. 

2 Für den Fall der ungenügenden Beteiligung ist eine zweite Ver-
sammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von zehn Tagen seit der 
ersten stattfinden darf. 

3 Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil 
aller Stockwerkeigentümer, mindestens aber zwei, anwesend oder ver-
treten sind. 

Art. 712q 

1 Kommt die Bestellung des Verwalters durch die Versammlung der 
Stockwerkeigentümer nicht zustande, so kann jeder Stockwerkeigen-
tümer die Ernennung des Verwalters durch das Gericht verlangen. 

2 Das gleiche Recht steht auch demjenigen zu, der ein berechtigtes 
Interesse daran hat, wie dem Pfandgläubiger und dem Versicherer. 

Art. 712r 

1 Durch Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer kann 
der Verwalter unter Vorbehalt allfälliger Entschädigungsansprüche 
jederzeit abberufen werden. 
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2 Lehnt die Versammlung der Stockwerkeigentümer die Abberufung 
des Verwalters unter Missachtung wichtiger Gründe ab, so kann jeder 
Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist die gerichtliche Abberufung 
verlangen. 

3 Ein Verwalter, der vom Gericht eingesetzt wurde, kann ohne dessen 
Bewilligung vor Ablauf der Zeit, für die er eingesetzt ist, nicht abbe-
rufen werden. 

Art. 712s 

1 Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen 
Verwaltung gemäss den Vorschriften des Gesetzes und des Regle-
mentes sowie gemäss den Beschlüssen der Versammlung der Stock-
werkeigentümer und trifft von sich aus alle dringlichen Massnahmen 
zur Abwehr oder Beseitigung von Schädigungen. 

2 Er verteilt die gemeinschaftlichen Kosten und Lasten auf die einzel-
nen Stockwerkeigentümer, stellt ihnen Rechnung, zieht ihre Beiträge 
ein und besorgt die Verwaltung und bestimmungsgemässe Verwen-
dung der vorhandenen Geldmittel. 

3 Er wacht darüber, dass in der Ausübung der Sonderrechte und in der 
Benutzung der gemeinschaftlichen Teile des Grundstückes und Ge-
bäudes sowie der gemeinschaftlichen Einrichtungen die Vorschriften 
des Gesetzes, des Reglementes und der Hausordnung befolgt werden. 

Art. 712t 

1 Der Verwalter vertritt in allen Angelegenheiten der gemeinschaft-
lichen Verwaltung, die in den Bereich seiner gesetzlichen Aufgaben 
fallen, sowohl die Gemeinschaft als auch die Stockwerkeigentümer 
nach aussen. 

2 Zur Führung eines anzuhebenden oder vom Gegner eingeleiteten 
Zivilprozesses bedarf der Verwalter ausserhalb des summarischen 
Verfahrens der vorgängigen Ermächtigung durch die Versammlung 
der Stockwerkeigentümer, unter Vorbehalt dringender Fälle, in denen 
die Ermächtigung nachgeholt werden kann. 

3 An die Stockwerkeigentümer insgesamt gerichtete Erklärungen, Auf-
forderungen, Urteile und Verfügungen können durch Zustellung an 
den Verwalter an seinem Wohnsitz oder am Ort der gelegenen Sache 
wirksam mitgeteilt werden. 
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Zwanzigster Titel: Das Fahrniseigentum 

Art. 713 

Gegenstand des Fahrniseigentums sind die ihrer Natur nach beweg-
lichen körperlichen Sachen sowie die Naturkräfte, die der rechtlichen 
Herrschaft unterworfen werden können und nicht zu den Grund-
stücken gehören. 

Art. 714 
1 Zur Übertragung des Fahrniseigentums bedarf es des Überganges 
des Besitzes auf den Erwerber. 

2 Wer in gutem Glauben eine bewegliche Sache zu Eigentum übertra-
gen erhält, wird, auch wenn der Veräusserer zur Eigentumsübertra-
gung nicht befugt ist, deren Eigentümer, sobald er nach den Besitzes-
regeln im Besitze der Sache geschützt ist. 

Art. 715 
1 Der Vorbehalt des Eigentums an einer dem Erwerber übertragenen 
beweglichen Sache ist nur dann wirksam, wenn er an dessen jeweili-
gem Wohnort in einem vom Betreibungsbeamten zu führenden öffent-
lichen Register eingetragen ist. 

2 Beim Viehhandel ist jeder Eigentumsvorbehalt ausgeschlossen. 

Art. 716 

Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertragen worden sind, 
kann der Eigentümer nur unter der Bedingung zurückverlangen, dass 
er die vom Erwerber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines 
angemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für Abnützung 
zurückerstattet. 

Art. 717 
1 Bleibt die Sache infolge eines besondern Rechtsverhältnisses beim 
Veräusserer, so ist der Eigentumsübergang Dritten gegenüber unwirk-
sam, wenn damit ihre Benachteiligung oder eine Umgehung der 
Bestimmungen über das Faustpfand beabsichtigt worden ist. 

2 Das Gericht entscheidet hierüber nach seinem Ermessen. 

Art. 718 

Eine herrenlose Sache wird dadurch zu Eigentum erworben, dass 
jemand sie mit dem Willen, ihr Eigentümer zu werden, in Besitz 
nimmt. 
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Art. 719 
1 Gefangene Tiere werden herrenlos, wenn sie die Freiheit wieder 
erlangen und ihr Eigentümer ihnen nicht unverzüglich und ununter-
brochen nachforscht und sie wieder einzufangen bemüht ist. 

2 Gezähmte Tiere werden herrenlos, sobald sie wieder in den Zustand 
der Wildheit geraten und nicht mehr zu ihrem Herrn zurückkehren. 

3 Bienenschwärme werden dadurch, dass sie auf fremden Boden 
gelangen, nicht herrenlos. 

Art. 720 
1 Wer eine verlorene Sache findet, hat den Eigentümer davon zu 
benachrichtigen und, wenn er ihn nicht kennt, entweder der Polizei 
den Fund anzuzeigen oder selbst für eine den Umständen angemesse-
ne Bekanntmachung und Nachfrage zu sorgen. 

2 Zur Anzeige an die Polizei ist er verpflichtet, wenn der Wert der 
Sache offenbar 10 Franken übersteigt. 

3 Wer eine Sache in einem bewohnten Hause oder in einer dem öffent-
lichen Gebrauch oder Verkehr dienenden Anstalt findet, hat sie dem 
Hausherrn, Mieter oder den mit der Aufsicht betrauten Personen abzu-
liefern. 

Art. 720a380 
1 Wer ein verlorenes Tier findet, hat unter Vorbehalt von Artikel 720 
Absatz 3 den Eigentümer davon zu benachrichtigen und, wenn er ihn 
nicht kennt, den Fund anzuzeigen.  

2 Die Kantone bezeichnen die Stelle, welcher der Fund anzuzeigen ist. 

Art. 721 
1 Die gefundene Sache ist in angemessener Weise aufzubewahren. 

2 Sie darf mit Genehmigung der zuständigen Behörde nach vorgängi-
ger Auskündung öffentlich versteigert werden, wenn sie einen kost-
spieligen Unterhalt erfordert oder raschem Verderben ausgesetzt ist, 
oder wenn die Polizei oder eine öffentliche Anstalt sie schon länger 
als ein Jahr aufbewahrt hat. 

3 Der Steigerungserlös tritt an die Stelle der Sache. 

  

379 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

380 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). Abs. 2 wird auf den 1. April 2004 
in Kraft gesetzt. 
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Art. 722 
1 Wer seinen Pflichten als Finder nachkommt, erwirbt, wenn während 
fünf Jahren von der Bekanntmachung oder Anzeige an den Eigen-
tümer nicht festgestellt werden kann, die Sache zu Eigentum. 

1bis Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- 
oder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Frist zwei Mona-
te.381 

1ter Vertraut der Finder das Tier einem Tierheim mit dem Willen an, 
den Besitz daran endgültig aufzugeben, so kann das Tierheim nach 
Ablauf von zwei Monaten, seitdem ihm das Tier anvertraut wurde, frei 
über das Tier verfügen.382 

2 Wird die Sache zurückgegeben, so hat der Finder Anspruch auf 
Ersatz aller Auslagen sowie auf einen angemessenen Finderlohn. 

3 Bei Fund in einem bewohnten Hause oder in einer dem öffentlichen 
Gebrauch oder Verkehr dienenden Anstalt wird der Hausherr, der 
Mieter oder die Anstalt als Finder betrachtet, hat aber keinen Finder-
lohn zu beanspruchen. 

Art. 723 
1 Wird ein Wertgegenstand aufgefunden, von dem nach den Umstän-
den mit Sicherheit anzunehmen ist, dass er seit langer Zeit vergraben 
oder verborgen war und keinen Eigentümer mehr hat, so wird er als 
Schatz angesehen. 

2 Der Schatz fällt unter Vorbehalt der Bestimmung über Gegenstände 
von wissenschaftlichem Wert an den Eigentümer des Grundstückes 
oder der beweglichen Sache, in der er aufgefunden worden ist. 

3 Der Finder hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die 
jedoch die Hälfte des Wertes des Schatzes nicht übersteigen darf. 

Art. 724 
1 Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem 
Wert sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden 
worden sind.383 

  

381 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

382 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

383 Fassung gemäss Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  
in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 
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1bis Ohne Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörden können 
solche Sachen nicht veräussert werden. Sie können weder ersessen 
noch gutgläubig erworben werden. Der Herausgabeanspruch verjährt 
nicht.384 

2 Der Eigentümer, in dessen Grundstück solche Gegenstände aufge-
funden werden, ist verpflichtet, ihre Ausgrabung zu gestatten gegen 
Ersatz des dadurch verursachten Schadens. 

3 Der Finder und im Falle des Schatzes auch der Eigentümer haben 
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch den Wert der 
Gegenstände nicht übersteigen soll. 

Art. 725 
1 Werden jemandem durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere 
Naturgewalt oder zufällige Ereignisse bewegliche Sachen zugeführt, 
oder geraten fremde Tiere in seinen Gewahrsam, so hat er die Rechte 
und Pflichten eines Finders. 

2 Fliegt ein Bienenschwarm in einen fremden bevölkerten Bienen-
stock, so fällt er ohne Entschädigungspflicht dem Eigentümer dieses 
Stockes zu. 

Art. 726 
1 Hat jemand eine fremde Sache verarbeitet oder umgebildet, so 
gehört die neue Sache, wenn die Arbeit kostbarer ist als der Stoff, dem 
Verarbeiter, andernfalls dem Eigentümer des Stoffes. 

2 Hat der Verarbeiter nicht in gutem Glauben gehandelt, so kann das 
Gericht, auch wenn die Arbeit kostbarer ist, die neue Sache dem 
Eigentümer des Stoffes zusprechen. 

3 Vorbehalten bleiben die Ansprüche auf Schadenersatz und aus 
Bereicherung. 

Art. 727 
1 Werden bewegliche Sachen verschiedener Eigentümer so miteinan-
der vermischt oder verbunden, dass sie ohne wesentliche Beschädi-
gung oder unverhältnismässige Arbeit und Auslagen nicht mehr 
getrennt werden können, so entsteht für die Beteiligten Miteigentum 
an der neuen Sache, und zwar nach dem Werte, den die einzelnen 
Teile zur Zeit der Verbindung haben. 

2 Wird eine bewegliche Sache mit einer andern derart vermischt oder 
verbunden, dass sie als deren nebensächlicher Bestandteil erscheint, so 
gehört die ganze Sache dem Eigentümer des Hauptbestandteiles. 

  

384 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  
in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 
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3 Vorbehalten bleiben die Ansprüche auf Schadenersatz und aus 
Bereicherung. 

Art. 728 
1 Hat jemand eine fremde bewegliche Sache ununterbrochen und 
unangefochten während fünf Jahren in gutem Glauben als Eigentum in 
seinem Besitze, so wird er durch Ersitzung Eigentümer. 

1bis Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- 
oder Erwerbszwecken gehalten werden, beträgt die Frist zwei Mona-
te.385 

1ter Unter Vorbehalt gesetzlicher Ausnahmen beträgt die Ersitzungs-
frist für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Kulturgüter-
transfergesetzes vom 20. Juni 2003386 30 Jahre.387 

2 Unfreiwilliger Verlust des Besitzes unterbricht die Ersitzung nicht, 
wenn der Besitzer binnen Jahresfrist oder mittels einer während dieser 
Frist erhobenen Klage die Sache wieder erlangt. 

3 Für die Berechnung der Fristen, die Unterbrechung und den Still-
stand der Ersitzung finden die Vorschriften über die Verjährung von 
Forderungen entsprechende Anwendung. 

Art. 729 

Das Fahrniseigentum geht, trotz Verlust des Besitzes, erst dadurch 
unter, dass der Eigentümer sein Recht aufgibt, oder dass in der Folge 
ein anderer das Eigentum erwirbt. 

Zweite Abteilung: Die beschränkten dinglichen Rechte 

Einundzwanzigster Titel:  
Die Dienstbarkeiten und Grundlasten 

Erster Abschnitt: Die Grunddienstbarkeiten 

Art. 730 
1 Ein Grundstück kann zum Vorteil eines andern Grundstückes in der 
Weise belastet werden, dass sein Eigentümer sich bestimmte Eingriffe 
des Eigentümers dieses andern Grundstückes gefallen lassen muss 
oder zu dessen Gunsten nach gewissen Richtungen sein Eigentums-
recht nicht ausüben darf. 

  

385 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

386 SR 444.1 
387 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  

in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 
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2 Eine Verpflichtung zur Vornahme von Handlungen kann mit der 
Grunddienstbarkeit nur nebensächlich verbunden sein. 

Art. 731 
1 Zur Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf es der Eintragung in 
das Grundbuch. 

2 Für Erwerb und Eintragung gelten, soweit es nicht anders geordnet 
ist, die Bestimmungen über das Grundeigentum. 

3 Die Ersitzung ist nur zu Lasten von Grundstücken möglich, an denen 
das Eigentum ersessen werden kann. 

Art. 732 

Der Vertrag über Errichtung einer Grunddienstbarkeit bedarf zu seiner 
Gültigkeit der schriftlichen Form. 

Art. 733 

Der Eigentümer ist befugt, auf seinem Grundstück zugunsten eines 
andern ihm gehörigen Grundstückes eine Dienstbarkeit zu errichten. 

Art. 734 

Jede Grunddienstbarkeit geht unter mit der Löschung des Eintrages 
sowie mit dem vollständigen Untergang des belasteten oder des be-
rechtigten Grundstückes. 

Art. 735 
1 Wird der Berechtigte Eigentümer des belasteten Grundstückes, so 
kann er die Dienstbarkeit löschen lassen. 

2 Solange die Löschung nicht erfolgt ist, bleibt die Dienstbarkeit als 
dingliches Recht bestehen. 

Art. 736 
1 Hat eine Dienstbarkeit für das berechtigte Grundstück alles Interesse 
verloren, so kann der Belastete ihre Löschung verlangen. 

2 Ist ein Interesse des Berechtigten zwar noch vorhanden, aber im Ver-
gleich zur Belastung von unverhältnismässig geringer Bedeutung, so 
kann die Dienstbarkeit gegen Entschädigung ganz oder teilweise 
abgelöst werden. 

B. Errichtung  
und Untergang 
I. Errichtung 
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2. Vertrag 
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II. Untergang 
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Art. 737 
1 Der Berechtigte ist befugt, alles zu tun, was zur Erhaltung und Aus-
übung der Dienstbarkeit nötig ist. 

2 Er ist jedoch verpflichtet, sein Recht in möglichst schonender Weise 
auszuüben. 

3 Der Belastete darf nichts vornehmen, was die Ausübung der Dienst-
barkeit verhindert oder erschwert. 

Art. 738 
1 Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrage deutlich ergeben, 
ist dieser für den Inhalt der Dienstbarkeit massgebend. 

2 Im Rahmen des Eintrages kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit aus 
ihrem Erwerbsgrund oder aus der Art ergeben, wie sie während länge-
rer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist. 

Art. 739 

Ändern sich die Bedürfnisse des berechtigten Grundstückes, so darf 
dem Verpflichteten eine Mehrbelastung nicht zugemutet werden. 

Art. 740 

Der Inhalt der Wegrechte, wie Fussweg, gebahnter Weg, Fahrweg, 
Zelgweg, Winterweg, Holzweg, ferner der Weiderechte, Holzungs-
rechte, Tränkerechte, Wässerungsrechte u. dgl. wird, soweit sie für 
den einzelnen Fall nicht geordnet sind, durch das kantonale Recht und 
den Ortsgebrauch bestimmt. 

Art. 741 
1 Gehört zur Ausübung der Dienstbarkeit eine Vorrichtung, so hat sie 
der Berechtigte zu unterhalten. 

2 Dient die Vorrichtung auch den Interessen des Belasteten, so tragen 
beide die Last des Unterhaltes nach Verhältnis ihrer Interessen. 

Art. 742 
1 Wird durch die Ausübung der Grunddienstbarkeit nur ein Teil des 
Grundstückes in Anspruch genommen, so kann der Eigentümer, wenn 
er ein Interesse nachweist und die Kosten übernimmt, die Verlegung 
auf eine andere, für den Berechtigten nicht weniger geeignete Stelle 
verlangen. 

2 Hiezu ist er auch dann befugt, wenn die Dienstbarkeit im Grundbuch 
auf eine bestimmte Stelle gelegt worden ist. 

C. Inhalt 
I. Umfang 
1. Im  
Allgemeinen 

2. Nach  
dem Eintrag 

3. Bei veränder-
tem Bedürfnis 

4. Nach  
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3 Auf die Verlegung von Leitungen werden im Übrigen die nachbar-
rechtlichen Vorschriften angewendet. 

Art. 743 
1 Wird das berechtigte Grundstück geteilt, so besteht in der Regel die 
Dienstbarkeit zugunsten aller Teile weiter. 

2 Beschränkt sich die Ausübung der Dienstbarkeit jedoch nach den 
Umständen auf einen Teil, so kann der Belastete verlangen, dass sie in 
Bezug auf die andern Teile gelöscht werde. 

3 Der Grundbuchverwalter teilt dem Berechtigten das Begehren mit 
und nimmt die Löschung vor, wenn dieser binnen Monatsfrist nicht 
Einspruch erhebt. 

Art. 744 
1 Wird das belastete Grundstück geteilt, so besteht die Last in der 
Regel auf allen Teilen weiter. 

2 Wenn jedoch die Dienstbarkeit auf einzelnen Teilen nicht ruht und 
nach den Umständen nicht ruhen kann, so ist jeder Eigentümer eines 
nicht belasteten Teiles berechtigt, zu verlangen, dass sie auf seinem 
Grundstücke gelöscht werde. 

3 Der Grundbuchverwalter teilt dem Berechtigen das Begehren mit 
und nimmt die Löschung vor, wenn dieser binnen Monatsfrist nicht 
Einspruch erhebt. 

Zweiter Abschnitt:  
Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten 

Art. 745 
1 Die Nutzniessung kann an beweglichen Sachen, an Grundstücken, an 
Rechten oder an einem Vermögen bestellt werden. 

2 Sie verleiht dem Berechtigten, wo es nicht anders bestimmt ist, den 
vollen Genuss des Gegenstandes. 

3 Die Ausübung der Nutzniessung an einem Grundstück kann auf 
einen bestimmten Teil eines Gebäudes oder auf einen bestimmten Teil 
des Grundstücks beschränkt werden.388 

  

388 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 20. Juni 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004  
(AS 2003 4121 4122; BBl 2002 4721). 
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Art. 746 
1 Zur Bestellung einer Nutzniessung ist bei beweglichen Sachen oder 
Forderungen die Übertragung auf den Erwerber und bei Grundstücken 
die Eintragung in das Grundbuch erforderlich. 

2 Für den Erwerb bei beweglichen Sachen und bei Grundstücken 
sowie für die Eintragung gelten, soweit es nicht anders geordnet ist, 
die Bestimmungen über das Eigentum. 

Art. 747389 

Art. 748 
1 Die Nutzniessung geht unter mit dem vollständigen Untergang ihres 
Gegenstandes und überdies bei Grundstücken mit der Löschung des 
Eintrages, wo dieser zur Bestellung notwendig war. 

2 Andere Untergangsgründe, wie Zeitablauf, Verzicht oder Tod des 
Berechtigten, geben bei Grundstücken dem Eigentümer nur einen 
Anspruch auf Löschung des Eintrages. 

3 Die gesetzliche Nutzniessung hört auf mit dem Wegfall ihres Grun-
des. 

Art. 749 
1 Die Nutzniessung endigt mit dem Tode des Berechtigten und für 
juristische Personen mit deren Auflösung. 

2 Sie kann jedoch für diese höchstens 100 Jahre dauern. 

Art. 750 
1 Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die untergegangene Sache wie-
der herzustellen. 

2 Stellt er sie her, so ist auch die Nutzniessung wieder hergestellt. 

3 Wird für die untergegangene Sache ein Ersatz geleistet, wie bei der 
Enteignung und der Versicherung, so besteht die Nutzniessung an dem 
Ersatzgegenstande weiter. 

Art. 751 

Ist die Nutzniessung beendigt, so hat der Besitzer dem Eigentümer den 
Gegenstand zurückzugeben. 

  

389 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191). 
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Art. 752 
1 Der Nutzniesser haftet für den Untergang und den Minderwert der 
Sache, insofern er nicht nachweist, dass dieser Schaden ohne sein Ver-
schulden eingetreten ist. 

2 Aufgebrauchte Gegenstände, deren Verbrauch nicht zur Nutzung 
gehört, hat er zu ersetzen. 

3 Den Minderwert der Gegenstände, der durch den ordnungsgemässen 
Gebrauch der Sache eingetreten ist, hat er nicht zu ersetzen. 

Art. 753 
1 Hat der Nutzniesser Verwendungen gemacht oder Neuerungen vor-
genommen, zu denen er nicht verpflichtet war, so kann er bei der 
Rückleistung Ersatz verlangen wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag. 

2 Vorrichtungen, die er erstellt hat, für die ihm aber der Eigentümer 
keinen Ersatz leisten will, kann er wegnehmen, ist aber verpflichtet, 
den vorigen Stand wieder herzustellen. 

Art. 754 

Die Ersatzansprüche des Eigentümers wegen Veränderung oder Wert-
verminderung der Sache sowie die Ansprüche des Nutzniessers auf 
Ersatz von Verwendungen oder auf Wegnahme von Vorrichtungen 
verjähren mit Ablauf eines Jahres seit der Rückleistung der Sache. 

Art. 755 
1 Der Nutzniesser hat das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die 
Nutzung der Sache. 

2 Er besorgt deren Verwaltung. 

3 Bei der Ausübung dieses Rechtes hat er nach den Regeln einer sorg-
fältigen Wirtschaft zu verfahren. 

Art. 756 
1 Natürliche Früchte gehören dem Nutzniesser, wenn sie während der 
Zeit seiner Berechtigung reif geworden sind. 

2 Wer das Feld bestellt, hat für seine Verwendungen gegen den, der 
die reifen Früchte erhält, einen Anspruch auf angemessene Entschädi-
gung, die jedoch den Wert der reifen Früchte nicht übersteigen soll. 

3 Bestandteile, die nicht Erzeugnisse oder Erträgnisse sind, verbleiben 
dem Eigentümer der Sache. 

b. Verantwort-
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Art. 757 

Zinse von Nutzniessungskapitalien und andere periodische Leistungen 
gehören dem Nutzniesser von dem Tage an, da sein Recht beginnt, bis 
zu dem Zeitpunkte, da es aufhört, auch wenn sie erst später fällig wer-
den. 

Art. 758 
1 Die Nutzniessung kann, wenn es sich nicht um ein höchst persön-
liches Recht handelt, zur Ausübung auf einen andern übertragen 
werden. 

2 Der Eigentümer ist befugt, seine Rechte diesem gegenüber unmittel-
bar geltend zu machen. 

Art. 759 

Der Eigentümer kann gegen jeden widerrechtlichen oder der Sache 
nicht angemessenen Gebrauch Einspruch erheben. 

Art. 760 
1 Der Eigentümer ist befugt, von dem Nutzniesser Sicherheit zu ver-
langen, sobald er eine Gefährdung seiner Rechte nachweist. 

2 Ohne diesen Nachweis und schon vor der Übergabe der Sache kann 
er Sicherheit verlangen, wenn verbrauchbare Sachen oder Wertpapiere 
den Gegenstand der Nutzniessung bilden. 

3 Für die Sicherstellung bei Wertpapieren genügt deren Hinterlegung. 

Art. 761 
1 Der Anspruch auf Sicherstellung besteht nicht gegenüber demjeni-
gen, der den Gegenstand dem Eigentümer unter Vorbehalt der Nutz-
niessung geschenkt hat. 

2 Bei der gesetzlichen Nutzniessung steht der Anspruch unter der 
besondern Ordnung des Rechtsverhältnisses. 

Art. 762 

Leistet der Nutzniesser während einer ihm hiefür angesetzten ange-
messenen Frist die Sicherheit nicht oder lässt er trotz Einspruches des 
Eigentümers von einem widerrechtlichen Gebrauch der Sache nicht 
ab, so hat das Gericht ihm den Besitz des Gegenstandes bis auf weite-
res zu entziehen und eine Beistandschaft anzuordnen. 
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Art. 763 

Der Eigentümer und der Nutzniesser haben das Recht, jederzeit zu 
verlangen, dass über die Gegenstände der Nutzniessung auf gemein-
same Kosten ein Inventar mit öffentlicher Beurkundung aufgenommen 
werde. 

Art. 764 
1 Der Nutzniesser hat den Gegenstand in seinem Bestande zu erhalten 
und Ausbesserungen und Erneuerungen, die zum gewöhnlichen Un-
terhalte gehören, von sich aus vorzunehmen. 

2 Werden wichtigere Arbeiten oder Vorkehrungen zum Schutze des 
Gegenstandes nötig, so hat der Nutzniesser den Eigentümer davon zu 
benachrichtigen und ihre Vornahme zu gestatten. 

3 Schafft der Eigentümer nicht Abhilfe, so ist der Nutzniesser befugt, 
auf Kosten des Eigentümers sich selbst zu helfen. 

Art. 765 
1 Die Auslagen für den gewöhnlichen Unterhalt und die Bewirtschaf-
tung der Sache, die Zinse für die darauf haftenden Kapitalschulden 
sowie die Steuern und Abgaben trägt im Verhältnisse zu der Dauer 
seiner Berechtigung der Nutzniesser. 

2 Werden die Steuern und Abgaben beim Eigentümer erhoben, so hat 
ihm der Nutzniesser in dem gleichen Umfange Ersatz zu leisten. 

3 Alle andern Lasten trägt der Eigentümer, er darf aber, falls der Nutz-
niesser ihm auf Verlangen die nötigen Geldmittel nicht unentgeltlich 
vorschiesst, Gegenstände der Nutzniessung hiefür verwerten. 

Art. 766 

Steht ein Vermögen in Nutzniessung, so hat der Nutzniesser die Kapi-
talschulden zu verzinsen, kann aber, wo die Umstände es rechtferti-
gen, verlangen, von dieser Zinspflicht dadurch befreit zu werden, dass 
nach Tilgung der Schulden die Nutzniessung auf den verbleibenden 
Überschuss der Vermögenswerte beschränkt wird. 

Art. 767 
1 Der Nutzniesser hat den Gegenstand zugunsten des Eigentümers 
gegen Feuer und andere Gefahren zu versichern, soweit diese Ver-
sicherung nach ortsüblicher Auffassung zu den Pflichten einer sorgfäl-
tigen Wirtschaft gerechnet wird. 

2 Die Versicherungsprämien hat in diesem Falle, sowie wenn eine 
bereits versicherte Sache in Nutzniessung kommt, für die Zeit seiner 
Nutzniessung der Nutzniesser zu tragen. 

3. Inventarpflicht
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Art. 768 
1 Der Nutzniesser eines Grundstückes hat darauf zu achten, dass es 
durch die Art der Nutzniessung nicht über das gewöhnliche Mass in 
Anspruch genommen wird. 

2 Soweit Früchte über dieses Mass hinaus bezogen worden sind, gehö-
ren sie dem Eigentümer. 

Art. 769 
1 Der Nutzniesser darf an der wirtschaftlichen Bestimmung des 
Grundstückes keine Veränderungen vornehmen, die für den Eigentü-
mer von erheblichem Nachteil sind. 

2 Die Sache selbst darf er weder umgestalten noch wesentlich verän-
dern. 

3 Die Neuanlage von Steinbrüchen, Mergelgruben, Torfgräbereien 
u. dgl. ist ihm nur nach vorgängiger Anzeige an den Eigentümer und 
unter der Voraussetzung gestattet, dass die wirtschaftliche Bestim-
mung des Grundstückes dadurch nicht wesentlich verändert wird. 

Art. 770 
1 Ist ein Wald Gegenstand der Nutzniessung, so kann der Nutzniesser 
die Nutzung insoweit beanspruchen, als ein ordentlicher Wirtschafts-
plan dies rechtfertigt. 

2 Sowohl der Eigentümer als der Nutzniesser können die Einhaltung 
eines Planes verlangen, der ihre Rechte nicht beeinträchtigt. 

3 Erfolgt im Falle von Sturm, Schneeschaden, Brand, Insektenfrass 
oder aus andern Gründen eine erhebliche Übernutzung, so soll sie all-
mählich wieder eingespart oder der Wirtschaftsplan den neuen Ver-
hältnissen angepasst werden, der Erlös der Übernutzung aber wird 
zinstragend angelegt und dient zur Ausgleichung des Ausfalles. 

Art. 771 

Auf die Nutzniessung an Gegenständen, deren Nutzung in der Gewin-
nung von Bodenbestandteilen besteht, wie namentlich an Bergwerken, 
finden die Bestimmungen über die Nutzniessung am Walde entspre-
chende Anwendung. 

Art. 772 
1 An verbrauchbaren Sachen erhält der Nutzniesser, wenn es nicht 
anders bestimmt ist, das Eigentum, wird aber für den Wert, den sie bei 
Beginn der Nutzniessung hatten, ersatzpflichtig. 
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2 Werden andere bewegliche Sachen unter einer Schätzung übergeben, 
so kann der Nutzniesser, wenn es nicht anders bestimmt ist, frei über 
sie verfügen, wird aber, wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht, 
ersatzpflichtig. 

3 Der Ersatz kann bei landwirtschaftlichen Einrichtungen, Herden, 
Warenlagern u. dgl. in Gegenständen gleicher Art und Güte geleistet 
werden. 

Art. 773 
1 Stehen Forderungen in Nutzniessung, so kann der Nutzniesser deren 
Ertrag einziehen. 

2 Kündigungen an den Schuldner sowie Verfügungen über Wertpapie-
re müssen vom Gläubiger und vom Nutzniesser ausgehen, Kündigun-
gen des Schuldners gegenüber beiden erfolgen. 

3 Der Gläubiger und der Nutzniesser haben gegeneinander ein Recht 
auf Zustimmung zu den Massregeln, die im Falle der Gefährdung der 
Forderung zu einer sorgfältigen Verwaltung gehören. 

Art. 774 
1 Ist der Schuldner nicht ermächtigt, dem Gläubiger oder dem Nutz-
niesser die Rückzahlung zu leisten, so hat er entweder an beide ge-
meinsam zu zahlen oder zu hinterlegen. 

2 Der Gegenstand der Leistung, wie namentlich zurückbezahltes Kapi-
tal, unterliegt der Nutzniessung. 

3 Sowohl der Gläubiger als der Nutzniesser haben Anspruch auf 
sichere und zinstragende Neuanlage der Kapitalien. 

Art. 775 
1 Der Nutzniesser hat das Recht, binnen drei Monaten nach Beginn der 
Nutzniessung die Abtretung der seiner Nutzniessung unterstellten For-
derungen und Wertpapiere zu verlangen. 

2 Erfolgt deren Abtretung, so wird er dem bisherigen Gläubiger für 
den Wert, den sie zur Zeit der Abtretung haben, ersatzpflichtig und hat 
in diesem Betrage Sicherheit zu leisten, insofern nicht hierauf verzich-
tet wird. 

3 Der Übergang erfolgt, wenn kein Verzicht vorliegt, erst mit der 
Sicherstellung. 

Art. 776 
1 Das Wohnrecht besteht in der Befugnis, in einem Gebäude oder in 
einem Teile eines solchen Wohnung zu nehmen. 
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2 Es ist unübertragbar und unvererblich. 

3 Es steht, soweit das Gesetz es nicht anders ordnet, unter den Be-
stimmungen über die Nutzniessung. 

Art. 777 
1 Das Wohnrecht wird im Allgemeinen nach den persönlichen Bedürf-
nissen des Berechtigten bemessen. 

2 Er darf aber, falls das Recht nicht ausdrücklich auf seine Person 
beschränkt ist, seine Familienangehörigen und Hausgenossen zu sich 
in die Wohnung aufnehmen. 

3 Ist das Wohnrecht auf einen Teil eines Gebäudes beschränkt, so kann 
der Berechtigte die zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten 
Einrichtungen mitbenutzen. 

Art. 778 
1 Steht dem Berechtigten ein ausschliessliches Wohnrecht zu, so trägt 
er die Lasten des gewöhnlichen Unterhaltes. 

2 Hat er nur ein Mitbenutzungsrecht, so fallen die Unterhaltskosten 
dem Eigentümer zu. 

Art. 779 
1 Ein Grundstück kann mit der Dienstbarkeit belastet werden, dass 
jemand das Recht erhält, auf oder unter der Bodenfläche ein Bauwerk 
zu errichten oder beizubehalten. 

2 Dieses Recht ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar 
und vererblich. 

3 Ist das Baurecht selbständig und dauernd, so kann es als Grundstück 
in das Grundbuch aufgenommen werden. 

Art. 779a391 

Der Vertrag über die Begründung eines selbständigen und dauernden 
Baurechtes bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. 

  

390 Fassung des Randtitels gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit  
1. Juli 1965 (AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

391 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 
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Art. 779b392 

Die vertraglichen Bestimmungen über den Inhalt und Umfang des 
Baurechtes, wie namentlich über Lage, Gestalt, Ausdehnung und 
Zweck der Bauten sowie über die Benutzung nicht überbauter Flä-
chen, die mit seiner Ausübung in Anspruch genommen werden, sind 
für jeden Erwerber des Baurechtes und des belasteten Grundstückes 
verbindlich. 

Art. 779c393 

Geht das Baurecht unter, so fallen die bestehenden Bauwerke dem 
Grundeigentümer heim, indem sie zu Bestandteilen seines Grundstü-
ckes werden. 

Art. 779d394 

1 Der Grundeigentümer hat dem bisherigen Bauberechtigten für die 
heimfallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung zu leisten, 
die jedoch den Gläubigern, denen das Baurecht verpfändet war, für 
ihre noch bestehenden Forderungen haftet und ohne ihre Zustimmung 
dem bisherigen Bauberechtigten nicht ausbezahlt werden darf. 

2 Wird die Entschädigung nicht bezahlt oder sichergestellt, so kann 
der bisherige Bauberechtigte oder ein Gläubiger, dem das Baurecht 
verpfändet war, verlangen, dass an Stelle des gelöschten Baurechtes 
ein Grundpfandrecht mit demselben Rang zur Sicherung der Ent-
schädigungsforderung eingetragen werde. 

3 Die Eintragung muss spätestens drei Monate nach dem Untergang 
des Baurechtes erfolgen. 

Art. 779e395 

Über die Höhe der Entschädigung und das Verfahren zu ihrer Festset-
zung sowie über die Aufhebung der Entschädigungspflicht und über 
die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Liegenschaft 
können Vereinbarungen in der Form, die für die Begründung des Bau-
rechtes vorgeschrieben ist, getroffen und im Grundbuch vorgemerkt 
werden. 

  

392 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

393 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

394 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

395 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 
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Art. 779f396 

Wenn der Bauberechtigte in grober Weise sein dingliches Recht über-
schreitet oder vertragliche Verpflichtungen verletzt, so kann der 
Grundeigentümer den vorzeitigen Heimfall herbeiführen, indem er die 
Übertragung des Baurechts mit allen Rechten und Lasten auf sich sel-
ber verlangt. 

Art. 779g397 

1 Das Heimfallsrecht kann nur ausgeübt werden, wenn für die heim-
fallenden Bauwerke eine angemessene Entschädigung geleistet wird, 
bei deren Bemessung das schuldhafte Verhalten des Bauberechtigten 
als Herabsetzungsgrund berücksichtigt werden kann. 

2 Die Übertragung des Baurechtes auf den Grundeigentümer erfolgt 
erst, wenn die Entschädigung bezahlt oder sichergestellt ist. 

Art. 779h398 

Den Vorschriften über die Ausübung des Heimfallsrechtes unterliegt 
jedes Recht, das sich der Grundeigentümer zur vorzeitigen Aufhebung 
oder Rückübertragung des Baurechtes wegen Pflichtverletzung des 
Bauberechtigten vorbehalten hat. 

Art. 779i399 

1 Zur Sicherung des Baurechtszinses hat der Grundeigentümer gegen-
über dem jeweiligen Bauberechtigten Anspruch auf Errichtung eines 
Pfandrechtes an dem in das Grundbuch aufgenommenen Baurecht im 
Höchstbetrag von drei Jahresleistungen. 

2 Ist die Gegenleistung nicht in gleichmässigen Jahresleistungen fest-
gesetzt, so besteht der Anspruch auf das gesetzliche Pfandrecht für 
den Betrag, der bei gleichmässiger Verteilung auf drei Jahre entfällt. 

Art. 779k400 

1 Das Pfandrecht kann jederzeit eingetragen werden, solange das Bau-
recht besteht, und ist von der Löschung im Zwangsverwertungsverfah-
ren ausgenommen. 

  

396 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

397 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

398 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

399 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

400 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 

V. Vorzeitiger 
Heimfall 
1. Voraus-
setzungen 

2. Ausübung  
des Heimfalls-
rechtes 

3. Andere  
Anwendungs-
fälle 

VI. Haftung  
für den Bau-
rechtszins 
1. Anspruch  
auf Errichtung  
eines Pfand-
rechts 

2. Eintragung 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

215 

210 

2 Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Errichtung des Bau-
handwerkerpfandrechtes sinngemäss anwendbar. 

Art. 779l401 

1 Das Baurecht kann als selbständiges Recht auf höchstens 100 Jahre 
begründet werden. 

2 Es kann jederzeit in der für die Begründung vorgeschriebenen Form 
auf eine neue Dauer von höchstens 100 Jahren verlängert werden, 
doch ist eine zum voraus eingegangene Verpflichtung hiezu nicht ver-
bindlich. 

Art. 780 
1 Das Recht an einer Quelle auf fremdem Grundstück belastet das 
Quellengrundstück mit der Dienstbarkeit der Aneignung und Ablei-
tung des Quellwassers. 

2 Es ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar und vererb-
lich. 

3 Ist das Quellenrecht selbständig und dauernd, so kann es als Grund-
stück in das Grundbuch aufgenommen werden. 

Art. 781 
1 Dienstbarkeiten anderen Inhaltes können zugunsten einer beliebigen 
Person oder Gemeinschaft an Grundstücken bestellt werden, so oft 
diese in bestimmter Hinsicht jemandem zum Gebrauch dienen können, 
wie für die Abhaltung von Schiessübungen oder für Weg und Steg. 

2 Sie sind, soweit es nicht anders vereinbart wird, unübertragbar, und 
es bestimmt sich ihr Inhalt nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der 
Berechtigten. 

3 Im Übrigen stehen sie unter den Bestimmungen über die Grund-
dienstbarkeiten. 

Dritter Abschnitt: Die Grundlasten 

Art. 782 
1 Durch die Grundlast wird der jeweilige Eigentümer eines Grundstü-
ckes zu einer Leistung an einen Berechtigten verpflichtet, für die er 
ausschliesslich mit dem Grundstücke haftet. 

  

401 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. März 1965, in Kraft seit 1. Juli 1965  
(AS 1965 445 450; BBl 1963 I 969). 
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2 Als Berechtiger kann der jeweilige Eigentümer eines andern Grund-
stückes bezeichnet sein. 

3 Unter Vorbehalt der Gült und der öffentlich-rechtlichen Grundlasten 
kann eine Grundlast nur eine Leistung zum Inhalt haben, die sich ent-
weder aus der wirtschaftlichen Natur des belasteten Grundstückes 
ergibt, oder die für die wirtschaftlichen Bedürfnisse eines berechtigten 
Grundstückes bestimmt ist. 

Art. 783 
1 Die Grundlast bedarf zu ihrer Errichtung der Eintragung in das 
Grundbuch. 

2 Bei der Eintragung ist ein bestimmter Betrag als ihr Gesamtwert in 
Landesmünze anzugeben, und zwar bei zeitlich wiederkehrenden 
Leistungen mangels anderer Abrede der zwanzigfache Betrag der Jah-
resleistung. 

3 Für Erwerb und Eintragung gelten, wo es nicht anders geordnet ist, 
die Bestimmungen über das Grundeigentum. 

Art. 784 
1 Öffentlich-rechtliche Grundlasten bedürfen, wo es nicht anders 
geordnet ist, keiner Eintragung in das Grundbuch. 

2 Gibt das Gesetz dem Gläubiger nur einen Anspruch auf eine Grund-
last, so entsteht diese erst mit der Eintragung in das Grundbuch. 

Art. 785 

Wird eine Grundlast zum Zwecke der Sicherung einer Geldforderung 
begründet, so steht sie unter den Bestimmungen über die Gült. 

Art. 786 
1 Die Grundlast geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie mit 
dem vollständigen Untergang des belasteten Grundstückes. 

2 Aus Verzicht oder Ablösung oder aus andern Untergangsgründen 
erhält der Belastete gegenüber dem Berechtigten einen Anspruch auf 
Löschung des Eintrages. 

Art. 787 

Der Berechtigte kann die Ablösung der Grundlast verlangen nach 
Abrede und ferner: 

1. wenn das belastete Grundstück zerstückelt und dadurch das 
Recht des Gläubigers erheblich beeinträchtigt wird; 
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2. wenn der Eigentümer den Wert des Grundstückes vermindert 
und zum Ersatz dafür keine andern Sicherheiten bietet; 

3. wenn der Schuldner mit drei Jahresleistungen im Rückstand 
ist. 

Art. 788 
1 Der Schuldner kann die Ablösung verlangen nach Abrede und fer-
ner: 

1. wenn der Vertrag, auf dem die Grundlast beruht, vom Berech-
tigten nicht innegehalten wird; 

2. nach dreissigjährigem Bestande der Grundlast, und zwar auch 
dann, wenn eine längere Dauer oder die Unablösbarkeit verab-
redet worden ist. 

2 Erfolgt die Ablösung nach dreissigjährigem Bestande, so hat ihr in 
allen Fällen eine Kündigung auf Jahresfrist voranzugehen. 

3 Ausgeschlossen ist diese Ablösung, wenn die Grundlast mit einer 
unablösbaren Grunddienstbarkeit verbunden ist. 

Art. 789 

Die Ablösung erfolgt um den Betrag, der im Grundbuch als Gesamt-
wert der Grundlast eingetragen ist, unter Vorbehalt des Nachweises, 
dass die Grundlast in Wirklichkeit einen geringeren Wert hat. 

Art. 790 
1 Die Grundlast ist keiner Verjährung unterworfen. 

2 Die einzelne Leistung unterliegt der Verjährung von dem Zeitpunkte 
an, da sie zur persönlichen Schuld des Pflichtigen wird. 

Art. 791 
1 Der Gläubiger der Grundlast hat keine persönliche Forderung gegen 
den Schuldner, sondern nur ein Recht auf Befriedigung aus dem Werte 
des belasteten Grundstückes. 

2 Die einzelne Leistung wird jedoch mit Ablauf von drei Jahren seit 
Eintritt ihrer Fälligkeit zur persönlichen Schuld, für die das Grund-
stück nicht mehr haftet. 

Art. 792 
1 Wechselt das Grundstück den Eigentümer, so wird der Erwerber 
ohne weiteres Schuldner der Grundlast. 
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2 Wird das belastete Grundstück zerstückelt, so treten für die Grund-
last die gleichen Folgen ein wie bei der Gült. 

Zweiundzwanzigster Titel: Das Grundpfand 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 793 
1 Das Grundpfand wird bestellt als Grundpfandverschreibung, als 
Schuldbrief oder als Gült. 

2 Die Bestellung anderer Arten des Grundpfandes ist nicht gestattet. 

Art. 794 
1 Bei der Bestellung des Grundpfandes ist in allen Fällen ein bestimm-
ter Betrag der Forderung in Landesmünze anzugeben. 

2 Ist der Betrag der Forderung unbestimmt, so wird ein Höchstbetrag 
angegeben, bis zu dem das Grundstück für alle Ansprüche des Gläubi-
gers haftet. 

Art. 795 
1 Die Zinspflicht kann innerhalb der gegen Missbräuche im Zinswesen 
aufgestellten Schranken in beliebiger Weise festgesetzt werden. 

2 Die kantonale Gesetzgebung kann den Höchstbetrag des Zinsfusses 
bestimmen, der für Forderungen zulässig ist, für die ein Grundstück zu 
Pfand gesetzt wird. 

Art. 796 
1 Das Grundpfand wird nur auf Grundstücke errichtet, die in das 
Grundbuch aufgenommen sind. 

2 Die Kantone sind befugt, die Verpfändung von öffentlichem Grund 
und Boden, von Allmenden oder Weiden, die sich im Eigentum von 
Körperschaften befinden, sowie von damit verbundenen Nutzungs-
rechten besonderen Vorschriften zu unterstellen oder sie zu unter-
sagen. 

Art. 797 
1 Bei der Errichtung des Grundpfandes ist das Grundstück, das ver-
pfändet wird, bestimmt anzugeben. 

2 Teile eines Grundstückes können, solange dessen Teilung im Grund-
buch nicht erfolgt ist, nicht verpfändet werden. 
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Art. 798 
1 Auf mehrere Grundstücke kann für eine Forderung ein Grundpfand-
recht errichtet werden, wenn sie dem nämlichen Eigentümer gehören 
oder im Eigentum solidarisch verpflichteter Schuldner stehen. 

2 In allen andern Fällen ist bei der Verpfändung mehrerer Grundstücke 
für die nämliche Forderung ein jedes von ihnen mit einem bestimmten 
Teilbetrag zu belasten. 

3 Diese Belastung erfolgt, wenn es nicht anders vereinbart ist, nach 
dem Wertverhältnis der Grundstücke. 

Art. 798a402 

Für die Verpfändung von landwirtschaftlichen Grundstücken gilt 
zudem das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991403 über das bäuerliche 
Bodenrecht. 

Art. 799 
1 Das Grundpfand entsteht unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnah-
men mit der Eintragung in das Grundbuch. 

2 Der Vertrag auf Errichtung eines Grundpfandes bedarf zu seiner 
Verbindlichkeit der öffentlichen Beurkundung. 

Art. 800 
1 Steht ein Grundstück in Miteigentum, so kann jeder Eigentümer sei-
nen Anteil verpfänden. 

2 Steht ein Grundstück in Gesamteigentum, so kann es nur insgesamt 
und im Namen aller Eigentümer verpfändet werden. 

Art. 801 
1 Das Grundpfand geht unter mit der Löschung des Eintrages sowie 
mit dem vollständigen Untergang des Grundstückes. 

2 Der Untergang infolge von Enteignung steht unter dem Enteignungs-
recht des Bundes und der Kantone. 

  

402 Eingefügt durch Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Okt. 1991 über das bäuerliche Bodenrecht, 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

403 SR 211.412.11 
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Art. 802 
1 Bei Güterzusammenlegungen, die unter Mitwirkung oder Aufsicht 
öffentlicher Behörden durchgeführt werden, sind die Grundpfand-
rechte, die auf den abzutretenden Grundstücken lasten, im bisherigen 
Range auf die zum Ersatze zugewiesenen Grundstücke zu übertragen. 

2 Tritt ein Grundstück an die Stelle von mehreren einzelnen, die für 
verschiedene Forderungen verpfändet oder von denen nicht alle belas-
tet sind, so werden die Pfandrechte unter tunlichster Wahrung ihres 
bisherigen Ranges auf das Grundstück in seinem neuen Umfange 
gelegt. 

Art. 803 

Der Schuldner ist befugt, Pfandrechte auf Grundstücken, die in eine 
Güterzusammenlegung einbezogen sind, auf den Zeitpunkt der Durch-
führung dieser Unternehmung mit einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten abzulösen. 

Art. 804 
1 Wird für verpfändete Grundstücke eine Entschädigung in Geld ent-
richtet, so ist der Betrag an die Gläubiger nach ihrer Rangordnung, 
oder bei gleicher Rangordnung nach der Grösse ihrer Forderung abzu-
tragen. 

2 An den Schuldner dürfen solche Beträge ohne Zustimmung der 
Gläubiger nicht ausbezahlt werden, sobald sie mehr als den zwanzig-
sten Teil der Pfandforderung betragen, oder sobald das neue Grund-
stück nicht mehr hinreichende Sicherheit darbietet. 

Art. 805 
1 Das Grundpfandrecht belastet das Grundstück mit Einschluss aller 
Bestandteile und aller Zugehör. 

2 Werden bei der Verpfändung Sachen als Zugehör ausdrücklich 
angeführt und im Grundbuch angemerkt, wie Maschinen und Hotel-
mobiliar, so gelten sie als Zugehör, solange nicht dargetan ist, dass 
ihnen diese Eigenschaft nach Vorschrift des Gesetzes nicht zukommen 
kann. 

3 Vorbehalten bleiben die Rechte Dritter an der Zugehör. 

Art. 806 
1 Ist das verpfändete Grundstück vermietet oder verpachtet, so er-
streckt sich die Pfandhaft auch auf die Miet- oder Pachtzinsforderun-
gen, die seit Anhebung der Betreibung auf Verwertung des Grund-
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pfandes oder seit der Eröffnung des Konkurses über den Schuldner bis 
zur Verwertung auflaufen. 

2 Den Zinsschuldnern gegenüber ist diese Pfandhaft erst wirksam, 
nachdem ihnen von der Betreibung Mitteilung gemacht oder der Kon-
kurs veröffentlicht worden ist. 

3 Rechtsgeschäfte des Grundeigentümers über noch nicht verfallene 
Miet- oder Pachtzinsforderungen sowie die Pfändung durch andere 
Gläubiger sind gegenüber einem Grundpfandgläubiger, der vor der 
Fälligkeit der Zinsforderung Betreibung auf Verwertung des Unter-
pfandes angehoben hat, nicht wirksam. 

Art. 807 

Forderungen, für die ein Grundpfand eingetragen ist, unterliegen kei-
ner Verjährung. 

Art. 808 
1 Vermindert der Eigentümer den Wert der Pfandsache, so kann ihm 
der Gläubiger durch das Gericht jede weitere schädliche Einwirkung 
untersagen lassen. 

2 Der Gläubiger kann vom Gericht ermächtigt werden, die zweckdien-
lichen Vorkehrungen zu treffen, und kann solche auch ohne Ermächti-
gung vornehmen, wenn Gefahr im Verzug ist. 

3 Für die Kosten der Vorkehrungen kann er vom Eigentümer Ersatz 
verlangen und hat dafür an dem Grundstück ohne Eintragung in das 
Grundbuch ein Pfandrecht, das jeder eingetragenen Belastung vorgeht. 

Art. 809 
1 Ist eine Wertverminderung eingetreten, so kann der Gläubiger vom 
Schuldner die Sicherung seiner Ansprüche oder die Wiederherstellung 
des früheren Zustandes verlangen. 

2 Droht die Gefahr einer Wertverminderung, so kann er die Sicherung 
verlangen. 

3 Wird dem Verlangen innerhalb einer vom Gericht angesetzten Frist 
nicht entsprochen, so kann der Gläubiger eine zu seiner Sicherung 
ausreichende Abzahlung der Schuld beanspruchen. 

Art. 810 
1 Wertverminderungen, die ohne Verschulden des Eigentümers eintre-
ten, geben dem Gläubiger nur insoweit ein Recht auf Sicherstellung 
oder Abzahlung, als der Eigentümer für den Schaden gedeckt wird. 
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2 Der Gläubiger kann jedoch Vorkehrungen zur Beseitigung oder 
Abwehr der Wertverminderung treffen und hat für deren Kosten an 
dem Grundstück ohne Schuldpflicht des Eigentümers und ohne Ein-
tragung in das Grundbuch ein Pfandrecht, das jeder eingetragenen 
Belastung vorgeht. 

Art. 811 

Wird ein Teil des Grundstückes, der auf weniger als den zwanzigsten 
Teil der Pfandforderung zu werten ist, veräussert, so kann der Gläubi-
ger die Entlassung dieses Stückes aus der Pfandhaft nicht verweigern, 
sobald eine verhältnismässige Abzahlung geleistet wird oder der Rest 
des Grundstückes ihm hinreichende Sicherheit bietet. 

Art. 812 
1 Ein Verzicht des Eigentümers auf das Recht, weitere Lasten auf das 
verpfändete Grundstück zu legen, ist unverbindlich. 

2 Wird nach der Errichtung des Grundpfandrechtes eine Dienstbarkeit 
oder Grundlast auf das Grundstück gelegt, ohne dass der Pfandgläubi-
ger zugestimmt hat, so geht das Grundpfandrecht der späteren Belas-
tung vor, und diese wird gelöscht, sobald bei der Pfandverwertung ihr 
Bestand den vorgehenden Pfandgläubiger schädigt. 

3 Der aus der Dienstbarkeit oder Grundlast Berechtigte hat jedoch 
gegenüber nachfolgenden Eingetragenen für den Wert der Belastung 
Anspruch auf vorgängige Befriedigung aus dem Erlöse. 

Art. 813 
1 Die pfandrechtliche Sicherung ist auf die Pfandstelle beschränkt, die 
bei der Eintragung angegeben wird. 

2 Grundpfandrechte können in zweitem oder beliebigem Rang errich-
tet werden, sobald ein bestimmter Betrag als Vorgang bei der Eintra-
gung vorbehalten wird. 

Art. 814 
1 Sind Grundpfandrechte verschiedenen Ranges auf ein Grundstück 
errichtet, so hat bei Löschung eines Grundpfandes der nachfolgende 
Grundpfandgläubiger keinen Anspruch darauf, in die Lücke nachzu-
rücken. 

2 An Stelle des getilgten vorgehenden Grundpfandes darf ein anderes 
errichtet werden. 

3 Vereinbarungen über das Nachrücken von Grundpfandgläubigern 
haben nur dann dingliche Wirkung, wenn sie vorgemerkt sind. 
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Art. 815 

Ist ein Grundpfandrecht ohne Vorhandensein eines vorgehenden in 
späterem Rang errichtet, hat der Schuldner über einen vorgehenden 
Pfandtitel nicht verfügt, oder beträgt die vorgehende Forderung weni-
ger, als eingetragen ist, so wird bei der Pfandverwertung der Erlös aus 
dem Pfande ohne Rücksicht auf die leeren Pfandstellen den wirklichen 
Pfandgläubigern nach ihrem Range zugewiesen. 

Art. 816 
1 Der Gläubiger hat ein Recht darauf, im Falle der Nichtbefriedigung 
sich aus dem Erlöse des Grundstückes bezahlt zu machen. 

2 Die Abrede, wonach das Grundpfand dem Gläubiger, wenn er nicht 
befriedigt wird, als Eigentum zufallen soll, ist ungültig. 

3 Sind mehrere Grundstücke für die gleiche Forderung verpfändet, so 
ist die Betreibung auf Pfandverwertung gleichzeitig gegen alle zu 
richten, die Verwertung aber nach Anordnung des Betreibungsamtes 
nur soweit nötig durchzuführen. 

Art. 817 
1 Der Erlös aus dem Verkaufe des Grundstückes wird unter die Grund-
pfandgläubiger nach ihrem Range verteilt. 

2 Gläubiger gleichen Ranges haben unter sich Anspruch auf gleich-
mässige Befriedigung. 

Art. 818 
1 Das Grundpfandrecht bietet dem Gläubiger Sicherheit: 

1. für die Kapitalforderung; 

2. für die Kosten der Betreibung und die Verzugszinse; 

3. für drei zur Zeit der Konkurseröffnung oder des Pfandverwer-
tungsbegehrens verfallene Jahreszinse und den seit dem letz-
ten Zinstage laufenden Zins. 

2 Der ursprünglich vereinbarte Zins darf nicht zum Nachteil nach-
gehender Grundpfandgläubiger über fünf vom Hundert erhöht werden. 

Art. 819 

Hat der Pfandgläubiger zur Erhaltung der Pfandsache notwendige 
Auslagen gemacht, insbesondere die vom Eigentümer geschuldeten 
Versicherungsprämien bezahlt, so kann er hiefür ohne Eintragung in 
das Grundbuch die gleiche Sicherung beanspruchen wie für seine 
Pfandforderung. 
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Art. 820 
1 Wird ein ländliches Grundstück durch eine Bodenverbesserung, die 
unter Mitwirkung öffentlicher Behörden zur Durchführung gelangt, im 
Werte erhöht, so kann der Eigentümer für seinen Kostenanteil zur 
Sicherung seines Gläubigers ein Pfandrecht in das Grundbuch eintra-
gen lassen, das allen andern eingetragenen Belastungen vorgeht. 

2 Wird eine solche Bodenverbesserung ohne staatliche Subvention 
durchgeführt, so kann der Eigentümer dieses Pfandrecht für höchstens 
zwei Dritteile seines Kostenanteiles eintragen lassen. 

Art. 821 
1 Wird die Bodenverbesserung ohne staatliche Subvention durchge-
führt, so ist die Pfandschuld durch Annuitäten von wenigstens 5 Pro-
zent der eingetragenen Pfandsumme zu tilgen. 

2 Das Pfandrecht erlischt für die Forderung und für jede Annuität nach 
Ablauf von drei Jahren seit Eintritt der Fälligkeit, und es rücken die 
nachfolgenden Pfandgläubiger nach. 

Art. 822 
1 Eine fällig gewordene Versicherungssumme darf nur mit Zustim-
mung aller Grundpfandgläubiger an den Eigentümer des versicherten 
Grundstückes ausbezahlt werden. 

2 Gegen angemessene Sicherstellung ist sie jedoch dem Eigentümer 
zum Zwecke der Wiederherstellung des Unterpfandes herauszugeben. 

3 Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Kantone über die Feuerver-
sicherung vorbehalten. 

Art. 823 
1 Ist der Name oder Wohnort eines Grundpfandgläubigers unbekannt, 
so kann in den Fällen, wo das Gesetz eine persönliche Betätigung des 
Gläubigers vorsieht und eine solche dringend erforderlich ist, auf 
Antrag des Schuldners oder anderer Beteiligter dem Gläubiger von der 
Vormundschaftsbehörde ein Beistand ernannt werden. 

2 Zuständig ist die Vormundschaftsbehörde des Ortes, wo das Unter-
pfand liegt. 
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Zweiter Abschnitt: Die Grundpfandverschreibung 

Art. 824 
1 Durch die Grundpfandverschreibung kann eine beliebige, gegenwär-
tige oder zukünftige oder bloss mögliche Forderung pfandrechtlich 
sichergestellt werden. 

2 Das verpfändete Grundstück braucht nicht Eigentum des Schuldners 
zu sein. 

Art. 825 
1 Die Grundpfandverschreibung wird auch bei Forderungen mit unbe-
stimmtem oder wechselndem Betrage auf eine bestimmte Pfandstelle 
errichtet und behält ungeachtet aller Schwankungen ihren Rang nach 
dem Eintrag. 

2 Über die errichtete Pfandverschreibung wird auf Verlangen des 
Gläubigers ein Auszug aus dem Grundbuch ausgestellt, dem jedoch 
nur die Eigenschaft eines Beweismittels und nicht eines Wertpapiers 
zukommt. 

3 An Stelle dieses Beweismittels kann die Bescheinigung der Eintra-
gung auf der Vertragsurkunde treten. 

Art. 826 

Ist die Forderung untergegangen, so kann der Eigentümer des belaste-
ten Grundstückes vom Gläubiger verlangen dass er die Löschung des 
Eintrages bewillige. 

Art. 827 
1 Ist der Grundeigentümer nicht Schuldner der Pfandforderung, so 
kann er das Pfandrecht unter den gleichen Voraussetzungen ablösen, 
unter denen der Schuldner zur Tilgung der Forderung befugt ist. 

2 Befriedigt er den Gläubiger, so geht das Forderungsrecht auf ihn 
über. 

Art. 828 
1 Das kantonale Recht kann den Erwerber eines Grundstückes, der 
nicht persönlich für die darauf lastenden Schulden haftbar ist, ermäch-
tigen, solange keine Betreibung erfolgt ist, die Grundpfandrechte, 
wenn sie den Wert des Grundstückes übersteigen, abzulösen, indem er 
den Gläubigern den Erwerbspreis oder bei unentgeltlichem Erwerbe 
den Betrag herausbezahlt, auf den er das Grundstück wertet. 
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2 Er hat die beabsichtigte Ablösung den Gläubigern schriftlich mit 
halbjähriger Kündigung mitzuteilen. 

3 Der Ablösungsbetrag wird unter die Gläubiger nach ihrem Range 
verteilt. 

Art. 829 
1 Bei dieser Ablösung haben die Gläubiger das Recht, binnen Monats-
frist nach der Mitteilung des Erwerbes gegen Vorschuss der Kosten 
eine öffentliche Versteigerung des Unterpfandes zu verlangen, die 
nach öffentlicher Bekanntmachung binnen eines weitern Monats, 
nachdem sie verlangt wurde, vorzunehmen ist. 

2 Wird hiebei ein höherer Preis erzielt, so gilt dieser als Ablösungs-
betrag. 

3 Die Kosten der Versteigerung hat im Falle der Erzielung eines höhe-
ren Preises der Erwerber, andernfalls der Gläubiger, der sie verlangt 
hat, zu tragen. 

Art. 830 

Das kantonale Recht kann an Stelle der öffentlichen Versteigerung 
eine amtliche Schätzung vorsehen, deren Betrag als Ablösungssumme 
zu gelten hat. 

Art. 831 

Eine Kündigung der Forderung durch den Gläubiger ist gegenüber 
dem Eigentümer der Pfandsache, der nicht Schuldner ist, nur dann 
wirksam, wenn sie gegenüber Schuldner und Eigentümer erfolgt. 

Art. 832 
1 Wird das mit einer Grundpfandverschreibung belastete Grundstück 
veräussert, so bleibt die Haftung des Grundpfandes und des Schuld-
ners, wenn es nicht anders verabredet ist, unverändert. 

2 Hat aber der neue Eigentümer die Schuldpflicht für die Pfandforde-
rung übernommen, so wird der frühere Schuldner frei, wenn der Gläu-
biger diesem gegenüber nicht binnen Jahresfrist schriftlich erklärt, ihn 
beibehalten zu wollen. 

Art. 833 
1 Wird ein Teil des mit einem Grundpfande belasteten Grundstückes 
oder eines von mehreren verpfändeten Grundstücken desselben Eigen-
tümers veräussert, oder das Unterpfand zerstückelt, so ist die Pfand-
haft mangels anderer Abrede derart zu verteilen, dass jeder der Teile 
nach seinem Werte verhältnismässig belastet wird. 
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2 Will ein Gläubiger diese Verteilung nicht annehmen, so kann er bin-
nen Monatsfrist, nachdem sie rechtskräftig geworden ist, verlangen, 
dass seine Pfandforderung innerhalb eines Jahres getilgt werde. 

3 Haben die Erwerber die Schuldpflicht für die auf ihren Grundstücken 
lastenden Pfandforderungen übernommen, so wird der frühere Schuld-
ner frei, wenn der Gläubiger diesem gegenüber nicht binnen Jahres-
frist schriftlich erklärt, ihn beibehalten zu wollen. 

Art. 834 
1 Von der Übernahme der Schuld durch den Erwerber hat der Grund-
buchverwalter dem Gläubiger Kenntnis zu geben. 

2 Die Jahresfrist für die Erklärung des Gläubigers läuft von dieser Mit-
teilung an. 

Art. 835 

Die Übertragung der Forderung, für die eine Grundpfandverschrei-
bung errichtet ist, bedarf zu ihrer Gültigkeit keiner Eintragung in das 
Grundbuch. 

Art. 836 

Die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechtes aus öffentlich-
rechtlichen oder andern für die Grundeigentümer allgemein verbind-
lichen Verhältnissen bedürfen, wo es nicht anders geordnet ist, zu 
ihrer Gültigkeit keiner Eintragung. 

Art. 837 
1 Der Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen Grundpfandes 
besteht: 

1. für die Forderung des Verkäufers an dem verkauften Grund-
stück; 

2. für die Forderung der Miterben und Gemeinder aus Teilung an 
den Grundstücken, die der Gemeinschaft gehörten; 

3. für die Forderungen der Handwerker oder Unternehmer, die zu 
Bauten oder andern Werken auf einem Grundstücke Material 
und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben, an diesem 
Grundstücke, sei es, dass sie den Grundeigentümer oder einen 
Unternehmer zum Schuldner haben. 

2 Auf diese gesetzlichen Grundpfandrechte kann der Berechtigte nicht 
zum voraus Verzicht leisten. 
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Art. 838 

Die Eintragung des Pfandrechtes des Verkäufers, der Miterben oder 
Gemeinder muss spätestens drei Monate nach der Übertragung des 
Eigentums erfolgen. 

Art. 839 
1 Das Pfandrecht der Handwerker und Unternehmer kann von dem 
Zeitpunkte an, da sie sich zur Arbeitsleistung verpflichtet haben, in 
das Grundbuch eingetragen werden. 

2 Die Eintragung hat bis spätestens drei Monate nach der Vollendung 
ihrer Arbeit zu geschehen. 

3 Sie darf nur erfolgen, wenn die Forderung vom Eigentümer aner-
kannt oder gerichtlich festgestellt ist, und kann nicht verlangt werden, 
wenn der Eigentümer für die angemeldete Forderung hinreichende 
Sicherheit leistet. 

Art. 840 

Gelangen mehrere gesetzliche Pfandrechte der Handwerker und Un-
ternehmer zur Eintragung, so haben sie, auch wenn sie von verschie-
denem Datum sind, untereinander den gleichen Anspruch auf Befrie-
digung aus dem Pfande. 

Art. 841 
1 Kommen die Forderungen der Handwerker und Unternehmer bei der 
Pfandverwertung zu Verlust, so ist der Ausfall aus dem den Wert des 
Bodens übersteigenden Verwertungsanteil der vorgehenden Pfand-
gläubiger zu ersetzen, sofern das Grundstück durch ihre Pfandrechte 
in einer für sie erkennbaren Weise zum Nachteil der Handwerker und 
Unternehmer belastet worden ist. 

2 Veräussert der vorgehende Pfandgläubiger seinen Pfandtitel, so hat 
er den Handwerkern und Unternehmern für dasjenige, was ihnen 
dadurch entzogen wird, Ersatz zu leisten. 

3 Sobald der Beginn des Werkes auf Anzeige eines Berechtigten im 
Grundbuch angemerkt ist, dürfen bis zum Ablauf der Eintragungsfrist 
Pfandrechte nur als Grundpfandverschreibungen eingetragen werden. 

Dritter Abschnitt: Schuldbrief und Gült 

Art. 842 

Durch den Schuldbrief wird eine persönliche Forderung begründet, die 
grundpfändlich sichergestellt ist. 
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Art. 843 
1 Das kantonale Recht kann für die Errichtung von Schuldbriefen eine 
amtliche Schätzung des Grundstückes den Beteiligten zur Verfügung 
stellen oder allgemein vorschreiben. 

2 Es kann vorschreiben, dass Schuldbriefe nur bis zum Betrage der 
Schätzung oder bis zu einem Bruchteil des Schätzungswertes errichtet 
werden dürfen. 

Art. 844 
1 Der Schuldbrief kann, wenn es nicht anders bestimmt ist, vom Gläu-
biger und Schuldner je nur auf sechs Monate und auf die üblichen 
Zinstage gekündigt werden. 

2 Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen über die 
Kündbarkeit der Schuldbriefe aufstellen. 

Art. 845 
1 Die Stellung des Eigentümers der Pfandsache, der nicht Schuldner 
ist, bestimmt sich nach den Vorschriften über die Grundpfandver-
schreibung. 

2 Die Einreden des Schuldners stehen beim Schuldbrief auch dem 
Eigentümer der Pfandsache zu. 

Art. 846 

Für die Folgen der Veräusserung und der Zerstückelung des Grund-
stückes gelten die Bestimmungen über die Grundpfandverschreibung. 

Art. 847 
1 Durch die Gült wird eine Forderung als Grundlast auf ein Grund-
stück gelegt. 

2 Sie kann nur auf landwirtschaftliche Grundstücke, Wohnhäuser und 
Baugebiet errichtet werden. 

3 Die Forderung besteht ohne jede persönliche Haftbarkeit des Schuld-
ners, und ein Schuldgrund wird nicht angeführt. 

Art. 848404 

1 Eine Gült kann auf einem landwirtschaftlichen Grundstück bis zum 
Ertragswert errichtet werden. 

  

404 Fassung gemäss Art. 92 Ziff. 1 des BG vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche  
Bodenrecht, in Kraft seit 1. Jan. 1994 (SR 211.412.11). 

II. Schätzung 

III. Kündigung 

IV. Stellung  
des Eigentümers 

V. Veräusserung, 
Zerstückelung 

B. Gült 
I. Zweck  
und Gestalt 

II. Belastungs-
grenze 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

230 

210 

2 Auf einem nichtlandwirtschaftlichen Grundstück kann eine Gült bis 
zu drei Fünfteln des Mittelwerts aus dem nichtlandwirtschaftlichen 
Ertragswert und dem Boden- und Bauwert errichtet werden; die mass-
gebenden Werte werden durch eine amtliche Schätzung ermittelt, die 
durch das kantonale Recht zu ordnen ist. 

Art. 849 
1 Die Kantone sind dafür haftbar, dass die Schätzung mit aller erfor-
derlichen Sorgfalt vorgenommen wird. 

2 Sie haben ein Rückgriffsrecht auf die fehlbaren Beamten. 

Art. 850 
1 Der Eigentümer des mit Gülten belasteten Grundstückes hat das 
Recht, je auf Ende einer Periode von sechs Jahren mit vorausgehender 
Kündigung auf ein Jahr die Ablösung der Gült auch dann zu verlan-
gen, wenn der Vertrag auf längere Zeit Unkündbarkeit angeordnet hat. 

2 Der Gültgläubiger kann die Gültforderung ausser in den vom Gesetz 
bestimmten Fällen nur je auf Ende einer Periode von 15 Jahren mit 
vorausgehender jährlicher Kündigungsfrist ablösen.405 

Art. 851 
1 Die Gült hat zum Schuldner den Eigentümer des belasteten Grund-
stückes. 

2 Der Erwerber des Grundstückes wird unter Entlastung des bisherigen 
Eigentümers ohne weiteres Schuldner der Gültforderung. 

3 Gültzinse werden von dem Zeitpunkte an zu persönlichen Schulden, 
wo das Grundstück nicht mehr für sie haftet. 

Art. 852 
1 Bei Zerstückelung eines mit einer Gült belasteten Grundstückes wer-
den die Eigentümer der Teilstücke Gültschuldner. 

2 Im übrigen erfolgt die Verlegung der Forderung auf die Teilstücke 
nach dem gleichen Verfahren, wie es für die Grundpfandverschrei-
bung angeordnet ist. 

3 Im Falle der Ablösung hat der Gläubiger binnen Monatsfrist, nach-
dem die Verlegung rechtskräftig geworden ist, auf ein Jahr zu kündi-
gen. 

  

405 Fassung gemäss Art. 93 des BG vom 12. Dez. 1940 über die Entschuldung  
landwirtschaftlicher Heimwesen, in Kraft seit 1. Jan. 1947 [BS 9 80]. 
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Art. 853 

Für die Gülten, die unter dem kantonalen Rechte errichtet worden 
sind, insbesondere betreffend die Zinsbeschränkungen und die Bedeu-
tung der Pfandstelle, sowie für die Erbengülten bleiben die besondern 
gesetzlichen Bestimmungen vorbehalten. 

Art. 854 

Schuldbrief und Gült dürfen weder Bedingung noch Gegenleistung 
enthalten. 

Art. 855 
1 Mit der Errichtung eines Schuldbriefes oder einer Gült wird das 
Schuldverhältnis, das der Errichtung zu Grunde liegt, durch Neuerung 
getilgt. 

2 Eine andere Abrede wirkt nur unter den Vertragschliessenden sowie 
gegenüber Dritten, die sich nicht in gutem Glauben befinden. 

Art. 856 
1 Bei der Errichtung eines Schuldbriefes oder einer Gült wird neben 
der Eintragung in das Grundbuch stets ein Pfandtitel ausgestellt. 

2 Die Eintragung hat schon vor der Ausstellung des Pfandtitels 
Schuldbrief- oder Gültwirkung. 

Art. 857 
1 Schuldbrief und Gült werden durch den Grundbuchverwalter ausge-
stellt. 

2 Sie bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschrift des Grundbuchver-
walters.406 

3 Sie dürfen dem Gläubiger oder seinem Beauftragten nur mit aus-
drücklicher Einwilligung des Schuldners und des Eigentümers des 
belasteten Grundstückes ausgehändigt werden. 

Art. 858 

Die Formen des Schuldbriefes und der Gült werden durch Verordnung 
des Bundesrates festgestellt. 

  

406 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des 
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf),  
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 859 
1 Als Gläubiger des Schuldbriefes wie der Gült kann eine bestimmte 
Person oder der Inhaber bezeichnet werden. 

2 Die Ausstellung kann auch auf den Namen des Grundeigentümers 
erfolgen. 

Art. 860 
1 Bei der Errichtung eines Schuldbriefes oder einer Gült kann ein 
Bevollmächtigter bestellt werden, der die Zahlungen zu leisten und zu 
empfangen, Mitteilungen entgegenzunehmen, Pfandentlassungen zu 
gewähren und im Allgemeinen die Rechte der Gläubiger wie des 
Schuldners und Eigentümers mit aller Sorgfalt und Unparteilichkeit zu 
wahren hat. 

2 Der Name des Bevollmächtigten ist im Grundbuch und auf den 
Pfandtiteln anzumerken. 

3 Fällt die Vollmacht dahin, so trifft das Gericht, wenn die Beteiligten 
sich nicht vereinbaren, die nötigen Anordnungen. 

Art. 861 
1 Bestimmt der Pfandtitel es nicht anders, so hat der Schuldner alle 
Zahlungen am Wohnort des Gläubigers zu leisten, und zwar auch 
dann, wenn der Titel auf den Inhaber lautet. 

2 Ist der Wohnsitz des Gläubigers nicht bekannt oder zum Nachteil des 
Schuldners verlegt worden, so kann sich dieser durch Hinterlegung bei 
der zuständigen Behörde am eigenen Wohnsitze oder am früheren 
Wohnsitze des Gläubigers befreien. 

3 Sind dem Titel Zinscoupons beigegeben, so ist die Zinszahlung nur 
an den Vorweiser des Coupons zu leisten. 

Art. 862 
1 Bei Übertragung der Forderung kann der Schuldner, solange ihm 
keine Anzeige gemacht ist, Zinse und Annuitäten, für die keine Cou-
pons bestehen, an den bisherigen Gläubiger entrichten, auch wenn der 
Titel auf den Inhaber lautet. 

2 Die Abzahlung des Kapitals oder einer Kapitalrate dagegen kann er 
in allen Fällen wirksam nur an denjenigen leisten, der sich ihm gegen-
über im Zeitpunkt der Zahlung als Gläubiger ausweist. 
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Art. 863 
1 Ist kein Gläubiger vorhanden oder verzichtet der Gläubiger auf das 
Pfandrecht, so hat der Schuldner die Wahl, den Eintrag im Grundbuch 
löschen oder stehen zu lassen. 

2 Er ist befugt, den Pfandtitel weiter zu verwerten. 

Art. 864 

Schuldbrief und Gült dürfen im Grundbuch nicht gelöscht werden, 
bevor der Pfandtitel entkräftet oder durch das Gericht für kraftlos 
erklärt worden ist. 

Art. 865 

Die Forderung aus Schuldbrief oder Gült besteht dem Eintrage gemäss 
für jedermann zu Recht, der sich in gutem Glauben auf das Grundbuch 
verlassen hat. 

Art. 866 

Der formrichtig als Schuldbrief oder Gült erstellte Pfandtitel besteht 
seinem Wortlaute gemäss für jedermann zu Recht, der sich in gutem 
Glauben auf die Urkunde verlassen hat. 

Art. 867 
1 Ist der Wortlaut eines Schuldbriefes oder einer Gült nicht dem Ein-
trag entsprechend oder ein Eintrag nicht vorhanden, so ist das Grund-
buch massgebend. 

2 Der gutgläubige Erwerber des Titels hat jedoch nach den Vorschrif-
ten über das Grundbuch Anspruch auf Schadenersatz. 

Art. 868 
1 Die Forderung aus Schuldbrief oder Gült kann sowohl, wenn der 
Titel auf einen bestimmten Namen, als wenn er auf den Inhaber lautet, 
nur in Verbindung mit dem Besitz des Pfandtitels veräussert, verpfän-
det, oder überhaupt geltend gemacht werden. 

2 Vorbehalten bleibt die Geltendmachung der Forderung in den Fällen, 
wo die Kraftloserklärung des Titels erfolgt oder ein Titel noch gar 
nicht ausgestellt worden ist. 

II. Untergang 
1. Wegfall des 
Gläubigers 

2. Löschung 

III. Rechte  
des Gläubigers 
1. Schutz  
des guten  
Glaubens 
a. Auf Grund  
des Eintrages 

b. Auf Grund  
des Pfandtitels 

c. Verhältnis  
des Titels  
zum Eintrag 

2. Geltend-
machung 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

234 

210 

Art. 869 
1 Zur Übertragung der Forderung aus Schuldbrief oder Gült bedarf es 
in allen Fällen der Übergabe des Pfandtitels an den Erwerber. 

2 Lautet der Titel auf einen bestimmten Namen, so bedarf es ausser-
dem der Anmerkung der Übertragung auf dem Titel unter Angabe des 
Erwerbers. 

Art. 870 
1 Ist ein Pfandtitel oder Zinscoupon abhanden gekommen oder ohne 
Tilgungsabsicht vernichtet worden, so wird er durch das Gericht für 
kraftlos erklärt und der Schuldner zur Zahlung verpflichtet, oder es 
wird für die noch nicht fällige Forderung ein neuer Titel oder Coupon 
ausgefertigt. 

2 Die Kraftloserklärung erfolgt mit Auskündung auf ein Jahr nach den 
Vorschriften über die Amortisation der Inhaberpapiere. 

3 In gleicher Weise kann der Schuldner die Kraftloserklärung verlan-
gen, wenn ein abbezahlter Titel vermisst wird. 

Art. 871 
1 Ist der Gläubiger eines Schuldbriefes oder einer Gült seit zehn Jah-
ren unbekannt und sind während dieser Zeit keine Zinse gefordert 
worden, so kann der Eigentümer des verpfändeten Grundstückes ver-
langen, dass der Gläubiger nach den Bestimmungen über die Ver-
schollenerklärung durch das Gericht öffentlich aufgefordert werde, 
sich zu melden. 

2 Meldet sich der Gläubiger nicht, und ergibt die Untersuchung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Forderung nicht mehr zu Recht 
besteht, so wird der Titel durch das Gericht für kraftlos erklärt und die 
Pfandstelle frei. 

Art. 872 

Der Schuldner kann nur solche Einreden geltend machen, die sich ent-
weder auf den Eintrag oder auf die Urkunde beziehen oder ihm per-
sönlich gegen den ihn belangenden Gläubiger zustehen. 

Art. 873 

Der Gläubiger hat dem Schuldner auf sein Verlangen bei der vollstän-
digen Zahlung den Pfandtitel unentkräftet herauszugeben. 

3. Übertragung 
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Art. 874 
1 Erleidet das Rechtsverhältnis eine Änderung, wie namentlich bei 
Abzahlung an die Schuld, Schulderleichterung oder Pfandentlassung, 
so hat der Schuldner das Recht, sie im Grundbuch eintragen zu lassen. 

2 Der Grundbuchverwalter hat diese Änderung auf dem Titel anzumer-
ken. 

3 Ohne diese Eintragung kann jeder gutgläubige Erwerber des Titels 
die Wirkung der Änderung im Rechtsverhältnis von sich ablehnen, mit 
Ausnahme der Abzahlungen, die mit in dem Titel vorgeschriebenen 
Annuitäten stattfinden. 

Vierter Abschnitt:  
Ausgabe von Anleihenstiteln mit Grundpfandrecht 

Art. 875 

Anleihensobligationen, die auf den Namen der Gläubiger oder auf den 
Inhaber lauten, können mit einem Grundpfand sichergestellt werden: 

1. durch Errichtung einer Grundpfandverschreibung oder eines 
Schuldbriefes für das ganze Anleihen und die Bezeichnung ei-
nes Stellvertreters für die Gläubiger und den Schuldner; 

2. durch die Errichtung eines Grundpfandrechtes für das ganze 
Anleihen zugunsten der Ausgabestelle und Bestellung eines 
Pfandrechtes an dieser Grundpfandforderung für die Obliga-
tionsgläubiger. 

Art. 876 

Die Schuldbriefe und Gülten, die in Serien ausgegeben werden, stehen 
unter Vorbehalt der nachfolgenden Vorschriften unter dem allgemei-
nen Schuldbrief- und Gültrecht. 

Art. 877 
1 Die Titel lauten auf 100 oder ein Vielfaches von 100 Franken. 

2 Alle Titel einer Serie tragen fortlaufende Nummern und haben die 
gleiche Form. 

3 Werden die Titel nicht vom Grundeigentümer selbst ausgegeben, so 
muss die Ausgabestelle als Vertreter des Gläubigers und des Schuld-
ners bezeichnet werden. 

VII. Änderungen 
im Rechtsver-
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Art. 878 
1 Dem Zinsbetrag, den der Schuldner zu entrichten hat, kann ein 
Betrag beigefügt werden, der zur allmählichen Tilgung der Serie ver-
wendet wird. 

2 Der jährliche Tilgungsbetrag muss einer gewissen Zahl von Titeln 
entsprechen. 

Art. 879 
1 Die Titel werden im Grundbuch mit einem Eintrag für das ganze 
Anleihen unter Angabe der Anzahl der Titel eingetragen. 

2 Ausnahmsweise kann bei einer kleinen Anzahl von Titeln jeder ein-
zelne Titel eingetragen werden. 

Art. 880 

Die Ausgabestelle kann, auch wo sie als Vertreter bestellt ist, an den 
Schuldbedingungen keine Veränderungen vornehmen, die nicht bei 
der Ausgabe vorbehalten worden sind. 

Art. 881 
1 Die Rückzahlung der Titel erfolgt nach dem Tilgungsplan, der bei 
der Ausgabe aufgestellt worden ist oder von der Ausgabestelle kraft 
der bei der Ausgabe erhaltenen Vollmacht aufgestellt wird. 

2 Gelangt ein Titel zur Rückzahlung, so wird sein Betrag dem Gläubi-
ger entrichtet und der Titel getilgt. 

3 Eine Löschung des Eintrages darf, wenn es nicht anders vereinbart 
wird, erst erfolgen, nachdem der Schuldner den Verpflichtungen, auf 
die der Eintrag lautet, vollständig nachgekommen ist und den Titel 
samt den Coupons eingeliefert oder für die nicht eingelieferten Cou-
pons die entsprechenden Beträge hinterlegt hat. 

Art. 882 
1 Der Eigentümer oder die Ausgabestelle ist verpflichtet, die Aus-
losungen dem Tilgungsplan gemäss vorzunehmen und die abbezahlten 
Titel zu tilgen. 

2 Bei Gülten haben die Kantone die Vornahme dieser Auslosungen 
und Tilgungen amtlich überwachen zu lassen. 

Art. 883 

Rückzahlungen sind in allen Fällen bei der nächsten Auslosung zur 
Tilgung von Pfandtiteln zu verwenden. 

III. Amortisation 
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Dreiundzwanzigster Titel: Das Fahrnispfand 

Erster Abschnitt: Faustpfand und Retentionsrecht 

Art. 884 
1 Fahrnis kann, wo das Gesetz keine Ausnahme macht, nur dadurch 
verpfändet werden, dass dem Pfandgläubiger der Besitz an der Pfand-
sache übertragen wird. 

2 Der gutgläubige Empfänger der Pfandsache erhält das Pfandrecht, 
soweit nicht Dritten Rechte aus früherem Besitze zustehen, auch dann, 
wenn der Verpfänder nicht befugt war, über die Sache zu verfügen. 

3 Das Pfandrecht ist nicht begründet, solange der Verpfänder die aus-
schliessliche Gewalt über die Sache behält. 

Art. 885 
1 Zur Sicherung von Forderungen von Geldinstituten und Genossen-
schaften, die von der zuständigen Behörde ihres Wohnsitzkantons 
ermächtigt sind, solche Geschäfte abzuschliessen, kann ein Pfandrecht 
an Vieh ohne Übertragung des Besitzes bestellt werden durch Eintra-
gung in ein Verschreibungsprotokoll und Anzeige an das Betreibungs-
amt. 

2 Der Bundesrat regelt die Führung des Protokolls.407 

3 Für die Eintragungen im Protokoll und die damit verbundenen Ver-
richtungen können die Kantone Gebühren erheben; sie bezeichnen die 
Kreise, in denen die Protokolle geführt werden, und die Beamten, die 
mit deren Führung betraut sind.408 

Art. 886 

Ein nachgehendes Faustpfand wird dadurch bestellt, dass der Faust-
pfandgläubiger schriftlich von der Nachverpfändung benachrichtigt 
und angewiesen wird, nach seiner Befriedigung das Pfand an den 
nachfolgenden Gläubiger herauszugeben. 

Art. 887 

Der Gläubiger kann die Pfandsache nur mit Zustimmung des Verpfän-
ders weiter verpfänden. 

  

407 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft 
seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

408 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft 
seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 888 
1 Das Faustpfandrecht geht unter, sobald der Gläubiger die Pfandsache 
nicht mehr besitzt und auch von dritten Besitzern nicht zurückverlan-
gen kann. 

2 Es hat keine Wirkung, solange sich das Pfand mit Willen des Gläubi-
gers in der ausschliesslichen Gewalt des Verpfänders befindet. 

Art. 889 
1 Ist das Pfandrecht infolge der Tilgung der Forderung oder aus ande-
rem Grunde untergegangen, so hat der Gläubiger die Pfandsache an 
den Berechtigten herauszugeben. 

2 Vor seiner vollen Befriedigung ist er nicht verpflichtet, das Pfand 
ganz oder zum Teil herauszugeben. 

Art. 890 
1 Der Gläubiger haftet für den aus der Wertverminderung oder aus 
dem Untergang der verpfändeten Sache entstandenen Schaden, sofern 
er nicht nachweist, dass dieser ohne sein Verschulden eingetreten ist. 

2 Hat der Gläubiger das Pfand eigenmächtig veräussert oder weiter 
verpfändet, so haftet er für allen hieraus entstandenen Schaden. 

Art. 891 
1 Der Gläubiger hat im Falle der Nichtbefriedigung ein Recht darauf, 
sich aus dem Erlös des Pfandes bezahlt zu machen. 

2 Das Pfandrecht bietet ihm Sicherheit für die Forderung mit Ein-
schluss der Vertragszinse, der Betreibungskosten und der Verzugs-
zinse. 

Art. 892 
1 Das Pfandrecht belastet die Pfandsache mit Einschluss der Zugehör. 

2 Die natürlichen Früchte der Pfandsache hat der Gläubiger, wenn es 
nicht anders verabredet ist, an den Eigentümer herauszugeben, sobald 
sie aufhören, Bestandteil der Sache zu sein. 

3 Früchte, die zur Zeit der Pfandverwertung Bestandteil der Pfand-
sache sind, unterliegen der Pfandhaft. 

Art. 893 
1 Haften mehrere Pfandrechte auf der gleichen Sache, so werden die 
Gläubiger nach ihrem Range befriedigt. 
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2 Der Rang der Pfandrechte wird durch die Zeit ihrer Errichtung 
bestimmt. 

Art. 894 

Jede Abrede, wonach die Pfandsache dem Gläubiger, wenn er nicht 
befriedigt wird, als Eigentum zufallen soll, ist ungültig. 

Art. 895 
1 Bewegliche Sachen und Wertpapiere, die sich mit Willen des 
Schuldners im Besitze des Gläubigers befinden, kann dieser bis zur 
Befriedigung für seine Forderung zurückbehalten, wenn die Forderung 
fällig ist und ihrer Natur nach mit dem Gegenstande der Retention in 
Zusammenhang steht. 

2 Unter Kaufleuten besteht dieser Zusammenhang, sobald der Besitz 
sowohl als die Forderung aus ihrem geschäftlichen Verkehr herrühren. 

3 Der Gläubiger hat das Retentionsrecht, soweit nicht Dritten Rechte 
aus früherem Besitze zustehen, auch dann, wenn die Sache, die er in 
gutem Glauben empfangen hat, nicht dem Schuldner gehört. 

Art. 896 
1 An Sachen, deren Natur eine Verwertung nicht zulässt, kann das 
Retentionsrecht nicht ausgeübt werden. 

2 Ebenso ist die Retention ausgeschlossen, wenn ihr eine vom Gläubi-
ger übernommene Verpflichtung, oder eine vom Schuldner vor oder 
bei der Übergabe der Sache erteilte Vorschrift oder die öffentliche 
Ordnung entgegensteht. 

Art. 897 
1 Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners hat der Gläubiger das 
Retentionsrecht auch dann, wenn seine Forderung nicht fällig ist. 

2 Ist die Zahlungsunfähigkeit erst nach der Übergabe der Sache einge-
treten oder dem Gläubiger bekannt geworden, so kann dieser die 
Retention auch dann ausüben, wenn ihr eine von ihm vorher übernom-
mene Verpflichtung oder eine besondere Vorschrift des Schuldners 
entgegensteht. 

Art. 898 
1 Kommt der Schuldner seiner Verpflichtung nicht nach, so kann der 
Gläubiger, wenn er nicht hinreichend sichergestellt wird, die zurück-
behaltene Sache nach vorgängiger Benachrichtigung des Schuldners 
wie ein Faustpfand verwerten. 
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2 Zur Verwertung zurückbehaltener Namenpapiere hat in Vertretung 
des Schuldners der Betreibungs- oder der Konkursbeamte das Erfor-
derliche vorzunehmen. 

Zweiter Abschnitt:  
Das Pfandrecht an Forderungen und andern Rechten 

Art. 899 
1 Forderungen und andere Rechte können verpfändet werden, wenn sie 
übertragbar sind. 

2 Das Pfandrecht an ihnen steht, wo es nicht anders geordnet ist, unter 
den Bestimmungen über das Faustpfand. 

Art. 900 
1 Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur 
ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des 
Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines. 

2 Der Pfandgläubiger und der Verpfänder können den Schuldner von 
der Pfandbestellung benachrichtigen. 

3 Zur Verpfändung anderer Rechte bedarf es neben einem schriftlichen 
Pfandvertrag der Beobachtung der Form, die für die Übertragung vor-
gesehen ist. 

Art. 901 
1 Bei Inhaberpapieren genügt zur Verpfändung die Übertragung der 
Urkunde an den Pfandgläubiger. 

2 Bei andern Wertpapieren bedarf es der Übergabe der Urkunde in 
Verbindung mit einem Indossament oder mit einer Abtretungserklä-
rung. 

Art. 902 
1 Bestehen für Waren Wertpapiere, die sie vertreten, so wird durch 
Verpfändung der Wertpapiere ein Pfandrecht an der Ware bestellt. 

2 Besteht neben einem Warenpapier noch ein besonderer Pfandschein 
(Warrant), so genügt zur Pfandbestellung die Verpfändung des Pfand-
scheines, sobald auf dem Warenpapier selbst die Verpfändung mit 
Forderungsbetrag und Verfalltag eingetragen ist. 
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Art. 903 

Ein nachgehendes Forderungspfandrecht ist nur gültig, wenn der vor-
gehende Pfandgläubiger vom Gläubiger der Forderung oder vom 
nachgehenden Pfandgläubiger von der Nachverpfändung schriftlich 
benachrichtigt wird. 

Art. 904 
1 Beim Pfandrecht an einer verzinslichen Forderung oder an einer For-
derung mit andern zeitlich wiederkehrenden Nebenleistungen, wie 
Dividenden, gilt, wenn es nicht anders vereinbart ist, nur der laufende 
Anspruch als mitverpfändet, und der Gläubiger hat keinen Anspruch 
auf die verfallenen Leistungen. 

2 Bestehen jedoch besondere Papiere für solche Nebenrechte, so gelten 
diese, wenn es nicht anders vereinbart ist, insoweit für mitverpfändet, 
als das Pfandrecht an ihnen formrichtig bestellt ist. 

Art. 905 
1 Verpfändete Aktien werden in der Generalversammlung durch die 
Aktionäre und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten. 

2 Verpfändete Stammanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung werden in der Gesellschafterversammlung durch die Gesell-
schafter und nicht durch die Pfandgläubiger vertreten.410 

Art. 906 
1 Erfordert die sorgfältige Verwaltung die Kündigung und Einziehung 
der verpfändeten Forderung, so darf deren Gläubiger sie vornehmen 
und der Pfandgläubiger verlangen, dass sie vorgenommen werde. 

2 Zahlungen darf der Schuldner, sobald er von der Verpfändung be-
nachrichtigt ist, an den einen nur mit Einwilligung des andern entrich-
ten. 

3 Wo diese fehlt, hat er den geschuldeten Betrag zu hinterlegen. 

  

409 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

410 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht),  
in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 
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Dritter Abschnitt: Das Versatzpfand 

Art. 907 
1 Wer das Pfandleihgewerbe betreiben will, bedarf hiezu einer Bewil-
ligung der kantonalen Regierung. 

2 Die Kantone können bestimmen, dass diese Bewilligung nur an 
öffentliche Anstalten des Kantons oder der Gemeinden sowie an 
gemeinnützige Unternehmungen erteilt werden soll. 

3 Die Kantone können von den Anstalten Gebühren erheben. 

Art. 908 
1 Die Bewilligung wird an private Anstalten nur auf eine bestimmte 
Zeit erteilt, kann aber erneuert werden. 

2 Sie kann jederzeit widerrufen werden, wenn die Anstalt die Bestim-
mungen, denen ihr Betrieb unterstellt ist, nicht beobachtet. 

Art. 909 

Das Versatzpfand wird dadurch begründet, dass der Pfandgegenstand 
der Anstalt übergeben und hiefür ein Versatzschein ausgestellt wird. 

Art. 910 
1 Ist das Pfand auf den vereinbarten Termin nicht ausgelöst worden, so 
kann die Anstalt nach vorgängiger öffentlicher Aufforderung zur Ein-
lösung den Pfandgegenstand amtlich verkaufen lassen. 

2 Eine persönliche Forderung kann die Anstalt nicht geltend machen. 

Art. 911 
1 Ergibt sich aus dem Kauferlös ein Überschuss über die Pfandsumme, 
so hat der Berechtigte Anspruch auf dessen Herausgabe. 

2 Mehrere Forderungen gegen denselben Schuldner dürfen bei Be-
rechnung des Überschusses als ein Ganzes behandelt werden. 

3 Der Anspruch auf den Überschuss verjährt in fünf Jahren nach dem 
Verkauf der Sache. 

Art. 912 
1 Das Pfand kann von dem Berechtigten gegen Rückgabe des Versatz-
scheines ausgelöst werden, solange der Verkauf nicht stattgefunden 
hat. 
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2 Kann er den Schein nicht beibringen, so ist er nach Eintritt der Fäl-
ligkeit zur Auslösung des Pfandes befugt, wenn er sich über sein 
Recht ausweist. 

3 Diese Befugnis steht dem Berechtigten nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit der Fälligkeit auch dann zu, wenn die Anstalt sich aus-
drücklich vorbehalten hat, das Pfand nur gegen Rückgabe des Schei-
nes auszulösen. 

Art. 913 
1 Die Anstalt ist berechtigt, bei jeder Auslösung den Zins für den gan-
zen laufenden Monat zu verlangen. 

2 Hat die Anstalt sich ausdrücklich vorbehalten, das Pfand gegen 
Rückgabe des Scheines an jedermann herauszugeben, so ist sie zu die-
ser Herausgabe befugt, solange sie nicht weiss oder wissen sollte, dass 
der Inhaber auf unredliche Weise in den Besitz des Scheines gelangt 
ist. 

Art. 914 

Der gewerbsmässige Kauf auf Rückkauf wird dem Versatzpfande 
gleichgestellt. 

Art. 915 
1 Die Kantone können zur Ordnung des Pfandleihgewerbes weitere 
Vorschriften aufstellen. 

2 …411 

Vierter Abschnitt: Die Pfandbriefe 

Art. 916–918412 

  

411 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung 
kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 

412 Aufgehoben durch Art. 52 Abs. 2 des Pfandbriefgesetzes vom 25. Juni 1930  
(SR 211.423.4). 
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Dritte Abteilung: Besitz und Grundbuch 

Vierundzwanzigster Titel: Der Besitz 

Art. 919 
1 Wer die tatsächliche Gewalt über eine Sache hat, ist ihr Besitzer. 

2 Dem Sachbesitz wird bei Grunddienstbarkeiten und Grundlasten die 
tatsächliche Ausübung des Rechtes gleichgestellt. 

Art. 920 
1 Hat ein Besitzer die Sache einem andern zu einem beschränkten 
dinglichen oder einem persönlichen Recht übertragen, so sind sie 
beide Besitzer. 

2 Wer eine Sache als Eigentümer besitzt, hat selbständigen, der andere 
unselbständigen Besitz. 

Art. 921 

Eine ihrer Natur nach vorübergehende Verhinderung oder Unterlas-
sung der Ausübung der tatsächlichen Gewalt hebt den Besitz nicht auf. 

Art. 922 
1 Der Besitz wird übertragen durch die Übergabe der Sache selbst oder 
der Mittel, die dem Empfänger die Gewalt über die Sache verschaffen. 

2 Die Übergabe ist vollzogen, sobald sich der Empfänger mit Willen 
des bisherigen Besitzers in der Lage befindet, die Gewalt über die 
Sache auszuüben. 

Art. 923 

Geschieht die Übergabe unter Abwesenden, so ist sie mit der Über-
gabe der Sache an den Empfänger oder dessen Stellvertreter vollzo-
gen. 

Art. 924 
1 Ohne Übergabe kann der Besitz einer Sache erworben werden, wenn 
ein Dritter oder der Veräusserer selbst auf Grund eines besonderen 
Rechtsverhältnisses im Besitz der Sache verbleibt. 

2 Gegenüber dem Dritten ist dieser Besitzesübergang erst dann wirk-
sam, wenn ihm der Veräusserer davon Anzeige gemacht hat. 

3 Der Dritte kann dem Erwerber die Herausgabe aus den gleichen 
Gründen verweigern, aus denen er sie dem Veräusserer hätte verwei-
gern können. 
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Art. 925 
1 Werden für Waren, die einem Frachtführer oder einem Lagerhaus 
übergeben sind, Wertpapiere ausgestellt, die sie vertreten, so gilt die 
Übertragung einer solchen Urkunde als Übertragung der Ware selbst. 

2 Steht jedoch dem gutgläubigen Empfänger des Warenpapiers ein 
gutgläubiger Empfänger der Ware gegenüber, so geht dieser jenem 
vor. 

Art. 926 
1 Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erweh-
ren. 

2 Er darf sich, wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich ent-
zogen wird, sofort des Grundstückes durch Vertreibung des Täters 
wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat 
betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen. 

3 Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten 
Gewalt zu enthalten. 

Art. 927 
1 Wer einem andern eine Sache durch verbotene Eigenmacht entzogen 
hat, ist verpflichtet, sie zurückzugeben, auch wenn er ein besseres 
Recht auf die Sache behauptet. 

2 Wenn der Beklagte sofort sein besseres Recht nachweist und auf 
Grund desselben dem Kläger die Sache wieder abverlangen könnte, so 
kann er die Rückgabe verweigern. 

3 Die Klage geht auf Rückgabe der Sache und Schadenersatz. 

Art. 928 
1 Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht gestört, so kann der 
Besitzer gegen den Störenden Klage erheben, auch wenn dieser ein 
Recht zu haben behauptet. 

2 Die Klage geht auf Beseitigung der Störung, Unterlassung fernerer 
Störung und Schadenersatz. 

Art. 929 
1 Die Klage aus verbotener Eigenmacht ist nur zulässig, wenn der 
Besitzer sofort, nachdem ihm der Eingriff und der Täter bekannt 
geworden sind, die Sache zurückfordert oder Beseitigung der Störung 
verlangt. 

IV. Bei  
Warenpapieren 
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2 Die Klage verjährt nach Ablauf eines Jahres; das mit der Entziehung 
oder Störung zu laufen beginnt, auch wenn der Besitzer erst später von 
dem Eingriff und dem Täter Kenntnis erhalten hat. 

Art. 930 
1 Vom Besitzer einer beweglichen Sache wird vermutet, dass er ihr 
Eigentümer sei. 

2 Für jeden früheren Besitzer besteht die Vermutung, dass er in der 
Zeit seines Besitzes Eigentümer der Sache gewesen ist. 

Art. 931 
1 Besitzt jemand eine bewegliche Sache, ohne Eigentümer sein zu 
wollen, so kann er die Vermutung des Eigentums dessen geltend 
machen, von dem er sie in gutem Glauben empfangen hat. 

2 Besitzt jemand eine bewegliche Sache mit dem Anspruche eines 
beschränkten dinglichen oder eines persönlichen Rechtes, so wird der 
Bestand dieses Rechtes vermutet, er kann aber demjenigen gegenüber, 
von dem er die Sache erhalten hat, diese Vermutung nicht geltend 
machen. 

Art. 932 

Der Besitzer einer beweglichen Sache kann sich gegenüber jeder 
Klage auf die Vermutung zugunsten seines besseren Rechtes berufen, 
unter Vorbehalt der Bestimmungen über eigenmächtige Entziehung 
oder Störung des Besitzes. 

Art. 933 

Wer eine bewegliche Sache in gutem Glauben zu Eigentum oder zu 
einem beschränkten dinglichen Recht übertragen erhält, ist in seinem 
Erwerbe auch dann zu schützen, wenn sie dem Veräusserer ohne jede 
Ermächtigung zur Übertragung anvertraut worden war. 

Art. 934 
1 Der Besitzer, dem eine bewegliche Sache gestohlen wird oder verlo-
ren geht oder sonst wider seinen Willen abhanden kommt, kann sie 
während fünf Jahren jedem Empfänger abfordern. Vorbehalten bleibt 
Artikel 722.413 

  

413  Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002 (Grundsatzartikel Tiere), in Kraft seit  
1. April 2003 (AS 2003 463 466; BBl 2002 4164 5806). 

II. Rechtsschutz 
1. Vermutung 
des Eigentums 

2. Vermutung 
bei unselbstän-
digem Besitz 

3. Klage gegen 
den Besitzer 

4. Verfügungs-  
und Rückforde-
rungsrecht 
a. Bei anver-
trauten Sachen 

b. Bei abhanden 
gekommenen  
Sachen 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

247 

210 

1bis Das Rückforderungsrecht für Kulturgüter im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003414, die 
gegen den Willen des Eigentümers abhanden gekommen sind, verjährt 
ein Jahr, nachdem der Eigentümer Kenntnis erlangt hat, wo und bei 
wem sich das Kulturgut befindet, spätestens jedoch 30 Jahre nach dem 
Abhandenkommen.415 

2 Ist die Sache öffentlich versteigert oder auf dem Markt oder durch 
einen Kaufmann, der mit Waren der gleichen Art handelt, übertragen 
worden, so kann sie dem ersten und jedem spätern gutgläubigen Emp-
fänger nur gegen Vergütung des von ihm bezahlten Preises abgefor-
dert werden. 

3 Die Rückleistung erfolgt im Übrigen nach den Vorschriften über die 
Ansprüche des gutgläubigen Besitzers. 

Art. 935 

Geld und Inhaberpapiere können, auch wenn sie dem Besitzer gegen 
seinen Willen abhanden gekommen sind, dem gutgläubigen Empfän-
ger nicht abgefordert werden. 

Art. 936 
1 Wer den Besitz einer beweglichen Sache nicht in gutem Glauben 
erworben hat, kann von dem früheren Besitzer jederzeit auf Heraus-
gabe belangt werden. 

2 Hatte jedoch auch der frühere Besitzer nicht in gutem Glauben 
erworben, so kann er einem spätern Besitzer die Sache nicht abfor-
dern. 

Art. 937 
1 Hinsichtlich der in das Grundbuch aufgenommenen Grundstücke 
besteht eine Vermutung des Rechtes und eine Klage aus dem Besitze 
nur für denjenigen, der eingetragen ist. 

2 Wer jedoch über das Grundstück die tatsächliche Gewalt hat, kann 
wegen eigenmächtiger Entziehung oder Störung des Besitzes Klage 
erheben. 

  

414 SR 444.1 
415 Eingefügt durch Art. 32 Ziff. 1 des Kulturgütertransfergesetzes vom 20. Juni 2003,  

in Kraft seit 1. Juni 2005 (SR 444.1). 
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Art. 938 
1 Wer eine Sache in gutem Glauben besitzt, wird dadurch, dass er sie 
seinem vermuteten Rechte gemäss gebraucht und nutzt, dem Berech-
tigten nicht ersatzpflichtig. 

2 Was hiebei untergeht oder Schaden leidet, braucht er nicht zu erset-
zen. 

Art. 939 
1 Verlangt der Berechtigte die Auslieferung der Sache, so kann der 
gutgläubige Besitzer für die notwendigen und nützlichen Verwendun-
gen Ersatz beanspruchen und die Auslieferung bis zur Ersatzleistung 
verweigern. 

2 Für andere Verwendungen kann er keinen Ersatz verlangen, darf 
aber, wenn ihm ein solcher nicht angeboten wird, vor der Rückgabe 
der Sache, was er verwendet hat, wieder wegnehmen, soweit dies ohne 
Beschädigung der Sache selbst geschehen kann. 

3 Die vom Besitzer bezogenen Früchte sind auf die Forderung für die 
Verwendungen anzurechnen. 

Art. 940 
1 Wer eine Sache in bösem Glauben besitzt, muss sie dem Berechtig-
ten herausgeben und für allen durch die Vorenthaltung verursachten 
Schaden sowie für die bezogenen oder versäumten Früchte Ersatz leisten. 

2 Für Verwendungen hat er eine Forderung nur, wenn solche auch für 
den Berechtigten notwendig gewesen wären. 

3 Solange der Besitzer nicht weiss, an wen er die Sache herausgeben 
soll, haftet er nur für den Schaden, den er verschuldet hat. 

Art. 941 

Der zur Ersitzung berechtigte Besitzer darf sich den Besitz seines Vor-
gängers anrechnen, insofern auch dessen Besitz zur Ersitzung tauglich 
gewesen ist. 

Fünfundzwanzigster Titel: Das Grundbuch 

Art. 942 
1 Über die Rechte an den Grundstücken wird ein Grundbuch geführt. 

2 Das Grundbuch besteht aus dem Hauptbuch und den das Hauptbuch 
ergänzenden Plänen, Liegenschaftsverzeichnissen, Belegen, Liegen-
schaftsbeschreibungen und dem Tagebuche. 

III. Verantwort-
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3 Das Grundbuch kann auf Papier oder mittels Informatik geführt wer-
den.416 

4 Bei der Grundbuchführung mittels Informatik kommen die Rechts-
wirkungen den im System ordnungsgemäss gespeicherten und auf den 
Geräten des Grundbuchamtes durch technische Hilfsmittel in Schrift 
und Zahlen lesbaren oder in Plänen dargestellten Daten zu.417 

Art. 943418 

1 Als Grundstücke werden in das Grundbuch aufgenommen: 

1. die Liegenschaften; 

2. die selbständigen und dauernden Rechte an Grundstücken; 

3. die Bergwerke; 

4. die Miteigentumsanteile an Grundstücken. 

2 Über die Voraussetzungen und über die Art der Aufnahme der selb-
ständigen und dauernden Rechte, der Bergwerke und der Miteigen-
tumsanteile an Grundstücken setzt eine Verordnung des Bundesrates 
das Nähere fest. 

Art. 944 
1 Die nicht im Privateigentum stehenden und die dem öffentlichen 
Gebrauche dienenden Grundstücke werden in das Grundbuch nur auf-
genommen, wenn dingliche Rechte daran zur Eintragung gebracht 
werden sollen oder die Kantone deren Aufnahme vorschreiben. 

2 Verwandelt sich ein aufgenommenes Grundstück in ein solches, das 
nicht aufzunehmen ist, so wird es vom Grundbuch ausgeschlossen. 

3 …419 

Art. 945 
1 Jedes Grundstück erhält im Hauptbuch ein eigenes Blatt und eine 
eigene Nummer. 

2 Das Verfahren, das bei Teilung eines Grundstückes oder bei Vereini-
gung mehrerer zu beobachten ist, wird durch eine Verordnung des 
Bundesrates festgesetzt. 

  

416 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

417 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

418 Fassung gemäss Ziff. III des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

419 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf)  
(AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). 
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Art. 946 
1 Auf jedem Blatt werden in besondern Abteilungen eingetragen: 

1. das Eigentum; 

2. die Dienstbarkeiten und Grundlasten, die mit dem Grundstück 
verbunden sind, oder die darauf ruhen; 

3. die Pfandrechte, mit denen es belastet ist. 

2 Die Zugehör wird auf Begehren des Eigentümers angemerkt und 
darf, wenn dies erfolgt ist, nur mit Zustimmung aller aus dem Grund-
buche ersichtlichen Berechtigten gestrichen werden. 

Art. 947 
1 Mit Einwilligung des Eigentümers können mehrere Grundstücke, 
auch wenn sie nicht unter sich zusammenhangen, auf ein einziges 
Blatt genommen werden. 

2 Die Eintragungen auf diesem Blatt gelten mit Ausnahme der Grund-
dienstbarkeiten für alle Grundstücke gemeinsam. 

3 Der Eigentümer kann jederzeit die Ausscheidung einzelner Grund-
stücke aus einem Kollektivblatte verlangen, unter Vorbehalt der daran 
bestehenden Rechte. 

Art. 948 
1 Die Anmeldungen zur Eintragung in das Grundbuch werden nach 
ihrer zeitlichen Reihenfolge ohne Aufschub in das Tagebuch einge-
schrieben, unter Angabe der anmeldenden Person und ihres Begeh-
rens. 

2 Die Belege, auf deren Vorlegung hin die Eintragungen in das Grund-
buch vorgenommen werden, sind zweckmässig zu ordnen und aufzu-
bewahren. 

3 An die Stelle der Belege kann in den Kantonen, die eine öffentliche 
Beurkundung durch den Grundbuchverwalter vornehmen lassen, ein 
Urkundenprotokoll treten, dessen Einschreibungen die öffentliche 
Beurkundung herstellen. 

Art. 949 
1 Der Bundesrat stellt die Formulare für das Grundbuch auf, erlässt die 
nötigen Verordnungen und kann zur Regelung des Grundbuchwesens 
die Führung von Hilfsregistern vorschreiben. 

  

420 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 
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2 Die Kantone sind ermächtigt, über die Eintragung der dinglichen 
Rechte an Grundstücken, die dem kantonalen Rechte unterstellt blei-
ben, besondere Vorschriften aufzustellen, die jedoch zu ihrer Gültig-
keit der Genehmigung des Bundes bedürfen. 

Art. 949a421 

1 Ein Kanton, der das Grundbuch mittels Informatik führen will, 
bedarf einer Ermächtigung des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departements. 

2 Der Bundesrat regelt: 

1. das Ermächtigungsverfahren; 

2. den Umfang und die technischen Einzelheiten der Grundbuch-
führung mittels Informatik, insbesondere den Vorgang, durch 
welchen die Eintragungen rechtswirksam werden; 

3. ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschäftsverkehr 
mit dem Grundbuchamt auf elektronischem Weg zulässig ist; 

4. ob und unter welchen Voraussetzungen die ohne Interessen-
nachweis einsehbaren Daten des Hauptbuches der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt werden; 

5. den Zugriff auf die Daten, die Aufzeichnung der Abfragen 
sowie die Voraussetzungen für den Entzug der Zugriffs-
berechtigung bei missbräuchlicher Anwendung; 

6. den Datenschutz; 

7. die langfristige Sicherung und die Archivierung von Daten. 

3 Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sowie das Eid-
genössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport legen für das Grundbuch und für die amtliche Vermessung 
Datenmodelle und einheitliche Schnittstellen fest. 

Art. 950422 
1 Die Aufnahme und Beschreibung der einzelnen Grundstücke im 
Grundbuch erfolgt auf der Grundlage der amtlichen Vermessung, 
namentlich eines Plans für das Grundbuch. 

  

421 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf)  
(AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom  
19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 

422 Fassung gemäss Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, in Kraft 
seit 1. Juli 2008 (SR 510.62). 
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2 Das Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober 2007423 regelt die quali-
tativen und technischen Anforderungen an die amtliche Vermessung. 

Art. 951 
1 Zur Führung des Grundbuches werden Kreise gebildet. 

2 Die Grundstücke werden in das Grundbuch des Kreises aufgenom-
men, in dem sie liegen. 

Art. 952 
1 Liegt ein Grundstück in mehreren Kreisen, so ist es in jedem Kreise 
in das Grundbuch aufzunehmen mit Verweisung auf das Grundbuch 
der übrigen Kreise. 

2 Die Anmeldungen und rechtsbegründenden Eintragungen erfolgen in 
dem Grundbuche des Kreises, in dem der grössere Teil des Grund-
stückes liegt. 

3 Die Eintragungen in diesem Grundbuch sind den andern Ämtern 
vom Grundbuchverwalter mitzuteilen. 

Art. 953 
1 Die Einrichtung der Grundbuchämter, die Umschreibung der Kreise, 
die Ernennung und Besoldung der Beamten sowie die Ordnung der 
Aufsicht erfolgt durch die Kantone. 

2 Die kantonalen Vorschriften, ausgenommen jene über die Ernennung 
und die Besoldung der Beamten, bedürfen der Genehmigung des Bun-
des.424 

Art. 954 
1 Für die Eintragungen in das Grundbuch und für die damit verbunde-
nen Vermessungsarbeiten dürfen die Kantone Gebühren erheben. 

2 Für Eintragungen, die mit Bodenverbesserungen oder mit Boden-
austausch zum Zwecke der Abrundung landwirtschaftlicher Betriebe 
zusammenhangen, dürfen keine Gebühren erhoben werden. 

Art. 955 
1 Die Kantone sind für allen Schaden verantwortlich, der aus der Füh-
rung des Grundbuches entsteht. 

  

423 SR 510.62 
424 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 

Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 
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2 Sie haben Rückgriff auf die Beamten und Angestellten der Grund-
buchverwaltung sowie die Organe der unmittelbaren Aufsicht, denen 
ein Verschulden zur Last fällt. 

3 Sie können von den Beamten und Angestellten Sicherstellung ver-
langen. 

Art. 956 
1 Die Amtsführung des Grundbuchverwalters unterliegt einer regel-
mässigen Aufsicht. 

2 Beschwerden gegen seine Amtsführung und Anstände bezüglich der 
eingereichten oder einzureichenden Belege und Erklärungen werden, 
sofern nicht gerichtliche Anfechtung vorgesehen ist, von der kantona-
len Aufsichtsbehörde entschieden. 

3 Für die Weiterziehung dieser Entscheidungen an die Bundesbehör-
den wird eine besondere Regelung vorbehalten. 

Art. 957 
1 Vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzungen der in der 
Grundbuchverwaltung tätigen Personen werden von der kantonalen 
Aufsichtsbehörde mit Disziplinarmassnahmen geahndet.426 

2 Die Disziplinarmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 
1000 Franken oder, in schweren Fällen, in Amtsenthebung.427 

3 Vorbehalten bleibt die strafgerichtliche Verfolgung. 

Art. 958 

In das Grundbuch werden folgende Rechte an Grundstücken eingetra-
gen: 

1. das Eigentum; 

2. die Dienstbarkeiten und Grundlasten; 

3. die Pfandrechte. 

Art. 959 
1 Persönliche Rechte können im Grundbuche vorgemerkt werden, 
wenn deren Vormerkung durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehen 
ist, wie bei Vor- und Rückkauf, Kaufsrecht, Pacht und Miete. 

  

425  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

426  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

427  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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2 Sie erhalten durch die Vormerkung Wirkung gegenüber jedem später 
erworbenen Rechte. 

Art. 960 
1 Verfügungsbeschränkungen können für einzelne Grundstücke vor-
gemerkt werden: 

1. auf Grund einer amtlichen Anordnung zur Sicherung streitiger 
oder vollziehbarer Ansprüche; 

2.428 auf Grund einer Pfändung; 

3.429 auf Grund eines Rechtsgeschäftes, für das diese Vormerkung 
im Gesetz vorgesehen ist, wie für die Anwartschaft des Nach-
erben. 

2 Die Verfügungsbeschränkungen erhalten durch die Vormerkung 
Wirkung gegenüber jedem später erworbenen Rechte. 

Art. 961 
1 Vorläufige Eintragungen können vorgemerkt werden: 

1. zur Sicherung behaupteter dinglicher Rechte; 

2. im Falle der vom Gesetze zugelassenen Ergänzung des Aus-
weises. 

2 Sie geschehen mit Einwilligung aller Beteiligten oder auf Anord-
nung des Gerichts mit der Folge, dass das Recht für den Fall seiner 
späteren Feststellung vom Zeitpunkte der Vormerkung an dinglich 
wirksam wird. 

3 Über das Begehren entscheidet das Gericht in schnellem Verfahren 
und bewilligt, nachdem der Ansprecher seine Berechtigung glaubhaft 
gemacht hat, die Vormerkung, indem es deren Wirkung zeitlich und 
sachlich genau feststellt und nötigenfalls zur gerichtlichen Geltend-
machung der Ansprüche eine Frist ansetzt. 

Art. 961a430 

Eine Vormerkung hindert die Eintragung eines im Rang nachgehen-
den Rechts nicht. 

  

428 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997  
(AS 1995 1227 1307; BBl 1991 III 1). 

429  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

430 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft 
seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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Art. 962 
1 Die Kantone können vorschreiben, dass öffentlich-rechtliche Be-
schränkungen, wie Baulinien u. dgl., im Grundbuch anzumerken sind. 

2 Diese Vorschriften bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
des Bundes. 

Art. 963 
1 Die Eintragungen erfolgen auf Grund einer schriftlichen Erklärung 
des Eigentümers des Grundstückes, auf das sich die Verfügung be-
zieht. 

2 Keiner Erklärung des Eigentümers bedarf es, wenn der Erwerber 
sich auf eine Gesetzesvorschrift, auf ein rechtskräftiges Urteil oder 
eine dem Urteil gleichwertige Urkunde zu berufen vermag. 

3 Die mit der öffentlichen Beurkundung beauftragten Beamten können 
durch die Kantone angewiesen werden, die von ihnen beurkundeten 
Geschäfte zur Eintragung anzumelden. 

Art. 964 
1 Zur Löschung oder Abänderung eines Eintrages bedarf es einer 
schriftlichen Erklärung der aus dem Eintrage berechtigten Personen. 

2 Diese Erklärung kann mit der Unterzeichnung im Tagebuch abgege-
ben werden. 

Art. 965 
1 Grundbuchliche Verfügungen, wie Eintragung, Änderung, Löschung 
dürfen in allen Fällen nur auf Grund eines Ausweises über das Ver-
fügungsrecht und den Rechtsgrund vorgenommen werden. 

2 Der Ausweis über das Verfügungsrecht liegt in dem Nachweise, dass 
der Gesuchsteller die nach Massgabe des Grundbuches verfügungs-
berechtigte Person ist oder von dieser eine Vollmacht erhalten hat. 

3 Der Ausweis über den Rechtsgrund liegt in dem Nachweise, dass die 
für dessen Gültigkeit erforderliche Form erfüllt ist. 

Art. 966 
1 Werden die Ausweise für eine grundbuchliche Verfügung nicht bei-
gebracht, so ist die Anmeldung abzuweisen. 

2 Wenn jedoch der Rechtsgrund hergestellt ist und es sich nur um eine 
Ergänzung des Ausweises über das Verfügungsrecht handelt, so kann 
mit Einwilligung des Eigentümers oder auf gerichtliche Verfügung 
eine vorläufige Eintragung stattfinden. 
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Art. 967 
1 Die Eintragungen im Hauptbuche finden nach der Reihenfolge statt, 
in der die Anmeldungen angebracht oder die Beurkundungen oder 
Erklärungen vor dem Grundbuchverwalter unterzeichnet worden sind. 

2 Über alle Eintragungen wird den Beteiligten auf ihr Verlangen ein 
Auszug ausgefertigt 

3 Die Form der Eintragung und der Löschung sowie der Auszüge wird 
durch eine Verordnung des Bundesrates festgestellt. 

Art. 968 

Die Eintragung und Löschung der Grunddienstbarkeiten erfolgt auf 
dem Blatt des berechtigten und des belasteten Grundstückes. 

Art. 969 
1 Der Grundbuchverwalter hat den Beteiligten von den grundbuch-
lichen Verfügungen, die ohne ihr Wissen erfolgen, Anzeige zu ma-
chen; insbesondere teilt er den Berechtigten, deren Vorkaufsrecht im 
Grundbuch vorgemerkt ist oder von Gesetzes wegen besteht und aus 
dem Grundbuch hervorgeht, den Erwerb des Eigentums durch einen 
Dritten mit.431 

2 Die Fristen, die für die Anfechtung solcher Verfügungen aufgestellt 
sind, nehmen ihren Anfang mit der Zustellung dieser Anzeige. 

Art. 970432 
1 Wer ein Interesse glaubhaft macht, hat Anspruch darauf, dass ihm 
Einsicht in das Grundbuch gewährt oder dass ihm daraus ein Auszug 
erstellt wird. 

2 Ohne ein solches Interesse ist jede Person berechtigt, Auskunft über 
folgende Daten des Hauptbuches zu erhalten: 

1. die Bezeichnung des Grundstücks und die Grundstücks-
beschreibung; 

2. den Namen und die Identifikation des Eigentümers; 

3. die Eigentumsform und das Erwerbsdatum. 

3 Der Bundesrat bezeichnet weitere Angaben betreffend Dienstbarkei-
ten, Grundlasten und Anmerkungen, die ohne das Glaubhaftmachen 

  

431 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des  
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
in Kraft seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

432 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 19. Dez. 2003 über die elektronische 
Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 
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eines Interesses öffentlich gemacht werden dürfen. Er beachtet dabei 
den Schutz der Persönlichkeit.  

4 Die Einwendung, dass jemand eine Grundbucheintragung nicht 
gekannt habe, ist ausgeschlossen. 

Art. 970a433 

1 Die Kantone können die Veröffentlichung des Erwerbs des Eigen-
tums an Grundstücken vorsehen.  

2 Nicht veröffentlichen dürfen sie die Gegenleistung bei einer Erbtei-
lung, einem Erbvorbezug, einem Ehevertrag oder einer güterrecht-
lichen Auseinandersetzung. 

Art. 971 
1 Soweit für die Begründung eines dinglichen Rechtes die Eintragung 
in das Grundbuch vorgesehen ist, besteht dieses Recht als dingliches 
nur, wenn es aus dem Grundbuche ersichtlich ist. 

2 Im Rahmen des Eintrages kann der Inhalt eines Rechtes durch die 
Belege oder auf andere Weise nachgewiesen werden. 

Art. 972 
1 Die dinglichen Rechte entstehen und erhalten ihren Rang und ihr 
Datum durch die Eintragung in das Hauptbuch. 

2 Ihre Wirkung wird auf den Zeitpunkt der Einschreibung in das Tage-
buch zurückbezogen, vorausgesetzt, dass die gesetzlichen Ausweise 
der Anmeldung beigefügt oder bei den vorläufigen Eintragungen 
nachträglich rechtzeitig beigebracht werden. 

3 Wo nach kantonalem Recht die öffentliche Beurkundung durch den 
Grundbuchverwalter vermittelst Einschreibung in das Urkundenproto-
koll erfolgt, tritt diese an die Stelle der Einschreibung in das Tage-
buch. 

Art. 973 
1 Wer sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Grundbuch verlas-
sen und daraufhin Eigentum oder andere dingliche Rechte erworben 
hat, ist in diesem Erwerbe zu schützen. 

  

433 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des  
Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), 
(AS 1993 1404; BBl 1988 III 953). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom  
19. Dez. 2003 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (SR 943.03). 
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2 Diese Bestimmung gilt nicht für Grenzen von Grundstücken in den 
vom Kanton bezeichneten Gebieten mit Bodenverschiebungen.434 

Art. 974 
1 Ist der Eintrag eines dinglichen Rechtes ungerechtfertigt, so kann 
sich der Dritte, der den Mangel kennt oder kennen sollte, auf den Ein-
trag nicht berufen. 

2 Ungerechtfertigt ist der Eintrag, der ohne Rechtsgrund oder aus 
einem unverbindlichen Rechtsgeschäft erfolgt ist. 

3 Wer durch einen solchen Eintrag in einem dinglichen Recht verletzt 
ist, kann sich unmittelbar gegenüber dem bösgläubigen Dritten auf die 
Mangelhaftigkeit des Eintrages berufen. 

Art. 975 
1 Ist der Eintrag eines dinglichen Rechtes ungerechtfertigt oder ein 
richtiger Eintrag in ungerechtfertigter Weise gelöscht oder verändert 
worden, so kann jedermann, der dadurch in seinen dinglichen Rechten 
verletzt ist, auf Löschung oder Abänderung des Eintrages klagen. 

2 Vorbehalten bleiben die von gutgläubigen Dritten durch Eintragung 
erworbenen dinglichen Rechte und die Ansprüche auf Schadenersatz. 

Art. 976435 

1 Hat eine Eintragung jede rechtliche Bedeutung verloren, so kann der 
Belastete deren Löschung verlangen; der Grundbuchverwalter kann 
die Löschung auch von Amtes wegen vornehmen. 

2 Entspricht der Grundbuchverwalter dem Begehren oder nimmt er die 
Löschung von Amtes wegen vor, so teilt er dies den Beteiligten mit. 

3 Wer durch die Löschung in seinen Rechten verletzt wird, kann auf 
Wiedereintragung klagen. 

Art. 977 
1 Berichtigungen darf der Grundbuchverwalter ohne schriftliche Ein-
willigung der Beteiligten nur auf Verfügung des Gerichts vornehmen. 

2 Statt einer Berichtigung kann der unrichtige Eintrag gelöscht und ein 
neuer Eintrag erwirkt werden. 

  

434 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft 
seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 

435 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1991 über die Teilrevision des Zivilgesetz-
buches (Immobiliarsachenrecht) und des Obligationenrechts (Grundstückkauf), in Kraft 
seit 1. Jan. 1994 (AS 1993 1404 1409; BBl 1988 III 953). 
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3 Die Berichtigung blosser Schreibfehler erfolgt von Amtes wegen 
nach Massgabe einer hierüber vom Bundesrate zu erlassenden Verord-
nung. 

Schlusstitel:  
Anwendungs- und Einführungsbestimmungen436 

Erster Abschnitt: 
Die Anwendung bisherigen und neuen Rechts437 

Art. 1 
1 Die rechtlichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingetreten sind, werden auch nachher gemäss den 
Bestimmungen des eidgenössischen oder kantonalen Rechtes beurteilt, 
die zur Zeit des Eintrittes dieser Tatsachen gegolten haben. 

2 Demgemäss unterliegen die vor diesem Zeitpunkte vorgenommenen 
Handlungen in Bezug auf ihre rechtliche Verbindlichkeit und ihre 
rechtlichen Folgen auch in Zukunft den bei ihrer Vornahme geltend 
gewesenen Bestimmungen. 

3 Die nach diesem Zeitpunkte eingetretenen Tatsachen dagegen wer-
den, soweit das Gesetz eine Ausnahme nicht vorgesehen hat, nach 
dem neuen Recht beurteilt. 

Art. 2 
1 Die Bestimmungen dieses Gesetzes, die um der öffentlichen Ord-
nung und Sittlichkeit willen aufgestellt sind, finden mit dessen Inkraft-
treten auf alle Tatsachen Anwendung, soweit das Gesetz eine Aus-
nahme nicht vorgesehen hat. 

2 Demgemäss finden Vorschriften des bisherigen Rechtes, die nach 
der Auffassung des neuen Rechtes der öffentlichen Ordnung oder Sitt-
lichkeit widersprechen, nach dessen Inkrafttreten keine Anwendung 
mehr. 

Art. 3 

Rechtsverhältnisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der Beteilig-
ten durch das Gesetz umschrieben wird, sind nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach dem neuen Recht zu beurteilen, auch wenn sie 
vor diesem Zeitpunkte begründet worden sind. 

  

436  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

437  Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
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Art. 4 

Tatsachen, die zwar unter der Herrschaft des bisherigen Rechtes ein-
getreten sind, durch die aber zur Zeit des Inkrafttretens des neuen 
Rechtes ein rechtlich geschützter Anspruch nicht begründet gewesen 
ist, stehen nach diesem Zeitpunkt in Bezug auf ihre Wirkung unter 
dem neuen Recht. 

Art. 5 
1 Die Handlungsfähigkeit wird in allen Fällen nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes beurteilt. 

2 Wer indessen nach dem bisherigen Recht zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes handlungsfähig gewesen ist, nach den Bestimmungen 
des neuen Rechtes aber nicht handlungsfähig wäre, wird auch nach 
diesem Zeitpunkte als handlungsfähig anerkannt. 

Art. 6 
1 Die Verschollenerklärung steht nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes unter den Bestimmungen des neuen Rechtes. 

2 Die Todes- oder Abwesenheitserklärungen des bisherigen Rechtes 
haben nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die gleichen Wirkungen 
wie die Verschollenerklärung des neuen Rechtes, wobei aber die vor 
diesem Zeitpunkte nach bisherigem Recht eingetretenen Folgen, wie 
Erbgang oder Auflösung der Ehe, bestehen bleiben. 

3 Ein zur Zeit des Inkrafttretens des neuen Rechtes schwebendes Ver-
fahren wird unter Anrechnung der abgelaufenen Zeit nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes neu begonnen oder auf Antrag der Betei-
ligten nach dem bisherigen Verfahren und unter Beobachtung der bis-
herigen Fristen zu Ende geführt. 

Art. 6a438 
1 Der Bundesrat regelt den Übergang von der bisherigen auf die elekt-
ronische Registerführung. 

2 Der Bund übernimmt die Investitionskosten bis zu 5 Millionen Fran-
ken. 

  

438 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 2001 (Elektronische Führung der 
Personenstandsregister), in Kraft seit 1. Juli 2004 (AS 2004 2911 2913; BBl 2001 1639). 
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Art. 6b439 
1 Personenverbände und Anstalten oder Stiftungen, die unter dem bis-
herigen Recht die Persönlichkeit erlangt haben, behalten sie unter dem 
neuen Recht bei, auch wenn sie nach dessen Bestimmungen die Per-
sönlichkeit nicht erlangt hätten. 

2 Die bereits bestehenden juristischen Personen, für deren Entstehung 
nach der Vorschrift dieses Gesetzes die Eintragung in das öffentliche 
Register erforderlich ist, müssen jedoch diese Eintragung, auch wenn 
sie nach dem bisherigen Recht nicht vorgesehen war, binnen fünf Jah-
ren nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtes nachholen und werden 
nach Ablauf dieser Frist ohne Eintragung nicht mehr als juristische 
Personen anerkannt. 

3 Der Inhalt der Persönlichkeit bestimmt sich für alle juristischen Per-
sonen, sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, nach dem neuen 
Recht. 

Art. 6c441 

Die Bestimmungen der Änderung vom 16. Dezember 2005442 betref-
fend die Buchführung und die Revisionsstelle gelten vom ersten 
Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
danach beginnt. 

Art. 7443 
1 Für die Eheschliessung gilt das neue Recht, sobald das Bundesgesetz 
vom 26. Juni 1998444 in Kraft getreten ist. 

2 Ehen, für die nach dem bisherigen Recht ein Ungültigkeitsgrund 
vorliegt, können, sobald das neue Recht in Kraft getreten ist, nur nach 
dessen Bestimmungen für ungültig erklärt werden, wobei jedoch die 
vor diesem Zeitpunkt abgelaufene Zeit bei der Fristbestimmung ange-
rechnet wird. 

  

439 Ursprünglich Art. 6a. Vorher Art. 7. 
440 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 

Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

441 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie 
Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft 
seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 3148, 2004 3969). 

442 AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969 
443  Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
444 AS 1999 1118; BBl 1996 I 1 
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Art. 7a445 

1 Für die Scheidung gilt das neue Recht, sobald das Bundesgesetz vom 
26. Juni 1998446 in Kraft getreten ist. 

2 Scheidungen, die unter dem bisherigen Recht rechtskräftig geworden 
sind, bleiben anerkannt; die neuen Bestimmungen über die Vollstre-
ckung finden Anwendung auf Renten oder Abfindungen, die als 
Unterhaltsersatz oder als Unterhaltsbeitrag festgesetzt worden sind. 

3 Die Abänderung des Scheidungsurteils erfolgt nach den Vorschriften 
des früheren Rechts unter Vorbehalt der Bestimmungen über die Kin-
der und das Verfahren. 

Art. 7b447 

1 Auf die Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten des Bundesge-
setzes vom 26. Juni 1998448 rechtshängig und die von einer kantona-
len Instanz zu beurteilen sind, findet das neue Recht Anwendung. 

2 Neue Rechtsbegehren, die durch den Wechsel des anwendbaren 
Rechts veranlasst werden, sind zulässig; nicht angefochtene Teile des 
Urteils bleiben verbindlich, sofern sie sachlich nicht derart eng mit 
noch zu beurteilenden Rechtsbegehren zusammenhängen, dass sinn-
vollerweise eine Gesamtbeurteilung stattfinden muss. 

3 Das Bundesgericht entscheidet nach bisherigem Recht, wenn der 
angefochtene Entscheid vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
vom 26. Juni 1998 ergangen ist; dies gilt auch bei einer allfälligen 
Rückweisung an die kantonale Instanz. 

Art. 7c449 

Für Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 
19. Dezember 2003450 rechtshängig und die von einer kantonalen 
Instanz zu beurteilen sind, gilt die Trennungsfrist nach dem neuen 
Recht. 

  

445 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

446 AS 1999 1118; BBl 1996 I 1 
447 Eingefügt durch Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  

(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 
448 AS 1999 1118; BBl 1996 I 1 
449 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), 

in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161 2162; BBl 2003 3927 5825). 
450 AS 2004 2161 
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Art. 8451 

Für die Wirkungen der Ehe im Allgemeinen gilt das neue Recht, 
sobald das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 in Kraft getreten ist. 

Art. 8a452 

Die Frau, die sich unter dem bisherigen Recht verheiratet hat, kann 
binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen Rechts gegenüber dem 
Zivilstandsbeamten erklären, sie stelle den Namen, den sie vor der 
Heirat trug, dem Familiennamen voran. 

Art. 8b453  

Die Schweizerin, die sich unter dem bisherigen Recht verheiratet hat, 
kann binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen Rechts gegenüber 
der zuständigen Behörde ihres ehemaligen Heimatkantons erklären, 
sie nehme das Bürgerrecht, das sie als ledig hatte, wieder an. 

Art. 9454  

Für die güterrechtlichen Wirkungen der Ehen, die vor dem 1. Januar 
1912 geschlossen worden sind, gelten die an diesem Tag in Kraft 
getretenen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches über die Anwendung 
bisherigen und neuen Rechts. 

Art. 9a456 

1 Für die Ehen, die beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 
5. Oktober 1984 bestehen, gilt das neue Recht, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

2 Für die güterrechtlichen Wirkungen der Ehen, die vor Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 aufgelöst worden sind, gilt 
das bisherige Recht. 

  

451 Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Jan. 2000  
(AS 1999 1118 1144; BBl 1996 I 1). 

452 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

453 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

454 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

455 Für die Anwendung des Übergangsrechtes siehe auch die früheren Bestimmungen des 
sechsten Tit. am Schluss des ZGB. 

456 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

457 Siehe die bis zum 31. Dez. 1987 gültigen Bestimmungen am Schluss des vorliegenden 
Textes. 
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Art. 9b458 

1 Für Ehegatten, die bisher unter dem Güterstand der Güterverbindung 
gestanden haben, gelten im Verhältnis untereinander und gegenüber 
Dritten die Vorschriften über die Errungenschaftsbeteiligung. 

2 Die Vermögenswerte jedes Ehegatten werden sein Eigengut oder 
seine Errungenschaft gemäss den Vorschriften über die Errungen-
schaftsbeteiligung; durch Ehevertrag begründetes Sondergut wird 
Eigengut. 

3 Die Frau nimmt ihr eingebrachtes Gut, das ins Eigentum des Mannes 
übergegangen ist, in ihr Eigentum zurück oder macht hierfür eine 
Ersatzforderung geltend. 

Art. 9c459 

Die bisherigen Bestimmungen über die Ersatzforderungen der Ehefrau 
für das eingebrachte und nicht mehr vorhandene Frauengut bei Kon-
kurs und Pfändung von Vermögenswerten des Ehemannes bleiben 
nach Inkrafttreten des neuen Rechts noch zehn Jahre anwendbar. 

Art. 9d 460 

1 Nach Inkrafttreten des neuen Rechts richtet sich die güterrechtliche 
Auseinandersetzung unter den Ehegatten für die ganze Dauer des frü-
heren und des neuen ordentlichen Güterstandes nach den Vorschriften 
über die Errungenschaftsbeteiligung, es sei denn, die Ehegatten haben 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts die güterrechtliche 
Auseinandersetzung nach den Bestimmungen über die Güterverbin-
dung bereits abgeschlossen. 

2 Vor Inkrafttreten des neuen Rechts kann jeder Ehegatte dem andern 
schriftlich bekannt geben, dass der bisherige Güterstand der Güterver-
bindung nach den Bestimmungen des früheren Rechts aufgelöst wer-
den müsse. 

3 Wird der Güterstand aufgelöst, weil eine vor dem Inkrafttreten des 
neuen Rechts erhobene Klage gutgeheissen worden ist, so richtet sich 
die güterrechtliche Auseinandersetzung nach dem bisherigen Recht. 

  

458 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

459 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

460 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 
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Art. 9e461 

1 Ehegatten, die unter dem ordentlichen Güterstand der Güterverbin-
dung stehen, ohne diesen Güterstand ehevertraglich geändert zu ha-
ben, können bis spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen 
Rechts durch Einreichung einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung 
beim Güterrechtsregisteramt an ihrem Wohnsitz vereinbaren, die 
Güterverbindung beizubehalten; das Güterrechtsregisteramt führt ein 
Verzeichnis der Beibehaltserklärungen, das jedermann einsehen kann. 

2 Dritten kann der Güterstand nur entgegengehalten werden, wenn sie 
ihn kennen oder kennen sollten. 

3 Für das Sondergut der Ehegatten gelten inskünftig die neuen Vor-
schriften über die Gütertrennung. 

Art. 9f 462 

Ist von Gesetzes wegen oder auf Anordnung des Richters Gütertren-
nung eingetreten, so gelten für die Ehegatten die neuen Bestimmungen 
über die Gütertrennung. 

Art. 10463 

1 Haben die Ehegatten nach den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches 
einen Ehevertrag abgeschlossen, so gilt dieser Ehevertrag weiter, und 
ihr gesamter Güterstand bleibt unter Vorbehalt der Bestimmungen die-
ses Titels über das Sondergut, die Rechtskraft gegenüber Dritten und 
über die vertragliche Gütertrennung den bisherigen Bestimmungen 
unterstellt. 

2 Für das Sondergut der Ehegatten gelten inskünftig die neuen Vor-
schriften über die Gütertrennung. 

3 Vereinbarungen über die Vor- und Rückschlagsbeteiligung bei der 
Güterverbindung dürfen die Pflichtteilsansprüche der nichtgemein-
samen Kinder und deren Nachkommen nicht beeinträchtigen. 

Art. 10a464  

1 Dritten kann der Güterstand nur entgegengehalten werden, wenn sie 
ihn kennen oder kennen sollten. 

  

461 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

462 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

463 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

464 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

3. Beibehaltung  
der Güter-
verbindung 

4. Beibehaltung  
der gesetzlichen 
oder gericht-
lichen Güter-
trennung 

5. Ehevertrag 
a. Im  
Allgemeinen 

b. Rechtskraft 
gegenüber  
Dritten 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

266 

210 

2 Hat der Ehevertrag keine Rechtskraft gegenüber Dritten, so gelten 
im Verhältnis zu ihnen fortan die Bestimmungen über die Errungen-
schaftsbeteiligung. 

Art. 10b465 

1 Ehegatten, die unter Güterverbindung stehen, diesen Güterstand aber 
ehevertraglich geändert haben, können bis spätestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten des neuen Rechts durch Einreichung einer gemeinsamen 
schriftlichen Erklärung beim Güterrechtsregisteramt an ihrem Wohn-
sitz vereinbaren, ihre Rechtsverhältnisse dem neuen ordentlichen 
Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung zu unterstellen. 

2 In diesem Falle gilt die vertragliche Beteiligung am Vorschlag ins-
künftig für die Gesamtsumme des Vorschlages beider Ehegatten, 
sofern nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbart wird. 

Art. 10c466 

Haben die Ehegatten unter dem bisherigen Recht Gütertrennung ver-
einbart, so gelten für sie inskünftig die neuen Bestimmungen über die 
Gütertrennung. 

Art. 10d 467 

Eheverträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 
5. Oktober 1984 geschlossen werden, aber erst unter dem neuen Recht 
ihre Wirkungen entfalten sollen, bedürfen nicht der Genehmigung der 
Vormundschaftsbehörde. 

Art. 10e468 

1 Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1984 werden 
keine neuen Eintragungen im Güterrechtsregister mehr vorgenommen. 

2 Das Recht, ins Register Einsicht zu nehmen, bleibt gewahrt. 

  

465 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

466 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122 AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

467 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

468 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 
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Art. 11469 

Bereitet bei einer güterrechtlichen Auseinandersetzung im Zusammen-
hang mit dem Inkrafttreten des neuen Rechts die Zahlung von Geld-
schulden oder die Erstattung geschuldeter Sachen dem verpflichteten 
Ehegatten ernstliche Schwierigkeiten, so kann er verlangen, dass ihm 
Zahlungsfristen eingeräumt werden; die Forderung ist sicherzustellen, 
wenn es die Umstände rechtfertigen. 

Art. 11a470 

Ändert sich das eheliche Güterrecht mit dem Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes vom 5. Oktober 1984, so gelten für die Haftung die Bestim-
mungen über den Schutz der Gläubiger bei Änderung des Güter-
standes. 

Art. 12471 

1 Entstehung und Wirkungen des Kindesverhältnisses stehen, sobald 
dieses Gesetz in Kraft getreten ist, unter dem neuen Recht; der Famili-
enname und das Bürgerrecht, die nach bisherigem Recht erworben 
wurden, bleiben erhalten. 

2 Befinden sich Kinder, die nach dem neuen Recht von Gesetzes 
wegen unter der elterlichen Gewalt stehen, bei seinem Inkrafttreten 
unter Vormundschaft, so tritt spätestens mit Ablauf eines Jahres nach 
diesem Zeitpunkt an deren Stelle die elterliche Gewalt, sofern nicht 
nach den Bestimmungen über die Entziehung der elterlichen Gewalt 
das Gegenteil angeordnet worden ist. 

3 Eine unter dem bisherigen Recht durch behördliche Verfügung 
erfolgte Übertragung oder Entziehung der elterlichen Gewalt bleibt 
auch nach Inkrafttreten des neuen Rechts wirksam. 

Art. 12a472 

1 Die Adoption, die vor Inkrafttreten der neuen Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 30. Juni 1972 über die Änderung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches ausgesprochen worden ist, steht weiterhin 

  

469 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

470 Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984, in Kraft seit 1. Jan. 1988  
(AS 1986 122; AS 1986 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191). 

471 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

472 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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unter dem am 1. Januar 1912473 in Kraft getretenen Recht; Zustim-
mungen, die nach diesem Recht gültig erteilt worden sind, bleiben in 
jedem Falle wirksam. 

2 Personen, die beim Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 
1994 noch nicht 20 Jahre alt sind, können auch nach Eintritt der Mün-
digkeit noch nach den Bestimmungen über die Unmündigen adoptiert 
werden, sofern das Gesuch innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttre-
ten des Bundesgesetzes und vor dem 20. Geburtstag eingereicht 
wird.474 

Art. 12b475  

1 Eine nach dem bisherigen Recht ausgesprochene Adoption einer 
unmündigen Person kann auf gemeinsames Begehren der Adoptivel-
tern und des Adoptivkindes binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
neuen Bestimmungen diesen unterstellt werden. 

2 Der Eintritt der Mündigkeit des Adoptivkindes steht diesem Begeh-
ren nicht entgegen. 

3 Anwendbar sind die neuen Bestimmungen über das Verfahren; die 
Zustimmung der Eltern ist nicht erforderlich. 

Art. 12c476 

1 Eine mündige oder entmündigte Person kann nach den neuen Be-
stimmungen über die Adoption Unmündiger adoptiert werden, wenn 
das bisherige Recht die Adoption während ihrer Unmündigkeit nicht 
zugelassen hat, die Voraussetzungen des neuen Rechts aber damals er-
füllt gewesen wären. 

2 Die Vorschriften des bisherigen und des neuen Rechts über die 
Zustimmung der Eltern zur Adoption Unmündiger finden jedoch keine 
Anwendung. 

3 Das Gesuch ist binnen fünf Jahren seit Inkrafttreten der neuen Be-
stimmungen zu stellen. 

  

473 Art. 465 ZGB in der Fassung vom 1. Jan. 1912:  
1 Das angenommene Kind und seine Nachkommen haben zum Annehmenden das gleiche 
Erbrecht wie die ehelichen Nachkommen. 
2 Der Annehmende und seine Blutsverwandten haben kein Erbrecht gegenüber dem 
angenommenen Kinde. 

474 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 1126 1131; BBl 1993 I 1169). 

475 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 

476 Eingefügt durch Ziff. I 3 des BG vom 30. Juni 1972, in Kraft seit 1. April 1973  
(AS 1972 2819 2829; BBl 1971 I 1200). 
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Art. 12cbis 477 

1 Die von den kantonalen Aufsichtsbehörden über die Adoptionsver-
mittlungsstellen erteilten Bewilligungen bleiben bis zu ihrem Ablauf 
gültig. 

2 Die kantonalen Aufsichtsbehörden über die Adoptionsvermittlungs-
stellen übermitteln der Aufsichtsbehörde des Bundes unverzüglich alle 
die Aufsicht und die Bewilligungsverfahren betreffenden Akten, die 
innerhalb der letzten fünf Jahre vor Inkrafttreten der Änderung von 
Artikel 269c vom 22. Juni 2001 angelegt worden sind. 

Art. 12d478 

Für die Anfechtung einer unter dem bisherigen Recht erfolgten Ehe-
licherklärung gelten sinngemäss die Bestimmungen des neuen Rechts 
über die Anfechtung einer Anerkennung nach der Heirat der Eltern. 

Art. 13479 
1 Eine beim Inkrafttreten des neuen Rechts hängige Klage wird nach 
dem neuen Recht beurteilt. 

2 Die Wirkungen bis zum Inkrafttreten des neuen Rechts bestimmen 
sich nach dem bisherigen Recht. 

Art. 13a480  

1 Ist vor Inkrafttreten des neuen Rechts durch gerichtliche Entschei-
dung oder durch Vertrag eine Verpflichtung des Vaters zu Vermö-
gensleistungen begründet worden und hat das Kind beim Inkrafttreten 
des neuen Rechts das zehnte Altersjahr noch nicht vollendet, so kann 
es binnen zwei Jahren nach den Bestimmungen des neuen Rechts auf 
Feststellung des Kindesverhältnisses klagen. 

2 Beweist der Beklagte, dass seine Vaterschaft ausgeschlossen oder 
weniger wahrscheinlich ist als diejenige eines Dritten, so erlischt der 
Anspruch auf künftigen Unterhalt. 

  

477 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 22. Juni 2001 zum Haager 
Adoptionsübereinkommen und über Massnahmen zum Schutz des Kindes bei 
internationalen Adoptionen, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (SR 211.221.31). 

478 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

479 Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 

480 Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 25. Juni 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978  
(AS 1977 237 264; BBl 1974 II 1). 
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Art. 13b481 

Wer durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 
1994 mündig wird, kann in jedem Fall noch während eines Jahres eine 
Klage auf Feststellung oder Anfechtung des Kindesverhältnisses ein-
reichen. 

Art. 13c482  

Unterhaltsbeiträge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 
7. Oktober 1994 bis zur Mündigkeit festgelegt worden sind, werden 
bis zur Vollendung des 20. Altersjahres geschuldet. 

Art. 14 
1 Die Vormundschaft steht, sobald dieses Gesetz in Kraft getreten ist, 
unter den Bestimmungen des neuen Rechtes. 

2 Eine vor diesem Zeitpunkt eingetretene Bevormundung bleibt beste-
hen, ist aber durch die vormundschaftlichen Behörden mit dem neuen 
Recht in Einklang zu bringen. 

3 Bevormundungen, die nach bisherigem Recht eingetreten sind, nach 
dem neuen Recht aber nicht zulässig sein würden, sind aufzuheben, 
bleiben aber bis zum Zeitpunkte der Aufhebung in Kraft. 

Art. 14a483 

1 Sobald die Gesetzesänderung vom 6. Oktober 1978 in Kraft ist, steht 
die fürsorgerische Freiheitsentziehung unter dem neuen Recht. 

2 Wer sich zu diesem Zeitpunkt in einer Anstalt befindet, ist binnen 
eines Monats über sein Recht, den Richter anzurufen, zu unterrichten. 

Art. 15 
1 Die erbrechtlichen Verhältnisse und die mit ihnen nach kantonalem 
Recht untrennbar verknüpften güterrechtlichen Wirkungen des Todes 
eines Vaters, einer Mutter oder eines Ehegatten werden, wenn der 
Erblasser vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestorben ist, auch 
nach diesem Zeitpunkt durch das bisherige Recht bestimmt. 

2 Diese Vorschrift bezieht sich sowohl auf die Erben als auf den Erb-
gang. 

  

481 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 1126 1131; BBl 1993 I 1169). 

482 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1996  
(AS 1995 1126 1131; BBl 1993 I 1169). 

483 Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 6. Okt. 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1981  
(AS 1980 31 35; BBl 1977 III 1). 
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Art. 16 
1 Eine vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgte Errichtung oder 
Aufhebung einer Verfügung von Todes wegen kann, wenn sie nach 
dem Recht, das zur Zeit ihrer Errichtung gegolten hat, von einem ver-
fügungsfähigen Erblasser errichtet worden ist, nicht deshalb angefoch-
ten werden, weil der Erblasser nach dem Inkrafttreten des neuen 
Rechtes gestorben ist und nach dessen Bestimmungen nicht verfü-
gungsfähig gewesen wäre. 

2 Eine letztwillige Verfügung kann wegen eines Formmangels nicht 
angefochten werden, wenn die Formvorschriften beobachtet sind, die 
zur Zeit der Errichtung oder des Todes gegolten haben. 

3 Die Anfechtung wegen Überschreitung der Verfügungsfreiheit oder 
wegen der Art der Verfügung richtet sich bei allen Verfügungen von 
Todes wegen nach den Bestimmungen des neuen Rechtes, wenn der 
Erblasser nach dessen Inkrafttreten gestorben ist. 

Art. 17 
1 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden dinglichen 
Rechte bleiben unter Vorbehalt der Vorschriften über das Grundbuch 
auch unter dem neuen Recht anerkannt. 

2 In Bezug auf ihren Inhalt stehen jedoch das Eigentum und die be-
schränkten dinglichen Rechte nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, 
soweit es eine Ausnahme nicht vorsieht, unter dem neuen Recht. 

3 Wäre ihre Errichtung nach dem neuen Rechte nicht mehr möglich, so 
bleiben sie unter dem bisherigen Recht. 

Art. 18 
1 Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründeten Ansprüche 
auf Errichtung eines dinglichen Rechtes werden als rechtskräftig aner-
kannt, wenn sie der Form des bisherigen oder des neuen Rechtes ent-
sprechen. 

2 Die Verordnung betreffend Grundbuchführung bestimmt, welche 
Ausweise für die Eintragung solcher Ansprüche erforderlich sind. 

3 Der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Rechtsgeschäft fest-
gesetzte Inhalt eines dinglichen Verhältnisses bleibt auch unter dem 
neuen Recht anerkannt, soweit er nicht mit diesem unverträglich ist. 

Art. 19 
1 Die Ersitzung richtet sich von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an 
nach dem neuen Recht. 

II. Verfügungen 
von Todes  
wegen 

E. Sachenrecht 
I. Dingliche 
Rechte im  
Allgemeinen 

II. Anspruch  
auf Eintragung  
im Grundbuch 

III. Ersitzung 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

272 

210 

2 Hat jedoch eine Ersitzung, die auch dem neuen Recht entspricht, 
unter dem bisherigen Recht begonnen, so wird die bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes abgelaufene Zeit an die Ersitzungsfrist verhältnis-
mässig angerechnet. 

Art. 20484 

1 Die bestehenden Eigentumsrechte an Bäumen auf fremdem Boden 
werden auch weiterhin nach kantonalem Recht anerkannt. 

2 Die Kantone sind befugt, diese Verhältnisse zu beschränken oder 
aufzuheben. 

Art. 20bis 485 

Das vom früheren kantonalen Recht beherrschte Stockwerkeigentum 
ist den neuen Vorschriften dieses Gesetzes unterstellt, auch wenn die 
Stockwerke oder Stockwerkteile nicht als Wohnungen oder Geschäfts-
raumeinheiten in sich abgeschlossen sind. 

Art. 20ter 486 

1 Die Kantone können auch Stockwerkeigentum, das in Formen des 
am 1. Januar 1912 in Kraft getretenen Rechtes in das Grundbuch ein-
getragen worden ist, den neuen Vorschriften über das Stockwerkei-
gentum unterstellen. 

2 Die Unterstellung wird wirksam mit der entsprechenden Änderung 
der Einträge im Grundbuch. 

Art. 20quater 487 

Die Kantone können zur Durchführung der Unterstellung des umge-
wandelten Stockwerkeigentums unter die neuen Vorschriften und zur 
Eintragung des bestehenden eigentlichen Stockwerkeigentums die 
Bereinigung der Grundbücher anordnen und dafür besondere Verfah-
rensvorschriften erlassen. 

  

484 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

485 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

486 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 

487 Eingefügt durch Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 21 

Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entstandenen Grunddienst-
barkeiten bleiben nach der Einführung des Grundbuches auch ohne 
Eintragung in Kraft, können aber, solange sie nicht eingetragen sind, 
gutgläubigen Dritten gegenüber nicht geltend gemacht werden. 

Art. 22 
1 Die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Pfandti-
tel bleiben in Kraft, ohne dass deren Anpassung an das neue Recht zu 
erfolgen hat. 

2 Den Kantonen bleibt es jedoch vorbehalten, eine Neuausfertigung 
der bestehenden Pfandtitel auf der Grundlage des neuen Rechtes mit 
bestimmten Fristen vorzuschreiben. 

Art. 23 
1 Neue Grundpfandrechte können nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes nur noch in den von diesem anerkannten Arten errichtet werden. 

2 Für deren Errichtung bleiben bis zur Einführung des Grundbuches 
die bisherigen kantonal-rechtlichen Formen in Kraft. 

Art. 24 
1 Die Tilgung und Umänderung der Titel, die Pfandentlassung u. dgl. 
stehen nach dem Inkrafttreten des neuen Rechtes unter dessen Vor-
schriften. 

2 Bis zur Einführung des Grundbuches bestimmen sich jedoch die 
Formen nach kantonalem Recht. 

Art. 25 
1 Der Umfang der Pfandhaft bestimmt sich für alle Grundpfandrechte 
nach dem neuen Recht. 

2 Hat jedoch der Gläubiger vermöge besonderer Abrede gewisse 
Gegenstände in rechtsgültiger Weise mit dem Grundstück verpfändet 
erhalten, so bleibt das Pfandrecht an diesen in Kraft, auch wenn sie 
nach dem neuen Recht nicht mitverpfändet sein würden. 

Art. 26 
1 Die Rechte und Pflichten des Gläubigers und des Schuldners beurtei-
len sich, soweit es sich um Vertragswirkungen handelt, für die zur Zeit 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorhandenen Pfandrechte nach dem 
bisherigen Recht. 
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2 In Bezug auf die von Gesetzes wegen eintretenden und vertraglich 
nicht abzuändernden Wirkungen gilt von diesem Zeitpunkte an auch 
für die schon bestehenden Pfandrechte das neue Recht. 

3 Erstreckt sich das Pfandrecht auf mehrere Grundstücke, so bleibt die 
Pfandhaft nach bisherigem Recht bestehen. 

Art. 27 

Die Rechte des Pfandgläubigers während des bestehenden Verhältnis-
ses, wie namentlich die Sicherungsrechte und ebenso die Rechte des 
Schuldners stehen für alle Pfandrechte vom Zeitpunkte des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes an unter dem neuen Recht. 

Art. 28 

Die Kündbarkeit der Pfandforderungen und die Übertragung der 
Pfandtitel werden bei den Pfandrechten, die zur Zeit des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits errichtet sind, nach dem bisherigen Recht 
beurteilt, unter Vorbehalt der zwingenden Vorschriften des neuen 
Rechtes. 

Art. 29 
1 Der Rang der Pfandrechte bestimmt sich bis zur Aufnahme der 
Grundstücke in das Grundbuch nach bisherigem Recht. 

2 Vom Zeitpunkte der Einführung des Grundbuches an richtet sich der 
Rang der Gläubiger nach dem Grundbuchrechte dieses Gesetzes. 

Art. 30 
1 In Bezug auf die feste Pfandstelle oder ein Recht des Gläubigers auf 
Ein- oder Nachrücken gilt mit der Einführung des Grundbuches und 
jedenfalls nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes das neue Recht, unter Vorbehalt der für den Gläubiger beste-
henden besondern Ansprüche. 

2 Die Kantone können weitere Übergangsbestimmungen aufstellen.488 

Art. 31 
1 Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Beschränkung der Errich-
tung von Pfandrechten nach dem Schätzungswerte der Pfandsache fin-
den nur auf die künftig zu errichtenden Grundpfandrechte Anwen-
dung. 

  

488 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 
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2 Pfandstellen, die unter dem bisherigen Recht in gültiger Weise belas-
tet worden sind, bleiben unter dem neuen bis zu ihrer Löschung ge-
wahrt, und es können die bestehenden Pfandrechte auf diesen Pfand-
stellen erneuert werden ohne Rücksicht auf die beschränkenden Vor-
schriften des neuen Rechtes. 

Art. 32 
1 Die Vorschriften des bisherigen Rechtes über die Belastungsgrenze 
bleiben für die Errichtung von Schuldbriefen in Kraft, solange die 
Kantone nicht neue Bestimmungen darüber aufstellen. 

2 Ausserdem bleiben sie bis zu ihrer Aufhebung durch die Kantone 
auch in Anwendung für die Errichtung vertragsmässiger Grundpfand-
verschreibungen auf ländlichen Grundstücken. 

Art. 33 
1 Die kantonalen Einführungsgesetze können feststellen, dass im 
Allgemeinen oder in bestimmter Beziehung eine Grundpfandart des 
bisherigen Rechtes einer solchen des neuen Rechtes gleichzuhalten 
sei. 

2 Soweit dies geschieht, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes mit 
dessen Inkrafttreten auch Anwendung auf solche kantonale Pfand-
rechte. 

3 …489 

Art. 34 
1 Fahrnispfandrechte können vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an nur in den von diesem vorgesehenen Formen errichtet 
werden. 

2 Soweit vor diesem Zeitpunkt ein Fahrnispfand in anderer Form 
errichtet worden ist, erlischt es mit Ablauf von sechs Monaten, die bei 
Fälligkeit der Forderung mit dem Inkrafttreten des neuen Rechtes und 
bei späterer Fälligkeit mit deren Eintritt oder mit dem Zeitpunkte zu 
laufen beginnen, auf den die Kündigung zulässig ist. 

Art. 35 
1 Die Wirkungen des Fahrnispfandrechtes, die Rechte und Pflichten 
des Pfandgläubigers, des Verpfänders und des Pfandschuldners richten 
sich vom Zeitpunkte des Inkrafttretens dieses Gesetzes an nach dem 
neuen Recht, auch wenn das Pfandrecht schon vorher entstanden ist. 

  

489 Aufgehoben durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung  
kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 
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2 Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossener Verfallsver-
trag verliert mit diesem Zeitpunkte seine Gültigkeit. 

Art. 36 
1 Das Retentionsrecht dieses Gesetzes erstreckt sich auch auf solche 
Sachen, die vor dessen Inkrafttreten in die Verfügungsgewalt des 
Gläubigers gekommen sind. 

2 Es steht dem Gläubiger auch für solche Forderungen zu, die vor die-
sem Zeitpunkt entstanden sind. 

3 Früher entstandene Retentionsrechte unterliegen bezüglich ihrer 
Wirksamkeit den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Art. 37 

Der Besitz steht mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unter dem 
neuen Recht. 

Art. 38 
1 Der Bundesrat legt nach Anhörung der Kantone die Einführungspla-
nung für das Grundbuch fest. Er kann diese Zuständigkeit an das 
zuständige Departement oder Amt übertragen.490 

2 …491 

Art. 39492 

… 

Art. 40 
1 In der Regel soll die Vermessung der Anlegung des Grundbuches 
vorangehen. 

2 Mit Einwilligung des Bundes kann jedoch das Grundbuch schon 
vorher angelegt werden, wenn genügende Liegenschaftsverzeichnisse 
vorhanden sind. 

  

490 Fassung gemäss Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation, in Kraft 
seit 1. Juli 2008 (SR 510.62). 

491 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation,  
mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (SR 510.62). 

492 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Geoinformation,  
mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (SR 510.62) 
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Art. 41 
1 …493 

2 Die Vermessung und die Einführung des Grundbuches kann für die 
einzelnen Bezirke eines Kantons nacheinander erfolgen. 

Art. 42494 

Art. 43 
1 Bei der Einführung des Grundbuches sollen die dinglichen Rechte, 
die bereits bestehen, zur Eintragung gebracht werden. 

2 Zu diesem Zwecke ist eine öffentliche Aufforderung zur Anmeldung 
und Eintragung dieser Rechte zu erlassen. 

3 Die nach bisherigem Recht in öffentlichen Büchern eingetragenen 
dinglichen Rechte werden, soweit sie nach neuem Recht begründet 
werden können, von Amtes wegen in das Grundbuch eingetragen. 

Art. 44 
1 Die dinglichen Rechte des bisherigen Rechtes, die nicht eingetragen 
werden, behalten zwar ihre Gültigkeit, können aber Dritten, die sich in 
gutem Glauben auf das Grundbuch verlassen, nicht entgegengehalten 
werden. 

2 Der Gesetzgebung des Bundes oder der Kantone bleibt es vorbehal-
ten, alle im Grundbuche nicht eingetragenen dinglichen Rechte auf 
einen bestimmten Zeitpunkt nach vorausgehender Auskündung für 
aufgehoben zu erklären. 

Art. 45495 

1 Dingliche Rechte, die nach dem Grundbuchrecht nicht mehr begrün-
det werden können, wie Eigentum an Bäumen auf fremdem Boden, 
Nutzungspfandrechte u. dgl. werden im Grundbuch nicht eingetragen, 
sind aber in zweckdienlicher Weise anzumerken. 

2 Sind sie aus irgendwelchem Grunde untergegangen, so können sie 
nicht neu begründet werden. 

  

493 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation, 
mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (SR 510.62). 

494 Aufgehoben durch Anhang Ziff. II des BG vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation, 
mit Wirkung seit 1. Juli 2008 (SR 510.62). 

495 Fassung gemäss Ziff. IV des BG vom 19. Dez. 1963, in Kraft seit 1. Jan. 1965  
(AS 1964 993 1005; BBl 1962 II 1461). 
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Art. 46 
1 Die Einführung des Grundbuches nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes kann mit Ermächtigung des Bundesrates durch die Kantone 
verschoben werden, sobald die kantonalen Formvorschriften, mit oder 
ohne Ergänzungen, als genügend erscheinen, um die Wirkung des 
Grundbuches im Sinne des neuen Rechtes zu gewährleisten. 

2 Dabei ist genau festzustellen, mit welchen Formen des kantonalen 
Rechtes die vom neuen Recht angeordneten Wirkungen verbunden 
sein sollen. 

Art. 47 

Das Sachenrecht dieses Gesetzes tritt im Allgemeinen in Kraft, auch 
ohne dass die Grundbücher angelegt worden sind. 

Art. 48 
1 Die Kantone können mit dem Inkrafttreten des Sachenrechtes und 
vor der Einführung des Grundbuches die Formen, wie Fertigung, Ein-
tragung in Grund-, Pfand- und Servitutenregister bezeichnen, denen 
sofort Grundbuchwirkung zukommen soll. 

2 Diese Formen können mit der Wirkung ausgestattet werden, dass 
auch ohne und vor Einführung des Grundbuches in Bezug auf Entste-
hung, Übertragung, Umänderung und Untergang der dinglichen Rech-
te die Grundbuchwirkung mit ihnen verbunden ist. 

3 Dagegen besteht, solange nicht das Grundbuch selbst eingeführt oder 
eine andere Einrichtung ihm gleichgestellt ist, eine Grundbuchwir-
kung zugunsten des gutgläubigen Dritten nicht. 

Art. 49 
1 Wo eine Verjährung von fünf oder mehr Jahren neu eingeführt ist, 
wird der abgelaufene Zeitraum einer vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnenen Verjährung angerechnet, wobei jedoch zur Voll-
endung der Verjährung noch mindestens zwei Jahre seit diesem Zeit-
punkte ablaufen müssen. 

2 Kürzere, durch dieses Gesetz bestimmte Fristen der Verjährung oder 
der Verwirkung fangen erst mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu 
laufen an. 

3 Im Übrigen gelten für die Verjährung von diesem Zeitpunkte an die 
Bestimmungen des neuen Rechtes. 
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der Einführung  
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Art. 50 

Verträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen 
worden sind, behalten ihre Gültigkeit, auch wenn ihre Form den 
Vorschriften des neuen Rechtes nicht entspricht. 

Zweiter Abschnitt:  
Einführungs- und Übergangsbestimmungen 

Art. 51 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die zivilrechtlichen Be-
stimmungen der Kantone aufgehoben, soweit nicht bundesrechtlich 
etwas anderes vorgesehen ist. 

Art. 52 
1 Die Kantone treffen die zur Ergänzung dieses Gesetzes vorgesehe-
nen Anordnungen, wie namentlich in Bezug auf die Zuständigkeit der 
Behörden und die Einrichtung der Zivilstands-, Vormundschafts- und 
Grundbuchämter. 

2 Soweit das neue Recht zu seiner Ausführung notwendig der Ergän-
zung durch kantonale Anordnungen bedarf, sind die Kantone ver-
pflichtet, solche aufzustellen, und können sie vorläufig auf dem Ver-
ordnungswege erlassen.496 

3 Die kantonalen Anordnungen zum Verwandtschafts-, Vormund-
schafts- und Registerrecht sowie über die Errichtung öffentlicher 
Urkunden bedürfen der Genehmigung des Bundes.497 

4 Kantonale Anordnungen zu den übrigen Bestimmungen des Zivil-
gesetzbuches bedürfen nur dann einer Genehmigung, wenn sie im 
Anschluss an eine Änderung des Bundesrechts erlassen werden.498 

Art. 53 
1 Hat ein Kanton die notwendigen Anordnungen nicht rechtzeitig 
getroffen, so erlässt der Bundesrat vorläufig die erforderlichen Ver-
ordnungen an Stelle des Kantons unter Anzeige an die Bundesver-
sammlung. 

  

496 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 

497 Fassung gemäss Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 

498 Eingefügt durch Ziff. II 21 des BG vom 15. Dez 1989 über die Genehmigung kantonaler 
Erlasse durch den Bund, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 362 369; BBl 1988 II 1333). 

G. Vertrags-
formen 

A. Aufhebung  
des kantonalen 
Zivilrechtes 

B. Ergänzende 
kantonale  
Anordnungen 
I. Recht  
und Pflicht  
der Kantone 

II. Ersatz-
verordnungen  
des Bundes 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

280 

210 

2 Macht ein Kanton in einer Sache, die einer ergänzenden Verordnung 
nicht notwendig bedarf, von seiner Befugnis keinen Gebrauch, so ver-
bleibt es bei den Vorschriften dieses Gesetzes. 

Art. 54 
1 Wo dieses Gesetz von einer zuständigen Behörde spricht, bestimmen 
die Kantone, welche bereits vorhandene oder erst zu schaffende Be-
hörde zuständig sein soll. 

2 Wo das Gesetz nicht ausdrücklich entweder vom Gericht oder von 
einer Verwaltungsbehörde spricht, können die Kantone entweder eine 
gerichtliche oder eine Verwaltungsbehörde als zuständig bezeichnen. 

3 Das Verfahren vor der zuständigen Behörde ordnen die Kantone. 

Art. 55 
1 Die Kantone bestimmen, in welcher Weise auf ihrem Gebiete die 
öffentliche Beurkundung hergestellt wird. 

2 Sie haben für die Errichtung von öffentlichen Urkunden in fremder 
Sprache ordnende Bestimmungen aufzustellen. 

Art. 56499 

Bis zum Erlass einer bundesrechtlichen Ordnung gilt für die Wasser-
rechtsverleihungen folgende Bestimmung: 

Die Wasserrechtsverleihungen an öffentlichen Gewässern können, 
sobald sie auf wenigstens 30 Jahre oder auf unbestimmte Zeit ausge-
stellt und nicht als Dienstbarkeit mit einem herrschenden Grundstück 
verbunden sind, als selbständige und dauernde Rechte in das Grund-
buch aufgenommen werden. 

Art. 57500 

  

499 Siehe heute Art. 59 des BG vom 22. Dez. 1916 über die Nutzbarmachung der Wasser-
kräfte (SR 721.80). 

500 Aufgehoben durch Art. 53 Abs. 1 Bst. b des BG vom 8. Nov. 1934 über die Banken und 
Sparkassen (SR 952.0). 
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Art. 58501 

Das Bundesgesetz vom 11. April 1889502 über Schuldbetreibung und 
Konkurs wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeändert wie 
folgt: 

…503 

Art. 59504  

1 Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1891505 betreffend die zivilrecht-
lichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter bleibt für 
die Rechtsverhältnisse der Schweizer im Auslande und der Ausländer 
in der Schweiz, und soweit kantonal verschiedenes Recht zur Anwen-
dung kommt, in Kraft. 

2 …506 

3 Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1891 erhält folgende Einfügung: 
Art. 7a–7i 

… 

Art. 60507 

1 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Wider-
spruch stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen des Bundes aufge-
hoben. 

2 Insbesondere sind aufgehoben:  
das Bundesgesetz vom 24. Dezember 1874508 betreffend Feststellung 
und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe;  
das Bundesgesetz vom 22. Juni 1881509 betreffend die persönliche 
Handlungsfähigkeit;  
das Bundesgesetz vom 14. Juni 1881510 über das Obligationenrecht. 

  

501 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen 
Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (SR 220). 

502 SR 281.1 
503 Text siehe im genannten BG. Für die Fassung der Art. 132bis, 141 Abs. 3 und 258 Abs. 4 

siehe AS 24 233 SchlT Art. 60. 
504 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen 

Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (SR 220). 
505 [BS 2 737; AS 1972 2819 II 1, 1977 237 II 1, 1986 122 II 1. AS 1988 1776 Anhang Ziff. I 

Bst. a]. Siehe heute das IPRG vom 18. Dez. 1987 (SR 291). 
506 Aufgehoben durch Ziff. I 2 des BG vom 5. Okt. 1984 (AS 1986 122; BBl 1979 II 1191). 
507 Fassung gemäss Ziff. I des UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (SR 220). 
508 [AS 1 506] 
509 [AS 5 556] 
510 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 Abs. 1] 
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3 In Geltung bleiben die Spezialgesetze betreffend das Eisenbahn-, 
Dampfschiff-, Post-, Telegraphen- und Telefonrecht, die Verpfändung 
und Zwangsliquidation der Eisenbahnen, diejenigen betreffend die 
Fabrikarbeit und die Haftbarkeit aus Fabrikbetrieb und aus andern 
Unternehmungen sowie alle Bundesgesetze über Gegenstände des 
Obligationenrechts, die neben dem Bundesgesetz vom 14. Juni 
1881511 über das Obligationenrecht erlassen worden sind. 

Art. 61512 

1 Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft. 

2 Der Bundesrat ist unter Zustimmung der Bundesversammlung be-
fugt, einzelne Bestimmungen schon früher in Kraft zu setzen. 

Wortlaut der früheren Bestimmungen513 des sechsten Titels 

Sechster Titel: Das Güterrecht der Ehegatten 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

Art. 178 

Die Ehegatten stehen unter den Vorschriften der Güterverbindung, 
insofern sie nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder 
unter ihnen der ausserordentliche Güterstand eingetreten ist. 

Art. 179 
1 Ein Ehevertrag kann sowohl vor als nach Eingehung der Ehe abge-
schlossen werden. 

2 Die Brautleute oder Ehegatten haben für ihren Vertrag einen der 
Güterstände anzunehmen, die in diesem Gesetze vorgesehen sind. 

3 Ein nach Eingehung der Ehe abgeschlossener Ehevertrag darf die 
bisherige Haftung des Vermögens gegenüber Dritten nicht beeinträch-
tigen. 

Art. 180 
1 Für Abschluss, Abänderung und Aufhebung eines Ehevertrages 
bedürfen die Vertragschliessenden der Urteilsfähigkeit. 

  

511 [AS 5 635, 11 490; BS 2 784 Art. 103 Abs. 1] 
512 Neue Nummerierung der letzten vier Artikel als Folge der Aufhebung der ursprünglichen 

Art. 58 und 59, gemäss Ziff. I der UeB OR, in Kraft seit 1. Jan. 1912 (SR 220). 
513 BS 2 3. Diese Bestimmungen sind als Übergangsrecht insofern noch anwendbar, als es die 

Art. 9a ff. SchlT (Revision des Eherechtes vom 5. Okt. 1984) vorsehen. 
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2 Sind sie unmündig oder entmündigt, so ist die Zustimmung ihrer 
gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Art. 181 
1 Abschluss, Abänderung und Aufhebung des Ehevertrages bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung sowie der Unter-
schrift der vertragschliessenden Personen und ihrer gesetzlichen Ver-
treter. 

2 Eheverträge, die während der Ehe abgeschlossen werden, bedürfen 
überdies der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde. 

3 Der Ehevertrag erhält Rechtskraft gegenüber Dritten nach den Vor-
schriften über das Güterrechtsregister. 

Art. 182 
1 Kommen die Gläubiger im Konkurse eines Ehegatten zu Verlust, so 
tritt von Gesetzes wegen Gütertrennung ein. 

2 Sind zur Zeit der Eheschliessung Gläubiger vorhanden, die Verlust-
scheine besitzen, so kann jedes der Brautleute die Gütertrennung 
dadurch begründen, dass es diesen Güterstand vor der Trauung in das 
Güterrechtsregister eintragen lässt. 

Art. 183 

Der Richter hat auf Begehren der Ehefrau die Gütertrennung anzu-
ordnen: 

1. wenn der Ehemann für den Unterhalt von Weib und Kind 
nicht pflichtgemäss Sorge trägt; 

2. wenn er die für das eingebrachte Frauengut verlangte Sicher-
heit nicht leistet; 

3. wenn der Ehemann oder das Gesamtgut überschuldet ist. 

Art. 184 

Der Richter hat auf Begehren des Ehemannes die Gütertrennung anzu-
ordnen: 

1. wenn die Ehefrau überschuldet ist; 

2. wenn die Ehefrau in ungerechtfertigter Weise die nach Gesetz 
oder Güterstand erforderliche Zustimmung zu den Verfügun-
gen des Ehemannes über das eheliche Vermögen verweigert; 

3. wenn die Ehefrau die Sicherstellung des eingebrachten Frau-
engutes verlangt hat. 
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Art. 185 

Der Richter hat die Gütertrennung auf Begehren eines Gläubigers 
anzuordnen, wenn dieser bei der gegen einen Ehegatten durchgeführ-
ten Betreibung auf Pfändung zu Verlust gekommen ist. 

Art. 186 
1 Die Gütertrennung infolge Konkurses beginnt mit der Ausstellung 
der Verlustscheine, wird aber in Betreff des Vermögens, das die Ehe-
gatten seit der Konkurseröffnung durch Erbgang oder auf andere 
Weise erworben haben, auf den Zeitpunkt des Erwerbes zurückbezo-
gen. 

2 Die gerichtliche Gütertrennung wird auf den Zeitpunkt der Anbrin-
gung des Begehrens zurückbezogen. 

3 Der Eintritt der Gütertrennung wird im Falle des Konkurses oder des 
gerichtlichen Urteils zur Eintragung in das Güterrechtsregister von 
Amtes wegen angemeldet. 

Art. 187 
1 Durch Befriedigung der Gläubiger wird die infolge Konkurses ein-
getretene oder wegen eines Verlustes in der Betreibung auf Pfändung 
angeordnete Gütertrennung nicht ohne weiteres aufgehoben. 

2 Dagegen kann der Richter auf Verlangen eines Ehegatten die Wie-
derherstellung des früheren Güterstandes anordnen. 

3 Die Wiederherstellung ist zur Eintragung in das Güterrechtsregister 
von Amtes wegen anzumelden. 

Art. 188 
1 Durch güterrechtliche Auseinandersetzungen oder durch Wechsel 
des Güterstandes kann ein Vermögen, aus dem bis dahin die Gläubiger 
eines Ehegatten oder der Gemeinschaft Befriedigung verlangen konn-
ten, dieser Haftung nicht entzogen werden. 

2 Ist ein solches Vermögen auf einen Ehegatten übergegangen, so hat 
er die Schulden zu bezahlen, kann sich aber von dieser Haftung in 
dem Masse befreien, als er nachweist, dass das Empfangene hiezu 
nicht ausreicht. 

3 Was die Ehefrau aus dem Konkurse des Ehemannes oder in einer 
Anschlusspfändung zurück erhält, bleibt den Gläubigern des Eheman-
nes, soweit sie nicht auch Gläubiger der Ehefrau sind, entzogen. 
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Art. 189 
1 Tritt während der Ehe die Gütertrennung ein, so zerfällt das eheliche 
Vermögen mit Vorbehalt der Rechte der Gläubiger in das Eigengut 
des Mannes und das Eigengut der Frau. 

2 Ein Vorschlag wird den Ehegatten nach ihrem bisherigen Güter-
stande zugewiesen, einen Rückschlag hat der Ehemann zu tragen, 
soweit er nicht nachweist, dass die Ehefrau ihn verursacht hat. 

3 Behält der Ehemann während der Auseinandersetzung Frauengut in 
seiner Verfügungsgewalt, so hat er auf Verlangen der Ehefrau Sicher-
heit zu leisten. 

Art. 190 
1 Das Sondergut entsteht durch Ehevertrag, durch Zuwendung Dritter 
und kraft Gesetzes. 

2 Was ein Ehegatte als Pflichtteil von seinen Verwandten zu bean-
spruchen hat, kann ihm nicht als Sondergut zugewendet werden. 

Art. 191 

Kraft Gesetzes sind Sondergut: 

1. die Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zu per-
sönlichem Gebrauche dienen; 

2. die Vermögenswerte des Frauengutes, mit denen die Ehefrau 
einen Beruf oder ein Gewerbe betreibt; 

3. der Erwerb der Ehefrau aus selbständiger Arbeit. 

Art. 192 
1 Das Sondergut steht im Allgemeinen und namentlich mit Hinsicht 
auf die Pflicht der Ehefrau, zur Tragung der Lasten der Ehe einen 
Beitrag zu leisten, unter den Regeln der Gütertrennung. 

2 Die Ehefrau hat ihren Arbeitserwerb, soweit erforderlich, für die 
Bedürfnisse des Haushaltes zu verwenden. 

Art. 193 

Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert zum Sondergut 
gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig. 
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Zweiter Abschnitt: Die Güterverbindung 

Art. 194 
1 Die Güterverbindung vereinigt alles Vermögen, das den Ehegatten 
zur Zeit der Eheschliessung gehört oder während der Ehe auf sie über-
geht, zum ehelichen Vermögen. 

2 Ausgenommen hievon ist das Sondergut der Ehefrau. 

Art. 195 
1 Was vom ehelichen Vermögen zur Zeit der Eheschliessung der Ehe-
frau gehört oder ihr während der Ehe infolge von Erbgang oder auf 
andere Weise unentgeltlich zufällt, ist ihr eingebrachtes Gut und bleibt 
ihr Eigentum. 

2 Der Ehemann hat das Eigentum an dem von ihm eingebrachten Gute 
und an allem ehelichen Vermögen, das nicht Frauengut ist. 

3 Die Einkünfte der Ehefrau und die natürlichen Früchte des Frauen-
gutes werden unter Vorbehalt der Bestimmungen über das Sondergut 
auf den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit oder Trennung Eigentum des Ehe-
mannes. 

Art. 196 
1 Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert zum Frauengut 
gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig. 

2 Werden während der Ehe zum Ersatz für Vermögenswerte der Ehe-
frau Anschaffungen gemacht, so wird vermutet, dass sie zum Frauen-
gute gehören. 

Art. 197 
1 Sowohl der Ehemann als die Ehefrau können jederzeit verlangen, 
dass über das eingebrachte Eigengut ein Inventar mit öffentlicher 
Urkunde errichtet werde. 

2 Ist ein solches Inventar binnen sechs Monaten nach der Einbringung 
errichtet worden, so wird es als richtig vermutet. 

Art. 198 
1 Wird mit dem Inventar eine Schätzung verbunden und diese durch 
die öffentliche Urkunde festgestellt, so bestimmt sich die gegenseitige 
Ersatzpflicht der Ehegatten für die fehlenden Vermögenswerte nach 
dieser Schätzung. 
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2 Sind Gegenstände in guten Treuen während der Ehe unter dem 
Schätzungswerte veräussert worden, so tritt der Erlös an die Stelle der 
Schätzungssumme. 

Art. 199 

Mit der Schätzung kann unter Beobachtung der Vorschriften über den 
Ehevertrag binnen sechs Monaten nach der Einbringung des Frauen-
gutes die Bestimmung verbunden werden, dass das Frauengut zum 
Schätzungsbetrag in das Eigentum des Ehemannes übergehen und die 
Frauengutsforderung unverändert bleiben soll. 

Art. 200 
1 Der Ehemann verwaltet das eheliche Vermögen. 

2 Er trägt die Kosten der Verwaltung. 

3 Der Ehefrau steht die Verwaltung insoweit zu, als sie zur Vertretung 
der ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist. 

Art. 201 
1 Der Ehemann hat die Nutzung am eingebrachten Frauengut und ist 
hieraus gleich einem Nutzniesser verantwortlich. 

2 Diese Verantwortlichkeit wird durch die Schätzung des Frauengutes 
im Inventar nicht erhöht. 

3 Bares Geld, andere vertretbare Sachen und Inhaberpapiere, die nur 
der Gattung nach bestimmt worden sind, gehen in das Eigentum des 
Ehemannes über, und die Ehefrau erhält für deren Wert eine Ersatz-
forderung. 

Art. 202 
1 Der Ehemann bedarf zur Verfügung über Vermögenswerte des ein-
gebrachten Frauengutes, die nicht in sein Eigentum übergegangen 
sind, der Einwilligung der Ehefrau, sobald es sich um mehr als die 
gewöhnliche Verwaltung handelt. 

2 Dritte dürfen jedoch diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie 
nicht wissen oder wissen sollten, dass sie mangelt, oder sofern die 
Vermögenswerte nicht für jedermann als der Ehefrau gehörig erkenn-
bar sind. 

Art. 203 

Soweit die Vertretung der ehelichen Gemeinschaft es rechtfertigt, hat 
die Ehefrau die Verfügung über das eheliche Vermögen. 

V. Eigentum  
des Ehemannes  
am Frauengut 

B. Verwaltung, 
Nutzung,  
Verfügungs-
befugnis 
I. Verwaltung 

II. Nutzung 

III. Verfügungs-
befugnis 
1. Des Ehe-
mannes 

2. Der Ehefrau 
a. Im 
Allgemeinen 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

288 

210 

Art. 204 
1 Zur Ausschlagung einer Erbschaft bedarf die Ehefrau der Einwilli-
gung des Ehemannes. 

2 Gegen die Verweigerung kann die Ehefrau die Entscheidung der 
Vormundschaftsbehörde anrufen. 

Art. 205 
1 Der Ehemann hat der Ehefrau auf Verlangen jederzeit über den 
Stand ihres eingebrachten Gutes Auskunft zu geben. 

2 Die Ehefrau kann jederzeit Sicherstellung verlangen. 

3 Die Anfechtungsklage nach dem Bundesgesetz vom 11. April 
1889514 über Schuldbetreibung und Konkurs bleibt vorbehalten. 

Art. 206 

Der Ehemann ist haftbar: 

1. für seine vorehelichen Schulden; 

2. für die Schulden, die er während der Ehe begründet; 

3. für die Schulden, die sich aus der Vertretung der ehelichen 
Gemeinschaft durch die Ehefrau ergeben. 

Art. 207 
1 Die Ehefrau haftet mit ihrem ganzen Vermögen, ohne Rücksicht auf 
die dem Ehemann aus dem Güterstande zustehenden Rechte: 

1. für ihre vorehelichen Schulden; 

2. für die Schulden, die sie mit Einwilligung des Ehemannes 
oder bei Verpflichtungen zu seinen Gunsten mit Zustimmung 
der Vormundschaftsbehörde begründet; 

3. für die Schulden, die aus dem regelmässigen Betriebe ihres 
Berufes oder Gewerbes entstehen; 

4. für die Schulden aus Erbschaften, die auf sie übergehen; 

5. für die Schulden aus unerlaubten Handlungen. 

2 Für die Schulden, die von ihr oder vom Ehemanne für den gemein-
samen Haushalt eingegangen werden, haftet sie, soweit der Ehemann 
nicht zahlungsfähig ist. 
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Art. 208 
1 Die Ehefrau ist während und nach der Ehe nur mit dem Werte ihres 
Sonderguts verpflichtet: 

1. für die Schulden, die sie als Sondergutsschulden begründet; 

2. für die Schulden, die sie ohne Einwilligung des Ehemannes 
begründet; 

3. für die Schulden, die sie in Überschreitung ihrer Befugnis zur 
Vertretung der ehelichen Gemeinschaft begründet. 

2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung. 

Art. 209 
1 Sind Schulden, für die das eingebrachte Frauengut haftet, aus dem 
Mannesgut oder Schulden des Mannes aus dem eingebrachten Frauen-
gut getilgt worden, so besteht eine Ersatzforderung, die jedoch unter 
Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen erst mit der Aufhebung der 
Güterverbindung fällig wird. 

2 Sind Sondergutsschulden der Ehefrau aus dem ehelichen Vermögen 
oder Schulden, für die eheliches Vermögen haftet, aus dem Sonder-
gute getilgt worden, so kann die Ausgleichung schon während der Ehe 
gefordert werden. 

Art. 210 
1 Im Konkurse und bei der Pfändung von Vermögenswerten des Ehe-
mannes kann die Ehefrau ihre Ersatzforderung für das eingebrachte 
und nicht mehr vorhandene Frauengut geltend machen. 

2 Gegenforderungen des Ehemannes werden in Abzug gebracht. 

3 Die noch vorhandenen Vermögenswerte kann die Ehefrau als Eigen-
tümerin an sich ziehen. 

Art. 211 
1 Wird die Ehefrau durch die Zurücknahme ihres Eigentums und die 
ihr gegebenen Sicherheiten nicht für die Hälfte des eingebrachten 
Frauengutes gedeckt, so geniesst ihre Ersatzforderung für den Rest 
dieser Hälfte ein Vorrecht nach dem Bundesgesetz vom 11. April 
1889515 über Schuldbetreibung und Konkurs. 

2 Die Abtretung des Vorrechts sowie der Verzicht auf dasselbe zugun-
sten einzelner Gläubiger sind ungültig. 
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Art. 212 
1 Stirbt die Ehefrau, so fällt das eingebrachte Frauengut mit Vorbehalt 
der erbrechtlichen Ansprüche des Ehemannes an die Erben der Frau. 

2 Für das Fehlende hat der Ehemann, soweit er verantwortlich ist und 
unter Anrechnung dessen, was er von der Ehefrau zu fordern hat, 
Ersatz zu leisten. 

Art. 213 

Stirbt der Ehemann, so nimmt die Ehefrau das noch vorhandene ein-
gebrachte Frauengut zurück und kann gegen die Erben für das Feh-
lende die Ersatzforderung geltend machen. 

Art. 214 
1 Ergibt sich nach der Ausscheidung des Mannes- und Frauengutes ein 
Vorschlag, so gehört er zu einem Drittel der Ehefrau oder ihren Nach-
kommen und im übrigen dem Ehemann oder seinen Erben. 

2 Erzeigt das eheliche Vermögen einen Rückschlag, so wird er vom 
Ehemanne oder seinen Erben getragen, soweit nicht nachgewiesen 
wird, dass ihn die Ehefrau verursacht hat. 

3 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag oder 
Rückschlag verabredet werden. 

Dritter Abschnitt: Die Gütergemeinschaft 

Art. 215 
1 Die allgemeine Gütergemeinschaft vereinigt das Vermögen und die 
Einkünfte von Mann und Frau zu einem Gesamtgute, das den beiden 
Ehegatten ungeteilt und insgesamt zugehört. 

2 Kein Ehegatte kann über seinen Anteil am Gesamtgute verfügen. 

3 Behauptet ein Ehegatte, dass ein Vermögenswert nicht zum Gesamt-
gute gehöre, so ist er hiefür beweispflichtig. 

Art. 216 
1 Der Ehemann verwaltet das Gesamtgut. 

2 Die Kosten der Verwaltung trägt das Gesamtgut. 

3 Der Ehefrau steht die Verwaltung insoweit zu, als sie zur Vertretung 
der ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist. 
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Art. 217 
1 Zu Verfügungen über Vermögenswerte des Gesamtgutes bedarf es 
einer Erklärung der beiden Ehegatten oder der Einwilligung des einen 
zur Verfügung des andern, sobald es sich um mehr als die gewöhnli-
che Verwaltung handelt. 

2 Dritte dürfen jedoch diese Einwilligung voraussetzen, sofern sie 
nicht wissen oder wissen sollten, dass sie mangelt, oder sofern die 
Vermögenswerte nicht für jedermann als zum Gesamtgute gehörig 
erkennbar sind. 

Art. 218 
1 Zur Ausschlagung von Erbschaften bedarf ein Ehegatte während der 
Ehe der Einwilligung des andern. 

2 Gegen die Verweigerung kann er die Entscheidung der Vormund-
schaftsbehörde anrufen. 

Art. 219 

Der Ehemann ist persönlich und mit dem Gesamtgute haftbar: 

1. für die vorehelichen Schulden beider Ehegatten; 

2. für die Schulden, die sich aus der Vertretung der ehelichen 
Gemeinschaft durch die Ehefrau ergeben; 

3. für alle andern Schulden, die während der Ehe durch ihn oder 
zu Lasten des Gesamtgutes durch die Ehefrau begründet wer-
den. 

Art. 220 
1 Neben dem Gesamtgute haftet die Ehefrau persönlich: 

1. für ihre vorehelichen Schulden; 

2. für die Schulden, die sie mit Einwilligung des Ehemannes 
oder bei Verpflichtungen zu seinen Gunsten mit Zustimmung 
der Vormundschaftsbehörde begründet; 

3. für die Schulden, die aus dem regelmässigen Betriebe ihres 
Berufes oder Gewerbes entstehen; 

4. für die Schulden aus Erbschaften, die auf sie übergehen; 

5. für die Schulden aus unerlaubten Handlungen. 

2 Für die Schulden, die von ihr oder dem Ehemanne für den gemein-
samen Haushalt eingegangen werden, haftet sie, soweit das Gesamtgut 
nicht ausreicht. 

3 Für die andern Schulden des Gesamtgutes ist sie nicht persönlich 
haftbar. 
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Art. 221 
1 Die Ehefrau ist während und nach der Ehe nur mit dem Werte ihres 
Sonderguts verpflichtet: 

1. für die Schulden, die sie aus Sondergutsschulden begründet; 

2. für die Schulden, die sie ohne Einwilligung des Ehemannes 
begründet; 

3. für die Schulden, die sie in Überschreitung ihrer Befugnis zur 
Vertretung der ehelichen Gemeinschaft begründet. 

2 Vorbehalten bleiben die Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereiche-
rung. 

Art. 222 

Während der Dauer der Gütergemeinschaft geht die Zwangsvollstre-
ckung für die Schulden, für die das Gesamtgut haftet, gegen den Ehe-
mann. 

Art. 223 
1 Werden Schulden, für die das Gesamtgut haftet, aus diesem getilgt, 
so entsteht unter den Ehegatten keine Ersatzforderung. 

2 Sind Gemeinschaftsschulden aus dem Sondergute oder Sonderguts-
schulden aus dem Gesamtgute getilgt worden, so entsteht ein An-
spruch auf Ausgleichung, der schon während der Ehe geltend gemacht 
werden kann. 

Art. 224 
1 Im Konkurse des Ehemannes und bei der Pfändung von Vermögens-
werten des Gesamtgutes kann die Ehefrau eine Forderung für ihr 
eingebrachtes Gut geltend machen und geniesst für deren Hälfte ein 
Vorrecht nach dem Bundesgesetz vom 11. April 1889516 über Schuld-
betreibung und Konkurs. 

2 Die Abtretung des Vorrechtes sowie der Verzicht auf dasselbe zu-
gunsten einzelner Gläubiger sind ungültig. 

Art. 225 
1 Stirbt ein Ehegatte, so fällt die eine Hälfte des Gesamtgutes dem 
überlebenden Ehegatten zu. 

2 Die andere Hälfte geht unter Vorbehalt der erbrechtlichen Ansprüche 
des Überlebenden auf die Erben des Verstorbenen über. 
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3 Ist der überlebende Ehegatte erbunwürdig, so kann er aus der Güter-
gemeinschaft in keinem Falle mehr beanspruchen, als ihm bei Schei-
dung der Ehe zukommen würde. 

Art. 226 
1 An Stelle der Teilung nach Hälften kann durch Ehevertrag eine 
andere Teilung gesetzt werden. 

2 Den Nachkommen des verstorbenen Ehegatten darf jedoch ein Vier-
tel des bei seinem Tode vorhandenen Gesamtvermögens nicht entzo-
gen werden. 

Art. 227 
1 Der überlebende Ehemann bleibt für alle Schulden des Gesamtgutes 
persönlich haftbar. 

2 Die überlebende Ehefrau befreit sich durch Ausschlagung des ihr 
zufallenden Anteils von jeder Haftung für die Schulden des Gesamt-
gutes, die nicht zugleich ihre persönlichen Schulden sind. 

3 Übernimmt sie ihren Anteil, so ist sie haftbar, kann sich aber von 
dieser Haftung in dem Masse befreien, als sie nachweist, dass das 
Empfangene zur Bezahlung jener Schuld nicht ausreicht. 

Art. 228 

Bei der Teilung kann der überlebende Ehegatte verlangen, dass ihm 
auf Anrechnung diejenigen Vermögenswerte überlassen werden, die 
von ihm eingebracht worden sind. 

Art. 229 
1 Der überlebende Ehegatte kann mit den gemeinsamen Kindern die 
Gütergemeinschaft fortsetzen. 

2 Für unmündige Kinder bedarf es hiezu der Zustimmung der Vor-
mundschaftsbehörde. 

3 Wird die Gütergemeinschaft fortgesetzt, so können bis zu ihrer 
Beendigung erbrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht werden. 

Art. 230 
1 Die fortgesetzte Gütergemeinschaft umfasst das bisherige eheliche 
Vermögen sowie die Einkünfte und den Erwerb der Beteiligten, mit 
Ausnahme des Sondergutes. 

2 Was den Kindern oder dem Ehegatten während dieser Gemeinschaft 
infolge von Erbgang oder auf andere Weise unentgeltlich zufällt, wird, 
soweit nicht anders verfügt ist, ihr Sondergut. 
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3 Die Zwangsvollstreckung ist unter den Beteiligten in gleicher Weise 
beschränkt wie unter den Ehegatten. 

Art. 231 
1 Sind die Kinder unmündig, so steht die Verwaltung und Vertretung 
der fortgesetzten Gütergemeinschaft dem überlebenden Ehegatten zu. 

2 Sind sie mündig, so kann durch Vereinbarung etwas anderes fest-
gesetzt werden. 

Art. 232 
1 Der überlebende Ehegatte kann die fortgesetzte Gütergemeinschaft 
jederzeit aufheben. 

2 Mündige Kinder können aus der Gemeinschaft jederzeit entweder 
einzeln oder insgesamt austreten. 

3 Für unmündige Kinder kann die Vormundschaftsbehörde den Aus-
tritt erklären. 

Art. 233 
1 Die fortgesetzte Gütergemeinschaft wird von Gesetzes wegen aufge-
hoben: 

1. mit dem Tode oder der Wiederverheiratung des überlebenden 
Ehegatten; 

2. mit dem Konkurse des überlebenden Ehegatten oder der Kin-
der. 

2 Fällt nur eines der Kinder in Konkurs, so können die übrigen Betei-
ligten verlangen, dass es ausscheide. 

3 Im Konkurse des Vaters sowie bei der Pfändung von Vermögens-
werten des Gesamtgutes treten die Kinder an die Stelle der verstorbe-
nen Mutter. 

Art. 234 
1 Ist ein Gläubiger bei der Betreibung auf Pfändung gegen den Ehe-
gatten oder gegen eines der Kinder zu Verlust gekommen, so kann er 
beim Richter die Aufhebung der Gütergemeinschaft verlangen. 

2 Wird diese Aufhebung von dem Gläubiger eines Kindes gefordert, 
so können die übrigen Beteiligten verlangen, dass es ausscheide. 

Art. 235 
1 Verheiratet sich ein Kind, so können die übrigen Beteiligten verlan-
gen, dass es ausscheide. 
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2 Stirbt ein Kind mit Hinterlassung von Nachkommen, so können die 
übrigen Beteiligten deren Ausscheiden verlangen. 

3 Stirbt ein Kind ohne Hinterlassung von Nachkommen, so verbleibt 
sein Anteil das Gesamtgut, unter Vorbehalt der Ansprüche nicht an 
der Gemeinschaft beteiligter Erben. 

Art. 236 
1 Bei der Auflösung der fortgesetzten Gütergemeinschaft oder dem 
Ausscheiden eines Kindes erfolgt die Teilung oder die Abfindung 
nach der in diesem Zeitpunkte vorhandenen Vermögenslage. 

2 An den Anteilen, die den einzelnen Kindern zufallen, behält der 
Ehegatte die erbrechtlichen Ansprüche. 

3 Die Auseinandersetzung darf nicht zur Unzeit vorgenommen wer-
den. 

Art. 237 
1 Die Ehegatten können durch Ehevertrag eine beschränkte Güter-
gemeinschaft annehmen, indem sie einzelne Vermögenswerte oder 
gewisse Arten von solchen, wie namentlich die Liegenschaften, von 
der Gemeinschaft ausschliessen. 

2 Die ausgeschlossenen Vermögenswerte stehen unter den Regeln der 
Gütertrennung. 

Art. 238 
1 Das von der Gemeinschaft ausgeschlossene Frauengut kann durch 
den Ehevertrag unter die Regeln der Güterverbindung gestellt werden. 

2 Eine solche Abrede wird angenommen, wenn die Ehefrau dieses 
Vermögen durch den Ehevertrag dem Ehemanne zur Verwaltung und 
Nutzung überlassen hat. 

Art. 239 
1 Die Gütergemeinschaft kann durch Ehevertrag auf die Errungen-
schaft beschränkt werden. 

2 Was während der Ehe erworben und nicht als Ersatz für eingebrachte 
Vermögenswerte angeschafft worden ist, bildet die Errungenschaft 
und steht unter den Regeln der Gütergemeinschaft. 

3 Für das bei Eingehung oder während der Ehe von Mann und Frau 
eingebrachte Vermögen gelten die Regeln der Güterverbindung. 
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Art. 240 
1 Ergibt sich bei der Aufhebung der Gemeinschaft ein Vorschlag, so 
wird er zwischen den Ehegatten oder ihren Erben nach Hälften geteilt. 

2 Ein Rückschlag wird vom Ehemanne oder seinen Erben getragen, 
soweit er nicht nachweisbar durch die Ehefrau verursacht worden ist. 

3 Durch Ehevertrag kann eine andere Beteiligung am Vorschlag oder 
Rückschlag verabredet werden. 

Vierter Abschnitt: Die Gütertrennung 

Art. 241 
1 Die Gütertrennung bezieht sich, wenn sie von Gesetzes wegen oder 
durch Gerichtsurteil begründet wird, auf das ganze Vermögen beider 
Ehegatten. 

2 Wird sie durch Ehevertrag begründet, so erstreckt sie sich auf das 
ganze Vermögen, insoweit nicht im Vertrag besondere Ausnahmen 
aufgestellt sind. 

Art. 242 
1 Jeder Ehegatte behält das Eigentum an seinem Vermögen sowie die 
Verwaltung und die Nutzung. 

2 Hat die Ehefrau dem Ehemanne die Verwaltung übertragen, so wird 
vermutet, dass er ihr während der Ehe keine Rechnung zu stellen habe 
und die Einkünfte aus dem übertragenen Vermögen als Beitrag an die 
ehelichen Lasten beanspruchen dürfe. 

3 Ein Verzicht der Ehefrau auf das Recht, die Verwaltung jederzeit 
wieder an sich zu ziehen, ist nicht verbindlich. 

Art. 243 
1 Der Ehemann haftet persönlich für seine vorehelichen Schulden 
sowie für diejenigen, die von ihm während der Ehe oder von der Ehe-
frau in Ausübung ihrer Vertretungsbefugnis begründet werden. 

2 Die Ehefrau haftet persönlich für ihre vorehelichen und für ihre wäh-
rend der Ehe entstandenen Schulden. 

3 Für die Schulden, die vom Ehemann oder von der Ehefrau für den 
gemeinsamen Haushalt eingegangen werden, haftet die Ehefrau im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit des Ehemannes. 

2. Beteiligung  
am Vor- und 
Rückschlag 

A. Ausdehnung 

B. Eigentum, 
Verwaltung  
und Nutzung 

C. Haftung 
I. Im 
Allgemeinen 
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Art. 244 
1 Die Ehefrau hat im Konkurse und bei der Pfändung von Ver-
mögenswerten des Ehemannes auch dann, wenn sie ihm ihr Vermögen 
zur Verwaltung übergeben hat, kein Vorzugsrecht. 

2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Ehesteuer. 

Art. 245 

Die Einkünfte und der Erwerb gehören dem Ehegatten, von dessen 
Vermögen oder Arbeit sie herrühren. 

Art. 246 
1 Der Ehemann kann verlangen, dass ihm die Ehefrau zur Tragung der 
ehelichen Lasten einen angemessenen Beitrag leiste. 

2 Können sich die Ehegatten über die Höhe des Beitrages nicht ver-
ständigen, so wird er auf Begehren des einen oder des andern von der 
zuständigen Behörde festgesetzt. 

3 Für die Beiträge der Ehefrau wird der Ehemann nicht ersatzpflichtig. 

Art. 247 
1 Der Ehevertrag kann einen Betrag des Frauengutes festsetzen, den 
die Ehefrau dem Ehemanne zur Tragung der ehelichen Lasten als Ehe-
steuer zuweist. 

2 Was die Ehefrau derart dem Ehemann überlässt, steht, wenn es nicht 
anders vereinbart worden ist, unter den Regeln der Güterverbindung. 

Fünfter Abschnitt: Das Güterrechtsregister 

Art. 248 
1 Die durch Ehevertrag oder Verfügung des Richters begründeten 
güterrechtlichen Verhältnisse sowie die Rechtsgeschäfte unter Ehegat-
ten, die das eingebrachte Gut der Ehefrau oder das Gesamtgut betref-
fen, bedürfen zur Rechtskraft gegenüber Dritten der Eintragung in das 
Güterrechtsregister und der Veröffentlichung. 

2 Die Erben des verstorbenen Ehegatten sind nicht als Dritte anzu-
sehen. 

Art. 249 
1 Zur Eintragung gelangen die Bestimmungen, die Dritten gegenüber 
wirksam sein sollen. 

II. Konkurs  
des Ehemannes 
und Pfändung 

D. Einkünfte  
und Erwerb 

E. Tragung der 
ehelichen Lasten

F. Ehesteuer 

A. Rechtskraft 

B. Eintragung 
I. Gegenstand 
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2 Die Eintragung erfolgt, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt oder 
der Ehevertrag die Eintragung nicht ausdrücklich ausschliesst, auf das 
einseitige Begehren eines Ehegatten. 

Art. 250 
1 Die Eintragung geschieht in dem Register des Wohnsitzes des Ehe-
mannes. 

2 Verlegt der Ehemann seinen Wohnsitz in einen andern Register-
bezirk, so muss die Eintragung binnen drei Monaten auch am neuen 
Wohnsitze erfolgen. 

3 Der Eintrag in dem Register des früheren Wohnsitzes verliert die 
rechtliche Wirkung nach Ablauf von drei Monaten, vom Wechsel des 
Wohnsitzes an gerechnet. 

Art. 251 
1 Das Güterrechtsregister wird durch das Handelsregisteramt geführt, 
soweit die Kantone nicht besondere Bezirke und besondere Register-
führer bezeichnen. 

2 Jedermann ist befugt, das Güterrechtsregister einzusehen oder Aus-
züge zu verlangen. 

3 Die Veröffentlichung der Eheverträge hat nur anzugeben, welchen 
Güterstand die Ehegatten gewählt haben. 

II. Ort der  
Eintragung 

C. Register-
führung 
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a. Hinterlegung Art. 282 

b. Vorläufige Zahlung Art. 283 

3. Zuständigkeit Art. 284 

IV. Bemessung des Unterhaltsbeitrages Art. 285 

V. Veränderung der Verhältnisse Art. 286 

E. Verträge über die Unterhaltspflicht 
I. Periodische Leistungen Art. 287 

II. Abfindung Art. 288 

F. Erfüllung 
I. Gläubiger Art. 289 

II. Vollstreckung 

1. Geeignete Hilfe Art. 290 

2. Anweisungen an die Schuldner Art. 291 
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III. Sicherstellung Art. 292 

G. Öffentliches Recht Art. 293 

H. Pflegeeltern Art. 294 

J. Ansprüche der unverheirateten Mutter Art. 295 

Dritter Abschnitt: Die elterliche Sorge 

A. Voraussetzungen 
I. Im Allgemeinen Art. 296 

II. Verheiratete Eltern Art. 297 

III. Unverheiratete Eltern 

1. Im Allgemeinen Art. 298 

2. Gemeinsame elterliche Sorge Art. 298a 

IV. Stiefeltern Art. 299 

V. Pflegeeltern Art. 300 

B. Inhalt 
I. Im Allgemeinen Art. 301 

II. Erziehung Art. 302 

III. Religiöse Erziehung Art. 303 

IV. Vertretung 

1. Dritten gegenüber 

a. Im Allgemeinen Art. 304 

b. Handlungsfähigkeit des Kindes Art. 305 

2. Innerhalb der Gemeinschaft Art. 306 

C. Kindesschutz 
I. Geeignete Massnahmen Art. 307 

II. Beistandschaft 

1. Im Allgemeinen Art. 308 

2. Feststellung der Vaterschaft Art. 309 

III. Aufhebung der elterlichen Obhut Art. 310 

IV. Entziehung der elterlichen Sorge 

1. durch die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde Art. 311 

2. durch die Vormundschaftsbehörde Art. 312 

V. Änderung der Verhältnisse Art. 313 

VI. Verfahren 

1. Im Allgemeinen Art. 314 

2. Bei fürsorgerischer Freiheitsentziehung Art. 314a 

VII. Zuständigkeit 

1. Im Allgemeinen Art. 315 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

314 

210 

2. In eherechtlichen Verfahren 

a. Zuständigkeit des Gerichts Art. 315a 

b. Abänderung gerichtlicher Anordnungen Art. 315b 

VIII. Pflegekinderaufsicht Art. 316 

IX. Zusammenarbeit in der Jugendhilfe Art. 317 

Vierter Abschnitt: Das Kindesvermögen 

A. Verwaltung Art. 318 

B. Verwendung der Erträge Art. 319 

C. Anzehrung des Kindesvermögens Art. 320 

D. Freies Kindesvermögen 
I. Zuwendungen Art. 321 

II. Pflichtteil Art. 322 

III. Arbeitserwerb, Berufs- und Gewerbevermögen Art. 323 

E. Schutz des Kindesvermögens 
I. Geeignete Massnahmen Art. 324 

II. Entziehung der Verwaltung Art. 325 

F. Ende der Verwaltung 
I. Rückerstattung Art. 326 

II. Verantwortlichkeit Art. 327 

Neunter Titel: Die Familiengemeinschaft 

Erster Abschnitt: Die Unterstützungspflicht 

A. Unterstützungspflichtige Art. 328 

B. Umfang und Geltendmachung des Anspruches Art. 329 

C. Unterhalt von Findelkindern Art. 330 

Zweiter Abschnitt: Die Hausgewalt 

A. Voraussetzung Art. 331 

B. Wirkung 
I. Hausordnung und Fürsorge Art. 332 

II. Verantwortlichkeit Art. 333 

III. Forderung der Kinder und Grosskinder 

1. Voraussetzungen Art. 334 

2. Geltendmachung Art. 334bis 
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Dritter Abschnitt: Das Familienvermögen 

A. Familienstiftungen Art. 335 

B. Gemeinderschaften 
I. Begründung 

1. Befugnis Art. 336 

2. Form Art. 337 

II. Dauer Art. 338 

II. Wirkung 

1. Art der Gemeinderschaft Art. 339 

2. Leitung und Vertretung 

a. Im Allgemeinen Art. 340 

b. Befugnis des Hauptes Art. 341 

3. Gemeinschaftsgut und persönliches Vermögen Art. 342 

IV. Aufhebung 

1. Gründe Art. 343 

2. Kündigung, Zahlungsunfähigkeit, Heirat Art. 344 

3. Tod eines Gemeinders Art. 345 

4. Teilungsregel Art. 346 

V. Ertragsgemeinderschaft 

1. Inhalt Art. 347 

2. Besondere Aufhebungsgründe Art. 348 

 Art. 349–358 

 Art. 359 

Dritte Abteilung: Die Vormundschaft 

Zehnter Titel: Die allgemeine Ordnung der Vormund-
schaft 

Erster Abschnitt: Die vormundschaftlichen Organe 

A. Im Allgemeinen Art. 360 

B. Vormundschaftliche Behörden 
I. Staatliche Organe Art. 361 

II. Familienvormundschaft 

1. Zulässigkeit und Bedeutung Art. 362 

2. Anordnung Art. 363 

3. Familienrat Art. 364 

4. Sicherheitsleistung Art. 365 

5. Aufhebung Art. 366 
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C. Vormund und Beistand Art. 367 

Zweiter Abschnitt: Die Bevormundungsfälle 

A. Unmündigkeit Art. 368 

B. Unfähigkeit Mündiger 
I. Geisteskrankheit und Geistesschwäche Art. 369 

II. Verschwendung, Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel, 
Misswirtschaft Art. 370 

III. Freiheitsstrafe Art. 371 

IV. Eigenes Begehren Art. 372 

C. Verfahren 
I. Im Allgemeinen Art. 373 

II. Anhörung und Begutachtung Art. 374 

III. Veröffentlichung Art. 375 

Dritter Abschnitt: Die Zuständigkeit 

A. Bevormundung am Wohnsitze Art. 376 

B. Wechsel des Wohnsitzes Art. 377 

C. Rechte des Heimatkantons Art. 378 

Vierter Abschnitt: Die Bestellung des Vormundes 

A. Voraussetzungen 
I. Im Allgemeinen Art. 379 

II. Vorrecht der Verwandten und des Ehegatten Art. 380 

III. Wünsche des Bevormundeten und der Eltern Art. 381 

IV. Allgemeine Pflicht zur Übernahme Art. 382 

V. Ablehnungsgründe Art. 383 

VI. Ausschliessungsgründe Art. 384 

B. Ordnung der Wahl 
I. Ernennung des Vormundes Art. 385 

II. Vorläufige Fürsorge Art. 386 

III. Mitteilung und Veröffentlichung Art. 387 

IV. Ablehnung und Anfechtung 

1. Geltendmachung Art. 388 

2. Vorläufige Pflicht des Gewählten Art. 389 

3. Entscheidung Art. 390 

V. Übergabe des Amtes Art. 391 
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Fünfter Abschnitt: Die Beistandschaft 

A. Fälle der Beistandschaft 
I. Vertretung Art. 392 

II. Vermögensverwaltung 

1. Kraft Gesetzes Art. 393 

2. Auf eigenes Begehren Art. 394 

III. Beschränkung der Handlungsfähigkeit Art. 395 

B. Zuständigkeit Art. 396 

C. Bestellung des Beistandes Art. 397 

Sechster Abschnitt: Die fürsorgerische Freiheits-
entziehung 

A. Voraussetzungen Art. 397a 

B. Zuständigkeit Art. 397b 

C. Mitteilungspflicht Art. 397c 

D. Gerichtliche Beurteilung Art. 397d 

E. Verfahren in den Kantonen 
I. Im Allgemeinen Art. 397e 

II. Vor Gericht Art. 397f 

Elfter Titel: Die Führung der Vormundschaft 

Erster Abschnitt: Das Amt des Vormundes 

A. Übernahme des Amtes 
I. Inventaraufnahme Art. 398 

II. Verwahrung von Wertsachen Art. 399 

III. Veräusserung von beweglichen Sachen Art. 400 

IV. Anlage von Barschaft 

1. Pflicht zur Anlage Art. 401 

2. Umwandlung von Kapitalanlagen Art. 402 

V. Geschäft und Gewerbe Art. 403 

VI. Grundstücke Art. 404 

B. Fürsorge und Vertretung 
I. Fürsorge für die Person 

1. Bei Unmündigkeit 

a. Im Allgemeinen Art. 405 

b. Bei fürsorgerischer Freiheitsentziehung Art. 405a 

2. Bei Entmündigung Art. 406 
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II. Vertretung 

1. Im Allgemeinen Art. 407 

2. Verbotene Geschäfte Art. 408 

3. Mitwirkung des Bevormundeten Art. 409 

4. Eigenes Handeln 

a. Zustimmung des Vormundes Art. 410 

b. Mangel der Zustimmung Art. 411 

5. Beruf oder Gewerbe Art. 412 

C. Vermögensverwaltung 
I. Pflicht zur Verwaltung und Rechnungsführung Art. 413 

II. Freies Vermögen Art. 414 

D. Amtsdauer Art. 415 

E. Entschädigung des Vormundes Art. 416 

Zweiter Abschnitt: Das Amt des Beistandes 

A. Stellung des Beistandes Art. 417 

B. Inhalt der Beistandschaft 
I. Für ein einzelnes Geschäft Art. 418 

II. Für Vermögensverwaltung Art. 419 

Dritter Abschnitt: Die Mitwirkung der vormundschaft-
lichen Behörden 

A. Beschwerden Art. 420 

B. Zustimmung 
I. Der Vormundschaftsbehörde Art. 421 

II. Der Aufsichtsbehörde Art. 422 

C. Prüfung von Berichten und Rechnungen Art. 423 

D. Bedeutung der Zustimmung Art. 424 

E. Kantonale Verordnungen Art. 425 

Vierter Abschnitt: Die Verantwortlichkeit der 
vormundschaftlichen Organe 

A. Im Allgemeinen 
I. Vormund und Behörden Art. 426 

II. Gemeinden, Kreise und Kanton Art. 427 

B. Voraussetzung 
I. Betreffend die Mitglieder einer Behörde Art. 428 

II. Im Verhältnis der Organe untereinander Art. 429 

C. Fürsorgerische Freiheitsentziehung Art. 429a 
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D. Geltendmachung Art. 430 

Zwölfter Titel: Das Ende der Vormundschaft 

Erster Abschnitt: Das Ende der Bevormundung 

A. Bei Unmündigen Art. 431 

B. Bei Verurteilten Art. 432 

C. Bei andern Bevormundeten 
I. Voraussetzung der Aufhebung Art. 433 

II. Verfahren 

1. Im Allgemeinen Art. 434 

2. Veröffentlichung Art. 435 

3. Bei Geisteskrankheit Art. 436 

4. Bei Verschwendung, Trunksucht, lasterhaftem Le-
benswandel, Misswirtschaft Art. 437 

5. Bei eigenem Begehren Art. 438 

D. Im Falle der Beistandschaft 
I. Im Allgemeinen Art. 439 

II. Veröffentlichung und Mitteilung Art. 440 

Zweiter Abschnitt: Das Ende des vormundschaftlichen 
Amtes 

A. Handlungsunfähigkeit, Tod Art. 441 

B. Entlassung, Nichtwiederwahl 
I. Ablauf der Amtsdauer Art. 442 

II. Eintritt von Ausschliessungs- oder Ablehnungsgründen Art. 443 

III. Pflicht zur Weiterführung Art. 444 

C. Amtsenthebung 
I. Gründe Art. 445 

II. Verfahren 

1. Auf Antrag und von Amtes wegen Art. 446 

2. Untersuchung und Bestrafung Art. 447 

3. Vorläufige Massregeln Art. 448 

4. Weitere Massregeln Art. 449 

5. Beschwerde Art. 450 

Dritter Abschnitt: Die Folgen der Beendigung 

A. Schlussrechnung und Vermögensübergabe Art. 451 

B. Prüfung des Schlussberichtes und der Schlussrechnung Art. 452 

C. Entlassung des Vormundes Art. 453 
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D. Geltendmachung der Verantwortlichkeit 
I. Ordentliche Verjährung Art. 454 

II. Ausserordentliche Verjährung Art. 455 

 Art. 456 

Dritter Teil: Das Erbrecht 

Erste Abteilung: Die Erben 

Dreizehnter Titel: Die gesetzlichen Erben 

A. Verwandte Erben 
I. Nachkommen Art. 457 

II. Elterlicher Stamm Art. 458 

III. Grosselterlicher Stamm Art. 459 

IV. Umfang der Erbberechtigung Art. 460 

 Art. 461 

B. Überlebende Ehegatten und überlebende eingetragene  
Partnerinnen oder Partner Art. 462 

 Art. 463–464 

C. … Art. 465 

D. Gemeinwesen Art. 466 

Vierzehnter Titel: Die Verfügungen von Todes wegen 

Erster Abschnitt: Die Verfügungsfähigkeit 

A. Letztwillige Verfügung Art. 467 

B. Erbvertrag Art. 468 

C. Mangelhafter Wille Art. 469 

Zweiter Abschnitt: Die Verfügungsfreiheit 

A. Verfügbarer Teil 
I. Umfang der Verfügungsbefugnis Art. 470 

II. Pflichtteil Art. 471 

III. … Art. 472 

IV. Begünstigung des Ehegatten Art. 473 

V. Berechnung des verfügbaren Teils 

1. Schuldenabzug Art. 474 

2. Zuwendungen unter Lebenden Art. 475 

3. Versicherungsansprüche Art. 476 
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B. Enterbung 
I. Gründe Art. 477 

II. Wirkung Art. 478 

III. Beweislast Art. 479 

IV. Enterbung eines Zahlungsunfähigen Art. 480 

Dritter Abschnitt: Die Verfügungsarten 

A. Im Allgemeinen Art. 481 

B. Auflagen und Bedingungen Art. 482 

C. Erbeinsetzung Art. 483 

D. Vermächtnis 
I. Inhalt Art. 484 

II. Verpflichtung des Beschwerten Art. 485 

III. Verhältnis zur Erbschaft Art. 486 

E. Ersatzverfügung Art. 487 

F. Nacherbeneinsetzung 
I. Bezeichnung des Nacherben Art. 488 

II. Zeitpunkt der Auslieferung Art. 489 

III. Sicherungsmittel Art. 490 

IV. Rechtsstellung 

1. Des Vorerben Art. 491 

2. Des Nacherben Art. 492 

G. Stiftungen Art. 493 

H. Erbverträge 
I. Erbeinsetzungs- und Vermächtnisvertrag Art. 494 

II. Erbverzicht 

1. Bedeutung Art. 495 

2. Lediger Anfall Art. 496 

3. Rechte der Erbschaftsgläubiger Art. 497 

Vierter Abschnitt: Die Verfügungsformen 

A. Letztwillige Verfügungen 
I. Errichtung 

1. Im Allgemeinen Art. 498 

2. Öffentliche Verfügung 

a. Errichtungsform Art. 499 

b. Mitwirkung des Beamten Art. 500 

c. Mitwirkung der Zeugen Art. 501 
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d. Errichtung ohne Lesen und Unterschrift des Erblassers Art. 502 

e. Mitwirkende Personen Art. 503 

f. Aufbewahrung der Verfügung Art. 504 

3. Eigenhändige Verfügung Art. 505 

4. Mündliche Verfügung 

a. Verfügung Art. 506 

b. Beurkundung Art. 507 

c. Verlust der Gültigkeit Art. 508 

II. Widerruf und Vernichtung 

1. Widerruf Art. 509 

2. Vernichtung Art. 510 

3. Spätere Verfügung Art. 511 

B. Erbverträge 
I. Errichtung Art. 512 

II. Aufhebung 

1. Unter Lebenden 

a. Durch Vertrag und letztwillige Verfügung Art. 513 

b. Durch Rücktritt vom Vertrag Art. 514 

2. Vorabsterben des Erben Art. 515 

C. Verfügungsbeschränkung Art. 516 

Fünfter Abschnitt: Die Willensvollstrecker 

A. Erteilung des Auftrages Art. 517 

B. Inhalt des Auftrages Art. 518 

Sechster Abschnitt: Die Ungültigkeit und Herabsetzung 
der Verfügungen 

A. Ungültigkeitsklage 
I. Bei Verfügungsunfähigkeit, mangelhaftem Willen, 
Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit Art. 519 

II. Bei Formmangel 

1. Im Allgemeinen Art. 520 

2. Bei eigenhändiger letztwilliger Verfügung Art. 520a 

III. Verjährung Art. 521 

B. Herabsetzungsklage 
I. Voraussetzungen 

1. Im Allgemeinen Art. 522 

2. Begünstigung der Pflichtteilsberechtigten Art. 523 

3. Rechte der Gläubiger Art. 524 
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II. Wirkung 

1. Herabsetzung im Allgemeinen Art. 525 

2. Vermächtnis einer einzelnen Sache Art. 526 

3. Bei Verfügungen unter Lebenden 

a. Fälle Art. 527 

b. Rückleistung Art. 528 

4. Versicherungsansprüche Art. 529 

5. Bei Nutzniessung und Renten Art. 530 

6. Bei Nacherbeneinsetzung Art. 531 

III. Durchführung Art. 532 

IV. Verjährung Art. 533 

Siebenter Abschnitt: Klagen aus Erbverträgen 

A. Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebzeiten des 
Erblassers Art. 534 

B. Ausgleichung beim Erbverzicht 
I. Herabsetzung Art. 535 

II. Rückleistung Art. 536 

Zweite Abteilung: Der Erbgang 

Fünfzehnter Titel: Die Eröffnung des Erbganges 

A. Voraussetzung auf Seite des Erblassers Art. 537 

B. Ort der Eröffnung Art. 538 

C. Voraussetzungen auf Seite des Erben 
I. Fähigkeit 

1. Rechtsfähigkeit Art. 539 

2. Erbunwürdigkeit 

a. Gründe Art. 540 

b. Wirkung auf Nachkommen Art. 541 

II. Erleben des Erbganges 

1. Als Erbe Art. 542 

2. Als Vermächtnisnehmer Art. 543 

3. Das Kind vor der Geburt Art. 544 

4. Nacherben Art. 545 

D. Verschollenheit 
I. Beerbung eines Verschollenen 

1. Erbgang gegen Sicherstellung Art. 546 

2. Aufhebung der Verschollenheit und Rückerstattung Art. 547 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

324 

210 

II. Erbrecht des Verschollenen Art. 548 

III. Verhältnis der beiden Fälle zueinander Art. 549 

IV. Verfahren von Amtes wegen Art. 550 

Sechzehnter Titel: Die Wirkung des Erbganges 

Erster Abschnitt: Die Sicherungsmassregeln 

A. Im Allgemeinen Art. 551 

B. Siegelung der Erbschaft Art. 552 

C. Inventar Art. 553 

D. Erbschaftsverwaltung 
I. Im Allgemeinen Art. 554 

II. Bei unbekannten Erben Art. 555 

E. Eröffnung der letztwilligen Verfügung 
I. Pflicht zur Einlieferung Art. 556 

II. Eröffnung Art. 557 

III. Mitteilung an die Beteiligten Art. 558 

IV. Auslieferung der Erbschaft Art. 559 

Zweiter Abschnitt: Der Erwerb der Erbschaft 

A. Erwerb 
I. Erben Art. 560 

II. … Art. 561 

III. Vermächtnisnehmer 

1. Erwerb Art. 562 

2. Gegenstand Art. 563 

3. Verhältnis von Gläubiger und Vermächtnisnehmer Art. 564 

4. Herabsetzung Art. 565 

B. Ausschlagung 
I. Erklärung 

1. Befugnis Art. 566 

2. Befristung 

a. Im Allgemeinen Art. 567 

b. Bei Inventaraufnahme Art. 568 

3. Übergang der Ausschlagungsbefugnis Art. 569 

4. Form Art. 570 

II. Verwirkung der Ausschlagungsbefugnis Art. 571 

III. Ausschlagung eines Miterben Art. 572 
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IV. Ausschlagung aller nächsten Erben 

1. Im Allgemeinen Art. 573 

2. Befugnis der überlebenden Ehegatten Art. 574 

3. Ausschlagung zugunsten nachfolgender Erben Art. 575 

V. Fristverlängerung Art. 576 

VI. Ausschlagung eines Vermächtnisses Art. 577 

VII. Sicherung für die Gläubiger des Erben Art. 578 

VIII. Haftung im Falle der Ausschlagung Art. 579 

Dritter Abschnitt: Das öffentliche Inventar 

A. Voraussetzung Art. 580 

B. Verfahren 
I. Inventar Art. 581 

II. Rechnungsruf Art. 582 

III. Aufnahme von Amtes wegen Art. 583 

IV. Ergebnis Art. 584 

C. Verhältnis der Erben während des Inventars 
I. Verwaltung Art. 585 

II. Betreibung, Prozesse, Verjährung Art. 586 

D. Wirkung 
I. Frist zur Erklärung Art. 587 

II. Erklärung Art. 588 

III. Folgen der Annahme unter öffentlichem Inventar 

1. Haftung nach Inventar Art. 589 

2. Haftung ausser Inventar Art. 590 

E. Haftung für Bürgschaftsschulden Art. 591 

F. Erwerb durch das Gemeinwesen Art. 592 

Vierter Abschnitt: Die amtliche Liquidation 

A. Voraussetzung 
I. Begehren eines Erben Art. 593 

II. Begehren der Gläubiger des Erblassers Art. 594 

B. Verfahren 
I. Verwaltung Art. 595 

II. Ordentliche Liquidation Art. 596 

III. Konkursamtliche Liquidation Art. 597 

Fünfter Abschnitt: Die Erbschaftsklage 

A. Voraussetzung Art. 598 
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B. Wirkung Art. 599 

C. Verjährung Art. 600 

D. Klage der Vermächtnisnehmer Art. 601 

Siebenzehnter Titel: Die Teilung der Erbschaft 

Erster Abschnitt: Die Gemeinschaft vor der Teilung 

A. Wirkung des Erbganges 
I. Erbengemeinschaft Art. 602 

II. Haftung der Erben Art. 603 

B. Teilungsanspruch Art. 604 

C. Verschiebung der Teilung Art. 605 

D. Anspruch der Hausgenossen Art. 606 

Zweiter Abschnitt: Die Teilungsart 

A. Im Allgemeinen Art. 607 

B. Ordnung der Teilung 
I. Verfügung des Erblassers Art. 608 

II. Mitwirkung der Behörde Art. 609 

C. Durchführung der Teilung 
I. Gleichberechtigung der Erben Art. 610 

II. Bildung von Losen Art. 611 

III. Zuweisung und Verkauf einzelner Sachen Art. 612 

IV. Zuweisung der Wohnung und des Hausrates an den über-
lebenden Ehegatten Art. 612a 

D. Besondere Gegenstände 
I. Zusammengehörende Sachen, Familienschriften Art. 613 

I.bis Landwirtschaftliches Inventar Art. 613a 

II. Forderungen des Erblassers an Erben Art. 614 

III. Verpfändete Erbschaftssachen Art. 615 

 Art. 616 

IV. Grundstücke 

1. Übernahme 

a. Anrechnungswert Art. 617 

b. Schatzungsverfahren Art. 618 

V. Landwirtschaftliche Gewerbe und Grundstücke Art. 619 

 Art. 620–625 
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Dritter Abschnitt: Die Ausgleichung 

A. Ausgleichungspflicht der Erben Art. 626 

B. Ausgleichung bei Wegfallen von Erben Art. 627 

C. Berechnungsart 
I. Einwerfung oder Anrechnung Art. 628 

II. Verhältnis zum Erbanteil Art. 629 

III. Ausgleichungswert Art. 630 

D. Erziehungskosten Art. 631 

E. Gelegenheitsgeschenke Art. 632 

 Art. 633 

Vierter Abschnitt: Abschluss und Wirkung der Teilung 

A. Abschluss des Vertrages 
I. Teilungsvertrag Art. 634 

II. Vertrag über angefallene Erbanteile Art. 635 

III. Verträge vor dem Erbgang Art. 636 

B. Haftung der Miterben unter sich 
I. Gewährleistung Art. 637 

II. Anfechtung der Teilung Art. 638 

C. Haftung gegenüber Dritten 
I. Solidare Haftung Art. 639 

II. Rückgriff auf die Miterben Art. 640 

Vierter Teil: Das Sachenrecht 

Erste Abteilung: Das Eigentum 

Achtzehnter Titel: Allgemeine Bestimmungen 

A. Inhalt des Eigentums 
I. Im Allgemeinen Art. 641 

II. Tiere Art. 641a 

B. Umfang des Eigentums 
I. Bestandteile Art. 642 

II. Natürliche Früchte Art. 643 

III. Zugehör 

1. Umschreibung Art. 644 

2. Ausschluss Art. 645 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

328 

210 

C. Gemeinschaftliches Eigentum 
I. Miteigentum 

1. Verhältnis der Miteigentümer Art. 646 

2. Nutzungs- und Verwaltungsordnung Art. 647 

3. Gewöhnliche Verwaltungshandlungen Art. 647a 

4. Wichtigere Verwaltungshandlungen Art. 647b 

5. Bauliche Massnahmen 

a. Notwendige Art. 647c 

b. Nützliche Art. 647d 

c. Der Verschönerung und Bequemlichkeit dienende Art. 647e 

6. Verfügung über die Sache Art. 648 

7. Tragung der Kosten und Lasten Art. 649 

8. Eintritt des Erwerbers eines Anteils Art. 649a 

9. Ausschluss aus der Gemeinschaft 

a. Miteigentümer Art. 649b 

b. Andere Berechtigte Art. 649c 

10. Aufhebung 

a. Anspruch auf Teilung Art. 650 

b. Art der Teilung Art. 651 

c. Tiere des häuslichen Bereichs Art. 651a 

II. Gesamteigentum 

1. Voraussetzung Art. 652 

2. Wirkung Art. 653 

3. Aufhebung Art. 654 

III. Gemeinschaftliches Eigentum an landwirtschaftlichen 
Gewerben und Grundstücken Art. 654a 

Neunzehnter Titel: Das Grundeigentum 

Erster Abschnitt: Gegenstand, Erwerb und Verlust des 
Grundeigentums 

A. Gegenstand Art. 655 

B. Erwerb 
I. Eintragung Art. 656 

II. Erwerbsarten 

1. Übertragung Art. 657 

2. Aneignung Art. 658 

3. Bildung neuen Landes Art. 659 

4. Bodenverschiebung 

a. im Allgemeinen Art. 660 
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b. dauernde Art. 660a 

c. Neufestsetzung der Grenze Art. 660b 

5. Ersitzung 

a. Ordentliche Ersitzung Art. 661 

b. Ausserordentliche Ersitzung Art. 662 

c. Fristen Art. 663 

6. Herrenlose und öffentliche Sachen Art. 664 

III. Recht auf Eintragung Art. 665 

C. Verlust Art. 666 

Zweiter Abschnitt: Inhalt und Beschränkung des 
Grundeigentums 

A. Inhalt 
I. Umfang Art. 667 

II. Abgrenzung 

1. Art der Abgrenzung Art. 668 

2. Abgrenzungspflicht Art. 669 

3. Miteigentum an Vorrichtungen zur Abgrenzung Art. 670 

III. Bauten auf dem Grundstück 

1. Boden- und Baumaterial 

a. Eigentumsverhältnis Art. 671 

b. Ersatz Art. 672 

c. Zuweisung des Grundeigentums Art. 673 

2. Überragende Bauten Art. 674 

3. Baurecht Art. 675 

4. Leitungen Art. 676 

5. Fahrnisbauten Art. 677 

IV. Einpflanzungen auf dem Grundstück Art. 678 

V. Verantwortlichkeit des Grundeigentümers Art. 679 

B. Beschränkungen 
I. Im Allgemeinen Art. 680 

II. Veräusserungsbeschränkungen; gesetzliche Vorkaufsrechte 

1. Grundsätze Art. 681 

2. Ausübung Art. 681a 

3. Abänderung, Verzicht Art. 681b 

4. Im Miteigentums- und im Baurechtsverhältnis Art. 682 

5. Vorkaufsrecht an landwirtschaftlichen Gewerben und 
Grundstücken Art. 682a 

 Art. 683 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

330 

210 

III. Nachbarrecht 

1. Art der Bewirtschaftung Art. 684 

2. Graben und Bauen 

a. Regel Art. 685 

b. Kantonale Vorschriften Art. 686 

3. Pflanzen 

a. Regel Art. 687 

b. Kantonale Vorschriften Art. 688 

4. Wasserablauf Art. 689 

5. Entwässerungen Art. 690 

6. Durchleitungen 

a. Pflicht zur Duldung Art. 691 

b. Wahrung der Interessen des Belasteten Art. 692 

c. Änderung der Verhältnisse Art. 693 

7. Wegrechte 

a. Notweg Art. 694 

b. Andere Wegrechte Art. 695 

c. Anmerkung im Grundbuch Art. 696 

8. Einfriedung Art. 697 

9. Unterhaltspflicht Art. 698 

IV. Recht auf Zutritt und Abwehr 

1. Zutritt Art. 699 

2. Wegschaffung zugeführter Sachen u. dgl. Art. 700 

3. Abwehr von Gefahr und Schaden Art. 701 

V. Öffentlichrechtliche Beschränkungen 

1. Im Allgemeinen Art. 702 

2. Bodenverbesserungen Art. 703 

C. Rechte an Quellen und Brunnen 
I. Quelleneigentum und Quellenrecht Art. 704 

II. Ableitung von Quellen Art. 705 

III. Abgraben von Quellen 

1. Schadenersatz Art. 706 

2. Wiederherstellung Art. 707 

IV. Quellengemeinschaft Art. 708 

V. Benutzung von Quellen Art. 709 

VI. Notbrunnen Art. 710 

VII. Pflicht zur Abtretung 

1. Des Wassers Art. 711 
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2. Des Bodens Art. 712 

Dritter Abschnitt: Das Stockwerkeigentum 

A. Inhalt und Gegenstand 
I. Inhalt Art. 712a 

II. Gegenstand Art. 712b 

III. Verfügung Art. 712c 

B. Begründung und Untergang 
I. Begründungsakt Art. 712d 

II. Wertquoten Art. 712e 

III. Untergang Art. 712f 

C. Verwaltung und Benutzung 
I. Die anwendbaren Bestimmungen Art. 712g 

II. Gemeinschaftliche Kosten und Lasten 

1. Bestand und Verteilung Art. 712h 

2. Haftung für Beiträge 

a. Gesetzliches Pfandrecht Art. 712i 

b. Retentionsrecht Art. 712k 

III. Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft Art. 712l 

D. Organisation 
I. Versammlung der Stockwerkeigentümer 

1. Zuständigkeit und rechtliche Stellung Art. 712m 

2. Einberufung und Leitung Art. 712n 

3. Ausübung des Stimmrechtes Art. 712o 

4. Beschlussfähigkeit Art. 712p 

II. Der Verwalter 

1. Bestellung Art. 712q 

2. Abberufung Art. 712r 

3. Aufgaben 

a. Ausführung der Bestimmungen und Beschlüsse über die 
Verwaltung und Benutzung Art. 712s 

b. Vertretung nach aussen Art. 712t 

Zwanzigster Titel: Das Fahrniseigentum 

A. Gegenstand Art. 713 

B. Erwerbsarten 
I. Übertragung 

1. Besitzübergang Art. 714 
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2. Eigentumsvorbehalt 

a. Im Allgemeinen Art. 715 

b. Bei Abzahlungsgeschäften Art. 716 

3. Erwerb ohne Besitz Art. 717 

 

II. Aneignung 

1. Herrenlose Sachen Art. 718 

2. Herrenlos werdende Tiere Art. 719 

III. Fund 

1. Bekanntmachung, Nachfrage 

a. Im Allgemeinen Art. 720 

b. Bei Tieren Art. 720a 

2. Aufbewahrung, Versteigerung Art. 721 

3. Eigentumserwerb, Herausgabe Art. 722 

4. Schatz Art. 723 

5. Wissenschaftliche Gegenstände Art. 724 

IV. Zuführung Art. 725 

V. Verarbeitung Art. 726 

VI. Verbindung und Vermischung Art. 727 

VII. Ersitzung Art. 728 

C. Verlust Art. 729 

Zweite Abteilung: Die beschränkten dinglichen 
Rechte 

Einundzwanzigster Titel: Die Dienstbarkeiten und 
Grundlasten 

Erster Abschnitt: Die Grunddienstbarkeiten 

A. Gegenstand Art. 730 

B. Errichtung und Untergang 
I. Errichtung 

1. Eintragung Art. 731 

2. Vertrag Art. 732 

3. Errichtung zu eigenen Lasten Art. 733 

II. Untergang 

1. Im Allgemeinen Art. 734 

2. Vereinigung Art. 735 

3. Ablösung durch das Gericht Art. 736 
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C. Inhalt 
I. Umfang 

1. Im Allgemeinen Art. 737 

2. Nach dem Eintrag Art. 738 

3. Bei verändertem Bedürfnis Art. 739 

4. Nach kantonalem Recht und Ortsgebrauch Art. 740 

II. Last des Unterhaltes Art. 741 

III. Veränderungen der Belastung 

1. Verlegung Art. 742 

2. Teilung 

a. Des berechtigten Grundstückes Art. 743 

b. Des belasteten Grundstückes Art. 744 

Zweiter Abschnitt: Nutzniessung und andere 
Dienstbarkeiten 

A. Nutzniessung 
I. Gegenstand Art. 745 

II. Entstehung 

1. Im Allgemeinen 

2. … Art. 746 

 Art. 747 

III. Untergang 

1. Gründe Art. 748 

2. Dauer Art. 749 

3. Ersatz bei Untergang Art. 750 

4. Rückleistung 

a. Pflicht Art. 751 

b. Verantwortlichkeit Art. 752 

c. Verwendungen Art. 753 

5. Verjährung der Ersatzansprüche Art. 754 

IV. Inhalt 

1. Rechte des Nutzniessers 

a. Im Allgemeinen Art. 755 

b. Natürliche Früchte Art. 756 

c. Zinse Art. 757 

d. Übertragbarkeit Art. 758 

2. Rechte des Eigentümers 

a. Aufsicht Art. 759 

b. Sicherstellung Art. 760 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

334 

210 

c. Sicherstellung bei Schenkung und gesetzlicher Nutznies-
sung Art. 761 

d. Folge der Nichtleistung der Sicherheit Art. 762 

3. Inventarpflicht Art. 763 

4. Lasten 

a. Erhaltung der Sache Art. 764 

b. Unterhalt und Bewirtschaftung Art. 765 

c. Zinspflicht bei Nutzniessung an einem Vermögen Art. 766 

d. Versicherung Art. 767 

V. Besondere Fälle 

1. Grundstücke 

a. Früchte Art. 768 

b. Wirtschaftliche Bestimmung Art. 769 

c. Wald Art. 770 

d. Bergwerke Art. 771 

2. Verbrauchbare und geschätzte Sachen Art. 772 

3. Forderungen 

a. Inhalt Art. 773 

b. Rückzahlungen und Neuanlage Art. 774 

c. Recht auf Abtretung Art. 775 

B. Wohnrecht 
I. Im Allgemeinen Art. 776 

II. Ansprüche des Wohnungsberechtigten Art. 777 

III. Lasten Art. 778 

C. Baurecht 
I. Gegenstand und Aufnahme in das Grundbuch Art. 779 

II. Vertrag Art. 779a 

III. Inhalt und Umfang Art. 779b 

IV. Folgen des Ablaufs der Dauer 

1. Heimfall Art. 779c 

2. Entschädigung Art. 779d 

3. Vereinbarungen Art. 779e 

V. Vorzeitiger Heimfall 

1. Voraussetzungen Art. 779f 

2. Ausübung des Heimfallsrechtes Art. 779g 

3. Andere Anwendungsfälle Art. 779h 

VI. Haftung für den Baurechtszins 

1. Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechts Art. 779i 
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2. Eintragung Art. 779k 

VII. Höchstdauer Art. 779l 

D. Quellenrecht Art. 780 

E. Andere Dienstbarkeiten Art. 781 

Dritter Abschnitt: Die Grundlasten 

A. Gegenstand Art. 782 

B. Errichtung und Untergang 
I. Errichtung 

1. Eintragung und Erwerbsart Art. 783 

2. Öffentlichrechtliche Grundlasten Art. 784 

3. Bei Sicherungszwecken Art. 785 

II. Untergang 

1. Im Allgemeinen Art. 786 

2. Ablösung 

a. Durch den Gläubiger Art. 787 

b. Durch den Schuldner Art. 788 

c. Ablösungsbetrag Art. 789 

3. Verjährung Art. 790 

C. Inhalt 
I. Gläubigerrecht Art. 791 

II. Schuldpflicht Art. 792 

Zweiundzwanzigster Titel: Das Grundpfand 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

A. Voraussetzungen 
I. Arten Art. 793 

II. Gestalt der Forderung 

1. Betrag Art. 794 

2. Zinse Art. 795 

III. Grundstück 

1. Verpfändbarkeit Art. 796 

2. Bestimmtheit 

a. Bei einem Grundstück Art. 797 

b. Bei mehreren Grundstücken Art. 798 

3. Landwirtschaftliche Grundstücke Art. 798a 
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B. Errichtung und Untergang 
I. Errichtung 

1. Eintragung Art. 799 

2. Bei gemeinschaftlichem Eigentum Art. 800 

II. Untergang Art. 801 

III. Grundpfänder bei Güterzusammenlegung 

1. Verlegung der Pfandrechte Art. 802 

2. Kündigung durch den Schuldner Art. 803 

3. Entschädigung in Geld Art. 804 

C. Wirkung 
I. Umfang der Pfandhaft Art. 805 

II. Miet- und Pachtzinse Art. 806 

III. Verjährung Art. 807 

IV. Sicherungsbefugnisse 

1. Massregeln bei Wertverminderung 

a. Untersagung und Selbsthilfe Art. 808 

b. Sicherung, Wiederherstellung, Abzahlung Art. 809 

2. Unverschuldete Wertverminderung Art. 810 

3. Abtrennung kleiner Stücke Art. 811 

V. Weitere Belastung Art. 812 

VI. Pfandstelle 

1. Wirkung der Pfandstellen Art. 813 

2. Pfandstellen untereinander Art. 814 

3. Leere Pfandstellen Art. 815 

VII. Befriedigung aus dem Pfande 

1. Art der Befriedigung Art. 816 

2. Verteilung des Erlöses Art. 817 

3. Umfang der Sicherung Art. 818 

4. Sicherung für erhaltende Auslagen Art. 819 

VIII. Pfandrecht bei Bodenverbesserungen 

1. Vorrang Art. 820 

2. Tilgung der Schuld und des Pfandrechtes Art. 821 

IX. Anspruch auf die Versicherungssumme Art. 822 

X. Vertretung des Gläubigers Art. 823 

Zweiter Abschnitt: Die Grundpfandverschreibung 

A. Zweck und Gestalt Art. 824 

B. Errichtung und Untergang 
I. Errichtung Art. 825 
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II. Untergang 

1. Recht auf Löschung Art. 826 

2. Stellung des Eigentümers Art. 827 

3. Einseitige Ablösung 

a. Voraussetzung und Geltendmachung Art. 828 

b. Öffentliche Versteigerung Art. 829 

c. Amtliche Schätzung Art. 830 

4. Kündigung Art. 831 

C. Wirkung 
I. Eigentum und Schuldnerschaft 

1. Veräusserung Art. 832 

2. Zerstückelung Art. 833 

3. Anzeige der Schuldübernahme Art. 834 

II. Übertragung der Forderung Art. 835 

D. Gesetzliches Grundpfandrecht 
I. Ohne Eintragung Art. 836 

II. Mit Eintragung 

1. Fälle Art. 837 

2. Verkäufer, Miterben und Gemeinder Art. 838 

3. Handwerker und Unternehmer 

a. Eintragung Art. 839 

b. Rang Art. 840 

c. Vorrecht Art. 841 

Dritter Abschnitt: Schuldbrief und Gült 

A. Schuldbrief 
I. Zweck und Gestalt Art. 842 

II. Schätzung Art. 843 

III. Kündigung Art. 844 

IV. Stellung des Eigentümers Art. 845 

V. Veräusserung, Zerstückelung Art. 846 

B. Gült 
I. Zweck und Gestalt Art. 847 

II. Belastungsgrenze Art. 848 

III. Haftung des Staates Art. 849 

IV. Ablösbarkeit Art. 850 

V. Schuldpflicht und Eigentum Art. 851 

VI. Zerstückelung Art. 852 

VII. Kantonale und Erbengülten Art. 853 



Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

338 

210 

C. Gemeinsame Bestimmungen 
I. Errichtung 

1. Gestalt der Forderung Art. 854 

2. Verhältnis zur ursprünglichen Forderung Art. 855 

3. Eintrag und Pfandtitel 

a. Notwendigkeit des Pfandtitels Art. 856 

b. Ausfertigung des Pfandtitels Art. 857 

c. Form des Pfandtitels Art. 858 

4. Bezeichnung des Gläubigers 

a. Bei der Ausfertigung Art. 859 

b. Mit Stellvertretung Art. 860 

5. Zahlungsort Art. 861 

6. Zahlung nach Übertragung der Forderung Art. 862 

II. Untergang 

1. Wegfall des Gläubigers Art. 863 

2. Löschung Art. 864 

III. Rechte des Gläubigers 

1. Schutz des guten Glaubens 

a. Auf Grund des Eintrages Art. 865 

b. Auf Grund des Pfandtitels Art. 866 

c. Verhältnis des Titels zum Eintrag Art. 867 

2. Geltendmachung Art. 868 

3. Übertragung Art. 869 

IV. Kraftloserklärung 

1. Bei Verlust Art. 870 

2. Aufrufung des Gläubigers Art. 871 

V. Einreden des Schuldners Art. 872 

VI. Herausgabe des Pfandtitels bei Zahlung Art. 873 

VII. Änderungen im Rechtsverhältnis Art. 874 

Vierter Abschnitt: Ausgabe von Anleihenstiteln mit 
Grundpfandrecht 

A. Obligationen für Anleihen mit Pfandrecht Art. 875 

B. Ausgabe von Schuldbriefen und Gülten in Serien 
I. Im Allgemeinen Art. 876 

II. Gestalt Art. 877 

III. Amortisation Art. 878 

IV. Eintragung Art. 879 
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V. Wirkung 

1. Ausgabestelle Art. 880 

2. Rückzahlung 

a. Tilgungsplan Art. 881 

b. Aufsicht Art. 882 

c. Verwendung der Rückzahlungen Art. 883 

Dreiundzwanzigster Titel: Das Fahrnispfand 

Erster Abschnitt: Faustpfand und Retentionsrecht 

A. Faustpfand 
I. Bestellung 

1. Besitz des Gläubigers Art. 884 

2. Viehverpfändung Art. 885 

3. Nachverpfändung Art. 886 

4. Verpfändung durch den Pfandgläubiger Art. 887 

II. Untergang 

1. Besitzesverlust Art. 888 

2. Rückgabepflicht Art. 889 

3. Haftung des Gläubigers Art. 890 

III. Wirkung 

1. Rechte des Gläubigers Art. 891 

2. Umfang der Pfandhaft Art. 892 

3. Rang der Pfandrechte Art. 893 

4. Verfallsvertrag Art. 894 

B. Retentionsrecht 
I. Voraussetzungen Art. 895 

II. Ausnahmen Art. 896 

III. Bei Zahlungsunfähigkeit Art. 897 

IV. Wirkung Art. 898 

Zweiter Abschnitt: Das Pfandrecht an Forderungen und 
andern Rechten 

A. Im Allgemeinen Art. 899 

B. Errichtung 
I. Bei Forderungen mit oder ohne Schuldschein Art. 900 

II. Bei Wertpapieren Art. 901 

III. Bei Warenpapieren Art. 902 

IV. Nachverpfändung Art. 903 
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C. Wirkung 
I. Umfang der Pfandhaft Art. 904 

II. Vertretung verpfändeter Aktien und Stammanteile von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung Art. 905 

III. Verwaltung und Abzahlung Art. 906 

Dritter Abschnitt: Das Versatzpfand 

A. Versatzanstalt 
I. Erteilung der Gewerbebefugnis Art. 907 

II. Dauer Art. 908 

B. Versatzpfandrecht 
I. Errichtung Art. 909 

II. Wirkung 

1. Verkauf des Pfandes Art. 910 

2. Recht auf den Überschuss Art. 911 

III. Auslösung des Pfandes 

1. Recht auf Auslösung Art. 912 

2. Rechte der Anstalt Art. 913 

C. Kauf auf Rückkauf Art. 914 

D. Ordnung des Gewerbes Art. 915 

Vierter Abschnitt: Die Pfandbriefe 
 Art. 916–918 

Dritte Abteilung: Besitz und Grundbuch 

Vierundzwanzigster Titel: Der Besitz 

A. Begriff und Arten 
I. Begriff Art. 919 

II. Selbständiger und unselbständiger Besitz Art. 920 

III. Vorübergehende Unterbrechung Art. 921 

B. Übertragung 
I. Unter Anwesenden Art. 922 

II. Unter Abwesenden Art. 923 

III. Ohne Übergabe Art. 924 

IV. Bei Warenpapieren Art. 925 

C. Bedeutung 
I. Besitzesschutz 

1. Abwehr von Angriffen Art. 926 

2. Klage aus Besitzesentziehung Art. 927 
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3. Klage aus Besitzesstörung Art. 928 

4. Zulässigkeit und Verjährung der Klage Art. 929 

II. Rechtsschutz 

1. Vermutung des Eigentums Art. 930 

2. Vermutung bei unselbständigem Besitz Art. 931 

3. Klage gegen den Besitzer Art. 932 

4. Verfügungs- und Rückforderungsrecht 

a. Bei anvertrauten Sachen Art. 933 

b. Bei abhanden gekommenen Sachen Art. 934 

c. Bei Geld- und Inhaberpapieren Art. 935 

d. Bei bösem Glauben Art. 936 

5. Vermutung bei Grundstücken Art. 937 

III. Verantwortlichkeit 

1. Gutgläubiger Besitzer 

a. Nutzung Art. 938 

b. Ersatzforderungen Art. 939 

2. Bösgläubiger Besitzer Art. 940 

IV. Ersitzung Art. 941 

Fünfundzwanzigster Titel: Das Grundbuch 

A. Einrichtung 
I. Bestand 

1. Im Allgemeinen Art. 942 

2. Aufnahme 

a. Gegenstand Art. 943 

b. Ausnahmen Art. 944 

3. Bücher 

a. Hauptbuch Art. 945 

b. Grundbuchblatt Art. 946 

c. Kollektivblätter Art. 947 

d. Tagebuch, Belege Art. 948 

4. Verordnungen 

a. Im Allgemeinen Art. 949 

b. Bei Führung des Grundbuchs mittels Informatik Art. 949a 

5. Amtliche Vermessung Art. 950 

II. Grundbuchführung 

1. Kreise 

a. Zugehörigkeit Art. 951 

b. Grundstücke in mehreren Kreisen Art. 952 
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2. Grundbuchämter Art. 953 

3. Gebühren Art. 954 

III. Grundbuchbeamte 

1. Haftbarkeit Art. 955 

2. Aufsicht Art. 956 

3. Disziplinarmassnahmen Art. 957 

B. Eintragung 
I. Grundbucheinträge 

1. Eigentum und dingliche Rechte Art. 958 

2. Vormerkungen 

a. Persönliche Rechte Art. 959 

b. Verfügungsbeschränkungen Art. 960 

c. Vorläufige Eintragung Art. 961 

d. Eintragung nachgehender Rechte Art. 961a 

II. Öffentlichrechtliche Beschränkungen Art. 962 

III. Voraussetzung der Eintragung 

1. Anmeldungen 

a. Bei Eintragungen Art. 963 

b. Bei Löschungen Art. 964 

2. Ausweise 

a. Gültiger Ausweis Art. 965 

b. Ergänzung des Ausweises Art. 966 

IV. Art der Eintragung 

1. Im Allgemeinen Art. 967 

2. Bei Dienstbarkeiten Art. 968 

V. Anzeigepflicht Art. 969 

C. Öffentlichkeit des Grundbuchs 
I. Auskunftserteilung und Einsichtnahme Art. 970 

II. Veröffentlichungen Art. 970a 

D. Wirkung 
I. Bedeutung der Nichteintragung Art. 971 

II. Bedeutung der Eintragung 

1. Im Allgemeinen Art. 972 

2. Gegenüber gutgläubigen Dritten Art. 973 

3. Gegenüber bösgläubigen Dritten Art. 974 

E. Aufhebung und Veränderung der Einträge 
I. Bei ungerechtfertigtem Eintrag Art. 975 

II. Bei Untergang des eingetragenen Rechts Art. 976 
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III. Berichtigungen Art. 977 

Schlusstitel: Anwendungs- und Einführungs-
bestimmungen 

Erster Abschnitt: Die Anwendung bisherigen und 
neuen Rechts 

A. Allgemeine Bestimmungen 
I. Regel der Nichtrückwirkung Art. 1 

II. Rückwirkung 

1. Öffentliche Ordnung und Sittlichkeit Art. 2 

2. Inhalt der Rechtsverhältnisse kraft Gesetzes Art. 3 

3. Nicht erworbene Rechte Art. 4 

B. Personenrecht 
I. Handlungsfähigkeit Art. 5 

II. Verschollenheit Art. 6 

IIa. Zentrale Datenbank im Zivilstandswesen Art. 6a 

III. Juristische Personen 

1. Im Allgemeinen Art. 6b 

2. Buchführung und Revisionsstelle Art. 6c 

C. Familienrecht 
I. Eheschliessung Art. 7 

Ibis. Scheidung 

1. Grundsatz Art. 7a 

2. Rechtshängige Scheidungsprozesse Art. 7b 

3. Trennungsfrist bei rechtshängigen Scheidungsprozessen Art. 7c 

Iter. Wirkungen der Ehe im Allgemeinen 

1. Grundsatz Art. 8 

2. Name Art. 8a 

3. Bürgerrecht Art. 8b 

II. Güterrecht der vor 1. Januar 1912 geschlossenen Ehen Art. 9 

IIbis. Güterrecht der nach 1. Januar 1912 geschlossenen Ehen 

1. Im Allgemeinen Art. 9a 

2. Wechsel von der Güterverbindung zur Errungenschafts-
beteiligung 

a. Änderung der Vermögensmassen Art. 9b 

b. Vorrecht Art. 9c 

c. Güterrechtliche Auseinandersetzung unter dem neuen 
Recht Art. 9d 
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3. Beibehaltung der Güterverbindung Art. 9e 

4. Beibehaltung der gesetzlichen oder gerichtlichen Güter-
trennung Art. 9f  

5. Ehevertrag 

a. Im Allgemeinen Art. 10 

b. Rechtskraft gegenüber Dritten Art. 10a 

c. Unterstellung unter das neue Recht Art. 10b 

d. Vertragliche Gütertrennung nach bisherigem Recht Art. 10c 

e. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Rechts abge-
schlossene Eheverträge Art. 10d  

f. Güterrechtsregister Art. 10e 

6. Tilgung von Schulden bei der güterrechtlichen Auseinan-
dersetzung Art. 11 

7. Schutz der Gläubiger Art. 11a 

III. Das Kindesverhältnis im Allgemeinen Art. 12 

IIIbis. Adoption 

1. Fortdauer des bisherigen Rechts Art. 12a 

2. Unterstellung unter das neue Recht Art. 12b 

3. Adoption mündiger oder entmündigter Personen Art. 12c 

4. Adoptionsvermittlung Art. 12cbis 

IIIter. Anfechtung der Ehelicherklärung Art. 12d 

IV. Vaterschaftsklage 

1. Hängige Klagen Art. 13 

2. Neue Klagen Art. 13a 

IVbis. Frist für die Feststellung und die Anfechtung des 
Kindesverhältnisses Art. 13b 

IVter. Unterhaltsbeiträge Art. 13c 

V. Vormundschaft Art. 14 

VI. Fürsorgerische Freiheitsentziehung Art. 14a 

D. Erbrecht 
I. Erbe und Erbgang Art. 15 

II. Verfügungen von Todes wegen Art. 16 

E. Sachenrecht 
I. Dingliche Rechte im Allgemeinen Art. 17 

II. Anspruch auf Eintragung im Grundbuch Art. 18 

III. Ersitzung Art. 19 

IV. Besondere Eigentumsrechte 

1. Bäume auf fremdem Boden Art. 20 
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2. Stockwerkeigentum 

a. Ursprüngliches Art. 20bis 

b. Umgewandeltes Art. 20ter 

c. Bereinigung der Grundbücher Art. 20quater 

V. Grunddienstbarkeiten Art. 21 

VI. Grundpfandrechte 

1. Anerkennung der bestehenden Pfandtitel Art. 22 

2. Errichtung von Pfandrechten Art. 23 

3. Tilgung von Titeln Art. 24 

4. Umfang der Pfandhaft Art. 25 

5. Rechte und Pflichten aus dem Grundpfand 

a. Im Allgemeinen Art. 26 

b. Sicherungsrechte Art. 27 

c. Kündigung, Übertragung Art. 28 

6. Rang Art. 29 

7. Pfandstelle Art. 30 

8. Einschränkung nach dem Schätzungswert 

a. Im Allgemeinen Art. 31 

b. Fortdauer des bisherigen Rechtes Art. 32 

9. Gleichstellung bisheriger Pfandarten mit solchen des 
neuen Rechtes Art. 33 

VII. Fahrnispfandrechte 

1. Formvorschriften Art. 34 

2. Wirkung Art. 35 

VIII. Retentionsrecht Art. 36 

IX. Besitz Art. 37 

X. Grundbuch 

1. Anlegung des Grundbuches Art. 38 

2. Amtliche Vermessung 

a. Aufgehoben Art. 39 

b. Verhältnis zum Grundbuch Art. 40 

c. Zeit der Durchführung Art. 41 

Aufgehoben Art. 42 

3. Eintragung der dinglichen Rechte 

a. Verfahren Art. 43 

b. Folge der Nichteintragung Art. 44 

4. Behandlung aufgehobener Rechte Art. 45 

5. Verschiebung der Einführung des Grundbuches Art. 46 

6. Einführung des Sachenrechtes vor dem Grundbuch Art. 47 
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7. Wirkung kantonaler Formen Art. 48 

F. Verjährung Art. 49 

G. Vertragsformen Art. 50 

Zweiter Abschnitt: Einführungs- und  
Übergangsbestimmungen 

A. Aufhebung des kantonalen Zivilrechtes Art. 51 

B. Ergänzende kantonale Anordnungen 
I. Recht und Pflicht der Kantone Art. 52 

II. Ersatzverordnungen des Bundes Art. 53 

C. Bezeichnung der zuständigen Behörden Art. 54 

D. Öffentliche Beurkundung Art. 55 

E. Wasserrechtsverleihungen 

F.–H. Art. 56 

 Art. 57 

J. Schuldbetreibung und Konkurs Art. 58 

K. Anwendung schweizerischen und fremden Rechtes Art. 59 

L. Aufhebung von Bundeszivilrecht Art. 60 

M. Schlussbestimmung Art. 61 

Wortlaut der früheren Bestimmungen des sechsten 
Titels 

Sechster Titel: Das Güterrecht der Ehegatten 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

A. Ordentlicher Güterstand Art. 178 

B. Güterstand des Ehevertrages 
I. Inhalt des Vertrages Art. 179 

II. Vertragsfähigkeit Art. 180 

III. Form des Vertrages Art. 181 

C. Ausserordentlicher Güterstand 
I. Gesetzliche Gütertrennung Art. 182 

II. Gerichtliche Gütertrennung 

1. Auf Begehren der Ehefrau Art. 183 

2. Auf Begehren des Ehemannes Art. 184 

3. Auf Begehren der Gläubiger Art. 185 

III. Beginn der Gütertrennung Art. 186 
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IV. Aufhebung der Gütertrennung Art. 187 

D. Wechsel des Güterstandes 
I. Haftung Art. 188 

II. Auseinandersetzung bei Eintritt der Gütertrennung Art. 189 

E. Sondergut 
I. Entstehung 

1. Im Allgemeinen Art. 190 

2. Kraft Gesetzes Art. 191 

II. Wirkung Art. 192 

III. Beweislast Art. 193 

Zweiter Abschnitt: Die Güterverbindung 

A. Eigentumsverhältnisse 
I. Eheliches Vermögen Art. 194 

II. Eigentum von Mann und Frau Art. 195 

III. Beweis Art. 196 

IV. Inventar 

1. Errichtung und Beweiskraft Art. 197 

2. Bedeutung der Schätzung Art. 198 

V. Eigentum des Ehemannes am Frauengut Art. 199 

B. Verwaltung, Nutzung, Verfügungsbefugnis 
I. Verwaltung Art. 200 

II. Nutzung Art. 201 

III. Verfügungsbefugnis 

1. Des Ehemannes Art. 202 

2. Der Ehefrau 

a. Im Allgemeinen Art. 203 

b. Ausschlagung von Erbschaften Art. 204 

C. Sicherung der Ehefrau Art. 205 

D. Haftung 
I. Haftung des Ehemannes Art. 206 

II. Haftung der Ehefrau 

1. Mit dem ganzen Vermögen Art. 207 

2. Mit dem Sondergut Art. 208 

E. Ersatzforderungen 
I. Fälligkeit Art. 209 

II. Konkurs des Ehemannes und Pfändung 

1. Anspruch der Ehefrau Art. 210 
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2. Vorrecht Art. 211 

F. Auflösung des ehelichen Vermögens 
I. Tod der Ehefrau Art. 212 

II. Tod des Ehemannes Art. 213 

III. Vor- und Rückschlag Art. 214 

Dritter Abschnitt: Die Gütergemeinschaft 

A. Allgemeine Gütergemeinschaft 
I. Eheliches Vermögen Art. 215 

II. Verwaltung und Verfügungsbefugnis 

1. Verwaltung Art. 216 

2. Verfügungsbefugnis 

a. Verfügung über Gesamtgut Art. 217 

b. Ausschlagung von Erbschaften Art. 218 

III. Haftung 

1. Schulden des Ehemannes Art. 219 

2. Schulden der Ehefrau 

a. Der Ehefrau und des Gesamtgutes Art. 220 

b. Sondergutsschulden Art. 221 

3. Zwangsvollstreckung Art. 222 

IV. Ersatzforderungen 

1. Im Allgemeinen Art. 223 

2. Frauengutsforderung Art. 224 

V. Auflösung des ehelichen Vermögens 

1. Grösse der Anteile 

a. Nach Gesetz Art. 225 

b. Nach Vertrag Art. 226 

2. Haftung des Überlebenden Art. 227 

3. Anrechnung Art. 228 

B. Fortgesetzte Gütergemeinschaft 
I. Voraussetzung Art. 229 

II. Umfang Art. 230 

III. Verwaltung und Vertretung Art. 231 

IV. Aufhebung 

1. Durch Erklärung Art. 232 

2. Von Gesetzes wegen Art. 233 

3. Durch Urteil Art. 234 

4. Durch Heirat oder Tod eines Kindes Art. 235 

5. Teilungsart Art. 236 
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C. Beschränkte Gütergemeinschaft 
I. Mit Gütertrennung Art. 237 

II. Mit Güterverbindung Art. 238 

III. Errungenschaftsgemeinschaft 

1. Umfang Art. 239 

2. Beteiligung am Vor- und Rückschlag Art. 240 

Vierter Abschnitt: Die Gütertrennung 

A. Ausdehnung Art. 241 

B. Eigentum, Verwaltung und Nutzung Art. 242 

C. Haftung 
I. Im Allgemeinen Art. 243 

II. Konkurs des Ehemannes und Pfändung Art. 244 

D. Einkünfte und Erwerb Art. 245 

E. Tragung der ehelichen Lasten Art. 246 

F. Ehesteuer Art. 247 

Fünfter Abschnitt: Das Güterrechtsregister 

A. Rechtskraft Art. 248 

B. Eintragung 
I. Gegenstand Art. 249 

II. Ort der Eintragung Art. 250 

C. Registerführung Art. 251 
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1 

Verordnung 
über die Wohneigentumsförderung 
mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
(WEFV) 

vom 3. Oktober 1994 (Stand am 1. Januar 2008) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 30c Absatz 7, 30f und 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes  
vom 25. Juni 19821 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge (BVG) 
sowie Artikel 331d Absatz 7 des Obligationenrechts (OR)2, 

verordnet: 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Zulässige Verwendungszwecke 

1 Die Mittel der beruflichen Vorsorge dürfen verwendet werden für: 

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum; 

b. Beteiligungen am Wohneigentum; 

c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen. 

2 Die versicherte Person darf die Mittel der beruflichen Vorsorge gleichzeitig nur für 
ein Objekt verwenden. 

Art. 2 Wohneigentum 

1 Zulässige Objekte des Wohneigentums sind: 

a. die Wohnung; 

b. das Einfamilienhaus. 

2 Zulässige Formen des Wohneigentums sind: 

a. das Eigentum; 

b. das Miteigentum, namentlich das Stockwerkeigentum; 

  

 AS 1994 2379 
1 SR 831.40 
2 SR 220 
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c.3 das Eigentum der versicherten Person mit ihrem Ehegatten oder mit der ein-
getragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner zu gesamter Hand; 

d. das selbständige und dauernde Baurecht. 

Art. 3 Beteiligungen 

Zulässige Beteiligungen sind: 

a. der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft; 

b. der Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft; 

c. die Gewährung von partiarischen Darlehen an einen gemeinnützigen Wohn-
bauträger. 

Art. 4 Eigenbedarf 

1 Als Eigenbedarf gilt die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz 
oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. 

2 Wenn die versicherte Person nachweist, dass die Nutzung vorübergehend nicht 
möglich ist, so ist die Vermietung während dieser Zeit zulässig. 

2. Kapitel: Modalitäten 

1. Abschnitt: Vorbezug 

Art. 5 Mindestbetrag und Begrenzung 

1 Der Mindestbetrag für den Vorbezug beträgt 20 000 Franken. 

2 Dieser Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von Anteilscheinen an Wohnbau-
genossenschaften und von ähnlichen Beteiligungen sowie für Ansprüche gegenüber 
Freizügigkeitseinrichtungen. 

3 Ein Vorbezug kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden. 

4 Hat die versicherte Person das Alter 50 überschritten, darf sie höchstens den grös-
seren der beiden nachfolgenden Beträge beziehen: 

a. den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizügigkeitsleistung, erhöht um 
die nach dem Alter 50 vorgenommenen Rückzahlungen und vermindert um 
den Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder Pfandverwertungen nach 
dem Alter 50 für das Wohneigentum eingesetzt worden ist. 

b. die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt 
des Vorbezugs und der für das Wohneigentum in diesem Zeitpunkt bereits 
eingesetzten Freizügigkeitsleistung. 

  

3 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des  
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 
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Art. 6 Auszahlung 

1 Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug spätestens nach sechs Monaten aus, 
nachdem die versicherte Person ihren Anspruch geltend gemacht hat.4 

2 Die Vorsorgeeinrichtung zahlt den Vorbezug gegen Vorweis der entsprechenden 
Belege und im Einverständnis der versicherten Person direkt an den Verkäufer, 
Ersteller, Darlehensgeber oder an die nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b Berech-
tigten aus. 

3 Absatz 2 gilt sinngemäss für die Auszahlung aufgrund einer Verwertung der ver-
pfändeten Freizügigkeitsleistung. 

4 Ist eine Auszahlung innerhalb von sechs Monaten aus Liquiditätsgründen nicht 
möglich oder zumutbar, so erstellt die Vorsorgeeinrichtung eine Prioritätenordnung, 
die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. 

5–6 ...5 

Art. 6a6 Beschränkung der Auszahlung bei Unterdeckung 

1 Sofern das Reglement dies vorsieht, kann die Vorsorgeeinrichtung bei Unter-
deckung die Auszahlung des Vorbezugs zeitlich und betragsmässig einschränken 
oder ganz verweigern, wenn der Vorbezug der Rückzahlung von Hypothekar-
darlehen dient. 

2 Die Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung ist nur für die Dauer der 
Unterdeckung möglich. Die Vorsorgeeinrichtung muss die versicherte Person, wel-
cher die Auszahlung eingeschränkt oder verweigert wird, über die Dauer und das 
Ausmass der Massnahme informieren. 

Art. 7 Rückzahlung 

1 Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt 20 000 Franken. 

2 Ist der ausstehende Vorbezug kleiner als der Mindestbetrag, so ist die Rückzahlung 
in einem einzigen Betrag zu leisten. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung hat der versicherten Person die Rückzahlung des Vor-
bezugs auf dem von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebenen For-
mular zu bescheinigen. 

  

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4643). 

5 Eingefügt durch Ziff. III der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Aufgehoben durch 
Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). 

6 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4643). 
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2. Abschnitt: Verpfändung 

Art. 8 Begrenzung 

1 Der Anspruch auf Verpfändung eines Betrages maximal in der Höhe der Frei-
zügigkeitsleistung ist für eine versicherte Person vor dem Alter 50 auf die Freizügig-
keitsleistung im Zeitpunkt der Pfandverwertung begrenzt. 

2 Der Anspruch auf Verpfändung der Freizügigkeitsleistung einer versicherten Per-
son, die das Alter 50 überschritten hat, richtet sich sinngemäss nach Artikel 5 
Absatz 4. 

Art. 9 Zustimmung des Pfandgläubigers 

1 Die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers ist, soweit die Pfandsumme 
betroffen ist, erforderlich für: 

a. die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; 

b. die Auszahlung der Vorsorgeleistung; 

c.7 die Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung infolge Scheidung 
oder gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft auf eine Vor-
sorgeeinrichtung des anderen Ehegatten oder der anderen eingetragenen 
Partnerin oder des anderen eingetragenen Partners (Art. 22 und 22d des Frei-
zügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19938). 

2 Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, so hat die Vorsorgeeinrichtung 
den entsprechenden Betrag sicherzustellen. 

3 Wechselt die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung, so muss die bisherige 
Vorsorgeeinrichtung dem Pfandgläubiger mitteilen, an wen und in welchem Umfang 
die Freizügigkeitsleistung übertragen wird. 

3. Abschnitt: Nachweis und Information 

Art. 10 Nachweis 

Macht die versicherte Person ihren Anspruch auf Vorbezug oder Verpfändung gel-
tend, so hat sie gegenüber der Vorsorgeeinrichtung den Nachweis zu erbringen, dass 
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

  

7 Fassung gemäss Ziff. I 1 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des  
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

8 SR 831.42 
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Art. 11 Information der versicherten Person 

Die Vorsorgeeinrichtung informiert die versicherte Person bei einem Vorbezug, bei 
einer Verpfändung oder auf ihr schriftliches Gesuch hin über: 

a. das ihr für das Wohneigentum zur Verfügung stehende Vorsorgekapital; 

b. die mit einem Vorbezug oder mit einer Pfandverwertung verbundene Leis-
tungskürzung; 

c. die Möglichkeit zur Schliessung einer durch den Vorbezug oder durch die 
Pfandverwertung entstehenden Lücke im Vorsorgeschutz für Invalidität oder 
Tod; 

d. die Steuerpflicht bei Vorbezug oder bei Pfandverwertung; 

e. den bei Rückzahlung des Vorbezugs oder den bei Rückzahlung nach einer 
vorgängig erfolgten Pfandverwertung bestehenden Anspruch auf Rückerstat-
tung der bezahlten Steuern sowie über die zu beachtende Frist. 

Art. 12 Mitteilungspflicht der bisherigen Vorsorgeeinrichtung 

Die bisherige Vorsorgeeinrichtung hat der neuen Vorsorgeeinrichtung unaufgefor-
dert mitzuteilen, ob und in welchem Umfang die Freizügigkeits- oder die Vorsorge-
leistung verpfändet ist oder Mittel vorbezogen wurden. 

3. Kapitel: Steuerliche Bestimmungen 

Art. 13 Meldepflichten 

1 Die Vorsorgeeinrichtung hat den Vorbezug oder die Pfandverwertung der Frei-
zügigkeitsleistung sowie die Rückzahlung an die Vorsorgeeinrichtung der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung innerhalb von 30 Tagen auf dem dafür vorgesehenen For-
mular zu melden. 

2 Die Eidgenössische Steuerverwaltung führt Buch über die gemeldeten Vorbezüge 
und Pfandverwertungen sowie über die Rückzahlungen der Vorbezüge. 

3 Sie bestätigt der versicherten Person auf deren schriftliches Ersuchen hin die Höhe 
der ausstehenden Vorbezüge und weist sie auf die für die Rückerstattung der bezahl-
ten Steuern zuständige Behörde hin. 
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Art. 14 Steuerliche Behandlung 

1 ...9 

2 Bei Rückzahlung des Vorbezugs wird der bezahlte Steuerbetrag ohne Zins zurück-
erstattet. Liegen mehrere Vorbezüge vor, so erfolgt bei deren Rückzahlung die 
Rückerstattung der bezahlten Steuern in der Reihenfolge der ausbezahlten Vor-
bezüge. Die gleiche Reihenfolge gilt, wenn mehrere Kantone betroffen sind. 

3 Für die Rückerstattung des Steuerbetrages ist ein schriftliches Gesuch an diejenige 
Behörde zu richten, die ihn erhoben hat. Der Gesuchsteller hat eine Bescheinigung 
einzureichen über: 

a. die Rückzahlung; 

b. das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital; 

c. den für den Bund, den Kanton und die Gemeinde aufgrund eines Vorbezugs 
oder einer Pfandverwertung bezahlten Steuerbetrag. 

4. Kapitel: Besondere Bestimmungen 

Art. 15 Berechnung des Verkaufserlöses 

Für die Berechnung des Verkaufserlöses nach Artikel 30d Absatz 5 BVG werden die 
innerhalb von zwei Jahren vor dem Verkauf des Wohneigentums eingegangenen 
Darlehensverpflichtungen nicht berücksichtigt, es sei denn, die versicherte Person 
weise nach, dass diese zur Finanzierung ihres Wohneigentums notwendig gewesen 
sind. 

Art. 16 Beteiligung an Wohnbaugenossenschaften und an ähnlichen Formen 

1 Das Reglement der Wohnbaugenossenschaft muss vorsehen, dass die von der ver-
sicherten Person für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten Vorsorgegelder 
bei Austritt aus der Genossenschaft entweder einer anderen Wohnbaugenossenschaft 
oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die versicherte Person eine Wohnung 
selbst benutzt, oder einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge überwiesen werden. 

2 Absatz 1 gilt sinngemäss für Beteiligungen nach Artikel 3 Buchstaben b und c. 

3 Anteilscheine und ähnliche Beteiligungspapiere sind bis zur Rückzahlung oder bis 
zum Eintritt des Vorsorgefalles oder der Barauszahlung bei der betreffenden Vor-
sorgeeinrichtung zu hinterlegen. 

Art. 17 Kosten der Zusatzversicherung 

Die Kosten der Zusatzversicherung nach Artikel 30c Absatz 4 BVG und Arti-
kel 331e Absatz 4 OR trägt die versicherte Person. 

  

9 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 der V vom 10. Juni 2005, mit Wirkung seit  
1. Jan. 2006 (AS 2005 4279). 
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5. Kapitel: Schlussbestimmungen 

Art. 1810 

Art. 19 Aufhebung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 7. Mai 198611 über die Wohneigentumsförderung mit den 
Mitteln der beruflichen Altersvorsorge wird aufgehoben. 

Art. 20 Änderung bisherigen Rechts 

Die Verordnung vom 13. November 198512 über die steuerliche Abzugsberechti-
gung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) wird wie folgt geändert: 

Art. 3 Abs. 3–5 

... 

Art. 4 Abs. 1 und 2 

... 

Art. 21 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 27. Oktober 200413 

Für Gesuche um einen Vorbezug, die vor dem 1. Januar 2005 eingereicht wurden, 
gelten bezüglich der Einschränkung oder Verweigerung der Auszahlung bei Unter-
deckung die Bestimmungen des bisherigen Rechts. 

  

10 Aufgehoben durch Ziff. IV 47 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 

11 [AS 1986 864] 
12 SR 831.461.3. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten Erlass. 
13 AS 2004 4643 Anhang Ziff. 2 
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1 

Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz 

(WEG)1 

vom 4. Oktober 1974 (Stand am 1. August 2008) 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf Artikel 34sexies der Bundesverfassung2,3  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 17. September 19734, 

beschliesst: 

Einleitung 

Art. 1 Zweck 

1 Das Gesetz bezweckt, die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau sowie 
den Bau von Wohnungen zu fördern, die Wohnkosten, vorab die Mietzinse, zu ver-
billigen und den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum zu erleichtern. 

2 Bei der Durchführung dieser Aufgaben arbeitet der Bund mit den interessierten 
Organisationen zusammen. 

3 Die Zuständigkeit der Kantone zur Ergänzung der Massnahmen des Bundes bleibt 
vorbehalten. 

Art. 2 Begriffe 

1 Wohnungen sind Räume, die für die dauernde Unterkunft von Personen geeignet 
und bestimmt sind. 

2 Eigentumswohnungen und Eigenheime gelten als Wohnungen im Sinne dieses 
Gesetzes. 

3 Zweit- und Ferienwohnungen fallen nicht unter das Gesetz. 

4 Auf Heime findet das Gesetz nur Anwendung, soweit es die Erschliessung und 
Sicherung von Land für den Wohnungsbau sowie die Wohnungsmarktforschung, 
Bauforschung und Baurationalisierung betrifft. 

  

 AS 1975 498 
1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 15. März 2000  

(AS 2000 618 619; BBl 1999 3330). 
2 [AS 1972 1481]. Der genannten Bestimmung entspricht heute Art. 108 der BV vom 

18. April 1999 (SR 101).  
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 15. März 2000  

(AS 2000 618 619; BBl 1999 3330). 
4 BBl 1973 II 679 
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1. Teil: Förderung des Wohnungsbaus im allgemeinen 

1. Titel: Erschliessung und Sicherung von Land für den Wohnungsbau 

Art. 3 Verhältnis zur Raumplanung und zum Umweltschutz 

Der Bund fördert die Erschliessung von Bauland nach Massgabe der Raumplanung 
und des Umweltschutzes. Er trifft nach den folgenden Bestimmungen zusätzliche 
Massnahmen zur Förderung und Sicherstellung der Erschliessung sowie zur 
Beschaffung von Land für den Wohnungsbau und kann hierfür besondere Hilfe leis-
ten.5 

1. Kapitel: Erschliessungsrecht 

1. Abschnitt: Allgemeines 

Art. 4 Begriff 

1 Unter Groberschliessung wird die Versorgung eines zu überbauenden Gebiets mit 
den Hauptsträngen der Erschliessungsanlagen verstanden, namentlich Wasser-, 
Energieversorgungs- und Abwasserleitungen sowie Strassen und Wege, die unmit-
telbar dem zu erschliessenden Gebiet dienen. 

2 Die Feinerschliessung umfasst den Anschluss der einzelnen Grundstücke an die 
Hauptstränge der Erschliessungsanlagen mit Einschluss von öffentlich zugänglichen 
Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen. 

Art. 5 Erschliessungspflicht 

1 Die Grob- und Feinerschliessung der für den Wohnungsbau bestimmten Bauzonen 
ist entsprechend dem Bedarf in angemessenen Etappen innerhalb von 10 bis 15 Jah-
ren durchzuführen. 

2 Das kantonale Recht bezeichnet die für die Erschliessung verantwortlichen öffent-
lichrechtlichen Körperschaften. Es kann die Feinerschliessung den Eigentümern 
überbinden und hat in diesem Fall die Ersatzvornahme durch die öffentlichrecht-
lichen Körperschaften vorzusehen. 

Art. 6 Erschliessungsbeiträge 

1 Die nach kantonalem Recht zuständigen öffentlichrechtlichen Körperschaften 
erheben von den Grundeigentümern angemessene Beiträge an die Kosten der Grob-
erschliessung; die Beiträge werden kurz nach Fertigstellung der Anlagen fällig. 

2 Die Kosten der Feinerschliessung sind ganz oder zum überwiegenden Teil den 
Grundeigentümern zu überbinden. 

  

5 Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 22 des BG vom 5. Okt. 1990 über 
Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz), in Kraft seit 1. April 1991 
(SR 616.1). 
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3 Der Bundesrat erlässt Rahmenbestimmungen, insbesondere über Höhe und Fällig-
keit der Beitragsleistungen. Er trägt dabei Härtefällen und besonderen Verhältnissen 
Rechnung. 

2. Abschnitt: Umlegung von Bauland und Grenzregulierung 

Art. 7 Grundsatz 

Ist die Erschliessung und die Überbauung eines Gebiets für den Wohnungsbau oder 
die Erneuerung von Wohnquartieren wegen ungünstiger Grundstückgrössen und 
-grenzen erschwert, so ist durch Umgestaltung der Grundstücke nach Form, Grösse 
und Gruppierung oder durch Grenzregulierung eine rationelle Überbauung zu 
ermöglichen. 

Art. 8 Erschliessungs- und Neuordnungsumlegung 

1 Die Umlegung von überbauten und nicht überbauten Grundstücken wird eingeleitet 
auf Beschluss der zuständigen kantonalen Behörden oder durch Beschluss der 
Mehrheit der beteiligten Grundeigentümer, der mehr als die Hälfte des betroffenen 
Gebiets gehört. 

2 Die Kantone können die Befugnis zur behördlichen Anordnung der Landumlegung 
den Gemeinden erteilen; sie können ferner die Anforderungen an den Beschluss der 
beteiligten Grundeigentümer auf Einleitung der Umlegung erleichtern. 

Art. 9 Bauverpflichtung 

1 Werden die Eigentumsverhältnisse nach Artikel 8 neu geordnet, so kann die Zutei-
lung der Grundstücke mit der Auflage verbunden werden, dass die Grundstücke in 
einer für den Eigentümer zumutbaren Frist überbaut oder für Zwecke, die der Über-
bauung dienen, zur Verfügung gestellt werden (Bauverpflichtung). 

2 Die Bauverpflichtung ist im Grundbuch anzumerken. 

Art. 10 Grenzregulierung 

1 Wird die zweckmässige Überbauung eines Grundstückes oder einer Gruppe von 
Grundstücken infolge ungünstigen Grenzverlaufs erschwert oder verunmöglicht, so 
können die interessierten Eigentümer die Mitwirkung der Eigentümer der anstossen-
den Grundstücke bei der Grenzverbesserung verlangen. 

2 Im Rahmen einer solchen Grenzregulierung kann der Abtausch von Land im unbe-
dingt nötigen Umfang und die Abtretung von höchstens drei Aren Land verlangt 
werden, sofern dadurch die Überbaubarkeit wesentlich verbessert wird und der 
Abtausch oder die Abtretung für den betroffenen Eigentümer nicht unzumutbar 
erscheint. 

3 Die Kantone können die Durchführung von Grenzregulierungen von Amtes wegen 
anordnen. Sie können die gleiche Befugnis den Gemeinden übertragen. 
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Art. 11 Zuständigkeit und Verfahren 

1 Das kantonale Recht ordnet Zuständigkeit und Verfahren sowie im Rahmen des 
Bundesrechtes die materiellen Grundsätze für die Umlegung von Bauland und die 
Grenzregulierung. Es stellt die Durchführung der Bauverpflichtung sicher und regelt 
den Rechtsschutz. 

2 Für Baulandumlegungen und Grenzregulierungen nach den Artikeln 8–10 dürfen 
keine Handänderungssteuern oder ähnliche Abgaben erhoben werden. 

2. Kapitel: Erschliessungshilfe 

1. Abschnitt: Art 

Art. 12 

Der Bund kann öffentlichrechtlichen Körperschaften sowie Trägern und Organisa-
tionen des Wohnungsbaues Darlehen zur Erschliessung von Land für den Woh-
nungsbau vermitteln und verbürgen.6 Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mit-
telverknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren. 

2. Abschnitt: Umfang 

Art. 13 

1 Die Bundeshilfe erstreckt sich auf die Kosten der Groberschliessung. 

2 Bundeshilfe an die Kosten der Feinerschliessung wird geleistet, wenn und soweit 
das zu erschliessende Land mit öffentlicher Hilfe verbilligtem Wohnungsbau zuge-
führt wird. 

3. Abschnitt: Voraussetzungen, Bedingungen und Auflagen 

Art. 14 Raumplanung 

Die Erschliessungsanlagen, für deren Erstellung die Bundeshilfe verlangt wird, müs-
sen den Richt- und Nutzungsplänen entsprechen. 

Art. 15 Beitragsleistung 

Die Bundeshilfe setzt voraus, dass die Grundeigentümer zu angemessenen, in kurzer 
Zeit nach Fertigstellung der Anlagen fällig werdenden Beiträgen an die Erschlies-
sungskosten nach Artikel 6 dieses Gesetzes verpflichtet werden. 

  

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 
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Art. 16 Bedingungen und Auflagen im Einzelfall 

1 Die zuständigen Bundesbehörden können Bedingungen und Auflagen zur Sicher-
stellung des Zwecks der Bundeshilfe festlegen, wie zweckmässige Grundstück-
gestaltung sowie Gewährleistung der Feinerschliessung und der Überbauung inner-
halb angemessener Frist. 

2 Erschliessungsanlagen, die mit der rechtskräftigen Orts- und Regionalplanung 
übereinstimmen, gelten als zweckmässig im Sinne von Absatz 1. 

4. Abschnitt: Darlehen 

Art. 17 Höhe 

1 Die Darlehen belaufen sich in der Regel auf 100 Prozent der für die Bundeshilfe in 
Betracht fallenden Kosten. 

2 Von Bund, Kantonen oder Dritten bis zum Zeitpunkt der Auszahlung des Dar-
lehens geleistete Beiträge sind bei der Bestimmung der Höhe zu berücksichtigen. 

Art. 18 Tilgung und Verzinsung 

1 Das Darlehen muss innerhalb von längstens 20, ausnahmsweise längstens 25 Jah-
ren seit der Auszahlung zurückbezahlt werden. 

2 Die Darlehen können zu günstigeren als den marktüblichen Zinssätzen gewährt, 
und es kann in den ersten Jahren auf die Tilgung verzichtet werden. 

3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 19 Darlehen Dritter und Verbürgung 

Die vom Bund vermittelten und verbürgten Darlehen sind in Bezug auf die Verzin-
sung und Tilgung den direkten Bundesdarlehen gleichgestellt. Ein allfälliger Zins-
unterschied wird vom Bund getragen. Soweit nötig, bevorschusst er die Tilgungs-
zahlungen. 

Art. 20 Sicherungsbestimmungen 

Werden die an die Zusicherung der Bundeshilfe geknüpften allgemeinen Vorausset-
zungen oder besonderen Bedingungen und Auflagen nicht erfüllt, so sind die Dar-
lehen zum marktüblichen Satz zu verzinsen. Für zu Unrecht entgegengenommene 
Zinsvergünstigungen ist der entsprechende Zinsunterschied nachzuzahlen. Die 
zuständige Bundesstelle kann ferner die Laufzeit herabsetzen und die ganze oder 
teilweise Rückzahlung der Darlehen verfügen. 
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3. Kapitel: Vorsorglicher Landerwerb 

Art. 217 Allgemeines 

Der Bund kann den vorsorglichen Erwerb von Land für den Wohnungsbau fördern. 

Art. 22 Art und Umfang 

1 Der Bund kann öffentlichrechtlichen Körperschaften sowie Trägern und Organisa-
tionen des gemeinnützigen Wohnungsbaus Darlehen für den vorsorglichen Land-
erwerb vermitteln und verbürgen.8 Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mittel-
verknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren. 

2 Die Darlehen können sich auch auf die Zinsen der Landerwerbskosten erstrecken. 

3 Die Darlehen betragen in der Regel 50 Prozent der gesamten Landerwerbskosten 
und sind grundpfändlich sicherzustellen. Allfällige gesetzliche Belehnungsgrenzen 
sind nicht anwendbar. 

4 Der Bundesrat setzt die allgemeinen Voraussetzungen der Hilfe fest und 
umschreibt die Auflagen und Bedingungen, die an die Hilfe geknüpft werden kön-
nen. 

Art. 23 Baurecht 

Die Hilfe des Bundes für den vorsorglichen Landerwerb kann auch für die Bevor-
schussung von Baurechtszinsen gewährt werden, sofern 

– das Baurecht von einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft oder einer 
gemeinnützigen Institution erteilt wird, 

– es zu Bedingungen gewährt wird, die für den Baurechtsnehmer gegenüber 
dem Kauf des Landes nachweisbar erheblich günstiger sind und 

– sichergestellt ist, dass die Überbauung in der Regel innerhalb von längstens 
fünf Jahren erfolgt. 

Art. 24 Sicherungsmassnahmen 

1 Dem Bund steht an Grundstücken, die mit seiner Hilfe erworben wurden, während 
der Dauer der Darlehenshingabe oder -verbürgung sowie zehn Jahre über diese 
Dauer hinaus ein Vorkaufsrecht zu. 

2 Es steht ihm an solchen Grundstücken überdies ein Kaufsrecht zu, sofern die 
Grundstücke ihrem Zweck entfremdet oder nicht binnen 10 Jahren nach ihrem 
Erwerb erschlossen oder überbaut werden und weiterhin ein Bedarf an Wohnungen 
vorhanden ist. Erfolgt die Zweckentfremdung im öffentlichen Interesse oder besteht 
kein Bedarf mehr an Wohnungen, so kann der Bund statt das Kaufsrecht auszuüben, 

  

7 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 

8 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 
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die Darlehen samt Zinsen zurückverlangen. Das Kaufsrecht dauert 15 Jahre seit dem 
Datum der Gewährung der Bundeshilfe. 

3 Die Ausübung des Vorkaufsrechts und des Kaufsrechts erfolgt zu den um den 
Mehrwert des Eigenkapitals erhöhten Selbstkosten; der Bundesrat ordnet die 
Berechnung des Mehrwertes. 

4 Vorkaufs- und Kaufsrecht sind im Grundbuch als öffentlichrechtliche Eigentums-
beschränkungen anzumerken. Sie können den Kantonen, Gemeinden sowie Organi-
sationen und Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus abgetreten werden. Die 
zuständige Bundesstelle kann unter den in den Ausführungsvorschriften zu 
umschreibenden Voraussetzungen auf das Kaufsrecht verzichten. 

5 Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für das Baurecht. 

6 Die grundpfändliche Belastung der mit Bundeshilfe erworbenen Grundstücke 
bedarf der Zustimmung des Bundes. 

7 Die weiteren Einzelheiten ordnet der Bundesrat. 

2. Titel: Wohnungsmarktforschung, Bauforschung und  
Baurationalisierung 

1. Kapitel: Wohnungsmarktforschung 

Art. 25 Grundsatz 

1 Der Bund kann die Wohnungsmarktforschung fördern.9 Sie soll insbesondere die 
Übersicht über die Marktverhältnisse verbessern, die Angebots- und Nachfrageten-
denzen auf dem Wohnungsmarkt ermitteln und die Wohnbedürfnisse abklären. 

2 Er stimmt die Forschungstätigkeiten und die statistischen Erhebungen aufeinander 
ab. 

Art. 26 Durchführung 

Soweit der Bund die Wohnungsmarktforschung nicht selbst betreibt, kann er For-
schungsaufträge an geeignete öffentliche und private Institutionen und Fachleute 
erteilen oder sich finanziell an Arbeiten Dritter beteiligen. 

Art. 27 Auskunftspflicht 

Jedermann hat die für Forschungen und Erhebungen nach Artikel 25 erforderlichen 
Angaben zur Verfügung zu stellen. Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. 

  

9 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 
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2. Kapitel: Bauforschung und Baurationalisierung 

1. Abschnitt: Grundsatz 

Art. 28 

1 Der Bund kann, vor allem im Interesse der Baurationalisierung, Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet des Bauwesens fördern.10 Er stimmt die For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten aufeinander ab und sorgt für die Verbreitung 
ihm zugänglicher Forschungsergebnisse. 

2 Der Bund kann die Normierung und Standardisierung von Bauteilen und Bauten 
fördern.11 

3 Der Bund kann die Anwendung rationeller Bauarten und Arbeitsmethoden fördern. 

2. Abschnitt: Durchführung 

Art. 29 Förderung im Allgemeinen 

1 Der Bund stellt Forschungs- und Entwicklungspläne sowie Dringlichkeitsordnun-
gen auf. 

2 Die Förderung erfolgt durch Erteilung von Forschungs- und Entwicklungsauf-
trägen an geeignete öffentliche oder private Institutionen und Fachleute oder durch 
finanzielle Beteiligung an Arbeiten Dritter. 

Art. 30 Ausmass der Beteiligung 

Der Bund beteiligt sich in der Regel bis zu 40 Prozent an den Kosten von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten, soweit er nicht direkte Aufträge erteilt. 

Art. 31 Richtlinien über die Baurationalisierung 

1 Der Bundesrat erlässt Richtlinien über die Baurationalisierung. 

2 Er trägt dabei dem jeweiligen Stand der Forschung und Technik, den regionalen 
Besonderheiten, der Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Lebens-
weise der Bevölkerung Rechnung. 

  

10 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 

11 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 
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3. Abschnitt: Bauvorschriften 

Art. 32 

1 Soweit nötig, erlässt der Bundesrat die für die Baurationalisierung unerlässlichen 
rechtlichen Vorschriften. 

2 Artikel 31 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar. 

3 Die Kantone und die interessierten Organisationen sind vorher anzuhören. 

3. Titel: Kapitalbeschaffung 

Art. 33 Grundsatz 

Ist die Finanzierung einer ausreichenden Zahl von Wohnungen nicht sichergestellt, 
so kann der Bund Darlehen vermitteln und verbürgen. Er kann, wenn die Finanzie-
rung infolge Mittelverknappung auf dem Kapitalmarkt erschwert ist auch selber 
Darlehen gewähren. 

Art. 34 Durchführung 

1 Die Darlehen werden Finanzinstituten oder öffentlichrechtlichen Körperschaften 
zur Verfügung gestellt und sind zu marktüblichen Sätzen zu verzinsen. 

2 Der Bundesrat regelt die Laufzeit und die Tilgungsfristen unter Berücksichtigung 
der Marktverhältnisse. 

3 Er ordnet die Voraussetzungen, unter denen die Mittel an die Gesuchsteller weiter-
zuleiten sind. 

2. Teil: Besondere Massnahmen zur Verbilligung der Mietzinse  
(Gemeinnütziger Wohnungsbau) 

1. Titel: Grundsatz 

Art. 35 

1 Der Bund unterstützt durch gezielte Massnahmen nach den folgenden Bestimmun-
gen den Bau von Wohnungen zu besonders günstigen Mietzinsen. 

2 Diese Massnahmen erstrecken sich auf 

a. die Grundverbilligung, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen mit 
der Restfinanzierungshilfe eine möglichst tiefe Ansetzung des Anfangsmiet-
zinses unter den Eigentümerlasten ermöglicht; 

b. die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses 
um insgesamt 30 Prozent für Wohnungen für Bevölkerungskreise mit 
beschränkten Einkommen; 
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c. die Zusatzverbilligung zur Senkung des kostendeckenden Anfangsmietzinses 
um insgesamt 40 Prozent für Wohnungen für Betagte, Invalide und Pflege-
bedürftige mit Einschluss des für deren Betreuung erforderlichen Personals 
sowie für Wohnungen von Personen, die in Ausbildung stehen. 

3 Die Zahl der mit Bundeshilfe jährlich zu verbilligenden Wohnungen richtet sich 
nach den Bedürfnissen des Marktes und der verfügbaren Mittel. 

2. Titel: Grundverbilligung 

Art. 36 Finanzierung 

Zur Durchführung der Grundverbilligung vermittelt und verbürgt der Bund grund-
pfändlich sicherzustellende Darlehen von in der Regel bis zu 90 Prozent der zulässi-
gen Anlagekosten. Er kann, wenn die Finanzierung infolge Mittelverknappung auf 
dem Kapitalmarkt erschwert ist, auch selber Darlehen gewähren. 

Art. 37 Vorschüsse 

1 Zur Deckung des Unterschieds zwischen den Eigentümerlasten und dem grundver-
billigten Mietzins leistet der Bund rückzahlbare, verzinsliche und grundpfändlich 
sicherzustellende Vorschüsse. 

2 Als Eigentümerlasten gelten die Zinsen des investierten Fremd- und Eigenkapitals, 
die Unterhalts- und Verwaltungskosten und Leistungen, die die Tilgung der Hypo-
thekarschulden auf 60 Prozent der Anlagekosten in 25 Jahren ermöglichen. 

3 Der grundverbilligte Mietzins ist derjenige, der unter Einberechnung einer Jähr-
lichen Mietzinserhöhung während 25 Jahren die Eigentümerlasten nach Absatz 2 
deckt. Die in Absatz 2 nicht erwähnten Eigentümerlasten gelten als Nebenkosten. 

4 Die Vorschüsse sind höchstens zum üblichen Satz der zweiten Hypothek zu ver-
zinsen. Bei nicht termingerechter Rückzahlung der Vorschüsse oder Bezahlung der 
Zinsen wird zusätzlich ein marktüblicher Verzugszins berechnet.12 

Art. 38 Unterhalts- und Verwaltungskosten: Nebenkosten 

1 Die Unterhalts- und Verwaltungskosten sind der Kostenentwicklung anzupassen. 

2 Die Nebenkosten können dem Mieter gesondert nach Aufwand verrechnet werden. 
Es betrifft dies insbesondere Heizung und Warmwasser, Stromverbrauch, Hauswart-
kosten und Gartenunterhalt sowie öffentliche Abgaben, wie Objektsteuern, Stras-
senbeleuchtungsprämien, Gebäudeversicherungsprämien, Kehrichtabfuhrgebühren. 
Wasserzins und Abwasserreinigungsgebühren. 

3 Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. 

  

12 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 15. März 2000 
(AS 2000 618 619; BBl 1999 3330). 
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Art. 39 Bedingungen 

Die Restfinanzierungshilfe wird dem Eigentümer gewährt, der sich zur Rückzahlung 
der Darlehen nach dem Finanzierungsplan verpflichtet und sich der Mietzinsüber-
wachung (Art. 45) unterstellt. 

Art. 40 Mietzinsausfälle, Änderungen des Mietzinsplanes 

1 Entstehen infolge besonderer Umstände Mietzinsausfälle oder wird der Mietzins-
plan zuungunsten des Eigentümers geändert, so kann ihm der Bund zur Erfüllung 
der Verpflichtungen aus dem Finanzierungs- und Tilgungsplan zusätzliche Vor-
schüsse oder, wenn es die Umstände rechtfertigen, nicht rückzahlbare Zuschüsse 
gewähren. Nötigenfalls können die Rückzahlungen von Vorschüssen gestundet wer-
den. 

2 Nach 30 Jahren noch geschuldete Vorschüsse und Zinsbetreffnisse werden vom 
Bund erlassen, soweit: 

a. sie nach dem Finanzierungs- und Tilgungsplan bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
zur Rückzahlung fällig geworden sind; und 

b. die fälligen Vorschüsse und Zinsbetreffnisse bezahlt sind.13 

2bis Ein Erlass vor Ablauf von 30 Jahren ist möglich, wenn die Marktverhältnisse es 
erfordern und Verluste aus Bürgschafts- oder Schuldverpflichtungen verringert oder 
vermieden werden können, oder bei der Zwangsverwertung von Liegenschaften.14 

3 Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. 

Art. 41 Sicherung des Aufschubs der Eigenkapitalverzinsung 

Hauseigentümern, die zur weiteren Verbilligung der Mietzinse die Verzinsung des 
Eigenkapitals aufgeschoben haben und aus wichtigen Gründen gezwungen sind, die 
Liegenschaft oder die Wohnung zu verkaufen, gewährleistet der Bund einen Ver-
kaufspreis, der jenem Preis entspricht, zu dem der Bund bei Ausübung des Kaufs- 
und Vorkaufsrechts gemäss Artikel 50 Absatz 2 die Liegenschaft oder Wohnung 
erwerben könnte. Der Betrag des anrechenbaren Eigenkapitals erhöht sich um den 
Betrag der aufgeschobenen Eigenkapitalzinsen. 

3. Titel: Zusatzverbilligung 

Art. 42 

1 Die Zusatzverbilligung besteht in jährlich gleich bleibenden, nicht rückzahlbaren 
Zuschüssen des Bundes. 

  

13 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2003  
(AS 2003 3098 3099; BBl 2002 2829). 

14 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2003  
(AS 2003 3098 3099; BBl 2002 2829). 
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2 Sie setzt die Grundverbilligung voraus. Die Zusatzverbilligung kann auch Eigen-
tümern gewährt werden, die alle Bedingungen der Grundverbilligung erfüllen, auf 
die Beanspruchung der Restfinanzierungshilfe jedoch verzichtet haben. 

3 Die mit der Zusatzverbilligung erstellten und erneuerten Wohnungen dürfen nur an 
Personen vermietet werden, deren Einkommen die vom Bundesrat festzusetzenden 
Grenzen nicht übersteigen. 

4 Der Bundesrat setzt die übrigen Voraussetzungen für die Zusatzverbilligung fest. 

4. Titel: Weitere Bestimmungen 

Art. 43 Erneuerung bestehender Wohnungen 

Der Bundesrat ordnet die Voraussetzungen, unter denen Bundeshilfe an die Erneue-
rung bestehender Wohnungen gewährt wird. Dabei dürfen die Gesamtkosten nicht 
höher liegen als die Kosten vergleichbarer neuer Wohnungen. 

Art. 44 Anforderungen an die Bauvorhaben 

Die Bauvorhaben müssen den Anforderungen der Landes-, Regional- und Ortspla-
nung, den Mindestvorschriften über Grösse und Ausstattung sowie den Anforderun-
gen der Baurationalisierung entsprechen, sich in Bezug auf Land- und Baukosten an 
die jeweils geltenden Grenzen halten und den in der betreffenden Region bestehen-
den Wohnbedürfnissen Rechnung tragen, insbesondere durch Einbezug von Woh-
nungen für Betagte, Invalide, kinderreiche Familien und Personen mit beschränkten 
Erwerbsmöglichkeiten. 

Art. 4515 Mietzinsüberwachung 

1 Die auf Grund dieses Gesetzes verbilligten Mietzinse unterliegen bis zur vollstän-
digen Tilgung der Bundesvorschüsse und Zinsbeträge, mindestens aber während 
25 Jahren, einer amtlichen Mietzinsüberwachung. Diese kann vorzeitig beendet wer-
den beim Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) oder nach Vorliegen 
eines öffentlich-rechtlichen Aufhebungsvertrages. 

2 Die von den zuständigen Behörden festgelegten Mietzinse dürfen während der 
Dauer der Mietzinsüberwachung nur im Rahmen der vom Bundesrat zu ordnenden 
Mietzinsanpassungen geändert werden. 

Art. 46 Zweckerhaltung 

1 Die mit Hilfe der besonderen Massnahmen zur Verbilligung der Mietzinse erstell-
ten oder erneuerten Wohnungen dürfen bis zur vollständigen Tilgung der Bundes-
vorschüsse und Zinsbetreffnisse, mindestens aber während 25 Jahren bzw. bis zum 
Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) nur für Wohnzwecke verwen-

  

15 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2003  
(AS 2003 3098 3099; BBl 2002 2829). 
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det werden. Eine vorzeitige Beendigung der Bundeshilfe und des Zweckerhaltungs-
gebots ist durch öffentlich-rechtlichen Aufhebungsvertrag frühestens nach Ablauf 
von 15 Jahren seit Beginn der Bundeshilfe möglich. Voraussetzung ist, dass zu 
diesem Zeitpunkt kein Haushalt mehr Anspruch auf die Zusatzverbilligung II nach 
der Verordnung zum Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 30. November 
198116 hat, die Vorschüsse und Zinsbetreffnisse zurückbezahlt sind und der Bund 
aus der Bürgschaft entlassen worden ist.17 

2 Zur Sicherung des Zweckentfremdungsverbots steht dem Bund bis zur vollständi-
gen Tilgung der Bundesvorschüsse und Zinsbetreffnisse, mindestens aber während 
25 Jahren bzw. bis zum Erlass der Vorschüsse und Zinsbetreffnisse (Art. 40) ein 
gesetzliches Kaufs- und Vorkaufsrecht in der Höhe der Selbstkosten zu. 

3 Das Zweckentfremdungsverbot sowie das damit verbundene Kaufs- und Vorkaufs-
recht sind für die Dauer ihrer Geltung als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kung im Grundbuch anzumerken. 

4 Vorkaufs- und Kaufsrecht können den Kantonen, Gemeinden sowie Organisatio-
nen und Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus abgetreten werden. Die zustän-
dige Bundesstelle kann unter den in den Ausführungsvorschriften zu umschrei-
benden Voraussetzungen auf das Kaufsrecht verzichten. 

5 Die weiteren Einzelheiten ordnet der Bundesrat. 

3. Teil: Förderung des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum 

Art. 47 Grundsatz 

1 Der Bund kann den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum für den eigenen 
Bedarf natürlicher Personen fördern, die mangels ausreichendem eigenem Ver-
mögen oder ungenügendem Erwerbseinkommen nicht in der Lage sind, das hierfür 
nötige Eigenkapital zur Verfügung zu stellen.18  

2 Die Förderung gilt auch für sonstige dingliche oder persönliche Rechte, die eigen-
tumsähnliche Ansprüche begründen, sowie für gemeinschaftlich begründetes Eigen-
tum. 

3 Die Förderung hat zur Voraussetzung, dass der Eigentümer die Verzinsung und 
Tilgung von Nachgangshypotheken angemessen sicherstellt. 

Art. 48 Art der Hilfe 

1 Der Bund vermittelt, verbürgt oder gewährt im Rahmen von Artikel 47 Darlehen 
und Vorschüsse in sinngemässer Anwendung der Artikel 35–39, 43, 44 und 46 die-
ses Gesetzes. 

  

16 SR 843.1 
17 Zweiter und dritter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 

1. Okt. 2003 (AS 2003 3098 3099; BBl 2002 2829). 
18 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 

1. April 1991 (SR 616.1). 
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2 Ferner kann der Bund in sinngemässer Anwendung des Artikels 42 nicht rückzahl-
bare Zuschüsse gewähren. 

Art. 49 Umwandlung von Wohnungen 

1 Mietwohnungen, bei denen Vorschüsse für die Grundverbilligung noch nichtvoll-
ständig zurückbezahlt sind, können in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, 
deren Erwerb durch den Bund im Sinne der Artikel 47 und 48 gefördert wird. 

2 Die zuständige Bundesbehörde kann beim Vorliegen wichtiger Gründe bewilligen, 
dass Eigentumswohnungen, bei denen Vorschüsse für die Grundverbilligung noch 
nicht vollständig zurückbezahlt sind, in Mietwohnungen umgewandelt werden, 
deren Mietzinse durch die Grundverbilligung im Sinne von Artikel 35 Absatz 2 
Buchstabe a gesenkt werden. 

Art. 50 Sicherstellung 

1 Mit Bundeshilfe erworbenes Wohnungs- und Hauseigentum darf während der 
Dauer der Hilfe, mindestens aber während 25 Jahren, ohne Zustimmung des Bundes 
weder seinem Zweck entfremdet noch mit Gewinn veräussert werden. 

2 Zur Sicherung des Zweckentfremdungs- und des Veräusserungsverbotes steht dem 
Bund während der Dauer ihrer Geltung ein Kaufs- und Vorkaufsrecht zu den Selbst-
kosten zu, erhöht um den Mehrwert des Eigenkapitals; der Bundesrat ordnet die 
Berechnung des Mehrwertes. Das Kaufs- und das Vorkaufsrecht können den Kanto-
nen, Gemeinden sowie Organisationen und Trägern des gemeinnützigen Wohnungs-
baus abgetreten werden. 

3 Das Zweckentfremdungs- und das Veräusserungsverbot sowie das mit ihnen ver-
knüpfte Kaufs- und Vorkaufsrecht sind für die Dauer ihrer Geltung als öffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch anzumerken. 

4 Die weiteren Einzelheiten ordnet der Bundesrat. Er umschreibt insbesondere die 
Voraussetzungen, unter denen die Zustimmung zur freihändigen Veräusserung zu 
erteilen ist. 

4. Teil: Förderung von Trägern und Organisationen des  
gemeinnützigen Wohnungsbaus 

Art. 51 Allgemeines 

1 Der Bund kann die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus insbesondere durch Gewährung von Bürgschaften, Darlehen oder 
durch Kapitalbeteiligung fördern. 

2 Er kann zu diesem Zweck entsprechende Organisationen schaffen. 
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Art. 52 Voraussetzungen und Sicherstellung 

Die Förderung setzt voraus, dass die Träger und Organisationen die vom Bundesrat 
zu ordnenden Mindestanforderungen hinsichtlich Zweckbestimmung, Zwecksiche-
rung, Geschäftsführung und Statuten erfüllen. 

5. Teil: Verschiedene Bestimmungen 

Art. 53 Beschaffung der Mittel 

1 Die Bundesversammlung bewilligt die zulasten der Finanzrechnung aufzubringen-
den Mittel mit mehrjährigen Verpflichtungskosten19.20 

2 Soweit zu Lasten der Kapitalrechnung Mittel bereitgestellt werden, setzt der Bun-
desrat verbindliche Grenzen fest. 

3 Die Bundesversammlung kann mit einfachem Bundesbeschluss vorsehen, dass 
Leistungen des Bundes nach Artikel 37 unmittelbar der Bestandesrechnung belastet 
werden.21 

4 Für die Ausrichtung der Vorschüsse der Grundverbilligung bewilligt die Bundes-
versammlung ab dem Jahr 2001 jährliche Zahlungskredite.22 

Art. 54 Bundesamt für Wohnungswesen 

1 Der Bund errichtet ein Bundesamt für Wohnungswesen (Bundesamt). 

2 Dem Bundesamt obliegt der Vollzug dieses Gesetzes, soweit er Sache des Bundes 
ist. 

3 Das Bundesamt stimmt die Vollzugstätigkeit des Bundes und der Kantone aufein-
ander ab. 

Art. 5523 

Art. 56 Zuständigkeit und Verfahren bei der Kredithilfe 

1 Gesuche um Kredithilfe sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach 
Abklärung der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung. 

  

19 Sollte «Verpflichtungskrediten» heissen (siehe die französische und italienische Fassung 
dieses Abs.). 

20 Fassung gemäss Anhang Ziff. 22 des Subventionsgesetzes vom 5. Okt. 1990, in Kraft seit 
1. April 1991 (SR 616.1). 

21 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 15. März 2000 
(AS 2000 618 619; BBl 1999 3330). 

22 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 15. März 2000 
(AS 2000 618 619; BBl 1999 3330). 

23 Aufgehoben durch Ziff. II 47 des BG vom 20. März 2008 zur formellen Bereinigung des 
Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Aug. 2008 (AS 2008 3437 3452; BBl 2007 6121). 
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2 Die zur Verwirklichung der Kreditzusicherung vom Bund mit den Gesuchstellern 
sowie allfälligen Dritten einzugehenden Rechtsverhältnisse, wie Darlehen, Bürg-
schaft, Pfandbestellung, Garantie- und andere Zahlungsversprechen, werden durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag begründet, der der schriftlichen Form bedarf. 

3 Der Bundesrat ordnet die Voraussetzungen, unter denen Befugnisse an Dritte 
übertragen werden können. 

Art. 57 Zuständigkeit und Verfahren bei Bundesbeiträgen 

1 Beitragsgesuche sind dem Bundesamt einzureichen. Dieses trifft nach Abklärung 
der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten eine Verfügung. 

2 Der Gesuchsteller hat dem Bundesamt binnen 30 Tagen seit Eintritt der Rechts-
kraft der Beitragszusicherung schriftlich mitzuteilen, ob er die an die Zusicherung 
geknüpften Verpflichtungen übernimmt. Die Annahme hat vorbehaltlos zu erfolgen. 

3 Übernimmt der Gesuchsteller die an die Beitragszusicherung geknüpften Ver-
pflichtungen, so wird dadurch ein nach der Verfügung des Bundesamtes umschrie-
benes öffentlich-rechtliches Vertragsverhältnis begründet. 

4 Übernimmt der Gesuchsteller die an die Beitragszusicherung geknüpften Ver-
pflichtungen nicht fristgerecht, so fällt die vom Bundesamt getroffene Verfügung 
dahin. Das Bundesamt kann die Frist nach Absatz 2 nötigenfalls erstrecken. 

5 Der Bundesrat ordnet die weiteren Einzelheiten. 

Art. 58 Rechtsanspruch auf Bundeshilfe 

Ein Rechtsanspruch auf Bundeshilfe entsteht erst mit der rechtskräftigen Verfügung 
über ihre Zusicherung. 

Art. 5924 

Art. 60 Ergänzendes Recht 

Soweit dieses Gesetz oder die gestützt darauf zu erlassenden Ausführungsvorschrif-
ten Rechtsfragen hinsichtlich der Ordnung der vom Bund mit Gesuchstellern und 
Dritten einzugehenden Rechtsverhältnisse, wie Darlehen, Bürgschaften und Pfand-
bestellungen, offen lassen finden ergänzend die einschlägigen Bestimmungen des 
Zivilrechts (ZGB25 und OR26) Anwendung. 

  

24 Aufgehoben durch Anhang Ziff. 117 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, 
mit Wirkung seit 1. Jan. 2007 (SR 173.32). 

25 SR 210 
26 SR 220 
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6. Teil: Schlussbestimmungen 

Art. 61 Anmerkungen im Grundbuch 

Anmerkungen im Grundbuch nach diesem Gesetz sind gebührenfrei. 

Art. 62 Auskunftspflicht 

1 Wer Bundeshilfe nach diesem Gesetz beansprucht, hat den mit dem Vollzug 
betrauten Behörden des Bundes und der Kantone jegliche mit dem Gegenstand der 
Bundeshilfen zusammenhängende Auskunft zu erteilen und auf Verlangen Einsicht 
in Geschäftsbücher. Abrechnungen und sonstige Unterlagen zu gewähren. 

2 Die gleiche Auskunftspflicht besteht für die mit der Planung, Finanzierung, Aus-
führung oder Verwaltung von Erschliessungs- und Wohnbauvorhaben befassten 
Personen, Organe oder Vertreter von Unternehmen. 

3 Wird die Auskunftspflicht verletzt, so kann die zuständige Amtsstelle die Zusiche-
rung oder Ausrichtung von Bundeshilfe ablehnen oder bereits erbrachte Leistungen 
zurückfordern. 

4 Artikel 292 des Strafgesetzbuches27 bleibt vorbehalten. 

Art. 62a28 Datenbearbeitung 

1 Das Bundesamt betreibt ein Informationssystem. Es kann besonders schützenswer-
te Personendaten über die Gesundheit oder Massnahmen der sozialen Hilfe enthal-
ten. Die Daten dienen der Überprüfung des Anspruchs auf Bundeshilfe. 

2 Das Bundesamt darf anderen Behörden des Bundes, der Kantone und Gemeinden 
sowie Hochschulen und Finanzinstitutionen nur Daten bekannt geben, wenn es für 
den Vollzug des Gesetzes notwendig ist und die Antragsteller den Nachweis dafür 
erbringen. Besonders schützenswerte Personendaten dürfen in keinem Fall bekannt 
gegeben werden. 

3 Die Personendaten, die nicht besonders schützenswert sind, können auch mit einem 
Abrufverfahren zugänglich gemacht werden. 

4 Der Bundesrat regelt insbesondere den Betrieb des Informationssystems, die Ver-
antwortung für die Datenbearbeitung, die Kategorien der zu erfassenden Daten 
sowie deren Aufbewahrungsdauer, die Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigung und 
die Datensicherheit. 

  

27 SR 311.0 
28 Eingefügt durch Ziff. VII 2 des BG vom 24. März 2000 über die Schaffung und die 

Anpassung gesetzlicher Grundlagen für die Bearbeitung von Personendaten, in Kraft seit 
1. Sept. 2000 (AS 2000 1891 1914; BBl 1999 9005). 
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Art. 63 Irreführung 

1 Werden Behörden durch unrichtige Angaben oder Unterdrückung von Tatsachen 
irregeführt oder wird eine solche Irreführung versucht, so ist die Zusicherung oder 
Ausrichtung jeder Art von Bundeshilfe zu verweigern; bereits erfolgte Leistungen 
sind zurückzufordern. 

2 Fehlbare Gesuchsteller oder sonstige Interessierte können von der Gewährung von 
Bundeshilfen nach diesem Gesetz oder nach anderen Erlassen des Bundes ausge-
schlossen oder bei der Vergebung von Arbeiten des Bundes gesperrt werden. 

3 Die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten. 

Art. 64 Mietzinsfestsetzung bei früher verbilligten Wohnungen 

1 Die zuständigen Subventionsbehörden können Eigentümern der auf Grund früherer 
Erlasse verbilligten Wohnungen auf Gesuch hin gestatten, zwischen Wohnungen 
verschiedener Bauetappen einen angemessenen internen Mietzinsausgleich vorzu-
nehmen. Den Eigentümern darf insgesamt kein zusätzlicher Gewinn erwachsen. 

2 Eigentümern von Wohnungen, für die auf Grund früherer Erlasse Verbilligungen 
gewährt wurden, können von den Behörden, welche die Beiträge gewährt haben, 
beschränkte Mietzinszuschläge zum Zwecke der Kapitalbildung bewilligt werden. 
Diese zusätzlichen Mittel sind ausschliesslich zur Finanzierung neuer verbilligter 
Wohnungen oder der Erneuerung bestehender Wohnungen zu verwenden. Die Ein-
zelheiten der Zweckerhaltung dieser Mittel ordnet der Bundesrat. 

Art. 65 Übergangsrecht 

1 Die Bundeshilfe nach diesem Gesetz kann auf Gesuch hin auch für begonnene oder 
ausgeführte Wohnbauten gewährt werden, an die seit dem 1. Januar 1972 Beiträge 
und Leistungen nach dem Bundesgesetz vom 19. März 196529 über Massnahmen zur 
Förderung des Wohnungsbaues zugesichert wurden. 

2 Das gleiche gilt für Wohnbauvorhaben, an die auf Grund des genannten Gesetzes 
Bundeshilfe zugesichert wurde. 

3 Bis zum Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197930 gewährt der 
Bund auf Grund dieses Gesetzes Beiträge an die Kosten der Landesplanung und der 
Regional- und Ortsplanungen, soweit sie der Förderung einer auf längere Sicht 
zweckmässigen Besiedlung dienen. 

4 Solange die Kantone über Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues nach dem 
Bundesgesetz vom 19. März 1965 verfügen, längstens jedoch bis 31. Dezember 
1976, kann Bundeshilfe auf Grund jenes Gesetzes zugesichert werden. Zu diesem 
Zweck werden für Beiträge nach Artikel 7 Absätze 1–3 und Artikel 9 Absatz 3 des 
genannten Gesetzes weitere 50 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. 

  

29 [AS 1966 433, 1970 891, 1973 448 1116, 1977 2249 Ziff. I 622, 1991 362 Ziff. II 415, 
1992 288 Anhang Ziff. 40. AS 2003 3083 Art 58 Ziff. 1]. Siehe heute das Wohnraum-
förderungsgesetz vom 21. März 2003 (SR 842). 

30 SR 700 
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5 Mit Inkrafttreten des Wohnraumförderungsgesetzes vom 21. März 200331 wird 
Bundeshilfe nur noch nach neuem Recht zugesichert.32 

Art. 66 Mitwirkung der Kantone 

1 Die Kantone sind beim Vollzug dieses Gesetzes zur Mitwirkung heranzuziehen, 

2 ...33 

Art. 67 Vollzug 

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt. Er erlässt die nötigen Ausführungs-
bestimmungen. 

Art. 68 Referendum und Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 197534 

  

31 SR 842 
32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Okt. 2003  

(AS 2003 3098 3099; BBl 2002 2829). 
33 Aufgehoben durch Ziff. II 416 des BG vom 15. Dez. 1989 über die Genehmigung  

kantonaler Erlasse durch den Bund (AS 1991 362; BBl 1988 II 1333). 
34 BRB vom 10. März 1975 (AS 1975 518). 



Wohnverhältnisse 

20 

843 



AHV - IV

AHV - IV
 | Rechtliche Grundlagen

http://www.ahv-iv.info/00545/index.html?lang=de

Berufliche Vorsorge: Der Mindestzinssatz wird auf 2%

gesenkt

Bern, 22.10.2008 - Der Bundesrat hat beschlossen, auf 1.1.09 den Mindestzinssatz in der

beruflichen Vorsorge von aktuell 2.75% auf 2% zu senken. Damit wird der seit längerem

feststellbaren negativen Entwicklung wie auch den aktuellen Schwankungen der

Finanzmärkte Rechnung getragen.

Der Bundesrat berücksichtigt bei der Festlegung des Mindestzinssatzes gemäss den
gesetzlichen Bestimmungen insbesondere die Erträge der Bundesobligationen, sowie zusätzlich
die Rendite der Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Ausgangspunkt für die Festlegung des
Satzes ist, wie bereits in den Vorjahren, der langfristige gleitende Durchschnitt der 7-jährigen
Bundesobligationen. Dieser liegt aktuell bei rund 2.48%. Während bei den Anleihen und
Liegenschaften von positiven Erträgen auszugehen ist, mussten bei den Aktien erhebliche
Kursverluste hingenommen werden. Insgesamt entwickelten sich die Portfolios der
Vorsorgeeinrichtungen negativ. Der Bundesrat erachtet es deshalb als gerechtfertigt, vom
langfristigen gleitenden Durchschnitt der 7-jährigen Bundesobligationen einen Abzug von 0.5
Prozentpunkten vorzunehmen. Dies ergibt einen Mindestzinssatz von 2%. Ein tieferer Zinssatz
wiederum ist deshalb nicht angebracht, weil in der Vergangenheit auch bei einer guten
Entwicklung der Finanzmärkte der Satz vorsichtig festgelegt wurde. Den Vorsorgeeinrichtungen
wurde somit ermöglicht, Wertschwankungsreserven aufzubauen, um die aktuell negativen
Marktentwicklungen auffangen zu können.

Dass ein Abzug vorzunehmen ist, muss angesichts der Finanzmarktentwicklung als
unumgänglich bezeichnet werden. Allein in diesem Jahr verlor beispielsweise der Swiss Market
Index SMI bis 20. Oktober 26.7%. Der Pictet BVG Index 25, welcher aus 25% Aktien und 75%
Obligationen besteht, und auch als Benchmark im Bereich der Entwicklung von Pensionskassen-
Portfolios verwendet wird, verlor 2008 bis 20. Oktober 9.62%. Auch 2007 wies er eine
unbefriedigende Rendite von 0.94% auf. Die Immobilien Schweiz haben sich 2007 positiv
entwickelt, doch ist ihr Anteil mit durchschnittlich knapp 13% zuwenig gross, um die negative
Entwicklung kompensieren zu können. Die Portfolios der meisten Vorsorgeeinrichtungen dürften
sich demnach in diesem Jahr deutlich negativ entwickelt haben.

Auch die Eidgenössische Kommission für berufliche Vorsorge hat an ihrer Sitzung mehrheitlich
einen Mindestzinssatz von 2% vorgeschlagen. Bei der Konsultation der Sozialpartner reichten die
Stellungnahmen von 1.75% bis 2.25%. Während die Gewerkschaften für 2.25% plädierten, war
die Stellungnahme der übrigen Verbände uneinheitlich.

Gemäss Gesetz überprüft der Bundesrat den Mindestzinssatz mindestens alle zwei Jahre. Je
nach weiterer Entwicklung der Finanzmärkte kann er die nächste Überprüfung auch bereits in
einem Jahr vornehmen.

Adresse für Rückfragen:

Tel. 031 322 94 18, Joseph Steiger, Bereich Finanzierung und Systementwicklung berufl.
Vorsorge, Bundesamt für Sozialversicherungen

Herausgeber:

Eidgenössisches Departement des Innern

Internet: http://www.edi.admin.ch
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Verordnung  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-  
und Invalidenvorsorge 
(BVV 2) 

vom 18. April 1984 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 97 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821  
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), 

verordnet: 

1. Kapitel:2 Grundsätze der beruflichen Vorsorge 

1. Abschnitt: Angemessenheit 

Art. 1 Beiträge und Leistungen 
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG) 

1 Ein Vorsorgeplan gilt als angemessen, wenn die Bedingungen nach den Absätzen 2 
und 3 erfüllt sind. 

2 Gemäss Berechnungsmodell: 

a. überschreiten die reglementarischen Leistungen nicht 70 Prozent des letzten 
versicherbaren AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionie-
rung; oder 

b. betragen die gesamten reglementarischen Beiträge von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmern, die der Finanzierung der Altersleistungen dienen, nicht mehr 
als 25 Prozent aller versicherbaren AHV-pflichtigen Löhne beziehungsweise 
die Beiträge der Selbständigerwerbenden nicht mehr als 25 Prozent des ver-
sicherbaren AHV-pflichtigen Einkommens pro Jahr. 

3 Bei Löhnen, die über dem oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG 
liegen, betragen gemäss Berechnungsmodell die Altersleistungen aus der beruflichen 
Vorsorge und der AHV zusammen nicht mehr als 85 Prozent des letzten versicher-
baren AHV-pflichtigen Lohns oder Einkommens vor der Pensionierung. 

4 Sieht der Vorsorgeplan Kapitalleistungen vor, so sind für die Bewertung der An-
gemessenheit die entsprechenden Rentenleistungen zugrunde zu legen, wie sie sich 
bei Anwendung des reglementarischen Umwandlungssatzes und, falls kein regle-

 
 AS 1984 543 
1 SR 831.40 
2 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 4279). 
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mentarischer Umwandlungssatz vorgesehen ist, des Mindestumwandlungssatzes 
nach Artikel 14 Absatz 2 BVG ergeben. 

Art. 1a Angemessenheit bei mehreren Vorsorgeverhältnissen 
(Art. 1 Abs. 2 und 3 BVG) 

1 Schliesst ein Arbeitgeber Anschlussverträge mit mehreren Vorsorgeeinrichtungen 
ab, die so gestaltet sind, dass Versicherte gleichzeitig bei mehreren Einrichtungen 
versichert sind, so hat er Vorkehrungen zu treffen, dass Artikel 1 sinngemäss für die 
Gesamtheit der Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird. 

2 Selbstständigerwerbende, die ihr Einkommen in mehreren Vorsorgeeinrichtungen 
versichern lassen, müssen die notwendigen Massnahmen treffen, dass Artikel 1 
sinngemäss für die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhältnisse eingehalten wird. 

Art. 1b Vorzeitiger Altersrücktritt 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass die versicherte 
Person über den Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen im Sinn von 
Artikel 9 Absatz 2 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 19933 (FZG) 
hinaus zusätzliche Einkäufe tätigen darf, um Kürzungen beim Vorbezug der Alters-
leistungen ganz oder teilweise auszugleichen. 

2 Vorsorgeeinrichtungen, welche Einkäufe für den vorzeitigen Altersrücktritt nach 
Absatz 1 zulassen, haben ihre Vorsorgepläne so auszugestalten, dass bei einem 
Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt das reglementarische Leistungsziel 
höchstens um 5 Prozent überschritten wird. 

2. Abschnitt: Kollektivität 

Art. 1c Vorsorgepläne 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

1 Der Grundsatz der Kollektivität ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung oder 
das Vorsorgewerk in ihrem Reglement eines oder mehrere Kollektive von Versi-
cherten vorsehen. Die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv muss sich nach objektiven 
Kriterien richten wie insbesondere nach der Anzahl der Dienstjahre, der ausgeübten 
Funktion, der hierarchischen Stellung im Betrieb, dem Alter oder der Lohnhöhe. 

2 Die Kollektivität ist auch im Fall der Versicherung einer einzelnen Person ein-
gehalten, wenn gemäss Reglement die Aufnahme weiterer Personen grundsätzlich 
möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für die freiwillige Versicherung von Selbständig-
erwerbenden nach Artikel 44 BVG. 

 
3 SR 831.42 
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Art. 1d Wahlmöglichkeiten zwischen Vorsorgeplänen 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung oder das Vorsorgewerk können für die Versicherten jedes 
Kollektivs bis zu drei Vorsorgepläne anbieten. 

2 Die Summe der Beitragsanteile von Arbeitgeber und Arbeitnehmern in Lohnpro-
zenten muss beim Vorsorgeplan mit den niedrigsten Beitragsanteilen mindestens 
2/3 der Beitragsanteile beim Vorsorgeplan mit den höchsten Beitragsanteilen betra-
gen. Der Beitragssatz des Arbeitgebers muss in jedem Plan gleich hoch sein. 

Art. 1e4 Wahl der Anlagestrategien 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

Nur Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich Lohnanteile über dem andert-
halbfachen oberen Grenzbetrag nach Artikel 8 Absatz 1 BVG versichern, dürfen 
innerhalb eines Vorsorgeplans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten. 

3. Abschnitt: Gleichbehandlung 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

Art. 1f 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist eingehalten, wenn für alle Versicherten 
eines Kollektivs die gleichen reglementarischen Bedingungen im Vorsorgeplan 
gelten. 

4. Abschnitt: Planmässigkeit 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

Art. 1g 

Der Grundsatz der Planmässigkeit ist eingehalten, wenn die Vorsorgeeinrichtung in 
ihrem Reglement die verschiedenen Leistungen, die Art ihrer Finanzierung und die 
Anspruchsvoraussetzungen, die Vorsorgepläne sowie die verschiedenen Versicher-
tenkollektive, für welche unterschiedliche Pläne gelten, genau festlegt. Der Vorsor-
geplan muss sich auf Parameter stützen, die nach fachlich anerkannten Grundsätzen 
festgelegt werden. 

 
4 Siehe auch Bst. b SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang. 
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5. Abschnitt: Versicherungsprinzip 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

Art. 1h5 

1 Das Versicherungsprinzip ist eingehalten, wenn mindestens 6 Prozent aller Bei-
träge zur Finanzierung der Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität bestimmt 
sind; massgebend für die Berechnung dieses Mindestanteils ist die Gesamtheit der 
Beiträge für alle Kollektive und Pläne eines angeschlossenen Arbeitgebers in einer 
Vorsorgeeinrichtung. Sind einer Vorsorgeeinrichtung mehrere Arbeitgeber ange-
schlossen, so sind für die Berechnung des Mindestanteils jeweils die Beiträge für die 
Kollektive und Pläne eines einzelnen Arbeitgebers in dieser Vorsorgeeinrichtung 
massgebend. 

2 In Vorsorgeeinrichtungen, welche ausschliesslich die weitergehende und ausser-
obligatorische Vorsorge betreiben, ist das Versicherungsprinzip auch dann ein-
gehalten, wenn gemäss Reglement das Altersguthaben ohne Risikoschutz geäufnet 
wird in Fällen, in denen sich aufgrund einer ärztlichen Gesundheitsprüfung ein 
wesentlich erhöhtes Risiko ergibt und deshalb die Versicherung der Risiken Tod und 
Invalidität abgelehnt wird. In diesen Fällen kann die Altersleistung nur in Renten-
form bezogen werden. 

6. Abschnitt: Mindestalter für den Altersrücktritt 
(Art. 1 Abs. 3 BVG) 

Art. 1i6 

1 Die Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen können einen Altersrücktritt frühestens 
ab dem vollendeten 58. Altersjahr vorsehen. 

2 Frühere Altersrücktritte als nach Absatz 1 sind zulässig: 

a. bei betrieblichen Restrukturierungen 

b. bei Arbeitsverhältnissen, in denen frühere Altersrücktritte aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit vorgesehen sind. 

 
5 Siehe auch Bst. c SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang. 
6 Siehe auch Bst. d SchlB Änd. 10.6.2005 vor dem Anhang. 
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1a. Kapitel:7 Obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer 

1. Abschnitt: Versicherter Personenkreis und koordinierter Lohn 

Art. 1j8 Von der obligatorischen Versicherung ausgenommene Arbeitnehmer 
(Art. 2 Abs. 2 und 4 BVG)9 

1 Folgende Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung nicht unterstellt: 

a. Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber gegenüber der AHV nicht beitragspflichtig 
ist; 

b.10 Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeitsvertrag von höchstens drei Mo-
naten; vorbehalten ist Artikel 1k; 

c. Arbeitnehmer, die nebenberuflich tätig sind und bereits für eine hauptberuf-
liche Erwerbstätigkeit obligatorisch versichert sind oder im Hauptberuf eine 
selbständige Erwerbstätigkeit ausüben; 

d.11 Personen, die im Sinne der IV zu mindestens 70 Prozent invalid sind; 

e.12 die folgenden Familienglieder der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters, 
die in einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten: 

1. die Verwandten der Betriebsleiterin oder des Betriebsleiters in auf- und 
absteigender Linie sowie ihre Ehegatten oder eingetragenen Partnerin-
nen oder Partner, 

2. die Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne der Betriebsleiterin oder des 
Betriebsleiters, die voraussichtlich den Betrieb zur Selbstbewirtschaf-
tung übernehmen werden. 

2 Arbeitnehmer, die nicht oder voraussichtlich nicht dauernd in der Schweiz tätig 
sind und im Ausland genügend versichert sind, werden von der obligatorischen Ver-
sicherung befreit, wenn sie ein entsprechendes Gesuch an die Vorsorgeeinrichtung 
stellen. 

3 Arbeitnehmer, die nach Absatz l Buchstaben a und e der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich zu den gleichen Bedingungen wie Selbstän-
digerwerbende freiwillig versichern lassen. 

4 Arbeitnehmer, die nach Absatz 1 Buchstaben b und c der obligatorischen Versiche-
rung nicht unterstellt sind, können sich im Rahmen von Artikel 46 BVG versichern 
lassen. 

 
7 Ursprünglich 1. Kap. 
8 Ursprünglich Art. 1. 
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 3551). 
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 3551). 
11 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
12 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 
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Art. 1k13 Befristet angestellte Arbeitnehmer 
(Art. 2 Abs. 4 BVG) 

Arbeitnehmer mit befristeten Anstellungen oder Einsätzen sind der obligatorischen 
Versicherung unterstellt, wenn: 

a. das Arbeitsverhältnis ohne Unterbruch über die Dauer von drei Monaten hin-
aus verlängert wird: In diesem Fall ist der Arbeitnehmer von dem Zeitpunkt 
an versichert, in dem die Verlängerung vereinbart wurde; 

b. mehrere aufeinanderfolgende Anstellungen beim gleichen Arbeitgeber oder 
Einsätze für das gleiche verleihende Unternehmen insgesamt länger als drei 
Monate dauern und kein Unterbruch drei Monate übersteigt: In diesem Fall 
ist der Arbeitnehmer ab Beginn des insgesamt vierten Arbeitsmonats versi-
chert; wird jedoch vor dem ersten Arbeitsantritt vereinbart, dass die Anstel-
lungs- oder Einsatzdauer insgesamt drei Monate übersteigt, so ist der Ar-
beitnehmer ab Beginn des Arbeitsverhältnisses versichert. 

Art. 214 Personalverleih 
(Art. 2 Abs. 4 BVG) 

Arbeitnehmer, welche im Rahmen eines Personalverleihs gemäss dem Bundesgesetz 
vom 6. Oktober 198915 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih in 
einem Einsatzbetrieb beschäftigt sind, gelten als Angestellte des verleihenden Un-
ternehmens. 

Art. 3 Bestimmung des koordinierten Lohnes 
(Art. 7 Abs. 2 und 8 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vom massgebenden Lohn der 
AHV abweichen, indem sie: 

a. Lohnbestandteile weglässt, die nur gelegentlich anfallen; 

b. den koordinierten Jahreslohn zum voraus aufgrund des letzten bekannten 
Jahreslohnes bestimmt; sie muss dabei die für das laufende Jahr bereits ver-
einbarten Änderungen berücksichtigen; 

c. bei Berufen, in denen der Beschäftigungsgrad oder die Einkommenshöhe 
stark schwanken, die koordinierten Löhne pauschal nach dem Durchschnitts-
lohn der jeweiligen Berufsgruppe festsetzt. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes 
ferner vom Jahreslohn abweichen und dafür auf den für eine bestimmte Zahlungs-
periode ausgerichteten Lohn abstellen. Die in den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG 
aufgeführten Beträge werden dann auf die entsprechende Zahlungsperiode umge-

 
13 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Juni 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 3551). 
14 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
15 SR 823.11 
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rechnet. Sinkt der Lohn vorübergehend unter den gesetzlichen Mindestbetrag, so 
bleibt der Arbeitnehmer dennoch der obligatorischen Versicherung unterstellt. 

Art. 3a16 Mindestbetrag des versicherten Lohnes 
(Art. 8 BVG) 

1 Für Personen, die gemäss Artikel 2 BVG obligatorisch zu versichern sind und die 
bei einem Arbeitgeber einen massgebenden AHV-Lohn von mehr als 20 520 Fran-
ken beziehen, muss ein Betrag in der Höhe von mindestens 3 420 Franken versichert 
werden.17 

2 Der versicherte Mindestlohn nach Absatz 1 gilt auch für die obligatorische Ver-
sicherung von Personen, bei denen die Grenzbeträge nach Artikel 4 gekürzt werden. 

Art. 418 Koordinierter Lohn teilinvalider Versicherter 
(Art. 8 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG) 

Für Personen, die im Sinne des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195919 über die Invali-
denversicherung teilweise invalid sind, werden die Grenzbeträge nach den Arti-
keln 2, 7, 8 Absatz 1 und 46 BVG folgendermassen gekürzt: 

Rentenanspruch in Bruchteilen  
einer ganzen Rente 

Kürzung der Grenzbeträge 

  

¼ ¼ 

½ ½ 

¾ ¾ 
  

Art. 520 Anpassung an die AHV 
(Art. 9 BVG) 

Die Grenzbeträge nach den Artikeln 2, 7, 8 und 46 BVG werden wie folgt erhöht: 

Bisherige Beträge  
Franken 

Neue Beträge  
Franken 

  

19 890 20 520 

23 205 23 940 

79 560 82 080 

  3 315   3 420 
  

 
16 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
17 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4725). 
18 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
19 SR 831.20 
20 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4725). 
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Art. 6 Beginn der Versicherung 
(Art. 10 Abs. 1 BVG) 

Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer aufgrund der 
Anstellung die Arbeit antritt oder hätte antreten sollen, in jedem Falle aber im Zeit-
punkt, da er sich auf den Weg zur Arbeit begibt. 

2. Abschnitt: Anschlusspflicht des Arbeitgebers 

Art. 7 Auswirkungen des Anschlusses an eine oder mehrere  
Vorsorgeeinrichtungen 
(Art. 11 Abs. 1 BVG) 

1 Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind 
alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung ver-
sichert. 

2 Will sich der Arbeitgeber verschiedenen registrierten Vorsorgeeinrichtungen 
anschliessen, so muss er die Gruppen der Versicherten so bestimmen, dass alle dem 
Gesetz unterstellten Arbeitnehmer versichert sind. Entstehen bei der Umschreibung 
der Gruppen Lücken, so haften die Vorsorgeeinrichtungen für die gesetzlichen Leis-
tungen solidarisch. Sie können gegen den Arbeitgeber Rückgriff nehmen. 

Art. 821 

Art. 9 Überprüfung des Anschlusses 
(Art. 11 und 56 Bst. h BVG)22 

1 Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung 
seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen. 

2 Er muss ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der her-
vorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist. Ist er der 
Vorsorgeeinrichtung als einziger Arbeitgeber angeschlossen, so gilt die Kopie des 
Entscheides der Aufsichtsbehörde über die Registrierung als Bescheinigung. 

3 Die AHV-Ausgleichskasse meldet der Auffangeinrichtung Arbeitgeber, die ihre 
Anschlusspflicht nicht erfüllen. Sie überweist ihr die Unterlagen.23 

 
21 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
22 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
23 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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4 Das Bundesamt für Sozialversicherungen24 (Bundesamt) erteilt den AHV-
Ausgleichskassen Weisungen, namentlich über das Vorgehen und über den Zeit-
punkt der Kontrolle sowie über die zu liefernden Dokumente.25 

5 Der Sicherheitsfonds entrichtet den AHV-Ausgleichskassen für die Überprüfung 
des Anschlusses der von ihnen erfassten Arbeitgeber (Art. 11 Abs. 4 BVG) eine 
Entschädigung von 9 Franken pro überprüften Fall. Die AHV-Ausgleichskassen 
melden dem Sicherheitsfonds bis zum 31. März des folgenden Jahres die von ihnen 
durchgeführten Überprüfungen auf dem vom Bundesamt vorgeschriebenen Formu-
lar.26 

Art. 10 Auskunftspflicht des Arbeitgebers 
(Art. 11 BVG) 

Der Arbeitgeber muss der Vorsorgeeinrichtung alle versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer melden und alle Angaben machen, die zur Führung der Alterskonten und zur 
Berechnung der Beiträge nötig sind. Er muss ausserdem der Kontrollstelle alle Aus-
künfte erteilen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt (Art. 35). 

3. Abschnitt: Individuelle Alterskonten und Freizügigkeitsleistungen 

Art. 11 Führung der individuellen Alterskonten 
(Art. 15 und 16 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss für jeden Versicherten ein Alterskonto führen, aus 
dem das Altersguthaben nach Artikel 15 Absatz 1 BVG ersichtlich ist. 

2 Am Ende des Kalenderjahres muss sie dem individuellen Alterskonto gutschrei-
ben: 

a. den jährlichen Zins auf dem Altersguthaben nach dem Kontostand am Ende 
des Vorjahres; 

b. die unverzinsten Altersgutschriften für das abgelaufene Kalenderjahr. 

3 Tritt ein Versicherungsfall ein oder verlässt der Versicherte die Vorsorgeeinrich-
tung während des laufenden Jahres, so muss sie dem Alterskonto gutschreiben: 

a.27 den Zins nach Absatz 2 Buchstabe a anteilsmässig berechnet bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles oder des Freizügigkeitsfalles nach Artikel 2 des 
FZG28; 

 
24 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 

Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. 
25 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
26 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
27 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3452). 
28 SR 831.42 
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b. die unverzinsten Altersgutschriften bis zum Eintritt des Versicherungsfalles 
oder bis zum Austritt des Versicherten. 

4 Tritt der Versicherte während des Jahres in die Vorsorgeeinrichtung ein, so muss 
sie seinem Alterskonto am Ende dieses Kalenderjahres gutschreiben: 

a. das eingebrachte Altersguthaben in der Höhe des gesetzlichen Mindestschut-
zes; 

b. den Zins auf dem eingebrachten Altersguthaben von der Überweisung der 
Freizügigkeitsleistung an berechnet; 

c. die unverzinsten Altersgutschriften für den Teil des Jahres, während dem der 
Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehörte. 

Art. 1229 Mindestzinssatz 
(Art. 15 Abs. 2 BVG) 

Das Altersguthaben wird verzinst: 

a. für den Zeitraum bis 31. Dezember 2002: mindestens mit 4 Prozent; 

b.30 für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2003: mindestens mit 
3,25 Prozent; 

c.31 für den Zeitraum vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2004: mindes-
tens mit 2,25 Prozent; 

d.32 für den Zeitraum vom 1. Januar 2005 bis zum 31. Dezember 2007: mindes-
tens mit 2,5 Prozent; 

e.33 für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008: mindes-
tens mit 2,75 Prozent; 

f.34 für den Zeitraum ab 1. Januar 2009: mindestens mit 2 Prozent. 

Art. 12a–12b35 

 
29 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3904). 
30 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4249). 
31 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 10. Sept. 2003 (AS 2003 3523). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 1. Sept. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4249). 
32 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Sept. 2004 (AS 2004 4249). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 5. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4441). 
33 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Sept. 2007 (AS 2007 4441). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 22. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5189). 
34 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Okt. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 5189). 
35 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002 (AS 2002 3904). Aufgehoben durch  

Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4279 4653). 
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Art. 13 Massgebendes Alter für die Berechnung der Altersgutschrift 
(Art. 16 BVG) 

Das für die Berechnung der Altersgutschrift massgebende Alter des Versicherten 
ergibt sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Ge-
burtsjahr. 

Art. 1436 Das Alterskonto invalider Versicherter 
(Art. 15, 34 Abs. 1 Bst. b BVG und 18 FZG37)38 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss das Alterskonto eines Invaliden, dem sie eine Rente 
ausrichtet, für den Fall eines Wiedereintrittes in das Erwerbsleben bis zum Renten-
alter weiterführen. 

2 Das Altersguthaben des Invaliden ist zu verzinsen. 

3 Der koordinierte Lohn während des letzten Versicherungsjahres (Art. 18) dient als 
Berechnungsgrundlage für die Altersgutschriften während der Invalidität. 

4 Erlischt der Anspruch auf eine Invalidenrente, weil der Versicherte nicht mehr 
invalid ist, so hat er Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung in der Höhe seines 
weitergeführten Altersguthabens. 

Art. 1539 Vorgehen bei Teilinvalidität 
(Art. 15 und 34 Abs. 1 Bst. b BVG) 

1 Wird dem Versicherten eine Teil-Invalidenrente zugesprochen, so teilt die Vorsor-
geeinrichtung dessen Altersguthaben wie folgt in einen der Rentenberechtigung 
entsprechenden und in einen aktiven Teil auf: 

Rentenanspruch in Bruchteilen  
einer ganzen Rente 

Auf Teilinvalidität entfallendes 
Altersguthaben 

Auf weitergeführte Erwerbstätigkeit 
entfallendes Altersguthaben 

   

¼ ¼ ¾ 

½ ½ ½ 

¾ ¾ ¼ 
   

2 Das auf die Teilinvalidität entfallende Altersguthaben ist nach Artikel 14 zu be-
handeln. Das auf die weitergeführte Erwerbstätigkeit entfallende Altersguthaben ist 
dem Altersguthaben eines voll erwerbstätigen Versicherten gleichgestellt und wird 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach den Artikeln 3–5 des FZG40 behan-
delt. 

 
36 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses. 
37 SR 831.42 
38 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3452). 
39 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
40 SR 831.42 
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Art. 16 Bestimmung der Freizügigkeitsleistung nach dem Obligatorium 
(Art. 15 BVG und 18 FZG41)42 

1 Bei der Übertragung der Freizügigkeitsleistung muss die Vorsorgeeinrichtung das 
nach dem BVG erworbene Altersguthaben gesondert angeben. Hat der Versicherte 
das 50. Altersjahr erreicht, muss sie auch den Stand des Altersguthabens zu diesem 
Zeitpunkt angeben …43. 

2 Als Bestandteile des nach dem BVG erworbenen Altersguthabens gelten auch die 
Zinsen, die sich aus einem Zinssatz ergeben, der über dem Mindestzinssatz nach 
Artikel 12 liegt.44 

3a. Abschnitt:45 Auflösung von Verträgen 

Art. 16a Berechnung des Deckungskapitals 
(Art. 53e Abs. 8 BVG) 

1 Bei der Auflösung von Verträgen zwischen Versicherungseinrichtungen und Vor-
sorgeeinrichtungen, die dem FZG46 unterstehen, entspricht das Deckungskapital dem 
Betrag, den die Versicherungseinrichtung beim Abschluss eines neuen Vertrags im 
gleichen Zeitpunkt für den gleichen Versicherten- und Rentnerbestand mit den 
gleichen Leistungen von der Vorsorgeeinrichtung verlangen würde. Vertragsab-
schlusskosten für einen Neuabschluss werden nicht mitgerechnet. Der technische 
Zinssatz entspricht höchstens dem oberen Grenzwert nach Artikel 8 der Freizügig-
keitsverordnung vom 3. Oktober 199447. 

2 Versicherungseinrichtungen, welche das Geschäft der beruflichen Vorsorge betrei-
ben, müssen die Berechnung des Deckungskapitals gemäss Absatz 1 regeln und die 
Regelung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht48 genehmigen lassen. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung, welche Rentner an eine andere Vorsorgeeinrichtung 
abgibt, muss dieser sämtliche Auskünfte erteilen, welche diese zur Berechnung und 
Ausrichtung der Leistungen benötigt. 

 
41 SR 831.42 
42 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3452). 
43 Klammer gestrichen durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3452). 
44 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
45 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
46 SR 831.42 
47 SR 831.425 
48 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit wurde in Anwendung von Art. 16 Abs. 3 der 

Publikations-verordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) angepasst. Die Anpassung 
wurde im ganzen Text vorgenommen. 



BVV 2 

13 

831.441.1 

Art. 16b Zugehörigkeit der Rentenbezüger bei Zahlungsunfähigkeit  
des Arbeitgebers 
(Art. 53e Abs. 7 BVG) 

Wird der Anschlussvertrag wegen Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers aufgelöst, 
so bleiben die Rentenbezüger bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung; diese richtet 
die laufenden Renten entsprechend den bisherigen reglementarischen Bestimmungen 
weiter aus. 

4. Abschnitt: Versicherungsleistungen 

Art. 1749 

Art. 1850 Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen-  
und Invalidenleistungen 
(Art. 24 Abs. 4 und 34 Abs. 1 Bst. a BVG)51 

1 Im Todesfall oder bei Eintritt der Invalidität entspricht der koordinierte Lohn wäh-
rend des letzten Versicherungsjahres dem letzten koordinierten Jahreslohn, der für 
die Altersgutschriften festgelegt wurde (Art. 3 Abs. 1). 

2 Weicht die Vorsorgeeinrichtung bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes 
vom Jahreslohn ab (Art. 3 Abs. 2), so muss sie auf die koordinierten Löhne während 
der letzten zwölf Monate abstellen. Hat der Versicherte ihr jedoch weniger lang 
angehört, so wird der koordinierte Jahreslohn durch Umrechnung des bis dahin 
angefallenen Lohnes bestimmt. 

3 War der Versicherte während des Jahres vor dem Versicherungsfall wegen Krank-
heit, Unfall oder aus ähnlichen Gründen nicht voll erwerbsfähig, so wird der koordi-
nierte Jahreslohn aufgrund des Lohnes bei voller Erwerbsfähigkeit berechnet. 

Art. 1952 

 
49 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
50 Siehe auch die SchlB der Änd. vom 18. Aug. 2004 am Ende dieses Erlasses. 
51 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
52 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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Art. 20 Anspruch des Ehegatten bei Scheidung und der Partnerin 
oder des Partners bei gerichtlicher Auflösung der eingetragenen 
Partnerschaft auf Hinterlassenenleistungen 
(Art. 19 Abs. 3 und 19a BVG)53 

1 Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe 
oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: 

a. die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat; und 

b. dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapi-
talabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde.54 

1bis Bei gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft ist die ehemalige 
eingetragene Partnerin oder der ehemalige eingetragene Partner beim Tod seiner 
früheren eingetragenen Partnerin oder seines früheren eingetragenen Partners der 
Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: 

a. die eingetragene Partnerschaft mindestens zehn Jahre gedauert hat; und  

b. der ehemaligen Partnerin oder dem ehemaligen Partner im Auflösungsurteil 
eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zuge-
sprochen wurde.55 

2 Die Leistungen der Vorsorgeeinrichtung können jedoch um jenen Betrag gekürzt 
werden, um den sie zusammen mit den Leistungen der übrigen Versicherungen, 
insbesondere AHV und IV, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil oder dem Urteil 
über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft übersteigen.56 

Art. 20a57 Von der versicherten Person einbezahlte Beiträge  
(Art. 20a Abs. 1 Bst. c BVG) 

Unter die von der versicherten Person einbezahlten Beiträge nach Artikel 20a Ab-
satz 1 Buchstabe c BVG fallen auch die von ihr geleisteten Einkaufssummen. 

 
53 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

54 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4279 4653). 

55 Eingefügt durch Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des  
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

56 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

57 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4279 4653). 
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5. Abschnitt: … 

Art. 21–2358 

6. Abschnitt:  
Überentschädigung und Koordination mit anderen  
Sozialversicherungen 

Art. 24 Ungerechtfertigte Vorteile 
(Art. 34a BVG)59 

1 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, 
soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mut-
masslich entgangenen Verdienstes übersteigen. 

2 Als anrechenbare Einkünfte gelten Leistungen gleicher Art und Zweckbestim-
mung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses 
ausgerichtet werden, wie Renten oder Kapitalleistungen mit ihrem Rentenumwand-
lungswert in- und ausländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen, 
mit Ausnahme von Hilflosenentschädigungen, Abfindungen und ähnlichen Leistun-
gen. Bezügern von Invalidenleistungen wird überdies das weiterhin erzielte oder 
zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen angerechnet.60 

3 Die Einkünfte der Witwe oder des Witwers oder der überlebenden eingetragenen 
Partnerin oder des überlebenden eingetragenen Partners und der Waisen werden 
zusammengerechnet.61 

4 Der Leistungsberechtigte muss der Vorsorgeeinrichtung über alle anrechenbaren 
Einkünfte Auskunft geben. 

5 Die Vorsorgeeinrichtung kann die Voraussetzungen und den Umfang einer Kür-
zung jederzeit überprüfen und ihre Leistungen anpassen, wenn die Verhältnisse sich 
wesentlich ändern. 

 
58 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
59 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3729). 
60 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
61 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 
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Art. 2562 Koordination mit der Unfall- und Militärversicherung 
(Art. 34a BVG)63 

1 Ist die Unfallversicherung oder die Militärversicherung für den gleichen Versiche-
rungsfall leistungspflichtig, so kann die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen nach 
Artikel 24 kürzen. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung ist nicht verpflichtet, Leistungsverweigerungen oder 
-kürzungen der Unfallversicherung oder der Militärversicherung auszugleichen, 
wenn diese die Leistungsverweigerungen oder -kürzungen nach Artikel 21 des 
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 200064 über den Allgemeinen Teil des Sozialver-
sicherungsrechts (ATSG), Artikel 37 und 39 des Bundesgesetzes vom 20. März 
198165 über die Unfallversicherung, Artikel 65 oder 66 des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 199266 über die Militärversicherung vorgenommen haben.67 

3 …68 

Art. 2669 Krankengelder als Lohnersatz 
(Art. 34a Abs. 1 und 26 Abs. 2 BVG)70 

Die Vorsorgeeinrichtung kann den Anspruch auf Invalidenleistung bis zur Erschöp-
fung des Taggeldanspruchs aufschieben, wenn: 

a. der Versicherte anstelle des vollen Lohnes Taggelder der Krankenversiche-
rung erhält, die mindestens 80 Prozent des entgangenen Lohnes betragen, 
und 

b. die Taggeldversicherung vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinan-
ziert wurde. 

 
62 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Okt. 1992, in Kraft seit 1. Jan. 1993  

(AS 1992 2234).  
63 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3729). 
64 SR 830.1 
65 SR 832.20 
66 SR 833.1 
67 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
68 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
69 Bisheriger Art. 27 
70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003  

(AS 2002 3729). 
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7. Abschnitt:71 Rückgriff 

Art. 27 Subrogation 
(Art. 34b BVG) 

1 Mehrere Haftpflichtige haften für Rückgriffsansprüche der Vorsorgeeinrichtung 
solidarisch. 

2 Auf die übergegangenen Ansprüche bleiben die ihrer Natur entsprechenden Ver-
jährungsfristen anwendbar. Für den Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung 
beginnen jedoch die relativen Fristen erst mit deren Kenntnis ihrer Leistungen und 
der Person des Ersatzpflichtigen zu laufen. 

3 Besteht ein direktes Forderungsrecht der geschädigten Person gegenüber dem 
Haftpflichtversicherer, so steht dieses auch der in ihre Rechte eingetretenen Vorsor-
geeinrichtung zu. Einreden aus dem Versicherungsvertrag, die der geschädigten 
Person nicht entgegengehalten werden dürfen, können auch gegenüber dem Re-
gressanspruch der Vorsorgeeinrichtung nicht vorgebracht werden. 

Art. 27a Umfang 
(Art. 34b BVG) 

1 Die Ansprüche der versicherten Person, ihrer Hinterlassenen und weiterer Begüns-
tigter nach Artikel 20a BVG gehen nur so weit auf die Vorsorgeeinrichtung über, als 
deren Leistungen zusammen mit dem vom Dritten für den gleichen Zeitraum ge-
schuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden übersteigen. 

2 Hat die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen gekürzt, weil der Versicherungsfall 
vorsätzlich oder bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder Vergehens 
herbeigeführt worden ist, so gehen die Ansprüche der versicherten Person, ihrer 
Hinterlassenen und weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG so weit auf die 
Vorsorgeinrichtung über, als deren ungekürzte Leistungen zusammen mit dem vom 
Dritten für den gleichen Zeitraum geschuldeten Ersatz den entsprechenden Schaden 
übersteigen würden. 

3 Die Ansprüche, die nicht auf die Vorsorgeeinrichtung übergehen, bleiben der 
versicherten Person, ihren Hinterlassenen und weiteren Begünstigten nach Arti-
kel 20a BVG gewahrt. Kann nur ein Teil des vom Dritten geschuldeten Ersatzes 
eingebracht werden, so sind daraus zuerst die Ansprüche der versicherten Person, 
ihrer Hinterlassenen und weiterer Begünstigter nach Artikel 20a BVG zu befriedi-
gen. 

Art. 27b Gliederung der Ansprüche 
(Art. 34b BVG) 

1 Die Ansprüche gehen für Leistungen gleicher Art auf die Vorsorgeeinrichtung 
über. 

 
71 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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2 Leistungen gleicher Art sind namentlich: 

a. Invalidenrenten beziehungsweise an deren Stelle ausgerichtete Altersrenten 
sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Ersatz für Erwerbsunfä-
higkeit; 

b. Hinterlassenenrenten sowie Kapitalabfindungen anstelle der Renten und Er-
satz für Versorgerschaden. 

Art. 27c Einschränkung des Rückgriffs 
(Art. 34b BVG) 

1 Ein Rückgriffsrecht gegen den Ehegatten oder die eingetragene Partnerin oder den 
eingetragenen Partner der versicherten Person, deren Verwandte in auf- und abstei-
gender Linie oder mit ihr in gemeinsamem Haushalt lebende Personen steht der 
Vorsorgeeinrichtung nur zu, wenn sie den Versicherungsfall absichtlich oder grob-
fahrlässig herbeigeführt haben.72 

2 Die gleiche Einschränkung gilt für den Rückgriffsanspruch aus einem Berufsunfall 
gegen den Arbeitgeber der versicherten Person, gegen dessen Familienangehörige 
und gegen dessen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

3 Die Einschränkung des Rückgriffsrechts der Vorsorgeeinrichtung entfällt, wenn 
und soweit die Person, gegen welche Rückgriff genommen wird, obligatorisch 
haftpflichtversichert ist.73 

Art. 27d Verträge 
(Art. 34b BVG) 

Die Vorsorgeeinrichtung, der das Rückgriffsrecht nach Artikel 34b BVG zusteht, 
kann mit Sozialversicherungen, denen das Rückgriffsrecht nach Artikeln 72–75 
ATSG74 zusteht und mit anderen Beteiligten Vereinbarungen treffen, um die Erledi-
gung der Regressfälle zu vereinfachen. 

Art. 27e Verhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung 
und rückgriffsberechtigten Sozialversicherungen 
(Art. 34b BVG) 

Ist die Vorsorgeeinrichtung nebst anderen Sozialversicherungen am Rückgriff ge-
mäss Artikel 34b BVG bzw. Artikel 72 ff. ATSG75 beteiligt, besteht unter ihnen 
Gesamtgläubigerschaft. Die Versicherungen sind einander im Verhältnis der von 
ihnen zu erbringenden kongruenten Leistungen ausgleichspflichtig. 

 
72 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

73 Eingefügt durch Ziff. II 4 der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008  
(AS 2007 5155). 

74 SR 830.1 
75 SR 830.1 
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Art. 27f Rückgriff auf einen nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen 
(Art. 34b BVG) 

Gegenüber dem nicht haftpflichtversicherten Haftpflichtigen einigen sich mehrere 
am Rückgriff beteiligte Versicherungsträger auf eine einzige Vertretung. Kommt 
keine Einigung zustande, ist die Vertretung in folgender Reihenfolge vorzunehmen: 

a. durch die Unfallversicherung; 

b. durch die Militärversicherung; 

c. durch die Krankenversicherung; 

d. durch die AHV/IV. 

8. Abschnitt:76 Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation 

Art. 27g Anspruch auf freie Mittel bei Teil- oder Gesamtliquidation 
(Art. 53d Abs. 1 BVG und Art. 23 Abs. 1 FZG77)78 

1 Bei einer Teil- oder Gesamtliquidation besteht bei einem individuellen Austritt ein 
individueller Anspruch, bei einem kollektiven Austritt ein individueller oder kollek-
tiver Anspruch auf einen Anteil der freien Mittel.79 

1bis Für die Berechnung der freien Mittel muss sich die Vorsorgeeinrichtung auf eine 
kaufmännische und technische Bilanz mit Erläuterungen abstützen, aus denen die 
tatsächliche finanzielle Lage deutlich hervorgeht.80 

2 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stich-
tag der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel 
können die zu übertragenden freien Mittel entsprechend angepasst werden. 

3 Die versicherungstechnischen Fehlbeträge werden nach Artikel 44 ermittelt. Ein 
allfälliger Abzug eines versicherungstechnischen Fehlbetrages erfolgt individuell bei 
der Austrittsleistung. Wurde die ungekürzte Austrittsleistung bereits überwiesen, 
muss die versicherte Person den zuviel überwiesenen Betrag zurückerstatten. 

Art. 27h Kollektiver Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven 
bei Teil- oder Gesamtliquidation 
(Art. 53d Abs. 1 BVG) 

1 Treten mehrere Versicherte als Gruppe gemeinsam in eine andere Vorsorgeein-
richtung über (kollektiver Austritt), besteht zusätzlich zum Anspruch auf die freien 

 
76 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
77 SR 831.42 
78 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
79 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
80 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
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Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf die Rückstellungen und 
Schwankungsreserven nach Artikel 48e, soweit versicherungs- und anlagetechnische 
Risiken mit übertragen werden.81 Dabei ist insbesondere auch der Form der zu 
übertragenden Vermögenswerte Rechnung zu tragen. Zudem kann dem Beitrag 
Rechnung getragen werden, den das austretende Kollektiv zur Bildung der Rück-
stellungen und Schwankungsreserven geleistet hat. 

2 Über einen kollektiven Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven 
bei einem kollektiven Austritt entscheidet das paritätische Organ oder das zuständige 
Organ der Vorsorgeeinrichtung. 

3 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungs- und Schwankungsreserven ist in 
jedem Fall kollektiv an die neue Vorsorgeeinrichtung zu übertragen. 

4 Bei wesentlichen Änderungen der Aktiven oder der Passiven zwischen dem Stich-
tag der Teilliquidation oder der Gesamtliquidation und der Übertragung der Mittel 
können die zu übertragenden Rückstellungen und Schwankungsreserven entspre-
chend angepasst werden. 

5 Der kollektive Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven besteht 
nicht, wenn die Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung durch die 
Gruppe, welche kollektiv austritt, verursacht wurde. 

9. Abschnitt:82 Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 

Art. 27i Pflicht zur Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen 
(Art. 41 Abs. 8 BVG) 

1 Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, welche Freizügigkeitskonten oder 
-policen führen, sind zur Aufbewahrung von allen Vorsorgeunterlagen verpflichtet, 
die wesentliche Angaben zur Geltendmachung von Ansprüchen der Versicherten 
enthalten: 

a. Unterlagen betreffend das Vorsorgeguthaben; 

b. Unterlagen betreffend die Konten bzw. die Policen der versicherten Person; 

c.83 Unterlagen betreffend die relevanten Vorgänge während der Versicherungs-
dauer wie Einkäufe, Barauszahlungen sowie Auszahlungen von Vorbezügen 
für Wohneigentum und Austrittsleistungen bei Scheidung oder Auflösung 
der eingetragenen Partnerschaft; 

d. Anschlussverträge der Arbeitgeber mit der Vorsorgeeinrichtung; 

e. Reglemente; 

 
81 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
82 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
83 Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und  
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 
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f. wichtige Geschäftskorrespondenz; 

g. Unterlagen, welche die Identifikation der Versicherten erlauben. 

2 Die Unterlagen können auf anderen Datenträgern als auf Papier aufbewahrt wer-
den, sofern sie jederzeit lesbar gemacht werden können. 

Art. 27j Aufbewahrungsfrist 
(Art. 41 Abs. 8 BVG) 

1 Werden Vorsorgeleistungen ausgerichtet, dauert die Aufbewahrungspflicht für die 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge bis zehn Jahre nach Beendigung der Leis-
tungspflicht. 

2 Werden mangels Geltendmachung durch die versicherte Person keine Vorsorge-
leistungen ausgerichtet, so dauert die Aufbewahrungspflicht bis zum Zeitpunkt, an 
dem die versicherte Person ihr 100. Altersjahr vollendet hat oder vollendet hätte. 

3 Im Freizügigkeitsfall endet die Aufbewahrungspflicht für die massgebenden Vor-
sorgeunterlagen bei der bisherigen Vorsorgeeinrichtung zehn Jahre nach der Über-
weisung der Austrittsleistung der versicherten Person auf die neue Vorsorgeeinrich-
tung oder auf eine Einrichtung, welche Freizügigkeitskonten oder -policen führt. 

Art. 27k Aufbewahrungspflicht bei Liquidation 
(Art. 41 Abs. 8 BVG) 

Bei Liquidation einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge ist es Aufgabe der 
Liquidatoren, für die korrekte Aufbewahrung der Unterlagen besorgt zu sein. 

2. Kapitel: Freiwillige Versicherung 

Art. 28 Beitritt zur freiwilligen Versicherung 
(Art. 4, 44 und 46 BVG) 

Wer sich nach dem BVG freiwillig versichern lassen will, muss dies der Auffangein-
richtung oder einer anderen zuständigen Vorsorgeeinrichtung beantragen. 

Art. 29 Koordinierter Lohn 
(Art. 4 Abs. 2, 8 und 46 Abs. 1 und 2 BVG) 

1 Der koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung wird nach Artikel 8 BVG 
und Artikel 3 dieser Verordnung bestimmt. Dabei werden die gesamten Erwerbsein-
künfte des Versicherten berücksichtigt. 

2 Ist der Versicherte auch der obligatorischen Versicherung unterstellt, so wird der 
koordinierte Lohn bei der freiwilligen Versicherung bestimmt, indem der von der 
obligatorischen Versicherung bereits abgedeckte koordinierte Lohn vom gesamten 
koordinierten Lohn abgezogen wird. 

3 Der Versicherte muss der Vorsorgeeinrichtung seine gesamten Erwerbseinkünfte 
aus unselbständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit angeben. 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

22 

831.441.1 

Art. 30 Beitragspflichtige Arbeitgeber 
(Art. 46 Abs. 3 BVG) 

1 An den Beiträgen der Versicherten müssen sich nur Arbeitgeber beteiligen, die 
auch gegenüber der AHV beitragspflichtig sind. 

2 Der Versicherte kann nur dann verlangen, dass sich der Arbeitgeber an den Beiträ-
gen beteiligt, wenn er ihn über seinen Beitritt zur freiwilligen Versicherung infor-
miert hat. Der Arbeitgeber ist erst für die Versicherungszeit nach der Mitteilung 
beitragspflichtig. 

Art. 31 Beiträge des Arbeitgebers 
(Art. 46 Abs. 3 BVG) 

1 Die Beiträge jedes Arbeitgebers werden in Prozenten des koordinierten Lohnes 
berechnet. Der koordinierte Lohn wird auf die Arbeitgeber entsprechend den von 
ihnen ausgerichteten Löhnen aufgeteilt. 

2 Ist der Arbeitnehmer bereits für einen Teil seines Lohnes der obligatorischen 
Versicherung unterstellt, so wird dieser Lohn für die Bestimmung des auf jeden 
Arbeitgeber entfallenden koordinierten Lohnteils ebenfalls berücksichtigt. Der 
Arbeitgeber, dessen Arbeitnehmer dem Obligatorium untersteht, muss für die frei-
willige Versicherung so weit Beiträge bezahlen, als die obligatorische Versicherung 
den nach Absatz 1 bestimmten koordinierten Lohn nicht bereits abdeckt. Ist der 
koordinierte Lohn der obligatorischen Versicherung grösser als der Teil des koordi-
nierten Lohnes, der auf diesen Arbeitgeber entfällt, so ist der Teil der anderen Ar-
beitgeber anteilsmässig herabzusetzen. 

3 Deckt die Vorsorgeeinrichtung, die den Arbeitnehmer obligatorisch versichert, 
mehr als den koordinierten Lohn gemäss BVG, so kann der Arbeitgeber verlangen, 
dass der überschiessende Lohn zur Bestimmung des Anteils am gesamten koordi-
nierten Lohn, den er in der freiwilligen Versicherung zu decken hat, ebenfalls be-
rücksichtigt wird. 

4 Die Vorsorgeeinrichtung übergibt dem Versicherten am Ende des Kalenderjahres 
eine Abrechnung über die geschuldeten Beiträge sowie Bescheinigungen, die für 
jeden Arbeitgeber einzeln ausgestellt sind. Die Bescheinigungen geben Auskunft 
über: 

a. den vom Arbeitgeber ausgerichteten Lohn, wie er der Vorsorgeeinrichtung 
mitgeteilt wurde (Art. 29 Abs. 3); 

b. den diesem Lohn entsprechenden koordinierten Lohn; 

c. den Beitragssatz in Prozenten des koordinierten Lohnes; 

d. den vom Arbeitgeber geschuldeten Betrag. 

Art. 32 Inkasso der Beiträge durch die Vorsorgeeinrichtung 
(Art. 46 Abs. 4 BVG) 

1 Hat der Arbeitnehmer die Vorsorgeeinrichtung mit dem Inkasso der Beiträge beim 
Arbeitgeber beauftragt und gelingt es ihr nicht, diese Beiträge einzufordern, so muss 
der Arbeitnehmer die geschuldeten Beiträge selbst bezahlen. 
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2 Die Kosten für das Inkasso gehen zu Lasten des Arbeitnehmers. 

3. Kapitel: Organisation 

1. Abschnitt: Kontrollstelle 

Art. 3384 Voraussetzungen 

1 Als Kontrollstelle für Einrichtungen der beruflichen Vorsorge können unter Vor-
behalt von Absatz 3 natürliche Personen und Revisionsunternehmen tätig sein, die 
von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als Revisionsexpertinnen oder 
Revisionsexperten nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200585 
zugelassen sind. 

2 Die Eidgenössische Finanzkontrolle und kantonale Finanzkontrollen können unter 
der Voraussetzung von Absatz 1 ebenfalls als Kontrollstellen tätig sein. 

3 Als Kontrollstelle für Anlagestiftungen können nur Revisionsunternehmen tätig 
sein, die von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als staatlich beauf-
sichtigte Revisionsunternehmen nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. De-
zember 2005 zugelassen sind. 

Art. 34 Unabhängigkeit 
(Art. 53 Abs. 1 und 4 BVG) 

Die Kontrollstelle nach Artikel 33 Buchstaben a, c und d darf nicht weisungsgebun-
den sein gegenüber: 

a. Personen, die für die Geschäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeein-
richtung verantwortlich sind; 

b. dem Arbeitgeber, wenn die Vorsorgeeinrichtung betriebseigen ist; hat der 
Arbeitgeber sein Unternehmen in verschiedene selbständige juristische Per-
sonen aufgeteilt, so gilt als Arbeitgeber der Konzern; 

c. den leitenden Organen des Verbandes, wenn die Vorsorgeeinrichtung eine 
Verbandseinrichtung ist; 

d. dem Stifter, wenn die Vorsorgeeinrichtung eine Stiftung ist. 

Art. 35 Aufgaben 
(Art. 53 Abs. 1 und 4, 53a und 62 Abs. 1 BVG)86 

1 Die Kontrollstelle muss jährlich prüfen: 

a. die Gesetzes-, Verordnungs-, Weisungs- und Reglementskonformität (Recht-
mässigkeit) der Jahresrechnung und der Alterskonten; 

 
84 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 der Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. Aug. 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 221.302.3). 
85 SR 221.302 
86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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b. die Rechtmässigkeit der Geschäftsführung, insbesondere die Beitragserhe-
bung und die Ausrichtung der Leistungen, sowie die Rechtmässigkeit der 
Anlage des Vermögens; 

c. die Einhaltung der Vorschriften der Artikel 48f–48h sowie 49a Absätze 3 
und 4.87 

2 …88 

3 Die Kontrollstelle muss dem obersten Organ der Vorsorgeeinrichtung schriftlich 
über das Ergebnis ihrer Prüfung berichten. Sie empfiehlt Genehmigung, mit oder 
ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung. Stellt die Kontrollstelle 
bei der Durchführung ihrer Prüfung Verstösse gegen Gesetz, Verordnung, Wei-
sungen oder Reglemente fest, so hält sie dies in ihrem Bericht fest. 

4 Überträgt die Vorsorgeeinrichtung die Geschäftsführung oder die Verwaltung ganz 
oder teilweise einem Dritten, so ist auch die Tätigkeit dieses Dritten ordnungsge-
mäss zu prüfen. 

5 Das Bundesamt kann gegenüber den Aufsichtsbehörden Weisungen über den 
Inhalt und die Form der Kontrollen erlassen. 

Art. 35a89 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung 
(Art. 53 Abs. 1 BVG) 

1 Liegt eine Unterdeckung vor, so klärt die Kontrollstelle spätestens bei ihrer ordent-
lichen Prüfung ab, ob die Meldung an die Aufsichtsbehörde nach Artikel 44 erfolgt 
ist. Bei fehlender Meldung erstattet die Kontrollstelle der Aufsichtsbehörde unver-
züglich Bericht. 

2 Die Kontrollstelle hält in ihrem jährlichen Bericht insbesondere fest: 

a. ob die Anlagen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unter-
deckung im Einklang stehen und die Artikel 49a, 50 und 59 eingehalten 
sind. Die Angaben zu den Anlagen beim Arbeitgeber sind gesondert darzu-
stellen; 

b. ob die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vom zuständigen Or-
gan unter Beizug des Experten für berufliche Vorsorge beschlossen, im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Massnahmenkonzeptes 
umgesetzt und die Informationspflichten eingehalten wurden; 

c. ob die Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung 
überwacht wird und die Massnahmen bei veränderter Situation angepasst 
wurden. 

3 Sie weist das oberste paritätische Organ auf festgestellte Mängel im Massnahmen-
konzept hin. 

 
87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
88 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
89 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
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Art. 36 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 
(Art. 53 Abs. 1 und 4, 62 Abs. 1 BVG) 

1 Die Kontrollstelle muss die jährliche Prüfung der Geschäftsführung, des Rech-
nungswesens und der Vermögensanlage nach den hiefür erlassenen Weisungen 
durchführen. Sie übermittelt der Aufsichtsbehörde ein Doppel des Kontrollberichts. 

2 Stellt die Kontrollstelle bei ihrer Prüfung Mängel fest, so muss sie der Vorsorge-
einrichtung eine angemessene Frist zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustan-
des ansetzen. Wird die Frist nicht eingehalten, so muss sie die Aufsichtsbehörde 
benachrichtigen. 

3 Die Kontrollstelle muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich benachrichtigen, wenn 
die Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Einschreiten erfordert, wenn ihr Man-
dat abläuft oder wenn ihr von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde die 
Zulassung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200590 entzogen 
wurde.91 

2. Abschnitt: Experte für berufliche Vorsorge 

Art. 37 Anerkennung 
(Art. 53 Abs. 2–4 BVG) 

1 Als Experte für berufliche Vorsorge wird anerkannt, wer das eidgenössische Dip-
lom als Pensionsversicherungsexperte besitzt. 

2 …92 

Art. 3893 

Art. 39 Juristische Personen 
(Art. 53 Abs. 2–4 BVG) 

Aufträge können auch einer juristischen Person übertragen werden, wenn diese 
einen Experten nach Artikel 37 oder 38 beschäftigt. Der Experte muss in diesem Fall 
die Erarbeitung des Gutachtens leiten und dieses persönlich unterzeichnen. 

Art. 40 Unabhängigkeit 
(Art. 53 Abs. 2–4 BVG) 

Der Experte muss unabhängig sein. Er darf gegenüber Personen, die für die Ge-
schäftsführung oder Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung verantwortlich sind, nicht 
weisungsgebunden sein. 

 
90 SR 221.302 
91 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 der Revisionsaufsichtsverordnung vom 22. Aug. 2007,  

in Kraft seit 1. Jan. 2008 (SR 221.302.3). 
92 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
93 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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Art. 41 Verhältnis zur Aufsichtsbehörde 
(Art. 53 Abs. 2–4, 62 Abs. 1 BVG) 

Der Experte muss bei der Ausübung seines Mandates die Weisungen der Aufsichts-
behörde befolgen. Er muss die Aufsichtsbehörde unverzüglich orientieren, wenn die 
Lage der Vorsorgeeinrichtung ein rasches Einschreiten erfordert oder wenn sein 
Mandat abläuft. 

Art. 41a94 Besondere Aufgaben bei Unterdeckung einer Vorsorgeeinrichtung 
(Art. 53 Abs. 2 BVG) 

1 Liegt eine Unterdeckung vor, erstellt der Experte jährlich einen versicherungstech-
nischen Bericht. 

2 Der Experte äussert sich insbesondere darüber, ob die vom zuständigen Organ 
getroffenen Massnahmen zur Behebung einer Unterdeckung Artikel 65d BVG 
entsprechen und orientiert über deren Wirksamkeit. 

3 Er erstattet der Aufsichtsbehörde Bericht, wenn eine Vorsorgeeinrichtung keine 
oder ungenügende Massnahmen ergreift, um die Unterdeckung zu beheben. 

4. Kapitel: Finanzierung 

1. Abschnitt: Finanzierung der Vorsorgeeinrichtungen 

Art. 42 Definition der Risiken 
(Art. 67 BVG) 

Als Risiken nach Artikel 67 BVG gelten die Risiken Alter, Tod und Invalidität. 

Art. 43 Rückdeckung 
(Art. 67 BVG) 

1 Eine Vorsorgeeinrichtung, welche die Risiken selbst tragen will, muss über eine 
Rückdeckung verfügen, wenn: 

a. der Experte für berufliche Vorsorge dies als notwendig erachtet, oder 

b.95 ihr weniger als hundert aktive Versicherte angehören, bei Vorsorgeeinrich-
tungen, die nach dem 31. Dezember 2005 errichtet worden sind, wenn ihr 
weniger als dreihundert aktive Versicherte angehören. 

2 Über Art und Ausmass der Rückdeckung entscheidet das nach den reglementari-
schen Bestimmungen zuständige Organ; es holt vorher ein Gutachten des Experten 
ein. 

3 Die Garantie eines privatrechtlichen Arbeitgebers gilt nicht als Rückdeckung. 

 
94 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
95 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006  

(AS 2005 4279). 



BVV 2 

27 

831.441.1 

4 Besteht die Rückdeckung in einer zusätzlichen Reserve, so ist diese gesondert aus-
zuweisen. 

Art. 4496 Unterdeckung 
 (Art. 65, 65c und 65d Abs. 4 BVG) 

1 Eine Unterdeckung besteht, wenn am Bilanzstichtag das nach anerkannten 
Grundsätzen durch den Experten für berufliche Vorsorge berechnete versicherungs-
technisch notwendige Vorsorgekapital nicht durch das dafür verfügbare Vorsorge-
vermögen gedeckt ist. Die Einzelheiten für die Ermittlung der Unterdeckung sind im 
Anhang festgelegt. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Aufsichtsbehörde, den Arbeitgeber, die Ver-
sicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner angemessen informieren: 

a. über die Unterdeckung, insbesondere über deren Ausmass und die Ursachen. 
Die Meldung an die Aufsichtsbehörde muss spätestens dann erfolgen, wenn 
die Unterdeckung gemäss Anhang aufgrund der Jahresrechnung ausgewie-
sen ist; 

b. über die zur Behebung der Unterdeckung ergriffenen Massnahmen und über 
den Zeitraum, in welchem die Unterdeckung voraussichtlich behoben wer-
den kann; 

c. über die Umsetzung des Massnahmenkonzepts und über die Wirksamkeit 
der Massnahmen. Diese Information muss periodisch erfolgen. 

3 Bei Unterschreitung des Mindestzinssatzes nach Artikel 65d Absatz 4 BVG muss 
die Vorsorgeeinrichtung zusätzlich darlegen, dass die Massnahmen nach Artikel 65d 
Absatz 3 Buchstaben a und b BVG für die Behebung der Unterdeckung ungenügend 
sind. 

Art. 44a97 Arbeitgeberbeitragsreserven mit Verwendungsverzicht bei  
Unterdeckung 
(Art. 65e Abs. 3 BVG) 

1 Nach vollständiger Behebung der Unterdeckung ist die Arbeitgeberbeitragsreserve 
mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungsverzicht) aufzulösen und in die 
ordentliche Arbeitgeberbeitragsreserve zu übertragen. Eine vorzeitige Teilauflösung 
ist nicht möglich. 

2 Der Experte äussert sich über die Zulässigkeit der Auflösung der AGBR mit Ver-
wendungsverzicht und bestätigt dies gegenüber der Aufsichtsbehörde. 

3 Nach der Übertragung der AGBR mit Verwendungsverzicht nach Absatz 1 sind die 
ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserven laufend mit den Beitragsforderungen oder 
anderen Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber zu ver-
rechnen, bis sie den Stand vor der Einlage beziehungsweise den fünffachen Jahres-

 
96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
97 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
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beitrag des Arbeitgebers erreichen. Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zu-
gunsten der Vorsorgeeinrichtung sind bis zum erwähnten Grenzwert ebenfalls diesen 
Reserven zu entnehmen. 

4 Besteht eine AGBR mit Verwendungsverzicht, berechnet der Experte je einen 
Deckungsgrad mit und ohne Zurechnung dieser Reserve zum verfügbaren Ver-
mögen. 

Art. 44b98 Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserven mit  
Verwendungsverzicht bei Teil- oder Gesamtliquidation 
(Art. 65e Abs. 3 Bst. b BVG) 

1 Im Fall einer Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung wird die AGBR mit 
Verwendungsverzicht zugunsten der Vorsorgeeinrichtung aufgelöst. 

2 Im Fall einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung ist die 
AGBR mit Verwendungsverzicht soweit zugunsten der Anspruchsberechtigten auf-
zulösen, als sie sich auf das zu übertragende, ungedeckte Vorsorgekapital bezieht. 

Art. 44c99 Periodische Überprüfung der finanziellen Lage  
der Vorsorgeeinrichtungen 
(Art. 65 Abs. 1 und 97 Abs. 1 BVG) 

Das Bundesamt überprüft jährlich, gestützt auf die Daten der Aufsichtsbehörden, die 
finanzielle Lage der Vorsorgeeinrichtungen und erstattet dem Bundesrat Bericht. Die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht wirkt an diesem Bericht mit, indem es Angaben 
über die Lage der Lebensversicherer liefert. 

Art. 45 Abweichung vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener  
Kasse 
(Art. 69 Abs. 2 BVG) 

1 Vorsorgeeinrichtungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften können mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Bilanzierung in geschlosse-
ner Kasse abweichen, wenn der Bund, ein Kanton oder eine Gemeinde die Garantie 
für die Ausrichtung der Leistungen gemäss BVG übernimmt. 

2 Sie müssen unter den Passiven eine Rückstellung ausweisen, die mindestens der 
Summe aller Altersguthaben und aller Barwerte der laufenden Renten gemäss BVG 
entspricht. Entsteht aufgrund der Garantie gemäss Absatz 1 eine öffentlich-recht-
liche Verpflichtung, so ist der entsprechende Betrag in der Bilanz auszuweisen. 

 
98 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4643). 
99 Bisheriger Art. 44a. Eingefügt durch Ziff. I der V vom 23. Okt. 2002, in Kraft seit  

1. Jan. 2003 (AS 2002 3904). 
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Art. 46100 

2. Abschnitt: Rechnungswesen und Rechnungslegung101 

Art. 47102 Ordnungsmässigkeit 
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)103 

1 Vorsorgeeinrichtungen sowie andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der 
beruflichen Vorsorge dienen, wie Freizügigkeitseinrichtungen, Einrichtungen für 
anerkannte Vorsorgeformen nach Artikel 82 BVG, Anlagestiftungen, Auffangein-
richtung und Sicherheitsfonds, sind für die Erstellung der Jahresrechnung verant-
wortlich. Die Jahresrechnung besteht aus der Bilanz, der Betriebsrechnung und dem 
Anhang. Sie enthält die Vorjahreszahlen.104 

2 Die Vorsorgeeinrichtungen haben die Jahresrechnung nach den Fachempfehlungen 
zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26105 in der Fassung vom 1. Januar 2004 
aufzustellen und zu gliedern. Auf andere Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der 
beruflichen Vorsorge dienen, finden die Fachempfehlungen sinngemäss Anwen-
dung.106 

3 Der Anhang enthält ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Vermögens-
anlage, zur Finanzierung und zu einzelnen Positionen der Bilanz und der Betriebs-
rechnung. Auf Ereignisse nach dem Bilanzstichtag ist einzugehen, wenn diese die 
Beurteilung der Lage der Vorsorgeeinrichtung erheblich beeinflussen. 

4 Im übrigen gelten die Artikel 957–964 des Obligationenrechts107 über die kauf-
männische Buchführung. 

Art. 48108 Bewertung 
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG) 

Die Aktiven und die Passiven sind nach den Fachempfehlungen zur Rechnungs-
legung Swiss GAAP FER 26 zu bewerten. Für die für versicherungstechnische 
Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht des Experten für die 
berufliche Vorsorge nach Artikel 53 Absatz 2 BVG massgebend. 

 
100 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
101 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996  

(AS 1996 1494). 
102 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996  

(AS 1996 1494). 
103 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
104 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
105 Bezugsquelle: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Postfach 687, 8027 Zürich;  

Telefon: 01 283 45 21; Fax: 01 283 45 65; E-Mail: verlagskv@kvschweiz.ch;  
Homepage: www.verlagskv.ch 

106 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
107 SR 220 
108 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
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Art. 48a109 Verwaltungskosten 
(Art. 65 Abs. 3 BVG) 

1 Als Verwaltungskosten sind in der Betriebsrechnung auszuweisen: 

a. die Kosten für die allgemeine Verwaltung; 

b. die Kosten für die Vermögensverwaltung; 

c. die Kosten für Marketing und Werbung. 

2 Die Verwaltungskosten sind nach den Regeln der Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung Swiss GAAP FER 26 auszuweisen. 

2a. Abschnitt:110 Transparenz 

Art. 48b Information der Vorsorgewerke 
(Art. 65a Abs. 4 BVG) 

1 Die Sammeleinrichtungen müssen jedem Vorsorgewerk die massgebenden Grund-
lagen für die Berechnung der Beiträge, der Überschussbeteiligung sowie der Ver-
sicherungsleistungen bekannt geben. 

2 Lebensversicherungseinrichtungen, die Verträge mit Sammeleinrichtungen haben, 
müssen diesen die notwendigen Informationen auf Grund der Betriebsrechnung nach 
Artikel 6a des Lebensversicherungsgesetzes vom 18. Juni 1993111 liefern. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung muss dem Vorsorgewerk die Informationen nach Artikel 
65a Absatz 3 BVG in geeigneter Weise übermitteln. Grundlage bildet der aktuelle 
Bericht des Experten für berufliche Vorsorge nach Artikel 53 Absatz 2 BVG. 

Art 48c Information der Versicherten 
(Art. 86b Abs. 2 BVG) 

Grundlage der Information der Versicherten durch die Vorsorgeeinrichtung gemäss 
Artikel 86b Absatz 2 zweiter Satz BVG, ist der jeweils letzte Bericht des Experten 
für berufliche Vorsorge nach Artikel 53 Absatz 2 BVG. 

Art. 48d Überschussbeteiligung aus Versicherungsverträgen 
(Art. 68 Abs. 4 Bst. a und 68a BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss die Grundlagen für die Berechnung der Über-
schussbeteiligung und die Grundsätze für deren Verteilung im Reglement festlegen. 

2 Die Vorsorgeeinrichtung muss jährlich eine kommentierte nachvollziehbare Ab-
rechnung über die Berechnung und Verteilung der Überschussbeteiligung erstellen. 

 
109 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
111 [AS 1993 3221, 2004 1677 Anhang Ziff. 6. AS 2005 5269 Anhang Ziff. I 5]. Siehe heute: 

das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 (SR 961.01). 
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Art. 48e112 Rückstellungen und Schwankungsreserven 
(Art. 65b BVG) 

Die Vorsorgeeinrichtung legt in einem Reglement Regeln zur Bildung von Rück-
stellungen und Schwankungsreserven fest. Dabei ist der Grundsatz der Stetigkeit zu 
beachten. 

2b. Abschnitt:113 Loyalität in der Vermögensverwaltung 

Art. 48f Interessenkonflikte und Vermögensvorteile 
(Art. 53a Bst. a BVG) 

1 Personen und Institutionen, die mit der Anlage und Verwaltung von Vorsorgever-
mögen betraut sind, dürfen Eigengeschäfte tätigen, sofern solche Geschäfte durch 
die zuständigen Organe nicht ausdrücklich untersagt worden sind und nicht miss-
bräuchlich sind. 

2 Missbräuchlich sind namentlich die folgenden Verhaltensweisen, unabhängig 
davon, ob daraus Vermögensvorteile resultieren oder nicht: 

a. das Ausnützen eines kursrelevanten Informationsvorsprunges zur Erlangung 
eines Vermögensvorteils; 

b. das Handeln in einem Titel oder in einer Anlage, solange die Vorsorgeein-
richtung mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und sofern der Vorsor-
geeinrichtung daraus ein Nachteil entstehen kann. Dem Handel gleichgestellt 
ist die Teilnahme an solchen Geschäften in anderer Form; 

c. das Tätigen von Anlagen in Kenntnis von geplanten oder beschlossenen 
Transaktionen der Vorsorgeeinrichtung («front running»). 

3 Das Tätigen von Parallelanlagen («parallel running») ist erlaubt, sofern der Vor-
sorgeeinrichtung daraus keine Nachteile erwachsen. 

Art. 48g Persönliche Vermögensvorteile: Offenlegung 
(Art. 53a Bst. a und c BVG) 

Personen und Institutionen, die mit der Anlage und Verwaltung von Vorsorgever-
mögen betraut sind, haben dem paritätischen Organ jährlich eine schriftliche Erklä-
rung darüber abzugeben, ob und welche persönlichen Vermögensvorteile sie im 
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtung ent-
gegengenommen haben. Nicht offenlegungspflichtig sind Bagatell- und übliche 
Gelegenheitsgeschenke. Personen und Einrichtungen, auf welche das Bankengesetz 

 
112 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
113 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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vom 8. November 1934114 anwendbar ist, brauchen die jährliche schriftliche Erklä-
rung nicht abzugeben.115 

Art. 48h Anforderungen an Vermögensverwalter 
(Art. 53a Bst. b BVG) 

Die Vorsorgeeinrichtung darf nur Personen und Institutionen mit der Anlage und 
Verwaltung ihres Vorsorgevermögens betrauen, welche dazu befähigt und so organi-
siert sind, dass sie für die Einhaltung der Vorschriften von Artikel 48f und 48g 
Gewähr bieten. 

3. Abschnitt: Anlage des Vermögens 

Art. 49116 Begriff des Vermögens 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Als Vermögen im Sinne der Artikel 50–59 gilt die in der kaufmännischen Bilanz 
ausgewiesene Summe der Aktiven, ohne einen allfälligen Verlustvortrag. 

2 Zum Vermögen können auch Rückkaufswerte aus Kollektivversicherungsverträgen 
hinzugerechnet werden. Sie sind als Forderung im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 
Buchstabe b zu betrachten. 

Art. 49a117 Führungsverantwortung und Aufgaben des obersten Organs 
(Art. 51 Abs. 1 und 2, 53a und 71 Abs. 1 BVG) 

1 Das oberste Organ ist verantwortlich für die Führung der Vermögensanlage. Es 
gestaltet, überwacht und steuert nachvollziehbar die ertrags- und risikogerechte 
Vermögensbewirtschaftung. 

2 Das oberste Organ hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Es legt in einem Reglement die Ziele und Grundsätze, die Organisation und 
das Verfahren für die Vermögensanlage fest; 

b. Es stellt die Regeln auf, die bei der Ausübung der Aktionärsrechte der Vor-
sorgeeinrichtung zur Anwendung gelangen; 

c. Es trifft die zur Umsetzung der Mindestvorschriften der Artikel 48f–48h ge-
eigneten organisatorischen Massnahmen; 

d. Es legt die Anforderungen fest, welche die Personen und Einrichtungen er-
füllen müssen, die das Vermögen der Vorsorgeeinrichtung anlegen und ver-
walten. 

 
114 SR 952.0 
115 Fassung des letzten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit  

1. Jan. 2006 (AS 2005 4279). 
116 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
117 Eingefügt gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
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3 Beim Erlass der Vorschriften nach Absatz 2 Buchstaben c und d kann es sich auf 
Normen und Regelwerke von allgemein anerkannten Organisationen und Verbänden 
beziehen. 

Art. 50118 Sicherheit und Risikoverteilung 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Vermögensanlagen sorgfältig auswählen, 
bewirtschaften und überwachen. 

2 Sie muss bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit der 
Erfüllung der Vorsorgezwecke gewährleistet ist. Die Beurteilung der Sicherheit 
erfolgt insbesondere in Würdigung der gesamten Aktiven und Passiven sowie der 
Struktur und der zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes.119 

3 Sie muss bei der Anlage des Vermögens die Grundsätze der angemessenen Risiko-
verteilung einhalten; die Mittel müssen insbesondere auf verschiedene Anlagekate-
gorien, Regionen und Wirtschaftszweige verteilt werden. 

4 Erweiterungen der Anlagemöglichkeiten nach den Artikeln 53–56 und 56a Absät-
ze 1 und 5 sowie 57 Absätze 2 und 3 sind gestützt auf ein Anlagereglement nach den 
Anforderungen von Artikel 49a möglich, sofern die Einhaltung der Absätze 1–3 im 
Anhang der Jahresrechnung schlüssig dargelegt werden kann.120 

5 Sind die Voraussetzungen nach Absatz 4 für eine Erweiterung der Anlagemöglich-
keiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen Massnahmen. 
Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen.121 

6 Die Einhaltung der Artikel 53–57 entbindet nicht von der Beachtung der Vor-
schriften nach den Absätzen 1–3. Dies gilt nicht für Anlagen nach Artikel 54 Ab-
satz 2 Buchstaben c und d.122 

Art. 51 Ertrag 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

Die Vorsorgeeinrichtung muss einen dem Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt ent-
sprechenden Ertrag anstreben. 

 
118 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000 (AS 2000 1265). 
119 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
120 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
121 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
122 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
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Art. 52 Liquidität 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

Die Vorsorgeeinrichtung muss darauf achten, dass sie die Versicherungs- und die 
Freizügigkeitsleistungen bei deren Fälligkeit erbringen kann. Sie sorgt für eine ent-
sprechende Aufteilung ihres Vermögens in kurz-, mittel- und langfristige Anlagen. 

Art. 53123 Zulässige Anlagen 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Als Anlagen für das Vermögen einer Vorsorgeeinrichtung sind zulässig: 

a. Bargeld; 

b. Forderungen, die auf einen festen Geldbetrag lauten, namentlich Postcheck-
und Bankguthaben, Anleihensobligationen, inbegriffen solche mit Wandel- 
oder Optionsrechten, Grundpfandtitel, Pfandbriefe sowie andere Schuldan-
erkennungen, unabhängig davon, ob sie durch Pfandrecht gesichert oder 
wertpapiermässig verurkundet sind oder nicht; 

c. Immobilien im Allein- oder Miteigentum, auch Bauten im Baurecht sowie 
Bauland; 

d. Aktien, Partizipations- und Genussscheine und ähnliche Wertschriften und 
Beteiligungen sowie Genossenschaftsanteilscheine; Beteiligungen an Gesell-
schaften sind zugelassen, wenn sie an einer Börse kotiert sind oder an einem 
anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; 

e. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten, wie Hedge Funds, Roh-
stoffe, Private Equity, Insurance Linked Securities; vom Verbot nachschuss-
pflichtiger Anlagen kann im Rahmen von Artikel 50 Absatz 4 nicht abgewi-
chen werden. 

2 Die zulässigen Anlagen nach Absatz 1 Buchstaben a–d können mittels Direktanla-
gen, kollektiver Anlagen oder derivativer Finanzinstrumente gemäss den Artikeln 56 
und 56a erfolgen. Alternative Anlagen dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver 
Anlagen, diversifizierter Zertifikate oder diversifizierter strukturierter Produkte 
vorgenommen werden. 

Art. 54124  Begrenzung einzelner Schuldner 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Höchstens zehn Prozent des Gesamtvermögens dürfen in Forderungen nach Arti-
kel 53 Absatz 1 Buchstabe b bei einem einzelnen Schuldner angelegt werden. 

2 Die Obergrenze nach Absatz 1 darf bei folgenden Forderungen überschritten 
werden: 

a. Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft; 

 
123 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
124 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
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b. Forderungen gegenüber schweizerischen Pfandbriefinstituten; 

c. Forderungen gegenüber Kollektivversicherungsverträgen der Vorsorgeein-
richtung mit einer Versicherungseinrichtung mit Sitz in der Schweiz oder in 
Liechtenstein; 

d. Forderungen gegen Kantone oder Gemeinden, wenn diese Forderungen auf-
grund nicht vollständig ausfinanzierter vorsorgerechtlicher Sachverhalte, wie 
Deckungslücken, Schuldübernahmen für Teuerungszulagen oder Nachfinan-
zierungen bei Lohnerhöhungen, bestehen. 

3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch im Falle derivativer Produkte wie strukturierte 
Produkte oder Zertifikate. 

Art. 54a125 Begrenzung einzelner Gesellschaftsbeteiligungen 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

Anlagen in Beteiligungen nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d dürfen sich bezogen 
auf das Gesamtvermögen höchstens auf 5 Prozent pro Gesellschaft belaufen. 

Art. 54b126 Begrenzung bei der Anlage in einzelne Immobilien und 
bei deren Belehnung 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Anlagen in Immobilien nach Artikel 53 Buchstabe c dürfen sich bezogen auf das 
Gesamtvermögen höchstens auf fünf Prozent pro Immobilie belaufen. 

2 Zum Zweck der temporären Fremdmittelaufnahme durch eine Vorsorgeeinrichtung 
darf eine einzelne Immobilie höchstens zu 30 Prozent ihres Verkehrswertes belehnt 
werden. 

Art. 55127 Kategoriebegrenzungen 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

Für die einzelnen Anlagekategorien gelten bezogen auf das Gesamtvermögen fol-
gende Begrenzungen: 

a. 50 Prozent: für Grundpfandtitel auf Immobilien nach Artikel 53 Buch-
stabe c; diese dürfen höchstens zu 80 Prozent des Verkehrs-
wertes belehnt sein; Schweizer Pfandbriefe werden wie 
Grundpfandtitel behandelt; 

b. 50 Prozent: für Anlagen in Aktien; 

c. 30 Prozent: für Anlagen in Immobilien, wovon maximal ein Drittel im 
Ausland; 

 
125 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
126 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
127 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
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d. 15 Prozent: für alternative Anlagen; 

e. 30 Prozent für Fremdwährungen ohne Währungssicherung. 

Art. 56128 Kollektive Anlagen 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Kollektive Anlagen sind gemeinschaftlich angelegte Vermögensteile verschiedener 
Anleger. Ihnen gleichgestellt sind institutionelle Anlagefonds, welche ausschliess-
lich einer Vorsorgeeinrichtung dienen.129 

2 Die Vorsorgeeinrichtung kann sich an kollektiven Anlagen beteiligen, sofern: 

a. diese ihrerseits die Anlagen gemäss Artikel 53 vornehmen; und 

b. die Organisationsform der kollektiven Anlage bezüglich Festlegung der An-
lagerichtlinien, Kompetenzregelung, Anteilsermittlung, sowie Kauf und 
Rücknahme der Anteile so geregelt ist, dass die Interessen der daran betei-
ligten Vorsorgeeinrichtungen in nachvollziehbarer Weise gewahrt sind; 

c.130 die Vermögenswerte im Konkursfall der Kollektivanlage oder deren Depot-
bank zugunsten der Anleger ausgesondert werden können. 

3 Für die Einhaltung der Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b Absatz 1 und 
55 sind die in den kollektiven Anlagen enthaltenen direkten Anlagen mit einzurech-
nen. Die schuldner-, gesellschafts- und immobilienbezogenen Begrenzungen nach 
den Artikeln 54, 54a und 54b Absatz 1 gelten als eingehalten, wenn:131 

a. die direkten Anlagen der kollektiven Anlage angemessen diversifiziert sind; 
oder 

b. die einzelne Beteiligung an einer kollektiven Anlage weniger als 5 Prozent 
des Gesamtvermögens der Vorsorgeeinrichtung beträgt. 

4 Beteiligungen an kollektiven Anlagen sind den direkten Anlagen gleichgestellt, 
wenn sie die Anforderungen nach den Absätzen 2 und 3 einhalten. 

Art. 56a132 Derivative Finanzinstrumente  
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung darf nur derivative Finanzinstrumente einsetzen, die von 
Anlagen nach Artikel 53 abgeleitet sind. 

2 Der Bonität der Gegenpartei und der Handelbarkeit ist entsprechend der Besonder-
heit des eingesetzten Derivats Rechnung zu tragen. 

 
128 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000 (AS 2000 1265). 
129 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
130 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
131 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
132 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. April 1996, in Kraft seit 1. Juli 1996  

(AS 1996 1494). 
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3 Sämtliche Verpflichtungen, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus derivativen 
Finanzgeschäften ergeben oder sich im Zeitpunkt der Ausübung des Rechtes ergeben 
können, müssen gedeckt sein. 

4 Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente darf auf das Gesamtvermögen keine 
Hebelwirkung ausüben. 

5 Die Begrenzungen nach den Artikeln 54, 54a, 54b und 55 sind unter Einbezug der 
derivativen Finanzinstrumente einzuhalten.133 

6 Für die Einhaltung der Deckungspflicht und der Begrenzungen sind die Verpflich-
tungen massgebend, die sich für die Vorsorgeeinrichtung aus den derivativen Fi-
nanzinstrumenten bei Wandlung in die Basisanlage im extremsten Fall ergeben kön-
nen. 

7 In der Jahresrechnung müssen alle laufenden derivativen Finanzinstrumente voll-
umfänglich dargestellt werden. 

Art. 57134 Anlagen beim Arbeitgeber 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Das Vermögen, vermindert um Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgren-
zungen, darf nicht ungesichert beim Arbeitgeber angelegt werden, soweit es zur 
Deckung der Freizügigkeitsleistungen sowie zur Deckung der laufenden Renten 
gebunden ist. 

2 Ungesicherte Anlagen und Beteiligungen beim Arbeitgeber dürfen zusammen 
5 Prozent des Vermögens nicht übersteigen. 

3 Anlagen in Immobilien, die dem Arbeitgeber zu mehr als 50 Prozent ihres Wertes 
für Geschäftszwecke dienen, dürfen fünf Prozent des Vermögens nicht überstei-
gen.135 

4 Die Forderungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber dem Arbeitgeber sind zu 
marktüblichen Ansätzen zu verzinsen.136 

Art. 58137 Sicherstellung der Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber138 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Die Ansprüche gegen den Arbeitgeber müssen wirksam und ausreichend sicher-
gestellt werden. 

2 Als Sicherstellung gelten: 

 
133 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
134 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
135 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
136 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
137 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Juni 1993 (AS 1993 1881). 
138 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
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a. die Garantie des Bundes, eines Kantons, einer Gemeinde oder einer dem 
Bankengesetz vom 8. November 1934139 unterstehenden Bank; die Garantie 
muss auf die Vorsorgeeinrichtung lauten sowie unwiderruflich und unüber-
tragbar sein; 

b.140 Grundpfänder bis zu zwei Dritteln des Verkehrswertes; Grundpfänder auf 
Grundstücken des Arbeitgebers, welche ihm zu mehr als 50 Prozent ihres 
Wertes für Geschäftszwecke dienen, gelten nicht als Sicherstellung.141 

3 Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall andere Arten der Sicherstellung zulassen. 

Art. 58a142 Meldepflicht 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihrer Aufsichtsbehörde innert drei Monaten nach 
dem vereinbarten Fälligkeitstermin melden, wenn reglementarische Beiträge noch 
nicht überwiesen sind. 

2 Bevor die Vorsorgeeinrichtung beim Arbeitgeber Mittel ungesichert neu anlegt, die 
nicht zweifelsfrei nach Artikel 57 Absätze 1 und 2 auf diese Weise angelegt werden 
dürfen, muss sie ihrer Aufsichtsbehörde von dieser Neuanlage mit ausreichender 
Begründung Meldung erstatten. 

3 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Kontrollstelle über Meldungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 unverzüglich informieren. 

Art. 59143 Anwendbarkeit der Anlagevorschriften auf andere Einrichtungen 
der beruflichen Vorsorge 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

1 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten sinngemäss auch für: 

a. Finanzierungsstiftungen; 

b. Patronale Wohlfahrtsfonds; 

c. Anlagestiftungen; 

d. Sicherheitsfonds. 

2 Die Aufsichtsbehörde kann für Anlagestiftungen im Einzelfall Abweichungen von 
den Anlagevorschriften zulassen. Sie kann diese Abweichungen mit Auflagen ver-
binden. 

 
139 SR 952.0 
140 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). 
141 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. März 2004 (AS 2004 1709). 
142 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Juni 1993 (AS 1993 1881). 
143 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009  

(AS 2008 4651). Siehe auch SchlB Änd. 19.9.2008 am Ende dieses Erlasses. 
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Art. 60144 Fehlen der Erweiterungsvoraussetzungen 
(Art. 71 Abs. 1 BVG) 

Sind die Voraussetzungen nach Artikel 59 für eine Erweiterung der Anlagemöglich-
keiten nicht erfüllt, so trifft die Aufsichtsbehörde die angemessenen Massnahmen. 
Sie kann auch die Anpassung der Vermögensanlage verlangen. 

5. Kapitel:145  
Einkauf, versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen 

Art. 60a Einkauf 
(Art. 1 Abs. 3 und 79b Abs. 1 BVG) 

1 Für die Berechnung des Einkaufs müssen die gleichen, nach fachlich anerkannten 
Grundsätzen festgelegten Parameter eingehalten werden wie für die Festlegung des 
Vorsorgeplans (Art. 1g). 

2 Der Höchstbetrag der Einkaufssumme reduziert sich um ein Guthaben in der 
Säule 3a, soweit es die aufgezinste Summe der jährlichen gemäss Artikel 7 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung vom 13. November 1985146 über die steuerliche Ab-
zugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen vom Einkommen 
höchstens abziehbaren Beiträge ab vollendetem 24. Altersjahr der versicherten 
Person übersteigt. Bei der Aufzinsung kommen die jeweils gültigen BVG-Mindest-
zinssätze zur Anwendung. 

3 Hat eine versicherte Person Freizügigkeitsguthaben, die sie nicht nach Artikel 3 
und 4 Absatz 2bis FZG147 in eine Vorsorgeeinrichtung übertragen musste, reduziert 
sich der Höchstbetrag der Einkaufssumme um diesen Betrag. 

Art. 60b Sonderfälle 
(Art. 79b Abs. 2 BVG) 

Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und die noch nie einer Vorsorgeein-
richtung in der Schweiz angehört haben, darf in den ersten fünf Jahren nach Eintritt 
in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung die jährliche Einkaufssumme 20 Prozent 
des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten. Diese Limite gilt 
auch für Einkäufe gemäss den Artikeln 6 und 12 FZG148. Nach Ablauf der fünf Jahre 
muss die Vorsorgeeinrichtung der versicherten Person ermöglichen, sich in die 
vollen reglementarischen Leistungen einzukaufen. 

 
144 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. März 2000 (AS 2000 1265). 
145 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Nov. 2000 (AS 2000 3086). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 4279). 
146 SR 831.461.3 
147 SR 831.42 
148 SR 831.42 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

40 

831.441.1 

Art. 60c Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen 
(Art. 79c BVG) 

1 Die Begrenzung des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens 
nach Artikel 79c BVG gilt für die Gesamtheit aller Vorsorgeverhältnisse, die ein 
Versicherter bei einer oder mehreren Vorsorgeeinrichtungen hat. 

2 Hat der Versicherte mehrere Vorsorgeverhältnisse und überschreitet die Summe 
aller seiner AHV-pflichtigen Löhne und Einkommen das Zehnfache des oberen 
Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, so muss er jede seiner Vorsorgeein-
richtungen über die Gesamtheit seiner Vorsorgeverhältnisse sowie die darin ver-
sicherten Löhne und Einkommen informieren. Die Vorsorgeeinrichtung weist den 
Versicherten auf seine Informationspflicht hin. 

3 Für Versicherte, die am 1. Januar 2006 das 50. Altersjahr vollendet haben, gilt bei 
zu diesem Zeitpunkt bestehenden Vorsorgeverhältnissen die Begrenzung des ver-
sicherbaren Lohns oder des versicherbaren Einkommens für die Risiken Tod und 
Invalidität nach Artikel 79c BVG nicht. 

Art. 60d Einkauf und Wohneigentumsvorbezug 
(Art. 79b Abs. 3 BVG) 

In den Fällen, in denen eine Rückzahlung des Vorbezugs für die Wohneigentums-
förderung nach Artikel 30d Absatz 3 Buchstabe a BVG nicht mehr zulässig ist, darf 
das Reglement der Vorsorgeeinrichtung freiwillige Einkäufe zulassen, soweit sie 
zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Vorsorge-
ansprüche nicht überschreiten. 

6. Kapitel:149 Besondere Bestimmungen 

Art. 60e150 

1 In den Fällen nach Artikel 86a Absatz 5 BVG wird eine Gebühr erhoben, wenn die 
Datenbekanntgabe zahlreiche Kopien oder andere Vervielfältigungen oder beson-
dere Nachforschungen erfordert. Die Höhe dieser Gebühr entspricht den in den Arti-
keln 14 und 16 der Verordnung vom 10. September 1969151 über Kosten und Ent-
schädigungen im Verwaltungsverfahren festgesetzten Beträgen. 

2 Für Publikationen nach Artikel 86a Absatz 4 BVG wird eine kostendeckende 
Gebühr erhoben. 

3 Die Gebühr kann wegen Bedürftigkeit der gebührenpflichtigen Person oder aus 
anderen wichtigen Gründen ermässigt oder erlassen werden. 

 
149 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2909). 
150 Ursprünglich Art. 60b (AS 2005 5257). 
151 SR 172.041.0 
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7. Kapitel:152 Schlussbestimmungen 

1. Abschnitt: Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts153 

Art. 60f154 Aufhebung bisherigen Rechts 

1 Die Verordnung vom 7. Dezember 1987155 über die Ausnahmen von der Schwei-
gepflicht in der beruflichen Vorsorge und über die Auskunftspflicht der AHV/IV-
Organe wird aufgehoben. 

2 Die Verordnung vom 17. Februar 1988156 über die Verpfändung von Ansprüchen 
einer Vorsorgeeinrichtung wird aufgehoben.157 

Art. 61 Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 

Die Verordnung vom 31. Oktober 1947158 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird wie folgt geändert: 

Art. 70 

… 

Art. 74 Abs. 1 

… 

Art. 136 Abs. 2 und 3 

2 Aufgehoben 

3 … 

Fünfter Abschnitt (Art. 181–199) 

Aufgehoben 

Art. 209 Abs. 1 und 3 

… 

Art. 62159 

 
152 Ursprünglich 5. Kap. vor Art. 61. 
153 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 

(AS 2000 2909). 
154 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001  

(AS 2000 2909); ursprünglich Art. 60c (AS 2005 5257).  
155 [AS 1988 97] 
156 [AS 1988 382] 
157 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
158 SR 831.101. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt in der genannten V. 
159 Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen Bereinigung des 

Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

42 

831.441.1 

1a. Abschnitt:160  
Ausführungsbestimmungen zu Buchstabe e der 
Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision 

Art. 62a 
1 Das ordentliche Rentenalter der Frauen im AHVG gilt auch als ordentliches BVG-
Rentenalter der Frauen (Art. 13 BVG). 

2 Dieses Rentenalter ist ebenfalls massgebend für: 

a. den Zeitpunkt, für den der Mindestumwandlungssatz nach Artikel 14 Ab-
satz 2 BVG und Buchstabe b der Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom 3. Oktober 2003 der 1. BVG-Revision angewandt wird; 

b. die Berechnung der Altersgutschriften in der Höhe von 18 Prozent (Arti-
kel 16 BVG und Buchstabe c der Übergangsbestimmungen zur Änderung 
vom 3. Okt. 2003 der 1. BVG-Revision); 

c. den anwendbaren Umwandlungssatz bei der Berechnung der Invalidenrente 
nach Artikel 24 Absatz 2 BVG. 

1b. Abschnitt:161  
Übergangsbestimmungen der Ausführungsbestimmungen von 
Buchstabe e der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision 

Art. 62b Anspruch auf Rente für Frauen mit den Jahrgängen 1942 und 1943 

1 Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab der Vollendung des 62. Altersjah-
res haben Frauen der Jahrgänge 1942 und 1943 Anspruch auf eine Altersleistung, 
wenn sie keine weitere Erwerbstätigkeit mehr ausüben und auch nicht als arbeitslos 
gemeldet sind. 

2 Für Frauen mit Jahrgang 1942 darf der Vorbezug der Altersleistungen zu keinem 
tieferen Umwandlungssatz als 7,20 Prozent führen. 

3 Für Frauen mit Jahrgang 1943, welche sich vorzeitig pensionieren lassen, wird der 
Umwandlungssatz für die Rente entsprechend angepasst. 

Art. 62c Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter  
für bestimmte Jahrgänge 
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision) 

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter 
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und 
Invalidenrenten für die Frauen wie folgt: 

 
160 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
161 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Aug. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  

(AS 2004 4279 4653). 
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Jahrgang ordentliches Rentenalter Frauen Mindestumwandlungssatz Frauen
   

1942 64 7.20 

1943 64 7.15 

1944 64 7.10 

1945 64 7.00 

1946 64 6.95 

1947 64 6.90 

1948 64 6.85 

1949 64 6.80 
   

2. Abschnitt: Inkrafttreten 

Art. 63 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 23. Oktober 2002162 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 24. März 2004163 

1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Reglemente und ihre Organisation bis zum 
31. Dezember 2004 den neuen Bestimmungen dieser Änderung anpassen. 

2 Für beim Inkrafttreten dieser Änderung bestehende Anlagen und Beteiligungen 
beim Arbeitgeber sowie für Grundpfänder nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe b 
gelten die neuen Begrenzungen ab 1. Januar 2006. 

Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. August 2004164 

a. Mindestumwandlungssatz und ordentliches Rentenalter für bestimmte Jahrgänge 
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision) 

Für die nachfolgend aufgeführten Jahrgänge und deren ordentliches Rentenalter 
gelten die folgenden Mindestumwandlungssätze für die Berechnung der Alters- und 
Invalidenrenten für die Männer: 

 
162 AS 2002 3904. Aufgehoben durch Ziff. IV 50 der V vom 22. Aug. 2007 zur formellen 

Bereinigung des Bundesrechts, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4477). 
163 AS 2004 1709 
164 AS 2004 4279 4653 
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Jahrgang ordentliches Rentenalter Männer Mindestumwandlungssatz Männer 
   

1940 65 7.15 

1941 65 7.10 

1942 65 7.10 

1943 65 7.05 

1944 65 7.05 

1945 65 7.00 

1946 65 6.95 

1947 65 6.90 

1948 65 6.85 

1949 65 6.80 
   

b. Freizügigkeitsleistung nach Art. 14 Abs. 4 
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision) 

Entsteht der Anspruch auf eine Invalidenrente vor dem 1. Januar 2005 und erlischt er 
nach diesem Datum, weil der Versicherte nicht mehr invalid ist, so wird die Frei-
zügigkeitsleistung aufgrund folgender Grössen berechnet: 

a. bis zum 31. Dezember 2004: der koordinierte Lohn nach Artikel 14 Absatz 3 
und die Altersgutschriften, je nach den Bestimmungen, wie sie bis zum 
31. Dezember 2004 gelten; 

b. nach dem 1. Januar 2005: der bisherige koordinierte Lohn nach Artikel 14 
Absatz 3, erhöht um 5,9 Prozent und die Altersgutschriften, die ab dem 
1. Januar 2005 gelten. 

c. Koordinierter Lohn für die Berechnung der Hinterlassenen- und 
Invalidenleistungen 
(Bst. b der Übergangsbestimmungen der 1. BVG-Revision) 

Entsteht der Anspruch auf eine Hinterlassenen- oder Invalidenleistung nach dem 
31. Dezember 2004, und lag der letzte koordinierte Lohn während des letzten Versi-
cherungsjahres (Art. 18) vor dem 1. Januar 2005, so wird dieser ab diesem Datum 
um 5,9 Prozent erhöht. 

d. Reglementarische Bestimmungen zur Teil- oder Gesamtliquidation 
(Art. 53b–53d BVG-Revision) 

Die Anpassung der Reglemente und Verträge muss spätestens drei Jahre nach In-
krafttreten dieser Verordnungsänderung abgeschlossen sein. 
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Schlussbestimmungen der Änderung vom 10. Juni 2005165 

a. Formelle Anpassung 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen die formelle Anpassung der Reglemente inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung vornehmen. 

b. Anlagestrategien 

Hat eine Vorsorgeeinrichtung ihren Versicherten Möglichkeiten der Wahl einer 
Anlagestrategie angeboten, die nicht mit Artikel 1e vereinbar sind, muss sie ihre 
Regelung innerhalb einer Frist von höchstens zwei Jahren ab Inkrafttreten dieser 
Änderung Artikel 1e anpassen.  

c. Versicherungsprinzip 

Guthaben in Vorsorgeeinrichtungen, welche bei Inkrafttreten dieser Änderung 
bereits bestehen und die den Anforderungen von Artikel 1h nicht genügen, dürfen ab 
diesem Datum nicht mehr weiter geäufnet werden. 

d. Mindestalter für den Altersrücktritt 

Vorsorgeeinrichtungen können bisherige reglementarische Bestimmungen, die ein 
tieferes Rentenalter als 58 Jahre vorsahen, während fünf Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Änderung für jene Versicherten beibehalten, die am 31. Dezember 2005 bei 
ihnen versichert waren. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 2008166 

Die Vorsorgeeinrichtungen und die Einrichtungen nach Artikel 59 müssen bis zum 
1. Januar 2011 die Anlage des Vermögens an die Bestimmungen dieser Änderung 
anpassen. 

 
165 AS 2005 4279 
166 AS 2008 4651 
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Anhang167 
(Art. 44 Abs. 1) 

Ermittlung der Unterdeckung 

1 Der Deckungsgrad der Vorsorgeeinrichtung wird wie folgt ermittelt: 

Vv · 100 
Vk 

 = Deckungsgrad in Prozent 

 

Wobei für Vv gilt: Die gesamten Aktiven per Bilanzstichtag zu Marktwerten
bilanziert, vermindert um Verbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzung und Arbeitgeberbeitragsreserven, soweit
keine Vereinbarung über einen Verwendungsverzicht des
Arbeitgebers vorliegt. Es ist das effektive Vorsorgevermögen
massgebend, wie es aus der tatsächlichen finanziellen Lage
nach Artikel 47 Absatz 2 hervorgeht. Eine Arbeitgeberbeitrags-
reserve mit Verwendungsverzicht (AGBR mit Verwendungs-
verzicht) und die Wertschwankungsreserven sind dem verfüg-
baren Vorsorgevermögen zuzurechnen. 

Wobei für Vk gilt: Versicherungstechnisch notwendiges Vorsorgekapital per
Bilanzstichtag (Spar- und Deckungskapitalien) einschliesslich
notwendiger Verstärkungen (z.B. für steigende Lebenserwar-
tung). 

2 Ist der so berechnete Deckungsgrad kleiner als 100 Prozent, liegt eine Unterde-
ckung im Sinne von Artikel 44 Absatz 1 vor. 

 
167 Eingefügt durch Ziff. II der V vom 21. Mai 2003 (AS 2003 1725). Fassung gemäss  

Ziff. II der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4643). 
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Pensionskasse Basel-Stadt 
 

Clarastrasse 13  ·  Postfach  ·  4005 Basel 
Tel. 061 267 87 00  ·  Fax 061 264 80 30  ·  www.pkbs.ch 

Erläuterungen zum Leistungsausweis (Leistungsprimat) 

Allgemeine Bemerkungen 

Sie erhalten eine Übersicht über Ihr Vorsorgeverhältnis, welche auf dem Datenstand am Erstellungsdatum basiert. Aus dem 
Leistungsausweis kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Die definitiven Kassenleistungen werden erst nach dem konkreten 
Ereignis (Eintritt des Vorsorgefalles) festgelegt. 

Falls sich eine Änderung ergeben hat, z. B. wegen einer Erhöhung oder Reduktion des Beschäftigungsgrades, die beim Versand 
dieser Information noch nicht berücksichtigt ist, widerspiegelt die vorliegende Information über die anwartschaftlichen Leistungen 
möglicherweise nicht Ihre effektive Vorsorgesituation. Sie können jederzeit einen aktuellen Leistungsausweis verlangen. 

Die anwartschaftlichen Leistungen werden unabhängig vom Zivilstand und unabhängig davon angezeigt, ob die Voraussetzungen 
für den Bezug erfüllt sind. 

Grunddaten 

Bitte teilen Sie allfällige Änderungen der Grunddaten (z.B. Name, Adresse, Zivilstand etc.) direkt Ihrem Arbeitgeber mit. Dieser ist 
verpflichtet, die Daten der PKBS weiterzuleiten. 

Für versicherte Personen, welche ihre Lebenspartnerin bzw. ihren Lebenspartner mit dem entsprechenden Unterstützungsvertrag 
der PKBS gemeldet haben, wird weiterhin der bisherige Zivilstand ausgewiesen. Eine entsprechende Anmeldung wird auf dem 
Leistungsausweis nicht angezeigt. 

Lohndaten / Versicherter Lohn 

Der versicherte Lohn bildet die Grundlage für die Bestimmung der Höhe der Beiträge, für die Berechnung der Alters-, Invaliden- und 
Hinterlassenenleistungen sowie der Freizügigkeitsleistung.  

Als versicherter Lohn gilt der jährliche AHV-Bruttolohn abzüglich eines Koordinationsabzuges. Dieser entspricht drei Achteln des 
Bruttolohnes, jedoch höchstens der jährlichen maximalen AHV-Altersrente (CHF 27'360.––; Stand 2009). Bei Teilzeitbeschäftigten 
wird dieser Koordinationsabzug entsprechend angepasst. 

Der freiwillig versicherte Lohnteil darf zusammen mit dem versicherten Lohn den aktuellen Grundlohn nicht überschreiten. 

Beiträge 

Die ordentlichen, monatlichen Beiträge betragen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres 1.5% des versicherten 
Lohnes. Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres ist ein monatlicher Beitrag von 8.5% des versicherten Lohnes zu leisten. 
Die Beiträge werden direkt vom Lohn abgezogen. 

Nachzahlungsbeiträge sind zu leisten, wenn sich der versicherte Lohn aufgrund einer Lohnerhöhung infolge Stufenanstieg, 
Beförderung, Teuerungsanpassung etc. erhöht. Dieser ist in Prozenten der Erhöhung des versicherten Lohnes festgelegt und ist in 
der Regel auf 12 Monate verteilt. Der Prozentsatz entspricht Ihrem Lebensalter im Zeitpunkt der Lohnerhöhung.  

Mit Zusatzbeiträgen wird ein Auskauf der Rentenkürzung ratenweise beglichen. In diesem Betrag ist eine Restschuldversicherung 
für Tod und Invalidität enthalten.  

Bei einer Reduktion des versicherten Lohnes kann der bisherige versicherte Lohn beibehalten werden, sofern dieser den aktuellen 
AHV-Lohn nicht übersteigt. Der zusätzlich zum ordentlichen Beitrag zu leistende Beitrag entspricht 28,5% (Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeiträge).  

Bis zu maximal zwei Jahren kann die Versicherung während eines unbezahlten Urlaubs aufrechterhalten bleiben, sofern der 
Arbeitnehmer- wie auch der Arbeitgeberbeitrag von total 28,5% übernommen wird. 

Freizügigkeitsanspruch 

Sie haben Anspruch auf eine Austrittsleistung, wenn Sie vor Eintritt eines Vorsorgefalles (Alter, Tod, Invalidität) die PKBS verlassen 
(Beendigung des Arbeitsverhältnisses).  

Wird das Arbeitsverhältnis nach Vollendung des 58. Altersjahres und vor dem ordentlichen Rücktrittsalter beendet, haben Sie 
wahlweise Anspruch auf die Austrittsleistung oder auf Altersleistungen, wenn Sie entweder ein Arbeitsverhältnis bei einem anderen 
Arbeitgeber eingehen, welches zu einem neuen Vorsorgeverhältnis führt, oder wenn Sie eine selbständige Erwerbstätigkeit 
aufnehmen. 

Das BVG-Altersguthaben gibt Ihnen Auskunft über die erreichte Höhe Ihres Sparguthabens gemäss den Bestimmungen des BVG 
(Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge). 
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Bis zur Vollendung des 55. Altersjahres haben Sie die Möglichkeit, alle 5 Jahre einen Betrag von mindestens CHF 20'000.–– der 
Vorsorgegelder für Wohneigentum zum eigenen Bedarf geltend zu machen. Für denselben Zweck können Sie auch die Vorsorge-
gelder oder den Anspruch auf Vorsorgeleistungen verpfänden.  

Anwartschaftliche Leistungen 

Die Alters-/Invalidenrente entspricht 65% des versicherten Lohnes abzüglich einer allfälligen Rentenkürzung infolge fehlenden 
Einkaufs. Die Invalidenrente richtet sich zudem nach dem Grad der Invalidität; kein Anspruch besteht bei einer Invalidität von 
weniger als 25%, Anspruch auf eine volle Invalidenrente besteht bei einer Invalidität ab 70%.  

Beziehen Sie eine Alters- oder eine Invalidenrente, haben Sie für jedes Kind Anspruch auf eine Pensionierten- bzw. Invalidenkin-
derrente, wenn das Kind Anspruch auf eine Waisenrente hätte (siehe unten). Die Höhe der Pensioniertenkinderrente richtet sich 
nach den Bestimmungen des BVG und beträgt 20% der vollen nach den Mindestvorschriften des BVG berechneten Altersrente. Die 
Höhe der Invalidenkinderrente entspricht 20% der laufenden Invalidenrente. 

Sparkapitalien entstehen durch zuviel eingebrachte Freizügigkeitsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen, die den 
notwendigen Betrag bis zum Einkauf auf die vollen Leistungen übersteigen, sowie durch Teilaustrittsleistungen bei Reduktion des 
versicherten Lohnes, durch freiwillige Einlagen für die vorzeitige Pensionierung oder für die Erhöhung der Überbrückungsrente, 
durch Beiträge auf Schichtzulagen oder externen Lohnbestandteilen. 

Bei Bezug der Altersrente haben Sie Anspruch auf eine dem Pensionierungsgrad entsprechende AHV-Überbrückungsrente. Diese 
wird bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters ausgerichtet (Frauen 64, Männer 65) oder bis zum Bezug einer allfälligen 
Invalidenrente der Eidg. Invalidenversicherung. Die Überbrückungsrente beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung 120% der 
minimalen AHV-Altersrente (CHF 13'680.––; Stand 2009) bzw. bis maximal 140% bei tiefen Einkommen. Im Maximum besteht 
Anspruch auf drei volle Jahresrenten. 

Im Todesfall besteht Anspruch auf eine Ehegatten- oder Lebenspartnerrente, welche 2/3 der versicherten Invalidenrente oder 
der laufenden Invaliden- oder Altersrente entspricht. Die Voraussetzungen für die Ehegattenrente sind erfüllt, wenn der Ehegatte 
für den Unterhalt von Kindern aufkommen muss oder das 45. Altersjahr bereits vollendet hat und die Ehe mindestens 5 Jahre 
gedauert hat. Für den Bezug einer Lebenspartnerrente muss die Lebenspartnerschaft zu Lebzeiten und vor Vollendung des 63. 
Altersjahres bei der PKBS angemeldet worden sein (Unterstützungsvertrag). Wir geben Ihnen hierzu gerne nähere Auskünfte. 

Im Todesfall haben Ihre Kinder Anspruch auf eine Waisenrente, wenn sie das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Der 
Anspruch verlängert sich, solange Ihre Kinder in Ausbildung stehen, längstens jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjahres. Wenn 
Ihre Kinder bei Vollendung des 18. Altersjahres zu mind. 70% invalid sind, verlängert sich der Anspruch auf Waisenrente bis sie die 
Erwerbsfähigkeit wiedererlangen, längstens jedoch bis zur Vollendung des 25. Altersjahres. Die Waisenrente beträgt 20% der 
versicherten Invalidenrente oder der laufenden Invaliden- oder Altersrente. 

Sofern beim Tod einer aktiven versicherten Person keine Ehegatten-, Lebenspartner- oder Geschiedenenrente fällig wird, besteht 
Anspruch auf ein Todesfallkapital, welches gemäss definierter Begünstigtenordnung ausbezahlt wird. Es entspricht dem kleineren 
Betrag, der sich aus dem Vergleich zwischen der im Zeitpunkt des Todes vorhandenen Austrittsleistung und dem fünffachen Betrag 
der versicherten jährlichen Invalidenrente ergibt. Es erhöht sich um ein allfälliges Sparkapital bzw. reduziert sich um allfällige 
Abfindungen. 

Die Altersleistung wird grundsätzlich in Form einer Rente ausgerichtet. Es ist möglich, Ihre Altersrente teilweise in Form einer 
einmaligen Kapitalabfindung zu beziehen, welche im Maximum demjenigen Teil der Altersrente entspricht, welcher die Höhe der 
minimalen AHV-Altersrente übersteigt. Ihr schriftlicher Antrag hierzu muss spätestens 6 Monate vor Ihrem ordentlichen 
Rücktrittsalter 63 bzw. spätestens 6 Monate vor Ihrer vorzeitigen Pensionierung bei der PKBS eintreffen. 

Einkaufsmöglichkeiten 

Eine Rentenkürzung entsteht dann, wenn Sie nicht in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft sind. Eine fehlende 
Einkaufssumme wird in eine feste Rentenkürzung umgerechnet. Die Kosten für den Auskauf der Rentenkürzung können Sie 
jederzeit durch Barmittel begleichen, sofern Sie voll arbeitsfähig sind. Beim Entstehen einer Rentenkürzung (Eintritt, Lohn- oder 
Beschäftigungsgraderhöhung) kann sie auch mit monatlich festen, bis zur Vollendung des 60. Altersjahres laufenden Zusatzbeiträ-
gen ausgekauft werden.  

Freiwillige Einlagen im Rahmen der reglementarischen Bestimmungen sind möglich, sofern Sie bereits in die vollen Altersleistungen 
(im Alter 63) eingekauft und voll arbeitsfähig sind. Diese werden dem Sparkonto „vorzeitige Pensionierung“ oder dem Sparkonto 
„AHV-Überbrückungsrente“ gutgeschrieben. Freiwillige Einlagen in die übrigen Sparkonti sind nicht zugelassen. 

Bis Alter 55 sind freiwillige Einkäufe nur dann zugelassen, wenn ein allfälliger Vorbezug der Austrittsleistung für Wohneigentum 
vorgängig vollständig zurückbezahlt wurde. Ab Alter 55 kann bzw. muss ein Vorbezug nicht mehr zurückgezahlt werden, weshalb 
es ab diesem Zeitpunkt wieder möglich ist, sich – trotz Vorbezugs – in die vollen reglementarischen Leistungen einzukaufen. 

Ab 01.01.2006 getätigte Einkäufe dürfen innert 3 Jahren nicht wieder in Kapitalform bezogen werden. 

Informationen und Auskünfte 

Ausführlichere Informationen finden Sie in unserer Informationsbroschüre „So sind Sie versichert“, welche Sie auch auf unserer 
Homepage www.pkbs.ch beziehen können. 

Richten Sie bitte Ihre Anfragen telefonisch oder schriftlich an uns. Unter Beizug der notwendigen Unterlagen werden die für Ihr 
Anliegen zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Sie so bald als möglich bedienen. 
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Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung(Betriebsrentengesetz -
BetrAVG)

BetrAVG

Ausfertigungsdatum: 19.12.1974

Vollzitat:

"Betriebsrentengesetz vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2940)"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 21.12.2008 I 2940

Fußnote

Überschrift: IdF d. Art. 8 Nr. 1 G v. 5.7.2004 I 1427 mWv 1.1.2005
 Textnachweis Geltung ab:  1. 4.1983  Maßgaben aufgrund EinigVtr vgl. BetrAVG Anhang EV  

Eingangsformel 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil
Arbeitsrechtliche Vorschriften

Erster Abschnitt
Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

§ 1 Zusage des Arbeitgebers auf betriebliche Altersvorsorge

(1) Werden einem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder
Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber
zugesagt (betriebliche Altersversorgung), gelten die Vorschriften dieses Gesetzes. Die
Durchführung der betrieblichen Altersversorgung kann unmittelbar über den Arbeitgeber
oder über einen der in § 1b Abs. 2 bis 4 genannten Versorgungsträger erfolgen. Der
Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein,
wenn die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt.

(2) Betriebliche Altersversorgung liegt auch vor, wenn

1.der Arbeitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beiträge in einer Anwartschaft
auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln
(beitragsorientierte Leistungszusage),
 

2.der Arbeitgeber sich verpflichtet, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine
Direktversicherung zu zahlen und für Leistungen zur Altersversorgung das planmäßig
zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten Beiträge (Beiträge
und die daraus erzielten Erträge), mindestens die Summe der zugesagten Beiträge,
soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht
wurden, hierfür zur Verfügung zu stellen (Beitragszusage mit Mindestleistung),
 

3.künftige Entgeltansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen
umgewandelt werden (Entgeltumwandlung) oder
 

4.der Arbeitnehmer Beiträge aus seinem Arbeitsentgelt zur Finanzierung von Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder
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eine Direktversicherung leistet und die Zusage des Arbeitgebers auch die Leistungen
aus diesen Beiträgen umfasst; die Regelungen für Entgeltumwandlung sind hierbei
entsprechend anzuwenden, soweit die zugesagten Leistungen aus diesen Beiträgen im
Wege der Kapitaldeckung finanziert werden.
 

§ 1a Anspruch auf betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

(1) Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber verlangen, dass von seinen künftigen
Entgeltansprüchen bis zu 4 vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in
der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche
Altersversorgung verwendet werden. Die Durchführung des Anspruchs des Arbeitnehmers
wird durch Vereinbarung geregelt. Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung über
einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse (§ 1b Abs. 3) bereit, ist die betriebliche
Altersversorgung dort durchzuführen; andernfalls kann der Arbeitnehmer verlangen, dass
der Arbeitgeber für ihn eine Direktversicherung (§ 1b Abs. 2) abschließt. Soweit der
Anspruch geltend gemacht wird, muss der Arbeitnehmer jährlich einen Betrag in Höhe
von mindestens einem Hundertsechzigstel der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch für seine betriebliche Altersversorgung verwenden. Soweit
der Arbeitnehmer Teile seines regelmäßigen Entgelts für betriebliche Altersversorgung
verwendet, kann der Arbeitgeber verlangen, dass während eines laufenden Kalenderjahres
gleich bleibende monatliche Beträge verwendet werden.

(2) Soweit eine durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche Altersversorgung
besteht, ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung ausgeschlossen.

(3) Soweit der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltumwandlung für betriebliche
Altersversorgung nach Abs. 1 hat, kann er verlangen, dass die Voraussetzungen für eine
Förderung nach den §§ 10a, 82 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes erfüllt werden, wenn
die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder
eine Direktversicherung durchgeführt wird.

(4) Falls der Arbeitnehmer bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Entgelt erhält,
hat er das Recht, die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortzusetzen.
Der Arbeitgeber steht auch für die Leistungen aus diesen Beiträgen ein. Die Regelungen
über Entgeltumwandlung gelten entsprechend.

§ 1b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

(1) Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung
zugesagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis
vor Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 25. Lebensjahres endet
und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat
(unverfallbare Anwartschaft). Ein Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann,
wenn er aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne das vorherige
Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen für den Bezug von
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung hätte erfüllen können. Eine Änderung der
Versorgungszusage oder ihre Übernahme durch eine andere Person unterbricht nicht den
Ablauf der Fristen nach Satz 1. Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen
Versorgungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhen. Der Ablauf einer vorgesehenen Wartezeit wird durch die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1
und 2 nicht berührt. Wechselt ein Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses Gesetzes in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, bleibt die Anwartschaft in gleichem
Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbleiben.

(2) Wird für die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung auf das Leben
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen und sind der Arbeitnehmer
oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers ganz oder
teilweise bezugsberechtigt (Direktversicherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet,
wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2
genannten Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen. Eine Vereinbarung,
nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung
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der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen auflösend bedingt ist, ist
unwirksam. Hat der Arbeitgeber die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abgetreten
oder beliehen, so ist er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis
nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen geendet
hat, bei Eintritt des Versicherungsfalles so zu stellen, als ob die Abtretung oder
Beleihung nicht erfolgt wäre. Als Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszusage im
Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der
Betriebszugehörigkeit.

(3) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen
Versorgungseinrichtung durchgeführt, die dem Arbeitnehmer oder seinen Hinterbliebenen
auf ihre Leistungen einen Rechtsanspruch gewährt (Pensionskasse und Pensionsfonds),
so gilt Absatz 1 entsprechend. Als Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszusage im
Sinne des Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der
Betriebszugehörigkeit.

(4) Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechtsfähigen
Versorgungseinrichtung durchgeführt, die auf ihre Leistungen keinen Rechtsanspruch
gewährt (Unterstützungskasse), so sind die nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz
1 und 2 genannten Voraussetzungen und vor Eintritt des Versorgungsfalles aus dem
Unternehmen ausgeschiedenen Arbeitnehmer und ihre Hinterbliebenen den bis zum
Eintritt des Versorgungsfalles dem Unternehmen angehörenden Arbeitnehmern und deren
Hinterbliebenen gleichgestellt. Die Versorgungszusage gilt in dem Zeitpunkt als erteilt
im Sinne des Absatzes 1, von dem an der Arbeitnehmer zum Kreis der Begünstigten der
Unterstützungskasse gehört.

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt, behält
der Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des
Versorgungsfalles endet; in den Fällen der Absätze 2 und 3

1.dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leistung verwendet,
 

2.muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versicherung oder
Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt und
 

3.muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den Arbeitgeber
ausgeschlossen werden.
 

Im Fall einer Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber hinaus mit Beginn der
Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches Bezugsrecht einzuräumen.

§ 2 Höhe der unverfallbaren Anwartschaft

(1) Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichens der Altersgrenze, wegen
Invalidität oder Tod haben ein vorher ausgeschiedener Arbeitnehmer, dessen Anwartschaft
nach § 1b fortbesteht, und seine Hinterbliebenen einen Anspruch mindestens in Höhe des
Teiles der ohne das vorherige Ausscheiden zustehenden Leistung, der dem Verhältnis der
Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht;
an die Stelle des Erreichens der Regelaltersgrenze tritt ein früherer Zeitpunkt, wenn
dieser in der Versorgungsregelung als feste Altersgrenze vorgesehen ist, spätestens der
Zeitpunkt, in dem der Arbeitnehmer ausscheidet und gleichzeitig eine Altersrente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung für besonders langjährig Versicherte in Anspruch
nimmt. Der Mindestanspruch auf Leistungen wegen Invalidität oder Tod vor Erreichen der
Altersgrenze ist jedoch nicht höher als der Betrag, den der Arbeitnehmer oder seine
Hinterbliebenen erhalten hätten, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Versorgungsfall
eingetreten wäre und die sonstigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt gewesen wären.

(2) Ist bei einer Direktversicherung der Arbeitnehmer nach Erfüllung der
Voraussetzungen des § 1b Abs. 1 und 5 vor Eintritt des Versorgungsfalls ausgeschieden,
so gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß sich der vom Arbeitgeber zu finanzierende
Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er über die von dem Versicherer nach dem
Versicherungsvertrag auf Grund der Beiträge des Arbeitgebers zu erbringende
Versicherungsleistung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber richtet. An die Stelle der
Ansprüche nach Satz 1 tritt auf Verlangen des Arbeitgebers die von dem Versicherer auf
Grund des Versicherungsvertrags zu erbringende Versicherungsleistung, wenn
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1.spätestens nach 3 Monaten seit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers das Bezugsrecht
unwiderruflich ist und eine Abtretung oder Beleihung des Rechts aus dem
Versicherungsvertrag durch den Arbeitgeber und Beitragsrückstände nicht vorhanden
sind,
 

2.vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit
an, nach dem Versicherungsvertrag die Überschußanteile nur zur Verbesserung der
Versicherungsleistung zu verwenden sind und
 

3.der ausgeschiedene Arbeitnehmer nach dem Versicherungsvertrag das Recht zur
Fortsetzung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat.
 

Der Arbeitgeber kann sein Verlangen nach Satz 2 nur innerhalb von 3 Monaten seit dem
Ausscheiden des Arbeitnehmers diesem und dem Versicherer mitteilen. Der ausgeschiedene
Arbeitnehmer darf die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag in Höhe des durch
Beitragszahlungen des Arbeitgebers gebildeten geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals
oder, soweit die Berechnung des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, das
nach § 169 Abs. 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes berechneten Wertes weder
abtreten noch beleihen. In dieser Höhe darf der Rückkaufswert auf Grund einer Kündigung
des Versicherungsvertrags nicht in Anspruch genommen werden; im Falle einer Kündigung
wird die Versicherung in eine prämienfreie Versicherung umgewandelt. § 169 Abs. 1
des Versicherungsvertragsgesetzes findet insoweit keine Anwendung. Eine Abfindung des
Anspruchs nach § 3 ist weiterhin möglich.

(3) Für Pensionskassen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, daß sich der vom Arbeitgeber
zu finanzierende Teilanspruch nach Absatz 1, soweit er über die von der Pensionskasse
nach dem aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan oder, soweit eine
aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht vorgeschrieben ist, nach den allgemeinen
Versicherungsbedingungen und den fachlichen Geschäftsunterlagen im Sinne des § 5 Abs.
3 Nr. 2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Geschäftsunterlagen) auf Grund
der Beiträge des Arbeitgebers zu erbringende Leistung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber
richtet. An die Stelle der Ansprüche nach Satz 1 tritt auf Verlangen des Arbeitgebers
die von der Pensionskasse auf Grund des Geschäftsplans oder der Geschäftsunterlagen zu
erbringende Leistung, wenn nach dem aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan oder
den Geschäftsunterlagen

1.vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Beginn der Betriebszugehörigkeit
an, Überschußanteile, die auf Grund des Finanzierungsverfahrens regelmäßig
entstehen, nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwenden sind oder
die Steigerung der Versorgungsanwartschaften des Arbeitnehmers der Entwicklung
seines Arbeitsentgelts, soweit es unter den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen der
gesetzlichen Rentenversicherungen liegt, entspricht und
 

2.der ausgeschiedene Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versicherung mit
eigenen Beiträgen hat.
 

Absatz 2 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.

(3a) Für Pensionsfonds gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass sich der vom Arbeitgeber
zu finanzierende Teilanspruch, soweit er über die vom Pensionsfonds auf der Grundlage
der nach dem geltenden Pensionsplan im Sinne des § 112 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit
§ 113 Abs. 2 Nr. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes berechnete Deckungsrückstellung
hinausgeht, gegen den Arbeitgeber richtet.

(4) Eine Unterstützungskasse hat bei Eintritt des Versorgungsfalls einem vorzeitig
ausgeschiedenen Arbeitnehmer, der nach § 1b Abs. 4 gleichgestellt ist, und seinen
Hinterbliebenen mindestens den nach Absatz 1 berechneten Teil der Versorgung zu
gewähren.

(5) Bei der Berechnung des Teilanspruchs nach Absatz 1 bleiben Veränderungen der
Versorgungsregelung und der Bemessungsgrundlagen für die Leistung der betrieblichen
Altersversorgung, soweit sie nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers eintreten, außer
Betracht; dies gilt auch für die Bemessungsgrundlagen anderer Versorgungsbezüge, die
bei der Berechnung der Leistung der betrieblichen Altersversorgung zu berücksichtigen
sind. Ist eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung zu berücksichtigen,
so kann das bei der Berechnung von Pensionsrückstellungen allgemein zulässige
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Verfahren zugrunde gelegt werden, wenn nicht der ausgeschiedene Arbeitnehmer
die Anzahl der im Zeitpunkt des Ausscheidens erreichten Entgeltpunkte nachweist;
bei Pensionskassen sind der aufsichtsbehördlich genehmigte Geschäftsplan oder
die Geschäftsunterlagen maßgebend. Bei Pensionsfonds sind der Pensionsplan und
die sonstigen Geschäftsunterlagen maßgebend. Versorgungsanwartschaften, die
der Arbeitnehmer nach seinem Ausscheiden erwirbt, dürfen zu keiner Kürzung des
Teilanspruchs nach Absatz 1 führen.

(5a) Bei einer unverfallbaren Anwartschaft aus Entgeltumwandlung tritt an die Stelle
der Ansprüche nach Absatz 1, 3a oder 4 die vom Zeitpunkt der Zusage auf betriebliche
Altersversorgung bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers erreichte Anwartschaft auf
Leistungen aus den bis dahin umgewandelten Entgeltbestandteilen; dies gilt entsprechend
für eine unverfallbare Anwartschaft aus Beiträgen im Rahmen einer beitragsorientierten
Leistungszusage.

(5b) An die Stelle der Ansprüche nach den Absätzen 2, 3, 3a und 5a tritt bei einer
Beitragszusage mit Mindestleistung das dem Arbeitnehmer planmäßig zuzurechnende
Versorgungskapital auf der Grundlage der bis zu seinem Ausscheiden geleisteten Beiträge
(Beiträge und die bis zum Eintritt des Versorgungsfalls erzielten Erträge), mindestens
die Summe der bis dahin zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen
biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden.

(6) (weggefallen)

§ 3 Abfindung

(1) Unverfallbare Anwartschaften im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
und laufende Leistungen dürfen nur unter den Voraussetzungen der folgenden Absätze
abgefunden werden.

(2) Der Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abfinden,
wenn der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei
Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapitalleistungen zwölf
Zehntel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht
übersteigen würde. Dies gilt entsprechend für die Abfindung einer laufenden Leistung.
Die Abfindung ist unzulässig, wenn der Arbeitnehmer von seinem Recht auf Übertragung
der Anwartschaft Gebrauch macht.

(3) Die Anwartschaft ist auf Verlangen des Arbeitnehmers abzufinden, wenn die Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind.

(4) Der Teil der Anwartschaft, der während eines Insolvenzverfahrens erdient
worden ist, kann ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden, wenn die
Betriebstätigkeit vollständig eingestellt und das Unternehmen liquidiert wird.

(5) Für die Berechnung des Abfindungsbetrages gilt § 4 Abs. 5 entsprechend.

(6) Die Abfindung ist gesondert auszuweisen und einmalig zu zahlen.

§ 4 Übertragung

(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dürfen nur unter den
Voraussetzungen der folgenden Absätze übertragen werden.

(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einvernehmen des ehemaligen mit
dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer

1.die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden oder
 

2.der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren Anwartschaft auf betriebliche
Altersversorgung (Übertragungswert) auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden,
wenn dieser eine wertgleiche Zusage erteilt; für die neue Anwartschaft gelten die
Regelungen über Entgeltumwandlung entsprechend.
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(3) Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses von seinem ehemaligen Arbeitgeber verlangen, dass der
Übertragungswert auf den neuen Arbeitgeber übertragen wird, wenn

1.die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder
eine Direktversicherung durchgeführt worden ist und
 

2.der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung nicht übersteigt.
 

Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn der ehemalige Arbeitgeber
die versicherungsförmige Lösung nach § 2 Abs. 2 oder 3 gewählt hat oder soweit der
Arbeitnehmer die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen fortgeführt hat.
Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, eine dem Übertragungswert wertgleiche Zusage zu
erteilen und über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung
durchzuführen. Für die neue Anwartschaft gelten die Regelungen über Entgeltumwandlung
entsprechend.

(4) Wird die Betriebstätigkeit eingestellt und das Unternehmen liquidiert, kann
eine Zusage von einer Pensionskasse oder einem Unternehmen der Lebensversicherung
ohne Zustimmung des Arbeitnehmers oder Versorgungsempfängers übernommen werden, wenn
sichergestellt ist, dass die Überschussanteile ab Rentenbeginn entsprechend § 16 Abs. 3
Nr. 2 verwendet werden. § 2 Abs. 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(5) Der Übertragungswert entspricht bei einer unmittelbar über den Arbeitgeber oder
über eine Unterstützungskasse durchgeführten betrieblichen Altersversorgung dem Barwert
der nach § 2 bemessenen künftigen Versorgungsleistung im Zeitpunkt der Übertragung;
bei der Berechnung des Barwerts sind die Rechnungsgrundlagen sowie die anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik maßgebend. Soweit die betriebliche Altersversorgung
über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchgeführt
worden ist, entspricht der Übertragungswert dem gebildeten Kapital im Zeitpunkt der
Übertragung.

(6) Mit der vollständigen Übertragung des Übertragungswerts erlischt die Zusage des
ehemaligen Arbeitgebers.

§ 4a Auskunftsanspruch

(1) Der Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem Arbeitnehmer bei einem
berechtigten Interesse auf dessen Verlangen schriftlich mitzuteilen,

1.in welcher Höhe aus der bisher erworbenen unverfallbaren Anwartschaft bei
Erreichen der in der Versorgungsregelung vorgesehenen Altersgrenze ein Anspruch auf
Altersversorgung besteht und
 

2.wie hoch bei einer Übertragung der Anwartschaft nach § 4 Abs. 3 der Übertragungswert
ist.
 

(2) Der neue Arbeitgeber oder der Versorgungsträger hat dem Arbeitnehmer auf dessen
Verlangen schriftlich mitzuteilen, in welcher Höhe aus dem Übertragungswert ein
Anspruch auf Altersversorgung und ob eine Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung
bestehen würde.

Zweiter Abschnitt
Auszehrungsverbot

§ 5 Auszehrung und Anrechnung

(1) Die bei Eintritt des Versorgungsfalls festgesetzten Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung dürfen nicht mehr dadurch gemindert oder entzogen werden, daß
Beträge, um die sich andere Versorgungsbezüge nach diesem Zeitpunkt durch Anpassung
an die wirtschaftliche Entwicklung erhöhen, angerechnet oder bei der Begrenzung der
Gesamtversorgung auf einen Höchstbetrag berücksichtigt werden.
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(2) Leistungen der betrieblichen Altersversorgung dürfen durch Anrechnung oder
Berücksichtigung anderer Versorgungsbezüge, soweit sie auf eigenen Beiträgen des
Versorgungsempfängers beruhen, nicht gekürzt werden. Dies gilt nicht für Renten aus den
gesetzlichen Rentenversicherungen, soweit sie auf Pflichtbeiträgen beruhen, sowie für
sonstige Versorgungsbezüge, die mindestens zur Hälfte auf Beiträgen oder Zuschüssen des
Arbeitgebers beruhen.

Dritter Abschnitt
Altersgrenze

§ 6 Vorzeitige Altersleistung

Einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung als
Vollrente in Anspruch nimmt, sind auf sein Verlangen nach Erfüllung der Wartezeit
und sonstiger Leistungsvoraussetzungen Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
zu gewähren. Fällt die Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wieder
weg oder wird sie auf einen Teilbetrag beschränkt, so können auch die Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung eingestellt werden. Der ausgeschiedene Arbeitnehmer ist
verpflichtet, die Aufnahme oder Ausübung einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit,
die zu einem Wegfall oder zu einer Beschränkung der Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung führt, dem Arbeitgeber oder sonstigen Versorgungsträger unverzüglich
anzuzeigen.

Vierter Abschnitt
Insolvenzsicherung

§ 7 Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Versorgungsempfänger, deren Ansprüche aus einer unmittelbaren Versorgungszusage des
Arbeitgebers nicht erfüllt werden, weil über das Vermögen des Arbeitgebers oder über
seinen Nachlaß das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, und ihre Hinterbliebenen
haben gegen den Träger der Insolvenzsicherung einen Anspruch in Höhe der Leistung,
die der Arbeitgeber aufgrund der Versorgungszusage zu erbringen hätte, wenn das
Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden wäre. Satz 1 gilt entsprechend,

1.wenn Leistungen aus einer Direktversicherung aufgrund der in § 1b Abs. 2 Satz 3
genannten Tatbestände nicht gezahlt werden und der Arbeitgeber seiner Verpflichtung
nach § 1b Abs. 2 Satz 3 wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht nachkommt,
 

2.wenn eine Unterstützungskasse oder ein Pensionsfonds die nach ihrer
Versorgungsregelung vorgesehene Versorgung nicht erbringt, weil über das Vermögen
oder den Nachlass eines Arbeitgebers, der der Unterstützungskasse oder dem
Pensionsfonds Zuwendungen leistet (Trägerunternehmen), das Insolvenzverfahren
eröffnet worden ist.
 

§ 14 des Versicherungsvertragsgesetzes findet entsprechende Anwendung. Der Eröffnung
des Insolvenzverfahrens stehen bei der Anwendung der Sätze 1 bis 3 gleich

1.die Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse,
 

2.der außergerichtliche Vergleich (Stundungs-, Quoten- oder Liquidationsvergleich) des
Arbeitgebers mit seinen Gläubigern zur Abwendung eines Insolvenzverfahrens, wenn ihm
der Träger der Insolvenzsicherung zustimmt,
 

3.die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes,
wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und
ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt.
 

(1a) Der Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung entsteht mit dem Beginn
des Kalendermonats, der auf den Eintritt des Sicherungsfalles folgt. Der Anspruch
endet mit Ablauf des Sterbemonats des Begünstigten, soweit in der Versorgungszusage
des Arbeitgebers nicht etwas anderen bestimmt ist. In den Fällen des Absatzes 1 Satz
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1 und 4 Nr. 1 und 3 umfaßt der Anspruch auch rückständige Versorgungsleistungen,
soweit diese bis zu zwölf Monaten vor Entstehen der Leitungspflicht des Trägers der
Insolvenzsicherung entstanden sind.

(2) Personen, die bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder bei Eintritt der nach
Absatz 1 Satz 4 gleichstehenden Voraussetzungen (Sicherungsfall) eine nach § 1b
unverfallbare Versorgungsanwartschaft haben, und ihre Hinterbliebenen haben bei
Eintritt des Versorgungsfalls einen Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung,
wenn die Anwartschaft beruht

1.auf einer unmittelbaren Versorgungszusage des Arbeitgebers oder
 

2.auf einer Direktversicherung und der Arbeitnehmer hinsichtlich der Leistungen
des Versicherers widerruflich bezugsberechtigt ist oder die Leistungen aufgrund
der in § 1b Abs. 2 Satz 3 genannten Tatbestände nicht gezahlt werden und der
Arbeitgeber seiner Verpflichtung aus § 1b Abs. 2 Satz 3 wegen der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens nicht nachkommt.
 

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die zum Kreis der Begünstigten einer
Unterstützungskasse oder eines Pensionsfonds gehören, wenn der Sicherungsfall bei einem
Trägerunternehmen eingetreten ist. Die Höhe des Anspruchs richtet sich nach der Höhe
der Leistungen gemäß § 2 Abs. 1, 2 Satz 2 und Abs. 5, bei Unterstützungskassen nach
dem Teil der nach der Versorgungsregelung vorgesehenen Versorgung, der dem Verhältnis
der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit
bis zum Erreichen der in der Versorgungsregelung vorgesehenen festen Altersgrenze
entspricht, es sei denn, § 2 Abs. 5a ist anwendbar. Für die Berechnung der Höhe
des Anspruchs nach Satz 3 wird die Betriebszugehörigkeit bis zum Eintritt des
Sicherungsfalles berücksichtigt. Bei Pensionsfonds mit Leistungszusagen gelten für die
Höhe des Anspruchs die Bestimmungen für unmittelbare Versorgungszusagen entsprechend,
bei Beitragszusagen mit Mindestleistung gilt für die Höhe des Anspruchs § 2 Abs. 5b.

(3) Ein Anspruch auf laufende Leistungen gegen den Träger der Insolvenzsicherung
beträgt jedoch im Monat höchstens das Dreifache der im Zeitpunkt der ersten Fälligkeit
maßgebenden monatlichen Bezugsgröße gemäß § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.
Satz 1 gilt entsprechend bei einem Anspruch auf Kapitalleistungen mit der Maßgabe,
daß zehn vom Hundert der Leistung als Jahresbetrag einer laufenden Leistung anzusetzen
sind.

(4) Ein Anspruch auf Leistungen gegen den Träger der Insolvenzsicherung vermindert
sich in dem Umfang, in dem der Arbeitgeber oder sonstige Träger der Versorgung die
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung erbringt. Wird im Insolvenzverfahren
ein Insolvenzplan bestätigt, vermindert sich der Anspruch auf Leistungen gegen den
Träger der Insolvenzsicherung insoweit, als nach dem Insolvenzplan der Arbeitgeber
oder sonstige Träger der Versorgung einen Teil der Leistungen selbst zu erbringen
hat. Sieht der Insolvenzplan vor, daß der Arbeitgeber oder sonstige Träger der
Versorgung die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung von einem bestimmten
Zeitpunkt an selbst zu erbringen hat, so entfällt der Anspruch auf Leistungen gegen
den Träger der Insolvenzsicherung von diesem Zeitpunkt an. Die Sätze 2 und 3 sind für
den außergerichtlichen Vergleich nach Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 entsprechend anzuwenden.
Im Insolvenzplan soll vorgesehen werden, daß bei einer nachhaltigen Besserung der
wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers die vom Träger der Insolvenzsicherung zu
erbringenden Leistungen ganz oder zum Teil vom Arbeitgeber oder sonstigen Träger der
Versorgung wieder übernommen werden.

(5) Ein Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung besteht nicht, soweit nach
den Umständen des Falles die Annahme gerechtfertigt ist, daß es der alleinige oder
überwiegende Zweck der Versorgungszusage oder ihre Verbesserung oder der für die
Direktversicherung in § 1b Abs. 2 Satz 3 genannten Tatbestände gewesen ist, den Träger
der Insolvenzsicherung in Anspruch zu nehmen. Diese Annahme ist insbesondere dann
gerechtfertigt, wenn bei Erteilung oder Verbesserung der Versorgungszusage wegen der
wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers zu erwarten war, daß die Zusage nicht erfüllt
werde. Ein Anspruch auf Leistungen gegen den Träger der Insolvenzsicherung besteht
bei Zusagen und Verbesserungen von Zusagen, die in den beiden letzten Jahren vor dem
Eintritt des Sicherungsfalls erfolgt sind, nur
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1.für ab dem 1. Januar 2002 gegebene Zusagen, soweit bei Entgeltumwandlung
Beträge von bis zu 4 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen
Rentenversicherung für eine betriebliche Altersversorgung verwendet werden oder
 

2.für im Rahmen von Übertragungen gegebene Zusagen, soweit der Übertragungswert die
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt.
 

(6) Ist der Sicherungsfall durch kriegerische Ereignisse, innere Unruhen,
Naturkatastrophen oder Kernenergie verursacht worden, kann der Träger der
Insolvenzsicherung mit Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
die Leistungen nach billigem Ermessen abweichend von den Absätzen 1 bis 5 festsetzen.

§ 8 Übertragung der Leistungspflicht und Abfindung

(1) Ein Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung auf Leistungen nach § 7
besteht nicht, wenn eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung
sich dem Träger der Insolvenzsicherung gegenüber verpflichtet, diese Leistungen
zu erbringen, und die nach § 7 Berechtigten ein unmittelbares Recht erwerben, die
Leistungen zu fordern.

(1a) Der Träger der Insolvenzsicherung hat die gegen ihn gerichteten Ansprüche
auf den Pensionsfonds, dessen Trägerunternehmen die Eintrittspflicht nach § 7
ausgelöst hat, im Sinne von Absatz 1 zu übertragen, wenn die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hierzu die Genehmigung erteilt. Die Genehmigung kann nur
erteilt werden, wenn durch Auflagen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungen aus dem Pensionsplan sichergestellt werden
kann. Die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann der
Pensionsfonds nur innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalles
beantragen.

(2) Der Träger der Insolvenzsicherung kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung des
Arbeitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus der Anwartschaft resultierenden
laufenden Leistung bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei
Kapitalleistungen zwölf Zehntel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen würde oder wenn dem Arbeitnehmer die
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind. Dies gilt
entsprechend für die Abfindung einer laufenden Leistung. Die Abfindung ist darüber
hinaus möglich, wenn sie an ein Unternehmen der Lebensversicherung gezahlt wird, bei
dem der Versorgungsberechtigte im Rahmen einer Direktversicherung versichert ist. § 2
Abs. 2 Satz 4 bis 6 und § 3 Abs. 5 gelten entsprechend.

§ 9 Mitteilungspflicht, Forderungs- und Vermögensübergang

(1) Der Träger der Insolvenzsicherung teilt dem Berechtigten die ihm nach § 7 oder § 8
zustehenden Ansprüche oder Anwartschaften schriftlich mit. Unterbleibt die Mitteilung,
so ist der Anspruch oder die Anwartschaft spätestens ein Jahr nach dem Sicherungsfall
bei dem Träger der Insolvenzsicherung anzumelden; erfolgt die Anmeldung später,
so beginnen die Leistungen frühestens mit dem Ersten des Monats der Anmeldung, es
sei denn, daß der Berechtigte an der rechtzeitigen Anmeldung ohne sein Verschulden
verhindert war.

(2) Ansprüche oder Anwartschaften des Berechtigten gegen den Arbeitgeber auf
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung, die den Anspruch gegen den Träger der
Insolvenzsicherung begründen, gehen im Falle eines Insolvenzverfahrens mit dessen
Eröffnung, in den übrigen Sicherungsfällen dann auf den Träger der Insolvenzsicherung
über, wenn dieser nach Absatz 1 Satz 1 dem Berechtigten die ihm zustehenden Ansprüche
oder Anwartschaften mitteilt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Berechtigten
geltend gemacht werden. Die mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens übergegangenen
Anwartschaften werden im Insolvenzverfahren als unbedingte Forderungen nach § 45 der
Insolvenzordnung geltend gemacht.

(3) Ist der Träger der Insolvenzsicherung zu Leistungen verpflichtet, die ohne
den Eintritt des Sicherungsfalls eine Unterstützungskasse erbringen würde, geht
deren Vermögen einschließlich der Verbindlichkeiten auf ihn über; die Haftung
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für die Verbindlichkeiten beschränkt sich auf das übergegangene Vermögen. Wenn
die übergegangenen Vermögenswerte den Barwert der Ansprüche und Anwartschaften
gegen den Träger der Insolvenzsicherung übersteigen, hat dieser den übersteigenden
Teil entsprechend der Satzung der Unterstützungskasse zu verwenden. Bei
einer Unterstützungskasse mit mehreren Trägerunternehmen hat der Träger der
Insolvenzsicherung einen Anspruch gegen die Unterstützungskasse auf einen Betrag,
der dem Teil des Vermögens der Kasse entspricht, der auf das Unternehmen entfällt,
bei dem der Sicherungsfall eingetreten ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn
der Sicherungsfall auf den in § 7 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 genannten Gründen beruht,
es sei denn, daß das Trägerunternehmen seine Betriebstätigkeit nach Eintritt des
Sicherungsfall nicht fortsetzt und aufgelöst wird (Liquidationsvergleich).

(3a) Absatz 3 findet entsprechende Anwendung auf einen Pensionsfonds, wenn die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Genehmigung für die Übertragung
der Leistungspflicht durch den Träger der Insolvenzsicherung nach § 8 Abs. 1a nicht
erteilt.

(4) In einem Insolvenzplan, der die Fortführung des Unternehmens oder eines Betriebes
vorsieht, kann für den Träger der Insolvenzsicherung eine besondere Gruppe gebildet
werden. Sofern im Insolvenzplan nichts anderes vorgesehen ist, kann der Träger
der Insolvenzsicherung, wenn innerhalb von drei Jahren nach der Aufhebung des
Insolvenzverfahrens ein Antrag auf Eröffnung eines neuen Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Arbeitgebers gestellt wird, in diesem Verfahren als Insolvenzgläubiger
Erstattung der von ihm erbrachten Leistungen verlangen.

(5) Dem Träger der Insolvenzsicherung steht gegen den Beschluß, durch den das
Insolvenzverfahren eröffnet wird, die sofortige Beschwerde zu.

§ 10 Beitragspflicht und Beitragsbemessung

(1) Die Mittel für die Durchführung der Insolvenzsicherung werden auf Grund öffentlich-
rechtlicher Verpflichtung durch Beiträge aller Arbeitgeber aufgebracht, die Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar zugesagt haben oder eine betriebliche
Altersversorgung über eine Unterstützungskasse, eine Direktversicherung der in § 7
Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Art oder einen Pensionsfonds
durchführen.

(2) Die Beiträge müssen den Barwert der im laufenden Kalenderjahr entstehenden
Ansprüche auf Leistungen der Insolvenzsicherung decken zuzüglich eines Betrages für
die aufgrund eingetretener Insolvenzen zu sichernden Anwartschaften, der sich aus
dem Unterschied der Barwerte dieser Anwartschaften am Ende des Kalenderjahres und
am Ende des Vorjahres bemisst. Der Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwerts
der Ansprüche auf Leistungen der Insolvenzsicherung bestimmt sich nach § 65 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes; soweit keine Übertragung nach § 8 Abs. 1 stattfindet,
ist der Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwerts der Anwartschaften um
ein Drittel höher. Darüber hinaus müssen die Beiträge die im gleichen Zeitraum
entstehenden Verwaltungskosten und sonstigen Kosten, die mit der Gewährung der
Leistungen zusammenhängen, und die Zuführung zu einem von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht festgesetzten Ausgleichsfonds decken; § 37 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes bleibt unberührt. Auf die am Ende des Kalenderjahres
fälligen Beiträge können Vorschüsse erhoben werden. Sind die nach den Sätzen 1 bis
3 erforderlichen Beiträge höher als im vorangegangenen Kalenderjahr, so kann der
Unterschiedsbetrag auf das laufende und die folgenden vier Kalenderjahre verteilt
werden. In Jahren, in denen sich außergewöhnlich hohe Beiträge ergeben würden,
kann zu deren Ermäßigung der Ausgleichsfonds in einem von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zu genehmigenden Umfang herangezogen werden.

(3) Die nach Absatz 2 erforderlichen Beiträge werden auf die Arbeitgeber nach
Maßgabe der nachfolgenden Beträge umgelegt, soweit sie sich auf die laufenden
Versorgungsleistungen und die nach § 1b unverfallbaren Versorgungsanwartschaften
beziehen (Beitragsbemessungsgrundlage); diese Beträge sind festzustellen auf den Schluß
des Wirtschaftsjahrs des Arbeitgebers, das im abgelaufenen Kalenderjahr geendet hat:
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1.Bei Arbeitgebern, die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
unmittelbar zugesagt haben, ist Beitragsbemessungsgrundlage der Teilwert der
Pensionsverpflichtung (§ 6a Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes).
 

2.Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung
mit widerruflichem Bezugsrecht durchführen, ist Beitragsbemessungsgrundlage
das geschäftsplanmäßige Deckungskapital oder, soweit die Berechnung des
Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, die Deckungsrückstellung. Für
Versicherungen, bei denen der Versicherungsfall bereits eingetreten ist, und für
Versicherungsanwartschaften, für die ein unwiderrufliches Bezugsrecht eingeräumt
ist, ist das Deckungskapital oder die Deckungsrückstellung nur insoweit zu
berücksichtigen, als die Versicherungen abgetreten oder beliehen sind.
 

3.Bei Arbeitgebern, die eine betriebliche Altersversorgung über eine
Unterstützungskasse durchführen, ist Beitragsbemessungsgrundlage das
Deckungskapital für die laufenden Leistungen (§ 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des
Einkommensteuergesetzes) zuzüglich des Zwanzigfachen der nach § 4d Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe b Satz 1 des Einkommensteuergesetzes errechneten jährlichen Zuwendungen
für Leistungsanwärter im Sinne von § 4d Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes.
 

4.Bei Arbeitgebern, soweit sie betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds
durchführen, ist Beitragsbemessungsgrundlage 20 vom Hundert des entsprechend Nummer 1
ermittelten Betrages.
 

(4) Aus den Beitragsbescheiden des Trägers der Insolvenzsicherung findet die
Zwangsvollstreckung in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung
statt. Die vollstreckbare Ausfertigung erteilt der Träger der Insolvenzsicherung.

§ 10a Säumniszuschläge, Zinsen, Verjährung

(1) Für Beiträge, die wegen Verstoßes des Arbeitgebers gegen die Meldepflicht erst
nach Fälligkeit erhoben werden, kann der Träger der Insolvenzsicherung für jeden
angefangenen Monat vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Säumniszuschlag in Höhe von
bis zu eins vom Hundert der nacherhobenen Beiträge erheben.

(2) Für festgesetzte Beiträge und Vorschüsse, die der Arbeitgeber nach Fälligkeit
zahlt, erhebt der Träger der Insolvenzsicherung für jeden Monat Verzugszinsen in Höhe
von 0,5 vom Hundert der rückständigen Beiträge. Angefangene Monate bleiben außer
Ansatz.

(3) Vom Träger der Insolvenzsicherung zu erstattende Beiträge werden vom Tage
der Fälligkeit oder bei Feststellung des Erstattungsanspruchs durch gerichtliche
Entscheidung vom Tage der Rechtshängigkeit an für jeden Monate mit 0,5 vom Hundert
verzinst. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz.

(4) Ansprüche auf Zahlung der Beiträge zur Insolvenzsicherung gemäß § 10 sowie
Erstattungsansprüche nach Zahlung nicht geschuldeter Beiträge zur Insolvenzsicherung
verjähren in sechs Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Beitragspflicht entstanden oder der Erstattungsanspruch fällig geworden ist.
Auf die Verjährung sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzuwenden.

§ 11 Melde-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) Der Arbeitgeber hat dem Träger der Insolvenzsicherung eine betriebliche
Altersversorgung nach § 1b Abs. 1 bis 4 für seine Arbeitnehmer innerhalb von 3
Monaten nach Erteilung der unmittelbaren Versorgungszusage, dem Abschluß einer
Direktversicherung oder der Errichtung einer Unterstützungskasse oder eines
Pensionsfonds mitzuteilen. Der Arbeitgeber, der sonstige Träger der Versorgung, der
Insolvenzverwalter und die nach § 7 Berechtigten sind verpflichtet, dem Träger der
Insolvenzsicherung alle Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der Vorschriften
dieses Abschnitts erforderlich sind, sowie Unterlagen vorzulegen, aus denen die
erforderlichen Angaben ersichtlich sind.
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(2) Ein beitragspflichtiger Arbeitgeber hat dem Träger der Insolvenzsicherung
spätestens bis zum 30. September eines jeden Kalenderjahrs die Höhe des nach §
10 Abs. 3 für die Bemessung des Beitrages maßgebenden Betrages bei unmittelbaren
Versorgungszusagen und Pensionsfonds auf Grund eines versicherungsmathematischen
Gutachtens, bei Direktversicherungen auf Grund einer Bescheinigung des Versicherers
und bei Unterstützungskassen auf Grund einer nachprüfbaren Berechnung mitzuteilen. Der
Arbeitgeber hat die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen mindestens 6 Jahre aufzubewahren.

(3) Der Insolvenzverwalter hat dem Träger der Insolvenzsicherung die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, Namen und Anschriften der Versorgungsempfänger und die Höhe ihrer
Versorgung nach § 7 unverzüglich mitzuteilen. Er hat zugleich Namen und Anschriften
der Personen, die bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine nach § 1 unverfallbare
Versorgungsanwartschaft haben, sowie die Höhe ihrer Anwartschaft nach § 7 mitzuteilen.

(4) Der Arbeitgeber, der sonstige Träger der Versorgung und die nach § 7 Berechtigten
sind verpflichtet, dem Insolvenzverwalter Auskünfte über alle Tatsachen zu erteilen,
auf die sich die Mitteilungspflicht nach Absatz 3 bezieht.

(5) In den Fällen, in denen ein Insolvenzverfahren nicht eröffnet wird (§ 7 Abs. 1 Satz
4) oder nach § 207 der Insolvenzordnung eingestellt worden ist, sind die Pflichten
des Insolvenzverwalters nach Absatz 3 vom Arbeitgeber oder dem sonstigen Träger der
Versorgung zu erfüllen.

(6) Kammern und andere Zusammenschlüsse von Unternehmern oder anderen selbständigen
Berufstätigen, die als Körperschaften des öffentlichen Rechts errichtet sind, ferner
Verbände und andere Zusammenschlüsse, denen Unternehmer oder andere selbständige
Berufstätige kraft Gesetzes angehören oder anzugehören haben, haben den Träger der
Insolvenzsicherung bei der Ermittlung der nach § 10 beitragspflichtigen Arbeitgeber zu
unterstützen.

(7) Die nach den Absätzen 1 bis 3 und 5 zu Mitteilungen und Auskünften und die nach
Absatz 6 zur Unterstützung Verpflichteten haben die vom Träger der Insolvenzsicherung
vorgesehenen Vordrucke zu verwenden.

(8) Zur Sicherung der vollständigen Erfassung der nach § 10 beitragspflichtigen
Arbeitgeber können die Finanzämter dem Träger der Insolvenzsicherung mitteilen,
welche Arbeitgeber für die Beitragspflicht in Betracht kommen. Die Bundesregierung
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zu
bestimmen und Einzelheiten des Verfahrens zu regeln.

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Satz 1, Abs. 3 oder Abs. 5 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vornimmt,
 

2.entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder
 

3.entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig vorlegt oder entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 Unterlagen nicht
aufbewahrt.
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro
geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

§ 13 

(weggefallen)

§ 14 Träger der Insolvenzsicherung
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(1) Träger der Insolvenzsicherung ist der Pensions-Sicherungs-Verein
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Er ist zugleich Träger der Insolvenzsicherung
von Versorgungszusagen Luxemburger Unternehmen nach Maßgabe des Abkommens vom 22.
September 2000 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg
über Zusammenarbeit im Bereich der Insolvenzsicherung betrieblicher Altersversorgung.
Er unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Die Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes gelten, soweit dieses Gesetz nichts
anderes bestimmt.

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung weist durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates die Stellung des Trägers der Insolvenzsicherung der
Kreditanstalt für Wiederaufbau zu, bei der ein Fonds zur Insolvenzsicherung der
betrieblichen Altersversorgung gebildet wird, wenn

1.bis zum 31. Dezember 1974 nicht nachgewiesen worden ist, daß der in Absatz 1 genannte
Träger die Erlaubnis der Aufsichtsbehörde zum Geschäftsbetrieb erhalten hat,
 

2.der in Absatz 1 genannte Träger aufgelöst worden ist oder
 

3.die Aufsichtsbehörde den Geschäftsbetrieb des in Absatz 1 genannten Trägers untersagt
oder die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb widerruft.
 

In den Fällen der Nummern 2 und 3 geht das Vermögen des in Absatz 1 genannten Trägers
einschließlich der Verbindlichkeiten auf die Kreditanstalt für Wiederaufbau über, die
es dem Fonds zur Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung zuweist.

(3) Wird die Insolvenzsicherung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau durchgeführt,
gelten die Vorschriften dieses Abschnittes mit folgenden Abweichungen:

1.In § 7 Abs. 6 entfällt die Zustimmung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht.
 

2.§ 10 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau
zu erhebenden Beiträge müssen den Bedarf für die laufenden Leistungen der
Insolvenzsicherung im laufenden Kalenderjahr und die im gleichen Zeitraum
entstehenden Verwaltungskosten und sonstigen Kosten, die mit der Gewährung
der Leistungen zusammenhängen, decken. Bei einer Zuweisung nach Absatz 2 Nr.
1 beträgt der Beitrag für die ersten 3 Jahre mindestens 0,1 vom Hundert der
Beitragsbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 3; der nicht benötigte Teil dieses
Beitragsaufkommens wird einer Betriebsmittelreserve zugeführt. Bei einer Zuweisung
nach Absatz 2 Nr. 2 oder 3 wird in den ersten 3 Jahren zu dem Beitrag nach Nummer
2 Satz 2 ein Zuschlag von 0,08 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrundlage gemäß §
10 Abs. 3 zur Bildung einer Betriebsmittelreserve erhoben. Auf die Beiträge können
Vorschüsse erhoben werden.
 

3.In § 12 Abs. 3 tritt an die Stelle der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau verwaltet den Fonds im eigenen Namen. Für
Verbindlichkeiten des Fonds haftet sie nur mit dem Vermögen des Fonds. Dieser haftet
nicht für die sonstigen Verbindlichkeiten der Bank. § 11 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes
über die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juni
1969 (BGBl. I S. 573), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Juni 2002
(BGBl. I S. 2010) geändert worden ist, ist in der jeweils geltenden Fassung auch für
den Fonds anzuwenden.

§ 15 Verschwiegenheitspflicht

Personen, die bei dem Träger der Insolvenzsicherung beschäftigt oder für ihn tätig
sind, dürfen fremde Geheimnisse, insbesondere Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
nicht unbefugt offenbaren oder verwerten. Sie sind nach dem Gesetz über die förmliche
Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469, 547)
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht auf die gewissenhafte Erfüllung
ihrer Obliegenheiten zu verpflichten.

Fünfter Abschnitt
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Anpassung

§ 16 Anpassungsprüfungspflicht

(1) Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen zu
entscheiden; dabei sind insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und die
wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers zu berücksichtigen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn die Anpassung nicht geringer
ist als der Anstieg

1.des Verbraucherpreisindexes für Deutschland oder
 

2.der Nettolöhne vergleichbarer Arbeitnehmergruppen des Unternehmens
 

im Prüfungszeitraum.

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt wenn

1.der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens
eins vom Hundert anzupassen,
 

2.die betriebliche Altersversorgung über eine Direktversicherung im Sinne
des § 1b Abs. 2 oder über eine Pensionskasse im Sinne des § 1b Abs. 3
durchgeführt wird, ab Rentenbeginn sämtliche auf den Rentenbestand entfallende
Überschußanteile zur Erhöhung der laufenden Leistungen verwendet werden und zur
Berechnung der garantierten Leistung der nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes festgesetzte Höchstzinssatz zur Berechnung der
Deckungsrückstellung nicht überschritten wird oder
 

3.eine Beitragszusage mit Mindestleistung erteilt wurde; Absatz 5 findet insoweit keine
Anwendung.
 

(4) Sind laufende Leistungen nach Absatz 1 nicht oder nicht in vollem Umfang anzupassen
(zu Recht unterbliebene Anpassung), ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, die
Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Eine Anpassung gilt als zu Recht
unterblieben, wenn der Arbeitgeber dem Versorgungsempfänger die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens schriftlich dargelegt, der Versorgungsempfänger nicht binnen drei
Kalendermonaten nach Zugang der Mitteilung schriftlich widersprochen hat und er auf die
Rechtsfolgen eines nicht fristgemäßen Widerspruchs hingewiesen wurde.

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung finanziert wird,
ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Leistungen mindestens entsprechend Absatz 3 Nr.
1 anzupassen oder im Falle der Durchführung über eine Direktversicherung oder eine
Pensionskasse sämtliche Überschussanteile entsprechend Absatz 3 Nr. 2 zu verwenden.

(6) Eine Verpflichtung zur Anpassung besteht nicht für monatliche Raten im Rahmen eines
Auszahlungsplans sowie für Renten ab Vollendung des 85. Lebensjahres im Anschluss an
einen Auszahlungsplan.

Sechster Abschnitt
Geltungsbereich

§ 17 Persönlicher Geltungsbereich und Tariföffnungsklausel

(1) Arbeitnehmer im Sinne der §§ 1 bis 16 sind Arbeiter und Angestellte einschließlich
der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten; ein Berufsausbildungsverhältnis steht
einem Arbeitsverhältnis gleich. Die §§ 1 bis 16 gelten entsprechend für Personen,
die nicht Arbeitnehmer sind, wenn ihnen Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder
Hinterbliebenenversorgung aus Anlaß ihrer Tätigkeit für ein Unternehmen zugesagt worden
sind. Arbeitnehmer im Sinne von § 1a Abs. 1 sind nur Personen nach den Sätzen 1 und
2, soweit sie aufgrund der Beschäftigung oder Tätigkeit bei dem Arbeitgeber, gegen
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den sich der Anspruch nach § 1a richten würde, in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert sind.

(2) Die §§ 7 bis 15 gelten nicht für den Bund, die Länder, die Gemeinden sowie
die Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen
das Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und solche juristische Personen des
öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die
Zahlungsfähigkeit sichert.

(3) Von den §§ 1a, 2 bis 5, 16, 18a Satz 1, §§ 27 und 28 kann in Tarifverträgen
abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der
einschlägigen tariflichen Regelung vereinbart ist. Im übrigen kann von den Bestimmungen
dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

(4) Gesetzliche Regelungen über Leistungen der betrieblichen Altersversorgung werden
unbeschadet des § 18 durch die §§ 1 bis 16 und 26 bis 30 nicht berührt.

(5) Soweit Entgeltansprüche auf einem Tarifvertrag beruhen, kann für diese eine
Entgeltumwandlung nur vorgenommen werden, soweit dies durch Tarifvertrag vorgesehen
oder durch Tarifvertrag zugelassen ist.

§ 18 Sonderregelungen für den öffentlichen Dienst

(1) Für Personen, die

1.bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder einer kommunalen oder
kirchlichen Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert sind, oder
 

2.bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert sind, die mit
einer der Zusatzversorgungseinrichtungen nach Nummer 1 ein Überleitungsabkommen
abgeschlossen hat oder aufgrund satzungsrechtlicher Vorschriften von
Zusatzversorgungseinrichtungen nach Nummer 1 ein solches Abkommen abschließen kann,
oder
 

3.unter das Gesetz über die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
für Angestellte und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg (Erstes
Ruhegeldgesetz - 1. RGG), das Gesetz zur Neuregelung der zusätzlichen Alters- und
Hinterbliebenenversorgung für Angestellte und Arbeiter der Freien und Hansestadt
Hamburg (Zweites Ruhegeldgesetz - 2. RGG) oder unter das Bremische Ruhelohngesetz in
ihren jeweiligen Fassungen fallen oder auf die diese Gesetze sonst Anwendung finden,
 

gelten die §§ 2, 5, 16, 27 und 28 nicht, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen
nichts Abweichendes ergibt; § 4 gilt nicht, wenn die Anwartschaft oder die laufende
Leistung ganz oder teilweise umlage- oder haushaltsfinanziert ist.

(2) Bei Eintritt des Versorgungsfalles erhalten die in Absatz 1 Nr. 1 und
2 bezeichneten Personen, deren Anwartschaft nach § 1b fortbesteht und deren
Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles geendet hat, von der
Zusatzversorgungseinrichtung eine Zusatzrente nach folgenden Maßgaben:

1.Der monatliche Betrag der Zusatzrente beträgt für jedes Jahr der aufgrund
des Arbeitsverhältnisses bestehenden Pflichtversicherung bei einer
Zusatzversorgungseinrichtung 2,25 vom Hundert, höchstens jedoch 100 vom Hundert
der Leistung, die bei dem höchstmöglichen Versorgungssatz zugestanden hätte (Voll-
Leistung). Für die Berechnung der Voll-Leistung

a)ist der Versicherungsfall der Regelaltersrente maßgebend,
 

b)ist das Arbeitsentgelt maßgebend, das nach der Versorgungsregelung für die
Leistungsbemessung maßgebend wäre, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der
Versicherungsfall im Sinne der Versorgungsregelung eingetreten wäre,
 

c)finden § 2 Abs. 5 Satz 1 und § 2 Abs. 6 entsprechend Anwendung,
 

d)ist im Rahmen einer Gesamtversorgung der im Falle einer Teilzeitbeschäftigung
oder Beurlaubung nach der Versorgungsregelung für die gesamte Dauer
des Arbeitsverhältnisses maßgebliche Beschäftigungsquotient nach der
Versorgungsregelung als Beschäftigungsquotient auch für die übrige Zeit maßgebend,
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e)finden die Vorschriften der Versorgungsregelung über eine Mindestleistung keine
Anwendung und
 

f)ist eine anzurechnende Grundversorgung nach dem bei der Berechnung von
Pensionsrückstellungen für die Berücksichtigung von Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung allgemein zulässigen Verfahren zu ermitteln. Hierbei ist
das Arbeitsentgelt nach Buchstabe b zugrunde zu legen und - soweit während
der Pflichtversicherung Teilzeitbeschäftigung bestand - diese nach Maßgabe der
Versorgungsregelung zu berücksichtigen.
 

 

2.Die Zusatzrente vermindert sich um 0,3 vom Hundert für jeden vollen Kalendermonat,
den der Versorgungsfall vor Vollendung des 65. Lebensjahres eintritt, höchstens
jedoch um den in der Versorgungsregelung für die Voll-Leistung vorgesehenen
Vomhundertsatz.
 

3.Übersteigt die Summe der Vomhundertsätze nach Nummer 1 aus unterschiedlichen
Arbeitsverhältnissen 100, sind die einzelnen Leistungen im gleichen Verhältnis zu
kürzen.
 

4.Die Zusatzrente muss monatlich mindestens den Betrag erreichen, der sich aufgrund
des Arbeitsverhältnisses nach der Versorgungsregelung als Versicherungsrente aus den
jeweils maßgeblichen Vomhundertsätzen der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte oder
der gezahlten Beiträge und Erhöhungsbeträge ergibt.
 

5.Die Vorschriften der Versorgungsregelung über das Erlöschen, das Ruhen
und die Nichtleistung der Versorgungsrente gelten entsprechend. Soweit die
Versorgungsregelung eine Mindestleistung in Ruhensfällen vorsieht, gilt dies nur,
wenn die Mindestleistung der Leistung im Sinne der Nummer 4 entspricht.
 

6.Verstirbt die in Absatz 1 genannte Person, erhält eine Witwe oder ein Witwer 60
vom Hundert, eine Witwe oder ein Witwer im Sinne des § 46 Abs. 1 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch 42 vom Hundert, eine Halbwaise 12 vom Hundert und eine
Vollwaise 20 vom Hundert der unter Berücksichtigung der in diesem Absatz genannten
Maßgaben zu berechnenden Zusatzrente; die §§ 46, 48, 103 bis 105 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch sind entsprechend anzuwenden. Die Leistungen an mehrere
Hinterbliebene dürfen den Betrag der Zusatzrente nicht übersteigen; gegebenenfalls
sind die Leistungen im gleichen Verhältnis zu kürzen.
 

7.Versorgungsfall ist der Versicherungsfall im Sinne der Versorgungsregelung.
 

(3) Personen, auf die bis zur Beendigung ihre Arbeitsverhältnisses die Regelungen
des Ersten Ruhegeldgesetzes, des Zweiten Ruhegeldgesetzes oder des Bremischen
Ruhelohngesetzes in ihren jeweiligen Fassungen Anwendung gefunden haben, haben Anspruch
gegenüber ihrem ehemaligen Arbeitgeber auf Leistungen in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 mit Ausnahme von Absatz 2 Nr. 3 und 4 sowie Nr. 5 Satz 2; bei Anwendung des
Zweiten Ruhegeldgesetzes bestimmt sich der monatliche Betrag der Zusatzrente abweichend
von Absatz 2 nach der nach dem Zweiten Ruhegeldgesetz maßgebenden Berechnungsweise.

(4) Die Leistungen nach den Absätzen 2 und 3 werden, mit Ausnahme der Leistungen nach
Absatz 2 Nr. 4, jährlich zum 1. Juli um 1 vom Hundert erhöht, soweit in diesem Jahr
eine allgemeine Erhöhung der Versorgungsrenten erfolgt.

(5) Besteht der Eintritt des Versorgungsfalles neben dem Anspruch auf Zusatzrente
oder auf die in Absatz 3 oder Absatz 7 bezeichneten Leistungen auch Anspruch auf
eine Versorgungsrente oder Versicherungsrente der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und
2 bezeichneten Zusatzversorgungseinrichtungen oder Anspruch auf entsprechende
Versorgungsleistungen der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester oder
der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder nach den Regelungen des Ersten
Ruhegeldgesetzes, des Zweiten Ruhegeldgesetzes oder des Bremischen Ruhelohngesetzes,
in deren Berechnung auch die der Zusatzrente zugrunde liegenden Zeiten berücksichtigt
sind, ist nur die im Zahlbetrag höhere Rente zu leisten.

(6) Eine Anwartschaft auf Zusatzrente nach Absatz 2 oder auf Leistungen nach Absatz 3
kann bei Übertritt der anwartschaftsberechtigten Person in ein Versorgungssystem einer
überstaatlichen Einrichtung in das Versorgungssystem dieser Einrichtung übertragen
werden, wenn ein entsprechendes Abkommen zwischen der Zusatzversorgungseinrichtung
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oder der Freien und Hansestadt Hamburg oder der Freien Hansestadt Bremen und der
überstaatlichen Einrichtung besteht.

(7) Für Personen, die bei der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester oder
der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen pflichtversichert sind, gelten die §§ 2
bis 5, 16, 27 und 28 nicht. Bei Eintritt des Versorgungsfalles treten an die Stelle
der Zusatzrente und der Leistungen an Hinterbliebene nach Absatz 2 und an die Stelle
der Regelung in Absatz 4 die satzungsgemäß vorgesehenen Leistungen; Absatz 2 Nr. 5
findet entsprechend Anwendung. Die Höhe der Leistungen kann nach dem Ausscheiden aus
dem Beschäftigungsverhältnis nicht mehr geändert werden. Als pflichtversichert gelten
auch die freiwillig Versicherten der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester
und der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

(8) Gegen Entscheidungen der Zusatzversorgungseinrichtungen über Ansprüche nach diesem
Gesetz ist der Rechtsweg gegeben, der für Versicherte der Einrichtung gilt.

(9) Bei Personen, die aus einem Arbeitsverhältnis ausscheiden, in dem sie nach § 5 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungsfrei waren, dürfen die
Ansprüche nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht hinter dem Rentenanspruch zurückbleiben,
der sich ergeben hätte, wenn der Arbeitnehmer für die Zeit der versicherungsfreien
Beschäftigung in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert worden wäre; die
Vergleichsberechnung ist im Versorgungsfall aufgrund einer Auskunft der Deutschen
Rentenversicherung Bund vorzunehmen.

§ 18a Verjährung

Der Anspruch auf Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung verjährt in 30
Jahren. Ansprüche auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen unterliegen der regelmäßigen
Verjährungsfrist nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Zweiter Teil
Steuerrechtliche Vorschriften

§§ 19 bis 24

-

§ 25 

-

Dritter Teil
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 26 

Die §§ 1 bis 4 und 18 gelten nicht, wenn das Arbeitsverhältnis oder Dienstverhältnis
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes beendet worden ist.

§ 27 

§ 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 gelten in Fällen, in denen
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes die Direktversicherung abgeschlossen worden ist
oder die Versicherung des Arbeitnehmers bei einer Pensionskasse begonnen hat, mit der
Maßgabe, daß die in diesen Vorschriften genannten Voraussetzungen spätestens für die
Zeit nach Ablauf eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes erfüllt sein müssen.

§ 28 
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§ 5 gilt für Fälle, in denen der Versorgungsfall vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
eingetreten ist, mit der Maßgabe, daß diese Vorschrift bei der Berechnung der nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes fällig werdenden Versorgungsleistungen anzuwenden ist.

§ 29 

§ 6 gilt für die Fälle, in denen das Altersruhegeld der gesetzlichen Rentenversicherung
bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in Anspruch genommen worden ist, mit der
Maßgabe, daß die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vom Inkrafttreten des
Gesetzes an zu gewähren sind.

§ 30 

Ein Anspruch gegen den Träger der Insolvenzsicherung nach § 7 besteht nur, wenn der
Sicherungsfall nach dem Inkrafttreten der §§ 7 bis 15 eingetreten ist; er kann erstmals
nach dem Ablauf von sechs Monaten nach diesem Zeitpunkt geltend gemacht werden. Die
Beitragspflicht des Arbeitgebers beginnt mit dem Inkrafttreten der §§ 7 bis 15.

§ 30a 

(1) Männlichen Arbeitnehmern,

1.die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind,
 

2.die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
 

3.die nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge für eine
in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit nach
den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch haben,
 

4.die die Wartezeit von 15 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt haben
und
 

5.deren Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen die Hinzuverdienstgrenze nach § 34 Abs. 3
Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nicht überschreitet,
 

sind auf deren Verlangen nach Erfüllung der Wartezeit und sonstiger
Leistungsvoraussetzungen der Versorgungsregelung für nach dem 17. Mai 1990
zurückgelegte Beschäftigungszeiten Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu
gewähren. § 6 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Haben der Arbeitnehmer oder seine anspruchsberechtigten Angehörigen vor dem 17. Mai
1990 gegen die Versagung der Leistungen der betrieblichen Altersversorgung Rechtsmittel
eingelegt, ist Absatz 1 für Beschäftigungszeiten nach dem 8. April 1976 anzuwenden.

(3) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung von Ansprüchen
aus dem Arbeitsverhältnis bleiben unberührt.

§ 30b 

§ 4 Abs. 3 gilt nur für Zusagen, die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurden.

§ 30c 

(1) § 16 Abs. 3 Nr. 1 gilt nur für laufende Leistungen, die auf Zusagen beruhen, die
nach dem 31. Dezember 1998 erteilt werden.

(2) § 16 Abs. 4 gilt nicht für vor dem 1. Januar 1999 zu Recht unterbliebene
Anpassungen.

(3) § 16 Abs. 5 gilt nur für laufende Leistungen, die auf Zusagen beruhen, die nach dem
31. Dezember 2000 erteilt werden.

(4) Für die Erfüllung der Anpassungsprüfungspflicht für Zeiträume vor dem 1.
Januar 2003 gilt § 16 Abs. 2 Nr. 1 mit der Maßgabe, dass an die Stelle des
Verbraucherpreisindexes für Deutschland der Preisindex für die Lebenshaltung von 4-
Personen-Haushalten von Arbeitern und Angestellten mit mittlerem Einkommen tritt.
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§ 30d Übergangsregelung zu § 18

(1) Ist der Versorgungsfall vor dem 1. Januar 2001 eingetreten oder ist der
Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 2001 aus dem Beschäftigungsverhältnis bei einem
öffentlichen Arbeitgeber ausgeschieden und der Versorgungsfall nach dem 31. Dezember
2000 eingetreten, sind für die Berechnung der Voll-Leistung die Regelungen der
Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 oder die Gesetze
im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 sowie die weiteren Berechnungsfaktoren jeweils
in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung maßgebend; § 18 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b
bleibt unberührt. Die Steuerklasse III/O ist zugrunde zu legen. Ist der Versorgungsfall
vor dem 1. Januar 2001 eingetreten, besteht der Anspruch auf Zusatzrente mindestens in
der Höhe, wie er sich aus § 18 in der Fassung vom 16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2998)
ergibt.

(2) Die Anwendung des § 18 ist in den Fällen des Absatzes 1 ausgeschlossen,
soweit eine Versorgungsrente der in § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten
Zusatzversorgungseinrichtungen oder eine entsprechende Leistung aufgrund der Regelungen
des Ersten Ruhegeldgesetzes, des Zweiten Ruhegeldgesetzes oder des Bremischen
Ruhelohngesetzes bezogen wird, oder eine Versicherungsrente abgefunden wurde.

(3) Für Arbeitnehmer im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 6 in der bis zum 31.
Dezember 1998 geltenden Fassung, für die bis zum 31. Dezember 1998 ein Anspruch auf
Nachversicherung nach § 18 Abs. 6 entstanden ist, gilt Absatz 1 Satz 1 für die aufgrund
der Nachversicherung zu ermittelnde Voll-Leistung entsprechend mit der Maßgabe,
dass sich der nach § 2 zu ermittelnde Anspruch gegen den ehemaligen Arbeitgeber
richtet. Für den nach § 2 zu ermittelnden Anspruch gilt § 18 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b
entsprechend; für die übrigen Bemessungsfaktoren ist auf die Rechtslage am 31. Dezember
2000 abzustellen. Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, die auf einer
Nachversicherung wegen Ausscheidens aus einem Dienstordnungsverhältnis beruhen, und
Leistungen, die die zuständige Versorgungseinrichtung aufgrund von Nachversicherungen
im Sinne des § 18 Abs. 6 in der am 31. Dezember 1998 geltenden Fassung gewährt, werden
auf den Anspruch nach § 2 angerechnet. Hat das Arbeitsverhältnis im Sinne des § 18
Abs. 9 bereits am 31. Dezember 1998 bestanden, ist in die Vergleichsberechnung nach
§ 18 Abs. 9 auch die Zusatzrente nach § 18 in der bis zum 31. Dezember 1998 geltenden
Fassung einzubeziehen.

§ 30e 

(1) § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz gilt für Zusagen, die nach dem 31. Dezember 2002
erteilt werden.

(2) § 1 Abs. 2 Nr. 4 zweiter Halbsatz findet auf Pensionskassen, deren Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung durch Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
gemeinsam finanziert und die als beitragsorientierte Leistungszusage oder
als Leistungszusage durchgeführt werden, mit der Maßgabe Anwendung, dass dem
ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortführung mit eigenen Beiträgen nicht
eingeräumt werden und eine Überschussverwendung gemäß § 1b Abs. 5 Nr. 1 nicht erfolgen
muss. Wird dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer ein Recht zur Fortführung nicht eingeräumt,
gilt für die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft § 2 Abs. 5a entsprechend. Für die
Anpassung laufender Leistungen gelten die Regelungen nach § 16 Abs. 1 bis 4. Die
Regelung in Absatz 1 bleibt unberührt.

§ 30f 

(1) Wenn Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vor dem 1. Januar 2001 zugesagt
worden sind, ist § 1b Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Anwartschaft erhalten
bleibt, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles, jedoch nach
Vollendung des 35. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt

1.mindestens zehn Jahre oder
 

2.bei mindestens zwölfjähriger Betriebszugehörigkeit mindestens drei Jahre
 

bestanden hat; in diesen Fällen bleibt die Anwartschaft auch erhalten, wenn die
Zusage ab dem 1. Januar 2001 fünf Jahre bestanden hat und bei Beendigung des
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Arbeitsverhältnisses das 30. Lebensjahr vollendet ist. § 1b Abs. 5 findet für
Anwartschaften aus diesen Zusagen keine Anwendung.

(2) Wenn Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vor dem 1. Januar 2009 und nach
dem 31. Dezember 2000 zugesagt worden sind, ist § 1b Abs. 1 Satz 1 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Anwartschaft erhalten bleibt, wenn das Arbeitsverhältnis vor
Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 30. Lebensjahres endet und
die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre bestanden hat; in diesen Fällen
bleibt die Anwartschaft auch erhalten, wenn die Zusage ab dem 1. Januar 2009 fünf Jahre
bestanden hat und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 25. Lebensjahr vollendet
ist.

§ 30g 

(1) § 2 Abs. 5a gilt nur für Anwartschaften, die auf Zusagen beruhen, die nach dem
31. Dezember 2000 erteilt worden sind. Im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer kann § 2 Abs. 5a auch auf Anwartschaften angewendet werden, die auf
Zusagen beruhen, die vor dem 1. Januar 2001 erteilt worden sind.

(2) § 3 findet keine Anwendung auf laufende Leistungen, die vor dem 1. Januar 2005
erstmals gezahlt worden sind.

§ 30h 

§ 17 Abs. 5 gilt für Entgeltumwandlungen, die auf Zusagen beruhen, die nach dem 29.
Juni 2001 erteilt werden.

§ 30i 

(1) Der Barwert der bis zum 31. Dezember 2005 aufgrund eingetretener Insolvenzen
zu sichernden Anwartschaften wird einmalig auf die beitragspflichtigen Arbeitgeber
entsprechend § 10 Abs. 3 umgelegt und vom Träger der Insolvenzsicherung nach Maßgabe
der Beträge zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das im Jahr 2004 geendet hat, erhoben.
Der Rechnungszinsfuß bei der Berechnung des Barwerts beträgt 3,67 vom Hundert.

(2) Der Betrag ist in 15 gleichen Raten fällig. Die erste Rate wird am 31. März 2007
fällig, die weiteren zum 31. März der folgenden Kalenderjahre. Bei vorfälliger Zahlung
erfolgt eine Diskontierung der einzelnen Jahresraten mit dem zum Zeitpunkt der Zahlung
um ein Drittel erhöhten Rechnungszinsfuß nach § 65 des Versicherungsaufsichtsgesetzes,
wobei nur volle Monate berücksichtigt werden.

(3) Der abgezinste Gesamtbetrag ist gemäß Absatz 2 am 31. März 2007 fällig, wenn die
sich ergebende Jahresrate nicht höher als 50 Euro ist.

(4) Insolvenzbedingte Zahlungsausfälle von ausstehenden Raten werden im Jahr der
Insolvenz in die erforderlichen jährlichen Beiträge gemäß § 10 Abs. 2 eingerechnet.

§ 31 

Auf Sicherungsfälle, die vor dem 1. Januar 1999 eingetreten sind, ist dieses Gesetz in
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.

§ 32 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Die §§ 7 bis 15 treten am 1. Januar 1975 in Kraft.

Anhang EV Auszug aus EinigVtr Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet A Abschnitt
III
(BGBl. II 1990, 889, 1024)
- Maßgaben für das beigetretene Gebiet (Art. 3 EinigVtr) -

Abschnitt III
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Bundesrecht tritt in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet mit folgenden
Maßgaben in Kraft:
...

16. Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3610), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 18. Dezember
1986 (BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337),
mit folgenden Maßgaben:

a)Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.
 

b)§§ 1 bis 18 finden auf Zusagen über Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
Anwendung, die nach dem 31. Dezember 1991 erteilt werden; die Nachversicherung
gemäß § 18 Abs. 6 von Zeiten vor dem 1. Januar 1992 ist ausgeschlossen.
 

c)§§ 26 bis 30 sind nicht anzuwenden.
 

 

...



1 

Verordnung 
über die steuerliche Abzugsberechtigung 
für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen 
(BVV 3) 

vom 13. November 1985 (Stand am 1. Januar 2009) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf Artikel 82 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821 
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)  
und Artikel 99 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 2. April 1908 (VVG)2, 

verordnet: 

1. Abschnitt: Anerkannte Vorsorgeformen 

Art. 1 Vorsorgeformen 

1 Als anerkannte Vorsorgeformen im Sinne von Artikel 82 BVG gelten: 

a. die gebundene Vorsorgeversicherung bei Versicherungseinrichtungen; 

b. die gebundene Vorsorgevereinbarung mit Bankstiftungen. 

2 Als gebundene Vorsorgeversicherungen gelten besondere Kapital- und Rentenver-
sicherungen auf den Erlebens-, Invaliditäts- oder Todesfall, einschliesslich allfälliger 
Zusatzversicherungen für Unfalltod oder Invalidität, die3 

a. mit einer der Versicherungsaufsicht unterstellten oder mit einer öffentlich-
rechtlichen Versicherungseinrichtung gemäss Artikel 67 Absatz 1 BVG 
abgeschlossen werden und 

b. ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen. 

3 Als gebundene Vorsorgevereinbarungen gelten besondere Sparverträge, die mit 
Bankstiftungen abgeschlossen werden und ausschliesslich und unwiderruflich der 
Vorsorge dienen. Sie können durch eine Risiko-Vorsorgeversicherung ergänzt wer-
den. 

4 Vertragsmodelle für gebundene Vorsorgeversicherungen und -vereinbarungen sind 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung einzureichen. Diese prüft, ob Form und 
Inhalt den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und teilt das Ergebnis mit. 

  

 AS 1985 1778 
1 SR 831.40 
2 SR 221.229.1 
3 AS 1986 326 

831.461.3
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Art. 2 Begünstigte Personen 

1 Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen: 

a. im Erlebensfall der Vorsorgenehmer; 

b.4 nach dessen Ableben die folgenden Personen in nachstehender Reihenfolge: 

1.5 der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin 
oder der überlebende eingetragene Partner, 

2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der 
verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, 
oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem 
Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für 
den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen 
muss, 

3. die Eltern, 

4. die Geschwister, 

5. die übrigen Erben. 

2 Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter den in 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren 
Ansprüche näher bezeichnen.6 

3 Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach 
Absatz l Buchstabe b Ziffern 3–5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeich-
nen.7 

Art. 3 Ausrichtung der Leistungen 

1 Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter 
der AHV (Art. 21 Abs. 1 des BG vom 20. Dez. 19468 über die Alters- Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung; AHVG) ausgerichtet werden. Sie werden bei Errei-
chen des ordentlichen Rentenalters der AHV fällig. Weist der Vorsorgenehmer nach, 
dass er weiterhin erwerbstätig ist, kann der Bezug bis höchstens fünf Jahre nach 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV aufgeschoben werden.9 

2 Eine vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen ist zulässig bei Auflösung des 
Vorsorgeverhältnisses aus einem der folgenden Gründe: 

  

4 Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 der V vom 27. Okt. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005  
(AS 2004 4643). 

5 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-
schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

6 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 4279). 

7 Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 der V vom 10. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006  
(AS 2005 4279). 

8 SR 831.10 
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 

(AS 2007 5177). 
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a. wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente der eidgenössischen 
Invalidenversicherung bezieht und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist; 

b. wenn der Vorsorgenehmer die ausgerichtete Leistung für den Einkauf in eine 
steuerbefreite Vorsorgeeinrichtung oder für eine andere anerkannte Vor-
sorgeform verwendet; 

c. wenn der Vorsorgenehmer seine bisherige selbständige Erwerbstätigkeit auf-
gibt und eine andersartige selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt; 

d.10 wenn die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 5 des Freizügigkeitsgesetzes 
vom 17. Dezember 199311 zur Barauszahlung verpflichtet ist. 

3 Die Altersleistung kann ferner vorher ausgerichtet werden für: 

a. Erwerb und Erstellung von Wohneigentum zum Eigenbedarf; 

b. Beteiligungen am Wohneigentum zum Eigenbedarf; 

c. Rückzahlung von Hypothekardarlehen.12 

4 Eine solche Ausrichtung kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden.13 

5 Die Begriffe Wohneigentum, Beteiligungen und Eigenbedarf richten sich nach den 
Artikeln 2–4 der Verordnung vom 3. Oktober 199414 über die Wohneigentumsförde-
rung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.15 

6 Ist die versicherte Person verheiratet oder lebt sie in eingetragener Partnerschaft, so 
ist die vorzeitige Ausrichtung der Altersleistungen nach den Absätzen 2 Buchsta-
ben c und d sowie 3 nur zulässig, wenn der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder 
der eingetragene Partner schriftlich zustimmt. Kann die Zustimmung nicht eingeholt 
werden oder wird sie verweigert, so kann die versicherte Person das Gericht anru-
fen.16 

Art. 4 Abtretung, Verpfändung und Verrechnung 

1 Für die Abtretung, Verpfändung und Verrechnung von Leistungsansprüchen gilt 
Artikel 39 BVG sinngemäss.17 

  

10 Fassung gemäss Art. 22 Ziff. 2 der Freizügigkeitsverordnung vom 3. Okt. 1994, in Kraft 
seit 1. Jan. 1995 (SR 831.425). 

11 SR 831.42 
12 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Sept. 1989 (AS 1989 1903). Fassung gemäss 

Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411). 

13 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411). 

14 SR 831.411 
15 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit 

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411). 
16 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des Partner-

schaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

17 Fassung gemäss Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit 
Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411). 



Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 

4 

831.461.3 

2 Für die Verpfändung des Vorsorgekapitals oder des Anspruchs auf Vorsorgeleis-
tungen für das Wohneigentum der versicherten Person gilt Artikel 30b BVG oder 
Artikel 331d des Obligationenrechts18 und die Artikel 8–10 der Verordnung vom 
3. Oktober 199419 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen 
Vorsorge sinngemäss.20 

3 Ansprüche auf Altersleistungen können dem Ehegatten ganz oder teilweise vom 
Vorsorgenehmer abgetreten oder vom Gericht zugesprochen werden, wenn der 
Güterstand anders als durch Tod aufgelöst wird. Die Einrichtung des Vorsorgeneh-
mers hat den zu übertragenden Betrag an eine vom Ehegatten bezeichnete Einrich-
tung nach Artikel 1 Absatz 1 oder an eine Vorsorgeeinrichtung zu überweisen; 
vorbehalten bleibt Artikel 3.21 

4 Absatz 3 gilt sinngemäss bei der gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft, wenn die beiden Partnerinnen oder Partner vereinbart haben, dass das 
Vermögen gemäss den Bestimmungen über die Errungenschaftsbeteiligung geteilt 
wird (Art. 25 Abs. 1 zweiter Satz des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 200422).23 

Art. 524 Anlagevorschriften 

1 Die Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung sind als Spareinlagen (Konto-
lösung) bei einer dem Bankengesetz vom 8. November 193425 unterstellten Bank 
anzulegen, bei Anlagen in der Form der anlagegebundenen Sparlösung (Wertschrif-
tensparen) durch Vermittlung einer solchen Bank. 

2 Gelder, welche die Bankstiftung im eigenen Namen bei einer Bank anlegt, gelten 
als Spareinlagen jedes einzelnen Vorsorgenehmers im Sinne des Bankengesetzes 
vom 8. November 1934. 

3 Für die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung gelten beim 
Wertschriftensparen die Artikel 49–58 der Verordnung vom 18. April 198426 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) sinngemäss. 
Abweichend davon kann vollständig in ein kapitalerhaltendes Produkt oder eine 
Obligation guter Bonität investiert werden. 

  

18 SR 220 
19 SR 831.411 
20 Eingefügt durch Art. 20 der V vom 3. Okt. 1994 über die Wohneigentumsförderung mit 

Mitteln der beruflichen Vorsorge, in Kraft seit 1. Januar 1995 (SR 831.411). 
21 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 9. Dez. 1996 (AS 1996 3455). 
22 SR 211.231 
23 Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des  

Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

24 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der V vom 19. Sept. 2008, in Kraft seit 1. Jan. 2009 
(AS 2008 4651). 

25 SR 952.0 
26 SR 831.441.1 
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2. Abschnitt: Steuerliche Behandlung 

Art. 6 Bankstiftungen 

Bankstiftungen, deren Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der Vorsorge 
im Sinne dieser Verordnung dienen, sind für die Steuerpflicht den Vorsorgeeinrich-
tungen nach Artikel 80 BVG gleichgestellt. 

Art. 7 Abzugsberechtigung für Beiträge 

1 Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende können bei den direkten Steuern von 
Bund, Kantonen und Gemeinden ihre Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen in fol-
gendem Umfang von ihrem Einkommen abziehen: 

a. jährlich bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 
BVG, wenn sie einer Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören; 

b. jährlich bis 20 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis 
40 Prozent des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG, wenn 
sie keiner Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 80 BVG angehören. 

2 Sind beide Ehegatten oder beide eingetragenen Partnerinnen oder Partner erwerbs-
tätig und leisten sie Beiträge an eine anerkannte Vorsorgeform, so können beide 
diese Abzüge für sich beanspruchen.27 

3 Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach 
Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV (Art. 21 Abs. 1 AHVG28) geleistet 
werden.29 

4 Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet 
werden.30 

Art. 8 Bescheinigungspflichten 

Versicherungseinrichtungen und Bankstiftungen müssen den Vorsorgenehmern die 
erbrachten Beiträge und Leistungen bescheinigen. 

  

27 Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 29. Sept. 2006 über die Umsetzung des  
Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004 in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4155). 

28 SR 831.10 
29 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177). 
30 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2001 (AS 2001 1068). Fassung gemäss Ziff. I 

der V vom 17. Okt. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5177). 
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3. Abschnitt: Inkrafttreten 

Art. 9 
1 Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von Artikel 6 am 1. Januar 1987 in Kraft. 

2 Artikel 6 tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1985 in Kraft. 

Schlussbestimmung der Änd. vom 21. Februar 200131 

Den Vorsorgenehmerinnen der Jahrgänge 1944, 1945 und 1946 dürfen Altersleis-
tungen frühestens sechs Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV 
(Art. 21 Abs. 1 AHVG32) ausgerichtet werden. 

Schlussbestimmung der Änderung vom 19. September 200833 

Die Anlage der Gelder der gebundenen Vorsorgevereinbarung ist bis zum 1. Januar 
2011 an die Bestimmungen dieser Änderung anzupassen. 

  

31 AS 2001 1068 
32 SR 831.10 
33 AS 2008 4651 
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